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Nkajeftiitsverbrechett und Hochvcrrath 1). Die Vetlehungen

des Staates als Ganzen. gegenüber den Verlehungen befonderer Rechte

im Staate. oder die Majefiätsverbrechen im weiteren Sinne. ftellen fich

theils als folche dar. welche begangen werden dadurch. daß die Exifienz

oder Integrität des Staates„ oder folckye Einrichtungen. auf denen

fein Wefen und feine Verfaffung bernht„ oder die Erifienz feines

Repräfentanten. des Regentem unmittelbar widerrechtlicl) angegriffen

wird. - theils als folche. welche durch einen Angriff auf die Würde

und Ehre des Regenten begangen werden. _7 -

Das römifche Recht?) umfaßte nicht blos diefe beiden Fälle.

fondern auch noeh die durch Eingriffe in einzelne politifche Rechte des

Staates. wodnechdefien Sicherheit und Anfehen beeinträchtigt wird.

 

1) Literatur: F. Wk] Zenker, (N88. (in c-.l-jm. mnjc8lxlljz, in 0e]kjc]1'5

>68. n07. (11. 75 8q.)*_6ul1 clljn g, Zjngnläcjn m1 leg. mnjc5intj8. [[51]. 1-721. 4.

- kl. 'an bill-when!, (U85. (16 paßnn yeräueljjcioiä. l.. M1784. - Feuer

bach. phil-fund. Unterf. über das Verbrechen des Hochverraths. Erf. 1798.

- [i. 6b. i). (Kr-finebnöob, pro). (l6 ckin). pal-Well. .Ligue 1113i, np. prjZc.

R0n1. Cell, 1802. _ R. H. B. Boffe. über Hochverrath. beleid. Majeftät

und verletzte Ehrerbietung gegen den Landes-herrn. Gött. 1802. 8. _ [i. M.

[I. [lenkte, (18 'el-n crjm. [n88. [mij. jnclole no poenn. llolmßt. 1806. _- .). (I.

k'. 'an ÜjElUZÜFk, (i0 orjlnjne -lnml '[1130 [n03, mai. (ijcjrnr. [ln: 1807. *

Njlßner, (ie pol-Well. lnnj, Mp8. 1814. -» Hellm. Winter. das Maje

ftätsverbrWen u. w. Verl. 1815. 8. - i). liiikfal, (in n0ii0n0 Erin). U103.

1113i. äofjojenän. l.. 1819. - C. F. D ieck/ Gefchichte des rbm. Majefiätsverbr.

in f. hifior. Beef. über das Criminalrecht der Römer (Halle 1822). S. 1_180.

- Efcher. vie1: Abhandlungen über Gegenftände des Strafrechtes (Zürich

1822). Nr. lll. _ H ep p. Beiträge zur Lehre vom Hochverrath. Bonn 1833,

- I. Wei 81W, 00111111. (10 l. 11. l). m11. .l11].ln;1j. [i178. 1833.- J.Weiske.

Hocbverrath und MajeftätZverbreGen. das arjmen mnj08lt1ij8 der Römer, Leipz.

1836. -- Zirkler. die gemeinrechtliche Lehre vom Majefiätsverbrechen und

Hochvecrath. Stuttg. 1836. - Auffälze im'N. Arch. des Criminalr. Vd. 1x.

von Roßhirt. und N. Folae 1837 von Hepp. - Che. R. Köfilin. die

Perduellio unter den cbm. Kbnigen. Tübingen 1841. 8.

2) 3. F. (1.3 pllbl. i116. (4. 18,) - ']'i'. l). m] [03. Jul, mai. (48. 4.) -l '

rn, 60a. 3a 10.-. n11. [118]. (9. 8.)
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2 Majefiä-tsverbrewen und Hochverrath.

begangenen Vergehen unter feinen [e368 majeßtatir. ueberhaupt aber

find hinfiwtlicky des Charakters diefes Verbrechens oder vielmehr diefer.

Verbrechensgattung im römifchen Rechte verfchiedene Stadien zu un:

terfcheiden. In der älteften Zeit war die perüuelljo nicht blos ein ein

ziges Verbrechenx fondern umfaßte vielmehr alle Verletzungen der Frei

heit und der Rechte der römifchen Bürger und des rbmifcloen Gemein

wefens 3)z und zwar zunächft unter dem monarchifchen Gefichtspunkte.

Nach Ko'|lin4) fpaltete fich die peräueujo in zwei Hauptriciytungenz

von denen er die eineh 'die procijtja, als alle die Fälle umfaffend an

nimmtz welche fpäter in den 103128 llmi68latj8 in Beziehung auf Roms

Verhältniß zum Auslande aufgeführt werden/ fo weit fie zur Zeit der

Könige möglich warenz und fie als Gefährdungen der unmittelbaren Eri

ftenz eines Militärfiaates betrachtet. Die yercluelljo im engeren Sinne

gilt ihm dagegen als das Verbrechenz welches unmittelbar gegen den

König oder mittelbar gegen denfelben als Urfptung aller öffentlichen

Gewalt begangen wird; in der erfieren Beziehung involvirte es alle

Attentate auf die Perfon des Königsz in der leßteren alle Attentate

gegen die Verfaffung nach ihrer Totalität oder nach ihren wefentlimen

Theilenz fowie alle Ufurpation von Rechtenz die nur als von der

öffentlimen Gewalt übertragen ausgeübt werden dürfen. Ueberdieß aber

gehörten dazu auch viele Fälle z die fpäter unter das crjlneu 'i8 fubfu

mirt wurden. Die Umgeflaltung der Verfaffung des römifchen Staa

tes 'in eine republikanifme feßte an die Stelle jener yerciuelljo mehr und

mehr das orimeu mujo8tatj8, wodurchz wie Köfilin fich ausdrücktz die

Souveränetät des Volkes und die Verantwortlichkeit der Beamten zur

Grundlage jenes Verbrechens„ und ftatt der concreteren Idee der könig

lichen Gewalt der abfiractere Begriff der mniestao zum Object deffelben

wurdez während es zugleich fich befiimmter von dem crjrnen 'i8 abfon

derte. Mit der Zeit wurden nun durch befondere [e398 für einzelne

Vergehen quöeßljoneß perpetuae errichtet z die Strafe der pekcluelljo ge

rieth mit dem republikanifchen Geifle in Widerfpruclx und auch der

befondere Perduellionsprozeß verfiel durch Einführung der neuen Ge

richte. Ein neuer Wendepunkt in der Gefchickyte diefes Rechtstheiles

trat einl als mit der Republik auch die lnajeßtae; poyulj nom-mi unter:

ging und an deren Stelle die :ti-zierten prjuoiyir trat. Hier gelangen

wir zu der [ex .julia mnje5tufj8, in welcher fich die Doctrin des römifmen

Rechtes concentrirt und an welche fich einige fpätere Modificationen an

knüpfen. Damit bildet fich zugleich auch der gefehliciye Mittelpunkt

für das gemeine ZiechtF in welchem bei Anwendung der römifG-recht

lichen Beftimmungen hauptfäckzlicl) nur der verfchiedene Charakter des

neueren Strafrechtes und die Abweichungen der Praxis in Betracht

kommen.

3) S. Wie-wire, crjm.n1aj.p.14.

4) In der oben angef. Schrift,
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Für die Fefiftellung des Begriffes des 611111011 111111123tar13 nach

neuerem) Iuftinianifci) römifchen Rechte 1| die Erörterung maß

gebend: ob ein Unrerfchied zwifchen 1121111191110 und 011111011 111111e3tati3

(139336 1111116313113) zu machen fei? Während frühere Rechtslehrer 3) eine

folche Diftlnction in verfchiedener Weife behaupteten) hat neuerlich

I. Weiskeö) dargethan) daß die Iufiinianifciyen Quellen fich beider

Worte als gleichbedeutend zur Bezeichnung deffelben Verbrechens bedie

nen. Es kommt hierbei auf die Auslegung der l1. 11. 111g. 11. t. an.

Die Auslegung der gedachten Rechtslehree geht dahin) daß hier zwifchen

dem 111-1111101113 und dem 1113168111113 re113 unterfchieden werde; nach

Weiske 1| aber in diefer Stelle der) welcher nur 16313 .)1111;1o 11131123111

tj3 1-2113 iftF von beiden vorgenannten) einander gleich fiehenden) diftin

guirt) fo daß anzunehmen ifl) nicht alles in der 111x 1111111 111-1111313113

Enthaltene fei auch noch nach fpäterem Rechte 0111111211 11111ie3tat13 gewefen.

Hiermit zufammen hängt die Erklärung des 1103ti113 11111111113, deffen in

_der erwähnten Stelle gedacht wird. Er ifi nicht vom 1101113 verfchiedenz

wohl aber i| vom (101113 die 1-0111nt113 zu trennen) die nur dann firafbar

1|) wenn durch äußerlich wahrnehmbare) verbrecherifcize Handlungen

ihr Dafein erwiefen wird) die aber keineswegs auf den Verfuch bezogen

werden darf ) den es Überhaupt bei diefem Verbrechen nicht gibt. Als

Object des 011111611 111-1183111113 erlcheint nun zunächfi die 111111113t113, dann

die 1'133 1111111103 und der 1111110111101, und das Verbrechen ifi nicht fowohl

auf Vernichtung des Staatswefens) als auf die Verlegung deffelben

gerichtet. Abweichend von unferer heutigen Auffaffungsweife werden

aber irn römifchen Rechte vorzugsweife die Handlungen bezeichnet)

welche) wenn fie 00111111 rem 1111111101111 gerichtet find) das 011111911 11111

183111113 begründen; während die heutige Doctrin angibt) in welche ein

zelnen Fälle diefe Richtung gegen den Staat fich auflöfi, dagegen den

Charakter der Handlung felbfi nur als „unternehmen" oder ähnlich be

zeichnet 7). Diefe einzelnen verbrecherifGen Handlungen find theils

folche) welche fich auf kriegerifciye oder bewaffnete Unternehmungen

gegen die 110-3 71111111011 beziehen oder auf Beeinträchtigungen derfelben

dadurch) daß man mittelfi fremder Völker oder auswärtiger Feinde der

1-23 11111111011 Nachtheil bereitet) - Fälle) die aus den einzelnen [e363

111111e3tx1ti3 in das Iufiinianifwe Recht übergegangen find; theils auf

Handlungen, die) in der Kaiferzeit als Majefiätsverbrewen bezeichnet)

vorzugsweife mit der 1113183133 jmpeyawrje in Verbindung fiehen. Die

3e111t10 gehörte nur) wenn fie gegen die "68 11111111011 oder den Imperator

wirklich und ausführbar gerithtet war 9), hierher. -- Wichtig 1| hierbei

 

5) S. die bei Wächter) Lehrbuch u. f. w. Th. llF S. 3015 flg„ angeführ

ten Scintiftfieller.

6) In der angef. Schrift: das 01-1111. 1111110313113 etc.

7) Weiske a. a. O. S. 26) Anni.

8) l1. 1. l). 11. t. Vgl, Weiske a. a, O. S. 10:1.

1*
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hauptfääylich auch die Frage uber die Grenzlinie zwifchen verfuchtem

und vollendetem Hochverrath. Die Rechtslehrer ftellen zum Theil fehr

entgegengefeßte Anfichten aus allgemeinen Principien auf 9). Nach

Iufiinianifwem Rechte wird man weder das Eintreten des beabficlhtig

ten Erfolges für erforderlich) noch das bloße Wollen) ohne irgend

etwas zur Ausführung Geeignetes) fiir genügend anfehen können;

auch die vollftändige Ausführung der im Gefeß angegebenen Handlung

ift nicht nöthigz worein aber der Anfangspunkc des begangenen Ver

brechens zu fehen fei) muß fich mehr aus dem einzelnen vorliegenden

Falle) als allgemeinen Regeln ergeben. Indeß genügen felbft bloße

Vorbereitungshandlungen) nie aber das bloße cogjruro, auch wenn der

Gedanke kund geworden i|10). Von Einfluß wird ferner das: an p0

tuerit fncare erachtet) was wegen Würdigung des fubjertiven Geficlyts

punktes wichtig ifi. Wird das Majeftätsverbreclyen von Mehreren ver

möge eines Eomplotts begangenj fo ift die Stiftung deffelben als die

zur Begehung und vollen Strafbarkeit erforderliche Handlung hinrei

chend.- Die Strafe des crime-ln mnjeelaliß, welche die lex .lnljn mai, als

die nqune al jez-nie jnlorcljcljo -befiimmte, war nach Iuftinianifwem Rechte

die onjlnne aluj88j0 und zwar durch das SchwertX in minder gefährlichen

Fällen wohl auch Relegation und Deportationz nächfidem tritt (jam-mia

lnelnorja und Guterconfiscation) fowie weitere Ehren: und Vermögens

nachtheile für die Kinder ein) bei denen Vererblimkeit der gefährlichen

Gefinnungen des Vaters angenommen wurde (arimonnerecljcarjuln 11)).

In Teutfchland faßten diefe Säße des römifchen Rechtes zwar

auch Grund 12)/ allein daneben und zum Theil verfchmolzen damit gal

ten die Beftimmungen des altgermanifchen Rechtes) welche diefes Ver

brechen auf der Grundanficlyt von der Treulofigkeit beruhen ließen) von'

der die Verrätherei nur eine unterart ift. Diefe Auffaffung ift indeß

für die fpätere gemeinrechtliche Doctrin eben fo wenig von Einfluß) als

die karge und nur reproducirende Weife) in welcher diefer Stoff ini

canonifchen Rechte behandelt wird 13). x .

Die (L. (K. (l. handelt im Art. 124 nur von dem Falle des Hoch

9) So deduciren Kleine Grundf. des peinl. Rechtes 5. 302) und Gro l

man) Criminalremtsw. s. 330) daß zur Vollendung diefes Verbrechens kein

Erfolg gehören könne; Tittmann hingegen verlangt fogar dazu den wirk

lichen umfiurz des Staates oder feiner wefentlichen Einrichtungen.

10) S. die weitere Ausführung bei W eiske a. a. O. 8. 21-23.

11) l. ö. c. 11. c.

12) Gregor von Tours und Otto von Freifingen führen das römifehe cri

men mujeolnljß als geltendes Recht an, S. W eiske a. a. Q. p. Oil]- - Vgl.

Goldene Bulle Tit. 24.

13) Das canonifche Recht gibt in raue. 6. qu. 1. can. 22, und in 03118.33.

qu. 3. (ie poen. (List. 1. enn. 9. den Inhalt der 14. 5. 6. |1. t. wieder; außerdem

vgl. cup. 5. in "[10 (ie poenis (3. 9.)



Majeftätsverbremen und Hochverrath. 5

verraths) wo ein Unterthan den Staat oder den Regenten an Feinde

verräth 14)) und droht dafür Todesftrafe durch Viertheilen.

Nach diefen Befiimmungen und mit Rückfimt auf die gemein

rechtliche PraxisF fowie unter Beachtung der allgemeinen Grundfäße

des neueren teutfchen Strafrechtes wird fich der vorliegende Stoff in

folgender Weife dogmatifch geftalten:

'Es ifi zu unterfcheiden Hochverrath und crjmun [ZLEZUE lnäj68calj8

im neueren Sinne.

l. H o chverrath (peräuelljo im neueren Sinne) ift die gegen die

Eriftenz und die Grundverfaffung des Staates -- daher auch gegen

Freiheit oder Leben des Regenten in feindfeliger Abficht gerichtete Un

ternehmung. Der Charakter der befonderen Staatsverfafiung wird

hierbei Modificationen bedingen; die einzelnen Fälle aufzuzcihlen gehört

nicht hierher 15).' Hinfihtlick) des Subjertes erfordert der Begriff des

heutigen-Staates) daß der Thäter Unterthan desjenigen Staates fei) “

gegen-den die hochverrätherifche Unternehmung gerichtet ift. Bei der

Frage über Verfuch und Vollendung des Hochverraths find die oben

entwickelten Grundfähe des rörnifchen Rechtes) foweit fie auf der)

unferer jetzigen Auffaffung widerfprechenden Vorausfelzung gleicher

Strafbarkeit des Verfuches mit dem vollendeten Verbrechen beruhen)

unanwendbarz dagegen wird der Hochverrath jedenfalls fchon dann für

confummirt anzufehen fein) wenn der Angriff gegen die obangefiihrten

Objecte auf irgend eine Weife bereits wirklich begonnen hat: bis dahin

ift blos ein) arbitrcir mit Freiheitsfirafe zu belegender) Verfuch vorhan

den16), Von den Strafen werden die im rom. Rechte gedrohten fo

weit zur Anwendung zu bringen fein) als dieß mit der Humanität und

den Anfichten des neueren Rechtes über rechtliche Nachtheile) welche die

Kinder der Verbrecher treffen follen z vereinbar ift.

- Für_ die gemeinrechtliche Würdigung des HoGverraths iftiibrigens

noch zu beachten) daß zufolge eines Bundesbefmluffes v. 1_8. Aug.

1836 ein gegenden Bund oder gegen deffen Verfaffung gerichteter

Angriff zugleich einen Angriff auf jeden einzelnen Bundesfiaat in fich

begreife) daß daher jedes Unternehmen gegen die Erifienz) Integrität,

Sicherheit oder Verfaffung des teutfchen Bundes in 'den einzelnen

Bundesfiaaten nach Maßgabe der in den lehteren beftehenden oder künf

tig in Wirkfamkeit tretenden Gefeßen/ nach Welchen ingleichen die gegen

den Bundesfiaat gerichtete Handlung als Hoch- oder Landesverrath zu

betrachten wäre) zu firafen fei.

14) Die ßainbergengja behandelt diefe Materie vollftändiger in 4 Artikeln

(132-135)) fo daß eine abfichtliche Weglaffung in der (Z. (I. (I, wohl anzuneh

men ift. S. Ab egg 7 Lehrb. S. 548 flg. ,

15) S. diefelben insbefondrr bei H ef f ter Z. 200-203.

16) S. die Ausführung von Wächter) Lehrb. 8, 228") Note 34, und

von Mittermaier) in feiner Ausg. des Feurrbach'fchrn Lehrbuchs,

8. 168a.
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11. Majeftätsverbremen im engeren Sinne oderM aj e ff ä t s b e l e i -

di gung (crjmen [agree majestatie), jede dolofe Verlehung der Ehre des

Regenten oder der demfelben fchuldigen Ehrerbietung. Subject diefes

Verbrechens kann auch außer dem eigentlichen Unterthan der zeitlich der

Staatsgewalt unterworfene Fremde fein. Die Strafe ift unbeftimmt

und kann z. B. bei Realinjurien gegen den Regenten fehr hoch an

fieigen.

In den teutfchen Partieularfirafgefehgebungen wird

Begriff und Strafe des Hothverraths) wie der Majeftätsverlehung fehr

verfchieden aufgefaßt. Das öfierreichifche Gefehbucl) bezeichnet

als Hochverräther denjenigen) der die perfönlime Sicherheit des Staats

oberhauptes verlegt) oder der etwas unternimmt 7 was auf_ gewaltfame

Veranderung der Staatsverfaffungl auf Zuziehung oder Vergrößerung

einer Gefahr von außen gegen den Staat angelegt wäre) es gefchehe

öffentlich oder im Verborgenen) von einzelnen Perfonen oder in Ver

bindungen) durch Anfpinnung) Rath oder eigene That) mit oder ohne

Ergreifung der Waffen) durch mitgetheilte) zu folchem Zwecke leitende

Geheimniffe oder Anfchlcige) durch Aufwiegelung) Anwerbung) Aus

fpähung) unterftühnng oder durch was fonfi immer für eine dahin ab

zielende Handlung 17). Auf diefes Verbrechen) wäre esx auch ohne

allen Erfolg und bei dem Verfuche geblieben, wird die Todesftrafe

verhängtM). Wer eine in denHomverrath einfchlagende Unternehmung),

die er leicht und ohne eigene Gefahr in ihrer weiteren Fortfchreitung

verhindern konnte l zu verhindern vorfählici) unterläßtF macht fich des

Verbrechens -mitfchuldig und foll lebenslang mit fchwerftem Kerker be

ftraft werden 19). Gänzliche Straflofigkeir und die Geheimhaltung der

gemachten Anzeige wird dagegen demjenigen zugeficlhert) der fich in die)

im zweiten Punkte des S.52 angedeuteten) auf Hochverrath abzielenden

Verbindungen eingelaffen) in der Folge aber durch Reue bewogen) die

Mitglieder derfelben) ihre Saßungen) Abfichten und Unternehmungen

der Obrigkeit zu einer Zeit) da fie noch geheim waren) und der Schade

verhindert werden konnte) entdecktM), Als Störung der öffentlichen

Ruhe wird es qualificirt„ wenn Jemand boshafter Weife anderen Mit

bürgern durch Reden) frhriftliche oder bildliche Darftellungen folche

Gefinnungen einzuflößen fucht) woraus Abneigung gegen die Regie

rungsform) Staatsverwaltung oder Landesverfaffung entfiehen kannz

ebendahin werden auch Läfterungen auf die Perfon des Landesfürfien)

aus welchen unverkennbar Abneigung gegen denfelben entftehen kannF

wenn fie in Gefellfchaft oder öffentlich vorgebracht worden) wie auch

dergleichen Schriften oder fpöttifciye Vorftellungen) wenn fie Iemandem

17) Art. 52.

18) Art. 53.

19) Art. 54,

20) Art, 56.
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mitgetheilt worden- gerechnet. Diefes Verbrechen foll mit fchwerem

Kerker von 1-5 Jahren beftraft werden 21). -- Das preußifche

Gefehbucl) verfieht unter Hochverrath (wovon es den Landesverrath un

terfmeidet) ein Unternehmenx welches auf eine gewaltfame Umwälzung

der Verfaffung des Staates oder gegen das Leben oder gegen die Frei

heit feines Oberhauytes abzielc/ und firaft dieß mit der härtefien Todes

firafe 22); Verbrechen beleidigter Majeftät ift die perfönliwe Beleidi

gung des Staatsoberhauptes in feiner Würde. Thätliche Beleidigungen

diefer Art werden mit Todesftrafe- Schmähungem die gegen einen

Privatmann geäußert Jnjurien fein würden7 mit 2-4 Jahr Zucht

haus- andere ungebuhrlicheF die höchfte Ehrfurcht verleßendex wenn

gleich nicht infuriöfe Aeußerungen/ mit 6 Mon. bis 1 Jahr Gefäng

niß bedrohtW). - Jm bayer'fchen Strafgefeßbuche wird als Gat

tungsbegrijf Staatsverrath„ als höchfter Grad deffelben Hoäyverrath

bezeichnetz und zwar kann derfelbe begangen werden a) durch Angriffe

wider die perfönlicloe Sicherheit des Staatsoberhauptes/ wenn ein-un

terthan auf die geheiligte Perfon des Königs einen Angriff gethan hat

um denfelben zu tödten- gefangen zu nehmen oder in Feindes Gewalt '

zu liefernf oder wenn- um die eine oder die andere der vorgenannten

Mifiethaten auszuführenX ein Aufruhr erregt- eine Verfchwörung im

Inneren oder eine Verbindung mit Auswärtigen eingegangen worden

iitz ferner b) durch Angriffe auf die Selbfifiändigkeit des Staates„ wenn

ein Untertham um das Königreich einem fremden Staate einzuverlei

ben oder zu unterwerfen- .oder um die hierauf gerichteten Plane einer

auswärtigen Regierung zu begunfiigenX ein Complott angefiiftet- eine

Verbindung mit Auswärtigen abgefchloffen/ oder einen Aufruhr erregt*X

oder in gleicher Adficht an folchen verrätherifGen Verbindungen Antheil

genommen hatt fowie/ wenn ein folche-r zu einem wider das Königreich

ausgebrochenen Kriege den feindlichen Staat ausdrücklich aufgefordert

oder diefem in feindfeliger Abficht Veranlaffung- Vorwand oder Ge

legenheit dazu gegeben hatz endlich 0) durch Angriffe auf die Verfaffung/

wenn ein unterthan/ um die befiehende Staatsverfaffung durch eine

gewaltfame Revolution zu ändernx oder um den rechtmäßigen Souve

rän von der Regierung zu entfernen- oder um die regierende Familie

zu verdrängen/ oder um die verfaffungsmäßige Ordnung der Thron

folge zu verändernx fich in eine Verfchwörung oder andere verrätherifche

Verbindung eingelaffen- Aufruhr geftiftet„ oder auf eine Perfon des

königlichen Haufes„ zu Ausführung folchen Zweckesf thätliei) einen

Angriff gemacht hat24). Ein folcher Miflethäter foll enthauptet und

vor der Hinrichtung mit einer Tafel auf Bruft und Rückenx welche die

21) Art. 58 u. 59.

22) s. 97 des 20. Tit. 2. Th, des Landrechtes.

23) s. 196-200 ebend.

24) Art. 300.
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l Auffchrift „Horhverräther" fiihrt/ eine halbe Stunde lang von dem

Scharfrichterknechte ausgeftellt werdenz auf feinem Grabe wird eine

Schandfäule errichtet; feine Familie foll ihren Namen verändern 25). Zu

dem nächften Verfuche (des Staatsverraths) ift zurechnen- wenn Ie

mand in einer öffentlich verfammelten Volksmenge mündlich zu einem

fiaatsverrätherifwen Aufruhre aufgefordert hat oder-wenn diefe Auffor

derung durch Verbreitung fchriftlicher, gedruckter oder ungedruckter

Auffäße gefchehen iftW). Wer in eine verrätherifciye Verbindung ver

wickelt _vor deren .wirklichem Ausbruche und ehe die Staatsgewalt auf

anderem Wege davon Nawriclft erhalten hat/ fich und feine Mitfchul

digen angibtf hat Begnadigung zu hoffen 27). Des Verbrechens der

beleidigten Majeftät ift fchuldigx wer mit vorfäßlicloer Verletzung der

fchuldigen Ehrfurcht gegen die Würde des Staatsoberhauptes deffen

Perfon mit herabwürdigender Verachtung durch Worte oder Handlun

gen beleidigtz derjenige foll mit dem Tode beftraft werdenX der ohne

hochverrätherifcloe Abficiytx jedoch wiffentlich und vorfälzlicl) an die gehei

ligte Perfon des Königs beleidigend Hand anlegth wer feinen Souve

rän mit einer perfönlichen Mißhandlung bedroht/ wer wider den ,Sou

verän felbfif um demfelben eine Entfchließung abzunöthigen oder deffen

oberherrliche Befehle zu vereitelnh einen Aufruhr erregt hat28). Wer

hingegenan öffentlichen Orten vor einer verfammelten -Volksmengn

oder in öffentlich verbreiteten Schriften oder bildlichen Darfiellungen

die Perfon, des Souveräns oder deffen Regierungshandlungen durch

Verleumdungh verachtenden Spott oder fchimpfliclye Scinnähungen

heradzuwürdigen trachtetx wer folche Pasquille wiffentlich aus Auftrag

eines Anderen verfertigt oder vorfäßlick) weiter verbreitetx _endlich wer

den Namen des Monarchen zur Ausübung einer gefeßwidrigen Hand

lung mißbraucht- foll zur öffentlichen Abbitte vor dem Bildniffe des

Souveräns, und zu 1-4jährigem gefchärften Arbeitshaufe verurtheilt

werden29). Wer außer den vorftehend beftimmten Vorausfetzungen

durch Verleumdung„ LäfierredenX Scinmpfworte oder andere unzwei

deutige Handlungen dem Monarchen in Anfehung feiner Perfon oder

Regierung heradwurdigende Verachtung beweift/ ift zur öffentlichen

Abbitte vor dem Bildniffe des Königs und zu Gefängniß auf 6 Monate

bis zu einem Jahre oder- nach Umfiändenf zu körperlicher Züchtigung

zu vernrtheilen30). - Nach dem f ä chf i f ch en Criminalgefehbuclye ift

wer gegen die perfönlicloe Sicherheit oder das Regierungsrewt des

Staatsoberhauptes oder gegen die Selbftfiändigkeit des Staates- “um

25) Art. 301.

26) Art. 308.

27) Art. 304.

28) Art, 309- 310,

29) Art, 311.

30) Art. 404,
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*

das ganze Königreich einem fremden Staate einzuverleiben oder zu un- _

terwerfen oder auch nurp um einen Theil feines Gebietes von dem an

deren loszureißen oder gegen die Staatsverfaffung in der Abfichh

diefelbe ganz oder theilweife umzufiurzenp einen gewaltfamen Angriff

unternimmtz als Hochverräther mit dem Tode zu beftrafen 31). Der

gleichen Angriffe auf die Selbftfiändigkeit und Verfaffung des teutfchen

Bundes find dem Hochverrathe gleichgeftelltW). Haben zwei oder

mehrere Perfonen die Ausführung eines hochverrätherifchen Angriffe-s

verabredetp ohne daß diefer wirklich erfolgt iftx fo find die Anftifter

einer folchen Verfchwörung mitZ-12jährigery die ubrigen Theilneh

mer mit 3-10jähriger Zuchthausfirafe' zweiten Grades zu belegen.

Bei befonderer Gefährlichkeit der Verbrecher kann auf lebenslänglickze

Zuchthausftrafe defielben Grades erkannt werden. Wer irgend eine

Handlung zur Vorbereitung des Verbrechens des Hochverraths begehß

foll mit Gefängniß von drei Monaten bis zu drei Jahrenx oderArbeits

haus bis zu vier Jahren beftraft werden. Der Theilnehmer an einer

hochverrätherifäzen Unternehmung„ welcher diefe und die Mitfchuldigen

zn einer Zeit„ wo der Verübung des Verbrechens noch vorgebeugt wer

den kannp durch eine freiwillige Anzeige zur Kenntniß einer obrigkeit

lichen Behörde bringtp foll mit aller Strafe verfchont bleiben; in Hin

ficht der Anftifter' hat die-Selbfianzeige unter obigen Vorausfehungen

nur Milderung der Strafe zur Folge. Jeder Unterthanx der von einer

beabfichtigten hochverratherifchen Unternehmung oder einer deßhalb ein:

gegangenen Verbindung glaubwurdige Nachricht erhält und nicht mit

der möglichfien Befchleunigung einer obrigkeitliGen* Behörde davon

Anzeige macht„ i| mit Gefängniß von 3 Monaten bis zu 2Jahren zu

befirafen33). Wer außerdem Falle des Hochverraths die geheiligte

Perfon des Staatsoberhauptes thätlick) beleidigt- ift mit lebenslang

licher-Zuchthausfirafe-erfien Grades. wer das Staatsoberhaupt mit

ThätliGkeiten oder körperlichen Verlehungen bedrohtp* mit Arbeitshaus

firafevon 1' Jahr bis Zuchthausftrafe zweiten .Grades von 10 Jahren

zu belegen-N). Ehrverlehende Handlungen oder Aeußerungen gegen

das Staatsoberhaupt oder über deffen Regierungshandlun'gen find mit

Gefängniß von 1 Monate bis zu 3 Jahren oder Arbeitshaus bis zu

4 Jahren zu ahnden 35). Gegen Glieder der Familie des Staatsober

hauptes veriibte körperliche Verletzungen werden mit 4jähriger bis

lebenslänglimer Zuchthausfirafe erften Gradesp -wenn dadurch das Leben

oder die Geifteskräfte der verletzten Perfon ,in Gefahr kommenx oder

ihr ein bleibender Nachtheil an der Gefundheit zugefügt wird/ außer

31) Art. 83.

32) Art. 82.

33) Art, 83-86.

34) Art. 97h 98.

33) Art. 99.
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dem mit 2-10Iahr Zuchthaus zweiten Grades befiraft; Bedrohungen

derfelben mit folchen mit Arbeitshaus bis zu 4 Jahren; ehrverletzende

Handlungen oder Aeußerungen gegen diefelben mit Gefängnis bis zu

einem Jahre 36). - Das w a rttem b erg i fa; e Gefehbuch erklärt für

Hochverrath Angriff oder Verfhwörung wider die Perfon des Königs)

um ihn zu tödten) gefangen zu nehmen u. f. w.; ferner auf Selbfk

fiändigteit des Staates; um ihn einem anderen Staate einzuverleiben)

endlich auf Verfaffung; fofern dadurch gewaltfame Abänderung der

Verfaffung) namentlich Ausfchließung oder Entfernung des Regenten

vom Throne oder Verdrängung der Regentenfamilie oder Aufhebung

der Landftände bezweckt wird; der Hochverrath wird mit Todesfirafe

im Falle hochverrätherifchen Angriffes) mit 8-20 Jahr Zuchthaus

im Falle einer Verfchwörung ohne folchen befiraftR). Handlungen

zur Vorbereitung des vorerwähnten Verbrechens, namentlich Ver

abredung mit Anderen zur Verbreitung von Grundfähen) durch die das

Dafein des. Staates gefährdet. wird) Aufforderung zu hochverrätheci

fchen Handlungen) Mittheilung hochverrätherifher Plane an Andere;

Verbreitung aufceizender Shriften) werden mit Arbeitshaus beftraftöß),

Auf körperlichen Mißhandlungen des Königs fieht Todesfirafe; wer in

Gegenwart des Königs mündlich oder in öffentlich verbreiteten Schrif

ten die Perfon des Königs fchmäht oder der Geringfhäßung preis zu

geben fucht; oder folche Schriften verbreitet) wird mit Arbeitshaus;

wer auf andere Weife die Ehre des Königs angreift) mit Kreisgefäng

niß befirafti-s). - Nach dem badenfchen Strafgefehbuhe wird als

Hochverräther mit dem Tode befiraft; wer mittelft Anwendung von

Gewalt oder Drohungen einen Angriff gegen den Gtoßherzog unter

nimmt) um denfelben von der Regierung zu entfernen) oder ihm die

Ausübung der Regierung unmöglich zu machen) oder um ihn zur Ab

tretung eines Theiles des Großherzogthums; oder zur Abänderung oder

Unterdrückung der Staatsverfaffung zu nöthigenf oder wer zu einem

gleichen Zwecke eine ihm anvertraute öffentliche Gewalt mißbtauGtM);

ebenfo; wer fich eines Angriffes auf das Leben des Großherzogs fchuldig

macht; ingleichen wer eine auswärtige Macht veranlaßt; mittelft An

wendung von Gewalt den Großherzog von der Regierung zu entfernen)

das Großherzogthum ganz oder theilwetfe einem fremden Staate zu un

terwerfen) einen Theil des Landes vom Staatsverbande loszureißen

oder die Staatsverfaffung abzuändern oder zu unterdrücken, und zwar

in allen diefen Fällen) wenn die auswärtige Macht bereits Gewalt

angewendet hat-U); endlich wer zu einem gleichen hochvecrätherifhen

36) Art. 100-103.

37)Art.140; 141.

38) Art. 142.,

39) Art, 150; 131.

40) 3. 586.

41) s. 587) n88.
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Zwecke einen im Innern ausgebrochenen Aufruhr nngeftiftet hat oder

zur Erreichung eines gleichen hochverrätherifchen Zweckes in ,Folge vor

ausgegangener Verfchwörung an dem zum Ausbruche kommenden Auf

ruhre feibfi Theil nimmt (hochverrätherifcher Aufruhr) 42). Wird der

Aufruhr unterdrücktx ehe die Aufrührer ein fchwereres Verbrechen ver

übt haben- fo tritt 10jahriges bis iebensiangiimes Zuchthaus- für die

Theiinehmer an einem hochverrätherifmen Aufruhr ohne vorherige Ver

fchwörung 6-12jähriges Zuchthaus ein. Eingehung einer hochver

rätherifciyen Verbindung wird an den Theiinehmern mit 2-8 Jahn'

an den Anftiftern mit 2--12 Jahr Zuchthaus- wenn jedoch die Mittel

zur Erregung und die Art und Weife der Durchführung des Aufruhrs

noch ni>)t verabredet waren- mit Arbeitshaus befiraft- Vorbereitungs

handlungen zu hochverrätherifmen Unternehmungen mit 3 Mon. Kreis

gefängniß bis 3 Jahr Arbeitshaus 43). Angriffe diefer Art gegen den

eutfchen Bund werden wie foiciye gegen das Großherzogthum geahndet

gegen auswärtige Staaten mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu

8 Jahrenh im geringeren Grade mit Kreisgefängniß oder Arbeitshaus

bis zu 2 Jahren 44). Bei der Majefiätsbeieidigung werden drei Grade

unterfchieden: durch Gewaitthätigkeit oder thätliche Mißhandlung *

10jcihriges bis lebenslänglimes Zuchthaus und in Fällen fchwerer mit

Vorbedacht verurfarhter Verletzung Todesftrafez ohne foiche »- 2 Mon.

Kreisgefängniß bis 4 Jahr Arbeitshaus- wenn in Gegenwart des Groß

herzogs oder öffentiich- Arbeitshausz durch Drohungen *- Arbeits

haus. Jn gleicher Weife abgefiuft find die Strafen der Beleidigungen

gegen die Großherzogin: Zuchthaus nicht unter 6 Jahre bis (ebens

iängliches Zuchthaus- Kreisgefängniß und Arbeitshaus z und gegen die

Mitglieder des großh. Haufes: 2 Jahr Arbeicshaus bis 10Jahr Zucht

hausi Kreisgefängniß bis 4 Jahr Arbeite-haus. -- Von den iibrigen

neueren Strafgefeßgebungen fei nur noch des B e r n e r Gefeßes v. 7. Juli

1832 erwähntX weiches Hochverrath im Minimum mit 10jähriger

Einfperrung und mit Verluft der (Ehrenfähigkeitx im Maximum mit

Todesfirafe bedroht, wobei dem -Hociwerrathe gleich geachtet wird die

abfichtliche Unteriaffung eines Staatsbeamten- die ihm anvertraute

Gewalt zu der Abwehrung einer Gefahr zu gebrauchen„ mit welcher

die Staatsverfaffung oder die Ruhe und Sicherheit des Staates be

droht wird.

Jn mehreren neueren Gefeßgebungen wird noch der Landesve r

rath oder Staatsverrath als befonderes Verbrechen hingeftelit.

Das fächfifrhe Strafgefeßbuci) beftraft als Staatsverrrither mit

Ljährigem bis lebensicinglichem Zuchthaus denjenigen- der mit Ver

lehung feiner Unterthanen- oder Dienfipflicht oder der Verpflichtung

42) 9. 589.

43) 3. ä90_394.

44) s. 595- 596.
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für den während feines zeitlichen Aufenthaltes im Lande ihm gewährten

Rechtsfchuh eine auswärtige Regierung zum Kriege wider das König

reich oder den teutfchen Bund auffordert. oder Einverftändniffe mit

Anderen unterhält. um einen folchen Krieg zu veranlaffen oder nach

ausgebrochenem Kriege freiwillig im feindlichen Heere Kriegsdienfie

nimmt und die Waffen gegen das Königreich oder deffen Verbündete

getragen hat. oder auf andere Weife die feindliche Macht in ihren un:

ternehmungen gegen *das Königreich und die Truppen deffelben oder

feine Verbündeten unteritülztz wenn Jemand mit gleicher Verletzung

feiner Pflicht. wie vorfiehend. außer dem Falle eines Krieges. zur

Begünftigung einer fremden Macht fich Handlungen zu Schulden kom

men läßt. wodurch der Staat oder der teutfche Bund benachtheiligt

werden. oder in einer Privat: oder öffentlichen Angelegenheit eine fremde

Macht zu einer den Staat gefährdenden Einmifmung auffordert. fo ifi

er mit Gefängnißflrafe bis zu Z Jahren. in fchwereren Fällen (Mit

theilung von Regierungsdepefchen und Urkunden) mit Zuchthausfirafe

zweiten Grades von 2-8 Jahren zu belegen45). -- Das bayer'fche

Strafgefehbucl) qualificirtFälle diefer Art als Staatsverrath zweiten.

dritten und vierten Grades und beftraft fie mit 2-16 Jahr Frei

heitsftrafe bis Todesftrafe46)z das württembergifche Gefeßbucl)

bezeichnet diefelben als Landesverrath und droht ZuchthausftrafeU).

Das badenfch e Gefelzbuch handelt in Ö.597--605 ausführlich vom

Landesverrathe. für den es in den fchwerfien Fällen Todesftrafe feft

lebt* _ S.

Mandat. BevollmächtigungscontractL). heißt der Ver

trag. wodurch fich Jemand verpflichtet. ein fremdes nichtunerlaubtes Ge

fchäft mitBewilligung des Gefchäftsherrn unentgeltlich zu beforgen. Wer

den Auftrag gibt. heißt in der Kunftfprache der romifmen Juriften bald

manäanr. bald i8, qui manäurjt, bald mana-atm', was Manche aufden Credit

auftrag haben befchränken wollen 2)z bei den Neueren hingegen heißt er (l0

iniooa negotii, Principal. Committent. Speciellere Bezeichnungen für ge

 

45) Art. 87. 88.

46) Art. 302_306.

47) Art. 145 . 146. '

1)Literatur: Aus der neueren Zeit gehört hierher A. Büchner.

Verfuch einer Theorie des Vollmachtsvertrages nach dem rbmifmen Rechte."

Landshut 1809. 8.; v. Glück. Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld

Bd. 15. S. 239-370; Unterholzner. quellenmäßige Zufammenfiellung

derizäshrr des rbmifchen Rechtes von den Schuldverhältniffen Bd. 2. S. 585

2) Daß der Ausdruck munclator auch bei anderen Mandaten außer dem Cre

ditauftrag vorkommt. lehrt Zimmern in feinen und Neuftetrls römifch

rechtlichen unterfuchungen S. 256. und unterholzner a. a. D. Th. 2.

S. 386. Der älteren Meinung huldigt zum Theil noch v. Glück a. a. O.

Th. 15. S. 2-10._
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wiffe Fälle find bei Handelsgefcljäften auf dem feften Lande prne*

p011e118, bei dem Schiffsgewerbe exercitor, Wer den Auftrag erhält.

heißt bei den Römern i8, 011i mauclutum 68i, oder proourntor, bei den

Neueren memäulnrjus, Gewalthaber. Bevollmächtigte. Der Vertrag

gehört nach der Lehre der römifchen Iurifien dem Peregrinenrechte

an) rangirt unter den Eonfenfualrontracten. kommt alfo fchon durch

die gegenfeitige Einwilligung der Eontrahenten zur Eriftenz. wird nach

den Grundfcilzen von dem guten Glauben beurtheilt. und beruht ur.

fprünglicl) nur auf Dienftfertigkeit und Freundfclyaft3). Die Erfor

derniffe deffelben find im einzelnen folgende; 1) Der Mandatar darf

nicht in der Gewalt des Mandans ftehen) einerlei. ob dieß die vä

terliche oder herrfchaftliche ifi. Der Grund diefes Erfordernifies

ift in dem Umftande- zu fuchen) daß folche Perfonen vermögens

los find) und Alles. was fie erwerben. dem Gewalthaber anheimfällt.

mithin auch deren Verbindlichkeiten. welche überhaupt nur unter unab

hängigen Perfonen gedacht werden können 4). Zwar kommt das Wort

mnntlare auch im Verhältnifie der väterliwen und hecrfckyaftlicizen Ge

walt vor) allein nur Dritten gegenüber) dann aber mit der BemerkungF

daß der Auftrag dem 11188118 juriftifck) gleichfiehtö) Natürlich erleidet

dieß eine Ausnahme bei dem cafirenfifmen Sondergute und was dem gleich

fteht) weil rückfimtlici) deffen ein Prozeß zwifchen Vater und Sohn auch

für die Dauer der väterlichen Gewalt möglich ift 6). Aus dem näm

lichen Grunde' darf aber auch 2) der Mandant. mit Ausnahme jener

Fälle. wo die Regel wegfällt) nicht in der Gewalt des Mandatars

fiehen 7). 3) Der Auftrag darf nicht auf die Vornahme einer gefeßlick)

verbotenen oder überhaupt folchen Handlung lauten. die der öffent

lichen Achtung für Sittlickzkeit (den 110111 11101-28) zuwiderlaufen würde 8).

So erzeugen z. B. Aufforderungen zum Diebftahl) zu Injurien. zu

anderen Vergehen nicht blos keine Eivilobligation zwifchen dem Macht

geber und dem. den er aufgeforderthat) fondern fie verfallen außerdem noch

den Strafen der Eriminalgefeße. Jedenfalls i| der Grund diefes Erfor

derniffes weniger in den römifchen Ideen über die Natur der Freund

» fchaft9) und deren Gefehe zu fuchen) die erft ziemlich fpät der Gegen

3) l.. 1. Z. 4. l). mnoäutj rel contra. (17. 1.)

4) Die Allgemeinheit diefes Grundfatzes befiiitigen Z. 6. F, (ie 1111111111115 31j

puluiionjbuß. (3. 20.) l.. 2. pr. l). (18 c011tku11. 8111i. (18. 1.) l.. 4. l). .je ju

öjcjjs. (5. 1.) l.. 11, l). jbj(]. [u. 7. l), (16 0111jguij011jb118 ei. n0tj011jd118. (44. 7.)

6-11118, 1118i. 17,8, 78. Z. 12. F. (ie 0b1jge1ti011jb113, gone 6.! äeljcto. (4. 1.)

Vgl. von der Pfordten) Abhandlungen aus dem Pandektenrewte S. 137

-141.

, ö) l.. 1. Z, 3. l). (111011 1118811. (14. 4.)

6) 1.4.11, 5. 1. _

7) Cajus, 1118i. l7. F. 78. 8. 6. .l. (ie noxaijbuz nctjnnjbuz. (4. 8.)

8) l... 6. 8. 3. 1.12, s. 11. l., 22. Z. 6. l). 17. 1. Z. 7. I, (ie mun

äniu. (3. 27.) 6111118, 1118i. [ll. Z. 157.

9) So gleichwohl v. Glück a, a. D, Th, 15) S. 254.
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|and philofophifcher Unterfuchung geworden find) als vielmehr in den

Grundlagen des guten Glaubens) der die Mandatslilage regelt 10))

und deffen Begriff fchon zeitig die Aufforderung zu Verbrechen aus

fchloß 11). 4) Das aufgetragene Gefchäft darf nicht in der Ausübung

der Feldmeffungskunfi be|ehen 12). Nach römifchen Ideen 1| näm

lich der Feldmefier feinem Committenten civiliter gar nicht obligirtz er|

das prätorifme Recht hat wegen feiner Argli| oder) was ihr gleichfieht)

eine befondere Klage zugelaffen. 5) Der Auftrag darf nicht lediglich das

Intereffe des Mandatars berühren 13). So i| es z. B. kein Auftrag)

wenn Jemand im allgemeinen aufgefordert wird) fein Geld auf Zinfen

auszuleihen oder in Grundfiücken anzulegen. Dieß Requifit hat feinen

Grund in der Thatfache) daß Fälle) wo es fich lediglich um ein folches

Intereffe handelt) kein fremdes Gefchäft enthalten) fondern recht

eigentlich fich als eigenes Gefchäft des Mandatars herausfiellen 14)) und

dahernach den Anfichten der claffifchen Iurifien eher unter den Begriff des

Rathes (c0n3j1111n1) zu fubfumiren find 15)) der bekanntlich in der Regel

nicht obligirt) es müßte denn der Rathende fich bei der Ertheilung des

Rathes der Arglifi fchuldig gemacht haben) in welchem Falle er zwar

nicht der Mandatsklage) wohl aber der 11011 116110 unterliegtlö). Eine

Ausnahme kommt dann vor) wenn bei einem Auftrage) der zum alleini

gen Vortheil des Mandatars gereicht) diefer ohne Auftrag nicht gehan

delt haben würde z dann nämlich entfieht zweifelsohne ein Man

datsverhältniß) welches die vom Rathe geltenden Grundfäße aus

fchließt17). 6) .Die Ausführung des Auftrages muß auf die Lebenszeit

des Mandatars gefiellt fein 1ii). Im vorjufiinianifmen Rechte wird

dieß Requifit aus der Regel hergeleitet) daß keine Obligation in der

10) Am klarfien wird diefer Grund von Ulpian angedeutetin 1.. 12. Z. 11.

1). 17. 1., wo die ungiltigkeit eines Mandatsfalles auf den Grund zurückgeführt

wird: (1111131 1141171113113 1101111111 11110111 rnnntjnlnm 311.

11) Auch in anderen 110111111 111121 111111013 , z. V, in der 116110 pro 30610 bleibt)

was an und fiir fich fchimpflici) ifi) ausgefchlofien, VgbTh. 17) S, 680.

12)1.. 1. Z. 1. l). 31111en301fc11311111 n10c1111n. (11. 6.) 71113: 81113 1101111

nj3, (11116171111121 011113111118 11011 e31. Aufdie Bedeutung diefer Worte

für das Mandat hat zuerfr aufmerkfam gemacht unterholzn er a. a. O.

Th. 2) S. 588.

13) r. 2. pl'. z, 6. 1). 17. 1. 1.. 6. z. 6. 1. 48. g. 1 u. 2. 11.111111.

6111113, 11131. 111. 3. 156. Z. 6. 1. 3. 27. Aus diefem Grunde ward früher

auch die Giltigkeit des Creditauftrages bezweifelt. Vgl. 61111131. c, 1113i. 1. 0.

14) Vgl. (1111113) 1113i. lll. Z. 156., l.. 1. F. 14. 1). 4121103111 1-61 601111-11.

(16. 3.)

15) l.. 6. 8. 6. l). 17.1. Z. 6. 1113i. 3. 27.

16) l.. 47. 111-. 1). (ie reg11]13 1111-13. (50. 17.) l.. 8, 1). .je (1010 1111110.

(4. 3.)

17) Dieß 1| der Sinn der merkwürdigen 1.. 6. 8. ii. l). 17. 1., worüber

fich v. Glück a. a. O. Th. 13) S. 250 fig. ausführlich verbreitet,

18) 011113, 11131. 111. g. 158,
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Perfon des Eontrahentenerben ihren Anfang nehmen dürfe) d. h. daß

die Erfüllung feiner Verpflichtung nicht bis zu einem Zeitpunkte hin

ausgefchoben werden könne) wo der) welcher ein Recht erlangen oder

mit einer Verpflichtung belaftet werden foll) nicht mehr am Leben ift.

Nun ifi zwar im Iufiinianifmen Rechte diefer Grund weggefallen19))

allein auch dafür wird dieß Requifit noch gelten müffen) weil bei

der Gefchäftsübertragung Alles lediglich auf die Perfon des Uebertra

genden ankommt) und bei deren Wegfall der ganze Auftrag erlbfcht.

7) Der Auftrag muß vor der Ausführung desGefGäftes gegeben

fein. Hierdurch unterfcheidet fich das Mandat von der Ratihabi

tion) welche die römifchen Iurifien fich denken als die Genehmigung

eines bereits vollführten Gefclniftes) wenn fie auch fonft geneigt find)

die Grundfähe des Mandates auf diefen Fall zu übertragen. 8) Bei

der Ausführung des Gefchäftes darf nicht von Anfang an eine Vergel

tung für die Mühwaltung ausgemacht fein) weil dieß mit den freund

fchaftliclyen Gefinnungen im Widerfpruciye ftehen würde) welche als

Grundlage des Vertrages gelten20). Fehlt das Requifit) fo geht das

Gefchäft in die Form der Miethe oder der Innominatcontracte über 21).

In diefer Rückfiwt fiellen die Iuftinianifwen Inftitutionen die Regel

auf) daß in allen Fällen) wo ohne Miethgeld ein Mandat oder Depo

fituni entfteht) das Hinzutreten einer Meeres der Miethe Raum gibt.

Deßhalb kann man für Dienfte) die fonft immer honorirt zu werden

pflegen) mit der Mandatsklage auch nicht auf die Beftellung eines

Salärs antragen 22). Indeß ändert ein fpäteres Honorar als nach

heriges freiwilliges Gefchenk zur Vergeltung für geleifiete Dienfie

die Natur des Eontractes nicht ab23)) auch dann nicht) wenn

es ausdrücklich verfprochen wird 21). Nur) daß zur Einklagung deffel

ben eine befondere axtrnorcljnarju 119188011110 geftattet wird) die von der

Mandatsklage durchaus verfchieden ifi 25)) und überall wegfällt) wo

das Verfprechen auf keine beftimmte Summe Geld lautet26).

Der Mandatsvertrag kann feiner Natur nach ausdrücklich und

ftillfchweigend abgefchloffen werdenz das Letztere findet z. B. fiatt) wenn*

19) l.. 11, C. (je jnoljljbus zljpnkiljonjbns, (8. 38.)

20) Am deutlichfien l.. 1. Z, 4. l). 17. 1. : inunanlurn , 11151 grncujlum 11111

111111 est. M3111 orjgjnern e! 0111610 el arnjcjiju 11111111. Contrarjum ergo est ofljcjo

men-ces,

21) 6111115, '1118t.lll. Z. 162, Z. ult. F. [ll. 27. l.. 1. Z. 4. l). 17. 1.

Vgl. [4. 3. Z. 2. l). (ie prue8cr1plj5 701-1118. (19. 5.)

22)c.56.3.3.1).17.1.

23) Dieß ifi: der Sinn der l.. 6. l). 17. 1.: 51 remnnernnclj grntju 1101101“ i11

terrcnii, eric manu-ici until). Vgl. v. Glück a. a. O. Th. 15) S. 286, Man

muß fich vor der vielfach angenommenen Auslegung der Stelle hiiten)als wenn

mit der Mandatsklage ein Honorar gefordert werden könne.

24) 1.. 1. t). man-juli. (4. 35.)

25) l.. 7. l.. 56, Z. 3. l). 17, 1. l.. 1. (L. 4. 35.

26) l.. 56. Z. 3. l). 17. 1. L.. 17. (L. 4. 35.
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Jemand wiffentlich feine ,Gefchäfte von einem Anderen beforgen läßt)

ohne diefem Arte zu widerfprechen) was bei Führung fremder Prozeffe

in Gegenwart des Gefchäftsherrn_ oder bei der Uebernahme einer Inter; -

ceffion ffir einen) der bei dem Interceffionsacte zugegen ift 27)) eintritt)

auchbei dem Ereditauftrage infofern vorkommt) als das Zulaffen deffelben

von Seiten deffen) dem creditirt werden foll) bereits als ein Auftrag

an den Ereditauftragenden behandelt wird 28). Jedenfalls muß in der

Einwilligung die Abficht vorliegen) fich verbindlich zu machen) weß:

halb die bloße Empfehlung in der Regel nicht verpflichtet29)) d. h. das

Anriihmen guter Eigenfchaften einer Perfon oder Sache in der Abficht)

einen Anderen zur Vornahme irgend einer) diefe Perfon oder Sache

betreffenden Handlung zu bewegen) es mußte denn der Empfehlende

dolofe handeln 30)) wo er dann der 1101i actio unterliegt) oder die Natur

des Eontractes es mit fich bringen) daß befonders geruhmte Eigen

fchaften an der Sache präftirt werden) z. B. im Kaufe31)) oder

_endlich der Aufgeforderte fich bei der Aufforderung gleich dahin erklart

haben) daß er fich auf den gemachten Vorfchlag nicht anders als in

Hoffnung eines Rückanfprumes einlaffen könne) wo dann nicht fowohl

Empfehlung) als vielmehr Auftrag präfumirt wird-N). - Der

Zroeck des Gefchäftes ift nicht überall der alleinige Vortheil des Man

dantenz vielmehr kommt eine Reihe von Fällen zu Tage) in denen er

entweder gar nicht betheiligt ift) z. B. wenn er den Auftrag gibt) die

Gefchäfte eines Dritten zu beforgen) oder ffir einen Dritten zu inter

vcniren oder im Creditauftrage bei dem unverzinslichen Darlehen 33);

oder wo er neben dem Mandatar oder einem Dritten betheiligt wird:

das erfte) wenn ich dir auftrage). einem Dritten Geld gegen Zinfen zu

leihen) was dann zu meinem Nutzen verwendet werden foll34)z das

zweite/ ruenwz/'NYY- Jfa-ftrag dahin lautet) daß derMandatar meine und

des Dritten-nn hqmfte zufammen beforgen oder für uns Beide zugleich

fich verbitrgen vder ein Grundftuck kaufen folleZZ). Daß aber der

alleinige Vortheil des Auftragnehmers nicht im Gefchäft bezweckt

werden könne) folgt aus dem Obigen) wenn auch nicht geleugnet

27) l.. 6. Z. 2. l). 17. 1. l.. 53. o. 111111. l.. 6. (L. 4. 35. l.. 60. l). 11c

keguljs juris, (50, 17.)

28) l.. 18. l). 17. 1,

29)1..12, 3.12. 11.17. 1. 1.13. pl'. 11,18. 1. Eine folche Empfeh

lung wird immer präfumirt) wenn ein Makler Jemand zum Darlehn empfiehlt.

1.. 2. l). 11a pr011e11etjcj8. (50. 14.)

30)1.. 2. 1). 50. 14. 1.. 7. 3. 10. und 1.. 8. 111-. (1010 10010. (1. 3,)

31) 1.. 13. pl', 1). 18. 1.

32) l.. 321117.1. Vgl. unierholzner a. a. Q. Th. 2) S, 591)

Note 11.

33) Hierher gehören die Stellen l.. 2. 8. 2. l.. 6. F. 4. l). 17. 1. Z. 3.

.l. 3. 27.

34) l.. 2. 8. 4. l). 111111. Z. 2. I. 3. 27.

35) 1. 2. s. 3. 1)-, 11.111. 3. 1.1. 11.111.
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werden kann) daß auch diefer in Frage kommen könne) wo er mit dem

Intereffe des Gewaltgebers oder eines Dritten concurrirt) das legte

z. B. bei dem Ereditauftrage) wenn das Darlehn verzinslich vor

ge|re>t werden foll36). Hiernach haben die römifchen Iuriften eine

Eintheilung des Mandates verfucht) die fich noch in den Iuftiniani

fchen Pandekten erhalten hat 37)) auch in die Jnftitutionen übertragen

iftis)) und hauptfäwlichdazu gedient hat) das Gebiet des Auf

trages von ähnlichen Gefchäften) z. B. der bloßen Ertheilung eines Ra

thes) einer Empfehlung abzugrenzen z die wahrfcheinlicl) aberjüngerifi) als

,Sabinus) da fie den Creditauftcag - alfo den lediglich zum Vortheil

eines *Dritten gefchehenen Auftrag - einf>)ließt. -- Die im Auftrage

begriffenen Gefchäfte können fehr verfchiedenartig fein) fie können be

fiehen in gemeinen und handwertsmäßigen Leiftungen) in künftlerifmen

oder wifienfchaftlichen Arbeiten) auch in Gefchciften* rechtlicher Art)

z. B. in der Vermögensverwaltung) Führung eines Prozefies) Befor

gung einer Veräußerung oder eines Antaufes) Ausleihung von Gel

dern) Verbürgung u. f. w. Noch mehr) das Gefchäft kann auch die

Beftimmung haben) erft nach dem Tode des Committenten ins Leben

zu treten 39)) und darauf beruhte im älterenRemte die Adftipulation 40))

die freilich im IuftinianifGen Rechte verfchwunden ift.

Die Verpflichtungen) welche fich für beide Contrahenten aus dem

Contracte ergeben) hängen fämmtlici) mit der Ausbildung der Con

tractsklagen als bonne ficiej iucijcja zufammen) deren es zwei gibt) die

muutinij actjo (Lil-ecru, welche dem Mandanten zufteht) und die Ontra

tja, die dem Auftragnehmer gegeben wird. Urfprünglick) und eigentlich

ward aber aus dem Vertrage nur der Man-datar verpflichtet) und

das ergibt fich fchon daraus) daß die Gegenklage nicht fowohl auf

den Vertrag feldft) als vielmehr auf äußere) , ..r-r hinzutre

tende obligatorifche Thatfachen gegründet wird 41)z fer; er raus) daß

vor der Einfuhrung der Gegentlagen folche Anfpruclye) die fpäter zur

Aufteilung dexfelden benußt werden konnten) nur auf dem Wege der

Compenfation' gegen die directe Klage geltend gemacht wurden. Es

gehört demnach der Vertrag nicht zu den zwei-) fondern zu den einfeiti

gen bonne liciej ooniracxtus. Ein Hauptunterfmied beider Klagen) der

freilich im heutigen Rechte verfchwunden ifi) befteht nach dem römi

fchen Rechte noch darin) daß die directe Klage durchaus infamirtW))

 

36) 1.. 2. g. s. l). 17. 1. 93.1.1111.).

37) Zunächff aus Cajus, lid. 2. term-n quoriöjannkum in l.. 2. l). 17. 1.

Darauf bezieht fich auch Cniuß, just, lll. 3. 156. Auch dem ulpian war

die Eintheilung bekannt. l.. 6. Z. 4 u, 5. l). 17. 1.

38) kl', 8. 1-8. ], 3. 27.

39) l1, 12. s. 17. l1. 13. l). 27. Z. 1. l). 17. 1,

40) Cain., just. lll, Z. 117.

41) Vgl. von der Pfordten a. a. O. S. 315.

42) (Lie. pro liaecjo *mei-Zoo cup. 38. 8. 111. (Iaji inte. [d7. 8. 182. "[1. 1.

Al. . 2
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nicht blos) wenn fie wegen des (101118 des Mandatars) fondern auch)

wenn fie wegen deffen oulpa angeftellt wird; was bei der contrciren

Klage in der Regel nicht der Fall ift) außer wenn fie der Biirge gegen

den Hauptfchuldner braucht) um 'Erfatz dafür zu erhalten) was er für

jenen an den Hauptglcirtbiger aus der Bürgfwaft gezahlt hat43). Daß

beide Klagen activ und paffiv auf die Erben der urfprungliciyen Contra

henten übergehen) wenigfiens infoweit) als dieß auch mit den aus dem

Contracte ftammenden Verbindlichkeiten der Fall ifi) hat an und für

fich weiter keinen Zweifel) wenn es auch fonfi Regel ift) daß diefe Ver

bindlichkeiten nicht erft in der Perfon des Mandatarserben ihren An

fang nehmen können.

Die Verpflichtungen des Mandatars laffen fich im wefentlichen

auf folgende Punkte zurückfiihren. 1) Er muß den Auftrag in der

Regel in eigener Perfon beforgen) wenn das Gefchäft von folcher Wich

tigkeit ift) daß man annehmen kann) der Mandans werde Dritten kein

.ähnliches Vertrauen gefchenkt habenz er darf alfo in folchen Fällen in

der 'Regel den Auftrag nicht durch einen Anderen vollziehen laffen) was

man in der heutigen Kunfifprache fubfiituiren nennt. Die

Allgemeinheit der Regel folgt einmal daraus) daß dei dem Auftrage

hauptfäcizlick) auf die Perfönlichkeit des Mandatars gefehen wird; theils

daraus) daß die Subftitution in den römifchen Rechtsquellen mit we

nig Ausnahmen als eine Handlung des befonderen Auftrages (natur

Zpeojaljz wanne-iii) behandelt wird 44). Das letztere hat das Kirchenrecht

infofern umgefialtet) als es die Ausnahme zur Regel erhebt) die Sub

fiitution regelmäßig zulcißt45)) und nur bei dem Heurathsabfmlufie

durch Stellvertreter wegen der Wichtigkeit des Gefchciftes eine Ausnahme

machtW)) in der gerichtlichen Vollmacht aber diefe Subfiitution verbie

tet) außer wo das ciominjnm 1in3 eintritt oder der Subfiituent von An

fang an zum pr0cukni0r in rein 81171111 ernannt iii 4l7)) wozu die Praxis

nach einem fehr richtigen Tarte den Fall hinzufugt) wenn in derVoll

l), rie bir qui notantnr jninmjn. (13. 2.) l.. 6. Z. 5. l). jbiciam. g. 2. F. cie

?Scoekjcröeeßhko ljtjgönljum. (4. 16.) Vgl. Marezoll) über die bürgerliche Ehre

. 1 g.

43) 1.. 1. l... 6. Z. 5 u. 7, l). 3. 2, Vgl. dazu v. Glück a,a.Q. Th.15)

S. 320. Marezoll a. a. D. S. 169.

11) 1.. 8. 3. 3. 1), 17. 1. i.. 4. s. 5, l). 41-3 appenäcjoojvug. (19. 1.)

l., 8 u. 11. 23. 6. (ie pr0curnlo1-ibu8. (2. 13.) Ausgenommen ifi: in der

Prozeßvollmacht der Fall des durch die Litiscontefiation für den Procurator ent

flehenden ciomivjnm ljijs. Anderer Meinung für das rbmifche Recht i| v. Glück

a. a. O". Th. 15) S. 260; unterholzner a. a. O. Th. 2) S. 595) wegen

1.. 8, 8. 3. l). 17. 1. und 5. 11. I. 3. 27, , die aber gar nicht hierher gehören.

43) Cap. 1. 3. 2. in iilto. (lc- procurntorihng (1, 19.) prooorntor rei-o (it-linz

ati negotja pdiezl lit-orte quaociocunque niir-ro cieputnre, 671p. 9. jbjcl. 7in5: e'.

qnamrjg :Nies qui conrtjtuilur ni] nogoljn promo-aid!, nijnm (inte por-oil.

46) Cup. 9. in "(0. jbjci.

l7) Cap. 1. Z, 1. in 71c.). ibjä.
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macht die Subftitution ausdrücklich' verboten worden ift) für welche Fälle

der Subfiituent zur Subfiitution durchaus einer Specialvollmacht bedarf. .

Was die Rechtsverhältniffe angeht) die durch die Subftitution ent

ftehen) fo ift zuvörderft nicht zu bezweifeln) daß dadurch fchon nach den

allgemeinen Grundlagen des Obligationenrechtes nur zwifchen dem Sub

ftituenten und Subfiituten ein Mandatscontract entfieht) zwifchen die

fem hingegen und dem er|en Gewaltgeber nur das mit jeder Gefchäfts

führung verknüpfte VerhältnißW). Gleichwohl läßt man ausnahms

weife bei der Prozeßvollmacht auch zwifchen den zwei zuleßt genannten

Perfonen utiliier die Mandatsklage zu) wenn diefe die 0131131113 811b

aljlnenclj enthält. Sonfi haftet natürlich der Subftituent feinem Con

ftituenten gegenüber für alle Fehler des Subftituten) jedenfalls info

weit als diefer ihm verantwortlich i| 49); für das Ganze aber außerdem

noch) wenn er bei der Auswahl des Stellvertreters nicht forgfam genug

verfahren ift oder wenn er feinen Anfprucl) gegen den Subftituten nicht

thätig genug verfolgt hat) fo daß diefer z. B. in der Zwifmenzeit zah

lungsunfähig geworden ift 50)) endlich in allen Fällen) wo es dem be

ftehenden Rechte nach unerlaubt war) die Beforgung des Gefchäftes einem

Stellvertreter zu überlaffen 51). 2) Der Bevollmächtigte muß bei der

Ausführung des Auftrages möglichft hohen Fleiß aufwenden. Denn

er ift in diefer Rückfickzt nicht blos für (101118 und culpa luca) fondern

auch für aulpa lex-is verbindlich 5I)) mag die Schuld darin liegen) daß

er den Auftrag entwedetgar nicht) od.er fchlechter) als er follte) zu

Stande gebracht hat-M). Dabei wird natürlich vorausgefeßt) daß der

Committent durch das pflichtwidrige Benehmen wirklich zu Schaden

gekommen ifiz daher wenn bei der Gefchäftsführung ein Anderer das

Gefchäftzum Vortheile des Principals ausgeführt hat) der Erfaßanfprucl)

von felbft in Wegfall kommt 54). Für den zufälligen Schaden (033113)

haftet der Auftragnehmer in der Regelnicht 35). Auch die Nichtvollziehung

des Auftrages verdient in manchen Fällen Entfrhuldigung) nämlich

wenn die Ausführung deffelben durch den' Tod des Beauftragten oder

fonft unmöglich geworden 'iff I56)) oder wenn der Auftrag durch neu hin,

zutretende Gründe erlifcht) z. B, durch den Tod des Committenten) fo

48) l.. 8. 8. 3. l). 17. 1. l.. 28. v. (Le negntjjz ge8lj8. (3. 3.) Vgl.

v. Glück a. a. O. Th. 15) S. 320.

49) j.. 8. S. 3. l). 17. 1. Vgl. unterholzner a. a. O. Th. 2) S.395.

. 110) Dieß folgt fchon daraus) daß der Subftituent dem Confiituenten für

ornojs 611171-1 haftet. Vgl. l1. 3. l). (Le negatjjg gezijß. (3. ü.)

51) Dieß folgt fchon aus der Ueberfmreitung der Vollmachtsgrenzen) die

in folchen Fällen zweifelsohne vorliegt. S. unten Nr. 3. *'

112) 1.. 23. 1). (l0 lieg. jung. (50. 17.) l.. 8. g. 10. o. 17. 1, 1.. 11. 13.

21. 8.1.35. Vgl. v. Glück a. a. Q. Th. 15) S. 261-272. * *

53) l.. 8. Z. 10. l). 17. 1. l.. 11 u. 21. (L. 4. 35,

54) l.. 8, Z. 6. l). 17. 1.

nu) l.. 18. c. 1. 38.

56) Cajus, 1113i. 111.5. 160, Z. 10. t. 3. 27,

2*
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daß der Mandatar gar nicht einmal mehr im Auftrage hätte handeln

können. oder durch Kündigung. wo indeß die Anzeige von der Remin

ciation baldmöglichft an den Committenten gefchehen muß. 3) Der

Bevollmächtigte darf bei Ausführung des Gefchaftes die Grenzen

des Auftrages nicht uberfchreiten. Jedes Zuwiderhandeln ift fiir den

Conftituenten unverbindlich und verpflichtet den Mandatar noch außer

dem zum vollen Swadenerfahe) während ihm umgekehrt jede Erfah

klage abgefprochen wird 57). Die Unverbindlichkeit der Handlungen

des ZNandatarsF welche dem Vertrage zuwiderlaufen) für den Confli

tuenten legten in der fruheren Zeit die Sabinianer fo ftreng aus) daß

auch dann keine Erfaßklage möglich war) wenn der Gefchäftsaufwand

im Auftrage auf eine befiimmte Summe befchränkt war) und der Auf

tragnehmer diefe Summe überfchritten hatte. nicht einmal für den Theil

des Betrages. welcher durch die Normalfumme gede>t wird 58). Jn

deffen gab man fchon 'zeitig in der Praxis der milderen Anficlyt der

Proculianer den Vorzug) welche in diefem Falle die Klage aus dem

Gefchcifte wenigftens bis zur Höhe der ausgefehten Normalfumme be

ftehen ließ) und diefe Anficht ift fiegreich in die Jufiinianifchen Rechts

bircher übertragen worden 59). Als eine unverbindliche Ueberfchreitung

des Mandats gilt es) wenn ftatt der Einen Sache eine andere gekauft

wird, obfchon um den Kaufpreis „ der im Auftrage angegeben ifiio).

oder wenn der Mandatar eine dem Mandanten angehörige Sache billi

ger verkauft) als der lehre gewollt hatöl); nicht aber gilt es als Ueber

fchreitung) wenn durch die Handlung des Gewalthabers die Lage des

Mandanten verbefiert worden ifi 62)) z. B. wenn eine dem leßteren an

gehörige Sache um einen höheren Preis verkauft oder eine fremde Sache

billiger eingekauft ward) als der Mandant gewollt hat; daher denn in

folchen Fällen die Zuläffigkeit der Regreßklage weiter keinem Bedenken un

terliegt. weil angenommen wird; daß der Mandant die Verbefferung fei

ner Lage von Seiten des Mandatars fiillfchweigend erlaubt habe. Diefe Be

trachtung entfcheidet in dem Falle) wenn der Zweck und die Abficht des Ge

waltgebers auf mehr als eine Art durch Beforgung des übertragenen Ge

fchäftes. erreicht werden kann) z. B. wenn ich dem Titius auftrage) daß

er mir durch die Uebernahme einer Bürgfwaft bei dem Sempronius

ein Darlehn procurire und Titius ftatt der aufgetragenen Bürgfchaft

57) Cajus, jn8t. lll. 8. 161. 5. 8. F. 3. 27. yanölj sent. recepl.

ll. 13. 8. 3. l1. 5. pr. l.. 41 u. 46. l). 17. 1.

58)()8j115, in8i.lll. Z. 161. Z. 8, F. 3. 27. l.. 3. Z. 2. l.. 4. l).

17. 1. , *.

39) l1. 3. Z. 2, l.. 4. l). 17. 1. 8. 8. I. 3. 27. Eine Anwendung des

Gefetzes auf die Vürgfchaft findet fich in l.. 22. (I. (ie ficieiussarjbus. (8. 41.)

60) 1.. 5. 5, 2. o. 17, 1,

61) l.. s. 5. 8 u. 4. 1), jaja. yaulli aent. recept. ll. 5. 15, 5. 8.

62)l..3.pc. t.. s. 5. n. o. 17. 1. (Irina, jo3t.1l1,5.161, 5. 8. F.
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das Darlehn auf feinen eigenen Namen aufnimmt und mir das Geld zu.

kommen läßt 63). Hierbei entfteht die oft fehr einflußreiche Frage; wie

weit bei dem generellen Auftrage der Gefchäftsfiihrung die Abfiht des

Mandanten reicht; mit anderen Worten; bis zu welchen Grenzen fich

die Dispofitions- und Veräußerungsbefugniß eines generellen Procura

tors erftreckt. Da nun gilt nach dem römifchen Rechte die Vermuthung;

daß bei einem allgemein lautendenAuftrage die Vornahme folcher Hand

lungen dem Procurator verboten ift; die für den Principal befonders

nacluheilige Folgen haben würden; von welchen alfo nicht angenommen

werden kann; daß der Principal an fie gedacht haben werde; als er den

Auftrag in Baufch und Bogen ertheilte, Solche Handlungen heißen

in der Kunftfprahe der neueren Iuriften natur speoialis marine-ti, weil

_ fie zurLegitimation des Procurators in der Vollmacht befonders erwähnt

werden muffen. Doch reicht es nach der Sahung des Kirchenrechtes 6t)

fchon aus; wenn nur eine diefer Handlungen ausdrücklich genannt

und dann die Claufel hinzugefügt ift; daß der Bevollmächtigte auch alle

anderen arme epecielie monat-ti in der Sache vornehmen könne; wenn

fie auch nicht erpreß darin ftehen. Diefe Claufel nennt man heutzutage

clausuln cum liber-a (soil. agoncli port-steile). Die M1118 find im einzel

nen folgende: der Abfchluß eines Prozeßvergleiches 65); die Befugniß

Liti er raus-re zu renunciren; der Antrag des Schiedseides im Pro

zeffe66); die Ablegung eines gerichtlichen Geftändnifies 67); die Befug

niß im Prozeffe zu fubfiituiren 6(i); ferner außer den Prozeßfällen der

Abfchluß einer Ehe in fremden Namen. Eine Ausnahme von diefer Regel

gilt nur bei dem Procurator- in teln 3113m, wovon unten; - ferner bei

dem; welchem die ganze Vermögensverwaltung übertragen ifi (procurator
fömnjum bonormn). Diefem ift es nämlich geftattet; auch ohne „fpeciel

len Auftrag Prozeffe zu fiihren 69); Vergleiche zu fchließen 70); Schul

den einzuheben7l); Zahlung zu leifien72); Rechte des Gefchäftsherrn

63) l.. 46. und l.. 62. s. 1. o. 17. 1.

64) (Iny. 4. in i710. (le proenrntoribus. (1. 19.)

65) l.. 60. 1). äe procurntoribuo. (3. 3.) l.. 13. l). äe trat-toner. (2. 13.)

l.. 7. (I. .18 trnnsnctiouibus. (2. 4.) (Zap. 4. in Billa. 1. 19.

1 1F6) l.. 17. Z. 3. l., 18. 19. l). (le iukeiurnnäc). (12. 2.) Cap. 4. in 7110.

67) l.. 6. Z. 4. l). äe confessis. (42. 2.) “

68) Selbfi nach dem Kirchenrechte cap. 1. 9. 1. in Wo. 1. 19. Vgl. den

jüngfien Reichsabfhied v. 1654 Z. 100.

69) l.. 12. 1). 2. 14. cap. s. pr. in lllto. 1. 19. Davon handelt haupt

fächlicl) Mühlenbruch; die Lehre von der Ceffion der Forderungsrewte

(3. Ausg.) S, 114 fig.; v. Glück a. a. O. Th. 15; S. 274.

70) l.. 12. l). 2, 14. Cap. 4. in W0. 1. 19. Vom Eidesantrag fpricht

1.. 17. Z. 3. l). 12. 2. Cop, 4. in "lcd, 1. 19,

46 71) l.. 58. 1). 11s praenrntoribnr. (3. 3.) l.. 12. pr. i). äe oulationibul.

( . 3.)

72) 1.. t9. o. jbja.
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einfeitig aufzugeben7ä)) zu noviren74)) auch Samen deffelben einzu

taufchen75)) zu fubftituiren76). Doch i| ihm das Veräußerungsremt

entzogen mitAusnahme von Früchten und anderen Sachen) die fich nicht

aufbewahren laffen '(7)5 ebenfo fieht ihm nicht die Befugniß zu) Capitale

aufzunehmen) außer inwieweit dieß zur Verwaltung der Güter nothwendig

ift78)5 endlich bedarf er noch einer befonderen Vollmacht) wenn es fich

handelt um Erbittung der Wiedereinfeßung in den vorigen Stand 79))

um Eintreibung von Schulden von einem anderen Gene-ralbevollmäm- .

tigten deffelben Mandanten 80)) zur Aufteilung der Klage auf_ Remotion

eines' verdächtigen Vormundes 81)) oder des Jnterdictum (io liber-ie eii

iiibenciieW). 4) Der Bevollmächtigte ift verpflichtet) irberdie Ge

fclniftsführung Rechnung abzulegen) infonderheit über fämmtlime dabei

vorkommende Einnahmen und Ausgaben 8.3). Ferner muß er 5) alle

Sachen abliefern) die ihm in Folge des Auftrages anvertraut worden

find oder welche er in gleicher Rückfiht für den Mandanten angefchafft

oder für deffenRechnung-in Empfang genommen hat84). Doch braucht

er natürlich nicht den zufälligen Gewinn herauszugeben) den er bei der

Vollziehung des Auftrages' für eigene Rechnung gemacht hat. 6) Er

muß die dem Mandanten zugehörigen Gelder nach dem ortsüblichen Zins

fuß verzinfen) wenn er fie zu feinem eigenen Vortheil verwendetöö);

oder Verzugszinfen geben) wenn er fich eines Verzuges fchuldig gemacht hat)

auch muß er abgefehen vom Verzuge Zinfen zahlen) infofern es ihm

zum Vorwurfe gereicht) daß er die Gelder nicht verzinslici) angelegt oder

zum Abfioßen einer verzinslichen Schuld verwendet han-Mit der Lehre

von den Verbindlichkeiten des Mandatars hängen ferner manche andere

Fragen zufammen) die hier eine fpecielle Erörterung verdienen. ii) Die

Frage) wie haften mehrere Bevollmächtigte) die zufammen mit der

73) l.. 12. l). (ie partie. (2. 14.) Cap. 4. iii Vita. 1. 19.

74) l.. 20. l). ein naiieiiaiiibiix, (46. 2.)

73) i.. 58. i), 3. 3.

76) (Zap. 4. iii illto. 1. 19.

77) i.. 63. i). 3. 3.

78) l.. 5, Z. 13. i). (Le iiietjlai-iei actions. (14. 3.)

79) l.. 25. Z. 1. l). (ice iiiiiioi-ibuß 71x7. riiiciie. (4, 4.)

80) l., 47 u. 48. i). (ie piaciii-xiioribue. (3. 3.)

81) i.. 39. g. 7, i). jbicl.

* 82) 1.13. pl'. i), ibici.

83) i.. 46. 5. 1. i). 3. 3. i.. 10. g. 9. i), 17. 1.

84) l.. 20. l), 17. 1. [iii inciiiciiito eipiiii Eiiiii, qui iiiciiiciuiiiin Zuge-epic,

iiiiiii reiiiiiiiei-e oporiei. Dieß gilt von dem) was der Procurator Prozeßweife

erfiritten hat (1.. 46. Z. 4, i). 3. 3.)) von Zinfen) die er für den Mandanten

von deffen Capitalien eingenommen hat) felbft dann) wenn der Auftrag nur

auf ein unverzinslimes Darlehen lautete (1.. 10. Z. 3 n.8. i). 17. 1.)) endlich von

Urkunden) die dem Gefchäftsführer zum Vehuf einer Prozeßflihrung anvertraut

worden find (1.. 8. pi'. 1). 17. 1)) felbfl vom iiiciebiiiiiii, was er fiir den Man

danten empfangen hat (1.. 46. Z. 4. 1), (ie p1-0cui3t0iibii8 [3, 3.)).

85) i.. 10. g. 3. i). 17. 1. i.. 13. s. 1. i). (i6 11511713. (22. 1.)
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Ausführung Eines Gefchäftes beauftragtworden find ? Im ganzen haften

fie ungetheilt (in 808811111), doch wird dabei vorausgefevt. daß ein gemein

fames Verfchulden vorliegt. und daß das. was von jedem Einzelnen

verlangt wird. zufammen genommen den Betrag des Ganzen nicht

iiberfteigtZö). Für das. was Jeder für fich allein gethan hat. haftet

auch nur Jeder allein. b) Die Frage. inwieweit haften die Erben des

Mandatars dem Mandanten? Was aus der Gefchäftsverwaltung in ihren

Händen befindlich ift. das müffen fie zweifelsohne herausgebenz für eigene

Verfehen haften fienatürliclyin eigener Perfonz für die ihres Ecblaffers in

Zoljclutu nur infofern. als fie im (101118 deffelben ihren Grund haben 97).

Ob die Erben berechtigt und verpflichtet find. den Auftrag in eigener

Perfon zu vollziehen. ift nach folgenden Grundfähen zu entfcheiden.

Stirbt der Erblaffer vor Anfang des Auftrages. fo können feine Erben

die Ausführung deffelben nicht erft anfangen. weil das Mandat durch den

Tod erlöfclot; folgeweife können fie in diefem Falle wegen der Auslagen nicht

die Gegenklage brauchen 88). Hatte indeß der Erblaffer bereits ange

fangen. den Auftrag auszuführen. fo geht die Verpflichtung. das

Gefchäft zu Ende zu bringen. auf feine Erben über. und dazu können

diefe mit der directen Mandatsklage gezwungen werden 99).

Die Verpflichtungen des Auftraggebers find im einzelnen

folgende, 1) Er muß dem Mandatar Alles erfeßen. was diefer zum

Behuf der Gefchäftsführung aufgewendet hat 99).,freilich nur die :um

i118 bonn fine factor, d. h. folche. welche nach der Sachlage weder das

Maß überfmreiten. noch fon| überflüffig erfcheinen 91). Man rechnet

dahin die Bewirthfchaftungskoften. ferner den Kaufpreis von Sachen.

deren Anfchaffung der Gefchäftsherr befohlen hat u. f. w. Solchen

Aufwand. den der Procurator zum bloßen Vergnügen ohne Auftrag

gemacht hat. kann er nur dann erfeßt verlangen. wenn der Gefcinifts

herr ihn billigt; außerdem fteht dem erfteren nur das Fortfchaffungsrewt

(i113 101161181) zu 92). 2) Er muß ferner von den Auslagen zweifels

ohne Zinfen zahlen 93). nicht nur bei dem Verzuge. fondern auch fonft.

infofern der Gefchäftsführer entweder im eigenen Namen dazu ein ver

86) l.. 60. Z. 2 1). 1113111311. (17. 1.)

87) l.. 12. 1). (16 abligationidue et accionibus. (44. 7.)

88) l.. 27. Z. 3. l.. 57. 1). 17. 1. Z. 10. F. 3. 27. Ueber diefe Frage

handelt fehr ausführlich v. Glück a. a. O. Th. 15. S. 332-340.

89) Es folgt dieß fchon aus den Worten: 81 in jntegra 8611W manänio cle

c088erit (1.. 27. Z. 3. l), 17. 1.) und 8011118 integro 111311141880 (Z. 10. I, 3. 27.),

Vgl. zur erften Stelle die Note des 91011781118 (J0ll10frec1u8.

90) l.. 10. Z. 9. l.. 12. Z. 9. 1). 17.1, yaulli sent. rec. ll. 15. Z. 2.

l.. 1. (L. 4. 35. l.. 14. 6. (Le 11230818 368118. (2. 19.)

91) l.. 12. Z. 9. 1), 17. 1. l.. 27. Z. 4. l.. 56. Z. 4. 1). 17. 1. l.. 4,

E. 4. 35. .

92) l.. 10. Z. 10. 1). 17. 1.

93)ke11111i rent. wa. ll. 15. Z. 2. l.. 12, Z. 9. 1),. 17. 1. l.. 1. (L.

H. 35.
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zinsliches Capital aufgenommen oder durch Verwendung des Seinigen

zum Beften des Auftraggebers Zinfen verloren hat. 3) Er muß ferner'

zur Führung des Auftrages dem Auftragnehmer Vorfchüffe in die Hand

geben. weil diefem nicht zugemuthet werden darf. daß er folche Vor

fchüffe aus eigenen Mitteln mache94). Jndeffen entftand hier eine

Schwierigkeit durch die Thatfaclhe. daß die Gegenklage auf wirkliches

111112386 gegründet wardz deßhalb ließ man die Klage hauptfäwlick) er|

dann zu. wenn die Ausführung des Auftrages bereits angefangen hatte.

4) Er muß den Mandatar von allen Verbindlichkeiten frei machen. die

diefer in Folge_ des Auftrages und zu deffen Beften übernommen hat. z. B.

von Bürgfcimften. Darlehnen. denen fich der Mandatar in eigener

Perfon unterzogen95). von Verbindlichkeiten aus dem Kaufe. den er

im Auftrage des Mandanten mit Dritten gefchlofien hat. Diefes Frei

machen von der Obligation hat man fich fo zu denken. daß der Man

dant entweder mit Einwilligung des Dritten unmittelbar in die Obli

gation des Mandatars eintritt. oder. wenn folche Einwilligung nicht

zu erlangen ift. dem leßteren für die Schadloshaltung Eaution

leiftetNi). Vorausgefelzt wird dabei. daß der Auftrag mindeftens voll

zogen ift 97). doch kommt darauf nichts an. ob in Folge des Auftrages

bereits Etwas gezahlt i|98). außer im Falle der Bürgfchaft. wo

man die Liberationsklage des Bürgen gegen den Hauptfchuldner nur

infofern zuließ. als diefer die Zahlung der Hauptfchuld *ungerechter

Weife verzögert oder fein Gut zu verfchwenden anfängt 99). 5) Er muß

den Schaden erferen. der durch feine Schuld dem Beauftragten bei der

Ausführung des Gefchäftsauftrages widerfahren ift100). Zum Erfalz des

blos zufälligen Schadens. den er bei Gelegenheit der Ausführung gehabt

hat. ift der Mandant nicht verpflichtetW). 6) Infofern der Beauf

tragte wegen vernachlciffigter Bewachung der Sache dem Auftraggeber

Erfah zu leiften hat. müffen ihm auf Verlangen auch die Anfprüme

an den Entwender und Entfchädiger abgetreten werden.- In manchen

' Fällen kommt die Regreßklage und mit ihr der ganze Entfchädigungs

anfpruch des Mandatars an den Mandanten in Wegfall - einmal.

wenn der Mandatar die Grenzen des Auftrages überfchreitet 102Hz fodann.

wenn die Auslagen nicht im guten Glauben gemacht find. alfo entwe

91)1.. 12, g. 17.1). 17. 1.

95)1. 45. pl'. g. 1-5. 1.. 38. g. 1. 1). 17. 1,

96) Beide Wege werden genau unterfchieden in l.. 45. s. 2. l). 17. 1.

97) 1. 15. pl'. 3. 1. 1). 17. 1.

98) l.. 45. 5. 2-5. 1). 17. 1. Im letzten Falle nehmen die römifmen

Iuriflen für den Mandanten eine 0111153110 131211211111 an. 1.. 45. Z. ö, cjt.

99) l.. 38. Z. 1. 1). 17. 1 l.. 10. i). 4. 35.

100) l.. 26. s, 1 u. 7. l). 17. 1. Vgl. v. Glück a. a, O. Th. 15.

S. 308 flg.

101) 1.. 26. 9. 6. 1). 111111.

102)1..11.1). 17. 1. 3. 8. 1. 3. 27.
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der unmäßig oder fonft überflüffig find; endlich wenn er| nach erlofciye

nem Auftrage die Auslagen gemacht oder die Lafien übernommen wor

den find 103), ausgenommen wenn der Beauftragte ohne Kenntniß vom

Erlöfmen des Vertrages die Beforgung fortgefeßt hat 104). - Haben

mehrere Perfonen zufammen den Auftrag ertheilt. fo haften fie für die

Auslagen und übernommenen Verpflichtungen ungetheilt105)z für Be:

fcimdigungen aber. die fie veranlaßt haben. haftet Jeder im einzelnen

nach Maßgabe feiner Verfchuldung. - uebrigens hat es nicht den ge

ringften Zweifelß daß alle Verpflichtungen des Mandanten vom Man

datar nicht blos auf dem Wege der Gegenklageß fondern auch auf dem

der Exception geltend gemacht werden können; vielmehr war die deß

halb gegen die directe Mandatsklage zufiändige Compenfationsein

rede urfprünglich das einzige MittelF wodurch man fol>)e Anfprume

in's Werk feßen konnte. Dieß nun darf aber nicht fo verftanden wer

denß als ob die Compenfationseinrede noch fiehen bliebe. wenn

die Gegenklage wegfällt. z. B. bei uberfliiffigem Aufwande oder

Kofien. die er| nach dem Erlöfmen des Auftrages verwendet worden

find. Vielmehr foll in den römifchen Rechtsquellen mit dem Weg

falle der Gegenklage das Ausfallen des ganzen Anfpruclyes angedeutet

werden.

Was die Rechtsverhältniffe angeht. die aus dem Auftrage zwi

fchen dem Mandanten und dritten Perfonen entfiehen. mit welchen der

Auftragnehmer in Folge des Auftrages Gefchäfte abgefchloffen hat. fo

wirkt hier entfcheidend der Grundfalz des römifchen Obligationenrechtes

einx daß fie nicht von der Perfon *des Contrahenten getrennt gedacht

werden können. Folglich wird durch folche Gefchäfte urfprunglich und

*recht eigentlich nicht der Mandant. fondern 'nur der Mandatar obli

girt106). Hiernach geftaltet fich das ganze Verhältniß fo: der Man

dant konnte aus folchen Gefchäften gegen die Dritten nicht direct

klagenF fondern mußte zuer| den Bevollmächtigten mit der Mandats

klage zwingen. ihm die Contractsklage abzutreten. die der leßtere aus

dem Gefclyäfte erworben hattez er| nach der' Ceffion konnte er fie gegen

Dritte brauchen. Umgekehrt konnte aber auch der Dritte„ welcher mit

dem Mandatar fich eingelaffen hatte„ aus dem Gefchäfte nicht unmit

telbar gegen den Mandanten gehen- fondern er mußte vorerft in ähn

103) Am klarfien fpricht hier l.. 27. s. 3. 1). 17. 1.

104) l4. 15. l), 17. 1. Z. 10. F. 3. 27.

105) [o. 59. 8. 3. 1), 17. 1. Eine Folge davon kommt vor in l.. 32. Z. 3.

l). .ie (iclejuszorjbuß. (45. 1.) "

106) Diefe Anficht liegt recht eigentlich der Verpflichtung des Mandans zu

Grunde. dem Mandatar die Verbindlichkeiten abzunehmen. Vgl. l.. 45. pr.

3. 2-5. 1). 17. 1. Ueber das ganze Rechtsverhältniß fpricht .[0, Mic. [lor

tjus, (i183. .je obljgaijono memäantiz ot manäuiurij cootempwtu tertjj in deifen

com?, ei. opus-x. 70i. l. 10m. lil. p. 155. , v. Glück a. a. O. Th. 15. S. 323

-3 1.
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licher Weife mit der Eonteactsklage den-Mandatar belangen und diefen

auf diefem Wege zur Eeffion der Mandatsklage gegen den Mandanten

anhalten. Indeffen hat die fpätere Praxis von diefem Umwege Umgang

genommen und namentlich nach Analogie der institut-ia actio dem Gläu

biger eine ausgedehnte Klage (11111111 110110) gegen den Gefwäftsherrn

gegeben) deffen Procurator im Auftrag ein Darlehn bei ihm contrahirt

hatte 107); dann auch dem Burgen für eine folche Schuld) wenn er aus

, der Bürgfwaft gezahlt hat108)z endlich fogar dem Käufer) der mit dem Pro

curator für den Mandanten contrahirt hat 109).. Hatte man aber ein.

mal diefe Aushilfe angenommen) fo war es auch natürlich) daß man

in umgekehrter Weife dem Mandanten die Eontractsklage gegen den

Dritten als ausgedehnte Klage zugeftand119)) und zwar gefchah dieß

vorerft in den Fällen) wo auch dem Dritten die ausgedehnte Klage

aus dem Eontracte gegen den Mandanten gegeben ward 111) z ferner gefiat

tete man auch dem Gefciniftsherrn alle Klagen aus den) von feinem Initi

tor mit den Dritten abgefchloffenen Verträgen gegen diefe leßteren felbfi)

wenn der Inftitor zuvor 'erfolglos ausgeklagt worden war 112)z fodann

konnte der Mandant aus den prätorifchen und Iudicialcautionen klagen)

die fein Prorurator in feinem Namen und zu feinem Vortheil hatte beftellen

laffen113)) oder wenn der Mandatac fich etwas e11 re (101111111 hatte ver

fprechen laffen) z. B. wenn er eine Servitut für das Haus feines Prin

cipals _flipulirt hatte 111); dann auch inFällen) 'wo der Mandant wegen

Abwefenheit des Bevollmächtigten keine Eeffion der Eontractsklage er

langen konnte) oder der Mandatar das Gefchäft in Gegenwart des Ge

waltgebers abgefchloffen hatte 115)z endlich ward dem Mandanten auch

die 110110 1113101111 aus condemnatorifchen Urtheilen* geftattet) die der

Procurator in deffen Auftrag gegen Dritte ausgewirkt hatte 116). Da

gegen beruht es nicht *fowohl auf einer Ausdehnung der Praxis) als

vielmehr-auf den Eigenthümlichleiten der Numeration) daß die Dar

lehnsklage dem Mandanten zufieht aus einem Darlehn) was in deffen

Namen der Procurator ausgeliehen hat 117)) was Iuftinian auch auf

107) 1., 19. pr. 1). (18 111811101111 ncljana. (14. 4.) 1.. 16. 1). 11113. l.. 3;

i). e16 11185101111. (4. 25.)

108) l.. 10. Z. 5. 11.17. 1.

109) l.. 13. Z. 25. 1). (18 7106011111118 (111111 rencliti. (19. 1.)

110) Daß dieß der Bildungsgang der Lehre gewefen ift) erweift namentlich

die Argumentation in 1.. 13. Z. 25. 1). 19. 1.

111) l., 13. Z. 15. 1). 19. 1.

112) 1.. 1. in 1111. l.. 2. 1). .18 jnßtjtorjn 7161101111. (14, 3.) Vgl. dazu l.. 5.

1]. (je 811111111111011111118 1111112101-118. (46. 5.)

113) l.. 27. Z. 1. 1.. 28. 1). 3. 3. l... 3 u. 5. l). 11s Zljpuhitjonjbuä prae

101-113. (46. 5.) l1. 1.8. Z. 16, l). 11a 1111111110 11116610. (39. 2.)

' 11x131.. 68.1). 3. 3.

115) 11. 79. 1). ele 'el-darum obljgutjonjbuz. (45. 1.)

116) 11. 27. Z. 1. l.. 28. 1). 3. 3,

117) 11. 9. Z. 8. 1). (Le 1.111113 crecljtjr. (12. 1.) l.. 2. (I, per qua- genann
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die Pfandklage ausgedehnt hat) die aus einer dem Procurator befiellten

Hypothek herruhrtjlg)) und daß ferner dem Mandanten die 11111911111

1101111111110 zufteht aus einer Nichtfchuld) welche der Procurator irrthitm

licher Weife im Namen feines Principals gezahlt hat 1l9). Noch wei

ter geht die heutige Praxis) indem fie dem Mandanten gefiattet) aus

Eontracten) die in feinem Namen vermöge ertheilten Auftrages gefchloffen

worden find) in jedem Falle gegen den Dritten unmittelbar zu klagen)

ohne förmliche Eeffion und ohne Anwendung der fogen. 1111113 710110, fo

wie fie umgekehrt auch dem Dritten erlaubt) die Eontractsklage aus

dem Gefchäfte) was diefer mit dem Mandatar abgefchloffen hat) fofort

gegen den Mandanten zu richten) ohne daß es vorher der Ausklagung

des Mandatars oder einer Klagenceffion bedurfte. Es beruht dieß theils

auf der heutigen Verwerfung des römifch-rechtlichen Grundfakzes) daß

man durch freie Menfchen keine Rechte erwerben könne) der doch zwei

felsohne den Grundpfeiler der rbmifclxreGtliGenDoctrin bildetz theils auf

der vollftändigeren Repräfentation des Mandanten durch den Bevollmäch

tigten) namentlich in prozeffualifchen Verhältniffen) wornach fie immer

für eine und diefelbe Perfon auch Dritten gegenuber gelten. Indeffen

ift auch hier die Möglichkeit) den Principal fofort zu verklagen)

an folgende Erforderniffe gebunden worden. a) Der Bevollmäch

tigte muß bei dem Gefchäftsabfchluffe fich als folcher dem anderen Con

trahenten gegeniiber legitimirt haben. b) Das Gefchäft nicht im eige

nen Namen) fondern im Namen feines Mandanten ausdrücklich abge

fchloffen haben) e) auch fich keine Ueberfchreitung der Vollmacht dabei

haben zu Schulden kommen laffen. Dieß letzte gilt freilich nur von der

offenen Vollmacht z denn) wenn der Procurator außerdem noch eine ge

heime Inftruction hatte und diefe überfchreitet) fo wird gleichwohl der

Mandatar verbindlich. Der Mangel des Gefchciftes) der aus der

Vollmachtsüberfchreitung entfteht) kann indeß durch nachfolgende Ra

tihabition von Seiten des Gefchäftsherrn gehoben werden. c1) Das

aufgetragene Gefchäft darf nicht unerlaubt fein) auch fonft nicht gegen

die öffentliche Achtung fur Sittlichkeit verfioßen. - Durch diefen unu

gang hören indeß die Rechtsverhältniffe des Procurators zum Dritten

nicht völlig auf) mit dem er im fremden Nam-en contrahirt hat. Auf

der einen Seite kann er nämlich felbfiftändig aus dem Gefchäfte gegen

Dritte klagen) wenn feine Vollmacht iiberhaupt fo weit reicht 129))

ja er darf) wenn er als gerichtlicher Procurator bei der Prozeßfuhrung

' v
 

1101113. (4. 27.) Vgl. Mühlenbruch) die Lehre von der Ceffion der Forde

rungsrechte (3. Ausg.) S. 106.

118) l., 2. 6. 4. 27, Vgl. Mühlenbrucl) a. a. O. S. 107.

119) l1. 6. (L. 116 (10111116110116 jncjebjtj, (4. 5.)

120) 1. 28.1), 3. 3. 1, 16. pr. 112. 14. Vgl. v, Glück a. a. O. Th.1b)

S. 329. Bei der Generalvollmatht verfteht fich das von felbft. Cox.. s. kn'. in

711.0. 1. 19.
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Koften gehabt hat und deren Erftattung von feinem Principal wegen

,Zahlungsunfähigkeit deffelben nicht erlangen kann) vom Dritten ohne

Weiteres auch Kofienerfah verlangenW). Auf der anderen Seite

. kann er) fo lange der Vollmachtscontract noch andauert) auch vom

Dritten belangt werdemjedoch nur infoweit) daß er dem Kläger aus dem

Vermögen des Mandanten) was er noch in Händen hat) Befriedigung

verfchaffe oder die Gegentlage cedire. Nach erlofchenem Mandate

findet aber zu gleichem Zwecke gegen den früheren Mandatar weiter

keine Klage ftatt) außer wenn er mit dem Dritten im eigenen Namen

contrahirt) oder diefer durä) Interceffion oder Ueberfchreitung des Auf

trages oder durch Ausführung eines unerlaubten Gefchäftes in eigener

Perfon verbindlich geworden ift.

Die Erlöfmungsgründe des Auftrages find fämrntlich an die Per

fönlimteit der Eontrahenten und die Fortdauer ihres Willens geknüpft.

Es find im einzelnen folgende. 1) Der Tod des Auftraggebers 122).

Dieß erleidet indeß eine Ausnahme e) bei dem fogen. muuclacum port

1110119111 mnucjatorjs, d. h. wenn nach anfänglicher Beftimmung der

Auftrag vom Mandatar erft nach dem Tode feines Principals ausge

führt werden follte) z. B. bei der Adftipulation) oder wenn die Aufrich

tung eines Grabfteines auf dem Grabe des Mandanten bezweckt

wird 123). Ein folcher Auftrag enthält nämlich fiillfchweigend die Be:

dingung) daß der Contract auch nach dem Tode des Auftraggebers

fortdauern folle) und deßhalb können die Erben des leßteren nachher

auf Erfüllung des Eontractes gegen den Auftragnehmer klagenW).

d) Wenn die Ausführung des Auftrages bereits von Seiten des Man

datars angefangen worden ift 125). c) Wenn der Mandatar vom Abfterben

des Mandanten nichts in Erfahrung gebracht und gleichwohl der Aus

führung des Mandates fich unterzogen hatLW). In den beiden zuleßt

genannten Fällen kann der Bevollmächtigte das Weitere vollführen) fo

daß er _daraus die Mandatsklage erhält. Die römifchen Rechtsquellen

rechtfertigen diefe Annahmedurch die unterfcheidung) daß in den ge

dachten Fällen zwar das Mandatsverhältniß aufhört) nicht aber die daraus

entfpringende Obligation und Klage 127)) und deuten auf das practifclye

Vedürfniß hin) welches diefe Ausnahmen veranlaßt habe 128). Wei

121) [1. 30. l). 3. 3,

122) Cajus, just. [ll, Z. 160. Z. 10. F. 3. 27. l.. 26. pr, 1), 17. 1.

1.. 15. (L. 4, 35.

123) l.. 12. Z. 17. l.. 13. 1.. 27. Z, 1. l). 17. 1. l.. 108. l). (ie 801.1.

tiaujbus. (16. 3.)

124) l.. 12, Z. 17. l). 17. 1.

125) (Lajus, jl18t. [ll. Z. 160. Z. 10, ,l. 3. 27. 1., 13. (L. 4. 35.

126) Cajus, just. [ll. Z. 160. Z. 10. 1. 3. 27. l.. 26. pt, Z. 1. l.. 38.

l). 17. 1. l.. 77. Z. 6. l). (le legatjs ll. (31,) l1. 19. Z. 3. ju [iu. 1). rie (10113

tjoujbus. (39. ii.)

127) Coins l. o. Fust. just. ]. c. l.. 26. pr. l.. 38. l). 17. 1.

128) Cajus l. c. lust. just. 1. e. _
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terhin find auch Zahlungen dritter Perfonen) welche dem Mandanten

fchulden) an den Procurator giltig) wenn die Zahlenden vom Ableben

des Mandanten noch keine Nachricht erhalten hatten; es müfien alfo

' deffen Erben folche Zahlungen anerkennen) weil es fich hier um die Ab- -

wendung eines Nachtheiles) nicht aber um den Erwerb eines Vorthei

les von Seiten des Dritten handelt129). ci) Bei der Befiellung eines

Procurators 111 rem 8111111. weil hier mit dem Tode des Mandanten der

Grund nicht aufhört) von welcher die Giltigkeit des Auftrages abhängt.

2) Der Tod des .Auftragnehmers 130). Eine Folge davon ift) daß)

wenn fich deffen Erben der Ausführung des Auftrages unterziehen) fie

den Anfpruch auf Koftenerfaß verlieren. Jndeffen wird auch hier vor:

ausgefent) daß die Ausführung des Auftrages noch nicht angefangen

babe) weil fonft das Vollzugsreht auf die Erben übergeht) fo

daß fie die Mandatsklage mit voller Wirkung anfiellen können 131).

3) Die Rücknahme des Auftrages von Seiten des Mandanten) was

*man gewöhnlih ror0cnt10 11111111111 nenntW). Diefe Rücknahme ifi in

der Regel zu jeder Zeit_ erlaubt. Sie kann nicht blos mündlich und *in

' Gegenwart' des Procurators gefchehen) fondern auch durch Boten und

fchriftlici) 133). Sie gefchiehtferner nicht blos mit ausdrücklichen Worten)

fondern unter Umftänden auch fiillfchweigend) d. h. durch roncludente

Handlungen) z. B. bei der gerichtlichen Vollmacht) wenn der Princi

pal fpciterhin denfelben Prozeß einem Anderen zu führen gibt) und die

fen bei den Arten legitimirtW)) oder wenn er den Rechtsftreit) wozu

er früher einen Bevollmächtigten bei den Arten legitimirt hatte) fpä

terhin felbfi führt oder darin überhaupt eine gerichtliche Handlung ohne

den Procurator vornimmtLZZ)) ohne dabei ausdrücklich zu erklären) daß

er den früheren Procurator in Vollmacht -laffe oder ohne daß diefer fein

Wille aus anderen concludenten Handlungen deffelben gefolgert werden

kann 136). unwiderruflich ift der Auftrag nur bei dem Procurator 111

kan] 3113111, und bei der Prozeßvollmacht unterliegt er wegen des (101111

11111111 11118 nach der Litisconteftation manchen Befchränkungen. Ferner

dauern die Folgen des einmal gefchlofienen Vertrages auch noch *nach

dem Widercufe fort) wenn der Bevollmächtigte bereits. angefangen

129) l.. 41. l). (12 rebnz 016111118, (12. 1.)

130) (111113, 1115i. 111. Z. 160. s. 10. 1. 3. 27. 1.. 27. 5. 3. 1). 17. 1.

So erklärt die Sache 711110111111113, pnrnpbr. 1118i. lll. 27. 8. 10. .Hiernach

find die Erklärungen bei v. Glück a. a. O. Th. 15) S. 334 flg. zu berichtigen.

131) l1. 27. 3. L.. 14. pr. 1. ]). 17. 1.

132) 631118, 1118i. [ll. 159. 9. I. 3, 27. l. 12.. 16. [). 17. 1.

133) 1.. 15. 1). 17. 1. * -

134) l.. 31. Z. 2. l). 3. 3. 611p. 14. U. (ie yroouraioribuz. (1. 38.) Vgl.

71101111181113, 11135. (ie rerooatjone 1.710111 rueinclati 111110111118. v. Glück a. a. O.

Bd, 5) S. 261 flg.

135) l.. 3. i). 4. Z5. *(1111). 8.111 "10. 1. 19T *

136) l.. 23 u. öö. l). 3. 3. .



30 -Mandat.

hatte) den Auftrag auszuführen 137))weßhalb die Mandatsklage gegen den

Gewaltgeber zufiändig oder aber der Widerruf dem Procurator unbe

kannt geblieben ifi) fo daß alle Handlungen) die diefer innerhalb der

Auftragsgrenzen vorgenommen hat) durch factifchen Irrthum entfchuld

bar erfcheinenW). Das Gleiche gilt auch von Dritten) die vom Wi

derrufe noch nicht in Kenntniß gefelzt ivaren) als fie mit dem Procura

tor contrahirten oder an ihn Zahlung leiftetenz denn auch diefen

kommt der entfchuldbare Irrthum) in dem fie handelten) infofern zu

Statten) als der Gefmäfcsherr dergleichen Gefchäfte und Zahlungen

ihnen gegenüber anerkennen muß) wie wenn eine Rücknahme des Auf

trages gar nicht erfolgt wäre 139); doch befchränkt fich dieß nur auf den

Fall) wenn es fich von Seiten des Dritten um die Abwendung eines

Nachtheiles handelte nicht aber gilt es) wenn der Dritte aus folchen

Handlungen Vortheil zu ziehen fucht) weil hier die Regel wieder ein

tritt) daß das Mandat durch Widerruf gelö| wird) alfo auch die Nul

lität der vom Procurator vorgenommenen Handlung völlig außer Zwei

fel ift 140). 4) Die Aufkündigung von Seiten' des Mandatars) was

man in der Kunfifprache reouncjatio manaati zu nennen gewohnt ift.

Hier geben die römifchen Reänsquellen die Regel an die Hand) daß

der Mandatar entweder den übernommenen Auftrag ausführen oder fo

fchriell) wie möglich) auffündigen foll) d. h. zu einer Zeit) wo es dem

Mandanten noch möglich ift) den Auftrag entweder in eigener Perfon

oder durch einen Anderen zu vollziehen m); fonft unterliegt er der

Mandacsklage) und hat darin dem Mandanten das Intereffe zu ver

güten 1M). Nur) wenn ihm ein gerechter Entfchuldigungsgrund zur

Seite fteht) ift er frei von der Verantwortlichkeit 143)) und als Grund

wird beifpielsweife namhaft gemacht die Krankheit des Mandatars)

Ausbruch einer Todfeindfchaft zwifchen ihm und dem Mandanten 144))

ein großer Vermögensfwaden) der für den Procurator aus der Aus

führung des Auftrages entftehtW)) oder die Vermögenslofigkeit der

137) Dieß ift die Bedeutung der Worte: (111111 anime 111123171 res ert bei

Coins, 1118i.. 111. 8. 159. , F. 9. 1. 3. 27, und 81 i8 jolegro 11.111111; manch-no no

cesßezrj'. in l.. 27. 8. 3. 1). 17. 1. So erklärt die Sache '1'11e0p11j1118, pn

rupdr. jn8t. 111, 27. 8. 9.

138)1.. 13. 1). 17. 1.

139) 1.. 12. Z. 2. 1.. 34. Z. 3. 1). 11a 8011111011113118. (16. 3.) Darauf

fpielt auch l.. 41. 1). e16 1611118 crecljtjs (12. 1.) an.

110)1..25. z. 14. 1). (16 nclquireociu "E1 0111111611611 determine. (29. 2.)

1.. 1. pr. 1). 119 11111111111118818 71111110111. (40. 2.) 671p. 9. 111 17110. 1. 19.

141) Am klarften ift hier Z. 11. I. 3. 27. jbjque Theophilua. 1., 22,*

s. 11. l). 17. 1. l.. 27. s. 2. l). jbjä. Man nennt dieß gewöhnlich tempe

8117er renuncjare; in den römifchen Rechtsquellen i| die Rede von re jotegrn 1e

nnntjnre. Vgl. ?deoplijluo 1. c.

142) 3. 11, t. 3. 17.

148) 1.. 22. g. 11. 1.. 27. g. 2. 1). 17. 1,

144)l..23.1). 17. 1. 91111111 8enr.rec.11. 15. pr.

115) 1. 22. g. 11. 1), 11.1.1.
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Schuldner bei übertragener Ausklagung 115)) nothwendige Reifen des

Procurators) namentlich in Staatsangelegenheiten117). 5) Die Aus

führung des übertragenen Gefchäftes. von Seiten des Procuratocs oder

eines Anderen) der an feiner Stelle eingetreten ifi 1111). Das letztere deß

halb) weil dann dem Auftraggeber gar kein Schaden zugefügt worden ift)

alfo die directe Mandatsklage wegfällt. 6) DerWegfall von Sufpenfiv

bedingungen) von denen der Auftrag von Anfang an abhängig gemacht

war. 7) Der Wegfall des Anfangstermines) von deffen Eintritt der

Auftrag abhängt. 8) Der Eintritt der Refolutivbedingung) die dem

Vertrage von Anfang an hinzugefügt war) oder des anfänglichen End

termines.

Einzelne gefeßlict) ausgezeichnete Arten des Mandates find:

n) Der Ereditauftrag119)) bei den Neueren mancjaluln c1.

c-.reöancim auch ninnclntum qualifjcntum genannt) heißt der Auftrag)

vermöge deffen der Mandatar angewiefen wird) einem Dritten Geld zu

borgen. Erforderniffe des Vertrages find a) daß der Dritte vom Auf.

traggeber genau bezeichnet fei150). Jn Ermangelung des Requifites

erfcheint der Auftrag nur als Rath 151)) folgeweife wird daraus der

Mandant auch nicht weiter verbindlich. 1)) Das Darlehn muß in Folge

des Auftrages entweder erfi: neu gegeben oder wenigftens geftundec

fein 151'). Erfolgt fonft der Auftrag erft nach Auszahlung des Dar

lehns und ohne den Zweck) dem Dritten Gefiundung zu berfchaffen)

fo wird er geradezu als null und nichtig betrachtet. Jn der älteren

Zeit hat man den Creditauftrag gar nicht als eine befondere Mandats

form anerkennen wollen. Erft , feit .Sabinus.155)) der fich ent

fchieden für die gegentheilige Anficht ausgefproGen hat) hat man die

Mandarsnatur des Gefchäftes allgemeiner anerkannt und feirdem haben.

die römifcizen Juriftenfich bemüht) die Grundfäße genauer feftzuftellen)

nach denen das Gefchäft zu beurtheilen ift. Die römifchen Iurifien

behandeln diefe Art des Auftrages als ein Gefciyäft im alleinigen In

tereffe des Dritten oder im gemeinfchaftliGen deffen und-des Manda

tars151)z das erfte) wenn das Darlehn unverzinslich ifi) das zweite)

wenn Zinfen fiipulirt werden. unter Umfiändenkann er das Jntereffe

116) l.. 24. o. jvjä. 4

147)1)a1111i 8611i. reoept, l1. 15. pr. 11160711111. pakapbr. just. 111.

27, 5. 11. , .

118) 1.. 8. 5.-6. 1). 17. 1,

149) Hierüber vgl. Zimmern) in deffen undNeufieteMs rdmifch.

rechtlichen unterfuwungen Nr. x) S. 255-281.

150).Dieß hebt befonders hervor 'kbe0p11j1o3, paropdr. just. [11. 27.

5. 6.

11i1) Cajus, jn8t.111.Z. 156. Z. 6. 1.3. 27.

132) l.. 12. 5, 14. l). 17. 1. .

15Z)Z.6..1. 3. 27. ibjque '1'11e0p11j1o8.

134) l.. 2. 5. s. o. 17. 1. 5. 5.1. 3.27,
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des Mandanten und des Mandatars gleichmäßig berühren; z. B. wenn

das vom Dritten verzinslicl) aufgenommene Darlehn zum Ruhen des

Auftraggebers verwendet werden foll 1117i); oder des erfleren allein; z. B.

wenn es unverzinslich aufgenommen wird. Sie finden ferner im Cre

ditauftrage eine Art ,von Interceffion156); felbft dann; wenn der Gläu

biger auci) ohne Auftrag das Geld an den Dritten hingeliehen haben

wurde 157). Eine Folge davon ift; daß ein folcher Auftrag gewiffe

Wirkungen mit den übrigen Arten der Interceffionen gemeinfam hat;

wennauch ihre formellen Verhältniffe nach Außen hin auseinander

gehen; weil die Art und Weife; wie die Interceffion entftanden i|;

auf dem Mandatsverhältniffe beruht. Hiernach ift der Mandatar be

fugt; den Mandanten wegen, Rückzahlung der dem Dritten dargeliehe

nen Summe fammt Zinfen 'mit der nana mana-ni contrnrin zu belau

gen158); und haften mehrere Mitmandataren gemeinfchaftliclxjeder Ein

zelne auf das Ganze159). Es wird aber im Pandektenrechte das Man

datarenverhältniß firenger ,behandeltals das der Burgen; einmal; .indem

angenommen wird; daß durch Zahlung von Seiten des Mandatars der

Dritte als. Haupt-fchuldner von der Obligation noch nicht frei wird;

weil jener feines Auftrages halber und im eigenen Namen zahlt-160);

woraus dannweiterhin folgt; daß der Mandatar nicht befugt ift; gegen

den; für welchen er gezahlt hat; ohne Klagenceffion von Seiten des

Auftragnehmers feinenRegreß zu nehmen 161) und daß ferner durch Litis

contefiation; die der Mandatar mit dem Mandanten eingeht; derHaupt:

fchuldner nicht frei wird 161); fodann infofern durch die vorzugsweife

Auswahl und Ausklagung eines von mehreren Mitmandataren die

übrigen Collegen deffelben keineswegs frei werden; einerlei ob der Pro

zeß bis zur Litisconteflation :oder aber bis zum Endurtheile gediehen

M163); weil diefe Mitmandataren erft durch völlige Befriedigung des

Gläubigers frei werden follen161). Bei den Burgen hingegen traten

im vorjufiinianifhen Rechte ganz andere Grundfähe ein; denn nicht

1i1ä)l.. 2.8. 4. l), 17. 1. 8. 2. ,l. 3. 27.

156) l.. 59. Z. 4 u. ö. l). 17. 1. l.. 60. pr. l). ibiä. 1.41. Z. 1. l.. 61.

l.. 71. pr. 8. 1 u. 2. l). äe (icleiusroriduo. (46. 1.) l.. 19. (L. (ie jiäeiursorjbue.

(8. 41.) Darauf deutet auch die Vergleichung des Mandatars mit dem Burgen.

'l'_i1e0pl1. l. c. Z. 6.

' 167) l.. 71. F, 2. l). 46, 1.

158) Vgl. die Stellen in Note 136.

139) l.. 3. C. rie constjtutn pecunja. (1. 18.) l.. 7. l). (le ljäeiureoriboo

el nominntoribno. (27. 7.) l., 41. Z. 1. und l.. 52. Z. 111l. l). 46. 1, l.. 23.

l). äe (jäejussorjbus ei. mnoänloribus. (8. 41.)

160) 1.. 28,1). 17. 1,

161) Vgl. die angezogene Stelle.

162) ynulli sent. recent. ll, 17. F. 16.

163) l.. 52. Z. 1. l). .je fiäoiuseoribue. (46. 1.) l.. 23. (L. äe (Wein-roti

buz. (8. 41.) Vgl. l.. 28. (L. jbiä. ;

164) l.. 52. Z. 1. l). 16. 1. *
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.man zur Erklärung des angeführten Zeugniffes an die Affinen

denten) welche auch in dem Eincifmen Gefeße ausgenommen wa

renLW). Wenigftens kommt darunter der Mann vor; außerdem aber

noch der Schwiegervater und Schwiegerfohn) der Stiefvater und Stief

fohn*> fogar auch der Bräutigam. Jedenfalls hatten nach römifmem

Rechte auch die Freigelaffenen in Sachen ihres Patrons vermutheten

Auftrag 221)) was heutzutage unter veränderten Standesverhältniffen na

tiirlich keine Anwendung "findet, Daß endlich auch die Litisconforten

für ihre abwefenden Collegen ohne Auftrag interveniren konnten) er

fehen wir aus einer Eonfiitution von Valens und Valentinian 222);

doch ift ftreitig) ob fich diefe Befugniß lediglich auf das Prozeßftadium

nach der Litisconteftation befchranite oder auch fchon vorher ein:

tratW). Ref. möchte fich fiir jene Befchränkung entfcheiden) einmal

weil fie allerdings in den referirendeu Worten der gedachten Eonftitu

tion enthalten ifiN-Oz fodann) weil) wie es fcheint) das Litisconfor

tium feiner Natur nach erfi durch die Litiscontefiation enrfiehen

konnte. Die näheren Bedingungen) an die das Auftreten folcher

Perfonen im Juflinianifchen Rechte geknüpft wird) find) daß fie Über:

haupt zum Auftreten vor Gericht in eigenen Sachen befähigt find)

alfo der pukßuiiu Ziancii in jiiciicj() nicht ermangeln 225% daß ferner der

Prozeßact) bei dem fie interveniren) iiberhaupt Stellvertretung zuläßtz

daß fodann der Auftretende fein Verwandtfmafts- oder SGwägel

fchciftsverhältniß zum wahren Jntereffenten beweift) wenn es vom

Gegner bezweifelt wirdz daß der wahre Jntereffent) den er vertritt)

nie den entgegengefelzten Willen erklärt habe226)z endlich daß der

Jntervenient die cauria riili leiftet227). Das Verhaltniß des prä

fumtiven Vertreters zum Prozeßobjecte und den Parteien anlangend)

220) ier. coe. Z. 302.

221) n. 35. pr. i). 3. 3.

222) l.. 2. (i. .ie c0i150rljbii5 eiuäciein iicix.

223) Vgl.

224) Unis: So auch v. Glück a. a. Ö.

Th. 5) S. 235.

225) Dieß Erforderniß hebt Dapp a. a. O. S. 326 fehr richtig hervor.

226) l.. 40. Z. 4. 1). 3, 3. Fehlt dieß Erforderniß) fo follrn die vermu

theten Sachwalter nicht einmal gegen die eiiuiio raij zugelaffen werden.

227) Am klarften wird dieß ausgefprochen in l.. 21. C. 2, 13., ferner bei

den Litisconforten 1.. 2. i). 2. 40. Auf l.. 40. 3. 4. i). 3. 3. kann man fich

freilich nicht berufen) weil diefe Stelle nur den in der vorigen Note angegebe

nen Satz enthält. Daß die Caution dem Ehemanne bei Einklagung der Pa

raphernalaußenftände) die ihm von feiner Frau iiberlaffrn worden find) erlaf

fen wird) beruht auf eigenthiimlichen Verhältnifleu. Vgl. 1.. 11. 6, (ie pacijß

coiireniid* (am Super (Laie. (5. 14.) Auch in einzelnen Territorialrechten wird

dieß Erforderniß fpeciell hervorgehoben) z. B. im königl. fächfifmen. Vgl, die

ZltezProzeßordnung von 1622 iii, 7. Z. 2., auch die Erlänterte von 1724 ati iii. 7.

(2. 40.)

hier Dapp ana. O. S. 30/1 fig.

post [nein legitime orciiiiaiuin.
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fo wird ausdrücklich hervorgehoben. daß ein folcher Stellvertreter kein
Procurator ift N8). Gleichwohl wendetkdie Praxis auf ihn alle Regeln

an. die von diefer Gattung von Stellvertretern gelten; allein das ift

wohl nicht ganz richtigz denn. kann auch nicht geleugnet werden. daß

das präfumtive Mandat die Befugniß zur Vornahme einer Lilisconte

fiation gibt229). daß ferner einem folchen Stellvertreter. wie dem

procurator [icio, nicht giltig Zahlung geleiftet wird 2i9). daß endlich auch

hier der Intervenient die oantjo iieieiioionie für die Widerklage zu lei

fien hat231). fo fteht doch ein folcher Vertreter offenbar mit feinem

Principal in keiner Mandatsverbindung. fondern vielmehr im Verhält

niffe eines neg-oljarum goztor, der indeß in Riirkficht auf Prozeßfiihrung

dem Prozeßgegner gegenfiber einftweilen befugt ift. die Rechte eines

wahren Procurators auszuüben. Am klarfien geht dieß hervor aus

der Beftimmung. daß ein wirkliches Mandat neben dem präfumtiven

vorkommen kann. wodurch dann das erfte in feinen Wirkungen fus

pendirt wirdM). und daß. wo dieß nicht der Fall ift. von Seiten des

Principals Ratihabition möglich ift. wie bei den anderen negotmrum

Z88t0k68 233). Eine Folge davon ifi. daß. was der procuratok ]jli8 in

der Sache nicht thun darf. noch viel weniger vom präfumtiven Bevoll

mächtigten verrichtet werden kann. z. B. alle fogen. 80m3 81W

oiäli8 manciatiW) oder die Teftamentsiibergabe. So weit das römifche

Recht. In der heutigen Praxis hat die Lehre manche Erweiterungen

erfahren. infofern das präfumtive Mandat auch von Betlagtens

Seite mit der omnia reti zugelaffen wird 235). was mit dem allmäh

ligen Verfchwinden der Defenforen zufammenhängt und als eine Folge

des prozeffualifchen Grundfalzes erfcheint. daß auch von diefer Seite

her gleich von Anfang des Prozeffes herein kein Stellvertreter ohne ge

hörige Vollmacht zugelaffen wird. Sodann ift auch die Zahl der berech

tigten Perfonen vermehrt worden durch die Aufnahme deffen. welcher

228) r. 3. 5, 3. 1), 46. 7.

229) l.. 21. 6.2.13.

230) l.. 1. Z. 20. und l.. 2. 1). ut legnlnrum (36. 3.) fpricht vom Vater.

l.. 11. (J. .ie Zalucjoujbuo (8. 43.) fpricht vom Ehemanne.

231) l.. 35. pr. l). 3. 3.

232) r. 21. a. 2, 13. '

233) 1.. 3. g. 3. 1), 46. 7.

234) Auf diefe Folgerung haben bereits aufmerkfam gemacht D a pp a. a.

O. S. 354. v. Glück a. a. O. Th. 5. S. 246. Ganz klar fpricht dafiir l.. 26.

und l.. 27. pr. l). 118 mjrwrjbno. (4. 4.) Im königl. fächfifchen Rechte "ff dieß

befiätigt durch die Erl. Prozeßordn. url til. 7. Z. 3.

235) Am klarjten fpricht dieß aus für das königl. fäohf. Recht die alte Pro

zeßordnung tir. 7. s. 2. in den Worten: (iei6n80rj0 n0n1j116. Im römi

fchen geht hier das präfumtive Mandat in der clriensic) auf. weil von

Seiten Beklagtens Niemand ohne ouutia juciicalum 8017i , dann aber auch über:

hacrßpt Jeder zugelaffen wird. Die cuuljo ran kommt hier regelmäßig gar

m vor.
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die zu der ftreitigen Rechtsfache gehörigen Urkunden in Händen hat236))

wobei manches teutfche Territorialrecht nicht einmal ftehen geblieben

1| 237 _

)e) Das mnnclatnln (16 0u8l0(1i0n(10 heißt in der Kunft

fprache der neueren Rechtsgelehrten der Auftrag an Jemand) daß er

eine mir zugehörige Sache im Namen des Auftraggebers von einem

Dritten in Empfang nehme und aufbewahre 238); oder wenn Jeman

dem eine Sache unter der Bedingung gegeben wird) daß er fie behüten

foll) wenn eine vom Mandanten bezeichnete dritte Perfon die Sache

nicht annimmt und diefe Bedingung in Erfüllung geht2Z9). In beiden

Fällen haben) wie Ulpian referirt) römifche Juriften gezweifelt) ob

die 710110 364108111 oder 1111111111111 gegen den Verwahrer zuftandig feiz in

deffen hat man fich fchon feit Pomponius dafür entfchieden) daß hier

mehr die Grundfaße des Auftrages in Anwendung kommen) was frei

lich mit dem (1011081111111 infofern zufammenfcillt) als hier auch die Ne:

benverabredung des Hütens und Aufbewahrens der Sache in Frage

kommt; weßhalb die römifwen Iuriftcn den zuleht genannten Fall mit

den Worten 11111111111111111 1111110118 01 011810111118 1630m bezeichnen.

f) 113111111111111 [i118 heißt in der Kunftfprame der neueren Ju

riften der Auftrag) einen fremden Prozeß im Namen des Auftraggebers

zu führen. Solcher Stellvertreter gab es im vorjufiinianifmen Rechte zwei

Arten) die Eognitoren und die Procuratoren. Jene wurden mit

feierlichen und genau vorgezeiclmeten Worten 2W)) in Gegenwart des

Prozeßgegners 211)) von den anwefenden Parteien beftcllt) wenn es auch

 

236) Vgl. hier die Citate bei v. Glück a. a. O. Th. 5) S. 238. Dagegen

freilich D app a. a. O. S. 313. Im konigl. fcichf. Rechte ift dieß nicht aner

kannt. Vgl. Ofterloh a. a. Q. Z. 17!)) Bd. 1) S. 267,

237) So haben z. B. nach dem königlich fachf. Rechte auch die Blutsber

wandten in der Seitenlinie bis zum dritten Grade der römifchen Berechnung

Einfchlußweife das prcifumtive Mandat; von den Verfchwiigerten auch noch der

Stiefvater und Stieffohn) Schwiegervater und Schwiegerfohti) doch nur fiir

die Dauer der Schwägerfchaft) was aus dem römifchen Begriffe der Affinität zu

erklären ifi. Vgl. die alte Prozeßordnung 111. 7. Z. 2. , und die Erläuterte 1111

111. 7. Z. Z. Außerdem läßt hier das particnläre Gewohnheitsrecht noch zu

jeden Inhaber eines Blanqitets) Handlungsgefellfchafter) Mitvormiinder und

Miterben) infofern fie fiir ihre Collegen eintreten. Vgl. 111121101-, 85811111111

pr0c088118 1111110131111 e11. 1011g. Z. 41. 10111. 1. x1. 74. Ob auch in Gemeindefachen

die Ptitglieder der Gemeinde für die Gemeinde auftreten dürfen) ifi ziveifelhaft.

Beiaht wird es v. Glück a. a. Q. Th. 5) S. 234) und 11101101- 1, c., ver

neint von Ofterloh a. a. O. Z. 179) Bd. 1) S. 267.

238) 1.. 1. Z 13. l). 161108111 1'111 ecinlrn. (16. 3.) Man vgl. hier v. Glück

a. a. O. Th.13) S. 142.

239) 1.. 1. Z. 12. 1). 111111.

240) (131118, 11181. l1'. Z. 83. 97.

241) 6111118 1. c.: 00111111 1111161811110. Diefe Gegenwart felgen auch die

hier referirten Formeln voraus. Vgl. 11uc11]101t2) exrurs. 111. e111 1'103

111e11111 711110711111 11. 338.
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gerade nicht nothwendig wan daß der zum Eognitor Verordnete perfön

(ich erfchien. Diefe hingegen konnten ohne feierliche Worte- in Ab

wefenheir des Prozeßgegners. von Abwefenden befiellt werdenW).

Der practifche Unterfchied beider Arten von Vertretern zeigte fich haupt

xfachlich in den Cautionen/ die des Prozeffes halber nothwendig waren.

Intervenirte nämlich ein Cognitor von klägerifclyer Seite. fo bedurfte

es Überall keiner Eautionl weder von feiner Seite noch von der des

Principals 243). während der Procurator immer die cautio rali zu lei

fien hatte- weil fein Gefcixäftsherr nicht unmittelbar an feine Hand

lungen gebunden warx alfo den Prozeßgegner von Neuem beunruhigen

konnte. eine Gefahrx die bei dem Eognitor von felbfi fortfiel244).

Trac aber der Eognitor von Seiten des Beklagten ein„ fo war nach

dem Grundfalze: 118m0 iüjenue [-61 8in6 Zntjßiiucjmiß ciezkenßdk 68i, wie

' bei dem Procurator. zwar anch die caulio iuajcotum 5017i nothwendig.

allein der Unterfchied beider Fälle zeigte fich darinF daß für den Cogni

tor der Gefciniftsherr felbft cavirte A43)- der erfie alfo von der Cautionslei.

fiung ganz frei war. während der Procurator in der Regel für fich '

felbft die Sicherheit zu beftellen hatte. Im JufiinianifGen Rechte find

die Eognitoren verfchwunden und ift nur das Infiitut der Procuratoren

erhalten worden- die durch einfaches Mandat beftellt werdenz auch

auf Zeit oder von einem befiimmten Anfangstermine an oder unter

einer Suspenfivbedingung ernannt werden können. was bei Cognitoren

nicht vorkommen konnteW). Ferner befchränkt fich das Jnftitut nicht

blos auf die gerichtliche Vertretung einer Prozeßpartei- fondern es

kommt auch bei außergerichtlichen Gefchäften vor. gleichviel ob es ein

zelne find oder bei der Uebertragung einer ganzen Gefchäftsmaffe in

Baufch und Bogenx z. -B. bei dem Procurator omnium bdnorum. Was

nun die Prozeßprocuratoren insbefondre angeht- fo wird es am zweck

mäßigfien feinF die RechtsfälzeF die von ihnen geltenx nach Rubriken

zufamrrieeizuftellen7 die durch Fragen angedeutet werden follen. Es

ift aber gleich hier zu bevorworten. daß fich alle diefe Rerhtsfälze von

felbft aus der Natur des zwifchen den Contrahenten obwaltenden Man

datsverhältnifiesh mit einigen Befchränkungen aus dem prätorifmen

Edicte und fpateren Rechtsquellen in Betreff der per80l1n Ztaiicli in jueli

oi0 und ferner aus der prozeffualifmen Lehre vom rioininiuni 1in3 ergeben.

Die Einzelfragen find folgende: 1) Wer kann einen Prozeß

procurator beftellen247)? Jeder. welcher Auftrag geben kannF

242)['uu11i Sant. rec. l, 3. 8. 1. Cajus, jn8t.1b7.3. 84. la. 1. 8. 1,

l). 3. 3.

243) Coins, just. ir. s. 97. 100.

244)Caji18, inn'. l7. F. 98.

245) wi, ii-ogni. Z. 317. Fiir den prdcnrufar praeäeritiß konnte indeß unter

deffen Einwilligung der Principal caviren. Vgl. li. 8. s. 3. l.. 15. pr.

l). 3. 3. '

246) c. 3. i). 3. 3.

247) Die Frage erörtert ausführlich Dapp a. a. O. S. 34 flg.- 87 fig..
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wenn es fich um feine eigene Sache handelt) und er der Perfon

Ztäucii ju 11111010 nicht ermangelt. Alfo find völlig unfähig Rafende

und Wahnwißige) außer in lichten Zwifchenräumen) weil ihnen der

Gebrauch ihres Verftandes fehltz Kinder unter dem 7. Jahre) weil fie

fich nicht verfiändlici) machen können; Taube und Stumme) wenn fie

den Auftrag in irgend einer verftändlicihen Weife zu ertheilen nicht ver;

mögenW). Ferner find Perfonen) die unter der Vormundfchaft fiehen)

zweifelsohne bei dem Arte an die Einwilligung ihres Vormundes ge:

bunden) was nach römifwem Rechte zwar nur von Pupillen und Min

derjährigen gilt249)) nach heutigem Rechte aber auch von Ehefrauen)

die wegen der ehelichen Vormundfchaft des teutfchen Rechtes zu diefem

Arte des Beitrittes ihres Ehemannes bedürfen) und) wo die Gefchlechts

vormundfchaft üblich ift) wird auch der Gefchlechtsvormtmd einzuwil

ligen haben. Wegen entzogenen Eommerciums können auch gerichtlich

erklärte Verfchwender keinen Procurator beftellen 250). Ferner ifi es

nach dem claffifchen Pandektenrechte ein allgemeiner Ausfchließtings

grund) wenn der) welcher einen Proturator beftellen will) im eigenen

Namen kein Klagerecht in der Sache hat251). Deßhalb können keinen

Procurator ernennen alle) die nicht im eigenen) fondern nur im fremden

Namen klagen) z. B. Procuratoren) denen die Subftitutionsbefug

niß bis zum Zeitpunkte der Litiscontefiation entzogen i|252)z ferner

Tutoren und Euratoren) die vor der Litisconteftation mit dem Prozeß;

gegner in Sachen ihrer Mündel nurActoren) fpäterhin aber nach Analo

gie der Procuratoren auch Procuratoren ernennen dürfen 253); das

Nämliche wird auch von Syndiken gegolten haben) wenn fich auch

in den Iufiinianifciyen Rechtsquellen kein befonderes Zeugniß dafür er:

halten hat. Perfonen) die in der väterlichen Gewalt ftehen) können

auch nur infofern einen Procurator von klägerifcher Seite befreiten) als

fie befugt find) im eigenen Namen zu klagen) d. h. wenn ihr Vater ab:

wefend ift und des Vaters Procurator die Sache nicht über-nehmen

will254)z doch fällt diefe Befchränkung fort) fobald ein Hausfohn die

Rolle des Beklagten zu übernehmen hat) ferner in allen Fällen) wo

es fich um fein ysculjulu miljture. 255) oder uärenljcjuuj jrregulare han:

und v. Glück a. a. O( Th. 5) S. 257-266) ferner die Prozeffualifien bei

Gelegenheit der Lehre von der persona Zluuclj iu juclidio.

248) 1,43. pix-1.). 3, 3.

249) 1.. 11. u. 2, 13.

250) l.. 1. l). .I9 curutarihus iurjaso. (27. 10.)

251) l1. 8. pr. l). 3, 3. l.. 17. ]). rie jujurjjs. (47. 10.)

252) l2. 4. Z. 5. l). e18 uppellucjoujbus. (49. 1.) l... 8. Z. 3. 1). cite ujttuciatj.

(17. 1.) Vgl in diefem Werke Bd. ill) S. 716) den Art. ljtjscoute

Italic).

253)t.11. 6.2.13.

254) t. 8. pl'. l). 3. 3. Vgl. dazu l.. 18.1). (16 juciicjjs. (s, 1.)

255) l.. 8. pr. l). jbici.
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delt; vorausgefeht) daßerdas Älter hat) was zur Verwaltung eines folchen

Vermögens erforderlich ift. In Betreff des peculiurn pi-Wectjeium und

aclrenticjulo orcijnnrjuiu tritt aber bei der Klaganftellung die obige Mo

dification wieder ein. Im vorjufiinianifchen Rechte waren auch die

Infamen zur Befiellung eines Procurator nicht befugt) was von

Iuftinian ausdrücklich aufgehoben worden ift 256). In manchen Fällen

bringt es die Natur des obfchwebenden Prozeffes mit fich) daß von kei

ner) wenigftens von der einen Seite kein Procurator beftellt werden kann.

So war bei dem Accufationsprozeffe) wo es fich um ein crjloen publjoj

jutiicij handelte) von klägerifciher Seite kein Procurator zuläffig 257))

und es galt nur als ein Vorrecht der jllu8lr68, daß fie) ihre Frauen

und Kinder im Jnjurienprozeffe bei Aufteilung der Eriminalilage activ

und paffiv einen Sachwalter ernennen durften 258). Das nun freilich ift

durch das heutige Recht dahin abgeändertworden) daß zwar dem Aniläger

regelmäßig der Gebrauch eines Sachwalters geftattetwird/ außer in Fällen)

wo nach der Eigenthumlimkeit der Sache die Gegenwart der Parteien

unumgänglich nothwendig iftz aber von Seiten des Angefmuldigten in

den Hauptacten des peinlichen Prozefies) die ohne perfönliche Gegen

wart des Angefchuldigten nicht erpedirt werden können) die Stellvertre

tung ausgefwloffen bleibt) während umgekehrt bloße Nebenverhand

lungen und folche Sachen) wo es nicht fowohl auf Verhör) als viel

mehr auf Entfchuldigung der Abwefenheit oder auf Auswirkung fichern

Geleites oder'auf ein Frifigefuch u. f. w. ankommt) ganz fuglick) durch

Procuratoren beforgt werden können. Außerdem kann tlägerifcher

Seits bei Populartlagen und in allen Fällen) wo es fich um ein dem

Volke zufiehendes Recht handelt) kein Stellvertreter vorkommen) außer

wenn mit dem öffentlichen Rechte auch noch das Privatintereffe des

Klägers in Frage kommtF in welchem Falle Procuratoren zuläffig find)

jedoch erfi nach vorhergehender 03118316 cognjiio 259); ferner nicht im

jnterclietum (19 1jberj8 exbjb8l1cij8, außer wenn der klagende Vater durch

Krankheit oder eine andere rechtmäßige Urfache verhindertwird) die Sache

in eigner Perfon vor Gericht zu betreibenF und zwar hier wiederum er|

nach vorgängiger 071118316 cognitjo 260). Endlich ift auch die Vornahme

befiimmter Prozeßacte an die Perfönlimteit der Parteien gebunden)

hauptfäcizlici) die Ableiftung von deferirten und referirten Eiden) wo

256) Z. 11. F. (Lc- excepiwnjbus. (4t 13.) Übeopbiluß jbjä. Vgl, Ma

rezoll a. a. O. S. 215.

257) ll. 13. Z. 1. l). (ic: publjoi8 juäjcjjs, (48. 1.)

258) l., 11. i). (je jojurjjä. (9. 35.)

259) ll. 5. l). (10 popuwribus uclwojbus. (47. 23.) 13, 42, pl'. l). 3. 3.

l... 45. Z. 1. l). jbjcj. l... 6. l). ne qujcl jl] 1060 publjcc). (43. 8,) Vgl. Dapp

a. a. O, S. 134 fig. In Fällen) wo ausnahmsweife Procuratoren zugelafien

YerFden, tritt natürlich auch die Klagcnconfumtion ein, l... 43. Z, 1. l).

260) l4. 40. xu'. I). 3. 3.
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kein Sachwalter für die fchwörende Partei zugelaffen wird) felbft wenn

er zur Eidesleifiung befonders bevollmächtigt wäre) außer wenn die

Gegenpartei darein willigt oder der Eid dem Stellvertreter gleich von

Anfang an zugefchoben worden ift oder die Gefelze oder der Gerichtsgebrauch

eines befonderen Landes die Eidesleifiung durch Stellvertreter geflat

tenWl). Außerdem kann auch der Richter das perfönliche Erfcheinen

der Parteien vor Gericht verfügen) fo oft fich ein hinlänglicher Grund

dazu herausftellt) der theils in der fummarifchen Natur von Einzelpro

zeffen liegen kann) z. B. bei Güteverfuchen im Eheprozeffe) bei der

Recognition von Wechfelurtunden im Wechfelprozeffe) in Militär; und

Bagatellfachen) theils motivirt werden kann durch die Berechtigung

der Gegenpartei) die perfönliwe Gegenwart des Streiters zu verlangen)

z. B. in Injurienfachen) wenn es fich um Widerruf) Abbitte oder

Ehrenerklärung handelt. In allen diefen Fallen) wo Procuratoren

wegen der Natur der Prozeßart oder einzelner Prozeßacte ausgefwloffen

toerden) hat der Richter von Amtswegen das perfönliche Erfcheinen der Par

teien zu vermitteln) ivährend fonft erfi die Rüge des Prozeßgegners

abgewartet werden muß) roas in der Form der pi-ocurntorjae exceptio

1108 gefchieht 262). Wird die Rüge bis zum Augenblicke der Litistonte

ftation unterlaffen) fo ift der Prozeßgegner unwiderruflich an den Pro

curator gebunden) und kann den Legitimationsmangel fpäter nicht mehr

geltend machen. In manchen Fällen werden die Parteien) auch wenn

fie nicht wollen) in den Fall kommen) einen Bevollmächtigten befiellen

zu müffen. Nach dem Iufiinianifwen EoderWZ) tritt dieß zunächft

ein bei den praelecti 111-11810110 und 111-111, bei den 1113818111 mjljtum) den

(Jalnjlc-.Z consißlorjanj, den pr06011811105 und den 'jour-ji 11171816011 [111010

rio oder 111111, weil ihnen bei Strafe des Prozeßverlufies unterfagt ift)

für fich im Gerichte aufzutretenz im Eontraventionsfalle auch der Rich

ter) der fie in Perfon zuläßt) mit 20 Pfund Geld beftraft wird. In:

ftinian hat indeß fpäter die Verordnung auf den Rang der j11u8tro8 be

fchräntt und was darüber hinausgeht264). Heutzutage findet fie wohl

überall keine Anwendung mehr) weil gewiffe Standesvortlrtheile der

Gleichheit der Parteien vor dem Gefetze gewichen find. Practifch wich

tiger find folgende Fälle der nothwendigen Prozeßprocuratur. x1) Meh

rere Streitgenoffen können zur Befiellung eines gemeinfchaftlichen An

waltes gezwungen werden einmal überall) wo der Gegenftand des Pro

zeffes untheilbar iii (wovon weiter unten das Nähere vorkommen wird))

261) 1.. 9. Z. 6. 1). (16 jurcjurantio. (12. 2.) 1.. 12. Z. x1, l). 2121-811118 cro

111113. (4. 1.) Bei Nebeneiden) z, B. bei dem Gefährdeeide tritt der Procurator

regelmäßig ein, Vgl. D app a. a. O. S. 137 fig.

262) Vgl.. in diefem Werke Bd. 111) S. 768 flg.) den Art. Einrede.

263) 1.. 25. (1. (ie pkocuruwkjbus. (2. 13.) Vgl. dazu v. G liict a. a. O.

Bd. 5) S. 274.

264) 110e. 71. cap. 1.
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fodann nach der Gerichtspraris) wenn die Jnfinuation gerichtlicher

Verordnungen) die an jeden Litisconforten befonders gefchehen müßte)

mit zu viel Weitläufigkeiten verknüpft fein würde. 1)) Wenn ganze

Eorporationen und Gemeinden litigiren) müffen fie immer durch einen

Syndicus vertreten werden. o) Wenn eine Prozeßpartei am Gerichts

orte nicht wohnhaft ift) wird ihr aufgegeben) an diefem Orte einen

Bevollmächtigten zur Annahme von Ladungen zu beftellen. Man nennt

diefen gewöhnlich 11131111111811118 ac] 1118111113111111111. (1) Wenn Jemand

beklagt wird) welcher der 1191801111 81311111 111 111111610 ermangelt) aber

fonfi zur Ertheilung eines Auftrages nicht unfähig 1|) z. B.

wer mit Jnfamie behaftet oder ercommunicirt W265)) was freilich

bei den Proteftanten außer Uebung gekommen ift. 2) Wer kann.

Prozeßprocurator werden? Hierauf ift zu antworten: Jeder)

der einen Auftrag entgegennehmen kann) infofern ihm nicht durch

fpecielle Gefeße die Befugniß für fich oder für Andere im Gericht

aufzutreten (das pro 88 und 1110 111118 11081111118 110888) entzogen ifi.

Hiernach unterliegt es keinem Zweifel) daß auch Hausföhne activ und

paffiv procuriren können 266). Ausgefchloffen find nur nach den Grund

lagen des Auftragsverhältniffes Rafende und Wahnfinnige) erklärte

Verfchwender 267) und Sclavenz ferner aus Gründen) welche über das

Gebiet des Auftrages hinausliegen und auf fpecieller Dispofition der

Gefeße beruhen) Alle) welche in die Acht erklärt findM) oder das

25. Jahr noch nicht vollendet haben 269)z Blinde und Taube) weil fie

nicht vor dem Prätor erfcheinen dürfenz nach katholifchem Kirchenrechte

auch nicht) wer der Strafe des Bannes verfallen ift270)) was freilich

bei den Proteftanten nicht mehr Anwendung findet. Ferner war es ein

Grundfaß des römifchen Staatsrechtes) daß höhere Magiftrate) d. h.

folche) die mit imperjum oder 110128133 bekleidet find) während derDauer

ihrer Amtsverwaltung weder in eignen noch in fremden Sachen vor

Gericht auftreten können271)z eine Verfügung) die hauptfächlici) aus

265) Vom Falle der Ercommunication fvricht 6311.7. x. 116 1111110113. (2.1.)

Vgl. dazu D ap p a. a. O. S. 9.1.

266) 118.111. 11. 3. 3. Vgl. v. Glück a. a. O. Th. 5) S. 237.

267) 111g. l1. 40. 1). (10 10511118 111118. (50. 17.)

268) Vgl. D ap p a. a. O. S. 91 flg.

269) Dieß beruht auf cap. 5. 5. 2. 111 1'110, 1. 19. Nach römifchem Rechte

ward mindeftens das 17. Jahr erfordert. Vgl. in diefem Werke Bd, lil) S. 766

K768) den Art. Einrede.

270) Cup. 7. x. 118 1111110118. (2. 1.) Cap. 8. in 17110. 11a 8121116111111 6111:0111

11111111cc1i101118. (5. 11.)

271) 1.. 48. 1). (10 1111111218. (5. 1.) Fiir die 111 1118 10611110 gilt daffelbe.

l.. 2. 1). (161111118 1100711180. (2. 2.) 11. 32. 1). (10 1111111118. (47. 10.) 14. 16. 1).

11a oiljcjo prue81ä18. (1. 18.) 11. 38. 8. 10. l). 118 811111161118. (48. 5.) Damit

hängt die Verfiigung Zenois zufammen) daß die Provinzialfiatthalter nach der

Niederlegung ihres Amtes noch d0 Tage in der Provinz verweilen follen) um
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nur wurde durch dieLitiscontefiation mit dem Hauplfchuldner der Bürge

frei 165); fondern umgekehrt auch der Hauptfchuldner und die Mitbür

gen; wenn fich der .fyauptgläubiger auch nur an Einen von den Burgen

gewendet hatte 166); außerdem hatte der Bürge; welcher für den Haupt

fchuldner Zahlung leiftet; in der uclio innnticlli und negoliorum 868l()

rnni eine befondere Regreßklage an den Hauptfchuldner. Wenn nun

auch im Iuftinicinifchen Rechte nach Analogie des Ereditauftrages als

Regel angenommen ift; daß durch die Litiscontefmtion mit dem Haupt

fchuldner oder mit dem Einen von den Mitbürgen; alle übrigen

Theilhaber am Obligationsverhältniffe nicht befreit werden; fondern

nur durch die Zahlungsleifiung von Seiten der genannten Perfonen 167);

fo ifl damit doch nicht die völlige Gleichftellung der Mandatoren

und Bürgen ausgefprochen loorden; vielmehr ift der Unterfchied in Be:

treff der Regreßklage auch ferner-weit noch ftehen geblieben. Dagegen

findet das materielle Recht der Interceffionen auch bei den Mandacoren

zweifelsohne Anwendung. So leidet z. B. das Verbot der weiblichen

Interceffionen ohne Weiteres auch auf das qualificirte Mandat von

Frauen Anwendung; fo fteht und fällt die Interceffion zweifelsohne

mit der Hauptfrhuld; fo kommen endlich auf der anderen Seite die

ordentlichen Rechtswohlthaten der Intercefforen auch den Mandaloren

zu Statten und zwar 1) das beneiiojum eeclenäarnm nctionum, d. h. die

Befugniß; den Piandator zu zwingen; alle Klagen an den Mandanten

abzutreten; welche diefer aus dem Darlehn gegen den HauptfchuldnerW)

und gegen die Mitmandatoren169) gehabt haben würde. Diefe Renns

wohlthat kann nicht blos in der Form der Einrede geltend gemacht wer

den 170); fondern auch auf dem Wege der Klage (mit der inanclati ratio

(iireela), was bei der Bürgfchaft nicht der Fall ift171). 2) Das

beneficjnm 6171607113 (die Rechtswohlthcit der Theilung); d. h. das Recht

des Beklagten; zu verlangen; daß er nur auf feinen Kopftheil (porno 'i

rilje) condemnirt werde; falls mehrere Mitmandatoren zur nämlichen

Schuld vorhanden find; und der .fyauptgläubiger nur Einen oder Ei

nige von ihnen belangt172). Die Vorausfehungen; unter denen diefe

Rechtswohlthat eintritt; find fämmtlicl) der Lehre von der Bürgfctmft

zu entlehnen; weil fie zunächft und itrfprünglich nur für Fide

jufforen nach der Epiftola Hadrians eingeführt und erft von da aus

weiter auf die übrigen Jutercedenten ausgedehnt worden ift, Es find

165) ynuilj 8821.160. ll. 17.8. 16. l1. 28. 6.8. 41.

166) l1. 28. (). 8. 41.

167) Vgl. die in der vorigen Note angeführte Stelle,

168) Davon fprethen l.. 27. Z. ii. l1. 28. l). 17. 1. lx- 13. l). öl.- fiele

16530611115. (46. 1.)

169) t.11.g.1.0.46.1.

170) 1.27. g. n. 1). 17. 1, l.. 13. und l..41.Z.1.o./16. 1.

171) t. 28. o. 17. 1.

172) l.. 7. l). (ie ljcleiusooriluto et nominal. (27. 7.) l... 3. (L. tio coneliluln

pecunin. (4. 18.)

All. _ 3
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aber im einzelnen folgende. a) Von den Mitmandatoren für die näm

liche Schuld muß Jeder auf das Ganze verpflichtet fein 173). 1)) Anftatt

Aller muß nur Einer oder Einige von ihnen verklagt worden fein. o)

Die iibrigen) welche vom Hauptglaubiger ausgelaffen werden) müffen

zahlungsfähig fein 171). Diefe Zahlungsfähigkeit der Mitmandatoren

beurtheilt man nach dem Zeitpunkte der Litisconteftationz daher) wenn der

Eine von den Mandatoren nach derLitiscontefiation verarmt) derFyaupt

gläubiger diefen Verluft in eigner Perfon zu tragen hat175). Die Rechts

wohlthat kann nur auf dem Wege der Einrede geltend gemacht werden;

denn wer das Ganze zahlt) ohne von der Einrede Gebrauch zu machen)

kann ders Mehrgezahlte nicht zurückverlangen176). Ganz fallt die Rechts

wohlthat aber hinweg bei Mandatoren) welche zur Sicherung vormund

fchaftlicher Forderungen angenommen find 177). 3) Das lienelieiiin) oi-cljiiis

oder exourzionio poi-Zoiialis (die Rechrswohlthat der Vorausklage)) d. h. die

Einrede)wodurch der Mandator gezwungen wird) fich vorerft an den Vor

dermann) d. h. an den Dritten zu halten) dem er das Capital geborgt

hat) und dann erfi) wenn diefer nichts oder nicht das Ganze zahlt)

vom Mandanten das Fehlende einzuheben178),->Was die Verhältniffe

des Mandanten zum Dritten angeht) dem das Darlehn vom Man

dator vorgeftre>t worden) fo wirkt der Ereditauftrag darauf weiter nicht

ein. Vielmehr eriftirt zwifchen diefen Perfonen gar kein obligatorifmer

Nexus) es mußte denn der Dritte dem Mandanten Aufträge zur *Er

theilung des Ereditaufcrages gegeben haben) fiir welchen Fall natiirlich

die Mandatsklagen dem Mandanten zuftehen wiirden) um vom Dritten

Befriedigung oder Sicherfiellung zu erlangen 179). Ein folcher Auftrag

wird auch dann fchon anzunehmen fein) wenn der Dritte vom Ere

ditauftrage unterrichtet wird und diefer Handlung nicht widerfpricht. In

anderen Fällen findet zweifelsohne auch zu ähnlichem Zwecke die nega

tjoriiiii geetoriiin aciio fiatt) fofern die Erforderniffe der Gefcinifts

führung zutreffen. Wo aber der Ereditauftrag fchenkungsweife erfolgt)

wird auch gar keine Regreßklage gegen den Dritten flatthaft fein.

- Manche Gelehrten gehen noch weiter und laffen das qualificirte

Mandat auch außer den Fällen des Darlehns bei anderen Gefclniften

eintreten) zu deren Abfchluß mit einem Dritten Vollmacht ertheilt wor

173) l... 3. i). 8. 41. l.. 12. l). rein pupilli iiel eicjolesceliijs only-iin loi-e.

(46. 6.)

174)'l'lieopl1il. pur. inet. lil. 21. 8. 4.

175)1..51,Z.4,1).46.1. 1.. 16. 6. 8. 41. Vgl. Zimmern a. a. O.

S. 271.

176) i. 49. z. 1. i). 16. 1.

177) Zwar fteht dieß nicht fpeciell im Iuflinianifm-rbmifchen Rechte; es

fo4lgt aber mit Nothwendigkeit aus 1.. 12. l). rein plilijllj rei nel. ßulruin [die.

( 6, 6.)

178) live. 4, 03x). 2.

179) [m18, l). 17. 1.
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den i|180). Dahin gehört z. B. die Delegation) wenn der Delegatar

im Auftrage und auf die Gefahr des Deleganten hin fich vom Debitor

Delegatus verfprechen läßt) was der Delegant ihm) dem Delegatar)

fchuldet181)z ferner) wenn Jemand dazu Auftrag gibt) daß der Man

dator in feinem eigenen Namen) nicht in dem des Mandanten mit

einem Dritten einen Kauf oder ein anderes zweifeitiges Gefchaft abfchlie

ßen foll. In folchen Fallen kann es weiter keinem Zweifel unterliegen)

daß der Mandant nach Analogie des Burgen für die Eontractfmulo des

Dritten haftet) und fomit kommen auch hier alle Grundfähe in An

wendung) welche bei Gelegenheit des Ereditauftrages als des gewöhn

lichfien Falles entwickelt worden find.

c) Die Procuratur in rem 8111m. Die romifchen Rechts;

quellen nennen procurnlor in ken) 81min ciuluo) FactuZ einen Bevollmäch

tigten) welcher den Auftrag erhalt) eine Sache des Mandanten in

*deffen Namen) aber zu feinem eigenen Vortheile gerichtlich zu betrei

ben 182). Ein folcher kann von Seiten des Klägers und des Beklagten

eintreten. Das erfte z. B. bei der Eeffion einer Forderung) die er im

Namen des Principals einklagen lfoll) mit der Nebenbeftimmung) das)

was er vom Scl-nildner erhalt) für fich zu behalten; oder wenn ein Min

derjähriger ohne Auftrag fich den Gefchaften eines Großjährigen unter:

zieht und letzteren durch fchlechte Verrichtung in Schaden gebracht hat)

fo kann diefer Eeffion der Wiedereinfetzung in den vorigen Stand

verlangen und in deren Folge diefe Rechtswohlthat zwar im Namen des

erfteren) als deffen Procurator) aber zum eigenen Vortheil geltend

machen 183). Das zweite) wenn z. B, der Käufer den Verkäufer im

Eviccionsprozeffe oder der vom Hauptfehuldner belangte Burge den

Hauptfchuldner zur Prozeßvertretung auffordert und ihn zum Sachwal

ter im Prozeffe beftellt184)z iiberhaupt in allen Fcillen) wo Jemand

gezwungen werden kann) die Vertheidigung deffen zu übernehmen)

welcher gegen ihn 'eine Regreßklage hat. Daß ein Auftrag diefer Art

entfieht) hängt lediglich von der Willensbefiimmung des Mandanten

ab) der unter Umfiänden den Anderen fogar auf dem Wege der Klage

zur Uebernahme des Auftrages zwingen kann) namentlich in den Fallen)

wo der Procurator von Beklagtens Seite in den Prozeß eintritt. Freilich

180) So z. B. Zimmern a. a. O. S. 257.

181) Z. 2. .). 3. 27.

182) Der Ausdruck tnnniiaium in rem 51171111, der hier von den Neueren

öfters gebraucht wird) ift unecht. Im vo-rjuitinianifchrn Rechte kommt auch

ein cogniiok in rem 81181!] itictn8 vor. Wi. frugm. Z. 317. l.. 7. "kli, (I. (i8 pri)

cnrai0ribu5. (2.12.) Ueber diefe Lehre ift zu vergleichen v. Glück) Erläuterung

der Pandekten Bd. 5) S. 265-267) hauptfächlich aber Mühlenbruch

a, a. O. S. 73-85.

183) l.. 24. pr. l). (ie minoriiiuß AKW. anujZ. (4. 4.)

184) l.. 42. g, 2, i). 3. 3. t. 66. g. 2. 1). (ie oijcijonjbuo. (21,2.) Vgl.

hier Mühlenbruch a. a, O. S. 133,

3*
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wird aber eine folche Befiimmung in der Regel nicht vermuthet. fondern

muß im Zweifel vom Procurator erwiefen werden115). Die Grundfäße. nach

denen ein folcher Auftrag beurtheilt wird. fchließen fich genau an die Ent

ftehungsform des Rechtsverhältniffes an. naturlich mit einigen Modi

ficationen. welche in der Thatfache lvurzeln. daß der Procurator die

Sache nicht als eine fremde. fondern als eine eigene durchzuführen be

fugt 111186). Hiernach entfcheiden fich einfach folgende Fragen: 1) wer

kann einen folchen Procurator befiellen? Niemand. als wer befugt ift.

überhaupt zur Prozeßfiihrung Auftrag zu geben. 2) Wer kann dazu

beftellt werden? In der Regel jeder. welcher die Befähigung hat. einen Auf

trag zur Prozeßfuhrung anzunehmen und auszufuhren187). Hier werden

indeß des eigenen Intereffes halber. das fie an derSache haben. manche

Perfonen zugelaffen. die fonft von der Prozeßfiihrung für Andere aus

gefchloffen find. nämlich Soldaten188) und Frauen 189). 3) In wel

chen Sachen können folche Procuratoren beftellt werden? In allen. wo

uberhaupt Prozeßfuhrung durch Procuratoren möglich ifi. 4) Die

Stellung des Procurators zum Gegner anlangend. fo wird durch den

Auftrag felbft kein unmittelbares Rechtsverhältniß begründet. weil zwifchen

beiden tirfprimglicl) und eigentlich ein Obligationsnerus gar nicht erifiirt.

Es miiffen alfo er| von außenher Grunde hinzutreten. welcheim Stande

find. ein folches Verhältniß zu erzeugen. z. B. Litiscontefiation. De

nunciation u. f. w. Wohl aber entfieht. wenn der Procurator von

klägerifcher Seite eintritt. auch fchon von Anfang herein ein mit

telbares Verhältniß dadurch. daß ein folcher Auftrag dem Procurator

ein felbfifiändiges Dispofitionsremt über die abgetretene Forderung felbfi

gewährt. indem er giltig mit dem Gegner pacisciren190). Zahlung

annehmen 191). Schiedseide im Prozeffe antragen 192). fubfiitui

ren 193). ja fogar in gewiffen Fällen. von denen gleich nachher die

Rede fein wird. den Mandanten gänzlich ausfchließen kann. Nur als eine

Folge diefes Dispofitionsremtes kann die Befugniß des Schuldners gel

ten. die 11011 exceptjo aua) wegen des vom Procurator vor der Litis

_ 185) l.. 23. 11.3. 3.

'q 186) Hierauf gehen die Worte 11011 11011.31 crrere proprjö lite in der angeführ

ten l.. 25., dann 81113 uegotjjs 31111618836 in l.. 9. E. (le procurut. (2. 13.) Vgl,

1.. 1. Z. 12. 1). 1111311110 appcllanclum 81i. (49. 4.) l.. 55. l). 3. 3.

187) Dieß fpricht als Regel aus 111111111 cent. recept. 1. 2. Z. 3.

188) 1.. 8. Z. 2. l). 3. 3. l.. 9. (I. 2. 13.

189) 111111111 8811i. recent. l. 2. Z. 2. l.. 4. (I. 2. 13. Ob man indeß

mit, Mühlenbruch. a. a. O. S. 52. behaupten dürfe. daß blos die Un

fähigkeit. .fur Andere im Gericht aufzutreten. Niemanden hindern könne. ein

11111111111111111 111 18111 cum-n anzunehmen. bleibt dahingefiellt.

190) l.. 13. Z. 1. l). (13 pucijs. (2. 14.) *

191) l.. 55. 1). 3. 3. 1.. 3. (L. 116 1101-11l10111b118 el c1e1egul10n1bu8. (8. 42.)

192) 11. 17. Z. 3. l). 12. 2.

193) 611p. un, Z. 1. 11117110. rie proanraloribus. (1. 19.)
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contefiation begangenen 110108 zu brauchen. den *man (101113 praeterjcuc

zu nennen pflegt194)z ferner fein Recht. einen folchen Procurator im

Falle der ausgewirkten Condemnation mit der 1111110311 äctio zu belan

gen 195). Man wurde indeß wohl viel zu weit gehen. wollte man hier

an ein unbefchränktes Dispofitionsrecht des Procurators denken. Viel:

mehr ergeben fich fchon aus der einfachen Betrachtung des Sach

vechältniffes folgende Grenzen. die fchon in der Natur des Auf

trages begründet find. Einmal mußte im Falle der Klagenceffion

das Recht des Procurators gar oft vereitelt werden. weil. wofern keine

Litisconteftation erfolgt war. es gefchehen konnte. daß der Ceffus mit

völliger Wirkung an den Cedens Zahlung leiftete196). Sodann konnte

nach römifchem Rechte vor der Litiscontefiation der Ceffionar die abge

tretene Forderung auch nicht weiter veräußern. verkaufen. an Andere

cediren. weil ihm das Subfiitutionsrecht fehlte. was indeß durch das

Kirchenrecht abgeändert i|197). Endlich lag es fchon in der Natur

des Auftrages. daß fur den angegebenen Zeitpunkt die gefchehene

Ceffion mit des Cedenten Tode unwirkfam ward. weil der Auftrag rnit

dem Tode des Ceffionars erlofchz mithin der alte Ceffionar genöthigt

ward. wenn er die Ceffion realifiren wollte. von den Erben des Erden

ten ein neues Mandat auszuwirken. 5) In Ruckficht auf den Auftrag:

geber geftaltet fich das Rechtsverhältniß einfach dem Inhalte des Auf

trages gemäß folgendermaßen. Von Seiten des Mandanten ift der

Auftrag in derRegel unwiderruflich 198); daher der Prorurator zu jeder

Zeit befugt ift. den letzteren auszufchließen. nicht blos in Rilckfiwt auf

die Litisconteftation. fondern auch auf die Annahme der Zahlung 199).

ueberhaupt kann fich der Procurator unabhängig von der Litiscontefia

tion zum Schuldner in ein Rechtsverhaltniß ftellen. wodurch der Mandant

*ganz ansgefchloffen wird. z. B. durch Denunciation an den Schuldner

oder durch Annahme einer Abfchlagszahlung von deffen Seite 200). Sonft

freilich liegt es in der Natur des Auftrages. daß von Seiten des Mandan

ten keine Mandatsklage möglich ifi. weil er dem Procurator die 1j8 als

eigene Sache uberlaffen hatz auch dann nicht einmal. wenn diefer von

Seiten des Beklagten eintritt. weil dann immer noch die Klage aus

dem Ceffionsgrunde offen ftehtWL). es alfo einer fpeciellen Mandats

klage überall nicht bedarf. Ganz anders gefialten fich die Verhältniffe des

194) l.. 4, Z. 18. l). (ie (1011 mall et meint axcepljone. (44. 4.)

195) l.. 61.1). 3.3. Vgl. Mühlenbrucl) a. a. O. S. 133.

196) l.. 3. (1. 8. 42.

197) cup. 9. in 71m. 1. 19.

198) l.. 55. 1). 3, 3. Deßhalb iii auch eine tranglario jucljcji vom Procura

Friiuäf den Gefchäftshrrrn nach der Litisconteftation nicht mehr möglich. 1.. 25.

. 1 1 “

139)1..33.1). 3.3.

200) 1., 3. 1:. 8. 42.

201)1..42,5.2.o. 3. 3.
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Procurators. wenn er von Beklagtens Seite in den Prozeß eintritt.

Denn. wenn auch hier zwifchen ihm und dem Principal ein Mandats

verhaltniß obwaltet. fo braucht fich doch der Gegner daran nicht zu

kehren. fondern es bleibt ihm ganz freigeftellt. ob er den Einen oder den

AnderenzurLitisconteftationnothigen will202). Eine Folge davon ift es.

daß. wenn er den Procurator zuläßt. der Principal von ihm zur 8n

li8cialio iiiciiceiiiiin Miri gezwungen werden kann 203). obfrhon es in den

meiften Fallen vorkommen wird, daß der Kläger fich mit der alleinigen

Satisdation des Procurators begniigt204). Jedenfalls unterliegt dann

der Procurator ohne Weiteres der iuciieati aelio. und wenn er cavirt

hat. auch der actio ei( etipiiiiitn aus der Caution. weil ihm der

ungeiviffe Ausgang des Prozeffes ohne Weiteres zur Dispofition

irberlaffen ift. er alfo auch die Gefahr deffelben zu vertreten hat;

weßhalb auch fein Principal. wenn er fiir ihn Zahlung leiftet. zwar

nicht die Mandatsklage. wohl aber die Klage gegen ihn brauchen kann.

welche aus dem Gefchcifte entfieht. das dem niancieiiiini in kein 81min zu

Grunde liegt20ö). - Im ubrigen find die Procuratoren in rein 5113111

nach denRegeln vom gewöhnlichen Prozeßauftrage zu beurtheilen. daher

haben fie. wenn fie von klägerifcloer Seite interveniren. die cuiitia i-:iri

und i-eeanreniianis zu leiften. die letzte wenigftensdann. wenn fie frei

willig die Procuratur übernehmen; denn wenn fie dazu vom Gegner

durch, Klagen gezwungen 'werden können. fo fallt ihre Defenfionspfliwt

fort206). Eine Unterfcheidung. die fich leicht von felbft erklärt. wenn

man bedenkt. daß auch der Procurator in rem 81min ein fremdes Ge

fchäft im fremden Namen zu fiihren übernimmt. und daß der Princi

pal durch ihn unmittelbar fein Klagrecht fo ausübt. daß er felbft (der

Principal) vom Gegner nicht unmittelbar wieder beklagt werden kann.

Auch wenn der Procurator von Beklagtens Seite eintritt. wird er zwei

felsohne die cnnti0 rali zu leiften haben in den Fällen. wo fie gewohn

liche Prozeßbevollmämtigte leiften miiffen 207). Eine Eigenthümlimkeit

202) l.. 29. 1). 3. 3.

203) Am klarfien ijt hier l.. 42. 8. 2. l), 3. 3. Vgl. dazu die alte k9nn

J/xicr in Basil. 8. 2. ea. lieiiniiaeii, toni. l. p. 382.

204) i.. 28. i.. 61.1). 3. 3. i.. 4. pi'. n. (ie re iuclienta. (42,1.)

205) i.. 42. 5. 2. i), 3. 3.

206) l.. 33. Z. 5. l.. 34. l.. 70. 1). 3. 3. Man vgl. hier die ausführ

liche ?garni-eier in den [3883. 8. 2. er). klejinbnoii, win. l. p.371. Siehe hier

Sartorius. die Lehre von der Wiederklage S. 175-188. Wie man iibri

gens die Worte niZi [dere ex neeeeßiinie fiierit fnctuä (prdciii-nidr) in der ange

führten l.. 33. Z. 5. hat deuten können auf Eeffionen aus caiieae 0ner083e, ift

mir unklar. Vgl. Gluck a. a. O. Bd. 5. S. 276. Miihlenbruch. der die

ganze Defenfionspflirht des Prorurators im angegebenen Sinne in Abrede ftellt.

mußte natiirlich zu dem feltfamen Refultate gelangen. daß auch der proeui-inor in

i-eiii anani nicht zur Vertretung feines Machtgebers in der Widerklage gehalten

fei. Vgl. die Lehre von der Ceffion der Forderungsrechte (3. Ausg.) S. 617 flg.

207) Vgl. in diefem Werke Bd. li. S. 634. den Art, ceiiirio rntilin

iiitionie, -
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des Pandektenrechtes fcheint es zu fein. daß der klägerifcite Procurator

die Prozeßkoften. die er von feinem Principal wegen deffen Infolvenz

nicht erfelzt erhalt. vom Prozeßgegner nicht einfordern kann. wahrend

andere Procuratoren dazu befugt find 208). Wahrfcheinlict) hangt dieß

mic der Ueberlaffung der [i8 in Baufch und Bogen auf alleinige Gefahr

des Procurators zufammen. da in anderen Fällen die Procuratoren

ganz wohl befugt find. die Prozeßkoften vom Gefchäftsherrn mit der

Gegenklage einznfordern. Im Jufiinianifmen Rechte kommt diefe

Form des Auftrages noch als geltendes Recht vor. doch wird fie bei

der Klagenceffion feltner geworden fein. weil durch das Inftitut der

nlile8 nein-nes, welche dem Eeffionar geftattet werden. diefem ein be

qnemerer Weg gezeigt roar. auf dem er wenigftens dem Erlofclyen fei

nes Rechtes durch den Tod des Eedenten vorbeugen konnte 209). Gleich:

wohl wird in den meiften Ceffionsfcillen unfere Mandatsform immer

noch als geltendes Recht neben den ulilee nciicineß erwähnt-LW).

(Oblancinlninpi-:ie8nn1ln1n (vermutheter Auftrag) heißt

nach der Lehre der neueren Prozeffnaliften die Befugniß gewiffer Per

fonen im Gerichte fiir dritte Perfonen' auch ohne deren befonderen Auf

trag zu handeln. Es beruht auf der gefelzlithen Vermuthung. daß

folche Leute Auftrag von der Partei erhalten haben. die fie vertreten

wollen. weil fie zu ihr _in einem nahen Verhältniffe ftehen. Das Ganze

beruht auf einer Stelle des prätorifchen Edictes. welche eine Reihe

von Perfonen namhaft macht. die von Seiten des Klägers als Vertre

ter auch ohne Auftrag interveniren 211) nnd das hängt weiterhin mit der

Anficht des vorjuftinianifmen Rechtes zufammen. daß Jeder. der fich

zur cuntio i-ati erbietet. ohne Weiteres von klagerifcher Seite als

Ptocurator eintreten kann. ein Fall. für den der Name roiuntariue

procnratdr aufgekommen war 212). Daß aber im Edicte dabei auf den

Beklagten gar keine Rit>ficht genommen worden ift. ergibt fich einmal

aus der Befchränkung des präfumtiven Mandates auf den Klagefall in

208) l., 30.1). 3. 3.

209) Vgl, hier Mühlcnbruci) a. a. O. S. 180 flg.

210) l.. 5 u. 8. (7. (ie iierecl. rei net. reniiita. (4. 39.) li. nic. E. cxnan-Io

liIcnZ re] prix-nine, (4. 15,)

211) l.. 3. Z. 3. l). iuciieatinn 8017i. (46. 7.) 0mm enini eis agere per

niittitnr eciicta pruei0ri5, nun iacit e08 pi'0ciii-ati)i-e8([)]pinn(18). Hier

nach werden fie bezeichnet als Perfonen. qnibnZ 8in6 manual() ngere iicet (i4. 35.

pr. f). 3. 3.) oder in qniiinr nianäntnni non exigilnua (b. 40.* 8. 4. l). 3. 3.)

Ferner geht nur auf die Klagenfiellung recht eigentlich l.. 12. (7. 2. 13,. wo die

Frage. ob der Sohn auch von Seiten des Beklagten ohne Auftrag intervrnirrn

kann. bejahend entfchieden third. [inne] fiiina etinin 5i nitro nciinnein pam-is noinine

eiii-iger, innnrinlnin pi-oiiure non cagitni'. Darauf deutet auch die Aeußerung

Conftantims im Anfang von l.. 21, t). ibiciern.

212) Cajus, inet. [bi. Z. 84, kaiilii Seni. recent. l. 3. Z. 3. Spuren

des Infiitutes finden fich noch im Iufiinianifmen Rechte. [n34. J. 4, l), 46. 3.
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den Zeugniffen der claffifchen Iurifienz fodann auch*aus dem Umfiande)

daß gerade fie die Vorfchrift interpretationsweife auf* die Rolle des

Beklagten angewendet haben213)z und dieß erhält feine volle Er

klärung aus der Thatfawe. daß zur Vertretung des Beklagten

' jeder zugelaffen ward) fofern er nur die nöthige Satisdation leiftete.

Solche Perfonen. bei denen ein Auftrag im angegebenen Sinne ver:

muthet wird) find im einzelnen folgende: männliche Adfcendenten* und

Defcendenten in jedem Grade der VerwandtfchaftW)) einerlei ob diefe

durch Geburt. Adoption oder Legitimation entftanden ifi. ob fie von

väteclicher oder miitterliclher Seite herrührt. ob die Eltern in der Ehe

wirklich mit einander gelebt haben. oder ob nur ein Eheverfprechen

unter ihnen fiattgefunden hat) endlich auch. ob die betreffenden Defcenden

ten annoch in der väterliwen Gewalt fiehen oder nichtz ferner Brü

der 215)) ohne Unterfchied der vollen und der halben Geburt) wenn fchon

fernere Seitenverwandte ausgefchloffen find; fodann die nächften Ver

fchwägerten. z. B. der Mann fiir die Frau 216). wobei freilich nicht ver

geffen werden darf. daß die römifche Affinität nur durch rechtmäßige Ehe

entfteht und mit Aufldfung derfelben hinwegfällt. Daß umgekehrt auch

die Frau für den Mann habe auftreten können. möchte zwar mit dem

allgemeinen Ausdrucke Ulpian's Utilities 217) in l.. 35. pr. l), (le. [ii-dear.

(3. 3.) beftehenz fcheint aber fchon deßhalb in Abrede geftellt werden zu

rnüffenF weil Frauen vor Gericht regelmäßig nicht auftreten dürfen 2111).

Daß noch weitere Affinen zugelaffen worden find) ifi wenigftens aus

den Quellen des Iufiinianifchen Rechtes nicht erficlhtlich. wenn auch die

meiften Rechtslehrer 119) der Anficht find) daß verfchwägerte Perfonen

in gleichem Grade) wie die Verwandten zugelaffen werden miiffen) alfo

in gerader Linie ohne Unterfchied des Grades) in der Seitenlinie bis

zum zweiten Grade der gewöhnlichen Gradeberewnung. Eher könnte

 

213) Am klarften wird dieß in l.. 3. Z. 3. l). 16. 7., auch in l.. 12. (7. 2,

13. ausgefprochen. '

21-1) l.. 35. pr. l), 3.3. [o. 3. Z. 3. l). 46. 7. l.. 12. E. 2. 13. Vgl.

dazu Dapp a. a. O. S. 274 flg.) 282 fig.

215) l... 35. pr. l). 3, 3, *

216) [x. 35. pr. l). 3. Z. l1. 3. s. 3. l). 46. 7. [U21. 6.2.13.

217) Bekanntlich umfaßt diefer auch die Frau. lite-Zn). Wi. 8. 302. und

kuohbolc: ni! h. l.

218) Vgl. Dapp a. a. O. S. 295. 326. v. Glück a. a. O. Th. 5)

S. 231-233. Im königl. fächf. Particularremte find Frauen gleichfalls aus

gefahlofien. Vgl. O fterloh. der ordentliche biirgerl, Prozeß nach könig!,

fächf. Rechte l. S. 277 fig.

219) Vgl. hier die Citate bei v. Glück a. a. O. Th. 5. S. 230. Im

kdnigl. fächf. Rechte werden alle Perfonen männlichen Gefchlewtes zugelaffen)

die im erfien Grade der geraden Linie verfchwcigert find) alfo nur der Stiefvater

und Stieffohn. der Schwiegervater und der Schwiegerfohn, So die ältere

Prozeßordnung von 1622 in. 7, Z. 2. und die Erläuterte von 1724 aa lit. 7.

8. 3. Vgl. Qfcerloh a. a. O. Th. 1) S. 277.
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einer Epiftola Hadriams herriihrt) jeßt aber wegen veränderter Stellung

der Beamten und der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gefehe

als abgekommen betrachtet werden muß. Was endlich den Aus

fchluß der Decurionen272) von d-erProcuratur angeht) fo ift er heut

zutage bei durchaus veränderten Anfichten des Staatsrechtes Über die

Stellung der Stadträthe in Wegfall gekommen. Ehrlofe durften aus

demfelben Grunde im vorjufiinianifmen Rechte keine Procuratur uber:

nehmenz freilich hat dieß Iuftinian aufgehoben) das Kirchenrecht aber

wiederhergeftelltz auch kann nichtProcurator fein) wer einer Criminal

unterfuchung unterliegt) bevor er den Beweis feiner Unfchuld erbracht hat.

In manchen Fällen ift die Fähigkeit befcimmter Perfonen zur Procuratur

durch gefeßlime Verfugung zwar nicht ganz aufgehoben) aber bedeu

tend befcinänkt. Dieß tritt ein) einmal bei Soldaten) die nur zuläffig

find in Sachen ihreixzRegimentes oder in Freiheitsprozeffen für nahver

wandte Perfonen oder wenn fie zu Procuratoren zum eigenen Vortheile be

fiellt werdenz ferner bei Frauen) welche nur Prozeffe ihrer Eltern überneh

men dürfen) und auch dann nur nach vorgängigec raus-ia cagairjo, aus wel

cher fich herausfiellen muß) daß diefe wegen Alter) Krankheit oder aus

anderen Gründen ihre eigenen Angelegenheiten nicht beforgen können)

auch durch Niemand Anderes vertreten werden; ferner in 'Sachen ihrer

Kinder für diefe Rechtsmittel einwenden dürfen) endlich auch Pro

curatoren fein dürfen) wenn fie zum eigenen Vortheile beftelit werden oder in

Freiheitsprozeffen ihrer Afcendenten und Defcendenten) ihrer Gefchwi:

fter oder ihres Ehemannes) falls fich zur llebernahme des Gefchäftes

fonft Niemand findet273)z fodann bei Geiftliciyen und Mönchen) die

zwar nach romifchem und dem Kirchenrechte zur Uebernahme der

'Procuratur völlig unfähig find) indeß nach einer milderen Praxis

theils in Sachen ihrer Kirche oder mitleidensivürdiger Perfonen)

theils in denen ihrer nächften Anverwandten procuriren durfcn274)z

endlich auch bei folchen) die fich von einer Prozeßpartei zur Belohnung

fiir ihre Dienfie als Sachwalter eine gewiffe Quote des Prozeßobjectes

ausbedungen haben) in der Angelegenheit) worauf der Vertrag lautet)

weil das yacfum (ie quote 1in3 gefehlici) verboten ifi 275). Zur Verhü

denen) welche fie während ihrer Llmtsoerwaltung verletzt haben) Rede zu ftehea.

Niedere Magifirate hatten fchon nach cbm. Rechte während ihrer Amtsverwal

tung fich vor Gericht zu ftellen. l., 32. 1), 47. 10.

272) l1. 34. l). (18 cieeurionjhuß. (10. 31.) Vgl. Dapp a. a. O. S. 111.

273) Vgl. hierüber Dapp a. a. O. S. 98 fig. Daß auch Aebtiffinnen in

Sachen ihres Klofters zuläffig find) behauptet nach dem Inhalte von Cap. 4. x.

.Je could-m. utili (2. 30.) und 63x14. x. rie urbjirjs (1. 43.) der uämliche Schrift

fieller S. 102 fig.

274) Vgl, v, Glück a. a. O. Th. 5) S. 257.

275) l.. 15. i.). (10 procuratorjhas. (2. 13.) l.. 53. l). 11.2 pacljs. (2. 14.)

l.. 6. Z. 6. l.. 7. f). mcmcjaii rei contra. (17.1) l. 5. (L. rie p08tu1aocl0. (2.6.)

l.. 20. pr. (I. munäutj ke] contra, (4. 35.)

71] . 4 *
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tung der Parteilichkeit in gerichtlichen Entfcheidungen ift außerdem noch

feftgefeht worden. daß die.welche die Gegenpartei an MachßReichthum oder

Anfehen übertreffen (die fogenpotentior-ZZ) nicht gegen fie als gerichtliche

Stellvertreter zugelaffen werden follen. bei Strafe des Prozeßverluftes

für die Partei. deren Vertretung fie Übernehmen 276)z ferner daß weder

der Fiscus. noch eine fiädtifwe Gemeinde das Amt eines gerichtlichen

Sachwalters gegen Privatperfonen durch feine Vertreter übernehmen

7 folle 277). In allen diefen Fällen wird die Rüge des Legitimationsman

gels der Gegenpartei überlaffen in der Form der peoeuratoria exceptio,

deren Auslaffung bis zum Augenblicke der Litiscontefiation die Wir

kung hat. daß die Partei nachher an den Bevollmächtigten unwiderruf

lich gebunden ift. alfo ihres Einfpruchsrechtes verlufiig geht. Nur.

falls Soldaten nach der Litisconteftation eintreten. hat fie der Rich

ter von Amtswegen zu entfernen. felbft wenn der Gegner zu

diefem Eintritte feine Einwilligung gegeben haben follte278). 3)

Können mehrere Perfonen zu Bevollmächtigten in

Einer Sache ernannt werden? Hier ift zunächft zwifchen ein

fachen Parteien und Litisconforten zu unterfcheiden. Von den lehteren

kann Jeder im Zweifel für feinen Antheil am Prozeßobjecte einen be

fonderen Procurator beftellen 279). und das ift fogar immer nothwendig.

wenn unter mehreren Miterben oder Mitgenofien Theilungsklagen an:

geftellt werden. weil fonft die Adjudicationen nicht verwirklicht werden

können 280). Nur ausnahmsweife haben Litisconforten. wo es fich um

ein untheilbares Object handelt. im Prozeffe einen Procurator für die

ganze Sache zu beftellen. einmal bei der kecilnbiturjn, wenn der Käufer

einer Sache von mehreren Perfonen zugleich beerbt wird. und diefe gegen

den Verkäufer der Sache klagend auftreten 981); fodann bei den Thei

lungsklagen. wenn während des Prozeffes die eine Partei verftirbt. von meh:

reren beerbt wird. und diefe leßteren den Prozeß fortzufehen gedenken W2);

ferner wenn mehrere Mitbürgen aus der 8ijpulnlj0 iuciioaium 8017i be:

langt werden oder eine Mehrzahl der Perfonen. welche den Promitten

ten zu gleicher Zeit beerbt haben 283). Einfache Parteien find weder

nach römifclyem noch nach dem Kirchenrechte behindert. mehrere

276) 60c!, 1]. 14. : ne liceat pocenciorjbus potrocioium ljtjgantjbrw pirat-Stare

'el aclj0ne5 in 8c: tranoferre.

277) 60a. 1118i. ll, lit. 18. : ne 1130118 'el res publica proeurationom aiicui jo

Kite prnestet..

278) 1.. 8. Z. 2. o. 3. 3. vgl. mit r. 13. a, 2. 13.

279) l.. 31. Z. 1. l). 3. 3. Vgl. Linde. Lehrbuch des gemeinen teutfchen

Eivilprozeffes (6. Aufl.) 8. 132. z

280) l.. 42. s. 6 l). jbjcj.

281) l.. 31. 8. u. 9. l). (ie uecijl. 0(]jct0,(21.1.)

l).

5.

282) l.. 48. fnmjijae bercwcunclue. (10. 2.)

283) l.. 5. 8. 7. l). juclicutum 8017i. (46. 7.)
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Perfonen neben einander zu Procuratoren zu ernennen 284); allein die

Rechtsverhältniffe) welche fich daraus entwickeln) find nach der Beftel

(ungsweife fehr verfchieden. Einmal) wenn der eine Hatiptanwalt)

der andere nur fubfidiarifch fubftituirt iftz dann darf lehterer fich

gar nicht einmifchen) als wenn die Vollmacht des erfteren) z, B. durch

feinen Tod) geendigt ift oder diefer fonft verhindert wird) die Sache

zu betreiben. Sodann) wenn mehrere zu verfchiedenen Zeiten als Haupt

anwälte be|ellt werden; dann fchließt der zuleßt beftellte den früheren

völlig aus) weil Revocation des früheren Prozeßauftrages vermuchet

wird. Endlich) wenn mehrere zu gleicher Zeit in der Eigenfchaft als

Hauptanwälte zufammentreffenz hier wird nach römifchem Rechte nur

einer vor Gericht zugelaffen und zwar der) welcher fich zuerft der Sache

angenommen hatW)) was jedenfalls mit dem durch die Litisconteftation

entftehenden ciomjnjum 1in3 zufammenhängtW) und zur Folge hat) daß

alle Anderen ausgefchloffen werden. Indeß erleidet auch diefe Regel

folgende Ausnahmen: a) wenn in der Vollmacht nicht befonders gefagt

wird) daß jeder von den Anwälten für fich in Zoliciuni beftellt fein folie)

weil dann Alle neben einander handeln müffen) wenn der gerichtliche

Act für den Mandanten bindend werden foll287)z b) in allen rein

geiftliciyen Sachen (raue-ie Zpjrjtualec) entfcheidet bei einer Mehr:

heit von Anwälten der Prozeßrichter durch Wahl z alle anderen

bleiben ausgefmloffen und treten nur im Behinderungsfalle ein288)z

e) wenn die Vollmacht die Elaufel enthält) daß der Erftkommende

die Anderen nicht ausfchließen folie) fo treten nach der Litiscon

tefkation die übrigen Hauptanwälte nur als Subflituten ein und zwar)

wenn der erfiere ftirbt) ohne weiteresz wenn er aber nur fonft an der

Vollziehung des Auftrages behindert wird oder fich deffelben nicht wei

ter unterziehen will) nur) dafern er felbft keinen Subftitnten ernannt

hat289). Eine weitere Folge des Eintrittes der Nachmänner ifi)

daß dann der frühere Bevollmächtigte-ganz ausgefchloffen wird) und nur

im Behinderungsfalle feines Vordermannes wiederum in die frühere

Stellung eintreten kann 290). Aus diefen gefehlichen Verfügungen hat

fich nun unter den Händen der gelehrten Iuriften folgende Dortrin ent

wi>elt. Mehrere Hauptanwälte werden zu gleicher Zeit entweder mit

derElaufel: fammt und fonders(ii1301ji1um) oder fammt oder

f onders (Zi non 0lnne8) oder ohne diefe Elaufeln beftellt. Im zuerfi

genannten Falle gilt die Prävention mit ihren Folgen nach dem Grund

284) l.. 32. l). 3. 3. Cap. 6. jiibilto. 1. 19.

285) l., 32. n. 3. 3. Dieß befiätigt auch das Kirchenrecht Cop. 14. x. 1.

38. Cap. 6. jo lilto. 1. 19.

286) (Jap. 6. in iilta, jbjcj.

287) Cap. 6. pr. in lilto. ibici.

288) (Jap. 6. Z. 2. jo "t0, jdjä.

289) (Zap, 6. pr. jo iilto. iliiä.

290) (Zap. 6. 8. 1. jn 7lt0. jbjä.

4*.
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fahe: oociipantie inc-.lior 65i eonclitio. Im zweiten findet keine Prä

vention fiatt) fondern es kann der eine nur dann allein und ohne

den anderen handeln) wenn diefer entweder verhindert wird oder fonft

an der Same weiter keinen Antheil nehmen will. Jm lehren Falle end

lich bildet die gemeinfchaftliche Beforgung der Rechtsfache die Regel)

daher Niemand fiir fich allein befugt ift) ohne den anderen etwas in

der Sache vorzunehmen) nicht einmal unter ausdriicklimer Einwilligung

der Gegenpartei) weil eine folche Handlung leicht zum Nachtheil des

Mandanten gereichen könnte. 4) Welche Erforderniffe muß

der Prozeßauftrag haben291)? Er foll enthalten den Na

men c197)) Stand) das Amt oder Gewerbe und den Aufenthaltsort des Ge

waltgebers) und wenn diefer minderjährig ift) auch den Namen des Vor

mundesz ferner den Gegenftand des Prozeffes) das Gericht) wo er

gefiihrt wird) den Namen des Prozeßgegners nebft feinem Stande)

Amte oder Gewerbe und Aufenthaltsortez fodann die Bezeichnung

des Sachwalters nach denfelben Seiten hin) ferner *den Auftrag felbft)

d. h. die Beftimmung der ihm ertheilten Gewalt) und) wenn der Sach

walter nichtgleici) von Anfang an eine Vollmacht beigebracht hat) auch die

Genehmigung des bisher von ihm in der Sache Verhandelten293);

außerdem das Datum der Ausitellung unter Bezeiwnung des Tages)

Monates und Jahres; endlich die Namensunterfmrift des Gewalt

gebers und) wenn diefer bei dem Arte an die Einwilligung eines

Anderen gebunden' ift) muß auch diefer Andere in gleicher Weife

unterfchreiben) und zwar in der Eigenfchaft) die ihn zur Einwilli

gung berechtigt. Falls der Gewaltgeber nicht fchreiben kann) fo darf

er feinen Namen entweder von einem Anderen unterfchreibeu laffen) der

dieß zugleich durch fein Zeugniß beftätigt) oder an dem Orte) wo fonfi

die Namensunterfmrift zu ftehen kommt) in Gegenwart eines Notars oder

eines_ oder zweier Zeugen zwei oder drei Zeichen (gewöhnlich Kreuze)

machen) worauf dann der Notar oder die anwefenden Zeugen folches

entweder in der Vollmacht felbft oder in einer befonderen Urkunde

Zeugnißweife bekräftigen291). Zur Vermeidung der Prozeßreaffum

291) .hier ift claffifcl) D app a. a. O. S. 126 fig. Einen Auszug feiner

unterfuchung gibt v. Gluck a. a. O. Th. 5) S. 286.

292) Wo der Name einer Perfon in Frage kommt) ift die Bezeichnung des

Individuums niit vollem Vor- uiid Zunamen gemeint. Deßhalb können fich

Kaufleute) die eine Firma haben) nicht einzig und allein mit diefer Firma in

der Vollmacht unterfchreiben.

293) Diefe Genehmigung der bisherigen Verhandlungen nennt man in der

Praxis 0131181113 rail. l.. 56. 1). ile iiiciicjie (5. 1.) fcheint fie zu gebieten) wenn

fchon Andere glauben) daß eine folche Genehmigung ftillfmweigend in der nachfol

genden Vollmachtsertheilung enthalten fei. Vgl. l.. 5. l). iiitnni kein. (.116. 8.)

Dock) fpricht die Stelle nur von dem Fall) wenn der Principal den vom Stell:

vertreter angefangenen Prozeß fpäter felbft fortfetzt. Gleichwohl ifi: jene Anficht

in das kbnigl. fächf. Recht übergegangen. Vgl. die Erläuterte Prozeßordnung

v. 1724 url ni. 7. z. 1.

294) Das königl. fächf. Recht verlangt hier entweder eine gerichtliche Regi
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tionen ift ferner durch den jiingften Reichsabfchied von 1654 Ö. 99 feft

gefelzt) daß die gerichtlichen Volluiachten gleich anfangs mit auf der

Parteien Erben geftellt werden follen) was man in der technifchen Sprache

der Prozeffualiften gewöhnlich claaaula liakaaum nennt29ö)z wenigftens

ift dieß immer nothwendig) wenn der Richter oder der Prozeßgeg

ner darauf dringt. Endlich wird in gleicher Rimtung durch Ö. 100 296)

deffelben Reichsgefetzes verordnet) daß dem erften Sachwalter ein ande

rer beigeordnet werde fur den Fall) daß der zuerft Genannte vor

Beendigung der Sache fterben oder feinen Stand verändern wurde) was

die neueren Prozeffualijten 0]3l18l]]3 8ub8ljtulj0ni8 zu nennen gewohnt

find. Eine Verordnung) die freilich nicht fo gedeutet werden darf)

als verlöre die Prozeßpartei bei dem Eintritte eines der angegebenen

Fälle das Recht) einen neuen Sachwalter in der Sache zu beftellen)

vielmehr kann fie binnen längftens 2 Monaten von der Todesnamricht

an gerechnet ohne weiteres einen neuen Bevollmächtigten ernennen)'

fowie fie umgekehrt auch verpflichtet ift) falls der Subftitut vor dem

Hauptanwalte verftirbt) diefem ohne Verzug einen neuen Sach

walter beizuordnen. Der Unterfiegelun-g von Seiten des Gewalt:

gebers bedarf es eben fo wenig) als der Mitunterfchrift des ernann

ten Anwaltes) am wenigften der clau8ula onmium hanoeum, wodurch

dem Scichwalter in Anfehung feiner Schadloshaltung ein allgemeines

Privatunterpfandsrecht am Vermögen des Gewaltgebers eingeräumt

wird. 5) Wie geftalten fich die Verhältniffe der Pro:

curatoren zum Prozeßobjecte) zum Mandanten und

zum Prozeßgegner? Jn allen drei Richtungen ift nach den ge

meinen) in Teutfmland geltenden Rechten zwifchen den einzelnen Pro;

zeßftadien zu unterfcheiden) d. h. vor der Litisconteftation und nachher.

Zum Prozeßobjecte fteht der zur Klage autorifirte Procurator vor der

Litiscontefiation nur infofern in einem juriftifchen Verhältniffe) als er

nach rlaffifchem Pandektenrechte die Befugniß hat) die Sache zum

Gegenftande eines juciiajuln zu machen (kamin jucljcjumciaclucare).

d. h. in Betreff derfelben eine Litiscontefiation mit dem Geg

ftratur oder die Beglaubigung eines Notars mitzweiZeugen unter der Vollmacht.

S. die Erl. Prozeßordnung u() iii. 7. Z. 1.

295) Auch dieß fällt nach kbnigl. fächf. Rechte weg. Vgl. die E. P. O. 1. c.

Nach dem Gebräuche der hbmflen Reichsgerichte wurde der Ausdruck Erb e nur

auf Allodialerben bezogen; fiir Lehen-) Stamm: und Fideirommißerben reicht

die andere Formel aus: Er b e n u n d N a ch k o m m e n. Bei den Vollmachten

geiftlicher Vorfteher) der Ritterfrhaften) Domcapitel) Städte und Gemeinden

bediente man fich einfach des Wortes Nachkommen) außer wenn fie in Fa;

milienfachen prozeffiren) fiir welchen Fall die Formel: Erben und Nach

kommen wieder eintrat. Vgl. Dap p a. a. Q. S. 195.

296) - follen inskiinftige die Parteien fchuldig fein) gleich zu Eingang des

Rechtsftandes dem Procnratoren einen Zllbsljiulllln (jedoch ohne Beftelluug und

allein dahin) bis fich der Fall ergibt) beizuordnen (Worte des I. R. A.),
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ner einzugehen297). Ein weiteres Recht an der Sache kommt ihm

nicht zu) namentliä) darf er keinen Nachlaßvertrag fchließen 288)) Eide

nicht deferiren199)) keine Zahlung annehmen 300)) nicht fubftituiren

u. f. w. Anders freilich verhält fich die Sache) wenn die ganze Angelegenheit

in Baufch und Bogen übertragen worden ift) oder eine Generalvollmacht

vorliegt) weil folche Vollmaanen ftillfchweigend auch den Prozeßauftrag

enthalten) außerdem aber den Procurator noch zur Vornahme der oben

genannten Arte in der Sache berechtigen 301). Somit ergibt fich von

felbfi) daß der Procurator bis zur Litisconteflation nur als eine Perfon

erfcheint) durch die ein fremder Prozeß künftig vermittelt werden foll.

Daraus folgt) daß der Beklagte aus der Arglift des Procurators in der

Sache vor der Litiscontefiation keine Einrede herleiten kann 301). Nach

der Litisconteftation geftaltet fich das Sachverhciltniß für den Procura

tor ganz anders durch den Eintritt des cioiniiiiuin 1in8, was in der claf

fifchen Zeit in der Umftellung der Formel auf die Perfon des Procura

tors feinen Grund hatte 803). Von dem Zeitpunkte abwärts gilt der

Bevollmächtigte als Vermittler eines fremden Rechtes) er wird in An

fehung defien) was auf den Zweck des Verfahrens) auf die Eondemna

tion geht) kurz beziiglich des ganzen prozeffualifchen Verfahrens fo

behandelt) wie wenn er Principal wäre) daher der Gegner feitdem

_aus der Arglifi des Procurators ercipiren301)) der Procurator fubfti

tuiren und den einmal eingeleiteten Prozeß auch) wenn der Auftrag

durch den Tod des Gewaltgebers erlifcht) allein noch fortzuführen be:

rechtigt ift. Selbft das Endurtheil muß bei Strafe der Nullität auf

die Perfon des Procurators geftellt werden) und damit hängt dann

weiterhin der Grundfah des prätorifchen Edictes zufammen) daß die

Iudicatsklage nur ihm) nicht aber dem eigentlichen Gefchäftshercn

geftattet wird. Allein rückfimtlici) der materiellen Dispofition iiber das

Prozeßobject bleibt die Sache nach der Litisconteftation fernerweit) wie

fie war. Es kann alfo der Procurator auch nachher keine Zah

297) i.. 11. 3. 7. i). (i0 1111113161113. (44. 2.) i.. 56. i). 118111126118. (s. 1.)

l., 12. l). (i0 pucfis. (2. 14.) Vgl. iiber die Gefchichte diefes Salzes in diefem

Werke Bd. lil) S. 776) den Art. Einrede.

298) i.. 13. pi'. i). 2. 14.

299) i.. 17. 3, 3. i. 18. i). .i0 juieiurniicio. (12. 2.)

300) l.. 13. pi'. l). 2. 14. l.. 86. ]). (L8 solutjoiijiiiis. (46. 3.)

301) l.. 10. Z. 2. l.. 12. i). 2. 14. (vom Nachlaßvertrage). [017. 8. 3.

l.. 18. l). 12. 2. (vom Eidesantrage). [111. l.. 13. pi'. l). 2. 14. Frrnerln12.

pi. l.. 34. Z. 3 u. 4. l.. 49. 1). (ic: 80]l1fj0l1j])118. (46. 3.)

302) l.. 11. pl'. l). (16 1101i iniilj e716. (44. 4.) Bei dem Procurator iii rein

Ziiciiii und (iiiiliiuiii b0i10iuii1 gilt das Gegentheil. Vgl. l.. 4. Z. 18. l).

ibjä.

303) Vgl. hierüber und über das Folgende in diefem Werke Vd. ill)

S, 713-715) den Art. Litisconteftation.

304) l.. 11. pi'. l). 44. 4.
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lung annehmen 305). keinen Prozeßvergleich fchließenZ06). denn der Ge

fchäftsherr wird durch folche Handlungen des Procurators nicht gebunden.

außer wenn er fie ausdrücklich oder fiillfchweigend ratihabirt307). Im

Iufiinianifchen Rechte überwiegt das materielle Dispofitionsrecht des

eigentlichen Gefchäftsherrn infoweit die formelle Beziehung des Procu

rators zur 118, daß felbft die Iudicatsklage. und was mit ihr parallel

läuft. die Stipulationsklage aus der 01111110 1111110011101 80111 nach dem.

vom Procurator erwirkten condemnatorifchen Urtheil dem Gefchäftsherrn

gegeben wird; doch verfleht fich dabei von felbft. daß dann die directe Kluge

de1n Procurator verfagt wird 308). was in der Form der Exception ge

fchieht309). Hatte man fich aber einmal daran gewöhnt. dem Princi

pal die Iuditaticationsklage zu gewähren. fo lag es auch nahe. aus

anderen Prozeßhandlungen feines Procurators 111111101* Actionen und

Exceptionen _zu gefiatten 310). Daß endlich nach einer ausdrücklichen

Verordnung von Theodofius und Valentinian auch die Prozeßfüh:

rung bei dem Tode des Procurators an den Principal zurückfällt311).

läßt fich vielleicht auf einen ähnlichen Gefimtspunkt zurückführen.

-- Wenn bisher von der Stellung -des klägerifchen Procurators

zum Prozeßobjecte allein die Rede war. fo wird es jetzt auch nothwen

dig. das Verhältniß des vom Beklagten befiellten Procurator nach der:

felben Richtung hin zu betrachten. Hier ift zu bevorworten. daß es

vor der Litisconteftation gleichfalls nur ein mittelbares ift. infofern

der Procurator 111 1111110111111 deducirt und dem römifch - rechtlichen

Zwange zur Litisconteftation unterliegt312). Nach der Litisconteftation

freilich tritt auch hier das (1011111111111111118 ein. was zur Folge hat. daß

das Urtheil paffiv auf den Procurator geftellt wirdW). mithin

nach dem Inhalte des prätorifchen Edictes auch die Iudicatsklage

und die mit ihr parallel laufende Stipulationsklage aus der 01111110 111111

0310111 80171 nur gegen ihn. nicht aber gegen den Gefchäftsherrn gegeben

wird; daß er feitdem fubfiituiren kann. und daß dieRevocation des Auf

305)1.. 86. 1). 46. 3. Hieraus erklärt fich die merkwürdige 1.. 76.*

1). 3. 3.

306) 1.. 7. (1. .10 11-111181011011111118. (2. 4.) Der Grund davon ift. daß dem

Procurator nach der Litiscontefiation nicht giltigrr Wrife Zahlung geleiftet

werden kann. Am deutlichfien fpricht hier 1.. 13. pr. 1). 2. 14.

307) l1. 27. pr. l). 3. 3. l1. 34. Z. 4. 1). 46. 3. 1.. 51i. 1). 1101111110118.

(5. 1.) l1. 18. 1). 110111101111'. (12. 2.)

308) l.. 28, 1). 3. 3. 1.. 86. 1). 46. 3. Vgl. Bethmann-Hollweg.

Vrrfuche S. 231 flg.

309) Claffifcl) ift hier Miihlenbruch. die Eeffion der Forderungsremtr

(3. Ausg.) S. 55.

310) l1. 9. 6, l). (10 111101111'. (12. 2.)

311) 1.. 7. '[1]. f). 110 0011111101111118 e'.])1'1]0111*11i01'j1.118. (2. 12.) Vgl. dazu in

diefem Werke Bd. 171. S. 710. den Art. Litiscontefiation.

312) Vgl. hier den angeführten Art. in diefem Werke Bd. 171. S. 697 flg.

313) l1. 1. (I. (10 801110111118 01 interior. (7. 45.)

K
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trages und der Tod 'des Mandanten nicht unmittelbar auf die Siftirung

des Prozeffes einwirkt. Im Iufiinianifmen Rechte überwiegt indeß

hier das materielle Dispofitionsrecht des Principals bei weitem nicht fo.

wie bei dem klägerifchen Procurator. Einmal ift nämlich der Princi

pal verbunden. die von feinem Stellvertreter abgefchloffenen Verträge

zu feinem Nachtheile anzuerkennen. fowie er umgekehrt daraus auch

ercipiren kann 311). und dieß Princip wird auf den vom Pro;

curator geleifteten Eid angewendet 315). - Was die Stellung des

Prözeßprocurators zu dem Gefclniftsherrn angeht. fo entftheidet für

den Zeitraum vor der Litiscontefiation das einfache Mandatsverhältniß.

was zivifchen ihnen obwaltenwomites weiterhin zufammenhängt. daß der

Principal bis dahin einen anderen Bevollmächtigten ernennen oder in

eigener Perfon fich der Prozeßfiihrung unterziehen kann 316). Im Auftrage

eine fremde Sache einzuklagen ift recht eigentlich nur die Befugniß ent

halten. darüber eine Litiscvntefiation mit dem Prozeßgegner einzugehen;

daher ifr der Principal von klägerifmer Seite immer an die Litisconte:

fiation des Procurators gebunden (W8 ujiieluk 6888 111 111610111111 1166110111),

während umgekehrt diefe Wirkung in den Fällen fortfällt. wo der Pro

curator feinen Auftrag überfchreitet oder eine einfache Gefchäftsfuhrung

vorliegt317). Nach der Litiscontefiation tritt hier gleichfalls fur den

Procurator das (Iaminjuni 1in3 mit feinen Folgen ein. welche die mate

rielle Dispofirion des Principals über den Prozeß mannichfach befchrän:

ken. Denn obfchon diefer allein befugt ift. zu tranfigiren. Zahlun

gen anzunehmen (118) und was dem gleichfteht. ja nicht einmal verhin

dert wird. in tinfbrmlicher Weife am Prozeffe theilzunehmen. fo ift er

doch fiir den fbrmlichen Theil der Prozeßführung fo wefentlici) an die

Perfon des Stellvertreters gebunden. daß die Prozeßfuhrung des Pro

curators nicht durch den Tod des Principals unterbrochen wird 319). diefer

auch nicht beliebig den Auftrag widerrufen kann. fondern nur un:

ter Angabe eines giltigen Revocationsgrundes. deffen Dafein der Prä

tor vorerft in einer eignen Unterfuwung zu conftatiren hat 329); und

314) l.. 10. 8. 2. l.. 12.1). 2. 14.

315) 1. 9. g. 6. 1). 12. 2. Vgl. 1.. 23 und l.. 26. g. 2. 1.42.3. 2.1).

jbjcl. Vgl. diefes Werk Bd. [ll. S. 727.

316) l.. 16. l). 3. 3.

317) [.. 27. pr. l). 3. 3. l.. 56. l). 5. 1. Im letzten Falle erfeizt indeß

die nachfolgende Ratihabition des Principals den Mangel des anfänglichen

Auftrages. Vgl. die zuleßt angeführte Stelle.

318) Vgl. hier diefes Werk Bd. ill. S. 714. Daß die Zahlungsannahme

von Seiten des Principals fortdauert. fieht man aus der Lehre vom pracurnmr

jo rem 8116m. Vgl. l.. 2. 6. 116 1107m. el cielegal. (8. 42.) Dazu Mühlen

bruch a. a. O. 76.

319) 1.. 17. Z. 1. l). 3. 3. l.. 1. 1b. (). 2. 12. l.. 23. ln8t.().2.13.

FriiLherlZin galt dieß fogar auc() bei dem Tode des Procurators. l.. 1 u. 7. 111.

C. .1. . .

320) l.. 17-27. 1). 3. 3. l.. 22. (I. 2. 13.
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felbft dann ift die Abnahme des Prozeffes nicht Jin der gewöhnlichen

formlofen Weife des Mandates möglich. weil die Formel „auf den Stell

vertreter lautet. fondern nur in der Geftalt der ireiiizieitiaiiiiciieii, d. h.

einer Umftellung der Formel auf den Principal unter Eoncurrenz der

Obrigkeit. welche deffen Namen an die Stelle des Procurators ein:

fchiebt321). Dann muß aber der Principal auch alle mit dem Auftrage

zufammenhängenden Verpflichtungen vollftandig Übernehmen. wenig

ftens kann der Procurator jede nur theilweife »Translation mit Recht

verweigern 322). Als Gründe. die zur Translation berechtigen. laffen

die claffifchen Iurifien Alles paffiren. was den Zwang zur L-itisconte

ftation von Beklagtens Procurator abzuwenden vermag 322). außerdem

geben fie, noch biifpielsweife an: dashohe Alter des Stellvertreters.

oder wenn er durch eine priefterlirhe Verrichtung oder lange Reifen ent

fernt gehalten oder verdächtig wird oder zwifchen ihm und dem Ge

fchäftsherrn eineFeindfchaft entfteht oder eine Verfchwägernng des Procu

ratvrs mit dem Prozeßgegner eintritt oder wenn der Vertreter des letzteren

Erbfchaft erwirbt oder fich böslicher Weife verborgen halt oder wenn

er in feindlicher Gefangenfckmft. im Gefangniß oder im Erl( befindlich

ift oder durch eigene Prozeffe. feine Gefundheit oder eigne Gefchäfte

verhindert wird. fich der Sache des Principals in gehöriger Weife an

zunehmen 324). Kaifer Eonftantin hat gewiffe Fälle hervorgehoben.

in denen fich der Prorurator die Uebertragung des Prozeffes an den

Principal ohne weiteres gefallen laffen muß. z. B. wenn der Procura:

tor krank wird oder zwifmen ihm und feinem Mandanten eine Feind;

fchaft entfteht32ö). Was von der Uebernahme des Prozeffes feitens

des Principals gilt. ift auch auf den Fall auszudehnen. wenn der Ge

fhäftsherr nach der Litisronteftation einen anderen Prozeßbevollmäch

tigten ernennen will. Auch' hier nämlich ift die Subftitution nur in

der Form der lranelaiia iuaieii möglich und wiederum nur nach vorgän

giger 03118716 eng-niit), wodurch ein hinreichender Translationsgrund

conftatirt werden muß 326). Allein auch der Procnrator kann fich nach

der Litisconteftation nicht einfeitig vom Proießauftrage losfagenz viel

mehr bedarf es auch hier. wie bei dem Principal. einer ti-iineiiitia inni

eiiund diefe Translation kann der Stellvertreter nur auf dem Wege

der mann-ati italia eantrai-iii und zwar nur unter Angabe eines tirchtigen

Grundes von feinem Vollmachtgeber erzwingen 327). Nach der Seite

321) Vgl. t. 17, g. 1. i.. 27. pi'. i). 3. 3.

322) i.. 25. i.. 27. pr. l). 3. 3. Schon Nichterfatg der vom Procurator

auf den Prozeß verwendeten Auslagen gibt hier einen giltigen Weigerung()

grund ab, l.. 25. in iin. l.. 26. l). ibici.

323) l.. 17. Z. 2. i). ibici. Vgl. in diefe-m Werke Vb. fl. S. 696. den

Art. Litisconteftation.

324) i.. 17. Z. 2. - r. 23. i). iliicl.

323) i.. 22. a. 2, 13. ,

326) i.. 17. pi'. i). 3. 3.

327) i.. 43, g. 1.1) 17. 1.
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des Beklagten hin find nur wenig Nachrichten über das Rechts

verhältniß des Procurators erhalten worden: Daß zwifchen ihnen vor

der Litisconteftation die Grundfäße des einfachen Mandatsverhältniffes

entfcheidenz erfieht man aus der Fortdauer feiner Wirkungen für die

FolgezeitNPz nachher tritt jedenfalls auch hier das ä0minjurn 1in3 mit

feinen Folgen einF fo daß der Tod des Principals. Reoocation und

Renunciation des Auftrages nur infofern auf die Prozeßführung des

Procurators einzuwirken vermögen. als dieß bei dem des Klägers der

Fall ifi. In den zuletzt genannten zwei Fällen wird alfo eine iraoßlaljo

jucijcjj nöthig- nach vorgängiger 0811860 cogniljo von Seiten des Prä

tors. Daß in Fällen. wo der Procurator in Folge eines condemnato

rifchen Urtheiles zahlt oder befondere Auslagen auf den Prozeß verwen

det hatF ihm der Regreß an den Mandanten offen ftehtz würde fich

nach dem Gefagten von felbft verliehen. wenn es auch nicht durch

Zeugniffe der claffifGen Iuriften erhärtet würde 329).--2Nehr Schwie

rigkeit macht das Verhältniß des Prozeßprocurators zum Prozeßgegner.

welches die neueren Prozeffualifien noch gar nicht genau unterfucht

haben. Hier darf man für die Zeit vor der Litiscontefiation davon

ausgehenX ..daß ein juriftifches Verhältniß zwifchen ihnen gar nicht ob

waltet. daß alfo alle Beziehungen/ welche fich dariiber in den römifchen

Rechtsquellen vorfindenX Veftimmungen des Edictes find- veranlaßt

durch die Fürforge des Prätors für die Ermöglichung der Prozeßfüh

rung durch Procuratoren. Diefer Rechtsquelle find zunächft alle Ein

wendungen entlehnt. welche der Prozeßgegner gegen die Perfon

des gegnerifchen Procurators machen kann oder die fich auf die Unfähig

keit des Klägers bafiren. einen Procurator zur Prozeßfuhrung zu be

ftelleny die fogen. excepcjouez pwcurawrjae. .Daß diefe vor der Li:

tisconteftation vorzufmüßen find. wenn fie iiberhaupt im Prozeffe be:

rückfiwtigt werden follen. wird ausdrücklich bezeugtöso). Von Seiten

des Klägers find folche Einwendungen nach römifchenAnficlyten undenk

bar. weil fie durch das Inftitut der Defenforen ausgefchloffen find.

Auf die nämliche Rechtsquelle bafirt fich ferner auch das Inftitut der

Cautionem von denen bei der Stellvertretung hauptfächlicl) folgende

vorkommen: die cauljo rail, jucijcäium 8017i und (16f0l18j0nj8. Die

erfte mußte von jedem Stellvertreter klägerifGer Seits geleifiet wer

den/ wenn der Prozeßgegner es verlangteF weilz wenn auch der

328) l., 46. ä. s. 1). 3. 3.

329) 1.. 46. 3. s u. 6. o. jvjti. _ .

330) l.. 8. Z, 2. 1.. 57, Z. 1.[).jhj(1, 1.. 13. c. 2. 13. Daifelbe folgt

auch aus der Behandlung der Einreden als dilatorifcherF dergleichen nach Iufiinia

nifchem Rechte immer vor der Litisconteflation vorgefchüßt werden müjfen. Vgl.

Cajus, just. [l7, 8. 123. 124., s. 11. l. 4. 13, Vgl, in diefem Werke Bd. lllz

S. 693z den Art. Einrede. Nach der Litisconteftation ifc der Gegner fchon

deßhalh unweigerlich an die Perfon des Procurators gebundenz weil deffen Name

in die Formel eingefeßt ward.
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Principal feinem Procurator gegeniiber vermöge des zwifchen ihnen ob

waltenden Mandatsverhältniffes des letzteren Handlungen anzuerkennen

hatte) doch der Prozeßgegner dadurch nicht gegen die Gefahr gedeckt

war) vom eigentlichen Jntereffenten von neuem beunruhigt zu wer

den331). Von Seiten Beklagtens war diefe Caution fiir den Stellver

treter regelmäßig nicht nothwendig) außer bei dinglichen Klagen) iuilieia

(luplieia u. f. w. 331). Ohne Caution wird der Prorurator zur Litis

conteftacion gar nicht zugelaffen) es mußte denn der wahre Intereffent

die Ertheilung des Prozeßauftrages an den Procurator feinem Prozeß

gegner brieflich oder auf andere fichere Weife angezeigt habenZZZ).

uebrigens kann die Cautionsleiftung nur bis zur Litiscontefiation ver

langt werdenW), fpäter geht die Berechtigung verloren) weil der

Prozeßgegner feitdem riickfiwtlicl) der Prozeßfiihruug an die Perfon

des Prdcurators unweigerlich gebunden ift-Die zweite Eaution hat

jeder Stellvertreter von Beklagtens Seite auf klägerifmes Verlangen

zu leiften 335 ) doch kann fie auch vom Principal fiir ihn geftellt wer

denM). Jedenfalls ift aber der Antrag vor der Litisconteftation

zu ftellen) weil nachher der Kläger an die Perfon des in der For

mel aufgenommenen Stellvertceters gebunden ifi3Z7). Durch diefe

Satisdation nun) gleichviel ob fie vom Principal oder deffen Stellver

treter geleiftet wird) findet fich der Prozeßgegner gegen allen möglichen

Nachtheil auf das vollftändigfte gedecktW)) und das ift wohl der

Hauptgrund davon geworden) daß hier die Gefahr des Prozeßgegners)

welche bei der dautio rntj in Frage kommt) von felbft wegfällt und

nur in Ausnahmsfällen beriickfimtigt wird. Die eautjo clefenßwnis be

zieht fich nach der richtigeren Meinung auf die Verpflichtung des kläge

rifchen Procurators) feinen Machtgeber in der Widerklage des Prozeß

gegners zu vertreten 339). Ift die Widerklage bereits anhängig)

331) 78i. fr. Z. 336. yaulli rent. tee. l. 3. 8. 4. Cajus, just.

l7. Z. 97 u. 98. pr. 1118i. 4. 11. 'kbe0pbilu8, parapliraaw jnßt. [ll. 18.

Z. 4. Vgl. in diefem Werke Bd, ll) S. 633) den Art. daucja rntjbubj

tj0nj5.

332) Vgl. den angeführten Art, Bd. ll) S. 635.

333) 1.. 65. l). 3. 3. l.. 21. l). rat-ani 1'011). (47. 8.) l.. un. (L. (Le M118

äanäc). (2. 57,) Z. 3. .). (le Zntjscintionjbus. (4. 11.)

' 334) l.. 40. s. 3. l). 3. 3., auch das alte Pandektenfmolium in den 8718i

lien» 8. 2. eckklejmhncb t0ll1.l. p. 371.

1 335) Vgl. in diefem Werke Bd. ll) S. 630) den Art. cautjo jocljcnca 111

80 7]. '

336) l.. 8. g. 3. 1.. 15. pl'. l.. a2. Z. 2. i). 3. 3.

337) Vgl. den angeführten Art. Bd. ll) S. 630. Im vorjuftinianifmen

Rechte konnte die Caution nicht einmal vom Prozeßgegner erlaffen werden.

7a'. kr. 8. 317. Das ift aber in die Iuftinianifchen Rechtsbiicher nicht iiber

tragen worden.

338) Cajus, jnat. l7. Z. 101. 7nd. f1'. Z. 317. l.. 21. F. 3. l). ex (fuj

bus canziz. (4. 6.) l.. 14. ]). qui Zaliaclare naß-natur. (2. 8.)

339) Von diefer Caution) die ebenfalls aus dem prätorifchen Edirte her

ftammt) fpreahen hauptfämlicl) folgende Stellen; rot. f1-, Z. 336. l.. 33.
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fo verwandelt fich *die CautionspfliGt-von felbft in die dolle Ueber

nahme der Beklagtenrolle) alfo in das eueojporo jucjiojutn, verbun

den mit der Leifttmg der Prozeßcautionen) die dem Beklagten ob

liegen 340). Auch diefeEaution wirdxwie es fcheint) nur auf befon:

deres Verlangen des Prozeßgegners geleiftet) das zu diefem Zwecke vor

der Litiscontefiation zu fiellen ifiz die Leiftung felbft gefchieht in der

Form der Stipulation mit dem Gegner und zwar immer vor der Litiscon

teftation 3M). Ob fie fpäter noch nachgefordert werden kann) wird

nicht entfcloiedenz doch fcheint die Feftmachung des Procurators durch die

Eonception der Fbrmel dafür zu fprechen) daß auch im Gebiete diefer

Eaution ähnliche Grundfäße gegolten haben) wie bei den! zwei frü

her erwähnten. Wer die Eaution)* die Defenfion verweigert) wird

gar nicht zur Litisconteftation zugelaffen 342). - Endlich ift auf

das prätorifche EdictW) auch noch» der Zwang zurückzuführen) wel

cher 'unter Umftänden gegen den Procurator zur Vornahme der Li

tisconteftation ausgebracht und durch den Eintritt des Eontuma

cialverfahrens auf* dem Wege der Ertheilung der in bonn 1ni35j0 reali

firt wird. Nähere Bedingungen des Inftitutes find) daß der Stellver

treter von Seiten Beklagtens eintritt; daß der Gefchäftsherr für ihn

die cnuiio iuojoati be|elltZ44)z daß zu diefer Eautionsbefiellung der Pro:

curator 'feine Einwilligung ertheilt hat345)) und daß ihm bei der

Verweigerung der. Litiscontefiation 'fonft kein anerkannter Ent

fchuldigungsgrund zur Seite fieht. Wahrfmeinlici) bezieht fich das

Ganze nur auf den proourntor praosentjs, der im älteren Rechte mit

dem Eognitor verglichen wardW)) für den ja .auch regelmäßig der

Z, 3 u, 4. l.. 34. l.. 43. Z. 2. 1). 3. 3. [..5. (F. 2. 13. l... un. i). (ie 88fj8

cianoo. (2. 6.) ueber die hier angenommene Bedeutung der Caution verbreitet

fich am ausfiihrlichften ein altes Pandektenfcholium in den Weil. 8. 2. ori.

liojmbnon. tom. l. p. 371. Vgl. hier hauptfächlicl) Sartorius) die Lehre

von der Widerklage S. 152_169. Eine andere Bedeutung legt M-ühlen

bruch) Eeffion der Forderungsrechte S. 616) der Defenfion unter) indem er

die allgemeinere Bedeutung des Wortes „fich wider d en Gegner

fichern" zu Grunde legt) mag diefes nun die eignen oder des Gegners An

fprüche betreffen oder von Seiten des Klägers oder des Beklagten gefchehen.

340) In den ineifien Stellen wird diefer Fall vorausgefeht, l.. 33. Z. 3

u. 4. l). 3. 3, l..5, f), 2.13. Vgl. Sartorius a. a. O. S. 162. Von

der Caution für die erfi nachher zu erhebende Reconvention fprichtl.. nn. (l. 2. 13.,

wo fie oatjeiiotio 811x18! excjpjenäa ljteheißt; dann auch das alte Pandektenfmolium

838. 8. 2. ori. ]](-1lnhu*ci1.toln.[. n. 371.* * .

lb 341) Hier wird das zuletzt angeführte Pandektenfcholium vorzüglich be

e rend. .

342) l.. 43. Z. 4. l). 3. 3. l.. 5. (). 2. 13. l., un. (K. 2. 57.

343) l.. 8. Z. 3. 1). jhicl. Vgl, dazu in diefem Werke Bd. kl) S. 696 fig.)

den Art, Litiscontefcation,

344) Dieß hebt das Edict felbft hervor. l.. 8. Z. 3. l.. 15. pr. ]). jbici.

345) oon8eniionie in l.. 8. Z. 3. l), cjt.

346) hr8. blut. fr. Z. 317. und dazu Luchnoitr, oxcurs. ill. p. 348.
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Principal cavirteZ47).-Ganz anders geftalten fich die Verhältniffe der

Procuratoren nach der Litisconteftation. Hier wurde zur Zeit der

claffifchen Iuriflen fchon durch die Stellung der Formel auf den Na

men des Stellvertreters zwifchen den unmittelbar einander gegenüber:

tretenden Perfonen ein Verhältniß begründet. das man indeß weder

auf eine contractliclye. noch auf eine quaficontractliche Grundlage

zurückzuführen hat. und die Folgen davon find auch im Iuftinia

nifchen Rechte noch ftehen geblieben. wenn auch die förmliche

Eonception der Formel hier aufgehört hat., Die Wirkungen des Ver

haltniffes zeigen fich einmal in der Feftmachung des Procurators für

die Dauer des Prozeffes. was auf der einen Seite zum Ausfchluffe

aller Anderen führtW). die gleichfalls Prozeßauftrag erhalten haben;

auf der anderen aber auch in fich enthält ein Anerkenntniß der Befug

niß zu proruriren von der gegnerifchen Seite. was feiner Natur nach in

Folge der einmal feftgeftellten Formel unwiderruflich erfcheint. daher

alfo die gegnerifclyen czxoepiwneß pkcmuräiurins und Eautionsanfprüme

an den einmal beftellten Procurator wegfallen. infofern fie nicht fchon

vor der Litiscontefiation geltend gemacht worden find. Eine weitere

Folge der Stellung der Formel auf den Procurator ift. daß er allein

mit Ausfchluß feines Principals zur Durchführung des Prozeffes be;

rechtigt ift. was dann fernerhin auch die Wirkung hat. daß feitdem

aus der Arglift des kliigerifwen Procurators von Seiten des Beklagten

eine Einrede abgeleitet werden kann 3*i-l9) und daß die Sentenz activ und

paffiv auf den Stell-_iertreter geftellt wird 359). Hiernach war es ganz natür

lich. daß nach der Regel des pratorifmen Edictes aus einem von einem

Procurator oder gegen ihn erwirkten Urtheile dieIudicatsilage nur ihm

allein zuftand und nur gegen ihn allein geltend gemachtwerden konnte 351).

wenn auch die fonft mit diefer Klage parallel laufende Scipulationsklcige

aus der geleifteten enuli0 iuciicatum 8017i tvenigfiens dann zweifelsohne ge:

gen deffen Principal unmittelbar zuläffig war. wenn diefer mit Einwilli

gung feines Stellvertreters jene Eaution für ihn geleiftet hatte. Im Iufti:

nianifchen Rechte freilich ift die Regel des pratorifchen Edictes ver

fchwunden..weil hier von klagerifcloer Seite leicht die Iudicatsklage

und was mit ihr pcirallel lauft. dem Gefchäftsherrn als ausgedehnte

Klage 'gegeben wird. wo dann natürlich die directe Klage nach

der Seite desStellvertreters hin. wahrfmeinlici) durch Gewährung

einer Exception verfagt. wurde 352% von Seiten Beklagtens aber die

347) 7m. ir. 8. 317. Darauf bezieht fich auch i.. 10. l). juuieatum 8017i.

(46. 10.)

348) l.. 32. l). 3. 3. F *

349) l.. 4. Z. 18. [n11. l). (ie (ioii rnoli. (44. 2.) Vgl. Mijhlcn

.bruch a. a. Ö. S.52.

350) l.. 1. (L. (10 8011i. et inle110cuti0njin18. (7. 45.)

351) Diefe Regel anerkennt am deutlichften "ni, fr. 8. 317.

352) l4. 27. in [in. l1. 28. l). 3. 3. l.. 86. ]). 46. 3. Vgl. Bell):

mann-Hollweg a. a. O. S. 231 flg. Mühlenbruch a. a. O. S. 59.
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Regel aufgeftellt wird) daß die jucijonti artig utiljs immer gegen den

Principal unmittelbar zugelaffen wird) außer wenn der Procurator zum

eigenen Vortheile befiellt ifi oder fonfi fich zurFührung des Prozeffes ge

drängt hat und gleichwohl davon unterrichtet war) daß der Principal für ihn

die cnuljc) iuciioaci nicht geleiftet hatte 353). In der heutigen Praxis) wo

gleich vom Anfang des Prozeffes herein activ und paffiv kein Stellver

treter ohne hinreichende Vollmacht angenommen wird) auch die Reprä

fentation der Prozeßpartei durch den Stellvertreter viel vollftändiger ift)

als das römifche Recht angenommen hatte) fo daß beide der Gegen

partei gegenüber ohne weiteres für eine Perfon geachtet werden) fallen

diefe einzelnen Wirkungen des (iominiom 1in3, welche mit der Litiscon

teftation eintreten) hinweg) namentlich die exoeptio 4101i aus Hand

lungen deffen) der nur Prozeßvollmacht hat) ferner werden nach den

Particularremten Teutfchlands die Sentenzen activ und paffiv regelmä

ßig auf die wahren Intereffenten felbft) nicht auf deren Stellvertreter

geftellt) was dann weiterhin die Folge hat) daß auch die Ausnahmen weg

fallen) in welchen die Execution nach Iuftinianifmem Rechte gegen

den Stellvertreter ausgebracht werden konnte. Heimbach_

Mandatsprozefz. a. Standpunkt der g e m e i n r e ch t l i ch e n 1)

Lehre über Mandatsprozeß. a) Gefchichtliche?) Einleitung. In

der Nachbildung einiger nun antiquirter röm. Prozeßformen) nach wel

chen alsbald nach Vortrag der Klage ein richterlicher Befehl zu einer

Handlung oder unterlaffung erging) insbefondre das Interviewer

fahren 3) und der lnulclne (lietjo 4) entftand bei den Reichsgerichten 5) für

gewiffe dringende Fälle ein Verfahren) wodurch man von der

Grundmarime des ordentlichen Prozeßverfahrens) des rechtlichen Ge

hörs von dem richterlichen in der Sache felbfi ergehenden Strafbefehle)

abwich) und alsbald auf die Imploration des Klägers dem Gegentheile

aufgab) dem Antrage zu entfprechen. So entfianden die Mandate

333) 1.. 61. 1.. 28. n. 3. 3. 1.4. pl'. 1). 42. 1. Vgl. Vethmann

Hollweg a. a, O. S. 231.

1) Danz) Grundf. des fumm. Proz. (3. Ausg. von Gönner) 8, 67 flg.

- Gönner) Handb. des teutfch. gem. Proz. ) 2. Aufl.) Bd. 1) S. 145 flg.

- Heffter) Infiit, des cbm. und teutfch. Civilproz. S. 437 flg._ Mitter

maier) der gem. teutfche Proz.) 4. Britt.) S, 129 flg. - V ar) er) Theorie »

des fZmm. Proz. s. 6 flg. - Linde) Lehrb. des teutfä). gem, Civilproz.

8. 35 flg.

2) Mittermaier a. a. O. - Bayer a. a. O.

3) Schw epp e) rbm. Rechtsgefcl). 8. 378. - Daß zur Zeit der Iufiinia

nifchen Gefehgebung das Interdictenoerfahren nicht mehr ftatt hatte) erhellt aus

8. 8. .l. (ie intel-nick.. (4. 15.)

4) in, xx'. 3. - (nc. philipp. xl. 8.

5) v, B e r g ) Grundriß der reichsgerimtl. Verfaffung und Praxis S. 284 flg.

- D a n z) Grundgef. des Reichsgerimtsproz. s. 283 flg. - Ei ch h o rn)

teutfche Staats- und Rechtsgefch. Th. 3 ) S. 447.
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des Reichsprozefies. anfangs' und wie aus dem Reichsabfchiede v. 1527

und 1537 zu entnehmen. die unbedingtenz d. h. mit dem catego

rifcizen Auftrage. etwas zu thun oder zu unterlaffen. -u feit der Kam

mergerichtsordn. v. 1555 (Th. 11z Tic. 23) aber auch die bedingten.

fofern das Mandat mit dem Beilage: 611111811111 j113tjt1c3t0ki11, beglei

tet war. binnen gewiffer kurzer Frifi etwaigen Einwand vorzubringenF

wenn man rechtliche Gründe habey dem erhaltenen Auftrage nicht ent

fprechen zu müffen. Von diefem Anfügen der 011111311111 1113111", oder

Weglaffen derfelben entfiand die Bezeichnung der Mandate als 011111

761 81'119 011111811111. Erft mit der gedachten Kammergericiytsordnung

ward das im Falle Vorbringens von Einwendungen einzuhaltende Ver

fahren geregelt/ und was die fpäteren Reichsgefetze/ vorzüglich aber der

Reichsabfrizied von 1594 h. 75 flg. und der Deputationsabfchied von 1600

Z. 29 flg.z dann der jüngfte Reiwsabfchied von 1654 Ö. 79 noch an

ordnen. find lediglich Erläuterungen auf der Grundlage der Beftim

mungen der Kammergeriwtsordnttng.

b) Begriff und Abtheilung.

Der Mandatsprozeß ftellt fich fofo-rt als diejenige beftimmte fum:

marifche Prozeßart dar. bei ivelcher lediglich auf den Antrag einer Par:

tei unter Befcheinigung der ihm zur Seite ftehenden thatfäGliGen

Rechtsverhältniffe alsbald und ohne vorer| den Verklagten mit feiner

Rechtsvertheidigung gehört zu haben. der richterliche Auftrag ergehtF

den Kläger klaglos zu ftellen. '

Liegt ein folches Sachoerhältniß vor. wornach Gefahr auf Verzug

gegeben i| oder ein nicht leicht wieder einzubringender Schaden zu be:

fürchten wäre oder das Unrecht auf Seite des Gegners offen fich dar

ftellt. fo daß begründete Einwendungen nicht wohl zu denken find. und

hat der Antragfteller zugleich Befcheinigungen über die angeführten

Thatumfiände angefügtz fo pflegt u n b e d i ng t e s Mandat- mnl1>8jn6

0111115. - erlaffen zu werden.

Gebricht es an den gedachten befonderen thatläckyliGen Voraus

,feßungen der obenerwahnten Prozeßart. |eht jedoch der Rechtsgrund

infoweit felt. daß auf den Grund der bereits vorgelegten Befcheinigung

nicht wohl zu erwarten ift. es möge der Gegentheil durch rechtlich be

gründete Einwendungen die Klaganfprüciye befeitigen können. fo ift der

Fall bedingter Mandate - 11131111. 0, 01. - gegeben.

Das Grundprincip der Abweichung des Mandatsprozeffes im

allgemeinen von dem ordentlichen Prozeffe liegt hinreichend in dem Um

|ande„ daß. bevor der Beklagte eine Gelegenheit erhielt/ fich zur Sache

zu vertheidigen. der Richter lediglich auf den Antrag des Klägers ge

bietend oder verbietend einfchreitetz darin aber ift eine Ueberein:

ftimmung mit dem Erecttttonsprozeffe gegeben. daß als

bald mit der Klage die Befcheinigung der dem Kläger zur

Seite fiehenden Sache und Rechtsverhältniffe beigebracht werden muß.

und daß nur durch Urkunden diefes gefchehen kann._
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Was nun vorderfamft 1._ den unbedingten Mandatsprozeß)

und zwar

u) die Bedingungen der Statthaftigkeit deffelben angeht) fo ftellte

die Kammergerimtsordnung von 1555 a. a. O. einige Fälle auf) in

denen man fofort .-1 praecepto eingreifen könne) nämlich

1) wenn die Sache und Handlung von ihr felbft von Rechts: oder

Gewohnheitswegen verboten) und wo diefelbige begangen) auch ohne

einige weitere Erkenntniß für ftrafwürdig oder unrechtmäßig zu halten

(oder wie die Prozeßlehrer gewöhnlich fich ausdrücken: [return 1111110 1111-6

jiwtificahjle); -

2) oder 'wenn dadurch dem anrufenden Theile eine folche Be:

fchwerde aufgelegt und zugefügt würde) die nach begangener That ni>)t

wieder zu bringen - (lamnum jrkeparnbjla;

3) oder wenn die Sache wider den gemeinen Nutzen wäre - cle

ll-jmenluin 26111111111019; K

4) oder keinen Verzug leiden möchte - peric. in more.

Jn dem Deputationsabfmiede von 1600 Ö. 30 flg. ift diefen Fäl:

len nochjener beigefügt: wenn eine Obligation oder Schuldverfchreibung)

die mit erecutorifmen Elaufeln verfehen ift) vorliegt.

Da übrigens die Kammergeriwtsordnung a. a. O. bei Aufzählung

der vorerwähnten vier Fälle noch anfügte: in folchen und fonft an:

de ren Fällen) in denen vermög der Recht a praeeeplo ohne vorgehende

Erkenntnuß angefangen werden mag) fo findet eine Begrenzung deßhalb

nicht fiatt) fo pflegt die Gerichtspraris nicht blos in allen Fällen) wo

fchleunige Rechtshilfe nothwendig ift oder das Recht des-Jmploranten

offen fich darftellt) und Befcheinigung in dem erften wie in dem zwei:

ten Falle mit vorgelegt wird) fondern felbft bei Rechtsanfprüchen) zu

deren Begründung die folche vollkommen erfchöpfenden öffentlichen

Urkunden angefügt find) dem Mandatsprozeffe Plan zu geben) - eine

Anfimt) welche durch den vorgedachten Beifah der Kammergerimtsord:

nung) fowie durch den Geift der Gefeßgebung gerechtfertigt erfcheint.

Anbelcingend das prozeffualifme Verfahren bezüglich des unbeding

ten Mandatsprozeffes) fo hat Kläger feine Klage) fei es fchriftlicl) oder

mündlich) in der Art einzurichten) daß er die auf das Sach: und

Rechtsverhältniß bezüglichen Momente unter Vorlage der die Befcheini

gung deßhalb bietenden Originalurkunde unter Anführung der

Sachnmftände) durch welche die vorwürfige Prozeßart gerechtfertigt er:

fcheint) darzulegen) mit der Bitte) ein Mandat an den Jmploraten

zur Klaglosftellung des Jmploranten zu erlaffen.

Der Richter hat hiernächft umfaffender Prüfung die Klage zu un:

terfiellen. Findet er die Klage im Sach- oder Rechtsverhältniffe man:

gelhaft oder die Befcheinigung nicht erfchöpfend oder fonft nicht genü

gend) fo lveifi er nach Lage der Verhältniffe entweder die Mandatsklage)

wie folche angebracht worden) ab) oder wenn er die Klage doch wenig:

ftens zur Erlaffnng eines bedingten Mandates geeignet erachtet) erläßt
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er lehteres oder er leitet den ordentlichen Prozeß ein) wenn es nicht am

Vorträge der Sachverhältniffe und am Rechtsgrunde) fondern blos an

der Befcheinigung gebricht. Findet er jedoch die Mandatsklage an fich

rechtlich begründet und genügend befcheinigt) auch die gewählte Pro

zeßart als fiatthaft) fo erläßt er an den Imploraten das unbedingte

Gebot) dem Klagantrage binnen einer gewiffen Frift bei Vermeidung

der befiimmten anzudrohenden Rechtsfolge oder Strafe im Falle der

Nichtbefolgungz von welcher Verfügung Kläger in Kenntniß zu fehen

ift. Die nach den Reichsgefehen) insbefondre dem Reichsabfchiede von

1570 Z. 82 und von 1594 Z. 57 früher üblich gewefene Ladung des

Imploraten- zum Nachweife) wie er dem an ihn ergangenen Mandate '

entfprochen habe) dürfte als überflüffig hinwegzufallen haben 6).

Anträge des Imploraten) die ihm zur Klaglosftellung des Klägers

gegebene Frift zu verlängern) find unzuläffig 7). .

uebrigens i| gegen ein Decret) worin dem Anfrage um Erlaffung

eines Mandates ftatt gegeben ward) Berufung an den Oberrichter un

fiatthaft) indem die hierdurch fich befchwert erachtende Partei ihre Er

klärung über die nach ihrer Anficht nicht Platz greifende verwürfige

Prozeßart bei dem Prozeßgerichte erfter Infianz abzugeben) hierüber

beiderfeitig zu verhandeln) und fofort vom gedachten Gerichte deßhalb

zu erkennen ift 8).

Entfpricht er auf der anderen Seite dem ihm zugegangenen Man:

date vollkommen) und zwar durch Klaglosfiellen des Klägers) fo:

wohl in der Haupt: wie Nebenfache) insbefondre auch in Betreff des

Kofcenpunktes) fo endigt fich der Prozeß. Wenn er jedoch nur zum

Theile demjenigen nachkommr) was Kläger beantragt und bittet er

wegen des übrigen um kurze Nachficht) fo ift der Kläger hierüber zu

vernehmen) und je nach deffen Erklärung im weiteren zu verfahren.

-- Läßt jedoch Implorcit die ihm zur Entfchüpfung des Mandates er:

theilte Frift fruchtlos verlaufen) 'fo ergeht) auf klägerifche Ungehor:

famsbefchuldigung) an ihn ein erneuertes Mandat unter Anfeßung

einer weiteren) aber kürzeren Frift zur Entfprechung des Klagantrages

unter Anfügung der Androhung der Hilfsvollfireckung.

Im weiteren Ungehorfamsfalle hat auf ferneren Anruf des Klä

gers der Richter fofort die Execution eintreten zu laffen 9).

Es fieht auf der anderen Seite dem Imploraten frei) Einwen

dungen gegen das ihm zugegangene Mandat vorzubringen) zu dem

Zwecke) den Richter zu beftimmen) diefes Mandat wieder aufzuheben.

6) Martin und Walch) Magazin Heft2) Abh. 5) S. 155.

7) Iüngft. Reichsabfch. von 1654 Z. 76.

8) Seuffert) Comment. zur bahr. Gerichtsordn. Bd. lil) S. 15) Note

36 u. 24. q Linde) Lehrb. des Proz. Z. 357) Note 1.

9) Danz) Reichsgerimtsproz. Z. 296. - Claproth) fumm. Proz.

T23. s-lädiartin) Lehrb, des Proz. Z. 246) Note c. - Bay er) fummar.

roz, . ,

171l. 5
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Diele Einwendungen können -wohlEinreden im eigentlichen Sinne feinx

namentlich direct die Zerfiörung des Klagerechtes bezielen/ es ifi diefes“

' aber nicht eine nothwendige Eigenfchaft derfelbenx da ihr primärer

Zweck ein prozeffualifch er i|„ dahin gehend/ das erlaffene Man

dat außer Wirkfamkeit zu feßen.

Man bezeichnet diefe Einwendungen im jurifiifckien Sprachge

brauche mit dem allgemeinen Ausdrucke: exceptjoneo 811bkeptj0ni8,

- fofern man bezieltz darzulegen„ daß das Mandat vom Gegner du rch

Vorbringung unwahrer Sachverhältniffe erfchliclyen feiF

- und except, 0br6plj0l1j8 infoweit man bemiiht iftx nachzuweifen. daß

der Implorant wahre Sachverhältniffe verfchwiegen habe.

beziiglich welcher der Richter das Mandat rechtlich nicht habe erlaffen

können. wenn er friiher Kunde davon erhalten hätte 10g). -

. Welche Einwendungen nun unter die except. Zub- et 0breprj0nj3

zu rechnen feienz i| aus den Reichsgefeßen mit be|immter Begrenzung

nicht zu entnehmenz der Reichsabfchied v. 1594 Ö. 77/ “fowie der De:

putationsabfchied v. I. 1600 Ö. 49 drucken fich deßhalb zu allgemein

aus„ foz daß es der Gerichtspraris 11)- und Doctrin 12) uberlafien blieb.

aus dem Geifte der bisherigen gefetzlichen Normen die weiteren Grund:

fäße auszubilden. Diele fiellen fich nundahin feft:

l. Alles thatfächliche„ jenen Einwendungen zu Grunde liegende.

Vorbringen muß urkundlich oder durch Berufen auf Gerichtsnotoriez

tät liquidj?) geftellt fein.

1]. Stehen dem Imploraten mehrere Einwendungen zu Gebote

wodurch er zur Zeit oder angebrachter Maßen oder definitiv oder in

Vereinigung diefer Modalitäten die Zurücknahme des Mandates bean

tragen könnteX fo findet die allgemeine Norm des jungfien Reichs

abfchiedes v. 1t3J1-4F7t3x daß alle Einwendungen mit einem

Male vorgebracht werden miiffem Anwendung. -

lll. Die Einwendungen felbfi können theils einen Angriff auf die

vom Kläger gewählte Prozeßart befaffen - except, 110m rjfe formaij

pr0ee88u8 -*, und hierbei die Beanfiandung der rechtlichen Voraus

fetzungen* des unbedingten Mandatsprozeffes oder der klägerifmen Be;

weismittel zum Gegenftande haben- - theils eigentliche Einreden

enthalten„ und zwar fowohl dilatorifchez z. B. jene gegen die Fä

higkeit des Klägers-vor Gericht felbfifiändig aufzutreten oder jene gegen

die Prozeßlegitimation oder gegen die Zufiändigkeit des vom Imploran

ten angegangenen Gerichtes u. dgl. -- als zerftörliche Einreden.

10) Thibautz im Archive für civil. Praxis Bd. 17- S. 161 fig.

11) k) (meer, opus-o. 111-. lll. *- Danz„ Reichsgerimtsprozeß Z. 297.

12) Mittcrmaier, gem. teutfch. Proz. Beitrag [U S. 142 flg, _

Bay er, fumm. Proz. 8, 12 flg,

13) Cramer, 0kg. ink. rom. l. ode. 69. - Gönnerz Handh. des Pro

zeffes Bd, [z Nr. 44- 8. 11.
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lil. Das Vorbringen der Einwendungen hat innerhalb der dem

Mandate angefiigten Paritionsftift zu gefchehen. widrigenfalls der In

plorat den Ausfchluß hiermit gewärtigen muß14) z eine Ausnahme fin

det der Natur der Sache nach blos bei jenen ftatt. welche auf nulljraa

ineanuhilie fich beziehen.

Aufgabe des Richters ift es hiernächft. die fämmtlichen Einwen

dungen des Imploraten genau zu prüfen.

Stellen fich diefelben nicht als rechtlich durchgreifend oder als

nicht gehörig liquid dar. fo ergeht das Inhäfivmandat. wodurch

in Form einer “ urtheilsmäßigenki) Entfcheidung das frühere

Mandat beftätigt wird z die allenfallfigen illiquiden Einreden werden

dabei (nach Anleitung der Kammergerimtsordn. v. 1555 ll. 23.) zur

befonderen Austragung verwiefen.

Findet der Richter die Einwände jedoch als zur Sache erheblich.

dabei als liquid geftellt. fo muß Impetrant noch mit feiner replicanti

fchen1ö) Erklärung gehört werden17). wozu ihm kurze peremtorifche

Frift ertheilt wird; je nach Befchaffenheit diefer Erklärung ergeht hier

auf der richterliche Befcheid. und zwar. wenn das replicantifche Vor

bringen die Begründung der Einwendungen nicht zu zerftören vermag.

auf Aufhebung des Mandates. - falls aber die Erklärung des Impe

tranten durchgreifend ift. auf Befiätigung des Mandates.

Wenn einige Prozeßlehrer18) bei dem unbedingten Mandatspro

zeffe auch ein Beweis auflegendes Erkenntniß in gewiffen Fällen für

zuläffig erachten. fo, mag diefes nicht wohl zu rechtfertigen fein. da.

fofern die Einwendungen. dilatorifche oder zerftörliche. nicht liquid ge

fiellt vorliegen. auf fie keine zur Sache eingehende Berü>fichtigung ge

nommen werden kann.

Oben gedachtes Decret. wodurch entweder dem friiheren Mandate

inhärirt oder diefes aufgehoben wird. ift appellabel. und fobald die Be

rufung an den Oberrichter eingelegt ift. treten die allgemeinen. hierher

bezüglichen Grundfäße. fomit auch jener der Suspenfivkraft19). ein.

Der bedingte Mandatsprozeß leitet feinen Urfprung eben

falls aus der Reichsgefehgebung. vorzüglich der Kammergericlusordn.

14) v. Grolman. im Magazin des Proz. Abh, 5. - Bayer a. a. Q.

3. 13. Note 4.

15) Iüngft. Reichsabfch. v. 1651 Z. 76.

16) Hiermit fchließt fich dann das Verfahren. wenn nicht neue thatfämliche

Momente als eigentliche Replik vorgebracht werden. in welchem Falle aus.

n ah m s w eife die Einholung einer duplicantifmen Smlußerklärung des Im:

ploraten nothwendig wird.

17) Jüngfi. Reichsabfch. 8. 77.

18) Wie insbefondre Ba her a, a. 21.5.14. Note 6. und Lin de in f.

Lehrb, des Proz. Z. 358. Note 4.

19) B ay er a. a. O. 8. 15. Note 2. -a Gegentheiliger Anficht ift Lin de

a. a, O. 8. 358 a. E.

5-f
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von 1555 li. 23.. demConcepte der Kammergericlnsordn. ll. 25. und

ill. 42.. dann dem Reichsabfchiede von 1594 Ö. 80. und dem jirngften

Reichsabfchiede v. 1654 Ö. 81. ab. nur find auch hier die Normen

dariiber. wodurch die Statthaftigkeit diefer fummar. Prozeßart bedingt

fei. nicht näher vorgezeichnet. fo daß einige Prozeßlehrer fich an den

Gerichtsgebrauci) an dem Reichskammergerichte hielten20). andere 21)

dagegen fich bemuhten. aus den wenigen hierher einfchlägigen Beftim

mungen der Reichsgefetze allgemeine. leitende Grundfälze hervorzuheben.

Beiderfeits |immt man dahin iiberein:

Der bedingte Mandatsprozeß kann in allen Fällen beantragt wer

den. in denen der thatfächliche Klagegrund in allen feinen Bezie

hungen befcheinigt ift. der Rechtsgrund dabei keinem An

ftande unterliegt; es miiffen fofort die der Klage angefirgten Urkunden

nicht. wie bei dem unbedingten Mandatsprozeffe. gerade öffentliche

fein. auch außergerichtliche genügen. wenn fie nur zur Sache entfchöpfend

find; dabei kommt mitunter auch die Eigenfchaft der Rechtsfache. als

einer durch die Gefelze begiinftigten. mit in Beachtung. z. B. bei Kla

gen auf Alimente. auf Hypotheken. Zinfen u. dgl.

Erachtet der Richter die rechtlichen Vorausfeßungen zur Einlei

tung felbft eines nur bedingten Mandatsprozeffes nicht *als vorhanden.

wohl aber die Sache als zur Verhandlung im ordentlichen Prozeffe ge

eignet. fo verwirft er den Antrag um Ertheilung eines Mandates und.

fofern ein eventuelle-s Prozeßgefuch des Klägers um Hinüberleitung der

Sache in das ordentliche Prozeßverfahren vorliegt. leitet er lehteres ein.

Falls jedoch der Kläger einen dahin gehenden eventuellen Antrag nicht

fiellte. kann von Amtswegen die Sache in den Gang des ordent

lichen Prozeffes nicht hiniibergeleitet werden. da nach der auch hier

durchgreifenden Grundmarime des teutfchen Prozeffes der Richter nicht

ermächtigt ift. Über die Parteianträge hinauszugehen 22).

Findet dagegen der Richter die Momente. wodurch rechtlich die

Statthaftigkeit des bedingten Mandatsprozeffes gegeben. fo erläßt er

unter Mittheilung der Klage nebft Beilagen das Mandat an den Be

klagten. binnen einer gewiffen" (kurzen) Frift den Kläger zu befriedigen

oder etwaige Einwendungen hiergegen in derfelben Frift unter dem

Rechtsnachtheile des Ausfchluffes vorzubringen -- inanciuiiiiii anni clau

Ziiiii .in8fificui0rin.

20) Fakingei', inslit. iuriapr. ciiinerai. Z. 572 8g. - Zinni, ptae. ca

inei'. iii. 34. nr. 39 8g. _ liaiiizng, ynnciert. iiii'. cuni. iii). l. iii. 12, 8. 7 8c).

_ 5110011, rain. Zzsieni. (ie inte trainer. 860c. ). Z. 10. ni'. 29 5c).

* 21) D anz. Reimsgerimtsprozeß Z. 298. -u v. Geo lma n. .Theorie des

gerichtl. Verfahrens s. 76. - Claproth. fumm. Proz. 8. 142.- Mitter

maier a. a. O. S. 146 flg.

N 22) Man f. meinen Erecutivprozeß (Nürnberg 1841). s. 11. S. 103.

ote 11.
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Wenn ein Implorat hierauf den Kläger in diefer Frift weder klag

los fiellt) noch Einwendungen vorbringt) fo ergeht auf klägerifchen

weiteren Anruf. unter Ausfchließung des Beklagten mit den Einwen

dungen) ein unbedingtes Mandat zur Befriedigung des Klägers und

zwar nun unter Anfiigung eines kurzen Termine-s hierzu) unter Andro

hung der Hilfsvollfireckung 23). worauf im weiteren Ungehorfamsfalle

auf ferneren Antrag des Klägers die angedrohte Execution zu verhän

gen ift. z

Bringt jedoch der Implorat in dem ihm gegebenen Termine Ein

wendungen) feien es dilatorifche oder peremtorifche. vor) und es flellen

fich diefe als rechtlich unbegründet dar) fo ergeht) wie in dem Falle in

Mitte liegenden Ungehorfams) das unbedingte Mandat zur Klaglos

fiellung des Klägers. .

Sind dagegen die Einreden zur Sache erhebliä). wenn gleich

nicht befcheinigt) fo muffen die Schlußerklärungen bezuglich Re

und Duplik) gerade wie in dem ordentlichen Prozeffe) eingeholt wer:

den 24)) -- mänäatum reeolrjluk jn 'im cjlntionje, wie fich die älteren

reichskammergerichtlichen Prozeßlehrer2ö) ausdrückten.

Stellen fich die thatfächlickyen Vorbringen der Parteien in Betreff

der Einreden »- Replik -_ Duplik - wegen des gegnerifckyen Wider

fpruches nicht als liquid dar) fo i| auf Beweis 26) deßhalb erft noch* zu

erkennen) und nach durchgeführtem Beweisverfahren erft endlich zur

Sache definitives Urtheil zu erlaffen. '

Die Grundfäße) wie fie vorfiehend auf der Grundlage der teut- 4

fchen Reichsgefehgebung in Anfehung des unbedingten wie bedingten

Mandatsprozeffes dargelegt wurden) fanden in den meiften teutfchen

fpeciellen Prozeßgefehgebungen Aufnahme. _

l. Die daher. Gerichtsordnung v. 1753 Eap.5. Ö. 6-u. 7) deu

tet lediglich die allgemeinen Grundzüge an. wie folche durch die reichs

gerichtliche Praxis in Betreff .der Grundfälze über den Mandatsprozeß

fefigefiellt worden waren. Dahin leiten auch die v. Kreittmahr*:

fchen Anmerkungen zur daher. Gerichtsordnung.

Eine eigenthümliclhe Art des unbedingten Mandatsprozeffes geftal

tete fich übrigens durch den h. 5227) des daher. Hhpothekenge

N t23) Linde a. a. O. 8. 359) Note 5. - Bay er) fumm. Proz. 8.18)

o e 3.

24) Jüngfier Reichsabfchied 8. 81) 82. - Linde a. a. O. Note 6. -

Martin) Lehrb. des Proz. 8. 249) Note g. - Bayer a. a, O. S. 57)

Note 10. »- v. Gro lman ) Theorie des ger. Verf. 8. 235, Note 2.

25) 8111m l. c. _ (Zeil, 0b8. l. 19. -- biet/jetz, bi". 292. m'. 2. und

"[1227, "

26) Nach Vorfchrift des jlingften Reichsabfch. 8. 82. - Bay er a. a. O.

8.18) Note 9. - Mittermaier a. a. Q. S. 147.

27) Man f. v. G ö n n er) Commentar iiber das k. daher. Hhpothekengefetz

v, 1. Juni 1822 Bd, l) S. 428 flg. -- Seuffert) Commentar zur baher.
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feßes v. 1. Juni 182-2. Diefer ordnet an: Wenn blos ruckftändige

Zinfen eines im Hypothekenburhe eingetragenen Capitals

von den letzten zwei Jahren vom Hypothekengläubiger einge;

klagt werden wollen. fo hat auf die mit dem Hypothekenbriefe oder mit

einem beglaubigten Auszuge aus dem Hypothekenbume befcheinig te

Klage der Richter dem Schuldner das Mandat zugehen zu laffen/ den

geforderten Rückftand binnen acht Tagen bei Vermeidung der

Execution zu zahlen. Der Schuldner darf mit keiner Einrede ge

hört werdenz welche er nicht auf der Stelle durch Urkunden

beweifen kann. Auf weiteres Anrufen des Klägers wird. im Mangel

einer folchen Einrede. fofort mit der Execution verfahren. _Diefe kann

in keinem Falle durch ein Rechtsmittel aufgehalten

werden; dem Schuldner bleibt jedoch nach gefchehener Zahlung die

Rechtsverfolgung vorbehalten.

uebrigens foll es hinfiGtlick) älterer Zinsritcbfiändm als die der

letzten 2 Jahre. bei den gewöhnlichen Vorfchriften der Prozeßorbnung

fein Verbleiben haben.

Daß ein derartiges Gefekx- wodurch fchleunigfte Rechtshilfe dem

forgfamen Hypothekengläubiger zugefichert iftz fogar der Appellation

des Hypothekenfclyuldners der Suspenfiveffect entzogen ward. ganz

geeignet iftz den Credit des Hypothekeninfiitutes in Bayern zu hebenz

bewährte allfeitig die Erfahrung. .

ll. Eine ähnlichex Gleiches bezweckende/ Anordnung findet fich

im Zufuhr lll. Nr. 7 der gotha'fchen Prozeßordnung v. I. 1776.

Auf die Klage wegen rütkfiändigerCapitalienzinfen ift nach diefem

Gefeße ein Mandat aufZahlung zu erlaffenx und mit dreiwömentlirkyerFrift

eine Tagfahrt zum Ausweife hierüber durch Quittung bei Vermeidung

der Execution anzufekzen'. Bleibt an diefer Tagfahrt der- Beklagte aus

oder kann er ungeachtet des Eingeftändnifies der Schuld eine Quittung

nicht vorzeigenx fo ift vomRichterAmtswegem was bezüglich der Schuld

liquid ift/ fefizuftellen und die Execution zu erkennenx gegen welche

eine Appellation oder fonftiges Rechtsmittel keine Suspenfivkraft haben

fox( 28)' .

. [ll. Ausgedehntere Normen befaßtz hierher bezüglichz das herzog

(ich oldenburg'fche Prozeßreglement v. 15. März 1824/ indeß

weicht es von dem/ was gemeinremtlicl) feftfieht/ nur darin ab/ daß

derRichten falls er die Sache nicht zum Mandatsprozeß geeignet finden

wohl aber für den Erecutivprozeß7 er fie dahin einleiten kann! - Ö. 10

- daß ferner Einreden/ auch wenn fie nur durch Eidesdelation erweis

lich gemacht werden wollenz zuläffig find, - Ö. 13 - und daß die

 

Gerichtsordnung Bd. 2h S. 39. _ v. Lehn er. Lehrb. des Hypothekenrechtes

Vd,1, 1840- 3, 97-105. 4

28) Man f. Koriz. fumm. fächf. Prozeß (Jena 1823» s. 54.



Mandatsprozeß. _ ü z_ 71

Nothfrift zur Einlegung der Berufung drei Tage) jene zur Einbringung

letzten drei Wochen ift - Z. 24) 26,

[li. Auch die Bremer Gerichtsordnung v. 9. Nov. 1820 ftellt

 

in den Z. 359-377 mit den gemeinrechtlichen größtentheils conforme

Befiimmungen über den Mandatsprozeß auf.

l7. Einen umfafienden Wirkungskreis befonders zu Gunfien der

vom Fiscus oder der Patrimonialherrfchaft durch Mißbrauch der zukom:

menden Gewalt eigenmächtig des Befilzes entfehten Unterthanen) und

zur Ausgleichung der Verlehungen durch Eigenmacht jener erhielt der

Mandatsprozeß in der herzogl. naffau'fchen Prozeßordnung v. 13.

Dec. 1825 (Regierungsblatt 1825 Nr. 16).

lil. Das königl. fäch fifche Erectitionsgefeh v. 28.Febr. 1838

h. 86 (Gefeizfammlung v. I.-1838 S. 16) läßt aus öffentlichen)

des Anerkenntniffes nicht bedürfenden) Urkunden fowohl in Geld

fchuldfachen als in Fällen) wo Jemand zu einer gewiffen Handlung)

Ausantwortung *einer beweglichen Sache oder Abtretung eines Grund

fiü>es verbunden ift) den Mandatsprozeß in der Art zu) daß auf die

derartige Klage) wenn die Urkunden auch von einem anderen Gerichte

ausgegangen find) fofern nur der Grund des Anfpruches daraus voll

ftändig erhellt) dem Beklagten der Auftrag richteramtlich zugeht) bin

nen fächfifcher Frift) d. i. binnen 45 Tagen) bei Vermeidung der

Hilfsvollfireckung) den Berechtigten zu befriedigen oder etwaige Ein:

Wendungen gegen die Zuläffigkeit des Verfahrens oder Einreden zur

Sache felbft unter Nachweis lehterwähnter Einreden durch öfientliche

oder Privaturkunden vorzubringen. '

Bringt Beklagter derartige Einwendungen vor und erfcheinen

diefelben nicht fofort verwerflich) fo ift auf 14 Tage hinaus eine Tag:

fahrt zur Erklärung des Klägers über die zum Nachweife der Einrede

vorgelegten Urkunden) und eventuell für den Fall deren Ableugnung

zur Ableifiung des Diffeffionseides anzuberaumen) und es tft hiernämfi

nach Lage der Prozeßverhandlungen zu erkennen29).

71]. Noch umfaffender behandelt die badifche Prozeßordnung

v. 31. Dec. 1831 in den Z. 702-725 diefe Prozeßart) fie fchließt fich

jedoä) deßhalb ganz den oben ausgeführten gemeinrechtlichen Beftim

mutigen an) als Abweichungen hiervon ift nur hervorzuheben:

In dem unbedingten Mandatsprozeffe find felbft nur durch Eid

rrweisliche Einreden (nach Ö. 706) zuläffig) und will der Kläger be:

züglicl) des ihm über die Einreden zugefchobenen Eides fein Gewiffen

mit Beweis vertreten) fo geht das Verfahren in den ordentlichen Pro

zeß oder nach Umftänden in das durch Z, 674 befiimmte abgekürzte Ver

fahren über. Rechtsmittel haben für den Beklagten keine atiffmiebende

Wirkung - Ö. 718.

q 29) Man f. A. Weiske) Handbuch des Civilprozefies mit vorziiglicher

Ruckf. auf das Königr, Sachfen (Leipzig 1841)) 8. 496 a und h.
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Bedingte Zahlungsbefehle können auf vorläufige Befcheinigung

der Forderung verlangt werden (h. 720) und ohne daß es in der Form

einer Klage zu gefchehen hat.

Widerfpricljt jedoch der Beklagte der Verbindlichkeit oder erklärt er.

Einreden zu haben. fo hat diefes die Wirkung. daß der Kläger eine

förmliche Klage erheben muß - Ö. 724.

All. Befondere Beachtung verdient das königl. preußifche Ge

feh vom 1. Mai 1833 über den Mandats-. fummarifchen und Baga- „

tellprozeßW) . nebft der Iuftizminiflerialinftruction hierzu v. 24. Iuli

1833. ' *

Während die ältere Prozeßordnung v. 1793 vom Mandatsprozeffe

Umgang nimmt. und dafür dem Erecutivprozeffe im Titel 28 den Plaß

einräumte. wählte die neuefte preuß. Prozeßgefetzgebung den umgekehr

ten Weg. ließ den Erecutivprozeß als befondere Prozeßart verfchwinden.

und führte ftatt deffen den Mandatsprozeß ein. -

Nach Ö. 1 des erftgedachten Gefehes hat derfelbe flatt nicht b l o s in

den Fällen d es h. 15 Tic. 28 der Prozeßordnung. fondern überhaupt

*auch wegen aller Verbindlichkeiten aus einfeitigen Gefchäften.

fofern jene durch inländifche öffentliche Urkunden befcheinigt find. eben

fo wegen aller aus zw eifeitigen Gefcljäften fich ableitenden Forde

rungen von Eapitalien. Zinfen und zu beftimmten Zeiten wiederkehren

den Leiftungen. wenn diefe Forderungen aus dem Hypothekenbucloe here

vorgehen -- ebenfo wegen Anfprüchen der Geiftlichen. Rechtsanwälte.

Notare und Feldmeffer für ihre amtlich feftgefeizten Gebühren.

In allen diefen Fällen ergeht ein bedingter Befehl zur Klaglos

ftellung des Klägers. *

Als Einwendungen find' jedoch jiatthaft nicht blos diejenigen.

welche durch Urkunden befcheinigt werden. fondern auch jene. deren

Liquidfiellung gefchehen kann durch Eideszufchiebung oder Zeu

gen. fofern der ungefäumten Abhör nichts im Wege fteht.

. Stellen fich die Einwendungen hiernächft als erheblich und bewie

fen dar. fo erfolgt die Zurücknahme des Befehles. außerdem die Epe;

cution. '

Erfaßt man fchließlicl) die vorwürfige Prozeßart vom Ge fi chts:

punkte der Gefelzgebungspolitik. fo machen fich mehrfache

Erwägungen geltend.

Während einige Legislationen von diefer Prozeßart ganz Umgang

nehmen. wie z. B. jene Oefierreichs und des Königreichs Württem

berg. ja einige Staaten fie ausdrücklich zurückdrängen. wie insbefondre

das anhalt-deffauifche Gefetz v. 10. Iuli1822. Anhang Eap.l.

und das fürftlicl) fchwarzburg-fondershaufifche Prozeßgefeß

30) Man f. Wenlzel. der preuß. Mandats -. fummar. und Bagatellpro

zeß. Breslau 1833. -a Ulrich. Entwickelung der Grundfälze des Mandats

u. f. w. Prozeffes.. Arnsberg 1833.
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v. 20. Fehr. 1834 h. 129) erachteten andere neuere Prozeßgefeß

gebungen) wie die im vorigen Ö. aufgeführten) es für zweckdienlicher)

fie beizubehalten) ja felbfi diefe bisher in den Hintergrund geftellte Pro;

zeßact in ihre früheren Rechte durch ausdrückliche Sanction wieder ein

zufehen. -

Prüft man übrigens die Anfichten für und jene gegen die Beibe

haltung derfelben mit unbefangenem Blicke) zieht man dabei die Er

fahrung der unter: wie der Obergerichte zu Rache) fo mag wohl nicht

verkannt werden) daß für die Förderung der Rechtspflege der Mandats

prozeß infofern vortheilhaft wirken kann) als bei dem Ungehorfame des

Beklagten der Kläger nicht er| das weitläufige Stadium des Beweis

verfahrens abzuwarten hat) vielmehr alsbald auf Ausfchließung des

Beklagten mit feinen Einreden und auf ein Inhäfivmandat unter An

drohung der Hilfsvollfireckung anzutragen berechtigt ift) fo daß im fer

neren Ungehorfamsfalle alle ferneren Weitläufigkeiten für den Kläger

zurückgefiellt find 31)) - indeß ift nicht zu mißkennen) daß für den Fall

Beklagter mit Einwendungen) fie feien dilatorifche oder zerfiörlickye)

hervortritt) felbft wenn er nur gegen den Rechtsgrund ankämpft) der

Zweck) welchen die Gefelzgebung mit diefer Prozeßart erzielen will) -

fchleunige Rechtshilfe - nicht erreicht wird) vielmehr möchte es zur

Erreichung diefes Zweckes fachdienlicizer fein) wenn einerfeits die Legis

lation für dringende Fälle) insbefondre) wenn ein nicht leicht erfehbarer

Schaden zu befürchten ift) entfprechende und umfaffende Normen über

Proviforien) und andererfeits gleich umfaffende Beftimmungen

über den) fkatt dem Mandatsprozeffe zu furrogirenden) Executiv

prozeßZL)) bei welchem jedoch für die Klage wie für die Einreden)

Repliken u. f. w. blos Urkunden als Beweismittel zuläffig fein

dürften) erließe) wodurch fodann der Mandatsprozeß als überflüffig fich

darfiellen) und der vorangeregte Zweck ficherer erreicht würdeW).

Gett.

Nic-ß) *Zahl und Gewicht kommt l. bei der Eintheilung

der Sachen in rechtlichen Betracht. Inwiefern man nämlich den

Werth der Sachen nicht nach ihrer befonderen) fie von anderen Sachen

unterfcheidenden) Befchaffenheit) fondern blos der Gattung naä) oder

nach den der einen Sache mit anderen Sachen gemeinfamen Eigen

fchaften fchäht und fie nur der Quantität -- der Zahl) dem Maße oder

dem Gewichte - nach mit anderen Sachen vergleicht) infofern unter

fcheidet man Zonus 1), n68, quad in genere- 8110 [unctjanoln reoipiunt per

31) Man f. Bayer a. a. O. S. 58.

32) Man f. meine Schrift: der Ererutivprozeß u, f. w. (Nürnberg 18-11))

8.2) S. 13 flg. '

* 33) Mittermaier a.-a. Q. S, 135.

1) 1.. 2. pr. 1). (18 17111118 creciiijs. (12. 1.)



74 Mafi- Zahl und Gewicht.

8010110116111. (11111111 8116016 2), 168, (111116 0011111111111 8116016 001111116111111-3),

vertretbare) fungible 4) Sachen) auch als 168, (111116 11011116161111111610 111611

811111116 00118111111, 0011818111111 8. 0011111160101. 711161115), von der 81160168 6))

dem 061111111 00111118, 001-11118 7) der nicht vertretbaren) nicht fungiblen'

Sache) bei welcher aber eine Beftimmung des Werthes blos nach Zahl)

Maß und Gewicht nicht in Betracht kommen kann. Diefe Eintheilung

der Sachen ift dann wieder für den Begriff einzelner Rechtsinfiitute

von Wichtigkeit; fo kann namentlich das 1111111111111 nur in vertretbaren

Sachen beftehen 8); auch äußert diefe Unterfcheidung. auf den Kauf

ihren Einflußz werden nämlich Sachen) die gewöhnlich zugezählt) zu

gemeffen oder zugewogen werden) entweder ganz oder einzelne Theile

derfelben unter der Verabredung verkauft) daß der Preis fich nach dem

bei dem Zumeffen) Zuzählen oder Zuwägen fich ergebenden Quantum

richten foll)»fo erlangt der Kauf erft durch das Zuzählen) Zumeffen

oder Zuwägen feine volle Kraft 9).

11. Die Art und Weife)-wie gemeffen werden foll) wird im all:

gemeinen von den Gefeßen als bekannt oorausgefehtz hinfiwtlici) der

Entfernung *zweier Ortfchaften 1| gefeßlicl) beftimmt) daß die Entfer

nung von und bis zu dem Punkte gerechnet wird) wo die zufammen

hängenden Häufer aufhören) beziehungsweife anfangen 10).

111. Zum Verftändniß der Quellen des römifchen Rechtes bedarf es der

Kenntniß der röm. Maße und Gewichte ebenfo) wie der der MünzenU).

In dem römifchen Maß: und Gewichtsfyfieme ift die Zwölfthei

lung befonders wichtigz fo wurde das 118 in 12 Unzen getheilt12)) und

wurden darnach unter anderen auch die Erbtheile und die Antheile der

80011 beftimmt13)z auch 1| diefe Einrheilung auf den römifchen Fuß

übertragen worden.

2) 1.. 2. s. 1*. 1). (16 1611118 01601118. (12. 1.)

3) 1.. 29. 111 1“. 1). (10 8010110011108. (46. 3.)

4) Glück) Pandektencomm. Bd. 11) S. 474.

5) 171“. .1. (11111). 111011, 16 0011111111. 0111. (3. 14.) l.. 1. 1). (16 1611118 01-6011.

(12. 1.) 11, 42. l). (10 1111-6 1101111111. (23. 3.) 11. 1, Z. 2. l). (10 0. 011:. (44. 7.)

6) 11. 2. 111". 1), (10 1011118 0161111. (12. 1.)

7) l.. 85. 1). (16 16311118 111, l1. 34. Z. 3. 4. 1). 1161611111181.

8) 1.. 2. 111. 1). (16 1011118 01611. (12. 1.) S. in diefem Werke Bd. 111) S.

228)* den Art. Darlehn.

9) 11. 35. Z. 5. 1). (16 0011111111. 01111, (18. 1.) l1. 1. Z. 1, 1). (10 1101101110 61

* 00111111011. 161 161111. (18. 6.) S. in diefem Werke V0111) S. 22) den Art. Kauf

und Verkauf. , -

10) 11. 154. 1). (16 17. 5. (50. 16.) 1111116 111188118 11011 11 1111110 1111118, 8611 11

001111110111111118 110111110118 1101116160111 811111. Vgl. über 001111110111111 116111110111 D11118 0 11 ,
1111111111116 1111111. 10111. 11. 001111116118. 1 i

11) 1). 1111 11 1111111-, (1188. 01111c11111 11111111011 (10 1011101101-010 1100116111108 61 111011

811118, bug-j. 131111117. 1810. 8.

12) 11. 110111811 1111160111111 118818 0181111111110 , und 8111111 11161180118 (16 11886 1111611118

111 (10111. 1111, 11111011181. 611. 1100111113, 11. 185 8g. S. in diefem Werke Bd. l) S.

460 ) den Art. 118.

13) 11. 13. 8. 1. 1). (16 116160. 11.18111. (28. 5.)
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Das römifche Maß: und Gewichtsfyftem kann hier nicht vollftän

dig dargeftellt) fondern unter Verweifung auf die bezügliche Literatur 11)

blos folgende Ueberficht der Maße und Gewichte gegeben werden.

1) Längenmaße.

401118 1,

0008111116011 12. 1.

111188118 24. 2. 1.

(ira-lim 48. 4, 2. 1.

6111111115 80. 62/3. 31/3. 12/3. 1.

1968 120. 10. 5. 21/2. 11/2. 1.

1111111115 480. 40. 20. 10. 6. 4. 1..

11110111 1440. 120. 60. 30. 18. 12. 3. 1.

111311118 1920. 160. 80. 40. 24. 16. 4. 11/3. 1.

Das llljlljarjum ift : 1000 [11188118 K 5000 Fuß.

2) Flächenmaße.

(Leuturiu 1.

llerecljnm 1 00. 1 .

411581-111)) 200. 2. 1

11.01118 1111111281118 400. 4. 2. 1.

01111111 1600. 16. 8. 4. 1.

Zcrjpulum 57600. 576. 288. 144. 36 1

(ciecerupecla

quark-ala)

['68 1111110111018 5760000. 57600. 28800. 14400. 3600. 100. 1.

3) Körpermaße.

1411111110171 oder

0116101111116] 1.

1110111118 Z. 1.

001131118 oder

congjar-jum 8. 22/3. 1. _

8e1rluri118 48. * 16. 6. 1

11811111111 96., 32. 12. 2. 1.

0111111811118 192. 64. 24. 4. 2. 1

.Koalnbulom 384. 128. 48. 8. 4. 2 1.

1111111113 576. 192. 72. 12. 6. 3 11/). 1.

14) .10. 088p. Li8on8c11n11ä, (la p0nc1erih118 e10 1111-1180108 1101er. 11011111

no1-11111 etc. acl. [1. nrgentor. 1787, 8. Ludw, Ideler) über die Längen:

und Flächenmaße der Alten in den Abhandl. der Berl. Akadem. der Wiffenfch.)

1812) 13) hiftor,:philol. Theil) S. 121 flg. .1. 11-111. Wurm . 1111 [101111e1*111117

111.11111110r11111 , 111011811rur11111 11c (10 anni orcijnnnclj r11i1011j11118 anni] 110111111108 el 61'111!

e08. 8111113. 1821. 8, Vbckh) metrologifche Unterfuchungen über Gewichte)_

Münzfuße und Maße des Alterthums.) Berlin 1838. 8.
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4)Gewichte.

Bibi-a,p0ncl0,x181.8611118,86111111-12.'l'i*jeii83.(Iuuäruiiß4.881181186.Jeet-norm,8.

,8e8ciinii)

[liiciu12.Zeiiiuncia24.Duelle36.Zjcilicua48.89711111172.Zcrjpuliißßci-u-288.

puluZ,Zcrjptuliicn,0b0lu8576.
Zjliqiia1728.

1.11/2.2.3.4-6.

12.-18.24.36.

144.288.864.

192.576.

144.432.

72.48.

144.

216.

1.11/2.1.2.11/3.3.2.
12.8.2.4.16.72.48.
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Die Vervielfältigungen des Pfundes) von denen nur der (Loyali

6in8 in den Rechtsquellen vorkommt) hatte eigene Namen 15).

uebrigens fteht das römifche Gewicht mit dem römifchen Körper(

maße und dem Maße überhaupt in dem genauefien Zufammenhangez

denn Qunilraule] oder der römifche Kubikfuß beträgt 80 Pfund Wein

oder Waffer16). Das römifche Pfund aber ift nach B ö ckh 17): 6165

Parif, Gran) deren 9216 auf das Parifer und deren 8806)2 auf das

cölnifclye Pfund gehen.

3

Der römifche Fuß ift daher : 7/ des Quadrantels und wird von

Böckh18) auf 131)15 Parifer Linien berechnet.. Nimmt man nun den

rheinifmen Fuß zu 139)13 Parif. Linien an) fo ifi der römifclye Fuß __

:_- 1Z5)7.rhein. Linien oder 11" ZUM rhein. Die Theilftucke des

135

römifchen Fußes berechnen fich daher nach dem Ausdru>e 17 und
144. x

. 135 . 1x144-7z fo 1| z. B. der 613mm 1/16

 

die Mehrzahl nach der Formel

, 135

rom. Fuß:W

5. 135

Fuß; 14417 :.- 4)71* rhein.z die römifche Meile :: 5000 Fuß

: 4712 rheinifmen Fußen oder 4711/5 Ruthenz auch laffen fich dar

nach die römifchen Flächen und Körpermaße leicht findenz fo ifi das

ing-num : 28800 :|1 3.- 27140 [I1 rhein. und kommt fomit dem

preußifchen Morgen von» 25920 :i1 rhein. nahe; der römifche eubue

oder 20 röm. Kubikftiß i| -_- 1'8)85 rhein. 0nd/

 

: 0)05881 rhein.; der yaoeuo oder 5 römifche

 

Von den in beftimmten Maßen ausgedruckten gefeßlimen Beftim-

mungen des römifchen Rechtes heben wir beifpielsweife folgende hervor:

1) Wer nicht mehr als 100 römifche Meilen von dem Orte) wo

ihm eine Vormundfchaft übertragen wird) entfernt ift) muß fich inner

halb der nächffen 50 Tage ercufirenz“ i| er noch entfernter) fo hat er

außer 30 Tagen noch für je 20 Meilen 1 Tag mehr Zeit) fo jedoch)

daß die Zahl der Tage dann nicht unter 50 Tagen betragen follz wer

z. B. 440 Meilen entfernt iii) hat 30 + 22) d. i. 52 Tage Ercufa

tionszeit19).

S ZZ?) S. unter anderen Ed. Vdcki n g's Inftitutionen (Bonn 1843)) Bd,l)

16) keotne 8. 7. (Iuaäräntel. _

17) Metrolog. unterfuch. S. 163. Eifenfch mid nahm es zu 6216

Parif. Gran an.

18) A, a. O. S. 200. Eben fo groß fand ihn Wurm; Ideler nahm

ihn zu 131) und Eifenfmmid zu 132)“, Par. Fuß an.

19) l.. 13. l.. 21. 8. 2. 1). (le excnsöijoojbuä. (27. 1.) s. 16. 1. (le 6x011

anijooib, (1. 25.) i/aiicana-iragm. Z. 155.
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Diefe Befiimmung wird von den Lehrern des heutigen römifchen

Rechtes als noch giltig angefehen 20). .Da nun die rbmifche Meile :

5000 Fuß röm. c 4712 rhein. Fuß. die teutfche [oder geographifche

Meile aber -_* 23708 rhein. Fuß und folglich .100 römifche Meilen

- 19.87 oder nahe 20 geographifchen Meilen gleich find. die Diffe

renz der römifchen und heutigen Meile alfo fehr beträchtlich ift. fo muß

eine Reduction in der Weife vorgenommen werden. daß z. B. fchon

eine Entfernung von 88 geograph. Meilen eine Ercufationszeit von 52

Tagen gibt 21). _

2) Die Breite der 11a ifi durch das Zwölftafelgefeß auf 8 und in

der Krümmung auf 16 Fuß feftgeftellc22)z mehrere Rechtslehrer halten

diefe Beftimmung auch noch nach heutigem Rechte dann fiir anwend

bar. wenn eine Fahrgerechtigkeit mictelft Vertrages oder lelztwiiliger

Verfügung unbeftimmt. ohne alle Befchränkung und Demonfiration

gegeben worden ift22)z man fubftituirt aber dem römifchen fofort den

landüblimen Fuß.

3) Nach dem Zwölftafelgefeße waren die Grenzfireifen des e301

111111111118, von welchen beifpielsweife die fiinf Fuß breiten genannt wer:

den. der Ufurapion entzogen 21). _

4) Der Nachbar hat das Recht. die uberhängenden Aefte eines

im 0011111110111 ftehenden Baumes. wenn deffen Eigenthitmer es nicht

felbfk thut. bis 15 Fuß hoch von der Erde zu behauen25). -

5) Zwifchen Gebäuden foll ein gewiffer Zwifchenraum von bezie

hungsweife 21/2. 5. 10. 12 und 15 Fuß offen bleiben26).

Dieß find jedoch lediglich polizeiliche Befiimmungen und heutzu

tage eben fo wenig von practifchem Intereffe. als das gefehliclpe Maß

des römifchen Soldaten 27) oder das Gefeh des l.. 1101111118 und 8. 80x

1118 vom I. 376 d. Stadt. 110 (11118 111118 quinqungjnca 11130171 p0881

1101-0128).

20) Thiba u t. Pandektenr.. 6. Ausg.. 8. 514. 111 1111101111111 011 . 000er.

11111111. (3. Ausg.) 111. Z. 580. 110i. 0.

21) Vgl. Glück. Pandektencomm. Th. 32. Z. 13570. 511b. e; nur gibt

er. I. Geo. Eftor (Anfangsgr. des gem. und Reichsprozeffes [Frankf. 1756.4.)

S. 125_127) folgend. das Verhältniß der rbmifchen zur teutfchen Meile fälfch

lich wie 4: 1 an.

22) 1.. 8. l). (10 801'111. 11171011. 1-118tj00r. (8. 3.)

23) G ensler. im Archiv für civil. Prar. 111. Nr. 20. S. 258, v. V an -

gerow'. Pand. 8. 341. Anin. Nach ,Anderen foll fich diefe Befiimmung gar

nicht attclf die Fahrgerechtigkeit beziehen. Puchta. tiv. Abhandl, (1823). Nr, 3.

S. 83 g.

24) 61001-0 (10 10311). 1. 21,

25) l.. 1. Z. 7. 8. 9. 1). (10 (11110111). 011011. (43. 24.) 12111111118, 11200111.

3011i.. 11. 6, Z. 13. C1'. 1111111100111-11011, 1100er. 110m1. 11. Z. 462. n01. 4.

26) 1.. 9. 1.. 11. 1... 12. Z. 2. 3. (1. (10 110111110. 111'111. (8. 10.) 1.. 111l.

l). 111110111 10111111001-, (10. 1.) 1.. 14. 1). (10 8011111. 10111011. url). (8. 2.) 17081118

11. 01111111118 (.211. 11111111. 1111. 1. (01111800).

27) 1703011118 (10 1-0 11111111111 1. 11. z es betrug 55/6 Fuß.

28) 1.111118 171. c. 35.
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17. Bei den in beftimmten Maßen ausgedriickten gefelxlimen Be:

fiimmungen des teutfchen Oiechtes) wie z B. daß ein Fahrweg 8 und

ein Fußfteig 3 Fuß breit29) und die durch ihren Geruch oder aus ande

ren Gründen läftigen Theile eines Gebäudes) als heimliche Gemächer/

Smweinstoben) Oefen) Backofen wenigftens ZFuß von des Nachbars

Grenze entfernt fein muffen 30)) ift fofort das landubliche Maß dar;

unter zu verftehen; ebenfo ift auch die Bannmeile-i!) landublicl) zu

meffenN).

l7. Maß und Gewicht kommen endlich auch noch als Gegenftände

der Gefeizgebung in Betrachxz ein rationelles Maß-' und Gewichtsfyfiem

ift nämlich an folgende Vorausfeßrtngen gebunden:

1) Das Urmaß) von welchem alle Kategorieen der Maße und das

Gewicht abhängen und mittelft deffen die verfchiedenen Maße und Ge:

wirhte controlirt tverden/ muß eine Längeneinheit feinF tvelche einen

aliquoten Theil von irgend einer im Reiche der Natur fich darbietendeu

Längengröße bildet. Diefe lehtere ift die Bafis des Syftems und find

als folche Grundlagen des Maß: und Gewichtsfhfiems von den Metro:

logen der Secundenpendel) der-Aequator) der Erddurchmeffer und der

Quadrant irgend eines Erdmeridians in Vorfchlag gebracht worden.

2) Das Maß- und Gewichtsfhftem muß in fich zufammenhängen/

d. i. es miiffen aus der Längeneinheit die Längenmaße und weiter die

Flächene) Kubik- und Hohlmaße abgeleitet und aus der Schwere eines .

cubifch beftimmten Volumens einer hierzu geeigneten Fliiffigkeit) z, B.

reinen ?WaffersF unter einer beftimmten Temperatur die Gewichtsein:

heit gefunden werden..

3) Mitffen fich die verfchiedenen Maße und Gewichte leicht aufein

ander reduciren laffenz zu dem Ende ift das gegenfeitige Verhältniß

fämmtliciwr Maße und Gewichte durchgängig in runden) wo moglich

in decadifchen Zahlen auszudrücken und fur die Mehrheits- und Theil

großen eine angemeffene Nomenclatur zu toählen. Auch ift

4,) darauf Bedacht zu nehmenx daß die kleinfte Einheit den Be:

dürfniffen des gemeinen Lebens entfpricht und ift für die Rechnungen»

des gemeinen Lebens ein ihnen angemeffenes Zahlenfhfiem zu wählenz

am geeignetfien für diefe fogen. Trivialmaße und Gewichte ift das

Duodecimalfhfiem um deßrvillen) tveil die im gemeinen Leben am häu

figflen vorkommenden Theile 1/2) 1/3) 1/4 ) 1/6 fich durch ganze Zahlen

6/ 4/ 37 2 der nächft kleineren Einheit ausdrücken laffen.

29) Sächf. Weichbild Art. 129.

30) Sachfenfp. V, l1- Art. 51. Sächf, Weichb. Art. 122.

31) Sachfcnfp. B. [|1, Art. 66) 1.

32) ueber das Maß der fächfifchen Baunmeile vgl, Hand o ld) Lehrb, des

kbnigl, fächf. Privatr. 8. 445/ Note o. Das preuß. Landrecltt verordnet Th. 1])

Tit. 8) s. 96: Die Bannmeile ift nach dem in jeder Provinz gerobhnlimen

Maße zu befiimmen, ,
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Bei den neuerlichen Maß- und Gewichtsregelungen hat man die

fen Anforderungen auch entfprochen. In England wurde die Länge des

Secundenpendels. d.- i. die Länge eines Pendels.. der in der Breite “von

London mit dem Niveau des Meeres gleichfiehend im leeren Raume jede

Minute 60 Schwingungen macht. als Maßeinheit (zei-cl) angenommen

und ein darnach entwi>eltes Maßfhftem vom 1. Ian. 1826 an einge

führt. In Frankreich nahm man das Urmaß von der ausgefireckten

Länge des Quadranten des durch Paris gelegten und von Delamb re

und Mechain vermeffenen Erdmeridians und machte den zehnmillion

ften Theil diefes Erdmeridianquadranten zur Maßeinheit. merke ge

nannt. Da die Länge des Erdmeridianquadranten 5130740 t0j8e8 (in

Lei-eu betrug. fo ift der merke : 0.513074 101863 .111 yet-eu und da

die Toife 6 Fuß ift -_- 3.078444 pjeci8 (le koj oder 443.296 alt-fran

zöf. Linien.

Für das Zehn-. Hundertz Taufend- und Zehntaufendfaclye verbin

det m_an im franzöfifwen Maß- und Gewichtsfhfieme die griechifchen

Ausdrü>e (ler-r. l1eici0, [i110 und :nz-rin und für die Zehn-. Hundert

* und Taufendtheile die Wörter (leej, eentj. mjlli mit der Maß; oder

Gewiänseinheit. Die Einheit des Flächenmaßes. are. iii das Qua_

drat des (lelccnnetre; eceke, die Einheit des Kubikmaßes. ift der Kubik

meterz die Einheit des Zollmaßes. ijne, iftein Kubildecimeter und die

kleinfie Gewichtseinheit. gkamme. ift das abfolute Gewicht eines Kubik

centimeters deftillirten Waffers in der Temperatur des fchmelzenden

Eifes (Nullgrad der Thermometer von Eelfius oder Reaumur).

Um die Rechnungen des gemeinen Lebens zu erleichtern. verordnete

Napoleon unterm 12. Febr. 1812. daß für den Gebrauch im alltäg

lichen Leben und beim Kleinberkehr nachgelaffen fein folie. die Einhei

ten desmetrifchen Shftems unter Beibehaltung älterer Befiimmungen

nach dem Duodecimalfuße und beziehungsweife auf die früher übliche

Weife einzutheilen. Hiernach follte z. B. 1 i0j8e : 2 merk-ee, 1 merke

-._- 3 pjeci8, 1 hier] : 12 y0uee8, 1 pouee :- 12 ligneß und 1 [irre

:_- 1/2 lcilogramlne : 16 one-ZZ, 1 alice : 8 g1-03, 1 Zr08 : 72

Zkäjlw u. f. w. fein.

In Rheinbahern befteht das neufranzöfifche Maß: und Gewichts

fhfiemz auf daffelbe gründen fich auch die Maße und Gewichte in den

Großherzogthümern Heffen und Darmftadtz in Heffen ift der Fuß :

(/4 merke , der Morgen : 1/4 delete-ke, das Pfund *- 1/2 [aloe-kammer,

die Maß : 2 ljtre; in Baden ift der Fuß : 3/19 merke. das Pfund

- 1/2 lcilagkannne, die Maß c 11/2 Litke. -

Das in den Zollvereinsfiaaten angenommene Gewicht. das Zoll

gewicht. ift das franzöfifGez derZollcentner von 100 Pfunden ift näm

lich c 100 iii-kee oder 50 [ning-kammer. z V_g,

Niecklenburg. Die beiden Großherzogthümer Mecklenburg

Schwerin und Streliß liegen im Norden Teutfchlands. und enthalten
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auf 280 [JMeilen 600)000 Einwohner) wövon 'jedoch auf-Mecklen

burg-Sciywerin 228 [IMeilen und 50.2000 Bewohner zu rechnen find.

Zum vierten Theile *feines Umfanges ift das Land vonder Oftfee befpiilt

-und-wird im übrigenvon Preußen (Pommern) Brandenburg)) Han

-nover) Dänemark (Lauenburg) und der freien Stadt Lübeck begrenzt.

xrWas-bie äußeren Verhältniffe anlangt) »fo haben beide Mecklen

?bnrg -beim Bundestage drei Stimmenund zum zehnten Armeecorps des

'Bundesheeres 42.98 Mann »zu liefern; Mecblenburg-Smwerin zahlt

B0 -zeWeliß 8331/3 Thlr. an die Bundescanzlei. _ ' - - -

Ö __*Yineren fällt Mecklenburg-Srhweriruvon welchem Lande

redet' werden foll) in fechs Abtheilungen: -1) das Herzog

thueiqidi* * * ige Graffchaft) Schwerin) 2) das Herzogthum-Güfirow)

3) das Fürfienthum Schwerin) 4) das Land RoftW) 5)-die Herrfrhaft

Wismar) 6) die Landesklöfier) fiir adelige Jungfrauen. - >

EinHer-zog Friedrich Wilhelm (1692.- 1713) erbt-e “durch den

Tod eines Herzogs Gufiav Adolph (1605) das Herzogthum Guide-rw

und herrfchte dadurch über alle mecklenburgifrhen Länder) als er *fich in

Folge eines mit feinem Oheim Adolph Friedrich entfiandenen Suecef

-fionsitreites *zur Abtretung der Herrfmaft Stargard und des Fitrften

thums Raßeburg genöthigt fah. Letztere *bildeten das jeßige Groß:

-herzogthum-Mecklenburg-Streliiz) das fich aus dem hamburger Ver

gleiche von 1701 datirt 1).

In neuefiec Zeit find keine Gebietsveränderungen vorgefallen) da

Mecklenburg im Wiener Eongreffe .nur eine haare Kriegsvergiitung be

kam. Jedoch möchte hier noch aufzuführen fein) daß Mecklenburg

Schwerin im Liineviller Frieden (1801) alsEntfchädigung für zwei zu

Straßburg verlorene) bereits oonLudwig U7. an fich genommeneEa

nonicate) die im :Lande belegenen (7) Güter der Stadt Lübeck erhielt;

-freilich unter Zurückgabe einer Erdzunge bei Travemünde. Auch

*die feit 1648 von Mecklenburggetrennt gewefene Herrfchaft Wismar

gewann dieß Landim Iahre-1803 nur unterpfandsweife) aber unter

folchen Bedingungen wieder) daß Schweden an eine Zurucklofung nicht

mehr denken foll, '

Hilfsmittelzur geographifciyen) gefchichtlichen und ftatifiifmen Kennt

niß desLandes find i/nsbefondre: K a r t e n. Diegroße S ch m e tta u ' fche)

in 16 Blättern. .Die v. Reftorffifcize. 2. Auflage. Wismar 1842.

Schmidt u. v.-Coffel. 1 Blatt. Ferner: Rudloff) Gefchicizte von

Mecklenburg. 4.Bde. *u-Lichow) Gefchichte von Mecklenburg (bis

jelxt) 3 Bde. Diefe beiden Gefchimtswerke reichen nur bis in die An

fangsjahre des .fiebzehnten Jahrhunderts) und find practifcirnitht fehr

brauchbar. unbedeutend) jedoch überfieiytlici) ift: W. Dehn) Ge

 

1) Kaiferliwe Lehenbriefe über Mecklenburg von 1348) 1377. Hamburger

Vergleich vom 8. März 1701. Pfandurkunde über Wismar vom 26. Juni

803, . *

bill. 6
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fchichte Mecklenburgs von der älteften bis auf die neuejte Zeit. Roftock

* 1836. 8. G. Hempel) geographifG-flatifiifmes Handbuch des Meck

lenburger Landes. Parchim 1837-43. 7 Lieferungen in 8. (enthält

ebenfalls einen gefchichtl. Abriß). Der jährliche Staatskalender

für Mecklenburg-Schwerin. Ganz befondere Anerkennung verdient der

jetzt für Mecklenburg-Schwerin erfcheinende) von P. F. R.

Faull mit Sorgfalt und Intelligenz redigirte) Staatskalender) der

alle Jahre eine weitangeführte Quelle der Statifiik bietet. Ihm hat

fich ein Volksbuch unter dem Titel: Mecklenburg) jedoch mit wenig Er

folg) feit 1843 anzufchließen verfucht.

Die Landesmünze befteht in fogen. Zweidrittelfiücken) welche

durchfchnittlicl) 31/3 pro Cent beffer zu berechnen find als Gold) welches

ebenfalls in Louis-) Friedrichs- und fonftigen d'ors im Lande courfirt

und gemünzt wird.

Der Grundbefiß des Landes zerfällt in drei Elaifen. Von

Mecklenburg-Schwerin) fo rechnet man) nehmen die ritterfchaftlimen

Güter 5/19) die großherzoglichen Kammergüter 4/19) die Städte 1/10

ein. Man hat lesteren auf 22 [IMeilen mit 130)000 Seelen zuge

fchrieben) und rechnet bei Landesbedürfniffen die Beitragsquoten der

Ritterfmaft) des Domanii und der Städte immer zu 1/3 für jedes.

Die Städte haben alle nicht unbeträchtliche Feldmarken) auf

denen) freilich in kleinen Parcellen) Ackerbau getrieben wird. Dann

aber befihen Rofiock) Wismar und auch Parchim) insbefondre die bei:

den erften) eine namhafte Anzahl Landgüter. Man rechnet hierauf

etwa 15 lIMeilen. *

Bevor jedoch von diefen) d. h. vom Domanium und von den

Rittergütern geredet wird) i| der Landesmaßjtab fürderen Schähung

zu bezeichnen. Man veranfchlagt nämlich alle mecklenburg'fchen Land

güter nach Hufen. .

Mecklenburg ward in den Jahren 1762-1778 vermeffen und

landwirthlich abgefchäht - bonitirt2). -- Es wurden nach Befchaffen

heit des Bodens Ackerclaffen feftgefeßt) und man rechnete von 75--300

[IRuthen Acker auf einen Scheffel Einfaat. Minderer Boden ward

nur als Weide veranfchlagt. Sechs-hundert folcher bonitirten Scheffel)

die nach Befchaffenheit des Bodens 45)()00-180)000 |:|Ruthen ent

halten) bilden eine Hufe. Weil in den Jahren) wo jene Bonitirung

vorgenommen wurde) manche Güter) die jeßt in hoher Eultur fiehen)

noch in tiefer Verwilderung niederlagen) fo würde man fie heutzutage

weit unter ihrem Werthe fchäßen) wenn man fie nach der ihnen damals

beigelegten Hufenzahl veranfchlagen wollte. -l v. Ferber) Grundzüge

zur Werthfchäßung der Landgüter in Mecklenburg (Berlin 1796)) S.

167. -- Nach gegenwärtigen Eonjuncturen kann man den Kaufpreis

einer Hufe zu einigen 30)000 Thlr. 2/3 rechnen; auch wird angenom

 

2) Beilage ill zum Verfaffungsgefeize von 1755,
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men. daß man .mit Sicherheit über 20.000 Thlr, auf die Hufe anlei

hen könne.

* Das Domanium. welches man als landesherrliches Eigen

thum bezeichnen kann. enthält 225.149.157 IRuthen. -- etwa 95

lIMeilen. mit 5 Marktflecken. 280 Pachthöfen. 714 Erdpacljtgüter.

4724 Hauswirthe. d. h. Bauerftellen. und eine Menge anderer Ge

höfte und Anlagen. z. B. Pfarren. Forfthöfe. Mühlen. Schmieden

u. f. w. Diefem Eomplere. der zu 2925 Hufen bonitirt ift. fteht

das großherzogliclje Kammeccollegium vor. und adminiftrirt ihn in 45

Aemtern. von denen jedoch mehrere mit einander combinirt find. Diefe

Aemter find wieder in fünf Difiricte getheilt. denen jedesmal ein be:

fiimmtes Mitglied des Kammercollegiums vorjtrht. Im Verwaltungs

jahre von Iohannis (24.Iunius) 1843-1844 brachten die Domänen

eine Einnahme von 1.688.698 Thlr. Da die Verwaltungskofien

742.632 Thlr. betrugen. blieb ein Reinertrag von 946.066 Thlr. 2/3.

Ritterfchaftliche Güter find 991"in Mecklenburg-Schwe

rin. Diefe Güter werden zu 37441/. Hufe gerechnet. 651 find davon

Lehen-. 340 Allodialgüter. Sie befinden fich zur Zeit in Händen von

617 Befißern. theils adeligen. theils bürgerlichen. Auch landesherr

liche. fürftliche (bückeburgfche). fowie einige bauerfmaftliche Güter

finden fich darunter. Geiftliciye Stiftungen und weltliche Eommunen

befihen 127 davon. Diefe Güter machen etwa 115 iIMeilen aus.

Die meifien Güter divergiren zwifchen 2-4 Hufen. Don) gibt es

deren unter 1 Hufe und über 11 Hufen. - E. F. Targ ow. Ver;

zeichniß mecklenburg'fcher Städte und Landgüter. Rofto> 1787. 8.

G. Stiller. neues Verzeichniß der ritterfchaftl. Güter. der Städte

und Domanialämter. Roftock 1818. 4.

Ueber alle diefe Güter befteht feit 1819 ein fehr wohlgeordnetes

Hypothekenwefen. welches. auch hinfichtlicl) der Allodialgüter.

eine Abtheilung der großherzoglichen Lehenkammer zu Schwerin bildet.

während für die Erbpachthöfe des Domaniums die jedesmaligen Aemter

die Hypothekenbüwer führen.

So wenig an Bauergütern können emphyteutifche. als an Landgu

tern dingliclye Rechte erworben werden. wenn fie nicht aus den Hypo

thekenbüchern erfichtlichzfind.

Wer aber in einem Landgute pfandbuchlich verzeichnete Forderun

gen hat. ifi keinen Anmeldungspflichten. keinen Stundungs- oder

Eommiffionsverträgen unterworfen. Seinen Rechten gehen im Eon

curfe die früher eingetragenen Gläubiger. außerdem aber nichts als die

öffentlichen Abgaben. Beiträge zu Brand: und Hagelcaffen und geift

liche Abgaben. mithin die eigentlichen Gutslafien. nur vor. Der

Rang der eingetragenen Forderung beftimmt fich ohne alle andere Riick

ficht. z. B. auf privilegirte Hypothek. lediglich nach Reihenfolge der

Eintragung. und ein Schuldfchein mit dem Eintragungsgttefie beweifi

gerichtlich fowohl das Realrelht als den Rang derForderung.. und gel

6-'
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ten hier) wie überhaupt in Mecklenburg-Schwerin nicht) die Einrede

der Nichtzahlung und des Anafiafianifchen Gefehes. Ein befchletinigtes

Verfahren findet bei Klagen aus rittrrfchaftlimen Hhpothekenfmeinen

auch fiatt. Somit ftehen diefe Papiere) weil fie nicht) wie'7bei den

E-rbzinshufen) durch die Vorgängigkeit- des Canons) und bei den fi-äd

tifchen Pfandfmeinen durch die Eventualität eines Brandes 4*- indem

bei Gütern immer der Boden prävalirt - bedroht) in Mecklenburg in

großem) jedoch durch den Rang der Infcriptivn allemal bedingten ?An

fehen. » »

Auch die fiädtifhen Hypothekenangelegenheiten find durch die am

1. Februar 1830 zur vollen Anwendung gekommene Stadtbuchordnung

vom 22. December 1829 und deren Nebenverordnungen vom 12. No

vember1835 und 16.Februar 1838 ebenfalls geordnet 3). Alle mitdem

Hypothckenwefen verbundenen *Geldgefclniftg insbefondre die Zahlungen

und Loskündigungen der Eapitalien) werden in den auf den 17. Ia

nuar und in den auf den 24. Iunius jeden Jahres folgenden acht

»Tagen - Antonii- und Iohannistermin - nach Herkommen und Ge

feß vorgenommen.

Was die oben erwähnte Eintheilung der Güter in Lehen und

und Allodien anbetrifft) fo wolle man dazu noch bemerken) daß das

Lehenrecht eine nie zum Auswuchs gekommene fremde Pflanze in

Mecklenburg war und blieb. Durch ein Refcript vom 30. Januar

1809 hat der Lehensherr alle 8eruiljn rniiitnria aufgehoben und nur noch

8errjlin nulira fich vorbehalten. Hinfichtlich der Lehenfolge) der Ver

äußerung des Lebens) der Belafiung deffelben mit Schulden haben die

mecklenburg',fchen Vafallen Rechte)'mittelfi welcher die Lehen den Erb

gütern fafi gleichgefiellt werden 4). - I. G. Berg) die Eigenthüm

lichkeiten des mecklenburgfchen Lehenrechtes. Oiofiock1834.- brück

ner. .18 60111118 rn8a11i iiierlenluu-gioj 1181-61111111118. , Neubrandenburg

1823. -- Betrachtungen über die herzoglich mecklenburgfche Declara

3) Ritterfchaftl. Hypothekenordn, v. 12. Nov. 1819.' Anträge in H. S.

v. 13.Januar 1820. Ferien 2. April 1831. Ceffionen 19. Angufr 1820.

(Hutsbefmreibung 24. December 1821. Prioritätshefiimmung 10. April 1822)

25.Januar 1823. Recursan die Regierung 27. April 1827. Aenderungen

'desGefrhes 7. Januar 1830. - Klofierhh p othekenordn. vom 20. Febr.

1837.- Domanialhypothekenordn, für Büdner vom 12. März 1814.

'Leitung des Hypothekenivefens 13. October 1827. - Stadtbus) o rdnu n g

vom 22. December 1829. Fiir Wismar 23, Febr. 1838 und 6. Juli 1839. Es

gibt noch eine Maffe Specialpfandbuchordnungen) befonders für kleinere Erb

pachtfiückr. »- Ueber Hypothekenbücher in den Domänen gibt es in

Mecklenburg-Schwerin die Verordnungen vom 12. März 1814 und vom 13.

October 1827.

4) Homagialeid vom 30. Mai 1756. Lehenserbjungfernremt 15.Juli 1471.

-- Lehenrecht gibt es in Mecklenb. nicht v., 4. Der. 1704. -- Rrluitionsremt

der Lehen 2.-*Dec.'1768.' Von Veräußerung und Verfchuldung der

Lehen 12. Fehr, 1802,

x
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torverordnung vom 12. Februar 1802. Schwerin 1802. Endlich:

l". Tornow, (le feucljs lilelelenburgjdia ll t0lni. 4. 6i18tr0ee 1708.

Abfehend von den Zorejtju uulicju findet zwifehen Lehen; und Allo

dialgütern zum Nachtheile der erfieren ein UnterfGied bei Verkaufs-fallen

fiatt. wo die von beiden Theilen an den Lehensherru zu entrichtcnden

Kofien _drei Procent von der Kauffumme erreichen. Bei Holzfällungen

-»- kein Gut darf ohne Eonfens jährlich mehr als 12 Eichen und 50

Buchen fällen w wo Lehengüter. außer den Cognitionskofien */2 Pro

cent der Verkauffumme zahlen. während die Allodien von letzterem

frei find. In Succeffionsfällen flehen die Lehen ebenfalls zurück. da

hier in der Regel die Töchter ausgefchloffen find. und nach Her-kommen

nur halb fo viel als die Brüder vom Werche der Verlaffenfmaft bekom

men. Landesvergleicl) von 1755 artig. 22.

Die Frage. ob alle merklenburg'fchen Staatsbürger

an fich gleiche Rechte haben. ifi zu verneinen. Vollßommene

Rechte hat nur der Adel. und auch diefer nur einem Theile nach. Die

unvolllommenften Rechte hat der Ifraelit. und zwifchen beiden fteht

der Bürgerliche in der Mitte. .

Der mecklenburgfche Adel im allgemeinen foll freilich namhafte

Vorrechte haben - v. Kamps. Eivilremt (Berlin 1824). S. 552.

-- Wenn man aber mit Unbefangenheit die Aufzählungen prüft und

davon fondert. was in bloßen Eurial- und .fyöflichleitsvorzügen beruht.

z. B. eine Pleureufontrauer und ein Oiecht der Gnadenzufiäierung -

vgl. B. Bauer. Eulturgefchichte des 18. Jahrhunderts Bd. 2. S.

114--117 -. was ferner überall nicht vorhanden. z. B. die vorma

lige Freiheit von der Viehfieuer. fo wird nichts fonderliches vdn pe r

fö nlichen Rechtsvorzügen übrig bleiben. Speciell find aber dem

Adel Vorrechte gegeben. infofern derfelbe fich wieder in fiä) fon

dert. Hierüber ift erft in allerneuefier Zeit Manches erörtert und fefi

gefiellt. Ein Theil des Adels tritt nämlich als eing ebo rner un d

recipirter Adel auf. Worauf fich diefe Bezeichnung gründet. ift

nicht aus ihr felbfi - denn man kann_ ja nicht eingeboren und recipirt

zugleich. fondern nur Eins oder das Andere fein - vielmehr aus Nach

folgendem geichimtlicl) zu enträthfeln.

Zu Anfange des achtzehnten Jahrhunderts erblickt man einige

Gutsbefiher vom Adel mit der Landesregierung über ihre Stellung in

Verhandlung. Darauf. unter des freifiunigen. aber Karl Jill. von

Schweden zu fehr naehahmend-en Karl Leopold's Regierung (1713

1747). fchaarte der Adel fich auf feine Privilegien gegen feinen Landes

herrn. ward aber von diefem mit'Beihilfe der übrigen Stände von fei

nen Gütern verjagt. - Die Ausgleichung fand nach Karl LeopoldLs

Tode im Landesverfaffungsgefeße fiatt (1755). In diefem ifi immer

nur von Einem Adel (Ritterfrizaft. Lehensleuten) die Rede; nur -bei

Gelegenheit der Landrathsivahlen heißt es. ein Landrath müffe aus dem

..eingeboruen und reripirten Adel" präfentirt werden. Was der Aus

l
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druck „eingeboren" an fich bedeutet- weiß Jeder. Wie man aber oben

ein noch recipirt fein kann! ift fchioieriger zu erklären, Man hat hier

aber unter; und auszulegen verftanden. - Als nun mit Ausgang der

achtziger Jahre vorigen Jahrhunderts der merklenburgfche Adel - wo

von er fruher keine Ahnung hatte -' bemerkte! daß er von Eindring

lingennlnd Bürgerlichen (cke-ui norj bolnjnez re] jgnobjleo) aus dem

Befiße der Lehengiiter gedrängt ward! auf deren Privilegien (Verfchuld

barkeit und Vecäußerlickykeit) er fo forgfam wachtez da fetzte er fich

gegen diefe Leute. welchen in der erften Hälfte des achtzehnten Jahr

hunderts noch als Ständen das Recht des Votirens geradezu abgefpro

chenF und nur das des Supplicirens und Gravaminirens zugefianden

wurde/ in Action. Liollburgerx hieß es jeßtz feien nur die Adligen

die fchon im Jahre 1572 durch ihre Vorfahren mitLandgiitern in Meck

lenburg anfciffig gewefen. - Diefe Prätenfion erzeugte unter dem

präcludirten Adel Unzufriedenheit. Die bürgerlichen Gutsbefilxer

blieben indolent. Alles ward beigelegt oder vertufchtz als der Groß

herzog Friedrich Franzi. in zwei Refcripten/ (I. (i, 7. März 1789

und 18. November 17937 nach erfordertem Berichte der Adels

reunion. diefer erwiederte: Jn Mecklenburg fei kein i118 jncljgenennz

Ztatntum. Die Sache fei ein binding. Auch der Name folie abgethan

fein. weil fonft zu landesverderbliGen. Mißbräuchen Gelegenheit werde

indem fich ohnehin fchon fo Manches eingefchlichen habe. Bei Vermei

dung höchfier landesherrliclyer Ungnade und nachdrücklichfien Einfehens

folle Niemand je wieder ein mecklenburgfches Jndigenat behaupten.

Was aber vom Ausdru>e Jndigenat gelte„ gelte auch von dem:

Eingeb orenz infofern derfelbe etwas anderes als im Lande geboren

kunfimäßig habe bedeuten follen u. f. w. u. f. w.

Im Jahre 1838- als die Zahl der bürgerlichen Gutsbefiher denen

vom Adel etwa gleichfiandz kam endlich von Seiten der erfteren das

-Begehren gleicher landftändifcher Rechte zu Raumz ward aber von dem

Theile des mecklenburgfchen Adelsz der jeßt abermals als „eingeboren

und recipirt" auftrat. mit Energie zurückgewiefen. Die hieraus ent

ftehenden Streitigkeitenx bei welchen der Adel - bee-ti p058jäeot88 -

fich ziemlich paffiv verhieltx dauerten bis zum Spätherbfte 1843. Jeßt

erklärten- bei Gelegenheit des LandtagesX die Adligen. fie wollten eins

ihrer behaupteten Vorrechte/ wotnach fie ausfGließlici) als Deputirte in

engerem Ausfchuß (davon unten) wahlfähig feien/ aufgeben. Unmittel

bar darauf ließen die. von den bürgerlichen Gutsbefiizern für Erledigung

der Differenzen angerufenen Regierungen beider Me>lenburg*- unterm

23/25. November 1843 - Refcripte abx welche von beiden Landesher

ren behandzeichnet feftflellen: es folle diefem patriotifchen Verzichte des

Adels Befiätigung ertheilt fein/ demnächfi bleibe es aber 1) auch dabei,

daß zu Landrathsfiellen nur Mitglieder des „eingebornen und recipirten"

Adels gewählt werden durften. 2) Die Landesklöfier folltenF mit Aus

nahme unftreitig vorhandener Rechte der LandfchaftF allein zur Ver
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waltung und zum Genuffe des „eingebornen und' recipirten“ Adels be

fiimmt fein) wie dann 3) den Gucsbefihern vom „eingebornen und

recipirten" Adel) unbefchadet des landesherrlichen Oberauffichtsrechtes)

nach wie vor die Befugniß bleibe)' auch andere adelige Perfonen und

Familien zur Gemeinfchaft' an den) dem „eingebornen und recipirten"

Adel ausfhließlicl) zufiehenden Rechten aufzunehmen.

"Sie Zwarhaben die bürgerlichen Gutsbefcher gegen dieß auch in Meck

lenburgs politifcijrn Zuftänden Epoche machende Refcript) wegen der

Klöfter den Rechtsweg frei) zwar haben fie gegen die Anerkennung der

bevorzugten Adelsrorporation remonfirirt *- doch letzteres war erfolglos

und erfteres wird ohne Erfolg fein. a

Die Landesklöfter Dobbartin) Malchow und„Ribnilz enthalten

1538/4 Hufen (7 ciMeilen)) und was der Adelscorporation von deren

jährlichen (bei Gelegenheit der lehren Differenzen auf 200)000 Thlr.

veranfcljlagten) Erträge entgeht) find lediglich drei volle und fechs halbe

Klofierftellen. Diefe lehteren find ohne Naturalhebungen jede zu fechzig

Thlr. jährlich feftgefiellt) und fallen nebft den vollen Stellen zur Benuhung

für Töchter aus den Landesflädten- welche dagegen 1755 zu ewigen Zei

ten weiteren Anrechren an die Klöfterentfagten. Sonach find die unfireitig

vorhandenen) dem Adel entgehenden Genußrewre höchfi unbedeutend.

Nach einem der Landesregierung auf Befehl eingereichten Ver

zeichniffe enthält die Adelsrorporation in Mecklenburg-Schwerin

216) in Mecklenburg-Streliß 27 Mitglieder) fo daß in erfrerem Lande)

wo 292 adelige Gutsbefiher find) nur 76 unbevorzugte fich finden.

Diefe werden jedoch für 1500 Thlr. i) Familie in das Corps aufgenom

men. Freilich foll in der Regel hundertjähriger Güterbefiß der zu reci

pirenden Familien erforderlich fein - man hat jedoch einflußreiche

Leute ohne Güter (in der Vorausfehung) daß fie deren erwerben

würden)) ja man hat felbft deren (pi-Wiek bene 111811111) ohne Zak):

lung von 1500 Thlr. aufgenommen - wie die Herren felbft der Re:

gierung berichteten. Vgl. Siebentes Sendfchreiben v. 1814. S. 98,

Man darfalfo annehmen) daß der Adel in Mecklenburg nach fei

ner Beeigenfchaftung als Mitglied des eingebornen und reripirten Adels

volle fiaatsbürgerliche Rechte genießt) der außerhalb diefes Corps fie:

hende adelige Gutsbefißer aber mit dem bürgerlichen bis auf den einen

Punkt gleichfieht) daß des adeligen Lehensmannes Witwe) ein luoi-uiu

(10118 (Befferung) und eine partir) 8111111181-111 (fräuliche Gerechtfame) be

kommt) obfchon auch dieß adelige Vor-recht) wegen der in Me>lenburg

feftftehenden gleichen Lehensfähigkeit der Bürgerlichen) mit Recht in

Beftreitung gekommen ifi. (l. i). 7811061, (l6 1119110 (10118. (liuetaoru.

1772.) 3. 9,

Will man alfo nicht den erimirten Gerichtsftand) der jedoch in

Mecklenburg bei Gewerbtreibenden vom Adel) wozu auch Pächter groß

herzoglicher Domänen - Verordn. vom 13. Mai 1820 - gehören)

ceffirr) dahin rechnen) fo läßt fich behaupten) daß es dafelbft in privat

F
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rechtlichen Verhältniffen keine weiteren perf örtlichen VorxeGte des

Adels gebe. v. Kampß a. a. O. S. 521) 555. ,

Die Bürgerlichen unter fich) falls fie chrifilichen Glaubens

find) haben gleiche Rechte. Fremde werden in Mecklenburg) info

fern als fie einen förderlimeren Prozeß genießen - Güfirower Eanzlei

ordnung ll. eit. ll. Z. 9. Roftocker Gafiremt - bevorzugt. Sie find

jedoch cautionspflichtig und arreftbar) weil fie Fremde. Eine Leibeigen;

fchaft fand bis zum Iahre 1820 fiatt. Diefelbe war aber ihrem Sinne

nach eine Art zwangsmäßigerGutsangehärigkeit) die freilich zum Drucke

werden konnte) dagegen aber regelmäßig perfönlime Vortheile und eine

fich ere Heinmth - durch deren Mangel] jeßt unendlich viel Elend in.

Mecklenburg vorhanden iii- gewährte. Daß alle Bürgerlichen Lehens

fähigkeit haben) ift bemerkt) und möchten fie als Lehensleute auch wohl

Oel-'jtiu Julien zu befchaffen wifien. Als Städtebewohner und als Ge

werbetreibender hat der Bürgerliche dagegen keine allgemein perfönliihe

hier aufzählbareRechte. Dagegen muß man folches von demBauern

fiande behaupten) der eigenthümlime) aber nach der Art feines jedes

maligen Befißes divergirende Verhältniffe hat) deffen Gehöfte nicht

eingezogen) wohl aber fehr befcljränkc werden dürfen; was in den rit

terfciyaftlimen Gütern durchweg in Ausführung kam. Im 0011131110

blieb der Bauernftand im unverkürzten Befihe) und gedeiht dafelbft

zum Theile fehr gut) obfchon fein eigentliches Recht dort fehr ver

fchwimmt. Außer den Bauern gibt es in den Domänen feit neuerer

Zeit eine Menge kleiner Grundbefißer) die einen jährlichen Canon be;

zahlen) etwa den zur Haltung von 1-2 Kühen erforderlichen Boden

befißen und Büdner heißen. Einige Büdner gibt es auch im Ritter
fchaftlichen. x

Endlich die Iu den. Mecklenburg-Sämierin enthält deren jeßt

3303) Mecklenburg-Streng nach Verhältniß einige mehr. Die Inden

find nur Schußbürger) und haben in Roftock) Wismar und Streliß)

außer den Iahrmarktzeiten und zum Einkäufe ihrer Bedürfniffe) nicht

einmal freien Aufenthalt) gefehweige Uebernachtung. Als Sciwßgeld

foll Mecklenburg aus feinen Inden gegen 4000 Thlr. machen) läßt fie

zu diefem Zwecke jährlich aufzählen) und verficherte denfelben) als fie

neulich um Emancipation baten) der Staat könne die - nicht einmal

im Budget mit aufgeführte *- Einnahme des Schußgeldes nicht ent

behren. Liegendes Grundeigenthum) d. h. Güter) dürfen die Juden

nicht acquiriren. Sie müffen vor chrifilichen Gerichten Recht nehmen;

fich allen fiaatsbürgerlimen Lafien und Pflichten unterziehen; bei ge.

mifchten Ehen fich chrifilici) einfegnen laffen und ihre Kinder dann chrifi

lich erziehen. In Schwerin ift ein Landesrabbinat) jedoch ohne Ge

richtsbarkeit. Der Befiß von Häufern in den Städten) ebenfo die Be:

treibung von Handwerken) ift den Inden frei) die fich vom 22.Februar

1813 bis zum 11. September 1817 einer fehr humanen Gefehgebung

zu erfreuen hatten) welche jedoch auf wiederholte Vorftellungen der
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Großherzog Friedrich Franz (1785-1837) zurückzunehmen fich ent

iäiloß- ;

Noch fei hier angeführt. daß, wenn auch für beide Gefchlech

ter Rechtsgleiciyheit beftehtf dennoch, in den meifien unter lubifchem

Rechte ftehenden Städten (davon unten) die cura88xu8 herrfcht. Die

Minderjährigkeit endigt ohne Unterfchied des Gefchleciztes mit

dem 25. Lebensjahre. Die Regierung erklärt für volljährig, wodurch

jedoch minderjährige Ehefrauen nicht dispofitionsfähig werden.

ueber die Streitigkeiten der adeligen und bürgerlichen Gutsbefißer

find eine Menge Schriften erfchienen: Luders. Mecklenburgs einge.

borner Adel und feine VorreGte. Hamb. 1840 u. 1841. K. S. Za

chariä- Rechtsgutachten. Heidclb. 1841. (7) Sendfchreiben. an

die bürgerlichen Gutsbefißer. 1840_-1844. Ertrafendfmreiben. 1843

u. 1844 (enthält Gefchichtliches aus dem Landesarchive), Schnelleh

Betrachtungen. 1843. v. Kampß. Priifung. 1. Abtheilung. Ber

lin'1844. Deiters. auch ein Sendfthreibeit. Wism. 1843. Diefe

Literatur ifi noch im rafchen Wachfen begriffen/ aber durch die vorhan

dene Entfcheidung der Sache von geringem Intereffe.

Die Regierung MecklenburgB beruhte anfangs auf einem

Lehensverhältniffe zum teutfchen Kaiferreime. und find die Lehensbriefe

aus dem 14. Jahrhunderte unter den Landesurkunden. Das vormalige

Verhältniß zu Kaifer und Reich hat aufgehört/ wie diefe felbfi. und i|

die jetzige Landesregierung eine monarchifche. Der 1837 verfiorbene

Großherzog Friedrich Franz ward als Mitglied des Rheinbundes "ouve

rän. hat aber die fo erhaltene Macht mit Freifimt ruhen lafien. Im

Jahre 1815 wurden beide Mecklenburg Großherzogthumer

Beim Ausfierben einer mecklenburgfchen Linie fuccedirt die andere.

Das Recht der Erbfolge beruht allein in der ehelichen männlichen Nach

kommenfchaft. und Töchter find, auch nach jener Lluefterbenx von der

Succeffion ausgefchlofien. Die noch immer lehensmäßige Thronfolge

läßt auch keine Theilung oder gemeinfchaftliche Regierung zuh da fie in

und nach Abgang jeder Linie dem Erfigebornen zufällt. Det hambur

ger Vertrag von 1701 nebfi Erläuterungsvergleich vom 14. Juli 1755

ordnen das foF fiellen auch eine Stammvormundfclyaft (lutelu logiijma

agnutoruin) auf. Auch der Regent wird mit zurückgelegtem 25. Jahre

majrrenn. wie denn der vorige Großherzog als Erbprinz im L0.- der

jetzige beim Antritte feiner Regierung im 19. vom Landesherrn volljäh

rig erklärt wurden.

In Mecklenburg-Säzwerin bekommt der zweite Regentenfohn eine

jährliche Rente von 8000 Thlr.- die ubrigen 8Prinzen aber nur 6000

Thlr. jährlich. Fur Mecklenburg-Streng find hierüber keine fefien

5) S. Note 1. Beitritt zum Rheinbunde 24. April 1808, Großherzogl.

Stände 14, Juni 1815.
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Beftimmungen bekannt. Die Töchter des Landesherrn erhalten in bei.

den Ländern bei der Verheurathung 20)000 Thlr. mittelft einer aufzu

bringenden Prinzeffen- oder Fräuleinfteuer. In Mecklenburg-Schwe

rin erhalten unverheurathete bei der Mutter lebende Prinzeffinnen jähr

lich 2000 Thlr.) nach deren Abfterben 2500 T-hlr.) und-find vorzugs

weife zum Dominate im Klofter Ribnih berechtigt. Ein Witthum

wird) falls es nicht in Ehepacten Fefiftellung findet) nach Obfervanz

entrichtet. -

Infofern keine Unverfchuldbarkeit und Unveräußerliwkeit) nach

lehenrechtlichen Gefirhtspunkten) den Nachfolger davon befreit) trägt

derfelbe die Schulden feines Vorfahren. Es findet mithin Sonderung

des Staats: und des Privateigenthums ftatt) zu welchem letzteren na:

titrlici) auch Tochter nach gemeinrechtlichen Grundfätzen' concurriren.

Ein Gleiches gilt von der Verlaffenfchaft nichtregierender Mitglieder

des landesherrlichen Haufes.

Bei ,Publication der Oberappellationsgerichtsordnung vom 1.Irtli

1818 hat der Landesherr die Verficherung gegeben) daß) wenn Jemand

an ihn oder die Mitglieder des Regentenhaufes ?lnfpruciye aus Privat

verhältniffen habe) oder durch ihn) die Mitglieder des Regentenhau

fes) die Regierung) Lehenskammer oder fonft nachgefelzte Behörden) in

feinen Rechten fich verletzt glauben follte) demfelben vor einer der In:

ftizcanzleien zu Recht geftanden werden foll. Es wird dann aufpEr:

fuchen ein Sachwalt befiellt) gegen welchen der Prätendent die Klage

anbringt und zum Erienntniß leitet. _

Es ift aber vorgekommen) daß folche Procuratoren nicht gegen

alle) z. B. nicht gegen poffefforifme) fondern nur gegen petitorifche

Klagen legitimirt wurden.

Bei Befchwerden der Landftände hinfimtlicl) der Landesverfaffttng

findet nach der Verordnung vom 28. November 1817 ein Eompromiß

zwifchen Lcindesherrn und Ständen ftatt) welches die Frage vor ein ein

heimifches oder auswärtiges Obergericht) vor zwei erwählte teutfche

Landesfürften oder zwei auch vier erwählte Privatmänner bringt. Auch

bei ähnlichen Befchwerden der Stadt Rofiock normirt dieß Gefelz) wäh

rend bei befonderen Anfprürhen auch hier das Verfahren der Publica

tionsverordnung mit einiger näherer Befiimmung vorgefchrieben ift.

Noch ifi zu erwähnen) daß die Regentenhäufer beider Länder daf

felbe Staatsrecht haben -- grundgefeßliwer Erbvergleich von 1755

h. 138) 140 _- fich gegenfeitig ihre Rechte gewähren) in vertrags

mäßiger) fteter) gegenfeitiger Mittheilung und Eommunion bleiben) fich

aber weiter kein Miteigenthltm) als in Obigem liegt) an die gegenfei

tigen Lande zufchreiben.

Eine Verordnung vom 14. Iunius 1815 befiimmt den Titel der

Großherzoge von MecklenburiySchweriti folgends: Unfer völliger Titel

' foll da) wo er czebraucht wird) lauten: Wir Friedrich Franz von Got;

tes Gnaden) Großherzog von Mecklenburg) fouveräner Fiirft zu Wen
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den. Schwerin und_ Ratzeburg. auch Graf zu Schwerin. der Lande

Rofiock und Stargard Herr u. f. w. » *

IngleiGen nehmen wir hiermit den Titel Königliche Hoheit

an. Unfer Sohn. des Erbprinzen Liebden wird den Titel Erbgroß

herzo g. mit dem Prädicate Königliche Hoheit. führen. Alle übrigen

Prinzen unferes Haufes fallen Herzöge heißen. mit dem Prädicate

H o h e i t.

Dem entfpricht die mecklenburg-ftrelitxfche Titulatur. jedoch wird

gegenwärtig das 'Wort ..fouveränerll weggelaffen. Außer dem Landes-

herrn befilzt das Oberappellationsgericht eine gefehliwe Titulatur 6).

Das landesherrliche W a p p e n befteht in einem frontirten Büffels

kopfe. fchwarz. im goldenen Felde mit rother Krone. filbernem Nafen

ringe und Hörnern. Demfelben find die Schilde Rofiocks. Swwerins"

(des Fürfienthums). Raßeburgs undanderer Landestheile angereiht.

Die Landesfarben find Blau. Roth und Gelb.

Gefeßmäßige Refidenzen find nicht vorhanden. Die Hofhaltungen

und Sitze der Regierungen find in Schwerin und in Neu-Streliß.

Zu vergleichen ia: Hagemeifter. merklenbrtrgfches Staats

recht. Rofiock 1793. 8.; etwas veraltet. und befonders wegen der re

ligiöfen und kirchlichen Angaben etwas unzuverlciffig: Refcript a. d.

Facultät zu Rdftock vom 8. April 1794. Die wichtigfie Urkunde ifk

der Erbvergleicl) vom 18. April 1755. deffen Ausgabe mit Noten nicht

allegirc werden darf, '

ueber Hofhaltung. Oberiammerherrnfiab. Hofmarfclmllamt

ifi Hagemeifter a. a. O. Ö. 25 und auch der jedesmalige Staats

kalender nachzufehen.

An der Spiße des Landes fteht der G roßhe rz og und es concen

triren fich in ihm die Hoheitsrechte i11Lehens:.Iu|iz-. Polizen. Kriegs-.

Kirchen-. Kameral- und Finanzangelegenheiten. Sie treten aber zur

Zeit nicht mittelfl eines Eabinetes - diefes Werk Bd. ll. S. 508 >

in Wirkfamkeit. fondern zunächft durch das geheime Sta ats:

minifterium. Daffelbe befteht aus dem Geheimrathspräfidenten

(gegenwärtig der Regierungspräfident). einem Geheimrathe (jeßt der

Kammerpräfident) und einem geheimen Miniftericilrcithe (dem Finanz

minifter). und Legationsräthen zur Hilfsleiflung. Diefe Behörde hat

ihre geheime Eanzlei. ein Revifionsdepartement (über

Forfi-. Pofi-. Steuew. Zollfcicijen). eine Renterei (begreifend die

Kammer- und Militärcaffe). eine H o fa g e n tu r.

Auch gehören hierher die G e fa n d tfch a fte n (beim Bundestage.

in Paris. Wien. Berlin. den Hanfefiädten). nebft den Eonfuln und

Ag enten an auswärtigen See: und Handelsplähen. ,

Endlich ftehen unter Leitung des geh. Miuifieriums die Relui

tions- und die Schuldentilgungscommiffionz das Landes

 

6) Abfiellung der Titulaturen 23. September 1837.
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geftiit und Bauwefen ebenfalls. Von vorgedachten beiden :Commiffto

nen ift unten bei den Finanzen die Rede. . .

Auf das geheime Staatsminifierium folgt dieL-andesregie

rung und Lehenskammer. Diefe Behörde hat einen Präfidenten

(fiehe oben)) einen Regierungsdirector), einen geheimen Regierungs

und zwei Regierungsräthez auch Regierung-saffefforen.. z

unter diefe Behörde fortiren die Regierungs- und Lehensfiscalate

nebfi Eanzleien) auch der Fiscus) die Bibliothek) und hat diefelben

Specialdepartemente fiir fkädtifche und Polizeiangelegenheiten (für die

Refidenz befieht ein befonderes Eommiffariät)) für Schul-) Steuer

und Zollfachen) fiir Cenfu r. Die Lehenskammer hat ihr Departement

für das Hypothekenwefen der Rittergiiter (fiehe unten). Zum Refiort

der Regierung gehört aber noch die L o tte riedirection) die Geiftlichen

und Kirchenfacizen) die Befoldungscaffe fiir Eivilbeamte) mit Ausfchluß

der Kammer: und Fyofbeamten) aber mit Einfciyluß der Ausgaben fiir

unbeft-immte Landesverwaltungsbedürfniffe) das geheime und Haupt

archiv nebft mecklenburgfcher Münzfammlung u. f. w.

Das Kammer- und Forficollegium befteht aus Präfiden

ten (fiehe oben)) Kammerdirector) zwei geheimen Kammerräthen) einem

geheimen Pofirathe) zwei Kammerräthen und einem Oberbaurathe.

Diele Behörde hat ebenfalls ihre Eanzlei) ihre Adminiftrcitionscaffe

(Hauptcaffe) f. oben Renterei) und adminifirirt zugleich das Forftz

Iagd-) Pofi-) auch das Elb- und Eldezollregal) die Saline) das Gips:

werk.

Als metklenburg'fche Verfaffungsurkunde ift der

fogen. landesgrundgefetzlime Erbvergleich vom 18. April 1755 aufzu

fuhren. Dieß Gefeh wurde abgefaßt zur Beilegung langjährigen) für

das Land verderblichen Wircfales) und ift als ein zwifmen Furfien einer

Seite; und Ritter; und Landfchaft cmderen Theils abgefchloffener

Vergleich in Wirkfcimkeit getreten. unter Landfchaft verfieht

man nämlich die landtagsberechtigten Städte - L. V. Ö. 185. - Die

mittel| jenes Vergleiches befichende Verfafiung i| eine fiändifcihe. Die

Stande aber beftehen nur aus den Oiittergutsdefihern und den Bürger

meifiern (Deputirten) der mecklenburg'fchen Städte) mit Ausnahme

Wismar's) welches bis jeßt) ungefchickter Weife) gar keinen Theil an

dem Landtage nimmt) und einiger anderen. Jährlich) im Spächerbfte)

werden) umfchimtig zu Sternberg und Malchin) Landtage gehal

ten) zu welchen jeder Landesherr feine Stände vier Wochen vorher mit

tel| Ausfchreibens ladet) welches die Elaufel) daß Ausbleibende an die

Befchliifie der Erfcheinenden gebunden fein follen) dann aber auch die

zu proponirenden Eapita enthalten. Solche Ladung geht jedem Land:

ftande fpeciell zu.

Nachdem fich nun die Stände in Perfon eingefunden) wird

der Landtag eröffnet. Fiir diefen Zweck fenden beide Landesherren Com;

miffare -- meiftens einen ihrer Minifter -- und von diefen überreicht
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'zunächft-der fchwe-rinifche) 'dann “auch der ftreliFfche) den verfammelten

»kannt find.

Ständen die Wandtagspropofitionen) die) wie _ gefagt) bereits be

Das Directorium in der *Verfammlung führen acht) auf-Li»

benszeit gewählte) Landri-är-tihe--ünd deren Deputirte' 'von-_,Ro|ock.

Drei Land m a rfch älle), deren Amt und Stellung vom Befiize *ge

wiffer Landgüterabhängt) und die jeder einem Kreife vorftehen) leifien

*in der Verfammlung fo 'zu _fagen Huiffiersdienfie) und-führen außer

:halb derfelbenLiften über-die Abwefenheit oder Anwefenheit der,Stände

aus ihren verfchiedenen Kreifen) weßhalb Ankommende und Sicheru

fernende fich jedesmal bei ihnen zu melden haben." Jm Ad- und Zu

reifen befteht die fogen. mecklenburg'fche Landtagsfreiheit. ' " - -

Jm Direceoricrlzlmmer wird dasLandtagsprotocoll gefiihrt) und

fieht hier Jedem der Zutritt frei. Nicht fo im Deliberationszimmer)

-wo die Berathungen des plsnllll] der Stände ftattfinden.»'yBeiGefchäfts

vornahmen geht das Directorium voran) fonft aber entfcheidet Stim

menmehrheit. Sind Ritterfchaft und Landfchaft verfchiedener Meinung)

fo gehen diefelben auch in Theile und begehen fogen. einfeitigeHandlun:

gen. EineLandtagsordnung gibt es nicht. Im vorigen Jahrhunderte

wurden 'die Verhandlungen veröffentlicht. Zum erften -Male feit

etwa 40 Jahren i| der Landtag *von 1843 von einem Landftande)

-l)r, S chnelle) *befchriebew “

*Dieim plenurn gefaßten Befcinüffe werden vor dem Directorialtijme

verlefen) ohne jedoch einer Genehmigung des Directoriums ztrdedür

fen. Die Befchlüffe auf* die dafiir-i proposjla und fonftige ftändifche

*Anträge geben während des Landtages noch zu landesherrliclnn Refolu

tionen Anlaß) die allenfalls von den Ständen weiter beantwortet) end

lich aber unter den Landtagscommiffarien und fiändifchen Deputirten

der Erledigung zugeführt werden. Die verfchiedenen Befchlüffe über

die einzelnen pknposilu werden von den Eommiffarien-an die Landes

regierungen referirt) die endlich auf deren Grundlage den Landtags

' abfchied durch ihren Eommiffar) jede an ihre Stände) erlaffen.

Zur Befchleunigung der Gefchäfte werden gleich anfangs für ein

zelne Zweige Eommittees erwählt) die ihre Berichte nedft Erachten ab

geben. -

Vollmachten gelten nicht. Diäten genießen nur die Ehargirten

und die Vertreter der Städte) dagegen halten die landesherrliclnn Com

miffarien Mittags und Abends eine vielgefuchte) fplendide Landtags

bewirthung. Eine fpecielle Veröffentlichung der Landtagsprotorolle

findet -- obfchon neuerdings in Anregung gekommen - nicht ftatt.

Die adeligen Gutsbefikzer erfcheinen in rother Landtags/uniform. Die

bürgerlichen beftreiten denfelben dieß Vorrecht und erfcheinen in fchwar

zen Röcken.

Bei dringenden Angelegenheiten würden auch außer der Herbfizeit

Landtage anzufetzen fein. Außerdem können die Landesherren auch für
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ihre einzelnen, Länder E o n v o c a ti on s ta g e. die nicht in Sternberg

oder ?Malchin gehalten werden. anberaumen. Diefe find als particu

läre oder nur gewiffe dringende Fälle erledigende Landtage anzufehen.

und werden deßhalb in gleicher Weife abgehalten.

Auch Berufung von Deputationstagen ifl in ähnlichen

Fällen fiatuirt. *

Damit außer der Zeit. des gegenwärtig etwa vier Wochen dauern

den Landtages. die fiändifhe Wirkfamkeit nicht ruhe., befteht das Colle

gium des engeren Ausfchuffes.

fchaftsdeputirte. ein Deputirter Rofiocks und ein Depucirter Güftrow's.

einer Parchim's und einer Neubrandenburg's - welche leßteren drei

Städte man als B o rderftädte bezeichnet - bilden diefe Behörde.

welche jedoch von Ritter: und Landfchaft nach Umfkänden auf ihre Ko:

fien erweitert* werden kann. Die Wahl der Mitglieder findet auf den

*Landtagen fiatt. Auch tritt das ritterfcljaftliche Element des engeren

Ausfchuffes als felbftftändige Behörde auf. Der engere Ausfchuß führt

fein eigenes Siegel und gilt für 1x180 iure confirmirt. Er hat alle

Ritter: und Landfchaftsangelegenheiten im In: und Auslande zu befor

gen. empfängt vorkommenden Falles hierzu befondere Inftruction und

Vollmacht. Der Sig diefer Behörde ift in Roftock. Sie wird. außer

in den während ihrer interimifiifchen Permanenz vorkommenden Landes

angelegenhei-ten. noch dadurch bedeutend. daß fie auf den Landtagen

die bei ihr_ eingegangenen Iahresvorkommniffe niäjt nur. fondern felbft

die landesherrliwen Propofitionen der Befchlußnahme zuführt. Für

diefen Zweck feht der engere Ausfchuß in der Regel jährlich D ep uta:

tionsconvente an. von denen es. und nur der Ordnung wegen.

nichts weiter als einer bloßen Anzeige bei der Regierung bedarf. Ein

folcher Eonvent pflegt im Frühjahre fiattzufinden. ein zweiter nach Er:

laffung der Landtagsausfcloreiben. Diefen nennt man auch wohl den

Anticomitia lc onvent. Solche Eonvente beftehen aus dem Land:

tagsdirectorium. Mitgliedern des engeren Ausfchuffes. den Deputirten

der ritterfchaftlichen Aemter. fowie aus einigen ftädtifchen Deputirten.

welche fich zum Protocolle. das auch hier der Landesfecretär unter Lei:

tung des älteften Landrathes führt. legitimiren. Bei den Herbfiver:

fammlungen find vorzüglich die Vorkommniffe des nächften Landtages

Gegenftände der Berathung.

Eonvente werden aber auch von Ritter: und Landfchaft gemein

fam oder von jedem Theile für fich abgehalten. und ift dazu nichts als

eine jedesmalige Anzeige über Zeit und Ort. die der Regierung durch

den engeren Ausfchuß. durch Landräthe oder durch die Vorderfiädte ge:

macht wird. nothwendig. Von folchen Eonventen wird dann weiter

durch Deputirte mit der Regierung verhandelt.

Endlich kommen aber noch die Amtsc o nvente in Betracht.

In beiden Mecklenburg iii nämlich eben fowohl wie. jedoch diefes

nur der Verwaltung wegen. das Dornanium. fo auch die Ritterfhaft

y

Zwei Landräthe. drei Ritter: '
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in Aemter getheilt) .und _wenn auchzofndie Verwender verfclhiedenen

Aemter zufarnmenfallen) z. B. Amt Neuburkow) Grevesmühlen_ u.*f. w.)

fo find doch diezritterfchaftlichen und» die domanialamtlimen Verbindun

gen durchaus verfchieden) *unter einander fremde und getrennt. Meck

lenburg-Shwerin hat nämlich 22.) .Mecklenburg-Streng drei ritter

fchaftlicheFAlemter) die im lehteren Lande auch wohl Kreifegenannt

werden.)*)-Die._7ritterfhaftlihen Eingefeffenen jedes Amtes vereinigen fich

(oft-auch zu einem Jurisdictionsverbande) zu einer gefammten Erledi

gung-deräNilitär.- und der-Eontributionslafien) insbefondre aber für

laxgßändifrl)-fritterfchaftliche Angelegenheiten. -x , _

-zjjÜAmtsconvente bedürfen nicht einmal einer Anzeige bei der

Regierung. Sie werden durch Eirculare anberaumt) ohne Subfiitu

tion bezogen und faffen Befchlüffe nach Stimmenmehrheit. Zur Pro

tocollfühcung hat jedes Amt feinen Amtsfecretär) und zur Gefchäfts

leitung _wählt fich daffelbe einen Deputirten) durch den es insbefondre

mit dem_ engeren Ausfchuffe in Verbindung fteht und die. von lehterer

Behörde angefehten Eonvente bezieht. *

* Das Nähere über diefen Organismus der mecklenburg'fchen Ver

faffung enthält der Landesvergleiä) Art. 5) 6) 7) 9) zu welchem auch

noch die Reverfalien kommen) die 1572 und 1621 unter kaiferlicher

Eonfirmation ertheilt find. - Wenn es hinfihtlici) der-Vertretung der

Städte manche Unregelmäßigkeit gibt) z. B. Roftock außergewöhnlich

vorherrfht) Wismar nicht in Betracht kommt) fo liegt das daran) daß

Rofiock durhweg feine Angelegenheiten fo felbftftändig gefichert hat) daß

es faft einen Staat im Staatebildet) während Wismar) zur Zeit der

Verfaffungsurk-unde an Schweden gehörend) bei felbiger nicht in Be;

kracht gekommen ifi) und eben fo wenig [in den lehren vierzig Jahren

fich eine Stellung zu erftreben vermocht hat. Auch andere nicht unbe

deutende Städte) die ftets mecklenburgifch waren) z: B. Bülzow) wer

den aufi-dem Landtage nicht vertreten. Sogar die Refidenz Neufireliß

ifi) fowie früher zum Theil Schwerin) ohne Vertretung. Es finden

fich deßhalb auf den Landtagen nur einige vierzig Repräfentanten der

Städte) 'fo daß der Zahl nach diefe gegen die Rittergutsbefiher fehr weg

fallen. Bei dem unter letzteren eingetretenen Hader gelangen fie jedoch

dann und wann zu einigerWichtigkeit.

Auf den verfchiedenen Landesverfammlungen kommt nun Alles

vor) was in die Staatsverfaffung und Verwaltung Mecklenburgs ein;

greift und wird daffelbe regelmäßig) insbefondre durä) die Landtage und

den engeren Ausfchuß) der Landesregierung zu) und fo zur Entfchei

dung und Verwirklichung gebracht. Allen diefen fanctionirten Staats

verfammlungen fiehtldas Recht zu) felbfi da) wo der directe Einfluß

der Stände nicht fofort wirkfam ifi) mit Wünfchen und Gefehesvor

fchlägen hervorzugehen) die nach genugfamer Deliberation zur Abftim

mung gelangen) um endlich die Sanction der Regierung zu erhalten.

Da abe_r_die Verfaffung bis jest keinen Fortbau gefiattete) ifi auch frei

z..
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aus ih": bis jetzt *nichts Zeitgemäßes erblüht. Wider eine Aenderung

*derfelbenkfkenimt* fich aber die Ritterfmaft. die für "ihre Privilegien.

. B. der -Braüntweinbrennerei. der Zoilfreiheit für Vieh und Weine.

Eolo-nialwnaren"u*.i7f.i w. fürchtet. mehr aber noch der Landesregierung

'Gewaltausdehnung da ahnet. wo die Verfaffung gebeugt würde.

“*- Diez -G-efeßgebung für x'Mecklenburg zerfällt in zwei

*Hauptpnttieei1. indem d) im (iorneuio .Verordnungen und Gefeße befter

feiner Gelegenheit 'und Willkür nach zu machen und ergehen zu laffen

"dem Lanbesherrn-ünbenommen ift. Die Domanialgefelzgebung- ifi! aber.

wennfchon ihre finanzielle und adminiflrativ-büreaukratif-:lye Seite bei

weitem die ausgebauetfie. ift. der für das übrige Land keineswegs nach

“zuflellent *ii *' - * * - '

'1)) Im übrigen Lande aber. fagt die Verfaffungsurkunde. gebe es

allgemeinere. den Vortheil und die Wohlfahrt des ganzen Landes be

treffende iGefelze. z. B. Iuftizverordnungen. Polizei: und Kirmenßimen.

'dann aber Gefehe. welche die Ritter: und Landfcloaftsreckyte. und das

oft ganz fpeciell. beträfen.

*Die »Gefelze erfterer. nllgemeinerer Art. heißt es. follen auf d'en

iLandtagen. mindefiens von den Lande-nchen und dem ganzenengeren

Ausfäniffe in Bedacht und Erachten genommen. und nur nach Eingang

'deffelben publicirt werden. Wird die Einbringung des Erachtens von

"den Ständen verfäumt. fo wird das Gefelz auch fo publicirt. wogegen

:den fiändifchen Erinnerungen eine gnädige billigmcißige landesväterliche

Aufmerkfamkeit zugefichert ifi. - Alles diefes fagt der Erbvergleich.

Dagegen follen Gefelze. welche in die Befugniffe der Ritter- und

Landfchaft eingreifen. ohne deren ausdrückliche Bewilligung nicht ver

hängt werden. *Das bereits oben angeführte Gefelz vom 28. Novem

ber 1817 würde vorkommenden Falles hier in Wirkung treten.

Die Publication der Gefeße findet regelmäßig mittelft Abdruck in

das feit 18127) für diefen Zwe>begründete officielle Wochenblatt fkatt.

-In diefem Organe follten auch nach und nach die bereits gegebenen älte

ren Gefetze auf's Neue *abgedruckt werden - jedoch gibt es aus älterer

und aus neuefter Zeit eine Menge giltiger Verordnungen aller Art. die

nie durch dieß Wochenblatt publicirt find. wie z. B. unterm 9. Juni

18-12 ein fehr wichtiges und umfangreiches Declaralargefeh zur Ober

appellationsgerimtsordnung. nach welchem feitdem das ganze Land ge

richtet wird. blos an die Behörde und in abfchriftlicher Mittheilung an

die vier Iuftizcanzleien und die beiden fiädtifmen Obergerichte (von die:

fen fiehe unten) erging. -

Der Landesvergleich. der die landesherrliche Gefeßgebungsmacht

in artig. 711l, fo feftftellt. verheißt auch _nachftens ein Land: und Lehen

recht (Z. 337. 436). -

Rofiock hat das RechtStatuten zu machen; Wismar vermeint es

7) Verordn, vom 16. Januar 1812. 30. October 1817. 18,December1839.
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auch zu haben. Es- kann fich nur über fogen. cjjspoßjijo in (jornezejcig

erfirecken. welche-die Ritter: und Landfchaft ebenfalls hat. Auch-das

lnndesherrliche Recht der Privilegien und Dispenfationen nehmen jene

Städte in einigen Anfpruch. Ihre Anordnungen werden aber immer

der Regiernngsbeikcitigung bedürfen. da dern Landesherrn die legislativ-e

Oberaufficht allenthalben unbedingt zufteht. - x

In Meälendurg gilt außerdem allerlei RechtZ).

römifrhes. canonifches. teutfche Reichsgefeße.- l-iibifhes Recht veefchie

dener Art. und allerlei Particular- und Stadtrerhte. von denen-A.- D.

Weber einmal fagte. daß fie da anfingen.. too die gefunde Vernunft

aufhöre. *- . - * ' * *

Ueber die Zweifaltigkeit der Landesgefeßgebiing ift_ fchon oben ge.

redet. und im übrigen erlaubt der Plan diefen Werkes nur Naazweifung

zu geben. wo man mit einiger Wahrfcheinliclykeit -- Sicherheit gibt

es hier nicht - in der vorhandenen Literatur Auskunft geben kann_ -

Das mecklenburgiche Srrafreeh t9) ned-fi- Prozeß entbehrt noch

einer Bearbeitung. welche dem täglichen Bedurfniffe einigermaßen ge:

nügen könnte. Eine Monographie iiber das* Rerhrsnilttek der Reoifion

von .K-ämmerer. 1833. 4. bietet reiches Material. ift 'aber fo

confus. daß der Verfaffer in der Vorrede fecbß- erfucht. man möge' fich

nicht entfeßen. in den legten- Paragraphen das Gegentheil von dem zu*

finden. was die erften enthalten. Ohnehin ift das Werk; durch die*

neuere Legislation veraltet. Ein Werk über den rnecltenburgfchen

Eriminalprozeß* von Richtern. 1830. ift edenfiills unbedeutend' Fund*

oeraleet. fo daß man nur auf eine. auch nicht bedeutende. Zahl 'von

unwichtigen Monographien' und auf die Reäytsfpritme des Oberappel

latiottsgerichtes. bis jeßt 6 Bände. 4.- von 1821-1839. verweifen

und bemerken dann. daßfrüher Quiitorpni nein-liches Recht befon:

deres ?reift-hen genoßi. weil deffen Verfaffer einheimifcl) war. Jeßt aber

ifi wenig mehr davon die Rede. -

 

8) Ein?: Landeseloitgzefeße: die Zinfen uber ö pro Cent find illegal. die

über 6 pro nt flra are Verordn. v. 20. Februar 106L. 16. März 1718, *

uebee Erde Minderj bei' Verpflichtung dorfelbrn: Rekord-n, r.'31. März

1818. Noch vom byZinsthaler; Verordn, v. 10. Januar 1825. Von Eintritt

der mai-a ohne Mahnung bei bejtimntter Erfüllen] zeit: Verordn. vom 7. März

1834. Aufhebung der Einrede des Ltnafiaiianliksen Gefeßee: Vero-cdu. v. 24.

Augufi 1836. ueber den Eibilpro-zeß rg!, Note 11-.

9)“ Einige Sttafgefeße. ?regen Zauberei 1. October 1W. Po-ftberaubnng

20, Nov. 1711, Geldern-her 765. Gegen Wucher": und Falliten 17. Fehr.

1765. 5, Januar 1805. 19. September 1799. Gegen Brftechung 8. October

1748. Diebftahlsgefrg vom 4, Januar 1839. Duellgefeß von 1730. 1786,

Ve-runweuung der-Caflenbeanrtetien voti1i71g. 1784. 3-1. März 1813. 31. Ja

nuar 1817. Verbote des Hagardßrieles-von 1760. 1809-. 1e. November 1811.

Strg fichirfun bei Verbrechen der iftliehen15. März 1760. Zzicbtigung mit

Rohr 'leben 2 , Januar 1802. 10. ,eptember 1806. Octobef1806, Wegen

des Strafverfahrens vgl, drote11 und 12, *- *i » * 1 l

Al. 7 *
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Beffer ift das me>lenbnrg'fche (Zivilrecht ausgefiattet und

dankt folches vorzüglich dem Herrn (Staatsminifter) v. Kampß, Die:

fer gab ein Civilrecht der Herzogthitmer Mecklenburg. 2 Bde. 8. v.

1805-18067 herauszz ,ein Handbuch des merklenburgfchen Civil

rechtes. 18243 ferner metklenburgfche Rechtsfptüme. 2 Bände 4. v.

1800-1804. 7

Derfelbe gab auch ein Handbuch des (Civilprozeffetix 1811x

8.x heraus. welches 1822 eine neue AuflageF beforgt von v. Net

telbladt. dem Herausgeber der Rechtsfpriiche des Oberappellations

gerichtes. erlebte. Trotfcize. Materialien zum mecklenburgfchen

(Zivilprozeffex 1 Bd. 8. v. 1837. i| fehr empfehlenswerth. Alle .

diefe Hilfsmittel desProzeffesüentbehren aber noch ber Berückfichtigung

der im Jahre 1840 mit der neuen Bearbeitung der Oberappellations

gerichtsordnung u. f. w., eingetretenen Umgeftaltung des Civilverfah

rens. '

Fiir das KirGenrecht kommt noch .immer Siggelkom's

mecklenb. Kirchen: und Paftoralrethß 8. v. 1797f mit den (bis 1838

reichenden) Fortfelzungen von Ackermann und Gefenius in Be

tracht. Auch ein: Handbuch der mecklenb.-fchwerin'fchen Kirchen

gefeße (bis Ende 1837) 8. v. 1839, von K. Fr. Deiters. mag

hier angeführt werden. Landesgefeßfammlungen für Mecklen

burg-Schwerin gibt es von Bärenfptung. Schröder und von

Roth. Diefe drei Werke ergänzen fich und reichen bis 1821, und i|

befonders die v. Roth'fci)e Arbeit eine höchfi forgfältige." Noch ift in

Parchim bei Hinfirof eine (bis jeßt unvollendete) Gefeßfammlung er.

fchienen. Am billigfien. brauchbarfien und empfehlungswertheften

ift die: Sammlung aller mettlenburgfchen Landesgefeße. Wismar

bei Schmidt und v. Cofiel. 7 Bände 8. nebfi Regifiern. i Diefe

Sammlung reicht bis 1834' und wird alle 10 Jahre regelmäßig fort

gefeßt. In derfelben find alle hier in Bezug genommenen Gefeße auf

zufinden.

ueber Mecklenburg-Streliß ift nur das Repertorium der

in dem Herzogthume Mecklenburg-Streliß geltenden Verordnungen von

v. Kamph- 4. 1794. und das von Boccius. v. 1827F hier

anzufiihren. Ein Organ fiir Publication von Gefeßen etfcheint eben

falls zu Neufireliß. F 1 -

Die Iuftizvetfaffung ifi folgende. f

Beide Mecklenburg haben als höchfie Rechtsinfianz das Obetappel

lationsgerimt zu Rojiock- friiher zu Parchim. Daffelbe trat 1818

an die Stelle des vormaligen Hof: und Landgerichtes zu Giifirowf für

welches dafelbfi eine neue 'Iuftizcanzleiinfiituirt ward.

Das Oberappellationsgericht ibjfieht .aus Präfidenten. Vicepräfi

denten und fiinf Räthen. Den Prcifidenten beftellt der -Landesherr von

Mecklenburg-Smwerin ausfmließlich. 'FC-ine Stelle _wird von Mecklen

burg-Streliß allein. eine von Mecklenbiirxx-Scizrpecin allein. vier von

* .1-.
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*beiden gemeinfchaftlicl) bricht) und zu den drei übrigen Stellen haben

die Landftände das Vorfchlagsrecizt. Bei der Umfiedelung diefer Be

hörde nach Rojtock im Jahre 1840 erfchien eine neue Gerichtsordnung

und ein 'neues Rechtsmittelgefeh nebfi Nebenverordnungen. Das

Rechtsmittelgefeh 'leidet etwas an unklarer Darlegung und erhielt am

2.0; Februar 1843 eine' (nicht promulgirte) fehr urnfängliche .Decla

'tütibin * ' '

*' Das Oberappellationsgerimt entfcheidet nur in höherer Infianz)

alsSchiedsgericht zwifchen dem Landesherrn und den Ständen nach der

*Verordnung vom 28. November 1817 (f. oben) und als Aufträgal

gericht über Mitglieder des teutfchen Bundes nach deffen Gefehen. Es

hat die Obera-uffiwt über das Eriminalcollegium zu Bühowz, ift Prü

fungsbehörde für das Richteramt und hat der Landesregierung» auf Er

fordern und unerfordert über Gegenfiände der Iufiiz zu berichten und

Vorfchläge zu machen. Das Oberappellatlonsgericht hat befondere ge

fehlicije) bei den anderen Landesgerichten abgefcijaffte) Titulaturen)

. Zur höchften Appellation eignet fich in Mecklenburg nur der Ge

genftand) welcher den Werth' von 200 Thlr. neuer Zweidrittel hat;

auch Rechte ohne Schähbarkeit) und endlich in Injurienfacheminfofern

darin auf mindeftens 14 Tage Gefängniß erkannt ift. Dagegen kom

men Straffachen nur -mittelfi: des dritten Urtheiles und

nur dann an das Oberappellationsgerimt) wenn auch in zweiter In

ftanz auf Todesfirafe erkanntifi. und der Verurtheilte) der in zweiter

Infianz mindefiens. zu zweijäh rig er Freiheitsfirafe) zu Amts'

entfehung) zu Entziehung der Praxis auf immer m.it oder ohne weitere

_Strafbefiimmung condemnirt iii.) ,darf noch :ein drittes ,Erkenntniß des

Oberappellationsgerichtes_ begehren. ,- ,Jil das . Oberappellationsgericijt

aus Rechtsgründen* an Fällung des dritten Erkenntniffes in Straffachen

behindert) fo beauftragt) es in Straffachen damit eine der gleich näher

zu bezeichnenden fünf Spruchbehörden zweiter Inftanz. Actenver

fendung10) gibt es injStraffacijen nicht mehrz in Eivilfacijen beim

Oberappellationsgericlne nicht. Bei Gerichten erfier und zweiter In

ftanz werden Arten an Iuriftenfacultäten dann, verfendet) wenn .diefe

am erftenSpruche behindert find. Wennder Gegenfiand wegen man:

gelnder Appellation-sfumme nicht an das Oberappellationsgericljt.gelan

gen kann) treten die vier Iuitizcanzleien) unter Umfiänden die Ober

gerichte zu Wismar oder Roftock ein. Zwei gleichlautende Erkenntniffe

beendigen aber jeden Streitgegenftand unter 200 Thlr. undiwo bei

größerem Werthe das Oberappellationsgericht in zweiter Infizinz ur-*

theilt und rein befiätigt) ijt 'auch kein weiteres Rechtsmittellzuläffig.

Dagegen' ift) wo das Oberappellationsgericht als dritte Inftanz ein- Er

kenntniß abändert) ohne den erften Spruchwiederherzuflellen).noch

10) Verordn. vom 14. December 1836. -

7 »c
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eine vierte Entfcheidung zuläffig. welche das Oberappellationsgericlyt

ebenfalls gibt. *

In Mecklenbucg-Smwerin 11) find vier Iufiizcanzleien. zu Gü

ftrowz Roflock und Schwerin. In Mecklenburg-Streng eine zu Stre

litz. Die mecklenburg-fchweriwfchen Eanzleien haben jede ihren befun

deren im Staatskalender genau bezeichneten Iurisdictionsdiftrictz in

welchem fie allein competent find. Vei Befeßung diefer Iuftizcanzleien

concurriren ebenfalls die Stände weßhalb felten auswärtige bedeutende

Rechtsgelehrte dazu berufen werden. Die Eanzlei zu Guftrow genießt

eines befonders guten *Rufesz auch die zu Rofiock. Diefe Eanzleien

bilden fiir die Erimirten (Gutsdefißerz Graduirtez Magiftrate u. f. w.)

und in Ehefachen -- außer im 110111711110, wo fie an's Eonfifiorium ge

hen -- die erile. für Nichterimirte die zweite Inftanz. Das höhere

Militär fteht unter der Canzlei zu Schwerin.

In Roftock und Wismar ftehen die fiädtifchen Obergerichte für

die Bewohner diefer Städte an Stelle der Iufiizcanzleien und richten

die Erimirten in erfter. die Nichterimirten in zweiter Infianz. Von den

Canzleien und von den Obergericljten geht die Appellation an das Ober

appellationsgericijt zu Rofiock. welches auch die Befchwerden über die

Prozeßleitung - Queralfälle - erledigt. *

In Büßow 12) befindet fich ein Criminalcollegium. Daffelbe

ward im Iahre 1812 errichtet und erhielt mit Zuziehung der Stände'

im Iahre 1817 eine Criminalordnungz die für alle Gerichte in Meck

lenburg-Scljtverin verbindlich iftz feit 1833 auch für UiofiockF welches

fchon 1827 verpflichtet ward. ebenfalls zweckmäßige unterfuchungs:

und Spruchbehörden zu conftituiren. Das Eriminalcollegium befieht

aus drei Richtern und eben fo viel Beifißern und wird unter fiändifciyer

Concurrenz befeßt. Es hat jedoch nur die Unterfuchung der Verbrechen

und die Vollfireckung der Strafen. Eine große Detentions- und Straf

anfialt i| nahe bei Bußow auf D reiberg enu) in neuefter Zeit er

richtet. Früher ward die abgelegene kleine Feftung Dömiß für diefen

Zweck benußt. Bei Todesfirafen hat das Eriminalcollegium vor der

Vollfireckung an den Landesherrn zu berichten. Es macht feine Straf

vollftreckungen in öffentlichen Blättern bekannt. In neuefier Zeit ift

11) Das Civilrecljtsmittelgefeß vom 20, Juli 1840 und das Criminalrecjzts

mittelgefeß vom 8, Januar 1839. Im übrigen kommen hier in Betracht die

Hof: und Landgerichtsordnung von 1622. Gii|row'fche Eanzleiordnung von

1612 und 1669. Schwerimfehe Canzleiordnung von 1612 und 1637. Die in

den Eanzleiordnungen enthaltenen Vorfchriften normiren auch fiir die Unter

grricljte. insbefondre für die Patrimonialgerieljte. .

12) Errichtungsgefeß vom 5. September 1812. - Die Criminalgerimts

ordnung vom 31. Januar 1817 i| als Hauptquelle des mecklenb, Ctiminalpro

zeffes anzufehen.

13) Verordn. vom 16. November 1839.
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auch die Bekanntmachung von Freifprechungen ermöglicht) doch kommt

das fehr felten vor und macht dem Freigefprochenen Koften.

An diefe Inquifitoriatsbehörde haben die untergerichte - von

* denen unten das Nähere -- alle fchwereren Verbrecher nach vollendeter

Vocunterfumung und Aufnahme des Thatbefiandes abzugeben. Sobald

demnächft nun hier die Inauifition bis zur Straffällung vollendet ift)

fendet das Collegium die Arten an eine der vier Iufiizcanzleien oder an

die Iurifienfacultät zu Rofiock) welche die fünfte allgemeine Landes

fprumbehörde in Criminalfaclyen bildet) zum erfien Ertenntniffe ab.

Die zweiten Erkenntniffe in Straffachen holt das Eriminalcollegium

dann ebenfalls von einer diefer fünf Spruchbehörden ein) welche nicht

etwa fchon in erfter Inftanz in der Sache gefprochen hat. Fiir Rofioct

und Wismarfche Gerichtsverhältniffe vertreten die dortigen Obergericlyte

die *zufiändigen Iuftizcanzleien. Von den dritten Erkenntniffen ward

oben beim Oberappellationsgerimte bereits geredet. Ein Verbitten oder

Erbitten von Spruchbehörden ift unzuläffig. Die Perhorrescenz in

Straffachen foll nach allgemeinen Grundfäßen ftattfinden.

Bevor wir zu den untergericlyten übergehen) müffen noch die fiir

beftimmte Clafien von Perfonen oder Streitgegenftände angeordneten

Behörden Erwähnung finden. Da ift nun zu bemerken) daß vor al

lem feit 1818 fanctionirt ift) daß beim Regierungscollegium keine Ge

richtsverwaltung 14) fiattfindet. Es beftehen vielmehr höchft anerken

nungswerthe (jedoch nicht publicirte) Regierungsrefcripte iiber den fcharf

zu beaäytenden Unterfchied zwifchen Adminiftrations- und Iufiizfachen

aus dem Jahre 1838. Nur ein Rofiocyfcher Recurs fiihrt noch an

die Landesregierung bei Streitigkeiten rechtlicher Art. Befchwerden

gegen die Lehenskammer) in Hypothekem) Stadtbuch- und Polizeifachen

gehen freilich an die Landesregierung) betreffen aber adminifirative Ge

genfiände.

Die Lehen ska m mer ift nicht mehr für Lehensfachen (kompetent)

infoweit diefe fich als Privatftreitigkeiten arten. Sie gehören dann

vor die Iufiizcanzleien) welche auch die Lehensgüter proclamiren) um

darauf haftende Schuldanfprieche zu ermitteln) während die Proclamata

der Lehenskammer nur die lehensrechtlichen Anfprüche ergreifen.

DasE onfiftoriumiä) hatte friiher ausfchließliche Iurisdiction

in geiftlichen Sachen. Diefe ift jeh-t auf die weltlichen Landesgerichte

übertragen) welche zugleich in allen Angelegenheiten der Kirchen) Schu

len) milden Stiftungen) fowie der Befoldungen dahin gehörender

 

14) Publicationsverordnung zur Oberappellationsgerichtsordnung vom 1.

Juli 1818) auf's Neue publicirt am 20, Juli 1840.

15) Confiftorialordnung vom 31. Januar 1570) 8. Februar 1571 ) 3. Fe

bruar 1669) 2. April 1755. Eompetenz deffelben 30. Nov. 1756) 24. Juli

1758) 15, April 1773) 20. Juni 1776) 8, Januar 1777.
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Beamteten »competent find. Es ift jeht_ noch Disciplinarbehörde und*

competent in Ehefachen der Domanialinfaffen. " *- -

. Die H-offiaatsge richte (Oberiammerherrnftab. Marfiallamt.

das Hofmarfciyallamt 16)) haben eine vorläufige Eognition in Rechts-c“

fachen. geben aber folche demnächft zur Fortführung und Entfcheidung

an die competence Iuftizcanzlei ab.

Das akademifche Gericht zu Roftock für die Angehörigen der

Univerfität und dortigen Prediger. Die Eh eg eri chte zu Roftock und

Wismar für Ehefachen Stadtangehöriger fallen mit dem dortigen

Obergerichte - nur. daß Geiftlicije hier zugezogen werden - zufam

men. Die Elbzollcommiffi on in Boißenburg für Differenzen

Elbfahrender jeder Art. Die Klofteramtsgerichte - Provi

forate - welche Iurisdirtion über die Eonventuationen allein- wie

zu Ribniß - oder in Eoncurrenz mit der Iuftizcanzlei -wie zu Dob

bertin und Malchow - haben. Die-Waffengerichte in den Städ

ten. welche dafelbfl die obervormundfcijaftlichen Functionen zu erledigen

haben. und meifiens mit den Stadtgericlhten zufammenfallen.

_ Untergerimtspflichtig iii nun Ieder. der kein fürfiliches Amt. kei:

nen Titel. kein Gut eigenthümlich befiht., Ieder. der nicht nobjijs,

wozu Rathsherren und Bürgermeifier-mitAusnahme Wismar? und

Rofiocss. wo alle erimirt find -.- nur dann gehören. wenn fie littekxni

find. Doctoren. Advocaten und fonfiige Litteraten. wenn fie frei da

ftehen. gelten für erimirt. Auch Notare .- mit Ausnahme Wismar's

- ferner. Prediger. Eantoren. Küfter. Organiften. find den Unter

gerichten entzogen..unter welche fonft jeder Bürger. Kaufmann und

Gewerbetreibender. felbft wenn er vom Adel ifi und ein Domanialgur

pachtete. gehört. .Dagegen ftehen die wirklichen. nicht aber die blos

titulirten Hofhandwerker .unter den Eanzleien (Hofmarfchallamt),

Als Niedergerichte ftellen fich nun hin für die Domä

nen die großherzoglichen Aemter. Diefe find in der Regel mit einer

Mehrzahl von Beamteten befeht. von denen einige das Iufiizfach ver

walten. Bei den großherzoglichen Amts- und Stadtgerichten findet

aber ein nach einer am 14. Iuni 1770 erlaffenen fogen. Interimsver

ordnung fich geftaltender fummarifcher. etwas wunderlicher und obfole

ter Prozeßgang ftatt. Nächfie Inftanz ifl hier die Iuftizcanzlei des

Bezirks. - '

Für die Ritterg üte r blüht als unterfte Inftanz noch die P a

trimonialjurisdiction. Durch eine Gerichtsordnung vom 21.

Iuni 1821 wird das Hergehörige befiimmt. Die Gutsherren nehmen

fich einen für das Richteramt geprüften Advocaten zum Iuiiitiar an.

Derfelbe fteht in den erften zehn Iahren feiner Function auf jährliche

16) Hofmarfchallamtsordnung 26. September 1753. Verordnung dazu

von 1755 und 1756. ..
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Kündigung 'dem Gefeße nach und miißificl) contractlich für alle Folge

zeit foicher Kündigung unterwerfen. Da meiftens, auch in Cirilfachen

die für Criminalfachen nothwendigen Gerichtsverbände ftattfinden) fo

hat ein Iufiitiar zu anderweitigen Gefchäften keine Zeit. Er muß für

feinen) bei kleinen Verbänden ziemlich kargen) Gehalt fein Leben unter

dem Rifiko gutsherrlimer Aufkündigung hinvringen. Klagen darf bei

den Patrimonialgerichten nur) wer vom Gutsherrn dazu fchriftliclpe Er:

laubniß bekommt) und darf der Gutsherr oder defien Vollmachthaber

“ acht Tage auf folchen Schein - Zwecks Vermittelung der Sache -

der Iuftitiar 11 Tage auf die nach Einreichung diefes Scheines erfol

gende Verfügung warten laffen. Dem Iuftitiar foll freilich ein Sub

fiitut) der mindefiens Advocat ift) als bejiändigerBeifiger zugeordnet

werden. Man überläßt aber dem erfieren fich zu fubftituiren und auf;

erlegt ihm die deßfallfigen Koften. Die Competenz eines folchen Pa

trimonialgerichtes erficeckt fich über alle Gutseinwohner) die nicht canz

leifäffig oder einem privilegirten Gerichtsftande unterworfen find. Die

Ausübung der ftreitigen Gerichtsbarkeit) auch die der Haupthandlun

gen des Criminalverfahrens) gefchieht unter dem Vorfihe des Guts

herrn) falls er diefen übernehmen will) durch den Iufiitiar) welcher

jedoch die Prozeßleitung) Protocollfaffung und Entfcheidung:.allein be

fmafien muß. Wo es fich um einen mit dem Gutsherrn gefclploflenen

Contract handelt oder um defien perfönliche oder Familienangelegenhei

_ ten) da foll derfelbe nicht präfidiren. Jedoch kommt dieß meifiens nur

vor) wenn der Gutsbefiher bei feinem Patrimonialgerichte als Kläger

auftritt. Zu belangen i| er nur vor der Iufiizcanzlei feines Bezirkes.

Gutsinfaffen können in der Regel die Koften einer folchen Klage nicht

erfchwingen. Sie müffen fich deßhalb an die competence Canzlei wen

den) bitten) daß diefe dem Ortsprediger die Ertheilung eines Armen

fcheines - denn ohne gerichtliche Autorifation darf kein Prediger einen

Armenfclpein geben -- freilaffe) und ihm) dem Petenten) nachher auf

Grundlage folcher Befcheinigung einen Armenfachwalt befielle) welcher

den Prozeß ohne Honorar - falls er ihn nicht mit den Koften gewinnt

- führe-n muß. Wo Gutsherren aber auch diefe Art gerichtlicher In:

anfprumnahme fcheuen) da verklagen fie zuerft die Gutsangehörigen bei

ihren Patrimonialgerimten) wo dann der eigentliche Rechtspunkt dafelbft

als Widerklage anhängig und befeitigt zu werden pflegt.

Was die Eriminaljurisdiction anlangt) fo erfchien am

12. Januar 1838 eine nähere Competenzordnung für das Criminalcol

legium zu Büßow. Die kom (ielicti 8211 cigrnicjlii [ollen den Thatbe

fiand ermitteln und nach Beendigung der präparatorifclpen Unterfuclnmg

die Sache an das Criminalcollegium abgeben. Ift der Inculpat ein

Erimirter und fein Verbrechen zur' Competenz des Criminalgerimtes

dem alle fchwereren Verbrechen zufiehen *- gehörig) fo ift die Sache)

fobald fie bis zur Specialunterfuchung gereift) an das Oberappellations

gericht einzufenden) welches diefe dann dem Criminalcollegium aufträgt
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oder die Sache zur noch weiteren Vorbereitung remittirt17). Die Pa

trimonialgerichte aber wurden befehligt) fich bezirksweife zu Criminal

gerichten zufammenzuge'ben. Jeder Verein foll mindeftens 2000 See

len) mit Ausfmluß der Nichtconfirmirten) enthalten) und darf kein

Ort über drei Meilen vom Gerichtsfihe entfernt lie en. Der wefent

liche Zweck folcher Vereine ift die gemeinfchaftlime ragungaller ent

ftehenden Eriminalkoflen. Die Jurisdictionsinhaber follen zur Leitung

und Aufficht folchen Gerichtes unter fich einen Dirigenten auf drei

Jahre erwählen) "der alle Jahre eine Jurisdictionsverfammlung ab

hält u. f. w. Das letztere hat aber nichts auf fich. Zum Dirigenten

wird meiftens ein richtiger Landmann gewählt) der im Schweiße feines

Angefichtes die ihm vorgelegten Gerichtscaffeneinnahme und Ausgabe

uachrechnet) von einander abzieht und nach fo gewonnenem Refultate

hungrig der bereitftehenden Tafel: und Spielfreude zueilt. - Noch fei

hier angeführt) daßfin jüngfter Zeit der Jndicienbeweis fanctionirt iftz

wie fich überhaupt nicht verkennen läßt) und aus dem) was oben über

die Eompetenz des Oberappellationsgerichtes gefagt ift) fowie aus dem)

was unten über Defenfionen vorkommt) hervorgeht) daß das Criminal

recht in Mecklenburg dem Eivilrechte gegenüber noch fehr fiiefmütterlicl)

behandelt ift. Für diefe Behauptung wären manche Beifpiele anzu

führen gewefen.

Auch für die Stadtgerichte wurden 1838 diefe criminalrecht

lichen Vorfchriften gegeben) denn diefe bilden außer den Amts- und

Patrimonialgerimten das Dreiblatt der mecklenburgfchen Untergerichte.*

Die Stadtgerichte haben eben fowohl als die Amtsgerichte die Jnterims

verordnung von 1770 als Norm ihres Verfahrens zu beachten. Diefe

Stadtgerichte werden von ,rechtsgelehrten Magiftratsmitgliedern) in

kleineren Städten meiftens von den Bürgermeiftern) die zugleich groß

herzogliche Stadtrichter find) verwaltet. Rofto> und Wismar aber

haben noch als zweite und dem Oberappellationsgerimte unmittelbar

unterworfene zweite Jnftanz- den untergerichten gegeniiber) und erfter

Jnftanz -- für die Erimirten) welche diefe Städte bewohnen _Ober

gerichte) welche aber fo wenig zn den (vier Civil: als fünf Eriminal-)

Landesfprumbehördm gerechnet werden) wenn fchon fie in ftädtifchen

Rechts-fällen für jene eintreten. .

Die Rechtskraft tritt feit 1840 nach dem revidirten Rechts;

mittelgefeße mit Ablauf von 14 Tagen ein) welche vom Mittage des

auf die Eröffnung einer Sentenz folgenden Tages zu laufen beginnen

und 14 Tage fpäter Mittags 12 Uhr abgelaufen find. Hin und wieder)

17) Die Verordnung vom 13. Januar 1838) wegen der Niedergerirljte und

vom 15, Januar 1838) wegen Spruchreife und Abkürzung des Verfahrens ) fo

Zoie k)vom 12. Januar 1841) wegen des Veweifes in Straffamen) gehören

ier er.
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z. B. bei den fogen. Weddegericljten. befteht aus Mangel an confequen:

ter Durchführung noch die frühere zehntägige Frift. Iene Wedde:

geri ch te find freilich nicht reine Rechtsbehörden. fondern haben eine

Art adminiftrativer Gewerbsjufliz und finden fich. modificirt. nur in

Wismar und Roftock. Ebendafelbft befteht für die fiädtifchen Güter noch

eine durch einen Magiftratsdeputirten erledigte untergericljtliclje Patrimo:

nialjurisdiction. von welcher derI n ft a n z e n z u g an die fiädtifcijen Ober:

gerichte führt. Im übrigen führt der Inftanzen z u g von den Unter:

gerichten an die Iuftizcanzlei des betreffenden Bezirkes und von diefer.

je nachdem die Appellationsfumme vorhanden 'ifi oder nicht. an das

Oberappellationsgericljt oder an eine der übrigen vier. refpective fünf

Landesfprucljbehörden.

Um die mecklenburgfche Rechtspflege möglichft begreifbar zu

machen. müffen wir auch noch auf die Advocaten kommen. Wer

es durch Studien dahin gebracht hat. daß er vor einer aus Eanzlei:

rächen und Profefforen der Roftocker Iuriftenfacultät_ zufarnmengefehten.

halbjährig ihre Function übenden Eraminationsbehörde 17*) zu befiehen

hofft. darf. unter Genehmigung der Landesregierung aber nur. mit:

telft der Prüfung den Anfpruch erwerben. bei einer der Iufiizcanzleien

als Procurator und Advocat infcribirt zu werden - auch zugleich als

Notar. da das deßfallfige Examen mit in derAdvocatenprüfung liegt. Bei

der Infcription laffen die Eanzleien den canciiäatum juri8 einen ausführ

lichen Eid ile (lala den 2.Iuli 1622 leiftemverfehen ihn gegen Gebühr

mit einer fogen. Matrikel. bemerken. daß folches gefchehen fei zu

fogen. Receptionsacten. womit die Eonduitenlifte für das immatricu:

lirte Subject begonnen fein foll. Die Matrikel gibt dem Inhaber zwar

aller Orten Legitimation als Advocat. aber mit Richten die Freiheit.

fich im Lande nach Belieben zu domiciliren. Hat er keine Heimaths:

rechte irgendwo. fo ift fein Unterkommen mißlich. Endlich wird der

conceffionirte Rechtsbetreibende irgendwo anfäffig und beginnt zu practi

ciren19). Wenn fchon das ganze Land feinem Rechtsbetriebe offen ift.

fo drückt den Anwalt doch ferner das Princip. daß er an jedem Ge:

richtsorte. wo er nicht felbft gegenwärtig ifl. fich einen P ro curato r

zu beftellen hat. wovon nur zuweilen. bei den Niedergericljten. wo auch

die Befiellung von Nichtanwälten zu Procuratoren zuläffig ift. Aus

nahme giltz und dann in den Appellationsinfianzen. wo zwar ein Pro:

curator zu beftellen tft. derfelbe aber beim Obfiege den Kofien nach der

Gegenpartei zur Lafi fällt. In allen übrigen Fällen muß. unter jeder

Bedingung. die Partei die Koften tragen. "lvelclje die Beftellung eines

außer dem Gerichtsorte wohnenden Anwalces mehr verurfacht. als die

eines am Gerichtsorte wohnenden. Der Anwalt führt die Sache. der

.18) Verordn. vom 21. April 1837.

19) Verordnung vom 2. Februar 1792 und die oben angeführten Gerichts:

ordnungen. '

i
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Procurator am Gerichtsorte hat die Eingaben zu contrafigniren) die Decrete

zu löfen und zu empfangen) bei Terminen den Anwalt zu produciren) aber

auch für denfelben etwaige Verweife und Strafen zu büßen. Die( an den

Orten der Jufiizcanzleien und des Oberappellationsgerihtes wohnenden

Advocaten haben) weil diefe Behörden nur immatriculirte Anwälte zu

Procuratoren annehmen) durch dieß Procuraturwefen Vortheil) fie üben

aber auch zugleich Bannrechte) welche allen Auswärtigen drückend find)

weil fie zur Jufiizvertheuerung gereichen) da Jeder doch unmöglich an

jedem Gerichtsorte einen Anwalt haben kann. Jn Eriminalfahen fin

det übrigens dieß Procuraturwefen nicht ftatt. f

Das Honorar desAnwaltes ift durch ein Targefeh beftimmt. Jn

Eivilfachen ifi felbiges vom 20. Juli 1840 und mit ganz wohlmeinen

der Tendenz. Nur liegt die Befiimmung der Anwendung diefer Tape

in den Händen des Richters) wodurch bei den mittleren und' zumal bei

den Untergerichten der Anwalt oft in eine unwürdige Stellung geräth)

und das um fo mehr) als manche Specialgerichtsordnung dem allge

meinen Honorargefelze von 1840 geradezu widerfpricht. So kommt es

denn) daß man in Mecklenburg das Gefeh gegen Gerichtsherren) Rich

ter und Beamteten vertritt) fich von eben diefen Leuten den Lohn feiner

Wirkfamkeit muß befiimmen laffen. Die Legislation fcheint dieß ge

fühlt zu haben) als fie die Advocatentaren jedesmal bei Gelegenheit

'von Rechtsmittelgefehen erließ; denn auch in Straffawen gibt es ein

Honorar-gefetz 20) für Anwälte als Defenforen. *Diefe Tare ift

durchfchnittlich genommen etwa halb fo hoch als die für Eivilfachen.

Die Anwälte find zur Uebernahme der Vertheidigungen) nicht abe-r die

Gerichte verpflichten) denfelben von dem Erfolge ihrer Anfirengungen

Kunde zu geben. Das Nähere hierüber findet fich unter anderm in

Hilzig's Annalen für teutfche und ausländifche Eriminalrechtspflegez

fortgefelzt von Demme) Bd. 25) Heft 2) S. 214) Note 13.

Diejenigen Anwälte) welche von der Landesregierung dazu die

Erlaubniß bekommen) dürfen beim Oberappellationsgerihte ein Richter;

'eramen 21) befiehen) in Folge deffen fie Juftitiare bei Patrimonialgerich

ten) Stadtrichter u. f. w. nach Maßgabe ihrer Eonnerionen werden

können. Eine Pflanzfchule für den Staatsdienft bilden die Anwälte)

deren Beruf) ivenn fie ihn ehrlich erfüllen) zu manchem Zufammentref

fen mit Behörden Anlaß gibt) aus-eben diefem Grunde in Mecklenburg

keineswegs. Von einem Eorporationsgeifie der Anwälte aber ifi hier

deßhalb keine Idee) weil diefelben keine Vereinigungsptmkte haben)

und fie durch die Jfolation) welche das in jeder Art geheim fein fallende

Gerichtsverfahren mit fich bringt) in einer trägen Befchränkung gehal

ten werden) die jedem freien Gefichtspunkte hinderlici) ift.

20) Rechtsmittelgefeß vom 8. Januar 1839.

21) Verordnung vom d. Auguft 1837.
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Auch N otarienW) - obfchon dieß fa| alle Advoraten nebenbei'

find - gibt es in Mecklenburg. Diefelben haben aber einen befchränk

ten Wirkungskreis. Obfchon fie ein doppeltes-Eramen. bei der Facul

tät zu Roftock und bei der Iufiizcanzlei Zwecks der Immatriculation

beftehen follen. werden fie meiftens nur bei Stadtbuchfachen. Proto

collführungen. Verkäufen geringerer Grundflürke zugezogen. Jnfinua

tionen find meiftens gerichtlich. Rechtsmitteleinlegungen von oder durch

Notare find abgefchafft. Eine Notariatstare gibt es nicht. obfchon den

Notieren die Untergerimtspraris zufteht.

Die gerichtlichen SporteltarenW) find im ganzen hoch.

fo daß daraus bei Patrimonialgerichten. wo der Iuftitiar für ein Gut

mittlerer Größe jährlich etwa 10 Thlr. bekommt. fich oft ein lleberfcintß

ergibt. Am kofifpieligften verwalten aber die tlntergericiyte zu Wismar

die Iuftiz. wo das Stadtgericht eine namhafte Revenüe abwerfen foll.

Außer durch folche Sporteln i| dem Staate das Iuftizwefen noch durch

die zu allen Eingaben nothwendige Anwendung eines geftempelten

P a p i e res eine Einnahmequelle. - ' *

Die Landesreligion ift bekanntlich die lutherifme. und die kirch

liche O rgani fa ti on24) Mecklenburg?, ift mit kurzen Grundzügen

folgends zu bezeichnen. Die höchfte Gewalt in kirchlichen Angelegen

heiten |eht jedem der beiden Landesherren in feinem Territorium aus

fmließlici) zu. fo daß man den Regenten zugleich als Oberbifchof bezeich

net hat. Zu den Pflichten des Landesherrn wiederum gehört die

Aufrechthaltung der Landesreligion. Bei Erlaffung von Landesgefelzen.

welche das Religionswefen oder Kirchen: und Pfarrfachen betreffen. wird

nach dem Obenbemerkten die fiändifche Mitwirkung erforderlich. Die

Geiftliclykeit concurrirt aber dazu fo wenig. als zu Privilegien. Dis

penfationen oder Mandaten in Kirchenfachen. deren Ertheilung dem

Regenten theils als Folge feiner bifchöflichen. theils als Ausfluß feiner

landesherrliclyen Gewalt zufteht. Die Bürger Roftock's und auch die

Wismars genießen bei Dispenfationen einiger Erleichterung.

Das AuffimtsreGt in Religionsfaclyen wird geltend gemacht durch

die Eintheilung des Landes in Kirchenkreife. an deren Spiße in Meck

lenburg-Smwerin die S u p e r i n t e n d e n t e n 25) zu Parchim. Güftrow.

Sternberg und Schwerin ftehen. Unter jeder Superintendentur fiehen

22) Verordn. vom 26. Januar 1786. 6. Februar 1787.. vom 17, Augufc

1803. vom s. Mai 1821. .

23) Die Gebührentare fiir die Iufiizcanzleien normirt auch für das Ober

appellationsgerimt. und nach der Sporteltare für die Domanialämter haben

fich mit '/3 Abminderung die Patrimonialgerichte zu richten. Fiir die Stadt

gerichte gibt es eine Maffe fpecieller Taxen.

24) Kicthenorduung von 1552. Revidirte Kirchenordnung von 1650. Die

Eonfifiorialverordnungen find oben fchon angeführt.

25) Superintendenturordnung vom 31. Januar 1571. Jnftruction der

felben 20. Mai 1681. Präpofitenordnung vom 25. Januar 1761.
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wieder die P cäpofituren des betreffenden Kreifes oder 'ie fie zuge

wiefen. Es gibt jebt 36 Präpofituren. Der Präpofitus ift meifter

Zeit der ältefte Prediger von etwa 5-11 nahe bei einander wohnenden

Pfarrern. Er hat mit diefen. ihren Vicaren. Adjuncten oder Hilfs

predigern jährlich eine S o n o d a l v e r fa m m l u n g abzuhalten. worin

Gegenftände wiffenfclyaftlimer Theologie und kirchlicher Praxis erledigt

werden. Auch wird von folchen Synoden aus mit der Regierung ver

handelt. Das Synodalgefelz ift vom 29. December 1841. Der Lan

desherr hat aber nicht das Patronat über alle Pfarren. fondern es find

deren manche. wo Mitglieder der Ritterfckyaft oder andere das Compa

tronat oder gar das alleinige Patronat haben. Die Pfarrbefeßung ge

fchieht nach freier Wahl der Gemeinden. welche indeffen da chimärifcl)

wird. wo ftatt der dem oder den Patronen zuftehenden Präfentation

dreier Eandidaten nur Einer aufgeftellt zu werden braucht; fogen. So

'litärpräfentatiom Mecklenburg-Schwerin hat 470 Kirchen. In Schwe

rin und Ludwigslufi findet katholifmer Gottesdienft ftatt und in Bub-rw

ift ein reformirter Prediger, An die wirklichen Prediger fchließt 26) fich

noch augenblicklich (1844) ein Corps von 14 Hilfspredigern und eine

Anzahl von 169 Candidaten des Predigtamtes an. In Streliß ift

ebenfalls eine Superintendentur mit gleicher Verfaffung.

Der landesherrliwe Kirchenf ch ue hat zum Zwecke. dariiber zu

wachen. daß allen diefen Einrichtungen keine unrechte Gewalt zugefügt

werde. deßhalb find den vier Kirchenkreifen immatriculirte Advocaten

als Kirchenfecretarien und Kirchenprocuratoren beigeordnet.

In Roftock befteht ein Eonfiftorium 27). Ebenfo in Streliß. Der

Roftocker Behörde fallen die von den Amtsgerichten in den Domänen

infiruirten Ehefaclyen und die der Landesakademie zu. Außerdem wird

fie in ooremonjalibue und clactrjuaiibur wirkfam. Im ubrigen ward

oben fchon vom Eonfiftorium geredet. auch von den Ehegericlyten zu

Wismar und Rofiock. Das Oberappellationsgeriwt bildet hier eben

falls die höchfle Inftanz. '

Das S chultve fen fällt mit dem Kirchenroefen zufammen. Sei:

biges ift aber in den Domänen bei weitem beffer ausgefiattet als in den

ritterfmaftlicloen Gittern W). Insbefondre zur Befeßung der Domanial

fchulen eriftirt ein Seminar zu Ludwigsluft. In Schwerin. Parchim.

Guftrow. Rofiorr. Wismar find Gymnafien und in Roftock eine Uni;

verfität. die aber meifiens nur von Inländern und auch von diefen in

 

26) Jährliche Veriäne über die Aufführung der Prediger. Verordn. vom

24. Februar 1769. Desgleichen über die Eandidaten vom 2. März 1838. 18.

Januar 1839.

27) S. oben Note 15.

28) Schulordnung für's cloioaoium vom 7. März 1823. Verordn. dazu

vom 23. October 1824. Schulordnung für die Ritterfchaft vom 21. Juli 1821.

Regulativ 'für Indufiriefmnlen vom 23. Mai 1837.
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geringer Anzahl. alfo wenig frequent-irt ift. Jn Strelih. Friedland.

Neubrandenburg und Rahebueg find auch Gpmnafien.

'"- Das Vermögen der Kiräfen. Schulen. geiftliclyen und milden

Stiftungen fieht unter Oberaufficht der Landesregierung. welches mit

telfi der Superintendenten und Domanialbeamtetm für daffelbe thätig

ift. Die geifiliche Gerichtsbarkeit dehnt fich nicht darauf aus. da die

Landesgerichte hier zu entfcheiden haben.

Von den Finanzverhältniffen Mecklenburgs ifi. wie bei'

allen Patrirnonialfiaaten mit oder ohne altfiändifche Verfaffung. nicht

viel zu fagen. Jedoch ift ein allgemeiner Etat der Landesverwaltung

von 1843 auf 1814 29) für Mecklenburg-Schwerin - von Mecklen

burg-Stteliß weiß man auch in diefer Hinficlyt nichts Pofitives -» offi

ciell veröffentlicht. wie bereits vor einigen dreißig Jahren den Ständen

verfproweniward. Aus diefer Veröffentlichung ergibt fich. daß die

Domänen einen Reinertrag von 946.066 Thlr. ergaben. die Steuern

299.718-Th'lr.. die Zölle 230.732 Thlr.. die Regalien und Mono

pole (Münze. Pofi. Kalender. Gefangbuclys-oerlag. Jntelligenzblatt)

62.617 Thlr. Aus Verträgen mit den Ständen kommen 48.297

Thlr. Dieß macht eine Einnahme von 1.587.430 Thlr.

Als Ausgaben waren hingefiellt für großherzogliche Schatulle. Haus

und Hofadminifiration 379.171 Thlr.. fiir die Militäradminifirati-on

431.031 Thlr.. die Eiviladminiftration erforderte 264.006 Thlr.. Penfio

nen. Gnadenbewilligungen und vermifchte Ausgaben machten 155.929

Thlr.. Zinfen. Eapitalien und Renten betrugen 322.379 Thlr.. und nach

dem 25.000 Thlr. zur Dispofition gefiellt. betrug mit Einfchluß derfelben

die ganze Ausgabe auch accurat 1.587.430 Thlr. Dieß war näm

lich die reine Einnahme. die rein verausgabt war z die Bructoeinnahme

betrug ungefähr das Doppelte der reinen Einnahme. ward aber natiir

lich auch von der Bruttoausgabe confumirt.

Die Einnahme aus den Domänen entfteht durch die bedeutende

Pacht der Höfe. mithin aus dem A>erbau. Die Forften bringen ver

hältnißmäßig wenig ein. Die Saline wird zu Ertrag dadurch gehoben.

daß die Kammerinfaffen ihr. zwangsweife. Quantitäten Salz zu dop

pelten und noch höheren Preifen abnehmen miiffen. was fehrdritckendifi.

Die Steuer wird etwa dem fechfien Theile nach ebenfalls im

Domanium erhoben. und wird nächfihin einen hoheren Ertrag geben.

da am 4. October v. J. ein neues Steuergefeß für die Domänen er

fchien. welches die Laft aber auch fachgemäßer vertheilt. Ein Fünftel

der Steuern geben die ritterfchaftliclfert Guter. Sie fteuern 22 Thlr.

pro Hof und außerdem eine Perfonalfteuer. Beinahe 180.000 Thlr.

foll die Accife gebracht haben. welche in Rofiotk in den Lgndjiädten

und Domanialflecken erhoben wird. Rechnet man einen Zoll. den die

SeeftadtWismar fiir Waaren. die per Schiff eingehen-die per Achfe

29) Öiecklenb.:fch1verin'f.her Staatskalender für 1814 Abth. 1. S, 273 flg,
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find hiervon frei - mit etwa 13)000 Thlr. und» ein Staatsgeld) das

diefe Stadt mit 3000 *Thlrn. zahlt) fo bedurfte es nur noch eines Ge

_winnes von .8000 Thlrn.) um die obenerwähnte Steuerfum-me zu er

zielen. Man ließ die Juden Schghgeld zahlen und richtete eine Lotterie

ein. _ Beide deckten diefen Ausfall.

- * .Die Zölle lafien nicht weniger als die Steuerauf Handel und

Eonfumtion) und find ebenfo wie-jene nicht blos an der Grenze gelegt)

'fondern allenthalben im Lande vorhanden. Die kleinereni-*Flußzölle

mögetr5000 Thlr.) die im Lande verfireueten Zollfiätten 50)000

Thlr. ergeben. und die Elbzölle das uebrige. “ ' '

Bei den Regalien find die Gegenftände derfelben bereits ange

geben) die wenigftens das Angenehme haben) daß durch fie eine Ein

nahme vermittelt wird) obfchon in folcher Vermittelung das wenigfie

Gedeihen liegen mag. Die Grundbefiimmungen für Steuern und

Zölle enthält ?der Landesvergleicl). Auch Beilage ill] dazu.

_ Direct treffen jeden Mecklenburger regelmäßig noch folgende Aus

gaben. Die. außerordentliche EontributionW). Die ein:

fache Erhebung derfelben bringt circa 90)000 Thlr. Sie pflegt alle

Frühjahr doppelt und im Herbfie einfach erhoben zu werden. Stern

pelfie uer31). Zu allen Eingaben an Behörden) Verträgen und ur

kunden) fowie zu Spielkarten und Kalendern ifi ein Stempel erforder

lich) wodurch gegen 27)000 Thlr. aufkommen. Eine Erbfcljaftsfieuer 32)

und eine Handelsfieuer 33) von fremden Kaufleuten bringen auch noch

gegen 7000 Thlr. Diefe Summen kommen an die Landescecep

turcaffe31) zu Rofiock) und machen über 300)000 Thlr. aus. Diefe

Caffe zahlt davon etwa die Hälfte an die Schuldentilgungscaffe 311) zu

Schwerin) ein Viertel an die Renterei - davon war oben fchon die

Rede -- dafelbfi und ein Achte( zu Ehauffee- und Wafferbauten) das

Uebrige geht für Adminiftration) Penfionen ab bisauf) infofern die

Zinfen der Schulden des Landkafte ask-ö) in Roftock -- diefer reprä

fentirt eine Schuld der mecklenburgfchen Ritter- und Landfchaft von

etwa 334)291 Thlr. - und die Zahlung an die Landescreditcommif

fionsfchuldenabtragscaffe zu Schwerin noch 'etwas übrig laffen. Letztere

,Caffe hatte 1843 423)000 Thlr. Schulden) denen mit 19)325 Thlr.

aus der Landesrecepturcafie beigekommen wird. Ein ähnliches nur die

30) Ebict vom 31. December 1830.

.7 31) Gefeh vom 16. Auguft 1827) e11. Dec. 1833) 27. Januar 1837.

, 32) Collateralfteucrverordnung v. :12. Fehr. 1836) 18. Der, d. I.

b 1:33?) Handelsfieuerverordn. 22. Nov. 1827) 20. Januar 1833) 14, Septem

er ' 0. ' ' * '

34) Verordn. v. 25. April 1509. - -

35) Seit dem 1. Juli 1825 ftatt der Landescreditcommiffion organifirt.

30) Landkafienordnung vom 22. Nov, 1756.
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B_

Domänen ,betreffendes Infiitut ift _die Rel uiti onscaffe 37) zu

Schwerin., _ *

Die oben *hingefiellten Ausgaben haben aber nicht zugereichtj da

nach Abzug *der Hofe und Militärkofien' nicht mehr die Hälfte der Ein

nahme vorhanden-blieb. Es ward deßhalb Johannis' 1844 ,und fpäter

eine Anleihe von'700-000-Thlrn. gemacht. die noch *zu Bundesfeftun;

genj Vermehrung *der Bündestruppen und zu einem Schloßbau in

Schwerin nothwendig waren. „ Jahres vorher waren 'zu derBerlhi

Hamburger Eifenbahn 1,500j0*00Thlr. Schulden gemachtjfodaß man

jeßt die Schulden, *welche auf dem mecklenburg-fmwerinzfckzen Staate".

und das Domanium lafienj' auf acht und eine halbe Million Thaler,

veranfchlagen darf. *

Von Mecklenburg-Streng weiß man nur, daß es keine eigentlichen

Landesfchuldem fondern nur Sajulden des Fürfien und der Stände'

hat. Man glaubtj daß die Stände etwa 40-000 Thlrhder Fürff',

aber über eine halbe Million Schulden habe. Eben-fo hoch rechnet_l

man die Staatseinkunfte diefes Landes. von denen die Hofhaltung_

etwas über ein Drittel confumiren foll. ' Ü " " * *' ' '

_ Wer fich-in Steuer- und Zollfackjen hefckjwerdet fühlt. hatfich an.,

das Specialdepartcment der Landesregierung fur Steuer- 1und'Zollwefenx

zu wenden. Die Elb- und Eldenzölle ftehen ,einftweilen noch unter

Leitung des Kammercollegiums, von welchem ab man fich ebenfalls an,

die Regierung wendet. Wo es fich um EontributionxStempel_ und;

um die übrigen Abgaben handeln welche an die Landesrecepturcafle in;

Roftock gezahlt werdenj wurde man fich zunächft im Wege der Vorftel-Ä

lung an die dortige Landesreceptur- und Stempeldirection zu wenden'

haben. wider einen Befcheid diefer Behörde aber ebenfalls an die Lan

desregierung recurriren. In Rofiock i| ein Aceifedepartement mit lan

desherrlicher und ftädtifcher Befeßung. Das Kammercollegium hat fein

Speeialdepartement für das Poftregal. Ebenfo“ für die Saline. wovon'

oben bei Gelegenheit des Kammer: und Forftcollegiums fchon die

Rede war. ' .- _ ,

ueber das Militärwefen i| außer dem Obenerwähnten noch

zu fagen: Die Mili tärpflicljtis) ergreift jeden Mecklenburger ohne

unterfchied des Standes und der Religion. Sie beginnt mit Ablauf

des 21. und Antritt des 22. Iahres. Die MilitärpfliGt* wird *erfiillt*

durch freiwilligen Eintritt in das active Militär oder durch Theilnahme '

an der gefeßlichett Auslofung. Es. xmuß nämlihinjedem *ritterfrlyafc-_y

lichen und Domanialamte die confcriptionspflicljtige Mannfchaftj deren '

Anzahl den Bedarf weit iiberfteigtz darum (ofen. wer der Militärpflimt":

zu genügen hat/ wer frei davon ifi. Diefe Lofung findetfaucl) bei den"

37) Jnfiruction von 1766, __

38) Recrutirungsgefeß vom 22. Februar 1830.
, .

,_- *.". .ll .e- ..,1



112 Mecklenburg.

Stadtmagifiraten ftatt und hat ihre Zeit im Frühjcthee. Jeder Mili:

tärpflimtige hat das Recht) fich durch Stellung eines brauchbaren

Strllvertreters vom Dienfte zu befreien. Wer 100 Thlr. Caution

fiellt) binnen acht Tagen nach der Ablieferung einen Stellvertreter zu

fiellen) der braucht fich nicht an 'die Militärbehörde abliefern zu laffen.

Die Verpflichtung begreift 4 Jahre activen Dienft,

Die Lofung gefchieht in der Regel perfönlichx ausnahmsweife

mittelft Bevollmächtigten) der von dem Confcribirten) deffen Eltern

oder Vormund dazu autorifirt fein muß. Ohne Subftitutionsclaufel

in der Vollmacht darf der Mandatar fich nicht fubftituiren. - Wer der

Lofung fich abfimtlicl) entzieht) ift Refractair. '-' Erfcheint er nicht bin

nen 14 Tagen nach der Lofung) fo hat feine Ortsobrigkeit fein Ver

mögen unter Sequefier zu feßen. Kehrt der Pflichtbrümige nicht bin

nen dreiJahren zurück) fo wird er edictaliter geladen. Erfcheint er nicht)

verfällt fein Vermögen der Jnvalidencaffe und er verliert die Bürger

rechte im Vaterlande. Bis zum 30. Lebensjahre werden Refractare

noch zum naauräglichen Dienen angenommen. Sie müffen 5 Jahre

dienen) ohne das Recht der Stellvertretung und des Urlaubs zu genie

ßen) zahlen auch 10 Thlr. an die Invalidencaffe oder leiden 4 Wochen

Gefängnißftrafe,

Wer aus unwiffenheit und ohne Vorfah die Lofung verfäumt hat

und) fobald er feiner Pflicht inne wird) fich bei der Obrigkeit zur Nach

lofung meldet) wird protocollarifch vernommen) an die Auslofungs

behörde gefendet und) wenn ihn diefe für entfchuldigt nimmt) zur Nach

lofung gelaffen.

um heurathen zu können) muß Jeder der Obrigkeit des Ortes) die

ihm fein Domicilium Zwecks der Trauung befcheinigen wird) fowie

dem die Trauung vollziehenden Prediger nachweifen) daß feine Militär

pflicht feiner Verheurathung nicht entgegenfteht.

Nach einem Gefeße von 1825 find Scharfrichterknechte nicht für

qualificirte Recruten zu halten) da der auf ihnen haftende Makel der

unehrliclokeit noch nicht gefeßlicl) aufgehoben) noch in der öffentlichen

Meinung getilgt ift.

Befchwerden in Recrutirungsangelegenheiten haben die erfte In:

ftanz bei der Auslofungs-) die zweite bei der Difirictsbehörde und die

dritte bei der Regierung.

Mit den Militärgeticiztenkil) ift es wie gefagt fo) daß die

Commandanten und Chefs und auch die Audlteure unter der Schweri

ner Canzlei) alle übrigen Militärperfonen aber unter der ihren Chefs

übertragenen Gerichtsbarkeit ftehen) die felbige mit Zuhilfenahme des

Auditeurs üben. Diefe unteren Militärperfonen dürfen fich überhaupt

39) Mecllenb. Krieger-ehr vom 10. Nov, 1810, Von jucjicijs lujxijs Ver

ordn, cl. 11. Augufi 1787,
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nur mit Vorwiffen ihres Chefs bei anderen Gerichten als Kläger. Be

klagte. Theilnehmer oder Zeugen einlaffen. Das Militärcolle

gium zu Schwerin ift Verwaltungsbehörde.

Die Verwaltung und Polizei ift Sache der Landesregie

rung. Von diefer Behörde gehen alle Maßregeln aus. welche die

innere Sicherheit zum Zwecke haben40). Es gehören dahin die Aufficht

über Affecuranzen. Sicherheitsmaßregeln wider Krankheiten unter Vieh

und Menfmen. Iudenangelegenheiten. Bauernlegungsfacljen. Wege

bejferungU). Schiffbarmawung von Strömen. Anlage von Kunft:

firaßen. Gewerbe: und Unterrichtsangelegenheiten. Auf die Brannt

weinbrennereien hat die Regierung wenig Einfluß. da felbige ein viel

benulztes Vorrecht der Ritterfchaft bilden. Dagegen beaufficljtigt fie

die Brauerei. die zu Gunfien der Städte ebenfo. wie die Uebung der

nothwendigften Handwerke. auch die Krämerei und Höckerei auf dem

Lande befchränkt ift. Das fiädtifcife Vermögen. die Privatwaldungen

_ fiehe oben bei Landgütern - ftehen ebenfo wie die Magiftrate unter

Aufficht der Regierung. Zur Sicherheit des Landes gegen Vagabun:

den und Verbrecher. auch zur Verhütung von Unordnungen ift eine

GensdarmerieN) - ein reitendes Militär - errichtet. das befiändig

in Patrouillen das Land durchzieht und unter Kreispolizeimeifiern. die

fich zu Roflock. Schwerin. Wismar. Parchim. Güftrow und Waa

ren finden und in der Regel Vorfieher der Domanialämter find. Für

Heimathslofe befteht ein LandarbeitshausM) zu Güftrow. Für feine

Armen muß jeder Ort felbft forgen. Eine Irrenanfialt44) befieht bei

Schwerin auf dem Sachfenbergez eine Fideicommißbehörde zu Rofiock.

Erfparnißcaffen finden fich in den meifien Städten. Das Domanium

hat feine befondere Brandcaffe. Die Städte haben deren ebenfalls. In

Neubrandenburg befteht eine bedeutende Mobiliar: und Hagelaffecuranz

anftalt. Auch in Güftrotv findet fich dergleichen. Eine Landesfanitätsbe

hörde. die Medicinalcommiffion 4-7) befindet fich in Roftock. Auch eine

Spielbank ift während der Badezeit inDobberan. Die Eenfurbehörde da:

gegen fungirt in Schwerin. und haben Roftock und Wismar fich eigene Een

furen obenein begründet. Auch ein Regierungsfiscaliö) befteht. wie deren

auch die Iufiizcanzleieit haben. fowie ebenfalls Roftock und Wismar.

Auswärtige Verhältniffe kommen hier. außer der bereits

oben erwähnten Stellung der Lande Mecklenburg zum teutfchen Bunde.

bei welchem eine Gefandtfchaft gehalten wird. fowie fich dergleichen zu

40) Polizei: und Landordnung vom 2. Juli 1572. Gefindr:. Tagrlbhner

u, f. w. Ordnung vom 14. Nov. 1654.

41) Wegeordnung vom 24. Juni 1824,

42) Gefetz vom 28. November 1812.

43) Landarbeitshausgefeß vom 18. März 1816. 3. Februar 1817.

44) Verordn. vom 13. October 1829.

45) Verordn. vom 18. Febr. 1830. Ein icmfangreichrs Gefetz.

46) Gefetz v. 5, Januar 1784. Eanzleiordnungen in Note 11.

71]. 8



114 Medicin) gerichtliche.

Paris) Wien und Berlin) auch bei den Hanfeftädten ein Gefchäfts:

führer finden) etwa noch folgende in Betracht. In den bedeutendften

Handelsftädten) zumal in den Seehäfen) hält Me>lenburg:Schwerin

Agenten und Confuln) die durch den Staatskalender nachgewiefen wer

den. In Beziehung auf Abzugs- _und Abfchoßrecht find mit den mei

ften auswärtigen Staaten aufhebende Verträge gefchloffen. In Ham;

burg hält Mecklenburg ein eigenes Poficomptrir Wegen im Aus

lande begangener Verbrechen") werden Fremde bei den meck

lenburg'fchen Gerichten nicht zur Strafe gezogen) doch dürfen felbige

nach vorheriger Genehmigung der Landesregierung ausgeliefert werden.

Bei fchwereren von auswärts angezeigten Verbrechen dürfen die Be

hörden den Angefwuldigten fofort in Arreft ziehen) um dann Verfügung

der Regierung einzuholen. Hat der Fremde im Inlande Verbrechen

begangen) fo werden diefelben zunächft hier unterfucht und beftraft)

und treten dann vorftehende Befiimmungen ein. Ueber Auslieferung

von Verbrechern und Deferteuren beflehen übrigens mit deneinzelnen

auswärtigen Staaten befondere Conventionen-LZ). .Für Ertheilung von

Handelspäffeniii) für Ausländer) auch wenn diefe fonftigem

Gewerbe im Lande nachgehen ivollen) befteht ein Specialde-partement

bei der Regierung. * Dejms) -

Medicin) gerichtliche (gerichtliche Arzneiwiffenfchaft _ oder

Arzneikunde) mecijcinu l0ren8j8 Zen legulie) mdciicind leg-nie) .iurjciicnl

1111788() dic-nice] j11rj8prucie11ce)1). Staatsarzneikunde ift) um fich mit

Werber) dem Verfaffer des Artikels: Staatsarzneikunde

. u. f. w. im vierzehnten Bande des Staatslerikons) auszudrücken) jener

große Kreis von wifienfchaftlichen Kenntniffen und technifchen Fertig

keiten aus dem Gebiete der Natur: und Heilkunde) welche die Beftim

mung haben) die Erreichung von Staatszwe>en herbeizuführen oder

17) Hochverrath gegen den teutfchen Bund und Auslieferung politifmer

Verbrecher 20. September 1836. Beftrafung der im Auslande begangenen

Verbrechen Verordn. v. 16. Januar 1838. .

18) Mit Kurheffen vom 16. Januar 1838. Mit Hannover 28. April und

2. Auguft 1832. Mit Preußen vom 1. März 1831 ) 14. November 1814) 30.

Juni 1812. Mit Holftein 28, Januar 1815) 12. Juli 1816 u. f. w.

19) S. oben Note 33. - » _

1) Ueber die Literatur derfelben) infoweit fie nicht lediglich der Lehre von der

gerichtlichen Pfhchologie angehört) f. den Verfolg, Ueber den Namen

f. Mende) Handbuch Bd, 1) S. 495: Bohn bedient fich zurrft (1701) des

Namens der gerichtlichen Medicin (mecijcjnn forenein) und fagt von ihr) die

Rechtsgelahrtheit habe fich beim Rechtfprechen die Medicin als eine Gefellin

und treue Gehilfin beigelegt und aus diefer bc-iderfeitigen Vei-.einigung ent

fpringe die medicinifch- gefehliche oder medicinifch-gerichtliclje Wiffenfchaft

(Zeit-nein mrciico-iegniis, 8011 mciäjcd-iorensjs). Die von ihm gebrauchten Na

men wurden hernach von Zittmann) Gblike) Teichmeyer) Eichen

bach und Anderen beibehalten. -
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zu befördern2). -Sie zerfällt) um fich desxAusdruckes des Verfaffers

weiter zu bedienen) nach der verfchiedenen Anwendung der Natur: und'.

Heilwiffenfchaften auf die Staatszwecke in zwei große Abtheilungen:

1) in der Staatsorganifation tritt fie auf als Medicinalverfaf

fungslehre (Medicinalwefen) Medicinalverfaffung 3)) Medicinalord

nung)z 2) in der Staatsverwaltung tritt die Staatsarzneikunde

auf als gerichtliche Medicin und medicinifche Polizei.

Diefes Werk hat nur die erfcere) die gerichtliche Arznei

kunde) in ihren Kreis zu ziehen. Während die Medicinalpolizei

wiffenfchaft) als einer der Zweige der Polizeiwiffenfchaft überhaupt) als

Lehre von der Anwendung medicinifcher Grundfätze zur Entwerfung

und Ausübung der Gefehe zum Schuhe der öffentlichen Gefundheit)

zur Erhaltung und Förderung des körperlichen Wohles der Staatsbür

ger erfcheint) lehrt die der Rechtspflege dienende gerichtliche Me:

dicin die Anwendung von Grundfägen der Natucwiffenfclncft und Me:

dicin zur Aufklärung und Entfcheidung von Rechtsfragen. Der wich

tige Dienft) welchen die gerichtliche Niedicin der Rechtspflege) befonders

der Strafrechtspflege leiftet) ift längft in allen civilifirten Staaten

anerkannt; es ift anerkannt) daß fie der Gerechtigkeitspflege unentbehr

lich iftz die Gefchichte diefer Wiffenfchaft4) und des Rechtes zeigt aber) -

2) Ueber den Namen f. Mende a. a. O. S. 505: Der Ausdruck Staats

arzneikunde (lneüjojnn p0]j1j00-1*0r0n8j8) wurde von C. F. Daniel eingeführt

und von .hen-sler) Loder) Schlegel) Metzger) Gruner) Arne

man n) Kop p und vielen Anderen gebilligt. k,

3) Moft) Encyklopädie (f,unten)8.r. Medicinalverfaffung (Bd.2)

S. 202 fig.).

4) Eine Skizze der Gefchichte der gerichtlichen Arznei

kunde von Kopp finden wir im erften Jahrgänge von dcffen Jahrbuch der

Staatsarzneikunde (Frankf. 1808)) S. 176-208. (Der Verf, bemerkt dabei:

Man nehme diefe unvollkommene Bearbeitung für einen bloßen Bcrfuch) Eine

ausführlichere Gefchichte gab uns Mende im erften Bande feines Hand

buches (f, unten) S. 1-466. Jn der Vorrede fprach-er fich (S. 4) 5) dahin

aus: Die kurze Gefchichte der gerichtlichen Medicin) die als Einleitung dem

Werke vorangeht) ift in der That die erjte in ihrer Art) für die es fogar noch

an den nöthigen Vorarbeiten fehlte. Auf Vollfiändigkeit kann fie indeffen kei

nen Anfpruch machen) 5 hauptfächlich) weil Vollftändigkeit hierin ohne Mit

wirkung von Rechtsgelehrten nicht zu erreichen war) d'ie fich bis jetzt aber um

einen fo wichtigen Gegenftand noch überall nicht bekiimmert hatten. Es ift in- -

deffen zu hoffen) daß dieß unternehmen auch ihre Aufmerkfamkeit erregenxund

fie zu einer Theilnahme bewegen werde) durch die allein eine vollendete Gefchichte

der geri-.htlichen Medicin) die mit der Rechtsgefchichte genau zufammenhängt)

zu Stande gebracht werden kann. Jch will es dahin gefiellt fein laffen) ob

der Verfaffer) wenn er noch lebte) nun die Beihilfe der Reclnsgelehrten aner

kennen würde; fo viel wiffen wir aber) daß wir bis zur Stunde eine pragma

tifrhe Gefchichte der gerichtlichen Medicin nicht befctzen) obgleich es fcheint) daß

es nun am erforderlichen Apparat nicht fehlt. Einzelne RechtZgele-hrte haben

es an .fderbeiführung deffelben nicht fehlen laffen. Mein Scherflein brachte ich

als Beiträge zur Gefchichte der gerichtlichen Medicin im

Wildberg'fchen Iahrbuahe der Staatsarzneikunde Bd. 5) S. 271-284)

8er
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daß diefes Anerkenntniß erft in neuerer Zeit und zwar zuerft in Teutfch

land Wurzel faßte.

Spuren von Anwendung medicinifcher Kenntniffe für die Rechts:

pflege finden fich kaum in der Gefchichte der Völker des Alterthums.

Was die Ifraeliten betrifft5). fo befchränkt fich die mofaifche Gefch

gebung auf das Gebiet der Medicinalpolizei (Befichtigung der Ausfäßi:

gen durch die Priefter. die damaligen Aerzte. Anordnung der Befchnei

dung zur Abhaltung beftimmter Uebel u. f. w.). Eine genauere Kennt:

niß des menfcljlicljen Körpers war. wie es fcheint. diefem Volke fremdz

ja nicht einmal eine Beficljtigung todtgefundener menfcljlicijer Körper

wurde felbft dann. wenn die Aufforderung dazu ganz nahe lag. vorge:

nommen. Bei den Aegyptiern 6) wurde zwar die Natur: und Heilkunde

mehr cultivirtz indeffen deutet kein Zeichen auf die Anwendung derfel

ben zum Dienfie der Rechtsfprechung. Noch weiter reichten die Kennt:

niffe der Aerzte bei den Griechen 7). Ohne Zweifel waren fie fo bedeu

tend. daß die Zeugniffe und Gutachten .ausgezeichneter Aerzte Einfluß

auf die Beurtheilung derRewtsfachen hätten haben könnenz allein man

dachte nicht an die Benutzung folcher Erkenntnißquellen. So ifl z. B.

von Lhfias eine Rede für einen armen und kranken Bürger erhalten

worden. der. wie Sitte. ein Almofen aus der Staatscaffe bezog. Ein

Feind deffelben hatte angezeigt. daß er es mit Unrecht erhalte. indem

er gefund und arbeitskräftig fei. Die Richter hätten nahen Anlaß ge:

habt. durch das Auge des Arztes zu fehenz aber auch der Angeklagte

rief das Urtheil des Arztes nicht an; er fprach blos: Der Kläger will

euch überreden. daß ich nicht in dem Zuftande fei. in welchem ihr Alle

mich feht. Ihr aber traut. wie es verftändigeit Männern geziemt.

euren eigenen Augen mehr. als feinen Worten. D em oflhenes be:

fchäftigt fich in der Rede wider Evergus mit der-Mißhandlung einer

alten Frau. die einige Tage darauf ftarb. Wir lefcn: Da fie (Evergus

und Theophamus. die Schuldigen) meiner (des Anklägers) Aufforde

rung. ihr Richter! daß fie die alte Frau heilen laffen uud ihr Aerzte

zuführen möchten. keine Folge leifteten und fie gar nicht beachteten. fo

führte ich ihr felbft einen Arzt zu. deffen ich mich feit vielen Iahren

fchon zu bedienen pflegte. der diefelbe in ihrem kranken Zuftande behan

deln follte. und* zeigte demfelben. in Gegenwart herbeigerufener Zeu

Bd. 6. S. 54-75. fowie in einem Beitrage zum vierten Bande S.477--482:

Ein Blick in eine Criminalprozeßordnung aus der erfien

Hälfte des 18. Iahrh. Zur Gefchichte der ger. zMedirin. S.

213-229 des 24. Bandes der Demme“ fchen Annalen der Criminalrewtspflege

finden wir einen Beitrag von or. Schletter in Leipzig: Rückblicke auf

den Zuftand der Staatsarzneikunde vor länger als 100 und

200 Jahren. der ein Beitrag zur Gefchichte der ger. Medicin ifi.

5) Mead e a. a. 24 fig.. 36 flg.

6) Mende a. a. O. S. 37 fig.

7)Mende a. a, O, S. 39.
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gen ) wie diefelbe zugerichtet war. Als nun der Arzt erklärte) daß fie

fehr fchwach fei und hoffnungslos darnieder liege) fo rief ,ich wiederum

andere Zeugen herbei und zeigte in ihrer Gegenwart jenen nochmals

den Zuftand der Frau und forderte fie auf) die Perfon verpflegen zu

laffen. Doch am fechften Tage nach dem Eindringen jener inHaus ftarb die Alte. Zur Beflätigung der Wahrheit deffen) was ich i*

fage) die Zeugenausfagen. Hier war das Urtheil des Arztes von be

fonderem Gewicht; dennoch war von deffen Anhörung keine Rede.

Bekanntlich find die Reden des Antiphon keine gehaltenen) blos

Mufterreden) ihre Fälle nur fingirtz aber gerade darum) weil bei fol

chen Mufiern die forgfältigfie Rückfimt auf die beftehenden Zuftände

genommen worden fein wird) beurkunden fie diefe genau. Nun finden

wir aber in der dritten Tetralogie folgenden Fall vorgeführt: Bei einer

Schlägerei wurde ein Mann fo fchwer verleht) daß er nach einigen

Tagen fiat-b. Der) welcher ihn gefchlagen hatte) wurde der Tödtung

wegen angeklagt) vertheidigte fich aber damit) daß er angab) nicht fein

Schlagen) fondern die fchlechte Behandlung des Verletzten von Seiten

feines Arztes fei die Urfache des Todes geweien) wobei er fich auf die

Ausfagen der Zeugen berief. Von einem anderen Erforfchungsmittel

ift keine Rede.

Darüber) ob und inwieweit die Entwickelung der Heilkunde bei

den Römernii) zu einem Einflufie auf die Gerechtigkeitspflege führte)

hat Mende Forfchungen angefiellt. Gehen wir bis zu den Rechts

fammlungen Jufiiniaws vor) fo begegnet uns die belehrende Schrift:

Beiträge zur Gefchichte der gerichtlichen Medicin aus den Juftiniani

fchen Rechtsfammlungen. Jnauguralabhandlung von G. A. v o n d e r

Pfo rd ten) der Medicin) Chirurgie und Geburtshilfe Doctor. Würzb.

1838 9). Der Verf. hebt hervor) bei der Bearbeitung feines Themas

habe fich ihm der Zweifel erhoben) ob man mit Recht den Römern alle

und jede gerichtliche Medicin abgefprochen habe und fügt hinzu: wer

es nämlich der Mühe werth gefunden haben wird) meine Arbeit zu

durchlefen)wird mir zugeftehen müffen) daß der Befiimmungen in den Ju

fiinianifmen Rechtsfammlnngen) bei deren Verordnung und Erläuterung

offenbar medicinifche Kenntniffe die Leiterinnen der Gefelzgeber und Rechts

gelehrten waren) eine ziemlich bedeutende Zahl fich findet) und daß Einzelne

davon einer fehr genauen Bekanntfchaft mit verfchiedenen pathologifchen

Zuftänden ihr Entfiehen verdanken) fo z. B. die über linear. Ich

glaube deßhalb nicht) daß fich die Behauptung Mende's rechtfertigen

laffe) es feien hierbei nur folche medicinifche Kenntniffe von Einfluß

gewefen) die damals nicht mehr allein Eigenthum) fondern fchon

8) Mende a. a. O. S. 35 flg. Vgl. noch 1121711151118, 601111116111. :iii

x [1111. 47 ei 48. big. (10 c1-i111il1jbu8. (06888111. 1730.) p. 495 8c).

' 9) Kritifche Jahrbücher für teutfcheRechtswiffenfch. Bd. 11 (Leipzig 1842))

S. 370.
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Eigenthum des ganzen Volkes geworden waren. und demnach von

Rechtsgelehrten ohne Zuziehung von Aerzten in Anwendung gebracht

werden konnten. im Gegentheil möchte ich. geftüst auf die große Zahl

und auf die hin und wieder wirklich bewundernswerthe Genauigkeit der

einfchlägigen Verordnungen und in Berückfimtigung der Schwierigkeit.

ja Unmöglichkeit für einen Laien in der Medicin. nach ihnen zu ent

fcheiden. eher behaupten. daß fowohl zur Entftehung diefer Beftim

mungen. als auch zur Entfcheidung nach ihnen Aerzte nicht entbehrt'

werden konnten. Freilich bleibt dieß eineAnnahme. die fich nur auf

Wahrfmeinlimkeit und nicht auf ausdrückliche Beftimmungen gründet.

Man hat zwar aus der Stelle: 8j in rim zioroussus 110m0 perjerjl, jolus

unjusouiusqua in 110c conlempiurj oporlet (l1. 17. l). 48. 8.) abnehmen

wollen. daß hierdurch eine gerichtliche Leichenfchau angeordnet worden

wäre.- Aber fchon I. S. F. Böhme r (biss. (io legitime oroisi sections.

l-lälue 1747.) hat diefen Irrthum berichtigt. Es fand nämlich nach

den römifchen Gefeßen ein Unterfchied der Beitrafung ftatt. je nach

dem höheren oder niederen Stande des Verbrechers. und deßhalb war

es von großem Einfluffe. zu wiffen. durch welchen von mehreren Strei

tenden ein Menfch getödtet worden fei. Dieß war die Urfache der Be

fiäytigung der Verleßungen. bei der Aerzte außerdem auch gar nicht er

wähnt werden. In zwei anderen Fällen wird dagegen obrigkeitlichen

Perfonen die Pflicht auferlegt. fich von der Wahrheit vorgegebener.

eigentlich einer ärztlichen Unterfuchung anheimfallender Zufiände zu.

überzeugen; einmal nämlich (l4. 3. 0. 10. 50.) foll der roctor pk07jn

ojuct fich Gewißheit verfchaffen. ob Jemand. der wegen Podagra die

Befreiung von Perfonalämtern verlangt. fo krank fei. als er vorgibt.

und das andere Mal (i). 11. 25.) wird er beauftragt. genaue Unter

fuchung über :Krankheit und Gebrechliciyteit von Bettlern in feinem Di:

ftricte anzuftellen. In beiden Fällen wird freilich derZuziehung eines

Arztes nicht erwähnt. doch fchließen die Beftimmungen die Möglichkeit

nicht aus. daß der Richter durch Aerzte fich die erforderliche Gewißheit

verfchaffte. Doch abgefehen von allem diefen glaube ich mit vollem

Rechte das Dafein einer gerichtlichen Medirin in den römifchen Gefeßes

fammlungen behaupten zu können. Denn es wird in den Iuftiniani

fchen Rechtsbümern auch einmal befiimmt die Entfcheidung einer zwei

felhaften medicinifm-gerimtlichen Frage von der Unterfuchung und dem

Urtheile eines Sachverftändigen abhängig gemacht: Hebammen (1.. 1.

l). 25. 4.)follten nämlich bei zweifelhafter Schwangerfchaft. nach Be

fichtigung der fraglichen Pe'rfon. ausfagenF ob fie die Schwangerfchaft

annähmen oder nichtz ihr Spruch galt dann als entfcheidend und es

werden die Hebammen atisdrücklici) zu dem ärztlichen Perfonal gerechnet

(l7. 1. 8. 2. l). quelle niique niecijcjnant erinnere rjäontur [50. 13.)).

Dagegen wendet Mende ein. es feien diefes keine kunflmäßig unter:

richteten Hebammen gewefen. fondern Frauen. die durch Uebung in dem

Geburtsgefchäfte damit umzugehen wußten und fich durch Erfahrung
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einige Beurtheilung über Schwangerfchaft und Geburtsvorgänge erwor

ben hatten. deren man fich daher in den dazu geeigneten Fällen. vor:

zugsweife als Zeuginnen. bedienen mußte. Nun werden die Hebammen.

wie oben erwähnt. zu dem ärztlichen Perfonale gerechnet. von deffen

Prüfung uns mehrere Stellen Kunde geben. und ausdrücklich beftimmt.

daß fie proben-ic uklis fein müßten. Weiter fehr ich nicht. weßhalb man

fie als Zeuginnen auftreten laffen will. da fie als eigenes Urtheil abge

bend erfcheinen und das römifche Recht. wie bekannt. fehr g-enau den

Unterfchied zwifchen Kunftverfiändigen und Zeugen zu würdigen wußte.

> Dieß Alles zufammengenommen läßt fich alfo wohl feftftellen. daß

wir in den IufiinianifmenRechtsfammltmgen zwar keine ausdrücklichen

Beftimmungen finden. nach denen Aerzte eine wiffenfchaftliche Unter

fuchung einzuleiten und darnach ihr Urtheil abzugeben hatten. daß dem

nach eine eigentliche gerichtliche Medicin mit formeller Ausbildung bei

den Römern fich nicht nachweifen läßt. daß es aber fehr wahrfcheinlicl)

ifl. man habe doch in zweifelhaften Fällen Aerzte um ihre Entfcheidung

befragt. und daß endlich einzelne Andeutungen felbft einer formellen ge

richtlichen Medicin den rbmifchen Gefelzen zugefprochen werden können.

Wenden wir uns von den Römern zu anderen Völkern 10) und fuchen

wir zunächft den vaterländifchen Boden auf. fo fällt uns das dem

fechfien Jahrhunderte angehörende Alamannengefeh in's Auge. das fich

von anderen durch eine genauere Angabe und Schätzung der einzelnen

Verleßungen und Verwundungen auszeichnet. insbefondre aber dadurch.

daß es in beftimmten Fällen das Zeugniß des Arztes provocirt. [er

niamanumrum 'l'il.l1l)(.: l]6 80, qui nliuin perousrerit auc

rulnoi-urerit. 7. Zi - ipruiu 08 mani-Zug pri-uit. al non potesi;

aulu pi-ueßouluro, tun.: m08 tested aiiliibeat. (Lui i100 riclißßunt, quocl

(ie illa pluga 08 tulisoel, aut i119 maciiaus [100 eoluprobat,

cluoci darum kuj88et, quoci (16 ipZa pluga 03 uilioael. 7]. Zi autem

terra trnimcapulaiu luerit, ita ul cart-alla appareal. ut meciicur cum

pinnagaut (zum 11110110 cart-ellen] tung-it, cum (iuociecim

80licii8 compound 71]. 8i eurem ex ipsu plagu cart-ella dreier-int, Zicut

801er cooling-era. ut iuecljcus cum meciicamauto aut airioo

(serie-o) Ztupauii, er posten sonen-Sri!, M1100 prabutum Fu()

rit, qu0ci 'drum 68c, cum cxuaciraginta ooliciiß componälU), Die

10) Mende a. a. O. S. 76 flg. Moll. Enchklopädic (f. unten) Bd. 1.

8. e. Arzn eikunde. gerichtliche. S. 152.

11) Vgl. G r im m. teutfche Rechtsalterthümer (Gbtt.1828). S. 628 flg.:

Leibesverlelzung. Wilda. Gefchiclne des teutfchen Strafrechtes Bd. 1

(Strafrecht der Germanen). Halle 1842. S. 745. 757. Diefes Werk Bd. 5.

5. e. Inquifition. S. 443. S. auch Mittermaier. das teutfche Straf

verfahren Th. 2. S. 50. wo es in der Anmerk. 21 heißt: Eine merkwürdige

Notiz. daß Aerzte beigezogcn werden follen. um zu entfcheiden. ob der Ver

wundete fterben werde an der Wunde f. im Stadtrecht von Bruges von 1281.

in Zr. (Bernie lnauunicuiß eiucious (kur. 1782.) p. 684. Damn-tuner , praxis

return criuijuuliulu. ((101. 1581.) cup. 77. p. 249 Eq. '
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päbfiliche Gefehgebung zeigt nur eine Stelle. wo von der Be

nutzung des Ausfpruches der Aerzte die Rede ift. eine Verordnung des

Pabftes Jnnocenz 111. vom Jahre 1209. Sie betrifft die Tödtung

eines Diebes. der Kirchengeräthe zu entwenden im Begriffe fkand und.

als er mit dem Entwendeten davon eilen wollte. von Mehreren angegrif

fen und verwundet ward. Die Anfrage betraf die Schuld deffen. wel

cher zuerft mit einem Spaten (1088011111111) zugefchlagen hatte. und er

wirkte den Entfcheid: 1108 111 111001111880 00811 010111111118 (1181111311001111111,

111111111 001181010 1108811, (111011 11100101118 80001-1108 11011 1111111111 11010118810

110111 10111010111. 110 11110 (1-10011001) 81 0110111111 11011 1111880111 111111010 8111180

01110, 110101188118 11111111110 111101118801, 0181 110101188118 11011 11011110111. 011111111111

000111011111, 1101:1110 11181118 81111110 , (1101) 001181110 e01 11101111010 1110008801101

0111 0011110 11111111. 111 (101110111 811100 110 801101101, ((111011 101-8011 011 00

1108811 081011111, 81 001-10 0111101018801 11010118810. 011 00110111 111111010 10111

111011100 01 10111 101118 , 111 00 110110 001110118, 111 (1110 (11118 (10 101-1 11011 80

101 1101-01111 011 1110110111, 111 1101110111111 111111010 1110111001-111):

10118 11010118810 088010101111- 11011-1111880 101110118) 011111

(10 000101118 010. Diefe Stelle im (1011). 1111'. (101100. (000101. (110301. 171.

1.111. 17. 711. 1111. 0011. 18.) ift Beweis. daß man den Aerzten Kenntniß

der Tödtlimkeit der Wunden zufctyrieb und deutet darauf hin. daß es

Praris war. die Leichen Erfchlagener durch folche Kunftverftändige be

fichtigen zu laffenz wir finden fie. in die Gefeßgebung iibergehend. in

der Bambergenfis. Art. 173: So ehner gefchlagen wiirdt.

vnd man zweifelt. ob er an den Wunden oder funft

geftorben fey. wo es heißt: Jtem fo eyner gefchlagen würd. vnnd

iiber etliche zeit darnach fiiirbe. als das zweiflich were. ob er der ge

clagten fireici) geftorben war. oder nit. Jn fälchen fellen mögen beide

teyl (wie von weifung gefaßt ift) kundtfchafft (zur fach dienftlich) fiellen

vnd fällen doch funderlich die wundarh. der fach ver

ftendig. vnd ander Perfonen. die do wiffen. wie fich der gefiorben

nach der fchlacht gehalten hab. zu zeugen gebraucht werden.

mit anzeygung. wie lang der geftorben nach den fireichen gelebt habe.

vnd in fälchen vrtehlen föllen die Vrteyler auch rats pflegen. Epoche

machend tft' die Tochter der Bambergenfis. die Caro lina12). welche

der Entwickelung der gerichtlichen Medicin in Teutfwland den Boden

lockerte und befruchtete. Der Art. 35 verordnet zur Ausmittelung des

Thatbeftandes der Verheimlichung der Schwangerfchaft und Geburt

12)1111011. 111101-11. 0011111101110110 111 001181. 01-1111. (10101. 111011100. 1101.

1739. I. N. Held. medicinifche Gedanken über den 147. und 149. Artikel

der peinlichen Halsgerimtsordnung. Frankf. und Leipzig 1769. (I. 8111-011

3017 111100110111 01-1. 147. (I. (I. 6. 1110811011110. 1,101. 1787., iiberfeht im vierten

Stücke des zweiten Bandes des Ph l'fchen Magazins (f. unten) S. 137. 156:

Erläuterungen des 147. Paragraphs der peinl. Halsgerimtsordnung Kaifers

Karl 17. von H. Curt Sprengel. Men d c. im erfien Bande feines Hanbbuches

(f. unten) S. 94-97.
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oder des Kindesmordes) daß die Angefchuldigte durch Hebammen)

„durch verftendige frawen befichtigt werden" 13)) und fügt im Art. 36)

wo verordnet wird) daß die Brüfie der Angefcijuldigten unterfucht wer

den follten) um zu erfahren) ob fie Milch enthalten) hinzu: Nachdem

aber etlich leibärzt fagen) das auß ettlicijen natürlichen vrfachen etwann

ehne) die kenn kindt getragen) milch inn brüfien haben möge) darumb

fo fich eyn -dirnn inn diefen feilen alfo entfchuldigt) foll deßhalb durch

die Hebammen oder funfi weiter. erfarung gef>)ehen11). Indem der

Gefehgeber Art. 59 15) verordnete) daß) wenn der Angefchuldigte „ge

fehrlicl) wunden oder ander fchäden an feinem Leib hatt") die Tortur fo

vorgenommen werden müffe) „damit er an follichen wunden oder fchä

den am minften verlegt werde") deutete er damit dem Richter fiillfchwei

gend an) daß fie einen Arzt beizuziehen hätten. Im Art. 13116)

weißt er zur Ermittelung der Wahrheit der Angabe der Angefmuldigten)

ihr von ihr heimlich gebornes und auf die Seite gefchafftes todtes Kind

fei ein todtgebornes) die Richter zur Einholung des Gutachtens (Raths)

der Sachverftändigen an. Der Art. 13417) handelt von dem Falle)

daß „enn Arzt auß vnfleiß oder vnkunfi vnd doch vnfürfehlici) jemandt

mit feiner Arztnei tödtet") und verordnet die Einholung des Ausfpru

ches der „Gelerten vnd verftendigen der Arhnei") damit er) wenn er

hiernach ))die Arhnei leichtfertiglich vnd verwegenlici) mißbraucht) oder

fich vngegründter vnzuläffiger arhnei) die im nit gezimpt) hat vnderfian:

den) vnd damit eynem zum todt vrfach geben") gefiraft werde18). In

dem der Gefehgeber im folgenden Art. 135 19) von der „Straff ehgner

Tödtung" redet und auch den Fall berührt) daß fich Jemand ))auß

krankheytten des leibs) Melancholei) gebrechlickzkeyt) jrrfin oder ander

dergleichen blödigkehtten felbft töttet") deutet er auch* hier fiillfchwei

gend auf die Nothwendigkeit der Anhörung des Sachverfiändigen) alfo

des Arztes hin) während er im Art. 147 20) ausdrücklich verordnet)

daß) wenn ))eyner gefchlagen wirt vnd über etlich zeit darnach jtürb)

alfo das zweiffelich wer) ob er der geklagten ftreyci) halber geftorben

war) oder nit") dann „fonderliclj die wundtärzt der fach verftändig zu

Zeugen gebraucht werden" feilen) und im Art. 149 21) hinzufügt) daß

13) 5005x1101-, tneijilntjmies jo E. i.). (I. ([18]. 1770.) p. 157-160.

14) H ohba ch). Beitrag zur Gefäjichte des teutfchen Strafrechtes ) insbe

fondre der Vamberg'fcljen Strafgefehgebung in den Jahren 1507 bis 1515 (S.

233 flg. des Iahrg. 1844 des Archives des Eriminalrecljtes) S. 245) wo fich

diefer Art. 36 illuftrirt findet. *

15)]30ei1m6r l, c, p. 233-236.

16) 130 eiimer l. c. p. 549-610.

17) 8061111101* 1. c. p, 628-632.

18) S. unten.

19) [Joebmer ]. c. p. 632-638.

20)]30ei1ma1* 1. c. p. 698-705.

21)]J0e]1tuer l. o, p. 711.
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der Leichnam eines Getödteten vor der Beerdigung befichtigt werden

folle) und zwar namentlich mit Zuziehung von „eynem oder mehr

wundtärzten (fo man die gehaben vnd folchs gefchehen kan)) die

dann zuuor darzu beeydigt werden follenitz der Richter folle alle „wun

den) fchläg und wiirff) wie der jedes funden vnd ermeffen würde. mit

fleiß merken vnd verzeychnen laffenl/LL). Indem es in dem Art. 179 23)

heißt: Item wirdt .von jemandt) der) jugendt oder anderer gebrechlich

keyt halben. wiffentlich feiner finn nit hätt) eyn übelthatt begangen)

das foll mit allen vmbftenden an die ortten vnd enden. wie zu ende

diefer_ vnfer ordnung angezeygt) gelangen vnd nach rath derfelben

vnd anderer verftendigen darinn gehandelt oder geftrafft werden) fo fin:

den wir darin die Keime des Zweiges der gerichtlichen Medicin) der fich

als gerichtliche Pfychologie ausgebildet hat. Im l*e3tetr(219)

Artikel werden die Richter noch im allgemeinen angewiefen) „wo jnen

zweifeln zufiel) radt zu fachen") namentlich „bei den nechften hohen

fchulen" (alfo auch bei den medicinifchen Facultäten). Diefe Befiim

mungen -- um mit MendeA) zu reden - find es) wegen derer

Kaifer Karls i7. peinl. Halsgerimtsordn. als die eigentliche Mutter der

gerichtlichen Medicin gepriefen wird) deren Hilfe man fich nun auch in

Fällen des bürgerlichen Rechtes bediente. Indeffen entwickelte fich diefe

neue Wiffenfhaft lange Zeit hindurch nur fehr langfam. Das fiebzehnte

Iahrhundert lief ab) ohne daß fie bedeutend vorwärts fchritt. Mönch

thumxilberglaube) theologifche und philofophifcije Begriffe der damals

herrfchenden Schulen) Einmifchung juriftifcher Spißfindigkeilen) noch

mangelhafte Kenntniß in der Phyfiologie) Anatomie und Naturwifien

fchaft) gaben Anlaß) daß mancher falf>)e Lehrfaß in der gerichtlichen

Medicin beibehalten wurde. Italien nimmt das Anerkenntniß in Air-

fpruch) daß es damals das Vaterland zwei ausgezeichneter Gelehrten)

des ficilianifchen Arztes Fortunatus Fid alis (des Verfaffers des

Werkes: be rewlionibun minimal-un) Libri l7. , zuerit erfchienen zu Pa

lermo im Iahre 1603) dann von Paul Amman im Iahre 1674

zu Leipzig herausgegeben) und des päbfilichen Leibarztes und Proto

medicus des Kirchenftaates Paulus Zacchias (dem wir das in drei

22) H o h bach a. a. O. S. 265) wo der Verf. bemerkt: Die Vefiimmung

des Art. 149 der peinl. Gerichtsordn., daß in Tödtungsfällen vor dem Begräb

nijfe des Entleibten eine gerichtliche Leiehenfmau u nte r Z uzi eh u n g ein e s

o d er) wenn fie zu haben find) m e h rerer W u n där zt e vorgenommen wer

den folle) ift der Vambergfchen Halsgerichtsordnung noch fremd; der Art. 173

diefes Gefeßes erwähnt zwar der Wundärzte. fpriiht jedoch nur von einem

Gutachten derfelben über den urfäcljlicljen Zufammenhang zwifchen einer Ver

letzung und dem erit einige' Zeit nachher erfolgten Tode) welches fie auf Anrufen

der Parteien ausfiellen follen) nicht von einer von Amtswegen in-allen Töd

tungsfällen vor-zunehmenden gerichtlichen Leichenfmau u. f. w.

23)300]1lne1* 1, c. f). 859-872.

24) Handbuch Bd. 1) S. 97.
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Theilen zu Frankfurt a. M. im J. 1668 erfchienene Werk: (Iueeetjo

1198 meclie0-lege1lee, verdanken) warL-i)) welche die meiften Lehren der

gerichtlichen Medicin fhftematifcl) bearbeiteten. uebrigens lehrte ein

Profeffor in Leipzig) J..Michaelis) in der letzten Hälfte des fieb;

zehnten Jahrhunderts gerichtliche Medicin in befonderen Vorlefungen)

und demfelben zweiten Abfchnitt diefes Säculums gehört die wichtige

Entdeckung der hydroftatifchen Lungenprobe (1664) an) 'welche zuerft

von Joh. Schreyer (1682) bei gerichtlichen Unterfuchungen ihrem

Dienfte entgegengeführt ward. Der fcharffinnige Lehrer der Heilkunde)

Johann VohnW)) der im Jahre 1639 geboren ward und im Jahre

1718 ftarb (fein geiftreiches Geficht fieht uns in dem Titelkupfer zum

zweiten Jahrgänge des Kopp'fchen Jahrbuches der Staatsarzneikunde

(Frankf. 1809) entgegen) während wir am Schluffe des Vorwortes

lefen: Als Titelkupfer begleitet diefen-Band das Bildniß des fcharffin

nigen Bohn; feine claffifchen Werke geben ihm unter den älteren ge

richtlich-medic-inifclhen Schriftfiellern diefen Vorzug)) führt uns über

die Schwelle des achtzehnten Jahrhunderts) deffen Jahrbücher"zeigen)

daß während diefes Zeitabfmnittes Teutfchland in der Cultur der gericht

lichen Medicin allen anderen Staaten den Rang abgewann. Eine Reihe

ausgezeichneter Männer errang diefe Palme: Micha el Alberti) der

Schüler und Liebling des berühmten ArztesS tahl) mit feinem Werke:

Zz-Zlenm iuriepi-inienliaa mani-ene. [ini. 1725-1747, fechs Theile in

Quart27)) von *denen der erfte Theil das Syftem felbft enthält) wäh

rend die übrigen Theile ein Archiv von Gutachtentder Hallifclhen medici

25) Indem Meg ger die zwblfte Abhandlung im zweiten Theile feiner ge

richtlich-medicinifchen Abhandlungen) Kbnigsb. 1804: W as hat die ge

richtliche Arzneiwiffenfchaft durch die Bearbeitung der neue

ften franzbfifmen gerichtlichen Aerzte gewonnen? mit den Wor

ten erbfinet: Es ift unleugbar) daß die gerichtliche Arzneiwifienfchaft bis jetzt

in Teutfchland ihre befte Blüthe getrieben hat und ihre beften Früchte trug _

fügt er hinzu: Zwar müfien wir Italien den Ruhm der Priorität laffen) wenn

es auf die Frage ankommt) wer die Bahn gebrochen und diefen Zweig unferer

Wifienfchaft zuerfi' in ein Syfiem gebracht hat, Denn diefe Ehre gebührt F.

Fidalis und P. Z acchias. Wenn Metz g er gleich darauf fagt: Von der

Zeit an aber ift Italien ein für diefen Gegenfiand wenig fruchtbarer Boden ge

blieben; denn außer Mor*gagni's drei Gutachten) befonders dem über die

Kennzeichen der Virginität) hat diefer für die Wiffenfmaften fonft fo claffifclteBo

den nichts mehr für uns geliefert) wenigflens nichts Bedeutendes) fo gilt dieß

weniger von der Gegenwart und nächfien Vergangenheit. '

26) 0e 010610 ciupiicj , cijnjda et 1017:1181. 111x18. 1704, - (Iuatuor Zpeoi

minu mecljcjoae i0rel18i8. Mp8, 1690-1692, - lle renuncintiane rulnernin Zen

7111118111111 lelvulium Examen. bdceciunt ciirxertatjoneß (inne (le pur-tu enectatu et ein

quiz "m18 rnortousre nqujs Zubluersuß, Ztrnnguiutug nut rulnerntus fueril. Mp8.

1711. 1715. 41113161. 1732. Indem Alb. v. Haller diefer Schriften V ohn's

gedenkt) fügt er hinzu) man finde befonders in der erfcgenannten vieles) worin

fich diefer große Mann über die kleine Denkart feiner Zeit erhebe und gefunden

Menfchenverftand mehr gelten laffe) als Auctoritäten und Meinungen.

27) S. darüber Mende) Handbuch Bd. 1) S. 499 flg. . 4
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nifchen Facultät. größtentheils von Alberti felbft- verfaßt. find. -

Michael Bernhard Valentin: (Lai-pur iukie meinen-legale. eon

etens e panäectis, nor-eiiie ei; eulbenlieiß meciieo-iorelmibus. 1171111001'.

n11 1110er). 1722. 101.28). -* Teichmeher. Prof. zu Iena. geftorb.

1740. mit feiner Schrift: lnetilutionee lneäicinae iegaiis ke] iorensie.

len. 1722. 1735. 1762, 1767.. .die auch in der vaterländifcijen Sprache

erfchien unter dem Titel: Anweifung zur gerichtlichenArznehgelahrtheit.

worinnen die vornehmften Materien. fo theils im bürgerlichen Leben

verfallen. theils bei Gerichten und Schöppenfiühlen nach den Grund:

lehren der Arznehgelehrten zu unterfuchen und auszumachen find. aus

den neueften und bewährteften Sägen und Regula abgehandelt werden.

Nürnb. 1752. - Ioh. Ernft Hebenfireit mit feiner nnllikopo

logie 10ren8i8, 8j8le118 meciiei circa rempnblieem 0111183811116 ciieenäas

0160111111. 171x18. 1753. -- Der große Albrecht v. Haller. der. in

feiner Univerfalität auch die gerichtliche Medicin in den Kreis feiner

Studien bannend. Verfaffer von: Vorleiungen über die gerichtliche

Arzneiwiffenfchccft. 2 Bände. Bern 1782- 1784. - B üttner:

Vollfiändige Anweifung. wie durä) anzuftellende Beficiftigung ein ver

übter Kindesmord auszumitteln fei (eine Schrift. ,von welcher eine neue

von Mehger veranftaltete Auflage im Iahre 1804 zu Königsberg

erfchien). - Ploucquet; Vom menfchlichen Alter und den davon

abhängenden Rechten. Tüb. 1779. Ueber die phhfifchen Erforderniffe

der Erbfähigkeit der Kinder. Tüb. 1779. Abhandlung über die ge:

waltfamen Todesarten. Als ein Beitrag zu der medicinifchen Rechts

gelahrtheit. Zweite aus dem Lateinifchen überfehte und fehr vermehrte

Auflage. Tüb. 1788. - E. F. Daniel: lnetitnljonum lneciieinae

pubiieae ecienciarum eäumbratio. cum 8l)801l]]jl18 (ie 'inner-nm ietiiaiitnte,

rm5. 1778. (Iolnmentntio (ie umbjlieo et pnlmonihns. l-ips. 1780,

Sammlung medicinifcher Gutachten und Zeugniffe. Leipzig 1776.

Entwurf einer Bibliothek der Staatsarzneiiunde bis auf das Iahr

1784. Halle 1784. Buchholz: Beiträge zur gerichtlichen Arznei

gelahrtheit und medicinifcljen Polizei (Weimar 1782-1790). 4Bände.

- Meßge r: Kurzgefaßtes Shfiem der gerichtlichen Arzneiwiffenfchaft.

Königsberg und Leipzig 1793 (die vierte Ausgabe 29). beforgt.- von

28) Indem Kopp S. 229 des erften Jahrganges feines Iahrburhes der

Staatsarzneikunde mehrerer Mediciner gedenkt. welche die gerichtliche Arznei

kunde nach einem juriftifcljen Zufchnitte. um fie den Rechtsgelehrten angenehmer

zu machen. bearbeitet hätten. fügt er die herbe Bemerkung hinzu: Valentin

theilte fogar fein Werk nach der Form des corpns juris in Pandekten. Novellen

u. f. w. Dieß kommt mir ebenfo vor. als wenn man die Kuhpocken. um der

Impfung mehr Ausdehnung geben zu wollen. in einen Roman brächte.

29) Die dritte Auflage wurde von Zeilarn mit Zufätzen in's Franzdfifclje

iiberfeßt (1)31: 1813). Recenfionen in der Ienaifchen Literaturzeitung v. 1804

Nr. 137. 138. v. 1817 Nr. 29. v. 1820 Nr, 214; in den Heidelb. Iahrbüchern

v. 1815 S. 577 fig. (4. Aufl); Gött. gel. Anz. v. 1814 S. 1872 (4. Aufl);

Hall. Literaturzeit, v. 1809 Bd. 4. S. 993 (3. Aufl); Leipz. Literaturzeit. v.

1816 S. 348 flg. (4. Aufl.). v. 1820 S. 1775 (5. Aufl.).
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Gruner) erfchien 1814) die fünfte) beforgt von Remer) kam im

Jahre 1820 heraus). Gerichtlith-medicinifclye Abhandlungen. Ein

Supplement zu feinem Syfieme u. f. w.) 2 Theile. Königsb. 1803)

1804. Gerichtlich - medicinifche Beobachtungen) zwei Jahrgänge.

Königsb. 1778-1780. Vermifchte medicinifche Schriften) 2Bände.

Königsb. 1781) 1782. Medicinifcl) - gerichtliche Bibliothek (mit

Elsner herausgegeben)) 2 Bände. Königsb. 1786) 1787: Bi

bliothek für Phyfiker) 2 Bände. Königsb. 1788-1790. Annalen

der Staatsarzneikunde) 1 Band. Züllimau 1790. (Mehger) fo

fprimt fich Kopp S. 199 des erften Jahrganges feines Iahrbuches der

Staatsarzneikunde) 1808) aus) hat für die gerichtliche Medicin

außerordentlich viel geleiftet und durch fein Syftem ift nicht allein das

Studium derfelben erleiäptert worden) fondern feine reichhaltigen übri

gen Schriften haben beinahe jeden einzelnen Abfchnitt bereichert. Vor

züglich aber die Lehre von den Kennzeichen des Lebens nach der Geburt

bei todtgefundenen Kindern) von der Lethalität der Verlehungen) vom .

Wahnfinnz feine Gutachten find Mufter in der Cafuiftik und unter

fcheiden fich fehr merklich von den älteren.) Pyl: Neues Magazin

für die gerichtliche Arzneikunde und medicinifche Polizei) 2 Bände.

Stendal 1785) 1786. Auffähe und Beobachtungen aus der gericht

lichen Arzneiwiffenfchaft) 8 Bände. Berl. 1783-1791' (ein noch

jegt als brauchbar anerkanntes Werk 30) ). Repertorium für die öffent- '

liche und gerichtliche Arzneiwiffenfchaft. - Loder: Anfangsgründe

der medic'. Anthropologie und der Staatsarzneik.) 2. Aufl. Weim.

1793 31). - Merkel: Archiv der practifchrn Arzneikunde) 3 Bände.

Leipz. 1785-1787. - I. Chr. Fahner: Beiträge zur practifciyen

und gerichtlichen Arzneikunde. Stendal 1799. Vollftändiges Syfiem

der gerichtlichen Arzneiwiffenfchaft) 3 Bände. Stendal 1795-1800.

-J. V. Mürler: Entwurf der gerichtlichen Arzneiwiffenfchaft) nach

juriftifclyen und rnedicinifchen Grundfähen) für Geiftliche) Rechtsge

lehrte und Aerzte (Frankf. 1796-1802)) 4 Bände. Diefe und an

dere Pfleger der gerichtlichen Medicin fehten ihre teutfchen Nachfolger

in diefem Amtei?) in den Stand) diefe Wiffenfchaft im Laufe des

neunzehnten Jahrhunderts ihrer Vervollkommnung entgegenzuführin

30) Zeugniß ift der Umftand ) daß es noch täglich allegirt wird.

31-) Derfelbe ausgezeichnete Mediciner gab auch ein Journal für Chirurgie)

Geburtshilfe und g erichtlici) e Arzn eiku n d e heraus (Weimar 1797-,

1806)) i1 Bände.

32) England und Nordamerika: ln. T. R. Becks) Prof. am

Colleg. des tveftl. Diflrictes des Staates Neu-York u. f. w.) Elemente der ge

richtlichen Medicin. Nach der zweiten von W. Dun lo p) Mitgl. d. kön. Col

leg. der Wundärzte zu London) mit Noten und Zufälzen verfehene Ausgabe aus

dem Englifchen überfetzt. Erfte und zweite Hälfte. Weim. 1827, Th am

f o n ' s Vorlefungen liber gerichtliche Arzneiwiffenfchaft oder iiber die möglichen

Beziehungen der amtlichen und niehtamtliciyen practifchen Aerzte zu den Ge
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und fie auf eine hohe Stufe zu erheben) alfo auch-der Rechtspflege

wirkfamere und treuere Dienfte zu leiften. Wir nennen nur R o o f e:

Grundriß medicinifG-gerimtliwer Vorlefungen. Frankf. 1802. Bei:

träge zur öffentlichen und gerichtlichen Arzneikunde. Frankf. 1802)

und: Medicinifche Miscellen) aus Roofe's Nachlaß herausgegeben

von E. Former). Frankf. 1804.- Schmidtmüller: Handbuch

der Staatsarzneikunde. Landsh. 1804. Beiträge zur Vervollkomm

nung der Staatsarzneikunde) eine Beilage zum Handb. Landsh. 1806.

- Schlegel: Materialien für die Staatsarzneiwiffenfmaft und

practifche Heilkunde) 8 Sammlungen. Jena 1800-1809. Neue

Materialien) 3 Bände. Meiningen 1819 -1824. - Auguftin:

Archiv der Staatsarzneikunde) 3 Bände. Berlin 1803- 1806.

- Knape: Kritifclye Annalen/ der Staatsarzneikunde. Berlin

1802-1804. - Knape und Hecker: Kritifche Jahrbücher der

Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert) 2 Bände. Berl.

1806-1808. - B ernftein: Beiträge zur Wundarzneikunft und

gerichtlichen Arzneikunde (Jena 1804-1812)) 3 Bände. - Kopp:

Jahrbuch der Staatsarzneikunde) 11 Bände. Frankf. 1808-1819.

- Klofe: Beiträge zur gerichtlichen Arzneikunde. Breslau 1811.

Syftem der gerichtlichen Phyfik. Breslau 1814. - Mafius: Lehr

buch der gerichtlichen Arzneikunde für Rechtsgelehrte Th. 1. Propä

deutik zur gerichtlichen Arzneikunde. Roft. 1810) in der zweiten ver

mehrten Auflage Th. 1 und 2. Rofi. 1812. Handbuch der gericht

lichen Arzneiwiffenfchaft) für gerichtliche Aerzte und Rechtsgelehrte

Bd. 1 u. 2) Abth. 1 (Stend. 1821-1823)) Bd. 2)' Abth. 2) her

ausgegeben von Klofe. Stend. 1831. - Fleifchmann: Anlei

tung zur forenfifchen und polizeilichen Unterfuchung der Menfchen- und

Thierleichname. Erl. 1811. - Wildberg: Handbuch der gericht

lichen Arzneiwiffenfchaft. Berl. 1812. Lehrbuch der gerichtlichen

Arzneiwiffenfchaft zum Gebräuche bei akademifchen Vorlefungen. Erf.

1824 33). Rhapfodien aus der gerichtlichen Arzneiwiffenfchaft für gericht

richtshbfen. Jn's Teutfche übertragen unter Redaction des 1)r. Behrend.

Leipzig 1840 (f. meine Anzeige diefes Werkes S, 265-268 des 11. Bandes der

krit. Jahrb. für t. Rechtswiffenfch. Leipz. 1842). - Frankreich: 8 81100,

cours ile nieclicjne legale , theorjque et prntjre) ourroge utlle , non seulement nu!

ofliojerv (le Sante, [naiv encore nur jurjaconsultes. Var. 1807. lioclerei7 163

101x 001010505 pur les sciences pliz-Ziques, 01.1 ?reite 0e llilecljcjne legale et 1111x31

eine. (ker. 1800,) 111 i701. 111811011) niecljojne legale et police rnciclicnle. (pur. “

1801.) [ll 701. (f. über diefe beiden Werke M etz g er ) Abhandl. Bd. 2) S. 166 fig.).

0 rlile 7 1eo0n8 (le meclicine legale. (par. 1822.) 111101. Zrjnn cl ei. 1J res 8 0 n ,

manuel complet (le niecliojne legale. Var. 1828. derer-gj e, train! .le meclicine

legale , rem par l) 121151088!, 1)0r.18il5. 1837. Die feit Jahren erfchcinenden

nnnnles ckllzigjene publique et (10 rnecliojne leg. - Italien: 8 urn e110 t1 , (ne

clicinu legale. seeunclo 10 Zpllll() (lelle leggi oirjli et pennli, 800411110881. 130103.

1823.

33) Recenfion in Nr, 65 der Eh rh art'fchen med. chir. Zeitung v. 1829

S. 219 ag. - *
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liche Aerzte und Eriminalrechtsgelehrte. nebft einem Anhänge. welcher einen

neuen Vorfchlag zu einer vollfländigen Anftellung der Lungenprobe ent:

hält. Leipz. 1822. Verfuch eines Lehrbuches der medicinifchen Rechts:

gelahrtheit zum Unterrichte für Rechtsgelehrte. Leipz. 1826. Tafchen

buch für gerichtliche Aerzte. Behufs der Obductionen. Berl. 1830.

Ausführliche Darftellung der Lehre von der Pneobiomantie oder den

aus der Obduction zu entnehmenden Beweifen für oder wider das felbft:

ftändige Leben todtgefundener neugeborner Kinder. Leipz. 1830 34).

Ptactifcljes Handbuch für Phyfiker (Erf. 1833). 3 Theile. Magazin

für gerichtliche Arzneiwiffenfchaft (Berl. 1831-1833). 2 Bände.

Iahrbuch der gefammten Staatsarzneikunde. 7 Bände. Leipz. 1835

-1840 35) Entwurf eines 606er m8cijo0-i0ren8j8 oder Zufammen

fiellung der bei Ausübung der gerichtlichen Arzneiwiffenfchaft allgemein

zu befolgenden Vorfchriften. Berl. 1842 36). - Berndt: Syfiema

tifches Handbuch der gerichtlichen Arzneikunde. Wien 1813 (4. Ausg.

1834 37)). Beiträge zur gerichtlichen Arzneikunde (Wien 1818-1823).

6 Bände. 168a reperla und gerichtlich medicinifche Gutachten. Ver:

faßt und als erläuternder Anhang zu feinem fyftematifchen Handbuche

der gerichtlichen Arzneikunde herausgegeben. Wien 1827. 718a re

periu und gerichtlich-medicinifche Gutachten über gefunde und kranke

Zuftände des Menfchen. Gefammelt aus älteren und neueren Quellen

und als erläuternder Anhang u. f. w. Wien 1829. Lehrbuch der

polizeilich-gerichtlichen Ehemie. Helmft. 1803 (2.Ausg. 1812. 3.Ausg.

1828). -- Niemann: Handbuch der Staatsarzneiwiffenfcljaft und

flaatsärztlichen*Veterinärkunde nach alphab. Ordnung. Leipz. 1813.

Tafchenbuch der gerichtlichen Arzneiwiffenfchaft für Aerzte und Wund

ärzte. Medicinal: und Sanitätsbeamte. Leipz. 1827 38). Tafchenbucl)

der Veteriuärwiffenfwaft für Medicinalbeamte. Thierärzte u. f. w.

Leipz. 1830. - Zprengai: 1118101301128 meäicinan 1'0r8n8i8. llip8.

1816. - Adolph Henke: Abhandlungen aus dem Gebiete der ge:

richtlichen Medicin. Bamb. 1815-1820. 4 Bände (2. Aufl. Leipz.

1822 flg.). Band 5 Leipz. 1834 39). Lehrbuch der gerichtlichen Me:

34) S. darüb. das 15. Heft der H en ke' fchen Zeitfchr. fiir Staatsarzneik.

l S. 302 flg.
35) S. über diefe Jahrbücher die H enke'fche Zeitfchr. fürödie Staatsarz

neikunde Bd. 32. S. 205*225; Ergänzungsheft 22. S. 305-322 (Erl.

1836); Ergänzungsh. 24 (Erl. 1837). S. 310-339; Bd, 36 (Erl. 1838).

S. 442-162; Bd. 38 (Erl. 1839). S. 211-229; Bd. 40 (Erl. 1840). S.

455v473.

36) S. die Anzeige diefer Schrift S. 582. 583 des Jahr-g. 1842 der An:

nalen der Staatsarzneik. Freib. 1842. und S, 178. 179 des Iahrg. 1843 der

krit. Iahrb. für teutfche Rechtswiffenfch.

37) S. die Anzeige diefes Handbücher? S. 202-204 des zweiten Bandes

des Ger sdorf'fchen Repertoriums der gef. teutfehen Literatur. Leipz. 1834.

38) S. Hall. Literaturzeit. v. 1829 Ergänzungsbl. Nr. 97. 98.

39) S. die Selbftanzeige diefes Bandes S. 293-308 des 23. Ergänzungs
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dicin) zum Behufe academifcher Vorlefungen und zum Geb-rauche für

gerichtliche Aerzte und Rechtsgelehrte (Berl. 1812)) 10. Aufl. 1841

(ein Buch) welches fich bald auch in der jurifiifch en Welt einbür

gerte und dort ein großes Anfehen genoß). Zeitfchrift für die Staats

arzneikunde (Erlangen 1821-1845)) 25 Jahrgänge in 50 Bänden

und 35 Ergänzungsheften und drei in den Jahren 1831) 1839 und

1844 erfchienenen Namens- und Sachregifiern.-Mende: Ausführ

liches Handbuch der gerichtlichen Medicin für Gefehgeber) Rechtsge

lehrte) Aerzte und Wundärzte (Leipz. 1819-1832)) 6 Theile. (Der

beklagenswerthe Tod des Verfaffers verhinderte die Vollendung diefes

ausgezeichneten Werkes) deffen letzter Theil40) von Prof. Kühn in

Leipzig mit einer Vorrede herausgegeben wurde) worin er die Frage

berührte) ob das Werk von fremder Hand fortzufehen fei oder unvollen

det gelaffen werden folle) und fich für die lehtere Alternative entfchied)

weil die beiden wichtigften noch nicht abgehandelten Gegenftände) die

Lehre von den Giften und von dem Selbftmorde in den neueften Zeiten

in einzelnen Werken fo vortrefflirl) und fo vollfiändig abgehandelt wor

den feien) daß man die in dem Mende'fchen Werke gebliebene Lücke

weniger empfinden werde. Das Eapitel von der Priorität des Todes

fei zwar in den gewöhnlichen Handbüchern der gerichtlichen Medicin

fehr kurz abgehandelt) ungeachtet der gerichtliche Arzt öftere Veran

laffung habe) darüber) welche von zwei Perfonen wahrfheinlicl) zuerft

geftorben fei) fein Urtheil abgeben zu müffenz aber die im dreizehnten

Ergänzungshefte der H enke'fchen Zeitfchrift für die Staatsarzneikunde

befindliche Abhandlung des Prof. J. B. Friedrei ch in' Würzburg fei

fo vollftändig) und habe Alles) was von den Zeiten des Paul

Zacchias an) welcher diefe Lehre zuerft in die gerichtliche Arznei

wiffenfchaft eingeführt hat) bis auf die neuefien Zeiten über fie gefchrie

ben worden ift) mit fo großem Fleiße zufammengetragen) daß jeder

Gerichtsarzt) welcher über diefe Materie Belehrung fucht) fie in diefer

Abhandlung gewiß finden werde. Jndeffen dürften doch überwiegende

heftes der Henke'fchen Zeitfchr. Erl, 1837) und die Anz. deff, S. 391) 392

des zweiten Bandes des G ers d orf 'fchen Repertoriums. Leipz. 1834.

40) Einen Bericht über den vierten Band (von Mittermaier) finden

wir Bd. 9) S. 325-330 des neuen-Archivs des Criminalreclytes (Halle 1827))

in deffen Eingänge es heißt: Rec. darf vorausfetzrn) daß für die Lefer des Ar

chivs es keines Beweifes mehr bedürfe) wie unentbehrlich den Criminalifien das

Studium der gerichtlichen Medicin ift) und Henke's und Merkel's Lehr- .

bücher und Mead e' s Handbuch follten von keinem Richter unbeachtet bleiben.

Der vorliegende neuefte Band von Mend e' s' Handbuch) von welchem die er

fien drei Bände unfern Lefern allgemein bekannt find) enthält vorzüglich auch

haltige Erörterungen iiber criminaliftifme Gegenftände u. f. w, - Beurtheilun

gen des Werkes finden wir in den Heidelberger Jahrb, v. 1819 S, 721 flg. und

von 1823 S. 737 flg.) in der Leipz. Literaturzeit. v. 1825 S. 601 flg.) v. 1828

S. 2223 flg.) v. 1830 S. 2249 flg.) in der Hallifchen Literaturzeit. v. 1834

Bd. 4) S, 529 flg. .
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Gründe für die Beendigung des Werkes() fprechen.- deffen bereits

erfchienene Bände durch Nachträge zu- dem Standpunkte der Gegen

wart herangeführt werden müßten.) Beobachtungen-und Bemerkungen

aus der Geburtshilfe und gerichtlichen Medicin. 5 Bände. Gött.(18*24

-1828. Die menfchliche Frucht. das Fruchtkind und das Kind kurz

vor. in und gleich nach der Geburt. In gerichtlich-medicinifmer Hin

ficht. Gött.*1826. - Merkel: Lehrbuch der gerichtlichen Medicin.

Halle 1821 41). - E. L. Klofe: Beiträge zur Klinik und Staats

arzneiwiffenfchaft. Leipz. 1823. - L?, [Wittner: Duaestjones meciici

nur foronsis. kurt. l-Xblll. Lips. 1797-1817. (Auch Inhalt von:

k). ylnlnerj opusculu ncacieinjcu, Lost moi-ten] uutorjs eciiclit 0. (I. dien

inann. [Karol. 1824., und von: [I. Lia!, qnnsstiones tnecijoinas foren

sis. nau, l1. (iiioulunt. da33. 1824., und überfetzt: E. Platnerks

Unterfuchungen über einige Hauptcapitel der gerichtlichen Arzneiwiffen:

fchaft .durch beigefügte zahlreiche Gutachten-der Leipziger medicinifchen

Farultät erläutert, Aus dem Lateinifchen von E. E. H edrich. Leipz.

1820.) 42). _ Veith: Handbuch der gefammten gerichtlichen Thier:

arzneikunde. Wien 1826. _ Michel: Gerichtliche Thierheil-kunde

für Beamte. Rechtsgelehrte u, f. w. Zürich 1826. »- Tfcheulin:

Gerichtliche Thierarzneikunde, Karlsr. 1816. 2. Aufl. 1822. -

v. Am-P ach: Grundriß der gerichtlichen Veterinärkunde. Wien 1822.

-u Lau bender: Prodromtts einer polizeilich-gerichtlichen Thierarz

neikunde oder Handbuch der gerichtlichen Thierheilkunde. Zweite ver:

mehrte und verbefferte Auflage. bearbeitet von Dietrichs. Münch.

1826. - Staupa: Anweifung zur gerichtlichen und pathologifchen

Unterfuchung menfchlicher Leichname. Wien 1826. _ Bifchoff:

Grundriß einer anthropologifcloen Propädeutik zum Studium der ge

richtlichen Medicin für Rechtsbefliffene. Bonn 1827. - Small

g rüber: Abhandlungen im Fache der Gerichtsarzneikunde. Grälz

1823. - Klein: Beiträge zur gerichtlichen Arzneiwiffenfchaft. Tüb.

1823. - Biermann: Abhandlungen gerichtsärztliclyen u. f. w. In

halts. Leipz. 1828. - Beiträge zur Staatsarzneikunde aus dem Pap.

des verft. br. Ko rnacher. Oett. 1828. - Mari*: Die Lehre von

den Giften in'medirinifch-gerichtlimer und polizeilicherHinficht. 2Abth.

Gött. 1827. 1829 43). - Heyfelder: Der Selbftmord in arznei

gerichtlicher und in medicinifcixpolizeilicher Beziehung. Berl. 1828._

_Klug: Auswahl medicinifch - gerichtlicher Gutachten der königl.

'

41) Beni-th. im Vechfchen allg. Reue-rt. der Liter. v. 1822 Vb. 4. S,

102 flg. und in der Ienaifchen Literaturzeit. v. 1824 N. 104.

42) Recenf. in der Jen. Literatur-zeit. v. 1820 Nr. 144. im Becl'fchcii

Repert. v. 1821 Bd. 1 . S. 201 flg.. in der Hall. Literaturzeit. v. 1824 Bd. 4.

S. 365. in der Leipz. Literaturzeit. v. 1824 S. 601.

43) Leipz. Literaturzeit. v. 1832 S. 76. S. auch noch Hilzig* s Bericht

über diefes Werk im fechfteit Bande feiner Annalen der teutfchen und ausland,

Eriminalremtspflege (Berl. 1830). S. 417-422.

711. 9
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wifienfch. Deputation für das MedicinalwefenBd. 1. Berl. 1828.-

Schäffer: Die Leberprobe. eine Befiätigung der Lungenprobe in

medicinifG-forenfifäzerHinficht oder Unterfuehungen über ein neues Kri

terium zur Entfcheidung fiber das Gelebt- oder Nichtgelebthaben eines

nengebornen Kindes. Cine gekrönte Preisfekyrift. Tüv. 1830. -u

Bock; Ueber gerichtliche Sectionen des menfchlichen Körpers. _mit

Darfieiiung der ivicinigfien Theile deffelben auf 4 colorirten Kupfer

tafeln. für Aerzte. Wundärzte und Iurifien. Meißen 1831. 2.

verm. u. verbeff. Anfl. Leipz. 1843. - Krombh olz: Auswahl ge

richtlich-medieinifcher Unterfuckzungen nebft Gutachten (Prag 1832-

184.1). 3 Hefteij). *- Ralffs: Tafchenbucl) zu gerichtlich-medicini

fchen Unterfumungen für Aerzte. Wundärzte und Iuftizbeamte. Köln

1833. 2. Aufl. Leipz. 1836. - Eggert: Der gewaltfame Tod* ohne

Verlehung. Ein Handbuch fiir Criminalifien und gerichtliche Aerzte.

Berl. 1832. - Ruft: Auffähe und Abhandlungen aus dem Gebiete

der Medicin. Chirurgie und Staatsarzneikunde Bd. 1 und 2. Berl.

1834-. 1836 45). - Hünefeld: Chemie der Rechtspflege. Berl.

1832. _ H e d i nge r: Ueber die Knochenverleßungen bei Neugebor

nen in medicinifckxgerimtlimer Hinficht. Leipz. 1833. -*- Neuhold:

Verfuch einer Darfiellung der befonderen Riickfickyten. welche bei juridi

fcher Zurechnung der in der medicinifchen Praxis vorkommenden Fehler

gefordert werden. Wien 1834 46). - Hergloh: Beitrag zur gericht:

(ich-medicinifchen Berirtheilung der fchweren Verlehungen. Prag 1835.

-- Tallavaria: Der Seibfimord. feine Urfarkyen. Arten und Mit

tel dagegen. in medicinifch-polizeilirher und medicinifch-gerichtlicher Ve

ziehung. Leipz. 1834. - Wagner: Jahresberichte iiber die practi

fche Unterrichtsanfialt fiir die Staatsarzneiiunde. Verl. 1834. 1835,

-- Wurzer: Verfuch eines Beitrags zur Lehre vom Giftmorde.

Marb. 1835. - V ogel: Das fiaatsärztlime Verfahren. für Iberzte.

Chirurgen. Apotheker. Thierärzte und für Rerhtsgelehrte theoretifch

und practifcly dacgefieilt. Jena 1836. »- Iörg: Die Fötuslunge im

gebornen Kinde. für Pathologie. Therapie und gerichtliche Arznei

wifienfchaft gefchildert. Grimma 1835. Ueber die Zurechnungsfähig

keit der Gebärenden. Leipz. 1836. _ Matthaei: Medicinifch-pfh

chologifches Gutachten über die Verurtheilung des Lieutnants Emil de

(a Ronciere vor den Affifen zu Paris im Jahre 1835. Haan. 1836.

- Annalen der gefammten Staatsarzneikunde. herausgegeben von P.

Schneider. Schürmirher und Hergt. Tübingen. nachher

44) S. Sch ürm ah er' s Anzeige S. 596. 397 des Iahrg, 1842 der An

nalen der Staatsarzneik.

45) S. dir Anzeige des erften Bandes S. 286. 287 des zweiten Bandes des

G ers d orf'fthen Repertoriums der gef. trutfchen Liter. Leipz. 1834. '

46) S. die Anzeige diefer Schrift S, 360. 361 des erften Bandes des

G rrsd orf' fchen Repertoriums der gef. teutfchen Literatur. Leipz. 1834.
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Freiburg 1836-1845. Zehn Jahrgänge (Bände) 47). - Kraus:

Practifche Anweifung zu gerichtlichen Leichenunterfuchungen) befonders

zur Vorbereitung auf gerichtliche Sectionen und zum unmittelbaren

Gebrauche bei denfelben für gerichtliche Aerzte und Wuudärzte und für

Rechtsgelehrte entworfen. Helmfi. 1836 W). - G ufferow: Die ge

richtlich-chemifchen UnterfuGungen. Berl. 1836. - P frenger: Zur

gerichtlichen Arzneiwiffetifckmft. EinBeitrag. Coblund Leipz. 1836 49).

- Smwörer: Beiträge zur Lehre von dem Thatbeftande des Kinder

mordes überhaupt und der ungewiffen Todesarten neugeborner Kinder

insbefondre. Freib. 1836 50). -- Höcker: Verfuch einer Darffellung

der Gefchäftsführung der Staatsarzneiiviffenfciyaft für Phyfiier) Impf;

ärzte und Gerichtscirzte bearbeitet. Weimar 1837. - Sp o rer:

Grundriß eines volificindigen Syftems der Staatsarzneikunde für Aerzte)

Sanitätsbeamte und Rechtsgelehrte. Klagenf. 1837. - Levifeur:

Practifche Erörterung der Aufgabe des Gerichtsarztes in Unterfuchun

gen wegen Verheimlichuug der Schwangerfchaft und Niederkunft) Ab

treibung der Frucht und Kindermord im Sinne der preußifÖen Gefeg

gebung zum Gebrauche angehender Richter und Gerichtsärzte. Pofen1837.

-S chmid t: Beitrag zu der Würdigung der Lehre von den Kopfverlehun

gemveranlaßt durch die Ermordung' der Anna Catharina Flüge) nach arten

mcißigen Berichten nebft einem Anhange mitgetheilt. Cyamb. 1838. -

Sendfchreiben an den Herrn 11k. Joh. Nepomuck Ehrhart) Edeln von

Ehrhartftein maniiucarib n0u1jne des anonymen Recenfenten in der me

dicinifG-Girurgifmen Zeitung) 1838) Bd. 2) Nr, 29) S. 33 flg.)

oder rechtliches Bedenken über eine ungefalzene Kritik in der Scilzburger

medicinifciy-clyirurgifmen Zeitung) betreffend die Schrift von ])l*, Schmidt

in Hamburg: Beitrag zu der Würdigung u. f. w. Hamb. 1838. >

Linde: Practifcize Anleitung zu den ivichtigften Unterfuchungen im

Gebiete der polizugerichtl. Chemie. Berl. 1837. - S ch ü r may e r:

Die Kunfifehler der Oiiedicinalperfonen in flrafrechtlimer) gerichtlich

medicinifcher und tnedicinifm-polizeilimer Beziehung. Freib. 1838 51).

_Ausführliche Encyklopädie der gefammten Staatsarzneikitnde. Im

47)' S, darüber. die Henke'fche Zeitfchr. fiir die Staatsarzneik. Bd. 34

(Iahrg, 1837)) S. 454-472) Bd, 37 (Iahrg, 1839)) Sk213-234. Er

grinzungsheft 37 (Erl. 1840)) S. 318-337, -

48) S. meine Anzeige diefer Schrift S. 1119 des Iahrg. 1844 der krit.

Iahrb. für teutfche Remtswiff.

49) S. dariiber das 23. Ergänzungsheft der He n ke'fchen Zeitfthr. (Erl,

1837)) S. 286-293.

50) Eine Beurthcilung diefer Schrift S, 314-324 des 25. Ergänzungshef

tes der H enke'fchen Zeitfchr. Erl. 1838.

51) S. die Beurtheilung diefer kleinen Schrift von einem Mediciner -

Hehfeld er - im Aprilhefc der Heidelberger Jahrbücher der Liter. v. 1839)

worin die umfichtige Beleuchtung anerkannt wird) die der Gegeufiand gefunden

habe) daher das Schriftchen nicht nur von Medicinern) fondern auch von

Rechtsgelehrten beachtet zu werden verdiene,

. 9 *
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Vitrine mit mehreren Dioctoren der Reahtsgelahrtheit) der Philofophie)

derMedicin und Chirurgie) mit practifcinn Civil-e) Militär; und Ge

richtsärzten und“ Ehernikernbearbeitet und herausgegeben vonedr. G. )

F. Mofi. Leipzig. ErfierZBand. 4-11.* 1838. Zweiter Band. 8-2;

1840| *Supplemente 4-2. 1840 52). -- Handbuch der gerichtlichen

Arzneikunde für Aerzte und Rechtsgelehrte. In Verbindung mit 91-. F.

E. Flachs) [ir. E. G. Lehmann)- 01-. R. I. A. Martini und

1]:: E. G. Schmalz bearbeitet und herausgegeben von 01-. F. I.

Siebenhaar) 2 Bände. Leipz. 1838-1840-55). - Wilde:

Das weibliche Gebärvermögen. Eine medicinifch-jurifiifme Abhand

lung. Berl. 1837 51), Analekten für die gefammte Staatsarzneikunde

oder auseclefene Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medi

cin und der medicinifchen Polizei) herausgegeben durch einenVerein

von Aerzten und Iurifien. Erfier Band. Erfies und zweites-Heft.

Berl." 1838) 1839. (Eine Fortfehung erfolgte bis jeht nicht) 55).* -

Kühn: Das Verfahren bei polizeilich-gerichtlichen Unterfuchungen in

den preußifmenStciaten; * Leipz. 1839. - Burbach: Gerichts-ärzt

liche Arbeiten. Erfter Band. Stuttgart und Tübingen 1839 5(i). “

R o h a tfch: Tafchenbticl) für gerichtliche Sectionen und Gutachten zum"

Gebräuche practifcher Aerzte und Wundärzte. Münch. 183857). 4-

Thielepape: Die umfchlingung der Nabelfchnur in pathologifcher

und' mediclnifclj-gericiptllcljer Beziehung. Würzb. 1838. - Diehl:

Anatomifcher Atlas der gerichtlichen Praxis zum Gebräuche bei Legal

unterfuchungen für Aerzte und Richter. Heidelb. 1839 58). Zweite

verbefferte und vermehrte Aufl. 1840 59), - Geidermann: Anlei

; 52) Annalen der gef. Staatsarzneik. Jahrg. 1841 S. 168-174 (Recenf.

von Hergt). Meine Anzeige diefes Werkes S. 451-454 des Jahrg. 1844

der krit. Jahrbücher für die Rcchtswiff.

53) S. die Beurth: diefes Werkes S. 227-234 des 41.Bandes der Henke'

fchen Zeitfchr. fiir die Staatsarzneik. (Erl. 1841) ) und meine Anzeige deff. S.

176fi178 des Jahrg. 1843 der keit. Jahrb.

54) Recenfirt von dem practifchen Arzte und Privatdocenten Kürfci) n er

zu Marburg S. 1086-1097 des fechften Bandes der kritifchen Jahrbücher für

teutfche Rechtsiviffenfth. (Lcipz. 1839)) und von Diez S. 368-371 des Iahrg.

1840 der Annalen der Staatsarzneik.

55) S. meine Anzeige diefer Analekten S. 557-560 des Jahrg. 1843 der

krit. Iahrb.

56) S. die Beurtheilung diefer Schrift im Jahrgänge 1839 der Jahrbücher

für wifienfth. Kritik Bd. 2) Nr. 20) S. 153-160) und meine Anzeige daf.

S. 6.19) 650 des Iahrg. 1843 der krit. Jahrb.

57) S. meine Anzeige diefes Tafchenb. S. 1117*1119 des Jahrg, 1844

d_er krit. Iahrb.

4_ 58) S. darüber v. J agem a n n S. 182-188 des Jqhrg. 1840 der Anna

len der Staatsarzncik. Frcib. Die Necenfion 373- -377 deffelbrn Jahr

gaziges (von Hergt) und meine Anzeige S. 653-655 des Iahrg. 1843 der

rit'. Iahrb. ' '1 a

59) Hergt S. 389 des Jahrg.'1841 der Annalen.
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tung zu gerichtlich-medicinifmen Unterfuchungen an Lebenden.. Erl.

1840.- R ö fch: Der Mißbrauch ,geifiiger-Getränie in pathologifcher)

therapeutifcher) medicinifch-polizeilicher und-gerichtlicher Hinficht unter;

fucht. Tüv. 1840 60). *- Sander::Oberge-richtliche Gutachten über

nicht-tödtliche und tödtlicize Verletzungen.. Karlsruhe 1840 bi). -

SchmalzrzGerichtsärztliche D-iagnoftik .ioder--Erkenntniß und unter:

jclheidung zweifelhafter Gegenftcinde-der *gerichtlichen Arzneii-unde fiir

Aerzte und Rechtsgelehrte. Leipz. 1840. ÜHandbticl) der gerichtlichen

Medicin nach dem gegenwärtigen Standpunkte,dieferWiffetifhaft für

Aerzte und Eriminalifien von G. H. Nicolai. - Berl. 184162).

Neumann: .Handbuch der gerichtlichen Anatomie für Rechtsge-lehrte)

Polizeibeamte. und Studirende u. f. w. Nebff einem Wörterbuche der

gebräuchlichften anatomifchen Ausdrücke. Berl. 184163),„-'- .Vi-r:

Beiträge _zur gerichtlichen Thierarzneikunde) vornämlich 'in Währ

fchaftsleiftungMG-etvährsmängel und Gewährsfrifi beim Vie-hhandel in

xden,txerfchiedeizen7teutfclyen Staaten) mit Angabe der .jeher-geltenden

Gewährsmängel und Vorfchläge zur Veränderung ,und Verbefferung

der darüber vorhandenen gefelzlicljen Befiimmungen. Fiir Gefelzgeber)

Richter) Advocaten) Thierärzte. Gießen 184164)._f„-ZFriedr-eich:

Anleitung zur gerichtsärztlichenjzilnterfuchung._derK-irherverlehnngen.

Straub. 184165). - Ritter: Die Scljafräude in pnthvlogifGer)

therapeutifcher). polizeilicher und gerichtlicher Beziehung, Stuttg.

184166). - Wilbrand: Leitfaden bei; gerichtlichen Leichenunter

fuchungen. Gießen 184167). - Seeger:: Handbuch der topographi

fchen Anatomie. Für practifche Aerzte und Wundärzte) insbefondre

für Gerichtsärzte -und Operateurs. Ludivigsb. 1842. - Manch:

Ueber das Einphnfem in den Lungen neugeborner Kinder. Ein Bei;

trag zur Lehre von der Lungenprobe. Hamb. 1841 68). - H off:

bauernnlieber die Kopfverlenungen inBezug auf ihre Gefahr und

.oei-lrnnriiji

x::»+.L**»-7-JZ*-*.* e» -

" 60) S. denf. Jahr-g. der Annalen S. 363) 366, *'

61) S. die Anzeige diefer Schrift S. 231-236 des 40. Bandes der H e n k e'

fchen Zeitfchr. (Erlang. 1340)) und S. 367) 368 des Iahrg. 1840 der Annalen

der Staatsarzneik. - ,

62) S. meine Anzeige diefer? Handb. S.651) 652 des Iahrg, 1843 der krit.

-Iahrb. -L-i).

63) S. dariiber H erg t S. 194-196 des Iahrg. 1842 der Annalen) und

,meine Anzeige S. 652 ) 653 des Iahrg. 1843 der keit. Iahrb.

64) S. meine Anzeige diefer Beiträge S. 743) 744 derkrit. Iahrb. v.

1844,

66) S, die Anzeige diefer Schrift (von Schneider) S. 387 -- 589 des

Iahrg. 1841 der Annalen der Staatsarzneik.

66) S. dariiber Sch n eider S. 766 deff. Iahrg. der Annalen.

67) S. He rgt' s Anzeige diefer Schrift S, 193) 194 des Iahrg. 1842 der

Annalen.

68) S. H ergt' s Recenfion diefer Schrift S. 589*591 des Jahr-g. 1842

der Annalen,
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Tödtlichkeit) und wieihreTödtlichkeit in [ara zu beurtheilen ift. Berl.

4842-69). - (Llnrurgju iaren8i8 speak-nis oder: Gerichtsärztliclye Beni:

theilung der an den verfchiedenen Theilen des menfcihlichen Körpers vor

kommenden Verlehungen) von l)1*. B. Beach. Köln 1843 7o), -

Caspar: Der Entwurf-des neuen Strafgefeßbuches für die preußi

fchen Staaten) -vom ärztlichen .Standpunkte erläutert. Berl.-1843. -Z

Artus: Leicht faßliche Anleitung zur Auffindung der Mineralgifte.

Ein Leitfaden beigerichtlich-chemifchen Unterfuwungen zum Gebräuche

fü-r Aerzte und Apotheker. -Leipz. 1843. -» Fried-reich: Handbuch

der gerimtsärztliclhen Prar-ismit Einfchluß' dergerichtlichen Veterinär?

»kunde (Regensb..1843) 1844)) 2 Bände") Centralarchiv für die

gefammte“ Staatsa-rzneikunde. -Erfter und zweiter Jahrg; 1844 und

1845. Regensb-. 72). - S i e b en h a a r: Magazin für die Staat-satz

neikunde (Leipz. 1843 )- 1844)) 3 Bände 73). -' S ch ü r m a y e r:

-Gerichtlich-medicinifäze Klinik oder practifclyer-Unterricht zur unter:

fuchung und Begutachtung gerichtlich-medicinifcher Fälle, ' Für Aerzte)

.Wundärzte) Unterfuehungsbeamte) Richter und Vertheidiger. Karls:

..ruhe 1844 74). - Beach: Ueber den Werth der Bayerifclo-Henkäfchen

-Methode der Feftftellung der Lethalitätsverhältniife' der Verletzungen)

und ob es' wünfwenswerth fei) daß diefelbe nach ihrem ganzen Umfange

.auch in-Preußen eingeführt würde. Köln1844 75). - D ünher:

*Die Entbindung verftorbener Swwangeren? in geburtshilfliwer und fo

renfifcher Beziehung. Köln 1845. - Cohen van Bären: Zur

gerichtsärztlichen Lehre von verheimlichter Schwangerfchaft) Geburt und

dem Tode neugeborner Kinder) erläutert durch 100 den Arten entnom

mene medicinifch-gerichtliche Fälle)-'bearbei'te't und zum Gebrauch für

gerichtliche Aerzte) Wundärzte) Criminalifien und (?) Richter einge

richtet. Berl. 1845. - v. Nah: Syfiematifcins Handbuch der ge

richtsarzneilichen Wiffenfmaft) mit befonderer Berückfimtigung der Er

hebung des Thatbefiandes im Straf- und Civilverfahren. Wien 1845.

Diefer lediglich der Staatsarzneikunde oder fpeciell der gerichtlichen

Medicin angehörenden Literatur 76) fchließen fich die medicinifchen Zeit:

69) S. Friedreich' s Beurtheilung diefes Buches S. 169-181 der An

nalen ) Iahrg. 1844.

70) S. S chneider' s Bericht darüber S.623-626 des Jahrg. 1843 der

Annalen.

71) S, Hergfis Recent'. diefes Handbücher? S. 369-380 des Jahrg'.

1844 der Annalen.

72) S, darüber He rgt S, 750) 751 des Iahrg. 1844 der Annalen.

* 73) S. die Anz. der beiden rrften Bände S.945) 946 des Iahrg. 1844

der krit. Jahrb.

74) S. die Anzeige diefer Schrift von Diez S. 578-581. des Iahrg. 1844

der Annalen.

75) S. H ergt' s Anzeige S. 743 des Jahrg. 1844 der Annalen.

76) S. noch Kap p ler) Handbuch der Literatur des Criminalremtes und

deffen philofophifcher und medirinifcher Hilfswiffenfmaften ) für Rechtsgelehrte)
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fchriften an. welche-zug (eich diefe Ooctrin in ihren Kreis zogen oder

ziehen. z. B. Froriep's Notizen ausdeinGebiete der Natur: und

Heilkunde (24 Bände); Hufeland's uud"O fann's Iournal und

Bibliothek der practifchen Heilkundez Archiv für medicinifche Erfahrung

im_ Gebiete der practifwen Medicin. Chirurgie.n Geburtshilfe und

Staatsarzneiiunde. herausgeg-iben von H o rn.» Na ffe. Wa g n e r

u. f. wi? Ruft: Magazin für die gefammte Heiliundez S chmidt7?

Jahrbücher der in: und ausländifchen gefammten Medicin u. fX-iw.

Außerdem hat die Rechtsliterattcr manche mehr oder minder reiche *Erz

ftufe zu Tage gefördert. Wir heben nur folgende Werke. “Schriften

und Zeitfchriften hervor: Archiv des Eriminalrechtes. herausgegi von

KleinZ-Kleinfchrod undKonojak(Hälle17*99-1810).7Bände.

Neues Archiv des Eriminalremtes. herausgegeben_ von Mittermaier

u. f. w. (Halle 1817-1833). 14 Bände.- Arch. des Eriminalrechtes.

Neue Folge (Halle 1834-1845): 12 Bände. Klein's Annalen

der' Gefelzgebung und Rechtsgelahrtheit in den preußifchen Staaten

(Berl. 1788- 1809). 26 Bände. Deffen Werte* Merkwürdige

Rechtsfprümeäder Hallifchen Iurifienfacultät (Berl. 1796-1802).

5 Bände. - Paalzow's Magazin der Rechtsgelehrfamkeitk- inJ den

preußifchen Staaten" (Berl. 1801 -1804))(: 7 Bände. - Meifier.

Urtheile und Gutachten in peinlichen und anderen Straffällen. Frankf.

a. d. O. 1808. v. Srhirach. Eriminalrechtsfälle. Altona 1813.

Pfifter. merkwürdige Eriminalfälle mit befonderer Ricckficht auf

die Unterfuchungsführung (Heidelb. 1814-1819). 4 Bände.- Titt

ma nn. Vorträge und Urtheile über merkwürdige Straffälle- aus

Arten. Leipz. 1815. Hilzig. Zeitfchrift für' die Eriminalremtspflege

in den preußifchen Staaten (Berl. 1825-1835). 16 Bände. ' Def

fen Annalen der teutfchen und ausländifchen Eriminalrechtspflege (Berl.

1828-1837). 17 Bände. Diefe Annalen fortgefeht von* D emme

(Altenb. 1837-1845). 30 Bände. Thon. gefammelte-Remtsfälle.

Eriminalgefcifichten und rechtliche Bedenken. erfier Band. Ilmenau

1827 77). Feuerbach. actenmäßige Darfiellung merkwürdiger Ver

brechen. 2 Bände. Gieß. 1828. 1829. Zeitfchrift für -dieEivil:

und Eriminalrechtspflege im Köuigreiche Hannover. herausgeg. von

Adv. Gans in Celle. erfter Band. Hann. 1827. Eriminalifiifche

Beiträge. herausgeg. von H u d tw a l k e r und T r u mm e r. Hamb.

1825- 1827 78). Bifch off. merkwürdige Eriminalremtsfälle für

e., .

i* 1:1

Pfhmologen und gerichtliche Aerzte (Stuttg. 1838). wo S. 1165-1212 die

Literatur der ger. Mrdirin aufgeführt erfcheint.

77) S. meine Ueberf. des Inhaltes diefer Schrift in Bezug auf ger. Medi

cin im 3-1. Bande der H e nke' fchen Zeitfchr. S. 213-222.

78) S. meinen Bericht iiber diefe Beiträge. infoweit fie der Staatsarznei:

kunde. insbefondre der gerichtlichen Medicin angehören. im 34. Bande der

H enke'fchen Zeitfchr, S. 223-236. 434-446.
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Richter) Gerichtsärzte) Vertheidiger und Pfychologen (Hana, 1833

1840)) 4Bände79). Bauer) Strafrechtsfälle(Gött.1835-1839))

4 Bände 80). v. Wendt) die teutfche Facultätspraris in Strafrechts:

fällen. Dargefiellt aus den Arbeiten des Spruchcollegiums in Erlan

gen von den Jahren 1820-'182-1) und aus Privatarbeiten. Neufk.

1836 81). Graba) Theorie und Praxis des gemeinen teutfchen

Criminalrechtes im neunzehnten Jahrhunderte), in merkwürdigen Straf:

rechtsfällen dargeftelltund bearbeitet. Hamb. 1838. Schüßler) *

actenmäßige Dacftellung verfchiedener .Strafrechtsfälle aus der neueften

Zeit) nebft den Entfcheidungsmotiven der kurheffifmen Obergerichte zu

Caffel und Fulda) fowie-des kurheffifcipen Oberappellationsgerimtes

(Caffel 1836) 1838)) 2 Bändchen. Zeitfclpr. für teutfches Strafver:

fahren) herausgegeben von o. Iagemann und Nöllner (Karlsr.

1841-1843)) 3 Bände. Neue Folge Bd. 1) 2. Darmft. 1844)

1845). Bopp) criminalifiifclpe Beiträge) vorzugsweife in Mitthei

lung _von Actenftücken denkwürdiger Strafrechtsfälle (Darmft. 1842))

2 Abth. Scholz) merkwürdige Strafrechtsfälle aus mehreren Län:

(dern Teutfchlands (Braunfclplv. 1840) 1841)) 2 Bände. Rechtliche

Vertheidigung des Advocaten J. Gülich in Pinneberg als gerichtlich

beftellten Defenfors des Jochim Hinrich Ramcke aus Halfienbeck u. f. w,

Alt. 1842. Gefiändniß und Widerruf. Eine Darftellung des wider

Jochim Hinrich Ramrke) Anna Maria Ramcke und Hinrich Ladiges

aus Halfienbeck wegen Mordes und Brandftiftung geführten Criminal:

prozeffes. Vom Advocaten D. O. Anderfon in Pinneberg) Ver:

theidiger der Ehefrau Ramcke. Alt. 1844 82). Jahrbücher des groß:

herz. badifchen Oberhofgericlptes in Mannheim) herausgegeben von

Staatsrath v. Hohnhorft (Mannh. 1824-1833)) 7 BändeZZ).

Derfelben neue Folge. Jahrg. 1835-1845 84). Annalen der groß:

herz. badifchen Gerichte 1833-1845) 13 Jahrgänge. Monatsfclprift

für die Juftizpflege im Königreiche Württemberg) herausgegeben von

Sarwey (Ludwigsb. 1836-1845)) 10 Jahrg. Bemerkenswerthe

Entfcheidungen des Criminalfenates des Oberappellationsger. in Caffel)

herausgeg. von Heufer. Erften Bandes erfies Heft. Caffe( 1845.

1...*

79) S. das 25. Ergänzungsheft der Henknfchen Zeitfchr. S. 274-313)

und den 36. Band derfelben S. 160-197,

- 80) S. das 26. Ergänzungsheft diefer Zeitfchr, S. 313-329) den 38.

Band derf. S. 180-208) 460-169) und Band 39 S. 431-449.

81) S. das 24, Ergänzungsheft derf, Zeitfchr. S. 293-307.

82) Vgl. damit R üp p e ll (Arzt an der Jrrenanfialt in Schleswig)) ärzt

licher Beitrag zu dem Criminalprozeffe des Mörders I. H.Ram>e aus Hälften:

beck. Schlesw. 1845.

83) Eine ueberficht diefes Werkes in Bezug auf Staatsarzneikunde) ins:

befondre auf gerichtliche Medicin) habe ich im 33. Bande der Henknfchen

Zeitfchr. S. 186-210 hingegeben.

84) In gleicher Beziehung habe ich die erfien drei Jahrgänge diefer neuen

Folge S. 197-213 des 36. Bandes derfelben Zeitfchrift iiberblickt.
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dene Mediclnalperfenen “Fur Vötneljxnßjntz det Arte 'het *geriehtltchhetnAkl-:x

neikunde verpflichtet undrcngeftelltfky). "JW-Teiltfchlctntz: finyeri int-then

Gerichts- (Phyfftats-)'Ae"zc89) 'höhe wietzefonfi genanntwlcdW)) *koel

cheq neben 'det Ausübung Hengs
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83) Jahresbericht über dieF-octfckk-citte mcStaßtWrzneliuede-fnxqllee Be!?

dern in den Jahren 1841-1843, Eel. 1845. , 4 „ . 4_ r . , |

86) Henke- 'Darfiellung des gerichtlichen"Verfahrens jn*'S'teaffachcj1

(Zürich 1817)/ F104- 105x S. 159-166, MittemnaierßdiejLehee vom

Beweife im teutfchen Strafprozejfe (Daun-lit. 183,1), Abth. [hl-2- Vondcm

Veweife durch Ausfagen der Sahchpexrfiäß-digen» .D-erj.- *das

teutfchc Strafverfahren, 3. Aufl.- Th, 1„ s. 92- 93- S, 430-443 z Th. 27

912-2- S. 51 flg.- 8.1177 S.173 ng, Abeggz." Lehre. “der Strafcechts

wiffenfGaft (Neuft.1836)- 8:19*: Hilfsnoiffenfehaften/ S.L4-'-L6,'

87)MendexHandbuclrVvaV Capz4; .Wo-n de-n-zu-r-An-snbu-uxg

der gerichtlichen Medlcin erforderlichen Perfonen,-;S_.26-471-,.

Staatslerikon. a.a.,O. S.721.- GerZGtZär-ztliches Perfqnal. Die

Homöopathen? Diez- über die Zuläffigkeit derHomöopathen als Gerlchtsärzte

(S. 402-417 des zweiten Bandes der Annalen der Staatsarzneik, Tüb.1837),

Albrecht- die Homöopathie austemStandpunkte des Rechtes. Dresd. 1829.

88) Mende a, a. O. Cap. 6: 'Von der Peüfungpgerichtlicher

Medicinalperfonen rückfichtlitk) ihre!: Brauchbarkeit zn ger.

med. Gefchäften- S. 74-82. (Cap.7:" Von de'r Anitellung der

Medfcinalpeefonen als gerichtlicherF -S.-83-124-, - ' ' -

89) Siebenhaar- encHklopädifGes Handbuch der gem Arzaeik. Bd; 1»

8, c, Gerichtsarzt- S. 578 flg. Mofi- Encyklopädie-Vd, 173.e„.2c1:ztx

gerichtlichem S.182-192; BaZ- 3. e, Arzt- geeichtlichex„ S,

48-52. Wildberg- Othapfot>'1'enx Abt). lll:4uebe_r'd_en richtfgen

Standpunkt des gerichtlichen Arztes. Derf.- über die ge

feelichen»Anordnungeny welche ven-Seiten des Staates noth

wendig gemacht werden müffcn- wenn die Gerichte von der

Ausübung der gerichtlichen Arzneiwiffenfchaft durch die

Phyfiker den vollen Nahen erlangen follen (S. 467--177 des

3, Bandes feiner Jahrb.)

90) Annalen der Staatsarzneik. Iahrg.1839 S. 98-101: Etwas über

Nomenclatue der Staatsäczte.
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rilhtlimen-Medicirrvorniäinitji *Wohl kann-'manqniitHknke (Lehr:

buch h. 38) 'ifagenc *Für-den* gerichtlichen Arzt." der feinem wichtigen

Amtegewachfen fein und' ihm mit Würdeworfkehen fell. ind' 'in wiffen:

fchaftlicher Hinficljt_philofophifche-Bildung. Beobachtu gsgabe. um:

faffende 'und' gründliche Kenutnißtder Medicin und ihrerHilfswiffen:

fchaften. -PhyfikxiEhemie. -Naturgefäjicijte. Pfhihologie u.: f. 'ish

befonders aber theoretifche Kenntniß und .practifheuebungxn der ge:

richtlicljen ?Medicin. endlich die: Gabe. fichjfcljriftlich klar. verfiändlich

und ,kurz ciusdrücken_ zu können. -nothwendige Erforderniffe. - In Be:

tcqcht-desEharzikt-ers find ftrenge Rethtfmciffenheitiij). unerfchütterlicher

Muth. Menfwenliebe und--Verfchwiegenheit. wegen ,der Wichtigkeit

feines Amtes. »unerläßliche Bedingungen. ,Leidergzeigt die Erfahrung.

daß diefe Eigenfchaften nicht immer' in dem Manne, vereinigt find. dem

das .wijchtige Amt. anvertraut ift. -Oftliegt die Uefa-che ,der Infufficienz

,ie-dert aegclveftigtei- der Verteilte-ne- In, dee-That - io feucht

fich ein* .ei-LjNtsarzt.. hi'. S treh_l-'er. .in einem Beitrage zum Iahrg.

1843 der Agßililendxz Staatsarzneikunde: Ue be r d'en Unte rri cht

in der gg-.ri-cl)tlici)enHMediciuMzaus-Z-die jungen Medicincr ler

nen Alles auf den Hochfchulen. nur nicht. was fie dereinft in der Stel

lung als gerichtliche Aerzte nothwendig haben. So ift es denn kein

LLiinderx-dcrß1 fie/eingetreten in-den amtlichen Wirknngskceis. wie

aus den Wolken gefallen fich vorkommen und. feien fie auch fonft die

vortrefflichfien Leute. dennoch als* Gerichtsärzte eine traurige Rolle

fpielen. Was diefer Beruf mit fich bringt. fieht man nicht und hört

man* nicht aufuniverfitätenz das Verfäumte als 000cm- pr0ni0tu8 nach:

zuholen ift ein: Gedanke.'der insGehirn eines“ eben Graduirten nun

und .nimnierm-ehr hineinpaßt. _' Aber auch keinGefeh *gebietet. daß

man fich nach. vollendeten Studien zum Gerichts arzt vorbereitet.

einüben. befähigen niüffe. und keine Gelegenheit ift gegeben.- daß die

jungeniiiferzte fehen und hören undilernen können. was ihnen in folcher

Beziehung _Noch thut (daß ,man ärztlichen Staatsdienflcidfpircinten im

,Eoncurfe eine Frage aus der gerichtlichen Medicin zur Beantwortung

vorlegtp-ift eine 'gänzlich unzureichende. .die Tauglichkeit des künftigen

Getickztsarztes[keineswegs garantirende Maßregel). Alfo die-Regie:

rungen' felbft müjfen es noch :richter-kannt haben“. daß der gegen:

wärti-ge Unterricht der Aerzte für die Bedürfniffe des practifchen Lebens

ein unzulänglicljer iftz fie müffen-'die Bedeutung und Wichtigkeit der

gerichtsärztlichen Aufgabe noch lange nicht genugfam erfaßt und gewür

digt habenz fonft fehlte es weder :an einem Gefehe.'noch an einer

Gelegenheit. wodurch Gerichtsärzte. wie fie fein follen. gefchafien

würden 92). Die Iahrbücljer der-Gerechtigkeitspflege find reich an

91) Burdacl)'s Verivarnung; f. deffen gerichtsärztl. Arbeiten Bd. 1

(Stuttg.18Z9). S. 1_29: Ueber die Advocatur der Aerzte.

92) S. auch noch Mende. Handbuch Bd. 2. S. 12. 13.
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*Beifpielen- in- denen die Auffindung' der Wahrheit, dem Riäner durch

*die Unfähigkeit des Gerichtsarztes eefchwert-oder abgegeben ward oder

diefe Unfähigkeit *docHher-vortratW). eiiie-U. -liällvuöai-.i-le. j-ki-i-nxuxci

,. ,* i D7? lil-W - f-Wligiliflifii_ enn ,xiz-ecdfzamzg-nxc (cz-n

*enn :existiert-NA ,teaching-trag :ein _eeeu-_aiccnnxzelc _ein

93) V ifch off ftellt im erfienVande feines genannten Wiens: Merkwür

digecCriminalrechtsfälle S. 141. fig, .den-Criminnlpitozeß gegen Amaliaz Gräfin

von Uregg u, f., w,N wegen Tddtung 'des Grafezi vong-'Ur-egg dar undzgedenkt

S. 147 des jämmerlichen _Macdxwerksf das, fich für ein gerichtsärztliciyes Gut

achten aus_ ab. 4637468 deszweiten Vandecides_ W ild_ (krieg-tiven Iahrb,

der Staats "rzneib, theilte ich als Beleg gerich-tsärztliche Actenftüete mit-Z die der

Herausgeber: mit :folgender ,Bemerkung - begegnete: So ?manche-sl fchlechve- Ob

ductionsprotocoll und ej3nm ropertnln ich auch fchoniipimeinem,Lebe-n zu liefen

bekommen h_ bez fo, muß ich docbfreimiithig bekennen-e daß diefes unter allen

"d" s “fchlechteße gewefen“ ift, ' Ich 'glaiibedeßhalb diefen wirklich_ merkwürdigen

'FÄtE-fiöcken ganz-"fez wie fie- mieemitgetheilt find„ hier eine Steile7eineäuinen

i müffen, damit man erkenne z .daß-die fchowdftgefixhrte Klage*der:"Riehter

: ** fchlewte feißecxeneiia nicht ohnefiGrundf» ift -und- daß-:deßhalb-Feder. Staat alle

rfache hat-:iaichiowehl von der ivuienickiaftlicben Bildung-überhaupt- als auc!)

insbefondre von *den genügenden-Kenntniffei! .des Arztes “in beiden Zweigen der

Staatsarzneiwiifenfekiaft allemal erfi- durch Verfügung eineriftrengen- mündlichen

jnnd fchriftliehen' .Prüfung ueberzeugungizu* verfchafienz ,ehe,er zunErtheilung

eines ,Phyfifats fGrei-tet u. f, w.. * In einer_ SehußfWriFt fiir _einen der Tödtung
eines For-fiers Vefchuldigten war ich zu einer ausfiihrlimeneKr-itik der gerichts

ärztlichen Actenfiiicke genbthigtz wobei ich den Wunfch ausfprach x daß auch der

Vertheidiger nicht mehr fo oft auf- folche Documente der Unfähigkeit fioßen

möge, Wohlmag ich dazu beigetragen habenz daß bald daraufder Phyfikats:

arzt (derfelbez von dem auch jene im Wild b ergifchen Iahrbuche mitgetheilten

Actenfiücke herriihren) in Ruhefiand verfeizt ivurde. Denim wenn ich mich nicht

irrez trug der Gerichtshoß der abzuurtheilen hatte! nach Erlaffnng des Er

kenntniffes auf diefes Mittel der Unfchädlickimachung (mit Erfolg) an. In

einem anderen Falle berichtete ein heffifches Untergerichtiim Zahre1823) an

den vorgefehten 'Gerichtshofz indem es fich u. Aydahin aus-fpraciz.- Man kann

übrigens bei diefer Veranlaffung nicht nnihin/ das Hochlöbliche Colleg unter

Bezugnahme auf die Arten darauf aufmerkfam zu machen- wie wenig der Be:

zitksarztz ein bejahrter Mannz zur Vornahme gerichtlicher Handlungen geeig

net fcheintF und daß es bei Fällenz diez wie die vorliegende unterfnchung

(wegen Tödtung» von größter Wichtigkeit findz dem Unterfuchixngsrichter wirklich

angfi: und bang fein muß„ indem bei wichtigen Obductivnsfällenkein zumZwecke

führendes Refultat erwartet werden darf und vorauszufehen ifix daß von dem

Defenfor unzählige Anfiände erhoben iverden u. f, w. S. den erften Theil mei

ner heffifwen Beiträge für Rechtskunde (Dar-nit. 1842)- S. 101 flg.: Zur

Gefehichte der' Zuftände der gerichtlichen Medicinz wo ich den

in diefer Straffarhe erfiatteten Fundfchein nebft einem Gutachten iiber die FrageF

ob der Angefchuldigte an der Epilepfie leide oder diefe finiulire, mittheilte. P yl

,veröffentlichte S. 179 flg. des vierten Stückes des ziveiten Bandes feines neuen

Magazins vier Gutachten bayerkfcher Gerichtsärzte mit einer Einleitung worin
ier fich auch dahin expectorirt: Ich enthalte mich aller Kritik über diefelben; fie

kritifiren fich felbft. Möchte doch ihre Mittheilung dazu dienen„ unfere jungen

Aerzte aufmerkfam auf die Folgen zu machenz welche dergleichen fehlerhafte Un:

terfuchungen und fchiefe urtheile auf den Gang der Prozefie und das Schirtfal

der armen Jnquifiten haben können, wovon man einen fehr auffallende-n und

traurigen Beweis in dem von Schlbzer in feinen Staateanzeigen erzählten

Iuflizmorde zu Amberg findet, Eben der Herr Gtablerz ioelcher dabei eine

nicht berühmteRollefpielte/ deffen Bericht und unausfprechlich fchiefes Urtheilvon

  



W0 gen-reiche.

., . Dem -Gericlotsarzte *fleht :der gerirhtlihe-Wundarztiu) :zur;Seite.

:der: unter Leitung, -des-.erfieren,dief-ihm-.uon demfelben .überktragenen-Ibcte.

befonders die Legalfectionen vorniinmt. Ihm-.mußaußekydenallgemei

nen medicinifchen und chirurgifchen Kenntniffen gründliche Ke-nntniß

der Anatomie und der gerichtlichen Arzneikunde und Fertigkeit im Zer

g(jederrt:bejwobnen»nne.- .. . ,* täten-li na“ . * ! 1'* ?U- cd" *l2

* Für *beftimmte *Ermittelungen-. ..befonders zu: clnmifehen unter:

ifucleungen für »Beantwortung “der Frage. ob ein StoffGife- fei *und

.tirnXityntitiYgÄitestete-idee. :liebe-- werden “A oteeieijcdie 'ir-Treffs

.lan.d. auc. na., .tiieburg-.eine-'Pcüiuug rege. eiientueckißßiedev Che

..ucikeo-.t-die, bewähote-.Kenntniffe -defißem-zugezogen. während dercGe

,rieihtsarzt dewAkct-lübertoacht. i? , z, 7 -_ _' ' * _ä

.'. " ..In ,betet-unten .Fillen .werden Z*Hebammen ..Ü welche ,liieZPti-lfquZg

:beiiaitden-:ib-rberrii»Henn Ermittelungitiieemendet.- :jedoch nur 'ente-der

eAufficht-:u-ndiLei-tung-desGerichtsctrztes.. - .-1 in:: " ,Niki-rx ug

?Der Beruf: der Medieinalkollegieiiyö).z lexirhfam 'der *Vievifions

*xtattgnz.;).t"eztjehc eltern. die-.gecicijrsäiiztlthexr hue-aclzczeiizßdre' demG-e

.richte Werbeträger-ii). aufErfucben.-d-ciielben>zu eruieaLode-:demielben

über Zweifel und Fragen. deren Entfernung oder-Beanrroortung wegen

der ZAbirr-theilung von 'Gewicht iii". k ihtYGut/ctmten -abzügebeit-.x-So heißt

M_- l-r.- e t-_j- „4- 'f

der Todesartdes Kindes jene Regierung' am meiften zu dem fatalen Todesfpruch

veranlaßte. eben diefer kur-f. pfalzbaherjfche Regiernngs - und Laitdfchaftsphh:

ffikus .zu Amberg.. ift auch Verfaffer. des.Nr. 1 folgenden risi log-unter (l) re

pertj etc. * * 7 . * ,

,x 94) Siebenhaar. Handb.- Bd. 1. s. e. Chirurg. gerichtlicher.

lS.29() flg. *Yo-W* Enryklopädie Bd. 1. s. r. (Iliirurgns ioronsis, ge

richtlich er 1 undarzt. S.292. 293.; Bd. 2. s. e; Wun darzt. ge

..ctrhtttch-xzr. S. 1161-1163. z - ,- .

. , . 9,5) In manchen Staaten 'verwaltet das Amt derfelben diemedicinifche Fa

.cultät deriiandesimiverfität. Betrachtungen iiber diefe Eombination finden wir

itn Jahrg. 1'828,derfP.ier.er'fchen cillg. med. Ritualen_ S."1297-1314,:. Der

,B,er,u_.f„ .*der..med,irinifche*n -Ficieul-täten außerhalb des Lehr

amter. . (uebeifitbt im erfienBatf-de deeJahrg. 1829 deszSummariums des

.NguFiZMtLqZ dergefmMedicin.. heraus eben yon tler-ger und Klo fe. S.93

'-11 .lßuweilen .bildet/die Facultiit FÜRS-lift, Inftauz. Ein Beifpiel bei Ruft.

,Magazin (Vda28 (Berl. x1828) . S. 318 - 352: Rechtfertigu n g ,ge g en

,ei-nach uzhacl ten' zder 1uedirinifcl) en Facu (tät zu Göttingen (auf

Antrag des, ertheidigers des Angefchuldigten eingeholt). und. überfichtlich. in

.dem eben ,angef Bande des Summariums S. 320-326. - Vgl. im allgemeinen

:Me-nde. Handbuch Vd..2. Cap. 8.:. Von den höheren gerichtlichen

Meditinalperfo nen. S. 125--136. .,Vurdach. in der Vorrede feiner

angef. Schrift. in ivelcher er Superarbitrien des Medicinalcollegs in Königs

berg mittheilt. (Der Verfaffer zieht die Stellung .des Verfaffers von Obergut

achten in Betracht.) . .

96) Vgl. D e m m e' s Annalen der Eriminalrechtspflege Bd. 10. S. 1»-24:

Zur Lehreiiber die Grenzen der Wirkfamkeit ,des Criminal

richters in Beziehung auf das Gutachten der Kunftverftän

dig en. Erläutert durch einen Rechtsfall. Vom Hofgeriehtsrath or. Z en t

n er in Mannheim.
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es z. B. im h. 5 der für das Großherzogthum Heffen erlaffenen Medi-

cinalordnungvorreöU.- Auguft 1822-7 Die Medicinaleolleg-ien haben

nach Aufforderung der Gerirhtshöfe iiber forenfe Gegenfiände ihr Gut

achten ungefättmt zu erftatten. während der Ö. 6 zu dem Gefmäftskreife

eines Medicinalcollegiums zählt namentlich 1) dieAbfaffung und Er

ftattung .ärztlicher Refponfenund/Priifimg :ärztlicher Gutachten. wenn

es von einer Gerichtsbehörde (oder-inurl) von Privatperfonen in außer

gerichtlichen Fällen) darum erfuchtiwird. 2) Die Priifung und Beur

theilung gerichtlich-ärztlicher Infpections- und Sectionsberichte mit dem

hierauf geftühten Gutachten. wenn Über das Materielle derfelben oder

das juciieium inecijemn bei den Gerichtshöfen Zweifel entftanden find.

und von diefen der Recurs an das Medicinalcollegium genommen wird.

- Vgl. noch: im, allg. Höcker. Verfuch einer Darfiellung u. f. w..

Einleitung. S; 1--26. Mende. Handbuch Bd. 2.-n2lbfchnitt 3:

Von dem Wirkungskreife und den Gefchäften der gericht

lichen Medicinalperfonen. und von dem Verhältniffe. in

welchem fie dabei zu einander und zu den Rechtsgelehrten

ftehen. Metzger: über die Verhältniffe zroifchen dem Arzte

und dem Rechtsgelehrten (in deffen neuen ger.-med..Beobachtun

gen Bd. 1 [Königsb. 1798]. Nr. ru. S. 108-116).

ll. Von den bei den Arten der gerichtlichen Me;

dicin zu beachtenden Formen97).

Die der Rechtspflege dienenden gerichtlieh-medicinifchen Arte find.

gleich diefer felbft. an Formen gebunden. Zur Legalitcit einer forenfifch

medicinifchen Unterfuchung (Obduction 98)) wird erfordert 1) die Anre

gung derfelben durch den Richter. 2) deren Vornahme durch beeidigte

Medicinalperfonen (8110 1000 er teinlmre). 3) die Führung eines gericht

lichen Ptotocoils. das nach Beendigung des Actes vorgelefen und von

den Obducenten mit unterzeichnet wird. In der Regel ifi auch die

Gegenwart des Richters (Unterfuchungfsrichters) felbfi erfordert99). denn

diefe Regel hat Ausnahmen. indem. um mit Mittermaier (das teut

fche Strafverfahren. 3, Ausg.. Th. 1 [Heidi-lb. 1839]. S. 438) zu

reden. diefe Gegenivart nicht erfordert wird. u) wenn der Augenfmein

an einer Perfon vorgenommen wird. wo nur kunftgeubte Beobachtung

ein Refultat geben kann und die Gegenwart des Richters die Scham

haftigkeit der unterfuchten Perfon verletzen wurde. z. B. bei Befichti

gung der Geburtstheilez b) wenn es auf die Vornahme größerer. lange

97) Höcker a. a, O. Zweite Abtheilltng: Die Gefchäftsfiihrung der ge

richtlichen Medicin. Erftes Capitel: Allgemeine Regeln. S. 109 flg.

. 98) Moft. Enthklopädir Bd. 2. 8.r.0]1ciuctj0, SAM-BM, Wild

berg. Rhapfodien Abh. li: Ueber das Eigenthiimlime der gericht

lichen Obductionen.

99) S, diefes Werk Vb. i7. Art, Inquifition. S. 471, v. Jage

mann. Handb, der ger. unterfuchungskundrTh. 1 (Frankf. 1838). S. 28 flg.
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dauellxkder ;Verfu>)e ankommt) durchwelche allein, dieSachve-cficindigen

ein Refultat *finden .können)-,-z. Bi bei Vornahme von Giftproben 100).

Jft das Gericht zugegen) fo hat der Obducent dafielbeauf Alles

das. aufmerkfccm zu machen) wasbemertenswerth' ift--und ihm deffen

Bedeutung darzulegen. Das Protocoll. folgt allenSchritten der un

terfuchung und deurtundet den Befunde-welchen der Gerichtsarztdictirt)

dem dann Abfchrifc des Protocolls zu dem Zwecke mitgetheilt wird) um

Fundfclyein' und Gutachten abzuftatten. Der erfiere (Obductions

bericht10-L)) ejcum 1-9901111711) gedenkt eingangsioeife 'des Aniaffes der-Ob

duction) der Zeit) des Ortes und des--Zioeckes derfelben und der .Gee

richtsperfon) welche dem Arte beiwohnte) und läßt dann den eigentlichen'

Bericht) die Befchreibung der Obduction und deffen) was fie fand)

folgenz er-muß mit demOdductionsprotocolle völlig übereinftimmen und

darf keine demfelben fremde Thatfache enthalten. - Auf diefen Fundfchein

ftüßt fich das-fick) ihm anfchließende Gutachten 102)) worin der Gerichts

arzt das) was ihm aus anzuführenden Gründen zweifellos ift) von dem

zu unterfcheiden-hat) was er nur als tvahrfcheinlich betrachtet und das)

was ihm zweifelhaft fcheint) unter Anerkennung feines unvirmbgens

zu einementfcheidenden Ausfpruckye) dahin geflellt fein laßt 103).

100) Vgl. iiberh. Grolman ) Grundfäize der Criminalrewtswiffenfchaft)

3, Aufl. (Gieß, 1818)) 8. 477) S. 554) 556. v. Iagemann) die Lehre vom

gerichtlichen Augenfrhein (S. 330-377 des erften Bandes der mit von ihm her

ausgegebenen Zeitfchrift für trutfches Strafverfahren. Karlsr. 1841) S. 364)

365. D ollmann) über den Augenfchein der Sachverfiändigen in Abwefen

heit des Gcrichtes (S. 96-112 des dritten Bandes diefer Zeitfchr.).

101) Moit) Enchklopädie Bd. 2) 3. e. Qbductionsbericht) S. 425

-427.

102) Höcker a. a. O. ZweiteAbth. Cap.13: Von der Abfaffung

der Obductionsberichte und Gutachten) S.174 fig. Niemann)

Tafchenb.) Einleit. Z. 12) S. 38-40; S.13) S. 40-42. Schneider)

über die fthulgerechte Bearbeitung formell und materiell

vollftändiger medicinifch-gerichtliwer Gutachten. (S.140 flg.

des erften Jahrg. - 1836 - der Annalen der Staatsarzneik. - S. auch noch

dariiber den 34. Band der He nke'fchrn Zeitfchr.) S. 458) 459.)

103) Feuerbach unterwirft bei der Darftellung des Strafrechtsfalles:

Der Vatermord auf der- Schwarzmühle im Sittenthal) S.

358 fig. des erften Bandes feines Werkes: Actenmäßige Darfiellung merkwür

diger Verbrechen (Gieß. 1828)) ein gerichtsärztliches Gutachten darum einer

firengen Kritik) weil es beitimmte Momente als unzweifelhaft bezeichnet habe)

während fich diefe Annahme durch nichts gerechtfertigt finde) fo daß ein folchrs

Wagfiüct von Behauptung unftreitig zu den kiihnfien Sprüngen der menfchlichen

Urtheilskraft gehöre. Bifchoff ftellt im erften Bande feines fchon mehrfach

genannten Werkes den Criminalprozeß gegen den Kammeraffeffor Karl v. Zahn

und Gefährten wegen Duells und Tbdtung des Oberlieutnants Friedrich v.Ken

nau (S. 1-68) dar und theilt S. 4) 5 das Gutachten des Phhfikatsarztes mit)

welches dahin erftattet ward) daß der Verfiorbene die Wunde entweder abficht

lich oder zufällig fich felbft beigebracht habe) wiihrend die Unterfuchung ermit

telte) daß er durch fremde-Hand (im Duell) umgekommen fei.
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Materieller-Theil1q1). - - _ 5.)) zu,...

l. unterfumungen an Lebenden.

- Lebende Perfonen können in'- verfchiedenen Beziehungen zum Ge

genfiande einer gerichtlich-medicinifmen Exploration werden.

1. Unterfuchungen über die neugebornen Lebens

» früchte' ' ., n 1'.: . 5,. ., ,.

ei) Aeußere Bildung, Mißgeburt105). Mißgeburt (cle

cjatjo organice) ift jede Leibesfrticht) deren Bildung fo fehr von der

normalen menfchlichen Gefialt abweicht) daß Zweifel darüber entfieht)

ob fie ein Menfch fei und fo die Rechte eines folchen genieße 105).

Ift die Bildung des Kopfes( von der-Artpdaß fie auf eine menfchliche

Seele fchließenläßt) * fo gehört fiedem Rechtskreife an. uebrigens kann

ein folches Individuum kein Recht anfprechen) deffen Ausübung durch

die Mißbildung unmöglich gemacht ifi.

h) Reife der neugeboruen Leibesfrucht. Unterfucijting der

Frage) ob die Leibesfrucht vor der Zeit der Reife (vierzig Wochen), und

lebensfähig geboren oder ausgetragen oder eine Spätgeburt (nach jener

Zeit geboren) fei107).

e) Aechtheit der Leibesfrucht. Unterfuwung der Frage)

ob eine Schwangerfchaft erdichtet erfcheine und ein Kind unter

104) Ich deute darauf hin) daß ich in den Artikeln: Kindesabtrei

b un g und Kin d e s au s f etz u n g (diefes Werk Bd. 7l) S. 57-73) bereits

das ihnen aus der gerichtlichen Medicin Angchörende abgehandelt habe. Vgl.

überh. Mende) Handbuch» Bd. 1) S. 545-557: Von der Eintheilung

der gerichtlichen Medicin in gewiffe Abfchnitte und von der

dabei zu beobachtenden .Ordnung und Folgenreihc) wo der Verf,

darlegt) daß fie fich als ein ungetheiltes .Ganze weder darftellen noch anwenden

laffe. * Ich bin im Ganzen dem Faden des H enke'fchen Lehrbuches gefolgt.

105) Haller) Verl. Bd. 1) Cap. 13: Von den Mißgeburten.

Mende) Handbuch Bd. 3) S. 232-237) 331--354. Moft) Encyklopädie

Bd. 2) e. e. Mißgeburt) S. 289-304.

S 106) Savig ny) Syftem des heutigen cbm. Rechtes Bd. 2 (Verl. 1840))

. 9. ,

107) Plo urquet) über die phhfifchen Erforderniffe der Erbfähigkeit der

Kinder (Tiib. 1779)) Z. 24-43. Haller) Vorl. Bd. 1) Cap. 8: Von dem

Zeitpunkte der Belebung der Leibesfrucln. (Cap. 9: Von der vollkommenen und

rechtmäßigen Geburt. Metzger) 'Abh. Th. 1) Abh.17: Von den früh

und fpätreifen Geburten) S. 46-64. Mende) Handbuch Bd. 2)

S. 222 fig. Vgl. noch Savigni) ) Shftem des heutigen cbm. Rechtes Bd. 2

(Berl, 1840)) S. 385 flg.: Die Vitalität eines Kindes als Bedin

gung der Rechtsfähigkeit. Gbfmen) Vorlefungen über das gemeine

Civilrecljt Bd. 1 (Göttingen 1838)) S.117 flg. Diefes Werk Bd. l7) e. n.

G eb urt) S. 464 flg. Entwurf der erften Abtheilung des bürgerlichen Gefeß

buches für das Großherzogthum Heffen (Darnift. 1844)) S. 56-58. Motive

zu dem Entwürfe (Darmfi. 1844)) S, 128 fig. Berthold) über das Gefetz

der Schwangerfchaftsdauer. Vorgelefen in der Sitzung der kön. Gefellfch. der

Wiffenfch. am 11. Mai 1844. Gbtt. 1844.
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gefchoben worden oder eine Gebete-ide( ein* 'flemdes “Kind unter

fchob108). 317.7'. .rie- n-...n . -' .n31 .

..n QEr-itgebu-rt. unterfucljueig; zur, Ermittelungider Thatfaclye)

welcher von Zwillingen oder Drillingewznerfi. geboren 109).

Unterfuchungen über_ das Lebensalter.

Ermittelung des Alters eines Menfchen) dasteine Beurkundung

hat) zu *befiimmtem Zwecke) z. B. zur Begründung *gewiffer an ein

beftimtii*te;.zl 'Lebensalter geknüpfter Rechte) -Pflicljtenukf. wxrro). _

* (lfilnterftichung über fzweifelhaftexGefchlechts

, _. M .7 verhältniffeU-i). y , ' *

-* .DieGefchlechtsverhältniffe veranlaffen die Rechtspflege) nach vie

len Richtungen hin die Hilfe der gerichtlichen Medicin aufzufuchen.

7 u) ZeugungsvermögenW). Diefes Vermögen kommt zur

Sprache bei Ehefcheidttngen 113)) Vaterfmaftstlagen 114) u. f. w.) und

87 108) Ploucquet a. a. O. s. 44-56. Mende) Handbuch Bd. 2)

1 -221. ' ' '

109)*Hö>er a. a. O. Cap. 3: Von der unterfuclning und Begutachtung

über Schwangerfchaft und Geburt.

110)_H;d>er a. a. O. Cap. 2: Von _der Unterfuhung) und Begutachtung

der Lebensperioden. Beck) Elem ente Cap. 11: Das Alter und die Identi

tät) S. 350-362.' Plou cqu et) vom menfwlichen Alter und den davon ab:

, hängenden Rechten. Tiib. 1779.

111) Men de) Handbuch Bd. 4) S. 212-414.

112) Beck) Elemente Cap. 3: Impotenz und Unfruchtbarkeit)

S. 46-62. Plo ucquet) über die phyfifmen Erforderniffe der _Erbfähigkeit

der .lrinders 6-23. Simon, truck-eins rie jinpolentjn canjngnfi, Feen. 1682.

1718. 173-1. Stuhl, (In jlnpatentjn tjrjlj. 1in1, 1697. Ling-kamin, (ie Sterili

tnte feminin-urn per nelnlein. 1in1. 1699. Haller) Vorlef. V671) Cap. 13:

Bon der Impotenz. Cap.-16: Von der Unfruchtbarkeit. Metz

ger) Abhandl. Vd.1) Abh.)ill: ueber männliches und weibliches

Zeugungsverinögen. Niemann) Tafchenbs. 19) S. 56-61; Z, 20)

S. 61-63. Moft) Encyklop. Bd. 1) 8. r. jlnpcneniin rjriijx, S. 891-898.

Schmalz) die Zeugungsfähigkeit in gerichtsärztlicher Hinficht (S. 272-290

des fechften Bandes des Wildberg'fchen Iahrb.). Burdach) über Impo

tenz. Aus dem Franz. Leipz. 1804. Frenzel) über Unvermögen zur Fort

pflanzung. Wittenb. 1800. Meißner) über-die Unfruchtbarkeit des männ

lichen und iveiblicljen Gefchlecljtes. Leipz. 1821. Brück) iiber männliches Un

vermögen unddeffen gerichtsärztliche Unterfumung (S. 78 fig, des neunten

Bandes der Henke'fchen Zeitfchrift). Kopp) Iahrb. der Staatsaezneik.

Bd. 1) S. 422 flg. Schneider) Gutachten iiber die Fähigkeit

zweier Eheleute zum Beifchlaf. Pyl)neuesMag.Bd.1) S.230flg.:

Ueber den zu häufigen Beifchlaf) infofern er Veranlaffung

zur Ehefcheidung ifi. 'Heures Zeitfchr.Bd.32) S.125flg. Wittke)

über die Fähigkeit eines Mannes zum Beifchlaf' und zur Ve

fchwängerung. H ohnhorjt) Iahrb. des bad. Oberhofger. Bd. 2 (Manni).

1826)) S, 149-156: Nachgefuchte Ehefcheidung oder zeit. Tren

nung von Tifcl) und Bett wegen zu großen phyfifmen Ver

mögens des Mannes u. f. w.

113) S. den dritten Band diefes Werkes Art. Ehe.

114) S. meinen Art.: Beifchlaf) außerehelicher) im erjten Bande

diefes Werkes S. 841 fig.



Medicin ) gerichtliche'. 14.5)

  

zwar entweder als Unfähigkeit zum Beifchlafe) die von“ allgemei

nen) den .ganzen Organismus berührenden oder von örtlichen) die

Gefchlemtswerkzeuge und deren Functionen betreffenden Urfacheniab

hängt115) oder) bei vorhandener Fähigkeit) den Beifchlaf auszuüben)

als eigentliches Unvermögen zur Z eu g ung. Die Frage ift nicht blos.

die) ob ein“ folches) wenn: auch nur relatives 116)). Unvermögen befteht)

fondern auch die-F ob das Uebel geheilt werden kann.

: 'e' 771).?) e r m a p h ro d i te n 117). Wahre Zwitter) d. h. folche) welche

vollkommene Zeugungstheile beider Gefchle-Fhter "in fich vereinigen und

daher zur Ausübung der beiderfeitigen Gefchlemtsfunctionen) nzur

Schwängerung und zum Empfängniffe) gleich fähig find) gibt es in

der Menfchenwelt nicht) fie gehören nur der Fabelwelt an. Zivitter nennt'

man nur folche)* welche die Gefchlemtstheile des1 Mannes und des Wei

bes fch einba r mit einander vereinigen118). Nach dem Gefelze (1.. 10.

l). (le einen 110111.).- foll ein folcher Zwitter dem Gefchlechte zugewiefen

werden) welches bei ihm vorherrfcht119).'t3 Darüber muß die gerichtliche

Medicin entfcheiden) die nicht blos die Gefchlechtstheilext fondern auch

die fonfiigen Merkmale zu beachten hat) welche den Gefchlechtscharakter

darlegen) auch darüber befragt werden kann) obidie die Ehefähigkeit

bedingende Zeugungsfähigkeit vorhanden. znnontnhi

c) Jungfrau fchaft120). Die Frage) ob eine weibliche Perfon
x-_ioiltxuirtgi -iitJ. .75

al( 115) Bifchoff) merkwürdige Criminalremtsfälle Bd. 4 (Hann.1840))

S. 223 flg.: Criminalprozeß gegen den Gutsbefitzer Hermann

v. St nitz aus G, wegen Zerftörung des Fortpflanzungs

vermögens feines Neffen Alexander v. S-t-nitz. z": f

116) Graff) Gutachten) eine Ehefcheidungsklage wegen

angeblich relativer Unmöglichkeit der ehelichen Beiwohnung

betreffend. E.» UW.: 'sia'

117) Beck) Elemente Cap.4; Zweifelhaftr Fälle rückfichtliä) desGefchlech

tes. Ploucquet a. a. O. 8. 59-65. Haller) Vorl. Bd. 1) Cap. 14:

Von den Zwittern, Metzger) Abh.Bd. 1) Abh. x111; Ueber .Her

maphroditen. Mende) Handbuch Bd. 4) S. 387 flg. Niemann)

Tafeln-nb. 8.18) S.53"56. Heu ke) Lehrb. Z. 153 flg. Nic olai) Handb.

S. 72 flg. Mofi) Enchklopädie Bd, 2) 8. r. Zwitter) S. 1185-1190.

Schneider) der Hermaphrodismlts in gerichtlich-medicinifcher Hinficht (S.

139 flg. des zweiten Bandes des Kopp'fchen Iahrb.). Feiler) über die an

geborne Mißbildung im allgemeinen und Hermaphroditeu insbefondre. Landsh.

1820. Vodenmüller) merkw. Spiel der Natur in der Bildung

der Gefchleclotstheile (S. 446-449 des 35. Bandes der Henke'fci)en

Zeitfchr.). Schallgruber) Abhandl. S. 142 flg.

118) S. z. B. Wildberg) Lehrb. der Staatsarzneik. Bd. 2) S.299 flg.:

Beobachtung eines fehr feltenrn und tnerkwürdigen Falles einer menfchlimen

Frucht) mit äußeren männlichen und inneren weiblichen Gefchlechtstheilen u.f. w.

119) Göfmen) Vorlefungrn über das gemeine Civilrecht Bd, 1 (Gött.

1838)) S. 130. -

120) 8er. yiunej opuxc. pbzrjol. el anni. ikiLUUUZ unter? jnlegrilnliä et e01

ruplionjs rirgjuum. 11111-18, 1798. Haller) Vorlef. Bd. 1) Cap. 4: Von

der Iungfernfmaft) S, 40-52. Mende) Handbuch Bd,4) S.420flg.

bill. 10

 

  



1N MOMO" Müsli-klärt.

nothÖZ-ungfrau- fei) erhebtifiel) ,bei Ehefcheidnngspaozcffnn Injurienklagen

u. ,f. w. z- fie gehärtzu-den Fragen. welche dentiGeriwtsarz-e oftSGwie:

rigkeitenbereiten. Henke. der in den. s; 170-175 die Merkmale

der Iungfraufchaft durcbgeht. fügt ins. 176 hinzu: Es, ergibt fich.»

demnachndaß unter allen beiahenden oder verneimnden Kennzeichen.. der

Iungfraufcipccft. .kei-n einziger?: eine.- unfie-hlba-,re Belveiskraft;

hat. Der gerichtlicheArzt ift demnach verbunden. um, die-weibliche?

Ehen-nieht fchuldlosxzu gefährden. fein Urtheil nur aus der Ver

g-lieichung und. Zufamnrexnftimneung aller Zeichenz allzu-x.

leiten. und dabei den Gefundheitszeifiand. die Lebensart und den-fitt

lichen Charakter der zu beurtheileuden. Perfon mit in Erwägung-zn.

ziehen. Inmanehen; Fällen. läßt fich auch dann noch nur ein .nahe-z

f cheinliches Urtheil: fällen.. aber keine völlige Gewißheir-erlangem.

und bemerkt noch in dev Note: 30iin.(c1e 01110. mecl. änpl. y.- ]l..eap-.

6. p. 635.) erklärt das .medicinifme Urtheil über Iungfraufmaft für.

höchfi fchwierig.; jafire, unmöglich. .- , ik.- :am

- c1).Gefe3widriger B-eifchlaf. Unterfuchung. derFrage) ok:

Nochzucht fiattgefunden. , . -

e) Unnatürliclper Beifchilaf. Ermittelung." ob Knaben

fchändrmg (Päderafiie). Sodomie (B-egattung. mit Thieren) u. f. w.

begangenW). - .

1*) Schwangerfchaft und Geburt-W). Die gerichtlich:

medicinifchen Unterfuchungen darüber finden ftatt bei Verheim

lichung der, Schwangerfchaft außerehelicher Perfonen. fowie dann.

wenn fie. zur Gewinnung beftimmter aus Rechten fließender Vortheile

oder der V-orrechte der Schwangeren. v orge fchüht wird M). Da.

jeht nicht-mehr bezweifelt wird. daß eine Ueberfruchtung. die

Schwängerung einer fchon Schwangeren durch einen _Beifchlaf während

der Schwangerfchaft. dem Reiche der Möglichkeit angehört. fo kann

Nie-mann. Tafchenbuei) 8.21. S. 63-65. Nicolai. Handbuch S. 151

-159. Mofi. Enchklopädie Bd. 1. 8. r. Iungfraufchaft. S. 965-969.

Thompfon. Vorlef. S. 136 fig. Friedreich. Handb. der gerichtsärztl.

Praxis Cap. 17.

.121) Henke. Lehrb. 8. 183-185. Nicolai. Handbuch S. 167-169,

Schneider. unterfuchung iiber einen Fall von Sodomie (S.

364 fig'. des 24. Bandes der Henkmfchen Zeitfchr.).

. 122)Be>. Elemente Cap.6. 7. S. 111-198: Die Schwanger

fchaft. Die Entbindung." Haller. Vorl. Vd.1. Cap.5: Von der

verhehlten Sckiwängerung. Cap. 6: Von der vorgegebenen und

nachgemachten Schwangerfchaft. Cap. 7: Von der unterge

fchobenen Gehurt und der Aehnlimkeit und Unähnlichkeit

der Kinder, Niemann. Tafchenb. 8. 24. S. 69-71; 8. 26. 27. S.74

-78. M 0|. Enchklopädie Bd. 1. 8. e. grnricii1a8 , S. 689-729,

123) S. z. B. Thon. gefammelte Rechtsfälle. Criminalgefmimten und

*rechtliche Bedenken aus dem Civil: und Eriminalrewte Bd. 1 (Ilm. 1827).

SvW-W. *J -u
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fie zur Erledigung von Rechtsfragen Gegenftand der gerichtlich-medici

nifchen Unterfuchung fein 124). l

l). GefundheitszufiandNi). .9

Ein Gefundheitszufiand kann im Gebiete der Gerechtigkeitspflege

zur Sprache kommen. wenn es fich von einer vorgefchüßten. ver

hehlten oder angefchuldigten Krankheit handelt. Eine befonders

wichtige Rolle fpielen die vorgefchiißten Krankheiten im Kreife der

StrafrechtspflegeNö). als Epilepfie. Starrfucht. Krämpfe. Taub

heit. Blindheit. Stummheit. Leibesgebrechen. GeifteskrankheitW).

all::

 

124)Haller. Vorl. Bd,1. Cap. 11: Von der ueberfchwänge

rung. Mende. Handb. Bd, 4. S. 522 flg. Niemann. Tafchenb.8.25.

S. 72-74. Henke. Lehrb. Z. 195-200. Thomfon. Vorlef. S. 187

194, Nicolai. Handbuch S. 13-15. Wildberg. Jahrb. der Staats

arzneikundeBd.1. S. 120-125: Seltener Fall zweier von einem

Mädchen zu zwei verfchiedenen nicht lange von einander

entfernten Zeiten gebornen Kinder. Henke. Zeitfchr. Bd. 31.

S, 443-448: Ein Fall von Ueberfruchtung (ruperioetaijo). Beobachtet von

br. Möbus in Dieburg.

125) Höcker a. a. O. Cap. 4: Von der unterfuchung und Begutachtung

zweifelhafter Gefundheitszuflände.

126) b. Iagemann. Handbuch der gerichtlichen unterfuchnngskunde

Th, 1 (Frankf. 1838). Z. 290-292. in Verbind. mit 8, 293: Beiziehung

der Aerzte. Th. 2 (Frankf. 1841). Nr. 195; Slmulirte Seelen

fiörung. S. 565. 566. Nöllner. Simulation von Wahnfinn

durch einen Angefchuldigten als Mittel zur Rettung feiner

Freiheit und feines Lebens (S. 304 flg. des erfien Bandes der neuen

Folge fiir teutfches Strafverfahren. Darm|.1844). Derfelbe. über die

richterliche Thätigkeit bei Simulationen von Geifieskrank

heiten Angefchuldigter. mit befonderer Beziehung auf ver

fchiedene merkwürdige Fälle (S.63 des zweiten Bandes der neuen

Folge diefer Zeitfchr.).

127)Ve>. Elemente Cap. 1: Veritellte Krankheiten. S. 1-.32

(mit reicher Cafuifiik). Haller. Vorlef. Bd.2. Th,1. Cap, 17: Von

erdichtetenKrankheiten. Cap, 18: Von verhehlten Krankhei

ten. Meßger. Abhandl. Th. 1. AbhM: Ueber firnulirte Krank

heiten. S. 65_70. Niemann. Tafchenb. 8. 155_173. S, 329-356.

Moft. Encyklopädie Bd. 1. 5. e. Krankheiten. verhehlte. S. 1080_

1085; Krankheiten. verftellte. S.1085-1101. Thomfon. Vorlef,

S. 273 flg, Müller. iiber Simulation von Körpergebrechen

und deren Ausmittelung. durch eine Reihe beobachteter

Fälle erläutert (S, 1-36 des Iahrg.1845 der Annalen der Staatsarz

neik.). Metzger, neue gen-med. Beobachtungen. eriter Band. Königsb.

1798. l. Gerichtlich-medicinifche Actenfiiicte zur Gefchimte

einer berüchtigten Betriigerin. Schaizgrciberin. Mbrderin.

Zugleich ein Beitrag zur Gefchichte fimulirter Krankhei

ten. .]l. Angebliche Epilepfie. Meine Mittheilung: Actenfiücte

über Verwundung durch Schwefelfäure und verfiellte Gei

fleskrankheit. S. 250-272 des 22. Ergänzungsheftes der HenkeFchcn

Zeitfchr.. fowie meine fernere Mittheilung S. 338-355 des 36. Bandes derfel

ben Zeitfchrift: SimulirteGeifiesfiörung. nebfi Erörterung iiber

die Frage. ob und wie weit fchmerzhafte Mittel zur Ent

10*
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ll. Unterfuchungen an T-odten und in Bezug ,auf fie.

Ein weites Feld für die gerichtliche Medicin .tft die ihnangehö

'rende Beantwortung der beiden Fragen: '1) ob' der nach einer zugefüg

ten Verlegung fruher oderifpäter erfolgte Tod als* Wirkung derfelben

'erfcheinez 2) ob-der"'Tod gewaltfam herbeigeführt worden? :Das Nei

here darüber unter: Tödtung) auch in Bezug auf 'den Tod neugedore

ner-Kinder (Kindestnord). * ' ' ' ' '

Ein befonderer Gegenftctnd der gerichtsärztliwen UnterfuGung ifi

die' Beantwortung der Frage über Prioritätdes Todes. Wenn zwei

oder mehrere Perfonen zu gleicher Zeit todt gefunden worden und* fie

Verwandte waren) fo können befondere Erbrechte von der Fragenb

hängen) welche Perfon zuerft ftarb128). Die Beantwortung diefer

Frage ift höchft fchwierig) oft unmöglich. Der Gerichtsarzt muß fich

an die *etwa aufznfindenben Merkmale yon plötzlicher' Wirkung _der

Todesurfawe) an' 'die ,vielleicht noch wahrnehmbaren Spuren des noch

nicht ganz erlofchenenLebens) und an die fchwächere oder ftärkere

Kötperbefwaffenheit) welche bei gemeinfchaftliclyer Todesurfacln auf

kürzere oder langere ,Dauer des Todeskampfes hindeutet) halten 129).'

.q . . ...d

g . . . . . .

declung der Simulation zuläffig find? Dazu: ueber die An

wendung fchmerzhafter Prüfungsmittel gegen den der Simu

lation: einer *GeiFtes-krankheit verdächtigen* unterfuchungs

gefangenen (S. 163-182 des erfcen Bandes der Dem-me'fchen "Annalen,

der Criminalreclftspflege), ' ,

* U128) 81171;, vereinen? (ie 8ucce88j0no ni) inie8tat0, [N38. 7L.: l)'e ,dccij ne

mortaijtntis eine ((1.3 311c:oosaionePomnrorientiulo( Sabigny)

Shfiem des heutigen* tönt. Rechtes Bd. 2 (Berl. 1.840)) S. 20_22. ' ' '

129) Indem Mühlen bru ch in feinem Beitrage zum vierten B'ande des.

Arch. für civil. Praxis (Heidelb. 18,21)) S. 391 fig.: U eber dieP riorität

des Todes als Zweck diefer Abhandlung eine kurze und klare Entwi>elung der

Gitundfätze) welche nach des Beef. Anficht in dem rbm, Rechte über diefen Ge

genftand ausgefprochen- find) bezeichnet) .und diefeAbhandlung damit eröffnet),

dhfz er fagt: -Die Beftimmung der Erfiliwkeit des Todes von Mehreren). derenk

Tod gewiß ift) wobei aber eine Ungewißheit in Anfehung der Zeit des Todes

eintritt) “ kann hauptfäGlicl) in folgenden Beziehungen wichtig fein: _1) Füridie.

Frage) wer von Beiden des Anderen Inteftaterbe geworden fei? wenn nämlich'

Beide einander beerben) fonft aber Jeder ivieder verfchiedene Erben hat. (D-iefe_

Anwendung fit-die gewöhnlichfte und darum pflegt fie von Aerzten auch wohl für

die einzige gehalten zu werden; f. Men de) ausf. Handb. der ger. Med. Th', 1)

S. 136 fig.). 2) Wenn von dem ueber-leben des Einen die Giltigkeit und Wirk

fainkeit gewiffer bertragsmäßiger oder leiztwilliger Verfügungen abhängt (z. B.

die Giltigkeit des väterlichen Tefianientes von der Frage) ob der präterirte

yoethurnue vor dem Vater geftorben iii?) oder ausdrücklich abhängig gemacht ift)

fügt er hinzu: Hier) wie in unzählig anderen Lebensberhiiltniffen) tritt der

Fall ein) daß die pofitive Gefeizgebung fich in's Mittel legen muß) um Feftig

keit und Vrfiirnrntheit da zu frhaffrn) wo die Anwendung blos doctrinellrr

Gründe die Sache einem rtnbeftimmten und fchrvankenden ungefähr Preis geben

wiirde. _-Da) wo dieHeilkunde vollftändigeGewißheit gewährhwird unsihre

Hilfe hier) wie in anderen Fällen) willkommen fein; wo fie hingegen bloße Wahr

fcheinlichkeiten gegen gefetzliheVermuthungen geltend zu machen fucht) muß man
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Erkenntniß* _des Reichskammergericljtes. demÜzuitFoljge dann. *'

eineiGebc-irendk und das neugeborne-Kind;zugleich* leblos gefunden“ rö 7 .
anzunehmenißudaß erftereJfrüher geftorben/Lei 'Belehreridund

illujtrirendjifl ein Beitrag zum erftenBande' iIahrgang) des Wild??

ber'g'-fch*en:Iahrbuches der Staatsarzneikü-nfde'.(Leipz; 1885)-.k.(9i'fz?'17

S. 994-113: Merkwürdiger Fall'einerxz-ufälligen Vet-ige??
fung durch-lden Genuß faurer/,M“il*ci)j."x:be"i*"wkelcheriauthp die'

Priorität des Todes zur Spraci)'e*kam'431)f .Das narhgeföjr?

derteGutaWn wurde dahin erftattetRD-Wbeidel' verftorberie Eheleüöref

unter? dem Bürgerrechte flanden. mia. welchemdem zulegt Lebendewdtie“

Hälfte des Verne' ens des zuerft Verflorberien zukommt. fo hatt-en die;

Verwandten des“ 4 annes bei den Gerichten dieFragezur Entfcheidung*

aufgeftellt. ob ihnen nicht. da ja die Frau-nach der Vergiftung zuerft

verflörben gewefen fein könnte'.'*'ein gegründetes Recht zukomme. die*

Hälfte des Vermögens der Frau-in Anfpruchzu* nehmen. Wenndern:

nach ein *hochlöbly-Gericht“ mir die“ Eingabe der* Verwandten des Man

- - .1 . » x . » .- . z, i i .L

 
' - nacli-FW 1x170' i7- ...wäziii-i; ein* -iiiazciiotihen-Y *ne iin-ti

' * > 'e572' m ' ni --aftirifl- mi" 7 e! 7'

fich ihren Anmaßungen mit Ernft widerfegen .u...f. w. Dagegen bemerkt der

Verfädes Artikels: yri07ica8 30.05 im 'zweiten Bande der Mofi'fcben

Encyklopädie der Staatsarzneik. (Leipz. 1840). S1559. wohl mit Grund:

Nur die mani-eine iareosic vermag nach der Wahrheit "die Frage zu löfen. wer

von mehreren Verfiorbenen-der zuerft Verjtorbene feizilund wenn ihr diefes auch

nicht immer möglich fgewefeu. fo hat dennoch Miihlenbruch Unrecht. wenn

er behauptet'. daß da. wo die Heilkunde bloße Währfcheinlichkeiten gegen gefeh

liche Beftimmungen geltend zu machen fuche. der Iurift fich 'ihr mit Ernfi wider:

fehen müjfe.» Dadurch zerhaut erden gordifchen-Knoten; er vergißt. daß
Wahrfcizäeinlimkeiten. an der Quelle .treuer Naturbeobachtungen nach rationellen

Prinripaen gefchöpft. mehr abfoluten Werth haben..als, rein pofitive Beflim

mungen. denen oft allein das: kill-iriclnus eye-niclit' zum Grunde liegt. „. -

- 1(30) Indem Metzger. Shfiein 8. 266. diefer Rechtsfprechung gedenkt.“

fügt exe-hinzu:: Diefer Ausfpruch kann fehr oft trugen. weil hier die einzelnen

Ksrperconfiitutionen und die übrigen Nebenumjtände die Momente der Entfchei:

dung,angeben müjfen. . i

131)'Im feohften Bande derfelbrn Zeitfchrift findet fich noch ein in:

terefiänter Beitrag: Krügelfiein. An-alekten über die Lehre von

der .Erflheit des Todes.- Der Verfaffer bekennt: Es ift wohl kein Ge:

genflanmüber welchen eingenügendes und entfcheidendes Urtheil zu fällen fchwie:

rigec iii.. .als die Beftimmung. wer von zwei oder ,mehreren Perfonen. die .zu

gleicher Zeit' und untergleichen umfiänden ftarben. die iiber-lebende gewefrn fei.

da Alter. Gefchlecljt. Körperfcärke. die Art der Verlegung und die Gewalt. mit

Weiter eine und diefelbe urfache auf vrrfchiedene' Menfchen einwirkte. hier einen

grgßgn unterfchied machen und» genau erwogen werden mlijfen. um nach den

Grundfähen., welche uns die. Lehre von dem gefunden und kranken Zufcande der

Menfchenbieten. einen Ausfpruch zu thun. indem cr hinzufiigt: Die Rechts:

gelehrten. die diefer Gegenftand *wegen der Erbfcijaftsrecljte fehr nahe angeht.

haben fich die Sache leicht gemacht und durch pofitive Gefege. die aber keines

wegs-fdcr Naturzder Sache entfprechen. den gordifcljen Knoten zerhauen. So

nimmt das römifclje Recht an. daß der Vater feinen noch nicht mannbaren Sohn

überlebe und die Mutter das Kind u. f. w. ' “

BeiBalentin (Kals-ina. ug. ra.,>1.ä-eerr;'71:08f)-nnter rar



e30 Mei-angeregten

nea mit_ dem Ziuftragezugefandthat) daß ich mein Gutachten darüber

abgeben ,folle) .ob und inwiefern fich aus den bereits unterfutinen um

fiänden mit zureichendem Grunde entnehmen laffe) wer von ,den beiden

Ehelenten zuerft *geftorben fei und) wenn aus denfelben keine Gewißheit

hierüber zuentnehmen feixgob und welche Grunde der Wahrfmeinlich

keit die Priorität des Todes* „des einen vor dem anderen daczuthunver

mächtery" fo habe ich alle llmftände *inreifliche Erwägung gezogen und

gebe - folgendesge-wiffenhaftes Gutachten '- dahin ab: Von dem

Alter der beiden Eheleute iitfiir die Priorität des Todes - durchaus

kein (Entfcheidungsgrund zu entnehmen) da nach eingezogenen genauen

E-rkundigungen das Alter beider wenig verfchieden iii) indem der Mann

32) die Frau 26 Jahre erreicht hatte. Wohl aber find aus dem ver

fchiedenen Gefchleclote der beiden Eheleute Entfcheidungsgriinde zur

näheren Befiimmung der Priorität des Todes heczunehmen. 1) Schon

im allgemeinen kann als Regel angenommen werden) daß bei einer

gleichen und gleichzeitig _einwirkenden Todesurfame das weibliche Ge

fcblemt eher zum Tode gelangt) als das männliche) weil die ganze Or

ganifation des Weiber? an fich fchwächer ift) als die des Mannes) und

weil die Empfindlichkeit und Reizbarkeit bei dem Weide allemal größer

ift) als bei dem Manne. 2) In diefem Falle liegt überdieß am

Tage) daß die äußere Eonftitution der Frau bei weitem nicht den Grad

der Feftigkeit hatte) welche dem Manne zukam) indem die Frau zart

gebaut und klein) der Mann aber) obgleich auch nur von mittlerer

Größe) doeh einen gedrungenen feften Bau und derbe Muskeln hatte.

Es i| alfo fchon darum wohl mit zureichendem Grunde anzunehmen)

daß die als gleich ecwiefene und) wenn auch vielleicht nicht ganz) doch

fait gleichzeitig einwiriend gewefene TodesurfaGe bei der Frau den Tod

friiher hat herbeifähren müffen) als bei dem Manne, 3) Es fprechen

mehrere Umfiände dafür) daß die Frau eine “fiärkere Portion Gift mit

der Milch. zu fich genommen habe) als/der Mann. Denn: n) Es ift

anzunehmen) daß das Gift in die Mila) gekommen ift) ehe fie geron

nen war; fonft hätte man wohl fchwerljä) noch fo viel Gift auf dem

Boden der Satte (Schüffel) finden können) indem daffelbe) wenn es

nach dem Gerinnen erft hineingekommen wäre) mehr auf der Oberfläche

der Milch hätte liegen rnuffen. Hat nun) was wohl wahrfcheinlicl) ift)

die Frau die Mila) vorgelegt und ihrem Manne zuerit gegeben und

dann erft für fich genommen) fo hat fie von dem tiefer befindlich gewe

fenen Gifte auch leicht mehr bekommen können und miiffen) als der

Mann. 1)) Das in deffen Leichname zufammengebrachte Pulver betrug

nur 8 Gran) das in dem Leichname der Frau zufammengebrachte aber

12 Gran. o) In dem Körper der Frau hatte das Gift offenbar am

fiärkften auf den Magen und weniger auf das Duodenum eingewirkt)

als bei dem Manne; denn es wurde die Entzündung des Magens bei

der Frau fiärker gefunden) als bei diefemz bei ihr waren mehrere

Stellen brandig) die luuioa ejllaaa war an mehreren Stellen wurde und

 



 

corrodirt. ausden Gefäßen war fogar etwas Blut in 'dettMagen- “und

das Duodenum gedrungen.. wovon die enthaltene Flüffigkeit reirhlicl)

gefärbt war. welches Alles bei dem Mannenicht fo war. Endlich

fcheint auch 4) aus fo genden Umftänden felbft hervorzugehen. daß der

*Tod* der Frau auch friiher' erfolgt ifi. als der Tod des Mannes, Denn

a) die Ruhe. welche das Geficiyt der Frau ausdrückte. fcheint allerdings

zu beweifen. daß der Tod der Frau erfi erfolgt iii. nachdem *fchon der

Brand eingetreten gewefen und alle Schmerzen aufgehört haben. b)

Die vielfachen nur auf den Magen und das Duodenum befciyränkt ge

wefene Entzündung bei der Frau hat nothwendig eher in Brand? er

gehen müffen. als bei dem Manne. o) Die Frau ift im Bettx g'e or

ben. der Mann war aber noch vermögend aufzufiehen. fich etwas-an

zuziehen und einen Topf mit Waffer aus der 'Küche zu holen. c1) Bei

dem Manne hat das Gift nicht fo fiark auf den Magen gewirkt; dafür

aber hat es auch auf den Darrncanal eingewirkt. wozu nothwendig

längere Zeit erforderlich gewefen fein muß.- Nach allen diefem glaube

ich mich verpflichtet. annehmen zu müffen. daß bei der Frau der Tod

früher erfolgt ifi. als bei dem Manne. Diefes bezeuge ich hierdurch

pflichtmäßig und beftätige es mit meines Namens Unterfchrift und bei

gedruätem Petfciyafte. - M., Phyfiius. Andere Fälle finden wir bei

Pyl. Auffälze 'und Beobachtungenilu. f. w. Bd. 1. Fall 13 bei

Daniel. Sammlung med. Gutachten Fall 433 bei Buchholz.

Beiträge Bd. 4. S. 1 flg. (Falle von Erftickungen). Vgl. noch M671,

eii88ert. (io pkjokiläte mokliz. liegioniont. 1804. (Iraner, comment.

(Lo prjokjtate [not-UZ. len, 1810, 1811, Friedreich. über die Prio

rität des Todes (S. 195 flg. des 13. Ergänzungsheftes der Henke'

fchen Zeitfmr. für die Staatsarzneikunde. Erl. 1830). Metzger. ger.;

med. Abhandl. Th. 2. Abh. xl: ueber Priorität des Todes S. 155

163. (S. 158 gedenkt der Verf. des Pyl'fchen Falles: Zwei Ehe

leute - fo berichtet er _ waren. durch Ofendunfi erftickt. in ruhiger

Lage mit allen Kennzeichen des apoplectifcloen Erfiickungstodes in ihrem

Bette neben einander liegend todt gefunden. Die Frau war mit ver

fchiedenen kränklimen Zufallen behaftet gewefen. feit ganz kurzer Zeit

fchwanger. Der Mann war robuft und fiark gewefen und hatte Über

nichts geklagt. Sie h_atten gemeinfckyciftlick) ein fehr mäßiges Abend

bcod genofien. Es entftand ein erbfchaftlimer Prozeß. wobei die An

verioandten einerfeits behaupteten. der Mann. andererfeits. die Frau

fei früher verfiorben, Vorfichtig. wie er war. und vermuthlich. um

es mit keiner von. beiden Parteien zu verderben. berichtete Pyl gut

achtliä). nach feiner Meinung feien beide Eheleute in einem und dem

felben Augenblicke verfchieden. wiewohl er. nach meiner Meinung.

Gründe genug gehabt hätte. wahrfmeinlick) zu machen. daß die Frau

vor dem Manne gefiorben.) Beck. Elemente Cap. 10: Vermu

thung des ueberlebens. S. 334-349. Henke. Lehrbuch
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.f '. ,f1 Nie ann. Taf enb. 97273-727. S..5_()4-7511. Henke.Lehr-.

buch' Weg: Ö4.) Nerd ajzxßimöbuch' _7258-_272 Skalley'. über'

die gefeßliche Zurechnung? des' Erfolges eines Heilverfahren-Z. Berl. 1'818.

Henke. Veiträgetzu-der Lehre von der rechtlichen und gerichtlich-medicinifäzen

Veurtheilung der denMedirinalperfonen angefchuldigten Kunftfehler (in deffen

Abhandhaus dem Geb. der ger. Med. Bd. 4. Abh,1l.), Klofe. über, die

Zulciffigkeit gerichtlicher Unterfuchungen eines klinifcl) angewandten ärztlichen

Öeilverfahrens' (S. 63 flg. des zweiten Bandes der Henke'fchen Zeitfchr.).

Wildberg. Rhapfodien. Abhiid: -Kann- unt-warf 'bie unterfumung der

Kunfifehler der Medicinalpecfonen ein-Gegenftandfdper gerichtlichen A-rzneiwiffen

fchaft fein? Ne u h o ld. Verfuch einer Darftellungxder bef. Rückficiften. welche

bei juridifcher Zurechnung u, f. w. (f. oben); S ch ürmay er. die Kunfifehler

u. f. w.*'(f. oben). *Torx-einige Worte über Kunfifehler der7Medicinalperfo

nen (S; 581-596 des fünften Bandes *des WildbergffchenyIahrb.). Mbit.

Enehklohädie Bd; 1. 8, e. Ku-nftfeh-le-r der Medi-cinalperfonen.

S. 1119-1125, - Die Literatur der gerichtlichen Medicin bietet eine

Keime-Cafuifiik.. Beifpielsweife: Phi'. neues Mag. Bd.'2. S. 1: Gut

achtlicher Bericht über das Verfahren einer einesunglück

lich abgelaufenen_ ueeouev-emence .wegen angeklagten Hev

'amme. Wildberg. Iahrb.-Bd.-3.,S.631-642.: unterfuäfung und

Gutachten iiber .einen durch einenGedärm-utterriß bald nach

der Geburt erfolgten Tod einer verheurathfeten Frau. wel

cher der Hebamme zur Laft g-elegt"'*war ((vgl. mit »dem »Beitrage

des Herausg. zum vierten Bande: ueberLkiex-.elrforderliehe Vorfiiht

bei dZerunterfuchung;undgBeurtheilung. folcher med-ger.

Fälle. in welcheneineHebamme angeklagt oder doch in den

Verdacht gerathen ift.“ daß fie xtienxrvcihfrend oderebald nach

der Geburt erfolgten' TddÜeiner- »Perfon ver-fchuldet- hat).

Annalen der Staatsarzneik. Iahrg. 1839.,S. 138-143 des vierten Heftes. wo

l)r. Sander in Rafiadt ein .obergerickftsärztlimes Gutachten inpeiner unter

fumungsfache gegen eine Hebamme wegen Tbdtung mittheilte. .Viele Fälle fin

den wir in der Henkefchen Zeitfchr.. z; V. Bd." 33.' S.“ 32'flg.': Graff.

Bericht-des Medicinalcolle-"gs-inDairmitadt. angefchuldigte

Dienftfehler. Ignoranz. NachläffigkeihnundUnfleiß eines

Phvfikatsarztes betr... S.78flgäzunterhßzieiznng-und_Begut

achtung begangener Kunftfehler .bei bey mit dem Tode en

denden Entbindung* einerErfi ebärenden. VonNieolai.kbn.

fächf. Amtsphhfikus zu Aiiguftusburg. d, 34. .SIL flga: Beu-rth eilu n g

des Verfahrens des Wundarztes Si. -zudSckove Vom Mebicinal

rathDomhoffzu Magdeburg S. 91 flg.: Gutachte-.müber das Ber

fahren eines Geburtshelfers und zweier Hebammen. Von

demfelben. S. 109 flg.: Gutachten iiber das Verfahren einer

Hebamme bei einer umftülpung der Gebärmutter. Von' demf..

S.150 flg.: Gutachten über die' einem-practifchen Arzte an
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der Carolina 133) gedachtu der dazu'Anlaß*-gab) daß -die 'gerichtliche

Medicin die» fogen. Kunfifehler dereMedicinalperfonen--in ihrenrKreis

zog; fie.foll-'entfcheiden)-'ob ein folcher Kunfifehler begangenwurde)

eine Entfcheidung) :die (oftihre, großen Schwierigkeiten hat; Denn)

um mit Henke) .Lehrbuch D60931 zu reden) .ließe fich-für die Aus

9g... -so ,"1'Qe3(b)f1173 z Jesu-incl ..UJf-Jfßr. ez_ ..nu-rt af .gxtzciiii

WMV-deny. cpr“- .uncut-safe mit .rrßircisrius-W .tzresetriib

. -. u. f. )_ g

gefchuldigteunkenntniß in der Geburtshilfe *iind angebliche

Kunftfehler. Von Schlegel in Meiningen) Bd; 41) S. 1 fig.: Ge'

richtlich-rnedirinifche unterfumung und Reehtserkenutniß in

einer wider den 1)1-.incc1.G. W.Scharlach in Stettin geführ

ten Criminalunterfuchung wegen angeblicher Kunftfehler bei

einer fchweren Entbindung und dadurch bedingter Mitwir

kung zum Tode des Kindes. Ergänzungsheft 26) S. 185 flg.“: Amt

liches Gutachten iiber die von Landchirurgen bei der- Ve,

handlung eines durch ueberfahren mit einem Steinwagen

Verletzten verübten grobenFehler und ungebiihrniffe. Von

Biermann in Peine. (Das fehlerhafte Kunjtverfahren eines englifhen Ge

burtshelfers fiihrt aus: 1'118 lnjncel von Flachs in Dresden) im 40. Bande

derfqNjrfchr. S. 167 flg. - Auch die Rechtsliteratur, fiihrt Fälle vor)

z. V. Meifter) prattifme Bemerkungen aus dem Criminal: und (Tivilrechte

durch urtheile und Gutachten der Göttingifchen Iuriftenfacultät erläutert Bd. 2.

Gbtt. 1795) wo 159 flg. unter der Auffchrift: ueber die Schwierigkeit

beim Beweife des cokporjs aelieci in Fällen) da dem Feh

ler des Arzt-es der erfolgte Tod eines Patienten Schuld

gegeben wird) insbefondre inAnwendung auf dieGeburts:

hilfe) ein Strafrechtsfall mitgetheilt ift; dann Thon) gefammelte Rechts

fälle) Criminalgefchiwten und rechtliche Bedenken aus dem Civil: und Crimi

nalrechte Bd. 1 (Ilmenau 1827)) S. 14-36: Recht-sfall aus dem pein

lichen undPolizeirechte über eine unterfuchung gegen eine

Hebamme) welche,bei einer Entbindung unberufen und un

zeitig die Nachgeburt 'gewaltfam gelöft hat) und worauf das

Ableben der Wbchnerin erfolgt ift; ferner Scholz) merkwürdige

Strafrechtsfälle ausmehreren Ländern Teutfchlands Bd. 2 (Vraunfchw. 1841))

Nr. 19: Der Wundarzt Behrens wird wegen kunftwidriger

Behandlung einer Wbchnerin bei der Entbindung zur Un

terfuchung u-nd Strafe gezogene'. Vifchoff) merkw. Criminalrechts

fälle Bd. LlHann. 18345)» S. 279 flg.: -Joh. Aug. Wilh, S--) Chirurg

in R-) Kbrperverfiiimmelung. - Vgl. noch: Feuerbach) Lehrbuch

des peinl. Rechtes) herausgeg. von Mittermaier) 13. Aufl. (Gieß. 1840))

Noteyitlll des Herausg. zum s. 58) S. 101) 102. u?, c -. 3x *

133) Ueber das rbm, Recht f. Rein) das Criminalrecht der Römer von

Romulus bis auf Iufiinianus. “Ein Hilfsbuch zur Erklärung der (Claffiker

und der Rechtsquellen für Philologen und' Jurifien nach den Quellen bearbeitet

(Leipz. 1844)) S.141!!- Endlich iit der Tod eines Menfchen) welcher .in Folge

eines inacijexnnen fiirbtkguaä m1 81nnt0in 110n1jnj8 'o1 n11 i-alneäjun] clututnerut,

nicht als dolofer Mord) fondern als_ culpofe Tödtung anzufehen und wird 110

nestiai* in 11181118111 relegirt) hunij1ionhingerichtet) 17.11111. 11. 23. 19. Auch der

Arzt ifl darunter mit begriffen; denn) fagt 111p. 1. 6. Z. 71 1).-se 011i.- zii-nee.

(1. 18.) guocj par-xjniperjtjum cmnlnjsit (ertmuß es nämlich beffer wiffen) ) impu

lnrj e] 1181M, vgl. kein. Zeit. 7. 98 srl. 1.. 7. F. 8. 11. 8. pr. l), W183. nqnü.

(9. 2.) C011. xu. 7. 7. Handelt der Arzt nicht leichtfinnig und unverfiändig)

fo kann ihn bei eintretendem Tode kein Vorwurf treffen) nnpntnri 1376111118 inur

tn1jtati8 non lieber, 111p. a. a. O. u. f. w.
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übung der Heilkunfi eine gefehliche Vorfchrift entwerfen (als noth

wendig und ,möglich fuchte diefes darzufiellen Goffler in feiner

Schrift: ueber das Rechrsverhältniß zwifmen dem Kranken und feinem

Arzte, Berl, 1814)) wie eine Prozeßordnung für die Rechtsgelehrten

oder eine Dienftanweifung für die amtlichen Verrichtungen der Geift

lichen) fo wiirde es leicht fein) dariiber zu entfcheiden) ob ein Arzt)

Wundarzt) Geburtshelfer, eine Hebamme) einen Kunfifehler begangen

habe. Die Unmöglichkeit) den Arzt am Krankenbette an ein medici

nifches Gefeß- oder Methodenbuch binden zu wollen) ift aber von Aerz

ten klar dargethan und von Rechtsgelehrten befiätigt worden. Da näm

lich für die Heilkunde noch kein höchfies Princip gefunden ift) fondern

diefelbe als Erfahrungswifienfmaft in ihrer Ausbildung fiets fortfGrei

tet) da diefelbe nur allgemeine Heilmethoden kennen lehrt) welche

jedem einzelnen Falle) der immer ein befonderer und eigenthümlimer

ift) angepaßt werden müffen) da ferner von Zeit zu Zeit fowohl neue)

vorher unbekannte Krankheitsformen fich zeigen) als auch die herrfGende

Vefchaffenheit der bekannten Krankheiten durch die o0118tjluii0 Ziutjonarja

und den Wechfel derIahreszeiten verändert wird) fo fteht unwiderlegbar feft)

daß die Heilkunde den Zwang gefeßlicher Vorfchriften nicht duldet) und

daß dem eigenen Ermeffen) Urtheil und Gewifien des ausübenden Arz

tes die Wahl und nähere Anordnung der Heilmethode und der Heilmit

tel anvertraut werden müffe. Der Gerichtsarzt hat die Fragen zu un

terfuchen und zu beantworten: 1) ob ein Kunfifehler (durch kunftwi

driges Handeln oder durch Unterlaffung eines von den Regeln der

Kunfi vorgefchriebenen Verfahrens) begangen worden) 2) ob er die

nachtheilige Wirkung erzeugt) und 3) ob die dem Angefmuldigten zu:

kommenden und von ihm zu fordernden gemeinen Kenntniffe und

Fertigkeiten den begangenen Kunftfehler verhüten konnten und mußten?

17. Unterfumtrng über Vergiftung.

Diefe Materie bildet einen befonderen Abfchnitt in denLehrbüchern

und Syfiemen der gerichtlichen Medicin) ift aber hier zu übergehen

und mit der Darftellung: Tödtung zu verweben) die dadurch ihre Ab

rundung gewinnt.

i7. unterfuchung über zweifelhafte Geifies

und Gemitthszufiände. _

Die gerichtliche Pfychologie ift ein felbfijtändiger Zweig

der gerichtlimen Medicin) der einer befonderen Darfiellung angehört.

S. daher den Art. PfyGologie) gerichtliche.

K71. Gerichtliche Thierheilkunde.

Ein anderer befonderer Zweig der gerichtlichen Meditin ift die ge

richtliche VecerincirkundeWIz fie ift die befondere Anwendung

134) Außer den oben aufgeführten Schriften und Werken von Nieman n )

Veit) Michel) Tfeheulin)v.Am--Parh)Laube-nder)Virf.dieMo|*
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des thierärztlichen Wifiens zur Beantwortung von in einem Rechtsver

fahren fich erhebenden Fragen. In der Regel erheben fich diefe Fragen

im E ivilvecfahrenz denn) um mit dem Verfaffer des Artikels: [nacli

eine 'Sinti-Mirja intensiv.S.200des:zweitenBandesderMo|'

fäjen EnchklohcidieJ ,Staatsarzneik.) zu reden) die_ »Veranlaifungen

zu Rechtsftreitigeuäegkxber Thiere find urige l j äufig und) ihrer

Natur nach) höch verfihiedenartig. Die reWjU- uellederfelben ift

1) der Viehhandel (befonders der Pferdehandel)) 'durch welchen fie

hauptfählicl) unter folgenden Umftänden herbeigeführt werden. a) Wenn

bei dem Kaufe oder Taufche eines Thieres Krankheitei-*i oder Fehler

deffelben von dem Verkäufer dem Käufer abficljtlicl) (zuweilen felbfl

durch künfiliche Mittel) verhehlt worden find; oder i)) wennFehler und

Krankheiten zur Zeit des Handels den Parteien aus unkunde unbekannt

blieben) das ?hier aber als fehlerfrei betrachtet und bedungen worden

iftz oder e) wenn Krankheiten erft in einiger Zeit nach dem Verkaufe

aus einer bei demfelben vorhanden gewefenen oder gefeßlici) vermutheten

Anlage entfianden find (z. B. bei den meiften contagiäfen Krankheiten)

wenn die Thiere während des latenten Zuftandes des Eontagiums ver

kauft werden) auch bei den im Gefeßbume namentlich bezeichneten Ge

währsmängeln)135)z oder (i) wenn ein) obgleich völlig gefundes Thier

nicht alle beim Kaufe bedungenen oder) beim Kaufe für einen beftimm

ten Zweck) nicht alle gefehlicl) vorausgefehten Eigenfmaften befilzt) z. B.

ein beftimmtes Alter) das Träcljtigfein oder das Nichtträchtigfein) Ab

richtung und Brauchbarkeit zum Ziehen) zum Reiten u. f. w. In

allen folchen Fällen kann der Käufer) da das erkaufte Thier für ihn

den bedungenen Werth nicht befugt oder felbft ganz tinbrauchbar ift) je

nach umftänden) bei den Gerichten entweder den Kauf ganz rückgängig

machen oder einen Theil des Kaufgeldes zurück zu erhalten fuchen 136).

2) Eine andere) ebenfalls ziemlich häufige Veranlaffung zu Streitigkei

ten findet fich in den BefchädigungenM)) denen die Hausthiere

_ lung der Hauptmängel der Hausthiere (Tüv. 1822)) 2. Aufl. 1825.

fche Encyklopädie Bd. 1) 3. r. H aup tv iehm än g el) S. 762-767; Bd. 2)

8. e. meäjcjnn reterjnurjn furensjß, S, 200-202; 8. e. Veteri

n ä rw efe n ) S. 1120-1125. S i e b e n h a a r ) enchklopäd. Handbuch Bd. 2)

S. 607 flg. Münter) das Roßtäufcherrecht (Henn. 1795)) 3. Aufl. 1810.

Niem an n) Tafchenb. der Veterinärwiffenfmaft. Leipz. 1830. Anhang:

urberflmtliche Darftell. der Staatsveterinärkunde. Zweiter Hauptabfchnitt:

Gerichtliche Veterinärkunde) S. 594-616. - Frankreich: l-lueai-n, ne

1a garantie ei. (108 'i608 recilijbitujrcs (Lanz 1e commerce 608 nnjlnnux (julnczsijqties.

yur 1825. - Italien: k* 022i) la :Wjntrjn 18)-Zain. lilil. 1816.

135) P lou cqu et) iiber die Hauptmängel der Pferde. Amm on) Hand

buch für Biehbefmauer. Nürnb. 1804. Hofacker) Anleitung zur Beurthei

136) S. im fechfien Bande dirfes Werkes den Art. Kauf und Verkauf)

S.28 flg.

137) Moft) Enchklopädie Bd.2) 8. r. Verletzungen der Haus

thiere) S. 1108-1114.



*ieh getötet-generiert“.

ausgefeßt findh"1 und" die ihnenfiaus unaehtfamkeitxzoder*'anOBddheix

*theilsM-durci) Menf en4' theils dura) andere Thiere zugefitgt .werden

können. Nanaentli 'igühörenhierher-e) die verfcinedenen Verleßirtngeij?

b) Vergiftungen; o) Anfieckungenz* c1) unzweckmäßige 'HilfsleifiuWÄ '

bei-Krantheitenx--üble Folgen vvnthirucgifchenÖ ,erationentu,jf.„rv:"

e) diätetifche Vernachläffigungen' u. dgl. »Die hietFir-:allgemeinen bloß

angedeuteten verfchiedenen Verhältnifie führen in den* einzelnen-Streits

fällen eine große Ntanniciyfaltigkeit von ReGtsfragWYeÖlKiZ 'zu 'deren
Beantwortung die gerichtlich-thierärztliche Urrterfuchunizq atd (auf lebende)

bald auf todte Thiere 138) und fehr dftauch auf andere Gegenftände der

* Natur und Kunft gerichtet fein muß) z. B. auf die Art. Befchaffenheit'

und Anwendung der Nahrungsmittel) des Getränkes) der Arzneimittel)

auf Gifte) auf die Art und Ausdehnung 'des Dienftes der ?Fxhiere-F auf

Reitzeug und Gefchirr) auf die Befchaffenheit und die Lag-e' desfStal

les u. f. w. Zuweilen hat aber auchdas Strafverfahren der gericht

lichen Thierheiltunde Fragen zu fiellen) zöB. bei Anfchiildigung bos

hafter Eigenthumsverlelzung) wennein Thi er das verletzteEigenthMfi

l ift. S. in "diefem Werke Bd. lliiden' Art. Befchädigung und

Vernichtung von Sachem S. 217L' Note 1139).* B 77' "m"

DieLiteratur der gerichtlichen Medicin zeigt) daß man' 'in das

Gebiet derfelben Fragen gezogen hat) die demfelben nicht 'iingiehöri-.nrx

z. B. die Frage) ob und inwieweit-der Arzt hinfiGtlii-h defienf* wasper

in Erfüllung feines Berufes wahrnahm/ Zeuge fein müffe 140)/ db er

ficafbar handelte. wenn er einem Duelllbeiwohntei-“fum erfoÄrderliGen

 

Falles Hilfe zu leiften 141). - - .- *6
x zu. .m i r-icia tutti.. :einer 3437W .DVB-x-[U-ÜZZ m.

p ' ein_ - * *Mini-NLB ie/ . . ,Mixe ' *

--ii

138) Fleifchmann) AnleitungNThZ: _ueber legale Unterfa

chung der Thierleichname. Maik. _Enchklopadie Bd,_2, 3. e. Ob

duction der Leichname von Hausthieren) S. 437-443. ' '

139) S. Magazin fiir die gefammte Thierheilkunde. herausgegeben von

Gurlt und Hertwig) Profefforen an der kbn. Thierarzneifrhule zu Berlin)

Iahrg. 1837, S. 235-238: Gutachten iiber die Verwundung eines

Pferdes durch Stiche in die Augen, Mittheilung aus Un

t-erfuchungsarten u.f.w. *7 '

140)Henke. Zeitfchr. für die Staatsarzneik. Bd.15) S. 431W.:

Rumpelt) der Arzt als Zeuge; Vd.16) S. 450 flg.) Vd.17) S.

425 flg. und 13, Ergänzungsheft S. 280 flg.) wo fich die Verhandlungen zwi

fchen Rumpelt und Stegmann' bis zur Duplik finden. Diefelbe Zeit

fchriftBd.19, S. 118 flg.: Kaifer) foll der Arzt als Zeuge auf

treten? S. 452'flg,: Der Arzt als Zeuge. Von einem Rechtsgelehrten.

Thomfdn. Vorlef. S, 21-47. SpangenbergFder Arzt als Zeuge_

(S. 70 flg. des dritten Bandes der Zeitfchrift fiir (Zivilrecht und Prozeß). M i t t er

maier) die Lehre vom Beweife im teutfchen Strafproz. S; 311. Derf.) das

teutfche Strafverfahren) 3. Auflage) Th. 1 (Heidelberg 1839)) S. 346, Ba:

difches Strafgefegb. Z. 541: Verletzung der Verfchwiegenheit durch

Aerzte u. f. w. ' '

141) Braun. über das Verhalten des Arztes gegen Duellanten n. f. w.

(S. 418 flg. des 39. Bandes der Henke'fchen Zeitfchrift). Thomfon) Vor:

lei'. S. 224 flg. S. noch allg. jut. Zeit, v. 1829 Nr. 31. S. 121: ueber das
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:-._,-..„.Schließl_ici) iii-neck) des Streiteszdarüber zu gedenken. ob und,

inwieweit der Rechtsgelehrte mit der gerichtlichen Medicin vertraut.fein

müffeWMende hat diefe Frage S. 27 flg. des zweiten Bandes feines

Handbuches der ger. Med. in's Auge gefaßt. und man kann ihm nur

beifiimmen. wenn er fich... zugleich mit Rückficht auf die Rechtsgefetz

gebungW). dahin ausfpricht; Man hat die Frage aufgeworfen. ob

fich _nicht der Rechtsgelehrte„fo viele Kenntniffe von der Medicin und

eine fo große Fertigkeit in ihrer für feinen Zweck nöthigen Anwendung

zu erwerben vermöge. daß er der Medicinalperfonen bei Rechtsfällen.

in denen medicinifche Kenntniffe und Fertigkeiten zur richtigen Beur

theilung nöthig find. überall entbehren könne. Diefe Frage heißt nichts

weiter. als ob es nicht angehe. daß der Rechtsgelehrte auch zugleich

Arzt im weiteften Sinne des Wortes fei? Da jede angewandte Wiffen

fchaft in ihrem gegenwärtigen 'Umfange den Menfchen. der fich ihrer

bemächtigen will. ganz fordert. und da ihre fortfchreitende Ausbildung.

an welcher auch er mitzuarbeiten verpflichtet iii. allein fchon_ alle feine

Kräfte aufruft. und die Dauer feines ganzen Lebens vollkommen aus

füllt. fo ift diefe Frage ohne Zweifel zu verneinen. Mögen immerhin

alle Wiffenfchaften. wie man nicht mit Unrecht behauptet hat. von

dem menfchlichen Lichte erleuchtet werden. fo fordert doch jede. um

kräftig darin fortzuwachfen. andere_ Nahrung und andere Kräfte zur
Bearbeitung .Lund zwar folche-zvon denen die einen die anderen mei

fiens ausfchließen. Eigenfchaften und Verhältniffe. welche die Er:

werbung einer Wiffenfchaft begünfiigen. lichen der Erlernung einer

anderen oft geradezu entgegen. Dieß gilt noch mehr von der Verbin

dung zweier oder mehrerer angewandter Wiffenfchaftenin derAusübung.

welcher auch der Staat. .der die Entfaltung derzmenfchlichen Kräfte

nach allenzYiclhtungen unddaher Theil-ung der Gefchäfte will. befiändig

entgegenftrebt. *Aus allen diefen Gründen erhellt es zur Genüge. daß

Staatsmänner. die als Gefehgeber aufzutreten befiimmt find. und

Rechtsgelehrte niemals im Stande fein werden. fich der Medicin über:

haupt. und befonders der gerichtlichen Medicin. die nichts als ein be

fiändiger Ausfluß von jener ift143). ,dem die Gefelzgebung. die Rechts:

W*- i Jt121l1ei:1.»*7/1..

rechtliche Verhältniß eines Wundarztes zu den Duellanten.

Das badifche Strafgefetzb. 8. 333: Straflofigkeit der Secundanten.

Zeugen und Aerzte.

142) S. 14-22 deffelben Bandes handelt Mende von der Anwendung

der gerichtlichen Medicin auf die Gefelzg eb u ng. - Vgl. auch noch: Einige

Bemerkungen. die gerichtliche Heilkunfr betr.. von Metzler.

hohenzollermfcher geh. Rath und Leibarzt (im Iahrg. 1836 der Annalen der

Staatsarzneik.).

143) Mende definirt S. 490 die gerichtliche Medicin dahin: fie fei der

Inbegriff der fiir das Recht (als Gefetzgebung und Rechtspflege) aus dem Ge:

biete der Medicin nöthigen Kenntniffe. mit den Vorfchriften zu ihrerjAnwen

dung überhauptund zu dem in befouderen-Fällen dabei erforderlichen Verfahren.

indem er hinzufügt; Der ganze Inhalt der gerichtlichen Medicin wird hiernach
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wifienfehaft- und der Rechtsgebraucl) nur feinen befonderen Lauf ange

wiefen- haben. in einer für ihren Zweck geniigenden Ausdehnung und

Vollkommenheit zu bemcichtigen. Die gerichtliche Medicin wird daher

ein beftcindiges Eigenthum der Medicinal-perfonen bleiben. und ohne fie

nirgendswo und zu keiner Zeit ausgeübt werden können. Sollen denn

aber die Gefehgeber und Rechtcgelehrten überall keine Kenntnifie von

der geriädtlichen Medicin befilzen. und fallen fie bei gerichtlich-medicini

fchen Gefchäften gar nicht mitreden dürfen 1*4)? Die Stimmen der

Aerzte und der Rechtsgelehrten find hierüber fehr ungleich ausgefallen.

indem Einige es für fchleclythin nothwendig hielten. daß der Rechts

gelehrte mit dem ganzen Inbegrifie- der ger. Medicin genau bekannt fei.

um die Wirk-famkeit dee Medieinalperfonen in rechtlichen Fällen beur

theilen zu können. Andere aber behaupten. der Rechtsgelehrte bedürfe

der gen-med. Kenntniffe überall nicht. -indern ee fich ihrer doch nicht

nach iheem- ganzen Umfange bemäciytigen könne. fich daher auf die

Medicinalperfonen verlaffen müfie. Beide Parteien haben Gründe für

ihre Meinung angeführt. die aber. weil fie nicht von dem rechten

Standpunkte aus entnommen waren. die Sache nicht zur Entfcheidung

brachten. Die Frage dreht fich darum. ob die Rechtswifienfmaft ohne

die Kenntniffe. die den Inhalt der gerichtlichen Medicin ausmachen.

vollfiändig fei und der Rechtsgelehrte- ohne fie Gerechtigkeit ausüben

könne? Die Recinswiffenfcizaft hat die Natur des Rechtes überhaupt

und feine Anwendung auf gewiffe menicizlihe Gefellfcizaften. Staaten.

durch die Gefehgebung und die Rechtspflege zu beftimmen und aufzu

zeigen. Das* Wefen des Staates ift das unter-ordnen der befonderen

Kräfte unter das Allgemeine zum Vortheile Aller. das Wefen des Rech

tes aber die Sicherung des Vefonderen durch das Allgemeine. Der

Zufiand des Befondeeen. auf deffen Sicherung das Recht hingeht.

hängt in jedem Staate von der Art des Uncergeordnetfeins* des Befon

aus der Medicin entlehnt und er wird auf einen von Außen durch eine andere

Wtfienfchaft gegebenen Zweck angewendet. durch welchen er feine Ausdehnung

und Geftalt bekommt. Die fogen. gerichtliche Medicin ift daher eine bloße

Kunde, Das Wiffenfchaftliclye in ihr bleibt immer ein wefentliclnr Theil der

Medicin. der blos durch feine Anwendung auf den rechtlichen Zweck von ihr

ausgefchieden wird. In diefem Zwecke und der Anwendungsart liegt das Eigen

thümliche diefer Disciplin. Dieferhalb kann fie ohne Bezug auf die Anwendung

als folche überall nicht gedacht werden. und fie muß den Zweck der Medicin. das

Heilen . welchen das Recht nicht verlangt. ganz aufgeben, Indem fie dieß aber

thut. fo verdient fie den Namen gerichtliche Medicin. ftrenge genommen. überall

nicht. fondern fie kann nur. um in dem Namen ihren urfprung und Zweck zu

bezeichnen. medicinifche Hilfswiffenfchaft des Rechtes heißen.

Recht umfaßt hier die Gefeßgebung und die Rechtspflege zugleich.

144) Wildberg. Rhapfodien aus der gerichtlichen Arzneiwifi. Abh. ll:

Sind Fragen des Richters an den gerichtlichen Arzt bei vor

kommenden. gerichtliclf-medicinifche unterfuchungen erfor

decnden Nechtsfiilien zuläffig* und zweckmäßig?
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deren unter das Allgemeine und von dem gegenfeitigen Verhältniffe

des Befonderen unter fich ab. Diefe Verhältniffe find überall) wo fie

nicht durch Lift oder Gewalt eingeführt find) als beftimmt durch den

Gemeinwillen des ganzen Volkes) das die Gefellfchaft bildet) anzufehen.

Diefer Gemeinwille kann nun aber wieder für nichts anderes) als für

die Wirkung aller in der Gefellfchaft vorhandenen Einfichten und Kennt

niffe und der darauf gebauten Urtheile und Schlüffe angefehen werden,

Dadurch wird jede wahre Volksgefetzgebung der Ausdruck der zur näm

lichen Zeit unter dem Volke herrfchenden Bildung und Sitte) nach denen

daffelbe ftets das Rechte unter fich abmißt. Dieß Rechte) das Recht)

da es fich durch die Gefelzgebnng nothwendig auf einzelne Gegenftändea

erftreckt) fieht alfo mit allen Kenntniffen der Zeit) in der es gegründet

wurde und fich ausbildete) in der genaueften Uebereinftimmung und

kann ohne fie überall nicht begriffen werden. Daher muß eine Wiffen

fchaft) die fich mit dem Rechte befchäftigt) fich auch um jene Kennt

 

niffe bekümmern) welche ihr die Natur und das Wefen ihres eigenen '

Gegenftandes aufhellen. Zu diefen Kenntniffen gehöremrwie es nicht

blos aus der Natur der Sache fließt) fondern wie die Gefchiwte es auch

lehrt) hauptfäclylici) medicinifche) um welche fich zu bekümmern die

Rechtswiffenfwaft genöthigt ift. Da das gefammte Volksleben aber

in fleter Entwickelung begrifien ift und fich darnach immer das Recht

bejtimmt) fo muß die Rechtswiffenfwaft nicht blos diejenigen Kennt

niffe in ihren Kreis einfwließen) die auf das Recht) wie es ift) Einfluß

hatten) fondern auch diejenigen) welche der menfwliche Geifi von Zeit

zu Zeit erft erworben hat) und die auf die Fortbildung des Rechtes

einen entfcheidenden Einfluß theils fchon gehabt haben) theils aber noch

erlangen werden und müffen. Die Rechtswiffenfwaft kann alfo als

folche die gerichtliche Medicin) wie fie geworden ift und wie fie jetzt iii)

nicht verleugnen) und der Rechtsgelehrte) der von feiner Wiffenfwaft

mit Recht feinen Namen führen will) muß fie fich deßhalb erwerben.

Bemerken wir nun ferner) daß die Rechtspflege aus der Anwendung

der Gefetzgebung auf einzelne Fälle durch die Rechtswiffenfchaft befteht)

und daß diefe nur nach Maßgabe der Kenntniffe gefchehen kann) die im

Rechte enthalten find und die Grundlage der Gefehgebung ausmachen)

fo folgt nothwendig daraus) daß der Rechtsgelehrte) als Handhaber

der Rechtswiffenfchaft bei der Rechtspflege) alle diefe Kenntniffe befitzen

müffe) um ihre jedesmalige befondere Anwendung und ihre Beziehung

auf einzelne Fälle beftimmen und gehörig würdigen zu können. Da

her verdient ein Rechtsgelehrter) der ohne gerichtlich;

medicinifche Kenntniffe das Recht üben will) diefen

Namen nicht. Dieß vorausgefeht) ift nun weiter zu befiimmen)

wie die Kenntniffe in der gerichtlichen Medicin befchaffen fein müffen)

welche der Rechtsgelehrte noethig hat) und welchen Nutzen fie ihm über:

haupt und in befonderen Fallen leifien. Die gerichtliche Medirin dient

dem Rechtsgelehrten zur Erlangung der Wahrheit) und zwar einer
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befiimmfenx die fich auf den MenfGenß feine. mögliCjen-Zufiande und.

feine Verhältniffe beziehen. Wdundwann er diefer Wihcheit-bedürfexi

lehrt ihnfeine _eigene Wiffenfchaft- *fie felbft aber und die* ArtF-wie» fie.

zu' erlangen iftz kann er nurdurch diegerichtliche Medien!“ lernenJ)

Dazu ifi es alfo nöthig7 daß er diefe-Kundein' ihrem ganzen Umfange'

kenne. Nicht einzelne Theile der gerichtlichen Medicine* etwa' blos. der

formelleß .genügen dem Ziiechteigelehrtertj wie Einige behauptet :hubrK-F:

fondern fchlechthinnur dasGanzeUZ). Der Unterfchied feiner Kennt-

niffe von denienigenß die dem Arzte zukommen/ beftehen- aber-channel

daß erlfie' als *etwas Gegebenes auffaßt/ um deffen Grunde er fich nicht:

bekiimmertzi) der-Arztfie aber fiets *ausihren Quellen„ nämlich der-l

Medicin-und :ihrer-Hilfswiffenfcizaften- nach ihren Griinden zuKent

wickeln hat-m Der-Rechtsgelehrte kann die .gerichtliche Medicin daher

auch .nicht-»anders fördern j als dadurch x* daß er in feinem Gebiete auf 7

das Bediirfniß nach Wahrheiten7 welche nur die Medicin gewähren

kann, *aufmerkfam ifi und -dießß wo er es findeth fogleich ausfpriciytxt

woraufder Arztzihm diefe Wahrheiten- wie feine WiffenfGaft fie* lie-e

fertß darbietet und fo damit die-gerichtliche Medicin bereiäyert. Die

gefchichtliche und die ausiibende Seite derfelben find. es daher nuiywelche *

für den Rechtsgelehrten Werth haben. Ohne die Kenntniß des Ein

fiuffes der gerichtlichen Medirinauf den »Begriff von Recht- auf die

Gefeßgebung und auf die Rechtspflege- .wie fie fich in der-Zeit ausge

bildet habenX läßtficl) eine eigentliche, Rechtsgefclyiclyte überall nicht den

ken- ohne BekanntfGaft .mit der Ausübung der gerichtlichen Medicin

aber fich dieß wichtige Mittelniemals für den Rechtszweck mitder nöchigen

Sicherheit anwenden. Eben weil es an der Kenntniß des Gefchichtliwen

der gerichtlichen Medicin fait ganz gefehlt haty find die Arbeitenf die

fich- Über die 'äußerliche Rechtsgefchichte hinaus erftrecken follen, fowie

die fogen. Gefchichtsbüwer des peinlichen Rechtes fd äußerfi mager und

uuvollkdmmen ausgefallen. Eine wahre Rechtsgefchiane verkürzt auch

den Werth der Ausübung der gerichtlichen Medicin für die Rechtspflege

und zeigt die Nothwendigkeitx daß der Rechtsgelehrte das Mittel ken

nen miiffex welches er für feinen Zwecke nämlich zur Auffindung ihm

nöthiger Wahrheiten, anwenden foll. Der Nutzen, der aus diefer

Kenntniß des Rechtsgelehrten von der gerichtlichen Medicin für die

Rechtswiffenfwaft entfpringt/ ifi hiernach an fich klar. Daß man ihn

weder befireiten7 noch fich feiner jevdllig zu bemächtigen gefucht hat

143) Ganz allgemein drückt fich Äbeggf Lehrbuch der Strafrechtswiffen

flhaft (Renft. 1836)- Z. 19f S. 24 dahin aus: Aus der Mannirhfaltigkeit der

ceohnifchen und aus fremden Wiffenfchaften zu entnehmenden Hilfskenntniffeß die

dem Richter meiftdurch, Gutachten von Kunfl- und Sachverfiändigen_dargeboten

werdenf find hierdie medicinifch-geriGtliÖe Polizei und die gericht-licheeArznei

kunde (meäjcjnn fdrenßjs) hervorzuheben- deren Studium dem Ccimmaliften un

entbehrlich ifi. - “
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gehört um fo mehr zu denzSonderbarkeiten)?welche die Bearbeitung

jeder WiffenfGaft darbietet) da einzelne treffliche Männer. u. A.

Feltmann146)) Granz1-l7)) StrykW)F Meifierl-N) durch die

That bewiefen haben) wie viel fich durch die gerichtliche Medicin in der

L-Bearbeitung des Rechtes ausrichten laffe. Die Nothwendigkeit der

Kenntniß von der ausübenden Seite der gerichtlichen Medicin fiir den

Rechtsgelehrten ift dagegen-"weil fie unmittelbar mit dem Leben in

Beziehung ftehtF vielfältig der Gegenftcind des Streites gewefen. Was

nicht aus Gründen erkannt worden) dürfe in der Anwendung Überall

nicht gelten) behaupteten die Aerzte) die den Rechtsgelehrten keine

Stimme bei gerichtlich-medicinifckyen Unterfuchungen zugeftehen wollten)

jedoch auch felbft einige Rechtsgelehrtez dagegen nahmen die meifien

Rechtsgelehrten und die neueren gerichtlichen Aerzte an) daß das) was

einmal als ein Gegebenes vorhanden und nach feiner inneren Glaub;

wiirdigkeit fowohl) als in feiner Beziehung nach außen anerkannt fei)

ohne Beriickfimtigung der_ Grunde aufgefaßt und angewendet werden

könne. Diefe letztere Meinung) der auch wir beitreten) fichert dem

practifchen Iuriften den Befiß der gerichtlichen Medicin. Der Nutzen)

der daraus in der Rechtspflege für ihn) in Beziehung auf die beffere

Befireitung feines Gefchäftes. entfpringt) richtet fich nach der Art

deffelben und nach der StelleF die er dabei einnimmt. Der bürgerliche

Richter hat oft Beweismittel über Leibes- oder Seelenzufiände der Men

fchen zu beurtheilen) deren Zulaffigkeit er gar nicht einmal zu würdigen

verfieht) wenn ihm nicht eine Menge Thatfachen und Wahrheiten be

kannt find) welche die gerichtliche Medicin liefert. Der peinliche Rich

ter dagegen verfteht ohne Kenntniß in der gerichtlichen Medicin oft

Überall nicht einmal das nöthige Rechtsverfahren einzuleiten) gefchweige

denn in Fällenj in denen das Kunfiherfahren von Medicinalperfonem

z. B. den Hebammen) der Gegenftand der Unterfuwung ift) ein folches

Verhör anzufiellen) daß er dadurch zur Kenntniß der eigentlichen That

fachen gelange) die ihm zu beurtheilen obliegt, Man fagt zwar) der

Richter könne ja in zweifelhaften Fällen den Arzt zu Rathe ziehenz

allein wenn ihm der Maßftab für die Beurtheiluxig folcher Falle fehlt)

fo kann er auch das ?zweifelhafte nicht von dem Gewiffen unterfcheiden

und weiß nicht) wenn er den Arzt fragen foll) und wenn nicht. Beim

146) Verfaffer des Tractats: l)o rei-Fairen: ingpjcjencw. (Iron. 1673., [Ii-om.

1692. Albr. v, Haller nennt ihn einen Mann von Genie) der fich iiber

Aberglauben und Vorurtheile feiner Zeit emporgefchwungen und das Blut eines

Erfchlagenen nicht für einen Beweis der Schuld gehalten habe) wenn es in Ge

. genwart des Angefchuldigten gefloffen.

147) Verfaffer des Werkes: Ueienäja jnqnißiwrnm. l.ip8. 1'702. 1718.

(r. Ziruy, biblwiveca juris Zielorte.. Leiji. 8. [ion, 1756.] p. 460.)

148) Vefonders in feinem Werke: oe jure renßuurn. l-"rancdi". aa Vinci.

1737.

149) S, unten,

Al, 11
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Verhöre kann diefer ia überdieß nicht einfchreiten und die richterliche

Handlung leiten. Ift hiernach in peinlichen Fällen eine gerichtlich

" medicinifche Unterfuchung durch Medicinalperfonen nöthig. fo hat der

Richter ihre Nothwendigkeit zu erkennen und fie anzuordnen. Dabei

muß er die Perfonen beftimmen. die fie vornehmen und bei derfelben

zugegen fein follenz er hatdie FörmliGkeiten feftzufehen. mit denen

-diefe zu Werke gehen.. und von ihm hängt oft die Beftimmung der

gerichtlich-medicinifmen Handlung ab. die der Fall nöthig macht. Be:

merkt er. daß die Medicinalperfonen nicht in der gehörigen Ausdehnung

verfahren und es an Sorgfalt. Aufmerkfamkeit und nöthiger .Gefchick

lichkeit fehlen laffen. fo foll er ihnen dieß verweifen und im Falle des

ungehorfams ein Protocol( darüber aufnehmen. Neuere Gefeßbümer

machen den Richter für die Unterlaffung jeder diefer Obliegenheiten

verantwortlich und erkennen ihm felbft dann eine Strafe zu. wenn, aus

feiner Verfäumniß kein Nachtheil für die Unterfuchung erwächft (Gefehb.

für das Kdnigr. Bayern Buch 1. Eau-Z. 4. Art. 239. 244). Nach

Abgabe des FundfGeines und Gutachtens hat derRichter wiederum den

erfteren mit dem gehaltenen Protocolle zu vergleichen und darnach feine

Richtigkeit zu prüfen. das letztere aber nach feiner inneren Glaubwür

digkeit und Zureichenheit zu unter-fuchen. um über die Zulaffung deffel

ben oder Mittheilung an. eine* höhere Medicinalbehörde zu entfcheiden.

Zu diefem Allen bedarf er felbft Kenntniffe in der gerichtlichen Medicin.

und er vermag. wenn fie ihm ermangeln. fie durch nichts vollftändig

zu erfehen. Was von dem Rechtsgelehrten als Richter. gilt in anderer

Beziehung auch von ihm als Sachwalter. Wer feine Beweismittel

nicht kennt und die feines Gegners nicht prüfen kann. wird ein ebenfo

fchleckiter Ankläger als Vertheidiger fein 150). Die Beweife hierfür findet

150) Auch gerichtliche Arzneikunde - fo fpricht Mittermaier in der

vierten Auflage feiner Anleitung zur Vertheidigungskunft im teutfchen Straf

prozeffe (Regensb. 1845). S. 73. 74. zu den Anwälten _ darf dem Vertheidi

ger nicht unbekannt fein. um die Gutachten der Aerzte verftehen und würdigen

zu können, Ohne die Kenntniß der ger. Arzneikunde wird der Vertheidiger

nicht einmal zu einem Zweifel und zur Einficht der Nothwendigkeit kommen.

einen anderen Arzt zu befragen. auch nicht beurtheilen können. ob die Gutach

ten dem jehigen Stande der Forfchungen der Wiffenfrhaft entfprechen. Nicht

felten feht das Studium der gerichtlichen Arzneikunde erft den Vertheidiger in

den Stand. den Richter auf die Unvollfiändigkeit oder Ungründlichkeit der ärzt

lichen Gutachten aufmerkfam zu machen. _zweckmäßige Fragen an den Sachver

fiändigen zu fcellen oder ihre Stellung vorzufchlagen. daher auch die Ergänzung

der unterfuchungen in gerichtsärztlimer Beziehung im Intereffe der Vertheidi:

gung anzutragen und bei Führung der Vertheidigung nachzuweifen. daß das

ärztliche Gutachten auf irrigen Vorausfetzungen beruht. daß die Sachverftändi

gen bei der Beobachtung unförmlich und ohne Kenntniß der Fortfchritte der

Wiffenfchaft verfahren oder aus den Beobachtungen grundlofe. durch neue Er

fahrungen widerlegte Schliiffe abgeleitet haben. Schon [lei] , juclex et clefensor

jn pr0ce33u jnqujojijonjo. LMU). 1768., mahnt den Vertheidiger. die ärztlichen

Ausfpriiche zu prüfen (p. 268).
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man in denArchiven aller Gerichtshöfe aufgehäuft. Der Befih der gericht;

lim-medicinifmen Kenntniffe. welche der Gefehgeber und der Rechts

gelehrte fich erwerben müffen. macht alfo den Beirath der Aerzte in der

Gefeßgebung und ihre Mitwirkung bei Rechtsfällen nicht unncichigz er

hilft vielmehr ihre Nothwendigteit erkennen. ihren Einfluß anordnen

und beftiminen. und fie in gewiffen Beziehungen. nämlich in folchen.

die auf das Verhaltniß der ärztlichen Kenntniffe. des ärztlichen Ver

fahrens und des ärztlichen Gutachtens zu dem vorliegenden Rechtsfalle

hingehen. auch beurtheilen. Die Nothwendigkeit. daß Mebicinalper

fonen die eigentlich gefehlich- und gerichtlim-medicinifchen Gefchcifte vor:

nehmen müffen. ift hiernach auch von diefer Seite ncichgewiefen. *und

den Gefehgebern und Rechtsgelehrten bleibt nur die Anordnung derfel

ben und die Aufficht über ihre Beftreitung und über ihren Einfluß an:

vertrautlöi). Vgl. noch Kopp. welche Anwendung kann der Rechts

gelehrte von dem Studium der gerichtlich-en Arzneirunde machen? iS.

229-234 des erften Bandes feines Iahrbuches der Staatsarzneiiunde.

Frankf. 1808.“-Meizgec. gerichtlich-medicinifcize Abhandl.*'Bd. 1

(Königsb. 1803). S. 5 flg. Deffen Syftem 15--17. Wild;

b erg. Unterfuchung der Frage: Sind von dem Rechtsgelehrten gründ

liche Kenntniffe in der gerichtlichen Arzneiwiffenfchaft zu fordern oder

nicht? (S. 120 flg. des vierten Bandes des Kopp* fchen Iahrbuches).

Klofe. Beiträge S. 85 flg. Heute. Lehrb. Ö. 9-412. Fielih.

über die Frage. ob und wie der Rechtsgelehrte die gerichtliche Arznei

wiffenfchaft und. in Beziehung auf diefe. der Arzt gewiffe Theile der

Iurisprudenz fiudiren folie? (in dem allein erfchienenen erften Stücke

des erften Bandes von deffen Archive der gerichtlichen Arzneiwiffenfmcift.

Leipz. 1811 (f. Leipziger Literaturzeit. v. 1812 S. 509 flg.). Ni;

colai. Handbuch der ger. Med. (Berl. 1841). S. 2. wo fich der Verf.

dahin ausfpricht: Auch dem Rechtsgelehrten. dem Richter und Sach

walter. ift eine Kenntniß der Hauptgrundfähe der gerichtlichen Medicin

erforderlich. wenn er nicht ungegründete Entfcheidungen und Verthei

digungen bringen. dem Zivecke widerfprecin-.nde unwichtige Fragen an

die Medicinalperfonen ftellen will. Nichts ziert ein gerichtliches Urtheil

mehr. als eine unparteiifche Benuhung. richtige Auffaffung der Grund

131) Ein ausgezeichneter Lehrer der gerichtlichen Medicin. Friebreich.

leitet feinen Beitrag zum Iahrgange 1843 des Archives des Criminalrechtes:

Gerichtsärztliche Bemerkungen aus dem Gebiete des Crimi

nalrechtes (S. 486-511) damit ein. daß er (in befonderer Beziehung auf

das Strafrecht) fagt: Kein Theil der Rechtswifienfchaft fchließt fich fo enge an

die Natur: und Arzneiwiffenfchaft an und frhöpft aus diefer fo viele. zur Her

ftellung des Thatbefiandes dienende Data. als das Criminalrecht. Wenn gleich:

wohl die Entfcheidungen. ivelche aus Grundfähen der Natur: und Arzneiwiffen:

fchaft hergeholt werden. ftrenge genommen nur in die Competenz des Gerichts

arztes gehören. fo wird es doch nicht überfliiffig fein. wenn dem Criminaliften

die wichtigfien biefer Grundfäize nicht unbekannt find.

11*
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le ren der erichtlichen 7Öiedicin und), wenn auch *den von ericifttliGen
, , S S“Aerzten aufgeftellten_ begründeten Angaben *Gerechtigkeit iwiderfcihrt)

znicht mehr verlangt-wird) als gegeben werden kann_ und 'derjedesmalige

1 Standpunkt_ der gerichtlichen Medicin beachtet wird.- 'Mo|) inder

Bhrrede_ feinerzEnchklop-cidieh_ der gef. Staatsarzneikunde S. 6-8. Ab

.gefehen von diefen Medicinern) die in 'ihren-Meinungen von ein

ander abweichen) ftimmen auch die Männer des Nechtesnicht mit

einander überein. Schon vor mehr _als 50 Jahren drang ein ausge

zeichneter Criminalift) F. Meifter (Verfnvon: Urtheile und Gutach

ten in peinlichen und anderen Straffällen. Frankf. a. d. O. 1808 u. f. w.))

darauf) daß befonders _der Criminalift die gerichtliche Medicinin

den Kreis feiner Studien ziehe) _befonders in feinem Beitrage “zum drit

tenBande von P hl's Repertorium für die öffentliche und gerichtliche

Arzneiwiffenfchaft (Berl) 1792)) S. 728 fig.: Practifche Ideen

über _di_e unentbehrlichkeit gründlicher Kenntniffeider

*gerichtlichen Arzneikunde für den Criminalifien) und

Träume über die Möglichkeit) fie allgemeiner zu ver

breiten) worin er fein eigenes *Beifpiel verhielt. Als ich - fo fprach

zerzuiA. Criminalrath ward) ivares mir gleich im erften Gutamten

,verdrießlici7) mit der Miene) als verftcinde ich es) die Materialiender

Obdurtionsfcheine) die ,fich auf anatomifche Sprach- und Sachkunde

durchaus zurückziehen) ohne Sinn und Verftändniß abzufckzreiden.; *Ich

fing an) miranatomifche und phyfiologifche Vorbegriffe :zu verfclyaffen)

nahm bald zu meinem Erftaunen wahr) daß manches 121311111 repsrtum

felbft dem erften Anfänger als zweideutig erfcheinen mußte) und opferte

von diefer_ Zeit an manche Nacht und einen Theil meiner Gefundheic

dem Beftreben) gründlichere Kenntniffe mirin-einem Fache zu erwer

ben) auf *dem fichtlich Menfchenleben beruht. Allein die

,TRüh-e hat fich mir überreichlicl) belohnt; denn ich habe das glückliche

Bewußtfein) daßpz. B. vermeintliche Kindesmörderinnen) denennach

dem 7181M keporluin das Schwert) mindeftens Staupenfchlag und ewige

Feftung_ gewiß gewefenzioäre) bei aller Rimtigkeit der Form derÖb

duction) und bei aller Scheinbar-keit von Treue undSachkunde in der

felben) blos dadurch gerettet worden find (theils bis zur gänzlichen Frei

fprechung) theils bis auf wenige Jahre Zuchthaus)) daß die nähere

Würdigung des Materials des 1718i reperti ein Interlocut und eine mit

. ihm gleichftimmige Reformation von Seiten des callegii mani-ei veran

* laßt hatW). Während noch F alkt- juriftifme 'Encyklopädig 3.Ausg.

.1 . .k 1 - -

152) In feinem genannten Werke: urtheile und Gutachten) in deffen Vor

rede.- er u. A. fagt: Keineswegs nach der Schauderhaftigkeit des Verbrechens

oder der Strafe habe ich das Intereffe des Criminalfalles gefthälzt) fondern

lediglich darnacil) in welchem Maße er lehrreich ift) entw ed er als neue und

berichtigte Anficht mancher Wahrheiten des Criminalremtes) fowie ihrer An

ioendung auf con trete Fälle) befonders durch Benutzung der fo äußerft wich
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Wirt-i). ),x k

(Kiel 1830)) S. 34C) 3-17) indem er die gerichtliche Medicin zu den

Hilfswiffenfclyaften der Iurisprudenz zählt) dahin votirt: MedicinifGe

Kenntniffe kommen allerdings bei manchen juriftifctyen Gefchäften) und

zwar nicht blos bei den gerichtlichen) fondern auch bei vielen außerge

richtlichen Functionen zur Anwendung; von großem Nuhen kann es

aber fiir den Rechtsgelehrten nicht fein) fich diefe medicinifmen Kennt:

niffe zu erwerbenz es ift höchft felten der Fall) daß» jurifiifche Folge

rungen daraus gezogen werden (?)) und das Wenige) für den Rechts:

gelehrten Nothwendige kann recht gut in den Vorträgen über die jurifti:

fchen Disciplinen gelegentlich angebracht werden) haben andere ausge

zeichnete Rechtslehrer fich in anderem Sinne ausgefprochen. Zu ihnen

gehört durch Lehre und Vorbild befonders Mitterma i er. So heißt

es z. B. im erften Theile feines Werkes: Das teutfche Strafverfahren

u. f. w.) 3. Aufl. (Heidelb. 1839)) h, 23: Hilfsmittel zum Studium

des Strafprozeffes) u. A.: Die gerichtliche Arzneikunde wird dem In

qnirenten unentbehrlich) um den Thatbeftand mancher Verbrechen rich:

tiger würdigen) die geeigneten Fragen an die Sachverftändigen ftellen

zu können) und fiir die urtheilenden Richter) um die Ausfagen der

Kunftverfiändigen felbftftändig zu prüfen. Die gerichtliche Pfychologie

leitet den Inquirenten bei der Beobachtung der Jnquifiten und Ent

werfung des Inquifitionsplanes) und macht dem erkennenden Richter

das Urtheil über die Zurechnung möglich.

Umgekehrt i| man über die Frage nicht einig) ob und inwieweit

der Mediciner) welcher der gerichtlichen Arzneikunde angehört) rechts:

loiffenfclyaftlime Kenntniffe befihen mieffe? Die rechte Mitte hält

Henke) indem er Ö. 14 feines Lehrbuches bemerkt: Wohl ziemt es

dem gerichtlichen Arzte und befonders dem Lehrer diefer Wiffenfciyaft)

die gefehlimen Beftimmungen zu kennen) welche die bedeutendften Ge

fehgebungen älterer und neuerer Zeit als entfcheidende Normen über ge

richtliche Gegenftände aufgefiellt haben. Auch dürfen dem gerichtlichen

Arzte manche Lehrfälze der Rechtswiffenfchaft nicht unbekannt fein) wenn

die gerichtliche Medicin ihren Zweck) zur Führer-in der Rechtspflege

zu dienen) fo viel als möglich erreichen foll 153).

tigen Hilfswiffenfchaften des Eriminalrechtes) der Pfythologie und der

gerichtlichen Arzneiknnde) auf deren Studium ich einen großen

Theil meines Lebens verwendet habe oder anch als Beitrag zur

Menfchenkunde u. f, w.) leitet Meifter den zwölften Strafrechtsfall damit ein)

daß er fagt: Ich habe) der Wiffenfchaft zum Briten) eine kleine Familie von

angefchuldigten Infanticidien aufgefiellt) von Nr. '7-11) wo immer die phhfi

kalifäie Erhebung des Thatbefiandes fo dürftig ausgefallen war) daß auf der

einen Seite) wenn der Criminalifi der gerichtlichen Llrzneiiviffenfwaft nicht

kundig gewefen wäre) ein I uftizm o rd von ihm hätte verübt werden mijffen)

und daß auf der ander e n Seite auch die eine oder andere wirkliche Kindesmör

derin unter dem Deckmantel des berpfufchten Thatbefiandes ihrer wohlverdienten

Strafe entfahlüpft ifc n. f, w,

153) Ich bin) fo fpricht fich ein bewährter Gerichtsarzt) Steegmann

in Oberkirch im Vadifchen) in einem Beitrage zum 14. Ergänzungshefte der
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Von Intereffe ifi das Studium der Gefeßgebung über gerichtliche

Medicin) befonders der Legislation darüber in den teutfchen Staaten.

P reußen: Beling) Geift der preußifchen Gefehgeb. im Gebiete der

ger. Medicin) und eine Darftellung) wie demfelben entfprochen werden

kann. Für Aerzte) Wundärzte und Rechtsgelehrte. Bresl. 1819,

Auguftin) die königlich preußifche Medicinalverfaffung (Potsd. 1818

-1838)) 6 Bände. Ueber die Medicinalverfaffung Preußens wie fie

ift und fein fvllte. Hamb. 1844 (f. die Anz. diefer Schrift S. 396 des

Iahrg. 1845 der Annalen der Staatsarzneik.), - Bayern: Reper

torium der älteren und neueren Gefetze über die Medicinalverfaffung

im Königreiche Bayern und der auf die gerichtliche Arzneikunde u. f.w.

bezüglichen Mandate und Refcripte u. f. w. Von I. M. Schmel

zing. Nürnb. 1818. Oegg) Verfuch einer Darfiellung der gef.

Phyfikatsgefmäftsführung nach den Verordnungen über das Medicinal

wefen im Königreiche Bayern. Sulzb. 1836. ueber das Verh. der

Aerzte und das Medicinalwefen in Bayern) neb| Angabe der Mittel)

mit welchen beide radical zu verbeffern find. Augsb. 1840. Wid

mer) Bemerkungen über das Medicinalwefen im Königreiche Bayern.

Münch. 1842151). - Königreich Sachfen: Seidenfchnur)

Repertorium der fächfifchen Medicinalgefeße. Nach den Quellen bear

beitet) Dresd. 1845.- Königr. Württemberg: Die württem

berg'fche.Medicinalverf. ulm 1834155). - Baden: Diefes Werk

Henke'fchen Zeitfchr. für Staatsarzneik. S. 156) aus) zur Ueberzeugung ge

langt) daß der Arzt) wenn fein Gutachten für den Richter befriedigend ausfal

len foll) den Begriff oder Thatbeftand des Verbrechens) wie ihn

der Criminalift aufftellt) kenne. Ohne diefe Kenntniß wird der Arzt nie voll

kommen dem Zwecke des Richters entfprechen. und wie fehr erleichtert auch eine

folche Kenntniß dem Arzte die Abfaffung des Gutachtens; er verfchafft fich da

durch nicht nur einen Ueberblick auf das Ganze) fondern er überfieht im Augen

blicke alle Momente) die er zu beurtheilen) und bekommt dadurch einen Halt

punkt) wvrnach er fein Gutachten zu bearbeiten hat. Man könnte hier einwen

den) daß durch vom Richter gehörig gefiellte Fragen dieß überflüffig gemacht

wurde. Dagegen muß ich bemerken: 1) befteht dieß noch nicht allgemein; 2)

wird es dadurch noch nicht überflüffig. Denn die Kenntniß der Grundfäse des

Criminalrechtes über den Begriff oder Thatbefiand des Verbrechens) das der

Arzt zu begutachten hat) wurde dazu dienen) daß er den Richter beffer verfieht.

Ja ich könnte) wenn es nicht fiir unbefcheiden gälte) fogar noch weiter beifügen)

daß es dem Arzte dadurch möglich wurde) den Richter felbft auf einige Punkte

aufmerkfam zu machen. Es muß nur) fügt der Verf. hinzu) hierbei erlaubt

fein) den Richter fiir ebenfo -infallibel zu halten) als es dem Richter beliebt mit

dem Arzte zu thun.

154) Vgl. noch: Canitadt) einige Vorfchläge zu einer wun

fchenswerthen Reform des bayer'fchen Medicinalwefens (S.

1-12. des 27. Ergänzungsheftes der Henke'fchen Zeitfchr.). ueber einige

Hauptmängel der kön. daher. Medicinalverf, bef. in Bezug auf das Infiitut der

Pbyfikatsärzte. Von einem k. bauer. Phyfikatsarzte eingefandt (in der H en ke'

fchen Zeitfchr. Bd, 33) S. 229 flg.)

155) S. auch noch Hofacter) Jahrbücher der Gefesgebung und Rechts
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Bd. l) Art. Baden) S. 586156). -ÄMeckleaiburg-Sehwerin:

Tott) Darftellung der Medicinalverfaffung des Großherzogthums

,Mecklenburg-Schwerin 137)) nebft vorangefchickter kurzer GefchiGte der:

felben von ihrer Entftehung an (S. 1-28 des ecften Bandes des

Wildberg'fchen Iahrb.). -u Großherz. HeffenU-s): Samm

lung der Verordnungen) welche fich auf das Medicinalwefen und die

öffentlichen Dienfiverhaltniffe der Sanitätsbeamten beziehen) nebft den

Jnftructionen des Sanitäts- und Medicinalperfonals. Darmfl. 1836.

Ritgen) das Medicinalwefen des Großherz. Heffen) in feinen gefeß:

lichen Beftimmungen dargeftellt (Darmft. 1840) 1842)) 2 Bande.

Vopp) die herrfciyende Gefeßgebung des Großherz. Heffen über die ge

richtliche Medicin. Mit einer hiftorifcizen Einleitung (S. 306-340)

362-378 des fünften Bandes des Wildberg'fchen Iahrb.). -

Kurth effen: Die Gefeggebung im Kurfürftenthume Heffen iiber ge

richtliche Medicin) nebft Ruckblicken auf die GefchiGte diefes Zweiges

der Staatsarzneitunde in diefem Staate (S. 491-514 deff. Iahrg.

des Wildberg'fchen Iahrb.). - .iyerzogthum Naffau: Die

Gefehgeb. im Herzogth. Naffau über gerichtliche Medicin (S. 263

271 deff. Iahrg. des Wildberg'fehen Iahrb.), -- Schleswig

Holfiein: Kirchhoffer) Stoff zu weiteren Betrachtungen uber

?Ziege 2ini Kbnigreiche Württemberg Bd. 2 (Stuttg. 1826)) S. 266) 267)

8) 99.

136) Vgl. noch den Beitrag zum Iahrg. 1845 der Annalen der Staatsarz:

neik, S. 319 flg.: Einige Worte über die Bildung der Staats

ärzte und in ZpEEjE der Gerichtsärzte) mit Bezugnahme auf

das neue Strafgefeßbuch und die Gcrichtsverfaffung im

Großherzogthum Baden, Von I, H. Schürmay er) Medicinalrathe

und Öberamtsphyfikus zu Emmendingen. Der Verfaifer fprieht das eigene

u. f. w. aus: Haben in früherer Zeit die Richter und Criminaliften fehon darin

gefehlt) daß fie nicht auf eine gründliche Fach bild u n g der Gerichtsärzte ge

drungen haben) fo fehen wir diefen Fehler fich bis in die Neuzeit fortziehen und

unfer neues Strafgefrß) welches in gar vielen und horhwichtigen Fällen) wie

bei Tödtungen) Verwundungen u. f, w.) fowie bei Beftimmung der Zurech

nungsfähigkeit die Wirkfamkeit einer tüchtigen und felbft vollendeten gerichts

ärztlichen Bildung vorausfeht) wird in der Praxis die Strafrechtspflege auf

Vorkommniife ftoßen) welche das Verfrhulden einer vernachläffigten gerichte

ärztliehen Bildung werden bitter fühlen laffen. Die Geriehtsärzte tragen dann

durchaus keine Schuld) fondern die tragen fie) welche die laute und energifäie

Stimme der Männer vom Fach) die fchon fo lange ertönt) angehört und unbe

rückfichtigt an ihren Ohren vorbeitönen ließen; diefe haben die Folgen zu ver

antworten) welche für das Anfehen der Strafgefehe) ihre mangelhafte Anwen

dung und für die der Verbrechen Inculpirten daraus erwachfen. - S. noch

badifche Strafprozeßordnung Tit. 10: V o n d em A u g e n fch ein e u n d de n

S a ch v erftän d i g e n (3. 86_111)) bef. 3. 99-109.

157) D orn b lüth ) die Medicinalordnung im Großherzogthume Me>len

burg-Schwerin) kritifci) erörtert. Giifirow 1840 (angezeigt S. 889-692 des

Jahr-g, 1811 der Annalen der Staatsarzneik.).

158) S. auch im fünften Bande diefes Werkes den Art. Heffe n) Groß

herzogthum) S. 313.
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die Medicinalverfaffung der Herzogthümer Schleswig und Holftein.

Alt. 1839. - Oefierreicht Berndt. fhftematifches Handbuch des

Medicinalwefens in den k. k. öfierreihfchen Staaten. Wien 1819.

- S. noch Rohalzfch. Handbuch für die Phhfikatsverwaltung oder

die Pflichten. Rewte und Obliegenheiten der Gerichtsärzte nach daher'

fchen. badifchen. württemberg'fchen. heffifchen. fächfifchen. preußi

fchen und öfierceichfchen Gefehen. Augsb. 1842-1845. Walch.

Darftellung des Veterinärwefens in den einzelnen teutfchen Staaten.

Hersf. 1838.

Die bevorfiehenden Reformen im Gebiete des Prozeßrechtes. befon

ders im Gebiete des Strafverfahrens. werden auf den formellen Theil*

der gerichtlichen Medicin einwirken. S. u.A.: Wernert (Kantons

arzt in Laucerburg im Elfaffe). über die Stellung der Medi

cin zur Iufiiz und Adminiftration in Staaten mit

Oeffentlichkeit und Mündlichkeit. mi*t befondererBe

zugnahme auf Frankreich (S. 211-237 des Iahrg. 1843

der Annalen der Staatsarzneik.). und Werres. über das Ver

hältniß des gerichtlichen Arztes zu dem Iuriften und :

über die Stellung des gerichtlichen Arztes vor dem

Affifengerithtshofe u. f. w. (S.245 flg. des 21. Bandes der

H en ke' fchen Zeitfchrift). Boyz_

Pieineid (pekiukium). Es ift zuvörderft eine bereits von

Anderen genügend nachgewiefene Thatfache. daß dem römifchen Rechte

das pekiukium als eigentliches Verbrechen unbekannt war und die Römer

die Beftrafung deffelben als eine Beleidigung der Gottheit lediglich der

letzteren überließen 1). Die alte Schwurformel: 81 8eie118 13110, ita n10

(iieepiter naive, uklie akceque 110018 eiieiat, ut e30 bunt: lapjciem 2),

zeigt fchon die Anficht. welche die Römer von dem Meineide hatten

und welche darauf hinauslief. in dem Eide eine vertragsmäßige Unter

werfung unter den Zorn des angerufenen Gottes. welcher die Berufung

auf feinen Zorn annahm und für den Fall des Meineides die darin für

ihn liegende Beleidigung ahndete. zu finden. Jene Rache des belei

digten Gottes fah man als eine ausreichende Wiedervergeltung einer

nur die Gottheit angehenden Sache an 3) und darum begnügte man fich

1)11iu1111nuc, nocli-inn (16 jureiukanäo. (Tuning. [ici. nor. 1820.) 8. 97.

o. 277. Roßhirt. Lehrb.'des Criminalremtes 8. 106. Wächter. Lehrb.

8,185 (Bd. 11. S. 256 fig.). Mittermaier. iiber den-Meineid. im n.

Arch. für das Eriminalrecht 11. S, 88. Note 5. und in f. Ausgabe von Feu er:

bach' s Lehrb. 8, 417. Note 1.

2) (Iuiucju8, 0118er'. l, 24. - yeriurii nu11un1 1egi11u8 erjmeu zirocjitum

eet. nu1|u uoeu8u1i0, nullu poenci. (111140. 11111. 21.

3) l)e0run1 iuiukiee [1118 nurse. ('1'acitu8 nun. 1. e. 73.) So Cicero , 41c

[eg. 11. o. 9.: keriukii [wenn r1irinu exitium, humane. neutraler. - e. 2. (1011. (le
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damit. die civilrechtlichen Folgen des Eides und insbefondre der darauf *

bezüglichefl Einigungen der Parteien. fowie des falfchen Eides feftzu

fiellen. Aber eben weil die Römer in dem Meineide jedenfalls wenig

ftens einen großen Frevel erkannten und in dem Meineidigen einen be

fonders frechen Lugner erblickten. war es gewöhnlich. daß die Eenforen.

denen vorzugsweife die Sorge für die Aufrechthaltung ehrenwerther Ge;

finnung oblag. den Meineidigen mit ihrer nale belegten4). * Es ver

fteht fich jedoch von felbfi. daß nichtsdeftoweniger meineidige Zeugen

wegen des von ihnen begangenen kalsum criminell beftraft wurden. aber

nur mit der an fich fchon verwirkten Stellionatsfirafe und ohne Berück

fichtigung des concurrirenden Meineides. fo daß die Stellen des römi

fchen Rechtes. welche bisweilen gegen die behauptete Straflofigkeit des

Meineides angezogen wurden. nichts beweifen 5). Die Strafen. weläye

gegen diejenigen erkannt zu werden pflegten 6). die per genjurn oder per

saint-em yr-iuajpic falfä) gefchworen7). find als Strafen der beleidigten

Majeftät des Kaifecs 8) anzufehen und mithin keine Meineidsfirafen.

Auch als die chrifiliche Religion zur Staatsreligion erhoben wurde.

ward. wenn fchon mannichfach von den Kaifern die Heilighaltung des

Eides eingefchärft wurde. gegen die Meineidigen keine Criminalfirafe

beftimmt. vielmehr blieb die alte Anficht von der rein religiöfen Be

deutung des Meineides unverändert. Die Gefelze. aus denen man das

Gegentheil hat nachweifen wollen 9). enthalten nichts davon 10). indem ins:

befondre. wie gedacht. weder die Infamie und deren Folgen. noch die

Stellionatsfirafen hierfür fich einziehen laffen und auch die Anficht der

älceften Kirchenväter von der unzuläffigkeit des Eides nicht ohne Ein

fluß auf die Gefetzgebung blieb.

Das canonifche Recht hat bekanntlich 11) zwar fiir jeden Meineid

Strafe angedroht. aber nur eine kirchliche. bei Geiftlichen iiberdieß

[ab. area. l... 22. l). rie (i010 main. (Wächter a. a. O. Note 29. und accur

8in8 url l.. 22. eit.)

4) Walk-I 6e. re ciiligenljns (xu-nn (ie icirejnrnnäo jncijcnhanl. Clarke), .Ia

0in0. [ll. 11. Vgl. Iarke. das cenforifme Strafrecht der Römer S. 20 fig.

Auch fpäter nach Einfiihrung der benefit-Zink() worum blieb wenigftens die jnfamja

für den Meineidigen beftehen. c. 41. i). ue n-eneact. (2.4.), die jedoch ebenfalls

nicht als eigentliche Criminalftrafe anzufehen.

5) Vgl. Roßhirt. Lehrb. s. 106. Daffelbe gilt von den iibrigen mittels

eines Meineides ausgeführten Betrügereien.

6) Vgl. hierüber hlalhlnnc 1. e. Z. 68. 97, Vgl, die (Zonsi, 2. (1.69.

rei). crrcljijs. ivelche diefe Strafen aufhob.

7) Diefe Eidesformeln. insbefondre die letztere. erhielten fich noch unter

den fpäteren chriflliclaen Kaifern.

8) Der fich auch das Recht. den Eid zu relariren. anmaßte. Zueron.

'killen 35. -- l.. 38. l). 50. 1.

l)) Iarke. Lehrb. ll, S. 67. Vgl. auch dlnlhlnac: l. c. 3. 98.

10) Roßhirt. Gefchimte 11]. S. 114. Lane a, a. O. S. 117 fig.

11)b1a]b]unc i. c. Roßhirt a. a. Ö. Wächter a. a. O. Mit:

termaier a. a. O. Hefftcr. Lehel). S.108.
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Suspenfion oder Abfeßung 12)) fowie es auch bei jedem Mein-ide In

fantie eintreten läßt-LZ). Die Entfcheidungen der Päbfte) welche alle

Eidesfamen) jedenfalls wenigftens feit Innocenz ill.) als zur Eognition

der geifilichen Gerichte gehörig betrachtetenU)) befchäftigen fich meifi

mit Fragen über die Zuläffigteit) Kraft und Wirkfamkeit des Eides in

einzelnen Fällen) wobei fie) zum Theil nicht ohne Gewandtheit und

Scharffinn) die in der h. Schrift enthaltenen Ausfprüche als Richt

fchnur nahmen 15) und dabei) als Stellvertreter des Allerhöwflen) das

bereits von den römifchen Kaifern bisweilen ausgeubte Recht) von der

Verbindlichkeit) geleiitete Eide zu erfüllen) wieder zu entbinden) bean

fpruchten und mißbrauchten. Von großem Einfluffe waren übrigens

auf das canonifche Recht die Anfichten der Germanen 16) über die Be

deutung und Wirkung des Eides. Sowie auch fonft bei den üblichen

Beweismitteln in Streitigkeiten insbefondre die Idee vorherrfciyte) daß

die Gottheit felbft durch ein fichtbares Zeichen die Wahrheit kundgeben

und der gerechten Sache den Sieg verfchaffen werde) fo glaubte man

auch) daß derjenige) welcher einen Eid leifiete und fich dadurch von

einer Anklage oder fonftigen Befchuldigung reinigen wollte) hierdurch

nicht blos eine tor-turn spjrjtunljs über fich ergehen ließ) fondern auch die

Gottheit felbft zum Schiedsrichter aufforderte) diefe aber) wenn der

Scinvörende einen falfchen Eid gefchworen) den Frevel fofort dadurch

rächen werde) daß den Meineidigen eine Krankheit befallen oder fonft

ein Unglück treffen werde. Diefe Art der Befreiung von einer Anklage

u. f. w. war die purgatio cnnonjea) im Gegenfalze der "niger-je durch

die Waffen) und in ihr war die Grundlage zu dem Gebrauche) welcher

in unferem jetzigen Prozeßverfahren und Beweisfyfteme von dem Eide

in fo ausgedehnter Weife gemacht wird) gegeben.

Der Gebrauch des Eides bei den alten Germanen war übrigens

fchon frühzeitig fehr häufig und zwar nicht blos in eigentlichen Rechts

fachen) fondern auch außerhalb derfelben) insbefondre zur Bekräftigung

ubernommener Verpflichtungen und eingegangener Verträge") Wie

bei den Völkern des Alterthums und ihren anthropomorphifiifmen An

12) (Laus. ill. qu. 1. e. 18.-- liuus. Mill. qu. 1. oan.17. qu. 3. Eöl1.1|-6.

»- (Zap. 10-12. Ä. 2. 24. -* Cup. 2. x. 3. 22,

13) (18118. Olli. 5. can. 7. (nur. 7]. qu. 1. ((111,17. llenurxi,

eltern, lil). [li. e. 2. Z. 5. 2. '

14) e. 34. 7c. (ie eleet. (1. 6.) -- e. 13. il. (le iuclie. (2. 1.) *- 0. 8. n. rie

urbjlrjs. (1. 43.)

15) Der Zweifel über die Zuläffigkeit des Eides wegen des Ausfpruches des

Heilandes in Ev. MatthM. 33-37 wurde oft mit ziemlich feltfamen Difiinctio

nen befeitigt (e. 26. x. (ie iurei. [2. 14.)), und nur infoweit behielt er Geltung)

als es fich frug) ob auch die Geifilichen) als die eigentlichen Junger und Nach

folger Ehrifti) gegen feinen Ausfpruch zumEide angehalten werden könnten. -

16)i)lt1l])]unc 1.113.101 8q.Z.103.105. 100.

17) R ogge) über das Gerichtswefen der Germanen S. 214 fig. Wilda )

das Strafrecht der Germanen Th. l) S. 978 fig.

ä „U, -„__, . '
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fithten von der Gottheit in gewiffer Hinfimt eine viel nähere Beziehung

und Stellung des Menfmen zu jener fiattfand. fo war auch der

Germane von der Anficht durchdrungen. daß feine Götter fich bei feinen

Unternehmungen und Handlungen unmittelbar betheiligten und die

Bürgfmaft für die Wahrheit der gefchehenen Ausfage oder treuen Er

füllung der übernommenen Verpflichtung, um welche fie durch den Eid

angegangen* wurden) übernahmen 18). Eben weil aber die Götter felbft

fich unmittelbar betheiligten und) wie bei den Völkern des claffifchen

Alterthums) einen Vertrag gewiffermaßen mit dem Schwörenden ein

gingen) war ihnen auch die Ahndung des an ihnen begangenen. in

einem falfchen Eide liegenden) Frevels iiberlaffen. Die Meineidigen

hatten einen befonderen Plalz in der Hölle 19)) und die Gottheit ließ den

Frevel nicht ungeahndet. *Dagegen war im iibrigen der Meineid -

welcher übrigens als gefliffentlicl)e Verletzung einer übernommenen Ver

pflichtung. z. B. bei gerichtlichen Ausfagen wohl feltener als der fogen.

Eidesbruch vorkommen mochte. - als ein befonders fchweres Ver

brechen aus den angegebenen Griinden wohl unbeianntW). Das allein

ftrafbare Moment lag hier) wie bei den Römern) nur in der Verlegung

der Verbindlichkeit) auf Erfordern Zeugniß abzulegen) weßhalb den

Meineidigen meifiens nur diefelbe weltliche Buße traf) wie denjenigenj

der ungefchworen falfches Zeugniß ablegte und) was insbefondre zu be

merken» ift) der ein Zeugniß abzulegen fich verweigert. Als das Ehei

fienthum aber Eingang fand und mit ihm die chrifilichen Priefier Ein

fluß auf die Strafgefehgebung erlangten) wurde der gefliffentl i ch e

Meineid den fchwerfien Verbrechen gleichgeachtet und mit ihnen zufam

mengefiellcN). Die Strafen waren entweder erhöhte Bußen oder) was

das Gewöhnliche war und fpäter ziemlich allgemeiner Gebrauch wurde)

Abhauen der Hand) - felbft Todesftrafe finden wir angedrohtW)) ob

fchon neben diefen weltlichen Strafen fchwere kirchliche Bußen) Ercom

munication u. f. w.) über den Überwiefenen Meineidigen verhangen

wurden 23)) und die altgermcinifme Idee der unmittelbaren Ahndnng

des Verbrechens durch die Gottheit beibehalten wurde 24). Der Eid

war nun keine bloße Gewiffensfame mehr) fondern ein wahres i-jnenlum

rnjzjoujz e( il11*j8 25). Insbefondre zeigen die kirchlichen Friedensgelder)

18) Wilda a. a. O.

19) Wilda a. a. Q. S. 712.

20)Wilda a, a. O. S. 980flg

21) Wilda a. a. Q. S. 983.

22) Vgl. die Nachiveifungen von Wilda a. a. O. S. 983. Quiftorp)

Grundf. des peinl. R. Z, 131. bialblelno l. e. Böhmer ac] i). (I. (Z. url.

107. Z. fl,

23) [il-Livigno i. 6. Z. 110 8g.

24) Cap, 39. Cnncjl. [ilelciene. yarjz. (ie n. 8-56. (Cm-nl. (Die.): .lu5i0 (Lei

iuciicia perjnrj 7:1 bnemanjbus ecu-rinjunlin' et n 0ae1n0ni0 eexnnluk.

25) Roßhirt a. a. O. S. 143.
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welehe auch bei dem Meineide. zu zahlen waren) deutlich) wie man in

dem Meineide eine Verletzung des Kirchenfriedens im weiterenSinne

des Wortes und einen firafbaren Bruch einer befonderen Saßung des

Chriftenthums erblickt habe) wodurch die Bezahlung befonderer Buße

an die Geifiliclykeit und die Auflegung kirchlicher Strafen gerechtfertigt

wurde. Die Kirche mochte fich auch diefe Auffaffung umfo mehr ge

fallen laffen) als in ihr und iiberhaupt der Sitte) die Verbrechen durch

Geldbußen (von denen ein Theil ihr in vielen Fallen zufiel) zu löfen)

ein nicht unbedeutend-er Quell der Bereicherung lag) und zugleich hier

fehr leicht der uebergang zu der Löfung rein geiftlicher *Sünden durch

Geldbußen gegeben war) wenn fchon andererfeits nicht in Abrede geftellt

werden foll) daß die Anmaßung eines großen Theiles der' Strafgewalt
Seiten der Kirche in Ruckfimt auf die nicht feltene Ohnmacht derwelt?k

lichen Gerichte und bei dem großen Einfluffe der GeiftliGkeit auf die

frommen und abergläubifchen Gemiither häufig fehr fegensreich wirkte.

Jene Infamie des römifchen Rechtes traf auch den Meineidigen bei den

Teutfchen. Er konnte nicht als Zeuge aufgerufen werden 26)) war

rechtlos 27)) und der gerade) rechtliche Sinn des Teutfchen fah in ihm

einen Verbrecher) deffen Miffethat den fchwerfien Rechtsverleßungen

beizuzcihlen. -

Sowie nun die Schriften der italienifchen Iuriften im wefent

lichen nichtsBefonderes enthalten) vielmehr faft nur die Frage über

die Zeugnißunfähigkeit des Meineidigen behandeln U)) fo finden wir

auch in den verfchiedenen Statuten der einzelnen Städte und Bezirke

in Bezug auf das Verbrechen des Meineides keine lveiteren Auffchliiffe

oder etwa befonders wichtige Beftimmungen 29). Es wird meiftens die

alte Straffanction) daß der Meineid mit Verluff der rechten Hand oder

der drei Schwurfinger geahndet werde) wiederholt) infoweit nicht der'

Eid in einer unterfuchung zum Nachtheile eines Angeklagten geleiftet

wurde) in welchem Falle ,in der Regel Talion eintrat und der Mein

eidige mit derfelben Strafe belegt wurde) welche auf dem Verbrechen

ftand) deffen er den Angeklagten fälfGlicl) befchuldigt hatte. Allent

halben ift aber dabei der Gefimtspunkt des germanifchen Rechtes nicht

aufgegeben worden) daß der Meineid nur infoweit) als er einen Nach

theil am Vermögen) Leibe oder Ehre des Anderen zur Folge hatte) als

26) Ueber das alte german. Recht vgl. Wilda a. a. O. - Sodann z. B.

Schwabenfpiegel Cap, 76. Brandt' s Klagenfpiegel ll. Fol. 116.

27) Wer an einem Meineidigen frevrlie) gab friiher nur einen Vefen und

eine Scheere als Buße) cap, 3.17. .[. i). [ll. - Häufig wurden fie fpäter alles

Erbrechtes fiir verlufiig erklärt und des Landes verwiefen. Zittern, [..nirenbai-g.

17. 2. (al). yuiencwrf. [ll. p. 331.) - Vgl. auch die Magdeburger Schöffen

urthel (hinter dem Sachfenfp.) l, 15. äjßl, 3. 4.

28) (Luocljn. ruht'. cluuljn 6c quaoiuß nr. 20. ßonjlnc. (L6 Vital. ruht. rie texti

lmß nt. 67.

29) Quiftorp) peinl. Recht S. 131.
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rechtlich"|rafbar anzufehen. und die Verlehung des befionderen Ver

trauens. welches man in die Wahrhaftigkeit des Schwdrenden fehte.

nur ein ftraffchcirfendes Moment war.

Die Carolina verordnete nun in Art. 107. deffen Auffchrift lau

tet: *Straff der jhenen. fo eyn gelerten meinepdt vor richter und 30)

gericht fchwert. Folgendes: Item wellicher vor richterodergericht eynen

gelerten meineydtU) fchwert t“ fo derfelbig erdenklich-gar antrifft. das

_inn deß. der alfo fälfmlicl) gefcloivoren hat. nuh kommen. der ift zu:

'fotderft fchuldig. wo er das vermag. folch falfchlicl) abbefchworegut dem

verleßtengvider zu teren. foll auch darzu verleumbt und aller ehren ent

feßt fein. Und nach dem immheyligen reichieyn gemehner gebrauä) ifi.

folchen 'falfch fchwern die zwee finger damit fie gefchworen haben abzu

haven. diefelbigen gemeyne gewonlickjen leibftraff wollen wir auch nit

*änderru Wo aber eyner durch feinen falfJchen ehdt jemand zu peinlicher

firaff fthwöre. *derfelbig foll mit der peen. die er fälfctylicl) auff epnen

anderen fchwii-'re geftrafit werden. Wer folliciye falfchfehwure mit wiffen

fürfeßlicl) vndarglifiig darzu anrichtet. der leidet gleiche peen.

t Die Erklärung diefes Artikels. insbefondre des erften Sahes in

1demfelben. hat die Interpreten und Reahtslehrer von jeher fehr befchäf:

tigt. und es hat derfelbe eine reiche Fundgrube intereffanter Controverfen

xxgefciniffen. 'von denen hier nur die wichtigfien erörtert werden follenM).

'Wenn fchon zuzugeben ift. daß man diefen Artikel nicht wie einen

Q*mit der Abficht der Vollftändigkeit gefaßten Artikel eines neuen Gefeß

'buches beurtheilen darf-M). fo erfcheint es doch ebenfo bedenklich. hier

von dern Bewußtfein der Lückenhaftigkeit des Artikels und dem Wunfche

nach deren Befeitigung geleitet anzunehmen. daß Schwarzenberg

nur einige Hauptfälle des Meineides hervorheben. nichtiaber auf diefe

den Begriff des Meineides befclyranken wolle 34). da zu diefer Annahme

weder in den Worten des Art. ausreichende Veranlaffung* vorhanden.

noch auch fich behaupten läßt. daß eine ftrenge Auffaffung des Artikels

mit den damaligen Anfichten iiber den Thatbefiand unfers Verbrechens

im Widerfpruch ftehe.

Vorzüglich haben die Worte; fo derfelbig ehdt - wider

zu keren. vielfache Zweifel veranlaßt. indem man in denfelben eine

Befchtcinkung auf die Fälle des Meineides gefunden. in tvelctyen die

30)'Die Vambergenfis hat hier „oder“. Vgl. [i0 White, (io iurjoj. reli

gione p. 19. not. 39.

31) ueber die Etymologie des Wortes Meineid vgl. 8 andre, 31033:".

p. 976. 1020.

32) Vgl. insbefondre Wächter. Lehrb. 8, 185. Mittermaier. im

neuen Archive des (Criminalr, Bd. ll. S. 85 fig.

33) Mittermaier zu Feuerbacjns Lehr-b. Z. 418. Note lll. Mit:

termaier geht hier eigentlich von der Grundanfimt. zu welcher er fich in der

voritehend angez. Abhandlung bekannte. im Hatcptwerke wieder ab,

34) Mittcrmaier a. a. O,



174 Mei-urid.

Abficht des Meineidigen dahin ging. einem Anderen einen Vermögens

nachtheil zuzufügen 35). Es hat insbefondre Feuerbach hiergegen

darauf fich bezogen. daß wie das kubruln: Straff derjenigen. fo einen

gelerten ehdt vor richter und gericht mehnehdtig fchworen. ganz allgemein

laute und ebenfo der Eingang des Contertes denfelben Sah enthalte. fo

auch die ausgehobenen Worte nur als Parenthefe eingefchaltet worden

feien. um der Beftimmung des romifchen Rechtes bei willkürlichen

Haupteiden (e. 1. (I. (ie red. cratijljs) zu begegnen. Allein jene be

fchränkende Anficht erfcheint als die richtigere. Denn wie diefelbe mehr

den. damaligen Anfichten entfpricht und die Ausdehnungen des That

befiandes eine Frucht der fpateren Praxis find. fo läßt fich auch die

Meinung. als ob Schwarzenb erg nur nebenbei in parenthezi jene

(civilrechtliche) Beftimmung des römifchen Rechtes mit aufheben.

..keineswegs aber den Thatbeftand des Verbrechens felbft mit firiren wolle.

mit einer ungezwungenen Erklärung diefer Stelle und ihrer Faffung

fchwer vereinigen. Hiermit ftimmt auch Tengler im Laienfpiegel

überein. auf welchen allerdings auch Feuerba ch fich beruft und wel

cher bei feinem Verhältniffe zur Bambergenfis befondere Aufmerkfam

keit verdient. Derfelbe fagt im Tit. von Meineidigen: Wer von

zeitlichs guts wegen jemands zu fchaden vor einem richter oder

gerichte falfchgefchworen. der hat damit fein eeren und dazu verwürkt.

daß man im fein finger. damit er gefchworen. abgefchlagen. Er foll

auch denjenen ihren fchaden. den fie davon empfangen hatten. nach

ziemlicher Mäffigung ablegen. Auch die auf den Meineid im Crimi

nalprozeffe bezügliche Schlußfielle des Art. fest die Abficht. dem An

deren einen Nachtheil zuzufügen. voraus. Die Zufammenfiellung mit

der Blasphemie und Zauberei in Betreff der Reihefolge in der Carolina

läßt fich für die entgegengefehte Anficht deßhalb nicht anführen. weil.

abgefehen felbft davon. daß bei der Zauberei auch nur diejenige geahn

det wurde. durch welche Jemand einen Schaden erlitten. die laecio cli

cinae mniesialjs offenbar nimt das entfcheidende Merkmal war. wie die

Commentatoren häufig angenommen haben. da außerdem gewiß eine

viel härtere Strafe den Meineidigen. der doch jedenfalls ftrafbarer als

35) Vgl. Mittermaier. Abh. S. 95. Martin. Lehrb, 8.198 flg.

Feu erbach. Lehrb. 8.422. Note ci. Ueber die Anfichten der älteren Zurifien

vgl, 861117101'. :in d, art. Z. [ll. Man fiellte die mannichfachften Verfuche an

und zum Theil feltfame Difiinctionen auf. um die Anfichten des römifcleen Rech

tes mit der Veftirnmung der Carolina zu vereinigen und insbefondre den Aus

fpruch in c. 2. ile kei). crecl. möglichft zu befchränken. Vgl. insbef. Curproe,

pr. rer. erim. l). l. qu. 46. n. 27 8q. Cini-us, sent-Int. 7, 8. nennt-juin. nr. 11.

[Lock, (1083, 305. ni'. 2 51]. 61m. könig in proc. up. 66. nr. 5, Lauch

dur, (lauert. 1x11. (lu. 2. nr. 37. Schon die, Erklärungen der Gloffatoren

gingen darauf hin. So weit diefe Befchränkungen reichten. glaubte man auch

die Veftimmung der (Carolina auf den deferirten gerichtlichen Eid anwenden zu

müjfen . die man im iibrigen häufig bei diefem Eide ausfchloß.
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ein Gottesläfterer ift) getroffen haben würde 36). z, Dagegen läßt fiä)

der Unterfchied) den man hier zwifchen Haupt- und Nebeneiden machen

wollen 37)) nicht rechtfertigen. Zuzugeftehen ift) daß fchon in den

älteren Statuten 38) jene Befchränkung im Thatbeftande nicht wieder

holt wird) fondern nur ganz allgemein des Meineides Erwähnung ge

fchieht und frühzeitig diefe Befchränkung des Thatbeflandes nicht

anerkannt wurde) wenn fchon man Bedenken trug) in den Fällen) in

welchen ein Vermögensvortheil oder Schaden nicht beabfichtigt wurde)

die Strafe des Art. 107 zur Anwendung zu bringen 39).

Die Worte; eyn gelerten meynhdt) werden von Einigen-Lo) auf

einen nach vorgängiger Verwarnung geleifteten Meineid) von An

deren aber auf einen nach der vom Richter vorgefmriebenezn

Formel abgelegten Eid bezogen. Remus überfeßt: qui in inciieio

'a1 o1 11111166 sacrninento (181810 concoptje 'urbia 8019118 [o13un1

pajernl, und ebenfo G o biete? qnjsquis 601-11111 praetore 7111i 11111106 can

aeplis ac prnescrjnliz rei-his periuriuln oomniilljt. Schon nach dem

Sprachgedrauche der damaligen Zeit41) ift wohl die lehtere Auficht als

die richtigere anzufehen. ,

Es ifl ferner bezweifelt worden) ob diefer Art. auch auf die von

Verwaltungsbehörden abgenommenen Eide zu beziehen fei) da das Wort

Gericht immer nur eine Recht fprechende Iuftizbehörde bedeute 42).

Allein da die damalige Verfaffung jene firenge Sonderung der Iufiiz

und Verwaltungsbehörden noch nicht kannte und diejenigen Gefchäfte)

welche gegenwärtig den lelztgedamten Behörden zugetheilt find) großen

theils früher von den Iuftizbehörden mit beforgt wurden) überdieß die

Beziehung des Wortes Gerichhwenn fchon in der Carolina nur zunächft

in engerer Bedeutung gebrauchtU)) auf jede öffentliche Behörde dem

Sinne des Art. jedenfalls entfpricht) fo fcheint es unbedenklich) auch

die vor Adminiftrativdehörden gefchworenen Meineide) dafern nur dabei

36) Vgl. auch Me>bach) Anmerk. zur peinl. Halsgerioiztsordn. e11 an.

106 81). (p. 193).

37) Martin) Lehrb. Z. 194 flg,

38) Vgl. z. B. 813e. hancnhnrg. 1), 112. Z. 2. Von Meinhd (wo auch der

Meineid zwifchen der Gottesläfterung und der Zauberei mitten inne fteht) wor

auf 8. 4 das Feilhaben an Sonn- und Feiertagen folgt) (ap, ynfcnaoi-i, 011

8er'. jur, unit-ers. 1'. 111. p. 331. jn nppenä.)

39)()1118en, 1111 11. url. x1. 349. (bc-gast, 111611. e111 17'. of). 567. nic-11. 21.),

obgleich auch er die Worte des Art. lediglich von den Meineiden ) welche in be:

triigerifcher Abficht geleiftet werden) verfieht.

40) Vgl. Wächter a. a. O. 17.11011. 51058711'. 8. 11. 60161111.

41) Vgl. 117316 111. o. 8 ö 11 111 er , 111811. 1111 8. C. (L. 11011. 11.8111. und die von

Feu erba ch a. a. O, 8. 422) Note 6) angez. Stelle der Throler Landesordnung

11111. Art, 58: mit aufgehebten Fingern und gelerten Worten, Vgl. auch

Adegg a. a. O. Heffter a. a. O. Z. 410) Note 1.

42) Mittermaier a. a. O. S, 102.

43)11fc11c11 1. c. s. 11, 681161116,
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ein widereethtlicher Vermögensvorthell oder Benachtheilig-ung des An

*deren beabfiGtigt worden) unter die Straffanction der Car olina zu

'|ellen.

Die Carolina hat in dem Art. 107 lediglich den Meineid vor

Augen und die Gleichfiellung des (Eidesbrumes mit dem Mei-neide läßt)

von der im Art. 108 enthaltenen Befiimmung über die Verlehung ge

'leifteter *Urphede abgefehen) fich keineswegs mit einer richtigen und

ungezwungenen Auffaffung des Art. 1-07 flg. vereinigen 44)) wenn' fchon

nicht geleugnet werden kann) daß die Verletzung eines promifforifchen

Eides fchon naeh neuerem römifchen Rechte mit Infamie geahndet) auch

*nach dem canonifchen Rechte mit Strafe belegt ivurde45) und der Un

:terfchied zwifGen-Meineid und Eidesbruch keineswegs unbekannt warW))

fo daß es allerdings fehr nahe lag und völlig gerechtfertigt ifi) die Vor

fchrift *des Art.*107 analog auch auf die Verletzung eidlicher Zufagen

zu beziehen und-die fpecielle Befiimmung des Art. 108 zu generalifi

ren) fowie auch) obfchon im allgemeinen der Eidesbrucl) als minder

firafbar "fich *darfiellt) doch fich nicht unbedingt behaupten läßt) daß

derfelbe gemeinremtlici) mit einer gelinderen Strafe als der Meineid

*geahndet worden fei47). Es verfteht fich jedoch) in Hinblick auf die

:Beflimmung in Art. 107) 108) von felbft) daß das eidliche VerfpreGen

ein gerichtliches gewefen fein-muß) und es wird auch hierauf von den

Rechtslehrern befchränkt) indem fie-nunmehr den Art. 107 auf die

Verlehung eines jeden gerichtlichen Eides zum Nachtheile eines Anderen

beziehen 48).

Die Strafe des Meineides wurde nicht felten infoweit gemildert)

'daß nur ein Theil der Schwurfinger abgefchnitten wurde und) wo felbige

“immittelft durch 'Zufall u. f. w. verloren gegangen) eine ar-biträre Strafe

eintrat49). *Auf die lehtere wurde auch erkannt) wenn der Meineidige

nicht wegen unrechrmäßigen -Gewinnes gefchworenko)) fowie in allen

44) Mittermai er a. a. O. S, 89 fig. Nach der Reiehspolizeiordn. v.

1377 711.8, 2) fowie nach der Fnßknechtsbefiallung von 1570 h. 168) follen die

Kriegsleute) welche herumliegen und eigenmächtig fich zufanimenrotten ) fowie)

welche eine Verrätherei) von welcher fie Kunde erhalten) nicht anzeigen) wie

“Meineidige geftraft werden. Ebenfo wird in der angezogenen Veßallung 8, 212

des Eidesbruclhes erwähnt. *

45) Wächter) Lehrb, Z. 206) Note 32.

46) Mittermaier) im n, Arch. des Criminalr. Bd. lx) S. 39.

47) H o h b a ch ) Beiträge zum Strafrechte S. 200 flg.

48) Vgl. ßoeiimer aci 6n1-p20r.qi1.46.0b8. 2. Koch) peinl. Recht

8. 547. Kleister, ju8t. i111-, crim, Z. 256. Feuerbach a. a. O. 8. 422.

49) Car-pro' i, c. nr. 54, 807er :ui orta107. [108, 4. ii. [..iciorjci

nei art, 68. Struben) rechtl. Bed. Th. l7) Nr. 78. Dorn) pearl. Comm.

Z, 273, l. F11 c 1e e 1* 7 (Kreis. 179.

30) Selbft 14tägige, Gefängnißftrafe wurde für genügend angefehen. klo m -

mel, rbups. 0118. 81. Quifiorp) lGrundf. s. 134. Dorn) pratt. Com

mentar 8. 273, Aueh der Erfaß des angefiifteten Schadens bewirkte gleiche

Strafmilderung,
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den Fällen. auf welche fich nicht zunächfi die Vorfcluiften-..desnArt.

bezogen. z. B. in den Fällen. in welchen ein Zeuge zu Gunften eines

Angefchuldigten einen falfciyen EidngeleifietW). Ebenfo wurdeodie

Schlußbefiimmung des Art. mannichfachen Befchränkungen unterwor

fen und auch hier zum Theil auf andere Strafen eriannt52). Es

wurde hierbei vielfach auf das römifche Recht und die in demfelben aus:

gefprochene Straflofigkeit des Meineides Bezug. genommen/ indem durch

letztere die möglichfie Befchreiniung der Straffanction in der Carolina

geniigend gerechtfertigt werde. die Strafen eines Verbrechens iiberhaupt

auch nach dem dadurch angerichteten Schaden -und deffenBetrngr zu

befiimmen feien. übrigens es felbft nicht reichlich fei„ den Meineid

„durch öffentliche und fichtbarliche Strafen allzu ruchbar zu machemweil

gemeine Leute. wenn ffe- fehen. daß die göttliche Gerechtigkeit folch.

durch Anrufung ihres Namens begangenes Verbrechen nicht alfofort

beftraft- hierdurch dergleichen zu begehen fich verleiten laffen könnten 55H".

und der Bruch der geleifteten Urphede fchon in Art. 108 das erfte Mal

auch mit einer gelinden Strafe geahndet werde 54x2_- - _

rznEbenfo wurde der Bruch eines außergerichtlichen Eides mit Be:

ritcLfiGtigung der Worte: vor Richter und Gericht. nur- mit einer -ge:

linden Gefängniß- und zum Theil Geldfirafe geahndet55).„der Eides

bruch aber. wie fich klar aus den Erörterungen der älteren Juriften

ergibt. vorzugsweife auf die Verletzungen folcher eidlicherZufagen be

fchränkt. deren Erfüllung nicht fofort. nachdem fie geleiftet worden.

verlangt wurde. fonach z. B. Ausfagen eines Zeugen. welcher unmit

telbar vor feiner Abhörung mit dem Zeugeneide belegt. worden war.

hierher nicht gehörten. und jedenfalls hier eine mildere Strafe eintrat.

weil man annahm. daß der Schwörende noch bei der-Leiftung-_des Eides

gemeint gewefen fein könnte. dem Eide nachzukdmmen 56). Mit Recht

machte man diefes Argument auch bei Verletzung von Amtseiden-gel

tendz wo oft der Ablauf der Zeit und die_ fonfiigen näheren That

umflände die Erinnerung an die Eidesleifiungi u. f. w. _fchivaciyen 57-).

.unzVon dem bedeutendften Einfluffe auf den Thatbeftand-»und- die

51)iiil6j8te1*1. d. Z. 256. Koch a. a. O. Z. 548. (Unreal, c, Lex-61

1, c. [tex/ser l. c. [nen. "22. 71017111101, rlZnliZ. 0hän1qr8l.

h2) Vgl, die vorangezRechtslehrer. Auch die dein Pasquillanten ange

drohte Strafe der Talion (Art. 110) ifi nicht zur Anwendung gekommen. H eff

tec* Lehrb. 8. 316. Note Abegg. Lehrb, Z, 314,

53)k[01(1|ne| ]. c. f » .

54) Vgl. übrigens lileclchucl] ]. c. :

55) M ulblu nc l. o. Z. 99. und die Note 377* angrz. älteren Rechtslehrer,

Vgl, auch ßävrnek ni] l.). (I. (I. url. 107. Z. i7. Quifiorp- Gcundfäge

Z. 136. Ob lnfurnjn hier eintrat. war beflritten. Quiftorp a. a, O, d1 nl*

blanc |. c. '

56) Vgl. noch Klein. Grundf. des peinl. RB, 474. f

57)Vgl,]30el11ner url (I. i.). l). l. c. bexser i. c. Walblnnc 1. c.

und 8. 11.

Dill, 12
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Strafe des Meine-ihrs 'ift aber die Entfcheidung der in neuerer Zeit

wiederholt und lebhaft arörterten Frage über die Natur des Meineides

und das wefentlich ftrafbare Monteur in demfelben 58). Man hat den

Meineidtheils zu den Verbrechen wider die Religion) theils zu den

ausgezeichneten Betriigereien) theils zu den Verbrechen wider öffentliche

Treue und Glauben gefiellt. So viel die erfte diefer Anfichten anlangt)

fo beruht diefelbe auf einer unrichtigen Vorausfehung von der Natur

des Eides und insbefondre des gerichtlichen Eides) fowie einer unrich

tigen Auffafiung des in demfelben liegenden religiöfen Momentes. Der

gerichtliche Eid kann weder feiner Form) noch feinem Inhalte und

feinem Zwecke nach als ein dem Gebiete der. Religion angeh-öriger Ge

genftand angefehen werde-nett). Wäre der Meineid ein Religionsver

brechen) fo wurde es mit diefer Auffaffung fich nicht vereinigen lafien)

daf das Gefelzöo) in beftimmten Fällen die Leiftung des .iyandfchlages

dem Eide gleichgefiellc und eine mit dem Handfwlage bekräftigte un

wahre Ausfage wie einen Meineid behandelt) - daß das Gefeh außer

gerichtliche falfche Eide nicht als Meineide ahndet) - daß der Bruch

eines mittels außerge richtlichen Eides gegebenen Verfprechens in

der Regel vom Meineide ausgefchloffen und die Verlegung derivon

einem Beamten eidlich angelobte-n Pflichten nicht als Meineid angefehen

wird) 4- daß auch der Atheift und derjenige) welcher weder an die All.

wiffenheit Gottes noch an ein Ienfeits glaubt) zur Abwendung der

Strafe auf feine befonderen religiöfen Anfiwten fich nicht beziehen kann)

- daß die Verfiwerungen einzelner religiofen Secten) welche den Eid

verwerfen) bei Gegenftänden und Begriffen) die mit der Religion nichts

gemein haben) in Bezug auf die rechtliche Beurtheilung von dießfall

figen unwahrheiten dem Meineide gleichgeftellt werden) - daß wefent

liche Mängel in Bezug auf die im Gefeße in Betreff der Eidesabuahme

vorgefchr-iebenen Förmliwkeiten die *Nichtigkeit derfelben herbeifiihren

und* die Strafe des Meineides ausfchließen) - daß endlich in Confe

quenz "jene-r Grundanfiwt man zu Anficiyten gelangen wiirde)'welc1)e)

langft --verworfei-i) mit einer geläuterten Anficht von der Wefenheit

Gottes im Widerfpruwe ftehen.

3-8) Vgl. insbef. Mittermaier) im n. Archive a. a. O. und zu Feuer

bach's Lehrb. a. a. O. Abegg) im n. Archive Jahrg. 1834) S. 581 flg.

v. Waizdorf) crim. Iahrb. fiir Sachfen l. S. 224 flg. S, noch v. Prato

bevera) Materialien fiir Gefegkunde und Rechtspflege Bd, ii) S. 161 flg.)

und in der Zeitfchr. fiir bfterr. Rechtsgelehrfamkeit von Wagner) Jahr-g.

1823) Bd. l) S. 200.

59) Der Verf. verweift deßhalb) fowie wegen der folgenden Säße auf die

nähere Entwickelung derfelben in den n.Zahrbi'ichern fiir fämf, Strafrecht Bd. 11)

Heft 3.

60) Ebenfo auch die früher gebräuchlichen Verficherungen gewiffer erimirter

'Perfonen) z. B. der Fiirften) der Pralaten u. f. w.) die gar keinen Bezug auf

die Religion hatten. - i
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Der Verf. bekennt fich zu der Anficht) daß der Meineid als Ver

brechen gegen die öffentliche Treue und Glauben aufzufaffen.

Wenn fchon daher der Verf. mit derAnfiHtMittermaier's6l)

über die Stellung des Verbrechens des Meineides im Syfteme und Ge

fetzburhe gegen feine frühere Anficiyt iibereinftimmt) fo kann er fich doch

mit den von diefem Rechtslehrer a. a. O. aus dem aufgeftellten leiten

den Grundfaße abgeleiteten drei Fyauptfcilzen nicht unbedingt einverftan

den erklären. Der Umftand) ob der falfrhe Eid auf die Entfcheidung

des Staates (der Behörde) in einem einzelnen Falle von Einfluß fei

oder nicht) ift ni>7t durchgreifend) wie fich weiter unten zeigen wird.

Verletzungen außergerichtlicher Eide find unter das Strafgefelz

* nicht zu ftellen) weil hier das Moment der rechtlichen Verbindlichkeit)

die Wahrheit zu fagen) nicht ebenfo) wie bei den auf Erfordern des

Gerirhtes erftatteten Ausfagen) eintritt) und hier in den Fällen) in

welchen eine rechtlich ftrafbare Verletzung des Rechtes auf Wahrheit

nach den befonderen Verhältniffen anzunehmen) die Betrugsftrafen be

reits ausreichende Hilfe gewähren. Es werden auch gegenwärtig von

den meiften Rechtslehrern und Gefelzgebungen Verletzungen außer

gerichtlicher eidlicher Verfprechen fowohl als außergerichtlicher eidlicher

Bechern-rungen nicht mehr zum Meineide gererhnetN).

Hiernächft anlangend die Verletzungen von Amtseiden) fo ift man

wohl allgemein der '2lnficht) daß diefelben nicht als Meineid anzuiehen

und zu beftrafen find 63)) vielmehr die Verletzungen von Amtspflimten)

infoweit fie nicht an fich fchon als criminell firafbar erfcheinen) z. B.

als Betrug) Erpreffung) nach den hierüber befiehenden allgemeinen

und befonderen Dienftoorfchriften zu beurtheilen find 64*). Es fragt fich

hierbei übrigens fehr wohl) ob es zweckmäßig* fei) alle folche Verletzun

gen) auch wenn fie kein gemeines Verbrechen mit enthalten) criminell

zu ahnden) da hierdurch der Kreis des criminell Strafbaren weiter aus

gedehnt wird) als naä) allgemeinen Grundlagen zulaffig und auch felbft

als' räthlich erfcheintöö). Das firafbare Moment wird hier in der Ver

letzung der Amtspfli>t gefunden) deren Erfüllung dem Beamten

mit dem Ancritte des Amtes) auch wenn die Verpflichtung erft fpäter

61) N. Arch. des Criminalr. ll. S. 97 fig. und Note 1' zu Z. 418 des

Feuerba ch ' fchen Lehrb. Vgl. auch Hepp) im n. Archive Bd. Lilli) S. 342.

62) ueber die Strafe des Eidesbruches f. noch unten.

63) Vgl. insbef. v. Wahdorf a. a, O. S', 235) und Vuttel) über die

Bedeutung und den Werth fogen. amtseidlimer Verficiferungen) im n. Arch. des

Criminalr. Jahrg. 1844) S, 213 flg, '

6/1) Abegg) Lehrb. der Strafrerhtsw. S. 716.

65) Der Beamte) welcher ohne geniigende Entfchuldigung eine Viertelftunde

fpäter auf feinem-Plage erfcheint) als in feiner Jnftruction befiirnmt ift) begeht

ein Verbrechen) dees - auf den Antrag der Behörde - mit Criminalfirafe be

legt wird, Ebenfo der Advocat) der die communicirten Gerichtsacten länger

als nothwendig ift bei fich behält) -- der Vormund) der 8 Tage lang 'die Able

gung der Rechnung verzögert.

12*
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.erfolgen follte. obliegtös). *und auf den concurrirenden Eidesbruch keine

weitere Riickfiwt genommen 67). Es gilt diefes insbefondre-auch von

,Sachverftändigem welche im allgemeinen feidlici) verpflichtet worden

find-iii). währendes bedenklich fcheint. diefen Sah auch auf einen

Sachverftändigen. welcher. zur Abgabe feines Gutachtens in einem ein

zelnen Falle aufgefordert. nach erfolgter eidlicher Verpflichtung nel 111m0

acturn feine Pflicht verletzt und ein fubjectiv falfches Gutachten erftatcet.

anzuwenden69). da die befonderen Grunde.» in Folge deren die Ver

letzung von Amtspflimten nicht :zum Meineide gerechnet wird. hier

nicht vorhanden find. 7 _ _ -_ f ..

Was nun die Frage anlangt. welchen Einfluß die Eompetenz der

Behörde. welche den Eid abgenommen. auf die ftrafrechtliche Beurthei

lung des Meineides- habe. fo ift zuvörderfi in neuerer Zeit meiftens

angenommen. daß .die von vielen Rechtslehrern behauptete Befchrän

kung der Straffanction der 0. (l. 0. auf Iuflizbehörden wenigftens

heutzutage fich nicht mehr rechtfertigen (affe 70). Diefer Anficht. :von

_welcher auch die neueren Legislationen ausgehen 71). ift auch beizutreten.

.Denn wie in je d e m Meineide eine Verlegung der Ehrerbietung ,gegenfdie

Religion 'von denjenigen. welche einmal hier diefen leitenden Gefichtspunkt

annehmen 72). erblickt werden muß. fo- läßt fich auch nicht derben-nen. daß

eine Verlegung der öffentlichen Treue und derBirrget-pflicht in den von einer

V e r w a l t u n g s behörde -abgenommenen. aber der Wahrheit zuwider

*abgelegten Eiden zu finden ift. .daferne wir _nur zugeben. daß_ auch

*Verwaltungsbehörden zur Auflegung und Abnahme von Eiden in den

zu ihrer Eognition gehörigen Fällen berechtigt find und derBurger auch

bei feinen vor folcher Behörde erftatteten Ausfagen diefelbe Verbindlich

keit zu wahrheitsgemäßer Ausfage hat. als wenn er vor einer Iuftiz

behörde fiixnde. .Der Umftand 73). daß es fich hier um keine g eri cht

66) Sehr treffend wird in einer k. preuß. Cabinetsordre v. 11. Aug. 1832

bemerkt: Da der Beamte mit der Uebernahme des Amtes die Pflichten defielben

in_ihrem ganzen Umfange übernimmt und die Ableifiung eines Amtseides nur

ein re ligiöfer Antrieb zu erhöhter pflichtgemcißer Aufmerkfamkeit fein foll.

67) Ueber die Gründe vgl. auch Meifter. über den Eid S. 103. Mit

termaier. im Archive S. 119 flg. Göfchel. über den Eid S.201. But

tel a. a. O. v. Hufnagel a. a. O. ll. S. 584 flg.

68) Vgl. auch Günther. die neuen Criminalgefeße Sachfens S. 107.

W eiß. Commentar zum k. fächf. Criminalgefelzb. ll. S. 360.

' 69) Vgl. Hepp. Commentar zum wiirtt. Gefeizb. 11. 2. S. 1504 flg.

Bad. Entw. Art. 463. “

S 370) Vgl. insbefondre Abegg. im n. Arch. des Eriminalr. Iahrg. 1834

. 88 flg.

71) Sachfen Art. 183. Württemberg Art. 227. Hannover Art. 208. Ge

feßb. von Braunfchw. 8. 135. Rheinhefien Z. 233. '

72) Vgl. Abegg a. a, O. blangeleciorf, (Lise. ni] urt.183 8g. 606i

eis crjm. Zax. (lips. 1843.) Z. 3. Fler-mann, U83. rie yefiurjo. (bizarr. 1843.)

z. o.

73) Vgl. oben Mittermaier a. a. O. S. 102.
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liche Entfcheidung handle) tft wohl bei Auslegung der Carolina) nicht

aber bei einer) von den pofitiven Gefeßen unabhängigen Feftflellung

des firafbaren Mot-creates des Meineides zu berückfichtigen. Ebendeß

halb) weil jene allgemeine Verbindlichkeit des Bürgers dadurch allein)

daß er die betrefiende Behörde für den vorliegenden Fall nicht für die

zufiändige anfieht) oder felbige in der That nicht competent gewefen)

nicht aufgehoben wird) kommt darauf nichts an) ob die betreffende

Behörde für den vorliegenden Fall competent gewefen oder

nicht. War die Behörde überhaupt und fchleckythin nicht

befugt) Eide abzunehmen) fo wird in der Regel kein vollendeter)

fondern ein verfuchter Meineid angenommen") und wohl mit Recht)

da hier die mehrgedachte Verbindlimkeit des Bürgers nicht im vollen

Umfange vorhanden war 73). Daffelbe muß gelten) wenn die Eides

abnahme von einem dazu niht befugten Beamten vorgenommen wurde)

wogegen vollendeter Meineid vorhanden) wenn fchon z. B. die Gerichts

bank im übrigen nimt in der gefehlicl) vorgefchriebenen Weife befeßt

war 76). Der Mangel der vorgefchriebenen eertiorotio ift) dafern nicht

. bei derfelben Nichtigkeit nach den Prozeßgefeßen eintritt) ohne Einfluß.

Was nun die Frage anlangt) ob der Meineid einer Perfon ftraf

bar fei) welcher in einer Sache und unter Verhältniffen ftattgefunden

habe) wo jene den Gefelzen zufolge nicht hätte eidlich vernommen

werden follen77)) fo i| zuvörderft wiederholt zu erinnern) daß darauf)

welcher Werth auf das Zeugniß felbft bei der Entfcheidung zu legen

fei) nichts ankommen kann78)) weil das Verbrechen in dem Werthe

des Zeugniffes in diefer Beziehung feine Begründung gar nicht hat und

wir z. B. den meineidigen Zeugen) deffen Ausfage wegen Irrelevanz

bei der Entfcheidung unberückfimtigt bleibt) nichtsdeftoweniger mit der

vollen Meineidsftrafe belegen. Bei der ungefchwächt fortdauernden

Verbindlichkeit zur Ausfage der Wahrheit kann daher der Meineidige

mit der wegen feiner perfönliäzen Verhältniffe vorhandenen Ungiltig

keit feiner eidlichen Abhörung fich nicht fchüßen) dafern nur keine ab:

folute) durch die Gefeße der Natur bedingte Eidesunfähigkeit vorhan

den war. Es kann demnach insbefondre eine rein rechtliche unfähig

keit der Perfon) einen Eid zu leifien) den Begriff des Meineides nicht

aufheben) und es wird daher z. B. der bereits beftrafte Meineidige)

welcher aus Verfehen des Richters u. f. w. zum Eide gelaffen worden)

74) Vgl. insbef. Abegg aaO, S. 592 fig. und die dafelbft angefRechts- -

lehrer) obfchon den Gründen deffelben in Hinficht auf das von ihm hier ange

nommene Grundprincip nicht beizuflimmen fein möchte.

75) Z. B. bei Vernehmung einer Civilperfon vor einem Militärgericijte.

Vgl. dagegen mit Beziehung auf die Worte und das Princip des fcichf. Gefeizb.

dlungelsclurf 1. o.

76) W eiß a. a. O. S. 366.

77) Abegg a. (1.-O. S. 59-1 flg. lilangelrclorf l. c.

78) DagegenjMittermaier a. a. O.
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ni>)t) wenn er wiederum meineidig fchwört) gegen di. Strafe des

vollendeten Meineides fich damit) daß er als Meineidiger nicht habe

vereidigt werden follen) fchühen und nicht das eigene Verbrechen als

. Privilegium fiir fpätere Verbrechen gebrauchen können") Daffelbe

gilt von den Perfonen) welche eine gefetzlime excu8alj0 gegen ihre Ab

hörung hatten) z. B. der Sohn als Belaftungszeuge in der unterfuchung

gegen feinen Vater 80)) ebenfo wenn Jemand in feiner eigenen Sache

einen falfchen Eid fchwört. Denn wenn fchon der Verbrecher) welcher

anfangs nur als Zeuge aufgerufen im Kampfe mit dem Seldfierhal

tungstriede dann) wenn er) um nicht durch Angabe der Wahrheit fich

felbft dem Henker u. f. w. zu Überliefern) die Wahrheit nicht ausfagt)

eine befonders milde Beurtheilung verdientsl)) fo folgt daraus noch

nichtN)) daß er nun jedes Mittel der Selbfterhalcung in der von

ihm lediglich verfchuldeten Gefahr ungefiraft gebrauchen

könne. Jenes Moment ift nur ein Gnadenmomentßii)) kein

Rechtsgrund) den Verbrecher vor der ordentlichen Strafe des

Meineides zu fchulzen) und ebenfowenig kann der Meineid als bloße

Fortfeßung des Verbrechens) zu deffen Verdecfung er dienen foll) ange

fehen werden 84). Es ift in der That außerdem auch nur ein Schritt

weiter zu gehen) um bei dem Reinigungseide in Unterfuchungsfamen)

wenn folcher falfch gefchworen wird) gleiche Grundfälze anzunehmen.

-- Der Begriff des Meineides wird daher nach dem) was wir oben

über das Wefen des hier erforderlichen (ialua gefagt haben) nicht dadurch

ausgefchloffen) daß eine taube Perfon eidlich verfichert) das oder jenes

gehörtzu haben u. f. w. Ebenfo ift die beftrittene Frage 85)) ob ein

v.ollendeter Meineid 86) anzunehmen) wenn die eidlich beftätigte

Ausfage fubjectiv) d. h. nach der ueberzeugung des Schwörenden

falfch) aber objectiv wahr ift) zu bejahcn 8-7)) da auch hier jene Pflicht)

daß der Bürger auf Erfordern der Behörde feine Wiffenfclyaft von einer

79) blnngeleciorf l. e, F. 4. Anderer Meinung i| Abegg.

80) Es fiand dem zum Zeugniß aufgerufenen Sehne frei) das Zeugniß zu

verweigern. Mathte er aber von diefem Befugniß. keinen Gebrauch) fo kann

daffelbe nicht noch wirkfam fein und den Zeugen zu einer eidlichen Lüge vor Ge

richt berechtigen, S, dagegen Mittermaier) zu Feuerbach 8. 419)

Note t'. '

81) Ausdrücklicb anerkannt im Gefeizb. v. Rheinheffen Art. 236.

82) Vgl. aber Mittermaier a, a. Q. S. 108.

83) Vgl. dagegen Hitzig) Zeitfchrift a. a. Q. S. 229. Martin) Lehrb.

8. 196) Note 13. -

81) Der Verf. kann fich daher auch nicht mi-t den Unterfäieidungen) die

Abegg a. a. O. macht) einverfiehen.

85) Vgl. Abegg a, a. O. S. 602) und die Abhandlung des Verf. in der

Leipziger Zeitfchrift fiir Rechtspfl, iiber den Meineid Bd. ll] ) S. 120 flg.

86) S. Wächter) Lehrb. a. a. O. Note 30. Heffter) Lehrb. 8. 410.

87) Diejenigen) welche eine Verletzung der Religion in dem Meineide fehen)

müffen noch viel befiimmter diefe Frage bejahen; Vgl. Abegg q. a. O.
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Sache eröffne) verletzt worden und bei diefer Firirung des 1101113 darauf)

ob er das Wahre objectiv wider Willen kund gegeben) etwas nicht an

kommt. Auch könnte man wohl fagen) daß die Täufchung des Richters

eine vollendete fei) indem der Richter die eidliche Auslage für die wahr

haftige Mittheilung der Ueberzeugu-ng und der Wiffenfwaft

des Deponenten hält und halten muß 88).- Dagegen f>)eint angenom

men werden zu mirffen) daß) wenn die Perfon) welche einen fal-fchen

Eid geleiftet gehabt) zur Zeit der Eidesleiftung noch eidesunmiindig

war) ein Meineid uberhaupt nicht vorliegt) weil diefelbe - nach der

Anficht des Gefehgebers -- noch nicht diejenige geifiige und moralifci7e

Ausbildung erlangt hatte) um ihr die erforderliche ueberlegung und

den nöthigen Ernft zutrauen zu können und indem fie alfo die Wichtig

keit des Eides felbfl noch nicht völlig würdigen konnte) auch nicht ein

Verbrechen begehen konnte) welches in der Nichtachtung diefer Wichtig:

keit befieht 89).

Der eidlichen Verficljerung fiehen die V-erficherungen an Eidesftatt)

die Handgelöbniffe u. f. w.) in den vorftehend bemerkten firafrech-tlichen

Beziehungen nur infoweit gleich) als das pofitive Gefeß fie in ihren

Wirkung en den gerichtlichen Eiden gleichgeftellt hat90). Es ifk

dann diefelbe erhöhte Verbindlichkeit zur Wahrhaftigkeit vorhanden)

wie bei den lelxteren) wenn fchon fich fchwerlici) behaupten läßt) daß

hier) insbefondre bei den einfachen HandgelÖbniffen) eine gleich fta-cke

Verleh-ung der Gebote der Religion oder uberhaupt ein religiöfer Act

vorhanden fei) wie denn jene Ausdehnung fowohl nach canonifchem

Rechte) welches einen förmlichen Eid fordert) als auch nach teritfcizem

Rechte fich nicht vertheidigen laßt und auch vom allgemein praccifchen

und menfchlimen Standpunkte aus betrachtet) manches .Bedenken gegen

fich hat9l). -- Aus dem allgemeinen) von uns aufgeftellten Principe

folgt ferner auch) daß nicht nur die Anhänger derjenigen Serien) ivelche

|att des Eides befiimmter Verficherungen fich bedienen) in Bezug auf

letztere) fondern auch diejenigen Perfonen) welche) obfchon einer heidi-mm“

ten Religionspartei angehörig) mit derenGrundfäizen die Eidesformel

ubereinftimmt) doch eine von den letzteren abweichende befondere Mei'

nung fich gebildet haben) auf deren Grund fie nunmehr fich befugt

glauben) jenen Eid als eine ein-fache Lüge zu betrachten) -- fur den

Fall) daß fie U-nwahres ausgefagt) als Meineidige anzufehen find. .Was

88) Vgl. übrigens des Beef. angez. Abhandlung S. 126.

89) Vgl. hierüber insbef. Blöde in den von den Deu-Rachen H eld und

Siebdrat) fowie dem Verf. herausgegebenen neuen Jahrb. für fächf. Straf

recht Bd. il. Lene a. a. O. S. 174 flg. Hep p a. a. DFS. 1510'.

90)'Vgl. Jahrbücher der Gefetzgebung in Bayern Bd. ') S. 301 flg.

Mitltermai-er) im neuen Arab. Vb. ll) S. 91 flg.) wo auch die abweichende

AnficiijLt Tittmanms) Handb. der Strafrechtsw, Th. ll) S. 460) wider

legti .

91) Vigil Mittermaier a. a. Ö.



184 Mei-leid,

nämlich insbefondre den leßteren Sah anlangt. fo kann der Staat nicht

dulden., daß einer feiner Burger ein mit der rechtlichen Ordnung und

Verfaffung deffelben nicht ubereinftimmendes Glaubensbekenntniß fich

bilde und_ daffelbe fich zur Richtfchnur feiner Handlungen auch in Be

zug auf den Staat wähle. Der. welcher z. B.. obfchon einer chriftlichen

Eonfeffion öffentlich angehörig. ein Atheifr ift. verübt fchon dadurch

einen Frevel. daß er einen Eid zu (elften unternimmt. bei deffen Ab

nahme der Richter von der wohlbegründeten Anficht ausgeht. daß die

Formel mit des Schwörenden religiöfer Ueberzeugung übereinftimme.

und der Frevler benußt diefes Vertrauen und diefe

Anficht. um feine Lüge zu verdeckenz - fonach fchließlicl)

ift derfelbe Gefimtspunkt hier vorhanden. von welchem wir bei den

iibrigen Meineiden ausgehenN). Auch hier fehen wir. daß es nicht

auf die Verletzung der Ehrerbietung gegen die Religion. welche hier _

vom Standpunkte des Atheiften -- gar nicht vorhanden. fondern

auf die Täufchung des öffentlichen Vertrauens an

ko m m t.

Der Glaubens- und Ignoranzeid fchließt den Begriff des Mein

eides nicht aus93). Jnsbefondre wird nicht zu verkennen fein. daß

derjenige. welcher einen Glaubenseid zu (elften hat. und die nähere

Erörterung des Sachverhaltniffes unterläßt. aus Furcht. hierbei eine.

ihn an der Eidesleiftung hindernde Ueberzeugung von dem Scichverhalt

niffe zu erlangen. nicht behaupten kann. daß er glaube. d. i. uber

zeugt fei. daß die Sache fich fo verhalte. wie in dem Eide angenom

men worden. eben weil er zweifelt. und deßhalb nach Befinden. wenn

die Eriftenz diefer Zweifel gegen ihn erwiefen wird 94). einen vollendeten

oder verfuchten Glaubensmeineid leiften wurde. jenen. wenn die Sache

in der That fich anders verhielte. als angenommen worden. diefen.

wenn eine folche Uedereinfiimmung vorhanden.

Ebenfowenig ift der Anfimt mehrerer Rechtsgelehrten und Gefeh

gebungen 95). daß der Wurderungseid die Unterfuchung und Beftrafung

wegen Mcineides zulaffe. beizutreten96). Schon l.. 11. l). 12. 3.

fteht entgegen. z

Der (joluä des Meineidigen geht auf die Täufmung des Richters

in Betreff der Wahrheit der erftatteten Ausfage oder gegebenen Ver;

ficherung 97). Man ift einig dariiber. daß es der Abficht. einen pecu

92) Vgl. auch v. Waßdorf a. a, O. S. 228.

93) Vgl. hierüber die angez, Abhandlung des Verf. S. 130 flg. ZumTheil

abweichend ift lillangelsciorf i. e. 8. 5.

94) ueber den Beweis in folchen Fällen f. die angez, Abhandlung.

95) Bayern. Württemberg. Rheinheffen. Hannover.

96) Vgl. hierüber die Ausführung des Verf. in den n. Jahrbiichern für

fächf. Strafrecht Bd. n. S. 373 flg.

97) Von einer beftimmten Vermuthung des Vorfahes in dem Falle. wenn

der Schwdrende der objeetiven Unwahrheit feiner Ausfage überwiefen ift. kann
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niären Vortheil zu erlangen oder dem Gegner Schaden znzufügen)

nicht bedürfe. und daher auch ein zum Vortheil eines Angeklagten ge

fchworener fa-(fcher Eid als Meineid zu beftrafen. Bei der Strafaus

meffung wird allerdings aber auf den beabfimcigten und angeftifteten

Schaden mit zu fehen fein 98).

Ob es einen ftrafbaren culpofen Meineid gebe. dariiber herrfchen

verfchiedene Anfichten 99). Geht man davon aus. im Meineide ein

Religionsverbrewen zu fehen) fo wurde die Bejahung fich eher recht

fertigen laffen„ wenn man überhaupt das allgemeine Bedenken. den

Kreis firafbarer culpofer Handlungen möglichft zu befcknänken, unbe

rieckfiwcigt laffen will. Anders/allerdings) wenn man im Meineide

*eine Verletzung des öffentlichen Glaubens findet. wo fchon die Analogie

vom luleurn dagegen fpricht100). Es wird zur Rechtfertigung einer

Strafe nur darauf Bezug genommen werden können. daß die Heiligkeit

und Wichtigkeit des Eides eine ganz befondere Aufmerkfamkeir des

Schwoirenden erheifche und daher auch eine Nachläffigkeit deffelben

firafbar fei. Hierdurch wird jedoeh nicht eine Criminalfirafe ge

rechtfertigt) fondern höchftens eine polizeiliche 101).

Darauf) ob bei der Entfcheidung in dem Prozeffe u. f. w.. in

welchem der falfche Eid geleifiet worden„ auf felbigen Werth gelegt

worden, ob der Meineid nur einen fiir die Entfcheidung unerheblichen

Punkt betreffe) kann nichts ankommen102)/ weil die Pflicht. die Wahr

heit zu fagen) von der Frage) ob überhaupt oder inwieweit wenigftens

auf die ?lusfage die Entfcheidung oder fonfiiie Entfchließung der betref

fenden Behörde geftixht werde. gar nicht abhängt und überdieß der

Richter auch in diefen Theilen der Ausfage durch den Eid getäufHt

auch in den Fällen. in denen es fich um. eigene Handlungen des Schwbrenden

handelt. nicht ohne Weiteres die Rede fein. Vgl. aber P ratob evera a. a, O.

S, 200,

98) v. W ahd orf a. a. Q, S. 235. Ausdrücklicl) im Gefelzb. v. Rhein

ffen Art. 235 oorgefrhrieben. '

99) Strafdaren culpofen Meineid nehmen an die Gefelzlnvon Sachfen (187).

Hannover (214). Braunfchweig (137), Vgl. auch preuß. Lande. 11. 20. Z. 1410.

Dagegegen z. B. Gefehb. von Wiirttemb. Vgl. v. Hufnagel. Commentar

11. S. 596. - GemeinreGtlicl) unterliegt die Bejahung nicht unwiehtigen Zwei

feln. In Sachfen wurden aber fchon frühzeitig leichtfinnige Meineide befiraft

(Polizeiordnung v. 23. April 1612. Cnkp20' 1. e. nr. 46.)

100) Mittermaier. zu Feuerb. s. 420)' Note [ll. Vgl. auch die

Motive zu dem württemb. Strafgefelgbuclyentiv. S. 197,

101) And. Meinung ift H ep p 7 Commentar zum württ. Gefehb, ll. 2. S

1485, 1522. Die Schwierigkeit des Veweifes des (101118 beim Meineide -

worauf insbef. H ep p fich beruft - kann es auf keinen Fall fchon rechtfertigen,

die durch Nichtbeweis des (101118 angeblich entfiehende Lücke durch Creirung eines

neuen Aushilfverbrechens auszufüllen. “

102) Dagegen liegt in folchen Fällen (vgl. z. B. des VerfKritik des preuß.

Entwurfes eines Strafgefelgb. S, 115) eine dringende Aufforderung 7 das Mi

nimum der Strafe nicht fo hoch h wie in der Regel gefchieht. zu fiellen.
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worden) darauf aber) welchen Erfolg' gerade diefe Täuifchung gehabt,

nichts ankommen kann. . '

Ueber die Vollendung des Meineides herrfchen ebenfalls verfchiez

dene Anfichten 103). Das wirrttemb. Gefehb. Art. 230194) fieht 'das

Verbrechen mit der Eidesleifiung als vollendet an) wenn diefe der fal

fchen A-usfage nachgefolgt ifi:F wogegen, wenn fie derfelben voraus

gegangen) die Vollendung mit dem Abfchluffe der Verhandlung. worin

die Ausfage gefchehen) eintritt. - Diefer Anficht ift beizutreten, Sieht

man im Meineide die Verleßung der Ehrerbietung gegen die Religion)

fo kann Über die Richtigkeit der Auficht kein Zweifel fein. Allein)

wenn man auch in demfelben ein Verbrechen gegen die öffentliche Treue

erblickt) ftellt fich diefelbe als die richtigere dar* 105). Sobald der Eid

gelei-fiet oder refp. die Ausfage erftattet worden) hat im erfteren Falle)

wenn mit dem Eide eine fnlfche bereits erfiattete Ausfage beftätigt wor

den) der Schwörende feine Lüge eidlich bekräftigt) irn lehteren Falle)

wenn der Eid der falfchen Ausfage vorausging) der Swwörende mit

der letzteren feine eidlich beftärkte Pflicht verleßt. Die Täufchung des

Richters fiellt fich ebenfalls als vollendet' dar. ,Denn das Protocol()

welches über diefe Eidesleiftung aufgenommen worden) dient nur zur

Befcheinigung iiber die letztere und die Art) wie fie erfolgt ift. Der

Richter wird durch die Eidesleifiung) nicht aber durch die Anf

nahme feines eigenen Protocolls getäufciyt. Die Befiätigung des

letzteren Seiten des Verbrechers ift blos die Verfimerung) daß die Ver

handlung wirklich fo erfolgt fei) wie protocollirt worden) und fieht in

keiner inneren Verbindung mit der Eidesleiftung, - Daß manF

wenn die falfche Ausfage dem Eide nachfolgt) die Vollendung des

Meineides nicht mit dem erften Sahe der falfchen Ausfage) den der

Deponirende ansfprimt) annimmt) fondern erft mit deren Abfchluffe)

hat darin feinen guten Grund) daß die Ausfage als ein Ganzes anzu

fehen iftwö) und daher nicht bei diefer Frage in einzelne Sätze oder

wohl felbfi Worte) als eibgefmloffene. felbfifiändige Handlungen) zer

legt werden kann. - Es macht daher keinen Unterfchied bei vorliegen

der Frnge) von welchem Gefichtspunkte fiberhaupt man beim Meineide

ausgeht107).

103) Vgl. Mittermaier) zu Fenerb, Z. 420, Note ll.

104) Vgl. hierüber Hepp a, a. O. und v, Hufnagel. Comm, l. S.601.

S. auch Arno ld) im n. Arch, des Criminalr.) 1843) S. 407.

105) Dagegen Mittermaier a. a. Q. Note ll.

106) Man wird felbft bei dem) der Ansfage vorausgehenden Eide in der

Regel annehmen können) daß der Deponirende fchon bei der Eibesleifiung die

Abfirht) die Wahrheit zu verfälfchen und eine unwahre Ausfage zn erftatten)

hatte. - Es find daher auch diefe Eide) wenn fchon der Faffnng nah) doch

nicht dem Inhalte nach) den promifforifmen bciznzählen) vielmehr laffen fie fich

ebenfalls unter die affertorifmen fiellen. Vgl. Gbfoh el a. a. O. S. 203. V ut

tel a. a. Q. S. 215. '

107) 'Dagegen Mitternrceier a, a. O.
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Wenn der Zeuge fein Zeugniß) welches er gewiffenhaft abgegeben)

nachmals mitBeziehung auf-den geleifteten Eid wiffentlichfalfci) wider

ruft) fo macht er fich ebenfalls des Meineides fchuldig) weil er gegen

die übernommene Eidespfliwt falfche Ausfagen macht108).4 icq-na.

Was hiernächfi den fogen. Eidesbruch109) anlangt) fo ift) ab:

'gefehen von den oben erwähnten Dienfieiden) zu bemerken) daß man'

ziemlich allgemein damit einverflanden ift 119)) daß die Verlegung außer

gerichtlich gegebener eidlicher Zufagen an fich eine triminell-ftrafbare

Handlung nicht .enthalte 111)) infoweit nicht die Grundfähe vom Be

truge im einzelnen Falle eine criminelle Ahndung bedingen 112).

Wurde jedoch durch einen vor einer Behörde geleifteten Eid die

Erfüllung einer) an fich giltigen Verbindlichkeit befonders noch zuge

fagt) fo hat man eine ftrafbare Handlung angenommen und felbige in

der Regel zu den qualificirten Betrügereien gerechnetU-"hz jedoch muß

auch hier eine mildere Strafe als die des Meineides eintreten 114). -

Einer milderen .Strafe follten auch die Verlehungen eidlicher Angelöb

niffe und Eautionen fowohl als der Verficherungen an Eidesftattljk)

und der einfachen Handgelöbniffe unterliegen) indem bei diefen Hand

lungen (mit Ausnahme der ieh-teren) zwar ein Eid mit vorkommt *oder

die Verficherung an Eidesftatt ihm gleich geachtet wird) doch aber hier

nicht fo wie bei den gerimtlichen Zeugen: und Schiedseiden eine folche

fortdauernd erhöhte pflichtmäßige Stimmung des Verfiwernden vorhan

den fein wird.

Bevor nun auf die Frage wegen der Strafe des Meineides über

gegangen wird) ifi* noch die Frage zu erörtern: mit welcher Handlung

des Schwörenden ein firafbarer Verfuch des Meineides vorhanden -

fei1i6). In der Regel wird angenommen) daß ein folcher er| dann

vorhanden fei) wenn der Schwörende den Eid zu leiften) alfo die

Eidesformel nachzufpreciyen wirklich begonnen oder wenigftens die

108) Vgl. Motive zum braunfchw. Entw. S. 263) und Motive zum bad.

Entw. S. 135. Württ. Gefehb. 227, And. Mein. ift Temme) Kritik des

preuß. Entw. ll. S. 172.

109) Vgl. Hohbach a. a. Ö.

110) Heffter) Lehrb, Z. 412.

111) Anm. zum daher. Strafgefehb. lll. S. 259. Dagegen preuß. Entw.

s. 243.

112) Bau er) Lehrb. Z. 304.

113) Hrffter a. a. O. Vgl. württemb. Gefehb. Art. 233) und Hepp)

in f. Commentar zum felbigen.

114) Bauer. Gefehb. Art. 263, k'. - Bayer. Entw. v, 1831 Art. 222. -

Württemb. Art, 233. Rheinheffen Art. 242. Hannover Art. 215.

115) Vgl. aber fächf. Gefehb. Art. 186. Für die mildere Befirafung find

u. A. daher. Strafgefegb. 271, Hannov. 271. Braunfchweig 136. Würt

temb. 234. Bad. Entw. 460, Heu p a. a. O. S. 1585.

116) Vgl. v. Hufnagel) Präjudicien der württ. Ger, S. 278. bilan

geleaorf l. o. F. 7c, und n. Jahrb. für fächf. Strafrecht Bd. j) S. 106.
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Schwurfinger erhoben und fonaclyrein bloßes Erbieten zur Eidesleiftung

nicht-mehr vorhanden 117). Die k. fächf. Spruchpraris-neigt- fich dage

gen. fo viel die Parteieide in Civilprozeffen anlangt. zu- der Anfiäyt 118).

daß. fobald der Richter 'nochmals die Güte zwifchen den Parteien ver

geblich gepflogen und erklärt habe. wie nunmehr zur Eidesleiflung

felbft überzugehen fei. in dem nunmehrigen Erbieten des iukaiurj zum

Eide (wenn nur fonft die Erforderniffeqdes Meineides vorhanden) ein

firafbarer Verfuch des Meineides liege 11g). Bei den falfchen Verfiche

rungen an Eidesfiatt würde. in Eonfequenz der gewöhnlichen Anficht.

ebenfalls. erft mit dem Beginnen diefer Verficherung die Strafbarkeit

anfangen und daher. wenn felbige nur mittels Handfchlages ohne wei

tere Erklärung geleifiet wird. Verfuch und Vollendung zufammenfal

len 120).

Die Strafe des Meineides anlangend. fo ift ni>)t zu billigen.

wenn diefelbein maximo geringer als die des Betruges ift 121). Denn

wenn fchon in den Fällen. in welchen mittels des falfclyen Eides ein an

»fich fchon firafbarer Betrug beabfichtigt wurde. die Betrugsftrafen electiv

mit der Meineidsfirnfe concurrirenNL). fo find die Falle nicht felten.

in welchen die Subfumtion unter den Betrug nicht zuläffig ifi. die

Schändlichieit der That aber eine befonders harte Ahndung verdiente

und nunmehr der Meineidige eine gelindere Strafe als ein-gewöhnlicher

Betrüger erhält. Der Meineid ift. da der Verbrecher hier mit befon

derer Frechheit an einer der wichtigfien und heiligfien Grundlagen der

öffentlichen Ordnung und des Rechtes riittelt. ein befonders fchweres

Verbrechen. deffen Strafe in mäxjmo den Strafen der Eigenthumsver

brechen nicht nachflehen darf. - Nichtsdeftoweniger ift das Minimum

niedriger als gewöhnlich gefchieht zu ftellen 123). Es kommen nicht

117) Laden. vom Verfuche S. 494. kcoorvirt 1. e. p. 23.

118) S. auch öfierr. Gefetzb. l. 8. 178.

119) Die Gründe für diefe Anficht f. in den n. Iahrb. für fächf. Strafrecht

a. a. Q. Dagegen niangeleäort 1. o.

120) Das Gefeßb. von Bayern Art, 271. Rheinhefien Art. 241 und von

Braunfchweig Y. 136 enthalten befondere Strafbeftimmungen gegen den. wel

cher fich zur Leifiung eines falfchen. hierauf aber von dem Vetheiligten für ge

leiftet angenommenen und erlaffenen Eides bereit erklärt.

121) Z. B. in Sachfen Art, 183. 245. in Verb. mit 53. Vgl. dagegen

ßoß8l1irt, (18 juri5iurnncii reljgjone l-[Ejcjelb. p. 18. Der Betrug. welcher

durch Mißbrauch der Religion ausgefiihrt wird. wird nach Art. 253 jo ma!,

mit 4jähr. Zuchthaufe geahndet. Das Oberappellationsgerimt zu Dresden wen

det daher diefen Art. auch auf den Meint-id an. Dagegen: Blöde. n. Iahrb.

für fächf. Strafrecht Bd. ll. S. 40 flg. und S. 342. Vgl. auch Mitter

maier. die Strafgefetzgebung Bd. ll. S. 110. Note 32. und v. Hufnagel.

Präjudicien. Auch Hepp a. a. O. ll. 2. S. 1532 erklärt fich gegen eine folche

Ausdehnung. .

122) v. Hufnagel. Commentar Bd, 1. S. 591. v. Wahdorf a. a.

O, S. 229.

123) v. Huf n agel. Commentar ll. S. 581. und Präjudicien S.268 fig.
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.felten Fälle, vor). in- denen mehr Befangenheit) Furcht) :Scham u. f. w.

,fchen SchuldW). f, z -

als bösl-iHer Wille zu dem Verbrechen verleitetenund felbfi :eine:kurze)

aber fchwere -Freiheitsftrafe zu ftreng . ift im Verhältniffe zu, der morali

,qi-f" , Z_ , 4x' - '. .ZI

Eine *be-fondern Erwähnung verdienen noch die falfchen Eide)

welche in einer, tinterfuchung inder Abfimt geleiftet, werden) um einen

unfchuldigen inStrafe oder den Schuldigen in eine fchwecere- Strafe)

_als er oerwirbt hat) zu_bringenl2ä).7 Art.. 68( und 107 (a-m-..S>).luffe,-)

der peinl. Gerichtsordn. befiimmenggegen den falfcheti Zeugen' die Strafe

des Verbrechens) welcheser dem Inaulpaten fälfchlirl) Schuld* gegeben

_und zwar ohne ltnterfchied) obßderleßtere in der That zu- der. gedachten

Strafe vernrtheilt worden und fehbige erlitten hat oder nicht; : Die fpä

tere Spraris befchränttedie Talionxauf die Fälle) in welchen der Intui

pat unfchuldig die Strafe wirklich erlitten L26)) -und ging _auch in diefen

Fällen nichtiiber_ die Strafe ..des ,SWM 127). , Die, neueren Gefeß

gebungen *haben beide Falle .rnit-befonderen Strafen) zum Theil unter

Beriicfficiytigunglder Strafen)) ,welche _dem fälfchlick) bezeugtenVer

brechen angedrdht: find) _belegt undxin den Fällen). in welehender An

geklagte die Strafe)) in die-er in Folge des falfchen Zeugniffes verur

theilßwordenz; ,wirklich .erlittei-i) _eine meifi annähernde Strafe)_:fbei

Todesfirafen aber ebenfalls Todesfirafe 128) befiinimt129). .Diefe Stra

fen, treten-aber nur ein) wenn) das falfche Zeugniß allein die Auf

legung-fder Strafe herbeigeführt hat) nicht auch wenn ,daffelbe nur erft

in der. Verbindung mit-anderen -Indicien das Strafunthel begründet

hat. In den) leßteren Fallenwird die Strafe :des nächften Verfucltes

eintreten) guch- lie-dem; Falle)) wenn *der (Zeuge) -obfchon wider

Wiffen und Willen) die Wahrheit angezeigt hat und es fpäter fich er

gibt) daß der Angefchuldigte und Verurtheilte -- feines Leugnens un

geachtet und abgefehen von dem Zeugniffe - des Verbrechens für fchul

_dig zu achtenifl oder wohl_ _felbft dafielbezugefieht.

In Betreffder Mild erungs gründe verdient annoch der zeitige

 

124) Vgl. des Verf. Kritik des preuß. Entwurfes S. 115 und die dafelbit

angegebenen Fälle. » *

125) v. Hufnagel a. a. O. S. 597. - Anm. zu dem bayer. Gefehb.

Bd.1l) S. 316 flg.

126) 861111161-, nel 11. e., fowie (Linsen, [irren, [DE781- und [-11.10

'jcj nel na. bey-ier) 1106.71.11". 8x).56.n1e(1.22. *

127) Dor n) Commentar Z. 272 und die daf. Angef.

128) Man hat entgcgengehalten) daß die Todesitrafe nicht auf ein einzelnes

'Zeugniß allein werde gebaut werden) fonach diefe Beftimmung unpractifch fei.

Allein im Falle des Complotts mehrerer Zeugen (daher. Gefegb. 291) ift_ die

Möglichkeit eines Todesurthels wohl vorhanden und jedem der falfchen Zeugen

fällt der Erfolg ihres gemeinfchaftlichen Verbrechens zur Lafi. Gefeßb. von

Rheinheffen Art. 239. Württemberg Art, 229. Hannover Art. 211.

129) Gefetzb. v. Sachfen Art. 184 flg. Bayer. Art. 291 flg. Hannov.

211. Braunfchweig 135 (letzteres etwas abweichend).
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Widerruf 'des Meineides befdndere BenQ-tung. - Es* erfGeint-*dringerid

:nothwendig W)) dem Reuigen eine Veranlaffung) 'fein Verbrechen 'zu

'dekennentund den Schaden möglichft abzuwenden) zu geben und zwar

hier mehr wie bei allen anderen Verbrechen. .Die neuerenL-egislationen

.haben 'di-efes' aucl) meiftentheils anerkannt- und leiffen xeine “bedeutende

*Mit-derung der-verwirtren Strafe-fiir den Fall -des-Wideerufesjetntcecen)

nur daß fie theils fdfo-rtigen Widerruf-Wehr Entfernung-bon der Ge

.richtsfielle- 'verlangen Uil)) theils* ihn “foN-lange)) bi ein Rechtsnachtheil

für einen Anderen entftanden) zulaffen l3L). - 7'-'-“ 'i'I: Als-Aushilfsverbrechen für das Verbrechen des Meineides tft zum

?Theil-das-Verbremen der wahrheitscdideigen'-Äusfage 1M) anzrifehen)

unter welches dorzugsweife auch 'das falfcheeundefchwörene?Zeugniß -zum

*Nachtheile eines Anderen Werden-Staates “und das bloße *Erbieten zu

einem fcilfchen-Eidei-u) fällt WOM _- - i i ?"7- "ö- 'z -'

" Swließlici) noch-die Bemerkung) -da-ß -wenn-_fHon-(inaieuerer Zeit

die Meineidsuinterfu ch u ng-en--fiehauffcillend *Wenehtt haben; doch

-auch) wenigfiens' in Sachfen) vorzugsweife in-diefen Freiffxremungen

*erfolgen und' fich nicht gerade eine-'aiifiällige»Vermehrungbbes-*Ver

;b tea) ens des Meineides behaupten? läßt-Es lit-leider Sitte gewor

Zden) -dieZulaffung des Gegners" zu einem* Eide dadurchizu verhindern

oder die--Refciffion eines ungünftigetu- auf Zettgenausfiigen 'oder gelei

ftete Swiedseide gebauten Erkenntniffes-dadurci) zu verfuäzen) daß man

-den Gegner oder deffen Zeugen des Meineides oder eines Verfiiehes zu

felbige-m beftifuldigt und auf unterfuchung antragt) zumaflin deren

Verlaufe oft Gefiandnifie und andere Beweismdmente erlangt werden)

“auf deren Gewinnung im Eivilprozeffe bei der Verhandlungsmarime

*keine Ausficht vorhanden war und 'iftx -' -- *l ' Szwärg- -,

, . *17. *ln .

Meifter wird im allgemeinen derjenige genannt) der 'in einer

Kunft oder in einer Profeffion deniBefiiz-der-'höwfim Fertigkeit erlangt

und dadurch die höchfte Stelle unter feinen Kunft- oder Gewervsgenoffen

erreicht hat. Urfprünglich wurde diefeBezeichnung nur den in den

liberalen Gewerben) den Wiffenfchaften und Kunften) Ausgezeichneten

'd

130) Vgl. insbef. G b n n er) in den Iahrb. fürGefeßgebung l. S.273 flg.

131) Braunfcvweig. Gefetxb. 8, 142. t - * * .

132) Sächf. Gefeßb: Art. 188. Rheinheflen Art. 2'910. Hannover Art. 212.

133) Vgl. über daffelbe insbef, cihepio a. a. Q. S. 1541 flg. Württ.

Polizeifirafgefeßb. Art. 7. -*- Särhf. Eriminalgefeizb. Art. 325) und ,Weiß)

er] l1. ert., fowie die Abhandlung des Verf. in den n, Iahrb. für fächf. Strafrecht

Bd. tu) Heft 2. - -

. 134)v.Hufnagel a. a,O. S.397, ' ' -

*-- 135) Wird ein falfches Zeugniß in einer unterfurhung zu Gunfien des In:

culpaten gegeben) fo ift nach Befinden Vegiinfiigung des von diefem der:

übten Verbrechens) - wird es zu feinem Nachtheile gegeben) nach Befinden

Verleumd u n g vorhanden (daher. Grfrßb. Art. 289). *
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und Hervorgefiellten ertheilt. und erft fpäter auf dieilliberalen Gewerbe.

die Handwerke und fonftigeu Profeffionen übertragen. während heut

zutage die lehteren fo zu fagen ausichließmd diefes Titels zum Zeichen

der vollendeten Ausbildung .der fie Betreibenden fich bemamtigt haben

und derfelbe bei Kiinfien und Wiffenfchaften nicht als Rechte und

Pflichten angebender Typus. fondern nur noch als metaphorifciper Aus

druck angewendet wird. 7' x .ler-rg. i“ mc

.lIm befonderen wird daher dermalen mit dem Worte Meifter der

jenige bezeichnet. ivelcher in einer Profeffion nach Darlegung der höch

fien Gewerbsfertigkeit das Recht erlangt hat. diefelbe auf die höchft

möglichfte Weife felbftftändig zu betreiben. im engften Sinne aber der

jenige. der diefes Recht als Mitglied einer Innung oder Zunft auszu

itben befugt ifi. (Freimeifter. zünftige Meifter.)

Zu Erlangung des zunftigen Meifterreciytesmmit demawir uns

hier ausfchiießend befchäftigen. i| nach allen tentfchen Particulargefetz

gebungen derjenige befugt. welcher das betreffende .Handwerk zunftgemciß

erlernt. darauf gewandert und ein feine Gefchicklimkeit vollftandig nach:

weifendes Probeftuck gefertigt hat. Die befonderen und fpeciellen Be:

dingungen diefer Erforderniffe. als über die Dauer .der Lehr- und

Gefellenjahre. der Wanderzeit. deren etwaigeru Dispenfation. die

Anzahl der Probefiücke. die Modalität der Probearbeit. die Aufficht und

Frifi. unter und binnen welcher letztere vollendet fein muß u. f. w.. find

regelmäßig in den Specialartikeln der Handwerksinnungen enthalten

oder 'durch recipirten Handwerksbrauci) beftimmt. Letzterer kann aber

naturlich nur. infoweit zur Geltung gebracht werden. als ,er nicht den

hier einfchlagenden allgemeinen oder befonderen Landesgefelzen entge

gentritt. :z nern-tern .ofen-rar n( nic-unrea- aide-at .

Hat der in eineInnung Einwerbende diefen Erforderniffen genügt.

fteht ihm fonfiklein fpecielles Hinderniß. z. B.(“die gefihlict) normirce

Anzahl der Mitglieder eines Gewerbes - eine gefchloffene- Innung -

nicht entgegen. und hat er das zu felbfiflandiger Betreibung eines

Handwerke!? allenthalben nöthige Biirger- und Gemeinderemt erlangt.

fd darf ihm vou Seiten der betheiligten Innung der Meifterfpruch.

d. h. die ausdrückliche Aufnahme in ihr Mittel mit allen Rechten und

Verpflichtungen deffelben. nicht verfagt und verzögert werden. Wei

gerte fin) eine Innung deffen ungeachtet.- fo hat die vorgefelzteÄObrig

keit den Meifterfprucl) ausznfprerlpen.. wodurch der Vctheiligte fofort

und eden foekraftig das Meifterrecht erlangt. als wenn-die Aufnahme

gewohntermaßenabfeiten der Innung erfolgt wäre. 4 Sie *ille

Eine nach den verfchiedenen Gefetzgebungen der teutfchen Staaten

verfchieden gelöfte Frage ift die. ob eine Innung gehalten fei.'- Jeman

dem das Meifterrecht zu ertheilenZ welcher Verbrechen begangen hat.

die für ihn infamirende Strafen zur Folge gehabt haben. Nau) der

königlich fächfifchen Gefehgebung hindert die Verbiißung infamirender

Strafe die Reception als Innungsmeifier nicht. nur kann ein folches

7).!: 'iii -
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Subject die Innungsehrenrechte nicht ausüben. Vgl. Criminalgefeß:

buch vom 30. März 1838) wo es Ö. 9 heißt: Wirklich erlittene Zucht

hausftrafe zieht als nothwendige Folge den Verluft aller politifclfen

Ehrenrechte) der Ehrenzeichen) des Ranges oder Titels) der akademi

fchen Würden) des Staatsdienfies und anderer öffentlicher Aemter)

fowie der Advocatur und des Notariats nach fich. *- Gewerbtreibende)

einem Innungsverbande angehörigePerfonen können zwar das Gewerbe

fortfetzen oder das Meiftetrecjyt) wenn fie folches noch nicht gehabt) er

langen) dürfen jedoch den Innungsverfammlungen nicht beiwohnen.

Nichtsdeftoloeniger find fie verbunden) die üblichen Innungsbeiträge

zu entrichten. Dagegen verordnet das allgemeine Innungsgefetz für

das Fürflenthum Schwarzburg- Sondershaufen vom 21. Auguft 1844

Ö. 100 e. deßhalb Folgendes: Sollte' ein Bewerber zum Meifterremte

ein folches Verbrechen begangen haben) welches nach den im Fürften

thume geltenden Gefeizen mit Zuchthausftrafe geahndet wird) fo bleibt

nach vernommener Meinung der Zunft dem Urtheile der Zunftobrigkeit

überlaffen.), denfelben auf immer für unfähig zu Erlangung des

Meifterrechtes zu erklären. i8

Das neuefte in Teutfmland erfchienene Zunftgefelz), die königlich

preuß. allgemeine Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845) disponirt

deßhalb) indem fie das allgemeine Landrecht für die preußifchen Staaten)

welches Th. ll) Tic. 8 nur wegen des Verluftes des bereits erlangten

Meifierremtes in Folge von Verbrechen Normen gibt)»erläutert und

ergänzt) in S.- 103 Folgendes:

Von der Theilnahme an der Bildung einer Innung find ausge

*fchloffen diejenigen)

1) welche wegen eines von ehrlofer Gefinnung zeugendenVer

brechens) insbefondre wegen Meineides) Randes) Dieb

ftahls oder Betruges verurtheilt worden find;

2) welche in Criminalunterfumung oder im Eoncurs fich befin

den)* oder

3) welchen die Befugniß zum Gewerbsbetriebe eine Zeit lang

* entzogen war; diefe können jedoch. von der Eommunalbehörde

zugelaffen werden) wenn. fie fich deffen durch ihr nachheriges

.. Verhalten würdig gezeigt haben. .,

Auch' tft-die Eommunalbehörde ermächtigt) diejenigen auszufchlie

ßen) welche in irgend einer Eriminalunterfumung nur vorläufig freige

fprochen 'worden-find oder fich durch einzelneHandlilngen oder durch ihre

Lebensweife die öffentliche Verachtung zugezogen haben-1).

1) Es i| in unferer gegenwärtigen Abhandlung ausfchließend auf die königl. *

_fämfifwe und die königl. preußifme Gefeßgebung) -fowie auf das fchwarzburg

.fondershäufer Gewerbegefetz um deßwillen bezogen worden) weil gerade diefe die

umfaffendften und zugleich die neueften) auf die Gefetzgebungen anderer teutfchen

dStafaten und die dabei gemachten Erfahrungen bafirendenNormen enthalten

ür ten. . - '
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Wer nun alsiMeifderi in eine Innung aufgenommen worden ift)

erlangt fofort den Befiß aller mit der Meifterfmaft verbundenen Ge

rechtfame undhat zugleich die mit derfelben allgemeinen und befonde

ren 'Pflichten zuxerfiillens *l a' . .eit-ep

Was die* erfteren betrifft) fo beziehen 'fie “WN '**“

e] 1,971(

;*",*';Z *u 'auf die Lehkcinge.
i_ '*f'(;::*" 72) auf die Gefellen) _ ,

'fi-Zu 1 auf die Mitmeifter der betheiligten Innuxig) und

- auf die Innung) als-Corporation felbft. ' _

37.1) Ein Meifter irgend einer Innung ift berechtigt) Lehrlinge auf

und anzunehmen) .um fie in feinem Gewerbe bis zum Gefellen _anzubil

den) und bei Annahme derfelben weder hinfimtlich der Zeit) wenn er

fie annimmt) noch des Ortes) von wo) noch des Standes) aus wel

chem er fie wählt) und eben fo wenig wegen der Zahl befchränkt) welche'

er zu unterrichten gedenkt. .Diefe ,als Regel in faft allen teutfchen Ge

feßgebungen anerkannte Berechtigung ift jedoch hier und da durch fpe

eielle Anordnungen nach den angedeuteten vier Richtungen hin modificirt)

die Modification und Befchränkung wird aber fiets von dem) der fie

behauptet) zu beweifen- fein) die Präfumtion dagegen auch hier) wie fonft

auch allenthalben Rechtens ift) fiir die höehftmöglictifie Freiheit des

Berechtigten ftreiten. Zum Beweife der Aufnahme als Innungslehr

ling) fowie zur Vermeidung der ungebiihrlimeu Ausdehnung der Lehr

zeit find überall) wo es Innungen gibt) gewiffe Formen vorgefchrieben)

welche der. Lehrmeifter fowohl in feinem) als des Lehrlings Intereffe zu

beobachten hat) indem er fich außerdem g-ewärtigen muß) daß die Rechte)

die ihm an dem Lehrlinge und wegen deffelben zuftehen) ihm entgehen

wiirden. Diefe Rechte befiehen hauptfächlick) in dem Empfange des be

dungenen Lehrgeldes oder des Werthes deffelben) in dem Aushalten des

Lehrlings. während der gefeßlich oder vertragsweife beftimmten Lehrzeit)

in der Verwendung des Lehrlings zu allen Befchäftigungen bei der zu

erlernenden Profeffion und in der quaei-väterliclyen Gewalt über den Lehr

burfchen. Die diefen Rechten entfprechenden Pflichten des Meifters

ergeben fich von felbft) fowie) daß demjenigen Meifier) welcher feinen

Verpflichtungen gegen feine Lehrlinge nicht nachtommt) (ehtere durch

obrigteitliclpe Verfügung entzogen werden können. Ob ein Meifier

von dem Befugniffe) Lehrlinge zu halten) iiberhaupt ausgefchloffen

werden könne) ift in den meiften teutfchen Staaten eine durch Gefeß

ungelöfte Eontroverfe. Fiir das Königreich Preußen ift fie jedoch durch

die oben angezogene allgemeine Gewerbeordnung Tic. 71|) 127)

dahin entfchieden) daß von dem Befugniffe) Lehrlinge zu halten) aus

gefchloffen find diejenigen)

1) welche wegen eines von ehrlofer Gefinnung zeugenden Ver

brechens) insbefondre wegen Meineides)_ Randes) Diebfiahls

oder Betruges verurtheilt worden findz

71]. 13
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, 2) welche in Eriminalunterfuchung' oder in Eoncurs fich befin

den) oder x

3) welchen die Befugniß zum Gewerbebetriebe eine Zeit lang

entzogen war; diefen kann jedoch von der Eommunalbehörde

die Annahme von Lehrlingen gefiattet werden) wenn fie fich

deffen durch ihr nachheriges Verhalten würdig gezeigt haben.

Die Wittwe eines Innungsmeifters ift dem teutfciyen Herkommen

gemäß) was in mehreren teutfchen Staaten auch zum Gefelz erhoben

worden ift) befugt) das Gewerbe ihres verftorbenen Ehemannes und

zwar fo lange) als fie ihren Wittwenfluhl nicht. verrückt) felbfiftändig

mit Gefellen und Lehrlingen zu betreiben. Doch ift wegen der leßteren

zuweilen durch die Particulargefeßgebung) z. B. das preußifcln Land

recht) die königl. fäclof. Generalinnungsartikel u. f. w.) die Befchrän

kung fefigefiellt worden) daß eine Wittwe zwar die Lehrlinge-*)_welche

ihr verfiorbener Ehemann bereits in Lehre genommen hatte) auslernen)

dagegen neue Lehrlinge nicht annehmen darf.

2) Ein befonders wichtiges Recht eines Innungsmeifiers ifi das)

Gefellen und Gehilfen halten und mit diefen feine Profeffion betreiben

zu können. Auch für diefes Recht fireitet die Präfumtion der unein

gefchränktefien Ausdehnung. Denn jeder Meifier iii befugt) Gefellen

anzunehmen von wo) wann und wie viel er will. Nur muß er fich

des Auftreibens und Abfpenfiigmachung der bei einem anderen Meifier

bereits in Arbeit ftehenden Gefellen enthalten und bei der Annahme

und der Entlaffung feiner Gefellen der gefeßlici) beftimmten oder fonfi

anerkannten dießfallfigen Ordnung gemäß verhalten. Diefe leßtere be

fteht) was die Annahme der Gefellen betrifft) haupcfäwlici) ja regel

mäßig darin) daß die Gefellen durch die Obermeifter) Herbergsväter

oder von der Innung damit eigens beauftragte Mitglieder (Zufayirke:

meifter) in Arbeit gebracht werden) um dadurch zu bewirken) daß jeder

Meifler einer Innung ausreichend mit Gehilfen verfehen und fo indirect

zugleich die Arbeit unter die einzelnen Innungsmitglieder möglichft

vertheilt werde z ferner aber darin) daß nur der Gefelle in Arbeit ge

nommen werde) welcher nach den gilcigen Polizeivorfwriften gehörig

legitimirt und angemeldet ift. Was dagegen die Entlaffung der Ge

fellen anlangt) fo hat der Meifier felbige) mag fie nun in Folge frei

williger uebereinkunft oder innerhalb gefeßlicl) oder fiatutarifch geord

neter Kündigungs- und Entlaffungsfrifi erfolgt fein) dem Obermeifter

und der Ortspolizeibehörde anzuzeigen) auch dem Gefellen feinen Enh

laßfchein mit darauf gebrachtem Eonduitenzeugniß auszufiellen. Die

Wittwe eines Meifters) welche das Gewerbe ihres Ehemannes nach

deffen Ableben fortbetreibt) fteht hinfichtlici) des Gefellenhaltens den

Meiftern felbft allenthalben glei>). Ia fie ift nach mehreren teutfchen

Gefeßgebungen darin fogar bevorzugt) als fie durch diefe berechtigt

wird) den oder die für ihr Gefchäft am geeignetften erfajeinenden Ge

fellen aus anderen Werkftellen auszuheben und)in ihre Arbeit zu nehmen)
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wie fie denn in anderen Fallen wieder gefeglicl) verbunden ift. einen

ihrer Gefellen _als verbindlichen Reprafentanten ihres Gefchäftes befon

ders verpfliclhten zu laffen. wie z, B. bei den Buchdruckern. Schorn

fteinfegern und allen den Gewerben. welche befonderer polizeilicher Be

auffichtigung unterliegen. .Vergleichen Gefellen-führen deßhalb auch

hin und wieder auszeichnende Titel. als den eines Werkmeifiers.

Bretmeifters. Vorrichters. Factors. ohne daß fie deßhalb zu ihrer

Meifierin in einem anderen rechtlichen Verhaltniffe. als die übrigen

Gefellen derfelben. fiänden.

Die einzelnen Mitglieder einer Innung haben unter und gegen

einander materiell gleiche Rechte und Pflichten. während in formeller

Hinfimt befonders bevorzugte und verpflichtete Perfonen unter ihnen

vorkommen. Was die materiellen Berechtigungen anbetrifft. fo ift die

Frage. ob eine Perfon zu gleicher Zeit das Meifterremt bei verfchiede

nen Innungen deffelben Ortes erlangen und ausüben könne und

dürfe. bis auf die neuefte Zeit fehr verfchieden entfchieden worden.

Wahrend auf der einen Seite diefe Frage aus Gründen der natürlichen

Freiheit und aus Analogie der liberalen Gewerbe bejaht wird. hat man

anderer Seits fich dagegen erklärt und angenommen. daß Jemand wohl

ein zünftiges und ein oder mehrere unzünftige Gewerbe an einem und

demfelben Orte und gleichzeitig betreiben. dagegen zwei oder mehrere

zünftige Gewerbe auszuüben nicht befugt fein könne. weil eine folche

Vereinigung fich mit den allgemeinen Grundfcilzen über Zunftmcißigkeit

nicht in Einklang bringen laffe. Eine gefelzlicije Löfung diefer Frage

ift in neuefier Zeit für die preußifchen Staatenerfolgt. indem die mehr

fach angeführte allgemeine Gewerbeordnung Ö, 13 deßhalb fo disponirt:

Der gleichzeitige Betrieb verfchiedener Gewerbe ift Jedem geftattet. fo

weit nicht befondere gefehlime Vorfchriften eine Befchränkung anordnen.

Dagegen darf ein Handwerksmeifter für ein und daffelbe Hand

werk an einem und demfelben Orte nicht mehr als eine Werkftelle

haben und betreiben. worunter jedoch der Fall des gleichzeitigen Ar

beitens in den Wohnungen feiner Kunden nicht zu fubfumiren ift. Auch

ift derfelbe ftets berechtigt. feine Werkftelle dahin zu verlegen. wohin

es ihm immer für fein Intereffe am geeignetften erfcheint. wenn nur

nicht befondere polizeiliche oder fonftige Rückficljten auf das öffentliche

Wohl ihn hierin befchränken. Aus diefer allgemeinen Berechtigung

folgt zugleich. daß ein Innungsmeifter. welcher fonft an einem Orte

keine eigene Werkfielle hat. diejenige übernehmen und leiten kann.

welche einer dritten. der Innung nicht verwandten. Perfon zugehört.

In einem folchen Falle muß der Befih des Meifterreclptes den überneh

menden Meifter gegen jedes Anfinnen der Innung. das eingegangene

Verhältniß zu löfen. völlig fchülzen.

In formeller Hinficht finden fich unter den Mitgliedern einer In

nung. wie gedamt. befonders bevorzugte oder auch befonders verpflich

tete Perfonen. Zu den erfteren gehören die Innungsciltefien. Ober

13*
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meifier) Altmeifter) Amtsmeifier) Beifißmeifier) Vormeifier) Vier

meifier) Tifchredner u. f. w.) zu den lehteten die' Iungmeifter) Hand

werksfchreiber und Innungsboten. .Die.Innungsvorfiändeßfind aller

Orten zur Zufammenberufung der Handwerksverfammlungen . (gewöhn

lich Quartale) weil fie regelmäßig alle Vierteljahre) oder' auch Mor

genfprachen) weil fie frirherhin bei Aufgang der Sonne gehalten zu

werden pflegten) genannt)) zum Vorfih und zur Leitung in denfelben)

zur Beauffimtigung der iibrigen Innungsglieder) zur Aufbewahrung

der dem Handwerke zugehörigen Lade) Siegel und Utenfilien) zur Hand

habung der gefehli-men und fiatutarifclyen Ordnung in den Handwerks

verfammlungen und in den einzelnen Werlftätten) zur Verwaltung des

Innungsvermögens) gewöhnlich unter Mitwirkung und Eontrole der

Beifilzmeifier) endlich zur Repräfentation der Innungen vor Gericht

und fonft an öffentlicher Stelle. Jedoch wird in Rechtsfireitigkeiten

eine befondere Legitimation der Innung fiir die felbige vertretende

Obermeifter verlangt) wenn nicht) wie z. B. im Königreiche Sachfen

dura) das Gefeh vom 30.Januar 1835) die lehteren fiir gewiffe Objecte

oder gar fur alle und jede Prozeßfachen) wie in dem allgemeinen In

nungsgefehe des Furftenthums Schwarzburg-Sondershaufen vom 21.

Aug. 1844 h. 135 (1. gefchehen) als Generalfyndicen ihrer Innung

declaritt -und anerkannt worden find. Im ubrigen verfieht es fich wohl

von felbft) daß ein Innungsältefter bei den großen Vorrechten) die er

genießt) und welchen eben fo große Verpflichtungen feiner Seits ent

fprechen) allenthalben der ausdrücklichen Beftätigung der Ortsobrigkeit

bedarf) und ift folches auch in mehreren Particulargefehgebungen aus

drücklich angeordnet) z. B. in dem königl. fäclyf. Mandate von 1780

Cap. 111) Ö. 19) und in der gleichgedachten fondershäufer Innungs

ordnung Ö. 134. Was die Dauer des Amtes eines Innungsvorftandes

betrifft) fo fireitet) wenn nicht durch Gefeh oder Statut etwas An

deres vorgefehen worden) die Präfumtion fiir Wahl und Befiärigung

auf Lebenszeit. Endlich find in der Regel die Honorare und Entfchädi

gungen für die Bemühungen der Innungsälteften geordnet) da deren

Amt nirgends als ein luunus [tiere bonoknrjum angefeheu wird.

Der Iungmeifter oder der lehte in eine Innung aufgenommene

Meifter iftfo lange) bis nach ihm ein neues Mitglied in diefelbe ein

tritt) deren Diener. Früherhin und ehe durch Reichs- und Particular

gefelzgedung auch hier ordnende Maßnahmen eingeführt wurden) waren

die Anmufhungen an diefen Dienenden durch Handwerksbrauch höchft

befchwerender Art. Ielzt aber kann man als durchgehende gefehliche

Befiimmung annehmen) daß er zu weiter etwas nicht) als zum Zufam

tnenfordern der Innung und zum Anmelden in deren Verfammlungen)

keineswegs aber mehr zum Aufwarten verwendet werden darf. Auch

ift theils durch Gefelz) theils durch Statut ausgefprochen) daß derIung

meifter feine Dienfie nur gegen im voraus feftgefiellte Entfchädigungen

zu leifien habe. Seine Stelle vertritt bei fehr zahlreichen Innungen
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der Innungsbote) welcher dann nach Verpflichtung wie nach Berechti

gung gänzlich wie jener zu beurtheilen ifi. i - - - - r -

Der Handwerksfchreiber endlich ift der zur Niederfmreibung der

Protocolle in den Handwerksverfammlungen) zur Ausfertigung der

Lehrbriefe und zur Abfaffung fonftiger Innungsfmriften beauftragte

Meifier feines Handweries) -deffen Function ebenfalls und überall eine

befoldete ift. *

4) Die Rechte der einzelnen Mitglieder einer Innung *der ganzen

Corporation. gegenuber *beftehen-.hauptfääzliciy in der Gewährung der

ihnen vondiefer bei der Aufnahmeverfprochenen oder gefelzlici) und fta

tutarifch befiehenden Gerechtfame) und in der VerpfliGtu-ngderInnung)

Alles) was ihrem ,einzelnen Mitmeifter und. feinem Gewerbe Schaden

oder Nachtheil zufügen könnte") abzuwehrerr und abzuftellen. Speciel

lere Gerechtfame in diefer Beziehung find hier und da angeordnet) wie

z." B. 'in Beziehung auf das Beibehalten des Meifterrewtes im Falle

des Wegzuges von dem Orte) wo die Innung ihrenSih hatte) oder

aus dem Kreife) auf den fie ausgedehnt ift) ferner rückfiwtlich. der An

fprüme auf Unterftuhung aus der Innungscaffe in Krankheits- und

Sterbefällen) fowie wegen eines innungs- und zunftmäßigen Begräb

niffes“u. f.' w. 4 . . , - . .9

Das Meifierremt oder die Innungsgerechtfame eines Jnuungs

mitgliedes gehen' verloren durch* Verziänleifiung) durch das Aufgeben

des zeitherigen WohnortesNzurStrafe und durch den Tod. Zu erftfe

rer,ift erforderlich) daß *der Verzichtende geifiig) undbiirgerlici) *dispofi
tionsfähig ift und daß dieRenun-ciation aufdie einzelnen Rechteifpecifell

gefchie-ht.), ,daz-diefelbe im _Zweifelsfalle der firengftem* fftets* für den Ver:

zichtenden flreitenden Interpretation unterliegennmuß.; Dochrerftehx

es *fich von der anderen Seite, von felbft) daß *durch eine umfaffexrde

Renunciation auf _das Meifterremt nicht nur diefesalleinufondern alle

damit verbundenewuud fich von ihmherleitenden .Anal-age 'auf irgend

welchc-.Lxlnremte und Geniiffe) zugleich aber' auch .das Recht _auf Zurück.

*forderungiöes an 'die Innung fiir das Meifterrecht: und wegen deffelben

Gezahlten verloren gehen. Durch. das.Verlafien.,feines, zeitherigen

Wohnortes geht für ein Individuum das Me-ifterremt nur dann ver]

loren) wenn das Innungsrecht' felbft nur aufWdiefenWQrt ,fich be,

fcloränkt. Denn wenn Jemand das Meifterrecht *bei* einer fogen. Kreis

lade hat) d. h. einerInnung) deren Sprengel Über-einen Diftr-ict oder den

ganzen Umfang 'eines Staates fich ansdehnt) dann verliert der umzie

hende!Mei|er fein Recht nur dann) wenn er den Bezirk der Kreisl-ade

verläßt) nicht aber) wenn er 'feinen zeitherigen Wohnfig mit einem an

derenZin diefem Bezirke gelegenen vertaufcht. *Nach den königlich fach

fifchen Generalinnungsartikeln vom I. 1780 'ift' 'hierunter folgendes

Rechtens: Wendet fich ein Innungsgenoß oder-Melfter von. einem

Orte hiefiger Lande an einen anderen) fo fieht ihm frei) das-Innungs

ober Meifterrecht an erfierem-Orte annoch Jahr und Tag) 'gegen-die
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Continuation des vorherigen Beitrages) beizubehalten. Verläffet er

aber die königl. fächfifchen Lande und ziehet auswärts) ohne na) bei der

Obrigkeit zu melden und bei der Innung fich zur Fortfehung feines

vorherigen Beitrages zu erklären) auch folchen hernach wirklich zu lei

ften) fo ift er des Innungs- oder Meifterrechtes verluftig und muß

daffelbe bei feiner Rückkunft ganz von neuem löfen. Das preußifwe

Landrecht enthält über diefe Potenz des Meifierreclotsverlufies even fo

wenig fpecielle Anordnungen) als fich deren in der mehrangezogenen

neuen allgemeinen preußifwen Gewerbeordnung vorfinden. Dagegen

disponirt das fondershäufer allgemeine Gewerbegefelz im 115 wegen

der vorerwähnten beiden Urfachen des Verluftes des Meifierrewtes alfo:

Derjenige) welcher auf fein Meifterrewt freiwillig und ohne daß er fich

in einem Falle befindet) welcher den Verluft des Meifterremces für

immer nach fich zieht) Verzimt leiftel) kann zwar wieder eintreten) er

muß aber alle felt feinem Atistritte fällig gewefenen Zunftbeiträge nach:

zahlen und das Jungmeifteramt von neuem) bis ein Anderer nach ihm

einrückt) übernehmen) auch bei Zünften) welche noch gefchloffen find)

fo lange warten) bis eine Meifierfielle erledigt wird. Der freiwillige

Austritt wird vermuthet) wenn ein Meifter über zwei Jahre abwefend

ift und wahrend diefer Zeit die gewöhnlichen Beiträge nicht einfendet.

Was den Verluft des Meifterremtes durch Strafe anlangt) fo

weichen hierunter die vorzüglichften teutfchen Handwerksgefehgebungen

fehr von einander ab. Im Königreiche Sachfen findet fich eine gefeh

liche Vorfchrift) nach der auf den Verluft des Innungs- und Meifter

rechtes als Strafe erkannt werden könnte. Auch in Folge erllttener

infamirender Strafen geht dort diefes Recht nicht verloren) vielmehr können

nach Ausweis des königl. fächf. Eriminalgefehbumes vom I. 1838 F9

Gewerbtreibende) welche Zuchthausfirafe wirklich erlitten haben) ihr

Gewerbe fortfehen) dürfen jedoch den Innungsverfammlungen nicht

beiwohnen) find aber nichtsdefioweniger verbunden) die üblichen In

nungsbeiträge zu entrichten. Anders disponirt fowohl das preußifme

Landrecht und die allgemeine Gewerbeordnung vom I, 1845) nach

welchen) fowie nach dem fchwarzburg-fondershäufer Gewerbegefege

das Innungs- und Meifterrecht wegen verfchiedener Urfachen zur Strafe

verloren werden kann.

Die ältere und neuere Literatur über den vorbefwriebenen Gegen

ftand findet fin) vorzugsweife unter folgenden Titeln: Beyer-j "kit-o,

Leo. 1683. kiiusci. 80881118. il). 1685. Mutti. Magister pruäenliae

juris opjfieiarij. ib. 1658. kein. (Lotti. Zlrurii 878161113 iuriepk.

opific. 1738. Fri>e's Grundfälze des Rechtes der Handwerker.

Kiel 1778. Weiffer's Recht der Handwerker. Stuttgart 1780.

Ortloff's Recht der Handwerker. Erlangen 1803. Merbach)

Theorie des Zunftzwanges u. f. w. Leipzig 1808. K. A. Weiske)

Handbuch des allgemeinen teutfchen Gewerbsrechtes. Leipzig 1839.
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Herold. die Rechte der Handwerker. 2. Aufl. Leipzig 1841. I.

G. Hoffmanms Befugniß zum Gewerbsbetriebe. Berlin 1841.

Herold.

Menfchenraub und widerrechtliche Gefangenhal

tung 1). So weit die Gefchichte Staaten zeigt. fo weit zeigt fie auch

den Schuß der Perfönlimieit. befonders gegen den unmittelbarfien

Angriff durch Verfehung in den Zuftand factif>)er Unfreiheit in Weg

fiihrung oder Gefangenhaltung 2). und die Verpönung der That durch

Strafgefetze. Die mofaifclpe Gefehgebung (zweites Buch Mof. 21. 16..

fiinftes Buch 24. 7.) droht Todesfirafe 3). Die gleiche fchwerfte Strafe

fprach die Gefehgebung der Athener gegen die eigentlichen Menfchen

räuber aus 4). Gehen wir auf den die Sclaverei geftattenden römifchen

 -r. x

5. *Arni*

1) 1'. keregrjnus, 6158611. c1e p1ugi0. 11111-311830. 4. 1487561', bleriit.

n11 puncj. 1101.111. (Lips. 1748.) Ihre. 62-1. p. 929-943: l)e pl-agjo. koch,

jnstjtntjones juris erjm. ein.. 111. (.|en. 1783.) 1.11). 11. Cup. 11111.: l)e p1ng10

p. 187-190. (Z. k'. 6. Maigret". prjncjpja juris crirn. [1111. 71, (iirencof.

1781.) Jeet. 11. 1)'. llulcap. 1117.: l)e plagio. Quifiorp. Grundfätze des

teutfchen peinlichen Rechtes. 5, Aufl.. Th. 1 (Roft. 1794). 8. 391-395. S.

596-603. Klein. Grundfähe des gemeinen teutfchen und preußifchen pein

lichen Rechtes (Halle 1796). 8. 200. 201. 6. 1. 1*". Meister. prineipia iur.

erini. ran, 17, (6511. 1802.) 1). 1. 1.11). 1. 58er. 1. Cup. 11111.: l)e plugin

l). 186-188. Zachariä. Anfangsgründe des philofophifcizen Criminalrech

tes (Leipz. 1805). S. 61. v. Reibnitz. fhftematifches Lehrgebäude des ge

farnmten in Teutfchland geltenden gemeinen Rechtes Bd. 2 (Berl. 1825). zweite

Abtheilung: Criminalrecht. S. 80-82: Von dem Menfchenraub (pla

ginm). Tittmann. Handbuch der Strafrechtswiifenfmaft und der teutfchen

Strafgefelzkunde. 2. Aufl.. Bd. 1 (Halle 1822). 8. 189-192. S. 386-392.

v. Grolman. Grundfäize der (Criminalrerhtswiffenfchaft. 3. Aufl. (Gieß.

1818). 8. 254. 255. S. 288-290. Wächter. Lehrb. des römifm-teutfmen

Stcafrechtes 8. 140. 141. S. 37-43. Heffter. Lehrbuch des gemeinen

teutfchen Criminalremtes mit Rückficht auf die nicht erclufiven Landesrechte

(Halle 1833). 8. 285-291). S. 307-313. Feuerbach. Lehrbuch des ge

meinen in Teutfmland giltigen peinlichen Rechtes." Mit vielen Anmerkungen

und Zufahparagraphen u. f. w.. herausgegeben von Mitterm ai er. 13. Aufl.

(Gieß. 1840). 8. 253. 254. S. 365-371. Marezo ll. das gemeine teutfrhe

Criminalreclpt als Grundlage der neueren teutfchen*Strafgefehgebungen (Leipz.

1841). 8. 110-112. S. 328-336, Mein Artikel S. 506*525 des zehnten

Bandes des Staatslerikons. herausgegeben von Rottecr und W elcker (Alt.

1840): Menfchenraub. Widerrechtliches Gefangenhalten. S.

auch noch Tittmann. Beiträge zur Lehre von den Verbrechen gegen die Frei

heit. insbefondre vom Menfmenraube und der Entführung. Meißen 1806.

Roßhirt. Gefclnchte und Syftem des teutfchen Strafrechtes Th. 2 (Stuttg.

1839). S. 117-123. Kappler. Handbuch der Literatur des Eriminalrem

tes (Stuttg. 1838). S. 671-673.

2) Ueber das. gleichfalls als Eingriff in die perfbnliche Freiheit erfcheinende.

Verbrechen der Entfiihrun g f. Bd. 111 diefes Werkes S. 902-907.

3) Michaelis. mofaifches Recht Th. 6. 8. 288. S. 64-69. wo der

Verf. auch die Motive des Gefetzgebers andeutet.

4) Platner. der Prozeß und die Klagen bei den Attikern Th'.-2 (Darmfi.

1825). S. 167 fig. Der Verf. fagt S. 167. 168: Räuber aller Art. mochten

fie an Perfonen. Freien oder Sclaoen. einen eigentlichen Menfchenraub begehen.

..q
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Staat über. fo finden wir das Vecbeeekxenz welches mit dem Ausdeucke

P lag ium bezeichnet 1|F und durch eine zur Zeit des Fceifiaates ek.

(afienex in dee Gefetzgebting Infiiniaws benrkundete Gefelzgebung)

durch die 1811 111111111 (oder 17117111), (eine ecfte Ausprägung erhielt-N). Nach

dem eefien Eapitel derfelben machte fich dee zum Verbrecheq welcher

durch Lifiö) einen Freien oder Freigelafienen in einen unfreien Zufiand

berichte 7)/ während naeh dem zweiten der als fieafbac handelnd bezeich

1 715-1" , 1:111' M 7

oder Sachen gewaltiame: Weife fich aneignen. fodann Diebe alle: Art wukden

mit dem Tode befiraft) infofeen diefes Vergehen als öffentliche. nicht als Pri

vatdelicte verfolgt undin unterfuchnng genommen wurden) indem ei: S. 169

hinzufijgt. daß untee Menfmenränbetn alle *diejenigen begriffen wijtden/ welche

Freie als Sclaven gewaltfam fortfiihren und dem Schutze des Staates entziehen

oder fremde Sclaven fich widettechtlich aneignem fo daß das attifche Recht iu

der Begtiffsbefinnmung vom Plagiuni mit dem römifwen völlig übeteinfiimmt.

S, auch noch Hefftec. die athenäifche Gerichtsoecfaffung. J.CZ-in Beiteaeg zu:

Gefchictzte des Rechtes ) insbefondre zur Entwickelung de: Idee 'der Seftvwor

nengetiwte in alter Zeit (Köln 1822), S. 184. Titten an n. Daefiellung dee

gcieehifehen Staatsoerfaffnngen (Leipz. 1822)) S. 226. 234, _ 31:

5) 1'188'188 8c 111181111118 1111111 111-g. 1308811, 8111111111118111 1111181111111 c-011-1j118n188.

(110811. 1578.) p. 334. 11111. 1111811111181, 601111118111. 1111 1.111. 47 8148.( 01g. 118

8111111011108. (110888111. 1730.) p. 592-594. 11181-81, C0]|eg111111 1113811101-8181188,

1011118 1111-181110118111188 0118010111111 81181811111 811111118118,_1111110111110111111181111101-18 108011181..

'1'0111.-111. (818801. 1657.) [1. (j78-q680. 1108-1, 160111818111. 811 [A1110. 10111. 11.

151111. 8811111. (110308 6011111. 1731.) p. 1081. 1082. 8111111, 811118311131111118 811'1

118 cum 11111111,. 1'. 11111111811 111111. 11. (1711111c0f. 1718.) 1). 111. p. 758. 1120,

1121. 1111111118111111111, 601111118111. 111 6011188111 11181111,/ (11118. 1717.) p. 1113

-1115. 3711181811081, 0111188. 1181. 111311111. 10111. 11. (11111. 1729.) p. 132

138. 811x11, 118u8 1110118111. V0011. [(111. 11. (110188 1729.) p. 8011. 1.811181

1111811, (101183. "(11801, 1111181. 1). 111. ('1*1111.1711.) p. 1309-1311.- 11111181',

p1e1818ct101188 111118 01'1118. L011.. 1111811111. (1-"11111801". 81 1.1118. 1749.) p. 477.* 1181'

381, 0880110111111 111118. 131111, 88111. (1.108. 1771.) p. 629. 630. Rein-- das

Cciminalrecht der Römer von Rpmulus bis auf Jnftinian. Ein Hilfsbnci) zur

Ecklarung dee Claffikei: und det Rechtsquellen für Philologeu und Inrifien nach

den Quellen bearbeitet. Leipz;1844. Dcitte Abtheilung. Erfiec Abfehnitt:

Menfchencaub (1111131111111). ErfiesCnpitelx Das plugjumjin .d-.ec

republikanifGen Zeit. Zweites Capi-tel: Das 111113111111 der Kai

ferzeit) S. 386-392. ,111. 1111181711-11381', 111811. e111 18g. 11111111111 118 1118318

1118. 1.11311. 11811111. 1744. (1. 11-..081-11118 (111,11 8.8118n;11e1g), 11181181-1.. 1111183.

[811111111 (18 1110g. 1.1118. 17411711811188-8111118101121 111118 811-1118 1011111111 118 gor

1111111101. (8181211817118) p. 168.169. S. auch noth-Birnbanmq? Beitrag

zum Jahrg. 1842 des Archives 'des Ceiminalcechtes: Von dem Begriffe

von 8001118 in den Quellen des röm-ifchen Steafrechfies(S.1

60), 'we der Verf. S, 52-57 fich mit der 1811 17111111 befchäftigt. .

6JVei-An1vend11ng von Gewalt erfchien das 811111811 e18. Rein ka. a.

O. S. 392. Mittecma-iec zu Feuerbach S. 366, S. in 'diefem Werke

Bd. 11i. S. 828 flg.) den Art. Gewalt. . 111111-1* 1

7) l.. 6. 8. 2. 1113», 1111183. 11111. 118 111.-ig. (748. 15.1);:..1.8Z8 17811111 811781111-, ut

111.181, ((111 1101111118111 1113811110111-'81 1111811111118 1111-1111111 8811178111, 1111111810111 118111181115

811181118818118 11010-111010 , 111111-8 111 8111111n qua 18 8081118 811i - 81118 1108118 1811811

1111. 11.4: 1.838 11111118 181181111, qui 8818118 1111e111111 1101111118111 110111178111, 181 111

(101e111L118c18c1t. 118111, qui 8x 811111111 111111 81111811 8818118 11118111111 8888 118118118111. 111

8111-18111-81111811111811811 118118111, (11111 7811111101 81 8111101 1111118101. 1118111 8c 81 pro 80 '88

11811111118111108111. ' 11W .-1
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net wird) qui *rer-ro nliono' geri-euro [lernte-trennt. nt 'n7-jc10n1inorc10rnjnere

fngint, 'el .eu-u genre-e jneiio 7e] *mern-nie ciorninanmninneo erklären-it,

jnyinctnm bahnen-it) -elnerjt Wiens .join tue-10, qniroinq-d ending e111.
und quiifngitirurn-aljennm surcepisne-et-ueleäßo ciooeurur ((1.. 5.- 6. 8.2.

nig. nr] leg. 173d.). Die Strafe *mar Geldfirafu- »une-er den Waifern

nahm :das 'Plagirrm- zu ) daherdie Let-einen' forgfälrigeren Ausbau, -en

hielts)) und die Geloftrafe) als zu gelind) auf die Falle *des zweiten

Capitels- befrhränkt ward 9). Sanft wurdeder ironestitjr mitLNelegation

auf Lebenszeitnnd -der-Eonfiscation derHälfte feiner Habe) der lin-ni

liur-.mit Bergwerk oder (wahrfcheinlici)derSclave) mit Kreuzigung 'bi

firaftll)) EdnftantinU.)»|ieg) indem er zngleichxdas--Stehlen von

Kindern als Plagium bezeichnete) bis zur. .Todesffrafe hinauf) (und nach

der Gefelzgebung Iufiiniaifs-folite: der Sclave und Freigelaffene- den

Thieren vorgeworfen) der Freigeborme mit dem Srhwerc hingerichtet

werden. ln la. 16. 00a, b'. t. - ** ,- „ -- zn::- :

xyz» -Diepäbfiliche Gefeßgebung (cap. 1. x. ao kenne-fd. 18.]) behielt

dieTodesfirafe bei L2). Die gleiche» Strafen-drohten* dteVEr-pitularien

der fränkifctjen Könige (qui interner-ingrid-borninorn- er renäiäerit (zum,

oonrictue nme-re, :notre morjatnr 1i)) Als Verbrechen der- 'Beraubung

und unterdrucdnng der Freiheit)- fo .berichtet uns Wild a S. 79.7) 798

feines :trefflichen Werkes: Das Stmfrecht .der Germaneni(e"rfier Band

feiner Gefehiwte ?des teutfchen Stra-frerhtes. Halle-'1842) *-8 wird' ins

befondre in den teutfchenVolksreGten der Verkauf freier ,Leute erwähnt.

Sie ftimmen. ,fait “alle darin »über-ein) _daß derThäcer den Verwandten

das Wehrgeldu) ebenfo. bezahlen folie.). als wenn, er getödtetwordenz

nur das ripuarifGe Gefeß fehr dreifachrs Wehrg-eld) wie für Mord.

Die paar nordifwen Rechte) die diefer Miffethar erwähnen.) ftimmen

im wefentlichen mit den teutfchen irberein. Es fcheint keinen Unterfchied

gemacht zu haben )-- ob der Freie heimlich oder mit Gewalt entführt

 

8)Re“in a.-a.O.S.38'9. ** - 9- - _

9) Zwar heißt es in le. 7. big. n. t.: [wenn peounjnrin, ztutntn lege. kann,

in usu e882 ciesjit, num in 110c crjlnjne tjeiectj pr0 äelictj n10ä0 ooercentnr et ple

rulnqne in metullnm äämnnntur. Allein es heißt auch in der l.. 6. 00a. an Leg.

kei). : ln fugn dere-une conscjtutuln netlue rennen-e, nenne! nannte ljdet; Uncle intel

[igis, te in legen]- inojäidde, quad Super 'Öiurmoiii neljcfjs der-tem poenntn

fißco i-nferenrlnm etntuit.- [Brunnen-ann, Comment, in (Yaciidem.

(lnpo. 1717,) p. 1114. Vgl. noch -Abegg im Jahrg. 1836 des Archives des

CriminalreGtes'S.x-199-5o1. -

10) Rein a. a. O. 811-11', nynnngtnn l. e. -

11) Diocletiams- Gefeßgebung.: l.. 6-15. (20.1. 11. t. [Ir-none

rnnnn -l, o. p. 1114. 1115. >'

12) 011i fnrntnr-*bomjnern e'. reniijclerit eum , conrjctnd noxne , matte rnokja*

tur. Roßhirt "a, a. DJS. 121.- dleiek, 001163.1. c.

13) (L-.edrgjao-b., corpns juris gertnnnjci. (Uni. 1738,) p. 1314.

14) Grimm) teutfche Rechtsalterthiimer (Gdtt. 1828)) S. 650 flg.

Wächter. Beiträge zur teutfchen Gefchiwce) irrsbefondre Gefchiwte des teut

fchen Strafrechtes (Tüv. 1845)) S. 43 flg.
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worden war. (Die Gefehe reden von 'engere oder: plugins er eon

clero, [ig-irc et eenclere, fur-ara et renclero.) In der Regel wird vor

ausgefelzt. daß der Verkaufte außer Landes (extra pulrjurn. far-is pro

einciam) verkauft werden. doch wird in den meiften nicht gefagt. in

wiefern die Strafbarkeit durch den Verkauf im Lande felbfi: verringert

wurde (Ausnahme macht hier außer dem thüringifchen Gefehe. welches

indem einen Falle das Friedensgeld auf 12. im anderen auf 60 be

ftimmt. die l.. ill-un. 1117111. , wornach bei einem Verkaufe inkl-el pro

eiociem dem Verkauften. nachdem er die Freiheit wieder erlangt. nur

12 Schill. vergolten werden follten). In einigen Rechten wird noch

befonders verboten. keinen Ehriften in ein heidnifches Land zu verkau

fen. und es wurde diefes dann auch auf den Verkauf von Leibeigenen

ausgedehnt (14. [ir-ic, Ill/11. 5. Cemil. 031-10111. n. 74.3. c. 3. Vgl.

auch (malen). lililllill.). Es wurde. wie die Vergleichung der ver

fchiedenen Volksreclne zeigt. dem. der einen Freien als-Sclaven fort

gefcljafft und verkauft hatte. zunächft zur Pflicht gemacht. ihn zurück

zubringenz von einem Termine ift dabei nicht die Rede. und wenn

diefes gefchah. hatte er nur einen Theil der für* die Beraubung der

Freiheit beftimmten Buße. in der Regel nur das halbe Wehrgeld zu

zahlen. Vgl. noch l-leinoccjue. elemente juris (Jermanici. "kom, 11.

(kiel. 1737.) p. 294-299. Henke. Grundriß einer Gefchichte des

teutfchen peinl. Rechtes und der peinlichen Rechtswiffenfmaft Th. 1

(Sulzb. 180,9). S. 38. 39.

Der Sachfenfpiegel (ll. 13. Z.: 5.) fteigt zur Todesftrafe hinauf:

Der einen Mann erfchlägt oder fähet oder raubet. - denen foll man

das Haupt abfchlagen 1ii). Ihm gleich der Schwabenfpiegel in dem

Capitel. das überfchrieben ift: Der ein 'Menfch ftilt. in dem

Cap. 212: Do ein Menfci) den andern ftilt. das ift auch Diebheit.

und wird es in feiner Gewalt begriffen. man fchiebt es auf ihn als an

dere Diebheit. und wie jung er ift. oder wie arm er ift. man foll

ihn darum henken. wann ein Menfci) ift vil ltheurer. dann viel

GüterW). » *

' [fi]

15) Gärtner. Eykens von Repgow Sachfenfpiegel oder das fächfifche

Landrecht (Leipz. 1732). S. 197. Homeher. der Sachfenfpiegel oder das

fächfifche Landrecht. nach der Berliner Handfchrift v. I.1369 mit Varianten

aus fiebzehn anderen Texten herausgegeben (Berl. 1827). S. 77: Die den man

flat oder dat oder rouet - den fal man dat houet afslan. llnederljo, eye

culorum .nxoojcj et suerjcj [us crjrnjnale. (Lips. 1838.) p. 60.

16) Zenolcenberg, corpus juris gerrnnnjci publjcj nc prjenti. 1'011). 11.

(kranoof. 1766.) p. 262. Der Schwabenfpiegel oder das-fchwäbifcije Land

und Lehenrechtbuch. nach einer Handfchrift vom Jahr 1287 herausgegeben von

v. Laffberg. Mit einer Vorrede von Reh fch er (Tüb. 1810). S. 103. An

einer anderen Stelle des Schwabenfpiegels heißt es noch: Swer einen verftilt.

vndlverkllovjfet. even fol in ouch treten. v, Laf fberg a. a. O. S. 92. [lä

der in .c. . ke."
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riss() Nachdem im Jahre 1.195 das auf Herftellung des allgemeinen

Qandfriedens berechnete Reichsgefelz erlaffen worden) folgten mehrere

Reimsgefehe) welche folche Frevel als Bruch deffelben bezeichneten, So

heißt es z. B. im Ö. 6 des vierten Eapitels des Reichsabfwiedes v. I.

1512: Nachdem bei den Alten und der Erbarkeit löblicher und ehrlicher

Gebrauch gewefen) daß die) fo ehrlich und wohl gehandelt) gefürdert)

auch umb Wohlthaten willen begabt) die aber) fo unehrlicl) und übel

gehandelt) von Fürfien) Herrn und aller Oberkeit gefcheuet) nicht für

gezogen oder enthalten) fondern geftrafft worden) und aber im H. Reich

jeßo etwas hoch befchwerliche unehrliaje und unerhörte That und Miß

handlung einbrewen) alfo) daß einer den anderen fahet) verblendt)

hinwegführet) zu Zeiten für fich felb| in feinem Gefängnüß heimlich

enthält) zu Zeiten andern verkaufft oder übergibt) oder in andere Hände

fahrt -* -- fo haben wir verordnet) -- welcher hinfüro in - derglei

chen Fällen von jemand) wer der wäre) befchuldiget- wird) daß der

Kläger oder Befchuldiger Macht und Recht haben foll) den Verdachten)

fein Zufchieber und Enthalter) an des Verdachten ordentlichen Gericht)

oder aberan unferm Kayferl. Eammer-Gericht unverhindect fürzuneh

men u. f. w. 17). S. auch Erklärung des Landfriedens) zu .Nürn

berg Anno 1522 aufgericht) Tic. 818). rer-url)

Die peinliche Gerichtsordnung Karl's ii. gedenkt des Verbrechens

des Menfmenraubes und widerremtlimen Gefangenhaltens nicht. Nach

gefchichtlichen Zeugniffen und B-eurkundungen der Strafrechtspflege

wurde es) mit Rückfimt auf das jus (iii-innen (die in *der heiligen Schrift

aufbewahrte mofaifme Gefehgebung) und das gemeine Recht) mit dem

Tode befiraftlii). Earpzov) der im zweiten Theile feiner yraetjea

kerum or-imjn. und zwar Quaost, 83.: 0o uariis kurtorum spe

ciebue ete.* ylngjo liorumque poi-nis, gleichfam anhangs

weife von dem furtum nominum, das uulga (iiojtur yigg-juin handelt)

meint) im allgemeinen laffe fich die Todesftrafe nicht rechtfertigen) fügt

aber hinzu: (Zur-juris non ungern , alio ex rapide. plaginrjjs uiortis poe

nam irrogonäam. eorque capiie pleotenclos 688e. kin-n qui oelnncii sen

priuancli animo liberos parentibus Zur-rjpjunt et nbcluount, quo posten

cel-tum pecunjno summe-un, een pretiurn reclemlionis luereutur, crimen

Elium pudiieum commjltunt, ncieoque in poenuui logic» Kabine ue plugin

riis inoiciunt. Dune ljeel quonclam pecunjarja et arbitrurja fuer-it. -

l-ldciio finden e! lego (ionstantinj ea est glauji. (Zum qua couroujt ius

cljujnum, Deut, 24. u. 7.: Wenn jemand funden wird) der aus feinen

17) S e n ck e n b e r g) Sammlung der Reichsabfchiede (Frankf. 1747)) Th. 2)

S. 142.

18) S, Senckenberg a. a. O. Th. 2) S. 233. Heffter a. a. O. S.

309) Note 4.

19) Lossjus berichtet in feinem oben angeführten Werke 1. o.: l-:c 110c

hleuiolani etjam budeluus staluium , onpitalj poena puuieos plagjarioa.
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Brüdern :eine Seele fiielet aus. den Kindern Ifrael und: verfeßet oder

verkaufetfie) folcher Dieb foll fterben) daß' du das Böfe von dir thuft.

Weiter bezeugt Carp z ob: ln f0r0 auraniaa par-iwi- oiilinet poaua gla

an in crjuijue plagij; indem er der Strafe der That des Kunz von

Kauffung-en gedenkt: [aqua prob-it iuoulenter oxemylum (Lulu-ani Kauf

fungs) plugin-ii bucuin Znxaujaa [Dementi et slberti, in quern a. 1455

a krjecieriao ylacicio [Ile-Mora giaciii [wenn animnäueraum iuirse notie

sjruurn 85i. Am Schluffe führt Earpzov noch zwei Rechtsfalle

auf20).ii. In dem einen Falle wurde in Württemberg im Jahre 1596

dahin erkannt: Da mehrermeldter A. K. in feinem Bekänntnus felbften

geftanden) daß der -Kutfmer zu der Abführung keinen Rath gegeben)

aus-eurem Bericht auch-fo viel zu befinden) daß er) ehe ruchbar ge;

worden) wo der Thäter fonft dem entführeten Knaben anzutreflen) fei

ner ordentlichen Obrichkeit den ganzen-Handel umfiändlich offenbaret)

dadurch der Knabe ohne Schaden entlediget und die Thater zu Haffcen

brachtworden u. f. w.) fo erfcheinet aus obangeregten Urfachen allent;

halben fo vielri daß vielgedachter gefangener Kutfcher mit der ordent

lichen Todesftrafe verfchonet bleibet. Er wird aber gleichwohl von deß;

wegen) *daß er diefe Verbrechung fo lange iverfcinoiegen) und den einen

Thäter geherberget) mit ewiger Landesverweifung in Straff genommen.

V. R. W. - In einem anderen dem Jahre 1593 angehörenden Falle

wurde folgendes Urtheil gefprociyen: Dieweil S. in gutem bekannt)

daß) als der Mann) fo fich Chriftoph Schmidt genannt) mit dem

Weibe ihn angefprochen) er folte ihnen das Kind folgen laffen) fie

wollten es mit'hinein übern Wald nehmen) und weil fie. kürßlich wie

der durchgehen würden) wolten fie ihme einen Thaler fchencken) auch

fonften eine Verehrung thun) deffen' er fich nicht verfehen haben folte)

er gewilliget) fie folten es immer mitnehmen) auch) da das Weib das

Kind beim Aermlein genommen und in den Korb heben wollen) felbften

mit zugegriffen) es bei einem Beinlein gefaßt und in Korbcheben

helffen) welchen das Weib mit einem Mantel zugebunden und darauff

Beide) Mann und Weib) darvon gegangen; So mager von wegen

folcher begangenen und bekannten Verbrechung) wofern er auff feinem

gethanen Bekäntnuß vor Gerichte freiwillig verharret) oder daß fonften)

wie recht) überwiefeni wird) mit dem Schwerdt vom Leben 'zum *Tode

geftrafft werden. V. R. W. - Zciiilter: praxis juris rornaui iu

10r0 germaujco. lit-urinal'. 1733., berichtet löxercit. 49. K. 149.: *

, 'ilißx ."19

 

20) Bei Harpremt (response juris criminuija et eii-jiia. (Tui). 1701.] p.

607 sq.) findet fich ein Erkenntniß vom Jahre 1695) worin auch über die Frage

abgeurtheilt wird: Uirum bbstelrix, parfum immaturum, per :thai-tum riecium',

queen ipsa repaiienciurn nooopit, :in nana merke-as mania() relinquenz, ylngii ren

Fiat, e16 profitieren rolegari et u suo 0fii6i0 uroarj queen? Das die Angefchuldigte

verurtheilende Erkenntniß erfter Infianz ward aufgehoben und diefe freigefpro

chen ) und zwar fchon darum) weil die Leibesfrumt nicht lebend gewefen.
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nnen-im glaäii nciiuriicnruui Zucchini LejpZWZM-Hhizü. Mi* .U08 UKW-ih

iurenes nbciurcarant Mitreden-Zoe, 3_ * t) z., , ;._. . *

Noch im vorigen-Jahrhunderte 21) wurde :wegetrMenfwenraubes

die Todesfirafe dictirt. unterder Auffwriftri- G ef ahr. ein er, f ch ä nd.

lichen Todesflrafe für. den .Freitorporal- Gundlingx

den Sohn des. berühmten Hallifwen Univ-erfitätsleh

rers gleichen Namens) gedenkt Klein S. 246 flg.- des zwan

zigften Bandes feiner Annalen-der Gefehgebung und Rethcsgelehrfamkeit

in den preußifchen Staaten (Berl. 1800)) eines Vorfalles im Jahre

1735. Iener Gundling wurde in Stollberg wegen einer dort-vorge

nonqnenen gewaltfamen Werbung (wodurch ein dortiger Bürger ent.

führt und unter das preußifche Militär gefieckt ward) in Verhaft ges

nommen und wegen Menfchenraubes in Unterfucizung -gozogen 22)) -die

damit fchloß) daß er von dem Schöppenfiuhle zu Wittenberg zur Strafe

des Stranges verurtheilt ward 23)) eine Strafe.) die indeffen durch Be

i

21) In dem zu Hannover 1709 erfchienenen teutfchen oorpue juris

heißt es Buch lil) Cap. 4) Z. 13: Wer fonjt mit oder ohne Gewalt jemandes

Kinder oder Gefinde) um zu verkaufen und leibeigen zu machen) abfiielet) ge

fangen hält oder entfiihret) damit Kauffhandel oder Kuppeley treibet - der be

gehet Menfrljen-Diebfiahl gegen Gottes Gefetz und weltlichesRecht) dahero die

Diebe felbfc und alle) fo dazu geholfen) mit Geld Leib und Lebensftrajfe) auch

durch Schwert hinzuricljten,

22) bezzer beginnt a. a. O. feine Betrachtungen damit) daß er fagtx

leiter rarias, quite circa (torte-innen (ie plugin lnorentur7 contrororrins [inet: fei-o

princeps 68i, ern , quno liociie frequenciasime eootiugit, 'ioienta domjoum in mili

tioin usporlaljo eerum pingium sie? dient-sm uagnntemque reutentiam nginiue [ati

tuenrnr. Er ifi der Meinung) daß es auf den Namen nicht ankommt) und be

merkt: Zukljcil. uobis, drinnen, et quiciem publicum 888e. Weiter theilt er ein

Erkenntniß mit) demzufolge ein Ehepaar) welches geftattete) daß ein von ihm

Veherbergter von preußifcljen Werbern gewaltfam weggefiihrt ward) und dazu

Gelegenheit gab) zum Pranger und zur Landesverweifung -verurtheilt ward.

Dann bemerkt er noch: bum 113er; scribo , nb nmico an lirauooniu liter-ns nccjpio,

ocertiorque rennen: Zu St. ijt vor Kurzem eine Weibsperfon von Paris) welche

einen dafigen Soldaten entführen wollen) in klagt-anti ergriffen und wenige Tage

hernach aufgehenket worden. cant-enn vo.: Zpecuio Zum-joa url. 210.

23) Cramer theilt im vierten Bande feines Werkes: 0beerenri0ne3 juris

unirerni, 0113er'. 766., ein Refponfum der Iuriftenfacultät zu Jena mit, Die

beiden Angefchuldigten hatten bekannt) daß fie nicht nur bei der im Monat April

1733 zur Nachtzeit befchehenen gewaltfamen Entführung des Schäferknechtes

Schmidt fich befunden und felbigen in einer zudem Ende befiellten Kutfche be

ftellten Werbern zubringen helfen ) fondern auch) daß jedweder von-ihnen 41 fl,

zu feiner Belohnung erhalten. Die Facultät ging davon aus ) daß die That als

Menfcljenraub erfcheine und das Verbrechen des Menfchendiebfiahls dergeftalt hart

verpbnt) daß nicht allein die lvirklichen Menfchenräuber felbft) fondern auch die

jenigen) welche ihnen nur behilflich und befbrderlich gewefen) vom Leben zum

Tode befkraft werden follen. Jedoch in Betracht) daß die obgleich an fich hbchft

widerrecljtlimer Weife unternommene Verfteckung und Verkaufung eines Men

fchen unter die kbn. preußifche Miliz in keiner vollkommenen Suppreffion befiehet)

nicht weniger) daß doch der entführte Schmidt feine Befreiung von gedachter

Miliz fofort wiederum erlangt hat) feien die Angefmuldigten mit der auf das
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gnadigung und Freilaffung des Süjuldigen nicht zur Vollftreckung kam.

(Klein erklärte die zuerkannte Strafe für zu hart. weil man dabei

auf den Umftand nicht Rückficht genommen hat. daß der Gundling

von feinem Vorgefeßten befehligt war. diejenige Handlung vorzuneh

men. derentwegen man ihn mit der Todesflrafe belegte.) Auch noch

in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erkannte man die Todes

ftcafe. fogar die qualificirte. als die der That entfprecljendes-i). Das

Strafgefeizbuct) der Maria Therefia für Oefterreich v. I. 1769 handelt

im Art. 98 ..von Leutauffangern und Menfchenraub" in Folgendem:

Wer die Leute. Nianns- oder Weibsperfonen. auch Kinder auf offener

Straße. zu Feld. in den Weingärten. oder fonft gefährlicher Weife

um Gewinnft. oder anderer böfen Urfachen wegen auffanget. mit Lift

und Gewalt entführet. verberget oder verhandelt. der begehet einen

Menfchenraub und i| neben den Helffern mit dem Schwerd hinzurich

ten. mit gleicher Straffe auch derjenige. fo einen foläjergeflalt entführ

ten Menfchen wiffentlich erkauffet oder erhandelt. zu belegen. Diefe

Straffe ift zu vermehren und der Miffethäter anftatt des Schwerds

zum Feuer oder Radbrechung zu verurtheilen. wenn

Ehriftenkinder durä) Iuden aufgefangen würdenW). oder: wenn wer

einen Ehriften an Heiden. Iuden oderTürken verkauffete. fonderlich.

wenn folches von den Eltern. Gerhaben. Lehrmeiftern und dergleichen

befchähe. Belangend die falfchen Werber. und überhaupt alle fremde

Kundfcljafter. Winkel: und Unterhändler. welche unfere Landesunter

thanen und Innfaffen zu fremden Kriegsdienfien oder zur auswärtigen

Anfiedelung entführen. oder zur Auswanderung verleiten. dieferwegen

ift fich (wie bereits oben Art, 73. Ö. 15 26) erwähnt worden) deine ge

nauefi nachzuachten. was wir wegen der falfchen Werbern und fremden

eigentliche erimen plagji geordneten Strafe des Schwertes nicht unbillig zu ver

fchonen. dafür Staupenfchlag und Zuchthaus oder. wenn folche Gelegenheit

ermangelt. ewige Landesverweifung.

24) Eifen h ardt theilt im zehnten Bande feiner Erzählungen von befon

deren Rechtshändeln (Halle 1779) einen Fall mit der Ueberfchrift mit: Eine

ledige Frauensperfon . fo fich nach getriebener Unzucht

fälfchlirh für fehwanger ausgegeben. fucht durch die wieder

holte Entivendung eines neugeborenen fremden Kindes ihren

angeblichen Schwängerer unter dem Vorwande. daß fie fol

ches von ihm empfangen habe. dahin zu bringen. daß er fie

heu r ath e n mb g e. Die Schuldige wurde nur in eine Zuchthausftrafe von

zwei Jahren verurtheilt.

25) bunter-burn l. e.: [t morjbur nastris, cum .luciaei quanäoque in

Cbristjanornm iiber-os jnroient,

26) Der Art. 73 handelt von der öffentlichen Gewalt und jenen gewaltfa

men Thathandlungen. fo der gemeinen Sicherheit entgegenftehen. Im s, 15

wird befonderer Verordnungen gedacht. z. B, gegen falfche Werber und andere

Entführer unferer Landesunterthanen und Infaffen. - S, iiberh. lil erclelin ,

.ie plngio mililnri. alta. 1728. iicotatl, nissen.. cie jlljcjtjs miijtnm conquisj

tionibur in lernten-io alien() eorurnque poems. Wii-cab. 1738. 110 cb l. o, s. 260.

(i. l. 1*'. Wei-tar 1. e. s. 176. kei-ger i. e. p. 630.
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Emiffarien durch Unfer befonders erlaffene und in all unfern Erl-landen

behörig kundgemamten Patenten allfchon gefehgebig geordnet haben. eu]

eb. Die zu Ende desrvorigen Jahrhunderts hervortretende preußifche

Strafgefeßgebung 27) dictirr nur dann die Todesftrafe) wenn durch den

Raub der Tod des Geraubten veranlaßt worden und der Räuber die

Todesgefahr vermuthen können 28)) will aber den Menfchenraub an fich)

welchen der begeht) der fich der Perfon eines Anderen bemächtigt) um

durch die Entfernung deffelbenfick) gewiffe Vortheile zu verfchaffen oder

ihm oder feinen Angehörigen wegen vermeintlich erlittener Beleidigung

Unannehmlichkeiten zu verurfachen) im ertremften Falle) dann) wenn

nicht zu hoffen) daß der Geraubte wieder in Freiheit kommen werde)

,4 , .al-(

.mtl -1 u? *N

27) Allg. Landrecht Th. 2) Tit. 20) Abfchn. 13; V on Beleidigungen

der Freiheit) 8. 1073-1094. Klein a. a. Q.

28) Schon Filangieri gibt den Rath) das Plagium milder zu beftrafen)

indem er) die Gefeßgeber dazu auffordernd) ihres eigenen unfeligen Beifpieles

eingedenk zu fein) hinzufiigt: Die [wirres (ie Carver, welche in gewiffen Län

dern Europms den Bürger ohne das Werkzeug und die Hilfe der Gefetze feiner

perfönlichen Freiheit berauben) die Frohndienfte) welche) ungeachtet berlin

griffe) die man von allen Seiten her gegen fie gemacht hat) noch bei vielen

Völkern in Gebrauch find) der abfchruliche Handel mit den unglücklichen Negern

in Afrika) der felbft unter dem Schutze derjenigen Gefeße getrieben wird) welche

den Menfmenraub mit fo großer Strenge befirafen) find dieß nicht ebenfo viele

Verbrechen gegen die perfönliche Freiheit des Menfchen) deren Billigung oder

Veifpiele die Völker von ihren Beherrfchern erhalten? Warum mit der einen

Hand das anfallen) was man mit der anderen befchülzt) warum dem Volke

Beifpiele der Gewaltthätigkeit geben) während ihm die fchuldige Achtung gegen

die kofibare Freiheit des Menfmen eingeprägt wird? Diefe Widerfprüche find

offenbar) aber nichtsdeftoweniger finden fie fich bei einem großen Theile der Na

tionen Europas Shfiem der Gefrßgebung. Aus dem Italienifmen des Nit

ters Cajetan Filangieri) Bd. 4 (Ansb. 1808)) S. 602) 603. _ S. noch

meinen genannten Beitrag zum Staatslerikon) S. 512-518) wo ich eine

Reihe hifiorifcher Belege vorführte. - Von Intereffe find überhaupt die legis

lativen Vota) die der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts angehören, S.

z. B. Gmelin) Grundfäize der Gefeßgebung über Verbrechen und Strafen

(Tüv. 1785)) Z. 132) S. 233) der meint) daß bei Rückfall die Todesftrafe ein

treten folle. Servin) iiber die peinliche Gefehgebung. Aus dem Franzbfifchrn

überfelzt und mit Anmerkungen begleitet von G ru n er (Nürnb. 1786)) Buch 1)

Abfchn. 2) Z. 3: Vom Plagiat. (Der Verf, ift der Meinung) daß in Fäl

len gravfier Art Freiheitsftrafe auf Lebenszeit anzudrohen fei.) Der Freiherr

v. Dalberg (der nachherige Großherzog von Frankfurt) macht in feinem Ent

wurfe eines Gefetzbuches in Criminalfamen (Frankf, 1792)) S. 157) 158) den

Vorfchlag: Wer vorfälzlimer Weife) nach vorhergegangener Vorbereitung durch

Gewalt oder Arglift) einen Menfmen feiner Freiheit beraubt) wird auf fünf

Jahre mit Zuchthaus oder Schanzenarbeit beftraft) und feine Füße werden in

Eifen gefchmiedet. Hierher gehört n) eigrnmächtige Einfperrung) b) das Men

fchenkapern fremder Werber. Wenn der Beleidigte feine Freiheit wieder erhält)

fo wird die Strafzeit um die Hälfte vermindert. Wenn fich ein Diener oder

unterthan als Werkzeug folchen Menfchenraubes aus dem Irrwahne gebrauchen

läßt) daß er hierin feinem Herrn Folge zu leifien fchuldig fei) fo kommt er

wegen diefer groben Unbefonnenheit auf vier Jahre in's Gefängniß. Wenn einer

Nachricht von vorhabendem Menfmenraube hat) und die Obrigkeit nicht davon
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nur,mitlsbenswierigemFefiung defiraft ,wiffen 29)) eine Strafe) welche

bis aufxzehn-Iahee vermindert wird )-- wenn der Geraubte dennoch wie

der"frei:*oder-zunerläffignbedamn:wird) daf. er fich in keiner unglücklichen

Lage befinde. Soieftfoll der Menfchenraub) deffen -fichnuch unbefugte

gewaltfame Werber) Bettler undx-Bettlerinnen) welche Kinder fiehlen)

um fich- dereu>zum Vetteln zu bedienen) fowie die) welchel fich der Kinder

bemächtigen);um fie zu devauden) frhnldig machen) nur mit zeitigec

Freiheitsfirafe belegt werden) .deren Größe fich nach .denDauer der

Freiheitsberaubung. oder der Befchaffenheit der Lage des Gefangenen

richtet. So lange diefer unfrei ift.) fo lange foll auch der Schuldige

mit. Gefäugniß oder Fefiungshaft belegt werden. . Auch foll der) welcher

Kinder ihren Eltern raubt oder vorenthälc) um fie in einer anderen

Religion zu erziehen) fo lange in Haft bleiben) bis er fie denfelben

wieder herbeifGafftz bei hartnäckige.: Weigerung) den Aufenthalt des

Kindes anzugeben) foll Scinirfung durch Schmälerung der Kofi* und

körperliche Züchtigung hinzutreten. Indem fo der Gefeßgeder den.

Kreis des Verbrechens des Menfchenraubes zieht) reiht er die um:

grenzung des Verbrechens der widerreclytliciyen Gefangenhaltung an.

Hiernach liegt das gewaltfame Anhalten und Fefinehmen von Land

x017?

benachrichtigt) fo kommt er wegen diefer unbefonnenheiu?) ein halbes Jahr in

das Polizeihaus; der Richter kann diefes jedoch in Geldfkrafe verändern. Wer

fich als Werkzeug, gebrauchen läßt) ohne die Abficht zu wiffen oder auf keine

Weife erfahren zu können ) ifi: nicht firäflich.

29) Auf diefe Weife wurde in- dem Falle erkannt) welchen Klein im

14. Bande feiner Annalen) S. 284) 285) und im 16. Bande derfelben) S. 263

-276) mittheilt. Ein preußifcher unterthan) welcher in einem Dorfe nahe

der bfierreichifchen Grenze diente) hatte im bayeyfchen Erbfolgekriege ein preu

ßifchrs Reiterregiment zum ueberfalle der öfterreichifchen Truppen in Troppau

angeführt) was zur Ausfetzung einer Belohnung von 100 Ducaten fiir Habhaft

werdung defielben fiihrte, Ein Verwandter lockte ihn) um die Belohnung zu

erhalten) über die Grenze) wo man fich feiner bemächtigtez man führte ihn

nach Brünn) und von nun an verfchwand jede Spur) fo) daß von feinem

Schickfale nichts weiter bekannt ward. Dem Erkenntniffe auf lebenswierige

Feftungsarbeit wurde die Claufel beigefügt) daß die Milderung diefer Strafe

auf den Fall) wenn der Geraubte wieder frei oder zuverläffig bekannt werden

follte) daß er fich in keiner unglücklichen Lage befinde) dem künftigen urtheile

vorbehalten bleiben folie. (In dem mitgetheilten Gutachten des Kammergerich

tes heißt es u. A.: Jnquifit beging diefes Verbrechen mit Vorfaß) und um fich

die bfterreichifcher Srits gefetzte Belohnung zu verdienen) die er auch erhalten

hat. Er if): alfo auch mit der auf den Menfchenraub grfehten Strafe zu belegen.

Nach den bis zur Publication des alig. Landrectites brfiandenen Gefeizen würde

Inquifit fchwerlich der Todesftrafe entgangen fein) da nach der Iofeph. Hals

gcrichtsordn. Art. 19) 8, 29) diejenigen) fo Mei-lichen boshaftigerweifr ent

führt und felbte anderwärtig hin) adfonderlich den Heyden und Juden verkauft)

respeciu diefes mit dem Feuer) fonfien aber mit dem Rade hingerichtet werden

foll. Es müffrn alfo dem Inquifiten die gelinderen Vorfchriften des Landreihtes

y, ll. *kin 20. Z. 1089 3g. zu fiatten kommen) da daffelbe nur auf den einzigen

Fall die Todesfirafe ordnet) wenn durch den Raub der Tod des Geraubten ver

anlafit worden u. f. w.) -
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fireichern) Bettlern) ver|e>ten Schuldner-n) flüchtiger Verbrecher und

folcher Perfonen) welche mit gefährlichen Unternehmungen umgehen)

auf fo lange) bis die Hilfe der Obrigkeit) an welche die Anzeige oder

Ablieferung fofort gefchehen muß) hinzutritt) außerhalb des Kreifes)

der den umfchließt) der fon| außer feinem Amte einen feines Verftan

des mächtigen Menfhen mit Gewalt fe|hält oder wider feinen Willen

zu etwas nöthigt. Der Grad der Strafe richtet fich darnach) ob die

Beraubung der Freiheit unter oder über drei Tage dauerte und befieht

im erften Falle in vierzehntägiger bis fechsmonatlicher) im zweiten in

Zuchthaus- oder Feftungsfirafe von einem bis zwei Jahren. Im zehn

ten Bande von H i lx i g 's Zeitfchrift für die Criminalreclotspflege in den

preußifchen Staaten (Berl. 1828)) findet fich S. 244-250 ein auf

vierjähriges Zuchthaus laufendes Urtheil der Criminaldepu

tation des Stadtgerichtes zu Berlin in Unterfuchungs

fachen wider Pauline Wilhelmine S. wegen Menfchen

raubes) mit dem Zufahe: Zur Erläuterung der Ö. 1089) 1090)

Th. 2) Tic. 20 des allg. Landrechtes. Indeffen läßt fich mit Abegg

(S. 159 des eilften Bandes der Schunck'fchen Jahrbücher der jut.

Liter.) bemerken: Diefe Pauline S. hatte zu drei oerfchiedenen Malen

Kinder von neun Jahren und darunter auf der Straße) nahe den

Verwandten und Bekannten ihrer Eltern) ausgefeßt) dann die uner

fahrenen Leichtgläubigen beredet) auf die Namen ihrer Eltern von jenen

Verwandten u. f. w. einige Thaler) ein Kleid u. f. w. zu borgen) diefe

Gegenftände fich dann von den Kindern geben laffen und fich fchnell

entfernt. Weder nach gemeinem Rechte) noch nach den angeführten

Stellen des preußifchen Rechtes) weder nach der Abficht der Jnculpatin)

noch nach der Art ihrer betrügcrifmen und diebifchen Handlung ift hier

ein Menfchenraub vorhanden) und wenn der Herausgeber bemerkt) er

nehme diefen Fall auf) weil fo felten ein Beifpiel der Anwendung

jener Gefehe über Menfchenraub vorkomme) fo muß man 'auf

Koften des criminalifiifchen Jntereffes fich freuen) auch diefes Mal die

Hoffnung getäufcht zu fehen) einen folchen Fall zu erfahren.

An der Schwelle des neunzehnten Jahrhunderts 30) begegnen wir

der öfterreichifchen Strafgefelzgebung) die in dem die h. 70-82

umfaffenden neunten Hauptftücke: Von öffentlicher Gewalt

thätigkeit in den h. 75 und 76 vom Menfchenraube handelt) der

darin beftehen foll) wenn Jemand ohne Vorwiffen und Einwilligung

der rechtmäßigen Obrigkeit fich eines Menfchen mit Lift oder Gewalt

bemächtiget) um ihn wider feinen Willen in eine auswärtige Gewalt

zu überliefern. Als Strafe wird Kerker von fünf bis zehn Jahren

30) Ein Votum aus diefer Zeit: Shftem einer vollfcändigen Gefehgebung

für die kaiferl. ruff. Gefetzrommiffion ) entworfen von H a n n s Ernfi: v. Glo

big. Zweite Aufl. mit einigen Zugaben in Bezug auf die neueften Gefehgebun

gen. Erfter Theil. Criminalcodet (Dresd. 1815)) S. 72-75.

bill. 14



210 Menfhenraub und widerrehtlihe Gefangenhaltung.

dictirt. der bis auf zwanzig Jahre verlängert werden kann. wenn Leben

oder Wiedererhaltung der Freiheit in Gefahr ift. Die h. 78 und 79

betreffen die unbefugte Einfchränkung der perfönlichen Freiheit. Wenn

Jemand einen Menfchen. über welchen ihm keine gefelzliche Gewalt

zufieht. und welchen er weder als einen Verbrecher zu erkennen. noch

als einen fchädlichen oder gefährlichen Menfmen mit Grund anzufehen

Anlaß hat. eigenmä'chtig verfchloffen hält oder auf was immer für eine

Art an dem Gebrauche feiner perfonlichen Freiheit hindert. oder wenn

Jemand. auch bei einer gegründet fcheinenden urfache der unternom.

menen Anhaltung . die Anzeige darüber fogleich der ordentlichen Obrig

keit zu thun gefliffentlici) unterläßt. fo tritt Kerker von fechs Monaten

bis auf ein Jahr ein. Hatte die Anhaltung über drei Tage gedauert

oder der Angehaltene einen Schaden oder anderes ungemach erlitten. fo

foll auf Kerker von einem Jahre bis fünf Jahren erkannt werden 31).

Das bald darauf hingegebene Strafgefeßbuch eines anderen dama

ligen Kaiferreiches. der 003e [161131]. führt kein befonderes Verbrechen

des Menfchenraubes überhaupt auf. In den Art. 354-357 handelt

de'r Gefeßgeber von der Entführung der Minderjährigen. Wer durch

Anwendung von Lift oder Gewalt folche raubt oder rauben läßt. oder

von dem Orte. wo fie fich auf Anordnung der Perfonen. deren Gewalt

oder Leitung fie untergeben find. felbft oder durch Veranftaltung ent

führt. weglockt oder an einen anderen Ort verfeht. foll zur Einfper

cung verurtheilc werden. Betrifft es ein Mädchen unter 16 Jahren.

fo tritt zeitige Zwangsarbeit ein 32). In den Art. 341-344 verbreitet

fich das franzöfifche Strafgefeßbuch 33) über die widerrechtliche Verhaf

31) Bo rf chitzkh . Handbuch des bfierreichifchen Gefehes über Verbrechen

vom 3. Sept. 1803. Mit allen auf diefes Fach Bezug habenden Verordnungen.

Erläuterungen und fonftigen Hilfsquellen verfehen (Prag 1815). S. 60-62.

S. 61 führt der Herausgeber noch den Art. 20 der Kriegsartikel für die k. k.

Armee v. I. 1808 auf. wornach der. welcher für fremde Kriegsdienfie wirbt

oder einen k. k. Unterthan zu diefem Zwecke gewaltfam entführt. ferner der. wel

cher einen zum Militärkörper gehörigen-auch nur zur Anfiedelung in fremde

Länder anwirbt oder in was immer für einer Abfimt gewaltfam entführt. ftand

remtmäßig zu behandeln und mit dem Strange hinzurichten fei. Das bürger

liche Gefetzbucl) berührt die privatreohtliche Folge. Denn es heißt im 8. 1329

deffelben: Wer Jemanden durch gewaltfame Entführung. durch Privat-Gefan

gennehmung. oder vorfiißlici) durch einen widerrechtlichen Arreft feiner Freiheit

beraubt. ift verpflichtet. dem Verletzten die vorige Freiheit zu verfchatfen und

volle Genugthuung zu leiiten. Kann er ihm die Freiheit nicht mehr verfchaffen.

fo muß er deffen Weihe und Kindern. wie bei der Tbdtung. Erfaß leifien. S.

noch v. Zeiller. Commentar über das allg. bürgerliche Gefeßbucl) für die ge

fammten teutfchen Erbländer der öfierreichifchen Monarchie Bd. 3. Abth. 1

'(Wien 1812). S.764. 765.

32) Napoleows peinliches und Polizeiftrafgefeßbuch. Nach der Original

ausgabe iiberfeht. mit einer Einleitung über Frankreichs Iufiiz- und Polizei:

verwaltung. die Motive diefer Gefeizgebung und ihre Verhältniffe zu Oefirrreims

und Preußens Gefehbümern von 1)r. Hartleben (Frankf. 1811). S. 115. 116.

33) S. ebendaf. S. 110 . 111.
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tung und Verwahrung von ,Perfonen Hiernach verwirken zeitige

Zwangsarbeitsfirafe diez welche ohne Befehl der öffentlichen Gewaltz

und außer den Fällenz wo das Gefeß die Fefthaltung _des Befchuldigten

befiehlt 34x eine Perfon in Haft nehmenh gefangen halten oder in Ver

wahrung (Sequeiter) fetzenz fowie die/ welche dazu die Localität her

geben. Ueberfclyreitet die Verfehung in folchen Zuftand einen Monatp

fo tritt lebenswierige Zwangsarbeitsfirafe ein; auf Todesftrafe foll er

kannt werdenz wenn die Verhaftung in falfcher Amtskleidung„ unter

falfchem Namen oder auf einen falfchen obrigkeitlichen Befehl gefchahp

oder wenn die gefangen gehaltene u. f. w. Perfon mit dem Tode bedroht

oder körperlich gemartert ward. Vgl-auch noch die Art. 114-122

des 00.19, welche von Angriff auf die Freiheit von Seiten der Staats

beamten handelnZW und Göbel- was der Criminalgefeßgebung in

Rheinpreußen am dringendfien Noch thut (Trier und Berlin 1838)

S. 2 flg.

Das dem 60416 peut-ix bald folgende Strafgefeßbuck) für das König

reich Bayern führt in dem von Befchädigungen und anderen Mißhand

lungen an der Perfon handelnden Capitel (Art. 178-208) zuerft das

VerbreGen der widerremtlichen Gefangenhaltung auf und drohtArbeits;

haus auf ein Iahr- wenn die Beraubung der Freiheit volle 24 Stun

den dauerte 36)z höhere Strafe- wenn fie diefen Zeitraum uberfclhritt

noch befondere Mißhandlung durch die Befchaffenheit der Gefangenhal

tung u. f. w. hinzukam- oder die That gegen Eltern oder andere befon

dere Ehrerbietung anfpreclyende Perfonen gerichtet war. Auf das Ver

bre>)en des Menfchenraubes 37) ubergehendz deffen fich der fchuldig

machen follF der fich ohne Recht eines Menfchen wider deffen Willen

34) Diefer Fall '- fo bemerkt Hartleben in einer Note - tritt ein

wenn eine Perfon bei Begehung eines Verbrechens oder Vergehens der Art be

treten wirdz welches Jedermann anzuzeigen befugt ifiz indem er hinzufiigt:

Eine folche Beftimmung verdient wohl den Vorzug vor der des preußifäien Ge

feßbuchesz das die Ergreifung der Landfireicknr/ Vtttlerz verfteckten Schuld

nerz flüchtigen Verbrecher und der PerfonenF welche mit gefährlich en Un

tern ehmun gen umgehenz den Privatperfonen gefiattet. Welche Verbrechen

find keine gefährlichen Unternehmungen? .

35) S. ebendaf. S. 38-41,

36) Dauert die Freiheitsberaubung nicht fo langez fo foll nach Art. 371

auf Gefängniß von einem Monat bis zu einem Jahr erkannt werden.

37) Der Kleinfmr od) fche Entiourf eines peinlichen Gefetxbumes für die

kurpfalzbaheufchen Staaten (Münch. 1802) handelt von dem Menfmenraube

ausführlich in den Z. 1211_1241. S. dagegen Feuerbachx Kritik des

Kleinfchrod'fchen Entwurfes u. f. w. Th. 3 (Gieß. 1804)- S, 161 flg.

Schmidz iiber die unzulänglichkeit des Kleinfchrod'fchen Entwurfes zur

peinlichen Gefeßgebung in Bayern (Ulm 1803)z S. 123-127x und Salch o wz

Beiträgezur Kritik des Kleinfchrod'fchen Entwurfes eines peinl. Gefetzb.

(Jena 1804)- S. 240 flg. Darauf: Kleinfchroins Revifion der Kritiken

Zw? meinen Entwurf zum peinlichen Gefehbucloe u. f. w, (Erl, 1805) z S. 1967

3 h 236. -

14*
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durch Gewalt oder Lifi bemächtigt. um denfelben außer den Staats

grenzen mit fich hinwegzufiihren oder von einem anderen hinwegführen

zu laffen. oder der eine folche Handlung an einem Menfciyen vor deffen

zurückgelegtem fitnfzehnten Iahre mit deffen Willen. doch ohne Ein

willigung feiner Eltern oder Vormünder begeht. droht das Gefeßbuch

4-8 Iahren Arbeitshaus. eine Strafe. die bis zu 12Iahren fieigt. wenn

der Geraubte zum Shifis- oder Kriegsdienfte einer fremden Macht ge

bracht ward. Wurde derfelbe in entfernte Weltgegenden geführt. um

als Sclave oder Leibeigener zu dienen. fo follZuckythaus auf unbefiimmte

Zeit zuerkannt werden. Jft der Geraubte zu Ende der Strafzeit noch

nicht ausgekundfchaftet oder befreit. fo foll der Schuldige bis dahin in

der Strafhaft bleiben. Nach allen Anzeigen war das an Caspar Hau

fer begangene Verbrechen das der widerrechtliclyen Gefangenhaltung.

Feuerbach. Caspar Haufer. Beifpiel eines Verbrechens am See

lenleben des Menfhen (Ansb. 1832). wo der Verf. S. 53. 54 vor:

trägt: Die an der Perfon Easpar's begangenen Verbrechen. fo weit

diefelben angezeigt vorliegen. find. nach bayer'fchem Strafgefeßbuche

beurtheilt. l. das Verbrechen widerrechtlicher Gefangenhaltung. und

zwar doppelt ausgezeichnet. fowohl hinfichtlich der D auer. foferne die

' Gefangenhaltung von der friihefien Kindheit an. wie es fcheint. bis in

das Iünglingsalter fortgefeßt worden ifi. als auch hinfimtlici) der Art.

foferne diefelbe mit befonderen Mißhandlungen verbunden war. wohin

nicht blos das thierifche. den Körper des unglücklichen verkricppelnde

Lager. die elende. kaum einem Hund genügende Kofi. fondern auch.

und zwar vor Allem. die graufame Verfagung jeder. auch der kleinffen

Gaben. welche die Natur. felbft über den Aermfien. mit freigebigen

Händen ausfclyüttet. die Entziehung aller Mittel geiftiger Entwickelung

und Ausbildung. das widernaturlihe Zurückhalten einer menfchlichen

Seele im Zuftande vernunftlofer Thierheit. unftreitig zu rechnen find.

Es trifft damit ll. objectiv zufammen das Verbrechen der Aus

feßung u. f. w.

Gehen wir auf die neueren teutfchen Strafgefeßgebungen über. fo

begegnet uns zuerfi das Strafgefeßbuch für das Königreich Sachfen.

nach welchem der fich des MenfchencaubesW) fchuldig macht. welcher

ohne Recht fich eines Menfchen durch Gewalt oder Lift oder vor deffen

zurückgelegtem vierzehnten Iahre mit deffen Willen. jedoch ohne Ein

willigung feiner Eltern. Vormunder oder Erzieher fo bemächtigt. daß

er dem Schuhe des Staates oder derer. welche ihn in rechtmäßiger Ge

walt haben. entzogen ifi. Als Strafe erfcheint Freiheitsftrafe. die in

fechs- bis zehnjährige-m Zuchthaufe befieht. wenn der Geraubte zum

auswärtigen Kriegs- oder Schiffsdienfie gebraucht werden foll. oder der

Raub von Bettlern. Gauklern. Landftreichern u, f. w. an Kindern

38) Art. 145-147,
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unter 14 Jahren verübt ward. und auf zehn bis fünfzehn Jahre Zucht

haus 39) anfieigt. wenn Leibeigenfchaft oder Sclaverei Abfickyt ift. Wi

derrechtliche GefangenhaltungW) foll nach Verhältniß der Dauer und

der Art derfelben mit Gefängniß von drei Wochen bis zu zwei Jahren

oder mit Arbeitshaus von fechs Monaten bis 'zu fechs Jahren beftraft

werdenU). Diefer Gefekzgebung fiehen die anderen Gefelzgebungen

nahe. - Württemb. Strafgefeßb. Art.274: Menfchenraubz Art.275

-277: WiderreGtliGes GefangenhaltenN). Strafgefeßbuch für

das Großherzogthum Heffen Tit. 36: Von Verletzung der perfönliGen

Freiheit. Ö. ll. Menfchenraub Art. 299. 300z Ö. 11]. WiderreGtliHe

Gefangenhaltung Art. 301. 302 (bis zu 16 Jahren Zuchthaus) 43).

- Strafgefebb. für das Großherzogthum Baden Tit. 17: Von dem

Menfchenraube und Kinderdiebftahle 44) Z. 267-274; Tic. 18: Von

widerrewtliciyem Gefangenhnlten u. f. w. Ö. 275-277 45). Vgldnoci)

 

.In 111C

.t

39) Das Strafgefeßbucl) für den Kanto n Z ürich fteigt bis auf 24 Jahre

Kettenftrafe, ,..

40) Art. 155. 156. ed)

41) Das neue Criminalgefetzbuci) Sachfens und die damit in Verbindung

ftehenden Gefeße und Verordnungen mit Erläuterungen und vergleichenden Be:

merkungen der Strafanfähe nach preußifGem und öfterreictiifwern echte. Ve -_

beitet von einem practifchen Rechtsgelehrten.) Zweite Aufl. (Lei P1840).106-108. 111. 112. 208. i" "U" 'i tw* .te m

42) Strafgefehbuck) fiir das Königreich Württemberg. Nebft dem Einfüh

rungs- und Competenzgefehe u. f. w. (Stuttg. 1839). S. 88. 89. Das Gefrß.

betreffend die privatrechtlichen Folgen der Verbrechen und Strafen. vom ö.Sept.

1839. belehrt im Art. 16: unter dem Schadenserfahe. welchen Derjenige zu

leifren hat. der einen Ändern feiner perfbnlichen Freiheit widerreGtlick) beraubt.

find namentlich auch alle Koften begriffen. welche erforderlich waren. nm den

Gefangenen oder Entführten wieder in Freiheit zu felgen. - Ueber die frühere

Praxis f. Knapp. das württembergfche Criminalrecht. dargeftellt in Zufähen'

zu Feuerbach's Lehrbuch Abth. 2 (Stuttg. 1829). S. 239 (in der Regel

Zuchthausfirafe von mittlerer Dauer).

43) S. Bericht der zur Begutachtung des Entwurfes eines Strafgefetzbuches

für das Großherzogthum Heffen gewählten Ausfchüffe l. und ll. Kammer. er

fiattet von dem Abgeordneten Heffe (Darmfi. im Juli 1840). S. 440-443.

Vreidenbach. Commentar über das großherz. heff. Strafgefehbuch u. f, w.

Bd. 1. Abth.1. S. 542. 646,

44) Jrn erften Bande der Hohnhorfl'fckien Jahrbücher des großherz.

badifchen Oberhofgerichtes in Mannheim (Mannh. 1824). findet fich ein Fall

dargefiellt. da eine außerehelicl) Gefchwängerte. die ihr lebendes Kind in das

Waffer geworfen hatte. daffelbe dadurch erfegen wollte. daß fie ein anderes

Kind entwendete, S. noch Hitzig' s Annalen der Criminalrechtspflege Bd. 6

(Berl. 1830). S. 176-179. - -

45) Die neue Strafgefetzgebung und Gerichtsverfaffung des Großherzog

thums Baden (Karlsruhe 1845). S. 68u71. S. auch noch den 8. 682. 683:

ungefeßliche Haft. ueber den Entw urf des Gefeßbugckzes f. Abegg S. 252-

259 des vierten Bandes der Demme'fchen Annalen der Criminalrechtspflege

(Altenb. 1838). und S. 326 des achten Bandes derf. (1839). vgl. mit S, 422.

und v. Ia geman n. über die Mittel zur Unterdrückung der Mißbräuche der

unterfuchungsbeamten. Karlsr. 1839. M q

x
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im allg. Marezoll a. a. O. Ö. 112: Die neueren Gefeßge

b u n g e n.

Die Praxis ift nicht reich an Erfcheinungem die dem Kreife auch

diefer Verbrechen gegen die perfönlickye Freiheit angehören. Einzelner

Fälle wurde bereits gedacht. Bei Graba/ Theorie und Praris des

gemeinen teutfchen Criminalrehtes im neunzehnten JahrhunderteX in

merkwürdigen Strafrechtsfällen dargeftellt und bearbeitet (Hamid; 1'838)

findet fich S. 411-448 eine Mittheilung: Menfchenraubz ein

Criminalfall aus dem Jahre 1808. Es warf fich die Frage

auf„ ob das Haupt einer Seiltänzertruppe ein Mädchen von ungefähr

20 Iahrenz welches diefer Gefellfckfaft angehörte„ in feiner Kindheit

geraubt habe; indeffen fiihrte die Unterfuchung nicht zur Bejahung der

Frage/ und ein Cabinetsbefeh( abolirte46). Im vierten Bande von

Bifciyoffis Werke: Mcrkwürdige Criminalrechtsfälle für Richter

(Gerichtsarztex Vertheidiger und Pfycloologen (Haan. 1840)„ findet fich

S. 299-318 der: Unterfuchungsprozeß gegen den Seil

t“änz"er Robert Friedftein aus .ix-fuck wegen Men

f ch ent-au b es dargeftelltz der zu einem Straferkenntniffe fiihrte. Die

fer -Friedfiein, der einen fieben Iahre alten Knaben wegfiihrtez wurdex

in Beriickfiwtigungz daß der Knabe nur fechs Tage feiner Freiheit be

raubt war und wohlbehalten feinen Eltern zurückgegeben werden konnte

in eine Zuchthausfirafe von fechs Jahren verurtheiltF während zwei

h 16) S, meine Beurtheilung diefer G rab a'fchen Schrift (S. 1173-1177

des zehnten Bandes der kritifchen Jahrbücher fiir teutfche Rerhtswiffenfcloaftz

Leipz. 1841) S. 1177. Dort berichtete ich auch S.1161-1172 iiber dieSrhrift

von v. W e n d t: Die teutfche Facultätspraris in Strafrerhtsfällen (Neuft. 1836)f

befondere? über die Mittheilung: Vortrag und Urtheil in der unter:

fuchung wider den fuspendirten Oberamtmann Pfophomn

los zu S. wegen Einverftändniffes mit_ dem Feinde. Diefer

Beamte wurde im September 1813 wegen Verdachtes- es mit den Franzofenz

den Feinden des Landesz' gehalten zu habenz durch die Koffaken verhaftet und

auf eine Feftung gebracht, Dort befand er fich z nach beendigter Generalunter

fir-chungj noch im September 1814/ zu welcher, Zeitf weil feine mehrere oder

mindere Strafbarkeit weniger in Betracht kommez als die Sicherung des Staa

tes gegen ihn .und feine bbfen. Vorfäßez d.er Fefiungscommandant einen Cabinets

befehl erhieltz dahin' gehendz daß der Verhaftete fortwährend in Arreft behalten

werden .miiffef und *die Jnflizbehörde zugleich die Weifnng erhielt„ die-Unter

fuchung nach Inculpatens jegigen Verhältniffen zuxfiftiren. Erft *im Jahre

1816z nachdem hbchften Ortes vorgeftellt worden;z daß des Inculpaten Verhaf- _

tung blos Sichrrheitsmaßregelz daß er nicht durch Urthel und Recht zu lebens

wieriger Gefängnißfirafe verurtheilt feiz daß fich 'folche Maßregeln nur nach

fortdauernder Gefahr riihten müßten 7 diefe Gefahr aber nach gänzlich errunge

nem Frieden und ftrengen Verwahrung Napoleons nicht wohl mehr denkbar

feit daß dem Inculpaten durch den ftrengen Arreft alle Mittel- feine Unfchuld

zu beweifen, entzogenz feine Ueberlieferung an die Criminaljufiiz für den Staat,

defien Sicherheit diefe( auch zu berückfiwtigen habe, ungefährlich und felbft Ver

gehen gegen den Landesherrn gefeßliche Behandlung nicht ausfchlöffen, wurde

geftattetz daß die unterfuchung ihren Fortgang 'nehmex ' ' ' '



Mißheurath. . 215
Y

Gehilfen in einige Monate Strafarbeitshaus condemnirt wurden. Zur

Anwendung kam das gemeine Eriminalrecht. Hierher zu rechnen i|

auch wohl noch eine Darlegung im elften Bande von Demm e's An

nalen der Eriminalrewtspflege (Altenb. 1840)) S. 332-373: Ju

tellectuelle Urheberfchaft beim Verbrechen der Ge

waltthätigkeit zur (widerrechtlichen) Einfperrung

eines Menfchen durch (öffentliche) Sicherheitsbeaxn

tete des Staates. Es wurde dahin erkannt) daß der Jnculpat

Müller wegen des Vergehens) deffen er fich durch die widerremtlicl) her

beigeführte Arretirung des Fabrikfactors Hespe fchuldig gemacht) in

eine Gefängnißfirafe von acht Tagen zu verurtheilen fei) und diefes

Erkenntniß beftätigte das Oberappellationsgericlht zu Jena) fich dahin

ausfprechend) daß die dictirte Strafe als eine fehr gelinde erfcheine.

Auch hier ward nach gemeinem Strafrechte erkannt. Wenigftens dem

Titel nach gehört noch der Eafuiftik an die Schrift: Kinderraub)

ausgeübt gegen ei_nen preußifchen Unterthan unterm Schulze der Gerichte

der freien Stadt Frankfurt. Actenmäßig dargeftellt nebfi einem An

hange (Charlottenburg 1844)) und die derfelben Rechtsfache angehbrende

Schrift: Der von Fabeckfche Prozeß. Beifpiel eines neuen Opfers des

geheimen Gerichtsverfahrens. Jurifiifch und moralifch beleuchtet nach

den unter dem Titel: Kinderraub) ausgeübt u. f. w. veröffentlichten

Arten von l)r. Feed. S chulze. Leipz. 1845.

Jenfeits der vaterländifclhen Grenze begegnen wir einer denkwür

digen Erfcheinung in der Schrift: Das Verbrechen an Unmündigen)

oder die Kinderverfwleppungsgefchichte der Michel'fchen Eheleute in

RapperfGwyl. Nach den Arten diefer weltberüchtigten Eriminalproce

dur der Jahre 1832 bis 1834 bearbeitet. St. Gallen und Bern 1835

(f. meinen Bericht über diefe Schrift in Nr. 35 der Ergänzungsblätter

der Hallifmen Literaturzeit. v. J. 1837). Ein Beifpiel aus Frank

reich finden wir S. 119-122 des zweiten Bandes der Hißig'fchen

Annalen der teutfchen und ausländifmen Eriminalremtspflege (Berl.

1828): *Vertaufchung) Ausfesung) Raub und Hinweg

führung mehrerer Kinder) verübt von einer Pfleg

amme

Ueber die Aufgabe der Präventivjufiiz f. Mohl) Syfiem

der Präventivjuftiz oder der Rechtspolizei (Tüb. 1834)) Ö. 30: W ah -

rung der perfönlichen Freiheit) S. 304-320. - Betrü

gerifches und gewaltfames Werben zum Soldatendienfte oder für den

Seedienfi. - Mißbrauch von Privatircenanftalten u. f. w. Bop),

Mißheurath (ciisparagium). Eine jede giltige Ehe hat für die

Ehegatten und Kinder die vollen bürgerlichen Wirkungen) fo lange fie

nicht zu den juriftifch ungleichen Ehen (luutrjrnonia inaequafia) gehört)

d. h. zu denen) welche) obwohl kirchlich vollgiltig) dennoch jene vollen

bürgerlichen Wirkungen nicht erzeugen. Da diefe Ungleichheit ihren
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F

Grund entweder in einem Vertrage oder der Standesungleiehheit der

Ehegatten hat) fo unterfcheidet man die ungleichen Ehen in vertragsmäßig

und gefehlich ungleiche (lnuirimonia punto et lage. innequnlia). Diejeni

gen Ehen nun) welche fchon gefehlich (d. h. entweder nach dem ge

fchriebenen oder ungefchriebenen Reazte) für ungleiche zu achten find)

heißen Mißheurathen) und von diefen allein ift hier die RedeL).

Das Infiitut der Mißheurathen kommt bereits in den Volksrerh

tender verfchiedenften Stämme vor) denen zufolge wenigftens die Ehe

zwifchen Freien und Unfreien nachtheilige Folgen für die Gat

ten2) und Kinder 3) hatte; man geht daher nicht zu weit) wenn man

dief e Mißheurathen bis in die früheften Zeiten -hinaufrückt. Auch

hat es fortwährend) fo lange überhaupt noch Unfreiheit oder .Obrigkeit

-erifiirte) fein Bewenden dabei behalten) was felbjt von denen einge

räumt wird) welche fonjt von Mißheurathen nichts wiffen wollten.

Denn indem diefe dem bekannten Sage folgten: 1111i 111361111113 ingennaru

ciuxisset, 11111111111 088e. c1i8pnrngiun14), erkannten fie 60 1x180 zugleich die

gefeßliche Ungleichheit der Ehen zwifchen Freien und Unfreien an. Heut

zutage gibt es indeffen in Teutfchland wohl nirgends mehr Hörigkeit)

nachdem folche in der fäwfifchen Laufih feit dem 1.April 1832 gefehlicl)

ihr Ende erreicht hat 5)) und ein Gleiches für das Fürftenthum Osna

brück) die Graffchaften Hoya) Diepholz und einige andere hannöver'

fche Landestheile eingetreten ift) für welche die Hörigkeit nach Beendi

gung der Fremdherrfchaft zwar 1814 von neuem hergeftellt war) allein

in Folge einer Verordnung von 1833 mit dem 11. Augujt 1836 wie:

der aufgehört hat 6).

Ob) abgefehen von dem Unterfchiede zwifchen Freiheit und

Unfreihei t) fchon in den früheften Zeiten die Standesverfchiedenheit

einen Grund zu Mißheurathen hergegeben) ift zweifelhaft; doch fcheint

es) da diejenigen Edeln) deren Frauen wir kennen) bereits zur Zeit

1) I. I. Mof er) teutfrljes Staatsrecht Th. 1(1)() Cap. 102. I. St.

Putter) über Mißheurathen teutfcher Fürfien und Grafen. Göttingen 1796.

A. W. H effter) Beiträge zum teutfchen Staats: und Fürjtenrewte Abhandl. l.

Berlin 1829. I. L. Klüber) Abhandlungen und Beobachtungen für Ge

fcljichtskunde) Staats- und Rechtswijfenfchaften Th. l) Abhandl. 11111. Frank

furt 1830. E. F. Eichhorn) über die Ehe des Herzogs v. Suffer mit Lady

A. Murray. Berlin 1835.

2) l.. Julia. 11i. 14. cup. 7. 11. l1. kijpuur. Lil. 58. cup. 18. 11. 14171111311

1101'. '1'il. 18. 11. 171181011. 71i. 6. 118g. 110111111', cup. 222. l.. ßurguuciian. 'l'it.

35. cap. 2.

3) l1. lijpuar. "kit, 58. dan. 11. 11. .4lu1nnuu0t. kit, 18. cup. 3. 1.08.

110111711'. cup. 154 3g.

4) Run d e) Grundfätze des teutfchen Privatr. Z. 676. D anz) Handb.

xs 7txutfcljen Private. Th. ill) S, 22.2. Vgl. Mof er) Staatsr. Th. 111c)

3) Säohflfclje Gefehfammlung von 1832 S. 238.

6) Grefe) hannbveufches Privatr. Th. ll) S. s0 flg.
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von Eäfar und Tacitus nicht leicht andere Gemahlinnen. als edle hat

ten7). für die Verbindung zwifchen adligen und gemein-freien

P erfonen fich behaupten zu laffen. Jedenfalls tritt es in den fpäte

ren Zeiten mit voller Beftimmtheit hervor. und allbekannt ift die be

rühmte Stelle aus Rudolph von Fulda: lit ic] legibue fjrlnnlutn. 1.1i.

nuiia pin-r in eopuianciis coniugijß propriae 50m3 ternnnoa trunskerat,

Zeci nodjiis noiniem ciucut arm-ein, ec iiber iiberam, iibertus (tuning-1

int* ljberiae et Ziel-WZ unciiiue 8). Eben fo bekannt ift die dazu gehörige

Parallelftelle des Schwabenfpiegels: Ez ift nieman fempervri wan des

vater unde mudter fempervri waren. Die von den mittern vrien fint

geboren. die find mittervtien. unde ift och diu mudter fempervri.

unde der vater mittervri. oder ift der vater fempervri unde diu mudter

mittervri. fo werdent diu kint doch nicht van mittervrien9). Daß

hiernach die Ehe zwifchen Semperfreien und Mittelfreien

eine Mißheurath war. ift in dem Terre mit klaren Worten enthalten;

niht fo. ob das Nämliche für die Ehe Mittelfreier mit gemei

nen Freien gelte. Allein fchon die Vergleichung mit dem Berichte

Rudolphs v. Fulda leitet uns unwillkürlici) auf diefen Sahz ein Salz.

welcher denn auch im Sachfenfpiegel feine Befiätigung findetu, Nimt

en vri fcepenbare wip10) enen birgelden oder enen lantfeten._ unde wint

fie kindere bi ime. die ne fint ire nicht ebenburdich an bute unde

an weregelde. wende fie hebben irs vader recht unde nicht der mu

der; darumme ne nemen fie der muder erve nicht. noch nemannes.

die ire mach von. muder halven isU).

Doch hörten feit den lehren Zeiten des Mittelalters die Mißheu

rathen für die Mittelfreien oder die Ritterfchaft (d. h. für den fpäterhin

fogen. niederen Adel) auf. Zwar finden fich noch im 15. Jahrhunderte

Spuren des älteren Rechtes. z. B. in einem Mannengerichtsurtheil

von 1438. worin die Kinder eines Mittelfreien für fucceffionsunfähig

erklärt werden. weil die Mutter ihres (verfiorbenen) Gatten nit Wap

pensgenoß feh. weil fie nit Ritters Arts geboren were. und die Kinder

durch ihrer Mutter Unebenbürtigkeit des Herefmilds beraubt weren 12).

Allein fchwerlich konnte dieß damals noch Regel fein. da es bereits in

der Gloffe zum Sachfenfpiegel ganz im allgemeinen heißt: Ritters Weib

habe Ritters Rechtii). auch darin unter Befchränkung der Unebenbür

U* .zu i

7)Pütter. vom Unterfchied der Stände S. 35. Note n.

1795.

8) yertr, rnonulnenf. (Lern). bist. "kom, il. p. 675.

9) Schwabenfpiegel Art. 57 der W a ck e r n a g e l ' fchen Ausg.

10) Daß der Schbffenbarfreie mit dem Mittelfreien zufammenfällt. ift fo

bekannt. daß es hier kaum bemerkt zu werden brauchte.

11) Sachfenfpiegel B. ill. Art. 73. Vgl. Difiinctionenrecljts

buch B. l." Eap. 36. Diitinct. 2 (Ausgabe von O r tlo ff).

12) Kopp , ..i6 insjgni cijiierentjn inter li. .]. counter el nobiies innneciiaws

p. 354. cant'. 543-546. nrgenlornt. 1728.

13) Gloff e zum Sachfenfp. B. i. Art. 20.

Göttingen
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tigkeit auf den Gegenfah zwifchen Freiheit und unfreiheitu)) noch

ausdrücklich gefagt wird) daß) nehme ein Ritter eines Bauers Tochter)

er mit derfelben eb enbürti g e Kinder erzeuge15).

*Dieß ift nun das überall feitIahrhunderten als zweifellos bezeugte

heutige Recht. Wie daher) im fpeciellen Rückblick auf die Praxis des

Reichskammergeriwtes) in der zweiten' Hälfte des 16. Jahrhunderts

Andreas Gail( lehrte) daß die Ehe bürgerlich vollgiltig fei) 81116

6611116118 8it 11111 6111111116118 001101110, 8116 1116611116118, 1100 681, 611 110-*

111118 (16061 p6up61-6111 6c jgn0b116111, 61 66011116, 611 111111161' 110111118 11111161»

11011111 et 711i 1111-0 16) , ganz fo für die neueften Zeiten Eich h o rn: .Da

beim niederen Adel heutzutage Gleichheit des Standes der Frau nicht

'erforderlich ift) um fie der Standesrechte des Mannes theilhaftig zu

machen) und den Kindern den' adeligen Stand zu verfchaffen) fo gibt

es bei jenem 'gemeinrechtlich keine wahre Mißheurath17)z felbft nicht

bei dem ehemals reichsunmittelbar gewefenen- niederen Adel 18).

Dagegen beim hohen Adel) d. h. bei den vormals reichs

ftändifchen Familien) hat fich) abgefehen von einer wiewohl be:

fchränkten Ausnahme hinfichtlici) der (hochadeligen) Grafen) das Infil

tut der Mißheurath unverrückt erhalten. Zwar erfchien feit dem Ende

des Mittelalters das Ebenbürtigkeitsprincip auch in einem Theile der

reichsftändifchen Familien erfchüttert) ungeachtet in einer bekannten

Stelle noch während der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts P eter

v. Andlau berichtet: 1181; 61116111 6161116111118 1111616161118 118118 61101186

16110 0b86r1-6t6 6011811611100, 11011 11163116 1111611111111 0011116616 1108811111 [*6

110116 8u11'111t6, 11111610, 6011111611110 8111110111161-18 61 16161-10118

361161-18 00111036111, 11101616 8116111 111116- 016616111 11636116161 6111116

(1611610111661) 1111111116 (16 6661610 1161-01168 1111611116 1106116111111- 19).

Daß hier unter 11610 der alte Dynaft zu verftehen fei) i| gewiß)

und fo erkennt denn auchPeter v.Andlau das Ebenbürtigkeitsprincip

für die reichsftändifchen Familien an. Indeß frheint er) da er

die alte Gewohnheit) worauf fich dieß fiüht) eine 11011 1116g116 16110116

8111111116 nennt) fü r fein e Per fon (quantum 00611661-6 608811111) eher

gegen als für das Ebenbürtigkeitsprincip gewefen zu feinz und erwäge

man) daß er bekanntlich kein Freund des Adels und zugleich ein eifriger

Anhänger des römifchen Rechtes war) fo darf folches aua) um fo we

niger auffallen) als nach neueftem römifchen Rechte die Frau ftets den

Rang und Stand des Mannes theiltW)) nach canonifchem Rechte aber

14) Dafelbft B. l) Art. 17) 45.

15) Dafelbft B, l) Art. 5.

16) 611111, prnct. 0118611. 1.11). 11. 0118, 141, 111-. 3. 6. 8.

17) Eich h orn' s Einleitung in das teutfche Private. J. 293.

18) D i e ck) über die Gewiffensehe u. f. w. S. 230 flg.

19) 17611. 116 111111611, e16 1111116110 110111. 661111. 1.11). [l. 1:61). 12. p. 117,

[eiii. 11136111. 1612.

20) l.. 78. 1). (16 86116101111. (1. 9.) 11. 13. f). (16 1113111161111. (12, 1.)
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nur die Ehe zwifchen Freien und Unfreien als Mißheurath anzufehen

fein foll 21). Zudem fand) wie er nicht unerwähnt läßt) feine perfon

liche Anficht in dem practifchen Rechte beziehungsweife eine Stiege; er

fügt nämlich unmittelbar an die obige Mittheilung die ganz befiimmte

Verfimerung hinzu: colniter rer-c) per connubinm cum Zimpliciß

militariß grauer-is iemjnie nnt08 fili08 non (iecomitant. Dieß)

im Zufammenhalt mit der erften Stelle) fiihrt freilich fcheinbar auf die

AbfurditätW)) daß zwar ein Baron) nicht aber ein Graf) durch

feine Vermählung mit einer mittelfreien Frau fich unebenburtig ver

heurathez denn daß man hier unter dem Graf einen teutfch en Graf

des Mittelalters zu verftehen habe) ift dem Zufammenhange nach außer

Zweifel. Einer folchen Widerfinnigkeit kann na) jedoch ein Mann wie

P eter v. Andlau nicht fchuldig gemacht haben und hat es auch gar

nicht gethanz fondern da) wenn ein Graf durch eine Heurath mit einer

Mittelfreien feine Kinder nicht entgräfe) noch viel weniger ein Baron

dadurch die feinigen debaronifiren kann) fo kann Peter in dem zuerft

mitgetheilten Salze das Wortbaro nicht von den dem Titel und Range nach

niedriger als die Grafen ftehenden Baronen verfianden- haben) fondern

nur in demjenigen weiteren Sinne) worin es) nach dem Sprachgebrauche

des 15. Jahrhunderts 23)) auch vorkommt als Bezeichnung des ge

fammten .iyerrenfiandes überhaupt. Demnach lautet der Bericht

Peter's dahin: Daß wer zum hohen Adel gehöre) fich ebenbiirtig

verheurathen müffez nur fei bei den Grafen (und den Baronen im

engeren Sinne) das Ebenbürtigkeitsprincip gebrochen.

Wie f>)on bemerkt) wirkte eben hierauf das römifche Recht ein

und) bereits vor deffen Reception) das canonifcloez wozu dann noch die

iaiferliciyen Standeserhöhungen kamen. Namentlich erhob Kaifer

Wenzel 1393 die Kinder des Grafen Hans v. Habsburg) welche diefer

mit einer Miniftrialin erzeugt hatte) zur Grafenwiirde mit dem Rechte)

die väterlimen .iyerrfmaften erblich zu befihen 24). Begreiflicl) aber auch)

daf die Grafen und Barone in ihren Hausgefehen gegen dergleichen

Neuerungenzu wirken furhten) wie 1396 die Dynaften von Lim

burg und 1498 die Grafen vowWiirttemberg 25). Manche Rechts

lehrer find daher der Ueberzeugung) daß nach gemeinem Privatfiirften:

rechte noch jeht die Ehe eines alten Reichsgrafen mit dem niederen

Abe() felbfi dem ftiftsfähigen) eine Mißhenrath feiz fo z. B. Putter.

Allein gerade die deßfallfigen) fo vortrefflimen Auseinanderfehungen

PütteflsW) dürften am beften bezeugen) daß man nicht ihrem

21) 6111.12. 03118. 32. au. 2. kit. kl. e16 car-ing. 821'701-, (4. 9.)

22) Selbfi: P ütter (a. a. O. S. 80) konnte fich hierin nicht finden.

23) Sch eidt) von dem hohen und niederen Adel S, 204 flg,

24) Putter) über Mißheurathen S. 51. e

25)Piitter a. a. O. S. 54) 194. '

26) Piitter a. a. O. S. 434 fig.
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Urheber) fondern denen beizupflichten habe) welche (in Uebereinftim

mung mit Peter v. Andlau) der Meinung find) daß das Herköm

men fich umgekehrt für die Gleichheit der Ehen fowohl der alten als

der neuen Reichsgroßen mit dem alten niederen Adel ausfpreche 27).

Was dagegen) den (reichsftändifchen) Grafen gegenüber) die

Fürften betrifft) fo halten zwar Viele hier die nämlichen Grundfähe

für geltend W). Mit größerem Rechte find indeß Andere der entgegen

gefeßten Meinung) zunächft mit Hinficht auf die altfürfllichen Häufer)

d. h. diejenigen) welche bereits auf dem Reichstage von 1582 eine

Virilfiimme im Reichsfürfienrathe führten) fodann aber auch mit Hin

ficht auf die er| fpäterhin zu einer folchen Virilftimme gelangten) d. h.

der neufürfilichen 29); nur mit dem Unterfchiede) daß die letzteren nicht

fo firenge als die altfürfilichen an dem hergebrachten Ebenbürtigkeits

principe hingen) daher bei vielen unter ihnen das Recht über Gleichheit

oder Ungleichheit der Ehen fich wie bei den Reichsgrafen gebildet hat.

Der auf diefe Weife fich ausfprechenden Meinung) wornach) abgefehen

von den neufürftliGenHäufern der lareren Obfervanz) für die Reichsfürfieu

(fowohl die meuen als die alten) der alte Grundfaiz der Ebenbürtigkeit

noch jegt befteht) pflichten beifpielsweife P ütter und Eichhorn bei.

Die nämlichen Gründe) welche bei den Grafen das Ebenbür

tigkeitsprincip feit dem 15. Jahrhunderte gefährdeten) fchienen es gleich

zeitig freilich auch bei den Fürfien in Gefahr bringen zu wollen. Be

fonders lehrreich wird deßfalls die Ehe des Herzogs Otto v. Braun

fchweig-Lüneburg mit Mechtild v. Eampenz vornäiulicl) darum) weil

der aus ihr erzeugte Sohn) zunächft auf Grund eines von dem Doctor

Pfeils 1550 ausgeftellten Gutachtens) in welchem der Mangel der

Ebenbürtigkeit durch Berufung auf die Grundfähe des römifchen Rech

tes befeitigt wird 30)) die väterlichen Lande mittelft Vergleiches mit den

damals (1560) noch lebenden Herzögen Heinrich und Wilhelm zu Lü

neburg erhielt) nebft der Zuficherung der künftigen Erbfolge im Her

zogthum Lüneburg für den Fall) daß der lüneburg'fche Mannsftamm

erlöfchen würde 31). - Allein folchen oder ähnlichen Prätenfionen fuh

ten die altfürfilihen Familien in ihren Hausgefeßen auf's entfchiederfte

zu begegnen 32)) insbefondre auch den kaiferlichen Standeserhöhungen

unebenbürtiger Kinder mit Nachdruck entgegenzutretenz ein Ziel) wel

ches man zunächft durch gewiffe Stipulationen zu erreichen wußte) die

ß

27) Struben) rechtliche Bedenken Th. ll) Nr. 135 (Ausg. l). Eich

ho rn ) Einleitung in das teutfche Privatr. Z. 292.

28) Mittermaier) Grundfäge des teutfchen Privatrechtes 8.379)Nr.ll.

R und e) Grundfätze des teutfahen Privatrechtes 8. 580.

29) Klüber) Abhandlungen u. f. w. Th, l) S. 164 flg.

30) Pütter a. a. O. S. 97 flg.) 491.

31) Pütter a. a, O. S. 101) 102.

32) Pütter a. a. Q. S. 191 flg. ,.
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man den Wahlcapituloatiouen Leopold's 1. und Karl's 711. von 1658

und 1742 einverleibte.

Die betreffenden Stellen finden fich im 8. 3. 4. Art. 111111 der

Wahlcapitulationz der Kaifer verfpricht darin. er wolle keinen. wer

der auch fei. zum Präjudiz oder Schmälerung eines alten Haufes

oder Gefthlehtes. deffelben Dignität. Standes und üblichen Titels.

mit neuen Prädicaten. hoheren Titeln oder Wappenbriefen begaben 33);

noch auch den aus unftreitig notorifcher Mißheurath - erzeugten Kin

dern eines Standes des Reichs oder aus folchem Haufe entfproffenen

Herrn. zu Verkleinerung des Haufes. die väterlichen Titel. Ehren

und Würden beilegen. viel weniger diefelben zum Nachtheile der

wahren Erbfolger und ohne deren befondere Einwilligung für ebenbür

tig und fucceffionsfähig erklären. auch wo dergleichen vorhin bereits

gefchehen. folches für null und nichtig anfehen und achten 34). So viel

aber die noch erforderliche nähere Befiimmung anbetrifft. was eigentlich

notorifche Mißheurathen feien. wollen Wir den zu einem darüber zu

faffenden Regulativ erforderlichen Reichsfmluß bald möglichft zu beför

dern Uns angelegen fein laffen 35).

Diefe beiden Stellen der Wahlcapitulation hängen. wie fchon ihre

grammatifche Verbindung bekundet. eng zufammenz der Ö. 4 ift nur

eine im Jahre 1742 hinzugetommene nähere Ausführung und Erklä

rung des bereits feit 1658 in die Wahlcapitulation aufgenommenen

Ö. 3. Leßterer Paragraph aber befchränkt fich ausdrücklich auf die

alten Häufer. d. h. auf die altgräflichen und altfürfilimenz was

auch um fo weniger befremden darf. da die altfürfilimen Häufer geneigt

waren. die neugräflimen Häufer. ungeachtet ihrer Reichsftandfmaft.

nicht als ebenbürtig zu refpectirenis). Es könnte daher das Anfehen

gewinnen. als enthalte die Wahlcapitulation überhaupt gar keine Norm

für die neuen reichsftändifchen Häufer. worin es denn auch offenbar

feinen Grund mit hat. daß Viele der neufürfilimen Häufer mehr bei

der lareren Obfervanz der Grafen blieben. Da indeffen im Ö. 4 der

reichsfiändifchen Herren ohne fpecielle Befchränkung auf die alten Häu

fer Erwähnung gefchieht. fo hat man in der Praxis die Wahlcapitulation

33) Hier fchlirßt der 8. 3. Derfelbe rührt aus der Wahlrapitulation

Leopold's 1. her.

34) Vis hierher reicht der 8. 4. Art. xxu . in der Wahlcapitulation

Karl-s 711.

33) Diefer Schlußfatz kam hinzu bei der Wahl Jofeph's11. im Jahre 1764;

er blieb unverändert bis zum Untergange des Reiches.

36) So z. B. äußerte fich Friedrich 11. von Preußen bei Gelegenheit der

Mißheurath des Herzogs Anton Ulrich's von Sachfen-Meiningen in einem an

Karl 711. gerichteten Scinteiben. der Reichshofrath möchte dahin befchieden wer

den. daß alle fürftliche Ehen fchlechterdings für ungleich (für Mißheurathen) zu

erachten feien. welche mit Perfonen unter dem alten reichsgräflihen. Sitz

und Stimme jo comjcjjs habenden Stande contrahirt würden.

113101', 0pu8cu1. 701. 1. k. 2. p. 339. 599.
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nicht mit Unrecht auf alle effectiv reichsficindifchen Gefchlechter bezogen)

fo lange und fo weit nicht aus hinreichenden Gründen eine Ausnahme

zu behaupten ift.

' Dem Allen nach enthält nun allerdingsdie Wahlrapitulation für

den reichsfiändifchen oder hohen Adel die erneuerte) reichsgrundgefeßlime

Anerkennung des Ebenbürtigkeitsprincipesz freilich aber immer nur in

ganz allgemeinen Umriffen und ohne alle Feflfeßung des Begriffes

einer Mißheurath. Jnzwifwen ift) da notorifch die Ehe des Herzogs

Anton Ulrich zu Sachfen-Meiningen mit der PhilippineSGurmann")

die äußere Veranlaffung zur Vervollftändigung der Wahlcapitulation

im Jahre 1742 gegeben hat) ohne allen Zweifel die Ehe mit dem

Bu rg erftande unter die Kategorie der unftreitig notorifchen Miß

heurathen zu ftellen. Doch folgt hieraus nach bekannten Grundfcihen

der Logik noch nichts für die Gleichheit der Ehen mit dem niederen

Adelz höchfiens folgt daraus nur) daß diefe Ehen nicht zu den un

|reitig notorifchen Mißheurathen gehören) fondern zu denjenigen

Heurathenh für welche es beftritten ift) ob fie für Mißheurathen zu

achten feien 38)x und jedenfalls bleibt daher in Bezug auf diefelben un

geachtet der Wahlcapitulation Alles von dem hergebrachten Rechte ab:

hängig.

Dieß felbfi nach der' teutfchen Bundesacte. Was diefelbe im

Art. 14 enthält) das ift ihr bekanntlich aus dem Grunde einverleibt

worden) um die fogen. Mediatifirten gegen die fo willkürliche Behand

lung ficher zu fiellen) welche fie in verfchiedenen Ländern zur Zeit des

Rheinbundes erfahren hatten) und ohne irgendwie neue Grundfähe als

Norm aufftellen zu wollen) bezweckte man) wenigftens in der uns hier

allein intereffirenden Veftirnmung- nur eine verbriefte Anerkennung

deffen) was bereits zur Zeit des Reiches gegolten hatte. Heißt es daher

dafelbft: um den im Jahre 1806 und feitdem mittelbar gewordenen

ehemaligen Reichsfiänden -- in Gemäßheit der gegenwärti

gen Verhältniffe in allen Bundesfiaaten einen gleichförmig blei

benden Rechtszufiand zu verfchaffen/ fo vereinigen fich die Bundesfiaa

ten dahin) daß diefe fiirfilichen und gräflimen Häufer fortan nichts

deftoweniger zu dem hohen Adel in Teutfmland gerechnet werden) und

ihnen das Recht der Ebenburtigkeit in dem bisher damit ver:

bundenen Begriff verbleibt u. f. w.- fo weifen zwar die Worte:

in Gemäßheit der gegenwärtigen Verhaltniffez darauf hin*F daß

die Bundesacte für die Mediatifirten Befiimmungen enthalte) die nicht

den fruheren Zufiänden derfelben) wie fie namentlich auch zur Zeit des

Reiches befianden) gemäß find. * Jedoch bezieht fich dieß immer nur

auf die Verhältniffe der Mediatifirten zu ihrenLandesherren als folchen)

 

37) Putter a. a. O. S, 234 flg.

38) Mit Recht mißbilligt felbit diefen Schluß Eichhorn (Einleitung in

das teutfche Private. I. 292) Note es) Ausg. t).
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nicht auf ihren Geburtsfiand. fondern gerade da. wo von ihrer

Ebenbürtigkeit mit den fouveränen Häufern die-Rede ift. finden fich

die Worte: in dem b is h er damit verbundenen Begriff. Gerade deß

wegen darf man denn auch aus dem Salze. daß ungeachtet ihrer Me;

diatifirung die gemeinten ehemaligen Reichsftände hochadelig und den

fouveränen .Käufern edenbürtig fein follen. nicht fchließen. daß eine

von einem folchen Standesherrn mit einer Frau vom niederen Adel

eingegangene Ehe eine Mißheurath fei39)z fondern da hierbei auf das

frühere Recht verwiefen wird. fo ift eine derartige Ehe infoweit eine

gleiche oder ungleiche. als fie es zur Zeit des Reihes war. Ift nun

aber hiermit das frühere Edenburtigkeitsprincip fogar bei den mittelbar

gewordenen ehemaligen Reichsfiänden fefigehalten worden. fo wiirden

die Bundesglieder von dem Vorwurfe einer Widerfinnigkeit betroffen y

werden. hätten fie nicht auch in Betreff ihrer felbft jenes Princip

fefthaltenzwollen. zumal bei ihnen fiir Beibehaltung deffelben ungleich

mehr Grunde fprechen. Dieß gilt von allen Bundesgliedern. alfo auch

von denen. die Rheinbundsmitglieder waren. Und darum diirfte es

falfch fein. wenn manche Rechtslehrer unter namentlimer Berufung

auf den Art. 2 der Rheinbundsacte. worin die ehemaligen Reichsgefeße

(alfo auch die Wahlcapitulation) für die Rheinbundsmitglieder und

deren Unterthanen aufgehoben worden find. die Behauptung aufgeftelit

haben. daß fiir die ehemaligen Rheindundsmitglieder gemeinremtlici)

die Lehre von der Mißheurath eine Antiquität feiio). DW.

1'101'118. Im weiteren Sinne kommt das Wort in den Rechts

quellen vor zur Bezeichnung von Modificationen oder näheren Befiim

mungen bei einem Rechtsgefchäfte 1) . allein diefe Bedeutung können

39) An und für fich betrachtet würde diefer Schluß richtig fein. Denn die

Bundesarte geht offenbar von dem Salze aus. daß eigentlich nur diejenigen Fa

milien für hochadelig zu achten feien. deren Chefs mit Souveränetät regieren.

und daß hiervon fiir die mediatifirten ehemaligen Reichsfiände eine Ausnahme zu

deren Gunften eintreten folle. Daher heißt es denn auch. daß diefelben nichts

deftoweniger. d. h. ungeachtet ihrer Mediatifirung. hochadelig und ebenbürtig

fein follen. Hat es aber hiermit feine Richtigkeit. und bleiben alfo von dem

Hochadel und der Ebenbutt alle Familien ausgefchloffen. die weder zu dem fou

veränen. noch zu den mediatifirten .Käufern gehören. fo müßte auch die Ehe

eines Mediatifirten mit einer Frau vom niederen Adel eine Mißheurath fein.

&undefi- nicht in der Vundesacte die Worte: in dem bisher damit verbundenen

egrt . q

40) Vgl. z. B. Klüber. öffentliches Recht s. 245 (Ausg. lil).

1) Literatur: Meister, (U83. ue eo, quoci inter coucijijouem resoluti

'am er macium interest. 60er, 1768, Corel-ze, 8x190. jnaug. (i6 1110.10 cool-eo

ijonjbus ucjjecto ejuäque elkectu jurjijjod. 60er. 1782. v. Glück. Erläuterung

der Pandekten nach Hellfeld Bd. 4. S. 460-472. Wächter, aoccrjoa ae

eoucjiciiaoe cnußn .juin cause( 110l] return in contra-reiben) jnnomjuaijs. (Fubjug.

1822. 8.) cap. l7. p. 88-109. v. Savigny. Syfiem des heutigen römi

fchen Rechtes Bull). S. 226-237. ueber den Modus bei Shenkungen
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wir hier nicht weiter brauchen. obfchon manche neuere Rechtsgelehrte

beliebt haben. fie als die einzige anzufehen 2). Jm-engeren. d. h. im

juriftifchen Sinne. verfieht man darunter vielmehr eine Nebenbeftim

mung des Gefchäftes. welche entweder den Zweck feftfeßt. wozu der

Gegenftand des Gefchäftes verwendet werden foll. oder fonft eine Auf

lage. eine Befchränkung für den enthält. weleher aus dem Gefcloäfte

ein Recht erwirbt oder erwerben follZ). Jn diefem Sinne wechfelt der

Ausdruck ll10c1l|8 bei den Verträgen mit den Worten lex. pactino oder

parfum conrentuku ab. und wird regelmäßig mit ut oder ne bezeichnet.

je nachdem die Modification des Gefciyäftes in der Vornahme einer po

fitiven Handlung (fogen. rnocluc aftjrnnnjrue) oder in der Unterlaffung

einer Handlung befieht (fogen. 11106118 negatjruc). Er kommt haupt

fachlich vor bei lucrativen Erwerbsgründen. wie Schenkung 4) und Legat 5).

allein auch den onerofen. z. B. dem Kaufe") und der Miethe. ift

er nicht fremd. Freilich ift in den letzteren Fällen die Lehre nicht weiter

fortgebildet worden. weil hier ein befonderes Vedürfniß dazu überall

nicht vorlag. da die Contractsklage aus dem Gefchäfte hinreichend er

fchien. um folche Nedenverträge zu realifiren7)z indeß wird auch hier

nach den allgemeinen Grundfäßen von Verträgen überall fefigehalten.

einmal. daß die wefentlichen Beftandtheile des Gefchäftes nicht zu einer

wirklichen Auflage erhoben werden können. fodann. daß die .Hinzufü

gung des mocjus gänzlich von der Dispofitionsfähigkeit deffen. der ihn

dem Gefchäfte hinzufügt. über das Object des Hauptgefchäfces abhän

gig iftz daher meiftentheils die Auflage und auch das ganze Gefchäft

null und niwtig ift. wenn die hinzugefügte Auflage nur dazu dienen

foll. um durch einen Fremden als Mittelsperfon eine Handlung mög

lich zu machen. die vom Hinzufügenden in eigener Perfon nach gefeh

licher Vorfchrift nicht verwirklicht werden darf8)z anderentheils aber

auch der lnmius, welcher über das Object des Hauptgefchäftes hinaus

geht. lediglich nach den Grundfäkzen von den ungenannten Verträgen

beurtheilt wird 9). Dagegen lag es nahe. die Lehre als eigenthümliwes

Jnftitut auszubilden in der Erbeinfehung. in den Legaten und Fidei

fpricht fehr ausführlich Meyerfeld. die Lehre von den Schenkungen Bd. 1.

S. 140 flg. v. Sav'ign y a. a. Q. Bd. [ll. S. 280-288.

2) l.. 92, l). (ie berecijhuä just. (28. 5.) l.. 44. Z. 3. l). (ie ohlignt, ei, act,

(44. 7.) Vgl. Schilling. Lehrbuch der Inftitutionen Bd. ll. Z, 83. S.278.

3) Hauptfächlici) Wächter l. c. 71.90 3g. Schillin g a, a, O. S. 278.

4) 6011. (ie c1onuti0nj|1u8 , (luna 8nd mono conijciuntnr (8. 53.)

5) l., 17. 8. 4. i). (i8 concljt. re] cjarnonstr. (35. 1.)

6) l... 41. pr, l.. 36. l). (le c0ntrul1. enipt. (18,1.) 'l*it. big. (le sere-js ex

partunäic. (18. 7.)

7) l., 41. pl'. l). 18.1. Vgl. v. Savignh a. a. O. Th. lll. S. 227.

8)1.,4.1). 18. 7. Vgl. h. 37. l). 33. 1.

9) l.. 6. l). är pruescrjptiz rerbic. (19. 5.)
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commiffen, bei der tefiamentarifeizen Fteilaffung. neben welcher dem

Sclavengjede Leiftung nau) Gutfinden -desEtblaffers-z auferlegt werden

konnte. lauter Fälle. denen fämmtljch als gemeinfames Merkmal zu

kommt. einmal. daß dem. welchermit der Auflage_ befchwert wird.

ein Voctheil und zwar in den /erftenf drei Fallen ein Vermögensvortheil

zugewendet werden follz- dann. daßdie Zuwendung diefes Vermögens;

vortheiles lediglich von dem efinfeitigen- Willen-deffen abhängt. welcher

die Befrhränkung auflegt. *So gewohnte _man fich nach und nach

darcircj in folchen Fällen die_ ?Möglichkeit der, Bereicherungxund die

Auflage als unzertrennlich zu denken. und auch die Schenkun

gen nach ähnlichen Grundfähen wie die Modelver-mämtniffe zu be

handeln. _da auch bei diefen jene zwei Merkmale zucrafen. wenn

auch das frühere Recht in diefem Falle weniger das Moment der Be

reicherung. als vielmehr die Feftftellung der Auflage durch Vertrag

hervorgehoben. und alfo lange Zeit die gewöhnlichen Rechtsmittel (actio

pröeZcn-jptjs rer-bio und conciiclio) als fiir folche Verpflichtungen -des

Befchenkten ausreichend gehalten hatte.

Das Wefen der Auflage befteht nach den Anfichten der claffifchen

Iuriften in der Vornahme oder Unterlaffung einer ausdrucklichggenann
i ten Handlung in der Zukunft. deten Verwirklichung lediglich dem-Wii?

len des Verpflichteten. nicht dem Zufalle ,anheimgegeben wird. In

der erftenZeit befchränite fich die Zulaffigkeit der Auflage doch wohl .nur

auf Handlungen oder (Unterlaffungen. die-lediglich das Object der

Bereicherung betrafenz wenigftens fuhren die römifmen Iuriften und

Kaifer zdiezGiltigkeit deffelben auf das 163cm cin-Eee 81136 rei zurück 10).

was folche Handlungen ausfufließt, die außer_ jenem Gefichtsireife

liegen. Späterhin hat man indeß keinen Anftand genommen. auch

andere Handlungen. die weiter hinausliegen. nau) ähnlichen Grund

fähen zu .beurtheilen/ ein Refultat/ zu dem man bei contractli

chen Gefchäften und Schenkungen um fo eher gelangen kountez da

hier irberall die Grundfäße der Innominatconcrcicte ausreichten.

Gleichgiltig ifi es Übrige-netz ob die ,verfprocifene Handlung oder

Unterlaffung lediglich zu Gunften desL Äuflegenden oder dritter

Petfonen 11) oder beider zugleich gereicht; ob fernerz wer die Auf

lage machtF an ihrer Erfüllung ein pecuniäres Intereffe hat oder

nichtF wenn nur fonft die darin gebotene Handlung nicht den allei

nigen Vortheil deffen bezweckt. der fie erfüllen fo-ll (davon fiehe

unten) und nicht gegen die Gefeße vecffößt oder nicht unfictlich

10) l4. 3, 6. (Io conerabeucin emptjone (4. 38.), [o. 2 u, 3. E. 8. WZ 8.'

(I. rie return permutat. (4. 64.) , l1. 9. C. 6e cionutiooihuz (8. 54,) force-hen von

den Schenkungen; i.. 17. 8. 4. l), 35. 1. von Lrgaten. Vgl. *über den Ausdruck

?ge-Lu Jil-care Zune rei Nteherfell)y die Lehre von den Schenkungen Bd. 1

, 1 . , i - - .:

11) l., 17. 8. 4. l). 35. 1.

ru. ' 15
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oder überhaupt-*nicht *unmöglich ift. Hier fällt nämlich. ganz wie

in der Lehre von-den Bedingungen) der Zwang zur Erfüllung der

gebotenen Hjindlung aus) doch mit dem Unterfchiede) daß bei Legaten)

Fideicommiffen und Erbeinfeßungen *die Hauptverfügung) d. h.- das

Vermächtniß) die Erbeinfetzung felbit bei Kräften bleibtlk)) während

bei Verträgen und was dem' gleichgeachtet wird) d. h. bei Schenkung-en)

die Grundfäize vondenEautionen 'eintreten *werden 13)) wornaci) unter

Umfiänden dasmGegebene-zurückgefordert werden kann) z. B. wenn die

unfittliclhkeit der-gebotenen Handlung lediglich den Empfänger) nicht

aber den Geber berührt 14). Wird dagegen die Erfüllung der Auflage

nicht-i-ganz) fondern nur theilweife unmöglich oder durch fittliche

Gründe verhindert) fo wird unter Wegfall des unmöglichen Theiles

wenigfiens der mögliche Theil aufrecht erhalten 1ii). uebrigens' verfieht

es fich von felbft) daß die Auflage ausdrücklich gefchehen muß) weil

Modalitäten nicht *präfumirt werden) und daß fie gleich vor oder bei

dem Abfchlu-ffe-c des Gefchäftes fiatt-finden fo(l)-dem fie hinzugefügt

wird. Dieß nun ergibt fich theils aus einer Reihe' von Zeugniffen 1o))

die den Grundfah in befonderer Anwendung auf Schenkungen aus

fprechen) theils' aus der Regel) daß nach decnAbfchluffe des Gefchäftes

einfeitige Befchränkungen deffelben hinterher nicht mehr möglich find.

-- Hiernach wird »es-möglich fein) die Auflage gegen das Gebiet der

Bedingung und der 'denen abzugrenzen. Mit der Bedingung hat er

allerdings das zweifelsohne gemein) 'daß er- eine zukünftige) ungewiffe

Handlung enthälßallein er-unterfcheidet fich von ihr hauptfächlicl) durch

feine Faffung mit ut_ oder ne. die durchaus kategorifch ift) während die

der 'Bedingung durchweg auf oi oder niei hinausläuft) alfo kein unmit

telbares Gebot oder Verbot' eine Handlung' enthält) fondern nur (indi

rect den Erwerb 'einer Sache oder eines Rechtes von dem Eintritte eines

Thatumfiandes abhängig macht) womit *denn auch die weitere Verfchie

denheit beider Jnftitute in ihrer Wirkung zufammenhängt) von der

gleiä) weiter unten die Rede fein follUL- Ferner darin) daß die Auflage

fich-nur auf-Handlungen oder Unterlaffungen bezieht) die von der Will

kür des Empfängers recht eigentlich abhängen) während die Bedingung

auch über diefen Kreis hinaus in das Gebiet des Zufalles hineinreicht.

Die 031'131 hingegen liegt vom Standpunkte deffen) der fie dem

42) l.. -7. in fine l). äa-uunuio jegertja. (33. '1.) l.. 113. F, 5. 1). ae lagatia

l. (30.) vgl. mit l.. 8. 8. 7. l). (ie coucijtjoujbua just. (28. 7.) l.. 1. l). e18 bis,

quer sub mario. (6. 45.)

' 13) Darauf weiit ausdrücklich hin l.. 8. 0. rie eoncijciione 0b causnm (into

kinn. (4. 6.)_ „ r

14) Vgl. in diefeinWerke-Vb. ll), S.. 888) den Art. conäjatja.

13) l.. 6. pr. l1. 27. l.. 37. 1). 33, 1. 1.716. '1). rie u8u et neun. (33. 2.)

VglFuSavigny a. a. Ö. Th. lll) S. 23b. a' ' )

16) l.. 8. (L. 11a rei-urn partout. (4. 64.) l.. Z. i.). (10 equtraii. erat. (L. 38.)

1.. 22, (I. cio ciouaijouibuo. (8. 34.)
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Gefchäftk oder dem Erwerbs-getrete- hnizufugtx *nicht fester-in- bei

Zukunft) wie die Auflage) als' -sleiuthe in *der Veegangenhnt und

enthält eher die Angabe eines verbaut-rennt Mbtivs zirka-fixieren) äjcs

*die Befchränkung der Gabe auf die Erreichen-g einer rlaiiihaft gen-each:

ten Zwgkes' __ .. l..i.*..l;1.“-1 . ..i H'

. Was die Wirkung der Äuflggez Ungeht) lfer-gibt fich diefe-the

ganz' aus ihrer Faffung. Sie *fusjte-n [rf " gr hasengeren fiehende Rechtsverhältniß) wie biz nZzgI-Xfonderixdiefes

tritt' vielmehr fofort und unmitielbarzxizn „a“ eitzfie ,z Zeigtiiber-den) welcher aus dem e-rhä* :iffee I z t4.. xqErfügur-zg _z *git

diefe überhaupt nach den dreh-gn? BW -tuNezh-ältni en

'oder endlich nach den guten Sittenie-?Zßhbär-*ijixfx . lim-gh- :für den)

interner' handeln foll) viel vortheil ,ter*f*als* die penfiv z zhgung)

die zivaknicljt zwingt) aber d'en *ech aus,.dzi1iÖerhe-iltnz dis-zii

ihrer Erfüllung auffchiebtz einmal 'durch ihn *derta nicht hinausgefchoben) mithinfdiexGzeäfi-hr des* nölligenRezizt _er

*lu es befeitigt wird; fodann 'auch vet* gg „Kfz-rent bei' ortet-W diefpäterhin eintretende Unrntiglicljke'*Hd*'.KHa-nliF ng) für den F 'Wverb

unfchädlicl) ift) was bei derS f. eden gjhrehd g l g" nach

nach verfchiedenen Grundfähen beuWe lt wird )[.' mmerhijmmuß aber
bei Erdeinfehungen und Vierm-äfchtniffen) einxmAgflage

zu erfüllen hat) Eau-tion machen für die Eis-full* glderfelbenkikfzfffß

gegen ihm auch ohneVollziehung der Handlung elbfi- der holte: Genuß

des Rechtes gewährt. wird. Im erfien Falle üb rnimmt entweder un

mittelbar die Obrigkeit 'den Zwanggegen den* eben).- indem [fe- die

Klagen aus der Erbfchaft einfiweilen* verweigertik)) Fader) wenn itz

erben vorhanden find) fo können diefe mit dergErbtheilungsklage lauf

_Erfüllung der Auflage oder Eautionsfiellung- a-iitrageni-ili); iin'J zweiten

Falle wird dem Vermächtnißnehmer) wenn er* das Vermachfniß einfar

dert) fo lange von Seiten des Befchwerten die (1011 exec-pub* entgegen

fiehenz bis er für die Erfüllung tavirt2i)) oderwenn der erfiere bereits

früher durch Zufall in den Befiß der legirten Sache gekommen iii), fo

kann der leßtere diefelbe klageweife von ihm enn-seven) um dannjene

  
  

  

  

17) Für diefen ganzen Theil der Dariiellung iii maßgebend die untrrfucljung

b. Savignh's a. a. O. Vd.1l1) S. 234 flg.

. 18) 1.. 10. g. s. i.. 71, pl'. g. 1 [12.11.3111. 1., 8o. 11.113111. i.. 48.

1). ae öciejcom. 11b, (40. 5.) Siehe auch die Stellen in den folgenden vier

Noten,

19) 1.. 7. 1). (ie 1111111118 leg. (33.1) l.. 30.8.1. l).

(5. 3.) vgl. mit 1.. 8. s. 6. l). (Le couci, eine. (28. 7. l..

lite. (27. 2.) ' '

20) i.. 7. o. 33. 1,

21)1..10. z. s. t. 71, pr. z; 1- tr. a'. 11.. 8o. o. er, 1. 1.18.11.

10. v.

ni*: lierecliinlis peiiiione

1. Z. 3. 1). ubi pupil

15 *
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.Eautionzz-u- erzwingen 22),.- „Auch bei Schenkungen mit_ einer Auflage

*ttiztbie'Eautionspflicljt ohne-weiteres ein. doch -find hier die Rechts

mittel'. womit man diefe Elaution oder fonft die Erfüllung der Auflage

x etz-prägt. ganz verfchieden, von denen. die im vorigen Falle zur

Anwendung kommen. *Zur* Erfüllung derfelben dient hier. wenn mit

der Schenkung eine Stipulation verbunden war. die Stipulations

*klageyihzrciußerdem 'fonft immer die aciio pl-nescrjpiis reriijs, weil in

:d-er-Modalfhenkung immer? einjInnominatcontract enthalten“ ift.:,f'der

unter dieForm (io ut *eier oder clo ui ladies fällt 24). Allein die' Mehr

erfüllüng der Auflage 'fällthier ohne Unterfchied der “darin enthaltenen

Lei-ftungäuci) unter den Gefimtspunkt des fogen. Habens ohne Grund.

daher dein Geber* ohne weiteres die eonciieliö ouu8n*'(iclfn*.":cl'tfus'ü 'non

recom- geftattet wird; ?um die Rüikerftattung des Gefchenkes zu erzwin

gen. 'fobaldden Empfänger der Vorwurf trifft. daß er feineVerpfliche

tung-willkürlich, ünerfütlt 'gelaffen habe 25); doch verfteht fich dabei fchon

näclfden 'ailgemeineren Grundlagen der Auflage von felbft die natürliche

Befchtänkung. daß die Klagewegfällt. wenn die Erfüllungdes mati-us

den Naturgefehenkö)*oderxwas dem gleichfteht. den pofitivenRechtZZ

beftimmungen* oder ,der-_iöffentlichen Achtung' für Sittlichkeit widerfpricht.

und! wenn* nach 'dern-7- ,iihalte der Auflage die Verpflichtung noch gar

nichtiängcfangen hat. _diiß vorläufig nur erft die im ganzenGefchäfte

enthaltene Schenkung wirkfam 'i|27)." ueberhaupt befchränkt fich die

Anwendung der Klage imävorliegenden Falle lediglich auf die Schuld

des' Empfängers_ an der_ *Oiichterfüllung. uno darin zeigt. fich

ein tnerkwürdiger *unterfchied von den *übrigen* (luna-ire 011-0511133731“.

welche die' Grundlage von' Innominatcontracten werden. infofernYbÖ

ihnen die Klage aufRückforderung des Gegebenen auch dann vorkommt.

wenn**den Empfänger gar kein Vorwurf trifft28)z denn das Reurecht

ift beide*: Modalfctzenkung unftatthaft. was wohl in der unzertrenn

lichen Verbindung der Auflage mit dem Theile des Gefchäftes 'feinen

Grund hat. was die Schenkung enthält. In Einem Falle hat *der

Schenker neben der perfönlichen Klage fogar eine rei rinciiertio utiija,

d. h. wenn die Auflage auf Alimente geht. die dem Geber gereicht

22) l.. 21. Z. 3. i). 33. 1. l.. 17. l). (ie uou et uouir. (33.2) l.. 23. (i.

cie iegatio. (6. 37.) .

23) l.. 9 u. 22. c. cie cionoiionibur. (8. 54.) Vgl. Meherfeld. die Lehre

von den Schenkungen Bd. l. S. 414 flg.

24) i.. 8. (i. .ie return normal. (4. 64.) i.. 9 u. 22, (i. 8.434. Vgl.

v. Savigny a. a. O. Bd, 4. S. 281.

25) i.. 2. und l.. 8. (i. .io oonciiotione ob cnurnm (ialoruln. (4. 6.) Vgl.

Meyerfeld a. a. O. Bd. 1. S. 415.

26) l... 8. (i. jbia. Vgl. v. Savigny a. a. O. Th. 4. S. 282.

27) i.. 18. pr. Z. 1. l). (ie cionrctionjbuo. (39. 5.) Vgl. v. Savigny a.

a. O. Th. 4. S.282, ,

_ 28) Vgl. hier die Citate bei Meherfeld a. a. O. Bd. 1. S. 416. und

v. Savigny a. a. O. Bd. 4. S. 283.
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werden-*fdllen und jeßt ee-eeeekgeee eseröeei Ä)z"alleln:gerade :hrek gelb* die'

Antifendung des' Rerhtsinitlels durthaus auffiatutarifches ReelFt ,izurfreke

geführt) was7über die Grenzen des angjegedetrlenFall-es]hinausgkeine

Anwendung findet30)|.- Enduwreiuxfele " ' ceefuuungj'dee;Aun-a*e*

im neueften römifmen Rechte auchäerteiroenk * ehtspunkc( erilndÜ-Nk

barkeit. weßhalb 'jede Schenkung revoelkkrver 1kann 3-07' obei feel?

lich wiederum ni>)t zu vergeflen ifixUdaF-dießx--nur inf9fec“l_n1_6g-:

lich ift. als dieWe-rwähnte Nichterfüllung dent-Empfänger zum Vor(

wurfe gereicht. - Ob aekkh Über die Grenzen der' Schenkung hinaus die

Cautfonspflimt deffen fich 'erflreckt-jder die Auflage zu erfüllen' hat. das

ift-eine Frage. die nicht fowohl aus pvfitiven'Gefegenxurls- vielmehr
aus derNatur der Sache“ entfchieden* iverdenlüinuß 32),? Die/Y welche

den Wegfall der Eaution behauptenfgfftirkglexrficl) hauptfächxliclnauf die

Thatfackze. daß es ja bei dem Abfchluffe des Vertrages *gang ?von der

Willkür deffen abgehangen habe. der diegAuflaagelfftelltF fich' deß

halb Eaution machen *zu laffen. daßer alfd"im-,Unterlaffungsfalle,ent

weder nur auf die Erfüllung der Auflage oder ignderen Encftehungauf

die Aufhebung des Verftrages' klagen: könne/ZZ); fievergefien aber durch;

wegzfdaß. wer auf denrWeg-e* der ,Filageauf Erfüllung der Auflage

dringen krmn/nnocl) viel leichtere-ine ,YloßZMEautidnSbefiellung wird

beantragen könnenf* die doch offenbar viel-*Weniger in fich enxgcxlltx als

jene eigenfie Erfüllung. * 'xl-“F- *' 'M' x

Eine ganz eigenthümlime Behandlung hat die Auflage beiVer-7

mächtniffen erfahrem welche ,in der Leiftungdes Erben oder des Lega

tars an dritte Perfonen bfefieht. Hier nun geftattece man dem 'Dritten

in der Regel keine befondere Klageauf Erfüllung oder Cautions:

befiellung. fondern ließ vielmehr lediglich. die_ eben angegebenen in

directen Zzygnggxgittel lange Zeit hindurchfo-gW-lten. was offenbarmit

2.1i" 2x--...-,-1 *r nen. 1:- cdceeä* x.. , uvam *mm1

7 - -i ...,4 .. *.7 »NW 3g;

29) l., 1. 6. 8, 55, Vgl. Meverfeld a. a. O. Bd. 1. S. 41,3. -,-

30) So v. Savignv a. a, O. Bd, 4. S. 284.

31) [u. 10. (I. (L8 rercwanäis (101181, (8. 56.)

3-2) Diele Contrrverfe ift behandelt worden von Glück. Erläuterung der

Pandekten Th. 4. S. 467 flg. Das von ihm fiir die Cautionspflicbt aus l.. 38.

s. 2. l). [oeölj (19. 2.) hergenommene Argument ift völlig unhaltbar, Hier ift

nämlicb von einem Nebenvertrage bei der Miethe die Rede, wornael) der Loca

tor eine befiirnmte Summe hergeben full. die der Conductor zu gewiffen Zwecken

zu verwenden hat. Nun heißt es. könne der letztere die Summe niebt anders

fordern als gegen Caution/ daß fie zu dem angegebenen Zwecke verwendet werden

folle. Hier ifi erfilich von einem nrouufi gar keine Rede; ziveitens ift die Verbind

lichkeit zur Caution aus den allgemeinen Grundfragen von den bonne n lei ruujeja

zu erklären. nach denen jeder. welcher zu einer contractlicben Leifiung in der

Zukunft werden kann. fiir diefen Fall Caution ftellcn foll. Vgl, l.; 41. l). (je

jnrliojj8. (5. 1.) x, *

33) So nleisterl (U88. (je ec), quali inter courjjtionern rez0lufjrnln er [110

äurn interest. (Cult. 1768.) Z. 18. Corn-ee, epec. ine-ug. ue mono coorenlio

njdus agiert() ejusque elkeecu juriäjec). (60lc. 1782.) 8. 16.
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der vom Erblafier gehranchtxn Vermcichtnißformel zufammenhängt 3i);

allein diefe Sanpierigkeit ii erwand zuerft Kaifer Severus) indem er

die' auf. Madumiffion gerichtete A lage als eine fideicommifiarifckie
x

Freilaffzing behandelte) diefe ,ehandlungsweife hat fpäter Gor

dian auch 'für jede Auflage fanctionirt) die im Geben anDritte be.

ftehtäö). Hiernach erfcheint denn der Dritte) der durch die Auflage

erwerben foll) als Fideicommiffar des Befchwerten) und es werden ihm

daher zur Erzwingung der Auflgge die gewöhnlichen Fideicommißilagen

geftattet. Seitdem 'kann nunvon einer wirklichen Modaldefiim

mung) die 'in einer Leifiung an dritte Perfonen befteht) nicht füglici)

mehr- die Red-e .NW/weil o-hzu Ruckficht auf die gewählten Aus

drucke dem) Dritten immer eiiie 7Klage auf Entrichtung gewährt) alfo

der indirecte Schuh) der bei den iibrigen Auflagen eintritt) als iiber

fliiffig 'erfcheint --* Ganz ahnlich wird die Sache bei den Smenkungen *

behandelt. Auch hier hat der Dritte) 'auf 'den die Auflage lautet)

nach älteren) Rechte lkeineniilage) außer wenn er bei dem Schenkungs

vertrage gegenwärtig war und diefe Auflage für fich fiipulirt hatte;

freilich' blieb esdem *Schenker und deffen Erben unbenommen) die Er

fiillungderfelben auf gewöhnlichen. Wege zu beantragen ("hz indeß

gefiatteten auch hier 'wen' zeitig faiferlicizeEonfiitutionen dem betheilig

ten' Dritten 'efne utilje nano nach dem Willensinhctlte des Schenkers)

wodurch diefem ein 'directes Zwangsmittel in die Hände gegeben ward 37).

Zur Erklärung der Sache hat man an eine Klagenceffion von

Seiten 'des Smenkers gedachtW)) rianiger *fiihrt man die Sache wohl

auf die juriftifcloe Möglichkeit zurii>) Schenkungen auf den Todesfall

und unter den'Lebenden*) fofernfie widerruflici) find) mit Fideicom

miffen zu bela|en.'-- In anderen Gefchäftsfallen) die eine Auflage

Gunften Dritter enthalten) bleibt es bei dem allgemeinen Grund

fahe des *rdmifchen Obligationenrechtes) daß Dritte durch fremde Eon

tracte weder Rechte) noch viel weniger Klagen erwerben können) und

es wird fomit nur den Eontrahenten möglich fein) mit der Eontracts

klage entweder auf die Entrichtung der Leiftung an den Dritten oder

auf Auflbfung des Gefaniftes zu klagen 39). '

Von den gewöhnlichen Schuleintheilungen des marine foll noch

Einiges hier erwähnt werden. Man unterfcheidet 1) einen 11100118

puruZ, der keine Bedingung in fich enthalt) und einen lllinlu8, der

eine Sufpenfivbedingung einfchließt. Beifpiele der lehteren Art find)

 

ache bei v. Savignv a. a. O. Bd. 4) S. 28d.

o Meherfeld a. g. O. Th. 1) S. 422. *

39) i., 41. pl'. o. 8.. z.
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wenn die Auflage geht auf die Ausftattung eines noch) unverheuratheten

Mädchens (hier verfteht fig), der Abfchluß der Ehe als Sufpenfivbedin

gung von felbft)) oder wenn fie_ lautet auf Verabreichung-von Alimenten

an eine beftimmte Perfon für eine. beftimmte Anzahl Jahre (hier wird

die Erfüllung der Auflage nur unter der Vorausfehung möglich) daß

der zu Beköftigende den angegebenenZeitraum hindura) am Leben bleibt).

Für die Praxis hat die Eintheilung weiter keinen Werth; auch wird

nirgends in den römifchen Rechtsquellen auf eine derartige Unterfchei

dung ausdrücklich Bezug genommen; doch verfteht es fich von felbft)

daß der Theil der Auflage) welcher die Bedingung enthält) nicht nach den .

gewöhnlichen Grundfähen von der Auflage) fondern nach denen)

die von den Bedingungen gelten) beurtheilt werden muß. 2)) Einen

menue simplex und quuljliculus, je nachdem er den alleinigen

Vortheil deffen bezweckt) der die Auflage erfüllen foll) oder einem An

deren zum Nuhen gereicht) gleichviel ob dieß ein Dritter oder aber der

ift) welcher die Auflage gemacht hat. Beifpiele _der erften Gattung

find) wenn ich Jemand Geld fchenke unter der Auflage) fich ein

Haus oder 'einen Acker zu kaufen 40) oder fich ein Hans zu bauen oder

ein Grundfiück zu befäenU). Alle diefe Fälle erzeugen nicht fowohl

eine iurifiifme Verpflichtung) die Auflage zu erfüllen) als vielmehr

einen Rath) welchen der Empfänger _der Suche befolgen follN). Es

fteht dann alfo ganz in der Willkür des Empfängers) ob er die Auflage

erfüllen will oder nicht) weil er weder auf dem Wege der Klage

noch auf dem der Einrede zur Erfüllung angehalten werden kann;

auch findet) falls die Erfüllung der Auflage unterbleibt) keine Rück

forderungsklage ftatt) weil angenommen wird) daß das Hingegebene

gefchenkt worden feiLZ). Hiernach wird es im concreten Falle oftmals

zweifelhaft bleiben) ob bei folchen Erwerbungen eine wirkliche Schen

kung oder fon| eine reine claljo 0b caueam berückfiGt-igt worden ift) und

im lehren Falle würde dann die eouciietio rauen (inte, cause. nau

secula zum Zwecke der Rückforderung Plau greifen) falls die gegebene

Auflage nicht erfüllt wird. Die römifchen Juriften behandeln dieß

als eine Frage) in der es fich lediglich um die Erforfchung der

Meinung-deffen handelt) der die Auflage gemacht hat. Enthält fie

alfo eine Handlung) die der Belafiete nach der Abficht des Gebers

wahrfmeinlich ohnedem nicht vorgenommen haben würde 44)) oder geht

fon| aus den Umftänden hervor) daß der Geber auch ohne Vollziehung

derHandlung die Gabe gemacht haben würde 45)) fo fpricht die juriftifche

40) l1. 71. pr. l). 35. 1.

41) l.. 13. 8. 2. l). (ie äouatioujbuo inter rie-um et uxorem. (24.1)

42) l.. 13. Z. 2. l). 24. 1. l.. 7_1. pr. l). 35. 1. l.. 2. Z. 7. l.. 3. l). rie

clouutiouibue. (39. 5.)

43) l.. 13. Z. 2. i). 24. 1. l.. 2. 7. la. 3. l). 39- ü,

410l.. 13. 3, 2. o. 24. 1.

45) l.. 2. 8. 7. l). 39. d.
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Präfumtion für die Schenkung. was dann den Ausfall der Rückforde

rungsklage zur Folge hat. 'Für andere Fälle fcheint die einfache c1eti0

*oh trauern) fchon deßhalb angenommen werden zu müffen. weil die Ver

muthung doch immer für die größtmöglichfte Sparfamkeit bei Veräuße

rungen und bei dem Aufgeben von Rechten fpricht. Heimbach_

Klo-tl. eau-n cap1o1) im weiteren Sinne heißt jeder Er

werb eines Vermögensfiürkes. der von dem Tode einer befiimmten

Perfon abhängt 2). und bei Gelegenheit deffelben gemacht wird

ohne Unterfchied. ob das Stück im Vermögen des Verftorbenen be

findlich ift oder nicht. und ob der Verfiorbene es dem Erwerber

hat zuwenden wollen oder nicht. In diefem Sinne umfaßt der

Begriff alle Erbfchaften. Legate und Fideicommifie. Schenkungen

auf den TodesfaUZ). ferner folche Schenkungen. die vom Ableben

einer dritten Perfon abhängig find4)z fodann Alles/was Jeman

dem zufließt. weil ein Anderer eine ihm durch das Teftament auf

erlegte Bedingung zu erfüllen hatte (is qu0(1 jmplenuue ooncljljoois

rauen rie-tur 5), ohne unterfchied. ob dieß an den Erben oder einen Ande

ren kommen foll 6)z ferner was man hingibt. damit ein Anderer eine

ihm hinterlaffene Erbfchaft antrete oder ausfmlage. oder einem Ver

mächtniffe. womit er bedacht ift. renuncire7). oder was eine Frau em

pfängt. um gegen befferes Wiffen und Dafür-halten die 'in bonn lnjssjo

eentrjs nomine zu erbitten 8)z endlich gehören dahin auch die fogen.

(10193 receptiejee, d. h. folche. bei deren Befiellung fich der Befteller

auf den Todesfall der Frau die Rückgabe fiipulirt hats). Im engeren

Sinne begreift man indeß unter jenem Ausdrucke von den oben genann

ten Erwerbsgründen nur folche Zuwendungen auf den Todesfall. die

fich nicht unter die Kategorie einer anderen benannten Erwerbung

bringen laffen10). alfo mit Ausiclnuß Alles deffen. was Jemand als

1) Literatur: Weftphal. hermeneutifm-fvfiematifcije Darfiellung der

Rechte von Vermächtnifien und Fideirommiffen. 2 Bde. (Leipzig 1791). behan

delt nur einzelne hier einfchlagende Fragen. ohne auf den Begriff näher ein

zugehen, Roßhirt. die Lehre von den Vermächtnitfen nach römifchem Rechte.

2 Theile. Heidelberg 1835. Der Vegrifi wird hauvtfäcltlici) Bd. 1. S. 73

80. erörtert; andere Stellen des Buches behandeln die in unfere Lehre einfchla

genden Fragen bei Gelegenheit des Vermächtnißremtes.

21 1.. 12. 1... 18. pr. 1.. 8. und 1.. 31. 1). c1e marita cuusa (Ionntiooibus

ei capionitius. (39. 6.)

3) 1.. 31. 1..38.1).j1nc1.

4) 1.. 18. pr. o. jena.

6) l.. 8. pr. 1. 36 u, 38. 1). 111111. 11. 76. pr. 1).rc1 iegetn 72101612111.

(35,2.) i.. 91. 0.11.31.

6) l.. 31. 8. 2. 1). 39. 6. *

7) l.. 21. l). iniclem. 1., 8. pr. 1). 1111.1. 1.. 24. 1). (ie ecqujreucie re] emit

tenen bereäjtuie. (29 2.)

8)1..12.1).39.6. *

9) |.. 31. z. 2. n. ihir1em.

10) l... 31, pr. 1). ib1c1eu1.
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Erbe oder Vermächtnißnehmer (ohne unterfchied *des Legates und Fidel

commiffes) empfängtz endlich auch deffen). was unter die Kategorie

der Schenkung auf den Todesfall einzuftellen iftU). Hier tritt alfo

der Begriff gewiffermaßen nur fubfidiarifci) ein) d. h. »in Fällen) wo

eine Erwerbung vorliegt) die bei Gelegenheit eines fremden Todes ge

macht wird) gleichwohl aber nicht zu den Erbfchaften) Vermächtniffen

oder Schenkungen gezählt werden darf 12). Jm Pandektenrewte ift

überall nur von der engeren Wortbedeutung die Rede) und diefe ift-es

auch) welche im vorliegenden Artikel durchgehends feftgehalten werden

foll.- Zweifelsohne gehören dahin auch die mortie cause] stjpulntjonos,

die bei Fefius l3) vorkommen) fonik aber in den Jufiinianifciyen Rechts

büchern nichtin einem befonderen Titelerortert werden; indeß erfcheint als

eine folche auch hier noch die bei der recepticia >03 vorkommende Stipula

tion aufRückgabe des Heurathsgutes für den Todesfall der Frau) die auch

in den Jufiinianifchen Rechtsquellen ohne weiteres zur m0rtj8 031153 03m0

gerechnet wird. Hiernach wird es leicht werden) den angegebenen Be

griff von ähnlichen Jnftituten genau abzugrenzen. Einmal nach der

Seite der Vermächtniffe hin. Hier erfcheint) was zur Leifiung einer

Bedingung oder wegen Annahme einer Erbfchaft oder eines Vermächt

niffes oder wegen Ausfchlagung derfelben gegeben wird) als nicht aus

der Hinterlaffenfmaft gegeben) während Vermächtnifie regelmäßig als

.Ielibatia i1eretijtutjs14) bezeichnet werden. Sodann nach der Seite der

Schenkung auf den Todesfall. Jm vorliegenden Falle kommt nämlich

die Abfiän zu fchenken in Wegfall. Denn wer gibt) ift hier ent

weder gezwungen zugeben) wie z. B. wer eine Bedingung erfiillt)

oder es ift eine cause der Gegenleifiung da) z. B. die Annahme oder

das Ausfchlagen eines Legates) einer Erbfchafc) wo noch ficherer die

Abficht zu fchenken in Abrede geftellt werden muß.

etc-Die Grundfäse) nach denen das Jnfticut beurtheilt wird) laffen

fich auf drei Gefichtspunkte zuruckführen) auf die Anwendung der Fal

cidifchen Quart und auf die Rechtsmittel) mit denen diefe Art des

Erwerbes realtfirt wird. Was nun zuerft die Erwerbsfähigkeit angeht)

fo treten hier zur Zeit der claffifmen Juriiien alle Befchränkungen der

rapid ein) welche durch das Julifche und Papifche Gefeh eingeführt wa

renz namentlich bezieht fich darauf die Vorfchrift) daß) wenn die Er

werbsfähigkeit auf eine defiimmte Summe befchränkt ift) was diefe

11) l.. 38. l). 39. 6.

12) Roßhirt a. a. O. l. S. 75 fchließt die Fälle) welche in l.. 12. und

l., 18, pl'. l). jbjclem vorkommen) vom Begrifie der mortje cartes copio aus)

allein offenbar mit unrecht) wie hauptfächlicl) aus l.. 31. pr. l). ibjaem hervor

e t. “g h 13) be?, 8. sub udo: Mortis cause eijpuiatjo exialjlnalur [irn-j, ut ni'. nntjrlius

lmdeo , quad ita in, ut matte pramjroor-is could-meint, auc, ut qujänm äixeruot,

coins stjpnlnlionje more init canon.

14) l.. 116. pr. l). (le legt-tio l. (30.)
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Summe iiderfteigt. denen zu Gute kommen fell. die nach diefen Ge

feßen die Eaduken erhalten 15). und Pa ullus gibt in diefer Riickficidt

die allgemeine Regel. daß von Todes-wegen alle erwerben können.

denen der Erwerb von Legaten geftatcet ift 16). Hiernach fmeint es. daß

auch die vom Erwerbe von Todeswegen ausgefchloffen find. denen

Erdfcizaften oder Vermächtniffe wegen unmiindigleit entriffen werden

(die fogen. stehlen-ia). In folchen Fällen wird fich das Sachverhaltniß

im concreten Falle in folgender Weife gefialtet haben. Erhielt Jemand

etwas von Todeswegen. was er nicht behalten konnte. fo konnte es

ihm von dem. der es an feiner Statt erwarb. mit den gewöhnlichen

Eaduien- und Ereptorienklagen abgefordert werden. Im Iufiiniani

fchen Rechte. wo die Eaduien abgefchafft find. wird wohl nur noch der

Fall der Ereptorien in Anwendung kommen. uebrigens ift- es noch

bemertenswerth. daß man zur Zeit der claffifclyen Iuriften von Seiten

des Eapieuten nicht gerade paffive Teftamentsfähigkeit verlangt hat. die

doch bei dem Erwerbe von Legaten allgemein vorausgefeht wird. Am

klarfien zeigt fich dieß in der Lehre von den person-tr jueerrae. Diefe

konnten im claffifchen Rechte weder zu Erben eingefeht. noch mit Le

gaten bedacht werden 17). gleichwohl iii ihre Erwerbsfähigkeit in unferer

Lehre nie bezweifelt worden 18). -> Den Abzug der Falcidifchen Quart

anlangend. fo konnte es bei der ausgedehnten Anwendung diefes Ge

feßes auf Legate. Fideicommiffe und Schenkungen von Todeswegen

nicht an Veranlaffung fehlen. es auch bei den Übrigen Zuwendun

gen auf den Todesfall geltend zu machen. Die Pandektenjuriften haben

diefe Frage nur in folgendem Falle berührt: wenn ein Sclave wegen

feiner lehtwillig erfolgten Freilaffung einem Dritten bedingungsweife

etwas gibt. fo fragt es fich. ob der Erbe-auf das Gegehene die Falcidi

fche Quart ausdehnen dürfe? Hier unterfcheidet Ulpian19), zwifchen

dem Falle. wenn der Sclaue die betreffende Summe aus feinem Son

dergute. d. h. aus dem Vermögen des Verfiorbenen. entrichtet hat

oder anderswoher. Im erften Falle erfcheint das Gegebene als lehtwil

lige Gabe aus der Hinterlaffenfmaft. und unterliegt alfo der Quartz

im letzten hingegen fällt der Abzug fort. ,- Für das Iufiinianifche Recht

ift außerdem geboten worden. daß. wenn ein Erbe zur Erfüllung der

Erbeinfehungsbedingung eine Quantität Geld an einen Dritten heraus

zugeben hat. diefe Quantität der Falcidifmen Quark unterliegtW). fo

daß ihm zur Rü>forderung des Zuvielgezahlten diefelben Rechtsmittel

offen flehen. wie wenn er in der Quart verlest worden wäre. Demnach

13) 1.. 36. l). 39. 6.

16) l., 9. 1). jbici.

17) Cajus, just. ll. 8. 287. -- *

18) l.. 3. i). är nebua ci-ubiir. (34. ö.) . *1

19) l.. 44. 1). ac] [egem kölciäjam, (35. 2.) * *

20) [a. 18. (L. an legen) l-'s]cj>iam. (TKO.) e! --1 *k .. ..'.-' .i _
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fcheint für das heutige Recht die Regel feftzufiehen. daß der Abzug der

Quark bei den Erwerbungen auf den Todesfall fortfällt. außer wenn

der Erbe Jemandem etwas leiften muß oder fonft Jemand durch die

Erfüllung einer Bedingung etwas aus der Erbfchafc zieht. ohne eigent

lich Donatar oderVermächtnißnehmer zu fein. - Eine ganz andere

Frage ift die. ob dejr, Erbe. welcher etwas von Anderen erhält zur Er

füllung einer Bedingung. mit der fie belaftet worden find. fich dieß in

die Falcidifme Quart einrechnen laffen müffe 21)? Diefe Frage wird

einftimmig von den Pandelitenjurifien für den Fall verneint. wenn der

Erbe dieß von einem Miterben. einem Vermächtnißnehmer oder einem

mit der Freiheit bedachten Sclaven erhält. der diefe Bedingung feiner

Freilaffung mit Geldern deckt. die nicht zu feinem Sondergute gehörenz

doch foll das Gezahlte in die Falcidia eingerechnet werden 22). falls jene

Gelder zum Sondergute des Sclaven gehören. Der Grund der Ent

fcheidung ift hier. wie auch bei anderen Sachen. die in der Falcidifchen

Quart angerechnet werden. daß nur das in Frage kommt. was der

Erbe aus der Erbfchaft empfängt. Nach Analogie diefer Entfcheidung

find auch die anderen Fragen zu beurtheilen. ob dergleichen Erwerbun

gen. die in der Perfon des Erben vorkommen. Gegenftand der Erb;

fchaftsilage find und bei der Reftitution nach dem Trebellianifwen Se

natusconfult ausgeantwortet werden müffcn 23). Diefe Fragen find

nämlich zu bejahen in den Fällen. wo der Erbe fich die Anrechnung

gefallen laffen mußz außerdem find fie zu verneinen. - Was endlich

die Rechtsmittel angeht. mit welchen die Erwerbnngen von Todes

wegen vermittelt werden können. fo liegt es fchon in der Natur der

Sache. daß wer die Hoffnung a-uf einen folchen Gewinn hat. weder

die Rechtsmittel der Legatare. noch die der Donatare genießt. Er

wird alfo in den meiften Fällen von feiner Seite fiille der Erfüllung

der Bedingung oder der Leiftung des Anderen oder einer rechtsverbind

lichen Verficherung deffelben entgegenzufehen haben. Nur im Falle

deffen. was zur Erfüllung einer auferlegten Bedingung hinzugeben ift.

fcheint er mittelbar dadurch gefichert. daß. wer die Bedingung zu er:

füllenhat. nicht eher das Vermächtniß vom Onerirten beitreiben kann.

als wenn er die Erfüllung der Bedingung von feiner Seite nachweißtz

auch verfteht es fich bei den 1n0rlj8 cause. Zlipuläilioneß fchon nach der

Natur der Sache von felbfi. daß der Stipulant mit dem Eintritte des

Todesfalles. von ivelchem der Erwerb abhängt. die Stipulationsklage

erhält und mit diefer ohne weiteres die Aushändigung deffen erzwingen

kann. was er lndrljß 031183 erwirbt. Heimbach.

21) l., 30. J. 7.' l.. 76. pr. l.. 91 u. 93. pr. l). ati legeni kalcjiiiam.

. (33. 2.) '

22) l.. 76. pr. 1). 35. 2. l.. 41. l). 39. ii.

23) l.. 41, l). 39. h.
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W -i--Miihlenrerht. treuer- Mehrere-Wk* reerneetfrnieeienl

wege. etwa wie unter Wemfelrecijt. ein aus *einem Rechtsinfiitute

herausgebildetes Shftem von Rechtsregeln. welche 'tinterfich organifch

zufammenhängen. vorftellen. Es ift vielmehr eirizbioßes* Aggregat von

Rechtsbeftimmungen. welche nichrunmittelbar* juriftifcihi. fondern“ nur

mittelbar durch ihren thatfäcijliwen Gegenftand untereinander verbun

den find. ueberhaupt handelt es fich beim Mühlenreclfte mehreren-tas

Studium thiitfäclhlicijer Verhältniffe. und namentlich technifcijeiiDinge

und Begrifie. welche den Rechtsbefiimmungen. und Nechtsverhältiiiffeu

zur Grundlage dienen. als um ein eigentliches'“jütifiifchejdStudium*

und fo “liegen auch bei dahin gehörendenRechtsfällen_die-Schivlerigfei:

ten meiftens mehr in der Thatfrage. als in der Rechtsftiige.: dreier-cn

der Rechtsanwendung. als im Rechte an und für fich. *' J "

Bietet nun fonach das Mühlenrecht für eigentliche rechtswiffeüx

fchaftliche Aufgaben nur einen fehr dürftigen Stoff. fo kanndoch die

Recinswiffenfriyaft der Rechtspflege wie der Gefeßgebung. infofern

vorarbeiten. als es immermehr Bedürfniß wird.. iiieMciffe der unter

dem Mühlenrechte begriffenen thatfächlicijen Dinge und Verhältniffe

gehörig zu fichten und unter gewiffe. juriftifci) leitende Gefichtspunkte

zu bringen. '

Sonft wurde die mechanifckje Kraftdes fließenden Waffers. wenn

auch nicht ausfmließlich. doch in “enrinenter Weife-zitm Umtriebe eigent

licher Mühlen benutzt. und *umgekehrt 'waren die Mühlen gleichfam

an's Waffer gebannt. Die Verbindung von" Mühle und Wafferwerk

erfchien nicht als etwas Zufälliges. fondern als *etwas Nothwendiges.

Eine nichtan das Waffer gerichtete Mühle. wie die Wind: und Roß

mühlen. galt faft niäjt als eigentliche Mühle.. fondern nur als ein

Halbding. Daß dabei der Unterfchied zwifchen der *eigentliujen Mühle.

der Mafchine. welche unmittelbar ein dem Verbrauche zu übergebendes

Product-hervorbringt. und der Hilfsmafwine. wodurch die Mühle in

umtrieb gefeht wird. dem treibenden Zeuge mit dem Räderwerke. wel

ches die umtreibende Naturkraft in Wirkfamkeit feht. unberückficijtigt

im Hintergründe blieb. war 'natürlich Man nannte jede gewerbliche

Anfialt Mühle. wo fich eine folche umtreibende Hilfsmafchine vorfand.

und fo ift denn von Walk-. Papier- und Pulvermühlen. von Schneide-.

Schleif-. Bohr- und Spinnmühlen die Rede. obgleich das Product.

wofür dergleichen Anftalten errichtet find. und die Hauptmafmine.

worauf diefes Product erzeugt wird. mit der eigentlichen Mühle und

ihrem Producte nichts oder doch nur unwefentliches gemein haben, Die

eigentliche Mühle. als unmittelbar producirendeHauptmafciyine. und die

zu ihrem Umtriebe dienende Hilfs-und Nebenmafcljine nebft der daran ge

bundenen Naturircift(Waffer) wurden hiernach im Begriffe Mühle und

im ganzen Mühlenrechte mit einander verwechfelt und vermengt. wäh

rend fie ftreng zu fcheiden und auseinander zu .halten find.

Diefe Scheidung wird nun aber immer mehr Bedürfniß. nachdem
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gewexblicite ?inflalt-n ever ,emaniäiiqthfien Art eawdqskWafi-xx geilen!?

find- ,fo daßl-die Waffe-Mühlen, keineswegs unter* ihnen hervorragen

fondern_ .fich biet-mehr namentlich in-zFabrikgegenden ,gleichfam-oeckrie

then/ ,wahrend auf der-anderen Seite feit Einführung der Damnfmühz

lendie-Müllerei* fich immer :mehr non ihrer Abhängigkeit born Waffex

lygge _geht hat- foedaß (wir auf dem beiten Wege find/ die Hguptmaffen

von y .ehhhünftighin nicht mehr mitHilfe derNaturkraft des _ilßaffersL

fonderizpauf Yampfmühlen zu erzeugen: "Auf der einen Seite haben

fich alfo 'dieeMühlen-(uom Waffer frei gemachß fie erfcheinen dem

Waffel: gegenüber in ,einer gewiffen Selbfifiändigkeic- .und diefes muß

ihnen nur :dienenx ohne daß fie dar-an gebunden warenF während auf

der anderen Seite fich eine Menge andere Gewerbe der Wafferiraft be

tnrjchtigt habenR fo daß diefe Wafferkcaft weder den Mühlen- noch die

Mühlen* der Wafferkraft befonders angehören. Das ehemalige bee

fondere unp faftdnothwendige Band zwifmen beiden ifi aufgelöfi, So

wohl Mühlen* als Waffel: in feiner Benutzung als mechanifme Kraft

haben-jedes eine :befondere Bafis für fich. Die Mühlen haben noch

mitxanderen Natuekraften als mit Waffer- und das Waffer noch mit

einer *Menge anderer Gewerbe zu thun- als mit der Müllerei.

*Dieß kann natürlich auch auf Recht und Rechtswiffenfckyaft nicht

ohne Einfluß bleiben. l 7

Bis jeßt bildete .das Mühlenwafferrecht den Haupttheil des Müh

lenrechtes. Dieß möchte aber nun aus dem Mühlenreclyte *auszufmei

den feinx wenn man nicht bei jener vielfeitigen Verwendung der Waffer

kraft zuviel Fremdartiges hineinziehen- und auf diefe Weife ebenfo

fehr einer fcharfen Beftimmuttg der Begriffe- als einer überficlytlimen

Anordnung und beftimmten Begrenzung des Bereiches des Mühienrech

tes hinderlicl) werden -will. Hat: fich auch das Wafferrecht an der

eigentlichen Mühle herangebildetx fo i| es doch auch eben fo wahrj daß

es fich nun von der Mühle losgeriffen hatx wie diefe und ihr Recht

vom Waffer und Wafferremte. e

Auf das Mühlenwafierremt wird daher in diefem Artikel nur

nebenbei Rückfimt genommen werden- wogegen feine Hauptaufgabe

die unterfumung und Dacftellung des umfanges (Grenzen) und Inhal

tes des eigentlichen Mühlenrechtes bildet:

Hierbei kommt es vor allenDingen auf eine genaue Veftimmung

des Begriffes! Mühle an.

Mühle im reinften und jedenfalls urfprünglimen Sinne des Wor

tes ift eine Mafchine-.gmittelfi deren Mehl aus Getreide gewonnen wirdK

durch Abtrennung derzHülfe, vom. Mehl-Lerne, und Zermalmung oder

Zerreibuug diefes-Kernen Night, blos die grammatifche Verwandtfchaft

zwifiben Mehl- Mahlen und Mühle weißt darauf hin- fondern auch,

die große bolkswirthfchaftliche Wichtigkeit des Mehles„ womit kein an

deres Mühlenproduct auch nur udn ,fern einen Vergleich aushalten

kannz das-Mehl fiellt fich hiernach als das eminente Product der
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Mehle-dur.. :Müßte ini *engeren-inne firengfien Sinne in alfo fo vier

als Mehlniirhle." Aber nusfchließlich darauf befchränkt 'kann diefer Be?

griff allerdings nicht werden, _ABM [einer weiteren Ausdehnung geht

von "einen Vefiandtheilrn immer mehr verlorenl bis endlich gar

ni>)ts mehr übrig bleibt- als der Nenne; wie wenns. von Sfijleif-x

Polir-t Bohr-t Wnlk- und Sninniniihlen die Redelift: Diefeb* 'rifiß

(tuflöfende Ausdehnung _des Begriffes rührt *non jener Vertnengu -g der

eigentlichen Mahlmafchine mit der umtreidenden Hilfsmafcljirre' herz

deren beiderfeitige Verbindung bei der ehedem fcift allein dafiehenden

Wnfiermirhle als eine im Wefen der Mühle liegende erfchien. '

Auf ftrlche uneigentlime Mühlent d. i. auf blos den Namen iron

Mühlen ein fich tragende» gewerbliche Anflalcen kann das Mühlenrewi

keine Anwendung leidenxi* Nur infofern das Mühlenwaflerrecht die

hifiorifckye Grundlage unferes *jetzigen Wafferrechtes *bildet/ kann mii-n

fagen- *fleggehdren dern Michlenrerhte an/ aber nur ,hifiorifG zufällig

und nie dem eigentlichen Mühlenrechte. *"4" -

Alfo gewerbliche Anfinlten/ welche nur uneigentliäj Mühlen gel

nnnnt werdet» mirffen vom Muhlenremte ausgefchieden-werden; Dahin

find die ebengenannten Schleif- und Polir-z Bohr-x Walk- uni-Stimu

niithlen zu zählen. Sie gehören eberrfowenig hierhert als die Hammer

und Walzwerle und (in's Wnfier gerichteten Mafrhinenbauanfialten.

Eben dieß gilt bon den Farben: und' Pulvermuhlenk Wird auch auf

letzteren gemahlen- d. h, auf trockenem Wege zerrneilirrrtX zerknirfwt- zer

riebent und iii-alfo* auch die mechanifcije Operntion eine ähnlicher wie

bei den wirklichen ?Mühlenx fd fchließt *fie doch der-behcindelte Stoff

und das gewonnene Product aus dem Gebiete der Mühle nus. Auch

Papiermuhlen find nuszuicheident aus demfelben Grunde; nur *kon-mit

bei ih-_nen noch die große Verfrhiedenheit des Zermnlmungsproreffes

hinzu,

Alles dieß zeigt fich in feiner practifchen Richtigleit und Wichtig

keit bei den Fragen wegen Anlegung von Muhlenl Veränderungen

daran und'*'-der ihren Betrieb betreffenden Befiimmungen. Bios als

Wafiergewerke fiehen fie mit den Mühlen auf gleicher Linie. / In allen

ubrigen Beziehungen haben fie nirhts mit den Mühlen gemeint weder

ruckfiGtlicl) der polizeilichen Ueberwnchung ihrer Errichtung und ihres

Betriebesx noch rückfiGtlici) ihres Gefchäftsbetriebes feivfi.

Für das Mühlenrecht können alfo nur folche! Airfinlten oder

Etablifiements als Mühlen gelten„ deren Product 'ni-ir 'dem Mehle in

näherer oder entfernterer VerwnndtfGaft fiihrt-Knie Gries-h Grüße-

Graupenz Schrot- und Malzmuhlen - und endlich Oelmirhlen. Bei

folchen Anfialten handele es fich überall-nem *einen aus einer Hüllen

frucht zu gewinnenden Verbrnuehsnrtikel des ,täglichen Bedürfniffes- der

froh feiner verfchiedenen Schattirung doch eins einer und derfelben Gär

tung von Rohfioffen - Hulfenfrnclyiie -'7 gewonnen* wird- und rück

fichtlicl) tee-rec vvlkstuirthfGaftliGen Verwendung 'gleichartigen Fächern
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(Kategorien) angehört. Vom Oele abgefehen ihat übrigens diefer Arti

kel überall 'die Eigenfchaft eines vegetabilifchen Nahrungsfioffes. Die

Kriterien der Mühle liegen alfo in dem zu mahlenden Stoffe. und in

dem durch das Mahlen gewonnenen Producte. Die Procedur. welche

mit dem Stoffe vorgenommen und die technifch-mechanifchen Mittel.

welche dabei zur Anwendung kommen. können verfcijieden fein. Jedoch

findet fich überall eine mechanifche Lostcennung der Hülfe von ihrem

Gehalte. und dieß kann man demnach als ein drittes Kriterium der

Mühle aufzählen. Bei Getreide wird der Mehlkern losgetrennt. bei

Oelfrücijten eine Flü-ffigkeit. welche den eigentlichen Kern der Oelfrucht

ausmacht. Diefe Flüffigkeit wird herausgepreßt (durch Stoßen. Stam

pfen. Schlagen). während der Mehlkern des Getreides herausgerieben

wird. Bei eigentlichen Mehl; oder Mahlmühlen wird der Mehlkern

völlig zermalmt. während dieß bei Gries-. Grühe- und Graupenmüh

len ganz oder zum Theil wegfällt. Bei Malzmühlen wird nur» ein

Theil der Hülfe weggenommen. bei Schrotmühlen das Getreide oft

blos geknickt 1). - -'

- 'Kann man-fonach als die drei Kriterien der Mühle annehmen.

Hülfenfrucht. als Rohftoff. darausgewonnener (vegetabilifcljer) Vers'

brauchsartikel des täglichen Bedürfniffes. als künftlimes Product. und

eine Procedur. wodurch die Hülfe von“ ihrem Kerne auf niechanifrhem

Wege losgetrennt wird. fo kann man auch diefe drei Kriterien als Ein

theilungsgründe brauchen. je nachdem Rohftoff. Product oder Proce

dur verfchiedener Art find. Den fruchtbarften Eintheilungsgrund gibt

jedoch die Verfmiedenheit des Productes. Diefes (fammt dem Roh-i

fioffe) fcheidet zugleich, alle eigentliche von uneigentlicijen Mühlen.

während bei mehreren der regieren-ein wirklicher Mahlprozeß vorkommt»

wie bei Farbe; und Pulvermühlen. '* "

Hiernach ftellt fich als erfte-Eintheilung der eigentlichen Mühlen

-- nach Ausfcheidung der nur uneigentlich fogen. gewerblichen-Ani

ftalten anderer Art - die *Eintheilung in Mehl-. Gries-. Grühee)

Graupen-. Schrot-. Malz- und Oelmühlen heraus. Diefe Einthei

lung wird bei den dreiHauptfragen des Mühlenremtes wegen Anlegung.

Veränderung und Betrieb. fich überall als praetifcl) bewähren. und

ebenfo bei den hiftorifclj hergebrahten-Bann- und Zwangsrecljten. bei

den Steuern. bei “den gutsherrlicljen und fiscalifchen Abgaben (Kammer

zins.AErbzins. Canon). fowie bei den gewerdspolizeilichen Fragen

aller rt. 7

- 1)'(Rbhr-) Znckermühlen kommen bei uns nicht vor. Sie können auch.

da das Zuckerrohr keine eigentliche Hülfenfrucht ift. kaum den eigentlichen Müh

len beigezählt werden. Eacaomühlen. auf denen übrigens die Hülfe nicht erft

vom Kerne getrennt. obwohl der Kern zermahlen wird. erfcheinen nur als Ve

fiandtheile von Chocoladenfabriken. welche man fchwerlici) unter die 'Gegenftände

des eigentlichen Mühlenrecijtes zählen wollen wird. - -
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A.. _ Iurifiifei) unbrauchbar ift zwar-.auch die Eintheilung in Waffen.

SGiff-.e ,Windz Roß- undDampfmiihlen nicht. Aber fie weißt nur

auf Nebenpunkte„ :welche an und für_ fich mit dem Mithlenremte nichts

zu thun haben. Und-bei gewerblichen Anitalten anderer Art eben fo gut

vorkommen wie; bei: Mühlen. „Nur Wind- und Smiffsmuhlen find

allerdings etwas dem Mithlenrechte.Eigenthirmlimes. Von ihnen wird

am Schluffe des Artikels das Nothige bemerkt werden.

Ganz aus dem Mithlenreclpte auszufclteiden möchte die Eintheilung

in-ober-. mittel: und unterfchlaciytige Mühlen fein. Sie gehört ohne

hin nur dem Mühlenwafferreciyte an. kann nurfbei, Waffermuhlen vor

kommen. hier aber in keiner anderen Weife. als bei anderen Werffer

gewerken. Nur hiftorifcl) kann fie als etwas dem Muhlenremte Eigen

thümlimes angefehen werden.

Wichtiger ift die Eintheilrtng in amerikanifme und teutfche oder

alte. gewöhnliche Mühlen. Diefe Eintheilung ift zwar nur eine Un

terabtheilung der Mahlmirhlenz aber fie ift von fait unberechenbaren

preictifciten Folgen in volks- und finatswirthfmaftlimer Hinficttt. die fich

mit der Zeit nothwendig etuch auf dem Rechtsgebiete. geltend machen

werden.

Nach der fogen. amerikanifchen Methode wird das Getreide

trocken (ungeneht. d. i. ohne angefeumtet zu werden) gemahlenL).

und nebenbei wird noch durch andere Proteduren. namentlich durch ein

fehr forgfältiges Beuteln. auf deffere und feinere Qualität des Mehles

hingezielt. Nur diefes Mehl verträgt den Waffertransport. ohne den

mindeften Schaden zu nehmen. und halt fich iiberhaupt viel beffer und

länger in unverdorbenem Zuftande. als das ordinäre Mehl. Durch

diefe amerikanifelte Methode wird nicht nur das Mehl erft recht zum

großen Handelsartikel. zum Gegenfiandegdes Welthandels. fafi fo gut.

wie das Getreide felbfl - diezametikanifmen Seeplähe verfenden un

geheure Maffen Mehl feewärts -. fondern auch der Miihlendetrieb er

leidet eine Revolution. Nun erft ift es allgemein thunlich. große

Handelsmiihlen zu errichten. und d_ie Lohnmullerei. worauf fich gegen

wärtig das reichfie _Detail des Mithlenremtes bezieht. muß immer

mehr in den Hintergrund treten. Wird auch aus der Nachbarfmeift

nach wie vor Getreide zur Mühle gebracht. fo wird es doch nicht mehr

eigentlich um's Lohn gemahlen. fondern das [lets in verfchiedenen. eine

beliebige Auswahl darbietenden Sorten vorräthige Mehl wird gegen

das zur Mühle gebrachte Getreide eingetaufcht. Dienen nun auch

dabei dem Müller die zeitherigen Mitllerlohn- und Mahlmeßenfähe zum

ungefähren Anhalt. fo wird fich dieß doch bald vollends verwifchen.

und ein rein conventionelles Taufehgefmäft fich immitten des die

2) Aueh auf alten Mühlen hat man das Getreide trocken gemahlen; aber

es war nicht Regel und man lief Gefahr. das Mehl zu verbrennen,
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Handelsymühle hauptfäwlici) befchäftigenden und beherrfchenden Mehl

handels bilden. Die Müllerei rückt mehr und mehr in die Reihen der

Fabrik: und Handelsgewerbe ein- und es wird daher auch mehr und

mehr Bedürfniß werdenx fie auf gleich freien Fuß mit den übrigen dem

Welthandel angehörenden Gewerben zu fiellenx und die polizeirecht

lichen Bevormundungen und fonftigen hergebrachten Befchrcinknngen

faft ganz fallen zu laffen. Freilich wird_ bei der eminenten volkswirch

fchaftlichen Wichtigkeit des Mehles immer eine befondere Ueberwachung

von Seiten des Staates nöthig bleiben - in England ifl z. B. beim

Mehlhandel großer Betrug durch Beimifcizitng von Gpys getrieben

worden - aber die zeitherigen hifiorifmen Rechtsverhältniffe und ge

werbspolizeilichen Maximen möchten einer' gänzlichen Umgefialtung

entgegengehen. *

Außer diefen verfchiedenen Arten der Mühlen kommt aber beim

Mühlenrechte noch eine allgemeine Eigenfchaft in Betrachß welche eine

Mühle haben mußx wenn fie Gegenftand des Mühlenrechtes fein foll

- die Eigenfchaft eines gewerblichen Etabliffements.

Mühlen zum eigenen Bedarfe gehören fo wenig unter die befon:

deren Vorfchriften des Mühlenrechtes _- fo weit nicht das Steuerrecht

eine Ausnahme fcatuirtZ) - als irgend eine andere wirthfchaftliche

Vor: und Einrichtung. Sie find Sache der 1iatürlichen Freiheit/ die

nur dann befchränkt fein könntet wenn die Zwangsgäfie einer Zwangs

mühle ihren ganzen Bedarf auf ihr zu mahlen verbunden wären/ und

zugleich befonders bewiefen würde/ daß fie auch nicht einmal auf Müh

len zu eigenem Bedarf diefen ihren Bedarf mahlen dürften. Dann

würde indirect eine Hinderung eintreten und direct würde fie da fein/

wenn eine Bannmühle ausdrücklich ein Verbietungsremt auch gegen

Anlegung folcher Mühlen hatte 4). Immer aber würde hierbei eine

Mühle zu eigenem Bedarf nur eine jurifiifme Seite- und zwar nur

eine negative- haben- nichß wie die Gewerbsmühlen/ dem ganzen

Mühlenreäne unterworfen fein. Daß man die Haus-t Kaffee: und

Earaomühlen nicht als Gegenftände des Mühlenrewtes behandeln wirdF

bedarf keiner Erwähnung. Aber bei großen Gücercompleren können

auch Mehl: und Schrotmühlen zn eigenem Bedarf nicht blos als .Han

delsmühlem fondern auch als Roßz Windz Waffer- und Oelmühlen

vorkommen. Sie müffen bis zum nnzweifelhaften Beweife befchrän

kender- befonderer Rechte als reine Sache der natürlichen Freiheit an

gefehen werden. '

BeiGewerbsmühlen dagegen kommen bei ihrer Anlegung bei Ver

änderungen an ihnen und bei ihrem Betriebe befondere Rechtsnormen

*Uhr

3) In Preußen waren des Steuerintereffe halber die Handmiihlen eine Zeit

lang' ganz verboten, -4

4) Das Mehrere weiter unter" wo vom Bann: und Zwangsrechte der

Mühlen die Rede ift.

Kill. ' 16
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zur Anwendung. welche den eigentlichen Kern des Mühlenrechtes

bilden. Auch hier muß zunächft von der Naturkraft abgefehen werden

welche zum Umtriebe der Mühle benutzt werden foll -- insbefondre

vom Waffer. Es ift fchon bemerkt wordenf daß das Wafferreclot viel

weiter reicht. als die Waffermühlem und bei anderen gewerblichen

Etabliffements nicht etwa in andererx fondern in gleicher Weife wie bei

Waffermühlen zur Anwendung kommt.

Nach römifckyem Rechte würde auch die Anlegung einer Gewerbs

mühle. fo gut wie die einer Mühle zu eigenem Vedarß rein Sache

der natürlichen Freiheit fein. Nicht fo nach teutfchem und dem allge

mein in Teutfmland practifck) geltenden Rechte; eine folche individuelle

Freiheit würde fich fchon mit der tief mit dem öffentlichen Rechte ver

wurzelten Organifation des teutfchen Gewerbewefens nicht vertragen

haben. In früheren Zeiten galt das Recht. eine Mühle anzulegen.

als ein ausfchließlickies Recht des Landesherrnz der Gerichts: oder Guts

herrfchaften und der' ftädtifchen Obrigkeiten. Der Mühlenbetrieb war

alfo eine Art Monopol/ und damit hängen auch dieBann- und Zwangs

rechte zufammen. Die Idee eines Wafferregals auf größeren Flüffen

und der Befiß kleinerer Gewäffer und des Uferlandes wirkte dabei gleich

zeitig mit„ da es fich hauptfäwlici) und Anfangs gewiß ausfmließlick)

um Waffermühlen handelte. Mit der Idee des Wafferregals verband

fich auch die eines Mühlenregals und beide mußten einander durch Ver:

mengung und Verfchmelzung unterftüßen. da Mühle und_ Waffer

benulzung als untrennbare Dinger ja wie ein und daffelbe ferner gelten.

Gutsherreti und fiadtifciye Obrigkeiten konnten freilich nicht an fich

darauf fußenz hier aber half das Lehenrecht nach. wornach Aegalitäts

rechte aller Art als abgeleitete Rechte mit dem (iomjnjurn utjle des Lehens

zugleich in Anfpruck) genommen wurden. Auch kamen befondere Ver

leihungenz unerdenkliche Verjährung oder auch ein allgemeines oder

locales Herkommen (Gewohnheitsremt) hinzu.

Gegenwärtig find nun diefe Anfichten zwar veraltet- aber das

fiattfindende Conceffionswefen beruht neben den jeßt vorherrfchenden

gewerbspolizeilimen Rückfichtem fo weit nicht„ wie z. B. in Preußen

allgemeine Gewerbefreiheit einen neuen Zufiand der Dinge herbeigeführt

hat. immer noch auf einer aus .jenen Anfichten hervorgegangenen

Praxis; daher auch nicht blos Staatsbehördertx fondern auch fiädtifche

Magiftrate und Gerichtsherrfmaften zu conceffioniren bere>ztigt find -

das Recht zu Conceffionen wird dabei als zu den Erbgericiyten gehörig

betrachtet - während letztere (fiädtifche OWagifirate und Gerichtsherc

fchaften) als nicht unter- fondern über der natürlichen Freiheit berech

tigtx bei Mühlenanlagen auf eigenem Grund und Boden keiner Con

ceffion bedürfen. Von einem Privatmanne dagegen darf ohne Conceffion

keine Gewerbsmühle angelegt werden. Auch wo Gewerbefreiheit hecrfchtx

muß wenigftens eine polizeiliche Erlaubniß eingeholt werden. Man

darf dieß nicht als eine bloße Befcloräntung der natürlichen Freiheit
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anfehem fondern es liegt die Idee des Bedürfniffes eines organifchen

Zufammenhangens und Ineinaudergreifens der Gewerbe zu Grundex

und auch in der allgemeinen polizeilichen ueberwachung des Gewerbe)

wefens bei eingeführter Gewerbefreihei-t wirkt' diefe Idee noch fort.

Manfieht den Gewerbsbetrieb nicht blos als Sache des Einzelnenz als

reine Privatfame anz fondern zugleich als Sache des Ganzenz nach

der modernen Sprache des _ Alles zur Einheit verbindenden-Staa

tes. Die Teutfmen ftehen zwifchen Indiern und (den alten) Eghptierty

wo der Einzelne von der politifchen Einrichtung (von den Koften) völ

lig abforbirt wird„ und der nordamerikanifchen Souveränetät des In

dividuums (von Torqueville fehr paffend Individualismus genannt»

tvornach es im Gewerbswefen gar keine befondere„ organifirte Ver

bindung zwifchen dem Einzelnen 'und dem Ganzen gibtz mitten inne.

Der Eonceffionirte ift nicht weiter berechtigt/ als dieß in der Eon

ceffion ausgedrückt ift. Lauter diefe daher nicht auf Mühlen aller ArtX

fo muß er fich auf die benannte Mühlenart befchränten. Eine Eoncef

fion zu einer Mahlmühle berechtigt nicht zu Anlegung einer Oelmiihle

und umgekehrt. Häufig gibt es Mühlenz die auf Gries oder Graupen

befmrcinkt find und fich des eigentlichen Mahlens (der Erzeugung von

Mehl) enthalten müffenzwogegen eine Mahlmühle fchwerlich auf Mehl

zu befchränkenj fondern ihr im Zweifel auch das Geringere„ alfo das

Grülzm/ Gries- und Graupenmahlen/ wie das Schroten und Malz

fchroten/ zu geftatten fein möchte. Lautet die Eonceffion auf eine

Mühle überhauptz fo kann auch die Oelmühle nicht ansgefchloffen

fein. Ia da man wenigfiens Schneidemiihlen immer wie Mühlen be

handelt hat - in Folge der Vermengung des Mühlen- und Waffer

rechtesz und Schneidemiihlen häufig als bloße Anhängfel einer eigent

lichen Mühle vorkommen - fo möchten auch diefe mit darunter zu be

greifen fein- wenn es gleich gegen das natürliche Sachverhältniß iftz

und eine Schneidemiihle dem eigentlichen Mühlenrewte nicht mehr an

gehört. Auf Schleif-x Polirö Papier-z Walkmühlen u. dgl. (der

Pulvermühlen gar nicht zu gedenken) verbietet fich eine folche Ausdeh

nung von felb|„ weil hier ganz andere gewerbliche und polizeiliche

Rückfichten einfchlagen.

Es fehlt hier in den meiften Ländern - in Preußen ifiz wie fchon

erwähntz die Gewerbefreiheit über Alles hingegangen - noch eine

rational durchgreifende Gefehgebung.

Eigentliche Privatrechte dritten Perfonen gegenüber können durch

Eonceffionen und noch weniger durch fimple polizeiliche Erlaubniß an

fich nicht erworben werden. Nichtsdefioweniger gefchieht dieß infofernz

als der Eonceffions- oder Erlaubnißertheilung Erörterungen voraus

gehenz und dabei den möglicher Weife wegen Verbietungs- oder ande

xren Widerfpruchsremten* Betheiligten gewiffe Friften gefelxt tverdenz

binnen welcher fie ihre etwaigen Verbietungs- und andere Rechte bei

deren Verlufi wahrnehmen und geltend machen müfien. Auch können

16*
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auf andere Weife ,privatremtliche Verhältniffe entftehen) wenn; z. B.

eine Mühle mit den ihr zugewiefenen Mahlgäften auf-einen gewiffen

Bezirk gewiefen wird) c innerhalbderen--fie ,zwar ebenfalls mit den auf

diefen Bezirk gewiefenen Mühlen concurriren darf und muß) aber keine

außerhalb des Bezirkes wohnhafcen Mahlgäfle annehmen darf. Es find

dieß Nachklänge der* alten Bann- und Zwangsrechte. Dahin gehört

auch die Befchränkung auf eine gewifie Anzahl Mühlgänge) wenn

diefe Befchränkung mit Rückfimt auf bereits in der Nähe beftehende

Mühlen und nicht lediglich wegen wafferrechtlicher Verhältuiffe getrofe

fen ift. _

Was die Veränderungen an der Mühle anlangt) fo müffen)

infofern dabei die natürliche Freiheit nicht obwalten foll) vor allen

Dingen alle bloße Reparaturen) technifche und ökonomifme Ver

befferungen davon ausgefchloffen werden. Auch muß man dem zu

rationeller Begrenzung des Bereiches des Mühlenremtes feftgefiellten

Gefimtspunkte gemäß alle Wafferbauten davon ausfiheiden. Es blei

ben daher nur fol>)e Veränderungen an der Mühle felbft) d. i. an der)

im Gegenfahe des treibenden Zeuges) zur *unmittelbaren Production

dienenden Mafchinerie übrig) welche fo gut) wie eine neue An

lage anzufehen find. Hier kann aber freilich nicht der Befihfiand

oder thatfächliche status quo der Mühle allein entfcheiden) fondern das

durch Eonceffion oder fonft erworbene Recht) wenn es auch nicht ftets

in feinem ganzen Umfange ausgeübt worden ift. So weit die Eon

ceffion Freiheit gibt) find auch durch fie im Voraus alle Veränderun

gen nachgelaffen. Bei gutsherrlichen und ftädtifchen Mühlen bedarf

es eben fo wenig erft des Anhaltes an eine Eonceffion) wie bei landes

herrlicizen Mühlen) weil hier nicht von einem erft durch Conceffion er;

worbenen) abgeleiteten) fondern von einem urfprünglimen felbftfiändi

gen) fogar ein Mehr als die natürliche Freiheit) enthaltenen Rechte

die Rede ift. Wird Gutsherrfmaften u. f. w. das Recht einer Mühlen

veränderung ftreitig gemacht) fo find daher folche Rechtsfälle ganz an

ders zu beurtheilen) als dergleichen Prozeffe gegen Conceffionirte. Ohne

Berückfimtigung diefes Unterfchiedes kann man leicht auf falfche Prin

cipien zu fchließen verfucht und zu falfchen Analogien verleitet werden)

und dem Geifte des pofitiven Rechtes zuwider gerade bei Mühlenverän

derungen der natürlichen Freiheit einen - demnach einfeitige und ab

norme -- zu großen Spielraum laffen. Natürlich aber müffen bei

folchen Veränderungen _nicht blos Eonceffionirte) fondern auch Fiscus)

Gutsherrfchaften und fiädtifcine Magiftrate wohlerworbene Verbietungs

rechte Dritter refpectiren. Auch) wo keine eigentliche Eonceffion) fon

dern eine bloße polizeiliche Erlaubniß erforderlich ift) muß bei einer

Mühlenveränderung die Frage entfcheiden) ob die Veränderung eine

bloße Verbefferung oder fo gut wie eine neue Anlage ift.

Endlich den Betrieb der Mühlen anlangend) fo ift zunächft

zwifchen Handels- und Lohnmühlen) und bei lehteren wieder zwifctzen
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Lohnmühlen fchlechtweg und eigentlichen Kundfciyaftsmühlen zu unter:

fcheiden. Mühlen der letzteren Art kommen nur als eigentliche Mehl-.

Grühez Schrot- und Malzmühlen vor. fchwerlich aber als Gries-.

Graupen- und Oelmühlen. Lehtere find entweder von jeher Handels

mühlen gewefen oder von Kaufleuten und fonftigen Speculanten als Lohn

mühlen fchlechtweg befchäftigt worden. Auch Mehlmühlen mögen wohl

fchon in frühererZeitaufdiefe Weife betrieben worde'n fein. in der neueften

Zeit aber gewinnt es. 'wie' fchon bemerkt ift. in Folge der gleichzeitigen

Einführung der Dampfmühlen und der amerikanifmen Mahlmethode.

das Anfehen. als wenn dieß bei ihnen vorzugsweife der Fall werden

follte.7 gleichviel ob der Mühlenbefiher felbft Mehlhandel* treibt oder

von -MehlhändlernzalekLohnmüller befchäftigt- wird. -NDie Kundfclyafts

müllerei. d. h. das Mahlen um Lohn für Mehleonfunienten (Mahlgäfie).

gleithviel ob fie Getreideproducenten (Landleute)“find oder nicht (im letzteren

Falle 'meiftens Bäcker. aber auch Brauer u. f. w.). ift jedenfalls die ältefle

und. fo lange nicht ein Umftnrz in den ganzen Mehlverkehr kommt. wich

tigfte Weife. Hier leiht eigentlich blos der Müller feine Mühle den Kunden.

diefe mahlen großentheils. jedoch unter feiner oderfeinerLKnappe-n Bei:

hilfe. 'felbft und 'gewähren 'ihm durchkeine Abgabe von Getreide

(Mahl- oder Müllermehe) und.- bald neben der Mehr. bald mit Weg

fall derfelben. durch eine Vergütung in Geld (Mahl: oder Müllerlohn) 5)

einen Miethzins oder Miethlohn. Mahlmehe und Müllerlohn find

bald der freien übereinkünftliciyen Befiimmung der Parteien überlaffen.

und die Landesgefehe befiimmen nur fubfidiarifch den Betrag beider -

bei der Mahlmehe gewöhnlich der 16. Theil des Getreides - auf diefe

Quote weift fchon der Ausdruck Melze hin (in vielen Gegendender 16.

Theil eines Scheffels) “- wiihrend das Mahllohn auf eine ungemein

mannichfaltige Weife bemeffen wird -. bald' find fie gefelzlicl) vorge

fchrieben. fo daß daran durch Verträge nichts geändert werden* darf.

Auch übt hier Herkommen (Gewohnheitsrecht) und ein verjahrter' Be*

fihfiand einen großen Einfluß. -* ni*

Um Streitigkeiten zwifchen Müller und Mahlgäfien abzufchneiden.

aberlauch die Gäfte gegen Uebervortheilungen ficher zu ftellen. find

überall mannichfaltige polizeiliche Vorkehrungen getroffen worden.

So muß. wenn. wie es in der Regel und in-den meifien Ländern ge

fchieht. die Mahlmehe nach Gewicht ermittelt wird. eine von dem

Müller auf feine Kofien anzufchaffende Waage (Mehlwaage) in der

Mühle aushängenk). worauf das zu vermahlende Getreide und die

abzugebende Mahlmehe abgewogen wird. Die Polizeibehörden find

berechtigt und verpflichtet. die Waage bei ihrem Aushängen zu unter

.minder-ep i. ..Alu » ,f * - ,*

l7( .nlr-*i-tnrljj" : . * cin-Ä" :ir: (Lina *tina

5) Mit dem Mahllohne ifc der Mah-lgrofchen nicht zu verwechfeln.

welcher eine öffentliche auf der Mühle lafcende Abgabe ift,
l6) Es hängt aber auch nicht felten die Mahlwaage an einem öffentlichen

Orte aus. und dann wird gegen eine kleine Abgabe von der Polizei* gewogen.

dii- Bd '
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fuchen. auch fie von Zeit zu Zeit zu vifitiren. Für Uebervortheilungen.

die fich feine Leute erlauben. .muß der Müller einftehen. Hier und da

find befondere Mehlwaageordnungen erlaffen. z. B. im Eoburg'fchen.

Wird die Mahlmeße nach dem Maße (Gemäß) ermittelt. fo muß der

Müller die nothigen. polizei-lich zunormirenden (zu aichenden) Gefäße

anfchaffen. .

Bei hohen Getreidepreifen gewinntnatürlitl) der Müller an Geld

werthe durch die Mahlmehe mehr. bei niedrigen weniger. Es kommt

daher vor. daß fie im_ erfteren Falle polizeiwegen von ihrem Normal

betrage herabgefelzt. im lehteren dagegen darüber erhöht wird.

um den Mahlgaft gegen Veruntreuungen bei dem Mahlprozeffe

felbft ficher zu fcellen. ift faft überall feftgefeht.: wie viel der Müller

von dem» unmittelbar vor dem Mahlen auszumittelnden Gefammt

gewichte des Getreides an Mehl und Kleie zurückgewähren muß. Hier

über finden die verfchiedenartigfien Beftimmungen und Berechnungs

weifen fiatt. -

Außer der Mahlmehe wird dabei dem Müller auch eine Quote

von dem gemahlenen Getreide als Abgang zu Gute gerechnet. unter

verfchiedenen Namen. Verdünftung und Verfiäubung. Staubmehl.

Steinmehl (was in den Steinen hängen bleibt _und fich neben den

Steinen auffeht) Füllkleie u. f. w.

Dabei wird überall auf die Art (Roggen. Weizen u. f. w.) und

die Qualität des Getreides (z. B. neues oder altes Getreide) mehr oder

weniger Rückficlyt genommen. 7

Außerdem ift den Müllern fafi durchgängig bei Strafe zur Pflicht

gemacht. die Mahlgäfte in der Ordnung zu fördern. in welcher ihr

Getreide zur Mühle gekommen ift. nach dem bekannten Sprüchworte:

*wer eher kommt. mahlr eher. Nur die Armen find hier und da be:

günftigt. Bei Zwangsmühlen haben die Zwangsgäfte den Vorrang.

welche auch häufig eine geringere Müllermelze oder ein geringeres Mahl

lohn abzugeben haben.

Die Verhältniffe der Zwangsgäfie .und überhaupt die Bann: und

Zwangsrewte bilden den legten und immer unbedeutender werdenden

Theil des Mühlenrechtes. nachdem diefe Rechte in dem größten Theile

Teutfwlands entweder fchlechtweg und ohne alle Entfchädigung der Be

rechtigten oder auf dem Wege der Ablöfung. aufgehoben worden find.

Mühlenbannrechte müffen von Mühlenzwangsrechten unterfchie

den werden. Der Mühlenbann im eigentlichen Sinne befteht in einem

Verbietungsremte. wornach der Bannberechtigte die Anlegung einer

Mühle in einem gewiffen Bezirke verhindern kann. Größtentheils ift

es als ein Gerichts: oder gutsherrlimes Recht in Anfpruch genommen

oder auch für das ganze Land als ein Ausfluß des Mühlenregals. Die

Bannrechte müffen jedoch nichtsdefioweniger auch vom Fiscus und den
Gerichtsherrfchaften (nebfcyden fiädtifchen Obrigkeiten) nach allgemeiner

Praxis. die fich auf'die Vermuthung der natürlichen Freiheit beruft.
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wie jedes Verbietungsreclot befonders bewiefen iverden. Es ift fchon

bemerkt.. daß die Praxis des Conceffionsivefens verwandte Wurzeln mit

den Bannrechten hat7). Verjährter Befißftand und Herkommen bilden

größtentheils ihre practifche Bafis. Bei ihrer Entftehung mögen auch

Verträge mit untergelaufen fein. übernommene Verpflichtungen. um

der Wohlthat einer Mühle theilhaftig zu werden. und endlich kommen

fie auch von landesherrlichen Begnadigungen (Verleihungen. Conceffio

nen) her. Auf diefelbe Weife. wie die Bannrechte. find auch die

Mahlzwangsrechte entftanden. wornach in einem gewiffen Orte oder

Diftricte alle Leute oder die Befiher gewiffer Güter oder gewiffe Claffen

in den Städten. wie z. B. die Bäcker. die Braugenoffen. welche da

gegen wieder gewiffe Begünftigungen genießen. ihren ganzen Bedarf

an Mehl oder auch an Malz oder doch bis zu einem gewiffen Quantum

in der berechtigten Mühle mahlen müffen.

Der Mühlzwang ifi fo gut. wie der Mühlbann ein bloßes Ver

bietungsrecht. ein blos negativer Zwang. Die Zwangsgäfie find blos

gehindert. ihren Mehlbedarf auf einer anderen. als der Zwangsmühle

mahlen zu laflen. nicht aber an und für fich verpflichtet. Mehl auf

der Zwangsmühle zu mahlen. Diefe Natur eines Verbietungsrechtes

äußert ihre Wirkung befonders in den Erforderniffen der erwerbenden

Verjährung. Das bloße Mahlenlaffen oder Nichterbauen von Mühlen

binnen rechtsverwährter Zeit reicht nicht hin. fondern es muß ein Ver

bot von Seiten des Prätendenten nachgewiefen werden. bei und feit

welchem man fich binnen rechtsertvähnter Zeit beruhigt hat. Unvor

denkliche Verjährung ift demnach ganz ausgefchloffen. da eine pofitive

Handlung als Anfang der Verjährung narhgewiefen werden muß. Nur

wenn die Mahlgäfte ein befiimmtes Quantum in gewiffen Zeitabfchnit

ten mahlen zu laffen verpflichtet find. tritt ein wirklich pofitiver. directer

Zwang ein. der entweder als Reallafi. oder wenn jeder Einwohner des

Ortes. abgefehen von Grundbefih. gezwungen ift. als eine ftatusremt:

liche Rechtsverminderung (quasi cupjtie cleminutio) erfcheint. Infofern

ift auch zu Anfang der Verjährung ein Verbot weder ausreichend noch

erforderlich. Daß die Vermuthung gegen alle folche Rechtszufiände

ftreiten müffe. und die Bann: und Zwangsrechte überall auf das

ftrengfte auszulegen feien. verfteht fich von felbfi. Daher kann auch

der Mahlzwang. wie der Mühlenbann. das Recht. fich der Hand

mühlen zu eigenem Bedarf zu bedienen oder auch zu diefem Behufe

größere Mühlen anzulegen. in der Regel nicht aufheben. wenn nicht

nachgewiefen wird. daß darin eine das Bann: und Zwangsrecht illufo

rifch machende Umgehung deffelben (in .krnilcieni leg-jez) enthalten fei,

Diefer Sah wird pofitiv rechtlich noch befonders dadurch unterftüht.

7) Merkwürdig ift es. daß diefe gutsherrlichen Vannrechte mit dem guts

herrlicijen Conceffionsremte fich auf den franzbfifchen Anfiedlungen in Nieder

canada noch bis in die neuefte Zeit erhalten haben.
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daß nicht felten den Zwangspflichtigen nachgelaffen iftx Mehl zu kaufen- bald

ohne Einfchrcinkungx bald nur in gewiffen Quantitäten/ obwohl der Zwang

offenbar auf diefem Wege timgangen werden rannh fowie fernerh daß

die Müller in einem dem Mahlzwange unterliegenden Orte in der Regel

nicht zu den Zwangsmahlgäfien gehören. Im 'übrigen aber muß

wenn einmal der *Mehlztvang gegen eine ganze Ortfchaft oder gegen

einen ganzen Difirict bewiefen ift- jeder Einzelne- welcher davon frei

zu fein behauptet/ feine Freiheit beweifen.

Mit dem Mahlzwange ift nicht zu verwechfeln das Recht/ anderen

Müllern zu verwehren- Zwangsmahlgäfte anzunehmen- und fie deß:

halb - mit Strafen und fonft - in rechtlichen Anfpruci) zu ziehen-x

Diefes Recht gehört zu dem eigentlichen Mühlbannreciote.

Kann die Zwangsmühle aus irgend einem Grunde 8) die Zwangs

pflichtigen nicht gehörig fördernx fo find fie fo lange freih und der

Müller muß ihnen zu ihrer Legitimation einen fogen. Freifchein unent

geldlich ausfiellen. Wie weit die Hinderniffe wirken müffen- ehe die

Freiheit eintreteh darüber find in den verfchiedenen Ländern auch ver

fchiedene gefehliche Beftimmungen' gegeben. '

Daß die Zwangspfliciotigen rücificlotlici) der Mahlmeße und des

Mahllohnes (hier auch Beutelgeld genannt)- und des Rechces- vor

allen anderen Mahlgäfien gefördert zu-werdenh gewiffe Vortheile und

Begünftigungen genießenx ift fchon erwähnt. Auch ifc Zwangsmüllern

häufig unterfagt. Federvieh auf dem Mühlhofe zu halten oder es we

nigftens in die Mühle einzulaffen.

Der Zwang befchränit fich auf Mehl/ Schrot und Malz. Der

Mühlbann dagegen kann alle Arten von Mühlen umfaffen„ jedoch muß

er bei jeder Art befonders bewiefen werden. Was auf der bannberech

tigten Mühle nicht erzeugt wird. kann natürlich auch dem Bannrechte

nicht unterworfen werden.

Mit dem Bann: und Zwangsrechte darf die polizeiliche Anordnung

nicht verwechfelt werdenx wornach die Anzahl der in einem gewiffen

Umkreife oder einer Ortfmaft anzulegenden (zu conceffionirenden) Müh

len nach dem vorhandenen Bedürfniffe den Confumenten bemeffen

wird oder diefe fich den Mühlen innerhalb eines Umkreifes oder in einer

Ortfciyaft bedienen müffen und nur unter diefen Mühlen die Wahl

haben.

Es ifi fchon bemerkt- daß das ganze Mühlen:X Bann- und
Zwangsrecht mehr und mehr altfhoert- practifch zu fein. Es tritt in

das blos hifiorifme Recht zurück- indem die Bann: und Zwangsreclote

der Mühlen bald auf dem Wege der Ablofungz bald ohne weiteres

und unter der Vorausfetzung/ daß durch ihre -Befeitigung nur unter

 

8) Nothwendige Baue an der Mühlex Waffermangel toegen Dürre . zu
hartem Frofcez Eisfahrten h Wehr- und Dammbauen u, f. w. i
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gewiffen Umfiandenl die als Ausnahmefälle zu beweifen feien- und

dann allerdings Anfpruch auf Entfchädigung von Seiten des Staates

grwähren/ in immer mehr Ländern-aufgehoben worden find. .pol-iibli

Steuerrerhtliche Befiimrnungen haben wohl auf den Mühlen

betrieb Einfluß findlaber eben fieuerrechtlich und gehören nicht in das

MuhlenreGt* Eben dieß gilt von feuerpolizeiliGen Vorfchriftent welche

befonders bei Oelrnirhlen vorkommen. Bei Dampfrnuhlen find ?fie um

fo weniger etwas den Mühlen Eigenthümliches- da fie eben folgut bei

Dampffabriken aller Art vorkommen. , ?im '- 'q Emil'

Zum Schluffe mag noch ein allgemeiner Abriß .des Michlenwaffer

rechtes Platz finden?" da man einmal daran gewöhnt ifi- es als einen

Theil des Muhlenremtes anzufehent obfcloon *es fich läugfi davon los-F

getrennt hatt-Lund als ein felbfiftändiges, mit einer' trngefmloffeneu

Zahl von gewerblichen Anfialten aller-Art in Verbindung-fiehendesgi'

Recht dafie-ht. Dann noch eine-kleine Beigabe über Wind: undSchiffs

mühfen: *rc-runter- .KUIIS abe. ,Mit-In 9:? x 77i

Jeder Wafferbatr/ welcher die Benutzung der -mechanifchen Kraft

des laufendenWaffers bezweckt-l) ,fehr eine gewiffe Regulirung des

Wafferlaufes vorausN' Bei diefeFRegulirung find zunächfi die anlie

gendenx namentlich die oberhalb des Baues liegenden Grundfiucks:

befilzer- insbefondre aberlauch die bereits am Fluffe liegenden Waffer

gewerbe (die oberen Muller)t aber auch “die firomabwärts liegenden

(davonweiteruntenx fowie andere in Beziehung auf Fifcherei und andere

Waffernußungen Berechtigte betheiligt. Um das Gefälle fur das

Wafferwerk (die Mühlräderx d. i. einen künfilimen Wafierfallii) durch

deffen Abfiurz oder den Druck des finkenden Waffers die Räder in Be

wegung gefetzt werden„ zu gewinnent ift fafi ohne Ausnahme ein

Wehr erforderlich- ein Einbau in das fließende Wafferx wodurch es

aufgedämmt wird. Diefes Auf-dämmen kann durch ZxiieberfluthungF

Veriumpfung u. f. w.t den Grundfiiicksbefihern- und durch Hemmung

des Wafferlaufes an dem Orte, wo fich bereits Wafiergewerte befinden

(Stauchwafferx was den Räderlauf durch Gegendruck des zuruckdrängen

den Waffers hemmtx diefen Waffergewerken Schaden zufügenx und ebenfo

andere Waffernuhungsremte oberhalb und ttnterhalb des Wehres fiören.

Solche Schäden mirffen vermieden oder doch ein Abkommen zwifchen

den Interefietiten getroffen werden. Ift nun ein folches Abkommen

getroffen oder überhaupt der Wafferlatif regulirt/ fo miiffen nach Art

der Grenzfieine gewiffe Zeichen vorhanden feinx woran der fefigefiellte

Wafferbefihfiand fiets mit Befiimmtheit zu erkennen ifi. Zu diefem

Behufe werden Pfofien oder Pfähle hart am Ufer eingerammt (Mahl

pfahlt Spiegelpfahlt Fachbaumx an welchen die Höhex bis zu welcher

W9).

9) (Lie-fälle definirt man gewöhnlich als: Die Abneigung der Strombahn.

von der wahren Horizontallitiie. '
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das Waffer durch* Auffäße von Veetern auf das Wehr oder durch andere

Vorkehrungen getrieben werden darf. genaumngegeben ift. Die Er:

höhung diefer Pfähle ift bei namhaften Strafen ver-boten. Nur im

Einverfiändniß mit allen Intereffenten können fie gefeht oder Verände

rungen damit vorgenommen werden. Alle Bauten und fonftigen

Vorkehrungen zu rechter Benuhung des Waffers muffen-_ficki nach diefen

Pfählen richten. Bei jeder Mühle, fowie Überhaupt bei jedem Waffer

werke ifi ferner eine *kiinfilime Wafferleitung nöthig. ,ein M ii h lg ra

ben. Auch diefer muß der ganzen Wafierleitung entfprechend angelegt

und von dem Befilzer des Wafferloerkes ftets in einem' folchen Zufiande

an Ufer und Bette erhalten werden- daß für den angrenzenden Grund

|ii>sbefißer und fonftigen Intereffenten kein Schaden entfieht.

Infofern ein Müller oder Befißer fonfiiger Waffergewerke nicht

befonders verpflichtet ift/ fein Werk zu ,betreibent ,kann er es liegen und

die von ihm veranftalteten ?LKaffezrbautenX insbefondre: auch das Wehr

eingehen laffen. Den oberhalb des Stromes liegenden Gewerken und

den angrenzenden Grundftiicksbefilzern kann dadurch kein Schaden ge

fchehen. ,Häufig aber befinden fich an demfelben Miihlgraben frrom

abwärts Waffergewerke (untere Müll-er) welche dadurch benachtheiligt

werden wiirden. Die Remtsoerhältnifie diefer unteren Mullerx welche

in der Regel er|„ nachdem .die Wafferbauten fchon hergeftellt warenx

ihre Werke angelegt habenj find fait ohne Ausnahme durch Verträge

(Mühlenrecefie) regulirt. Sie geben gewiffe Beiträgezn Infiandhal

tung des Wehres und der Übrigen auch für fie wichtigen Wafferbaue

und dafiir ift nun auch ihnen gegenüber der Hauptmüller verpflichtet.

diefe Baue in gehörigem Stande zu erhalten.

Bei außerordentlichen Fällen- bei Eisfahrten und anderen ueber

fmwemmungen- miiffen fie in der Regelvertragsmäßig auch perfönlime

Hilfe leiften. In folchen Fällen greift aber auch die Polizei auf außer

ordentliche' Weife ein. -

Ein befonders wichtiger Gegenftand bei folchen Verträgen find

Befiimmungen über das Recht zu fmüven- d. h. das Waffer durch

Sperrung feines Laufes zurückzuhalten. In der Natur der Sache liegt

nur fo viel/ daß der obere Müller nicht unnöthiger Weife das Waffer

znrii>halten und über das Wehr und die Seitenfmleußen des Mühl

grabens (das wilde Gerinne) überfallen und verloren gehen lafien

darf. -

Auch bei Anlegung neuer Wehre können firomabwärts liegende

Gewerke benachtheiligt werden- fobald der Muhlgraben/ der das Waffer

am Wehre oder doch oberhalb deffelben ableiten "olix nicht wieder ober

halb des zunächfi ftromabwärts liegenden Wehres ausmündet oder

bei kleinerem Gewäfier das firomabioärts liegende Werk nun riickficht

(ich des Wafferfammelns abhängig vom neuen Werke wird.

Auch dieß muß daher bei der jedesmaligen Regulirung des Waffel:

laufes berückficiytigt werden.
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Ueber alle diefe Gegenftändewerbreiten fich die Mühlenordnungen

vorzugsweife.,

Bei Waffermühlen. wie bei allen von Wafferkraft umgetriebenen

Fabriken ift die Eintheilung der Mühlen (Wafferwerke) in obere. mit?

tel- und unterfchlächtige von großer technifcher. aber von keiner

juriftifchen Wichtigkeit. Fällt das Waffel: auf den oberen Theil

des Rades. fo i| die Mühle oberfclyläclhtig. fällt es auf oder um die

Mitte in's Rad. mittelfchlächtig. treibt es dagegen das .Rad durch

Druck auf feine untere Seite um. unterfchlämtig. Die Rechtsverhält

niffe der Waffergewerke werden aber überall auf diefelbe Weife regulirt.

nur nehmen die Wafferbaue eine andere technifclte Gefialt an. und

mehrere technifche Ausdrücke find bei einer oder 'der anderen Mühlenart

ejgenthümlich. Großen Einfluß auf das Mühlenwafferremt werden die

neueren Beriefelungsgefehe üben. * - - - - . -

Bei den Windmühlen kommen nur äußerft wenige rechtliche*

Befiimmungen in Betracht. Bann: und Zwangsrechte kommen hier

nicht vor. Zwangsrechte verbieten fich fchon wegen der höchft precären

Natur des Windes. von welchem' der Betrieb der Mühle abhängig ift.

uebrigens ift diefe Benutzung unbedingt Sache der natürlichen Freiheit.

und es gehört zu den Euriofitäten früherer Zeiten. wenn der Wind als

Gegenftand der landes- und gutsherrliclwn Rechte angefehenwurde. nach

dem Sprüchworte: der Wind gehört der Herrfmaft. Befondere Rechts

verhaltniffe laffen fich aus der Benuhung diefes Elementes nicht her

leiten. Antiquirt ifi wohl auch die Befiimmung. daß-einem Wind

müller der Luftzug nicht durch Bäume oder Anpflanzungen geftört wer

den darf. Auch die Vorfchrift. daß Windmühlen nicht zu nahe an

Landftraßen angelegt werden. damit die Pferde nicht fcheu werden. wird

wohl wenig geltend gemacht. Nur das Federvieh ift. wie von Zwangs

mühlen. fo auch bei' Windmühlen. Gegenfiand der' Mühlengefehgebung

geworden. Auf Windmühlen. welche in der Nähe von Feldern ange

legt find. wird es nicht geduldet. _ 7

Wichtiger find die Schiffsmü h len in ihrer Eigenthümlichkeit

wegen ihrer Eollifionen mit der Flußfcizifffahrt. Bann- und Zwangs

rechte kommen wohl auch hier nicht vor. Schiffsmühlen kommen nur

auf größeren und wohl nur auf fchiffbaren Strömen vor. Es muß

daher Vorforge getroffen werden. daß die Schifffahrt weder unmit

telbar. noch mittelbar -- durch Einwirkung auf den Hauptzug

des Stromes. geftört. auch den Uferbauen nicht gefchadet werde.

Jeder Schiffsmühle wird daher ein beftimmter Stand im Strome

angewiefen. den fie nicht verlaffen darf. Für alle durch Aende

rung diefes Standes entfiehende Schäden ifi der Müller verant

wortlich. Jede Schiffsmühle foll in einer gewiffen Entfernung vom _

Ufer liegen und an keinem Uferbaue befeftigt werden.

Marbach.
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Miinzen) Geldftücke) nummi; ' Frontier-gan find Stücke Metalls)

auf welchen unter öffentlicher Autorität der Werth bezeichnet i|1)z

fie bilden“ 'den-Maßftab für *d'en Taüfchwerth “der Sachen; Während

nun diefe letztere Eigenfchaft allen Münzen-'im weiteren Sinne gemein

ift) kommt erflere Qualität nur der Münzeim engeren-Sinne) »der

Real: oder Sächrnünze zu) welche eben dadurch) daß fie ein Stück

Mecallesifi) von der nominalen oder fymbolifchen) und 'der

Ereditmünze oder dem Papiergelde) fowle von der' f-ingir:

ten) der Rechnungsmünze fich unterfcheidet.- '

Die Creditmünze befceht nämlich in einer Staatsurkunde)

welche für jeden Inhaber eine Anweifung auf reale Münze enthält;

die Re chnungsmünze entftehtvft dadurch) daß dieihr gleichnamige

Realmimze 'aus dem Verkehrte .verfchwindec). während man noch nach

ihr rechnet) und die nach ihr bezeichnete Währung. imGeldveriehre

-lpeibehaltenivird. _Dies war)z. B.-lange Zeit mit dem Reichsthaler)

*demxneüißnifchen-,Gülden u.*f.*_w. denFall. . z.. f p

, 'ZunRealmünze findxbefonders _die edeln Metalle.) Gold und Sil

'ber2))'wegen ihres relativ_ hohen Werches) *ihrer ,verhältnißmäßigen

Seltenheit/ihrer unzerftörbarkeit) ihrer Dichtigkeii und auch die klein

fien Vermögenstheile erreichenden Theilbarkeit brauchbar 3).

Die Münzen im engeren* Sinne (Realmünzen). ,theilt man in

Handelsmünzen (grob Courant) und Scheidemünzen oder

Landmünzen) welche nur Theile des Werthes 'der tleinften Eon:

rantmünzen darftellen 4). Bei der Realmünze kommt fowohl die Form)

als der Stoff in Betracht; die gebräuchlichfie Form der Münzen i| die

des flachen Ehlindersz der Durchmeffer richtet fich nach der Muffe.

1) hinterm kai-mn nubiicn percusäu in l.. 1'. pr. l), ,ein dann-ab. eine. (18. 1,)

2) Bei geringerer Menge des circulirrnden Geldes und niedrigerem Werthe

der Sachen i| vorzugsweife das Silber geeignet) Geld zu fein; bei größerer

Menge des umlaufenden Geldes und höherem Preife der Sachen) namentlich

des Getreides und der Arbeit) dagegen das Gold. In Teutfchland befieht die

Silber-) in England die Goldwährung. Ueber die Frage) ob auch Teutfchland

zu letzterer übergehen folle oder nicht) vgl. H offm ann) vom Gelbe) und den

Art. Münzwefen-in R ottecys Staatslexikon Bd. x1) S, 38 flg,

3) In älteren Zeiten ift oft das Vieh der allgemeine Werthmeffer; das war

auch bei den Römern der Fall und hat davon das Geld feinen Namen - pecug

pecunia. Vgl, Böckh) metrolog. unterfuchungen (Berlin 1838) ) S. 387 flg,

Wegen anderer) als Münze gebrauchter) Sachen vgl, Notteck's Staatslexik.

a. a. O. S, 12.. - p,

4) Nach der allgemeinen Münzconvention foll Niemand genöthigt werden)

eine Zahlung) welche den Werth der kleinften groben Münze erreicht) in Scheide

münze anzunehmen. _- uebrigens enthält fchon die Münzordnung von 1559

8. 33 die Veitimmung: es foll auch niemands in einiger großen Bezahlung we:

niger oder viel Pfennig wide-r feinen Willen zu nehmen fchuldig fein) und der

Reiohsabfch. zu Regensburg von 1576 s. 76 beftimmt: daß niemand in den Zah

lungen iiber 25 Gulden an halben Balzen oder anderen kleinen Sorten für

WährfGaft anzunehmen fchuldig fein - foll.
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Die VereinsmünzenxZ/i Tdeler- odersl/rGuldenfiiicke haben einen

Durchmeffer von 41p die 2/1 Guldenfiücke_ von 367) dief1/*1 Thglerftücke

von. 34„die..i/1,G,ul..denftfl>c von307-.die 1/9 Guldenftücke von 24/

die 1/5 Thalerftücfe von WMillimetern. .

da*: Das Gepräge enthält-auf der Hauptfeite (Avers) meift das Bild;

niß des Münzherrn'. auf dee-:RtkxckfeitelRev exzs): das Wappenp die_

- Iahrszahl_ und die Angabe des ,Wer-ihrs und des Theilverhciltniffes zu

decdem Münzfuße zxnGrunde liegenden Gewichtseinheit.

zip Der Stoff ift bei der HandelsmünzeGold oder Silber; dies pflegt

jedoeh einen Zufaß von anderem Metall (Legirungp Befchickung).

und zwar bei den Goldmünzen von Silber oderKupfer oder von beidenp

bei Silbermünzen von Kupfer zu erhalten; der _Stoff der Scheidemün

zen i| meiftKupfer oder Billonp d. i. eine Mifchung von Kupfer und

Silber. wobei erfteres vorwiegt. .

,WFeingZehalt heißt das in einer Münz-e enthaltene Quantum

edeln Metallesz-:Sclyrot das Gewicht der _Münze/ welches fich aus

des edeln Metallesund der Zuthat ergibt; Korn die Mifchung des

Münzmetalles oder das Verhältniß des Schrotes zum Feingehalt. ,_ K,

:an , Als die-Einheit, von der man bei Befiimmung von Schrot und

Korn der Münzen ausgehß gebraucht man in Teutfchland die kölnifche

Markpnack) ,den Yefiimmungen der füdteutfchen und allgemeinen Münz

convention :7- 2333355 Zrnmlneß_ ZurBefiimmung des Schrotes theilt

man fie in 8,Unzen„ 16 Loth, 64 Quintleim 256 Pfennige, 512 Hel

ler oder:in 4020 Affe„ deren 60 das Gewicht eines Ducaten ausmachen.

Zur näheren Beftimmung des Kornes theiltman fie bei dem Golde in

24 Karatp beim Silber in 16 Lothep bei beiden in 288 Gränp fo daß

12 Grän :f 1 Karat-und 18 Grein : 1 Loth find. zu ,

Die Mar? feinen Goldes oder Silbers heißt eine feine Mark

wenn es befchickt oder legirt ift. eine, rauhe Mark-z das 'orn wird

dann nach Karaten oder Lothen, des Feingehaltes angegebenp fo daß man

unter 22karatigem Golde eine folchge Metallmaffe verftehh die 22 Theile

Gold und 2 Theile Befchirkung hat und unter 15löthigem Silber eine

folche. in welcher auf 15 Theile Silber 1 Theil Kupfer kommt.

Die Vereinsmünzen fowohl. als die L/N 1/1 und_ 1/2 Gulden

awerden mit einer Legirung von 1/10. alfo aus 14.4löthigem Silben die:

Thaler aus 12löthigemp die 1/6 Thalerftücke aus Zl/zlöthigem Silber

geprägt; der Silbergehalt der 6 und 3 Kreuzerftü>e ift auf 1/3 oder

51/3 Loth fefigefeßt.

Die gefeßlicl) gefiattete Abweichung im Schrot und Korn heißt

Remedium. Bei den Vereinsmünzen und den 2/1 Guldenitücken

darf die Abweichung im Feingehalte fowohlz als auch im Gewichte bei

dem einzelnen Stücke nicht mehr als 3/1009 betragen. bei den 1/1 und

1/2 Guldenftücken nicht mehr als 3/1009 im Feingehalte und_ N000 im

Gewichtp *ba- den 1/1 Thalerikücken nicht mehr als 1 Grän oder nahe

31/2 Taufendtheile 'im Feingehalt und 5/1000 im Gewichtf bei den



254 - Münzen.

1/0 Thalerftücken' nicht mehr als 1-1/2 Gxrän oder nahe 5/1000 im Fein

gehalte und 10/0000 im Gewicht. --' * ' . - '

Die Prägungskoften werden durch' den höheren Werth gedeckt( zu

welchem die edeln Metalle ausgebracht werden; dies verfteht man unter

Schlag- und Prägefchatz; bei den Scheidemünzen kann dabei

noch ein Gewinn erzielt werden. So iii-bei den neuerlichen Conven

tionen vorausgefetzt) es werde die -Mark feinen Silbers nicht ganz

241/2 Fl. oder 14 Thlr. zu ftehen kommen und die Scheidemünze)

deren Prägungskoften fich jedoch felbfi verfianden höher belaufen) als

bei einer gleichen Summe grob Eourant) wird zu 27 Fl. refp. 16 Thlr,

auf die Mark ausgeprägt. 7

Das Verhältniß der ausgeprägten Münzen) namentlich der Eon

rantmünzen zu der normalen Gewich-tseinheit) der Kölnifwen Mark

fein. bezeichnet den Münzfuß; man fpriclyt daher z. B. von dem

14 Thaler; und dem 241/2 Guldenfuße; erfterer _ift ein fchwererer

Münzfuß als lehterer. weil nach ihm weniger folche Münzen) von

denen er den Namen hat) aus der Mark geprägt werden) als nach dem

letzteren. - - j

So viel vom Münzwefen im allgemeinen und *von der darauf be

züglichen Terminologie; es ift das Münzwefen unbeftritten einer der

wichtigften Gegenfiände des öffentlichen Rechtes und der Politik 5).

In privatreclytlimer Beziehung ift davon auszugehenF daß die Münzen

bald als Species. als individuelle Sachen) bald als Quantum in Be

tracht kommen; erfteres ift der Fall bei dem Depofitum) wo man ge

nau diefelben Stücke wieder erhalten muß 6). bei dem common-num pe

(moins 7), und *wennMünzem welche an einem befiimmten Orte ver

wahrt find) zum Gegenflande einer Forderung gemacht werden 8).

Als uantitäten kommen die Münzen in doppelter Weife in recht

lichen B acht) nämlich als Waaren und inwiefern fie Summen dar

ftellen. In leßterer Beziehung kommt es namentlich auf den Nomi

nal- oder Nennwerth/ welchen die Prägung ausdrückt und das

Verhältniß der verfchiedenen Münzfußen angehörigen Sorten zur Münz

gewichtseinheit feinen Metalles. oft auch auf den Handels: oder

Eourswerth der Münzen an; auf den inneren) realen) den Me

tallwerth der Münzen kommt es vorzugsweife dann an) wenn die Mün

zen als Waare in Betracht kommen; der innere-Werth der Münze)

welcher bald der urfprünglime bei der Prägung) bald der durwfclynittliche

 

Z) Kliiber. öffentliches Recht des teutfchen Bundes und der Bundesfina

ten 8. 415. .
. 1. g. n. o. cle 0. era. (44. 7.) r .

. 3. 5. 6. l.. 4. l). Tomtom), (13. 6.) .

. 34. Z. 4. l). (ie leg. l. (30.) (0,28. l). .Io oäufk. (7. 1.) l.. 94.

5, 1 , (le 301er. (46. 3.) Vgl. v, Vangerow) Leitfaden' für Pandektenvorl.

Bd, 111; 8. 370) S. 37, ' - *
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-in den» courfirenden Münzforten ifi) beftimmt fich jedoch wieder nach

dem Werthe des Feingehältes mit oder ohne Hinzurechnung des Wer

thes) welcher der Münze) als einem» Gewerbserzeugnifie) zukommt und

äußert diefer innere Werth auf den Cours oderHandelswerth der Münze

feinen Einfluß. Die Differenz des Eours- und des Nomiualwerthes

nennt man Aufgeld oder A-gio9). u

Jn privatrechtlicher Hinficht find befonders .die Grundfähe wichtig)

nach welchen Geldfchulden zu bezahlen find) namentlich wenn eine

Münzveränderung eingetreten ift. Da jedoch diefe Grundfähe bereits

in diefem Werke im Art. Darlehnil)) aus dem leitenden Principe

entwickelt worden find) daß die Quantität einer in Frage ftehenden

Summe Geldes nach dem Münzfuße beftimmt wird) fo genügt es hier)

auf jenen Artikel zu verweifen. Ausjenem Grundfaße folgt aber auch

zugleich) wie nothwendig felbft in privatrechtlicher Beziehung dieKennt

niß der Münzgefmichte iii. Ueberdieß kommen in unferen Rechtsquellen

mehrfache) in Geld ausgedrückte) Befiimmungen vor) zu deren Ver- -

ftändniß bei der Befchaffenheit der Quellen des gemeinen Rechtes die

Kenntniß fowohl der römifchen) als teutfchen Münzgefmichte unentbehr

lich ifi.

Indem wir uns nun auf eine überfimtliclye Darftellung der Münz

gefchichte der Römer und der Teutfchen befchränken) wollen wir diefer

eine kurze Erörterung einiger wichtiger-en) in den Rechtsquellen vorkom

menden) Geldbeftimmungen folgen laffen.

l, Die Römer 11) hatten in den älteren Zeiten kein geprägtes

Geld; fie wogen fich das Erz zuz Zerejue 'lulijue foll zuerfi Erzfiücke

mit dem Zeichen eines Stückes Vieh haben prägen) d. i. gießen laffen)

deren eins ein volles Pfund) ee) gewogen) 33393 Lidl-alas; das Kupfer

9) Zweckmäßig werden in der Regel nur die Münzen von einem der beiden

edeln Metalle und zwar meifi (vgl. Note 2) die filbernen als gefehlicheZahlungs

mittel betrachtet und der Preis der Münzen des anderen Metalles dem freien

Verkehre überlaffen) wodurch jedoch nicht ausgefchlofien ift) daß ein folcher Preis

der Münzen des anderen Metaller?) in Teutfchland der Goldmünzen) für welchen

diefelben bei den Staatscaifen angenommen werden) gefehlich befiimmt wird) zu

welchem Preife dann das der Uebereinkunft der Privaten und dem gemeinen Ver

kehre freigeftellte Aufgeld hinzutritt.

10) Bd. ill) S. 239-243. Es leiden nämlich die Rechtsgrundfähe für

Rückzahlung von Gelddarlehen auch auf andere Fälle Anwendung) wo eineGeld

frhuld abzutragen ift) die Forderung fei durch einen Vertrag oder Tefiament

begründet oder rühre aus einer unmittelbaren Anordnung der Gefese her.

Glück) Pandektencomm. Bd. 12) S. 90.

11) Die wichtigfien Nachrichten gibt yiiniue, ll. dl. reinem. 13, und

Mill. 3. Von neueren Bearbeitungen der römifchen Münzgefchimte find befon

ders zu nennen: i. k'. Wurm, (le pancierihus7 nummie , mensuris npuci kidmnnos

0c (Irueaoe. Ztuttgnrc. 1820. 8. A. V bckh) metrologifche Unterfuchungen über

Gewichte) Münzfuße und Maaße des Alterthums. Berlin 1838. 8. Eine ge

drängte ueberficht gewährt Ed. V b (ti n g in den Inftitutionen (Bonn 1813. 8.))

Bd. 1) S. 343 u. 344. -



256 .Münzen

geld wurde aber fpäter geringer ausgemünztzimerfKetrpunifchenKriege

(490-513 das Stück) wurde das *.18 auf 1 Zentrum ,(2 Unzen .-_- 1/6

Pfund). im ziveiten punifchen Kriege. im--I. d. St. 537_ auf 1 Unze.

fpäter auf 1/2 Unze und zur Zeit derKaifer felbftauf 1/z-Unzrreducirtz

mit den erften drei. Reductionen wurden zugleich .Gefehe :über die RW:

zahlung der Schulden verbunden 12)z als einige diefer Herabfehungen

eingetreten waren. unterfchied man n68 grau-Lund die damalige Kupfer

münzez erfteres war das Erz nach vollem Pfundgewichte. im gemünz

ten Gelde daher nur das. deffen Nominalwerth mit dem Gewichtspfunde

'* übereinftimmte oder das ohne Rückfiht auf den Nominalwerth wie un

geprägtes Kupfer zugewogen' wurdez Strafen und Belohnungen tour

den häufig in nei-e gene( feftgefeht12 il) und die Befiimmungen des

Zwölftafelgefehes find. da“ es damals nur 38868 [idealer gab. vom i168

gear-e zu verftehenW). z q

Silber prägte man zuerft im Iahre d. St. 485. und zwar De

nare zu 'dem Werthe von 10 Affen; der Denar hat 2 Quinare und 4

Sefterzenz die Denare wogen 1/40 Pfund oder 154.125Parifer Grän14).

Gleichzeitig mit der Sertantarreduction des Kupfers wurde auch

der Denar auf 1/81 Pfund oder 73.39 Parifer Grän reducirt 15). Bei

.der Unrialreduction blieb der Denar dem Gewichte nach derfelbe. 1/84

Pfund; dem Werthe nach wurde er aber nicht mehr 10'. fondern 16

Affen Kupfer gleichgefehtik). In der Kaiferzeit verringerte fich der

12) Vbckh a. a, O. S. 162. 450. 431. 472.

12a) Bdckh a, a. O. S. 414. ,

13) Cajus l. 122. (iellju8, di. an., A!, 1, VglaBöckh a. a. O.

S, 396. 397,

14) Das rbmifche Pfund nimmt nämlich B bckh a. a. O. S. 165 zu 6165

Parifer Grän an (vgl. in diefem Werke Bd. 711. S. 73. den Art. Maß und

Gewicht). 6165 Parifer Grän find aber. da 1 geiz-anne : 18.83 Grän und

1 Köln. Mark : 233.855 3ram1ne8, alfo :- 4403.5 oder. wie man gewöhnlich

(f. z. B. Lisa n8ci1u1j ci , rie pouclerjbu8 1737. eä. 2. p. 9.) annimmt - 4402

Parifer Grän ift. - 1.* Kölnifclfe Mark; diefe zu 14 Thlr. preuß. oder 241/2

Fl. gerechnet. gibt für das römifche Pfund Silber einen Werth von 19.g Thlr.

pr. Eour. oder 34.3 Fl. und fomit für den Deuar (l/.o Pfund) einen Werth von

14.5 Sgr. oder 51.4 Xr. Nimmt man an. daß der Denar. 10pfündigen und

nicht 10 bereits etwas reducirten Affen gleichgefeht war. fo gibt das ein Werths

verhältniß des Silbers zum Kupfer : 400 : 1.

'15) Das Werthsverhältniß des Silbers zum Kupfer ift dann nach der Rech

84 10

nung->-:_- 140 : 1. Vgl. Böckh a. a. O. S. 470. Der Werth diefer

Denare berechnet fich auf 7 Silbergrofchen oder 241/2 Kreuzer. wenn man auch

hier auf die Legirung keine Riickficht nimmt. Bezüglich diefer wird vom Tribun

d1. l.iriu8 1)ru8u8 berichtet. daß er im I. d, St. 663 das Gefeh durchbrachte. daß

1/3 Kupfer dem Silbergelde beigemifwt werde. Bei einer folchen Legirung be

rechnet fich der ältere Denar auf 12.7 Sgr. oder 45 Xr.. der fpätcre auf 6.1 Sgr.

oder 21 Xr.

16) Der Kupferwerth i| dann. da '/34 Pfund Silber - 16/,2 Pfund Kupfer

ifi. - 1/112 des Silbers (vgl. Vbckh a. a. O. S. 470 u. 472)z als durch das
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Denar zu 1/96 Pfund. d. i. 64.22 Parifer Grän17). - Die übliche

Rechnungsweife derRömer war die nach Sefterzen 18); taufend Sefterzen

heißen 1 Zooiortiuin; für diefe werden in den römifchen Rechtsquellen

die Eardinalzahlen. (ieceln, eenlum, für die Hunderttaufende dagegen

die Numeraladverbien. (lecics u. f. f. gebraucht 19).

Goldmünzen. aurei. prägten die Römer erft im 2. punifchen

'Kriege. im J. d. St. 547. und zwar in der Art. daß 1 Strudel

(1/288 Pfund) 20) Gold 20 Sefterzen oder 5 Denaren gleich galt2l).

Später wurden 40. auch 45 anrei auf das Pfund geprägt und der

aureus 25 Denaren gleichgefelzt22). Unter Arcadius und Honorius

wurde der 80]l(1ll8 zu 4 Scrupel ciusgeprägtW) und 5 801101 galten

1 Pfunde Silber gleich 24).

..i 75.„B_ .- _ 7
g..

PapinifGe Gefeh ums Z670 d. St, das e15 auf 1/2 Unze _reducirt wurde. fo war

damit in der Scheidemünzgeltung ein Kupferwerth von 1/55 des Silbers gegeben.

17) Der Werth diefer Denare berechnet fich ohne Rückfiwt auf die Legirung

auf 6.1 Sgr. oder 21,4 Xr. Nimmt man den WerthdirfesDenars zu 16 viertel

unzigen As an. fo ergibt fich fiir die Kurferfcheidemünze ein Kitpferwerth von

1/32 des Silbers. Diefe und die in der vorigen Note angegebene Werthgeltung

war offenbar eine rein ivillkiirliche. wie wir fie auch noch* heutzutage bei der

Kupferfcheidemünze wiederfinden; ja felbft das 'Verhältniß 'von 112 : 1 mag

fchon nicht ganz dem Handelswerthc _des Kupfers entfprochrn haben; denn unter

Honorius und Arcadius wurde beftimmt. daß bei der Erhebung der Abgabe der

Provinzialen für 25 Pfund Erz ein 80110113 gegeben werden follte; 5 801m1 aber

wurden 1 Pfunde Silber gleichgeftellt (1., 2. t). "lb, 11. 21. l.. 1, i). 7h. 13. 2.).

was einen Kupferwerth von 1/.25 des Silbers gibt. Erft Iufiinian änderte dies

dahin ab. daß 100 Pfund Erz einem 8005113 und 5 8000i 1 *Pfunde Silber gleich

gerechnet werden follten ([.. un. (:. .[. (le collcn. 'bei-js. [10. 30.] l.. un. f). l. (10

ärgern] pretio. [10. 78]). was einen Kicpferwerth von 1/100 des Silbers gibt.

Heutzutage nimmt man ihn zu 1/..5 des Silbers an. Vgl. R au' s Lehrbuch der

politifchen Oekonomie Bd. 2. F. 250.

18) Cnius [ll. 42. 102. 113. 161. l7, 93. krngtn. (16 jure (i861 8. 9.

V8111'. rec. Zenlenl. l. 6. 1. s. 2.

19) l.. 6. Y. 1. l). (Le 118111'. (22.1) l.. 77. 8. 3, l). (lc concijt. 6108111011811',

(35. 1.)

20) S. in diefem Werke Bd. l/ll den Art. Maß und Gewicht.

21) Es waren alfo. da der damalige Denar 1/94 Pfund war. 5/9. Pfund

, 5 >( 288 .

Silber 2 1/2W Pfund Goldes. was nach der Rechnung fur das Pfund

84

Gold einen Werth von 17.1*l Pfund Silber gibt.

22) Als 40 urn-oi aus dem Pfunde geprägt wurden. war er 14:51.125 Parifer

25 40

Grän fchwer und nach der Rechnung »FFF-das Werthsverhältniß des Geldes

zum Silber :- 11.9 : 1;' als aber 45 ourei auf das Pfund gingen. war das Vec

25 45hältniß nach der Rechnung x - 13.J : 1 und das Gewicht des :lui-aus be

trug 137 Parifer Grän.

23) l.. 1. (). '[1]. 12. 7. (1.3. f). 'l'i1. 12. 6. l.. 5. i). F. (le Zuscopt.

(10. 72.) Vgl. Bbcking. Inftitutionen S. 344. Das Gewicht diefes Zoljtlus

berechnet fich auf 85.625 Parifer Grän.

24) l1. 1. (I. '[11, 13. 2. l., un. (I. I. (ie urgeulj preljo. (10. 78.) Das

All. 17
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l). Die Gefchichte des teutfchen Münzwefenskö) anlan

gend. fo hatten die Germanen früher keine eigene Münze 26)z fie lern

ten fie erft von den Römern kennen; fie bedienten fich anfangs des

römifchen Geldes und behielten auch fpäter die römifche Rechnung und

Benennung beiz fie rechneten nach Pfunden. Schillingen (8011111) und

Denaren27)z diefe 8011111 waren urfprünglich GoldmünzenW). wahr;

fcheinlicl) die römifchen felbjtz nach dem falifchen Gefeh war der 80111113

40 Denaren gleich 29)z fpäter kam neben diefem Goldfolidus ein Silber

folidus30) von meift 3 '1'1*61_111586831) und 12 Denaren auf 32). Diefer

Silberfolidus war 1/20 Pfund 33) und der Denar der 20. Theil der

F

Verhältniß des Goldes zum Silber war. da 4 Scrupel - 1.172 Pfund find.

- 72 t 5 oder 14,* : 1. - Der Werth des rbmifchen Pfundes Gold beträgt. die

kblnifche Mark zu 38.77 Friedrichsdorf gerechnet. nach der Annahme des römi

fchen Pfundes zu 1.4 Mk. Köln. (f. Note 14) 54.278 Friedrichsdwr. wonach fich

die nurei zu 1/10. 1/45 und 1172 Pfund auf 1.35. 1.20. und 0.7i'- Friedrichsdorf oder

7,65. 6.80 und 4,25Thlr. pr. Eour. berechnen. Geht man dagegen bei der Werths

ermittelung des 801111118 zu 1/72 Pfund davon aus. daß 5 801111 1 Pfunde Silber.

d. i. nach Qbigem (f. Note 14) 19.6 Thlr. pr. gleich waren. fo berechnet fich der

Werth auf nur (3.92 oder nahe 4 Thlr. pr. Court.; diefe Differenz liegt in dem

der Geltung des Friedrichsdwr zu 52/3 Thlr. zu Grunde liegenden Werthsver

hältniß des Geldes zum Silber von 15.6: 1. während in jenem Werthe des

Pfundes Silber zu 5 8011111 das Verhältniß von 14.!: 1 gegeben tour.

25) Hinficijtlici) der ältefien Zeit find wir den Unterfucljungen Wiarda' s

(Gefchichte und Auslegung des Salifchen Gef. [Bremen und Aurich 1808. 8.).

s. 106-109) und G aupp' s (das alte Gefetz der Thüringer [Breslau 1834. 8.).

S. 294-297) gefolgt*7 die Zeit nach dem Erlaß der zweiten Reichsmünzordnung

vom I. 1551 anlangend. haben wir uns auf eine iiberficljtlicije Darftellung der

wichtigften teutfcijen Miinzfuße befchränkt. wie fie unter andern auch Kliiber.

im öffentlichen Rechte des teutfcheti Bundes und der Vundesftaaten I. 425 flg..

gibt. Fiir die dazwifujen liegende Zeit verweifen wir auf v.Praun. Nachrich

ten von dem Miinzwefen. 3. Ausgabe (Leipzig 1794). Cap. 3-5. Eine Ueber

ficht der teutfchen Miinzgefckjicljte gewährt auch Rottecki s Staatslerikon

Bd. 111. S. 16-29.

26) 1t1r1tu8 (10 11101'. germ. o, 5,

27) 1.21 [Kjpuur. 1111171. 1-4.

28) l., 8111g. 1111i. 11. 6. 1.. 7j8jg0t11. 711. 6. 5. l.. liniur. 1. 4._ 1. 1.10.

3. 1.. kongobarcl. 1. 29. * 1 '

29) l.. Julie. "kit, 1 81;.

30) 11. lijpuur. 11i. 12. Eupjt. 8:111. e10 797. o. .11.

31) 1.. lijpuur. 1111111. 11111171. 12. 14. 1111g1j0r. et17erin0r. 7. 8. 19. l..

1171111111. 71. 3. 1.. 13111117. 1. 3. 1. 7111. 2. 3. 4. 1.. 111113111111. 17, 3. 1111111, 3,

Die Sachfen hatten zwei. die Friefen drei verfchiedene 8011.11, l.. 8311. 1111i. 1. 2.

l.. 1'118, 1. 10. 7111. 111. 3. 1171. 1111M. 811p. 111. 73. 78, '

32) 1.. lmugob. 1. 29, 11. 22. 1-3. 1.. lijjduur. 1111111. 11111171. 12. '11.

11111111. 71. 3, 7111. 1. 1..'1Ju1ur. 1. 3. 1 1. 4. 1. 1.10.3. Cupit. 811x. (10

797. c. 11. *

33) 1.. 1113. 1117._ 7.- 7etu8 uuctor lie poucierjbus e. (Lu 171-88118 s. 7. 11111-11.

(11. couZj1, 11e1i5te111. ei. 779. bei 1e 11111110 S.79. Nach dem (Iupjt. 8711011. 7e

70112113. .10 75s. a. 27. follten 22 5011.11 auf das Pfund gehen; ob auch 24 auf

das -Pfuxid sen-tief. werden find. i| noch zweifelhaft. .
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Unze 34) oder. da das Pfund. wie das römifche. in 12* Unzen zerfielkit).

der 240. Theil des Pfundesiö). '

Diefes Pfund war urfprünglich das römifche und wurde fpäter in

24 Loth eingetheilt. wurde aber nach und nach verringert. fo daß es

zu Ende des 12. Jahrhunderts nur 16 Loth oder 8 Unzen *wogWz

noch wurden 20 Silberfolidi (Schillinge) oder 240 Denare (Schillings

pfennige) auf das Pfund geprägtz der Goldfcloilling galt 21/2 Silber

fchillinge oder 30 Scinllingspfennige und wog ZMal mehr als 1 Schif

lingspfennig. d. i.. da diefer 1/240 Pfund war. 1/89 Pfund 3ii);

34) (In kredite l. c.

35) l.. lil-ig. xl', 7, Lili, 4. 5.

36) Das Verhältniß des Geldes zum Silber war. den 80]i(]n5 zu j/72 Pfund

angenommen. da 1 coli-ine -- 10 Denaren oder 40/2... Pfund Silber war. nach

72 z( 40 , , - .

der RechnungW- 12 : 1 und dies ergibt fich auch aus dem Capitulare

(Paroli 6317i "kit, xxl-l, a. 12. bei 8711.12. 70m. ll. p. 186. Die damaligen Münz

verhältniffe macht folgende Ueberfirht anfchaulich:

Pfund Guides. Pfund Silbers. Goldfolidi. Silberfolidi. Denare.

1, 12. 72. , 240. 288-0.

1. 6. 20. - 240. -
1. 31/.. 40.

1 12,

Bei der Fefiftellung des Werthes diefer Münzen ift. je nachdem man vom

Silber oder vom Gold ausgeht. die Differenz noch bedeutender. als bei der Ve

rechnung des Werthes der rörnifchen Münzen der fpäterin Kaiferzeit (f. Note 24).

weil das _gefundene Verhältniß von 12 : 1 von ,dem heutigen noch mehr abweicht.

als das jener Zeit von 14.4 : 1. So haben wir das Pfund Gold zu 54.778 Fried

richsdwr und den aoliciue der fpäteren Kaiferzeit zu 4.25 Thlr. pr, angenommen;

darnach beträgt aber. da 40 Denare 1 Goldfolidus gleich waren. der Werth des

Denars 3 Sgr. 27/4 Pf. und der des Silberfolidus 1 Thlr, 8 Sgr. 3 Pf.; geht

man dagegen von dem Werthe des Pfundes Silber zu 19.6 Thlr. pr. aus. fo

berechnet fich der Silberfolidus auf 29.* Sgr, oder nahe 1 Thlr. pr, und der

Denar auf ungefähr 2*/2 Sgr. und dann. da 6 50]j(ji 1 Pfunde gleich find. der

Goldfolidus auf nur 3 Thlr. 8 Sgr. ueber die Werthsbeftimmnngen Anderer

vgüWiarda a, a.O.3. 107. S.297. _ /

37) Kloßfch. Verfuch einer kurfämfifmen Münzgefchichte Th.1. S.27 flg.

Nimmt man das Pfund Silber als der Mark gleich an. fo ergibt fich. wenn das

Loth fich gleichgeblieben. nach dem Verhaltniffe 2 : 3 fiir das Pfund von 21 Lo

then das Gewicht von 1.5 Mark. was auch von dem oben Note 14 berechneten

Gewichte des römifchen Pfundes zu 1.* nur um 1 Zehntel abweicht. Der Werth

des alten Silberfolidus würde dann gerade 1 Thlr. (Zonen-Geld und der des De

nar - 2 gGr. Conv. fein. .

38) Sachfenfpiegel B. lll. Art. 45. Sächf. Lehenr, E. 69. Sächf.

Weichb. Art. 13. Vgl. Sachfe. Handb. des großherz. fächf. Privatrechtes

8- 400. Daraus ergibt fich folgende Ueberficht der damaligen Mlinzberhält

niffe:

. r * . ' ' c .MfL-uknxzhhdees' Goldfmilllng Silbe fchillmg Sehillingspf nnig

1. 10. 80. 200. 2400.

1. 8. 20, 240.
1. 21/.. 30.

1. 12.

17**
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Jm 13. Jahrhunderte/wurden die Schillingspfennige und andere

Münzen immer leichter ausgeprägtz zu Ende des 13. und Anfange

des 14. Jahrhunderts kamen neben den Safillingspfennigen größere

clonarji grosri, gr088j, Dickpfennige. Grofcloen aufz anfangs fcheinen

nur 60 auf die Mark gegangen zu fein, bald darauf 64x fpäter aber

wurden fie meifi aus 15-N 14-7 felbft 10löthigem Silber und zwar

631/2 und mehr Stücke auf die rauhe Mark geprägt. Daneben kamen

auch in Teutfchland die Floreenen. Goldgulden aufz im 14. und 15.

Jahrhunderte wurden deren 64F fpäter 66h 68x 711/Z aus der Mark

235 221/2-/ 22: und felbfi 19- und 181/2raratigen Goldes geprägt;

1 Goldgiilden follce 12 Grofchen gelten. Ums Jahr 1484 fing man

anF größere Silbermünzen. (Hulden-GrofchenF fpäter auch Thaler

genannt. zu prägen und zwar anfangs 8 auf die Mark fein. daher

uummjfuucjulsd' benannt. fpciter eben fo viel auf die Mark 15löthigen

Silbers.

In der ältefien Reichsmiinzordnung/ der zu Eßlingen im J. 1524

unter Karl il. errichteten. wurde die kölnifche Mark für das allgemeine

teutfche Mimzgetvicht erklärt und zugleich befiiinmt. daß 89 Goldgul?

den aus der rauhen kölnifwen Mark von 22 Karat Feingehalt und

8 Gulden aus der Mark 15löthigen Silbers geprägt werden foll

ten39).

Jm Jahre 1551 brachte Kaifer Karl i7. auf dem Reichstage zu

Augsburg eine neue Miinzordnung zu Standez man legte in derfelben

zwar die rheinifche Währung von einem Gulden zu 60 Kreuzern zu

Grunde. ließ aber fowohl den Goldgulden/ als den Guldengrofchem

Oieichsguldenx 72 Kreuzer gelten; aus 11/2 Mark 181/2karatigen

Goldes follten 107 oder aus der Mark 711/3 Goldgulden gefchlagen

Bei der Werthsermittelung diefer Münzen ift. da fich das Gold zum Silber

- 10 : 1 verhielt. die Abweichung noch größer/ als zur Zeit der Volksrechte. je

nachdem mau nämlich vom Goldt oder Silber ausgeht; fo berechnet fich der

Goldfchilling ('/30 Mark) auf 0.W Friedrichsdor oder 2 Thlr. 22.4 Sgr. und

der Schillingpfennig (1/39 Goldfmilling) auf 2.7 Sgr, und der Silberfchilling

auf 1 Thlr. 2.96 Sgr. Geht man dagegen von dem Werthe der Mark Silbers

zu 14 Thlr. pr. Sour. oder 20 Fl, Com). aus. fo ifi der Schilling : 21 Sgr.

oder 1 Fl. Conv. und der Schillingspfennig 13/4 Sgr. oder 1-/3 gGr. und dann

der Goldfchilling 13/4 Thlr. pr. oder 21/2 Fl. (Toni). Vergleicht man nun diefen

Werth mit dem aus dcm Goldwerthe gefundenenh fo ergibt fich. da nach letzterem

der Goldfmilling 82.4 Sgr.. nach erfierem 52.5 Sgr, iii. das Verhaltniß von

nahe 82 x 52 oder 10 : 15.7.' wie wir denn oben (Note 24) in dem Werthe der

Friedrichsdwr zu 52/3 Thlr. pr. das Verhältniß des Goldes zum Silber von

15.6 : 1 angegeben haben. während zur Zeit des Sachfenfpiegels fich das Gold

zum Silber verhielt: 10 : 1.

39) Da fonach 971/11 Goldgulden aus der Mark fein und 88/15 Gulden aus

der Mark feinen Silbers geprägt werden follten. fo war damit ein Verhältniß

des Goldes zum Silber: 11.35 : 1 fefigcfeht; der Goldgulden berechnet fich.

dreoMark zu 38.77 Friedrichslror oder 219.69 pr. angenommen z auf nahe 4/19

Friedrichsdor oder nahe 2 Thlr. 8 Sgr,
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werden; von den Reichsgulden follten 71/z“aufldie Mark zu 114 Loch

'und 2Grän fein geprägt werden, - , . .. .,

. Im I. 1559 kam eine neue Reichsmunzordnung zu Stande. Es

follten darnach nur Reichsgulden zu 60 Kreuzern ausgeprägt werden

und zwar deren 91/2 aus der rauhen Mark zu-14-Lothr16Grän oder 1011/6.7

Fl.) d. i, 10 Fl. 121/2 Xr. aus der Mark feinz. die Goldgulden) deren

_72 auf die Mark zu 181/2 Karat oder 9315/:47 auf die feine Meiri- gin

gen) follten 75 .Kreuzer gelten. Dies- i| der fogen. alte Reichs

münzfußz von den, fpäteren teutfcizen Mftnzfußen find [3,: :z:

1. für die Silberwährung folgende diewichcigfien: 7

1) Der Achtzehngulden- odeoLeipziger Miinzfnk)

der im Jahre 1690 durch einen Receß zioifclfen Kurfackxfen) Branden

burg und Braunfchweig :Lüneburg feine Entftehung erhielt und durch

die Reichsbefwluffe vom 15.April 1737 und vom 1.September '1738

zum Reichsmünzfuße erhoben* wurdez nach ihm follte die feine Mark

Silber zu 12 Thlr. oder 18 Fl.) in der Scheidemunze' aber zu' 1k3Thlr.
ausgebracht werden. * , ' ' " ' “ i

2) Der Zwanziggulden- oder :C-onoentionsmun-z

fuß, der durch eine Convention zwifchen Qefierreich* und Bayern im

Jahre 1753 feftgefeßt wurde) .welcher Convention nachher, noch andere

befonders firdteutfcioe Reims-Winde.beitratenenacif ihm wurden aus der

feinen Mark 10 Thaler (Speciesthalerx-:20 ,Guldenoder 1,31/3 Thaler

zu 24 gGr.) 60 Kopfflürke zu .20 Kreuzern gehrägtx-die,Thaler::w_nrz

den aus 131/3lötvigemi die Kopfflicrke. aus. ,91/3;--::.ie. halbe-LKW

ftircke aus 8 und die Viertelkopfftücke anshlöthigem ilxber. genrägt.

3) Der kurbrandenburgifäye") *jetzt preitßiiqfche Cou

rant- oder Einundzivanziggulden- oderiVieirze-hnthar

lerfuß) welcher auf den Rath de? Miinzdirectors Graumannfüc

Brandenburg eingeführt und 1'764 verbefiert wordenifi (Edictvom29.

März 1764). Durch das Gefeh vom 30.' September 1821 tvurde

eine neue Münzforte als Seheidemünze eingeführt) Silbergrofmen ge

nannt) deren 30 einen Thaler ausmachen: und von denen jeder-in 12

Pfennige getheilt wird; diefe Scheidemimze wird nach dem 16 Thaler

fuße' arts-geprägt und zwar aus:35/9löchigem Silber (Billon).

*Nach der) in Gemäßheit des Art, 14 der Zolloereinsverträge und

des Generalzollconferenzprotocolls vom *6. September 1836 unter den

Zollvereinscegierungen zu' Stande gekommenen' allgemeinen MimzconZ

vention vom 30. Juli 1838*'be|eht diefer Mfmzfuß außer den königl."

preufzifchenF auch in den konigl. fächffchenF den kurfürfilicj) heffifclhen)

großherzoglich färhfifchen) herzoglich fachfen-altenburgifmen Leindeit/ in

dem fachfen-coburg'fchen und gothaifchen Herzogthume Gotha) der 'furfk

lich fehwarzburg-rudolftädcifchen unterherrfcloafc) den fürftlirl) fchwarz

i. ».1
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burg-fondershaufifmen Landen. fowie in den Landen der fürftlicl) reußi

fchen älteren und jüngeren Linie. Diefer allgemeinen Münzconvention

und der unter den genannten Staaten bezüglich des 14 Thalerfußes ab

gefchloffenen befonderen uebereinkunft (iii. Dresden. den 30.Juli 1838.

find dann auch noch die herzoglich anhaltifmen und fürftlich walde>'fchen

Staatsregierungen beigetreten.

4) Der Vieru-ndzwanzigguldenfuß. kein eigentlicher

Münzfuß. nur eine im Verhältniß von 5 : 6 oder um 20 Procent ab

weichende Zählungsart der nach dem 20 Guldenfuße geprägten Münz;

fortenz es werden nämlich nach diefer. der rheinifchen Währung. die

Speciesthaler fiatt -zu 2.Fl. zu 2 Fl.. 24 Xr.. die Eonventionsgulden

ftatt zu 1 Fl. zu 1, Fl. 12 Xr. gerechnet.

5) Der Kronenthaler- oder Vierundzwanzigund

einhalbguldenfußz es erlangten nämlich die Kronenthaler. die

nach dem 24 Guldenfuße blos einen Werth von 2 Fl. 3810/19 Kreuzern

arten. einen gefehlimen-.Eours von 2 Fl. 42 Xen. und der preußifme

haler. welcher nach dem 24 Guldenfuße blos einen Werth von 1 Fl.

426/7 Xrn. hat. einen gefehlichen Eourswerth von 1 Fl. 45 Xr. Diefer

höhere Werth der Kronenthaler bildet einen 24.54 und der der preußi

fchen Thaler genau einen 241/2 Guldenfußz es wurden fodann auch

'von-'Württemberg und Baden 1/1 und 1/2 Fl. und 100 Kreuzerftücke

geprägt. Größere Bedeutung erlangte jedoch diefer Münzfuß erft durch

die unter den Staatsregierungen von Bayern. Württemberg. Baden.

Heffen-Darmfiadt. Naffeiu und der freien Stadt Frankfurt unterm

25. Auguft 1837 abgefchloffenen Convention. welcher das Herzogthum

Sachfen-Meiningen und das Fürftenthum Schwarzburg-Rudolftadt mit

der Oberherrfmaft reer). unterm 8. Juni 1838 und 18. Mai 1839

beigetreten find. Nach der allgemeinen Münzronvention vom 30.Juli

1838 befieht diefer Münzfuß auch in dem Herzogthum Samfen-Eoburg

und' gothaifchen Fürflenthume Coburg und i| diefer fpäter auch das

Großherzogthum Oldenburg unter Annahme diefes Münzfußes für das

Fürftenthum Birkenfeld beigetreten.

Unterm 1. Juli 1842 und 31. December 1844 wurden wegen

fernerweiter vertragsmäßiger Ausprägungen und unterm 27. März

1845 wegen Einziehung der Kronenthaler und Ausprägung von 2/1

Guldenitürken unter den durch die Eonventionen vom 25. Auguft 1837.

8. Juni 1838 und 11. Mai 1839 verbundenen Staatsregierungen

weitere Vereinbarungen getroffen.

Der wefentliclyfle Vortheil der allgemeinen Münzconven

tion befteht nun einerfeits darin. daß die Vereinsmünzen 2 Thlr.

oder 31/5. Guldenfiücke der anderen contrahirenden Staaten durchgängig

ebenfo. wie die eigene Landesmünze angenommen werden. andererfeits

darin. daß der 14 Thaler: und der 241/2 Guldenfuß eine weitere Ver

breitung erlangten und in mehreren Staaten die bis dahin beftandenen
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abweichenden Münzverhältniffe durch) den Grundfäßen der Convention

entfprechende) Gefeße geregelt wurden 40).

li. Für die Goldwährung find außer dem bereits oben' er:

wähnten rheinifmen Goldguldenfuße) nach welchem aus der rauhen

Mark zu 181/2 Karat fein 72 Goldgulden) 36 Mard'or und 24 Caro:

linen geprägt wurden) noch folgende wichtig :j

1) Der reirhsgefeh- und conventionsmäßige Du:

catenfuß) wonach aus der rauhen Mark von 23.2/3 Karat fein 67

Stück Ducaten oder aus der Mark fein 67.94 Stück geprägt werden;

2) der teutfchePifiolem) Fünfthaler-)Louisd'or:)

Friedrichsdwr- u. f. w. Fuß; aus der rauhen Mark von 212/3

,Karat wurden 35 Stück geprägt und kommen fomit 3810/13 Stück auf

die feine Mark; , _

3) der Sowerin: oder Souweraindwrfußz es gehen

421/2 Stücke auf die rauhe Mark zu 22 Karat oder 464/11 Stück auf

die Mark fein;

_ 4))die in neuefter Zeit geprägten württembergifchen)

heffi-frhen* Zehn: und Fünfguldenftücke find nicht nach glei:

chem-oder einem der vorigen Münzfuße geprägt) aber nach dem 24

Guldenfuße berechnet 41). ,

lll. Was nun die in den Rechtsquellen vorkommen

den) auf Geldwerthe Bezug habenden Beftimmungen anlangt)

fo heben wir unter den in den Quellen des römifchen Rechtes

,enthaltenen 4") nur die beiden folgenden hier hervor) welche noch heut:

zutage von praccifcloem Intereffe find.

40) Im Kbnigreiche Sachfen durch das Gefeiz vom 20. Juli 1840) im

Großherzogthum Sawfen-Weimar-Eifenacl) durch das Gefeiz vom 27. Oct. 1840)

im Kurfurflenthum Heffen durch das Gefetz vom 18. Januar 1841) im Herzog:

thum Sachfen-Llltenburg durch das Gefetz vom 28. November 1840) im Herzog:

thum SaGfen-Coburg-Gotha durch das Gefelz vom 30. September 1840) im

Herzogthum Anhalt-Bernburg durch das Gefetz vom 6. Februar 1841) im Für:

flenchum Schwarzburg-Rirdolftadt durch das Gefetz vom 11. November 1840)

im Fürfienthnm Srhwarzburg-Sondershaufen durch das Gefeh vom 30.Novem

ber 1840) im Fiirftenthum Neuß-Schleiz durch das Gefetz vom 14. December

1840) im Fürfienthum Waldeck durch das Gefetz vom 25. October 1842.

- 41) 'Eine überfichtliche Zufammenfiellung* des inneren Gehaltes und Werther

der von den verfchiedenen Staaten ausgeprägten Ducaten) (Carolinen) ünf

thaler- und Zehnguldenitiicee enthält Dieterici"s fiatiftifwe ueberfich der

wichtigfien Gegenfiände des; Verkehrs und Verbrauchs) 1. Fortfelzung (Berlin

1842)) S. 19) 20, » e *"1 *

41:1) Dahin gehören z. B. viele ni nur-eis befiimmte Strafen.- 817l.. 7. e;

l). (16 inri8ciict. (2. 1.) l.. 12. l.. 24. l.. 23. l). (Le in n13 70031160. (2,l.. 25. Z. 2. l), in] 8C. Zilnn. (29, 5.) l.. un. I. 1. k). nc] leg, .[11]. cie' nmhitu.

(48. 14.) l.. 34. l), (le inte 630i (49. 14.)-, fernere mehrere nach Pfunden Gol

des beftimmte Strafen of. l.. 13. E. a0 cpiocop. (1. 3'.) l.. 6. (I. (lexsepülcro
,j01at0..(9' 19') i“. e *.0* ...li fllill...
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1) Die Beftimmung des neuefien Iuitinianifcljen Rechtes. daß

Schenkungen bis zum Geldwerthe von 500. 806618 der Infinuation

nicht bedürfenN).

2) Die Befiimmung. daß der vierte Theil des Vermögens. wel

cher im Nichtdotationsfalle bei einer Ehefcheidung vom fchuldigen Ehe

manne an den unfchuldigen Theil erlegt werden und welchen die ver

mögenslofe Frau bei bis zum Tode des Mannes fortgefeizter Ehe vom

Manne erben foll. 100 Pfund Goldes nicht überfteigen darf43).

Das teutfche Recht betreffend. fo ift zu einer richtigen Wür

digung namentlich der älteren Geldbeftimmungen und insbefondre der

Wergelderanfäße in den Volksrecljten 44) auf die im Laufe der Zeit

eingetretene beträchtlichezMinderung des Werthes des Geldes befon.

deres Gewicht zu legen; fo mag feit der Zeit der Voltsremte der Werth

der Güter wohl mehr_ als um-das 30fache geftiegen fein45)z denn

42)_l:. 36. Z. 3. i). (le cionät. (8. 54.) 8. 2. F. (ie äannt. - Aeltere Ve

fiimmungen f. in l.. 8. (i. 7b. (16 aponanl. (3. 5.) l.. 110m. lJurgunä. M. 22.

l.. 34. pl', (:. (La (ia-mc. (8. 54.) -Vgl. v. Savigny. Syfiem des heut. röm.

Rechts Bd. lll. Z. 166. S. 209. Nach der obigen Werthsermittelung des 801i

(1115 zu 41/4 Thlr. betragen diefe 500 8066i 2125 Thlr. pr. Cour.; d. Sa

vign h hat ihn. den Carolin zu 1533/5 Gran und im Werthc zu 6 Thlr. Cour.

berrchnend. _zu 5 Fl. Conv. angenommen. Zeitfchrift für gefchichtliclje

Rechtsiviffenfchaft Bd. lil. S. 891 u. 392. dies gibt für 500 aoiiäi den Werth

von 2500 Fl. Coup. oder 125 Mark 7_ 1750 Thlr. pr. Cour.; nimmt man den

Ducaten zu */65 Mark Köln. und zu einem Werthe von 4 Fl. Conv. an. fo be

rechnet fich nach dem Verhältniffe des rbmifchen Pfundes zur Mark der 8060115

auf 1.3 Ducaten (f. diefes Werk Bd. l. S. 472) oder. auf 51/5 Fl. Conv.. 500

501W alfo auf 2600 Fl. oder 130 Mark : 1820 Thlr. pr. Cour. Die Praxis

hat jedoch für den 8066118 den heutigen Ducaten oder befiimmter denjenigen

Werth. in welchem die ungarifchen Ducaten urfprünglicl) ausgeprägt worden.

nämlich den von 4 Fl. Cour. angenommen. Vgl. v. Savigny' s Syfiem a.

a. Or S. 210 und die dafelbft Note Z genannten Schriftfteller.

43) l.; 11. E. (16 repucijia. (5. 17.) W07. 117. o, 5. Der Werth diefer

100 Pfund Goldes berechnet- fich. das römifche Pfund zu 1.4 Mark Köln. ange

nommen. auf 140 Mark.,auf 9520 Ducaten oder 38.080 Fl. Conv. : 1904

Mark Silbers oder 26.656 Thlr. pr. Courant.

44) So beträgt z. V. das Wergeld eines Freien nach vielen Volksrechten

160 801jci08. S. l.. lijpuuk. xxxr!, c. 4. Vgl. Grimm. teutfme Reahtsalter

thümer S. 289. 397. Gaupp. lex krjtejou. S. 40. Note 73.

45) Holländifche Gelehrte haben nach Wiarda. Gefchimte und Auslegung

des Salifchen Gefetzes S. 301. angenommen. daß von jener Zeit an bis zur

Mitte des _18. Jahrhunderts der Werth des Geldes im Verhältniß von 40 t 1

gefunken fei und Wiard a nimmt bis zum erflen Jahrzehnt diefes Jahrhunderts

felbft das Verhältniß von .60 : 1 an; letztere Annahme beruht aber offenbar auf

einem übereilten Schlujfe. da. wenn in circa 1000 Jahren der Werth der Sachen

um das__40fache gefiiegen. auf einen um circa 60- Jahre längeren Zeitraum fich

zwar eine Steigerung um fait das 42fache. aber nicht um das 60fache ergibt.

Zu gering fcheint dagegen die Annahme v. Savign.y's. in der Gefchichte des

rbm. Reehtes im M. A. Bd. lll. S. 566. wonach der Sachwerth vom 9. Jahr

hundert bis jetzt nur um mehr als das Zwdlffache geftiegen fein foll. da man

annimmt. daß vermöge der einfcljlagenden befonderen Verhältniffe der Eröffnung
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7„ ..fo-.Ü-..q-k. ...L-q-Äq-k-q.. .-_._.. .--A'- „, ,.,-.-_„ „.7

damals galt eine Kuh einen) ein Ochfe zwei) eine Stute drei) ein Hengfi

fechs 30ljc1i16). . - .

Von mehr nractifclyem Intereffe find folgende Befiimmungen:

1) 'Das nach dem Samfenfpiegel in 18 Pfund oder 860 Silber

fmillingen befkehende Wergeld des' Freien 17) beträgt 240 Thlr.

Eonb. 18). -r

2) Die Sachfenbuße von 30 Swillingspfennigen peu Tag und

Nacht19) beträgt 1 Thlr. 16 gGr. Eonv, -

3) Wenn der Reichsabfchied v. 1576 beftimmte) daß man nicht

mehr als 25 Fl. in halben Basen und anderen kleinen Sorten in Zah

lung anzunehmen-beauelnäö)) 'fo betragen diefe 25 Fl. nach dem Münz

fuße von 1559 jeht 32 Thlr. 15 gGr. 9 Pf. Eonv. oder 5841/57 Fl.

im 24 Guldenfuße 51).

4) Die 5 Gülden) welche nach der p: G. O. 511) die Grenze zwi

fchen dem kleinen und großen Diebftahl bilden) berechnen fich zwar nach

der Münzverordnung von 152453) auf nur 31/2 Ducaten; die. Praris_

hat jedoch dem Gulden den ungarifmen Ducaten fubftituirt54).B

. . -g.

Niünzverbrechen. Nachdem das Bedürfniß als Ausglei

chungsmittel für den Verkehr die Münze erfunden hatte) die nun als

Werthmeffer erfchien1)) gefellte fich nothwendig das Bedürfniß einer

 

der Silbergruben Amerikas in dem kurzen Zeitraume von 1570-1595 der

Güterwerth fait um das Fünffache gefiiegen fei. Vgl. Schmitthe-nn er)

zwölf Bücher vom Staate Bd, 1 (Gießen 1839)) Z. 343) S. 470, ,

46) l.. liipuar. 36. c. 11. l.. Zuxon, 19. c. 1-3. (Iuyjl. Zn!, c. 11.

VglWiarda a. a. O, S. 300. ' f"

47) Sacbfenfpiegel B. lll) Art, 45. " *

48) S, Note 38. Vgl. Sachfe) Handb. des großherzoglich fächfifcben

Privatrechtes Z. 400. I. W eis ke' s Abhandlungen aus dem Gebiete des cent

fchen Rechtes Nr. lil) Z. 12) S, 106. Früher. nahm man den Betrag diefes

Wergeldes zu nur 20 Thlr. (Conv. :Geld an) indem man den Schilling mit dem

Schillingspfennig verwechfelte. Glujfe zum Sachfenfp. a. a. O. 00x151. izle-nor,

871x011. 37. [A17. . -. ,

49) Sachfenfp„ ll. Art. 34) Z. 1. »iSchöfienurtheil in dem fächf. Weichb.

und Lehenrecht.von'1557 und latein. Glofie zum Sachfenfp. a. a. O. Vgl.

Weis ke a. a. O. S. 108) Note 1. _

50) S. Note 4.

51) Vgl, v. Vangerow) Leitfaden zu Pandektenvorlef. Bd. lll) S. 32.

52) Art. 157 und 160,

53) Es wurden nämlich nach folcher 89 Goldgulden aus der Mark 22lbthi

gen Silbers oder 971/11 aus der feinen Mark geprägt und gehen 68 Ducaten auf

die feine Mark.

54) S. in diefem Werke Bd. lll) S. 402) den Art. Diebftahl.

1) Staatslerikon) herausgegeben von Rotteck und Welcker) Vd. 11

(Alt. 1841)) 3. e. Münzwefen. Heffter) Lehrbuch des gemeinen teutfchen

Eriminalremtes) mit Rücklicht auf ältere und neuere Landesrechte) 3. Aufl.

(Halle 1846)) Z. 386. Schmitthenner) Gruudlinien des allgemeinen oder

idealen Strafrechtes (Gieß. 1845)) S. 361.
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das Infiitut befch-üßenden Gefeßgebung hinzu. Beifpiel ift die Ge

fchichte eines Landes) das fchon im entfernten Alterthume auf hoher

Eulturfiufe ftand) Aegyptens. -Jndem Diodor von Sicilien

im erften Buche feiner hiftorifchen Bibliothek über die Gefehgebung

Aegyptens) befonders über die Eriminalgefeßgebung berichtet) gedenkt er

auch (Buch 1) Cap. 78) der Beftrafung der Falfchmünzer. Ihnen

follten) Anderen zur Warnung) beide Hände abgehauen werden. Blicken

wir in die römifche Gefchiclyte) fo fioßen wir auf das CornelifclyeStraf

gefeh: Lege euro-Ilja eur-ecm* ut, qui in aux-uni uitii qujci 'nciciitiet-jt) qui

nrgenteos nummoe nciuiterinas lien-eric, [Z118i orirnine telnet-i. Latium

poenu aificjiur einen) is, qui, cum providing tale quici poesut, nun pro

iijbuii. liaciam lege exprimilur, ue (Luis numrnos stugnedd pimubeos

emere uenclere (lala 111x110 keller. Quiuunquu numruas aureos partir!! kn

serit, partim tinxeril) rei iinxerit, ei quiciem liberi sunt, acl bestius cisri,

si sem-i, 811mm() suppiicia uiiici riskant 2). Die Gefehgebung Eonftan

. tin's) welche der Theodofianifche Coder beurkundetZ)) erklärte) indem

fie davon ausging) daß nur der Kaiier Gold: undSilbermünzen fchla

gen laffen dürfe) den Eingriff in diefes Hoheitsremt für ein Majefiäts

verbrechen) ein Gefichtspunkt) den die fpäteren Kaifer fefthielten und

der in der Gefehgebung Jufiiniarfs» vorherrfcht) welche wir in dem Titel

des 606e!: 00 iulsu m0ucetn (9; 24.) finden und bis zum Feuertode

vorfchreiten fehen: 81 (zuis nummos ialsu iusiane iarmuuerit. unit-erstes

eins [acultutes (i800 nostrc) prnecipimus scicljcj. ln moneije elenim lan

iumrnocia 1108lri8 cuclenciue pecuuiae slllcljum irecxuenlari r-alumus: cuius

ohnaxii ) ninieetatje 'er-innen' eouunitlunt- ut praemia aecusalaribus propo

sito, quicunquu solicior-uu) uciultet* poterit reperiri, re] n quoeunque

iueric pulilicalus ) illica omni (iilutjune summala, flulltmnrum exusiioni

bus mancipetur 4). d

2) i... 9. 8. big. nei [eg, Cornell. (ie inisjs. (48,10.) Vgl. Roßhirt) Ge

fchichte und Shfiem des teutfchen Strafrechtes Th, 3 (Stuttg. 1839)) S. 28.

klutnel', quuestionse (ie iure criminnm iiolnuno, prnc-.sertjrn (lercrimiojhus exem

0kcijnurij8. (blut-i). 1842.) p. 223. Rein) das Eriminalremt der Römer von

Romulus bis Iufiinianus. Ein Hilfsbucl) zur Erklärung der Elaffiker und der

Rechtsquellen für Philologen und Iuriften nach den Quellen bearbeitet (Leipz.

1844)) S. 780. lilurperger, (le monela. culue ialsnimitslio etc. l1ip8.1734.

branobergek, (ie re muneinli et clelict. mont-t. 7ten. 1838. - .T

3)Roßhirt a. a. O. Rein a. a. O. S. 786) 787, '

4) 113111139113, cummanturius :ui 1.1l). )l[.lill. et ill-Lilli. big. (ie Crjlnjnj

bus. Läitjo quer-tn. (bussalcl. 1730.) p. 551 sg. Roßhirt a. a. O; S. 30.

Trapp, comment. .in prnecepljs juris rum-uni c-iren punleticluln conatum cieljn

quencil. (iickjlieli). 1813.) p. 52. Ab eg g) Lehrbuch der Strafrechtswiffenfchaft

(Neuit. 1836)) S. 574. “Luden) über den Verfuch des Verbrechens nach ge

meinem teutfchen Rechte (Gött. 1836)) S. 184. Feuerbach) Lehrbuch des

gemeinen in Teutfchland giltigen peinlichen Rechtes ) herausgegeben von Mit

termaier) 13. Ausgabe (Gießen 1810)) Z. 176) Note 1 des Herausgebers.

Heffter a. a. O. Z. 387. Kleinfchrod) von Münzverbrechen nach allge

meinen und pofitiv-rechtlimen Grundfähen (S. 141-168 des zweiten Stückes
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Als Strafe der Münzfälfhung finden wir bei den germanifchen

Völkern die. welche fchon in Aegypten gedroht wurde. Wilda läßt

uns S. 938 feines Werkes: das Strafrecht der Germanen. Halle 1842

(Gefchimte des teutfchen Strafrecht-es Bd. 1) lefen: Die Strafe des

Abhauens der Hand. gleichfam als des Shmboles der Treue und hier

zugleich des Werkzeuges. womit die Miffethat durch Fertigung der fal

fchen Urkunde begangen wurde. ifi ebenfo für dieMünzfälfchung

üblich gewefen. Laut wel. Gef. o. 8. s. 1. p. 15.1.; Und wer hinfort

eine Fälfchung (der Münze. die durch das ganze Volk gehen foll) be

geht. verliere die Hand. mit welcher er die Fälfwrtngbegingz er er

kaufe fie mit nichts. weder mit Gold noch Silber. (lc-p.- nquiegr. e.

817. leegib.- eäcl. o. 19. p. 212: be tel8e manete jubelnu8, qui eeln

per0u88i0ncrc0mpr0bntu8 fuekjt. tnenu8 ei emputetuk. Kt 8i 110c 00n

8en8e1-it, 8j über, sexegjnte 8011008 cum panel. 8i 8e1-uu8 ,- 8exegintu

jctu8 eccipiet. ' Nach Rotharis: c. 246: Zi quj8 8jne ju88i0ne liegi8

euruln 8ignererjt ent lnonelern Wanner-it, menu8 eiu8 incjcletur. Aus

diefer legten Stelle. fügt der Verf. hinzu. fcheint herverzugehen. daß

der Verluft der Hand fchon auf bloßes anmaßlimes Ausüben des Münz

rechtes ftandz doch war dabei wohl vorausgefeht. daß in folcher uner

laubten Weife auch nur fchlechte Münze gefertigt iverdet Das Gefeß

der Wefkgothen. welä)es geftattet. 8err08 tarqueri pr() fel8e xnonete in

oepite (ininini (imnineeee. ut nut-urn tokmentje rerjte8 l-'eoiliu8 p088jt in

r-enikj.- verordnet: (Jui 80lj008 eeiultekererjc. uircumoiciekit, 8ire ke8e

kit, ubi prilnurn 1100 jut-ie! ngnoeel-it, 8tetirn eurn eoniprelienciet, et 81

8err-u8 lueril, einem nenn-em menum eb8cinclet. Qui 8i p08tee in ielj

bu8 ceu8i8 iuerit jneentu8, 1163m pree8entiee (ie8tinetur. ut eju8 erbitri0

8upe1- enn) 80ntentje äepranietur. 0110081 [100 iutiex innere nj8tuierjt,

jp8e (ie rei-urn 8ueruln b0ni8 quertem pnriein etnittet. cfuee 0mni1n0cli8

(i800 proficjet. Duni] 8i jngenuus 8jt, qui 11ern kariert, ,dann eins ex [ne

(ljetete fi8cu8 eequiket. [iunijljor nero 8tetun1 jngenuileti8 8uee pet-riet,

cui lien ju88erjt, 8erejti0 äeputenciu8, 'Jui eutem j'e]8ern n10neten1

8culp8ekit 8in0 lurtneeerit. qunecunque per80ne 8jt, 8jlnjli 8ententjne ei;

poenee 8ubjecebit5). Dem Sachfenfpiege( (Buch 2. Art. 26) ifl die

Münzfälfhung ein Verbrechen an den Hals 6). Milder ift der Shiva

benfpiegel. der nur bedingt die Todesftrafe androht. in den Fällen. in

des vierten Bandes des [alten] Lcrchivs des Criminalrechtes. Halle 1801) 8.12.

S. 157-159.

3) 6e0rgj8ci1, c0rpu8 juris gcrtnenici entjqui. ([10]. 1738.) p. 2069.

Wilda a. a. O. Kleinfchrod a. a. O. 8. 13, Tittmann. Gefchichte

des teutfchen Strafrechtes (Leipz. 1832) . S. 37..

6)Homeyer. der Sathfenfpiegel oder das fächfifche Landrecht (Berl.

1827). S. 86. liiiberljn, 8peou]01'u1n 8ex0njc-j c-t 8uerici ju8 crjtuineie. (l.jp8.

1738,) p. 66. llejneccji elemente iur. gerln. "[0111, ll. (kiel. 1737.) p.

284. 285.
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-welchen-Ter- diefe ausfchließt. den Verluft der Hand dictirt7). Beach

tenswerth für die Gefchichte des Verbrechens der Münzfälfmting find

die teutfchen Statutarrechte. So heißt es z. B..in dem Bremer Stadt

recht: Einen Fälfcher foll man faden um falfche Pfennige?) und das

falfche auf den Markt börnen. - - '

Das Gefetzbuch Karls 7. bemühte fich. die Verzweigungen des

Verbrechens zufammenzufaffen. Der Art. 111: Straff d e r mü n ß -

felfche-r und auch dero fo on habend freiheht münhen.

lehrt und verordnet: In dreierley weiß würd die münß gefelfmt. Erft

lith wann' eyner betrieglicher weißZeyns andern zehchen darauff fchlecht.

Zum andern wann eyner vnrecht metall darzu fehr. Zumdritten. fo eyner

der münh ire rechte fchwere geuerlicl) benimbt. folche münzfelfcher follen

nachulgender maßen gefirafft werden. Nemlich welchefal-fcl) münß

machen. zehchen. oder die felbigen falfch münh auffwechslet oder funft

zu fich bringt. vnnd widerumb geuerlich *vnd-boßhafftiglicl) dem nechften

zu nachtheyl wiffentlich außgibt. die fallen nach gewonh-eyt auch faizung

der recht mit dem fewer vom Leben zum todt geftrafft werden. Die jre

heufer dazu-wifientlick) leihen. die felben heufer follen fie da mit ver

würckt haben. Welme aber der münß jre rechte fchwere geuerlicher weiß

benimbt. oder auch on habende freiheyt münßte. der foll gefengklich

eingelegt vnd nach radt an leib oder gut. nach geftalt der fachen geftrafft

werden. Wo aber jrgent ehner eyns andern münlz vmbregetoder wider'

umb inn tiegel bcecht vnd geringe münß darauß macht. der* foll am leib

oder gut nach geftalt der fachen geftrafft werden. So *aber mit der herr

fchafft willen vnnd wiffen folchs gefchehe. f0 foll die felbig herrfchafft

fein müntz freiheyt verwürckt vnd verloren haben 9). Hiernach foll der.

welcher falfche. d. h. dem Gehalte nach fchlechte Münzen fertigt oder

wiffentlicl) von dem Falfmmünzer annimmt und vorfäßlich' verbreitet.

ohne Rückfimt auf die Befchaffenheitder Perfon. ob fie das Münzrecht

u* i

7) lltiherlin ]. c. p. 67. v. Laffberg. der Sthwabenfpiegel oder

fchwäbifches Land: und Lehenreehtsbuch. nach einer Handfmrift v. I. 1287 (Tüv.

1840). S. 89. 154. Zcliilter, iiruxjz im'. rain. (hruoc0ü17-33.) [Lxeroje. 49.

z. 36. e

8) Das Stadtrecht von Straßburg will gleichfalls das Sieden in einem

Keffel. Tittmann a. a. O. S. 87.

9) Maßen, comment-skins in CCC. (hi-uncut. 811008. 1693.) p. 373-383.

Vlurnb lach er. Commentarius in Kahfer Karl des Fünfftenund des heiligen

Rbmifchen Reichs peynliche Halß-Gerichts-Ordnung. fechfter Druck (Salzburg

1728). S. 247-251. 11x688, colliinentutic) Znccjncln in C00. [flirt. 5. (blau.

1760.) p. 305-314. 13001111161-, meclilutwnes in CCC. (i101. 1770.) p.365_

383. Roßhirt. Gefchichte a. a. O. S. 131-133. S. auch noch die pein

liche Gerichtsordnung Kaifer Karls li.. nebft der Bamberger und der Branden

burger Halsgerichtsordnung. fämmtlicl) nach den älteften Drucken und mit den

Proiecten der peinlichen Gerichtsordnung KaiferKarbsli. von den Jahren 1521

und 1529. beide zum erften Mal vollftändig nach Handfchriften herausgegeben

von bi“, H. Zopf( (Heidelb. 1842). S. 45. 160.
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hat oder,nicht„ den Feuertoderleidenx während der Münzfälfwer- der

Verfälfcloer einer achten Münze- an Leib oder Gut beftraft werden foll.

Als Theilnehmer foll der. welcher dem Falfcizmiinzer feine Behaufung

iviffentlicl) zur Werkfiätte einräumt. » und zwar dadurch beftraft :verdeu

*daß ihm diefes Befißthum verloren geht. Die auf dem Reichstage in'

Augsburg im Jahre 1559 aufgerichtete Miinß-O rdnung geht im

H. 160 von der Betrachtung ausf daß unziemlicher Gewinn in den

Münßen gefucht. Falfch und Betrug darinn getrieben wirdx als daß

etliche die gulden und filbern Münhen ringern/ befchneidem fchiväcifen

abgieffen. außwiegen- der andern Schläge abkoncrafiguriren- durch

Auffwemfel oder in andere Wege damit gefährlicher Weiß handeln. die

in fremde Land auf Gewinn führen oder practicirenF und fügt einfchrei

tend in,den,-Ö._.161- 164 hinzu: Hierauf fetzenx ordnen und wollen

wirf daß_ obbemeldte Ringerer. BefchneiderF Schwächen Wäfclfen

Schmelzen Ausfuhren Abgieffer. Auswieger. Ausziehen Aufwechsler

und Fälfcher an Leib. Leben oder Gut nach Geftalt der Sachen geftrafft

und niemand hierinn durchaus verfchont werde. und damit derfelbigen

Untugend defto baß und forderlicher an Tag und zu gebiihrlimer Straff

kdmmq daß einem jeden die und andere verbottene Mißbrauch. Betrug

und Falfme der Mfinß den Oberkeiten eines jeden Orts„ äda die geübt

oder da der Verbrecher betretten wirbt alsbald und unverzüglich anzu

bringen und zu riigem nicht allein erlaubtj fondern auch bey Pön

zweyer Marck lötigs Golds anzuzeigen/ hiemit aufferlegt feyn foll. E o

dann ein folcher Verbrecher betretten/ foll er eingezogenF und an leid

und Gut. oder am Leib allein. oder am Gut alleinf nach Gelegenheit

und Geftalt feines Verbrechens ,geftrafft werden. Und wäre es Sach.

daß er am Gut geftrafft wiirde/ alsdann foll dem Anfager an folcher

verwürckten Buß ein dritter Theil. und die andere zivey Theil der Ober

keit. darunter die Ueberfahrung gefchehenh gebühcen- ivelme Straff die

Oberkeit auch alfo einbringen- und-dem Anfager feinen dritten Theil

zufiellen foll. Würde aber folche Oberkeit an Einbringung der ver

wurckten Straff fäumig feyn. alsdann follen die Münbgenoffen deffel

bigen Kreyß folche Straff einfordern- zwei Theil derfelben behaltenf und

den dritten Theil dem AnfagerX wie obftehet. folgen laffen. Wo aber

einer folchen Betrug- Mißbrauch oder Falfch erfahren„ und feiner Ober

keit in Monatsfrifi nicht anzeigen- und daß befagt wiirdex der foll die

Pön der zweher Marck lötiges Golds verfallen, und zu geben pflichtig

feyn- daran dem„ fo denjenigen. der den Mißbrauchh Betrug oder

Falfch erfahren und feiner Oberkeit verfchwiegen/ befagt hat/ ein dritter

Theile und die andere zwey dritt Theil den Oberkeitenx darunter folche

Ueberfahrung gefchehen. folgen„ und fo die Oberkeit abermahls die

Straff einzubringen nackiläffig feyn würde/ alsdann follen die Müritz

genoffen deffelben Kreyß die einzufordern Macht haben- und damit ge

halten werdemwie obfteht. Wurden aber* die Oberkeiten und Münt

genoffeu folches, Kreyß- nach befchehener Anzeigung auch fäumig oder
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nachläffig. und daffelbig durch den Anfager an unfern Kayferl. Cammer

Lrocuratorn M3001 General gelangen. fo foll derfelbig unfer kiss-zi, gegen

den fäurnigen und nachläßigen Oberkeiten. Münßgenoffen. und auch

den Verbrechern. mit ernfilichen yr00e88en und Straffen Gerichtlich

vollnfahren. und den Anfagern. wo die Straff in Geld gewendt. fein

Gebührnuß. wie davon gemeldt. überantworten. *- Diefem Reichs

gefehe10) fchloffeir fich andere Emanationen der Reichsgefehgebung an.

die mehr oder weniger dem polizeilichen Gebiete angehören. - Reichs

abfchied. zu Augsburg Anno 1566 aufgericht. Ö. 147-17611). _

Reichsabfchied. zu Speyer Anno 1570aufgericht. Ö. 120-15012).

-*- 0oueiu8ijm vom 5. Sept. 166713). - Münzedict von 175914).

- Aus diefer Reichsgefelzgebung 15). in Verbindung mit dem römifchen

Rechte. auf welches der Art. 111 der Carolina (falzung der recht) hin

deutet. entwickelte fich die gemeinremtlime Lehre von dem Münzver

brechen. wie wir fie in den älteren und neueren Lehr: undHandbüchern

des gemeinen teutfcheu Eriminalremtes dargeftellt finden 16). und. in

.li-al

10) Senkenberg. Sammlung der Reiehsabfchiede Th. 3. S. 153-201.

6138011 l. c. p. 375. 377. 383. lireßs l. c. p. 309. 310,

11) Senkenberg a, a. O. (S. 211-244) S. 235-239.

12) Senke-nberg a. a. O. (S, 286-341) S, 303-307. llreee 1. e.

p, 313.

13) Senkenberg a. a. O. Th. 4. S. 51-55.

14) Gerftlacher. Handbuch der teutfchen Reichsgefelze (Karlsr. 1788).

S. 1632. 1633. *

15) 6128010, thesaurus preclicus. (liatidb. 1740.) p. 281. , 8. e, Falfrh e

Münßer. Abraham Saur. Straffbuci) (Frankf. 1581.).. S. 21. 22.

v. Berg. Handbuch des trutfchen Polizeirechtes. zweite verb. Aufl.. Th. 1

(Haan. 1802). S. 350 flg. Roßhirt. Gefchichte a. a. O. S. 33. 34.

16) [(0011, jnsliiutiones juris criminaliß. [Mit. 6. (Jen. 1783.) l.jb. ll,

Cup. xrel, p. 419-424. 0. k'. (I. Meister, prjnoipju juris criruinulis (Jerma

uiae eoiuruunjo, [ici. 6. (krancof. 1781.) 80er. ll. k). lll. (Zap. [ll. p. 212-216.

Z. 336-346. (Der Beef. berührt in diefen( letzten Z. die Strafgefetzgebung im

Vraunfchioeig : Lüneburgfchen . namentlich die vom I. 1744. wornach das Ve

fchneiden der Münzen mit der Strafe des Stranges bedroht erfcheint.) Qu i -

ftorp. Grundfälze des teutfchen peinlichen Rechtes. 5. Aufl. (Reit. 1794).

Z. 161-166. S. 234-242. (i, i. k'. bleidter, principle) juris criminuiis

(Jet-rn. colnrnulns. kan. 4. (6011. 1802.) 8. 310-315. p. 339-345. Roß -

hirt. Lehrbuch des Criminalrechtes nach den Quellen des gemeinen teutfchen

Rechtes und mit befonderer Rlickficht auf die Darftellung des römifchen Crimi

nalrechtes (Heidelb. 1821). Z. 223-223. S. 504-509. Wächter. Lehrbuch

des rbmifch-teutfmen Strafrechtes Th. 2 (Stuttg. 1826). Z. 183. 184. S. 241

-254. Grolman. Grundfaize der Eriminalrechtswifienfchaft. vierte Aufl.

(Gieß,1825). Z. 317-322. S. 332-339. Feuerbach. Lehrb.. 13, Ausg.

(Gieß. 1840). Z. 176-180. S. 264-272. Mar ezoll. das gemeine teutfche

Criminalrecht als Grundlage der neueren teutfchen Strafgefeßgebungen (Leipz.

1841). Z. 79. 80. S. 234-242, Heffter. Lehrb.. 3. Aufl. (Halle 1846).

Z. 380-388. S. 334-338. 3. 536. S. 479. S. auch noch klejl, .lu-ier er

06100801* iu praceßsu iuquie. (iijlciburg. 1768.) p. 309-371. 8. Zlryk, (118

Zert. lie teruorutorihuo 'im-ie monetuocii. [lui. 1697. (In deffen 013801-1. juricj.

701. kill. p. 2041-304.) line-tu, lie 111180 unweit-io et.- 5010, et cuiu ueurputiooo
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Einwirkung; derfelben. die Rechtspflege. Diefe fiieß indeffen fchon früh

die barbarifche Feuerftrafe von fich. auf welche freilich noch in dem

Zeitalter Ca rp zo v's erkannt wurde. der uns in feiner yractjca rerurn

(xi-twin. mehrere Beifpiele aufbewahrt hat. Denn wir finden z. B.

(l), l. quarter. 42.) folgendes Refponfum v. J. 1596: Da ihr euch

nun allbereit erkundiget hättet. oder nochmals erkundigen würdet. daß

folche falfche Münhe bei luquisjto gefunden und unter die Leute von

ihme gebracht und ausgefprenget worden und der Gefangene würde auff

feinem gethanenVekenntnuß -. verharren. oder daß fonften. wie recht.

überwiefen. fo möchte er von wegen folches falfchen Münhens. daß er

nämlich falfche Thaler gemacht. und diefelbe vorfehlicher und betrieg

licher Weife unter die Leute gebracht und ausgegeben. vermöge des H.

Rim. Reichs Peinl. Halsgerichts-Ordnung mit dem Feuer vom

Leben zum Tode gefirafft werden. dann ein Refponfum v.

J. 1618. dahin gehend: So md>)te H. Z. derowegen. daß er gefähr

lichen und boßhafftiglichen die falfchen Schreckenberger zum Theil felb

ften. auch etliche durch fein mitgefangenes Weib und Sohn. dem Neck)

ften zum Nachtheil wiffentlich ausgeben und unter die Leute gebracht.

er auch mit darbey gewefen. auff der Hufe gefianden und die Wache

gehalten. als der flüchtige E. die falfche Münhe geftempelt. und geprä

get und darin feinen Confens und Willen gegeben. auch darvon partici

p-iret. vermög - Peinl. Halßgerictzts-Ordnung mit dem Feuer vom

Leben zum Tode geftrafft und hingerichtet werden. ferner ein Gutachten

v. J. 1826. dahin gehend: So möchten fie behde J. K. daß er folche

bofe und falfche Thaler felbft gemünhet und gepräget und H. H. daß er

dergleichen Thaler münlzen und fchlagen laffen. auch den Blafebal> ge

zogen und alfo Hand mit angelegt und dann. daß fie behde dem Neth

fien zum Schaden und großen Nachtheil. ihnen aber zum fchändlichen

Gewinn und Vortheil. die falfche Münhe ausgegeben. Inhalts -

Print. Halßgerichtsordnung mit dem Feuer vom Leben zum Tod gerich

tet und gefirafft werden. Ley fer bemerkt (bleciit. ac] 2mal. Zpeo. 618.

be 1318g liloneta m. 2.), er erinnere fich nicht. daß während der drei

ßig Jahre. in denen er Mitglied eines fehr befchäftigten Spruchcolle

giums gewefen. wegen Münzfälfclotmg auf die Feuerftrafe erkannt wor

den fei. und fügt hinzu. in einem graben Falle fei auf die Todesftrafe

durch das Schwert erkannt worden (fowie dahin. daß der Leib des einen

juris monoton-Ii conionoto. len. 1730. Gleich eure-enten, ooneult. (ie con

troreräjjo e! mon-ein nciulterina noriter exortig. Mp8. 1623. [Lotti, (n53, rie 1318er

modem. Lau. 1688. Zleeogt, prog!: (io crimine [Q1836 mon-Zeno, 118]. 1713.

krericbs, (U88. .ie crjmioe circa monster nc: spe-r. (ic: ciroumoisione earurcn_

(Frost). 1736. Thom-remus, (ie (iezljcljß at p08l1j3 circa munter. vocijern. Lips.

1772. v. Reibnilz. fhftematifches Lehrgebäude des gefammten in Trutfmland

?Lach-Ken gemeinen Rechtes Bd, 2 (Verl. 1825). Abth. 2: Criminalrecht. S, 35.

_
,

. . . , . .
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Angefchuldigten nach der Execution verbrannt werden folle). Die der

Feuerftrafe fubfiituirte Sciuoertfirafe 17) wich erft fpät einer milderen

Praxis) welche auf Freiheitsftrafe erkannte 18)) und in den neueren

Strafgefehbumern zum gefchriebenen Rechte wurde. Was die älteren

Criminalgefetzgebungen betrifft) fo zieht die Legislation der Kaiferin

Maria Therefia vom I. 1769 die Aufmerkfamkeit auf fich. Diefe

peinliche Gerichtsordnung) nachdem Becrciria fchon längft durch fein

Werk über Verbrechen und Strafen zu den Mächtigen gefpromen) han

delt Th. 2) Art. 63: von Miinzfälfmung und was dahin

17) Broker? (Zeleetne ohoereuijonez [oi-enger. [1111]. 1765.) gedenkt 0118er'.

619. der Praxis der Iuriftenfacultät in Jena und dabei auch eines Erkenntniffes

vom I. 1695) worin die Strafe des Schwerter? dictirt ward (auch eines uc

theils vom I. 1729) wornach drei Knaben von 15 Jahren) tvelche Zahlpfennige

vergiildet und für Goldgulden ausgegeben) mit Landesoerweifung und körper

licher Ziichtigung beftraft wurden). S trub e) rechtliche Bedenken Bd. 1)

Bed, 125: Falfche Münzer find nur mit dem Schwerdt zu be

fxrafrn) wenn fie wenig falfches Geld gemünzet und ausge

geben haben.

' 18) Im zweiten Bande des Bifchoffifchen Werkes: Merkwürdige Cri

minalrecljtsfälle für Richter) Gerichts-ärzte) Vertheidiger und Pfhchologen

(Haren. 1835))“wird S.385-494 ein Criminalfall wegen Münzverdrecizen dar

geftellt. Die großherz. fachfen - weimanfche Landesregierung erkannte im Jahre

1818 dahin: Da der Inrulpat R. erft halbe und dann acht ganze falfche Konf

fiiicte aus geringhaltigeren Materialien (Zinn und Zink) gegoffen zu haben gr

fianden) auch letztere wiffentlirh durch Andere hat ausgeben laffen) fo haben wir

befchloffen) denfelben iin Betracht der fchlechten Fertigung diefer Münzen ohne

Stempel) des dadurch oerurfaehten unbeträchtlichen Schadens und der zu feiner

Vertheidigung angeführten Diirftigkeit mit zwei Jahre n) den M. M. aber)

welcher hierbei förderlich gewefen) mit fechs Monaten) und feine beiden Töchter)

welche das Geld ausgegeben) jede mit drei Monaten Zuchthaus zu beftrafen.

Diefes Urtheil wurde in oberfter Inftanz beftatigt (f. auch noch das in demfelben

Bande deffelben Werkes S. 1 -22 Dargeftellte: V erth e i d i g u n g s fch rift

für den Maler und Kupferftecher Ulrich aus A. wegen Münz

verbrechen) ingleichen das von dem Schdppenftuhle in Jena

darauf gefprorhene Urtheil. Der zweite Band von Hitzigw Annalen

der Criminalrechtspflege (Berl. 1828) enthält einen Beitrag: Z w ei ho (flei

nifche Criminalfälle u. f. w.) von_ C, v. Schirach. Der eine Fall zeigt)

daß das holfteinifche Obercriminalgericht den Angefchuldigten wegen betrüglichen

Ausgebens falfcher Münzen und mehrerer Entwendungen zu einer zweij ä h

r i g e n Z u ch th a u s ft r a fe verurtheilt. Im zweiten Bande der Sammlung x

Merkwürdige Strafrechtsfälle aus mehreren Ländern Teutfchlands) herausge

geben von I. S ch olz 111. (Braunfchw. 1841)) wird unter der Auffchrift: D e r

oerfurhte Dieb) aber ungefchickte Miinzfälfcher) S. 266 flg. eine

Unterfumungsfache dargelegt; das Gericht erfier Inftanz verurtheilte den Ange

fchuldigten wegen mehrerer Diebftähle) .befonders wegen eines Pferdediebftahls

und des Verfumes der Piiinzfälfmung zu lebenswieriger Freiheitsftrafe; indeffen

felzte das Oberappellationsgericht in Wolfenbüttel die Strafe auf zehn Jahre

Karrenftrafe herab) weil jener Pferdediebftahl als nicht vollftändig erwiefen an

gefehen ward. _S. auch noch Bauer) Strafrechtsfälle Bd. 2 (Gött. 1836))

S.473 fig.: Relation in Unterfuchungsfachen wider den Gold

arbeiter Wenz wegen Münzoerfälfchung.
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"'K'(7717'--c-q.-11.1.-..p-c:*

ein t-eh leg etxltüdczlilarüin heißt es: In diefexLafier

der falfchen :Münzung oder: Münzverfälfclyung verfallen erftlich die.

'welche ohne haftender Freiheitunfere erbländifcize Münz. auf 'was Weife

es-immer fein mag. nachmünzen. ' obgleich folche an Schrott und Korn

der Unfrigen gleiä) und noch hältiger ivärez um fo mehr alfo. wenn

folch - nachgemamte Münz den rechten Halt nicht hätte. oder' wohl

ganz falfch aus einem andern Metall. als Meffing. Bley. Zinn. u. f. w.

verfertigt worden wäre; dann andertens auch jene. welche auslän

difche falfcheMünz machenz ferner d rittens. welche der gutenMünz

durch Befchneid-. _Abfeil-. Abfchleiff- oder wie immer anmaffende

Verringerung ihre rechte Schwere ,oder den übergewichtigen Münz_
fiüiken das Uebergcewiciyt auch ohne Verringerung des rechtmäßigen Ge

-haltes-benehminzamd endlich vierrens. welche falfche Münzen (fie

feyen fodann den Unfrigen oder ausländifmen nachgemachet) wie auch

jene. die befchnittene oder auf was immer für Art verringert - und

verfälfchte fonft gute Münzen dem Nächften zum Nachtheil wiffentlicl)

ausgeben. Die Ö, 2--6 betreffen das Verfahren. befonders die Her

ftellung des Beweifes (auch die -Frage. wann die Tortur19) angewendet

werden kann). woraufes im h. 7 weiter heißt: Nach erhoben-rechtlichen

Beweis oder Bekenntnuß des Thäters ift die Beftraffung folgendermaßen

vorzunehmen und zwar erftlich: Sind diejenige. welche unfere erblän:

difche Münzen nachfchlagen. ohne Rückficht auf derenfelben innerlichen

beffer- oder fchlechteren Halt - famt ihren Gehülffen. fo fich zur

falfrhen Münzung wiffentlich und freiwillig gebrauchen laffen. als

Beleidiger Unfer Majefiät Uns mit Leib. Leben. Haab

und Gut heimgefallenW). Wir ordnen demnach. daß folche

Miffethäter mit dem Feuer vom Leben zum Tod hinge

richtet und nach Befchaffenheit der befchwerend- oder lindernden

Umftände folche Straffe mit Zufähen verfchärffet. oder die

Thätere vorhero enthauptet und hiernach verbrennet. allemal aber ihr

ganzes Vermögen zu Unter-Kammer eingezogen werden folle21). Da:

gegen wollen wir andertens auf diejenige. welche ausländiiche

Münzen fälfmlick) prägen und auf ihre zu folcherMünzung mitwirkende

Helffrr die Schwerdfirafe mit hernachgehender Verbrennung ihres Kör

pers. wobei) die Verwirkung ihres Vermögens. jeden Falls aber. wenn

von folih - ausländifch ; ftilfmer Münz noch nichts ausgegeben

worden. lediglich den Schwerdfchlag ausgefelzet haben. welch lehtere

19) Des Marchefe Veccarims Abhandlung über Verbrechen und Stra

fen. Von neuem aus dem Italienifchen iiberfetzt von I. A. Bergk. Th. 1

(Leipz. 1798). Z. 12: Von der Tortur. S. 124-143.

. 20) Berraria a. a. O. Z. 26: Von den Verbrechen der beleidigten Ma

jefiät. S. 236-237,

21) Becraria a. a. O. 8, 17: Von der Landesveriveifung und von der

Einziehung der Güter. S. 190-194.

bill. 18
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Straffe drittens auch gegen-diejenige) welche durch vorfeßliehe Ver:

falfch-) Befchneid: oder Benehmung des Uebergewichts und wie

'immer erdenkliche Verringerung der gutenMünz und derfelben-(Wieder:

ausgebung dem gemeinen Wefen namhaften Schaden und Nachtheil

*zugezogen haben) ingleichen viertens gegen diejenige) die mit unfe:

'ren' oder fremden-Präg gezeichnete falfche oder auch befchnittene) und

fonft verfälfchte Münzen gefährlich) und wiffentlich ausgeben) zu ver

hängen kommt. Gleichwie aber fünftens in den letzteren 3 Fällen

bey vorkommend befchwerenden Umfländen erftgeordnetermaaßen die

Schwerdtfirafe zu verhängen) auch nach Gefialt der Sachen mit Zu:

fähen zu verfchärfen ift) .fo kann felbe im Gegenfpiel bey eintreffend

mildernden Umfiänden nach vernü-nftig-richterlicizen Ermeffen gemindert)

und in eine wohlgemeffene Leibsftrafe verändert werden. Deine Wir

fechfiens hiemit gefelzgebig beygerucket haben wollen) daß) wenn Ic:

mand wiffentlich zum falfchen Münzen) oder Münzverfälfchung fein

Haus) oder Grund herleihete) und folches darinnen zu thun geftattete)

der Eigenthümer) wenn es auch unentgeldlich gefchehen wäre) und er in

anderweg an folcher Miffethat keinen Antheil genommen hätte) uns

andurch dasfelbe verwirker haben folle. Die Ö. 8 und 9 fügen hinzu:

Befchwerende Umftände find: Wenn die Thäter das falfche Münzen)

oder die Münzfälfchung) oder auch die Ausgebung der falfchen) oder

gefälfclnen Münzen eine lange Zeit getrieben. Wenn folche Münz_ im

Schrott und Korn garring beftellet gewefen) und andurch viele betrogen)

und in dem gemeinen Wefen große Verwirrung) und Schaden angerich

tet worden. Wenn Jemand mit der falfchen) oder gefälfchten Münz

einen eigenen Handel gemacht) folche aufgewechslet) mit Fleiß an fich

gebracht) und wiederum dem Nächfien zum Nachtheil gefährlich aus:

gegeben. Wenn der Ausgeber mit den falfchen Münzern) »oder Münz

fälfchern) Gefellfchaft) oder gefährliche Einverftändniß gehabt. Mil

dernndeumftände hingegen find und wird auch die Strafe nach der Gat

tung des Verbrechens in etwas geringerer: Wenn der uebelthäter das

Münzen) und fo auch die übrige Münzbetrügereyen erfi verfuchetz da

wer keine gangbare Münz) fondern nur Denkpfennige gepräget) oder

Abdruck von alten Münzen zur Gedächtniß) und Aufbehaltung nachge:

machet: wobei) auf die etwann unterlauffende Gefährde) oder hieraus

entftehen mögende bäfe Folgen zu fehen) und hiernach die willkührliche

Befirafung abzumeffen ifiz Da Jemand dem übergewichtigen Geld nur

das Uebergewicht ohne Verringerung des rechtmäßigen Gehalts benim

met. Wenn er des falfchen) oder befchnittenen Geldes noch wenig)

oder gar nichts unter die Leute kommen laffen) und alfo nicht viel ge:

fchadet hätte; Da einer wiffentlich das falfche Geld von darumen wie:

der ausgäbe) weilen er von anderen hiemit betrogen worden) und alfo

andurch fich fchadlos zu machen gefuchet. Da einer das fa-lfche Geld

nicht gekennet) und folches ohne Gefährde für gut ausgegeben hättez

welchen Falls) wenn bloßer Jrrthum) undkeine Schuld unterlauffet)
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auch keine Strafe ftatt haben kann. »- Von diefer mehr als ftrengen

und noch hinter dem Griffe ihrer Zeit zurückgebliebenen Gefetzgebung

fehr verfchieden ift die Legislation des milden Sohnes der Gefeizgeberin.

des Großherzogs Peter Leopold von Toscana. Nachdem er die Todes

ftrafe und die Tortur abgefchafft hatte. erließ er unterm 30. November

1786 fein denkwürdiges Eriminalgefeh 22). das 'on der ausgefprome

nen ueberzeugung dictirt ward. daß die bisherige Strafgefelzgebung mit

zu vieler Strenge abgefaßt fei und von Grundfähen beherrfclyt würde.

welche fich in den minder glücklichen Zeiten des römifchen Reiches und

unter den Unruhen des Mittelalters ausgebildet hätten. In diefem

Gefehduche finden wir aus) den Art. 94. der fich dahin ausfprimt. die

Münzfälfmung folie ferner nicht als Majeftätsverbrechen angefehen

werden und hinzufügt: Wir wollen. daß diejenige. welche Münzen von

irgend einem Gepräge. Auffmrift (lilecieglia) oder Stempel verfälfchen.

indem fie folche entweder fertigen. befchneiden oder auf andere Weife

verändern. mit der Strafe qualificirter Diebftähle. oder mit öffentlicher

Arbeit auf *mehrere Iahre belegt werden. Nur in dem Falle. wenn

von einer geringen Quantität und Importanz die Rede ift. foll die

Strafe gemildert werden; dagegen foll fie bis zur öffentlichen Arbeit auf

Lebenszeit anfteigen. wenn das Gegentheil ftattfindetLJ). Freilich fällt

auch der Art. 59 in's Auge. welcher verlangt. daß auch der Münzfäl

fcher (vor Vollziehung der Strafe) an den Pranger geftelltwerden folie 24)

und infofern den Zeitgenoffen Beccaria verläugnet. Die einige Iahre

fpäter hervorgetretene preußifche GefelZgebungW) beftraft den. tvelcher

unter landesherrlichem Gepräge Münzen zum Umlauf

fchlägt oder gießt. mit zwei; bis dreijähriger Feftung nebft Geldbuße

bis zum zehnfackjen Beträge des gewonnenen Vortheiles. eine Strafe.

welche auf die Hälfte herabfintt. ivenn a u s w ä r t i g e s G e p r ä g e

gewählt ward. Das Fertigen von Münzen unter Verfälfctjrtng des

inneren Gehaltes zum Betruge des Publicuius wird mit vier; bis zehn

22) .ueberfetzt abgedruckt im 10. Bande der Schlözer'fchcn Staatsanzei

gen (Gött. 1787). S, 848-377. 293-420.

23) S. daf. S. 406. 407.

24) S. daf. S. 376.' 377. *

25) Allgemeines Landrerht für die preußifchen Staaten. neue Ausgabe.

2. Theil. 2. Band (Berl. 1817). S. 525-527. wo in dem von Aumaßungen

und Beeinträchtigungen der vorbehaltenen Rechte des Staates handelnden. die

Z. 229-322 umfaffeuden fiebenten Abfchnitt des zwanzigften Titels de5 zweiten

Theiles die 8, 252-269 die Münzverbremen betreffen. Ueber den Entwurf

eines Strafgefelzb. f. teutfches Staatsarchiv Bd. 5 (Ien.1844): Bericht des

vorbereitenden Ausfchuffes des achten Provinciallandtages der Stände des

Könige. Preußen über den von ihm berathenen Entwurf des Strafgefetzb.

S. 299. Gefchithtliches: Abegg. Verfuch einer Gefchichte der Strafge

fetzgeb. und des Strafrechtes der brandenburg-preußifctien Lande (S. 1-205 des

erften Supplementbandes der HilzigFchen Zeitfchrift für die Criminalremts

pflege in den preuß. Staaten. Verl, 1835) S. 56. 122,

.2 18*
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jähriger Fefiung -beflraft),fowie mit einer fiscal-ifchen Geldbuße im zehn

fache Betrage des verurfamten Schadens. Bei Verbreitung großer

Summen und fo Bewickung beträchtlichen Schadens foll die *Strafe

biszum Staupenlchlag und zu lebenswieriger Fefiungsarbeit anfteigen)

womit auch der Münzbeamte belegt werden foll) welcher den Gehalt der

von ihm oder unter ßinerAufficht geprägten Münzen verringert. e* Bei

Nichtverbreitung der geprägten fcilfwen Münze tritt Herabfeßung der

Strafe auf die Hälfte ein. Hilfeleifiung bei Verbreitung folcher Münze

wird mit der Strafe des Thäters heimgefucht. Verpönt ift die unter

laffnng der Anzeige bei der Wahrnehmung des Umlaufs falfcher Mün

zen) das wiffentliche Wiederausgeben derfelben) das :Schmälern des

Gehaltes gangbarer Münzforten u. f. w. Das Nachmacixen von Bank

noten) Pfandbriefen oder Actien) die unter landesherrlictzer Autorität

zum öffentlichen Umlaufe beftimmt find) oder deren Verfälfchung) fowie

die Theilnahme an deren.Verbreitung foll mit der Strafe des Fertigens

oder Verbreitensgeahndet werden. (Ein Gefelz vom 8. April 1823

|ellt Z. 2 die Verfälfmung des preußifchen Papiergeldes und anderer

vom Staate zum Umlaufe beftimmter Papiere der Münzfälfwung

gleich.) In Hißig's Zeitfchrift für die Eriminalremtspflege in den

preußifchen Staaten werdeneinige Fälle von Anfchuldigung _der Münz

falfchung dargeftellt) z. B. im erfien Bande (Berl. 1825)) S. 39 fig.:

Vertheidigungsfchrift zweiter Inftanz für den Kauf

mann Z. Zur Erläuterung der Lehre vom Conat zur

Verbreitung falfcher Münzen. (Der Angefchuldigte) welmem

in London gefertigte falfche Münzen zum Ankauf und zur Verbreitung

angeboten wurden) und welcher fie annahm) aber bald mit dem Bemer

ken zurückgab) daß er mit der Sache nichts zu thun haben wolle) wurde

in zwei Inftanzen wegen Conats der Verbreitung falfcher Münzen in

fechs Monate Feftung verurtheilt) während die Schutzfchrift darzuthun

fucht) daß es noch nicht zum Eonat gekommen fei26)). Dann im 22.

Bande (Berl. 1832)) S. 367 flg.: Erkenntniß nebft Grün

den des Eriminalfenats des Kammergerichts in Ber

lin in der Unterfuchung gegen den Schlofferlehrling

Müller. (Der Angefchuldigte hatte einige falfche preußifche Sil

bergrofchen von Blei) von denen er nur einen ausgab) dadurch

nachgemacht) daß er einen echten Grofchen darauf abdruckte) fo) daß

das ganze Gepräge hineingedrückt und in umgekehrter Form erfchien)

und wurde wegen Verfuches derAnfertigung falfclher preußifcher Silber

grofchen und betrüglicher Verbreitung derfelben mit fechsmonatliciyer

Zuchthausfircife u. f. w. befiraft» indem das Gericht von der Betrach

tung ausging: Da auf den falfchen Grofchen das gefeßliche Gepräge

210S. darüber Abegg im 4. Bande der Jahrbücher der gefammten leut

fchen Zurifi. Literatur (Erl. 1827)) S. 254) 255.
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fehle) indem in Preußen keine Münze gefchlagen werde) auf welcher

der Stempel hineingepreßt erfcheine u, f. w.) fo fehle dasrMerkmal einer

Münze) alfo auch einer falfchen Münze) daher man geneigt 'feinmü e)

den Angefmuldigten nur als des Betrugs fchuldig anzufehen) inde en“

habe er zugefianden) daß er bei Fertigung des 'ausgegebenen falfchen

Grofchens die Adficht gehabt habe) dafür etwas zu kaufen; erhaibfe|

daher beabfichtigt) falfmes Geld zu machen und auch' von feiner" Seite

Alles gethnn) was) wenigficns feiner Meinung nach) zur Vollendung

des VerbrePens gehöre; nur dii"zun1 Wefen der firafbaren' Handlung

erforderliche Wirkung) das Herfiellen einer Münze) fetisch *einen Zir

fall) durchden außerhalb des Willens liegenden llmfiand verhindert"

worden) daß7der Angefmttldigte einen befferen); dem gefehlichen ähnlichen_

ren Stempel herzuftellen nicht verfianden habe) *fo daß erfich des neith

ften Verfums der Münzfälfmung fchuldig gemacht. 'Mildernd“lvirkte"

der unbedeutende Gegenftand eines ausgegebenenGro chens *unddas

jugendliche Alter ein 27)), *“Gehtman*zur“Betrachtung' der* neuefien)

noch herrfchenden) aber bereits einer Revifion unterworfenen Strafgefeh

gebung (Gefehbuch vom J. 1803) für Oefieureici) überxfo finde-n

wir die Münzverbrechen im 13'.Eapitel) übe'rfcl)r*ie'bent“Vdn dekMünz:

verfälfmung) verpöntW). Als folche erfcheinti) die unbefugte Flat: *

gung von Münzen nach einem im umlaufe gangbarenGe rägez 2) der

Fall) da Jemand folche Münzen aus echtem Metall ghältiger oder

aus geringerem Metall unechtfchlägt oder demfalfchen Münzen das

Anfehen 'echter Münzen gibt; 3) da Jemand echte Münzen verringert

oder ihnen die Geftalt von Stücken höheren WerthesgibtzN-i) die Her

beifchaffung von Werkzeugen. Als Strafe dictirt fiäzzeitige Freiheits

firafe) Kerker von einem Jahre bis zu zwanzig Jahren. Jft die Ver

fälfmung befonders erkennbar oder die falfche Münze der echten an

Schrot und Korn gleich) fo kann die Strafe höchfiens auf fünf Jahre

fieigeni* Das vorhergehende Cap. 12 verpönt die Fertigung und Ver

fälfchung öffentlicher Ereditbriefe mit befonderen Strafen und fieigt

iogar bis zur Todesftrafe hinauf) indem die Fertigung falfcher Bank

27) S. darüber Abegg im 21. Bande der Schunck'fchen Jahrbücher

(Renft. 1833)) S. 306) und den Beitrag des Auditeurs Dan higer in Neiffe

im 23. Bande der Zeitfchrift S, 367 flg.) eine Ausführung) wodurch der Ver

faffer darzulegen fucht) daß ein Eonat der Münzfälfchung nicht zu erkennen fei)

in der Handlung nur Betrug liege.

28) J. Luzar) Anwendung des Strafgefeßes über Verbrechen) 6 Bände)

2. Aufl. (Wien 1810)) Bd. 2) S. 120-221. Vgl. noch v. Vingersbach)

Archiv für wichtige Anordnungen in den k. k. bfterreichifchen Staaten über (Cri

minal- und Eioiljufiizrecht u. f. w. Heft 3 (Greis 1816)) S. 80 flg.: Ueber die

gefehliche Zurechnung des Vergoldens oder Verfilberns verrufener Münzen und

die Verbreitung derlei vergoldeter oder verfilberter Münzen) mit Anwendung

des Hofdecretes vom 21, October 1813 und mit Berückfichtigung der 8. 83) 211

des 2. Theiles und 8. 103) 105) 176) 179) 180) 184 des 1. Theiles des öfterrci

chifchen Strafgefetzbumes.
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noten damit beftraft werden foll. Der Geift. welcher das franzöfifcize.

noch *jezt in einem Theile von Tetitfchland1herrfchende Strafgefehbuä)

vom I. 1810 dictirte.„erilärt die Rigor-MWSt deffelben auch in Bezug

auf die Beftrafung der Münzfälfmung. von der die Art. 132-138

handelnkii). Art. 132*: .Wer goldene oder filberne. in Frankreichgefeh

mäßigen Umlauf habe-nde Münzen. nachmacht oder verringert. oder wer

daran Theil nimmt. dergleichen nachgemachte oder verringerte Münzen

auszugeben oder in Umlauf zu bringen. oder wer zur Einführung der

felben' in das franzöfifme Reich behilflich i|.„hat den Tod und Ein

ziehung des Vermögens, verwicktk0). Art. 133pi er die inFr-ank

reich gefehmcißig im Umlauf fil-hende Scheide: oder upfeymünze nach;

macht oder verringert. oder daran Theil nimmt. dergleichennachgemachte

oder vetfälfchte*„Münzen auszugeben oder inJ Umlauf zu bringen. oder

zur Einführung derfelben in das kaiferlici) franzöfifme Reich behilflich

ift. foll zu lebenslängliwer Zwangsarbeitverurtheilt werden. Art. 134;_

Jedermann. welcher in Frankreich ausländifche Münzen nachcnamt.

oder verringert. oder. daran Theil genommen hat. fie auszugeben. in

Umlauf zu bringen. oder in Frankreich einzuführen. wird zur zeitlichen

Zwangsarbeitsftrafe lvefurtheilt, 'Art 135: DiefzSäduldz-der Theil

nahme. wie folchefinden vorhergehenden Artikeln bezeichnet worden.

trifft nicht Diejenigen. -welme nachgemachte, oderzuerringegte Münzen

als gut empfangenMun-d-in weiteren U-mlauf gebrgwt haben; Jedoch

ifi derjenige.welcher-won folchen.Geldfor-xenzGebra-uch macht. deren

Unechcheiter ausgemilt-elt hat oder ausmittelu ließ. .tust einer Geldbuße

zu beftrafen. we_l,cheioenigfiens *das Dreifache und höchfiens das Sechs

faclpe .von der. in .folchen Münzforten gewährten. uudzin .Umlauf

gebrachten Summe betragen. auch in keinem, Falle unter femszehn

_l.'.._l..;-..._ ' '* ' ' /' .'*'..

' z. . f. 4 x . z

29) Naoolrons peinliche-s und Polizeifirafgefeßbuch. Nach der Original

ausgabe iiberfeczt. mit einer Einleitung und Bemerkungen über rantreicits Zu(

fiiz- und Polizeioerfaffung. die 'Motive diefer Gefetzgebnng und i re Verhölitniffe

zu Qefterreicvs und Preußens Gefehdüchern von *Theod or Ha rtl eben

(Frankf. 1811). S. 44-46. Gefchichtliches: Franzbfifme Staats- und

Recbtsgefchichte von 8A. Warnkönig und L. Stein. erfirr Band. Staats

gefchicbte (Bafel 1846). S. 457. 458. Bibliothek mcrkioürdiger Criminal- und

Rechtsfälle der neueren und älteren Zeiten. herausgeg. von Ha upt und H rid

ma n n. zweites Bändchen (Darmft. 1830) . S. 152 fig.: Louis Man drin.

Falfchmünzer. Schmuggler u. f. w. 7c *-3

30) Die Nationalverfammlung wollte nur die Verfälfchung des P apie r

g eldes mit der Todesfirafe verpönt wiffen. fonft nur zeitige Kettenftrafe ein:

treten laffen; allein die Häufigkeit der Münzfälfchung bewog den Gefehgeber.

auch diefe mit dem Tode zu bedrohen, Vergeben-Z kämpften dagegen die Gut

achten einiger Gcrichtshöfe an. a rtleben a. a. O. S. 44. Note 64. G öbel.

was der Criminalgefeßgrbung in heinpreußen am dringendften Noth thut (Trier

und Berlin 1838). S. 59. 60. Die dem franzöfifmen Coder nachgebildete Ge

fesgebung für Spanien verbannte die Todesfirafe. f. die Strafgefehgebung der

fpanifchen Eortes. mitgetheilt im 1, Bande der eriminalifiifchen Beiträge von

Hudtwalker und .Trümmer (Hamb, 1825). S. 322. ,„..,:_
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Franken fein darf. Art. 136: Diejenigen/ welche von denrFertigungse

oder Aufbewnhrungsorte der nachgemaayten oder verringerten goldenem'

filbernenx Scheide: oder Krrpfermünzen- die in Frankreich in gefehliGem

Cours ftehen- Kenntniß haben und nicht während der erfien vierund

zwanzig Stunden den Verwaltungsbehörden oder der gerichtlichen Poli

zei Allee?F was fie davon wiffen, -entderkem find! der bloßen unterlaffe

nen Anzeige wegen/ und felbfi wenn fie aller Theilnahme freigefpromen

ivirrdenx zu einer einmonatlicioen bis zweijährigen Gefängnißfireife zu.

verurtheilen. Art. 137. Hiervon find jedoch die Afcendentem Defcen

dentenx der Mann und die Frau- felbft von getrennter Ehe- die Ge

fan-ritter des Schuldigenx und die mit diefen letzteren im nämlirhen

Grade verfchwägerten Perfonen ausgenommen. - Art. 138, Die Per-

fonen/ welche fich der in Art.132 und 133 bemerkten Verbrechen fchul

dig gemacht haben- find mit der Strafe zu verfchonen- wenn fie vor

gänzlicher Vollbringung derfelben/ und ehe noch dagegen-verfahren

wurde- bei den betreffenden Behörden Anzeige machenf und die Urheber

entde>euh oder- wenn fie nach Eintritt des Verfahrensx die .Verhaftung

der anderen Schuldigen bewirkt haben. Sie können aber “nach Befin

den lebenslängliclx oder auf eine gewiffe ?ZeitF unter die befondere Anf

firixtderhdheren Polizei gefiellt werden 31). Naeh dem Art, 139 trifft

31) Vgl. Göb el a. a. O. S. 39-63- wo der Verf. u. A. fich dahin aus

fprieht: Abgefehen von der Graufamkeit und unzweckmäßigkeit der angedrohten

Strafen l fo findet fich auch hier wieder der überall hervortretende Fehler der zu

großen Allgemeinheit der Strafen. Höchfi Vedeutendes wird auf diefe Weile

mit ganz Unbedentendem auf eine Stufe gefeßt- Großes und Kleines über einen

Lcifien gefehlagett. Die Größe oder Geringfiigigkeit des Objectes und der hier:

nach gefiiftete Schade - an welchem und die befonderen umftände„ unter wel

chen das Verbrechen begangen worden- ift in den Criminalfirafen gar *nicht

beachtet; denn der hier dem Richter gelaffene Spielraum zwifchen dem Minimum

und Maximum reicht fetten' aus. und wor wie in den Art. 132 und 133- die

Todesfirafe oder die lebenswirrige Zwangsarbeitsfirafe angedroht ifil da hört

auch diefer Spielraum auf. Man vergleiche den Falle wo der Miinzfalfcher mit

einer fchlechten Mafwine einige wenige, auf den reiten Blick als falfch erkennbare

Münzen von unbedeutendem Werthe verfertigt und durch' einen Anderen ausge

ben läßt- mit dem Fallei wo der Inhaber einer wohleingerichteten Falfclnnünze

rei täufäyend nachgemachte Münzen- wodurch das Vermögen der Staatsbürger

in weit größere Gefahr gefeht wird, in großen Summe zu Tage fördert und

durch Andere verbreiten und damit das ganze Land iiberfchwemmen läßt. Wie

ungleich firafbar ifi: der legte FälfGer und feine Verbreiten und doch müffen

die erfien wie die legtenF ohne allen unterfchied und ohne Rettungl die Todes

ftrafe- wenn die verfertigten und ausgegebenen falfchen Münzen von Gold und"

Silber findx oder lebenswierige Zwangsarbeitsfirafe, wenn es Scheide- oder

Kupfermiinzen finde erleiden, Wie fchauderhaft für jedes Menfelhengeflihl i|

die unabwendbare Todesfirafe für die erfien h die höchfiens eine mäßige Gefäng

nißflrafe verdient hätten u. f. w. S. auch noch v, .Jagemann- offene Gedan

ken liber die Abneigung der Rheinprovinzen gegen Strafgefehrrformen (Verl.

1843) S. 54. Einen Strafrechtsfall: Verbreitung falfcher Silber

mün ze7 thcilt der achte Band des Archives für das Civil: und Criminalrecht

der kön, preuß. Rheinprov. (Köln 1826), Lbth. 2h, S, 1W flgq mit. Es wurde
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die Todesftrafe nebft. Vermögenseinziehung auch“ di-exwelche Staats

fcheine oder gefehlici) bekräftigte Banknoten nachmachen oderxverfälfchen

oder fich folcher bedienen oder in das Staatsgebiet einführen. Der

Art. 144 fügt noch hinzu. daß die in den Art, 51862-138 enthaltenen

Beftimmungen auf die im Art. 13.9 bezeichneten Verbrechen anwend

bar feien. Erft ein Gefeh vom I. 1832 verbannte die Todesftrafe und

fette an deren Stelle lebenswierige Zwangsarbeit W). Das Strafgefeß

buch für das-Königreich Bayern. das in der Münzfälfmung ein Ver

brechen gegen öffentliche Treue 'und Glauben kenntZZ). dictirt zeitige

Freiheitsftrafe und bedroht Verfcilfchung oder unbefugte Nacimhmung

der im Königreiche umlaufenden Münzen. wenn fie in Umlauf gefeßt

find. mit acht bis zwölf Iahren-Zucinhaus. und wenn blos durch Gie

ßen in einer nach echten Münzen abgedruckten Form. mit vier bis acht

Jahren Arbeitshaus. .Fur den Fall. daß esmoci) nicht bis zum Circu

liren gekommen. wird Arbeitshaus von.1»-bis,-8 Jahren. refp. von

einem Jahre bis 'zu vier Jahren dictirt. *Diefe Gefeßgebung fiir ein

fiidteutfmes Königreich ift die Brücke. die unszuden Strafgefehbümern

der Neuzeit fiihrt34). Diefe ftellen die Münzverbrechen bald. wie jenes

Gefehbuch. unter den *Gefimtspunkt der Verlegung» öffentlicher Treue

und Glaubens. bald handeln fie diefelben im Zitfammenhange mit Be;

trug und Fälfmung ab 35 . und ziehen zugleich die Fälfmung des Papier

dahin erkannt: Bei dem Verbrechen der Verbreitungfolcber Münzen fei die

Verhängung der Strafe .des Art. 132 durch dewumfiand bedingt. daß der Ver

breiter des falfciirn Geldestdaffelbe nicht als echt. fondern inxKenntniß feiner

Falfchheit empfangen habe. S. noch criminalifiifche Zeitung für die preußifchen

Stnaten* Iahrg. 1841. Nr. 6. S. 49. 50: Mitt-heilungen aus der

Praxis. des franzöfifchen Strafrecbtes.- zur Vergleichung

mit -dem preußifchen Strafrechte. Falfchmünzerei. Stren ge

Auslegung des .Gefeßes von Seiten des Parifer Eaffations

hofes. HigigD Annalen der .Criminalremtspflege Bd. 4 (Berl. 1829).

S. 168-170: Falfchmiinzerei. - :

- 32) Mitterm-a ier-. das franzöfifche Gefeß vom_28. April 1832 über die

Verbefferung der Criminalgefehgebnng (S. 319-3-18des 13.Bandes des neuen

Archives des Criminalrechtrs. Halle 1832) S.338. 339.

33) Strafgefeizbuch u. f. w. (Miinchen 1813). -S. 134-136. Vgl. noch:

K l ein ich r o d . Entwurf eines peinlichen Gefeßbumes für die kurpfalz- bauer*

fcben Staaten (Münch. 1802). 8. 569-396. S. 91-98, Feu erbach. Kri

tik des Kleinfch ro d'fchen Entwurfes u. f. w. (Gieß. 1804). Th. 1. S, 42

44. .Kleinfchroiz> s Revifion der Kritiken über meinen Entwurf zum pein

lichen Gefehbuche für die kurpfalz-bahenfchen Staaten (Erl. 1805). S. 144.

176. Seuffert und Glück. Blätter für Rechtsanwendung. zunächft in

Bayern. zweiter Jahrg. 1837. S. 149 flg.

34) Mittermaier. die Strafgefeßgebung in ihrer Fortbildung. erfier

Beitrag (Heidelb.1841). Z. 2: Rückblick auf die Codification am

Ende des vorigen und am Anfange des gegenwärtigen Jahr

hunderts. S. 7-24. Vgl. auch wegen *des Folgenden den 8. 3: En t

wickelung der Strafgefeizgebung von 1813 bis-1838. S. 24--32

35) Marezoll a. a. QS. 241. -
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geldes in den Kreis. n Das württembergfche- Strafgefeßbuchgedenkt im

Cap. 6: Von Handlungen wider *öffentliche Treu-mund

Glauben. zuerft (im Art. 20.6) des Falfmmünze-ns (des unbe?"

fugten Nachmamens im Königreiche Cours habender* Münzen in der

Abficht. fie in Umlauf zu fehen. und der Ausführung diefer Abfimt).

dann (in den Art. 207 und 208) der Münzfalfchung (welcher fich der

fchuldig macht. welcher folche Münzen in ihrem inneren Werthe ver

ringert oder ihnen den Schein eines höheren Werthes gibt. und jene

als vollgiltig. diefe nach ihrem fcheinbaren höheren Werthe in Umlauf

fetzt). ferner (in den Art. 209-214) der anderen Münzverbrechen (des

Nachmachens. Verfälfmens und Ausgebens im Königreiche nicht Cours

habender Münzen. des Ausgebens wiffentlich falfcher oder verfalfmter

Münzen u. f. w.) und fchließt mite-der Verordnung (Art. 215). die

Veftimmungen über Münzverbrechen galten auch hinfimtlici) der Fäl

fchung und Verfalfmung von im Lande Cours habendem Papiergeld.

Als Strafe wird Freiheitsfirafe bis zu fünfzehn Jahren Zuchthaus an:

gedrohtiö). Das Polizeiftrafgefelz dictirt Art. 13 dem. welcher echte.

aber außer Cours gefehte Münzen aus dem Auslande zur Verbreitung

einführt. mit Rückfimt auf die Quantität. außer der Eonfiscation.

Geldbuße bis zu fünfzig Gulden oder 'Ari-eff von vierzehn Tagen bis zu

vier Wochen. während es Art. 14 und 15 die unbefugte Verfertigung

und Anwendung von Prägmafminen und Münzftempeln mit Geld

refp. Arreftiafe und Confiscation der Mafchine oder des Stempels be:

firaft37). (Ueber die frühere Strafgefehgebung und Praxis in '

Württemberg f. Knapp. das württembeigfche Criminalrecht. 2. Abth.

(Stuttg. 1829). S. 181-187. Wächter a. a. O. S. 242. 250.

251. Ein Gefelz vom 10. Nov. 1807. das durch den Geift der Herr

fchaft des nun machtvollkommenen Regenten erklärlicj) ift. bedrohte das

Nachmamen toürttembergfcher und fremder gangbarerMünzen und das

Ausgehen derfelben mit der Todesftrccfe des Stranges 38). an deffen

36)'Strafgefeßbucl) für das Königreich Württemberg. Nebft dem Einfüh

rungs- und Competenzgcfeize (Stuttg. 1839). S. 67-69. Vgl. noch Kn a p p .

Erörterungen über. den Entwurf eines. Strafgefehbuäies für das Könige. Würt- ,

temberg Abth. 2 (Stuttg. 1837).. S. 170 flg. Abegg. Beiträge zur Kritik

des Entwurfes eines Strafgefeizbuches für das Könige. Württemberg vom I,

1833 (Neuft. 1836). S. 63 fl-g. v. Preufchen. Beiträge zur Kritik des

Entw. eines Staatsgefelzb. für das KdnigmWiirttemb. (Altenb.1838). S.37 fig.

I ä g er. Beiträge zur Gefchichte des Münzwefens in Württemberg (Tüb. 1840).

S. 64 fig. H e p p. (Commentar über das neue württembergfche Strafgefehbucl)

nach feinen authentifchen Quellen. den Vorlagen der Staatsregierung und den

?Jeixifmen Verhandlungen des Jahres 1838 Bd. 2 (Tiib. 1841). S, 1181

37) Polizeiitrafgefetz für das Königreich Württemberg vom 2. October

1839. Nebfc der k, Verfügung. betreffend die Anwendung des Polizeiftraf

gefeßes. Amtliche Handausgabe. Stuttg. 1839.

38) Schon nach einer mecrlenburgifmen Münzverordnung von 1620 follte

Münzfälfchung mit dem Galgen beftraft werden.



W Wnzverbrechen.

Stelle durch dai' Strafrdict von 1824 dieEnthauptung mtxxda dqfielbe

dieß-allein .zuließt . Im Gwadenwege ward die Enpitalfirafe in zeitige

Freiheitsfiirafe xverwandelt.)krDasStmfgefeßbuahif-fir ders Königreich

Saunen handel-t' im vierzehn/ren Capitel von den Munzberbrechen (Art.

26814-274) tmd Zwar im --Arn 268 vom FalWmienzen-z vom Nach

matkien-inländifGen oder nnsländifhen Metall- “odeiePap-iergeldes ins*

dergAbfiiht des Ausgebensz das mit-Zuchrhaus zweiten Grades bis zu

achtIahren- im Falle des bewirkten Ausgebens mit Zuchthaus defielz

ben-Gradesbnnzwei bis zu zehn Jahren befiraft werden follh im Art,269

' vemVer-fälfchenxechten Geldes z deffen fich der fänildig machte- weleher

durch Veränderung des Stempels oder der Bezeichnung echtem Metall

od-er Papiergeld einen höheren Werth beilegt. um es ffir deufelben aus- _

zugeben (Arbeitshaus von* :einem Jahre bis Zuchthaus zweiten Grades?

von drei »Jah-mx .bei erfolgtem Ausgeben folches Zuchtbaus von einem

Jahre bis zu feGs-'Iahrenx im: Art. 270 von der Vollendung der

Ausgabe- die dann vorliege- wenn auch die Empfänger des falfchen

oder -verfälfwteu Geldes daffelbe als folches erkennen/ im Art. 271 von

derVert-ingeruug des Werthes echter Münzen- echter Gold- oder Si(

bermiinzenz in betruglicher Abfichß welche mit einmonacliciyern bis

fechsmona-tlichem Gefängniffe verpönt erfcheint- fofern nicht wegen

Betrugs höhere Strafeeintreten muß„ im Art. 272 vom wifient

(Wen Ausgehen falfrhen Geldes (Metall- oder Papiecgeldes» das mit

der Strafe des einfachen Betruges belegt werden fellF wenn der Schul

dige diefe Eigenfrhaft kannte- als er es an fich brarhte- aber dann- wenn

er ecft nachher diefe Eigenfrhaft entdeckteh Gefängniß bis zu drei Mo

naten oder Geldftrafe zur Folge haben foll. Im Art. 274 hebt das

Gefelzbucl) noch hervor- daß» in Bezug auf diefe Befiimmungen dem

Merall- undPapiergelde gleichznaHten feien: auf denInhaber lautende

in- oder ausländtfrixe StaatsfihuldfHei-ne und Creditpapiere- welche

unter öffentlicher Auctoritär von *Privatperfonenh Eorporationen oder

beftätigten Eredit- oder Actienvereinen ausgeftellt worden feien 39). Von

der Confiscation der Werkzeuge- Materialien und falfchen oder verfälW

ten Münzen fchweigt das Gefeßbuch/ da der H. 53 der Verfafiungs

'Urkunde die Confiscation der Gegenfiände geftattetx welche als Object

oder Werkzeug einer Vergehung gedient hnbenw). Gefckyiciytliclyes:

lin-ger, oizuanornja jurjß, (niit. zept, (LjpZ. 1771.) p. 624. 61'085

1....- p. 311. Deut))

- JKU-Das neue Criminalgefeßburl) Sachfens und die damit in Verbindung

[Lebenden Gefetze und Verordnungen mit Erläuterungen und vergleichenden Be

merkungen der Strafanfäße naeh preußifchem und öfierreichifchem Rechte. Bear

beitet von einem peactißihen Rechcsgelehrtenh zweite Aufl. (Leipz. 1840)Ä S.

183-187.

40) Teutfrhlands Confiitutionen (Rint. 1833)F S. 263. Müller- Ar

?iv1 die neue-fie Gefeßgeb, aller teutfGen Staaten Bd. 1 (Mainz 1832)

 



Weingut-bereiten. W

..tx-rBon-dmxMünztjer-brechen, und-Vergehen handel-t. ider Tit.- LKW-es

großherzrxheff Strafgefeßbuäzes 11) in denAtt. 204221741--11 Die,

Art. 201-268 betreffen date-Fal-fchmünzen) deffen 'fich derfchul

dig macht) welcher die im Großherzogthume im allgemeinen oder .auch

nur -inrßandelsverkehre ine umlaufe befindlichemMünzen in der-Ab

fie-ht)- fierals Geld in Umlauf zn bringen) unbefugter Weife-naehmarht.

(Strafe: -Eorrectionshausc-von fechs Monaten ?bisxZuchthans von 16

Iahren nach dem Grade der Verfthnldung) Die' übrigeneArtikel han

deln von der Münzfcilfchung). diwweniigfiens mit zehn Tagen Gefänge

niß) hochftens mit fünf Iahren Zuchthaus beftraft werden foll) von den

Eonfiscation der Werkzeuge u.'f. w.).'von-' der Entziehung der Berech

tigung zu dem Gewerbe). des* znriiFertigung-.falfmer Münzen oder-ven'

Werkzeugen mißbrauaot ward. r Der: allgemeine Theil des Gefeh

buches (Tit. 7: Von dem Rückfall) führt unter den Verbrechen) bei

welchem-die abermalige Begehung als Rückfall beflraft werden foll)

auch das Münzfälfmen und das Falfwmünzen auf13). Auch verord

net der Art. 5 deffelben) daß Ausländer nach denkGefelzen des Groß

herzogthums gerichtet werden folltenxhil namentlich' banner-wenn fie fich

der Falfchung von im Großherzogthume (Cours haltenden oder im Han

delsverkehre befindlichen Münzenfaouldig gemacht härt.n"11).- Das den;

Strafcoder begleitende Eompetenzgefeh hebt im erfientindie Provinzen

Scarkenburg und Oberheffeu betreffenden Abfchnitt) Art. 2 hervor) daß

zu den Verbrechen und Vergehen) welehe von den Stadt- und Land

gerichten (Untergerichten) niwt *blos unterfuGt) fond-ern* auäpabgeur

theils “werden follten) auch gehörer--das im Art. 21a des Scrafgefehb.

bezeichnete Ausgehen nachgemnmter oder verrufener Münzen) ,während

es im zweiten) die Provinz :Rheinhefien angehenden) Abfmnitt Art. 4

beftimmt) inwieweit namentlich die MünzverbreGm zur Competenz des

Affifen- und Specialgericiytes gehörten.

Beurk-undungen der früheren gemeinrechclimen *praxis

finden wir in zerfireut mitgetheilten Strafrechtsfällen. Bei Weil

. z.

 

 

41) Der folgende Titel 25 handelt Art, 218.227 von der Fälfchung der

Staatspapiere und des großherz. Stempelpapiers. (Es heißt im Art.218x Wer

großherzogliche oder auslandifche) auf den Inhaber lautende Staatsfihuld

verfchreibnngen oder die dazu gehörigen Zinsnnweifungen) wer Papiergeld oder

fonftige fur den" Verkehr befiimmte Staatsfciyuldfmeine oder -Anweifungen nach?

machr oder verfalicht) ift der Fälfchung der Staatspapiere frhuldig.) * -

42)qVgl. Bericht der zur Begutachtung des Entwurfes, eines Strafgefev-e

buches fur das Großherz. Helfen gewählten Ausfchüife eriier und zweiter Kam-j

mer) erfiattetvon dem Abgeordneten Hai' f e (Darm1t,1840)) S. 311-328.:

Breideubach) (Commentar über das großherz. heff. Strafgefehbuch unddie

damit in Verbindung fiehenden Gefehe u-nd Verordnungen) nach anthentifcinn

Quellen u. f. w. Bd. 1) Abth. 2 (Darmft. 1844)) S, 467 flg, -

43) Breidenbach a. a. O. S. 433 flg.

44) Breidenbach) Commentar Bd. 1) Abth. 1 (Darmit. 1842)- S.

228 flg. - - ,
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aocdod-niudx-nbseryaijonns prabfjcnnxclvr-LJ-itkxinui; xkrnndoF41667., *

findet fich; ein Erkenntniß vom I; 1628, 'wörnarh ein» Fa-lfäzmünzee

vecrtrtheilt wardz mit dem Feuer vom Leben. zum Tode *hingerichtet zu

werden-Deine Strafe;- welche von dem “Lanbgrafen 'in die Schwertfirafe

verwandelt, ward. ,In der-zweiten Abtheiln-ng *meiner critwi-nriliftifcizen

Beiträge-(Darmfi. 4,842)F theilte ich-S: 94-24138 :einen Criminalfal(

aus dem lesteniDerennium desvorigen Jahrhunderts mit, in welchem

nach der-damaligen Gerichtsverfeiffung- derRegent die-Streife zu' dictirenhatte. In dem deßhalb an ihn von demiMinifierium erfiattetenBerichc

heißt es uA.: Peinlich Beklagter hat inrinem fehr gefährlichen Münz*

Eomplottgefianden- wirklich folches“ Geld- 'um es in's Public-em zu

bringen, felbfi a-usgemiinzt- dergleichenGeldt.'umdamitizudetriigen

eingewechfelt und in beträchtlichemMenge wifientlWWtsgegeben., Er

hat alfo- da *die angeführten Milderungsgrirnde ganz' mferheblici) find/

nach klarer VorfchriftIder Gefelze die-'Todesfirafe-verdien-r. 'Indefien

dependirt-es. allein» 'von Ew. Hochfiirfil. Durchl. landesherrlimen Ve

gnadigungt-:ob erFftatc diefer zu-*einer lebenswierigen Zuchthausfirafe

verurtheilt werden folie. (Der Angefchuldigte- ward- zugbeich wegen

eines anderen fchweren Verbrerhensr von dem-Landgrafen ineebenswie

riges Zuchthaus..condemnirt.) Im (Ze-Bande. von H i ßig 's Annalen

der teutfchen und-ausländifcizen Ctiminalrerhtspflege- (Berl, 1832)- S,

183- 184- 'gedachte ich eines Erkenntnifies des gtoßherz; Hofgericiotes

in Darmfiadt vom Jn181l)X welätes_ zwei Falfchmimzer in leben-Zwie

riges Zuchthaus -verurtheilte. Die Quantität des von dem einen An

gefchuldigten gemünzten Geldes konnte man auf wenigftens 19-000 be

fiimment *während das von dem anderen Angefwuldigten gefertigte

falfme Geld über 6500 Gulden betrug. Beide hatten viele ?Gefliffen

heit und große Fertigkeit an den-Tag-gelegtz der Zufaß von Silber *zu

dem geprägten falfcioen Silbergelde war zuletzt fehr unbedeutende und

dennoch gelang die Täufrhung des Publicums. Der Bauer- welcher

die Falfchmünzer auf feinem Hofe eine Zeitlang beherbergt hatte7 ftarb

während der Unterfumung; feine Witte-oe wurde in Zurhthaus von drei

Jahren verurtheilt- wobei ihr eheliches Verhältniß und der einwirkende

Wille ihres Ehemannes als Milderungsgtund angefehen ward. Ein

Bürger in Darmftadß welcher einen' in gutem Glauben eingenomme

nen Laubthaler ausgegeben hatte! nachdem er fich überzeugt hatte, daß

er falfci) feit ward in eine Strafe von fünf Thalern condemnirt. Im

9. Bande derfelben Annalen fiellte ich S. 335-338 einen Strafrerhts

fall darF in welchem es fich von der Vefirafung der Verbreitung fa(

fcher Münze handelte. Die beiden Angefchuldigtem Ifraeliten- hatten

folches Geld (über 600 fl.) von Falfciomünzern wiffentlich eingehandelt

undx wiewohl an folche- denen ebenfalls diefe Eigenfchaft bekannt war

weiter verbreitete und wurden in eine mehrjährige Zuchthausflrafe ver

urtheiltx wobei der Gefichtspunkt einer Verlegung des Mimzregals und

des Betruges fich geltend machte. In einem anderen Faller den ich im
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12. Bande -deefotbeai-ZeiefazrifcuSZ-41-lsennrthclttetl-lbuede der

Schuldige) der- einige »preußifcize -L/z- Thaler* nachgemncht-Zund* ausge

geben hatte) in eine Zuchthansfirafirvon drei Jahren leondemnirt) wäh

rend der) welcher denfelben beherbergt und etwas von dem falfchenGelde

ausgegeben hatte) in die Hälfte diefer Strafe verurtheilt-ward.-_

377i» Das für das Kurfürftenthum und nachhsiigr Groß-her":

zogthum Bad en erlaffene Strafedict vom J.: 1808)* welches auf

die Carolina bafirt ifi) handelt) unter-Bezugnahme auf den Art. 111

derfelben) im Ö. 47 vom Faifch münczenz es verordnet) daß nur der

dem Publicum verurfachte Schaden dm Gefichtspunkt beftimme) und

droht Zuchthatis von höchftens zehn Jahren. Die Münzfälfch un g

foll mit dergleichen Strafe belegt-werden. Am Schluffelheißt es: Jn

allen Fällen bleibt es bei der gefeßlichen Eonfiscation der Häufer und

Geräthfmafternwelche zu diefem Verbrechen mit Wiffen des Eigenthü

mers gedient habenU). Urkunden der Praxis finden wii' im 2. Bande

des P fifter'*fchei1 Werkes: Merkwürdige Eriminalfälle mit befonderer

Rückficht auf die unterfuchungsführung (Heidelb. 1816)) S. 66-144:

Jofeph K.)“ Falfmmünzer und Todtfchläger) und im 2.

Bande des v. Jagemanmfchen Werkes: Handbuch der gerichtlichen

Unterfucloungskunde (Frankf. 1841)) S. 423) wo bemerkt wird) daß

wegen Verbreitung einer falfchen Münze auf eine einjährige Zuchthaus

*ftrafe erkannt-y worden fei. Das "nun herrfmende Strafgefeßbumiö)

handelt fin( Tic. 35) von der Münzfälfchung und derFälfchung von

Papiergeld (Ö) 509-532). Die Münzfälfmung) welcher fich der

fchuldig macht) welcher falfche Münzen fertigt oder echte verfälfcht)

um fie als Geld in Umlauf zu feßen) vorausgefeht) daß es inländifche

oder im Großherzogthum geltende Münzen find) wird mit höchfiens

zwölf Jahren Zuchchaus beftraft. Bis zu fechszehn Jahren hinaufftei:

gen kann diefe Strafe im Falle der Verferti-gung falfchen Papiergeldes)

deffen Verfälfwung und Ausgehen als echt mit höchfiens acht Jahren

Zuchthaus verpönt ift. Die falfchen oder verfälfchen Münzen und das

falfche oder verfälfchte Papiergeld) fowie die für folchen Zweck gebrauch:

ten oder beftimmten Formen) Platten und Stempel follen confiscirt

werden. Für die confiscirten verfälfchten Münzen foll Erfalz des Metall

werthes an die geleiflet werden) welche nicht felbfi das Verbrechen

 

45) Kurfürfilicl) badifche Landesorganifation. In 13 Edicten fammt Bei:

lagen und Anhang, Karlsr. 1803. 170l. Strafedict S. 12) 13. S, auch noch

Jahrbücher des großherz. badifchen Oberhofgerichtes zu Mannheim) herausge

geben vom Staatsrath v. H o h n h o r fi) Jahr 1825) dritter Jahrgang (Mannh.

1826)) S. 220.

46) ueber den Entwurf f. Abegg) kritifche Bemerkungen über den Ente

wurf eines Strafgefegbuches für das Großherzogthum Baden (im achten Bande

der D em m e ' fchen Annalen der teutfchen und ausländifmen (sriminalremtspflege

(Altenb. 1839)) S. 362) 363. “
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der MünzfälfszuWzperüdt. oder daran Theilgenamdfen- haben") *-4

Imwefmtlichen fiimmen mit ihren Zeitgenoffen überein die Straf

gefeßbücher des (Künigreichs Hannover und des Herzvgthums Braun

fc-hwejg48). _n , f f* - _. z! ..ZH .. . „Ff- 7

Belehre-nd,ifi-dieLiaeratur,detGefebgebut-cgspolitif. S. z. B.

Gmelin. Gxundfäße der Gefehgnbung über Verde-chm- und Strafen.

eine der ötonomifcljen Gefellfmaft in Bern_ zugeichiekce und von ihr des

Dructes- würdig erkannte Abhandlung (Tübingen 1785). H. 121-123.

S. 220-225. (Mit Recht fpricht fich der Verf. dahin aus: Ganz

unrichtig ift es. wenn man diefes Verbrechengewöhnlici) unter die Ma

jeftätsverbrechen zählt. , Der Falfmmünzer hat nie die Abficht. fich die

fes Majeftätsremt anzumaßen. fondern nur die. durch Hintergehung

Anderer fich zu bereichern; ,daß er diefes durch Mißbrauch eines Rechtes

thut. welches allein dem Regenten-zufieht. macht fo wenig ein Maje

ftätsverbeechen. als z. B. Wilddiebe da. wo die Iagd ein Regal ifi.

für Majeftätsverbremer gehalten werden können49). Auch für die Ver

bannung der Todesfirafe. als zu hart. votirt der Verf.) Das peinliche

Recht nach den neueften Grundfäßen vollftändig abgehandelt und meine

Gedanken über den Entwurf zu einem neuen peinlichen Gefeßbume.

47) Die Strafgefeßgebung des Großherzogthums Baden nebft dem Gefetze

über die Gerichtsverfaffung mit den Motiven der Regierung und den Refultaten

der Ständeverhandlungen im Zufammenhange dargeftellt von W. Thilo. groß

herzogl. bad. Hofgericlptsdirector. erfie Abtheilung. das Strafgefeizbuel) enthal

tend (Karlsr. 1845). S. 417-426.

48) ueber Eng l an d f. Zeicfchrift für Rechtswiffenfcleaft und Gefeßgebung

des Auslandes Bd. 5 (Heidelb. 1833). S. 157-159: Englifme Parla

mentsacte über Veftrafung der Münzverbre en vom 23. Mai

1832. (Höchfie Strafe: Deportation auf Lebenszeit. *a Verbrennung der

bisherigen Todesftrafe.) S. überh. George Crabb's Gefchjrhte des engli

fchen Rechtes. Nach dem Englifchen bearbeitet von W. Schaffner. Addo

caten zu Frankf. a. M. Darmft. 1839. Ueber das Königr. der Niederlande f.

die eben genannte Zeitfchrift Bd. 9 (Heidelb. 1837). S. 153-154: Nied er -

ländifch es -Gefetz vom 24. April 1836. über die Befc-rafung der

Mü n zverbreeh e n (zur Milderung der großen Härte des dortnoob herrfchen

den franzbfifmen Strafcoder). Ueber R u ß l a n d f. S ch l e t t e r . Annalen der

teutfchen und ausländifchen Criminalrechtspflege Bd. 2 (Altenb. 1845). S.

104 fig.: ueber das ruffifche Straffyftem. Hiernach wird (S.106)

die Nachbildung falfcher einheimifcher oder fremder Münzen. die Fälfäiung ruffi

fchen Papiergeldes u. f. w. mit der Knute beftraft. welche die Todesftrafe ver

tritt. Ka n to n Z ü rich: Strafgefelzbucl) für den Kanton Zürich. erfter Theil:

Von den Verbrechen und deren Beftrafung (Zürich 1835). F. 113-119. S. 43

*-46,* Griechifches Strafgefelzbuch: Maurer. das* griechifche Volk

Bd. 3 (Heidelb. 183a). S. 404-106.

' 49) Vgl. Bibliothek für die peinliche Rechtswiffenfäjaft und Gefeßkunde.

erfken Theiles zweites Stück (Hard. 1798). S. 173. 174. In gleichem Sinne

fpricht fich Rathlef. vom Geifie der Criminalgefeee (Bremen 1790). 3, xx:

Von der Strafe der falfehen Münze. S.73-75.aus. .Filangieri-s

Stimme. S. Shfiem der Gefehgebung. vierter Band. aus dem Italienifmen

des Ritters C ajetan Filangieri. 3. Aufl. (Ansb. 1808). S. 482-487.
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3. Theil (Offenb._1784)) Cap. 5: Von der unrechtmäßigew-?Amnaßung

der Münzung und Münzverfälfmung) S. 161-213.. iDer. Verf. ifi

anderer Meinung) indem es gleich im erfien Paragraph heißt: Das

Verbrechen der beleidigten Majeftät wird auch durch unrechtmäßige An

maßung der Münzung und durch die Münzverfälfchung begangen) weil

hier ein Eingriff in die größeren Fürftenrechte theils g-ewageh-theils 'der

Landesherr durch Verbreitung falfcher Münzen beleidigt -u-nd deffen

Anfehen befchi1npftwird(??). Indefien will der Verf. gleichfalls die

Todesfirafe ausgefchloffen wif-fen) indem er fich mit Schanzenarbeit von

höwftens zehn Iahren begnügt) freilich in Verbindung mit einer Tracht

Schläge oder Aushauen mit Rüthen durch die ganze Stadt und Pran

ger.) Wieland) Geifl der peinlichen Gefehe. Leipz. 1783. (Der

Verf. will gleichfalls den Gefichtspunkt des Verbrechens der beleidigten

Majeftät fefigehalten iviffen.) Gl-obig und Hufler) Abhandlungen

von der Eriminalgefelzgebung) eine von der ökonomifchen- Gefellfwaft in

Bonn gekrönte Preisfclhrift. Zürich 1783. (Die Verf. arbitriren

dahin: Ein Falfmmünzer beleidigt nicht nur ein einträgliches Maje

ftätsrecht) indem er fich die Vortheile anmaßt) die dem Regenten von

der Ausmünzung zukommen) fondern betrügt auch die ganze Nation

und fchadet der öffentlichen Treue und Glauben. Da diefes Verbrechen

 

 

einen fo unüberfehbaren Schaden bringt) fo muß der Falfmmünzer *

feine Freiheit verlieren und feine Knechtfchaft(l) könnte nicht fchicklicher

angewendet werden) als wenn man ihn bei der Münze brauchte.

Münzfchneider fchaden dem Majeftätsrechte nicht) fondern betrügen

nur die Nation. Man*könnte fie füglicl) mit zehnjähriger Knechtfciyaft

beftrafen.) Entwurf eines Gefehbuches in Eriminalfawen. Frankf.

1792 (aus der Feder des nachmaligen Großherzogs von Frankfurt)

Karl's v. Dalberg)) S. 170) 171. (Der Verf. fchlägt vor:

Wer falfche Münzen prägt) die in Schrot und Korn zu gering find)

kommt auf zwanzig Jahre in's Zuchthaus nebft Schanzenarbeit. Wer

zum falfclnit Münzen wiffentlich mitwirkt) auch wer wiffentlich falfche

Münzen in Umlauf bringt) die guten Münzen kippt) die wichtigeren

aufwägt und einfwmelzt) kommt auf zehn Iahre in's Zurhthaus nebfi

Schanzenarbeit u. f. w.) v. Globig) Shfiem einer vollftändigen

Gefelzgebung für die kaif. ruff. Gefehcommiffion) 2. Aufl.) Th. 1)

Eriminalcoder (Dresd. 1815)) S. 148-150. (Der Beef.) welcher

die Münzverbremen unter die Staatsverbrewen zählt) weil fie nußbare

Hoheitsrechte verlegten) verlangt) daß die Strafe bis zu lebenswierigem

Zuchthaus fieigen müffe.) Befonders belehrend find die zahlreichen

Kritiken der zahlreichen Entwürfe eines Criminalgefeßdcimes. Es läßt

fich Mittermaiern beiftimmen) wenn er) was insbefondre das

Strafm aß betrifft) fich im erften Hefte feines Werkes: Die Straf

gefehgeb. in ihrer Fortbildung geprüft) h. 21: Eodification in

Bezug auf die Größe der Strafdrohungeu) S.192
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.dahin au8*[pricl)t-50).-(i Bei der richtigen Wahl der zustehenden“ Straf

größen--konimc Alles-darauf an. 1) die Größe der Vetfehuldung -der ein

zelnen VerbreGen-gehörig aufzufinden.- und 2) die Summe-fderuebel.

:welche 'als imLgereGten Vechältniffe mit der-Verfchuldungqfiehend'ge

»droht werden follen. zu beitiinmen. In der* erfien Rüekficht hat die

.Wi-ffenfchaft noch am -wenigfien geleifiet. weil nian bisher zu fehr mit

der Auslegung“gemeinrechtlicher Stellen und *mit der Behandlung ein

zelner Controverfen fich begnügte. fiat( die Natur der einzelnen Ver:

brechen. fowie der Arzt die Natur der *Krankheiten erforfchc. die Größe

des Nachtheiles. welchen ein Verbrechen in Bezug auf die Grundlage

des bürgerlichen Lebens hervorbringt. die Grundricinung des Ver:

brechens. die Motive. die. eserzeugen. die Anfiehten der Menfchen.

welche auf den Entfehluß der. ein gewifies Verbrechen Verubenden ein.

wirken. die Verhältniffe. unter denen ein Verbrechen diefer Art erzeugt

wird. die verfahiedenen Gefialtungen. in welchen es vorkommt. aufzu

fumen. Die Benutzung ftatifiifcizer Nachrichten wiirde dabei von vor:

ziiglichem Wecthe fein 51). Zergliedert man z. B. das Verbrechen der

 

60) Vgl. noch Heft 2. S, 28,

51) Der Verf. hebt S, 83 des zweiten Heftes feines Werkes hervor. daß

fiel) in Oefterreici) manche Verbrechen. namentlich die Münzverbrechen.

vermindert hätten. Ueber das G r o ß h er z. V a d e n f. Archiv für die Rechts

pflege und Gefetzgebnug im Großherzogth. Baden. herausgeg. von D uttlin -

ger. v, Weiler und v, Kettenacker (Freib. 830). Bd. 1. S. 723 flg.

Ziegler. zur Statiftik der Strafrechtspflege S, 37. 739. 741. 743. 745.

Bd. 2. 1832 (S, 464 flg.), D erf.. zur Statifiik u. f. w. S. 479. 481 . 483.

485. Bd. 3. 1834 (S, 165 flg.). Derf.. zur Statiftik u. f. w. S. 179. 182.

184. 186. 188. Bd, 4. 1837 (S, 355 flg.). Derf.. zur Statifiik u. f. w.

S. 370. 372. 374. 376. S. auch noch den 3. Band der Schletter'fchen

Annalen der Criminalrechtspflege (Altenb. 1846). S. 122 flg. Großherz. Va

den. Das Verhältniß der Verbrecherzahl zu dem Religionsbekenntnifle der Ver

brecher, Nach zwölfjährigem Durchfchnitte. Ueber Preußen: (Triminalifiifche

Zeitung für die preußifchen Staaten Iahrg. 1841. Nr. 12. - Nach diefen Mit:

theilungen befanden fich unter 8070 Sträflingen als wegen wegen Münzver:

brechen Verurtheilte: 10 (worunter 9Männer). welche eine Strafe von weniger

als zwei Jahren zu erftehen hatten. 11 (worunter 8 Männer). welehe zu einer

Strafe von zwei bis drei Jahren rondemnirt waren. 13 (worunter 11 Männer).

welche eine Strafe von drei bis vier Jahren zu verbüßen hatten. 34 (worunter

31 Männer). ivelchen eine Strafe von vier bis fünf Jahren dictirt worden war.

34 (worunter 30 Männer). welche fünf bis zehn Jahre abzufitzeu hatten. 3

(lauter Männer). ivelchen eine Strafe von zehn bis fünfzehn Jahren zuerkannt

war. 4 (worunterZ Männer). deren Strafzeit fünfzehn bis dreißig Jahre umfaßte.

wieder 4 (und wieder 3 Männer). die auf Lebenslang verurtheilt waren. Im

Ganzen waren alfo detinirt (mit Einfchluß von drei ohne Urtheil vorläufig Ab

gelieferten) 116. 101 Männer und 15 Weiber. Nach S. 117 der Schrift:

Erfter Bericht des Vereines für die Befferung der Strafgefangenen in den

öfllichen Provinzen des preuß, Staates (Berl. 1830). waren bei dem Stadtge

richte der Refidenz in dem Zeiträume vom 1, December 1828 bis dahin 1829

vier unterfuchuugen wegen Münzverbrewen anhängig. Nach einer Mittheilung
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MirnzfZlfDnngA-*fermuß 'man- dabei die irrigen Anfichten vom Maje

ficitsverbrehen-aufgeden' und zunächftdavon* ausgehen) daß ein mittelfi

einer -Fälfehung berübtesVergehen zum -Grunde-liegt) wodurch die

Mitbürger in ihren EigenthumSreGtenbeeinträchtigt werden 52); in der

-leßtew-Beziehung muß daher der Gefichtspunkt des-Diebftahls) inder

erften) -infvfern--die F-älfclyung dasiMittel-der Verübun-g i|)* die Strafe

der FälfGung zum Grunde gelegt werden; allein die Strafbarkeit kann

-erhöht werden theils durrhxdie Wirkung des-Verbrechens auf“- eine große

»Zahl von MenfGen) die durch das Ausgeben falfelyer Münzen getäufGt

:(5.71 95.)" , . . . . ,. ,

*-7 * ...i 2;- i..

'im '7.' Bande der Jahrbücher der Gefängnißkunde und Befferungsanfialten

(Darmft. 1845) ) S. 96) mindern fich auch in Preußen die Münzoerbrechen.

Im Jahre 1836 kamen auf eine unterfuchung 99)615*) im Jahre 1841 106)320

Eimvohner. S. auch noch: Berghaus) Annalen _der Erde) Vblker- und

Staatenkunde Jahrg. 1839) _Heft 1 ) S. 350 flg.: Generalberickit über die Ju

*fiizverwaltung in den preußifchen Staaten (im Jahre 1836), ueber das Für

-fienthum Hohenzollern - Sigmaringen f. den 4, Band der Annalen der teutfchen

:nnd *ausländifchen Criminalrerhtspflege) herausgegeben von S ch lett e r (Altenb.

1846)) S. 330) 331) wo fich beurkundet findet) daß ini-Jahre 1843 zwei Falfch

münzereien verübt wurden) während das folgende Jahr frei blieb, Im 3. Bande

derfelb. Annalen (Altenb. 1846)) finden wir S. 219 flg. einen reflectirenden

ueberdlitt der Strafreehtspflege in Belgien in den legten Jahrzehnten) der auch

(S. 229) das Verbrechen der Falfchmünzecej ins Auge gefaßt hat (vgl. noch den

Beitrag zum 8. Bande der Jahrbücher für Gefängnißkunde und Vejferungs

anfialten_ [Darmfi. 1846]) S. 64 flg.: Ueberficht der Verwaltung der

Strafreehtspflege in Belgien von 1826-1839). Im 1. Bande derf.

Annalen wird die CriminalreÖtspflege in Fra nkrrich während des Jahres

1843 überbliekt und .auch eine bedeutende Vermehrung der Anklagen wegen

FalfGmünzerei nachgezeigt (S. 99). Der 7. Band der Jahrbücher der Gefäng

nißkunde und Befferungsanfialten (Darmft, 1845) enthält einen Beitrag: Die

franzbfifche Strafrechtspflege feit fiebzehn Jahren) wornachder

Falfchmünzerei jährlich im Durchfchnitt angeklagt wurden in den Jahren 1826

1830: 46) in den Jahren 1831-1835: 84) in den Jahren 1836-1840: 106)

im Jahre 1841: 99) im Jahre 1842: 88, Ueber En g land f. den 2, Vaud

der criminalifiifÖen Beiträge) herausgegeben von M. H. Hu d tw a l>e r und

E. Trummer (Hamb. 1825)) S. 535 flg.: Der fechfle Bericht der

Londoner Gefängnißgefellfäiaft) bei. S. 544) die Nr. 17 der crimi

nalifiifGen Zeitung für die preuß. Staaten von 1841: D ie Ergebniffe d er

Strafrechtspflege in England und Wales während des Jah

r e s 1840) und den 1. Band der genannten Jahrbücher der Gefangnißkunde u. f. w.

(Frankf.1842)) S.264flg.) ueberficht der peinlich vor Gericht Ge

ftellten) in Anklageftand Verfeßten) Freigefprochenen und

Verurtheilten in Großbritannien und Irland während derJahre

1838) 1839 und 1840) bef. S.266 (England)) 269 (Schottland)) 273 (Irland).

Ueber Ruß land f. den 2. Band der SchletterFfchen Annalen S. 216 flg.

B u dideu s) zur Criminalfiatifiik der Oftfeeprooinzen Rußlands ) bef. S. 224)

227) 228-. ueber Nordam erika f. den 6. Band der gen. Jahrbücher S. Zflg.

Varrentrapp) Pennfhlvaniens bftliches Staatsgefängniß in

Philadelphia) in feinen Ergebniffen von 1829 bis 1843 dar

geftellt) bef. S. 24.

. 52) S. diefes Werk Bd. ll) S. 88) den Art. Betrug. Wächter)

Lehrb. a.- a. O, S. 242) 243. . -
Al. i 19
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werdenz theils dureh die Leichtigkeitz mit der im gewöhnlichenVerkehre

der Verbrecher feine .Täufchung-fdurclofetzeu kann. da Iederz der die mit

einem gewiffen Zeichenzverfehene Münze fiehtF auch tcautz theils durch

die Nachtheile. welche_ das Verbrechen in dem ,Verhältniffe des Ver:

kehres erzeugen kann. Der Gefehgeber beruckficietigt aber auch z daß

dieMünzverbrechen inunferer Zeit-einen minder gefährlichen Charakter.

als in derVorzeitz an fich tragen. daß dieß insbefondre jetzt der Fall

iftF wo die Munztunfi auf höherer Stufe fteht und der-Stacey; wenn

er will, feinen Münzen eine folche Auszeichnung geben kannz daß

nicht leicht eine Privatperfon diefe kunftmäßig gearbeitete Münze nach:

ahmen kannz und daher nach der Erfahrung die falfchen Münzen fchnell

entdeckt werden (die Criminalftatiftik_ beweiftz daß felten Goldmünzen

_meift nur Kupfer- und Scheidemünzen der -Gegenftand der Munzfäl

ifchung find)f weil die Veranftaltungen/ deren fich die meifien Munzfäl

fcher bedienen. es ihnen unmöglich machem ihren Münzen eine _Geftalt

zu gebenx die auf die Länge täufchen und eine betrügliche Nachahmung von

Münzen bewirken kannz die nur durch fehr koftfpielige Mafchinen geliefert

werden könnte. Nach diefenRückfiGten wird daher die Strafe der Münz

fälfchung weit geringer fein müffen/ als in den frfiheren Gefeßen (der

Lacie pännl [fehr ungenügend gemildert durch das Gefeß von 1832]

beruht in feiner Drohung noch auf den Anfichten der Vorzeitz die Folge

ifh daß Losfprechungen fehr häufig erfolgen)ß fo daß fie in ihrem Mari

mum nicht die der Fälfmung gedrehte Strafe uberfteigen darfX daß aber

auch die Strafe fo gedroht fein mußz daß fiir die Fälle der geringeren

Verfchuldung. z. B. wo die Verfälfmung fich leicht für Jedermann

kennbar darftellt. auch eine weit geringere Strafe erkannt werden

kann. '

Betrachten wir das Verfahren wegen Anfchuldigung eines

MünzverbrechencH fo zeigt die Lehre und Praxis Eigenthümlimkeiten.

Nach D amh ouder (yes-niir rer-nm ckjlnjnaljnln flax). 11x7.: be owne

ine nanlteraloribue), dem das Verbrechen ein fchweres Majeficitsver

brechen ift„ follte dem Schuldigen jedes Rechtsmittel entzogen fein.

Andere wollten den Vertheidiger verfagen. Die neuere Literatur hat

andere Quäftionen zum Gegenftande ihrer-Erörterung gemacht: die

Hausfuchung. mit deren ftrenger Vornahme. um fich mit v. Jage

m a nn (Handbuch der gerichtlichen Unterfuchungskunde Bd. 1 [Frankf.

1838]z Ö. 95z S. 108) auszudrucken- meiftens mehr auszurichten ifh

als fonft irgendwo. und zwar aus dem Grunde. weil zur Falfclymün

zerei gar vielerlei Apparate nothwendig find„ welche in befchränkter Zeit

nicht weggefchafft werden können„ befondere die* Prägftöckez welche

gewöhnlich im Keller anzutreffen find 53). - Die Indicienz welche auf

c
1.. i. c1'

53) Der Verfafier deutet darauf hin- daß folehe Verbrecher ihr Material

und namentlich die ganz- oder halbfertigen Münzen in die Mauerrißen oder uu
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das .Verbrechen *herd-nem*- U). Die Zuzi-rhutig *der Beihilfe der Sach

verftändigen-WY_ dZu' denlVerbrecljen. wege-n-welcized-niwtteutfmeStaa

ten ver-möge 'Staatsverttages *ausliefern oder *ihnen ein Rechhdaß ihnen

ausgeliefertwird. zufieht.- gehört-die Miinzfälfchung. S. z. B." die

S-mletterl-fcheniönnalen k-Bd. 1D S. 123-41251 Staatsvertrag

zwifhen dem Großherz.: Heffen und dem- -Königreiche- Belgien wege-n

gegenfeitiger Auslieferung der» Verbrecher;- 'Bdp 3-. S. 270-272Z

Vertrag zwi-fchen dem Kurfurftenthum-e Heffenqcind dem Königreiche

Belgien wegen gegenfeitiger Auslieferung der( Verbrecher. - Bop-p; ._ zum» ..'. . 51.-'- ..ZM . BfN-KUKA!)

NaGläffigkeit. Fahrläffigkeit.- culpn im-ftrafieemt

lichen Sinne 1). Der Begriff der eulpn -als fehlerhafter Willensftim

mung kann allerdings im -Strafrechte an* fie) kein-anderer fein. als im

Civilrecijtez allein der Ausdruck deffelben in feinen Beziehungen-auf

Umfang und Wirkung ifl-verfchieden. Dadurch. daß nicht? alle Fahr

lciffigkeit. welche privatrecietliheWirkungen-äußert. auch ftrafbar ift.

folgt eine Befmrän-Lung des: umfan-ges diefes Begriffes. und daraus.

daß die firafrecijtlichen Folgen nach den Umftänden verfchieden fein kön

nen. während die privatrechtlime. die Schadenerfahpflicht. nur eine

einige ift. folgt eine Modification der Wirkung deffelben.---'- -

Erfteres -anlangend hat neuerlich die Uederzeugung die Oberhand

gewonnen. daß eine Abeheilung der Fahrläffigkeir in Grade. wie im

Civilrechte. zu verwerfen fei-l). Es gibt nur Ein Maß ftrafbarer

Fahrläffigkeit. nämlich das einer Uebertretung der Anforderung. daß

ter Dachfparren und Ziegeln zu berftecken pflegten und fügt hinzu. ein Falfw

münzer fei ihm dadurch verrathen werden. daß beim Vrande in deffen Haufe die

Apparate aus allen Fugen hrrausgefallen feien. und einmal habe er unter dem

Vorfprunge eines Daches rings falfche Münzen entdeckt. S. noch den zwei

ten Vand (Frankf. 1841). Nr. 88: Hausfuclfung wegen Falfchmiin

zer-ei. auf glaubhafte Denunciation. S. 252-256. Müller.

Lehrbuch des teutfchen gemeinen Criminalprozeffes (Braunfahw. 1837). Z. 157.

S. 382. Mittermaier. das teutfche Strafverfahren in der Fortbildung

durch Gerichtsgebrauä) und Landesgefehbüwer. 4. Aufl. (Heidelb.1846). Z. 126.

S. 101. *.

34) Quifiorp. Grundfälze 2. 8. 641. l-lejl, juciex ei. (]eien80r

Z. 37: lnnicja [nisse meiner-ie, Einen Criminalremtsfall. wobei folche Jndicien

zur Sprache kamen. hat Schirach in feiner Schrift: (Criminalrewtsfälle (Alt.

1813). A221-269). mibgetheilt: Al. Karl Friedrich Hurlebufci) . der Münz

fälf er.

55) Mittermaier. die Lehre vom Veweife im teutfchen Strafprozeffe

nach der Fortbildung durch Gerichtsgebrauci) und teutfche Gefehbiicher u. f. w.

(Darmjt. 1834). Z. 29. S, 214. Derf.. Strafverfahren a. a. O.

1) Cnlpn vorzugsweife vom civilrechtlimen Standpunkte aus ift 8.11. r. von

einem anderen Mitarbeiter erörtert und dafelbft ausdrücklich auf eine anderweite

. Ausführung diefes Begriffes vom ftrafrechtlichen Standpunkte mit Rückficht auf

die* neueren Strafgefehbücijer verwiefen.

2) O erfted. Grundregeln der Strafgefeßgebung S. 261 flg. - W äch

ter. im mArch. des Criminalr. Bd. 7117. S. 327. Note 24. x -*

19*
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Jeder die Sorgfalt undrden Fleiß anwende, -die-.ein-,titthtiger-.Mann zu,

beobachten pflegt;:Als-nicht_imputabelerfcheintralfo.die Scbulkdr welche_

auf der Vorausfehung beruht-i. daßreine--befondereTüchtigkeit und

Sorgfalt verlangt werde. - Innerhalb ,dießesMaßes nun find verfchie

dene Abftufungen-,in Bezug mn di. anJdieefahr-ltiffige.Handlung zu

kniepfende Strafe anzunehmen, _tohWz da-äyxfiar jedoch diefe Abjtufungen

inder Weifeh ,wie die Grade -dgr dawn imCiuilrechte feftftellen ließen.

EinerqiolthemDifiinrtionfdeteGrade-bedarf es im Strafrechteauck) gar

nicht( da es im Civilre-Gte allerdingsx :von derErkenntniß des Grades

abhängt/ ob überhaupt Jemand für den Schaden- und zwar dann für

den -gnnäett-Schaden-.q zu.- haften haben während ,im Strafrechte die

Nuancen innerhalb des einmal für ftrafbar erkannten Makes der Fahr

läffigkeit* fo .vecfchieden, fein könne-nd. als. die .Strafzumeffungsgründe

Überhaupt.» t - * - : -- ' . -

: 34, Die neuere ,Gefeßgebung hat die vorfiehenden Grundfäße noch

nichtwoyliftändig zurGeltung gebracht.. Allgemeine Straffanctionen

fxahrläffiger_ Handlungen enthält das preußif ch e Landrecht h. 28-34

(11.: 20.)) .wornach der Fahrläffigkeit ,fchuldig fein foll. wer bei ueber

tretung des Strafgefeßes zwar die gefehwidrigen Folgenfeiner Hand

lung nicht wirkliäz* vorausgefehen hatx aber bei gehöriger Aufmerkfam

- keit und ,ueberlegung ,hätte vorausfehen könnenz und das daher' fch e

Scrafgefetzbuci) Art. 64; Jeder Unterthan ifi: fchuldig- gefährliche Hand

lungen zu unterlaffen/ und in jedem Unternehmen mit gehöriger Auf

merkfamkeit und Bedachtfamkeit zu verfahren- damit er auch nicht un

abfimtlicl) Andere an ihren Rechten verlehe oder die Gefeße des Staates

itbertrete. Wer diefer Verbindlichkeit zuwider etwas gethan oder unter

laffen» hath woraus ohne feine Abfichc eine in diefem Gefeßbume enthal

tene Uebertretung entftanden iftx wird deßhalb wegen Vergehens aus

Fahrläffigkeit befiraft. Mit diefer Dispofition ftimmt im wefentlichen

Art. 46 des hannöver'fchen Strafgefehb. überein. Im Gegenfaße

hierzu befchcänken die meiften anderen neueren Strafgefeßbiimer - das

fächfifchef wücttemberg'fche„ badifcheL großherz. heffifche

und br a u n fch w e i g ' fch e - die ftrafbare Fahrläffigkeit auf die in dem

Gefehe ausdrücklich deßfalls bezeichneten Fälle; die erfteren felbfc aber

beftirnmen fie einigermaßen abweichend. Art. 58 des witrttemberg'fchen

Gefetzb. fagt: wer aus Mangel an Aufmerkfamkeit oder ueberlegung

etwas gethan oder unterlaffen hat- woraus ohne fein Wollen eine

Rechtsverletzung entftanden tft, foll u. f. w. Im wefentlicizen fiimmt

hiermit das braunfchweig'f>)e Gefehbuch Ö. 29 irberein. Das

badifche Gefehbuck) fagt Ö. 101: Wenn Jemand eine Handlung be:

gehtoder eine .Handlung zu der er rechtlich verpflichtet wart unterläßß

aus-welcher Handlung oder Unterlaffung ohne feine Abficht eine Rechts

verlehung entfpringtx die von ihm nach allgemeiner Erfahrung oder nach

feiner befonderen Kenntniß beiAnwendung gewöhnlicherAufmerkfamkeit

oder Befliffenheitvorherzufehen und zu vermeidengewefen wäre- fo u. f. w.
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Jm7ÄrtZ45-'7-des7h e-'ffiirh en-Strafgifeizbuches -ifl die Grenze-der fiinf:

baren Fahrläffigkeit negativ, dahin beftiniinxh' daß-"dielelztere-'Zausge

fchloflen fein-fort. wenn -beiiöderiiHandlungiloder Unterlafiung-*die ge;

wöhnliche gehörige Aufmerkfamkeit und Vorficht angewendet worden ifk.

Das» fälchfifih-e"GelehbuGllenthält "garWKeine-'Z Bezeichnung* diefer

(Menzel Der (iecieqpienirlenthält ?eine allgemeine Straffanction

hierüber-xfonderrflerilärt* nur Bei _einzelnen Vergehen die “mälacireesen- irn

nenne-ige; inarteniiony 'neg-ljgence ni' f. w.- für filrafbar; In-deinfelben

Sinne führt das liter-reich 'liche Gefehbutl) gewiffe gefähxuhehane:

lungeniöus Fahrläffigkeit unterden fchwererenPolizeiübertretungen auf.

ei* "DieS-crafbareeit d-"ee-'Fähixiäffigkeii hi' lab * erff nix dem1 Die?:

telalter imStrafrechte ausgelprochen _d *en-"als :linterÄJfe-iii

  

Einflu e der canonifchen Buß- und geritiglzix. ompofition.die ing-gleieh e-axeieecldigxve* iii-jeu
nzweiitmiieteeiel

?NZZ-L'TUR nde -nra mlfGeni 'Jailfi )' ein ?nztlFiiirll

i7'ÄNeff-iii)k“WZY!bl!n-..' l-'LS fi??? i ?Zi üW kleine? ÜN?
Auenahxnenoifin-x-vixäe i *denxhefiix Wie-en inc' 'xfcte iMOLtt

hie? W Ö-eigWl: ?ein e Wli-:seieiiofie e- ,ehiiiexzix.:x„-:„:„,

,_ iielbelceicdxyon Viederlahnfiein .biexzirdem-.aroßhereogd heifi

fäeetr S . Scchee--Cnfiel een dem Rlezneaxyonlde (mzteAllinqhM-lies

anf* diet-lenken Milieu-ii!- gielegmenx Dorfes Scbwanhelmnbis eine »Ge

bxjejtezfdexggexienS-tadt Frankfurt-von 'derer-Maine »begrenztN-»Vonxdn

ey-*ii-i- dafielhe. qbwWfelqdil-n? iu.e -sdrel- heiiifileew:Staaten-xxizndnanzdae

Königreich Preußen; auf der Nord: und Nordwefifeite aber ganz an

y.eißi~(e~e,??:?i , . » ~ - x 3 -- e
?peel-in dernGrundfteuerkatafier zur' Aufnahme gekornmene-Flgz

rhenrauni des Herzogthnms-betragt :82„7 Quadratmeilen. Die. .daÜelbe

durchfirömende Lahnxtheilt "es in- zweiibelnahe gleiche Hälften))- 'ZNach

de-'r-(Bählung ani-Schließe des Jahres .betragt die ?Geilheit-ung

i-*

* “i '* 'i l'.' f rial'. *,4 4- .

4-112??? ?eefWR
i *.1 rn?- ,xäi-ieefoi - .nein-e unit-ue":- :ein Zinn»

Der vom Siebengebirge her zum Theil iiber den Rücken des Tan*

ngslaufende fogenZPfalgraben bezeiAHneX-xdie altrömilcheGreiigie/Zj* 7 In

g-etyihejn*Encfernnngenixfinden,fich [rc-teen die Truihüixiei-fr-ömifcher tlg-z*

ftelle-z* überhaupt 'ift zwifchen ihm-zund-dem Rheine überall al-tclaiiiichee

uoiioi? tlloiwrla nainill? u.“ ' ,- trug-iii 97W). 1 „mi :sine ,Mn-ma :W in

__- .rjic-l- 77i 13i!! teilen-vr mo ier-us. mani*: 11m

uzxjFij-NUFU m! 97m3» *ein „- z, ala-men *ti-iin ikiuu- *7* *l 3in7- ' “ * , (i)

* ZNS. Mi-ttermaier zu Feuerbaolys Lehrbuch Note l, zu 8. tik-rund

diedaß angef. Sehriftfieller. Msn- ticiniiano »es - 297. 73741)

W “1) Diefe kurzen fiatixiifchen-Notizen find auELdem Staats? linbAdreßlFand?

buche des -Herzogthums fur 1845 entnommen. In der von Zeit zu Zeit iii-die*

fem' jährlini erfcheinenden Handbuche abgedrucktenxgeographifcl) -fiatifkifchen Be-l

fchreibung-ifi das Nähere' zu' finden. Ausführlich behandelt die Stntiitik des

Herzogthnms Viogel* in feinerVefchreibung des Herzogthnms afian. les?

bad. 1843, i, 7 0 L l3. ("l3 17x98:: i: Jill)

B'
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Voden ?>- ,Zalnrein neherr-:int-gaueen- Lande, aut-den .bügeln -die Trient

:merzder-Burgen des Mittelaltebsh; 7. -) Yq* „ z -i

t: -..- Nebfi iden Weinen 'finddiez zahl-einen :Minercclqueilen des Her

zoethums weltbexühmti): : -. . , e glei, .

7,- - Auehin-Bezug ,anf»diefe)el*1_iand, gehn-teens bieten-Urkunden die alt

zeutfche_Grunduerfaffungznnjit :Beßjmmtbxeitgheuvnre Von den zwölf

Genen. :wovon einige,ganz,-iznnenmeheigen-Hereoatbu-mnNaffau.ge

legen „warer-i) die) meifiien gaben nur einzelne Difirietendavon umfaßten)

:ift irn. Munde. des. Volkesnue-new den Rewe des. Rheingauer Live-ig.).

..Die-Burg Neffen.. von welcher lden-feitzdeer-flebenrennFahrhe-a

derte heflehende Regentenhaun den Namenzangenommgnzhat).lixegt auf
einem, Hügel über berg-Stadt 'gleichen 'Neinieindzz- die *Stadt azxfdem frech

Jten). die Burg auf 'linkenhfer der Lahn'. ).
O

. *2>.ie'*c>;--.1>a.xxur13:.,i>“-*0'ie~r. Vxeeetäet eerdaszeerexeehnnpecxz ee
Erbauer *waren* die( GrafenJ-vgg* ?Laurenburgz oder? Fzvigzfie? in... alten

Urkunden genannt werden) Lurenburg 5)) ein 'von den ältefien Zeiten

her. im Lahngau-,und-c ,den-L umliegenden Sauenmnxhtigese) Herrfcher

gefihlewt. Dieiilteren *Genealegenfiz-nden in-_diefenb ,eafeneinezgZweig

des' 'ia(ii>> - flxäükiichen beliefern-tries Pe). ' nmeareeerhetthwiczdzdieieAh.
flammung a s nicht vdllfiändig erwiefen ezweifelti). _W _ __

» Ein' fehtkausgezeicijäteier heir-warmen Wnricijiizrnlßitifffiü) ge_

'nanni der Reihen*- Aisidxrfelbe nach 6in8: l .Fahre

adäxugejroeben “tvar)-x(theilten -WneiSdhi-iö* erregt: und Ötiv *feine

Lände; *und- wurden-_die- Stifter- deeibeidin: idbiinalbn! befli-hendeni Linien.

Vön-Walrnmöfinmmtiidieiherzogliei) nüffänifthei) 1v"on:Otthi"diie_*-' nirffaiz-x

nr :gro -t-.ein I'.-*.'*1..*1l.:1ub*-: :ram i:: 'um xitc--t. -“7

M2) _Die Schriftjteller ) _welche diefen Gegen gnd behgndfelt haben) find bei
18 rger are. O.; S. *130 “verzeichnen rVerzii-g ich -iirieeefcanr find( die Annalen

desBbreins *für naffauifäie utrertyumerunde und-geeehiertefoefhung; --t- .

- „(3) Vnrzüglichihierüber-Stifft) -geogncrfiifWe-:Befchneibmig des Herzog

Lrzmß Nailart in befonderer Beziehungnuf die Mineralquellen diefes Landes,

'iesbaden 1831. Die vielen Schriften) welche über diefe Quellen in ,analhti

-fcher und medicinifcher Beziehung handeln) find verzeichnet bei V ogel a. (1.13,

W:'.7.7-*;**81.- "i" '* . x 'tx -' -irxwo-..x-.t . ',*

z- 4) .Bon denmehreren Werken) welche diehier in Frgge,befangenen)1x_iauen

behandeln) ift vo/rxzuglicl) zu vergleichen ,der 2. Theil von Wenxkäs ääeffifche):

*L-andesgefwichtez-e n' in Bezug auf den Rheingau oorzüglimes Werk 1 'B dd

ftiänir) 'rheingauifche AlQerthiimeruZ-fnwi' Mainz L819!
ri-i---m-i 1 -

5) Die Ruinen diefer uralten Burg liegen einige Meilen oberhalb Naffau

auf einem Hügel am reehten Ufer der Lahn. - -

6) So Kramer) Entwurf einer genealo ifchen Gefchimte des Ottonifchen

Lin-redes Salifclwn Gefchlemteö) und des aus emfelben entfprungeneu naffaui

fchen Haufes) und die dort angeführten vielen Gefchicirtsforfcher. Sie jtreiten

vorzüglich darüber) _ebener-als Stammvater anerkannte Girqf Otter-ein Bruder)

ein Brudersfohn oder ein Vatersbrudersfohn KaifersjC-onrad 1. geweFen fei.

_- 7) JeamentlichWent/hiftorifcite Abhandlungen. Alle verfohiedeuen An

fiehten und die große hozrhandene Literatur find zufammengefiellt -uonxBogel

a., a. O. S. 2777301,_ So viel ift gewiß-xzdaß-.das naffauifche Hans zu den

älteften Regentenhäufern Europcrs gehört. ,' . ,an
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orirnifche *FamilieÜab-t: welche den Thron der Mederlande ieieniitrtnit.:3

Walrant erhielt die Befihirngen aufbemklinken-gOtto jene: auf dem»

reehten-ufer-der-Lahn.- DieVu-cg Nafiau mit ihrem Zubehörder-Graf--c

fHaft 'auf dem (Hinrich -unb eirrigenndereGegenfiände blieben gemein-

fäiaftiich. Diefe' 'Gemeinfäy-aftfifi ,au-ch bis* zxum-.Staatsvertrage vom"

1:4. Juli 1814g.wdrinx-Oranien-Nafiau feinen- Anrheil :mer-Amte

Naffau an das Herzogthum Naffau abtrat. geblieben. _KtUäFIIH-i

WÜKaifer: reinen-z* Weiher' "bekanntlich ianri LMIuXi (298 in _der

Sein-Zimt am :Hgfenbirhl fein! Leben ve-rlork!)x war_ ein Sohn. Wikis“

W*'_ram."' .Siin-*SdhiirGetlaciFF'fdßtöiderrSbiin-rmifbit.i_ Wie 'es bei

den: meinen! Wukfehen Ffirfienhänferwgefchahz' werde' auäF-'die tiaffa1ii-fr'l)e'F

Regentenfamilie _durchWvielefLänder-theilun en gefchwäciyt., Nachdem

WUMÄKNGon der *criZiett*1 zeitnahe-verringerten?? (all-L Befristet-gen“ des Wal

raniitckxenStnmieees ,im Iayeeeihaäogcxeinige' hätte/Written' deffen drei

Söhnei- 'erinnern p es learning wieder eine fnai-brürk*: äfircgifäze . eine

einen-ti e' *und-Tritte “ineilburgifmeiitixiieFariiiyzerfolgten nach -ErliöWen

de*r'**ib|e nei* -OiiriieWfiä/fer' near* iii wer" “fciirrbrück Zufingifäzen :Linie *nette*

x 'mu ,tr-t . ;_ -Jtj-.ä-.e- (71.1 -..*.,'i z,

M_ fiImiIahi-e' 1x806noar-'bdn _der fanrbrfick-*ufingiifihenL-inie nur-noeh

' "Herzog * JiriedriäFF Angufi F] welcher" keineZiniirinliche* -Nerejrynnneiii

heike* :dba-gp 7 'Er uijddbeeisiitfi Friedrich"Wilhiliirkzif-Naffan?Weil?

oereinigten ihn: VefißnngeiU-Zu *einem "von ihnen ?gemein-L

taoc-,fireet regierten-HVÖFEIWWQF""NZ1>ZW". beide* zu Ärkfqfiefi
drRIiihresxisjB kurz äeateiriajesee-?geftonm eve-rmx wiirden -unter

demj _Söhne bbii-FriebrichdWilheim dem 'Herzoge-'Wilhelm die-anf dei-ri

tränen Rheinufer *rgelegenetriLande 'der"Waltam'fthen“ Linie wieder *be-ce*

eüü-gt-*h _g-'Zkll' ici; f.: u. NM.- .ii ' -N-[Ä-,i- "i-iM (>87 f7 "7""*'!i**-'

“"7 “* ' "die-tim *Lünebiiler Friede-inmitten Äbtretiingi-des finden

Rheinufers an xankreiel) hatte die Wa-lranrfrhe- Linie eineti-'ebebenteiir'

den- -Wetr-eherxä * minlandie* verlorenI Namentlich* - „ester-Neugu

ufingen das gririze. Fkirftenthuxii *Saardrücken
geerdet-Weilchen

Graf-Wirf? iSaiireoerder-*undi die-Herrfrhaft *Ottweiler J7 Naffa-nSWe-ilbnrg

die Aemten-Kirrhxhejrn" Alfenz*'*"u"ndi*Wi-Lienfaiinverden? ?Endlich iiraii
-7

Nrifiaü - llfiirgen im Reiähsdepiröatibn* hanptfäjlrifle f-bioiiif-"Lh-*f-Februar_

rege derer-ne Lahr"istYdee-Qeteeeu-enBavee-ayxi _l _ _- _

'Naffau-Ufingen erhielt 'zur Enifhiidigueg (Weichsdepritativns-x
: : *, ,- t!"- F *. t! '* ' ““ U44. qßx. 4S»*i x ."7

 r-i--r--DG dem; , ; -ix ,- . "gr" .l8 e. uvtli-:lZillk 'f1'

.-07 -- x h . . »in -* “

8) (beißen die Schlacht am Hafenbiihl. Spiyec 1835. Eine Mono

graphie über die letzte Lebenszeit Adolphs

9)„Aehnlirhe Verhältniffe treten in _der Ottonifckien_ Linie ein. Der alte

riaflau-oranifme Af'.- fiarb aus mit König-Wilhelm ill. von England», Von dem

teutfchen A|e fiarben die Dillenburgcrf -Siegenfrhenl Beilfteinfcklenmtid Haba-

marfchen Zweige aus, Nur der Diezifme blieb übrign» Et bildet die gegenwär

tige oranien-nafiauifrhe dönigl. niederländifäie Familie.» .- Man vglx-oorziigliäz'

Ara o ldif Gefchiciote der oranien-naffauifwen Länder und ihrer Rege-ntera' - **
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hauptfml-uß H. 12) die-Mainzifmen(Aemter--Königfi-em) Hüchfi). 'Cro

nenberg) Rüdesheim) ObereLahnftein) Eltville) Haarheim und ,Caftelz

das pfälzifme Amt Caubz, den Reit-des;*eigentlichen.Kurfürftenthums

Eölnzmit Ausnahme vonAltenwied-.cund Neuenburg) -die heffifchen

Aemter Eahenellenbogen); Braubacby, Emsixc-Eppflein* und Eleedergz

weiter einige Dörfer und Abteienz *endlichdie GraffchaftSayn-Alten-x

kirchen. . » .1 . , “*7 *- , -- - “

Naffau-Wezilburg erhieltdenlRefi des Kurfürftenthums Trier und

einige Abteien. _- .' u.» .- . z. z.). ...z ,7 „ _. . _

,Noah vor ereignet-gas Rheine-ups -wu-deq. Celle( und Kon

heimgdnrch einenzVertrag-nom 12,.März;„18*06, qLKFlqtl-?eeichabge

t, ten.) _k .- ,.F.,.).,.z ,W „z, .

Als. , die, FüxitenFi-.o-i. Nailart „den .eheiuiisien Bhhhe beigetreten..

waren... erhielten ile, .lRheihbxtnd-sqcih-?lrt- W Die Souveräneiät Über

die wiedz-runkelifhen Aemter))_DierdgrfWAltenwied) (Neuenburg.) den_

aiif der linken Lahr-inte gelegenen»Theilneh-Bihitee Rente( (jeh-xt. zept;

dem-rechten Ufecxeihielt Mareike-ft.. Uczi-„die .Gcafisieitm Neugier..

Holzapfel und die 'Herrfmaft Schaumburg) den' Ort Marsfelhen)

diet-Aentrc :Wehrheim rend-Burbach -, hiecG-ailhaitsdinin. endlich die

fhlnsehraunieliiiclien: stem-ec. .HhheeiolmSzi-Brhunfels * und. Greifen

fiiitd: fowie, ,mehrere cim:ehenogchume.:eimeiäileiiine ceihseittericbqft-o

liche. Befieuneenild» Sie ,traten .ab :an:- hes: (hreßheneethhm : Beta.

die .ehemals kurcölniichen -AemtexDrue.asieicezhjntehexnd -Villisi- -

Ö, In.„d.em,Ye.i-xxeg.e .mit-»Qefiqheeih-även 23-- November 4813-.

kredit-cih. die Fhxlteuah. Nailart fich- *vom *Rheinhuude--lhslagte-Z und,

Oeiiecreih, ihre Bellen-ram; garaniicte.. „machten, iich :hielelbem :ihrer:

eigenen früher fchon gehegten Abficht gemäß) anheifchig) die Befihun-..e

teenies Eschede-ix' Nailart-Oranien- welhe-.fie dhrscdieRheW-lds

chceiechqltnt hatten.- zhrückzhgeben* -,- , - , „. .
-i iii-cent -beziehen .iich dieiStestsvert-,äge zwiichen den_ beiden

naffauifchenLinien .nom_26.FNobember41813 und 14.Juli 1814):

deren Inhalt ) da derfelbe in Bezugfanf_ Länderabtheilung. nzuutrnnfito:

riick) wait-hier einheit;she-cancerzei-bilder --: 5 -i- - c»Deren einen ein,:s1,---:Maizch15.: abneiihloiieuen ,Beitrag trat.

nämlich Oranien-Naffgu, allezzfeinezteutfchen] Befihungenfgn die .Krone

Pxeeßens- ab» echten hielenziändexe feet P ..c-hirn herrschten-en dem

felben Tage gefehloffenen Vertrag *an die ixürften zu' Naffau ab die

Fürftenthümer Diez) Hadamar und Dillenburg) und die Herrfmaft

Beilftein mit AusfchlußQ-der Aemter Burbach _und Yeunkirhenz einen

4..._ .-*' . I) .r .zo*o. ,

10) Gemeinfchaftlihes ,Vefihergreifungspatent des Herzogs Friedrich-Augenk

und-des Fiiriien-,Friedrim Wilhelm zu Naifau .bonn 30. Auguft 1806, z 4 *

:.-1i1) Diefe Verträge find unter andereaabgedruclkt in dem verdieniivollen

Werke von, der Nahmers) Handbuch- desirheinifchen Particularrewtes

BMZ.) S.120flg». , ), .zl-*cmig 7JZ, , -'- g _

 

nf'



Tlxeil ; des;.- Füxfienthums' *Siegen z- ,endlich die Heyrfckyaften: Wefiecburg

und-SGadecky- *fowie den,(frkber fcho-xz-:yoneNafiaykz in Bcfiß -genomme

nen); TheiladeöAmßes Runkelzauf dWä-„kechten Ufeüzder Lghxyq-pNafiaU

trat-dagegen ab dieUemcec'LWFMHxe-nwiedzz_SOönebecg: -Altenfjxcbcenx

Scbönfiein, Fcaqsbuvgäm.FriedewalhWDkecdorfAlNeueubuxgggfyam

mec|einMHeddFesdocfz einergM-ejk- h ,fiAcxx-:tesx HxxßjxWi-:Lxyzagröße

ren Theile de: Aemter Va ,gpxzzz * .

HammZ die *Stadt Neuwied IW( QR * 'Z

c Za

gs- "ZH-[Yiel

. - ; "ra “f

fe(s,*-Greifer1ike(x11x11??vfxwk)eufc>lt11e?z„Y 7 - x „ .e q

tcage beigefügten:Zhefendeeen Se? , e, „l pm..,7 N.. *', l 4 k ._ . c g;

noch .qu-R exe-C IFhx-e*z4-,FN,*!-e..>,„ W-MBXÄES .NunykFe-hielxt-Yggeg?! vouNs BxWgHWYtvcecxrWIce-J

desfF-?Wthxexus Siegen-S Nix-M* -Ätrxßßfguifflxeexxxx: --n *W771

daB-ZI). x »6 4 d* . . x x 7M *xxx-Y

WYÜZÄÖi-Ziyv. yÖrfHÖ* *"3"* Se?" *FJYÄY-:Wg :ÖKK-W:
WN.- x

  

  

  

"WW Km* -qfiayn 7 1 S" x' . F". k?! 1 cj
M7777?? aus ?xWqftGkÖes-?bejßßäxXJR?? pes FqrfientWs. 9W- ?Flex-W M?WVÜRZIZÜWFNSÖJYTZFO

*s FFH-fie?kee-uk'- J-*des Kucf- ü' l' "EYE M WW?, Jxi:*1x'.ct2xt9xzv-xz'-4Zej]sxo M5

* »ai-MR WZJZIZ-“Ü ("ETW-WK „WWII-FUNK

WTWTUAZÄMÄJKÜ) mzeäjxsLfeWk-:x-,ny-Jmz(

, xezsM-.sy-(Pxcd-„W Jjrj JW YZF-W? m AM4

,. "'* x EYE-F nWlxmP-IZW FWÜIGIW je") (Gurt

“*7 28 MZÄÄWJ-WKÜK 7:574 FZ'. 777i- *1*.- Z:lxl'l'--.*'7

(M) Wax-s] -d,ec„Gr.qflW .fgiW-:t . ,HftG-VNxH:*:-:FYI-E-ÖZFZFÖ)fxz

_ ax "v ?W75 ...4.„,.„..,F zu ,W - . ,3 -WWW *M* x. - -

~10>7~q.1-s;e,>“.-1'em Theile;ZVJBYKWWWqFZSFÄBZÖBÄLeWUXEZYÜLKÖ
.W -1 1) (ZVS-Meilen [de-c „GxaffchgfßlegWiedpuyxkex.xentL,Neuw1ed,z: u! ,Z

12) aus der GraffGaft Holzappe( und der Hercfchaft Schaum

bmU*

>13?'a1,xs OctfHgften- welche dem Grajex. orxFJaff/,enheim- *und
“WWÜL ejjen)"*tdef>)'e öec AbftekArfifiejn-afigeh ' " 7.*

  

  

o* Ü 'U' 8“." a.B;
xHome? '.. -

797c": FW ; 3.-..

WN LNB? -1-(KFCZNNCY k? *.- .pxxä-.Lxtecx mo.) m; -, U' '

:LZ U'. """*?-) -. - --U z.“ *UM- mL* -Kxf, 77' „KMK"

:e-w-:NV Dieferz-wiHtfgeVextrag, woducck) das' HerzogthumZNafiau _doffni iv;

feine nunmehcige_ Ausbildung evhalxen-.hacz *ifi fowWLZbeiFM-(IBEAZLÖ (WVDF-j

WMC W- team-ü .Ikea Krauss T0111: 6.-:7>„»384.).als auch boiKlübec-(Acten des,

Wiener. Congeefies) ahgedcuckt. -S. auch von der Rahm-ek e», -a. O. Se,

186*-146z.-Qie h. ngFauifÜen-L-btcetungs- und Befitzecgce-ifungspat-enxe,befinz.

degz>ficbxxinwdem Verordnungsblatte von 1813 S, 97-99 und jenem-yon 1781-6:

S. W7**-*238'. ,WN , , 'e x “' L . ,

*43) In- de: ,Cabinetsordce zum Vortrage .deß- Staatsminiflecs Fchrxn.)

v. Macfclml( vom 13.Februar 1817.(VecordnungWk2:SWB flg7.) an 'den Staats-f

nach werden deren vievundzwanzigeaufgeführt. Man pgl. auch deffen vorzügliche

Ancede ,an ,die ecfie Ständevecfamnüunyg (Verordnungsbl. von 1818 S..34.:flg.)c

des' 14) Diefe Burggrqffcbaft ,hatte er| Füefi Fciedcioh Wilhelm zu Naflgu:

durch feine Vereheliwung mit der Erbtochter erworben. Sie *bildete dqlxec keiä.

nen Theil der: altnajfauifÖen BefißungenM W x. * ,. , .x--x -" 6;'. .stk-3
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,eu-ö 15) auslnrehrelen 'reeihsntteefhafctihenVe-fieungeülä 1jmd endlich

W1' 16) ?aus*"mlehr"eren*früheee'n Gemeinfchaftenfowohl zwifihen-Näfien

Weilburg undiNaffau-"ixfingen mitlNaffau-Oeanien)?zwif-.ifeikOranier!

und'ÄFYeffen-ÖarmftalldMOranienkjuiid- Kuttrier) i - Ufingen -und Kuetrier)

Kuäemainz und' Heffenewätmfkadt) 7 und» Mainz-und Frankfurt 15). ,»

*Ä-'YA .enn-anch dä?? * immer noch zu* einem* fehr-großen“

,c k?kjlgffilfiiläleltWzkinmMthaufes be?

fung-fo] .leerer-sanieren - 'Sika-mhk eiliingiäbeigeeSei-ere?
  

. . til K?
:tz :erregte Fe; ref-se cet-ene z _ rie-YMMD Free. *ces 'in-daher
klerzllieeiel ee ueretxeeejj :ti-Y ein.. eniRe."'te-'7F1>qlcies

WalmnFYi-n Znrecrdutcl) d_ efel' täafsberträge vö gveriindert'

wbrdztnixf lzZÜdl-iß dasZH-erzbgthxctmiNaffüui infeinen-dermali 'CnC-For

marcon--fillr-acs-ein igiinz *neue gebildeter Sciearwacfielct; -El eweife":

Gefe-hgcebzcng) name-zitliclyleine vorzüglick) feit 1815 begonnene neue'

Einriciftüngiidet" ' einen Staatsvrtwaltuilgiihat-diefe vjr iedenen-_Län

der far ellen u einemefeften) überall auf dasgenau/ _ z( gelten _Gan

ze biieini t."*'Däriini"f|*dinrkZjiiiicly-:eine 'Darfte _ g( der* älteren

Staatseinriwtungen in allen.diefenverfmiedenetfiLandes-theilen*in Be

zug auf die gegenwärtige Skairtsverwaktung» des Herzogthumsfinur von

hiftorifciyem Werthe. Diefelbe kaüiiixjcils den feinem [Zwecke-gemäßen

Umfang diefes Auffatzes überfteigend ?richt [aufgenommen 'werden 16).

Nur in Bezug auf die Rechtsgefelzgellung iftfdiefesz_ Verhältniß

noch in mehreren Beziehungen vonhoractifchetrt IntekeffeÖEin-e *genaue

Kenntniß der älteren politifchen Verhältniffeldeßi'einzelnenÖrtfchafken ift

* *diefekB*eziehung"v'on' defto größZLerÄLIichtigkeitJÖ-da unter den 'achtund

zwanzig Amtsbezirken) in_ welche dati-Herzogthum durchdie' *Organi

fcitionsredictex' 'tzom"'*4("jIuni und' December_ 1816 eingetheilt ]i|17))

nur wenige* reiriüiusfolchen Gerneindeiubefiehen) welthezür-Zeit der

:munct- 1 Ffi .1 .u-cftlzz“ *lahm-.- - 7:-

x477“
u _ .ii-117) c.), (tc).- - - _ - 152.-'. .n - „iP-17. ?- -i

15) Standesherrlctünlnd, die .Befnzungen von Leitungen) Schaumburg) f

Wied und Baffenheiin'.'""'*'*' ** ** * ' *'11 ,
16) In dem Handbuche des rheinifchen Particularremtes und zwar in der l

Abtheilung des 8. Theile-s) welche die Ueberfchrift fiihrt: Einleitung in die

Gefcijiehte und "das Staatsrecht der in den jegigen teutfchen Rheinfiaaten-enthal

tenen älteren-Staaten) hat von der Nahmer hierüber etwaszu geben ver

fur-ht. Seine 'im Ganzen gewiß fehr-lobenswiirdige Darftellung »konnte nach der

ungeheuren Mäfieides Materials nurLeine-fehr allgemein gehaltene fein. "Sie

wird* vonifedetnudou fich hierüber* eine “allgemeine-ueberfimt zu-vetfchafien wünfält)

niiriInteeefle-'igelqen werden. Wer Näheres darüber zu 'wifleniwünfäm-muß

die größeren Werke von _lirczlner, orjg. diese. l-luulbejm bist.. tree.; Ar-ndldi")

Gtfchiäzte der' 'oranien-nafi. 'Länberz Bodmann) uheing. Alterrhümer;

I .

[iz.

_Wen k) heffifme' Landesgefchichte u. f. iv.) fiudiren. - -

' ' 17) Diefe Aemter find: Vraubach) Eltville) HochheinwHbchft) Jbfiein)

Kbnigfiein) Langenfchwalbach) Naffau) Naflädten) Rüdesheim) ' Ufingen)

We en) Weilburg) Wiesbaden) Diez) Dillenburg) Harhenburg) Hada

ma' )'Herborn") Limburg )*Marienberg) Montabaur) Reichelsheim) Rennerod)

Runkel) Selters) St, Goarshaufen und-Walkmerob.- -' 4 > 1
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teutfehen--Reixlysbeffaffnngzie einem mtb* demfelben Territorium; gehä

ten.- "Es wird -dariiber bei-.Darfiellung der Iufiizgefehgubungsedä'

Nähere bemerke: werden. e: .: ,q-:ninru n77- - '(7 ,7 iil-"jifi

:m ll. Verfiaffung; -.-- Das Heirzogthnmäildafiaur' gehdimizgili

teutfchen Bunde. und hat in der engeren BundesverfaminlungiW

iihaftlich- mit .dem Herzogthnme Bravnfthweig- die deeizehneWStimnie.

intderPlenarverfanimlung aber zwei* Stimmen.“ mel? 1*.- innen.; ginn

nur :Dasnßerzogthum ift eine erbliche-Monarkhie. enitufiändifehertretung. . . “W71 i:: .- - ei.) .i-ixxia] .;7r:r.a;;..-rii; 'IIR-ZUM [ini-Ü

:nx-z-.Landesherr :ift: der. iedesiünlige.. Chief.- des herzoglieäitw-:Haufes

Zdaffau. -xS-hon Hobenxavurde *der engen Familieewerbindringngiednäzr.

welche von jeher zwifciyen den beiden Hauptlinien des naffauifchen-*ßaui

fesnfiattgefunderihm Diefe. alten-Verhältniffe muodmxinrIahre1736

erneuert.. irrnIecH-ee 1783 .aberrdie.nudfiih-tlicheibon- derniKuißerIof-ph

dmnäGfl-im i-Iahreiz-1786 beftätigtr idebereiiekanft geßehwffonhi-weläie

unter dem Namen naffauifciur Erbverein bekannt ift. Diefe fefte VW

biudevng- der beiden-Linien des! nafiauifWEYaWeSrMnUde-*riuRblrQcZliH

aufrecht erhalten“. in. :dem ,rdenfierwährrtm :Hansnerrrage norm 1:4; Juri

18143 fie wurde. nachdem Oranien-Maffaurieinexwurfrhmxißefihuitgän

amPoeuße-ie. *und -diefes .diefelbanz-weiter eau :dns-Herzogthumi-Naffau

abgetretenrhatte' .i dureh .Artikel -71 -der- WieneriCon-greßaure rauf-träumen

Nafiau-Qranien ?erworbene Großherzogthmn Lupemburg( übertragen 1(i).

Durch das landesherrlicheueEdierfivom21/2x-Sepfambe1u1814elq)

wurdenLandftände errichtet„ welchenföigeirdeOrorhtuheig-lrgt find:

1) Eine Mitwirkung bei der Gefehgebung durch Beleithungskrufb

Zufiimmmrgxbei Einführung wichtiigerneuärarud Avril-drawing( verliehen

der Gefehe. welche die in dem landet-herrlichen Editte-'vomin/LSepteme

ber'18r1-4 bezeiäenetemGründla-gen der-.Griehgebung- ber-lehren; “i

2) Eine Mitwirkung bei der Vollziehung der Gefelzeldurclyedke

ei() (i7 ..l-I ka.. _ x ' .“ 9, ,-(.;.-;* in! hnuiiIi-,o (7

*"*__"_ .ne-Zi .i771 :M: *ix nie-i*

"' 18) Dieteei-'abei 48-2l-'rrikern tei-restaurieren* ifijfofort;*x'i**äit'-der-'am 29.

Sept. 1786 erfolgten kaiferliehen Confirniaiion- dem Drucke -üb ben werden?

7* In--deueDjenfieide der hang. Staadediener-(Verordnungsb aiknon 1816

S. 6) wird der erboereinten Agnaten ausdrücdlicl) erwähnt. v.. i flete Furth
dauer diefer innigen Verhältnifie geht auch aus vielen äußeren r(J einungen.

z. B. der im Jahre 1803 erfolgten Gründung eines gemeinfchaftliäien Ober

appellationsgerichtes. und der Erneuerung diefer Gemeinfrhaft durch den Vertrag

vom 14.Inli:1814 hervor. ' 11* -q d.“ . i-x--r--i- :

i: -* 119) Verordnungsblatt von 1814 S.67 flg.. fodann dirvrrvollftäudigeelden

Veftimmungen über die Wahl-der Landesdeputirten und* die Bildurlgvderißerrene

bank in den Edirten vom 3/4. November 1815 (VerordnungsdlattS.138-8138).

vom 27. Januar. 1818 (Verordnungsbl. S. 5) und vom 21. MW .-1821 (Ver

ordnnngsbl. S. 53), Frühere-rifiirten in den naffauifeheri. Landen nie,Lanvi

fiände. Interefiant i| in diefer Beziehung die Verordnung des Fürfien Friedrich

Wilhelm zu 'Naffau vom 6. Februar 1804. über Aufhebung der landfiändifchen

Eiuriebtungen in den kurtrierfehen Runter-n. Diefelbefindetfiti) abgedruckt bei

v. d„ Nahmer a. MQ. S. 624.- ' *- 4.7i .w 1W x-i-_n-j

U
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Vermilligungualbä von lden? uwrerthnnen ?zu dreh--Endeä:zn“erhe8e'nden

birecten-uhdzindirerten' Abgnbenußnnd-/die -Befugniß gegen-den: *Staats*

minifier) fowie auch gegen Landescollegien) wegen-sbc-fiianmcer) gehörig

begründete-rx)BefkhukdigungenediexAnordnung einer* Untjerfuchungsrom

miffian zuWenlangen-r --711-187 c. 1,-. 17x - .nr 5x1- .7-7: (J4. i.; '.1in!3-6)??Eiue, Mitwirkung-zijn'.Verwalmn-gsverbefferungen. und Abfäl

lung befonderer Befchrnerdencdurcl) 'berachendes *Gutachtem never-dee

Berehrigaevgnxzun riilnnahmeqivon- kBittfch riften. Vbrflellungen von

Seiten einzelner Unterthanen fowohl) als ganzer Gemeinden. -!:.*'*]71

'erjxxnDietLandfiande find znfammengefeßt aus -Mirgliedern der Herren

birnkaundiritandesdeputirren). diezin *abge-fonderten:Sißungen fieh7'oer-'

fan-rnielnkdz. fx!! 'W m *linn-(c. ,ue-iin :an e.1c.-'..z 176:; * **1 *einen

087 Den Prcifidenvemxdermßeereribankxeenentft dere-Herzog, fürjijede

Sihnng-szeitjnns-der Mitteiderfeibengi :denPräfidenL-eet- der Landesverm

tirtenberfmfrmluug *ausixdrei -l *von * xlderfelben' -vorgefehlagenen -Mitglie:

dern'. 2.7!.“- [J-FC Manni-i i .'.","u*:l'*() RS777", "in :.*v:.;;,* .(7,
(W1. *DjexSißungen:der-Laudfländek-findniäit: öffentlich) doch können

dnefelbm durch Stimmenmehrheit-diexöffrniiiche VeFarmtnraGung ihrer

VerhandlungewxmrttelfixAbdnfckanordnm: n--c-i--n - *-3 a?: .- > r

ixnjjnDi-a Gefe-ßje-x-welche als Grundlagen-der befiehenden .Gefeßgebun

iwdiefen-rxfßorrflifutioi-Wdieneangeführt'.werden') find) folgende.: ., - - i.:

,x 7:71) Oase; Edi-et .nenn d4r-:Septsc-1803) üxbmxDrrlöung.-.retiegiö,fä

Meinungen:amn-freiersuebung--das:Gottesdienfiesrnnlie; . Z

: e22) Abzugsfreihei-rb-naa):--eeßüliter Militärpflirlytx- i-Edirt-vom 9/12.

QrtoberuiittM (ie-q; - !.--.'*.[»9-2'-:.i7-) 176 ': . *Hilfe Jui?) x '

nenn-Z),- Anfhebungäder. *Ladbeigenfexhnftx- Edicteänonr* 1; M1808

und.:-1/3..Sept. -1*812i:?in9cbi;1-r);e.t.x.-.] -m-i ni air zedia-nxzcäf-zic) :1- 3

4) Aufhnbungz--voinrFrdhneq und* Dienftzwang Nrßdicti vom“. ?1/3.

SjpG71l81QglLff7Ü 7e: garni-Zr' .e277 *W 'ic-r' -'-n1:1i->--ii'.L .NY-kk .(

5) Abftellung körperlicher Züchtigungen als Strafmittel) Edict

vom 26/28. Der. 1809. ' - *

c- ni), Uuebliännigkeix; dee-Jena nnezynxece-ednung,eenFiseue unter

dieGerichteZh-äfe) diet vom2-1;1„eNMe-181)6.-7*7Zn! **-.*iq:-."--: . -.
'>

bi?! ?kh-Aufhebung . der' willkureWen *Unlaffmig Oder* -Staatsdienerx

EW'ßömZ'Z/6(,DiK3"18'1N29!“ i() :MPU: .'**""'."i'f“:*'**,'. ', ..

,-
» . n» 12x' .. nean.- - nx -- t. .nm --m 1a

..l . c »l ---»1*,._(,-)*j)_-*);_-; . ."7" ) ii" NFA?: .1.) "-' C ..*3 ..

Yr-*u--i-"xn--irnrua "i - k' - - " * *din-ik n

20) Hiernach kann jeder Staatsdiener (mit Ausnahme der Diener der un

terfien Tlafial-.Sckjreiber.:u. f4 w.).) “Weiher »fiinf Dienjtjahre zählt) »nach Lderen

Ablaufefeitre-Anfirllung runviderruflicl) wirdN-lur wegen gröberer Dienfivergeherr

oderxVe-:breufenqnach-oorausgegangenem gerichtlichen' Verfahren von den Ge

riuiten des Var-des, durch-urtheil feiner Stelle encfeßt werden (zu Vgl.. Edict vom

18. Juni 1819xundxVerordnung vom 4. Januar 1828). Verf.-gung in den

Ruheftand mit Beibehaltung .des Dienficharakters und der Hälfte des Gehaltes

bis zum, Zönjdienfijahre und eines Zufaßes von einem Dreißigtheile für jedes

weitere Dieafijahr": kann. zu allen Zeiten "erfolgen, Nach* :zuriirkgelegtem 50.

Dienftjahre oder 70, Lebensjahre kann Penfionirnngverlairgtrwerdmz*- .Die
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4..-,....8) Freie: Benutzung' des Grnnueigenrhums. .insbefoudere-Z durch

Befchränkung des Rechtes der Wildbahn (Wildfmadengefelz-Mxunb

fiörende Weidegerechtfametx. Edi-rt: vom* 17-.n2mMai-*1-81l. und 7/9.

Nov. 181221). .- t?? *nx-vl* *uw*- Wxx.» 72:», , .und . *leaf-UF

9) Mehrere die Einführung_ der-"Gewerbefreiheit vorbereitende

Maßregeln. -Das 'hier zugefagte_ Gefeh Über Aufhebung der Zunftöerr

faffung und Einfiihrung' völliger-“Gewerbefieiheit -ift nebfi**einem W

fehe über die Dienftvecyäccnege-reekhandioeeksgehikfeneuußuseeSeite!

des am 15. Mai_ 18x9 .fi- f.'..f...-'ai... nee-re l::u,-.1:..>..u

10) Gleichheitider Vefieuerunöz-nacl) *demqMaßfialie-*des*reinen

Einkommens) mit Aufhebungaller efreiungenj' _E-dicte homTo/UL

Dec. 1809„ 6/9. October 1'809'und*14)i16."De*c;1812“. *'* 4 .-.z

Ia11) Fefte Regulirung der Militärnfliht, Edict vom 297/21.
nuar 23). -....7. ..ll--SÄZ, . -j ..lil-lb 1.1 Zx-k- :KA-l *l q b

12) FreiheitdettBuchhnndels mttjBefchränkung „des NaGdrucFsx

Edict vom 4/5. Mai 181421).; W*: if. J, .;" ' '

lll. Gefeßgebung. .c„_'srsirre'hc. Seit*'dem*.Jahre'1809

befteht im Herzogthum Naffau “ein Verordnungsblatt), wodurch .fgwohl

die von dem Landesherrn ergangenen Gefehe. als auchzdie *Verordnung

gen des herzoglichen Scaatsminifieriumsmnd 'die von den höheren

Staatsbehörden innerhalb ihres“ Wirkungskreifes erlaffenen Vorfchri ten

öffentlich bekanntgemacht lverden. Hie rechtliche Giltigkeitdiefer e

fehe fiir diejenigen Landestheile) welche' zur Zeit ihrerKZPublic-“itivn dem

Herzogthume angehörtenF unterliegt keinem Zweifel. Aber auch auf

die fpäter erworbenen Landestheilefind diefe friiheren Verordnungen

ausgedehnt worden. ' **

Wittwe eines Staatsdieners erhält 1/3 z jedes-nur Kinder l/,j elternlofe Kinder

jedes l/. der Penfion. welche der verftorbene Ehegatte. refp. Vater .erhalten

haben wiirde. und zwar die Kinder männlichenGefchlechtes bis zur Zurücklegung

des 21,) die Kinder weiblichen Gefchlemtes des 18. Lebensjahres. Do kann

die Gefamnrtpenfion nie jene des Vaters überfieigen. Die Gehalte der taats

diener find feftgefelzt in den Gefeßen vom 9/„. September 1815) 9. Juni 1841

und 12. Juni 1843. ,

21) Hiermit in Verbindung zu feßen ift das Gefeß vom 21. Oct. 1817

(Verordnungsbl. S. 177) über Aufhebung des Neubruchzehntens) infofern der

Staat oder Gemeinden zu deffen Bezug berechtigt waren.

22) Verordnungsblatt von 1819 S. 77 fig. , '

23) Die hierüber beftandene Gefetzgebung hat unterdeffen mehrmalige Aen

derungen erhalten. Das neuefte Gefeg ift jenes vom 8, September 1844 (Ver:

ordnungsbl, S. 494-62). Es ift hierin eine allgemeine MilitärpfliGt feitgefeßt)

wovon ,nur die Familien der Standesherren nach Art. 14 der teutfchen Bundes

acte ausgenommen find; - _, 1

' 24) Wie in allen teutfcljen Vundesftaaten ift diefes Gefes durch die Be

fchlüffe des teutfchen Bundes vom 20. Sept. 1819 (Verordnungsbl. S. 129)

und 16. Auguft 1824 (Verordnungsbl, S. 51) fuspendirt. Das Vundesgefeß

über den Nachdruck vom 9. Nov. 1837 ift als Gefetz publicirt werden.
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5 .. .In denilandesherrlithon .Edicte vom 4. *Juni »1818 .ift nämlich

Folgendes ,verordnet?5). m: . 3- .. ... .. .

.k- . Da. die hievor bezeichneter-in den meiften Aemterirunferer Alt

Nafiauifchen Stammlande bereits beftandene Amtsorganifation. und

datei-ani gegcündeteGeicb-iftsgang direct. mehrere von unferen Regie

runaseecfabeen. für jene Landestheat- -eelafieae Verordnungen bedingt

(ß. fo ,werben Wir. .daß folgende derfelben venta. Juli d. I. an mit

unterhriickzuxggdex-bisher Udinese-Beziehung in .einzelnen Landestheilen

beftandenen davon abweichenden GefqbqraVWtdnungen. oder Qbfec

panzer.. in unferen .ganzen Oeczocthnm -voile: Geiecesk-_raft erhalten.
und in ällenrforfkoinmenden, Fäuentatuaä. verfahren werden foll;

" ' '1) Die naffaii-.ufhngifqijez Subhaftationsordnung vom 26. Febr.

1.751*- --c

,- l ,etw b.; e. -ö "'78". . - -- , '

' 7c 2) Öieiiäffau-*ufingifche Contractin- und Hhpothekenordnung vorn

21. Mai 1771. *fammt denzfpäteren Berihtiggingernund Erläuterun

gen. welche durch 'iinferStaatsminifierium gleichzeitig mit diefem Edicte

zur öffentlichen .Kenntniß zubringen find. **

_ 3) Die von Zeit zu Zeiterlafienen naffau-ufingifchen Verordnun

gen und Refcripte uber das' Verfahren' bei Eoncurfen. nach der befon

ders zu 'verfitgenden Publication.). ' '_

*' W1) Die naffaitrufingifme Verordnung *über* die Vermögensverab

folgung der-Tibwefenden' anjihreVerwandten dom 21, Mai 1781.

5) DieVerordnung über Eingehung der Viehhändel und ent

fiehende Wandelungstlagen vom 24. October 1791.

5) Die unter dem 12. Sept. 1810 erlaffene und am 31. März

1814 durch die Hofkammer zu Wiesbaden erläuterte_ Verfügung über

die Erecutionen. '

7) Die im naffau- ufingifchen Landestheile beftehende Inftruction

fiir Vormimder und Euratoren. fammt den dazu gehörigen befonders

zu publicirenden Erläuterungen. -

8) Die Verordnung iiber dieVermögensinventarifationen bei dem

Eintritte in die zweite Ehe vom 20. Nov. 1804. 4

9) Die Verordnung iiber Errichtung einer Generaldepofitencaffe

vom 4/5. Januar 1807. i

10) Die Verordnung uber Aufhebung des Abtriebsrechtes vom

25/29. März 1808.

11) Die uber die Gittergemeinfmaft der Ehegatten fprecljenden

Stellen der folm'fchen Gerichtsordnung. foweit fie bisher in unferen

alt-naffauifhen Stammlanden recipirt waren. nach der deßhalb von

unferem Staatsminifterium befonders ergehenden Publication.

' , 12) Alle in dem feit dem Jahre 1809 bis zu dem gegenwärtigen

Zeitpunkte beftehenden Verordnungsblatte publicirten Verordnungen.

'

-( ..

25) Verordnungsblatt S. 114, * ) .en
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:foweiteiie:denedermnliaen .Umitanden naclnauaemeiienaind.,-Wi-ehaben

-nm alleWdiefe-*Gefehe ,und Verordnung-mx möglichfdzu-„allgerneinm

,Kenntniß;kzu,bringen) und um die Anwendung- derfelben zu erleirhtern)

:eine :yollftändige Sammlung ., -der-felbewzangeordnet) welche .im Drucke

.erfcheinen wird ?Size , :c1 e; zxn-.nr - - " x477; :c

:nen .GleiGzeitig .mit diefem Gefeee .erfcbienen die :darin angeordneten

Bekanntmachungen. des herzoglirhenlStaatsminifteriums) :unde bald

-daraufrdie am Shlufie angeordnete. SammlungZP-:c: , n - .* 7'))

Ea-,iiftbierüber,Folgendes.zu-.bemertem. :n: , k' rn,

, *Za 1)*sn,Dieie- Verordnuutiifi durch ,das 1.1.1125*: ai 1841er

-g-angenenumfaffeuße Gelee xitber.- das Hilfsrollßreceunasverfadeen .ganz

tanigebobenr:ebenfe-.die Verordnung unter 6).» welche .nunmehr .nur

noch auf das Verfahren der Finanzbehörden'zurBeitreib-.tng def-glau

fenden öffentlichen; Abgaben ,Aawendung;findet?8). ; -z/ ._ .ce, n-'Zu.2)-. *nDieies Gelee-geht von-demnehrrichtigetx; Grundfaee-:des

altteutfchen Rechtes aus) _ daß-das Eigenthu-m jderxImzm-obilien nur

.durch ,unter öffentlicher Autorität ter-richtete Contracte. übergehen pfoll)

und fucht diefes Princip auch _auf Erbfhaften und Vermögensiebergciben

*a.uszud_ehnen. Publicicät und Spkecialität find die richtigen Grundlagen

des Hypothekengefegesz die Führung-der Hypothekenbüeher ift den Feld

gericljten der einzelnen Gemeinden :anvertranh auf-deren Zeugniffe ,über

Eigenthum und Pfandfrzeiheit hin die Hypothekarverfwreibungen ,von

den Beamten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Landoberfchultheißen) er

richtet) und pom Beamten confirmirt werden. Zu..beklagen ift es) daß

die Principien diefes Gefehes nicht überall) namentlich durch Aufhebung

der fiillfchweigenden Hypotheken, confequent durchgefithrtfind) und

es an dem rechten Scinußfieine) gut eingerichteten Lagenbüajern) noch

fehr fehlt 29). , ' '

26) Durch das Edict vom 16. December 1816 iftdiefe nämliche Gefetzes

vorfchrift ausgedehnt auf die feit dem 1. Iuli 1816 erlaffenen Gefehe für die da

mals erfi dem Herzogthume einverleibteNiedergraffmaft Cahenellenbogen erlaffen

worden. - "

27) Von diefer Sammlung find noch zwei Bände erfchienen; der erfie die

Verordnungen des Jahres 1816) der andere jene der Jahre 1817-1823 enthal

tend. Zum Nachfrhlagen in den vielen Jahrgängen des Verordnungsblattes

ganz brauchbar ift das alphabetifclje Regifter des Regierungsrathes v, Meer,

welches die Rubriken der fämmtlicljen Verordnungen bis ,Ende 1831 enthält)

nebfi: einem Nachfrage dazu über die Verordnungen von 1832 bis 1838.

28) Des Gefehes vom d. Mai 1841 wird bei Darflellung des Civilprozeß

verfahrens gedacht werden. - .

29) Schon bei der Verordnung über die Giiterconfolidation vom 26. Sept.

1829 (Verordnungsbl. S. 65 flg.) und der. dazu gehörenden Jnfiruction vom

2. Februar 1830 (Verordnungsbl. S, 21 flg.) hatte, man eine verbefferte Ein

richtung der Lagerbiicljer vor Augen; diefe Vorfchriften haben aber den beabfich

tigten Zweck nicht_ erreicht. Sehr* heilfam ifi jedenfalls, die Beftimmung jener

Verordnung) daß' Ackerland nicht in-Flächen unter 50)- Wiefennicht unter 23

Ruthen Stenernormalmaßes getheilt werden dürfen. (Ein Schuh diefes Maßes tft
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,na-c'- ZZQLKNE: -Dnyih- dran -meifienr--recizt- zweamämgenBeni-einfangen

lha-t iijii-s-.jConWsßerfiihl-en irn-Herzogthume NaffauN-einelzlemlich fefte

-Halt-ujngioe-'komme-rni? Eine 'nähere' Znfammenfiellung' findet fich *in-idem

:Anhänge ?de-ri Erörterungen zum--Peogefigefehe ,bes -Herzogthumel-Naffau

von Fla ch. Im allgemeinen wird' hier nur bemerkt'. die bie-Erken

*nung* -von -Conc-“urfen zum-“Gefchäftskreife des allgemeinen-Geriäfisfian

des des Wohnortes des-Cri-dars gehört 3(Pk-doch- -aber- heil-im* Auslande

erkannten Eoncursproze-ffen über das? im Inlande* gelegene Vermögen

zur Befriedigung der in Bezugudarauf- entflandenenlgFördee-ungen ein

:Particularconcurs[erkannt wird. Nur in ganz unbedenklichen Fällen

-findet-eine Vor-ausbezahlungaus der Maffe fiatt. Eine Priorität kann

nur nach 'dem hierzu eine Frifi?anfeßenden-Locationnurtheile gegen einen

befiimmten?Gegner-angrfpromen werden. » "k *lui-Ii (7--4 » - '

Zu 4). Diefe Verordnung beftimmtß“ daß -irber*'-“-di1s Vermögen

-Verfrhollener-'ziteril ein*- wahrer Curator ernannt werden foll. Wenn

“feit de-rIGebUrt ,jenes Zwar noch nicht 70) aber *doch 35 Jahre ver

*fleffen find) under wahrend zehn- Jahren nichts von fich höretiiließ. fo

find-deffen* nächfie- Inteftaterben befugt) Edictalladung und die Ueber

laffnngödes Nießbraumes zu verlangen gegen -Leifiung einer nur auf

'dewCapitalftoek fich beziehenden Caution) welche) nachdem fie 15 Jahre

gedauert hat oder auch vorher) wenn das 70. Lebensjahr des Abwefen

den früher abläuft) von felbft erlöfcht und) vorbehaltlich der- Rechte

*des etwa wiederkehrendenAbwefenden) den Immittirten zur freien

Dispofition anheimfällt. Die alfo immittirten Inteftaterben bleiben

die rechtmäßigen Erben) wenn nicht etwa in der Folge die wahre Todes

zeit des Abwefenden -ausgemittelt werden follte 31).

Zu 5).- Diefes Gefeh ftellt mit Aufhebung der römif>)en redhi

bitorifchen Gefehe das altteucfche Recht über die Wandelungsklagen bei

Viehhändeln her 32).

y

gleich einem halben franzöfifclyen Meter; zehn Quadratfchuhe machen eine Ruthe

und hundert Quadratruthen einen Morgen.) Mit dem Entwurfe eines Gefeßes

über diefen wichtigen Gegenfiand ift gegenwärtig eine Commiffion beauftragt.

"Das intereffante Gefeg näher erläuternde gerichtliche Erkenntniffe findet man in

den Enrfcheidungen des herzogl. naff. Oberappellationsgerimtes von Fla ch Th. l)

Nr. 3) 11. und Th. ll) Nr. 8/ 13, Ueber Löfchung der Hypotheken ifr eine

erläuternde Verordnung am 2. Oct. 1843 ergangen (Verordnungsbl. S. 77

_79).

' 30) Verordnung vom 25. Sept. 1826 (Verordnungsbl. S. 81) 82). Die

Hof- und Appellationsgerichte. welchen früher das Erkennen der Concurfe bei den

Aemtern übertragen war. haben nun auf eingelegte Appellation zu entfcheiden,

Hat ein Hofgericht-Concurs über einen Privilegirten erkannt) fo geht die Ve

'rufung an das Oberappellationsgericht.

31) Diefes Gefeh näher erläuternde Urtheile finden fich *in dem angeführten

Werke von Flach Th. 1) Nr. 23 und Th. 1]) Nr. 16. Der Rechtsfall bei

v. d. Nahmer) Sammlung u. f. w. Th. l) Nr. 10) iii irrig vorgetragen.

- 32) Näheres darüber bei Flarha. a. O. Th. 11F Nr. 17. -
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Zu 7). Vefonders angeordnete Vormundfmaftsbehörden erifiiren

nicht. Die Befiellung und Beauffimtigung der Curatoren gehört zum

Reffort der Iufiizämter) hinfichtlicl) der den privilegirten Gerichtsfiand

'bei den Hof: und AppellationsgeriGten genießenden Perfonen vor diefe.

Hinficiytlici) der amtlichen Curatelen fteht die Oberaufficht und Entfchei

*dung über Recurfe den Hofgerichten) hinfichtlick) der hofgerimtlichen

dem Oberappellationsgerichte zu. -- uebrigens ift durch diefe Gefelze

in Verbindung mit den fpäteren Verordnungen vom 18. October 1823

und vom 27. Februar) 2. November und 27. Der. 1826 diefer Ge

genfiand fo wohl geordnet) daß Recefie von Curatoren zu den Selten:

heiten gehören 33). Nach dem Geis-he vorn 29. April 1831 34) tritt die

Volljährigkeit nach Zurücklegung des 23. Jahres ein. Sie kann von

den Obergerichten auch friiher ertheilt werden. Sie wird fiillfchweigend

ertheilt durch Burgeraufnahme oder Heurathserlciubniß. Wird indefien

eine Frau vor dem 23. Lebensjahre Wittwe) fo tritt fie wieder indie

Minderjährigkeit zurück. Eine Gefchleclhtsvormundfmaft befieht nicht.

Zu 8). .Hiermit ift die fpätere Verordnung vom 22. Februar

1826 zu verbinden 33). '

Zu 9). Diefe Functionen find nach dem Gelelze vom 22. Januar

1840 36) auf die errichtete Landescreditcafle übergegangen.

Zu 11). Der hier erwähnte 28. Titel' der folmsyfchen Landesord

nung war durch Herkommen in den alt- naffauifOen Stammlanden fo

modificirt) daß nur fehr wenige Paragraphen davon in unveränderter

Uebung waren. Den nachträglich zur Publication vom 5. Juni 1816

ergangenen Verordnungen vom 9. November 1821 und 10. Januar

1825 37) zufolge fiellt fich die eheliche Giitergemeinfmaft im Herzog

thume Nafiau als reine eornninnjo 'pai-tit-'uielrig 'ncl q'u“ne8lu111 dar) mit

einem ehelichen Beifaß oder 'Leibzuciztdes Überlebenden Ehegatten an

dem Vermögen des Vorverfiorbenen) wenn diefer keine ehelichen Leibes

erben hinterließ oder) wenn in der Ehe erzeugte Kinder vorhanden find)

an dem diefen anerfallenen Vermögen mitdeÜVerbindlichkeit der Aus

ftattung. Diefe Leibzucht-ifi porno Zinfucakju) ,welche durch lelztwillige

Dispofitionen nicht entzogen werden kann. * Stiefeltern haben keine
38). l . _ : , .

Zu 12). Außer diefen und den in dem Gefelze Über Errichtung

3:23) Verordnungsbl. von 1824 S, 81 u. 82) drsgl. von 1826 S. 30) 113

11.15 .34) Verordnungsbl. von 1831 S, 13) 14) in Verbindung mit der friiheren

Minifierialverordnung vom 31. October 1822 (Verordnungsbl. S. 163 ) 164).

35) Verordnungsbl. von 1826 S, 41-42. * Ü

36) Verordnung-Shi. von 1840 S; 1-11. ' *

37) Verordnungsbl. von 1821 S. 66 und von 1825 S„1-3, ,

38) ueber die nähere Ausbildung diefer legislatioen Beftimmungen durch

die Entftheidungen der Gerichtshöfe find zu vergleichen in dem angeführten

Werke von Flach Th. l) Nr. 9) 18) 19) und Th. l1) Nr. 2) 7) 15 und 18.

?ll . 20
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der Landftände erwähnten älteren Gefeßen finden fich in diefer Samm

lung nur noch einige prozeffualifche Beftimmungen und meiftens Ver

waltungsvorfchriften. Die befiehenden Prozeßvorfmriften werden bei

Darfiellung der GerichtsverfafjningF die Verwaltungsvorfwriften bei

den betreffenden Verwaltungsbehörden vorgetragen werden.

Als auch fur die Civilgefeßgebung von Wichtigkeit wird nur noch

daraus hervorgehoben das Gefeh vom 25/26. Auguft 1812 über die

Wegnahme von Privateigenthum zu öffentlichen Zwecken) in Verbin

dung mit der diefen Gegenfiand näher regulirenden Verordnung vom

12. Juni 183839).

* Außer diefen Gefehen find noch weiter als zur allgemeinen Civil

gefehgebung des Landes gehörig folgende fpätere Verordnungen anzu

fiihren:

'1.) Das Gefeß vom 21. Sept. 1816) welches mit Aufhebung der

friiher bejtandenen Strafen wegen Srhwächungen den Gefchwängerten

nur eine Klage auf Alimente für die Leibesfrucht und einen Beitrag zu

den Kindbettskofien gefiattet40).

2) Die in Ö. 96 der Eivilprozeßordnung niedergelegteBeftimmung)

daß Eheverfpruci) keine Verbindlichkeit weder zur Eingehung der Ehe)

noch zur Leifiung deffen) was fiir den Fall des Rü>trittes verfprochen

war) begründet) fondern nur demjenigen Theile) welcher keine gegrün

dete Urfache zum Rücktritte gegeben) dadurch aber einen wirklichen

Schaden erlitten hat (äumnum emergerw), eine Klage auf deffen Erfaß

zufteht. ,

3) Die in der Amtsverwaltungsordnung Ö. 7 und 39 enthaltenen

Vorfchriften iiber Errichtung letztwilliger Verfügungen in Verbindung

mit der Minifierialverordnung vom 8. März 1822 41).

4) Die in der Bergverwaltungsordnung vom 8. October 1826

unter Z. 29-39 iiber Erwerbung des Eigenthums der Bergwerke)

deren Verpfändung u. f. w. niedergelegte Gefeßesvorfchriften 42).

' 5) Das Gefeh vom 5. Mai 184x113)F wodurch die Befiimmun

gen des Anafiafianifmen Gefelzes) fowie jene der Reichsgefehe dariiber)

daß ein Jude feine Forderungen gegen einen Chrifien bei Verlufi der:

felben an einen anderen Chrijien nicht abtreten dürfe) außer Anwen

dung-*gefeht werden.

In Anfehung aller Gegenjtände des Civilrechtes) welche nicht

“ 89) Verordnungsbl. von 1838 S. 130 flg.

40) Verordnungsbl, von 1816 S, 231) 232,

41) Verordnungsbl. von 1822 S. 28. Man vgl. Flach) Entfiheidungen

u. f. w, Th. ll) Nr. 23. Hierhin gehört auch noch die Verordnung vom 20,

Nov. 1820) und jene vom 18, April 1827) wodurch die befonderen Vefiimmun

gen über Errichtung der Teftamente der Geifilicljen in den erzbifchöflick) Mainz'

fchen und Trienfchen Dibrefen aufgehoben worden find (Verordnungsbl. S, 25).

42) Verordnungsbl, von 1826 S, 101,flg. i . _

>13) Verordnungsbl. 'von 1841 S. 35x36,
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durch diefe allgemeine Gefeßgebung berührt werdem ift es in allen Thei

len des Herzogthums bei der früheren Legislation vor ihrer Vereinigung

geblieben. Alle diefe verfmiedenen Länder hatten nun von jeher und

haben alfo auch noch das Gemeinfchaftlichez daß darin das fogen.

gemeine- d. h. das aus römifchen/ canonifchen und teutfchen Gefeßes

deftimmungen zufammengefeßte Recht gilt/ infofern es nicht durch die

individuelle Legislation modiftcirt ift. Als folche Statutarrechte erfchei

nen nun das kurmainxfche/ das kurtrienfche und das kurpfälzifme Land

recht in den Orten- welche zur Zeit ihrer Vereinigung mit dem Herzog

thume Naffau durch den Reichsdeputationshauptfchluß zu diefen Kur

furfienthumern gehörtenz ferner die naffau-calzenelnbogenfche Landord*:

nung in den ehemals Oranien-Naffati privatio zugefiandenen Landes?

theilen/ endlich in den zu der ehemaligen NiedergraffmaftCahenelnbogen

gehörenden Ortfchaften eine in acht Foliobänden beftehende Sammlung

kurheffifcher Verordnungen fo weit diefelben überhaupt als Gefetze zu

betrachten find. Daß irgend eines diefer Landrechte oder auch ein an

deres'(v. d. Nahmer fuhrt in feinem rheinifchen Particularremte

[Vorrede S. 28] auch das folms'fche und ein nicht näher bezeichnetes

Landrecht der Herrfmaft Eppfiein als im Herzogthume geltend auf- ift

aber die näheren Nachweife dariiberz wo fie gelten follenz fchuldig ge

blieben. Selbfi von dem folms'fchen Landrechte wird es fich nicht nach

weifen laffen- daß es in feiner Totalität irgendwo im Naffauifmen als

Gefeß recipirt war) in anderen Landestheilem namentlich in den Ge

meinfchaften. wirklich Gefelz geworden feix ifi nicht erweislich. Außer

diefen Landrechten/ deren Beftimmungen von den Gerichten des Herzog

thums in den betreffenden Fällen- auch ohne befonderes Berufen der

Parteien daraufl zur Anwendung zu bringen findx eriftirten in diefen

verfchiedenen Landestheilen eine große Zahl befonderer Verordnungenx

welche alle zu kennen faft unmöglich ifi, Diefe wurden daher fchon

feit langer Zeit von den Gerichten als ['88 [anti behandeln und demge

mäß demjenigenz der fich darauf berief, deren Inhaltx Verkündigung

u. f. w. zu beweifen auferlegt. So gefchah es denn. daß zum großen

Nutzen für die Einheit der Rechtsfprecloung die Mehrzahl derfelden der

Vergeffenheit überliefert worden ift.

In diefer Beziehung find alfo die friiheren Verhältniffe der das

Herzogthum Naffau bildenden Gemeinden zur Zeit des teutfchen Reichs

verbandes von Wichtigkeitx und die forgfältige Ermittelung diefer Ver

hältniffez welche fich in dem angeführten Werke v. d. Nahmer's

findet/ ifi für den naffauifckyen Iuriften von Werth.

In Bezug auf Wechfel werden die Grundfäße des gemeinen teuf

fchen Rechtes zur Anwendung gebracht. und ein Wechfel als anne-i (Iebenejj

betrachtet-N). Ein Wechfelprozeß mit perfönlicher Haft eriftirt nicht.

44) Schon feit längerer Zeit iii man mit Ausarbeitung eines Wechfelrechtes

fiir das Herzogthum befchäftigt. Es haben über den den Gerichten zur Prüfung

20*
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Ueber die Auslegung zweifelhafter Punkte in diefen verfcbiedenen

Legislationenfowohl/ als Über gemeinrechtliehe Eontroverfen- haben fich

in den langjährigen Entfcheidtingen der Obergerichte des Herzogthums

ziemlich fefte Normen gebildet- deren Kenntniß nicht nur für den

naffauifchen Iurifienl fondern auch für den Remis-gelehrten anderer

Staaten/ wo die namlichen oder doch ähnliche legislative Verhältniffe

beftehen- von Jntereffe W45).

8. Eivilprozeß. In dem Herzogthume Naffau galt bis zum

1, Juli 1822 der gemeine teutfche Eivilprozeß mit denjenigen Modifi

eationenx welche theils durch allgemeine gefeßlime Beftimmungen für

*das ganze Herzogthum daran gemacht worden waren (vgl. den oben er

wähnten 1. Band der Vcrordnungsfammlungx theils als aus friiheren

Verhältniffen herriihrende Vorfchriften in den einzelnen Landestheilen

fortdauertenF theils aus der Praxis der Obergeriäyte fich heraus-gebildet

hatten. Eine Verbefferung diefes Zuftandes war ein längft gefuhltes

Bedürfniß.

Es wurde dahery wie im Eingange des Civilprozeßgefeßes vom

23. April 1822 46) gefagt rtrirdx befchloffenh bis zu einem umfaffenden

Gefeize Über das ganze gerichtliche Verfahren! die beitehenden Vorfchrif

ten durch neue/ zur Beförderung der Grundlimkeit und Wahrheit die

nende Befiimrnttngen zu verbefiern/ Unbeftimmtheiten zu entfcheiden

und uberfluffige Formalitäten zu entfernen.

Zu den vielen Vorzügen diefes auf der Grundlage der Verhand

lungsmarime beruhenden Gefeizes gehören namentlich die ditrmgreifende

Androhung des Rechtsnachtheiles des Eingeftandniffes bei mangelnder

oder ttnbeftimmter Erklärung; das Abfchneiden itberfluffiger Frifien und

AppellationenF namentlich der Appellationen gegen Zroifmenerrenntniffez

die aufgehobene Rechtskraft der Beweisinterlocutez die Zulaffung der

fireitenden Theile zu den Zeugenverhorenz die Befeitigung der Inter

ventionen und Adcitationen47)x und die fefie Begrenzung der Refiitu

7/*„_...„_._ _M 11._

mitgetheilten Entwurf auch fchon Verhandlungen der Ständeverfamtnlung [tatt

gefunden; feine Erfcheinung ift wohl bald zu erwarten, Einige Entfrheidungen

des Oberappellationsgerichtes in Wechfelfamen find abgedruckt in v. d, Na h -

mer, Sammlung Bd, l/ Nr. 21 h 22.

45) Hierüber find die beiden oben fchon citirten Werke erfcbienenf jenes

von v. d. Na hmer unter dem Titel: Sammlttng der merkwürdigeren Entfchei

dungen des herzogl. naff. Oberappellationsgerichtes7 2 Bände- von 1824 und

1825; fodann das neuere von Flach unter dem Titel: Entfcheidungen des

herzogl, naff. Oberappellationsgerichtes über wichtigere Streitfragen des Civil

rechter;7 2 Vtindß von 1842 und 1844.

l 46) Verordnungsbl. von 1822 S. 49-84.

47) Abgefehen von der irgend einer logifchen Vegriffsbefiimmung entbeh

renden gemifchten Intervention/ find auch Principalintervention und Adcita

tion den Gefehen fremde Erfindungen einer wohlgemeinten Praris- womit

man die Realifirung des fogen. materiellen Rechtes befchleunigen wollte i aber

gerade das Gegentheil bewirkte. Die accejforifche Intervention ifi aber in den
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tionen gegen Verfäumniffe im Prozeffe fowohl) *als gegen Sentenzen.

Die Anwendung diefer) vorzüglich das vor den Obergeriwten itattfin

dende fchriftliche Verfahren vor Augen habenden) Vorfchriften auf das

vor den Iufiizämtern als Regel eintretende mündlich-perfönliche Ver

fahren wurde in H. 137 diefes Gefelzes der Iurisprtidenz iiberlaffen.

Später erging dariiber die Verordnung vom 13. December 182548).

Durch diefe in einer feften Praxis der Obergerichte näher entwickel

ten49) Vorfchriften ift es dahin gekommen) daß die Prozeffe mit der

möglichfcen Rafchheit entfchieden werden. Gefchäftseückfiände find feit

vielen Jahren bei den Obergeriwten durchaus nicht vorhanden. Die

GründliGkeit der Entfcheidungen wird durch die bereits in dem Gefeße

vom 23. Dec. 1820 50) ertheilte Vorfchrift verbiirgt) daß zu allen

nicht blos prozeßleitendenDecreten Entfcheidungsgeünde mitgetheilt wer:

den müffen. Insbefondre wird nicht nur in der laufenden Verwaltung)

fondern auch durä) fortgefelzte Vifitationen von Seiten der Obergerimte

dafür gefotgt) daß weder Rückftände) noch Mißbräuche irgend einer

Art fiä) in die Iuftizverwaltung der Aemter einfchleiwen. Obfchon die

Gefrhäftseinriclotung der Aemter nicht collegialifch ift) fo finden doch in

Folge hofgerichtlicher Empfehlung bei denfelben über wichtigere Iuftiz

fachen Berathungen der Mitglieder fiattz bei abweichenden Meinungen

ift die Anficht des Beamten entfcheidend.

Die legislativen Beftimmungen ergänzend find feitdem noch er:

fchienen eine neue Gebührenordnung für die Anwälte 51)) und ein um:

fafiendes Gefeh über das Hilfsvollfteeckungsverfahren 32). In Bezug

römifchen Gefeßen wohl begründet; fie mag auch zu dem mündlichen Verfahren

vor dem Prätor auf dem Markte wohl gepaßt haben (lt. 63, l). ae re jueiicnin

[42. 1.]), und eine natürliche Folge diefer gegen Dritte entjtehenden Rechtskraft

war es) daß diefe felbftftündig appelliren konnten (14.4. Z. 3, lt. 5. l), (1.3

tippe". [419. 1]). In unfer fchriftliches teutfmes Verfahren paßt diefes aber

durchaus nicht. Sehr richtig i| daher in 8. 101 der Prozeßordnung verordnet)

daß nur ein fireitender Theil appelliren könne) d. h. daß nicht appelliren dürfe)

wer nicht flreitender Theil war) welche Befiimmung oft dahin mißoerfianden

worden ift) daß nur einer der ftreitenden Theile appelliren dürfe. -- Eine vier

undzwanzigjährige Erfahrung in dem Herzogthume Naffau hat bewiefen) daß

die Prozeffe ohne Einmifchung folcher fremdartiger Elemente rein erhalten weit

rafcher ihrer Entfcheidung entgegengeführt werden) und zu den beabfiGtigten

Zwecken die Litisdenunciation und die Nennung des Auctors (die übrigens weder

verneinende Einlaffung) fondern blos ein Mittel ift) die Führung eines Pro

zeffes) der einen Anderen betrifft) abzulehnen; Flach) in der Zeitfchrift für

Eivilremt und Prozeß Bd, 17) Nr. 3) vollkommen ausreichen.

48) Verordnungsblatt von 1825 S, 89-103.

49) Die näheren Nachweife hierüber find bei Flach) Erörterungen zurPro

zeßordnung des Herzogthums Naffau vom 23, April 1822) nebfi zwei Anhängen

über das Verfahren bei der Hilfsvollftreckung und bei dem Eonrurfe der Gläubi

ger (Wiesbaden 1837)) zu finden. .

50) Verordnungsbl. von 1820 S. 82) 83,

51) Verordnung vom 14, März 1838) Verordnungsbl. S. 85-99.

32) Verordnungsbl. von 1843 S. 36-63.
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auf diefes lehtere kann hier nur bemerkt werden. daß die Vollftreckung

rechtskräftiger Erienntniffe nicht auf Requifition. fondern nur auf An

rufen des obfiegenden Theiles von dem betreffenden Iuftizamte verfügt

und geleitet wird. Die Eognition des um Hilfsvollfireckung angegan

genen Richters befchräntt fich darauf. ob das Erkenntniß rechtskräftig

geworden ift. auf die Activ- und Paffivlegitimation zur Sache. und.

mit Ausfchluß aller anderen Einreden. auf folche. welche auf. nach dem

Erlenntniffe eingetretener ganzer oder theilweifer Erfüllung. Ausfiand

oder Verzicht beruhen. Einreden der Nullität des Urtheiles oder Gefuche

um Reftitution können bei dem um Hilfsvollfireckung eingegangenen

Richter. wenn er nicht zugleich in der Hauptfache competent ift. nicht

verhandelt werden. Nur wenn der Verurtheilte einen Befchluß des in

der Hauptfache competenten Gerichtes verlegt. wodurch wegen einer

.dort angebrachten Nullitätsilage oder eines Refiitulionsgefumes das

Verfahren fiftirt wird. ift daffelbe fiir beruhend zu erklären.

i). Strafgefelzgebung. In firafrechtlicher Beziehung beftehen im

allgemeinen die Grundfälze des gemeinen teutfchen Criminalrechtes. wie

daffelbe in den diefem Zweige der Iurisprudenz gewidmeten Schriften

gelehrt wird. Doch hat aua) hier eine von dem Landesherrn fiillfmwei

gend genehmigte fefte Gerichtsprciris fich einen theils beftehende Contro

verfen entfcheidenden. theils die Principien der Carolina rnodificirenden

Weg gebahnt.

So fteht es z. B. in der Rechtsfprechung bei der Lehre vom Dieb

ftahle feft. daß ein großer Diebftahl nur dann als vorhanden angenom

men wird. wenn der Werth der Ablaten die Summe von 100 Fl. erreicht.

Ferner. daß der Diebftah( als vollendet angenommen wird. wenn der

Dieb die geftohlnen Sachen in diefer Abficht ergriffen hatz daß ein zwei

ter. dritter Diebftahl dann als vorhanden angenommen wird. wenn

dem Diebe das. fei es von einer inländifmen oder ausländifchen Ge

richtsbehörde. erlaffene Straferkenntniß publicirt worden ift. ohne Riick

fich darauf. ob er die Strafe verbiißt oder fich ihr durch die Flucht ent

zogen oder Erlaß im Wege der Gnade erlangt hat.

Sodann. daß auch aufIndicienbeweis ein verurtheilendes Erkennt

niß dann fiatthaft ift. wenn der durch keine Gegenindicien gefchiväcijte.

dem Richter eine fefte Ueberzeugung der Schuld gebende. Anzeigungs

beweis fo fiark ift. daß eine andere zufammenhängende Erilärungsart

der zufammentreffenden Umftcinde vernünftig nicht denkbar wäre.

Eine weitere Erörterung hierüber gefiattet der Raum diefes Ar

tikels niht.

Die Strafen find Geldfirafen. Arbeitsftrafen. meiftens Freiheits

firafen. nach Verfmiedenheit des Falles Eivilgefcingniß-. Eorrections

haus: und Zuchthausfirafeä-i). und in höchft feltenen Fällen fchwerer

Mordthaten auch Todesfirafe.

53) ueber diefe Strafanftalt wird weiter unten das Nähere bemerkt werden.
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Befondere Strafgefehe beftehen nur a) in Bezug auf Feldfrevel

und FelddiebftähleöHz b) in Bezug auf Forftfrevel und Forftdieb

fiähle 55); e) wegen Iagdverbrechen 56)z ci) wegen unerlaubter Hazard:

fpiele 57); e) wegen in den Strafanftalten begangener Verbrechen nach

den Vorfchriften der Eorrections- und Zuchthausordnung.

Außerdem eriftiren noch Strafbeftimmungen gegen das Betteln

und viele andere befonders verpönte polizeiliche Eontraventionen. welche

nicht fpeciell angeführt werden können 58).

1). Unterfuchungsverfahren. Daffelbe ift im allgemeinen durch:

aus inquifitorifch. In dem Gefehe vom 5/6. Januar 1816 h. 17 ift

näher beftimmt. welche Verbrechen als eigentlich peinliche und welche

als correctionelle zu betrachten und zu behandeln feien59). Die cor

rectionellen unterfuchungen find von den Iufiizämtern zu fiihren. und

darin zu erkennen. wenn nicht die gefehlici) beftimmte Strafe vier

wöchentliche Arbeit zu öffentlichen Zivecken. vierzehntägiges Gefängniß

oder dreißig Gulden Geldftrafe iiberfteigt oder bei unbeftimmten Straf

gefelzen eine halb fo hohe Strafe ausgefprochen werden foll. In dem

letzteren Falle find die Arten der Landesregierung vorzulegen. wo der

unter dem Vorfilze eines Directors collegialifch organificte correctionelle

Senat dariiber erkennt. und zwar bis 150 Fl. Geldftrafe oder drei

rnonatlicher Eorrectionshausfirafez wegen höherer Strafen find Anträge

bei dem Staatsminifterium zu machen. Glaubt aber die Regierung.

daß eine Lebens- oder Zuchthausfirafe oder Dienfientfehung eines höhe

ren Staatsdieners auszufprechen fei. fo hat fie die Arten dem Staats

minifierium zur Abgabe an das competenteHof- und Appellationsgeriwt

vorzulegen.

Bei den peinlichen Verbrechen haben die Aemter blos den objecti

ven Thatbefiand forgfältig feftzuftellen. die des Verbrechens verdächtigen

54) Grieß vom 4. Juli 1816 (Verordnungsbl. S. 197-203).

55) Gefeh vom 29. Mai 1830 (Verordnungsbl. S. 83-95).

56) Gefeh vom 5. Auguft 1825 (Verordnungsbl. S, 69-72).

57) Gefeh vom 21. Nov. 1827 (Verordnungsbl. S. 93. 94).

58) Eine Zufammenftellung kann man aus dem angeführten Regifter von

M err unter der Rubrik Strafe entnehmen.

59) Als folche correctionelle Vergehen werden bezeichnet: Felix. Forft- und

Iagdfrevel. Verbal- und Realinjurien. Ehebruchlnur auf Antrag des anderen 1

Ehegatten). Betrügerei. unterfchleif der Zahlungspflimtigen bei Entrichtung

der Abgaben u. f. w.. Grenzverrückung. Eoncuffion. Tumult. Störung der

öffentlichen Ruhe und Grabftätten. Wucher. Unfittliwkeit. Vergehen gegen

öffentliche Beamten bei Ausübung ihres AmtesZDienftvergehen der Landesregie

rung untergebener Diener und Eontraventionen gegen die Polizeieinrichtungen.

Als peinliche Verbrechen werden aufgeführt: Diebftahl. Raub. Duelle. Vergif

tung. Mord. Tödtung der Frucht vor der Geburt. Vrandfiiftung. Falfcijmün

zen. Verfertigung falfcher Urkunden. Erbrechung der Gefängniffe. Vrftechung

öffentlicher Diener. Ausfehung der Kinder. fleifchliche Verbrechen u. f. w.
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Perfonen zu verhaften 60)) und mit einem kurzen Informativprotocolle

in der Regel binnen 48 Stunden an das Eriminalgericht des Bezirkes

abznliefern) welches nun die Leitung der Unterfuclhung noch zu iiber

nehmen hat. Jnsbefondre ift daffelbe verbunden) jeden Verhafteten

binnen 24 Stunden zu verhören) und die Haft bei dem vorgefeßtrn

Hof: und Appellationsgericiyte zu rechtfertigen. Diefe Gerichtshöfe

betrachten eine fortdauernde Haft lediglich durch Verdacht der Flucht

gerechtfertigt) welcher in der Schwere des verubten Verbrechens) verbun

den mit ftarken Anzeigungen) oder auch in den perfönlimen Verhäln'

niffen des Angeklagten feine Rechtfertigung finden kann. Befiirchtete

Eollufionen können nur eine kurze Verhaftung begründen. Die Unter:

fuchung wird von einem Richter _und Actuar gefiihrt. Eine befondere

Defenfion pro arekldncin inqnieitizano Zpecjulj findet nicht fiatt) fo wenig

als das articulirte Verhör. .Dem Angeklagten muß aber am Schluffe

eines jeden Verhöres die Frage gefiellt werden) ob er eineBefchwerde

oder fonft etwas vorzutragen habe. Auch muß demfelben am_ Schluß.,

der Unterfumung ein vollftändiger Vorhalt aller gegen ihn vorliegenden

Anklagen und Beweife gemacht und er befragt werden) .was er hierüber

noch anzugeben habe. Nach vollendeter Unterfumung und ftattgefunz

dener Vertheidigung) zu welchem Zwecke der-vertheidigende Anwalt den

Angeklagten ohne Zeugen fprechen kann) "endet das Eriminalgericljtdem

Hofgerichte die Arten zur Urtheilsfällung. *Die urtheile auf eine höhere.

Strafe als drei Monate Correctionshaus werden demStaatsminifterium

zur Beurtheilung vorgelegt) ob Grund fei) von dem landesherrlichen

Begnadigungsrechte Gebrauch zu machen, Binnen drei Tagen nach

Publication des Erkenntniffes fieht es dem Verurtheilten frei) von dem))

Rechtsmittel weiterer Vertheidigung Gebrauch zu machen. Hierüber

erkennt bei Lebens- und Zuchthausfirafen das Ozherappellationsgerimtz

bei anderen Strafen aber wird von dem nämlichen.Llppellationsgerichte..

noch Beftellung eines anderen Referenten von neuem erkannt. “Ent

fcheidungsgrimde werden nicht gegeben) dagegen ift dem Vertheidiger die

Einficht aller Arten) namentlich auch der Vorträge der Referenten. bei

den Hof: und Appellationsgerichten und der Abftimmungsprotocolle iiber

die Anfichten der einzelnen Eollegialmitglieder) geftattet. ' ,

Erklärt ein Verurtheilter binnen zehn Tagen .nach derllirtheils

---- --- -- - - * f' *e 1 f

60) Eine fehr regelmäßige Uebereinkunft wegen Verfolgung der Verbrecher);

und anderer. der öffentlichen Sicherheit gefährlichen Perfonen aus einem' Staats,

gebiete auf das andere) befteht mitdem Großherzogthume Heffen (Verordnungsbl. -

von 1842 S. 105). Eine Convention über Beftrafung der Felde) Forft- und

Iagdfrevel ifc fodann am 20, November 1821 mit Preußen (Verordnungsbl.

S. 65) und am 28. Februar 1829 (Verordnungsbl. S. 41) 42) mit Frankfurt; Z

endlich find Verträge wegen der unterfumuitgskofien am 9. April 1828 mit:

Preußen (Verordnungsbl. S. 29 flg.)) am 15. April 1835 mit Heffen (Verordn

nungsbl. S. 35) und amf15. Juni 1839 mit Bayern (Verordnungsbl. S. 84)

abgefehloffen worden. ' - , . ,
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pub-inner» :beitreten lqndeöbexrliche Gnade nacbiurhen welter fo

wird bis zumEingange der höchfien Refolution auf die zu erftattende

berichtliche Voxlgge die Strafvollziehung fuspendirt. ,

.MJn lden irnallgemeinen wohl eingerichteten Criminalgefängniflen

ifi einfame Verhaftung Regel; nur auf befonder-_en Wunfch der Ge

fangenen wird. infofern die Lage der Unterfuchung es geftatteth_ aus

RxickfiGten der Humanität eine Ausnahme gemacht. Die Gefangenen

find gut gekleidet und verköfiigt und iverden- wenn fie eei-wftnfchenx

durch Arbeit .befchäftign „ 5cm'

_mL-17. StaatsverwaltungW). An der Spiße der angeord

neten: Verwaltungsbehörden fieht der Staatsminifier. _ gene)

,W DieBerwaltungsbehörden find, Maußer den fur die Hofihaltungs

verwaltung befiellten - in Behörden-der Iuflizverwaltung. der Kriegs

verwaltungx-gdeerj-gefammten g-eifilichen und CivilverwaltunczF der Finanz

verwaltung und der Rechnungscontrole adgetheilt.' Nach den verfchie

dejrZenMlbflufungen- unter »der oheefim oberauffehenden Behörde, find

be BMZ; * _ - „un“ F.. . e

4;_ 1)_,_Centrglhehorden für :diefe einzelnen Verwaltungszweige. bei

welchen. die Juftlzyerweiltung-7 ,die geiftliche und Civilverwalt-ung und

die1:Rechinnnzgsncintrale.collegiitliiclyerZ die Kriegs- und Finanzverwaltung

aber bureaukrati-[Ger ,Gefchäftshehandlung untekliegenl und

2) innäclzfier Unterordnung .unter diefen fFixLdie gefammte Ver

waltung der .Amtsbezirk-e ,und die Iuitizpflege in erfter Jnftanz belon

dere Amtsverwaltungsbehörden- :fo weit nichtfitr. einzelne technifGe

Gefchäftszrveige ein von den Anitadezirken aixweiciyender Dienfiminkkungs

kreis geboten loan. Bei den Amtsverwaltungsbehörden findet ein col

egialifcher Gefchaftsgang nicht fiatt, . _

. 3) Localuerwaltungs-behörden fiir dieigefammte,Gemeindeverwal

tung

außer denOrtsberingen gelegenen .HöfeN .Mithlen- Hütten und Ham

merwecke u. f. w. zugetheilt findl, fo daß jeder, Gemeindebezirk in feinen

Gemarkungsgrenzen:einepolicifche Vereinigung dildetW). -

 

*Das Herzqgidum. beiteht aus 824 Gemeindcbezirken. zwelrben die*

61) Eine ausführliche Darftellung diefer umfaifend neugeordneten Verwal

tungseinriclotung findet fich im Staats: und Adrcßhandbuche des Herzogthums

von 1844. Dem Zwecke diefes Artikels gemäß kann diefelbe nur_ in allgemeinen-

Umrijfen gegeben werden. Derfelbe mußte aus diefem Grunde auch eine abwei- _.

chende Einrichtung insbefondre dadurch erhalten. daß zur- Vernieidung von

Wiederholungen namentlich wegen der bei den Civiljufiizcimtern fiattfindenden

Vereinigung der Zufiiz und Verwaltung und der in Bezug auf beide Branchen

eintretenden Mitwirkung der Qrtsfwultheißen die Loralorrwaltung vorausge

fchickt wird. “

62) Edict vom 5. Juni 1816 (Verordnungsbl, S. 149 flg.). ,In-Folge

der in diefem Gefege niedergelegten neuen Einrichtung des Gemeindehaushaltes.

namentlich der Errichtung eines Schuldentilgungsfonds- gefchah es7 daß die
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Jeder Staatsbürger ifi Ortsbürger der Gemeinde) in deren Be

zirke er feinen fefien Wohnfih hat. Von der Verbindlichkeit zum per

fönlichen Eintritte in die Gemeindeburgerfclhaft find die Standes- und

Grundherren) die Adeligen) die Staatsdiener und Eapitalijten) welche

kein bürgerliches Gewerbe treiben) ausgenommenz auch find die Iuden

davon ausgefmlofien.

Die Ortsbürger haben hinficijtlick) ihres Gemeindeverbandes ganz

gleiche Rechte und Pflichten. Hiernach fteht allen ohne Unterjchied

gleicher Anfpruch auf Theilnahme an fämmtlicijen Gemeindenuhungen

und gemeinnützigen Anfialten zuz alle find fähig) ein öffentliches Amt

für die Gemeinde zu bekleiden) zurWahl der zu erwählenden Gemeinde

beamten berechtigt und zu Uebernahme eines folchen Amtes verpflichtet.

Alle find verbunden) zu den Gemeindelafien beizutragen.

Als Localverwaltungsfiellen find fiir jeden Gemeindebezirk be:

fiellt: ' -'

1) Eine verwaltende und vollziehende Behörde (der Schultheiß).

Ihm ift die ganze örtliche Verwaltung Übertragen. Er verkiindigt die

Gefehe und Befclfiiiffe der ihm vorgefehten Behörden) wie die von ihm

im eigenen Amtstreife gefaßten) und vollzieht diefelben. >Ee verwaltet

das Gemeindevermögen fowie die Localpolizei und kann bis zu drei

Gulden an Geld ftrafen u. f. w. Ihm liegt im Wirkungskreife der

Iuftiz die Infinuationsbewirkung der Decrete und Erkenntnifie fowie

die Vollziehung der Hilfsvollfireckungen ob (doch find in den größeren

Städten hierzu eigene Gerichtsvollzieher angeordnet).

2) Eine verrechnende Behörde) der Gemeinderechner. Er nimmt

ein und zahlt aus in Folge der von dem Schultheifen in Gemäßheit des

feffgefehten Rechnungsiiberfclhlages ertheilten Anweifungen.

3) Eine berathende und controlirende Behörde) die Gemeinde

vorfteher.

4) Ein Feldgericlht. Daffelbe fuhrt die Aufficht auf die Grenzen

der Gemarkung fowohl) als der einzelnen Grundfiiicke) feßt die Grenz

fieine) fiihrt die Hypothekenbümer u. f. w.

Die alfo confiituirten Gemeinden find nun in die bereits *oben

(Note 17) bezeichneten achtundzwanzig Amtsbezirke eingetheilt. Diefe find

nach derBevölterung und geographifchenLage gebildet. Bios die Gemein

o

Gemeindefchulden) welche im Jahre 1816) vorzüglich durch die fchweren Kriegs

ereigniffe vera-nlaßt) etwa fechs Millionen Gulden betrugen (Anrede des Staats

minifiers an die Ständeverfammlung von 1818) nunmehr größtentheils getilgt

find. Die meiften Gemeinden find) obwohl fchon feit längerer Zeit kein Gläu

biger zum Zwecke vorzugsweifer Befriedigung einen Nachlaß verwilligt hat (vgl.

die Regierungsbekanntmachung vom 20. Mai 1828 [Verordnungsbl. S. 53]))

fchuldenfreiz viele haben noch bedeutende Activcapitalien) obfchon fehr große

Verwendungen fiir Errichtung neuer Kirchen) Schulen) Brücken) Viciual-l

wege u. f. w, gemacht worden find) und große Gemeindenuhungen) befonders

an Holz) jährlich vertheilt werden, -
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fchafrliwkeit der Admini|ration verbindet die dazu gehörenden Gemein- '

den; fo daß) wenn es zweckmäßig erfrheinen follte) eine Gemeinde aus

einem Amtsbezirke in einen anderen übertragen werden könnte. Die

Amtsverwaltungsbehörden find: ,

WW) Das Iuftiz- und Civilamtöi). Der Beamte) welchem in fei

nem Bezirke neb| der Iufiizverwaltung (man fehe oben und unten bei

der Darfiellung der Iufiizverwaltung) auch die gefammte Eivilverwal

tung - fo weit hierzu nicht befondere) namentlich technifche Behörden

beftellt find - übertragen ift) ift gleichfam der beftändige Eommiffarius

der Landesregierung in allen diefen Bezirk betreffenden Gegenftänden

der Adminiftration und der Polizei. Selbft in Bezug auf die den

iibrigen Localbehörden (mit alleiniger Ausnahme der Eaflenbehörde)

übertragenen Gegenitände) tritt) infofern es fich nicht um rein techni

fche Fragen handelt) feine Wirkfamkeit als auffehende) controlirende)

nöthigenfalls auch durch Requifition der bewaffneten Macht fchiihende)

Behörde ein. Auch in den Wirkungskreifen der Generalfteuerdirection)

der Generaldomänendirection) der Rechnungskammer und des landes

herrl. Commiffarius in Poftfamen liegt ihm die Erledigung der Dienfi

gefchäftsordnung gemäßer Aufträge ob. -

Demfelben ift ein Afieffor oder Secretär und ein Arceffifi beige

geben. Der erftere vertritt feine Stelle in den ihm übertragenen Dienft

gefchäftenz der legtere ift zu den Functionen desActuari-ats beftimmt.

Die größeren Aemter haben mehrere Secretäre und faft alle mehrere

Acreffiflen.

Dem Landoberfchultheißen ift die gefammte freiwillige Gerichts

barkeit) fowie die Mitwirkung in der Vormundfchafts- und Gemeinde

verwaltung unter Aufficht des Beamten übertragen 6N).

2) Die Amtsarmencommiffion. Diefelbe befteht aus dem Beam

ten als Director) dem Medicinalrathe) dem Recepturbeamten) dem

Landoberfchultheißen und dem Amtsfecretär als fiändigen) fodann

einigen Pfarrern und Abgeordneten der Gemeinden als dienftweciyfeln

den Mitgliedern.

3) Für die Medicinalverwaltung find in jedem Amte ein Medici

nalrath) ein Medicinalaffiftent) einer oder einige Medicinalacceffiften

und ein Amtsapotheker angeftellt. Mehrere Amtsbezirke *haben einen.

gemeinfrhaftlimen Thierarzt.

63) Gefeg vom 4. Juni 1816 (Verordnungsbl. S. 105 flg.) und Amtsver

waltungsordnung vom 5, Juni 1816 (Verordnungsbl, S. 115 flg.).

64) Außer der angeführten Amtsverwaltungsordnung find für den Dienft

der Landoberfchultheißen befondere wichtig die Verordnung vom 17. Der. 1816

(Verordnungsbl. S. 333) und 2. Mai 1817 (Verordnungsbl. S. 1.17); fodann

die Gebühreordnung vom 27. Nov. 1821 (Verordnungsbl. S. 86 flg.) und end

lich die Verordnung vom 16. Juni 1841 (Verordnungsbl. S. 88 flg.)) woraus

insbefondre hier bemerkt wird) daß auch die Aufnahme von Weohfelprotefien zu

den Dienflfunctionen der Landoberfwultheißen gehört.
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4) Für die Einnahmen aller öffentlichen Gefälle des Alntsbezirkes

und Befireitung aller Zahlungen der öffentlichen Eaffen in demfelben

ein Recepturbeamter.

Weiter noch befiehen befondere Localdehörden 5) für die Forfiver

tvaltungz 6) für die Berg: und .Hütcenverwaltungz 7) für den Wege

und Uferbauz 8) für die Erbauung und Unterhaltung der Landes

gebäude) und endlich 9) Schulinfpectoren zu Beauffichtigung der Ele

mentar- und Realfcloulen. *

Befchwerden gegen die amtlichen Verfügungen diefer Behörden

werden an diejenige Eentralverwaltungsfielle gebracht) zu deren Wir

kungslreis der Gegenftand gehört. Bei Iufiizfachen entfclyeiden die

Vorfchriften über das gerichtliche Verfahren,

Die Verwaltung der Beamten in adminiftrativer Beziehung wird

durch von der Landesregierung abgeordnete Eommiffarien zu geeigneten

Zeiten-an Ort und Stelle unterfucht.

Nach der oben gemachten-allgemeinen Darfiellung ifi die Central

verwaltung des Herzogthums in folgender Art eingerichtet:

a. Staatsminifterium. -

Die oberfie Vertoaltungsbehörde für alle Zweige der Staatsver

waltung bildet das Staatsminifierium. Ihm fieht ein Staatsminifter

vor) welchem ein aus der Mitte der höheren Staatsdiener erwählter

Staatsrath beigeordnet ift.

Neben der oderfien Aufficht und Leitung der gefammten Staats

verwaltung fieht dem Staatsminifier zu: Der Vortrag aller Gegen

fiände) welche einer höchften Entfcheidung unterliegen) und die Ausfer

tigung und Eontrafig-natur der Befchlüffe Seiner Hoheit des Herzogs;

die Beforgung der-herzoglimen Haus- und Familienfamenz die Führung

der ,Eorrefpondenz in auswärtigen Angelegenheiten) die Unterhaltung

der diplomatifclyen Verhältniffe). fowiedie Vollziehung der mit auswär

tigen Staaten abrgefchloffenen Verträge; die Erhaltung der äußeren und

inneren Hoheitsremtez die oberfie Eontrole über Vollziehung des jähr

lichen Finanzgefeßes) fowie dieRegulirung und Auszahlung der fämmt

lichen Penfionenz" 'die Entfcheidung vorkommender Competenzfireitigiei

ten und die: Erledigung aller Befchwerden gegen Verfügungen der Een

tralfiellen-z. fowie: die Beforgung aller Gegenfiände) welche nicht zum

Gefchäftsireife einer der angeordneten Eentralfiellen gehören.

Die Minifierialcanzlei i| für die Bearbeitung und Vorbereitung

der fchrifclichen Eingaben) fowie für Ausfertigung der höchften Ent

fcloließungen) der Entfcheidungen des Staatsminifiers und der Befmlüffe

des Staatsrathes befiimmt. Sie beforgt die Redaction des Intelligenz

und Verordnungsblattes. Die geheime Eabinetscanzlei hat die Eorre

fpondenz Sr. Hoheit des Herzogs und die Expedition der Cabinets

refolntionen zu beforgen.

Es ift hier noch zu erwähnen der allgemeinen Prüfungscommiffion

zum Staatsdienfie) welche aus angeftellten Staatsdienecn gebildet
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i| 65)) fowie des Centralarcirives zu Idftein, und der öffentlichen Bi

bliothek zu Wiesbaden) welche beide unter unmittelbarer Leitung des

Staatsminifteriums fiehen. Auch ift noch ein befonderer landesherr

licher Commifiarius in Pofifaciren befiellt. Erblandpoftmeifter ift der

Fürfi von Thurn und Taxis.

n. Iuftizverwaltung.

Es ift bereits imkLaufe diefer Darftellung angeführt worden. daß

die Iufiizämter hinfimtlich aller nicht privilegirten Perfonen und Sauren

das ordentliche Gericht erfter Infianz in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten

find. Militärperfonen ftehen. mit Ausnahme der Regimentschefs und

höheren Officiere) welche den Gerichtsftand von dem Hofgerimte) in

deffen Bezirk fie wohnen) haben) in erfter Inflanz unter den Militär

gerichten. Als den Aemtern fowohl) wie den Militärgerimten in Civil

jufiizfachen unmittelbar vorgefehte Iuftizbehörde beftehen zweiHof- und

Appellationsgerichte 66). deren eins zu Dillenburg) das andere zu Ufin

gen feinen _Sin hat.

Die Gerichtsbezirke diefer beiden Gerichtshöfe find in der Art

getheilt. daß die in Note 17 zuerft genannten vierzehn Aemter zum Be

zirke des Ufinger) die anderen vierzehn zu jenem des Dillenburger Hof

und Appellationsgerimtes gehören.

Die Appellationsfumme ift fünfzig Gulden; doch ift diefelbe bei

nicht wohl fatähbaren Sachen) fowie überhaupt bei Befchwerden über

verfagte oder verzögerte Iuftiz) fowie bei Klagen über unheilbare Nichtigkeit

(tvelme übrigens wegen angeblichen Zuwiderlaufens eines Erienntniffes

contra jl18 jn tliesj nicht erhoben werden können) 67)) nicht erforderlich. .Die

Hof: und Appellationsgerimte find zugleich Gerichte erfter Inftanz hin

fichtlicl) derjenigen Perfonen) welchen der privilegirte Gerichtsftand

zufteht) fowie bei Ehefcheidungsklagen der Proteftanten) und bei Klagen

65) Diefe fchon feit langer Zeit beftehende Prüfungscommiffion i| durch

die Verordnung vom 20. Januar 1845 neu gebildet worden (Verordnungsbl.

S. 3-17). Sie zerfällt in zwei Abtheilungen) je nachdem die Candidaten fich

dem höheren Staatsdienfie im allgemeinen widmen wollen) und deßwegen fich

der Prüfung in der Rechtswiffenfcljaft und den anderen Staatswiffenfchaften zu

unterziehen haben) oder wenn diefelben fich einem fpeciellen wiffenfmaftlicljen

oder technifchen Farbe widmen. Die fämmtlimen Prüfungen find Concursprü

fangen; die Fragen werden fowohl fcloriftlich als mündlich gegeben; nach Ver

lauf von zwei Dienftjahren darf der Candidat) welcher in der erften Prüfung

be|anden hat. und demgemäß als Acceffifi angefiellt worden ift. fich zur zweiten

vorzugsweife practifcijen Priifung melden.

66) Diefe Gerichtshbfe find mit einem Präfidenten oder Director und fieben

Räthen refp. Ajfefforen befeht, *2*

67) Die Partei hat die Wahl) ob fie eine folche Nullitätsklage eurem notiert]

oder even-n sliperjori vertragen will. Die Grundfätze der naff. Obergericltte über

Appellationsfumme. Nichtigkeftsklage und Nechnungsirrthum find näher erörtert

bei Flach . Erläuterungen u. f. w. S. 121-136. . '
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der 'Katholiken auf Trennung von Tifcl) und Bettös). Der höchfte

Gerichtshof ift das Oberappellationsgericht69). Die Appellationsfumme

ift da) wo diefes Gericht als dritte Infianz auftritt) dreihundert Gul

den) wo es aber als zweite angegangen wird) einhundert Gulden. Bei

den Berufungen von den Befchlüffen der Rechnungskammer ift eben

falls nur diefe lehtere Summe erforderlich.

Ueber die Wirkfamkeit aller diefer Gerichtsftellen) fowie des cor

rectionellen Senates der Landesregierung) und der Criminalgeriwte in

Bezug auf die Strafjuftiz ift bereits früher das Geeignete bemerkt wor

den) und nur noch anzuführen) daß auch der Criminalgerichte zwei

find) eines zu Wiesbaden und eines zu Dillenburg. Das Criminal

gericht zu Dillenburg hat die zur Entfcheidung des dortigen Hof: und

Appellationsgeriwtes gehörenden Unterfuchungen zu führen) während

jenes zu Wiesbaden die unterfuckwngsbehorde für die zur Aburtheilung

des Hof» und Appellationsgerichtes zu Ufingen gehörenden Verbrechen

ift. Doch können diefelben auch von dem correctionellen Senate der

Landesregierung mitFührung zu feinem Gefchäftskreife gehörender wich

tigerer Unterfuchungen beauftragt werden. Die Bezirke der Criminal

gerichte find mit jenen der Hofgeriwte identifch.

Bei den MilitärgeriGten wird in Unterfuwungsfawen kriegsrecht

lich verfahren; die Erkenntniffe werden dem Generalcommando vor;

gelegt.

Hinficlytlicl) der Vormundfwaftsverwaltung ift bereits das Nöthige

bemerkt worden.

(l. Kriegsverwaltung.

Das Generalcornmando bildet die oberfte mit der Kriegsverwal

tung beauftragte Militärbehörde70). Der Chef des Generalcomman

do's ift Befehlshaber fämmtlicher Truppen. Der Gefclyäftskreis deffel

ben erftreckt fich über den eigentlichen Militärdienft) die militärifwe

Iurisdiction und über die militärifwe Adminiftration und Comptabi

lität.

Das dem neunten Armeecorps des Bundesheeres zugetheilte Con

tingent des Herzogthums Naffau befteht aus 4039 Mann) außer der

Erfaßmannfchaft und Referve. Der Militäretat befieht im Frieden

aus dem Generalftabe) zwei Regimentern Infanterie) einer Artillerie

divifion) einem Pionierdetafchement) einem Bataillon Referve und der

Garnifonscompagnie auf der Marrburg.

Sodann befteht noch eine Zeughausverwaltung und eine Lehrcom

68) Die Klagen der Katholiken auf Nichtigkeit der Ehe gehören vor das

geiftlime Gericht (fiehe unten).

69) Daffelbe befteht aus einem Präfidenten) einem Vicepräfidenten und

fünf Rüthen,

70) Gefeß vom 30. Dec, 1820 (Verordnungsbl, S, 83 ) 84).
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pagnie. in Verbindung mit einer Militärfhule. Zur Sicherung des

.Unterhaltes der Relicten der in Friedenszeiten fterbenden Officiere und

Unterofficiere beftehen befondere Wittwen- und Waifencaffen 71).

1). Geiftliche und Civilverwaltung.

.Die gefammte geifiliche und Eivilverwaltung. fo weit folche nicht

anderen Staatsbehörden iiberwiefen ift. gehört zum Gefchäfte der Lan

desregierung 72).' Ihr fteht insbefondre zu:

1) Die Ausübung der landet-herrlichen Rechte in Bezug auf die

katholifhe Kirche. und die obere Leitung der Angelegenheiten der evan

gelifch-chrifilichen Kirche. fowie die Aufficht Über die Religionsübung

derjenigen Landeseinwohner. die fich weder zur katholifmen. noch zur

evangelifclpclhrifilimen Kirche bekennen. Diefelbe beauffichtigt das

Kirchen- undPfarreivermögen und deffen Verwaltung.

2) Die Aufficht Über alle niederen und höheren. öffentliche und

Privatunterrichtsanfialten. ihre äußere und innere Polizei und die Ver

waltung der dazu beftimmten öffentlichen Fonds 73).

3) Die Vollziehung des Confcriptionsgefehes 74).

4) .Die Handhabung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

durch Aufficht auf die Fremden und verdächtige einheimifche Perfonen.

Nachfuchungen. Streifung und Einziehung der Sicherheitsftörer

u. f. w. 75). Aufficht auf die Eivilgefängniffe. das Zuchthaus 76). das

71) Durch die Gefehe vom 9. Juni 1841 (Verordnungsbl. S. 67-69) und

3. Juni 1845 (Verordnungsbl. S, 59 flg.) find die Befolduugen und Penfionen

der Qfficiere. und durch das Gefelz vom 3. Juni 1845 (Verordnungsbl. S. 63 flg.)

die Penfionen der Unterofficire neu regulirt.

72) Gefeh *vom 5/5. Januar 1816 (Verordnungsbl. S. 1-6). Des cor

reetionellen Senates diefer Behörde ift bereits oben gedacht worden. In Bezug

auf die obere Leitung der evangelifch- chrifllichen Kirche hat die Landesregierung

geifiliche Mitglieder. Technifme Mitglieder find bei derfelben angeftellt hinficht

lich der Medieinalverwaltung. der Forft- und Vergverwaltung. in Schulfachen.

landwirthfchaftlichen Angelegenheiten und der Bauverwaltung,

73) Gefetze vom 24. März 1817 (Verordnungsbl. S. 47 flg.) und vom

24. Juni 1844 (Verordnungsbl, S. 21 flg.). Es befiehen hiernach im Herzog

thume Elementar- und Realfmulen. auch befondere zur Erlernung weiblicher

Arbeiten beftimmte Tbchterfchulen; fodann ein Realgymnafium. und als eigent

liche Gelehrtenfchulen vier Pädagogien und drei bis zum univerfitätstsbefume

vorbereitende Ghmnafien. welche letztere mit den an demfelben Orte befindlichen

Pädagogien zu einem Ganzen vereinigt find. Eine eigene univerfität hat das

Herzogthum nicht. Durch Staatsverträge find Göttingen und Gießen (letzteres

ausfchließlici) in Bezug auf katholifche Theologen) zu Landesuniverfitäten erklärt,

Außerdem befrehen noch mehrere Unterrichtsanftalten. namentlich ein Schul

lehrerfeminar. eine Taubfiummenlehranftalt. ein landwirthfchaftliches Inftitut

u. f. w. Auch befieht ein befonderer Schullehrer-. Wittwen- und Waifenfonds.

74) Gefelz vom 8. September 1844 (Verordnungsbl, S. 49 flg.), z

75) Verordnung über Handhabung der öffentlichen Sicherheit vom 6. Juli

1816 (Verordnungsbl. S. 205 flg.).

76) Zuchthausordnung vom 17,Qctob_er 1821 (Verordnungsbl, S.69 flg.),
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Correctionshaus 77) und Irrenhcius 78)z Aufficht auf Leiftung des Wild

fchadenerfaßes) Maß und Gewicht) den Buchhandel- u. f. w. Nicht

unbemerkt-darf gelaffen werden) daß zum Schulzeder Thiere gegen *

Quälereien ein ausgebreiteter Verein im Herzogthume befteht.

5) Die Feuerpolizei - Leitung der Brandaffecuranzanflalt 79).

6) Die Beförderung vonLandwirthfchaft und Gewerbe 80)) ins

befondre auch durch Anordnung des Wege: und Uferbaues. Aufficht

auf das Landgefiüt. '

7) Die Aufficht und Leitung der Forftverwaltung 81).

8) Die Aufficljt auf den Bergbau und Hüttenbetrieb 82).

9) Die obere Leitung der Gemeindeverwaltung 83).

Es kann hier nur bemerkt werden) daß diefer fehr urnfaffenden Verordnung im

allgemeinen das fogen. Auburn'fche Shftem zu Grunde liegt. Die männlichen

Zefangenen tragen eine Kette und »eine ausgezeichnete (halb graue) halb gelbe)

leidung.

77) Correctionshausordnung vom 21. April 1817 (Verordnungsbl.127 flg.). Mit diefer Strafanftalt) worin die nicht ausgezeichnet gekleideten

Gefangenen größerer Freiheit genießen) namentlich auch zu auswärtigen Arbei

ten auf Wegen u. f. w, verwendet werden) ijt durch die Verordnung vom 26.

Juni 1827 (Verordnungsbl. S. 45 fig.) eine Art Pönitenzienanfialt verbunden

worden) in ioelche namentlich Gewohnheitsdiebe) wiederholt beftrafteVagabun

den) liederliche Dirnen u. f. w. durch richterliches Erkenntniß für einen Theil

der Strafzeit verurtheilt werden können, Die Erfahrung hat gezeigt) daß diefe

einfame Abfperrung fehr gefürchtet wird. - Mic beiden Strafanftalten find

ivohleingerichtete Einrichtungen verbunden) worin Arbeiten aller Art von den

Sträflingen gefertigt werden. Kann der Sträfling bereits ein Handwerk) fo ift

er in der Lage) daffelbe fortzufehen; kann er noch keins) fo wird er in einem

folchen unterrichtet.

78) Hausordnung der Jrrenanftalt vom 23. November 1819 (Verord

nungsbl. von 1820 S. 1 flg.). Man ifi in diefem Augenblicke mit Erbauung

eines neuen Jrrenhaufes befchäftigt. - Auch ift eine neue Anftalt im Werke)

deren Plan bereits der Ständeverfammlung vorgelegen hat) welche die Auf

nahme von Perfonen bezweckt) deren unordentliches polizeiwidriges Leben gezeigt

hat) daß fie auf dem Wege zum Verbrechen find) verbunden mit einer Erzie

hungsanfialt verwilderter Knaben. - Der im Herzogthume beftehende Verein

zur unterfiülzung und Beauffimtigung entlaffener Sträflinge und Irren hat)

wie feine zeitweiligen öffentlichen Bekanntmachungen zeigen) fehr zum Segen

gewirkt. ,

79) Gefeh vom 17. Januar 1806.

80) Mit dem oben erwähnten landwirfhfcbaftlicljen Jnftitute fteht ein land

wirthfchaftlicher Verein in Verbindung) welcher ein Wochenblatt und Jahr

bücher herausgibt.

81) Gefeh vom 9. November 1816 (Vrrordnungsbl. S. 281 flg.). Zum

Behufe der Forfiverwaltung find die fämmtlichen Waldungen in achtInfpections

bezirke eingetheilt) deren jedem ein Oberforfibeamter vorfteht. Unter diefen ver

walten 61 Oberförfter mit dem nöthigen untergebenen Perfonale von Fbrfiern

und Holzhauermeifiern.

- 82) Gefee) vom 4, October 1826 (Verordnungsbl. S. 85 fig.). Das ganze

Herzogthnm i| in drei Jnfpectionsbezirke eingetheilt) deren jedem ein Berg

meiftietruvorfieht. Sodann find Markfmrider und Verggefcljworene u. f, w.

ange e t. *

» 83) Gefeh vom 5. Juni 1816 (Verordnungsbl, S. 149 flg.).

f
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. 10) Die Auffiht über die Armen- und Waifenpflege und die mil

den Stiftungen 84). .

11) Die Aufnahme und Entlaffung der Staatsbürger 85).

12) Die Leitung der Marfch- und Einquartierungsgefciyäfte. Das

Erkenntniß über Entfchädigung wegen Kriegsfchadens 86).

13) Die Einziehung fiatijtifcher Notizen und topographifmer Ar

beiten. '-* '-'

14) Die Obforge für den Gefundheitszuftand -- Aufficht auf das

Medicinalperfonal u. f. w. 87). .

15) Die Handhabung der Polizei im allgemeinen - Beftrafung

der correctionellen Vergehen 88). . . ,

16) Die Entfcheidung über Wegnahme von Grundeigenthum zu

öffentlichen Zwecken und zu leiftende Entfchcidigung m7). -

17) Aufficht auf die Landes- und Eommunalgebäude 90).

18) Endlich führt diefelbe die Aufficht über die Fonds der Hofpi

täler. Stifter u. f. w.. fowie über die verfchiedenen Wittwen- und

Waifenanfialten. namentlich der niederen Staatsdiener. fodann der

evangelifG-Griftlimen*Geiftlichen und der Schullehrer. Auch fieht das

Leih- und Pfandhaus zu Wiesbaden 91) unter ihrer Oberauffimt'.

11]. Finanzverwaltung.

1) Die Verwaltung und Verrechnung fämmtliher der Landes

fteuercaffe überwiefenen Einkünfte. mit Ausnahme der Vereinszoll

gefälle (hinfimtlici) welcher eine befondere Behörde befteht). ift der

Generalfteuerdirection übertragen 92). Unter ihrer Aufficht fteht auch

die herzogliche Münze. Zu den Steuergefällen gehören:

n) Directe Steuern; als folche beftehen die Grund-. Gebäude

und Gewerbfteuer. Ein directes Steuerfimplum beträgt (inrunder

Summe) 273.000 fl.z nämlich 174.000 fl. Grundfteuer. 25.000,fl.

Gebäudefteuer und 74.000 fl. Gewerbfteuer.

84) Gefelz vom 19. October 1816 (Verordnungsbl. S. 241 fig.). Eine

nähere Darftellung diefes fehr intereffanten Gefehes kann hier nicht gegeben

werden.

83) Verordnung vom 2. Februar 1816 (Verordnungsbl. S, 29 fig.).

86) Gefelz vom 24/26- October 1813 (Vrrvrdnungsbl. S. 63 fig.).

87) Gefetz vom 14. März 1818 (Verordnun sbl. S. 35 flg.). Es befteht

auch eine Entbindungsanjtalt. verbunden mit e er Lehranftalt der Hebammen

Hadamar. Verordnung vom 12. Juni 1828 (Verordnungsbl. S. 54. 35).

88) Des correctionellen Senates wurde fchon oben gedacht. '

89) Grieß. vom 25/2.3. Auguft 1812. verbunden mit der Verordnung vom

12. Juni 1838 (Verordnungsbl. S. 130 flg.).

90) Landbauordnung vom 29. Januar 1840 (Verordnungsbl. S. 13 fig.).

r 91) Verordnung vom 21. April 1827 (Verordnungsbl. S. 30 flg.) über

Errichtung diefer Anitalt. -

92) Gefelz vom 26/27. Januar 1816. den Wirkungskreis der Generalfieuer

direction bete. (Verordnungsbl. S. 17 fig.).

e111. 21
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i)) Indirecte Steuern., Als folche befiehen die Einnahmen vom

Zoll) nach den allgemeinen Regulativen des Zolloereins und dem Rhein

octroi) die Scempelabgaben- Eonficmationstapen, der Ertrag von Re

galien, einigen noch befiehenden Monopdlien) vorzüglich dem Salz

debit) Geldfirafen u. f. 11x93).

,- .Inden Verhandlungen der Ständeverfammlung von 1845 ifi die

Einnahme vom Vereinzoll auf 500-000 fl.) jene von den übrigen in

directen Steuern auf 652,050 fl. veranfihlagt. Nach Abzug der Heb

gedühren und Erlaffe wurde ein Grundfieuerfimplum -zu 270-000 fi.

angefrblagen) und die Erhebung. von 371/2 Simplum verwllligeii-i).

Diefe betragen alfo . . . . . . 945-000 fi.)

hierzu die Zolleiunahme . . . . , 500-000 -

die ubrigen i-ndirecten Steuern . . . 652,050 -

und Ueberfrhuß-von 1844 . . . ., 4017020 z

' _fo betrug die fefigefeßte Einnahme . P1987070 fl.

Die Ausgaben wurden fefigefeßt auf 2391-019 -

* alfo einen muthmaßli-ciyen ueberfmuß von 107„051 fl.

2) Die Generaldomänendirection ifi für die Verwaltung des ge

fammten herzogliciyen Domanialvermögens und die Verrechnung der

davon anfallenden Gefälle) fowie für die Aufnahme) Verzinfung und

Abtragung der Domaniaifchulden angeordnet 95).

h' : 3) Die Landescreditcafieiili) hat den Zweck) den Gemeinden und

Grunddefißern des Landes Gelegenheit zu geben) fich die zur Tilgung

älterer Schulden, zur Lidlöfung der Reallafien und zur Erwerbung von

 

 

- Grundeigenthum ndthigen Capitalien gegen mäßige Zinfen zu ver

fchaffem und zugleich die Gewerbtreibenden zum Betriebe ihrer Ge

frhafte u. f. w. durchlCreditverwilligung zu unterfiußen. Hiermit ver

bindet fich *insdefondre

4) Die Zehntablöfungscommiffion 97). Die Ablöfung der Zehn

ten und anderer Reallafien foll der freiwilligen Uebereinkunft der In

tereffenten überlafien bleiben. Auf Verlangen derfelben übernimmt

 

93) Die Accife und Lizentabgaben find bereits durch das Edict vom 9/“.

Der. 1815 den Gemeindecafien iiberwiefen,

91) Naeh der Erdffnungsrede der Ständeverfammlung von 1816 find für

diefes Jahr nur drei Simpel directer Steuern erforderlieb.

_ 95) Gefelz vom 20/24. Januar 1816) den Wirkungskreis der Generardomei

nendirection bett. (Verordnungsbl. S. 83 fig.).

06), Grieß vom 22. Januar 1840 (Verordnungsbl. S. 1 fig.).

97) Gefeg vom 29. Januar 1840 (Verordnungsbl, S, 11). Der im Jahre

1845 den Landfiänden gemachten Mittheilung zufolge waren bis Ende 1814

fchon 950 Zehntabldfungsverträge über eine Grundfläche von 302-119 Morgen

unter Vermittelung der Zehntablöfungscommiffion gefchlofien worden. Aus

diefen fiandifchen Verhandlungen find denn auch die bedeutenden Operationen

der Landescreditcafie zu entnehmen. . ., _ . . e.: ..

.im
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diefe Commiffion die Leitung diefes Gefchäftes und die Vermittelung

des Abfchluffes der Verträge zwifchen den Berechtigten und Verpflichte

ten) und trägt Sorge für Sicherung der Ablöfungscapitale.

5) Staatscaffendirection. Diefelbe empfängt als Eentralcaffen

behörde alle fiir die Landesfieuer-) Generaldomänen- und Landescredit

caffe erhobenen Einnahmen durch Vermittelung der Recepturbeamten.

Sie leiftet fämmtliclje Ausgaben) indem fie allen Verwaltungsbehörden

den ihnen bewilligten Credit in den beftimmten Terminen zur Dispofi

tion fiellt.

Zur Feftfelzung der Ausgaben hat nämlich jede Eentralfielle fiir

alle zu ihrem Wirtungskreife gehörenden Verwaltungszweige jährlich

einen Ausgabeetat zu fiellen) worin alle im Laufe des Jahres voraus

ficiytlicl) vorkommende Ausgaben fo genau als möglich verzeichnet find.

Hieraus werden die jährlichen Ausgabretats fiir die Landesfteuercafie

von der Rechnungskammer) fur die Generaldomanencaffe von dem

Staatsminifierium eiufgefiellt.

Ebenfo erfolgt eine Zufammenftellung der muthmaßlimen Ein

nahmen. '

Aus diefen Ausgabe- und Einnahmeetats werden die Haupterigenz

etats zufammengeftellt) und fiir die Landesfteuercaffe nau) vorgangiger

Priifung im Staatsrathe unter verfaffungsmaßiger Mitwirkung der

Landftande) fur die Generaldomänencaffe aber von dem Herzoge defini

tiv feftgefeht.

Die .Erhebung aller hiernach im Laufe des Jahres anfallenden

Einkünfte der Landesfieuer- und Generaldomänencafie gefchieht durch

.die Recepturbeamten in der Art) daß fich diefelben namentlich iiber die

richtige Einfendung der ihnen zur Erhebung übertragenen Gefälle zur

Staatscaffe durch ihre an die iibertragende Behörde einzufendenden Mo

natsftatus iiber das Soll) den Eingang und den Vorrath oder Ausfiand

ausweifen. Auf diefe durch die Empfangsbefcheinigung der Staats

caffendirection controlirte Nachweife erhält der Recepturbeamte fofort

feine völlige Decharge) ohne zu weiterer Rechnungsftellung verpfliaztet

zu fein.

.Die etatsmäßige Verwendung der bewilligten und erhobenen Ein

nahmen haben die oberen Verwaltungsftellen fiir alle in ihrem Ge

fehäftskreife vorkommenden Ausgaben nachzuweifen. Jeder derfelben

wird nach Fefifehung ihres Erigenzetates ein Credit auf die genehmigte

,Summe bei der Staatstaffendirection eröffnet) über weläzen diefelbe im

Laufe des Jahres in der Art .disponirt) daß fie die erforderlichen Sum

men nach Bedarf hebt oder unmittelbare Anweifnnge-n .auf die Re

cepturen ausftellt) in deren Bezirke fie Zahlungen zu leifien hat. Die

über folche Zahlungen empfangenen Quittungen rechnen die Receptur

beamten der Staatscaffe als haare Ablieferung zu) _und die Staatscaffe

rechnet diefelben der Verwaltungsfielle als Zahlung auf ihren Ere

bitxauf. * , z. . ,

21*
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Die Haudtrechnungen über fämmtliche Einnahmen und Ausgaben

derLandesfieuer- und Generaldomänencafie ftellt, der Staatscaffen

director und belegt die Einnahmen mitGegenfGeinen der beiden Finanz

behörden) daß im laufenden Jahre nicht mehr erhoben und zur Caffe

eingefendetworden fei) ,dieAusgabenaber mit den Hauptquittungen

färnmtliwer Verwaltungsbehörden über die bezogenen Summen. Die

Anlagen diefer Rechnungen bilden

1) für die Einnahmen) die Rechnungen der Landesfieuer- und der

Generaldomänencaffe) und _

2) für die Ausgaben) die Rechnungen der fämmtlichen Central

verwaltungsbehörden.

lt'. Rechnungscontrole.

Die Rechnungskammer fuhrt die Aufficht iiber die vorfchrifts

mäßige Erhebung) Verwendung und Verrechnung der fämintliwen

'Landes- und Domanialeinnahmen fowohl) als auch der unter Aufficht

der Landesregierung fiehenden Fonds von Eorporationen) namentlich

bon Gemeinden) Kirchen) Schulen) milden Stiftungen u. f. w. Sie

beforgt die Bearbeitung und Zufammenftellung des jährlichen Landes

erigenzetates und fiihrt eine beftändige Controle über alle Caffen- und

Rechnungsbeamte) deren Dienfivetwaltung fie von Zeit zu Zeit durch

Eommiffarienan Ort und Stelle unterfuciyt) nicht nur) fondern auch

über die Verwaltungsbehörden hinfimtlirly* der genauen Erfüllung des

*j_ährli>)en Erigenzetates.

Der Rechnungsabfclyluß der Rechnungskammer hat die Wirkung

eines rechtskräftigen Urtheiles) wenn beide Theile fich dabei beruhigen.

Findet aber der Eigenthümer des betreffenden Fonds oder der Rechner

*oder die Verwaltungsbehörde fich dadurch befchwert) fo kann) wenn die

Appellationsfumme von 100 fl. vorhanden tft) an das Oberappellations

gericht appellirt werden. :x (d

li. Kirchliche Verwaltung.

Die katholifG- und die evangelifh-clyriftlime Kirche genießen

gleiche Rechte hinfiwtlicl) des freien Bekenntniffes ihres Glaubens und

der öffentlichen Ausübung ihres Eultus.

1) Die nähere Fefifeßung der äußeren Verhältniffe der katholiftiten

Kirche ift durch die Bildung der oberrheinifclyen Kirchenprobinz -voll

zogen, Das-mit demErzbisthume zu Freiburg und den Visthümern 4

zu Rottenburg) Mainz und Fulda dazu gehörige Bisthum Limburg

erflreckt fich über das. Herzogthum Naffau und das Gebiet der frei-en

Stadt Frankfurt98). x , - . ,.-.

s8) Die beiden päbfklichen Bullen hieriibere' rim-jaa edler-säule etc'. und

rjorrunrci gregia cuatoclram eco. fiehen mit; der landesherrlichen Genehmigung im

Verordnungsblatte von 1827 (S, 63 flg.) S. 95 flg. fleht der Vefchluß wesen

[

x .
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unter dem Vorfilze/dec Aufficht und Genehmigung des Bifchofs

übt das Domcapitel in dem ganzen Diöcefanfprengel die bifcljöflime

Gerichtsbarkeit aus) und beforgt die geiftlime Verwaltung der Öiörefe.

Der Bifchof fieht Behufs der Gewiffensangelegenheiten in ftets freiem

Verkehre mit dem pabfilimen Stuhle. 'WW- -W

Der Landesherr hat oermöge der ihm zufiehenden Majefiätsrechte

des Schuhes und der Oberauffimt Über die Kirche dariiber zu wachen)

daß die kirchliche Disciplin und fonfiige Anordnungen der geifilicijen Be;

hörden mitden beftehenden Landesgefehen in Uebereinkunft fiehen) und daß

die Kircheneinkünfte zweckmäßig verwaltet und verwendet werden. Es ift

daher keine geifiliche Behörde befugt) ohne ausdrückliche landesherrlicije

Genehmigung folche Anordnungen zu treffen) welche mit der Landes

polizei in Beziehung ftehen oder auf irgend eine Weife in die burger-l

lichen Verhaltniffe der llnterthanen eingreifen) und auch folche allgemeine

kirchliche und öffentliche Erlaffe) welche rein geifilimeGegenfiande betreffen)

find vor derenKundmachung den Staatsbehördenzur Einfichtvorzulegen.

Die Geifilicljen find zwar ruckficijtlici) der Gerichtsbarkeit in allen Ge

genficinden) die ihre Amtsverricljtungen und die kirchliche Disciplin

betreffen) den geiftlictjen vorgefelzten Behörden allein untergehen) dage-C*

gen in allen iibrigen Fallen ebenfo) wie die weltlichen Mitglieder der

tatholifcljen Kirche als herzoczliche unterthanen den Gefehen und der

Gerichtsbarteit des Landes unterworfen 99). "OU-W

IW Die 134 Pfarreien find in fünfzehn Decanate eingetheilt190).

i “g Zur practifchen Ausbildung der Eandidaten des geifilicijen Stan

des nach vollendeten theologifchen Studien befteht zu Limburg ein Se:

minarium. *Me* N'- iaiO-z 19-(

* -" Für die Klagen der-Katholiken auf Niajtigkeit* der Ehe bildete-das

Domcapitel zu Limburg das Gericht erfter Infianzz- gegen deffen Er

kenntniffe. findet Appellation an* das Metroxeolitcingericht zu .Freie

burg fiatt.. --.- , *i . * -
m" ? -

2) Die Befiimmungen über die äußeren Verhälrnifie der vereinige.

ten evangelifch-chrifilicljen Kirche 101) befcljränten fich auf die Fefiftellung

derStandesverhältnifie der evangelifcij-ajr-ifiliären Religious-lehrer") auf

die Vorfchriften über Liturgie und Kicchenzucljt) .und auf die* Einrich-i

tung einer geregelten Verwaltung des für den Unterhalt der evangelifchen_

Geiftlichen vorhandenen Standes- und des fiir den religiöfen Eultus

der einzelnenGeme-inden' vorhandenen Kirchenvermögens. - -

.- I3' be) 'H-U

- - . *nn
.. 7 .,1 ..g e . . _

Begrenzung des Visthums Limburg )* und S. .39 flg. das Gefeß vom 9, October

1827) wegen Errichtung deskarhollfchen Centralkircijenfonds. *w- --s- *-7- *ie

99) :Gefeh vom 30. Januar 1830 (Verordnungsbl. S. 11 fig.)- “ - 'i

. 100)* Verordnung vom 22i* Januar 1828 (Verordnungsbl. S. 3 flg.).-" -

1o1-)*Gefeh vom 11.- Augufi: 1817 (Verordnungsbl. S. .169 flg.) beigefügt

find die Svnodalverhandlungen) und Grieß vom 8. April 1818 (Veroxdnungsbl.

S, 103.fig,),- 7'.-- *, r'. ri S" *M* . - * u wu. ..d MM» - .v u' J *

q

'**.',.._.
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Die gefammte Geiftliriykeit fteht unter dem evangelifwen Landes

bifwof 102). Die 183 Pfarreien find in zwanzig Decanate eingetheilt.

Zur Berufsbildung des geifilichen Standes befieht ein theologifches

Seminar zu Herborn) welches alle Eandidaten der Theologie nach

vollendeten Univerfitätsftudien befuchen müffen.

Endlich befteht ein aus den verfchiedenen geiftliclyen Gefammt

fiiftungen gebildeter eoangelifch -wrifilicher Centralkirwenfonds) fowie

ein Eentralfonds für Pfarrwittwen und Waifen.

ill, Was die äußeren Veehältniffe des Herzogthums Naffau be

trifft) fo verfteht es fich von felbfi) daß daffelbe als Mitglied des teut

fchen Bundes an allen- deffen Gefammtheit, betreffenden Staatsverträ

gen und den Bundesbefcljlüffen Theil nimmt. Als ein das Herzog

thum befondere be-treffender Staatsvertrag; ift bereits oben der Erbverein

zwifchen den beiden Linien des Regentenhaufes angeführt worden.

p Noch find hier zu erwähnen der im Jahre 1836 erfolgte Beitritt

des Herzogthums Naffau zum Zolloereine) ferner die Rheinfehiff

fahrtsacte, vom 31. März 18313 die Münzronventionen vom 25.

-Auguft 1837 zwifchen mehreren füdteutfmen Staaten) und jene vom

30. Juli 1838 zwifchen fämmtlichen Staaten des Zollvereins. -

-Verfchiedene Verträge in Bezug auf Verfolgung und Befirafung

von Verbrechen und wegen der unterfuchnngskofien find fchon* angeführt

worden. ,

Nach der allgemeinen Gefehgebung des- Herzogthums werden) wie

bereits oben bemerkt wurde) Zehntpfennigs- und Nachfieuerabgaben bei

Auswanderungen und überhaupt Vermögenserportationen nur imxWege

der Retorfion gegen diejenigen Staaten erhoben) welche folche von den;

Einwohnern. des Herzogthums erheben. “ -Freizügigkei-tsverträge beftehen

nicht nur mit fait allen teutfchen Staaten 193-)) fondern mit vielen an

deren) namentlich mit Oefterreich und Preußen auch wegen ihrer nicht

zum teutfchen Bunde gehörenden Befißungen) Dänemark), Nieder

lande) Belgien und der fchweizerifclyen Eidgenoffenfhaft. FW_

Uexouoyum ..e-ile 1) heißt die Uebernahme und Vollfüh

rung fremder Gefchäfte als folcher ohne Vorwiffen des Gefchäftsherrn.

102) Verordnung vom 29. Der. 1827 (Verordnungsbl. von 1828 S. 1).

103) Diefelben find in dem angeführten Regifter von Mari: S. 35 zufam

mengetragen. -

1) Literatur. Die Lehre von der Gefchäftsführung hat in der älteren

Zeit keine reiche Literatur gehabt. Anzuführen find höchftens [Keton-rtv,

cljßp, äe ea, quaä circa negulioruru gestionemiuoium 83'.. l-:rf.1706.; Zub-trial,

äjss. sister): legen quasäam potjoreo ijtulj ojgesloruro (ie nosoiijs seotja, prae

eiae l-lofnckek. 'kubjoznu 1787.- In der neueren Zeit find befondere be

lehrend v. Glück) ,Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld Bd, 3) S.

318-388; Krig) das Pandektenrecht Th. 1) Bd. 1) S. 411 flg.; un

terholzner) die Lehre des römifchen Rechtes von den Srhuldverhältniffen
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Das römifche Recht geht in diefer Lehre von dem Grundfaße aus) daß

in der Regel Niemand befugt ift) fich in-'dieGefchäfte eines Anderen

ohne deffen Auftrag zu mifchenL); vielmehr dann dem Gefchäftsherru

allenSchaden zu vergüten hat) der ihnen-us der unbefugten E-innlifthung

erwachfen ift. Nur ausnahmswe-ife begründet die Einmifmimg' ein

wechfelfeitiges Obligationsverhältniß- zwifchen dem Gefciyäfrsherr-nXPri-n

cipal) (iomiuus negatii) und dem Gefchäftsführer (uegociorum 'geeforhi

Wir finden-e die Lehre zur Zeit der claffifehen Iurifien hauptfämlicix-in

den Edictcommentafren-ausgebildet; dazu' hat eine-Stelle des4Ediciteo

Veranlaffung gegeben) welche eine obligatorifciye Ge-fciniftsführung nicht

blos bei Einzelgefchäften lebender Perfonen annah-m) fondern-Minuten

hauptfächlici) noch den" Fall hervo-rhob) winkt Jemand die ge-fcrmmten

Gefcinifee eines Verftorbenen beforgt) eheeder Erbe die Erbfchaft an

getreten-hatZ). Die Veranlaffung) die Lehre in's Edie-t aufzunehmen„

ron-r zuuäehfi das practifclye Bedürfniß) welches namentlich* bei-Abwe

fenden hervortrat) wo der Wegfall der gerichtlichen Vertretung i“. der

ejefenejo - leicht zur Befchlagnahme und dem Verkaufe ihrer Güter

oder zu anderen Vermögensnaciotheilen für Abwefende führen konnteK);

zumal da fie gewöhnlich in der Abficht verreifen) baldigfi zurückzu-keh.

ren) und deßhalb seinen Bevollmächtigten am Orte-ihres früheren

Aufenthaltes zurü-cklaffen 5). Hieraus folgt einmal)- daß die Befor

gung der gefammten Gefchäfte Verfiorbener auf fpäterer Ausdehnung

des prcitorifchen Edit-tes beruht; fodann) daß fich die Gefchäfrsführting

von Anfang herein nur hauptfämlich au-f die gerichtliche Vertretung be

zogen hat. Sonach war es alfo reuit eigentlich der Zufammenhang

der Lehre mit den gerichtlichen Defenforen): welche die Aufnahme dee

Lehre in's Edict vermittelt hat) und daraus erklärt fich auch ihre

Stellung hinter die von den Procuratoren und Defenforen. - ?Bei

der Begriffserörterung kann man nach Anleitung unferer Rechtsquellen

* vou - :

'- . *Un i]Bd. 2) S„ 600-611. -- Einzelne hier einfchlagende Fragen werden fehr gründe

[ich behandelt im Auffatze von Kämmerer) Erörterung der Frage: kannIe

mand) der in dem Glauben feine eigenen Gefchäfte zu treiben) die eines-Ande

ren gerirt) gegen vielen Anderen die nugoijctruln gestorum actio uiiija aufteilen)

in Linde's und Marezolks Zeitfchrift fiir (Zivilrecht und Prozeß Bd. 8)

S. 137-158) 161-206) 341-361) und Wächter) Beiträge zur Lehre

von der negoejorum geztia, im Archive für civilifiifche Praxis Bd. 20) Nr. 11)

S. 337-361. - i i * b _'

2) lt. 36. l). (ie reg, juris (bi). 17,): Cult-u eetimmiddere so rei milde nau

yertiuenii (komponius iibm 22. *nei Jubi-nam). -- - l3) l.. 3. pr. l). (ie nagotiie zeitig (3. 5.): nit kraeivr: di qui- n*e ori'

reitet-ins dire quiz negotju, quite cuiusq-u-e; ö-um js m01( nur,

fuer-int, gesßerit, iuciicium ea nornine ciabo (llipiirnitlexiiihijö. tui

tunen-n). Vgl. 1.. 3, gie. o: ima.- -K - ' -“ -Z - - i"

4) i.. 1. r. zr. 3. s. 9. 1)._ jener-g. 1. txae- obiägntiönifiiqi, -Piix-quaei

Mount-mein( ZIB)- " 'Z' m: 'q '“ t ...t 'i Lu„s) Dieß hebt befonders Cajus hervor in i.. sxpr-F- '

resident-olive'- ei
kcliooidus. (44. 7.) »ur-i .ki .» . i. -
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eine Gefehäftsführung mit vollkommener und mit unvollkommener Wic

kung unterfcheiden. Jene bewirkt ein wechfelfeitiges Obligationsoerhältniß

zwifeijen dem Principal und dem Gefchäftsführer. was ,dureh Klagen

von jeder Seite gefchüht wirdz von Seiten des Principals durch die

nokia negotiornm gestorum (ijrecta. von Seiten ,des Gefchäftsführers

dur-th d_ie nativ neg. geet. control-ia, und dieß haben *die römifchen-Iu

riften in der Erörterung ,der Lehre immer als den Normalfallxbehan

deltS).- Zur Entfiehung „diefes wethfelfeitigen Obligacionenyerhält

niffes .nun wird im einzelnen Folgendes verlangt. 1) Es. müffen

fremde-Gefrhcifte zur Beforgung vorliegen. Demnach entfteht keine

Verbindlichkeit. wenn Jemand in -dee- Meinungzfremde- Gefchäfte

zii-betreiben.. feine eigenen beforgt7). und. wenn das_ beforgte Gefchäft

zum Theil-ein fremdes-near. .zum Theil dem Gefchäftsführer felbfi an

gehörte. fo kannxdie Obligation nur infoweit eintreten. als das Gefehäft

ein fremdes war l4). Dieß Erforderniß wird von den römifchen Iuriften

auf den guten Glaubenzurückgeführt. der bei diefem Obligationsverhältniß

vorwaltet9). Was als fremdes Gefchäft angefehen werden müffe. das

beftimmt fich hauptfämtieir-,darnaciy._ wem der Vortheil und Nachtheil

daraus zufließtz ferner darnach. wer es eventuell .zu vertreten hat (daher.

wenn Jemand. die ,Gefehäfte eines Mündels verwaltet. die der Vormund

zu vertreten hat. aus Einer Handlung zwei verfchiedene Gefchäftsfüh

rungen entftehen. eine für den -Mündel. eine zweite für den Vor

mund) 1(1)3- zuweilen ,auch nach der nachfolgenden. Ratihabition eines

Dritten.. den das Gefehäft von Anfang an nichts weiter angeht U).

wenn-,esmnur vom Gefehäftsführer mit befonderer Beriickfiwtigung

deffen .ausgeführt worden ift. z. B. wenn Titius in meinem Namen den

Seins* mahnt. in der Meinung. daß er mein Schuldner fei. hierauf

Seins an Titius zahlt. fo wird das Gefchäft fofort mein. wenn

ich es -ratihabire. Dabei ift es aber gleichgiltig. ob der Gefchäftsherc

verwaltungsfähig ift oder nichtlPz ferner ob das Gefchaft fchon jeht

einen fichtbaren Herrn hat oder nichtli); auch. ob es ein gerichtliehes

oder außergerichtliches Gef>)äft ift 14). 2) Das Gefchäft darf nicht mit

den eigenen Angelegenheiten des Gefchäftsführers fo unzertrennlich ver

bunden fein. daß deffen Beforgung ohne gleichzeitige Vollführung der

 

'

6) t.. 2. n. 3 v, t.. s. pl'. n. 44. 7. - 3113.28,

7)t..6.3.4 9.3.5, .

8) l.. 6. S. 4. l.. 31. 8. 7. l). ibiri. l.. 18.. 6. 1. i). familien nerejsdunciae.

(3.36.) l.. 3. i). .ie negotijs gestin. (2. 19.)

tut.. 6, z, 4. 1). 3. n.

1o) t.. 6. pt. n. thin.

11) t.. 6. z. 9-11. n, thin. l.. 6 u. 19. c. 2. 19.

12)1., 3. 5. 3. l.. 6. . [trina,

13) Dies tritt befonders bei der Gefehäftsbeforgung in einer liegenden Erb

fehaft heraus. t., 3 3 6. t.. 21. Z. 1. 11.11111.
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leßteren nichtgedachtwerden kann. Wo dieß Erforderniß fehlt) tritt nicht

fowohl die Klage aus der Gefchaftsfiihrung als vielmehr* die Theilungs

klage ein) die unter Umftänden auch auf Eritattung von Auslagen er

fireckt werden kanniö). 3) Das Gefchaft muß vom Gefrhafrsführer

im fremden) nicht irn eigenen Namen übernommen) auch von ihm nicht

.ils eigenes Gefchäft behandelt worden fein -- mit einem Worte) .er

muß das fremde Gefchaft alsifremdes beforgt haben. Am klarften tritt

dieß Erforderniß hervor) einmal) wenn Jemand eine fremde Schuld

im eigenen Namen) nicht im Namen des wirklichen Schuldners bezahlt

(dann entftehc nämlich für den legten überhaupt keine Liberati-on) und

der Zahlende kann das Gezahlte als jnäebitum zuruikverlangeniö))

Sodann) wenn Jemand auf fremde Sachen) in der Meinung) daß es

feine eigenen feien) Geld verwendet (dann *gewährt das claffifwe Pan

dektenrecht) um die Erftattung diefes Geldes zu realifiren) nicht etwa

eine Klage gegen den Eigenthümer der Sache) am ivenigften eine Klage

aus der Gefchaftsführung) fondern erlaubt nur) den Erfaß der Veriven

dungen durch Retention oder durch Einrede zu bewirken) fobald der

Eigenthümer die Sachen zurückfordert17)). Endlich erklart fich auch erft

von diefem Standpunkte aus die eigenthumlime Behandlung des Falles)

wenn Jemand ein fremdes Gefchaft des eigenen Vortheiles halber über

nimmtmn Hier nehmen die claffifwen Juriften an) daß er fein eigenes

Gefchäft beforgt habe) und leugnen deßhalb die Statthaftigreit der

Gegenklage aus der Gefchäftsführung 18), Sonach wird zwar der Ge

füniftsführer aus feiner Handlung dem Gefchäftsherrn verbindlich) allein

er felbft verliert allen Anfpruck) auf Vergütung der aufgewendeten un:

koften. Die Ausnahmen von diefem Grundfalze) welche voriommen

im Gebiete der [unter-skin n0lj019), ferner im i118 8ncru1n bei der Erriü):

tung eines Grabfteines) deffen Aufrichtung der Erblaffer angeordnet

hatte 20)) fodann beiEntrichtung von Vermächtniffen von Seiten deffen)

1L* - .>- n-i-k-:e '
 

i ' “i

** *15)l..40. 1). 3. s. vgl. ...ic t. 18, i376 u. 7. n. [um. 11ercj3a.(10.2.**)

l.. 6. 8. 2. l). *cdmrni üiriü. '(10, 3.) - l., 78. Z. 2. i). üs contrnb. emptiooe.

(18. 1.) l... 9. Z. 4. ]). (Le rehus nucwritnle juciiajs poste. (4.2. 5.) Vgl. un

terholzner a. a. O. Th. 2) S.601. Daraus erklärt fich die merkwürdige

l.. 18, 8. 1. 1'.). [um. lie-raise. (3. 36.)

16) l4. 17. u. l.. 94. pr. u. 8. 1. l). 6e eoiutiunibus. (46. 3*.) 11.61. l).

.Je bereü. petit. (5. 3.,) Ueber die ganze Frage ift zu vergleichen Kämmerer

a. a. O. Bd. 8) S.137 flg; ' -

17) l., 31. Z. 2. i). (ie. (lmnitjunibue inter 'jrum ot unorem. (24. 1.) l... 2.

Z, 12. 1), (le ncqujrenüa rerulu ciomjnid. (41. 1.) l.. 48. l). (i6 rei ejnüicntiooe.

(6. 1.) l.. 14. Z. 1. l4. 29. pr. l). eolnmuuj üjriclunr10.,(10*. 3.) l4. 2. (Ire-g.

60c!, (ie rei rjncijcntjondi* (3. 3,) Z. 30. F. .ie rerum üii-ißiane. (2. 1.) Vgl.

Kämmererpa. a.7Q|. S. 148 flg. . l

. 18) l.. 6. 8. 3. l). 3, 3. l.. 60. J 1. l). mnuüati 'el contra. (17. 1.) j- “;

19) l.. 14. Z. 11. l.. 32. pr. l), üs reljgjdejs. (11. 7.) n:
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weicher eine fremdeE-rbfchaft im guten-Glauben befißtA). beruhen auf

befonderen Gründen. ,die fo fehr außer dem Gebiete der Gefchäfts

führung liegen. daß eine Ausdehnung derfelben auf/das ganze Gebiet der

Gefchä-ftsführung völlig unzuläffig erfcheint. wenn man fich nicht ohne

weiteres über alle gefunden Regeln von der Interpretation und der

Anwendung der Gefehe hinwegfeßenwill. Indeß wird. nicht gerade er

fordert. daß man fich bei Uebernahme fremder Angelegenheiten den

Principal derfelben als ein befiimmtes Individuum denke. Denn einmal

ift Gefchäftsführung auch bei deuliegenden Erbfchaft denkbar. wo dann

er| derhinterher nachfolgende Erwerb der Eebfwaft von Seiten des

Erben einen fichtbaren Gefthäftsherrn herausftellt27)z fodann ift auch

ein Irrthum in der Perfon des Principals durchaus unfchädlich. indem.

wenn Iemand irrthüm-limer Weife glaubt. .daß das Gefchäft einen An

deren betrifft. als den es wirklich angeht. nichtsbefioweniger daraus

eine wechfelfeitige Verpflichtung zwifchen ihm und dem wahrhaft Be

theiligten entfiehtW). 4) Der Gefchäftsführer muß bei der Ausführung

des Gefchäftes die Abficht haben." den Gefchäftsherrn fich verbindlich zu

machen Ü). Deßhalb fällt der Anfprucl) auf Erfalz der aufgewendeten

Gefchäftskoflen hinweg. wenn Iemand fremde Gefchäfte in der Adfiäzt -

übernimmt. um dem Gefchäftsherrn feine Koften und Auslagen zu

fchenten oder fonft aus Freundfchaft für ihn oder feine Angehörigen75).

5) Von Seiten des Gefchäftsherrnfchließt vorangehender Auftrag zur

Uebernahme des Gefchäftes unter den nämlichen Perfonen die Ge

fchäftsführung aus. und gibt nur denen Raum. welche von dem Be:

vollmäwtigungscontracte geltenW). Indeß treten die Grundfähe von

der Gefchäftsführung wieder hervor. wenn ein ertheilter Auftrag fälfch

lich nur vermuthet wird 77). oder wenn die Gefchäftsführung blos in

einer Rü-ckficht im Auftrag erfolgt ift. daneben aber noch eine zweite

Beziehung hatte. die im Auftrage' nicht enthalten war 28). oder

wenn die Grenzen des Auftrages überfGritten worden find. infoweit

dieß der Fall ift 29). oder wenn der Auftrag fonft ungiltig war. z. B.

wegen Mangels an vormundlicher Genehmigung in Fällen. wo er einer

folchen bedurfte 30). So kann es wohl vorkommen. daß Jemand aus
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einem Auftrage den Mandatsklagen- und daneben auch' den Klagen aus

der* Gefchäftsführung unterliegt) z. B. wenn fich Jemand vorgenommen

hat) die Gefchäfte eines-Dritten zu verrichten und, dazuvon einem Drit

ten befonderen Auftrag erhält) fo haftet er dem lehren durch die Man

datdklage) dem erften aber aus der Gefchäftsfnhrung' 31). Ehen fo leicht

moglich ifikder- Fall) daßuwer zur, Verwaltung der Gefchäfte eines

Dritten Auftrag gibt.) den Gefchäftsführer zwar nicht unmittelbar dem

Dritten verpflichtetx wahl aber in eigener Perfon diefem letzteren nach

Maßgabe der Umfiände bald aus dem Mandate) bald aus derGefchäftsr

führung haftet) und daher von. ihm zur,- Eeffionder Klagen gezwungen

werden kann) die ihm gegen den von ihm im Jntereffe des Dritten cm

gefiellten Procurator zuftehenii). 6) Der Gefchäftsherr darf nicht

ausdrücklich dem Gefchäftsführer die Uebernahme und Ausführung des

Gefchäftes verboten haben. Nach dem claffifcljen Pandertenreclhte war es

hier fireitig) ob im Falle des Verbotes eine wirkfame Gefchäftsführung

anzunehmen fei oder nicht. Einige ließen dann der aufgewendeten un

koften halber für den Gefchäfte-führer die directe Klage eintreten) andere

nur eine ausgedehnte) andere wieder leugneten die Möglichkeit des Klag

anfprucljes völlig ab) und unter diefen war auch Julian) deffen Anficht

von Jufiinian in einer von den fünfzig Decifionen befiätigt worden

iftZZ). Dabei wird indeß überall vorausgefeht) daß der Gefchäfte-füh

rer vor der Uebernahme des Gefchäfres von dem Verbote in Kennt

niß gefeht iftz denn fo lange er fich in gutem Glauben befindet)

tritt nach Iufiinians Entfcheidung eine vollgiltige Gefchäftsführung

ein) die ihm auch einen Anfpruci) auf Kofienerfah gewährtöi). Eine

befondere Anwendung diefer Grundfähe kommt bei der Societät vor.

Hat nämlich Jemand das Gefchäft von zwei Gefellfchaftern ausgeführt)

von denen nur der Eine ihm die Ausführung verboten hatte) fo hat

der Gefchäftsführer blos gegen den Anderen eine Klage auf Koften

erfah) aber wiederum nur nach' Berhältniß. feines Ancheiles am Ge

fmäfte) fo daß) wer das Verbot erlaffen hat) nicht einmal mittelbar

durch feinen Mitgefellfchafoer zur theilweifen Erflattung der Kofien ge

zwungen werden kann 35). 7) Das Gefchäft muß zum Vortheile des Prin

 

31) l.. 21i. J. 3. l.. 28. l). jbjc'.

32) l). 8. Z. 3. l). 3. 5. l.. 40. l). 17.1.

33) l., 24, (L, 2. 19.

38) l.. 24. (L. ibici. : Zoiljcet port cieuunojutjonem , qunm oi ejomjnus trans

lniserjt, nau concecieuz ei, res eins mutiger-e, [irrt ren hend ah eu garten 8in1,

065a mein-La, di (Lomi-nu udpexerit ad oöininiatrntoro willing cxpensnu utiljter factor

ed tune clolouuuüsj-dulatiqua dahin, num prodiduerit) ut ueque anterior-ee expen

sus prnestet? quo-i null() m06() putjmur, .ea e! quo ea leßmljo an rum koeln est

'el io aarjpljs 'e' eine ocrjptis, - er e() cija pro fucjenäio moliorntionihus nulium ei

rompelere ueliduem; auper anterior-inne untern hohere cum ueljonem contra clomjnum

cours-Filters ) nur namen dukte-atom.

35) l.. 8) 3rd. ibiei. *-1



33T z Negativen!!! gestiof

cipals beforgt fein (utiijter gestun! essig clebetiiöh). Dabeüifi es i

gleichgiltig. ob diefer Vorthei( Dauer gehabt hat oder durch hinterher

eintretende Umftände wiederum in Wegfall gekommen ift 37). Im

concreten Falle wird es wohl manchem' Zweifel* unterliegen. wasunter

dieKategorie der nüßlichen Gefciniftsführung.einzuremn-en ift oder nicht;

felbft die heutigen Rectuslehrer find nicht -darüder einig. obdie Verbind

lichkeit des Gefciniftsherrn überhaupt fo weit reicht. als das ausgeführte

Gefchaft ihm Nutzen gebracht .hat vderfich -nur auf den Theil befchränkt.

der für ihn nothwendig gewefen iftiia). Die Vertheidiger der-erfteren

Anficht frühen fich wohl mit Recht theils auf diegrclmmatifche Bedeu

tung“ des Ausdrucks uijiiler gramm , theils darauf." daßmit 'befonderer

Beziehung' auf diefen Ausdruck gefagt wird. der Gefmäftsherr werde

durch das Gefchäft infoweit verbindlich. als er Vortheil daraus gezogen

hat39). Ferner darf auch nicht dergeffen werden. daß Theophilusw)

und die Pofijufiinianifmen Iuriften. deren griechifche Ueberfehungen in

den Bafilikentert aufgenommen find4i). an den betreffenden Stellen an

Nüßlichkeiten im allgemeinen. nicht an bloße Nothwendigkeiten gedacht

haben. Llllein zur Beurtheilung deffen. was nüßlich i|.-wird überall

der eigene Standpunkt des Gefchäftsherrn fefigehalten. und in diefen

hat fich der Gefchäftsführer möglichft zu verfeßen. wenn er neue Ge

fchäfte abfmließt oder alte Schulden bezahlt42). ' Alles nun. was von

diefem Standpunkte aus ni-cht gebilligt werden kann. ifi nicht utililer

39811111! , bindet alfo nicht den Gefchäftsherrn. fondern der-gefchäftliche

'Schaden fällt lediglich dem Gefchäftsführer'zurLafr43), Sonau) verfteht

fich von felbft der Ausfchluß alles deffen.' was den Gefchcifesherrn ohne

Noth belaftet oder fonfi ihm nicht dient zur Abwendungunvermeid

lichen SchadensU). und dazu ftimmt es. daß die claffifmen Ju'

rifren an Stellen. wo fie den Begriff der nützlichen Gefchüftsführung

erörtern. gerade Nothwendigkeiten. nicht bloße Nühlichkeiten hervor

heben45). Diefe Bemerkungen fchließen zugleich den Mißbrauch aus."

den manche neuere Iuriften von der Nüßlimkeitstheorie gemacht haben.

indem fie den Gefchciftsherrn zwingen wollen. fich fremden Nüs

-c . . . . ,WZ

36) l.. 2. l., 10. l... 12. Z. 2. l.. 23. l.. 45. pr, l). jbici.

37) l., 10. l.. 22. l), jbjci. l.. 17, pr. i). (ie in ren] rersu. (15. 3.)

38) Der vorzüglichfte Vertreter diefer Anficht ift-Wächter a. a. O. S.

337-361. ' * . , *. , . e_ .*

39) l.. 11. l). 3. 5. *. .

40) Er überfeßt die Worte qui utililer gessit- negotin mit ü ZONE-SWF Flor-er“.

cm5* -rci-eiüüritgur nur-ihnen!“ in purnpbr. just. [ll. 28. s. 1.

41) So wird in der ueberfeßung der angeführten l.. 2, u. l.. 10. 8. 1. von

Zentren-loc Üoeeexfy gefpromen. Vgl. Basil. e111. lie-Him!) url! ton!, ll. p.209r 210.

42) Vgl. l.. 11, l., 43, 1). 3. 5. . . .

43) [1. 11. l). ibjlj. - - -. -. . l*

44) l.. 10. o, juin, - i . ..x -

4s) 1., 10. g, 1. l.. 22. l.. 31. pl'. l.. 32. pr. o. 3. s. -ogl. mit l.. 1.

l). ibici, l.. ü. zer. 1). .je obligutiouibus ei, noliouibuä. (44.7) .*,_ t* e'
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lichkeitsanfickyten) auch ohne Noth) zu fügen. Eine Anficht) der

die ganze Tendenz des römifchen Rechtes entgegenfteht) welches die Be;

forgung des lediglich Nühlichen der eigenen Beforgung überläßt) und

nur für Nothfälle im Intereffe eines Jeden Fremde veranlaffen will)

für ihn Sorge zu tragen) alfo die Gefchäftsführung nicht durchaus)

fondern nur bis auf einen gewiffen Grad begünfiigt. 3-: Aus dem Ge

fagten laffen fich nun mit leichter Mühe die Fälle der unvollkommenen

Gefchäftsführung confiruiren) in welcher kein wechfelfeitiges Obliga

tionsverhältniß zwifclyen dem Gefchäftsherrn und dem Gerenten entfteht)

fondern nur der letztere einfeitig verpflichtetwird) mithin zwar derdirecten

Klage aus der Gefchäftsführung unterliegt) aber den Anfpruch aufErfaß

feiner Koften und Auslagen verliert) weil ihm die fonft zufiändige Gegen

klage abgefchnitten wird. Dieß tritt ein einmal) wenn kein urililer ZSZLUU

im obigenSinne vorliegt oderIemand ein fremdes Gefchäfc des eigenen

Vortheiles halber übernimmt) oder fonft in der Meinung fteht) daß es

fein eigenes Gefchäft fei) oder bei der Ausführung der fremden Ange

legenheit beabfichtigt) die von ihm aufgewendeten unkoften dem Ge

fmäftsherrn zu fchenken) oder der Principal ihm von Anfang herein die

Uebernahme und ,Ausführung des Gefcluiftes ausdrücklich verboten hat.

„Y Nach diefen Bemerkungen über den Begriff wird es möglich fein)

die Natur-,der aus der Gefchäftsführung ftammenden Obligation ge

nauer zu_ Garakterifiren. Die römifrhen Iuriften behandeln fie als

eine wethfelfeitige) die indeß von Anfang herein nicht immer zweifeitig ift)

fondern diefe Eigenfchaft erfi dadurch annimmt) daß der Gefchäftsfüh

rer Auslagen macht) deren Erfah er durch die Gegenklage erzwingen

kann46). Die weitere Ausbildung der oberften Grundfälze) welche auf

diefem Gebiete in Anwendung kommen) find der Lehre von dem

guten Glauben entlehnt) weil die Klage zu den bonne tjciej ucii0ne8

gehört") Für den Eintritt der Obligation ift es durchaus gleichgil

tig) ob der Gefchäftsführer freiwillig oder durch äußere Umftände ge

zwungen fich einmifchtiß). Das legte ifi z. B. bei den Curatoren der

Fall) die' gegen ihren Mündel die Klagen aus der Gefchaftsführung

haben; ferner kommt nichts darauf an) ob nur ein einziges Gefchäft

oder der ganze Gefchäftskreis eines Anderen übernommen wird 49); ob

der Gefchäftsführer ein Pupill ift oder nicht (im erften Falle wird er

indeß regelmäßig nicht auf das Ganze verpflichtet) fondern nach einer

Eonfiitution des Divus Pius nur infoweit) als er durch die Gefcinifts

führung bereichert ift) obfchon er) wenn er feine Gegenanfprüme klagend

verfolgt) fich gefallen laffen muß) daß er als vollftändig verpflichtet

.-1.1

. 3. ö. l.. ö. pl'. [). 44. 7. - 1. F. 3. 28.

. 1. (ie nclionibuß (4.6.) vgl. mit l.. 6. 4.1). 3, 5. yuuiius,

sent. kecepc, l. 4, s. 1 3 l.. 18. (i. 2. 19.

01 .o 3. 5

49) 1.. 15 u. 16. i). eine.
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ungefehen werde) infoweit er geflhäftlg geevefen: “ift 59)); *ob er unter

varerlieher oder herrfchaftlimer Gewalt fieht oder nicht (nur daß in beiden

Feillen dieiKlage gegen den Vater oder Herrn nur infoweit gerichtecwerdeu

kann) als .das Peculium reicht oder eine Verwendung zu deffen Ruhen

naehgewiefen wird) WZ ob endlich der Gefchäftsherr ein freier Mann

oder .einer fremden Gewalt unterworfen ift) nur daßuuchhierdie Gegen

klage gegen. den Gewalthetder nur infofern ftattfindet) als ein Peru

linm vorliegt .oder diefer aus der Gefchaftsfithrung bereichert xworden

tft-s). Aumqkana-es vorkommen) daß bei diefer ioemfelfeirigen Ver

pflichtung von .beiden Seiten mehrere zufammen betheiligt werden.

Wenn von Seiten -des Gsfchäftsfühoers) fo* haftet in der Regel ein

Jeder derfelben nur für feinen 'ilntheil) nnd hat alfo den feines

Collegen nicht im. Falle der Infolvenz zu vertreten a.» *sxIn*

ihrem letzten Grunde wird diefe wechfel-feitige VerbindliGk-iti- auf

einen Qttaficontratt .zurücdgeführtW--und dabei hervorgehoben) daß

der Gefchaftsherr auch gegen fein Wiffen verbindlich »werden kann.

Diefen Quaficontritct hat man fich nach Umftanoen bald als Einheit

zu denken) bald als fo vielfach) als übernommene Einzelgefmafte vorliegen)

und dic-ß entfeheidet fich zunachfi nach der Adficht) welche der Gere-nt

bei der uebernahme der Gefchafte gezeigt hat. Hat er nämlich das Ein

zelgefmeift nur als folches übernommen) fo muß) wenn-er ein neues

von derfelben Perfon übernehmen will) ein zweiter Quafieontract an

genommen werden) wahrendtfür dieganze Gefcheiftsfirhrung nur ein

einziger befteht) wenn. Jemand erklärt hat) das *Einzelg-efajeiftnicht

als folche-s) fondern als Theil der ganzen Vermögensverwaltungeines

Anderen zu verrichteniid). -- Im einzelnen 'fin-ddie Verpflichtun

gen) welche den Gefchaftsfiihrer treffen) folgende: 1) er muß *das

Gefchäfc) was er-einmal angefangen hat) ganz zu Endeifiehren) fonfi

haftet er für den Scherben) der durch -das-Liegerrbleiben defielben dem

Gefchäftsherrn erwachft 36). Diefe Verpflichtung wird aus) durch »den

Tod des Gefchäftsherrn nicht unterbrochen) don) mit der Befihränku-ng)

daß dann der Gefchciftsführer in der Verwaltung des ganzen Gefchäfts

kreifes nachher keine neuen Gefchäfte anzufangen hat '7). 2) Er muß

das Gefchaft mit allem möglichen Fleiße befor-gen) fonft hat er für den

Schadenerfalz einzuftehen. Er haftet aber nach den Anfichten der Pan

dektenjuriften nicht blos für die Sorgfalt) die er bei eigenen Angelegen

heiten anzuwenden gewohnt ift) fondern für die höchftrnöglimfte Oili

30) i.. 3. 8. 4. 1). ibiä.

31) l.. 14. i). ihici. youili sent. koennt. l. 4. Z. 5.

s2) t.. 6, z. 6. o. jaja.

s3) t.. 26. o. toto.

310l.. Mpix-1).“. 7. z, 1, i. 3. 28.

55) l1. 1ö u. 16. l). 3. 5.

36) l.. 17. 8. 3. 1), commociuti rei contra. (13, 6.) l.. 21. Z. L, l). 3. ä.

57) l.. 21. Z. 2.]).jbje1. - *il e - e ix-x
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genz 5i!) - und das bezieht fich nach dem wahren Begriffe des Wortes

nicht blos auf pofitive Handlungen) fondern auch auf Unterlaffungen.

Fiir erftere wird noch außerdem bezeugt) daß der Gerent regelmäßig nicht

blos fiir Arglifi und grobe Verfehen) fondern auch für geringe Verfchul

dung haftet 59). Von dem Einfiehen des Gerenten fur unterlaffungen finden

fich in den römifchen Rechtsquellen im einzelnen noch folgende Anwen

dungen auf concrete Fälle vor: er haftet) wenn er die Gefchäfcsbefor

gung einem Anderen überträgt) fur jedes Verfehen in der Auswahlöo))

oder falls er das) was er felbft dem Gefchciftsherrn fchuldet) zur Ver

fallzeit nicht voll bezahlt) fur Zinfen nach dem Zinsfuße) welchen der

Principal bei der Ausleihung feiner Gelder feftzuhalten gewohnt

waröi) (ausgenommen ifi nur der Fall der Eompetenzivohlthat) wo

' Niemand) alfo auch nicht der Gerent) gezwungen werden kann) eine

Zahlung zu leiften) die feine Nahrungsquellen erfchöpfcN)) Eingehende

Gelder hat der Gefchäftsfuhrer zur Abftoßung von Schulden 63) zu ver

wenden oder unter Umftanden zu verzinslimer Anlegung 64)) fonft haf

tet er felbfi fur landesitblime Zinfenz doch fieht es ihm frei) vorher die

nothwendigen Auslagen zu verabzugen) die er auf die Gefchafte aus

eigenem Vermögen gemacht hittöö), Führt er einen Prozeß) fo hat

er im Falle eines ihm rtngunfiigen Erienncniffes die nörhigen Rechts

mittel zu ergreifen) fonft haftet er fur den Ausgang 66); doch kann es

ihm nicht als Schuld zugerechnet werden) wenn er in einem vom Ge

fchäftsherrn angefangenen und dannivon die-fern vernachlaffigten Renns

fireite als deffen Oefenfor auftritt) daß er ein dem Gefmäftsherrn ungimfti

ges Urtheil rechtskrafrig werden laßt. Befiht er Sachen) die dem Princi

pal gehören) fo foll er fie fofort an ihn herausgeben und ihm in Rech

nung bringen; im unterlaffungsfalle kann er von der mittlerweile ein

getretenen Erfißung keinen Vortheil ziehen 67)) und dieß wird in folgen

der Weife realifirt: die Erfihung tritt zwar ein) allein der Gefchafts

herr hat einen perfönlichen Anfprucl) auf Wiederherftellung des vorigen

38) "nulij rent. rec. l. 4. 8. 1. l.. 24. (i. 6e usurjs. (4. 32.) 8.1.1.

3. 28. , rbique Absopli. Vgl. [4. 33. F. 3. l), rie filrljs. (47. 2.) Vgl. Un

terholzner a. a. O. Th. 2) S. 605. Die deßhalb von den älteren Roma

niften geführte Eontroverfe) wdrnach der Gefclmftsfiihrer nur mittleren Fleiß

aufzuwenden hat) bezieht fich auf die bekannte dreigliedrige Theorie von der culxm

und äjljgenliu, die wohl jetzt keine Vertheidiger mehr findet. Vgl. v. Glück

a, a. O. Vd. 5) S. 351 flg.

59) l.. 11. l). 3. 5. 1.. 20. l). 2. 19.

60) l.. 21. Z. 3. l). 3, 5.

61) 1., 6. 5. 12, l. 3s. pl'. l.. 38.1). 3. 5.

62) t.. 35. pr, n. jena.

  

.oe 63) n13. dann!, Be: i-'li '

.. 64) 1.. 19. 5, 4. l.. 31. 3. 3. 1.37.3. 1. l), jhjcl.

6ä)1..31,g.3. o. 3.3.

66) t., 31, Z. 2. l). idle.

6,7) t.. 19.5. 3. d. thin.
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Zufiandes -vor der ErfißungkfiDagegen fällt es dem Gefchäftsführer

regelmäßig-nicht zur Laft) wenn er es unterlaffen hat) die dem Ge

fclmftsführer anderweit zuftehenden Anfprücije zu verfolgenW)) theils

weil er dazu keine Vollmacht hat) alfo ihm auch die Möglichkeit ent

zogen ift) im Namen des Gefchäftsherrn deffen Außenftände einzukla?

gen; doch tritt ausnahmsweife die Haftungspflicljt wiederum ein)

wo diefe Möglichkeit wieder hervortritt) z. B. wenn der Gerent das

fragliche Capital felbft ausgeliehen hat) in welchem Falle indeß eine zu

fällige Infolvenz des Schuldners zur Zeit der Litiscontefiation ihm nicht

angerechnet werden foll 69)) oder) wenn er zu 'den Perfonen gehört)

die im Verhältniß zum Gefchäftsherrn präfumtiven- Auftrag haben)

und die dazu erforderliche aautio rati nicht gar zu drückend für ihn

ifi70). Lauter Fälle) in denen die-Haftungspflimt nicht blos auf das

Capital fich bezieht) fondern auch auf deffen Acceffionen) wie Zinfen

u. f. w. ausgedehnt wird-Ob) wer ein fremdes Gefchäft übernimmt)

auch verpflichtet ift) nichts zu unterlaffen) was damit in irgend welchem

Zufammenhange fteht) ift eine Frage) die nachfolgenden Grund

fähen entfchieden werden muß-x Ift der Zufammenhang der Gefchäfte

ein nothwendiger) fo haftet der Gefchäftsführer auch für das Neben

gefcljäft als Theil des Ganzen) z. B. wenn bei der übernommenen Ad

miniftration eines Landgutes Einzelftücken unbebaut liegen bleiben oder

Gelder) die er für den Eigenthiimer erhoben) nicht verzinslich ausge

-than werden. Wo nicht) fo haftet auch der Gerent in der Regel nicht)

außer wenn» ein anderer ehrlicher und fleißiger Mann alle Gefchäfte des

Abwefenden zu übernehmen bereit war) aber daran von dem Gefcinifts

führer gehindert ward7l). Ffir blos zufälligen Schaden fieht der

Gefclyäftsfirhrer in der Regel nicht ein72)) nicht einmal dann) wenn

der von Anfang an beabfichtigte Ruhen des Gefchäftsherrn fpäterhin

wiederum wegfällt73). Nur ausnahmsweife präftirt er den Eafus)

einmal wenn er das. Gefchäft umdescigenen Vortheiles willen 7K) oder

gegen das ausdrückliche Verbot des Gefchäftsherrn übernommen hat)

und im lehren Falle der Unglücksfall ohne feine Einmifchung nicht ein;

getreten fein wirrde75)z fodann) wenn er die Gefahr durch b-efonderen

Vertrag übernommen hat 76) z endlich) wenn er für den Abwefenden

.912 r 37.91.1136. 1120.142'. 19.

. :U

'. 2.6.2181... 'J*)'-7.*
l., 17. pr. l). .je ina-ein rei-so.

'F ' , :.

. Z. 1

pi'. l)

8.

??????

(15, . .. ,_ , .

.6.3.3.o.3.3. ....13 .i -

8. 3. 3. 1). ' ' . 11.-l* . 1 *

. 22. u. 2. 19. Hier fagen die Kaifer Diocletian undiMariminian:
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ein neues Gefchäft unternommen hat) was diefer felbft nicht leicht

gewagt haben würde") Im legten Falle gehört zwar der Gewinn

l aus dem Gefchäfte dem Gefchäftsherrn) den Verlufi »hingegen hat der

f Gefchäftsführer zu tragen/ doch muß fich jener) falls es fowohlGewinni

l als Verluft gebracht hat) gefallen laffen) daß diefer zunächft vom Betrage

» des erfteren abgezogen werde. In manchen Fällen präftirt der Gefchäftsfüh

rer nur Arglift und grobe Verfehenz er ift alfo dann nur wegen gewiffen

(ofen Benehmens verantwortlich) und was dem juriftifcl) gleichfteht)

z. B. wenn die Gefclniftsbeforgnng unter dringenden Umftänden) zur

Abwendung des Vermögensbrurhes) übernommen ward 78). Erben

des Gefchäftsführers präftiren in keinem Falle mehr) als Arglift und!

grobe Verfehen79). 3) Der Gerent muß über die geführte Verwaltung

Rechnung ablegen80) und Alles hei-ausgeben) was er im Neimen des

Principals und für ihn erhalten hatßl), Dieß erfireckt fich auch auf

111116111111, die ihm in deffen Namen gezahlt worden find 82). Zinfen vom

Empfangenen hat er regelmäßig nicht zu zahlen) außer wenn es ihm

zum Vorwurfe gereicht) daß er Gelder nicht verzinslich ausgeliehen

oder zu feinem eigenen Ruhen verwendet hat; im letzten Falle zahlt er

zur Strafe feines arglifiigen Betragens fogar die höchftmöglirhflen Zin

fen) die freiliä) nach teutfchrechtlicher Gewohnheit den Zinsfuß von 5/190

nicht überfteigenßi). -ie-Die Verpflichtungen des Principals aus

der Gefchäftsführung laffencikfiwxauf folgende Punkte zurückfüh

ren. 1) Er hat die vom Geichäftsführer beforgten Gefchäfte zu

ratihabiren) infoweit fie ihm Nahen gebracht habenki). Dieß ergibt

,1 ei?) 11b .:_;... no. .Fsnegotiurn get-einles- uljenum, 11cm iniereenjeuie specjnlj punto, cnsuln ioriujium

pre-estate 11011 compelluniur. Hier fragt 8711110111081() 0118er'. juris 11011171111" _ -'11

]. 8. ) wie ein folcher Vertrag überhaupt möglich fei) da die Gefchäftsführung' *e* '*1

nicht auf _Vertrag beruht) und emendirt specjulj facto. Allein man denkt

nicht an die Curation) wo der Curator allerdings mit dem Mundi-l felbfi oder', *r . _ _ -

Perfonen) die dem Munde( erwerben) einen folchen Vertrag abfchließen kannzg '

ferner auch nicht an die Fälle) wo der Gefmäftsherr hinterher die Gefmäfte nur ' *

unter der Bedingung ratihabirt) daß der Gefwäftsführer das Periculum iiber

nimmt. Andere Meinungen referirt v. Glü cl? a, a. O. Th, 5) S. 366.

77) l.. 11. l). 3. 5.

78) 1.. 3. g. 9. 1). 11.1.1.

79) l., 12. l). (ie obljguljonjbuß et ucljonjbus. (44. 7.) l.. 17. i). 2. 19,

80) 3. 1. 1. 3. 28. 1.. 2, o. 3. 5, . j

81) l.. 2. l.. 31. Z, 3. l). 3. 5.

82) e. 23. o. nau.

83) l.. 38. l). jbj(]. Manche neuere Nechtsgelehrte denken hier an den

. Zinsfuß von lil/W) welcher zur Zeit der Pandektenjuriften der höchfte war) und

halten ihn für diefen Fall auch heutzutage uocl) für anwendbar. So Bru nn e

mann) Co c ceji und v, G liick(a.a. O. Th. 5) S. 375). Allein zu gefchweigen)

daß diefer Zinsfuß in der angeführten Stelle nicht einmal ausdrücklich erwähnt

wird) fo könnte fie auch fchon vom Standpunkte des Iuftinianifmen Rechtes

aus) welches einen anderen Zinsfuß fanctionirt) nicht auf die angegebene Weife

erklärt werden.

84) l.. 9. l). 3. ii. 7in8: et quemaclmoäum, quoci utiljler geslum est,

neeeese est opus juclirem pro 11110 111111911.

71], 22
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fiehxfchonaus der Natur. des Rechtsverhältniffes--und. tritt überhaupt fchon:

dann ein) wenn das Gefchäft von Anfang an zum Vortheil des Prin

cipals beforgt werden ifi, woibei nicht weiter in Betracht kommt) ob die

fer VortheilDauer. gehabthat oder nicht, Denn auch) wenn jener Nuten

durch, hinterher hinzutretende umfiände weggefallen ift) muß der Ge

fchäftsherr ratihabiren.) fofern nur nicht gerade der Gefchäftsführer

felbft daran Schuld ift. 2) Er muß ,dem Gefclniftsführer Alles

erfegen) was diefer dadurch entweder fchon verloren hat oder in

der Folge annoch. verlieren wird (quiccuuci ei sheet rei abiuturum

88c) W). Der Gerent kann demnach verlangen) daß der Principal ihm

die Verbindlichieiten und Latten abnehme) mit denen er in Folge der

Gefchäftsbeforgung befchwert worden ifi) z. B. Bürgfmaften und Pfand

befiell-ungen) und muß deßhalb der Principal entweder für deren Til

gung Sorge tragen. oder den Gerenten wenigfiens gegen deren

naehtheilige Folgen ficher fieliemkiö). Ferner gehört hierher die

Erfabp-flimt des Principals: für alle nothwendigen und nützlichen

Auslagen) die der Gefchäftsführer aus eigenem Vermögen auf die

Ausführung der Gefchäfte gemacht hat) fofern fie nach Verhältniß

der Sache nur nicht übermäßig find87)) und für deren Zinfenßß).

Auf inclebita, die der Gefchäftsführer im Namen des Principals gc

zahlt89))ingleichen auf unnöthigen und blos vergänglichen Aufwand 90))

bezieht fich die Erfaepflicht nicht; doch wird dem Gerenten rück

fichtlich des letzteren wenigfiens. die Wegnahme (das in: tolle-uli) geftat

tet) fofern es nur ohne Smaden der Sache gefäzehen kann; .in er muß

ihm fogar voll erfeßt werden) wenn der Gefchäftsherr hinterher feine

Zufriedenheit mit dem Aufwande erklärt 91). Auch hier wird überall

vorausgefegt) daß die Gefchäftsführung zum Vortheile des Principals

beforgt worden) was nach den Grundfciben beurtheilt werden muß) die

von der Ratihabitionspflicht gelten; dann tritt die Erfalzpflimt aber auch

ein) mag der Gefchäftsherr um den Aufwand wiffen oder nicht) felbft gegen

Wahnfinnige und Pupillen) die indeß nur infoweit haften) als fie zur

Zeit) wo der Rechtsfireit beginnt) fich annoch bereichert finden92).

Manchmal fällt die Erfagpflimt für aufgewendete unkoften ganz oder

theilweife hinweg) obfchon ein utiiiter geeturu vorliegt. Das erfte

findet fiatt) einmal) wenn die Gefchäftsbeforgung froh des giltigen

Widerfpruclyes von Seiten des Gefchäftsherrn ftattgefu-nden hat_(f. oben

85-) 1.. 2. 1.. 6. g. 3. i.. 2o. o. 3. u.

86) i.. 2. u. l.. 28. u. eine.

87) t.,2. i.. 9. l.. 10. t.. 19. 3. 4. l.. 28. [n43. [n13. pl'. o.

jdju. vgl. mit l.. 25. u. i.. 27. pr. l.. 31. 3. 7. o. ma. '

88.)r.,19.5.4.1).ibiä. 1..18.c.2.19. »- a,

89)(..23.o,3.5.> -. -.- .

90)t.25. i...27.pr. i.. 31. 9. 7. d. idw. - - >1

91)1..9.o.jhjä. ,. - . . --i

92) l1. 6. pr. l.. 37. pr. l). ibicl. b. 2, E. 2. 19-..
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S; 331. bei Note 33 wenn naäzgewiefen wird. daß. wer fich zur -

rGefciniftsführung ged ngt. dabei einen Eoncurrenten gehabt hat.

der fich erbot. die Gefchäfte aus eigenen Mitteln zu beforgen 93); fer

ner. wenn der Gefwtiftsfuhrer durch feine Schuld einen Unglücksfall

verurfarlyt hat. wodurch der von Anfang an beabfichtigte und beförderte

Nutzen des Gefchäftsherrn hinterher wieder verloren ging 94); endlich wenn

die Kofien. welche die Gefchriftsbeforgung erfordert hat. vom Gefchcifcs

führer nicht in der Abficht aufgewendet worden find. um daraus künftig

einen Anfpruch gegen den Gefchriftsherrn zu formiren. z. B. wenn er

die Gefehtifte aus Freundfchaft. Mildthätigkeit oder Pietat übernom

men 95) hat oder glaubte. feine eigenen Angelegenheiten zu beforgen.

Im zuleßt genannten Falle hat. wevr auf die fremde Sache. gleich

nls“wäre fie fein eigen. etwas verwendet. wegen diefer Auslagen gar

keine Klage. wohl aber das in dem Rechte der dinglichen Klagen be:

gründete Einrederemt. zufolge deffen der Befiher die Sache fo lange

retiniren darf. als ihm nicht die an derfelben wirklich noch vorhan

denen Verbefierungen erfeht find 96). Zwar haben fich manche neuere

Iurifien auf einen Gerichtsbrauci) berufen. der für diefen Fall eine

uctio neg0ti0run1 geswrum oonteariu gefiatten foll. allein diefe Anfiwt

verftößt nicht blos gegen klare Zeugniffe der römifchen Rechtsquellen.

fondern erhebt auch zu einer allgemeinen Norm. was Einzelgerimte

ausIrrthum und unkenntniß gegen klare Gefeßfiellen entfchieden haben.

_Das zweite. der theilweife Wegfall der Erfahpfliwt für aufge

wendete unkofien. kommt vor. wenn der Gefchciftsführer das fremde

Gefciyäft des eigenen Vortheiles halber beforgt hat. Obfchon die claffi

pflegen. fo geftatten fie hier doch nicht blos ein Einrederecht. fondern

auch eine Klage gegen den Gefciniftsherrn. freilich nicht auf den ganzen

Betrag der Verwendung. fondern nur auf fo viel. als der Gefchäfts

herr dadurch bereichert (N97). wobei es immerhin unentfchieden

bleibt. ob dieß eine Gegenklage aus der Gefchäftsführung oder eine

 

fimple in fnatuni ratio fein folle. - Ob der Gerent für feine

Bemühungeg_ zu Gunfien des Principals einen Lohn und. wenn er

. U4.,

thin f, g

** WiWi-z?:
93) t.. 2. e. 2, 19,

94) i... 22. i). 3. 5.

95) i.. 4. i.. 27. 8. 1. i.. 34. i.. 44. i). ibici. i.. 12. (i. 2. 19. Na

mentlich gehören dahin Alimente. die Eltern ihren Kindern verabreichen. oder. was

fonft der Ehemann zur Verpflegung feiner Ehefrau in ihrer Krankheit aufwen

det. i.. 11. i.. 13 u. i.. 15. i). 2. 19

96) i.. 14. F. 1. i.. 29. i). 130mm. (iin. (10. 3.) i.. 48. i). (ie rei rjoci.

(6. 1.) i.. 33. i). rie c0nci. intieiiiti. (12. 6.) i.. 14, .ie rioii rnnii et meins exe.

(44. 4.) i.. 31. Z. 2. l). rie ci0nnti0nibns inter 'ii-uni et uroretn. (24. 1.) i.. 2.

(it-eg. (i011. .ie rei rinci, (3. 3.) Z. 30. i. (ie return ciirisione. (2. 1.) Vgl.

.Kämmerer a. a. O. S.148. und unterholzner a. a, O. Vd.2. S.610.

97) i.. 6. Z, 3. i). 3. 5.

22*
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liberale Dienftleiftungen vornimmt) auch einHonorar verlangen (könneodex

nicht) das ift eine Frage) wel>)e in den romifchen Rechtsquellen in den Stel

len) welche von der Gefchäftsführung insbefondre handeln) nicht ausdrück

lich entfchieden wird. FürHonorare wirkt hier entfcheidend der Grnndfah

' ein) daß fie nicht eingeklagt werden können) wenn ihre Quantität

nicht gleich von Anfang herein befiimmt i|98)*'. Ferner wird hervor

gehoben) daß man 'niht einmal die Mandatsklagebrauclten kann): um

die Beftimmung eines Honorars zu realifiren 9?); *um* wiefvielfiweniger

wird dazu die Klage aus der einfachen Gefmäftsfühkrung,ausreichen)

wo bekanntlich der Gefchäftsherr noch weniger ,leifYe-t) 'als ginhdennfpe

ciellen Auftrage? Was andere Bemühungen außer denliberalen Dienft

leiftungen angeht) fo wird auch hier regelmäßig eineLhhnforderung nicht

ftattfinden) theils weil ein folther Anfpruch durcinOxuellenzeugniffe

nicht erhäxtet wird) theils nachAnalogie des Mandates undher Ho?

norare (die Analogie des erfieren ift hier um fo entfcheidenderzdader

Principal in der Gefchäftsführung noch weniger präftirhals irnFalle

der fpeciellen Beauftragung)) theils endlich weil)„w'e'nn folche-*Dienfie*

ohne Lohn geleiftet werden) von Seiten des Leiftenden die Abfieht zu

fchenien vermuthet wird 100). 3) Er ift verpflichtet) wenn der'*Ge-'

fchäftsführer wegen vernachläffigter Bewahrung einer Sache Erfah zu

leiften hat) diefem auf fein Verlangen alle Anfprüche und Klagen gegen

den Entwender oder Dieb abzutretenm-Zur Realifirung diefer Verpflich

tungen dienen im claffifchen Pandektenrechte diebeiden aus der Ge

fchäftsführung fiammenden Klagen) die aclio negotjoruro geßtorum (ii

recta, die dem Gefchäftsherrn zufteht) und die c0utrnria) wel>)e dem

Gefclniftsführer zukommt; beide gehen activ und paffiv auf die Erben

überW) und werden 'in den römifchen Rechtsquellen als 110mm fjüei

iuciiein behandelt) weßhalb darin auch die allgemeinen Regeln die

fer Klagen von dem Jntereffe) den Verzugszinfen und der ftillfchwei

genden Eompenfationsbefugniß ohne Frage zur Anwendung kommen.

Hiermit hängt es fernerweit zufammen) daß der' Gefclniftsführer wegen

aller Anfprüche) die er auf dem Wege der Gegenklage geltend machen

könnte) auch die Eompenfations- oder Retentionsbefugniß hat) falls er

mit der directrn Klage belangt wird 702); doch wird natürlicher Weife

diefeBefugniß in allen Fällen wegfallen) wo nach beftimmten Zeug

niffen der claffifchen Juriften die Erfahpflimt des Gefchäftsherrn für

98) e. s6. 5. 3. n. mnnclntj n31 contra. (17. 1.),')1;.- 17.11 manueller-l

contra. (4. 35.) .' ' * ' ' **

99) l.. 56. Z. 3. l). 17. 1. * x , .

100) l.. 27, 3. 25. u. ac] legen! nqoniam. (9. 2.) 'Vgn Meyerfeld)

von der Schenkung Th. l) S, 233 flg. Mit diefen Refultaten fiimmen auch bewährte

Rechtslehrer uberein) z. B. Höpfner (Commentar über die Znfiitutionen,

s. 938)) v. Glück (a. a. O. Th. 5) S. 376). '

- 101) 1.. 3, 3. 7. u. jena. H*

. .r

[B. Ilm. .

102)l..8.8.2.u.j11ja. 1 w: -- -- 9*-*-"-*'
of, W2."
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Verwendungen nicht eintritt und deßhalb deinLGerenten die Gegen

klnge nbgefcillagen wirdZ-*Die Klagenceffionh im Falle der Gefcipäfts:

führer wegen unterlaffener Bewahrung der Sache Erfaß leiftetp wird

derfelbe wohl meiflens nur_ auf dem Wege der Einrede realifiren kön

nenx doch ift auch hier de'r Klagweg denkbar.

»m Wie fiä) die Verhältniffe' des Gefchäftsfiihrers dritten Perfonen

gegeniiber gefialtenp mit welchen derfelbe im Namen des Gefclniftsherrn

contrnhirth das ift eine Frage/ die fich nur nach Analogie des Mandates

entfcheiden läßt:7 Zunächfi wird aus folchen Gefchäften nur der Gefchcifts:

führer dem Dritten und der Dritte dieföxt verbindlich. Darauf deutet mit

Beflimmtheit einmal der _GrundiL-ilz des römifchen RechtesF daß aus frem

den Verträgen NiemandQb-ligutibnen erwerben kann; fodann der Um

fiandp daß- 'wenn der Gere-rc.“ um ein Gefchäft-ifür den Principal zu

Stande zu bringen/ fich verburgt oder fonft intercedirtx diefe Hand

lungen von ihm allein vertreten werdenz endlich folgt dieß auch fchon aus der

Reciptsregelp daß Niemand die Lage des Anderen gegen defien Wiffen

durckfeinfeitige Handlungen verfchlechtern kann- eine Regel- welche

gerade *il-fiber Lehre von der Gefchiiftsfuhrung Platz greift 103). Eine

Folge diefer Anfimt ift esWdaß aus den Gefchäften des Gerenten mit

Dritten der Principal regelmäßig kein Klagerecklt erwirbtx fondern nur

der 'Gerent allein klagen kannz demnach muß der *Principalp wenn er

daraus gegen Dritte klagen wilh zu ächfl den Gerenten mit der directen

Klage zur Eeffion der Klagen die diefer aus den Gefchäften

gegen Dritte erworben hat. Ein- j i ahme von diefer Regel kommt

in der obligatorifckpen und liberatorifcipen Numefration |att„ inwiefern:

wer eigenes Geld im Namen des Principals an Dritte ausleihtp die

DarlehnsklagMfofort dem Principal verfchafft 104)- was fpäterhin

auch auf Hypotheken ausgedehnt worden i|105)- die folcher Forderun

gen halber befiellt werden- und inwiefern der- welcher eine fremde Schuld in

fremdem“Nameii mit eigenem Gelde bezahltmfogleici) die Liberation

für _den zu Wege bringt. in deffen Namen erZahlung leifietwö). und für

diefen eine c0n(ijcli0 inciebiti erwirkth falls die Pollj die er im fremden

Namen bezahlt hat/ eine Niuytfchuld war 107'). M* *Ö

4 Was die nachfolgende Genehmigung des Gefchäftsherrn auf die

Gefchäftsfuhrung für einen Einfluß habeh das ift von den claffifchen

Iurifien nicht in einer allgemeinen Regel! fondern nur in einzelnen

Anwendungen auf concrete Fälle ausgefprochen worldem deren Sinn

und Bedeutung manchmal arg mißverfianden worden ift. Im ganzen

._:__.. *W-(jxzfifli--j --U

„im lgol-JQJ-,YM ?ein

103) t. 39. o. 3. s, Ü"

104)“ Vgl'. Mühlenbruci» die Lehre von der“ Ceffion der Forderungs

rechte S. 103 flg. (3. Ausgabe).

105) l3. 2. (L, per gung p8k80l1ö5 110m5 uäqujrntur. (4. 27,)

106) l., 39. l). 3. 3.

107) l... 47, l4. Z7. pr. l). .is cdnciiccwne inäebjtj. (12. 6.)
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ift hier aus einzelnen Zeugniffen fo viel klar) daß dei-Eintritt der Ra

tihabition am Wefen und an dem Grundgedanken der Gefchäfte-führung

nichts ändertilis). alfo die gegenfeitigen Klagen daraus nachher) wie

vorher fortbefiehen) naturlich mit einzelnen-Mhßificatidnen. die durch die

Natur der Sache geboten werden. Aueh wxehdaM afrungspfli tdes

Gefchäftsfiihrers in der Regel nach den Grundfälzen eurtheilt) we( e *von

diefem Rerhtsverhältnifie reeht eigentlich gelten 109). Nur laffen dann

Manche 110)) gefiulzt auf ein Zeugniß ulpian's 1(1). rückfiwtlirl) der Er

fahpflicht des Gefchäftsherrn wegen Verwendungen von Seiten *des Ge

fäniftsfuhrers die ucljo manuell c0nt1-e1rja zu, während Andere für den Fall

der Ratihabition ganz' allgemein eine elective Concurrenz der Mandatskla

gen mit den Nethtsmitteln aus der Gefchäftsfuhrung behaupten. Beide

Anfiwten lafien fich indeß. aus der angezogenen Stelle wohl nicht recht

fertigen) .da diefe einen ganz fpeciellen Fall betrifft. den man nicht ge;

neralifiren darf) wofelrn man nicht gegen die erften Interpretationsregeln

verfioßen will. _Die Wirkungen der Ratihabition. welche die römilchen

Rechtsquellen ausdrückliä) anerkennen. find 1) wer Handlungen des Ge

fchäftsführers ratihavirt) verliert diefer-n gegenüber die Befugnis. nach:

her dagegen Einwendungen vorzubringen 1x12.). ' Hiermit ifi, zwar noch

nicht) wie Pomponius wollte) der Wegfall der uctia oegcnjorum ge8to-*

rum cljreciu ausgefproGenz wohl aber desjenigenTheiles von diefer.

KlageF weleher auf dergleichen Einwendungen bafirt' wird. 2) Inder

Gegenklage i| der Ratihabent auch zum unbedingten Erfaße des vom

Gefchäftsführer gemachten Aufwandes verpflichtet; wenigfiens verliert

er die Einwendungen. die fonfl von der fchlechten Gefchäftsfühtung

hergenommen werden könnten. 3) In manänn Fällen fiellt fich erfi

aus der Ratihabition die Moglichkeit einer Gefchäfte-führung heraus)

,innig , Ffw-11.. 3. im. ...u

.1

' 108) l.. 9. l). 3. 5, l.. 9 u. 19. i), 2. 19, i.. 3. E. (le rei 'jouicoiidne-.Ä

(3. 32.) l.. 3. l). ue c0ni1-ui1eucia 8c connnjileucja atjpuiatjone. (8 38.) Vgl."

Thiba u t. VerfuGe über einzelne Theile der Theorie des Rechtes TRL. 'Ak-h.

10. S. 215.

109) 1.. 6, g, 9 u. 10. 1.. 9. u. 3. u. » 7

110) So z. V. unterholzner a. a. O. Th. 2, S. 603. Andere Mei

nungen werden von v. Glück a. a. O. Thx», S.334 flg. genauer referirt) auch
von Thibaut a. a. O. S. 216 flg. * - ' i -'

111) l., 60.- l). .ie [i. l, (50, 17.): Zi quiz' kuturo bvbuaritx, quali'

geelum e81, obstrjugjtur muuäutjnotjauolulpiuuoa,1ibr010. aiißpu

tatjonuln). Nach dem Zufammenhange der Stelle mit dem Vorher ehenden 1|„

fie zu verfiehen von dem Burgen. deffen Vürgfmaftsanerbieten er fpäterhin*

von dem Hauptfchuldner genehmigt wird. Hier kommen eigenthümlirhrVec

hältnifle in Frage) namentlich der umftand) daß die Regreßklage (mana-zei aoiia

contrurju) erfi nach der Zahlung des Burgen möglich ift. Thibaut a. a. O.

S. 218 denkt fich nun den Eintritt der Ratihabition zwar naeh der L-eiflung der

Bürgfaiaft) aber vor der Zahlung aus derfelben; er fieht alfo in' der Ge

nehmigung der Interceffion zugleich eine Billigung der künftigen Zahlung

alfo einen Auftrag dazu) welcher die aetio menden coutrurju zu Wege bringt.

112)1.. 9. o. 3. u. ' l . ,k
.*1
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indem eine fremde Handlung7 die für den Principal unverbindlich ifh

durch jenes Moment für ihn verbindlich wirdl mithin fich erfi von

da .an als deffen eigenes Gefthäft herausftellt. Fälle diefer Art

find a) wenn Titius in meinem Namen den Seins mahntl den er irr

thümlith für meinen Schuldner hältx und der Gemahnte in Folge der

Mahnung ,an den erfien zahlt. Hierliegt die Zahlung einer Nimtfciyuld vorf

das aber zu meinem Gefchäfte erft dadurch ioirdxxdaß ich die Handlun

gen des Titius ratihabireili). b) Wenn Jemand in der Meinung,

daßeinAndecer des Titius Erbe feit von des leßteren Schuldner etwas

für den Anderen erhebtx und diefer es fpäter genehmigtm). c) *Wenn

Jemand ,Sachenr an welchen er nur Miteigenthum hatx ohne Vor

wiffen des Miteigenthümers veräußert- fo gilt die Veräußerung nur

auf feinen .Antheill und ift für den lehteren regelmäßig unverbindlich.

Genehmigt indeß diefer hinterher die Veräußerung fo wird fie auch fiir

feinen Antheil giltigz diefer Antheil am Miteigenthume geht dann

auf den ,Empfänger über- und die Veräußerungeiwird dadurch

zugleich-zu deffen eigenftem Gefchäfte 115). Aehnlich geftalten fich die

Verhältniffe bei der Veräußerung fremden Gutes 'durch "Verkauf, oder

Verpfändung z.; die vom Nichteigenthümer-ausgehtUö). Auch hier-Rift

das Gefehäft fiir den-wahren Eigenthümer unverbindlich und erlangt

fiir ihn erft dadurch bindende Kraftl daß er hinterher feine Einwilli

gung dazu ertheilt. '- ueber diefe Grenzen-hinaus hat fich die

Wirkung -der Ratihabition auf dem Gebiete der Gefckiäftsfiihrung nie

mals erftrecktF und .fomit kann es nur fiir eine übetfchwenglime Be:

hauptung-mancher- neueren Iurifien geltent daß die Gefchäfcsfuhrung

durch nachfolgende Ratihabition des Gefchäftsherrn in jeder Rückfimt

in ein Mandat verwandelt werde. u-Eine Metamorphofeh die dem Geifie

des Pandektenrechtes durchaus widerfpriciht. , Heimbach_

uma .Kante-g- 'kt-k' .existieren-ea

*er Niehtigkeit- Niehtigkeitsbefchwerde (quer-dla nuliitatjs)

im Civilprozeffe 1). Diefes Rechtsmittel ift ein Product der Doctrin,

(dene gen-EWR ..qäißhduxtan-fb7liu "hero-il- xrii : . es;

Mir nu*: *Sie tninittiaihizxiaai xniir-Ä iii-Urtei-ndtiotiig-ixauß-L;tritt-iii i

nqzaits) l.. 6, s, 9. o, wie. ,rc- „i »u- *g* .N- -

,F3 1x98*c53g, 1d. o. jdn, Qakzin7 gehört auch der Fail von 14. 9. c. 2.19.

"UZ" (9)9, 9x497 FC“, 12W m t. d. rtl-eiii!,

.F-.f4l6):l.. 3.16. 3.»32,»"['i*.*!»'x'1-ili “ie-*i-ititi-iit() 'uni'

:mNJcus del-älteren L i t „a tu r ift hier hervorzuheben : u a n t j u 3 , ne nullitaij

W. 601m1, ngrjpp. 1664.), aus der neueren hauptfächlick) (i 8 [I a 1- o1 e10 b .3 11 , ne

eontentjnrnm nulijiaie'. Ler0[.1836., L, H er q u 'e t f die Nichtigkeitsklage in bürgerl.

Rechtsfireitigkeiten- befondere? gegen Erkenntnifie der teutfchen oberfien Gerichts

hbfe Heft 1. Fulda 1838. 8.7 und dazu deffen Nachtrag in der Zeitfchrift für

Civilrecht und Prozeß- herausg, von v. Linde und Marezo llt Bd, 177

Nr. 8- S. 303--4326j hauptfächlicl) aber v. Lindex Handbuch iiber die Lehre

von den Reihtsmitteln nach _den Grundfähen des teutfchen gemeinen bürgerlichen

Prozeffes Bd. K, s. 226-2757- S. 398-679, Diefer ausgezeichnete Forfäier

gibt neben der Darftellung des. gemeinen Rechtes aueh eine vollftändige Zufam
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fowie fie von den Gloffatoren aus einer Eombination der römifch- und

canonifcljremtlicljen Grundfäize nach und nach entwickelt und von den

teutfchen Reichsgefehen und den Territorialremten aufgenommen wor;

den ift. 'Zum Verftändniß des Infiitutes wird es daher nöthig) einen

kurzen Abriß feiner Bildungsgefchiclote zu geben und namentlich die

Oiiomente“"hervorzuheben) denen es feine heutige Geftaltung- verdankt.

.Das Iufiinianifclj-römifme Recht) fowie wir es aus den Händen der

Gloffatoren itberkommen haben) hebt eine Reihe von Fällen hervor)

in' denen einzelne Prozeßacte) hauptfämlicl) aber richterliche Urtheile als

nichtig betrachtet ,werden follenz es faßt aber alle diefe Fälle von dem

einfachen Gefichtspunkte auf) daß es gegen folche Urtheile überall keines

befonderen Rechtsmittels bedürfez daß-ivielmehr nichtige Verfügungen)

Prozeßverhandlungen und Urtheile niemals durch bloßen Ablauf der

Zeit Realität werden; daß es vielmehr hinreicht) jene Nichtigkeit zu

rügen) fobald die eine Partei die Scheinverfügung als eine reänsbe

ftändige geltend machen will oder) wenn man fiatt jener. Verfügung

eine neue zu erhalten bezweckt) den natürlichen Weg einzufchlagen und

die Sache gerichtlich fo zu betreiben) wie wenn gar keineProzeßver:

fügung getroffen) gar kein Urtheil in der Sache ergangen wäre. Dieß

Alles ift leicht erkennbar aus der Art-und Weifeßfi wie im' römifchen

Rechte Nullitäten zur Sprache gebracht werden. Es gewährte nämlich

nirgends zur Geltendmachung der Nichtigkeit ein *b'efonderes) für fich

beftehendes Rechtsmittel) fondern hielt die allgemeinen Rechtsmittel für

ausreichend-)--indem) wenn aus einer nichtigen Verfügung Execution

gefucht wurde) dem Gegner eine Einrede (bei den Neueren exceptia

nulijlnijs genannt) geftattet ward oder) wenn der Beklagte aus einem

nichtigen Urtheile die Einrede des Iudicats hernahm) dem Kläger wohl

zur Befeitigung derfelben eine Replik zufiand (bei den Neueren repli

cntjc) nuiljtnti8). Merkwürdig ift dabei noch die Verfügung) daß) wenn

die Nichtigkeit im Prozeffe im Mangel der Parteieinwilligung ihren

Grund hat) die fonft zur Rechtsbefiändigkeit des Actes verlangt wird)

diefer Fehler im Prozeffe durch namträgliche Einwilligung) d. h, durch

Ratihabition gehoben werden keinn) wodurch dann für diefe Partei aller

und jeder Befchtverdegrund wegfälltL). - Das Kirchenrecht' geht von

ähnlichen Grundfätzen aus und fchließtfich namentlich in derFefiflellung

der einzelnen Nullitätsgründe genau an das IufiinianifG-römifme Re>)t

an; für die prozeffualifme Behandlung derfelben aber weicht es infofern

davon ab) als es neben der exceptio und replicntio nu|]ilui.j8, deren

Gebrauch doch überall nur der Willkür der Prozeßparteien überlaffen

 

menfiellung der Territorialrechtsvorfchriften Teutfchlands. Daß der vorliegende

Artikel nur die Vefiimmung hat) die Refultute* diefer gründlichen Ferienun

gen in fich aufzunehmen) mag fchon hier mit zwei Worten angedeutet werden.

> .- 2) 1.. v7. o. ae teiuäioaea: (.2, 1.) i.. ...zn-11. 2. u. (Le. fei-ji'. (2.12.)
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„ bleibtj)) auch noch manche urtheile von amtswegen für nichtig erklärt;

indem es" den höheren Richter dann ermächtigt) auch-ohne fperiellen

Antrag der verleßten Partei dergleichen Urtheile xuäcaffiren) wenn er

fich bei Gelegenheit einer Appellation von* dem Vorhandenfein einer

Nullität überzeugt 4)/ und als es 'daneben noch fpeciellVeranlaffung zum

Aufkommen-eines eigenen Rechtsmittels (eigen-e (le. oullitate) gegeben hat 5).

Diefes Rechtsmittel nun hat die Ooctrin weiter-ausgebildetli- und unter

die Actionen eingeftelltzddas Verfahren darin ward nach Analogie des

Appellationsverfahrens ausgebildet) und nicht blos die-fireitenden Par

teien) fondern auch jeder) dem das Urtheil fonft präjudicirte) konnte fich

deffen bedienenNi Zilftändig' war dann nicht blos der höhereRirhtei*j

fondern das Rechtsmittel konnte auch bei dem angebracht werden)

welcher die Nichtigkeit begangen hatte'. Mit diefen! 1"Gefichtsjeunkte

hängt es nun zufammen-"l daß man-7- die Nullitätsquerel) wie andere

befondere Klagen) einer dreißigjährigen) beziehungsweife auch vierzig

jährigen Verjährung unterwarfzfl die Exception _und ?Replik hinge

gen fur immerwährend erklärte. Einem, weiteren Unterfchied jener

Rechtsmittel fekzte man darein) daß die Nullitätsquerel die Execution

niemals auffchiedtz während diefe fifiirt' wird) falls die revorge

fchühte Nullitätserception fofort bewiefen wird. - Alle diefe Grund

fäße) die bereits in der Doctrin feftftandenF gingen bei der Reception

der römifch- und canonifclj-remtlicjyen Prozeßgefehe in Teutfcijlcind auch

in die teutfche Reichsgefetzgebung über) die nicht die Abficht kund gab)

die Nichtigkeitsfälle des gemeinen Rechtes im einzelnen zu befchränken)

fondern nur den damit getriebenen Mißbrauch durch eine geordnetere

Form) in der fie im Prozejfe zuUSpraihe gebracht werden follten)

und durch nähere Befiimmungen über ihre Wirkungen auf die Giltig

keit des Verfahrens und der Senta-nz zu befeitigen 6).- Namentlich hat

der Iiingfie Reiäjsabfchied von 1654 Ö. 121) 122) welcher den unter:

fchiewzwifchen heilbaren und unheilvaren Nichtigkeiten im heutigen

Sinne fanctioi-iirteF gewiß nicht im allgemeinen die Abfickjt gehabtj

ältere Einrichrungenider Reichsgefehgedung) die zur Befeitigung von

folchen Mißbräuwen zweckdienliciyderfäjienen) ein: fiirallernal aufzu:

heben) außer infoweit die Worte der angeführten Ös, fpeciell darauf hin:

weifen. -- Vergleicht man die Dispofitionen der teutfchen Reichs-gefeh

gebung unter einander) fo ergibt fich folgendes Endrefultat. 1) Wird

..-- , „u ng ,in (lol n. f". 71K GW .u . -4 K l

- * 7 * *1 .u

3) Cap. 4. x. (je procurut. (1. 38.) Ele-n. cap. un. (in ßequezcr, [1088883.

(2. 6.) Vgl, dazu v. Linde a. a. O. Th. 3) S. 447.

4) Cup. 18. x. e16 sent. ct re jucl, (2. 27.) - .-17

5) 618m. cup. un. (Le sont. et re juä. (2. 11.) * 5?.

6) Von teutfcljen Reichs-gefehen gehört hierher die Kammergericljtsordnung

von 1621 Tic, 21; der Reichsabfmied zu Regensburg von 1532 Tit. 3) Z. 17;

die K.-G.-Q. v. 1555 Th. lil) Tit. 34; der Reiehsabfchied von 1570 8.68) 69;

der Reichsdeputationsabfch, von 1600 Z. 14; jnßtr. puojß 0811abrug, 1648 url. 4.

5. 49. z Jüngfi'. Reiohsabfcijied von 1634 ä. 121 , 122.



816 WWW

ein Urtheil nicht blos als null) fondern-auch als unbilli-g (iniqua 8sat.)

angefochten) fo muß die Nichcigteitsbefchwerde zugleich mit der Appel

lation eingebrarht)-und deßhalb gerade wie im Appellationsverfahren

precedirt werden 7). Stellt fich dann die Nichtigkeit in der Weife herz

aus) daß dadurch der Partei in der Hauptfache kein unwiederbringlich

Unrecht gefchieht) fo--follen die vorigen Prozeffe anderer Unförmlimteit

halber erhalten) und nun fogleich in der Hauptfache erkannt werden)

was Recht iftß). Nur) wenn aus den Arten erfier Inftanz t-,eine

öffentliche Nullität fich erfindetc» die in anderer Inftanz nicht ratificirt

werden möchte)- foll darüber auch vor der Kriegsbefeftigung und zwar

von amtswegen endlich zu fprechen und zu erkennen fein9). Zur Er

klärung diefer Vorfchrift wird die Bemerkung wichtig) daß man damals

unter öffentlichen Nithtigkeiten fol>)e verftand) welche aus den bisheri

gen Acten klar herdorleuchten) alfo nicht erft des Beweifes von Seiten

eines Querulanten bedürfen 10)) und daß der Zufaß) welcher die Rati

fication in anderer Jnftanz betrifft) den angegebenen Begriff der öffent

lichen Nichtigkeiten auf die Fälle einfmränlen foll) in denen die Hebung

der Nichtigieitsbefcizwerde durch die Ratihabition der intereffirten Partei

fernerweit niht möglich ifi. 2) Wenn aber von Urtheilen nicht appel

lirt wird) fondern auf die Nichtigkeit principaliter und allein geklagt

werden foll) dann können folche Nichtigleiten) welche einen unheilbaren

Mangel (jnsnnnbjieln cieieclum) aus der Perfon des Richters) der Par

teien oder aus den wefentlichen Beftandtheilen des Prozeffes (endeten

ljuijn pk0c888l18) betreffen) binnen dreißig Jahren geltend gemacht wer

den 11). Nichtigkeiten anderer Art aber find) wenn fie principaliter

deducirt werden) an die zehntägige Appellationsfrift gebundenN). Das

Verfahren ift in beiden Fällen dem in extrn0räjnnrji8 und in anderen

Sachen der ZjlUpiiTiZ quer-eine gleich 13). 3) Die Urfachen der Nullität

-- die Befchwerdegründe der Parteien req- follenetfpecifice ausgedrückt

werden) ebenfowohl) wenn über die Nullitätsquerel incidentweife) als

wenn principaliter darüber verhandelt wird 14). 1) Das 'Vorhan

denfein der Appellationsfumme ift für beide Fälle nothwendig 15).

- Aus diefer ueberficht des Inhaltes der teutfchen Reichsgefeße) welche

-r-'fttn .nett-in

 

7' ' l!, i *-'t» 111A" i'

7) KäG-O. v. 1321 Tit 21) 8. 1; von 1.553 [ll. 34. 8.1 u. 2; I. DKK-A.

v. 1654 s, 121.

8) S. die Stellen in der vorigen Note. .

9) Kerr-Q. v. 155,3 nl. 34. 3. 2. -- .5 .7.- -. 4

10) Vgl. v. Linde a. a. O. Th. 2) s. 217) S. 162 flg.

I. NFA. 8. D) ,1., n ..er .-11 .f

I. RGA* s. 121. ß ; ""- -. '1.) ',1 ,

K.-G.-O. v. 1553, [ll. 34. 8. 3, ' _.- -

FG. O. v. 1555 [ll. 34. 8. 4.K - .y _j .

Reichsabfwied von 1570 8. 69) Reichsdeputationsabfchied don 1600

x _ .1 3.--, * 't u. "K"

*- .dr-e ........i,..i.,
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unfer Remtsm-ittel betreffen) ergibt fich zunächfi fo viel als gewiß) daß

namentlich derjüngfte-Reichsabfcljied nicht den Unterfujied aufgehoben

hat zwifchen eententia dolle, gegen welehe die Nichtigkeitsbefchwerde

ftattfindet-„zzind iuique., welche Gegenfiandtj der -Appellationa werden

kan-nz daß .er ferner _die Nullitätsquerel an das Appellationsdecendium.

geknüpft) und nurzeinige) freilichziemlich allgemein bezeichnete Rich

tigkeitsfällefidaven .ausgenommen hat; daß er endlich für diefe Aus

uahmsfälle ,die .principale .Seduction der Nichtigkeitsquerel binnen -30

Jahren nachgelaffen- hatt wodurch, dei-"un-terfcljied zwifchen den Fällen.

der Nullitätsquerel als ordentliajes. und als außerordentlichesiRechts

mittel begründet worden niit. Zur' Eharakterifiit dieferzAusnahms

fälle) welche im fraglichen Gefehe nur ziemlich allgemein ange

deutet werden) *muß man auf die Theorien zurückgehen) welche die

Practiker und Prozeßlehrer des 16. und 17. Jahrhunderts über den in

Frage fiehendenPunkt aufgefiellt haben. :eeiyierncich erfcheinen als un

heilbare zNullitäten in der Perfon des Richters: der Mangel

aller richterlichen Gewalt; Unfähigkeit zur-Ausübung desRicljteramtesz

Unzufländigkeit deffelben) die entweder durch Prorogation überhaupt

nicht 'gehoben werden kann oderdoch nichtygehoben worden ifbz? eigenes

Jnterefferdes Richters an der-Sachez Beftechung 'deffelbenCAus

deLPecfon der P qxteien gehören hierher: Mangel der Prozeßlegiti

mation) vorausgefevt.) daß Ratihabition nicht zu erwarten fiehtzulln

fähigkeit der Partedvor Gericht zu handeln; Mangel in der Legitima

tion zur, Suche.; Mangel an gehörigem Beiftande .oder g-ehöriger Ver

tretung bei zPerfonen) die eines Vormundes bedürfenxu vorausge

feht) daß die Entfcheidung zu ihrem Nachtheil ausgefallen UKW-Weit

fchwieriger. fcheint. die Befiimmung- deffen): *was das genannte Reichs

gefetz unter unheilbaren Nulljtäten ex Zudztantialiduo process-us verfian

den hat. Hier nun haben viele ältere Rechtslehrer den-Verfuchgemactjt)

ohne auf dieDoctrin jener älteren Prozeßlehcer zurückzugehen) die ein

zelnen Acte) die für .fubfianciell gelten follen) “aus der Natur der Sache

herzuleitenj. allein theils find alle diefe Verfuche-an dem gefunden Sinne

der hiftoriftben» Auslegung gefcheitert)n theils möcht-eh auch für die

Zukunft fchwerlich auf diefem Wege eine Vereinigung der Anfich

ten zu „erzielen nfein) weil„man fich nicht leicht darüdeM-wird

verftändigen können) was in unferer* Lehre nach gemeinem -teut

fGenProzeßrechte die Natur der Sache fei. Schlagen wir hingegen

zur Erklärung der. Sache den hiftorifchen Weg ein) fowird zunächft

fo vie-l klar)) daß unter .Subfiantialien des Prozeffes nur die unentbehr

lichen Formen des gerichtliujen Verfahrens vcrfianden worden find) daß

alfo nur folche unheilbre Nullitäten gemeint find) welche in Fehlern im

Procediren)..niemals. aber folche) diein Fehlern im Judiciren ihren

Grund haben. Hier treten uns nun aus der Lehre der älteren Pro

zeffualifien) welche fich unmittelbar an 616111.2. (le rei-b. eig-iii'. (5. 11.)

anfchließen) eine Reihe von Nullitäten entgegen) die fämmtlicl) auf
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einem Mangel im Prozeßverfahren beruhen und von ihnen unter der

Rubrik der Nullitär 6x oräine (le substance-i*zufammengefiellt worden

find. Man rechnete dahin die Beobachtungder gefehliwen Aufeinanderfolge)

in der die wefentlimen Beftandtheile des Prozeffes zu einander ftehen)

in Betreff der Einreichung der Klage) der Litisconteftation) der Leiftung

des Ealumnieneides) wenn er fpeciell verlangt wird)7der causes 003111

licmrfodann auch die Einhaltung." der gefeßlichen Friften und Termine)

hauptfäwlicl) aber die Beobachtungeder Eurialienhidie fich nach Be;

frhaffenheit der Sache im Prozeffe .als nothwendig herausftelleniö). In

diefem Sinne fcheint der I. R. -A. die Fälle gar nicht berückfiwtigt zu

haben.). inedenen es an einem Urtheile überhaupt fehlt oder wenigfiens

an einem folchen) das eine Verurtheilung oder eine Losfpremung ent

hält) oder wenn ein ganz unverftändlimes Urtheil vorliegt) oder ein

folches) was Unmögliches oder Unerlaubtes anordnetEoder ähnlicher

Gründe halber nicht zur Vollziehung gebracht werden kannli"1 Laute?x

Umfiände) die noch mehr als unheilbare Nichtigkeiten gegen Ungerech

tigkeit fchühen und in der Lehre von den Nullitäten nur infofern zu

erwähnen find) als fie ein fo abfolutes Nichts enthalten) daß man nicht

einmal eines felbfifiändigen Rechtsmittels bedarf) um fich gegen Nach

theile daraus zu fchühen. -- Mit dem Gefagten hängt ferner die Be

antwortung der Vorfrage zufammen).ob der Iüngfte Reichsabfchied

wegen heilbarer Nichtigkeiten ein-eigenes Rechtsmittel anerkennt oder

diefe Befchwerde mit der Appellation identificirt.- Wenn dieß Reichs

gefeh das Anbringen diefer Befchwerde an die zehntägige-Appellationse"

frift geknüpft hat) fo ift dadurch das Rechtsmittel noch nicht mit der

Appellation felbfi identificirt worden; vielmehr befteht nachher wie vor:

her der Unterfwied zwifchen 821116111111 nuila und iniqua im Sinne des

älteren Rechtes fort; überhaupt ift die Unterfcheidungi' der früheren

Reichsgefege darin als noch g.iltig vorausgefelzt worden) daß Richtig-i

keitsbefwwerden incidenter und principaliter deduclrt werden können."

Allein gerade die Möglichkeit einer folchen incidenten Deduction hängt

wiederum nur von dem äußeren Thatumfiande ab) bb Appellation ein

gelegt und die Nullitcitsquerel mit diefereingelegten-Appellation*in Vec

bindung gefeht worden ift. . ..Z-m m; .ta 'fun (dur-imm- iin-nine;

Nach diefen Unterfmeidungen des I. R.-A. hat nun die fpätere

Doctrin eine doppelte Nullitätsquerel gebildet) je nachdemfieibinnen

10 Tagen oder binnen 30 Iahren angebracht werden darf. f* Im erften"

Falle gilt fie als ordentliches Remtsmittelund heißt in der Kunftfpramei

der neueren Prozeßlehrer: Befchwerde wegen heilbccrer Nichtigkeitenz

im zweiten Falle erfcheint fie als außerordentliches) was nur der ge

wöhnlichenKlagenverjährung unterliegt) und führt jeßt den Namen Be

fchwerde wegen unheilbarer Nichtigkeiten. Für beide Fälle hat fich nun

-71 117m dem 11:31.. 1 wi* 

.l - .- .jugq * --' - _ 7 * 1*.

' 16)7uolj113, *äe-..nfilljddllbm nu-l-leui-.rxwu *gt-alu- Ji':"- 1'**--*'--*--*-*7t
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auch im Laufe derjZeit eimeigenes gerichtlichesi-Verfahren gebildet)

deffen Grundverfmiedenheit hauptfämlich darauf beruht) daß man das

Verfahren in _der ordentlichen Nullitätsquerel dem bisher feftftehenden

Appellationsverfahren nachgebildet) die außerordentliche hingegen als

felbfifiändige Klagexbehandelt und fomit das fogen. Actionenverfahren

darauf angewendet hat. Die einzelnen Nullitätsgründe) welche zu dem

einen oder anderen Verfahren Veranlafiung geben könnenuientnahm

die fpätere) wie die frühere Doctrin den Grundfähen des römifchen

und canonifchen Rechtes) über deren Umfang fie nicht hinauszugehen

wagte; fie unterfuwte aber-,bei jedem Einzelgrunde) den jene Rechte

enthalten)zob er im Sinneudes I. R.-A. heilbar fei oder nicht und

dazu diente die allgemeine Regel) daß in allen Fällennitvo die Gefehe

zwar eine Nichtigkeit annehmen) diefe aber nicht ausdrücklich als un

heilbar bezeichnen)) eine heilbare Nullität anzunehmen fei - mit ande

ren WortenWdaß die jurifiifctie Präfumtion für heilbare Nullitäten

fpreche. - Hiernach wird die folgende Darftellung fich einmal über die

einzelnen Nichtigkeitsgründe) welche in den Gelesen anerkannt find)

und deren doctrinelle Behandlung und Heilung) und fodann über das

gerichtliche Verfahren in Nichtigkeitsbefwwerden zu verbreiten haben. a;

Die .Nichtigkeitsgründß welche im gemeinen Rechte anerkannt

find) laffen fich zur leichteren Ueberficht auf einzelne Elaffen zurückfüh

ren) zunächft auf folche) welche in den Verhältniffen des Richters ihren

Grund haben) fodann auf folche) die in der Stellung der Prozeßparteien

begründet find; endlich auf folche) die fich auf Mängel des prozeffuali

fchen Verfahrens und in dem Urtheile bafiren. In der Darfiellung der Ein

zelfälle foll dann durch ein hinzugefügtes Sternchen angedeutet werden)

daß fie zu den unheilbaren Nullitäten im .Sinne des I, R.-A. gehören.

i. Nichtigieiten) die in den Verhältniffen des Richters ihren

Grund haben. zzzSie beruhen fämmtlich auf der Verlegung des Grund

faßesz.) daß .die Befugniß) richteramtliäye Functionen auszuüben) fich

überall nau) dem möglichen und wirklichen Auftrage zum Richteramte

richtet und nach der Art und dem Umfange deffelben. Hiernach liegt

eine Nullität vor u) wenn der Richter aus allgemeinen Gründen abfolut

unfähig iii zur Uebernahme des Richteramtes17)*. Dahin gehören

Taube) Stumme) Wahnfinnige) Unmündige) Frauen fchon nach dem

römifchenl Rechte; 'auch noch Ercommunicirte 1is)) Kelzer19)) Infame 20)

nach dem*canonifchen. d) Im geinzlichen Mangel eines richterlichen

Amtes21)._-*m---.c) In der 'Unzufiändigkeit des angerufenen Richters.

- ...q „b .;). t fi!) .Mi-Lt
* i (e; e.)

17) l.. 12. Z. 2. l). .ie iuciiciir. (5. 1.) m... 18) (Fan. 37. (Zeus. 24. qu. 1. - Cup. 24. 7L. .ie sent. et re iuciicuta,

(2. 27,)

19) Cup. 13. Z. (ö. x. rie iiuereticis. .(3. 7.)

20) Cnp.*13. x. tja reaokjpiis. (1. 3.) aa.

21) l... 81x1). lie iueiiciie. (ö. 1.). l.. 3.. i). (ie iurisäictiane titanium iuäi.

"m"- (3- 13) (NI F) .ext-ibm ncloq 9d .. .i- i .t0 ..
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Dasktörnifche Rohr") geht hier von deeAnficht aus. daß u-etheile.

die von incompeventenRichtern gefällt werden. durchaus-niwtig find.

doch kann der Mangel durch Prorogation gehoben werden "Oz" daran

fehließt fich im wefeutlimen auch das Kiechenrechtbefiatigend anN). ja es

erweitert fogardie Wirkfamkeit jener Grundregel. indem es von der

Prorogationsbefugniß geiftlime Sachen und folche ausdrücklich aus;

nimmt. ,in denen der Beklagte ein Geifilimer 11195). 'Dabei ift auch die

teutfehremtliwe Praxis fiehenfgebliebemwenn* fie dinglich: befreite Sachen

ganzfpeciell von der.Prorogaiion-ausfchließt.undin folchenFä-llen und in

allen anderen.. wo die aus der Inrompetenz des .Richters entfiehende

Nullittit durch Prorogation -zwar gehoben werden kann. aber in der

That nicht gehoben worden :ift. eineunheilbare Nimtigkeit annimmt.

Sonach findet heutzutage. wo Prorogation vorkommt. der Begriff der

Nichtigkeit gar nicht ftattz außerdem auch nicht bei folHen Decreten

des Richters. die feine Incompetenz in der Sache zur .Klarheit bringen.

weil über diefen Punkt jedes angerufene Gericht felbft- zu entfcheiden

hat; am wenigften bei Ladungen zum erfien Verhörstermine. weil im

Zweifel jede Partei den rimterlichenAnordnungen fich zu fügen hat und

erft nachher fich darauf berufen kann. daß er nicht ihr Rich

ter fei. Die Gründe der richterlichen Incompetenz können liegen theils

in feiner Befiellung vvn Seiten einer Behörde. die entweder gar keine

_ richterlichen Functionen hatW) oder wenigfiens in der angebrachten

Sache kein Ueberweifungsrecltt hatte 97). theils in den bürgerlichen Ve

grenzungen der riuzterlimen Gewalt nach den Objecten 9*). oder in ört

lichen 29) oder zeitlichen Beziehungen 30)z endlich auch in der Suspen

fion vom Richteramte.. welche von ftaatswegen über Jemand verhängt

(fi. (i) In der Nichtbeachtung giltiger Recufationen. die von Seiten

der Parteien ausgehen i") *.' e) Wenn nachgewiefen wird. daß der pro

zeßleitende Richter beftochen worden ift *. -Diefer--Niaztigkeitsgrund beruht

nicht blos auf Saßungen des röcnifchenok). fondern auch auf-den des Kir

22) i.. 4. (i. ei ei nun compet. (7. 48.)*- Vgl, B'. 1. 2. b. quali quidqucr

juris. (2. 2.) l - - '* '

23) i.. 1, 8. 2. i). ii. 1. i.. 13.1). 1ieiuri.1i.(2. 1()

24) (Ian. 7. 8. 8 u. 9. 611118.2. qu. 1. - (Lan. 1. 8. 1. (Laus. 3. qu. 8. -

(Lnn. 1. (Laus. 9, qu. 2. - (Ian. 49. (Laus, 11. qn. 1. - (inn. 3. ii. rie coneuet(

(1. 4.) 671p. 4. pr. il. (ie ineiieiie, (2. 1.) 61ern. 2. rie sent. 2. 11. *

25) (Kup. 2*-4. il. (ie iuciiciis. (2. 1.) Cop. 18.-K. (ie foto cotnpet. (2, 2.)

26) i.. 23. 8. 1. i). (ie appeii. (49. 1.) i..1. (i. rie perinneis iutiieidus.

(3. 3.)

27) l.. 32. 8.

28) i.. 74. 8.

(7. 48.) l.. 6. (i. (ie xecut. rei iuci. (*7. 53.) p

29) i... 3. i). rie 01i'. prices. (1, 18.) i... 20. i). cisiutisiiict.

30) i.. 6. (i. quando pro'. non rennt-raue. (7. 04;) '

cie recent. (4. 8.) i... 2. (i. 3. 3.

(ie 1111110113, (5. 1.) i.. 1 u, 3. (i. si a non ootnyet

7. n

1. 0 .

e .

(2.- 1.)

.

.

31) i.. 12. 167 u. 181 (ic-cieeiuckcii.. (k. 1*.) Dior'. [i3. :rm3. -

32) i.. 7. c. 7. 64. i. 1. (L. (ie partie iuciieio. (7. 49.)
. 1.41.' '“"



Nichtigkeit. 35-1

  

chenrechtes 33)) das fogar fo weit geht) das prozefiualifme Verfahren

folcher Richter zu caffirenßiri die überhaupt für Arte ihrer richter

lichen Thätigkeit von den Parteien Zahlung annehmen oder eine folche

fich verfprechen laffen 34). f) Bei der Verletzung des Verbotes in eigener

Sache Richter zu fein 35)( Als eigene Sache betrachtet die Doctrin

folche Gefsnifte) die dem erkennenden Richter unmittelbar zum Vor

theil oder Nachtheil gereichen. Damit ftellen es fchon die römi

fchen Jurifien zufammen) wenn die Frau des Richters oder feine

Kinder oder fonft feine nächfteit Angehörigen) namentlich Perfo

nen) die zu feinem Gefolge gehören) in der Sache die Stelle einer

Prozeßpartei einnehmen 36). g) Bei der Verlehung der Vorfchrift) daß

man nicht Richter fein dürfe in Sachen) in denen er früher als

Advorat gedient hat *. Das römifwe ReGt37) fpricht zwar für den Eon

traventionsfall nicht gerade die Nichtigkeit des Verfahrens aus) es fest

aber diefe offenbar voraus) indem es verordnet) daß jenes Verhältniß

zum Richteramte unfähig maGen foll; ja es geht fogar fo weit) zu

befiimmen) daß) wer in einem Gerichte advocirt)i: darin überhaupt

nicht auch richterliche Functionen übernehmen darf) wenn auch die Pro

zeffe) in denen er als Sachwalter dient) Kganz verfchieden find von

denen) wo er als Richter fungirt 38). i1) Jn der Vernachläffigung der

gemeinfchaftlichen Prozeßleitung und Entfcheidung) falls mehrere zu

gleicher Zeit nfür die nämliche Sache zu Richtern beftellt find(

Spricht hier nämlich nur Einer) wo Alle zufammen zu fprechen haben)

fo ift der Spruch ungiltig nicht blos nach römifGem 39)) fondern einc-h

nach canonifchem Rechtew). Am häafigfien wird dieß bei Richter

collegienttzutreffen oder bei Richtercommiffionen) wo mehreren zugleiä)

eine Sache conjunctiv zur Entfcheidung übertragen worden ift. In

allen folchen Fällen follen alle verordneten Richter an der Entfcheidung.

Theil nehmen)-']d. h. alle dabei zugegen fein und an der Berathung

Theil nehmenai daher mit dem Tode des einen Mitcommiffcirs auch die

ganze Eommiffion erlöfcht4l).ltDoci) foll in der That darauf nichts wei

innnr» einem M. (nu. „Z7

rtr-m! d.. .num- *JL- uei“ il"i].u.(i?;.'.(' 'meint-iii

33) Cap. 41. 8. 9. (Inne. 2. qu. 6. '

34) Cap. 10. ii. (ie 'ita cierjcarum. (3. 1.) (Iny. 1. [rtr. comm. .ie rent.

exoomln. (5. 1.)

35) i... 10. i). (ie jurisci. (2. 1.) l.. 17,. i. rie inüjcjji. (3. 1.)'iLl.. 1. i). oe

qujs in sun cnußn. (3. 5.)

36) i1. 10. i). 2. 1. iii '

37) i.. 14. pr. (J. rie. asaeseorjhus. (1. 51.) l., 6. pr. (i. .ie poeiuinnüo.

(2. 6.) Vgl. i... 17. i). rie inrisejiotioue. (2. 1.)

38) i.. 14.111'. (i. 1. 51.

1|'- 39) [N18. l). (ic: recepciz. (4. 8.) i.. 37 u. 39. l). rie re iuüjcetta. (42. 1.)

i... 4. (i. qunucio peut-acute nun a8! [terrasse. (7. 64.) - Aus dem Kirchenrechte

gehört hierher Can. 41. Z. 7. (Inne. 2. qu. 6., Can. 6. 68118.3. qu.6., 88x146.,

(Zap. 21. pr. Cup. 42. u, Cup. 43. pr. ii. (ie oli". tuüjcis cieiegati. (1. 29.)

40) l.. 18. i). 4. 8. l.. 37 u, 39. i). 42. 1. ' 1

U.) 42. Ä. 1. 29. .I ». ,.1 .. .ci tout c.. . ..x372 (n:
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ter-ankommen. obAllhdiean der Berathuug-*Theilnehmem eine.. fefle

Anficht von der-Sache gewinnenz- vielmehr im Falle des Difienfes

überall die Stimmenmehrheit entfcheiden-N)„ j) Wenn der Richter

ungererhter Weife durch Furcht oder äußereZwangsmittel zur Vornahme

einer richterlichen Handlung gezwungen worden ift Ü) *. Was hierher

gehört) ifi für den concreten Fall nicht weiter beftimmt worden; es

werden alfo hier wohl die gemeinrechtliclyen Vorfchriften in Anwendung

gebracht werden mirffen. die fich in der Lehre von der ncljo und exceptio

quoä meine, rauen fefigefiellt haben. c.

ll. Nichtigkeiten) welche in den Verhältniffen der Parteien ihren,

Grund haben. Sie. laffen fich fämmtlich auf Mängel in der Legitima

tion zurürkfuhren, -die theils darinihren Grundhaben können) daß die

Sache uberhaupt nicht unter den rechten Parteien verhandelt worden

ift") *„ was nach der heutigen Terminologie zur Sachlegitimation ge

hört; theils in der factifrlpen Unmöglichkeit einer Stellvertretung in:

Sachen bereits verfiorbener aber niwt gehörig beerbter-*Prozeßparteien U) *z

theils in Mängeln der Prozeßlegitimation) wenn gegen Jemand ge

fproehen worden ifi. fiir den ein Procurator auftrat) welcher entweder

gar keine-n Prozeßauftrag erhalten. oder diefen überfchritten hatte) und

deffen Handlungen auch nicht durch die nachfolgende Genehmigung des

Principals rat-ificirt worden find46)*z theils beftehen können in dem

gänzlichen oder theilweifen Mangel der pereona eluncii jn juajcio von

Seiten der einen oder beider Prozeßpa-rteien. Das erfie traf nach dem

Iuftinianifw-römifrizen Rechte noch bei Sclaven zu) die weder activ

noch paffiv Prozeßpartei werden konnten 47)*z ferner nach dem katholi

fchen Kirchenrechte von -klägerifwer Seite bei iolchen) die dem Banne

unterliegen 48) *) weil fie niemals* klagend auftreten können) obfchon es

ihnen unverwehrt ift) fich gegen eine gegen fie angefiellte Klage durch

Andere gerichtlich vertheidigen zu laffen. „ Das Zweite kommt einfeitig

nur bei *folchen Prozeßparteien vor) zu deren Nachtheil der Prozeßrich

ter nichts anordnen oder entfcheiden darf. außerwenn fie durrhgefehliche

Stellvertreter gehörig vertreten werden) z. B. wenn erkannt wird gegen

Unmirudige) Minderjährige. Wahnfinnige oder Gemeinden. die keinen

, i 1e) i. -- - »i

42)l..36u.39.l).5.1. .*43) Con. 89. (Int-Z. 11. qu, 3. “ . . .» ..x „,7,

44) l.. 3. l). rie colluß. (Wege-nein. (40. 16.) l.. 47.' pr. l). rie* re iuäienin.

(-12. 1.) Dahin gehört. nach dem Kirrhenrerhte auch der Fall, wenn der Com

miffionsrirhter gegen andere Perfonen fpriclpt, als »wofür er delegirtwnr. Cap.

-10. x. (je oli'. Intl. (16168. (1. 29.) , "

' 43) l.. 2. pc. Z. 1. 1); que-o dem. eine nppell. (49. 8.) l.. 59. 8. 3. l). (ie

reiurlionlu.. (-12. 1.)' l.. 74. F. 2. b.. ue juäicjja. (ü. 1.) l .i

, 46) l.. 1.0 u. 24. i). (ie-prouor. (2. 13.) l... 1. (i. quivuo ke' Kurucam von

u0cel. (7. 56.) .Vgl, l.. 56. l). ä. 1. *.1 . - a.. ,

47) l.. 107. 1). rie regt-lie jurj3..(30. 17.) 14.6. E. 3. 1. 7 .l-x. . '

18) (Jap. 7. k. rie juelioiir. (2. 1.) (Zap. 5. x. cieexoeptiaoji-UUW 23.)
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Vormund oder beziehungsweife keinen Syndicus hatten 49) *) oder wenn der

handelnde Vormund noch keine Eaution geleiftet hatte 50) *) oder Pu

pillen und Minderjährige) die einen Vormund hatten) ohne deffen Mit

wirkung vor Gericht gehandelt haben *. 1: (n. .71 .11)-x ..(1

lll. Nichtigkeiten) welche in einem Mangel des prozeffualifmen

Verfahrens und im Inhalte oder in der Form des Urtheils ihren Grund

haben. Zur erften Art von Nichtigkeiteu wir-d es nach römifchem Rechte

gerechnet) wenn der Prozeß ohne rechtliches Gehör der Parteien oder

einer von denfelben entfchieden 51) *) oder gegen einen Abwefenden erkannt

wird) der fich nicht im Ungehorfatn defindetö?) *) oder gegen einen ab

wefenden 11110611118 1150i 53) *, oder wenn die Anwälte fich haben eine Präva

rication zu Schulden kommen laffen 54) *) oder-das Urtheil denParteien

nicht gehörig publicirt wird)" mit Ausnahme des Eontumazfalles) in

dem allerdings die Publication auch nur nach der einen Seite hin gefchehen

kann 55) *) oder wenn die Urtheilspublication oder fonfiige Verhandlungen

der peremtorifchen Termine auf gefehliche Feiertage anderaumt worden

find56) *. Dazu fügt das Kirchenrecht weiterhin noch folgende Fälle)

wenn in der Sache keine gehörige Ladung erlaffen ift 57)'*) oder

vor dem beftimmten TermineW) *) oder in Abwefenheit von Parteien

erkannt wird) die fich an den Pabfi gewendet haben 39) *) oder wenn es

an der gehörigen Litisconteftation fehlt 60) *. - In dem Inhalte des

Urtheiles hingegen können folgende Nichtigkeiten vorkommen: daß es

-U . :- .1. ..(1. ...(5178, 1111-. F„ nnd-Z.

, Zicke-g *Knie-mei*- 111-:11 :einem ._ 5:51.111 1111-1111 i115?

19)1.. 15, s. 1'111 ** “ * '*'1. (1. qui 1031111113111. (3.6.)

 

12. 1. 1. 9. 1). 11.1.1. '*1..

1.. 6. (1. qu01110(10 011111311110. (7. 43.)

50) l1. 4. (J. 111 qujbuß ouueix 111 jniegr. rest. (2. 41.) l.. 3. (L. (16 tutoro

'el eur. (5. 42.)

51) 711. (L011. quibuß resjucljeuiunuu 110001. (7.56.) 1.. 14. Z. 1. 1). (1e uppell.

(49. 1.) l.. 50. 8 1. 1). 11210311131. (30.) l.. 47 u. 54*. pr. l). 42. 1. 1... 7.

(i. (1e 5811111111118 et. 111101-101; (7. 45.) l.. 5. (L. c0n1111111u11011e8. (7. 57.)

52) l... 1. Z. 3. 1). quae 80111. 8111e 11px). (49. 8.) 1... 73. l). 5. 1. l.. 47.

pr. und l.. 53, [1. 42. 1. Dieß beftätigt aueh das Kirchenrecht in vielen Stellen.

6:111. 7. 3. 3. 61m8. 2. (lu. 1. , (11111. 1. Z. 4. 61m8. 3. (111, 8. , (Lux). 18. 11. (18

801116111111. (2. 27.), Cap. 10. 11.119 0111610 1u11. (1e1ege111. (1. 29.), (111)). 8. 11.

(18 muiorjtute. (1. 33,), (111.1). 8. 11, 11c (1010 et 6011i. (2. 14.)

W9 53) ["7, 1), (1e iure ljscj. (49. 14.)

- 54) 1.. 1. l). (1e 1111-06. (111. 11111. (2. 7.) vgl. mit l.. 1. (I. (10 71001111 ju(11c1s.

(7. 49.)

55) l.. 47. 1). 42. 1. poi-iu 80111. recent. 17. 5. H5. vgl. mit [033. pr.

l). 42. 1. und l.. 75. 1). 5. 1. Nähere Vefiimmungen enthalten l.. 6. 6.118

5e11t. et 1111011. (7. 45.) l..5. (L. qu01110(10. (7. 43.) l.. 2. (L. 118101-113. (3. 12.)

,A 56) l1. 1. Z. 1. l). (1e ((11118. (2. 12.) 11.4. (1. (11101110110. (7. 43.) 170;

57) 611p. 8. 11. (1e 1111110111110. (1. 33.)_ 016111.2. (10 8e11te11t111. (2. 11.) 11!.»
*cu-q* 58) Cup. 50. 69. X. (16 uppellutjonjbuä. (2.. 28,31) (L111). 24. 11. 1. 29. 1111115

39) Cup. 9. 15. 30. 52. 11. 2. 28. x(111)). (111. 11. (16 c1e11cj5 peregrjnauljbus.

(2. 29.) _7 qm .L 7' .ix ' (U151)

60) 611p. un. 11. (Le 11118 _e011te8tc11j011e._(2. 5.) (Lay. . Z. ut 111e 11011 cdute.

8111111. (2. 6.) _x , .AM1 (0.

711. 23
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nicht über das Streitobject erkenntlfl); daß es über das Begehren der

Parteien hinausreiGt. alfo eine Verlegung der Regel: ultra pecitum

11011 (1.-uur 6ii) enthält. was indeffen nach einer Conftitntion Zeno's nicht von

dem Falle gilt) wenn es fich nur um die klägerifche Aeftimation des in

iuciiejum deducirten Klagobjectes handelt. weil ,dann der Richter ange

wiefen wird) ohne Beriickfimtigung der klägerifchen Taxe durchaus auf

den wahren Werth der Sache zu erkennen 63); daß es eine Leiftting auf

erlegt, die entweder nach den Naturgefehen unmöglich ift oder gegen

die öffentliche Achtung fiir SjttlicWeit (cnnlrn 1101105 1110ke8) verfiößt 64)z

daß es klaren Gefeßen widerfpriciyt. d. h. einen Rechtsfaß geradezu in

fich aufnimmt. der reprobirt wird von einer lex oder was iegiz

einem hat) z. B. Senatsbefmlüffe) kaiferlime Eonfiitutionenöö) (das

Kirchenrecht fügt auch folche Rechtsquellen hinzu. die der gefehgebenden

Gewalt in der Kirche ihren Urfprung verdanken. z. B. Eoncilien

befchliiffe) 66) - lauter Fälle) welche die pofitiven Rechtsquellen fehr

genau davon unterfcheiden) wenn ein urtheil den Rechtsfaß nicht un

mittelbar verleßt) fondern nur mittelbar und folgeweife. indem es einer

Partei die gefehliGe Berechtigung abfpricht (folche Urtheile find der

Rechtskraft fähig. und unterliegen deßhalb regelmäßig nicht der Nulli

tätsquerel) 67); ferner daß es einem bereits rechtskräftig gewordenen

Spruche widerfprichtöD* (hier verlangt zwar nicht das römifGe. wohl

aber das Kirchenrecht ausdrücklich) daß die eine Partei auf das frühere

Ertenntniß bei dem Richter Bezug genommen haben mitffe). oder von

dem gefällt ward) welcher bereits ein Endurtheil in der Sache abgefaßt

und den Parteien publicirt hat 69) (dadurch wird indeß die Befugniß des

erkennenden Richters nicht ausgefchloffen.*unbollftändige Erkenntniffe

nachträgliche'.- Weife zu fuppliren70). oder dunkle Urtheile auf be

 

 

 

61) Cop. 22. Di. rie rccrriptjs. (1. 3.) (Lux). 32.' A. 11s einen) wenn Telugu".

(1. 29.) ' '

62) l.. 18. l). conununi cijujrlunäo. (10. Z.)
. 63) l.. 1. Z. 3. (I. a0 plus pet. (3. 10.) l.. 2.* i3. 1. Ecjbii.). Z. 34. .). (Lo

ucij0njbu8..(4. 6.) - - * *

64) l3. 3. d. quneeenteniine 8in8 oppeii. (49. 8.) - ' '

65) Aus dem römifchen Rechte-gehört hierhe-el.; 32.1). 42. 1.' * l-..-1. Z. 2.

l). 49. 8. l.. 19. l). 49. 1_. i.. 2. u. l.. ö. i). qticinuo 'pi-ouiicnre (7.- |64.); aus

dem Kirchenrechte (Jap. 7. Xenia confirm: utjli. (1. 30.) "Cap, 1. *ii-x äecententia.

(2. 27.) Cup. 13. x. jena. vg!, mit cm1. 41. ä. s. Enns. 2. qu. 6._ * * '

66)()3p.1.!.2.27.* r 7 ' - *-“(

67) l.. 27. l). 42. 1. vgl. mit-Can. 41. Z. ö u. 6. (Znuz. 2. gu.*6. (R1117. 13(

x. 2. 27. Nach dem Sprachgebrauche der Rechtsquellen ift hier die Rede von

contra i115 iicjgaidris Zaniontieun ciici. * Im Kirchenrechte werden diefe Grundfäße

auf den Fall angewendet. wenn- das Urtheil gegen ein fpecielles) im Gericht pro

ducirtes Privilegium verfiößt.- Cap. 21. x. 2. 27. ““

. 68) l.. 9. i). tio centenciie. (7. 4h.) l.. 1. (L. sententinm receinäi non poste.

(7, no.) Can. 11. 5. 4. 6W. 2. qu. 2. - Cup. 20. x. 2. 27. ( *

69) l.. 1|. 42. 33.-62.' 1)- 42. 1. l4'. 9. (L. 7'. 43. 1... 1. E. 7. 30.2'

70) l.. 42. l). 42. 1. * '* '

' c7“

.i-iui'.

.iii



i Nichtigkeit. 355

  

fonderes Verlangen der Parteien zu erläutern); daß es einen Fehler in

der Aufrechnung enthält (dieß ift indeß nicht auf falfche Anfähe

im Erkenntniffe zu beziehen) 71); oder endlich) daß es auf falfche Zeu

ngenausfagen oder verfälfmte Urkunden gegründet wird 72)..n-;- Aus der

Form des Erkenntniffes läßt fich nur infoferneine Nichtigkeit ableiten)

als es entweder nicht fchriftlich redigirt73) oder aus der fchriftlichen Re

i idaction vom Richter) der es abgefaßt hat) oder feinem Stellvertreter

f 'den Parteien vorgelefen wird74)* (beides hat indeß der heutige Gerichts

brauch nur auf den Fall des Ordinarprozeffes befäjränkt) da iu fum

marifchen Prozeffen auch Protocollarbefcheide vorkommen) auch -die

Decifa den Parteien gewöhnlich in 'iin pnbijoati zugefertigt werde-n);

als es ferner in der Leindesfpraähe abgefaßt ift oder wenigftens in einer

folchen) deren Kenntniß die Landesgefehezbei allen Parteien regelmäßig

vorausfe-hen75)z oder endlich .als Definitivfentenzen-Jikeine beftimmte

f .Eondemnation oder Abfolution enthalten) diecizuciEntfcheidungii des

Civilprozeffes durchaus nothwendig ift 76)) woraus dann weiterhin folgt)

daß) wenn das Endurtheil einen Eid auferlegt) darin bei Strafe der

Nichtigkeitnicht blos die-Folgen des geleiftetenzqfondern auch die“ des

?micht geleifteten Eides ausgedrückt werden [ollen 77)*.'iiu']acct nei-ia rb

kin-itzeriBei den hier aus den Rechtsquellen nachgewiefenen Nullitätsgrün

den ift die Praxis des 15. und 16. Jahrhunderts nicht ftehen geblieben)

fondern fie hat vielmehr verfucht) derenZahl fait ins unendliche zu ver

mehrenfikund damit hängt “auch daO-übermäßige Vorkommen der

iNullitätsquerelen in den teutfchen Gerichten zufammen) ein Unfug)

dem die teutfchen Reichsgefege auf verfchiedenen Wegen zu' freue-rn* ge

fucht! haben. »il-Mancvergaßi nämlich) daß die einzelnen-i Nullitäts

x_czrüirde-im Prozeffe nicht als Regel) fondern vielmehr als Ausnahmen

dargefiellt werden) und legte .deßhalbr viele (Stellen desirämifchen

,und des ,Kirchenrechtes) int-denen nur anfclninend davondie Rede ifi)

ausdehnen-d fo ausNdaß-faft kein entfchiedener Prozeßvdr-Nullitäts

qnerelent. ficherllwar. Erfie .die neuere Zeit» hat .das Verdienfi)

:bezüglich -diefes-i :Punktes: auf , die Nothwendigkeit c'- einer firengen

:Interpret-enou- aufmeräfam gemacht zu haben )'-uund- -fomit fieht wohl

Reimann Wu eiiie-itunes. nt- eiinei den?: nie ibm. non. „nme-i

-. :i iii ,men-noiitolliqgll“e* 776* ll? *ex-Cini *ir-In reich-iii nic. .arm

7“* (Ksij-r. 1: "g, e1.-o.--'g.1ie_e'eoexnn9 upp. (i9. e27_ xÜ-'il-isiiorul mageren.

Wo usz-“rieiirmie-ae ce5t,7?(2.-20.) Safe'. 22;“extern-genere-netz/diene.

(I; .cir-eiidijun icilsblö, 20.,).;:iWg. iiFßlaägxgezf-:px bei? du. trier-te

W ihr: er:: i*: *. iii?- *iiiii-u;-eijnieiitiix*unweit-it's iii-ijne.

c2* .Die rdmifchen Gefehe anerkannten früher nur das Latein als Gerichts

fprachez fpäter indeß ward auch» die» Abfaffung der Erkenntniffe iirgriechifcher

Sprache erlaubtni l.; 48. l). 42. 1,' 1.. 12. (I. aeeonloniije ec interior). (7; 45.)

z... 76) i.. 1, i). 42. .1_. .U i.. 3-, 6.7. 45. vgl. mit 6aii.41.YF.2e'Ea_iils-'N2.
gu. 6; im ..l im rliii .ci a, mina-xx) znci un... , . - m : u

77) i.. i1. e, 7. in. .W .D .ö .W i* '. -o -u

  

  

23*



7356 Nichtigkeit.

:für die ganze Zukunft zu erwarten) daß man zu den verkehrteu Anfich

.ten der Vorzeit nicht wieder zurückkehren werde 78). - Fragt man wei

terzu) wie man die erörterten Nichtigkeitsgriinde in der Doctrin behandelt

xhat) .fo intereffirt uns; hier zunächft die Elaffification der Nullitäten

und, deren .Heilung.-.. Zur Claffification dien-ten hauptfächlicl) folgende

:Elntheilungei-i. c 1).Man nahm gewöhnlich vier Claffen derfelben an)

die elrfte) wo» ein Mangel der Iurisdiction vorliegt (nulljwe .ex (ieteetn

iutjeciicijonie); die zroeite) welche die Nullitätenenthält) dieaus einem

Defecte in der Perfon des Richters oder der Parteien entfiehen, (null. ex

'cl-ekeccu jnliädjl-jlalj-.Zeu manch-iii camp-terminal); in. der "dritten |ellte

_man den Mangel-der gehörigen Citation als .einewbefonderen Nichtig

keitsgrund dar; die ,vierte Claffe umfaßte alle ubrigen Mängel) die aus

der Prozeßleitung und Prozeßentfcheid-ung entftehen können (uullitateß

e): ,tieferen proceeruo. eiiie ol-cijnje 'rucijaiarjj ,no -oolennjtatis ern-Formac?

jp8ju8 5ec1tentjae):undähier. unterfchied .mani wieder zwifGen dem-Falle)

wo garkein Prozeß) gar keine .cause-r ooguilia vorlag) und dem) wo

-lzwar der (lebjtue iin-ie oräo beobachtet) aber in verkehrteruoder umge

kehrter Ordnunigzur Anwendung gebrachtwordeu war) und ,die-11.) wo

es an den wefentlihen' Theilen). d. h. den Subfiantialien .des .01-(10 und

des pkocee-Zußjfehlte. 72) Nach der Art und Weife des-Vorbringens

und der Behandlungsform der Nichtigkeit unterfchied man) obfieZpriu

cipaliter oder incidenter zur Sprache gebracht wird. Ienes fand jtutt)

.wenn die Nullitätsquerel nach Artund Weife der Klage) als Rechts

mittel allein und *von jedem anderen Rechtsmittel getrennrangefiellt

.ward). und hier konnte fogar eine Häufung der Querel mit der Appella

tion vorkommen) infofern fich die Gravamina beider Rechtsmittel nur

»nicht widerfprahenz dofch rieth man zur Vermeidung von Eontro-verfen)

daß die cumulirende Partei dann ausdrücklich .erklären möchte) ob fie

ihre Nichtigkeitsbefcljwerde principaliter oder' inridenter deduciren wolle.

-- Incidenter, hingegen wurde die Nullität angebracht) wenn die-Sachbitte

.darauf gerichtet war) in der Hauptfache ein neues Urtheil zu erlaffen

und beziehungsweife das vorliegende zu reformjren) fo daß über denNulli

:tätspunkt nur 'jucjclencer und error-clan() ,gefprociyen würde. Dahin

rechnete man auch den Fall) wenn in der Hauptfache blos appellirt

war) der Richter aber bei der Priifung der Appellationsfaclje auch eine

Nullität herausfand) und nun die Sentenz nicht blos ruckfimtlicl) der

Jniquität) fondern auch bezüglich des Nullitätspunktes reformirte oder

wenn die Nullitätauf dem Wege der Einrede oder Replik' geltend

gemacht ward. An diefe Eintheilung knüpfte man folgende) fiir die

.i

78) Im allgemeinen fiimmt zu diefem Princip auch das kön. fächf. Territo

rialrecht) welches die einzelnen Nullitätsgründe aus dem gemeinen Rechte her

übernimmt und nur einzelne befonders heroorhebt. Vgl. die alte Prozeßordnung

v. 1622 ni. 38. s. 2. und dazu die Erläuterte v, 1724 ea 11. m. 8. 1. Linde

a. a.O.The 5) S.580. - . r ..in ..
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Praxis höchft .tdichtige Unterfchiede) daß die Entfcheidtrng) tvelche auf

die principale Nullitätsdeduction erlaffen wird) als wahre Definitiv

fentenz zu betrachten fei) mithin ein vorhergehendes förmliches Verfah

ren erheifcht) was bei der incidenten deßhalb nicht nothwendig ift) weil

die darauf gegebene Entfcheidung nur als Interlocution behandelt wird;

daß ferner diefe regelmäßig die Execution hemmt) was bei jener nicht

vorkommt) außer wenn fie mit der Appellation gehäuft wird) wo dann

die Sufpenfivkraft der Appellation auch auf die gebrauchte Nullitäts

querel mit einwirktz fodann daß man Nullitäten nau) der incidenten

Dedurtion fpäterhin in iuciicio orclinaria nochmals principaliter deduci

ren konnte) was bei der von Anfang an principalen Deduction unmög

lich warz daß man endlich im lehren Falle für das prozeffrlalifclye Ver

fahren ein Libcll für nöthig erachtete) in dem der Nullitätsgrund

befonders ausgedrückt war) was wieder bei incidenten Deductionen nicht

nöthig fchien. - Anlangend die .Heilung vorhandener Nullitätsgründe

durch ftillfwweigende Anerkennung von Seiten deffen) welcher zur Nul

litätsquerel berechtigt ift) fo ift zunächft der römifchrechtliche Grundfaß)

daß die Einwilligung einer Partei) die zur Rechtsbeftändigkeit eines

Gefchäftes nöthig ift) auch nachträglich erfolgen und fo das Gefchäft

rückwärts giltig machen kann) mehrfach auf prozeffuiclifme Nichtig

keiten angewendet werden. So werden z. B. Gerichtshandlungen)*die

wegen Mangels der Gerichtsztifiandigkeit eigentlich null und nichtig find)

hinterher giltig) wenn die verlegte Partei nichtdie air-rennt) lari braucht) weil

dann ihre Einwilligung zur prorogntio loi-i vermuthetwird 79); fo können

ferner Termine) die auf Gerichte-ferien angefetzt werden) von felbfi dadurch

giltig werden) daß die Parteien kommen und keine Einwendung gegen

die Anfelzung des Termines machen 80). Außerdem fteht fchon nach

allgemeinen Grundfäßen ni>)t zu bezweifeln) daß Parteien) die befugt

find) ein Urtheil als nichtig anzugreifen) auf diefes Recht auch aus

drücklich verzichten und das an der Nullität leidende Urtheil als ein bin

dendes anzuerkennen vermögen. Eine Anwendung davon findet fich in

einem Refcripte Gordiaws) was den Grundfah ausfpricht) daß wenn

die zur Querel berechtigte Partei ein nichtiges Eontumacialverfahren

ausdrücklich billigt) das darin gefällte Erkenntniß für fie bindend fein

foll 81).

Rückfiwtlici) des prozeffualifmen Verfahrens in Nullitätsfamen ift

zunächft zu tinterfcheiden) ob der Nichtigkeitspunkt incidenter oder prin

ripaliter deducirt wird. Im erften Falle findet das gewöhnliche Appel

lationsverfahren ftatt) und da foll der Nullitätspunkt mit der Iniquität

zugleich auf alle Termine ausgeführt und) wie in Appellationsfawen

79) l.. 13. (l. .10 except. (8. 36.) vgl. mit l1. 1. u. l1. 2. [er. 8. 1. l). ii. 1.

80) l1. 1. 1. l). ae 161'113. (2. 12.)

81) l.. 3. l). qudmocio et girancio juciex. (7. 43.) Dazu Linde a. a. O.

Th. s) S. 441 flg.
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proredirt und gehandelt 'werdenz im zweiten hingegen foll deßhalb!

wie in extrnorciinariie und in Sachen der simplicjs quekeiae ver

fahren werden 82)z doch werden als allgemeine Requifite jedes

Nichtigkeitsverfahrens hervorgehoben 1) das Dafein der Appellationsc

fumme. Wenn 'dieß von den Reichsgefehen zunächft nur bei der

principalen Nichtigkeitsdeduction ausdrücklich verlangt wird 83)) fo ver

fteht es fich doch auch bei der ineidenten gewiffermaßen von felbft) weil

diefe immer das Dafein einer Appellation vorausfeht) die doch

ohne Appellationsfumme nicht denkbar ift. 2) .Daß alle principa

liter zu deducirenden Nichtigkeiten) die nicht zu den unheilbaren im

Sinne des I. R.-A. gehören) binnen zehn Tagen angebracht werden

müfien. - Aus diefen Grundlagen haben nun die Prozeffualiften die

Regel abgeleitet) daß heilbare Nichtigkeitsbefrhwerden immer an die

zehntägige Appeliationsfrifi gebunden find) unheilbare hingegen der

dreißigjeihrigen Verjährung unterliegen; allein das ift fchon deßhalb nicht

richtig) weil die lehteren eben fo gut principaliter als incidenter deducirt

werden können) und im lehren Falle gleichfalls an das Decendium gebunden

find. Hiernach ift es vielmehr als Grundregel zu betrachten) daß das

Verfahren in Nichtigkeitsfackyen verfchieden fein wird) je nachdem Appel

lation eingewendet ift oder nicht. Ifi appellirt worden) fo muß

die Nichtigkeitsbefmwerde (ohne Ruckfimt darauf) ob fie heilbar i| oder

nicht) immer incidenter deducirt werden) dann wird fie alfo immer an

das Decendium und das Appellationsverfahren gebunden fein. Wo nicht)

fo muß die Befchwerde gleichwohlbinnen 10Tagen angebrachtwerdemfo

fern 'fie nicht zu den unheilbarenim Sinne des I. R.-A. gehört; fonft geht

fie für die Partei verloren. unheilbare können auch außer den Grenzen der

zehntägigen Frifi immer prinripaliter deducirt weren) fie find alfo nichtim

mer' an die Formen und Termine des Appellationsverfahrens geknüpft 84).

- Die Formen) an welche die principale Nullitätsdeduction gebunden ifl")

verdanken fämmtlich ihren Urfprung der Doctrin) welche hier von der An

fichtausgeht) daß fie als Rechtsmittel niciht gegen den Richter) fonderngegen

den Prozeßgegner gerichtetifi) und daß hier verlangtwird ein eigenes Klag

libell) ein felbftfiändiger Prozeß und ein befonderes Urtheiluber die Nichtig- '

keitsklage) deffen Object zwar nicht die fireitige Prozeßfaciye im allgemeinen)

fondern vielmehr die Nichtigkeitsklage ift) d. h. die Frage) ob das frühere

82) (x. G, O. v. 1555. 111. 34, 3. 3.

83) Reichsabfchied v. 1570 s. W.. Deputationsabfch. v. 1600 s. 14. In

vielen Ländern Teutfchlands hat die Praxis der Trrritorialgerichte indrß die

Appellationsfumme bei der Einwendung der Niehtigkeitsquerel befeitigt) z. B.

in allen Ländern des fächfifchen Rechtes.

84) In den Ländern des fächfifchen Rechtes ift der Gebrauch der Nichtig

keitsklage an eine fächfifche Frifi von der Publication des Erkenntniffes oder De:

cretes an gebunden) außer wenn der Nullitätsgrund in falfchenZeugenausfagen

und verfälfchten Urkunden beruht) für 'welche Fälle dann die gemeinreGtliGe

Verjährungszeit eintritt. Vgl. Lin d e a. a. O. Bd. d) S. 582.
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Decret) Verfahren oder Urtheil zu caffiren fei oder niä7t. Indeß hob man

hier fchon zeitig nach dem Gefehe des zureichenden Grundes die Maxime

hervor) daß in Folge der Nichtigkeit nicht fogleirh der ganze Prozeß

caffirt) fondern nur fo viel davon als nichtig befeitigt werden folie) als

von der wirkenden Urfaciye tvicklich ergriffen worden ift 85). Somit unter

fchied man leicht zwifchen Nullitätserklärung des Urtheils und des gan

zen Prozeffes) und lehrte) daß jene weniger in fich enthält wie diefe)

weil die Eaffation des Prozc-ffes auch immer die Aufhebung des Urtheils

zur Folge hat) ivahrend bei der bloßen Urtheilscaffation das frühere

Prozeßoerfahren iii-hen bleibt und auf die deßhalb ergangenen Arten hin

ein neues Urtheil gefällt ward. Hiernach konnte es wohl auch kommen)

daß man auch nur einzelne Theile des Prozeßverfahrens fiir nichtig er:

klärte) wenn nur diefe) nicht das uebrige von dem Nullitätsgrunde affi

cirt ward. - Jetzt wird es möglich fein) das Verfahren in der

felbfifiändigen Nullitätsquerel nach folgenden Einzelpunkten hin zu be

leuchten. 1) Klagefchreiben. Diefes ift in den Formen des Ordi

narprozefies zu halten. Die Gefchimtserzählung muß demnach die

Oarfiellung des ungiltigen Verfahrens und beziehungsweife des Urthei

les enthalten) und zugleich einen Nichtigkeitsgrund angeben; auch der

Prozeßgegner ift genau zu bezeichnen und das Vorhandenfein detAppel

lationsfumme anzugebenaö); die Prozeßbitte lautet) wie im Ordinar

prozeffe) auf Anfeßung eines Verhorstcrmins) unter Hinzufügung der

gewöhnlichen Prajudizien) wo folche gebräuchlich find; die S-.xchbitte

wird geftellr auf Caffation des Urtheiles oder beziehungsiveife des pro

zeffualifrhen Verfahrens entweder des ganzen oder eines Theiles deffel

ben. 2) Competenz des Richters. Hier ift es fireitig) ob das

Rechtsmittel nothwendigerwcife nur bei dem hoheren Richter oder nur

bei dem nämlichen Richter anzubringeit ift) bei dem das nichtige

Verfahren abgefeht worden ift oder der das nirhtige Urtheil gefällt hat.

Manche laffen dem Querulanten fogar zwifchen dem einen und dem

anderen die Wahl87). Die teutfchen Reichsgefelze fcheinen hauptfäch

(ich die erftere Anficht zu begiinfiigen) theils weil fie 'das Vorhandenfein

der Appellationsfumme vorausfelzen) theils weil fie von der Anficht

ausgehen) daß die Nichtigkeitsbefmwerde im Verhältniß der Reims

gerichte zu den Landesgerichten immer Devolutiveffecr haben werde 88).

Nur oerfieht es fich von felbfi) daß) wenn fie auf dem Wege der Er

85) Dieß Princip ifi auch in die teutfche Reichsgefeßgebung übergegangen.

C. G. O. v. 1521 lit. 21. 8. 1. am Ende.

86) In den Ländern des fächfifchen Rechtes fällt dieß natürlich von felbft

fort) weil die Nullitätsquerel hier nicht an das Dafein der Appellationsfumme

geknüpft ifi.

87) Diefe Anficht ift auch in die fächfifme Territorialpraris und Gefehge

bung übergegangen. Vgl. Lin de a. a. O. Bd. ö) S. 581.

88) Man vgl. hier die Erörterungen von Lin de a. a. O. Bd. 3) S. 544

-R51,
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reption oder Replik angebracht wird) der Richter) bei dem das frühere

Verfahren abgefeßt worden ift) auch für die Nuliitätsklage zufiändig

ifi) und daß) wenn die Nullitätsereeption in der Erecutionsinfianz an;

gebracht wird) dann der Richter) welcher die Execution erkannt hat)

zunächft auch über den Nichtigkeitspunkt zu entfcheiden haben wird.

3) Prozeßverfahren. Hier fchreibt die teutfche Reichsgefeßge

bung 89) vor) daß wie in anlreiarciinuriis und in anderen Sachen der

eimpiieie guet-eine verfahren werden folle. Die Territorialpraris legt

indeffen oftmals die Grundfähe des Ordinarprozeffes zu Grunde90))

weil fie die Entfcheidung der Nichtigkeitsklage als einen durchaus neuen

Prozeß behandelt) womit es dann weiterhin zufammenhängt) daß hier
die Sachwalter der Parteien fich vxon neuem zu legitimiren haben) auch

über den Kofienvorfiand neue Verhandlungen eröffnet werden können.

Hiernach wird regelmäßig nach eibgefestem erften Verfahren ein Urtheil

gefällt) das nach Verhältniß der Sache bald definitiv) bald interlocu

torifch fein kann u. f. w. 4) Beweismittel. Hier entfieht die

Frage) ob der Querulant zum Beweife feiner Querel Neues vorbringen)

und fie dadurch rechtfertigen könne) oder ob er fich nur auf jolche That:

umfiände zu beziehen habe) die in den vorigenActen bereits zur Sprache

gebracht worden find. Hier i| nach der richtigeren Anficht91) zu unterfchei

den) je nachdem die Nichtigkeit in Mängeln der Prozeßinfiruction ihren

Grund hat) d. h. in folchen) die lediglich den rnocius praeerlenai an:

gehen oder nicht. Im* erften Falle darf regelmäßig nichts Neues zur

Rechtfertigung der Querel beigebracht werden) wohl aber im legten)

z. B. in den Fällen) wo eine unheilbare Nichtigkeit in der Perfon des

Richters oder der Parteien zutrifft) die feither in den Arten nicht vor:

gekommen ift. 5) Endurtheil. Diefe-s enthält in der Hauptfache

niemals eine Eondemnation oder Abfolution) fondern vielmehr eine

Eaffation des früheren Erkenntniffes allein oder des ganzen früheren

prozeffualifchen Verfahrens) was dann natürlich zugleich die Urtheils

caffation in fich enthält. Ienes findet ftatt) wenn der Nullitätsgrund

nur das frühere Urtheil allein ergriffen hat (dann bleibt das frühere

Verfahren fernerweit ftehen und es wird nur die Fällung eines neuen

Urtheiles nöthig); diefes hingegen tritt ein) wenn die Nullität beftand

in der Unterlaffung einer Handlung oder fonfi in der Nichtbeachtung

eines Thatumftandes) ohne den überhaupt kein Theil des prozeffuali

fchen Verfahrens beftehen kann) z. B. in der Unterlaffung des rechtlichen

 

x 89) E. G. O. v. 1555. lll. 55. Z. 3.

90) Eine eigenthümliche Verordnung des fächfifchen Rechtes ifi es) daß nach

der Alten Prozeßordnung von 1622 tit. 38. 8. 1. der Querulant binnen doppel

ter fächfifcher Frifi (d. h. binnen 90 Tagen)) nach der Erläuterten von 1724 3a i..

t. s. 2. binnen einfacher fächfifcher Frijt um Ladung zur weiteren Ausführung des

Rechtsmittels bei dejfen Verluft nachzufuchen hat.

91) Vgl. Linde a. a. O. Vb, 5) S. 511.
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Gehörs der Parteien oder in dem abfoluten Mangel aller richterlichen

Gewalt in der Perfon deffen) der den Prozeß geleitet hat. Dieß

Erkenntniß) welches zugleich über die Koften des Nullitätsprozeffes zu

fprechen hat) ifi den Parteien in einem befonderen Termine zu publi

cirenz auch finden dagegen die gewöhnlichen Rechtsmittel fiatt. 6)

Sufpenfiveffect der Querel. Daß das. Anbringen der Nich

tigkeitsklage den Richter hindert) in der Hauptfache fortzufehreiteny läßt

fich Won nach allgemeinen Grundfäßen deßhalb nicht annehmen) weil

die Querel ein außerordentliche?, Rechtsmittel iftF und diefem der

Sufpenfiveffect regelmäßig abgeht92). Ausnahmsweife hindert nur die

Einrede der Nichtigkeit) fofern fie fogleich liquid ift) die Execution 93), und

der Richter ifi verpflichtet) wenn die Nichtigkeit aus den Arten hervorgeht)

die Einrede auch von Amtswegen zu fuppliren. 7) Dev olutiveffect

d er Querel. Daß der Richterj gegen deffen Handlungen die Nich

tigkeitsklage gebraucht wird) fie nicht inftruiren) auch nicht ent:

fcheiden dürfe) wird in der teutfwen Reichsgefelzgebung nirgends aus:

drucklici) gefagt) wohl aber nach den Verhältniffen der Reichsgerimte

zu den Territorialgericjyten im allgemeinen als bekannt vorausgefeßh

und damit hängt weiterhin auch die Abhängigkeit der Querel von

der Appellationsfumme zufammen. Nur wo es hergebrachr ifi) daß

die Querel gleichmäßig bei dem Unterriehter und dem Oberrich

ter angebracht werden kann) wird der Devolutiveffect wegfallen/

weil man den Richter) bei dem fie eingelegt wird) doeh nicht wird

hindern können) den Nichtigkeitsprozeß zu leiten und zu entfcheiden

wenn er auch im Falle wäre) iiber eigene Handlungen der richterlichen

Gewalt zu erkennen. 8) Verbindung der Querel mit an

deren Rechtsmitteln. Die Möglichkeit die Nullitätsquerel mit

anderen Rechtsmitteln) z. B. mit der Appellation zu häufen) i| bereits

in der teutfchen Oieimsgefehgebung mehrfach anerkannt94)z ja mit der

Appellation foll fie fogar regelmäßig verbunden iverden) wenn dazu im

Prozeffe Gelegenheit vorliegt) und in Ermangelung einer folchen Gelegen

heit kann fie felbftfiändig binnen 10 Tagen und beziehungsweife binnen 30

Jahren nusgefiihrtwerden. ueberall fprechen die Gefeße indeffen nur von

cumulativer und eventueller Häufung beider Recinsmittel) wo zunächft

die Nullitätsquerel vorangeftellt) und er| dann) wenn man damit nicht

durchdringt-die Appellation inBetracht gezogen werden foll95). Das nun

findet feine Erklärung in dem prozefiualifciyen Grundfaße) daß Rechts

92) Auch das fäehfifche Recht anerkennt diefe Regel, Vgl. die alte Pro

zeßordnung von 1622 rie. 38. Z. 1.

93) Dieß anerkennt auch das färhfifche Recht. Vgl. das angeführte Gefeß

a. a. O,

94) C. G, O. v. 1521m. 21. s, 1., von 1555. lll. 34. Z. 1 u. J.

95) Vgl. die Gefelze in der vorigen Note) namentlich das erfte) wo fogar

die Faffung des Libells bei der Häufung formulirt wird.
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mittel) die na) ihrem Zwecke nach widerfprechen und gegenfeitig aus

fchließen) nicht zu gleicher Zeit ropnlativ gehäuft werden können. Jn

folchen Fällen -ifi die Nullitätsquerel immer als incidenter angebracht zu

betrachten und .auszuführen z eine principaliter zu deducirende Querel

kann mit der Appellation nie gehäuft werden. Was den Prozeßgang

der vereinten Rechtsmittel angeht) fo entfcheidet auch hier die Ver

fügung der teutfchen Reichsgefeße) daß dann Appellation und Nullitäts

querel überall auf die nämlichen Termine ausgeführt) und wie in

Appellationsfachen procedirt und gehandelt werden foll. Daraus folgt)

daß beide Rechtsmittel rückfiwtlici) der prozeffualifmentBehandlung

einander gleichgeftellt find) und für beide Simultanprozeffe ent

ftehen) allein es folgt daraus noch keineswegs) daß) wenn die Appella

tion defert oder fonft verworfen wird) nun auch die Nullitätsquerel in

gleicher Lage fei. - Für die Möglichkeit) die Nullitätsquerel mit der

Wiedereinfehung in den vorigen Stand zu verbinden) fpricht kein

Zeugniß aus der Zeit der teutfchen Reimsgefeßgebungz eine copulative

Verbindung derfelben fcheint indeß der Natur der Sache nach un

möglich) weil die Nullitätsquerel als juriftifci) ungiltig darftellt) was

die Reftitution als rechtlich beftehend vorausfeht. 9) Dauer der

Querel. Die einzige allgemeine Vorfchrift) welche fich in der teut

fchen Reichsgefeßgebung darüber vorfindet) ift die Beftimmung des

J. R. A. Ö. 121) 122) daß heilbare Nichtigkeiten an die zehntägige

Appellationsfrift geknüpft find) unheilbare aber der dreißigjährigen Ver

jährung unterliegen) fofern nicht eine Eumulation der Appellation und

Nichtigkeitsbefhwerde vorliegt) in welchem Falle auch fie) wie die heil

baren) an die Appellationsfrift gebunden find 96). Was die Einrede der

Nullität angeht) fo lehrten die älteren Practiker auch noch neben diefer

Vorfchrift fort) daß die Einrede an gar keine Zeit gebunden fei) fon

dern) wie die Replik) überhaupt noch fo lange geltend gemacht werden

könne) als fich überhaupt dazu Gelegenheit bietet -o und diefe Theorie

hat in der Praxis Eingang gefunden. Allein ftreng genommen) wird

dadurch großentheils die Dispofition des J. R. A. vereitelt) indem

die Erecution) die bekanntlich erft nach Ablauf der Appellationsfrifi

gefucht werden kann) immer eine erwünfwte Gelegenheit bieten wird)

96) In den Ländern des fächfifchen Rechtes) wo die alte Prozeßordnung

von 1622 gilt) find alle Nichtigkeitsquerelen an die fächfifche Frift gebunden) mit

Ausnahme des falfchen Zeugniffes oder verfälfchter Urkunden) wo die gemeinrecht

liche Verjährungszeit eintreten foll) d. h. nach fächf. Rechte die von 31 Jahren 6

WochenZTagen (lit. 38. 3.1). Nach der Erläuterten Prozeßordn. v.1'724 unter

liegen Mängel) die aus dem Mangel der Citation oder des Auftrages entfiehen)

gar keiner Verjährung) und können) fofern fie nicht vom Querulanten ausdrück

lich oder fiillfmweigend ratihabirt find) was zu jeder Zeit gefchehen kann) auch

zu jeder beliebigen Zeit geltend gemacht werden (nei til. 38. Z. 1). Vgl, O fter -

lo h) der ordentliche bürgerliche Prozeß nach königlich fächfifchem Rechte

(2. Ausg.) Bd. ii) S. 323.



Notar. 363

  

auch heilbare Nichtigkeiten auf dem Erceptionswege nachher noch zur

Sprache zu bringen. In den Territorialgefehen97) ift diefem Uebel

ftande manchmal ausdrücklich begegnet worden. 10) Strafen der

frivolen NullitätsquerehuzWird das Rechtsmittel grundlos

eingewendet) fo hat der Richter zwar nicht nach den teutfchen Reichs

gefehen) wohl aber nach den Particulargefeßen einzelner Territorien die

Befugniß) bei der Abweifung der Befthwerde dem Querulanten zugleich

Ordnungsfirafen aufzuerlegen) die gewöhnlich in einer befiimmten Geld

fumme98) beftehen) die an den Fiscus entrichtet werden muß. 11)

Nullitätsquerelen gegen die Entfcheidungen der ober

ften Gerichtshöfe (Oberappellationsgeriwte). Daß man fich

der Rechtshilfen) welche wegen Nichtigkeiten zuflanden) gegen Erkennt

niffe in lehrer Inftanz bedienen konnte) wird zivar im römifchen Rechte

nicht ausdrücklich bezeugt) liegt aber fchon der Sache nach im Wefen

des römifmen Prozeßfyfiems. Hatte nun auch diefer Grundfah keine

Aenderung im Kirchenrechte erlitten) fo war es natiirlich) daß man

während der teutfchen Reichsverfaffung ihn auch bei den Reichsgerichten

fefihielt) nicht blos den TerritorialgcciGten gegenuber) fondern auch bei

Nullitciten) die in den Entfcheidungen der Oieiwsgeriwte felbft vorge

kommen waren. Auch jeht nach der Aufhebung der Reichsverfaffung

halten fafc alle Oberappellationsgeriwte Teutfchlands daran feft) daß

Nullitätsbefmwerden gegen ihre Erkenntniffe auf irgend einem Wege

abgeholfen werden mufie99)) wenn auch dieß in manchen Territorien

eher auf den Gerichtsbrauch) als auf gefehliwe Dispofitionen zurück

geführt werden muß. Heimbach_ *z-z.

Notar) Notariat. Der Ausdruck: Maiariu81) findet fich

fchon im rbmifchenRechtsbuche) z. B. l.. 1. Z. 6.0. (le exlruarci. c0guit.

(50. 13.): .lern ec librariiZ el natur-UZ er oaleululuribuß 8in6 tabelle

ein. Aber auch ein dem modernen Notariatsivefen verwandtes Infil

tut finden wir bei den Römern) die TabellionenZ). Auch unter

97) In Sachfen i| die Nullitätserception gerade an die nämlichrn Friften

gebunden) tvie die Nullitätsklage. Erläuterte Prozeßordnung aa (ic. 38, s. 1,

98) Im Königreich Sachfen find es 40 Gulden. Vgl. die Alte Prozeßord

nung lit. 38. 3. 1.

99) Einen itatifiifchen Nachweis liefert Herquet) die Nichtigkeitsklage

Z. 62-71) 73) 74) ferner im Nachtrag dazu in der Zeitfchrift für Civilremt

und Prozeß Bd. 17) S. 307 flg.

l 1) 8rj880niu8, (16 rerbor. Ziguif. hihi-i nix. (l-'l-aucni. 1683.) 8. r. dio

lurii, p. 1346. 1347.

2) Savigny) Gefrhirhte des rdmifthen Rechtes im Mittelalter Bd. 1

(Heidelb. 1826)) S. 148) 149) 304. liliillleubrucii, (iuclriuu puuciecteirum.

Laie. lll. (11.11.1830.) 70]. l. s. 103. 118. v, Vethmann - Hollweg)

Handbuch des Eivilprozeffes Bd. 1 (Bonn 1834)) 8. 17: labeilioucr, S. 205

-213. Mittermaier) im Art. Notariat im 11. Bande des Staatsleri

kons (Alt. 1841)) S. 629. Heffter) Shfiem des römifhen und teutfchen

  

.i
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den fränkifhen Königen' 3) gab-es* Beamte) deren VerufidieAufnahme

und Beglaubigung“ von Urkundenwar): 1116119116316, 0111116111111 und

110111-11 genannt. Sie wurden von dem »König ernannt) wie z. B. aus

folgender) auch fonfi bemerkenswerther Stelle aus einem Capitulare

Lothar's hervorgeht: 81111111161 et 110ta1i1'1e3i1)u8 e1uc111i et 11011116 01111110

1118 conßlituantur et iueiurenäum 1111181161111." ut 11111111te11118 1118111111111 et

0011u(11u111 80111111111. 11c qui 1100 feeiree-prueteeito tempore jm-entus

Fuerit, -pknesentialitek 1111111131114). Die GefchWte des teutfchen Staats;

rechtes zeigt) daß das Recht) Notarien zu ernennen) lediglich dem Kai

fer zuftand) welcher es unmittelbar oder durch feine .Hofpfalzgrafen

ausubteö). Selbft nachdem die Landeshoheit aufkam -' urn mit Hä

berlin) Handbuch des teutfchen Staatsrechtes) neue verbefierte und

vermehrte Auflage (Berl. 1797)) V1101 ) S. 455) zu reden -- blieb

dem Kaifer das Recht) Notarien zu ernennen) und kein Stand des

Reiches maßte fich diefes Recht an) vielleicht .aus dem Grunde) weil

man fonft in anderen oder benachbarten Ländern fich nicht für verbun

den erachtet haben wurde) dem Zeugnifie eines von einem Fürften er

nannten Notars Glauben beizumeffen. Schon dadurch verloren die

Notarien viel von ihrem ehemaligen Anfehen) daß nach Entfiehung der

Landeshoheit die Reichsftände) welche es nunmehr ihren Gerechtfamen

nachtheilig hielten) zu ihren Gefchäften fich folcher Perfonen zu bedie

nen) die vom Kaifer befiellt waren) Secretarien und Actuarien ernann

ten) und dadurch die Notarien aus den Gerichten nach und nach ver

drängten. Noch mehr aber wurde ihr Anfehen verringert) weil die

Hofpfalzgrafen öfters fo freigebig mit Ertheilung der Notariatswürde

waren und nicht felten unwiffende) ja wohl unredliche Männer zu No

tarien creirten. Dieß hatte die Folge) daß Kaifer Maximilian 1. im

Iahre 1512 eine eigene Notariatsordnung oder) wie er fie nannte) „Ord

nung zu Underrimtung der offen Notarien) wie die ihre Aempter üben

follen") publicirte 6).' Die Abficht dabei war nicht fowohl die) einen

Civilprozeßrewtes. Zweite völlig umgearbeitete Ausg. (Bonn 1843)) S. 74.

Vgl. noch 118113011, (Fe 501-11118 1191er. 6111er. 1101111111. ei. 6e11111111. 11111111. 1668.

nererue, 60111111611111111 1111 00118111uti011e111 111( 0011. 11181111. (16 11116 instrumen

101u111 nec; 11011 1111 cnput 11 11018111113 00118111111101118 111.11( 81181;. 1011. 1834.

3) 1181111201311 e1e111e11111iu1. ((61111. 70111. l1, (11111. 1737.) x1. 427. 428.

4) 61301-318011, c0rpu8 1u1j8 3111111111101 11111111111. (11111. 1738.) [1. 1245. S.

auch noch p. 1256. 1556.

5) 11111181, 1118t1tu11011e3 juris pubiiei germönjoi. [(1. 171. (6611. 1802.)

Z. 137. 138. Maj er) teutfches weltliches Staatsrecht Bd. 3 (Leipzig 1776))

7S. 166.4 Gönner) teutfches Staatsrecht (Landsh, 1804)) s. 429) S.

13) 71 .

6) Senkenberg) neue und vollftändige Sammlung der Reichsabfchiede

(Frankf, 1747)) Th. 2) S. 151 -166. Der Kölner Reichsabfchied von 1512

oder Kaifer Maximilians 1. Ordnung der Notarien; nach dem G erfilaci) er'

fchen Texte mit einer hifiorifchen Einleitung und Anmerkungen von I. M.

Stark. Frankf. 1799. Gerftlacher) Handbuch der teutfchen Reichsgefehe
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vollftändigen unterricht in der“ Notariatskunfi zu ertheilei1.Lals nur die.

im allgemeinen die Notarien ihre *Pflichten zu lehren-rund) den bisher

bemerkten Mißbräuchen zu fteuern. „Der Kaffee läßt fich im Eingang

dahin vernehmen: ..Nachdem * das Ambt der offen [Laternen, dadurch

idie Handlung und Willen der Menfchen. damit fie nicht.in Vergeffen

gefelzt. durch. Mittel der Schrift in ewiger Gedächtniß behaltenund

-duruhglaubwurdige offene Urknnd befefiiget werden. nützlich und dienft

-clich. auch noth ift. und dann der offen-en Notarien oder deren. die fich

in folch Ampt zuiiben fchlaheny' im Heil. Reich viel .erfunden werden.

(die (wie _wir aus kicndlicher Erfahrung und mertlicher Klag vernehmen)

Stands. -Wefens und Kunfthalben gebrechlich. ihrer etliche in viel Weg

:unnirß. etlichemit Leibeigenfchafc verpflicht. etliche Falfchheit in ihren

xNotariat-Aembtern begangen. oder mit andern Mißthaten befleXt oder

hoffentlich berüchtiget. ihrer etliche"fäumig und ihrer 'etliche ungeiibet

»und iunverftändig fehn. aus welcher ihrer Unwiffenheit Säumniß und

:Gefährlichkeit unzehlbar viel Leut ohnzweifentlich verführt'. verfäumt

und befchwert werden; Deßhalben Wir fin: noth angefehen. folchen Ge

brechen und Mängeln zu begegnenzfiEinfehung zu thunund darauff

etlichen Gelehrten. der Dingen-geiibt-'und erfahren. Befehl gethän. (die

aus unfer KahferlichenMacht diefe gegenwärtigeOrdnung begriffen.

welche wir nach ihrer Ueberantwortung und unfer fleißiger Befichtigung

in Betrachtung und Anfehung ihrer Nutze und Fruchtbarkeit aus Kah

ferli>)er Machtw mit Rath Unfer und des Hehl. Reichs Churfurfien.

Fürften und anderer Ständen. fo jetzt auf dem gehaltenen Reichs-Tag

zu Cölln verfammelt gewefen find. hiemit beflättigen. confirmiren und

.approbirenil u. f. w. Im Ö. 1 wird den Notarien eingefchärft. .diefer

neuen Ordnung und ihren Pflichten nachzuleben. Der Z. 2 betrifft die

Fähigkeit. der h. 3 und 4 die Form und Solennität. In den folgen

den Ö. 5-24 wird vom Protocol( und von der Errichtung der Infiru

*mente gehandelt. Weiter handelt die Ordnung: l. von-Tefiamenten7).

ill. von* Verkündigung der Kahferlichen Briefen. ill. von Anwälden

Saßung. lil. von Appellation-Inftrumenten. Ob es nun gleich gegen

den Schluß hin heißt: ..Und in einer Summen. fo follen alle Notarien

wiffen und merken. daß fie rechtgelehrt feyn fallen. aufs wenigft in den

nu'. WMF 7 um. .J M*

" , .t: . tigt-j() IQ *Zita .es nacli-Fi 'ei Inn' n-uiceti'

Der.» ess-u After-rec'- 'ie-Fi -

nach dem mbgl, echten Text in fhfiematifcher Ordnung Bd. 10 (Stuttg. 1794).

S. 1922 flgän -f!:i'iJi> i..

7) Gbfckyen. Vorlef. iiber das gem. Civilrecht Bd. 37*' Abth. 1 (Gbtt.

1839). S. 148. W. Sell. Verfuche im Gebiete des Civilrechtes Th. 1 (Gie

ßen 1833). 6. Abhandlung: Bemerkungen zur Lehre von der Form der Tefia

mente nach der Notariatsordnung Kaifer Maximilians l. v. I. 1512. n. Kann

der fchreibkundige Tefiator das Tefiament durch einen achten Zeugen unterfchrei

ben laffen. wenn er felbft nicht unterzeichnen will? b. Welchen Namen hat der

beim Teftament eines Schreibunfähigen zugezogene achte Zeuge zu! unterzeichnen?

i). Jil; es nach der Notariatsordnung gleichgiltig. mit welchem Petfcizaft der

Zeuge das Tefiament unterfiegelt? -' ist q U
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Dingen) die folcb Notariat-Amin betreffen) das ift die, Summ deffel

.eben Notariats) damit fie Wiffen haben mögen) die Partheyen) fo vor

ihnen contrahiren) oder handeln. der Solennitäten und Elaufuln) zu

den Eontracten und Händeln und ihrer Befiändigkeit gehörig )iizu ver

ftändigen ii)) und fich vor den Eontracten und Handeln) von Rechten

verworffen. und verbotten) zu enthalten) dieweil fie fonft ihrer Unwiffen

heit halben-den Partheyen) fo von ihnen verfäumt würden) ihr Intereffe

abzulegen fchuldig feynd") fo erhoben fich doch bald Klagen über die Un

fähigkeit vieler Notarien), welche in zu großer Zahl von den geldfückiti:

.gen Hofpfalzgrafen creirt wurden; der„Vi,fitationsabfchied von 1560

(S. 13) eiferte dagegenN-aber ohne nachhaltigen Erfolg.. P ütter er

zählt im .3.::B*ande feines Werkes: H-iftorifwe Entwickelung d.er heuti

gen Staatsverfaffung .des teutfchen Reiches (Gött. 1787)), S. 263)

daß zu .Dresden einFleifcher Notar geworden fei) und fügt hinzu) daß

der Kurfürft unterm, 19. Februar 1.721 verordnet habe). künftig keinen

Notar zuzulaffen) welcher nicht von einer “inländifazen Iuriftenfacultät

.ein Zeugniß feiner Tüchtigkeit beibrächte. und. von der Landesregierung

[immatriculirt worden fei. Dafielbe hatte fchon die kurbraunfchweigZ

fche Qberappellationsgerichtsordnung v. I. 1713 vorgefchriebenii). In

anderen teutfchen Ländern folgte *man -diefenxBeifpielenllh. Einen

Eingriff: in das Refervatrecht des Reichsoberhauptes") durch Selbfi

creirung von Notarien wagtenman inbefien nicht) und nur Preußen

xentfchloß fich .im Jahre 1.771 zu .der Erklärung) daßes keine durchHof

pfalzgrafen beftellte--Oietarien zulaffe. ..Ueber .die :Notarien bei dem

Reichskammergericht) f. Wikinger. iuslitutiones jui-iepruiieotjae came

kulis. Zeciio [net.- U- 110. ll. ('l'ulr.-,x-17'7.5.) s. 266+-,Q68,-riD.anz)

di. :ff :.1 L177'. ' - *rtr ::*.*cr.'7:':*',“- i.: .i ..u i..*i..i..'.:'. *Miu

:irc-tiv w? .in-i: . N 5-:4 i.-*.-.'-,' *ii '_ ...:1.**"7>I) nedeu-die-Fähigkcit-der .Notarienx in: Angelegenheiten)) :worin .fie als

.iolebeig _ue habennbeugeneunxeini .f Lin de.; Beitrag eures-ihre_ porn-Zeu

Se-Zßqztiie 4,-. .Bande deexiieitiebr-„fer Cie-lernt zreexneeeeetißleie-:i-?ZZI

-» W133i l-lichßdie rurbcäunrcizweigifrixea!randesgeregeittn eiccxistrpieee))

MS... ._ ,., . _ . *j-„j .jnzj k. :_._i.i! w' .7 x.) .z

1,--, .LP-»ßäbxerlin hebt (a. a. .O.,S.i4ii7) hervor) minder, mächtige Reichs

ftände hätten es nicht gewagt) diefes Beifpiel nächzuahmen) und fügt hinzu:

Jndeffen hat es keinen Zweifel) daß fie hierzu befugt wären. Sind der Notarien

zu viel) werden unwiffende oder gar unredlicize Perfonen dazu ernannt) fo hat

*dies »unrfo mehr OWtheil) je 'grhßerzdie .Glanbwürdigkeitder:Notariat ift.

Der Kaifer ift nicht im Stande) den Mißbräuchen abzuhelfen; befier kann dies

.ein jeder Reichsfiand in feinem Lande)und da durch die eribähnteeVerfügung das

BaiferticbeRechtg) Notarien zu creiren).-feldfc- .nicht eingefchränkt) fondern nur

-ueberzeugung. verlangt wird) daß der creirte Notar die Gefcificklichkeit habe)

-welche er nach des Kaifers eigenemWillen haben foll) fo kann auch das Mittel)

wodurch man na) diefe Ueberzeugung zu verfihaffen fucht) keineswegs als ein

Eingriff in die kaiferlithen Gerechtfame angefehen werden.

: i.. 11) uebevdas ,kaiferlicheNotariatsrefervat von Runde zuiGbttingenlS.

-281-,29ndes-WHeftes des tgutfchen Staatsmagazius) herausgegeben von

v.Berg. Gött, 1796), im„ . .. ,. .

3!_ ..f-j.
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Grundfäheö des reichsgericlytlimen Prozeffes (Stuttg. 1795)) h. 140.

Um kammergerichtliche Erienntniffe infinuiren zu können) ließen fich

kaiferlickze gefäjworene Notarien in die befonders eingerichtete Mareike(

eintragen) nachdem fie ein Examen beftanden. e.. :ls ni... „d i8'.

Das Notariatsivefen hat in den oerfchiedenen teutfcljen Staaten

eine verfchiedene Geflaltung. In Oefterreich war fchon durch die

Gerichtsordnung v. I. 1781 die Wirkfamkeit der Notarien auf Wech

felprotefte befchränkt. Im folgenden Jahre wurde ihnen die Vertretung

der Parteien bei Merkantil- und Wechfelgefmäften geftattetN). 'MW

In Preußen wurde das Notariatswefen durch die Gerichtsord

nung organifirt. Die Iuftizcommiffarien wurden zugleich Notarien 18))

indem vorgefmrieden ward) was fie bei der Aufnahme von Urkunden)

welche das Grieß ihrem Gefchäftstreife zuwies) zu beobachten hatten.

Außerdem wurden eigene Notariencollegien angeordnetUMZ-c Spätere

Verordnungen hatten befonders die Tendenz) den-.Fmäftstreis der

Notarien zu befchränkenl-'Pwig Ueber Rheinpreußen f. Mittermaier

  

a. a. O. S. 638. . »ur .cx ..eK an ,e17 .V ,l .alle

lt* 1411W?: ui - rotäirii-.Zoilt 3** -ilicdicdjt-i?) ent-Ui; .. 2. : p 'i - K ?K '1

E* 12) TZimmerl) Handbuch für Richter) Advocaten u 7* mtein

den k. k. Erbfiaaten Th. 1) 4. vermehrte Ausgabe (Wien 18 Z116) 117“,

H aimerl) -dieLehre von den Civilgericijtsftellen im b _ _ Kaff-ZW

Th. 1 (Wien 1839)) S. 246. .rgzulliilf-l)) &nik m ,ZK .e ,mimi

"zz ) 13) Ueber die Frage) ob die Verbindung des Notari

z mäßig) f. v. Ramdohr) über die Organifation des, [dvoclaten n es in

monarchifchenStaaten (Hann. 1801)) Buch 2) Cap. 8: Verbindung der

Notariatsgefmäfte und der Curatelen mit *de-r* Advocatur)

S, 88-91. ,x (Der Verfaifcr ift für diefe Verbindung): - v. Reibniß) Ver

fuch über das Ideal einer Gerichtsordnung Th. 1 _(Verl).,1815) RS033. u(Der

Verf. ootirt gegen diefe VerbindungZ-Ä' ' , , _ x

14) Neig eb au er) Handbuch zu iiWblcng der freiwilligen Gerichtsbar

keitoder Sammlung der den zweiten Theil der all'g. preußGerichtsordinungund

das Notariat erläuternden Verordnungen) neb| den dabei vorkommenden For

mularen (auch unter dem Titeln) ,Handbuch zu allen) Arten von Verträgen) zweite

Auflage). Hamm 1827. Mathis) allgemeine jurifiifclje Monatsfcljrift für

die preußifchen Staaten Vb. 8 (Verl. 1809)) S. 601-642) w'o ein Remtsfall

mitgetheilt ift iiber die Fragen: 1) 7Welche Förmlimkeiten find bei Aufnahme

eines.Notariatoinftrumentes zu beobachten.) ivenn diefes öffentlichen. Glauben

haben fall? 2) Inwieweit iii der Einwand) daß der Vertrag anders verabredet)

als niedergefmrieben worden) zuläffig? 3) Oder wie ioeit ift Irrthum des einen

Theiles beiVollziehung des Vertrages diefen zu entkräfteu ver1ndgend7. Anwalt

Zeitung v.1844- Nr. 15: F. Fif ch er) Statijtik des Anwaltftandes in Preußen)

mit befondcrer Bezugnahme auf die Provinz Schlefien S. 227) 229) 231, 111W.

Häusler)-das preußifche Notariat, Ein Handbuch für Notare) wo die all

gem. Gerichtsordnung gilt. Breslau 1846, ) ha.

15) Die Reform) Monatofmrift für* Recht und Gefeizgebung) herausgegeben

von G. Eberth) Bd. 1 (Berl. 1845)) S. 244-253: Die Nothwendigkeit der

Sicherftellung und Ausdehnung der notariellen Vefugniffe in Preußen. S ch uli))

die Notarien und das Gefeiz vom 3. Januar 1845) betreffend die Zertheilung

von Grundjiücken. Ein offenes Sendfchreiben an Alle) die es- angeht (Magdob.

1846)) und die Anzeige diefer Schrift S. 446-448 des Iahrga* 1:846 der kriti

fchen Jahrbücher für teutfclje Recinswifienfch. .on .
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.ui x In .Ba-y ern befchränkt-e firh ,während des Befteherts ,des teutfrhen

Reiches die .Gefeßgebungc auf Fernhaltung des Mißbcauches des Infii

tutes. . ,So heißt. es. z. B. in ,der bayenfchen Landesordnung v, 1553.

Buch 2. Tit. 8: „Von Notarien. Stiel und andern gmainen Schrei

bern"7 Art. 1 : „Und als uns angelangt. wie das nit allein-der gemain

'mannz fonder* auch all Inwoner vnd Vndertan vnfers Firrftenthumbs

von den Notarien. Stiel, vnd andern Schreiben] in, Stöten vnd

Märckten- etwas hoch in irer belonung aller briefen vnd -fclerifften vber

nomen vnd bfrhwärd follen werden. demnach beuelchen Wir hiemit

alien vnd .jeden Burgermeiflern vndNäten vnfec Stöt vnd Mär>t„ das

fy in folchen -bey inen fonderlich notdurfftige vnnd gute maß vnd ord

nung bey ainer nemlichen peen vnd firaff.. dardurch- obberurte befrhwe

rung abgeftelt, on verziehen. -fürnenien vnd fetzen." Nach Auflofung

des .Reichsberbandes wurde den kaiferlichen Notarien dureh Verordnung

vom 10.. September 1807 proviforifch die fernere Ausübung ihrer

Functionen-.gefiattefiöi ueber die jeßige Geftaltung f. diefes Werk

Bd.-1. S. 719- den Art. Bayern17). , .

Das GefchiclftliGe des Notariatswefens in W Ü rttem b e rg hat

uns Wächter in feinem Handbuche des Privatrechtes diefes König

reiches dargelegtz er berichtet Bd. Abth. 1 (Stuttg. 1839)- 'S.661

H62: Für* pieleReclWacte waren auch die kaiferliGen Notare von Wich

tigkeit- z. B. _für TefiamentserriGtungen. Verpfändungen. Einlegung

bonApoellatioiien (HofgeriGtZordn. 11. 3. s. 1 h 10). Wechfelproteftef

Beglaubigung von Vollmacht-en und überhaupt fiir öffentliche Beglau

bigung wichtigerActe. und auch das Landrecht berührt fie häufig. Allein

mit der 'Ernennung' folcher Notare wurde großer Mißbrauch getrieben.

Denn -jeder kaiferlirhe fogen. Hofpfalzgraf. welcher das kleine Comitiv

hatte- konnte auch Notare ernennen. Solche Comitive aber erhielten

nicht nur viele Corporationem fondern auch viele Privatperfonenf und

fo- auch manche wiirttembergfche Beamte. und diefe Pfalzgrafen waren

fehr freigebig mit der Ertheiluug der Notarswürde. Viele Schreiber.

Advocaten und Andere ließen fich auf diefe Weife zu Notaren machen

und mancher Unwürdige erhielt dadurch die Notarsbefugniß. Deß

wegen beftimmte ein Refcript vom 2. December 1795 mit Recht- daß

 

16) v. Wendt . vollftändiges Handbuch des bayeyfchen Civilprozefies

(Niirnb. 1827» Z. 55: Notarien.

17) Im Februar d. I. fiellte der AbgKir ch g eß n er einen das Notariats

ivefen. befonders die Erlafiung gefeßli>er Veftimmungen über Aufnahme von

Verträgen betreffenden Antrag, Der Antragfteller fand die Urfache der vielve

klagten Mehrung der Rerbtsftreite zum größten Theile in dem mangelhaften

Zuftande des Notariatswefens. S. das Schreiben aus München vom 23.Febr.

1846 in der Nr. 58 der aug. Zeit, o. 27. Fehr. - ueber *Rheinbayern

(Pfalz) f. Mittecmaier a. a. Q. S. 638f 639. Siebenpfeiffer. Hand

buch der Verfaffung. Gerichtsordnung und Verwaltung Rheinbayerns Bd. 3,

,(1 i. f ,3 g, . , .,i
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nicht nur die Hofpfalzgrcifen im Lande fich über ihre Comitive gehörig

auszuiveifen haben) fondern auch alle von ihnen gemachte Notare nicht

eher Notariatsgefchäfte ausüben dürfen) als bis fie dazu landesherrliche

Erlaubniß erhalten' haben. Weiter berichtet Wächter a. a. O. Bd. 1)

Abth. 2 (Stuttg. 1812)) S.- 881:- In Beziehung auf die Notare

traten in diefer Periode (v. 1806-1816) -einige Aenderungen ein.

Allen mit größeren oder kleineren Eomitiven verfehenen Hofpfalzgrafen

wurde die Ausübung ihrer Befugniffe durchaus entzogen) mit der Be:

ftimmung) daß blos kön. würtr. Notare die mit dem Notariat verknüpf

ten Verrichtungen vornehmen dürfen (Generalrefrr. v. 22. Mai 1806).

Bald darauf erfchien auch für die lehteren eine Notariatsordnung (vom

25. October 1808 in Z8 hh)) welche Näheres über Prüfung und An

ftellung der Notare) über ihre Verrichtungen und über die Form der

Notariatsinfirumente enthalt. Als Hauptverrichtungen derfelben wer

den in ihr angeführt: Beglaubigung von Urkunden) Aufnahme von

letzten Willen) Ehe: und anderen Verträgen) Einlegung von Privat

appellationen (nach dem damaligen Prozeßrechte) und Wechfelprotefien)

Vornahme von Infinuationen und Befißergreifungen) Verfaffung von

Bittfchriften (aber nicht von Eingaben 'in anhängigenRemtsfaciyen) und

in gewiffen Fallen Zeugenverhöre. - Kaum hatte der jetzige König die

Regierung angetreten) als die vielfachen Klagen über das Schreiberei

wefen (Verwaltung der freiwilligen Gerichtsbarkeit durch die Amts

und Stadtfchreiber oder vielmehr durch ihre einen kleinen Theil des Er

tragesbeziehenden Sub|itute),und die Tendenz) die Inftiz von der

Verwaltung ganz zu trennen)- zu dem noch vor der Aufrichtung des

Verfaffungswerkes erlaffenen Edict über die ,Errichtung der Gerichts

notariate vom 29. Auguft 18.19 führte) dem fpcitere Verordnungen)

z. B. die vom 21. März 1826 über die Bildung der Notariatsbezirke)

folgten. Diefer gegenwärtig herrfchenden Gefehgebung zufolge find zur

Unterftühung und Berathung der die freiwillige Gerichtsbarkeit verwal

tenden Stadt: und Gemeindercithe und der fogen. Waifengerimte Nota

rien beftellt) denen außerdem die ausfchließliche Vornahme beftimmter

Gefchcifte zufiehtlß). .

In dem Königreiche Sachfen ift durch ein Mandat vom

18) Wächter a. a. O. (Bd. 1) Llbth. 2) S. 1010-1036, Hufnag el

und Sch eurlen) die Gerichtsverfaffungen der teutfchrn Bundesftaaten Bd. 1

(Tüb. 1829)) S. 595) 596. Mohl) das Staatsrecht des Königreichs Würt

temberg Th, 2 (Tüv. 1831)) S.200) 204) 270) 2x71) 274-276, Saint)

der württembrrgfche Civilprozeß (Tüv. 1831)) S. 217) 218) 310) 316-320.

Anwaltzeitung v. 1845 S.682. Boller)) Entwurf einer Amtsinftruction

für die Gerichtsnotarien im Kbnigreiche Württemberg. Stuttg. 1821. Iahr

bücher der Gefehgebung und Rechtspflege im Kbnigreiche Württemberg) heraus

gegeben vom Oberjuiiizrathe Hof-geber in Eßlinger!) Bd. 4 (Stuttg.1831))

S. 146-152: ueber den Ertrag' der Notariatsfporteln in Württemberg) vom

Oberpupillenrath v, Strudel. - ' . *

bill. 24



370 Notar.

1. März 1804) die Einfchränkungen der Notariatshandlungen be

treffend) der Gefchäftskreis der Notarien) zu welchem namentlich die

Wewfelprotefte gehören) gezogen. Ift ein Actuar verhindert) fein Amt

zu verwalten) fo kann das Gericht einen Notar fubfiituirenz zu Nota

rien können nach dem Gefehe vom 3. Juli 1840) einige Befiimmungen

wegen des Regifirirens) der Notare und des richterlichen Amtes betref

fend) nur folche Perfonen befiellt werden) welche zum Richteramte be

fähigt find. Ihre Infirumente haben die Eigenfchaft öffentlicher Ur

kundenlii). In der Regel betreiben die Anwälte die wenigen den

Notarien belaffenen GefchäfteW).

Ueber das Notariatswefen in dem Herzogthume Sachfen

Altenburg f. in diefem Werke Binl) S. 203) den ArnAlten

burg.

In dem Königreich HannoverA) können) in Folge einer

Verordnung vom 4. Juni 1822) nur eraminirte) unbefcholtene In:

riften zum Notariat gelangen; fie erhalten ihre Befiallung vom Iufiiz

mi-nifterium) das ihnen einen befiimmten Wohnfih anweift. Gewöhn

liä) nimmt man zu Notarien zur Advocatur beftimmte Practiker. In

früherer Zeit konnte jeder tinbefciyoltene Advocat Notar werden) weil

dieß leicht geftattet ward; auch war diefer Gefchäftskreis ziemlich aus

gedehnt. Ießt ift derfelbe durch mehrfache Befiimmungen fehr be

fchränktz wie denn auch die Beftellung zum Notar jeßt eine Vergünfti

gung ift) mit der) unter Beobachtung einer gewifien Anciennität) fpar

fam umgegangen wird; befonders wird auf ältere) bewährte Anwälte

gefehen) da die Notariatsgefchäfte nicht befchwerlici) find und anftändig

honorirt werdenz fie beftehen in der Aufnahme von Verträgen) die

jedoch meifiens den Untergerichten anheimfällt) in der Beglaubigung

19) V o lkm a n n ) Syfiem des fäwfifchen Civil: und Adminifirativprozefies

nach Biener Bd. 1 (Leipz. 1841)) s. 50) S. 177; Bd. 2 (Leipz. 1843))

Z. 146) S. 292. S. auch noch: Ludovici) Einleitung zum Civilprozeß)

12. Ausgabe von SchlitteiHalle 1750)) S. 12) 72) 371. Knorre) An

leitung zum gerichtlichen Prozefie (Halle 1777)) S. 14) 15.

20) .ß erm an n J ufr) Statifiik des Anwaltftandes im Königreiche Sach

fen (in Nr. 4 der Anwaltzeit. v. 1845 S. 49-59) S. 54.

21) Statiftik des Anwaltfiandes im Königreich Hannover) mitgetheilt von

Ernfi Hanteleman ll.) in Nr. 34 der Anwaltzeit. o. 1845 S. 532) 533.

S. noch v. Berg) jurifiifche Beobachtungen und Rechtsfälle) größtentheils in

der Göttingewfchen Jurifienfacultät und in der k. Juftizcanzlei zu Hannover

gefammelt und herausgegeben) Th. 2 (Hann. 1804)) S. 27-37: Ueber die Zu

läffigkeit der Notariatszeugenverhöre zur Befcheinigung des jiingften Befißfian

des nach kurbraunfchweigxfchem Rechte Th. 3 (Henn. 1806)) S. 88--9-5: Kann

ein Notar über Handlungen feines Vaters giltige Documente ausfkellen? Neues

vaterländifwes Archiv oder Beiträge zur Kenntniß des Königreichs Hannover

Th- 2 (Lüneb. 1822)) S. 389 flg. Vefie) über eine nothwendig feheinende

Vekhefierung des Notariatsfignats Th. 4 (Lüneb. 1823) ) S. 186 flg.: Gedan

ken uber die Verbefierung des Notariatswefens in unferm Lande.
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von Unterfchriften oder Urkunden und in der Vornahme von freiwilli

gen Verfteigerungen. Wegen Zulaffung eines Notars bei der Abhör

von Zeugen f. Prozeßordnung für die Untergerichte des Königreichs

Hannover vom 5. October 1827 u. f. w. Mit erläuternden Anmer

kungen von E. Schlüter (Celle 1845)) S. 45 22).

Ueber die Gefialtung des Notariatswefens im Großherzog

thume Baden f. Mittermaier a. a. O. (Staatslerikon)S.6-10)

641) und in diefem Werke Bd. l) S. 570) 571) den Art. Baden.

Ueber Mecklenburg f. in diefem Werke Bd. i111) S. 107) den Art.

Mecklenburg) und die Mittheilung im Februarheft der Schler

ter'fchen Annalen und der teutfchen und ausländifchen Eriminalrecljts

pflege von 1846: Großherzogthum Mecklenburg-Schtverin. Aus dem

Leben eines Advocaten (der zugleich Notar war). Vertheidigungs

fchrift und Erkenntniß) mitgetheilt vom Eanzleiadvocaten Deiters zu

Wismar) fowie Ackermann) gefammelte Beiträge zur Kenntniß des

Vaterlandes 1. (Wismar 1833): 1) Der Advoeatenfiand in Mecklen

burg S. 24 fig. Belih) vollfiändiges Handbuch für Notarien) zu

nächjt in den großherz. mecklenb. Staaten. Parchim 1833.

Im Kurfürftenthume Heffen ifc das Notariatswefen noch

gegründet auf die Notariatsordnung vom 30. October 1744) der fich

einige prozeßrechtliche Befiimmungen und fonfiige Verordnungen an

fchließen. Die Notarien) tvelche der Disciplin der Obergericlyte unter

geben find) dürfen zwar) unter Zuziehung von glaubwürdigen Zeugen)

Verträge und Erklärungen) deren gerichtliche Beurkundung nicht als

nothwendig vorgefchrieben ift) aufnehmen und beglaubigen) fo) daß

ihre Injtrumente als öffentliche angefehen werden; allein es ift ihnen

bei Strafe unterfagt) folche Verträge) wodurch Eigenthumsübertragung)

Verpfändung oder fonfiige Belaftung von Grundeigenthum bewirkt

werden foll) deren gerichtliche Befiätigung mithin gefeslicl) erfordert

wird) aufzunehmen. Auch find die blos vor Notar und Zeugen auf:

genommenen Urkunden über die Erklärungund Entfagung der weib

lichen Rechtswohlthaten und die darauf gegründeten Bürgfchaften der

Frauen) fowie über Befißergreifung in Sterbe- und anderen Fällen)

ungiltig 23).

Im Großherzogthume Heffen wurde unterm 20.Septem

ber 1788 eine) im Iahre 1803 auf das erworbene Herzogthum Weft

22) Ueber das Herzogthum Braunfohweig f. Fredersdorf) An

weifung für angehende Iuftizbeamte und unterrichtet Bd. 2 (Lemgo 1773)) S.

182) 183. Krü g er) Darftell. des biirgerl. Proz. im Herzogth. (Vraunfcljweig

1829)) S, 10 flg,) 38411.

23) Wagner) Grundzüge der Geriahtsverfaffung und des untergericht

lichen Verfahrens) fowohl in fireitigen Civilfacben) als bei den Handlungen der

freiwilligen Gerichtsbarkeit in Kurhejfen) dritte vermehrte und verbefferte Auf

lage (Kaffel 1843)) Z. 318) 860, S. auch noch in diefem Werke Bd. ll) S.272)

273) den ArnHeffen-Kaffel) Kurfiirftenthum. '

24*
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phalen und im Jahre 1811 auf andere hinzugetretene Landestheile aus:

gedehnte Notariatsordnung erlaffen) des Inhaltes) daß 1) allen frem

den und atisländifchen Notarien) infofern fie nicht ausdrit>licij die

höchfte Erlaubniß und Befiätigung ihres Notariatsamteserhalten haben)

die Vornahme und Ausübung irgend eines Notariatsgefmäftes in den

dieffeitigen Landen) bei namhafter Geld- oder Leibesftrafe und unter

der fich von felbft verfiehendrn nullila8 i1eg0lji, 'durchaus unterfagt fein)

und der etwaige Eontravenient) bis zu weiterer Verordnung) auf der

Stelle fogleiih durch die einfchlägige nächfte obrigkeitliche Behörde

arreftiret werdenz 2) Einländern) welche fich zu den .mit der Function der

Notarien verknüpften und nach den landesherrlichen Verordnungen zuläffi

gen Arten gebrauchen laffen wollen) das Notariatsamt zu ererciren) an

ders nicht geftattet fein folie) als wenn fie) nach zuvor beigebrachten hin

länglichen Zeugniffen ihres gutenLebenswandels und .ausgehaltenerPrii

fung ihrer Gefchicklicijkeir) bei derjenigen Regierung 24)) unter deren

Bezirk fie fich befindenvder niederlaffen wollen) immatriculirt worden)

fodann deßhalb fich gehörig legitimiren können) ividrigenfalls derjenige)

welcher) ohne daß er die Jmmatriculation erhalten) fich zu einem 710m8

natarjuliß gebrauchen läßt) jedesmal mit nachdrücklicher Geld-) und nach

BefindemLeibesfirafe belegt werden) der von ihm vorgenommene natur

aber null und nichtig) und daneben den Parteien) ihn in Zuhsicliuoi zur

Jndemnifation zu belangen) geftattet fein follez 3) felbft die bei Er

,la-ffung der Verordnung in den großherzogliwen Landen bereits befind

lich gewefenen Notarien) zu Vermeidung aller vormaligenInconvenien

zen) fich binnen 4 Wochen von Publication derfelben an) bei der ein

fchlägigen Regierung melden) und) infofern ihre Tauglichkeit und

Gefchicklichkeit nicht fäjon bekannt gewefen) und fie in diefer Hinficht

von einem auszuhaltenden Eramen dispenfirt worden) einer deßfallfigen

Prufung unterwerfen) fodann immatriculiren laffen) und ohne das aller

fer-neten Notariatsverriwtungen fich enthalten follen) 4) alle und jede)

gegen die Erkenntnifie der fämmtlithen Landesjufiizfiellen einzulegende

und einzufuhrende nppellatjoneo vor Notarien und Zeugen keinen wei

teren Plaß haben 25)) und denen Notarien) in folchen Fällen Appella

tionsinfirumente zu verfertigen) ebenfalls bei empfindlicher Geld- und

nach Befinden Leibesftrafe unterfagt - die Infirumente aber fchlechter

dings ohne alle Giltigteit fein fallen; es wäre denn) daß der appellirende

Theil vor Ablauf des ciecenciiiun das jucijcjurn n quo oder ati audi] nicht

fiiglici) erreichen könne) als welcher Umfland fothanen Falles in der

Appellationsinficinz zu beurtheilen fiehtz 5) denen Notarien) Kauf:)

Taufch: und Schenkungsbriefe) Schuld: und Pfandverfchreibungen und

dergleichen Eontracte aufzufehen) bei Vermeidung der obgedachten

21) S.-in diefem Werke Bd ll) S. 282) den Art. Heffen-Darmfiadt)

Großherzogthum. '

25) Die Civilprozeßordnung v. 1724 hatte diefes allgemein geftattet.
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Strafen) gänzlich unterfagt fein-treniger nicht alle vor Notarien und

Zeugen errichtete Bürgfchaften und gefchehende Renunciationen als ttull

und nichtig angefehen werden) und denen Notarien bei gleichmäßiger

Strafe verboten fein folle) dergleichen Handlungen fernerhin vorzu

nehmen; endlich 6) diefelben den Parteien für ein Jnfirument) Tefta

ment oder fonftige in der Notarien Function laufende und denfelben

zugelaffene fchriftliche Handlung mehr nicht) denn von jedem Bogen

einen Gulden) benebft den Eopialien) den Bogen zu 8 kr. gerechnet)

abnehmen - fodann für die fonftigen Bemühungen extra 100111111, als

bei Befihergreifungen und dergleichen) alltäglich nebft freiem Transport

nur drei Gulden fich entrichten laffen) und falls fie ein Mehreres neh

men würden) nebft Erftattuttg des übermäßig Abgenommenen) nach

drücklich geftraft werden follenW). Eine Verordnung vom December

1796 verbot unter Strafandrohung den Notarien die Abhör von Zeu

gen und deren Documentirung 27). Nach Auflöfitng des teutfchen

Reiches und Erlangung der Souveränetät wurde unterm 7. November

1806 verordnet) daß die Notarien zwar in den ihnen durch die landes

herrlichen Verordnungen zur Ausübung nachgelaffenen Notariatshand

lungen fich *ferner bis auf weiteres nach der bisher befiandenen Nota

riatso-rdnung zu richten) in Anfehung der äußeren Form ihrer Jnftru

mente aber die Abänderung zu treffen hätten) daß fie fich darin anf

nichts bezögen) was nur auf die nun aufgehobene teutfche Reichsver

faffung und kaiferliche Gewalt hinfehe; fie follten fich großherz. heffifche

Notarien nennen und nennen laffen 28). Spätere Verordnungen ver

boten Staatsdienern) auch wenn fie Notarietr feien) das Verfaffen von

Vorfielltrngen und befchränkten die Beiwirkung des Notars bei Aus

ftellung der Vollmacht einer Gemeinde in Streitfamen auf den Fall)

daß der Beamte (Amtmann) der Gegner oder fonft dabei intereffirt

feiW). So tvard die Wirkfamkeit der Notarien in fehr enge Grenzen

zufammengedrängt; fie ift jetzt faft ganz auf Wechfelprotefie befchränkt)

ein Act) der noch dazu auch von den Untergerimten vorgenommen wer

den kann. Hiernach ftehen die beiden älteren ?Provinzen des Großher

zogthums auf der rechten Seite des Rheins fchroff der Provinz Rhein

heffen gegenüber) worin noch die Jitftitutionen der franzöfifmen Gefeh

gebung herrfchen) alfo auch das Notariat noch befteht30). Als das

26) Eigenbrodt) Handbuch der großherz. heffifchen Verordnungen vom

Jahre 1803 an Bd. 1 (Darmft. 1816)) S. 161 fig. t

27) Eigenbrodt a. a. O. S. 162.

28) Eigenbrodt a. a. Ö. S. 163.

29) Eigenbrodt a. a. O. S. 235; Bd. 3 (Darmft. 1817)) S. 178.

30) Eine Verordnung vom Aug. 1827 ermäßigte die Tat-en der Notarien.

Auf *dem gegenwärtigen Landtage legte die Staatsregierung den Ständen* den

Entwurf 'eines Gefehes wegen Anwendung der in dem Edicte über die öffent

lichen Verhältniffe der. Eivilftaatsbeamten vom 12. April 1820 hinfichtlich der

Verfehung in den Nuhefiand und der Penfionirung enthaltenen Veftimmungen

auf die rheinheffifchen Notarien vor. *sin-iii - ' -
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Edict vom 1. December 1817 über die künftige) das ganze Land um

fafiende Iufiizverfaffung erlaffen ward) erfah man daraus) daß das

Notariatswefen in Rheinheffen fich in die fogen.Land- und Stadtfchrei

bereien umgefialten iolle 31). Es wurde verordnet: Fur diejenigen

Gefchäfte der freiwilligen Gerichtsbarkeit) welche nicht durch das Ge

fehbucl) an andere Behörden Überwiefen werden) follen) mit Aufhebung

des jenfeits beftehenden Notariatsinfiitutes) eigene Behörden) unter der

Benennung von Land- und Stadtfchreibereien) errichtet werden. In

diefer Hinfiwt foll jeder Amtsdifirict in mehrere kleinere Diftricte von

5-6000 Seelen eingetheilt und einem jeden folchen ein Land- oder

Stadtfchreiber vorgelegt werden. In den größeren Städten) wo es der

Aufteilung mehrerer Stadtfchreiber bedarf) foll unter diefen eine Colle

gialverfaflung dergeftalt ftattfinden) daß alle Urkunden in einer gemein

fchaftlichen Regiftratur vereinigt werden und einem Oberfiadtfwreiber

die Vertheilung der Gefchäfce zukommt) die Stirdtfmreiber jedoch nur

einzeln) infofern fie bei einem Gefchäfte thätig find) dafur verantwort

lich bleiben. Die Stadt- und Landfchreiber find zur Stellung beftimm

ter Eautionen verbunden. Es werden zu den Stadt- und Landfchreibe

reien in der Folge nur folche Perfonen als fähig betrachtet) welche) nach

erhaltenem gunftigen Zeugniffe Über die auf der Landesuniverfität be

ftandene theoretifche Priifung) zwei Jahre eine folche Schreibfiube be;

fucht oder fich fonft der juriftifchen Praxis gewidmet und dann in einem

Examen fich geniigend uber ihre theoretifchen und practifchen Kenntniffe

ausgewiefen haben. Die Ausfertigungen der Stadt: und Landfchreiber

follen) ohne Prozeß) gerade fo) wie rechtskräftige Urtheile) vollziehbar

fein. Die Stadt: und Landfchreiber follen nicht nur im allgemeinen

der Aufficht) welche der Staatsanwalt bei den Hofgerichten und Iuftiz

canzleien uber fämmtliwe Iuftizperfonen auszuüben hat) fondern auch

noch einer befonderen Aufficht der Stadt- und Landrichter dergefialt un

tergeben fein) daß fie von diefen die Befehle der oberen Behörden zu

empfangen haben) von ihnen- zur Amtsthätigkeit angewiefen und in

Hinficht ihrer Tuchtigkeit und Ordnung einer Unterfuchung unterworfen

werden können 32). -- Als auf dem Landtage von 1835/1836 die Grund

zuge der beabfimtigten Rechtsgefeßgebung Gegenftand der ftändifchen

Berathung und Befchlußnahme wurden) kam es zu dem Befchlufie) daß

31) S. darüber: Gensler) Beitrag zu der Gefeixgebung für die Ver

faifung der teutfchen Gerichte und des Verfahrens vor und von denfelben) in Be

Zerkungen zu drm großherz. heffifwen Edicte vom 1.Dec. 1817 (Heidelb.1818))

. 21-23.

32) v. Viegel r ben) über die Errichtung der Landfrhrribereien im Groß

herzogthume Hejfen (Darmft. 1827)) und die Anzeige diefer Schrift im 24. Bande

der S ch un ck' fchen Jahrbücher der gef. teutfchen jur. Literatur (Neuft, 1834))

S. 75-78. Vreidenbarh) Eommentar über das großherz, heff. Strafgefetz

buch Bd. 1) Abth. 1. Einleitung. Erfier Abfchnitt: Gefchichte der Eodifica

tion im Großherzogth. Helfen S. 22) 23. -
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den Untergerichten (Einzelriwtern) auch die freiwillige Gerichtsbarkeit

(mit Ausnahme des Hypothekenwefens) wofür befondere Hypotheken

bewahrer) zufiehen folleZZ)) ein Befchluß) deffen Verwirklichung das

Infiitut des rheinheffifchen Notariats verfchwinden machen würde.

In dem benachbarten Herzogthume Naffau wird die frei

willige Gerichtsbarkeit von Notarien verwaltet) Landoberfwultheißen

genannt.

In der Stadt Frankfurt und ihrem Gebiete fieht den No

tarien) deren Wirkungskreis durch eine Notariatsordnung vom 23.Dec.

1669 und fpätere Vorfchriften gezogen ifi) ein Antheil an der Verwal

tung der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu. Da das Hypothekenwefen von

einer befonderen Behörde ausfchließlicl) verwaltet wird 34)) fo verfallen

Notarien) welche eine Urkunde aufnehmen) in wel>)er eine Hypothek

beftellt wird) in eine Geldfirafe (Verordnung vom October 1720).

Ihnen i| jede Abhör vor-Zeugen in Streitfachen verboten. Ebenfo

ift ihnen die frühere Befugniß) daß vor ihnen (und Zeugen) Rechtsmit

tel eingewendet werden konnten) entzogen. Noch kann vor ihnen (und

fieben Zeugen) mündlich tefiirtwerden. Notarien dürfen bei dem Ap

pellations- und Stadtgericht als Anwälte auftreten 35).

Ueber Bremen f. in diefem Werke Bd. ll) S. 482) den Art.

Bremen; über Hamburg daff. Bd. i7) S. 2436).

In den Schweizercantonen ifi) um mit Mittermaier) a. a. O.

(Staatsleriion) S. 641) zu reden) für die Verwaltung der freiwilli

gen Gerichtsbarkeit durch Notare manches der Beachtung würdige durch

die Gefeßgebung gefchehen (Gefeß für den Canton Zürich vom 26. Juni

1839) und Gefeß vom 29. December 1836 für das Waatland 511k

korganwuljon (in n0t8rjat, et lol-jk. Ueber das Gefeß für das Groß

herzogchurn Toscana vom Februar 1815 hinfichtlici) der Orga

nifation des Notariats f. Mittermaier a. a. O. S.638'. (Ge

fchichtliches über daffelbe in Italien überhaupt f. ebendaf. S. 631.)

Die Frage) ob die freiwillige Gerichtsbarkeit den Gerichten blei

ben) refp. wieder zugewiefen werden folie oder ob fie) nach dem' Vor

bilde in Frankreich 37) und anderen Staaten) von eigenen Beamten) den

33) Breidenbach a. a. O, S. 102) 103,

34) S. in diefem Werke Bd. 17) S, 349) den Art, Frankfurt. _

35) Bender) Lehrbuch des Privatrechtes der freien Stadt Frankfurt

(Frankf. 1835)) S. 112) 237. Def f en Lehrbuch des Civilprozeifes der freien

Stadt Frankfurt (Frankf. 1837)) S, 89) 195) 337) 354.

Z6) Vgl. noch überh. klunoccjuß, (I6 orjgjncr, fertig ei, (jaa Notar, in 6er

maoia. filed. 1747.

37) Ueber das Notariatswefen in diefem Nachbarftaate und deffen Gefchichte

f. Brew er) Gefchimte der franzöfifmen Gerichtsverfaffung vom urfprunge der

fränkifchen Monarchie bis zu unferen Zeiten Th. 1 (Düffeld. 1835) ) S. 406

416. Franzbfifme Staats - und Rechtsgefcizichte von L. A. Warnkönig und

L. Stein) Bd. 1) Staatsgefmickzte (Bafel 1846)) S, 450-452) 601) 692.

F e u erb ach ) über die Gerichtsverfaffung und das gerichtliche Verfahren Frank

/
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Notarien. verwaltet werden foll. ift fchon vielfach erörtert. aber noch

nicht zur Entfcheidung gekommen. Beachtenstoerth find die bereits er

wähnten Verhandlungen auf dem heffiWen Landtage von 1835/1836.

Biele werden geneigt fein. den( Abgeordneten Adv. Glaubrech bei:

zuflimmen. der fich. indem er fich zur Frage wendete: Soll die freiwil;

lige Gerichtsbarkeit von der ftreitigen getrennt oder follen beide mit ein

ander vereinigt werden? dahin ausfprach: Meine Herren! ich glaube.

die wichtigfte. die edelfte. die erhabenfte Function des Richters ift die

eigentliche Rechtsfprechung. die. das Organ des Gefeßes zu fein. das

Recht zwifchen den' ftreitendenTheileit zu finden und zu verkünden. kurz.

die eigentlichen Rechtsftreite zu entfcheiden. Anderes. das man-ihm

im Laufe der Zeiten nach und nach Übertragen hat. ift Nebenfache.

Wenn es nun aber gewiß ift. daß die Oieclnsfpreclhting der wahre Beruf.

die hauptfächliche Attribution des Richters ift. und wenn es ebenfo ge

wiß ift. daß die Rechtsfprewung an fich allein fortwährend tiefes und

anftrengendes Studium erfordert und als eins der hbchfien und fchwie:

rigften Aemter angefehen werden muß. fo kann ,es keinem Zweifel un:

terliegen. daß man die Ziichter in diefer hochwichtigenFunrtion.fo wenig

als möglich hindern oder befchränben foll., Wir hindern ihn aber darin

offenbar. wenn wir ihn mit Gefchäften überladen. welche.- wie der Be

richterftattcr fich in feiner Rede vonder Tribüne ausgedruckt hat. mei

ftens nur mechanifcl) find. Die franzäfifme Gefelzgebung geht von die

fem Grundfahe ausz fie. will den Oiichter fo wenig als möglich in_ dem

wefentliwften Theile feiner Attributionen geniren oder beeinträchtigen.

Daher foll Alles. was ,nicht rein richterlich ift. alfo auch Alles. was

zur »fogen. freiwilligen Gerichtsbarkeit gehört. von dem Richter fern

bleiben n. f. w, 3Z). Sprach dochfchon im Jahre 1810 ein ausgezeich

neter Mann des Rechtes. der fpäter Iufiizminifier wurde. G roh-l m an.

in der Einleitung zu feinem Handbuche über den Code Napoleon S.

xu( flg. alfo: Frankreichs Eiviljufiizverfaffung unterfcheidet fich von der

teutfchen wefentlich in folgenden Punkten: l. D u r ch d i e gänzlich e

Abtrennung der fogen. willturlichen Gerichtsbarkeit

reichs. in befonderer Beziehung auf die Oeffentliclfkeit und Miindlichkeit der

Gerechtigkeitspflege (Gießen 1825). Abth. 1. Hauptft, 10. S. 1719-157: Von

dem Notariat. _ Mittermaier a. a. O. (Staatsierikon) S. 632-637.

Schlick. Commentar *iiber die franzbfifche Civilprozcßordnung. mit Voraus

fchiclung einer Abhandlung über die Organifation. Competenz und Disciplin

der Gerichte und der dazugehörigen Nebenprrfonen Th. 1 (Cobl. 1813). S 78 fig.

S alch o w . Erbrterungcn iiber das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechts

itreitigkeiten nach dem franzbfifchen Rechte Nr. lil. S. 254 flg.: Was beftimmt

die Gerirhtsordnung in Hinficht der Sachwalter und Notarien u. f. w.

38) Verhandlungen der zweiten Kammer der-Stände des Großherzogthums

Heffen im Jahre 1895/1835.. Protocolle Bd. 6 (Darmjt. 1836). Protocol( 112.

S. -12-*14. S. auch _noch die Stimmen anderer Redner in gleicher Richtung

S. 38xflg.. 43 flg. . ..- „ -
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von der ftreitigen. DerxRegel-naci) befindet 'fich dieAitsübu-rtg

der ioillkürlimen Gerichtsbarkeit in den Händen der Notare. Will

man_ fich einerichtige Vorfiellung von den franzöfifchenNocarenmachen

fo ift es vor allen Dingen n-othwendigz daß man. die traurigen Refie

gänzlich vergeffe„ welche uns das in friiheren Zeiten allerdings dem

franzöfifGen ahnliche röinifch-taiferlicioe Notariat): nach feiner in der

, legten Verfaffung Teutfmlands nothwendigen Befchneidnng ,und gewif

Fermaßen- Vernichtung znrü>gelaffen hat. Der franzöfifche-Notarifi

wahrer. öffentlicher Beamte der tvillkiirliclyen Gerichts-barkeit. Er fertigt

feine Infirumente eben fo im Namen des Kaifers/ wie die Gerichte in

diefemNamen ihre Urtheile fprechenz und eben darum haben feine In:

firumentez als eetee autnenrjcluex, auch ganz diefelbe :Wirkung wie die

Urtheilez die in ihrem anerkannten Rechte und Verbindlichkeiten werden

von derx abgefondert von den-Organen fiir die ftreitige und ivillkfirliche *

Gerichtsbarkeit_ eigenthiimlicl) organifirtenBehörde für den Inftizznoanczx

den buieriere, ebenfo unmittelbar-in Vollzug gebrachß wie diez welche

in den rechtskräftigen Urtheilen anerkannt-worden find. Eine vollfiän;

dige Organifation des NotariatsX berechnet daranf- den Arten des No

tars gleiche Zntranenswiirdigteit- wie den Arten der Ggrichtez zn ver

ficizern- war die-nothwendige Voransfehungi nnter welcher allein der

Staat eine- folche Trennung-mit folchen Wirkungen eintreten laffen

konnte. ,Mit großer Sorgfalt und Genanigkeit-befiiin-rnt daher' das

franzöfifche-.Gefegdie Bedingungen fiir das Amtder NotareF die. _Form

der Handlungem die Einrimtnng ihrerRegiftratttren-l dieArt-deruebeij

lieferung derfelben an ihre Nachfolger/ die Größe ihrer Sicherheitslei

|ungen„ den Umfang ihrer Verantwortlichkeit und die Disciplini welche

die ganze Qrganifation in ihreifWür-de und Reinheit zu erhalten be:

ftinrmt Daß diefe gänzliche Trennung der- ivillkfirlimen von der

fireitigen'Gerichtsbarkeit heilfam fei/ ift den Tentfclyen kein neuer Ge:

danke. Nie ,haben TentfGlands denkende Iuriften die

Verbindung jener Zweige derGerichtsbarkeit anders

betrarhtet„ 'denn als das Rückbleibfel tirfprfinglimer

'und ollfiändiger Staatso rganifatiom gerade for wie die in

Teutfmland eben fo häufige Verbindung der gerichtlichen mit den admi

niftrativen Fnnctionen. Längfi- war man davon nberzengtz daß der

Grund der Perpetuirttng diefer Undollkommenheit in der Staatsorgani

fation nnd des unzureichenden der, hier und da gemachten Beffertings

verfuche nur den taufendfacloenHinderniffen zuzufchreiben fei/ welche hier

die Befchrcinktheit der Territorienx dort dieRüekficht auf die zu fcinilzen

den Gerechtfame des Patrimonialgeririytsherrn/ dort* endlich eine keine

Spur von Nationalreprafentation an fich tragende landftandifckze Ver

faffnng und andere dergleichcnZufälligkeiten der Realifirnng großer und

liberaler Ideen iiberhaupt entgegenftellten. Nie können die.Ger_ichte„

“wie die Notare/ die Depofitäre der -Geheimniffe und' derkIntereffen der

Familien werdenz nie können ihnen die Privaten fich -zntrauend mit
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ihren Zwecken und Wiinfclyen nahen und von der kalten) von Partei

intereffen ftets entfernten Richterftelle Unterßinzung durch Rath und

That erwarten. Tribunalen macht fchon ihre Eriftenz als moralifche

Perfonen ein folches Verhältniß zu Einzelnen unmöglich; einzelnen

Richtern aber erlaubt es weder die Ueberhäufung mit anderen Gefchäf

ten) noch auch die Gewohnheit des Richtens) zum Beften Einzelner aus

den Tiefen der juriepkuclonijn baukennaljon zu fchöpfen und ihre In

tereffen mit den Intereffen derjenigen) welche ihre Dazwifchenkunft bei

einem Gefchäfte witnfchen) zu identificiren, Daher bei uns die abfo

lute Leerheit der den Privatacten unter der wichtigen Elaufel: in quan

tum (le int-a uulera poßruni) ertheilten gerichtlichen Befiätigungen) daher

die Nothwendigkeit) felbft bei außergerichtlichen Gefchäften die Zuflucht

zu Advocaten zu nehmen) welche) bei der für fie größeren Wichtigkeit

der prbzeffualifclyen Gefchäfte) fiir welche fe Verantwortlichkeit haben)

keineswegs die Stelle der Notare genügend erfelzen. Und follte es -

fiigt G rolman fragend hinzu - einer Erpofition bedürfen) daß es

ein Mißftand fei) wenn derfelbe über die Giltigkeit von Infirumenten

richten foll) welcher fie verfertigte und wegen diefer Nichtigkeit den

Parteien verantwortlich fein mußte? Diefe Anficlhten) die auch Mit

termaier) a. a. O. S. 642) 643) fowie im zweiten Theile feines

Werkes: der gemeine teutfche bürgerliche Prozeß in Vergleichung u. f. w.)

2. Aufl. (Bonn 1827)) S. 47 flg.) theilt39)) verfchafften fich Geltung

in dem oben gedachten heffifcljen Edicte vom 1. December 1817) wel

ches Stadt- und Landfchreiber creirt wiffen wollte.

39) Auch v. Reibniß votirt a, a. O. S. 85 dahin: Es fcheint mir von

ungemeiner Wichtigkeit) die Gerichte mit den Gefchäften der freiwilligen Ge

richtsbarkeit gar nicht zu befajfen. Denn nicht allein) daß die Verrichtung die

fer Gefchäfte fehr oft vom Augenblicke abhängt) welchen der Richter nicht alle

mal ohne Nachtheil feines iibrigen Berufes abmicßigen kann) fo fcheint es mir

auch die Würde und Parteilofigkeit des Richters in's Gedränge zu bringen)

wenn hier nachmals vielleicht in feinem Gerichtshofe Jnftrumente wegen formel

ler Fehler angefochten werden) die unter feiner unmittelbaren Leitung abgefaßt

und ausgefertigt worden. Außerdem aber bringt es den Richter mit den Pri

vatverhältniffen der Parteien und mit ihnen felbft in zu genaue Bekanntfchaft)

die fo viel als möglich zu vermeiden gut ift) weil das durch diefe Bekanntfchaft

begründete Urtheil über die Perfon zu leicht einen Einfluß auf das Urtheil über

die Sache gewinnt. Diefe Gründe - fügt der Verf, hinzu - haben auch ver

muthlich die überwiegende Oliajorität der europäifchen Nationen dermocht) die

Abfaffung aller Privaturkunden) welche öffentlichen Glauben haben follen) nicht

den Gerichten) fondern eigenen Beamten anzuvertrauen. S. noch Goßler)

juridifche Miscellen Heft 1 (Berl. 1810)) Abh. l. Acke rm an n) einige Worte

über das teutfche Notariatswefen und deffen Reform. Wismar 1827. P uchta)

Entwurf einer Ordnung des Verfahrens in den Gegenfiänben der freiwilligen

Gerichtsbarkeit (Erl. 1824)) S. 249-239, Niederrheinifcljes Archiv für Ge

fehgebung) Rechtswiffenfcilaft und Rechtspflege) herausg. von v. Sandt und

Zum Bach) Bd. 1 (Cöln 1817)) S. 321 flg.: Gründe für und wider die

Trennung der freiwilligen Gerichtsbarkeit von der ftreitigen) nebft_ einer Abhand

lung über die Notarien.
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Literatur. fo weit fie nicht bereits herangezogen: Ad. Volck

mann. Notariatirmft (Leipz. 1689). verb. von G. Bayer. Leipz.

1696. 1707. 1715. 1721. 1744. Uebrjnge, manuaw 17018110

i-um. lirancnl'. 1687. 1694. B. S. Schlegel. allzeit fertiger

Notarius. Leipz. 1715. 1736. [tex-Zar, 1116W. n41 yanci. 86269:

be. nolukiis yubljcis; 8x). 270: d6 jnßir-nmentia notnkiorum. Hof

mann. teutfche Reichspraris Th. 1 (1765). Ö. 498-500. Th. 3

(1765). h. 2268. 2271. 2286. 2410. Anweifung zur vorfimtigen

und förmlichen Abfaffung rechtlicher Auffäße überHandlungen der will

kürlichen Gerichtsbarkeit Th. 1. Leipz. 1783. Erfie Hauptabtheilung.

Zweites Hauptftiick: Von den Perfonen. welche bei der Abfaffung

rechtlicher Auffäre gebraucht werden. infonderheit von den Notarien.

S. 35-96. Drittes Hauptftirck: Allgemeine Grundfäße von der Ab

faffung rechtlicher Auffähe. insbefondre über Handlungen der willkür

lichen Gerichtsbarkeit. 8. Von den Notariatsinftrumenten infonder

heit. S. 139-158. Elaproth. Einleitung in den ordentlichen

bürgerlichen Prozeß. 3. Aufl.. Th. 1. Gött. 1795. Zehntes Haupt

ftirck: Von Notarien. S.395-415. Häberlin. Repertorium des

teutfchen Staats- und Lehenrechtes Th. 3 (Leipz. 1793). 8.7. Notarius.

S. 620-625. Gönner. Grundfäße der jurifiifchen Praxis. fowohl

im allgemeinen. als in Anwendung auf jede Gattung juriftifcher Auf

fcise (Bamb. 1797). S. 142-149: Von Notariatsinfirumenten.

Hummel. teutfcher Flavius. 3.Ausg. (Bayr. 1775). 8. r. Notarius.

S. 526. Kuppermann. Verfuch eines practifmen Handbuches für

Notarien. Sachwalter u. f. w. (Leipz. 1789-1795). 3 Bände.

Derf.. vollfiändige Notariatskunfi. Alt. 1806. Schwabe. furn

marifcher Unterricht fiir die Hofpfcilzgrtifen und Notarien. Frnnkf.

1780. Derf.. Kernanleitung und wiffenfch. und form. Notariats

kunft. Arnfl. 1794. H iibner. Fragen und Zweifel über Notariats

ordnung. Fyildesh. 1809. v. Sensburg. iiber die Verwaltung

der willkürlichen Gerichtsbarkeit. auch Rechtspolizei genannt. Mic

einem Verordnungsentwurfe und einigen Erläuterungen deff. Karlsr.

1821. Eichhorn. Einleitung in das teutfche Privatrecht. 3. Ausg.

(Gott. 1829). h. 96: Zuziehung von Notarien. -Zeugen u. f. w.

Linde. Lehrb. des teutfclyen gem. Eioilprozeffes. 5.Aufl. (Bonn 1838).

h. 140: Von den Nocarien.

Ueber die Notarien auf dem Gebiete des Strafrechtes f.

klejl, jnc16x at c1ef6n80r in pl-0c988n inqnj8jlj0nj8. (l-ljlclburgii. 1768.)

p, 85, 233. Meifter. vollfiändige Einleitung zur peinlichenRechts

gelehrfamkeit in Teutfchland Bd. 1 (Gött. 1764). S. 96-98. Lu

dovici. Einleitung zum peinlichen Prozeffe. k12. Ausgabe von

Schlitte (Halle 1750). S. 63. 136. 148. 176. Quifiorp.

Grundfäße des teutfchen peinlichen Rechtes. 5. Aufl. (Rofi. 1794).

Th. 1. s. 430. 548. Th. 2. h. 682. 699. 703. Martin. Lehr;
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buch des teutfchen gemeinen Eriminalprozeffes) Z.Ausg. (Heidelb. 1831))

g. 50) S. 104) g. 77) S. 210) h. 80) S. 221. VW_

Nothwehr. Der Begriff der Nothwehr tritt in das Rechts

gebiet da ein) wo das letztere nicht mehr mit dem Bereich der Staats

gewalt identifch ift) und er gehört diefem Rechtsgebiet nur infoweit an)

als die Gewalt) welche in jenem Begriffe liegt) nicht in Mißverhältniß

zu dem Rechte fieht) welches fie fchülzen foll. Hieraus ergibt fich) daß

die Nothwehr nur gegen einen widerrechtlichen Angriff und nur in Er

mangelung anderer Mittel) -ihn abzuwehren) fiattfinden darf.- Der

Satz: gegen Nothwehr gibt es keine Nothwehr) ift infoweit richtig)

als derjenige) der einen Anderen zuerfi widerrechtlich angriff) wenn er

fich nun gegen die von dem Anderen zu feiner Vertheidigung angewen

dete Gewalt fchühen will und den zuerftAngegi-iffenen verletzt) allerdings

' ein Verbrechen begehen würde; allein es ift dieß nicht weiter und na

mentlich nicht auf den Fall auszudehnen) wenn Jemand zwar einen

Angriff durch feine Schuld veranlaßte) der Andere aber die Grenzen der

Nothwehr gegen den Erfteren überfchreitetz in diefem Falle würde die

zum Schuhe gegen diefe Ueberfchreitung angewendete Gewalt eine recht

mäßige fein 1). Was das oben bemerkte zweite Erforderniß anlangt)

fo ift es nicht ganz richtig) wenn behauptet wird) der Angriff müffe

gegenwärtig oder angefangen feinz' vielmehr bedarf es blos einer folchen

Lage) daß der-Angegriffene kein anderes Mittel zur Abwendung deffel

ben hatte) als Privatgewalt gegen den Angreifer 2). Sind diefe Er

forderniffe vorhanden) fo kommt es) nach gemeinem Rechte) nicht mehr

auf die Art der angegriffenen oder zu vertheidigenden Rechte an) da der

Unterfchied) den hier einige Rechtslehrerii) zwifchen unerfehlichen und

anderen Rechten machen wollen) den Worten: der P. G. O. Art. 140: '

on verleizung feines leibs) lebens) ehr und guten leumuts) durchaus

nicht entfpricht.

Ein Mangel des Rechtes zur Nothwehr - zu unterfcheiden von

einem Erceß der Nothwehr - wird demnach vorhanden fein) wenn*

Jemand einen Anderen ungerechter Weife angriff und verlegte oder

wenn er fich gegen einen rechtmäßigen Angrifi durch Verlekxungdes

Angreifer-den fchügte, Eine Strafmilderung wird in diefem Falle nur

dann eintreten können) 11)-enn Jemand einen Angriff fürchtetund- er

nun aus zu großer Furcht oder Uebereilung den) von welchem er den

Angriff fürchtete) verlegt (fogen. fchuldhafte Oiothivehr)) wobei der Grad

der Strafmildernng abhängt theils bon dem Affecte) in welchem er han

delte) theils von *der Lage) in der er fich befand. '

N

'* 1) 6. i). c. 111i. 14. -- G rattenauer) über die Nothwehr' S. 76 flg.

2) S. Wächter) Lehrbuch Th. l) S. 86) Note 8 v.

3) 1361111101-710 i). C. -6. ert. 140. S. 3. Feuerbach) Lehrbuch Z. 38.

Tittmann) Handbuch Bd. l) S, 273.
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g Ein Erceß der Nothwehr feßt ftets ein Vorhandenfein des Rechtes

zu derfelben voraus und befteht nur in der Ueberfmreitung der Grenzen

ihrer rechtlichen Ausübung 4).

Die neueren Gefelzgebungen erkennen zwar dieNothivehr durch:

gehends als Strafaufhebungsgrund an) differiren aber hinfichtlicl) der

Grenzen der Ausdehnung derfelben. Das bayer'fche Gefelzbuci) ge

ftattet Nothwehr auch bei verbrecherifchen Angriffen auf Gitter und auf

Gefchlechtsehreö). Das fä ch fi fch e Criminalgefetzbuci) bezeichnet als nicht

ftrafbare Nothwehr) wenn Jemand gegen gewaltthätige Angriffe auf

die Perfon oder das Eigenthum fich vertheidigt oder Anderen) welche

dergleichen Angriffe von fich abroehren) mit thätlicher Hilfe beifteht)

oder die Perfon oder das Eigenthum eines Dritten gegen dergleichen

Angriffe fchülzt) infofern die Art der Vertheidigung im gehörigen Ver- _

hältniffe zu der abzuwendendenGefahr fteht) und nicht Zeit und Ge

legenheit zu anderen) dem Angegriffenen oder Hilfeleifienden nicht un

bekanntenMitteln vorhanden ift) wodurch auf eine ihm unfchädliche *

Art die Abficht des Angreifenden vereitelt werden kann 6). Im wir rt

temberg' fchen Gefelzbume ift die Nothwehr erlaubt 1) gegen alle ge

waltthätige) mit Gefahr für Leben) Gefundheit) Freiheit und Ehre ver

bundene 'Angriffe auf die Perfon felbftz 2) gegen Gewaltthaten) welche

auf Befchädigung) Hinwegnahrne oderVernichtung des liegenden oder

beweglimen Eigenthums gerichtet find) worunter auch der Fall des mit

der Sache entlaufenen .Diebes begriffen ift; 3) gegen denjenigen) wel

cher in eines Anderen Befitzthum gewaltthätig einzufallen) einzubrechen

oder fonfi auf unerlaubte Weife einzudringen fucht7). Die Befiim

mungen des großh. heffifchen Gefeßbuches 8) treffen mit diefem faft ganz

iibereinz ingleichen die des badifchen Gefehbuches 9)) nur daß letzte

res nicht den Fall der Verfolgung des entlaufenen Die-bes erwähnt. -

“ . - S.

Nothzucht. Das Verbrechen der Nothzucht wird als ein be

fonderes erft in der (i. (I. 0. aufgefiellt) während das römifche Recht es

nur als eine Kategorie des 011111611 e18 pilbljcae behandelt 1). Der Ge

fichtspunkt) von welchem die 6. l). (1.2) hierbei ausgeht) ift der) daß

bei der Nothzucht das höchfie Gut -des Weibes) die unverleumdete

weibliche Ehre) verleht oder geraubt werden foll. Diefes Verbrechen

4) t), e. c). nri.. 142.

5) Art. 127) 129,

6) Art. 83.

7)Art. 202.

8) Art. 46.

9) . 84.

1) l.. 3. Z. 4. l). nel l.. Jul. äe ei pubi. (48.13.)- yuullus) rec. Seni. ll.

26. Z. 12.

[Q
x. Art. 119.
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kann daher gemeinreclytlicl) nur begangen werden von einem Manne an

einer unverleumdeten Frauensperfon 3); es wird confummirt durch Ver

einigung der Gefchlethtstheiletl) und erfordert eine wider denWillen der

Perfon ihr zugefiigte Gewalt» entweder durch unmittelbare Anwendung

phyfifmer Kraft oder durch Drohungen (fogen. compulfive Gewalt).

Die in erfterer Beziehung aufgeworfene Frage: ob ein erwarhfenesx

gefundes„ ftarkes und nicht bewußtlofes Frauenzimmer von einem ein

zelnen Manne durch phyfifGe Gewalt genothzüciztigt werden könne

wird zwar von den Aerzten in der Regel verneintz allein der Einfluß

des Schreckens. der dadurch bewirkte Mangel an Geifiesgegenwart

u. f. w. find hierbei gleichfalls in Anfchlag zu bringen und werden oft

im conereten Falle zur Bejahung diefer Frage führen muffen. - Die

Strafe der Nothzucht ifr nach der t). 0. (K. (a. a. O.) das Schwert;

die fpätere Praxis milderte dieß theils in der obangefiihrten Weife- theils

dadurch/ daß fie nur dann darauf zu erkennen pflegte- wenn die Noth

zucht fchwere Gefundheitsnaclytheile für die Genothzümtigte zur Folge

hatte.

Die neueren Gefelzgebungen weichen hiervon mannichfacb ab.

Das öfierreichifche Gefetzbuch nimmt Nothzucht nur beim Weibe

an und ftraft mit fchwerem Kerier von 5-20 Iahrenö); das preu

ßif>)e allg. Lande. bedroht diefelbe mit Fefiung von 3-5 Jahren;

wenn aber Jemand mit unwiderftehlimer Gewalt eine Perfon über 12

Jahre nothzirclytigtx mit 6-8 Iahrenö). Das bayer'fche Gefeß

buch begreift .unter Nothzurht fowohl gewaltthätige Unzucht gegen das

Weib. als Gewalt zur widernaturliclyen Unzucht am Manne und droht

mit 4-8 I. Arbeitshaus- in fchweren Fällen mit Zuchthaus bis zu

16 I. unde wenn die Genothzüwtigte an den Mißhandlungen gefloc

ben- mit Todesftrafe7). Aehnlich nimmt das fächfifche Gefeßbuch

Nothzucht anF wenn Jemand eine Frauensperfon durch äußerer unter

den vorliegenden umfiänden von ihr nicht abzuwendende Gewalt oder

durch einez mit gegenwärtiger gleichfalls unnbwendbaren Gewalt für

Leben oder Gefundheit verbundene Drohung zur Duldung unehelichen

Beifchlafes nöthigth fowie wenn Jemand unter Anwendung folcher

Gewalt oder Drohung eine Frauens- oder Mannsperfon zur natur

widcigen Befriedigung des GefthleGtstriebes mißbrauchtz in beiden

Fällen droht es 6-10 I. Zuchthausfirafe erfien Grades; wenn aber

die Mißhandlungen bleibenden Naththeil an der Gefundheit oder den

3) Hierin wich fchon die früherePrarisz fowie manche frühere Gefeßgebungz

z. B. die fächfifche in 80713!. [l. o. 1572. k). l7. consc. 30., mannimfach ab.

4) Auch hierin wich die Praxis häufig ab und forderte jmlnjößja Zelnjoja,

woduxchsdie zu hart fcheinende Strafe der Nothzucht umgangen ward.

) . 110.

o) 11. 20, Z. 105.

7) Art. 289.
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Tod zur Folge gehabt haben) fo kann die Zuchthausfirafe verlängert

werden) im letzteren Falle bis zu 20 Jahren 8). Das württem

berg'fche Gefeßbuch bezeichnet als Nothzucin) wenn Jemand eine

Frauensperfon durch körperliche Gewalt) gefährliche Bedrohung oder

argliftige Betäubung ihrer Sinne außer Stand fehr) feinen Lüften Wi

derftand zu leiften) und in folchem Zuftande fie fchändet) ingleichen

wenn unter Anwendung gleicher Mittel Jemand eine Frauens- oder

Mannsperfon zur naturwidrigen Befriedigung des Gefchleclnstriebes

mißbraucht hat; die Strafen find 4 J. Arbeitshaus bis 15 J. Zucht

haus) lehteres durch körperliche Zuchtigung gefchärftz wenigftens 10J.

Zuchthaus bei bleibenden Gefundheitsnawtheilen) und lebenslänglicljes

Zuchthaus bei erfolgtem Tode 9). Aehnlich das großh. heffifche

Strafgefehbuch) welches nur die gefährliajen Drohungen noch dahin

reftringirt) daß fie mit der Ausficht unverzüglicher Verwirklichung ver

bunden fein mitffen) und außerdem den obigen zweiten Fall (wider

natürliche Unzucht) zwar in der Strafe der Nothzucht gleichfiellt) aber

im Begriffe von ihr trennt. Die Strafe ift unbedingt Zuchthaus) bei

bleibenden Nachtheilen von 8-16 J.) bei erfolgtem Tode auf Lebens

zeit) jedoch unter ftrafmildernden Umftänden auch nur von 12-16 J. 10).

Das badifch e Gefevbuch definirt gleich dem heffifchen) erwähnt aber

den Fall der argliftigen Betäubung der Sinne nicht) und ftraft in fiinf

Abftufungen mit zeitlichem oder lebenslänglichem Zuchthaus) fowie mit

dem Tode) dieß lehtere jedoch nur im Falle des in Folge der Nothzuwt

erfolgten Todes und infofern dem Thäter diefer Erfolg zum beftimmten

oder unbeftimmten Vorfaß zuzurechnen ift. Auf Arbeitshaus von min

deftens 1 Jahr kann nur in den leichteften Fällen der Nothzucht dann

herabgegangen werden) wenn die Genöthigte „in Anfehung der Gefchlewts

ehre nicht von unbefawltenem Rufe ift 11). S.

Morini-11) heißt in der Kunftfprawe der Iuriften der Tilgungs

act) durch welchen eine beftehende Obligation durch Eontrahirung einer

8) Art. 157_159.

9) Art. 295) 296.

10) Art. 329) 330) 339.

11) Art. 335. Die Fälle der Unzucht mit argliftig Vetäubten) mit Kin

dern) mit Willen- oder Bewußtlofen werden davon gefchieden.

1) Literatur. Eine Ueberficht iiber die Refultate) welche fich aus den

römifchen Rechtsquellen fiir die e Lehre ergeben) findet fich bei Unterholz

n er) quellenmäßige Zufarnmen ellung der Lehre des römifchen Rechtes von den

Schuldverhältnifien Vb. 1) S. 621-631 (diefer Abfchnitt ifi; nicht ohne

Gründliwkeit bearbeitet) allein es fehlt an zweckmäßiger Anordnung des

Materials). Durchaus neu und eigenthümlich find die gefchichtlichen Be

merkungen von Liebe) die Stipulation und das einfache Verfprechen (Braun

fchweig 1840. 8.)) S. 197-246. Ueber die nor-trio tucjlu verbreiten fich haupt

fächlick) (Zr-til, (I6 nnirno noten-ii iucljä anni-esrb. (Nittel), 1737.), auch im 4.

karo, der biss. ei, progr. Crellitina. [Laie-e. 1775. 8.; ferner Hepp ) über die
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neuen) von. ihr verfchiedenen Obligation) die das Schuldobject jener

fruheren iwfich aufnimmt. confumirt wird) fobald die Parteien erklä

ren) eine folche Eonfnmtion zu beabfichtigen 2). Die Erforderniffe des

Begriffes find im einzelniir folgende. 1) Es muß eine rechtsgiltige*

Obligation vorhanden fein) ivelche durch die Schnlderneuernng umge

fialtet werden-foll. Dieß ift fo iveientlich) daß. wenn die noviren

den Parteien eine Obligation irrthümlich annehmen) wo keine -vor

liegt) auch diebeabfichtigte Vibration wegfallt. Dieß Princip blickt auch hin

durch) wenn die neue Verbindlichkeit mit einem Dritten abgefchloflen

wird :und einen Wechfel in der Perfon des Glanbigers herbeifiihrt. .Hier

nämlich bleibt zwar die neue) durch, die Novation herbeigefiihrte Obli

gation auch bei dem Wegfalle jenes Erforderniffes fernerweit befiehenz

das fiehtman am dentlichfien daraus) daß ans der leßteren geilagt) diefer

Klage aber von Seiten des alten Schuldners keine Einrede entgegengefeizt

werden kann. die dem friiheren. irrthiiinliei) angenommenen Gläubiger

entgegengefianden haben 1viirdeZ)-, allein eine Novacion liegt deßhalb

doch nicht in einem folchen Gefchäfte vor) weil ja nichts vorhanden ifi)

was novirt werden konnte. Eine weitere Anwendung der Regel ift es)

daß") wenn die Obligation) ivelche novirt werden foll) abhängt von

einer noch nicht in Erfüllung gegangenen Stifpenfivbedingung/ auch die

Novation nieht eher wirkt) als bis jene Sufpenfivbedingung in Erfül

lung geht) weil vorher wiederum nichts vorhanden ift. was novirt wer

den könnte4)z dabei darf auch nicht iiberfehen werden) daß Ulpian

bei diefer. Erörterung fich zur Rechtfertigung feiner. Entfcheidung auf

die .Analogie der neuen) erft durch die Novation herbeigefuhrten Obli

gation beruft) die. wenn fie von einer Sufpenfivbediitgung abhängt)

ja auch nicht anders auf die frühere Verbindlichteit als deren Auf

hebungsgrund trieben werde) als nach dem Eintritte der Bedingung 5).

Dagegen ift es gleichgiltig) ob die alte Obligation. welche aufgehoben

werden foll) eine civile oder pratorifche ift; felbft Naturalobligationen

n0rnii0 inciln iin Llrciiive fiir civilifiifckze Praxis Bd. 15) Nr. 11. S. 246-262;

S intenis. iiber fiillfGiveigende Novation) in der Zeitfchrift fiirCivilreGt und

Prozeß von Linde und Marezoll) Bd. 9) Nr. 5) S. 135-138, ueber die

norntio nee088nrie1 find die Hauptfcbriften: ltibbentro [1 , (I0 neeeßsärin, (ln-im

koennt, norntwne com-o. 601c. 1822. 8. Keller), über Litiscontefiation und

urtheil nach claffiiclpem römifchen Rechte (Zürich 1827. 8.). S. 82-102.

2) i.. [1. pi', i). (Ic: n0rnii0nibn8 ct eleic-gniionidnz. (46. 2.) Ude-niit. L8( prio

rig (iebici in uli-ine obligntioneln 'el ciriiein rei natur-nern lrnnßfnsio ntqoetronßialio,

110e es'. , cum v! präececienti cnnßn irn 1107er eonätjtnncnr, nt prior perimntur (U1

pinn 118 , libro 46. ni] löäjctnm). . - *

3) l.. 12. l.. 13. ]., il). 1). ibiä. l.. 4. Z. 20 u. 21. l.. 5. 8. ö. l).

(Le öoli lnnli exe. (44. 4.) l.. 78. Z. 5. i). (ie inte (Lotion). (23.6); ueber die

hierher gehörigen Fälle vgl. in diefem Werke Bd. [ll, S, 305 flg.) den Art.

(Wiege-tio. h .

74) L.. 8. Z. 1. l.. 14. 8. 1. l). 46. 2.

5) l.. 8. 3.1. l). ibiei. .



.no-ana 385 ,'

  

eignen fich 'zweifelsohneazur Novationö). 2)* Es wird vorausgefeßt)

daß eine neue Verbindlichkeit entfteht) in welche jene ältere umgegoffen

wird 7). -nDabei ift es völlig gleichgiltig) ob diefe neue Verbindlich:

keit eine civile oder naturale ift) von einer Sufpenfivbedingung oder

einem-Zeittermine abhängtZ)) oder keiner folchen Modalität unter:

liegt. Wo keineneue Verbindlichkeit entfieht) findet auch keine No

vation fiattz vielmehr wird dann die alte Verbindlichkeit) die aufgeho

ben werden follte) in ihrem. friiheren Beftande fernerhin verbleiben 9).

In manchen Fällen freilich' wird indeß auch diefe alte Obligation auf:

gehoben-,Nwennrfcioon die neue Obligation civiler Grunde halber nicht

xwirkfam werden kann) z. B. wenn durch die letztere ein Munde( ohne

Zufiimmung feines Vormundes verpflichtet worden i|10)z im vorjufti

nianifchen Rechte kam dieß auch bei der Vbrmundfchcift über Frauen

vorz ferner bei Obligationen nach dem Todesfalle) fo lange' diefe nach

:ftrengeren Regeln beurtheiltnwurden 1i). 3) Das Object der fruheren

und der novirenden Verbindlichkeit muß identifch fein) alfo in gewiffem

Sinne eine Einheit der Verbindlichkeit vorliegen 1c-'). Gegenfiand der

Verbindlichkeit ift indeß hier nicht fowohl die gefchuldete Sache an fich)

fondern vielmehr mit der ihr nach der Obligation zukommenden Eigen

fchaft als einer gerade aus diefer Obligation gefchuldeten -1- mit

einem Worteader materielle Inhalt des Scimldverhältniffes.xxlZwar

kann die novirende Verbindlichkeit mehr) auch minder von dem näm

lichen Gegenfiande enthalten) der in der fruheren Oblig*ation zur Sprache

gekommen war)- und im letzten Falle kann der Unterfchied bei

der _Obligationen theils in der Geldfumme) theils in dem Verhaltniffe

des Theiles zum Ganzen liegenz allein wo die Identität der Qualität

ganz fehlt) fällt auch die beabfichtigte Novation fort13). Beträgt das

Object der novirenden Obligation mehr) als in der) welche novirt wer;

den foll) fo gehen die claffifmen Iurifien von der Anficht aus) daß eine

Novation nur infoweit eintritt) als die betreffenden Gegenfiände :einan

der deckenz fur den Ueberfchuß wird in der novirenden Stipulation ein

felbfifiändiger Verpflichtungsgrutid angenommen) der von der Erifienz

.- e-Öfä» 76a," .kl' 6) i.. 1, 5. 1. 6,11m. f _

p U. i.. 1. pr. Z. 1. 1). jbjtl. vgl. mit 01165, just. ill. 3. 176. 3. 3. .l,

* uibus möciiz 0b!, (3. 29.) _ . e.;

8) Vom Falle der Sufpenfivbedingungqfprimt Cajus, inet. ill. Z. 177.

179 (dgl. s. 3. 1. 3. 29.). r. 8. z. 1. t. 14. pl'. r. 24. o. 46. 2. i., 30.

Z. 2. l). (ie pucljg (2x. 14.), vom Zeittermine l.. 8. Z. 1, l). 46. 2.

9) Vgl. 61m3, 1118611178. 176. 3. 3. i. 3. 29.10)().'1ii18, just. lil. Z. 176. 8. 3. .l. 3. 29. x)) .*

11)()t1in87 inet. lil. 8. 176.

12) Auf dieß Erforderniß macht zuerit aufmerkfam Lieb e) die Stipulation

s* 14i S* 159 fig- * - .vr

13) Dieß Alles geht hervor aus l.. 29. pr. 1), (i6 reriiaruln obiigutianibus.

(15. 1.) l1. 58. 1). ibjci. vgl. mit l.. 9. 8. 2. 1). (ie nornlidnibur. (46. 2.)

rn. 25

'

l k .

, F» .
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einer früheren Obligatiou durchaus unabhängig ift 14). 4) Die novi

renden Parteien müffen, die Abficlyt haben) durch die Entftehung der

neuen Verbindlichkeit die alte aufzuheben. Dieß Erforderniß wird durch

eine Reihe von Zeugniffenaus der Zeit der ,claffifchen Iurifien auf das

vollftändigfte erwiefen 15). , Im vorjuftinianifcloen Rechte) wo es nicht

gerade nöthig war) diefe Abficht ausdrücklichzu erklären) hatten deßhalb

die claffifchen Iuriften eine Reihe von Präfumtionen aufgfefiellt) aus

deren Vorlage jene Abficht gefolgert ward) alleinKaifer Iuftinian hat

alle diefe Präfumcionen ausdrücklich aufgehoben und zugleich verfügt)

5) daß jene Abficht von den Parteien bei dem Eingehen, der novirenden

Odligation fpeciell) d. h. ausdrücklich erklärt. werden folle. Wo, nicht)

fo tritt auch die novirende Kraft nicht ein; vielmehr befteht dann die

alte Obligation felbftfiändig fort) undndaneben .wirkt auch dieneue)

welehe in ihrer juriftifchen Grundlage von jener älteren durchaus unab

.hängig,ift16). Diefe fpecielle Erklärung foll aber .aus zweierlei be

fiehenz einmal daraus) daß die Parteieneinander die zu novirende

'Obligntivn ausdrücklich erlaffenz fodann daraus) daß fie erklären) an

.deren-Statt mit der neuenxObligation) diedurch die Novatiou- entfieht)

fich begnügen-zu wollen. »- Ungeachtet der fehr entfchieden lautenden

Worte der angeführten Conftitution Iufiininns ) haben gleichwohl

manche .neuere Rechtsgelehrte) zuletzt auch v. Lo he17)) die Anfimt ner

theidigt) daß Iufiinian nur jene Präfumtionen habe aufheben) keines

wegs aber den ftülfchweigenden Specialconfens ausfchließen wollen) der

-aus roncludenten Handlungen der Parteien' gefolgert wird. Er legt

zur Begründung diefer Anficht_ weniger Gewicht auf die fonftige Gleich

?jielluug der fiillfmiveigenden Willens-erklärung mit der ausdrücklichen

indem Jufiinianifmen Rechte) als vielmehr darauf) daß in manchen

Fragt-tienten der Pandektencompilation jene Möglichkeit der fiillfchwei

gendenWillenserklärung unzweifelhaft ausgefprowen 48)) und überhaupt

noch-für Iuftiniaws Zeit die Möglichkeit der Aquilianifmen Stlpulatfon

:vorausgefeßt werde) deren Eintritt ohne jene V-orausfeßung undenkbar fei.

. K.

14) Dieß folgt aus l.. 29. pr. 1). 45. 1. und l.. 9. Z. 2, l). 46. 2.

15) l.. 2. 1.. 6. pl', l.. 8. 3 u. 4. l.. 28. l). 46. 2. l.. 38. *]). 45

1. Vgl. l.. 3, C. (10 norntjunjnnß ci clelegntjonjbns (8. 42.) am Ende. *

*' 7* 1G) Dieß i| der Sinn der berühmten l.. 8. (L. 8. 42. Zu deren-Erklärung

ift wohl das Brite Hepp) über die nme-tio tucitu, im Archive für civiliftifGe

Praxis Vd. 15) S, 246-262. Ganz entfcheidend find hier folgende Worte der

Conftitution - nj8j jxwjnpeojnljler relnjßerjnt qujrlem prior-ene obljsntwneln ei. 110c

expreoserint) quoci secnncinni lnagis pro nnterjore elegerjnt. Le generaljcer

ciefinirnno, rolunl-nte 80111171 683e, non lege norunä-ntn, 618i non

rerbiß exprilnntnr, 3in0 nountjone (qnoci Zolilorocnbnlo cin-eu :roter-Genen:

'Urneci (ljcnnt) canon prciceünt. -

'-- 17) In deffen und Grolman's Ma a in "r Ne tswi en at und Gefetzgebung Bd. 4) S. 29-34. g z fu cb Ü' WF

- -18)-[..-441.*Z4 5.' l). (le abljgciiwnibus et uctionjbns. (44, 7.). l.. 8. 8. 2

ins. n. 8.12,
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Allein *gegen die Beweiskraft des lehren Argumentes läßt fich mitGrund

einwendenF daß hier immer-die Specialftipulation mit den Worten:

qujcqujcl in rnjbi ex quacunque (rauen (isn-e innere 0p0rtec, zur Anwen

dung kommt- deren Faffung recht eigentlich dazu beftimmt ifh die ganze

Summe der früheren Obligation fammt deten 0311871 in fich aufzuneh

menf mithin gerade dadurch das Vorhandenfein des nnimus nor-anni

von Seiten der Novanten erweifl. Ferner erklärt fich das Vorkommen

von Einzelftellen- welche eine fiillfmweigende Novation als möglich

darfiellen- in den IufiinianifGen Rechtsbuchetn ganz einfach vom

Standpunkte der claffifchen Iurifien aus- zu deren Zeiten jene Mög

lichkeit annoch befiand- auf hiftorifche WeifeF ohne daß man nöthig

halter darnach die klaren Worte Jufiiniams zu befchränkenz fie find

vielmehr aus dem älteren Rechte in den Iufiinianifchen Sammlungen

fiehen gebliebenl da es fiir die Pandektencompilatoren außer dem Be

reich der Möglichkeit gelegen zu haben fcheintx alle Spuren des älteren

Rechtes überall gleichmäßig zu vertilgen. _ Befondere Erforderniffe

treten im Begriffe der Novation nach Verfchiedenheit der Fälle hervor

je nachdem fie unter denfelben Parteien gefchlofien wird oder nicht. Fin

det nämlich unter den Novanten Identität mit den Perfonen ftath

welche an dem alten Oblfgationsverhältnifie Theil hatten. fo wird von

den claffifchen Iurifien noch als nothwendig hervorgehoben- daß die

neue Obligation etwas Neues habeny alfo in irgend einem Stücke von

der fruheren Obligation verfchieden fein muffe19). Völliges Einer

lei der alten und neuen Obligation foll die Novation unftatthaft

machen. Was hier als neu gelten folie! das ift eine Frage! die

nur nach allgemeinen Anfchciuitngen beurtheilt werden kann; die Iufti

nianifchen Rechtsquellen fuhren beifpielsroeife an: Veränderungen in

der Qualität des Leiftungsobjectes 2M Hinzufugung einer Bedingung

oder eines Zeittermines zu einer fonft puren Ovligation- Wegnahme

der Bedingung des Zeittermines aus bedingten oder auf Zeit geftellten

Obligationen- Annahme eines Burgen- von dem bei der früheren

Obligation keine Rede war oder Entlaffung eines folchenF der zur

Sicherung der alten, Forderung angenommen war 21); felbft die Be

ftellung eines Pfandrechtes für eine alte Forderung konnte unter

 

 

 

19) Amklarfienifi hier Cajus, jnsl. nl. z. 177. 3. 3. r. 3. 32. Rich

tig verfiandenf fprechen indeß diefe Stellen nur von dem Fallex wenn die alte

Obligation. die novirt werden follx ebenfalls eine Stipulationsfchuld ifi. Aus

drücklicl) hebt djeß noch 7be0pnjlnß, pnrnpbr. jnßl. ni] b. 1., hervor. Flik

die Stelle des (Injue bemerkt dieß fchon Liebe a. a. O. S. 242.

20) ll. 8. 6. 8. 42.

21) Cnjux , just. lll. F. 177. s. 3. ,], 3. 30. l... 8. (). 8. 42. Nach

Coju8 l. c. war es unter den Airhängern der alten Iurifienfchulen |reitig„ ob die

Annahme eines Sponfor fiir die neue Obligation eine Novation herbeiflihren könne;

in den Iufiinianifahen Inftitutionen wird indeß die Annahme eines Fidejuffor

ohne Weiteres als Novum bezeichnet.

25*
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Umfiänden für etwas--Neueee-geltenß* War -die- alte Obligation. die*

novirt werden fo(l„ keine Stipulationsfwuld. fo mußte fchon die Ver

änderung der cause, die in der' Oiovationsfiipulation zu Tage lag. fiir

ein nor-um geltenN). *-- FitrdenFallxdaß Dritte activ oder paffiv' in

die -neue Verbindlirhkeit'eintreten-x fälltldieß Erforderniß zweifelsohne

weg. ltheils weil die rbmifwen-Rechtsquiellen dasinoeum nur gerade bei

der Novation unter“ denfelben Perfonen verlangen. theils wei( EajusW)

und nach ihm die-Iufiiniani-friyen Inftit-utionen gerade diefen Fall der

N>ovation dem zuerft genannte-n* in 'einer folchen Art und Weife ent

gegenfelzen. die nur bei dem Wegfalle jenes Erfotderniffes Sinn haben.

Wahrfmeinlicl) galthierfchon-berg-Eintritt dritter Perfonen in' das-Obli

gationsverhältniß als etwati-Nieuesz wenigfieris fcheint dieß Iufiinian

anzudetirenf wenn er diefenFall: geradezu als einen folchen bezeichnet

aus dem die alten Iuriften das-Dafein des ianilnu8 nornucij präfum

tionsweife gefolgert hatten 24). - Wird die Novation unter verfchiede

nen Parteien abgefchloffeiy fo taucht ferner die Frage auf/ ob der Theil

haber an der alten Obligation/ der durch die Novation ausgefchloffen

werden foll„ zum Novcitionsacte feine Einwilligung zu geben hat. Zur

Erörterung diefer Frage wird es durchaus nöthig„ einen Blick auf das

vorjufiinianifthe Recht zu-werfen. Hier finden wir den Eintritt Dritter

in die Novationsftipulation fo bezeichnet„ daß diefer Dritte entweder

Gläubiger oder aber Schuldner wird 25)/ doch wird dabei überall voraus

gefekzt. daß aus dem zu novirenden Schuldverhältniffe wenigfiens der

eine Theilhaber in das neue iibergeht* Tritt nun der Dritte an der

Stelle des alten Gläubigers ein. fo daß der alte Schuldner verbleibt

fo fällt dieß 'nach den Anfichten der claffifGen Iuriften unter den Ge

fichtspunkt der Delegation. bei tvelcher der austretende alte Gläubiger

immer einzuwilligen hat26). Verändert fich aber durch den Eintritt

des Dritten in der Novationsftipulation nur die Perfon des Schuld

nersj fo greifen die Grundfäße von der Solution und Liberation Platz.

die auch von Fremden fitrFremde gegen deren Wiffen und Willen mit

juriftifcher Wirkung vorgenommen werden kann; es bedarf alfo für

diefen Fall keineswegs der Einwilligung des alten Schuldners/ der aus

22) Dieß entwickelt fehr fcharffinnig Liebe a. a. O. S. 213 fig.

23) Vgl. den Zufammenhang von Coins, inet. lll. Z. 176. mit 177. -

Z. 3. i. 3. 30.

24) 1.. 8. i). 8. 42. eiiie: Zi gui8 rei ulinni personcnn ncilubuerjt '01 mutter-eric.

Dieß bemerkt fchon Liebe a, a. O. S. 208. '

25) Beide Fälle referirc i) ai a8 7 jl18t. ll. Z. 38., lll, 8. 176. Vgl. 8. 3.

T). _ Sie kommen auch anderwärts vor. l.. 8. s. ö. l). 46. 2. l.. 3.

S. 13g) Cajus, inet. 11.3. 38. 1., 8. 3. 3, 1),46.2. Vgl. Liebe a. a.-O.
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.-tritt) zum NovationsacteA). Ob diefe-Grundfäße im neuefien Rechte

Iu|inian's noch fort gelten) das ift eine Frage) die nur aus der rich

tigen Interpretation von l.. 8. i). (i6 noratjonibua (8. 42.) entfrhieden

werden kann. Von diefe-m Gefeße ift bereits oben bemerkt worden) daß

es. die Präfumtion des früheren Rechtes für das Vorhandenfein des

:anjmuz note-uni ausdrücklich aufgehoben und-verfügt hat) daß jene Ab

ficht zu noviren bei dem Eingehen der Novationsfiipulation erklärt

werden folie. Hier ift aber überall nurvon einer Erklärung die Rede)

welche die Novanten abzugeben haben; nicht aber von einer Erklärung

deffen) welcher dureh den Eintritt eines Dritten in die Novations

fiipulation aus der alten Obligation ausfweidet) die novirt werden follz

fomit wird klar) daß die in der genannten Conftitution enthaltene Ver

fugung den vorliegenden Fall gar nicht berührt) daß alfo die Verfiigun

gen des Pandektenreciztes, auch noch vom Standpunkte Iu|inian's aus

als giltig betrachtet werden müffen. - Wenn der Begriff der Novation

ausgebildet worden fei) läßt fich mit ziemlicher »Sicherheit auf folgen

dem Wege naihweifen. Zur Zeit Eicero's muß er bereits vorhanden

gewefen fein, weil er in der Aquilianifchen Stipulation vorausgefeht

wird) die aus diefer Zeit ift. Ferner erfahren wir aus Cajus-V))

daß Servius Sulpicius. der Zeitgenoffe Cicero's) eine Nova

tionsfiipulacion. die von einer Sufpenfivbedingung abhängig ift) auch

noch vor dem Eintritte ber Bedingung als einen Aufhebungsgrund der

alten Obligation betrachtet wiffen wollte) was freilich die fpätere Schule

verworfen hat. Auf ein hohes Alter deutet ferner auch der Schulen

ftreit zwifckien den Proculianern und Sabinianern Über die Frage) ob

die Hinzufügung oder Auslaffung eines Sponfor in der Novations

fiipulation als ein nor-um gelten kann) wenn die Novation unter den

felben Perfonen eingegangen wird 29); vielleicht auch der Umftand) daß

Iufiiniau 30) bei der Aufhebung der Novationspräfumtionen fich auf

das Zeugniß und die Thätigkeit-älterer Iurifien beruft. ,

Worin das Wefen der Novation nach römifchen Anfichten befian

den hat) kann nach dem Gefagten nicht zweifelhaft fein. Saoon

die Etymologie des Wortes und ein directes Zeugniß 31) deuten darauf)

daß man-es in .das Entftehen einer neuen Obligation an derStelle

einer alten gefeht hatZ* welche formell und' materiell in die neue Über:

K .

x 27) Am klarfien i| dieß ausgefproclyen in l.. 8. 3. ö. l). 46. 2. Auch hebt

dieß naeh 63m3, inet. [ll. 8.176. 177., Z. 3.:), 3. 30., fohon Liebe a, a.

O. S. 207-j recht klar hervor. i

28) Vgl. Cajus, jr18i. lll. Z. 179.

e29) (Kajuo, jlwtcl". Z. 178. „ -

30) l., 8. f). 8. 42..., Moi-aijmium nocentju ookrigentoc uolurninu el 'Gloria

juris ambjgujtntos refer-miles. . .. Nachher: - ro] aliqujt] [erotic, ex quo

'ccm-js juris conäjtokes jncroäuceboot noraciancs.

31) l4, 1. pr. l). 46. 2. Nor-icio enjln u 11070 nom-Zn uccopjt ec u 110W 0111i

galjono (Ulyjanuo , iii). 46. .ä eäjdlum).
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geht - und daß fich dieß zunächft in der Subftitution eines neuen

Verpflichtungsgrurides - der cause 0h1igatj0nj8 - gezeigt hat. erfuhr

ren wir beiläufig aus einer Aeußerung der wefigothifmen Interpretation

zum BreviarZL). - Was ferner die Formen anlangt. in denen eine

Novation zu Tage kommen kann. fo findet fich imIufiinianifchen Rechte

lediglich nur noch die Stiputacion vor 33). und an deren Stelle ift im

heutigen Rechte. welches die ftrengen' Formen des römifchen Rechtes

“verlaffen hat. zweifelsohne der einfache Vertrag getreten - in der rö

mifcizen Kunftfpraclhe paclnm nuclum genannt. So kann es alfo nur auf

einem bloßen Mißverficindniffe beruhen. wenn Manche für das heutige

Recht die Möglichkeit der Nooation geradenwegs in Abrede gefiellt

haben. Betrachten wir die Eigenthiimlimieit der Stipulation. welche

eine Novation wirkt. fo tritt uns hier eine Eintheilung der Stipulationen

entgegen. welche erit in neuerer Zeit in das gehörige Licht gefeht worden

ifi34). in rulgnree. ivelche irgend einen Gegenftand enthalten. ohne ihn

als Objecteiner Verbindlichkeit zu bezeichnen. und in Pech-nee. welche das

Object enthalten. fowie es aus einer anderen beftehenden Obligation

bereits gefchuldet wird. und fich ihrer Faffung nach genau an die Klag

formeln anfchließen. mit denen jenes Object der friiheren Verbindlich

keit eingefordert werden konnte. Jene lauten z. B. im Falle des Heu

rathsgutes einfach auf' ciolem äurj; diefe hingegen auf guicqnjc] nccj0ne

rei uxorine (1.-ne innere 0p0rlet. Von diefen Arten der Stipulation ift

nun hauptfämlici) die zweite zu Novationszwecken benutzt werden. wie

theils die Aquilianifme Stipulation 35). theils directe Zeugniffe 36) auf

das Entfchiedenfte darthun. Damit foll indeß nicht in Abrede geftellt

werden. daß auch die vulgären Stipulationen zur Novation dienen

konnten. fofern nur außerdem noch der not-nocli nnimuß bewiefen wer;

den konnte 37). der bei den fpeciellen ihrer eigenthitmliwen Faffung nach

überall präfumirt ward 38). Solche Novationsfiipulationen hießen in

der Kunfifprame der römifchen Iuriften 0xpr0mi88j0ne8; durch Stipu

lation noviren heißt exyrmniliera 39); denn man bezeichnet damit recht

32) Zu 93111111 sent. recent. 7. 8, Z. 1. Darauf macht neuerdings wieder

aufmerkfam (In eift. die formellen Eonlracte des neueren cbm. Rechtes S. 149.

33) l.. 1. Z. 1. 1). 46. 2. Cajus, just. ll. Z. Z8. Vgl, l.. 3. (Z. 8. 42.

1.. 24. u. n. 31. g. 1, 1). 46. 2.

34) Man vgl. hier Liebe a. a. O. S. 243 flg. Gneift a. a. O. S,

160 flg. Am klarfien werden beide Stipulationsformen unterfchieden in l.. 29.

8.1.0451., dann von 1113131132115 in den Scholien zu 8111x6310 rei

uxorjua action-z toll-entire (5. 13), in den ßanilica 29. 1. en. llsjtnbacn. 10m.

lll. y. 449.

35011. 27. l.. 32. l.. 34. Z. 2. l). 46. 2. Vgl. Cajus, inet. lll. 8.176.

36) l.. 18. l). rie ncceptjinlione. (46. 4.) I. 2. .]. quibue lnociis ohligalio

des taliuntur. (3. 30.)

37) i.. 8. g, 2. 4 u. 5. n. 16. 2,

38) Dieß bemerkt fchon Liebe a. a. O. S. 246.

39) Am klarften find hier folgende Stellen l.. 20. l). e16 86. dlucecioninno.
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eigentlich ein durch Stipulation eingeleitetes Verfdrecljen deffen) was

irgend Jemand dem Stipuiator fchuldig ift) unter der Bedingung) daß

die alte Obligation ganz aufgehoben werde) wobei es in der Anwendung

gleichgiltig ift) ob der Erpromiffor von dem alten Schuldner ver

fchieden ift oder nichtw). Eine fpecielle Anwendung von der Erpro

miffion 'kommt in der Lehre von den Jnterceffionen vor) wo der Erpro

miffor den nämlichen Befchränkungen unterliegt) wie der Fidejuffor)

wenn auch nicht alle Rechtswohlthaten) die für den lehren eingeführt

4_ find) auch auf den erften bezogen werden können. - Jm vorjuftiniani

gfihen Rechte finden fich nos) zwei andere Formen der Novation vor)

die ljiierurum 011113711110 durch 11011111111 lrangecriptjojn, welche nach dem

Zeugniffe des Cajus41) und TheophilusN) immer die Eriftenz

einer anderen Verbindlichkeit vorausfeht) wenn auch nicht immer unter

den nämlichen Perfonen) und hauptfämlicl) den Zweck hat) jene ältere

Verbindlichkeit auf dem Wege der Uebereinkunft durch Novation in eine

fdrenge Obligation zu verwandeln) im Juftinianifwen Rechte aber als

veraltet abgekommen ift.: Sodann die durch Litisconteftation) welcher

Act in den legitime iucijeia mit wenigen Ausnahmen eine Eonfum?

tion der in iu: deducirten Verbindlichkeit. auf directem Wege erwirktz

in allen übrigen Fällen aber und namentlich in den 1111110111, (111119 1111x113

110 oonrinenrur diefelbe auf indirecte Weife zu Stande bringt) d. h.

durch die Geftattung der 6166x1110 rei in iuciieium (1911110131143). Daß

auf diefem Wege eine Delegation realifirt wird) befagt Ulpiani4)z

doä) find die neueren Rechtsgelehrten nicht über die Art und Weife

einverftanden) in welcher dieß gef>)ehen konnte l5). Jn einer anderen

Stelle) welche von Paullus herrührt) werden die Wirkungen der

Litiscontefiation mit denen der freiwilligen Novation verglichen-W);

allein merkwürdiger Weife wird jene confumirende Kraft des pro

zefiualifmen Actes in den Jufiinianifchen Rechtsquellen nirgends ge

radezu mit den Worten 1101111110. 11011111-8 bezeichnetz ja in manchen

Stellen 'werden 110711112 und in 1111110111111 (leclucere, was auf das Ein

gehen einer Litisconteftation deutet) einander geradezu entgegengefeht47).

(14. 6.) l.. 14. l). (ie exceptjcioibus. (44. 1,) l.. 7. Z. 8. ]). (ia (1010 1111110. (4. 3.)

Vgl. Liebe a. a. O. S. 205.

40) Veifpiele von Erpromiffionen unter denfelben Perfonen gewähren l.. 20,

l). 14. 6. l.. 14. l), 44. 1, l.. 19. 8, 4. l). 116 ciieneiiianiiurs7 (39. 5.)

41) 6111118, just. [ll. 8. 129. 130. "

42) 'kbeopbjlu-s, parapbrnsje 1115m. lil. 22. pr.

13) Vgl. hier in diefem Werke Bd. lil) S. 705) den Art. Litisconte

ftati o n.

44)1..11.g.1,1),16.2.

45) Vgl. hier in diefem Werke Bd, 111) S. 302 fig.) den Art. 12113811110.

46) l.. 29. l). ibici,

47) l.. 22. l). (ie ncimjnistr. el perjeulo tut. (26. 4.) l.. 2. 8. 8. l). (ie 11e

reaicare rei acciane 1101101111. (18. 4.) Vgl. Keller) über Litiscontefiation und

Urtheil nach claffifhem rdmifmen Rechte S. 96.
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Wenn wir nun gleichwohl erft neuerdings aus .den-Vaticanifmen Frag

menten erfahren haben) daß ,früherhin auch dafür jene Ausdrücke ge

wöhnlich 1oaren48)) fo fche-int jenes Stillfmweigen des Iufiinianifmen

Rechtes von den Pandekteneompilatoren.auf kiinftliwem Wege herbeige

führt worden zu fein) weil jenem Arte in diefem Rechte keine confumtive

Kraft mehr innewohnt. Vielmehr tritt hier) wo nur die novirende

Kraft des Iudicats cinerkannt) und durch die 6110011110101 1111110111116 rea

lifirt wird) an deren Stelle geradezu das Iudicat49)) und infofern läßt

fich auch noch fiir das Jufiinianifme Recht behaupten) T?aß die Litis

conteftation nicht mehr 'als felbfifiändigerNovationsact in rage kommt)

fondern nur) inwiefern fie im nachfolgenden Iudicat ihr Eomplement

findet49). - Daß außer diefen in den juriftifchen Quellen bezeugten

Novationsformen fritherhin noch andere vorgekommen feien) läßt fich

mit Beftimmtheit weder bejahen noch verneinen) weil uns directe Zeug

niffe fiir das Fiir und Wider mangeln. Indeffen mag hier die bereits

von Anderen geäußerte Vermuthung- erwähnt werden) daß im friiheren

Rechte vielleicht auch das Nerum) d. h. das ge8t11111 per 1168 et 11111-11111

dazu gedient hat) beftehende Verbindlichkeiten in neue umzufmnielzen.

-- Erft jeht wird es möglich fein) den Begriff der Novation von ande

ren Gefchäften abzugrenzen) welche manchmal damit verwechfelt worden

find. Einmal von der Co rrealoblig ation) die durch Stipulation

entfieht. Hier waren nach dem Zeugniffe der Iuftinianifmen Inftitu

tionen 50) fefiftehende Verpflichtungsformen hergebracht) welGe den 11111111118

1101-1111111 auf das beftimmtefie ausfmloffen) alfo zwei Obligationen auf

das Leiften des nämlichen Objectes entftehen ließen 51). Der unterfchied

diefer Verpflichtungsform nach Außen hin befteht wefentlici) darin) daß

die npp1-0n1j88i0 immer gleichzeitig mit der erften Stipulation geleiftet

wird) ja fogar mit diefer fo fehrEins ausmachen muß) daß fich beide durchaus

gleichen) und daß fich nicht fagen läßt) welche von ihnen das Principa-le)

welche das Accefforium ift :Bu-Sodann von der Burg fchaft) die

im vvrjuftinicmifmen Rechte die 811011810 , fiäep1-01ni88j0 und 111181118810)

im Iufiinianifmen aber nur die 11081118810 umfaßt. Auch fiir diefen

Act waren beftimmte Verpflichtungsformen ftehend geworden) welche

auf das befiimmtefie den 1111111118 110111111111 ausfchloffen 53) und zugleich

48) 17183111. 711e. 3. 263, Spuren des alten Rechtes finden fich noch in l.. 2.

(L. 116 0bljZ11ti011jb118 el 8172011111118. (4. 10.)

49) Am klarften anerkennt dieß Iufiinian felbft in l.. 3. (I. 113 11811113 rei 111111

0111118 (7. 54.) in den Worten: 81 0111111 11011111111* 11111101111 actjone pr101* c011trc1ctu8

et 011er.

30) pr. F. (10 011011118 1'018, (3. 17.) -

51) Ganz charakteriftifcl) ift hier l.. 3. 111-. l). (ie 011011118 11218 c0118t1t11e11c1j8,

(43. 2.)

52) l.. 13. l). 43. 2. l.. 5. 1). (je ij11ej11880rjb118 (46. 1.) vgl. mit pr. 1!.

3. 17,

53) Dieß hebt hauptfämlici) 1.. 6. pr, 1). 46. 2. hervor.
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die eine Verbindlichkeit .als das. ;Printipale.,-:die --andere-.alZLdaC-Acerffen.

rium erkennbar machten. -Ferner von dem e-oxneiiuut-umxti:n.i>-itj-,.

was immer nur iiber eine beftehende Verbindlichkeit eingegangen-werden.

kann. Hier war die Form des5einfachenZahlung-srecfprgtkjens-.inder*

Schrift ohne Stipulation -hergebrcichttiiundxxgeradeadaduriß: wird ,hier

wiederum die Abficht zu noviren teusgiefchltofi'en.-:---Der:netceffoieifehnBei-x

tritt des. 80luti0ni8 031183 näiectuß non Seiten des .Gläubigerys :konnte:

irahrfciyeinlimer Weife aua) nicht .fiiglich mit der Novationsfiipulation*

verwechfelt werden. weil der Adjectns, gar-nicht am Verpflichtungsactek

Theil nimmt. *- Eine ungebührliche Ausdehnung des Novation-sbegriffes»

findet fich-bei manchen fachfifcihen Iuriften 5i!) vor, inwiefern fie esfitr

eine fiillfchweigende Novation erklärenx wenn: Pächter oder Verdächter

ohne den Pachtcontract aufzuheben :einen-Kauf überxdas erpachtete

Grundftuck unter einander. abfthließenF oder eine Mandatsforderung auf

eine beftimmte Geldfumme in ejne-:D-arlehnsforderung umwandeln. Im

erften Falle liegt nämlich im nachfolgenden Kanfvertrage unreine fiill- ,

fchweigende Aufhebung des Pachtesöö)) die aber fchon deßhalb keine

Novation fein Wann) weil nicht der Inhalt der Pachtobligation in

den Kaufvertrag »herübergenommen wirdF alfo die Einheit des Ob

jectes in beiden Obligationen mangelt. Im zweiten Falle hingegen

wird nach den Zeugnifien der elaffifcljen Iuriften eine zufammengefehte

(Ir-tio angenommen) die auf das befiimmtefie den nnjmtw-nm-uncij aus:

frhließtj deren Natur aber freilich hier in Mangel Raums nicht weiter

erörtert werden kann. - . - ;

Fragen wir weiter) welche Obligationen novirt werden können. fo.

ift nach dem Inhalte unferer Rechtsquellen zu antworten: jede) info

fern fie iiberhaupt nur rechtlich ,als Obligation beftehen kann. Schon

oben ift dageicvefenF daß civilexprätorifche und natürliche Verbindlich

keiten fich dazu;eignenz daß ferner novirt werden können pure und.

bedingte Obligationen) und folche) die an einen Zahltag gebunden find

(die letzten beiden freilich mit einigen Befchränkungen) die in der Na

tur der Sache liegen); daß endlich auch fremde und eigene Verbindlich

keiten der Novation erntet-liegenF die letzteren felbfi dann) wenn fie auf

dem nämlimen Verpflichtungsgrunde beruhen) auf welchen die Nova

tionsfiipulation bafirt56). Weiterhin ift kein Unterfchied) 'ob die

54) kinn, qnneationez iorenoeß tan). li'. p. 260, (Ldtteobnlk, *anni-Zeta*

juris Znxdnjcj cup. 12. p. 296 8g. Dagegen j| gerichtet die vortreffliche Aus

führung von Sinten is) über fiillfmweigende Novation) *in der Gießener

Zeitfchrift Bd. 9) S. 135-158. 7

55) Ganz entfcheidend findhier l.. 2 u. 5. l). (ie roäcjnciencin 'en-Findu

(18. 5.), welche hier keine Aufhebung durch Novation) fondern durch gegenfei

tigen Diffens ftatuiren. Vgl. l.. 2. Z. 1. l). (je partie. (2. 14.) l.. 10, pr. l).

e10 acjqnikennn [WZZEII. (41. 2.) l.. 1. (I. quancld ljert ni) onltjone receciere.

(4, 44.) Vgl. Sintenis a. a. O. S. 140.

56) Von diefem Falle fpricht befonders Caiue, jnZt. lll. Z. 177., Z. 3, F.

3. 30. f .
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a-leeVerbindliehkeic einer firengenvderelner freien Oblig-ationrntftamnrt;

ob fteganz oder-nur zum Theil Gegenfiand der Novati-onsfiipulation.

werden foll-z, *ob fie-endlich allein novirt oder mit mehreren anderen in* einer

Novavionsfll-pularion znfammengefaßt wird. _Außerdem find auch die»

Perfonen zer-nennen',- welche giltig noviren können. 'Die römifmen

Jurlfteu werfenkhierzwar 'die Frage auf) wer kann noviren) allein fie

beziehen *fie niemals auf- den) welcher durch die Novatiousfiipulation

verbindlich wird) fondern auf den) »welcher dadurch .Gläubiger wird 57).

Hier geben fie zunächfi die Regel); daß der) an welchen-giltig Zahlung

gcleifiet werden kann) auch regelmäßig noviren köuueW)) mit Aus;

nahme des enieotur-.Zalutionig graljnöPwlnd folGer) welche in unferer

Gewalt ftehen) ohne Unterfchied) ob es die* herrfmaftliciye oder väterliche

ift 60). Aus diefem Grunde können -P-upillen ohne Zuftimmung ihres

Vormundes nicht novirenz auch ..nichts erklärte Verfchwender) außer

wenn fie durch die Novationsflipulation-ihre Lage verbeffern 61). Haus

kinder können Außenftände) die »zu ihrem Peculium gehören) ohne

Weiteres noviren) wenn ihnen die freie Verwaltung ihres Sondergutes

übertragen iftslhz eben fo konnten es im Jufiinianifchen Rechte zwei

felsohne aua) Sclaven) natürlich unter der gleichen Vorausfelzung oder

daß ihr-Herr fpeclell dazu eingewilligt hatte 63).--Auf einem ganz an

deren Blatte fiehc die Frage) ob man auch durch Stellvertreter Nova

tionen vornehmen laffen könne.: Vom Standpunkte des claffifchen

Pandektenrechtes aus war die Möglichkeit einer folchen Novationsftipu

tion anerkannt bei Hauskindern und Sclaven) wenn der Gewalt

haber entweder vorher feine Einwilligung gab oder aber die Sti

pulation hinterher genehmigte64)z ohne diefe Einwilligung war die

Novationsfiipulation nichtig 65). Eben fo ficher konnten Vormun

der Pupillenforderungen noviren) wenn der Act nur ihren 'Mün

dcln nützlich ward 66)z Procuratoren hingegen konnten im Namen ihres

Principals nur dann* Novationen vornehmen) wenn fie entweder zur

Verwaltung aller Güter Generalvollmawt hatten") oder befonderen

37) l.. 10. l.. 25. l). 46. 2. l.. 21. l). jbici. l.. 34. pr. l). ibjci.

yaulluNoent. 1er,'. 8. 8. 1.

58) l.. 10. l.. 25. l). 16. 2. Dahin gehört auch die eigenthümliche Wen

dung in l.. 21. l). 46. 2.

69) l.. 10. l). 46. 2. l.. 10. l). (ie ooluiiouihus. (46. 3.)

60) l.. 9. pr. l1. 20. pr. l). 46. 2.

61) l.. 3. 1). ibjä.

62) l.. 34. pr. l). jbiä. l.. 48. 8, 1. l), rie peculjo. (13. 1.)

63) l.. 34. pr. [). ihn). vgl. mit l1. 16. l.. 25. 1). jbjtlsln und l.. 19. l). ile

solui. (46. 3.)

64)[7*e1u]]u3 , sent. recent. 7. 8. Z. 1. l.. 20. pr. l). 46. 2,

65) l.. 16. u. l.. 26. l). 46. 2.

66) l.. 20, Z. 1. 1). 46. 2.

67) l.. 20. Z. 1. l). ibjcl.



-kiorntio, 395

  

Auftrag zur Novation erhieltenßk). - Es herrfeht alfo hier)*-'*wenniwir

von den gefehlimen Vertretern beftimmter Perfonienoabfehen) das Prin

cip vor) daß Dritte nur infofern Forderungen ihrer-Gewalthaber oder

Principale noviren können) als fie“ dieß mit deren Bewiliigungthunsii).

Fehlt diefe Bewilligung )»'*ifo ift die Novationsftipulation ungiltig und

hat keine löfende Kraft; doch wird die aus diefecStipulation entftehende

Klage neben der alten Obligation des Gewalthabers noch aufrecht erhal

ten) fofern fie diefem nimlich ift und von Jemand abgefchlofien wird)

der jene alte Obligation zu feinem Peculium rechnen durfte 70)-Die

Seite des 'i-Novationspro-mittenten wird von den *angegebenen Regeln

gar nicht berührt; doch unterliegt es auch hier nach--den allgemeinen

Grundfcihen von den Obligationen keinem Zweifel) daß auch hier

alle ausgefchloffen findj-'idie weder durch einfache Vertragexmoch durch

Stipulationen verbindlich werden können. »nur im'>('l.-"*"'-*»-

Was die Einiheilungen der Novation anbetrijft) die in derSchule

gewöhnlich find) fo beruhen fie meijiens auf Begriffsverwirrung.

Man unterfcheidet nämlich 1) expreßsn (ausdrückliche) und weite

(ftillfcijweigende). Jene foll in allen Fällen vorliegen) wo der nnimnß

nor-anni von den Parteien ausdrücklich bei der Novationsfii-pulation er:

klärt wird; diefe hingegen foll eintreten) wo jene Abfuhr nicht ausdruck

lich erklärt ift) fondern nur fiilifmweigend vorliegt?“ indem fie aus con

cludenten, Handlungen der Novanten mit logifcijer Nothwendigkeit

gefolgert wirdxqiDiefe Eintheilung ift zwar nicht' dem Namen) wohl

aber der Sache nach dem vorjufiinianifcijen Rechte bekannt gewefen.

Eine fiillfchweigende Novation lag hier in allen Fällen vor) wo jene

Abficht nach der 'Meinung vieler Iuriften vermuthet ward) wenn irgend

etwas Neues mit Rückfieht auf die alte Obligation abgefchloffen und

gleichwohl nicht ausdrücklich erklärt war) daß das Alte noch fernerweit

fortbefiehen follte 71). Diefe Präfumtionen) welche von manchen In:

rifien verfchieden beftimmt wurden 72)) waren urfpriinglici) wohl weiter

nichts) als Regeln) die dem Richter die Beurtheilung concreter Fälle er

leichtern folitenz bereits feit dem Eitirgefehe) welches die Schriften ge

wiffer Iurifien mit Gefeheskrafc verfehen hat) wurdenfie aber auch

gefehliäje Vermuthungen) die den Richteribanden und auch dann auf

-'on'*7*.*“ioW 91". nd!- 3:3

3"" 68)1>uu11i 5cm. kei). r. 8, 5. 1,"-"].. 4. i), 8. 42.

69) Dieß Princip fpricht am klarfien aus l.. 20. pr. l), 46. 2.

70) Dieß ift der Sinn der Endworte in l.. 16. l). 46. 2.

71) Eine ganze Reihe folcher Vermuthungen i| von Iufiinian in l.. 8.

(L. 8. 42. erwähnt worden, Sie beziehen fich meift auf das Neue in der No

vationsfiipulation.

72) So war es unter den alten Iurifienfrhulen jtreitig) ob die Hinzufügung

eines 3p0l180i' zur Novationsfiipulation ein uurum fei oder nicht. Vgl. China ,

inZt. 11], 8. 177. 178. Aehnlich war es wohl auch bei der Verminderung der aus

der alten Obligation gefchuldeten Quantität. Vgl. i.. 8, t). 8. 42. mit 711e.)

pbiiuß, purnpiir. inet. lll. 30. Z. 3., dazu auch WLöhY a.a.O. Bd.4) S.27.
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VefoleuagAnip-:us hatten) wenn ausdruck).derxEiaeuehümlicbkeic-des

Falles* ohne :fie .niemand-ie Ablisitmdie Schuld. zu erneuern) hätte ge

zdacijt werdeir--können. ,Iuftinianxhar .allex diefe Vermuthungen mit

..einem *Male- vernichtet undzdie :vorher mutige-Legalnovation.aufgeho

benli). „Qbeieitdem- noch fiillicbweiaende Noratianen--perkommen kön

nenpift beftritten. t Einige behaupten; mic.-_v..L.ö,h,-r-)ihr Vorkommen

für die Fälle) in denen der dreien-s nolliiyfijaaus*coucjludenten-Handlun

&gen -der Parteien hervorgeht-z. allein dagegen ift_ mit Rechtferinncrt wor

den) daß diefe-Anfieht gegen demfpeciellen Inhaltder-Iußinianifchen Ver

ordnung vecfiößt. Noel) andere)- wozu namentlich: die jächfifujen Iuriften

gehören) rechnen-hiqrher-den Abfchluß eines .Kaufes uberein Grundftück

zuerter-,xden nämlichen Parteien) die. vorher darüber: einen Pachtcontract

(nbgefchloffen- .habenjoder dieVerwandlung einer) Mandatsfchuld in ein

Darlehn durch fpätere Convention) ut few.- -, lau-ter Fälle) in denen

ven ciner Venetien .in-...rimifcben-,Sianez icbonnecb hen-oben angege

benen.Begriffserörterungeupirbergll nicht die Redefein. kann.. Sonach

,erfcheint vom .richtigen-Standpunkte aus *die ganze Eintheilung für das

heutige _Recht irrelevant. _und bei. forgfältiger Quelleninterpretation

durchaus verwer-flichx 2) [Brix-heim ,und eumululien, je nach:

dem die Novationsfiipulation die alte Verbindlichkeit) die novirt wer:

den foll) aufhebt odcr-fie noch for-tbejtehen läßt) fo daß im letzten Falle

zwei Verbindlichkeiten neben einander ftehen) von denen. jede einzelne

vom Gläubiger geltend gemacht werden kann) doch mit der Befchrän

kung) daß die eine erlifcht) wenn (er das Schuldobject aus der anderen

»bereits erhalten hat 7i). Zur erfieren Gattung rechnet man gewöhnlich

die Fälle der römifchen Novationz- zur zweiten hingegen die Fidejuffion)

das eanrtituluin ciebili (einerlei) ob es die Schuld der nämlichen Parteien

oder die eines Dritten betrifft)) die 8ijynl0ij0 inan-ati)) die Pfandbeftel

lung von Seiten Dritter für. fremde-Obligationen :11. f. w. Diefe

„Eintheilungzift den--römjfwen. Rechtsquellen nicht blos dem Namen)

fondern-auch _der 'Sache nach unbekannt._Denn einmal erkennt' U lp i a n in

.der angeführten Legaldefinition nur die .Stipulation als einen Novations

.act- a*n)*in xtvelcher. :die altejVerpflickjt-ung .ganz aufhört) und das an

.einer Stelle -)-) wo es feine Abficht..war) den Begrifi. den Novation voll

ftändig nach allen Seiten hin zu entwickeln. Sodann fpricht dagegen

der weitere Sprachgebrauch der Pandektenjuriften) welche die Worte n0

uni-e, nor-atio niemals von der fogemcumulativen Novation brauchen.

Ferner berichten Eaju s") und daraus die IuftinianifGen Inftitutio

nen76) wenigfiens fiir den' Fall) daß die Novationsftipulation mit

73) Darauf beziehen fich die merkwürdigen Ausdrücke in l.. 8. ,(3. idle.: et

generniiter cjeiininius, roiuotulc Zuiurn e686, n01) i686 uorunciuni.

74)i1rgun1. l.. 2; l.. 8. Z. .3 11.-ij. _].. 9. pr. i). 46. 2, .| .

75) lost. ill. Z. 176.- - . ei

76) Z. 3, l. 3. F30. ibique küeepüiius. - l z ),
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einem? Denim- Wefcijlofirn* -witdx die dem Seiten*-deÄSchulBicerWei-nr

tritt) daß *auch* hier die-alte-Obligation-*immer“aufgehoben'wirdjlendY

lich erklären auch die Pandektenjucifien das Nebeneinandeefiehen-ldee)

alten Obligation »mit der neuen *für unverträglich_ mit -dewi-Vegce-ffei

des noi-anclinnjmuß 77).--.Wie-man überhnllpfduzu- getrennten 1|)Begriff der cumulariven N-ovation zu bildenxdazuögeben einige-Stellen(

des Iufilnianifmen» Rechtes dewSchenffeh-welche- das-Hinzuereten 'eines

Fidejuffors zur Oiovationsfiipulation)in-gceiGen-die-Pfandbeftellung von(

Seiten Dritter 'nls einen Novationsact *zu bezeichnen fcheinenfu)) *eine

_ Grunde aber nur fo *viel befagen) daß in folchen Fällen dann in derNoei

vationsfiipulation- etwas Neues vorhanden fein werde) wodurch* fie fich*

von der zu novirenden Obligation unterfcheiden können (vgl. S. i187).F

Dieß nun-batman aus-dem Zufammenhange-geriffen und fo- verfiaet-j

den) *als »ob-jede fpäter hinzutretende-"Fidejuffion oder Pfandbefieuung

fchon an und für fich'- eine Novar-isn* zu-Wege berichte.» 3)--'0]n'n-'

ronja (freiwillige)-79) und nunterentire-(nothwendige).?Ienes-ifi eine'

folche) die durch einen Vertrag der* novirenden Parteiert-"heddeigeßührfi

wird; diefe hingegen beruht auf 'gefeezlicljem Zwangez, indem manches_

Mal Umftände): die zwar mit-dem Willen der einen Meret-eintreten)

von Seiten der anderen aber erzwungen' werden) eine“ Novation herben:

führen 80). So foll in der Litiscontefiation einei-nothivendige Nova:

tion liegen) ferner- auch im Iudicat) die nach Verfchiedenheit der Fälle

bald direct auf denGegenfiand des Prozeffes einwirke) indem fie die in

juelieinm deducirte Verbindlichkeit bald jy80 nike, bald auf indirectem Wege

durch die ,bxoeptio rei in inan-juin'- 606110132 und rei junior-coe aufhede'

(vgl. den Art. Einrede inLdiefem-Werie Bd. [11)-S. 770) 772).-

Hiermit verbindet man den practifäowichtigen Unterfchied) daß) wenn bei

der 7011111171111 norulio zugleich mit der alten Obligation auch deren Ne

benverpflichtungen) wie Bürgfchaft und Pfandrecht aufhören) fodann

auch der Zinfenlauf fiftirt wird) und alle mit der alten Forderung

verknüpften Vorzugsrechte) z. B. .Privilegien untergehen) überhaupt

die alte Obligation in der Art erlifcht) daß daraus nicht ein-mal eine

Naturalobligation übrig bleibt) dieß Alles bei der neeersarin fich ganz

. ) *1* . I", - - >24),

 

1*. 1K. *ll

.2. t.. 8. Z. 5.1). 46. 2. ' l'

. Z. .[. 3. 30. l., 8. (L. 8. 42.

79) Der Ausdruck not-uli() rulnnlnrju kommt im Gegenfalze von jnciirjum

nccepturn (d. h. die Litisconteftation) allein vor in l.. 29. l). 46. 2. Allein er

ijt gewiß da kein Kunftausdruck) da) wie fchon Ribbentrop bemerkt) der

Beifatz roluntorjoe ebenfowohl erklärend) als unterfcheidend fein kann.

80) In diefer Lehre ijt claffifch die Abhandlung von Keller) über Litis

conteftation und urtheil nach claffifchem rbmifmen Rechte S. 82 flg. Eine frü

here Schrift) die fich hauptfämlicl) mit der Dogmengefcijicijte des Begriffes be

fcbäftigt) ifi: [ijbbentrop, connn. (ie necessuriu, queen rue-Int, norutione. 601c.

1822. 8. .
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Wtri-.yesiältöftdsnreinutheils Ptandeeebtzkxwtni» .Vitra-Kaff lie-hen

blzilienx--anderentbeits derxZinfenla-tf» nicht. ,unterbrochen wird-82).. die

CPQWNWiWM-(qfe-„nixhj wegfällt-SKY.; endlich auch die mit der alten.

Fendexxngneerknüpftm.Ventil-aimnach wie vor zufiändjg find 8*). und

W ,ÖWcLLNWH-figkjonron dei: alten Obligation immernoch eine.

Naturcxlobligatian.zutimbleibtnwalche zur Compenfation gebracht 85))

und unnidrtxnilickie/-bezablt ..werden ka-nnsö). zu deren Sicherung *auch

Bücgen-.eoxuei-d.Pirat-betreuung möglich in Vonden Fällen der noth,

wrndigenNovatiozniit. im IufiinisniiWRehce die Litisconteitation

iin-.Wegfall gekommen) wahrfckyeinlicl) durch l.; 8. l). (io naratioujbuz

(Z.- 4Z,).-._ welche den- Eintritt der.-Novatien von dem ausdrücklich er

klärten nnilnur n0iancli der Parteien abhängig macht; hiernach find die

crngzitxfiihrtitrc:Stelle-niF welche-.vom.Stehenbleiven. der Acceffionen bei der

altennVe-jlzindljchleit fprecizen). _vom Standpunkte des Iuftinianifmen

Macbeth aus lediglich fo zu erklären.. -als ob die Litiscxontefiation gar

keine Veränderung im bisherigen Sachzuftande der in juäjcjum deducir

ten Verbindlihkeit hervorvringt. Sonach bleibt für das Iuflinianifche

Recht nurznoehßdas Iudicat. als nothwendige Novation übrig) und von

diefernigeltew .hier alleoben angeführten Einzelwirkungen- nur daß der

Lauf, der; »nerfproclyenen Zinfen.- nach einer ausdrücklichen Verordnung

Iuftinianjs. durch: das Iudicat unterbrochen _wird. und von da abwärts

an deren Stelle dieIudicatszinfen treten W). uebrigens bedarf es noch

der Bemerkung. daß-das. Stehenbleiben des Pfandrechtes) was für die

altexObligqtiW-haftet) keine der nothwendigen Novation eigenthümliche

Wirßung ift. fondern vielmehr auf einer breiteren Bafis beruht) d. h.

auf den fpeciellenxVorausfevungen der Pfan-dklage,89).j und demnach

nicht blos im _vorliegenden Falle. fondern auch bei allen anderen Er

löiwungsgründen der Hauptobligacion eintritt. die gegen den Willen

,

81) Dieß» folgt aus l.. 11. pr. 1). (18 pjeneratjejo. (13. 7.) l.. 13. 8. 4. 1).

(je pjgooridue. (20.1) 114.8. (I. (16 pjgnorjbus et dypatbecjs. (8. 14.) l.. un.

(1. erinn- 0b (Zkjrosrnpll. (8. 27.) Vgl, Keller a. a. O. S. 100.

82) Für das Iudicat folgt dieß aus l.. 3. pr. l). (18 ußurj: rei juciicntna

(7. 54.) für das ältere Recht; für die Litiscontefiation aus l.. 90, l). (le 7. 0.

(an. 1.)

83) c. 90. l). join.

84) 1.. 29. 1). 46. 2. l.. 22. 1). (la tutelae 6c ratio-Muß äißtrnilenäjs.

27. 3.)c 4 85) l.. 8. 1). (16 c0rnpen8.*(16. 2.) -

86) l.. 60. pr, l), (1e conäjctwne jncjebicj. (12. 6.)

87) l.. 50. s. 2. l). (le peouljo, (15. 1.) 1... 8. 8. Z. 1). (1.2 liclejusäorjbnz,

(46, 1.) *

88) . 3. pr. (1. 7. 54.

89) 1... 13. Z. 4. l). (1.2 pjgnatjbus. (20. 1.) l.. 39. pr, 1). (16 8C. 'ki-Ebel

1inn0. (36. 1,) 1.. 11. pr. l). (16 pjgnarntjaia 36110118 (13. 6.) vgl. mit 14. 3, (L.

(ie luitjone pigoorjs (8. 31.) und 1.. 19. E. (18 118111-19. (4. 32.) Vgl. Büchel)

über die Wirkung der Klagenverjährung (Marburg 1832. 8.) ) S, 49-56.



[Toro-in. .W

  

des Pfandgläubigers eealifirt werden 90);..-:z4 B. bet--der-uolnuejo durch

Erbfctiaftz felbfi in Fällen. wo bereits eingetretene Novationen wegen

eines fchon bei der Eingehung der .Mvationsfiipubation .bcereitsc vorhan

denen Grundes hinterher wieder aufgehoben werden 91). -Was die heu

tige Anwendung der Iudicatnovation angeht. fo findzwar die Pro

zeffualiften darin ubereinverflanden. daß fie. in der -rämifchen ,Bedeu

tung genommen. unpractifch geworden ift; allein weder die Eigenthiim

lichkeiten*-l der heutigen eicceptjo rei iucijoatue, noch die Siftirung

verfprochener Zinfen durch das Iudicatlaffen fich hinreichend erklären.

wofern wir nicht wenigfiens annehmen. daß Einzelwirkungen von jener

cilten Urtheilsnovation auch im heutigen Rechte ftehen geblieben-find.

4) Zjmplex (einfache) und quniiiientu (zufa-mMengefeZtO-UIQW

findet nur unter den Parteien ftatt. irelche in dem alten Seimldver

hältniß fiehen. was durch die Novationsfiipulation aufgehoben werden

follz fie bedarf zu, ihrem Befiehen eines not-urn, d. indie Novations

fiipulation muß immer in irgend, etwas vonlder alten Obligation ver

fchieden fein. Diefe hingegen finder unter anderen Parteien |atr-. jedoch

nur fo.. daß immer einer aus. dem alten Schuldverhältniffe in der No

vationsftipulation zurückbleibt 92). alfo entweder nurder Gläubiger oder

der Schuldner gewechfelt wird. fur welchen leZteren Fall nicht einmal

die Einwilligung des alten Schuldners zur Vornahme der Nonations

fiipulation als nothwendig erfcheint. Wenn man. nun in der qualificirten

Novation nach der Verfchiedenheit dieferFälle wiederum unterfweidet

zwifchen dermciratio ner cielegationeni und per exprotnieejonetn. gfo ent

fpricizt dieß nicht ganz dem Inhalte der römifwen Rechtsquellen. die

..eine Erpromiffion auch im Deleg-ations-falle für möglich halten, uebri

gens find die hier mitgetheilten Kunftausdräcke nur von den neue

ren Iuriften erfunden worden; den römifciyen Rechtsquellen findzcfie

idem Namen nach durchaus fremd. tigt-i -iinio na nell-u

Was die Wirkungen der Novation angeht. fo laffen fich diefelben

auf einen doppelten Gefiwtspunkt zururkfiihren. je nachdem man die

alte Verbindlichkeit. die novirt werden foll. und die durch die Nova

tionsfiipulation felbft entftehende neue Verbindlichkeit in das Auge faßt.

Somit hat alfo die Novation eine löfende und eine bindende Seite.

Einsilöfende. indem fie das alte Obligationsverhältniß gerade fo

aufhebh' wie wenn die Solution des Obligationsobjectes erfolgtwäte93).

fo daß der Gläubiger felbft. falls er fiir den Anfpruch aus der Novations

("ti

90) l.. 59. pt. 1). 36. 1. -k-tt*

91) l.. 13. Z. 1. l). (ie Z6. VeLleiano. (16. 1.) l.. 50. l). (le rninarjbur.

(4. 4.) Vgl. Büchel a. a. O. S. 59.

92)lnte1*rentu nor-ue poi-rouge bei (Leine, just, lil. Z. 176. und Z. 3. I.

3. 30.

93) (Znjuo, inet. lil. Z. 176. Z. 3. i. 3. 30. -- l... 1. pr. l). 46, 2.

l., 31. 8. 1. l). idjci. - l... 2. (i. 8. 42. .
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-fiipulati-on-*keine-“L Befriedigung' findetz--I-docl) ' niemals 'zu * feinem alten

ZAnfprrtche;»und-»beziehtmezei/ctoeife zu' feinem .alten Schuldner zurücktreten

kann-NOM-D'i1bei?i|>es.'ferner gleichgiltig). ob inderNovationsfiipu:

lntionl-einexoder 'mehrere-alte .Verbindlichkeiten zufammengefaßt wer:

denN)) und. ob-'diefe Mehrheit“ vonVerbindlichkeitenunter denfelben

Perfonen-aborkam) -welche die Novationsfiipulation' eingehen) oder unter

verfchiedeuenB-ön( Allein-nicht- blos auf die alte Hauptobligation wirkt

:Ldie*Nodationsftipulation löfend ein) fondern (nich auf dereniAcceffionen)

bis: fämmtlici) 'bei » der freiwilligen Novation wegfalien. Dieß gilt

von dem Pfandreehte97)) *der .BiirgenverpfliGtungNZY vom Zinfen

laufe-XN)) der -Eonventixonalftrafe-(w) )'„ja fogar- von den Privilegien)

die.. mit -der- alten Schuld verknüpft-- find 191). Hiermit hängt das

Princip Lzufamrnen) daß) 'wenn aus irgend .einem . Grunde) der

bereits l1 zurX-Zeit) - wo die Nouationsfiipulationi* eingegangen wird)

vorhanden wen.) die-lehtere umg-eftoßen oder fonfi ungiltig wird) .auch

die alte-Verbindlichkeit fammtallen Acceffionen wieder hergefiellt wird.

-Dieß zeigt fich nicht blos bei den primitiven Interceffionen von Frauen)

-die gegen das Vellejanifciye -Senntusconfult .verftoßen) wo dem alten

?Gläubiger zur Erreichung jenes Zweckes eine refiitutorifche oder refciffo

*rifche Klage zufiehtjoii)) fondern auch bei derWiede-:einfeßung in den

vorigen Stand) falls fie von dem-gefucht wird) welcher durch die No

:vationsitipulation verbindlich geworden W103). “ Bei Verbindlichkeiten)

Welche-von* einer Sufpenfivxbedingung abhängen/Britt die löfende Wir

kung der Natur der- Sache nach nicht fofort) fondern er|„mit der Er

füllung der Bedingung ein) weil vorher gar keine-Obligation vorhanden

-ivar-z fondern nur eine Hoffnungxdaß eine folche ent|ehen werde 104).

Ift der alten* Obligation ein Zahltag hinzugefügt) fo tritt die löfende

*Wirtung- -fofbrt- ein 105). Fur den Fall) daß die Novntionsftipulation

felbfi von einer Sufpenfivbedingung- abhängt) fiatuirt der Zeitgenoffe

7Eicero's) 7Servius Sulpiciu-s) die* .fofortigey Auflöfung der

94) r, 3. o. 8. 42. um; - -- -:: --95)*l..34.-Z.2.o.4o.2.- i... 32. '1). juin. 7,- . 'in im; .W53

_96) Ein Beifpiel der erfieren Art gewährt die AquilianifGezur zweiten Gattung finden fich Belege in l.. 32. l.. 34 Z, 2. 1) i i ß
-'

97) 1.. 18. l). 46. 2. t.11.3.1.1).äepjgoeracßiicr,(13.)) 7*'***7-*]T"- *
98) l.. 60. l). (i8 iiijeiueooriieixs. (45. 1.) l.. 4. (K, *(16 jiijeiuxs. (8. 41.) i

99) c. 18. o. 46. 2.

100) i., 1ö. l). jbjä.

101) l.. 29. l). ini-i. l.. 17, pr. l). 42, 5.

'102) l.. 8. Z. 11. [n13. 8. 2. l.. 14. [n16. 3.1..- l., 32. z. ö. l).

:ici 88. iieiieianum, (16. 1.) l.. 8 u. 16. (I, e141 86. iieileionuru. (4. 29.) l.. 12.

l). (ie minoribus. (4. 4.)

q 103) l.. 50. 1). (io lninoribur. (4. 4.) l.. 2. (I. si niir-epson lronznoiionam.

(n. 32.)

104) l.. 8 8.1, l.. 14.8.1.0, 46. 2.

105) l.. 8. 8. 1. l.. 5. i). ibicl.
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alten Obligation. d. h. vor Erfüllung diefer Bedingung 106). allein diefe

Anfichc ift von den fpciteren Iuriften nicht gebilligt worden; vielmehr

tritt hier nach dem Rechte der claffifmen Iuriften erft mit der Erfüllung

der Bedingung die löfende Kraft der Novationsftipulation hervorl07).

Zeittermine.- die in der Novatiousftipulation ftehen. halten ihre löfende

Kraft nicht auf 108). (k. .i6 .p twitdiittilla---ÖJ ii.

7'- Eine natürliche Befchränkung diefer Wirkung wird durch den all

gemeinen Grundfalz herbeigeführt. daß fremde Oiechte durch Handlungen

Anderer nicht beeinträchtigt werden dürfen. '- Indeffenqleidet dieß eine

Ausnahme bei den eigentlichen Eorrealobligationen. wenn eine-dritte

Perfon durch die Novationsfiipulation in die Stelle des alten Schuld

ners eintrittz denn weil es hier deffen Zuftimmung nicht bedarf. und

die Novatioit mit der Solution verglichen wird. fo kann durch die No:

vationsfiipulatioit des einentCorrealgläubigers auch die Forderungs

berechtigung feines Collegen aufgehoben werden. wenn nur diefe 'Abficht

bei der Eingehung jener Novationsfiiptilation ausdrücklich erklärt

worden M109); wo nichc..fo bleibt hier. wie anderwärts. dieß Recht

des anderen Eorrealglciubigers auch nach der Novationsftipulation annoch

fortbeftehen. _ Eine bindende Kraft hat die Novationsftipulation

infofern. als fie eine neue Verbindlichkeit erzeugt. die zwar ihrer mate:

riellen Eriftenz nach durchvdas Vorhandenfein jener alten Verbindlich

keit bedingt wird. formell aber fchon wegen des Stipulationsgewcindes.

mit dem fie bekleidet wird. .als eine felbfiftcindige Verbindlichkeit auf:

tritt und alfo vom Novationsftipulanten mit der nano e! Ztipulacu ver

folgt werden k.1nn110).q- Indeß führt auf diefem- Gebiete jene materielle

Abhängigkeit der Novationsftipulcition von der Erifienz der alten Ver

biudlimkeit zu manchen Befchränkungen. die-hier genauer erörtert wer

den follen. Hängt namlich die alte Verbindlichkeit von einer noch nicht

erfüllten Sufpenfibbedingung ab. fo kann aus der Novationsfiipulation

nicht eher geklagt werden. als nach Erfüllung jener Bedingungzizdaher.

wenn fich die Unmöglichkeit ihrer Erfüllung herausfiellt. auch von der

Stipulcitionsklcige aus der Novation nichtweiter die Rede fein kann 111).

Ferner' vecfieht fich von felbft. daß Modalitäten der Novationsfiipula

tion nach den allgemeinen Regeln von den Modalitäten auch dieStipu

lationsilage aufzuhalten vermögenz wenigftens wird dieß für den Fall

der Sufpenfivbedingung 112)*.und des ZeitterminesW) im claffifchen

--t--q---l __- . u», t'. (t. .in gulli..
 

1.*:

r

106) Union, in8t. ][l. Z. 179.

107) Cajus, inZt. lll. Z. 179. Z. 3. F. 3. 30. -- l.. 8. Z. 1. l.. 14. pl',

l.. 31. pr. 11.46. 2. ..Z .. . . (Z111

108) l.. 8. 1. l). 46. 2. 'i z), t , i-.tiik - ..iz-li .Silk

109) 1.. 31. s. 1. 0.46. 2. m' ,ie ll' .> l -ui-:LL .u-e. :i

110) [4. 3. E. 8. 42. '. Z111i .lfm .i171 ill *i .l t 11.13.1 1411.1

111) l.. 14. Z, 1. l). 46. 2.. N *-17.1 .I.*..l1:nc .ki-ui 'Zi- -i .4 init

, 112)l..14.pr. 0.11.14. *im “- ?am c- xni ..i .ik e 1 .-1 :ut-r

((1 113) l.. 3, 1.. 8. Z1. 1). ibici. *tut (17.111.- itt :1..,.- 3718 i1

711. 26
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Pandektenrehte :ansdrückliw dezeugt.„-;*,. Hiernach [atm-Les ?keinem

Zweifel unterliegen) daß beide Wiriungender -Novationsfiipüiatiotndie

,löfende und die bindende) nicht immerpnrallel-lanfen) irn-dern öfters

_auseinander gehen. .Dieß zeigt fich einmalbei der Hinzufügung-eines

Zahltages in .der Novationsftipula-cion (hier .tritt die li-fende Wirkung

gleich mit dem Stipulationsacte ein) die Klagbackeitder Nehmt-ons

fiipulation_ aber erft mit dem Eintritte desg,-(]iee>"!44))z fodann nach der

.freilich im Pandeitenrechte verworfenen Anficht des Ser-viuscSul

picius über die Wirkung bedingter Novatiensfiipulationen) wonach

die ,löfende Kraft der Novation aus) .vor dem Eintritte der Bedin

gung) diebindende aber erft mit deren Erfüllung: eintceittidähzr-W

.lich auch in Beurtheilung der Novationsftipulationen) welche Scla

ven verpflichteteW). Exner) meinte nämlich Sqervius Sulpi

eins) werde die alte Obligation immer aufgelöfi). doch :fei: der No

vationsfiipulation die bindende Kraftabhufprechen) weil-gegen Sclavm

keineKlage möglich .fei. Jndeß waeeman icbdn zur Zeit. desEajus

1mm .diefer fingulären Anficht zurückgenommen; vielmehr iollte- hier gar

keineNovation eintreten),alfo auch die alte-.Qdligation feFnerhi-rfort

beheben) und .diefe,neuereAnfichtfinden wir in den Jtifiiniani-fchenuI-t

ftitutionen ausdriigklich- beftätigt117).-» In Füllen) wo die Novations:

fiipulation gar keine Wirkung hat) alforoeder eine civile noch naturale

Verbindlichkeit erzeugt) können. natürlichecweiie auch nicht die oben

genannten Wirkungen. eintreten; „vielmehr . .befteht dann die alte

Qbliga-tion ungehindert fort-LZ). Fehlt hingegen *zum Eintritte der

löfenden .Kraft diefer Stipulation nur die ausdrückliche Erklärung der

nevirendenParteien über den 11111111113 11011211111. -fo bleibt nicht blos die

alte Obligation fernerhingbefiehen) .fondern es entfiehtx-auci) daneben

.aus dem anderen. Qbligationsgrunde .eine Stipulationsverbindliwkeit)

rdirifelbfifiändig neben,-drrznlten-Qbligation.dafteht und von ihr unab

hängig geltend- gemacht, werden kann,11,9).. So .treten dann zwei-ver

fehiedene Obligationen auf die nämtimen-Sachen) manchmal auch unter

.den nämlichenPa-cteieo neben einander),deeen materielle Verbindung

.es :mit fich bringt) daß die, Zahlungsleifiungi-aus dem einen Grunde

zugleich den anderen Obligationsgrund mit anfhebtW). ggmzagxai»

11:1 .ÄAelin-otloi). , Wenn wir vonder iveiteren) uneigentiichen Be:

deutung abfehen) in welcher das Wort jeden rechtlichen Zwang an

* 1 ,- 111.1". . -.'.-.1"-d.

1:.1 11111.3. 1111.9. 1.11.1112, .- ,? 111 111| n. .- .

115) Vgl. 6111118) 1118i. [[1. 8. 179. .L 1. l1 -, .!1.' .1

116) Vgl, 11111118 1. e. 111. 8. 179. i; '.1 ,ij . .z .i

117) Vgl. 6111118 1. e. 111. 8. 176.179. 8. 11'. 11.13.'- 30. * l

118) (101113 1. c. 111. 8. 176. vgl. mit 8. 179. '1 .1. ...1 111.1

119) 1. 8. 112. vgl. mit 1., 2. 1. 8. 3.11; 1.19.1 7.1.2.1.4, **1

120).1.. 8. 8. 5. 0. 16. 2. Vgl. Sintenisba. a.:Q. Vd.'9)-“S.*153.

1) Literatur: Bucher) das Rechtdev Forderungen (Leipzig 1815))

hi.“ ..'11
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zeigt?)z fo ,treten uns auf _dem Gebiete der eöniifGen Rechtsquellen _als

Gegenflände- welche obligiec werden können, Sachen: nndPerfbnen ent

gegen* und in beidenFällen bezeichnet das Wort nicht blos die Bege

benheit des Obligirens felbflz fondern auch das ,daraus entfiehende

Rechtsverhältnjß ebenfowohl nach der Seite deszGlänbi-gers als nach

der des Schuldners hin; endlich wird es auch gebraucht zne Bezeichnung

einer Sciniftz welche jene obligirende Begebenheit enthältZ), Wo mm

die Obligation von Sachen in Frage kommt, da ifi zunächft_ in *jenen

drei Stufen zu denken an die Verpfändung, das Pfandverhälcniß und-die

PfandveeiGreibungz wo hingegen das Wort auf Pecfonen bezogen

wird-xda geht es auf das SchuldvecbindliGmachenl auf die Schuldver

bindlichkeic felbfi (die nach der Seite des Gläubigers hin zum Schuld

focderungseehte wicd)h und ;auf die Ucinnde- welche jene Seintldver

bindliichkeic in fich “enthäln--zy .Daß der Pfandvectrng in dem claffifPen

PaUdeEtenreGte als obligediiirei bezeichnet wied„ hat viele neuNreRechts

gelehciee) veranlaßt- neben den gewöhnlichen-Schnldverbindlinyßeiten

der Per-fonen noch eine andere Clafie von.Obligationenx nämlichhing

liche Focdecungsceclyte anznnehmenz die zunächhfi nnd unmittelbae blos

aufiSachen euhenF nur auf diefe gelegt find- und alfo Perfoneiitznicht

voten-une hecein- fondern eefi eventuell info-fern berühren, alsizfie dnrch(

Eigenehums- und_ Befihverhältnifie an der obligirten Suche ,in die ,Lage

kommenF das auf ihnen nnhende dingliehe Fordernngscecht eines Ande

een. anzuerkennen-u E-inigehaben diefen Gedankenj-_mit den „Wqxeen

ausgefproxckzenz bei dem PfandceGte fei eine Suche fo verpflichten, ,wie

bei der BürgfGaft eine Perfon 5)z Andere haben dieß als ein Forderungs

rechtächaraktecifirci deffen Gegenficind iebecallh ewo. er fich ,fjndecF nnd

abgefehen von „einer ,befiimmcezn Perfon verfolgt werden kbnneM und,

*Z-.i me: e(bun7-i7.,_xhr,7nx ini ,enn tree-main tmeaiedizßeice.

2, Auflage 1830. 8. unterh-olznerzilqflMge Zufammenflellnng der

Lehre heß-rbmifchen-Rechtes von den ScbnPW ifleni- nach-des Verfaffers

Teide. hezxansgegebenno-n ufchke, 2Vände, Lei igesao. 8.- Von den

neueren Cdmpendienxivel e hier gewöhnlich nntdieWefnltate wichttgee-Whoy

graphien zu Markte bcingenz zeichnen fich durch felbfifiändige Forfckytingl/aub

haubiFäcb-licl) v: Vadaegeex-xtrz_KIÖKYJirZTÜYeDJÜxLdcZen1Bd.UezSe-:l flg.;

fm!" cibbfisgrm-?e'bie'Verpfliei)tiikixz des ?Zeklagtteßrxzbei 'inn08 (l4. 18. l). quocl meins 68118-1 [4. 2]). Ferner gehört dahin der Zwang zur

Erbitcung eines Vocmundes (li. 1. '[11, c. qui petnnt [1. 18.)), zur Entrich

tqngzdeeKopffieuec (1.. 3.4". l). (le ce[13jbi1xe(50. 173]) n, f, jpg , _ ,

. PIII! diefer Rückfichläift eefchbpfend die Abhandlung von Riedel nhliga

ein in .Slug o." s civiliflifchem Magazin Bd, ih, S,.102->-117, Für die Anwen

dnngder Auesdrüeke kemblüjgene., i rcj ubljgalio, ifi neck) zu vergleichen Buch e(

übfcrzdie-.Nntueedes Pfandeechtes (Mache-rg W833'- 8,-)i S. 23-28, , _M ,

.eV-Socikcühlcnbxuch, Büchel a. a. Q.- Sintenisz_ Handbuch des

gemeinen-.Pfandceckites (Halle 1836. 8,) S. -3-,15z ,anch v. Van-gleiten', a, a.

Ö" Z. Ansgh Bd. 17 -S. 735. 'ihr-lu 7» .11. [AJ um*

&.8 LEX-So Gefiendiibgi Lehre von dem Pfandrechte (.2. Ansg.) SWB, 34 7

6) So namentlich Sinteniex pfandrechtliche Stteitfcagen l. S. ZI., ,und

Handbuch a, a, O. S, 7. M. „n 110.. ,. ,IWC (L

26*
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damit dieVehauptiing in Verbindung gefeßt) daß das Pfandrecißt-keiniuo

ina-e und vielmehr in das Obligationenremt einzuftelien fei.-* Der

Hauptbeweis-für diefe-Behauptungen wird aus dem gedachten Sprach

gedrauche 'der claffifchen Iuriften gefiihrt; allein diefer möchte im

vorliegenden Falle “wenig entfcheidenF da 'er fich auch auf andere

Weife erklären läßt. Wir finden nämlich in den Obligationsverhält

niffen des älteren römifazen »Rechteeß die eine befiimmce Sache zum

Gegenftande haben) daß die obligirte Perfon hinter das Obligatione

dbject gewiffermaßexi zuriicktritt) und dadurch wird diefes Object in den

Vordergrund geftellt) fo daß lediglich die Obligation an diefe-m Objecte

haftet und die Perfon desObligircen gewifiiermaßen den Augen entzogen

tvird 7). Bei der firengeren Begrenzung des Obligationsbegriffes zur

Zeit der claffifmen Iurifien) in der die Perfönlimkeit desrSchuld

"ers wieder-um entfchieden hervortrat) mußte diefer ältere* 'Sprach

gebrauch' nach und nach im Gebiete der reinen Obligationen fGwinden,

aileinyer erhielt fich gleichwohl in Verhältniffen fernerweit) wonach den

obwaltenden Verhältniffen keine Zweideutigkeit- zu befürchten Mind. z. B."

in dem Pfandrechte. Daß dieß der Bildungsgang des Sprachgebretuiißess

gewefen-ift) erhellt am klarften aus den Stellen der claffifchen Juri-fickt)

welche auch noch auf dem befchränkten Gebiete des fpäteren-Odlignelo!

nenrecizkeszwo kein Mißverfkandniß zu befürchten fieht) das Obligations

object vor die obligirte Perfon einen Sthritbiforciusereten laffen)

gleich als 'ob- auf :die leßtere gar nichts weiter ankäme 8). Somit fallt

die 'ganze Lehre von den dinglichen Obligationen von felbfi weg) und es

bleibt* aus der ganzen Erfindung nichts weiter befiehen) als daß die Ro

mer- vor-der genaueren Begrenzung desObligationsbegriffes .theils-in

Fällen ) die darunter gehören) :theils in anderen) welche fpäter davon

ausgefchieden worden find) im Sprachgebrauche das fachliche Element

vor dem perfönlichen hervorgehoben haben, und» daß diefer Sprach

gebrauch fpätechin theils in Einzelpartien des Obligationenreclytes)

hauptfachlicl) aber im, Gebiete des Pfandreciytes fernerweit nochfort

gedauert hat. - : , , -- - p

.ez-ß Wenn wir fomit auf der einen Seite dasPhantom von dingliclyen

Obligationen,abznweifen-haben) 'fo wird es indeß auf der anderen auch

EU.; "' *7.'71. f-1lj|k..--. '

kn . - 'r- --- k *. .' *, :ni-enn . -*.

7) Am klarfleni liegt diefe Idee' zu Tage in' dem n68 conieeznm desZwdlfe'

tafrigefeßesibei (;0]]1-1“13.--'f1o'11e.* .111. I0. 1.- (vglziDirkfen) Zwblfiafeifrag

m'ent,e';S.--234-237). l Ferner im nexnnrnoez ivovon l-*escus 5. 11.7. fagte'

Uexnknoes apuc' aniiqnö-s- clicc-butur pecunin, (zone per non-ni odiigdtuk. Sodann

(Lie. (ie 1-ep11i1l.][.34.-(v"o1i der 'die 116101111) oenniujnexn cirinm-libei-ntn, dann

iuciicntnm 'edel-ori passe bciilinj 118 in l.. 7. [und rein-Fiedler. (42. 1.)' Daraus

 

erklärt fich auch die Fdrmelder 1111111113 -inieoija: (iecchn miijmn-joxljcnlj :nimm i11

iicjo bei 0111-1111, 1113i. [U. Z. 21. Darauf macht neuerdings rechtgui aufmerk

fam Vlachofen) das nencnn, die nexi und die [ex yeiiilice (Bafel 1843. 8.)

S.131." e() 1

8)Vezl.Niedela.a.O.S.11LI. - 1- -- -e '

F',.j
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nöthig. den jurift-ifchen Begriff der Obligation. .wie er zur-Zeitzder

claffifmen Iurifien iiberhaupt feftftand. genauer zu begränzen 9). ' .ix-ier

verfiand man aber darunter die Beziehung eines rechtlichen Verhält

niffes zldifchen zwei befiimmten Perfonen. vonwelchen- die eine derandez

ren etwas zu leiften fchuldig ift10). und dazu auf dem Wege der Klage

angehalten werden kann. und diefes Verhältniß wird nach der Seite »des

Gläubiger!! hin als Srhuldforderungsrecht. nach der des

Schuldners als Schuldverbiitdlimkeit charaiterifirt. Die Ein

zelnerfordernifie des Begriffes find: 1) Es find ditrchaus wenigftens

zwei Perfonen von Nöthen. von welchen die eine der anderen etwas zu

leiften hat. Wer zu leiften hat. heißt in der Kunftfpraclhe der römifchen

Iuriften cielijwr, bei den neueren S ch uldn e rz wer aber zurForderung

berechtigt ift. heißt bei jenen ereciilar, bei diefen Gläubiger. Daß die

betreffenden Perfonen durchaus nicht in Perfoneneinheit fiehen dürfen.

geht namentlich aus der Lehre von der c0niu8i0 hei-nocli); auch ift

der Rechtsfalz nicht etwa blos auf das Gebiet der Obligationen be

fchränkt. fondern erftreckt fich auch weiter in das Sachenrecht hinein 1Ü). und

fcheint uberhaupt aus dem allgemeinen Grundfahe herzuleiten. daß ein

Recht und die ihm entfpremende Verbindlichkeit nur unter verfchiedenen

Subjecten gedacht werden kann. 2) Es muß ein Object der Leiftung

vorhanden fein. d. h. ein Gegenftcind. welcher von dem Schuldner an

den Gläubiger geleiftet werden foll. .Denn das Materielle des Forde

rungsremtes befteht in einem Rechte auf Handlungen Lluderer. nicht in

der unmittelbaren-lUnterwerfung einer Sache unter die Botmäßigkeit

desGläubigersi-i); denn es befteht nur in der wechfelfeitigen Beziehung.

WWW-M .rente (nur. i...

9) Auf diefem Gebiete find befonders intereffant außer den weiter unten an

znführenden Schriften Hugo's die Bemerkungen von Miihlenbrncl). die

Lehre von der Ceffion der Forderungsrechte (3. Ausg.) Z, 2 u. 3. S. 3_28.

vgnSintenis a. a. O. Vd.2. S. 1-19. m...

f 10) Ditß deutet fchon die Legaldefinition an in pr. i. (le oiiiigxiliunibue (I,

14.)! ("iii-Julio 03c iuri8 rincnluni, qua nnecsxilnlo niiälringienin* niicniuß ro] 'fini

renijcio Zueunciuln nciötrno cjrilaliz ini-u. Gewöhnliel) interpungirt man (zuletzt

noch Sintenis a. a. O. ll. S..2) nach 50|r0ncl;1e. was den Sinn gibt. dafi

die Zahlungspflimt durch die Staatsgefehe beftcitigt fein miiffe (denn dann ge

höfcen die Worte ßecnntlum -- ine-i zum ganzen Salze ((110 - niislringiniur).

Allein richtiger ift esavohl'. jene Endworre nurauf das Wort .qoirencino zu be;

ziehen. wasdann den Sinn ergibt. daß die Solution in den von den Staatsgefelzen

fanctionirten Formen vor fich gehen miiffe. So hat auch der alte Inftitutionen

interpret die Sache gefaßt. wenn er hinzufelzt: denn dn iveißt. daß nicht jede

Schuldzahlung fiir fich rcchtsbefiändig ift.foudern nur wenn fie die Erforderniffe

der Staatsgefehe enthält (QMM; 7&9, (in o.) Trierer eeaerrefiajih Zgeduz* ?xxx ri)

.säfireiou Z1- ieeurjf, ei' 1m) hende-77." nme*: nei-traue). ...auf „f,

11) l.. 34. 8. 8. l). (ie Zeilen. (43. 3.) [i. 71; [ii-t l). (io licleiuaö. (46. 1.)

12) [N104. l). admin, prnecliciruin. (8. 4.) "- - (t. ."9

13) Dieß 1*| der Sinn von i.. 3. lu'. l). (in oblig. ol na'. (44.. 7.): Ginign

tionumaßndßlantin unu- in eo c0n5j8lil, ul aiiquoic] oorpud iind-trunk :im Zeinilulom

,erden-ani Facial, rail ut nlinm ndhja odelringnl nei uanclnniofiquiu nur [uniancium auf

praeoiuuciuin. f x '_ .aid-li aau|73*i'q|*iit!:
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wbrin' defliinmte Perfon-en 'zu einander jftehenund fällt alfoqdegy-wenn

die-le Bezieh-unxxwiufhlcrtx "Was fiir Gegenfcände die Handlung betrifft?)

ift-bezüglich des Obligntionsverhältniffes durchaus gleichgiltig.- Sd

können'Sachleifrungen Gegenfiand des Odligationsderhältniffes fein")

dder außerdem andere poficive Handlungen zu befiimmten Zwecken)

felbft negative) d. h. Unterlaffungen) kommen in Frage; wie

derum können die Sachleiftungen beftehen entweder in der Vornahme

von Handlungen zu befiimmten Zwecken; fie können ferner entweder

ihrer Individualität oder aber nur ihrem Gactungsbegrifle nach be

ftimmt fein; auch können nicht blos Sachen) die bereits in der. Natur

der Dinge erifiiren) 'fondern auch im Werden begriffene) fofern fie nur

als Einzelfachen zur Eeiftenz kommen) zum Gegenflande des Obliga

tionsverhältniffes erhoben werden. Nähere Befiimmungen fiir das

Object find folgende: a) Es muß von der Art fein) daß es in Geld der

werthec und durch Geldeswerth erfeht werden kann l4). Dieß beruht

offenbar auf einer prozeffualifmen Grundlage) indem nach der Vorfwrift

des pcätorifchen Edictes zur Zeit derclaffifchen Iuriflen nicht mehr auf die

Sache) fondern nur auf eine Geldleifiung condemnirt werden konnte 13)

und daraus ward dann weiterhin gefolgert) daß wenn das Obligationsobject

nicht in Geld gefclnißt werden kann) keine Klage) mithin auch keine

Obligation denkbar ift. Damit hängt fernerweit noch die Idee zufam

men) daß nicht Gegenfiand von Obligationen fein kann) was fo allge

mein und unbeftimmt bezeichnet ift) daß es dem Richter unmöglich

wird) daffelbe in Geld abzufmäßen) weil dann nach den thatfcichlichen

Vorausfelzungen des Verhaltniffes entweder die Bezeichnung des klage

rifchen Intereffes fehlt oder fonft auch etwas ganz Werthlofes geleiftet

und dennoch gefagt werden könnte) es fei der Verpflichtung Genüge ge

fchehen. Anwendungen diefes Grundfahes kommen vor bei den vertret

baren Sachen) fofern fie nicht näher nach Zahl) Maß und Gewicht be:

fiimmt werden (hier ift _die ganze Obligation nichtig) fofern fich reicht

auf dem Wege des Beweifes herausftellt) daßfdie Contrahentenan eine

befiimmte Quantität gedacht haben16))z ferner bei Grundfiiicken) welche

ohne alle iveitere Bezeichnung zum Gegenitande einer Stipulation oder

eines Legates erhoben werden (auch hier ift das Vetfprewen immer nich

tig 17)) das Legal indeßnur dann) wenn aus den Umfiandeit hervor

geht) daß der Erblaffer wenigfiens nicht an folche Grundfiücke gedacht

 _K . ..e- ,*7 ,- _

, . l...

14) Am klarfi-en 1| dieß ausgefprochen nach Octave-nus von ulpian in

l.. 9.- 8. 2. l), .10 Zlnlnliberjß. (40. 7.)
15)-()uji13, insel. [die ZZ 48. i

16) [..79-1. l1. 115. pr. 1).' lied-eri). obiig. (15. 1.) l.. 1. i). e10 cioli; pro

mise. (5. 1.1.) ' ' * i* '

>17)1..*9-1. 111154131). 13. 1. 1.69. 3.1. o. nenn-e cioliiirn.'(23.

3.) Getreide-ohne nähere Bezeichnung der Güte kann allerdings Gegenfiand

eines Vcrfprechens werden, l.. d2. l). rnancjali. (17. 1.) *
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haben könne.) .die er zur Todeszeit noch im Vermögen hatte) 18); end-b

(ich darf auch bei dem Verfpremen; einen Bau aufzufiihren) oder Ie

mand vor Gerichte-zu fiellenxi* die Bezeichnung-Mrs Ortes nicht-feh

(eiiif wo es ausgefiihrt werden fell, wenn es iiberhaupt giltig undi

klclgbar werden foll19).'bid) Wer ein Forderungsrerht erwerben will.

muß ein befiimmtes Intereffe daran habenr-.daß die Handlung) welche

Gegenfiand der Obligation ivird) erfüllt werde. Aus diefem Grunde

find alle Verträge ungiltig) welche nicht das Vermögensintereffe der

Eontrahenten berühren) fondern nur das dritter Perfonen. Neiment.:

lich trifft dieß zu bei Handlungen) die erfi in der Perfon Dritter vom

Prominenten perficirt werden follenF ausgenommen wenn eine Conven

tionalfirafe fiir den Fall der Nichterfüllung hinzugefügt ioird) lvelche

dann den Beweis des klagerifthen Intereffes vertrictW). nFerner trifft

dieß zu bei dem Verfprechen von Sachen oder Rechten) die bereits zum

Vermögen deffen gehören) dem fie zum Eigenthum ausgeantwortet

werden follenA) (doch bleibt das VerfpreGen gillig) ivenn nur der

Preis 22) oder der Befiß der Sache) der von dem Eigenthumer an einen

Anderen gekommen ift) zum Gegenfiande des Vertrages erhobenwird 29)))

oder die Bedingung ausdrücklich hinzugefügt ift) daß die Obligation erfi

dann giltigqfein und ihren Anfang nehmen (olle) wenn der Eigenthii-i

mer das Eigenthum derfelben verliert 24). o) Der Grgenfiand der Lei-a

fiung muß nach den Nqturgefelgen und den befiehenden Rechtsvorfmrif

ten nach nicht unmöglich fein. a! Man beurtheilte diefe Möglichkeit

regelmäßig nach dem Zeitpunkten-leo das Obligationsverhaltniß einge

gangen wird. Ifi fie da nicht vorhanden„ fo tritt die Ungiltigkeit des

,gF , . n. *iufxiiiQxaii :eiiie-io nqurffnii( roll.. . .

WWUWWSFU- eier-Lilli. eiii-Miri() _,*('-'i _ni-iinz-:x 'nr-NXNF..

'i' 18) l.'.*'*'71. pr. träge ieentirlk i301) 477-727.": b!'"l!*.-'.il)i-““W»7i7"" *"77* '

* 19) l.. 93. u. r. 115. pl'. 1). 45. 1'. i.. 2, 5. 5. 1). a0 c0 quocl cel-lo 10W.

(13. 4,) _ 7

x 20)1..38'. 3.17.0315. "1, 3.4 11.19. ixac iniiii[“.!8iipu]. (d, 20.) vgl.

mit l.. '11. l). är: obijßßit. ebeiciionlbilz'. (44. 7'.) ' [x73. l); iii: roxuli8 jut-iz. (50. “

17.) l.. 11. 8. 6. l).'(ie pigjior. eict. (13. 7.) *i'- -

B-(l 721) l.. 82. pr» l). 46.41. l 8. 2. .l.- (ie- inuiilihuz *3lipul. (3. 20.) Vgl.

l.. 29. Z. 1. l). 45. 1. l.. 72. Z. 4. l). .16 Zalulioujhuiz. (46. 3.) l.. 13. l). ein

.Iuexbuz reis. (45. 2.) mit i.. 33. Nr.1). 45.1. (Loiux, inet. lil. 8.' 99., 8. 14.

L. (ie oc1j0l1jbu8.,(4.-6.) ,Dali der Grundfalg-allgemeiu g-i-ltig ifi auch außerhalb des

Gebietes der Siipulation) ergeben l.. 16. pr. [Pein contre-ii. 'cenie (18. 1.) l..

4ö.-p1*. f). 'tlez-reguiiß iin-i!, (30. 17,.) l.. 4. Z.-Z.-').-(jo procnkio. (.43. 26.)

l.. 1. 8. 11. l). ([6 jljlioi-e nciuguo. (43. 19.) l.. 15. l). 'ri-opciz. (16. 3.) l.. 41i.

10, l). (ie-oonireiii, -omt. (4. 10.) l.. 20. i); (lc 100340 et o0ttäunro..(4. 65.) Daß

erauäj-'in- der Lehre von den Legatrn-Ieinwirkt. bezeugenigii-loxl. cielogaiml

(2. 29i) *[.. 393B, 27. [i. 41.-' SML. l). (10 'eg-nis ]l;(I0.) *“.'1.*'.,13, (I. rio lega

ljß. (6. 37.) vgl. mit l.. 98, l). (10 oouciil. oi (ieuwnßir. (38. 1.) i "C (k)

*K* 482er.. 82. pe-ioxxizx-eor- w.» **1 i. .tree „.1 -o u e .ee - .ae

23) l.. 16. l). coinuioclnli ro] contra. (13, 6.) [1.i1..t'g.!3i]. 1).-rinnen. (l6.

_3.) l.. 28. l). rie uäqlijr. [1083. (41. 2.) l... 82. pi'. l). 4U; 1?. ,-4.8 L* .17

f?? 24) l.. 98. l). 33. 1. l.. 41. Z. 2. l). (i. lkßliijollxöiß); l.. 31.* lle-li. 98.

' pl'. u. rie yet-b. obljgcii. (43. 1.) ..r .im .btir- LINZ-ill .a : 2 :kl i lee,
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Gefchaftes ein. fei-bft wenn diefe anfängliche* Unmöglichkeit .durch ,fpätere

hinzutretende Umftande in Wegfall kommt ?ö).", Der Grundfavifi fo,

cillgernein. daß er auchxanf. bereits“ beftehende Obligationen angewendet

wird. Falls fich nämlich durch fpäcer hinzmretende umfiände die un;

möglichkeit der Leiftnngherausftellt. und dieß nicht 'durch eine Thathand;

lung deffen. welcher .zu leifienxhat.-herbeigeführt worden ift. ,zerfällt die

ganze Obligation in fich. weil fie dannxfo behandelt wird. als *ob fie

von Anfang an nicht möglich gewefen wäre. -Dieß-trifft zu- bei Sachen.

die bereits zur Zeit des Obligationsabfciyluffes zu eriftiren aufgehört.

haben 26). oder gar nicht in der Natur der Dingeierifiiren. wie -fabel

hafte Wefen27)z fodann bei freien Menfwen. bei facrirten und religio

fen Sachen; bei folchen.-welche im Staatseigenchum fiehen 'oder aus

fchließlicl) zum öffentlichen Gebranche beftitnmt find. auch bei Grund

fiircken. die in Feindes Hand fich befinden 2i!) -- lauter Sachen. an

welchen jnriftifcl) eine (lt-tio, eine Eigenthumsirdertragung undenkbar ifiz

*endlich trifft dieß auch zu bei Handlungen. welche gegen die beflehenden,

Staatsgefetzze verfioßen W). Ferner hielt man es bei freien Perfonen

fiir unfchicklich. den Zeitpunkt zu- berückficlytigen 30). wo fie Selaven

wiirden; bei Sachen. die einen religiofen Charakter haben. ward eben

falls Ungiltigteit der Stipulation angenommen. wenn fie ausdrücklich

auf den Fall geftellt war. daß diefe Sa>7en jenen Charakter verlören 3!).

In manchen Fällen liegt die Anwendung des Grundfaßes nicht fo offen

zu Tage. weil das verfpcochene Factum Prämiffen enthält. die bei ge

nauerer Betrachtung'ftchalslunmögliw herausftellen. Die!? tritt ein..

wenn die zur Erfüllung der Verpflichtung fefigefiellte Zeit, durch ihre

Kürze die Möglichkeit der Präftation ciusfwließr (hier werden die Sti

pulationen ungiltig 31il). Gefchäfce auf Treue und Glauben aber ver

bleiben unter Verabzugung derZeitbefiirnmnnggilxig Zi?))5 ferner kommt

c.
-__.______. .-. .. .i i.i..,'f. 1.*: pb- .

' --'-26)-f...183*.. [). 30.17; -:.l..* 1,.- F. 9. *lle-Fe abijat nctkhU.; 7;) l.. 33. pr.

l). 43. -1. 8. Lat-YU; .lticje [until. fokipni. (320.3 -Zn-W. ).W'i]6ij0l1ibuI..(4. 6.)

26) Cajus, inZt. lil. Z. 97. ;,|....6J)u.,.103.- cl).- zla- 7.0.7015. 1*.) l.. 1,',

8. 9. l). iii-x. ohiigatiooiblw el- nuijunibußx“. Z.) 15.-14. ,lr- (lo finu-lilinna etjpul.

(3.20.) . - .einen -- i» -. ,; ...W73 - . *,*.. .-

27) 8. 12;l..-'3.20.- l.-. 97. pr. 1). 15.-71..- ei: -. 4 .-.

l i28)iZ.*2...l*: 3'. 20.-(ans-Cuiu.8,*-.io8t. -lq.7.J.-"29).)e 1.,“ 1. Z. 9. l). (le

ablig. :et unt; (44.77.) -l.. 83..Z..5. l.. 103. l.. 13:7. Z. 6 l). 45. 1. 1.482.

l). no. Wii ab. 34. 8.1 U..2.,f). 11e.c0nlr. rlnl. (18. 1.)- [ir. -lialmä. 5. 8.4.

.].Z2e 20.:- *li .kl-lim »i ZL' 'i' : *i7 -' n" »i- - . _. -, Z

('29) Auf* diefem-Grundfaß fiihren .manche Stellen der *juriflifchenölaffiz*

kecuaucl) *bie-ungiltnfgkoit- non Stipnlationen-znrück. .deren Object bereits-mm

Stipulator zugehbrtlVgl. CW-juö, jnßdllllg Zi 699.4-, J. 10. F. [Ic: .ic-satin..

(2. 20.) f l .M1 .rterturn-l) ta :anne *n* M! “ly i ""3 2.! 'l ii'- i.) -

30) l.. 83. Z. l). 15. 1., s. 2. l. (le inut. 8tinul4-(3.-]19.) _,l.. 31.4. 2.
bla() 60vikäil.tc*l1'i:“(18. [-.)| i." .die , "n31 41i iq."- l :rn-w *l "ik il (M;

31)Z.2.l.3t19r* .(1 .qq .M .i f x .etz z... -f _ „tm-a- n, _n _in _l (.8

-i- Maigret. .]. (n: r..)()..[(3-.„16.);: .c ..: r r. .i ..x ,i (m:

32) |4. 58. Z. 1. l), laonlj 460m1. (19. 2.) (.1 ,L-J) ,Z-.g- Z0 ..[1-1- gf. n .-1.1
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dieß vor» wenn .Jemand für ein Grundftlick.- welches ihm entweder gar

nicht oder nur zum Theile eigenthiimlici) angehört. fich. eine .Realfervi-e

tut von einemAndecen verfprechen- läßt (hier ifc wegen der untheilbar

keit der verfprocheiten Servitut das ganze Verfprewen gleichwon An-q

fang herein ungiltigxres müßte denn ausdrücklich auf die Zeit gefiellc

fein. wo der Stipulator das volle Eigenthum am Grundfiiicke erwirbt 33).

Nur lcheinbare Ausnahmenzvon der Regel treten ein. einmal bei den

Gefchäften auf Treu und Glauben. wo die allgemeine Entziehung einer

Sache aus dem Verkchre zwarwiederunr das Gefchcifc vernichtet. indefienz

nach der Eigenthumliwieic diefer Gefchäfte einen Anfpruch auf Scha-ß

denerfah fur den gibt. welcher von jener Eigenfchaft der Sache. nicht unten,i

richtet war 34):- Ferner wenn' die Sache nur-,in Betreff Einzelner dem

Verkehre entzogen ill. fo wirkt die Entziehung von Seiten des Stipu

lator zwar wiederum Oiullität des Gefchaftes. allein von Seiten des

Prominenten tritt der Verpflichtung arts dem Gefthäfte kein Hindernißo

entgegen 35). Sodann hat fchon der Natur der Sache nachz die Eiifienz

der Obligation keine Schwierigkeit.“ wenn fie gleieh von Anfang-an auf

den Fall bezogen wird. daß die noch nicht. in der Natur der Sache vor

handene Sache zur .Erifienz komma": Endlich hebt auch die bloße

Schwierigkeit. das -Obligationsobject zu leifien.lwenn fie iiberhaupt

nur nicht das ,allgemeine Maaß menfGliGer *Kräfte -Überfieigt. die

Wirkfainkeit der Obligaiion nicht auf. felbft dann nicht. wenn fie durch

zufällige Umfiände in,..der Perfon des Verpflichteten zur völligen un

möglichkeit gefieigert wird 36). url) Der Gegenfiand der Leifiung darf

nicht gegen die öffentliche Achtung für Sittliwkeit -zgegen die ]]0ni

lli0k68 ene-.verfioßen. Dieß fieht man theils daraus. daß Stipulatio

nen. welche znc uebernahme unerlaubter Handlungen Veranlaffung

werden können. von felbfi wegfallen. z. B. wenn fich Jemand anhei

fchig macht-reinen Raub. einen Diebfiahl. einen Mord oder etwas

Aehnliches zu begehen 37). Eben dahin gehört auch. wenn fich Jemand

in contractlichen Verhältniffen für die Zukunft des Rechtes begibt. aus

einem (101118 zu klagen. ivelchen die *inder-e Partei begehen möchte 3M

ferner ift. es unerlaubt. lich für den Fall. daß ein Anderer ein Delict be:

gehen follte. ihm gegeniiber der in,Zukunft zufiändigetiQelictllagen

i, l _ . .iR -- l .1 i ..iidzj-ili?) is*: ZF-*ii

..__1,._“*._.......'mit'eXüaiiiiiiitijnii- c) f- J (Hi: .ki -iie-'q *xli *l (i6 ..i iii'

(Id .(87 * »- f' *MK* :i .* [t7 .ileiifiiiie "ill ,ll 2 .L ..i (Ti

"l3 'Zeilen pr'. r.110;Z.2.i).43?'ii"."(-4 'l' "W- -l-l-“Nll -l- 7; '-' i

34) i.. 25-6, i.. 70. i). 18. 1. 3. 5. i. i1.: omßqel 70116.9, 2.31.1) vgl.“

miti.. 22.u.i.. 62.3.1.1). 18. 1. 4 x --i *"- --K

-o ZÖZ-[ö-.u-:il-J* 45171,. .n _ (ij .Y .ella-ai - . .ll .*1 .Z .J »lll

n. a . . . . -i-h- ->- *'. : -.- - U.“ ..

7“„ 36) i., 43778.74 a. 3.x). 43. 1: 28.*.n.18. '*7“*'*.""*_"'!"“J"_.-.*""*7

. 7331,...? ...in nmnr. ,pr.*.])-.-i4x5.. 123.' n4ia,LW-;3n.,YF-1Uo„

wia-Ö* * ,-,i.' . .ii-meine „i -, ., qi-"or, i7 't-lcnilidl 1 (1.9 ma.)

.1r..3L)-l„.27--6i-8. N- »ECW-läd lQ-,cnänzuxb- *17- i-cc:j).->.o011111i0c]eti nel cim,

tra. (13. 6.) i.. 1. 3. 7. i). (iqpazici. (16. 3.) i.. 23. i). (ie n. i,..(ii0.717_.)

[4. 6. 6,41113 ynclir, ,M-:Mi-»ia-.a 3.7 .er .ii .ii 1 ..l .f ,iii- .li .iii .ik .i li"
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vertragswetfe z. begedenWN" Auch gehöre hierher tte-ungrcetgtut von

Vertreigeit. welchedie Eingehnng und Auflöfung der “Ehezum-Gegene:

fiande haben. weil fie gegen den Grundfah verftoßen. daß Niemand

durch ?äußere Zwa-ngsmittel zur Einziehung. der .Ehe oder zum Verblei-*i

den in derfelben gezwungen-werden *foil 4*); ferner dieungiltigkrtt fol

ther perla 8t1ocs8s0rju, welche' die Erbfrhcift einer 'annoch-lebenden Per

fen zum Gegenfiande haben. mag dieß nun einer von den Contrahenten

oder ein Dritter fein. der mit dem vorliegenden Erbvertrage gar nichts

zu thun hat-U). weil man es uberhaupt fiir tmfttttich hielt. “fich um die

Erbfcizcifr eines Lebenden zu bewerben 42); fodanndie ungiltigteit von

Belohnungsverfprewen für bereits begangene Verbrechen. wei-lkfie leiäztv

Veranlaffung zu neuen Verbrechen werden kdnnen49)'z endlich auch das

Zerfallen von' Verfprewen zur unrerla-ffting "einer .Handlung .'* die fchon

nach den allgemeinen Gefetzrn verboten ift. weil Niemand Geld nehmen

oder andere Vermögensvortheile erwerben foll zur unrerlaflung deffen.

wozu er fchon als Menfä) und Staatsbürger verpflichtet iftU). Noch

mehr. diefe Ung-ilttgkeit erftreckc- fichfnichr blos aufm-die-Obligation

felbfi. deren fpecieller Inhalt eine derartige Handiungi-ifi.: fondern

fie geht auch-auf Conventionalftrafen. welche eine' folche" Handlung

nur indirect l_fötit-erWii). "ZurY-ienliflrung* diefer Ungi-ltigieiinoitd der

Prätoebangeewiefen. die Klagen aus der Obltgativn' dem Forderungs

berechtigten zu dtnegiren. tdahrfcheinli-ä) in' der Ferne' der Erceptions
gefiattung I46). und damit hängt es tveiterhin zufatnmen. daßfelbft das

Hingegebene mit derevtjaiotio 0b turpetn cnueam zuritrkgeforderc werden

kann. wenn “zur unterlaffung eines Verbrechens oder zur Erfüllung“

einer Pflicht baares Geld hingegeben worden ift. o) Der Gegenfiand der

Obligation muß eine Handlung oder 'u-“nterlaffung enthalten. welche von

der Perfon des Verpflichteten ctttsgeht. alfo zunäihft von feiner Petfön

lichkeit gewiffermaßen ihren' Anfang nehmen. Dieß ?ergibt fich am'

' *fi* ein„ '

 

p
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'

3o)l..27.g.1.o.42.1.1. ' .' ' ., " 7"'

- 10) l.. 19. n. 131. pr. o“.-*13. 1. 1.*: i1. o; ae 3.10113.- (h.*1.) 1.. 11.6.

(ld nupl. (ü. 4.)' l.. 2. 6.110 jnuciißiljpuk. (OX-ZM.) :Bgle-Haffe. das Güter

recht der Ehegatten l. S. 121 fig.

41) l.. Z0. (L. ein pncljz. (2. 3.) l.. 4. (L. (In jntttjljbus etipulnt. (8. 39.)

42) l.. 2. 8. 2. 1). 11c ruigurj. (28. 6.) l.. 1. 8. 21. l). fie. online. (37. 6.)

l.. 2. Z. 3. i). c]e bir, quad ut jocijgvjN-(Zäf 9.) g l4. F19. Z. 2.3i. 1*.. 30. l). (jo

1107W(- (aß- ö-)- , * f . i >11 i. ' ; .

13)1..123,n.13. 1. *' - ._. .; : 7 , _ ,. t-c 5.,..

11) l.. 7. 3. 3. n. ae pncljs. (2. 14.) Vgl. v. SavighyNSyfie-n des

heutigen römifchen Rechtes Bd, 1,1l. S. 177, _. ,l " " . “, '.15)1..131.„1-, 1..137.5.6.:o.ecß..1_: l.: 3._ 17.-tre cpu-nx 3.1.) '1..2.

6.11.3 jnnljl. zljpul. (s; 39.)* Ein 'und rwtrflithes Argument für' diefe 'Anfichc

bietet auch die eigenthümlitheßaffun _von l.. 1. Z. 97-11. l). 1te oiiligutjottjbuz

ct not. '(11. 7.)' " Vgl. Seit.» etffuYenLus-"dem 1Gebiete vermutete-hessen», 1].
S, 91-94.' 7' ' 'l - i t( ' i "*-*--i*-i' ii D ' *c "*1 .

46) l.. 27. pr. l). 45. 1. l.. 1 u. 5. (Z. (ie concl. e11 tier-nero. (B. 7,): 4** *-
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klarfken aus der Behandlung folcher Verfprechen. welche lediglich Hand

lungen dritter Perl-onen zum Gegenfiirnde haben 4-7); Diiefe find nach

rdmifwem Rechte ungiltig“. und können erfi durch eine: beigefügte Con

ventionalfircefe aufrecht erhalten werden U); doch bleibt die Obligation

beflehen. wenn fiel) in dem VerfprechenWnur irgend 'eine Andentnng

von der Thätigkeit des Verpflichteten vorfindetu). .Mach dem claffi;

fchen Pnndektenremte wurde auch zur Giltigkeit der Obligation verlangt.

daß beides. die Forderungsberewtigung und das Sciutldverhältitiß in

der Perfon derer. welche die Obligation eingehenßi1 ihren Anfang

nimmtöo). Man gab in diefer Beziehung die Regeln? daß Actionen

und Obligationen nicht erft in der Perfon des Erben 'activ und paffiv

wirkfam werden dürfen und leitete daraus her die Ungiltigkeit des Zah

lungsverfprechens. was erft naa) dem Tode des Gläubigers oder Schuld;

ners oder einen Tag vor diefem Tode realifirt werden foll 51); fodann

das Nichtbefiehen des Auftrages. der erfl'. nach dem Tode des Niandand

auszuführen ifii-Pzqauci) die Ungiltigkeit der Legate und andere tefta

mentarifche Dispofitionen. die erft nach dem Sterbefalle des Berechtig

ten oder den Tag vorher giltig werden follten-W). Was der Grund

jener Regel gewefen fei. deutet Cajus felbft an. wenn er die Ver

letzung derfelben fiir eine Inconfequenz erklärt 54); fie befieht alfo nicht

fiir fich. fondern fcheint nur die Folgerung aus einem allgemeineren

Grundfahe zu fein. der fich wahrfweinlith fogar uber*das Gebiet der

Obligationen hinaus erfirerkt. und diefer nun fiellt fich von felbfi her

aus. wenn wir die ficicte Beziehung des Intereffesfiwas überall die

Grundlage des Obligationsnerus"ausmacht. auf die Perfönlichkeit derer

betramten. welche in ein Obligationsverhältniß treten. und hiernach an

nehmen. daß ein Jntereffe. was erfi in der Perfon desErben entfleht.

nicht als Intereffe der Eontrahenten behandelt worden ift 55). Fur das

Iufiinianifche Recht hat der Grundfatz keine Bedeutung mehr; denn

zunächfc hat Jufiinian Stipulcitionen. Legale und andere Gefchaftgdie

1:-.* '- .ca-armani 19:1

F77.-

.17)1.. 65. 1). .11 aae1115Z7(16.1.) 1.38.1113.1.'*1;,'83.pr7“"1..o1.

Z, 1. l). 4d. 1. 8. 3 u. 21. i, 111-. jnntjljidns Minn'. (3. 20.) U() 'ö B".

m. 1in1.. 38. 3. 2 u. 13, 1). 15. 1. ,(3. 21.1. 3. no. .Mg-f „nu,

. 4ms. 3.1. 3. 20. 1.. 83. pi". 0.15.1. u. f. w. n i* m1-- --37-.1-..7

i*

."7 d0) Am klarfien ift hier (Leine, inet. l]l. 8.100 u. F158. l... un. C. nl actio

1103 ab liga-r. (4. 11..) 7111301111. parapbr. inet. 2. 20. 8. 35. ,m4 _U477 „f"

air-- 51) Cajnsmjnefl.. [ll. Z. 100. F. 13. I. (ld jnuljl. elipnl. (3. 20.) l., 11

u. 15. (:. ae c011trnl1. er c0111111. 51171111. (8. 38.) Aus diefem Grunde bedurfte es

hier. wenn die Stipulation auf den Sterbefall des Stipulanten gefiellt war.

immer eines Adflipulators. 631113, 11151. 111. s, 117. gt . .M113 .In

d2) Cajus [ll. Z. 158. L17. 13MG. lie' route. ot ccnntnill. aiif). '(8. 38,)

53) l.. 10. '[11, 6. ([2 -Ijrc-rsjz roncrjpljs. (1. 2.) 14- 11, Fuel. i). 38. l..

1111. (7. 4. 11. 711001111. parnpnr. inet. 2x20. 8. 33. ' L D k; '*7 M

. . 1. . e(
*,7 " 184) (Jui 1118', inet.. Jll. [00. langen-z 038c rjsutn (in. > p

' na) Vgl. 1.. :18. 3. '17. 1). ar. 1. 1..-11. 1).-le 0h]igie1;'et'“nrt.:(d|. 7.)
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eeftmie-.demi Sterbefall* inWWW* cretmir-fixntgilqg--exklänM3

:loben-rauch jene Reaoldesacterriii-»eesreuidem Gedieteäde-Obliganomn

und*A,:ctione.n ganz aqigedoden-'YW- i3) MitdemVegriFedHc-Obfigatien

-ift zugleich der der römifchen neue ,gegebenz beide find .nach den Anfüh

:ten- der römifwen Iurifienfo genau mit einander verknüpft. daß. wo

*die aeiio wegfällt. recht eigentlich auch nicht mehr von der -ohligacio- die

Rede fein kann f8). Am *klarfien tritt dieß hervor bei der Behandlungs

weife der natürlichen Verbindlichkeit. die eben deßhalb..weil fie nicht felbfi

:fiandig mit einer Klage verfolgt werdenkann. nur uneigentl-jcl) zu den

.Obligationen gerechnet ivirdz ferner--aus-einem Zeugniffe des alten In:

-fiitutioneneriflürerszThe-.oph-i-l_.us59).. welcher die Actionen nur für

Producte der Obligationen, erklärt; endlich auch aus der befiändigen

Zufammenftellung beider Lehren in den Iujl-inianifwen Rewtsbüwern 60).

-wezlehe für-die bhzantinifchen Juriften die Veranlaflitng dazu geworden

»zu fein fcheint. daß fie die Begriffe oftmals als gleichbedeutend brau

chenU). 7»Lizie man fich diefe Verwa-ndtfwaft der Begriffe im claffifchen

Pandektenreehte gedacht hat. darüber find wir nicht klar; Gehen wir

indeß davon-aus. daßrnan fich xmterdolio im romifwen Sinne zunachfr

.nur die Befugniß„dachtex was mir gefchuldet wird. im, Gerichte

angriffsroeifc:-einzufordern 65l). und ,hält.hman _damit den Thatumfiand

zufammen. daß auch -Renlcmfprüwe zum Zwecke ihrer gerichtlichen Ver

folgung..-zunächft_ ein. befonderes obligatorifches Fundament erhielten.

_wodurch fie ,erfi-*zur ,ai-clio wurden 63). fo möchte nich-t- viel gegen die Be:

.bnupc-ung einzuivenden fein. daß _der Begriff aolio zunachft auf dem

.Qhligationengebiete entfianden fei _und feine Erforderniffe daraus ent;

lehnthabe. _ ».. . . - '

_; _. Jeht. naehdern- der Begriff 'der Obligation nach allen Seiten hin

conftruirt _wor-den. - wird es moglich fein. den Sprachgebrauch der

, -ii- 1 .l

36) l.. 11 11,15. (L. 8. 38. "

57) lx. un. (7. 4. 11.

58) Ueber diefen Punkt hat Hug o fehr ausführliche unterfuchungcn ange

fifellt im Aufladen die Obligationen gehören .in den legten Theil des Privatrech

'tes. in feinem civil. Magazin Bd. 4. Nr. 1. S, 18 flg,; Bd. i5F Nr. 15.. S.

385; Bd. 6. Nr. 15. S.289. 301. * _ f f _ g g k
59) ['i1|*:|['|11*. jn8c. [il. 1-4. cpr. Er fagt: wie können' wir fehl die Actionen

verlaffen und zuerfi von den Obligationen fprerheni--Diefe Anordnung fei indeß

zu entfchuldigen'. weilxiver von Obligationen fzoricht.- auch zugleich von Actio

nen redet. Denn die Obligationen 2fcien die Mutter der Artio en (57029 nee-Z

Feet-Ru).- ärorZcz-öyewx 779x74.» sta-Z flxydeizeudM-e RWTH-nme“ genüge;- 7&9

-k-Zy &zeit-Mör- rrf ÖMZ-tel). '.- , -:- . .q ' . - l-i - : G.“

60) big. (ie ohiigutioaiiiuä er uccionjbue, *(44. 7;.) (Lo-i. .le oirligmionihuo et

ucliotiihrls. (4. 10.) - . *7 . i.. * r ,. * i; . .

61) "cheogiliiluz, pn apur. .in-t.. lh7..1,-. m., ir. önprooorn. Darauf hat

zuerfi Dnroi aufmerkfam gemacht. m5... . i .

62) [Ir. .l. (i0 ucljonilius. (4. 6.) - ..q „ _ 4 -

63) l., 3. 3.11,.o..>o pecuijl). (15,1.) Darauf macht jetzt wieder aufmerk

fam Miihlenbruch.- die* Ceffion der Forderungsrechte S, 19.,- _
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neueren Gelehrten zu berirhtigen.- welche die Obligationen von dem i113

111 re abtrennen und dann jene mit dem Kunfieiusorucke i113 .-111 10111 he

zeichnen. Oie gewöhnliche Theorieljldie- fchon den Gloffeitoren bekannt

war. verfteht' unter i118 111 te ein Rechne-deffen Object eine Sache ifi in

der Weife. daß der Berechtigte feinen Llnfprucl) gegen jeden Befikzer der;

felben ohne weiteres' verfolgen kannM). Baldus7 hatlqzuerfi vier

Arten folcher juru angenommen. Eigenthum. Servitutenh Pfandrecljt

und Erbrecht)1 in der Folge hat* man auch Befih. Emphyteufe und

Superficies dazu gerechnet; feitden117. Jahrhunderte hat Hahn ihre

Zahl auf fiinf feftgefelztöö). Dieß AllesI-traf bei den Obligationen

nicht zn. und fo entftand in- der Doctrin ein Gegenfatz der 111m 111 re

und der Obligationen. Freilich beruht dieß Alles auf fehr fchwathen

Argumenten. Zuvörderfi befchränkt das römifclje Recht die Ausdrücke.

wie"j113 111 re und andere nicht auf die 111111 111 re in dem obigen Sinne

und erkennt fie auch nicht als Kunfieiusdriirke an 66). Vielmehr bedeutet hier

i118 111 rem [where bald nur den Anfpruch auf eine Sache. im Gegen

fahe einer auf den Werth gerichteten Forderung 97)) bald heißt es 1118

111 e11 ra 11.-Niere vom Eigenthümer.» Ufufrurtueir. Superficiarflauci) vom

Creditor. der die Sache aus dem Pfandrerhte beanfprucljen kann 68).

vom-Befiher eines :iger 1661181111369); an einer Stelle wird der Aus

druck fogar gebraucht. um neben dem Nulznießer auch den zu bezeirh:

nen. ivelcljer eine fremde Sache im guten Glauben befilzt. oder fie durch

Commodat. ONiethe oder Depofitum erhalten hat70)z endlich geht das

111-18111111111 i118 111 111211-0 kecilleru auch einmal auf den Salavenherrn. der

an feinen gefangenen Sclaven durch 1103111111111111111 fein früheres Recht

wiedererhält7l). Hiernach beruht-die ganze Grundlage der Lehre von

den 111m in re im heutigen Sinne auf einer leeren Abfiraction der Be

griffe in rem 110110 und 111 perranenn nelle), die fich aber nur auf die

Faffung dei-Intention in der Formel. nicht aber auf die innere Befchaf

(den all. .ihn-laune 11'1- .xell ler-s *n13 31411111..

*v .77-1-1-'7-17-1 1'* '. -- .r - ..x

' 61) Die' erfien Spuren diefrrBedt-utun *finden fich im lZre'*e1i)-*1o*g113 e11.

1113121111131'. 11).-, 17.23.98. Vgl. M“ hlenbruch. Lehrbueljides Pan

dektenrechteelllt. Ausgaluo-l. S. 1.66. -. r... 1.“ 1:.. . * ..rie . *Z

65) 111373. 11151113111.. ae 1111-2111 ra. nelmac, 1639. »ueber die Literargf-[Üithte.

des Begriffes gibt fehr gute Bemerkungen v. Savign y. das Recht des Befißes

(u.Ausg,)S.36. - ' * * -* *

66) Vgl. D uroi. im Archive für civil. Praxis Bd. 6. S. 117; Hugo.

im civilijtifeljen Magazin Bd; 4. S. 8, -

(17) So l.. 20. l). (ie leg-nis lll. (32.)

n68) Dießift-der- Sinn von 1.. f9. pr. l). ein (ion-mo ini. (39. 2.) l.. 30. l).

11a 11011111. ace. (9. 4.) Daß in beiden Stellen creciieap-der Pfandgläubigrr 1|.

ergibt die. Natur: der-Sache und l..- 11. 11). 39. 2, Auf den Eigenthümrr und

Pfandgllinbiger geht beuAnsdrnä aueh-in l.. 8. Z. 1. 1;. rie pmeseriptione 111111.

(7. 39,.) 'x ,l ..-1 .l e, * -* 1.1.1 1 (xa.

69) l...71.'8.-'!3. 1). .Le iegntia l. (30.) . . q * -l

- 1170) 1.253; 22.11. rioridduoruln 13111, (17. 8.) .- . -.- ei' *

71) 1.. 19. g. 5. o. 11a oupijrir 011103111111. (19, 111.) ..-1 n'- .ä
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fenheit der Rechte bezieh,t):die mit folchen .Klagen realifirtwerden follen,

+- Zur Bezeichnung der Obligationen mit dem Namen ins ati ram hat

das römifche Rechhkeine Veeanlaffnng gegeben) da ihm der Ausdruck

völlig fremd iii.) .Erft im Kjrchenrechte finden wir in einigen Stellen

ein m3 m] [nen] .im Gegenfaee des in... in re erwähnhbei Gelegenheit der

Befehllng vonqPfritnden) wotdiebioße Ernennung eines künftigen

8Jdfricndnerei ohne Vaeanz der-,Pfr-imde oder. Invefiit-ur ein-ine nei kein,

kein inc in re gewähren follM). -Hjernun leuchtet anf den erfien Blick

ein) wie fpeciell der Fall ifi7-den- die Pabfie bei dem Gebrauche jener

Ausdrücke vdr-Attgen gehabt haben) nnd wie trenig man dadurch be;

rechtigc tried) einen Kunftattsdrnck) der nur fiir die Pfrimdenlehre lhe

fteht) auf das ganze Gebiet der Obligationen zu ixbertreigen) wo er

inden meiften Fällen ,ganz unpafiend erfcheinti- WahrfGeinlici) gab

zu diefer. irrthümlihen Ansdehnungzdie micbfte Veranlaffnng der Ge

genfaß derte-iin inan. eines Begriffes) den man fchon in der Glofiadorenzeit

als etwas Fer-cities) Feftftehendes anfah) und dem man fchon zeitig ge

wohnt war, das gefantmte Obligationeng-ebiet gegeniiberzufiellen. , So

ifi bis- auf die. neuere Zeit herab auch, auf dem Gebiete des römifchen

Rechtes ein .Gegenfaß von n15 in ra und i113 ati rein traditionell feftge

halten worden) der aller Begründung, ans, den Rechtsquellen entbehrt.

Wenn wir demnach das Wefen der Obligationen im römifchen

Sinne zu fnchen haben ,in dem klagweife erzwingbaren. Rechte auf

vermögensrechtlihe Handlungen Anderer) welches in der rein perfön

lichen Beziehung mehrerer 8perfoneit zu einander feinen Grund hat)

fo erklärt fie) von fclbft das Bild eines Bandes.) .einer Kette) was

die Iufiinilmifcizen Inftitutionenazuc Verfinnlihttng djefes Bezie

hungsverhciltitiffesi(gebraucht habeinmiDer Gläubiger. bindet den

Schuldner und hält ihn fo lange am Bande feft),. bis er Zah

lung leiifdetlä). Infefern man nun folche Bilder, gern an etwas

Bekannte-s ankniipft) fcheint das Bild fehr natiirlich) da noch zur

Zeit der claffifchen Iurifieit int Prozeffe der Glättbiger den Schuldner

bindet und tvegfuhrc und gerade diefes Binden nur vermögßgerichtlicher

Execution in Folge einer tictia vorkommen kann. Ferner hängen mit

diefer Grnndanficht von der Sache die allgemeinen Grundfähezufam

men) welche auf die Obligationen'angewendet werden) und diefe follen

jetzt unter einzelnen Nummern znfamntengefiellt werden._1) Jede Obli-“y

:cite .Z .. Medic!? ,ii-ti- *.:-' i rl." ini .taxi-Sc .tete fü»

ir.- ,ixt ':,„.!",*-t.it1-,t:

- L9(- '* i ,ct ' '

N2) (regelt); in Wa. (legte-uad. (3, 4.) Cain_ 6. in Mita. Netware-Banned,

(3. 7.) ...Mann nn. rie-retail.. norden.. (2. 6.). (Zap. ni). [ui-ar. .(0- Will. (I.

vertrag-noob. [bi. Vgl. Mühlenbru-H a.ia.O..]'-' S. 166. :Diefe Stuben find

im Zufammenhauge mit .oc-pe 7;. in Lira.: är drucken-de (31 i4.) zu erklären.

73) Das Wort rincniuni bezieht auch Ciieopiijluo ]. c. ll. 2. Z. .1. nnd,

nl. 14. pi: nur auf den Schuldner. .Diele bemerkt* WonDnteoi im Auffaße:

noch einige Bemerkungen-iiber actio io rem mi. w, int-Archive für civil. Praxis

Bd. 6) S. 421. f.. . .q 1. b... -r '*7 - - , i] b ,lil - t1.
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gation wird. .aleleine Sache (res) betrachtet und zwar als. eine unkörper

liche 74').WH.iernaci) fallt das Obligationenrecht eigentlich dem Sachen

rechte zu) und wird auch in diefer Verbindung von Cajus im Initi

tutionenfh-fiem vorgetragen 7ö). Erft die Iufiiniciuijckyen Infiitutivnen

(lil. 14.) habenhdas Obligationen-recht entfchiedenzvom Sachenrechte

atisgefchieden) -und der eine Mitredacteur derfelben-mTheophilus)

behauptet) daß die Obligationen hier nur als Einleitung zum *Sachen

rechte vorgetragen werden] Hiernach erfcheint die von Vielen in neuerer

Zeit aufgewoefene Streitfrage ihre Erledigung zu finden) ob die Obliga

tionen in den lehren Theil des Private-echtes gehören oder nicht*> fie ift

aberihrer gangenFaffung nach fiir ein wahres Shftcm fo wenig fruchtbar)

als iiberhaupt die Grundlage der neueren Sofieine mit den von den claffi

'rfchen Iurifien beliebten Shfiemen durchgehends wenig icbereinfiimmt,

-2) Obligationenkönnen niemals Gegenfiand des Eigenthums 76) und

des Befitxes 77) werden. -Deßhalb .find die gewöhnlichen Formen der

Eigenthurnsüberttagung auf fie una-nwendbar-WN: auch können die

.Eigenthumsilagen zur Geltendmachung von Obligationen niemals benußt

*werden 7".). 3) Obligationen tverden activund paffiv zur Vermögensfphcire

des Gläubiger-s und des Schuldners gerechnet-e Zu derdestGlaubigecs)

infofern von feiner Seite Überall 'von einem Erwerbe der Forderungs

rechte (uequiroro obijguliondm) die Rede ifiztrinfofern artch-Scirheti) die

Jemanden-r mit einer perfönlimen Klage abgefordert werden können)

zum Vermögen des Gläubigers gehören L0); endlich auch infofern von

denen) die nur Bezahlung defien erhalten).tvas ihnen aus einer Obli

gation gefchuldet wird) in den römifchen Rechtsquellen häufig der Aus

druck zutun reoipore gebraucht wird. Zu der des Schuldners) inwiefern

:irre-W 2.-(- :nritomu-oncgto'. Mraz-enden: zum] nextbiz' ue im. menue

*dann ann-into?) n96 iu- --*' .ert-dritt- -- NWS U* &edle-- -- 7 -**

» IgudjliirezSi-..rtlx*sx-inuoxttxxi 2. [m. (Krabi-room.- (2.*'.)»6q

.i 11.-z. ?niir LMS-ZZ* . Die ErwiähnuW-deu-Obitigationen neben-denresmcorporuleo

:untngjncqrpoxolee bein-nine [ll. 8. 83,. iftnrur ,frhrinlo-cixr,L Zug-l. Puchta) Cur

fus der Infiitutionrn (2, Ausg.) Bd. 1) SAW,

- 75) VglxhierPuohita a. axO. Bd. 1)-S.. 4-36." -i-l--q 7*- " "' '"- -7

. i 3 7o) Hierüber verbreitet fich hauptfä-Felith Mühle-MLU: wohl die-Lehre vom

der Ceffiondtr, Fordernngsrechte S. 8--21. .n .e- ..Di x3-- ,- * * *.- » '

»ÜÖl-N--K. 87-27. l). ciousurput, ab (internal-11. J.) ,l.. Z7 pr. h. cl!: Tic-Wii?,

poznezo. (41. 2.) 'kircopln parupin: insl. [bi. 18. pr. Selbltder Quafibefiß

bleibtt ausgefichlofirn) weil deffen Wefen_ im Gebrauche einer' unkörperlirhen

.Sachexbufleht [71]eo[)-]1*jl*.»-]c*cu)-*7 -ein Gebrauch-an Obligationen aber nicht

tdi-UKW- ifiz-tua/ n» : n» n t:: x :

78) Am klarfien ift hier Celine, jnßl. ll. Z. 38. Ferner findet keine Tra

dition ftatt. Cajus, inot. ll. Z. 19. 28, l., 43. Z. 1. l). (io nequir. ren-urn einen.

(41. 1.) Nur bei Servituten wird zum Zwe>e der Publiriana die Möglichkeit

einer Tradition angenommen. Vgl; [n11: F. erneut- poblic. (6. 2.)*: l.. 1.

8. 2. l). .ie Be". pineci,».--ruot.»(8. 3.) Auchufueapion i| auogefchloflen) l.. 43.

Z. 1. -l). 411e) ill.. 4. 8.2.7.» u. l.. 9. 1), cin url-rpm. (41, 3.) -

79) l.. 27. 8. 2. l). nennen-ng. legt. ,(34. K.) Vgl. Mühlenbrucl) a. a,

.Or/S. 29c* gn; - .nr ...7 .e : .fei. . 3- > ma.

80) Vgl. den Art. bonn' in“ diefen! WerkeVduli, SAND. t: rr .1 | Z
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bei det-Berechnung des reinen Vermögensbetrages die Regel zurAnwen

dung kommt: dann intoiiiguntui-tcietiuolo nei-tz niion0'81). 4)OieObliga

tionen können actio und paffiv 'nicht von der Perfon des Glaubigers

und Schuldners getrennt gedacht werden.) weile-fie blos in der wechfel:

feitigen Beziehung zweier oder mehrerer Perfonen riickfichtlich einer Lei:

ftungspflimt beftehen 82). Hieraus folgt die Unmöglichkeit) Obliga

tionsrechte und Obligationsfchulden ohne Zerftörung 1 ihres eigenften

Wefens activ und paffio auf Singnlarfuccefforen zu übertragen. Daß

hier die active Translation attsgefchloffen ift) ift einzunehmen) iveil nach

dem claffifchen Pandeitenremte ein anderer Gläubiger nur auf dem

Wege der Nooation fubftituirt werden kann) die fchon ihren allgemei

nen Grundlagen nach eine Aufhebung des alten Schuldverhaltniffes invol

virt und ein neues an der Stelle des alten begründet 11ii)z auch deßhalb weil

in demfelben Zeitraume der Verkehr mitFor-derungsrewten nur auf dem

Wege der Klagenceffion in der Form des fogen. nitintiniinn in kon) 81111111

realifirt werden konnte 81)) was wiederum ein vollftandiges Ankleben

der Forderung an der Perfönliwkeit des Gläubigers vorausfeht. Fiir

die paffioe 'Translation muß das Namliche gegolten haben. Denn auch

hier kann ein neuer Schuldner nur auf dem Wege der Novation und

Delegation an die Stelle des alten fubftituirt werden. Auch findet fich

eine fehr beftimmte Anwendung des Princips in dem vorjufiinianifweit

Rechte bei der Lehre von der iniureeareio einer Erbfchaftvor. Tefiaments

und Intefiaterben) welche die ihnen angebotene Erbfweift bereits erwor

ben haben) dürfen fie zwar auf diefem Wege veräußern) allein die In:

jureceffion wirkt dann nur als Singularfucceffion und als eine einfeitige

“Aufgabe von Rechten) die in dem Wefen derfelben liegt. erHiernach ge:

ftalten fich die Folgen jenes Oieclotseictes folgendermaßen: die Einzel

fachen) welche zur Erbfmaft gehören) gehen auf den Eeffionar gerade

fo über) wie wenn fie einzeln injurecedirt worden wätenz .Forderungs

rechte) die einen Theil des erbfchaftlichen Vermögens ausmachen) gehen

verloren als vom Erbennntfgegebeti) daher die Erbfchaftsfchuldner einen

reinen Gewinn machen) allein die Erbfwtiftsfmulden in der Perfon des

Cedenten haften bleiben; diefer muß alfo den Erbfcheiftsgläubigern ohne

Weiteres Zahlung leiftcn) ohne irgend etwas aus der Erbfchaft zu ge

winnen 85). In diefer Darlegung der Sache liegt nun deutlich das

Princip zu Tage) daß Obligationsfwulden) die einmal in der Perfon

des Erben firirt find) davon nicht toieder getrennt werden können. 5)

Die Entftehung von Obligationen laßt fich nicht dinge Vorhandenfein

.t , 81) Vgl. den angeführten Art, a, a'. O. Bd. ll) S. Lsoflg.

.i- 82) Vgl. Miihlenbruch) die Lehre von der Ceffioir S. 21 flg.

83) Am klarften ift hier das Zeugniß 'von 6oi'ue,' inet. il. 9. 38. 39.

tiOVghMühlenbruch a. a. O. S,29flg, 1)

85)()11iu8, inet. u. g, 31-36„ 111.5. 85. 86. ulpjanj, fmgln. nur.

g. 13. 11. Vgl. Mühlenbruci) axa. O. S. :11.-flg. :a: .t . ,iger 1o
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eines Obligationsgrundes denken) d. h.“ohne Thatumfiände) denen das

(Zivilrecht die Fähigkeit beilegt) eine Obligation zu erzeugen?" Eine

Folge davon ift) daß Obligationen nicht präfumirt werden) mithin

wer aus einem folchen Verhaltniffe Rechte beanfpruGt) auch das

Dafein eines Obligationsgrändes zu erweifen hat. Rückfichtlirl) diefes

Grundes verhält fich die Obligation nur wie' die Wirkung zur Urfamez

daheFmit der NaGweifung des Grundes auch immer der Erweis des

Obligationsverhältniffes gegeben-ift) fo daß diefes mit dem Wegfalle

des Grundes von felbft erlifcht. 6) .Die Obligationen treten regelmäßig

nur als vorübergehende Erfiheinungen auf) deren Ende gleich vom An

fang herein bei ihrer Begründung in Ausficht gefiellt wird) weil der

Umfang) das Gebiet und di-e Geltung der Obligation lediglich nach der

Seite ihrer Erfüllung durch Leiftutrg- der* fchuldigen Handlung be

fiimmt wird 86). Hierdurch unterfcijeiden fie-fich wefentlich von

Sachenrechten. die regelmäßig von immerwährenderx-wenigftens von

unbefiirnmter Dauer find. infofern es bei ihnen nicht gleich von vorn

herein-auf ihr künftiger' Erlöfchen abgefehen ift) 7diefes Erlöftlyen viel

mehr entweder gar nicht_ beabfiGtigt wird(*oderfiillfchweigend-der

künftigen' Geflaltung der Dinge* und den-i -Einflufleder Rechtstegeln

überlaffen bleibt. &U 7) Der Obligationsgrund? mußF infofern er 'aus

Handlungen von Perfonen entfiel") gerade; von 'der Thäeigkeit-»reeee

ausgehen) welche durch das Obligationsverhältniß in wechfelfeitige

Beziehung-Wu einander"treten,(!l In diefer Rückfiwt gibt das rö

mifän Recht das rein k-finnlirlye- Rethtsprincipäian die Hand) (daß

Jeder für fich in Perfon handeln-mitffe87)) _und knüpft darandie Fol

gen) daß Handlungenj-?die *in-einer durth das Civilrecht gmauer-ibe

ftimmten Form 'vorzunehmen-find7 nicht feinechtweg durch Stellvertreter

verrichtet werden können) und daß durch freie Mittelsperfonen über'

haupt kein Rechtsverhältniß) alfo auch keine Obligation für Dritte-'de- .

gründet werden kann. tvomit dann weiterhin die Unzuläffigkeit alles

unmittelbaren juriftifcizen Erwerbes' durch' Stellvertreter ausgefprochen

ift88). Ausnahmen treten eineininalk bei"dem Erwerbe des Be

fißes und des durch Oden Befißerwerb vermittelten Eigenthums)

Falle) die gar ni>)t hierher gehörenz fodann bei Perfonen) die

einer fremden Gewalt unterworfen find (diefe erwerben dem Gewalt

haber auch aus Obligationen) die fie ohnegdeffen Concurretiz abge

_ .ix-ö .ill ._ ..rider-ip

6.x »tei-i „m, .ki .I .b .e ..ä i. '-2 .i (o9

(b ' ' U.“ 7.! "c-i ." L .Wi - ' „nig" inn*:

1] S8(34) Dieß brmerktfchon Hugo; näher fiihrt es aus Sintenis a. a, O,

87) Hier ift ganz erfchbpfend die Darfiellung bei Mühlenbruck) a. a.

O. S. 44 flg. “"

E“ 88) Am deutlichjten find hier l1. 11. l). (1.2 (rbfigni. e'. notionjbo-S. (44. 7.)

le. 49. Z. 2. 1). (ie eniqoir. [m88. (41. 2.) [„11. 8.6.1). (i6 pjgnar. act. (13,7.)

[v. 6 u. 7. (L. Zi quiz nlteki. (4. 50.)
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Nix .eilige-ig

F .qiiiii- hqbeQ-ii-N-Femexniacle dem Iuiiinianiieben Rechte anch :ini

9 iii-mei!- qn ?serien ile-Linden. Vieibeiiuib, haben Zoder die wirim guten

, .iCiUH-Oniiefiiiin. wozuiiiitexxiiiiiliinpeiieiint blos fremde Sci-teen.

Feiideäniiuch freie Peeioiien Wöxeiiiöxmenz endlich bei Obligationen.

Die* ati-SOHN? NumiieiieinentFiebenMHiec. erwirbt die Obliggtion

nieht.. .wir Zehe-nie. (eifiiii. ioiiyoiiiz„ixi.-Wflen Namen fieneleifiet

MiQ9-0).._iind dqienilt--iinikeeinei .Viewed-img Iufiixiianjs anch von

iii-iii, ALF-Kiki?? einie iiiiixebligeteiiiiben Remixe-tionen verbundenen Hy.

e.91-*i . '.- *..>i(i.i;f .Z-ZF*: * * -Z: -'Nie-E in ?Heiler-xs in:: der Qbiiaaiienen-:enlangend und .die irre*

iielleq.Reciet.s.iäie.-,die.xexeziii eiigeieeiiiee. werden. fo .fcheint esiieberliiieilieibee errechneten. fieneieewgewifien allgemeinen Gerichte

iiiiuiiir ziiiqiiuneiiiiiiieiiem.: Anieinfecieiien-.merhce .ee hier fein.. diet

iZiiitieileiye-ei. 'geratene-kmh der Seite. der Rechtsquellen hin.. .weiche

Weir-zitiert. du. eiiie-Wii. :die .Verfckiieiieiibeii der Obligationen-erase

ibiii-„Obieeteie .eine ..iii-eh *ihren Entfiebutigsgeünden - zu .betrcubmu

.liiiWliii-ii. .ei-mieren „die :Pen-einen . ,welehe-irn Obligetiensverheiitnjife

reiten-inn können-rein??-iyiegWiikie-ndec Qbligatien nach .der Seite

ini-Penne?! -hine-k-qm: ihnezgeeicietiiclee-Beendigung iu uoeexfiiche.

W stiller-tl diiriveikeielieitiie Viele-innernnelzieyerObugati-enen. :die rie.

* einreisen ei.bezieheiixzeensiieezu.betrachten. . . .

zeig-Fi* - ech .denxRciketWlie-irbini: weiche Obligationen .eingeführt

eLib-Bm.-uiiiexfcheidexxman-:erßilcbn weichenusdem reinen Ci-eiieeihie

jieinuisii-..eäi--epeseiiirnniee rei-innen Birger-i gilt-und foleheei.- die den'

LWFWBLW.. d. i); 'dem :Pee-skiuenieehie ..ihre :Emfiehung verdanken.

Igne-„We Wei-jez gewifieiz) Sinne-choice Qleligatidnenji?) und-be

WVW-xfi? ,UKW AWM-kimi] SiefQeiuVerieh-i»römifeher Burger meter

ÄWWK WW Ping-Mn „oder im Verkebre nömifcher Bürger mit

.Verse-einen können iie»;iiiciee..-veiiornmen. .weil fie gegen Pecegeinea

nicht wiiiee...-aiio,.-denn :in fich .zerfallen ,und keine Verbind

lichkeit 7 erzeugen. .Dieß-_sndet z. Bqfiatt: bei ,der Sponfionsforme(

iii-Simulationen *Dei-feiner naib- dem- voeiufijnianifrlyen Rechte auch

i? --UiMBÄäWnin-ÜBNI-NWW -Diiijxetjo, obfnion dieß in friiheren

. .

Fu,.

' 89) (Lili o8, inzt. ll. 8. 86-93. 'l'ji. inet. *pei- quno perßontiß ciiique aii

qniritur. (2. 9.) 7ii. (Juri. iii. 50.

90) l.. 2. 8. 4. l.. 9. 8. 8. l). (ie rebiis creciiiis. (12. 1.) l.. 4. (L. Zi cet*

iurn peratur. (4. 1.) l.. 126. Z. 2. i). (ie 7Std. obiig. (43. 1.) l.. 2. C. per

grins yersonew nokia ,kijguii-itiii'. (4. 27.) Vgi. Mühlen bruch a. a. Ö. S.

104-109.

p 91) l.. 2, (L. per qua: pie-Gonna. (4. 27.)

92) Bei den Römern heißt es von folchen Obligationen juris cjejlie run;

Cajus, iußt. lil. s. 133). Auf diefe Einthrilung der Obligationen bezieht fich

aupffäGlici) l.. 3. l). (ie. iu5iiiin 6c iure. (1. 1.)

93) Vgl, hier Cajus, inot. [ll. s. 93. 94. 179.,
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Zeiten nicht ganz feftflandfl). In-.Gegmlahe derfelben heißen. ate

anderen Obligationen. die dem Peregrinenrechte encfiammen. natu

rolee obligalianes, und dahinq .gehört außer den' Bilaterale-inmitten

*anch das -Daoleha. In der jüngeren Zeit ill diefe Teorninolok

g-ie 9|) von. manchen Iuriften uberfehen worden. namentlich 7.1)...

denen. welch-e die Lehre .von der natürlichen Verbindlichkeit in der

Bedeutung von unvolltommenen Sciuildverhaltnifien bearbeitet-ha

ben. Es wird ldeßhalb hier nöthig fein. die Bewelfe für die' vor

liegende *Behauptung aus den römifehen' Rechtsquellen ziel-immen

Yufiellen. Inet-inet Stelle fpielr der römifche Iurlfi lllpianM)

nicht» undeutlich auf die doppelte Bedeutung des Wortes an. indem ..r

behauptet. daß der Begriff der Naturalobligatiodt einmal toortomint .ta

Beziehung anfdie Frage. od was gezahlt worden. dem Empfangernicln

wieder. abgefordett wenden könnez fodann aber auch riicffiqetlichdee dar

ans--enefiehenden-Klage. . Der eofte Theil des Salzes enthält-'offendar

einet-Anfpielung auftdie' gewbhnliwetVedeilcltng-des Worlds? alslnlwt

oollgiltiger :Obltgaeionenz im zroeitea liegt eine Beziehen; auflenie

Eintheilung dei-Obligationen. ie- narhdonrxfie ihre Flag rette-nau.

dem? 'rinnen oder-wem .PertgrinenreHteMentloh-nen. In:: einer

Stelle. welche von-Paullus-Sl) hercirhc'. lheißt e.. Navnralfäluldner

fell. wer ma, dem *Peregrlnewoechte *zum cler. gezwungen *werden könne.

auf deffen Credit-kran fich --verlaffen habe. -Dieß Bezieht fich-offenbar

nach der Ermittler-tion des Sah.. auf Fälle. in denendle Möglich

keit der .Klage-durch das Peregrinmreeln gegeben 1|. und dasj (ler.

ano-Zero auf einer freien Vereinigung der-Parteien beruht":- alfo

auf die Condictionsfälle aus der obligatorifclyen Numeration (dem

Darlehn). den nomina lranssoripticia, fo weit fie auf Peregri

nen anwendbar waren. und auf den Abfchluß des ereäiturn ,durch

S-tipulation. natürlich unter Ausfchluß der Sponfionsformel, -**-»

"' x
 

94) Gaius, inet. [lil. 133. ' '

96) Erft Büchel. über die Verpfandulng" für nicht vollgiltige-Obligatioe

nen (Marburg 1836. 8.). S. 59. und Un terholzn er. Srhnldverhältnifie

Vb. l. S, 4. haben auf die doppelte Bedeutung des Auedruckes aufmerkfam

emacltt. -g 96) ll.- 10. l). (le obiig. ec net. (44. 7.): Ruinen!“ obiigationes non eo solo

aestimnnink, ei nelio uli un eorum noniine c0mpeiit,'rerum etitnn o0, zi aoluta pocnnin kepeti non [1088]. (clllpinnua, libro -17.*ucl Znbinum). Die Stelle jfi." wie

derholt in l., 16. Z. 4. l). 46. 1., hier freilich rnit der ueberfchrift Juliana.,

[ibm 03. *lligeetorumrd Border-layout fchieben Manche. z. B. Hotmail (ober-re.

ill. 2,) non ein. was den Sinn .geben foll. daß Naturalobligationen zunärhfl

keine Klagen hervorbringen. Das ifi fchlechterdings z-u verwerfen. *

'/97) -lj. 84. Z. 1, l). tio regulis juris. (50. 10.): l8 natura lieber, queen ini-e

gentium (ini-e andi-tet. cuius fitlern socnti Minus. Die Worte eine.

npoi-tet deuten auf ein Klagrerht. nicht blos auf eine Exception. denn fie bilden

einen Theil der cent-ie- intenlioneo (Coins, inst. [il. Z, 41. 54). Der Schluß

der Stelle ift befchränkend* zu nehmen und auf das creclltum zu beziehen. bei dern

das »ll-lern .ogni rhaoakteriftifcl) iß. Vgl. l.. 1. b. rie rebna ereeiitio. (12. 1.)

27*
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-In einer anderen' Stellezttlp in n.':s*.98) heißt es: wenn ein TEUR-IF?:

nem Munde( :einDarl/ehnzgibtoder fich :etwas von ihm .fiipulatio-ns.

weile.. vetfprerhen* inet .-1 fo-wird ihm. der Munde( bis zum Betrage der

Bereicherung naturaliter 'obligirt. weil nach Jdem Refcripte des Pius

nicht blosdem Vormnnde. fondern .auch ,jedem Anderen bis zum* Be

trage, der Bereicherung gegen“ Munde( Klagen verwilligt werden. :Hier

nun zeigt: fchon der Nauifnh.- . der ,von der Klagmöglichkeit fprithtx-daß

das naturale Obligirtwetden des Mündels.nicht,:von natürlichen Betz

bindleehkeitennim; gewöhnlichen Sinne verfianden werdenkannz es bleibt

atio- xznriInte-rpnekatiim.diefer: Worte nur; ihre Beziehung auf-..das

Veregrinenrewt übrig. in demnfiä). allerdings der Grundlahtorfindet.

daßnfieh- Niemand zum-Schaden des Anderen'. bereichern darf. -_- .In

einer -StellemoonPaullus »wird die Verb-indlichkeitzur Rückzahlung

Empfqngenen.: welche: auf :obligatorifeizer Numeration beruht. alle

dnnxaiieiliruin .aus der Baa-,rzahlung. ausdrücklich 11311113113. obllgaua-gez

nnnntzi.. im. -Gegenfaße- der . .hinterher hinzutretenden Darlehnsfilpulaz

tio. 91)..: Das nun fiimwt ganz zu der. anderweit bekannten Anficht der

rlalfif-chen-Iurifien. daß. dasuDarlehn aus-extern Peregrinenreeizte- fiamnrd.

.Wie man dazu gekommenifi. .die. dem .Peregrinenrechte entfiamnienden

Qbligationen„.naturale zu nennen. 'erklärt fich-Hans:- der Thatfnthe.

daß-,die-*Grundfäße deffelben in -den: röinilchen Rechtsquellen eiii-u'

figxnitwetr-Worten: naturoliter_, .mitm-alle ratio bezeichnet.- werden 190).

Ganzanerfchieden vonder hier _erörterten Eintheilung *der »Obligatio

nen, ift,-„-7-,7_.-]I.zdie »in *oil-ijne und lion-okeikjae obljgalionez 101).

Civile Obligationen, heißen. dann folche. welche dem reinen Civil

..ei ..M . - '

'.1 > i. .ZF ._ i' .'

 

*U7- 98)-l.. 3. 'pix l). (io eiiioloijlaie ei. conzensu (26. 8.): 8611 er cuin ßolus sie

1114.01* ,.- iiiutuiiin peouujani pupjllo cleiierit 'el ab eo siipuleiur, non erjt obljgntun

tutori; nntui-rililei* ininen obligabitur. in quantum loouplolioi- [keine est, Main in

pupilluin non lunluin tulori. iieruin cuiiiiß iictjonein, in qunntuin locuplaljoi- facing

est. (lancliiin 1111113 111113 resoripsjt (Ulpinnus. 111110* 40. ac] Zabjnuin)- Die

richtige Interpretation diefer_ Stelle findet fich fchon 'bei unterh olzn er a. a.

O. [..S- 4. Note b. 7 - z* - -'ii-- .

_ 99) l.. 126. 8._ 2. l). (Le ii. _0. (45. 1.): ZupekeZt qunerninus, an e! nu

iiiei-alione iii-a, qui norm-unit. pecuniain crecliiiiin peter-e post-it? nain _qnociens

pecuuinmunuluani-äunces oanrieiiißtipulninur, non (inne obljgationes-nnsauniur, 866

una rerboruin. llein 51.1) raeceilut nuineiinljo, sequutur- ßtipulatio, non

28i ijicenäuni 112025311111 o nnturaliobligatione (knuiiu-eaolili. 3. 11.111.231.10.

1111111).. ,. »i Mi.. ". * . i i1

100) In ähnlicher Beziehung heißt es auch: 111111311111 concliccjo nnluroljs ert

ini.. 15. pr. l). (ie conii. inne-i). (12.60, d, h. fie beruht auf der nalurnljs ratio,

auf dem' Peregrinenreehte.. .ai-171- > - .. . .

.i- 101)7Diefe Ausdrücke finden-fich in Z. 1. F.- (ie 011113, (3, 11.) „ln 1. 8. 1.

1). (ia giorni. (46. 2.-) l.. 5. plK-l). .Io 11131101'. (20. 1.) l.. 8. Z. 2:» l), 6e fiele

ju88. (46. 1.) l.. 8. 9. uli. l). (ie nccepiilal. (46. 4,) l.. 1. 8. 24. b, ile exer

oit. nat. (14. 1.) Vgl. l... 52. pr, 3. 6, l). (ie obljgiit. el not. (44, 7.) - Hölbfi

belehrend ifi: hauptfächlicl) l1. 1. Z. 5. l). rie peouiiin conel. (13. 5.): Zeil el i8,

qui lionorzarin uotione, non juro cjujli obligniu8 est, conslituenijo tenelur. 'ici-mit
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r'echte entfiammen) im Gegenfalze des prät-oti-fGen und des -eidilicifchten:

Edictes) z. B. die Verpflichtungen aus* dem per ae8 ei 'ihrem-german

Verbalobligationen u. f. w. llonararine hingegen find folche) die das

i113 banorarjuni eingeführt hat; diefe nun .gründen fich entweder auf

das präto-rifme Edict) z. B. die Verpflirhtung des Gewalthabets

für die Schulden feines Sclaven oder Hausfohnes deren Gläubigern bis

zum Betrage des Peculium oder der Verwendung zu haften) oder fie

ftammen aus dem Edicte der 16111108 curules, die in der Lehre vom

Kaufe *dem Verkäufer einiges aufgelegt haben) zu deffen Erfüllung .er

mit eigends zu diefem Zwecke eingeführten Klagen gezwungen wer

den kann. Von diefen wird befonders berichtet) daß ihr Inhalt

fich theils auf Gebote) theils auf Verbote -des eciietum perpetuum

bezieht 102). '

ll. RückfiGtlicl) desObli-gationsobjectes unterfcheidet man a. folche)

welche ein (late. oder ein in e: era zum Gegenftande haben) oder auch

ein ptuestare in fich enthalten 103). bare bezeichnet zwar manch

mal in einem weiteren Sinne jedes Hingeben einer Sache an einen An

deren) wie z. B. in den Ausdrücken kern pignori (lui-e, oder nz-poibeeae

(Jake, allein bei den ftrengen Obligationen) d. h. folchen) welche atricti

jut-js find) wird es zur Bezeichnung der Eigenthumsiibertragung an

einen Anderen gebraucht 104)) was fich indeß nicht blos a*uf körperliche

Gegenfiände bezieht) fondern auch auf andere Sachenrechte geht) info

fern fie überhaupt Object des Eigenthums fein können) z. B. Servitu

ten 10ii) und oper-ie 106). Manchmal ift die Beziehung auf die

Eigenthumsübertragung in. anderen Ausdrücken verftectt. So liegt

in der Stipulation feinere, ut 'kiljus dei-turn iii-heat eine Verbindlichkeit

zum:c1are107), allein in den Worten (Lettern äari 8j|)j, curnrj wird

euimuebitum et.qua11,iure [ignore-rio iiebetnr. Hieraus ergibt fich ) daß der Ve

grifi der Obligation zunächft auf dem Gebiete des eigentlichen Civilrechtes fich

entwickelt hat. '

102) 11.482,18." 6. n. U. 7.

103) Diefe Ausdrücke finden fich in folgenden Stellen neben einander: co

jujxjoat. l7." Z, 2.,* l.. 3. pt. i). (ie obiignt, et aotianivua (44. 7.); ferner in

der [ex liubria (ie (Jallja Cißalpina cap. 22. und in der [nur Julia und ?anja p0p

paea (li. 37. pr. l).. .ie opekjß liber-forum [38. 1.]). Gewöhnlicher wird nur

(inte. face-re neben einander als möglicher Inhalt der Obligationen genannt.

Vgl. dieStellen bei Mar ezo ll) über tinte) face-e, praeatare als Gegenltand der

Obligationen) in deffen und Linde's Zeitfchrift fin: Prozeß und (Zivilrecht

Bd. 10) S. 224. -

104) So bei der Stipulation 1.. 75. Z, 10. o. eo een). 0b[jg.('(45.'1.), in

den Condictionsformrln! Cajus.). just. (ll. 8.4.,“, 5. 14. .]. (ie aeijonjdur (4. 6.)

u. f. w. *--- -W - i - -

:i: 105) Vgl. Marezoll* a) a; Q. S. 231-4234.

'** 106) VgleHeim bach) die. Lehre von der Frucht S. 236. Marez-'o.ll'*

erklärt das Stipulicen von opel-ns fiiriein kunt-re. ' -

107) l.. 73. [ir. l). lie 10g. 1. (30.) Vgl. Marezoll a. a. O. Bd. 9)":

S. 332. .t -Q - .--;.1.'.* ' (m. x
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kei. (late,- fondern nur ein iucere angenommen) weil? der Schuldner dann

die Oation auch durch die Stellung eines Erpromifior vermeiden

kann 1c"1). Was über die Eigenthumsitbertragung hinausliegt) gehört

in das Gebiet des [acer-e, namentlich wird dahin gerechnet das reciclere,

was auf die Rückgabe von Sachen an den bisherigen Eigenthümee

bezogen wird 199); ,ferner da-sereztiluere. ions zur Bezeichnung (ihn

licher Verhältniffe vorkommt-119); auch das e1l1ibore; endlich aber auch

alle unterlaffungen) die zum Gegenfiande von Obligationen erhoben

werdenLU). In" welche Clafle von Obligationsobiecten das trauert:

einzuftellen fei) ift- nach den Umftänden zu beurtheilen. Wo es

eine Eigenthumsübertragung involvirt) z. B. bei der Veräußerung

von tes nec monaipi im vorjuftinianifchen Rechte) gehört es unter

die Rubrik des (late; bezieht es fich indeß auf bloße Befihüber

gabe ohne Eigenthumsübertragung) fo wird es unter die .Kategorie

des Furore eingefielltLN), Außer diefer technifchen Bedeutung des 111

oere. in der es alle Arten von Leifiungen umfaßt) die über das Gebiet

des (ie-re, d. h. der Eigenthumsübertragung hinausliegen) kommt es

auch noch in einem weiteren Sinne vor zur Bezeichnung Alles deffen)

ivas irgend nur Gegenfiand von Obligationen werden kann) und

dann fchließt es natiirlich auch die Eigenthumsubertragung einl13).

Ruckfiwtlici) der technifchen Bedeutung von (late, (acer-o verdient hervor

gehoben zu werden) daß fie auf dem Felde der Actionen entftanden ift)

von denen einige auf 6111-12 oporlere allein gehen) andere hingegen auf

qujoqujcl - (Jake tacere' 01101161111), keine einzige hingegen ein reines

farm-e für fich allein mit Ausfchluß des (late zum Gegenfdande hatW).

Hiernach find die Stellen) welche das ferner-e im Gegenfaße des sere ec

läutern 116)) nicht etwa von einem felbftfiändigen [obere zu interpreti

ren) fondern vielmehr von einem folchen) wie es in der into-icio der

inoertne 101-11111112 auf quiequic] _ (into innere oporlel überhaupt

im Zufammenhange mit dem ganzen Klagenfhfieme gedacht werden

 

108) 1.. 67. z. 1. 11.45. 1. 1. 42. g. 1.11.1.- robus cream.. (12. 1.)

109) 11. 175.1). (18 7. 8. (50. 16.) - *-

110) l.. 82. pr, 1). (18 '(111), oblig. (45, 1.) Vgl. Marezoll n.- a. Qt

Bd. 9) S. 362. , , .

111) l.. 189. 11.50. 16. 8. 7.1. 3. 16. In 1.. 75. 8. 7. l1. 45. 1. wird

indeß das fooorr in den Gegcnfag zum non 111001-0 geliebte.

112) lil'. 4*. pr. l). (In Fruct. (rt 11511113. (22. 1.) l.. 28. u. l.. 52. 8. 1. 1).

4b. 1. 1.. 6. F. 7. l). (ie 513111111). (40. 7.) Vgl. Marezoll a. a.- O. Bd. 9)

S. 265.

113) l.. 218. 1). 50. 16. ' *ZW*

114) Den Beweis für diefe Behauptung geben* die alten Kla-gformel-n an die

Hand. Vgl. hauptfämlicl) Cajus, jnsl. lil. Z. 41. 54. 60.

113) Die fcheinbar entgegenfiehende l.. 189. l). cle 1:8. (d0. 16.) ift augen

fib-ei-nlicl) aus dem urfprünglimen Zufammenhange geriffen) in welchem gewiß die

intern-Zita der inder-tue 101111111118 auf 1111W 11111111-0 oporwre oollibändig erläutert wor

den' . . - , .
116) 1.. 91. pr. 1). 45. 1. C
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kann. Hiernach ecfcheint es verkehrt. felbflfiändige faeiencii* obiigii-i

tion-es anzunehmen. weil nach römifchen Anfiohten nur Obligationen"

auf- cim-e' Fat-era denkbar find. - Was hintersten-e bedeuten foll in.

Stellen. wo es den Gegenfah zu (iare, factor-e bildet. i| nicht

ganz außer Zweifel. Einige beziehen es hauptfäwliei) auf Delictz.

odligationen117)z Andere auf die Verpflichtungen. welche aus- *

freien Gefchäften. d. h. den 1101132 iiciei obljgationes entfpringen.

die allerdings das Eigenthümliäye haben. daß hier einfeltige Ver?

pflichtungen auf (late innere oporlere undenkbar find. weil überall

die Möglichkeit in Ausficht geftellt wird. diefeVerpflichtung durch *die

dem Gegner zuftehende Compenfationsbefugniß zu heben 11(*)z noch An

dere hingegen behandeln lacere und' prnestaka als gleichbedeutend

und' leihen ihnen im fpeciellen Gegenfaße zum eine die allgemeine

Beziehung auf andere pofitive Handlungen außer. der Eigenthumsz»

übertragung. namentlich auf die Leiflung des Jnterefies119). In

deffen find dieß nicht die einzigen Beziehungen. in welchen der (entere

Ausdruck in den rdmifGen Rechtsquellen vdrkommtz hier ifi öfters

die Rede von pekio-uiucn, ouzlociinm, culpnm, 60111111 pi-aeßlnro, wo es

das Haften. das Einftehen für die Folgen' einer Handlung. einer Be;

gedenheit dezeichnetz ferner von aesljmntiouem .' 1111:1113, 011133111 pub*:

3131-12, wo es auf Nebenleiftungen außer der Hauptfache bezogen wird;

endliä) aua) von -10ci0ne8 nlioui prnoslnrs, was auf die nothwendige

Klagenceffion geht-li. Solche. welche ein cet-rum zum Gegenftande

haben (cart-e oblignlionez), und folche. “die auf ein incerlum'

hinauslaufen (incerroe). Den römifchen Rechtsquellen -ifi diefe

Cineheilung zwar der Sache. aber nicht dem Namen nach. bekannt.

Darauf beziehen fich Ausdrücke wie cetiur und meeting eontractus 120),

 

117) So braucht es hauptfächlicl) Cain., i118'. 17.8.2. Dafür fprirht auch.

daß reine Delictklagen zur Zeit der claffifmen Juriften niemals eine auf bare

lacere concipirte Formel hatten. Diefe Vermuthung ift zunächft von P u oh ta .

Curfus der Inftitutionen ll. S. 106.

118) Der Hauptgrund für diefe Auficht ift. daß die Worte nilcrum niteri i11

'ioeni pkneslnks technifcl) find zur Bezeichnung des Inhaltes freier Obligationen

(Cie. Topic. 17., (Le oki'. [li. 17., l.. 5.711“. l), 44. 7.8. 3. F. 3. 23., Z. 30. F.

4. 6.) und daß Einzelleiftungen aus folchen Gefchäften anderwärts unter die Ka

tegorie diefes pi-neziare gebracht werden. So bei dem Kaufe und anderwärts.

l.. 11. F. 1. l). eis uciionibus slnpii. (19. 1.) i.. 7, l). .ie 20, qu0ci netto [060.

(13. 4.) Dieß ift die Meinung Marezolbs a. a. O. S.286 flg. Man hat

dagegen freilich mit Recht eingewendet. daß es keine Intentionen auf ein bloßes

[acer-r gab. daß vielmehr die bonne ("reiei geilen-ier fämmtlich auf (Lure facare gehen

(Puchta a, a. O. ll. S. 106).

119) So Schilling. Sintenis (Handbuch des gemeinen (Civilrechtes

11. S. 20. 1), - -

1A)) Zwaf kommt iii diefem Sinne ecru-ia und inder-iu; canii-nctuz vor in

l.. 9. pr. l). ne rebuz oretiitis (12. 1.), wie die Sache von den byzantinifchen

Iuriflen erklärt wird in den buriiicn ea. [ioiinbncb toni. ll: p. b9b. 596.

unter den neueren find diefer Auficht beigetreten D onel-lus . Gan s
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ferner certn und inner-ia formula 121), und cerln und incerta Zliyula»

W122). Der eigentliche Kern der Sache in den römifäyen Rechts

quellen i| die Lehre von der StipulationF aus der bekanntlich zwei Kla

gen entfiehen) die certi concijclia, wenn eine cerla Ztipulatio vorliegt)

und die uolia ex Ztjpulatn aus den inner-ine. Diefer Umfiand nun hat

den claffifGen Iuriften Gelegenheit gegeben. die Begriffe der certa und

inneren Ztjpuleitio genauer zu beftimmen. Sie geben hier die allgemeine

Regel: eine cel-tn stipulaljo liegt in allen Fällen vor) wo das Leiftungs

object von Anfang an 123) nach Art) Umfang und Befchaffenheit fo ge

nau bezeichnet ift) daß von Seiten des Prominenten alle und jede Will

kur ruckfiGtlici) des Objectes ausgefchloffen bleibt; in anderen Fällen

wird nur eineincerca Ztjxiularia angenommen 123). Zum näheren Verftänd

niß des Gefagten werden im einzelnen noch folgende Benlerkungen nö

thig: 'bei nicht fungibeln Sachen muß der Gegenfiand in der cet-ta

Zfjplliöflo als Individuum bezeichnet fein) fo daß er von allen Sachen

gleicher Gattung fofort genau unterfcizieden werden kann M» auch muß.

fchon nach der Fafiung der Stipulation jede Willkür des Prominenten

ausgefchlofien fein riickfimtlici) folgender Fragen: was und an wen

zu leifien ift. Am deutlichften ergibt fich dieß Princip aus folgenden

Anwendungen. Wer von mehreren Grundftiicken) welche Einen Namen

tragen) eines ohne weitere individuelle Bezeichnung fiipulirt) hat nur

eine Forderung auf ein jnoerinm, weil es der Willkür des Promiffor

überlaffen bleibt) welches Grundftii> er hingeben will 125). Bei alternati

ven Stipulationen) die auf certne res gehen) liegt aus dem nämlichen

Grunde immer eine jnoerln Ztiliulnlio vorz nur wenn der Stipulator

das Wahlrecht fich vomAnfang an ausbedungen hat) kommt aus ihnen eine

(zei-ta Zljpulilljo zu Tage 126). Ift ein uclieclnr Zolutioniz grntja hinzugefügt)

fo hat der Promiffor die Wahl) wem er zahlen will) und deßhalb wird

eine jncerin gtipulatio angenommen; behält fich indeffen der Stipulator

gleiä) vom Anfang die genauere Beftimmung deffen vor) an den die

und Rubo, Dagegen haben Cujacius) de Retes und Noodt zur Er

klärung der Stelle angenommen,- daß mit jenen Worten der Unterfchied zwi

fchen benannten und unbenannten Conti-arten angedeutet worden fei. Vgl.

l.. 1. Z. 6. l). (i0 pecunin 00x181. (13. 5.) - In der neueren Zeit hat auf

diefe Eintheilung hauptfämlich wieder aufmerkfam gemacht Gau s. über römi

fches Obligationenrecht) insbefondre über die Lehre von den Jnnominatcontracten

und dem jus poenicenllj. Heidelberg 1819. 8,

121) Cajus, just. l7. Z. 54.

122) l., 74. pr. 1:. 75. pr. l). (ie iierb. obljg. (45. 1.)

123) fiel-b.: ex jpou pronuncjntione l., 74. l). jbjcl,

124) l.. 75. Z. 1, 10. l). 45. 1. l.. 6. l). (Le kebus crecijtig, (12. 1.) Der

gründliehfie Scbriftfieller ifi hier llu go l) o n e] [113 , commentnrjus ati til. bis.

oe 7. 0. (km-Wi. 1707. 10].) nc] [u. 75. -- unbefriedigend find die Bemerkun

gen unterholzneys a. a, O. Bd. 1) S. 216 flg.

125) l.. 106. i). jdici.

126) l1, 75. 8, 8. l). 45. 1.
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Zahlung erfolgen foll) fo liegt in feiner Perfon eine oerra.- in der des

nclicectus hingegen eine inder-iu Ztipuiniio vor l27). In allen diefen

Einzelfällen ift fiillfmweigend vorausgefeht) daß das Object der Lei

flung eine derlei ['98 fei und als folche in der Stipulation auch be

zeichnet _i|.1J8). Diefe Eigenfchaft. des Objeetes nun ift nach den

allgemeinen Grundlagen des Obligationenrechtes lediglich nach dem

Zeitpunkte des Stipulationsabfhluffes zu beurtheilen; die Folgezeit

kommt niht weiter in Betracht. Bedarf es alfo zur Eriftenz des Lei

fbungsobjectes noch eines erft) hinterher hinzutretenden Umftandes)

fo wird überall ein incertnm angenommen werden müffen) z. B, in den

Formeln ic!, (111041 6x nrEenuZu nncjiln nniuln eric, iind ikuocur, qui in

iuncio 'kunculuno nuii eruni , wo es gleich von vorn herein ungewiß -i|)

ob das Sclavenkind oder die Früchte zur Erifienz kommen werden 129);

ferner bei dem Verfprerhen von jährlichen oder monatliwen Renten 130)z

endlich bei Stipulationen) die ein reines leckere zum Gegenftande ha

ben) weil diefe nach römifchen Anfimten nur eine Forderung auf das

Intereffe des Klägers erzeugen) das zu einem cerlum erft durch den Beweis

des Klägers oder durch richterliche Abfchälzung erhoben werden kann 131).

Ob die Stipulation der Nuhnießung an einem befiimmten Grundfiitcke

zu den creme odljgutionee zu rechnen fei oder nicht) war in der friiheren

Zeit ftreitig*> allein zur Zeit der Pandektenjttrifieti hatte fich bereits die

Anficiyt feftgefiellt) daß hier ein jncercnm vorliegt 132)) und das wird

unbedenkliä) auch für die iibrigen Servituten anzunehmen fein) weil

die Klage auf deren Vefiellung immer als eine incerti c0ntlicti0 be

zeichnet wird 133). In manchen Fällen liegt die unbefiimmtheit des

Objectes nicht fowohl in der bezeichneten Sache felbfi) als vielmehr in

der Art und Weife der Bezeichnung) z. B. bei den fpeciellen Novations

fiipulationen), die fich nur im allgemeinen auf eine andere Verbindlich

keit und deren Inhalt beziehen) liegt immer ein incertuni vor 134)) felbft

127) l.. 118. 8. 2. l), ihiti.

128) Am deutlichfien wird dieß hervorgehoben in l.. 75. z. 8. l). 43. 1.;

darauf macht auch D o n e l l u s wiederholt aufmerkfam.

129) l.. 75. F. 4. l). (le rath. odljg. (45. 1.) )

130) l.. 16. 3. 1, l). jdicl. Ebenfo bei Zinfen von einem ausgeliehenen

Capital) die nicht blos vom Ablaufe einer befiimmten Zeit) fondern auch von der

Fortdauer der Capitalnulzung in der Hand des Schuldners abhängen. i., 75.

g, 9. n. ina.

131) i.. 75, 8. 7. l... 68. o. ibia. Hierauf geht auch die irioerti ncijo aus

der Zljpuiulw rein (int-j rncunmque x1088e85j0n6111 trutii in [i. 4. l). ein traut-is.

(22. 1.)

132) l.. 75. F. 3. l), jbiti.

133) l.. 8. pr. l). tja uolionjdus empti. (19. 1.) l.. 35. l). (ia vet-rie. price-cl.

ori). (8. 2.)

134) 1.. 75. z. 6, l). jbia. Vgl, dazu Liebe) die Stipulation und das

einfache Verfpremen S. 211. Ganz eigenthümlici) ift hier dir Anfimt von D o.

nellus) der folche Stipulationen für certae hält) fofern nur die Obligation)
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dann) wenn die Gegenftand der zu-novirefttden Verbindlichkeit ein aer

tunr ift und diefe' Verbindlichkeit unter den niimlichen Perfon-en erifiirt)

welche die Novationsfiipulcicion abgefchloffenhabenz dieß wahrfmeinlici)

deßha-lb) weil es hier immer der Beriicffichtigung einer außerhalb der

Nvvationsfiipulation liegenden Thatfache bedarf) um das Olmert-diefer

Stipulation zu einem certain zu erheben. Nach gleichen Grundfcilzen)

wie die nichtfungibeln Sachen) werden auch die fungibeln behandelt)

wel>)e dura) die Angabe des Ortes) wo fie fich befinden") ihrer

Quantität und Qualität nach genau begrenzt werden MP3 durch den

Zufaiz verlieren fie nämlich die Eigenfchaft vertreobarer Sachen und

kommen ferner-hin im- Obligationsverhaltniffe nur als Individuen in

Frage 13i). -- Bei-fungibeln Sachen verlangt die derlei zcjpulatio, weil

alle und jede Wahl von Seiten der Prominenten ausgefchloffen ifl)

die genaue Vezeiajnung der Sache felbft) ferner die Ang-abe ihrer

Quantität und QualitatM). Daher braucht bei Geld nur die Munz

forte angegeben zu werden 13ii)) weil diefe zugleich die Qualität ber Lei

fiung enthält) auf die der Schuldner unveränderten) angewiefen iii.

Bei anderen Sachen vertretbarer Natur aber gilt die Leiftung nur dann

fiir beftimmt) wenn nach dem Inhalte des Vertrages. von der befien

Sorte gegeben werden foll 139)) weil) wenn Jemand verpflichtet wird)

nur Gutes* zu geben) er immer noch die Wahl zwifclyen guter und der

beffen Sorte haben wird. Aus diefen Bemerkungen ergibt fich zur Ge

nüge) daß Obligationen auf ein oerturn allemal nur ein eine, d. h. die

Eigenthumsitbertragung einer Sache zum Gegenfiande haben können;

denn wo ein reines inder-e vorliegt) wird immer ein jnoerturn angenom

worauf fich die andere bezieht) ein certain zum Gegenfianbe hat) und mithin

glaubt) daß Ulpian in den Worten qunrni-jo 181cm species ri! separat-i p088jnt

feine frühere Anficht zurückgenommen habe. Allein diefe Worte follen offenbar

nur einen Zweifelsgrund einleiten) den der Iurifi: indeß nicht geneigt ifi anzue

erkennen. Ebenfowenig) als das von der Fidejuffion entlehnte Argument) wo

die Bezeichnung derHauptverbindlichkeit nach Außen hin fan init denfelben Wor

ten gefchieht.

135) Am deutliaiften iind hier die Bezeichnungen 711111111, lrjiicnm, 4110.1 io

i110 dort-oo 08i 1.. 73. Z. 5. 1). 43. 1. Fehlt die Sachbezeichnung) fo liegt auch

hier ein inaorlum vor. ?health par-optik. 1118i. 111. 16. pr. Diefes Fehlen der

Sachbezeichnung ift offenbar auch der Grund davon) daß die fpeciellen Nova

tionsftipulationen immer ein incertum enthalten. Vgl, die Stellen in der vori

gen Note. _

136) Dieß beweifl* Ki ern lff) Theorie des gemeinen Civilrecizies l . S. 315)

fehr gut aus i.. 3o. 3. 7. 1.. 34. z. 4. v, ae [exe-atio 1. (30.)

137) 14. 6. 1). 12. 1. 1.. 74. Z. 1. l). 45. 1. 1.. 73. J. 1. 1). jbic1.

138) l.. 74. Z. 1. l). 43. 1. l.. 6, l). 12, 1. Aus diefen( Grunde gilt die

Pb-nalftioulation) die bekanntlia) immer ?auf eine befl-immteSumme Geldes ge

richtet ift) für eine rei-ta Zljpulnljo (1.. 68. l), 43. 1.). Ferner auch die Stipu

lation eines dargeliehenen Capitals) weildiefes immer eine befiimmte Quan

tität und Miinzbezeichnuag enthält. 1.. 7o. 3. 9. n. 4o. 1,

139) 1'.. 74.- J.- 1, k'. 711.9. 1. 1). 45.» 1c e
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men. Allein damit ifi nicht gefagß daß jede obiigneioieiantii zugleich

als terra obligntio zu behandeln iftF weil Fälle genug vorkommen kön

nen- wo das eien-e auf ein ioeertum gerichtet iftF was fich erft durch

die Willkür 'des Beklagten beftimintx z. B. bei generellen und alter

nativen Stipulationen oder Legaten. bei welchen fich der Gläubiger nicht

das Wahlrecht vorbehalten hat. - Was für eine Bedeutung die vorlie

gende Eintheilung der Obligationen für das practifci) giltige Recht habef

ifi nicht ganz außer Zweifel. Im Iufiinianifciyen Rechtex wo fie nur

bei den Stipulationen vorkommt, fcheint fich ihre Wirkung nur auf die

|rengen Gefchäfte zu befchranben- und felbfi in diefem Kreife wird

fie dei einigen Gefchäften- die immer ein cet-tum enthaltene z. B. bei

dem Darlehn und den nomjuu tranzecrjptjeja ohne Bedeutung gewefen

fein. Im heutigen Rerhw wo der formale unterfchied zwifehen der

cel-li eonciioiio und aolio ex Ztipuialu weggefallen ifi- hält es ichnjer,

einen Punkt im Obligationenfyfieme ausfindig zu marhem wo die vorlie

gende Eincheilung von Belang fein diirfte-i). Theilbare und un:

thei-lbareObligationen (cijviciune und iuriji-jciuuo obiigut. 149)).

Diefe Eintheilung findet fich in den römifchen Rechtsquellen zwar nicht dem

Namem wohl aber der Sache nachz auch fie ift hauptfächlicly auf dem

Gebiete der Stipulationen entfianden und ausgebildet worden- in wel

chen Verhältniffen immer als Fyauptfall heraustritt. daß der Gläubiger

oder Schuldner eines untheilbaren Objectes mit Hinterlaffung mehrerer

"Erben veofiirbt141)..-,-Doth ifi auch möglich, daß eine Mehrheit von

Creditoren oder Debitoren gleich vom Anfang vorhanden i|„ z. B, wenn

fich Mehrere von einem Dritten zugleich und durch Ein Gefchäft einen

untheilbaren Gegenftand verfprechen laffen- oder in ähnlicher Weife- von

Seiten des Schuldners eine Mehrheit von Perfonengleicl) vom Anfang

herein auf einen untheilbaren Gegenfiand verpflichtet wird. Auf die

fem Gebiete nun hat die erwähnte Eintheilung nicht etwa den Sinn

daß im Falle der theilbaren Obligation dem Gläubiger Stückzahlungauf

gedrungen werden könnex fondern vielmehr die' Bedeutungy daß bei

theilbaren Obligationen ein theiliveifes Erlöfäyen derfelben möglich ift

und daß- falls mehrere Gläubiger und Schuldner zufammentreifen

fie nur zu ihrem Kopftheile haften und ihnen nur nach ihrem Kopf

theile geleifiet wire» was' fich bei untheilbaren Obligationen immer

anders verhält. Präfumtiv find alle Obligationen als theilbar zu

140) Aus der neueren Literatur gehört hierher hauptfächlieh R u b o f Ver

fuel) einer Erklärung der l-elt 2. 3. 4, 85, l). 68 iiekborum 0bljg. (45. 1.) ueber

die Theilbarkeit und untheilbarkeit der Obligationen nach den Grundfäßen des

römifchen Rechtes. Berlin 1822. 8. Nibbontro p. zur Lehre von den Cor

realobligationen S.,1'73 flg. (ie Zudem-i, 00min. ein ciiejiiujs 'et jncijeiänis'

obljguliouibuv. [rin-ng. 1835. v. Vangerow- Lehrbuch der Pandekten [ll,

?Ftflg- bei dem fich aueh die Literatur aus der älteren .Zeit verzeichnet

n e. . - -

141) l4. 2. Z, 2. l.. 3. l.. 85. i). 45. 1.



428 0biigntio.

betrachten) bei--welchen die Rechtsquellen nichtdas -Gegentheil fagen:

Als Beifpiele theilbarer Obligationen werden genannt folche) *die einen

Inbegriff vertretbarer Sachen (eine quantitne), oder befiimmte Einzel

fachen (eine epecies) zum Gegenftande haben) alfo “naturlich aua))

aus denen mehrere copulativ neben einander genannte Species zu leiften

find 142).* Die Untheilbarkeit der Obligationen beftimmt fich aber bald

nach der Formation der Obligation). bald. nach der Befchajfenheit des

Leiftungsobjectes und deffen phyfifwer oderjurifiifcher Theilungsunfä

higkeit 143); daher nach Verfchiedenheit der Fälle für phyfifcl) und juri

nur) untheilbare Gegenftände verfchiedene Rechtsgrundfähe zur Anwen

dung kommen muffen) die fich .vielleicht am uberfichtlicljften unter Ein

zelnummern zufammenfaffen laffen. 1) Smlehthin untheilbare Ge

genftände können gar nicht theilweife den Inhalt eines Schuldverhält

niffes bilden 1N)) z. B. Prädialfervituten) oder Perfonalfervituten mit

Ausnahme des ufusfructusz Obligationen) die in einem reinen [acute

beftehenUö)) wozu in der Regel auch folme-gehoren); die eine unter:

laffung zum Gegenftande haben 146). In allen folcloen Fällen kann

weder von der Richtung der Klage auf einen bloßen Theildes Leifiungs

objectes) noch von einer getheilten Aufhebung der Forderung die Rede

fein) fondern die Klage ift gegen alle fowie gegen jeden einzelnen Theil

haber auf das Ganze zu richten 147). Auch kann) wenn eine Liberation

herbeigeführt werden foll) immer nur von jedem Vetheiligten das Ganze

geleiftet werden) doch bleibt es dann dem Leiftenden unverwehrt) feine

Collegen auf ihren Antheil an der Obligation mit den, ihm zuftehenden

Regreßtlagen zu belangenUP.- Allein) wenn es. hinterher zur Eon

demnation kommt) die zur Zeit. der claffifcijen ,Iuriften nicht auf

die Sache felbfih-.fondern immer auf eine beftimmte Summe baaresGeld

142) l4. 1. l). 45.4. , xx

143) l.. 2. l.. 4. l1. 85, ]). idjji.

144) i., 72.111. 1., 2. 3. 1. ]). 45. 1. .

145) l.; 72. pr. l). 111111. _Dahin gehört auch das opus nei-i k.. 85. s. 2.

]). ibici. i - '

146) i., 2. 8. 5. l.. 85. g. 3. i). ibicl. Ausgenommen find nur die) in

welchen nicht ein reines Laffen) fondern ein Laffen in Beziehung auf einen be

ftimmten Rechtsbegrifi enthalten ifi) z, B. oibi hohere ijcere; *pet* 8e non [ici-j,

quoininus [mb-Ire otjpnlntori iioeat; ninpliuz non agi. i“. 4. Z. 1. l). 45. 1.

l1. 38. Z. 6. l). idici,

147) Eine Folge der folidarifclfrn Klaganftellung ift es auch) daß jeder von

den betheiligten--Creditoren dann die Klage nur auf das Ganze richten' kann.

Doch war die Sache nicht ganz außer Zweifel) im Falle durch Erbgang mehrere

Theilhaberzu Tage kommen) weil hier manche geradezu das Erlbfchen der Obli

gatidn annehmen wollten. Kommt ert-hinterher zur Condemnation) fo gefchieht

diefe nicht auf das Ganze) fondern nur auf den Betrag des klägerifcljen Antheiles.

1.. 2. g. 2, o. 45.1.* l.. 25. g. 9. 9.111111. hero. (10. 2.) Dazu Ribben

trop a. a. O. S. 234 flg. 17.*

148) l.. 2. s. 2. ]). 45. 1. Hierher gehören die Fälle von l.. 85. 8. 2 u.

3. ]).jbi11. . , _ '. . -
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lauten* mußten-fo findetein-bedeutender »unterfehied Narr, .je nachdem :die

Forderung anf dieEinr-äumung eines untheilbarenRerljtes. oder aber

auf ein reinecifncere gerichtet war. r. Im erfien* Falle-namlich gefrhieht.

wenn* mehrer. Gläubiger oder. was demgleichfiehte :mehrere Erben

eines Gläubigern-vorhanden finde: die Verurtheilungdes Beklagten *nur

auf das Sondetinterefie, jedes. Einzelgläudigers “Pz allein. “wenn

ponSeiten des Söjuidners mehrereZPe-foneniron Anfang herein. oder

durch denxEintritt des Erbganges concurri-ren. fo,- erfolgt in der Pet-fon

jedes Einzelbeklagten die Veenrrheilung-iauf-dasx Ganze 11'109.-_L Inrzmei

ten Falle hingegen wird der Einzelfthuldner immer nur auf feinen Kopf

theil verurtheilt. und kann anch der Einzelg-läubiiger aus-der C-ondernnation

nieq mehr erlangen/Wir fein Ina-cenie pro-rain beträgrW); Der unter.

fchied beider Fälle .liegt-ywahrfckjeinliei) :darinz das bei; der auf eine-ira

gerichteten Stipulation der hinzugebende.,Gegenfiafidnfelbit als Object

der Stipulation angefehen wird, mithin das dafür zuleifiende Interefie

aushilfsweifemur als Surrogat jenes anfänglichen Obligatiönipbiecte'

fich herausfiellt. während- umgekehrt :iin Fäflenn-'desi-rre-inen *Lac-era

nicht :diefes :felbft- -iGegenfiand der-Obligation.- -wird- fondern viel

mehr gleich -nvom Mnfang -an-t das .klägeriickje- Inrereffe in Frage

kommt. ifo daß die Leiftung. (die-Jim fairer-e beftehen recht eigent

lich nur als* ein rechtlicher Ausweg erjeheint.» um-:die-„ininurnuf das

Interefje-"xgavirhkete- Condemnneiongabzuwenden.» . Wie .Stipulationem

die im lockere beftehen. -wenden .anäridie-:auf eine. unterlaffung ge

richteten behandelt. wenn fie nnjtheilbar fiwdxnnd, es) zureCondemnntion

kommt. ..Hier nämlich wire.- wenn-Wilk einernon denzV-rpxfiiehte

ten gegen die .Stipulation handelt. die ganze Conventianalfirazfe. 'mir

hin auch das ganze Intereffe des Klägers odmmittirtjr-.allein jeder ein

zelne- paifive Theilnehmer an:,.der Qbiigarion .nieht-.aufzdeu Gefammr

betrag derfelben. fondern: nur anf-feinenKopftheil condemnirrUN). .In

hingegen das :Obligationsobjeet.rheilbarz fo wird. dnrch-.iiaö-Zuwidere

*-**-*--.-_'-* . ..fi -..:-i::..:.i.!. . ' *in i-*ii . .K

149) l., 25. S. 9. l). fern. bei-c. (10. 2.) ' *

 

 

150)1..n5./g. 10. 1). 10. 2. .1., e. 3. 2. 1., 85. s. 2. i). 45. 1. Vgl.

Ribbentrop a. a. Q. S. 232.

151)i.. 7241119451. Dazu Nibbentrop a, a. D. S, 224. Die

hier angedeutete Folgerung aus dem Falle. daß eine Conventionalfirafe hinzuge

fügt worden. auf den vorliegenden. wo von einer felt-hen nicht die Rede iftx fon

dern nur die reine Condemnation auf das Jnterejfe in Frage kommt. hängt. wie

auch fehon der genannte Gelehrte bemerkt. damit zirfamtnenF daß früherhin Sti

pulationen auf ein reines facere nur infofern giltig waren. als fie eine Conven

tionalfirafe enthielten.

152) i., 4. Z. 1. i). 45. 1. (Vgl. dazu die fehr guten Bemerkungen von

Zodeur] i. e. p; 26 8g. und v. Vangerow a. a. O. iii, S.11 flg.) Ferner

berühren diefen Fail, freilich nicht erfchbpfend. i.. 2. 8. 3. i.. 3. 8. 1. l.. 85.

8, 3, l). 45. 1. i.. 44. 8. 5. i). fnlnjl. iiercirc. (10. 2.) In folehen Fällen kann

es vorkommen .. daß dann auch unfrbuldige fiir den Sibuldigen zahlen miiffen;

doch haben fie dann die Regeeßklagen gegen den Contravenienten. i.. 2. Z. 5.

l). 45. 1. i.. 44. 8. 5. l). 10. 2.

*.41



W (IWW-7

hcimeln? des :einen >vo1t 'lden Vecheiligten .mm “deffen aileinigeeAnth-il

*an der Cpnveeitidnalflcafe* oder der Jnterefiefocdedung dcpmnri-ttirt)

und es wird Zee-ifo darm-die Condemnaeim' auch nurT-aufx-feinen

iil-ntheil gerichtekwecden" kdmieWBP.. :-- PiitO-diefen-'Grundfäßeu

find auch die“ ver-foandt) nach.*welchen*.die*Compedenz-:eiriec-.Mehcheit

von. Perfonen been-them wird.) :die: voir Seiteej desBerechcigten eintre

ten) einerlei obldiefie Mehchele gleich ,bei dex-Eutfielniug der Ob-ligation

voi-'hand-en wäauyo-der- eeit hinterher: -durH-Exdgaiigxverrreittelt wor

den i|.-i. Weil' näimlicl) aueh---hier-.nur-Was Gawzeauieinmalgeleiflec

wecden-»kimitßälfo xmuß .es- jedem 'Einzelcoiicukrenten'seta-erbt' fein-i' die

Klage auf ders Ganze zu -ci>)ten) fo daß die Anzahl feiner Collegen nicht

weiter inxBetrcichr kommt-M.: 1 Kommt es aber in Folge einer folchen

Klage -hinterhec zue Verne-Heilung) fo gefrhieht diefe nicht auf den

Werth der gdnzeinxSaehe, fondern nur auf den Betrag des klägerifGen

Inteceflesixnn *dein-.Veefpeechen. Indeß wm- im friiherenwRechre die

Seeb- Uithtiggiiß 'im-ice Zwelfel: wenigflens ivollten Einige fiir den Fall

derMehrheir vandTheilhalxern*duvG-Ljebgang geradezu ein Erlöfchen der

ganzeitQl-tigatiew:annehmenxweemidiefe:eeufdie Errichtung einer Prä

dtalfexvitut geriÖveLifvdve-il fölche-Seroituren nicht theilweifeerwor-ben

werden köimeirz-*allein 'P-aullwisifii") .wideelegt diefe .Anfimt mic den

Worteu:'sxoci:.t1011e)f11sie inuciiomäslipuiauwam 111966111168 pkt188inli011j8,

die demi-'Zaifammeuhangedes-Ganzen-W fo 'zu verfiehen find) daß.

wenn der -Siizuldneewie-Seovitur -wsirkliehdefieilen will) firl) die fämmt;

lichen Toben? deszGläwbige-s- ver-einigen' .müflen-(öe). -Diefe Regeln

werden *indem*- eömifGen Rekkjtsqueilen-.mie beclihet, falls eine .Priie

dialfeevitut. das Object -dee-?Stipulation -ifizx-*eellein -eslrßßf fiel) kein

Grund xmsdenken) warum fie ni-Ht ebenfo gut Heianveeen Antheilbaren

Dienfibiiekei-ten oder dann: zur Anwendung kommen 1011m. wenn ein

reines faeepe-,c-oder 'was dem jririfci-fel) gleichfieht) eden Gegenftand'

dei-f-Obligacidn?" aldsmieeht. 2) untßeilbar wegen der Formation dee

Odligation find alternative Vecbindlichkeicen und folche) welche nur

auf ein 3611118 lauten) d. h. axif eme) nur ihrem Gattungsbegriffe

nach defiiminte Sache157). .Denn .wenn dergleichen auch an und

1"'

 

133)1..4.5. 1.1) 411.1. .

16101. 2.9.2.11 (1.3 11. 0. (411.1.) 1.25.5. 9. 11.11111.11e1c11e, (10,2.)

Da Ribben t-*rop a. a. O. S. 284 flg.

155) l.. 2, 8. 2 1). 43. 1. -

156) So fci)on Rub a. a. O. S.128 flg.) Ribbenteop a. a. O.

S. 235.

157) Beide Arten werden -in dee Lehre. von der untheilbarkeit der Obliga

tionen immer auf Eine Linie gefiellt. 1., 2. Z. 1 u. 3. l.. 85. 3. 4. l). 111111.

ueber diefen Fall verbreitet fich Ribbentrop a. a. O. S, 188 flg. Nach den

felben Grundfäßen) wie die Stipulation des gende, haben die claffifchen Juri

fien auch die 'tjpuwejo 01101-1111111 behandelt) die freilich jetzt nicht weiter vor

kommt. l.. 54. Z. 1. l). 45. 1. l.. 15. Z. 1. l). .je operjß ljberwkom, (38. 1.)



01.11.1160. 7 W

für fich .rheilbar .-erfiheinen. foaifixdoah eine “getheilte Abtragung

derfelben .nlttitiimöglictiz weil .keiner von den conrurrirenden' Saund

nermdienIdeutität. des bereits Hingegebenen mit dem. waser leiften

folkd-in Qbaihtizu ini-huren hat. alfo-lden Gläubiger leicht in die Lage

briogeei- könnte. ..daß-er nach .Willkür der Schuldner Theile von

verWiedei-ien. .Sachen empfängt. nZur Vermeidung diefer ,In-confe

quenzhalren diearömifäzen.. Iurifien *daran feit. daß die juriitifohe

Behandlung der Obligation herauszuftellen hat. auf .wei-Ge Weile die

paffibnn Lheiihaberxderfelbewzur Beobachtung jener Identität a-nzu-hal:

ten feien. und ageben» zur -geamuerewBefiimmung..deeSnaze die Regel.

daß die Klage in folchen Fallen 'zwar ,nur auf einen Theil des Ganz-ii

gegen jeden Einzelnen gerichtet werdenikann., daß »aber- die-,Liberaiion

niivdiehereinitrint. als bis atie-.Einzeltheile des einmal gewählten Ob

jertes an den Gläubiger gekommen find 11“). Für den Fall. daß nur

Ein Gläubigern-aber eine. .Mehrheit rwniSriiuldnernvorliegt.- läßt .fich

dieß fo ausdrucken: der Einzelfrhuldinei: follifirhmirinsiunabhiäing-ig von

den Anderen-durch dns»- Geben *beides-eines- Theiles: einer obligationsmäßi

gen Species .liberiren.können. und.damit hängt es ibeiterhin zufamntm.

daß der Gläubiger. ohne fichzuiehademaaucl) nur. .einen-bloßen 'Theil

annehmen kann. weil. präfumict wir-dner thue-es nurrnnter der Vot

ausfeßungxl daß dieubrigeu Schuldner. die! Theile dernämlicheu Species

nachliefern werden. ,Daher-euer .einen 'Theil ,geleiftet hat. entweder die

Leiftung fofort zurückzunehmen hat oder wenigfiens damit folange war,

tein kann. -bis ffith .herausitellß (daß 'die Übrigen .paffiuen Theiehaber nicht

in derfelben Sache .erßjolleniö-?Nii-»Konrmt eis-hinterher zur "Eondemnax

tion. fo kann nach allgemeinen Grundfäizeu. -weilynur ei-nTheilGei

genftand der Klage war. auch nur diefer in Geld a-bgefchäizt. mithin der

Beklagte nur auf feinen Antheil .an der Obligatlonrondemnirt werden.

Das ergibt fchon-diexAnalogie-,der Obligationeirin lanienaozund befin

tigt fisch auch idnrrh die Rerhtsre-gel. daß der Prozeßciäiterfich nuriaufkdas

zu* befihränken- hat. was dieParteien ju.jiniini11111Üded1iairt.haben. In)

umgekehrten Falle. wenn zu fdlGettObligationen eine Mehrheit .udn

Gläubigern roncurrirt.. ift .zwar jeder einzeln .nur zu einem Theile be'

rerhtigtz alle zufammen können-aber *verlangen iZ-mic- Theilen derfelben

Sache befriedigt zu 'werden 160); deßhalb werden “fie fich-nothwendigert

weife zur gemeinfthaftlirhen Klaganfiellung zu vereinigen haben. wenn fie

ihr Recht geltend machen wollen. Theile der nämlichen Sache zu erhalten.

 

 

 

y . / ',

13811. 2. z. 1 11.2. n. 4s. 1. n. 83. 8. 4. i1. ar.. 1. ueber die merk;

wlirdige l.. 2. 8. -3. i). idicl. vgl. Ribbentrop a. a. O. S. 192 flg.

159) 1.. 2. 3, 1.1). 4s. 1. 1.26.9. 13.11. (ie concl. 111a. (12, 6.) Vgl'.

dazu v. Vangerow a. a. O, lit. S. 13. Eine theilweife Abtragung wird in

folchen Fällen jurifiifci) nicht alfo. fondern vielmehr als Anfang der voilfländi

gen Abtragung behandelt. - a - - *' .

160) [n26. s. 14. l). rie concl. incl. (12. 6,) . t. . (.1
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.Moment es hinterher zur Eondemnation) fo ift die Sache) wie im vori

gen Falle) zu beurtheilen. : 3)* Eine anderer-Art *von untheilbarfeit tritt

ein in Klagen aus Evictionsfällen161)) wo- bei der Evietionsleiftung

von Seiten desSchuldners eine. Mehrheit von -Perfonen vorliegt.

.Hier bringt zwardietheilweife Erfüllung von Seiteneines jeden Ein

zelnen für ihn eine Liberation .von der Evictionsleifiung :zw .Wege)

allein die ungetheilte Beziehnngtdiefer_ Evictionspfliciu auf-eden Kauf

bringt es mit fich) daß der Gläubiger-.xgegen :Alle zufainmenklagen) *und

.Allen :auf einmal denunciren muß) fo-.daß-xwenn auch nur Einer fich

,weigerte amEvictionsprozefie Theilzuxnehmeri) dießjuriftifclxfo ange

fehen wird) als obAlle zufammen fich-der, Verpflichtung entzogen heit

eren., . 4).*Für Conventionalfirafen tritt auch in_ gewiffercBeziehung eine

Art von untheilbarteit der Obligation“ ein): indem hier errechnen-Grund?

fiisen der Bedingungen die Regel gilt) *dieß-die Staafesgnnz-verwirtt

ift) wenn die Hauptobligationuenicht -voldficindig erfüllt' WIN). Da'

*mit hängt es -nuwweiterhin zufammemxdaß) .wenn »dazuzmehrere

.Schuldner vorhanden find) und auch nur .Einer nicht-leifieu-,edie-Strafe

derRegel- nach doch-eingetrieben werdemkann-WDZ num-bleibt»- denen)

.welche für die Handlung eines Anderenninzuftehen habenxiunbjenoeümen

*an diefen leßterenihrenRegreß zu nehmen. .Sind ferner nnehreeeGläu

niger zur Ohiigation- vorhanden )-- .fo .ift- nach. derStrengesdesx Rechtes

zwar auchfürAlle. ,die Straffordornng begründet.) wenn. nicht an Alle)

fondern nur anmEinen .geleifiet---wirdn- alleimeszwird “derer-Schuldner

.gegenzdle-Klage derer).- die bereits (befriedigt find) :eine öqli-idkoeptiof eine

-geräumt1Y-1)..- Eine ganz verfchiedenerFrage ift-die) -iob“.jeder.von den

paffiven Theilhabernan der Conuentiona-lftrafe) weun.- die-fe rommittirt

wird) fie- ganz oder nur zu feinem-.K-opftheilezzu- .entrichten habe.

Nach *der Entfcheidung der*: rdmifcljen » Iuriften' . haftet - hier Jeder

nur für feinen AntheilW)) uni-wenn -der Gegenftand der Hauptobli

gation-.in-einem. theilbaren 11011 laeere befiand) und nur :Einer dagegen

gehandelt hat) :mer-diefer allein. -- Ailediefe Grundfäße* find) wie be

rei-tsoben bemerkt ward) im rdmifchen Rechte zunächft auf dei-ri Gebiete

der Stipularion -entrvictelt und vorgetragen .wordemix Daher natür

licberweifedie Frage-fich ,caufdrängß ob fie ohne weitereslauci) auf andere

Obligationsgebiete angewendet werden dürfen? .Einige 166) *- von den

Neueren haben fie nur auf das Gebiet der ftricten Obligationen

 

161) Die tlaffifchen Stellen find hier 11,85. 8. 5, N139. 1), 45. 1.

l.. 62. Z. 1. 2.116 einer. (21. 2.) Dazu Ribbentrop a. a, O. S. 198 flg.

162) l.. 5'. Z. 4. l.. 85. 8. 5. 1). 45. 1. l... 25. 8. 13. 1). [am. bereist).

(10,2.) Vgl. Ribbentrop a. a. O. S. 204.

4 1), 43. 1. v. Vangerow a, a. 13.111. S. 204.

.3, s, 1.1). 11m1; -

l.

164) h

l. . 4 l.. 72. pr. ]). 45.1.

.r 3.

,2-3.

165) .4 s.

B . R



0biixatior 433.

beim-ranken) und fürdie freien Obligationen *andere* Grundfäßeanneh-y

men wollen. :Allein diefe Anficht fcheint fehon deßhalb nicht zu) beach

ten) weil jener Unterfchied nicht auf äußeren) vom Wefen. der Sti

pulation hergenommenen Gründen beruht) fondern“ fich aufinnere

zurückführen läßt) die bei den freien Obligationen ebenfo gut hervor

treten miifien. Sodann ifi mit Recht auch fchon, von AnderenW)

geltend. gemacht worden) daß die römifGen Iurifien beliebt haben) *eine

ganzeReihe von allgemeinenGrundßihen uberObligationenreGte an die

Lehre von der Stipulation) als* die reinfie und einfachfieObli-gationsform

anzuknüpfent Ettdlici) finden fich in einer Reihe von Fragmenten

fpeeieile Anwendungen-der hier entwi>elten Grundfähe auf freie Obliga

tionen)!i8J):.und folche) die über das Gebiet-der firengen und freien

hineeusliegen-öy); nur daß dort bei der Einwirkung der Grundfäize)

welche vom guten Glauben gelten) eher Vorkehrungen getroffen wet

den konnten zur Vermeidung von Inconvenienzen) auf welche die

DurchführungweNGrundfäße von derilntheilbarkeit desObligations

objertetifithuen mußte 170).. Allein 'aus folchen Milderungen-»Gegen

grunde gegen die hier angenommene-Ausdehnung zu machen), muß-um

foxbeedeetklimer- freuen) dit-die Grundlagen) -welthe- die Theilbarkeit_ und

Untheilbarkeit-:desxStipulntionsobjectes befitmmen) in dem *nämlimen

Maße-doch auch bei anderen Obligationen .zutreffen Wenn [man :fich

fchließlithz zur Unterfiuhung der hier verworfenen Anfiäyt noch auf. einige

fpecielle Zeugniffe berufen hat) die Abweichungen zu enthalten, icheinen)

fo ifi.: dabei uberfehen worden). daß diefe .Abweichungen nicht »in

der genannten Eigenfchaft des Obligationsobjectesn; fondern lediglich in

der--Eigenthitmlicipkeit. der Correalobligationett ihren Grund haben 171))

d-ie-jafauci) auf dem Gebiete der-firengen Obligationen die nämlichen Wir

kungennerzeugt. - Zuleht ,mag noch vor einemIrrthum gewarnt wer

den) derfichxin-der Iüngfizeitxin die Lehre eingefthlichen hat. Es haben

nämlich emanche-:Bearbeiter derfelben einen ,innerenZufti-nmenhang

zwifchen den theilbarenund untheilvaren Obligationen ,auf der einen Seite

und den certoo und incertae auf der anderen in der Weife annehmen

wollen) fo daß) wo die oerti concijctio Plan greift) eine theilbareObliga

tion anzunehmen fei) während: bei incercj. concijctionee immer auf eine

untheilbare gefchloflen werden milfie172). Nun mag es allerdings in

.- Z* i

. 167.)So.v.Vangerow a. a. Orlil. S, 1d. ..-1.-... - ' 'q

.„. 168) [M1. 8. 31 u. 36. l1. 14. pr. l). ciepo3.-_7ei-c0ntra. (16, 3,) l.). 81.

8, 1. i). rie Soleil, (216.3.) " : _um . 4 4 *ex - _.- -, l x

i-t 169)-l1*.*1-1. 8,_ 4. l). .i6 aquuet aqua-r piuriutrm-ceneiae. (39. 3.) .

170) Dieß deutet fchon ein Theil der Stellen in Note168 aneiEinebefondtrc

Anwendung auf das pericuiurn ohijgutianir kommt bei der ioeutio caneiuctio ape-ritt

vor) einer Leiftung) die doch fonfi immer_ fiir untheilbar gehalten wird. i.. 59..

1). iaceitiuonciucli. (19. 2.) ' “ . - '

171) l... 9. pr, lit (ie eiuohns reir. (15. 2.). , 4 x _-. „A

172) So Rubo a, a. Q. S. 31) v2, Dagegen v. Bang eruw a; q, Q.

lil. S. Z: (l1- _i 'i .- ..e-.h - ..Qi .1 :iii-il

71]. 28
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>' vielen Fällen zutreffen) daß fich beide Begriffe decken) allein das i| rein

zufällig und darf für alle anderen in folcher Allgemeinheit nicht an

genommen werden. Nicht blos) daß ein folcher innerer Zufammen

hang *jener Begtifie nirgends angedeutet wird.. fo fcheint dagegen auch

zu fprechen) daß Obligationen, welche die Confiitution eines Ufers

feuctus zum Zwecke haben) zweifelsohne theilbar find und gleich

wohl nach der freilich nieht unbefirittenen Anfi>)t der fpateren Ju

rifien auf ein jncerlum gehenl73). l). Einfache, alterna

tivej") und cuniulative (auch copulative) Obligationen.

Einfache heißen folehe) in welchen nur eine einzelne Leifiung den Ge

g-enftand des Sänildverhältnifies ausmacht. Inden alternativen hin

gegen und den eumulativen wird immer eine Mehrheit von Lelfiungen

neben einander gefiellt) doch mit dem unterfänede, daß bei den alterna

tiven eine Wahl unter den genannten Leifiungen fiattfindet) alfo durch

den Anfprucl) nur die eine oder die andere realifirt werden kann175),

wahrend dei den copulativen der Schuldverbindlichkeit nur dann Genüge

gefayieht, wenn alle neben einander gefiellte Leifiungen in Erfüllung

gehen-ÜN). Was nun zunächfi die Grundlage angeht) nach denen

alternative Obligationen beurtheilt werden) fo gehen die claffifwen

Iurifien 'von der Auficht aus) daß alle neben einander gefiellten Lei

fiungen fämmtlicl) Theile des Obligationsobjertes find) hinterher aber,

wenn es zur Zahlung kommt) [Thon die Erfüllung von nur Einer Lei

flung das Erlöfmen des ganzen O-bligationsverhältniffes zur Folge

hat 1"). In der Regel hat hier der Smuldner das Wahlrecht) welchen

Gegenfiand er leifien willl78)) und *das ifi fo wefentlich) daß es ihm

niemals durch eine einfeitige Handlung des Gläubigers entzogen wer

den darf (daher die Intention der Formel zur Vermeidung der Zurück

forderung regelmäßig auf alle genannten Obligationsobjecte zu fiellen

i'|“179))z daß es ferner mit (einem Tode auf feine Erben übergeht. und

daß es endlich auch nicht durch das Anhängigmamen der Klage oder die

Liriseontefiation erlifcht) fondern bis zur wirklichen Zahlung in der

 

173) l.. 73. 3. 3. l). au. -1. . Vgl. Ribbentrop a. a. O. S. 133 flg,

174) tio [Irnsoier, *ein daueojklnitpxanljeig. .7 ljejäelb. 1821. v, Bauge

*cow a. a. O. Th. [ll, S. 17-31.

175) Dieß folgt fchon aus der Faifung der alternativen Qbligation cieoem

aui8tjci1um. Indeß können alternative Obligationen auch dadurch -entfiehem

daß in der Bezeichnung -des-'Qbjectes etwas unbefiimmt gelafien worden 7|. was

dann der Schuldner zu fnppliren hat. l.. 106. l). 45. 1.

176) Auch dieß hängt* mit der Falfung der copulativen Qbligation auf jlimi

el illocl zufammen. ' -

177) Darauf gehen Folgende Stellen: l.. 5. 8. 2. l). qui ein guide-o mena

mjßoj, (40. 9.) N128. l). .je 7. 0. (45. 1.)

178) 1.. 23. pl'. l). (le contr. empl.. (18. 1.) [n34. 5. 6. o. jena. 1.. 10.

9. 6. o. (le jore aocium. (23. 3.) i.. 106. u. l.. 438. z. 1. o. ae e. 0. (w. 1.)

Vgl. auch die Stellen ?in der folgenden Note. f. -o 9- - -

179) (Laim, just. ld'. Z. 53. Z. 33. i. rie actjonjbue. (4. 6.) .NZ -s- -- .

.i'-.'
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Weife geübt werden kann. daß die einmal getroffene Wahl bis dahin

nach Willkür des Schuldners abgeändert werden darflfla). Indeffen

kann fpeciell ausgemacht fein. daß auch dem Gläubiger das Wahlrecht Zuffe

hen foll; ia es kann fogar Dritten vorbehalten werden") welche ganz

außerhalb des Obligacionsverhältniffes fiehen 18i). In) erften Falle

wird die Superlative: als cerlu behandelt 1W). iveil es dem Gläubiger

freifieht. den einen oder den anderen Gegenfiand zu wählen; allein das

Wablteäet erfcheint in gewifier Beziehung höchii periönlicb. fo daß Pec

ionen, welehe i-n fremder Gewalt lieben. bei dem Abfchlufie alternativer

Obligationen daffelbe nur fich. nicht aber ihrem Gelualthaber erwerben.

auf den doch fon| das ganze Klageretht übergehciii-i). Auf die Erben

des Wahlberechtigten geht das Wahlrecht auch hier unbedenklich über 1di).

wahrfcheinliei) auch auf den Eeffioncirz ivenigfiens befagt dieß fur den

Fall des lag-num ndnijnjs ein Zeugniß lllpian's186). und daß hier

eine bloße Singularitat diefes Legates vorliege. davon findet "ich nir

gends die geringfte Andeutung. Ob die einmal getroffene Wahl unwi

decrufiia) ift oder nicht. das hänge ganz von der ski-gung des Vertrages

ab. QerAbf-:lyluß deffelben mit den Worten que-u 'alu-ere ein itul-„eine

einmalige. Wahl zu tin-d fchließt den Widerruf der einmal getroffenen

Beni-mung ohne Weiteres aus 1R7). Wenn aber die Worte que-n .ka

x,lena *oder ale-uni ,eller gebraucht worden. fo ift dem Gläubiger ,mit der

Wahl zugleich auch das iur 'nrjancij eingeräumt. und das ,darf er fo

lange brauchen. als es ihm iiberhaupt moglich ift) doch nicht über die

Zeit der Litisconteiitation hinaus 1W). Jft die WahlDritten vorbehalten)

foifi der Gläubiger an die Auswahl des letzteren ftreng gebunden) daher er

vorher ,nicht einmal klagen kann. ehe diefer Dritte gewählt .hat 1“). .ex

Mit dem präfumtiven Wahlreehte des Schuldners hängen auf das Ge

naueft-e auch die Grnndfähe zufammen. die bei der Zahlung einer Nicht

fchuid eintreten.. infofern der Schuldner irrthitmlicizer Weife nicht Eins)

fondern vielmehr Alles, was Gegenfcand der alternativen Obligation

war) an den Gläubiger entrichtet. Hier nun iiberließen Celfus)

ML111_

180) l.. 138. S. 1. l). 43. 1. 1.. 106. l). idicj. l... 21. 8. 6. l). rie action.

emptj.(19.1.) Vgl. v. Vangero.» a. a. f). lll. S. 18 ng.

181) l.. 75. 8. 8. l.. 76. 1..-QZ. (e. 11Uhr. 1). (i. 7. 0. (715. 1.)

l.. 10. Z. 6. l). (12 jnre ädljnln. (23. Z.) 1... 31. I. 6, l). 18. 1.

182) l.. 141. 8. 1. 1.3.45. 1.

„ e( 18,3) i.. 73.3.8.1). ane.

181) ab. 726.111'. 1., 141. ,pix i). 13. i. ,

18h) z.. 76,. pr. 1).. ina. Vgl. dazu v.V.a ngerow a. a.O.' lll. Sanft-g.

186) l.. 75. z. 3. o. ae legatjg l. (30.) : Vgl. v. Vangerow a. a. O.

lll. S. 20 fig. Andere .haben mit D onell den ueber-gang des Wahlrechtes an

den Ceffionar deßhalb in Abrede gefiellt) weil fie hier die Vorfchrift von l.. 76. u,

a.. 11h he. 1),. M. 1. haben anwenden wollen. 4 - -

f!) :f: pf. o. 45. Ü.. .

- h. (12.. kl'. 1)'. [- . „ x... 7'.. J - k .'4

'*' es. 1WD* - *.*e'-*1.. * v*
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Ma rcellus und -Ulpian dem Empfänger die Wahl. zu behalten.

xwas er wollte 190). allein-*Iufiiniem hat-eonfequenter Weife die abwei

chende Meinung Iulian's und Papinian's befiätigc. wornach

hier wiederum der Zahlende die Wahl haben fell. was er wolle. mit

*oder* Condiction zuruckzufordern 191); freilich mit der Befehl-anfang.

'- daß. wenn mehrere C-*orrea-(fwtildner zur felbigen alternativen Obligation

gleichzeicigdie verfchiedenen Gegenftände der Obligation leiften. aus

MGründen-x die in der Natur der Correalobligationen liegen. dem Gläu

Nbiger-'das-ReGt zufteht. zu befiinnnem ivelchem von beiden Debitoren

.ker refiitulten wolle 192). „- Für das ErlöfGen folcher Obligationen

&bei-cafuellem untergange -der gefchuldetett Gegenfiände muß man wie

. decum von-dem Grundfalze ausgehen. daß alle neben einander genannten

ltGegenfiände Theile des Obligationsobjectes find. Hieraus folgt zunächft.

'- daß. wenn Alles zu Grunde geht. die ganze Obligation- erlifGthwährend.

*trenn nur' Eins wegfälltxdas Andere alleinige-s Obligacionsobjectfwird M);

daher) wenn- nur* diefes? allein geleiftet wird. und der Gläubigerz felbft

(wenn-ihm vom Anfang an-das Wahlrecht zuftand. den Werth des un

: tergangenen Objectes nachfordern darf . weil die, Sache dann-fo behan

ndelt wird. 'als ob vom Anfang' an' da6 übtiggebliebene Object Gegenftand

- derObligacion gewefen wäre 194). Indeffen wird von alternativen Obli

lgationenaus Vermähtnifien. bei welchen der Schuldner die-Wahl' hat.

&berichtet-z daß bei-dem-czafuellen Untergange von nur Einem Gegenflande

:diefer--vielleichc den Werth -der untergegangenen Sache erfeixen und da:

.durch-fich-von derObligation befreien» könne-Ni), und dieß nun haben

L Einige aus der Billigkeitsrückfiht .erklären wollen. daß der Schuldner

*durch einen folchen Cafusnicht in eine fchlechtete Lage gebracht werden folle.

- als die er vorher gehabthatterpF-ür -c op ulati veObligation-en-hac-fick)

»iinj-'Gebietel--der Stipulation der Grundfaß herausgeftellt. daß wenn

mehrete-Qeijiungen? 'mE-mer Summe. begriffen werden, Einheit des

uSch-nldvertrages.angenommen wirdy .während umgekehrt Einzelftipulatio

*den und' Einzelvermigex-anzunehmenfind. fobald' mehrere-Summen oder

verfchiedene Einzeldinge neben einander aufgeführt werden 196)z daher

.[10 *:-; 41x .l1 .3 .*.' ,LK .,*. .k .' ". : i*

190) l1. 262-8.- - ..DMM c011cl. jncjeb, (12, 6.)

c? .(-?.c91).1„.10.mag-cool!,joaebjlixarr.) , *

192) l1. 21.1% (l0 6071W jnflebjlj. (12.-6.) - l .* .

193) l4. 2. 8, 3, l). rie: 80, ql10> cekw [doo. (13.44.) lx. 34. 8. 6. l), fie*

court-nb. empljone. (18. 1.) 11. 95. pr. Z. 1. l), (ie 801m. ,(46. 3.) -Dem ca

fuellen Untergange der einen Sache (wird es auch g-leichgefielltxwenn durch den

.xtjintritt gewijfer Re-htsregeln die Unmöglichkeit zu Tage-kommt. das eineObject

xxuleificn. 14:16.- pr. [NK-W: 1.(- »'» .: - *

n. ..>194).[.. 84; 3. a. o. '18.n|:.1 : ]...95. pi'. l). 46. 3. .' L-l

z. .r-.19ä):i.. 47. 3.3. l), ae 1033W. (30..) a.. . - . , *1

196) Die entfcheidenden Stellen find »hier F. 3. .l. (ie Verb( abi. (3.46.)

l.. 16. l..29.p1-. l.. 86. l), 45. 1. So kann es--wohl kommen. idaß in

einem Stipulationsgefmäft ein certain und ein -ioeerevm-zugleiehenthalten ift.

l.. 75. s. 9. l). 45. 1. In diefer Rückfiht giltider Griindfag-'e- ioeioqocacjpula

*YZ
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wenn mehreren Einzelverträgen zufammen 'eine generelle Stipnlations

claufel hinzugefügt ivird. jeder Einzelvertrag eine befondere Stipulation

bildet197)„ während umgekehrt Gel-dleiftungen. die nach dem Inhalte

der Stipulation in beftimmten. zB. in monatlichen oder jährlichen

Terminen wiederkehren follen. der Einheit des Gefcheiftes keinen Ein

trag thun 198). Anders verhält fich die Sache bei Legatobligationen

und bei dem Kaufe. Bei jenen gelten zwar auch die oben erwähnten

allgemeinen Grundfäße. allein bei Vermächtniffen von Renten) die in

beftimmten Terminen wiederkehren follen, z. B. bei dem Alimenten

legate. ift nach einigem Zweifel auf die Auetocität des Sabinus hin

die Anficht angenommen worden. daß nicht etwa Ein Legat vorliege) fondern

fo viel Einzelvermämtnifie angenommen werden muffen. als Einzelrenten

vorkommenl99). felbft wenn diefe verfchiedene Objeete betreffenW). ?Dieß

nun dachte man fich fo. daß die erfte Iahresrente als pures Vermächcniß er

fcheint. die folgenden aber ftillfchweigend die Sufpenfivbedingung in

fich enthalten.. wenn der--Legatar den Anfallstag erlebcWl). daher denn

auch bei dem Eintritte jeder Einzelrente der Vermächtnißnehmer .die

Fähigkeit nicht verloren haben darf. aus demTeflamente zu erwer

ben202). Nur wenn aus den Tefiamentsworten hervorgeht, daß der

Erblafier die Summe des Vermäehtniffes im Ganzen als Einheit bezeich

net. und die Zgittermine lediglich zur Entlafiung feines Erben hinzu

gefügt hat. der mit* der* Auszahlung beauftragt ifi. wird die Einheit

des Vermächtniffes angenommen 203); daher denn auch das Legat gleich

von Anfang an ganz auf den Vermächtnißnehmer_übergehtz auch“

feine Erwerbsfähigkeit nur nach jenem Zeitpunkte allein in Frage'

kommt. doch ift er bei der Einklagung des Vermächtniffes natiirlich' an

den Eintritt der im Teftamente namhaft gemachten Einzeltermine ge

bunden.-Bei dem .fiaufehingegenF der eine Mehrheit von Objecten

.z

tionen, quot rer. Eine Anwendung davon kommt bei der Evictionsleifiung vor.

l.. 72. l). ne erjorionjbne, (21. 2.) Eopulativ gefiellte Bedingungen werden

immer als Eine Bedingung betrachtet. und müffen alfo immerhin zufammen er

füllt werden. 1.. 5. l). (ie. cooii. inßt. (28. 7.)

197)1.. 13a. g. 3.-» l.. aaa-pi, 0.13. 1. Nach der legten Stellemuß

dieß indeß früherhin von Einigen bezweifelt worden fein. * _ . . . ,.2

198) l... 16. 8. 1. l); 45. 1. l.. 35. 8.-7.-]). .je niorcjo cnusa (i0n.,(-39_, 6.)

199) i.. 35. 3. 7. o. 39. 6. r, 4. l.. 11. o„ (le-annnigleg. (33, 1.) r..

1. 5. 16. l). n11 legein [nic. (35. 2.) l., 10. l.. 11. .l.. _12, pi-.z l.. 205: l..

26. 8. 2. 1). qoaniio (Lies leg, (36. 2.) ,_ .. 4. l . . .

200) l.. 11. l). 36. 2. i . - . . -

201) l.. 12. 8. 1. l). 36. 2.. gl.. 4. l). 33. 1. l.. 1. s, 16. i). 35. 2. l..

2o. l). 36.12. l., 16. l). 45. 1. g. 1. l. 3. 16. Von den Rentcnfiipnlationen

gjltdieß nicht. l.. 16. 0.45.1. l.. F35. S. 7. l). 39. 6. 8. 1. F, 3. 16.

x 202)l_._.11. l). 33, 1.* Bei Renten-fiipulationen gilt dieß nicht) dahiec

nuneinmaldie Erwerbsfähigkeit des Stipulator in Frage kommt. Ui., 321.5. 7..

. i

0.39.6'. ., _ . f
2o3)1..12.5.4. 1., 20. i.._26.g.2.n.36.2.

.-' 'i 'I
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umfaßt. wird in mehreren Stellen der claffifchen Iurifien fpeciell her

vorgehoben. daß Einheit des Gefchäfte-i. nur dann anzunehmen ifh wenn

alle Einzeifachen zufammen fiir eine runde .Kauffuinme erworben find;

daß fich aber eine Mehrheit von Gefchäften herausfiellth fobald fiir jede

Einzelfame ein Kaufpreis befiimrnt wird 20i). Dieß gilt für den ueber

gang der Gefahr auf den Käufer bei Avei-fionaikäufen 205). ferner fiir

die Auflofung gefchloffener Kaufgefmäfte durch die keciiiilijioi-ia M6), hier

freilich mit dem Zufahe. daß auch bei der Preisbefiimmung für jede

Einzelfache insbefondre das ganze Gefchäft aufgelöii werden kann. fobald

aus den Vorlagen deffelben im allgemeinen hecvorgeht. daß derKäufer die

eine Sache nicht ohne die andere gekauft haben wiirde. wie dieß z. B.

bei einem Pofizuge Pferde am deutlichfien hervorteittW).

iii. Nach ihren Entfiehungsgrunden zerfallen die Obligationen in

verfchiedene Eintheilungen. 1)Die gangbarfie iii nach dem Vorbilde der

Jufiinianifmen Infiitutionen in folche. die aus Contrarten oder

Quafitontracten und Delicten oder Quafidelirten flam

men 20'), Zum Veriiändniß derfelben wird es nöthig. einige Bemer

kungen über die Quellen voranzufchirkenj aus denen fie' die Jnfiitutio

nentompilatoren entnommen haben. Cajus unterfcheidet in feinen

Infiitutionen zunächfi nur *zwifchen Obligationen aus Conti-arten und

Delicten *W3 von Quaficontracten und Quafidelicten findet fich keine

Spur vor. Anders in feinen nuten, wo eine dreigiiederige Einthei

lung der Obligationen zu Tage kommt L10). aus Schuldvetträgen (ex

coutkilciii), aus Vergehungen (oi (ielioto) und aus vermifchten Griin

den (e: 'eiiie Tauren-um figurie); die Scinildverhältnifie aus vermifcloten

Griinden werden dann wieder unter zwei Elaffen gevrachtz_ die eine be

greift folche. die den durch Srhulovertrrige begründeten Schuldverhält

niffen vergleichbar find; die zweite diejenigen- welche fie) den aus Ver

gehen anfchließen. Dabei bleibt es immerhin zweifelhaftx ob der Iurili die

Einordnung fämmtlieher Schuldverhältniffe in diefes Fachwerk voliftän

dig durchgeführt hat; für die Negative fpricht nicht blos der umfiand.

204) l.. 44. l). ile cant!: eiiipt. (l8. 1.) l.. 17, [i. ei. iii iiiein 7111.1. (L8. 2.)

l.. 34. pr. Z. 1. l). (ie email. al. (21. 1.,) l.. 64. [ak. Z, 1. l). jiiiii.

203) i.. 31. z. 3 u. o. ii. 18. 1. 1.11. ii.1o. 1.

106) i.. 31. pi'. z. i. i.. au. fing. 1. i). ei. 1.

20i) i.. 31. z. 1. i.. 38. z. 14. - i..10.pi. i). ibiä.

208) lust, ][[. 14. 8. 2.

209) Cajus, inet. iii. z. 88., iii. z. 2.

210) ui, pi“. i). .iv eine. e. act. (44. i): oiiiigoiioiies niit e! *coiiii-aciii

neizcuiitiit, nur e: mnieiirio niit ykoprio qooäom inte ex 'ai-ij- caosoiuin iii-i'

Gaius, iibi-v 2. iureoeom) sgi. mit i..1 u. iz. i). jojo. Die dauern ii

eher . von der natürlichen Verbindlichkeit (s. Ausg.) S. ii fig. Daß es

nicht in der Abficht des Jlwifien lag . die 'iii-ine canon-inn. iigiieue s WW zu

bezeichnen. liegt fchon in den Worten pkopkjo-qiioällm iure angedeutet, die *den

Begriff „gewiffermaßen“ einfthiießen.
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daß bei den leuten beiden Claffen Obligationen) wie die aus der eclio

aa exliibentium und zur Gewährung des Unterhaltes übergegangen find)

fondern hauptfiimlich auch die Tharfanye) daß die Iufiinianifmen In;

ftitutionen keine anderen Quaficontraete und Quafidelicte anerkannt

haben) als diejenigen) welche Cajus im angeführten Buche mit den

obiigationeg ex contrnclu und ex meieiicio verglichen hat. Die Ver

fafier der Iufiinianifcioen Infiitutionen) welche die genannten Einthei

lungen bei Cajus vorgefunden) haben die 'ar-ine cauearum Figur-ae ge

firimenz deren zwei unterabtheilungen zu Hauptclafien erhoben; die

von Cajus mit den Eontracten und Delicten verglithenen Smnld

verhältniffe) welche diefer Sehriftfieller zufammen in fortlaufen

der Reihe behandelt hatte) von einander abgetrennt) und den einen

Theil fpeciell bei den Contracten) den anderen bei den Delicten einge

fielltkll)) und fomit eine Eintheilung der Obligationen in vier Haupt

clafien möglich gemacht) wie fie oben befrhrieben ifi. Wenn

wir nun zur Erklarung der Sache die Bemerkung zu Hilfe neh

men) daf Cajus unter Obligationen ex contractu fich folche gedacht

hat) die aus_ erlaubten Smuldverträgen entfiehen) bei denen aber ex

aelioto oder e! muieficio folche im Auge gehabt hat) die auf unerlaubte

Handlungen fich gründen) fo kann auch die Bedeutung von jenen

Schuldverhaltniffen) die er mit den genannten beiden Claffen verglichen

hat) nicht weiter zweifelhaft fein. Denn allen denen) welche mit den

Contracten verglichen werden) kommt gemeinfchafclict) das Merkmal zu)

daß fie aus erlaubten Verhältniffen fiammen) die gleichwohl keine

Sehuldverträge find; was aber nicht unter diefe Rubrik gebracht wer

den konnte) wird mit den Obligationen aus Delicten verglichenW).

Allein auch zwijchen Obligationen) die aus Delicten ftammen und

folchen) die damit verglichen werden) ergibt fich) wenn man ge

nauer zufieht) aueh ein inneres Merkmal der Verfchiedenheit. In jene

.Kategorie rechnet der Schriftfieller die Sehuldverbindlichkeiten aus

Handlungen) die fchon durch das Eivilreäzt verboten waren 21E); in diefe

hingegen wird eingefiellt die Verbindlichkeit des Inder) der frhlechten

Spruches halber die Gefahr des Prozefies tragen muß; ferner das Haf

ten des Inwohners aus dem Edicte (Le äeieutis et eikusiz; ferner (la po

zitis er suäpensis) auch (le rereplo, infoweit Gafiwirthe) Schiffsrheder

u. f. w. für die Gefahr der ihnen anvertrauten Sachen unbedingt ein

fiehen) und für Diebfiahl und Raub) der an folchen Sachen begangen

 

211) Selbfl der Ausdruck obligationea, quo- gu-ai e! aelicto nnscuntur (Fun.

inet. 1'. ö.) iii theils aus den Aeußerungen des Cain s in feinen Jnfiitutionen)

theils aus denen in den Aurea gebildet.

212) Da. fubfßiarifehe Moment der Rubrik zeigen hauptfäcijlicb die Endworke

von l.. d. Z. 4. u. Z. 6. l). 44. 7. Darauf macht in neuerer Zeit wieder auf

merkfam Gehillin g) Bemerkungen über römifch. Rechtsgefmicirte S. 249.

213) l.. 4. o. 44. 7.
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wird. dem Reifenden ohne weiteres haften 214)--lauter Fälle. in welchen

die unbedingte Haftverbindlirljkeit für theilweife auch fremde Vergehen

zuerft-durch das prätorifclje Edict aufgekommen ift. Sonar!) kann der

Sinn der Infiitutioneneintheilung. die fich unmittelbar an die Aeuße

rungen bei Cajus anfchließt. nicht fiiglici) zweifelhaft fein. .Un

ter Obligationen ex oonlrnctu verfiehen' fie offenbar Schuldverbind

umleiten aus erlaubten Schuldverträgen. die fchon nach dem alten

Civilremte eineKlcige hervorbringen. Dieß fieht man daraus. daß fie die

Real-. Verbal-. Litteral- und Confenfualcontracte darunter rechnen.

und bei dem inciebitun) Zoiulurn, was in einer befiimmten Summe baa

ren Geldes oder fonft fungibeln Sachen befieht. nach dem Vorgänge

von Eaju S275) befonders hervorheben. daß hier keine oiiligntio ex coo

lrnclu anzunehmen fei. weil wer eine Nichtfchuld hat. nicht fowohl die

Abficht hat. einen Schuldvertrag einzugehen. als vielmehr eine nach

.feiner Anficht beftehende Schuldverpflimtung aufzulöfen 216). Daneben

flehen die Obligationen qunri er canlrnclli717). d, Forderungsver

hältniffe. die zwar nicht auf einem eigentlichen Schulvertrage beruhen.

weil es an einer darauf gerichteten Willenserklärung beider Theile fehlt.

aber doch auf erlaubten Handlungen und Verhältniffen 21E). die einem be

ftimmten Contracte analog find 219). und daher ähnliche Wirkungen

hervorbringen. und diefe Claffe von Obligationen umfaßt gerade die

Fälle. welche fchon Cajus in den huren größtentheils mit den obli

Zncianes er contrnciu verglichen hatte. nämlich die neg0lj0rum Serbia,

die Verbindlichkeit des Tutor aus der geetio intel-ie, die fogen. corn

munio jncjcienß, die zur Theilungsklage fiihrt. das Rechtsverhältniß von

Miterben unter einander. die eine Erbfmafr zufammen erworben

und fich deßhalb noch nicht auseinander gefeht haben. die Verpflichtung

des Erben. die ihm vom Erblaffer auferlegten Legate zu zahlen. endlich

das “jnciebilum 80iiiflilli. Von diefen Einzelfällen hatte Cajus nur

214) i.. s. g. 4-6. o. into.

215) Cajus, jnrl. lll, Z. 91.

216) 8, 1. .[. qujbux 1l10(]i3 re.i(3. 15.)

217) Die lateinifchen Quellentexte fprechen immer von obijgnlioncs, quna
quasi ex conlrnciu nnocuniur; iqunßi ex contract() tenerj. Hieraus haben die neue

ren Juriften den-Ausdruck qunsjconirnciux gebildet. gegen welchen Weber fo

encfchieden ?zu Felde zieht. Mein :cdu-Zar :cours-Zecken- findet fich als Kunftwort

fchon bei den gleichzeitigen Vhzantinern. z. B. ']']100p|1, peikapiii'. just. iii. 27.

Z. 3 u. 5., ill. 5. pr000in. Dieß bemerkt auch Schilling a. a. O. S. 236.

218) Daß erlaubte Handlungen und Verhältnifie zu Grunde liegen müffen.

hebt befonders hervor 'L11 eop-irji-qi. c. lil, 5. pr.; damit hängt es auch: zufam:

men. daß zu Quaficontracten gerechnet wird. was bei den Delictm nicht un

tergebracht werden konnte. l., 5, 8. 1 u. 2. i). 44. 7.-8. 2. 3.5.x'. *rle-odiig.

qune clnnzjrx contr. (3. 28.) Darauf macht befonders Schilling a. a.

O. auftnerkfam'. * » . . * * .7 -- : i:

219) Dic-ß Merkmal hat namentlich Weber a. a. O. S. 22 fig. hervor

gehoben und bei allen Einzelfällen als zutreffend nachgewiefen.- - ' (i7...
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die 0011111111110 ,jnciilene und die' Theilungspfliwt der Mitreden: die eine

Erbfmaft ungeeheilc befihen) ausgelafien; man fieht alfo) daß die In

ftitutionencompilatoren die von diefem Scintftfieller angeregte Verglei

chung vervollftcindigt haben) lvahrfcheinlich) weil es ihre Abficht war)

möglichfi viele Obligationsgrilnde unter das Fachwerk der oierfachen

Eintheilung eiiizuftellen. Allediefe Fälle) die wir in den Inflitutionen

Iufliniarfs verzeichnet finden) haben fchon bei oberflächlicher Anficht

der Sache das gemeinfam) daß daraus f>)on naeh der natürlichen Vil

ligkeit eine vollkommene Verbindlichkeit entfpringtz daß fie eine civile)

'keine prätorifme Klage erzeugen; daß kein Theil dem .anderen etwas

verfprochen hat) viel weniger durch Worte oder Handlungen eine wech

felfeitige Einwilligung erklärt worden 1|; daß endlich die Errichtung

eines- Schuldvertrages unter den vorwalcenden umfiänden zur Erzeu

gung* einer Verbindlichkeit nicht allein nicht erfordert wird) fondern auch

zum Theilenaci) der vorausgefeßten Befchaffenheit der Handlung ganz un

mögliclmiftA-io). Somit fällt denn von felbft jede Grundlage zu der

Theorie mancher neueren RechtslehrerM) weg) daß bei Quaficontracten

von der einen Seite ein ausdrücklicher Eonfens vorhanden fein) von der

anderennhzegegen eine fiillfmweigende) wohl gar ,fingirte Einwilli

gung zW-x-.Gefmafte angenommen werden milffe. Ebenfo grund

los erfcheint das Befireben AndeterW)) die Zahl der Quaficon

tracte zu mehren) und außer .den in Iufiiniarfs Inftitutionen nam

haft' .gemachten Fällen hier noch folche erlaubte Verhalcniffe einzu

fchalten) welche in den Iufiinianifwen Pandekten „irgendwie mit den

“Contraccen verglichen werden oder fo11| einige Aehnlimkeit» mit erlaub

ten Schuldverträgen haben. Namentlich gilt dieß von den 11110111 prae

torin, wie das Confiitut) die fchon ihrer prätorifchen Klage halber nicht

&hierher gehören; denden Beflimmungen der 10x 111101111 ile 1116111, die

nicht fowohl ein neues Schuldverhältniß gefchaffen hat) als vielmehr

nurnähereBefiimmungen und Zufäße zur 10011110 001111110110 01101-18 ent

halt; von der Litisconteftation) auch, da) wo das Prozeßobject durch

da5 Ableugnen des Beklagten von felbft bis zum Betrage des Doppelten

fteigt) weil daraus unmittelbar keine Klage entfpringtz von dem Iu

dicatz endlich auch von der inlerrogntorjn nclio, fo fehr auch eine Stelle

Ulpiaifis für eine folche Annahme zu fprechen fcheintWZ). - Die

:L13: däcÜ] (I

.112 1111?* 1

220) Hierauf beziehen fich die Ausdrücke) die bei Quaficontracten vorkom

men).q1111o (8111. 110111211113) 11x 1111110 doorraotn 1110x1118 11111161 pr. 1.3128.

- 11011 ynoprje ex contra-rin ahljgnlj esse ineelljgunlur. Z. 2.

3. 5 u. 6,-). 3. 28,- 'Sie finden fich fchon bei-Cajus vor in 11.5. 111, Z. 1-3.

l). 110 obljg. 1111101. (44. 7.) - - -1
'- - -d.

.- -e- 221) Vgl-W eber a. a. O; S. 17.

-1. »'- 222) Dagegen-'eifert fchon Schilling. a. a. O. S. 237_246. -

223) l.. 11. 8. 9. l). (ie interragut. 111 1111-6 [Wien-lie. (11. 1.): qm' 11111111-0

ßncud teßpcmaeril, 31c 1111101111', 11111181- ex;*u0:11r1*a0lu uhlignlnrz x110 (x110

pulßöbitur, 1111111 e111 311161811110 111181103111111* (lllpjanur, 11b. 22. n11 1111161111131,
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Delictsobtigwtionen. welche das Jnftinianifäye Recht namhaft macht.

find gerade diejenigen vier. weiGe Cajus erwähnt hat; auch wer

den fie in den IuftinianifGen Infiitutionen ganz in derfelben Ord

-nung. wie bei diefem. vorgetragen: DiebfiahlF Raub. widerreclyt

liche Befcinidigung- Beleidigung. Von allen läßt fich aber auf

das befiimmcefie nachweifen. daß fie bereits durch das ältere (Zivilrecht

verboten waren. Zunächfi bei dem ,Diebfiahle beruht die netto Fnrti nec

manife-ej auf einer fpecielien Saßung des Zwölftnfelgefeßes 2“). und

wenn nun) 'die Klage auf das ViecfaGe- bei dem forium mnniieziom in,

der Gefialt. wie fie im IufiinianifGen Pandektenr-Hte erfcheint. auf

einer umbiidung des prätorifcloen Edictes beruht-Nö). fo lag doch das Ver

border .Handlung fchon im Zwölftafelgefeße vor. freilich unter Androhung

einer anderen Strafe 2Ni). Mit dem Verbote des fur-rum lnnniiestnm

war aber auch das des Randes gegeben.. den die römifGen Iurifien

immer als einen Diebftahlbehandeln. der unterAnwendung widecreciytli

cher Gewaltveriibtwird 227). wenn auch der Begriff der bonn 'j rnptn erft

bei Gelegenheit der prcitorifGen nano n' bonorum rnpiormn weiter aus

gebildetwordenift. Sodann beruhtder Begriff der wideccechtlichen Befcbä

digung lediglich auf der lex squjlia und deren Interpretation 728). abgefehen

von den Fällen der Befchädigung. welche bereits das -Zwölftafelgefeß

verpönt hatte. Endlich die Eheentcänkung -- die eigentliche injnrja

- war bereits durch das Zwölftafelgefeß verboten und mit Strafen be

legt worden-W), wenn auch die fpätece nciin ininrjel-nm neelilnntm-ja,

welche alle diefe Strafen im claffifciyen PandektenreGte verdrängt hat.

durchaus peätorifGen Uefprungeo iftWo). -- Auf der Vergleichung mit

 
..-

Die curfiv gedruckten Worte bilden keinen Runfiausdruck. fondern find zu über:

felgen: gleich wie wenn er aus dem Contract. decpfliäztet wäre.

aus welchem die Contractsklage gegen ihn angeftelit wer

den foll. ,

224) Collins, nacc. nn. Al. 18. (Ze-ine, jnßt. lll. 190. keliuß,

(le 7. 8. 311i) Wee 1'166.

226) (Zellius 1. c, 2]. 18. Gai-u., inet. lll. z. 180. [er, F. 'rie per-pa

tnic el tempm-oi. (4. 12.)

226) Vgl. Dirkfen. Zwölftafelfcagmente S. 577 flg.

227) Vgl. 63m8, just. lll. Z. 209. pr. .]. (L6 'j bonotnin. (4. 2.) l.. 2.

s. 10. l). 'i k0nnen!!! rape. (47, 8.) Ueber die Zufiändigkeit der Diebfiahlskla

gen aus dem Rande verbreitet fich [[1186 111cc-, in den Roc-idem ljiteknrjn p. 205 3g,

228) Der ficherfie Beweis für diefe Ausführung ifi. daß. was von wider

rechtlicher: Befäxädigung nicht unter das erfie (Japitel der Aquilia gebracht wer

den konnte. naeh der Ausführung der tömifGen Juriflen . dem Dritten einheim

fiel, l.. 27. 8. 13 u. 15. l). ncl legeln Zguiiiam. (9. 2,) (flink, juli.. lll.

z, 217, 8. 13. l. (161686 nqiljljn. (4. 3.) -

229) (Lnjne, jnzc, lll. Z. 223. (Kelljuo, noot, Uiioxill. 1. , Coilncio

legnrn [i103. ei.. 2, cap. 3, Z. i1. knnlli unt.. receyt. f, 21.. z. o. - z. 7, I. (Le

injuriig. (4, 4.) i'

4 230)()aiue, joaßlll. 8. 224. (Jelljuß, 110cc, mi, x!, 1. 8. 7. i.

. 4. *
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Deliciobligationen beruhen nun endlich auch die Seinrldverbiudlichfel

tenf welche aus den fogen. Quafideiirten 2si) ftarnmen, "o, h. aus ver:

botenen .Handlungen- die indeß weder nach den Grundfähen der mora

lifehen Impulation noch nach den fo-nfilgen Vorfchriften des [Zivile-echtes

die Schuldverbindlieilkeit hervorbringen- iveltiye ihnen durch das praw

rifWe Recht beigelegt worden ift, fo daß daraus Jemand der kein De:

lict begangen hae- gerade fo verpflichtet wird- wie wenn er ein folches

begangen hätte. Die Fallex welche die Juftinianifciyen Jnfiitutionen

dahin rechnenx find gerade die nämlichen. welwe bei Caj us mit den

Obligationen ex muleilcjo verglichen werde!" und allen diefen kommen

nun folgende Merkmale gemeinfchafrlicl) zu: daß fie auc! Hand

lungen entfiehen- die Niemand gebilligt hat- auch kein Gefehgeber über

haupt billigen kann; daß daraus eine Klage gegen Perfonen geftatteo

wirdx die moraiifrh* ganz unfihuldig fein können, auch nach den Grund

fähen des fteengen Eivileechtes eigentlich fur die Handlung gar nicht

haften; daß ferner diefe .Haftung ausdrücklich durch die Sahungen des

preitorifrhen Ebictes anerkannt wirdz daß endlich diefe Haftungspfliäzt

folche Perfonen betrifft. die nicht fchon aus einem Concracle in der näm

lichen Hinflcht verpflichtet waren W). Allein bei diefen Fällen ift die

Mehrzahl der neueren Iurifieil nicht ftehen geblieben; vielmehr haben

fich diefelben bernuhtf ihre Zahl willkürlich zu vermehren mit folchen

aus dem Pandektenreehte- bei denen nur irgendwie das Merkmal einer

verbotenen Handlung zutriffcNW). So haben einige zu den Quafi

delicten noch gerechnet* die Entfchädigungspflicht des Agrimenfoc- zi

faisuln rnocium clixerjt; das geht indeß fchon deßhalb nicht anf weil zwi

fchen dem Feldmeffer und deny welcher ihm Auftrag gibt- zweifelsohne

ein vertrag-smäßiges Verhältniß obwaltecN-'ZO- wenn auch die Statthaf

tigkeit der Miethe in Abrede gefiellt werden muß 235). Auch den Fail

des album corruplurn hat man hierher gezogen- weil er mit einer Po

pularllage verfehen ifiz allein diefer möchte eher zu den wahren De»

lictenx als zu den Quafidelicten zu fiellen fein- weil die Strafbefiim

mung des prätorifmen Edictes nur unter Vorausfehung des cialuz mainz

in der Perfon des Befchädigers zur Anwendung kommtM), -- Dane

231) Diefet von W eb er fo entfchieden getadelte Kunftausdruct findet fich

indeß fchon bei 7l1e0pi1. puropbr. jnßl. [l7. 5. pr. u. Z. 1. ueber den Begriff

felbft vgl. Weber a. a. O, S, 30 fig. Schilling a. a. O, S. 249 flg.

232) Dieß fagt ausdrücklich 8.3. .l. 4. 3. und dazu lheopbjlue. Fer

ner liegt auch eine fehr befiimmle Andeutung davon vor in 1e. 5. s. 4 u. 3. l).

a0 obijg, el acljonjbus. (44. 7.) Auf dieß Erforderniß macht zunächfl aufmerk

"fam Schilling a. a. O. S. 249.

233) Gegen diefe Ausdehnungen ift auch fchon Schilling a. a. O. S.

247 fig. -
234) l.. 4. l), Zi 1116x1301- faizurn. (11. 6.)* 7

23C) l4. 1. pr. i). jbjej. - '

236) ll. 7. s. 4. l). (ie iurjoäicl. (2. 1.)
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ben .find-et fich in den römifmen Rechtsquellen angedeutet 2) dieEintheilung

in Real-) Verbal-) Litteral- und Confenfualobligatio

nen (obijgutjoues, quue ke, rerbjs, ijltorjs, uucio contre-neu contra

ijuuiur). Die römifckien Rechtsquellen beziehen :fie rneifi nur auf con

tractliche Verhältniffe237)) allein fie deuten gleichwohl an einzelnen

Stellen genauer an) daß wenigfiens das Gebiet der Realobligationen

mit dem Gebiete der Contracte nur theilweife zufammenfällt) und weit

darüber hinausgeht) indem fie einestheils auch die eigentlichen Delict

obligationen zweifelsohne dahin rechnen 238); anderentheils bemerken)

daß wenigfiens das jucieirjlum 80iulun1 auch eine Realobligation auf

die Rückgabe des Gezahlten enthält 239). Hiernach wiirden Real

obl-igationen folche fein) die aus* einerThathandlung entfiehen) mag

fie erlaubt oder unerlaubt fein; mag fie in der einfeitigen Caufalität des

Schuldners ihren Grund haben) oder außerdem noch der Concurrenz

des Gläubigers bedürfen. Hiernach liegt auf dem Gebiete der Con

tracte in allen Fällen eine Realobligation vor) in welchen es außer der

Einwilligung der Parteien auchnoch bedarf der Tradition einer be

fiimmten Sache von Seiten des Gläubigen? an den Schuldner. So

wird eine Realobligation angenommen bei dem Darlehn) dem Leihcon

tracte) dem Verwahrungscontracte und demFaufipfandeAW)) ja in

einigen Stellen wird der Begriff der Realobligation lediglich auf diefe

Fälle befchränktW)) namentlich in folchen) wo von einer Häufung der

Real: und-,Verbalobligationen in einem Zuge die Rede ift 242)) und nur

von Realobligationen in diefem Sinne gilt dieiiiezzel) daß Niemand

über das) was er empfangen) hinaus durch die Thatfaciw felbfi ver

pflichtet werden kann 24i), In ähnlicher Beziehung ift auch bei dem

juciabitum Zoiuluru von der Entfiehu-ng einer Realobligation auf Oil-ick

gabe des Empfangenen von Seiten des Etnpfangers die Rede 2444)) weil

hier eine ivirilime Eigenthumsitbertragttng des Hingezahlten vorliegt.

Das* Einfiellen der ,Delictobligationen unter die Kategorie von Real:

obligationen beruht offenbar auf einer Erweiterung des Begriffes) und

 

237) (it-ine , jn8t.- lil. 8. 89. - F. 2. .[. ein obljgut. (3,14.)

238) i.. 4. l). 44. 7. -*- pr. .[. rie oiiijgutjoujdur, (Zune ax (ieiicto (4. 1.)

unddazitiueopnjluo. _

239) (iuius, ju8c. lil. Z. 91. -_ s. 1. i. qujbus u10>j8 re. (3. 15.)

240) Die Vrweife fiir diefe Anfieht find enthalten in Cajus. just. ill. Z. 90„

inet. inet. ill. 15. - Ferner gehört hierher i.. 1. s. 1--6. l). ;44. 7.

2711) i.. 52.* pr. 8, 1*-3. i). 44. 7. i...9. 8. 3. i). (iu Friend rrociitjß. (12. 1.)

l.. 9. (i. (ict non uuuieruin por. (4, 30.) i.. 17. i). ei.: partir.. (2. 14.)

242) i.. 52: Z. 3. i). 44. 7, i.. 9. s. 3. i). 12. 1.» . l

243) Cnuruilru i106, qu0ci uccepjt, re niiijgurj uouijueru p088e c0u5irt (jujpp.

lijocieijuuus er iiiuxjjjjjujuuijß in i.. 9. (I, 4. 30. i.. 17. [n: i). (ic: partir. (2.14.):
rj tjiii eit-rem eien] , ol pncjrcur, ur jrjgjuij juiiij-eiebeuulur. :nau unrcitnr 0bijguij0

tritt-u rie-tern. l-'ie enjru non [mic-Zi obiignljo c0utk8i1j, njßj quuieuuz tintujn 95'.. l

244) Cajus, just. ill. Z. 91.- B, 1.-.i(3. 15.ji)jqueiki1-e.0pi1.- Darauf

gehen auch die merkwürdigen Worte in l.. 5. 8. 3. ,l),.(iek0io,ije. er actjooihuo.

(44-72 / *.1 ..)'.1ot..... o.. i.. .'-“- ' i_ .
.e
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das fieht man amdeutliszflen aus folchen Stellen) too die Delict

obligationen der genannten Claffe im engeren Sinne entgegengefiellt

werden 245). In diefem weiteren Sinne nun heißt ke obljgai-i

„durch eine Thatfache verpflichtet werden) wel>)e vom Schuldner aus

geht246)") und dann freilich tour-de eine Realobligation auch bei allen

Quafidelicten und einem großen Theile der Quaficontracte anzunehmen

fein. Verbal-obligationen247) hingegen heißen folche) die aus

Schuldverträgen fiammen) zu deren Abfchluß außer der gegenfeitigen

Einwilligung der Parteien es von Seiten des Gläubigers noch einer

feierlichen Frage und von Seiten des Schuldners einer mit diefer Frage

» iibereinftimmenden Antwort bedarf. Der allgemeine Name.) mit wel

chem diefeElaffe in den römifchen Rechtsquellen bezeichnet wird) ift oli

pnlutio, obfchon diefer Ausdruck eigentlich nur die Handlung des fragen

den-Gläubigers bezeichnet im Gegenfaße der pr0mj88j0, d. h. derZufage

desSchuldners auf jene Frage. Litteralo bligationenNs) heißen

LiObligationen aus Scimldvertragen) die zn ihrer Entftehung außer der

gegenfeitigen-Einwilligung der Parteien auch noch eine gewiffe' Schrift ver

7 langem-unddahin gehörten nach demVorjufiinianifchen Rechte die fogen.

nominal teaneeorjpticia, welche in den Hausbuchern der einzelnen Fami

T lienväter verzeichnet wurden) ferner naa) *dem Peregrinenri-Gtewrns) -die

Syngcaphä und Chirographa) -die indeß-nach dem EivilreGte nur als

'xi-nern nucia behandelt wurden) und weil diefe keine Klage hervorzu-brin

gen ve-rmoänen x aus der Reihe' der“ römifcheechtlichen Litteralobligatio

[nen ausfielenz felbft dann) wenn fie ein Darlehn oder 'eine Stipulation

xenthielten) kamen fie nur als Beweisurkunden- fol>)er Eonteacte 'in

Frage) alfo-gehörten fie entweder unter die Real- oder Verbalobli

gationen." Ob--es noch im Iufiininnifmen Rechte Litteralobligatio

'nen gibt) das ifi eine Controleer-fe.)- -deren Entfcheidung davon- ab

dhangt) ob dle-Dar-fiellung der Inftitucionencompilatoren"richtig-iii)

*OwornaH-*Ehlrographc-i) gegen welche* die Einrede' des -niclngezlihlten

Geldes verjährt ift) als Litteralobligationen gelten follen N9). C onfen

fu alo b lig a ti o n e n hei-ßen Smuldvertrage) die durch bloße Einwilli

“gung der Parteien zur Erifienz kommen) weilwederfeierliche Worte in der

äForm der Frage und Antwort) noch eine gewifie Schrift zu ihrer-Per

...'z,f4...,

243) Sb) fcheidet noch M o defkin das er peccnio obligarj von dem-*re obli

gelrj aus. Vgl. l.. 23. pr. 8. 1. 3 u. 8. l). 44. 7. ' ' '

246) Diefe Auficht befiätigt fich hauptfämlich durch Vergleichung von lz.- a.

l). 44. 7. [er. F. 4. 1. mit i... 25. Z. 1. l.. 52. 8. 8. l). 44. 7.

247) Celina, jo3i.l1[.3.92. l.. 1. 3. 7. o. 44. 7. 1.. a2, pr. g. 2. l).

jbicioln. dig, (je 'erden-um obljgatjoujbus. (43,1.) luotjn. just. ei.: verbot-um

obljgotjonibuo. (3. 16.) " 'i' ' - x _

248) Cajus, just. lil. 8. 128. Inet. *jn8t. (i0 [itierarum elajgnjä-nioiig.

(3. 22.) , . . -i '.'*. ..l .

Ö*: l LKA-Vgl. Juan-Je 22: idigud*'l'beopjdriue.' - »- -“ --N-*iii-'Ä-.NÖ c-'ZW'
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fectöxm verlangt WMP 41W. Kaufe W'bewe- Aufkrag- .Gefeafckyafts

.Wet-qu„ dee-n Zahl. nach dem Rechte det Kaifeezeec noch durch den em

xPbyLfucicariWe-x Verteag vekmehxt MW. *- ..Z-uPec Me: vxegecragenen

Eincyeiluxkg, ßimmt großentheils .eine Stelle, M. Heft i u 's 25l), die indeß

. yerfchiedene Cincheixungsgcünde unter_ einander weicht. Der Jmifi fagt

eeäenlict)f daß Ohljgqxionm encfiehe-n ka, 'erlei- odec »durch ,beedes _zn

sleieh- d. v, “dqxehHäufung dee obxigatoxjtWn Numer-action und der

:Sliplxlacion in decfexben Perfone :fx-ene- cooeenee'. lee-3- d. h. wenn

man in Felge einer lex etwas zuthu-n oder zu unterlaflen h-qcz- fodann

Wes-nähe, was in den Fällen eintcict, woz we; 'obligift wird- nach

- . den jucifiifäpen Regeln nicht die Wahl hatL andere; zu hgndetn- z, B,

im Falle de: Ecbjchafcsecweevung ven, Seilen der WWMkjj keoeeleä;

endläoh neck) poco-zw, wozu die Delicwobtigetienen.geceW-et wer-den.

Hier wird nun fofocc *kl-m daß die einzelnen Encfiehxeugegcünee dee Obliga

tionen mit den ReHcsqueuenx-,die-fie eingejxfeyet haben, cheicwejfe ver

wiF-let find- und das -Feeil-ZG Wein/c -kei-xgün-Figej Leave, auf die Logik

M odefijexßs. zu .we-W „Zudem iff-.quebei-eAHchei-iuyg man einmal

pexxfiäneizy. mi; mem den Entfiebxxngsgrüueen pecOvlegqtio-een die

Melee-ae fehleeh djeindeß von den Panpektexepmpßlawqen aHWJtLi-j. aus

gekqfien fein könnten. 3) Eine eefi in neuerex Zeitgugbac gewordene

EiWeiZu-g eye-Obligationen ifi die in mittelbahe und Mami-ce)

„WW,- (zuecl-Üalue e( jmweeliulae) ZW.. Man xjfi indeß über den Sin-Wer

Begceffe* nicht ,allgemein einverfianden. Während nein-LW Einige, die:

felben lepiglieh data-uf leezielyenx ,ob dieOblig-Zcipn zu ihrer Vegcüneung

- die Mitwikfung- defien-veclaegtyz-Dec- veqpFlWcec werden wc( .oder embe

..xhelßt Anderen eine_ -mittelbave Qkligakjon eine fokäoe, bei derm Begpjm

Hmxgx außer kHei-e gzflgemeinen MÜcliGen Grundlage -alsybjFontxece-e Eq.:

jxehgagegrqnd need eine Thatfache rechtlicher Art* d. h, .eine befonsdece

Recheeeoefebcjfc volrLommt-x ,nme dann fceiliel) WW unmictelblazc jedes

S-lmcdverbältaiß fein- zu deffen Weekend-eng eine an fich uWt-,xeceptkiebe

TbatfWe geaügxN die u-ntec das allgemeine Gefeß; Fubfnmjct MW.

Hiecnacky würden Schuldveebältnifle aus ,Coatcaccetyx:Pellecetacionen

Ve-rmseatnifien oder »aus obejgßeiclisxec And-PWM zu den mjtcexbgxen

Verbmyjietxkeieen gehöeenz dagegen Vecbindlietykeieen ausDelictex aus

der negociorum 303W, odec die fich aus blos vecwandtfckzaftlickyen

Vechältniffen ergebenx wie die Alimentationspfliäw ode: in Folge eines

Erwerbes auf fremde Kofien entftehen/ in die Kategorie der unmittel

baren Obliäcifionen einzufiellen ,fein. ' Was die Einthei-(ung für einen

pcacxjfMxxNux-..en haben foll, läßt fich gar nicht abfehenz zudem ifl

ee ..

['.|'.*|- 1

250) *Cexiu3;-*j*r13t.lll. 8*. 135 5g. bm„ jnsc. (ie obljgacwojhoä e! cooäeoßq.

_NNZN Lem!, 1„, 3.7)„ s. 4. o, 44. 7, _. .1 .

231) 1.. 52. [1138. 1.-8. o. 44. 7. x

N52) Vgl. über diefe Eintheilqqgßadtcrkelz 7m- a. aaO* M, S.21 flg,



avm-ue. “j

fie aueh nirgends, in denxeöiuiiheu Reehteguellen weder -demNauee-y

noch der Sache, nach begründet. , _

1'. Nach den Perfonen. welche inOvligationsre-_rhälmiffen con

curriren- können. unterfuzeidet man folche Schuldverhältnifie, in denen

überhaupt nur Ein Gläubiger und nur, Ein Schuldner vorhanden ift,

und folche. wo bei der Einheit des Verhaltniffes mehrere Theilnehmer

daran 'entfernten-enF fei es auf der einen oder auf der ,anderen Seite. oder

auf beiden zugleich. In diefen! Falle kann es zutreffen 253)) daß jeder

von den mehreren Intereffenten dasObligationsodiect nur zu feinem An'

theile zu fordern berechtigt oder zu (elften verpflichtet ift (dann fprechen

die Neueren von einer obiigatia 91-0 rate) und _diefer Fall bildet

in dem claffifchen Pandektenreebte die Regel; daher für das Vorhanden

fein einer folchen Obligation auch immer die gefehliciye Preifumtiyn

fpricht, fofern fich für den concreten Fall aus den Reaztsquellen kein

anderes Refultat ergibtW). Allein es kann auch verkommen. daß

von Seiten des Mäubigers oder Schuldners eine Mehrheit van Perl-rr

nen in der Weife concurrirc.. .Wieder ren den Gläubigern das Ganze

zu fordern, und jeder ven. den Sänlldnern. das Ganze zu leiften der.

pflichcet ifi (dieß nennt man-*gewöhnli-ci) folidgriihe Verbind

lichkeiten) Correalodligatzioeien im weiteren Sinn-e.,

Wise-none. in rolle-inn) Ui). Heer nun unterfcheiden die römi

faiyen Rechtsquellen wiederum fehr genau von einander zwei Faller

1) die eigentliche Eorrealobligatjpuz deren Wein] darin*

beftehtF daß zwar jede] *von den Schuldnern auf das Ganze

haftet. und jeder, von den mehreren Gläubigern das Ganze zu

fordern berechtigt Wade-call aberwegenEi-iheit der Obligatien nur

Eine Zahlung. »erlangt werden kann. weßhalb mit der Leifiung den

_ 233) Die hierher gehörige Literatur ausder neuerenZeit ift Ribb entrop,

zur Lehre von-den Eorrealobligationen_ (Göttingen 1831. 8.); v. Schröter.

zu der Lehre von den Correalobligationen. inder Zeitfchrift für (Zivilrecht und

Prozeß Bd. 6 . Nr. x1. S, 409--146; v. Van gerow. Leitfaden für Pan*

dektenvorlefungen Bd. lil) S. 674101., - *

254) l.. 1. 1 u. 2. l). (ie 'dt-bt od?, e43-, 1.) l.. 3. (I, a-i cdrtum peratur.

[-1,2311. 2.' i). ai 'pblked ulm. (*7. d6.)- Dleß bemerkt fchondSchrdtec

a. a. O. Bd. 6l S, 409, g 1 -
* 25d) ' den römifehen Rechtsquellen kommt öerlAusdrutr, sont-Ii» obli

Yiio vdrin' *. 1'. . 20,. v. ae exereifxieftiooe (14. 1:), allein er bedeutet da die

erpfliehtung 'zur 'ezahlung des Ganzen. ohne irgend einen Abzug. Dagegen

fteht in_ unferem Sinne in aoijcium eeaeri häufig dem pro pal-ce tenen-i entgegen.

l.. 3. z. es. h. oommociati rei contra. (13. 6,) - Aehnliel) activ äabicur in 801i

erqrn in l.. 3.1). ae die qui Mercier-jut. (9. 8.) -*- Von wirklichen Eorrealobligae

tionen heißt 'ö -jn F. 1. I. e10 (wohne .reis-(3. 17.): ainguiia Zoliaum ciebetur und

Bengali in raiielum Lena-alu?, fodann. in -l.. 2, i). ile ejnobos rejä (15. 2.): einer-ki

in voii-Inter ciebenlm* ec-sjnguli debut, in l.. I. Z, 1. h; »jena : unusquisquo komm

in soljciom ddr obügalua z- das-derte »dommfamh bei denCoufidejufform vor 8.. Ü.

i. rie Nadine.. (3. 21;) ueber .andere Bedeutungen desired-nuklear- 4d udo- in

deffen civilifiifhem Magazin Bd. 1._ cSaWt-k-W-Ip( .i ,g x - al- *



L48 , orale-iin.;

EinemSihirldner oder an-Einen Gläubiger die: ganze' Obligation erlifcht.

2) Den Fall der folidarifchen Obligation im eigentlichen

S inne. wo aus einem n-nd- demfelben Oblig-ationsgrundeeine Mehrheit

von Obligationen entfteht und zwar von fo viel verfcinedenen. als Subjecte

dabei vorkommen. aber der Gläubiger nur ei-ne einmalige Leifiung ver

langen kann. fo daß durch die Befriedigung deffelben durch einen oder

mehrere Schuldner auch die *Befreiung der iibrigen herbeigeführt

wird 256). * Der letztere Umftand nun ?dringt diefe Art von Obligatio

nen der eigentlichen Eorrealobligation »fehr nahe und die praetifme Be:

handlung' beider Fälle ift daher in vielen Beziehungen die' näm

liche 257). doch findet fich. wenn man genauer -znfieht. eine Reihe von

feineren Unterfchieden. deren Nichtbeachtung in der älteren Dortrin

das -Zufammenwerfen beider Elaffen vetanlaßt hatMß). - Das

Wefen der Eorrealverbindliwleiten beltehr nach den :Anfichcen der

römifchen Jnriflen in der Einheit der ganzen Obligation 959). nament:

lich beziiglich des -Obligationsobjectes “und Alles defien. was daffelbe

berührtWi). allein in fnbjectiverR-iickficht auf die Mehrheit von Gläu

bigern oder Schuldnern. die dabeiconcurriren. werden fie jurifiifch als

fo -vlel -verfchiedene Einzel-obligationen behandeltWj). als Theilhaber

(Forliegen. d. h. jeder--Theilnehmer ift felbfifiändigesSubjecl ihres“ gan

zen Obj-ectes. Daraus erklären fich nun von felbft folgende Eigenthirm

lichkeiten diefer' Obligationsclaffe; a) Jeder Theilhaber behecrfcht das

ganze Object der Obligation. Demnach- kannjeder Gläubiger das

Ganze fordern. und fonft dariiber durch Eompenfation. .Novaciom

Acceptilation u. f; w. verfügen W2); die-empfangene Zahlung braucht

er auch nicht mit den uebrigen zu theilen. wo. niänbefondere uinfiände

iiber diefe einen Theilnngsanfprnchbegründen. Ferner kann ausdiefem

l

_ 256) Von diefen eigentlichen Soglidarverhältnijfen brauchen auch die "römi

fchtn_ Rechtsquellen die Ausdrücke in _rqlieigro ieneri. l.. 3. 8, 15. 1.). Ö13.'4i.,'.1.. 3)

9.9.3. ., ., x __ g ._, * _

'257) l.. 5. 8. 13. 1). 13. 6. 1.. 45. 1). (16 när-njninlr. ei. perjcu10.*(26. 7.)

_ 258) Dieunterfcileidnng beider_ Verhältniffehat im einzelnen auf überzeu":

gende Weife durchgeführt Ribb e n tr op a. a. O.; daran fchließt fich v. SFchr ö -

ter a. a. O. und fämmtliche Neueren an. '

239) Die Veweife für, diefe Behauptung. enthalten , 1.. 116.1): ae een.:

oblig. (45. 1.) l.. 3. 8,1. l). (10 i1n0bn8rei3..(4ii._2..)_ l..*_.71. [Nele 1161211138.

.(46. 1.) '1.. 34, 8. l). är 801nt._(46. 1.. 5. (1.116 än011o5**re18._(8. 40.)

yr. 8. 1. .1.l (1x: (1n01in8 [e15. (3. 16.)- . _ , '*'* . - .

i. 260) Dieß hebt befonders Ulpianhervor in l.. 3. s. 1. l). (Le cinobn8 reiZ.

(45. 1.) Eine Folge davon. die bei der _Partialzahlung.vorkornmq enthält

1116.1). ne 801m. (46. Z.) .hiermit hängtderSprachgebrausn kammer).

.wonach manchmal .Correalobligationen :als -zwei verfohiedene: H. liga-tions

verhältnifie dezeiGneN werden', 8. 1. j.- 3. 16. ' 1.4.5. l). (in [Weiner. et mann,

(46,1.) 1.. Mill). 15. 2. *Vgl.'-v.-V.-ang>enow:.a. NO. Th.»ll1. S." 69.

"i i 261)'Airl"klar|en fpriGt dießans-lx. 9l-8:2.)F_el45.l21! 1:1_ :z *_--'- *-1 -'

262) er. z. 1, i, 3. 16. ibiqoo-'l' neo [DKW-Ö- r-_d-:n - -;l-it':...-n. n.-.-.--.
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Grunde auch jeder..Schuldner einer folchen Obligation' aufdas Ganze

belangt werden und die nämlichen Gefchäfte dariiber abfcinießenkisi).

Wer das Ganze bezahlt. hat von den iibrigeirpaffiven Theilnehmer))

einen verhältnißmäßigen Erfaß nichtzu verlangen. es mirßtenihn-.denn be

fondere jurifiifche Grunde dazu berechtigen. - b) Wegen der. obiectiven

Einheit der Obligation und der Einheit des Obligationsobjectes wirken

alle äußeren Begebenheiten. die den objectiven Befiand der Obligation

berühren. auch wenn _fie nur von Einem Theilnehmer ausgehenni auf

Alle. Namentlich gilt dieß von derZahlung 264). und der damit verbun

denen Quittung 265)-.„feli)fi wenn fie in die Form der Acceptilationge

,kieidet iii 266); fodannxvom Eidesantrage 267). von der Novation KW).

nach dem claffifGen PandektenreGte auch voni der Litiscontefiation-Köii);

das) letztere hat indeß Iufiinian wenigfiensgbei der paffiven. Eorreal

obligation dahin abgeändert. daß die iibrigen Theilnehmeunicht fchon

durch die mit dem Einen abgefchloffene Litiseontefiati-onx:fondern erfi

durch die Befriedigung des Gläubigers frei werden 270). Damit hängt

es offenbar aua) zufammen. daß die von einem Eorreus bewirkte Unter

brechung der Verjährung die .Obligation auch den iibrigen erhältM).

c) Wegen der Spaltung der Eorrealobligation nach der Seite der Theil

haber hin befchtänken alle Verhältniffe und. Begebenheiten. die nur die

fubjective Beziehung Eines Theilhabers-..zur Obligation berühren.

ihre Wirkung lediglich auf diefen allein. gehen alfo über feine Per-fon

nicht hinausfund äußern keinen Einfluß auf das Verhältniß der iibri

gen *Theilnehmer zur Obligation. n Die Beweife für diefen Salz finden

fichzzin folgenden Einzelanwendungen vor. NDW einfache Erlaß

vertrag des einen Eorreus. felbft wenn er iii rain gefchloffen ward.

wirkt rückfimtlici) der übrigen gewöhnlich nicht 272); die capitir» (ieiiiii-iu

' q) ,qgggzfzgx .. »iicjainrtxuß *. . eiiie chiittiun *eine-pg _xniizbßzii

c-ni tieren' nur wii ei" tiiqoinliiaii-'O eiii-ici Ffir-ix nit-ned))

..F81 263) ql.. 9. 1. [R45. 2. pcs. 1. F. 3. 16..--'*'Ü- qggz-zßmxpfix, njfxej*

NWZ-ZZ) I. I. M. i.. 31. g. 1. u. us-Öioiiui. (16. 2,) „Ü, HÜUGWZLE

266) l.. 2. l), 43. 2.7l: l.. 31. S. 1. l). 16, 2.1.* 16. pre' l).-'öö,ueue'jitila7

1.10119. 4.) gez jxo-ulnm] *i137 * -lfiü. . iii-i] "WILIA

267) i.. 28. 3. 3. i). iie.jiiruiui*,7(12. 2.). _. f ..i »n7- - M..

268) l.. 31. 8. 1, i). 46. 2. Ueber die fchcinbar ividerfprechende l.. 27. pr.“

i) ae pöcijs (2. 14. vgi. v. Vangerow a. a. O. lil. S. 90.)

269) i.. 2 u, 16 .i). 45. 2. 1-5.1). (ieiiijeiii5s.(46.1.) i.. 31. s. 1.

i). (le nov-ut. (16. 2.) - _nie ,ll ...-1 Wii;

270) ].. 28. (I. (ie liciciuäa. (8. >11.) .1 „Ua il *q .bin-xl FFF?

271) l.. 5. C. rie tiiiobuz reis, (8. 40,) might' iiber"

272) Für den Fall. daß Einer von mehreren Correalgläubigern mit dem

Scinildner den Vertrag abfchließt. bezeugt dieß i.. 27. pr. i). (ii: partir. (2.14.)

l.. 93. pi'. l). (ie 301er. (16. 3.) Ebenfo wenn der Gläubiger mit Einem von

den Correalfchuldnern ein peiciuiii (ie lion peteiiilc) ieiiilioinle abgefchlofien* hat.

l.. 25. J 1. -l), (is pricijs, (2, 14.) Nur. wenn es allgemein *lautet(in1-ein),

entfcheidet das Princip. daß daraus Alle ercipiren. können. deren Freiwerdetr.

von der Obligation im Intereffe des Pacifcenten-liegt. i.. 21. s. 5.1i l.. 23.

(i211. l.. 9.' Z. 1. i). 45. 2. Vgl. v. Vangtroiva. a. Q. lil. S.95 fig.

71]. 29



W * Viel-inandi

tja OM) unable Wiedereinfetzung in denvorigenSeand des “einen Wald.

ners Ü") liiberirt nicht die anderen; ebenfo' wenig die coniueio) wenn der-eine

.Gläubiger den anderen beerbt-Nihz ferner kann der eine Correus nicht

m.it derFordeonngdes anderen compenfiretr M) ) und der durch Inter

pellatiotrdes einen :Schuldners bewirkte' Verzug-Mulder den übrigen

nieht9l77). .-- , Aus-dem Gefagten ergibt fich zur-Genüge) daß heil-So

lidiarverhältniffen) die'unter die reinen Correalverhältniffe gehören) eine
i- Mehrheit von Theilhabern von Seiten desGleiubigers und desSchuld

ners .vorkommen kann. Im erfien Falle fprechen die neueren Iurifien

voneineu Mehrheit von Correalglaubigern) die tömifmen Iurifien nen

nen* fie' aber für : den Stipnlationsfall-aua 'rei- 8ijyu]uncij,- oder' im

allgemeinen uno rei breast-UNO), und das daraus entftandene Ver'

hriltnifi. ruird; heutzutage gewöhnlich: mit dem Namen der aetiven- Core

realobligation bezeichnet. .Im- zweiten Falle fpriclot man jeht gewöhnlich

von nrehrerenE-orrealfchuldnern) was die römifctyeti Iurifien im Sti

pulatiousfalle mit dem Ausdrücke ciao 'reip1-0miltenuj, und außerdem

mit den *Worten/unoxrei. ciebenciiNii) oder einfach corrai oder ano

rei andeuten M9)): das Reehtsverhaltniß heißt dann bei den Neueeen

gewöhnlich“ nur paffiroe' Correalo-bligation. - '* Die Formen anlangend)

in denen. eine* Correalverbindlimkeit'abgefchloffen -werden-oder fonfi

entfiehen: kann) fokann- fie ihre Quelle haben theils inVertragen)

theils in tefiamentarifeloen Befiimmungen; Der Hauptfih der ganzen

Lehre ift unter den! firengen Gefchaften- die' Stipu-lation) auf welches

Feldiauchdieoben 'beigebrachten-temnifchen( Bezeichnungen (i110 rei 81j

yuianai und ciao rei pramittancii entfchiedenhindeuten. Auf diefem

Gebiete waren fGon--von Alters her gewiffe Formulare hergebraclyt)

welche-es verenocljcen) gleichzeitig zwei pr-inc-'ipale Correalobligationen zu

erzeugen. Sollte namlich eine active Correalobligation entftehen) fo

richteten zuerft beide Stipulatoren ihre Frage an den Schuldner) und

dann antwortete der Schuldner beiden zufammen in einem Zuge. Zur Be

gründung einer paffiven hingegen'war es ftereotyp) daß;der künftige

Gläubigerzuerft beide Promifforen hintereinander. fragte) und dann diefe

letzteren ihm entweder gemeinfmaftlicl) zufammen verfprachen) oder jeder

von dem Anderen getrennt feine Zufage* ltbiglltblkliÜ'7 "Hier erfcheint die

*
( 

'i-'i . , . i
g . . . .

273) i., 19. o. 4 .2. _ * *

274) l.. 48. pr. i). rie nijnoribus. 4, 4.) *“ '- ' '“* '“ *

275) l.. 71. pr. 1). rie liäaiuss, (4 :'*1*.)*- ' '

tt- ' 270) lx. 10. l), M. L. * ' ' " '

,e 277) l.. 32,- 3.4.1)», ör-usukjs. (22; 1'.) 1.173. 8472.* o. (ie n. 1, (v0.17.)

- a 278) l.. u. rniterecepijg-quj (intimen. (43 8*.) *e

* 27K) li. W l)*.* jaja. - ' ' * _

1280) L4. 3. .Q '. ä" liberal.: Led. (34.l 3.) [4. 3*.
1, l). 45.' 2. l.. 6.

.te-r i.; ox- 1,-. 9. 3; 1; n, ma. 4 - , ; - f
281) Vexel. u. 17. l.. 42.1). 43X2'. 1;. 3. [ni. b. Thiel) Diefen Fall hat

Kiki-ik?) die otipulntim-Si 21d flge) fiir-den? einzigen gehauen. * '
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1 “unzweideu igen--Ze ' F ffennder Pandekten

juriflenWVz' allein die Art und Weife. wie dieß gefchehen konnte. ift

nicht völlig klar. Zur paffiven Correalobligation geneigte es nach be

fiiinmten Zeugniffeit. daß Mehrere mit demfelben Legate neben einander

alternativ befchwert waren 286); darnach fcheint eine Stelle Papinian's

1.'.- .ij' .

..z 282)* Am klarjlen find hierdie Zeugniffe in i.. 3. pr. i.. 9. 8. 2. 9.45.2.

l...,7. 8. 1. l). (le nuctoi-itnte 0'. aaiißennu. (26, 8.) Vgl, Ribbentrop a. a. O,

S.114.. v.Vangerow a. a. O, iii. S. 72. ,

283) Diefer Anficht ift Ribbentrop a. a. O. S.107_114. v. Schrö

ter a. a. O. Bd. 6. S. 412. :i maligner-ni

284) d. 9. pi'. g. 1. i). 45. 2. i., 13. g. 9..i.. 47.11.. locnij 60ml. (19,2.)

In diefen Fällen wird fogar der Kunfiausdrucl:: liuni. (1110 rei proniiltoncij ge:

braucht. .fu-a iii d1 e":

285) l.. 9. pr, Il). 45. 2. i.. 8. Z. 1. i). (le leg. l. (30.) i.. 16. l). (ir

legnti8 ll. (31.) ].. 25. pi. l), cie legiitis ill. (32.) (.2 ,.

286) i.. 8. 5. 1. i). lie 103. i. (30.) i.. 16. i). (lo leg. ii. (32.)

29*
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zu berichtigen) welche dieß auch fchon bei copulativer Bezeichnung der

Onerirten eintreten läßtW). Allein zur Begründung einer activen

reicht 'die alternative Faffung des Legates nicht aus) da nach Iufiiniaws

Entfcheidung 2W) in einem folchen Falle das Vermächtniß unter die

Onerirten getheilt wirdz- demnach wird der Erblaffer hier feinen Willen)

eine Eorreiilobligation zu begründen) fpecieller auszufprechen gehabt haben.

-» Ob die Entftehungsgriinde derzCorrealobligationen mit den angege

benen Fällen gefwloffen find) läßt fich nach dem Inhalte der römifmen

Reclusquellen nicht beftimmt fagen. Allerdings finden“ fich einige

analoge Fälle vor) *in denen indeß die oben genannten Kunftausdrücke)

wie (i110 10i u. f. w.) niwt vorkommen. *Hierher gehören 1) die 1113011

lnrji 30ci1. Wenn nämlich mehrere Argentarien ihr Gewerbe gemein

fchaftlicl) betreiben) fo werden fie in Betreff allet ihr Gewerbe betreffen

den Gefchäfte) die fie gemeinfchaftlici) oder einzeln abgefchloffen haben)

fo behandelt) wie wenn fie wahre Correalgläubiger und Correalfmuldner

wären 289). Zunächft finden wir das folidarifwe Haften derfelben nur rück

fichrlici) der Gewerbefclmlden ausgefprowen) und das führt ein Sciniftfiellec

aus der Zeit 'CicecW aufein uraltes Gewohnheitsremt zurück 290); indeß

habenfpätere kaiferliwe*Eonftitutionen auch das Forderungsrewt aus fol

chen Gefchiäften jedem Theilhaber auf das Ganze gefiattetM)) und damit

hangt-noch* der-in den Iuftinianifclhen Conftitutionen ausgefprochene

Grundfaß -zufammen) *daß zwar an jeden von ihnen giltig gezahlt wer

den kann) *aber nurder) welcher das Gefchaft wirklich abgefchloffen hat)

mitAusfchluß feines Eompagnons giltig noviren und einen Nachlaß:

vertraxfabfchließen kann' 2) Wenn ein Mehreren zugleich eigenthüm

lich-zugehörender Sclave eines Vergehens fich fchuldig macht) fo haften

die'HirrenZFur-den-'Sclaven-jeder 111 8011111111292). Das Nämliche gilt

auch bei-Befchädigungen) welche von fremden Thieren zugefügt wer:
den“9»'e).-i-' 3)'Wenn ein Senne fich eines Vergehens fchuldig gemacht

oder ein Thier gefrhadetuhtrt) und ein Nichteigenthitmer auf eine an ihn

111 1111-11 gerichteteInterrogation fich für den Eigenthümer derfelben erklärt)

fo 'haften beide 111 roliaumxder Eigenthümer und Nichteigenthümer 294).

(287) l1. 9.111'. l). 45. 2;: 111111111181 111111111118 berecljbue 111811111113 10318101* 111111-11:

?WWF-l 11111111118 8011111101110 eier-ara (law.- Schon Cuja eins liefl hier 1'111.18 .111

1111111711111, was-die Zeugniffe_ der vorigen Note- beftätigen. Vgl. Ribbentrop

1.1.15'. S. 117.119,

288) 11. 4. 1:. ile r. 8. (6. 38.)

X1289) Vgl. Ribbentrop 11.* a; O. S. 242. Daher die oftmals wieder

kehrende Zufammenftellung diefes Falles mit den reinen Correalobligationen.

Vgl. l.. 9. pr. l.. 23. l.. 27. »[11, l). ile partir. (2. 14,) l1. 34:, 1111|). (Le

raropur. (4. 8'.). . .y q- - “

290) 11110101 111l lelcreuojum ll. 13.

,.1- 2911-1.. 27. 111.11. 110' 111m3. (2. 1a.)

..g x292) l1. 8, l). 4e 11011111. act. (9. 4.) - -

293) l.. 1. F. 14. 15.1). 81 (Leinöl-alles. (I. 1.) _ *

(121. 2131) l.; 'Wut-sl 11.14.8117. -l..*20.*p1-. b. ile' inlerrogot. io jut-e 111c.

x ,- _q 1 1.. .l

',1'
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4) In den Fallen der-fogen„aci10ne3“ (WWU-ring _gun11lui1o, der noir() (i6)

peculio, (i8 in ren) retro, qu0(l iuZZu. exercjicjrjn und jn8lii0rja liegt

eine Identität der Obligation des Vatersund' des Mandanten' und der

des Sohnes oder Mandatars zu Tage. die ,freilich nur auf prätorifcher

Ausdehnung beruht. allein bei objectiver .Einheit fo vielfach ge

dacht wird. als verpflichtete Perfonen dabei concurriren. Zwar kommen

für diefe Fälle nicht die Kunftciusdriicke vor. die fonft bei den principa

len Eorrealobligationen gewöhnlich find. allein die Identität der Regeln.

nach denen beide Verhaltniffe beurtheilt werden. (teilt fich nach dem

Pandektenrechte hauptfäcljlicij in dern Umfiande heraus. daß mit der

Klaganfiellung gegen den Einen der Verpflichteten die prozeffualifclje

Eonfumcion vollfiändig eintritt. alfo alle iibrigen Theilhaber fofort von

der ganzen Verbindlichkeit frei werden 29ii). - Zu] denFallender So:

lidarobligationen. die von den reinen Eorrealobligationen ausznfcheiden

find. gehören hauptfäcijlici) folgende: n) Wenn diefelbe Leifiung ver

möge verfrhiedener Obligationen. die durch die nämliche Begebenheit

begründet werden. fo oft gefordert werden kann. als Gläubiger oder

Sänildner-vorhanden find. z. B. die Forderung wegen Eines an Meh

reren oder von Mehreren begangenen Delictes 296). Die Aehnlichkeit

diefes Falles mit der Eorrealobligatioti zeigt fich darin. daß mehrere

Perfonen neben einander durch eine obligirende Begebenheit verpflichtet

werden. allein der unterfchied beider Fälle befteht darin. daß für jede

von den concurrirenden Perfonen aus jener Begebenheit eine bejondere.

felbfiftändige. nicht für Alle eine gemeinfchaftliclje Obligation hervor

geht. Hiernach hat auch jede von diefen Obligationen die Strafe als

befonderes Object. das nur zufällig durch die vollig gleiche Befchaffen

heit der übrigen Objecte mit den anderen ubereinftimmt. Jeder von

den paffiven Theilhabern muß hiernach die ganze Strafe entrichten. und

die Leiftung des Einen liberirt den Anderen tiicht. Handelt es fin) in

deß nur um Schadenerfah aus einem Delicte. welches von Mehreren

gemeinfchaftlirh verübt worden. fo ift die Verpflichtung daraus fur Ie

den zwar auch folidarifch. allein in den Pandetten wird dann für eine

Reihe der verfchiedenartigfien Delicte gefagt. daß durch die Befriedigung

von Seiten Eines der Theilnehmer. aber auch nur erft dadurch. die

iibrigen Delictfcljuldner liberirt werden297)z demnach wird es wohl

11')

293) l.. 32. pr. l). (ie peculid. (15. 1.) l.. 1. 8. 21. l). (ie exercjtorin nei.

(14. 1.) l.. 4. Z. ö. 1). quocl vun) o0. qui. (14, 3.) l.. 9. Z. 1. l). (ic: iribui.

unt. (14. 4.) Vgblielier, (dominant. n() legcin oi (Fundus 32. p1-.8.1. l). ue preu

lio. 60er. 1823. 8, Derf.. über Litisrontefiation und Urtheil S. 413 flg..

420 flg. v. Vangerow a. a. O. l. S. 210. lll. S. 73.

296) 8, 2. .i. (ie ri bon. (1. 2.) l.. 11. Z. 2. l). n() legani nquil, (,9. 2.)

l.. 81. 8. 1. l). jdici. l.. 34. l). (10 jniurjjß. (47. 10.) l.. un. (L. (10 corvi. furl,

(4. 8.)

297) l.. 1. F. 4. l). (i0 80, par (Litern. (2. 10.) l.. 14. 8. 15. 14.15. l).

(xuoä meins. (4. 2.) l.. 17. pr. l). (io (i010. (4. 2.) l.. 5. pr. l). .ie uuxol. act.
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kein Bedenken haben) diefe Einzelanweudungen auf einen allgemeinen

Grundfah zuritckzitfuhren) der bei allen Delirtobligationen Plah

greift 29i7). i)) Wenn mehrere Mitvormiinder gemeinfchaftlicl) fiir das peri

cuiuin tuleine haften) und auch aus den Handlungen ihrer Collegen

- zum Schadenerfahe verbindlich find) weil fie diefelben mit Übertragen

muffen. Die näheren Vorausfehungen diefer Haftpflicht beruhen

fämmtlichdarauf, daß ein jeder von den mehreren Vormundern berufen

ift) die gefammten Angelegenheiten) das gefammte Vermögen des Pu

pillen zu verwalten) und dafiir gerade haftet) als wäre er der alleinige

- Bormund) und find im einzelnen folgende: fie tritt für_ alle Vormunder

ein) fo lange fie im Amte find299)) und betrifft fogar die Ehrenvor

miinder) freilich diefe mit einigen Befchränkungen) wel>)e hier im ein:

zelnen nicht durchgegangen werden können; aber nur unter der Voraus:

fehung) daß dem Eontutor eine eiiipa zur Lafi fällt 300) und der, deffen

Handlungen übertragen werden mirffen) im Augenblicke) wo die Tutel

beendigt wird) infolvent ifi 301); den Beweis der Solvenz hat der Be:

klagte zu fiihren-WZ). Daß diefe Haftung der Vormiinder manche

AehnliGkeit mit den wahren Correalobligationen hat) haben die römi

fchen Iurifien felbfi anerkannt303)z dazu fiimmt) daß jeder von den

Vormundern regelmäßig auf das Ganze verklagt werden kann) daß aber

fämmtliche Beklagte oder Mitvormunder liberirt werden) fobald der

Kläger oder deffen Erben wegen ihrer Forderung. wenn auch nur von

Einem) vollfiändig befriedigt find 304). Der Unterfchied beider Fälle

(9. 4.) i.. 3. pr. i). 8] iiieiizor. (11. 6.) i.. 7. 4. i). qiioci ibiza. (27. 6.)

l.. 1. I. 13. i). (ie fi. (43. 16.) l.. un. (i. (i0 coiiti. furl. (4. 8.) Vgl. Rib

bentro p a. a. O. S. 91 fig. Ueber die fcheinbar ividerfprechende i.. 13. Z. 2.

i). quociui nur ciölii. (43. 21.) vgl. Ribbentrop a. a. O. S. 96 fig.

298) i.. 1. Z. 43. i). 38908. (16. 3.) l.. 18.-Z. 1. i), (i0 nciiiiinirl. tut.

(26. '7.) i.. 1. Z. 11-13. i.. 15, u. i.. 21. i). rie intel-ic ei, rat. (27. 3.)

i.. 2. i). ae conticiiiicino. (3. 58.) Vgl. Ribbentrop a, a. O. S. 44 flg.

Rud orff, das Recht der Vormundfchaft iii. S. 22 fig.

299) Nichtvormünder haften nur infofern für einander) als fie gerirt haben.

krdgiu. na. 3. 228. i.. 39. 3. 9. i). (ie aciiiiiiiigti'. (26. 7.)

300) i., 41. i). (ie uciiojn. (26,7.) i.. 6. (i. urbilrjiiiii liileieie. (5. 51.)

Für Cafus haften die Vormiinder nicht) nur für folchen Schaden des (Collegenj

der durch eigene fleißige Adminiftration hätte abgewendet werden können. l.. 14.

i.. 38. pi'. s. 1. i.. 39. 3. 11. i., ein. 3. 3. i). .io ueiiiiiiijztr. (26. 7.) i.. 2.

(:. zi inc. non greez. (5. 55.) Honorartutoren haften nur für verfäumte Auf

ficht) können alfo durch den Beweis einer fleißigen Controle frei werden. i.. 3.

8S.22.6 i.. 33. 8. 4. i). ein iieiinjii. (26. 7.) Vgl, Rudorff a. a. O. lil.

301) Die Erben des Zahlungsfähigen. ingleichen die Vormünder felbfi)

wenn fie nach der Pubertät die Verwaltung fortfehen) haften weiter nicht. l.. 1.

6. (ie. iijrici, tut. (3. 32.) i.. 31. i.. 39. g. 10. i.; 5-3. i). (ie :iciiiijiij-Zii'. (28,7.)

i.. 5. (i, in qiiiiiiiz cuziiiiis. (5. 36.) i.. 1. (i, quo tliijzqiie drei. (11. 35.)

302) i.. 3. o. rie pr0blil. (i. 19.) ' *“

303) i.. 38. pr. i). (ie iiciin. (26. '7.) l.. 45. i). ibjii. * ' _

304) l.. 45. jo line i). 26. 7.. i.. 15. i). (io luleieie. (27. 3.) Vgl. Ru

dorff a. a. O. iii. S. 27 fig. * '." ' *
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zeigt fich hauptfWlicl) darin) daß die wefentliÖeGxzit-rdlage der Cor-real

obligation. die objective Einheit der Obligarionim vorliegenden Falle

ausgefmloffen bleibt) weil die unmittelbaren Gründe der einzelnen) hier

in Frage kommenden Präftationen) ingleichen der Umfang diefer Lei- -

fiungen Überall nur als etwas Zufälliges erfcheint. was mit-dem inner

ften Wefen der Obligation in keinem unzertrennliGen Zu-fammenhange

fieht. -- Ganz verfchieden von der Haftung alle Vormünder für das

perioulum tutelaa ift! ihre Haftpflicht in _der nc 0 ratjoniburöiotxpx

denciio, Hier nämlich haftet jeder einzelne Thäter. für fich in äoliclum,

doch fo) daß) wenn eine-r das Doppelte gezahlt hat) alle übrigen libe

rirt werden 307*) Da ift nicht von einer objertivenEinheit der .Obli

gation) fondern vielmehr von einer Mehrheit dergleichen nach der Zahl,

der Concnrrenten die Rede; nur daß nicht alle Grundfähe) die ,vom

Diebfiahle gelten. in Anwendung kommery/ weil dem Vormunde' die

Verwaltung gefehlici) erlaubt ift. 0)- Wenn mehrere Magiftrate; für

einander haften. Auch hier liegt eine folidarifrhe Verbindlichkeit *eines

Jeden vor) allein es fehlt) wie' bei den_ Vormirndern) fo auch hier

an der objectiven Einheit der Obligation) :io daßeine wahre *f-Cor

realobligation nicht entfieht. Dieß ergibt fiel) auch darausxj-dafi

die Haftpflicht der Magiftrate regelmäßig mit der der Vormun

der wegen des *perjculum tutolao zufammengefiellt wird 306). (i)

Wenn Mehrere gemeinfchaftlicl) mit einem Dritten einen ,Vertrag

abgefchloffen haben) ohne fiel) aber durch ein pactum eiii-return, zu wah

ren Correalfchuldnern zu machen) z. B. bei der Miethe) dem Mandate,

demDepoficum oder dem Commodat307). Hier ift regelmäßig jeder

von den Theilhabern auf das Ganze verpflichtet) weil der Dritte im

Vertrauen) daß jeder von ihnen zahlungsfahig ift) den Contract abge

fchloffen hat; erfi die vollfiändige Zahlung des einen ,von den Gläubigern

befreit den anderen 3mi)) weil man in folchen Fällen die Haftung der

Vormunder für das parjcuinm luleloe zu Hilfe nimmt309). Auch diefen

Fall haben die Pandektenjurifien gewiffermaßcn mit den reinen Correal

 

odligationen verglichen 310)) allein der unterfchied zeigt fiel) hauptfämliä),

darin) daß hier fchon nach dem claffifrhen Pandektenremte die bloßeKlag

anfteliung und Litisrontefiation mit dem Einen die Anderen von der Haf

tungspflimt ni>)t befreit) fondern nur die wirkliche Befriedigung des Gläu

bigers - ein Unterfchied) der freilich im neueren Confiitutionenremte

305) l., 35. F. 1, l). 26. 7, l.. 1. 8. 21. l). 27. 3.

306) b. 45. l). .Ic mimi-r. (26. 7.)

307) 1.. 47. l). locnij 60ml. (19. 2.) i.. 60. 3. 2. d. mana, (1731.) t.. 1,

Z. 43. l). (iepoziti re] contra. (16. 3.) l.. 5. 5. 15. l). coininoclntj 'el contra'.

(13, 6.) Vgl. Ribdentrop a. a. O, S. 121 flg.

308) Vgl. außer den angeführten Stellen l7. 52. ä. 3. l). (io [ic1eiuae.(16.1.)

309) l.. 1. 8. 43. l). 16. 3.

310)1.,ö.Z. 15, o. 13. 6.
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'dorh-Iiijkaiiairsneeeötbndng*bedingt.see-daran Uebrigensentfiehticrus

folchen gbineinfhaftilimeii-Vertrcigen nur' eine' folidarifche Verpflichtung)

niemals ein-folidarifmes Recht; daherifijeder von den mehreren Ereditoren

regelmäßig nur auf eine theilweife' Forderung _befchränkh und nur wenn

theilweife-Refiitution-ausfactifchen Griinden unznläffig ifi) gefchieht

fie an _den Einen 'von ihneirfolidarifch-Fdocl) nach vor-gängiger Caution

deffelben wegen Vertretung des Schuldners gegen die ubrigen Mitcredi

toren-ill). e) _Wenn mehrere Bewohner deffelbrn Zimmers der uctjo

(la .Irisette at 'eikuaia7unterliegen) fohaftet jeder in der prätorifchen

Obligation für das Ganze) und werden die Mithaftenden fchon nach

dem Rechte -der elaffifwen Zeit- nicht durch Litiscontefiation mit dem

Einen) fondern erft durch die Zahlung frei 312). f)Auch wenn wegen der

untheilbarkeit des Obliga-tionsobjectes jeder-von *den concurrirenden

Gläubigern nur das Ganze verlangen) oder nur das Ganze an ihn ge

leiftet werden kann) oder jeder von mehreren Einzelfchilldnern zu der

felben Obligation nur durch die Leiftung des Ganzen von der Obligation frei

wird. “Vgl oben Nr. 1]. (L. S. 247 flg, In folchen Fällen ifi zwar) wie bei

der eigentlichen Eorrealobligation) eine directe Beziehung des Obigations

verhältriiffes) 'als einer' Einheit im Objecte auf eine Mehrheit von acti

ven und paifivenTheilhabeen" unverkennbar) allein in der Regel findet

doch zwifchen diefem Verhältniffe und der eigentlichen Correalobligation

eine fo wefentliclfe*Verfchiedenheit fiatt)- daß man beide entweder gar

nichtlzufammenfiellen) oder doch _wenigfiens niemals unterlaffen follte)

diefe Verfchiedenheit hervorzuheben.- Außer den hier berirhrten unter:

fchieden der Correalobligationen von den bloßen Solidarverhaltniflen)

welche in der Natur ihres Wefens begründet find) findet fich in den rö

mifchen-Rechtsquellen noch ein anderer unterfchied vor) welcher indeß

blos -die jurifiifrhe Behandlung beider Verhältniffe angeht. Bei den

reinen Correalverhältniffen nämlich kann der Schuldner) welcher die

Obligation allein getilgt hat) in der Regel und abgefehen von befonde

ren Griinden für das Gegentheil) keinen Erfaß fiir das Gezahlte von

denübrigen Mitfchuldnern fordern 313); wohl aber 'darf er dieß bei den

reinen Solidarverhältnifien) dafern ihm nur nicht felbft ein 601.13 zur

Lafi fälltW)) und zu diefem Zwecke gefiatteten ihm die älteren Iuriften)

311) l.. 1. 8. 36, l.. 14. pr. l). 16. 3.

312)l..1.g.10. 1.. 2-4. u. a. in., qui erinnerte... (9, 3)

313) ].. 62. pr. l). ni] leg-om [calcium-u. (35. 2.) l.. 39. ]). .Ia ficiejusa,

(16. 1.) l.. 11. c). a.; naeinaa. (8. 41.) Die fcheinbar entgegenftehende l.. 2.

(J, ile, .inobn- rein (8.-10.) fcheint aus den Eigenthümlichkeiten des Darlehns

zu erklären) was hier der Correalobligation zu Grunde liegt. Vgl. v. Schrö

ter a. a. O. Bd.6) S.425 flg, g

314) l., 30. ]). (le uegotjjß 335W. (3. 5.) l.. 1. 8. 13 u. 14. ]). (io tulelne

et kal. (27. 3,) l.. 1. 8. 10. l.. 2-4. ]). (lu bis, qui efluclekjnl. (9. 3.) l.. 2,

i). .je coulr. jurl. tut. (3. 58.) l.. 4. f). (le ju Litern jut-ann.). (5, 44.) Vgl.

v. Schröter a. a. O, Th. 6) S. 428 flg, Aehnliches kommt auch bei den
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wie Valerius Severitsmnb Julian) die Klage *äueoeNGZ-i

fchciftsfuhrungslä); fpäterhin kommt zu gleichemZwecke auch eine*

ut-jljß aaij0 vor) die wahrfcheinlicl) aus einer fingirten-Klagenceffion von

Seiten deffen) an' welchen die Zahlung erfolgt iff) ihre'n Grund'

hat 316). - Fiir die heutige 'Anwendbarkeit der Lehrevon den

Correalobligationen gibt dieueberficlyt der Fälle/welche die romifchen)

Rechtsquellen dazu rechnen) das Refultatz daß) wofern fie nicht auf

unmittelbar gefehliGer' Vorfchriftiberuhenz was überhaupt felten_

der Fall iftz' die Abficht der Contrahenten bei dem' Schuldvertrage um'

mittelbar auf die Begründung der ungetheilten Schuldverpflichtung und?“ -

Smuldberechtigting gerichtet fein) und als folche auch-im Werktage aus

gedrückt werden muß) weil fon| blos die Grundfäße der Solidarverhältzj

niffe zweiter Claffe in Anwendung 'kommen können,- 7Wie diefe Ab-'

ficht in den contraetlichen Einzelformen jetzt) wo die Correalftipula

tionen formell aufgehört habenj auszudru>en fei) das i| eine Frage)

die nur aus den allgemeinen Regeln von der Einwilligung entfchiex

den werden kann. Die Praxis empfiehlt hier die Formeln: Einer

wolle für Allej und Alle für Einen haft-enz oder Alle
wollten mit ungefchiedener Hand zur Zahlung ver-F

b u n d e n fe i nz weniger paffend möchte der Ausdruck fein( a ls S e l b |

fchuldner für das Ganze haften zu wollen) weil häufig

angenommen wird) daß diefer Ausdruck) der hauptfäckylicl) bei Verbur

gungen voretommtz nur eine Entfagung von den Rechtswohlthaten ent

halte) die den Burgen gewöhnlich zu Gute kommen.

7. Nach der Wirkung der Obligation und ihrer gerichtlichen Verfol

gung hin unterfeheidet man 1) zwifchen v o l l k o m m e n e n und u nv o l l

k o m m e n e n Verbindlichkeiten (obijgntjones perfect-ee und jmperkectne),

je nachdem fie juriftifci) erzwingbar find oder nicht. Dabei wird bemerkt)

daß jene Erzwingbarkeit nicht blos auf dem Wege der Klage) fondern auch

auf dem der Einrede moglich fei. Hiernach würden zu den unvollkom

menen Verbindlichkeiten alle die Falle gehörenz in denen eine fogen.

Liebespflicht erfüllt wirdF ohne die Abfichtz etwas dafiir znruckzuerhal

tenz felbft wenn der Erfüllende fich dazujuriftifch verbindlich glaubt;

Dahin gehört z. B. die Ernährung dicrftiger Verwandten 317)) die Lei

ftung von nichtgefchuldetett operne von Seiten der Liberten an den Pa

tron 318)) die Bezahlung einer (103 von Seiten der Frau) die fich falfch

untheilbaren Obligationen vor. l.. 2. 8. 2. i). .i0 i-erboruln obljgat. (43. 1.)

l.. 83. 8. 3. 1). jbicj. Eine Anwendung findet firh bei den Conventionalftrafen

in 1.,5,g.4.]).ii1ja.

315) lt. 30. 1), 3. ö.

316) l.. 1, 5.14. d. 27. 3. 14.2. l). 5. 58, l.. 4. l). 9. 3. Vgl.

v.Schröter a. a.O.Th.6z S.430. -

317) (>27. F. 1. l.. 34. l). (ie negot. geztis. (3. 3.) 14.-50. 1). jam; 11er

cjso, (10. 2.) l., 11 u. 13. . (I9 neg. gott. (2. 19.) -*(:
318)1..26.g.12.n äe0011(i.jn(].(12.6.) ' * “t
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(ich dazu qerhunden-*glafzbtxä-LN) f .die Vergeltung geleijkeliek Dfmfle-"WP

die-Befiattung einer Nahverwandten feder_ genauer Freunde aus

Liebe 3.21)-, die Leiftung ,eines Gegengefchenkes für da6- was man von

der [ander-en Seite erhalten hatW). 4 In allen diefen-Fällen kann nach

einen", ,im *rifmifclyen Rerhtte *allgemein anerkannten Principe die Lei

fiung-„das Gezghxteaiichtnmic der jnclebjilconcijclja zurückgefordert wec

den. weil :die Verausfehungen diefer Klage hier, niäft zutreffen;

ig! manchen Fallen, .ift fogar von einem nxnnrale ilc-.bilnw--zur Er

füllung die -Redexxinfdeß :Wohl nur im abgeleiteten Sinne M3). Der

Gedankengang derrdtziifrhen-Juciflenf_ fowie er fich aus* den vorliegen

den Zeugniffen entwickeln _lä-ßt, war hier folgender: Gefüllte Jemand

dergleichen Liedespfliäyten-in der Adfichtz eine Freigedigkeit zu nbenf fo

ift deßhaxbzvon keiner Rückforderung die Rede. weil [wer wiffentlich

zahlt, Nas-.erziirht fchuldet. als Schenker behandelt wird., .Aber auch

für den. welcher es- nur thatf weil er glaubte. jnriftifrhitazu verpflich

tetpzn fein- fällt dieeonäictio inclebiii hinweg. weil hier. wo die Er

füllung von jedem hhnett denkenden MnfGen erwartet ,wird- und die

Zurfnrknahme der Freigedigkeit eine turnier-tio involviren würdef präfumtiv

der enjmnzreaigiencij vom Anfang an ausgefchloffen war. Hiernach wird es

in vielen folchen Fällen pen Wichtigkeic/ die eigentliche Adficht des Erfül

lenden.:bei der Erfüllung auszumitteln- weil lediglich nach ihr beurtheilt

werden kannf ab ihm ein jurifiifcher Anfpruch auf Enrfchädigung gegen

Jlndere znfieht. oder nichtNHz allein das ift eine Frage, die nur

aus den factifGen Urnftänden der Erfüllung beurtheilt werden kann.

- In den römifclnn Rechtsquellen ifi die hier citirte Eincheilung

weder der Sache noch d_em Namen nach begründet-z auch-hat fie für die

Rechtsanwendung keinen entfchiedenen Werth- da die (Hrnndfcihej nach

welchen das RückforderungsreGt der Leiftung beurtheilt wird. offen

bar dem Gebiete von den natürlichen Verbindlichkeiten entlehnt find,

- 319) l.. 32. Z. 2. l). 12. 6. . x .'

320) i.. 27. i.. 34. 3. 4,4). .ie arme. (39.15..)

321) l.. 11. Z. 7-9..(). (le kcljgjos-js. (.11. 7.) l.. 20. S. 1. l). 6e aeqnjk.

'el arnjli. beten. (29, 2.) * * ** * *

322) l.. 25. 3. 11.1). (|8 bei-en, pet. (5. 3.) Dazu Meherfeldf die Lehre

von den Schenkungen). S. 369 flg. - *

323) Das definitive Behalten der Erfüllung widerfpricht bei folchen Liebes

pflichten auch nicht dem Begriffe der unvollkommenen Verbindlichkeit. weil.

obfchon es nach Analogie der Natnralobligation nur_ auf dem Wege der aon

excepria geltend gemaeht werden kann. es doch immerhin wahr bleibtf daß diefe

Erfüllung von Anfang herein auf dem Erceptionslvege erzwungen werden konnte.

l.. 25. 8. 11. 1). 5. 3. fpricht von der natürlichen Verpflichtung zum Gegen

gefchenke für das. was man von der anderen Seite als Gefchcn; empfangen hat.

In l.. nn. i). ile jmpon. [(1311: (10. 35.)_wird das Befchenken der Kinder von

Seiten_ der Eltern als eine Naturalfchuld bezeichnet.

324) l.. 27. g, 1. [..3-1, n. 3. ä. 1.. 11 u. 15. o. 2.49. l.. no. n,

10, 2. (4.11. 8, 7-9, l).11. 7. . . .
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2) Zwifchen civ ilen und den natürlichen Verbindlichkeitenxrieilas

und nnturn1e8 ablignlianeä) 325). Ienes -findJWe .f [beide

Merkmale zutreffen. daß die Öbligatiogsleift) *mit-geilen ,Klage er?

zwungen. und das Gezahlte nicht wieder-Ohm a (enden zuriickgeforbert

werden kannJW). Worin das,,WZLZefel-r.1 derNaturalohl-g( n :recht

eigentlich befteht.. dariiber find -die-g- e-eren Iuriften (ni) _einexlei

Anficbt* Fangen wir zueefi mit der' inmenfiellnuenee Excel-eiiie

an. die das in den römifchen Rechtsquellen -an yerfchi '- ZQ--rtenger

legentliä) aufbewahrte Material bietet., :Zunächft he ofgZhij-F

(us als ein äußeres Merkmal an.....daß fie ke_ (erzeuund keine Eondemnation zu erwir en vermogeuz .filgflihrgginnerew *er

halt follenaber zwei Merkmale entfchfeideu. einmal/Haß. (ekxifer-flxer-zza);x

turale Schuldner feine Verbindlicijk-.eit erfiillt h.it.;*da.s., zz ltgniihf.

wieder zurirckverlangt iverdenkannz zweitens .daß fiirfgl e. chuldoere.

hältniffe Burgen mit voller civiler Wirkung beftellt werde 1“*Vergleichen wir FWffen Begriff mit ilen in den Iufiinian feilen* 7

büchern zerflreuW. ruf-erringen der claffifchen Iurifien.. fo wird-zunächfi

das äußere Mer. al der Unklagbarkeit durch ein fehr_ befiimmtes Zeug;

niß Papiniarfs befiätigtZW). Von den inneren hingegen .wird zunächft

-*-_*-> e

  

325) Das Recht der natürlichen:Verbindlichkeit findet fich hauutfächlicl) in

folgenden ,Schriften erörtert; Weber. .fhfiematifäie Entwickelung der Lehre

von der natürlichen Verbindlichkeit und* deren' gerichtlicher Wirkung. 6. Aus abe.

Leipzig 1825. 8.' [ift-fehr vallfiändig in der Aufzählung der Wirkungen. a ein»

es mangelt dem Buche hinreichende Begriffsforfchung). Francfe. 'civilifbifäie

Abhandlungen (Göttingen 1826. 8,). 1S. 66-70 [enthält nur den Verfuch 4 die

Vegriffe zu claffificiren. die in den römifchen Rechtsquellen mit dem Namen,

iialurnlie 01.633110 bezeichnet werden), Me!) erfeld. die Lehre von den Swen!

kungen (Marburg1835. 8.). Bd. 1 . S. 339.354 [enthält eine fehr guteZu

fammenfiellung der Einzelfälle. in denen die römifcben Rechtsquellen eine 11a

rnrqljz 011113460 annehmen). Büchel. über Verpfändung für nicht vollgiltige

*Obligationen (Marburg 1836, 8.). Nr. 11 [enthält eine Zufammenfiellung der

Quellenzeugniffe. aus denen der Begriff zu erörtern ift. ferner die Entwickelung

der urfprünglichen und der abgeleiteten Naturalobligationen). unterholz

ner a, a. O. 1. S.11-15 [enthält nichts Neues. auch das Bekannte ift nieht

gut verarbeitet). Chriftianfen. zur Lehre von der nniuruijß 0h1jgaci0. Kiel

1 714. 8. [enthält eine neue Anficht über den Begriff). Sinten is. das practi

"Ze gemeine' (Zivilrecht Bd. ll. S. 8-17; ' '

326) 11129911. purer-pur. inZl. 111. 21. 8. 1. Darauf gehen die Ausdrücke.

cieilx: rinenlurn .in fl.. 5,0.. 1,1.'. eig rang. 11111011. (12. 6.), ciejln äehilnm in l.. 40*.

8. 3. 1),. (10 con-i: cl (Lein. (35. 1.), Daß der Ausdruck mit der bereits 'oben er.

brterten Bedeutung von ejejlie ohligulia als eines aus dem Civilreäite (kam-nen

den Schuldverhältniffes verwandt ift. zeigt der vollfiändige Gegenfag ooncieiljg,

liouoruriu und l1oll1rl11j8 obligncjo, der hauptfächlici) an folchen Stellen hervortritt.

wo es die Abficht des Iuriften ift. alle möglichen Formen des clever-e 'zu er

fchdpfen. Vgl. rqr. si; n. a0 pjgn. (20,1.) i.. 4a. pl'. o. n41 8a. '1're*1>r11..
l.. 1. 8. 1. . 6a nor-ut. (46. 2'.) 1.. 1. 8. 71.1,_ 1).( ein Eco-nal. neo.).

'327)'['11e0p11j]. 1. a. * * ,7 f

328) 1.. 1. 8. 17. 1). nei [regeln kn1ei(1._(3ii.. 2.). l.. 94. 1). fclgrfolul.

(46. 3.) Dazu Büchel a. a. O. S. 63 flg. 1
. -. . f F.. ,7

a
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diefiffnividerriifiiihkeit' _der'_'g'el*eifieten* Zähiüngiit' einer Neihebonipanz

dekteiifragmentengais*wefentlici) hervorgehoben nicht blos bei Obligatio

nen. die 'vom Anfang :ein-zu den nätirrliwen gehörten' W). 'fondern auch

beifolchen :tuelcherona-Anfang civilewar-en. aber durch einen hinzutre

tenden 7' ' niaißz--iiekedee Klagbärkeitvernirljtet. gnatürliche.“Verbindlich!
keiten' igeiixilröinifinokäu). “Allein die Moglichkeit. Fidejufforen dafür 'an

zunehmenj *irirdhniwt fowohtxals ein urforungliches Merkmal. der Na

titralobiigzatioirenh_*als 'vielmehr als :Folgerung aus ** der unwider

eufrihrni- detxZähiunejs-reiirung -sh-ii-'eheliideit und mit der Möglichkeit

dafiir-ein Pfand_zu_befiellenizufnmmengefielltM)._ ?lern-ach fieht fo

vielifefifdäß iiieÜ-claffifcizenfzfiirifien das Wefen de); Na-uralobligationen

naG**'Äußen**hin in *dic-"ilnmiigliwkeit". fie 'klagbar' zuZ machen gefeht;

niiilxinlekriizikxabei dieunwiderruflichkeit dereinnial daraus geleifteten

Zehen-ig“ alSÄeinzigY-s 'und wefentliches .Merkmal detfilben behandelt;

alle anderen*Beziehungen-aber. int-denen die natürliche Verbindlichkeit

wirkfam werden kann.“ ei-ft als Folgerungenaus jenem Begriffe darge

ftellt haben., "Davon weicht in: 'mancher Beziehung die Begriffs

beftimmung' der Reiterin* ab. indem fie. was nur Wirkung jenes Be;

griffes ift( zuntTheil in den Begriff aufnehmen. wie z. B. B it ch elW).

der hauptfäwlici) nur die Eigenfchaft in Frage zieht. daß fie keine eictjo,

fondern nur eine oxreptio gewährt (allein die Berechtigung der Exception

iftja blos Folge des definitiven Verdleibens der einmalerfullten Leifiung.

kann alfo)fchon nach den Gefehen der Logik nicht in derzBegriffsbeflim

mung Platz finden); oder aber zumTheil nach dem Vorgange W e b e r is

die natürlicheVerbindlichkeit neben der civilen als Unterarten der juri

ftifchen Obligation behandeln. und die erfie iiberhaupt nur als eine

folche darfiellen. die' iiberhaupt einen geringeren rechtlichen Schuß

genießt (vom Standpunkte der römifchenObligation aus. die immer in

directer Beziehung auf das daraus zufiehende Klagrecht gedacht wird.

hat die natürliche Verbindlichkeit gar keinen juriftifmen Smulz. fondern

erwirbt ihn erfi dadurch. daß fie erfüllt wird. in welchem Falle gar keine

 

329) r. 1. 3. 17. i). 36. 2. i.. 16. 5.1-, inne 616.133. (16. 1.) i.. 10.

l). (ie oiilig. ui 716i. (44. 7.) l.. 13. pr. l.. 41. l). (ie-Front). jiiii. (12. 6.) l.. 7.

l). (ie licioiuor. (46. 1.) l., 42. pr. l).'iie iuroiur. (12) 2.) Allein das 1| nicht

fo zu verjtrhen. als ob diefes Merkmal lediglich der naturalen Verbindlichkeit

zukäme. Denn auch bei dem in clio-ni iiebjtiiiii kann vor dem Verfalltage was

gezahlt worden. nicht wieder zurückgefordert werden. und ebenfowenig konnte

nach den allgemeinen Regeln von den Artionen vor dem Eintritte des Verfalltages

darauf geklagt werden. Vgl. den Art. (1)66 in diefem Werke Bd, lll. S. 431.

330) l.. 3. 8. 7. ]). quocl quioqiir iuiiz. (2. 2.) l.. 19. pr. l.. 26. Z. 1

u. 2.' i.. 61. i).- _12. 6. i.. 9. z. ii. u. i.. 10. i). (16 8c. iilaceci. (i1. 6)- i., 21.

S. 2. l). rie Meinst). (46. 1.) '

331) l.. 13. pi“. l). (Le 6011.1. iiicj. (12. 6.) l., 7. [). .I6 ficiejiior. (46. 1.)

332) i.. 13. pl'. i). 12, 6.

333) Büchel. über die Natur des Pfandrechtes (Marburg 1833. 8.).

S. 99. ferner a. a. O. S. 61 fig. '
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zu "Dutzende Verbindlichkeit mehZK-exifiirt); endl Were-in der

natürlichen Verbindlichkeit einem-nur jurifiifcl) n *

erblicken- der indeß- wenn er in 'einem der Verpflichtung We gehenden

factifchen Verhältnifie zur Wirklichkeit gelangh den Anfprn f , Urecht

' ' ' hieß das wahre Kennz) deslichen

Hte ja auch jede durch Hingabe

Begriff I f* &Ümit gleiche; ' p

perficirte' chenkung als ?WW F belßndelt werden). Eine

ältere Theorie- deren Kritik ich-a e. WHK-Zh 'gen leicht ergibt- er
klärt alle Obligationen für, 'ikiislickze Verbin * keitenß die aus dem

NaturreGte flammen' und (ge tgvon der fe( _ Anficht aus„ daß

folche Verbindlichkeiten entweduxdurci) das Civilge c3 in ihrer Klagbar

keit beftätigt worden find (diefe Schuldverhältniffe nannte man“ emifchte

Obligationen- weil fie aus Naturrecht und-Fine-&zojrjle glei. ihre

Wirkungen entleW- und legte ihnen durchausKlagbar (And Ein

rederecht bei) daß fie es nicht find. Die lehre Claffe bezeichnete man

_im allgemeinen mt dem Namen Jiaturalobligation im engeren Sinne

*und fchied wieder im einzelnen die Fälle aus„ in denen das Schuld

verhältniß vom EivilreGte für &eilig unwirrfam und fchußlos erklärt

wird (diefe nannte man abögälicxgee natur-alex kept-Weitere), von denen

in weichen die natiirligxVerpfliclymng vom Civilrechte zwar nicht durchaus

befiätigth' aber ariih* n che durchaus verworfen wird (die fogen. obijgn

lionea nnlurnleä 11.-inc] reprobnlae oder 11.-incl iinprobalue). Der iehtge

nannten Claffe legte nian im einzelnen die Wirkung-en! bei- welchen die

römifäoen Iuriften den Begriff der Naturalobligirtxxrn- überhaupt zuge

ftehen- daß fie' zwar den KlagfGuß entbehren- a er “zur Compenfation

und Novation taugenz daß fie ferner die Grundlage eines Confiitutß

einer BurgfGaft werden k6nnen- undbor allemß daß nach erfolgter

Zahlung die Rückforderung des Gezahlten unzuläffig ift. Diefe Dort-rin

welche fich von Accurfius abwärts bis auf _Weber herab in den

Compendien von Hand zu Handß wie-durch Tradition- fortgepflanzt hat

leidet an dem Fehlerh daß fie die zwei verfchiedenen Grundbedeu

tungen der natur-uiid* obljgalw in den römifGen Rechtsquellen vermifchtz

fodann daß fie eine neue Claffe von Naturalobligationen (die reptobir

ten) auffiellt- welche in den römifHen Rechtsquellen niemals als Oiatuml

obligationen anerkannt worden find z endlich daß fie für die eigentlichen Na

turalobligationen des römifchen Relhtes eine Terminologie aufftellt- die

nur 'dazu dienen kann- die Begriffe zu verwirten- und in der That auch

leider nur zu oft fihon dazu geführt hati-Zö). -Fragenwiriveiterhin zu

was fiirFälle die römifGen Rechtsquellen zu der natürlichen Verbindlich

keit gerechnet haben- fo treten uns beigenauerer Betrachtung der Quellen

zeugniffe zwexiwoerfwiedene Claffen derfelben entgegenß die urfpriing

.e
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334) So Chriftianfen a. a, O. S. 23 flg„ 83 flg.

335) Die Kritik diefer Anficht bei W eb ert a. a. O. S.109-1297 ift vom

Standpunkte des Iuftinianifchen Rechtes, aus nicht erfcinbpfend,
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*fi'cl7"e'n)**-M'* KZÖWMK *deeidFWMvMfcLFQFTJaÄYGZFZ-xdförf 'Zee- Me.

KuLWbWc-ÜMÖhecvoegehefiz"*aMFNVie*a'b*g*ef*e( 71"? .Wie aus de!:

Beficljräneüiig .einer qcfxeungttcez--eev-icen:Qbkjgqckoxxneß Wcahzugun*

des' :civifexe-Eißiäädees) d. h. 73-er“ *Kfngßäffeik übeig (v3 Zkr-zNzx--w-Zk?

ecfieWTZ *Gehören* fiää) *W1 :efi dev 'cläffi _ etfz:'7zkl'1l*fj'k"örj'x

WiFi-VIER" ÜckjfejXe/ji-.die*aü's7f1e . gene-tue..- pneta aniweäxöieße*:

Weätcicez-nach -he'1'1'*'c*örnifeheü“Änffc;lZten* äeeeMacsä-eine Keäge "xuf 'erzeugen

vecrriögenVÜ); ' Einige man? Jükijken' (eugnen- diefenxEfiYfehfingjk

Ykunl' der natütjiäzeäfVe/'öbW-dliflzfekc ganyabx .fie öekl Yux-iöfaß
Wa yaccio *eFlÜjZ-zciötjem 110-1 pUrKHFZSä parjk oxckjyljFcz-'äefn-(ÖLLTG gif(

Ü? huet-LWL!! ljon-pßfenäo' öDzYFJÖh-Üti M9);VkeÄPupütejekxber basfiebente-Iahe"kji1i'aus' wie' Änxd*e_k*e*n'*o fpöcßene

“WwfMgWigOkhöes' *Altersd-dümufftfes* eingehen. findjnaeß* *Ze-ek - Annan

ÜLMÖW*PWWkkeiijxleifietWfüc [ke: gm* nirhe 'Fe-cbfkibjkfwä)) diva, ,Afibkje

nehmenFfn-*BHLBW Fein wenigfkens eine--Natucatojocigaeidn axis")

(GerftSHtN fiihfx* nkchWfbzug -dec Fälle." in, denen _ fieei-vilitet -verpflWß

tet werden) zgB. :aus Verbrechen. Pie ihnen' angekeajnef wecden)

oder wo* d1! GemeiKnfGafc des Eigenthüms' zue *Theilungsklage be

eeäxtigt. oöec-fonft aüsCvnte-'acten 'eine 03W in 'tem naaFgewjefen wee

detekaüfi); 7)- Alle Schucdseehätmffleßwefche' S-efäden *enkwebee Dein

ten 34?") oder-ihrem Hdci-tfgegenfxbec eingehen-ZU); wotnü es Weiterhin

zufn-remienhängt, daß Sclaven z'jva*c aus [ol-chen] .coKtcactfiGeÜCZeepflZeH

tungen-nicht befajtgejwecden können. abecdie von ihnen fü!: die STM":

rung' des Gläubiger?? gefteltken Börsen nach *dem Civil-Keane* gehalten

bleiben W); *felfrfi -ForderunxjsreGkez*1Yöe(che'Sclaven' aus centracfffckxen

Verhältniffen ihrem .fyecrn gegenüber erweeben. fielken fiHimmeenuc als

x, .. 

. (e: -.

336) Von der zweiten Elaffe heißt es gewöhnlich Yu. denReYtSqe-ellen no

toruljö GbljZ-ujo 11131101, nuten-ol(- (Iebjcom mafiei. l... 19. pr. 1)'. 1 . 6. l.. 38.

Z. 1 u, 2. ]).jbj(1. l.. 9. 8. 5. l.. 10.1). 14.6. l.. 21. s. 2. l). 16, 1. l..8.

8. 1. l). rex-tum :ee-11, (46, 8.) Auf diefenSprachgebraucl) der elaffifGen Iurifien

:na-Hk [chou Meyecfelb, a. a. O. Th. 1. S?, 341. aufmerkfam.

- 337) Entfcheidend fü.: die Augemeinheit de!: Annahme ifedecZufammenhang

von l., 7. s. 4. l). (je pUcLjZ. (2. 14.). fecnec die Analogie des einfachen [Zins

vecfpreGen-xl.. 5. s. 2. l). (ie 501111.' (46, 3.) Vgl. Buch el a. a, O. S.66 fig,

338) So von Meyer-feld a. a. O. ]. S. 343. Aueh Untecholz

ner a. ä. O, l? S. 50 neigt fich zu diefer Anfickm doch macht ec bei_dem ein

einfaGen ZZnsveKfpreGen eine Ausnahme. , '

339) l.. 21. pr. .1). m1 leZe-[xkälo. (33. 2.) l.. 23. Z. 1. l). quad-Lo (lies,

(36. 2.) Vgl. Büchel a. a. O. S. 75 flg.

340) l.. 14. l). 44. 7. l.. 13. pkßl). 12. 6, Übßopbjl. paropvr. just,

lll. 19. Z. 3. VgWv. Sävfgny) Syfiem öes heutigen' röm. Rechtes ll.

SNZLFFgj. ä 3 4 l. 9 2 ä

. . .. . . . .1). eecu]i0.15.1. Vl.v.Savin
a. a. O. S. 422 flg, 8 l] ( ) g g y

342) Cajus; just. [l1, 8,119, 1. Nele fiäejnßß. (x3. 20.) Theophi

1u3 1. o. und zu lil'. 19. Z. 3. Dazu Büchel a. a, O, S. 88“jkg.'
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Wittner heraus 371,3)) 'nährt-til 'ist Fäitliili'. "ÖWcezt--Se:

genüberfiehe Nctu-sxfdlchlen'Cdntrocteilztdar cidilte* . orderungeii

entflehem* dieKindeß nichtin der erfön des Sclad 4:_ :fon fern* nurln

' der deÄFxc-rrn zutteffe-*nznweil der' itnögenstehtlihe; Erldetktjdee Srla*:

ven von felbftxihren Herren*'zufällt.*i 6)' Alle Forderungen-die' alts

fchäften z*1vtf__;en Vater und Hausetnd hecfiamm-e-n-UH'. '- Denn övtcizön
Hiauskinder' *titten* eWtltierfelbfifländig MMM-Zirekdetflttvxten. _fo

fi dt d' ch, i-l Mid *ihr ncVat i* äu-“rtj v't"':
lifcheen-Goewn :M: XiäZLWrcI-ä» eunddieekfi) z? e er a er

, ct kann

das urfpi-Üngl FWciltniß der natürlichen Verhlnßl* VWL-WWW;

dern.- IniIufiinianifchenRechte find dieß die' eiitzlgeN-(ZF _eh-iii

fpcüngliGen Naturalobligation. Früher 'mag' 'es*id'o.hl*'t'iö* *zitiere* 'ge

geben-yaden. *ii B. Vecvindcickztetten *ue Gefihiiften' ' t*t'_'d'e'm Gewalt

hctder und* deiißeii): 'die in deffenmuild * oder ljmndiyjui Wänden'. *Elite

weitere- And-ending* kommt in“ einer *Stelle des P o tn piirtiu s 346) "von

welche die' Mdglichkeit der Ruckfotdetttlng leugnetbei Erfüctungenin

Fällen) wo mlannur' ein Retentidnsrecht) aber reinexspetitton' hatte.

Wahtfcheinlicl) *gehören dahin( der' Fall der ketentjo prohter ljbergs' bei

der alten ucljl) kei 11x01-jur 34'-'),'*iier freilich im Iufiinianifthen Rechte

durchaus abgekommen ift. - Zur zweiten Clciffe) d. h“. zu* d'en* ttbge

leiteten Naturdlodligationen gehören nach dem _Jnhalteder römifÖen

Rechtsquellen unbeftritten folgende; Einzelfälle 348). a) ueberall) wo

die Gefeße einer rivilen Verbindlichkeit nur deßhalb die Klngbarkeit auf

dem Wege der' Exception entzogen haben) um den) welcher aus dem

Gefchäftedie Klage erwirbt) mitüiiner Strafe zu' belegen) nicht aber

den Schuldner durchaus haben begitnftigen wollen. behält die urfprltng

li>)e Verbindlichkeit die Eigenfchaft der natürlichen Verbindlichkeit fortz

daher wenn Zahlung erfolgt) diefe unwideccltflicl) ift 34W). Dieß

tritt ein bei “dem Klagverbote des MacedonianifGen Staatsconlul

tes 350); ferner in Fällen) wo Jemand das Klagrecht abgefprohen

KHJN-QLZZUS x. -W

3213M.. 14. l). 4.1. 7. 1.61. 1)'. 12. 6. l.. 49. 3.2.1). 15. 1. Vgl.

v, Sa oigny a. a. O. S. 428--130.

341) Z. 6. F. (ie jnutjlibuß Zljplll. (3. 19.) Eine Anwendung davon findet

fich in l.. 38. pr. l). 12. 6. Vgl. dazu Büchel a. a. Q. S. 92 flg.

345) l., 16. l). (i0 lurliß. (47. 2.) 1. 17. pl'. o. thin.

. _ 346) l.. 51, l). (le contl. joclel). (12. 6.)

*"11* 33x7) 'Ulpianj frng111.7l.Z.10.

348) Hier ift claffifch Büchel a. a. O. S. 103-109. (l0 kwräien,

(ie obljgnlimiiz cjrjliß in nuturnletil lkanäilu. Mp5. 1843. 8.

349) Diefe Darficllung) welche fich unmittelbar an den* Inhalt unferer

Rechtsquellen anfchließt) fcheint richtiger als die von v. Savigny (Syfiem

des heut, röm, Rechtes Bd, i7/ S. 378 flg.) verfuchte) ivornach Erceptionen) die

nur ,im i118. cirilo, nicht auch zugleich im in: 30x11mm wurzeln) eine Natnralobli

gc-.tion übrig laffen. Doch nimmt er fchon felbfc die exceptjo des Vellejanifchen

Senatusronfultes aus. bei welcher das Merkmal nicht zutrifft.

33m1.. 19 pr. l.. 40. pl'. l.. 51. l). 12. 6. Dazu Büchel a. a. Q,

S, 103 flg,
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wird. weil er gegen das Edict: qudä quioque jut-ja in extern!!! gehandelt

hat 351). “ Einige neuere Recinslehreur haben die Zahl diefer Fälle erwei

tert. indem fie das Stehenbleiben. von Nccturalobligationen auch bei

anderen Gefchäften annehmen. welchen das fpätere Recht die Klagbar

keit entzogen hat. z. Vzjwenn der Gläubiger durch ,Sz- fihilfe die Zah

lung gegen das ecljciunj (iii-i dlarcj erzwingt u. f. cruz!? Wffelbfi wer

in folchenFällen eine abgeleiteteNaturalobligationWr ennen geneigt

ift. wird doch zuzugeben haben. daß feine Anfiäyßzticijt durgh Quel

lenzeugnifie erhärtet werden kann. i)) Bei der Prozeßverjährung des

älteren Rechtes. welche durch die lex .lujju (ie iuclicjjz fiir die jurliciu legi

ijrnu eingeführt. worden war 332). Im Iufiinianifcijen Rechte. wo diefe

Prozeßverjährung mit dem Verfchwinden des orcio iuciicjoprum abgekom

men ifi. fcheinen die angeführten Zeugniffe nur durch-ein Verfehen der

Pandektencompilatoren fiehen geblieben zu fein: wenigftens können fie

nicht interpretationsweife auf die Prozeßverjährung ausgedehnt werden.

die fpäteren Gefeßen ihren Urfprung verdankt. und z. B.-bei der ucijo

(lolimali Anwendung findetW). noch viel weniger auf die im Iufii

nianifmen Rechte Übliche Klagenverjährung. die nach der richtigeren

Meinung wohl die ganze verjährte Verbindlichkeit aufhebtW) (verfieht

fich mit Ausnahme der Pfandklage. die wegen ihrer-_e-igenthirmlimen

Vorausfelzungeit auch nach der Verjährung der Hauptfchtild noch fort:

dauert. und deßhalb einer eigenthumliciyen Verjährung unterliegt. welche

von der Verjährung der Hauptfchtild ganz getrennt ifiiöö)) o) Bei

einem freifpremendeti Urthel. welches ungerecht ift. bleibt aus der durch

das Iudicat confumirten Verbindlichkeit immer eine Naturalobligation

übrig. fo daß wenn der Abfolvirte zahlt. das Gezahlte nicht zurückge

fordert tverden kann 3ZW), Wie man auf diefe Idee gekommen ift. er:

klärt fich einfach aus der Anficht. daß bei der Litiscontefiatiou nicht die

ganze Verbindlichkeit in iu8 deducirt wird. fondern nur der civile Theil

derfelben. daher auch nur diefer durch die im Urtheile enthaltene No

vacion afficirt wird. Der naturale Theil derfelben bleibt ganz außer

dem Spiele. dauert alfo nach der Litisconteftation und dem abfolutori

351) l.. 3. 8. 7, 1). quoci quisque juris in ulterurn. (2. 2.) Dazu

(ieyforciien l. e. p. 363c( '

352) l.. 18. 8. 1. l). rem rotem, (46. 8.) ' l.. 30. 8. 1. 1).. m1 legeln Squi

linm, (9 2.) Dazu (le yforäteu 1. e. [1. 19 oq. _' 'f -

353) Vgl.(1(: yforäien ]. c. p. 23-26.

p 354) Für die prätorifchr Klagenverjährung des ouuuo (iiijjs findet fich ein

directe-Z Zeugniß in l... 1. 8. 3. l.. 1. 8. 10. l.. 2. 8. 1. 1). quonäo (le pecujjo

ucijo. (15. 2.)

355) l.. 3 u. 7. l). (je prueocrjpijooe xxx,*(7, 39.)

356) l.. 60. o. (je conä. jnäeb. (12. 6.) l.. 28. l). ibiä. Die Verveiskraft

von 1.. 8. 8. 1, l). rotem rem (46. 8.) dürfte zweifelhaft fein. Vgl. Fein.

bleibt der mit unrecht freigefprocljene Schuldner nnturoliter obligirt. im Archive

für civil, Praxis Bd, 26. S. 165. 199.
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fchen Erkenntniffe fernerhin fort 357)._ Bei der cnpiriz 666116630 iöinirFa

verbleiben die) welche fie erleiden)'aus den friiher eingetretenen civil:

rechtiichen Griinden fernerhin auch nniuraiiiei- obligirt358). Ausge

nommen *find nurJdie Schuldverhältniffe ausiDelicten 359)) aus dem

Depofitum 360) und dem Gefellfchaftsverttfxöge 361)) ferner die coiicijclje)

631183 (lala, 631183 non 33Min aus der Schentung auf den Todesfall 362))

fodann Legale jährlicher oder monatlicher Renten) und folche) welche die

Habitation oder dieiiopei-ae von Sclaven 36i) zum Gegenfiande haben)

endlich die Klage auf Rückgabe des Heurathsgutes nach-getrennter Ehe)

und die iiberhaupt eine naliiraiiz praenieiiin' betreffen 364). Was

mit dem letztgenannten Kunfiausdrucke? bezeichnet root-den) ifi nicht

ganz klar. Einige denken zur Erklärung der Sache an Obligationen)

die eine Naturalverpflegung zum Gegenfieindeihaben W); Andere bezie

hen die Stelle auf folche freie .Klagen)i die: auf billiges Ermeffen des

Oiichters gefieiltfindWhz noch Andere endlich denken iiberhaupt' anfolche

Klagen) die aus dem Peregrinenrechte -herfiammen W7). e) In den

Fällen) wo Jemand eines formelieiiiVei-fehens halber) z. B. wegen ping ,

-peliljo, den Prozeß verlor) verblieb ausder abgeurtheilten Verbiiidlim

keit wenigfiens die Naturalobligation noch fernerhin befiehen 968i) i")

Wenn Gläubiger _und Schuldner in ein folthes Verhaltniß zu einander

kommen) was nur eine Naturalobligation zuläßt) fo geht die civile

Obligacion von felbft in eine naturale uberiöihlili' g) Falls durch Eon

fufion eine befiehende *Verbindlichkeit aufgehoben wird) fiir die ein

Pfandretht befiellt war) bleibt aus diefer Verbindlichkeit die Natural

obligation übrig 370)) weil das Pfandrecht in den Eonfufionsfallen) die

gegen den Willen des Berechtigten eintreten) fiehen bleibt) und das hängt

mit den eigenthiun-limen Bedingungen der Pfandklage zufammen. -

.iW *. c2) ltr-ri.- (i.

“*' 337) Dieß folgt aus i.. 30. Z. 2. *1). eiepeciiijo. (13. 1.) Vgl. Fein a.

o. O. Th. 26) S.369 fig. *7 - * -

358) i.. 2. Z.) 2.- Öi).-**eie"c3p. ininiiljz. (4. 6.) Vgl. (ie yiorciteii i. c.

p. 47 zq. -. x * i."

369) i.. 2. z. 3. i.. 7. g. 1. 11.1613. .

i), eiepciz. (16. 3.) q -360) i.. 21. pr,

361) i.. 58. g, 2. i.. 63. s. 11. i). pro 3030. (17. 2.)

362) i.. 19. l). (ie i orliz 631183 (i011. (39. 6.)

363) i.. 10. l). 4. 5. i.. 2. i). (ie opei-iz 3er'. (7. 7.) i., 2. i). rie mufr.

[es. (33. 2.) -7 , i

361) i.. 8. 1).-i. n.

365) So v. Savigny) Shfcem des heutigen rbmifehtn Rechtes Bd. ii)

S. 104 fig. e *

366) So (iiiia ojj ohzerrril. iliiil. 14.

367) So rio 11107313111. 6.1). 50,

368) i.. 27. i). (ie pigneir. (20. 1.) Dazu (ie [Iicircilen i. 641.34 iq.

369) i.. 11.1). rie iiici. (5. 1.) i.. 2. Z. 4. i). 4. 5.

- 370) l.. 59.- pi“. i). :iei- 86. ireiieii. (Z6. 1.) i.. 38. Z. 5. i). (ie soiiii,

(46. 3.) Vgl. (ie yioi-citeii i. c. p. 56 zq. F

iiii. 30
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Aafixdieiec -Zuiammen-iielbnng* der Zimmereien-inneren. welche .im römi

Wß Recbtereriemmen7 :eeaibt iich:- nun auch Wink-ft die .Geichitlete

desvM.egri.ff-2s»-»Oai- diefe-c:demiPekegcinenrecdteXd-em joe soleil-m) ent

hbntejid .zeigt icbon-eereaqniqZqieWenbar-a dne.» Lehre ira-Gegenwe

deeaieilen Obligationen-u -. geeanererV-teacietuaa der Suche fieut

lieb: nein leute( als. gewiß heraus., daß ,die,.Uieturalverbindliwkeiten: im

PeregriuenreNt-e Helixfiandig 1wirkfam wareihi-?Ozhdaß fie _aber bei der Auf

nahme izddas Civilrechc theilmeifexdie Klagbackeit verloren haben, theils

Neil eingelneE/ngßehungsgrunde der urfpru-nglimen Naturalobligationen

nicht zugleich auch durch das (Zivilrecht, als Klgggriinde anerkannt wa:

renzl theils, weil vollfiändige Verbindlichkeiten -ztrr: Strafe des, Gläubi

gers dqrclrioxiondece Veceednuiegen des Eivilrerdtes die Klagberkyicver

loren haben) wo dann natiirliD-zvon ihren_ Wirkungen ien-.Civilxeclne

nur fe: rielnocie- fiebn geblieben iii.:ale-.nacbVe-xnbzugling- der Klagbackeit

davon iiberhauptnochfichen bleiben Lonntez theils endlich_ weil durch _die

unzvolizßommene:Aufhehunggdzurgerlieh» vollwi-rifamer Obligationen von

diefrnfautl) im CivilreHt_e„fg-:niel._[Lehen-geblieben ift) als davon nach

Aqzuaxdefiene-.mas aufgebobenewerden. .aus dem Peregrinentectrte hat

ikebexrbleibeufönnem- -'Mqn:iieht-alie.. daß fich auf dieieniFecde zer-j

Obliaationstbeerien dlxrcirieeuzeu. .diet-ui duecheuseerfcbiedcnen Grund

lagen -becqhenz und daß die. eine.. die, .cipilreeleclicher -im- feminin-.

Rechte vorherrfcht gundfdadßuxfi) Zhei:.der ?Nußliahme fderzanderen; gewiffe

Befhrzinkamgen nethwendjgaaekyoeden» find. .diedann-irnipätqeen Reäue.

we: mqwnicbtmebc- auf die Ole-elle surf-eigner. dogmntiirtre Grundein

ler für ein neue-s) wenn. auehnur gemifHtes Qbligationenfyfiem wer

den.-,mußt,en-. Am:klariBenneied-,dießeA-lles aus der Geicbicdte der quel-i

113cm, die nach dem. Peregrinenxechxeeqllwiekieee:iind-Mund- überhaupt

Klagen hervorbtingen372)z weil aber daraus nach dem Eivilremte) wel

ches zur Klagbarkeit der Verträge mehr verlangte) keine Klage entfiehen

konnte, fo wirkten fie hier nur). wie fie uberhaupt nach Yerabzugung der

Klagbatkeit hier noch wirken konnten) als Naturalobligacionen) bei de:

nen daz Cie-zahlte nicht zurirckgefordert werdenfcinnz-:den .erceptivifmen

Schuh haben fie erfi durch das prritorifihe Edict erhalten) und aus der

Verfchmelzung diefer verfchiedenartigen-'Elemente 'ifidann weiterhin die

Regel entfianden: onna pnctio oliligaijonem non pin-it, 39a- pniit ex

 

 

 

371) Directe Veweiie für diefe Anfirht gewährt die Lehre von der connjctio

inclebni, wo natürliche Verbindlichkeiten die Klage ausfchließen. Hier heißt es

qusdeßcklieh) .daß der Begriff »diefer Obligationen aus dem) _ine geniinin fiammt

'(l.. 64. i). (ie conci. incl. [12. 6.]) und daß wenn Jemand zahlt) was nach dem

Peregrinenrechte jnciebjlum ift) die Condirtion eintritt ti.. 47. l). jbici.).

7 372) Dieß ergibt fchon der ganze Zufammenhang von yanlli rent. recent.

Li. 11L 8.1. -, ferner der Litteralcontract des Peregrinenrerhtes aus Syngraphen

und Chirographen) die nach dem Civilrechte) wvfrrn fie keine obligatorifche

Numeration oder Stipulationen enthalten ) als nucin yunlu fungiren. (ini ne ,

inet. in. Z. 131. . , - . .

i
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odptionem» (t. .7..- z.. race. a.. nnen... [2..14.])*.. Anf ahnliche-- Weiße

find die Naturalobligationeri zlvifchen Vaterarndjiyarisfohn entwendet'.

Nach dem Peregrinenrechtelwelches die vciterliclw-Gecuale niht-anre

banncell' war zroifchen folrhen Perfonenueineovallfilindige'Obltgatlbn

mögliche") fowie ja' Hausföhneim EivllremtelDriere-l. gegeniiber-wolle“

ficindig obligirt werden konnten) fo erfrheint denn die Nadirtnlobligaitibn

deMSohneK-"dem Vater-gegeniiber nur als Wirkung der vriiterlichen

Gewalt eine-s' civilrechllichen Jnfiitutes) das fin: -die Dauer .derfelben

keine Klage-'zwifmen Vater und-Sohn zuließ 37M- *Aehiclirhe Grunde*- (Ge-io

nen bei der Natirralobli-gation-des Sclaven feinem iHerrn-gegenirbervdrgej

legen-zn: haben 37i'-))'*rinr-ldiaß hier außerdem? andere eiviilrerhtlimefGruni-z

lagen einwirken) die -unshier nicht .ve-eter -intereffirem-MZAAch-bei“ den

abgeleiteten Naturalobligationen. findet fich das Prinei-*ß der-riuiorerhdi

liahen Vefchüäefkung -des Peregrin-enremtes' *fehrfldeurlith ausgefpromen

bei dem' arteriellen) anden [iliußiarniljailj wo' (NW-Welch demGebrauche» der

exceplio 80. lilarocioniani eine Naturalobligation'-zuruekbleibt nean-blo

inder Perfon des Hauslohnes felbft 376)ß*ifondern auch in derPt-'rfbti

feiner Burgen und Pfandglciubiger 877), "4 ueberhaupt fcheinen dielein

zelnenFälle- der Naturalobligaiionen nur *naar-und nach in dem-römi

frhen Rechte) vielleichtKerft-"zielnliw (pat) Anerkennung gefunden zu

hadenxf" S. - bezweifelte man noch- zur Zeit der claffifmen Iurihienfdie

Naturalobligation eines Pnpillen) der ohne vorinnndllrhe Genehmigung

einem (Jbntract abfchließt37")z fo ließen-ferner Manche in derfielbecr Zelt

au-chNbeie-t-*em einfachen Zinsoertrcige» die' -Anfiel)ll7fa"llen) daß-erfvöliig

eenivirtfam fat-W). Wahrfmeinlici) ift. .bie-weitere *Ausbildung ber-Lehre

eine Frucht der Datteln) die' fich haupiefäwlicl) nach dem Vorgange des

prätorifmen Edictes der Sacha-angenommere-zu haben-Weine. *Maig

fiens' beruht der* fcictifche "Seinen, den die-giileifiete Zahlung. aus der Na*

turalobligation erfuhr) zunaGft--atrf dee-JSa-ßung :des pratorifmen

Edictes) alfo auf gleicher Grundlage) wie dass' (la-nnen oslunlnre-jnluiber*

late 033e vor der [er neliaGbnlia-nnd-.lnnia uni-anna: ferne? wie die W

fiellung von Serbien-ren dura) Tuition des *Prator-slk-'T-Anfden' priitdl-(i

fchen Schuß deutet zunachfi dieZuficindigßeit der"“e.icb'ocrfeliop-aelti .tus dem

obligatorifchen nacli-in nucluin; ferner die Anwendung der Befiärkungs

formen durch Eonfiitut undHyporhek (beide find pratorifchen Urfprunges))

fodann auch die Möglichkeit der .Eompenfation und Retention aus Na
  

  

.nniaei-r* - ..i e. , ni) .-...,..-lnl vl. .t . sie . ' ,tl-ie

.rd c. . - .c-e) ...n3- , n. .u ..za-en .ar .*-e-.),1...„-:.

373)Cuj118, ina'. 1. g. 55. “ . " (*i -'“-i --b »ii

374) i.. 16. n. tiefere-ils. (a7. 2)- *l* "iu-ursel" W - ' “* '

Be; 375)*Vgl, bie fo eben ailgeführte Stelle. 'NW b“ Ll"7""7*'*

.1-n*..376) 1.. 9. 8, s. r.. 10. v. 14. 6. i.. 40. pl'. u. 12. 6. 'i

377) l.. 9. 5. 4. n. 14. 6. -u- "' 7 - *

378) l.. 41. l). ij..- cronci. incl. (12. 6.) i.. 1. 6. rie juutiliiicir otipui. (s. 39.)

l.. d9. l). cle-ohiig. e. url. (44, 7.)' Vgl. Rudorff) das Recht ber Vormund

fchaftBd. u) S. 280. “b * - -t

379) ennln rent. recent. n, >14, z. 1U bei!"

30*
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küenlßeepfljnpcungm, dje; .beide ,naeh .nem .alaffifmznxPand-ektenxechte

Wxauf.;dem.Wege*den.-ztLqlj oxcepcjo ceatifirtuwerden... .Stand aber

einmal dee PWQÜFGT Schuß fe: die einmal erfolgte? Zahl-ung ausNa

tunafqhfi/gatienen fe|„»foekonnte es. dee-Doxtcin nicht fchwe-c fallen-Mi.

Winkungerpdex Nacucnlodkjg-aeion! Wchnnpandejen Gebieten rein cipil

WZGÜTYLNWWÄ ,uxnqnawickelnzg wienin :nern?Zücgfxhaafcj Nova'

tiokrlkwfaw. --.- :Fresken mi: im einzelnenznaäy-,den Venhäicnifien und

Wirkungen. die eine nexchandene.Oiafiuralonkigationeöegkeinext. fo laffen

fie :ßfckx -ßimmtci-eh anf jden*GefichtspunktZzunseckff-hcen.. Öaßz; ,cwejlx fie. .auf

den .ecnxujxnz .danuht-BMY. ; fie: *im . Civicceebcezl-aile,WixßnngenZ-der Benga

xw11en_>hnt-:5;.die :njwt-„von..d,ec Klngbaekeikz_:jucifiifäxen Schuldzeechälte

niflexbedingc findM Jnfofexn mm.überhaupt-dieclaffifchenIunifien ,den

Begeeff, de-Obcjgatioz gewohnt wncen „n immer *neun deeRickxte-.ng . de!

dnenns-'entüebmdnm-Kfagen hm zn Denker» werden die naemlich-n :Vec

hjndjimkeicenkmnxs unengewflich-xzuurVegr-ifle *dee Obligation-geeemnetz

gußerdem. auch. bezenge. daß die -Ansdtüeße äebjcnm, (leben-e,0 (neui

ßoz--im firengen .Sinne hieße-nicht anwendbar find381)z allein. wer fich

.nehr-.an henhec-cfchenden Sprachgebcauct) hiefx. hat kein Bedenken ge

tragen z, dje *bei .dec- ejgenclimen :Obligntwxe vorkommenden Agsdcücke

auch_ Mfnhie. nntüczlifcjxe Verbjndhichfeic zeeübzeetrngen 38,2). 4* Hiemachjfi

zunääxfk-.nns -zjeeerf-foxchen Verbjndljmceiczxeine .Zahlung-*f möglich. und.

wennäfienauxß menten-Emm Wege der...K(ane/.eczwingbay-in.:Fo (ft doch

die ein-mat:gefGekeene-Zehlung cesnsbeftändjg" und von Sejtenedxj Zeb

lenden nicheweicec anfecytbncxle Mit diefer Grundidee, hängen :einige

befondere Focmen des jncifiefcben Smußes zufannnenF welHenFdie-:We

> tücliclye ,VecbindLickMei-c* auf „dem Felde(- decgccaffifmen.Iueispcudenz -ge

uießc. die aber xlacürlich nicht bei allen Naturnlobliga-_cionen ,ingleichem

Maße--zucaefien-WW) Die Möglichkeit.. einen Büegen -dafür ,zucke

|euen383). Selche Wengen unterliegen »Het ngcio ex atjyqixnu von

Seiten des Gcäuvjgenswnucch der Regel. des -aqen Civifcemtes. daß

für folche VeepfliGc-,nngen angenommene Vfecgen nach, dem ine cjejle

und nnlukalcxzgeyalten find W) z' auch wicdzFoFeheegBfce-,gen _niemals die

Reehtswohlthac:.dne-Voransßlage _zu _flatt-en kommen. wei( der Gääubi

n.. . *.4 .zu x.znn:- .e :.1 n. -. ,-x-.--.. .-7- *

xl .- ». ..-':1'..*'-*.-.-(11Z[;*“:/j:?.') ..C7 ' '- .1.-:'*

:r 380) e.: gen-Z, 4. o.-ää!z61uc.-(46.13.-) “ *-1% -

381)1..16.3.4.l). (je ljljejo8s. (46. 1.) l..10. 108. o. ne 'erhokum

Zjgnjf. (50, 16.) 14.-42. s. 1. l). .je odjjg. ec ncljonibuß, (44. 7.) l.. 40. 3.3.

l), (16 canäjc. (35. 1.) 7; 7 _ e'

382) Dave:: den Ausdruck cjebjtnm nnxurnle, -bjcnm, quoä natura (jehe

111k zur Bezeichnung des Obligationsobjectes; fecner beißt es natura never häu

fig vom Schuldner7 nnd is, _cui untuko (label-sc vom Gläubiger. Belege für diefe"

Gebrauch finden fiel) bei Bücb e( a. a. O. S. 64 flg, _

383) oujuz, jnZt. 111. 3. 119, 3. 1, ).,äe,(1(1ojo33. (3. 20.) 'kbeoplm

1x18 m] l1. l. l.. 24. 8. 2. ]). (le nclionjbus empcj. (19. 1.) l.. 2, l.. 7. l1- 21

3, 2. l.. 35. 1.. 70. 3. 3, o. (je ljciejllxs. (46, 1.) .

384) Theopb. ]. c. Vgl, Wehe-a. .q- Ö. S. 432 flg(

.|
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qdljgatjo.ger, keine .Klage hat. um feineirAnfpeucl) felbftfiicndig» und angriffswelfe

gegen den Hauptfchuldner zu verfolgen. „Bei abgeleiteten;Naturalder::

binduchkeieen verfieht fich, ittdeß fchon naä) reggae-Minen Grundfaßez'

dnß dem :Burgen die Einreden_ des .ZIcinptf'>)otlidi1_e._rcli_:zu,firmiert_ffoxtrfxxczxiW

wenn- fienicht, ausdrücklich durchÖgefeZliche- Yerfchrifctauf deffen .Reef-gn

befchränktfindf die Befchreinknng vonfelbft, daß gegen. die Klggeanq*

der Vürgfwaft von dem .Burgen alle folche Einreden gebrqncfxt: werden

können. .die in der Perfon desHauptfchnldners die-AbweifutI-des ein

gerifchen, Vorbringens zur Folge 'gehabt haben wiirden-g“. „hemmt

den- Bürgen des Hausfohnesauch dieoxeeptio 180.- Z111.1cecicxnjeini,_ giftige

tenW). obfchon fie. wenn fie Zahlung leiften'l„.da;s__*EZ_ezah|e.nicht

zuriirdverlangen können 386).- Nur .wer fchenxnngsweife :jnteecediflz

wird diefe Einrede nicht brauchen können 38H.. *2)12luef7'*eine.-.Pfxlndz

beftellung ift zuläffig. Dießuvird-nitht mit; :fimdie nrfp-rünglirhen

Naturaloerbindlicihkeiten bezengt (WJ) .jzfondernffazißeexdemf _au-nz F'nee-h'

die Fortdauer der-fruher beftellten _Pfannen bei. dem Uebergange der

cipilen Verbindlichkeiten in. naturnle 339), :Nein-kane einer, [fliehen

Verpfindeng die (Planet-lage enxjiand Internen-i) .die „Hei-etz

dbligation nicht eingeklagt .werdenmkonnte- _zrerfieht-[..ficlf Nnnchfden

Grundlagen des Infiicutes( von felbft.4„ Dritte-Beßßer des Pfandes

werdenn- wenn fie ,beklagt Burj-ene. dann -wobleWi fÜg(j:(_b*dit,Ell1f?j>Ö

der -Pecionalercuffion gehabt' haben.. weil* der-.li-*lsxlyieke,uW--Öü-?t

gegen den Hanptfwnldner klagen konnte. ...Dagegenmkann 'es nicht felge

lich bezweifelt werden. daß Verpfandungen Fiir feemye Naturalobligarigz

nen der abgeleiteten Art eine :Ineerceffion *mthal-tenwzyeßhalb .dza .dem

“Verpfandet nach Analogie der Fidejufforen gegeWdie :Flieger-Orff *delete

gläubigers auch die Einrede-n zugeficinden ,werd-emntuHtZn-...di

Hauptfchuldner gehabt haben loürdeäim). 3) Die Möglichkeit der 80m7

penfationsbefugnißW). Das hat man öfters fwrnißrerfiandenfßulß-ob

jede natürliche Verbindlichkeit auf dem CompenfateoySwegegelfen-Ngez

macht werden könne. 4) Die Möglichkeit dert-Retention. 9 Jtn-,römi

4.1

383) l.. 7. pr. l.. 9. 8. 3. l). lie 8C. djuceäaniano. (14. 6.) h2. l),

gone res pignorj. (20. 3.) l.. 7. Z. 1. 1). (ie except. (44. 1.) Vgl. Weber

f

6

a.'a. O. S, 436 flg. ' i “ i r f! -

386) l.. 9. 8. 4. l). 14. . , , l .. _i - _ -

387).l.. 9. Z. 3. l). jbicl. ,k l '-. _ .

388) l.. 5. pr'. l.. 14. Z. 1. o. lle pjgnor. (20.-1.) -. ." . d_

389) l.. 11. I. 1. l). (Le pjgnarihnz. (20. 1.) -..

390) l.. 2. l). (Zune res .pjgnorn (20. 3.) Vgl. dazu Weber a. a. O.

S. l '

391)!“ 6. [Mär nompent. (16. 3;): Ltjnm quoc] nature] (Iebetnk, 'cnjt in

compensntjoneni (Twin-ine, [idw 30. n11 Quinton.), d, h, auch Naturalvecbind

lichkeiten können zur Compenfation benutzt werden, nicht aber heißt es: jede

Naturalobligation taugt zur Compenfation. Das Nämliche gilt bei der >0

äncljo des Gewalthabers in der nclio i1.: peculjo. l.. ö. 8. 4. l.. 9. 8. 2. 0.13.

1. [n38. 1). 12. 6. Vgl. v. Savigny a. a, O. Th,-2z_. S. 422.
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fckien-'kjeBti-s; WdlRetenfionnnd Compenfation anf einer und derfelben

jiitiflifaden-Grnaidlagedecuhen) veyfieht fich! dieß von felbfi. Eine An
eeenöänlj-iiuf fieniiPfajtdöetttäxe-(kömmt bei der ZinsvetbindliOkeit aus

einen ,nuclnm-xfnciijxiiköör IL). Das eillgemeine Mittel) um die Com

Henfatfoäeibtefugnkß-Üiid 'W ReeentionsreGt geltend zn' machen-Milk die

Wenn() 601i ktjnljiW-Hfl? 5) AUG* kann det* Pfandgläudiger bei dem

Pfanfjbävkaufe' zungen die Nnfutalobligationenx- und eeft fpätec die

civilen aUfdenNWeEFZ der' verpfändeten Sache in Abrechnung brin

gen 394). -Wahtfcljeinl-iä) hängt dieß zufammen mit dee Befngniß des

Pfandgläfibigers) eine) nach Abzahlung dec PfandfGtild die vecpfändete

SaÖe-xedege/idandötee7Foitdettingen- an den- Pfandfcbuldnee zu retini

keit-Ni)) wenn met-ij damit die Grundidee der Compenfation in Verbin

dung- dringt) 'daß/ wet compenfict) fich ielbfli Zahlung leifiet) in welchem

-Fane-'es-vnnu dem Zablungsleifkec fclwn- naeh den allgemeinen Grund

fäßl-xn ÜtZaßlttng* föeifleheeiwiicde. zu deftiminen) auf welche Schuld

"die ziehung angetewieet weeden foiLeZ-WM 6) Eine Naturaldeebind

lichkeit kann znr- Grundlage des Eonfiitutes erhoben tvecden) eineclei

dd esZvnkeeden' nänilWeii Peel-onen gefevloflen -ivird. zwifän-ee denen die

Fiäiuöiite-"fiaiöianöifägexp etansljinlilln nchen pcvpi-jj), oder ob voniSeic-n

dtFSchuldnecs ein nejietTheilhabee eintrat (G0118ljtull1m clebiti alice-ij) 3"7).
*WletüaclFJkann-es ffiiicl) keinem Zweifel unterliegen) daß ein folthes

7 äfNatüüilobligäfiöZen"gebanfts Conftituti* alle gerichtliche Wirkungen

Reit) "atio eine!) die"'e6ne'tfeut01»jn"nci'i0' erzeugt 39|k). Allein im Falle

RÄWöi-ist." *nenn* eff-eiii,- welEZeTi-egelmäßigxeine Inteeceffion enthält)

j-oeZdtijWd-"enijEofifii_ttiei7tten“füf'die "NattmilvetvindliMeit naeh Ana

"ksgief-teFBäögeu-nns-“der -Jaterceffion dutth Pfand' in " deieRegel

*diefelden*iEintedetfijgitYefiattm' fein. wiefdem Hauptfchuldnerz ferner

Infekt' fiel) f dann Tvee* Conflituent gegen' die .Klage des* Hauptg-lauvi

' ecs_;'*nitl)*t-'-füglicb"*fiiit7 dee-exceptjo' excnssioniz fGüßen* können. 7)

ZAitükciiYecdijidliGkeiten können zur Grundlage »von Novatienen erho

denxiund dutchiSkipulation in civilrechtliGe Obligationen umgewan

delt werden399). -- Diele Einzelwictungen der natürliGen Vecbindlictx

---..[*.“'1.k-', . -' .' ..- .0 .,1

:r-.ci-.xel-xx" it t. . * e .

392) l.. 4. l.. 22. E. ne oem-ja, (4. 32.) l.. 2. C. (le llzcalibuz vom-j..

(10. 8.) Vgl. l.. 11. 8. 3. l), (le pjgoor. nci. (13. 7.) . ,

393) Hierauf geht die merkivütdige l.. 94. s. 3-. l). |0 501m. (46. 3.) l.. 7.

Z. 4. l). (Ic: pactid. (2. 1.1i.) * l.. 8. 8. 1; l). kamm rom. (4.6. 8.) l.. 11, pt.

(J. clopoöjij. (4. 35.) - > '

* 394)- l..' 101. z. L. k). ile oolut. (40. 3.) [n, 73. 1). jena.

395) l.. un. (L. eljmn 0b cbik0Z1-e1pb. (8. 27.)

O96) l.. 190". 46, 3, l.. 73. '1). -jbinäm. SoFeHonlIU-rnnjoä, inter*

ptetoiwnmn il. 32. nk, 1.,- Weber a. a. O. S. 517 flg. -

“ ' 397) l.. 1. z, 7.? l). (io pecunjn consult-ta. ([3. ö.) -

-l 398) So fcbon Weber a. a. O. S4309. dei: indeß darin zu weit geht. daß

w das Confiitut mit als ein wiederholte* ZaylungsoerfpceHcn auffaßt.

399) 1., 1. z. 1,'o. (la none. (46. 2.)
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keitF welche die r-hmifchen Rechtsquellen ansdrürkliGianer-kennen) "deuten

von felbft auf einen rechtlichen Schutz derfelben. welcher mit dem allge

meinen Sthuhe rechtlicher Schuldverhältniffe zufamrnenhängtzkend zwar

gerade auf den Theil diefes Schulze-s) der nach Abzug der Klagbarkeit

übrig bleibt. Ob man über diefe in den Q-äeljen bezeugten Smuhfeille

noch hinausgehen dürfe. dae] ifi eine Frage) welaoe nicht von *Zilletr

gleichmäßig beantwortet wird. Dahin gehört 1) die Sicherung der

Naturalobligation durch eine hinzugefügte Conventionalfirafe) die im

Falle der Nichterfüllung verwirkt werden foll. Zwar fpricht davon kein

allgemeines Zeugniß der Pandektenjuriftenz daß fie aber möglich war)1

fieht man aus der Analogie der Bürgfmaft und des Confiitutes. Eine

Eigenthümlichkeit war dabei) daß dann zunarhfi ,regelmäßig die naturale
Verbindlichkeit felbfl in Zljplllillllln deducirt) und"erfi hierauf die Eon-J

ventionalftrafe in einer befonderen Stipulation angehängt ward 400);

dann wurden natiirlich* zwei verfchiedene 'Stipulationen angenom

menW). Doch konnte es auch vorkommen) daß die Pönalfiipulation

ohne weitere Stipulation der Naturalobligation hinzugefügt war. und

dann ward die ErfüllW" der natürlichen Verbindlichkeit niht fowohl

als Gegenfiand der Pönalfiiptllation) als vielmehr nur altlMittel be

heindeltF um die Bezahlung der Pon abzuwenden402). 2) Die Be

ftärkung der Naturalobligationen durch Hinzufiigung des Verfprechungse

eides. Nach romifwein Rechte roickt der Verlprewungseid keine befondere

Obligation) keine befondere Klage) kann alfo auch die Naturalobliga

tionnicht zu einer civilen umfchafien; vielmehr gilt die auf diefe Weile

befiärkte Obligation nur infoweit. als fie civilrechtlici) auch ohne Ber

fpremnngseid geltend gemacht werdentonntew-i). Anders finddiefe

Verhältniffe im katholifrhen Kirehenrechte geordnet ivorden. welches den

Gcundfah altsfprimt) daß Verfpremungseide gehalten werden muffen.

fo weit“ dieß mit dem Seelenheile des Schwörenden verträglich-iii?l und

wohlerworbene Rechte dritter Perfonen durch deffen Erfüllung nicht ver

legt werden 494). Hieraus leitet die Doctcin-den allgemeinen Grund

faß-ad) daß aus dem Vecfprechungseide ein neuer Obligationsgrund

ZZ'. (U.
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400) Vgl. Liebe) dirStipulation und das einfache Verfprcchen S.310flg.

Dieß findet fich auch bei den Ponalftipulationen wieder. die bei der Vcli-ellung

von Servituten vorkommen. Vgl. 7ilc0pbjlus, pllrnplil'. jnßt. ll. 3. Z. 4.

401) 1., 11v. 5, 2. b. (10 e, 0. (43, 1.) r. 44. g. 6. o. (io 011113. ei. actio

nibo.. (44. 7.) Vgl. Liebe a. a. O. S. 310-314.

M. 402) l.. 115. 5. 2. o. 45. 1.

  

403) i.. 7. s. 16. o. *(10 partie. (2, 14.) o3. z. 1. o. (ie lcgihuo. (1.14.)

Daß die operurllln obiigalio der Freigelaflenen gegen den Patron durch Eid nur

Ausnahme iit. geht hervor aus l.. 56. pl'. l). (lo analoge. (46. 1.) mit l.. 7. l).

(ia open-io [ibm-t. (38. 1.) l4. 13. pr. l). (lo accept". (46. 4.) k_ Cajus, just.

epic. ll. 9. Z. 4. Vgl. Weber a. a. Q. S. 474-478. *"* '

404) Cop. 8 u, 18. x. (ie jurojur. (2. 24.) Cop. 2. in "10. (i. partir.

(1. 18.) (Zap. 2. x. (le iureiuronclo, (2, 11.)

»t



4.72. (iglientim.

entiiehtz-der mit-einer befonderen .Klageund Einrede verfolgt_- werden

kann, und nicht blos den Verfprechenden felbfi- fondern aueh. deffen

Erben zur Erfäilung des Verfprociyenen verpflichten was in be

fonderer Anwendung auf Naturalobligationen zu dem Refultate fiihrt

daß dergleichen durch denVerfprechungsrid verfiarkt und klagbar ge

macht werden können. Die .in diefem Falle zuftandige Klage hat man

aber aus einem Mißverfiandnifie des römifchen Rechtes mit dem Namen

nelle in leeturn ex jui-eineantle belegt. - Was die practifcize Bedeutung

der Naturalobligation fiir das heutige Reäytangehc, fo jteht nicht füg

lichtzu- bezweifeln7 daß die Clafie der abgeleiteten Naturalobligacionen

noch heutzutage vorkommt und* ihre volle Wirkfantkjeit/äußertz von dcn

urfprüngliGen hin-gegen find einige ,Entfiehungsgrfiinde im heutigen

Rechte weggefallenz namlich das fogen. paetum- nucium, was nach

teutfchrechtlicher Gewohnheit durchaus klagbar i|,.ferner wegen verän

derter Sitten die Naturalobligcition der Sclaven ihren Herren und

Dritten gegeniiber. -- An die Erörterung uber die Naturalobligation

wird fich am befien anfchließen 2) die Lehrer-on den ungiltigen

Schuldverbindlichteitem die man gewohnt ift im Gegenfaße

der giltigen bald 0bligaii0ne3 nuilae oder weinen-Zee oder jniiuijciöe zu

nennen. Damit verbindet. man gewöhnlich folgende Vorfiellungen:

ungiltig feien alle Obligationenz :welche nicht rechtlich 'wirkfam werden

Kriterien.X und, diefe Eigenfcizaft könne theils von, Anfang _an der

Öbligation»inwohnen--oder erfi ipaterhin eintreten. Was* in Folge,

einer folchen -Öbligation aber gezahlt wordenz 7 *könne regelmäßig

vornZahlungsleifier zuriickgefordertwerden.. Diefe Lehre fcheint in

deß „manchen Zweifeln zu unterliegenioö)- Es *möge genügen-line:

reine romifchrechtlirhe Theorie aus den Rechtsquellen zu entwickeln'.

Hier finden wir 'nur die Unterfcheidung fefigehalten zwifchen Obli

gationen( die nach dem Civilrechte nicht gelten* (jpeoinre), und

folchenz die nach dem, prätoriiciyen Rechte auf dem Erceptionsioege

vernichtet werdenW). Was die *erfte Elaffe *der civilrechtlich ungil

tigen Obligationen anlangt., .fo kann ihre Ungiltigkeit darin liegenx

daß dem Gefchäftet was eine* beabfichtigte Obligation hervorbringen

foll/ gleich von Anfang an die Erforderniffe abgehen/ die das Civilrecht

dazu verlangtz dann ift von Anfang herein gar keine Obligation ent

ftanden- alfo eine civile Klage daraus unz,iileif1"igx weil die Vor

ausfelzungen derfelben fehlen- und ivas irriger Weiie aus dem Gefmäfte

gezahlt ivordenz kann zuriickverlangt iverdenz fofern nur die übrigen

Erforderniffe der Eondictionen im concreten Falle zutreffenx z. B. bei

dem .iliaufeF Miethe- Precariumy Depoficum- Commodatum von

 

* 403) Im allgemeinen mag hier auf die Deduction verwiefen werden bei

W eberx natürliche Verbindlichkeit S, 273-300.

406) [t. 3. Z, 1 u. 2, l). (je consi. peonnia. (13. 3.)
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Sachen) die dem Empfänger eigenthurnliel) zugehoren 407). Von dem

namlichen Gefichtspunkte aus find auch Nebenverabredungen (pllclu np()

jecla) zu behandeln) tvelche gegen die *wefentliänn Erforderniffe der

Hauptverträge ftreiten) denen fie hinzugefügt werden) fie mögen nun

bezweeken die Entftehung einer neuen Verbindlichkeit) oder die Aufhe

bung einer bereits beftehendcn. In beiden Fällen ift der Nebenvertrag

als nichtig zu betrachten) er kann dann alfo die beabfimtigte Wirkung

weder im allgemeinen) noch in befondcrer Beziehung auf ders Heiupt:

gefchäft haben. Die Beweife fur den erflen Theil des Sahes liegen

in folgenden Thatfachen vor: der Gefellfihaftsvertreig 408)) ingleichen

das, Mandat409) ift ungiltig) wenn als Gegenfiand deffelben von An

fang die Vornahme einer Handlung bezeichnet wird) die nicht erlaubt

ift) auch der öffentlichen Achtung für Sittlimkeit widerftreitet) weil da

durch das beabfiehtigte Gefchaft unerlaubt wird) alfo die allgemeinen

Grundlagen der contractlichen Obligationen wegfallen. Ferner gehört

hierher die Unmöglichkeit der fogen. Löivengefellfmaft) d. h. des Neben

vertrages bei dem Gefellfmeiftstonteacte) daß ein Gefellfmafter allen

Erwerb gewinnen) ein anderer allen Schaden tragen folie-UV)) und die

Ungiltigkeit des Societätsvertreiges wegen der Nebenbeftimmung) daß

mit 'dem Eingefmoffenen dem einen Gefellfmeiftec ein Gefchenk gemacht

fein folie 4"). -, Was ferner den zlveitert Fall der Nebenverträge an

geht) wo eine bereits befiehende Verbindlichkeit durch einen .Nebenver

"trag abgeändert und aufgehoben werden foll) welcher der Netturgdes

Obligationsoerhaltniffes roiderfpricht) fo kommen hier hauptfämlitl) fol

gende Anwendungen in Betraan. Ausxcjedene Vertrage auf Treu und

Glauben entfieht die Verbindlichkeit) wegen (lei-ie einz11|ehen412)z deß;

halb wird das puclinn (le (lala non praeelnnelo geradezu fur ungiltig er

LlartU-'R-In dem ehelichen Verhältniffe ift ferner die Verpflichtung

fur die Frau begründet) dem Ehenianne Achtung zu erweifen) toeßheelb

er fich gegen die rei uxorjne aelio auch auf die Eompetenztoohlthat be
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, 407) l.. 16..jpr. l). (le control). elnpl. (18. 1.) l.. 45. l). (lc-lieg. Iurjz.

(30. 17.) Vom_ Kaufe heißt es dann in der zuerfi angeführten Stelle: nulla

obljgntja exit.. '

408) l.. 70. z. 3. l). (le liäeinzz. (46. 1.) l.. 57. l). pro eocjo. (17. 2.)
Auch hier heißt es von der Societät: nullnln 7in1 [nmel. - null-r 63c, * x

409) Cajus, inet., [ll. 8. 157. Z. 7, F. (le nianelrlta. (3. 26.). l... 6. 8.3.

l). mnnäuti 'el cunlrn. (17. 1.) Vgl. Unterholzner a. a. OJTZ), ll)

S. 389,

410) l.. 29. 8, 2. l). pr0 80ci0. (17. 2.)

411) l.. 5. Z. 2. l). 17, 2, l.. 16. 8. 1. l). (le ininarjbrlc. (4. 4.) l.. 32.

F. 24, l). (le (jan-ii. jnler rirurn. (21. 1.) In den beiden letzten Stellen heißt es

auch hier vom Gefellfchaftsvertrage: nnlluln 688e. ,

412) l.. 68. pr. ile coole-an. einpl. (18. 7 . ,

.113)l..23.l),>ell. t. (50. 17.) t. 1. z. 7. o. 342x103. (16. 3.) t.. 6.

Z. 9. 1). (le nel. elnpl. (19. 1.) l.. 17. pr, l), eutninarl'. ,er cant-ni. (13. 6.)

l.. 27. F. 3. l). (lc pueliz. (2. 14.) . , '
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riifeni kann. l Entfagt' er' diefem *Vdrrecljtß *fo-tik derVerzieht als

nimtig__'und"jur*i|'ifti) nme-fernen* 'zu betrachten474);' -“ ,Sodann foll

die Ehe* nach den' Anfiuiten dericlaffifchen'Iur'i-|en) fur die Ehegatten

keinFErwet-bsinftitut 'fein 3'- deßhalb"fin*d'Schenkueigen unter Ehegatten

verboten. 7?Verzichten die Ehegatten auf das aus folchen Hattdlungen

entfiehende Rii>forderungsrecht)' fowird der Verzicht als null behan

deltimi): In' dem Begriffe des “römifmen Pxecarium liegt das Merk

mal der Widerruflimkeit fo tvefentlich) daß es zu jederZeit zurückgenom

men werden kann. Wenn der Geber *darauf freiwillig verzichtet oder

wenigfiens fiir eine befiimmte Zeit) fo wird *der Nebenvertrag als

völligungiltig behandelt416). -- Im Wefen der Societät liegtdie Be

fugniß jedes Einzelgefellfmafterszu jeder Zeit zu kündigen; deßhalb ift

drrVertrag ungiltig): wodurch fichderfelbe für immer oder fur eine be

fiimmte Zeit diefes Rennes begibt417)z doch kann naturlich bei unzei

tiger Kündigung das Intereffe der Mitgefellfcirtifter inderEondemnation

vecanfmlagt werden.- Zum Begriffe des Pfandremtes gehört das Ver

kaufsrechnder verpfändeten Sache von Seiten des' Gläubigersz Ent

fttgunig *hindert nichtden Verkauf) fondern bindet denfelbett nur an er:

fGwerendeFortnenUZ).?Am belehrendften für die eben aufgeftellte Be

hauptung 'wird das Dotalinftitut. Hier gilt auf der einen Seite die

Regel) daßinvthwendige Verwendungen) die der _Ehemann auf das

Heurathsgut macht) die Qualitat deffelben von felbft auf fo viel ver- k

mindern) als nach Abzug der Koften übrig bleibt; begibt fich indeß der

Ehemann freiwillig diefesilbzugsrerhtes) *fo wi_r*d“der*Verzicht als nicht

gefchehen behandelt) weil dadurch eine_ allgemeine Reihtsregel umgeftoßen

werden toitrde 419). Auf der anderen Seite kommen-dabei im claffifchen

Rechte gewiffe Vcrletzttngen wegen unfittlicihen Betragens in Betracht)

die tele-trio premier wor-ze und' propter e05' nmoluß; 'beiden Retentionen

konnte der Ehemann nicht entfagen) ebenfowenig alslfici) noch im Initi

nianifchen Rechte beide Ehegatten des daraus zufttindigen Klagrechtes be

geben können 420)) und diefe Ungilcigkeit des Verzichtes wird im erften

Falle aus dem Grundfahe hergeleitet) daß öffentliche Strafen nicht durch

Privatronvention abgewendet werden können; im zweiten aber aus der

Anficht erklärt) daß) wenn die Entfcheidung anders ausfiele) die Ehe

gatten leicht zum Diebftahl-e gegen einander veranlaßt werden möchten.

Endlich muß dem Staate an der Erhaltung befteliter Dotes gelegen

fein) weil fonft die Frauen fich nicht leicht wieder verheurathen wurden.

41a) t.. 11. Z. 1. n. rororo malt. (24: 3.)

7416) t.. 7. g. 1. 1).-ae herrn cleaning.. (23. 4.)

416) l.. 12. |). ä.: ptdcurjo. (43. 26.)

417) t.. 14. 1.. 70. o. pro audio. (17. 2.)

418) (z. 4 u. 5. l). rie nig-ner. der. (13. 7.)

419)'l.. 5. Z. 2. l). (ie pacijd* 110ml. (23. 4.)

420) l.. ö. yr. Z. 1.1). 23. 4.
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Deßhalb tft der Ehen-latenter( ddrRitckgabe zum Sehabenerfaß wegen

((01.15. undlc-.uipa und unterlaffener Diiigenz unbedingt verpflichtet.

und wenn *die Ehefrau freiwillig auf Erfahleijiungnoegen cujpn und

Diligenz verzichtet. fo wirdwiederum diefe Entfagung als unwirkfam

behandelt-M). - Den nach dem prätorifihen Edicte ungiltigen Obli

gationen ktimmt fämmtlich das gemeinfcheiftlicize Merkmal zu. daß fie'

nach dern- Eivilrechte (ipoa iure) befiehen. aber durch eine entgegen

fiehende Exception dauernder Natur vernichtet werden. mag diefe nun

in einer civilreajtlithen Quelle oder' in einer befonderen Satzung des

prätorifwen Edictes"-ihren-Grund haben. .Hiernach kann zwar die

.Klage 'aus dem Gefchäfte angefiellt werden. allein-fie wird auf rein pro

zeffualifchem Wege' fo unwirkfam gemacht. daß eineEondemnation

nicht erfolgen kann. Dir-ß nun kommt-nach fpeciellen Quellenzeugniffen

vorbei der-Interceffion der Frauen gegen das Vellejrenifche“ Senatscon

fult; bei Darlehen an Hausföhne gegen das Maeedonianifche Se

natusconfurt; bei VerbindliOteil-en. worüber der Eid angetragen und

gefehworen *worden ifikik); bei Eonventionaljirafenz“ welche die Ein

gehung' einer Ehe oder deren Erhaltung zum Zwecke haben 42i).

In folchen Fallen brauchen die claffifcijen Iurifien- Ausdrücke." welche

die( “ungilrigkeitpfolcher Obligationen direct andeutenW). und von

den neueren Iurifien auch mit Recht darauf gedeutet worden finduö).

fo daß nicht fieglicl) an der univirkfrlmkeit der aus dein Eivilrecijte noch

fiehen gebliebenen Klage gezweifelt-tverden mag-Auf einem anderen

Blatte fieht die Frage. ob die geleifiete Zahlung rückgängig gemacht

werden könne. wenn eine folche Obligation freiwillig' vom Erceptions

berechtigtenerfiillt worden iii. wei( fich jene Ausdriirke fei-innerlich nur

darauf beziehen'. daß die Obligationsklage erfolglos fein werde. Die

Entfcheidung der Frage ift lediglich nach den Regeln des Eondictionen

gebietes zu 'beuctheilen. ivelcije von den friiheren Oogmatikern hier leider

zufehrvernactjläffigt worden find. Hier nun finden wir zunächft als all

 

421) l.. 6. l). jhiä. -

422) l., 39 u. 40. l., 42. pr. l). (lo iureiurnnclo. (12. 2.) l., 43. l). (io

cSoncj. jntjebjij. (12. 6.) Vgl. Fein. im Archive fiir tiv. Praxis Bd. 26.

. 387. .

423) l.,4134. pr. i). (io 7. 0, (45. 1.)

424) Darauf gehen ini-e prnolorio non (jeher-e ic] (kai per excoptjonom in l.. 3.

8, 1. l). (je sonst. per. (13. 5.), qunxj nujinm e836 oiijigulionoin in l.. 25. l). (la

ii. 0. (45. 1.), oder national() in le. 7. 8. 8. l). (Io äolo nioio. (4. 3.), non (eiii

oaoern ezae obiigutiononi in |.. 9. l). nci Zi). ileijeinnuin (4. 29.), por (juli exceptio

nein inefiiouoorn [ier-i notionom in l.. 13. l). (ie juro (joiiuni. (23. 3.), jnnnern e380

objigniionoin in l.. 95, 8. 2, j). (io oojniionii-uz (46. 3.), l.. 8. 8. 9. l). oa Z6.

kolloiuuuin. (16. 1.) l.. 8. l). (ia onna, oi) lui-porn. (12. 5,). Vgl. i.. 6. pr, E.

ntl 86. lilnooäonjnnurn. (4. 28.) i.. 8. 8. 2. l). (freiheit tnociis pignux. 6.)

l.. 50. 51. l). nei [egein l-'nlcjclj-(N. (35. 2.) 7 -

423) Vgl. V (ich el. über die Verpfändung für 'nicht vollgiltige Qbligatioi

nen. in deffen civilrecijtlicljen Erörterungen Bd. ll. S. Mt; -
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gemeine Regel aufgefiellt) daß Natuvalobligationenvon Seiten des

Zahlungsleifiecs die coniiieiju jnaebiti ansfchließenz daneben aber auch

eine andereB-W)) _ die unxfere Frage nähee angeht) daß nämlich) wer- unter

dem Schutze* einer perpecua oxcexnio _Zahlung (eiftet) das, Gezahlte zu

ritckfordcrn kann 427). ,Jin concceten Falle foll indeß der erfte Grund

faß iiberiviegen) .und fo entfiand die Lehre) daß) wo die vorgefchüßte

Einrede in der Perfon des Eccipirte-n eine Natu-ralobligation zuciickläßt)

die_ Condiction ivegfallen foll428)., Sonach- mußte man ,von felbfi auf

die iinterfeheidung zwiichen peremtocifGen Einreden kommen) welche

lediglich die Befiea-fnng des Gläubigen? zum Zwecke habenF und bei

freiwillige: Zahlnngsleifiung der o0nriioti0 jnclebiii Raum geben) und

folchen) die nicht blos die Befirafnng des Gläubigers bezwecken) fondern

durchaus den Schuldner haben begiinfiigen wollen (dann kann die

geleifiete Zahlung mit der ronciialio iaclebiti nicht zurückvcrlangt wec

den) 429). Als Beifpiel der erfieren Art Exceptionen wird die exeepiio

80. blaeoclonieoi genannt; als eins der zweiten aber die eieceptio 86.

ilelieinnieöo); fodann gehört offenbar hierher auch noch die (loliexoeplio

gegen Klagen aus Eonventionalficafen) welche die Eingehung einer

Ehe oder die Enhaltung einer bereits befiehenden Ehe dezweeken 431).

Auch rechnen neuere Iuriften dahin die Einrede des verbotenen

Spieles) wenn auf Credit gefpielt-:wird und diefes crecijtmn mit

der Daclehnsklage realifirt _wicd432). In folchen Fällen for-ether!

manche von einer obligaijo nerven-aus repr0bnlaz roas indeß durch

den Inhalt unferec Rechtsquellen fich nicht befiätigt) auch mit dem

Mißbcanche.zufammenhangß den manche Dogmatiker mit dem Be:

griffe der reprobirten Obligationen getrieben ,haben 3) Einfei

tige Verbindlichkeiten (unjlaieräles obljgatjonW) und zwei

feitige (bjlaiernle8, auch reoipkocne. genannt) 433). Ienes find folche

Schuldverhältniffe) aus denen nur ein Theil gegen den anderen Ver

pflichtungen hat oder der Natur des Verhältnifies nach haben kann;

diefes hingegen folche) aus welchen nach beiden Seiten hin Verbind

lichkeiten nothwendig oder doch möglich find) fo daß dann jeder In:

426) l.. 13. pl'. 1.. 19. pt. i., 26. 3. 12. 1.. 38. 3. 1. c. 41. l.. 64.

l). 12. 6.

427) Vgl. in diefem Werke denArt. con (jjctjo Bd, ll) S. 890.

428) Diefe Anficht findet fich am deutliehfien ausgefprochen im Gedanken

gange) welcher in der Zufammenfiellung von l.. 9. s. 4 u. 5. u. l.. 10. l). (lo

86. Wnccüuniein() (14. 6.) zu Tage liegt.

429) Diefe Idee liegt folgenden Stellen zu Grunde: l.. 9. 8. 4. i). 14.

6. l.. 19, pr. l.. 40. pr. l). 12. 6.

430) 1., 40. pl'. o. jaja.

.. 431) e.. 134. pl“. i). (ic e, 0. (45. 1.)

432) arg. l.. 3. (:, (n 11cm, (3. 43.) -..

433) Hier ifi claffifck) von der Pfoedten) über die Auffiellung eines

practifchen Syfiemeder Verträge) in deffen Abhandlungen ans dem Pandekten

rechte Nr, lil (Erlangen i840, 8.)) S. 302_3377,
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texeffent zugleich Creditor und Debitor wird. Nach dem alten Civil

rechtefind einfeitig nur das Darlehn) die Stipulation) der Litterat

coutract und Obligationen auf ein Leg-at aus einem» civilremtlichen

Tefiamente) 'ferner :die Verbindlichkeit zur Ruckgabe--defirnxeroas -mmr

empfangen oder. .fonfi erworbenhat) infofern es unter-den Gefichtspunlt

der Condictionen fäut) alfo_ was-mit .der .oonciietio Wei-iii.; 8in6 canon.

caunu. einla- euuoa non -oeoutn oder alpiner-pain*uei-injurinmxunusam zu

ritckgefordeftwerden kann (mifhinalle :fogen. oblignldoneor-ru-icti ini-js);

wahrfcheinlici) gehörten hierher nach dem vorjufiinianifchen ,Rechte auch»

alle Obligationen aus dem darum. dri). aus Allem) was per ner et ii*:

bkulil gerirt worden. :Außerdem-konunt daniiiiertmal. der Einfeioigkeit'

zu noch allen Furderungetuaus Delicten und Quafidelirtefiz-:dann fois.

chen) die' unmittelbar aus* der-*Vorfchrifoeims .Gefeheo oder was fonfi*

legiß 'jeem hat) herftammenz- wohin-.zuuärhfider .Fall der Nummer-ex

lego gehört) dienacl) rö-mifmen Anfichtenr ebenfallszu den. firenlgenObli-c

gationen gerechnet wird; fodann* aua) .gxfehlime Obligationen, zur Ali

mentation.- Beerdigung). Dotation) zur -Befiellung .von Servituten

oder Cautionen) , zur Vergeltung von Dienften! und zum Erhibiren) in

welche Kategorie nicht-blos die eigentliche uoiio nei axnibonanin, fondern

auch die Interdicte ati, Glinde-raum .und dasInterdict (i8 glnncie iegencin

gerefbnetwerden muß; endlich gehören dahin auch die pnctn cle calm-u

neneio, die_ regelmäßig als einfeitige Verpflichtungen:eingegangen wer

den) ferner die Verpflichtung, zur Leiftung prätorifmer Stipulationen)

die Schenkung .und die wahrfmeinlici) der Legatenlehre nachgebildete

Verpflichtung des Onerirten zur Entrichtung von Fideicommifien. -:

unter „den zweifeitigen Obligationen find wiederum zwei oerfchiedene

Gattungen zu unterfcheiden) die der zufällig zweifeitigen Forderungen)

wohin das Syfiem der oontrnrjno nation-ee gehört- (bei 'den Neueren;

obliguljanes dilaternler jnaequniea genannt)) und die der wefentlici) zwei

feitigen (icht 01mg, [nur. nequa1e8), wozu die ubrigen Bilateralcontracte

gehören) die ,keine aatio- uonlrnkju hervorbringen) fondern-nach jeder

Seite hin eine directe Klage erzeugen) ingleichen noch einige andere)

denfelben nachgebildete Rechtsverhältnifie. Die Bilateralobligationen der

erfteren Art find ihrem Begriffe nach wefentlich einfeitigz- in ihrem Be

griffe liegt nureigentlici) das ?zurückgeben oder Handeln oder beides zu

gleich) aber' keine Gegenleiftungz fonach wird der Vertrag auch in der

Erfcheinung fich regelmäßig als einfeitig herausfiellenund in vielen Fäl

len es auchbis zu Ende bleiben. Doch können ..fie dnrch umfiände

zweifeitig-tverden) die außerhalb ihres eigentlichen-Ztverkes liegen) und

in diefem Sinne nur zufällig find) weil der Vertrag vollkommen befieht)

auch wenn fie nicht vorhanden find. Denn es ifi tnöglich) daß der Ver

pflichtete für die fremde Sache oder bei Beforgung 'fremder Gefmäfte

Auslagen zu befireiten) Verwendungen zu machen hat) oder fonftScha

den erleidet. Kann er nun auch diefen Erfahanfpruch) fo lange er noch

im Befiße der fremden Sache ifi) auf dem Erceptionlswege - .durch die
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:Meurer-tio oder* retotnio *- gewrid matheuxefoihoflnfaüihj-ÖES *WG

für nöthigerachtec- fin Laie-FälleF -wo dieß RetencionsreGt nieht aus

reicht- ihm auch :eine -befondere Klage zu geben, und dießnunifl die

Gegenklagexerurideiu- Gefrhäfte zur »Realificunxxooorr *AnfprirGen- die

nicht .eigentlWex Gegenleifiurrgen find, .weiß fiuniclye --mic Norhwendig

kei-e ausxdemBegtifie desZGef-:heifteszfolgenx fondern- fichmdediglich als

zufällege Gegenfvrdecungen -heoausfteilenr - Hierher gehören alle-eigent

lichen Oiealverecäge arefxRiirkgabe *einer-Sache in zpeoiogalfo der Leih

edrrt-raet, diasDepbfiduru7 das Faufipfnndz ferner die Obligationen' au'

der Fixhrungrfreinder--Gefchäfto oder? aus-dem Handeln-ohnekohnx alfo

Mandatmjriegolim-nmx-geetjo; und. VoermundfGaftsfifihkung-BJK). TI"

alte-rwdiefen-Fei-lleu entflehe-.oeGt :eigentlichxuud .urfp-rünglWi-aiesa dem

vorliegenden Gefchäfteznuo.einedirecte -Klagez und-die Gegereklage lvard

vom-Anfang an- wohl “gar (niebo .zugelafirm Weiterhin , gefiattere- man

wegenxzuifiälliger Gegeutierdemngenydie aus dem nämliehen Gefrinifte

herriihceir- die contröretixKlngzeir- zunächfi mii: für den Fall- daß die

Hauptklage a-ngeflellt ,ward- weil dann' nur das Eompenfations:

oder :Retencionsrechc zufiandig .war-Uö); allein fchon das Recht der

elaffiichen Zeit hat* die Gegen-klage fiir felbfifiändig und unabhängig von

den directen Gefcinifcstlagen erklärt. --Dagegen liegt-ee fchon in dem

Wefen derwefentlicl) zweifeitigen Obligationen-h daß jeder von den Bethei

kigtm zu ecwas-verpflj-'ättet werde und 'etwas teiftey daher fie fiimmiliä)

mich jederrS-ite ;hin (iireelxie netjoners erzeugen. .Dabin gehören zu

ncicixfi Forderung-entries einer Gemeinfchafc-äeinerlei-*ob .fiebeabfichtigt

ifiF wie:den:Gefetbfchaftsron-tracr/ oder außer der Berechnung der Theil

haberliegtl. wie es bei der Gemeinfehafc einer Erbfchafc oder eines 'ding

(ichen Rechtes an Einzeliachen (der fogen; continue-io incicleneheder Fall

M436" fodann alle ?Zierercigcxf -we-lcihe- auf Anstacufci) zweier beflimmter

* el . . *. . - '- e “

„z-;i:.* ,. > » .. * *

7.44 >34) Manche rechnen hierzu noch das Precarium und die fonfinocb denkba

ren Verträge nach der Form li0 11i 1'e(](in8 in epeeie. So v. d. Pfordten a.a.*O.

S3313, 314.' Allein in beiden Fällen ifi in den römifctien Rechtsquellen nike

gends-voneonlrariee ec-tionee die Rede. Im Precacium tritt nicht der Gefiiiytspunkt

des erinnerte-n negorium. vielmehr iin Interdicte ne preeniicr' die Rückfimt auf

denunreGtLichen Berlitz des Empfängers hervor *lvgb in diefem-Werke den Art.

Leihe Bd. ill) S.'663) und da i| fiir Gegenklagengüberall kein Raum, In?

die fogen. Innoniinatcontractexdie doch fonfl immer bonne [icio] iiiitjcme! find

frheint die niedere Encwickelungsftufeh welche diefe Lehre zur Zeit der claffiWku

Iuriften betreten halter :der Grund, daß man nicht an ronträre Klagen gedarhk

hat, Daß aber das Retentionsrecht wegen contractlimer Leifiungen aueh v!“

fiehen geblieben ifi- ergibt theils die Natur der Sache/ theils Einzelanwendune

gen davon bei der eonciieeie e! [menjtentju. l.. 5. pr. Z. 2. l). rie conäietiene

crime (lain. (12. 4.) - -

- 43d.) Vgl. in diefem Werke den Art. :i clio Bd. i, S. 43. -

436) Weniger gehört hierher die Verpflichtung zur Entfchädigung _derer

die durch den Seewnrf verloren haben7 nach dem rhodifchen Seegefeheh ireil hi"

zwifehen den Entfchädigern und denen- die zu entfchädigen find- gactein direct?!

Odligationsverhälcniß vorliegt l fondern nur eine indirerte Verpfiichtungl dl'
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.Geannleiünregen -uzpnntel-leee genßbtecäfind e* .wie Kauft?: Mietbez ferner

lei-t Z en. o.- dec- Veelcqg-:lpndntcd eine Sambal-eine :er-Wet niedzixiedann

gehören hierher» feitdem 11W lee-lila neele klagbq' gemeldeten-leidend

-heelv-„das Reel-echt de; :losen- Jnnoneinateonteacte. weg-gefallen.: ilkl die

Innominetenncracce K zgle Teufel) .. Teö deleectraazz. anchxielche; Verla-age

der neueren Zeita-,die-:elnemdec henenneenmveiieitisen- Czentcecte analog

,findL ..wie die ,Afiecuranevexteägex Verlqaaperlxeigeddenmo für die-G)

beeeucltsüberlafitlng oder liehndienlleueine. andeee-:Beegiexuun gegeben

wird-mals haar Geld. .In allenhalxhenewefenzeliyclnzweileicigen Weekend

lichkeiten. lvelche durch Veetrag _entfiehen- .nimmt diehentige Damit!

an. daß -Niemcmd zur; Klage auf; Elfülldlng :beenden-Fasten berechtigt

ifi- außex wenn eeznecfi die Vorlehililngb-dje,jhmmnckejdew .Inhalte-des

Vettcagesdbliegt, gemacht odenfieh. wenigfiens dazzlebepelt-.axjläcc head;

damit hänge eas-.weite-ehiniznltemnnnezdaß entweder-die-Wonleifihng .felbfi

.Oden wonigfieelsndasx. ?lnekbieeenieazu in dekg-.Klaglchcifitmlmdhne werden

müfie- weilfpnfi detnGegnec die Einxededee!,nichteerffillteninkec nicht

gehörig erfüllten Vecteages- (axcepljo 110-1 angetan-n .undmoo einen-anita.

plan. (Jqkllkliqfbbä) znfiehen wiirde (dgl.-nn ,diefem-Werke den Act.: Eink

,xe-.pe.Bh, 111:.S._.-7,437-754). . OdauKb--diex fogen. Glflcksvecträge im

engeren Sinne-Tal), folche. .beine-nnen :esxvonxeinamabefinnmt hezeixll

znet-e-nh -abecnfiic- die-Canocahenten :nochäunentfcleiedenenl'smile-nde abe

hängtl.. wer dan: ihnen einen be-ftimneien-.Geneinn malleengfnll-.wiexn- V7

Spiele und Wetten, zu_ den zweifelt-Kaen Verträgen im .dbenqnngegehenen

Sin-ne gehören. das-,ifi .e-ine-.Fragzl-..lnelche [ich lediglich dutchdasz-Ziq

tilckaehen auf den xGvilndgedank-n-diefeel-.Infiitntee- entfelniden .läßn

Wee; nämlich ln. jedem folchen GliWveeteage-ein Ganzes von Einzel

wetten nach gewiffen Regeln erblickc4Z7).-. ,kann ihn. nicht fin: Ein (V

fchäft. alfo auch nicht fixe ein zweiieitigesecllären. weil dann Fo, .viel

,Einzelwetcenxanaenamlmen werden milfien-„ala TheilhabetamGliicks:

vectcnge. velhandeltcl-find-z- nnd. -wetm- fiehndeeie Einzeliuettenxnonienex

Seite anch-aegenieitig-,bedinxzene fo ericheinen fie doch in-:de-:iuelfilßazen

Benrtheilung-..als fo viel einleitig abgefehlnfienee- und in der» Erfüllung

ejnifeitjge .Gefchcifte., als. Spielecavorhanden. finde Flle-Miele :Be

handlung dec Sache läßt fich anführen. daß namentlich die Spiel

wetten im römifchen Rechte auf diefe Weife. und nicht anders behandelt

worden find. Hier ecfcheinen fie _als Sponfionen und Reftipnlaxionen.

 
2“» * *.7 .v i. ...n e

durch. die Miethklagen des Sehiffshervil und gegen ihn tealifirt wird. Deßhalb

wil-d. 'die lex ltlmciiaazicl) immer als Anhang zurMiethe in den rbmifchen Rechts,

quellen behandelt (k. 2'. pr. l). (l0 1x356 [ilmijjn [14. 2.)). Andeccc Anficht "meint

von der Pefoedten a.. a. O. S. 318. weil er nach dem Vorgange der neueren

Dom-in einienmittclbaces Obligationsneehältniß z-ivlfchen den Verliecenden und

den zum Eving Vekpflichteten annimmt. .was mit einec befondecen ,pexfönliehex

Klage geltend gemacht werden könne. e .

437) Vgl. H ugo's civilifiifmes Magazin Vida-LMS( F31 . . - . *.- . l
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wie fchon die-Analogie der gerichkiiclyen' Wetten* zeigt) 'dureh die für

leichtfinni-ges Prozeffiren Geldfirafen-fefigefielitrxwerdei-(UP; die näm

licheAuffafiung der Sache-tritt aueh' dnnn hervor) rdennnicht Geld

verfproGen) fondern wirklich-fofort einem Dritten' *zurAufbewahrung

hingegeben wird) -damitx wer im Prozefie fiegt-Ldie Einlage zurück

nehme4-39). Betrachtet man -hingegen den* GlückWertcag von beiden

Seiten fiir eine Vertragseinheit) die nichtausio» viel EinzelgefGäfti-n

befieht) als7Theilhaber am Spiele vorhanden find 440)) fo wird man zu

dem Refnltate gelangen* rniiffc-“nl -da-ßiie in ihrer Eeingehung ziveifeitig)

iii-ihrer Ec-füllung aber einfeitig find'j inwiefern jeder von den Contra

henten bei der Eingehung -descVertrages dem Anderen eine Leifinng vec

fprirhc miitder Nedenveradredung) daß .illenial nur Eine Leifiung wirk

lich geweiht“ werde) 'fo daß) wer zu leifien hat) von dem bezeichneten)

für die Cdnt-tahen-ten noch ungewiffen Thatiimfiande abhängt. Confe

qnenv-duif-Ggeführc ließe fich ?der nämliche Grundgedanke auch in den

Spielvermigen wieder erkennen) we die Spietenden gleich beiderEin

gehung des-Spielvertrages 'ihren Beitrag (Einfaiz) fofort-ausf-'eßenz- hier

nimmt der Gewinnende immeilieinen- Einfaß wieder 'zucker *leifiec 'alfo

in der That nichts aus) und zieht zugleich den Einfah des Verlierenden

einx fo daß* dieferkals der allein Leifkende erfcheintz eö-hatnlfo das Vor

ausgehen des Ausfeßers lediglich-den-'Zweck/ denGerdinnenden ficher zu

fiellen und wird nur dadurch veranlnlßt) daß inan mit unbekannten fpielt)

deren-Zahlungsfähigkeit man nicht-gleich 'von Anfang herein -beur

theilen kann. Alleinmag man immerhin-iiber den juriftifciren Grund

gedankender Glücksipiele denken wie man will) fo ift doch immerhin

fo viel klar) daß fie nicht zu den Obligationen gehören) aus denen im

Sinne der Neueren die Einrede des nicht erfüllten oder nicht richtig* er

füllten Vert-rages entgegengefeßt .werden kann. - -ML "“: -

lll. Die wechfelfeitigi».BeziehungF in: weicher-eine--Mehrheit von

Obligationen :zu-einander fiehen kann) hatdie Eineheilnng der Scintldvec":

-heil-tnifie inÖ a npt- und Ne b en-o vligationLen 'veranlaßc (0dli

.senior-EZ pkjnojpalet» 441) und" eicceßäoi-jiio 442)). I' Ienes find folche

Obligationen) die felbfifiändig für fich deftehen) alfo ihr Wefen) ihre

 

..

438) oujuz, inn. 1in3. 13. 171. 180.

439) Cain: 1. 0.1'. 8. 14.16. i

S 3x340) Diefe Anficht ifi fehr bündig deducirt von v. d. Pfordten a. a. O.

. :.7 g.
441) Der Ausdruck pkjncjpoljz obijgnlji) in diefem Sinne fteht l.. 3. pi'. l).

(Le Zczpnrnljnnihiis (42. 6,), 14. 93. 8. 2. l). (le Joint, (46. 3.)', Coins, jozi, lll.

3, 126. u. f. w.

442) Der Ausdruck ift unrömifcb. Es heißt nur ocee53i0. Cajus, inet,

Lil. Z. 126, Z. 5. F. (ie iirjcjnzd. (3. 21.) la. 43. l). (10 80bit. (46. 3.) Auch

heißt es dann ]ji1e1*cirj o! cnnzn nccczzjoojg in l.. 5. l). (ie licISjiiZI, (46. 1.) Fec

ner bezieht fich darauf der Ausdruck nirligntia (inne Zeqoalae lociiin obiinei in

1.. 93. 5, 2.1). (ia 301m. (46. 3.)
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Erifienz nicht aus einer anderen entlehnen. deren Erifienz fie noth

wendiger Weife bedingt. und in ihrer Verbindung mit anderen Obli

gationen die Grundlage und Bedingung derfelben ausmachen. Als

Beifpiele diefer Gattung werden in den römifchen Rechtsquellen die (i110

tei elipulanclj und (1.10 rei yramitteniji im Gegenfaße ,der Fidejufforen

und Mandatoren genanntW). Nebenobligationen heißen folche Obli

gationen. welche nothwendig eine andere vorausfehen. durch welche fie

bedingt find und von der fie in ihrem Wefen und ihrem Befiande durch;

aus abhängen z' fie find alfo wirkungslos. wenn die vorausgefeßteHaupt

“ verbindliäzkeit gar nicht erifiirt. und erlöfchen mit ihr. wenn fie neben

ihr befianden. Das rbmifme Recht anerkennt folche Nebenobligationen

von *Seiten des Gläubigers und von Seiten des Schuldners. Das erfte

z. B. bei der Adfiipulatidn. die im vorjufiinianifmen Rechte immer als

ncce88j0 des Hauptverfpremens behandelt wird. im Iufiinianifmen aber

nicht mehr vorkommtW). Das zweite bei dem Pfandvertrage. der

Bürgfmaft. dem Creditauftrage. uberhaupt bei jeglicher Art von In

terceffione bei der Conventionalfirafe und deren befonderer Anwendung

im Compromiffe auf Smiedsrimterz bei dem Eonftitut. einerlei ob

man die eigene oder fremde Schuld conftituirtz bei dem Zinsvertrage.

fei es daß er in der Form der Stipulation oder des nuciurn paclull] ab

gefchloffen wirdz bei der Novationz bei dem durch das prätorifche Edict

näher regulirten Antrage des Schiedseidesz endlich bei dem Vergleiche.

der indeß fchon feiner Jiatur nach eine ungewiffe Principalobligation

vorausfeht. Alle diefe Nebenverträge. die von Seiten des Schuldners

vorkommen können. find ihrer Natur nach einfeitig und wurden

bei den Römern ,entweder durch Stipulation. oder was ihr ana

log ift. durch einfachen Vertrag. Eonfiitut. norton] bypotlrecae

oder durch das Dazwiftiyentreten anderer bereits anerkannter Obli

gationsgründe. z. B. der Uebergabe bei dem Specialpfande realifirt.

- Die allgemeinen Regeln. welche von ihnen gelten. find im einzel

nen folgende: 1) Sie können nicht mehr enthalten. als was Gegenfiand

der Hauptobligation ift. Aus diefem Grunde ward im vorjufiiniani

fchen Rechte die Adfiipulation auf mehr. als was Object der Haupt

obligation ift. geradenwegs verworfen445)z eben deßhalb konnte fie

* auch nicht ohne Bedingung eingegangen werden. wenn* die principale

Schuldforderung von einer Sufpenfivbedingung abhing. Sodann hängt

damit die ungiltigkeit der Fidejuffion zufammen. wenn der Fidejuffor

in clurjoram cuuZnln obligirt wird. als der HauptfchuldnerUDz ferner

443) l.. 13. l). e16 cluobua reis car-rat. (45. 2.) l.. 5. pr. l.. 71. pr. l).

(lc iicieiorr. (46, 1.) 1.. 93. 3 2. l). ae 501W. (46.3)- Einen anderen. durch

Erbgang veranlaßten Fall enthält l.. 10. 1). rie nec. eluplj. (19. 1.) -

444) CnjuZ, jn8t. lll. Z. 113. 117. 216.

445) Cujnß, jnZt. ]ll. Z. 113.

446) l.. 8. Z. 7. l., 16. Z. 1. l.. 34. l.. 49. J. 2. 1.. 70. ln'. l).c1e

(icieinßs. (46. 1,) 8. 5. .l. (in licidjußa. (3. 21.) »

ru. g 31
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daß jede cumulative Interceffion zufammenfällt) die unter den Gefichts:

punkt der Nebenobligation gebracht werden kannW). Auch bei dem

Eonftitut wirkt der Grundfaß ein )“ allein mit dem Unterfchiede)

daß) wenn das Conftitut der Summe nach auf mehr lau-tet) als die alte

Obligation beträgt) daffelbe von felbft auf den Betrag der letzteren herab

finlt44a). Weiterhin wirkt der Gcundfalz auch im Gebiete der Nova

tion ein) wo Einheit des Objectes in der Novationsfiipulation und der

alten Obligation) welche novirt werden foll) auf das befiimmtefie ver

langt wird (f. in diefem Werke den ArnNovation Bd. llll) S.385);

daher) wenn das Object der erfieren die zweite überfteigt) die beabfich

tigte Novation nur infofern eintritt) als beide Objecte einander decken)

und für den Ueberfchuß in der Novationsftipulation wird ein felbftfiän

diger Verpflichtungsgrund anzunehmen fein) der in feinem Wefen

von der früheren Obligation völlig unabhängig ifi 4W). Eine wahre

Ausnahme von der hier erörterten Regel tritt nur bei der Eonventional

firafe ein) weil) wenn fie zur Sicherung von Hauptobligationen hinzu

tritt) gleichwohl dem Objecte nach mehr enthalten darf) als das In

tereffe des Stipulator beträgt (vgl. in diefem Werke den Art. Eon

ventionalftrafen Bd. lll) S. 63). 2) Von den ,Nebenobligatio

nen gibt man auch die Regel: 3008880111111] sequjlur prjncipale, d. h.

fie find wirkungslos) wenn die vorausgefehte Hauptverbindliwkeit gar

nicht eriftirt) und erlöfchen mit ihr) wenn fie neben ihr befianden. Für

den erften Theil diefer Regel finden fich im einzelnen folgende Antoin

dungen vor: Das Eonfiitut-ifi ungiltig) wenn die alte Obligation zer

fällt) felbfi wenn dieß erft auf dem Wege der Exception herbeige

führt wird450). Ebenfo fällt die Bürgfchaft fort) wenn die Haupt

fchuld gar nicht zur Erifienz kommt4ii1). ' Ferner kommt in der Lehre

vom Pfandrerhte folgende Anwendung des Grundfahes zu Tage. Wird

ein Pfand für eine angebliche Forderung beftellt) die der Pfandgläubi

ger gar nicht ausgezahlt hat) fo hat der Pfandfchuldner die Eigenthums

klagen auf Rückgabe der verpfändeten Sache 452)) daneben zu gleichem

Zwecke auch die perfönlichePfandklage) falls es ein Faufipfand war453).

Sodann unterliegen gezahlte Zinfen von einem nicht gefchuldeten Capi

tal wenigftens nach dem Iufiinianifwen Rechte immer der conciiclio ju

clebilj. weil keine, Hauptobligation vorhanden warKW). Auch kann die

447) l.. 8. 8. 7. l.. 34. l). 43. 1.

448) l.. 11. pr. Z. 1. l). (le peaunia conotiluln, (13. 5.)

449) Dieß folgt aus l.. 29. pr. l). (le ll. 0. (45. 1.) l... 9. 8. 2. l). .ie

noral. (46. 2.)

450) l.. 1. 8. 6. l4. 3. 8. 1. l.. 19. pr. l). (ie pet-ninja coortitola. (13.81.)

451) l.. 6. l.. 1. 8, 2. l). rie ll. 0. ('45. 1.)

(8 3353) l.. 1. (L. (ie non num. per; (4. 30.) l.. 1. (I. Zi pignorir ooneentjaoem.

433) l.. 11. 8. 2. l). 11a pignor. not. (13. 7.)

454) l1. 26. 8. 2. 1). (ie oooci. joa. (12. 6.) l4. 18. (I, (Io uouris. (4. 32.)
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Conventionalfirafe nicht eingetrieben werden. wenn die Verbindlichkeit.

deren Erfüllung dadurch gefichert werden follte) niemals vorhanden war

oder ma): zur Eriftenz gekommen ift-W). Endlich wird auch in der

Lehre von der Novation hervorgehoben) daß) wenn gar keine alte Ver

bindlichkeit vorhanden ift) die novirt werden könnte) oder wenn fie nicht

zur Eriftenz kommt) weder die bindende noch die löfende Kraft der No

vatidnsftipulation eintreten kann; deßhalb verftehen fich bie Sufpenfiv

bedingungen der zu novirenden Obligation bei der Novationsfilpulation

von felbft, wenn fie pure abgefchloffen worden) und _wenn fie unerfiillt

bleiben) hat auch die darauf gebaute Novationsfiipulation keine Wir

kung 456). Eine wahre Ausnahme von diefem Grundfaße findet fich in

der Lehre von dem Eidesantrage und dem Vergleiche) die ihrem Wefen

nach nicht fowohl eine wirklich erifiirende) als vielmehr nur eine be

hauptete Hauptverbindliwkeit vorausfelzen) die von dem Gegner in Ab

rede geflelltwitd) alfo in ihrer Erifienz durchaus ziveifelhaft ift) und dem

nach gewiffermaßen ur uneigentliciye Nebenobligationen find. In beiden

Fällen wird ausdrii lich bezeugt) daß fie in ihren Wirkungen fortbe

ftehen) auch wenn fich fpäter herausfteilt) daß die einfeitige Behauptung

der Obligation auf falfchen Prämiffen beruht-M)) und das ift bei dem

Eidesantrage offenbar eine Folge des Grundfalzes p08t inßjnrnncinin (in

lntn nii1ilquaeriiur458); bei dem Vergleiche hingegen erklärt dieß

'einfach aus der Anficht der claffifcioen IuriftenF daß fchon die Scheu vor

einem Prvzeffe hinreicht) um einen Vergleich juriftifch zu motiviren459).

- Daß ferner alle Nebenverbindlimkeiten) die neben der Hauptobliga

tion befianden) bei dem ganzlichen Erlofmen4ßo) der leßteren ebenfalls

zufammenfallen) das ifl eine Regel) von welcher fich in den römifchen

Rechtsquellen viele und mancherlei Anwendungen vorfinden) die wir

hier nach den Erlofwungsgrimden der Obligationen zufammenftel

len wollen. Die Normalfälle) welche die römifchen Juriften hier

455) Vgl. in diefem Werke den Art. Conventionaljtrafe Voll()

S. 60. .

456) l.. 8. Z. 1. l.. 14. Z. 1. l). (ländern. (46. 2.) Vom Zahltage der

zu novirenden Obligation gilt dieß freilich in der Regel nicht, weil hier fchon

vor dem Eintritte dcjfelben ein cieiiiiillli angenommen wird. l.. 5. l.. 8. 8. 1,

o. 46. 2. Vgl. in diefem Werke den Art. nie 8 Bd. ll!) S. 430.

457) Z. 4. .l. (id except. (4. 13.) ibique 'l'i1e0pi1. l.. 28. Z. 4. l). (ie jut-ce

inr. (12. 2.) Vgl. in diefem Werke den Art. Einrede Bd. ill) S. 726. Fiir

den Vergleich find entfchcidend l.. 65, Z. 1. l). (Ia c0ni1. incl, (12, 6.) l.. 6. (I.

cie juris ei. fuel] ignor. (1. 18.) Vgl. Meherfeld) die Lehre von der Schen

kung Th.1, S. 20.

458) Ganz deutlich fagt dirß 8. 4. .l. 4. 13. Vgl. über die Gefchichte des

Grundfaizes diefes Werk Bd. lil) S. 726.

459) Vgl. Meyerfelb a. a. O.

460) Bei blos theilweifem Erlöfchen der Hauptverbindlichkeit bleiben auch

die Acteffionen nchen) z. B. Pfandrecht und Biirgicbqft) wo aus der civilen

Obligation eine naturale übrig bleibt. Dieß ift der Sinn von l.. 14. Z. 1. l).

.ie yignoribus. (20. 1.) l., 60. l). (ie licieiu88. (46. 1.)

31 i*
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immer vor Augen habenWfind* Bürgfchaft und Pfanbremt) weil fie die

gewöhnlichfien Formen der _Nebenobligationen find 461); beide find auch

inder That regelmäßig nach denfelben Grundfälzen zu beurtheilen) nur

daß. bei *dem Pfandrechte feiner eigenthümlimen Natur nach einige Er

löfmungsgründe *nicht _fopoll/ftändig auf die Hauptobligation einwirken)

wie bei der Bürgfchaft) und deßhalb in Einzelfällen jenes fernerhin

.noch fortbefteht) wo diefe, bereits gel-ift_ ift. Durch Solution der

Hauptfchuld und deffen) was dazu gehört) erlifcht die BürgfchaftWi)

und das Pfandrechtiiöi). Daß dieß auch vom Schulderlaffe gilt) wenn

er nur nicht lediglich den Schuh des Hauptfchuldners bezwecbte und

auf deffen Perfon befchränit war) fagen unzweideutige Zeugniffe

?der Pandektenjttrifien wenigftens in befondeter Beziehung auf die

VürgfmaftWOz nur ausnahmsweife bleibt der Bürge noch fernerhin

obligirt) wenn er aus befonderen Gründen keine Regreßklage gegen den

.fyauptfchuldner hat) z. B. wenn er fchenkungsweife intercedirt hatte 465).

Bei dem Vergleiche) welcher nach den römifchen Anfichten immer

in den Formen des Schulderlaffes abgefchlofien wird) heben die Pan

dektenjurifien ausdrücklich hervor) daß auch die Burgen für die Haupt

fchuld frei werden4ö6). In der Lehre von der e0nku8i0 wird fpeciell

bezeugt) daß wenn die Perfon des Hauptgläubigers mit der des

Hauptfchuldners zufammenfließt) auch die Verpflichtung des Bingen

erlöfcl)t467)z von dem Pfandrechte läßt fich indeß nicht überall das Näm

liche lagen) wenigfiens da nicht) wo die 6011111810 gegen den Willen des

Pfandgläubigers eintritt) weil dann nach den eigenthümlimen Voraus

fehungen der Pfandklage das Pfandrecht fortdauert und zur Erklärung

diefer Erfcheinung ein Uebrigbleiben der Naturalobligation von der

Hauptfchuld angenommen wirdM). Auch im Gebiete der Nooation

wird mehrfach bezeugt) daß die Aufhebung der novirten Verbindlichkeit

durch die Novationsfiipulation fich auch auf deren Nebenobligationen)

wie Bürgfchaft) Pfänder u. f. w.) erftreclt469)) allein auch hier ergreift

461) Für beides fpricht dieß als Regel aus l.. 43. l). (le 801111. (46. 3.) -

Von der Bürgfmaft allein fagt es l.. 7. Z. 1. l). (le except. (44. 1,)

462) kr. .l. qnjbue 1110618. (3. 29.) l.. 84, l). 46. 3.

463) l.. 43. l). jbjrl.

464) l.. 7. Z. 1. 1'). (le except. (44. 1.) l.. 5. pr. l). (le liberal. legale

(34. 3,) 1.. 21. g. 5. 11. (19 (Melle (2. 14.) vgl. mit 1.. 22, 1), 111a.

465) 1.. 32. 1), 2. 14. .

466) l.. 68. 8. u)lt. l). .le 116811188. (46. 1.) l.. 7. Z. 1. l). (le tronenetioni

buz. (2. 15.)

467) l.. 21. F. 3. l.. 71. l). (le lieleinßß. (46. 1.) l.. 34. Z. 8. l). ile 80

1111. (46. 3.)

468) l.. 69. pr. l). url Z6. 'l'1*el>ellit1nu1n. (36. 1.) l.. 38. 8. 5. l). (le Solu

11011111118. (46. 3.) Vgl. Vüch el) über die Wirkung der Klagenverjährunlh i"

deffen civil. Erörterungen (Marburg 1834)) Bd. 1) S. 55 flg.

469) l.. 18. l). 46. 2. l.. 11, Z. 1. l). (le 111311. nel, (13. 7.) l.. un. (L.

61111111 011 01111031. (8, 27.) Von der Vürgfchaft fprechen l.. 60. 1). 46. 1. [u

4. C. (le 66611138. (8. 41.)
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nach dern claffifchen Pandektenrechte wieder für die fogen." necsaoeria

1101-3110 dura) Litiscontefiation und Urtheil die Anficht Plah) daß das

Pfandrecht fiehen bleibt470)) weil die eigenthümlimen Vorausfehungen

der Pfandklage auch fernerhin fortdauern) und dasK wird nach dem'

Iuftinianifmen Rechte auch für die Burgfmaft gelten müffen") theils

weil hier bei der Litisconteflation keine Novation mehr vorkommt)

theils weil bei dem Iudicat* die Burgen nicht durch die Eondeinnation

des Hauptfchuldners) fondern erft durch *idle volle Befriedigung» des'

Hauptgläubigers frei werden follen. Bei der Tilgung decSchulb

durch Gegenrechnung-s") oder Verjährung 172) wird gefagt)*i'j daß

die dafur verpflichteten Burgen liberirt werden. Fiir anderepAzufZ

hebungsgründe von Obligationen haben wir keine fpeciellen Zeugniffe)

daß fie auf die Acreffionen der Hauptfmuldzugleicl) mit einwirken; doch'

wird es auch hier nicht fuglicl) anders gewefen fein) da wir wiffen) daß'

die sxceplja (1011 1111111, iurisiukancii und kei 111111011018, des widerrerhrlichen"

Zwanges) die dem Hauptfchuldner zujiehen) fich auch auf deffen But?!

gen erftrecken x73). -* Was nun vomAufhören des PfanW-eeiund

der Bitrgfmctft bei' dem Erlöfchen der Hauptverbindlimkeit gilt)i fcheint"

ohne weiteres auch auf die iibrigen Acceffionen derfelben zu Übertragen)

wenn uns hier auch nicht eben fo viel Zeugniffe der claffifchen Jurifien

zur Seite fiehen) wie bei jenen“ Normalfällen. Was von Bitte*

gen gilt) wird zunächft in den Rechtsquellen auch auf die Manbator-*enf

beim Ereditauftrage ausgedehnt474). Betrachten wir ferner deniLauf

der Zinfen) fo tft zunächft klar) daß er dureh Rückzahlung-des

Haupt-fiammes durchaus unterbrochen wird) weil nachher gezahtteZin-K

fen unter die Kategorie der Nichtfchuld' fallen und dann zuriiägefordert

werden kön'nens7-'*);*- Darauf deutet-much die Analogie der-'Oblcitisisl

und Depofition) die immer zur Folge hat) kdaß der Zinfenlauffür“ (die)

Zukunft aufhört) -“* ebenfowohl 'bei den! derfpromenen) wie bei lden

Verzug-s“- undgefetzlichen Zinfen 476))->u'nd bekanntlich (immer Zeit-tet_l

Liberationqwirlt 477).» “- Außerdem wird' im Gibiete der 'Novationi

bezeugtzx daß--die- löfende Kraft der Novationsftipulation 'W1 auch*

auf 'vden Zinfenlauf - der -novirenden lVerbindlichkeit erfkeeW-N-*Nzl

. , , -- 1.:() ...:.7.;. »--1'l.1'l11.» 11171111-1(
1

470) i.. 11. pr. i). (ie pjgnoral. (13. 7.) l.. 13. Z. 4. i). 11a pignoribus.

(20. 1.) l.. 8. i). (ie pignoriirus. (8. 14.) i.. un. (i. atinm 0d 61111-031'. (8. 27.)

471) l.. 4. i). (ie comjtdnsaliönihns'. (16. 2.) - t"- - i*- - ' ' Ä

7472) 1.437. '1).' 46. 1. ' 1.'. 38. s. 4'. i); 46x13." Vgl.-Bü'chel ma'. Q.

Vd.l)S.66flg. .. 87*. .i'.'-.

473) l.. 7. 8. 1. l). (io exaeptionihus. (44. 1.) ' i - "*
474) l.. 4. 1). (ic: 1111011185. (8. 41.) ( i * “

475) i.. 26. 111". Z. 2. ]). (ic 601111. 111111111111. (12. 6.) l.. 18. (i. (ie 11811115.
(4. a 7:' 1 * . - ' - ."1- x

476) i., 7. l). (io 118111-18. (22, 1.) l.. 6 u. 10. (i. 1111 118111-18. (4. 32.) l.. 28.

8. 1-. i). tio aciminiolr. (26,7.) 1 t. .. ' - 1 -11-'1 c_ »

' 477) l.. 9. (i. 11.3 saint. (8. 43.) '-* j- " 'Ö -* - "* *ni* 1“- *--' - i: *

478) l.. 18 0.1112 nor-ut. (46. 2.) .1- * -- i »- 1|-- '--

'
a



486: 0hligatjo.

feibfi-Hei-»der iogen. necnßxurjn nor-atio hört der gewöhnliche Zinfenlauf

auf, -weil alt-die Stelle der gewöhnlichen 'Zinfen die Urtheilszinfen ein;

tretenMi). Gehen wir ferner auf das Gebiet der .Conventionalfirafen

über. ,fo_,trixt* uns hier nach dem claffifcloen Pandektenremte der in dem

Wefen derfelben begründete Sah entgegen - daß fie nicht eher fällig

ni*ql)t„eh-;ex.*committirt werden. als bis die Sufpenfivbedi-ngttng eingetreten

ißZFrxonxdet-fie abhängen-(ogl. in diefem Werke den Art. Conventio

tt-.alfirgfe Bd. lll. S. 62 flg.). Hieraus folgt. daß. wenn auch eine

Partialzahlnng oder fonß thei-lweife Erfüllung desxVeriprowenen das

Fälßigwezrden-der Conventionalfirafe nicht anfhält. doch bei vollfiändi

ger_- _Solution von der Pön nicht mehr die Rede fein kann. Der

Solution mm fiehen hier alle anderen Erlofcloungsgründe der Obliga

tionen_ gleieh, welche in den Rechtsquellen damit verglichen werden. So

ezlixht-:die Conventionalfirafe z. B. auch bei dem Eintritte der mot-a

ageipieniii von Seiten des Stipulanten. weil fie dann gar nicht rommittirt

wird 489)„z.ferne1; in Folge derlöfenden Kraft einer Novationsflipulation.

weil_- hjexyder_ nämliche Grund eintrittW) (bei der fogen. nor-atio oerea

Mia. ieideß; bleibt die Conventionalfirafe fiehen) 482); endlich auch in

allen, anderen FällenF wo die verfprothene Leifiung ohne Znthnn des

Simulator-s durch hinterher hinzutretende Umfiände unmöglich gewor

den “ifi-Hßii). Eine wahre Ausnahme von diefen Grundfäßen kommt

WeuimlGebiete des Confiitutes vor . zu deffen Giltigkeit zwar

einganfänglitlyes ciebere deffen, was confiitnirt werden foll. allein nicht

Foetdaner _defielben für die Folge verlangt wird. Dieß ift der Grund

einmal davon. daß .der Termin auch über die Dauer der Hauptverbindx.

lichkeit hinaus verlegt werden kannz fodann davon,- dqß bei, der Ver

jährung der Ha-nptoerbindliwkeit wenigfiens das darüber eingegangene

Continue annoch fortdauertW). . -

Was bieD au er des-obligatorifhen Vexhältniffes anbecrifihfo wird

die-ganze Lehre dureh das Princip regulirc. daß wenn einmal die Ent

fiehung-xeines Obligationsgrundes nachgewiefen ifi. da. Eegebniß deffel.

ben q- das Vorhandenfein des Obligationsvferhältnifies *fo lange ange

nommen wird. bis das Erl-Ziehen defielben nacbgrewiefen wird W*). Diefes

ErlöfGen ift aber nach römifchrechtlichen Anfichten bedingt von der Vor

 

479) l.. 3. . (I. rie traurig kai iorlicnwe. (7. 54.) -

480) 1.. 23. z. n. o. o5 rec-pin. (4. 7,) l., 122. 3. 3. o. 45. 1. Vgl.

v. Ma d ai. die Lehre von der Mora S. 462.

481) l., 15. l), (le tigkeit. (46. 2,)

482) 1., 90. 1). .19 n. 0, (45. 1)

483) t.. 69, 1x43. 1, -
48/91.. 18. Z. F.. ]). (jo coost. pro. (13. ö.) Vgl. in diefem Werke den

Art. conßtituium .lei-eiii Bd. lll. S. 42.

485) Diefes Princip fchimmert am deutlichfien durch bei coiuz, joßt. [ll.

Z. 168., ferner daraus in den Iuflinianifwen Infiltutionen lll. 29. (qujdue m0

(LiZ tollitor obligatjo). .- ' ' . e '
|
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lage eines Erlöfwungsgrundes) d. h. einer Thatfache) welcher das be

fiehende Recht die Eigenfchaft beilegt) die Wirkungen eines befiehenden

Obligationsverhältnifies zu vernichten. Wer fich auf einen fol>)en Efr

löfmungsgrund beruft) wird denfelben zu erweifen haben. Zwar bez

fagen dieß die römifcizenRewtsquellen zunächfinur bei der Solution "Oz

allein) daß es in anderen Liberationsfüllen nicht anders gehalten

werden konnte) ergibt theils die Natur der Sache) theils der Umfiand)

daß die Solution in den rbmifchen Rechtsquellen überall als Normal

fall der Liberation behandelt wird. Für- die Erlöfmungsgründe) die

nur auf dem Erceptionswege wirken) kann füglich auch ni>)ts Anderes

angenommen werden) da es fchon in der Natur der Erceptionen liegt)

daß der Ercipient darin die Beweislaft zu übernehmen hat-M). - Die

römifchrechtliche Theorie von den ErlöfGungsgründen der Obligationen

unterfcheidet fehr genau zwifchen fol>)en) die jp30 jiii-e wirken) und fol

chen) die auf dem Erceptionswege geltend gemacht werdenM). Jene

fiammen fämmtlici) aus dem Eivilrechte und haben die Eigenthümlich

keit) daß/fie die Grundlage der Obligation völlig zerftorenz demnach

kann das auf diefer Grundlage beruhende Recht nie wieder eintreten)

weil felbft) wenn diefe Grundlage wiederhergefiellt würde) fie doch nie

mals die frühere Obligation) fondern immer eine neue fein) alfo auch

das darauf gebaute Recht niemals als das alte) fondern vielmehr als

ein neuef zu betrachten fein würde T89). In folchen Fällen kann alfo

gewöhnlich die aus der zerfiörten Obligation entfiandene Klage niemals

angeftellt werden) fie i| gänzlich aufgehoben; fo daß dann der Er

ceptionsfwuh weder nöthig) noch möglich ift) weil der immer durch

die Vorlage eines Klagrechtes bedingt ift490). Der claffifche Aus

druck) mit dem die Wirf-ung diefer cioilrechtlichen Anfhebungsgründe

bezeichnet wird) ift liberatia, liberal-i, doch ,erftceckt fich das Gebiet der

Lidl-ration infofern noch weiter) als auch dann jene Ausdrücke gebraucht

werden) wenn aus der ciuilrechtlici) zerjtörten Obligation wenigfießs

noch eine natürliche Verbindlichkeit übrig bleibt 491). -- Eine ganz an

dere und) wie es fcheint) von, diefer(technifchen-Bedeutung abgeleitete

Bedeutung des intro jiii-e (alli obljgeitioneni kommt vor im Gebiete der

486) l.. 25. 6. (Le ßoliiiionibiie. (8.143.) ' -

487) l.. l9. pr. l). ile proiinijonjbua. (22. 3.) Vgl. in diefem Werke de

Art. Einrede Bd. 11() S. 691.

488) Diefe Lehre ift in neuerer Zeit fehr gründlich erörtert worden von

Büchel) über die Verpfändung fiir eine nicht vollgiltige Obligatio) in deffen

civilifiifwen Erörterungen Bd. 42) S. 1-67.

489) i.. 27. Z. 2. i). lie [niclit-Z. (2. 14.) Vgl. Büchel a. a. Q. S. Zoflg.

490) Am klarfien find hier die Stellen bei cn i118 , iuzk. ill. S.116., pr, l.

rie excepcioojbiio. (4, 13.) Die nämlichen Grundlage kehren bei der Prozeßyer

jährung des claffifchen Pandektrnrechtes wieder. Vgl. Cajus, jnöl. ill. s. 180.

181., iii. 3. 106. 107.

491) l.. 60. l). rio 50bit. (46. 3.)
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natürlichen Verbindlichkeiten. von denen es heißtx daß fie durch iuetam

yaetum und Eidesleifiung gerade fo jp80 jako aufgehoben werden. wie

durch Zahlung des gefchuldeten Geldes 492). Eine Zerftörung des Klag

rechtes kann hier nicht gemeint feinj weil Naturalobligationen fchon

ihrer ganzen Natur nach noch kein Klagereciot zulaffen. Es bleibt alfo

nichts übrig. als der Sinn. daß die eigentliche Grundlage diefer Ver

bindlichkeit ganz und gar auf die angegebene Weile aufgehoben werde

fo daß das Gezahlte znrückgefordert werden kann. - ' Ganz verfchieden

ift die Grundlage der Erlofclyungsgrunde. welche auf dem Erceptions

wege wirken." Sie beruhen fämmtlich aufdem prcitorifmen Rechte 493). und

zwar auf Thatfamen. welche immer nur ein Recht begründen. aber nie

mals eins vernichten. Es liegt alfo in Fällen- wo ein Recht auf dem

Erceptionswege unwirifam gemacht roirdx recht eigentlich eine Eoliifion

von Rechten vor. nämlich eines Klagrechtes von der einen. und eines

Ercepcionsreckytes von der anderen Seite. die dem er|eren hemmend ent

gegentritt. In folchen Fällen. wo abgefehen von der Erception das

gegenüberfiehende Klagrecht vollkommen wirkfam fein wurde und nur

durch das Entgegenfiehen der Exception in feiner Wirkfamkeit befchränkt

wird. muß mit dem Wegfalle der Exception die volle Wi-rkfamkeit des Klag

rechtes wieder hervortreten. Am frhnrllfien gelangen wir zur klaren

Anfchauung diefer Verhältniffe/ wenn wir die dilatorifGen Erceptionen

ins Auge faffen. d. h. folche. die anf einem vorübergehenden. fpäterhin

wegfallenden Grunde beruhen (vgl. in diefem Werke den Art. Einrede

Bd. [ll. S. 684). So lange dergleichen entgegenftehen. tritt auch bei

ihnen die refultative Wirkung aller vorgefchüßten und bewiefenen Ein

reden ein. daß fie die exe-anno koj junior-tua erzeugen. welche jeder *Nach

klage aus demfelben Gefchäfte entgegenfteht (vgl. den Art. Einrede

a. a. O. Bd. ill. S. 693 flg.); allein, weilfie ihrer vorübergehenden

Grundlage halber mit der Zeit wegfallen können. fo fteht es in derWah(

des-Klägers. die Aufteilung der Klage bis dahin zu beanflanden und ihr

auf diefem Wege die gehörige Wirtfamkeit zu fimern. Hiernach kön

nen dilatorifche Einreden unter Umftänden eingeklagte Forderungen

gänzlichiaufheben. allein es fieht in der Hand des Klägers. diefes Re

fultat durch feine Handlungsweife zu verhindern; mithin kann in "ol

chen Fällen nicht die Rede fein von einem non ciederj, jnciebitum esse,

fondern höchfiens von einer indirectenEinwirkung des Erceptionsgrun

des auf' den Ausfchluß der Eondemnation in Fällen. welche gut bera

492) l.. 93. Z. 4. l). 45. 1. Büchel. civilremtliehe Erbrterungen Vid?

S. 48 flg. denkt hier an eine Aufhebung der Naturalobligation jpso iin-e Wilm"

17m8. Das geht aber fchon deßhalb nicht an. weil mit dem Worte gie-it von def

Nam-nation auf das inet-im pnotum und das jllßjutancium gefchloifen wird.

493) li. 3. 8. 1. l). (io const. per. (13,5.): Zi quiz nuten) constjtuerjl, qaocl

inte cjrjii (Leben-it, ini-e prneiorjo non äebobnt iii 68i per exoeptjooem - (Lily-u

[1118, [ib. 27. m1 eiii-num).
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thene Gläubiger leicht abwendentkonnten. So werden wir denn von

felbft zur genaueren Befiimmung der Erlöfchungsgründe von Obliga

tionen) welche nur auf dem Erceptionswege wirken) auf das Gebiet der

peremtorifclhen Einreden gewieien) welches den eigentlichen Sitz der prä

torifGen Aufhebungsgrunde bildet. Infofern diefe dem Klagrechte

immer entgegenfiehen werden) weil fie auf einem dauernden) nie weg

fallenden-Grunde beruhen) fiihren fie überall. wo fie gebraucht werden)

die Abwendung der Condemnation herbei) alfo ein Refultat) wie wenn

das fragliche Recht m80 jure erlofchen wäre) da ein für alle Zukunft

unwirkfames Recht fo gut ifl als gar keines 494).>7Allein die Sache hat

noch eine andere Seite. die fich nicht fowohl auf den Ausfchluß der

Condemnation bei angefiellter Obligationstlage bezieht) als vielmehr in

das Gebiet der Eondictionen hinüber fireifc. Wird nämlich* eine jpZ()

inte beftehende/ aberditrcl) eine exec-mem peryelna möglicher Weile un

wirtfam werdende Obligation freiwillig erfiillt) fo entfieht die Frage) ob

die Leifiung unter das Jndebitum fällt und alfo mit der Eondiction

zurückverlangt werden“ kann. Auf“ diefem Gebiete nun geben die

römifchen Iurifien die allgemeine Regel: Indebitum kann nur genannt

werden) was weder nach dem Civilrechte) noch nachdem prätorifmen)

noch nach dem Peregrinenrecine gefchuldet ifi) und darnach befiimmt,
.r 4*!

fich von felbft die Möglichkeit der Condiction. Zur Darftellung

des ziveiten Falles eignen fich aber nach den obigen Bemerkungen nicht

fowohl Obligationsklitgetr) die durch dilatorifche Einreden) als vielmehr

nur folclye) 'die durch dauernde Eineeden vernichtet werden könnenz nur

hier ifi 'bonn non (leberjMinciebitum *die *Rede495)7 alfo auch nur

bei ihnen im Falle der irrthumliwen _ahlung die Condiction mög

lich, Hiernach verfteht es fich von feld J7 daß wenn der Schuldner auf

die ihm zufiändige Einrede verzichtetttib)) oder diefe durch eine wirkfame

Replik entkraftet werden kann) oder nach dem Gebeanche der“Einrede

aus der zerfiörten Obligation noch eine natirrliche Verbindlichkeit zu

ruckbleibt) oder endlich diefe Einrede in Folge der e0ntu5i0 ausfällt) der

civilrechtliche Obligationsgrund fernerhin ftehen bleibt) und weil er

jurifiifcl) wirtfam werden kann) die incleiijcj c0nc1i0ll0 ausfchließt »

lauter Fälle) die bei den Aufhebungsgrunden der Obligationen) die

m30 jure wirken. nie vorkommen können. weil die Grundlage der.

felben ein- für allemal zerftört werden ifi. - ueberhaupt aber

tft es eine allgemeine Regel im Gebiete des Obligationenremtes)

die von beiden Arten der Erlöfchungsgrunde gilt) daß Obligationsver

hältniffe. die auf die eine oder die andere Weile erloichen find) für

 

49491.. 112. v. (ie n. 1. (50, 17.). Vgl. Büchel a. a. O. S. 35 fig.

495) Am klarften ifi hier l.. 26. Z. 3 u. 7. l). (lo onna. iucjehjti. (12. 6.)

Vgl. hier in diefem Werke den Art. con (ij eti 0 Bd. ll) S. 890. Im Gegen

fahe der dilatorifchen Einreden fpricht dieß auch l.. 56. l). 12. 6. aus. 7“'

496) l4. 12. l), (je lim-nt. (46. 2.) »e



490 0dlieaeior*

immer erlöfmen und in der Regel nicht wieder hergeftellt werden kön

nenr weil die Wirkung der Erlöfmungsgrunde in ihren Folgen dauernd

ifi'97). Eine folehe Wiederherftellung wäre nur auf *dem Wege der

außerordentlichen- Rechtshilfe. z. B, durch Wiedereinfevung in den vo

rigen Stand denkbar. und wurde immer nur durch Geftattung von

unter ratione- -realifirt werden können. da die directenObligationsilagen

mit dem Eintritte des Erlöfchungsgrundes verfchwunden find. Diefe

uljlea 3cti0ne8 mirffen aber dann immer als neue lagen gelten, wenn

fie auch in ihrer Wirkung fich an die Verhältni e der einmal aufge

hobenen Obligation anfailießen.

Wenn wir nach diefen Bemerkungen die einzelnen Erlöfelyungs

grunde der Smuldverhältniffe im Detail darzuftellen haben 498)- fo muß

gleich hier erwähnt werden- daß die vorzirglichften von ihnen nach dem

allgemeinen Plane diefes Werkes in befonderen Artikeln entweder fchon

abgehandelt worden find oder noeh abgehandelt werden follen. Es wird

demnach zweckmäßig fein. auf diefe Artikel im einzelnen zu verweifen

und nur bei jedem der Aufhebungsgrimde im allgemeinen nachzuwei

fen. ob er ine() ini-e oder auf dem Erceptionswege das Obligationsver

hältniß zerfiörtz fodann follen hier Anhangsweife auch die Erlöfmungs

gründe ausführlicher erörtert werden- welchen keine Specialartikelgewid

met werden können. Es gibt aber der Eriöfchungsgrirnde irn einzelnen

folgende. *

l. Die Solutionh d. h. dieLeifiung defienh was gefchuldet wird.

in der Abficht an den Gläubiger unmittelbar oder deffen wahren Bevoll

mächtigten oder gn _den rolutionjzaaaupa aäieetus (vgl. in diefem Werke

den Art. Zolutio). Sie wirke-jörg jpzo jure, wird deßhalb immer

mit den Liberationen im allgemeinen zufammengeftellt. und als Nor

malfall der civilrechtlimen Erlöfeloungsgründe behandelt. naeh deffen

Analogie die iibrigen beurtheilt werden,

ll.Die fogen. uneigentlicheSolution. dieinallenFällenvor

liegtr wo es an einem Erfordernifie der wahren Solution gebrieht. Die

hierher gehörigen Fälle fiihren bald jp80 ini-o eine Liberation herbeih bald

fallen fie nur unter die Kategorie des prätorifmen Schutzes. Jenes ifi

derFall- wenn die Solution an den negotjorum geetor des Gläubi

497) l4. 66. Z. 1. l). (le [egatje ll. (31.) l4. 98. s. 6. h, (ie Zoiuiionibne,

(46. 3.) li. 25. l). (ie: uälnjniälr. tulornrn. (5. Z7.) Vgl, ilrernnius, intel"

pretatjonum juris cjeiijä [ib. ][l. cup. 8. Z. 44.

498) Aus der älteren Literatur gehört hierher hauptfämlicl) Krise ooiue.

(le aolatiooibue er iibrrntiooibue line-i lll. [.1.g(l.1558.; aus der neueren 1|

erfcloöpfend un terh olzn er. die Lehre des römifmen Rechtes von den SOW

verhältnifien Bd, l. S. 457 fig. Eine fehr gute ueberfimt der einzelnen Er

löfcbungsgründe. die wir hier zu Grunde legenx gibt P uch ta i in feinem Lehr

buihe der Pandekten. '
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gers499) oder an defien-Erhlaffergefchehen iii-wo). uniyderzGlä-.ibigee

hinterher ratihabirte. Diefes hingegen tritt ein. wenn derGläubiger des.

Gläubiger-s befriedigt wird und dabei fonft kein rechtliches Intereffe des

lehteren verleht ift 5:01)) oder bei dem beneiicjuin äuljonjn in zdlutuin 502).

Fiir den zulevt genannten Fall wird dieß zwar nicht direct-hin, den

Rechtsquellen bezeugt)) allein es folgt fchon aus dem ganzen Ver

hältnifie des Gläubigen! zum Schuldner. Falls mit Bewilligung

des Gläubige-rs nliuil [ri-o au() geleiftet wird) war* es ,unter den älteren

IurifienfGulen fireitig, ob die alte Obligation iy80 inde- oder-auf dem,

Erceptionelwege aufgehoben werdez doch iii in den IufiinianifGen Rechts-

bücher. nux-dieqerfie Anficht befiätigt worden 593-), ..Vglmin diefem»

Werke den Art. .beneiiejum (lationiß in cpiutniu" Bd. l)

S. f “ .. k- (1)5 .

lil. Oblation der Schuld und 'rie-pozitiaxi-uziici-alje.

Daß die gehörig gefchehene Oblation der Gläubiger ,in :pure -eiqnjldjencii

verlegt. haben felbft die Iurifien nicht befiritten. welche diefe Oblation

noch nicht zur Liberation für hinreichend erachten. fondern diefe erft mit

der verfiegelten Oepofition eintretenlqffen.- Daß der Schuldner fchon

dureh diebloße Oblation frei werde von der Verbindlichkeit. dasObjeci

der Obligation zu leifien. hat man in neuerer Zeit nur aus einigen

falfch verfiandenen Pandektenfiellen594) gefolgertz. indeß zugleich für

GeldfGulden. eine Ausnahme gemacht. weil für diefe außer der Oblation

noch Depofit-ion verlangt wird 505)) deren Wegfall in anderen» Fällen

daraus gefolgert worden i|„daß die von der Depofitionfprechenden »

Stellen nur Geldfehulden behandeln W) und bei anderen Dingen eine

ähnliche Verfiegelung und Depofition nicht ,fo leicht thunlieh:fei. Allein

die unzulänglihleit diefer' Theorie fiellt 'fich von felbfi heran-ir wenn

i* .
 

499) i.. 34. 3. 4. i., 38. pl'. 0. (ie 3010i. (46. 3.)

500) i. 11. 8. 5. u. (lo pigu. 30i. (13. 7.)

301) l.. 6. l). rie 601i rue-iii Exc.-(44. 4.)- Müller. im Archive für civi

lifiifckie Praxis. Bd. 15) S. 275) befrhränkt die Entfcheidung des- Pandekten

jurifien nur auf den Fall) daß der Gläubiger die Zahlung dolofer Weife nicht

ratihabirt. .. . ,- 7 . .7

502) 031.13, 1113i. in. 3.168. z * - . . _ p

503) l.. 46. Z. 2. l). ile 501m. el liber-nt. (46. 3.) l.. 17. E. (le 501W.

(8. 43,) pi'. I. quilxuß ina-Lid. (3. 29.)

' 504) Es find dieß l.. 9. pr. l.. 72. pr. i). 6e 801W. (46. I.) l.. 103,1),

rie. 70th. obijg. (43.1) Zur richtigen Erklärung führen die Bemerkungen'

v. Madai's a. a. O. S. 467 flg.

505) So Zimmern: inwiefern wird eine Forderung durch des-Gläubigers

Verzug getilgt? im Archive .für civil. Prax. Bd, lil) S. 121-131) auch

Mühlenbrurh. -

:506) i., 1, g. 3. i.. 7. l.. 18. 3.1. 1.11. g. 1. 0. (18 11811118. (21,1.)

[1. 28. 8. 1. i). (le nilinjnjzti'. (26. 7.) l.. 9 u. 19. (Ä. (i6 u5ukj8. (4. 32.) l... 9.

6. rie 80111'. (8.43.) l.. 3. i), .in [uit. pjguot. (8. 31.) l... 10 n. 12. l3. (ie

[Diplome. na'. (4. 24.) l., 56. 8. 1. i). manu-uli. (17.-1.) l4. 64.1). .ie title

juaß. (46. 1.) f .
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man vonder Bemerkung ausgeht.) daß die Rechtsquellen »auch bei ande

ren Mobilien außer baarem Gelbe zur Beendigung der gan-zen Verbind

lichkeit ausdrücklich .Depofition verlangen507). "Hiernach wird. was

nach der hier verworfenen Meinung Ausnahme ift. zur Regel. fo daß bei

Obligationen. deren Gegenfiand bewegliche Sachen find. die Aufhe

bung diefes Verhältniffes nicht durch bloße Oblation) fondern vielmehr

nur in Folge der fpäter hinzutretenden Depofition realifirt werden kann.

und daß. wenn bereits mit der Oblation Einzelwirkungen verbunden

werden'. die auf das Erlöfchen des ganzen Obligationsverhältniffes zu

deuten fcheinen. z. B. das Erlöfchen der Verzugszinfen. der Uebergang

des Periculum auf den (Cr-editor. diefe Einzelwiriungen doch nicht auf

das Erlofhen des ?ganzen Obligationsverhältnifies gedeutet werden dür

fen 508). Fragen wir nach den Erforderniffen der Depofition. damit

fie die beabfimtigte Wirkung hervorbringe. fo find es folgende:

1) Es muß eine giltige Oblation vorausgegangen und der Gläubiger

dadurch in :Verzug verfeßt worden- fein 599).' Daher' ift die Depofition

wirkungslos. wenn' der Gläubiger einen gerechten Grund hatte. 'die Zah

lungsannahme zu verweigern. fei es roeil nur Stucrzahlung angeboten

ward in Fällen. wo dieß nicht ausdrücklich bedungen ifiölq). oder weil

nur Zinszahlung ohne Capital erfolgen 511). oder nur 11111111 pro e110 ge

zahlt werden follte. oder weil das Zahlungsanerbieten an einem unge

eigneten Orte 511d) oder zu einem ungeeigneten Zeitpuntte erfolgte. ' 2)

Die Depofition muß-fick) nichtblos auf 'einen-Theil-der Schuld'. fondern

auf das Ganze derfelben mit EinfGluß der -ge-fGuld-eten. Zinfen und

Friiclne erflrerken 512). Nur wenn Stiräzahlung ausdrücklich bedungen

ift. kann auch die Depofition'fiitekweife-erfblgengölii).“k3) Herkömmlicher

Weife verlangt -man die' Einfiegelung' oder Verfiegelung der' zu deponi

renden Gegenfiände (die 013313113110, auch 0011313114110) 514). naturlich

.i--xirflixr Mi..'.1.7

-) .-1 -. ;.1.*.-“_

ein) 1. 1. 3. 96. o. 1111105. (1119:): 911111791. c11p'.**3.'

i108)Dieß iftF die gewöhnliche Anfichi“. *welche .in neuerer *Zeit -verthei

digen ThibautxVertheidigung der Praris gegen *manche neue Theorien.

im Arohive für rio. Praxis BdMi. S. 332; v„ .ad_ai. die Lehre von der

1110111 S, 467; Unterh olzn er. die .Lehre von den" cvuldverhäfltnifien Bd. 1.

.S.470flg.* -- - l“ ,

509)1..1.g.3. 1. 7. 9.22.1. 1.2. 1.11. 1.. 19. 1:. 4. 32.. Vgl'.

- , . 1.'
unterholzner a. a.O.Vd.1. S.471', . ,

510) 1. 9. c. 4. 32. 1.41.8. 1.1). 22.1. _

511) 1-„6-11. 19. a. 4. 32. 4 » x- 51111) l.. 9. f). 8. 43. _1,

512) Entfcheidend find hier hauptfämlicl) l.. 1. Z. 3. l.. 7. l.. 41. Z. 1.

l).22. 1. l... 6. 9. 19. (Z. 4. 32.' i.. 9; 8.8. 7 3. ' l.. 3. (i. 8. 31. l.. 10.

i). 4. 24.

1113)1..41.g.1.1).22. 1. *
- 514)1. 1. 5. 3,- 1-7. 11.22.1. 1. 28. 3. 1.1). 26. 7. 1.611,19.

o. 4. 32. 1. 9. 1:. 8, 43. n01. 91. 3. 2.
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aber nur in folchen Fällen) wo dieß überhaupt thunlich ift)- z. B'. bei

der Depofition von Geldfummen. Wie hätte man fonft auch. z. B.

lebendige Thiere obfigniren wollen! , 4). Die Depofition muß an einem

»Orte erfolgen) wo das Geld mit Wirkung gezahlt werden konnte 513))

_,5) und zwar an einem folchen) der gehörige Sicherheit gewährt 516). In

einer Pandektenftelle wird vom clepani in aeclem gefprochen) was offen

bar auf Tempel zu deuten ift 517); in einer Rechtsbelehrcing des Kaifers

Philippus 518) ift die Rede von in pudlioa clepooere, und dieß wird von

ihm fo erklärt: die Niederlegung folle gefchehen entweder in geweihten

Tempeln) oder an jedem anderen von der Gerichtsbehörde beftimmten

Orte. Diefes Wahlrecht des Schuldners ift auch im heutigen Rechte

nicht aufgehoben; wählt er das Gericht) fo muß es natürlich das

Gericht des Zahlungsortes fein. 6) Die deponirten Gegenftände

dürfen nicht vom Deponenten zurückgenommen werden 519). Zur

Rücknahme ift der Deponent jedenfalls fo lange berechtigt) als die

Weigerung) die Zahlung anzunehmen) von Seiten des Glaubigers

fortdauert. Erfolgt die Rücknahme) fo wird angenommen) die Schuld

fei niemals getilgt gewefen.-Ob die Depofition fchon nach dem römi

fchen Rechte an gewiffe Formalien gebunden war) das tft eine Frage)

die wir in Mangel fpecieller Zeugnifie nicht entfcheiden können. Aller

dings ift einmal von einer edlem-nie ohejgoatio die Rede M)) allein das

fcheint auf die gewöhnliche Zuziehung von Zeugen gedeutet werden zu

müffen; bei der vorangehenden Oblation kommen auch Zeugen vorösl))

allein wahrfcheinlich nur zur Sicherung des Beweifes. Heutzutage ift

in manchen Particulargefeßgebungen Teutfckylands vorgefchrieben worden)

daß der Gläubiger vom Richter) bei welchem die Depofition gefchieht)

monitorifch au rjclencium (loponi vorgeladen) und das zu deponirende

Geld in Gegenwart diefes Richters gezählt und verfiegelt werde 522). -

Treffen die genannten Vorausfehungen zufammen) fo wirkt die Depo

fition des Gefchuldeten eine* wahre Liberation M); deßhalb heißt fie ge

radezu in den Rechtsquellen Solution. Darauf deutet auch eine ganze

Reihe von Zeugniffen) aus denen hervorgeht) daß auch der Lauf der

515) l.. 9. (I. 8. 43. t rec] ita (Iemum oblritia (ledili liberatiouem purit, 81 eo

[060 , quo (Iedelur, e0lulj0 fuel-ic celebrnin.

516) l.. 28. s. 1. l). 26. 7. l.. 1. 8. 36.1). 16. 3. l.. 19 (I. 4. 32.

517) l.. 28. 8. 1. l). 26. 7.

518) l.. 19. (I. 4. 32.

519) l.. 19. (I. ibici.

520) l.. 9. (I. 8. 43.

521) l.. 6 u. 19. (I. 4. 32. '

522) So das königl. fächf. Recht. Vgl. [tina, quaesciones far-eures 9.111.

qu. 90. p. 395 3g. (ga. 2.) - Ueber den Wegfall des Erfordernifies nach dem

gemeinen Rechte fpricht Titlemann, (le. (iepositione juclioioli eiusque eikeclibuo

(Cutting. 1776.) s. x111; v. Glück) Erläuterung der Pandekten Th. 4) S.422.

523) l1. 9. (I. 8. 43.
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,fiipulirtenZinfen unterbrochen wird 524) (von Verzugszinfen gilt dieß

nicht) weil diefe nach bekannten Grundlagen des Pandektenrechtes fchon

mit der Oblation erlöfchen 525)). Auch erklärt fich von diefem Stand:

punkte aus) wie es kommt) daß das Pfandrecht) welches zur Siche

rung der Hauptfchuld beftimmt ift) mit dem Augenblicke der Depofition

erlifGti-IS). Dagegen erhält der Gläubiger eine ausgedehnte Klage

(uliliß ratio), um die Aushändigung der deponirten Summe von

dem Depofitar zu erzwingen. -a Noch ifi die Frage zu erörtern) bei

welchen Schuldobjecten die Depofition eintreten kann. Die römifhen

Rechtsquellen erwähnen fie hauptfämlich bei Geldfchulden und beweg

lichen Sachen; ob fie auch bei unbeweglichen eintreten kann) ift beftrit

ten) obfchon es die gewöhnliche Meinung verneint-W). Eine Befchräu

kung allgemeinerer Natur ergibt fich aus der Bemerkung) daß alle

Quellenzeugniffe) welche von der Tilgung der Schuld durch Depolitlon

fprewen) nur von Obligationen reden) die in einem (int-e befiehen) alfo

die Uebertragung des Eigenthums an einen Anderen zum Zwecke haben.

Bei gefchuldeten Facta iii fchon nach der gemeinen Meinung die Mög

lichkeit der Depofitien ausgefchioffen) und dieß befiätigt fich auch duch

eine Pandektenfielle) welche die Erib-fhung folcher Obligationen bereits

mit der more aeejpjeniii des Giäubigers eintreten läßtökk).

lil. (Lompeueatio, d. h. die gegenfeitigeAbreGnung desGefciuil

deten von dem Geforderten (vgl. in diefem Werke den Art. compensu

tio Bd. il) S. 722-746). Die Frage) wie die Forderung durch

Eompenfation getilgt wird) muß verfchieden beantwortetwerden) je nach

den Vorausfeeungen und Umfiänden) unter welchen fie geltend gemacht

wird. Beruht die Eompenfation auf einem Vertrage der Parteien (die

fogen. freiwillige Abrechnung) c0mpen8. ruiuntal-ia)) fo treten nach den

Anfichten der claffifchenIurifien die Grundfiiße von der Zahlung ein 5W))

und als Folge diefer Fiction die Liberation. Allein in Fällen) wo

die Abrechnung vom Beklagten gegen den Willen des Glciubigers gel

tend gemacht wird (die fogen. c0lnpel18. neeeZZaria). bedarf es nach rö

mifchen Anrichten zur Geltendmachung derfelben regelmäßig einer befon

324) i.. 7. l.. 41. Z. 1. b, 22, 1. l.. 6. l.. 9 u. 19. (I. (ie u8uri8.

(4. 32.)

525) l.. 73. Z. 2. l.. 122. Z. ö. i). 45.1. Vgl. Zimmern a. a. O.

Th. 3) S. 125. Daß unter umitänden die Depofition auch Verzugszinfen auf

heben kann) liegt in der Natur der Sache) weil fie immer das Vorausgehen einer

Oblation vorausfeht. Vgl. l.. 1. Z. 3. l). 22. '1. l.. 28. Z. 1. l). ae uiimiuisil'.

(26. 7.)

526) i.. 19. a, 4. 32.

827) Vgl. die (Zitate bei Zimmern a. a. O. Bd, ill) S. 122.

328) l.. 39. l). (ie reguiix juris (50. 17.): in oinuibus cauzis pra facio

uceipitur ici , in quo per uiium meine sic, quoruiuus fiat (y 0 mp onius , iii). 32

cici Zabinum). -

529) l.. 4. i). qui poi. iu pigu. (20. 4.) l.. 76. i). (ie il. 8. (50. 16.)
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deren Berufung auf die zu compenfirende Forderung von Seiten des

Beklagten). welche ,in den 111111010 811-1011111118. überhaupt folchen) die

nicht 110000 ficlej find) mit der 11011 0100x1110 geltend gemacht wird 530))

und dann nach der Neitur der Exception keine Liberation im rö

mifehen Sinne) fondern nur einen Ausfchluß der Eondemnation

auf prozeffualifmem Wege herbeiführtz in den freien Klagen hingegen

keine förmliche Exception bildet) weil hier die Gegenforderungen des

Beklagten an den Kläger aus .demfelben Gefchafte) aus dem näm

lichen Grunde vom Richter auch ohne Gefiattung einer förmlichen Er

ception berürkfichtigt werden müffen. Wahrfmeinlicl) tvirite im lehren

Falle die Eompenfation 1x180 inte. fo daß eine wahre Liberation entftand)

weil der Exception-Samui) in den rörnifchen Remtsquellen nur auf den

Nothfall befchrcinkt wird. Eine Beftätigung diefer Anfimt findet fich in

einer Stelle ulpiamsöiu)) welehe für den Fall des Gefellfwafts

vertrages und der fogen. 001011111010 100111003 im Compenfationsfalle eine

Liberation eintreten läßt - zwei Fälle) in denen zweifelsohne eine 110

000 600i 00110 vorliegt. Mit wen-iger Schein wurde man fich zur wei

teren Beftätigung diefer Anficht auf die Regel: 001npen801i0 11150 1111-0

fit beziehen) da fie nicht auf dem Gebiete der 100000 11.101 10111010, fon

dern bei Gelegenheit des 011m 0001000806000 05101-0 entftanden zu fein

fcheintW); auch nicht darauf) daß die Eompenfationswirkung vom

Kaifer Alexander mit der Solution verglichen wird 533)) weil diefe Ver

gleichung nach dem in der Eonftitution vorkommenden Ausdrucke: 11180

jure geradenwegs mit dem Gebiete zufammenfällt) auf dem die ge

nannte Regel entftanden ift. 1

il. 11070110 (Scintlderneuerung) heißt die Aufhebung eines befte

henden Schuldverhältniffes durch die Eontrahirung eines neuen) was in

feinem Wefen davon verfchieden ift) das Scimldobject der früheren

Obligation in fich aufnimmt und nach der ausdrürblimen Erklärung der

Contrahenten das lehtere aufheben foll. Daß auf diefem Wege eine

wahre Liberation entfteht) folgt fchon aus der' befiändigen Vergleichung

diefes Tilgungsactes mit der Solution (vgl. in diefem Werke den Art.

11070110 Bd. 171l) S.399).-Aucl) die Delegation kannunter Urn

ftänden die Löfung eines Schuldverhältniffes herbeiführen (f. in diefem

Werke den Art. (l 011230110 Bd. 111) S. 298 flg.)) allein nach der richtige

ren Anficht liegt in allen diefen Fällen kein felbftfiändiger ErlöfGungsgr-und

 

530) Vgl. 8. 30. l. (l0 0er. (4.6.) ' Darauf beziehen fich auch die Aus

drücke 001np0n80t10ne8 0111101; oppani 0011109080110110111 in L.. 4. 8. 1. (l. (le 00111

[1008011011111118. (4. 31.)

531) l4. 10. 8. 1, l). cle 001110008. (16. 2.)

532) 1.. 21. 1). 111111. Man muß nur hinter 01001111 ein Komma feßen) wie

Albt echt) Exceptionen S. 93) fehr richtig bemerkt) nicht aber hinter 1111er

01111108 interpungiren) wie 6111001118, 011801-11. el ernencl. 711l. 16. gewollt hat.

533) l.. 4. f), cle 0010110118. (4. 31.)



498 01111311110.

der Obligation vor) fondern vielmehr nur ein abgeleiteter. Es läßt

fich dieß apagogifch auffolgendem Wege erweifen. Die Formen) in

denen die Delegation verwirklicht wird) find nach dem Inhalte des

darin enthaltenen Auftragesfehr verfchieden) da er nach den Anfich

.ten der Pandektenjuriften lauten kann entweder auf fofortige Zah

lung) oder auf Eingehen einer neuen Verbindlichkeit zwifchen dem De

legaten und Delegatar) z. B. auf den Abfchluß einer Stipulation oder

iitternrnm 01111311110, oder auf die Uebernahme der Litiscontefiation von

Seiten des Delegaten für den Deleganten (vgl. a. a. O. Bd. lll) S.

301 flg.). Im erften Falle nun hebt nicht die Delegation die alte Forderung

auf) fondern vielmehr die tviriliche Zahlung) die ja nach den Grundfcihen des

Pandektenremtes mitvoller Wirkung auch fiir Fremde gefchehen kann. Im

zweiten 1| für die Falle) wo zwifmen dem Deleganten und Delegaten

oder Delegatar bereits eine Obligation beftand) überall eine Notation

derfelben durch Novationsfiipulation oder Erpenfilation anzunehmen)

und das gehört denn» unter die Kategorie der Novationz allein diefe

war nicht Überall unzertrennlich mit der Delegationsform verknüpft.

Das nun fieht man fchon daraus) daß man auch Nichtfrhuldner

mit aller Wirkung) ferner: uberhaupt auch fchenkungshalber delegiren

konnte (vgl. a. a. O. S. 299) 300) 302). Fiir die Litiscontefiation

endlich ift wahrfmeinlicl) auch eine nothwendige Novation anzunehmen)

die vermöge ihrer Natur die alte Obligation zwifchen Gläubiger und

Schuldner aufgehoben und die neue ahligatio 1in3 0011163111130 zwifmen

dem Delegatar und Delegaten an deren Stelle gefetzt haben mag (vgl.

a. a. O. S. 302). Somit fcheint es richtiger) die Delegation im enge

ren Sinne) d. h. mit Ausfchluß der Fälle) die auf fofortige Zah

lungsleiftung lauten) mit der Novation in Verbindung zu fehen) wie

dieß auch in den Iuftinianifmen Pandetten 53ii) und im Iufiinicinifmen

Eoderöiiö) gefchehen 1|) als fie als einen felbftftändigen Erlöfmungs

grund von Obligationen unter die ubrigen einzureihen) und die)

welche auf fofortige Zahlungsleiflung lautet) bei Gelegenheit der Lehre

von der Solution zu behandeln. -

ill. S chulderla ß) den die neueren Reclusgelehrten mit dem un

römifchen Namen 1011118310 zu bezeichnen pflegen. Die Form) in die

er gekleidet werden kann) ift entweder die des Vertrages (dann heißen die

Verträge in der Kunftfprame der neueren Rechtsgelehcten bald coneentio

nes iiheeatoi-iaa, bald negativen) bald remis-sowas), oder aber die des

Legates. Zur erfieren Elajfe gehören hauptfämlici) folgende Einzelfälle.

ei) Die Acceptilation) die fich nur auf das Quittiren von Stiputatio

nen bezieht 536). 1)) Die fogen. 80111110 por an: al“. 111110111637). Dief'

i334) 01g. (10 norutionjbus el cieiegalionibus (46. 2.)

i135) (1011. (16 1107800111008 et. tiaiegnljonjbus. (8, 42.)

536) S. in diefem Werke den Art. acaeptiintio Bd.1) S. 7 fig.

537) S. ebendaf. Bd. 1) S. 181 flg.) den Art, 1108 et 1ib1-a.
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*Form befchränkte fichÜim-vorjufiinianifmen Rechte hauptfämlichiauf

lifolche Forderungen. die durch Anwendung von Erz und Waage entfian

den waren 538» womit es nach der Form des altcivilen Teftamentes zu.

fammenhängt. daß auchlLegate pei- (iiiniiitiljoiieln, wenn fie eine be

fiimmte Quantität von vertretbaren Sachen zum Gegenfiande hatten.

auf diefem Wege quittirc werden konnten 539). Daneben kam fie auch

noch bei Forderungen aus dem Iudicat. d. h. aus einer recinskräftigen

Eondemnation vor. die bekanntlich zur Zeit der claffifchen Iuriften nur

auf eine beftimmte Summe baares Geld lauten konnte.“ und zwar finden

wir fie hier fogar mit der wahren Solution gehäuft. wenigfiens

falls ein Dritter für den Iudicatus Zahlung leifieti-W). Im Ju

fiinianifmen RechteV ifi diefe. Zahlungsform abgekommen und wird

deßhalb in den Pandektenfrcigmenten nicht weiter erwähnt. o) Das

fogen, 'pacliini (le n0l1 pefßiilw, d. h. der unfeierliche Vertrag zwifchen

Gläubiger und Schuldner. wodurch feftgefelzt wird. daß der erftere das

Object der Obligation nicht einfordern wolle. Von diefer Form. welche

offenbar die freiefie aller Liberationsverträge ift. finden fich in

den romifmen Rechtsquellen viele Modificationen vor. 'a Einmal

namlich erfcheint es als einfacher Gefinndungsvertrag. z. B. wenn

_ Ies nur auf eine befiimmte im Vertrage namhaft gemachte Zeit gelten

foll (bei den Neueren eiticiiiin (ie n0i1 lietencw temporalo genannt) 541);

(ein folcher kann fogar fiillfmweigend abgefchloffeit werden. z. B. wenn

Jemand fiir eine befiimmte Zeit fich Zinfen pränumeriren laßt. wird

angenommen. daß er fich fiir diefe Zeit des Rechtes begeben habe. das

Capital einzufordern W2)). Sodann kann es auch allgemein geftellt (in

rem peicliilii) oder nur auf eine befiimmte Perfon befchrcinkt fein (in

lparsonain pectiim). 'qIenes wird in der Regel vermuchet und das ift

der Sig des eigentlichen-Erlaßvertrages. welcher Obligationsgründe für

immer zu befeiiigen vermag. Diefes hingegen bildet die Ausnahme. und

alsxnllgemeines Kennzeichen folch-er Vertragsformen wird in den römi

fchen Nenne-quellen hervorgehoben. daß der Name des Schuldners in

dem Vertrage ausdrücilicl) genannt. und dadurch der Inhalt des Ver

trages nurrauf deffen Perfon befchränktwirdW-Z). in welchen Fällen

dann die Wirkung des Vertrages fich nur auf die darin aufgenommene

Perfon. nicht aber auf deren Erben und Intercefforen erftreckt544). In

deß kann es wohl kommen. daß jene Aufnahme des Namens in den

Vertrag nur deßhalb gefclhieht. danxiit man wiffenotönne. mit wem der:

.(11.

___ , - nx.) . ni.. iii Ib . .:; .Y .Lk

.|1 Ü .LF (Sal .7 . '" i* ..l (Lkö

- ceniiiinie) Cajus, inn. iii. g.“ 173, M! -bi-ii -ll -i " **7 ("i-i'

iii-ci' reine-nus, ion. iii. 31175. '>'(Zir.-*'cie'ieäiiiii8ll7.?0. 21. *ZEW 8WD“

' 540) 631113, i551. 111.3. 17-3. oieiue---ijiore-l-i; 14. -WmlwiilliE

541) i.. 27. 3. 1. o. (ieyciclis. (2.'14.)--'z Wq" 1 *x* -*„' e*: (LW

542) t. 57. 51-. i). idici. *k* »K *l1 -' 4;). *; “X77

.lil-sa543] n97. 338. i.. 17. z.-3;--!>1.'.27.s.9'1-:-> i.; 5-7. 3x1: ohiöficf., , x

544) i.. 22. i.. 25. s. 1. i.. 57. 3. 1. o. ibjci.Till. i 32
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»iilbe-siheibqyit qbeeiäilofieu werden. und- de ,hier lediglich die Abfilit

'der Parteien-über die Bedeutung der Vertrageworte entfcheidet) fo wird

:nachbuer oben angegebenen Präfumtion der Vertrag wiederum für ein

:yziclum in rein gelten müffen 345). Eine Befchränkung auf eine Ein

zelperfon ift, auch von Seiten des _Gläubigers möglich) der in dem Ver

.trage genannt _wird 546)) und das hat die Wirkung) daß zwar berge

:ncinnte Gläubiger nicht gegen den Schuldner klagen kann) weil er an

_den Inhalt des Vertrages gebunden ift) allein des Gläubigers Erben

?es unverwehrt: bleibt) den Inhalt des Vertrages geltend zu machen.

(Die Erforderniffe) welche die römifchen Rechtsquellen zur Giltigieit

eines folchen Erlaßvertuiges verlangen) find im einzelnen folgende:

ee))Es_*muß eine remtlici) anerkannte 011084 zu Grunde liegen) zB.

Seinnkung) Kauf) Vergleich) Beftellung einer VNitgift) Legat u. f. wi")

_Hiernam müffen) wo ein folcher Grund eintritt) auch die fpec-iellen

_Reclnsvorfmriften beobachtet werden) die für diefen Einzelgrund gelten;

imSchenkungsfalle wird beziehungsweife die inejnnatja autor-uni eintre

ten _muffen u. f. w. 1ei) Der Inhalt des Vertrages darf nicht gegen die

Gefeße oder gegen die Forderungen der Schicklichkeit verftoßen 5is). So

ift z. B. der Vertrag ungiltig) wodurch fich Jemand im Voraus des

Klagrechtes begibt aus einem noch nicht begangenen Verbrechenoder

wegen einer erft in der Zukunft eintretenden Arglift des Gegners“9)

-- Außerdem müffen natürlich noch die allgemeinen Merkmale zu

treffen) die zum Abfchluffe von Verträgen erfordert werden; alfo

wirken auch hier die allgemeinen Fehler des Confenfes fiörend ein.

wie Irrthum 550)) Zwang und Betrug W)z doch haben die leerer-n

beiden zwar nicht gerade die Wirkung) daß der ganze Entfag-ungsrer

trag ungiltig wird) fondern fie bewirken nur gegen' die aus dem ?trip-W

übrig bleibende Klage entweder eine Exception _oder eine ptäcokijcb*

Klage zur Aufhebung ,des Entfagungsvertrages 552). - Ob außer der i

Vertragsform auch fchon der einfeitigeVerzicht von Seiten desGläu

bigers hinreicht) um einen Schulderlaß herbeizuführen -- mit and-ri“

Worten) ob eine, einfeitige Entfagung- giltig ift) auch wenn fie von der

anderen Seite nicht angenommen wird):_das iii eine Frage) die nas)

 

i543) i.; 7. g. 8. i.. 40. pi'. 0,11116.

zii4o)i..it7.g.1.i).iiziii. --.- - -.
i547) i.. 56. i). juni. t. 7. u. i..17. [ir. i). rie äonritionibiie. (39. s.) b*

12. Z. 2. ]). (ie jure cioijiiin. (23. Z.)

548) i.. 7. g. 3 u. 7. i.. 27. 9.4. i).2. 14. z
549) l.. 27. Z. 3 u. 4. l). ibiii. Aus demfelben Grunde ift ein (tutti-eures)

vertrag wegen zuftändiger operie- nei-i nuneiaeia nur infoweit giltig) als 'ic da

Privatvermögen des Rune-faulen angeht. l.. 7. g. 14. i). una.

650) l.. 6. l). .Io iiccepljl. (46. (i) . . '

2in1) i.. 7. 3. 7. i). 2. 14. ' Ü)
in) e. 21.. si: i). auser-wege nose.. (ire.) -r..14. e- 9.- li- Ü“ '

eäiclo. (21,1.) *gm- _g _i ,Z ..i .c .r ..i . '
.
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dem -Iuhalte der-Rechtsquellen außer den Lege-ts.: und Pollicitations

fallen-durchaus.uerneinendbeantwortet werden muß 533). Einmal deße

halb. -weil. wie Pau ll-us ,bezeugt. die Liberation einer fremden

Srhuldmur auf dem Wege. der Zahlung oder Novationsfiipuiation
möglichxift. die dann fpäterhin -quittirt wird 554*). Sodann bezeugt

anchPomponius nach Eelfus. daß ein Verzicht auf eine Forde

rung. die im Vertrage mit einem Dritten ausgefprochen wird. für den.

zu deffen Gunften der Verzicht lautet. durchaus wirkungslos i|555)».

Wenn .gleichwohl manche. Territorialreciyte einfeitigen. nicht aeceptirten

Verzichten die Kraft wirkfamer Eonventionen beilegen. fo ifidieß nachdem

Gefagtennur als Ausnahme von den Regeln des gemeinen Civilrechtes

zu betrachten W):- ci) Daß auch auf dem Wege des Legates eine Re

miffion moglich ift. bezeugt die ganze Lehre vom lcg-atuiu libercnioniq

* wenigfiens für den Fall. daß-es an den Schuldner des Erblaffers abge

geben wird..--- Sehewwir nach diefen Bemerkungen uber die Form

der Remiffion auf deren-Inhalt und Wirkungen'. fo ergibt fich

zunächfi *in Betreff des *erften Punktes. daß ,in der Bewilligung. des

Schulderlaffes eine Veräußerung liegt. welche. vowSeiten deffen.

welcher ihn bewilligt. Veräußerungsfähigkeit vorausfeßt. Hier nun -ent-,

fcheidetals Grundprincip. daß der. an weichen nicht mit GiltigkeitZahlung

geleifiet werden kann. auch nichts erlaffen kann557). .Hiernach kann

fich ein Pupill ohne Beitrittfeiues Vormundes. nichts durch einen Er

laßvertrag vergebenööihz, ebenfowenig darf der Tutor oder Eurator

Nachlaßvertrage fchließen. welche die Rechte feines Mündels beein

trächtigen5ö9)z das Nämliche gilt auch von den Verwaltern fiädti

fchen Vermögens. die ftcidtifche Schulden nicht felbfifiändig zu er

laffen vermdgenölio). Prozeßprocuratoren können nicht Forderungen

deffen erlaffen. den fie vertreten. außer wenn fie fpeciellen Auftrag dazu

haben. oder Generalbevollmäckitigte find. oder überhaupt die Vollmacht

zu ihrem eigenen Nutzen ierhalten haben 561). Daß auch Käufer einer

Erbfrhaft Erbfchaftsfmulden erlaffen können. fcheint* nicht fiiglich zu

bezweifeln. da fie als Eeffionare behandelt werden. Endlich wird auch.

U33) So auch Unterholzner a. a. O. Th. 1. S. 486.

U54) l.. 91. l).'cic 50ioii0l1ivu8 (46. 3.) [hier find die Worte des Paullus

von ima abwärts befchränkend zu nehmen). l.. 53. l). ibici.

-- &WKO-hät i). (ie rezcjniiencin iiunciiiidi-ie. (18. 5.) -i '

336) So der kbnigl. fächf. Gerithtsgebbauch. Vgl. [iin-l, quneßtionexfo

rgnßeß turn., [hi. pqu. 59. mi. 2. p. 294-298.;- Das für diefe_ Anfitht aus l.. 26.

9--, (i9 pwbciiitjnibuo (2233.) entlthnie Argument fälle fchon deßhalbweg. weil

in der Stelle ein ftillfmweigender Confensla fd* kein einfeitiger Verzicht) klar

und dciutlich voiausgefeßtwird: "(- -u 'q -*- *- -7 * "i M* (i *

557) i.. 28. pl'. l). (i0 puciio. (2. 14.) *l* 4'* (

358)1..x_*28. pe. u. ibicicq-e-r-i-..ii 1.x, .g .i- .x- -a .i Z -559) 1.. 28. g. 1. 1). jaja. l.. 22. 1:, ac pucii'..(2.(ß,) Z ' i 4er*:

n60) i.. 28. 8. 1x1). jvnx. i: mern-a.: iiemdsaüticniib' 3.42.* 4.)* 13i c:

361)1..10.3.2. ii-icl1ei.[..'2.i'.bi1Z.'p1*.J.r1..f),4iapkc>.-(L 14)
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dem Cedenten das-Recht zugefianden) wenn nur der Cefius vonder

Eeffion nicht unterrichtet war W). Allein man muß fich davor huren)

das Princip) daß) wer giltiger Weife nicht Zahlungen annehmen kann)

auch keine Schulden erlaffewdarf) umzutehren und darnacl) als Regel

aufzufiellen) daß) wer Zahlungen anzunehmen befugt ifi) auch Forde

rungen giltiger Weife zu erlaffen vermäge 563). Das würde fchon deß

halb _falfch fein) weil z. B. der Zolulicinie entire ncijeelur zwar Zahlun

gen annehmen) aber keinen. Nachlaßvertrag .fchließen darf 564). -

Nach der anderen Seite) nach der des Schuldners hin) welcher durch

den Nachlaßvertrag gewinnt) fällt dasErforderniß der Veräußerungs

fähigkeit von felbft fort; hiernach wird von daher Jeder eintreten diir

fen) welcher uberhaupt Verträge nbzufchließen und durch Verträge zu

erwerben befähigt ift. - Was ferner die Wirkungen der Remiffion

angeht) fo hängen fie auf das genauefte mit den Formen zufam

men) in denen fich jene herausftellt. Acceptilation und Solution

unter Anwendung von Erz und Waage wirken jp80 inne, bringen alfo

regelmäßig eine Liberation zu Wegez denn fie werden in den römifhen

Rechtsquellen immer als jlungiunkjn 301ml() behandelt 565). Weil indeß

die erftere nur auf Stipulationsfckyulden anwendbar ift) fo konnte die

Liberation in anderen Fällen der Acceptilacion nicht eintreten; indeß

hielt man dann meiftens in der ungiltigen .Acceptilation wenigfiens

den einfachen Nachlaßvertrag aufrecht) weil jene auf der ueberein

fiimmung der Eontrahenten beruht) die Obligationsverhältnifie ein

fiir allemal aufzuhebenööä); allein dann wird fie in den weißen

Fällen nur' auf dem Erceptionswege gewirkt haben. Der ein

fache Nachlaßvertrag (paelum (le non petenäo) wirkt regelmäßig

nicht m80 jure, fondern auf dem Wege der Exception 567)) und diefes

erceptionale Schuhrecht gründet fich auf eine Stelle des prätorifhen

Edictes 568). Nur ausnahmsweife kommt dadurch i930 ini-e eine Libera

tion zu Standez einmal bei den natürlichen Verbindlichkeiten 569)) fo

dann beiForderungen) die micDelirttlagen verfolgt werden können-W))

endliä) auch da) wo das, Schuldverhältniß durch bloße Willenseinigung

662) l.. 17. 1),. rie trnnvarlionibue. (2. 15.) l.. 3. 6. rio norntionjbur.

(8, 42.) - f j

563) Zu einem folchen Mißverfiändnifie könnten namentlich Stellen) wu

1.. 11 u. 12. l). 2,. 14. Veranlaffung geben.. * .

564) l.. 10. l). (ic: 80]utj0njbu8. (46. 3.) 1 - 7 l l

665) Cajus„ just. [ll. Z. 173. l.. 1. b. (le aeeeptil. (46. 4,-) x8, 1. ]

quihus moclic 0i1ljgotione8,..(3. 29.) - r , , .7

566) l.. 8. pr, b. 46. 4, l.. ö. pr. l). .ie reeeiucbrenä. (i8. 5.) l.. 23

]), 46. 4. , , ) 7N. W . n. . M;

667) l.. 7. 8. 4. l). 2. 14. F. 3. l. är exeeptjoriibuo, (i. M.) . lität'

368) l.. 7. Z. 7..l).-.2. 1e. -4 0-. k.; .- *_- ,* 4..- t! . - :um

669) l.. 95x8. &eifluöt901ulj0r1jlii18.('(46; 3.)). ' " .i . . . "ii-l

i -. 670) [..- 17...S.:1..l).2.:l,-4. 'bi 27;' 8-2. düibici. ,':* 1 f . .t (tft;

..-4 S* '
.10
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entftanden war) d. h. bei den fogen. Confenfualverträgen) fo lange es

hier bei der bloßen Willenseinigung geblieben war. Im heutigen

Rechte) welches den einfachen Erlaßverträgen nicht blos erceptivifwes

Schuhrecht) fondern überall directe Liberationsiraft beilegt) werden diefe

Ausnahmen zur Regel und es tritt fonach überall eine wahre Befreiung

ein) wie bei der Acceptilation. In der Regel werden die hier gefchil

decken Wirkungen des einfachenErlaßvertrages .nur von Einer .Seite

eintreten) weil' durch den Vertrag gewöhnlich nur Einer fein-Klag

recht aufgibt. Dann aber treffen fie mit größerer oder geringerer

Vollftändigkeit) ganz nach dem Inhalte des .Vertrageszin Erftreckt

fich der Erlaßvertrag nur auf einen Theil der Schuld) fo bleibt das

Obligationsverhältniß immer noch fiir den Ueberfmuß befiehen 571). Bei

alternativen Obligationen bringt es freilich fchon ihre Natur mit, fich)

wornacl) dem Schuldner die Auswahl znfieht) daß die auf den einen

von den gefchuldeten Gegenfiänden gerichtete Acceptilation in der Regel

das ganze Sclnildverhältniß auflöft) weil der Gläubiger durch-diefe

Handlung dem Schuldner jenes Wahlrecht entzieht; es müßte :denn

ausdrücklich ausgemacht fein) daß wenigftens der andere von den alter

nativ gefchuldeten Gegenftänden noch im Obligationsverhältniffe zurück

bleibt772). Das Nämliche gilt auch bei Obligationen auf ein genau)

wenn der Erlaßvertrag nic-rauf das Individuum gerichtet ift 573). Hat

indeffen in folchen Fällen nicht der Schuldner) fondern der Gläubiger

die Auswahl) fo treten die allgemeinen Grundlage vom theilweifen

Smulderlaffe wieder ein) fo daß die Obligationsklage -gar nicht auf den

erlaffenen Theil der Leifiung) wohl aber-auf den lleberfmuß gerichtet

werden kann574). Fragt man ferner) für wen und gegen wen-der

Remiffionsvertrag wirkt) fo vecfteht es fich nach den allgemeinen Regeln

der Verträge von felbfi) daß er regelmäßig zwifchen Gläubiger und

Schuldner abgefmlofien fein miiffe) wenn er auf beider Verhältniffe

gleichmäßig .einwirken foll. Amtlarfien zeigt fich das in der Lehre von

der Acceptilation) denn auf diefem Wege kann Niemand fremde Schuld

verhältniffe zum Vortheil oder Nachtheil dritter Perfonen löfen 575);

ferner kommt davon,eine Anwendung bei dem einfachen Remiffionsver

trage vor) wenn bezeugt wird) daß die von dem einen ,Eorrealgläubiger

oder Handlungsgefellfmafter bewilligte Remiffion anderen Correalgläu

bigern und Handlungsgefellfmaftern in ihren Rechten keinen Eintrag

thun' Ldiirfe577). Nur von Selten des Schuldners-läßt man aus

.- . „.. - ..l t.

i171) h7. g. 17. i.. 27. g. ii. i). 2. 14. Das ?dämliche gilt auch bei

der Acceptilation, l.. 9. 10. 17. l). rie iicccptil. (46. 4.) ' ."1. F. 3. 29.

'l n72) i.. 27, g. 6, i). 27. 2. i..13.g.4. i.. 17. i).' 6. 4.

n73) i.. 13. 5. 4. i), 46. 4. *

574)i..27.3.7.i>.2.14. - * .

575) i.. 13. g. 10. i.. 8. g. 4. i). rie acccpljl. (46. 4.) - -i.

i576) i.. 27. pi'. 5. 4. o. 2, 14. i.. 93. pr. i). ile rolul. (46, 3.)

.
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nahmsweife das aus dem fremden Vertrage zuftändige Schuheetht auch

Anderen zu Gute kommen: einmal wenn der) ivelcher zu feinen Gun

'flen den Nachlaßvertrag gefchlofien hat) zurden 'Perfonen gehört) durch

die er, nach den allgemeinen Grundlagendes Obligationenremtes erwer

ben kann (dieß findet ftatt bei Sclaven und. Hauskindern. die fiir ihren

Gewalthaber den Vertrag abfchließen 577). ferner bei Sclaven, an denen

Jemand das Nuhnießungs- oder das einfache Nuhung-sremt hat578))

endlich ,auch bei 'freien Perfonen) die uns im gutenGlauben Sclaven

dienfie erweifen)5.7,9). , Sodann wirkt. ausnahmsweife die .fchühende

Kraft des Nachlaßvertrages auch dann 'über die Perfon des Pacifcenien

hinaus ) wenn Jemand dem Vormunde 'für feinen PiiuidelF oder dem

Procurgtor fiir feinen Auftraggebereinen Nachlaß “bewilligte denn .ob

fchon in diefen Fällen der eigentliche Schuldner dem Gläubiger gegen

iiber fich nicht- auf einen Vertrag berufen kann). fo wird ihm doch-gegen

des letzteren Klage die (iaii excepiia gefiactet. wei( diefe Klage nicht ohne

den Vorwurf einer treulofen Handlungsrveife für den Kläger realifirt

werden kann 580). * Außerdem kommt auch das einem 'Pacifcenten

erworbene Schuhrecht Anderen) die nicht pacifcirt haben) dann zu Gute.

wenn des Pacifcenten-Smuh ohne eine *folche Annahme nicht vollftän

dig fein wurde u mit einem Worte) alle-Theilnehmer an dem Schuld?

verhäleniffe erwerben aus dem fremden Narhlaßvertrage das Schußreht,

an deren Befreiung der Hauptfchuldner ein juriftifmes Intereife heit-i")

(dahin gehören nicht-blos die Erben' des Hauptfchuldners) fondern haupt

fächliä) auch deffen Burgen) weil diefe nach* der Zahlungsleiftung für den

Hauptfchuldner gegen-diefen mit der Mandatsklage ihren Regreß nehmen

können 582). felbfi die Sfngularfuccefforen. z. B. der Käufer der Sache)

welche den Obligationsgegenftand ausmacht 583).. Umgekehrt nähe dervom

Burgen mit dem Hauptgläubiger' fin: fich abgefchloffene Erlaßvertrag dem

Hauptfchuldner in der Regel nichtF weil diefer kein Intereffe an der

Befreiung des Burgen haräflli) z auch nicht den -Mitbürgerr. die für das

. l*|- k

. . i. -

f i» e .qq (7, „.47 , 4

f 377) l..*1*1*."-x-1r.**Z.*1*'-(3_. 0:46. 4. i..':iz._'p3.'1 u;"2. '1). jdn. n17.

s. 7.- i.. 13.11.' .'19.“0.2;1-1. “- - 1,--- *- .*1 r

i 678) l-.-„.'41..p1--. 1F. 46. 4.- »l.".*19.u,' W. Dalai-ninja. (2. 14.)*

ö79);(1-19> ?rex-i 7“?
.. . x 7. . -' e*

__ .f 580) .10.g,2,'7„g„" . r,'1s. i..:28.„g.1.,0..1epqcu3.„(2.,14:);

* 581) .21.*3, r. 32. 0.2. 1e.,- Vgi.>i..27.3; 1.i1.j1(1.

l.. ö. pr. l). (ie ljderatione legal-i. (34. 3.) g U

582) Deßhalb fällt die excepljo priori für den Burgen weg) wenn das Zn

tereFe des Hauptfclnrldners aufhört. -z. B. wenn-Jemand fich oerbürghum dem

Hauptfchuldner ein Gefchr-nhzu machen. l.. 32. l). 2. 1.4. [x5. pl'. l). 34. 3

].. 9. Z. 3. l).-14. tigt-Leber andere ,hierher gehörige 'Fälle fpricht near-euros,

interpretniionum juri8 cjiiilis [l1, 8'. 8. 36. '*- _ . h

583) l., 17. g. 3, 1). (lo kann. (2. 14.) ,-i..-14. Z. 2. in (dumm. (ij-jä

(1o.3.) . - - „an .- e. *

584)l..2a-. i., 2d. s. 2. o. 2. 14, » .5 .*1 -i -1

.



011111110. 503:
q

nämliche Obligationsverhältniß gut gefagt haben 38***) - doch kann der

Hauptfchuldner. auch der Mitbiirge aus einem folchen Vertrage wenig

fiens die 11011 011000110 brauchen. *wenn die Abficht der Pacifcenten er

weist-ich auf die Auflöfung des ganzen Schulduerhaltniffes ging 586);

ferner fieht ausnahmsweife dem Hauptfchuldner aus einem folchen Ver

trage 01bit die 0001i 01000110 zu. wenn der Burge "eines eigenen Vor

theiles halber die Bitcgfcbaft abgegeben hatte. weil er dann gewiffer

maßen als Hauptfchuldner behandelt wirbö'7), Daß auch Eorreal

frhuldner fich mit der Erreption "müßen können. die aus dem Ver-trage

eines anderen Eorrealfmuldners entfiehc. kann für die Falle. wo fie

gegen einander im Zahlungsfalle Regreß nehmen dürfen. nicht füglim*

bezweifelt werden 578); außerdem geht fiir fie das Schuizremt fchon deß

halb verloren. weil die Pacifcencen an deren Befreiung kein Intere-ffe*

haben. Schließlich mag noch erwähnt werden. daß auch in den 011115-114'

1101108 1111100110110 1111111110113, die das 1111110110171» Edict auf dem Grund

der väterlichen und herrfchaftlirhen Gewalt. ferner auf den 11180113 und

den Auftrag hin aus den Eontracten derer. welche in der Gewalt fir-hen.

oder der Auftragnehmer gegen den Gewalthaber oder Aicftragg-ebereint'

geführt hat. der Nachlaßvertrag des wahren Contrahenten auch' 0111110:

teren eine wahre 01000110 011011 und unter umftanden auch völlige Live?"

ration gewährt589).'z. B. bei der Verpflimtung des Vaters bis zum

Betrage des 000111111111 oder der 111 10111 101-rio; -Ö Allein auch von Sei

ten des Forderungsberechtigten kann es ausnahmsweife vorkommen. daß

ein 'von fremden Perfonen abgefchlofiener Nachlaßvertrag zu feinem

Nachtheile auf das befiehende Obligationsverhaltniß einwirkt. So fin

det gegen den Gläubiger eine 1101i 011000110 fiatt. wennIemand in deffen

Auftrage eine Remiifion bewilligt. und diefer hinterher den Erlaßvertrag

nicht achtet-TW); auch fieht ein Schuhrecht' gegen den wahren Inhaber'

der Forderung zu. wenn Jemand. der zwar. fireng genommen. nicht

Gläubiger [fi. aber doch einer natürlichen Reihtsanfimt nach als folcher'

behandelt wird. einen Erlaß gibt. z. B. der EeffionarM) oder der Knu

fer einer Erbfmaft 1110114711111) der Forderungen. die fich in der Erbfchaft

1110111111392). endlich wirken aber auch die vom Obligationsberechtigten

abgefchlofienen Narhlaßverträge manchmal auch gegen deren Singu

larfucrefioren. wenigfiens gegen folche. die es durch Schenkung gewor

585) l.. 26. 9.111111. .1 i - i ' l . .- _ - .. , ..

586) l.. 26. l). 11.111. 1110.-.,- ' 1 -' - -» 11. 1 . '» .j

587)1..24. 1). 111111, x -- .
588) 1. 25. 01. 0. 111111. 1

1 589) 1.. 19. Z. 1. l.. 20. 1.21. 01-. s. 1. l). 110 0301i.. (2. 14.) 1.. l1.

z. 1. 1.). 1:10 110000111. (46. 4.) -

119101.. 10.3. 2. 1. 11.112,14. -1. 9.0.4114.

591)1..13.3.1.0.2.14.
119m1.. 10.111. 0.111111. um' »7- -

l
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den find999). - Eine Modification diefer Grundfähe tritt hervor

bei dem theilweifen Schulderlaffe (Acrord)) welcher von Seiten der

Erbgläubiger dem Erben bewilligt wird) um ihn zum Erbantcitte

zu vermögen) und gewöhnlich freiwillig ift) unter Umfiänden aber auch

erzwungen werden kann. .Hier gilt der Erlaß gegen Alle) die den

Accord ausdrücklich bewilligen. Selbft die» Gläubiger) die durch

Pfand und Bürgen gedeckt find) werden in ihrem Rechte an dem

Pfande und der Bürgen bis zum Betrage des-Accordes-verkürzt) fo

weit fie ihm ausdrücklich beitreten; nur wenn fie überftimmt werden)

fchadet dieß ihnen blos in Anfehung des Erben) als Hauptfchuldners)

nicht aber ihren Anfprüchen aus der Real: oder Verbalcaution 594). Ob

diefe Grundfähe auch auf privilegirte Gläubiger anwendbar find) ift

nicht außer Zweifel) da fich zwei gleichzeitige Iuriften “bei Entfchei

dung der Frage widerfprechen) indem Ulpian99ö) meint) privi

legirte Gläubiger hätten vor den übrigen nichts voraus) Patillus596)

hingegen fagt) daß das Recht der Privilegien durch den erzwungenen

Accord nicht beeinträchtigt werden könne. -- Falls der Erlaß durch ein

Vermächtniß an den Schuldner des Erblaffers abgegeben wird) wirkt

das Befre-iungslegat nicht jp80 ini-e, fondern nur auf dem Erceptions

wege.- Hiernach kann der Erbe die Klage) die feinem Erblaffer zuge

i |anden),zwar noch fernerhin gegen deffen Schuldner anftellen) allein

dem» Beklagten fteht ,zur Abwendung der Eonde-mnation die 4101i exceplio

zu). weil die Klaganftellung von Seiten, des Erben dem Willendes

Ecblaffers entfchieden widerfpriwtz außerdem kann der Vermachtniß

nehmer auch noch felbftfiändig auf Quittung der Obligation durch

Acceptilation und part-rm (le non peter-rio klagen 597). -- ,

bill. Der fogen. dance-Mina o0n8eu8u8599). Eonfenfual

vertrage und die daraus entftehenden Obligationen können durch die ent

gegengefehte Uebereinkunftwieder aufgehoben werden) wie wenn fie nie

mals -befianden hätten. Als Grund des Phänomens wird in den römi

fchen Rechtsquellen angegeben) es verftehe fich 'von felbft) daß) was

durch einfachen Eonfens zu Stande gekommen) auf diefelbe Weile ge

löft werde) wie es entftanden ift 599). Die Vorausfehungen diefes Er

v93)1..17.3.v.o.ci.zxi3cej*3.(2.14.) “ - -

594) l.. 58. 8. 1. l). manuell. (17. 1.) l.. 10. pr. l). 2. 14.

595) l.. 10, pr. l). ibiä.

596) [a. 58. 8. 1. l). 17. 1.

597) l.. 3. 8. 3. l.. 22. l). (ie liber-ut. legatri. (34. 3.) l.. 4. 8. 20. l).

cle 1101i inali except. (44. 4.) l.. 17. (I. (ie 6cieja0mmi88.!*(6. 42.) Vgl. indie

fern Werke den Art. Einrede Vd.l[l) S. 720. i- l' _

598) Diefer Ausdruck ift zur Bezeichnung des Aufhebungsgrundes clafftfcb.

1...' 35.71). .jo 1X-, 1. (50e 17.) 'ln 3. ]). (io reecinclenuu vencjilione. (18. 5.) In

8. 4. 1. quibus mociis tollilur obljgeilio (3. 30.) ifi: von oomrnrin-'oluolnie an.

oolri die Rede) ferner *von route-urige rolunwlio- tiäminiculo cliorolri in l.. 1. (I.

qua-icio lioent al) empiione (4. 45.) 1* , i

599) r. 35.1). 50. 17. 1.. 1. a. a, 4s. 1.. 80. 8.11.'. 301m. (116.3.)
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löfchungsgrundes find im einzelnen. folgende. 1) Es muß ein Eonfeu

fualvertrag vorliegen, In anderen Fällen wirkt die Uebereinkunft nur

als nuciuru pnciuln, was nur eine Exception erzeugt. 2) Aus diefem

Eonfenfualvertrage darf noch keine contractliwe Leifiung erfolgt oder

mit deren Erfüllung der Anfang gemacht worden fein 600). Dieß ergibt

fich daraus) daß die römifchen .Rechtsquellen den Eriöfchungsgrund ohne

weiteres eintreten laffen) fo lange noch reriategra 60l):ift) oder wie es

in anderen Stellenheißt) re nunciulu 3aouin602), und gerade diefe

Kunfiausdrirckein der oben angegebenen Richtung-erklären. Iii die

tontractliche Leifiung von einer oder von beiden Seiten bereits erfolgt

oder wenigfiens angefangen) fo tritt der Erlöfwlengsgrund nicht mehr

ein) es mußte denn die vorige Lage der Samen wiederhrrgefiellt) alfo

die erfolgte contractliche Leifiung zuvor rückgängig gemacht fein603);

fonfi befieht der alte Eonfenfualvertrag in feinen Wirkungen fort) und'

dann wäre die Uebereinkunft als ein neuer Vertrag' zu behandeln) der

zum Theil den Erlaß 'der bisherigen Obligation enthalten' kann),zum

Theil aber auch eine neue begrundet605). 3)'Die, ulebereinkunft über:

Auflöfungdes Gefchäftes muß unter den namlichen Nerfonen erklärt.

werden) iveltloe den Vertrag abgefchloffen haben) oder mit ihnen z. B.

durchErbgang in Perfoneneinheit ftehen 605). Ueber die Art und Weife

diefer Erklarung geben die röinifchen Regnsquellen weiter keine befon

derenVorfchriftenz folglich treten hier die allgemeinen Grundfähe von

der Einwiliigungein. Sogar in einem anderen Gefmäfte kann die Ein

willigung liegen) wenn es auch nicht in der Form) wie es beabfichtigtwor;

denift) aufrecht erhalten werden kann 6,05). So wird z. B. aus der

*Acceptilation der Verbindlichkeiten) die aus einem Kaufe liammen) geradezu

der cqnirxirius c0|i8en3u8 gefolgert 607)) felbft dann) wenn diefe 'Acceprilation

auch 'nur vonder einen Seite geichehen ifi 505). Den Inhalt der uebereim_

kunft anlangend) fokann fie bald aufdie Aufhebung des ganzen Eonfenfual

vertrages) bald nur auf die eines Theile-s' gerichtet fein 609)) z. B. wennder

.Käufer von mehreren Perfonen, beerbt wird) und der Verkäufer nur mit

600) Vom Anfang der Erfüllung an fpricht l.. 2. i). 4. 4d. Zahlung eines

Angeldes bei dem Kaufe gilt nicht als Erfüllung .des Vertrages. i.. 2. (nen.

601) l.. 58. l). rie partie. (2. i4.) l.. 2. l). (ie rereinri. eeniiirjond. (18.5)

l.. 1 n. 2 (L. quaucio iiceut ab amlious. (4. 45.) - -

60m5 4.-*i:-'>3.30. t'. 19.16. oäizepasiagn. 14.) 1.8.9.1. ua

1)._ .ie reseinci. rent). (18. i1.)

', 603) i.. 58. l). 2. 1.4. l.. 1 u. 2. (Z. 4. 43. '

"- 604) Am klarflen ifi hier l.. 38. l). 2. 1-4. - . - 'i

605)*l.. 7. Z. 6.' l). 'rie puciia. (2. 14.) i) . i .- i -- .

606) i.: 2.10. rie rescinri. kenn. (18,13.) T “ 'fi' - 4 i - *-17

007) l.. 3; pr, l), (ie reaeincienäu ire-ui; (18. 5.-) i.. 23. d. (lauert-pflic

lioue (46. 4.) vgi. mit l.. 8. pr. 1)., .ia aeoeptil. (46. 4.) . .l z --.

608) l.. 23. l). 46. 4. . * '. . “ 7 r

..noch 117. 6:6. o. aayaca3.x(2;14.) , - : ,W -_.
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Einem von ihnen ubereinkommt. fo bleibt der Theil des Contractes fiir

die Nichtpaciirenten unberührt. - Fragt man nach den Wirlnngen der

Uebereinkunft. fo enthalt fie einen gegenfeitigen Erlaßvertrag. welcher

nach beiden Seiten hin alle contraetlichen Verbindlichkeiten aufhebt. alfo

beide Theile gleichmaßig liberirt. und nicht/ wie der bloße Erlaßvertrag

oder die einfache Aeceptilittion nach der Einen Seite hin tvirktz ja diefe

Wirkungen treten in ihrer ganzen Fülle auch dann herborh wenn der e011- »

ikukjnn (*0n86n8l18 aus der einieitigen Acceptilation gefolgeet wirdöio).

Sie kommen aber m50 inet!, nicht blos auf dem Erceptionstoege zu

Tage. wie fchon daraus folgt. daß hier überall von libeeaeiöll) die

Rede iii. auch die Obligationstlagen nicht zugelaffen werden 612).

"lll, Einfeitige Auftitndigung des Schuldverhält

niffes. In den römiiclnn Rechtsquellen wird rückfiwtlich des Schuld

ners mehrfach der Grundfah ansgefprochenF daß man von einer einmal

confiituirten Obligation nicht einfeitig zurücktreten kannöiö). und das

beftatigt na; fchon _durch den Begriff der Obligation. deren Weien ja in

einer Ztvangsverbindliwkeit liegt (vgl, oben S. 412). Davon macht

auch der Vorwand/ daß die Umfiande fich verändert haben. keine Aus:

nahme; daher wohldie Anficht derer ohne weiteres verwerflich ifih welche

bei Schuldberträgen allgemein annehmenF daß fie die Elaufel renne- ein

Zlnnljbnß fiillichioeigend enthalten. Ausnahmen kommen vor u) bei

gewiffen zweifeitigen Verträgen. deren Abfthluß ein hörhfi perfönlihes

Vertrauen in den Contrahenten vorausfeht. Dieß trifft zu bei dem

Gelellfcizaftsvertrage. wo jeder von den Contrahenten principaliter aus

dem Contracte berechtigt und verpflimtet ifi/ und jeder fich dnrch einlei

tige Aufkitnoigung von dem Fortwirken des Vertrages los-machen kann;

doch bleibt er natiirlich zum Sthadeneriatze gehalten. wenn diefer Riick

trftt zu einer Zeit gefchah. wo dem Gegner an dem Fortbefiehen des

Vertrages gelegen fein mußteöli). Ferner gilt dieß bei dem Mandats

verhaltniffeh aus dem der Regel nach dem ?Mandanten die Zurücknahme

des einmal gegebenen Auftrages 615). wie dem Mandatar die einfeitige

 

a D

U0) l.. ij.pr'.l),18.ö. l.. 23. 46. 4.

i r 011) F. 4. tl. 3. 30. -

612) l., 3. 1). 18. 5, 1 _

ez 613) l.. özcgäexzbljg. .l not. (4. 10.) :- Zion'. initio liber-n pol-esta. umcui

que est bnbenni 'o1 non 11.-ebenen oontrnclu. , ita renunoiare oemel conatituloo ob"

gationi, ncirerznrio non conäenljenlo, *neino pole-sl (in-pp. diocietianu: et maxi-mena

nus ang.). Der Nachfah zeigt. daß die Stelle vom Schuldner zu verfiehen 1|

614) (Joiner , inet. ill. s. 131. 5.-4. I. (ie socieiate (3.25.) ibique 'kb-eo

piiiluz. l.. 14-16. l., 65. |). pro socio. (17. 2.) Vgl. Roman. tibet

den einfeitigbn Rücktritt von einem gvfehloffienen Gefellfeltaftscontracte und deffen

rechtlichen Wirkungen (Heilbronn 182b. 8.). in diefem Werke den Art. Gefell

"Gaftevertrag Bd. 1th S. 694.

613) Cajus , inzl, lll, 8. 139. 8.9. F. 6e ioanäato (3. 26,), 'ibigua 'kkoo
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Renuneiation deffelben freifiehtölö)) beiden wenigfiens* fo lange) als noH

e23 inlegeu ift. Allein wenn-der einfeicige Rücktritt »zur unzeic gefchah-7

fo wird zwar der Gegner des-Renuneianten von feinerEontractverbind

lichkeit frei) allein der Renunciant bleibt in der Regel zum Ecfahe des

gegneoifGen' Inteceffes verpflichtet, Yes müßten ihm denn treffende

Grunde zur Seirefiehen.. die .feine unzeitige Nenunciation entfchuldi

gen6l7).' b) Bei den Obiigacionsvechciltniffen) die' aus der Gemein

fchafc eines Rechtes oder einer Sache unter den Theilhabern entftehm.

Dieß zeigt fich bei dem ungetheilten Befiize einer Erdfoimfc. bei der

fogen. eomcnunio jncljcionß, und in den Verhaltniffen der Gcenzfäxei

dnngsklago-(xtccjo finiuln eegunclm-nm); .hier Kann-jede.: dee Theilhaber

fofort aus derGemeinfchaft austreten und mit deriißheilungsklage die

Auseinanderietxung der Gemeinfchaftsverhalcniffe beantragenö") o)

Bei .dem Kaufe hat das römifcize Recht dem Käufer den einfeitigen

Rücktritterlaubt wegen Fehler) 'ne-zur Zeit des Cvntraccabfciylufies in

der gekauften Sache verborgen geblieben waren; ferner auch dem V er

käufer 'wegen ini-nic) nutten-is, d. h.:wenn er bei Fefifelzung des Kauf

preifes über die Hälfte des wahren Wecthes bevoccheilt worden ifi 6");

hier freilich mitder Befchränkung) daß dem--Ktiufer die Wahl gelafie'

werdenmuß) enxweder den Kaufcontract gänzlich aufzuheben'- oder aber

unter Erhalxung.-deffelden. fo viel dem Kaufpreife xazulegen) bis die

Vetlebung gehoben ifiUVon Seiten des Ka u fees fin-det aus demfelbe.

Grunde nach -römifchen Anfichten keine einfeitige Refciffidn des einmal

gefchlofienen Gefchäftes fiatti, doch hat ein gewiffes Gefühl der Billig

keit) das man in der teutfGreHtliGen Praxis zu ehren hat, Gelegenheit

gegeben) diefen Aufhebungsgrund analog auch auf den Käufer anzu

wenden. --l Obdie Gründe des einfeitigen Rückcrittes auch auf andere

onerofe Gefchäfce zweifeitiger Natur auszudehnen find) ifi ill-eilig.

Bei Gefchafcen) die-lediglich nach:d'en Grundfähen des .Kaufes behandelt

wei-den) hat-ihre Anwendung keinen Zweifehz. B.-bei deriiatio' in 3011i

tum, bei" der Hingabe äfiimirter Dotalfachenx* Auf die Mieche hinge

gen-'find die Gcundfäße des (idilicifelyen Edictes über die Redhibicim

x*

piiilus. l.;'1L.-Z.46;?l). lnancinii. (CL1.) Kylie!: [ff 'das kern incest-ein e536

nicht auf die Verpflichtung des Mandatars) fondern vielmehr auf die Gegenver

pflichtung des Mandanten zu beziehen,

616) g. 11. F. 3x26. .- l..-242..3. 11. Zn-,LZ-Lö, l.. 27, 3. 2.1), man

clnij ke] cantra. (17. 1.) Hier 'lvicd das incest-um 658e auf das Recht dedMan

dantan in* der ,Weife ,deze-gen) daß qes_ ihm noch-möglich fei x entweder in eigener

Pee-fon ode!: durch einen Anderen denGegenfiand des Auftrages auszuführen.

617) i.. 23-25. l.. 27. Z. 2. 0317.1. ' * ' -' “

618) Vonider deli() o0eninuni (Iiejäuncio fpricht ]-:*8.**pl*'. l.. 14. Z. 2

u. 3. .ln 29i 3. [th. oonicnuni nina. (eo. 3.) xlaxG. (Benennen-i Civic'. (3. 37.)

Vgl. in diefem Werke den Art. c0ln1nuni0 Bd. ll) S. 724,' Von-der' von. th*

mjijne bercjscunäne fpriGt l.. 43. l). fnmiljno berci8c.-(10. 2.)* ,

619) l.. 4. b. 8. (L. .ie reeeincjenän eenciitiono. (4. U.) - .ci '-47'
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mangelhafter Sachen nicht anwendbar 629); ebenfoweiiig der Rücktritt

wegen lxieejo enormje. Nur bei der reciamti0 operje macht man eine

Ausnahme. wenn der vom Redemtor im voraus gemachte Koftenanfciylag

eine uebervortheilung uber die Halfte enthält. weil diefer Fall der un

regelmäßigen Miethe *eher nach den Grundfähen des Kaufes beurtheilt

wird 62|). (i) Bei den Innominatcontracten des römifcizen Rechtes ifi

der einfeitige Rücktritt von Seiten deffen. welcher die Leiftung 'vorge

nommen hat. fo lange zuläffig. als der andere Contrahent feine contract

"liche Leifiung noch nicht erfiillt oder wenigftens mit ihrer Erfüllung

noch nicht den Anfang gemacht hatW). Die Möglichkeit diefes Rück

trittes ifi durch die Gefiattung der ooii-cl-icljo 01111511 (inte 0111180 non 3e

cola gegeben. welche den Zweck hat. die anfänglime Leifiung zurückzu

nehmen und dadurch die Aufhebung des Contractes herbeiznfiihren. in

.der Regel aber wegfällt. wenn der Gegner bereits angefangen hat. fich

feiner Eontractsverbindlimkeit zu unterziehen. Im heutigen Rechte.

wo zur Perfection der Verträge fchon der bloße Confens der Parteien

hinreicht. es alfo nicht erfi zu diefem Zwecke einer einfeitigen Leifiung

von Seiten des einen Eontrahenten bedarf. laßt man die Innominat

contracte bereits durch die bloße Einwilligung der Parteien giltig wer

den. fo daß-fchon von da abwärts ihre bindende Kraft eintritt. und da

durch ifi das Renrecht für immer-aufgehoben worden. 1:6) Der einfei

tige Rücktritt kann auch in »einem fpeciellen Nebenvertrage. der dem

Hauptvertrage hinzugefügt ift. vorbehalten werden. Daß folche Neben

verträge iiberhaupt-erlaubt find. bezeugt die Lehre vom fogen. prictum

airline-drinne,- wodurch bei dem Kaufedem einen von den Contrahenten

die Aufhebung des Gefchafies gefiattet wird. gewöhnlich nur für eine

namhaft gemachte ZeitöW). und wennenichts befonderes dariiber feft

gefeßt* worden. die Ausübung des Reurechtes nur auf 60 111123 uijlos

befchränkt U624); doch ift es möglich. daß immerwährender Rücktritt

ausgemacht wird 625). Als Mittel. den Rücktritt zu -cealifiren. wird

bei dem Kaufe ein jii iiiciiim ratio auf Redhibition _der .Sache ge

nannt. Was die jiirifiifctie Behandlung des vertragsmäßigen Riick

tritces angeht. fo fieht fiir das Jufiinianifche Pandektenremt fo viel

feft. daß er nicht als Sufpenfiiw. fondern als Refolutivbedingung des

Gefchäftes behandelt werden follW). Wahrfcheinlicl) war friiherhin die

.- : . . 1*.. ., i ii

e .

620) Vgl. unterholzner a. aFO. Bd. 2. S. 323.

62i) Vgl. unterholzner a. a. O. Bd. 2. S. 325.

622) i.. 3. Z. 2 u. 3. l.. 3. pr. 8. 1. i). cin coiiii, rauen (lain. rauen 1101i

rec-nit.. (12. 4.) Vgl. in diefem Werke denAet. coiiaietio Bd. ll. S, 885.

623) l.. 3. l). (ie 001m'. amt. (18. 1.) '

624) l.. 3in8. 22. li. (le ueiiiiicio eciicto. (21. 2.) Hier ift die Analogie

der redhibitotifchen Verjährungsfriften unverkennbar; offenbar hat man die ge

ringfte Frifi angenommen. -

625) l.. 31. Z. 22. eit. - , . .

626) 1., 3. 0, 18. 1, x .- .1- .. ...
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Sache fireitig) und 'von diefem Streite :haben fichnoch Spuren in den

IuflinianifchenkRechtsbüchern erhalten. Daß dieGrundfäße vom Ge

biete. des Kaufes auch auf andere Obligationsverhältniffe übertragen

werden) bei denen fonft das peetiun cijsplicentjae nicht weiter in den

Rechtsquellen vorkommt) z. B. auf Miethe) Emphyteufe. u. f. w.)

hat in der That: kein Bedenken. Allein es ift-gleich ,hier voreiner VW,

wechslung diefes Falles mit den auf Aufkündigung ftehenden Forderune

gen zu ivarnen) die in der That gar nicht hierher gehören.. Diefe ent

halten vielmehr die einfeitigeFefifetzung einesTermines) fei es nun) daß

die Zeit der Aufkündigung fofort Endtermin iii) oder daß die Aufhe

bung erft nach einer gewiffen von der Aufkündigung an laufenden Zeit

eintritt) oder daß dadurch nur ein Zahltag für die Abführung der con

tractliihen Leiftung gewonnen wird. Der letzte Fall gehört ofienbar gar

nicht hierher; die erften beiden hingegen haben mit dem vorliegenden

nur das Merkmal gemeinfchaftlich) daß fie einen vertragsmaßigen Riick

tritt enthalten) unterfcheiden fich aber infofern davon) als in folchen

Fällen nicht die Grundlage von der einfeitigen Aufkündigung über

haupt) fondern die von dem vertragsmäßigen Endtermine in Frage

kommen.

lil. Vergleich und was dem gleichfteht. Daß durch

eine giltige Beilegung von zweifelhaften und fireitigen Anfprümen ver

mittelft eines unter den Parteien abgefthloffenen Vertrages Obligationen

und Sachenrechte aufgehoben werden) liegt fchon in der Natur der

Sache und in den Formen) in welche der Vergleich gekleidet wird. Allein

die Wirkungen) welche derfelbe auf die aufzuhebende Verbindlichkeit äußert)

wird nach den gefchichtlichen Formen feiner Einkleidung *fehr verfclueden

fein. Die römifweIurisprudenz behandelt ihn nämlich niemals alseigee_

nes felbfifiändiges Gefcinift) als eine eigene Eontractform) fondern bindet

ihn theils an die Formen des nuiliim pacluiii, theils an died-ee 'Stiiiutas

tion 628); im legten Falle diente hauptfachlici) die AquilianifclwStibn

lation dazu) um das gegenfeitige Aufgeben aller früheren Anfprüwe

unter denParteien zu realifiren 029). Hiernach wird in Fällen leßterer

Art die alte Obligation ipeo* iin-e aufgehoben) wei( die mit der Aqui

lianifchen Stipulation verknüpfte Acceptilation die Stipulationsforde

rung liberirtW). Wo aber ein pnciinn niiciun) vorliegt) kann auch

nicht die Liberation eintreten) fondern die alte Verbindlichkeit befreht

jpeo iure fort; doch kann die daraus entftehende Obligationsklage auf

dem' Wege des Erceptionsfmußes durch die Gefiattung der excepiio

628) l.. 3.) 16.-16. l). iIelrnn8ac-.li0nii)ii8. (2. 16.) l.. 28.- i). rie trauri-l

rictionibiis. (2. 4.) l.. 21. (I. (ie partir. (2. 3.) Diefer ,Punkt ift fehr genau)

unterfucht worden _ron .li i- e ren i ii 8 „ i-iergeeiniionum iii-ie eiriiiiill. 8. 8. 7-25,

n., 629) i..2.- i...r. _i..1it.i)i2.1s.- z* k . .

630) Den Beweis führtsreranius 1.1:) 5-43.'.- nJii-.i 1.x.. , x. _- i...
.
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nacli zurückgewiefkn werden-U). :M eine-j-Vorioiftiengi geßchehan. 1W

als deren Vorbedinguug das ,Aufgeben des»Anfpruchessvatudeaianderen

Seite verabredet worden...fo kann diefes Aufgeben unter .Umfiänden

auch mit-der Stipulationsklageoder. ivpfern keine Stipulaeionabge

fchloffen iftu-mitber ni-aaankiptia 'Orbis uciio erzwungen -we,rden6i2).*

Diefe Grundfane bilden auch heutzutage .noch .die Grundlage des practi

fchen Vergleichsrechner. nur .mit .idee Madification. daß die einfachen

Vergleichspacte jetzt auch die alte Verbindlichkeit ipao 'cure aufheben.

Natürlich tretendie genannten Wirkungen nur ein. infofern-der einmal

abgefchloffene Vergleich unumftdßlicl) ifi. In diefer Richtung wird er

auch mit der Kraft des Iudicats verglichen 633); allein die, Analogie

weiter auszudehnen. als dieß nach dem Inhalte der Rechtsquellen der

Fall ift. verbietet theils die verfchiedenartigeGrnndlage beider Infiitute.

theils der Umfiand...daß aus einem ,condemnatorifmen:Iudicate. nicht

aber aus einem rechtsgiltigen Vergleiche fofort Execution gefucht wer

den kann. _ Aus dem Gefagten ergibt fich auch. daß Vergleich und

Erlaß einen großen Theil der äußeren Formen gemeinfmaftlici) haben.

und es wird demnach manchmal fchwer zu entfcheiden fein. ob das Eine

oder das Andere vorliegt. Als untriiglimes Merkmal des Vergleiches,

fiellt fich aus dem Inhalte unfererRechtsquellen heraus. daß ver-nige

des Vertrages etwas fofort hingegeben oder' verfprochen oder aber etwas

zuruckbehalten wird W). und diefes Merkmal ift es nun. was bei dem

einfachen Erlaßvertrage niemals zutri t. k Dem Vergleiche fcehen in

feiner, Wirkung als Aufhebungsgxun "von Obligationen noch andere

Verhältxiiffe gleich. a) Die Ableiftung des Schiedseides

d.*h.“_de,s._i;ide.r. ein „befiehendes .Pbli ationsverhältniß *von einer Prozeß

partei .der anderen angetragenen, ideen") ,Hier gilt. ,was befchwocen,

ift. für Zvergliciyen 655).. und fomit .äußert der einmal-geleifieteh. .ih

unter .lxzfnftanden auch eine ,liveratorifclöe Wirkung auf die befehl-oo

rene-*Verbindlichkeitx die *freilich* nach .Verfchiedenheit *der Fälle

fici)*.**v'erfci)ie*dei1“ge-fialtet. Naturiche Verbindlichkeiten iverden ducäi_

den Eid ,ijwiriure aufgehoben. fo daß die. Liberation fo*foct_eintrit.tk36)i

bei anderen Verbindlichkeiten erfolgtihre Confumtion nur auf* indirectcm

Wege. d. h. *durch den Erceptionsfciyuß. indem wenn dieKlage quad-r.

c -* - * 1.x- . a:: * .-.., “

631) i.. 21. a, 2. 3. t. 28. c. 2. 4“, “" ' * * . 'l1 632) l.. 6'. u. l.. 33. f). 2. 4. . Sehr' 'belehre-nd ifi hiernreranjnr 1,7 ?

3.7c-11. - - --

633) l.. 20. (Z. 2. 4, . _ B

634) i.. 38. i). ihjci. : 7rnnsncli0 null() (law 'ei retenw sen praniisso ininune

proceciil (ilnpp, hiocietiunns el iiiluximinianuz). p z _

63a) r. 1. u, r. 2.- c, 31. n. 'er jaiej-ac-(ie. 2.-) i., Lak-pf jizia. 1.4.3.
n, rie (ima, na!, (12.-n.) 1 x . - ' -' - b» *, f

- 636) i.) 95. 8. 4, l). (ie saint. (MLB.)- '"l..*4'*2."p1*. (i; "in inet-ink. [42: M*

Wie dieß zu verfiehen fei. unterfucht WWU() über die Iecpfänwngfffluniäit

vollgiltige Obligationen Sä48 fig. i .- a1.. ..i *er* i-(ä-'x rirmäi .xp-lie i944"
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?alten Obligation *angeftellt wird) :derfelben die Einrede de' .geleiftetm

-Eides (exeeptio jurirjukancii) entgegenftehtöifi). Die materiellen Be

dingungen-„diefer Einrede werden nach Analogie des Iudicates beur

theiltEN)) allein ihre Wirkungen erfirecken fich infofeen noch über defien

.Gebiet hinaus) als aus dem befchworenen Obligationsverhältniffe nicht

einmal eine natürliche Verbindlichkeit zuriickbleibc) was» dann, weiterhin

zur Folge hat) daß eine aus Irrchum geleiitete Zahlung mit der con

ciiecio jvciebiti rückgängig gemacht werden kann-m). Diefe -Grundfähe

gelten aber nicht blos von der befchworenen Obligation felbft) fondern

auch von deren Acceffionen) z. B. Pfand 610)) Burgfclyaftötl)) Eon

.ioeniionaLfieafeUP u. f. w.) felbft von. Eorrealfwuldnern zu dem

felben Odligationsverhältniffe643). In den genannten Fällen nämlich

wird die)dem Hauptfchuldner oder beziehungsweife Mitfchuldner zu;

-fiehende Exception auch den Mitverpflimteten geftattet) weil fie ihrer

Natur nach eine exeepiio rei eoliaerenr ift. Selbfi dem Singularfuc

eeffor des Schwörenden) z. B. dem Käufer des Obiigationsgcgenftandes)

kommt fie zu Gute 6U). -Eine andere Frage ift es) ob der dem Bür

gen oder fonftigen Interceffor angetragene und von diefem abgeleiftete

Eid auch dem Hauptfchuldner ein Schuhreclyt gewährt. Dieclaffifchen

Iuriften untetfcheiden hier).ob der Eid die Wahrheit) die Eriftenz. der

Hauptfrhuld angeht) oder etwas Anderes) z. B. die Burgfclhaftsverpflich

tung felbft betrifft. Im erften Falle foll aus dem Eide des Bingen die

Einrede des geleifteeen Eides auchdem .fyauptfchuldner zufiehenz im

.zweiten nicht)-weil hier nur befchworen worden tft) was lediglich den

Burgen angeht 64i). Fiir Procuratoren) Defenforen und Eorrealfmuid

ner fleht der Grundfaß feft) daß der vonxihnen geleiftete Eid auch dem

Gefchäftsherrn und beziehungsweife* Mltfmuldner zu Gute kommt) und

ihm eine Exception gewährtx weil hier der Inhalt des-Eides nur die

Erifienz des fraglichen Obligationsverhältniffes angeht646).. b) Das

abfolutorifche Erkenntniß eines:compromiffarifchen

S chie d s r i ch ters. Die heutige Doctrin behandelt das -Eompromit

tiren der Parteien auf den Ausfprucl) eines felbftgewählten Schiedsrich

ters als einen bedingten Vergleich) weicher. von dem Ausfpruche des

lehteren als von einer Sufpenfivbedingciug abhängig gemacht wird) und

 

i. .--1

637) l.. 28, Z. 4., 6-9. l.. 30. Z. 3 u. 4. l.. 31. l). 12. 2.

638) l.. 1. pr. l). qunrum rernro actjo. (44. 6.)

639) l.. 43. i). 12.6. l.. 40. l.. 42. pr. l). 12. 2.

640) l.. 40. l). 12, 2. ' “

641) l.. 7. Z. 1. ]). (ie erregt. (44. 1.) l.. 28. 5. 1. l). 12, 2. 42.

F. 3. '1). ibici. '

642) l.. 42. pr. d. 12. 2. ' '

643) l.. 28. 3. ]). iiijcl. * - *' *"*

644) l.. 7 u. 8. l). jbici. * ..l .t 2 . *'

645) l.. 28. 8. 1. l.. 42. Z. 1. ]). ibjä. * i x -* l "

646) l.. 9. z. 6. l.. l2. Z. 2. l). jbiä. - .t .'-- N" - 7 -. **
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,wendetxdemnam alle Grundfähe) die .vom Vergleiche gelten. auch auf

das Eompromiß an) infoweit fie auf diefes Verhältni-ßnaffen. Nun

fteht zwar nicht zubezweifeln) daß auch die römrichen-Iurixten im Ein

,gehen-des Eomproniiffes einen Vertrag erblickt haben) namentlich dann)

wenn es durch gegenfeitige Eonventionaljkrafen gefichert wird 6i7); allein

daß diefer Vertrag die Natur-eines bedingten Vergleiche-s habe) "meint

fchon deshalb zu bezweifeln) weil es jeder von( den Parteien .daneben

noch frei :fteht)' den Rechtsweg einzufchlagen) und die bei oem Arbiter

anhängig gemachte Verbindlichkeit vor den ordentlichen Civilrichrer der

Sache zu bringen 648). AuchEompromiffe) die in der nachfolgenden

»Sentenz des Schiedsrichters ihr Complement gefunden haben) verändern

nicht die urfpriingliwe Natur der Sache) können alfo auch nicht hinterher

die Eigenfmaft des Vergleiche?) annehmen. Dieß nun fieht man am klar

fien daraus) daß.) falls die eine Partei die Sentenz nicht befolgt) nur

die Buße verwirlt wird) alfo die andere Partei keine Exception aus dem

gefällten Urtheile erwirbt679); ebenfowenig als fie darauf im Condem

nationsfalle eine iuiliciaii nctio zu gründen vermag 63-0). und wenn

gleichwohl aus dem Urtheile manchmal eine excoyijo nacli oder ueluii

piicli gefiattet wird) fo ift dieß einestheils nur die Folge des an die

Stelle der Conventionalfirafe tretenden) gegenfeitigen 'Erlaßvertra

ges 651)) anderentheils beruht es auf der ausdruckliwen Anerkenntniß

des urtheiles von Seiten der Parteien) *die-nach dem Iufiinianifmen

Rechte befondere Wirkungen äußertöö?) Sonar-h fcheint es rimtiger)

..die -urfprünglime Idee der römifmen Iuriften -wieder aufzunehmen)

wornach das Compromiß als ein bedingtes und zwar gegenieitiges Ver:

fprechen einer Eonventionalftrafe oder irgend einer' anderen Leifiung

erfcheint) das regelmäßig auf die Aufhebung der compromittirten Ver

bindlichkeit gar nicht einwirkt) fondern nur) falls die Parteien das ge

fällte urtheil durch eigenhändige unterfchrift genehmigt haben) nau)

»Ablauf von zehn Tagen eine ,i-einti piioli excepiio erzeugt) die mit der

iuclioiiti eiioeptio parallel läuft. , - .

il. Das Judicat, und-was ihm gleichfieht. Nach dem

claffifmen Rechte kann von .unmittelbarem Einwirken des Judicates auf

das Obligationsverhältniß) was iniiiiiicium deducirt wird) nicht füglicl)

die Rede fein) weil die nothwendige Novation) die in der Litiscontefia

tion enthalten ift) dazwifchen liegt. Diefe nun wirkte damals bei den

i. )., . ..
. . -

Ni.

647) l.. 1-1. Z. 2 u. 3, l). .ie receptir. (4. 8.) [m1 u. 2. l). .ie recepti

nrbitris. (2. 36.) _ - . -. _ , p _

" 648) i.. 9. g. s. i.. 10, i.. 11. pi'. i.. 30. i). (i.) recepijs. (4. 8.) - -

649) l., 2. l), 4. 8. Hier iii bei den Worten eicceptjmic-,UNQI iicirci wohl

an die inilioiiii eiceptio zu denken. . . . . : .

630) l.. 1. (L. 2. 56. - [Rollos, sent. receipt. 7:3. a. Z. 1,

651m.. 11, g. 3. (1.4. 8. .> .; . ,.3 . -..

652) l., ö, pr. (L. 2. 36. ,:...i. _-2 - ,.- ,-.. . .;. Z



01111511110, 513

  

legitim-i jucljeja größtentheils 11180 111k-, manchmal aber auch rund haupt

fämlick) in den jiuiiciti ,require imperio contjuentur, nur auf-dem Wege

des Erceptionsfmulzes. auf die Verbindlichkeit ein) und wird in Fällen

der letzteren Art mit der exceprio rej in 1111110111111 nennen-ie realifirt. An

diefe Novation nun fchloß fich wiederum erfc die Novation des Iudicates er:

gänzend an) welche mit jener parallel lief) und bald jpso ini-e, bald nur

erceptionsweife darauf einwirkt) d. h. durch die Gefiattung der exoeptio

rei ju(1jeutcie655).-. Vom, Standpunkte des Iufiinianifmen Rechtes aus)

welches-Z nur noch das Judicat als Quelle der nothwendigen Novation

anerkennt und das Verfchwinden der-obiigeicjo 1in3 c011le8iniue und der

excepljo rei in iuiljciuin cloiiueina veranlaßt hat) .kann die Confumtion

der in i118 deducirten Verbindlichkeit durch Iudicat nur aufdem Wege

der erceptio rei iuclieatue geltend gemacht werden) die fo oft entgegen

fteht) als diefelbe Frage unter denfelben Parteien wiederum zur Sprache

gebracht wird 550.111 Hier) wo uns die materiellen Vorausfehungen der

Einrede nicht intereffiren) follen nur ihre Wirkungen charakterifirt wer

den. --Im Condernnationsfalle encfieht* bekanntlich aus dem Judicate

eine Verpflichtung aufErfullung des Iudicates 655)) und diefe Verpflich

tung ift in ihren Grundlagen fo felbfliiändig) fo von der in iuiijcium

deducirten Verbindlichkeit durchaus unabhängig) daß) wenn fie erfiillt

wird) dieLeiftung niemals mit der c0i1(110ci0j11c10111l1 rückgängig gen-lacht

werden kann 656). Wiefich nun diefe Verbindlichkeit des Iudicates zur

alten Obligation „verhältnzwird in den Iuftinianifchen Rechtsquellen

nicht weiter erörtert; ift auch felbft bei unrechtlicher Condemnation für

das Civilremt irrelevantn weil immer nur der criminalrechtliche Weg

übrig bleibt657). ilDurch die Analogie der Wirkungen des abfolutori

fchen Erkenntniffes wird indeß fo viel klar) daß auch nach dem Initi

nianifchen Rechte die juciieali obligatjo die alte Verbindlichkeit gänzlich

und nicht blos den Theil) .welcher auf civiler Grundlage beruht) in fich

aufgenommen und novirt haben wird) weil hier auch condemnatorifme

Erkenntniffe zur Vorfwuhung der excepljq rei juclieuluo berechtigen.

Auch deutet darauf der ,durch das Iudicat neu entflehende Anfpruch auf

die Urtheilszinfen 65Min bei welcher Gelegenheit gefagt wird) daß durch

die iuuieatj 710110 der frühere Contract novirt werde 559); ferner der um

fiand) daß bei der Urtheilsklage die Befchränkung auf Lebenszeitund

chez) ein.) ,Sizilien (.111J1e.1ll'i7 e. ,rum-r 4.14)' .. .oki n.» . um?

_.._._._j-.-.....__t_1.*__,.-_-_"-

653) Vgl. in diefeni Werke den Art. Einrede Bd. lll) S. 770-780.

634) Vgl. den angeführten Art. Bd. lll) S. 771 flg.

635) Den Inhalt derfelben drücken die rbmifmm Iuriften mit den Worten

jiiäiouium innere aporiere aus. Vgl. Cajuä, 1118i. 111. 8. 180, mit l.. 4.

Z. 3. 1). (18 re 11111. (42. 1.,).)):* „z, oa g

656) 1., 1. (I. (18 c011c1. incl. (4. 5.) 11. 29. Z. 5, l). mrinäutj re] 60111171.

(17. 1.) l1. 36. 1). 11111111. bei-ciao. (10. 2.) l.. 60. pr. l). ät- o0ur1. j11c1. (12,6.)

657) l.. 29. s. 5. l). 17. 1)* ,1 _ _. .. , .ur- .,. 71:01)

658) l.. 2. (I. 11a 118111-18 rer* juäieulue. (7. 54.) ..Minn .li .81 ..1 16W

659) l-- 3- in*- 6- jditl- .v1.17 . „-1.4 .o .ri .0 .ee ,.1 (ro.

171l. ' ZZ
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eine .bg-Mate Verjährungszeit .wegfällß wenn auch dergleichen Be

fchränkungen. bei de!: urfpcünglicjyen Klage galteniiöo); endlich ge

hört hierher noch , daß Einreden. welche das ungünftige Endurtheil

abzuwenden vecmochten, in dee Regel nach deffen Rechtskraft ver

_ loi-en gehenW). Hiernach fcheint es durchaus verwerflich. wenn

Manche die aus der Cendemnation entfiehende obljgalio jutijcaii

geradezu als eine obljgntio nejjeoiioiae qunljlntje behandeln. was

fchon deßhalb unzuläffig eefeheinc. weil es gar nicht nöthig ift. daß dem

uctheile ein wickliGer Anfpruüy-zu Grunde liegt. .e Jndeffen ifi die Na

cuc der alten Obligation auch fecnechin noch in manchen Wickungen

desJudicaKes erkennbar. Einmal darin. daß die mit diefem Anfpcuciye

verbundenen gefeßliclyen Peivilegien auch nach dem Iudicate fort

dauecn662)'z fodann auch darin . daß die mit dem früheren Anfpruhe

verbundene Competenzwohlthat auch in der Executionsinftanz geleend

gemacht werden kann 663); endlich kann dacauf auch der umfiand ge

deutet werden. daß ausnahmsweife gewifie Einceden. die dem fruheren

Dbligationsvechältnifie entgegenfiandeu. auch in der Executimsinftanz

nachgebracht werden können. z. V. die Einrede des Macedonianifwen und

Vellejanifchen Senatusconfnltesööl.). Wenigftens wurde das lehnte

undenkbar fein. wenn das Iudioa-c nicht die ganze alte Verbindlichkeit

in fich (aufnahme. Allein aus diefen Spuren der alten Verbindlichkeit

in .dee jukjjonli obligetio läßt' fich fchon darum nichts für jene Be

handlungsweife folgecn. weil .fie fämmtlicl) auf befonderen Grün

den beruhen. die theils mit der Natur der fogen. 110272383111- n0n-iu0 zu

fammenhangen. theils fich aus fpeciellen-Gefeßen- h-erfcineiben. die in

ter-pretationsrveife nicht ausgedehnt werden dürfenoöö). -- Laune-das

Eckenncniß- abfolutocifch, fo hört nach den in den Iufiinianifckzen Pan

dekten zufammengefiellten Gcundfäßen »die in ine deducirte Veebindliäe

keit auf. fo *daß auch die Accefflonen derfelden/„wie Pfandceciyt. Viel?,

fcha-fcu. fxwxvon felbfi -eclöfGen 66W allein wenn das. Unheil ung'

recht war. fo 'bleibt von*diefer-Verbindlichkeit -fecner-hin wenigfiens der

naeueale Theil foctbefkehen. ,und das hat. 'wenn dee 'abfojlviete Schuld

nedfpätefihin freiwillig' Zahlung leiftee. die Wirkung. daß-diefe Zahlung

nicht* mit der cgncljccjo jmiebjci »ruedgängig gemacht werden kaun9s7).

*ee-|- v-on diefe-n Standpunkte aus wird es *möglichx-den-'wahren

Sinn einer Confiitution Iuftinian's zu ermitteln. wornach. falls meh

. 1] . ' . ,1 1.

- - 660) ll. 29.- l). e17.- none-it. (46. 2.) l.. 6, Z. 3. l). (Le re im). (42,1.)

-7 661*)-l..72-.('0. .qenienijnm rezcioäi. (7, Z0.)

662.- l... 29. Z. 2. l), 46. 2. 11.22. l). (ie total-ie ec rntionjhus (lien: (MIZ.)

063) 1., 41.-Y. 2, da42. 1.

' 66-"1-1; 1-1. l). da86. Wncexjoninnum, (14. 6.)

665) l.. 29. l). 46. 2. 11.41.8. 2, l). 42-. 1. -

666) l., 13. l). qujbus mocljs pjgnus, (20, 6.) '

667) l.. 28. l). 12. 6. l.. 60, pr. l). jbicl.

i-c.
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rere Perlen-n wegen derfelben Schuld haften) die Verurtheilung des

Einen für die übrigen keine Liberatio-n zu Wege bringen foll) diefe viel

mehr bis zur wirklichen Befriedigung des Hauptglciubigers forthaf

ten 699). Es hängt dieß nämlich einestheils mit der Anficht des claffifcloen

Rechtes zufammen) daß fchon die Litisconteftation mit dem Einen alle

übrigen paffiven Theilhaber (iberirt) die nach der Aufhebung der noth

wendigen Novation) ivelche in der Litisconte-fiation enthalten ift) eine

Revifion bedurfte) anderen-theils mit der Analogie rein fo-lidarifcloer

Obligationen) deren Grundfähe der Kaifer auch auf wahre Eorreal

obligationen angewendet wiffen wollte. Allein nicht blos auf die gegen

den Einen ausgebrachte Verurtheilung fcheint fich die Eonfiitucion zu

beziehen) fondern auch auf den Fall) wenn der von dem Hauptgläubigec

Verklagte freigefprochen wird) weil die Vorfchrift durchaus allgemein

ift) daß durch die Auswahl des Einen die Schuldverbindlichkeit der

Uebrigen nicht gelöft werden foll. - Was vom Iudicate gilt) muß

unter Umltändeü* auch von dem im Gerichte abgelegten Ge

fiä n dni ffe - der confeosio jn iin-e gelten) weil) wer der ganzen Forde

ru-ng gefiändig ift 999)) fo behandeltwird) als ob er rechtskräftig condemnirt

worden ware) womit es weiterhin zufammenhängt) daß dann keine Sentenz

nöthig ift) fondern vielmehr fofort Erecution vollftreckt wird 970). Ob

nun auch auf diefen Fall die Lehre von der n0ralj0 junior-ti anwendbar

ifi) das ift von den neueren Iurifien niht weiter unterfucht wökden.

Legen wir der Regel: conierri pro inclicaljs sunt, dem-Sinn unter)

welchen ihre allgemeine Faffung erheifcht) fo müßte in Fällen) wo die

Eondemnation zur exceptio rei jnciicnine berechtigen würde)*' nach Ana?

logie derfelben auch dem Geftändigen eine Exception zugeftanden wer

den. Dann hätte es weiter kein Bedenken) die urtheilszinfen auch auf

den Fall des Gefiä-ndniffes zu übertragen; allein diefe Annahme wäre

juriftifcl) völlig haltlos) wenn man nicht die im Iudicate enthaltene

Novation auch auf den Fall des Gefiändniffes übertrüge 671). Man

könnte für die hier vertheidigte Auslegung jener Regel noch einführen)

daß es in den Fällen) wo das Gefiändniß auf eine beftimmte Thatfache

oder auf ein dei-tum 00kpl18 außer baarem Geld gerichtet war) es nach den

Anfithten der claffifcloen Juriften noch einer cdnfesooriu aotio zur Ab

fmeihung des Prozeßobjectes in Geld bedurfte) weil damals nach dem

Inhalte des prätfiifchen Edictes Eondemnationen nur auf eine Summe
cn--i "M" *Kroaten n8- _xlo-rj ... ..vollem ni. [insu

:sici wa! n*- * *nl-lx *rex-nal*- “- *i109 ' ' *drei

668) l... 28. (I. ilezficlcinss. (8. 41.): _nullo maxi() eleotione uoiua ex fnleino

eoribus 'el jpsiue rei ullerntn liberuri , 'el ipsum tenen, liileinräoribno rei una ex

bis elealo , lihc-,rnljonetn rnoreri , njrj snljsliut oreciilorj, 8er] ninnere ins incest-um,

eioneo in ?oli-juin ei pecuniue peroolruntnr re] alio motto :alle ei (int. ltjerngue in

cluobuo reis promitteneli eoneimug.

669) 1.. 56. l). rie re inäicatu. (42. 1.) l.. 1. l.. 6. pr. 8. 2. l). (ie con

Fessio. (42. 2.) _

670) 1.. 1. l). 42. 2. i' knulii' rent. recept. b'. 5. 11. 8. 2. i(

671) l.. 3. pr. (I. cle nrnris rei inäjcalue. (7. 54.) 4 *

.
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hannes- Geld .Lauten konnten li7L). „Diefw nun wiirde gar keinen Sinn

haben. wenn maxinicht annimm-tz daß ,fthon damals ,Alles- was vom

Iuditate giltß auch auf die conkeßsjo in Luce: angewendet worden iftx in

(oweit es. darauf Anwendung überhaupt leiden-konnte: Wer ferner aus

der Ei-desdeiati-ozetzu fchwoicen hat. ioird- wenn er diefen Eid nicht

(eifiender Forderung worüber der Eid eingetragen *worden- für geftändig

erachtet nach_ der Regel: D41111, a- qno jUZjnl-nntiumgpetetnk, nut Soli-eye :mt

zur-ire' 6033111673), und dieß hat zur Folge ß daß gegen ihn mit der

Trecution. verfahren -weeden kann. Hierin liegt eine Anatogie der

GrundFä-hezu Tage,; die bei dem obiigatorifciyen-Iudicate zur Anwen

dung iomrnenxailein deßhalb auch bei der Nichtleiftung des eingetragenen

Eides_ eine nothwendige Nooation imfrömiftlzen Sinne anzunehmen- geht

wiederum deßhqib nicht an- wxildie hier in Frage kommenden Grundlage

*nf einer_ „fperieilen Sangtion des prätorifmen Edictes beruhen- die nicht

xrcenfiv erklärt werden darf. p '

: *ce/- xl-„Durcky- den: -Wegfabi .der Perfon. Es liegt im, Be

Frei-fie[Lei-NO,bligntion,F daß fie untergehenmuß, wenn überhaupt kein

Gläubiger. oder ,kein Scimidner :mehr vorhanden i|- , oder wenn

Heide nicht mehr als getrennte Perfonenbefiehen. *Das letztere tritt bei

de! Eonfufion. einf d.7h„ bei 'dem Zufammentreffen der Forderung

unit-der; Verbindlimkeit in Einer Perfon- wenn durch Univerfalfucceffion

die-.Peeion ,des Gläubigexs in. die desScirutdner-Z oder die des Schuld

mrEnj-rgsdie_ des- Gläubiger-s Übergeht (vgi. in diefem Werke den Art.

z-zgnzczmio Bd. Uli. S. 20-22). Der Grund diefer-Aufhebung wird

»runden römifmen .Rechtsgelehrten jn,die.Regel gefeßt/ daß die Auf

bebxng.- eines Verhältnißfes *vom feibfi eintritt- wenn dem Fortbe

fiehen Hinderniffe in _den- Weg_ treten- die- wenn fie; vorn Anfang an

oorhanden gewefen wären. die Entfiehung deS-Verhältniffes verhindert

haben wiirden 674-). Bei den einfachettObligationexihat die_ Anwendung

Her, Lehre im einzelnen weiter keine Schwierigkeit. Anders-dai den zn

(amniengefeßten-_zu- denen accio oder paffiv reine Mehrzain yon Perfo

nen folidarifch roncurrirt. Hier wird als leitender ,Grxindfagfizr den

Eintrittder Confufion fefigehalten- daß die Obiigation .erfß dgnnaufge

hob-en. wird. wenn entweder dasVermögen, fämmtiicheßSchutdner mit

dem des Giäubigers oder das fcimmttither Gläubiger *mit dem .des

_Schuldners in eins zufammenfließt. Hiernach“trittkeineConfufion ein

wenn von mehreren Correalgläubigern einer den anderen beerbtz auch

nicht bei Correalfmuldnern- die einander Erbe werden- wei( hier bei

gleicher- Geltung jedes Correaiobligationstheiies' nicht zu fagen wäre

' 672) Vgl. in diefemernerkedenoici; icij0,_eox1*x'.'3oöcja'Bd. 1, S. 61.

673): l.. 34. 8. 6. l), äezjnrejornqäzjxx-M. -2.).„jl., 9. (I; _nc-nehm creäjljn

ei jut-ein!: (4. 1.) ' ; *i*

674) l.. 71.:pr, D.„„46. 1. TNW y!: ,Ugijbjtlgg- _x4 Z4._*p,*__rio juÜjcjiZ.

(5- 1-) t Fi. t; ...Zivi i" ein-q- Jd .9 x11( .C ..l (im

i' k 1.

o..
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weffen Perfon befreit wäre. die des Erblafferß oder die des Erbei-i-"ÖÜ

.Hiernach geftaltet fich die Sache im concreten Falle fo: Eine Pirfon

nimmt dann von jeder Seite zwei Obligationen in fich auf. fo daß es

dem Gläubiger freifieht. ob er““*im eigenerf Namen oder in dem des

Beerbien klagen. oder ob er den Schuldner als principaliter oder erft

durch die Beerbung feines Collegen verpflichteNdarfiellen will 676). A-us

dem nämlichen Grunde liegt auch keine Eonfufion vor. wenn verfchiedene

Schuldforderungen. welche auf das nämliche Ziel gerichtet find. durch

Vermogensvereitiigttng in Einer Perfon zufarnmentreffen. z. B.“ wenn

zwei aus verfchiedenen Kaufen. die aber den nämlichen Gegenfiand zum'.

Objecte haben. eine dritte Perfon als Käufer verpflichtet haben und von die

fen Käufern einer den anderen beerbt677). Anders freilich fallt die Ent-j _

fmeidung aus. wenn die Verbindlichkeit des Burgen und des Hartpte!

fchuldners in Einer kperfon zufammentrilft.'NIn-diefem Falle treten

nämlich nach dem oben erörterten Grundfaße nicht die vollen Wirkungen

der Eonfufion ein. fondern es fallt nur der eine und der andere Schuld

ner aus 678). wei( beide Verpflichtungenin Einer Perfoni nicht neben:

einander forcbeftehen können. weil nicht Einer für denfelben von der

felben Perfon zum Burgen oder fonft zum Intercedenten angenommen'

werden kann679). und zwar erlöfcht im vorliegenden Falle regelmäßig'

zunächft nur die accefforifme Verpflichtung des Burgen. weil fie: juri

ftifcl) als die fchwcichere gilt680). es müßte ,denn gerade diefe die' wirk

fatnere fein. in welchem Falle fie dann fiehen bleibt. und vielmehr die

Hauptobligation untergehtWl). _- Fragt man weiter zu. wie das alte

Odligationsverhaltniß durch die Eonfufion zerftört wird. fo kann nach

unzweideutigen Zeugniffen der juriftifchen Quellen nicht fuglicl) bezwei

felt werden. daß dieß nicht auf dem Erceptionswege. fondern nur ipßo

inte bewirkt wird. Denn auf der einen Seite wird die c0nfu8i0 in ihrer

Wirkung mit der Solution und Acceptilation 682) verglichen. die doch im:

merjpeo jnre wirken; auf der anderen wird diefe Aufhebungsform Libera

tion genanntM). was bei derAufhebung auf dem Erceptionswege nicht

vorkommt, - Außer den Fällen der durch llniverfalfucceffion herbeige?

„ . m... , . ni. . nz. ic) .-.gn..ien. .u

F“ '*il:“-'!7 * t! *tr , ..l-L * *' ;;.

* 673) l.. 93. pr. Z. 1. l). (Ic: ßoiut. (46. 3.) [4-13. l). (ie (iuobus wie.

(45. 2.) l.. 5. i). (je iicleiuna, (46. 1.)

676) l.. 13. l). 45. 2. l.. 5. l). 46. F..

6:77) l.. 10. 1). (id ncljonibiiaiornnti-ronä, (lV.'.*'1.)-" " ' .--- * c * n

|-**"6-'78)l-)rejn1iturperß0nn unt; [Fr. n. 46. “1-.7 * - .mi

r 679) i.. 34. 3, 8. .1., 5o; e., 771.481'. n. trier; '. » ** :e ei'. i

680) r. 96. 73. 2 u. 3. 1). 46, 3. r.- 13. uralten,- 1.44. i.. :icht-2.

l.; no. [n71. pe. .46.1l-!-:l..;24:o,*8.-41-;.-'--e . .- e_ -. ..i (um

681) i.. 95. 3. 3.1). a6. 3. -- i* .» 7.5,. --u

682) l.. 21. 5. 1, [relativer-chung. (34-23.) c1 n. 718.1). .io Idiot. (i6. 3.)

"- BIZ) l.: 34. S. 8.1). 46! l., AWG-Jul); ibicl.- l.. 5. pr. Z. .1. "il-lil 71.

l-..k-9öb g. i). ae tja-ringe.- (46,4.): ?Einige -vondlefen- Stellen beeiickfiättigeln

auch d'en-Fall. wenn 'die 'Rebenobligation mitubet Hauptobligat-ionin Einen

PeIlon-zufammenwifimx-e -.t. e.: t; - ,- 7*- z; . - 5.)). . . 7
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fiihrten Eonfufion kann der Wegfall des Glaubigers oder Schuldners

als Aufhebungsgrund von Obligationen auch dann noch in Betracht

kommen) wenn das Obligationsverhaltniß und die daraus entfiehende

Wirkung fich lediglich auf die Perfon des Gläubigers oder des Schuld

ners befciminkt und deßhalb nicht auf deren _Erben übertragen werden

kann. um zur Ueberfiwt der hierher gehörigen Fälle zu gelangen. wird

es nöthig zu bevorwortetr. daß die Mehrzahl der Obligationsverhältniffe

regelmäßig activ- und paffiv auf die Erben Übergeht) und daß. wo dieß

nicht der Fall if!) fich dafür immer fpecielle Gründe der Anomalie nach:

weifen laffen. Als Gründe diefer Art laffen fich zunächft für den

Ausfall des paffiven Ueberganges auf die Erben folgende

im einzelnen nachweifen: a) Die Vorausfeßung eines durchaus perfön

lichen Vertrauens in den anderen Eontrahenten. welches den Abfchluß

des Obligationsverhältniffes veranlaßt hat. Dieß zeigt fich in derLehre

von dem Gefellfchaftscontracte und dem Mandate) wo zwar die in der

Perfon des Verfiorbenen bereits entfiandenen Anfprüwe auf die Erben

pet-ffir übergehen) aber in der Perfon der letzteren kein neuerAnfpruch aus

dem Verhaltniffe entfiehen kann. weil es durch den Tod des Genoffen und

Mandatars gelöfi wird. Auf den nämlichen Grund fcheint a_uch das

Erlöfclyen der Sponfion und Fidepromiffion mit dem Tode des Verpflia):

teten im vorjuftinianifwen Nenne zurixckzuführenW)) wenigfiens invol

viren diefe Formen der Burgfwcift) die doch wohl die ältefien waren)

offenbar ein rein perfönliwes Vertrauen in die Perfon des Burgen.

i)) Die jurifiifche Verpflichtung des Gläubigers. Anfpriime gewiffer

Art nur bei Lebzeiten des urfprüngliwen Theilhabers zu verfolgen.

Dieß tritt allgemein ein bei den Pönalilagen aus Delicten. die paffiv

nicht vererbt werden können 685); ferner bei den fogen. gemifchten Kla

gen) die theils eine Pöna) theils reinen Schadenecfah bezwecken (diefe

gehen nämlia) paffiv auf die Erben nur infoweit uberF als fie durch

das Delict bereichert worden find 686)) dagegen gar man. wenn neben

ihnen noch eine befondere Klage auf Schadenerfaß gegeben wird) 687);

fogar bei den rein perfecutorifwen Klagen auf Schadenerfaß wegen un

erlaubter .Handlungen (diefe gehen auf deffen Erben nur infoweit über)

als fie zur Zeit der Klaganftellung fich noch bereichert finden W);

 

684) Cajus, inst, 11]. F. 120,-, 11i. ä. 113-. o.

685) Cajus, inzt. lil. 8. 112. s. 1. i. so perpetai. ei; temp. nel. (4.12.)

l.. 111. 8, 1. i). rie l1. l. (50. 17.) l.. 1. pr. i). rie. priori. cieiicti.. (17. 1.)

l.. 2J. l). (Le oper-is nori num. (J9. 1.) _

686) l.. 23. Z. 8. i). all 1636m sguilinm. (9. 2.) l1. 16. F. 2. l). quoä me*

tua canon. (4. 2.) *

667) l.. 2. z. 27. l). ri baum-urn kapiert-um. (47. 8.)

688) l.. 14. i). (i0 reg. iue-ir.-,_(30. 17.) i.. no. i). ex 'Xelibri' cieiunoinrum.

(4,17.) l.. 7, z. 1. l). nepoeiti. (16. 3.) Nur eine fcbeinbare Ausnahme

macht hier die Turnen oonaiotio. gl. l.. 7. s. I. l.. 9. l). .l0 conil. far-l.

(13,1.) 8.19. F, rie oblie. quad ex an. (4.1.) Nach diefenstell.. geht fie gegen
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ferner bei Pbpulatklagen M); endlich auch ?bei alien Klagen. welche die

Wiedetherfiellung eines friiheren Rechtszufiaudes oder die Wiedererlan

gnng» des Befißes zum Zwecke haben-(hier-*hafoen die Erben nur info

weit. als für fie aus dem Vergleiche ein Vor-thai( erwachfen und diefer

Vortheil zur Zeit der Klaganfiellung fürifie noch vorhanden iii) W).

Fiir den Ausfchluß des active-n ueberganges der .Klagen

auf die Erben laffen fich im einzelnen folgende Grunde der Ano

malie namweifen: oe) .Die Vorausfelzung-*eines durchaus perfönlimen

Vertrauens. was den Abfchluß des Gefchäftes* inoiivirthat und nach

der Natur des Gefchaftes nicht auf die 'Erben des Forderungsberechtig

ten Übertragen wird. Dieß trifft wiederum .in Contractverhättniffen

nur bei dem Mandat und der Societät zu. weßhalb folche Verhältniffe

mit dem Tode des Auftraggebers und des Gefellfmaftsgenoflen von felbfi

erlöfchen. f?) In manchen Fallen ift der.Grund-der Anomalie die fitti

fchiveigende Vorausfehung. daß der Obligationsberemtigte fin-klebt.

Dieß kommt hauptfachlicl) bei den Legaten vor. welche einebefiimmte

Iahresrentet* zum Gegenftaitde haben (fie werden jurifiifcl) *als fo-viel

Einzellegate behandelt. als Jahresrenten fällig werden. allein, keine von

den fpäteren wird fällig. wofern nicht der Legatar den Aufangm des fol

genden Jahres erlebtW). daher .fie mit dem Tode des Legatars etlöfmen).

7e) Das rein perfonlime Intereffe des Forderungsberechtigten fteht manch:

um( dem activen uebergange des Klageremtes auf die Erben entgegen.

fo daß. wer kein Intereffe“ 'an der Sache hat. auch nicht weiter-klagen

kann. Dieß zeigt fichhauptfächlich* bei Anfpriichen. die aus einer per

fisnl-imen Krcintung entfiexhen -- den-flogen. artjonee 7111111013111 rnit-ante'

W"- alfo bei der prätorifmen Iniurienklnge W7). 'bei der 11i feicniiin eiclia

wegen unerlaubter-Ladung vor Gel-Wet. z*.-B'.* bei Eltern und Patro

nen M). endlich auch bei der 111 1116111111 110110 gegen den. welcher einen

vor Gericht Giladenen mit Gewalt frei macht694). Ausgenommen ifk

nur die 312110-113 Zupulc-.ro riaiato, d.ie feinen der Natur der Sache nach

den Erden zufteht. weil fie gekrankt worden fin-d (und bei ihr kann alfo

tiger-in einer wahren Vererbung iiberallnicht die Rede fein). (F) Manche

  

 

die Diebeserbeniu sdijcium über. -ueber die Erklarung diefes anomalifcheu Ver

hältniffes vgl. in diefem-Werke den Art. td nrijctio Bd. lll. S. 903 flg.

689) l., uit. 1). (ie [royal. auc. (47. 23.) l.. ö, Z. 3. ]), (i0 bis. qui elku

11.311111. (9. 3.) “ -' * ,* ' ,

690) Vghunterholzner a. a. O. Th-,1.*S. 541. ,

691) l.. 4.' l.. 8. l). (ie aiiuuis ieguiiz. (33. 1.) l.. 32. pr. 0.1111 ingrid

1751611113111. (35. 2.) Ver' fiipolirten Zahresrenten tft es anders.

692) Cuiur, 1118i, iii. 8. 112. 8. 1. .). (i0 pri-pat. et temp, url.. (4. 12.)

l.. 1. Z. 1. i). rio pri'. cieljctis. (47. 1.) l..13. fir. l.. 28. i). (i. iuiurii..

(47. 10.) l., 32, fir. l). 31711830111 1711161111311). (33. 2.) *

693) l.. 24. l). ile iii i118 rariiucio. (2. 4.) fi' liaopliiluo , parapiirris. just,

int. lb'. 12.8.1. M.“ * i* k

69-1) l.. 3. Z. 4. l). na qui. euro, qui iri ius roceicud. (2. 7.) - - a
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Leifiungen haben nach römifckyeu Anfichten (eine fo befiimmte und fcharf

begrenzte Beziehung auf die Individualität 'des Fvrderungsberemtigten)

daß ihre Entrichtung in der Perlen des Erben unmöglich wird) folglich

mit dem Tode des Berechtigten fvrtfällt. Dieß kommt vor bei Obli

gationen) weiche die Verabreichung des Lebensunterhaltes zum Gegen:

ftande haben. einerlei ob fie fich aus Vermächtnifien oder Stipulationen

herfmreibenz bei Stipulationen der Nuhnießung mit der Befchränkung

auf die Perfon des Stipulanten 695); bei dem eidlichen Verfprecloen von

Aufwartedienfien (oklieialoo oper-ae) von Seiten des Freigelaffenen an

den .Manumifiorö-V); im vorjufiinianifciyen Rechte war dieß auch bei

der Adfiipulation der Fall'. aus welcher der Erbe des Adfiipulator nie:

mals klagen konnte 697).i*.-r»-,Auci) der bloße Wegfall der rechtlichen Per

fönliclokeit: durch cnpitie- (lemjmnio kann unter Umfiänden zurAufhebung

von Obligationen führenMDIn diefem Falle ift niemals von con

Funclj obligniwnem die RedeF-fondern nur von einem exjmj per-Zonalo

0bljgalj0ne698). Der leitende Grundfaß in der Lehre ifi) daß man durch

jede cnpjciz cietninulic] ein anderer Menfch wird) womit es tveiterhin zu:

fammenhängt. daß alle Obligationen) die fich paffiv in derPerfönliclykeit

des nenn-Intim concentrirt hatten. civilrechtlicl) untergehen. alfo ihren

Llnfprucl) auf Klagbarkeit verlieren 699)) und nur als Naturalobligacio:

nen in deffen Perfon fvrtdauern 700). Ausgenommen waren von diefer

allgemeinen Regel zunächfi nur alle Forderungen. die in einem Delicte

ihre Quelle haben 701)z ferner die Schuld aus einem Depofitum,

wenn der Schuldner auch nach der cnpjljß ijeknjnuljc) im Befilze der de

ponirten Sache verblieb 702); aus der Sorietät793)z ficherlicl) auch

Schulden aus einer von dem Arrogirten vor der Arrogation erworbenen

Erbfchaft. die von felbfi auf den Arrogator ubergingen) weil das Erb

i

693) l1. 38. Z. 10 u. 12. *l)*'. .Je yerbokum obljgnljonjbuß. (45. 1.) * *'

696) l.. 6. ]). (je opel-is iiber-cdrom. (38, 1.) 1'.- ) t'.

697) 63m5, 11131. l7. 3.113. - 4 -

698) l.. 19. l), (lo 611011113 wie. (45. 2.) Außer den Bemerkungen von

Vnrchardi) die Lehre von der Wiedereinfehung in den vorigen Stand (Göt

tingen 1831. 8.)) S. 264-283; unterholzner a. a. O. Th. 1. S. 343

347, ift jetzt hauptfäwlicl) zu vergleichen die .claffifcloe Erörterung v. Sa

vign y's Shfiem des heutigen römifmen Rechtes Vd. 27,_ S. 81-.1-47.

7 699) Cnjuß, inet. l7. s. 38, 7 -lll. 84.* 2. ,pl-18. 2. l). (le. cöpite

mjnuti8. (4. 5.) l.. 19. l). 45. 2. l.. 2 u, 3. l). ile Zenlentinm pu88j5. (48.23.)

l.. 3. (I. .je eententjnm pnääjs. (9. 31.) . „ 4 _ l *

7700) l.. 2. 8. 2'. l). 4; 5. Deßhalb bleiben auch die Burgen noch fpäterhin

gehalten, l.. 5. pr. ]). qui Zulißäuro 003. (2. 8.). l.. 19. l). (la Filmbild-reite.

(.15. 2.) * T) . . .9

701) l.. 2 . c. 7, g. 1. o. nu, [Nauen 3eu1,yee1p1.-j1.-51: gi 91

i. 41. 3. 2. - - -

. 5. 3

l). (10 furtjß. (47. 2,) 1 .il - .. l7). .i

702) l.. 21. pl'. l). 11.27303. ke] contra. (16. 3.) »- -T -- .*1 --2 » "F-vfb

703) l.. 58. 3. 2. 1.. 63. 3.11. 1). 17. 2. Vgl. Vurihcfrdi axaxv.

S. 268. i: a.: .il F Y .d ..111.-a
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recht fofort auf ihn übertragen ward 704).(- Weitere Ausnahmen laffen

fich mit Sicherheit nicht nahweifen. Umgekehrt gilt aber auch der

Grundfat). 'daß die Obligationsverhältniffe.ein denen der capiia (lami

niiiiicz“1 vor der oiipiiia (leminuiic) als Forderungsberemtigter erfcheint.

regelmäßig untergehen. fo daß er ferner-hin daraus in eigener Perfon

keine Klage *aufteilen* kann705). Ausgenommen find nur die Obligatio

nen. welche nach dem Ausdrucke der römifmen Recinsquellen natural-ern

lnibeiit prae8tiiii0nan1706), wohin zweifelsohne die Klage auf Rückfor

derung des Heurathsgutes. dierai--iniorine anti() gehört; ferner der 7

Anfpruch aus einem Lllirnentenvermähtnifie-q auf Habitation oder

jährliche oder monatliche Renten 70"i)'*, der Anfprucl) auf gefchuldete

Dienftleiftungen eines Sclaven 708); der Alimentenanfuruch gegen nahe

Verwandte-Finfofern die Verwandtfchaftsrechte durch die eiipirjs (lami

nniia nicht gänzlich zerftbrt werden 709); die Injurienklage7io). über:

haupt nach den :neuen Erörterungen v. Savigny*s alle Klagen. die

ausdrückliu) auf richterliches Ermeffen geftellt find (die iicii0nu8 in i10

niiin et :ioquuin concreplae). wie die aalio (lo Zepulai-'cj' violett) ,- (ie (ie

iecljo et eilarir, die Klage wegen Verivundting durch gefährliche Thierez

fodann auch-alle Klagen. die ein Hausfohniaucl) während der Dauer

der väterlichen Gewalt im eigenen Namen aufteilen kann 7U). z. B. das

inlarcliotuni ri niit clean , die iicti() in fnatuin wegen unerlaubter Ladung

vor Gericht. die qiierela inoiiicjoai te-.3ian1anii, die Popularklagen. die

.Klagen aus dem Gefellfhaftsrontracte71?). dem Mandate. dem Edm

rnodatum und ähnliche. Eine weitere' Ausnahme kommt bei der reini

ti8 äeniiniitic) innxiiiiu und nieilia vor. Diefe war nämlich regelmäßig

mit dem Verlufie der ganzen Güter. der ganzen Vermögensfreiheit des

ciipite cieininulus verbunden. »i-Ward ihm indeß vergünfiigungsweife

fein Vermögen gelaffen. fo behielt er nicht blos feine Obligationsforde

rungen715). fondern konnte auch aus feinen früheren Schulden niiliiei

 '__. is) .cnc ,innig na.). (bin-- »init-n .ni-x

f) i,704).c:oiii3,*ii1i5i.'iii. 3. 84. F.“ ("A7, :W : “

i- - 705) i.. 8 11x9. [ni, ii. _ '-" * *7* ' "T '* J7" - -

.- -70a)-i.. ale-i). (rx-inn. ' Vgfi-öbVeki-Tqliö. »i u---ue-:alu-uii-ilk707) kimi). 1)._- ibiili 1.. 3,_)p_i_-.1*Z.-1; i); (in bir, quunxnaogpro -seliyliu,

(34, 8.) .]... 11. i). 1.ie eiiinientie iegaii3.3(34.'1.) i.. i0. pr. l). rien-isn. (.7. 8.)

708) l.. 2. l), ile' 0pei*i3'8rrr0ru*ii1."(7. 7. _l.. 2. l). (io iisii ec *uanfic leg.

(33. 2.) . .

709) i.. 5. Z. 1, i). (ie ngnoscaniiis. (25. 3.) Vgl. v. Savign h a. a. O.

Th.2. S. 1t8flg; »*7 -'*-'“ 'a' "7 *- -. ' " * i* *. »

. nic)) i.. 17.s;u2.:i).icio.iniai»ii5.1(47.19.) Vgl. v.-Savi-gn'i), alla. O.

Th.2.S.123flg. i." ("Dt-ii .k a.: 1.2 * *--*i

- 71i) Vgl; hier-'haupnnhlich i.. i-7. 3. 22. i). 47. n). mini., 9. i). (ie

obiig. amor.. (443,37.) im ' i e. .id - . “-* : ."7 *- *

712) Natiirl-ichinuirbes der-ininiinei-eapidiz cianiinutimi weil der -Ierluft bei]

Vürgerrechtes -undsee Freiheit- auch bie Societät auflöft. i.. 63. 8. 10.-i). pri)

oocio. (17. 2;) ,oi-im, -inst. iii. 9. 133. sNur an diefe beiden i| alfo auch in

[K4: Zr. 1. 13x17: 2. zu _denkenx Hi. 7 i *i *ii-l -ix rien **

713) i. a2, i), (ie ii, i. (in). 17.) Vgl. Vurchardi a. a. O. S.,W. .-. .
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verklage werden-u). -- -Frageitivir naeh den weiteren -Schirrfalenxder

Klage-echte, welche für und gegen den (device (leminulue .aetiv und paffiv

verloren gehen ., fo enthielt jede _cnpjtie (ielninutjo, weiche dati Bürger

recht oder die Freiheit entzog. zugleich eine Univerfalfuecelfion in fich. in

deren Folge Forderungen 715), wie SchuldenW). und-zwar klagber

anti) auf den neuen Inhaber des Vermögens übergingen. In alle.

dielen Fällen war demnach der Einfluß der eepitis cleminuljo auf die

Obligationsverhaltniffe unerhebliel), indem dadurch die Perfon des Cre

ditors und Debirors wie bei der Erbfolge. nur verändert- ward. und die

Gläubiger des eopile ciemjnulus nicht litten. Bei der (te-pine cleminnlio

Minima, welche nur die Agnationsrecbte zerfiört. gab es Einzelfälle.

in denen mit dem Eintritte der Deminution iiberall eine Univerfalfucceffion

verknüpft wart andere. in denen das nicht vorkam. Ienes findet

z. B. bei der Arrogation und der Legitimation fta-tt; nach vorjufiiniani

"them Rechte auch bei der in llmnum c0ni-6nlj0 derFrauen und der cenie-ie

yeah-inet Dann traten rückfimtlicl) derObligationsbereciytlqungen nach

den allgemeinen Grundfäßen der Uitiverfeilfuccelfion fofort die Succefio

ren an die Stelle ihres Vordermannesz allein die Schulden des (Lerni

nutns gingen nicht uber7l7). Diefes hingegen kommt vor bei der

Emnncipatlon'. decAdoption im engeren Sinne u. f. w. In folciyen Fal

len konnte weder vom uebergange der Schulden noch der Obligatione

forderungen dle Rede fein. weil Niemand vorhanden war. auf welchen

fie hätten übergehen können; vielmehr »fielen fie activ und paffiv als un

klagbar fort. Ans dem Gefagten ergibt fich nun fo viel als gewiß. daf

diefe Form der eye-pine clemjnnljo den Gläubigern des nervi-uwe nnen

theilig werden konnte- da in vielen Fällen Niemand vorhanden war.

den fie aus den früheren Schulden deeäilexninutae hätten belangen kön

nen. Dieter Umftand hat den. Prätor bewogen. den Gläubigern des

cierninnine eine befondere Wienereinießung in den vorigen Stand-zu ge

währen. welche durch die Fiction vermittelt wird, als fei die onpjlje 6e

mjnuijo gar nicht gefchehen. und die verlorene Klage als uli|j8 accjo

gegen den capile cleminutue zurückgibc7ld). Die näheren Bedingungen

diefer Reftitutionsform find im einzelnen folgende: a) Es muß eine

fogen. mjnimn cupifis cieminntio vorlieg-en.- Dieß folgt fchon daraus.

daß fie nach ausdrücklichen Zeugnifien der Pandektenjurifien bei der
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714) l.. 14. I. 3. l). rie intel-niclit' el reiegntjo. (48. 22.)

715) l.. 10. Z. 1. l). (ie bonis Ramone„ (48. 20.) l.; b. l). 1e K1 intern-om

rerlii. (4. 1,) l.. 5. (L. (le send. ]).-weis. (9. 31.) .

716) l.. 2. l.. 7. Z. I u. 3. ]). 4. 5. l.. 10, pr. f). 48. 20. Cain.,

inet, l7. Z. 77, 8, 3, .[. lie non-ii. act. (4. 8.) Hieraus erklärt fiä' die merk

würdige Wung von l.. 30. l). rio online-i. ot norionibue. (.14. 7,)

717) (Leine, inet. [ll. 8. 84. l.. KF. d. .je [root-l. (16. 1.)

718) 1.. I. Z. t, i). K. d. Daß es eine eigene in jeux-un rextjeutjo wer,

feben wir aus yaulii rent. recent. l. 7, Z. 2.. IghBncchacvi a, a, o.

f ._ ._ S. Ü“ .L . t-.r _ 3,.
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maxima und meilia cnpitis (iemjnulio ausgefehloffen bleibt719). b) Die

Obligationsklage. deren Refiitution gefucht wird. muß aus einem er

laubten Gefchafte herriihren729). c) Dieß Gefchaft muß vor der ca

p1lj8 (lemfnutio abgefchloffcn fein 721). Wer er| nachher mit dem .le

111i11utu8 contrahirt hatNmag es fich felbfi zufchreibcn. wenn er nicht

Befriedigung erlangen kann. (l) Die Klage aus dem Gefchafte muß

bis zum Augenblicke der cöpjij8 (lemjmuia foctgedauert haben. Aus

diefem Grunde wird die Klage ni-ht refiituirt. wenn der Gläubiger

fchon vorher feinen Schuldner arrogirt hatte),- und diefer leßtere fpticer

hin von ihm emaucipirt wird 772). e) Die Scinildklage muß durch die

Capitisdeminution des Schuldners gegen ihn felbft verloren fein. weil

in Fällen, wo die directe Klage auch nach der Eapitisdeminution noä)

fiehen geblieben ift) es einer Refiitution überall nicht bedurfte, Die

Refiitution felbft war gegen den capile (lemiuutuz gerichtet. unbedingt.

d. h. ohne Vorbehalt einer individuellen unterfuchung von Seiten des

Prätors verfpromen 723); enthielt 'die Zufage einer [icli-ein etc-tio, in der

angenommen ward) daß die Capitisdeminutionlin der Perfon des De

minuirten ni>)t erfolgt W724); gab alfo die alte) durch dieDeminution

erlofchene Contractsilage als utilia denen zurückF welche fie durch

den Eintritt diefes Thtitumftandes verloren hatten. Einer Verjährung

war die refiituirte Klage nicht unterworfen; im prätorifmen Cdicte wird

erwähnt. daß fie dauernd geftartet- fein folle725). Fragen wir naeh der

Wirkung der Refiitution. fo erhalten wir aus Cajus' Infiitutionen

den Auffchluß. daß in Folge derfelben auch die Güter des Deminutus)

infofern fie zur Zeit der Oeminution vorhanden waren. vom Kläger als

Erecutionsobject in Befiß genommen und zum Verkaufe gebracht wer

den konnten) weil die Wick-ung der prätorifmen Fiction fich auch auf

die Gütermaffe beziehcW). Ob die Refiitution noch iml-Itifiiniani

fchen Rechte in uebung fei. das ifi eine Frage. die von manchen neue

ren Reciytsgelehrten bezweifelt wird; namentlich ift für die Aufhebung

derfelben geltend gemacht worden. daß fchon nach dem Inhalte des prä

torifchen Edictes gegen Emancipirte und Adoptirte die frühere Klage

719) l.. 7. z, 2 u. 3. o. 4. ö, Vgl. v. Saoigny a. a. O, Th. 2. S.87.

720) Darauf deutet am fiiherfien Cain., inet. [7. Z. 38., ferner die eige

nen Worte des prätorifchen Edictes in 11.2. 5. 1. l). 4. ü.: -- poztoaquam

quiä cum [ij: uctum cootraetumre 51i. Bei' Delictsklagen) die fchon ihrer

Natur nach [Lehen bleiben. war Refiitution überall nicht nöthig.

721)1..2.z.2. 11.4.5. Vgl. Vurehardi a. a. O. S. 277.

722) [z. 2. Z. 4. l). ihjci.

723) In l., 2. Z. 1. l), 4. 3. heißt es deßhalb: iuclicium (Lobo, ohne den

Znfaß: cause. cogoito. Dieß bemerkt v. Sav ign y a. a. O. Th. 2. S. 8o.

724) caiug, jagt. 111. z, 84., 17. z. 38.

723) 1.. 2. z. b, o. 4. 11, 7

726)(:11i11., inet. 111. z. 84., 17. z. 38. Vgl. Burchardi a. a. O.



Wei-sein):

mit dem Vörbehalte :der Competenzwohlthat für denSohn ' geftatret

werden fetter-Mhz!? _und zwarf wie es: ftheintf ohne vorhergehende Refil

tritfion-?wegen 'Capitisdeminution 7,8). Wenigfiens frheintnfieh dieß

daraus zuetigeben. *daß die Klage auch gegen den zuftehen folll der von

feinem Vater: enterbt worden ift oder deffen Erbfchaft ausgefchlagen hat

überhaupt gegen Iedenr- der bei dem-Austritte aus* der väterlicloen -Ge

walt fe-ine-?Ausfitht auf die väterliciye Erbfchaft eingebußt hcit729).

Allein aus 'der uebrrfirht der hierhengehörigen Fälle ergibt fich als ge:

wißx daßes-:hier-nltr die Abficht des -Ptäcors wach den Sohnen/ welche

nichts auscder-*väferliehen Erbfchaft erhaltet» ihren Eontractsgläubigern

aus der Zeieder dä-'terlicizen Gewalt gegeniiber riickfichtlicl) des fpäter er:

worbenen Vermögens. das ja nach dem Inhalte jener Fiction/ die bei

der Wiedereinfelzung in den' vorigen Stand galt- nicht angegriffen wer:

den konnte- ,die Competenzivohlthat zu* derheißen. Daraus folgt dann

weiterhin/'- daß es nicht die Abficht des 'Edictes war. an diefer Edictftelle

aufzuhebenz ions fruherhilt in der Lehre" von der Wiedereinfehung in

den vorigen Stand verfügt worden war. - Wie hätten auch fonfi beide

Verfügungen theils zur Zeit der claffifGen Iurifien in derfelben Rechts

quelle neben einalride*e“»f'tehenx und wie hätten fie vom Standpunkte des

IuftinianifmenRechteis aus znfammen in die Pandelten als geltendes

Recht eingetragen werden können? Vielmehr hat man *fich die Sache fo

zu denkenx daß die Gläubiger des Deminutus nach Verfchiedenheit der

Fälle-die Wahl hattenF entweder vermittelft der Wiedereinfehung in den

vorigen/Stand fi>)> an deffen früheres Vermögen zu halten oderh wenn

fie auf diefem Wege' nicht Befriedigung erhalten konnten- das in Be

fchlag zu nehmer» was die Hauskinder nach der Emanripation erworben

haben- hierfreilich- fofern fie überhaupt nichts aus der väterliclyen

Erbfchaft erhalten haben. mit der fehr natürlichen Befchränkung auf

das Erfclfwinglielye. Dieß im Gegenfaße der Faller wo -fie das väter

liGe-Vermögen durch Erbfchaft erwerbenNwo nach den allgemeinen

Grundlagen des Edbrechtes fiä) von felbft verfteht. daß dadurch die Lage

ihrer Gläubiger nur verbeffert- nicht -verfchleelytert werden kann.

kill. Wegfall der Sache. Weil ein Obligationsverhältniß

nicht ohne einen beftirnmten Obligationsgegenfiand entfiehen kannx fo

erlöfwtäes auch) wenn fein wefentlickzer Inhalt durch einen fpäterhin ein:

tretendenWL-mfiand wegfällt- der_ nitcht- durch die Thathandlung des

Obligationsfchuldners herbeigeführt wird. Diefen allgemeinen Er:

(ofälungsgrund fiihren 'die rbmifmen Iuriften auf die allgemeine Rechts:

regel zuruckx ?daß Rechtsverhältniffe wegfallenx wenn ihrem Fortbeftehen

Hinderniffe in_ den Weg treten4 die. wenn fie vom Anfang een. vorhanden
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gewefen wären. die Entftehung deffelben gehindert haben würden-MW).

Hiernach befchräntt fich die Wirkung der Regel hau-ptfämlici) auf folche

Fälle) wo der .Untergang des Obligationsodjectes durch Zufall oder font);

durch eine Begebenheit herbeigeführt wird) .die außerhalb der Thätig

keitsfphäre des Obligationsfthuldners liegt. Die genaueren Erforder

niffe.iunter denen der Wegfall der Sache das Obligationsverhiil-tniß

felbft auflöft, findl:..ei)-Der Gegeniiand der Obligation muß eine Spe

cies. d. h. eine individuell befiimmte,.Sache fein. Deßhalb findet der

Erlöfchungsgrund keine Anwendung beiObligationen. welche vertretbare

Sachen zum Gegenfiande haben 761). fie mußten denn durch genauere Be:

zeichnungdesOrtes) wo fie fich befinden) zu individuell befiimmcen Sachen

geworden 762). oder es mirßtefonfi. was zur Abtragung der Schuld be_

fiimmt war. durch das gewiffenlofe Benehmen des_ Gläubigersuzu

Grunde-gegangen „fein„ ohne daß„den Schuldner deßhalb ein Vorwurf

trifit766). In) legten Falle wird. der Erlöfchungsgrund nur auf dem

Erceptionswege durch die Gefiattung der 0101i inniiexoeptio geltendge

macht764). d) Die Leiftung des individuell deflirnmten Gegenfiandes

muß unmöglich geworden fein) einerleilob-dieß eine thatfämliche oder

eine rechtliche -Unmöglicküeit ifiqqZuk thatfächlichen gehört das völlige

Verfchwinden des Obligcitionsgegenfiandes aus derNatur. fo daß davon

nichts mehr übrig bleibt) ivas- 7Gegen|and einer .Obligation fein

könnte 766)) z. B. das Abfierben eines individuell gefchuldeten Sclaven)

die Vernichtung eines Grundftückes durch Erdfall u. f. w. 736). u Das

Auseinandernehmen eines Schiffes gilt nur infofetn (ils Vernichtung.

als es vom Anfang an die Avficht war) deffen Einzeltheile-:nicht wieder

175-2 (tokio-YZ ni; »rim ,. .es einen)) “(7 gnugnririeuemunlnvniD

:x-:ckit: :teenies l ,17. ' ui Wie-er 7Min (dur. '-7' linie-ai teil' etz-eine]

7A!7'730) Die entfeheidenden Stellen find hier-l. 98. pr. l.. 110. Z. 2. i). 4s.

1. Z. 2. I. rlejnutjl. siipui. (3; 20.).. [1 11. l). (le Zeryjiuiiblls. (8. 1.) .Auch

von Klagen gilt fie 1.. 11. l). ile iurlicjjs. (6.1.) Bei Legaten l., 3. Z. 2. 0.119.

bio, qijue pr0 non Scripte). (34. 8.)* Vgl. noch l.. 15. 1. l.. 16. l). :Wiege-n

.equilintln (i); 2.) Z. 6. .l. rie noxniiilur net. (4. 8,) 011113, inet. l7. Z. 78.

Einige haben die Allgemeinheit der Regel befiritten) was mit dem* Smulenfireite

zufammenhängt. (Laim, just. l7. Z. 78. l., 98. pr 0140. Z. 2.1). 45.1.

l.. 85. Z. 1. l), a0 keguijs ini-ir. (50. 17.) Ueber den inneren Zufammenhang

der Regel mit dem römifchen Reclnsfhfteme verbreitet fich 1rer3njur, inter

prefeifjoinum* jut-ie ciriiis M; 24. 25. .WW »- m: '*6' .f _

731) r,12.o.| (ie jure rioliunr. (23. 3,) r„1.*'g. . >14; 7.' 3. 2;!,

qnjbuß mociis re. (3. 14.) Hierauf beziehtfirh die von ' _en Neuer-en 'gebildete

Regel: (Braun joik-.rjre 11011 ceusxlur. f l * "m" u)) _l .Y .Y irrt* - 7

l7.. 37. l), rie 'Erin-oblig., (45. 1.) i* _ -p *x* ("of p *..--.|„e- _e

733) l1. 6.. fl). .io 601i nwii et meinst-xu. (14.61.) - 11.72, pr. 1).. .je 8011!( -

ojbuo. (46. 3.) f i.. 3o, o. jbjä, 1.. 73. Z. 2. o. rie r. 0. (45. 1.) *E i.. 81.

Z. 3. l), (le lcgnl|3 l. (30.)

734) r. 73. s. 2. l). 15.- 1. (i... 6. o. 41. 1.',1„Y:i..':*72'.;*yx.'1;). Lite-ann.

(16. 3.) _u _T

mtb 733) l.. 107. l). 46. 3. l1. ?17. 13.745. 197W >77.“ „INM" m); 'rege'

- 736) d- 47- 8- 6-1), ä01eeut15l-(30-). .r .r .2 ,.1 .re ,(1.3 .Z .es ..i ni

a;
1



W ordnet..

zufanmrenzufehen) ; fondern zu anderen-'Zwelfen zu verwende-n 777).

“Vloße Veränderung, der Sache) fo daß fie in ihren wefentliwen Theilen

noch diefelbe bleibt799)) ingleichen ein nurtheilweifer Untergang derfelben

führen die Unmöglichkeit nicht herbei. Im zuletzt genannten Falle ver

bleibt wenigftens) was aus der veränderten Sache noch refiirt) auch

fernerhin Gegenftand des Obligationsverhältniffes. Dieß zeigt fich auch

in der Behandlung der alternativen Obligationen) deren Gegenftand in

dividuell befiimmte Sachen find. Weil hier nämlich alle neben einan

der genannten Gegenftände zum Obligationsobjecte gehören) wenn fie

auch nicht nebeneinander geleiftet werden können) fo hebt der Untergang

der einen Sache doch niht die ganze Obligation auf) weil die andere

als Gegenftand derfelben noch zurück ift) und alfo geleiftec werden

-muß 799). Nur wenn alle Gegenftände der alternativen Obligation

zufammen oder nach einander untergehen) fällt auch die Obligation

-fort. Zu den Fällen des rechtlimen 'unmöglichiverdens der Leifiung

gehört es nach den Anficloten der claffifmen Juriften einmal) daß die zu

[elf-tende Sache hinterher dem Verkehre entzogen wird) oder wenigftens

der) an welchen die Leifirtng erfolgen foll) hinterher die Erwerbsfähig

keitverliert 749)) oder daß bei dem Verfprewen einer ding-lichen Dienftdar

ikeit die allgemeine Vorausfehung) unter der es allein in der Perfon des

Forderungsberemtigten erworben werdenkann) die Fortdauer des Eigen

thums am Grundftinke) dem die Service-t beftellt werden follte) durch

Veräußerung ganz oder theilweife verloren geht741)) oder der Obliga

cionsgegenftand auf einem anderen -Wege in das Eigenthnm deffen

kommt) der vermöge des Obligationsverhältniffes vom Schuldner deffen

Eigenthumsübertragung zu fordern berechtigt war 742). In Fällen der

lehteren Art kommt es auch niht weiter in Frage) daß der Thatumfiand)

welcher die Obligntionsleifiung ,als unmöglich herausftellt) hinterher

wieder weg-freuen und fomit diefe unmdglichkeit für die Zukunft heben

kann749). Diefe Unmöglichkeit darf nicht durch eine Thathandlung

des Obligationsfhuldners herbeigeführt .worden fein) weil) wo das Ge

 

* .r

737) t.. .984 8-1). 16. 3. i.. 83. 5.11. o. 43.1. .

738) So bei einem Vauplaee (area) , aufwxelchemein Gebäude aufgeführt

wird. l.. 98. z. n. n. 16. 3. _

“ 739) l.. 16,8. 1.89.45. 1. l.. 8.' 6. l). lie contre-zb. ring-t. (18. 1.)

1.. 95. pr. l'. rie 301111. (46. 3.) ' *

710) z. 2. i. a.: inuijl. input. (3. 1o.) l.. s3. Z. r. 1.. 91. x, 1. n. es.

1. Jnsbefondre gilt dieß) wenn der veufprocbene ,Sclave freigelafien wird.

1;'. 51. k). 45. 1. M192. pr. l.. 98. 8. 8. "b, 46. 3. 8.16:; I. rie lege-tja.

(K, 99.) .. _ j . r* . t

741) l.. 136.8. 1. l). 45. 1. , , '*

“742)r8.-Q. F. rie-inuliit .tipuh (3. 20.) "Vgl, 471217111118 1;* o. l7. -24.

s. r. _ -

743) um klarften wird dieß für den erften und-dctttengqttauegetyxohen
in 1.. 83. z. 3.111s. 1., 3.2.1. 3. - - l



artig-no. 52'(

gentheil vorkommt. derfelbe immerfort gehalten bleibt nach der Regel:

(lu0cier8 culpa indem-enn (Wincor-je , perpeluai-i ablignlimiem 7x34). Deß

halb wird von den claffifmen Iuriften hervorgehoben) daß das unmög

lichwerden der Obligationsleiftung nur dann die Obligation aufzuheben

vermagnwenn es nicht in einer-Handlung des Schuldners feinen Grund

hat744). Nach den Anfichten der claffifmen Iurifien kommt die er

wähnte Regel hauptfächlich in zwei Beziehungen in Frage. Einmal)

wenn der Smuldner in ungerechtem Verzuge) in der fogen. moin

Zaloencii fir-h befindet. haftet er bei dem Untergange der Sache auch fer

nerhin fort. Sodann) wenn er durch eigene pofitive Handlungen die

Unmöglichkeit der Erfüllung herbeigeführt hatl wird er durch diefe Un

möglichkeit von dem Obligacionsnertls nicht frei745). und gerade diefen

Fall fiihren die römifthen Iurifien neben der [nor-i im allgemeinen auf

die cuipn zurückW). *x1 uebrigens gilt es hier als Grun-dfaß) daß die

culpa des 'Schuldners nicht blos für ihn allein eine porperualja abljgn

tio-rie wirkt) fondern auch fiir alle anderen) die entweder als Correal

fchuldner an derfelben Theil haben747)) oder aber accefforifch fiir die

Abzahlung der Hauptfchuld haftena z. B. Burgen u. f. w. 7“). Um

gekehrt aber hat die enn-a der nur accefforifch Verpflichteten regelmäßig

nur für fie allein naäzcheilige Folgen; daher) wenn der Bürge den Un

tergang der Sache verfchuldet) welche den Gegenfiand der Hauptobliga

tion ausmacht) nur in feiner Perfon die Obligation perpetuirt) der

Hauptfchuldner aber von der Leifiungspflichc von felbft entbunden

wird 749)>z“*daher ferner bei-idee accefforifmen Verpflichtung des Vaters

aus den von feinem Hausfohne abgefchloffenen Conccaccen die mai-n des

Vaters nur diefem) nicht' dem Sohne angerechnet wird 750). - Fragen

m 117.-. nn-tm f

n73* ---- me. ingr- ei! 117.-.- 3.:: .trat-tut gen; .

?*3 713a) l., 91.5. 3. 1). ee r. 0. (aee.1.)-)'-(*llt7 ** eve-eme? “* »W

l . 744) Bei dem natürlichen untergange .der Sache l.. 107. 9.16. il.; ,bei

Üremtlimen unmögliohwerden der Leifiung i.. 51. l.. 83. 3.75. l.. 91. Z, 1,
5. 1. l1.. 92. pl'. d. 46. 3, s. 2. i. 3. 19. g. 2. r. 2. 20,

745) yuqlli Senn_ recent.. il'. 7, Z. 4. 11.23, l., 35. pr. 1). 'ein 7. 0.
U5_ 1g ..rm1. ext.: -e-ei .n nenten-netz_ ,qarx-.Srlie drm

.izßcTäU-l.. 96. [er. 8. 3. l). 4.3. ri. rl.. 23. i). wie. l.. 92. pr. l). (Lene-lot.

(.46. e.) a- -> »

747) l.. 18. l). ein (wohne reis. (M. 2,) Die Stelle ifi offenbar _von der?

Verfchuldung des unterganges ber Sache zu verftehen, Denn die 'mon- eolrencli

wirkt ann) 'bei den Correalfchuldnern nurhöchfi perfönlirh. i.. W7. I. B31). 722.

1. 1.. 173. 3. 2. l). 50. 17.

748) l.. 88. l). 45. 1.

7.19) 1., 88. 1.. 91. g. 4. 0,15. 1. l.. 95. 5. 1. (x16, 3. Streng ge

nommen ifi indeß in folchen Fällen gegen den Bürgen nur eine uii|i8 aclio zu:

läffig, weil er durch das Verfthroinden der Hanptobligation ipeo eme von der di

recten Klage 'frei wird. l.. 38, Z. 4. i), 46. 3. [..49.p1*.'l).4ö.-1. Das

Nämliche gilt auch für die Nebenverpflichtung des Vaters aus Gefehäften. die

fein Hausfohnabgefchlofien hat. l.,.49. gn. l.. 91*. s. G. l).-43.-1. l.. 32.

F. 3 u. 3. l) (ie url-rie, (22. 1.) i- [W- ("q

7rd) 1.19. pr'. 11.15, 1. 1.. 32. z. 3. 1).:22.'1. .l (Zivi
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wir nach den Wirkungen des zufälligen Wegfalles der gefchuldeten Sache.

fo kann nicht fiiglicl) bezweifelt werden. daß in folchen Fällen eine wahre

Liberation eintritt. fo daß der Erlöfchungsgrund nicht auf dem Er

ceptionswegeim römifchen Sinne realifirt werden kann. 7. Denn in vie;

len Stellen ift nur von 8017i 751).. [ibei-ari7ö2) die Rede. was mit dem

Realifiren dura) Exception unverträglict) ift. Ferner gilt dieß nicht blos

von freien Obligationen. fondern auch von ftrengen. wie die von der Sti

pulation und demLegatW) hergenommenen Beifpiele erweifen. Bei den

zweifeitigen Obligationen hat bie Anwendung diefer Grundfäße eine gewiffe

Schwierigkeit. indem der zufällige Untergang der gefchuldeten Sache zwar

den. welcher fie zu leiften hat. von der Leifiung-spflicht befreit. .aber

deßhalb noch nicht die Eontractsverbindliwkeit von Seiten des Gegners

aufhebt. Auf diefem Gebiete herrfcht unter den neueren Rechtsgelehr

ten viel Streit über die oberften Grundfähe): welche zur Anwendung

kommen. "welcher Streit indeß hier nicht weiter. erörtert werden kann.

da er bereits in diefem Werke unter dem Art. da8 (18 Bd.-ll. S.583 fig.

vorgekommen ift. - Ein Wegfall der Sache. tvelche das Obligations;

object ausmacht. liegt auchin dem Ausfalle des Jntereffes zu Tage.

das der Obligationsberechtigte an der Erfüllung der Verbindlichkeit

hat. Aus diefem Grunde fällt die Mandatsklage weg. wenn der

Auftrag auf ein Gefchäfc gerichtet war. welches dcr-OMandant in der Zivi

fchenzeit in eigener Perfon oder durch Andere hat vollziehen laffen 754);

ferner kann auch die Stipulcitionsklcige,nicht angefiellt werden. wenn

Jemand vcrfpromettxhat. im Namen eines» Dritten-.iciti-tmici) Zah

lung zu leiften. falls diefer Dritte felbft zahlungsfähig ii 75***).

Auch diefer Erlöfmuitgsfall ifi atif-,dienRegel zurückzuführen. daß

Rechtsverhältniffe tvegfcillen. wenn ihrem Befiehen Hinderniffe in

den Weg treten. die. wenn fie vom Anfang an vorhanden gewefen

wären. ihr Encfiehen gehindert haben tvürden. Wenigftens ift bereits

oben bemerkt worden. daß nach .römifwen Anfiäuen keine Obligation

entftehen kann.'wenn der Obligationsberemtigte an deren Entftehen kein

Intereffe hat. -- Ein Wegfall der Sache liegt endlich auch da vor. wo

eine Nebenobligation zufainmenfällt. weil die Fyciuptobligation. von

welcher fie in ihreni Wefen *cibhcingig ift. nicht mehr fortdauert (vgl.

oben S. 482 fig.), Auch hier ift die Einwirkung der trämlichen Regel

fichtbart-,denn gleichwie eine folche Nebenobligation nur entftehen kann.

wenn die Hauptobligation. von der fie abhängt. entweder bereits befieht

. . ..x ke, ..i .e

_,..__ i

r-okqJh L* * ' , * * ' '- f -'**

-z 7W) l.. 107„.-l)._46. 3. Aehnliokfifind die Ausdrücke non teneri in l.. 23.

l). 4.5. 1., -niliil uobis cieheluiäinl.. 37. .l_).,jbic]. , extinjui teiipuiutionem in Z. 2.

I. 3. 19., cqrrumpere-.tipuiulionem ini.. 11. 1). (ie rei-ritt_ (,8. 1.) u. f. w.

7dL),l.._. 83„Z. 5.9. 45. 1. 1.5 98. F. 8. l). 46,3. u. f. w.

1 753) I. 1E. 'i rie [ETW. (2. 20.), 'l0 35. l). sie log. l, (30.) .

754) l.. 8. Z. 6, l). mnnäali. (17. 1.) - i ,' . , - t“ .

755) l.. 97. Z. 1. [M43. 1.' _C . i .i ,q - -

._a
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oder erft entfteht. ebenfo muß die erflere verfchwinden. wenn die Vor

bedingung ihrer Erifienzz d. h. die Hauptobligation in Wegfall

kommt756). .rz .- y

illll. Zufammentreffen zweier lucrativen Erwerbs

gründe an derfelben Sache in der Perfon des Erwer

bers (vgl. in diefem Werke den Art. concnreuß naar-um cau

Zarum iuarntiunrum Bd. il. S. 870-875). Lucrative Ec

werbsgründe nennen die römifchen Iuriften folche. aus denen man Ver

mögensrechte erwirbt. ohne für diefen Erwerb. etwas hinzugeben oder

verbindlich zu werden. z. B. Legat. Fideicommiß. Swenkung unter den

Lebenden u. f. w. Ifi nun der Gegenfiand eines folchen Erwerbsgrun

des eine individuell defiimmte Sache. fo erlifcht er. wenn der Odligaa

tionsberechtigte oder. wer mit ihm in Perfoneneinheit fieht. diefe Spe

cies bereits aus einem anderen lucrativen Erwerbsgrunde zum Eigen

thum erhalten hat. gleichviel ob diefe zwei Erwerbsgründe in der Per;

fon des nämlichen Schuldners zutreffen oder nicht. Was die Wirkung

diefes Erlöfchungsgrundes angeht. fo hebt er die ganze Odligation auf.

und kann alfo nicht auf dem bloßen Erceptionswege geltend gemacht

werden. da in den römifmen Rechtsquellen die Rede ift von camp-nit

iiber-acid , :iger-a nau patesl u. f. w. Vgl. den angef. Art. Bd. il. S.

873.-'i Man hat fich viel Mühe gegeben. diefen Grund auf allgemeine

Rechtsregeln zurückzuführen. Vgl. diefes Werk Bd. 1]. S. 874. Das

einfachfte ift hier. an den Wegfall des Intereffes von Seiten des Obli

gationsberechtigten zu denken. da Niemand ein Intereffe daran haben

kann. denfelben Gegenfiand zweimal unentgeltlich zu erhalten757).

Wahrfweinlici) hängt es damit zufammen.. daß diefe Erlöfchungsform

in der früheren Zeit von Einigen bezweifelt worden ift. wenn fie auch

f>)on. zur Zeit der claffifchen Pandebtenjurifien allgemein fefiftandJ58)z

wenigftens läßt fich nachweifen. daß die Lehre von dem Intereffe wahr

fmeinlicl) erfi in diefer Zeit weiter ausgebildet und ausgebaut wor
den iii. 3 (i) 4.0. i ni. 1.3“.- 1...) r-[iß .mr

x17, Ablauf eines beftimmten Zeitraumes. Dieß

tritt einmal ein in Fällemwo die Giltigkeit derObligation entweder vom

Anfang an auf einen beftimmten Zeitraum befchränlt ift. oder aber die

Rechtsmittel. welche die Beftimmung haben. den Inhalt der Odligation

zu recilifiren. ihrer allgemeinen Natur nach allein zufiändig find. kZur

erften Elaffe gehört der Endtermin. der vom Anfang an der Obligativn

hinzugefügt wordenz das zweite bei der Verjährung der Obligations

klagen. Die Lehre von dem Endtermine ift bereits in diefem Werke

?ii

e

ni e756) Am klarften wird dieß ausgefpromen in l.. 71. pr. l). (ia iicieiurs.

(46. 1.)()

757) i197. g. 1. 1). (ie r. 0, (45,1.)

758) Nach einer Nachricht bei African us in l., 108. s. 4. l). ae legaiis

l, (30.) ..vv .Zi .rd -. ..(7.

711. Z4
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im Art. (lies Bd. i1] . S. 435 behandelt worden. Die anfängliche

unzuläffigkeit von Endterminen bei Legaten zur Zeit der claffifmen Iu

rifien beruhte zweifelsohne nicht auf einem bloßen Formfehlee des Erb

laffers. fondern auf dem innerfien Wefen des Legates. und hatte fich.

wie.es fcheint. durch die jurifiifche Doctrin herausgeftelbt759)z indeß

half man hier zeitig bei dem Eintritte des Termines mit der (i011

exceptio nach. und im Iuftinianifmen Rechte bedarf es zur Aufrecht

erhaltung folcher Nebenbeftimmungen nicht einmal diefes Umweges. da

der Legatar fofort bei der Fälligkeit des Legates angewiefen ift. dem Et

ben. von dem er das Legat empfängt. dafür Eaution zu fiellen. daß er

nach Ablauf des Termines ihm die legirte Sache in dem Zufiande. wie

er fie empfangen. zuruekerfiatten werde. fo weit diefer Zuftand ohne

Verfchuldung des Legatars erhalten werden konnte 7(i0). Bei Stipula

tionen und anderen Verträgen lag der Grund der anfänglichen [ingil

tigk-eit der Endtermine in der civilrechtlich gefchloffenen Anzahl der Til

gungsarten von Obligationen. wozu der Eintritt des anfänglich hinzu

gefugten Endtermines jedenfalls nicht gehörte. auch diefen Charakter

nicht durch die Privatwillkur der Parteien erhalten konnte 761); iubefieu

half man auch hier zeitig mit der exciepcja yuciti nach. die indeß nur die

Beftirnmung hatte. die eigentlichen Wirkungen des Vertrages nachdem

Inhalte der Convention zu hemmen. Man dachte fich nämlich folche

Stipulationen urfpriinglicl) als pure eingegangenz man ließ fie ferner“

juriftifcl) als einfache Verträge fire die ganze Zukunft fortwirken. ohne

den Endtermin zu deriilkficlnlgen. allein mit deffen Eintritte ließ man

der Obligationsklage die pactiexceyuo entgegenfiehen. damit die immer:

wahrenden Wirkungen der Stipulation nach dem anfänglichen Inhalte

des Vertrages befchränkt werden mömten W). Hiernach konnte Iufij

nian. ohne die Regel zu verleßen. die noch in einer Infiitutionenfielle

ausgefprochen wird. behaupten. daß Eontraete auf Zeit eben fo gut ge

fchloffen werden kbnntenxwie Schenkungen 76i). deren Anknirpfuug an

Endtermine fchon früherhin anerkannt war. feitdem man fich entfchleffen

hatte. zur Einhaltung derfelben dem Schenker die uclio prtießcriplis

11811118 zu gefiatten7i4). .i Eine allgemeine Ausnahme von der Regel.

739) l.. 35. l). (ie ioguijs l. (30.) [..4-1. 8. 1. l). (io obligeit, et iicridiijiiuil.

(.44. 7.) Vgl. v. Savigni). Syftem besheutigen römifhen Rechtes Bd. lll.

. 219. * - .,2 .

760) l.. 26. i). (in legatiir. (6. 37.) z , -

761) Diefer Grund wird in l.. 41. Z. 1, l). 44. 7. ausgedrückt mit den

Worten: mini quo() alicui cioberi coepit, certis 11101118 cler-ini'. ueber-z. Die Regel

wird außer der angeführten Stelle noch ausgefpromen in l.. 56. g, 4. o. (ie rer

50111111 olilig. (45, 1.) Z. 3. .1. 11a 11. 0. (3. 15.) ,

762) Am klarftenwird *dieß aus der Behandlung der Rentenfiipulaeion in

den rbmifchen Rechtsquellen, 1.. 16. Z. 1. l). .le l7, 0. (45. 1.) l.. 3d. s. 7

]). lie moi-tin rauen cioiieitioijiduß. (39. 6.) --1 .

76s) 1.. 2e. a. cio-lcgulis. (6. s7.) . - .
764) l... 2. (I. ein äoiiutiauibue quad sub mario. (8. dd.) l' . -

*a*
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daß der Eintritt von crnreernixineai-ioekän_ aiif-ärgere) sie Burgau-zn

hinzugefügt worden find) _die Obligationen vernichtet) findet fin) in dir

Lehre von der moi-a vor) iiiiofetn die Verzug) weicher 601i Seiten des

Schuldners eintritt) feine_ bereits fällig gewordenen Verbindlichkeiten

aus der Obligation auch' über den *Ent-termin hinaus fortdauern macht)

und dieß ift eine Folge dee- Mindil-'ten-g-riiiidferßes: mam peppi-linie' ubli

gutionem. - Daß auch die_ Virjcihriing der Rechtsmittel) welehe zum

Realifiren von Forderungsreih-ten befiiennit find) auf die Aufhebung des

Obligationsverhälteiiffes Einfluß haben könnej-fpi-ingr in die Augen)

allein dabei wird auch föfvrr klar) daß hier nicht den unmittelba

rer Zerfiörung des Forderungsrechtes) fondern) nur von mittelbar-er

die Rede fein kann. um zu einer _bi-ederfichc der Fälle zu' gelang-en)

welche hier einfrhlagen) wird es nöthiglb' die moglichen Einzelfälle

genauer zu unterfcheidenfj die Veijährung ber' Klagen) derEi-ireden und

die Prozeßverjährung (auch Verjahrung der Litispendenz genannt).

Die Klagenverjährung wird fowohl bei den jährigen Kir-gen' des peace

rifehen Edictes) als auch bei der_ neurren- Beuel-Weg d'en fogen. 'eepe

rune eclj0f1e8 auf dem Wege der Exception geiteäo gem-Wi' (rig-l.- n *bie

fern Werke den Art. Einrede Bo. in) S; 8'027); iii herren Falten

fieht nämlich der fpciterhin erhobenen' Kluge" die Veriahrnngseinrede ent

gegen) welehe die unmittelbare Abweifung- derfelben zur Folge' hat.

Strewitig iii dabei) ob niit dein Eintritte' diefes' umftandes die g-anze

Obligation aufgehoben wird) oder nur' der Theil) welcher auf die Spitze

der Klage hinausläuft) fo der oder* der' alten Obiigation wenigfiens eine

natürliche Verbindlichkeit ziurückbleiht' (vgl. in riefen Werke den Art.

Verjährung), Was' firnler die Verjährung-der Eine-eden' angeht) die

ihrer* Natur nach nur ausnnhirtsweife eintritt (vgl; in' diefen! Werke

den Art. Einrede Bd. lil)- S. 700-4702)) fo kann fie fchon

deßhalb nicht weiter in Betracht' kommenx-weil hier nur reine Eine-eden

rechte) nicht abgeleitete in-Bietreichtkommen) und dirfe regelmäßig gar kei

ner Verjährung unterliegen (vgl. in diefen-r Werke den angef. Art.

Bd. 114) S. 700). Anlatigrnb endlich die Verjährung der Litispendenz)

fo wird biefelbe) abgefehen von jet-ier älteren) die bei den juclicia legitime

eintritt) in dem Iuflin-ianifclnen Rech-te ebenfalls mit der Verjährungs

einrede geltend gemacht *(vgl. in diefem Werke' den Art. Einrede

Bd. kll) S. 803)) allein hier bedienen fich die römifehen Kaffee zur

Bezeichnung ihrer Wirkungen folcher Ausdriieke) welche hinlänglich be

funden) daß das ganze Obligationsverhältniß erlifcht) alfo nach dem

Gebt-anche derfelben daraus nicht einmal eine natürliche' Verbindlichkeit

zuriickbleibt (vgl. a. a. O. Bd. 11]) S. 804). f

xi'. Der Eintritt der anfänglich hinzugefiigten

Refokutivbedingung (vgl. in diefem Werke den Art. Bedin

gung Bd. l) S. 771). Die Grundidee) von der die römifehen Ju

rifien bei der Beurtheilung von Refolutivbedingungen ausgehen) ift)

daß fie behandelt werden als Nebenverträge über die Auflöfung des

34*'
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.löfchen 767).

Hauptgefchäftes. die indeß vgn der in der Bedingung namhaft gemach

ten Thatfame. als von einer Sufpenfivbedingung abhängig gemacht

worden find - fie betrachten ein Gefchäft mit einer Refolutivbedingung

als eine pur-n conrentic). 7 queen result-lini- 811i) conciitiona 765). Hiernach

ift ein folches Gefchäft vom Anfang herein einem unbedingten durchaus

gleich; tritt aber die Bedingung ein. fo wird der Nebenvertrag über

Auflöfung des Hauptgefchäftes fofort wirkfam. und durch diefe Verab

redung der Hauptvertrag gerade fo vernichtet. wie wenn er niemals

vorhanden gewefen wäre. Diefe Vernichtung des Hauptvertrages wird

in denrömifchen Rechtsquellen hauptfächlichan Beziehung auf denKauf

undfdie dabei vorkommenden Nebenverträge genauer alfo gefchildert. Wird

die ailclietio in ilieni in der Form einer Refolutivbedingung zum Kauf

gefchäfte hinzugefügt. fo fällt bei dem Eintritte der Bedingung das in

Folge-des Kaufes übertragene Eigenthum an der gekauften Sache fofort

und ohne weiteres wieder an den Verkäufer zurü>. fo daß der Käufer

von diefem Augenblicke an keine rei iiiniiioatio mehr anftellen kann 76s).

Damit hängt es weiterhin zufammen. daß die in der Zwifhenzeit von

dem .Empfänger der Sache darauf gelegten Pfandrehte von felbft er

Ebenfo verhält es fiä) bei der ier coininisßai-in , wiegend“

Käufer_ den Kaufpreis nichtzur gehörigen Zeit zahlt. Bei dem Ein

tritte der Bedingung erhält der Verkäufer der Sache. ohne neue Tradi

tion. fofort die Eigenthumsklage 758). und die in der Zwifchenzeit auf

die Sache gelegten Befchränkungen fallen fort., In ähnlicher Weife

wirkt die Refolutiobedingunggaucl) bei der Schenkung auf den Todes

fall-. f_ Ifi nämlich hier der Rückfall der Schenkung vom Anfang herein

von einer Refolutivbedingung abhängig. fo geht das Eigenthum der ge

*fchenkten Sache fofort auf den Schenknehmer über) mit dem Eintritte

,der Bedingung fällt es aber fofort. ohne neue Tradition. an denSchen

kei: zurück. fo daß diefer zur Aufteilung der Eigenthumsklage befugt

ift769). Fragt man weiter zu. ob der Eintritt der Refolutivbedingung

dieß beftehende Obligationsoerhältniß ips0 inte oder nur auf dem E);

_reptionswege aufhebt. fo_ möchten in Ermangelung fpecieller Quellen

zeugniffe..welche die Frage entfcheiden. wohl die Grundfäße in Anwendung

zu bringen fein.» die von den Nebenverträgen gelten. Wenigftens würde

fich .danavon felbft- erklären. daß *bei dem Kaufe und anderen freien Ge

fchäften das Eigenthum der übergebenen Sache fofort an den Tradenten

zurückfälltz für folche Fälle wäre-Mann ein Aufhören der Obligation

765) l.. 3. l). .io aontr. einpt. (18. 1.) l.. 2. pr." 1),' ile in iii-tin niitiictione.

(18. 2.) l.. 1. l). ile coininioo. lege. (18.-Z.) i..29. l). rie niorlis ounßa cionat.

(39, 6.) Vgl. v, Savigni) a. a, Q. Bd, lll. S. 154.

766) i.. 41. i). (ie rei iiinclicul. (6. 1.) ' _

367) l.. 3. l). iliiilniß liioiliz nig-aim. (20.6) . (.4. 8.3. i). (ie. in client mit!,

(18. .) - -

. .768) l.. 4. (I. .in pactiß inter eniptoreiu at rouciitotein. (4. 54)

769) l.. 29. l), clo niortir cause tion. (39. 6.) ,

* 1 c"
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ip50 inre anzunehmen. Ein Gleiches wird auch fur die bedingte Schen

kung gelten muffen. infofern die Wiederauflöfung derfelben unter den

Begriff der Lex (iictn ende toi fällt. Bei Stipulationen hat man indeß

in neuerer Zeit die Analogie von den Endterminen geltend gemachtx fo

daß hier im Falle der hinzugefügten Refolutivbedinguilg die daraus ent

fiehendeObligation fur immer fortwirkß allein durch das Entgegenfiehen

der nacli oder (ioiininij exeeplio auf prozeffualifwem Wege unwirkfam ge

macht wird 779). Fiir Legale entbehren wir allerdings fpecieller Quellen

zeugnifie/ welche die Frage entfcheiden möchten; indeffen zeigt die Ver

wandtfchaft der nclio ex loslnmenlo mit der Stipulationsklage. daß

auch hier der Eintritt der Refolntivbedingung nur auf dem Erceptions

wege wirkfam werden kann.

Wil. _Verwirkung des Gläubigers. Die Verwirkung

von Forderungsrechten kann nach römifchrechtlicizen Anfichten nur die

Folge einer widerrechtlichen Handlungsweife von Seiten des Gläudigers

fein.

tutionen eingeführt und tveiter ausgebildet worden. Es find aber im

einzelnen folgende: a) Die Anwendung unerlaubter Selbfihilfe zur

Geltendmachung von Schuldanfprüchen. “Dahin gehört einmal nach

einem Decrete des Kaffees Marcus Aurelius der vom Gläubiger gegen

die Perfon des Sclhuldners gerichtete Zwang zur Zahlung deffenx was er

fchuldetx und die eigenmächtige Befihnahme deffen. was man zu for

dern hat771)z einerlei ob es bewegliche oder unbewegliche Sachen

find772)„ und ob der Gegenfiand der Forderung eine individuell be

fiimmte Sache oder ein Genus oder eine Quantität vertretbarer Sachen

ift 773). Ein Vergehen. was mit dem Verlufte des Forderungsrewtes

befiraft werden foll (i118 ol-ecijii non linbebjc oder i118 crnciiti ninjejene).

An diefe Verordnung fchließt fich eine Reihe von fpäteren Gefeßen an.

"*7 ez d. io„ „ag

- :nn-L »nra i): 'leo ni. tiere-li?: . uno-iu*
_ .cr-i .. -' i“

770) i.. 44. 3. 2. n. 44.?, Vgl, v, Savignh a. a. O. Bd. 1n- S.
220719.. C e*

i?! 771) l.. 12 u. 13. ]). quo() meins reinen. (4. 2.) i... 7. l). url iegein .lniinm

(ie ei prientn. (48. 7.) ße. run-i- *filme

772) Auf bewegliche Sachen wird der Inhalt des Edictes befchränkt von

Linde. in den Beiträgen zur Lehre über die Selbfihilfe _in deffen und Mare

zoll's Zeitfchrift für Civilremt und Prozeß Bd. 1. S, 403 flg,' -Dagegen

macht B enfeh. von der Selbfthilfe/ im rhcinifchen Mufeum für Jnrisprudenz

Bd. 7. S. 536/ fehr richtig darauf aufmerkfam. daß eine folche Befchränkung

fchon durch die allgemein lautenden Worte des Dtrretr-.J ausgefchlojfen wird.
l.. 13. l). 4. 2.*: rein nilurn ciebilorjeli* WW '* 'B' "-75 *i >

773) Auf die Zahlung einer Quantität und nur generifch beflimmxten Sache

wird das, Edict nicht bezogen von Linde a. a. O. Th. 1. S. 402. Der Haupt

grund gegen diefe Auficht liegt in den Worten der angeführten -l.. 13. ro] preu

ninm aebitom, die fchon deßhalb nieht für' eine bloße Interpolation der Pandekten

compilatoren gelten können. weil gerade im Edicte feldfi von ine orecliti valid-z

bei-e die Rede ift. wasdiefen Fall einfchließt. l.. 12, N2. l.. 13i 1734:2'.

l... 7. l). 48. 7, ' (fm 1

Alle Grunde diefer Verwirkung find erft duräy kaiferliche Confti-o .
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welche gewiffe Arten der eigenmäciytigen Pfand-ung verbieten) und die

Strafen des Decretes auf andere Falle iebertragen. Iufiinian's Nov.

52. Cap. 1 erklärt zztnächft fiir unerlaubt die eigenmamtige Avpfan

dung) die; in der Abficht gefchieht) fig) eigener Forderungen halber ficher

zu itellen77-4). und enthält zxzglciär fin Brüste .daß Jemand die Pfän

dung gegen einen Anderen* verninrint) als_ den wirklichen Schuldner)

folgende Strafbeftimmung: der Pfänxdende. fell feine Forderung verlie

ren) außerdem aber dem Verlehren die Sache und den vierfachen

Werth refiituireie. Naeh Nov. 1734. Cay. 7 foll auch) wer Kinder

feines Shelter-tes ieiqeeFe-derreg beider als Pfandiacben. oder um

fie als_ Srl-even zu behandeln) in Gewahrfam halt) oder fie der Forde

rung halber zum Sclavendienfie vermiethet) feine Forderung verlieren.

daneben aber aua) den Betrag ,derfelben der Perfon) welche er im Ge.

wahrfirm hatte oder ihren Eltern bezahlen) auch fon| körperlicher Züeh

tigung unterliegen. Durch Nov.60„ Cay. 1 wird der Verluft der For

derung auch dann angedroht) wenn der Gläubiger den Schuldner oder

deffen Angehörige im Augenblicke des Todes durch Anforderungen Wh

oder eigenmächtig im Sterbebauie referenc- oder :durch Hintertuxer-der

Leichenbefiattung die Sehgl-dnbtragnng zu eintreffen fuchtz daneben if

der Gläubiger noch fo viel) als* feine Forderung betragt) an die Exit

herauszahlen) und der Strafe der Ehrlofigfeit und der Güterconfejscg

tion bis zum dritten Theile feines Vermögens unterliegen. Mit diefer

Verfügung hängt weiterhin die fpätere Verordnung zufammen) daß

während der zur Lzeichenfeier- hefiimmten neuntägigen Frifk keine Klage

gegen die Erben und nächfien Anverwandten des Verftorbenen angeftellt

werden foll (Nov, 14:5. (Zero. 5. h. 1). -' Verboten ift ferner auch eigen_

mächtigq Selvßhilfe, zur Erlangung des Befigest_ von Sachen) die*

Fremde befiveg 7.75.). Nach einer Conftitution der .Kaffee Valentinian).

Theodofius und Arcadius foll Jeder) der fich eigenmächtig und unter

Anwendung von Gewalt in den Vefitz von Sachen fehr) die entweder

im Befihe_ des) Fiscus oder anderer Perfonen pftehen) einmal den Befiß

reftituiren) fodann als Strafe der 'Verlehung das Eigenthum an der

Sache verlieren, oder) wenn der Verleher nicht Eigenthümerift) eine

Summe an den Verleßten herausbezahlen) die demWerthedeb Eigen

thums gleich kommt. ' Hier ift zunächfi nicht *zu verkennen) daß

hauptfawlirh der Eigenniacht der Eigenthümer oder derer) welehe Eigene,

. - 1

..-1 t. *e* 1

 

774) Das Verbot der Selbftpfändung ifl auch fchonenthalten in l.. 1x. a.

.In pignaratirjo uctione. (4. 24.) l.. 3. (L. (Ic: yigndr. (8. 14i.) l.. Z9. Z. l).

m1 [agem (Xqojljnln. (9. 2.) 7 ' '

775) l.. 3. 'l'i1. (I. cin-je ri. (4. 22.) l.. 7.f,lu8_t)„lC. u-ucle ri. (ß.der urfprünglithen Faffung des Gefetzes ift leicht erkennbar) daß eNh “ __

gegen Beeinträchtigungen des kaiferlicizen und fiscalifmen Befiizrs geri-HeerW

Auszüge aus dem Gefeize ftehen in 8. 6. l. ao inter-ie. (4. 15-.) undßx. F. ei..

bduid ri raptjr. (4. 2.) . .iii .6 .cl

.re sui-x*
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ihnen an der Sache prcitendiren) entgegengearbeitet werden follte. Die

Verfügung felbfr enthält- wie auch fchon Andere bemerkt haben776)„

cibgefehen von den eigentlichen Strafbefiimmungen nur eine An

wendung der Grundfäßg die bei dem Interdictum (ie ri gelten„ auf

bewegliche Saehen777). Die Strafbefiimmungen finden Anwendung

mag die Sache beweglich oder nnbeweglich fein; fie felgen) wie das

Derret des Marcus) eine einfeitige Befißergreifung von Seiten des

Occupanten voraus) und zwar eine folche) die unter den Be

griff der unerlaubten Gewalt fällt; allein fie unterfcheiden fich

im iibrigen von den Veftimmungen des Decretes einmal dadurch) daß

fie in der Pcrfon des Delinquenten eine Forderung an den Verleßten

keineswegs vorausfelzenz fodann auch dadurch) daß fie nicht die Abfiwt)

fich einer folchen halber zu befriedigen oder fonft ein Recht gegen den

Verlehten geltend zu machen als nothwendiges Requifit der Strafe an

erkennen; iiberhaupt auch nicht verlangeey daß die Sache/ welche in den

Vefiß genommen wird) zum Vermögen des Schuldners gehort) fondern

überhaupt fHon dann zutreffen) wenn diefe Sache fich im juriftifchen

Befihe des Verletzten befindet778). Wahrfmeinlirl) hangt die Verfiigung

mit einer älteren Confiitution Conftantiws zufammem die im Theodo

fifchen Eoder779) erhalten ift) wornach) wer einem Anderen bei dem

Eigenthumsfireite den Befih einer beweglichen oder unbewegliclhen Sache

gewaltfam entzieht„ zunächft unverzüglich zur Refiitution des Befilzes

angehalten werden foll. Sollte fich nun hinterher bei dem Eigenthums

fkreite ergeben) daß der Befihfiörer nicht Eigenthümer war. fo trifft ihn

die Strafe der Deportation und Vermögensconfiscationz war er dage

gen Eigenthiimer. fo verliert er die Hälfte der Sache zum Vortheile

des Fiscus, Wenn in der fpäteren Kaiferzeit fernerhin noch befiimmt

werden ifi) daß) wenn der Abmiether oder wer bittweife eine fremde

Sache befißt) diefelbe dem Abmiether oder pl-ecarjo (Lana nicht eher zu;

rieekgibt- ale] bis er von ihm verklagt und in Felge der Klage zur Rück

gabe verurthei-lt worden ifi- neben der Sache deren Werth der fiegenden

Partei zu erfeßen habe M0)„fo liegt darin zwar eine Fortbildung der

Valentinianifchen Confiitution zu Tage) was auch fchon die An

fangswdrte der Confiitution felbfi ergeben) allein hier kann fie nicht

weiter in Betracht kommen) weil wir es' im Vorliegenden nur mit der

Vecwirkung von Forderungsremten wegen unerlaubter Selbfihilfezn

thun haben. Daß diefe Strafen der unerlaubten Selbfihilfe noch heut

 

776) So v, Savigny) das Recht des Befihes (6. Ausgabe) S. 528.

777) Am klarwen wird dieß in 5. 1. l. a. 2. herausgehoben.

778) Vgl. hier Be-nfeha. a. O. Th. 7. S, 38 fig.

77B l.. 3.7K'. 6. n11 lecem .inneren-Urn pnbljwu. (9, 10.) In l4. 7. lust.

*lle-(1. anlage-u .kuljaln (ie ri (9; 1L.) ift der. verlinkter Eigenrhumshäifte zum

Vortheile WFK-Zeus: mgelafien worden. „x

780) le. 10, Inst. none ei, (87. M.) , r. -
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zutage anwendbar feien. läßt fich nicht füglici) bezweifeln. da fie durch

' das katholifme Kirchenrecht76i) und die teutfchen Reichsgefehe 762) aus

drücklich befiätigt werden. d) Wer eine Perfon von Einfluß (polentjor)

benubt. um fich bei der gerichtlichen Geltendmachung eines Anfpruches

ein uebergewimt iiber feinen Gegner zu verfmaffen. fei es nun. daß er

jene Perfon unter irgend einem Vorwande zur Theilnahme bei dem

Rechtsftreite herbeizieht. oder daß er ihr zum Schein feinen Anfpcuch

überträgt. um von ihr den Prozeß fiir fich durchferhten zu laffen. verliert

zur Strafe der unerlaubten Prozeßredemtion feinen Anfpruci) 766). wo

bei fich dann weiterhin von felbft verfteht. daß die Eeffion wie jedes

andere fimulirte Gefchäft unwirkfam ift. Offenbar hängt dieß mit dem

Verbote zufammen. einen befchwerlichen Gegner vorzufmieben. was in dem

prätorifwen Edicte begründet. und fpäter durch kaiferliche Confiitutionen

weiter ausgebildet worden ift; vielleicht ift auch der Verlufl des An

fprurhes nur deßhalb ausgefprochen worden. weil man fich geneigt fand.

diefen Fall mit den durch das Decret des Marcus oerpönten Fällen der

unerlaubten Selbfihilfe zu vergleichen. Zum Verftändniß der Verfii

gung ifi noch zu erwähnen. daß der Begriff der Prozcßredemtion fich

nicht auf das Anfiwiaufen eines zweifelhaften Prozeffes aus Ehicane

und Gewinnfuwt befchränkt. fondern jeden Fall einfchließt. in dem

Jemand die Gefahr eines Prozeffes gegen eine Belohnung übernimmt.

Wer hier unter den poiencioree gemeint fei. ifi unter den neueren Ju:

rifien ftreitig. Das römifche Recht hat den Begriff nirgends genauer

befiimmt. fondern nur beifpielsweife die per-Zonen? cierisrimee, d. h. die

Reichsfenatoren 764) und wer fonfi deren Rang hatte. namhaft gemacht.

Hiernach verfieht Eujacius darunter alle die. welche durch Gunft und

Vermögen viel gelten und fchwer auszutlagen findz Iacobus Go

thofredus denkt an folche. die es vermögen. den Prozeßgegner von

der Fortfebung des Prozeffes abzufäyrecken u. f. w. Geht man indeß

bei der Beftimmnng des Begriffes von der Veranlaffung und dem

Zwecke des gefebliwen Verbotes aus. fo möchte es am richtigften fein.

781) In cap. 18. in ill. (ie prnebenciis (3. 4.) findet fich davon eine Anwen

dung bei den Pfrimden-1 in cap. 42. x. rie Uppoiiöt.. (2. 28.) wird. wer appellirt

hat. der Appellation für verlufiig erklärt. wenn ihm vom Gegner feit der Ein

wendung des Rechtsmittels ein Spolium narhgewiefen wird. In (73.13. 1.

qu. 1. enn. 13. wird fogar die l.. 7. (l. unsr- 'i wörtlich wiederholt.

782) Kammergerimtsordnung von 1321 zu Worms lit. 32. Z. 2., Reichs

abfchied von 1532 lll. -15. Vgl. [Lisbon-ira t, (Lise, .je poena lego-n [X0111. nei

rereue rinilictnm prix-amo Zancjla näbuo ralicin (l-leim8t. 1787.) p. 14 eq. , Lind e

a. a. O. Th. 1 . S. 132 flg.

783) l.; 1 u. 2. i). oe ljoent potentioribuo. (2. 11.) Vgl. Mühlenbruch.

die Lehre von der Ceffion der Forderungsremte (3. Ausg.).

784) l.. 1. i). ibiii. Die Confiitution ift von Diotletian und Mariminian

und erwähntin diefer Rückficht auch ein älteres Gefetz des virus ciao-nor. ueber

die Bedeutung von cim-n persona zur Zeit der claffifchen Iuriften iii: 8 rjseoo i a3 ,

(ie 7. 8. 8nd 'ace cler-u dei-zone erfchöpfend.
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Ieden fiir polenrjor zu halten) der vermöge feiner Würde oder feines

Amtes) das er bekleidet) zu dem Schuldner in einem folchen Verhält

niffe fieht) daß diefer wohl in den meifien Fällen weit leichter zur-Nach

-giebigkeic bewogen werden diirfte) als daß er es wagt) ihn durch eine

fiandhafte Vertheidigung feines Rechtes gegen fich aufzubringen7aö).

- Weiterhin hat man auch die Frage aufgeworfen) ob der hier firaf

weife eintretende Verlufr der Forderung dem Schuldner oder dem Fis

“cus zu Gute kommt7ii6). Die gemeine Meinung läßt die- Einbußeder

Forderung allerdings zum Vortheil des Schuldners gereichen) und das

fcheint durch die Art und Weife vollkommen gerechtfertigt) wie di'.

Rechtsquellen über diefe Einbuße fich ausfpremen7ö7).-» Daß die Vor

fchrift noch für das heutige Recht gilt) läßt fich um fo weniger bezwei

feln) da aus) das Kirchenrecht788) fie wiederholt und Erweiterungen an

geknirpft hat. e) Wer bei der Eeffion von Forderungen die fogen. [ex

Anastasia-m verletzt oder durch eine Verfchleierung feines Handelns eine

folche Verletzung beabfimtigt) verliert zum Theil ftrafweife feine For

derung (vgl. in diefem Werke den Art. Einrede Bd. ill) S. 704 flg.).

Zur Verhinderung der Prozeßredemtionen verfügte nämlich Anafta

fius 789)F daß) wer fiir die Eeffion von fremden Klagrewten einen Preis

gegeben habe) die cedirte Klage nur bis zum Betrage des gezahlten

Preifes und deffen Zinfen aufteilen könne) felbft wenn im ina-Wacom

ncrjoniz ausdrücklich gefagt wäre) daß ihm die ganze Forderung abge

treten worden fei. Ausgenommen werden nur Eeffionen unter Erben

und Vermachtnißnehmern zum Behufe der Lluseinanderfeßungz die

änlio nornjnjs in 80[ulu|n; wenn ein Befilzer von Sachen) die ein Ande

rer mit der hypothekarifGen Klage in Anfpruch nimmt) deffen Forde

rung an fich übertragen läßt) um fich irn Befiße jener Sarhen zu erhal

ten; endlich foll das Gefeß bei Schenkungen gar keine Anwendung lei:

den. Hier wird nun über das Schickfal des Theiles) welcher aus der

cedirten Forderung übrig bleibt) nichts verfügt) weßhalb Einige anneh

men) daß er nur für den Eeffionar verloren geht) aber dem Eedenten

erhalten wirbz Andere hingegen glauben) daß beide Perfonen ihn zu

Gunften des Schuldners einbußen. Diefe leßtere Anficht beruht auf

einer fpäteren Verordnung Iuftiniaws 790)) welche eine Lücke des Ge

feßes ergänzt) aber um fo weniger über den Fall hinaus) den fie be

trifft) ausgedehnt werden darf) da der Kaifer im Eingange derfelben

785) So fchon Mühlenbruck) a. a. O. S. 381.

786) Vgl. hier Mii hlenbruch a, a. O. S. 377 flg.

787) (i. 1. (I. jbjci. fagt von folchen Klägern: ui indien-n remove nffjcereniur

[darnach verfieht fich die Abfolution des Beklagten von felbfi). Auch in l..

2. (L, ibicl. ifi die Rede von ciebjiicreäjidres jactura muiientur, was wiederum

keine andere Auslegung zuläßt.

788) Cap, 2. x. (ie aljenniione juci. mut. (1. 42.)

789) l1. 22. (H. maociolj 'el contra. (4. 35.) 7

790) pr. (L, ibiciem. . .. - !“'* Z' - -7
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den Inhalt der Anafiafifchen Verordnung 'im krtrzen) wie es oben ge

fchehen) angibt) und weiterhin die der Iuflinianiiälen Zeit nahe ftehen

den Eedexßiroliafien als unbezweifelc annehmen.) daß die Einhebung des

Ueberfmuffes dem Cedenten verbleibt (vgl. den angef. Art. Bd. ill) S.

704). »Erft Iufiinian hat den Verlufi der Forderung für den Eeffio

nar und Eedenten feftgefeßr) aber nicht für die Falle) in denen das

Anafiafifme Grieß offen verleht tvird) fondern nur dann) wenn eine

Verfchleierung der. Ge-fehwidrigkeit bezweckt ifi. Er fagt) man fuche

das Gelee dadurch zu umgehen) daß man den einen Theil der Feede

rung verkaufe) den anderen verfchenke. -Wenn er nun zwar ,eine 'W

fimuli-rte Smenkung des Ganzen ausdrücklich erlaubt) fo ver-bietet er

zugleiä) jene erfte Procedur und verfügt) daß der Eeffionar auch dann

nicht mehr erhalten folie) als er laut des Eontractes an Geld für

die Forderung gegeben hatz der Ueberfciyuß) der durch Schenkung

übertragen worden) foll von Seiten des Eedenten und Ceffionars unbe

ruckfichtigt bleiben. Endlich follen fimulirte Schenkungen des Ganzen)

die einen Kauf in fich enthalten) nur die Einhebung von fo viel gewäh

ren) als fiir die angeblich gefchenkte Forderung in der That hingegeben

werden) und) wenn der (iebilot- 01388113 fo viel geleiftet hat) foll aus der

angeblichen Schenkung des Ganzen keine weitere Beläfiigung fiir *ihn

und fein Vermögen entftehen. Hiernach leidet es weiter keinen Zweifel)

daß wenn fimulirte Schenkungen von Forderungen eine Umgehung der

Anafkafifcifen Verordnung enthalten) fie niäzt blos den Strafen des

Gefeßes unterliegen) fondern auch die völlige Jneeigibilität des Ge

fchenkten für den Cedenten und den Eeffionar herbeiführen. Daß

der verfallende Theil der Forderung dem Schuldner derfelben). und

nicht) wie Manche glauben) dem Fiscus zu Gute kommt) wird in den

Worten der Iufiinianifclyen Eonftitution offenbar vorausgefeßt791). -

Wenn endlich Iufiinian in einer fpäteren Eonflitution des Coder auch

die Ausnahmen des Anaftafifchen Gefeßes aufgehoben und diefe

den Verfügungen des Gefeßes unterworfen hat) fo kann uns dieß hier

für das praetifche Recht nicht weiter intereffiren) da die aus griechifmen

Quellen refiituirten legee des Iuftinianifciyen Coder für uns keine Gil“

tigkeit mehr haben. a) Wenn Jemand, Schuldanfprüche) die ihm

gegen Unmimdige) Minderjährige oder fonft bevormundete Perfon-u

zuitehen) an deren Vormiinder cedirt) fo verliert er» nach einem Ge

feße Iufiiniaws 792) diefen Anfpruch; und daß die Ceffion nichtig ift)

verfteht fich von felbft. Nicht einmal nach der Niederlegung deze-Vor

.n-.W lbs-Li'

791) l... 23. Z. 1. eit. -- een dende, quo-i euyerqqlm erl, inuijle: eeee

ex otraqoe parte eenzernue, et neque ei, qui nee-il rotieren., nenne ei., qui ea.

enecipere eur-mir, aijqnici lueri 'el (jeri rei reruanere rei können» oonccneiehijnrem 'ei

kee er] euro pei-tioentee e886 unique note-m Minimum).

792) klo'. 72. cap. 3. Vgl. Mühlenbrurb-a. aaO. SdZZQ-M,
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rnundfhaft ift Einklagung möglich79i). Daß der Selmldgnipbufl) zu.

Gunfien des Mündels verfällt. wird ausdrücklich gefagt. weder der Vor

mund. noch der Eedent fell die cedirte Forderung einklagen dürfen..

Der Grund diefer Verordnung liegt darin. daß es fonft Vormündern

(time fein würde. ihre Gewinnfucht auf Koften des Mündels zu befrie

digen. indem fie geneigt fein möchten. ziveifelhafte Forderungen an ihre,

Munde( oder folche. die manchen Einwendungen atisgefeht find. an fich

zu kaufen und durch Beifeitefmaffung der Dorumente. worauf die für

den Schuldner fprechenden Gründe beruhen. diefem die Mittel zu feiner

Vertheidigung zu entziehen. Ob das Geier) auch auf weibliche Adfeenden

ten. welche die Vormundfmaft über ihre Defcendenten übernehmen. an

wendbar ift. ift nicht außer Zweifel. Mühlenbruch794) herneint es.

theils weil correctorifme Gefehe im Zweifel nur auf die frühere Regel.

nicht aber auf deren Ausnahmen zu beziehen find. theils weil der näm

liche Grund. der zu Gunften der Mutter und Großmutter eine Ausz

nahme von der Regel. daß Frauen nicht Vormundfhciften übernehmen

können. herbeigeführt hat. Mißbräuwe der Art nichtbefürchten läßt. wie

fie hier verhindert werden fqllten. . Dagegen, hat die Ausdehnung des

Verboces auf Adminifiratoren »des Fisrus und anderer Gemeinheitezn

viel gegen fich. namentlich denWortfinn der Novelle. welcher ergibt.

daß Iuftinian nuran folche Euratoreu gedacht hat. die phrfifhm Per

fonen zugeordnet-werden. Wenn aber für die hieinnit verworfene Aus

dehnung angeführt werden ift. daß der Grund des Gefeßes auch auf

folche Adminiiteatorenzpeßt. io hat man dabei, vers-ifm. daß. wollte

man diefen Grund. als beweifend anerkennen. mit gleicbtmRei-hte das

Verbot auch in allen den Fällen eintreten müßte. wo durch die Eeffien

dem Schuldner ein mehr befchiverlicbek. Gegner gegenübergqfiellt wird.

e) Widerrechtliche Annahme einer Vormundfhaft ven_ Seiten deffen.

welcher einen Schuldanipruci) W das Vernehgen hat. was durch jene

Annahme in [eine Hand-e kein-neu wird.. Wird nimlich ein fel

cher zur Vormundfmafc berufen. fo foll er von der Eriftenz der Schuld

bei der Obrigkeit innerhalb der Ercufationsfrifien Anzeige machen

und ,den Beweis deffen erbringen. für welchen Fall er fieh in Erman

gelung anderer- Befcheinigimgsmiiitel zum Eide erbieten darf 79.5); durch

die Verlehitng der Vorfchrift verliert er feine Klage gegen den Munde(

nicht blos für die Zeit der Vormundfchaft. fondern für immerWN).

Das Verbot hängt auf das genaueße mit derAufiGtIufiiniatFs zufam

men. daß in Fällen. wo Gläubiger oder Schuldner des. Mündels ihm

 

. , _ . „ ,.
-

793) Jo'. 7N...a9._ ü. K. H. . - ,- -z

794) A. a. O. S. 291. , .

7W U0',- 72i (Ip-xi ».37 -Vab dickere-Redakti- des Recht-bee Bor

mundfchaft Bd. ll. S. 32 flg. J g _ _ _ .. . c. .- -.

, 7M hier, 7J-, con_ b.: 'Greece-FW *Were *nen mi,- eqeo. ei Sins-ie'

UWLMEWMAE-..c . . . .2 .-1 . :nx-r r-.....-:-!*.--.7.;
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als Vormünder beftellt werden. ihnen eher Feinde in der' Perfon der

Vormünder a-ufgedrungen würden 797). Tritt der Obligationsaerus

erfi wahrend der Dauer der Vormundfchaft [durch Ecbgang u. f. w. ein. fo

kommt die Strafe des Verlufies iztvar 'nicht in Anwendung. allein der

Vormund foll dann fofort Anzeige an die Obrigkeit machen. damit von

ihr dem Munde( zu größerer Sicherheit deffelben ein anderer Vormund

beigeordnet werde. Gewöhnlich bezieht- man die Vorfchrift nur auf

reine Obligationsverhältniffe zwifchen Mündel und Vormund'. allein.

daß fie auch bei Pfandanfprüwen. vielleicht auch bei anderen klagbaren

Realrechten Anwendung leidet. folgt aus den Worten des Gefehes 798).

1') Wer e61 Landleute Gelder oder Früchte zu wucherlichen Zinfen aus:

leiht. foll nach einer Novelle Iuftinians zur Strafe feine Forderung

einbüßen799). und zwar zu Gunften .des Schuldners. der von der gan

zen Forderung frei werden foll 800). Obfchon die Novelle gloffirt ift.

fo laßt doch die Praris. welche hier den Geifk der teutfchen Reichsgefeße

berückfiwtigt. die Strafe des Verluftes nicht mehr ganz eintreten. fon

dern begnügt fich mit einer fiscalifclyen Strafe. welche dem Viertheil

der Schuldforderung gleichkommtsoi). g) Wenn ein Iude feine For:

derungen gegen einen Chriften an einen anderen Chriften ceffionsweife

überträgt. fo geht nach der ausdrücklichen Vorfchrift der teutfchen Reichs

gefeße die ganze Forderung zum/Vortheile des Schuldners verloren 807|).

Wahrfcifeinlicl) liegt dem Verbote die Anficht zu Grunde. daß folche

Forderungen wohl meifientheils aus wucherlichen Eontracten herftam

men; allein. da das Verbot allgemein und unbedingt ausgefprocizen

wird. fo liegt kein Grund vor. daffelbe lediglich auf dergleichen wucher

liche Eontracte zu befchrankenz auch tft deßhalb die Ausnahme. die

man davon zu Gunften der Wechfelbriefe macht. hbchfi willkürlich.

Indeffen fcheinen folgende Fälle der Strafe des Gefeßes nicht zu unter

liegen: einmal. wenn durch richterliche Adjudication oder durch den

über des Juden Vermögen ausgedrochenen Eoncurs deffen Forderungen

797) dio'. 72. cap. 3. am Ende,

798) bio'. 72. cup. 1.: si quiz obiigatum bnbuerit urinal-ern aut eine rar,

Auch die Anzeige lautet nach Cap. 3 dahin: ei qujs ajxerjr obligutuln 8o iin

bare mjnaxem unt. 6in8 res, Gerade die Worte des griechifchen Textes o7;

Önsüäurew exit-a. rri "geiz-genen ru).- ustme find im Novellenfprachgebrauwe cha

rakteriftifci) zur Bezeichnung des Pfandrechtes.

799) dio'. 32. 34. .

800) dio'. 31.. epii, directions ancient. et cui faenus ablatum eat, 110a bubebit

odintium, ut ipaa quinem reourus ciegut, nee-trum untern creciitarem ricient in suis

peaunjjs pntjcntsm inoturnm. Den Untergang der ganzen Forderung drückt das

Griechifwe: 76 wurde* 7.x- einhäiäxäcrt Agathe-unreine, wo möglich noch ftär

ker aus.

801)-Nach der Reichspolizeiordnung von 1577 til. 27. Z. 8. Vgl. unter:

holzner a. a. O. Th. 1. S. 510.

802) So der Augsburger Reichsabfchied von 1351 Z. 79. die Reichspoli

zeiordnung von 1377 eit. 20. 9. 4. Vgl. Müh lenbruch a. a, O. S. 397,
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an Chrxifien an ehrifiliwe Gläubiger kommen; fodann auch wenn eine

von den gefehlici) begunfiigten Handlungen) z, B. die Auseinanderfeßung .

von Gemeinfäyaften ohne llebertretung des gefeßlichen Verbotes gar nicht

möglich wären-g Ob bei der-Uebercretung der Vorfchrift der Verlufi der

Forderung den *Cedenten odeßxdenCeffionar trifft. ifi eine Frage") die

für Beide bejahend entfchieden werden muß. Fur den GedenkenF wei(

ihm der Verlufi der Forderung ,fpeciell angedroht wird; für den Ceffio

nar) weil, wenn die Forderung in) mit und durch die Ceffion verloren

geht. nichts mehr vorhanden ifi) was von ihm geltend gemacht werden

könnte.. Daß endliä) die Einbuße der Forderung dem Schuldner zu

'Gute kommt) wird zwar in den-betreffenden Stellen derMeimsgefeß

gebung nicht ausdrücklich gefagt) folgt aber einfach aus den Worten

der Reichspolizeiordnung „alles bei :Verlufi derfelbigen".n(d. h. der

Schuld und Anforderungxzund zwar um fo mehr) weil .nicht fpeciell

hinzugefügt wirdF daß die verfallene Forderung dem Fiscus uberwiefen

werden folie. b) Im Iufiinianifchen, Rechte findet fich derjenige mit

dem Prozeßverlufie bedroht. welcher feinen ProzeßF einerlei ob Civil

oder Criminalfache) ohne fpecielle Erlaubniß des Kaifers vor ein incom

petentes Gericht bringt oder deßhalb Militär-execution fiä) erbictet. Der

Kläger foll dann die angeftellte Klage verlieren. der/Beklagte :aber ohne

weiteres für condemnirt erachtet werden 803x772; In allen den' Fällen)

wo eine Forderung firafroeife zhverwirkc- wird) entfteht. natürlicher

weife die Frage) ob fich diefe Verwirkung auf den ganzen Inhalt der

felben oder nur auf den Theil bezieht) der auf die Spihe der Klage hin

ausläufc) fo daßgin der Perfon des alten Gläubigers wenigftens eine

Naturalforderung gegen den alten Schuldner zurückbleibt) welche im

Falle der Erfüllung von Seiten des SchuldnersF der Repetition des Ge

zahlten entgegenfiehen wurde. Die Sache ifi fchon von der Glofle ab

wärts behandelt 804)/ auch von den neueren Rechtsgelehrten mannigfach

unterfucht worden. Von diefemunterfcheiden Einige nach dem Vor

gange Webefissoö) zwifchen den Fällen) wo die Rechtsquellen dem

Kläger das ganze Recht) die ganze Forderung oder nur das Klagrecht

abfprechen. In jenen verfällt die ganze Forderung zu Gnnften des

Schuldners) in diefen bleibt in deffen Perfon wenigfiens eine Natura(

obligation fortbefiehen. Andere hingegen (und dahin gehören nament

lich die Neueren feit Weber) fcheinen geneigt) in alien jenen Fällen

803) l.. 5. Z. 1, C. (Le juris-l. omniiim jutljcuio. (3. 13.) e. i3 rei-o, qui einem

cauonm Sirio criminnlom zjre cjrilem 8in2 coelesti oroculo in 'slim 'era-eric exe-mine

aul execuljdnem popdsojt Militär-ern , ocior qujeiein propoäicj negotij aaljoue umlie

tur er euer. (Von Arcadius Honorius.) Die im Texte angenommene. In

terpzretation findet fich auch in den linsiliccz 7. 3. 41. mi. kleirubaod toninl.

p. 09.

804) 610883 nc] l.. 19. l). .Le conät juciebiti. (12. 6.) * *

805) Die Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit (d. Ausgabe) 8. 94, e :

r k
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ohne unoerfchied du. uebrigbletden einer 'natürlichen' Verbindlichkeit an

zunehmen 8M). Wenn wir *die* zuleßt erwähnte Anfiehk weiter ausden

kenx fo ergeben fich aus der Natur-der-Sacixe einige Begrenzungen- die

zur Entfcheidung. des- Streites löse! Intereffe find. -Einmal näneliä)

folgt- daß dannnur von einer nada-Ulmen Verbindlich-keit im abgeleite;

ten Sinne die Rede fein kann (vgl. oben Sea-FZ fig); -fddann- daß die

ganze Lehre nur-aug7 das Gebiet der .caijilioejo juli-Nuri hinfcbecgefpielt

wirdx ivomiees* denn weiterizin zufamnfenhangt- daß hier nur die irr

thutntiäzeldrfüllung von Seiren des Schuldners- nicht aber die wiffent

lirhe Zahlung in Betracht-kommen kann 807). Auf diefem Gebiete nun

finden ivir zur Zeit PapinianI ganz allgemein die Regel ausgefproGen

daß die Rückforderung einer irrthümlicl) geleifieten Zahlung fiattfindet/

wenn fie aus einem Grunde“ gefchehen ffir der entweder vom Anfang an

jnrifiifciz ungiltigwar oder lzinteryer ueigilcig worden ift 808); doeh

hatte diefe Regel fchen nach dem Zeugnlfie des Pomponius eine erheb:

liche Einfäyfärkkung dadureh erhnl-ten- daß allemal eine Naturaldbliga:

tion zurücköliedben foll„ wenn dieForderung blos zum' Nachtheile des

Glaudigersx nicht aber aus reiner Begünfiigung- des Schuldners ver

feat-see), Berrachcen-.wlr nem die Gefcimmrheit der hier in Betracht

gezogenen Faller fo finde-n wie leiäjr heraus,- eiiimalx daß fie fämmtlitl)

auf 'aM-fliehen Cdnfiitutisnen -beelehen der Zeit Mich jünger

find- als Pomponiusx geld ich-on nach-den *Grundfäßen der hifiocifmen

Auslegung ganz fügliclj unter: Delfine Idusfprucd- fubfumirt werden kön

nenz* fodann- daß fie -fä-nimtliäj* auf einfeitigen Hin-drangen( des Gläu

bigers beruhenF die nach dem-Inhalte jener Cbnflitrrltlonen für uner

laubt erflärt-werdene endlich, daß die-Vetmirbung der Fdcderung' über;

all als Folge die-fer ewfeitigefi Handlung' eVfGeiilkz mithin den Charakter

einer gefeßiich ausgefpromenen Strafe anleimfiitl Diefec lehre Punkt

frheint für die vorliegende Frage um fo entfcheidend-g da eines-theils gerade

die Were *des Pomponinskl") darauf paffenz anderentheils dem einzi

gen Eroepfiondßallex weicher nach 'dem ausdrücklichen Zeugniffi der Offi

fehen I-“urifien eine reine Cesar-ration des' Schuldners dezwecdte -4 der

Einrede des Veilejanifclyen Senatsbefäxlufies -*-' 'das Merkmal der ein

feitig unerlaubten Ha-ndlung deeeGläubigees galnz *und gar abgeht.

Dürfte man ferner der von vxS av-ign-y aufgefiellten Anficht beipflich

, .

806) So namentlich unterholzner a. a. O. Th. 1- S. 5117 Note o;

.je yfaräten l, o.. p. 40. Ffir ein elne hierher gehörige Fälle ift noch u ver

gleichen* Neu-ima brnch a.“ a. O, M. Venfey f imrheinifmen PÄufeum

für Iurisprndenz-Vd. 77 S'. 14. g _

807) Darauf "niacvt Won Mühkendrncb a. a. O. S. 393 aufmerkfam.

808)' 1*. 54-. -o. 12. 6. Daß hier die ungittigkeit der' 'cuoßu nach dem

Civilrechte gemeint fei- ergeben fchon die Worte Papinianu?, '

809) l4. 19. pr, l4. 40. pr. l). 12, 6. Vgl. oben S. 461 flg, p ,

t b, 19. yrl die.: ei xxo-na." eonon Üußgaui (Lehe-cent;x iiedjtär libera

us - -z --z t* '
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ten) daß Erceptionon, die im ine eit-ile ailein. nicht auch zugleich irn

joe gentinni wurzelm immer eine Naturalobligation zurü>laffen„ fo

wurde fich fiir die hier vertheidigte Anfirht ein neuer Grund ergeben)

deffen Haltbarkeit von der Queljenincecpretation völlig unabhängig "ein

würden Sonar!) würden die Gefelzeswortexx welche in einigen der an:

geführten Fälle vom Verwirken der ganzen Forderung)) nicht blos von

dem des Klagreohtes zu fprerheit fcheinen. eher als ein ungenauer Aus

druck für die bloße Verwirkung des. Klagererhces zu betrachten fein) der

auf die Entfrheidung der Controverfe als einflußlos zu betrachten ift)

und diefi zwar um fo mehr) da ja auch die claffifGen Iurifien felbfi ge

wohnt find) 'der natürlichen Verbindlichkeit den Charakter des (lebjnnn,

der .Fenice peennie u. f. w. abzufpreckzen. Indeffen follen zur Vollfiän

digkeit der Unterfucjzung fchließlici) die Fälle einzeln nachgewiefen wer

deny inqdenen fcheinbar vom Verwirken des ganzen AnfpruGeS) nicht.

blos von der desKlagererhces die Rede' ift. Bei der unerlaubten Selbfihilfe

des Gläubigers ift die Rede von-ine ereciiti non nähere 811), oder erni

zieee 812), was wohl auf den Verlufl der ganzen Forderung gedeutet

worden ift813.)z dei der Uebertragung des Anfpruches an einen Poten

tior zum Zwecke der gerichtlichen Geltendmachung heißt cds-ausdrückliche'

ciehiti orientiertes iectnra ninqtentnrSU); in den Fällen) wo nach ZUM(

nian's Vecoednungzstweecln Weile! eingetretene ergänzt, zjnr-ueberere

tung derfelben Schenkungen fimulirt werden) wird von dem fchenkungs

weile übertragenen UeberfHufie ausdrücklich berichtet. daß er in keiner

Weife weder dem Cedenten noch dem Ceffionar zu Gute kommen

folie “Oz bei der Vet-wirkung eines Anfpruches durch die Eeffion deffel

ben an den Vormund des Schuldners heißt es) daß diefer Verlufi dem

SGuldner zum alleinigen Vorthei( gereichen folle816)z beifider Auslei

hnng von Geldern und Früchten zu wurherliclyen Zinfen an Landleute

wird vom Schuldner berichtet: (nee qnjileni seem-ne (leg-et, nuarnjn

anton) orecliwrem einen( in Znjz pecnnjje yntjeniem jacinknm Z17) ; endlich jfi

auch in den teutfchen Reichsgefeßen) die fitcjüdifche Gläubiger das Verbot

Mey. --l- 7,( zz." - l 

t
| .

l);

812)l.. 1.2. 3-? l). 4. 2.

813") So Lind' aua. O. Bd. 1) S* W8.

814) l.. 2. (I. 2. 14.

815) l.. 23, 9. 1; 6. 4. 33'.: een 011m6,- gone] enpekflnnm' est, et pet nzn?

rnit-nt cionetjoneni ti-nnelntntn, jnnejle esse ex ntkeqn. pen-ee canon-nn! et neque

ei„ qui cenie neck-nee, nenne ei , qni ene Bären-tere ente-eit, niiqniä- [nen rei [jerj

'el relnnnere 'el nliqnnm cnntrn riebitokcin 'el ke' at] entn perijnenie' 038e unique

eoknni ectionern. '- Ä!" *4 -

*- U6) A07. »72. cup. 5. nen-h der Vulgaeax tune enini joker-num een'. wlninn.,

qnoel. Jgjlnr, et non [ic-see niir-nr notierte-n 'niet-e (rege-irn ander-ene enrn, enine [ii-in.

cut-nm nciminietrni-ei-at, 5er] pr() non facto ici eeee et [ner-nm (jekj näineecentj., [joe.

cezejo n70 rei-ie eaneis [nein eet -*- 30a ooäet nb eis, qnne e! 110e .ont quad-ita,

ppopter trandg-ezsionam nnjne iegio 0c 113.20 minor-urn [neten-ia _

817) A0'. 34. epjl. Vgl-Not' 800. - 7' 'I *7

811) l.. 13. 4.. 2. l... 7. n. .R7,

e,
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enthalten. »For-derungen, an Chriften zui cediren. ..der Verluft der

S ch u l d u n d F o r d e r u n g/.t ausdrücklich ausgefprowen Zvorldex 818).

- 'i , cim a .

Qbfervanz 1.). Wohl felcen ifi mit einem jurifiifcilen Begriffe

ärgeree-Mißbrauch, getrieben worden. als mit dem ,vorliegendem Ael

tere Rerhtslehrer, identificiren ihngeradezu mit Gewohnheit und

G e w o h n h e i ts r ech t. auf dem Gebiete: des Privatrechteti.. ,andere be

fchränten ihw-iträhnlichent Sinne lediglich auf das 'Gebiet des Staats

und des öffentlichen. Rechtes; „Der .befiimmtefie Gebrauch des Wortes

iftwohl der. nach. welchem es. zwar :ein Gewohnheitsrewc .bezeichnen

aber nur das particuläre Gewohnheitsrerlyc einer begrenzten Claffe von

Perfonen. z. B. eines befiimmten Standes oder auch der Mitglieder

einer beftimmtenCorporation 2). In diefem Sinne erfcheinc die per

fönliche Particularität als einwefentliches Merkmal des Begriffes. im

Gegenfahe der loc-alen. fo daß manz. B. von der Obfervanz desAdels.

odereiner gewiffen Claffe deffel-ben. eines/Domcapitels. einer Zunft.

nicht aber. von der _einer Provinz oder einer Stadt fprerhen-kann. So

mit erfcheint es nur als eine Modifitation des Begriffes. wenn man*

unter jenem„Ausdru>e einitillfchweigendes. durchHandlungetiaus-ge

dritcktes *Statut einerCorporation verfieht. 'begründet durch das ihr zur»

iteheznde Relht der Autonomie 3). und wenn die neuere Doctrin 1) diefen

Falldee Anwendung allein als wahre Obfervanz gelten laffen und mit-.

hin die eigentliche Quelle deffelben, nicht, in der unmittelbaren Volke-

. .

x,
1 m - -y d- 1 r n .*

, 818) Reichspolizeiordnung von 1577 lil. 20. 8. 4.

1) DerBegriff der Obieroanz i| erörtert worden von Glück. Erläuterung

der Pandekten nach Hellfeld Bd. 1. S. 447-449; Mühlenbruch. Lehr

buch des Pandektenrechtes (3,-Ausg;) Bd.-l. 8. 40; vorzüglich fchäßenswertb

find aber in diefer Rüclfirht die-Venierkcengen von Puchtn. -da. Gewohnheite

recht.-2. Th. (Erlangen 1837. 8.). S. 105-113. .und mSadignh . Svfieen

des heutigen rdmifchen Rechtes Vb. 1. S. 98 fig. Die kirchenreciltliclte Partie

der Lehre erdrtert hauptfäGlici) L. [i. [10 e [1 [ner7 i118 acciemaotirnm yrotezinnijnm

Lid. 1. tit. 4. 10m. l. p. 200 8g.) (doch verwechfelt er augenfcloeinliä) Obfervanz

und Gewohnheitsrecht); Eichhorn. Grundfähe des Kirchenrechtes Bd. 2. S.

39-44. wozu einige berichtigende 'Bemerkungen' ergibt Puchta a. a. O.

Th. 2. S. 279 flg, - Die Kraft der Obfervanz und ihreGeltung bezüglich der

Gerichte unterfucht außer Puchta noch _ein älterer Auffag Ivrd an's. Ve

merkungen über den Grrichtsgebrauch. dabei auch über den Gang der Rechts

bildung und die Befugnifie der Gerichte. im Archive für civilifiifmePraris Bd. 8.

Nr, 9. S.191-.-260.

2) So,v.Sav-igny a. a. O. Bd. l. S.98. Sintenis. das gemeine

prattifcloe Civilremt Bd. l. . S. 33, i. *

3) Daß dieß der gewöhnliche Begriff von Obfervanz fei. ergeben v. Glü ck.

Erläuterung der Pandekten. Th, l. S. 447; Mühlenbruch. Lehrbuch des

Pandektenremtes Bd. l. Z. 40. S. 106 flg, (3. Ausg.)z Puchea a. a. O.

Bd, n. S. 107 flg,

4) So z. B, Puchta a. a. O. Bd. ll. S, 108. Ganz verwerflich fcheint

die Auficht derer. welche jeden fiillfmweigenden Vertrag der Corporationsmit

glieder mit dem Namen O b fer v a n z bezeichnen. . .11
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Überzeugung) fondern indem autonomifwen Rechte gewiffer* Elaffen

von Perfonen finden will) fo läßt fich zwar nicht vet-kennen) daß auf

diefem Wege der verderblimen Begri-ffsverwirrung am beften vorgebeugt

werden konnte) allein es fcheint dagegen der Einwand zu gelten) daß

der juriftifche Sprachgebrauch fich in der angegebenen Weife bisher noch

nicht firirt hat. - Fragen wir) auf welchem Wege der angegebene Be

griff entfianden ift) fo läßt fich zunächft nur fo viel tnitGewißheit fagen)

daß er in der Weife) wie er hier befiimmt worden) in den Quellen des

gemeinen Civil: und Kirchenrechtes nicht vorkommt. Die römifchen

Rechtsquellen gebrauchen das Wort einfach zur Bezeichnung von Ge

wohnheiten 5)) oder der Beobachtung und Vefolgung einer Regel 6))

was nicht hierher_ gehört; im zuerfi genannten Sinne kommt darin auch

das Wort obeerralio vor7). In den kirchenrechtlichen Gefehbümern

heißt 0b8erru11lia gleichfalls fo viel als Gewohnheit 8); in den teutfchen(

Reichsgefehen bedeutet es im Gegenfaße eines langen Gebrauches (i011

3113 113113) fo viel als den jüngften Gebrauch) der auf eine gegebene Zeitgrenze

zurückgeführt werden kann 9). Als nun im Laufe der Zeit) namentlich

durch die Saßungen des Kirchenrechtes über kirchliche Perfonen das Be

dirrfniß hervortrat) für Gewohnheiten) welche in folchen Kreifen gelten)

eine eigenthüinlime Benennung zu erfinden) war es leicht lnöglich) fich

von, jenem Grundbegriffe zu entfernen und den ,Ausdruck namentlich auf

Gewohnheiten) die fich innerhalb kirchlicher Perfonenbilden) anzuwen

den. Und dazu mögen hauptfählicl) bie Stellen der Rechtsbuwer bei

getragen haben) welche die Atisdrücke 0b8cz1-rtrlj0 und obßekremlju auf

gerichtliche Handlungen beziehenio)) da die Gerichte nach dem Inhalte

des canonifcizen Rechtes fiir moraiifche Perfonen erklärt werden. Am

deutlichften zeigt fich dieß in der Thatfame) daß man den Gerichts

gebrauch zeitig Gerichtsobfervanz (0b8erra11l1u iuciiciniie) genannt hat.

Hierzu kam noch) daß man die Gewohnheiten) die fich im Kreife der

Domcapitel und anderer _kirchlicher Perfonen gebildet haben) in ihrer

Geltung auf die Autonomie derfelben zurirckfiihrte) indem man die Re

5) S0 Pomponius in l.. 2. Z, 24. l). (je orjginc: juris (1. 2.); ferner

Z. 7., .[, (Le Zilljßljclc. (4. 11.) Vgl. v. Sao igny a. a. O. Vb. i) S. 98, Es

ift wohl entfchieden irrig) wenn Manche den Ausdruck 0l18rrro11ijd, odzerrnijc) in

der zuleht genannten Stelle und in 1.. 12. z, 5, f). 4. 1. nur von der Form der

Gerichtshandlungen verliehen- wollen. DjrfeAnficht findet fich indeß noch bei

I oardan a. a. O. Bd. 8) S. 237, x

6) Vgl, [Wriezen, 111n1111n|e l.ntj11jluli8 8. i1. r. p. 647.

7) l7. 12. 8. 5. (I. (10 rc-[iua crcfiiljs. (4. 1.)

8) 618111. 2. ile appolini. (2. 12.) *

9) 1118er. paris 081mm'. 7. 8. 31. Vgl. dariiber 80611111121', i118 eccleejnelj

c11111 yrotaelnnlium lil). [. lit. 4. 8. 27. 10111. l. p. 220.

10) Hierher gehört l., 12. I. 5. (I. (Ic ref-ue crecljlj8 (4. 1.): jo 011111jims

nuteln carjbur, in quibud' Zacrttnienln prneetantur, obrerrntjonem_juciicjaleni per

mnnerd 061186111118 eeouncium p1-.1-3011nru111 qunliintem. Auch in (Ileln. 2. cje nppell.

(2. 12.) i| die Rede von nntiqunm et c01111111111e111 abrerrautiam litigantiuu) Zequj.

71]. 35



546. Obfrrvanz.

gel] aufftellte) daß) was handelude Perfonen) :die durch ausdrück

liche Vereinigung zu einem gemeinfchaftliaoen Befchluffe eine Regel

aufftellen können) auch ohne -förmlichen .Befchluß in jener Rüäficlyt

verfügen) gerade fo viel gelten müffe) wie wenn* es :durch ausdrücklichen

Befchluß der Mehrzahl feftgefeht worden wäre 11), - -

Von dem hier angenommenen Standpunkte aus wird es möglich

fein) eine Reihe von: Fragenzu entfcheiden) die von Einzelnen verfchie

den beantwortet werden. Es find folgende. 1) Was wird zur

Entftehung einer Obfervanz verlangt? Hier ift zu antwor

ten: fie kann fich nur in einer gewiffen Claffe von Perfonen oder in

folchen iuriftifmen .Perfonen bilden) welche aus phhfifciten Corporations

gliedern beftehenz ,verfieht fichunter der Vorausfehung) daß beiden das

Recht der Autonomie zufteht) d. h. die Befugniß in Angelegenheiten)

die fie unmittelbar angehen) Regeln fefizuftellen) nach denen diefe abge

macht werden follen. Bei Obfervanzen) die fich innerhalb kirchlicher

Perfonen bilden) wird noch verlangt) daß fie eine rollegialifciye Ver

faffungzhaben-7 daß die Zufiimmung der Corporation-Wieder durch freie

Handlungen der Intereffenten erklärt wird; daß fie nur folche Gegen

ftände betreffen können) über welche auch ein Statut abgefaßt werden

kann) und .daß- .endlich dem Kirchenobern bezüglich der Obfervanz ganz

daffel-beVeftätigungs- und Caffationsrecht zufteht) -wie bei den Statu

ten 12). Noch weiter gehen manche Canoniften) welche nach Analogie

der Statuten auch die Einwilligung der-Mehrzahl von den Corporations

mitglieder-n verlangen) allein *das wird in den meiften Fällen) wo es

auf den, Beweis der Obfervanz hinauskornmt) völlig irrelevant fein.

V-Wel-che Geltung hat die Obfervanz? Sie kann ihrerNa

tur nach-nur den Mitgliedern der Corporation oder- der Perfonenclafie)

in welcher fie entftanden ift) Rechte geben und Verpflichtungen auferle

gew Dritte .find in der Regel daran nicht gebunden. Dieß Allesfind

allgemein anerkannte Siehe) die-fich 'fchon aus der autonornifchen Grund

lage-der Obfervanz ergeben) und durch die Analogie der rer junior-ta be

deutend unterfiülzt werden. Mag man nun diefe Geltung und deren

Befchränkung auf die Grundlage des particulären Gewohnheitsrerlytes

oder auf- einen Wfiillfchweigenden Vertrag zurückführenz immerhin

wird fo viel klar) daß nur ausnahmsweife die Verhältniffe dritter Per

fonen zur *Corporation oder zur Perfonenclaffe durch Obfervanz regulirt

werden können)..womit es dann weiterhin zufammenhängt) daß) wenn

folchen Dritten auf diefem Wege die Ausübung von Rechten gegen die

Corporation u. f. w. geftattet wird) die er gegen fie durch Verjährung

erwerben könnte) das fo begründete fartifcite. Verhältniß unter den Ge

fichtspunkt der Gewohnheit fällt) aber natürlich eben deßhalb auch bei

einem folchen Verhältnifie zum Erwerb jenes Rechtes der Ablauf der

11) Eichh o rn) Grundfäße-des Kirchenrechtes Bd. 2) S. 39,

12) (Zap. 9. x. (la oonruot. (1.4.)
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Verjiihrungsfcift verlangt wird 17).--*- uebrigens verfleht fich fchon' nach

den allgemeinen Grundfaizen des particulären Gewohnheitsremtes von

felbft. daß die Geltung der Obfervanz an die näinlichen. Grenzen gebun

den ift. in' denen fich die Autonomie der Corporation oder Per

fonenclaffe zu halten hat. Hiernach kann diefe' Geltung nur bei Gegen

ftänden hervortreren. welche die Corporation oder Perfonenrlaffe mittel.

bar oder unmittelbar berühren und deten Dispofition unterworfen find.

da feinen nach allgemeinen Reihtsgrundfiißen Niemand die Lage des Ati

deremgegen drffen Wiffen und Willen' berfchlewtern darf; um 'wieviel

wenigerjEorpol-ationen. die ihre Rechtsfahigkeit doch nur erft durch-pri

vilegiuni nach Analogie der Einzelperfonen erhalten haben?" Die Lehrer'

desKirchenl-echtes drücken' diefe Begrenzung der Obfervanz beikitchlichen

Prrfonen mit den Worten aus. daß Obfervanzeii 'nur foiche Obi-trete

treffeniönnen. iiber welche auch ein Statut adgefaßt werden kann;

3) Ill die Ob fervaiiz Gegenftand des Beweifese/Die e

wöhniiwe ?Meinung ift. daß Obfervanzen von' denen. toelcheflch-,iiirÖe

richte auf ihre Erifienz berufen. durchaus bewiefen werden ifiiiiffeiiU).

Man leitet dieß aus der allgemeinen Regel ab. daß nur Thacfarhen Ge"

genfiand des Beweifes find. 'was man in der Kunflfprache derneueren

Prozeffttaiifien gewohnt ift. mit den Worten luati e3tp1-0lmii0 zu be;

zeichnen. indem man Alles ftir laeli quuosli() erklart. was nicht in pro

mulgirten und reclpirten Landesgefeßen enthalteitift t6). Einige Rechts;

lehrer fügen indeß die fehr' natilrllwe Befchrcinfung hinzu. daß Obfer

vanzen nurinfoweit Gegenfiand des Beweifes iind'. als fie nicht bereits

dem Prozeßrirhter amtlich bekannt find. wie dieß z. B. bei den in dem

Prozeßgerichte vorgetommenen und actentnndig gewordenen Thatfaäfen

der Fall ift (in folchen Fallen hat man fich nach dem Grundfaße natur-in“

uiiegnnclu 81ml, non praliuniin liber die vorgefallene Thatfawe höchfiens

rithierlichies Zeugniß zu erbitten) 76) oder bei dem in feinem Gerichtsire

zirke geltenden ailfgezeichneten Gewohnheitsrethte. weil 'auch hierauf die'

Regel: irren run-ii 'curii-.rodlie Wirkung äußert j7). 1) Was* wird

zum Beweife einer Obfervanz verlangt' und inner.

cher Weife ivitovderfel-b e erbracht? Hier geht die gewöhnliche,

Änfliht dahin. jdaß wah-reiid man zum Bcweife des Gewohnyeitstehier*
3 fi.. e . ' *

_MP1, :ß: i-,e- Wgmz.- .7 ni:: u. ei:- "i-t

m* 1F)**()i1jf1. 30. .11. rio-clociibub. (1; 6.) _ cux..i]S*l1.**i1u Ick-aura „linearer, ct

F

profi!, (e; 2.) Vgl'. receiver-u -a. a. O. Bd. .12, “ e

na) Vgl, n00!- m ei* ].e.“Z'.>t11dlW11]-x1.. (i. 230*-232. Im Köuigreiehe

Sachfru-.iet diefe Anfieleteurtndureh die Doctrin anerkannt. Vgl. Niederzi

Zx-Zlemu pr0ce88u8 jucliujnrjj et containing el Zuxonjcj m1. 111-ug. toni. l. p. 209.

Ofierlol). der ordentliche bürgerliche Prozeß nach königlich fächf. Rechte

Bd. 11. . 113 (2. Ausg.). 7 f -U

“-“ 13) ach der Regel interner-ii curju, ivorüber naehzufeheu ift Puchta a,

a. O. Bd. 2. S. 165 flg.. 18() flg. .

16) Vgl. 11001117161* 1. o. Z. 71].. p. 232.

17) Vgl. Puchta a. a. O. Bd. 2. S. 170.

35*'
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eine Mehrheit von gleichförmigen) öffentlichen Arten verlangt) bei der

Obfervanz fchon der Nachweis eines einzigenActes genügt) um den da

rin enthaltenen Rechtsfaß darzuthun. Damit hängt es denn weiterhin

zufammen) daß im leßten Falle auch nicht vom Nachweis einer bisheri

gen Uebung die Rede fein kann18)z indeß hat es auch nicht an Rechts

lehrern gefehlt) welche diefe Theorie nur auf Obfervanzen) welche die

Erklärung eines Gefeßes enthalten (die fogen. 0b8ereantia jolerpl-Ewlira))

und in anderen Fällen der Obfecvanz die Grundfäße anwenden wollen)

die von dem Beweife des Gewohnheitsrewtes gelten") DiefeAn

fichten) welche mit der bereits oben berührten Eontroverfe über die

gewohnheitsreclotlirize und vertragsmäßige Grundlage der Obfervanz

mehr oder minder zufamrnenhängen und diefer Grundlage ihre Entfie

hung verdanken) fcheinen indeß eine ernftliche Kritik nicht auszuhalten.

Am richtigfien ift es wohl hier mit Pu chtaM) zwif>)en den einzelnen

möglichen Arten der Obfervanz nach ihrer inneren Grundlage zu unter

fcheiden. In vielen Fällen nämlich wird die Zufiimmung der Verhei

ligten zum Entfiehen der Obfervanz nicht durch Worte oder Zeichen)

welche fie vertreten) fondern vielmehr durch fofortige Beobachtung des

Saßes erklärt) über den man übereingekommen iftz hier nun be

weift die einmalige Beobachtung des Saßes die Eriftenz des Rechtsfabes

vollkommen) ganz fo) wie eine ausdrückliche Erklärung. Hat z. B.

ein Eapitel)“_* was bisher nur eine gefchloffene Anzahl Domherrnfiellen

hatte) einmal über diefe Zahl hinaus Domherren aufgenommen) fo fiehi

fernerhin nicht zu bezweifeln) daß der Abfchluß der Einzelftellen* für die

Zukunft wegfällt) und wer fich auf diefe Obfervanz beruft) wird zum

Beweife derfelben nur einen einzigen Act nachzuweifen haben. - Von

diefer Geltung der Obfervanz find auf das genauefte die anderen Fälle

abzutrennen) wo die Beobachtung felbfi nicht erft den Rechtsfaß erzeugt)

fondern nur in Folge des bereits entftandenen Rechtsfaßes eintritt) wie

die c0n8ueluci0 nur eine Folge des bereits entfiandenen Gewohnhejts

rechtes 'ifiz dann bildet die Obfervanz nämlich nur ein Zeugniß und ein

Eckenntnißmittel für den Rechtsfaß) welcher bereits vorher exifiirt hat

wie die Gewohnheit für das Gewohnheitsreciyt) und es muß alfo auc()

hier gelten) was vonder Erkenntniß des Gewohnheitsrechtes allgemein

anerkannt wird) daß aus einem Einzelfalie der uebung noch keineswegs

auf das Dafein einer ihr zu Grunde liegenden Regel gefchloffen werden

kann; daß dazu vielmehr eine wiederholte gleichmäßige uebung und

zwar eine langjährige Uebung gehört. Endlich ift noch ein dritte-r Fall

denkbar) daß nämlich eine ausdrückliche U-ebereinkunft deßhalb bis jest

ausgefeßt worden ift) weil fich über alle Punkte) deren Fefifeßung im

 

18) Vgl. die Eitate bei 8001111101* l. c. Z. ZU, p. 232. , ferner v. Glück

a. a. O. Th. 1) S. 448.

19) So [Mehmet- l. c. 8. xml si).

20) A, a. Q. Bd. 2) S. 109 flg.
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con-Treten Falle geboten fcheinen kannt zur Zeit noch keine Vereinigung

erwarten läßt. oder weil man fich vielleicht vor gemachter Erfahrung

noch nicht binden will. Auch hier wird der erfie Act die Eriftenz der

Obfervanz nichts erweifen k5nnen- da ihm noch keine definitive

Vereinigung zu Grunde liegc- alfo erft die Wiederholung des Actes

eine Verficherung des entfchledenen Willens enthält. - Ueber die Be'

fchaffenheit und äußere Gefialtung der Arte. die zum -Erweife der Ob

fervanz dienen follen. finden fich in den Rechtsquellen keine näheren

Andeutungen. Die Praxis wendet hier die Grundfäße vom Beweife

des particulären Gewohnheitsreaotes ant fo weit fie auf ,den vorliegenden

Fall paffen (vgl. in diefem Werke den Art. Gewohnheitsrecht

Bd. l7/ S. 842-846). Demnach follen die Einzelacte- die nachge

wiefen werdenß öfientlich- d. h. auf eine folche Act gefmehen fein. daß

fie zur Kenntniß aller Betheiligten haben kommen können; ferner follen

fie nicht auf Irrthum beruhen/ auch raljanxibjles "einx was man nicht

fo zu verliehen hat„ daß fie mit den Vernunftgefehen übereinftimmen

müffenz als vielmehr dahin erklären muß. daß fie mit den anerkannten

Grundzügen des Inftitutes. auf welches die Obfervanz angewendet

werden follz durchaus vereinbar fein 21); auch dürfen fie nicht klaren Ge

feßen. anerkannten Glaubenslehren oder difciplinarifclyen Befiimmungen

von gleicher Bedeutung widerfpreGenLL). Ferner follenz falls zum

Nachweife der Obfervanz eine Mehrheit von Einzelacten nöthig iflz diefe

Handlungen gleichförmig feint d. h. aus demfelben Grunde hervorgehen

und fich in ihrer äußeren Gefialtung niäyt widerfprehenz endlich auch

lange Zeit hindurch wiederholt worden feinX fofern es nicht gerade nur

darauf ankommt. durch die Mehrheit der Handlungen die Entfäfieden

heit der Einwilligung zu conftatiren.

Eine befonders ausgezeiäynete Art von Obfervanzen bilden die ge

richtlichen. welche hier noch genauer zu betrachten find. Fragen wir

zunächfi nach der Befchaffenheit der Gerichte. in denen fol>)e Gebräuche

entftehen können. fo leuchtet fchon von felbft ein. daß hauptfächlich die

collegialifche Einrichtung derfelben fich zur Erzeugung von Obfervanzen

eignet. weilfie eine moralifche Perfon bilden. die aus einer Mehrheit von

einzelnen phyfifÖen Perfonen befieht; und wenn der jurifiifme Sprachge

brauch nur auf folche Gerichte den Ausdruck: Gerichts o b fe rv a nz

befchränkt hatt fo liegt darin ein Anerkenncniß der Thatfacheh daß

in ihrem Wirken die eigentliche Quelle derfelben zu fuchen ifi. Daß

auch bei Gerichten- wo nur ein Einzelrichter angefiellt ift. fich Obfer

vanzen bilden können/ ift von einigen Reäytslehrern bejahtz von ande-'

ren verneint worden 23). Für die Bejahung der Frage fpricht einestheils

21) Cap.2u.11.)(.öeoon3uel.(1.4,) (Jap. 2u.17. jnlll. cler conruel. (1. 4.)"

Vgl. Eichhorn a, a. O. Bd. 2- S. 38.

22) Cap. 3. x. (je c0n8uet. (1. 4.)

23) Vgl. darüber I ord an a. a. O. im Archive Bd. 87 S. 237 flg.
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der Gxundfae des gemeinen-teutlckzen .Civjlerezeiiee- daß a _Gerichte

bei denennur ein 'Einzelricljter wirkfam ift.' moralifche Per onen find„

_die aus einer Mehrheit von phyfiichen (wennauch nicht immer mit dem

Rirhtereide belegten) Perfonen befiehen: anderentheils die fehr natürliche

Zolgerung aus der Natur der Geriwtsverfaflung- ,daß in Anfehung des

echtfprecijens dem Einzelrichterdie nämliGen Befngniffe zuftehe-n miiffenj

wie einem Nichtercollegiumz indeß darf nicht unerwähnt bleibenj daß der

Ausdruck Obfervanz nach der einmal angenommenen Bedeutung in die

fem Falle nicht weiter üblich ift. - Richten wir ferner den Blick auf

die möglichen Objecte von Gerichtsebfervanzen- fo leuchtet wiederum

fefort ein. _daß fich diefelben nur nach den Gegenfiänden beftirnmen

lafienh_ auf die fich mÖglicher Weife die richterliche Thätigkeit erfirecken

kann. ,Da nun diefes offenbar nur zweierlei find, entweder das gericht

liche Verfahren an fich oder das materielle Recht. fo laffen fich hiernach

zwei Fyauptgattungen von Gerichtsobfervauzen unterfrljeidertj von denen

die eine( d. h. dieF welche dasgericijtliclje Verfahren betrifft. theils auf

die *gerichtlichen Handlungen felbfij theils auf die Form und deren

Vornahme fich beziehen kann (jene könnte man P rozeßg ebrauch.

diefe G erichtsobfervnnz im engeren Sinne nennen). In Betreff

der Prozeßhairdlnngen felbfi find die Gerichte durch die Prozeßgelkbe

natiirlich mehr gebunden x als bei deren Fornr- wenn diefe niht

vom Gefene lelbft yorgefchrieben worden ift.* Wo namlich. wie dieß

meifietis _der _Fall ifij das Gefeh felbfi keine Form ausdrücklich be

fiimmt hatj erfcheint esvöllig gleichgiltig, wie und in tnelcher Weife

jene Handlung gefchieht. damit der Zweck ihres Dafeins erreicht iverde/ und

da in diefer Rückficijtntehrere Formen neben einander denkbar find„ fo kann

das Gericht in folche-n Fallen tvillkirrlici) die eine oder die andere Form weih

lenj weil jede der Ahficht des Gefehgebers entfprichtj die er durch dieHand

lung erreicht wiffen ivill. Solche Obfervrmzen, welche das materielle

Recht und deffen Anwendung betreffen. können die .Gerichte nur in

ihren. Entfcheidungen niederlegenj weßhalb auch der hierüber übliche

Gerichtsgebraucl) nur aus den Urtheilen des Gerichtes entnommen und

füglich mit dem Namen P räjju dic i en bezeichnet werden kann. F!"

keine diefer Einzelgrten der Gerichtsobfervanz verlangen die Quellen

des gemeinen Rechtes befondere Erforderniffez nur bringt es d!?

Natur der Sache mit fich._ daß die Handlungenj aus noelä)en

die Zuftimmung der_ Gerichtsmitglieder gefolgert wirdj duWqus

concludent feien. »- Der Inbegriff der Obfecvanzenj welche fich in G“

richten gebildet haben. bildet den Kern* das eigentliche Wefen des Ge

richtsbraucljesj der fich ebenfowohl auf die Vorkommniffe eines

Einzelgericijtes beziehen!F als ann) auf die Praxis fämmtlicljer Gerichte

eines beftimmten Landes angewendet werden kann. Hierbei entfleht 'Jim

begreiflicher Weife die Frage. ob das Gericht an feine, eigenen Plain

dicien in der Entfcheidung von anderenSacljen gebunden ift? Nach d"
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richtiger-en Anficht fcheint die Frage durchaus zu verneinen 2Orweilfchon

das gemeine Recht dem Richter die Verpflichtung auferlegt7 bei dem Recht

fprechen nur das Gefeh vor Augen zu haben und nicht nach Beifpielen

zu urtheilen 25)l woraus dann weiterhin folgtX daß er auch rechtskräftige

Entfcheidungen anderer Gerichte oder feiner Vorgänger im Amte* nicht

wie Gefehe betrachten kann. um darnach Fälle ähnlicher Art zu entfrhei

den. Zum uederfluß lehrt auch die Grundlage der ['68 juni-mia und

ihre Wirkungen/ daß rechtskräftige urtheile an fich keine Gefeheskraft

für andere Fälle haben könnenF fie mögen nun im Prozeßgerimte oder

anderwärts ergangen fein. Indeß ift es theils im Intereffe der

Rechtsfimerheit wünfchenswerth. daß das Gericht die von ihm bereits

befqlgte Entfcheidungsweife auch fernerhin fefthalte; auch an allgemein

recipircen Anfichten fefthalte, damit nicht die Auslegnngs- und Ergän

zungsbe-fugniß- die dem Gerichte als folchem bei zweifelhaften und lii>en:

hafcen Gefeßen im vollflen Umfange zufteht. im endlichen Refultace zu

einem Schwanken in der Entfcheidung führe; theils verfügt auch das

römifche Recht. daß das Gericht vorhandene reciuskräftige urtheile als

Entfcheidungsnormen befolgen könne. wenn die darin enthaltenen

Grundfähe mit feiner Ueberzengung übereinftimmen W). Noch mehr

tritt die Beam-tung jenes Specialinterefies in einer. Einrichtung hervor-z

welche fich nach dem Mufter des Reichsabfmiedes von 1235 in vielen

Territorien Teutfchlands ausgebildet hat. Es ift nämliä) feit demMit

telalter gemeines teutfches Recht. daß das Gericht feine urtheile und

Entfcheidungen in ein Buch einfchceiben laffe, darum. daß man künf

tighin nach denfelbigen urtheilen-riclpten foll 27). womit zwar nirht ge

fagt ifil daß die Gerichte ohne weiteres an ihre Präjudicien gebunden

find und fie blind befolgen follen. fondern daß fie diefelben nur infofern

als Entftheidungsnorm in ähnlichen Sachen wählen follen. als darin

das Gefeh oder deffen Geift aufeine der eigenen Anfimt des Prozeß

rirhters vollkommen entfpremende Weife aufgefaßt wird. Jnfofernwicd

es dem Einzelrichter nach dem heutigen Civilrechte möglich fein. fich auf

die in feinem Gerichte ergangenen Präjudicien zu berufen. Allein jede

andere Auffaffungsweife der Sache würde unausbleiblich zu einem eben

fo gedankenlofen als unwifienfchaftlimen Smlendrian führ-em welcher

die Rechtsquellen bei Seite fchiebt und in feinen Grundzügen alle und

2.1) So Puehta a. a, O. Vd,1Ä S. 164. früher auch fchon Jordan

a. a. O. Bd. 8j S. 285.

7 23) l4. 13. l). (ie rent. ot interior. (7. 43.) Vgl. Jordan a. a. O. Vd.8l

S. 255.

26) lt,- 13. C. cjl. Vgl, Jordan a. a. O. Bd. 8- S. 25d.

27) Vgl. I. Weiske. practtfche unterfuihungcn auf dem Gebiete des ein:

heimifchen Rechtes Heft 1 (Leipzig 18.16), S. 123. In der fächf. Appellations:

gerichtsordnung von 1605 (cm1. 111g. l. p. 1227.) findet fich die Verfügung

wiederholt. . '
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jede wiffenfcljaftliwe Beftrebung in ihrem Keime erfticktss). Inder

That kann es uberhaupt nichts Trofiloferes geben) als eine foläje

Auctorität) die lediglich einem äußeren vom Gedanken nicht be:

feelten Factum beigelegt wird. Hierzu kommt noch die Widerfin

nigkeit) daß eine Fortfeßung von widerrechtlimen Entfcheidungen

zuleßt re>jtliclye Encfcheidungen hervorbringen wurde) und daß wir

auf diefem Wege in dem Gerichtsgebmume eine Reänsquelle erhalten

wurden) die das von ihr hergebrachce Recht nicht wieder zu ändern ver

möchte und fich jeder Fortbildung des Rechtes encgegenfehte. - Info

fern nun eine Mehrzahl von Präjudicien) die fich in einem langenZeit

raume hindurch wiederholen und nicht durch entgegengefelzte Entfchei

dungen widerlegt iverden) eine Quelle des Gerichtsgebraumes ift) wird

es nöthig fein)uber die verbindende Kraft derfelben hier gleichfalls einige

Worte zu äußern. Nach der älteren Anficht behandelte man den Ge

richtsgebrauch (11808 toi-i) als eine Art von Gewohnheitsrecht) das für

künftige Entfcheidungen rim leg-is habe. Diefe Anficht ifi durchaus

falfch und muß völlig aufgegeben tverden. Sie verwechfelt nämlich)

was nur Eckenntnißquelle des Gewohnheitsrecljtes ifi und fein kann)

mit dem Gewohnheitsremte felbfi) und da die richterlichen Urtheile in

ihrer jurifiifmen Grundlage nichts als Gefekzesinterpretationen find) die

vom Richter ausgehen) alfo nur Einzelanwenduirgen des vom Richter

erfchauten concreten Rechtes enthalten) fo kann auch ihr Product) der

Gerichtsgebrauch nichts Anderes zum Inhalte haben) als eine durch den

Gebrauch der Gerichte fanctionirte Art und Wei-fe) den Gefeheswillen

zu erklären) die Annahme eines beftimmten Sinne-s fiir irgend ein Ge

felz. Son-ich kann alfo der Gerichtsgebrciuci) nicht wie Gewohnheite

renht gelten) fondern daraus nur ein Gewohnheiten-eck" entfiehen) ein

folches erkannt werden) wenn alle ubrigen Erforderniffe defielben noch

hinzutretenW). - Weiterhin hängt mit den hier gegebenen Ausfuh

rungen die Entfcheidung der Frage zufammen) ob die untergericiyte eines

Landes an die Präjudicien ihrer nächften Obergerichte gebunden find?

Die neuere Doctrin hat gegen Thibautiw) die Frage verneint aus

Gründen) welche der Natur der Sache entlehnt find) theils deßhalb)

weil die Untergericijte im ?Lierhältniffe zu ihren Obergerichten nur als

unbetheiligte Dritte erfcheinen) die nur zufälliger Weife durch den

Staatsverband in eine gewiffe Abhängigkeit von ihnen gekommen find)

fonfi aber fchon nach dem gemeinen Rechte angewiefen werden) nicht

nach Präjudicien) fondern vielmehr nach den gefehlimen Vorfchriften

und ihrer eigenen Ueberzeugicng) wie diefelben aufgefaßt werden müffen

Urtheile zu finden; theils deßhalb) weil auch die Obergerichte) bei denen

28) Hier werden die Bemerkungen von P ueh ta a. a.O. Bd.1) S.164flg.

von Bedeutung.

29) Dieß bemerkt hauptfäcljlich P u rh ta a. a. O. Bd. 1 ) S. 95, flg.

30) Shfiem des Pandektenrecijtes 8. 16 (8. Ausg.)
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jene Prcijudicien erfolgt find) au deren Beobachtung nicht ohne weiteres

gebunden find 31). Indeß darf hier nicht verfchwiegen werden) daß fiä)

von diefen Grundfälzen einige Ausnahmen nachweifen laffen) die indeß

auf fpeciellen Griinden beruhen. 1) Bei den (leer-era prjnoipum, d. h.

den gerichtlichen Entfcheidungen der Kaifer in Rechtsfachen. Diefe

tragen nämlich nach der Lehre der claffifciyen Iurifien außer der Rechts

kraft noch ein gefehlimes Element in fich) was alle Untergerichte zur

Beobachtung der darin ausgefprociyenen Rechtsfahe verbindet (iegig 'i

dem online() 3Ji). 2) Bei den Decretalen der Päbfte. Die litten-aa .ie

cratalee waren urfpriinglici) nur Entfcheidungen der römifcloen Bifchöfe

in Samen) die an den römifchen Stuhl (hauptfächlici) in Appellations

infianz) gebracht ivorden waren. In den älteren Zeiten hatten folche

Antwortfclfleiben zunämfi nur fiir die Same) die fie betrafen) Bedeu

tung; indeß fing man fchon zeitig an) fie in ähnliäyen Fällen alsAucto

rität zu befolgen 33)) und dieß ift der Grund davon geworden) daß fowohl

Dionyfius Eriguus) als fpeiterhin der fpanifche Sammler des Kirchenrech

tes (der fogen. Ifidor) dergleichen gefammelt und ihren canonifiifchen

Werken einverleibt haben. Als nun fpäter auf die Grundlage des fal

fmen Ifidor hin die römifche Curie das Gefehgebungsreciyt in dem Be;

reiche der Kirche an fich riß) erhielten diefe Decretalen anerkanntermaßen

auch ein gefehlimes Element) was die Nothwendigkeit herbeifiihrte) fie

auch in ähnlichen Fällen zu beobachten. Von diefem Standpunkte aus

find die fpäteren privaten und officiellen Sammlungen der päbfilimen

Decretalen gemacht) von denen hier natürlich nicht weiter die Rede fein

kann. 3) In manchen Territorien Teutfmlands ift es hergebramt) daß

die oberften Landesgerichte Rechtsgrundlage) die fie bei ihren Entfchei

dungen zu Grunde legen) auf' officiellem Wege zur allgemeinen Kennt

niß bringen können 34)) wodurch dann die untergerichte zu deren Befol

gung verpflichtet werden. Heimbach_

Oecupntion heißt in der Kunftfprame der römifchen Iurifien

die einfeitige Befihergreifung einer Sache in der Abficht) diefelbe fiir

fich zu behalten. Daß Befihergreifung. an der Sache zum Wefen der

Occupation gehört) ergibt fich einmal aus der Etymologie des Wortes)

fodann_ aus der römifcloreclotlicizen Lehre von der Jagd) wo die Ausdrücke

31) Den legten Grund machen hauptfächlici) geltend Jordan a. a, O.

Vd.8) S. 234 fig.) Puchta a. a. O. Vd.2) S.111. .

32) Cajus, jnai. l. Z. 5. l.. 1. Z. 1. l). .ie runs'. pri-ic. (1. 4.), - 3.6.

.[. rie inte natur-eiii. (1. 2.) Auch fchon der Prätor behandelt im Edicte die s0

orela als Remtsquellen. l.. 1. 8. 8. l). (ie postal. (3. 1.) l.. 28. 8. 2. ]). 6x

qujbua cuusiß. (4. 6.) l.. 2, pr. i). ne qujii in 10c() poblioo. (43, 8.)

33) Vgl. Richter) Lehrbuch des katholifmcn und protefiantifmen Kirchen

rechtes (2. Ausg.) 8. 20) Note 6) S. 38.

34) So im Königreich Sachfen. Gcfeh vom 28. Januar 1835 13. 8. 9.

.
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fer-ae bestjee eapero mit oeonpare abweGfeln 1); aus der von der

Kriegserbeutung. wo das ex nostibns innere mit oecnpere a-dwechfeltd).

endlich aus der von den res clereiietae, an denen nach dem claffifchen

Pandektenrecizte durch Ocrupation Eigenthumerworben werden kann.

aber nur .unter der .Vorausfehun.g. daß in-derOcrupation fel-hfi Befin

eewerb enthalten ifiii). .Daß ferner auch die Abficht. Eigenthum an

der Sache zu erwerben. im Begriffe der Occupation liegt. ergibt

fich theils daraus. daß fie ohne weiteres zu den Erwerbsarten des Eigen

thums gerechnet wird 4).* was doch nicht hätte gefchehen können. wenn

man nicht in der Perfon des Befißerwerbers zugleichjene Abfilhc vor

ausfeßt. Diefe Erwerbs-art ftammt. wie die Tradition. aus dem Pe

regrinenreclote 5) und fehr allgemein voraus. daß die Sache. welche occu

pirt wird. in dem Augenblicke der Occupaeion in Niemandes Eigen

thum fteht (nannte est) 6), was vom Standpundte des vocjufiiniani

fuzen Rechtes aus nicht blos von dem quiritarifchen. fondern hauptfciH

lich auch von dem bonicarifciye-n Eigenthum zu verfiehen ift; im Iufti

nianifchen Rechte hingegen. wo nur Ein Eigenthum vorhanden ift. im

allgemeineren Sinne verfianden werden muß. In diefer Rückfiwt haben

die neueren Icirifien die Regel aufgefiellt: ke: nniljne eeeiit ptiln0 ani

qne oeenpnnii, die fich zwar nicht wörtlich in den römifchen Rechtsquel

len vorfindet. aber durch deren Inhalt fattfam beftatigt wird. Wo

diefe Vorausfelzung fehlt. kann von einem Eigenthumscrwerbe durch

Orcnpation nicht die Rede feinz fondern es wird unter umfiänden da:

durch bald ein Diebftahl7) begangen. bald Befih im guten Glauben

erworben. der zur Ufucapion führen kann. Hierauf bezieht fich der

ufucapionstitel pro clerelieto, der .freilich nur bei der Dereliction folcher

Sachen. die-dern Derelinquenten nicht eigenthümlici) zugehören. zutreffen

kann. weil fonfi fofort das nniline esse eintreten wurde. und inder Perfon

des Occupanten WiffenfOaft voraus-feet. daß der Gegenftand von irgend

Jemand derelinquirc worden. wenn er fich auch nicht gerade der Perfon.

 

1.) l.. 1. z. 1. l.. 2. l.. 3. pl'. l). .je aoqnirenclo return eioniinio. (41. 1.)

Z. 12. .[. rie rernln nie. (2. 1.) _

2) l.. ö. Z. 7. l.. 31. Z. 1. l). 41. 1. Z. 17. .[. 2. 1.

3) l.. 1. l.. 3. Z, 1. l). pro ciekelieto. (41. 7.)

4) So bei den Sachen des Feindes (l. 5. Z. 7. l.. 51. Z. 1. l). 41. 1.), bei

dcr-elinquirten (l. 1. l.. 2. pr. l). 41. 7. Z. 47. .l. 2. 1.), bei den eigentlichen

kee nnilins (l.. 3. [i. 41. 1. Z. 18. .l. (In reknln an. [2. 1.)).

' 5) Für die Jagd brzeugt dieß Z. 12. .[. 2. 1., für den Bruteerlverb l.. 5.

8, 7. l), ae n. n. l). 3. 17. .l. ini-j. Darauf beziehen fich die Ausdrücke ratione

nnlnrnli in l.. 3. pr. l). 41. 1., (Leine, inet. ll. Z. 66., und inte natur-oli in

5. 18. t. 2. 1.

6) Cajus, inet. ll. Z. 66. l.. 3. pi'. 0.41.1. l., 7. Z. 3. i), ibiä. Das

Nämlichr geht aus den Stellen hervor. wo* die Rede ift von -nostknkn esse aeeinje

et Italien nocnpxincis fit. l.. ö. Z, 1, i). *11. 1. -,- Z. 12. 13 n. 15. I. I. 1. Vgl.

auch (Leine, inet. ll. Z. 67. ,

7) l.. 5. Z. 3. l). 41. 1. l.. 26. pr. l). ne Fertig, (47. 2.)
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die ,dieß gethan. deutlich bewußt ifi ß). Die Ei-melfälle.- »i-AWWM die

Occupation nach römifchen Anfahren* Eigen-threat überträgt. find 1) bei

der Aneignung von Sachen. die bisher in Niemandes Eigenthum ge

ftanden haben. Oieß zeigt fich einmal bei dem Fifchfang 9) und Vogel

fang. haupcfäwlici) aber bei der Jagd, wo nach römifchen Anfichten die

wilden Thiere fofort in das Eigenthum deffen kommen. der fie erlegt

oder fonft fängtw). Im lehren Falle hatte fich unter den claffifchen

Juriften eine Controverfe geltend gemachß indem einige den Eigen

chumserwerb gleich mit jeder Verwundung des Thieces. was fein Eil!

fangen möglich machtx eintreten. und diefes Eigenthum fo lange fort

dauern ließen. als uberhaupt das verwundete Thier vom Jäger verfolgt

wird; andere hingegen den völligen Erwerb erft auf den Augenblick ver

fwoben. wo das verwundete Thier vom Jäger eingefangen wird 11).

Die lelztere Auficht hat Iufiinian ausdrirrklicl) befiätigt. weil viel

dazwifwen kommen könne. daß der Jäger das verwundete Thie-r nicht

einfängt. Hieran fchließt fich die iveitere Regel des römifchen Rechtes

ergänzend anf daß das einmal am Wild erworbene Eigenthnm fo lange

fortdauert. als es fich noch in unferem Gewahrfam befindet und feine

natürliche Freiheit nicht wieder erlangt hat; denn mit der Wiedererlan

gung diefer Freiheit hört das Eigenthnm des Occupante-n auf. und es

tritt von neuem die Möglichkeit ein. daß ein Anderer durch Occupation

es fich aneignen könneWz fogar dann. wenn ein Dritter unbefugter

weife das Wild aus den von mir gelegten Schlingen losgemaHt hatLZ).

Das Wiedererlangen der natürlichen Freiheit ward aber nicht blos in

dem Falle angenommen. wenn das Wild unferen Augen fich entzogen

hitt- fondern auch dann. wenn es noch von uns gefehen wird. aber nur

mit Mühe verfolgt werden kann 14). Naeh den Geundfäven, wie

das eigentliche Wild. behandedoe man auch Pfarren. Tauben, Bienenlö).

daherx lvenn die letzteren fchwärmen, jeder deren Eigenthum erwirbt da

dnrch- daß er fie in feinen Stock einfchließt. einerlei ob der Schwarm

8) l.. 4. l.. 54.1'. l.. 6, 1). 41. -7.

9) l., 1. s. 1. 1..2.3.1.d.11.1. 63m5, am. 11. 5. 66. 3.12.1. .io

rer. eiii-iz. (2. 1.)

10)1)11juo, 7:131. 11. z. 66. 1.. 1. f5. 1. 1.. 2, 3.1. 1). 11. 1. 9,12.

l. 2. 1. Vorn Wild. was in Schlingen gefangen wird. gilt die Ocrnpation für

vollendet. wenn gewiß wird. daß es fich aus den Säilingen nicht wieder los

machen kann. Dieß ift der Sinn der vielfach interpretirten l.. 55. l). 11. 1.

Vgl. Wefiphal a. [a. O. S. 295 flg,

11) l.. d. 8. 1, ]). 41. 1. 3. 13.1.72. 1. Die erfie Auficht i| hauptfääp

lieh von Trebatiu s vertreten worden.

12) Cajus, in8l. ll. 8. 67. Z. 12.1.2. 1.

13) l.. 55. 1). 41. 1.

14) (Keine, inet, [l. 8. 67. 8,12.). 2.1. [1, 3. pr. 0.41.1. Hier:

aus erklärt fich erft ein Theil der Controverfe in l.. 5, 8. 1. v. 41. 1.

13) Die entfcheidenden Stellen find hier l.. d. 3,11. l). 41. 1. z. 13.

I. 2. 1.
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fich noch aufdem Grundfiiicke des früheren Eigenthümers befindet oder

nicht16). Zahrngemachtes Wil-d wird nach denfelben Grundfäßen) wie

anderes beurtheilt) nur daß das Eigenthum des Occupanten bei ihm fo

lange andauert) als die gezähmten Thiere noch gewohnt find) in den

Gewahrfam des-Occupanten zurückzukehren; wo nicht) fo werden fie

wiederum als hecrenlos behandelt) weil fie (ieZinnnt korrekte-ini onjmum

habe-e 17). - Eine weitere Anwendung der Ocenpation kommt bei In

feln vor) die im Meere entftehen. Während nämlich Flußinfeln den

Eigenthümern der angrenzenden Grundfiü>en nach dem Rechte der

Acceffion zufallen) fofern diefe Nathbargrundftücke nur nicht limitirt

find 1ß)) oder ins Staatseigenthum kommen) wenn der Fluß dem Staate

angehöctl9)) werden Meeresinfeln als herrenlos betrachtet und kom

men in das Eigenthum deffen) der fie occ1ipirt20)z ebenfo auch folche

Flußinfeln) wenn die angrenzenden Aecker limitirt findA). 2) Bei

dem Finden. Hier wird durch Occupation zunächft Eigenthum erwor

ben an folchen leblofen Gegenftänden) die man am Meeresftrande fin

det) z. B. Perlen und kofidare Steine 22); ferner an Sachen) die der

frühere Eigenthümer derelinquirt hat (vgl. in diefem Werke den Art.

Dereliction Bd. lil) S. 331 flg.). Auch bei Findung des Schaßes

hat fich die Lehre von der Occupation geltend gemacht) wenn er auf

eigenem Grund und Boden oder auf einer e63 (jjiljni jut-ZZ durch Zufall

gefunden wird) während folche) die auf fremden Grundfiiicken durch

Zufall entdeckt werden) zur einen Hälfte dem Finder) zur anderen dem

Grundfiückseigenthümer zugehören follen)was eine Mifcjzung der Grund;

fälze von der Occupation und Acceffion enthältW). Dagegen findet

fie keine Anwendung einmal bei Sachen) die bei Gelegenheit eines

Smiffbruches ins Meer gefallen find und wieder herausgezogen wer

den (folche Sachen verbleiben nämlich im Eigenthum des früheren Herrn

auch nachher) er müßte fie denn ausdrücklich derelinquirt haben) 24);

16) l.. 5. 8. 2. l). 41. 1. 8. 1.1. .l. 2. 1. Daher auch die Honigfcheiben)

welche folche Schwärme anfehen) von Jedermann in Vefiß genommen werden

können) ohne daß er den Diebfiahlsklagen unterliegt. l.. 5. 8. 3. l). cit.

17) 631113, inor. 11.3. 68. 1../i. ]..5.Z_.3. 0.41.1, 3.12121.

'Hausthiere verbleiben aber im Eigenthnme) auch wenn fie fortlaufen. 1., 5.

z. 6. l), 41. 1. Z. 16. F. 2. 1.

18) i.. 7. Z. 3, 1., 29. n. 41. 1. (Iniuz, 1113:. l1. Z. 71. 3. 22.1.2.1.

1.. 1. 5. 6. 0.43.12,

19) l.. 63. 3. 4. l). 41. 1. Daß Holman hier vor die Worte 8in1 quo-j

ein noneinfehieben wollte) fcheint unzuläffig) da auch die orientalifGePandekten

recenfion das Einfchiebfei nicht anerkannt hat. Vgl. Wefiphal a. a. O. S. 324.

20)1.. 7. 8. 3. l). 41. 1. Z. 22. 1. 2. 1.

21) l.. 1. 8. 6. 9.43.12.

22) z. 18. .i. 2. 1.

23) g. 39._ i, 2. 1.

24) l.. 58. l). 41. 1. l., 1. 6. (i0 nnnfi-ngiie. (11. 5.) In den letzteren

Stellen wird dem Fiscus daran alles Recht abgcfpromen,
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ferner bei verlorenen Sachen) d, h. beweglichen Gegenftänden) die wider

Willen des Vefilzers durch Zufall aus deffen Befihe gekommen

find95). Daß hier keine Dereliction angenommen werden kann)

fällt in die Begriffe) daher unter Umftänden die _Occuyation einen

Funddiebfiahl zur Folge hatW). Hier kann der Finder bei der

Abgabe des Gefundenen regelmäßig nicht einmal eine Belohnung

verlangen) fie müßte denn vom Verlierenden im. voraus verfpro

chen fein27). 3) Bei der Erbeutung im Kriege. Hier war es

zunächft Grundfaß des römifchen Staatsrechtes) daß Sachen)*die

dem Feinde gehören) herrenlos find) und dieß erfireckte fich nicht blos

auf die) welche dem Feinde im Kriege abgenommen werden) fon;

dern auch auf folche) deren Befih bereits in den Händen der Römer.

warenW), Aus gleichem Grunde hörte auch bei feindlichen Grund

fiücken) welche die Eigenfchaft rer enorme und rang-warte hatten) fofort

diefelbe mit der Occupation auf W). In ähnlicher Weife) wie

auch an Sachen römifcher Bürger) die der Feind genommen und

ion-a pre-reiche gebracht hatte) Verluft des Eigenthums angenommen

ward 30). Hiernach war zwar die jurifiifche Möglichkeit gegeben) an'

Sachen) die dem Feinde gehören) durch Occupation-Eigenthum zu er

werben) allein diefe ?Möglichkeit wurde für Privaten in den meiften

Fällen durch folgende juriftifme Regel befeitigt. Was nämlich im_

Kriege dem Feinde felbfi abgenommen wurde) eroberte nach einem uc

alten Gefeße derStaatz unbewegliwe wie bewegliche Sachen wurden nicht
den Einzelnen zu Theil) die fie eroberten oder zuerftxergriffen) fondern

Eigenthum des römifchen Staates felbfi) alfo (a8 publioa Napoli lio

lnnni. Diefen Grundfah fiihrt Dionys von Halicarnaß auf eine Lex

zurü> 31); auf ihm beruhte von frühe an wefentlich das Dafein des

:iger publirne, Non) in dem claffifchen Pandektenremte wird er klar

ausgefprochen theils für unbewegliche 32)) theils für bewegliche Sachen 33).

Sollte demnach) was in diefe Kategorie gehörte) an Privaten kommen)

25) l.. 44. 1), 41. 1.

26) l.. 43. Z. 4-8. l). lie fur-tja. (47. 2.)

27) l.. 43. Z. 9. ]).i|1iil.

28) l.. 5. Z. 7. l.. 51, F1. 1).-11. 1. Cajus, inrt, ]l. 8. 69. Z, 17.

I. 2. 1. ..

29) l.. 36. l). .Io religiosjo, (11. 7.) - ,

3(1) i.. 20. 8. 1. i), (io oapijrjs el poriljmioio rererait. (49. 1b.) Auf diefen

Grundfalz bafirt fich die ganze Lehre vom Pofiliminium der Sachen.

31) [list. "l, 63. ea. Zz-iburg. p. 345. rex-Leue- ä Nein-ac'. Diefe Grundfätze

find auch in dem altrömifchen Soldateneidr deutlich ausgeprägt. Vgl, 0 sen

briiggen , (io juro beiii el paris liamanorum liber .inguiarja (lnpaioe 1836, 8.)

p. 61 sq,

32) l., 20. Z, 1. l). 49. 15, Dieß hat auch die eigenthümliche Fajfung

von l., 16. l). 41. 1. normirt.

33) Wer bewegliche Sachen) die zur Beute gehören) entwendet) verfällt

dem crilnen yeculaluo. l.. 13 l), ati legen) Iuliam yecul. (48. 13.)



WWW:

fdkdinnte es nur in Folge einei-Lep gefchehen. So wacd der agdk gami

eikä-gefvdhnlich dnccl) agrakifche Rogntionen an Einzelne vectheilt.

ueber- veivegliwe Sachen) die zur Beute gehöcten) konnte der Feldhect

niiH-“Beliebeiifiäznlten und walten) indem er fie bald deckaufen und den

.Kiiixfpeeis Jiiis-Aerarium legen ließ) bald unter die Soldaten nach Willkü

veytheilte -- das (este freilich konnte ec wiederum nm: vecmö-ge des Im

Wum) welches er eifi durch eine Lex erhalten hatte. Somit war für

Pdivncen -die Occnpation *an Feindes Sachen nur noch dann ein

Ceivecdsgrund 'des (EigenrhuinsF wenn fie diefelben bei dem 'Ausbrucve

dksnKtieges bereits' in Händen hatten Z4). Hier trat nämliaj jene flaats;

WllliciyeMapinienicHt hervor) nnd fo ward die Möglichkeit der Occu

pntion ünjeden Inhaber decfelben gegeben. -n- Ganz die' niimlichen

G-eundf ße) die *für Feindeseigenthum gelten) wucden anch auf Ein

zeiperfonen fekdfc* angewendet) die zu Kkiegsfeinden eff-täte ivocden) und

sies ivard 'nur aks- eineFokgerung ans dem Obigen betrmbteräz). Hier

nntkj find nike Nciegsfeinde '7es-ou1l'in8'-,? anch an ihnen ift Öccnpation

Möglich.- wennefie-fick) durch Zufall-bei den! Ausbruche des" Krieges auf

rsmifHenf-Gediete-ifinden( wer fie -ecgceift. wicd Eigenthümec 9").

Ausgefänofien- fil-id indeß anchiihier iviedec die) welehe mit Waf

fengewalt gefangen' genommen werden.Z Denn diefe ivncden zwar nach

einem aflgekneinen'flaacscechttichen-Gcundfaße Sklaven 37)) allein fie

fielen nicht dem-Soldaten) der* fie ecgkiffen) fondern vielmehc dem Volke

als Eigenthum zu) und wurden gleich- anderenznr Beute gehöcigen

Sachen auf defien Reäznung verkauft-N). Auch in den Iufiininnifäyen

Pandekten hat fich vdn diefen! Grundfaße eine Anwendung* erhalten;

nämlich die) daß dasVecmögen det Gefangenen und Geißeln dem Fis:

cns39) zufälkt.- nic) freilich fcfiherhin ivohl nur vom Volksäcac die

Rede ivae. In ähnlichec Weife galt der Grundfaß) daß Gefan

gene Knechte werden. anch-file die kciegsgefangenenRömecW). - Wie

es mit den-Ueberläufei-rpzu halten fei) hängt von der cichtigen Ausle

gung von l4. 51. pr. l). (je eicqujk. forum (L0mjni0 (41. 1.) ab) wo

Celfus fagt: lkaasfiigam inte belli recjpimu841). WahrfGeinlic-k) ift

 

. ' 34) 141'319'. 8. 1x1). 41. 1. e'. qaoe rez-liaßtikez nputl ni): 3W, non ya

blicae, Zee! occupuntium filmt.

35) Am belehcendfien ift hier 8. 17. I. 2.- 1. x -

36) Dieß ifl-dec Sinn *der merkwürdigen l.. 12, pi'. l1-, .In snpljiljx (19. 15.)

- 'Emm in [nice , qui poreenei-nne nel alte-ws,- ßi belle-ni audit() cim-Zwei , eonon]

oki-iii eMoinntur, apa-L qaog ion. 'warez 8.10 [(1610 (lepkeiiencinnlni- (7'i-_el>-[10ninii8).

37) l.. 7. [-1-. M41. z. 17. I. 2. 1.- '- *

l G 38) (I-cziiiuß, n00'. Kleid. 7. 4. Meili", bis'. ]|. 17., 7. 22!. Hier

mit hängt es zufammcn) daß bei der Vectheilung der Beute an die Armee häu

fig die *Gefangenen 'ausgenommen wacden. 1.". U. 22., 71. 16.

39) l.. 31. l). (10 juke- ji8cj. (49. 14.)

40) l.. 24. l). (Je capt. (49. 15.)

41) Vgl. hier Weftphal a. a. O. S. 211 flg.
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hier* nur' von--Ueberläufern derer -bie Rede) die den Römern Krieg

erklärt hatten;- diinn wiirden die ueberläufer nach Analogie derer zu be

handeln fein) die fich beim Ausbruche des Krieges auf römifcizem Ge

biete befindenz alfo dem erften Occupaiiten zum Eigenthum zufallen.

Diefen Stanbpunkthaben die bhzantinifchen Iurifien bei der -Interpee

tation derStelle eingenommen. Indeß--ifi dieß wohl tritht die eigent

liGe Abficht des Eelfus gewefen) fondern die Stelle foll) wie auch

fchon Eujacius-KL") bemerkthat) eigentlich wohl nur fo viel fagen) es

fei dem Kriegsrecizte gemäß) daß man bie-Ueberläufer des Feindes auf

nehme) und ihnen den Aufenthalt bei fich geftatte. Römifcifeueberläue

fer' “werden mit dern Tode beftraftN)) und haben bei der Rückkehr keit'

Pofkliminiumlii); außerdem erleiden fie-auch eine Eapitisdeminution)

wodurch fie zu Peregrinen werden-U). _ *

Außer diefen Fällen) wo die Occupation nach römifchen Anfichten

fofort ,Eigenthumserwerb wirkt) wird fie noch inEinzelfällen berücbfichz

tigt) wo keine res nuiijuo vorliegt. Dieß tritt ein 1) zur Strafe. Wenn,

nämlich Jemand) deffen Baum in des ,Nachbars Grundfiück hereinragt) die

fen Baum nicht fo) wie es im prätorifchen Edictevorgefcizriebenwird) kappt

oder abfchneidet) fo hat der Nachbar das Recht) den: Baum in der vor*

gefchriebenen Weife felbft zu kappen und zu verfchneiden und das abgeg

fchlagene ,Holz für fich zu, behalten 45). Wird er in derArbeit oder fo-nfh

gehindert) fo hat er befondere Interdicte (vgl. in diefem-Werkeden Art.

Interdicte Bd. f) S. 538 fig.). 2). Zur Belohnung für die Eule,

tur gewiffer Grundftücke) welche die bisherigen Eigenthärmer unbebaut

haben liegen laffen46). Nach einer Eonfiitution der Kaifer Valeutinian)

Theodofius und Arcadius foll nämlich) wer dergleichen Grundftücke)

welche an der Staatsgrenze liegen ,oder wegen, zu weiter) Entfernung

vom_ Wohnorte des Eigenthümers von ihm nicht bebaut worden find)

im eigenen Namen bebaut) das Eigenthum .diefer Grundfiücke binnen

zwei Iahren von dem Momente-derBefilzn-ibme an gerechnet. in der

Weife erwerben) daß der alte Eigenthümer deren Befiß und. Eigenthum

verliert) es müßte .denn -Leeterer binnen .der genannt-en Frift unter Er

fiattung. der Kofien gegen _den bisherigen Bebauer die Eigenthumsklage

anhängig gemacht haben.- Wahrfclpeinlici) hängt. die Verfügung eines

418) Vgl. (Luincji 0113er'. 4. 9.

42) c. 7. o. rie remilit. (49. 16.))„1., 8. 5. 2. h. (io poems. (48. 19;)

. 43) l.. 19. Z. 4. l). 49. 15. l.. 14. i). ex qujlxuocuusis mnjoreo. (4..6.)

44) l.. 5. Z. i. i). (ie cupite mjnutis, (4. 3.) „x

Ui) l... 1. pl', F. 2 u, 17. l). (ice nkborjhus oneciencijs. (43. 27,)

46) l.. 8. i). rie *ornuj tigt-d riesen-to. (11.758) Vgl. hier kiallborlmgob

rere. nei l.. 8. (J. ile omnj agro eieserto. (Lott. 1803'. Guyet) Bemerkungen

YsZdLemF-eömifchen Oekonornierehte) im Archive für civilifiifche Praxis Bd, 17)
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theils mit der kürzeren ufueapionsfrifi des .vocjufiinianifmen Rechtes

zufammen. und_ verdankt jedenfalls ihren Urfprung dem national-ökono

mifchen Streben des römifciyen Oil-thus. nichtblos den Wiederanbau be;

reits früherhin bebauter Grundfiiicke zu befördern. fondern auch zu verhie

ten. daß fich in bebauten Fluten wiifie Plätze finden. weildann dem Fiscus

die Grundfieuern entzogen wiirden47). ,Sie fehr aber jedenfalls vor:

aus. daß die verlaffenen Grundfiücke. die auf diefem Wege eigenthüm;

lich erworben werden follen. weder dem Provinzialboden angehörten.

weil hier das Eigenthum des Senates und Kaifers nicht durch einfeitige

Handlungen dritter Perfonen gefchmälert werden durfte; auch nicht von

dem Eigenthümer derelinquirt worden waren (dieß deßhalb. weil bei dem

pro clerelicto lieber-e nicht blos Befih. fondern auch Eigenthum fofort

aufhört. mithin dem Occupanten fofortiger Eigenthumserwerb moglich

iii). Im Iufiinicinifmen Rechte ift indeß die Befchränkung des Erwer

bes auf den' Nichtprovincialboden deßhalb fortgefallen. weil hier jenes

Obereigenthum nicht mehr vorkommt und der Provineialboden in Ruckfiht

auf den Eigenthumserwerb dem italifchen gleichgefiellt ift. - Manche

neuere Iuriften-W) haben diefe Form des Eigenthumserwerbes durchweg

in Abrede geftellt. indem fie die* betreffende Eonfiitution lediglich von

kaiferlimen Eolonat- und Erbpaclytgiecern verfie-hen. wo der Eolonus

oder Emphyteuta manchmal tlaminus genannt worden fei. und die

heutige Anwendbarkeit derfelben auch -in diefer Sphäre geleugnet

weil die kaiferliclyen Meie-rgiiter bei uns nicht mehr vorkommen. Da:

gegen hat man indeß bereits mit Grund eingewendet. daß die Eonfiitu

tion namentlich auch Privateigenthiimer im Auge hat. welche ihr

Grundfiiick vernachläffigen-U). ueberhaupt laffen die Worte derfelben

keinen Zweifel darüber. daß nur wahre Grundeigenthiimer. nicht

die kaiferlichen Eolonen und Emphyteuten gemeine find; am klar

ften ergibt dieß der Schluß derfelben. wo es zum Nachtheile des alten

Eigenthümers heißt: 0mnj8 p088688j0ni3 ei. (Kamik-ii carebjl

jut-a, qui sjlujl. Die weitere Behauptung mancher Jur-ifien. daß die

Verfügung naturrechtswidrig und unpolitifch fei und deßhalb keinen

Anfpruch auf Geltung habe. ift einer ernfien Widerlegung überall nicht

werth. - Man darf die genannte Verfugung nicht mit einer anderen

verwechfeln. welche-erft fpäterhin von den Kaifern Arcadius und Hono

rius in ähnlicher Richtung erlaffen worden ifi, Diefe verfügten

47) Eine ähnliche Verordnung von Pertinar findet fich bei [leroäjuu.

diet. ll. 4. In den Iufiinianifmen Rechtsquellen hat fich diefelbe nicht er

halten.

48) So 8al][10rn-ki08en“l.c.p.5 3g., 27 8g. v. Schröter. in der

Zeitfchrift fiir Prozeß und Eivilrecht von Linde und Marezoll Vb, 2. S.
238 fig. i

49) 14.8. (L. ibjä. rbjs: na pkiutum purjter publjcnmqua compan

tlium exoolere [Estland.
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nämlichj daß die Peräquatoren die abwefenden Eigenthümeöunbebau

ter Grundftücke auf dem Wegexder Edicmlladung unter Einräumung

einer feäjsmonatlichen Frifi zur Rückkehr und Bezahlung der rück

fiändigen Grundfiertern vorladenj und im" ungehorfrtmsfalle die

Grundftücke nau) Ablauf der Frifr der(3 bisherigen Befihernqaddieiren

follen. wenn fie bisher fchon davon die öffentlichen Abgaben erlegt

hattenj oder in deren Ermangelung jedem Anderem welcher dem Fis

cus davon eine jährliche Abgabe zu geben-verfpricijtöo). Wa-hrfcijeinlici)

gab dann*die Addiction volles Eigenthum und enthielt eine Art von

Adjudication. Der neue Eigenthümer brauchte dann wohl auch nicht

alle rückftäitdigen Steuerrefie zu bezahle-nn fondern nur den Theil der

Grundabgabeit/ ivelcljer. feit feiner Befihnahme des Grnndfiücks fällig

worden war. Der alte Eigenthirmer konnte-I' wenn er binnen der

Edictalfrifi erfchienj die Folgen der Ladung nur dadurch abwendenj daß

er alle vollftandigen Steuerrefie ,bezahltej ingleicljen diegbisherigen Cul

turkofien fämmtlich dem Bebauer vergütete. Wenn nun auchu-diefe

Verordnung mit der vorigen in der veranlaffenden lie-fache zufgmznen

trifft- fo ift doch ihre (jeutige Anwendbarkeit irichc fo außer Zweifel, „da

wir einestheils ganz verfchiedene Grundlagen des Edirtalprozeffes habenj

anderentheils die Verfügung zu fehr rnit denxläiggrthümlicljkeiten der

 

* l,römifchen Grundfteuererhebutig zufammenhangtj als daß wir bei durch

aus veränderten Anficljten über das Wefen diefer Abgabe den heutigen

Steuerbehörden ohne weiteres ein *ähnliches Schalten und Walten mit

Eigenthum der unterthaneit zugeftehen dürften. K __ Heimbach_

, .ri u. . ' ,

Oldenburgj* Großherzogthum1). Mit nicht völlig 2774„000

Einwohnernaufetwa t15Quadratmeilenbietet es *von der leidigen teut

fchenZerfiückelung ein recht auffallendes Bild darf indem die dreiTheile.

aus denen es befiehtj an den encfernteftert Enden von Teutfchland auseinan

der belegen find: das Fyerzogthum Oldenburg an-der Einmündung der

Wefer in die Nordfeej das Fürfterjthum Lübeck in Holfkein an der Oft

fee und das Fürfienthrtm Birkenfeld gar hart an der franzöfifcijen

Grenzej auf dem linken Ufer des Oberrheins. Das Staatsrecht diefes

Landes ift wenig oder gar nicht ausgebildetj und die Gefchicljte deffelben

bietet für die Intereffen der Gegenwart nicht viele Beziehungen.

Im Fürftenhaufe- einem Zweige der jüngerenLinie des herzoglich

Holftein-Gottorrffcljen Haufes. gilt kraft eines Familiengefehes die Erb

. e - . . -. im

30) n11, (navi-r, ' '- - ' "- ' -

-r 1) Außer den unten zu nenne-wen Schriften über die einzelnen Staatstheile

ift zu verweifen auf Kohlij Handbuch einer Befchreibung des Herzogthums

Oldenburg u. f. w„ 3 Bände (Bremen 1824)l einem Llxerkej dem indeß manche

Berichtigung und eine urtheilskräftigere ,Auffajfung vieler Dinge zu wünfchert

wäre- und etwa auf eine ausführliche Landesjtatiftikj welche der oidenburgif e

Staatskalender jedes Jahr neu veröffentlicht. t *e* i?" -iu 7m-- -

bill, . 36
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felge .nach Srftgeburt. :wie iin-Haufe Holfiei.- (C-ffionsinfirurnerrt vom

13. Iuli.1,773). und-:Volljährjgkeit-mite 18 Jahren. Den großher

WWW .Titel. .welcher -fch_on-»im:7lrt. 34-der Wiener Congreßacte dem

:Fürjtenhaufe befiiinmt wurde.. hat erftder fehr* regierende Herr nach

.dem Tode feines Vaters im; Jahre 1829 durch Patent vorn 29. Mai

angenommen und, feinem Lande beigelegt. Am Vundestage hat Olden

--burg irn Plan-um eine Stimmeund in der engerenBundesverfammlung

-gemeinfchaftlih mit den-:drei anhaltifwen und zwei fchwarzburgfchen

,Häufern die funfzehntaStimme. in welcher feinAntheil zu */9 befiimmt

ift. Sein Militärconti-ngent bildet mit denen von Hannover. Braun

--fwweig. .Holfiein-Lauenburg. Mecklenburgn, Hamburg. Lübeck und

Bremen die :10. Abtheilung des *teutfchen Bundesheeres.

"" ' Der 13. Artikel der Bundesacte. wegenEinfuhrung landfkändi

feher Verfafiung. ifi bis jeßt nicht zur Ausführung gekommen. Das

trete. was in diefer Hinfimt vorkam. war eine landesherrlime Bekannt

machung vom 5. October 1'830. worin verheißen wurde: ..Alles. was

durch die "Bundesverfaffung'zugefimert fei.; auch gewiffenhaft zu erfiil

-len“.* befonders bei einer „etwaigen Veränderung des Steuer- oder Ad

gabenfyfiems zuvor die -Wünfrhe der unterthanen darüber zu oerneh

*men“.'u'n'd- bei Einfiihrung einer Gemeindeordnung für das Herzog

thum Oldenburg im December 1831. welche den Gemeinden. deren

*Befchluffe regelmäßig an die 'Genehmigung der Regierung gebunden

find. *unreine geringe Selbftfiandigleit gewährt. gegenwärtig aber einer

Revlfion unterliegt. wurde dem Lande eröffnet. daß es angemeffen ge

funden fei. diefe ..dem Grundgefeße über die landftändifciye Verfaffung

vor-angehen zu lafien." ' -

Digurber|e Leitung aller Staats: und Verwaltungsgefäzäftegt

fchieht aus dem großherzogliehen Cabinet.

Einen oberfien Gerichtshof für alle drei Landestheile bildet das

*Öberappellationsgerimt in Oldenburg; auch befteht dafelbfi für fie die

Prüfungsbehördeder Eandidaten des Civilfiaatsdienfies.

-- ' Ein eigenthurnlirhes itaatsrechtlirhes Verhälaniß findet zu der

reirhsgräfliti) Bentinyfchen Herrlichkeit Kniphaufen fiatt. Diefe kleine

.vom Herzogthnm Oldenbnrgumfchloffene Herrfmaft ift der andere i()c

gleiche Länder, betroffenen Mediatifirung entgangen und. da man auä)

auf dem Wiener Congreffe ihrer nicht gedacht hatte. in einem unter

Vermittelung der Höfe von Oefierreich. Rußland und Preußen am 8.

Juni 1825 zu Berlin gefchloffenen Abkommen (oldenburgifGe Grieß

fammlung Bd. 5, S. 331) edadurri) fo unter den Schuh des teutfchen

Bundes gefreut werden. wie dafielbe diefen friiher vom teutfchen Reich*

-zu genießen gehabt. daß Landeshoheit zwar in derfelben Weife wieder

eingetreten-Wifi. wie fie zur Zeit der Reichsverfaffung beftand. die Ober

hoheit aber. wie fie vorhin bei Kaifer und Reich war. jeht von! Große'



diene-ene. res

heezog ven-Ocoenburg-äusgeirer- wird 7). Zu den Buiideskafien' zahlt

Kniphaufen' einen Aachen ln- die oldenburefifihen Griffen)- Wi-"W

Ociegdmaeenfazaft) zu olderidnegifhe-n Comingent nnter re nFahne

und wird-beim Bunde durch Oldenburg vertreten.- Das d bncghche

Oberappellationsgerimt ifi an die Stelle der Reichsgerichte getreten) nice

Beibehaltung des Irifiitutesedee Aetenverfeiidungidie fonfi' bei olden

burgyfmeerGietiichtennii-Fht mehr filattfindet) tend'- iidiii Sroßherzog *W

Dfdendurg» wird einer [einer Benmten) auf Vol-fchla-g des* Grafen*W

find) 'nit-den Fernen-onen einen Fiscals“ beauftragt.; *Od lebe hier ein

Wiccuhen der alten' Wiesner-errang) fo' weft der errechnen-g derDinge

ee-*zuteßh- noch heuer-wre)- den-tee nichts' vdkligk-untergehe) was hiftorifch'

iii) und man kann nicht fagen) daß Teutfwland ganz ohne KaiferfeiÄ);

I) ugherzdaeekeniahren bo', enWehendenrStreitigLeit-n gibt eine Vereinba

rung vom 28. ebr. 1834 dic-e orderlichen rfiinYi-tr_ _ n, x f , y

-ZFÄerii d chungen“ Befitz' *7 .rer Herre _efe niMnfen) Grafen Guftav

ndorphWenri-ee) werd-rie Snceeffivnsfähig-[eif von den nginaten bejtrirmi) were

feine-Mutter' nicht ebendlüttigitdar. In erfier Inne-iz iii auf eingeholten Rath

dxxIureneneaeueeär-n- Jene zu [einen Gunfim end zum' Racheheite der fircngen'

Lehre vom reinen Blute entfchieden) jedoch wird die Sache. gegenwärtig fehr) die

zweite Inner-ez inter-unt.. Jnzwnjazen' hat* der Bundestag (12. Juni 18 n) dar

ebeex daß die Familie Ver-cine dem* hohe-n erde( cin-gehöre) was in den Jene-Kt

WWW-Waden* nicht angenommen war) eine* En-tfcheidung abgegeben)

welcher indeß bichjeht', von der: ,oldenburgichcn Regierung die Publicatidnzverc.

weigert wird. Die Wiifenfmafc verdankt dem intereffanten Succcffiofnßfireite)

gründliche Bearbeitungen und' manche' neue Auffaffung der Lehre von Mißheu-j

vafhrn) Legitiniativn-durch-naGfotgmidrEhe mi'. w;)' und* die Literatur defietben'

ifl [chen bedeutend angewachfen. Es gehören dahin: Kleider) rechtliche Aus

fzihrung- der vaterl. (Hbenbürrigkeit u. f. w. ,der Herren Reichsgrafen Bent-ink(

1830. Die Ehe des Herrn Reichsgrafen, Bentink vor dem Richterfiuhle des .

Naturrechtes“ (in C“lau s ) Forfchungen u“. f. w“. für Philofophie' des' Rechtes),

Frankfurt-MW. .Heff ter) Erbfolgerechr der Mankell-inder u. f. w. Berlin

1006. Dierk) Gewiqeneehe) Legitimation durch nachfolgende Henrath ul f: w.

H_alle*18;*z0. , [Za cha eiii., über denBei-rtinki-hen Erbfolgefireit (in den Heidel

ber er ahrbümern pon 1840). Eckenderg, Prüfung der-Gründe des Herrn

G . . Z'a'ch'ariä*"u: f._w'. eriprjg 1840; Heffcer) die' gegenwärtige Lage

des Beniinklfcljen Rechitsflreitrni.- Zkaboa-.x-Vrjtimmung* WRrchrsbi-grifibddes'

when-Adelo-(jn-Nnofcher' unilWilda) Zeitfchrift VdH-[lldr Erde-cheers)

Diorthofe der Lage des Ventinkfchen Rechtsfireites. Leipzig 1840. Wilde!)

der Ventinkfche Erbfolgefireit. Leipzig 1840. Michaelis) Votum über den

felben. Tübingen 1841. Dierk) Entgegnnng hierauf. Leipzig 1841. Voll

Ftaiff). in--der-Hauefcljen*Literaturzeitung* (1841)) Nr, 5-10. M-ii hirn

b-cuch) roehklichec-Eraajteni leder den Veutinkfchen Vefihfiand. Göttingen:

1841i- Tekenberg) Mnrginalien hierzu. Leipzig-MW?, Zöpfl) über das

Berhältniß-der Bundesbefchlirjjii zu gerichtliaten Entfchridungen (im Archive für

diecivllifikfche-PraxisiPMID-Heft n), Boing-taff) .nkritifche Velruehleinezi

diefee-Scltrift. Firankfurt-*Mä-d. Zopfl) Lntikritik; Heidelberg 1843. Ecken z

berg) 'antikrltifclteer-Veitrag dazu. Leipzig) 1843. Michaelis) über dieigeei

gmwättige-"Lage des]Bentinkifajen-Reehtsfireited. Tübingen-UKW.- Ta bo-r)

Statusfrng' dedhohen Adeldz* GöttingeniRlix- Martin) Rrmtdgntaclneni

über* den! rechtliche-e“ Einflufe* des Vefchlufits der Vandeeverfmannung-ooen 12:l

Juni 18W- - - , - * '
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; Andere in das Gebiet des öffentlichen Rechtes einfchlagende Be

merkungen werden paffender ihre Stelle finden) wenn wir jeden einzel

nen der drei Staatstheile zumGegenftande -unferer Betrachtung Mauren)

da z., B. durch Zollverträge diefelben drei verfchiedenen Zollveceinen an

gehöcemf . .;t- f .. -; , * 1

n, Das Herzogthum -Oldenb -rg4))-mit 221)5.69Einwoh

nern auf *'98 Geviertmeilen und der am .Huntefluffe belegenen Refidenz

|adt Oldenburg) befieht im .nördlichen und„öfili_chen Theile aus den

durch Deiche dem Meere abgewonnenenund gegen deffenWogendrang

gefchühten Marfchufern des Iahdermeerbufensund des Weferfiroms)

im ubrigen aus Sand-) Nioor- und Haideboden von verfchiedenerFruchtZ

barkeit. ..z U 7 f _. _y )

Die ältefte Gefchichte des Landes läßt in diefe Gegend den Sam

fenfürfien Wittekind feinen Wohnfig verlegen) als er nach langem

mannhaften Widerfiande gegen 'das von Karl dem Großen mit Feuer

und Schwert den Sachfen gepredigte Chriftenthum dem fiärkeren Geg

ner endlich hatte unterliegen miiffen. Nach ihm 'behaupteten fich feine

Nachkommen dafelbft in der Grafenwiirde). zuerft unter dem Namen der

Ammer'fchen Grafen) dann) nach Befeftigung der Stadt (1155)) als

Grafen von Oldenburg) noch fpäter von Oldenburg und Delmenhorft.

Durch vieljährige mit wechfelndem Gluck, geführte Kriege dehnten die

felben ihre Herrfmaft bis ancdie Ufer der Nordfee und Wefer allmälig

* aus) indem die dort wohnenden grafenfreien friefifmen Stämme nach

einander ihnen fich zu unterwerfen genöthigt wurden. Graf Dieterich

(der Glückfelige) vermählte fich mit einer holfieinifclhen Fürfientoäyter)

und dieß gab die Veranlaffung) daß einer feiner Söhne (Chriftian) 1448

zum König von Dänemark erwählt und er damit der Stammvater der

nordifchen Regenten von Rußland) Schweden und Dänemark wurde.

Als Anton Günther) der ausgezeichnetfte Regent diefer Grafenfamilie)

1667) ohne eheliche Leibeserben verftarb) fielen die Graffchaft Olden

burg und Delmenhorft an die Krone Dänemark (wenn man diefer un

eigentlichen Bezeichnung fich bedienen darf) ohne den dermalen fo tief

ergriffenen fmleswigg-hblfiein-'fmen Gerechtfamen zu nahe zu treten) und,

blieben bei derfelben :einmolies Jahrhundert: DasxLand verdankt diefer

 

a) ueber die Gefchichte des Landes i| zu verweifen auf: v. Halem) Ge

fchiciote des Herzogthums Oldenburg. Oldenb. 1794. R u n de) oldenburgfche..

Chronik. Fortm ann) Abriß der oldcnburgfchen Gefchicirte für den Bürger

und Landmann. Oldenb. 1836, - Als Quellen und wiffenfmaftliche Behand

lungen feines Partitularremtes find vorzugsweife zu nennen: Corpus constitu

tionnm olcienvnrgicarnin. H u n rich s ) Entwurf des Deichrechtes in der Graf

fchaft Oldenburg. Leipzig 1768. Verzeichniß der Verordnungen bis zum 8.

März 1811. Gefehfammlung vom 1. Januar 1811 bis auf die Gegenwart.

v. Halem) oldenvurgifches Particularrecht) 1801-6. Strakerja n) Re

pertorium der oldenb. Gefeßgebung) 1837. .Runde) eheliche-i Güterrecht.

Oldenburg 1841. A r chiv für die Praxis des oldenburgifchen Rechtes.
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Regierungszeit *ei-nige *wichtige Fortfchritte in feinerGefehgebung) welche

Befreiung der Vauergüter und Befeftigung des Credits durch geordne

tes Hhpothekenwefen zur Folge hatten. Auch das Deichwefen erhielt

feine im wefentlichen noch jetzt befiehende Einrichtung. eine noch gegen

wärtig "geltende Brautfmahverordnung befiimmte die Erbtheile der Kin

der meierpfliciztiger Bauern. und als zuleht noch Struenfee's mächtiger

freier Geiftauf kurze Zeit in diefe entlegene Provinz hinübergriff.

konnte. neben Abfchaffung der Tortur u. dgl.. auch für den Gefchäfts

gang in Rechtspflege und Verwaltung ein nachwirtender Anftoß zu er

fprießlimer Fortentwickelung ni>)t fehlen. „za

Im Jahre 1774 trat dann das Land. und zwar nun in dem

Range eines Herzogthums 5). in die Reihe felbfiftändiger Staaten wie-.

der ein'. indem der König von Dänemark daffelbe der Krone von Ruß

land für deren Erbanfprüme an einen Theil von Holftein übertrug und

diefe es wieder der jüngeren holftein-gottorp'fchen Linie abtrat. in

welcher-derdrrzeit zum Bifcizof von Lübeck erwählte Herzog Friedrich

Auguft zuerft zum Befihe deffelben gelangte. "* ,

" * So kam zugleich das damalige Bisthum. jetzige Fürftenthum Lit-t

beck. mit Oldenburg unter einen Fürftenhut und ift nau) feiner fpäter

erfolgten Säcularifirung mit demfelben vereinigt geblieben. .,

Durch den Reichsdeputationshauptfcloluß von 1803 rourden dem

Herzogthum Oldenburg zur Entfchädigung für die fchon im Lüneviller

Frieden beftimmte Aufhebung eines bis dahin kraft kaiferlimen Zoll?

diploms vom Jahre 1623* ausgeübten Weferzolles (außer der eben er

wähnten Säcularifation des Bisthums Lübeck). das hannover'fche Amt

Wildes-haufen und die'mün|er'fchen Aemter Vechta und Cloppenburg

zugetheilt6). und namdem die franzöfifche Ufurpation auch diefes Land.

inwelches fie am 20. Auguft 1811* franzöfifche Verfaffung und Rechte

einführte7). zum Opfer genommen gehabt. gegen Ende des Jahres

1813faber durch Teutfclolands Waffenglück daraus wieder vertrieben

worden war. worauf doch erft mit dem 1.0ctober1814 die alten Rechte

und Staatsverwaltungsformen. durch viele inzwifchen bearbeitete neue

Gefehe und Anordnungen ergänzt. wiederhergefiellt wurden. -- kam

durch Ueberweifung des Fürftenthums Birkenfeld (9. April 1817) die

im Artikel 4x) und 50 der Wiener Congrcßacte dem Großherzog von

Oldenburg bewilligte Entfchädigung in Ausführung. an welche Landes

vermehruug endlich4 *um den/jetzigen Beftand zu vollenden. durch Schen

kung des Kaifers von Rußland der Wiedererwerb der Herrfcloaft Jever

7.

5) Durch kaiferlimes Diplom vom 29, Der. 1774. "

6)'ueber“diefe Aemter ift zu vergleichen: Driver. Vefchreibnng und Ge

fchichte des Amtes Vechta. Münfter 1803, B ohnes. 'Gefih und Verfaffung

des Niederfliftes Münfter . 1830.

T 7') Für die Herrfmaft Jever und die Münfterfmen Landcstheile gelten andere

ermme. ' ** '
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7 ter als Gefchlvorene i). g

"ich anithleh, die. friiher auOid-irburg-aehöria. nach Anton *Wandern

Tode, von Anhalt Zee-bft kraft Tefiamentes -inibefie genaue-nen. dan.

aber (1793). auf die &eiii-rein Katharina von Rußland tee-reibt. im .Til

iirer .Frieden an das» Neuigkeit) Holiard- abgetreten. nach dem Be

freiungsjeicae aber ftir. 1811. in -riiifiiibem Auftrage von. Oldenburg

nerwaitet lvordan rear. +

Nehmen wir nun einen kurzen ueberbtirk über die äußeren und

neueren Reäitsverhältuiffe des fo ge|alteten Landes.

1. Die äußeren Verhcilmiffe find durch verfrhiedene Staats

verträge geregelt. / '

1) Durch feine umfchloffene Lage ift Oldenburg genöthigt geblie

ben. der Opyofition. in ivelcher Hannover-gegen den teutfchen Zollver

ein beharrt. fich anz-ufGließ-en. Der Zollvertra g i| vom 7. Mai

1836 und 11. November 1837 vereinbart zwifcloen Oldenburg. Han

nover. Schaumburg-Lippe und Braunfchweig. welches lehtere jedoa)

fpäter davon fich loszufagen den ?Ruth hatte. Handel_ und Gewerbe

den Landes haben felbfi durch diefe geringere Erweiterung ihrer_ freien

Grenzen einen bemerkbaren Auffchivung genommen und die Einnahme

der Zollcafien bildet einen fehr beträchtlimen Theil der Landeseinrünfte.

Bei der Einfiihrung wurde die Zufiwerung gegeben. daß die Mehrein

nahme zum Befien des Landes verwendet werden folle. auch erfolgte

einige Herabfehung der Grundfteuer, '

Verkehrserleichterungeir find mit Braunfchiveig und den

übrigen Staaten des teutfchen Zoilvereines vereinbart durch Staatsver

träge vom 16. und 17. December 1841 und 16. October.1845,

Das neuefie Zollgefeh. worin auch die Vefiimmungen über

das Verfahren in Steuernbertretungsfällen enthalten find. ift vom 22.

März 1845. berichtigt am 21*. Juni 1845, Anzumerken ift die Be:

fiimmung des Ö. 137. wornach die fonft befiehenden Vorfchriften über

die Form des Schuldbeweifes hier niait zur Anwendung kommen (Rieh

2) Auslieferung von Verbrechexn. wenn diefe Lande.

untertlnmen find. fiirdet. an auswärtige .Staaten nach Art. 5:14 des

Stxafgefehbuches nicht ftatt. Ausnahmen davon bilden. die. Staatsver

trcige mit Hannover. vom 17, Mai 1815*und iii/FM. October 1841.

- mit Bremen vom. &October 1815,. -- mit Holftein-Lauen

burg vom 8. April 182.0. - und. mit Mecklenburg-Schwerin

vom Jahre 1822.'

3) Gegenfeitige Stellung von Zeugen in bürgerlichen

Rechtsfawen iftmit Hannover im. Jahre 1824. vereinbart. wo

bei die, E-ntfthädigung. des Zeugen von feiner Ortsbehörde beftimmt

wird.

. 4) Verträge wegen Abgaben von Schiffen befiehen mit

Schweden. Hannover. Nordamerika. Großbritannien. Preußen und
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den Niederlanden. - Deßgleichen Handels- und Schiflfahrtsverträge

mit Schweden) Portugal und Sardinien.

5) Wegen gegenfeitiger V e rp f l e g u n g der in den 'beiderfeltigen

Staaten erkrankten und verunglückten unterthanen i|

mit Bayern am 30. Sept, 1842 ein Vertragabgefchloffemdä_ 1M-

6) ueber Fre l z ügigke i t'nach dem Bundesbefmluffe vom 23.

Juni 1817 mit Oefierreich) Dänemark) Selnveden) Preußen) Rußland)

England) Niederlanden) Schweiz) Belgien und Nordamerika. .indie

ll. Die inneren Verhältnifie ivurden) als im Jahre 1813 nach

Vertreibung der franzöfifclyen Herrfchaft der angeftammte Furfl Peter

Friedrich Ludwig wieder in den Befilz des Landes zurückkehrte) wie

fchon bemerkt wurde) mit dem 1._October 1814 im allgemeinen zwar

in der friiheren Weife hergefiellt) _allein es wurde diefe Gelegenheit nicht

unbenutzt gelaffen) zumal inder Reclnsverfaffung wefentliche dem Zeit

bedürfniffe entfprechende Verdefferungen einzuführen) und auch feitdem

ifl die oldenburg'fche Gefehgebung fortfchreitend thatig gewefen.

Die Behörden des Landes find. außer dem landesherrlichen '

Cabinet: das Staats- und Cabinetsminifterium) als Be

rathungscollegium in allen an das Cabinet gelangenden Sachen) zugleich

odekfie Dienftdehörde und entfcheidend in Competenzfireiiigkeiten derfel

benz das Oberappellationsgerichtz die Prufungscom

miffionz das Militärcollegium) welches die Militär-derivat

tung und Recrutirung beforgt; das Militärobergericht; das

R e g i e ru n g s c o l l e g i u m ) in defien Gefchäftskreis auch der Wegbau)

das Deich- und Sielwefen fowie die Poft- und Strafanfialten gehören;

die Iufilzcanzlei) Eriminalgericizt) Civilgericht zweiter Inftanz

und protefiantifmes Ehegerimtk); das Ga rnifons- oder Militär:

untergericht; das Kammercollegiumz das Confifto

rium; die Commiffion zur Wahrnehmung des Hoheits

reäztes iiber die katholifche Kirche; das Generaldirecto

rium des Armenwefens9).

Das Land ift in amt Landgerichtskreife und 28 Aemter mit einer

Einwohnerzahl von durchfmnittlicl) 7000 Seelen eingetheilt.

Die Aemter haben neben Polizei- und Adminiftrativgefchäften

die Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (nach Aufhebung des

Notariatswefens)) bilden in fireitigen Reänsfaciyen nur für Bagatell

fachen (z. B. unter 25 Thlr.) die erfie Inftanz) haben aber in allen

Sachen einen Vergleichsverfuch wahrzunehmen) indem ohne folchen in

der Regel keine Klage bei den Geriäuen angenommen werden darf. Die

Zahl der bei diefer Gelegenheit durch fie jährliä) verglichenen Streitig

Rpbxhefachen der Katholiken gehören vor das Offitialatgericht zu Vechta. 4

9) Für die Gefehgebun ifi' unlängfl eine eigene Commiffion eingefeht) jedoch

ift darüber noch nicht' ver entlicht worden.
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keiten ift nicht unbeträclnlich. q Ob-das .Notariat nicht wieder einzufüh

ren fei) ift dagegen in Frage gekommen. 'Eine Beamteninfiruction

vom Jahre 1811 bezeiohnet in 102 Paragraphen die Obliegenheiten der

Aemter. Der Ö. 1 legt dem Amtmanne die Pflicht auf: der Vater

feiner Amtseingefefienen zu fein. i - :

Die-Landge r i ihre-find die ordentlichen Eivilgerichte erfker In:

ftanz) nachdem im Jahre 1814 aller privilegirte Gerichtsftand (ausge

nommen für die Militärperfonen) die einer befonderen Gerichtsbarkeit

und Gefehgebung unterworfen find) und die beiden Landfaffen Grafen

Galen und Bentiuk) aufgehoben wurde) zweite Inftanz für die bei den

Aemtern entfchiedenen Polizeiftraf- und Bagatellfawen) Strafgerichte

erfter Jnfianz über Vergehen). unterfumungsbehörde in Eriminalfahen

(Verbrechen) und vormundfchaftlicite Gerichte.

Vifi tationen der Gefchäftsführung der Landgerichte und

Aemter finden alle 3 Jahre fiatt) wobei auch die-Kirmfpielsausfhüffe

über Befchwerden und Wünfcize vernommen werden.

-Sporteln werden an die öffentlichen Eaffen bezahlt) und alle

Eivilfiaatsdiener fiehen auf feftem Gehalt. Nut die G eifilichen be

ziehen noch Stolgebühren.

D a s S tr a fr e ch t beruht auf dem 1814 eingeführten oldenburg'

fchen Strafgefehbucln) im ivefentlichen mit dem baher'fchen gleichlau

tend: Eintheilung der llebertretungen in Vergehen und Ver

-b reihen nach Größe der verurfaclgten Verletzung und fonfiigen Quali

ficatiouen; - für erftere Geld: und Gefängnißfirafen) für lehtere

Arbeitshaus-) Zuchthirusz Ketten: und Todesftrafe durch das Schwert;

-- diefe jedoä) nur bei director Ueberführung des Angeklagten; -

Landesverweifung nur gegen Ausländer (wozu aber auch die Be

wohner des benachbarten Bundesftaates gehören); - körperliche

Züchtigung) außer bei unerwachfenen Perfonen und ausländifhen

Vaganten) als Schärfung nur bei Verbrechensfirafe) allein aua)

hier felten oder gar nicht mehr angewendet. -* Adelige follen bei

gegen fie vechängter. Eriminalfircrfe vor der urtheilsverkündigung auf

Bericht an das Eabinet degradirt werden. - Der rechtswi

drige V orfalz ivird bei gefehwidriger That angenommen) fofern

nicht aus den befonderen Umfiänden Gewißheit oder Wahrfmeinlihkeit

des Gegentheiles fich ergibt; - Fahrlä ffigkeit generell für firef

bar erklärt; -- für Z u m e ffu ng d e r Strafe) wenige Fälle ausge

nommen) im Gefehbuclye und noch mehr durch fpätere neue Befiim

mungen dem richterlichen Urtheile ein weiter Spielraum gegeben; -

wo diefer nicht genügt) Bericht an den Landesherrn wegen Milderung

aus höchfier Gnade; - über fo rtgefehtes Verbrechen nur un

genügende Begriffsbeftimmung; - V erjährun g der Verbrechen an

die Bedingung guter Aufführung geknüpft; 7 Ehebruch) Ehrenbelei

digung und Familiendiebfiahl nur auf Antrag des Verlehten

zur unterfuchung gezogen; - Abbitte und Ehrenerklärung
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beibehalten; ,-4- Nachdruck .mit - Eonfiseation. Swadenerfaß und*

Geldftrafe von gleichem Vetcage befirafc. 'wenn nicht die einzelnen

Druckprivilegien ein Anderes befiimmen; - .gegen STa-ntsdie anite

ausführliche und ftrenge Strafbeftimmungen. . 7;- 7 . “ i

Der Strafprozeß wird im zweiten Theile des» GrfeßbuGes-q

behandelt: geheimes fchriftl i ches Verfahren. fehr nemeitläuftign

durch Cautelen zum Säyuße des Angeklagten; - Sperialfcagen. Vor-

haltungrn nnd Confrontatioaen nur mit Vorficloc zugelaffen; *-4- Ver

haftungen _dürfen als proviforifme nur drei Tage dauern; .müffen

dann durch fchriftliciyes u-rcheil beftätigt werden. wogegen Rechtsmittel

zuläffig (Verordnung vom 16. .April 1812); Ger-ichtsfi-ellung

(bei Vergehen) und.. Specialinquifiti on (bei Verbrechen) gleich

falls in der Regel nur nach Erkenntniß; - formale Beweis

t h e o r i e; -- A n z e i g u n g e n . eingetheilt in vorausgehende. gleich

zeitige und nachfolgende; - zu den erfteren gehört frühere Befirafung

(alfo ohne Glauben an die Wirkfamkeit der Strafe);- Verurthei

lu ng auf Anzeig ung en; nach neuen Befiimmungen vom Jahre

1821 übrigens nur. wenn die moralifche Ueberzeugung der

Richter hinzukommt. - Bei unvollfiandigem Beweife Abfolution

von der Infianz; - dann zwar keine porn-i exlraorciina

rin. aber. wenn keine Caütion geleiftet wird. Polizeiaufficht.

und zwar nach Ermeffen der Regierung. als oberfier Polizeibehörde.-.*

burn) Detention im Zwangsarbeitshaufe auf 1-2 Jahre;

nur bei den allerfmwerfien Verbrechen in Folge des Gefehes felbfi auf

5 Jahre.- Vercheidigung durch Rechtsverfiändige mit Accen

e in fi cht unbefchrankt; - bei Vermögenlofen Z u o r d n u ng e i n es

Anwa (tes . dem ,die »Gebühr aus öffentlichen Mitteln vergütet

wird 10); - in den fchwerflen Fällen nothwendige Vertheidigung. wie

nochwendige Revifion; - überall zwei Inftanzen eröffnet. und

nothwendige Belehrung darüber bei der urtheilsverkündigungz- dabei

reform-icio in peiü8, und in Abficin auf fie dem Gerichtsvorfißer

das Recht. Rechtsmittel von Amtswegen einzuwenden.

Arbeitshaus-. Zuchthaus- nnd Kettenfirafe werden in einer befon

deren Strafanfialt (in der Provinzialfiadt Vechta) vollftreckt. Seit

einigen Jahren unter der Direction eines hochverdienten Mannes leifiet

diefe Anfialt unter Anwendung eines g e m i fch te n S y fi e m s Ausge

zeichnetes. Augenblicklicl) befindet fich darin kein Sträfling. der nicht

dort feine That eingefianden hätte. alfo kein U n ich uld i g v e r ur

the i l t e r. -

Eine F o r ft v e r o rd n n n g vom 25. Nov. 1840 gefiaitet Ver

wandlung der Geldfirafe in Forfiarbeit.- und ein Iagdgefeß vom

7.,. '
 

10) Zur Befireitung der Criminalkofien wird eine befondere Landesfieuer "
ansgefchrieben. * ' - ' i
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11t- 1'Mai W839 PrTfumi-tkdieöiißbflht» Wild zu, frhießeti bei Jedem) der

mit Schießgewehr' in der Wildbahn- geht): wenrrntcizt-basGegentheil

nrindieftens wahrfcljrinlich, wird. i. - . -- . 1.2

D er Eivilp rozeß .ifbwurrhxeinitn Iahre 1'824" neu derfaßtes

ausführliches' Prozeßreglement geordnet( E r e d i t- und A rm e n re ch t

mit Zuordnung eines Anwalt-es; -4- dem Gegner »der armen Partei

werden vorderen Iufolvenzfeine Koftenauslagen zucückbezahlr; - im

ganzen fehrieftliehes Verfahren) aber In-*firrrctionstermin

nrit Verpflichtung der Parteien auf Erforderrr peefönlich zu

erfcheinLen; ..-7 richterliche B-efragung derfelben; - Zwang zur

Verlegung der u-cruno e-n u. f. w.) worauf diecoitage fich flüge;

- bei“ vetneinmder Einln-ffuwg 'Pflicht zur Erklärung) wie d i e

SacheKanders fich verhalte; »- rechtsbreiftige Beweis

auflagen; peremtorifäze Beweisfrifi; - neu aufgefun

d ene Beweismittel nur nach eidlicher Verficherrrng zugeiaffen;- E r:

läuterung-sfragen an die Zeugen noch im Vcrhörtermine

nach Vertiefung der Ausfagen beiden *Theilen verfiattet;* - Ein

redenbeweis in der Regel zugleich mit dem Gegenbeweife auf die

Klage anzutreten; - ebenfo bei Repliken und Dupliken; -- An

n ahme eines zugefchobenen oder auferlegten Eides gilt nach dem Tode

des Delaten nicht für Ableiftutig) fondern die Sache tritt in den Stand

vor der Deiationz.- W i-d-e rruf der Eideszufchiebung findet nur mit

Beweisdes Meineides oder der völligen Unerheblichkeit des Eides ftatt;

-für wiffentliche unwahrheit Geld- oder Gefängnißfirafez

in der .Wp-pellati on s infianz nur ausnahmsweife G e h ö r d e s

Gegners; *- bas weitere Verfahren geht in der Regel an das

untergerimr zurück; - Nulli-tei ts q u e rel ift von der Appellations

fumme befreit) a ber an 10tägige Nothftifi gebunden; -- Mißbrauch

derfelben wird an dem Anwälte mit Brüche geahndet; - überhaupt

firenge Disei-plin über die Anwälte) 'neben dem Beftreben)

ihren Stand durch Belobungen und Ausficht auf Beförderung im

Staatsdienfie zu heben; - beftimmte G e b ühren care und Eontrole

der Beobachtung derfelben.

Vom Sporteln-oorfwuß find die Anwälte durch neue Verordnung

befreit.

Ein eigener Wechfelp-rozeß befteht bis jetzt nicht) das Prozeß

regle-ment gefiattet aber Erecutivprozeß aus kaufmännifmen traffirten

Wechfeln und-deren Indoffamenoen.

Aus der Hypotheken-) Eoncurs- und Vergantungs

Ordnung- ootn Iahrel814 daefeowa-Folgendes hervorgehoben werden:

Hi) p o the lie n »haben nur dann- rechtliciye Wirkung g eg e n

D ri tre) wenn fie in die öffentlichen Hop othekenbü cher eingetragen

(ingroffirt) find ) was in der Regel nur mit E i n w i l l i g u n g d e s

S ch u l 'o ne rs und nur-mic-Angabe b e fi i m m t e r S u mm e (geeigneten

Falles nach richterlicher Ermäßigung) gefchehen darf; - in den. Hypo



nebenbei-g: "L

thedenbirwetn. -dieedntm, befondere' nngefieillte Hyipbelnbenbrwaheengj

fubct werden. *be-liebt bis jekt-ratur ein Fo-lium färr' dee-Perfon des

SchuldtreoDohne Berichtigung des-.Befißtitels ,vor- der-Iugrofßa

tionz ».- :die bei den -Aemtern fiattficndenden -Urnfflneibungen ind-n

Erbbiichern find von keiner privatreclytliclyen Bedeutung. Wim-Ber

ker-ufe :von Grundftiicken findet öffentliche Ladung der dirlglichen

Gläubiger des Verkäufers ftattz - Veräußerung* zum ,ordeintli rh eu

Mittelpreife nnieffen fich- diefelden- gefallen laffenr-em( das Kaufe

geld tritt dann an die Stelle deelGrundfi-iccks. und der neue

Erwerber ift klagefeei. wenn-er dafielbe-deponirt oder an die Vefiberech

tigten auszahlt. Verfolgungen einer Hypothek in dritter Hand kom

men demnach faft nichtmehr vor. .da das. Gefeh ihnen vorzubeugen das

Mittel an die Hand gibt. wogegen fich freilich-als Nachtheil der Ein

richtung herausftellt. dni-.die damit nöthig gewordene Aufmerkfambeit

auf die häufigen *Edietalindeengen den Eapitalifien. welche Geld im

Lande belegt haben. befcinnerlim- fällt. Dennoch ift der Zinsfuß nicht

hoch. Bewegliche Gut-er find der durch Ingroffation erworbenen

Hypothek, nur fu lange unterworfen. als fie im Befilze des Schuldners

fich vorfindenz aber die Veräußerung der ganzen fahrenden Habe oder

einer uni-rasierte fneli wird der Jmmobilveräußerung gleich geachtet.

Die Eoncu rs ordnung ftrebr vorzugsweife. wie alle neueren

Gefehe diefer Art. Befehleunigung des Verfahrens. zu bewirken. ohne

aber in Fällen größerer Verwicfelung das Ziel glirrkfiiäxr als andere zu

erreichen. Das Privilegium der Dienftboten. Apotheker. Aerzte. Ab

gaben und Gefälle ift auf 2, Jahre vor erkanntem Concert-fe befchränkto

In der Caffe der hhpothekarifmen Forderungen finden nur zweijährige

Zinfen neben den Cnpitalieerihren Pine; das gerichtliche Depofitum

wird in feiner Gefchäftsführung firenge controlirt.

Das Vormun-dfchaftswefen ift 'durch ein ausführliches Ge

feß genau geordnet'. Allein die darnach den Vormirndern obliegende

gwß-Vernntwortlichkeit drückt durch die hhpochekari-fclhe Belafiung ihres

Vermögens fein-der auf den Credit. und die Haftbarkeit der Aemter für

die Zahlungdfähigkeitder von ihnen vorzufchlagenden Vormimder macht

diefe fchwierig. Ein neuer Gefehentwurf (Oldenburg 1'846). welcher

einen Schritt dazu- gethan- hat. die Idee eines Familienrathes in fich

aufzunehmen und die Bevormundnng Minderjähriger als eine Angele

genheit der Commune aufzufaffen. unterliegt gegenwärtig der öffent

lichen Kritik.

Volljährigkeit tritt mit 24 Jahren ein.

Von Euratelen iiber Abwefende und Todesecklä

rungen handelt ein neues Gefeß vom 3. März 1844.

Die Grrterreäzte der Eheleute find durch locale Gewohn

heitsrechte fehr verfchieden befiimmt. und die vielen abweichenden Sta

tute haben zum Theil nur ein rechtkleines Gebiet. In der eben angeführ

ten Schrift des Oberappellatiensggrichtspräfidcnten ., Geheimerath
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Runde (ehelirhesGüj-erreeht) finden 'dtiefelben -fichgrlrndlicij unreine-te

dergelegti- - Ein diefem Werke-beigefügter*motivirter Entwurf zu einem

Allesnusgleirhenden .allgemeinen Gefehe. über diefe-n' Gegenft-ctnd ?hat- die

fchon im Jahre 1841 .herausgeforderte öffentlieheBefprecijung im Lande

bis jetzt nicht gefunden." - * ' , . - *k- "

: . Daß das Güterrecizt durch den Ortj wo die Eheleute nach vollzo

gener Öeurath ihren erfien Wohnfih nehmenx fich beftimmt* und durch

nachherigen Umzug-nicljt verändert wirbt-ift fchon inreinem Gefehe

vom* 22. Januar' .1-834 .verordnete . . -

W Eine ueber-ficht der im Lande noch' heike-henden bäuerlichen und

g-uts herrlichen 'Berhältniffe zu* gebe-tx wird man uns gern er

laffen 11). In einigen Landestheilen ift es der ältefte- in anderen der

jüngfie Sohn. dem das Grund: oder Anerbrecht zufteht, In den Krei

fen Vechta und -Kloppenburg gilt für die ehemaligen Eigenbehörigen

jetzt die Münfterfche Erbpamtordnung vom Jahre 17783.

. “ An einer Ablöfu n g s o r dn-u' n-g fehlt es noch; abereine landes

h-errlicl) eingefehte Eomniiffion für freiwillige vertrage-mäßige -Ablöfun

gen der gutsherrlicljen Rechte ift feit mehreren Jahren* mit* Erfolg in

Thätigkeit. - '

Die Zerfiürkelung von Landgütern ift gefehlicl) verboten;

doch wird die dazu erforderliche Genehmigung der-Kammer in neuerer

Zeit felten mehr verweigertj und .die Erfahrung lehrtj daß größere

Grundbefitzungen fich immer da wieder zufammenfindenX wo ihre Bewirth:

fchaftung größeren Vortheil gewährt. Ob das Zerftückelungsverbot auf

alleLandestheile Anwendung findet. ift beftritten. ' '

.Ein Erpropria-tionsgefeh wird bis jeht vermißt.. -

- Retractrerhte find“ nach der franzöfifcijen Occupation nich

wieder hergeftellt.

' Bannrechte blie-benfeinfiweilen fufpendirtr find aber nachher

zum Theil wieder ins Leben gerufen. .

Die Armenpflege ift durch eineVerordnung vom 1. Auguft

1786 zur Staatslaft erhoben und die gezwungenen Beiträge werden

nach Vermögen und Erwerb in jedem Kir-Gfpiele nach Maßgabe des

jährlichen Bedarfes ausgefchrieben. Gaben' an Bettler find bei Brüche

verboten. Das fehr wohlmeinend organifirteIn-ftitut flieht fich wefent

lich auf die Vorausfehungj daß die (nicht befoldeten) Armenväter Alles

das leiften wer-dem was das Gefeh an .fyumanitätj Umfimtj Eifer und

Energie von ihnen erwartetj und diefe Erwartung überfteigt allerdings

das Maß des Gewöhnlichen 12). '

*r

7..

11) Sind dochinunferer Zeit Eolonatreeljte, foehrwürdig fie auch aus der

teutfchen Vorzeit anklingen mögen j etwas durchaus ueberlebtes und nur noch.

finnvolljivenn es einen Bauernfiand gäbej der von Capitalbefihe und bürgerlicher

Induftrie ausgefchlolfen geblieben wäre. , _ '

12) Die Llnweifung für den Artnenvafe-äfagt am Schlufie: Der 'felige Ge
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-a. EinesG-efindeordnnawg:rom-ift. Februar? 182S?) welehe-iin

S.50 ,der ,Herrfchaft ein .mäßiges-Züchtkgtmgsr-Gt beilegt 'und die gar

genfeitigen Rechte -undPflichtenklar und einfach:fefifiellt/Z fcheint ihren

Zweck zu erreichen.- indenddie Gerichte nur -felten-“Sdreitigkeiren darnach

zu: fchlirhten haben.. Eine neueftejVerordnnng» legt, den -Dienfiboten- er...

geringe Steuer auf. um fich füriKrankheitsfalle- einen-Mah im Landes

thumb-ers;

hofpita( zu fil-dern. u'. a( . * er -* m.; * k)

, '- :Znnfendurfen übern Procent nicht-genommdn werden. Verord

nung vom. 3. Oct., 1769. --rk *e -e ,en . t. -, *-78 2 dem.

, .Die .Einrede des nicht empfangen-ert Geldes i-fi auf

8 Monate-befcluänkt; f - -, „ 727-37- was - "kN-l

..er-r . unverb-riefte .Forderungen verjähren (naar-Verordnung

vom .7. Augufiel841) undzwar a-urhgegen -gemeinrechtlicizbegiinfiigte

Perfonenein 5-Iahren.. ohne daß einfache außergerichtliche Mahnung

dagegen fdhüht. .* Dabei ifi befiimmtx: daß die Verjährung nicht von

Amtswegen- zu -berückfirhtigerr ift. dagegen aber nicht blos die Klagbar

keit des Recht-es felbft- aufhebt. fondern auch deffen Gebrauch' als ?Eine

rede. ausgenommen wo fchon vorher Compenfationei-ngetreten war.

. Diener Quarter-Unna ifi durchG-efeh-vonr-Zr-»Augufi 1828

aufgehoben; . .ra . :rr rri-r . *-: mi» :.

i - .Vienna-Optio platt-Sunn' oonaurnb-eintiumßdurch* Berner;

nung vom 7-. Juni 1815 wieder für wirkfamerktärt. -Wl - * W

Der:Lurus bei Begräbniffen .ift.-durch ein 'Ge-lieh vom 12

Juni 1813 eingefrhränkt.- * *---'*" UL' - -' - - '

Das» M-ii-nzw e fen dahin neu geordnehdaß mi't dem 1."October

1846 durch Einfuhrung des *Vierzehnthaler-fußeo die bisher »vermißte

uebereinfiimmung mit den meiftennordteutfchen Nachbarftaaten herge

fielltifi. . . . x ,.c. _ 8.x* . * -

Viele andere Verordnungen und Einrichtungenberühren zu wenig

die Zeirfragen und Jntereffen der Wiffenfchafd. um hier-eine Stelle zu

finden. rechtfertigen aber vollkommen den Ausfpruch. daß *Oldenburg

ein Land ifi. indem viel Ordnung herrfcizt. -'-.' *- i! - -

8. Furftenthum Lübeck 13)."- deffen kleine Hauptfkadt Eutin

*1)

.. '.1

danke. daß das“. was einem der geringfien Brüder gethan ift. nicht unvergolten

bleibe. macht ihm feine Mühe zur füßefien Pflicht. Ihn lohnt der_ Beifall aller

Rechtfchaffenen u. f. w. - ' “i -- 7* - - -

13) Materialien zu einer Gefchichte diefes Landes finden fich in: Crane: ,

iiletropoljr (Gefchichte. der fächfifchen Kirche). Köln 1574. "Moral-l, eier()

njra Ziaearmn, fortgefetzt von Abt Arn old. Dankwerth. Landesbefclorei

bung von' Schleswig-Holfiein. 1632. v. Werfebe. Gefchichte der niederlän

difchen Colonien. - Als Bearbeitiingsverfume find zu nennen: C ogeli us.

uthiuifme Cronjcei, herausgegeben von Mo ld e 1713. Neu abgedruckt in: Her

bart. Eutin's Vor- und Iehtzeit. 1836. Ukert. Annalen der Refidenz Eu

tin. 1809. B öhme. die Bifmöfe von Lübeck aus dem Gottorp'fchen Haufe.

in Falßefiaatrbürgerl. Magazin Bd. 10. S. 693-768; bruder. Handbuch

der Particulargefelzgebung des Fürftenthums Lübeck. * -

----.- .
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um-eaa-fiirfninee. Refidenzfcijloßnieiyt völlig 3000 Einwohner verfam

m-'ltF an der, Oftiiifie Koat Holfiein belegen- von diefemHeczogthu-n

und. dem Gebietedec freien Stadt Uibeck nmfchlofieih zählt auf 8 bis

lhQuade-anmilen 20„74-9.Betvnhnerz . ein ftucbtbares .Püihetlrenidx durch

mebrjccLW-idifenzund vieletzerMuttejBuch-nholgtmgen zu einem anmu

thigen Landfebafisbilde.ansgefelomietrtux, tFern von dem vorhin befprochenen Herzogthum Oldenburg und

diefem!! vhllig .fremd liegt ander nordöfiliflhen* Spiße von Holfiein ein

kleines Städtchen deffelben NamensF zur unteefiheidung wohl Olden

burg in Wagener-genauen" und an diefes-nciht fiG-die Enrftehungs

gefchiGte des zweiten Furfienthums. welches jeht dem um die gleichbe

pnnnte Schwefterfiadtgebildeten Großherzogthum Oldenburg angehört.

Heidenheim-tung wa' auch hier das Staaten bildende Moment. Denn

als Kaifer Quo l.: dem- Ziele* nahe zu fein glaubtex die Grenzen feiner

Herrfaxaft auch .UW-dem an diefen Küfie der Oftfee wohnenden Volke

de.- Wenden. zei hefefligentfchickce er ihnen„ um auch der Einfiihrung

d-,s-'t-:Ehrifbenthums ,mehr Fortgang-gn veafchaffen- einen Bifchof und

ftiftete Für' Trient-COLA) dakBisthum Oldenburg. Aber das Chriften

*heim kani- :imt-.Gnfnlget .fWfif-bon Auflagen und .Nationalverachtung

gegen die Wenden und wurde von diefem fo oft fie das Haupt zu erhe

ben eine Gelegenheit fandem unter blutiger Rachethat, wie ein drücken

des Ioä) unter di.. Füße getreten. Vergebene] waren lange die glau

benseifcigen Bemiihnngendes. Wendenapofie-ls Vizelin (1125)- und es

gelang ihm erfc- das zerftöcte Visthum wieder aufzurichteeiy als das un

glückliche Land, inden fietE erneuerten Fehden fein-e Bevölkerung *fafi

verfazlungen hattet und die Grafen von Holfiein. welehe bei der* den

Wenden gegeniiberftehenden fäthfifGenBevölk-erung der anderen Theile

des Holfienlandes willigeren Fortfrhcitt fandenh dem entvölkertm Wre

grien- durch, Einfiihrung--zahl-eeitipexlxolonifien aus Holland undWefi

phalen mehrjConfifienz oeefchaiftz- auch Kaifer Lothar“. denfelben eine

Dotirung des Bisthums mit 300 Pflügen-tLandes auferlegt hatte. Erft

Vizelins Nachfolger Geroldndee. abenf.- thäfigeHeid-enbekehret, erlangte

de'. »Einweifang-dee- SWM-eng: Lothans. - tmd ,was ihm* gegeben .wurdn

war die jetzige Stadt Eutin mit ihrer nächfien umgebung. Aber es

war damals noch nicht an der Zeit- diefes Stift an den Namen Olden

burg* geknüpft zu *laffenh denn' BifGvf Gerold zog es vor. feinen Sie'

nach der aufbliihenden und mehr Sicherheit gewährenden neuen Stadt

Lübeck zu ,verlegen-e und fo entfiand fchon um- di-e Mitre des 1-2. Jahr

hundetts- der Name- des Vlschums Lit b eck. Allein auch hier gab es

unter Gerold-s Nachfolgern mancherlei Fehdem wenn auch nicht fo blu

tiger Art. wie vorher mit den Wende-n. Reiche Bifchöfe- welche das

14) Eutin hateeh fait. wie Wehner., eine Zeit non-Berühmtheit in der tout

fchen Dichten-belt. 4
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:Capitel vvrzugsweife zu erwählen befliffen warl vergrößerten das Hoch

ufijft wie das Vermögen des Capitels 'durchAnk-iufe und Vermäehtuifie

von Gütern und Dörfern mehr* und. mehr.. Streitigkeiten mit-der

' *Si-dc Lübetk über nngemaßte Befugniffe :wurden mic großer Erbitterimg

:gefahr-kund hatten-:ilederholt zur Folge-Maß die Stade .dem Kirchen

„bnnne xverfiel. undder Bifchof .feinenxSix-:ierzwiWen-,nacki Eutin ver

-1 legre.. Aueh mic dem Domcapitel .war-idas Vernehmen. nicht immer

Ndas-„befie- und in feinem Süßer-fühlte der Viföiof fiehoftavuhierx- als

.jjfl- der-.Micte feiner .hochm-ürhigen Wähler. Dadurch gelangte das kleine

-e-Landftädtchen zu -vvrfrixnelier Blütbe- und, diefe? flieg- als-ihm 1260 das

(lübifcixe Stadtrehrverliehenwuede.. „if dur: - :i7 7'.- ce* t7- *4

Schwer lafieten dann aberauci) auf *ihni- nachdem dieReformatio

auch hier Eingang ?gefunden hatte und feit 1535 Bifrhöfe niie Dom

eherren mit dem Lande derlmherifchen Kirche angehörte-n, die Bedräng

--nifie des 30jährigen Relig-ionskriegeeh an-dem-Teutfchland fich fafizver

bluten zu wollen frhienz und als end-ieh Feiedemrrde--nda: wäre die im

» Fücfrenrathe fäzon .befehlofiene Säcularifation fehwerlich :abgewenden

gewefenl wenn das Domcapitel nicht das Glück gehabt harteF einen

Prinzen *aus dem eiu-flußreiGen herzoglich Fyolflein-Gottorpfchen Haufe '

:zum Bifchofe zu befirzeeix der an dem nahe verwandten königlich däni

.fehen Hofe großmüthigen Schuh fand. 31m1 Danke dafiir mußte daffelbe

gern einen Theil: feines freien Wehler-Gees zum-Opfer bringenx und in

einem *Berti-eigenem 6. Juli 1647 fich verbindlich machen- die nriehfien

feehs .Nachfolger desBifäyofs aus dem Gotwrffifclem Fürfienhaufe fich

zu erwählen. . Der* fechfte in diefer Reihe war Friedrich. Auguft ven

Holfiein-Gottorp jüngerer Linie', deny wie wir oben-inder Gefchicijte

von Oldenburg gefehen habenf die auf Rußlands Thron eehobeneaeltere

-G.ttorp'fche Linie die von Dänemark eingeraufcizten, nun in einHerzog

.thum umgefrhaffenen Graffchaften Oldenburg und Delmenhorft 1773

.erbeigenchümliay überließz und damit waren beide Länder für immer in

einer Regentenhand vereinigtz denn es war nur von kurzer- Damn; daß

:nach Friedrich Angriffs Tode der dem gemiethskranken Sehne zum Cu

,rator beiellte Bruderfohn, Peter Friedrich ,iind-nigx das Herzogthum

Oldenburg nur als Landesadminiftrator verwaltete„ während er als er

wählte-r Bifehof von Lübeck zwar im eigenen_ RechteN aber ehne :Succef

. fidnsanwactfGaft feiner Familie fich befand. Diefe herzufieflen- mußte

» erft das neue Jahrhundert den überlebten Wahljöeper der Capitelsherren

aus dem Wege räumen- wie es einen Weferzoll nicht länger befiehen

* laffen konnre- durch den das Herzogthum Oldenburg an Bremens und

Teutfchlands Handel-fich verfündigtez und fo wurde de-slubeeyfehen

Bisthums Säcularifation und Umwandlung in ein erbliches Fürften

thum durch den Reichsdeputationshauptfchluß von 1803 zu einer Ent

fchädigung für die Befreiung des Weferfiroms beftimmt. Dem neuen

Furfienthum aber blieb *der Name von der freien Hanfefladt Lübeck

mit der es doch niäzts ,mehr gemein hatte- alsdie uahbarliaze Lage des
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-GebietesxcxdefienBegrenzung durch Abtretung des Bifciyofshaufes und

der Capiteisgebiiude in Luv-eck fowie einiger Dörfer des vormaligen

-Hochfliftes feineBerichtigung fand i5). , .

,. . * _ Die:ejnzelnenxfiiratsremttirhen Fefieln-zn-:veofolgem welche auf die

nur; in weitenumrifieu angedeutete Weife alle Brockenx aus denen der

neue 'kleine .Staat-fich ,bildern .urfpoünglich zufammenfugten- wäre .eine

.durch unzugänglicitkeit derLandesarchiue fehr .erfchwerte und doch nur

- für höchfipnrticuläre--Interefien erfprie-ßliGe Arbeit. Für unferen- Zweck

»genügt :es- _auf die eine Verfchiedenheit hinz-uweifen- welche zwifchen dem

eigentiiwen Hothfiifte und-:dem- fogen. Capitelsancheiiel deren erfieres

aus den Aemtern Eutin und Kallenhof- *letzteres aus dem Amte Groß

xvogteibefiehvz, noch .jetzt in- dei-..Gefeßgebung wie im Vefieuerungswefen

ceinige Spuren zuritekgetnfien hat, indem des Bifayofs Regierungs- und

Gefeßgebungsgewaltin, feinem :Stifte der domcapitularifGen (um nicht

aua) noeh eines. Coliegiatfiiftes undeinesiVicarien-collegiums zu erwäh

nen) in den anderen Lnndestheilen frei gegeniiberfiand. .Dem ueberblicke

. im Ganzen -erfcheint das Alles gegenwärtig ausgegiichen- wenn gleich

nicht ,durch fefie Beftimmungen ,einer-,urkundljmen Verfafiung; denn

diefe i| .noch niGt-ins Leben getreten. Eigenthümlirl) aber ift es trat-eih

daß einigenehemals domcapiwlnrifchen DorffGaften in Folge eines im

Jahre 1793.» nach langem Prozefle-vor den Oieichsgerichten unter Mit

. wirkungf des Bifchofs gefchlofienen Landesvergleiches über ihre Abgaben

und zu Gelde. angefelzten Dienfte- fowie iiberjdas ihnen zufiehende miß

bare Eigenthum tan ihren Stellem deren Vererbung„ Veräußerung i6)

und Verpfändung u. f. w. dai-Recht zufieht- zu ihrer Vertretung in

den verglirhenetrAngelegenheiten Deputirte zu erwählen. Sonft find

durch Regulativ vom 1. März* 1830 nur Dorfichaftsverfammlungen

und Berathungen unterVorfib des Amtes verftatteth und ift dabei die

Berührung allgemeinem Intereffen ausgefchlofien (Verordnung vom

27.7Decembcr 1833). Für die .Stadt Eutin gilt ein Statut vom 28,

Januar 1729. - >

Die ä ußeren Verhältniffe des Fiirfienthums 'werden befiimmt:

F) Durch einen Zollvertrag mit Helft-ein vom 4. Januar

1839. * - -

* 2) Eine Poficonvent-ion vom 17. Augufi 1845- wodurch

das Poftwefen an Dänemark überlafien iftx gegen Verpflimtung

i-zu einer frequenten Beförderung von 'Brief- und Fahrpofien über

Eutin. *- ,

3) Ueber Freizügigkeit gelten auch hier -die in Beziehung

auf das Herzogthum Oldenburg genannten Staatsverträge.

15) Ein neuefier Gebietsaustaufrk) mit Holfiein vom 14, Februar 1842 hat

zur noch befferen Abrundung des Landes beigetragen.

16) An Adelige foll die Veräußerung nicht gefchehen dürfen.
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4) Wechfelfeitige Auslieferung von Verbrechern ifi ver

einbart mit Dänemark) Preußen und Mecklenburg.

5) Ueber Unterthaneneigenfchaft befieht-mit Lübeck eine

Convention vom 8. Oct. 1835 und ,.5 K' „x

6) ein Handels- und Schifffahrtsvertrag mit Däne

mark vom 31. März 1841.

Fur die innere Verwaltung befiehen (feitdem durch Verordnung

vom 10. Dec. 1844 Confiflorium) Rentkammer und Regierung ver

einigt worden find) ein Regierungscollegium) eine Iufiiz

canzlei und (nach Vereinigung der Aemter Kaltenhof und Groß

vogtei) zwei Aemter. 4'.

Die Aemter find Civilgeriwte erfier Infianz) Vormundfwafts

behörde) Polizeiftrafgerimte) Polizei: und adminifiratioe Unterbehöcde.

* Die Iufiizcanzlei ifi Cioilgerimt zweiter Inftanz und hat die

Strafgeriohtsbarkeit erfier Infianz) mit Ausnahme der Polizeifiraf

fachen) worin vom Amte an fie appellirt wird.

Die Landeseinkünfte befiehen zum größten Theile in dem

fogen. Dienfigelde) welches von den Bauergirtern für die ihnen oblie

genden Frohndienfie) meiftens aber nur zeitweife) vereinbart wor

den *R* 't (a)

Die Finanzlage befindet fich dermalen noch bedrängt durch die

den noch lebenden Oomcapituiaren zu leifiende jährliche Auszahlung

ihrer Beneficien) welche durch den Reichsfmluß zwar nur) wie fie ihnen

derzeit angefallen waren) durch bifciyoflime Librralität aber (im In

demuifationsreceß vom 25. Februar 1803) mit ungefchmcilertem Rechte

des Aufriickens nach dem Alter zugefiwert worden find) wozu indeß die

Stadt Lübeck einigen Beitrag leiftet.

Ein fehr bedeutender Guterbefitz) unter holfieinifcizer Landeshoheit

belegen) die fogen. F i d eic o m m i ß g iite r (F a l i) fiaatsbürgerliwes

Magazin Bd. 5) Heft 2) S. 384 flg,)) liefert [einen Ertrag nicht in

die Landescafie und roird nicht als Landesdomäne angefehen.

Die Zunahme der Bevölkerung wird nicht begirnfiigt.

Ohne amtlichen Wohnfwein darf keine Ehe kirchlich eingefegtiet werden)

und die Errichtung neuer Wohnungen auf dem Lande ifi von oberlicher

Genehmigung abhängig.

Das Armenw e fen ift ähnlich wie im Herzogthum Oldenburg

geregelt (Verordnung vom 12. Mai 1791) vom 30. Sept. 1809 und

vom 28. März 1844)) ausgenommen) daß hier größere Armengemein:

den nach den Amtsdiflricten gebildet find) welche fich wieder in kleinere

Unterdifiricte theilen) während dort jedes Kirchfpiel eine Armencommune

bildet l7). "7 e. ,Fe

. . ,i 1.- ..l K.

._ _

*.[ 17) Die Kirchfpiele dienen im Fürftenthum Lübeck nicht zu einer Landes

eiutheilung ) weil zu den Kirchen viele holfieinifche Dörfer eingepfarrt find) wie

umgekehrt Eutinifme Dörfer zu holfieinifchen Kirchen,

bill. ) 37
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*Durch eine-.Sabbat-hverordnung, vom 15. Ort. 1817 find

Sonntags-arbeiten und. Vergniigungen ftreng befchränkt.

Fiir das Strafrecht ift' das oldenburg'fche Strafgefeßbuch ein

geführt) wobei jedoch Ehrenbeleidigungen und geringe Thätlichkeiten

durch Verordnung vom 18. Oct. 1817 in das Gebiet der Polizeiüber

tretungen verwiefen find.

Das römifche Recht ifi durch die gelehrten Bifhöfe) welche

zum Theil mit academifchen Graben bekleidet waren) gewiß friiher als

anderer Orten eingeführt worden.

Der Eivilprozeß beftimmt fich nach einem Prozeßreglement

vom Jahre 1824) im wefentlichen mit dem oldenburg'fchen gleich

lautend.

Befreiter Gerichtsftand ift durch Verordnung vom 19.

Dec. 1837 aufgehoben) mit Ausnahme der Domherren) welche (in Folge

des Säcularifationsvertrages) fogar in ihrem Wohnfiße zu Lübeck der

Gerichtsbarkeit der Eutiner Iuftizcanzlei unterworfen geblieben find.

Gerichtsfporteln bezieht nur noch der Beamte des Amtes

Großvog-tei.

Das Vormundfchaftswefen ifi geregelt durch Verordnung

vom 27. Senn 18.15) 17. Oct. 1829) 27. Mai und 12. Sept. 1839

und) in einer neuen Vormundsinfiruction Alles zufammenfaffend) vom

18. October 1840. Kleine Capitalien dürfen bei einer Privatfparcaffe

belegt werden.

Die [len snnstnriunu ifi aufgehoben (18. Oct. 1837).

Das in der Stadt Eutin herrfchende lubifche Recht ift dahin

abgeändert) daß die fogen. Erbguter der freien Verfügung gleich ande

rem Vermögen unterliegen (19. Der. 1807).

Bei Veräußerung ftädtifcher Grundfturke ift eine ge

richtliche Verlaffung) als Bedingung des Eigenthumsiiberganges mit

Wirkung gegen Dritte) erforderlich) mit einjähriger Verjährung (Stadt

fiatuten v. 1729) lit. 5, art. 1 u. 2).

Veräußerung bäuerlicher Landgüter ift zwar völlig frei)

doch muß der neue Erwerber einen amtlichen Hausbrief nathfuchen und

durch Handgelöbniß richtige Abtragung der Präftanden und künftige Treue

verfprechen (Verordnung vom 21. Juli 1817 und v. 10. Juli 1728).

Das Holzregal wird nach dem Grundfaße: Land und Sand

gehört dem Herren) gegen den bäuerlichen Grundbefih ftrenge durchge

fiihrt.

Ein Erpropriationsgefes zu Gunften des Wegebaues ift

vom 24. Auguft 1835.

t). Fiirfienthum Birkenfeld mit Stadt gleiches Namens)

auf dem linken Ufer des Oberrheins am Naheflufle zwifchen heffen-hom

burg'fchem und preußifchen Gebiete der Regierungsbezirke Trier und

*x
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Coblenz belegen; ein hohes Gebirgsland mit 29)480 Einwohnern auf

83/4 GevierlmeilenM).

Ausfühcliaoe Nachrichten über dafielbe finden fich in: v. Finkh)

Ve-rfaffung und Verwaltung des Fürftenthums Birkenfeld (1842).

Barnftedt) geographifch-hifiorifm-fiatiftifciye Befchreibung des Für

fienthums Birkenfeld (1845). -- Seine Gefehe in: Barnftedt)

Sammlung der Gefehe des -Fürfienthums Birkenfeld) 6 Bände.

Eine Gefchimte hat das Fürftenthum als folches nicht) da es bei

feiner Uebertragung an Oldenburg) am 18. April 1817) zum erfien

Male als ein Ganzes auftrat) während die einzelnen Theile) aus denen

es zufammengefügt ift) vor der franzöfifchen Eroberung fieben verf>)ie

denen Regierungen unterworfen waren) unter denen das herzoglich zwei

brück'fche) fowie das markgräflici) baden'fche Haus) welches letztere davon

einen Theil der hinteren Graffchaft Sponheim befaß) zu nennen find)

indem andere) wie Limburg-Stimm) Salm-Kirburg) Dhoun-Grum

bach und Wartenftein) unferem Ohre heute fafi fagenhaft anklingen.

Nachdem das Land feit dem Jahre 1792 den frcmzöfifckyen Revvlutions

trup-pen zum Tuinmelplalze gedient hatte) wurde es nach dem Lüneviller

Frieden irn Jahre 1801 förmlich-»Frankreicio einverleibt und bildete

einen Theil feines Sardepartements. Die Wiederbefreiung Teutfch

lands im Jahre 1814 fiellte diefe Gegenden zuerfr unter-epreußifme)

dann unter öfterreimifclh-bayefifche einftweilige Verwaltung) bis am 22.

April 1816 das Land an Preußen übergeben wurde) von dem es dann

in Folge der diefem Staate im Artikel 49 der Wiener Eongreßacte auf

erlegten Verpflichtung) ein Gebiet mit 20)000 Einwohnern im ehema

ligen Sardepartement an Oldenburg abzutreten) am 18. April 1817

von Oldenburg in Befih genommen und als Fürfienthum Birkenfeld

eingerichtet wurde.

Die Landesverwaltung ift) fo viel die Entfernung von Oldenburg

es zuläßt) vereinfacht. k -

Ein Regierungscollegium aus fechs Mitgliedern theilt fich in zwei

Senate. Der erfie Senat ift lediglich Jufiizbehörde) der zweite Ver

waltungsbehörde und beide zufammen bilden als Plenum die Landes

regierung) deren Gefchäftskreis von dem des zweiten Senats weniger

aus dem Begriffe der eigentlimen Regierungsfachen abgegrenzt zu fein

fcheint) als aus der Rückficilt) mit der Jufiiz) welcher ein Theil ihrer

Mitglieder angehört) in keinen Conflict zu gerathen.

Ein pcotefiantifches) ein katholifctyes Eonfifiorium und eine Schul

commiffion bilden fich aus Mitgliedern deffelben Eollegiums unter Zu

tritt von Geifilimen und Schulmännern.

Das Land ift in drei Aemter eingetheilt) welche wieder mehrere

18) Der niedrigfie Fleck feines Bodens ift zu 800Fuß über der Meeresfläclte

berechnet) der hdehfie zu 2000.

37 i*
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Burgemeifteroien -QMZSKW .der franzöfifehen, Mairien) unter fich

haben. i

DieAemter find adminifirative Unte-rbehörden. Civilgericlote erfter

Inftauz in. allen Sachen. Polizeiflrafgerimte und vormundfchaftliche

Behörde. ' _ .

.Der Iuftizfenat. der Regierung ift zweite Infianz in Civilprozeß

fachen _und hlnnerfuchungs---xwie Strafgericht bei Vergehen und _Ver

brechen :fruit .Berufung an. das Oberappellationsgeriwt in Oldenburg)

undzlehte-Infiaaz_ in_ kpolizeifiraffallen.

.MW ueber die -außeren-Verhaltnifie iftzu bemerken:

. m,..- :Duraz einen Vertrag mit Preußen ift das Fürfienthum der Vor

theile des teutfchen Zollvereins theilhaftig geworden.

,:. Die Ausübung des P o fir e g a ls iii durch_ Vertrag vom 3. Augufi

1836 :auf mehrere Jahre an Preußen übertragen. und zwar unter Be

dingungen. welche dem Verkehregroße Vortheile darbieten. Während

zur Zeitder oldenburgfchen Befihnahme in Birkenfeld kaum ein Durch

reifender erblickt wurde. find jeßt in einem Jahre mit den dortigen

Eilpofien 4047 Reifende befördert. Gut eingerichtete Kunftftraßen.

womit das Land gegenwärtigdurchzogen ift. tragen das ihrige dazu bei.

_ In derinneren-Verwaitung ift das A b g a b enw e fe n. fowie die

G-erneindeverfa [fung im wefentliclyen auf dem franzofifGen Fuße

geblieben; deßgleimen iii für das P riv atrecht das franzöfifche Civil

gefehbua) (Calle Napoleon) beibehalten unter .wenigen Abänderungen.

welche genau angegeben find bei Barnfiedt a. a. O. S. 200-207.

_ Der-Prozeß regelt fich- nach dem oldenburgfchen Prozeßgefeße.

fowie auch für das Strafrecht das oldenburgfcize Strafgefelzbuci)

eingeführt ift. - Eine Armenverordnung vom 14. Juni 1841

faßt die Armenverpflegung als eine Laft der Eommunen auf; die V o r

mundfmaftsverordnung vom 30.December 1822 hat das fran

zöfifche Infiitut des Ftimilienrathes beibehalten; das Napoleonifehe

Erpropriationsgefeß ift durchVerordnung vom 20.Augu|1844

auf das Bedürfniß der ,Wiefenbetvafferung ausgedehnt. WW_

opel-ji: 1107i nuuejatlo, nicht. wie Manche fagen. nori

opinie nunriatio 1), heißt in der Kunfifpraclhe der röm.Iurifien ausdrück

1) Literatur: [Klammer-ek. (i6 upcris 1107i nuoeiationa. [Leine-lb.

1807. 8, 'Reinhardt. Erläuterung des Pandektentitels ile opel-ir 1107i nuo

cialione. Stuttgart] 1820. 8. l*: n gel [in rei t , hier. (ie (mei-is nori nunriätione.

l.ip8in0 1821. 8. Haffe (der Jüngere). über die one-rig [10.-i nunoiqti0, im

rheinifctien Mlifeum für Iurisprudeaz Bd. lil. S. 579-630. un ter h o iz

n er. die Lehre des römifmen Rechtes von den Schuldverhältniffen Bd. 1]. S.

169-179. Bu rrh ardi. das Suitem und die innere Rechtsgefchichtr des rö

mifchen Privatrechtes Bd. 1. S. 579-396, Daß die rbniifchen Iuriiten die

umgekehrte Worttiellung lim-i opetjß nuociutio fpeciell vermieden haben. hat be

reits Hugo bemerkt, Die einzige entgegenfiehende Titelüberfmrift .von (30.1.
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lich erklären. daß ein 7101711111 (P118 unterlaffen werden fo(l2)„ oder. was

das Nämliche ifi. verbieten. in der Arbeit fortzufahren.- Einfprume

diefer Art find im claffifctien römifayen Rechte durchaus an befiiinmte

Formen gebunden und bezwecken überall das Innehalcen der Arbeicen/

bis entweder die Aufhebung des Einfprumes erfolgt. oder derfelbe fonft

kraftlos wird 3). Der rechtliche Schulz. welchen ein folcher Ein

fpruch in der Zwifchenzeit genießt. gründet fich auf eine Stelle des prä

torifchen Edictes. die rnit einer rechtsgiltigen Nunciation die* Befugniß

in Verbindung bringt. die Fortfehung der Arbeit auf dem Interdicten

wege unmöglich zu machen-i). Wahrfcheinlici) ift die ganze Lehre aus

diefer Quelle entfianden. wenn auch manche neuere Rechtslehrer ö) ihre

Uranfänge auf das (Zivilrecht haben zuriickfiihren wollen. Die Grundej

welche fiir diefe Anficht irn einzelnen beigebracht werden. find uncxlaublicl)

fchwach. ivas auch fchon Andere bemerkt haben 6), Angefuhrt wird

hnuptfcimliä) die ftrenge Form der Nunciation'(und ihre civilen Er:

forderniffe7). Allein aua) prätorifciyeInftitute find oftmals an beftimmte

Formen gebunden worden; ferner iii auch nicht in allen Fallen der

Nunciation von civilen Erforderniffen die Rede. z. B. wenn fie zum

Schulze der öffentlichen Getechtfame dient. Wenn man ferner die

foccwährende Dauer des intel-chemie) cle1n0iil0rjuin geltend gemacht hat.

fo möchte fich aus dem prätorifchen Interdictenfyfieme und anderen

prätorifGen Rechtsmitteln noch gar manches Infiitut nachweifen laffen.

das nicht blos auf die Dauer eines Einzeljahres befchränkt ift. - Zur

befieren UeberfiGt des Details unferer Lehre wird es am zweckmäßigfien

i1- NW:

.7 *F a* &i313 *'

. _ i

luZt. (i8 [wei 0peri8 nunciutiane (8. 2.) ifl' höchfi wahrfcheinlich unächt, Siehe

dazu die Note Herrma n n ' s. In den kirchenrrmtlichen Quellen findet fich in

deß fchon die falfche Stellung: x415 nori 0peri8 nuucinlione (5. 32.); ferner (Lui). 2.

x. ibici. In Cup. 1. Ä. iiiiri. fieht auch cienunciutw ,nur-i opel-iS. .rtl - GMFZ.

2) Ein naruto 071118 (Ienunliure ulicui kommt auch bei dem Interdicte quoä,

ei aut ciulu vor als Anzeige eines bevorfiehenden Vaues an einen Anderen von

Seiten des Bauherrn. um dem Vorwurfe der Heimlichkeit zu entgehen. l.. 3.

8. 7. l.. 5. l. 22. Z. 2. l). qu0ci ei aut cinm. (43. 24.) Vgl. in diefem Werke

den Art. Interdicte Bd. ii. S. 611. Hierifi; aber immer von (lenancinra,

niemals von nanciare die Rede, Indeß gebrauchen auch die römifmen Iurifien

in unferer Lehre den Ausdruck 071115 ncirum (lenuncixn-c. Vgl. |... 5. s. 5 u. 10.

l). 39, 1. h un. (I. (le nuei 0[1(*.1*i8 nunciuliane. (8. 11.) 7 -i '“

Z) l.. 1. pe. i). 39. 1.: i106 c-(iicld pi-oniiliilur, ut 8in6 jure 8in6 iniurieibpnß

lierel, per nunliotinnern iniuberetur. l.. 5. 8. 4. l.. 8. Z. 4. l4. 20. I. 1. [),

inicl. Hierher gehört auch der Umfland. daß die Wirkungen der Nunciatien

und der Schulz derfelben als iirnelicjum prnecorie bezeichnet werden. l1.- 13.78. 2,'

l). 39. 1. 'im die .1- nein *Wellma

4) 1.. 1. pl'. 3. 1. 10.14. r. 20. pl'. 1..21.p1*.n.39.1.-“>' W

5) Darauf deuten auch die Ausnahmsfalle des Edictes. wo die Runeiation

unwirkfamift. l.. 5. Z. 11. 12. l). 39. 1. Ferner das aclre1-8u8 calcium Boom-ö_

oder contre) ecliclumlucere in l.. 18. pr. l1. 22. l). 39. l. 7"_ >*_- 0“- EU!“

(imeGSo z. B. Burchardi a. a. O. Bd. 1. S, 588 flg.-nee' m neu-neu?

NON") So Haffe .a. a. O. Bd. [ll. S.627 flgM- M) -i -ii -'-* 74 *n o' "7
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fein. zunächft die Erforderniffe der Nunciation im Einzelnen darzuftel

len. fodann die Form derfelben genauer zu erörtern. hierauf ihr Gebiet

näher zu begrenzen. ihre Wirkungen zu betrachten. endlich die Fälle zu

fammenzuftellen. in welchen fie ihre Wirkfamkeit verliert.

Die Erforderniffe der Nunciation. fowie fie im claffifchen Pan

dektenrechte entwickelt werden. find im einzelnen folgende. 1) Das

Werk. was gehindert werden foll. muß auf Grund und Boden errichtet

oder fonft damit in wefentliche Verbindung gebracht fein. fo daß dadureh

eine dauernde Veränderung an der Oberfläche hervorgebrachtwirds). Deß

halb fällt die Nunciation weg. wenn Jemand nur das auf dem Grund

fiilcke ftehende Getreide abmäht und einen Weingarten zurechte

macht oder einen Baum fällt. Gleichgiltig ift. ob das Werk befteht

in einem Neubau oder im Niederreißen eines Haufes. Bloßes

Stützen eines bereits auf dem Grundfliicke ftehenden Haufes kommt

weiter nicht in Betracht9). 2) Das Grundftirck. auf welmern das opus

errichtet wird. muß ein .Haus (ein fogen. fiädtifcins Grundftürk) fein.

Diefes Erforderniß wird in den römifchen Rechtsquellen zwar nicht aus:

drücklici) hervorgehoben. allein es ergibt fich aus folgenden Anwendun

gen im einzelnen: einmal daraus. daß. wer an einem Landgrundfiirrke

eine dingliche Servitut hat. diefer Servitut halber gegen die Bauten

auf dem Grundftircke keinen Einfpruch rhun kannlo); fodann auch

daraus. daß fiir die Erlaubniß zum Weiterbau. die durch Eautionsftel

lung erwirkt wird. ganz allgemein der Grund angegeben wird. es liege

im Intereffe der Verfchonerung von Städten. daß deren Gebäude nicht

einfeitig verlaffen wiirdenjl). Diefer Grund nun hätte bei der Mög

lichkeit. jede Nunciation durch Eaution wirkungslos zu machen. kei:

nen Sinn. keine Bedeutung. wofern wir nicht annehmen. daß die Nun;

ciation lediglich bei Häufern habe vorkommen können. 3) Das Grund

ftuck. das durch den Neubau benachtheiligt wird. muß ebenfalls ein

Haus fein. Zwar wird aua) dieß nicht fpeciell bezeugt. allein es ergibt

fie) theils aus dem umfiande. daß überall. wo eines Grundfiirckes hal

ber nuncirt wird. Häufer beifpielsweife vorkommen 12)z theils dar;

aus. daß wo die Nunciation wegen Verlegung der Servituten erfolgt.

nur Häuferferviruten erwähnt werden 13). die Landgrundfiucken nicht

8) l.. 1. Z. 11 u. 12. l). (ie oper-iz 1107i nuno. (39. 1.)

9) i.. 1. 8. 13. i), ibici.

10) i.. 15. i). idle. Diefe Stelle fpricht zunächft nur von der Wegfervitut.

11) l.. 20. Z. 10. i). jbjci.: i100 jnierciioium probjbjtorjurn est, ue. qujs pro

bibeat fucere roientem sum, qui satiräeäit. [ienim perijnet url cieous urbium,

nociiiicid non ciereijuqui (llipjuuus , iii). 71. uli eäiotum).

12) i.. 5. Z. 8. i.. 3. Z. 1. l). ibici,

13) In i.. 2. l). jbiciem ift von der srrr-jios ailius non tollencii , in l.. ii. pr."

l). jbici. von der serritus ne luminibus oiiiojutur und ne prorpectui oboil die Rede.

Auch in i., 15. i). rie sei-r. praecl. urb. (8. 2.) werden die zuleßt-genannten zwei

Servituten in fpecieller Beziehung auf die Nuneiation erwähnt. Endlich ift auch

in i.. 6. 5. 7. i). ri vereinen rjncl. (8. b.) nur von einer Häuferfervitut die Rede.
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zufiehen können. während umgekehrt die Verleßung von Landfervituten ,

das Rechtsmittel ausfciyließtU). In diefer Beziehung ift es auch ganz„

cjyarakterifiifch. daß der Superfitiar unter den Perfonen. die zur Nun-U

ciation befugt find 1ii), fpeciell genannt. der Emphhteuta aber Übergan

gen wird 16); obfchon der GrundF der bei dem erfteren angegeben

wird. die Befugniß zur uti|i8 in* kan) äcijc), auch hier zutrifft. Die

Sache erklärt fich einfach aus der verfchiedenen Natur beider In;

fiitute. der Superficies und der Emphyteufe. Jene nämlich findet an

Gebäuden ftattF und berechtigt deßhalb zur Nunciacionz diefe nur an.

Landgrundfiucken, die nach dem Obigen keine Nunciationsbefugniß ge

währen. Ob die Grundfiiicken. weßhnlb die Nunciation erfolgt. zu

fammenfioßen oder weiter von einander abliegen/ alfo durch dazwifchen

liegende andere getrennt werden. das i| eine Frage. die bei dem Aus

bringen der Nunciation nicht weiter beruckfiGtigt wird. wofern nurdas

Recht. was durch den Neubau beeinträchtigt wird. derartig ift. daß es

auch durch den Bau auf entfernteren Grundfiucken beeinträchtigt werden

kann17). 4) Die Möglichkeit zu nunciren muß im concreten Falle

nicht durch ein Gefeß/ oder was 103er» eiceln hat. ausgefchloffen fein.

Diefer Wegfall tritt nach dem Inhalte des prätorifchen Edictes ein ein

mal bei der Reinigung von Röhren. die zu Wafferleitungen dienen

(rie-i), oder von Abzugskanälen fiir fchmuhiges. fiinkendes Waffer (0103

oae), oder bei deren Ausbefferungy weil es im Intereffe der öffentlichen

Wohlfahrt und Sicherheit liegt, daß fie in reinlichem und unverleßtem

Zuftande erhalten werden-Z); fodann ivahrfGeinlici) auch bei Uferbau

ten 19); endlich bei allen Bauten. bei denen Gefahr im Verzuge ifi. weil

nothwendige Bauten nicht eigenmächtig durch Selbfihilfe unterbroihen

werden follen 20). In folchen Fällen kann die gefchehene Nunciation

vom Nunriaten ohne weiteres unbeachtet bleiben 21). und es werden

die Richter. welehe in den Nunciationsfachen zu entfcheiden haben. zu

nächft angewiefen. gleiä) von vorne herein darauf ihre Aufmerkfamkeit

zu richten. ob dergleichen Fälle vorliegen. wo dann jede weitere Erecu-F.,

14) l.. 14. i). 39. 1.

15) 1.. 3. 3. 3. 1). jbjii.

16) Daß Manche, z. B. Kämmerer. die Nunciation auch dem Emphh

teuta geben. kann erft weiter unten erörtert werden.

17) l.. 8.711-, l). 39. l.

18) [..3.3.11. 13. o. jhiä,

19) Hierher gehören aus le. ö. 8. 13, ]). ibjtj. die Worte: rc] Zi in cloaci.

'el ripa reljcjeocijß.

20) In l.. 3. Z. 12. l). ibjcj. heißt es demnach: Metern quoque oper-n (Ic.

yrneeor) exocpit , quorurn more) perjcuiuln öljquocl nilucurn 68c. Späterhin heißt

es in Beziehung darauf: qudcjeus ciilatio per-junior!) ullaturu est. Vgl. auch

l.. 5, 3. 13. dit.

21) Das heißt in den Rechtsquellen dperio 1107i nunojntja conteinnitur, l.. 5.

8. 12 u. 13. b. ibici.
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tion der Nunciation unterbleiben foll22).- Fragen wir ferner nach der

Form der Nunciation. fo liegt es fchon in der Natur der Sache. daß

fie mit atisdrfirklicizen Worten ausgebracht werden muß23)z dadurch un:

terfiheidet fie fich wefentlich von der fymbolifwen Prohibicion. die durch

einen Steinwurf gegen das opur erwirbt werden kann 24). Die Erklä

rung foll aber abgegeben werden iii re preie8eiiij. d. h, am Werke felvftW).

damit das Werk fofort unterlaffen werden könne. weil. wenn fie ander

wärts erfolgt. in derZwifciyenzeit. ehe der Nunciant an's Werk gelangt.

etwas hinzugebaut fein könnte. worauf dann naturlich die Wirkung der

Nunciation nicht erftrerkt werden könnte. Ferner foll fie allgemein aus:

gebracht werden (iii kein), nicht auf'eine befiimmte Perfon von An

fang an befchränkt werden 26). Wie dieß zu verliehen ift. lehrt eine

Stelle des prätorifGen Edictes. die mit den Worten anhebt: qiieiii in

lociiiii iiiiiicieitiiiii erit27) -- alfo nur der Ort.- an dem der Neubau

erfolgt. wird in der Nunciation genannt; der Perfon des Befißers

wird nicht weiter erwähnt. Damit hängt es weiterhin zufammen.

daß nicht blos der erfte Nunciat. fondern auch jeder folgende Be

fiizer des Plaßes die einmal gefchehene Nunciation zu refpectiren hatW).

.hervorgehoben wird ferner. daß der Einfpruel) ungiltig ift. wenn er zu

einerZeit gethan wird. wo Niemand an der Stelle gegenwärtig war. wo

gearbeitet wird. oder ivenigfiens nur folche Perfonen da waren. denen der

Einfpruch gleichgiltig fein konnte 29). Daher muß bei der Abgabe

entweder der Bauherr felbft gegenwärtig fein. oder wenigfiens ein

Anderer. der ihn oder das Wert vertreten. und 'die Nachricht von

dein Vorfall an den Bauherrn bringen kann. z. B. die am

Werke befclyäftigten Arbeiter. überhaupt jeder. welcher irn Namen

des Bauherrn oder des Werkes halber anwefend ift. ohne Unterfchied

des Standes und Gefchleciytes. fofern er nur iiberhaupt begriffsfähig und

den Vorgang zu faffen im Stande U30). Infofern ift es wahr. daß

die Nnnciation auch in Abwefenheit und ohne Vorwiffen des Bauherrn

gefchehen kann 31). und daß fie durch das meciiuiu der Arbeitsleute fogar

22) l.. 3. Z. 13. l), ihiä.

23) Hierauf beziehen fich die Schlußworte in [e. tl. Z. 15. l). jhiii.: sea i100

Fzußiiäiijcerß. Darauf deutet auch das iii tertatioiieiii i-eieri-e in l.. 8. Z. 1.

.i i . '

24) i.. iz. 9. 10. i). 39. 1. i.. 20. 5. 1. i). quorl iii mit cleiiii. (43. 24,)

25) l.. 5. Z. 2-4, i). 39. 1. Wird an mehreren Stellen zugleich gebaut.

fo bedarf es für jeden Bau einer befonderen Nunciation. lu. 5. Z. 16, l). jbjä.

26) l.. 10. l.. 23. l). ibjij.

23 l)27_)bjlä. 20. pr. Z. 9. i). ibici. Darauf gehen auch die Schlußworte von L.,

. . | l .

28) Diefe Folgerung wird in l.. 23. l). jbjii. ausdrücklich angedeutet.

29) i.. 3, 3, 3. i). iin-i.

30) l4. 3.8.3.1). jbiil. l..11. l). jbjä,

31) i.. 1. s. 3. i.. 11. i). 39, 1.
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gegen Kinder und Wahnfinnige ausgebracht wird 32). Daß die Nun

ciation auch an den Gefchäftsfuhrec des Bauherrn abgegeben werden

darf. wird außerdem ausdrücklich bezeugt. und diefer Gefchäftsfuhrer

hat dann zweifelsohne nicht einmal die oaulio ruli zu (elften 33). Be

zieht fich die Nunciation auf das ganze Werk. fo muß dieß ausdrücklich

bei dem Arte bemerkt werden; geht fie aber nur auf einen Theil deffel

ben. fo muß der Theil ipeciell genannt fein 34). Zu diefem Zivecke wird

dann die Aufnahme von Riffen und Plänen nothwendig. in denen ver

zeichnet wird. wie viel davon bereits vor der Nunciation gebaut war 35).

Der Concurrenz der Obrigkeit bedarf es zur Nunciation in der Regel

nichtsö). doch muß bei der Aufnahme von Riffen und der Maßnahme

am Werke regelmäßig zuvor die Einwilligung des Prtitors nachgefuäht

werden 37). Im vorjufiinianifchen Rechte gab es auch Falle. in denen

die Nuneiation uberhaupt nieht ohne vorgängiges Decret des Pcätors

erfolgen konnte. Darauf deutet eine merkwürdige Stelle ulpia n's 3ß).

allein in den Iufiinianifmen Pandekten hat fich keine Spur derfelben

erhalten. wenn man nicht geneigt ift. an das Nehmen von Maßen zu

denken. Ebenfo kamen im Rechte der claffiicloen Zeit Fälle vor. in

denen der Preitor nach dem Inhalte feines Edictes die Nunciacion ge

rade verfagte i9). Dahin gehört nach dem Iufiinianifmen Rechte der

Fall. daß Wafferröhren (riri) oder Eloaken gereinigt werden. oder wenn

uberhaupt Gefahr im Verzuge ifi 40). Aus diefen Bemerkungen iiber

die Form der Nunciation fiellt fich nun fo viel als gewiß heraus. daß

fie in der Regel ein Privatact ift. unabhängig von der Concurrenz der

Obrigkeit. Weitere Solennitaten werden nicht vorgefchrieben. auch

nicht befiimmte. unveränderlime Worte; fie kann alfo mit Worten

jeder Art erklärt werden. In einer Stelle U) kommt vor das teotatio

32)l..11. i). 39.1.

33) l.. 45. 8. 2. 1). rie pracurat. (3. 3.)

34) i.. 5, 8. 15, l). 39, 1.: qui nunciul, necerae verbaut gewandt-nero, iu

quo 10c() 0pu3 nur-um nunciet, ßcituro eo, oui nunciatutn art, udi past-eit oecliiicare,

uni interim avstineuuum est. 'kulicna autem tieuiooalratio indien-tun ert, guotieoo

iu pat-tem iii nunuiatio (Tip i anno).

35) l.. 8. z, 1. l). join,

36) l.. 1. 8. 2. l). ibiei.

37) l.. 8' s. 3. l). ibiei.

38) l.. 16. l). ibiei.: zi opus nor-um praetor jusaerii nuuciari, (Leine-ia probi

buil, ex priori renuuciatione ogi non poiaßt, quasi aeirerzuo eiuz tiictum iactuln sic.

39) Paullus fagt in l.. 18. l). jvja., daß die civilen Klagen ftehen blei

ben in via ceiu8i8 -7 in quibuo ab initio operis nori nuocintionem

pro etor eien ogni. Vielleicht gehört hierher auch der Fall. wenn einem Ma

gifirate nuncirt werden foll. Hier foll. weil während der Amtsdauer die Nun

ciation unmöglich iii. einfiweilen eine Tefiation aufgenommen werden. wodurch

fpäterhin erfolgende Nunciation rückwirkende Kraft erhält. l.. ö. 3. 7. l).

. 1

_ 40) 1.. n. 5.11, 12. d, 39. 1. Auf die ausdrückliche Erwähnung im

Editte deuten die Worte: prue-.tekea geurruliterpraetor caelera quaque opera uxccpit.

'- 41) l.. 8. 8,1. l), 39. 1.
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_ nern teten-ra, was auf eine Erklärung vor Zeugen zu deuten iftj die

wahrfcijeinlicl) nur zum Zwecke des Beweifes zugezogen wurden. Unter

diefen Vorausfehungen kann die Nunciation an jedem beliebigen ?Lagej

fogar an Sonn- und Feiertagen gefchehenN).

Die Grenzen/ innerhalb deren die Nunciation zuläffig ifij laffen

fich nur durch die Beantwortung folgender Einzelfragen ausfindig

machen: bei welchen Grundfiücken fie fiattfindetx wem und gegen wen

fie zufieht- und was die nächfie Veranlaffung zur Nunciation ift. Zur

Beantwortung der Fragez bei welchen Grundfiücken fie vorkommtz ift

fchon im Obigen die allgemeine Befchränkung nachgewiefen wordenz daß

fie nur bei Häufern und wegen Häufern ftattfindet. Ausdrücklicij wird

ferner bezeugtz daß fie bei Bauten auf privatem und auf öffentlichem

Grund und Boden anwendbar i|43)/ fogar auch bei rer (11.-nn juris,

alfo i138 real-ne, annclne und religiorao U). - Fragen wir fernerz wem

das Recht zu nunciren zufiehtz fo ift nach Anleitung der Rechtsquellen

zu unterfcljeiden. je nachdem die Nunciation wegen öffentlicher oder-Pri

vatgrundfiücke gefchieht. Gefälieht nämlich der Bau auf Privatgrund

fiückenj fo finden wir in mehreren Stellen der claffifcijen Iuriften Ein

zelperfonen genannth welchen diefe Befugniß zukommt. Bei der Auf

zählung liegt unverkennbar das Princip zu Grundej daß die Nunciation

eigentlich nur dem Pradium zukommt und deßhalb nur folchen Perfonen

geftattet wird- die in einem folchen Verhältniffe zum Grundfiitcke

fiehenj daß fie zur Repräfentation deffelben zugelaffen werden kön

nen45). Hier wird zunächfi genannt der Grundherr oder wer eine Prä

j

 

42) r. 1.5.4.1),1vj11.

43)r,1.g.17. r. 3. 3,4. ue. 1). 39.1.

44) 1“. 1. 5. 17. 1). 1111.1.

45) Diefes Princip hat zuerft vollfiändig naahgewiefen der jüngere Haffe

a. a. O,j im rheinifcilrn Mufeum für Iurisprudenz Bd, [llj S. 580-584. In

der älteren Zeit begnügte man fich mit einer trockenen Aufzählung der Perfonenz

welche in den Rechtsquellen fpeciell genannt findz zu denen man noch die hinzu

addirtef die nach der Meinung der Bearbeiter hier hätten genannt werden follenF

z. B. den bonne ljciei poaseßrol'. Reinhardt (a, a. Ö. 8. 16) meintj das

Recht zu nunciren jiehe jedem Vetheiligten zu und zählt dann die in den Ge

fetzen genannten Perfonen aufj als wären fie die einzigen Vetheiligtenj und

als könnte z. B. nicht auch der Pächter, der precurjt) pozzicienz ein Intereffe

daran haben, daß ein Bau unterlaffen oder rin jtehendes Gebäude nicht abge

brochen werde. - Kämmerer ([. c. 19.84. 89 sq.) findet das Grund

principj welches über die Zuläffigkeit entfcheidetj in einer oberfien Ein

theilung der Rechtg je nachdem fie Beftandtheile des Eigenthums find (jurn pro

prietatis), oderNuizungsrerhte (inrn 113118). Hier nun fteht der Eigenthümer

natürlich votanj dann folgen Superfiriarh* Emphhteuta (und Vafall). die volles

Nutzungsrecht und daneben einige Eigenthumsrecijte haben follen„ dann der

ipfandglciubigerF der Eigenthumsbefugnifie ohne Nutzung habe ('27)7 endlich

wer zu Perfonal- und Rea-lfervituten berechtigt ift, die bloßes Nutzungsrecht

haben. 'eNicht zu gedenken, daß diefe Theorie völlig willkürlich ifif theilweife

aueh gegen den Inhalt der Rechtsquellen verfiößt, fo wird hier auch gar nicht
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dialfervitut hatu); fodann wer am Grundfiiirke ein Pfandrerht erworben_

hat. weil ihm die Befugniß zufteht. die demfelben zufiändigen Servituten zu

vindiciren 47); ferner dem Superficiar. weil ihm nach dem Inhalte des prä

torifchen Edictes die ulilie in rem actio zuftehcW) (in den beiden zuleht

genannten Fällen wird die Nunciietionsbefugniß indeß auf den Servi

tutenfall befchränkt. und das ift lediglich von den fiadtifchen Pradial

fervituten zu verliehen). Alle diefe Perfonen nunciren im eigenen Na

men. gelten alfo nicht blos als Stellvertreter des Grundherrn. Außer

dem werden proourutorjn nomine zur Nunciation gelaffen) einmal der

Nußnießer des Grundftiickes mitAusnahme des Falles. wenn der Grund

herr felbfi bautw); ferner wahre Stellvertreter des Grundherrn 50)) die

alsdann zunäihfi cuulio (ie rule) zu leifien haben (ioeil fonfi fofort die

Remiffion erfolgen wiirde)5l). und dann wirkt die Nunciation auch

nicht unmittelbar zu ihren Gunfien) fondern lediglich zum Vortheil

deffenF den fie vertreten. fo daß fie erft durch das meeiium deffelben Schuh

unterfchieden) wie in den Quellen gefchieht. zwifchen nlieno nomine und .h0 no

mine nuncjuko, was doch wohl nur auf innerem Grunde beruhen kann, -

Unterh o lzn er a. a. O. Vd. 2) S, 174 gewährt das Einfpruwsrecht im eige

nen Namen zunächfi nur dem Eigenthümer oder dem. welcher zu Prädialferoi

turen berechtigt ift, ferner dem Vefitzer. der fich das Eigenthum des Grundfiiickes

beilegt) iveil er die Vermuthung des Cigenthums für fich habe. außerdem noch

Jedem. auf welchen der abgeleitete Befig übergegangen ift; im fremden Namen)

d. h. aus der Perfon des Berechtigten auch noch dem Nutznießer) dem Vormunde

und Prorurator. Auch in diefer Oarfiellung ifi; es unmöglich. ein allgemeines

Princip- aufzufinden. nach welchem die Berechtigung zur Nuntiation zugefianden

oder abgefproehen werden kann. - Vu rchardi. Lehrbuch des rbmifrhen Rech

tes Bd. l. S, 590 flg.. meint. der Nuntiant müfie Eigenthum oder jus in re

an dem Grundfiürke haben) worauf gebaut ivird. oder an einem benachbarten

Grundfiiirke. Dem Eigenthume ftehe hier natürlich auch das bloße Gehören

zum Vermögen (in ldonio e880) durchaus gleich. Pächter, Miether oder wer

fonfi nur durch ein Obligationsoerhältniß am Grundftücke betheiligt feiF habe

keine Berechtigung zur Nunriation.

46) l.. un. 8. 3-, l). (le remirzionihur (43. 25.): iu8 hoher opus narum nun*

rin-icli, qui nut tiamiuium nut sereitutom hub-et (Vini-runs).

47) l.. 9. 1). 39. 1.: (Lreäitori , cui pignorio nornjne prueäium tenelur, per

mitlenciuln est, ue jut-e iii eat. .I6 serritute opus norum nuuojnre“, uam oi rjnäicutio

ßerritulio (Lulur (Cajus),

48)1.,3.g.3. 1). jbiel,

49) l1. 1. 8. 20. l., 2. l). ibici. l1. un. s. 4, l). .je remirzionihuo. (43.23.)

Die Ausnahme wird auf den umfiand zurückgeführt) daß der Nuhnießer gegen

den Grundherrn nur feinen Nießbraucl) oindiciren. nicht aber wegen der dem

Zxirundfiit>e zufiändigen Prädialfervituten die coufesroria gegen ihn anfiellen

ann.

50) l.. 21918.20. l1.13.pr, l).39.1.

31) [1. 5. Z. 18. 20. l4. 7. pr. l.. 13. pr. l). jbjti, Ein fpecielles Mit

tel. um die Proruratoren zur Leifiung der Caution zu zwingen) iii die Denega

tion der Klagen . die dem Principal des Prohibirionsreehtes halber zuftehen) in

der Perfon des Procurators) welcher die Nunriation ausdringt. Vgl. l.. 7, pr,

l).39.1. .: . .n14 .he in;
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aus derNunciation zu erwarten haben. “ Wie es bei Pupillen *zu hal

ten fei) ergibt fich aus folgenden Vorfchriften. Im eigenen Namen

können fie nur unter der Vorausfelzung nunciren) daß der Vormund

die Nuncintion genehmigtäöi); außerdem nuncirt für fie mit vollerWir

kung auch der Vormund allein) fo daß dann die Nunciation nicht in

der Perfon des Vormundes) fondern in der des Pupillen wirkt54). Daß

für den zuletzt genannten Fall der Vormund) wie der Procurator) die

oaulia rali zu (elften habe) wird nicht gefagt. Ob die Zahl der zum Nunciren

berechtigten Perfonen mit diefem Verzeichniffe gefchloffen fei) das ift eine

Frage) die nau) dem hier nachgewiefenen Principe leicht entfchieden werden

kann. Nicht berechtigt ift alfo vor allen Dingen der bloße Befitzer)

auch wenn er fich Eigenthtim an der Sache zufchreibt) weil er nicht vin

diciren kann; ferner der Emphyteuta) weil wegen Landgrundftücken keine

Nunriation fiattfindet; Miether) Pächter) Preciften können fchon deß

halb nicht nunciren) weil fie nicht in einem unmittelbaren Verhältniffe

zum Grundfiücke ftehen 54)) fondern erft durch das meciium eines Drit

ten) mit welchem fie im Obligationsnerus ftehen. Srlaven konnten nach

römifcijen Anfichten gar nicht nunciren 55); ebenfowenig können dieß

Miteigenthitmer gegen die) welche eine gleiche Berechtigung am Grund

ftil>e haben) in Bezug auf Werke) die auf gemeinfchaftlicljem Grund

und Boden aufgeführt werden) weil fie gegen einander nicht das

Grunofiück vindiciren können 56). Wegen öffentlicher Grundfiiicke) die

durch Bauten beeinträchtigt werden) kann jeder aus dem Volke nunci

ren 57)) doch unter der Voransfelzung) daß er nicht mehr im Pupillen

alter fteht. -Die weitere Frage) gegen wen die Nunciation ausgebracht

wird) erledigt fich durch folgende Bemerkungen. Vor allen Dingen

find hier die Quelienftellen 58) auszufcijeiden) welche eine Reihe von

Perfonen aufzählen) denen nuncirt werden kann) Sclaven) Weiber)

Bauleute u. f. w.; weil fie fich eigentlich gar nicht auf die Ent

fcheidung unferer Frage beziehen) da fie nur von der Form der Nun

ciation reden und im einzelnen angeben) zu weffen Ohren fie gekommen

fein müffe) um juriftifche Geltung zu haben. Hier aber handelt es fich

unmittelbar um eine ganz andere Sache) nämlich gegen wen die Nun

ciation gerichtet ifl) gegen wen fie juriftifci) wirkfam ift. Die einzig

richtige Antwort) welche zugleich den ganzen Thatbefteind der Frage er

 

32) [1, 5. pr. 1), ibjä.

53m1. 7. Z. 1. i). jena.

54) Vom Miether wird dieß nicht ausdrücklich gefagt in li. 8. 8. 3. l). 39.

1. in den Worten: moi-et, quoci quaäi inquiljnuß, die im Sinne uli-fame

einen Zweifelsgrund gegen die Behauptung abgeben; follen) daß der Superficiar

ein Nunciationsrecijt habe. -

nei) i.. n. 8."1;]).jbj(1,

: J6) 'im 3: Z. 1 u. 2,1). 39.7 - -

- : .57).7[..;3; Z, 4. l1. -Kxlkliiricix C 'r " ' i“ - *" "N-*L* 7-7'

d8) l.. 3. Z. 1 u. 3. ]). idia. * ' '

-

.
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fchöpft) ergibt fich hier von felbfi aus dem bereits oben vorgekommenen

Seil-ze: nunciutio in rein fir, Uoflxjll perronciin. Sie ill überall

nicht gegen eine befiimmte Perfon gerichtet) fondern wirkt allgemein

gegen Jedermann) gegen den fie überhaupt wirken kann) und das ift

zunächft immer der Bauherr oder Befilzer des Werkes 59)) iveßhalb die

Nunciation erfolgtz fodann auch jeder Nachfolger deffelben in diefem

Befihe. Sind mehrere zufammen im Befitze) fo haften aus der Nun

ciation in der Regel Alle): weil fie) wenn auch nur gegen Einen

gerichtet) ihrer Faffung nach doch gegen Alle wirken muß. Soll

ten indeß im legten Falle einige von den Mitgenoffen vom Bau

nicht unterrichtet fein) fo wirkt die Nunciation nur gegen dieje

nigen unter ihnen) mit deren Willen der Bau vorgenommen worden*

war 60). Daß die Nunciation auch gegen jeden Befitznawfolger

wirkt) geht fchon aus der Lehre von dem Jnterdictenfmuize hervorz für

den Käufer des Gcundftückes) ferner für den Erben des Nunciaten wird

es zum Ueberfluffe noch ausdrücklich bezeugt61)z bei dem lelzten verfieht

fich indeß die natürliche Befchränkungjvon felbft) daß *er im Befihe des

Werkes fich annoch befindet. - DieVercinlajfung zum Gebrauch des

Reciusmittels anlangend) fo können zur Einlegung des Einfpruches be

nuht werden Bauten) durch welche überhaupt das Grundjtückodes Nun

cianten leidet) einerlei ob der Bau auf feinem Grundftücke oder mit

deffen Gebäude in natürliche Verbindung gebracht wird (diefe Fälle be

zeichnet Ulpianö?) nach Sertus Pedius mit dem Ausdrucke nuiurnlis

rauen iiiiiiciuljoiiis); ferner Bauten) die ein dem Grundftücke zuftändi

ges Recht beeinträchtigen) mag dieß Recht auf gefelzlichen l?Zeftimmun

genöii) oder auf einem befonderen Dienftbarkeitsvertrcige beruhen64)

(im erfren Falle fpricht lllpian von einer publiou cause iiiiiicjiiti0ni8,

im zweiten von einer jinliosiliu); endlich auch fdlche Bauten) in deren

Folge dem Grundftücke Gefahr droht) wenn die Zuficherung der Ent

fchädigung (cuiitio clrilliiij 'iniecti) verweigert wird 63). Mit der möglichen

Verfchiedenheit der Veranlaffung hängt nun auch der Zweck der Nunciation

auf das genauefie zufammen. Hier bemerkt Ulpianöö)) 'fie könne ge

59) l... 18. Z. 1, l.. 23.l).ihic1. , , -. .

60) l.. 5. Z. 3. l.. 18. l). iiiitl. Baut indeß nach der Nunciation nur

Einer von ihnen fort) fo kann natiirlich nur gegen ihn) nicht gegen die Anderen

der Interdirtenfchutz wirkfam fein. l.. 5. Z. 5. i). ihiu.

61) l.. 8. Z, 7. l.. 23. i). ibici. Bei dem Erben wird das Fortwirken der

Nunciation auf die Faffung dcr Eaution zurückgeführt) wodurch der Nuntiat

das Recht erwirkt) weiterzubauen. l.. 8. Z. 7. l). eit. 7

62,) i.. n. g. 8 u. 9. l).jl)jc1.

63) l., 1. 8. 17, l.. 5. s. 9. l). 89 1. l.. 3. pr. 1)., (ie mort. ini.

(11. 8.) _

64) i.. r.. g. 9, 1139.1.

6s) i., 1. g, 16-18. o. 39, 1.

66) i.. 1. s. 16. i). 39. 1.
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fchehen. um ein eigenes Vermögensrecht fich zu erhalten (iurisnoeli-j coneer

'nocli (rauen) oder um künftigen *Schaden abzuwenden (uam-n clepellencii

dauer) oder zur Schüßung der öffentlichen Gerechtfame (pudljci jukjZ tue-uli

gi-uiiu). Vergleiehen wir diefe Bemerkungen* über die Grenzen der

Nunciation mit deren Form und fonftigen Erforderniffen. fo erfclyeint

fie als ein auf dem Wege der erlaubten Selbfihilfe zu realifirendes Ver

bot von Arbeiten 'an Haufe-mh welche die Gerechtfame anderer Häufer

zu fchmälern drohen. Infofern nun die Anwendung des Rechtsmittels

feinen Grundlagen nach durchaus nicht die Anrufung der 'Obrigkeit er

heifriyt- tritt es in einen gewiffe-n Gegenfaß zu den Actionen. wo

durch man gleiche Zwecke verfolgen kann , z. B. der lieg-alone, rinclicntia

u. f. w, 67). und dieß erklä-rt- fich »einfach aus der Bemerkung7 daß

die Actionen nur auf dem ordentlichen Geri-thtswege durchgeführt wer

den können.

Die Wirkungen der einmal gefchehenen Nunciation anlangend. fo

ift durch das prätorifckze Edict eingeführtx 1) daß Alles. was nach der

Nunciation vom Befißer des Werkes hinzugebautwforden. niedergeriffen.

und Alles. was feitdern niedergeriffen worden. wieder-aufgebaut werde.

Ob der Bauherr ein Recht zu bauen hat oder nicht. kommt hier

ter gar nicht in FrageW). Diefe Verpflichtung wird durch ein refiitu

torifheex Jnterdict realifirt69). bei den Neueren gewöhnlich intercijclum

clemoljcorium genannh welches die Wiederherftellung des Zufiandes vor

der Nunciation bezweckt. und falls' fie von Seiten des Beklagten nicht

erfolgt. eine Condemnation deffelben auf den Betrag des klcigerifmen

Jntereffes xurFolge hat. Diefes Inter-diet hat nicht fowohl in der ge

fchehenen Nunciation feinen Grund. als vielmehr in dem Zuwiderhan

deln des Beklagten. weil erfi' durch diefe Contravention fich eine Perfon

herausfteilt-welckye mit dem Interdicte belangt werden kann; der Contra

venient wird gewiffermaßen aus einer unerlaubten Handlungverpflichtet.

fo daßdie fachliche Beziehung welche die Nunciation aufdenBau hay durch

die Fortfeßungdes Werkes durchaus perfönlici) wird- und in den Charakter

einer Obligatidn Übergeht70). Hieraus ergibtfich- daß mit dem Interdicte

belangt wird/ wer gegen die Nunciation fortbautz mit ihm fieht jurifiifcl)

auf gleicher Linie/ wer die Fortfeßung des Baues hinterher genehmigt7i),

In allen denFFällen hat die Verbindlichkeit zur Wiederherftellung des

 

67) l... 3. 8. 3. l.. 9. l). 39. 1. l.. 6. 8. 7, 1). .i rei-rim: rioeljcelur. (8, 5.)

1., 15. l). (ie sei-rie. pi-ue-I. url). (8. 2,)

68) l... 1. pr, l4. 20. pr. 8. 3. l.. 21. l). 39. 1.

69) l., 20, pl'. 8, 3. 1). ibjä,

70) Darauf gehen die Ausdrücke contra (oder uiIr-ersug) eclictum prnetarjs

facere in l.. 20, 8. 1. l.. 22. l). jviä. Daher werden die Verpflichtungen aus

demLInterdicte/ die den Facienten treffen follen. auch als poeuu Hacakcerifirt.

l.. 2. l). jdjä.

71)l..1. Z. 7. l). 39. 1.
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vorigen Zufiandes eine paßt-ine Seitez indem. derFcni-ent. gezwun

gen ift. den vorigen Zuftandinr Sache auf eigene Kaiken! Gefahr. und

durch eigene Arbeit. wiederherzufiellen., Die Erben des.: Facienten find

nur gehalten zum Erfage, deffen. was fie durch die Widerremtlichkeit

ihres Erblaffers ger-einnnen haben oder hätten gewinnen--keinnen- wenn

fie den Gewinn nicht äolaee-ausgefmlagen hä-ttenz außerdem find fie

nur negativ .verpflichtet zu leiden, daß derInterdicentdash was hinzuge

baut wordenh auf feine eigenen Koften und Gefahr hinruegfchafftN),

das lehre natürlich unter der Vorausfehung- daß fie annoch im Befiße

des Werkes . find. Haben fie felbfifiändig den Bau fortgefehth der

Nunciati-on ungeachtet. f0 haften fie natiirlich auch in eigener Perfon.

nicht blos, aus der ihres Erblaf-fersi, Ob Singular1'11cceffo1:enx z. B.

Käufer des. Grundfiuckes.. nur der negativen oder auch-der pofitiven

Seite diefen Verpflichtung unterliegen/ ift fireitig. Die meiften neue

ren Rechtscehrer 73) haben das erfie behauptetX weil ihnen die Präfum

tion des Nichtwiffens zu Gute komme- und es iiberhaupt nicht billig

feiy den, welcher unwiffentliai) fehlt- mit dem in eine Claffe zu werfen/

der wifientlicl) die Nunciation verlegt. Wenn man indeß bedenkth daß

die einmal ausgebrachte Nunciation fchon ihrer allgemeinen Faff-ung

halber ni>)t als eine rein perfönliche Befchränknngdes Nuncjaten, fon

dern vielmehr als eine dingliche des Grundftückes behandelt wirdh gegen

das fie ausgebracht wirdh fo möchte fich nicht viel gegen die Behauptung

einwenden laffen, daß es. wahrfciyeinlich in der Adficht des Prätors gelegen

habe„ den Siugularfucceffor .des Nunciaten gerade nach den nämliehen

Grundfähen- wie den Nunciaten felb|„ zu behandelnz da es ja fchon

im Begriffe der Nunciation liegth daß fie zur Kenntniß des jedesmaligen

Eigenthitmers des Bauer? gelangen könne und der Käufer bei dem Abfchlufie

des Kaufes fich hätte erkundigen follenh ob ein Einfprueh vorliegth alfo

im Unterlafiungsfalle fich einer unnerzeihliciyen Nachläffigkeit frhuldig

gemacht hat. Dazu |immt auch der Inhalt einzelner Quellenzeugniffe.

Paullus fagt allgemeinx daß durch den Tod des Nunciaten oder

durch Veräußerung des dienenden Grundfiückes die Wirkung der Nun

ciation nicht aufhört74). Iavolenus") fielltx wenn der Nunciat

das Grundfiü> verkauft, und der neue Käufer fortbaut- die Frage:

wer *ift vecpflichteth der alte Nunciat oder der ,Käufer? und entfchei

det fie zum Nachtheile des lehterenh wei( die Nunciation allgemein

gefaßt fei- und fich nicht blos auf die Perfon des ecften Nunciaten be

72) Dieß alles ergibt fich aus l.. 20. 8. 8. l.. 22. 1). jeu,

73) So Haffe a. a. O. Bd. [llF S. 602 flg.; ähnlich unterholzner

a. a, O. Th. 2, S. 179.

74) l.. 8. s. 7. 1). jbjä.

73) 1*. 23. l), jaja. Auch Vurehardi a, a. O. Bd. 1h S. 391 macht

keinen unterfchied zwifmen beiden Fällen.
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-fchränke... Er fiellt alfo die Verbindlichkeit des Nunciaten und die des

tSingularfuccefiors offenbar auf eine Linie. :undtzwar-aus einem inne

ren. aus-dem Wefen der Nunciation hergenommenen Grunde. der bei

beiden gleichmäßig eintritt und jede fpecifieifche Verfchiedenheit der Ver

pflichtung in beiden Fällen unmöglich macht, Indeffen darf ein Gegen

grund hier nicht unerwähnt bleiben. der fich aus .einem Zeugniffe des

Cajus l1. 3. 8. 3. i). ein alienuciono juciicii mut. (4. 7.) *zu ergeben

fcheint. Hier lag es in der Abficht des Iurifien. Fälle zufammenzu

ftellen. in welchen die Lage des Klägers durch Veräußerung des Prozeß

objectes an Andere. alfo durch einfeitige Thathandlungen des Beklagten

verfchlechtert wird. und darnach .die Zuftändigkeit der prätorifchen Re

fiitution zu bemeffen. In diefer Rii>ficht fpriciyt er zunächfi vorher

von der Veräußerung des Grundfiückes. worauf eine Prohibition haf

tet. die zum interclicium (111011 eien-t 013x111 fuhrt. Hierauf geht er

zum Nunciationsfalle über und bemerkt: wenn Jemand ein Grundfiuck.

'auf welchem eine Nunciation haftet. in doloferAbfimt veräußert und der

Käufer gegen das Verbot baut. fo wird angenommen ((l|*cilur-).»daß der

Verkäufer dem Alienationsedicte unterliegt. als ob man weder gegen

den Verkäufer. noch gegen den. Käufer aus der Nunciation klagen

könntez nicht gegen den. erften. weil er nicht gebaut habe; nicht gegen

den zweicemweil-dieNunriation nicht an ihn erfolgtfeiz Eriprimt-alfo

nureine fremde Meinung aus. und bringt die zu ihrer Rechtfertigung

dienenden Grunde vor 76). Betrachten wir diefe Grunde genauer. fo

ergibt fich. daß :die Iurifien diefer Farbe die Wirkung der Nuncia

tion auf die Perfon des erften Nunciaten befäzränkt. alfo für deffen

Singularfucceffor eine völlige Unwirkfamkeit derfelben angenommen

haben") Hiermit iii zugleich .der Beweis geliefert. daß die Regel:

nunciatiolit in kein, 11011 in pol-Zoltan), in ihren Einzelanwendungen zur

Zeit der claffifchen Iuriflen noch nicht allgemein fefifiand. und daß .fich

. wohl in diefer Pandektenfielle Spuren einer alten Controverfe vorfinden.

die bei dem Alienationsedicte zur Zeit der claffifmen Iuriften von Be:

deutung werden konnte. Somit hat die Stelle nur rein hifiorifche Be

deutung. und kann ihr vom Standpunkte des Iufiinianifäzen Rechtes

aus keine andere Beziehung geliehen werden. als daß die alceContro

verfe .zur Erklärung eines Einzelfalles benußt ward. der bei einem an

deren Infiitute zur Sprache kommen mußte. *- Fragen wir. wer ifi zur

Anftellung des Jnterdictes berechtigt. fo ergeben die Zeugniffe der claffi

76) Haffe a. a. O. Bd. [ll. S.603 fueht den Widerfprucl) der Stelle

mit l.. 23. l). 39. 1. durch die Bemerkung zu heben. daß in der letzteren die

Worte emplor - lenetur nur von der negativen Function der Interdictsobliga

tion zu verfiehen feien. Allein das hebt die Schwierigkeit deßhalb nicht. weil

l.. 3. 8. 3. l). 4. 7. gar keine Klage gegen den e111101- zulafien will. alfo auch in

Betreff jener Function das tenen emptorem in Abrede fiellt.
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fchen Iurifien. daß es nur dem Nuncianten 77) und deffen Erben 7s) ge

geben wirdz keineswegsaaber jedemvSingularfucceffor im Befihe des

Grundftückes. weßhalb die Nunciation ausgebracht worden ift. Das

leute ergibt fich fchon daraus Lidaß die Wirkung der einmal ausgebrach

ten Nunciation mit der Veräußerung des Grundfiiickes aufhört. weßhalb

die Nunciation gefchah. alfo auf den Singularfucceffor nicht uber

geht79).'*-' Fragen wir weiter zu. was der Kläger zu beweifen habe. um

mit dem Interdicte die Wiederherftellun-g des vorigen-Zuftandes zu rea

lifiren. fo follten es eigentlich folgende Punkte fein. einmal daß die

Nunciation gefchehen. fodann daß fie nachher nicht wiederum entkräftet

worden ift. und endlich. daß etwas gegen den Inhalt der Nunciation

gefchehen-lifi. NIn Betreff des erfien und 'zweiten Punktes wird es in

deß fchon ausreichen. wenn dargethan wird; daß ein opus-unternommen

wordenjiwas einem Grundfiucke-fchadefi konntez-daß der Kläger das

Recht hatte. diefes Grundftuw in der Nunciation zu vertreten. und daß

in der Form der Nunciation nichts verfehen worden; denn bei dem Erweife

diefer-Punkte muß fchon nach-allgemeinen Grundfähen angenommen

werden ."7 daß die Nunciation bis zur Zeit der Verlehung in Kraft gewe

fen fei.* Die Dauer der-Vernfliwtung anlangend F) fo lift fie nicht blos

auf Iahresfrift befchränktil! vielmehr fagtÄ-Ul-pi"an.--'daß das 'Inter

dict' per-peluuuNfeiiZ-(Px- Damit i-ft*abe'r' 'n-icht-»die- jährigek Kraft 'des

Nunciationsactes felbft zu verwechfeln. die im claffifchen Rechte fanctio

nirt war. aber" von Iuftinian ausdrücklich' aufgehoben iftz* diefe

bezog* fich nämlich &nicht auf die Delictobligation. 'fondern beruhteauf

dem einfachen Factum der gefchehenen Nunciation. qVon den -Erceptio

nen . die gegen das Interdict -möglichll1 find. »beruhen ein-ige auf

ausdrücklicher Vorfchrift des' prätorifchen Edictes. z. BI-die.- daß! das

Werk aus Ruckficht auf das- allgemeine Wohl nothwendig fei. was bei

dem Reinigen von -Wafferröhren (riei) und Cloaken vorkommtU). oder

wenn Gefahr im Verzuge nachgewiefen wird 82). Andere beruhen auf

der Doctrin. wie die Einrede-des Vertrages.- wennnach der Nunciation

die Parteien Übereinkommen. daß der Weiterbau erlaubt fein folle 83).

.l-.l, . .an micro“ (dienen... „ .oiixzitdni meinte-ig .

*eau “et-l neili-.i-iri-.ci-»i-(q äigo i* .m (tour-l *-7* *

.* *77)' i.. (Jil-la). 397 1.9i Sind alfo mehrere Miteigenthümer des benach

thiligten Grundftückes . fo hat-jeder von ihnen nur in-fofern das Jnterdirt. als

epdhoirklicl) nuncirt hat. .. nell.- au annim- .(1,

m 78) i.. 20. s. 6. i). ibici. Dabei wird vorausgefest. daß die Nunciation

WW) [bei Lebzeiten des Erblajfers verletzt worden-iii; wenn die ?Zerlegungq

er nach dem Tode deffelben erfolgte. fo hat derErbe' gar kein Recht auf das

Interdict. weil die Nunciation durchden Tod des Nunrianten außer Wirkung

gefehlt wird. l.. 8. s. 6. r). jojo.

79) l.. 8. 8. 6. i). ibici. .bicij .li .b ..t ..| ..zei

8o) 1.20.96. 1). 39.1. * , . * .bim .u .or .e (zur

.U80 i..'d. 8, 11. 13. i). ini-i. E. iJ-lmrgitotiruznrei-I ne *toi-fi [i: F9 (MZ

82) 1.. s. s. 12. 13. o. jojo. “ .cu-urt, (Liu-idle aiicini>ii> --"'-- Wii")

83)1..1.Z.1o.1).jbjä. ._ 0.'. .n tr -- i ils'

71i. 38
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Hier Web! nem die-Frege.. eb die Einrede.» aus) für un' gegen die

Suceefleeen wii-kr? *Naeh der ganzen Gefialtung der Lehre kann die

Frage eine reifer-men., wenn das Int-eiiie: bereite erworben. alfo gegen

das Ediee gehandelt -epyrdezx ifte weil vorher jede Veränderung in der

Perfen. des. Eigentbjimera des her-Wieden. Grunbfiückee die Nur-nation

keeftloe macht, Indie-tem Falle mm gebt nach den bereite ebe- et

örterten Grund-feinen die_ Berechtigung zum Interdicte auch auf die Ec

beee actie, über. und diefe werden fchon nach den allgemeinen Regeln dee

Verträge W die dem Erblaffer gefchloffene uebereinkunft gebunden fein,

Se weit, aber eine. heißer Transmiffion des Interdicees 11.-beleid ifi.

ßebt. nicht!? der Anfieex; Wesen. daß auch die Erben des eigentlichen

Faeienten .feed den vem Eeblaiier ebgefeilofieeen Vertrag zu Nuke

wachen. können Die Wirkung jeder von diefen Exceytionen ifi, daß

die Condegmation aus-dene Interdicte abgewendet wird; auf diefem

Wege erlifcbd dem' ,reife-unmittelbar auch immer die Reftitutionspflicht,

WM fie, 4M-, WW die Möglichkeit zu intecdiciren_ begründet "W-i Wei

terhin tried es aleeiucräißiriuieg der Nunciation bezeichnet. das in ope

eje yore »Weines-ene -ieaeeeeeereiu ueber-Miene fee-Linus e4); oder Mee

Wqueri- .liaiieieucielinkie Nee-entire!! dem! [Riemen, .cui- Weite-eri

mua V)- Di-Bedeeitqeg .diefe-e Saeeeifx *li-teure ander-Wife( B)

Die älteren Inet-servieren erdeäreer hier den Wed-ned Weed-Janus. Bee

fibee.- io. daf alsdann-Mer Sinn hereuseommt: der. Nun-event

mei-ik,- due-eie die Nirnciation den Nunciaeen tube-Ve

fibee. des; W.erkee--+ und dieß hat man hauptiäeblicie qalflbie Fälie

WVyWiqtjenxbezogm-:W Jemand auf dem Grund und-Rede. des.

Murcia-reer ein. Wert guffüvet, .Noch weiter geht Reinheit-du).

wenn cite-den Ausdruck „Ba-fiber werden" hier mit der Mumie“

pfl-iäet in Verbindung» feet und fomit dem Save die Bedeuxuug un.

terlegtM als! beauehe_ nurniebergeriffen zu werden. was nach defiNWfjfl

tion hyinzugebauc .mordenz nicht aber der Theil des Werkes. welGee

"chen vee. der ,Nuten-nean dafi-and. Diefe Deutung der Suche. iii* völlig

weukietbieki. und eembinirt Berbältniffe.. die in den, Qneken gue

einander gehalten werden; wenigftens findet fich darin nicht die lei

fefte Spur davon vor. daß das Stehenbleiben des vor der Nuneia

(Wi Gehauten, irgendwie aus dem Vefiße des Werkes von Sei

ten des, Nuneiatei-'Ngefqlgert werde. Wie nun aber. wenn *diefer

Befiß. in Abweichung von allen fonfiigen Regeln vom Befißorweebe,

durch eine* eenfeieti-'ge Handlung' bes- Nuneiaten verfchafit wurde. wo

doch_ fonft immer daran? .und önjiniis von Seiten des Befißerwflexders

-- m7' , , uk.- 7'7 

84) r. 1, 5. 6. i). jbjc).

8in1.. u. 3. 10. i). jbiä. .x p .

86) Vgl. hier die Literaturnotizen bei Hai f e a. a. Q. Th, lil. S. 614F

deffen Bemerkungen hier claffifcl) werden. . ... .

87) 2c, a. O. S, 11 u, 20. i...



Eigene iivei iiuieeiiiiie. W

verlangt wird e 'l' ' 'fehen * von diefer Armenia. fo leid-en beide

Erklärungen der' >)e gienieinfrhaftliä) an Fehler. daß fie-(nnr in

Elnzetfätfen der Nunelaiion denkbar find. nämlich wenn Innend- auf

dem ?Grunde und Boden Eee' Nünciäittetr baut.- während die Queiken

zeugniffr die Regel als* enden) Ällgemeined*hin|ellrn.'-wns auf dritt-gan

zen Gebiete der Nunciation zutreffen foll; :Sowie 'Weit-it 'esgri-rhtiger.

'mit Hal'f e eine andere Bedeutung des * tes yosäesaoi- auf fachen.

Eine folche bietet fich aber bon fetbft dar. Erin wie' die der

Reibinbication - die Grundlage des N - " __ keV-c" *riMr

betrachten. HierSheißr poZ-xrisäor regrlmil _ 7 der* BekkcigtWÄx-"dään

We der Sinn herauskommen. daß oeiiN, Want dureh diek Nuncia

tion dem Nunciaten gegenüber die RollYWNffigers' ubernitrinit. Dfeß

nun hat man fich-in Ztiftitiknieirhtmg iiiiyZWnWi-ölgendefi ufitätfuÜurig

  

ZZn

' des“ Prcltors über das dein Nunriänten zufleifejide Prohibitionsrechr uber-i

ken. was regelmäßig eine Folge des Eigenthunis ift. axfo "jedem" itfieht.

deineine directe oder ausgedehnte Vinbicakion gefiureet' “ift. Senne

nnch jenem Arion! der Nunciant inc fuäkereneproxejfe *über dae-Pk' *U

'riorisrecht daffelbe zu-erweifen haben; went-flit.- fo erfolgt die ReiniOadfiinmlt auch( ganz zu den' Grundfäßken' von' der-(Beweislrcfkt; di*

looks-e man dent _'ciaten. wenn er jbeicerNeWff-:on 'Feri' 'tiidln

:Beweise aut-braven“ *oa der WWW Prdizenceoneeeh *Seite

fi). 3931-. die be Milben_

?niäger--ioecve. fo" :einige-ed

 
 

io *wurde man*J - hier*

:ZW *HZ-MW Beet-M

.yuop 4 1 .

e .

.eibeinetl NegW-'etiitegi-KF.

x War' ifl; Wenn tiüch

?MF-Kennung uon* ii;*-i,-*__F.F)ii_.

loieoergnvt. (als; ob dee Niiiiriaiilt
M. _ "g, weiche-km Ingenieur.

WWW* Mutti hat manhbeniÄer:

furh gema-Ht. denk Apionilijiißeekenr noch uke Yiehung* zu tei fi.

*der* Nuncianf nach dein (Ei _ uwe. wo- er feeli- gekonnt hei k? .

den Nunciaten weder-dee etvfivectheidrgzing. noch: das Interim “eine

ufi**p038j*äeti8 brauchen-BMZ!? Aller-ding? tik bie-Suche an fie) nieht

knwahrfcheinliel) nach derlei mNeähiieige-?vdu-i: 5. g'. 10. i). tik

opel-ig! 110er mine. (39. 1E.) ,mii ein es" steine immerhin ungetvißMob

dieß mit jene-e Regel in Rechnung-zu 'legen iundiixieöFot-geruug Mang

zu. behandeln a7_:-._:;l...ti|wil,.. :.3 l .oN . gg: ed) *di-- » >- 'i3

c-»xu- W' rie *aiiuiieiaßegW-cijee Nuneieume eine ide-trennen :Wie

kungen fortwährend äußert. bis ein Thatumfiand nachgewiefen wird.

weläher diefe Wirkungen fchmcilertoder auf-hebt. liegt fchon in der. Na

tur dex.„-Sack)e.:„„Im voriuftin-iartifchen, Rech-te ward. eine folche/Auf

,i ..l (GL- .LY .eexbiiiiiieieifil-g. 3)() , : ?iq .. . rijntfi iiiiieeiii! .. .ii-.i-iiii). ii:.'i*it)i

..Ü , , - 7 _i M. ,.4 .ou ..i *i-i

i* 7-*-'88 'V iZolSävi» n ..daf .. *. ' l ' *"07 U“

: -' -äieoF ritt-rein. ijt.,10L* " _iiei-:p: 489; emitäzzj-Ö. k-("e-'eZoeee-ei

7ten.- -Hrcffe.l der hiet-'bili' likenanzieht. ift im Irrthuin“ befangeji.. als db

noch das o8. Buch derfeiberrea) vorhanden fei. ' ' * “

Sfib* gegeben worden iii“. M.“ ,
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' .Rennwagen-einle

.braune litbeigefüdxe-..euw .d,e-.1;.-Ahleuf.-.eiqnttIehr-e .bereits- vom

ren-qui „deZn-,EiiilpxW-iiraa. exerbnetdl). andi-crack) erlcbiex! .die

7 "uneiatlox damals- alZ-.einelpo-in. rator-autorifirte ,Selbflhilfn die aber

.nu-r .d-rch_ den pllmßandkdtiuernde; Wirkung erhielt. daß der Nunciant

*biene-eit der, , angegebenen-Fuji. .fein , Einfpruchytemt gerichtlich geltend

.machn Wognicht.;„fo.,erlofrl) *die Wirkung der *Nunciation von felbft

durch* diefEinredej_der*Verjährung. :die jederxEWclosklage entgegen

.YtekÄ-G-.krien Sonata' ..iQ-härter be! Iufiinhutoefanreeq- und .die

M (irkung der' einmalo-.geftitehenen Nuntiationx WWeWd-.erkläcfz zur

..Yexhiitungleiclhitfirtni er Runtiationen aber, feW ht. daß die Behör

:ytanVqqtiafienee-Mt innen, drei Monqteuwie icbfi beenden tollen;

wenn-fich_derYrZZeßNWifcherHinderniffe halber weiter hinauszieht. fo

.kutlx1:_.-ir.ldfß7der_„ u. x(- l' nsleiftung an das Gericht den

tere?: Ö- Im Iufiinianifmen Rechte

* g en bei der Aufhebung und Schmä

„lern grey Ntinetat-,ioneroi M in Frage: 1)..Die _cent-ern d. h. die

ßxfiUtlici/ie des_ Wpzuthes. DiefeMöglichkeit gründet fich

. *f '"'Ix.-Steu-? ?Tenerife-Tilden.Edicxesa-teeria :der-Magifirat fagt:

1 te .Miet-en folie.*Mead-interne.Kr-feilen .naiven-inder Nenclqnt

kl' niniiiie ' ' ' nec habe.; fenii:v.erleöi.„aunebebei9di?) iii

e

  

*r*OT
ö-iden: .eine .nei

'i .a ..

aennri.,nuc ein fragten
  

i e . nee-Zeit der cafe cvecxJqriften--fnein

Z* (YHWJYFLNMJ , kann nach „irrtF Nunriationfofort bei

( f- *tor i Zgerjimtlichg. Aufhebung derZN-unciation eintragen.

_ n? _ lx ch „den" unrianaten-zwingen. feinpßinfpruchsrechtgu pewei

i* Bi 2 'F8 ZTÄq,iSt-:Ö:ZefeV-Z?ÖMEÜS:Ulxyki f() we?? d!? Nunciation iii-Nun

.wir .Wk ' tWd fpxrirhhdemnach-dinguriflifche Ptrifumtioetfitr

. , FFW-rig" _tßx-*YrohibitioneirechteD und gerade _diefe Präfum

-tign ift e welche*dnrtlxden-'gegnerifchen Beweis entiräftet werdenfoll.

,HYHraufM-.ezieht nunxdie ohenerörtertejRegexl: qpekjdnoi-Rinii-unjtg

1.114??LtxciÖerN-xiuniqpprouanoxorn-iadiiuuo,_"die dem Zufammenhange des

gjcin-zenzxgfiitutes-„narlo die Bedeutung gewinn-t. daß derNunciat. gleich

:itemfBefik-her der SarhxUinMderzR-eihindiration. den* Beweiswrwaxten

konne.; ,InfofernnunWerfche-int dad Jnftitut der Remiffion als ein Mit

telQf-“r*denNUnciatenWum ,de.nNuncianten. der fonft mit der Aufteilung

der lageungebührlicl) zogern möchte. zur Aufteilung derfelben fofort

zu zwingen. damit-ed night-Win der Willkür des Nuncianten ftehej dtrrci)

a' * onnifmu -- (il ' rlnot-gtt-til-taif'tiefem-J

:F777 S0) 1.:* un*._(). (Io navi operis ouno. (8. 11.) * *ZL-L *WW "QMM,

- .u 'C9D 0uocifiur did iiii [trainieren-Ans oe-ijiiiloFiu-t-.i iu eo- nunaintio- fragst? ane

tarum nuociatiouem ruiosum india l... uu. pr. l), rie remisßiouiduz. (43. 25.) l... 1.

pr. l.. 20. 8. 1. l). 39. 1.

. .c .i9,2)„2lmfyk;larlien i|9die ausgefpropoen in..„l.. h. z. 17. »l).*39.-.1.::„i1ubet

untern “i160 remäciiumlsazäao 'x anteilig) uijfliitjfgiuä( iiannratnittit familie-neun... url

krnewtarxem renieiicii ei. 'iieriäla-tnnifjxi' .ut (wieda[fjerereiuinaiatio

(liiipitrn nz, 1ibr0 80. nei aiiiatum), EineiAnfKie-(ung. liegt auch' in l.. 8.49.
vor; iqqia-eluisriouotn abaeuiir tio-train?, leipF-x--ZYIYUWQ. , 'l :ru-tc: W7 .-7

, 4



0perja nori nnocjnijo." - 5d?-4

feine- einfeitige Handlung die Lage des"Nuncia*ten zu "verfchlecljterxnß

Erft von diefem Standpunkte aus wird die ce-mitckze Anfiäyt von dern“

Infiitute der Nunciation und der Remiffion* recht delitfich. Ulpianiisj"

verfichertF der Prätor habe durch die Aufnahme finde: Infiitute *in das'F

Edict bezweckt) jede Fortfeiznng des Werkes 'nach derNWiiiti-on zu?
hindern) möge der Bauherr dazu berechtigt fein oderfinichtz allein nach? '

her folle die Remiffion infoweit erfolgen) als das Prohibitionsrecht' desM*

Nuncianten nicht nachgewiefen werden kann. Ferner fagt derfelbe Im]

rifi bei Gelegenheit-des Interdictum (ieozyljwrjnm: der Ausdruck desL

Edictes lehrt) daß nach der Nitnciationdurrhaus nichts hinzugebanlti2

werden foll) bevor die Nunciation entweder remittirt*: oder) was dernft

gleirhfieht) das Niederreißen des Werkes cavirt ifi94). Endlich fpriclyto

für die hier entwickelte AnfiGt auch noch die ganze Behandlung der"1

Remiffion in Ulpian's EdictcommentarÄuEr fagt) daß die ?Wirk-n

famkeit der Nunciation durch den Beweis des Prohibitionsrewtes be-u

dingt werde; wo kein Prohibitionsrecht nachgewiefen wird) erfolgt die

Rerniffion.» Immer-*müffe diefe aber auch dann erfolgen. wenn (den

Beweis des Prohibitionsrechtes vorausgefelzt) der Nunciat das Nieder

reißen des Werkes cavirt95). Jetzt) nachdem das Infiitut der Remiffion“

in feinen Grundzügen nach dem Inhalte der römifchen Rechtsquellen

dargefiellc ifi) wird es möglich_ fein) zur näheren Erläuterung dec Sachem

folgende Einzelfragen aufzuwerfen. o) Bei wem kann die Remiffion

gefncht werden? Im Edicte bezeichnet fich derPrätorFals die allein com

petente Obrigkeit96)z damit fiimmen auch andere Zeugniffe der claffi

fchen Juriften überein 97)."I1n Irifiinianifchen Rechte ift die Eognition 7'

in Nunciationsfachen in der Hauptfiadc an die Stadtpräfecten) in

den Provinzen an" die Provinzialftatthalter v*'erwiefen 98). Daß' in

den Municipien zur Zeit der freien Republikqdie Remiffion bei der"

.AKKU *Fi 77K.. z, 7 .Jo- "7 NUWJQ

"_""'"“77;F-'Ju_xii' *iii-ziel -.)*!i4*t*j'-“***“ * "Nu 7""

93) l1. 1, pr. ]). 39. 1. : [loc erlicto prornitcjtnk, nc 8in0 inro 8in6 joint-in opus

[ier-ot, per nnnciacjonem jonibdrdtnk, cjeincle remjtterelnk prczbjvjcja burn-nus, quä

cennQ pkobjbonclj jnZ i8, qui nnnojnßövc, n0n [ruhe-rei. (Ulpjunns, lid. 52. url

ecjjotum). Die aus der Nunciation znfiändigen Interdicte werden im 71.Buche)

dem eigentlichen Siße der Interdictenlehre. vorgetragen; 14.20. l).39._1r*"

Ebenfo auch die Lehre von der Remiffion, 1.. nn. l). 43. 25.

94) l.. 20. Z. 1. l). 39. 1.: Lili-xl() expressntn eat, ne post, 0peri8 nor-j nun

ciutjonem qnjcqnnm opekjz (int, nnißqnnn) 78] onncintw i833 unt, '81 ink.: nun-cin

ljanis mizsne :niir-nano (I8 0per6*'+e8titnenci*0 knerir inter-p t5jl21_(l]*]p inn n 8 , [ib. 71.

ackecjiofnm). *

" O5) l4. nn. 8. 2. l). 43. 25, [t "en-bci pkaetcjkiß oslenclnnt, reinißzionetn ibi _

:Le-nom factnmfdiefe Worte find als Ein Begriff *zu nehmen)) nbi' oancjnria [1011 *

toner, et. unncjnljaneln jbj eieninm rdinjäßd pruetorem innerer, nbj 'i115 68i* nnncluncj, *I

ne 5e jnyjco fint. Trierer-uni 8in8 Zurißänlja jnierrenint sir-r.- ndn „r81nj85i0 feiern 110c

töntom kelnjttjt, jn quo non Leoni'. nnnciäijo. [Anne-Ei Suns-Intern] est, exjncie,

remjgßio [nern ost, non 23c neceäßnrju rerni88i0 ([)]pjlfi*flp8 ,!1jhr0,7'1.7nc] eäj-ciinn).

96) l4. nn. pr. 1). 43. 25. "W K' Ü? m , *Ho*

1L*: 1' s' 7* 1' onna ,qu ima :.[. .9 ,-11- ..l (ij-N
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398 0grxi. hani urinal-tip..

Muniripalbehörde naclegtilliki werden konnte. bezeugt das eine Capitel

von der [er liubriu über das Eisalpinifche Gallien 99); in den Iufiinia

nifchen Rechtsbiiclpern hat fich indeß davon keine Spur erhalten. was

vielleicht mit den Befchränkungen der Muniripaljurisdiction zur Kaifer

zeit* zufammenhängt. b) Wer kann den Antrag zur Remiffion freuen?

Hier bieten die Rechtsquellen die einfache Antwort. daß zunäehft nur

der Nunciant in eigner Perfon dazu befugt ifi1u0). Indeß werden in

feinem Namen auch fremde zugelaffen. diefe aber freilich nur gegen

Caution. die indeß nicht auf die Genehmhaltung des Gefchäftsherrn

gefiellt wird. weil hier der Defideraut die Stelle eines Defenfors ein

nimmt. als vielmehr auf das Niederreißen desWerkes 101). einerlei ob

die Nunciation privater Gerechtfame halber oder zum Schuhe der öffent

lichen ausgebrarht worden ift. o) In welcher Form gefchieht die Re

miffion? Hierüber enthalten die Rechtsquellen keine weitere Andeutung.

nur daß zur Bezeichnung derfelben die Worte gebraucht werden: prae

lar nuncialionen) miese-nn facil theils in dem Edicte102). theils in den

Eommentaren dazu 103). Vielleicht waren diefe Worte von alteeshev

gewöhnlich. doch wechfelt damit auch der einfache Ausdruck remiuera

ab. Daß die Perfon des Nunrianten darin erwähnt werden mußte.

lehrt fchon die Natur der Sache; mehr noch aber die Vorfchrift. daß

wenn die Nunciation von einem Stellvertreter (alfo aljeno nomiue) aus

gebracht wird. die Remiffion fwleththin auf den Namen des Principals.

nicht auf den des Gefclniftsherrn ausgeftellt werden fo(l104)., (i) J|

die Entfcheidung über den Remiffionsantrag an eine beftimmce Zeitfrifi

gebunden? Im claffifchen Pandektenreehte findet fich keine Spur von

einer Zeitbefciyränkung vor. Einige haben indeß eine folche Be

fchränkung in der dreimonatlichen Frift zu finden vermeint. binnen der

nach Iuftiniams *Verordnung alle Prozeffe. welche in Folge einer

gefrhehenen Nunciation entfiehen. von den Behörden entfchieden werden

follen. und wo dieß wegen factifcher Hinderniffe nicht thunlich ift. foll

zwar die Nunciation in Kraft verbleiben. der Nunciat aber durch-Eau;

tionsleiftung ans Gericht das Recht zum Fortbau erwerben können 10k).

Ueber die Auslegung diefes Gefehes ift viel Streit. Einige beziehen

die angegebene Zeitfrift auf Remiffionsanträge. indem fie der Verord

 

99) Cup. 19, es. 5.: lo in tirol-einen, jnlercliotum, cpoueionem, juäjrium

exceptionem rnjciito, url-Lira jubelt): qua (ie re oper-ja [10.-i nunciuljq

nem ll. rjr, llll, rit- praefaotuore ein. muniaipji non remisenit.

Zum Verfländniß der-Sache ill fefizuhalteu., daß die formale Faffung. der Er.

ceptionen immer negativ ift.

100) l.. 5. 8. 17. l), 39. 1.

101) l.. 3. Z. 19. l). jhici.

102) l.. 1. pr. o. 43. 25.

103) l.. 20. Z, 1. l). 39. 1.

104) l... 13 pr. l). 39. 1, Z . . . t.

103) l.. un. (L. (ie 1107i op. uuuo. (8. 11.) .- x., *-1 k 1*
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nung den Sinn unterlegen) daß der Meinem-deln Nuaeeanren *zur

Ausführung feines Prohibitionscemtes den gedaihten Zeitraum rojfen

laffen miiffe. Dann wurde vor Ablauf der Fehr iiberhaupt gar keine

Remiffion möglich fein) und diefe Erklärung hat“ dura) ihre Aufnahme

in die officielle Decretenfammlung Gregor's 1!. für uns gefeßliGe Kraft

erhalten 106). Sonach ift bei eingelegter Nunciation binnen drei Mo

naten der Weiterbau des Werkes völlig unmöglich) weil vorher keine Re

miffion ertheilt wird) auch der Fortbau nicht durch Eautionsleifiung er

möglicht werden kann. Richtiger fcheint indeß vom Standpunkte

der Dortrin aus die Erklärung) daß) wenn der Nunciat binnen drei

Monaten fein Prohibitionsrecijt nicht erweifen kann) die Nemiffion fo

fort erfolgen foll) und wenn fich dem Abfajluß diefes Beweifes binnen

der Frift factifehe Hinderniffe entgegenfiellen) die Entfcheidung dar

iiber zwar binnen der angeführten Frifi nicht zu erfolgew braucht)

der Nunciat aber gegen die einlkweilen noch wirkfame Nunciation und

das deßhalb zuftandige Jnterdictum eiernoiitatjum immer Eau-eien ein

legen und dadureh die factiftize Möglichkeit fortzkbauen für die Zu

kunft) namentlich bis zur Entfcheidung des Nunciationsprozeffes) na,

erwirken dürfe 107). e) Kann der Nunciat im Remiffionsvetfahren den

Beweis übernehmen) daß dem Nunrianten kein Prohibitionsreciyt zu

fieht? Diefe Frage wird in den römifcljen Nenne-quellen nicht fpeciell

erörtert; fie kann alfo nur nach den allgemeinen Grundfälzen vom Be

weife entfchieden werden) die zu jeder Zeit im Prozefie eine Anticipation

des Beweifes geftatten) ingleiehen auch der Partei) die eigentlich nicht

zu beweifen hat) erlauben) fich immer freiwillig der Beweislaft zu unter

ziehen. Hiernach möäjte die aufgeworfene Frage zu bejahen fein.

f) Was wirkt die einmal gefchehene Remiffion? Nach dern Obigen er'

hält der Nunciant die Befugniß) weiter zu bauen) weil vom Augenblicke

der Remiffion an das interciiotum eiemoiitoyium wegfälit-Mö). Allein

diefe Wirkung ift nur auf die Nunciation zu beziehen) die im Re

miffionsantrage namhaft gemacht worden iftz daher) falls' mehrere

Nnnciationen der Sache halber concurriren) es fur jede einzelne

eines befonderen Remiffivnsantrages bedarf 109). 3) Es kann vor,

kommen) das im Remiffionsverfahren der Nunciant nur dena) einen_

Stellvertreter vertreten' wird. Hier _foll der Prätor deffen Vollmacht*

ftreng unterfuchen) damit nicht die Berechtigung des Nnneianten durch

einen falfrhen Stellvertreter gefchmälert werde' 1fo). Hieraus etfieht

man auch) daß die gegen den Stellvertreter des* Nuricianten aueigefpro

thene Nunriation zugleich gegen den Principal wirkfatii' ifi) wenn dem

W Clip. 3 u. li. x. rie» nori oi). nunc. (ill 32'.)

t* M7) so vrrjbrht die Stelle auch Haffe* ei. a. O. Bd. ill) S. 617-619.

- e00)]..20,g.1.o.39 1. :

j- 10971.. n. 9. 16. o. na

L10) l.. 13. 8. 2. l). jbiei.

g_.
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Nuncianten Eaution wegen Niederreißung des Werkes :beftellt oder an

geboten wird 111). :Der Gang der Gefeßgebung i| hier folgender

gewefen. Der Prätor hat im .Edicte eigends ein prohibitorifwes Edict

dem Caventen verfprochen) ohne Rückfiwt darauf zu nehmen) ob er ein

Recht hat zu bauen oder nicht112)z und daraus nun-haben die röniifchen

Iuriften den Sah abgeleitet) daß der Eavent durch die Eautionsleiftung die

Nunciation entkräftet. Infofern wird nun diefe Eautionsleiftung mit

der Remiffion verglichen und auf gleiche Linie gefielltW). Allein)

wenn es auch bei der Eaution zur Entkräftung der Nunciativn fonach

nicht eines fpeciellen Remiffionsantrages bedarf m)) fo kann doch nach

her auf diefen Grund hin immer noch eine befondere Remiffion verlangt

werden 113). Soll die Eaution die gedachte Wirkung haben) fo müffen fol

gende Requifite zutreffen. a) Sie muß *vom Nuncianten oder) wer

ihn fonft vertritt) geleiftet oder wenigfiens angeboten werdenUk). Sind

mehrere Bauherren vorhanden) fo caviren nicht alle einzeln) fondern

ein Einziger für Alle) weil das Werk und das Niederreißen deffelben

eine untheilbare Handlung i|117). b) Die Eautionsleifiung oder das

Erbieten muß an den Nuncianten) oder wer ihn vertritt) erfolgen 1.1").

.Haben mehrere zugleich nuncirt) fo foll die Eaution an jeden Einzelnen

erfolgen) doch hat der Richter zu veranftalten) daß fie wo möglich

nur an Einen von ihnen nach freier Vereinigung der Intereffenten ge

leijtet werde 119). Im Iuflinianifwen Rechte-kann die Eautionaucl)

an die Behörde) welche über die Rechtmäßigkeit der Nunciation-ent

fcheidet) geleifier werden) was in der Hauptftadt der Stadtpräfect) in

der Provinz der Provinzialftatthalter fein foll 1M). c) Der Inhalt der

Eaution geht zunächft auf das Niederreißen Alles deffen) was nach der

Nunciation hinzugebaut ift 121)) und zwar verfpriGt dieß nicht blos der

__- :W ' ' a 1.11: riss

111) i.. s. 3. 17. i.. 20. 3. 9 u. 13. i.. 21. 3. 1. 0.11111. erteilt. -i-i-i

112) i.. 20. 3. 11, i), ibicl. . . 7g .113) i.. s. 3. 17. i..20.3.1. i). iliici. f s 'Fu 71***)

114) l.. 5, Z. 17. l). ibicl. Infoferu heißt es plane si sulisäntum ert, exioäo

reniissia [nein est, non est nccesseiria reinigen). l., un. Z. 2. l). 43. 25. Das

letzte geht auf den formalen Remiffionsfprucl) des Prätors. den

115) Dieß beweifen die Worte caeleruin sir-e. sntigciatjo inierreoint, sies non,

reini85i0 fact-i i106 tcintuui i-einiitit, in quo von tenuit nunciniic). l.. un. 8. 2. l).

43. 25. Dieß folgt auch aus l.. 8. 8. 4. l). 39. 1. *

116) i.. s. 8. 17 u. 19, i). 39. 1. - lil-öl

117) l... 21. Z. 5. l). 39.1. * nic":

118) i.. 21. 3. 1, i.. s. 3. 20. i). tina. k.

119) i. 21. 3. 6. i). iin-i. _ .

120) l.. un. i). rie 1107i operis nung. (8. 11.) '

121) l)0 vpeke i-estituenclc). l.. 21. Z. 1. l). 39. 1. l.. 20. 8. 1. l). jhiti.

In l.. un. 6. 110 noi-i oyeris nunc. (8, 11.) wird ihr Inhalt fo ausgedrückt: ut

si non trete ueciiiicneerit, oinne 0pu8, qu0ci past (ienunciaiionein irren-ii, suis

guuipiibue ciestruat. Im _Zweifel entfcheidet über die Art das billige Ermefien

eines 'ii' bonus l.. 21. Z. 4. l). ibici. Infofern heißt fie auch stipulatio er opei-i.

noii nunriatione intei-pvsitu. l.. 5. Z. 19. l.. 12. * l.. 13. 8. 1. 1). 39. 1. Bei

den Neueren heißt fie oautio (ie äeinolienclo. ..j _t _3- _Zi » *t
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Cavent fürfich) fondern auch .für feineErbenW-i)) Daneben ift fie

aber fo eingerichtet) daß eine Klage auf das Interefle nicht eher ftatt

findet) als wenn in der Hauptfach-e. ein. Iudicat gefällt) oder der

Nunciat indem Hauptprozeffe contufmar geworden ift 123% am Schluffe

wird auch die iiolieinuenla -eingefügt124).*' Nur für diefe Fälle wird

eine Geldleiftung verfprocljen) die der Quantität des Iudicates in der

Hauptfache gleichkommt125).-> Hergebramtutvaren hier die Worte:

quanli oa res erit126), die man mit befonderer Beziehung auf den

Werth des Werkes zu interpretiren pflegte. Wurde Mehreren neben ein

ander cavirt) fo konnte man zwar auchidie angegebene Formel brauchen)

allein man bezog fie dann nicht auf den Werth des Werkes im Ganzen)

fondern auf das erweisliche Intereffe jedes einzelnen Nuncianten für

fich 127). Indeß war es dann nicht ungewöhnlich) das Specialintereffe

jedes Einzelnen in die Caution ausdrücklich aufzunehmenx- Gewöhnlich

ward fie nur auf eine beftimmte Zeit geftellt) nach deren Ablauf fie wie

der erneuert werden follte128). ci) Die Form der Caution ift die der

Stipulation. In der Regel muß fie durch Stellung von Burgen ge

fichert werden; unverbürgte Caution genügt nur in Fällen) wo der

Einfpruch im Bereiche des Gemeinwohles ftattgefunden hat) z. B. wenn

Jemand gegen die gefelzlime Vorfchrift aufnoffentlihem Grund und

Boden baut 1M). Allein auch im letzten Falle müffen Procuratoren

und alle die) welehe im fremden Namenacaviren) Burgen ftellen 190).

e) Was den Zeitpunkt anbetrifft) an welchem die Eaution erfolgen

foll) fo hat das claffifche Pandektenrecht nichts darüber vorgefchrieben.

Hiernach kann fie an jedem beliebigen Zeitpunkte nach der Einlegung

des Einfprumes erfolgen) fofern nur die Remiffion noch nicht erfolgt

ift) weil dann die Caution nutzlos fein würde. Ein leicht begreifliches

Mißverftehen von l1. un. i.). (le [i071 01791-18 nunc. (8. 11.) hat in-deffen

fchon unter den Gloffatoren die Anficht veranlaßt) daß man! fich

durch Satisdation von dem refiitutorifGenInterdicte nur nach Verlauf

von drei Monaten befreien könne 131). 'e Allein wenn Iufiinian verfügt)

daß Prozeffe) die in Folge der Nunciation entfiehen) regelmäßig binnen

drei Monaten entfchieden werden follen) und für den Fall) daß diefer

 

..*i-,-f........-.. i610„ -

1113131. (bon *mit - ijne-F* fi. i) ein: *teil-Non li-.m ,lei-ini

'- 122)1..8.'8. 7.17.3971. - A W s! -f--Z- 51----- L

123) l.. 21. Z. 2 u. 4. l). jbjci.

124) l.. 21. 5. 2, n. 11.1.1.

123) l.. 12. l.. 21. Z. 4 u. 7, l), jbjci. f

126) l.. 21. 8.4 u. 7. l). jbici. ' ' ' 7
127) i.. 21. 5. 7. o. ibjci. -- * *- -' * m! t

128)1..13. z. 1. 1). jlijci. -. a

129) l.. 8. 8. 2--1. l), 39. 1,- lx. 1. F; 6, l); ile etipul. pruet. (10. 3.)

Hierauf geht auch der Gegenfah von 33115111-0 und repromitr-i-e in l.; e.. z. 17.

l.. 20. 8. 13. l). jhjä, i- *- . ..- .e i, .f

130) l.. 1. s. 6. l). (ie sljpul. pri-ier. (46. 7.) . . n, 1d* , i f.. ,

131) So die 610353 e111 l.. 20. 8.6. ilwclo opel-ie 1107i nuuo. i' ' | [Z154i
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EntfGeidung ein fartifGes Hinderniß. entgegenfieht, dem Nunciaten etz

laubt. durch Cautionslrifiung an die Obrigkeit den Fortbau zu ermög

lichen, fo ift damit noch keineswegs gefagt) daß diefe Befugniß zur

Cannon nicht auch fchon fruher geltend gemacht werden könnez zumal

hietdte Cautionsleiftung von Seiten des Nunciaten nur als Mittel

erfcheint, um die dauernde Wirkung der Nunciation aufzuheben, auch

an ganz andere Perfonen geleifiet wird) als die find)- an welche fie nach

dem claffifthen Pandektenrechte gefchehen muß. Somit frheint es) daß

auch noch vom Standpunkte des Iuftinianifmen Rechtes der Nunciat

den Weiterbau durch Cautionsleifiung zujederZeit ermöglichen kann 1is).

Im canonifclyen Rechte ift freilich allgemein verfügt) daß auch die

Cautionsleiftung nicht fofort ein Recht zum Weiterbauen gibt) fon

dern erft nach Ablauf dreier Monate, von der Nunciation an gerech

netM). Daß nun diefe Vorfrhrift auf einem Mißverftänduifie der

Iuftinianifthen Confiitution beruht) wovon fich fchon bei den Gloffao.

ren Spuren vorfinden, ift offenbar; allein durch die Aufnahme diefes

Mißverfiändniffes 'rn die eine officielle Decretalenfammlung hat es fo

wohl fiir Katholiken. als für Protefianten gefeßliches Anfehen erlangt,

und fomit fteht für das heutige Recht der Grundfah feft) daß das Recht

zum Weiterbau durch Cautionsleiftung er| nach Ablauf des dritten

Monats erwirbt werden kann. - Noch muß die Natur des Interdictes

genauer betraihtet werdeny was mit der Eautionsleifiung vom (Laven

mt erworben wird. Es heißt in der Kunftfprache der römifehen Iuriften

inter-nierten. oo 'i3 fin! aeäifioonlj434), ift feiner Faffung nach prohibito

rifch 13i)) und geht gegen jeden. welcher den Bauherrn im Weiterbau

flirt. Es* -fteht ihm aber unter zwei Bedingungen zu. Einmal

nur wegen Bauen auf Privatgrundfiirrken) wie fich daraus ergibt. daß

es nur auf Fälle paßt) wo ein-oerbiirgtes Verfpremen (genen-tio) ver

langt wird M). und in den Fällen) mo ein unoecbürgtes Verfprerhen

genügt, alfo bei Nuweiationen, die zum Schuhe des öffentlichen Grund

und Bodens vorkommen) geradezu in Wegfall kommtW)) weil) wer

auf öffentlichem Grund und Boden bau-t) nach erfolgter Nuncin

tion nieht .eher fortbauen darf. als fein Baurecht nachgewiefen ifi'.

Sodann wird erfordert) daß die Cautionsfrift noch nicht abgelaufen

ift 1M)) weil na>)her das Interdict ceffirtz fomit wird. wer nach Ablauf

der Cautionsfrifi vermöge des Interdictes das Reäßt erlangen will)

132) Mit diefem Refultate find auch die beiten Smriftfteller übereinoerfian

den) z. B. .Kaffe a. a. Q. Bd. ill7 S. 622 u, A.

133) l.. 3 n. 4. x. (jez [mei 0x1. liunc. (5. 32.)

e34) i., 45, 9. 3. 1]-, ae pmcnlrnt. (3. 3.)

1311) l... 2o. J. 10*. l). 39. 1.

136) l.. 20. Z. 9 u, 13. l). ibjci.

137) l.. 20. Z. 13. l). jbjcl.:

138) l.. 20. S. “er - let-M. Spy-initial. '* . '
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fortzubauenx-von neuem zu caviren haben. uebrigens kommt in den

Fällen. wo das Interdict zufieht. darauf niehts weiter an. ob der Bau

herr das Recht zu bauen hat_ oder nicht139). weil _der Gegner "Golla

durch die Eau-tion gehewt iii. In der Klage ifiwvon beiden Sei:

ten Stellvertretung möglich. doch wird. wofern die Nunciation vom()

Proeurator gefchehen oder an den Procurator erfolgt und die Cautionh

activ und paffiv auf den Procurator gefiellt ift. auch die Klage

activ und paffiv auf den Stellvertreter lauten muffen. In folchen.;

Fällen wird dann der Stellvertreter. auch wenn er nur im Auftrage des

Principals handelte. nicht mehr als reiner Procurator. fondern immer

als Defenforxbehandeltz ihm deßhalb activ und paffiv die dautia kan..

erlaffen 140). auch fallen alle procuratorjae exeepeianee gegen ihn von

felbfc hinweg 141)-, doch hat wenigfiens der Stellvertreter des Nuncian

ten die 0311110 iuciiaeltuue 30111.1 zu leiften 142). Sanft wird der Anfpruclt

auf das Interdict als ein reines Vermögensrecht betrachtet. und darauek.»

folgt. daß der Aufbruch darauf activ auf die Erben und anderen Uni-a -

verfalfuccefforen ubergehtui). Auch fpricht dafür der umftand. daß-i

es nicht der Verjährung innerhalb Iahresfrift unterliegt. die fo viele"

rein prätorifcbe Rechtsmittel trifitW). - Eine weitere Wirkung berg

einmal geleifteten Caution ift. daß der Nunciant. fo lange ihre

Wirkung andaue-rt. dem friiheren Nunciaten deffelben Baues halbern

nicht noch einmal nunciren da-rf.1weil dieß eine Befchränkung des Fort-q

baues fein wurde 1M). Hieraus folgt. daß wenn die erfie Nun-z

ciation vom Procurator gegen die eantio 13.11 gefäzehen. und die Cau

tion wegen des Niederrcißens an ihn geleiftet worden ift. die dnulia roll

verfällt. wenn inzwifmen fein Principal im eigenenNamen nuncirt 146)..,

fo daß der Nunciat daraus den Procurator zum Schadenerfaß für die..

garantirte Störung im Weiterbau anhalten kann. 3) Dadurch. daß

der Nuten-m! aufhört. ein Intl-reife an der Sache zu habeng.; Man

hat fich das-„fo zu denken: „vom Augenblicke der Nunciation an rim-tet

fichAllea nach der Perlen desgNuncianten. Wenn diefer alfo das In

tereffe. was durch den Bau verlegt ward. durch das Hinzutreten eines

neuen Thatumfiandes verliert. fo folgt.,daß auch die Wirkung der eine

:uno-.iV-nrieie gun-lc. .. .. **.."-.!.1.'. .11!x.>1-.,_,--.-a-i 1.10.7? ui

-11. ..a-ri ..l;'* WMC_ er .i *dc-tt *.411 *-13* n* SFr-t 2:-, 77'; S111'.

' 13m1.. na. 3. 11. v. 111111. W4“ --1 m* --nennuano

11,11)!“ 43. 3.3'. d, (lux-cooler. (e. 3,) neigt-10, 1.. 6. d. 3.9.1. 1x133

11111:t1,.oi.-ei1,.r.1>-» Fit*113) t.. 20. 3, 16. iz, 39. 1. "Wii"

. 144) l.. 20. 8. 16. l), ibicl. Merkwürdig iii. daß die Gloife das Gegen

theil annimmt. weil fie gegen das ,Ieugniß der Fiorentina in der angeführten

Stelle fiatt *Liam ließ edeeat. .

145)l.,13.3. 1, (1. jena. ..z-x- .,3

146) Dieß ift der Sinn der Anfangsworte in 1.13. 3.1, dit. In den Wor

ten cauiluittitur ßlipulaljd ifi. wie aueh fchon die Gloffe bemerkt. nur an die cau

110 rati zu denken. wovon auch l.. 13. pr. handelt. 1.1.11 ,a .er .g .n ..i eure
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nirt- geKfclFeheuenZNunE-*aiion 'in' feiner; Perfon ?aufhören ' Anä--narnen '

wird dieß fiir' den Fall bezeugt. wenn er das Ei-genthunkdrs Grundftückes.

weßhalb' die 'Nunciation ausgebracht worden. durch' 'Alienation ver

liertm). allein* das Nämliche wird-auchgelten müffen. wenn das

Eigenthum verloren geht durch ei-nfeitige Dereliction. durch Bergfall.

Erdbeben. datierndeueberfchwemmung u. f. w. Natürlich bezieht fich

diefer Erlöfcljungsgrund nur auf die Einfprücloe.- welche* wegen Ver

leßung eines Pr-ivatinterejfeserhoben werden. Bei Nunciationen zum

Schuhe von öffentlichen Gerechtfamen gilt der Nunciat nur als Vertre

ter' des Volkes und es kann daher vom Wegfall feines Intereffes nicht

weiter' die' Rede fein. 4) Durch den Tod des Nuncianten. weil dann

Niemand mehr vorhanden ift. welcher dasRechthahfernerweit zu prohi

birenm). Hieraus folgt. daß die Berechtigungen aus der Nunciation

höchft perfönlicl) fing-und die Erben des Nuncianten aus der. von ihrem

Erblafierworgenommenen Nunciation keinen-Vortheil ziehen» können.

fondern fie im eigenen Namen wiederholen müffen. 5) Dadurch. daß

das 'verbotene Werk unmöglich wird. 6) Durch fpecielles lkebereinkom

men-der- Parteien. daß der Weiterbau des gefchehenen-“Einfpruwes un

geachtet fiattfinde-n folle. - Hier verwilligen die römifchen Iuriften dem

Nuncia-nten» eine fpecielle exoeptio nacli gegen die Klagen aus der

Nunciation. wodurch die Wirkung der lehteren nur indirect.- d.-“ hi' auf

prozefiualifmem Wege aufgehoben wird 149). Am häufigfienwird dieß

bei! dem iuterciioiuru cieiuoiitoriuw und der mit ihm parallel gehenden

in» Festum- :ratio -der-'Fall fein'. 'Ob auch) einfeitige Verziayte auf “die

Nunciation von »Seitenves Nunciantenk die Wirkung des“'Einfpruthes

aufheben-das sftieinbFrage. welche inidenrömifchen Rechtsquellen nicht

weiter berÜhiFtZt-'olGY-Vabernaci) de-m-'Grundfa-ße. daß Verzichte in der

Regel - nicht-“einfeitig fein dürfen. doch 'wohl' verneint werden - muß.

7) Durch die -Weigerung des Nuncianten. denEalumnieneid zu leiften.

Hiermit hat "es-folgende Bewandtniß?: I'Der fperielle -Ealumnieneid. wie ii

er im. claffifehen- Pandektenrecijte vorkommtxerfchkint als-eiii Mittel zur

Verhütung' leiehtfinnigenProzeffirens und 'anderer Handlungen. die ein

getilchtliches-?Verfähren zur Folge haben können. wie' die Eidesleifiung

in Folge vorgängiger Delation. Nur eine Anwendung diefes Gedan

kens ift es. daß der Nunciant nach dem Inhalte des prätorifcljen Edictes

auf Verlangen des Nunciaten zu fchwören hat. daß er ,nichtauslfhi

kane die-Nunciation vdrnehmel50). Der-Eid* wird als ein' nothwendi

ger behandelt. den der 'Nunciant nicht weigern darf." Daß der-"Nünciat

vorher nicht auch felbft zu fchwören hat. ergibt' diezNatur der Sache.

-__-„-::7-i*_c;ir-- *i :i1 iii-u' .iii nic' -:-*i*l'.'*r*;! '* _ 0-, -

"Z tt-»N- c- ** 'I- rau! ,).*.*'.".*147) li.. 8. z.

6. i). 39. 1.: iiiorto eins, qui nuoeiarit, ertinguitui-'uf nointio, *

siout aiienatioue, guia bis mollig iiniiur ius provide-uni (puuliuä).i*? Ü! *k* - *

' -..,-,.|' .-7.- KÜ: -H *-1.61 77-1":118) 1.98. g.---6.?0jr - -
1rd) i.; 'l'."Z.i1[)'.'-v. ZVYLR- - ' k. 'tk-i un.; um ,iii -- .rum -

MP1“ u, z_ 14_ 1)_ jbjz_ .Fi-inan .iq .hi ..i (nun nose-t: Nieuw'. t:: -..i . *

7
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Auch, Erlaß-des- Cities-ift *möglich. wie in allen anderen Fallen des

fpeciellen Calumnieneideß_ :x Was die Eides-weigerunxqxfür.. Folgen

habe) ift flreitig.„ .Einige *laffen- dann fofortdie Richtig-Zeit der Nun

ciation ,eintretenz Andereumeinen) dasfei nurxein Remiffionsgrund)

allein dann bedürfe es außerdem immer noch einer fpeciellen Remiffion.

Die leßteren bringendamit: auch _die .Behauptung -inVerbindung. daß

der Antrag zum Swwure-auch, nur mit dem Remiffidnsantrage ver

kniipftnwerdenfmagM 8) Nunriatidnen) die im fremdenNamen einge

leg,t„we_rden„ [ollen nach der-gewöhnlichen Anficht dann ihre Wirbung

Jverlieren, wenn der_ Nunriant daeRerht uerliertxwas. ihn zur prob-ira

:toren uunciatia berechtigteiiiii.- Dieß. foll eintreten :bei dem Nuhnießec.

wenn: er- den Oiießbrauci) verliertzibei denrVormunde-N wenn die Vor

_m,und_fch_aftsfuhrung_ aufhört z beixdem Procuraior) wenn der Auftrag

erlifwt) oder: die ,ge-leiftete eauiia raid-zerfällt u.. fe-w-.iin 'Indeffen wäre

es wohl richtiger,„inNfolcheruFällen nicht done-unmittelbaren-Zerfallen

der Nunciativnswirkungenzu _reden-„zfvndern vielmehr aus. dergleichen

_Griindenenurzf Remiffidnsanicäge zzu-zulaffen. Wenigfienei, bedarf- es

eines fvlwen immer dann ..wenn der nunciren-,de Procurator die oeiulio

yaciuerweigertiäihxyum wievielmehr. dann). wenn diegeleiflete- Cau

tionuhinterher zerfällt?, xiO-Qurch. da? _Dqzwifwentreten eines Umftan

des) der. wenn erwvn Anfang gnfyoi-,handen gewefem wäre.; die Nun

.ciation gleich von vornehereinalS- erfdlglvsxdargefiellt. haben wurde)

,z..B. wenn von .Anfang an bei :dem verhinderten Baue keine Gefahr

,im Verzugewar.. diefelbe. aber. imeLaufe der Zeit non feldfi.. er

qustkitkI., L .nano 'win am) e"- bnli ni? aim mw'„u, .Die heutigeAnwendbar-keit: derNunt-iation ift ven Vielen bezweifelt

worden. ,Manchexhaben fiefogar,als-antiquietes -Jnfiitut: ganz .bei

Seite feßeniwollen. _ Allein theils -findenywir fie nochi-nt-Kiuehenvechte

,beftätigt-f theils, fteht. ihrer weiteremAnwendbarkeit .gar kein ,erheblicher

Grund entgegen.; Zwarhat fichqdxie Ferm derfelben wefentliwuverän

dert) *indem:heutzutage, Bauperbdte nur durchzdere, Richter-auf dem

Wege ,der ,Prdviforien/..nicht _auf »dem der, erlaubteni--Selbfihilfe

aus-gebracht: werdenz allein .dabei wird; fofort klar). daß auch diefe ver

änderte Form der Sache an» die materiellen Erforderniffe der Nunciation

geknüpft ift. und daß die Wirkungen diefes richrerlirhenVerbotes. »in

,gleiehen :die :Wiederaufhebung- deffelben ganzy-nach. römifrhrechtlichen

Grundfäßen beurtheilt werden müffen) weil wir fonft allermateriellen

Normen zur Entfweidung folcher Baufireitigkeiten entbehren wiirden.

Swließlick) mitffen noch die Eintheilungen des Inftitutes näher

betrachtet werden. tvelche in der Schule gewöhnlich find. .Diefenekom

men nur die gemeinfamen Merkmale zu, daß fie fämmtliwidenirö-mifwen

* .um . . .iii .3 .n .i- .e .ein .(i .e .n r ,ß-.U ..i (eine

ile-i 'ii-M maiais ru .iixiii im). .ii .i .I .09 --l (Wk

,. „iii-PO ,7 .CW

4W 151) _So noch Haffe a. a. O. Th.,lll) S. 625, .01 .Z .it 7.' (Wi '

* 132) i., ii. Z. 19. i.. 6. i). 39. 1, . (er re) .nriil-e
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Reohiüquellmunberannt find. und-daß( rie-Dasein durch nenten im

.geringften gefätbedlwird. weil fie fäi-nmtlicl) nichts taugen*: Man un

terfcheidet aber lin einzelnen t) nun oiatio puieiiea und pri

„iii-ita, was nicht. wie man den Worten nach wohl glauben nröGt-e. fin)

darauf bezieht. daß die. eine Gattung des- geneeinen Wohles halber. die

andere zumSchu-ße von Privatinteeeffen eingeführt ift. fondern viel

mehr dahin geht. daß die erfie unter öffentlicher Auctoriteit. alfo unter

Conturrenz des Prätors gefchieht. wahrend die lehtere die Mitwirkung

der Obrigkeit nichtlbedarf. In der Regel bedurfte es nuirnatl) dem

Rechte derclaffifchenZeit keiner folchenMitwirkutÄg der Obrigkeit 1W) zur

Nunciation. doch gab es Fälle. wo der Prätor zur Vornahme der Nun

ciation Befehl erthei-'lte 154). allein ein Einzelfall diefer Art ifi uns in

den Iufii-nianifehen Rechtsquellen nicht aufbehalten worden. Daß uber

dieß bei dem Anlegen der Maße an das Werk. was auch bei der einfachen

Nuneiatlon vorkommen konnte. ein Meret des Prater-s gewöhnlich in:

terp-onirt wardJ-ift bereits dagewefen. 2) Äiiiicjiitio- juni-cia

ijo und eirtiiaiuciicieiiir.- je “naihdem fie durch* den Vers-kleiner

oder ohne lhnausgebracht wird. Die römifche Nunciation erfcheint indeß

als ein Privataet der erlaubten Selbfihilfe und bedarf deßhalb niemals

der Iufinuarion deck Vauvetbetes durch den Magifirat. Indeß kommt

ein. per pre-winken) [number-e auch in den römifchen ReH-lsquellen in der

gedachten Richtung vor. nur daß es dein- cap-ag feminin niiiiojakn geradezu

entgeg-enfiehtlWl Vielleicht hat man fich darunter die Auswirkung

eines Einhalte-befeh-ls beider Ortsobcigkeit zu denheit; wenigfkens haben es

die Gloffatoren und Bartolus found nicht anders verftanden. Das

gehört aber nicht in- die Lehre von der Nunciatlon. fondern in die von

der Prohibitlon. di' zum? inter-Worum exam] iii niit: clan! berechtigt (vgl.

in diefem» Werke den Art. Interb-icte Bd. l7. SI 609. 610). 3)

,dinner-tio *verbal-io und irc-eiiie. je nachdem fie durch Worte

oder außerdem [lediglich dureh eoncludente Handlungen erklärt wird. In

der legten: ltnterfche-idet man wieder einmal den Fall. daß die Arbeiter

vor.) Bauwerke) mit Gewalt vertrieben werden. was die röinifchen Iu

riflen wiederum nur zur einfachen Prohibition iiellen-R-Hz» fodann die

fogen. fhmbolifGe N-unciation. die in- dem Werfen eines Steiner? gegen

den Neubau befteht. in der Abficht ihn zu hindern. aber wiederum nach

röm-ilfWen-Anflhten* nur eine einfache Prohibition 1S77). nicht eine Nun

-W-'aii-Wwlid.

cWowofithXy... 5,)i*.._ _ _..-:'.l _.i)'."i')i'.i'F*l-LÜFÄY Heimbach' W

„ .7.-l - *zei-i zi*:- w-i* ir-.iFiiii i.':.!:i.:ii':.

:mc 193MB; 1. d.. 39.,. 1* z Jill-KID 'alta i!: .*.'.._-.t-,ll1.“.“-t!“.* *.

liiillFgWljg M dxjßjg_ "ii, t) .tig Zitate“. :.';t.'n:;!r.*.(_ zi-l *lim ..q-

153) l.. 3. Z. 1 u. 2. l). 39. 1. l.. i). Z. 10. l). jbici.

156) l., 20. Z. 1. i), ibiii. Vgl. in diefem Werke den Art„ Intetdicte

Vb. l7. S. 610. 1 __

157) i.. i). z. 10. i). 39-1“. .-u..:z.-:e.x- k.. 20. F. '17.-rk i). guoci- 'i one

oiain. (43. 24.) .i .*.,.*; .ll ..i . .g .r. .. 5-...

„eq-„-.
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»Uz- Öfterneieh. Dee ößerreielyifhe Kaifevfiaat umfaßt auf einem

Flächenraume von 12-104 geogr. Meilen in 800 Städten, 2300 Märk

ten- 69-_000Döcfecn- nach den lelztenZcihlungen nahe an 38 Millionen

Einwohner von verfchiedenen Nationalitäten/ SpcaGen, , Religions

bek-enntnifien und Bildungsfiufen. Mzhjälhlx . n. :l &In

m* In dem Laufe dee Jahrhunderte hat fich diefe union von 7 König

reichen- 2 Erzheczogthümern- gefürfieten und Ma12kgt-cif'f'ck)ecft'enX Groß'

frärfiei-ithiunertix aus verfchiedenen BefiandtheilenTzu einer det wichtig

fien Mächte EucopaBflhifiorifck) gebildet und noch gegenwärtig achtet

die Regiecung die Vetfafiungen der einfi felbfifiändigen einzelnen Be

fiandtheile- und es muß das Bemühen derfelben anerkannt werdenX die

nationelle und pcovinzielle Verfchiedenheit, infoweit es ohne Beeinträch

tigung der wefentlickzen Intereffen des Ganzen angeht „ ihrer Entwicke

lung zu überlafien. -l

Vox allem muß auf die Vecfchiedenheit der Verfaffung und Ver

waltung dee ungarißchen Ländetynebfi Siebenbürgen von den nicht

ungaciWan hingewiefen weqden_gNL],j:-,m> Süd.“- M

Ü* Jene umfaffen im weiteren Sinne nebfi Ungarn auch die beiden

ihnen einvecleibten Schwefierl-änder' Croatien und Slavonien. Bon

den nicht ungatifchen Ländern gehört mit Ausf' uß' von Galizien und

dem lombardifG-venetiaükf n_Kcinigi-eic_k) 'ein G 'ndbefiand von 3662

clMeilen mitn-eh “ x'jilli-onerl-*Ein '

Bund» und zwar ii Ö dont/X

Ländec und Gebiete*: 'i7 .BWL F »"- -: *MUM

“Zivi 1) Die“ EURO???

ä

    

. * [1 , .8

* eich ob und ,unceßisß-Z-En-flÖ-yduc

M571?) ÖYZZLJÜB - * ,Nonne-gelegenenMimi-un ankT-xZZW-zmzvu

WGZ?? twonJEinJ-»iino *m5 nzhqzzxxs-.z-.Nx un"

5) Das fiexxei i' -' ' rf* e.“ ' ' i' ,ntGöiz"

Grad-ce ?WWih-MMSWMW-ieuexo
Tuff-h *Per ',7 xin- xni-'hni-lxl*: ?jack-x- hZFi n:

„ ?ZWZWdns -ömgreichJillhcien mit-GM* [Z _eilen und 1* 2* „ ,Einwohnern

.- mnW Die gefiel-fine, Gtaffchaft Tyrol mit dem Gebiede von Teile-Lt

und Brixen, ,dcn-n- Votaclvepgx. witAusf-hluß von Weiler (W6- (IM...

900-000 .EULlWNe-nuN-qlkz *Min Jani» 4.0 ?in xti-.l-xt-rmick? 74C

M. 8) Das Herzogthzumh .ehemaligeiE-:zfiiftx Salzburg. nel „jenny-D

den 9) DasiKöttigoei-cl) Böhmen- 950 8M.- 41/3 Mill. Einw. - im

FeV/l* 10) Di--Markgtaffchaft Mißhten-cn two-MMO zii-Film 'Minoan-INT

»cx- 1.197 MyMIZ-cn*- Ant-heil- von ?Schlefien- mit* Inbegciff dee böh

mifG-Fäylefijchm Heczngthiimec Ansf-Hwih und Z-ntor. i: 8D MMM,

3570.00 Cini-o. in Galizien- welche eine getan-me Zeit Befiandtheile

von Schießen und demnach miteelbnr von Böhmen waren. xnolioni-lon
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_ :NFL*oug1):Staatsverfaffung. Al? ;, 91H M?

.rl-d -Bei der--Dceefkellunlg der öfterreiäzt-Rechtszufiändewird in diefem

für teutfGeLIurifien befrimmtenö-Werke ausfchliefiend auf die Ver

faffungnund die Verhältniffe diefer-Lanbesgebiete Rü>ficht genommen

werden müfien, ug_ tuuttteiiynanrtllt (rene-t .tr-zer ne ..y

Es geht diefes um fo leichter an)- alsauch die innere Verwaltung

der teutfmen Provinzen Oefterreielfs inNmehrfaGen Beziehungen ein

Ganzesfausmachen) und als: folches vielGemeinfames haben,

Da jedoch der .diefem Artikelfgebühreirde Raum nicht genügt) eine

zrfchöpfende *Darftellung zu_ geben) fo mitffen hier wie fruher von den

GzelnetrRe-chtszufiänden nur allgemeine Ueberfichten hervprgehoben

werden) um ,auf diefe Weife den_ *Lefern das Verftändniß der einzelnen

Inftitute zu-erleichtern) und dura) Hindeutung auf die Quellen und

Literatur die Vexrvollfiändigung des: Gegebenen ihnen felbfl zu uber

4,..
laffen. , B, :x77

'

Urin Die öfi-erreichi fehe M on-archie bildet- ein untheilbares fidei

commiffarifckyes Erdreich mit Linealgradualfucceffion) -welches den Kaifer

als -gerneinfarnesStaatsoberhaupt* trennte-nut; _die Staatsverfafiung ift

in den ten., _enxYundesantheilen-:eine rein unbe-fclfrcienkt m o n a r

chifcheW, _ dern- ,Kaiferetls Monarchen find alle f ' citsrechte ver

einigt) und er übt fie! in diefennLändern nach freiW * aus.

m-*ki Die gel-arme IWi-epzfleaze-:tmit AusnahmeiecMutri-nonial

gerichte) wixxjix.) p _ga ezhd- Haifers als ,Otter-hau rdes Staates

geübt; in feinem amen ann echt gefprochen undg) ' xsbarkeit

ausgeübt lcuerideriz.1 i ), x :„ k 4 _ .
In richtigen'Äntieiegenßiertiie*'nt der' Kaifer für) ,die akÄhocithen

Unterthanen das alleinige anordnende Oberhaupt) dem alle Befchliifie

und Anordnungen zur entfcheidenden Genehmigung vorgelegt werden

milffen. t) l _ . - t *JZ k*

*Fur die ,röfmifchz-katholifchexKirche leitet der Kai fer ire-ob erfie r

Infianz dienußeren Kirchenangelegenheiten) ernennt alleErzbifchöfe
und Bifchöfe).k mit Ausnahme von Ollmuß undSalzburig) "beftätigt die

von Stiften: gewiihlten Abte) Prälaten) und hat allein bits Recht) Klö-t

fker und geifilicktel Stiftungen aufzuheben")K neu einzurichten; päbfiliciye

Bullen .dürfen nuri mit deffen 'Genehmigung bekannt gemacht werden;

jede Appellation nach Rom *hängt von deffen Bewilligung ab. WU *'

Der Monarch) als das Haupt aller Verwaltung *)(-hat* eine eigene

Eanzlei) das. geheime Eabinet) *zur Ausfertigung ?feiner- Befehle

an Behörden und Individuen. Es übernimmt -allean die -Perfon des

Monarchen fiilifirte Eingaben und Lcetenzres. 'hat die CabinetsfGe-eiben

und -anderege-heime Befehledes *Ka-ifers* an--die Chefs »der Hofftellen zu

beforgenz» endlich-hates-die dem: Kaifer zu eigenenxßändetruberteiäzten

Bittfchriften-andie betreffenden Hofftellen zur-weiteren Veranlaflnng zu

vertheilenz auch haben fich hier Alle vormerken 'zu laffenxwelche" eine'
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wollen. e108' . ,tt .ue-nz .- ner-ai.

Jn Sachen der äußerfien Wichtigkeit erholt fich de? Monarch

Raths bei einer Staatsconfcirenz.. zufammengefelzt aus Erzherzo

gen. dann aus Staats: und zzConferenzminifiern..*Nebjt dem befieht

für die innere Verwaltung der Staatsrath von 4 Sectionen fiir

die innere politifhe Verwaltung. Finanz-. Juftiz- und Militärfachen.

An der Spitze der Sectionen fkehen Sectionschefs. denen zu Han

den mehrere Staats- und Conferenzräthe. dann einige Hofräthe als

fiaatsräthliche Referenten arbeiten. ' e -

'M' .Der Staatsrath fiehtfiaußer aller unmittelbaren Berührung

mit den Parteien und hat dem Kaifer über die von den Hofftellen zur

höchften Entfcheidung gelangenden Gegenfiände Bericht zu erfiatten und

feine Meinung darüber abzugeben. -u

Außerdem hat der Staatsrath eine nicht verwaltende. fondern fehr

wichtige controlirende (auffirlptfiihrende) Stellung fur den gefammten

inneren Staatsorganismus. U„

Die auswärtigen Angelegenheiten werden von der geheimen

Haus-. Hof: und Staatscanzlei unter Leitung des nach ihr

benannten Canzlers oder Minifters der auswärtigen Angelegenheiten

verwaltet. '

Jft fomit das-öfterreirlpifme Verwaltungs- und Regieruugsfpflem

in der oberften Leitung in den Händen des Kaifers und in den oberfien

Behörden in Wien concentrirt. fo ift doch auf die einzelnen Provinzen

Rückfimt genommen. *KW BUT* e" FLV_- _ x

Schon bei den Hofftellen zeigt fich der Einfluß des Pio vinzia"l

fh ft e m sm MitiAusnahme des H o fir i e g s r a th e s erfirerkt keine

ihre Wirkfamkeit Über alle Provinzen. mai-erento: 'S

ill-Da die meifien Länder des öfierreimifrizen Kaiferfiaates bereits

fruher beftandene“ felbftfiändige Staaten waren. fo habenifiä)

auch in den meiften eigene Grundgefeße erhalten. Neben ihnen

beftehen uber das S taa tsre cht Oefierreichs mehrere a llg em eine

G rundgefehe. Zu den letzteren gehören: u!) »

1) Das Teftament Ferdinands l. vom Jahre 1543. mit einem

Codicill vom Jahre 1547.

2) Das Teftament Ferdinands 1]. vom 10.Mai 1621. mit einem

Eodicill vom 8.Augu| 1635. iiber die Untrennbarkeit der Staaten und

die Einfiihrung der Primogenitur. un'.- m. i msn- im

x33) Das Statut Kaifer Leopolds lmvom 12. September 1703.

über die Erbfolge. 4 nz .i eine. . rr.

4) Protocoll iiber die authentifche Erklärung des Kaifers Karl ill..

wegen der Erbfolge vom 19. April 1713. welches zur Grundlage dient

für die pragmatifclye Sanction diefes Kaifers vom 6. December 1724

(f. F rci nzl. Statiflik). *erneut-ji

All. Z9

  

je d e m u n t e r th a n e n erlangbare Audienz bei den Monarchen haben U" *



U() Öfierreich.

5) Das Wmlnnsmanifefl :dererblieirrn Kaiferwürde fü' die öfiee

reichifchen Staaten vom 11. Auguft 1804. . .

,(5), Die Verordnung ,Ferdinands i. vom 22.. September_ 1836)

,überdaci Wappen und den Titel des öfierreichifwen Erbkaiferthums.

Befondere Staatsgefeße fürdie einzelnen Pro

-*'"*'- v inz en'. - r i" _

** Fur das Erzherzogthum Oefterreich.

1) Das große Privilegium Kaifers Friedrich l. vom 17. Septem

ber 1 156. _ ,

2) Die Landhandfeflen) welche in ein Gefammtprivilegium zufam

'mengezogen wurden) in die Convention vom) 1. December 1439 ) in

Je Gnadendiplome Friedrichs lil, von 1461) endlich in die Diplome

Kaifer Iofephs von 1705. ' „n, 7

Für das Herzogthum Steiermark.
f* * i Die Landhandfefien aus dem Jahre 1256 und 1277) welche fpä

terhäufig beftätigt wurden )“ namentlich in der Infiruction des Kaifers

Leopold ll. von 1791 "zur Regulirung der fiändifmen Verfaffung.
" 7 Fundus Herzogthum Kärnthem* f* )

,1 Die Landhandfefte vom Jahre_16'10) als eine .Sammlung der

*eoiehtigeeen älteren Landesprivilegien. * _ 1 g ,

l:: -:. Fiir-das eiyerzogchdrmKrain. . „

: Die Landhandfefievon 1687) welches in gleichetßWeife die-nage

mein wichtigen Landesprivilegien Krains_ entheilt),.und_-das PW .m

28. (29.?) Augufi 1818) welches nach Wiederbefignahme- aus-franzdß

fcher Hand dig frühere landfiändi-fche Verfafiung wiederherfie-llt»

. Fur die gefürfiete GraffchaftTyrol. .

Das Erwerbungsdiplom von 1363)- nebft den. Landhandfeflen von

1,416. Die fiändifcije Verfafiung von *Kaifer Franz vom 24. März

1816) und das Gemeindegefeß vom26. October 18194..- * '- . -

. Königreich Böhmen. * -

.Die erneuerte Landes-ordnung von: Ferdinand ll. vom 10d Mai

1627) als Ergänzung. Die Bergwerksvergleiclje Maximilians l. von

1534 und Wenzelvertrag unteeKaifer-.Rudolph 1517 und die Decla

ratorien und Novellen Ferdinands ill. aus dem Jahre -1640. -- -

Sie jirllen die UnbefGränktheio-.des Königs in der gefeßgedenden

und vollziehenden Gewalt feft.) machen die kathdlifche Kiraje zur allein

herrfchenden und räumen den Ständer-nur dem Recht 'einz' erfi bei-Wem

völligen Ausfierben :der ierbfähigrn Glieder dies, regierenden .Haufes zu

einer neuen Königswahl zu fchreiten. .- - "9 -

.Markgrrmf-fchaft Mähren. “ “q Ü' t?

Die Landesoodnung für Mähren-von Ferdinand ll. vom Jahr'

1628 iii mit bereböhmifchen Landesdrdmmg im wefentlicixen- überein

fiimmend. . '-7 j* -

i. i .ll e
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Für “das Herzogthuin Schlefien.

Landesordnung Kaifer Iofephs l. vom 9. Juli 1708 und Kaifer

Karls vom 20. Mai 1726. Die kirchlichen Verhältniffe wurden durch

die Sanctionen vom 13-' September 1707 und 8. Februar 1709 ficher

ggfteflt* . .*1 i. [[8187]. :i721

2) Ständewefen.

c. .Z Die unbefchränkt monarchifche Form der Regierung ift

durch d.ie Landfiä nde gemildert) die). wenn' fie auch nicht an der Ge

feßgebung und Landesbefteuerung bewilligendenAntheil nehmen) und

die Nlachtvollkommenheit des Monarchen keineswegs befchränken) den

noch auf die öffentlichen Angelegenheiten als berathende Eorporationen

einen bedeutenden Einfluß üben. *K

Landjtände find: - ' - ,

1) Im Lande Oefterr-eicl) unter der Enns mit dem

Landtage zu Wien. l -

2) Im Lande o b der Enns mit dem Landtage zuLinz. -

-. .

3) In Steiermark zu- Greis.

4) - Kärnthen - Klagenfurth. * '

*7 5) - Krain ic - Lai-bach. (T; __ m- x _

6) - Tyrol - Innfpruck. ' '- " '_“ *l *i*

e.“ 7) - Böhmen - Prag_ ..*' .t . 30.1' -. .1.. 1

8) - Mähren - Brünn. "*- '*'-**7 *'*' *"1* 'O

9) - Schlefien mit dem Fürftentage zu Troppau. *' -

Die Eintheilung der meiften Landftände befieht: i -i- **

1)Prälaten|and: höherer Elerus' '- _

2)Herrenftand) Fürfien) Grafen und Freiherren) welche

das Recht der Landftandfwaft befißen. > -'-' -

3)Ritter|and: der niedere begüterte Adel) Ritter) aber

nicht blos geadelte fogen. Herren von) oder Edle von.

. 1) Der Stand der landesfürfilichen und freien Städte

.. . und -Märkte. Es-erfcheint aber nicht der Bürgerftand) fon

' u'- dern die Stadt felbft als Stand dirt-cl) deren Vertreter.

In Böhmen find 4 prioilegirte k. Städte als Stände) in Nieder".

öfterreicl) unter der Enns 18 mitleidende) d. h. landesfürfilime Orc

fchaften) wovon 14 Städte und 4 Marktflecken) im Lande ob ?der

Enns 9) in Kärnthen 4) in Kraiu 7) in Mähren 7 Städte) *welche

dur-ä) 14 Abgeordnete repräfentirt werden) die jedoch nur 2 Stimmen

bei-ree- - - - *2 - -
In Steiermark werden die 36 Städte durch 2-'fiimmfiihige

Abgeordnete aus jedem Kreife vertreten. Nach der allerh. Entfchließung

vom 13. October 1826 beftehen für S alzburg nur 3 Stände) kPrät

taten) Ritter: und Bürgerftcind. '

In T1) rol ifc der Herren: und Ritterftcind in einen Stand ver

einigt) dagegen bildet der Vauernftand den 4. Stand. s'

39*
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In Ty r ol gibt es 18 immatrikulirte Ortfciyaften l).

In der Landfchaft Vorarlberg) welche übrigens mit Th rol

in der Verwaltung gleichgeftellt ift) beftehen die Stände aus den Ab

geordneten der Directorialftädte Feldkirch und Breg enz) einem

Abgeordneten der Stadt Bludenz und 16 Abgeordneten befonderer Land

gerichte. Eine Repräfentation des Adels und der kirchlichen Würden

träger befteht dort nicht.

Die fiändifche Verfaffung Sthlefiens) welches in adminiftra

tiver Beziehung mit Mähren irn engften Verbande fteht) erhielt durch

die Verordnung Kaifer Leopolds ll. vom Jahre 1791 eine neue Feft

ftellung. Die Landfchaft wird aus den Fürfien und Städten des Lan

des gebildet. Zu den Fürften gehört der Herzog von Tefchen

(Erzherzog Karl)) der Fürft Lie ch tenfiein) als Herzog von Troppau

und Iägerndorf) der Fürftbifchof von Breslau) als Fürfi von

Neiße und von Bielilz. ,Einen befonderen Prälatenfiand gibt es nicht.

Stände find die freien Standesherren und die den Landesherren unmit

telbar unterworfene Ritterfchaft) im Ganzen, nur 3 Deputirte. .Die

Landtage heißen Fürftentage) als Ausfchuß kann der conrentus publica

zu Troppau betrachtet werden.

Im Herzogthum Krain wurde mit Patent v. 29. Auguft 1818

die fländ. Verfaffung wieder eingeführt 2).

Die adelige Landflandfclyaft (das Incolat) wird in Böhmen)

Mähren) Schlefien) Krain und Tyrol von demLandesfürften

felb| verliehen) in Steiermark) Kärnthen) Lande ob und unter der

Enns nehmen die Städe neue Landesmitglieder felbft auf.

In Böhmen und Mähren wird auch der Befih eines land

täflichen Gutes zur Zeit der Erwerbung der Landftandfchaft vorausge

felzt) im Lande unter der Enns reicht die Leiftung einer Incolatstare

hin) in Steiermark vertritt ein bei dem Domefticum der Stände ange

legtes Vermögen von 10)000 Fr.) in Kärnthen von 6000 Fr. den Be

fih einer landtäfliwen Realität.

Das Recht der Landsmannfchaft heißt Indigenat) zur Ausübung

des Stimmrechtes ift jedoch die Einführung in den Landtag als Be

dingung gefeßt.

Der Wirkungskreis der Landflände wurde durch neue Inftructio

nen genauer bezeichnet und bezieht fich) wie erwähnt) auf Rathfcinäge)

Bitten und Vorfiellungen in Sachen) welche die Provinz betreffen;

ihnen fteht es daher zu) durch begutachtende Aeußerungen) Bitten und

Aufklärungen zu dem Zwecke der Staatsverwaltung und Gefeßgebung

für das Wohl ihrer Provinz 'thcitig zu fein.

1) Vgl. Pat. v. 24. März 1816, Diez-er, corp. court. (Latin-mine p. 18.,

auch ftatifi, Archiv für Südteutfchland l. S. 88) unter der Ruhr.: über die äl

tere fiändiftlje Verfaffung. . -

2) Rieger 1. c, p. 119,.
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Den Ständen fieht es insbefondre zu) daß die poftulirte Steuer

fumme nach dem Katafier umgelegt werde; in Tyrol) Steiermark)

Kärnthen) im Lande ob und unter der Enns) Böhmen und Mähren

haben fie auch die Einhebung der Grundfteuer zu beforgen.

In der Regel haben ferner die Stände der Provinzen:

n) Die Evidenzhaltung des Steuerkatafiers) worin alle

fteuerdaren Realitäten mit dem Erträge behufs der Grundfteuerreguli

rung eingetragen find.

i)) Die Wahl der Mitglieder zum bleibenden Ständecolle

gium (Ausfchuß).

o) Die Führung und Evidenzhaltung der fiändifclyen Ma trikeln

(authentifchen Verzeichniffe ihrer Mitglieder).

ä) Die Beforgung des fiändifciyen Ereditwefens) denn es wurde

in älteren Zeiten der Credit bei Anleihen auf die Stände gelegt) auch

die Schuldfcheine von den Ständen ausgegeben; diefes Ereditwefen ift

zu ordnen; fo. auch' der Domefiicalfond) welcher zur Befireitung der

Bedirrfniffe der Stände als Körperfchaft befiimmt ift. Es erifiiren auch

Domefiicalanleihen) Anleihen pro (101110 8113.

, 'uebrigens find dem Domefiicalfond oft landesfurftliclye Regalien

zugewiefen. Weiter fteht den Ständen zu:

e) Befeßung einiger Stiftungspläße und der Vorfchlag der Com

,petenten fiir Ricteracademien.

- 744l) Verwaltung eigener Lehr: und Kunfianfialten) z. B. in Böh

menädes' fiändifclh-temnifmen Infiituts und des Prager Theaters.

l Zur Beforgung der laufenden Gefclnifte ift ein permanentes Organ

vorhanden) (welches die Gefchäfte fo zu verwalten hat) wie in einem

äüdeeen Zweige der Staatsverwaltung. Diefes befiändige Collegium

ifiderfthieden") und heißt entweder Verordnetencollegium) wie z. B. in

der-“Prövlnz Niederöfierreich) oder fiändifther Ausfchuß) wie z. B. in

Böhmen) wo der permanente Ausfchuß aus 2 Mitgliedern des Herren

und 2 des Ritterftandes befteht. *i*

3) Der Adel.

Der Adel Oefierreiclhs fcheidet fich in den höheren: Herzoge)

Fürften) Grafen) Freiherren) und den niederen: Ritter) einfache Ade

liege) Edle von und Herren von. * *

*Erfierer wird auch der Herrenftand genannt. Nur diefer,

und (von dem niederen der Ritter-ftand gehört zu den Ständen der Pro

vinzen. - *

lDer öfierreimifclhe Adel ift erblich) nur jener mit dem Ritter

orden verbundene perfönlichz *aber auä) diefer wird auf Anfuchen in

den erblichen verändert. . e

Nebfi den gewöhnlichen Rechten des Adels auf Rang) Titel

und Wappen kommt ihm ein befonderer privilegirter-Ge

rich tsftand zu) und zwar in Eivilangelegenheiten das Landrecht der
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Provinz- in Eriminnlfiraffachen. das CriminalgeriGt der Hauptfiadt

in Poleizeiübertretungen das Kreisamt- und in denjenigen Hauptfiäd

tenl wo es eine fol>le gibtj die Stadthauptmannfchaftz im übrigen

aber ift er in den teutfchen Provinzen gleich anderen Staatsbürgern den

Civil: und Strafgefehen unterworfen. Der Adel i| bevorzugt durch

Anfpriithe auf gewifie Stiftungsplälze und Präbendenl durch ausfchließ

lichen Anfpruch auf das goldene Vließ- den Stephansorden und den

Sternkreuzorden. Bei gewifien Landes- und Erbämtern ifi der Adel

gefehliGes Erforderniß.

Als eine Bevorzugung rürkfichtlici) ihres PerfonalreGtes fieht den

Adeligen die Befreiung vom Zwange zum Militärdienfie zu.

Dem fiän d i fchen Ad el kommt als dingliehes Recht die Land

tafelfähigkeit zux d. h. die Fähigkeit- den Befiß fiändifcher Gitterl

weläle der Landtafel inne liegen (ungefähr Rittergittec» rnit den der

GrundherrfGaft zuftehenden Rechten zu erwerben. Diefes Befugniß

kommt ihnen jedoch nicht ausfchließlici) zuf denn auch Städtel als

C o rp o rationenl geifiliGe Körperiehaftenl dann die eingeborenen

anfäffigen Bürger gewifler privilegirter Städte können in einigen Pro

vinzen diefe Gitter erwerben. Bei der Erwerbung *der von dem Staate

veraußecten Staats-guter tft diefe Fähigkeit nicht nacmuweifenl eben

* fo wenig von deren Defcendenten erften Grades. ,

Das Rechw Familienfideicommiffe zu errichten- ifi

gleichfalls infofern eine Sache des Adels- als die Errichtung derfelben

wozu die fpecielle Einwilligung des _Staatsobechauptes erfordert *wird

in der Regel nur dem hohen Adel bewilligt zu werden pflegt 3). 7

F Die Adeligen als Befiherfolwer Güter haben als Obrigkeit nebfi:

den Rechten auf gewiffe -Giebigkeiten dortl wo auf dem Lande keine

landesfiirfilichen Gerichtebeßehenl die Patritnonialzzeriältsbarkeitf welche

mit ,Ausfrklluß _der,Criminalgeriwteibarkeit (in den erzherzogl, öfierreich,

Ländern auch zum Theil die Criminaljucisdictionldie gefamrnte Civil

jurisdiction/ fowie die polizeiliche und niederepdlitifche Verwaltung in

fich begreift.

Den Obrigkeiten fiehen ferner in den altöfterceiehifwen Pro

vinzenxmitäA-usnahmt non-Tßrol- die Dominican-echte zu-.das find

Reehte-aufbefiimmte Grunddienfie- Naturalleifiungen- die Robot oder

Frohnenl dann das Recht der unmittelbaren-Steuerumlegung und Ein

hebung/ eine gewifie Strafgewnlc über die ihnen unterthänigen Bauernl

im Falke der-,Uiichtleifitiug obrigkeitliwer Fordernngenl fodann die Auf

fitht über die Verwaltung und Verfaffung der unterthänigen Dörfer,

Märkte nmjwStädteh weiterfdns ausfchließende JtaglirethtX das' Vier

orzeugnifi-urld AusfGankWt (j.- beaxanell etpeopjnoncii) innerhalb des

Gebietes ihres Dominiums. l - -

* x 'Stenerinitnunitätlgenießt -der Adel in Oefierreich nicht.

3-14 -- .- *M

Ik'- 3) WHofcanzkeideevßW-M. Juni MZTN-'xfen 1te. p. 130:* * t i -
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Die Entwiwelung des Bürgerfiandes in den ganz teutfchen

Provinzen hat mit den übrigen teutfchen Ländern Gemeinfamkeit. In

den tirfprüitgliwen flavifwen Provinzen. Böhmen. Mähren und Schle

fien. wurde ein Bürgerftand durch teutfche Anfiedelungen oder Nach

bildung derfelben feit der Mitte des 13. Jahrhunderts gefchaffen. ...UN

Der Bürgerftand begreift in einem weiteren Sinne alle-EWR_

ner der Städte und Märkte. welche die Mitgliedfmaft an den Rechten

derfelben haben. in fich. In einem engeren Sinne find jedoch nur die

Einwohner der königlichen freien Städte und landesfürfiliwen Märkte

in dem vollen Genuffe der Bürgerrechte. „xfiqä ...z

Die Einwohner der Schug- und unterthänigen (Herrem) Städte

und Märkte find in mehrfacher Beziehung befchränkt. WWU,... „W7

Was nun die Arten der Städte felbft betrifft. fo unterfayeidet man

in den teutfchen und böhmifclyen Provinzene '* 77;-,

ii.. a) Landesfürftliwe Städte. -welche unmittelbar unter dem

Landesherrn und den landesfürftlichen Behörden fiehen. Zu folchen

gehören in Böhmen: z" .ZH 3.5 7.7

laser-ji) Die freien königlichen. welche _unmittelbar dem Lan

desgubernium oder der Regierung unterjiehenz dahin gehören auch die

königlichen Bergftädte. .FW- ..a m,

:e 2) Die landesunterkärnmerämtlichen in Böhmen und

Mähren. welche unmittelbar dem Landesunterkämmercrmte als.einer

Verwaltungsbehörde. theilweife aber auch dem Gubernium unterz

l ene '- - . - *-7- - -
g h Leßteres Verhältniß hat fich in Böhmen ,aus eiuergqnz befonderen

Begünfiigung des .Städtewefens unter König Ottokar .in der 'Mitte des

1x7..Iqhrhundertsherausgebildet. Diefer :König hatt-enden .Indien

eineJrnzuunität vonZguden oder Zuppen (der, xallgemeinen Landes-NU:

faffung zugefichert und fie unter feinen .ilnterkämmerer gezielt-t.) ..Daf

felhe ,fand .auch iirMähren ftatt. z wo. jehudas_ uijveckammernmt. fchon

quiet-skill. (Die We-koednung unter .der e.. W.iii..iedo.s"ner.-iee

qxd-Wäiißpqtiäie) 7.7i. : - - „u-Z: - .*- .-: 2'.. .ir-er - - -> -' - Y:

3) D ieexiuzi 9 (ich .er Leider eingee- d-.te-er-.Boieieqe- teilt!)

urwrüaalicb: zum Leibgedinae. der».K.önigin:geböi-te,u„ .gab ic.. .ehwohl

k. Städte. gleichfalls in Verwaltungs-fachen,nichtzunnxrttel grzlzemfGu-I

hetniurtdiondern der; »Landgegntereäwxpeeergrngerfieheäz -- .j z.

... Einige renden ifreien kföniglichen Stähtenroerheßn. anche' .tiv j (e;

ger-te -aeqquut- .weil fie .exe .Resi-:dece-?qndficxneieafc „ml-Wi .die
Bürger einiger freien königligljgnzznd :unterßgm grgmtl.. Städte", hier.,

ßen in Folge von Privilegien' früherer Landesfur en individuelle *and

tafelfähigkeit. ("Wii-- - lui! -'-'- *

a.- -1. 'Dielen könig-easier :Statuten geoeeülberaaibt es :in jenen

Provinzen. wo-deräsieunWeerWeits-*eenband-.befitm mtb Ötteeklfiädts

Djsfeufilxluikbiiiff:ttaigiitnßlrnnil 5ij“.'.;z.“.t."*ex* mi“. Lex-n ,tritt *girl i :. i 3:3
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b) Schuß- oder Municipalfiädte) [odann

o) unterthänige Städte und Märkte.

Diefe Städte unterftehen einer GrundherrfGaft) fie find fohin ein

Theil der Herrfciyaft.

Befieht ein bloßes Schußverhältniß) eine bloße Ueberwackxung der

Verfafiung und Verwaltung der Stadtgemeinde oder deren Vermögen

in erfier Jenfianz) fo heißen fie Schußfiädte. Zuweilen find auä) die

Jnfaffen oder die Gemeinde in corpoke zu einem Schußzins verpflichtet.

Die Gewerbs- und Bürgerrechtsverleihung fieht in der Regel der Ge

meinde zu. Die unterthäni g en Städte und Märkte hinge

gen find den Dorfgemeinden im Ganzen gleichgefiellt. Das Be:

fugniß) Märkte zu halten, und der bürgerliche Gewerbsbetrieb (Zunft

laden) machen in der Regel den Unterfäfied von gewöhnlichen Dörfern.

“*7 Die Einwohner diefer unterthänigen Städte find eigentliche un

certhanen der Herrfchaft) fie find zu Frohndienfien) Grund

zinfen verbunden. Sie bedürfen zur ueberfiedlung den EntlaßfGein)

zur Verehelimung den Meldezettel.

Die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch eigene Ma

gifirate) die Grundbuchführung und die Gewerbsverleihung find keine

eigentlichen unterfcheidungsmerkmale beider Arten von Städten. Ein

zelne-von den Grundobrigkeiten ertheilte Privilegien erweitern bald

die Befugnifie) und da das ganze Verhältniß nur auf folche von Ort

zu Ort verfchiedene Befiimmungen gegründet ift) fo kann eine ganz

genügende Begrifisbefiimmung nicht gegeben werden.

(Ein ähnliches Verhältniß befieht auch in Oefierreich unter der

Enns. Man unterfcheidet dort:

:'1) La'nd'e'“sfür|liche .Ortfchaftem welche befondere politifciye

bürgerliche Rechte und Vorzüge genießenF keiner fremden Obrigkeit un:

terworfen find) unmittelbar unter den landesfürfilimen Behörden fiehen,

und das eigentliche Städtewefen bilden.

2)-Freie Städte und? Märkte) welche als folche -im re>)t

lichen Befitze gutherrliGer Rechte find) deren Mitglieder jedoch gegen

über _der Gefammtheit der Gemeinde) allen politifchen Verpflichtungen

des unterthänigeir' Bauernfiandes unterliegenz und endliä)

' " 3) unterthänige Münicipal- und Schußdrter) welche unter

dem Schuhe einerDerrfchaft fiesen.

_Qie-_Landmannfmaft'kommt 'der _Stadt Wien *und den übrigen

18 landesfürfilimen'*ÖrcfGaftenzu) .vtcy |eht die Landtafelfähigkeit

ihnen nicht zu. “ Diek. Stadt Bruck -hät das ganz eigenthümliche Pri.

vilegium ) adelige (Hüte-r infilngiarn zu befißen.

5) Der Bauernfiand.

1?Die LeibeigenfGafi-ifi? in-'Oefierreiciy baum. .Bauernfiande durch

.Kaifer Iofeph 1].- :gänzlich entry-gehoben) nnd-dan* Patent vom 1.' Septem

ber 1781 läßt nur noch eine gemäßigte unterthänigkeit-fortbefiehen) das
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allg. burg. Gefeßb. fpricht gleichfalls den Grundfaß aus. daß Sclaverei

und Leibeigenfchaft in den Ländern. wo das Gefeßbucl) Geltung hat.

nicht geftattet fei.

“Schonfeit der Regierung Kaifer Karls ill. und noch mehr unter

der erlauchten Kaiferin Maria Therefia hat man aus nationalökono

mifchen Principien begonnen. den feit der Zeit des Faufireciytes nieder

gedrücktenxBauernftand zu heben. um ihn. als den Hauptcontribuen

ten der Staatskoften. in einem beitragsfähigen Zufiande zu erhalten.

Aus diefer Periode find die meifien Robotpatente. dann die wich

tigfien Generalverordnungen.

Die beffere und heutige Gefialtung des Unterthanenverhältnifies

gehört der Regierung Kaifer Iofephs an.

Diefe von diefem Monarchen beabfichtigte gänzliche Regulirung

der Naturaldienfie in einen fefigefeßten Geldzins wurde jedoch bald nach

feinem Tode behoben.

Wo in Oefterreicl) das Unterthanenverhältniß ftatt hat. |eht der

unterthan zu feiner Obrigkeit in einem Schuß: und Obligationsver

hältniffe. Die Obrigkeit ifl als Grundherrfämft verpflichtet. den un

terthan in Criminal: und fchweren poliz. uebertretungsfällen zu vertre

ten. ihn in mehreren Fällen zu unterftüßen.

Die Forderungen der Unterthanen gegen ihre Obrigkeit haften auf

dem Gute. fo daß auch der neue Erwerber für die feit 3 Jahren nicht

erfüllten Verpflimtungen der früheren Obrigkeit verbindlich bleibt.

Außer Böhmen und Mähren iii in den übrigen Provinzen den

Unterthanenforderungen der 8. Theil des Werther) (occur-ä) als eine |ill

fchweigende gefeßlime Hypothek eingeräumt. '

Der unterlhan felbfi ift perfönlici) frei. er darf frei überfiedeln.

kann Stand. Gewerbe willkürlich wählen. fich blos mit Löfung eines

unentgeltlichen Meldezettels ungehindert verehelirhen. Er ifi mit Aus

nahme der wenigen uneingekauften Bauergirter (mit einem blos erb

li>)en Nußeigenthum) freier Eigenthümer feines Grundbefißes. Die

Befchränfungen in dem Verfügungsremte beruhen auf dem national

ökonomifthen Principe der Gefchloffenheit der bäuerlichen Grunddotation

und der ungefchmälerten Steuerbeitragsfähigkeit.

Die in den verfchiedenen »Provinzen Oefterreichs kundgemachten

Bauererbfolgeordnungen ftimmen im wefentlicloen überein. und enthal

ten von dem allgemeinen Erbrechte keine Abweiäyung. fondern nur An

ordnungen uber die Antretung des angefallenen Befißes. den Vorzug

des männlichen Gefchlemtes vor dem weiblichen. dann in der Erhaltung

der Gefmloffenheit des Befihes.

Gegen den Grundherrn ift der Unterthan zu den landesübliGen

oder vertragsmäßigen Leifiungen verbunden. z .

Die Größe einer fol>7en Leiftung muß jedoch im Zweifel durch. ger

richtsordnungsmäßige Beweife dargethan werdeinxxu 4 a.
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Z. mDieivjehcigtiezL-*ifiung des Uynterthans i| die Fcohne- allgemein

in .SHeßieereickl'aiR-oklotM genannt, Die _hierüber erflofienen Gefeßhejiim

mungen enthalten nur das Maximum der Leifiung und fcioließen eine

mindere Leiftungf welche durch urbarialoertriige nachgewieien werden

können!, nicht aus.- . * j W _

._- Die _Robot darf in keinemFalle mehr als 3 Tage der Woche be

tragen- 'die Größe wie die Art der Leifiung wird in einigen Provinzen

nach. der Große des Kiefihec?N in anderen na-chl-dem 'Steuer-Fuße be:

fiimmt. _ - _ r

* Die Perfonalrobot beträgt nur 13 Tage des Jahres. Waifen

dienfte werden nur durch 3 Jahre geleiftet. ' _

* Die Robot- fowie alle Reallafien- find ablofungsfähig und kön

nen im Falle des Uebereinkommens entweder zeitwei-fe (relnjcjou) ode.:

auf immerwährende Zeiten mit Zufiintmung der Tabulargläubiger des

Gutes abgelöft (oboljlion) werden. - . .

Der Zehent ifi nur in einigen Provinzen Sache der Geundhm

fGaft- in anderen hat ihn die. Geiftlickoieit a-reznßeikecixeeix fo in

Beihme-nf Mähren. Im Zweifel fpricht die Vermuthnng für 'die Freie“

heit des Grundes. 7 .

Das Heintfallsxecht erblofer Banergüter an die Obrigkeit iii dureh

Gefehe beftimmt und befchränktx und -tcitt nur in Ermangelung von_

teftamentarifcioen oder ,gefehlichen Erben ein. , .z

- In Böhmen finder' das HeimFallsreclot-nut in Folge eines vor

dem Jahre 1789 gefchlofienen :Vertrages fiatt- außerdem fällt das

Bauecrguc dem Flo-tus anheini. Eine Ausnahme machen nur die lehen

baren -Bnuergüten- .e- .

Jedes der Obrigkeit heimgefallenez Gut rnuß-jedochz da dieGrnnd

dotation: des Vanernfiandes .nicht vermindert *werden darf, mit einem

muen Uuoerthanbefijftetroerden.-- 'tx-Twi- .-:. -

. Eine Belrhräniungrdes 'Saialtungsrechtesr mit den Rufiicalgrün

den liegt-in der, Gebundenheic derfelben-r -in denn fogen. ,r-Beliiftnngs

zwcmge. Es .dürfen die zu einem Bauergutngehörigen, demfelben im

Kniafi-er zugefichriebenen Grundevnn-idemfelben »nicht get-rennt, .noeh

ahgezfon-dentaveräußert werdenl davon-lind -jedoeh einzelne nicht zuge

fcloriebene Grundfliicke ohne Wohnhaus, (freie lleberliinder) aut-genen'

men. :Die -Untheilbnrkeit der: Bauergljrter i-fi felbfi- in Ferien Provinzen

ansgefiprochen, wo kein- .untecthnnsnerbandvorhanden- ifiF fo in Tyrol.

Wie in anderen Ländern .Teutilitizlnndsl (hat fich i-n-Oefierteicl) *das

Jinfiic-ut der Gutsabtretung an den ältefiemSohn (erfrühte Erbfolge)

mitxder Benelli-ng des Ausgedinge-Znund--die Heransznhl-nng :an - die

iibrigen Erben in unveczinsliwen Friftenzahlungenx ?Währungen ;und

Eoblgel-dec--xtl-teialce :Reschtsg-ewohnheiten erhatten, nnd lebt als .eine dem

Yauerfiande zuträgliciyeilebnngh *stheilweife* .geießkicly modificirt, [im

.rWxegifßßtxnnx.; m' 9d;- .6 WMF: 'l i--,-.;.**- .cn

Das Infiitut der .Inoorjtnmiiothfrhaftzifi SAW-verboten.»
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x Das Landemium und das Mortnar iii nur-in einigen Provinzen

landestoerfaffungsmößig) fo in Niederöfierreich und Steiermark) Kärn

thenz in anderen kennt man blos das vertragsmäßige Laudemium) in

Böhmen) Mähren und Schlefien. . 4, ii'- *ii-ie* " '

Das grundherrlicin Abfahrtsgeld (Na-rhfteuer) befieht nur-in eini-,

gen Provinzen) und wird mit 5 0/0 dort abgenommen) wo ein Vermö

gen ins Ausland geht und dießfalls kein Freizugigkeitsver-trag befteht)

das Recht muß jedochvon Fall zu Fall erwiefen werden. Wird das

niht erwiefen) fo fällt diefes 50/9 Abfahrtsgeld dem Staate zthwelcher

ohnehin das" 50/9 landesfiirftl. Abfahrtsgeld dort einhebt) wo es nicht

durch Staatentractave abgefchafft ift.

Auch bezieht die Hertfhaft als-Patri-monialgerichtsbarkeit Tabea.

und Gebührenfüe die Grundbuchshandlungen. Die Größe wird durch

eigene Turner-enen und beftätigte Gewohnheiten befiimrnti. --eltlllk .

Das bisher Gefa-gte bezieht *fich in der Regel nur auf die fogen.

Rufti-calwirmfrhaften) d. h. jene Grundfiücke) welehe fchon aus »friihe

ren Zeiten) als die -demBauernfiande zugetheilte Grunddotation) immer

bei demfelben: bleiben mirffen und mit der Rufiicalftener belegt find.

Diefe Grunde dürfen von der Obrigkeit nur im Wege des Taufches

gegen andere' obrigkeitlime Gründe an fich gebraGt werden) fo daß der

Rufticalbefiß der Unterthanen nicht gemindert werden darf. Im Ge

genfahe gibt es in denaltöfterreichifchen Provinzen noch fogenx-Domi

nicalgrundftücke) welche 1irfpriinglicl) in dem Katafter als obrigkeitliPe

Gründe inneliegen) aber demunterthan im Wege des Erbzinsvertrages

übergeben-wenden. Diefe Oominiealbefißungen) deren 'Eigenthirmer

Dombnicaiiiien xheilßen) richten fich ha-uptfäclolicl) nach dem _befiehenden

Veetroge. Siexunverl-iegen nicht-dern Robotpatente) ihre Arbeiten find

nur vertragsmäßige) fie haben ein erbliches Nuvungseigenthum_ und

zahlen in der Regel nur einen kleinen Erbzins) zur Anerkennung des

Obereigenthums. Das Eaduritätsreckyt und die Abmeierung_ richten

fich meilsnaeh dem Berne-ige)- :theils nach anderen *gefeßliciyeir- Normen.

“ WOie-"iozze-n. Freiba-uern find-inBöhmen und Mähren unterthanen)

Mühe-non* der-Robot oder anderen urbarialleifiungen befreit find. Sie

flehen erntet-ver (verminderte-ee die-r Obrigkeit. -

Die Freifaffenguter in Böhmen find hingegen in kein-em unter

thanenverbnndez die Befilzer haben volifiändiges Eigenthu-m ihrer Gu

ter und üben auch Rechte) welche-nur dier Obrigkeit zuftehen) fo (das

Iagd- "und Braurecht aus. Sie unterftehen der Gerichtsbarkeit des

Lande-echtes inBöhmen. Doch find -ihreGuter nur ,mit der Rufii-cai

fieuer belegt) und haben keine-.grundobrigkeitlihen Rechte. aide* 97*.

Die .Freifaffon- in :Mähren find zum Theil jenen in :Böhmen

übereinftiinmend) doeh »liegen nicht alle der Landtafel inne) denn einige

find-'in-ben Grundbirchern enrhalten.-- * ,ri *za-e > wir - -n--t , .e773

Die in Steiermark vorkommenden Freifaffengüter und Freihäufec

gehören auch zu keinem Dominium) liegen dem ifiändifthmmKatafier
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inne und zahlen. fowie Dominien. 25 0/0 von dem rectificirten Ertrage

als Dominicalcontribution. Sie haben keinen privilegirten Gerichts

fiand.

_ In Schlefien gibt es Scholtifeien. 'deren einige auch rittermäßig

find. zu deren Befiß das Jncolat erforderlich iii,

Die bäuerlichen Grundlaften dürften in naher Zukunft eine andere

Stellung bekommen. nachdem die Gefeßgebung 'nun auch die Ablöfung

der auf dem Bauerftande ruhenden obrigreitliwen Dienfie. Zehnten und

Frohnen ausgefprochen hat. Wefentliche Erleichterungen enthält die

allerhöchfle Entfchließung vom 14. Der. 1846. welche freiwillige Ab

findungen zwifchen Grundzehentherren und ihren Grund'- und Zehenr

holden über die Naturalfrohne und Naturalzehnte unterfiiiht. Der

früher nicht fo deutlich ausgefprochene Grundfaß der Zuläffigkeit von

Ablöfungen und Umfialtungen der Grundlaften durch Erleg eines

Capitals. durch -Grundabtretung. durch Verwendung

von Gemeindevermögen. iii nun allgemein anerkannt und die

Regierung hat das Wunfchenswerthe' und Wichtige des Fortganges die:

fer Verhandlungen den einzelnen Gemeinden in neuefier Zeit kund

machen laffen. Eine Unterfiirßung wurde der Verhandlung dadurh

gewähit. daß jene Schwierigkeiten bei Ablöfungen durch Fideicommiß

anwarter und Pfandgläubiger erleichtert wurden und die Gerichtsbehör

den in manchen Fällen die Bewilligung ertheilen können. wo der Vor

theil des Gutes erfichtlick) ifi.

Die für den Bauerfiand fo einflußreiche Umwandlung und Löfung

der obrigl-eitlichen Lafien wird vielleicht in Zukunft erft dann wohlthä

tig werden. wenn fich die Stände diefer Verhandlung annehmen und

auch darauf hingewirkt wird. daß folche Belafiungen nicht noch immer

von neuem gefchafien werden können. -

16) GemeindeverfaffungY

Was die Gem eindeverfaffung anbelangt. fo ftehen die un

terthänigen Dorfgemeinden unter einer Ueberwachung und Bevormun

dung durch die grundherrliclpen Gerichte. übrigens aber noch unter einer

controlirenden Aufficht der Kreisämter und Landesgubernien oder Re

gierungen. .

Jn der Gemeinde felbft hat der von ihr gewählte Ortsrihter

und die ihm beigegebenen Gefchworenen die erfie unmittelbare Aus

übung einzelner Polizeigefclyäfte und die Verwaltung des Gemeindever

mögens. jedoch in einem geringen Grade. Sie genießen in der Regel

keine Befolduug.. blos die Befreiung von Frohnen.

Die Eommunalverfaffung bietet in .Tyrol einefelbfificindigere Ent

wirkelungfdarni-rls in den* anderen teutfchen Provinzen. Diefes-Lctjld

erhielt durch Patent vom 14. Iluguft* :181-9 4) ein eigenes Gemeinde

, . ., ,UZ/Z "gs-i .i-r- .

ä gz-Uzzz, 1. z„ z, zu, nig-nl .Ketten-til a'.- . -
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gefeß. Alle Grundbefißer) Paehterx Gewerbstreibendeohne Grund)

Vefiher im Umfange, einer Gemeinde find Mitglieder derfelben.

Iede bäuerliche Gemeindewählt aus ihrer Mitte einen Gemeindefvorfleher) der die Polizeigewalt und die Aufficht über, die iibrigen Com

munalbeamten ausübt) ferner 2 Gemeindeausfmüffe zur unterfiüßung

und Vertretung des Vorftehers) einen Eaffirer fur das Eommunalver

mögen und Steuereinnehmer für die landesfurjilimen Gaben; Vefiä

tigung der Wähler der Eommunaldeamten gefchieht durch landesherr

liche oder Patrimonialgerichte) weitere Unterordnung unter dasKrei-s

amt und Gubernien. Die Aemter find ohne Befoldung. - Zur

Uebernahme derfelben auf ein-Jahr ift jedes Gemeindeglied verpflichtet.

In kleinen Städten gibt es Magiftrate mit einem befoldeten Bürger

meifter) 4 unbefoldeten Reichen) 1 Kämmerer (Verwalter des Gemeinde

vermögens) und befoldeter Steuereinnehmer) gewählt von 12 Wahl

männern) in Gemeinden von 1000 Einwohnern von -16 bis 20 Wäh

lern) bei einer Einwohnerzahl über 1000 durch Stimmenmehrheit.

Bürgermeijter werden vom Kreisamte) die anderen vom Patrimo

nialgerichte beltätigt. xru.. nu: »linie-a ni. .

In großen Städten (Patent v. 4. Mai 1817) wurden auf gleich

Weife noch zur Unterftußung des Kämmerers ein Stadt- und Markt

fchreiber und Stadtbaumeifter) beide befoldet) gewählt. Die Agrar

und bäuerlichen Verhältniffe haben in Tyrol vielEigenthirmliches. In

keinem Lande befieht althergebrachte Gewohnheit neben der neuen fo

friedlich) wie in diefem Lande. Auch das öfierreichifcljeGefeßbuclj hat

diefe Verhältniffe anerkannt und gefehlici) fanrtionirt. Maria Therefia

verbot) die cultivirten Gründe für die Zukunft mit einem Zitife oder

Canon zu beläftigen (Hofdecret v. 11. Aug. 1770). Die Zinfen find

in Tyrol meiftens nur zur Anerkennung des Obereigenthums) fo kon/1

men dort ein aufgerichteter Zaum) ein Paar Sporn) ein Paar lederne

Handfcijuhe) ein Duhend Granatäpfel) eine Mehr Fliegen als Ea

non vor.

Nicht jo mäßig find die Grundzinfen in dem bis zum 16. Iahr

hunderte unter Görzifwer Herrfwaft gewefenen Pufterthale.

In den meiften Gemeinden Süd: und einigen Nordtyrols befteht

ein eigenes Verhältniß der ricini und non ricinj. Den erfieren als

ältefien Anfiedlern in der Gemeinde kommen gewiffe Vorrechte und

Lafien zu) wovon die Neuanfiedler ausgefchloffen find. Mit Hofdecret

v. 17. September 1831 wurde diefes Verhältniß anerkannt. So

haben z. B. in Wilken die Altanfiedler) fogen. Berechtigte) vor den

fpäter angefiedelten Söldner-n und Kleinhäuslern das Recht auf Wan

und Wald (Holz und Weide). ß , z

In» Tyrolwerden noch die Ehehafts- und Gemeindethädinge): Ge

meindethädigung) Ehafteding (Grimm) Weisth. [ll. S. 73.1) , als

Gemeindeverfammlungen zur Befprecljung und Verathung über_ Ange

legenheiten der Gemeinden abgehalten. Durch dieGubernialverordnmrg
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,vom 23. Januar 1822 wurde diefer altgermanifhe Volksgebrauci) als

eine fehr nützliche althergebrachte Einrichtung anerkannt und ihr Ford

befiehenausgefprochen. Die Kofien werden von dem landesfürfilicijen

Land: oder dem Patrimonialgerihte getragen,

J 7)Derg_eiftliche Stand. 4,

: * Der geiftliche Stand, ift in Oefierreich durch manche Vor

züge ausgezeichnet. Dieß gilt namentlich von dem katholilcijen Cirrus)

ttonwelchem folgende befondere Rechte und Auszeichnungen zu bemer

ken find: -.

1) Ihr erjier Rang unter allen Landfländen in jenen Ländern) in

denen derfelbe zur Theilnahme an den letzteren berufen ift.

:2 2) Die mit den höheren kirihlimen Aemvern verbundenen Titel

und Ehrenämterz fo führt der Erzbifcipof von Prag und Salzburg den

eines Primus .des Reiches) einige Erzbifmöfe) Bifchöfe haben Fürfieir

rang. . „ .

. ,3) Gtnießt die gefammte Geifiliwkeit) auch die akatholifhen Seel

forger) ein privilegirtes Forum) wie der Adel) indem es in Eivilange.

legenheiten dem Landrechte) in Erimiualfahen dem Eriminalgerihte

der Hanptftadc der' Provinz) in Polizeiübertretungen dem Kreisamte

unterliegt. n_ :. - - a, -.

, AlsEommu-nitäten erfreuen fich die Klöfter) Eonvente) Dom- und

Collegiarcapitet in Hinficht der Erhaltung und Bewahrung ihrer Ge

rechtßameeiner befonderen ueberwachung der politifmen-Behörden) in

dem jedes *wichtige Rechtsgefchäft nur'mit Eonfens derfelben als giltig

angefehen wird.

- *Wie die Geiftlichkeit übrigens den anderen Staatsbürger-n gleich

geftellt und den bürgerlichen Gerichten unterworfen ift) fo 1| fie auch)

mit Ausnahme der Kloftergeifilimkeit) zur Ausftellung' von Wehfeln

befähigt) und auch dem Wechfelgerichte unterworfen.

unter die Vorrechte der Geiftlichkeit in Oefterreich gehört' noch die

Befreiung von Militärdienftleifiung) von Tutelen und Euratelen) eine

gewiffe perfönliche unverleizlimkeit) wie fie ihnen fchon nach gemeinem

Reazte zukommt) und endlich das Recht auf competenten Unterhalt.

8) :Die Stellung der nichtkatholifchen chi-iii

. .lichen Glaubens-getroffen.

Die römifG-katholifme Kirche i| in Oefterreicl) die Staatskirhe

und wirdcvonLden Gefehen ausdrücklich die herrfchende genannt und als

folche anerkannt) wo hingegen gewiffe nichtkarhelifche ehriftlihe Reli

gionsbekenntniffe nur als geduldet erfcheinen. Doch hat die katholifche

Kirche iii-alternden Bundesländern weder eine Perfonal- noch Real

immuniität vor-den-Landesgefeßen. - - -!-'

Die fell-e Stellung diefer Verhältniffe wurde - außer Schle

fien) wo fchon friiher) namentlich anf Grundlage det Aitranfteidtet
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.fianden;hat) und dem zu dennErbognee Kreife Böhmens gehörigen Ge'

biete Afch) too-den Gerichts- und Lehnbefißern die bisherige Ausübung

idee jukiurrteccrieniaatieurum, *et viren. Zweier' .durch die femme-Tempera

mentspnnkve .vom 10. März1775 ausdrütklirhzrrgeficljert worden-war

--'er| durchdie Regierungsmaßregeln Kaifeir-Iofephs iii, »insbefondre

durch das Toleranzpatent vom 13. October 1781 begründet. .Nur in

Tyrol fuel' diFe-.Gefeße- weder juni-gemacht. werden) noch beikehen fie

?dert-raten in Kraft. . Gednldetek-chcifiliGpEonfeffionen find in Oefter

reich nuirdie-.Anhänger des Augsburger) die des helvetifchen Glaubens

befenntniffes-.unie die nicht unirten- Griechenz und in Böhmen noch

überdieß die Huffiten).welche.abeeider-Augsburgifmen. Eonfeffion beige

zählt werden. Dice-Verwandten. aller 'diefer Eonfeffionen werden unter

der .Bezeichnung Afcrtholiken.; begriffen.. , » *nr- 1:0

* In. den tentfchen-Lcmdesantheilen fiehen dieAratholiken den Ka

tholiken-in„allenebürgeriichen Rechten: gleich. o* Eine Verfciziedenheit

:befieht nurxin .ihrertirctzltcljer-:Soeilung und in der Befchräniung rück

ficiytlici) .einiger politifcizen--Rechteüdii-Die-Akatholtfen' haben das Recht

der freienxijedoci) nur ,privaten Religionsübungz der .öffent

-li-:chen iftxals :ein Vorreeht .derherrfchenden- Kirche) den Kaeheliken vor

behalten. Sie können daher) wo hundert Familien-derfelben Eonfeffion

:erifiiren u- ein: eigmes .Becher-us- und-Sihulen erbanenxdie Sacramente

-adminiftriireem öffennlimeVeg-räbniffeihalten. ei .TTV-iii

eine Sie-fielleicihre Stchulmeifieo 'und Pafiorm anydoci) habenifie die

Stolgebühoenifeetan den iatholifchen Geifiliwen-zu entrichten. -i-i

Zum .Käufer- und-Güteraniaufe) zum Bürger: und Meifierremte)

zu. gende-intimen. Würden und Eivllbedienfiungen werden fie ciisyenruncld

:zug-elaffenz »fie haben -nur eine ihrem Glaubensbekennmiffe angemeflene

-Eidesformelhierbeiabzulegen. '* M* '. . »

Diefe- Dispenfation ertheilt in Städten und-auf dem offenen Lande

das Kreise-mt oder 'in deffen Ermangelung die Landesregierung. Die

Dispens für das-iu?) inet-laws* ertheilt die Hoffielle. -

- Die Atatholiken genießen unter-anderem auch die Begünfiigung)

daß die eigene theologifchi-..Lehranfialt und die proteftantifchen Eonfifto

rien aus dem Staatsfchahe erhalten werden) die Religionslehrer mili

tcirfrei find) die Amtsrorrefpondenz der Superintendencen) Senioren

und Pafioren fierripel- und portofrei ift. Dic-ii -' 'im

e.: Rückfahrt-W der religiöfenErzie-hung der Kinder akatholifmer El

Wgelren folgende Grundfäher 0.-) . . . m- ise-ini ,Miri

x du) 1) Die vonaLatholifehen--Eltern -in- der Ehe erzeug- 'rund gebor

.nen Kinder folgen' der Religion-der'-Eltern. - *im ei) ' '

rie *- *Herrfiehxein Kind :diefer Aktiven-feinen aeetholifcljen Eltern ent

fernt und) uno' derGefnhi-c-t-dee *Zwanges- zu enrgehenZ-zu-kathdlifrhen

Peefonmcbegeben:: fo; muß nach allen Umftänden) insbefendre-den-“Kennt

niffen und Religionsbegriffen des-Kindes): dann derFreiheir deffelben)
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und was als urfacize diefes Berufes vorausgegangen ift) in Gegenwart

der Eltern) Verwandten oder Religionsgenoffen geforfcht) wenn fich ein

gilnftiges Refultat ergibt) die untecfuclyung nach fechs Monaten wieder

holt) und, wenn auch bei diefer der Befund fich befiätigt) das Kind bei

was immer für Jahren in der katholifchen Religion erzogen) fonft aber)

fo lange es nicht 'sui juris ifi) den akatholifchen Eltern zuritckgeftellt

werden. *

2) Kinder aus einer gemifchten Ehe find) wenn der Vater katho

lifch ift) ohne Unterfchied des Gefchlechtes in der katholifchen Religion

zu erziehen. Ift die Mutter katholifch) der Vater akatholifch) fo dur:

fen fie zwar nach politifmen Gefeßen nach dem Gefchlechte erzogen wer

den) und es kann felbfi eine jurisdictionswidrig vorgenommene Taufe

dem Rechte des Vaters keinen Abbruch thun. .Allein nach der Lehre

der Kirche mirffen alle Kinder aus gemifchten Ehen und unter allen

Umftänden katholifch erzogen werden) und kein katholifcher Priefter

darf eine gemifchte Ehe einfegnen) wenn der akatholifche Bräutigam

nicht eine zureichende Garantie geleiftet hat) daß auch die Kinder männ

lichen Gefchleclytes in der katholifchen Religion werden erzogen werden;

was auch für die Akatholiken im Afcher Gebiete gilt. Alle Heuraths

reverfe) auch die fchon friiher ausgefiellten) müffen von den politifchen

Behörden gefchüht werden.

3) Tritt von zwei akatholifchen Gatten der eine zur katholifchen

Religion zurück) fo werden) wenn es der Vater ifi) allexnoch zu erzeu

genden Kinder) ift es die Mutter) die Töchter katholifch erzogen. Was

die vor dem Riicktritte erzeugten Kinder) dann den Fall betrifft) daß

der Rücktritt des einen Ehegatten nach dem Tode des anderen erfolgt)

fo nehmen die Kinder) welche die Unterfcheidungsjahre noch. nicht erreicht

haben) und zwar ebenfalls wenn der Vater zurücktritt) alle) und wenn

die Mutter katholifch wird) wenigftens die Töchter an der Religions

veränderung Theil; den Kindern) welche die Unterfcheidungsjahre er:

reicht haben) wird die freie Wahl gelaffen) mit dem rircktretenden Vater

oder Mutter die katholifche Religion anzunehmen) oder im Akatholi

cismus zu beharren. Welche die Unterfcheidungsjahre find) muß von

Fall zu Fall nach den Geiftesfähigkeiten und Kenntniffen des Kindes

beurtheilt werden.

4) Wenn von zwei katholifchen Gatten einer Akatholik wird) fo

mitfien alle katholifch getauften Kinder ohne Unterfchied des Alters bis

zum vollendeten 18. Jahre in der katholifchen Religion erzogen) und

alle noch zu erzeugenden Kinder katholifch getauft werden) weil einer:

feits die Kirche ihren Segen den Brautleuten nur: unter der Voraus

feßung) daß fie künftige Glieder der-Kirche erzeugen werden) gefpendet)

andererfeits der dem katholifchen Glauben. treu gebliebene Gatte auf die

katholifche Erziehung feiner Kinder ein Recht erworben hat) welches ihm

der zum Akatholicismus irbergetretene Gatte durch jene einfeitige Hand

lung des Uebertrittes nicht nehmen kann. .
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5) Belangend endlich die nnehelichen Kinder: fo muß fich der

akatholifwe Vater. der das Recht. folche Kinder in feiner Religion zu

erziehen. behaupten will. gleich bei der Taufe als Vater erklätenz fonft

bleibt die Erziehung der Mutter irberlaffen. Ein von einem Katholiken

mit-einer Proteftantin unehelich erzeugtes Kind ifi immer katholifch zu

erziehen. Uneheliche Kinder. die' von ihrer Mutter nicht ernährt und

erzogen werden können. und daher auf Koften des Staates unterhalten

werden müffen. dann Findelkinder. können nur in' der katholifchen Re

ligion erzogen werden. 3x* e 7 *

- ' .-4 .-1- :uf :

9)Stellung der Inden. 4. »7- 5

Die Stellung der In d en in Oefterreieh ift von Provinz zu Pro

vinz verfchieden. Am zahlreichfien find die Juden in Galizien. deni

nach in Böhmen und Mähren; imNiederöfierreicl) ift die Anzahl der.

Juden höchfi gering. »

- 'Die Stellung der Juden gewann unter der Regierung Kaifer Jo

fephs ll. einen fefien Organismus. indem er. fowie für Galizien. auch'

für Böhmen ein eigenes Iudenfhfiem erließ (vom 3. Atigufi: 1797. für

Mähren Pat. v. 13. Febr. 1782. für Niederöfterreich Pat. v. 2. Ian.

1782). -

» , Leibzölle. Toleranzmauthen. Paffir- und Nachzettelabgaben. das

Verbot in Städten zu übernachten. an Sonn- und Feiertagen frei aus

zugehen. öffentliche Belufiigungsorte zu befuchen. die unterfmeidende

Kleidertracht. find längft abgefchafft.

* Die Ifraeliten find denfelben Civilgefeßen und Gerichten unter;

worfen. ihre Zeugenfwaft gleich den Chrifien von gleicher Beweiskraft.

Was ihre fiaatsremtlichen Verhältniffe betrifft. fo haben die Ju

den in Böhmen und Mähren fchon in früheren Zeiten anfehnliche Be

günfligungen. Im Iahre 1620 wurde ihnen bereits von Kaifer Fer

dinand ll. die Freiheit ertheilt. Handel zu treiben. alle Iahr: und

Wochenmärkte zu befuchen. Im Iahre 1648 erhielten die Juden das

Recht. fich anfäffig zu machen und landtäfliwe Güter' zu befißen. Allein

durch den Landtagsfwluß von 1650 wurde* ihnen in beiden Ländern die

Niederlaffung unterfagt. wenn fie nicht nachweifen konnten. im Iahre

1618 bereits angefiedelt gewefen zu fein. Diefe Anordnung wurde im

Iahre 1726 beftätigt. und die Zahl der jiidifclyen Familien in Böhmen

auf 8541. in Mähren auf 5109 fefigefeht. welche Zahl 1789 in Böh

men auf 8600. in Mähren auf 5400. dann 5900 erhöht wurde.

welche jedoch nicht vermehrt werden dürfen. (Für Schlefien ift 119

die Normalzahl.)

Was ihre Religionsitbung betrifft. fo ifi ihnen die freie Ausübung

ihres Bekenntniffes gefiattet. die Erforderniffe für die anzuftellenden

Rabbiner vorgefchriebemwelche von den Kreisämtern zu überwachen find;

fie führen die Geburts-. Trauungs- und Sterberegifier unter Aufficht

der kath. Seelforger. r >

kill. - 40
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-Eine eigentliche Gemeindeverfa-ffung befieht in dem Antheile des

teutfchen Bundes nur in Prag. In Wien fcheidet man die Ifraeliten_

in geduldete und fremde. Die. erfteren haben alle jene Rechte- wel>)e

den Jfraeliten in anderen Provinzen zukommenz die fremden erfcheinen

aber nur als Griffe und dürfen den Handel nur wie auswärtige Kauf

leute fuhren. ..- e

Da wie erwähnt die Familienfiellen in Böhmer" Mähren und

SGlefien befthränkt findA fo können die Jfraeliten nur mit Bewilligung

eine Ehe fchließen. Auch fremde Juden dürfen fich nur unter der Be

dingung in diefe Länder uberfiedelnx wenn fie entweder eine Familien

ftelle erwerben oder befondere Erforderniffe nachweifen.

Den Inden ift geftattetWeciyfelfiändej. Gtoßhandlungen' und förm

liche-Handlungen zu errichten, auch ,obrigkeitliGe Grundfiücke zu pack)

teu. :Sie können! alle Edmmercial- und-'Pdlizeigewerbe erlernen und

als Meifter ausübem fie können Doctoren der Medicin und Rechte und

Advocaten werden- eigeneSchulen nach Mufie-r der chriftlichen er;

nana

Nur von Pachtung gewiffer Objecte- als unterthäniger Grund

*ftücke- des Zehenc von Stimnkhäufern und Mahlmühlen find fie gefeß

(ich ausgefmloffenz zu öffentlichen Staatsbedienfiungen werden fie in

der Regel nicht zugelaffen. In der Erwerbung von liegendem Eigen

thum find fie mehrfach befchränkt- auch riickfiGtlici) des Wohnfißes nur

auf gewiffe Modificationen angewiefenz am befchränktefien find fie dieß

falls in Oefierreick) unter der Enns-wo fie fich auf dem flachen Lande

nur dort aufhalten! wo fie eine Fabrik oder ein nützliches Gewerbe

treiben.

Landesgefeße und Verträge zwifchen den Ständen haben in Steier

mark die Anfiedlung und Duldung der Juden gehemmt. Die fteieri

fchen Stände haben im Jahre 1497' von Maximilian um eine fehr be

deutende Summe das Recht erkauft- daß keine Iuden geduldet werden

ditrfen/ um fo den Landesfürfien für die vielen Vortheile- welche die

Judenfieuern der Kammer eintrugen- zu entfchädigen.

Es ift in der Landhandfeft 17.31.32. befiimmt- daß in diefem

Lande keine Juden geduldet werden.

Um das Jahr 1496 wurden von demfelben Maximilian die Juden

aus den Herzogthümern Kärnthen und Krain- entfernt. Ein gleiches

Schickfal hatten fie in Salzburg. Ihre Entfernung aus diefem Lande

gefchah durch ErzbifGof Leonhard von Keutfchach 1495-1519.

unter der Regierungsperiode Kaifer Iofephs wurde den Juden ge

ftattetj den Jahrmarkt der Hauptfiädte diefer Länder und zwar zu Greiz,

KlagenfurtX Laibach und auch Linz zu befuGen und fich dort während

der Marktzeit aufzuhalten.

Auch in jenen Ländern/ wo die Juden geduldet find- haben fie

außer der gewöhnlichen Steuer der Staatseinwohner noch befondere

Abgaben und Steuern zu entrichten „ theils VecmögensN Familien
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dann auch eine eigene Verzehrungsfieuer. - Doch wurden insbefondre

in Böhmen) wo) außer Galizien) die größte Anzahl von Juden leben)

.in Betreff ihrer Steuer bedeutende Erleichterungen gewährt.

10) Gerichtsverfaffung und Verwaltung.

.Die öfierreicizifmen Eivilgerichtsfiellen theilen fich in die

allgemeinen oder Ortsgerichte) und in die befonderen oder privile

girten Gerichte) je nachdem ihnen alle) nicht befonders ausgenommene

Perfonen und Rechtsfachen ihres Bezirkes unterworfen find) oder fie

nur über gewiffe Elaffen von Perfonen) oder nur über beftimmte ihnen

zugewiefene Rechtsangelegenheiten ihr Amt handhaben können. Als Orts

gerichte erfcheinen folgende Gerichte: >

l. Die fogen. Dominical-) Orts- und Bezirksgerichte) oder Iuftiz

ämter der Grundherrfcloaften in Oefterreich unter der Enns (779),) im

Hausruck) Traun- und Mühlkreife des Landes Oefierreich ob der Enns

und Salzburg (670)) Pfleggerichte und Dominien in Steiermark (909)) _c

im Klagenfurter Kteife Kärnthens (422)) in Böhmen (1061)) in

Mähren und Schlefien (511)) in Tirol 4 PatrimonialgeriGte. Der

Urfprung der. Patrimonialgerichtsbarkeit reicht in Oefierreich' bis ans

Ende des 13. Jahrhunderts. Mit der Entwickelung des Feudalwefens

im 14. gewann diefes Jnfiitut eine feitere Gefialtung. In den böh

mifchen Kronländern hatte befonders Kaifer Karl [i7. zur Erweiterung

diefer Gerichte beigetragen.

7 In Niederöfierreich wurde den Grundherren das Recht auf die

Gerichtsbarkeit von Kaifer Niarimilicm ll. und fpäter in dem lruclalus

(18 iurjbuo jncorporelidus v. 13. März 1679 befiätigt.. Die Gefah

ren) welche mit der Patrimonialgerichtsbarkeit einer geordneten Rechts:

pflege drohen) find in Oefierreici) erkannt worden; in einigen Provin

zen find die Patrimonialgerichte ganz (in Illyrien)) in anderen größten

theils aufgehoben) in einigen in Patrimonialcollegialgerimte verwandelt

worden) welchederIdee weitmehrentfpremen. Wo Patrim-onialgerichte

als Einzelngerichte beftehen) da ift durch gefelzliche Normen dafür geforgt) _

daß der Gerichtsherr nur folche Individuen als Richter anfiellen darf),

welche nach zurückgelegten Studien) auch nach gewonnener Praxis die

Richteramtsprüfung mit gutem Erfolge defianden) und das Wahlfahig

keitsdecret erhalten haben. Auf ähnliche Weife ift jede Einmifchung

des Gutsbefilzers in die Ausübung der Gerichtsbarkeit auf das firengffe

unterfagt) und bei dem Bezüge der Gerichtstaren ift derfelbe an die ge

feßlici) befiehenden Tarordnungen gebunden) in ivelchen die Gebühren

beinahe durchgehends fehr gering ausgemcffen find; doch kann der

Gutsherr in dem Falle) wenn er ein abfolvirter Iurifi ift und die

Staats- oder Richteramtsprüfungen mit gutem Erfolge abgelegt hat)

das Richteramt felbfi ausübenz doch find alle Strciigegenfiände) welche

den Gutsherrn oder das obrigkeitliche Intereffe fetbfi betreffen) vor dem

Forum des Patrimonialgericiztes nicht anzubringen,

' 40"
x
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uebrigens i| zu_ bemerken. daß auf dem Lande die Führung der

Grundbücher. die Abhandlung der BerlaffenfGaften und die Beforgung

der Waifenangelegenheiten. ferner die Entfcheidung der Scimldlilagen.

und wenn die Schuld eingefianden wird. auch die Erecutionsführung

den obrigkeitlimen Wirthfchaftsämtern. welche aber auch mit einem

für diefes Gefchäft bei der öffentlichen Behörde geprüften Beamten ver

fehen fein müffen. zugewiefen i|.

ll. Noch früher als die Patrirnonialgerimte hat fich bei den Städ

ten eine eigene Gerichtsbarkeit herausgebildet. welche mit der Erfiar

kung des Städtewefens den Landesbehörden *gegenüber eine Immunität

bildete und vom Anfänge des 14. Jahrhunderts felbfi autonomifcl)

ihre Rechts: und Saßungsverhältnifie fich ordnete. Diefe Stadtgericlne

haben fich in der Gegenwart in Oefterreich als Magiflrate erhalten.

Sie find im Grunde genommen auch Patrimonialgerimte. deren Ge

richtsherr die Stadtgemeinde ift. Sie find daher nicht landesfürfiliche

Behörden. fondern |ehen nur unter einer befonderen UeberwaGung der

öffentlichen Behörden. Magifirate der Städte und Märkte gibt es in

Oefterreich unter der Enns 45. im Hausrucß. Traun- und Mühlkreife

des Landes Oefierreich ob der Enns 38. in Steiermark 56. im Klagen

furter Kreife Kärnthens 21. im Böhmen 179. _in Mähren 67. Die

Magifirate find durchgehendsaus mehreren Räthen und einem Vor

fteher (Bürgermeifter) zufammengefeßt (fie find Collegialgerichte. orga

nifirte Gerichte). unterfcheiden fich aber wieder darin von einander. daß

einige derfelben (z. B. in den Provinzialhaupt- und anderen größeren

Städten) nur mit geprüften Räthen. d. h. folchen Perfonen befeßt find.

welche das oben erwähnte Befähigungsdecret zum Richteramte erhalten

haben (regulirte. ordentliche. organifirte Magiftrate). während bei an

deren blos einer der Räthe (der Syndicus) diefe Eigenfchaft nachweifen

muß. der Gerichtsvorfiand und die anderen Mitglieder dagegen aus der

Bürgerfchaft gewählt werden. Auch in Anfehung diefer Magiftrate

gelten die oben bei den gutsherrlichen PatrimonialgeriGten angeführten

Befchränkungen. und es kommt noch überdieß zu bemerken. daß ihre

Räthe nicht. wie die Iuftitiare. nach Belieben vom Dienfie entfernt

werden können.

Die Ernennung der geprüften Räthe und Vorfieher gefchieht ein

verfiändliä) von den vorgefeßten Landesfiellen und Apellationsgerichten;

die Bürgermeifier in den Provinzialhauptftädten werden von dem Kai

fer felbfi ernannt. und nur in Anfehung der ungeprüften-Beifiver und

Vorfiände .ift das alte Wahlrecht der Stadt: und Marktgemeinden auf

recht erhalten worden. Den Magifiraten |eht auch die Führung der

Stadtbücher über die in ihrem Bezirke gelegenen bürgerlichen Realitä

ten zu.

Doch haben fich in einigen Städten neben den Stadtmagiftraten

im Burgfrieden zuweilen andere Gerichtsbarkeiten über einzelne Häufec

und Stadttheile erhaltenz fo beftehen in Prag noch die Nebenrechte als
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ueberbleibfel“ der ehemaligen Gerichtsbarkeit der geifiliclyen Eommunitä

ten über ihre Grundinfaffen. Ihre Wirkfamkeit befieht jedoch nur noch

in der Grundbuchführung.

In Wien ifi ein Theil der Iuftizgefchäfte den mit dem Eivilgerichte

verbundenen acht Grundgerichtsverwaltungen in den verfchiedenen Vor

ftädten zugewiefenz bei denfelben können nämlich gegen die unadeligen

Einwohner jener Bezirke Klagen angebracht werdenX wenn der Gegen

|and des _Streites 25 Fl. nicht uberfteigtp oder wenn es fich um Zins

oder Ausziehfamen handelt. Diefe Grundgerichtsverwaltungen befiehen

aus dem Grundrichtem dem Gerichtsfmreiber und mehreren Beifißern

aus der Gemeinde des Grundes.

An Amtstagen wird hierzu noch ein Rath und ein Auscultant des

Eivilgerimtes abgeordnet.

lll. Die 22 landesf. Pfleggerichte im Salzburger Kreife und 8

Innlreife des Landes Oefterreici) ob der Enns theilen fich nach der Größe

ihres Perfonales in 3 Elaffenp und find wenigfiens mit einem zum

Richteramte geprüften Pfleger verfehenp haben aber außer der Gerichts

pflege auch noch die Beforgung der politifchen und polizeilichen Ver

waltung und die EiniFebung der landesfürfil. SteuernF Eameralrenten

und Gefälle iiberz daher auch bei der Ernennung ihrer Beamten die

Iufiiz- mit den politifmen Behörden zufammenwirken.

[l7. *Die 70 landesfürftlichen Landgeriäote in Tyrol und Vorarl

berg. welche fich ebenfalls nach der vollfiändigeren oder geringeren Be

feßung in 3 Elaffen theilen und einen geprüften Landrimter ,an der

Spitze haben. dem meifiens noch ein geprüfter Adjunct beigegeben ift.

Ihre Ernennung fieht. da die Landgerichte auch die politifchen Gefchäfte

zu beforgen habenp den politifchen und Iufiizfiellen gemeinfchaftlici) zu.

Außerdem wurde auch nach der Wiedererlangung Tyrols den dor

tigen Geritlusherren (Dhnaflen genannt) die Wiederherfiellung der ihnen

von altersher zugefiandenen Patrimonialgerichtsbarieit unter ähnlichen

Bedingungenp wie in den ubrigen obgenannten ProvinzenX bewilligt.

Solche Patrimonialgerichte befiehen gegenwärtig nur noch fünf.

Die übrigen Dynaften haben ihre Gerichtsbarkeitdem Staate anheim

gefagt„ und es wurden von diefem dafiir landesfiirfiliche Landgeriäzte

aufgefiellt.

l7. Die 14 Bezirksgerichte im Villacher Kreife Kärnthensx 36 in

Krain und 32 im Kicfienlande. In diefen Ländern find die Patrimo

nialeinzelngerichtep welche unter der franzöfifmen Herrfchaft aufgehoben

wurdenF nach der Wiedererlangung und Vereinigung diefer Landes

antheile- nicht wieder hergeftellt/ fondern den Hailptdominienp und

zwar in der Regel denjenigen übertragen wordenx welche nach der poli

tifchen Landesabtheilung als Bezirksobrigkeiten erfcloeinenz hierbei wurde

ihnen zur Pflicht ,gemacht- eigene für das Richteramt fähig erklärte

Beamte aufzuftellen und fiir dieiiyandlungen derfelben zuhaften. Diefe

Bezirksgerichte find theils landesfürfiliehe/ theils herrfeioaftlicloez und
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man unterfcheidet deren ebenfalls 3 Elaffen. Wenn der Bezirksrichter

nicht zugleich Bezirkscommiffär ift) fo hat er die Richteramftsgefmäfte

mit dem ihm beigegebenen Perfonale unabhängig von dem Bezirkscom

miffär zu beforgen) bleibt aber demfelben in Disciplinarhinficht unter

geordnet.

ill. Die k. k. Stadt: und Landrechte in Linz) Salzburg) Klagen

furt) Laibach) Trieft) Götz) Rovigno und Innsbruck) und die k. k.

Eollegialgerichte zu Bogen) Trient und _Roveredoz infofern an diefe

Gerichte der Wirkungskreis der betreffenden Stadtmagiftrate übergegan

gen ift) und fie daher über die fiädtifchen Bewohner jene Gerichtbarkeit

ausüben/welche in den übrigen Provinzen den oben unter ll. erwähn

ten Behörden zufieht.

Einen Theil des Triefier Stadt: und Landrechtes bildet auch die

dortige Prätur) die mit einem als Richter geprüften Prätor und dem

untergeordneten Perfonale befeht ift. Vor diefelbe gehören alle fireiti

gen und nicht ftreitigen Rechtsangelegenheiten) die zum mündlichen

Verfahren geeignet find) und weder den Adel) noch die börfenmäßige

Kaufmannfmaft) fondern die fonftige Bürgerfchaft oder die unterthanen

im Triefter Bezirke betreffen. -

Außer den Ortsgericluen gibt es* in Oefierreici)) wie fchon oben

bemerkt ivurde) auch noch privilegirte Gerichte) deren Gerichtsbarkeit fich

nur über gewiffe ihnen befonderszugelviefene Perfonen oder Rechtsangele

genheiten erfireckt) daher man diefelben auch in privilegirte Perfonalgericlne

und in privilegirte Eaufalgerichte (rauen bedeutet nämlich eine Rechts:

fache) unterfcheidet. .

Die privilegirten Perfonalgerimte Oefterreims ftammen aus frü

herem Mittelalterund dem Vorwalten des Lehenwefens her) wo die be

vorzugten Stände auch vor den Gerichtsfmranken das Privilegium für

- fich in Anfpruch nahmen) nur von Standesgenofien gerichtet zu werden.

Diefe altherkömmlichen Gerichte wurden bei der Iuftizregulirung

unter Kaifer Iofeph ll. mit einem vielfach veränderten Befehungs- und

Wirkungskreife beibehalten) und ihnen zum Theil auch noch einige

Rechtsangelegenheiten) um eine fchnellere und gründlichere Entfcheidung

derfelben herbeizuführen) insbefondre zugewiefen.

Den privilegirten Eaufcilgerickiten find befcimmte Rechtsfachen deß

halb ansfchließlich unterworfen) weil eine richtige und fichere Beurthei

lung derfelben entweder befondere technifche Vorkenntniffe) oder eine

innigere Bekanntfätaft mit einzelnen Rechtszweigen vorausgefeßt) als

fonft für die Richter im allgemeinen nothwendig ift.

Privilegirte Perfonalgerichte find:

l. Die k. k. Landrechte in Wien) Prag-Brünn) Gräßz die k. k.

Stadt- und Landrechte in Linz) Salzburg) Klagenfurt) Laibach) Trieft)

Görz) Rovigno und Innsbruck) und die k. k. Eollegialgerichte in Bogen)

Trient und Roveredo. . .
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W? Diefe Gerichte find aus einem Prcifidenten (wozu bei den größeren

auch ein Vicepräfident kommt) aus 6 bis' 13 Land: (oder Collegiak)

Rachen und dem weiteren Nebenperfonale gebildet. Der Gerichtsbar

keit diefer Behörden unterfiehen im allgemeinen der landesf, Fiscus

d. i. diejenige Behördei welcher das Staatsärar und die Gerechtfamen

des Landesfurfien zur Vertretung zugewiefen find- er mag als Kläger

oder Beklagter erfcheinenz auch den Unterthansadvocaten gebührt das

privilegirte Forum des Landrecifies. Alle- welche zum Pralinen-

Herren- oder Ritterftande der Provinz gehörenz jeder/ der fich über

einen ihm eigenen in: oder auslandifciyen Adel auszuweifen vermag; _

die Inhaber eines inländifmen Ritterordensz - diejenigeni welche von »

Sr. Majefiät den Ritterfchlag erhalten haben; - die katholifmen und

auch die griechifclo-niclotunirten Geiftlichen- wenn fie bereits die höheren

Weihen erlangt haben; - die unadeligen Glieder der Augsburger und

helvetifmen Eonfeffionx welche die Ordination zum Predigeramte erhal

ten habenz - die unadeligen Befißer eines fiändifmen Gutesi wenn

ihnen vermöge diefes Befißes in dem Orte„ wo fie ihren Wohnfiß

habenF die Gerichtsbarkeit felbfr und allein zufiehtz -a und die terre

fchen Unterthanenz -- ferner in Böhmen und Mähren die Befißer der

niederen Standesherrfchaften dafelbfi. - Außerdem find den Landrech

ten mehrere Körperfchaften untergeordnet; als: die Stände-wenn fie

insgefammt belangt werden- die landesf. Ortfclmftem die unter keiner

Grundobrigkeit fiehenden Gemeindenx die StifterF Klöfier und Capitel

fowie andere unter einem ordentlichen Oberen fiehenden Corporationenz

- ferner insbefondre: die Iudengemeinden in Görz/ Gradiska und

Trieft, die öfierreimifme*Nationalbank- das Großhandlungsgremium

in Wieni endlich mehrere Verforgungs- und Brandverfimerungsanfialten.

Schließlich ift den Landrechten noch'die Entfcheidung gewiffer

Rechtsangelegenheiten zugewiefen worden„ nämlich: die Streitigkeiten

über das Recht der Gerichtsbarkeit- Über die Ungiltigerklärung und

Trennung der Ehenf und zum Theile die Ungiltigerklcirung (Amorti

firung) verloren gegangener öffentlicher Creditspapiere (Obligationen)

fowie ihnen .auch die Führung der Landtafeln- d. i. der öffentlichen Bü

cher über die fiändifchen Guter- Herrfmaften und Häufer zufteht/ in

Böhmen auch die Führung der -Freifafienbumer und in mehreren Pro

vinzen der Landtafeln.

Die 3 fiirfilichen Landrechte in Schlefien/ nämlich das des Erz

herzogs Karl zu Tefchen für Tefchem und durch Delegation des Fiirfien

Sulkowski zugleich fiir Bieliß- das des Furfien Lierhtenfiein und Her

zogs von Troppau zu Troppau fiir Troppau und Iägerndorf- und des

Fucfibifchofs zu Breslau zu ,IohannsbergX fiir den k. k. Anthei( des

Fiirfienthums Oieiffex find Patrimonialgerimte- wie die Dominicalorts

gerichte und Magifiratez die frhlefifcioen Fiirfien haben daher das Recht

die Präfidenten und Landrechtsräthe- fowie das übrige Perfonal felbfi

zu ernennem find jedoch an die allgemeinen Vorfchriften gebunden

 

/
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daß fie keine Perfon hierzu ernennen dürfen) welche jene Eigenfchaften

nicht hat) welche zur Aufnahme in den Iufiizdienft als unerläßliche

Bedingung vorgefchrieben find.

Diefen Landrechten unterfiehen: Alle) die zudem Stande des

Fürfienthums gehörenz jeder) der fich über einen ihm eigenen in- oder

ausländifchen Adel auszuweifen vermag; jeder) obfchon unadelige Be

fiizer eines Ritterfihes) rittermäßigen Gutes) einer freien Erbrichterei

oder Scholtifei) wenn ihm vermöge diefes Befilzes in dem Orte) wo er

feinen Wohnfih hat) die Ortsgerichtsbarkeit felbft und allein zufiehtz

endlich) die Klöfler) Stifter) Eapitel und andere unter einem ordent

lichen Oberen ftehende Gemeinden) wenn fie insgefammt belangt

werden. f

il. Das Oberhofmgrfclpallamtsgericijt aus den Zeiten Kaifer Ferdi

nandslll. und Maximilians ll. (1561)) wurde unter Leopold l. (1672)

zu einer ordentlichen Iufiizftelle erhoben. Gegenwärtig ift es keine

felbfifiändig organifirte Behörde) fondern es) hat der Oberhofmarfcljall

(als Präfident deffelben) jedesmal 4 Räthe des WienerLandrechtes oder

des Eivilgeriwtes der Haupt: und Refidenzfiadt Wien beizuziehen) je

nachdem der bei der zu verhandelnden Rechtsfache Betheiligte adelig oder

unadelig ift. Der Gerichtsbarkeit des Hofmarfcljallamtes unterfiehen

fämmtliclje Glieder des allerhöcljfien Kaiferhaufes) die nicht felbfi Lan

desherren find; Prinz Gufiav Wafa) feine Familie und deffen ge

fammte Dienerfchaft; die Frau Herzogin von Berry für ihre Perfon;

die verwittwete Frau Furftin Karoline von Fiirftenberg; der Hofftaat

und die Dienerfchaft des Erzherzogs Franz und der weiland Erzherzogin

Beatrix; die bei dem allerhöchfien Hofe accreditirten fremden Gefand

ten) fammt ihrem Gefandtfmaftsperfonale und Dienfileuten) welche un

mittelbar Unterthanen des Staates find) zu welchem der betreffende Ge

fandte gehört.

Die zweite Infianz diefes Gerichtes bildet das Wiener Appella

tionsgericlpt; die dritte die oberfte Iuftizfielle. Zur Vermeidung des

Scheines einer eigentlichen Unterordnung wird bei Befchwerdefuhrung

gegen Urtheil und Befcheid des Oberhofmarfcljallamtes an das nieder

öfierreichifme Appellationsgericht und an die oberfie Iufiizftelle der

Schriftenwecljfel gegenfeitig durch Präfidialnoten gefiihrt) dieß i| aber

nur eine Form ohne allen Einfluß auf den Gegenfiand felbft.

lll. Die Militärgericljte) welchen alle zum Militärkörper gehörige

Perfonen und der Fiscus in Vertretung des Militärärars zugewiefen

find; fie befiehen:

1) Als Regiments- und Eorpsgericijte bei allen Linien-) Infante

rie- und Eavallerieregimentern) bei dem Iägerregimente) den 5 Artille

rieregimentern und dem Bombardiercorps) bei den Grenzregimentern

und dem Tfclyaikifienbataillone) bei der adeligen erfien Arcieren-) bei der

ungarifclj-adeligen und der Trabantenleibgarde) bei dem Geniecorps) bei
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der Neuftädter ?RilitcirakadernieX bei den Invalidenhäuferm bei den/

Magifiraten der Militärgrenzcommunitäten und bei der Marine; ferner

2) als jucijcja (lenzgata bei den Generalcommanden der fämmtlichen

Erbländer und der Militär-grenzen; endlich

3) bei den Armeecommanden im Felde.

si) Die Regiments- oder Corpsgericlote beftehen aus dem jeweiligen

Regiments- oder Corpscommandanten oder dem von ihm ernannten

Stellvertreter- als Präfes- 2 Beifitzern aus dem Officiercorps mit ent

fcheidendem Stimmreaotey und dem ihnen deigegebenen rechtsverfiändi

gen Auditor als Referenten.

Um als Auditor einzutreten- muß man außer den gewöhnlichen

Rechtsftudien auch den fogenannten, bei dem allgemeinen Militärappel

lationsgericiyte eingeführten Auditoriatseours Über die militärifche In:

ftizpflege zurückgelegt- einige Zeit hindurch fich der Auditoriatspraris

unterzogen und bei dem Appellationsgerimte die ?luditoriatspriifung be

ftanden haben.

1)) Die iuciioixi (loiegola beftehen als eine befondere Abtheilung der

Generalcommanden aus dem commandirenden Generale oder 'deffen Stell

vertreter als Präfidentem einem oder mehreren Generalauditorlieutenants

einem Stabsauditore und dem untergeordneten Perfonale. Außerdem

werden zu denfelben in Wien. Grälz. Prag. Brünn und Lemberg noch

2 Landräthe. zu jenen in Verona und Zara (dann in Ofen„ Peterward:

einx Agramx Temeswar und Hermannftadt) dagegen häufig einige Bei:

filzer aus dem Officiercorps zugezogen (die ec|eren heißen deßhalb iucli

oia (ieiegaln Militaria mixca, die letzteren jucljoja (iolegntä lnilitaria pur-ä).

Um zum Stabsauditor und zu den weiteren Militärftellen befördert

werden zu können. muß man vor dem Hofkriegsrathe die Staatsaudi

toriatsprirfung beftanden haben/ zu welcher man er| nach längerer und

ausgezeichneter Dienfileifiting als Auditor zugelaffen wird.

o) Bei der Armee in Kriegszeiten wird die Gerichtsbarkeit auf vor

ausgegangene Delegation der commandirenden Generale oder der von

ihnen zur Ertheilung diefer Delegation ermächtigten Befehlshaber durch

Feldfiabsauditoriate verwaltet.

Nachdem wir bisher diejenigen privilegirten Gerichte anfgezcihlt

haben/ welche vorzugsweife über gewifie Claffen von Perfonen ihre Ge;

richtsbarkeit ausiibem und denen nur nebftbei auch einige Rechts

fachen zur Entfcheidung zugewiefen find- gehen wir auf die privilegir

ten über.

*e*

Caufalgerichte.

l. Die Berggerimtsbehörden. Diefen find alle Screitfachen zuge

tviefenx die den Bergbau und was dahin gehörig ift. betreffen. Sie

theilen fich. in die (eigentlichen) Berggerichte und in die Berggecichts

fubfiitutionen/ welche letztere blos mündliche Klagen aufnehmen. wo

Gefahr am Verzuge haftet. die nöthigen Vorfimtsmaßregeln ergreifen
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und von den vorgefeßten Berggericknen zur Infiruirung der Prozeffe

und anderen ähnlichen Amtsverricijtungen delegirt werden können. Die

Berggerichte find durchgehends landesf. Behörden; fie haben einen Vor

fteher) der den Titel Bergrichter führt) an der Spitze) und find mit

mehreren (wenigfiens zwei) Beifihern (Berggeriwtsaffefforen) befelzt) in

welcher Eigenfchaft jedoch öfter auch Iuftizbeamte anderer Behörden

beigezogen werden.. Die Berggerichtsfubflitutionen werden von den

Berggerimtsfubfiituten verfehen) dem ein Actuar beigegeben ift) obwohl

es auch häufig gefchieht) daß ein anderer Beamter im Delegationswege

die Subfiitutionsgefwäfte mit verwaltet. Diefe Behörden find eben

falls größtentheils landesfürfilicize) und nur in Böhmen) Mähren und

Schlefien gibt es noch von altersher die in den Bergwerksvergleiciyen

vom Iahre 1534 und 1575 begründeten grundobrigieitlimen Berg

gericlnsfubftitutionen. Wer als Richter bei einem Berggerichte ange

flellt werden will) muß fich außer den allgemein vorgefchriebenen Erfor

derniffen auch noch über die zurückgelegten montanifiifGen Studien)

überdie bei einem Berggericljte gewonnene Praxis und über eine mit gutem

“Erfolge beftandene Prüfung ausweifen können. DieBergrichter ernennt

Se. Majefiät felbflz die Ernennung der*Affefforen und der landes

fürftliwen Subftituten geht von der Hoffammer im Münz- und Berg

wefen aus.

ll. .Die Mercantil- und Wechfelgerichte find zur Befchleunigung

des Verfahrens in Handels: und Wechfelfacljen und *zur Beförderung

des kaufmännifchen Credits eingeführt. Die mit einigen derfelben ver

bundenen Seeconfulate erkennen in Schifffahrtsangelegenheiten über

Havereianfprüche u. dgl. m., Solche Gerichte beftehen:

3) felbfifiändig zu Wien) Trieft) als landesf. Behörden) und zu

Bolzen das Patrimonialgerimt unter dem Titel eines Marktmagifirates)

weil die Lebhaftigkeit des Handelsverkehrs in diefen Städten eine erhöhte

Thätigkeit derfelben in Anfpruch nimmt; *f

l)) außerdem befiehen fie nur vereinigt mit anderen Behörden) und

zwar mit den Magifiraten in Prag) Brünn) Troppau-und Grälz) mit

den Stadt: und Landrechten zu Linz) Salzburg ) Klagenfurt) Laibach)

Rovigno) Götz und Innsbruck) und mit den Eollegialgericljten zu

Trient) Roveredo und Bogen. Seeconfulate find mit dem' Mercantil

und Wechfelgericlyte zu Trieft vereinigt.

Die felbfiftändigen Gerichte diefer Art find mit einem Präfidenten)

mehreren Räthen und dem untergeordneten Perfonale befeht. Die Er

nennung der erfieren geht von Sr. Majefiät aus. Die mit anderen

Behörden vereinigten Mercantil- und Wechfelgericljte haben keine eigene

Befreiung) fondern es werden nur die bei diefen angeftellten Gerichts

perfonen zur Verhandlung der ihnen zugewiefenen Gefchäfte befiimmt.

Bei allen Mercantil- und Wechfelgerichten werden aber noch 2 Beifiger

zugezogen) die* der .iyandelsftand aus feiner Mitte durch Wahl ernennt.

Außer der Gerichtsbarkeit in Wechfel- und Handelsfathen kommt dem
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Mercantil- und Wechfelgerimte auch eine politifrheAmtswirkfamkeit zu)

fo die Prufung der begehrten Großhandlungsprivilegien) Unterfuchung

des Handelsfonds) Protocollirung der Firmen) Handlungen) Priifung

der Senfale u. f. w. *

lll. Die zur unterfumung und Entfcheidung von Lehenfireitigkei

ten berufenen Lehengericiyte. Betrifft nun eine Streitfache ein landesf,

Lehen) d. h. ein folches) bei dem der Landesfilrfi als Oberlehensherr er

fcheint) fo treten die Landrechte) denen uberhaupt der Fiscus unterfieht)

als Lehengericlhte-ein. Bei Privatlehen ift die Lehenfiube des Privat

lehensherrn competent. Diefer übt aber die lehensherrliciye Gerichtsbar

keit entwederdurch einen geprüften Iuftitiar) oder durch einen eigenen)

mitRichter und Räthen befehten Lehenhof aus. Nur in Tyrol gehören

alle Lehenftceitfamen ohne Ausnahme vor das Stadt- und Landrecht zu

Innsbruck. Streifen nicht blos die Vafallen untereinander) fondern

fireitet der Lehensherr felbft als Partei ein") fo kann die Rechtsfache

nicht vor deffen Gericht verhandelt werden) fondern es hat dariiber jene

Behörde zu entfcheidenx welcher er iiberhaupt) zufolge feiner perfönliciyen

Eigenfchaft) unterworfen ift.

Gerichte zweiter Inftanz befiehen in Oefterreich folgende:

n. Fur den Eivilfiand. l. K. k. Appellationsgerichte und zwar zu

Wien für Oefierreich ob und unter der Enns; zu Klagenfurt für Steier

mark) Illyrien und das Kirftenland; zu Prag für Böhmen; zu Brunn

für Mähren und Schlefien; zu Innsbruck für Tyrol und Vorarlberg)

welches lehtere als Revifionsgericht des fouveränen Liechtenfieinifmen

'Furfteuthums Vaduh fiir diefes Land die dritte Inftanz bildet. Diefe

Gerichte find durchgängig aus einem Präfidenten) einem Vicepräfiden

ten) mehreren Räthen und dem nöthigen untergeordneten Perfonale zu

fammengefeht. Die Ernennung der bei denfelben angefiellten höheren

Beamten geht durchgehends von Sr. Majeftät feldft aus. Dic-fen Ap

pellatiousgerimten find nunmehr fämmtliche Eivilgerimtsbehörden ihres

Bezirkes untergeordnet) und es haben die fruher befiandenen Appella

tionsgerichte für Bergwerks- und Mercantilangelegenheiten (mit alleini

ger Ausnahme des fogleich zu erwähnenden Bonner Marktmcrgifirates)

fchon vorlängft ihre Wirkfamkeit verloren. Ihnen fieht die Entfchei

dung uber alle an fie gelangenden Befchwerden zu; fie haben ferner die

Macht) in wichtigen Fällen die Verhandlung auftritt des ordentlichen

Gerichtsftandes einem anderen zu übertragen) und den untergeordneten

Gerichtsfiellen iiber die Anwendung der Gefehe Belehrungen zu erthei

len; auch ifi ihnen die Prufung der Bewerber um eine Richter: oder

Advocatenftelle und die Aufficht und Eontrole über alle in ihrem Be

zirke befindlichen erften Inft-anzen zugewiefen. Bei der aus ältefien Zei

ten herftammenden eigenthümlitiyen Organifirung des Bogner Markt

magifirates erfäreint auch die zweite Infianz diefes Gerichtes als ein

bloßes-Patrimonialgericlyt. Die erfie Inftanz- diefes Magifirates) der

jedoch nur fo lange in Wirkfamkeit ifi) als die Marktzeit dauert) befieht
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aus einem Eonful als Vorfißer und zwei Räthen. dann einem rechts

kundigen und zum Richteramte geprüften Marktcanzler. einem Actuar

und dem untergeordneten Perfonale. Der Eonful und die Räthe wer

den immer nur auf ein Iahr aus den in die Boßner Marktmatrikel

eingetragenen Handelsleuten (den Eontrattanten) gewählt.

Die zweite Infianz befieht aus einem Eonful. zwei Räthen aus

der Zahl der Eontrattnnten und einem rechtsverfiändigen Beifilzer. Der

Wirkungskreis diefes Gerichtes erftreckt fich nur auf die Entfcheidung

der Befchwerden. die iiber einen Ausfprucl) des Marktmagiftrates erfier

Inftanz in daffelbe gelangen. z

l3. Für den Militärftand befteht gegenwärtig nur das allgemeine

Militärappellationsgericilt zu Wien. bei welchem ein Präfident. in der

Perfon eines Feldzeugmeifters oder Generals der Eavallerie. ein Hof

rath als Eanzleidirector und Referent und 12 Appellationsräthe und

Referenten. nebfi dem iibrigen untergeordneten Perfonale angefiellt find.

Der Wirkungskreis deffelben ftimmt im allgemeinen mit dem der Civil

appellationsgeriGte uber-ein. nur hat es außerdem noch die Berlaffen

fchaftsabhandlungen zu ratificiren. welche von den Auditoriaten an

daffelbe eingefandt werden. ferner die Waifentabellen und Vormund:

fchaftsrechnungen zu prüfen. die Pupillar- und Iudicialdepofiten zu be

forgen und für den commandirenden General im Felde und deffen Gat

tin einen eigenen Gerichtsfiand zu beftimmen.

Ift nun eine Befchwerde an irgend eines dieferAppellationsgerimte

gelangt. und findet daffelbe den Ausfpruch der erften Infianz zu beftä

tigen. fo hat in der Regel keine weitere Berufung ftatt. Sieht fich

aber das Appellationsgeriwt veranlaßt. der Befchwerde Raum zu geben.

und eine von dem Erkenntnifie der erften Inftanz abweichende Entfchei

dung zu fällen. fo flehen fich nunmehr zwei Entfcheidungen wider

fprechend entgegen. und es drängt fich mithin die Nothwendigkeit auf.

eine dritte (oberfte) Inftanz zu beftellen. welche. indem fie fich mit der

Anficht des unter: und des Obergerichtes vereinigt. durch ihren Aus

fpruch allem Zweifel ein Ende macht.

Solcher dritter Infianzen befiehen zwei. nämlich:

1) Die oberfie Iuftizftelle für fämmtliche Gerichte des

Eivilftandes. und _

. i 2) D en H o fkri egsra th für fämmtliche Militärgericlne.

An fie geht der Zug der Befchwerde gegen die Entfcheidungen der

betreffenden Appellationsgerimte. wenn diefe von dem Ausfpruche der

erften Infianzen abweichen. oder _ausnahmsweife gegen zwei gleichlau

tende Urtheile. wenn der Sachfällige die Nichtigkeit oder eine offenbare

Ungerechtigkeit derfelben erweifen zu können glaubt. Doch kann eine

folche außerordentliche Berufung die Execution der gefchöpften Urtheile

nicht hemmen und wird. wenn fie ungegründet erfcheint. an der Partei

und dem Advocaten beftraft.
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Die Gerichte der dritten Jnfianz haben auch ferner Functionen.

welche in manchen Staaten zum Gefchäftsireife eines befonderen

Juftizminifteriums gehörenz indem fie überhaupt für* gründliche/

unbefangene/ rafche Verwaltung der Gerechtigkeit zu ivachen haben. Jn

Folge deffen fteht ihnen die oberfte Aufficht über fämmtliche Appella

tions- und Untergerichte/ die Ernennung der Advocaten und mehrerer

Jufiizbeamtenz und die Uebertragung der Gerichtsbarkeit von dem or

dentlichen Gerichtsftande an ein anderes Gericht in befonders wichtigen

Fällenx zu. Diefe oberfte Jufiizfielle kann nach dem öffentlichen Rechte

des teutfchen Bundes zum Rechtsfprechen im Namen des Bundes als

Aufirägalinftanz beftellt werden. Die oberfte Juftizfielle bildet zwar

nur eine Behördez unter einem oberften Jufiizpräfidentenz theilt fich

aber in drei Senate. von denen der teutfch-ofterreichifche und der böh

mifciz-galizifme zu Wien„ der italienifme zu Verona feinen SiZ hat.

Dafelbft befindet fich der erfte Vicepräfidentz der zweite ift zu Wien.

Weiter find bei der oberften Iuftizftelle. außer dem untergeordneten

Perfonalez 32 wirkliche Hofräthe angefiellt. von denen 10 dem Vero

nefer Senate zugetheilt find.

Der Hofkriegsrath fteht unter einem Feldmarfcizcillez Feld

zeugmeifter oder Generale der Eavallerie als Präfidenten- und unter

zwei Vicepräfidentenz er theilt fich in 11 militärifclxpolitifch-ökonomi

fche und 4 Juftizdepartementsz von denen die erfteren und die letzteren

zufammengenommen zwei abgefonderte Gremien. jedoch unter einem

Präfidium bilden. Jedes Departement hat einen Hofrath zum Referen

tenz dem ein Hoffecretärz ein Rathsprotocollift und das fonft nothige

Perfonal untergeordnet ift.

_ ll. Was die Strafgerichtspflege anbetrifftx fo fcheidet fich diefe nach

den verfchiedenen Arten der Uebertretungenz und zwar:

1) Jene der Verbrechen der Eriminalgeriwtsbarkeit.

2) Jene über fchwere Polizeiübertretungen.

3) Ueber leichtere polizeiliche Vergehen.

4) Gerichtsbarkeit in Gefällsübertretungen.

Criminalgerickytsbarkeit erfter Jnfianz.

Die Criminaljurisdiction befchäftigt fich mit Unterfuchung und

Beftrafung der 21 Fällez welche das Strafgefehbuch von 1803 aus:

drücklici) für Verbrechen erklärt' hat. Die erfte Jnftanz derfelben ift

fehr verfchieden organifirt. Nicht nur finden wir auch hier landesfürfi

liche. magiftratifche und patrimonialgerichtsherrliche Gerichtez fondern

fie find auchwerfchieden darinz daß einige zugleich Civiljurisdiction

habenz andere nur die unterfuchung. noch andere nur die Vorunter

fuchung. In den älteren öfterreiciyifclyen Provinzen üben meift die

Stadt- und Landrechte und Magiftratez fo in Oeflerreich unter der

Enns über 20/ in Böhmen 21 Magiflrate diefe Gerichtsbarkeit ausz

in den neueren mehr iandesfürfiliGe Tribunale.
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Die nur zur unterfuchung berechtigten Gerichte fenden die Arten

zur Urtheilsfciyöpfung an eine beftimmte andere Behörde (nicht an die

Eriminalobergeriwte)) z. B. 190 herrfwaftliclye Landgerichte in Oefier

reich unter der Enns an ein Advocatencollegium in Wienz die Pfleg

gerichte im Innkreife an das Stadt: und Landrecht in Linz) die nicht

befreiten Banngerichte in Steiermark an das Landrecht zu Gräz.

Zweite Inftanz find wie bei den Civilgericizten die Appellations

gerichte) welche deßhalb auch Eriminalobergerimte genannt werden; es

ift daher rückfihtlici) diefer Behörden) fowie der oberften Iuftizfiellen als

dritter Infianz in Eriminalfiraffawen, rü>fichtlici) ihrer Einrichtung

nichts Befonderes zu erwähnen) in gleicher Weife ift das allgemeine

Militärappellationsgeriht in Wien das Eriminalobergerimt für alle

Strafgerichte) und die dritte Inftanz bildet eine Iufiizabtheilung des

Hofkriegsrathes. -

An die Appellations- und Eriminalgerichte gehen alle Recurfe)

wobei Scinirfung des Urtheils nicht erfolgen kann. Allein es müffen

außerdem diefen Gerichten die Urtheile der erften Behörde vor der Pu

blication von Amtswegen zur Reoifion vorgelegt werden:

1) Bei einzelnen befonders fchweren Verbrechen) z. B. beiHoGver

rath.) Aufruhr) Mißbrauch der Amtsgewalt) Mord) Brandlegung u. f. w.

2) Bei anderen Verbrechen:

a) bei Verurtheilung ungeachtet Leugnensz

b) bei mehr als fünfjähriger Kerkerflrafe;

c) bei Erkennung auf Ausfiellung) oderLandesverweifung) oder

Verfchärfung durch Schlägez

(i) wenn das Criminalgericiyt eine größere Milderung) als

daffelbe verfügen kann) für gegründet hält. In allen diefen

Fällen (nicht bei den unter 1) angeführten) kann das Ober

gericht das angetragene Urtheil befiätigen oder mildern) oder

ohne Aenderung der Strafart fchärfen.

Von den Strafbehörden außer dem Falle eines Verbrechens. Hier

her gehören: “ “

1) Die fchweren Polizeiübertretungen. Bei diefen find die poli

tifchen Behörden competent erklärt) deren Einfchreiten für das Ehrge

fühl minder ergreifend ift; alfo in oberfter Infianz die vereinigte Hof

c-anzlei und in zweiter die Landesregierungen und Gubernien. In erfter

Infianz der allgemeinen Regel nach die Aemter der unteren politifcheu

Verwaltung (alfo die Magiftrate) Ortsobrigkeiten u. f. w.)) aber für

die in diefer HinfiGtPrioilegirten (nämlich für Geiftlichkeit) Graduirte)

Adel) öffentliche Beamte) ift die höhere politifche Behörde competent)

nämlich das Kreisamt. Stets muß zum Urtheile mindeftens ein Rich- .z

ter mit zwei unbefcholtenenMännern aus der Gemeinde concurriren)

welche lehtere zum Schuhe des_ Angefchuldigten beigezogen-zwerden) und

die alsdann) wenn die Behörde nicht wenigftens aus drei geprüften Po

) lizeirihtern befteht) auch eine entfcheidende Stimme haben. “
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2) Für die leichten Polizeiübertretungen find die Polizeibehörden

competence da die politifcloen Stellen in der Regel auf dem Lande die

Polizeibehörden find. fo fallen in den meiflen Fällen die Gerichtsbarkeit

der fchweren Polizeiübertretungen und jener der leichten Polizeiübertre

tungen zufammen. ,

Geftaltet fich das Verhältniß bei den Hauptfiädten. wo diefe Ge

genftände. nebft einigen von den fchweren Polizeiübertretungen nament

(ich aufgeführten Straffiellen der dortigen Polizeibehörden. häufig

Stadthauptmannfcloaften oder Polizeidirectionen genannt. und nicht den

politifciyen Magifiraten zuftehen. als eine fogen. Caufalgericlotsbarkeit. fo

könnte angeführt werden. daß für die Uebertretungen der Poflanflalten

die Criminalgerimte. und für die Auswanderungsgefeße die höhere po

litifche Stelle competent ift.

3) Die Gefällsübertretungen. Das hierüber beflehende Gefelz

ordnet als oberftes Gefällsgerictyt eine Behörde in Wien an. welche un

ter dem Vorfiße des Präfes der oberfien Iufiizfielle aus fechsHofrcithen

diefer oberften Iufiizfielle und aus fechs Hofräthen der allgemeinen

Hofkammer befteht. unter demfelben ftehen 10 Gefällsobergerickite.

jedes am Sitze der zur Leitung der Gefällsangelegenheiten befindlichen

Landesbehörden. Präfidirt werden fie von dem Präfes eines Iuftiz

collegiumsz die Mitglieder find vier Appellationsräthe und vier Came

ralräthe. Die Entfmeidung erfter Infianz fieht in unbedeutenden Fällen.

oder bei Verzicht auf förmliches Verfahren. den Cameralbezirksbehör

den zuz fonft dem *Gefällsbezirksgerimtm welches jedoch in den fchwer

ften Fällen nicht entfcheiden iannz überall erifiirt. wo eine Camera(

bezirksverwaltung (eine Finanzintendanz) fich befindet; und unter dem

Präfidium des Vorfiehers derfelben (des Cameralrathes. Finanzinten

danken). zum Theil aus Iufiiz- oder politifmen. zum Theil aus Came

ralbeamten befteht.

11) Stellung 'der Advocaten.

Das Inftitut der Advocaten in Oefterreich. auch Rechts

freunde. Sachwalter genannt. befteht nach fefter Norm. ohne daß dieß

falls eine befondere Advocatenordnung vorhanden ifi. Die Beftimmun

gen der verfchiedenen Verhältniffe der Advocaten werden zum Theil in

einem Capitel der Gerichtsordnungen von dem Advocaten abgehandelt.

Einzelne Verordnungen ergänzten jedoch fpäter.

Es ift Grundfaß. daß jede Prozeßfclyrift. fobald fich im Gerichts

orte zwei angefiellte Advocaten befinden. von einem derfelben gefertigt

fein müffe. und nur zur Ausübung des Richteramtes befugte und dahin

geprüfte Perfonen dürfen fich in ihrem Wohnorte in eigenen Angelegen

-heiten vertreten.

In nicht fireitigen Rechtsangelegenheiten und bei den Militär

'gterichten find die Parteien nicht gebunden. fich Rechtsvertreter zu be

ellen.
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Es gibt in Oefterreich mehrere Arten von Advocaten. Hof- und

Gerichtsadvocaten. und zwar in Wien. Gerichtsadvocaten in Linz.

' Salzburg. Gräh. dann Hofiriegsadvocaten blos in Wien. Landes

advocaten in den Hauptfiädten Böhmens. Mährens und Schlefiens.

Berggerichtsadvocaten. Landadvocaten für das offene Land und die Land

ftädte. die k. k. Unterthansadvocaten bei den Fiscalämtern der einzelnen

Provinzen. Diefe lehteren erfcljeinen nicht als Privatvertreter. fondern

als wirkliche vom Staate befoldete und angeftellteStaatsbeamte. welche

den Obrigkeiten gegeniiber die Unterthanen in den Prozeffen unentgelt

lich und mit den Vorrechten eines befonderen Gerichtsflandes des Land

rechtes der Provinz vertreten. Eine Einrichtung aus der Regierungs

periode Kaifer Iofephs ll.. welcher die Aufhebung der Leibeigenfchaft

nacbging. *

In einem gewiffen Sinne erfcheinen die einzelnen Fiscalämter in

Oefierreich als Staatsanwälte. der Vorftand. diefe Behörde wird auch

darum Kammerprocuratur genannt.

Das Fiscalamt vertritt den Staat und alle unter einem befonderen

Verwaltungsfcljuße fiehenden Fonds der Stiftungen. Kirchen. Klöfier.

des Militär: und Eivilärars u. f. w.. in den von den ubrigen Staats

bilrgern anhängig gemachten Rechtsftreitigteiten.

Was nun diefe Benennung und Befugniß betrifft. fo will bemerkt

werden. daß die Hof: und Gerichtsadvocaten und Landesadvocaten nur

im Namen fich unterfcheiden. daher nichts mehr als befugte Advocaten

find. um inder genannten Stadt und auf dem Lande zu vertreten.

während die Landadvocaten nur die Befugniß haben. auf dem offenen

Lande zu vertreten.

Die Hofkriegsadvocaten können auch bei den Militärgericljten ver

treten. wie bei Berggerichten nur die Berggerichtsadvocaten.

Fiir die Hofkriegsadvocaten. die Berggerichtsadvocaten find befon

dere Staatsprüfungen feftgefeht. Einen unterfchied zwifchen Advoca

ten höherer und niederer Inftanzen kennt man in Oefterreich nicht.

Zur Advocatur werden die abfolvirten juridifchen Studien. die

erlangte juridifche Doctorwiirde. eine dreijährige Prariszeit nach freier

Wahl bei einer Gerichtsbehörde oder einem fchon ausiibenden Advoca

ten. dann ein guter Ealcul nach einer erfi nach Verlauf der dreijährigen

Praxis zuläffigen Staatsprüfung bei den Appellationsgeriwten als Be

fähigung erfordert.

Die Stellen der Advvcaten find in den einzelnen Städten. Bezir

ken und Provinzen auf eine befiimmte Zahl. welche nicht nach der See

lenzahl. fondern nach dem Bedurfniffe des Ortes befiimmt wird. be

fchränkt.

So für Wien 80.* für Linz 9. Salzburg 6. Wiener Neufiadt 3.

Prag 70. für das flache Land Böhmen ift die Zahl noch nicht beftimmt.

fiir Tyrol 31. p . .
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Zur Erlangung einerfolcihen Stelle wird in den Zeitungen ein

Zeittermin zur Bewerbung ausgefchrieben.

. Die Gefuche werden dem Appellationsgerihte eingereicht und über

Vorfchlag derfelben Gerichte von der oberften Iuftizfielle ernannt.

Mit der Erlangung einer folchen Stelle ift die Befugniß zur Ad

vocatur (eiallnm aöi-ooancii) in dem Landesumfange eines Appellations

gerichtes verliehen) daher auch ein folcher fiallirter Advocat genannt

wird.

Profefforen) Quiescenten aus Staatsämtern) Gerichtshalter)

Magiftratsbeamte find von der Erlangung von Advocaturen ausge

fchloffen. '

Iuden können zwar nicht Doctoren des Kirchenrechtes) aber doch

Advocaten werden) und dürfen Ehriften und Iuden vertreten.

Die Advocaten find befugt) in allen EivilreGtsfaGen erfter In:

fianz bei Gericht zu interveniren) in zweiter und dritter Inftanz auch

SahfGriften zu verfaffen.

Ohne eigentlich das Befugniß ausfchließend zu befißen) werden fie

gewöhnlich als Euratoren gewählt) und können auch im Strafverfahren

die Recurfe gegen die urtheile des Criminalgerimtes verfaffen.

Nach dem neuen Gefällengefeße (Strafgefeß über Gefällenübertre

tungen vom Jahre 1835 Ö. 648) kann fich auch der Befchuldigte eines

befonderen Vertreters bedienen) um die Schlußvertheidigungsfchrift vor
i Faffung des Urtheils zu überreichen.

Außer diefen Fällen findet in Straffachen keine Vertretung und

Vertheidigung durch Rechtsanwalte und Advocaten ftatt.

Sie haben auch die ihnen von den Gerichtsbehörden erfier Inftanz

übertragene Vertretung jener Perfonen unentgeltlich zu beforgen) welche

das Armenrecht befihen) und haben dann nur die zugefprochenen Koflen

der fachfälligen Partei anzufprechen.

Eine andere von dem Gerichte übertragene Vertretung findet aber

dann fkatt) wo im Falle eines Streites der Staat intervenirt) fo daß

beide Streittheile von den Fiscalämtern) dem Staatsanwälte als Kläger

und Beklagter vertreten werden müffen) z. B. bei öffentlichen Fonds)

wo der Fall der Gewährleiftung eintritt) da werden zur Vertretung

zwei befondere Advocaten von der Regierung (Landesftelle) ernannt)

welche für ihre Mühwaltung auch ein angemeffenes Palmar anzu

fprechen berechtigt find. .

Es dürften alle niederen Nebenbefchäftigungen mit dem Stande

des Advocaten als unvereinbarliä) angefehen werden) wie dieß mit der

Gafinahrung ausdrücklich beftimmt wurde.

In Disciplinarfachen unterftehen die Advocaten den Appellations

gerichten) welche Rügen an faumfelige und gefelzunkundige Perfonen

erlaffen) auch die gänzliche Ausfchließung von dem Advocatiebefugniffe)

jedoch nur in voller Rathsfißung) ausfprechen können.

Al. 41
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Die Untergerichte haben die Führung eigener Strafe oder Cor

rectionsbitcijem worin die Ahndungen der Obergerichte an Advocaten

eingetragen werden,

uebrigens ifi nicht blos der Iufiiz. fondern auch den politifcloen

Stellen die genaue ueberwachung des Advocatenfiandes zur Pflicht ge

machtF welche die weitere Anzeige an das Appellationsgericht als Ober

gericht zu machen haben. q

Wurdige um die Iufiizpflege befonders verdiente Advocaten haben

auch Anfprücije auf Anftellungen im Staatsdienfte.

Es find in früherer Zeit noch mehrere lebende hochgefiellte Iufiiz

beamte von den Advocaten zu Landräthen befördert worden. * *

Fiir die Belohnung und Honorirung der Advocaten befieht keine

eigene Tarnorm. Der Advocat feßt die Kofien in den Saßfcljriften anj

fie werden von dem Richter in den verfchiedenen Infianzen gemäßigt

zugefprociyen oder gegenfeitig aufgehoben. doch kann er den gerichtlichen

Zufprucl) nicht alfogleich erequiren. fondern muß erfi gerichtliche Klage

zur Erlangung feines Palmars fiihren. Es dürfen die fchriftlicljen Ar

beiten nicht nach der Größe der Schriften oder dem Vermögensfiande

der ParteiF fondern der Wichtigkeit und Schwierigkeit honorirt werden.

Ebenfo bei nicht fchriftlicljen Arbeiten. Dieß gilt nur rückfimtlici) jenes

Palmarsj ivelches im Falle der Sachfälligkeit von der verlierenden Par

tei als Gerichtskofien entrichtet wird. Die Entlohnung der Advocaten

durch die Partei felbfi: aber in jenem Fallej wo kein Kofienzufprucl) er:

folgt. ift Sache der freien Uebereinkunft. und der Richter kann diefe nur

dann mäßige-y wenn diefe Mäßigung von der Partei angefucht wird.

Es gefchieht dieß mittelfi eines einfachen Gefuches bei dem Unter

richterß gegen welches Gefuch der Partei der Recurs an den Oberriclyter

zufieht.

Die quota 1in5 und Vorausbedingung eines befiimmten Palmars

ift gefelzlici) verboten und als ungiltiger Vertrag im allg. burg. Gefeß

buche Ö. 879 aufgezählt. Man hat aus einer folchen Ucbereinkunft

kein Klagerecljt.

Es erfcheint nach dem Erwähnten der öfierreicijifche Advocat in

einem von dem Staate verliehenen Amteß und kann fich in diefer Rich

tung auch des Verbrechens des Mißbrauches der Amtsgewalt fchuldig

machen.

Ihn jedoch als Staatsdiener anzufehen, dagegen diirfte dieß Be

denken befiehem daß er dem Staate eine Gewerbefteuer entrichtetx keine

Befoldung genießtz der Staat keine Verpflichtung auf fich genommen

hatß arbeitsunfähige Advocaten. Wittwen und Waifen der Verfiorbe

nen wie bei anderen Staatsdienfien zu unterftiißenj ihnen eine Penfion

zuzuwenden.

Eine ganz eigene Stellung nimmt in Niederöfierreici) das Advo

catencollegium ein. welches ein von der Regierung befiimmtes Spruch;

collegium iiber diejenigen Eriminalfcille bildet. welche von den Bann
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gerichten blos in erfier Inftanz unterfucht und zur Schöpfung des Ur

theils die Eriminalacten dem Collegium zufendet.

Iene Advocaten) welche auf diefes Recht Anfpruch machen wollen)

müffen fich insbefondre den Staatsprüfungen aus dem Eriminalremte

unterzogen haben.

Das Inftitut der Notare befieht in feiner urfprüngliwen Gefialt)

indem fie zur Aufnahme von Privaturkunden) welche als Notariats

urkunden vollen Glauben vor Ger-icht hatten) befugt waren) nur noch

in dem lombardifelj-venetianifchen Königreiche; in den ubrigen' Provin

zen wurde diefes Infiitut feit der Erfcheinung der allgemeinen Gerichts

ordnung vom Iahre 1781 aufgehoben und auf das Gefchäft der

Creirung der Wechfelprotefie befchränkt.

Gegenwärtig haben daher die Notare) welche in den teutfcijen

Provinzen von der oberfien Iuftizfielle ernannt werden) blos das Be

fugniß der Ausftellung von Wechfelproteften.

Es ifi ihre Zahl in den einzelnen Städten und auf dem Lande

fefkgefeht. Gewöhnlich ift das Notariat an Advocaten übertragen.

12) Politifche Adminifiration.

Es diirfte hier zur Verdeutlichung der Iufiizverfaffung auch noch

nothwendig fein) von der „Organifation und dem Wirkungskreife der

Behörden fiir die innere Verwaltung" zu fprechen.

Fiir alle Länder) mit Ausnahme von Ungarn) Siebenbürgen und

der Militärgrenze der Monarchie ifi feit dem Iahre 1802 die ver

einigte k. k. H ofcanzlei die oberfie politifche Verwaltungsbehörde)

unter einem oberften Eanzler) dann einem Hofcanzler als Ehef der ge

fammten Behörde) einem Eanzler und einem Vicecanzler) 13 Hof

räthen) mehreren Hoffecretären und Hofconcipiften. Unter den Hof

räthen ift ein Geiftlicljer als Referent in Kirchenfacijen und ein Arzt als

Referent in Medicinal- und Sanitätsfaclpen.

Die allgemeinen Verhandlungen diefer Eentralftelle gefchehen col

legialifch in zwei Sißungen in jeder Woche. Mehrere der Gegenftände

find der Erledigung der Hofftelle felbft uberlaffen) iiber die anderen

muffen die Vorträge an den Kaffee felbft erftattet werden.

Diefe Hofftelle vertritt die Stelle eines Minifteriums der inneren

Angelegenheiten) mit Einfchluß der Leitung der Eultusangelegenheiten)

fo weit diefe nicht zu den ftreng kirchlichen Angelegenheiten der Eonfeffio

nen gehören.

Ihr Wirkungskreis begreift fo die Religious: und Kirehenangele

genheiten mit der oben erwähnten Befchränkung und die damit zufam

menhängenden Schulfachen. Die eigentlichen Studienfachen unterfiehen

der Hofftudiencommiffion.

Das Sanitäts- und Medicinalwefen) das gefammte Straßen: und

Wafferbauwefen) die Militärfacijen) fo weit fie in die politifche Ge

fchäftsfiihrung eingreifen (Eonfcription) Recrutirung) Marfclyvorfpann))

41 i*
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das Unterthansverhältniß) die Nationalgewerbfamkeit und alle Cultur

angelegenheiten (Ackerbau) Gewerbswefen u, f. w.)) die öffentlichen

Wohlthätigkeitsanfialten) die adminiftrative Polizei (Sicherheiten) Ge;

werbs-) Armenpolizei u. f. w.)) das oberfte Richteramt in fchweren Po

lizeiübertretungen) Auswanderungsfachen u. a. m. -

Auch die finanziellen Gefchcifte der Grund-) Erwerb: und Erb

fteuer find diefer Hofbehörde zugetheilt) und feitdem die Arbeiten zur

Einführung des ftabilen Katafters in einen geregelten Gang gebracht

find) ift auch die weitere Verfolgung der Grundfteuerregulirung derfel

ben übertragen. -

In Betreff der landesfitrfiliwen Lehen ift die vereinigte Hofcanzlei

der Lehenhof) und hat als folcher die Ausübung der lehensherrlichen

Rechte in Eintrachtsfaciyen (Ertheilung von Bewilligungen zur Aliena

tion) oder Onerirung) oder Llllodialifirung folcher Lehen u. f. w.).

Um die Eigenthitmliciykeiten der verfchiedenen Provinzen bei diefer

Centralflelle zu beachten) ifi es bei mehreren Verwaltungsgegenfiänden

Grundfaß) daß die Vorträge den „Hofkirchen nach den Provinzen zuge

theilt werden,

Dieß gefchieht insbefondre bei Unterthansgegenftänden) fiir welche

es Länderreferenten gibt) fiir andere Gegenfiände gibt es dagegen Real

referenten) fo fiir das Religions-) Sanitäts- und Medicinalwefen.

Unter diefer Hofcanzlei ftehen als Centralbehörden fur die einzel

nen Provinzen zur Provinzialoberoertvaltung die 12 politifchen Landes

ftellen oder Landesregierungen und Landesgubernien) welche die politifche

Verwaltung ihrer Provinz als oberfie Behörde leiten und an der Spiße

des Organismus der Provinzialverwaltung fiehen.

Von diefen 12 Landesftellen umfaffen jedoch jenes zu Lemberg fiir

Galizien und die Bukowina) das zu Venedig und zu Mailand für das

venetianifche und lombardifche Königreich) dann jenes zu Zara für

Dalmatien) Länder) welche nicht zum teutfchen Bunde gehören.

Den dazu gehörigen Provinzen ,fiehen vor:

1) die niederöfterreicljifme Regierung zu Wien)

2) die oberderennfifme Regierung zu Linz)

3) das Gubernium zu Grah fur Steiermark)

4) das zu Innsbruck fiir Tyrol und Vorarlberg)

5) das illyrifclye zu Laibach für Kärnthen und Krain)

6) das illyrifciye zu Trieft fiir das Kiiftenland)

7) das zu Prag für Böhmen) -

8) das zu Brünn für Mähren und Schlefien.

Bei diefer Eintheilung wurde größtentheils auf die hifiorifchen

Verhältniffe der Landestheile Riickficht genommen) und man hat es

vermieden) nach Flächenraum und Einwohnerzahl ungleicharcige Theile

zufammenzufugen. Es ifi dieß um fo wichtiger) als hierdurch es mög

lich wird) die verfchiedenen EigenthiimliGkeiten der einzelnen Landes

verfafiungen aufrecht zu erhalten. Eben in den politifciyen Vechältniffen
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walten in einzelnen Provinzen fehr wefentliche Verfchiedenheiten ob) die

dadurch bewahrt werden. z *

Wir erwähnen nur die im Lande Tyrol ganz abweichenden Ver

hältniffe des Bauernfiandes) der Militärpflicijt) der- Gemeindeverroal

tung von jener in dem angrenzenden Oefterreich und Steiermark.

Eben um diefer verfaffungsmäßigen Verfchiedenheiten find die für,

die einzelnen Provinzen befiehenden Provinzialgefehgebungen von befon

derer Wichtigkeit) weil) obfchon darin alle für die Provinz erlaffenen

Gefeße enthalten find) doch insbefondre die politifchen Gefelze den wich

tigfien Theil ausmachen.

Iedes diefer Gubernien wird gebildet aus einem Präfidenten (bei

jenen Landesfiellen) welche Regierungen genannt werden) in Böhmen

heißt er Oberftburggraf)) mit einem Vicepräfidenten und einem Hof

rathe. In Böhmen befteht gegenwärtig die Eigenthümliwkeit) daß die

Oberfiburggrafenftelle nicht befeizjt ift) fondern ein kaiferlicizer Prinz als

Leiter der oberften Angelegenheiten (feit 1844) befiellt ift) der Präfi

dent der Regierung aber nur als Oberftburggrafamtsverioefer -erfcheint.

Unter diefer oberften Leitung arbeiten die Gubernial- oder Regie: '

rungsräthe) deren in kleineren Gubernien von 4-9) in größeren 15

19 angeftellt find. Sowie bei der oberfien Stelle) fo ift auch hier für

das Sanitäts- und Medicinalwefen ein Arzt) für die kirchlichen Ange

legenheiten ein Geifilicizer als Gubernialregierungsrath angeftellt,

Der Gefchäftskreis diefer Behörden umfaßt die ganze politifche

Verwaltung ihrer Provinz) dann aber auch noch einige Gegenftände)

die ihrer Natur nach ganz oder zum Theil finanziell oder militärifci)

find; nur die eigentlichen Eiviljufiizzzefciycifte find ftreng aus ihrem Ref

fort ausgefchloffen.

Wir werden diefelben um fo mehr genaubezeichnen) damit der

Begriff der politifchen Amtswirkfamteit iiberhaupt deutlich wird) weil

jene unter dem Namen politifme Amtswirkfamkeit cinzurecijnende Ver:

waltungsgegenfiände (publico-poiitjeu) in Oefierreich fchwer durch eine

erfcijöpfende Begriffsbefiimmung von anderen in den teutfchen Ländern

den Iufiizbehörden angehörigen Departements zu fcheiden find.

Es bezieht fich ihre Activität:

o) auf die Kundmachung der an fie gelangenden Gefehe und

Verordnungen) und auf die Vollziehung oder Ueberwachung

der Vollziehung derfelbenz

i)) auf die Leitung der fogen. pointoo-printing, worunter man

die geifilicjhen) Studien-) Siftungs- und Verforgungs-) '

Sanitäts- und Medicinalfachen) die gemifcht militärifrhen

Angelegenheiten und politifcheitStreitigkeiten verftehtz

o) auf die Pflege der ftaatsivirthfchaftlimen Intereffen) als des

Ackerbaues) der Viehzucht) der Gewerbe) dann der damit in

Verbindung ftehenden Anftalten) als Zünfte) Straßen) Wege

u. dgl.z
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c1) auf die Leitung der adminifirativen Polizeiz -insbefondre in '

Abfimt auf Alles/ was zur Erhaltung der Ruhe„ Sicherheit

und Ordnung im Lande erforderlich ift.

Aus dem Fache der finanziellen Gefcknifte haben die politifchen

Landesfiellen der teutfchenz böhmifGen und galizifchen Provinzen die

Obforge über die richtige Einhebung oder Verwaltung einiger direrten

Steuern (Grundfieuer/ Erwerbfieuerx weßwegen bei ihnen ein eigenes

Rechnungsdepnrtement für die directe Befteuerungz zugleich Wappen

archiv und Katafiralfcloälzungsabtheilung eingeführt ifi.

In Betreff der landesfürfilichen Lehen„ wo folche im Lande fich

befindenx find die Landesftellen die Lehenftuben (Lehenfchrannen)x und

haben in diefer Eigenfchaft als erfie Behörden in Eintrachtfaciyen für

die Evidenzhaltung folcher Lehenx Erhaltung der lehenherrlichen Gerecht

fame- Belehnungserneuerungen u. dgl. zu forgen.

In Wien befteht bei der Regierung die Lehenftube als ein eigenes

untergeordnetes Amt für die im ganzen Erzherzogthum (ob und unter

. der Enns) befindlichen landesfürfilicloen Lehen.

Diefer Wirkungskreis der Regierungen und Gubernien bringt die

felben nothwendig in Berührungen mit mehreren Hoffiellenz indem in

das Reffort der Landesgubernien auch die Studienangelegenheitenz die

Cenfurgegenfiände gehören„ deren oberfte Leitung nicht der Hofcanzleiz

fondern befonderen Hofftellenz als: Studienhofcommiffionz* oberfie

Polizeihoffiellef zugewiefen findz mit welchen Behörden fie in unmit

telbare Berührungen kommen und von da auch die nöthigen Entfchei

dungen erhalten und dahin auch die Berichte und Anfragen fiellen

müffen. Diefer viel umfaffende Wirkungskreis führt auf vielfache

Berührungen der Gubernien mit anderen Landesbehörden (Cameral

gefällenverwaltungenz Generalcommanden)t

Nach diefen Andeutungen geht hervor/ daß alle öffentlichen Lan

desinfiitute unter der Auffimt und Obecleitung der Regierungen fiehenz

welche auf alle Anträge und Vorfchläge Gutachten über deren Verwal

tungF über die Befeßung und Entlaffung des Perfonals an die Hofftel

len zu erfiattenz in einzelnen Fällen auch ohne höhere Befiätigung

felbfifiändig Verfügungen zu treffen hat.

Die Berathungen und Befchlüffe gehen bei den Landesgubernien

collegialifcl) vorz der von demRealreferenten gemachteAntrag wird nach

den Verhältniffen der Sache entweder im vollen oder kleineren Rache

befprochen und darüber nach Stimmenmehrheit befchloffen.

Nur gewiffe Sachen find wegen ihrer Wichtigkeit oder Dringlich:

keit blos dem Vorfiande des Guberniums zugewiefenz welche nur von

diefem als Präfidialangelegenheiten ohne Rathfhlag des Guberniums

erledigt werden.

Den Gubernien fiehen in den einzelnen Provinzen einzelne Hilfs

behörden zur Seitez welche über (KriegenficindeX welche in das Reffort der
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Landesregierung gehören. welche aber befondere technifme. juridifche oder

Rechnungsrenntniffe vorausfehen. Gutachten abzugeben haben. Diefe

find die Landesbaudirectionen. Provinzicilficiatsbucizhaltungen und Kam

merprocuraturen. Ihr Standort i| im Orte der Regierung oder des

Guberniums.

Die Landesbaudirectionen (Straßen- und Wafferbaudirectionen.

Generalbaudirectionen) haben die Beforgung des technifchen Theiles bei

öffentlichen Baulichkeiten. fowie die Entwerfung der dahin einfchlagen

den Pläne und Gutachten. und hängen in Betreff der Weifungen zu

folchen Bauten und der Controle ihrer Alntsverrimtungen von ihrer

Landesftelle ab. Sie haben einen Baudirector zum Vorfieher. dann

Adjuncten. Amtsingenieure und anderes Dienfiperfonale. In den

Kreifen des Gouvernementsgebietes wirken fie durch die Kreistage

nieure. Straßenbaucommiffäre und Straßenbauinfpectoren. die in den

einzelnen Kreifen des Landes angeftellt find.

Die fur das Rechnungswefen der öffentlichen Verwaltung aufge

fiellten Landesbuwhaltungen find nicht nur für die Regierungen und

Gubernien. fondern auch für die cameralifiifchen Landesbehörden (Ea

meralgefällenverwaltungen) als wichtige Hilfsämter zu betrachten. Ihre

nähere Bezeichnung wird bei der Darfiellung der Centralbehörden.

zu welchen diefelben gerechnet werden. folgen. wo auch die Unter

ordnung derfelben rückficietlici) des Disciplinarwefens und der Be

feßung der Stellen unter das Generalrechnungsdirectorium gezeigt wer

den wird. 7

Kammerprocuraturen (Fiscalämter) find gewöhnlich den Regierun

gen oder Gubernien als Hilfsbehörden beigegeben und befinden fich in

der Regel nur dort. wo diefe fich befinden. Nur Salzburg und Kla

genfurth haben Filialfiscalämter.

Ihnen fieht ein Kammerprocurator (in Wien Hoftammerprocura

tor) vor. mit mehreren bis 16 Fiscaladjlcncten und einem Unterthans

advocaten (vgl. Advocaten). , '

Die verichiedene Anzahl richtet fich nach der Größe der Gubernien,

Der Kammerprocurator' in Wien hat zugleich die rechtliche Ver

tretung der Eentralbehörden oder Hofftellen und führt daher den befon

deren Titel: Hofkammerprocurator. '

Als eine Hilfe-behörde erfcheinen auch die Landesbaudirectionen.

welche bei Landes- und Wafferbauten der Regierungen und Gubernien

über die Borfchläge ihr Gutachten abgeben und die Ausführung leiten.

Dann. was das Rechnungsfaci) betrifft. erfcheinen als dritte Hilfs

behörde dieLandes- oder Provinzialbumhaltungen.

Diefe Fiscaladjuncten. welche fich einer fil-engen. in ihrer Wir:

kung der zu der Erlangung einer Advocatenpriifung gleichgefiellten

Staatsprüfung unterzogen haben müffen. bilden mit dem Kammer
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procurator kein Gremium) fondern der Kammerprocurator hat die allei

nige Haftung und von ihm gehen auch alle Ausfertigungen aus.

Die Beftimmung der Kammerprocuratoren ift im allgemeinen

zweierlei Art. Diefelben follen nämlich:

e) die Intereffen des Landesfürften in allen Souveränetätsreckzten

als auch in aus Privatrechten entfpringenden Verhältniffen und des

Aerariums und Staatsfmaßes) dann gewiffe Anftalten und moralifciye

Perfonen) welche unter dem befonderen Schuhe des Staates fiehen) in

Rechtsflreitigkeiten) Prozeffen u. f. w. zu vertreten haben) und

b) in Angelegenheiten) bei welchen es fich zugleich um Rechtsver

hältniffe handelt) den politifcloen und cameralifiifmen Landesbehörden

Auffchluß und Gutachten ertheilen.

Die in Wien beftehende Kammerprocuratur hat auch die bei den

Hofftelien und Hofämtern vorfallenden Gefchäfte diefer Art zugewiefen)

weßhalb fie auch Hof- und niederöfterr. Kammerprocuratur heißt und

der unmittelbaren Leitung der allgemeinen Hoftammer untergeordnet ift)

während die anderen Kammerprocuraturen zunächft der Landesftelle (die

italienifchen dem Eameralmagiftrate) und unmittelbar der Hofkammer

und der Hofcanzlei unterftehen.

In der Eigenfchaft als confultative Aemter follen die Proruratu

ren durch ihre Aeußerungen beitragen) daß auf die Adminifirations

arten politifciyer und finanzieller Art die gehörige Beachtung der obwal

tenden Rechtsverhältniffe genommen werde.

.Diefe ihre Einwirkung bezieht fich insbefondre auch auf Aerarial

contracte) infofern diefe rückfimtlici) der Fbrmliclokeiten und der nöthigen

Sicherfiellung des Aerariums durch Eautionen dem Fiscalamte zur vor

läufigen Prüfung vorgelegt werden müfien. u- Die Vertretung der oben

berührten Intereffen) die den Kammerprocuraturen obliegt) bezieht fich

auf alle) aus den Majefiätsrechten und den eigenen Privatrechten des

Landesfürfien fließende Gerechtfame (Gefälle) Regalien) Caducitäten

u. f. w)) auf milde Stiftungen und fromme Vermächtniffe) öffentliche

Jnfiitute) auch auf das beftehende Eheband) zu deffen Vertheidigung

die Kammerprocuratur im Falle einer in Verhandlung fiehenden Ungil

tigkeitserklärung oder Trennung chriftlicirer Ehen als gefetzlimer Antvalt

(öefenWk roulkjmonjj) beftimmt ift. An diefe Vertretungsangelegenhei

ten reiht fich noch eine andere wichtige) die nur mittelbar das öffentliche

Jntereffe berührt) nämliä) die unentgeltliche Vertretung der untertha

nen gegen ihre Grundobrigkeiten in Streitfachen) die zum Rechtswege

geeignet find. .

Für das Eaffawefen befteht im Orte der Regierung oder des Gu

berniums eine Provinzialcameralcaffe (Provinzialzahlamt) Eameral

zahlamt) vereinigtes Cameral- und Kriegszahlamt)) und außerdem

noch eine in Salzburg und in Klagenfurth. Die Provinzialcaffen der

teutfchen und böhmifchen galizifchen Länder find zunächft ihrer Landes



Öfterreich. * 649

fielle untergeordnet) durch welche fie auch die höheren Vorfchriften der

allgemeinen Hofkammer und der vereinigten Hofcanzlei erhalten. Di*

Die beiden Eentralcaffen zu Mailand und zu Venedig fiehen unter

den betreffenden Eameralmagifiraten. Von der Landesfielle werden die

normalmäßigen Bezüge an Gehalten) Penfionen) welche an diefe Caffen

angewiefen werden follen) auch Vorfchüffe) Geldbelohnungen und Geld

aushilfen bis zu einem gewiffen Betrage bemeffen und flüffig gemacht.

Der inneren Einrichtung nach hat zwar eine jede der Provinzial

hauptcaffen zwei Abtheilungen) die eine für die Einnahmen) die andere

für die Ausgaben befiimmt) diefe machen aber nur Ein Amt aus.

Nur in Wien befteht für das Land unter der Enns eine befondere

Provinzialeinnahmscaffe und ein befonderes Provinzialzahlamt. Die

erfte jener Abtheilung der Provinzialhauptcaffen gibt die eingehobenen

Gelder nur in größeren Summen wieder aus nnd zwar zum Theil an

die zweite Abtheilung der l*provinzialcaffe als 'Verlag zur Beforgung der

Detailzahlungen) zum Theil als Dotation an die Kreis-) Polizei-)

montaniftifchen Eaffen u. a.) oder als Abfuhr an die obere Finanz

behörde) oder fonft in Gemäßheit der erhaltenen Weifung. Nur die

niederöfierr. Provinzialeinnahmscaffe fiellt alle ihre Einnahmen zur

Dispofition der Staatscentralcaffe) ohne andere Eaffen mit Verlag zu

verfehen.

Den fiändifcijen Activitäten kommt) wie fchon früher erwähnt

wurde) in mehreren Provinzen darin ein Theil der politifcljen Gefchäfts

führung zu.

Als Mittelbehörden der politifchen Verwaltung erfcheinen die

Kreisämter. Die ihnen unterfiehenden Bezirke führen theils den

Namen Viertel) fo im Lande unter der Enns) theils Kreife in den übri

gen Ländern.

Die Städte Wien und Prag) dann das Gebiet und die Stadt

Trieft gehören zu keinem Kreife) fondern machen einen Bezirk für fich

aus und haben für diefe anderorts dem Kreisamte zuftehende Gefchäfte

eigene Stadtbehörden.

Der Vorfiand des Kreisamtes ift der Kreishauptmann) ihm

zur Seite find die Kreiscommiffäre) die dem erfieren zur Öilfeleiflung

beftimmt find. Für technifche Gegenfiände und Beauffichtigung der

öffentlichen Bauten befindet fich bei den Kreisämtern ein Kreisingenieur)

für das Medicinalwefen) Ueberwachung der Medicinalpolizei und Hilfe

leifiung bei der gerichtlichen Medicin ein Doctor der-Medicin und Ehi

rurg als Kreisarzt und Kreiswundarzt.

a Als Mittelbehörde hat das Kreisamt einen dem Gubernium ent

fprechenden .Wirkungskreis In mehrfawer Beziehung erfcheint das

Kreisamt als erfte Behörde) in manchen Gegenftänden fchon als Be

rufungsbehörde von den Entfcheidungen der niederen politifcijen Be

hörden.
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Sie find daher die nächften Schußbehörden der Unterthanen und

ebenfo mit der Aufficht auf die Eommunalverfaffung beauftragt.

* Sind die bisherigen politifcljen Verwaltungsbehörden durchaus

landesfürfilirkje felbfiftändige Behörden. fo fand fich die Regierung ver

anlaßt. zur unmittelbaren erfien Ausübung der politifaoen Verwaltung

fich der zu ökonomifcljen Zwecken befchäftigten Beamten der Privatherr

fchaft. Eommunitäten und Eorporationen zu bedienen.

Es wurde zu diefem Behufe die Eintheilung der Dominien. d. h.

der einzelnen nach Steuerenzien getheilten Befißungen. benußt und den

einzelnen Individuen diefe Gefchäfte unter der Aufficht des Kreisamtes

übertragen., Die Regierung fuchte fich aber dadurch ficher zu fiellen.

daß zur Erlangung diefer Stellen befondere Prüfungen und Beeidigun

gen erforderlich find. Es haftet übrigens auch die Herrfcljaft für die

gefeßwidrigen Amtshandlungen der angeftellten Beamten.

Diefe Wirthfcljaftsämter find genau von dem Ortsgerichte. wel

ches bei dem Patrimonialeinzelgericljte durch den Gerichtshalter. Iu

fiitiar gebildet wird. wohl zu fcheiden. Indem leßteres die Eivilbehörde

repräfentirt. ftellt das Wirthfchaftsamt die den politifciyen Gefchäften

vorgeftellte Behörde. Es find jedoch auch den Wirthfcljaftsämtern einige

Iuftizgefrlyäfte als einfache Erecutionsführungen. dann das Richteramt

in ,fchweren Polizeiübertretungen zugewiefen worden. Die Einhebung.

Abfuhr und Verrechnung der directen Abgaben war denfelben fchon nach

der alten Landesverfaffung zuftändig. - Die Zahl folcher Wirthfcloafts

und Oberärnter ift bedeutend; denn man zählt in Böhmen 1193. in'

Mähren 854 und in Unteröfierreich an 2400 Dominien. _

Ein ähnliches Verhältniß hat auch bei den Städten fiatt. Au>y

hier wird die politifche Verwaltung nicht von eigenen von dem Staate

befoldeten Behörden beforgt. fondern es macht der Staat von den ohne

hin beftehenden Patrimonialgerichten Gebrauch. Nur in den großen

Hauptftädten Wien. Prag. Trieft beftehen eigene Polizeidirectionen

(Stadthauptmannfchaften). welchen mehr polizeiliche. zum Theil auch

politifche Gegenftände zukommen. und welche unmittelbar unter dem

Landesgubernium fiehen.

In den übrigen ifi die politifcije fowie die Eommunalverwaltung

in den Händen der Stadtmagifirate. In Tyrol ift in den vier größe

ren Städten Innsbruck. Bolzen. Trient und Roveredo eine befondere

Behörde; in den kleinenStädten führen die Kämmereien die polizeilich

ökonomifche Verwaltung. -

13) Finanzverwaltung.

Die Leitung der Finanzängelegenheiten des Staates hat in oberer

Infianz die allgemeine k. k. Hofkammer,

Urfprünglicl) hatte jede Provinz ihre Kammer. aber unter Karl ill.

wurden alle in eine vereinigt. Im Verlauf der Zeit befiand das Hof

kammerwefen theils felbftftändig. theils in Verbindung mit der ver
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einigten Hofcanzleiz auch bildeten manche Departements befondereHof

fiellen. Durch Eabinetsfchreiben des Kaifers Franz vom 30.April 1816

wurden die verfchiedenen felbfifiändigen Abtheilungen der Hofkammer.

unter dem Namen allgemeine Hofkammer unter der unmittelbaren Lei

tung des Hofkammerpräfidenten concentrirt. welcher in der

Eigenfchaft eines Finanzminifiers die oberfie Leitung ausübt. Der

Wirkungskreis diefer Hoffielle iii fehr ausgedehnt und erfireckt fich. we

nigfiens in Beziehung mancher Gefchäfte. über die ganze Monarchie.

weßhalb fie als eine allgemeine Fyofflelle angefehen werden muß. Sie

ift berufen. für die Erhöhung des Nationalwohlftandes zu forgen. in

wiefern derfelbe von den fogen. Eommercialbefcljäftigungen. insbefon

dre von dem Flore der Fabriken und des Handels. dann von gewiffen.

die Indufirie unterfiühenden Einrichtungen abhängt. Als oberfie Fi

nanzbehörde hat fie für die zulänglicije Bedeckung aller Ziveige des

Staatsbedarfes. daher für die Negulixung des Ausgabeetats. für die

Einbringung der Staatseinkünfte (fo weit diefe nicht der politifcljen

Hofftelle zugewiefen ifi). für die ziveckmäßige Verwaltung des Staats

vermägens und die fortfcijreitende Vervolliommnung des Staatshaus

haltes zu forgen. die Staatscreditsoperationen zu leiten und über die

gefehlickje Tilgung der Staatsfchulden und die Aufrechthaltung des

Staatscredits zu wachenz fie hat daher insbefondre die ober-fie Aufficht

über die Verwaltung der Staats- und öffentlichen Fondsgüterz ihr un:

terfiehen fämmtliche Regalien und fogen. Gefälle. ferner: die Verwal

tung der indirecten Auflagen. des Einkommens aus den Taxen. fowie

der Aeratialfcibriken und Staatsdruckerei. Endlich find ihr die Ober

leitung des Eaffaivefens. Penfions: und Provifionsangelegenheiten

u. f. w. zugewiefenz in neuefier Zeit auch die Staatseifenbahnen. Die

Landesfiellen (Regierungen und Gubernien) unterfiehen in Finanz: und

Eommerzangelegenheiten der allgemeinen Hofkammer. _- Das König

reich Ungarn mit Eroatien und Slavonien hat zwar eine eigene. der

allgemeinen Hofkammer im eigentlichen Verfiande nicht untergeordnete.

finanzielle Eentralbehbrde. nämlich die ungarifclje Hoftammeez indeffen

hat die allgemeine Hofkammer gewiffe Finanzgefclocifte für die ganze

Monarchie zu beforgen. und einige Gefälle werden auch in Ungarn nur

von ihr geleitet. wie das Lottogefälle. die Pofiwagenanfialt. Dagegen

ift das Eameralthefaurciriat in Siebenbürgen der allgemeinen Hofkam

mer allerdings untergeordnet. Das Hofkammeraräjiv ifi trefflich orga

nifirt und enthält Schätze hifiorifcijer Documente der Vorzeit. Die

Regifiratur. das Einreichungsprotocoll und das Erpedit find. fowie das

Archiv. unter Directoren gefiellt.

Diefer Hoffielle unterftehen folgende Departements:

Direction des k. k. allgemeinen Tilgungsfonds.

Direction der k. k. Dicafterialgebäudeangelegenheiten.

K. k. Tabakfabrikendirection.

K. k. Lottogefällsdirection.
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K. k. oberfte Hofpoftverwaltung.

K. k. Generalhoftaramt.

K. k. Direction der Hof: und Staatsdruckerei) der k. k. litho

graphifchen Anftalt und das k. k. Papierdepots.

K. k. Hof: und niederöfterr. Kammerprocuratur.

K. k. Eameral- und Ereditshauptcaffen.

K. k. Generaldirection für die Staatseifenbahnen.

Damit vereint ift nun gegenwärtig die k. k. Hofkammer im Münz

und Bergwefen) welche 1834 neu errichtet wurde) indem durch Cabi

netsfchreiben vom 8. November diefes Jahres die Trennung des Münz

und Bergwefens von der allgemeinen Hofkammer verfügt) und deffen

Verwaltung einer felbfifkändigen) den übrigen Hoffiellen gleichgeftellten)

Behörde unter der obigen Benennung) mit einem eigenen Präfidenten

an der Spiße) untergeordnet wurde.

Diefes Departement wurde fchon 1747 unter der Benennung:

Münz: und Bergwefendirectoriumscollegium als eine unmittelbare

Hofftelle niedergefeßt) unter der jetzigen Benennung bereits 1777 orga

-nifirt) feitdem aber entweder theils der vereinigten) gleich den anderen

Hofkammerdepartements) theils den ungar.-fiebenb. in dortigen Berg

fachen zugetheilt) oder mit der Hofkammer überhaupt in Verbindung

gefeht. Die b. DHofkammer im Münz- und Bergwefen fchließt in fich:

1) Die k. k. Generalbergbaudirection. '

2) Das k. k. Hauptmünzamt.

3) Die k. k. Bergwerksproductenverfchleißdirection.

Unter der allgemeinen Hofkammer ftehen in zweiter Inftanz die

vereinten k. k. Cameralgefällenverwaltungen) die feit 1830 für jede alt

öfierreichifche Provinz der Monarchie errichteten adminifirativen Behör

den) welche das Zollgefälle) die Weg-) Brücken: und Waffermauthen)

die allgemeine Verzehrungsfteuer) das Salz-) Tabak- und Stempel

gefälle) dann die Staats- und Fondsgüter) endlich das Tar- und Lotto

wefen) die beiden letzteren jedoch nur in einer vorgezeichneten Befchrän

kung) zu bewachen und zu leiten haben.- Insbefondre find weiter

diefen Verwaltungen) und zwar jener in Galizien das Bergwefen in

theilweifer Beziehung) und allen diefen Behörden die 'Aerarialcaffen

und das Eaffewefen) infofern diefes von der Finanzverwaltung abhän

gig ift) untergehen. - Diefe Verwaltungen find übrigens felbfifiätidige

Landesbehörden) welche bei der Leitung der ihnen anvertrauten Gefälls

zweige dahin zu wirken haben) daß die finanziellen Zuflüfie gefichert

und fo viel als möglich vermehrt werden) und daß zugleich der mit-ihrer

Erhaltung verbundene Aufwand) fo weit es mit dem geregelten Gange

der Verwaltung und mit der Sicherheit der Gefälle vereinbarlicl) ift)

vermindert werde.

Cameralbezirksverwa(tungen in erfter Infianz find die feit 1833

errichteten Behörden) welchen in dem ihnen zugewiefenen Amtsbezirke

die unmittelbare Verwaltung des Zollgefällesund der damitverbundenen
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Ztveige. dann der Weg-. Brücken- und Waffermauthen. der allgemei

nen Verzehrungsfieuer. des Tabak- und Stempelgefälles. der Eamerah.

Fonds- und Stiftungsgüter. mit Einfmluß des Forftwefens. infofern

es damit in Verbindung fieht. die Leitung der Finanzwache und der

inneren Gefällsciuffichtz ferner die- Aufficht über die Vollziehung der das

Lotto und Salzgefäll betreffenden Vorfchriften. endlich die Mitwirkung

in Betreff der Taxen und der übrigen den k. k. Eameralgefällenverwal

tungen als ihren vorgefeßten Landesbehörden zugewiefenen Gefchcifts

zweige obliegt. - ,

Sie haben in engerer Beziehung die gleiche Beflimmung und den

gleichen Zweck vor Augen zu halten.'welcher den Landesverwaltungen

vorgezeichnet ifi.

14) Verfahren des Eivilrichters in Oeflerreich in

Streitfachen nnd in Sachen des adeligen

Richteramtes.

Das gerichtliche Verfahren zerfällt in das in Streitfa ch en und

das außer Streitfachen oder die fogen. freiwillige Gerichtsbarkeit.

welche nach einer höchft verunglückten Nachbildung des oificjum nobile

jucijcjß in dem öfierreicljifchen Gefchäftsleben auch gewöhnlich das ade

(ige Richteramt genannt wird. ' '

Die Gefchichte des öflerr. Eivilrechtsverfahrens ifl mit jener des

allgemeinen teutfchen gemeinfam. und der öfterr. Eivilprozeß ift zum

großen Theile mit dem gemeinreutfchen Prozeffe übereinfiimmend.

In den älteren Zeiten hatte das ranonifcheRechtauf das Verfahren

wohl den größten Einfluß. wenigftens auf die einzelnen Territorialgefeße.

Wenige auf das Rechtsverfahren fich beziehende Vorfchriften enthält die

ältefie öfierr. Landesordnung Leopolds bill. Die erften unvollkommenen

Grundriffe zu einer künftigen Gerichtsordnung enthalten die Landesord

nung für Mähren (1535). die Gerichts: und Prozeßordnung für das

Land unter der Enns (18. Febr. 1557). das Landrecht des Erzherzogth.

Oefierreich unter der Enns (28. Fehr. 1557). Bei der unvollkommen

heit diefer Quellen behauptete der Gerichtsgebrauch ein um fo größeres

Anfehen. und die im 17. Iahrh. von Sutting er gefammelten Ge

richtsgebräume. nach Ordnung des gemeinen Prozeffes zufammengetra

gen. und unter dem Titel: Verneuerte 0b8erualj0ne8 practice-e im I.

1678 zu Nürnberg erfchienen. wurden bis zum I. 1781 als die frucht

barfie Einleitung und als ein reichhaltiges Handbuch zum Rechtsver

fahren betrachtet und hatten eine bei allen öfterr. Gerichten allgemeine

Glaubwürdigkeit. faft Gefeßeskraft. Bis zum I. 1771 erfchienen nur

einzelne das gerichtliche Verfahren betreffende Vorfchriften. die jedoch

mehr die Abfiellung eingefchlihener Mißbräuche. als die Eodification

aller den Eivilprozeß betreffenden Normen bezweckten. Sie finden

fich im Tone: suslrjeicuä aufgenommen. der. obgleich zunächft nur

auf das Erzherzogthum Oefierreich berechnet. doch auch für die übrigen



654 Öfierreich.

Provinzen als Sammlung von Rechtsquellen benutzt ward. Eine all

gemeine Codification diefes Zweiges der Gefeßgebung wurde von Maria

Therefia im I. 1753 angeordnet und die Abficht eiusgefpromen) dadurch

allen Provinzen neben einem gleichen ficheren Rechte auch eine gleichför

mige rechtliche Verfahrungsart zu befiimmen. Die bürgerliche Ge

richtsordnung follte den vierten Theil des Gefeßbuclyes bilden; indeß wurde

dem voluminöfen Refultate der diesfälligen Arbeiten der Beifall verfagt.

unterm 15. Juni 1774 wurde für Oftgalizien in lateinifclyer

Sprache eine Gerichtsordnung kund gemacht) die in 7 Artikeln die nö

thigfien Vorfchriften enthält. In demfelben Iahre wurde die Bearbei

tung der Gerichtsordnung dem Regierungsrathe nachmaligen Hofrathe

Froidero aufgetragen) der das Werk in wenigen Monaten vollendete.

Die vielfeitige Prüfung und Begutachtung deffelben verzögerte deffen

Kundmachung) bis endlich Iofeph ll. den Entwurf einer neuerlichen

Beurtheilung unterziehen) das vom Entwurfe nur wenig abweichende

Gefelz mit Patent vom 1.Mai1781 kund machen und für alle damals

zu Oefierreici) gehörige Provinzen in Wirkfamkeit treten ließ. Da im

Ö. 437 diefes Gefeßes die Entfcheidung nach der Analogie gänzlich ver

boten und jede Abweichung von dem Wortlaute) unter dem Vorwande

eines Unterfchiedes zwifchen den Worten und dem Sinne des Gefeßes

als unzuläffig erklärt) im Falle eines gegründeten Zweifels aber die An

zeige nach Hof zur Pfliäzt gemacht wurde) fo waren die Anfragen häu

fig und die dariiber erfloffenen Declarationen überfiiegen in Kurzem den

Umfang des urfprimglimen Gefelzes. In Beriickfimtigung diefes Uebel

ftandes hat Leopold ll. mit Patent vom 22. Febr. 1791 den Ö. 26 des

bürgerlichen Gefeßbumes vom 1. November 1786 und S, 437 die Ge

richtsordnung dahin abgeändert) daß der Richter bei Entfcheidung eines

Falles auf den zufammenfiimmenden Begriff und Sinn des Gefeßes)

auf gleichförmige darin ausgedriickce Fälle) auf die aus der Verbindung

fich darftellenden Grundfäße und Abfichten fehen folle. Zugleich befchloß

_ diefer Monarch eine Revifion der Gerichtsordnung) wobei nur dringend

nothwendige Abänderungen vorgefchlagen und die erlaffenen nachträg

lichen Verordnungen am zukömmliclyen Orte der Gerimtsordnung ein

zufchalten waren. Nachdem diefer neue Entwurf den inländifmen juri

difchen Lehrkörpern und den Gerichten um ihre Erinnerungen mitgetheilt

und einer neuerlichen Berathfchlagung der Gefeßcommiffion unterzogen

ward) wurde derfelbe in Wefigalizien *mit Patent vom 19. Der. 1796

als Gefeß eingeführt. Diefe fogen. wefigalizifche Gerichts-ordnung

erhielt in der Folge Gefeßeskraft in Ofigalizien und der Bukowina

(1807)) im Herzogthume Salzburg (1817)) in Tyrol und Vorarl

berg (1814 und 1816)) in Iftrien (1815)) in Dalmatien (1815))

im lombardifckz-venetianifthen Königreiche (1815): dann bei dem

Stadt: und Landrechte und dem MercantilN Wechfel- und Seegerichte

in Trieft ruckfichtlicl) der diefen Gerichten zugewlefenen Bezirke Ifiriens.

In allen anderen Provinzen) in Böhmen) Mähren und Schlefien)
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Oefierreich ob und unter der Enns) Steiermark) Kärnthen) Krain)

Görz und Trieft im Inn: und Hausru>viertel) dann bei allen Militär

gerichten ohne Unterfchied des Aufenthaltes des Truppenkörpers hat die

Iofephinifme Gerichtsordnung Gefeßeskraft. Beide ftimmen' in den

*Grundprincipien des Verfahrens übereimundnur in Einzelnheiten fin

den fich Abweichungen vor. Jene Abweichungen) die fich in der An

wendung als wünfchenswerth und nothwendig zeigen) werden theilweife

durch einzelne Hofdecrete auch in den Provinzen) wo die Iofephinifäie

Gerichtsordnung gilt) in Wirkfamkeit Zfelzt, Ein neuer Entwurf F_

einer Gerichtsordnung) die im erfien The *e das Verfahren in Streit

fathen und im zweiten das adelige Richteramt enthalten foll) ift größ

tentheils vollendet) erhielt aber noch keine Sanction. Dagegen wurde

durch ein Gefeß vom 18. October 1845 für geringfügige Eivilremts

fachen ein fltmmarifches Verfahren eingeführt.

Die Grundlage des ganzen Verfahrens in Streitfachen bildet die

Verhandlungsmarime. Der Richter leitet die Verhandlung auf An

fuchen der Parteien und nicht von Amtswegen) und nimmt auf die

*Wahl der Beweismittel) auf die Darftellung der factifchen Grundlagen

des Rechtsfireites) auf die Fortfeßung und Beendigung deffelben keinen

thätigen Einfluß. Eine theilweife Abweichung diefer Grundfäße findet

nur bei Tagfaßungen auf dem offenen Lande und in dem durch dasGe

felz vorn 18. October 1845 für Nechtsfireitigkeiten bis zum Betrage

von 200 Fl. eingeführten fummarifchen Verfahren fiatt. Wenn auf

dem Lande die Parteien) ein oder beide Theile) ohne Rechtsfreund er

fcheinen) da hat der Richter feine Eompetenz) das i118 otancii in iuciicio

der Parteien) das Petit von Amtswegen zu erheben) das Factum und

die Beweife dafür in das Klare zu fehen) ohne fich an die fon| vorge

fchriebene Ordnung der Prozeßreden zu binden. Bei Streitigkeiten

wegen Scheidung von Tifch und Bett und Trennung der Ehen ift

gleichfalls ein mehr officiöfes Verfahren angeordnet) wodurch das In:

tereffe des Staates an Aufrechthaltung der Ehen mehr gefchüßt wird.

Eine Klagenanhäufung ift nur bei einem genetifchen Zufammen

hange zuläffig. Diefer aber nach der Erklärung der öfierreichifchen

Prozeßgefeße nur dann vorhanden) wenn die verfehiedenen Rechtsan

fprüche aus einem und demfelben Farto (Gefchäfte) entfpringen. Die

Beantwortung der Klage muß fpeciell fein. Eine allgemeine Ne

gation ift wirkungslos und wird als affirmativeLitisconteftation betrach

tet. Es muß daher jeder einzelne factifche Umfiand insbefondre vom

Beklagten widerfprochen werden) wenn die Beweislaft den Kläger tref

fen foll.

Außerdem hat die Einrede die Ergänzung und Berichtigung des

Factums und alle Einwendungen zugleich zu enthalten. Nur die ex

ceptio fori aecljootorja muß vor der Einrede abgefondert und durch ein

befonderes Erkenntniß angebracht werden) und hatSuspenfivkraft. Die

exoeytio rei juciieatae ifi unnöthig und wird daher abgefondert geltend

'
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gemacht) weil der Klagerückerlag fie erfeßt. Nebft der Replik und Du

plib können) wenn der Geilagte in der Duplik mitBewilligung des Rich:

ters oder durch die in der Replik cingebracloten Neuerungen veranlaßt)

neue Umftände oder Beweismittel beigebracht hat) auch Schluß- und

Gegenfwlußfchriften angebracht werden. Neuerungen) die nicht

blos zur Widerlegung der von dem Gegentheile vorgebrachten Einwen

dungen dienen) find nur dann zuläffig) wenn der Neuerungswerber

durch ftandhafte Behelfe o-Hyr in deren Ermangelung durch feinen Eid

darzuthun vermag) daß eiurie neuen Umftände in der erften Schrift

nicht gefliffentlicl) verfchwiili-.n habe.

Das Nichtwiderfprechen oder Nichtbeantworten eines Gefchichts

umftandes ift ein fiillfcljweigendes Geftändniß diefes umftandes. Nach

der angenommenen Eventualmarime muß jedes Beweismittel gleich dort

angebracht oder angeboten werden) wo das zu beweifende Factum ange

führt wird. Nur der Haupteid kann über die in der Klage und Ein

rede angeführten Umftände auch in der Replil und Duplii aufgetragen

werden.

Nach der richtigeren Anficht wird auch der Ech th eitsbeweis

durch Vergleichung der Handfwriften erfi nach erfolgtem Widerfpruche

der Echtheit angeboten werden können. Die Beifchließung von recht

lichen Gutachten ift nuhlos und unterfagtö). Die niutalj0

libeiii ift in der Regel unzuläffig) ausgenommen bei dem mündli

chen Verfahren) wenn die Klage mündlich angebracht wurde. Die

Sprache der Verhandlungen ift in den teutfchen Provinzen die teutfche

(obgleich in Böhmen nicht felten böhmifch verhandelt wird)) in Italien)

Dalmatien und Südtyrol die italienifche) in Galizien die lateinifclje.

Iede Schrift muß in Orten) wo zwei oder-mehrere Rechts

freunde angeftellt find) von einem zum Gerichtsfiande berechtigten

Rechtsfreunde unterfertigt fein. Das Verfahren felbft zerfällt in

das fchriftlicije in gewechfelten Sahfcljriften und mündlich

protoc ollarifch e. Die Wahl deffelben ift den Parteien überlaffenz

in Ermangelung ihres Einverftändniffes werden insgemein Scihfwriften

gewechfelt und nur auf dem Lande und gegenwärtig auch im fummari

fchen Prozeffe über Streitfacijen bis zum Bett-age von 200 Evan-M.

wird mündlich verhandelt.

Mündlich wird außerdem verhandelt in den meiften Incidenz

fireitigkeiten) in Ehefireitigieiten) bei den Berg: und Wechfelgerichten)

in Prozeßführungen über förmliche Wechfel. In den Fällen des münd

lichen Verfahrens kann die Klage mündlich oder fchriftlici) angebracht

werden; über diefe Klage wird eine Tagfahung angeordnet) bei wel

cher die wechfelfeitigen Reden der Parteien zu Protocoll genommen

werden.

 

- 5) Ebenfowenig binden Priijudicate) welche in ähnlichen Fällen erfloffen

find) den Richter.

x 44...._
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_ Bleibt ein Theil (Kläger oder Geklagter) aus. fo wird dem Er

fcheinenden in Anfehung des Factums. fo weit es den Gegenftand der

Klage nicht überfieigt (und infoweit die in der Verhandlung vorkommen

den Behelfe nicht das Gegentheil darthun. galiz. Gerichtsordn.). auch

ohne Beweis voller Glauben beigemeffen und demgemäß das Coutu

mazurtheil gefällt. Bleiben beide Theile aus. fo bleibt die Tagfahung

in Zuepenäo, und es muß eine Reaffumirung derfelben angefucht wer

den. Sowohl die Erfireckung der Tagfatzung als die porgatjo more.;

ift bei erwiefenen hinlänglichen Urfachen zuläffig. Im fchriftlichen

Verfahren wird die Klage dem Beklagten und feine nach Verfchieden

heit des Aufenthaltes binnen 30. 45. 60. 90. 180 Tagen zu erfiat

tende Einrede zugefiellt.

Der Richter kann eine weitere eben fo lange Frifi ohne Einver

nehmen des Gegners bewilligenz bei längeren Friften muß der Gegner

um die Aeußerung vernommen werden. an welche jedoch der Richter

nicht gebunden ift. Wird keine Einrede erftattet. fo tritt über Anlan

gen des Klägers die Eontumaz ein; die erftattete Einrede wird um die

Replik. diefe um die Duplik vorbefazieden, Die Frifien zu beiden

Schriften find im ordentlichen Verfahren vierzehn Tage. Rückfichtlici)

ihrer Verlängerung gelten diefelben Grundfäße. wie bei dem Termine

zur Einrede. Sind in dem bei der Tagfaßung aufgenommenen Pro

tocolle alle Reden der Parteien niedergefmrieben. fo werden die beigeleg

ten Urkunden verzeichnet und das Protocoil von den anwefenden Ge

richtsperfonen. meiftens auch von den Parteien. gefertigt. Im fchrift

lichen Verfahren wird die Duplik und nach Umftänden die Gegenfchluß

fchrift dem Gegner zur Einficlot zugeftellt. und der dem Zuftellungs

befcheide folgende achte Tag zur Inrotulirung der Arten beftimmt.

Wird eine Saßichrift in der gehörigen Zeit nicht eingebracht. fo wird

von dem Gegner der fäumigen Partei mittelft Gefuches um die Inco

tulirung angefucht. Bei diefer legt jeder Theil die ihm zngeftellten

gegentheiligen Schriften. im Falle der Eontumaz aber auch feine eigenen

Schriften. die er zu diefem Zwe>e bei fich haben muß. Ifi der Rich

ter im Befihe des die Verhandlung derParteien enthaltenden Materials.

fo hat er binnen 30 Tagen das Urtheil zu fchöpfen. Der Spruch muß

dem Begehren der Partei gemäß fein; rückfimtlicl) der Gerichtskoften

aber ift es genug. wenn. auch ohne ausdrückliches Begehren auf Ge

richtskoftenerfcih. tiur das Koftenverzeicloniß eingelegt wird. Ohne

diefes letztere fpricht der Richter trotz des Begehrens die Koften nicht zu.

Das Urtheil ift ein bedingtes Endurtheil. wenn auf den Haupt: *

erfüllungsfchähungseid erkannt wird; ein unbedingtes Endurtheil. wenn

keine weiteren Beweife nöthig find; ein Beiurtheil. wenn auf den Be:

weis durch Zeugen oderKunfiverfiändige erkannt wird. worauf erft nach

diefem das Endurtheil folgt; endlich ein gemifmtes. wenn in Anfehung

eines trennbaren Theiles oder Punktes des Klagebegehrens durch Bei;

urtheil der Beweis durch Zeugen oder Sachverfrändige zugelaffen.

Bill. 42
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zugleich aber auch über den anderen Theil oder Punkt, welcher von

z einer Beweisführung durch Zeugen oder Sachverftändige ganz unab

hängig erfmeint. durch Endurtheil. fei es unbedingt. fei es durch Er

kenntniß auf einen Eid der Parteien. entfchieden wird. Das Urtheil

über *Ehefireitfacizen muß enthalten. ob ein oder der andere Gatte an

der Scheidung oder Trennung Schuld trage. Das Urtheil ifi den Par

teien und zwar wo möglich allen an demfelben Tage zuzufiellen. Die

Belveggründe des Urtheils. worüber eine weitere Befchwerdeführung

offen fteht. müffen den Parteien ausgefolgt werden. Von Seite des

oberften Gerichtshofes _werden nur in jenen Fällen. wo von der oberfien

Iuftizfielle zwei gleichlautende Urtheile aufgehoben oder abgeändert

werden. der dadurch famfällig gewordenen Partei auf Verlangen die

Beweggründe herausgegeben. Gegen jedes Urtheil. auch gegen Bei

urtheile. findet die Appellation fiatt. Die Berufung an die dritte In

fianz findet in der Regel nur gegen disforme Entfcheidungen ftattz doch

ifi bei Nichtigkeit und offenbarer Ungerechtigkeit der Erkenntniffe die

außerordentliche Revifion gegen gleichlautende Urtheile zuläffig. .Die

Appellations- und Revifionsfciniften (Anmeldung. Befchwerde und

Einrede) werden bei dem Richter er|er Inftanz überreicht und von die

fem an den oberen und oberften Richter einbegleitet.

Die Frifi zur *Einbringung der Appellations- und R_evifionsan

meldung beträgt 14 Tage vom Tage der Zufiellung des Urtheils. bei

den Mercantil- und Wechfelgerimten aber nur acht Tage. Die Frift

zur Anmeldung läßt keine Erweiterung zu. ift jedoch reftituirbar. Wohl

kann aber zu den dießfälligen Befchwerden eine Frifterweiterung erwirkt '

werden. Die Appellations- und Revifionseinredefrifi i| unerftreckbar.

Die Appellation und die ordentliche Revifion haben Sufpenfiv

effect. jedoch kann in dringenden Fällen dem in erfter Infianz obfiegen

den Theile eine proviforifckze Sicherfiellung ertheilt werden.

In den Appellations- und Revifionsfciyriften dürfen weder neue

Gefchichtstimfiände. noch neue Beweismittel angebracht werden. Wird

nur gegen einzelne Punkte 'des Urtheils appellirt. fo erwachfen die an

deren in Rechtskraft. Außer der Appellation und Revifion findet gegen

Urtheile cumulative oder feparat die Nullitätsbefchwerde ftatt. Als

Nullitcitsgründe erfcheinen: Mangelhafte Befehung i des Gerichtes.

offenbare Incompetenz. Mangel des Befugniffes zu klagen und fich zu

oertheidigen. Nichteignung des Gegenfiandes zum Eivilprozeffe. An

ordnung einer Tagfahung in den Ferien. Die Nullitätsgründe hat der

Oberrichter. wenn die Arten im Appellationswege an ihn gelangen. von

Amtswegen zu berückfichtigen. Ein weiteres Rechtsmittel gegen Ur

theile ift die Einfehung in den vorigen Stand. Sie findet |att im

Zuge des Prozeffes 1) wegen ohne Verfchulden verfirichener Fallfrift.

2) wegen neu vorgefundener Behelfe. 3) wegen mangelhafter Vertre

tung des Advocaten. Wird im mündlichen Verfahren die Partei durch

einen unvorgefehenen und unvermeidlichen Zufall an ihrem Erfcheinen*
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bei der Tagfaßung gehindert und wider fie das Eontumazurtheil ge

fchöpft) fo kann fie mittel| einer Rechtfertigungsfckjrift um die Auf

hebung des erfloffenen Eontumazurtheils und um Anordnung einer

neuerlichen Tagfarzung anlangen. Doch muß diefe Rechtfertigungs

fchrift) welche gleichfalls nur eine Wiedereinfetzungsklage ift) binnen der

zur Appellation beftimmten Frift eingebracht werden.

Die Wiedereinfehungen gegen das materielle Recht find

aufgehoben. Die prozeffualifcijen Wiedereinfelzungen find kein blos

fubfidiarifwes Rechtsmittel) fondern finden auch dann ftatt) wenn der

Sachfällige von einem Dritten feine Schadloshaltung begehren kann.

Gegen Befcheide und Verordnungen wird der Recurs an den

Oberrichter ergriffen. Gegen zwei gleichlautende Befcbeide findet nur

ein außerordentlicher Recurs ftatt. Der ordentliche Recurs hat Sufpen

fiveffect nur infofern) als vor Erledigung dejfelben nicht mit Schöpfung

des urtheils vorgegangen werden kann. Jede anhängige Streitfache

kann auch durch Vergleich beendigt werden. Dazu wird jedoch das

freie Einverftändniß der Parteien erfordert) und jede Zudringlirijkeit

des Richters ift unterfagt. Der Vergleich ifi von Amtswegen zu

verfuchen) wenn der Präfident eines EollegialgeriGte-s bei gleichgetheil

ten Stimmen keiner der beiden Meinungen beitreten zu können glaubt.

Jfi der Vergleichsverfucij in diefem Falle fruthtlos) fo wird die Sache

neuerdings einem verftärkten Senate zur Berathung übergeben. Bei

manchen Rechtsftreitigkeiten muß ein Vergleirhsverfuci) vo-rangehen. So

bei Ablöfung der Gründe zum Behufe der Eifenbahnen) bei den Strei

' tigkeiten der Gemeinden) bei den Streitigkeiten der Unterthanen unter

fich und gegen ihre Obrigkeit. Zur Aufnahme der Vergleiche find nicht

blos Gerichtsbehorden) fondern auch Polizeidirectionen) politifche Ma

giftrate) Kreisämter) Wirthfcljaftsämter als polit. Behörden berechtigt,

Die Eontefiation von Schuldurkunden) um ihnen die Wirkung eines

Vergleiches zu geben) ifi als Kunfigriff der Wucherer unterfagt. Ein

redlich abgefchloffener Vergleich läßt keine Wiedereinfelzung wegen neu

vorgefundener Behelfe zu und wirkt gleich einem rechtskräftigen Urtheile

die Execution. Auch auf einen Schiedsrichter können fich die

Parteien einverftehen) jedoch ift ein fchriftlicher Vertrag nöthig. Be:

geben fie fich dabei aller weiteren Befchwerde) fo wirkt der Spruch die

Erecution. Jft dieß nicht der Fall) fo wird die Streitfache nicht vor

den Oberrichter) fondern vor den Richter erfter Jnfianz gebracht.

Als Jncidenzfireit erfcheint der Vertretungsprozeß) d. i.

das Begehren um rechtlichen Beifiand des Litisdenunciaten zur Ueber

windung des Gegners) der jedoch den Hauptprozeß nicht hemmt. Die

Widerklage ift fo lange zuläffig) bis über die Vorklage ein End

urtheil erfloffen ift.

Nach den früheren einheimifchen Gefehen mußte auch die Com

penfation in Form der Widerklage geltend gemacht werden. Seit dem

Erfcheinen des allg. bürgerlichen Gefeßbuwes bildet die Compenfation

42*
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eine Einwendung. Die Praxis fügt fich diefer richtigen Anficht fehr

langfam,

Die prui-,acatio er lego (ijffamarj findet fiatl und war

vor Einführung des Gefehbuches über Gefällsübertretungen die erfte

Einleitung des Rechtsweges gegen Nationen (Straferkenntniffe) in Ge

fälisfamen. Eine eigenthümliche Art des Aufforderungsprozeffes findet

bei einem vorzunehmenden Baue ftatt. Bei einer polit. Eom

miffion wird die Zuläffigteit des Baues in öffentlicher Beziehung un

terfucht und die renitirenden Nachbarn rückficijtlici) ihrerprivatremtliciyen

Einwendungen zu einem Vergleiche gefiimmt. Ift dieß fruchtlos) fo

erfolgt die Erledigung) daß der Bau in öffentlicher Beziehung zuläffig

fei) der Bauwerber aber die Einwendungen der Nachbarn in ordent

* lichem Rechtswege zu beheben habe.

Mit diefem Befcheide und dem Baupläne in (lux-io belegt über

reicht er die Aufforderungsklage mit dem Begehren: daß allen reniti

renden Nachbarn aufgetragen werde) ihre Rechte gegen den Bau aus

zuführen oder zu gewärtigen) daß ihnen dießfalls das ewige Stillfchwei

gen auferlegt) dem Aufforderer aber geftattet werde) den Bau nach dem

eingelegten Riffe vorzunehmen. Der R e ch n u n g s p r o z eß wird

zwifchen dem Rechnungsleger und Rechnungsnehmer über die Richtig

keit einer gelegten Rechnung geführt. Der Rechnungsleger fiellt das

Begehren) daß dem Rechnungsnehmer aufgetragen werde) die gelegte

Rechnung zu genehmigen oder zu bemängeln. Werden keine Mängel

binnen der nach uniftänden zu beftimmenden Frifl erfiattet) fo ift die

Rechnung für genehmigt zu halten.

Die Mängel erfcheinen als Klage) dann folgen die Erläuterungen)

diefen die Supermängel und fchließlici) die endlichen Erläuterungen.

Die Entfcheidung erfolgt in Form eines Urtheils.

In Betreff des B eweifes gilt der Grundfah: j'ai-tum ullegnnli

jneuminr pr0balj0. In Ermangelung des Beweifes entbindet der ein:

fache Widerfpruci) den Geklagten von der Klage. Auch ausländifcije

Gefeize müffen von der Partei bewiefen werden. Vermuthung en

befreien nur dann vom Beweife) wenn ihnen im Gefehe Kraft beigelegt

wird. Der Richter darf auf einen Beweis nur dann erkennen) wenn

er von der Partei angeboten und für das Erkenntniß entfcheidend ift.

Das gerichtliche Gefiandniß der Partei oder ihres berech

tigten Sacijioalters macht rückfichtlici) des eingeftandenen Umfiandes

vollen Beweis. Dagegen fchadet das Eingefiändniß eines Streitge

noffen den übrigen nicht. Ein außergerichtliches Gefiändniß be

freit nur dann vom Beweife) wenn es auf Befragen Iemandes erfolgte)

von dem der Bekenner wußte) daß ihm daran gelegen fei) die Wahrheit

zu erfahren. Oeffentliche Urkunden machen in Anfehung des Factums)

worüber fie errichtet find) vollen Beweis. Als ,öffentliche Urkunden er

icheinen die von landesfürftliwen) ftändifchem- obrigkeitlichen beeidigten

Beamten in Amtsfachen ausgefiellten) die im Auslande von den dazu
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berechtigten Perfonen ausgefiellten und ,gehörig legalifirten Amtsurkun

den. die Wechfelprotefie. die Senfalenbüciyer. dann die Geburts-.

Trauungs- und Todtenregifter und Scheine. Die im Auslande aus

geftellten öffentlichen und Privaturkunden müffen von dem dort befind

lichen öfterr. Gefandten oder Eonful legalifirt und wenn fie aus den der

ottomanifchen Pforte unterworfenen Ländern kommen. von ihnen felbfi

ausgeftellt fein. wenn fie öfterr. Unterthanen betreffen. Betreffen fie

Ausländer. genügt auch hier die bloße Legalifirung.

Die baher'f'chen Urkunden bedürfen keiner gefandtfchaftlirhen Lega

lifirung. Die modenefifchen Urkunden können auch von den Gubernien

in Mailand und Venedig legalifirt werden. Für die in Frankreich aus

geftellten Notariats- und öffentlichen Urkunden ift die Legalifirung des

franz. Gefandten in Wien oder eines von Oefterreich anerkannten franz.

Eonfuls hinlänglich. was jeßt auch von allen im Auslande ausgefiell

ten Notariats- und öffentlichen Urkunden gilt.

Privaturkunden machen gegen den Ausfteller vollen Beweis. wenn

er fie auch nur eigenhändig unterfchrieben hat; nur Schuldfmeine

müffen vom Ausfieller eigenhändig gefchrieben und unterfchrieben oder

aber neb| der eigenhändigen Unterfchrift von zwei Zeugen gefertigt fein.

Falls die Urkunde aus mehreren Bogen befteht. fo müffen alle mit

einem Faden und Siegel verbunden fein. widrigens verdient der Bogen.

der hätte unterfchoben werden können. keinen Glauben. Die zur Un:

terfertigung von Urkunden beigezogenen Zeugen follen bei Strafe fich

die Ueberzeugung verfchafien. daß die Urkunde dem Willen des Ausftel

lets gemäß fei.

Den Inhalt der Urkunde muß der Zeuge nicht wiffen. Von dem

Grundfaße: scripluru proprie- proiml lnnlnm ennlra Zci-ilienlam befteht

eine Ausnahme bezüglich der Bücher der berechtigten Handclsleute. Fa

brikanten. Apotheker und Gewerbsleute. Diefe machen einen halben

Beweis für den Ausfteller. wenn der Principal von gutem Rufe ift. die

Bücher von ihm felbft oder einem Buchhalter ohne Correccur in der

landesüblichen (italienifchen. teutfchen. franzöfijchen in Trieft und

Fiume. auch in englifcher. in Dalmatien auch in illhrifcioer) Sprache

geführt werden; wenn fie Alles enthalten. was dem Principal zu Gute

und zur Laft kommt; die eingetragene Poft zum Gefchäfte gehört.

wenn die Bücher mit dem gehörigen Stempel verfehen find. das Jahr

und der Tag. wie auch die Perfonen deutlich enthalten und die Strazze

und das Iournal mit dem Hauptbuwe übereinftimmen. Dicfer Beweis

ift nur ein Iahr und fechs Wochen giltig. Nach Verlauf eines

Iahres foll der Eonto zur Adjufiirung vorgelegt und im Weigerungs

falle vor Verlauf obiger Frift eingeklagt werden. Diefe den Büchern

eingeräumte Beweiskraft kommt auch den Büchern eines auswärtigen

Handelsmannes zu. wenn fie nach der in feinem Lande vorgefchriebenen

Art geführt find; rückfichtliciz der Dauer gilt die materielle Reciprocicat.

d. i. das Buch des fremden Handelsmannes beweift fo lange. .ils die
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Bücher öfierr. Handelsleute in feinem Lande erwiefenermaßen bet-reifen.

Wer feinen Beweis auf Urkunden ftüht. hat gleich dort. wo das zu be

weifende Factum angeführt wird. die Abfchriften derfelben beizufchlie

ßen. Hierüber fieht dem Gegner frei. die außergerichtliche oder gerichtliche

Recognoscirung der Originalien zu verlangen. Diefe Recognoscirung hat

aber nur die Erforfchung äußerlicher finnenfälliger Gebreäjen. Verfälfcljun

gen. Radirungcn u. dgl. zum Zwe>e. Der gerichtliche Erlag einer für be

denklich erklärten Urkunde kann verlangt werden. Ueber die erklärten

Bedenken wird nicht feparat verhandelt. fondern darauf bei Erledigung

des Prozeffes die gehörige Rückficljt genommen. wenn fie in den Sar

fchriften ausgeführt würden. Der Handels-mann. felbft der ausländi

fche. muß die Einficljt feiner Bücher nur dem Perfonalriwter gefiatten.

Stellt fich der Gegner mit dem vom Perfonalrichter ausgefiellten Eer

tificate über die richtige Führung der Bücher nicht zufrieden. fo fieht

ihm frei. felbft oder durch einen Bevollmächtigten die Bücher an Ort

f, und Stelle einzufehen.

Wird Iemand einer Urkunde durch Verfchulden des Gegentheiles

verluftig. fo kann er deren Inhalt befchwören. außerdem findet die

Amortifation ftatt. Wird eine Urkunde unleferlich. fo kann auf Er

neuerung derfelben wider alle Theilnehmenden geklagt werden. Wider

fpricljt Iemand die Echtheit einer Urkunde. fokann diefelbe durch Ver

gleichung d.er Handfcljriften. deren Kraft der Richter ohne Beiziehung

von Kunfiverfiändigen zu ermeffen hat. oder durch andere Beweismittel.

allenfalls auch durch Auftragung eines (feit 1842 nach dem Ermeffen

des Richters irreferiblen) Eides erwiefen werden.

Der Zeugenbeweis wird in der Regel nur in Folge eines Bei

urtheiles angetreten. Wer ihn führen will. muß ihn infofern anticipi

ren. als er dort. wo das zu erweifende Factum erzählt wird. die Weis

artikel beifmließen und die Zeugen namhaft machen muß. Zum voll

fiändigen Beweife wird die einftimmige Ausfage zweier unbedenklichen

Zeugen erfordert. oder mehrerer bedenklichen nach Ermeffen des Rich

ters. Die Ausfage eines unbedenklichen Zeugen macht die erfie halbe

Probez die eines bedenklichen oder relativ verwerflichen kann den Be

weis ergänzen. Auf den Zeugenbeweis kann nur erkannt werden. wenn

er gehörig angeboten. für fich allein oder mit Hilfe der cumulativ an

gebotenen anderen Beweismittel einen vollen Beweis ausmacht und die

zu beweifenden Umfiände entfcheidend find, Abfolut verwerfliche und

von Amtswegen von der Zeugenfchaft auszufchließende Zeugen find Ge

richtsperfonen rü>ficijtlich jener Umfiände. zu deren Kenntniß fie im

amtlichen Wege gelangten. Auf Einwendung des Gegentheiles find

verwerflich. die wegen ihrer Leibes- oder Gemüthsbefcijaffenheit die

Wahrheit nicht erfahren konnten. die wegen eines Verbrechens. das aus

Betrug oder Gewinnfucljt entfianden ift. verurtheilt wurden. Gleich

falls verwerflich und nur in den Fällen. wo der Beweisführer zum Er

füllungseide zugelaffen würde. zuläffige Zeugen find: Blutsverwandte
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in auf: und abfteigender Linie) die Gatten) die _in derfelben Rechtsfahe

dem Beweisführer dienenden Rehtsfreunde und die) welhe vom Pro

zeffe einen Ruhen oder Schaden zu erwarten haben. Bedenklich find:

Gefchwifierkinder und in der Seitenlinie in eben dem Grade oder noch

näher verwandte und verfchwägerte Perfonen; Dienftboten für den

Dienftherrn während drr Dienftzeit; Iuden für Iuden gegen einen

Ehriften; Perfonen unter zwanzig Iahren oder über zwanzig Jahre)

wenn fie über Umftände) die fich ereigneten) bevor fie das zwanzigfte

Jahr erreichten) zeugen fallen; die mit dem Gegentheile des Beweis

führers in großer Feindfhaft leben; die wegen eines nicht aus Gewinn

fucht entftandenen Verbrechens Verurtheilten oder wegen was immer

für eines Verbrehens wegen Mangel hinlänglicherBeweife Entlaffenen.

Die Glaubwürdigkeit bedenkliher Zeugen hat der Rihter zu beurthei

len. In Folge des Beiurtheiles wird der Beweis mittelft eines Ge

fuches) dem neuerlich die durch das Urtheil als erheblich zugelaffenen

Weisartikel beizufchließen find) angetreten. Das Gefuch wird dem

Gegentheile um feine befonderen .Fragftücke zugeftellt und zugleich die

Zeugenverhörstagfagung angeordnet) oder falls die Zeugen einem ande

ren Richter unterftehen) diefer um Verhörung der Zeugen erfuhr. Vor

dekAusfage wird der Zeuge beeidet; er wird in Abwefenheit der Par

teien und Mitzeugen über die allgemeinen Fragfiücke) die einzelnen

Weisartikel und die zu jedem derfelben gehörigen befonderen FragfcüFe)

dann um die Urfache feines Wiffens befragt. Nah vollendetem Zeu

genverhöre können zwar fogleich die Arten behufs der Schöpfung eines

Endurtheiles inrotulirt werden; doch ift dem Beweisführer die Ver

faffung einer Beweisfhrift und dem Gegner die einer Beweiseinrede

geftattet. In diefen Schriften dürfen keine Neuerungen vorkommen.

Jeder ift fhuldig) auf Vorforderung feines Richters Zeugenfchaft ab

zulegen) und kann dazu durch Geld- und Leibesftrafe angehalten wer

den. Nur Arbeitsleuten ift die Zeitverfäumniß zu vergüten; denen)

die nicht im Gerichtsorte wohnen) ift die Führe zu bezahlen und mäßige

Taggelder zu beftimmen. Bei den in Oefterreich auf Anfuchen aus:

ländifcher Behörden vorzunehmenden Zeugenverhören können auf aus:

drücklihes Begehren diefer Behörden die in _den Gefeßen des Landes)

wo die Rehtsfahe anhängig ift) vorgefchriebenen Förmlihkeiten beob

achtet werden. .

Außer dem ordentlichen Beweife durch Zeugen gibt es auch einen

fummarifhen. Es werden nämlich fchriftlihe Zeugniffe beigefhloffen

und auf die Befhwörung der Zeugniffe von Seite der Zeugen erkannt.

Die Zulaffung diefes Zeugenbeweifes hängt jedoch von der Willkür des

Producten ab; deßhalb muß in snlisjciiuin der ordentliche Zeugenbeweis

duch gleichzeitige Beifhließung der Weisartikel vorbereitet werden.

Stirbt der Zeuge vor Befchwörung des Zeugniffes) fo ift diefes

nur dann für befchworen zu halten) wenn der Zeuge fich zur Befhwö:

rung des Zeugniffes gerihtlich angeboten) der Gegentheil in die Be
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fchwörung gewilligt. das Urtheil auf die Befchwörung ausgefallen ift.

der Tod aber den Zeugen ohne eine vorangegangene Verzögerung des

jenigen. zu deffen Vortheil diefer Eid dienen follte. an der wirklichenAb

legung des Eides verhindert hat. »- '

Wer gegen Jemanden ein Recht oder gegen eine zu beforgende

Klage gegründete Einwendungen. jedoch kein fchriftlicljes Beweismittel

hat. der ift befugt. von ihm in beiden Fällen die Ausftellung einer Ur

kunde zu begehren. und falls der Gegner fich weigern follte. im erften

Falle fein Recht einzuklagen. Wer beforgt. daß ihm ein zur künftigen

Behauptung oder Vertheidigung feines Rechtes tauglicher Zeuge ent

», gehen dürfte. ift befugt. diefen Zeugen über die von ibm einzulegenden

* Weisartikel zum ewigen Gedächtniffe abhören zu laffenz in der Regel

werden auch hier dem Gegner die Fragftücke abverlangtz wenn jedoch

die Zeit es nicht zuließe oder der eigentliche Gegner noch nicht bekannt

wäre. fo könnten die Zeugen auch blos über die Weisartikel abgehört

werden. Im letzteren Falle bleiben die Zeugenverhöre bei Gericht ver

fchloffen. bis das Recht des Gegentheiles. Fragftücke zu fiellen. erlofchen

ift. Auf ähnliche Art findet der Beweis durch Kunfiverfiändige zum

ewigen Gedächtniffe ftatt. wenn zu beforgen ift. daß eine Streitfache

vor Einleitung oder Beendigung des Prozeffes ihre Gefialt ändern

könnte. Außerdem wird auf den Beweis durch Kunftverfiändige mit

telft Beiurtheiles erkannt. Er wird mittelft Gefuches angetreten und

darüber die Beaugenfcljeinigungstagfatzung beftimmt. Die Kunftver

fiändigen müffen unverwerflich und unbedenklich fein. fonft hat jeder

Theil das Recht. fie zu verwerfen. Zur Befireitung der Koften muß

ein Vorfchuß geleiftet werden. Die Kunftverfiändigen werden beeidet. ,

Bei Vornahme des Augenfcheines ift den Parteien geftattet. ihre Be

merkungen zu machen. Zum vollfiändigen Beweife wird die einhellige

Ausfage zweier Kunftverfiändigen erfordert. Ueber den Befund wird

ein Protocoll aufgenommen. Auf diefelbe Art ift auch bei Schäßungen

vorzugehen. Eine Ueberbefchau oder ein Gegenbeweis durch Kunftver

fiändige ift unzuläffig. Eine Garantie für die Redlichkeit der Kunfiver

fländigen liegt in der Beeidung und in den ftrengen Vorfchriften über

die Wahl derfelben. Den Haupteid kann Jeder. der die Streitfache zu

vergleichen berechtigt wäre. dem Gegentheile uber jene Gefchichtsum

fiände. welche diefer widerfprochen hat. auftragen. Hat fich der Delat

erboten. fein Gewiffen mit einem Gegenbeweife zu vertreten. fo ift er

hierzu durch Urtheil zuzulafienz falls aber diefer Gegenbeweis nicht

rechtsbefiändig ausfällt. fo kann er den aufgetragenen Eid nicht mehr

annehmen. Außer dem Falle einer angebotenen Gewiffensvertretung

wird der Delat zur Annahme oder Zurückfcloiebung des Haupteides mit

telft bedingten Endurtheiles verurtheilt.

Seit 1842 kann nach dem Ermeffen des Richters auch auf einen

irreferiblen Eid erkannt werden. jedoch nur dann. wenn zwar der Delat.

nicht aber der Deferent von der zu befchwörenden Thatfache Kenntniß
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hat* und wenn zugleich die Wahrfcheinlichkeit diefer letzteren aus den

Umfiänden erhellt. Der Delat hat nur die vom Gegentheile beigebrach

ten Umftände feines Wiffens und Erinnerns eidlich zu widerfprechenz

der Deferent hat aber den rückgefGobenen Eid ohne allen Beifatz zu

fchwören. Dem im eigenen Namen Prozeßfiihrenden kann der Haupt

eid über eigene und fremde Handlungen aufgetragen werden; jenem

aber) der für einen Dritten Prozeß fiihrt) kann er nur_ über eigene

Handlungen aufgetragen werden. Der Delat hat binnen drei Tagen

nach Reänskraft des urtheiles um Anordnung der Eidesablegungstag

falzung nachzufuchen oder fich zu erklären) ob er den Haupteid annehme

oder zurirckfcljiebe) fonfi ifi der Eid für zurilckgefchoben zu halten. Erklärt

er fich fiir die Annahme) fo muß er ihn bei der angeordneten Tagfalzung

ablegen) widrigens das Widerfpiel deffen) was er zu befchwären gehabt

hätte) fiir wahr zu halten wäre. Schiebt dagegen der Delat den Eid

zurück oder erklärt fich gar nicht) fo muß der Gegentheil den ausdrück

lich oder fiillfcljweigend zurückgefmobenen Eid binnen weiteren drei Ta

gen antreten und ablegen) widrigens wäre das Widerfpiel des zu be

fchwörenden Factums für wahr zu halten.

Hat eine Partei über einen erheblichen umftand einen halben Be:

weis hergeftellt und fich erboten) diefen Umftand zu befchwören) fo kann

ihr die Ergänzung des Beweifes durch den Erfüllungseid aufgetragen

werden. Hätte die Partei ihren Erfirllungseid nicht angeboten und

auch dem Gegentheile keinen Haupteid aufgetragen) fo ift der nicht

vollfiändig bewiefene Umfiand nicht fiir wahr zu halten) ohne daß es

erft eines Ableugnungseides des Gegentheiles bedurfte. Im fummari

frhen Verfahren kann jedoch der Richter von Amtswegen auf den Er

fullungseid erkennen) wenn diefer auch nicht angeboten wurde.

Der Schälzungseid ift zuläffig:

a) wenn Jemand einem Anderen widerrechtliche Gewalt an:

thulz

b) eine Sache veräußert) verderben oder fonfi Schaden nehmen

läßt) da er wohl weiß) daß fie einem Dritten zugehöre oder

doch von einem Dritten werde angefprochen werden;

o) jenes in der befiimmten Zeit nicht leiftet) was er zu lei

ften hat.

Hier kann das Intereffe mit eingerechnet werden. Der Richter

kann einen zu hoch angefelzten Betrag nach Billigkeit doch immer mit

mehrerer Ruckfimt auf den Befchädigten mäßigen und ihn zurBefchwö

rung des gemäßigten Betrages zulaffen. Hat Jemand bewiefen) daß

er zu fordern habe) über den Betrag feiner Forderung aber keinen Be

weis beigebracht und vermöge der Natur des Gefchäftes keinen beibrin

gen können) fo ift er zur Erweifung des Betrages mittelfi feines Eides

zuzulaffen. Wäre aber uber den Betrag der Forderung ein anderer

Beweis möglich) fo ift zwar diefer Eid auch zuläffig) doch hat der Rich

ter im Urtheile die Forderung nach Billigkeit mit mehrerer Rückficlyt.
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auf den Gegner zu mäßigen. Ein weiterer Fall des Schäßungseides

tritt ein) wenn Sachen verfchloffen oder verfiegelt hinterlegt) in der

,Folge das Schloß oder Siegel verlegt gefunden und ein Abgang be;

hauptet wird. In diefem Falle ift der Hinterleger zur Befchwörung

feines Schadens) infofern derfelbe nach feinem Stande) Gewerbe) Ver

mögen und den übrigen Umfiänden wahrfclyeinlici) ift) zuzulaffen, Der

Manifefiationseid muß auf Verlangen von demjenigen) der ein-Ver

mögen oder SHulden anzugeben hat) über die Richtigkeit der An

gabe abgelegt werden. Dieß ift der Fall bei Eröffnung des Eon

cucfes) bei angefuchter Güterabtretung und Behandlung derGläubigerz

bei Angabe eines Verlaffenfcioaftsvermögens. Obwohl auch bei der

Execution die Güternamhaftmachung eintritt) fo ift doch der Erecutions

führer die eidliche Befiätigung derfelben zu begehren nicht berechtigt.

Aber auch jene) die von einer beforglichen Vermögensvertitfcloung

muthmaßlich Wiffenfchaft haben) follen auf Verlangen des Klägers

Alles) was ihnen von diefem Vermögen bekannt ift) angeben und ihre

Angabe eidlich befiätigen. Diefer Eid ift irreferibel und das Urtheil

wird wie ein anderes aa pl-neslnnäum fuctum erequirt. In Betreff der

Förmlichkeiten bei Ablegung der Eide überhaupt entfcheidet das Reli

gionsbekenntniß, Ehrifien fäzwören mit der Formel: „So wahr mir

Gott helfe") und mit Ausnahme der helvet. Eonfeffionsverwandten vor

einem Eruzifire und zwei brennenden Kerzen. Von allen Anwefenden

ift die der Feierlichkeit der Handlung angemeffene Ehrerbietung zu beob

achten. Fiir Inden war friiher eine weitläufige und ergreifende Mein

eidserinnerung und Eidesformel gefeßlich. Durch ein Gefeß vom Jahre

1846 wurde jedoch auch der Iudeneid der überflüffigen) altteflamenta

rifciyen) 'fchauerlichen Formeln entkleidet und auf das Maß der wefent

lichfien ifraelitifchen Glaubensanfi-clyten in entfprechender concentrirter

Form zurückgeführt. Eigene Formeln beftehen für Bekenner der mo

hammedanifchen Religion. Ienen Religionsparteien) die vermöge ihrer

Religionslehren die Eidesablegung für unerlaubt) dagegen ihre feierliche

VerfiGerung fo heilig) als andere Religionsgenofien den Eid erkennen)

wie die Mennonifien) wird die Eidesablegung nicht aufgedrungen und

fich mit ihrer mittelfi Handfchlages zu befiatigenden Verficherung be;

gnügt. Iener) der die Streitfache zu verfchenken befugt wäre) kann

auch den Eid erlaffen. Ein gerichtlicher Eid kann nicht per mancitica

rium abgelegt werden. Der Gegentheil ift ati jukaro eiiie-mum vorzu

ladenz feine Abwefenheit fchadet aber nicht. In Fällen weiter Entfer

nung und anderer Hinderniffe kann der Eid auch vor einem anderen

Gerichte oder in der Wohnung abgelegt) und wenn felbfi dieß unmög

lich wäre) die Eidesformel unterfertigt werden) in welchem letzteren

Falle der Eid abzulegen ifi) fobald das Hinderniß 'behoben ift. So

lange das Hinderniß dauert) hat die eingefendete Eidesformel die Wir

kung des abgelegten Eides. Der Gegentheil kann jedoch eine Sicher

fiellung für den Fall fordern) daß der Eid nach gehobenem Hinder
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niffe dennoch nicht abgefchworen würde. Findet ein Theil vor abgeleg

tem Eide neue Beweis: und Gegenbeweismittel) und kann er durch Bei:

bringung ftandhafter Behelfe oder in Ermangelung derfelben durch fei

nen Eid darthun) daß er diefelben während des Prozeffes nicht gefliffent

lich verfchwiegen habe) fo ift nicht der Gegentheil zum Eide) fondern er zur

Führung feines Beweifes oder Gegenbeweifes zuzulaffen. Keime er

aber mit diefem nicht auf) fo ift der Eid für abgefchworen zu halten.

Stirbt Iemand vor Ablegung eines ihm zuerkannten Eides) fo ift fol

cher Eid) falls er fich hierzu gerichtlich angeboten oder feinen Vertreter

in der species fncti zur Anbietung des Eides ermächtigt hatte) und die

Ablegung des Eides nicht durch die Appellation oder fonft verzögert hat)

für abgefchworen zu halten.

Die Ablegung eines falfchen Eides ift das Verbrechen des Betru

ges. Falls ein Theil diefes Verbrechens geftändig ift oder überwiefen

wird) fo hat er dem Gegentheile alles dadurch Gewonnene fammt Scha

den und Unkoften zu erfehen. Die Ueberweifung eines eidlich wider:

fprechenden Gegners ift indeffen wegen des vorigen Beifahes: „feines

Wiffens und Erinnerns") in der Regel practifth unausführbar und nur

bei einem zurü>gefchobenen Eide möglich. Sind die Zeugen eines fal

fchen Eides geftändig) fo hat dieß auf den behaupteten Prozeß keinen

Einfluß) nur kann der Sachfällige an dem Zeugen feine Erholung

fuchen. Werden aber die Zeugen eines falfchen Eides überwiefen und

machen die cumulative angebotenen Beweismittel mitAusfchluß der fal

fchen Zeugenausfagen nicht wenigfcens einen halben Beweis) fo muß

dem Sachfälligen das Gewonnene zurückerftattet werden. Machen da

gegen. diefe Beweismittel einen halben Beweis) fo ift auf den Erfül

lungseid zu erkennen) falls fich die Partei dazu angeboten hat. Die

Verleitung eines Zeugen zu einer falfchen Zeugenausfage ifi das Ver:

brechen des Betruges. .

Die Execution wird in der Regel nur über einen rechtskräftigen

Spruch oder über einen vor einer zur Aufnahme berechtigten öffentlichen

Behörde gefchloffenen Vergleich ertheilt. Nur wenn der Klage eine

vollen Glauben verdienende Urkunde zu Grunde liegt) wird felbft in den

zum fchriftlicijen Verfahren geeigneten Fällen eine Tagfahung auf ganz

kurze Frift angeordnet) d. i. es tritt der Erecutionsprozeß ein. In

einer folchen Klage kannzwar gleich das Begehren um die angemeffene

Execution gefiellt werden) es äußert fich aber nur dann wirkfam) wenn

der Geklagte Einwendungen manu) über welche nicht fogleich entfchieden

werden kann. Außerdem wird das ordentliche Verfahren eingeleitet.

Auch die in Ungarn und Siebenbürgen und im Auslande gefchöpften

Erkenntniffe wirken in Oefierreich die Execution) nur muß die Compe

tenz des innen cognjijonjs die Rechtskraft des Urtheiles und wenn nicht

fchon gefehlicl) die Reciprocität kundgemacht ift) die formelle Reciproci

' tät bewiefen werden. Diefer Beweis wird durch Zeugniffe der auswär

tigen oberen Gerichtsbehörde geführt. Kann die formelle Reciprocität
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nicht dargethan werden. fo tritt die materielle ein und es müffen die

Befchränkrtngen dem öfierr. Richter bewiefen werden. Jedenfalls wird

zur Ergreifung oder Fortfeßung der Execution dem abwefenden Execu

tionsführer ein Eurator beftellt.

Im urtheile oder Vergleiche ift die Frifi zur Erfüllung zu beiiim

men und zwar im Urtheile auf 14 Tage; nur zu einer Unterlaffung

wird gar keine Frifi gegeben. und zur Leiflung einer Arbeit eine derfel

ben angemeffene. wobei der Rimter zugleich auf die Ferien und nach

Befchaffenheit der Perfonen auf die Schnitt: und Weinlefezeit Rückfimt

zu nehmen hat. Nach Verlauf diefer Frift wird dem Sieger auf fein

Anlangen die Execution ertheilt.

Das zuerkannte Eigenthum eines unbeweglichen Gutes wird durch

Einverleibung des Urtheiles in die öffentlichen Bücher und durch Ein

träumung des Befißes im Executionswege erworben. Ebenfo ein zu

erkanntes dingliches Recht auf ein unbewegliches Gut. Ein beftimm

tes fahrendes Gut wird dem Erecuten durch den Gerichtsdiener abge

nommen und dem Erecutionsführer gegen deffen Empfangfcinin über:

geben. Wird ein unbeftimmtes fahrendes Gut zuerkannt. fo wird dem

Exeruten. falls er folche Güter befiht. die zugefpromene Quantität

abgenommen und dem Executionsführer übergeben. Befiht aber der

Erecut kein folches Gut. fo bewilligt der Richter den Ankauf derfelben

auf die für beide Theile unfchädlichfie Art. auf Koften des Erecuten

oder aber die Einklagung des erweislichen Werthes und Schadens.

Ebenfo wird eine fchuldige Arbeit. wenn es möglich ift. von einem

Dritten auf Koflen des Erecuten zu Stande gebracht oder der Werth

der Arbeit und Schaden eingeklagt. Ifi die Zufiandebringung durch

einen Dritten unmöglich. fo wird der Execut durch Geld- und Leibes

firafen zur Leiftung gezwungen. doch kann der Executionsführer durch

Einklagung des Werthes der Arbeit und des Schadens die Nachtheile

einer erzwungenen Arbeit vermeiden. Soll wegen einer zuerkannten

Summe Geldes die Execution bewilligt werden. fo hat der Erecutions

werber die Güter namhaft zu machen. aus denen er feine Befriedigung

erlangen will. .

Befoldungen der im activen Dienfie ftehenden landesfürftlickzen.

fiändifchen. ftädtifchen und Fondsbeamten find kein Gegenfiand eines

Verbotes. einer Execution oder Abtretung. Nur wegen fmuldiger

Alimentationen für Gattin und Kinder und wegen Aerarialforderungen

finden fie ftatt. Dagegen können Gehalte der Privatbeamten ganz.

Penfionen aller obengenannten Beamten und ihrer Wittwen. fofern fie

den Betrag von jährliäxen 100Fr. überfieigen. zur Hälfte in Execution

gezogen werden. Die Friedensgagen der Officiere können. fowie deren

Penfionen. bis zu einem Drittel in Execution gezogen werden; doch ift

dem Officier nur mit Bewilligung feines Eommandanten der Betrag

einer Monatsgage als Anlehen aufzunehmen geftattet, Auf Gehalte

und Penfionen wird die Execution dadurch effertuirt. daß die _Erfolg
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laffungsbewilligung der der betreffenden Eaffe vorgefeßten Behörde

intimirt. in den Eaffabüchern vorgemerkt und zur Verfallszeit dem

Erecutionsführer der angewiefene Betrag erfolgt wird. Von aller Ere

cution ausgenommen find die ausftehenden Brandfchadenvergütungen

mit Ausnahme Tyrols. die aus den meiften Wittwenfocietäten zu zah

lenden Penfionen.

Privatforderungen werden auf zweifache Art in Execution gezogen. >

entweder dadurch. daß der Erecutionsführer fich diefelben einantworten

läßt. wobei die Haftung des Erecuten für die Richtigkeit und Einbring

lichkeit nunmehr durch das bürgerliche Gefehbuch normirt wird. oder

mittelfi Pfändung und Feilbietung. wobei fie um den Nennwerth aus

gerufen und bei der dritten Tagfahrt um jeden Preis zugefchlagen wer

den. Werden Früchte oder Gefälle in Execution gezogen. fo wird

hierauf das Pfandrecht ertheilt und ein Sequefter zur Einhebung der

felben aufgeftelit. Belieben' aber die Gefälle und Früchte in baaren

Geldbeträgen. fo bedarf es keines Sequefters. fondern fie werden nur

eingeantwortet. Werden unbewegliche Güter wegen einer zuerkannten

Summe Geldes in Erecution gezogen. fo muß der erfte Grad der Exe

cution. d. i. die erecutive Einverleibung oder das executive Pfandrecht

erwirkt werden. was felbft dann der Fall ift. wenn die eingeklagte For

derung hypothekarifch fichcrgeftellt ifi. Nach rechtskräftig gewordener

Einverleibung kann der zweite Executionsgrad. d. i. die Schähung.

angefucht werden. Nachdem die Parteien von dem Vollzuge der

Säzälzung in Kenntniß gefeht find. muß ein oder der andere Theil bin

nen 30 Tagen um die executive Feilbietung des Gutes anfuchen. widri

gens muß der Erecutionsführer das Gut um den Schäßungswerth

übernehmen und der Erecut es ihm um denfelben überlaffen. Indeffen

wird diefe Anordnung felten in Anwendung gebracht. Ueber das Ge

fuch des Executionsführers wird die Feilbietung des Gutes bewilligt.

dazu 3 Termine. jeder von 30 Tagen. angeordnet. Bei größeren

Landgütern kann der erfte Termin bis auf 90 Tage ausgedehnt werden.

Die Feilbietungsedicte. in welchen die Bedingniffe. die Tagfahrten. der

Ort der Feilbietung und die allfällige Nothwendigkeit der uebernahme

der Paffiven ausgedrückt fein müffen. werden drei Mal dem Amtsblatte

der Provinzialzeitung eingefchaltet und im Gerichtsorte affigirt. Die

Tabulargläubiger. d. i. Alle. welche ein dingliches Recht auf das Gut

erworben haben. müffen wegen des ihnen zuftehenden i118 etlerenäi und

ihres Mitbietungsrechtes von dem erften Feilbietungstermine feparat

verftändigt werden. Ift diefe Verftändigung unterblieben. fo kann die

Verfieigerung nicht vorgenommen werden und die vorgenommene ift

nichtig. Der Richter hat die Schägung. den bücherliäjen Extract. die

Feilbietungsbedingniffe in feiner Eanzlei bereit zu halten und den Kauf

luftigen die Einficht und Abfchrift zu gefiatten. Die Verfteigerung

muß in Gegenwart wenigfiens zweier Gerichtsperfonen vorgensmmen

werden. Die Schäsung. die haftenden Paffiven. die Bedingungen
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werden den Kauflufiigen angezeigt) die Vadien übernommen) fodann,

der Schäkxungswerth ausgerufen. Ueber den ganzen Vorgang wird ein

Protocol( aufgenommen) darin die Namen aller Mitbietenden verzeich

net und neben den Namen die einzelnen Anbote angemerkt. Nach

jedem Anbote erfolgt zweimal Anfrage) ob Niemand mehr bieten wolle.

,Zum zweiten Male muß der gefchehene Anbot wenigftens durch fünf

Minuten ausgerufen werdenz bietet während diefer Zeit Niemand

mehr) fo wird die Verfteigerung mit den Worten: „zum dritten Male")

gefchloffen. Den gefcijloffenen Kauf beftätigt der Ausrufer. durch einen

Schlag mit einem hölzernen Hammer. Auf Verlangen kann dem

Kaufluftigen einmal eine Viertelftunde Bedenkzeit gegönnt werden. Ein

Einftands- oder Vorkaufsrecht kann bei einer erecutiven Feilbietung

nicht geltend gemacht werden. Hält der Meiftbietende die bedungenen

Zahlungsfriften nicht ein) fo ift das Gut auf Anlangen des Gläubigers

oder Schuldners auf Gefahr und Kofien des Meiftbietenden auch unter

der Schätzung zu verlicitiren. Nach Erfüllung aller Bedingungen oder

ausgewiefenem Einverftändniß mit allen Jntereffenten wird das Gut

dem Meiftbietenden eingeantrvortet) d. i. es wird ihm eine Urkunde ein

»gehändigt) durch deren Einverleibung er das Eigenthum des Gutes er

wirbt. Gewöhnlich wird noch früher bei einer Kau-ffciyillingsderech

nungscommiffion darüber verhandelt) in welcher Ordnung die Tabular

glciubiger mit ihrem Capital und Jntereffen zu befriedigen find) und

welche leer ausgehen. Soll auf bewegliche Güter die Execution geführt

werden) fo find im Gefuche jene Güter zu benennen) auf die man grei

fen will. unentbehrliche Leibeskleider und Werkzeuge find gar nicht)

das übrige Hausgeräthe und zur Berufsarbeit oder Verhütung eines

befonderen Schadens oder zur Vermeidung eines Schimpfes nöthige

Effecten nur in Ermangelung anderer Zahlungsmittel ein Gegenftand

der Erecution. Ueber das Gefuch wird die Pfändung bewilligt und

dem Gerichtsdiener aufgetragen) unter Beiziehung des Erecutionsfüh

rers oder feines Sachwalters die zu pfändenden Güter genau zu be

fchreiben. Diefe Befchreibung ift die Erwerbungsart des erecutiven

Pfandrechtes. Die Transferirung) d. i. Uebergabe der gepfändeten

Güter in Verwahrung eines Dritten oder des Gerichtes ift auf Verlan

gen des Erecutionsführers zuläffigz doch können diefelben auch dem

Erecuten zum Gebrauche oder zur Benutzung belaffen werden. Die

Veräußerung) Befeitigung oder Verzehrung der gerichtlich gepfändeten

und dem Schuldner belaffenen Fahrniffe wird als Verbrechen der Ver

untreuung beftraft. Jft der Erecut nicht anzutreffen) fo kann der

Richter auf blos mündliche Anzeige des Gerichtsdieners die Eröffnung

der Behältniffe durch den Schloffer und die Beiziehung der Wache be

willigen.

Bei Widerfeßlicljkeiten gegen die Execution werden fogleich die

nöthigen Zwangsmittel angewendet und der Widerfpenfiige wegen des

.Verbrechens der öffentlichen Gewaltthätigkeit beftraft. Ueber die voll
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zogene Pfändung relationirt der Gerichtsdiener) worauf den Parteien

die Erhebung der Abfchriften des Pfändungsinventars freifieht. Wegen

der Schätzung) Einantwortung) Feilbietung und Verfteigerung beweg

licher Güter dienen die dießfalls für unbewegliche Güter gegebenen Be;

ftimmungen zur Richtfclynurz nur find die Feilbietungstermine von 14

zu 14 Tagen anzuordnenz das Ausrufen des höchften Anbotes durch

5 Minuten und die Bedenkzeit von einer Viertelftunde können hier nach

richterlichem Ermeffen verkürzt werden. - Gewährt die Realerecution

keine oder nicht hinlängliche Befriedigung) fo kann zur Perfonalerecu

tion gefcijritten werden. Der Gerichtsdiener beftätigt) daß keine oder

nicht hinlängliche Güter vorgefunden wurden; mit diefer Befiätigung

wird um Auftrag der binnen 3 Tagen zu erftattenden Güternamhaft

machung bei fonftigem Arrefte cingefucht. Werden die Güter nicht

namhaft gemacht oder von dem Erecutionswerber für unzulänglich er

klärt) fo wird der Arreft bewilligt und vollzogen. Sind unter den

namhaft gemachten Gütern Einkünfte) ivelche der Erecut lebenslänglich

zu beziehen hat) fo befreien fie ihn vom Arrefte) wenn der Erecutions

führer binnen 3 Iahren daraus feine Befriedigung erlangen kann.

Der Schuldenarreft) er möge von einem oder mehreren Gläubigern an

gefucht worden fein) kann nicht über ein Iahr dauern. Der Arreft

werber muß) fofern der ?lrrefiirte fich nicht aus eigenen Mitteln unter

halten kann) die vom Richter mit Rü>ficht auf die jeiveiligen Preife

der Lebensmittel und die perfönlichen Verhältniffe des Schuldners zu

bemeffenden Alimentationskoften und zwar von Monat zu Monat im

voraus entrichten) widrigens wird der Arrefiirte fogleich entlaffen und

fein dadurch erworbenes Recht auf die Freiheit kann ihm von demfelben

Gläubiger nicht wieder entzogen werden. Vom Arrefte find die in

artivem Dienfte ftehenden Militäriften und landesfürfilimen) ftädtifchen)

fiändifcljen und Fondsbeamten) dann die Pulver: und Salnitererzeuger

befreit.

Eine im Zuge befindliche Execution »kann in der Regel durch den

Recurs gegen die einzelnen Eretutionsbefcheide nich? gehemmt werden;

blos die Vollziehung der Feilbietung wird durch den Recurs gehemmt.

Behauptet der Erecut) daß das Recht feines Gegners durch dem Urtheile

oder Vergleiche nachgefolgte Facta- erlofchen fei) fo kann er zwar eine

neue Klage einbringen) die aber den Lauf der Execution nicht hemmt.

Nur dann) wenn diefes fpätere Factum durch vollkommen beweifende

Urkunden erweislich ift) kann fich der Erecut an den Richter erfter In

ftanz wenden) der einftweilen die weiteren Erecutionsacte zu fufpendi

ren) hiervon den Gegentheil zu verfiändigen) eine Tagfahung auf kurze

Frifi anzuordnen und fonach durch Befcheid zu erkennen hat) ob er von

der ferneren Execution abkomme oder nicht.

Von der Regel) daß die Execution nur über einen gerichtlichen

Spruch oder Vergleich bewilligt werden kann) machen in dringenden

Fällen Ausnahmen die proviforifcljen Sicherfiellungsmittel. So kann
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* auf den Fall. daß er entweichen oder fich ver

der proviforifche Arreft gegen jene bewilligt werden.. die wegen der

fchuldigen Zahlung der Flucht verdächtig oder auf der-.Fluclot begriffen k

find. Dazu wird eine Urkunde erfordert. welche. falls' fie der Gegentheil

für richtig erkennt. die Forderung vollfländig erweift.; In Ercnangelung

einer folchen Urkunde muß der Arreftwerber für die dem Gügner wegen

des Schimpfes und Schadensxzu leiftende Genugthuung Eaution lei

ften. Ob ein bloßer Hausarreft oder der gewöhnliche-anzuwenden fei.

hängt vom Ermeffen des Richters ab. Auch hier mü en die Alimen

tationsbeiträge von Zeit zu Zeit' vorgefchoff ?wer n. Leiftet der

Arrefiirte hinlängliche Sicherheit für die FÄmgx.; enn auch nur

,y gen hal-ten würde. oder

bringt der Arrefiwerber nicht zugleich mit feinemjArreftgefuche oder

 

längfiens binnen 14 Tagen feine auf die Liquidirung du Forderung zu -

richtende Arreftremtfertigungsklage ein. oder wird die Forderung des

Arrefiwerbers für ungegründet erkannt. fo ift der Arreft auf Anlangen

des Arrefiirten fogleich aufzuheben und dem Arrefiirten eine billige Ge

nugthuung für den erlittenen Schimpf und Schaden auszumeffen. Auf

ähnliche Artkann der Gläubiger die feinem Schuldner gehörigen. in

den Händen eines Dritten befindlichen beweglichen Güter mitVerbot bele

gen. wenn er wegen Abganges andererZahlungsmittel bei feinemSchuld

ner in Gefahr fieht. Wegen Beibringung der Urkunde oder Leiftung der

Eaution. Aufhebung und Rechtfertigung des Verbotes und Ausmeffung

der Entfcljädigung gilt das vom proviforifcljen Arrefte Gefagte. Wären

die mit Verbot belegten Güter dem Verderben unterworfen oder koftete

deren Unterhalt zu viel. fo follen fienach vorläufiger Schätzung dem

Meiftbietenden überlaffen und das gelöfte Geld in gerichtliche Verwah

rung genommen werden. Das bewilligte Verbot ift dem. der die Gü

ter in Händen hat. mit der Erinnerung zuzuftellen. daß er davon bei

eigener Dafürhaftung nichts ausfolge. Das Verbot wirkt jedoch kein

Pfandrecht. daher. wenn fpäter Pfändungen auf die Verbotsgegenfiände

geführt werden. das Verbot unnülz ift. Die Sequefiration oder nach

Umftänden die Eklegung einer Sache zu Gerichtshanden findet ftatt.

wenn zwifchen _dem Kläger und Beklagten ftreitig ift. wem der Befiß

einer Sache 'oder Gerechtfame gebührt und kein Theil fein Recht zum

Befihe fogleich erweifen kann. Ebenfo. wenn der Kläger eine Sache

oder _ein Recht anfpricht. in deffen Befihe fich der Beklagte befindet.

und 'eine Gefahr erweift. daß der Beklagte folche während des Prozeffes

veräußern. verderben oder Schaden nehmen laffen könnte. In diefem

Falle muß der Sequeftrationswerber_hinlängliche Sicherheit wegen des

möglichen Schadens leiftenz bei einer Tagfahung wird der Gegentheil

vernommen und bei erwiefener_ Gefahr die Sequeflration bewilligt.

Binnen 1-4 Tagen haben die Parteien einverftändlich eine Sequeftration

vorzufchlagen. Vergleichen fie fich darüber nicht oder fchlagen fie gar

keinen oder Ieder einen anderen vor. fo ernennt der Richter auf gemein

fame Gefahr den Sequefter. DiefW wird mit einem Anftellungsdecrete
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verfehen. in die zu fequefirirende Sache eingeführt und ihm aufgetra

gen. .die Sache -uder das Recht als ein guter Hauswirth zu beforgen und

die Nußnngen dort zu erlegen. wo es der Richter zur Sicherheit bei

der Theileugverordnet. Der Sequefter muß jährlich Rechnung able

gen. die beöüienzThefien zur Genehmigung oder Bemängelung zugeftellt

wird. . l We. . ' x *einen

en Außer denßbisherzgenannten bildet. auch die Pränotation ein häu

fig angewandte Üpro .orifcijes Sicherftellungsmittel.

. Moratori .wi 7 'cht ftatt gegeben. Das prctuin prneiuilicinlo

hat nur dann »- ein Dritter den Schuldenrefi zu zahlen über

nimmt und diefeZ-ZZah z. j ..den Gläubigern vortheilhafter ift als jene.

die fie aus dern *Vermögen des Schuldners hoffen können." Wird die

Behandlung tler-Gläubiger vom Schuldner angefucht. fo müffen alle

Gläubiger mittelfi öffentlicher Kundmachung vorgefordert. in Rückficht

des Vermögensftandes aber ebeufovorgegangen werden. wie nach eröff

netem Eoncurfe. wenn nicht alle Gläubiger einfiimmig das Gegentheil

verlangen. Iene Gläubiger. denen nach der Eoncursordnung ein Vor

rechtvor den Genleingläubigern gebührt und die Pfandgläubiger find

nicht fchuldig. fich in die Behandlung einzulaffenz die übrigen follen

den mehreren Stimmen. die nach dem Beträge 'der Forderungen/bei

deffen Gleichheit nach der Anzahl der Perfonen zu befiimmen ifi. bei

zutreten fchuldig fein. Ehe gefprochen wird. daß Iemand den mehreren

Stimmen beizutreten fchuldig fei. müffen diefe ihre Forderungen gegen

einen von den diffentirenden Gläubigern zu benennenden Vertreter rechts

beftändig liquidirenz die Ausbleibenden find von der Behandlung als

ausgefchloffen zu achten. Auf Verlangen jedes Gläubiger-s muß der

Schuldner den Eid ablegen. daß er von feinem Vermögen nichts befei

tigt. keine erdichtete Schuld angefeht. weder mit dem die Schulden

Uebernehmenden. noch mit einem Gläubiger wegen verftellten Nach

laffes oder heimlich zugefagter größeren Zahlung oder fonft zum Scha

den der übrigen Gläubiger fich einverfianden habe; und jeder Gläubiger

muß auf Begehren eines Mitgläubigers einen ähnlichen Eid ablegen.

Ift der Schuldner eines bei diefer Behandlung vorgefalleuen Betruges

überwiefen. gefiändig oder verdächtig. fo foll der Richter von Amts

wegen ihn zur verdienten Strafe ziehen.

Wer durch Unglücksfälle in die .Zahlung-Zunvermögenheit geräth.

ifi befugt zu begehren. daß gegen Abtretung feines fämmclicljen Ver

mögens an die Gläubiger n) er von der Perfonalerecution freigefprochen

werde; |1) ihm an Leibeskleidern. Betten und Hausgeräthfcizciften fo

viel gelaffen werde. als ihm für fich. Weib und unverforgte Kinder un

entbehrlich ift; endlich c) ihm die Beilaffung des höchft nöthigen Unter

haltes von 2 bis 6 Grofchen täglich auf die Perfon ebenfalls für fich. Weib

und unverforgte Kinder verwilligt werde. Den Unterhalt ifi der Schuld

ner nur wider die aus einer milden Handlung Fordernden. wenn dieß

nicht zulangt. wider die Blutsverwandten in auf- und abfieigenderLinie.
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fodann gegen eine mit ihm in friedlicher Ehe oder aus ihrer Schuld von

ihm gefchiedenen Ehegattin; endlich gegen die ein- und zweibändigen Ge

fchwifier zu fordern berechtigt. Müßten aber die Blutsberwandten; die

Ehegattin; die Gefchwifier felbfi Noth leiden; oder könnte der Schuld

ner felbfi den Unterhalt verdienen; fo kann er die Beilaffung des Unter

haltes nicht verlangen. Wer feine Güter abtreten will; muß; fobald

ihm die Zahlungsunfähigkeit bekannt wird; alle feine Schulden und

fein fämmtliches Vermögen verzeichnen; beide Verzeichniffe dem Rich

ter übergeben und wider feine Gläubiger dieRechtswohlthaten begehren.

ueber dieß Anfuchen wird eine Tagfalzung angeordnet und dabei über

das Begehren erkannt.

*' Der Güterabtreter muß auf Verlangen auch nur eines einzigen

Gläubigers den eingelegten Schulden: und Vermögensftand eidlich be

fiätigen; wie auch eidlich verfprechen; daß er feine Säyulden nach Mög

lichkeit bezahlen werde; wenn er Gelegenheit bekommt; zu beffern Zah

lungsmitteln zu gelangen. Von dem nach der Abtretung erworbenen

Vermögen kann der Schuldner gegen die alten Gläubiger das zum un

terhalte für fich; fein Weib und feine unveeforgten Kinder Nöthige

zurückbehalten; gegen die neuen; d. i. zur Zeit der Güterabtretung noch

nicht befiandenen Gläubiger; fieht ihm diefe Rekhtswohlthat nicht zu.

Ergreift ein Schuldner die Furcht; hält er fich verborgen; kann er kei

nen wahren unglü>sfall darthun; hat er zur Zeit; wo ihm feine Zah

lungsunvermögenheit bekannt war; einige Gläubiger gezahlt; bedeckt;

neue Schulden gemacht; hat er feinen Schulden- und Vermögensfiand

nicht aufrichtig geoffenbart oder fonft argliftig gehandelt; fo hat der

Richter von Amtswegen ihn in unterfuchung zu ziehen und die allen

falls hervorgekommenen Anzeigungen dem CriminalriGter mitzutheilen;

auch civilrichterlici) zu beftrafen. Das civilrichterliche Strafrecht in

Cridarfäilen wurde übrigens durch ein im Jahre 1847 erlaffenes neues

Gefelz; welches weiter unten angeführt werden foll; fehr ausgedehnt. -

Gerichtsferien find die Sonn- und gebotenen Feiertage; der Zeit

raum vom Weihnachts-tage bis zu heiligen 3 Königen; vom Palmfonn

*tag bis Ofierrnontag; vom Frohnleichnamstage bis zum künftigen

Donnerstage; die 3 Bettage in der Kreuzwoche. An diefen Tagen

dürfen keine Tagfaßungen vorgenommen werden; nur Gefahr am Ver

zugc begründet eine Ausnahme. Ifraeliten find an den Sabbathen

und ihren befonderen 13 Feiertagen nicht vor Gericht zu fordern. Die

Einreichung der Schriften findet auch an Ferialtagen fiatt. In jene

Friften; die durch das Gefetz befiimmt find; wie die zur Appellations-;

Revifions-; Recurs-; Beweisantretung; zur Beweisfmrift; werden die

Ferien mit eingerechnet; in jenen aber; die in Folge richterlichen Be;

fcheides zu laufen beginnen; nur dann; wenn fie mehr als 14 Tage

betragen. Wegen einer fchuldigen Summe kann auch in den Ferien;

jedoch außer den Sonn- und Feiertagen; die Pfändung bewilligt und
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vorgenommen werden; mit den weiteren Ererutionsfcloritten find aber

die Ferien abzuwarten. In anderen Fällen kann die Erecution auch

während der Ferien vorgenommen werden. In jeder in Streitfachen

einzureichenden Schrift haben die Parteien ihre Wohnung anzugeben.

Die erfte Schrift muß dem Beklagten zu eigenen Handen. die folgen

den können auch den Hausleuten zugeftrllt werden. Sind Streitgenoffen

geflagt. fo wird dem in der Klage zuerfi Genannten die Klage pei- ex

tenrnin, den übrigen aber ein Rathfwlag. d. i. die vom Kläger beizu

bringende Rubrik mit dem Klagsbefcljeide mit dem Bedenten zugefiellt.

daß fie bei dem Erfigenannten die Klagfchrift einzufehen und einen ge

meinfchaftlicizen Schriftenempfänger namhaft zu machen haben. widri

gens alle folgenden Schriften dem Erftgenannten oder demjenigen aus

den fpäter Genannten. welcher auf die Klage Rede* und Antwort gibt.

oder ioenn dieß von Mehreren gefchieht. dem unter ihnen in der Klage

zuerft Genannten rechtswirkfctm zugeftellt werden. Die mehreren Streit

genoffen können fich jeder eines anderen Advoraten bedienen. müffen

aber ihre Rechte und Einwendungen in einer und derfelben Saßfchrift

ausführen; es wird zwar nur ein llrtheil gefchöpft. doch kann jedem

Streitgenoffen etwas Anderes zuerkannt werden. Iene Streitgenoffen.

die nicht insbefondre Rede und Antwort geben. werden dafür geachtet.

daß fie fich mit jenem einverfiehen. der über die Klage Rede und Ant

wort gibt. Im Appellations- und Revifionszuge find daher auch jene

Stceitgenoffen als Appellanten oder Revidenten anzufehen. tvelehe fich

in erfier Inftanz nicht vertheidigt haben. vorausgefeßt. daß die Appel

lation oder Revifion einen Gegenftand vom gemcinfchaftlichen Intereffe

betrifft und nicht auf die Perfon des Appellanten oder Revidenten be

fchränkt ift. Aendert ein Theil wiihrend des Prozeffes feine Wohnung.

fo muß er diefe Veränderung anzeigen. widrigens hat die Affigirung

der gerichtlichen Verordnung die Kraft der Znflellung. Sind die Par

teien nicht im Gerichtsorte wohnhaft. fo müffen fie dort einen Sach

walter namhaft machen. toidrigens haben fie die Zufiellungskofien ohne

Anfpruch auf Vergütung zu tragen. Ift der Kläger außerhalb Oefter

reichs wohnhaft oder fein Wohnort in Oefterreich unbekannt. fo foli er

einen Sachwalter im Gerichtsorte ernennen. Ift der Wohnort des Ge

klagten unbekannt (gleichvi-el ob im In: oder imstande). fo wird auf

feine Gefahr und Unkoften ein Vertreter befiellt und diefes dem Beklag

ten fogleich mittelft öffentlichen Edictes kund gemacht. damit er allen

falls einen anderen Sachwalter beftelle. Ift jedoch der Wohnort des

Beklagten außer Oefierreich bekannt. fo wird' fogleich ein Eurator zur

interimifiifcljen Vertretung anfgeftellt. zugleich aber der auslandifcije

Richter um die Zuftellung mit der Eröffnung erfucht. daß die öfterr.

Gefeße die Edictalcication geftatten. Erfolgt in angemeffenem Zeit

räume keine Antwort. fo wird der Beklagte auf weiteres Anlangen des

Klägers mittelfl öffentlichen Edictes citirt. Iede Schrift in Streitfachen

ift doppelt und zwar einmal mit allen Beilagen einzureichen. Ein
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Duplicat mit den abfchriftlichen Beilagen wird dem Gegentheile) das

andere dem Erhibenten zugefiellt.

. Zeugen werden mittelfk Vorladungszettelir vorgeladen. Die regu

lirten Eollegialgerihte) die Präturen im -lombard. -venet, Konigreiche)

die landesfürftlicljen Pfleggericlote können unmittelbar mit ausländifGen

Behörden gleichen Ranges correfpondiren) alle übrigen nur mittelft des

Appellationsgericijtes. Von franzöfifcljen Gerichtsbehörden wird der

Beifiand in Civilfachen mittelfi des Appellationsgerichtes und der öfierr.

Gefandtfchaft zu Paris erbeten. Die erften Inftanzen können fich nie

gn die an auswärtigen Höfen accreditirteii Gefandtfcijaften unmittelbar

verwenden. Die in Heffen erforderlichen Zuftellungen werden durch den

.Generalfiaatsprocurator zu Mainz vermittelt. Ift der Beiftand einer

preuß. Gerichtsbehbrde nöthig) fo wenden fich die ofierr. Gerichte an die

Gerichtsbehörde erfier Infianz oder fie fchlagen den diplomatifwen Weg

ein. Mit dem Stadtgerichte zu Frankfurt correfpondiren die öfterr.

Behörden entweder unmittelbar oder mittelft des dortigen Minifterrefi

denten.

Der Erfaß der verurfathten Gerichtskoften ift in der Regel dem

SaGfälligen aufzuerlegenz außer der Richter findet aus wichtigen Ur

fachen die. Gerichtskoften gegen einander aufzuheben. Dazu ift er aber

nicht berechtigt im Falle der Eontumaz) wenn der Sachfällige auch im

Appellationswege fachfällig wurde) wenn der Sachfällige feine eigene

Handlung befiritten hat und deren in der Folge überwiefen ift) oder

wenn er wider den klaren Birchfiaben des Gefehes gefiritten hat) oder

vor dem Erkenntniffe vom Prozeffe abfteht. Wer einen Spruch für

fich hat) kann zum Erfaße der Gerichtskofien nicht mehr verhalten wer

den, Auch in Incidenzurtheilen muß über die Koften erkannt werden.

Der Richter hat die aufgerechneten Koften zu mäßigen. Reifekofien

werden nur dann vergütet) wenn der Richter die Reife anbefohlen hat

oder nothwendig findet. Die actorifche Realcaution hat jener Kläger

zu leiften) der in der Provinz) wo der Prozeß geführt wird) nicht kund

bar fattfam bemittelt iii. Ift er dieß) fo genügt die Berufung auf das

bekannte Vermögen und die Anfäffigkeit, Wer keine Eaution leiften

kann) muß dieß befchwören. Wird über die Zulängliclykeit der actori

fchen Eaution geflritten) fo entfteht ein Incidenzfireit) der jedoch den

Hauptprozeß nicht hemmt. Bei befonderer Widerremtlimkeit) Much

willen der Parteien) bei Verfehen des Advocaten) bei muthwilligen

außerordentlichen Revifionen und Recurfen kann auch der Eivilricijter

eine angemeffene Geld- oder Leibesftrafe verhängen.

Die allgemeine Gerichtsordnung wurde mittelft befonderer Adopti

rungspatente auch bei den befonderen Gerichten mit wenigen Abweichun

gen eingeführt. So wurde fie für alle Militärbehörden als Richtfchnur

vorgefchrieben. Doch wurden die Parteien von der Nothwendigkeit der

Beiziehung von Recinsfreunden enthoben) das mündliche Verfahren zur

Regel gemacht) die Militärperfonen vom Perfonalarrefte und alle zur
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Militärequipage oder zum Militärdienfie gehörigen Fahrniffe von der

Pfändung für frei erklärt. Auch die Berggerichte haben fich nach der

allg. Gerichtsordnting zu richten. Hier wird nur mündlich verfahren.

Andere Abweichungen find durch das Wefen des Bergbaues) die zur

Beurtheilung und Vertheidignng der dießfälligen Rechtsfachen nöthigen

Kunftkenntniffe und das Intereffe des Staates an dem Betriebe des

Bergbaues bedingt. Die Mercantil- und Wechfelgericizce haben fich

gleichfalls nach der allg. Gerichtsordnung zu richten. Don) beftehen

hier Abweichungen) durch deren Zweckmäßigkeit der Gebrauch der

Wechfelbriefe in dem letzten Decennium einen unglaublichen Umfang

gewann. Streitigkeiten über förmliche Wechfelbriefe find mündliä) zu

verhandeln; die Frifien find viel kürzer und eine Frifterweicerung in der

Regel unzuläffig.

Wird einer Wechfelklage gegen den Acceptanten oder Giranten der

Originalwechfel) Originalprotefi) die Retourremmtng mit dem Cours

zettel beigelegt) fo erfolgt die Auflage zur Zahlung des Wechfels binnen

24 Stunden ohne Vernehmung des Gegentheiles in Form eines Be:

fcheides. Nau) Verlauf diefer Frifi wird die Erecution bewilligt. Doch

fieht dem Beklagten auch frei) binnen diefer 24 Stunden feine Ein

wendungen anzubringen, In diefem Falle wird aber dem Kläger auf

Anlangen die Execution bis zur Sicherfielluitg mittelfi Pfändung und

in Ermangelung hinlänglicher Güter mittelft Perfonalarrefies bewilligt,

Außer diefen Fällen wird nach vorläufiger fchneller Verhandlung auf

Zahlung des Wechfels binnen 3 Tagen erkannt. Auch die Lehengerichte

nehmen die allg. Gerichtsordnung zur Richtfchnur.

Durch das Gefeh vom 18. Oct. 1845 wurde für geringfügige

Rechtsfacloen bei allen Eivilgerimten jener Provinzen) in welchen das

allgemeine bürgerliche Gefehbuch Wirkfamkeit hat) ein fu mmari

fch es Verfahren eingeführt. Zum fummarifchen Verfahren find nur

folche Rechtsftreitigkeiten geeignet) welche ohne Zinfen und Nebengebüh

ren den Betrag von 200 Gulden in Evan-Münze nicht überfieigen) es

mag nun der Gegenfiand der Klage direct in einer beftimmten Geld

fumme beftehen oder der Kläger bei anderen Klagegegenficinden erklären)

ftatt des angefprochenen Gegenfiandes eine Geldfumrne) welche nach der

angeführten Berechnung 200 Fl. Evan-M. man überfteigt) anzuneh

men. Auf Wechfelfchulden und auf Streitigkeiten über die Räumung

oder Znrückftellung gemietheter oder gepachteter Grundfiücke oder Ge

bäude findet das fummarifche Verfahren keine Anwendung. Doch kann

durch Uebereinkommen beider Theile das fummarifche Verfahren für alle

Rechtsfireitigkeiten ohne unterfchied des Gegenfiandes und Betrages der

Forderung gewählt werden. Advocaten find im fummarifchen Prozeffe

nicht nothwendig. Ieder Theil kann felbfi oder durch einen Bevoll

mächtigten) wenn diefer nur nicht ein bekannter Winkelfcioreiber ift)

verhandeln. Die gefeßlicloen und richterlichen Frifieit des fummarifchen

Verfahrens laufen auch an Feier- und Ferialtagen ununterbrochen.
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"Pz-7

  

Nur wenn der letzte Tag der Frift ein Sonn: oder Feiertag wäre) endigt

die Frifl mit dem nächfifolgenden Werktage. Die Klage kann münd

lich oder fchriftlici) angebracht .wer-den. Will der Kläger die Klage

mündlich anbringen) fo hat das Gericht feine eigene Eompetenz) dann

die Vertretungsfähigkeit des Klägers zu prüfen und demfelben) wenn

die Klage unzuläffig erfcheint) mündlich oder durch Decret Belehrung

zu ertheilen. Wenn aber die Klage zuläffig befunden wird) fo hat das

Gericht dem Kläger zu einer zufammenhängenden und klciren Darftel

lung der Thatfachen) zur Unterftülzung derfelben mit den nöthigen Be:

weismitteln und zu einem der Sache angemeffenen genau beftimmten

Begehren Anleitung zu geben. Ueber auffallend ungegründete Klagen

ift zivar dem Kläger eine angemeffene Belehrung zu ertheilen) jedoch

wenn er vom Prozeffe nicht ablaffen will) die Einleitung des Verfah

rens nicht zu verweigern. Ueber die mündlich angebrachte Klage ift ein

Protocol( aufzunehmen und eine Tagfahung mit dem ausdrücklichen

Beifahe) daß bei derfelben fummarifch zu verhandeln fein werde) anzu:

ordnen. Zu diefer Tagfalzung ift der Kläger durch Zuftellung eines

Vorladungszettels) der Geklagte durch Zufteilung einer Protocolls

abfchrift vorzuladen. Auch ift nöthigeufalls der Kläger anzuweifen)

Abfchriften der angeführten Urkunden zur Zufiellung an den Beklagten

beizubriugen. Ueber eine fchriftlici) angebrachte Klage ift fogleich eine

Tagfahung zur fummarifchen Verhandlung in der .Hauptfache anzuord:

nen. Erfcheint bei diefer Tagfahung ein Theil nicht) fo tritt die Eon

tumacirung ein. Das Ausbleiben kann mittelft eines mündlich oder

fchriftlici) angebrachten Gefuches gerechtfertigt werden. .Diefes Gefuch

muß jedoch längfiens binnen acht Tagen) von dem Tage angefangen)

wo das Hinderniß bei der Tagfcihung zu erfcheinen aufgehört hat) an:

gebracht werden. Eine zu fpät angebrachte Rechtfertigung des Aus:

bleibens ift von Amtswegen zu verwerfen. Die vor dem Tage der Zu:

fiellung des Urtheils überreichte Rechtfertigungsfcljrift hemmt die Aus:

fertigung und Zuftellung des Erkenntniffes. Durch ein am Tage der

Zuftellun-zz des Urtheils oder fpäter angebrachtes Gefuch wird die Execu

tion des Erkeuutniffes nicht aufgehalten. Eine Erfireckung der Tag

fciizung darf nur über beidcrfeitige Einwilligung oder .regen eines der

unverzüglichen Verhandlung entgegenfiehenden unüberwindlicijen Hin

derniffes geftattct werden. Bei der Tagfahung hat das Geriäjt vor

allem durch Vernehmung des Geklagten über den Gegenftand des Strei

tes fich nähere Aufklärung zu verfrhaffen. Sollte nur eine einzelne

fireitige Thatfache eine Ausgleichung) ivelclje ftets zu verfuchen ift) hin:

dern) fo kann von dem Gerichte ein bedingter Vergleich vorgefchlagen

toi-eden) wodurch der Ausgang der Sache von dem Erfolge einer durch

beiderfeitiges Einverftändniß fefigefeizten Beweisführung abhängig wird.

Kommt kein Vergleich zu Stande) fo ift über die Klage mündlich zu

verhandeln. Doch fteht den Parteien auch frei) fich auf das ordentliche

fchriftlime Verfahren zu vereinigen. Bei der mündlichen Verhandlung
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hat das Gericht von Amtswegeu für ein regelmäßiges Verfahren zu

forgen und beide Theile zu genauen. der Wahrheit getreuen Angaben

über die entfcheidenden fartifchen Umfiände und zur Benutzung der er

forderlichen Beweismittel aufzufordern. DenRechte uniundige Per

fonen find nöthigenfalls über die Grundfähe des gerichtlichen Verfah

rens. über die Beweislaft und die Art der Beweisführung zu belehren.

Die Verhandlung ift fo zu leiten. daß der Gegenfiand des Streites von

beiden Seiten vollfiändig erörtert. aller Zeitverlufc mit offenbar nicht

zur Sache gehörigen Bemerkungen. Angaben und Wiederholungen ver

mieden. Einrede. Replik und Duplik gehörig zu Protocoll gebracht und

damit wo möglich der Prozeß gefchloffen werde. Doch fieht es jedem

Theile bis zum Schluffe der Verhandlung frei. aus Verfehen früher

übergangene Beweismittel nachzuholen. Auch hat das Gericht. felbfi

wenn es erft nach gefchloffener Verhandlung wahrnimmt. daß diefelbe

in was immer für einer Beziehung unvollftändig geblieben fei. die

wahrgenommenen Mängel vor der Entfcheidting durch wiederholte Vor

ladung und Vernehmung der Parteien zu verdeffern. Von den firei

tenden Theilen oder ihren Sachwaltern abgefaßte Entwürfe zu Proto

collen über Prozeßverhandlungen dürfen von dem Gerichte nie angenom

men oder benutzt werden. Befondere Verhandlungen über den Gerichts

ftand oder über den Rückerlag der Klage finden nicht fiatt. Zeigt fich

im Laufe des Prozeffes die Inrompetenz des Gerichtes. fo ifi das Ver

fahren fogleich durch Befcheidmit Angabe des Grundes einzufiellen.

Außer diefem Falle werden Streitigkeiten über den Gerichtsftcind oder

den Rückerlag mit der Hauptfache zugleich verhandelt und entfchieden.

ueber die Beibringung. Recognofcirung und Beftreitung der Echtheit

der Urkunden gelten die nämlichen Grundfäße. wie im ordentlichen Ver

fahren. Bei der Anbietung des Zeugenbeweifes ift es nicht nöthig. den

Arten eigene Weisartikel beizulegen. Derjenige. dem ein Eid aufgetra

gen wird. ift fogleich zu einer befiimmten Erklärung darüber aufzufor

dern. ob er ihn ablegen oder zurückfchieben wolle. Kann nach gefchloffe

nem Verfahren fogleich entweder unbedingt oder durch Zulaffung eines

Eides encfchieden werden. fo ift ein Urtheil auszufertigen und beiden

Theilen zuzuftellen. Mit dem Urtheile zugleich find dem ganz oder

theilweife Sachfälligen die Entfcheidungsgründe zuzuftellen. Auf den

Schähungs- oder Erfüllungseid kann erkannt werden. obgleich die ftrei

tenden Theile fich nicht dazu erboten hätten. Ob ein Eid zurückgefcho

ben oder ein Eid. deffen Zurückfmiebung unzuläffig ifi. aufgetragen

werden könne. bleibt dem Ermeffen des Gerithtes überlaffen. In kei

nem Falle findet eine Zurürkfmiebung fiatt. wenn fie nicht fchon bei

Verhandlung der Hauptfache erfolgt ift. Wäre darüber im Prozeffe

keine ausdrückliche und rechtsgiltige Erklärung abgegeben worden. fo

hat das Gericht nur auf den Eid desjenigen Theiles. tvelchem derfelbe

aufgetragen worden ift. zu erkennen. Ift der Eid durch eine rechts

giltige Erklärung ausdrücklich zurückgefchoben worden. fo darf nur auf
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den zurückgefchobenen Eid erkannt. und nur. wenn das Gericht die Zur

rückfcljiebung unzuläffig fände. demjenigen Theile. welchem der Eid

aufgetragen worden i|._die Ablegung deffelben ge|attet werden. Der

jenige. welcher die Echtheit einer gegen ihn producirten Urkunde beftrei

tet. muß. wenn er der angebliche Ausfieller felbft ifi. auf Verlangen

feines Gegners verurtheilt werden. ohne den Beifaß: ..feines Wifiens

und Erinnerns" zu fchwören. daß die Urkunde weder von ihm felbft.

nba) mit feiner Beifiimmung von einem Dritten gefcljrieben oder unter

fchrieben worden fei. Diefer Eid kann nicht zurückgefchoben werden.

Wer aber die von einem Dritten ausgeftellte Urkunde für uneäjt erklärt.

kann. wenn er auch felbft nur als Enrator oder gefeßlicljer Vertreter im

Namen eines Anderen Prozeß führt. zu dem Eide verhalten werden.

daß er die Urkunde nach feinem beiten Wiffen für unecht halte. Die

Gewiffensvertretteng und der Gegenbeweis wider einen aufgetragenen

Eid finden nur im Zuge des Verfahrens. nicht aber nach gefcijlojfener

Verhandlung ftact. Auf den Zcugenbeweis wird kein-befonderes Er

kenntniß gefcijöpft. fondern die Zeugen fogleich durch Befcheid vorgela

den und die fireitenden Theile hiervon verftändigt. wonach es ihnen

freifteht. der Beeidigung der Zeugen beizuwohnen. So weit die von

den Parteien überreichten Weisartikel und Fragfiücke nicht zweckmäßig

wären. hat das Gericht von Amtswegen das Zeugenverhör durch paffend

entworfene Fragen fo zu leiten. daß die ftreitigen Thatfachen und die

Glaubwürdigkeit des Zeugen gehörig ins Licht gefeht werden. Beweis

fchriften und Beweiseinreden werden nicht zugelafien. fondern nach

geendigtem Zeugenverhöre fogleich das Urtheil in der Hauptfame ge

fmöpft. Auf den Beweis durch Kunfiverftändige wird durch Befcheid

erkannt. Diefer ift den Parteien mit Bezeichnung des Gegenftcindes

der Beweisführung zu eröffnen und fie zugleich zur Wahl der Kultfi

verftändigen vorzuladen. welche beim Ausbleiben oder im Falle der

Nichtvereinignng der Parteien von dem Gerichte nach Gutbefinden er

nannt werden. Der Augenfchein ift fogleich vorzunehmen und dann

das Urtheil in der Hauptfache zu fchöpfen. Im fummarifchen Verfah

ren können Kunftverfiändige auch zur Abgabe ihres Gutachtens beiVer

gleichung der Handfcijriften aufgefordert werden, Gegen ein im fum

marifcljen Verfahren ergangenes Urtheil kann die Appellation mündlich

oder fchriftlich. jedoch nur binnen acht Tagen nach Zuftellung deffelben.

angemeldet werden. Befchwerden find mit, der Appellationsirnmeldung

zugleich zu überreichen oder zu Protocoll zu geben. Abgefonderte fpä

ter überreichte Befchwerden iverden nicht angenommen und Appellations

einredeit nicht zugelaffen. Recurfe müffen im fummarifcijen Verfahren

binnen acht Tagen nach Zufiellung des Befcheides bei dem Gerichte

erfter Inftanz überreicht oder zu Prdtocoll gegeben werden. Gegen

Befchlüjfe. wodurch das fummarifcije Verfahren eingeleitet. die Er

fireckung einer Tagfaßung abgefchlagen oder eine Vernehmung der Zeu

gen oder Kunftvcrftändigen angeordnet wird. findet kein abgefonderter
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Recurs ftatt. Den ficeitenden Theilen fteht frei) ihre Befchwerden

dagegen nach vorgegangenem Urtheile mit derAppellation in derHaupt

fache zu verbinden. Ganz unznläffig ift der Recurs gegen Befcheide)

wodurch das Ausbleiben bei einer Tagfahung für gerechtfertigt erklärt

oder die Wiedereinfelzung in den vorigen Stand gegen eine verfcrimene

Fallfrift bewilligt wird. Die Friften zur Appellation und zum Recurfe

können nicht verlängert werden. Das Gericht etfier Jnfianz hat Appel

lation und Recurs) wenn die Frift dazu verfäumt ift) von Amtswegen

zu verwerflen-> wenn aber Appellation oder Recurs in gehöriger Zeit .er

grifien wird) die Acten fogleich durch eigenen Bericht an das Appella

tionsgerictn zu überreichen. Nach erfolgter Appellation gegen ein Ur

theil kann das Appellationsgericijt) wenn es in der Prozeßverhandlung

wefentliche Gebrechen findet) das Verfahren aufheben und eine neue

Verhandlung einleiten oder ohne Rückficijt auf die bei dem Gerichte

erfier Jnfianz erfolgte Vernehmung der Zeugen oder Kunfiverfiändigen

weiteres Beweisverfcihreu oder Erneuerung des Zeugenverhöres oder

Augenfcheines anordnen. Diefe Verfügungen können auch ohne be

ftimmtes Begehren der Parteien) jedoch nur immer dann fiattfinden)

wenn durch die Fehler des Verfahrens eine gründliche Entfcheidung der

Hauptfache unmöglich geworden und von der Fortfehung der Verhand

lungen lnitWahrfcheinllchkeit Erfolg zu erwarten ift. Die für die 'Appella

tion und für die Recurfe an das Appellationsgerichtertheilten Vorfchriften

gelten auch für die Revifion und für die Recurfe an den oberfien Gerichts

hof. Doch find Rcvifionen tindöyofrecurfegegen gleichförmigeUrtheile und

Befcheide der beiden erfien Jnfianzen als tinzuiäffig erklärt und von dem

Gerichte erfter Jnfianz von Amtswegen zn vertoerfen. Die Execution

kann mündlich oder fchriftlich und mit der Pfändung kann zugleich die

Scinihung begehrt luerden. Zur Feilbietung beweglicher Sachen werden

nur zwei Feilbietunijstermine angeordnet. Wenn fich die Klage auf

vollen Glauben vet-dienende Urkunden gründet) fo kann fogleich die

Execution bis zur Sicherftellung begehrt werden) welche allenfalls auch

mittel| Pfändung zu ertheilen ift. Die gleiche Sicherfiellting hat der

fachfällige Beklagte dann zu (elften) wenn er gegen ein ihn unbedingt

zur Zahlung verurthcilendes Erkenntniß erfier oder zweiter Jnfianz

Appellation oder Revifioir ergreift. Jnfofern übrigens das Gefeh über

das fummarifche Verfahren keine nähere Befiirnrnung enthält) find die

über das gerichtliche Verfahren ertheilten allgemeinen Vorfihriften auch

im fummarifchen Prozeffe zu befolgen.

Für Eheftreitfcichen wurde im I. 1819 ein eigenes Verfahren an

geordnet. Handelt es fich 11m eine Ehefchcidung) fo müffen die Ehe

leute perfönlich vorgeladeu und im Falle der Weigerung durch fchickliche

Zwangsmittel dazu verhalten werden. Nur nach vorläufigen War

nungen findet die Eontulnaz fiatt. Der Richter muß fich angelegen

fein laffen) daß die Eheleute fich vergleichen. Er ift an keine Regeln

gebunden) als die durch das Wefentliclje einer zweckmäßigen gründ
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lichen und einfachen Unterfuchung bedingt find. Nach beendigter Un

terfuchung wird dur>7 Urtheil entfchieden) worin ausgedrückt werden

muß) wer an der Scheidung Schuld trage. Gelangt die Streitfache

an den Oberrichter) fo kann diefer) wenn er wefentliche Gebrechen fin

det) die Verbefferung der in der Unterfuchung unteclaufenen Fehler von

Amtswegen auftragen. Handelt es fich um die Ungiltigkeitserklärung

oder Trennung der Ehe) fo wird ebenfo verfahren) und das Fiscalamt

oder ein anderer Vertreter zur Vertheidigung der Ehe aufgeftelltz der

Richter hat hier von Amtswegen die Behelfe abzufordern oder herbeizu

fchaffen und die Verhandlung fo zu leiten) daß die Ungiltigkeit der Ehe

oder das Recht) die Auflöfung zu verlangen) ohne Rückfiäjt auf das

Geftändniß oder einen Eid der Ehegatten) ioelche Beweismittel hier

ausgefchloffen find) klar erwiefen) oder die Unmöglichkeit eines fol

chen Beweifes außer Zroeifel gefelzt werde. Den Vertheidiger der

Ehe) wenn er etwas verfieht) muß der Richter von Amtswegen zu

rechtweifen.

Fällt das Urtheil auf Ungiltigkeit oder Auflöfung aus) fo muß der

Vertheidiger des Ehebandes die Appellation) und wenn auch nur ein

Gatte katholifch ift) felbft gegen zwei gleichlautende Urtheile die Revi

fion ergreifen.

Das Bedürfniß einer fchnellen Rechtshilfe bei fchuldiger Räumung

der Wohnungen hat für die mehr bevölkerten Städte Ausziehordnungen

hervorgerufen. Solche beftehen für Wien) Trieft) Klagenfurt) Lem

berg) Prag) Gräh) Salzburg) Linz. Das allen gemeinfchaftliche

Streben nach Sicherheit und Schnelligkeit wird folgendermaßen erreicht.

Die nach dem Ortsgebrauche befiehenden Aufkündiguugs- und

Ausziehtermine wurden gefehlicl) beftätigt. Vor Verlauf derfelben läßt

fich der aufkündigende Vermiether den Empfangfäjein unterfertigen)

oder er überreicht die Aufkündigung zu Gericht) welches felbige dem Mie

ther den beigefwloffencn Empfangfchein aber dem Vermiether zuftellen

läßt. Glaubt der Miether privatrecljtliclje Einwendungen gegen die Auf

kündigung zu haben) fo hater binnen vierTagen diefelbe bei Gericht ein

zureichen) worüber eine Tagfahung angeordnet und fchleunig entfchieden

wird. Ueber die gefäyehene Aufkündigung ift kein anderer Beweis zu

läffig) als der urkundcnbelveis. Gegen das Urtheil findet nur derRecurs

ftatt) der binnen fechs Tagen zur Abkürzung des Verfahrens bei dem

Richter erfier Jnftanz eingebracht und von diefem unverzüglich an den

oberen Richter befördert werden muß. Alle dießfälligen Eingaben wer;

den mit der Auffchrift: „In 'Auszziehfaclyen/l verfehen und äußerfi:

fchnell erledigt. Wcigert fich der Miether nach freiwillig befiätigter

gerichtlich zugefiellter und als reäjtsbefiändig erkannter Aufkündigung

die gemietheten Befiandcheile zu räumen) fo wird auf Grundlage diefer

fchriftlicloen Beweismittel die Räumung der Wohnung mittelfi der

Wache angefucijt und veranlaßt,
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Befondere Vorfchriften befiehen noch für das Verfahren in Befiß

fireitigkeiten. jedoch nur in einigen Provinzen. dann für Streitigkeiten

über Eingriffe in Erfindungsprivilegien.

Das Verfahren in Eoncursfällen wird durch die Eoncursordnung

vom 1. Mai 1781 und das 9. Eapitel der ivkfigüliz. Gerichtsordnung

normict. Alle in diefer Beziehung früher geltenden Gefeße wurden auf:

gehoben.

Der Eoncurs ift zu eröffnen:

u) Wenn Iemand fich unvermögend erklärt. feine Schulden zu

bezahlen;

b) wenn gegen einen Schulden halber Arrefiirten neuerliäje

Erecutionsführungen vorkommen;

o) wenn bereits die Erklärung der Zahlungsunfähigkeit vorliegt

und eine neuerliche Pfändung angefucht wird;

(i) wenn dem Gerichte bekannt wird. daß Iemand fich verbor

gen halte oder entwichen fei. und keine andere Urfache dazu.

als Schulden auffiele;

e) wenn der cum dene-naja logie et inrentarii erklärte Erbe

darum erfucht;

1') auf Begehren eines oder mehrerer Gläubiger.

Wenn diefes nicht offenbar grundlos ift. fo wird auf ganz kurze

Zeit eine Tagfaßung angeordnet und dem Schuldner aufgetragen. die

Gläubiger zu bedecken oder feinen Vermögens: und Schuldenzufland zu

verfaffen und zur Tagfahung mitzubringen. Bede>t er die Gläubiger

nicht. erfcheint er nicht. bringt er die Verzeichniffe nicht mit oder thut

er feine Zahlungsfähigkeit nicht dar. fo ift der Eoncurs zu eröffnen.

Daß durch landesfürfiliclje Indulte der Eoncurs nicht vermieden werde.

wurde oben gefagt. Die Eröffnung des Eoncurfes gefchieht mittelft

öffentlichen Edictes. und mit der Kundmachung diefes Edictes beginnen

die Wirkungen der Eoncurseröffnung. Zugleich hat der Richter einen

Maffavertreter aufzuftellen. was nur bei Ortsgerichten am Lande nicht

der Fall ift. wenn alle Gläubiger fich einhellig zur Liquidirung vor dem

Gerichtshalter einverftehen (Vergleichsverfuch deffelben). auch ifi fogleich

das Vermögen in die Sperre zu nehmen. zu befchreiben und zu fchäßen.

ein interimiflifwer Vermögensverwalter zu ernennen und alle Gläubiger

bei fonftiger Präclufion zur Liquidirung ihrer Rechtsanfprüche binnen

beftimmter Frifk vorzuladen. Bemerkenswerth ift. daß der Eoncurs

über das in jeder Provinz befindliche unbewegliche Vermögen abgefon

dert eröffnet wird; die Gläubiger können in jeder Provinz ihre Forde

rungen anmelden. doch müffen fich die verfchiedenen Maffavertreter ins

Einvernehmen fehen. damit ein Gläubiger feine Bezahlung nicht dop

pelt erhalte. Von Eröffnung des Eoncurfes ift fogleiä) das Landrecht

in Kenntniß zu fehen. damit es den Fiscus zur Anmeldung und Liqui

dirung allfälliger Aerarialforderungen verhalte. . Der Termin zur ,Ein

bringung der Klage ifk auf 1 bis 6 Monate. jedoch immer mit
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numerifcher Angabe des Tages. zu beftimmen. Das Edict wird auf die

gewöhnliche Art kund gemaäjt. nur die Tabulargläubiger müffen befon

ders vorgefordert werden. Die Anmeldung gefchieht mit einer Klage.

in welcher der Gläubiger nicht nur die Richtigkeit feiner Forderung.

fondern auch das Recht. kraft deffen er in diefe oder jene Elaffe verfelzt

zu werden begehrt. zu erweifen hat. Diefe Klage wird dem Maffaver

treter um feine Einrede zugeftellt und weiter wie in jedem anderen Pro

zeffe verfahren. In Anfehung der Beweismittel gelten die allgemeinen

Grundfäße. Doch ifi der Richter bei Befiimmung der Elaffe an das

Eingeftändniß des Maffavertreters nicht gebunden. Die Frage. ob auch

dem Eridatar der Haupteid aufgetragen werden könne. wurde bejahend

entfchieden. Nach gefchloffenem Verfahren wird über die Richtigkeit

jeder einzelnen angemeldeten Forderung das Liquidirungsurtheil gefchöpft

und dem Gläubiger zugefiellt, Geriäjtskofien werden dem Gläubiger

nie zugefprochen. Gegen diefes Urtheil finden die gewöhnlichen Rechts

mittel ftatt. Bei der Entfcheidung über die Liquidität der Forderung

wird zwar auch die Elaffe beftimmt. das Elaffificationsurtheil kann aber

erft nach dem über alle Anmeldungen gefchöpften Erkenntniffe gefchöpft

werden; diefes Elaffificationsurtheil wird nur dem Mafiavertreter und

Niciffaverwaltec dem vollen Inhalte nach zugefiellt. jeder Gläubiger er

hält nur den feine Forderung betreffenden Auszug. Außer den vor allen

Gläubigern elaffificirten Pofien gibt es fechs Elaffen. Vor allen Gläu

bigern ivird nur der Maffaverwalter und überhaupt diejenigen gefeßt.

welche zum Befien der Eoncursmaffe gearbeitet haben. Die erfte Elaffe

enthält den fchuldigen einjährigen Lied- und Rauchfangkehrerlohn. die

Krankheits- und Leichenkoften. die rürkftändigen landesfürfil. Steuern

von den lebten drei Iahren. Die zweite Elaffe enthält die Pfandgläu

biger. Die dritte die Pupillarforderungen. dann die Forderungen des

Fisrus an landesfürfiliche Diener wegen des Dienfies. ferner die For

derungen der Ehegattin rückficijtlich des zugebrachten Heurathsgutes und

der Widerlage. infofern letztere das Heurathsgut nicht überiieigt. In

die vierte Elaffe gehören die Gemeingläubiger. in die fünfte die Zinfen

von Forderungen. infofern ihnen nicht das gleiche Vorrecht mit der

Forderung felbft gebührt. in die femfie Elaffe endlich gehören Forderun

gen aus unentgeltlichen Titeln und nau) diefen die Strafgelder. welche

der Staat an den Eridatar zu fordern hat. Wechfelforderungen werden

unter die Gemeinforderungeti claffificirt. Gegen das Elaffifications

urtheil findet keine Appellation. fondern nur eine V orrechtsklage

fiatt. mittelft welcher der Kläger entweder für fich felbft die Verfehung

in eine frühere Elaffe begehrt oder das Vorm-chi eines früher claffificicten

Eridargläubigers befireitet. Nach rechtskräftiger Elaffification und

vollfiändig realifirtem Eridarvermögen verfaßt der Maffaverwalter

die Eridarrepartition. wornach. wenn diefe in Rechtskraft erwachfen ift.

gegen Abquittirung und Abfchreibung auf den Liquidirungsurtheilen die

Hinauszahlung der Gläubiger erfolgt. Hierüber wird dem Eoncurs
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gerichte ein documentirter Ausweis erfiattet und fofort der Eoncurs als

abgethan und aufgehoben erklärt. »

dem Durch das Gefeß vom 13. März 1847 wurden die näheren Be

fiimmungenin Beziehung auf die Verpflichtung in Eoncurs verfallener

Schuldner zur Angabe ihres Vermögensfiandes; fowie über die gegen

Eridatare einzuleitende Unterfuchung und Beftrafung erlaffen. Jeder

Eridatar muß ein eigenhändig von ihm unterzeiämetes Vermögens

bekenntniß überreichen; welches fein ausdrückliches Anerbieten zu der

eidlichen Befiätigung zu enthalten hat; daß er im Activftande nichts

verfchwiegen und im Paffivfiande nichts erdichtet habe. Dikfer Eid ift;

wenn es auä) nur ein einziger Gläubiger verlangt; wirklich abzulegen.

Bei Eröffnung des Eoncurfes hat-die Eoncursinfianz jedesmal fogleich

eine ftrenge Unterfucljung gegen den Gemeinfchuldner von Amtswegen

einzuleiten und den Grund feiner Zahlungsunvermägenheit zu erfor

fchen. Sie hat fich zu diefem Ende feiner Perfon zu verfichern und ihn;

wenn er feine Schuldlofigkeit nicht auszuweifen vermag; in Arrefi zu

nehmen. Flüchtige Eridatare find durch die competenten Behörden

zu verfolgen. Kann der Eridatar fich nicht ausweifen; daß er blos

durch unglücksfälle und unverfchuldet in die Zahlungsunfähigkeit gera

then fei; fällt ihm übermäßiger Aufwand zur Laft oder hat er; nachdem

der Paffivftand den Activftand bereits überfiieg; den Eoncurs nicht

fogleich felbft bei Gericht angemeldet; fondern neue Schulden gemacht;

Zahlungen geleiftet; Pfand oder Bedeckung angewiefen; fo ift er von

dem Eoncursrichter zu ftrengem Arrefte von dreiMonaten bis zu einem

Jahre zu verurtheilen; und diefe Strafe nach Umfiänden durch Faften

oder fchwere Arbeit zu verfcljärfen; wenn fich nicht etwa Inzichten eines

Verbrechens ergeben; in welchem Falle der Eridatar dem competenten

Eriminalgericljte zur criminellen Behandlung zu übergeben ift. Die

Eoncursinfianz hat alle Perfonen; lvelche an den widerrecljtliwen Hand

- lungen des Gemeinfchuldners Theil genommen haben oder davon unter

richtet find; vorzuladen und zu vernehmen. Insbefondre foll die Ehe

gattin des Eridatars bei dem Verdachte einer Theilnahme an Uebervor

theilung derGläubiger zur Rede geftellt und derWihrheit ihrerAngaben

von Amtswegen nachgeforfcljt werden. Vorzüglich foll gegen Handels

leute; welche in Eoncurs verfallen find; mit größter Strenge verfahren

werden; zumal wenn der Fallit die Handlung fchon in verfchuldetein

Zufiande oder ohne den Befiß des gefeßlicl) vorgefchriebenen Handlungs

fonds angetreten hat; wenn er fchon einmal in Eoncurs verfallen war

und die Erlaubniß zum Wiederantritte feines Gefchäftsbetriebes durch

falfche Angaben erlangt hat; wenn er die vorgefchriebenen Handlungs

bücher gar nicht oder fo mangelhaft geführt hat; daß der Gang feines

Gefchäftsbetriebes und der Stand feines Vermögens nicht darnach beur

theilt werden kann; wenn er bei der Buchhaltung auch nur in Anfehung

einzelner Poften abfichtliche Unrichtigkeiten begangen; wenn er die

Bücher ganz oder theilweife vernichtet; unterdrückt oder den Inhalt
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derfelben auf was immer für eine Weife entfiellt hat; wenn er über die

Entftchung von Schulden oder über die Verwendung bedeutender Em

pfänge an Geld. Waaren oder anderen Gegenftänden keine befriedigende

Aufklärung zu geben vermag; wenn er fich in verfiellte. ihrer wahren

Befchaffenheit nach auf bloße Wetten gerichtete. Lieferungsverträge über

Ereditspirpiere oder Waaren oder in andere gewagte. mit feinen Ver

mögenskräften in keinem Verhältniffe fiehende. Gefchäfte eingelaffen

hat; wenn er zu einer Zeit. da esihm bereits bekannt war. daß der

Paffivfiand den Activftand überfteige. die Eröffnung des Eoncurfes

durch Verfchleuderung feiner Waareiunter ihrem wahren Werthe oder

durch andere feinen Gläubigern verderbliriye. obgleich nicht betrügliche

Mittel zu verzögern gefucht hat. Wenn eine Handlungsgefellfctjaft in

Eoncnrs verfällt. fo ift die Strafe gegen alle Mitglieder. welchen das

erhobene Verfchulden zur Laft fällt. zu verhängen.» Zeigt fich bei der

Unterfuchung wider einen in Eonrurs verfallenen Handels-mann. daß

fich derfelbe hinficijtlicl) des Ausweifes über den Befih des vorgefmriebe

nen Handlungsfonds bei eintritt feines Gefchäftsbetriebes oder zur Er

laniung der Wiederbefähigung. fall-s er fchon einmal in Eoncnrs ver

fallen war. einer Hintergehung der Behörden über den wahren Stand

feines Vermögens fchuldig gemacht habe. fo find alle Perfonen. welche

zu diefem Zwecke durch fälfciyliäje Beftätigung eines von dem Verfchul

deten vorgegebenen Vermögenserwerbes. durch Behändigung von Gel

dern oder Effetten zum fcheinbaren Ausweife über den Befitz derfelben.

durch Anerkennung erdichteter Forderungen. Verheimlicloung von Ge;

genanfprücijen oder fonft auf was immer für eine Weife mitgewirkt

haben. nicht nur als Mitfchuldige zu beftrafeti. fondern auch den Eon

rursgläubigern zum Erfahe desjeirigen Vermögensbetrages. zu deffen

erdichteter Ausweifung fie beigetragen haben. zur ungetheilten Hand

verantwortlich. Gläubiger. welche fich. um den Verfchnldeten zur

Wiederbefähigung behilflich zu fein. mit ihren Forderungen nur zum

Scheine als befriedigt erklären. können diefelben bei Wiederausbruch

des Eonrurfes zum Nachtheile der übrigen Gläubiger nicht mehr geltend

machen und haben. wenn fie von dem Schuldner mittlerweile befriedigt

worden ivären. den empfangenen Betrag zum Beften derfelben zurück

zuerftatten.

.Die Strafrechtsgefcljicijte Oefierreichs hat in der Malefizordnung

des Erzherzogs Marimilicin für Tyrol vom Iahre 1499 (der fogen.

']'z-'r*0l0n8j8, gedru>t als Halsgerimte. Polizeiordnung für Tyrol. (je

Zelee uncl 0rclnungen (lol- _z-uriclileu bluleljr und andern nothdürftigen

l-loncloln. Augsburg 1506) eins der älteften organifchen Strafgefeße

Teutfchlands. welche in neuerer Zeit nebft der liomhergenaia als Grund

lage der Carolina 1532 angefehen wurde.

Doch auch diefes Gefeh erfuhr in den einzelnen Provinzen Oefter

reichs bald Umbildungen; fo wurden für Oefierreich unter der Enns

1517. für Steiermark im Iahre 1574 vom Herzog Karl. für Böhmen.
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Mähren und Schlefien von Leopold l.) vom Kaifer Iofeph l. neuere

peinliche Gerichtsordnungen erlaffen.

Im Iahre 1768 erfchien dieäwnrtilnlio Erjt11jnu|j8 7itareaiann,

welche felbfi bis in die Gegenwart für das Militärfirafreciyt von practi

fcher Anwendung ifi. unter der Regierung Kaifer Iofeph's folgte ihr

das allgemeine Gefeß über Verbrechen und deren Befirafung am 13.

Januar 1787 und ein Jahr fpäter deffen Eriminalordnung vom 17.

Juni 1788. Diefer Strafcoder fieht auf einer weit höheren Stufe

der Bildung) als die 20 Iahre früher erfchienene Therefianä und trägt

die unverkennbaren Spuren feiner Zeit an fich. *

- Es fcheidet fchon Criminal: von politifchen Verbrechen.

Außer dem Standrechte wird die Todesfireife gänzlich abgefrhafft.

Verbrechen gegen die Gottheit kennt diefes Gefelz nicht; Gottesläfierer

follten als Wahnfinnige behandelt werden; Kelzerei) Irrlehre wurden

als Polizeiverbrecijen behandelt; Ehebruch nur polizeilich und auf An

langen des beleidigten Gattentheiles.

Diefem Strafgefeße folgte das jetzt noch giltige Gefehbuch über

Verbrechen und fchwere Polizeiübertretungen) - publicirt am 3. Sept,

1803) und begann feine Wirkfamkeit am 1. Januar 1804.

Es ifi die Frucht einer äußerft fleißig geleiteten Redaction. Der

Entwurf über Verbrechen ifi von Zeiler) jener über fchwere Polizei

itbertretungen vom Vicepräfidenten S o n ne n fe ls.

Der Entwurf diefes Strafgefeßes wurde wegen des dringenden

Bedürfniffes fchon am 17. Juni 1796 für Wefigalizien kund gemacht.

Von den getichtetfien Autoritäten wird in diefem Strafgefeve der

große Fortfcizritt anerkannt) der hiermit in der Verbefferung der Crimi

nallegislation gemacht wurde.

Aneriennungswerth ift das Streben nach der höchfien Einfachheit)

es ift allenthalben bei den Begriffsbefiimntungen der Verbrechen auf

den allgemeinen Sprachgebrauch Rückfiwt genommen) und eben dadurch)

daß der Gefehgeber eine große Anzahl von Fragen über die Grade des

Verfuches) über die Wirkung des Widerrufes dem Ermeffen des Rich

ters überließ) ift die Fortbildung des öfterreiänfchen Streifreclptes durch

eine die Wiffenfmirft beachtende Praxis denkbar und hat tra)) wie es

viele treffliche firafrechtliche Arbeiten und neuere Erläuterungen des

Strafrechtes ausweifen) für die Gefehgebttng erfolgreich gezeigt.

Das Strafgefetz gibt eine genaue Grenzlinie zwiicijen Verbrechen

und den Polizeiübertretungen) und gibt die Hauptmerkmale zu diefer

Trennung anz es zerfällt fohin auch das Gefeß in diefe zwei Abthei.

lungen) rückficiytlicl) der Strafen und des Verfahrens.

Als Verbrechen zählt das Gefehbuch auf: 1) Hochverrath und an;

dere die öffentliche Ruhe ftörende Handlungen; 2) Aufftand und Auf

ruhr; 3) öffentliche Gewaltthätigkeitz 4) Rückkehr eines Verwiefenenz

5) Mißbrauch der Amtsgewaltz 6) Verfälfchung der öffentlichen Ere

ditspapierez 7) Münzverfälfhungz 8) Religionsftörungz 9) Nothzuäyc
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und andere Unzuchtsfällez 10) Mord und Todtfcizlagz 11) Abtreibung

der Leibesfruchtz 12) Weglegting eines Kindes), 13) Verwundung oder

körperliche Verletzungen; 14) Zweikampf; 15) Brandlegung; 16)

Diebftahl und Veruntreuungz 17) Raubz 18) Betrugz 19) zweifache

Ehe; 20) Verleumdungz 21) Verbrechen des geleiKeten Vorfchubs.

Was die Strafen anbetrifft) fo wurde zwar die Todesftrafe wieder

eingeführt und nebft dem Standremte auch auf Hochverrath) Mord)

räuberifchenTodtfchlag) Brandlegung mit erfrhwerenden Umfiänden und

die Nachahmung und Ausgabe deriöffentlicijen Ereditspapiere gefetz-t.

Nebfc der Todesfirafe) welche blos mit dem Strange vollzogen

wird) ifi der Kerker die gewöhnliche Strafe mit drei Abfiufttngeu) als

fchwerfier) fchwerer und einfacher.

Die zur Todes: oder fchweren Kerkerftrafe Vertirtheilten find vom

Artgenblicke der Rechtskraft des Urtheiles auch vieler bürgerlichen Rechte

verlufiig) fie haben weder Erwerbs: noch Dispofitionsfähigkeit) fie

verlieren den Adel und Oiechte der 8Miitgliedfchaft an der Univerfi:

tät u. f. w.

Landesverioeifung findet gegen einen Unterthan als Strafe keine

Anwendung) ebenfoioenig die Eonfiscation des ganzen Vermögens) auch

nicht im Falle der Defertion vom Militär.

Die Quellen des B e r g r e ch t e s find die für die Bergwerke beftehen:

den fiatutcirifchen Gefelze und Ordnungen. Sie rühren meifi aus der

Vorzeit) einige aus dem früheren Mittelalter her und find noch fpre:

chende Zeugen von der ehemaligen Bedeutung des Bergbaues in den

Kronländern Oefterreicljs.

Die ciltefien Statuten find die Iglauer Stadt: und Bürgerrechte

Wenzel-s ].) .iuru cjrilin el montana [Zinni-Zuma, muthmaßlich um das

Iahr 1248 erlaffen oder vielmehr beftätigt. Sie find nicht blos als

Mutterreän des Bergrechtes in Oeftetreich und zum Theil in ganz

Teutfchland) fondern auch als Quelle des Städteremtes von einer be:

fonderen Wichtigkeit.

Diefer folgte die Kuttenberger Landesbergordnung Wenzel [i. um

das Iahr 1300-1305. Gleichzeitig erfchien in Schladming in Steier

vom Bergrichter Leonhard E ck l h h a i m der Bergbrief von 1308) welcher

die Grundlage des baher'f>)en und tnroler Bergreclues geworden ift.

Für das böhmifche Bergremt ifi auch Wladisla1v's Freiheitsbrief

von 1507 befonders wichtig.

Die gräflici) Schlickfchen Bergordnungen für Ioachimsthal vom

Iahre 1518) mit der fäthfifch Annaberger faft gleichlautend 6); die fpäter

für Ioamimsthal 1548. Dann die übrigen Bergordnungen von den

Iahren 1548) 1585. Die Schlarkenwalder Zinsdergtverksordnungen

6) Noch kürzlich ereignete fich der Fall einer Berufung von einem fächfifchc-n

Vergamte an das Ioachimsthaler Berggericlot,
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von 1548. Weiter ift wiqekytig. der Bergwerksvertrag vom 1. April

158-1 zwifchen den böhmifcheä; Ständen und Ferdinand l, welcher auch

der erneuerten böhmifchen Landesordnung von 1627 einverleibt wurde,

Diefen folgte der Marimilianifcloe Bergwerksvergleici) von 1575'.x

welcher gleichfalls iXMeLai-rdesordnungen beige-geben wurde. und gegen

wärtig ein Grundgefelz,.-_dies Königreichs Böhmen ift. Weiter die Ru

dolphinifcloe Reformatione-Üfir das Bergwerk in Ioachimsthal vom 14. '

April (16041) und fü: jenes in Kuttetrberg vom 12. Mai 1604.

Fiir Oefierreich befteht die Bergwerksordnung vom Erzherzog Fer

dinand vom 1. Mai 1553/ dann die Marimilianifme von 1573. Für

Salzburg eine vom Jahre 1532. Fiir Vorderofierreict) und Tyrol die

reformirte Bergwerkserfindung und Ordnung vom 14. Augufi 1731.

Die capitulirte Bergwerksordnung für Innern- und Vordernberg von

1667x die Berg-h Hammer- und Radwerksordnung von Hüttenberg

von 1759/ die Hammerordnung fiir Steiermark 1748x welche auch fiir

Kärnthen und Krain gelten/ publicirt 1759. Die Gerichtsbarkeit für

Berggerichte Pat. vom 1. Nov. 1781 h dann iiber Berggerimtsfubfiiz

tution vom 3. April und 10. Juli 1783.

Da die Iglauer und Joachimsthaler Bergwerksordnungen die

Mutterremte nicht blos der gefammten (Zftericeirhifchenx fondern auch der

teutfchen Berggefehgebung findF fie felbfi auch ganz germanifchen Ele

mentes find. fo hat das öfierreichifme Bergrecht mit jenem in Teutfm

(and viel Gemeinfames in den Grundfäßen und Anwendungen, und in

keinem Theile des öfierreimifclyen Rechtes hat fich das Alterthumliche fo

rein erhalten„ wie hier.

In neuerer Zeit wurde an eine Revifion der Berggefelze von Seite

derRegierung mehrmals gedacht und vorläufig eine Sammlung fämmt

licher älterer und neuerer Berggefeße auf Staatskofien veranficiltet. Fur

den Steinkohlenbergbau ifi neuerlich die allerhbmfie Entfmließung vom

30. Juni 1842F Hofcanzleidecret vom 16. Augufi 1842/ von befon

derer Wichtigkeit.

Es wurde damit die Abficht der Regierung kundgegebem dem

Steinkohlenbergbau einen nachhaltigen Auffchwung zu fichernx befoh

len- in den öfierr. Staaten den Kohlenbnu von Staatswegen in größe

rer Ausdehnung zu betreiben. als es bisher der Fall war- ohne jedoch

die auf diefen Zweig gerichtete Privatindufirie zu beirren.

Als Grundnormen für die in den teutfchen Provinzen des öfter

reichifchen Kaiferftaates befiehenden Lehen gibt es kein allgemeines

Gefeh7).

7) Zur Zeit als der Entwurf des allg. burg. Gefeßb, zur Befiätigung vor.

gelegt wurde7 wurden auch iiber einen vom Hofrath v. Fölfch grarbeiteten

Entwurf einer öfierr. Lrhenordnung von den Länderfiellen Begutachtungen ein

geholt. bisher ift diefe Lehenordnung noch nicht publicirt worden.

171l. 44
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Als nächfie Quelle in Lehenfachen erfcheinen die einzelnen ergange

nen Verordnungen; Grundnorm bleibt jedoch immer das longobardifme

oder gemeine Lehenreckzt. So wurde mit Hofdecret vom 26. Mai

1824 das gemeine Lehenrecht für Ober- und Niederöfterreiä) als Quelle

aufgeführt. und fchon das Hofcanzleidecret vom 25.April 1814 erklärt.

daß: fo lange kein neues Lehenrecht fanctionirt ift und wo keine befon

deren Privilegien und Gefeße be|anden. das longobardifche Lehenrecht

gelte. Aehnliches wurde auch für Böhmen mit der allerh. Entfchließung

vom 9. Auguft 1836 bemerkt: Daß in Hinkunft wie bisher. und auf

weitere allerhöclofle Anordnung das longobardifche Lehenrecht. und zwar

die zwei Bücher (I6 feuciis bis zum 58. til. des zweiten Buches. mit

Rückficiyt auf die im canon. Rechte enthaltenen. die Lehen betreffenden

Beftimmungen (nämlich im 20. nt. 3. B. der Decretalen) bei der Ent

fcheidung der Rechtsangelegenheiten der teutfchen Lehen in Böhmen zur

Richtfchnur zu nehmen fei. In Tyrol gilt die vom Kaifer Maximilian

vom 25. Mai 1518 erlaffene. neuerlich mit Patent v. 7.Iuni 18178)

und Hofdecret vom 16. September 1819 befiätigte fogenannte Lehens

gnade. Für den ehemals venetianifchen Antheil von Iftrien gilt noch

das firengere venetianifche Lehenrecht von 1586. und in der Gcaffchaft

Görz und Gradiska wird in den bezüglichen Fällen nach einem befonde

ren Lehenpatente von 1785 verfahren.

Für das Innviertel und die Parzellen des-Hausruckviertels ift noch

befonders zu bemerken. daß das bayer'fche Lehenedict vom 7. Iuli

1808 und alle bayer'fchen Verordnungen bei ihrer Wiederacquirirung

durch die allerhöchfie Entfchließung vom 29. Iuli 1820 außer Kraft

gefeßt wurden. und daß in diefen neu acquirirten Theilen das frühere

Lehenrecht und die befiandenen Gewohnheiten in Wirkfamkeit gefeßt

wurden. '

Bei diefem Anlaffe dürfte es am zweckmäßigften fein. auf den

bedeutenden Befrand der Lehen in Oefierreich hinzuweifen. Das ger

manifche Lehenfyfiem i| in Oefterreich frühzeitig ausgebildet worden

und hat auch gegenwärtig in den teutfchen Ländern einen Beftand von

4090 landesfürfilimen Ritter: und 5900 gemeinen oder uneigentlicjzen

Lehen. Zu den älteften gehören die im Lande ob und unter der Enns

noch beftehenden 950 Ritter: und 3560 gemeinen Lehen. unter den

erfieren befinden fich mehrere Herrfchaften von bexdeutendem Werthe.

unter den lehteren meiftens nur Bauerngüter. fogen.Beutellehen. Kraft

des Friedericianifchen Privilegiums vom Iahre 1165 find alle Lehen

des Landes Afterlehen des Erzherzogs. In Steyermark befiehen mehr

als 200 landesfürfiliche Lehen. worunter die meiften nur gemeine Lehen

find; in Kärnthen und Krain find .in den Iahren 1779 bis 1785 die

meiften Lehenobjecte allodialifirt worden. Bedeutender ift die Zahl der

8) Weyer, coe-p. court. (Jet-man. p. 111.
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, “und

*Lehrte üter 'in *dein *Wettringen venetianifkhen Ifirien. *in*Görz. *Gradiska

hrdl. In 'lehterer Provinz 'zählt *man an *L240 Ritter- *und

'eigentliche Lehen. 'Die-in Böhmen befiehenden *Staatslehen 'verdanken
meiftens ihren Urfprung Kaifer Karl l7.. welcljertdas i "Böhmen zwar
*nicht unbekannte Feudaltoefen 'befonders _iunterfiühte F LLDieLLehen .wer

-den *in Böhmen 'eingetheilt *in teurfchböhmifcije und eigentliihe ssh-iii
:fcize Lehen. ZudeniteutfäjencLehen gehören diejenigen Objecte. welÜhe

in Teutfchland und in dem Egerer und Afcher Bezirk fith :befinden *lon

iher damalsnicht zu Böhmen gehörte. Da durch 'die Länderpurification

"im-Iahre “1805 die außerhalb des Königreichs 'gelegenen Lehenolbjecte

verloren gingen. fo erhielt Böhmen jene Lehen. welche in Böhmen gle

legen und von einer fremden Lehenherrlichkeit abhängig “gewefen find.

Für diefe teutfchen Lehen gab es bis_ zum Iahre 1836 eine eigene teut

fche,Lehenfchrann"e (das böhmifcije Appellationsgeritljt). welche fchon von

Altersher an die Anwendung teutfcher Lehen: und Rechtsbücljer gewiefen

war. Zu den eigentlichen böhmifchen Kronlehen gehören die in Böhmen

felbfi und in Mähren und Schlefien gelegenen Lehenobjecte. Unter den

in Böhmen gelegenen Kronlehen. welche dem Kaifer anheimfallen. find die

vorzüglichften die Karlsfteiner. von Karli?, im I. 1848-1357 geftiftet.

_deren Erträgniß feit 1755 dem Hradfcijiner Damenftifte in Prag zuge

wiefen ift. Bedeutend find auch die Friedländer Lehen. welche in 'Folge

_der Eonfiscation der Lehensherrlicljkeit des_ Fiscus unterftehrm_ Das

bedeutendfte Lehen in Mähren und Schlefien _finbdje _Fürftenthümer in

Tefäjen. Troppau und Iägerndo-rf. das Lehensfürfienthum Qllmüß und

die Liechtenftein' chen Lehen in Mähren. Kronafterlehen finddie *Lehen

des Hochffiftes cream. des Ollmüser Domdecijan/tsund die 'Oil-allse

fürfterzbifcijöflicljen Lehen. Leßtere begehen aus 62 größeren und klei

*neten Hirt* _ aften und *Gü'tern. init einer eigenen Lehrmittel und Lehen

-ge-rcäjte *zu Irrel-naeh. _

l _Für 'diefes *Lehiin welches aus dem Ende des_'1'3_. IaLrhunder-ts

hirn Öttokar feine Wege-eintrag erhielt. befieht "eit 'ei-genre *ehenscorc

*ficktiidiniiriüm voii der Kaiferin Maria Therefia. k _ g l

Für diefe fürfterzbifcljöflicijen Lehen. welchezAfterlehen der Krpne

Böhmens find. befieht in Kremfierein collegialifclj der' aßtes Lehengericht.

Derc Fürfterzbifcho'f ernennt den L“ehenho*fr'i'cij*te_r als Präfes. fowie die

Räihe und 'Lehenrechtsbeifiher und das übrige Perfonale. _ _ _ K

_Für das Handelsrecht befieht bisher kein allgem- "ner Codex;

eine .in dem lombardifä)-venetianifcijen Königreiche und Südthrol hat

der corner (ie com-bekam, eine Ueberfehung des franzöfifchen (Idäe-'clfiu

commerce, welcher am 17.Iuu*18o8 im rdmhärttfclhea Könige-eiche.

am 15. Iuni 1805 in Südtyrol eingeführt wurde. noch Rechtskraft.

Die Quellen des Handelsrechtes in den teutfchen Provinzen find

zu Reäjt beftehende Statuten und Privilegien einzelnerHandelsgremien.

allgemeine und Particulargefehe in Handelsfaclyen ein diele einzelne

Vefiimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gefeßbucljes.

44*
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In einiger Beziehung ift auch der fogen. Kaufmannsftil: dieß ift

das kaufmännifclhe Gewohnheitsrecljt) die Ufancen) Rechtsquellez als

Subfidiarquelle gilt die Analogie und die allgemeinen Beftimmungen _

des allg. bürg. Gefehbuches.

Es be|eht in Oefierreici) wie rückficirtlici) der Gewerbsbefugniffe

fo auch bei den Handlungsbefugnifien das Eonceffionsfyftem) nach wel

xchem der Betrieb des Handels nur nach Ausweis befiimmter Erforder

niffe zugeftanden wird.

Radicirte) d. h. mit der Gewähr von Realitäten verbundene Ge

werbe und Befugniffe) z. B. das Apothekergewerbe) werden fo viel als

möglich befchränkt und nach und nach vermindert) und perfönlicheBe

fugniffe verliehen.

Quelle des Wechfelrechtes ift in den meifien öfierreiclyi

fchen Ländern die Wechfelordnung vom 1. October 1763) welche jedoch

die früher beftandene vom 10. September 1717 nicht ganz behob) fomit

diefe auch mit als _Quelle des Wechfelrewtes erfcheint. Diefe beiden

Wechfelordnungen find kundgemacht für die böhmifchen) nieder- und

inneröfierreimifciyen Länder) alfo für Böhmen) Mähren eines Antheils)

Schlefiens) Oefterreich ob der Enns) Stehermark) Kärnthen und Krain.

Sie gilt ineiner italienifchen Ueberfehung in Triefi und Litorale feit

2. April 1765.

Jn Nordthrol ift die Wechfelordnung niemals kundgemacht wor

den) wiewohl man fich nach der von 1763 hält.

In Salzburg gilt die kurbaher'fche Wechfelordnung vom 24. Nov.

1785) welche im h. 21 die Augsburger Wechfelordnung vom 1. Dec.

1778 als Subfidiarquelle anerkennt.

Die Handelsftadt Bolzen in Tyrol erkennt für Entfcheidungen in

Wechfelftreitigkeiten beim Bonner Marktmagiftrate die Marktordnungen

und Statuten vom 13. Januar 1787 und 23. März 1792) nebft den

älteren dießfälligen Gefeßen) nämlich der Marktordnung der Erzherzo

gin Claudia vom 15. September 1635 und Privilegium vom 16. Oct.

1648) 19. Juli 1663) 31. Auguft 1666) 3. Sept. 1674) 6. Augufl

1718) 1. April 1777) als Quelle an.

Für Südtyrol im lombardifchen Königreiche ift der (Kosice in fei

nen 8 Tit. Quelle des Wechfelrecijtes. Für Galizien befteht ein befon

deres Wechfelpatent vorn 22. Juli 1775.

Ein neuer Entwurf einer Wechfelordnung ift fchon feit 1833 voll

endet) durch die Staatsdruckerei veröffentlicht) aber noch nicht als Ge

feh fzmctionirt worden) auch ein Entwurf des Seerechtes liegt feit 1840

vor9 .

9) Vgl. Mitterm ai er * s Beurtheilung in deffen Archiv für civil. Praxis

LL. i( 133,
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Nach den befiehenden Wechfelordnungen ifi in der Regel Ieder

mann ohne Unterfchied des Standes und Gefchlechtes wech felfähig.

Gefehlich ausgefchloffen find alle diejenigen) welche in ihrer eigenen

V e rm ö g e n s v e rw a ltu n g durch die bürgerlichen Gefeße einge

fchränkt find) infonderheit Min d e r j ä h ri g e und alle unter Euratel

fiehende Perfonen) auch Minderjährige) welche die renia aetntjs erhal

ten habfen) außer wenn fie vor zurückgelegtem 24 Iahre mit Bewilli

gung der Obrigkeit eine eigene Handlung oder Wechfel treiben. Ferner

Militärperfonen und Senfale) dann das ausländifcije Ge

fandtfchaftsperfonal) endlich zur Ausftellungunförmlicher

Wechfelbriefe Alle) welche weder Handelsleute noch Fabrikanten find.

Es find 3 Refpecttage fefigefeht. [leo ift 14) halb 1180 7) 11/2

n30 21 Tage) mit Inbegriff der Sonn- und Feiertage. Die Refpecttage

beginnen aber er| nach dem Verfalltage.

Das Infiitut der öffentlichen Bücher) das Tabular- und Hypo

thekenwefen ifi in Oefierreich aus dem Grunde wichtig) weil nur durch

die Einverleibung in die öffentlichen Bücher dingliche Rechte erworben

werden können.

Ein ähnliches Verhältniß beftand bei denLandgericiltenz vom Jahre

1348 finden fich Spuren einer Landtafel (tabula terrae) in Mähren)

in Böhmen noch früher.

Im Iahre 1526 befteht fchon in Wien ein ftädtifcijes Grundbuch

amt) und der Treat. c1e iur. jncorp. vom 13. März 1669 enthält über

die öffentlichen Bücher wichtige Normen. Allmälig erfchienen aber

noch ausführlichere Hhpothekengefehe) fogen. Landtafel- und Grund

buchspatente) fo für Steiermark vom 15. März 1730) Krain v. 3. und

24. Iuni 1747) Kärnthen v. 25. Iuni 1746) Oefterreich ob der Enns

v. 3. October 1754) fpäter Patent v. 10. Ianuar 1791) für das Inn

viertel v. 10.Januar 1761) am vollfiändigfien für Böhmen und Mäh

ren vom 22. April 1794. -

Diefe Gefehe enthalten Beftimmungen über die Einlagen) über

Belafiungen von unbeweglichen Gütern) welche in den Händen von

Dominien) d. h. Herrfchaften) fiändifche Güter) welche unter der pri

vilegirten Gerichtsbarkeit der Landrechte ftehen.

Daher auch die Befihungen) die den Ständen gehören) landtäfliche

Güter genannt werden.

Für die Realitäten) welche den Stadtmagiftraten oder Patrimo

nialgrundgerihten unterworfen find) d. h. bürgerliche oder unterthänige)

beftehen eigene Stadt: und Grundbücher.

Für diefe beftehen in einigen Provinzen vollfiändige Normen und

Patente) gleich dem Landtafelpatente in Oefierreich ob der Enns) Pa

tent vom 24. Iuli 1791) 2. November 1792) Steiermark vom 31.

October 1736 und 19. November 1768. Oefterreich ob der Enns)

Patent vom 24. Iuli 1795 Nr. 245) und für die Grundbuchführung
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auf Staats; und Fondsgütern* eine durch Gefeß v, 23. Sept. 1800

kundgemacipte( Inftruction.

Den teutfäyenProvinzen. Böhmen. Mähren und Schlefien man:

gelt ein organifches, Gefeß für die Grund: und Stadtbücher. Die Füh

rungdiefer_ öffentlichen Bücher beruht auf. dem alten .herkommen und

dem. bisherigen, Gebrauch. Gewöhnlich bildet. das. Eontractenbuch.

worin die Uebergabsurkunden über die Realitäten enthalten find. die

BGF-is. Aus denübrigen Urkundenbüchern. worin die Obligationen.

Quittungen. Eeffionen. u. f. w. enthalten_ find. werden zu den Eon

tracten in_ dem vorgenanntenBucbe die Auszeichnungen am Rande (in

margine) gemacht. währendmaci) den neueren Landtafel: und Grund:

buchspatenten. nebfi den Urkunden: und Infirumentenbücloern ein Haupt

buch. dieeigentliche Grundfefie des, Landtafelwefens. welche alle Befiß

titel. fowie alle Belaftungen und. Befreiungen der Realitäten überficht

lich enthält. geführt wird. Das Recht. felbft ein Grundbuch zu

führen. gehört, als" ein Ausfluß der Patrimonialgerichtsbarkeit der

Grundherrfchgftan. wie-wohl fich, durch Abweichungen die Führung des.

rundbuches in den Händen von anderen Perfonen. die es theils käuf

lich erlangt. befindet. theils wird diefelbe an einigen Orten von Com:

munitäten ausgeübt. denen die übrige Gerichtsbarkeit abgenommen wor:

den ift. '

In Tyrol befteht ein abweichendes Verfahren, in Grundbuchs

fachen. Das tyrolifclye Gerichtsprotocollverfaclybucl) ift in zweifacher

Beziehung von Wichtigkeit. indem hier Verträgeaus dem Munde der

Parteien aufgenommen werden. und aua) darum. weil es die Stelle

des in Tyrol noch nicht eingeführten Grund: und Hypothekenbumes

infoweit vertritt. als Pfand: und andere dingliche Rechte nur durch die

Einfiäizüng der hierfiauf bezüglichen Urkunden in daffelbe. unter Beob

achtung 'befonderer gäfeßliclyer Feierlichkeiten erworben werden können.

deßhalb haben nach Hofdecret vom 24. December_ 1814 die mit dem

Grundbuche in Verbindung ftehenden Gefehe auf Tyrol keine Anwen

dung 10).

Allgemeines bürgerliches Gefeßbuch.

Maria Therefia faßte zuerft den Gedanken. ihren teutfchen Län

dern ein allgemeines Gefehbucl) zu geben. Im Iahre 1753 machte fie

diefen ihren Entfäyluß dem oberften Gerichtshofe bekannt und_ beauf

tragte eine aus theoretifchen und practifchen Iurifien zufammengefeßte

Eommiffion mit der Abfafiung einesCoder für das Privatrecht.

1!)) In Oefterreich wurde bereits im Iahre 1824 vom Hofrath Gärth

r1t 8regen Entwurf einesfiallgemeinen harmonifrhen grundbücherlichen Gefehes in

z . gear eitet_ de en Publication _jedochbis er nicht er ol t i . ra:
tobehexa Mat. nu'. 323.. ' h f g fi P
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Dabei follte fo viel möglich das bereits übliche Recht beibehaltenh die

verfchiedenen Provinzialreciyte, fo viel es die Verhältniffe gefiattetem

in Uebereinfiimmutig gebracht. das gemeine Recht und die deffen Aus

leger defielben. fowie die Gefeße anderer Staaten benußt- und zur Be;

rirhtigung und Ergänzung auf das allgemeine Recht der Vernunft ge

fehen werden. Zufolge diefes Auftrages arbeitete die Eommiffion bis

zum Jahre 1767 ein Werk in acht fiarken Foliobänden aus. welches

ihr jedoch mit dem Auftrage einer einfacheren und kürzeren Bearbeitung

zurückgeftellt wurde. Die Abkürzung des Entwurfes übernahm der

Regierungsrath Hbrtem aber nur der erfie. das Familienrecht um

faffende Theil wurde durch den Hofrath v. Keeß wirklich redigirt und

im Jahre 1786 unter Iofeph ll. mit verbindlicher Kraft publicirt.

Leopold ll. ordnete die Redaction des Gefehbuwes von Neuem an und

Freiherr v. Martini vollendete den zweiten Entwurf. Diefer wurde

des dringenden Bedurfniffes wegen inzwifchen in Galizien als Gefetzbuck)

eingeführt. das gegenwärtig geltende allgemeine burg. Gefelzbuch aber

erft unter Kaifer Franz l. 1oollendetx mit Patent vom 1. Juni 1811

allgemein kundgemacht und vom 1. Januar 1812 angefangen. mit

gleichzeitiger Aufhebung aller fruheren Über die Gegenftände des allg.

burg. Gefeßbumes erlaffenen Rechtsbefiimmungen.

Das allgemeine burg, Gefelzburh befteht aus drei Theilen. Der

erfte Theil (h. 1-284) enthalt die Einleitung und das Perfonenrecht.

Die Einleitung befiimmt den Begriff des bürgerlichen Rechtes- die

Grundfälze- uber den Umfang- den Anfang und die Dauer der Verbind

lichkeit der Gefehe. wobei befonders die Anordnung des Ö. 2 wichtig

ifi- vermöge welcher fich Niemand mit der Unwiffenheit eines gehörig

kundgemamten Gefelzes entfchuldigen kann. ' Hierauf folgen die allge

meinen Regeln itber die Auslegung. welche zuerfl dem natürlichen Sinne

der Worte und der klaren Abficht des Gefetzes zu folgen. dann aber zur

Analogie. und wo auch diefe nicht ausreicht. zu den natürlichen Rechts:

grundfälzen ihre Zuflucht zu nehmen hat. Noch normirt die Einleitung

das Verhältniß der Gefeße zu den Rerhtsgewohnheiten- Privilegien und

richterlichen Entfcheidungen (Präjudicaten). Die folgenden vier Haupt

fbucke des erften Theiles enthalten die Perfonenreclyte. Das erfte Haupt

fiitck befcimmt jene Rechte. welche fich auf perfönliehe Ei-genfchaften und

Verhältniffe beziehen. Es wird der angeborene Charakter der Perfonlim

keit pofitiv fiatuirt- Sclaverei und Leibeigenfchaft als nicht geftatteterklcirt

und das Dafein der fogen. angeborenen natürlichen Rechte als gefelzliwe

Vermuthung ausgefprochen (Z. 16z 17). Jeder und felbft das Staats

oberhaupt ifi in Privatrechtsfireitigkeiten den competenten Behörden

unterworfen (h. 19x 20). Das zuru>gelegte 7.. 14. und 24. Jahr

find die Grenzen der Kindheit- Unmündigkeit und Minderjährigbeit.

Jm Zweifel wird vermuthet. daß ein Kind lebendig geboren worden

fei. dagegen wird ein todtgeborenes Kind als gar nicht empfangen angefehen

(h. 22 und 23). Von zwei oder mehreren verftvrbenen Perfonen muß
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im Zweifel der frühere Tod der einen oder der anderen erwiefen werden

(h. 25). Die Todeserklärung eines Verfchollenen kann angefucht wer

den; wenn derfelbe 80 Jahre alt und feit 10 Iahren verfchollen; oder

wenn er durch 30 volle Jahre unbekannt geblieben ift; oder wenn er im

Kriege; auf einem Schiffe oder fonft in einer nahen Todesgefahrge

wefen ift und feit diefer Zeit durch 3 Jahre vermißt wird. Wichtig

find auch die Befiimmungen über die Erwerbung der öfterreiwifclhen

Staatsbürgerfclhaft; insbefondre aber die Grundfähe über die Beurthei

lung der zwifchen Oefterreichern und Fremden abgefchloffenen Gefchäfte.

Die öfierr. Staatsbürgerfclyaft ift Kindern eines- öfterr. Staatsbürgers

durch die Geburt eigen. Fremde erwerben die öfterr. Staatsbürger

fehaft dur'ch Eintritt in einen öffentliäjen Dienfi; worunter jedoch der

Militärdienft nicht zu verftehen ift; dann durch fpecielle Verleihung der

hierzu competenten (politifcljen) Behörden. .Der Verluft der Staats

bürgerfchaft in Folge der Auswanderung ift durch befondere Auswande

rungsgefeße beflimmt. Im allgemeinen kommen den Fremden über

haupt gleiche bürgerliche Rechte und Verbindlichkeiten; wie den Einge

borenen zu; wenn nicht eben die öfierreiciyifche Staatsbürgerfchaft die

Bedingung des Genuffes diefer Rechte ift. In zweifelhaften Fällen gilt

die formelle Reciprocität; wenn der Fremde beweift; daß der Staat; dem

er angehört; die öfierr. Staatsbürger wie die feinigen behandle. Die

perfönliche Fähigkeit der öfierr. Staatsbürger zu Rechtsgefcljäften ifi

nach öfierr. Gefehen; die perfönliche Fähigkeit der Fremden aber ent

weder nach den Gefehen ihres ordentlichen Wohnfihes oder in Erman

gelung eines folchen nach den Gefeßen ihres Geburtsortes zu beurthei

len. Jm allgemeinen gilt bei Rechtsgefwäften der Grundfaß: 100113

reg-it aoluiu, es muß daher bewiefen werden; daß bei einem Gefchäfte

auf ein anderes Recht Bedacht genommen wurde (S. 28-38). Reli

gionsverfchiedenheit begründet keinen unterfchied der Privatrewte. Die

Verwandtfcljafts- und Schwägerfclyaftsverhältniffe werden nach Linien

“ und Graben beflimmt.

Das zweite Hauptfiück (h. 44-136) behandelt das Eherecht.

Eheverlöbniffe find -ungiltig und begründen blos ein Schadenerfahreclyt

für denjenigen; von deffen Seite keine urfache zum Rücktritte entftan

den ift (h. 45; 46). Die gefeßlichen Ehehinderniffe find nach den we

fentlichen Momenten des Ehevertrages aufgezählt; nämlich l7; a) mit

Rückficht auf die Einwilligung wird das Vermögen (die Fähig

keit) der Einwilligung und die wirkliche Einwilligung unterfchieden.

Hiernach ergeben fich in erfterer Beziehung die Ehehinderniffe: der Ra

ferei; des Wahnfinnes; des Blödfinnes; der Unmündigkeit und Min

derjährigkeit und der Militäreigenfcijaft; in lehterer Beziehung die Ehe

hinderniffe des Zwanges; der Entführung und des Jrrthums in der

Perfon des künftigen Ehegatten. Minderjährige können fich nur mit

Einwilligung ihres ehelichen Vaters oder der Vormundfchaft verehe

lichen. Doch kann die Einwilligung wegen unzulänglichen Einkommens;
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fchlechter Sitten. anfteckender Krankheiten und dem Zwecke der Ehe ent

gegenftehender Gebrechen verweigert werden, Militärperfonen bedürfen

zur Abfchließung einer giltigen Ehe die fchriftliche Erlaubniß ihres Re

gimentes oder Corps oder überhaupt ihres Vorgefelzten. Das Ehehin

derniß des Irrthums befchränkt fich fireng auf die Perfon als folche.

und kann nicht auf irgend welche befondere Eigenfchaften derfelben aus:

gedehnt werden. Nur wenn ein Ehemann feine Gattin nach der Ehe

lichung bereits von einem Anderen gefchwängert findet. kann er die Un

giltigerklärung der Ehe fordern (h. 48-59). Das Gefeh beftimmt

ferner b) die Ehehinderniffe. welche fich aus dem Abgänge des Vermö

gens zum Zwecke der Ehe ergeben. In phyfifcher Beziehung ift die

Impotenz als ein Ehehinderniß erklärt. wenn fie fchon zur Zeit der Ein

gehung der Ehe vorhanden war. In fittlicher Beziehung find als Ehe

hinderniffe aufgezählt: Die Verurtheilung zu einer fchweren Criminal

ftrafe; das bereits beftehende Eheband; empfangene höhere Weihen

und von Ordensperfonen beider Gefchlechter abgelegte feierliche Gelübde

der Ehelofigkeit; Religionsverfchiedenheit zwifchen Ehrifien und Nicht

chriften. Verwandtfciyaft. Schwägerfchaft. der vor eingegangener Ehe

bewiefene Ehebruch und der auch nur verfuchte Gattenmord. Das

Ehehinderniß der Verwandtfchaft umfaßt die Verwandten in auf: und

adfteigender Linie. in der Seitenlinie die Gefchwifter. Gefchwifierkinder

und Gefchwifter der Eltern. Genau hiernach ift auch das Ehehinderniß

der Schwägerfchaft fefigefelzt (d. 60-68). Endlich c) find wegen

Abgangs der wefentlichen Feierlichkeiten des Ehevertrages als Ehehin

derniffe erklärt. das gänzlich unterbliebene Aufgebot und die nicht nach

der Vorfchrift des Gefeßes erfolgte feierliche Erklärung der Einwilligung

vor dem ordentlichen Seelforger der Brautleute (S. 69-79). Der

ordentlich abgefchloffene Ehevertrag muß in das von dem Pfarrvorfleher

geführte Trauungsbuch eingetragen werden (Ö. 80-82). :Die Dispen

fation von lösbaren Ehehinderniffen ift in der Regel bei der Landesftelle

der betreffenden Provinz anzufuchen (Ö. 83-88). Von den aus dem

Ehevertrage entfpringenden Rechten und Pflichten find in diefem Haupt

ftücke nur die Perfonenrechte angeführt; die aus den Ehepacten ent

fpringenden Sachenrechte aber in dem zweiten Theile des Gefeßbuches

behandelt (Ö. 89-92). Als Aufhebungsarten der ehelichen Gemein

fchaft erfcheinen: Die Erklärung der urfprünglicljen ungiltigkeit der

Ehe. die Scheidung von Tifch und Bett und die Trennung. Nur

dem fchuldlofen Theile fteht das Recht zu. die ungiltigerklärung der

Ehe zu verlangen. Die Säjeidung von Tifch und Bett kann mit oder

ohne Einverftändniß gefchehen. Im erfleren Falle müffen die Vorftel

lungen des Pfarrers vorhergehen und zu drei verfchiedenen Malen wie:

derholt werden. Das Zeugniß über diefe Vorfiellungen ift dem Schei

, dungsgefuche beizulegen und hierüber von dem Gerichte. welches die

Ehegatten perfönlich vorzufordern und fich zu überzeugen hat. daß fie

bezüglich der Auseinanderfehung des Vermögens und Unterhaltes ein
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verfianden find) die Scheidung zu bewilligen und in den Gerichtsarten

vorzumerken. Will jedoch ein Theil in die Scheidung nicht einwilligen

und hat der andere Theil rechtmäßige Gründe) auf diefelbe zu dringen)

fo müffen auch in diefem Falle die Vorfiellungen des Pfarrers vorher

gehen und wenn fie fruchtlos find) ift. die Klage) mit des Pfarrers Zeug

niß und den nöthigen Beweifen belegt) bei dem ordentlichen Gerichte

einzureichen. Als Scheidungsgründe erklärt das Gefeß: Verurtheilung

wegen Ehebru-ä) oder Verbrechen; boshafte Verlaffung; unordentlichen)

dem Vermögen und den guten Sitten der Familie gefährlichen Lebens

wandelz dem/Leben oder der Gefundheit gefährliche Nachfiellungenz

fchwere Mißhandlungenz empfindliche wiederholte Kränkungenz anhal

tende anfteckende Leibesgebrechen. Die Trennung der Ehe katholifcher

Ehegatten kann nur durch den Tod oder die Todeserklärung erfolgen.

Nichtkatholifclye jedoch chrifiliche- Eheleute können aus erhebliänn

Gründen die Trennung der Ehe verlangen. Als folche zählt das Gefeß

auf: Ehebruch) Verurtheilung wegen eines Verbrechens zu wenigfiens

fünfjähriger Kerkerfirafez boshafte Verlaffungz dem Leben oder der

Gefundheit gefährliche Nachfiellungenz wiederholte fchwere Mißhand

lungenz unüberwindliche Abneigung. Die Wiedervereinigung getrenn

ter Ehegatten wird als eine neue Ehe betrachtet. Getrennte Ehegatten

können fich zwar überhaupt wieder vereheliwenz doch kann mit den

jenigen) welche die vorgegangene Trennung auf eine firäfliche Art ver

anlaßt haben) keine giltige Ehegefchloffen werden. Die erfolgte Schei

dung* oder Trennung ifi im Trauungsbuche anzumerken (Ö. 93-123).

Bezüglich der Ehen zwifchen Juden enthält das Gefehbuch einige befon

dere Beflimmungen.- Zur Giltigkeit einer jüdifchen Ehe ift die Bewil

ligung von Seite des Kreisamtes- nothwendig. Das Ehehinderniß: der

Verwandtfwaft' und Schwägerfchaft ift nach mofaifchen Gefeßen geregelt

und ebenfo die Trennung der Ehe durch den Scheidebrief beibehalten. -

Durch den Uebertritt eines jüdifchen Ehegatten zur chrifilichen Religion

wird die Ehe nicht' aufgelöft (h; 123-136).

Das dritte Hauptfiück (h. 137-186) behandelt das Verhält

niß zwifchen Eltern und Kindern. Für diejenigen Kinder) welche im

fiebenten Monate nach gefchlojfener Ehe) oder im zehnten Monate) ent

weder nach dem Tode des Pdannesi) oder nach gänzlicher Auflbfung des

ehelichen Bandes von der Gattin-geboren werden). fireitet die Vermu

thung der ehelichen Geburt (Ö. 138). Erziehung) Unterhalt) unter

richt uttd Verforgung find die-Verbindlichkeiten) welche eheliche Eltern

gegen ihre' Kinder zu* erfüllen haben; Jm Falle der Scheidung oder

Trennung* follen die-Kinder des männlichen Gefchlechtes bis zum zurück

gelegten vierkten und die des weiblithen-Geichleclytes- bis zum zurückge

legten fiebenten Jahre von* der Mutter gepflegt und erzogen werden.

Die Kofien* der Erziehung hat der* Vater zu tragen. Wenn' der Vater

mittellos ift) muß vor Allem- die Mutter für den Unterhalt) und wenn

der Vater flit-br) überhaupt für die Erziehung der Kinder forgen. Jfi
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die Mutter auch nicht mehr vorhanden- oder ift fie, mittellos) fo fällt'

diefe Sorge auf die väterlichen Großeltern) und nach diefen auf die

Großelternvon der mütterlichen Seite (s. 139-143). Die ehelichen

Kinder erhalten den Namen des Vaters) fein Wappen und alle nicht

blos perfönliche. Rechte feiner Familie und feines Standes (S. 146).

Der, Vater hat das Recht) fein unmündiges Kind zu einem befiimmten

Stande zu erziehen) nach erreichter_Mündigkeit kann aber das Kind

fichfelbfi einen Beruf wählen und im Weigerungsfalle des Vaters ein

Gefuchbei dem ordentlichen Gerichte einbringen) welches mit Rücklicht

auf. den Stand) die. Einwendungen und das Vermö-gen- des Vaters'

darüber zu erkennen hat (Ö, 148). Alles) was die Kinder auf eine-ge:

fen-mäßige Art erwerben) ifi ihr Eigenthum. So lange fie jedoch unter

der, väterlichen Gewalt fiehen) kommt dem Vater die Verwaltung zu.

Auch find. ausden Einkünften diefes Vermögens) fo* weit fie reichen)

die Erziehungskofien zu befireiten. Wird dem-Vater von demjenigen)

dem-das-Kind. das Vecmögenzu verdanken hat) die Fruchtnießung be

willigt) fo haften die Einkünfte. doch immer für den-ftandesmäßigen*

Unterhalt'. desxKindes und fie können zum Abbruche deffelben-vonden*

Gläubigern des* Vaters nicht in Befchlaggenommen werden. Was

ein) außer der Verpflegung der Eltern :iiehe-z-(hegzj obgleich mznderjähzzges

Kjnddukä) feinen Weiß erwirbt) Ü» *fowie jenezSachen) die demKinde

nach ekkejcbtek Mündigk-it zum. Gebrauche übergeben* werden) feiner

freien Verfügung übeclafien, (5. 149_151). Die unter der väter:

(ichen Gewalt fiehendeu Kinder können ohne ausdrückliche oder ftill:

fchweigende Einwilligung des Vaters keine giltige Verpflichtung ein

gehen (Ö. 152). Der auf die Erziehung decKinder gemachte Aufwand,

gibt den Eltern keinen Anfpruch auf das von* den Kindern nachher er

worbene Vermögen. Vet-fallen aber die Eltern in-Dürftigkeit) fo* find

ihre Kinder fieanfländig zu erhalten verbunden (S. 154). - Dient!:

ehelichen. Kinder genießen nicht gleiche Rechte mit den ehelichen; Die

rechtliche Vermuthung: der unehelichen Geburt hat bei denjenigen Kitt

dern flatt) welche zwar von einer Ehegattin) jedoch nach dem fiebenten*

Monate naä) gefchloffener Ehe) oder nath- dem" zehnten Monateent

weder nach dem Tode des Mannes oder nach gänzlicher Auflöfung des

ehelichen Bandes .geboren werden (S.455). Diefe rechtliche* Vermuthung'

tritt aber bei einer früheren Geburt 'er| dann-ein)- wenn- der Mann) dem*

vor .der -Verehelimung die Schwangerfchaft nicht bekannt war) iciilgfieiiti*k

binnen drei: Monaten nach erhaltener Nachricht 'von' der* Geburt des

Kindes -dieVaterfchaft gerichtlich xwiderfprimd-(Ö; 156). Dagegen tft

jedoeh der Beweis durch. Kunfiver-ftändige-zugelaffen (s. 157). Wenn*

aber ein Mann behauptet) daß -das von feiner *Ehegattin* innerhalb' des“

gefehlichen Zeitraumes geborene Kind nicht das *feinige fei; fo muß' er

dieeheliche Geburt des Kindes »längfiens *binnen 'drei Monatennäch" er:

halteuer Nachricht durch den Beweis der Unmöglichkeit' der' von ihm er*:

folgten-Zeugung- befireiten (S.158); Diefe-s Recht *flehrauG ifezgejz'
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Erben zu. wenn er vor dem erwähnten Zeitraume fiirbt (Ö. 159). -

Kinder. die zwar aus einer ungiltigen. jedoch aus keiner folchen Ehe

geboren werden. welcher die Ehehinderniffe des beftehenden Ehebandes.

der höheren Weihen oder feierlichen Ordensgelübde und der Religions

verfchiedenheit entgegenfiehen. find als eheliche anzufehen. wenn das

Ehehinderniß in der Folge gehoben wird. oder wenn wenigfiens Einem

der Eltern die fchuldlofe Unwiffenheit des Ehehinderniffes zu fiatten

kommt. Kinder. welche außer der Ehe geboren und durch die nachher

erfolgte Verehelichung ihrer Eltern in die Familie eingetreten find. wer

den. fowie ihre Nachkommenfchaft. unter die ehelich 'erzeugten gerechnet.

Durch befondere Begünfiigung des Landesfurfien kann ein uneheliches

Kind über Anfuchen feiner Eltern gleich einem ehelichen Kinde der Stan

desvorzüge und der Rechte an dem frei vererblichen Vermögen theilhaft

werden (H. 166-162). Wer auf eine in der Gerichtsordnung vorge

fchriebene Art überwiefen wird. daß er der Mutter eines Kindes inner

halb eines Zeitraumes beigewohnt hat. von welchem bis zu ihrer Ent

bindung nicht weniger als fechs und nicht mehr als zehn Monate ver

ftrichen find. oder wer diefes auch nur außer Gericht gefieht. von dem

wird vermuthet. daß er das Kind erzeugt habe (h. 163). uneheliche

Kinder find iiberhaupt von den Rechten der Familie und der Verwandt

fchaft ausgefchloffen. fie .führen den Gefchlechtsnamen der Mutter. Aber

auch ein uneheliches Kind hat das Recht. von feinen Eltern eine ihrem

Vermögen angemeffene Verpflegung. Erziehung und Verforgung zu

fordern. uebrigens fteht das uneheliche Kind nicht unter der eigent

lichen väterlichen Gewalt feines Erzeugers. fondern wird von einem

Vormunde vertreten. Zur Verpflegung ifi der Vater verbunden; wenn

aber diefer hierzu nicht im Stande ift. fo fällt diefe Verbindlichkeit auf

die Mutter. . So lange die Mutter ihr uneheliches Kind der künftigen

Befiimmung gemäßerziehen will und kann. darf ihr daffelbe von dem

Vater nicht entzogen werden; deffenungeawtet muß er die Verpflegungs

koften, beftreiten. Läuft aber das Wohl des Kindes durch die miitterliche

Erziehung Gefahr. fo ift der Vater verbunden. das Kind von der Mut

ter zu trennen und folches zu fich zu nehmen oder anderswo ficher und

anftändig unterzubringen. Ein über die Erziehung und Verforgung

des unehelichen Kindes zwifchen den Eltern abgefchloffener Vergleich

kann den Rechten des Kindes keinen Abbruch thun. Die Verbindliäy

keit. uneheliche Kinder zu verpflegen und zu verforgen. geht gleiä) einer

anderen Schuld auf die Erben der Eltern Über (Ö. 164-171). Die

väterlicloe Gewalt endigt mit der Großjährigkeit des Kindes. Auch kann

das Gericht die Fortdauer der väterlichen Gewalt verordnen wegen Lei

bes- und Gemfrthsbefchaffenheit des Kindes. wegen Verfchwendung und

folcher Vergehungen. welche eine fernere genaue Aufficht des Vaters

nothwendig machen. Kinder können auch vor Zurücklegung des 24.

Jahres aus der väterliwen Gewalt treten. wenn der Vater mitGenehm

haltung des Gerichtes fie ausdrücklich entläßt. oder einem 20jährigen
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Söhne die Führung einer eigenen Haushaltung gefiattet. Eine min

derjährige Tochter kommt durch ihre Verehelichung in Anfehung ihrer

Perfon unter die Gewalt des Mannes. rückficijtlicl) des Vermögens

bleibt der Vater Eurator. Stirbt der Mann während ihrer Minder

jährigkeit. fo kommt fie wieder unter die väterliche Gewalt. Die väter

liche Gewalt kommt außer Wirkfamkeit. wenn der Vater den Gebrauä)

der Vernunft verliert. oder wegen eines Verbrechens auf mehr als ein

Iahr verurtheilt wird; wenn er eigenmächtig auswandert oder über ein

Iahr abwefend ift. ohne von feinem Aufenthalte Nachricht zu geben.

Hören aber diefe Hinderniffe. während welcher ein Vormund beftellt

wird. auf. fo tritt der Vater wieder in feine Rechte ein. Väter. welche

die Verpflegung und Erziehung ihrer Kinder gänzlich vernachläffigen.

verlieren die väterliciye Gewalt auf immer. Gegen den Mißbrauch der

väterlicijen Gewalt fteht dem Kinde und den nächften Anverwandten das

Recht zur Befchwerde bei Gerichtzu (z. 172-178). - Die Ad op ti o n

kann nur von Perfonen gefchehen. welche den ehelofen Stand nicht feier

lich angelobt und die keine eigenenehelichen Kinder haben. Das Wahl

kind muß wenigfiens 18 Iahre jünger fein. als die Wahleltern. Zur

Adoption ifi ftets die Einwilligung des ehelichen Vaters und die Beftä;

*tigung der Landesfielle nothwendig. Die adoptirte Perfon erhält den

Namen des Wahlvaters oder der Wahlmutter und behält zugleich-ihren

vorigen Familiennamen und Adel. Zur Uebertragung des Adels der

Wahleltern ift die Bewilligung des Landesfürften nothwendig. Zwi

fchen Wahleltern und Wahlkindern finden im allgemeinen gleiche Rechte.

wie zwifchen ehelichen Eltern und Kindern ftatt. Diefes rechtliche Ver

hältniß kann während der Minderjährigkeit des Wahlkindes nur mit

Einwilligung der Vertreter des Minderjährigen und des Gerichtes auf

gehoben werden (Ö. 179-185).

In dem vierten Hauptfiücke endlich wird beftimmt. daß die

jenigen. welche aus irgend einem Grunde ihre Angelegenheiten felbft zu

beforgen außer Stand find. einen Vormund oder Eurator erhalten fol

len (h. 21. 187). Die Begriffsbeftimmung der Vormundfchaft und

Euratel ift eine ganz eigenthümliche. Einen Vormund erhalten näm:

lich blos Minderjährige und zwar zur Ueberwachung ihrer Perfon. Ver

wahrung ihrer Rechte und Verwaltung ihres Vermögens; einen Eura

tor erhalten dagegen alle übrigen .iyilfsbedürftigen zur Beforgung ihrer

Angelegenheiten. desgleichen Minderjährige für einzelne Angelegenhei

ten oder Vermögensverwaltungen. welche dem Vormunde nicht füglich

überlaffen werden können (N188. 197. 209. 225. 270 flg.).

Durch diefe Beflimmung weicht das Gefehbuch von dem römifchen

Rechte völlig ab. hat dagegen aus demfelben das firenge Recht der tu

tela legjijniu angenommen. Es foll nämlich zur Tutel und Euratel

unter Vorausfehung feiner Tauglichkeit vorzugsweife berechtigt und ver

pflichtet fein;
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1) Der im Tefiamente des Vaters 'dazu Berufene.

2) Der nächfte Verwandte) jedoch mit folgenden*näherenVefiiin

mungen.

Vor Allem foll die Fürforge dem väterlicheirGrofivater) dann der

Mutter) dann der vciterlimen Großmutter) dann dem nächflen Ver

wandten männlichen Gefchlewtes) und aus mehreren *gleich nahen dein

älteren anvertraut werden. Sind auch keine Verwandte vorhanden)

io foll ,

3) dem Gerichte die Auswahl iiberlaflen 'fein (Ö. 19*6-*19'9) 258)

259) 280) 281).

Zu bemerken ift noch) daß der Minderjährige und das unter 'vater

licher Gewalt befindliche Kind ohne Einwilligung ihres Vertreters zwar

erwerben) nicht aber fich verpflichten kann (h. 152) 153) 243-246)

865). Doch foll ihnen über Sachen) 'die ihnen nach 'erteiihtenMün

digkeit zum Gebrauch eingehändigt werden) deßgleichen *über das) was

fie durch ihren Fleiß erwerben) *die freie Dispofition zuflehen (Ö. *151)

246). Auch foll ein Minderjähriger) welcher fich 'nach zurückgelegten!

20. Iahre bei einem Gefchäfte für grdßjährig ausgibt) 'für allen Scha

den haften) wenn der andere Contrahent “vor Abfchließung des Gefchäf

tes die nöthigen Erkundigungen einzuholen nicht wohl im Stande war

(Ö. 248) 866). Endlich kann 'einem Minderjährigen) der das 2*0.Iahr

zurückgelegt hat) auch ohne Großjahrigkeitserklärung der 'reine ueber

fchuß feiner Einkünfte zur eigenen Verwaltung fiberlafien werden) und

über diefen ihm anvertrauten Betrag kann er alsdann eigenmächtig

disponiren (Ö. 247).

Das Sach enrecht zerfällt in zwei Abtheilungen) das dingliche

undperfönliche Sachenrecht. Zu dem etfieren wird das Recht des Befißes)

des Eigenthums) des Pfandes) der Dienfibeirkeit und des Erbrechtes

gerechnet (h. 308). Unter dem Eigenthum aber auch das fogen. nub

bare Eigenthum des Vafallen) Fidecommißinhabers) Erbzinsmannes

und Erbpämters mit begriffen (Ö. 357) 359) 629) 1122 flg.). Hier

bei ift jedoch zu bemerken) daß zur Entftehung eines dinglichen Rechtes

niemals) wie häufig bei den Römern) eine bloße Willenserklärung oder

ein fonfiiger Entfiehungsgrund genügt) fondern zu demfelben immer

noch bei beweglichen Sachen die Einräumung des Befißes) bei unbe

weglichen Sachen die Eintragung ins Hypothekenbucl) kommen muß.

Ohne diefe wefentliche Bedingung (den ll10cji18 eicqnjrencij) bleibt das

Recht zum Eigenthum ein blos perfönliwes Recht oder ein bloßer Titel

zum dinglichen Rechte. Mittelft der Eintragung kann aber auch einem

an und für fich blos perfönlicloen Rechte) z. B. dem Pacht oder der

Miethe unbeweglicher Sachen der dingliche Charakter beigelegt werden

(Ö. 820_322) 380) 425-440) 445) 451-41515481) 688) 819)

1073) 1095) 1126) 1236) 1498). Sonach fordert das Gefehbuch

zur Entfkehung des dinglichen Rechtes eine) bei beweglichen Sachen

durch Befißergreifung ) bei unbeweglicloen durch hypothekarifme Einträ
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gung) reell erfolgte und für Jedermann fichtbar gemachteBefefiigung

der betreffenden Rechtsverhältniffe) verwirft alfo die blos eingebildeten

dinglicijen Rechte der Römer und verpflichtet den Erwerber eines Im

mobile confequenter Weife nur zur Anerkennung der eingetragenen For

derungen und Anfprüclje (h. 443) 1070) f. aus) S. 527) 928). Urn

gekehrt wird aber auch ein durch Eintragung befeftigtes dinglichesRecht

bis zu feiner Löfchung für vorhanden eraujtet (h. 350) 444) 445) 469)

526) 1148) 1499). Durch diefe Beftimmungen 'bringt das Gefehbuch

das alte teutfche Recht) wel>)es jedes mit einer factifchenEinwirkung

auf unbewegliche Sachen verbundene und durch gerichtliche Auflaffung

fichtbar befefkigte Rechtsverhältniß als Gewähr betrachtete) wieder zu

Ehren. Auffallend fcheint es jedoch) daß auch das Recht des Beckers

und »Erbrechtes unter die dinglimen Rechte gezählt wird) da der Befilz

nur die factifche Grundlage des Rechtes bildet und das 'Erbrecht nur

einen tjtnlnz ncqnjrencij gibt. Betrachtet man indeffen 'die Theorie bei

der Jnftitute etwas näher und berückfimtigt dabei) daß Befih und Erb

recht eine nclio jn rem geben) fo wird man die Einordnung derfelben

unter das dingliche Recht nicht mehr fo unangemeffen finden. Frei

lich darf man nicht mit dem römifmen Maßfiabe an die Beurtheilung

gehen.

Gegenftand des Befihes können alle körperliche und unkörperliche

Sachen fein) welche überhaupt ein Gegenfiand des rechtlichen Verkehrs

find (h. 311). Außerdem aber*ift zum Erwerbe des Befihes erfor

derlich:

1) Die wirkliche Apprehenfion des Rechtsobjectes mit dem anjnlus

.enn iinbencli (g. 309) 312-315) und *

2) daß diefelbe nicht ri, dium, preenrio erfolgt fei) denn fonft ent

|eht ein fogen. unechter Befilz) der rechtlich gar nicht beachtet wird

(Z. 345-347).

Demnäehft trennt das Gefeßbuch den echten Befih) je nachdem der

felbe auf einem zur Erwerbung tauglichen Rechtsgrunde oder Titel be

ruht) oder ift dieß nichtder Fall) in den rechtmäßigen und unrechtmäßige-n)

und diefen wiederum) je nachdem der Befiher die befefiene Sache aus

wahrfcljeinlimen Gründen für die feinige hält oder nicht) in den red

lichen und unredlichen (Ö. 316-319) 326). Hierbei ift zu bemerken)

daß die ignorantja inrie, obgleich fie im allgemeinen nicht vorgefchüht

werden darf) dennoch den unrechtmäßigen Befiher noch nicht zum un

redlichen macht. Jeder Befiher hat die rechtliche Vermuthung der Red

lichkeit und eines giltigen Titels in der Regel für fich) kann alfo zur

Angabe deffelben nicht gezwungen werden. Was die Wirkungen des

redlichen und unredlichen Befihes betrifft) fo haftet der redliclje Befiher

niemals für die der Sache zugefügten Befchädigungen) und ift ftets

zur unentgeltlichen Herausgabe an den wirklich Berechtigten verbunden

(h. 329-333) 338) 372 flg.).
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Der Begriff des Eigenthums umfaßt Alles) was Iemandem zu

gehörtz alle feine körperlichen und unkörperlichen Sachen heißen fein

Eigenthum (Ö. 353). Der Eigenthümer kann feine ih 'enthaltene

Sache in der Regel von jedem Inhaber vindiciren) und t auch dem

redlichen Befiher zum Erfah des dafür Gegebenen nicht verpflichtet

(Ö. 366). Aus Rückficht für den öffentlichen Verkehr wird jedoch in

vielen Fällen in Anfehung beweglicher Sachen eine Ausnahmegemacht.

Von einem redlichen Befilzer oder Pfandinhaber können bewegliche

Sachen gar nicht oder doch nur gegen Erfah des Pfandfmiilings bindi

cirt werden) wenn -derfelbe beweifen kann) folche in einer öffentlichen

Verfteigerung) oder von einem zum Verkehre damit befugten Gewerbs

manne) oder gegen Entgelt von Iemandem an fich gebracht zu haben)

dem fie der Kläger felbft in irgend einer Abficlot anvertraut hatte) und

wenn er nicht aus den perfönlichen Eigenfchciften feines Vormannes oder

aus anderen Verhältniffen einen gegründeten Verdacht hatte fchöpfen

können. Ohne diefe Verdachtsgründe erwirbt in den oben angedeuteten

Fällen der redliche Befitzer fofort Eigenthum) und der vorige Eigenthü:

mer foll nur gegen den Befchädiger feinen Regreß zu nehmen berechtigt

fein (Ö. 367) 368) 456). Vermifchtes baares Geld und auf den Ueber

bringer lautende Schuldverfchreibungen können nur von dem unredlichen

Erwerber vindicirt werden (Ö. 371). _

Ueber den Eigenthumserwerb gelten folgende Grundfälze:

1) Zur Occupation (Zueignung) innerhalb eines Grundftückes ift

nur der Eigenthümer befugt (H. 384).

2) Der Finder erhält) wenn fich auf die gehörige Aufforderung

innerhalb Iahresfrift kein Berechtigter meldet) dennoch vorläufig nur

das Nutzungsrecht der gefundenen Sache oder des daraus gelöften Wer

thes) und erwirbt das Eigenthum deffelben erft nach Ablauf der Ver

jährungsfrift. Tritt daher innerhalb der letzteren der vorige Inhaber

noch auf) fo muß demfelben die Sache oder deren Werth fammt den

etwa daraus gezogenen Zinfen) jedoch nach Abzug der Koften und des

Finderlohnes) zurückgeftellt werden (Ö, 392 in Verbindung mit Ö. 388

-391) 393).

3) Derjenige) welcher eine Sache zuerft entdeckt und nach derfel:

ben geftrebt hat) ift Mitfinder des Anderen) der die Sache früher an

fich gezogen (prjrni ocoupantes) (Ö. 394).

4) Von einem entdeckten Schulze gehört gegenwärtig die eine Hälfte

dem Finder) die andere dem Grundeigenthümer. '

Eine von dem Eigenthümer an mehrere Perfonen nach einander

veräußerte bewegliche Sache gebührt jener) welcher fie zuerft übers

geben wurde (Ö. 430)) eine unbewegliche Sache wird von jener er

worben) die die Eintragung des Befitztitels zuerfi nachgefucht hat.

Nur der als Eigenthümer eingetragene Befitzer kann über eine unbeweg

liche Sache rechtlich verfügen (Ö. 432-440) 441).

_e _ „Ma-c
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Ein-ZP fissitdrfetht kann. wie ein anderes dingliches Recht. bei
beweglich*ö*:7_Sixch“en nur durch deren Hingabe (Handpfand). an unbe

weglichen x “n durch die Ein trag ung der Forderung in die öffent

lichen Büchek erworben werden (Grundpfand). Daher kennt das Ge

fehbuch die Wirkung der conventionalen und legalen Hypotheken

nur in fehr befchränkter Weife. Nur einige öffentliche An:

fprüche haben ein gefeßliches und ftillfchweigendes Pfandrecht auf

ein unbewegliclyes Gut; im übrigen begründen fie nur ein perfönlimexs

Recht zu der Sache oder einen Titel zum Pfandrechte.

Im Falle einer Afterverpfändung. welche das Gefeh fowohl

bei dem Hand: als Grundpfande zuläffig erklärt. haftet der Afterver

pfänder dem Eigenthümer für jeden Zufall. der das Pfand bei dem erften
Pfandnehmer nicht betroffen hätte (h. 454. 455). i

Der bis zum Verfalltage nicht befriedigte Pfandgläubiger kann

auf gerichtliche Feilbietung des Pfandes. felbft wenn es von dem Schuld

ner mittlerweile veräußert worden ift. dringen. Ieder auf ein Grund

pfand eingetragene frühere oder fpätere Gläubiger ift befugt. die

Forderung. wegen welcher auf die Feilbietung gedrungen wird. einzu

löfen und diefelbe dadurch zu verhindern (g. 461). Der Schuldner

hat aber kein Mitbietungsremt bei Verfteigerung der von ihm verpfän

deten Sache. Neben den übrigen Erlöfchungsarten des Pfandrechtes

führt das Gefehbuch beim .fyandpfcinde auch die Rückgciie. bei einem

Grundpfande die Löfäyung der Schuldurkunde aus dem öffentlichen (aus

dem Hauptbuche der Landtafeln) Buche an.

In der Lehre von den Dienftbarkeiten fchließt fich das Ge:

feßbuch dem gemeinen Rechte an; was von der Erwerbung des Pfand:

rechtes gilt. das gilt auch vom Erwerbe der Servituten. Es bildet die

Verjährung in der Regel nur einen Titel zur Erwerbung.

In dem achten Hauptftücke. vom Erbrechte. wird die zur

ganzen Verlaffenfchaft oder deren pur-Z quote berufene Perfon als Erbe

bezeichnet. Das .Erbrecht ift *ein dingliches gegen jeden Dritten. der

fich die Erbfchaft anmaßen will. wirkfames Recht.

Ein blos perfönlimes Re>)t hat der Legatar. der auf eine wie

immer andere Weife zur Verlaffenfchaft berufen ift. gegen den belafte:

ten Erbenlß. 535). -

Das Erbrecht gründet fich auf eine lehtwillige Anordnung. auf

einen nur zwifchen Eheleuten zuläffigen Erbvertrag oder auf das nach

dem Gefetze zuläffige Nachfolgereckyt (Ö. 533).

Eigenthümlich ift es. daß diefe drei Rechtstitel des Erbrechtes auch

neben einander beftehen können und drei verfchiedene Perfonen zugleich

auf einen Nachlaß. jede aus einem anderen Rechtstitel. einen Anfpruch

machen können (h. 534).

Der Todestag iii in der Regel der Augenblick des Erbanfalles.

außer einer fuspenfiv bedingten Einfeßung.- Sobald die Erbfchaft an

gefallen. kann fie auch auf den Erben übertragen werden. Die Erb

711. 45
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fähigkeit wird für den Zeitpunkt des Anfalles gefordert. eine früher

oder fpäter eingetretene Erbunfähigkeit fchadet nicht.

Die Erbunfähigkeit fällt mit der Unfähigkeit zu erwerben im all

gemeinen zufammen; hierzu kommt noch die Verzichtleifiung auf eine

beftimmte Erbfchaft und die im Gefetze beftimmte Unwürdigkeit (Ö. 540

-542).

Mit fehr wenigen Ausnahmen kann jeder über fein Vermögen

durch eine lehtwillige Anordnung disponiren. Diefe heißt Te ftament.

wenn fie eine Erbeinfeßung. E odicill. wenn fie nur andere Verfügun

gen enthält (Z. 535).

Als Erforderniffe zur Giltigkeit einer lehtwilligen Anordnung wird

gefordert:

1) Ein Zuftand des Teftators. in welchem er mit voller Befon

nenheit und Freiheit zu teftiren im Stande war. Später eintretende

Hinderniffe machen ein Teftament nicht ungiltig; das Hinwegfallen der

damals vorhandenen Hinderniffe macht aber auch ein urfprünglici) un

giltiges Teftament nicht ohne weiteres giltig (S.565. 566. 570-573.

575-576). Auch das Teftament eines Gemüthskranken ift giltig.

fobald die Thatfache ordnungsmäßig erwiefen ift. daß derfelbe zur Zeit

der Teftamentserrichtung bei voller Befonnenheit gewefen; ein gerichtlich

erklärter Verfchwender darf durch testen Willen immer nur über die

Hälfte feines Vermögens tefiiren. Ein zum Tode verurtheilter Ver

brecher kann vom Tage des ihm angekündigten Urtheiles. ein zur fchwer

flen oder fchweren Kerkerftrafe Verurtheilter während feiner Strafzeit

gar keine giltigen lelztwilligen Verordnungen errichten (Ö. 567. 568.

574). Ein Unmündiger darf zwar giltig tefiiren. muß aber bis zum

zurückgelegten 18. Iahre feinen lehren Willen mündlich vor Gericht er

klären (Ö. 569).

2) Eine leßtwillige Verordnung ift giltig. wenn fie mündlich vor

gehörig befelztem Gericht erklärt und zu Protocoll genommen. und von

dem Erblaffer eigenhändig ge- und unterfäyrieben. oder auch nur von

demfelben unterfchrieben und entweder dem Gericht übergeben. oder von

drei fähigen Zeugen. von denen wenigftens zwei zugleich gegenwärtig

,fein müffen. beftätigt. auch von diefen als Zeugen des letzten Willens

mit gezeichnet. oder endlich vor drei fähigen und zugleich gegenwärtigen

Zeugen mündlich erklärt worden. Unter gewiffen Umftänden treten

auch in Anfehung diefer Formen noch Erleichterungen ein. einige Er

fchiverungen dagegen. wenn ein des Schreibens oder Lefens Unkundiger

ein außergerichtliches Tefiament errichten will (H. 577-601). Diefe

Vorfchriften gelten auch für Eodicille. Wechfelfeitige Teflamente in

einem und demfelben Auffahe dürfen nur Ehegatten errichten (d. 583.

1248. 647). Im allgemeinen kann der Erblaffer. foweit ihn nicht

ein giltiger Erbvertrag daran hindert. über fein Vermögen mit völliger

Willkür disponiren. und insbefondre neben den eingefehten Erben und

Legataren Andere durch eine gemeine oder fideicommiffarifche Subftitu
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tion berufen) auh von feinem Vermögen mit Bewilligung der gefeßge

benden Gewalt Familienfideicommiffe errichten) Stiftungen anordnen)

auh endlich die eingefelzten Erben mit Legaten willkürlich befhweren

(g. 604 flg.).

Ganz abweichend von allen anderen Gefehgebungen i| die Vor

fchrift) daß bei einer gemeinen Subfiitution der Jnhalt des

Teftamentes auf das ftrengfie genommen) mithin der Subftitut) wenn

er nur für den Fall des Nihtkönnens berufen ift) niht auh für den

Fsall des Nihtwollens für berufen erachtet werden foll) und umgekehrt

( . 605).

Fideicommiffarifhe Subfiitutionen find bei beweglichen Sachen

über die zweite) bei unbeweglihen Sachen über die erfte Generation des

Jnftituirten hinaus unzuläffig (Ö. 612). Diefe Beftimmung bezieht

fih aber niht auf Familienfideicommiffe) gegen deren umfihgreifen

durch die Vorfehrift) daß fie ohne befondere Einwilligung der gefesge

bZnden Gewalt niht errihtet werden dürfen) anderweitig geforgt ift

( . 627).

Vermächtniffe einzelner Verlaffenfhaftsfiütke und darauf bezüg

liche Rechte) kleine Belohnungen des Dienftgefindes und fromme Ver

tnähtniffe können fogleich) andere erfi ein Jahr nah dem Tode des

Erblaffers gefordert werden. Jährlihe oder andere nah befiimmten

Frifien wiederkehrende Hebungen werden zwar mit dem Anfange einer

jeden) von dem Todestage des Erblaffers als der erfien anzurehnenden

Frifi erworben) find aber erft mit dem Ablaufe einer jeden Frift auszu

zahlen. Das Vermächtniß des unterhaltes oder der Kofi ifi immer auf

Lebenszeit zu reihen (h. 672) 685) 687). Reicht der Nahlaß zur k

Befriedigung aller Legate niht aus) fo geht das des Unterhaltes allen

übrigen vor. Der Erbe aber ift zu einem Abzuge für fich niemals

berechtigt) kann vielmehr nur Erfaß feiner Auslagen und eine ange

meffene Belohnung feiner Bemühungen fordern (h. 690-694).

Den Pflihttheil darf der Erblaffer den dazu berehtigten Perfonen

(Notherben) nur aus beftimmt angegebenen rehtmäßigen urfachen ent

ziehen. Hat er denfelben dennoch als Erbtheil oder Vermächtniß niht

hinterlaffen) fo bleibt zwar das Teftament in der Regel bei Kräften)

und der ganz oder theilweife enterbte oder übergangene Notherbe kann

nur auf Ausantwortung und refp. Ergänzung feines vollen Pflichtthei

les dringen. Allein von diefer Regel tritt doh eine Ausnahme ein)

wenn der Erblaffer den einzigen Notherben) den er hat) lediglih aus

Unkunde feines Dafeins übergeht) oder einen Notherben bekommt) nach

dem er im kinderlofen Zufiande ein Teftament angefertigt) und für den

nachgeborenen Notherben darin keine Vorforge getroffen hat. Alsdann

werden nur die zu öffentlichen Anftalten) zur Belohnung geleifteter

Dienfte oder zu frommen Abfihten beftimmten Vermähtniffe in einem

ein-Viertel der reinen Verlaffenfhaft nicht überficigenden Beträge verhält

nißtnäßig entrichtet) alle übrigen Anordnungen des legten Willens aber

45**
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gänzlich entkräftet. Stirbt jedoch der Notherbe vor dem Erblaffer- fo

gelangen fie wieder zu Kräften. Hat der Erblafier unter mehreren

Notherben einen aus Unkunde feines Dafeins ubergangen- fo bleibt

das Teftament zwar bei Kräften- der Uebergangene aber kann ftatt des

Pflichttheiles einen mit dem mindeftbedachten fonftigen Notherben glei

chen Erbtheil fordern. Beide von der allgemeinen Regelj daß der ent

erbte oder übergangene Notherbe nur den Pflichttheil fordern könnß

abweichende Beftimmungen gelten indeffen nur von Notherben in der

abfteigenden Linie. Notherben find die Kinder des Erblaiffers und in

deren Ermangelung feine ElternF unter den erfieren werden aber auch

Enkel und UrenkelF unter den letzteren auch Großeltern begriffen. Der

Pflichttheil für jene ift die Hälfte/ für diefe ein Dritttheil deffeny was

fie nach der gefeßlimen Erbfolge erhalten haben würdenz doch müffen

fich beide auf den Pflichttheil alles das anrechnen laffen/ was fie auf

den Grund leßtwilliger .Verfügungen aus dem Nachlaffe wirklich erhal

tenj erftere auch noch dasF was fie als (108 oder Ausftattung von dem

Erblaffer bekommen habenj oder diefer fur fie während ihrer Großjäh

rigkeit zur Bezahlung *ihrer Schulden verwendet hat, letztere auch dasy

was ihnen weder zur gefelzlicizen unterfiiihungj noch aus bloßer Frei

gebigkeit geleiftet worden. Bei der Berechnung des Pflichttheiles wer

den die aus rechtmäßigen Gründen oder in Folge einer giltigen Ver

zichtleifiung enterbten oder übergangenen Notherben als ni>)c vorhanden

betrachtet. Einem Notherben. der von feinem Pflichttheil felbft gefeh

mäßig ausgefchloffen wirdj muß doch immer der nothwendige Unterhalt

ausgemeffen werden. Auch einem Ehegatten muß. wenn gleich er zu

einem Pflichttheile nicht berechtigt iftj dennoch der fon| mangelnde an

ftändige Unterhalt bis zu feiner etwaigen Wiederverheurachung verab

reicht werden (Ö. 729/ 762-796). - Wenn oder foweit der Erblaffer

über feinen Nachlaß nicht disponirt hate tritt die gefeßliche Erb

folg e ein. Bei diefer beruft das Gefeßbuch:

1) Die ehelichen und denfelben gleichzuachtenden Kinder des Erb

laffers und deren Defcendenten. Leßtere treten infofern in die Stelle

ihrer Elterny als fie immer nur den Antheil bekommenx den ihr Vater

oder ihre Mutterj wären diefelben nicht vorher verftorben- bekommen

haben würden; oder mit anderen Worten: Kinder des erften Grades

erben nach Köpfenj fernere Defcendenten nach Stämmen. mögen fie

mit näheren oder gleich nahenj oder entfernteren Defcendenten zufam

mentreffen (Ö. 732-734).

2) In Ermangelung der Defcendenten des Erblaffers. deffen Va

ter und Murten nebft deren Defcendenz. Sind Vater und Mutter am

Lebenj fo bekommt jeder. mit Ausfchluß der Gefchwifier des Erblaffers

die Hälfte des Nachlaffes. Ift eins der Eltern bereits verftorbenj fo

fällt feine Hälfte/ je nachdem Defcendenten von ihm vorhanden find

oder nichtj an diefe oder den Überlebenden Elterntheil. Sind endlich

beide Eltern vor dem Erblaffer verftorben. fo fällt die Hälfte eines
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jeden an feine Defcendenten. fo daß gemeinfchaftlicl) erzeugte Kinder bei

der väterlicloen und winterlichen Hälfte concurriren. .hinterläßt in die

fem Falle nur der eine Theil Nachkommen. fo bekommen diefe beide

Hälften. uebrigens gilt riickfimtlicl) der Vertheilung des Nachlaffes

unter die näheren und ferneren Defcendenten das unter 1)Gefagte auch

hier (Ö. 735-737). .

3) In Ermangelung von Eltern und deren Defcendenz die Groß

eltern des Erblaffers *und deren Defcendenz. Die Erbfchaft wird in

zwei gleiche Hälften getheilt. und die eine den Eltern des Vaters und

ihren Nachkommen. die andere den Eltern der Mutter und ihren Nach

kommen zugewiefen. in Bezug auf jede Hälfte aber nach den unter 2)

enthaltenen Grundfäßen verfahren. Sind die Eltern des Vaters oder

der Mutter ohne Defcendenz verfiorben. fo fällt der ganze Nachlaß an

den noch lebenden großelterlicljen Stamm (Ö. 738-740).

4) In Ermangelung von Großeltern und deren Defcendenz die

Eltern der vier zu den Großeltern gehörigen Perfonen und deren Defcen

denz. Die Erbfchaft wird. wenn von allen vier Stämmen Verwandte

da find. in* vier gleiche Theile getheilt. und jeder Theil nach den unter

2) enthaltenen Grundfälzen an die Mitglieder der einzelnen achtStämme

weiter vertheilt. Ift ein Stamm bereits erlof>)en. fo fällt fein Antheil

pkjnojpuiiler an den nächft verbundenen Stamm. dann an die entfern

teren. Ift z. B. der Stamm der Mutter der Großmutter mirtterliclyer

Seits ganz ausgeftorben. fo geht deffen Antheil zuvörderft an den

Stamm des Vaters diefer Großmutter. dann. wenn auch diefer Stamm

erlofchen ift. mit deffen Antheil an die beiden Stämme des Vaters und

der Mutter des Großvaters 'väterlicher Seits. und erfi. wenn auch diefe

bereits erlofchen ift. mit deren Antheilen zu gleichen Theilen an die vier

Stämme der Eltern des Großvaters und der Großmutter väterlicher

Seits (Z. 740-743).

5) Auf gleiche Weife geht die Erbfchaft in Ermangelung von Ur

großeltern und deren Defcendenz auf die Eltern der Urgroßeltern und

deren Nachkommen. und fodann auf die Eltern diefer zweiten Urgroß

eltern und deren Nachkommen iiberz entferntere Verwandte des Erb

lafiers find aber von der gefelxlicljen Erbfolge ausgefmloffen (Ö. 7144

751). *

6) Sind alfo nur dergleichen entfernte Verwandte vorhanden. fo

wird die Verlaffenfchaft. wenn nicht noä) ein iiberlebender Ehegatte

eriftirt. ein herrenlofes Gut und fällt dem Fiscus oder den darauf fonft

berechtigten Perfonen anheim. Diefen aber geht. wie bemerkt. der

lebende Ehegatte des Erblaffers. infofern er nicht in Folge feiner Ver

fchuldung gefchieden worden. vor. und überdieß concurrirt ein folcher

Ehegatte. ohne Unterfchied. ob er vermögend ift oder nicht. neben allen

übrigen Erben in folgender Art. Neben Kindern erhält derfelbe. je

nachdem unter drei oder mehr Kinder vorhanden find. den lebensläng:

lichen Genuß eines Viertheiles der Verlaffenfwaft. oder einer portio
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ejpilic, neben anderen gefeßlieljen Erben dagegen das Eigenthum eines

Viertheiles der Verlaffenfchaft. Auf den einen oder den anderen An

theil muß er fich aber das einrechnen laffen. was er durch Ehepacten.

Erbvertrag oder lehtwillige Verordnung aus dem Vermögen des Ver

ftorbenen erhält (Ö. 757-760). Schließlich ift zu bemerken. daß per

Zubaequenc ruuirjrnonjum legitimirte Uneheliche Kinder. deßgleiciyenfolclje.

welche einer ungiltigen Ehe ihrer Eltern ungeachtet. den ehelichen gleich

geachtet werden. mit: diefen ganz gleich ftehen (Ö. 752-756 in Ver

bindung mit Ö. 760. 761). Wahlkinder haben zwar in dem Vermö

gen ihrer Wahleltern ein gefehliches Erbrecht. diefe aber nicht umgekehrt

in dem Vermögen ihrer Wahlkinder. Lehrer-e treten auch in der Familie

ihrer Wahleltern in keine Verbindung. behalten dagegen das gefehliciye

Erbrecht in ihrer eigenen Familie (d. 755. 756). Uneheliche Kinder

beerben nur ihre Mutter und werden nur von diefer beerbt; find fie

pei- reaeriptunrlegitimirt worden. fo erhalten fie dennoch ein gefeßlicloes

Erbrecht in ihres Vaters Vermögen nur dann. wenn fie zu diefem Be

hufe auf deffen Anfuchen die Legitimation erhalten haben (Ö. 753. 754.

755). Wenn endlich Iemand mit dem Erblaffer von mehr als einer

Seite verwandt ift. fo genießt er von jeder Seite das ihm darnach ge

bührende Erbrecht (Ö. 750). . z

Werfen wir nun noch auf die eben dargefiellteSueceffionsordnung

einen Blick zurück. fo beruht diefelbe. mit gänzlicher Befeitigung des

Gradnalfyfiems. lediglich auf dem ftreng durchgeführten. jedoch mit der

fechfien Generation aufwärts abgefclhloffenen Linealfyfiem.

Iede dem Erblaffer näher liegende Linie fchließt die entferntere.

fo lange noch irgend ein erbfähiger Afcendent oder Defrendent aus der

erfteren vorhanden ifi. unbedingt aus. fo daß zuerfk die Linie des Erb

laffers. dann die feines Vaters und feiner Mutter. dann die feiner vier

Großeltern u. f. w. zur Succeffion kommen. Innerhalb jeder Linie

nach oben wird die Erbfchaft in fo viel Theile getheilt. als gefehljä) be

rufene Afcendenten des Erblaffers vorhanden find. oder vorhanden fein

könnten. und dabei weder auf den Urfprung des Vermögens. ob daffelbe

von väterlicher oder von mütterlicljer Seite herrührt. noch auf den Un

terfchied des Gefchlechtes Rütkficht genommen. Auf die fo gefonderten

Antheile haben zuvörderfi die Afcendenten ein ausfmließliches Recht. 7|

aber der eine oder andere gefiorben. fo fällt deffen Antheil pkincipalilek

an feine Defcendenten. die jedoch nicht nach dem Gradualfyftem. ion

dern nur vermöge des Repräfentationsreelytes in die Stelle ihrer Afcen

denten treten. fo daß nunmehr die Erbfchaft nach' Stämmen. nicht nach

Köpfen vertheilt wird. Sind auch keine Defcendenten eines vor dem

Erblaffer verftorbenen Afcendenten vorhanden. fo fällt deffen Antheil an

die Afcendenten derfelben Linie und deren Defcendenz. fo jedoch. daß di"

näher verbundenen Zweige den anderen vorgehen. alfo z. B. der Ankh“l

eines ohne Defrendenten verftorbenen Großvaters väterlicher Seite. zu

vörderft der Großmutter väterlichenSeite und deren Defcendenten/ und
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erft in deren Ermangelung den beiden Großeltern mütterlicherSeits und

deren Defcendenten zu gleichen Theilen zufällt. Das Repräfentations

recht der Defcendenten wird übrigens durch die Erbunfähigkeit ihrer

Eltern nicht ausgefchloffen) wohl aber durch deren Verzichtleifiung

(Ö. 541) 551). Diefe folchergefialt nach dem Linealjhfiem ftreng durch:

geführte Succeffionsordnung ifi allerdings weit beffer als eine auf das

Gradualfhfiem gegründete geeignet) jeden Rechtsfireit abzufchneiden)

indem über den Vorzug mehrerer Erbfwaftsprätendenten kaum irgend

ein Zweifel entfiehen kann. - Wenn gleich jeder Erbe fchon mit dem

Erbanfalle ein unwiderrufliches) an feine Erben ohne weiteres über:

gehendes und gegen jeden Dritten verfolgbares Erbrecht erwirbt) fo

muß er fich dennoch die Erbfchaft von dem competenten Richter einant:

worten oder in den rechtlichen Befilz übergeben laffen) und zu diefem

Behufe ausdrücklich antreten. Die Antretung kann unbedingt oder mit

dem Vorbehalt der Rechtswohlthat des Jnventariums erfolgen. uebri

gens wird der Erbe) fobald er die Erbfchaft angenommen hat) in Rück

ficiyt auf diefelbe als Repräfentant des Erblaffers betrachtet) und alle

nicht ganz perfönlime Rechte und Pflichten des lehteren gehen auf den

erfteren über) die von dem Gefetze verhängten Geldfirafen jedoch nur

dann) wenn der Verftorbene bereits zu deren Erlegung verurtheilt ,wor

den (Ö. 531) 547-549). Mehrere zu einer Verlafienfchaft gemein:

»fchaftlich berufene Erben haften bis zur gerichtlichen Uebergabe (Ein

antwortung) der Erbfchaft den Erbfmaftsgläitbigern und Legataren in

Zoljäom, nachher) je nachdem fie die Erbfchaft unbedingt oder mit der

Rechtswohlthat angetreten haben) in Zoliclurn oder nach Verhältniß ihrer

Erbantheile (Ö. 550) 820) 821). Vor der Annahme des Erben wird

die Verlaffenfchaft fo betrachtet) als toenn fie noch von dem Verftorbe

nen befeffen würde (h. 547).

Gehen wir nun zu dem perfönlichen Sachenrechte über) fo ift n) der

wichtigfte Entfiehungsgrund deffelben wie überall der Vertrag) d. h. ein

die Begründung eines Rechtsverhaltniffes zum Zweck habendes ange

nommenes Verfpreckjen (Ö. 860) 861). Die Annahme muß innerhalb

beftimmter Friften erfolgen) vor Ablauf derfelben kann aber das einmal

gemachte Verfprechen nicht mehr willkürlich zurückgenommen werden

(Ö. 862). Was die fonfligen Erforderniffe eines giltigen Vertrages

betrifft) fo fchließt fich das Gefetzbuch) abgefehen von den Befiimmun

gen über die perfönliclje Fähigkeit und die zuläffigen Gegenfiände

(h. 865) 866) 870-880 und Regifier 811l) e008 Vertrag)) infofern an

das gemeine Recht an) als es in der Regel keine befondere Form erfor

dert (S. 883 flg.) ogl. Ö. 75) 181) 186) 433 flg.) 943). Dagegen

weicht es von diefem und den neueren Gefeßgebungen in der Beftim

mung über die Wirkungen der Furcht und des Irrthums ab. Diefe

find nämlich unter allen Umfiänden nur dann ein Aufhebungsgrund des

 

Vertrages) wenn fie nicht durch den anderen Eontrahenten felbft erregt *

worden oder demfelben nicht unbekannt geblieben fein können. Sonfi
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aber bleibt der Vertrag giltig und dem Gezwungenen oder Verleiteten

fteht höchfiens ein Regreß gegen den) welcher ungebührlich auf ihn ein

gewirkt hat) zu (Ö. 87-0 flg.). Mehrere core-ei creeiencii oder ciebencli

werden in der Regel nur pro rate berechtigt und verpflichtet) doch fin

den fich von diefer Regel mehrere Ausnahmen (Ö. 880-897) 550)

820) 1203) 1302) 1357) 1359). Außerdem find) was die generelle

Lehre von Verträgen betrifft) insbefondre noch folgende Beftimmungen

bemerkenswerth. i

1) Kann der Ort der Erfüllung weder aus der Verabredung) noch

aus der Natur oder dem Zwecke des Gefchäftes befiimmt werden) fo

müffen unbewegliche Sachen da) wo fie liegen) bewegliche da) wo das

Verfprechen gefchehen) übergeben und angenommen werden. In An

fehung des Maßes) Gewichtes und der Geldforte ift auf den Ort der

Uebergabe zu fehen (ß. 905).

2) Die gar nicht oder nicht gehörig erfolgte Erfüllung berechtigt

in der Regel nur zur Klage auf Erfüllung und Erlaß) nicht aber zum

Rücktritte vom Vertrage (g. 919) 978) 1117) 1118) 1154) 1166)

1210) 1264).

3) Die Pflichtzur Gewährleifiung erfireckt fich auf alle ausdrücklich

oder gewöhnlich vorausgefetzte Eigenfchaften der Sache und überhaupt dar

auf) daß diefelbe der Natur des Gefchäftes oder der getroffenen Verabredung

gemäß benuht und verwendet werden könne (S.922) 923). Dabei kom

men in Anfehung der Thierkrankheiten fpecielle Präfumtionen vor

(h. 924-927). Auch ift verordnet) daß wegen in die Augen fallender

Fehler in der Regel gar keine Gewährleiftung gefordert werden darf)

daß diefelbe binnen einer befiimmten Frift geltend gemacht werden muß

(bei unbeweglichen Sachen binnen 3 Jahren) bei beweglichen binnen 6

Monaten)) und daß der Rücktritt vom Vertrage nur dann zuläffig ift)

wenn der Fehler nicht mehr gehoben werden kann und überdieß den

ordentlichen Gebrauch der Sache hindert (h. 922-933).

4) In Uebereinftimmung mit der Praris des gemeinen Rechtes

erlaubt das Gefehbuch jedem) der bei einem zweifeitigen Vertrage für

feine Leifttmg nicht einmal die Hälfte ihres gemeinen Werthes erhalten

hat) auf Aufhebung des Vertrages zu dringen) diefe aber kann der an

dere Eontrahent dadurch abwenden) daß er feine Gegenleifiung bis zum

gemeinen Werthe der Leiftung ergänzt) auch ceffirt das Rechtsmittel in

vielen Fällen (Ö. 934) 935). ,

5) Die Verabredung) künftig erfi einen Vertrag fchließen zu wol

len) ift nur dann verbindlich) wenn fowohl die Zeit der Abfchließung)

als die wefentlichen Stücke des Vertrages beftimmt) auch die Umftände

inzwifchen nicht dergefialt verändert worden find) daß dadurch der ausdrück

lich befiimmte-oder aus den Umfiänden erhellendeZweck vereitelt) oder das

Zutrauen des einen oder anderen Theile-s verloren wird. ueberhaupt

muß auf die Vollziehung folcher Zufagen längfiens in einem Jahre nach

d
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dem bedungenen Zeitpunkte gedrungen werden) widrigenfalls ift das

Recht erlofcljen (Ö. 936). -

1) Eigenthümliche Beftimmungen enthält das Gefelzbuch über den

Widerruf von* Schenkungen. Auf eine blos verfprochene reine oder

reinuneratorifcije Schenkung) welche überhaupt nach gleichen Grundfähen

beurtheilt werden) hat der Befäzenkte nur dann ein Klagrecljt) wenn er

daffelbe durch eine fchriftliwe Urkunde begründen kann (h. 938 flg.).

2) Die wechfelfeitigen aus dem Depofitum einer beweglichen Sache

oder aus dem Eommodat entfpringenden Forderungen müffen binnen 30

Tagen) vom Tage der Zurückftellung an gerechnet) geltend gemacht

werden) fonft gehen fie verloren (s. 967) 982).

3) Bei Gelddarleihen gehen gefehliche Münzveränderungen ohne

Veränderung des inneren Gehaltes aufRechnung des Darleihers. Wird

aber der innere Werth der gegebenen Münzforte geändert oder kommt

diefelbe inzwifchen außer Eur-s) fo muß dem Darleiher ein Aequivalent

der wirklich entrichteten Summe nach ihrem inneren Werthe gezahlt

werden (Ö. 988) 989). Als vertragsmäßige Zinfen dürfen) je nachdem

ein Unterpfand gegeben worden oder nicht) 5 und 6 Procent ftipulirt

werden; die gefehlicl) aus irgend einem Gefchäfte Iemandem gebühren

den Zinfen betragen in der Regel nur 4 Procent) zwifchen den von den

Behörden berechtigten Handelsleuten und Fabrikanten find jedoch bei

einer aus einem eigentlichen Handlungsgefcinifte entfpringenden Schuld

6 Protent zu entriä7ten (h. 994) 995). Zinfen von Zinfen dürfen nie

genommen) zweijährige oder noch ältere Zinfenrückfiände aber mittelft

Uebereinkommens als ein neues Capital verfchrieben werden (Ö. 998).

4) Bei jedem aufVeräußerung des Eigenthums gerichteten Verträge

trägt bis zur Uebergabe der bisherige Eigenthümer die Gefahr und

Laften der veräußerten Sache) zieht aber auch bis dahin die Nuhungen)

verfteht fich unter der Vorausfelzung) daß von keiner Seite die Ueber

gabe fchuldbarer Weife verzögert worden (Ö. 1048 fig.) 1064).

5) Mieth- und Pacht- oder) wie das Gefelzbuch fie nennt) Beftand

verträge) können nur durch Eintragung in das Hhpothekenbucl) den

Charakter eines dinglichen Rechtes erhalten (S. 1095) 1128). Miether

und Pächter find berechtigt) die Mieth- und Pachtftücke entweder felbft

zu benutzen oder auch in Afterbeftand zu geben) fofern dieß nicht aus

drücklich unterfagt worden und ,ohne Nachtheil des Eigenthümers ge

fchehen kann (s. 1098). Der Zins ift) wenn darüber nichts Befonderes

verabredet worden) bei ein- oder mehrjährigen Beftandverträgen halb

jährig) bei kürzeren nach Verlauf der Beftandzeit zu zahlen (Ö. 1100).

Zur Sicherheit deffelben hat der Vermiether das Pfandrecht auf die ein

gebrachten) dem Miether und Aftermiether eigenthümlich gehörigen

“oder von einem Dritten demfelben anvertrauten Einrichtungsftücke und

Fahrniffe) welche zur Zeit der Klage noch darin befindlich findz der

Verpächter dagegen das Pfandrecht auf das in dem Pachtgute vorhan

dene Vieh und Wirthfcljaftsinventarium und die darauf noch befindlichen
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Früchte (h. 1101). Forderungen. die der Beftandnehmer wegen einer

auf das Beftandfiück gemachten Verwendung oder der Beftandgeber

wegen Befchädigungen hat. müffen binnen 6 Monaten. refp. einem

Iahre nach Zurückftellung des Beftandftückes gerichtlich geltend gemacht

werden. fonft find fie erlofchen (h. 1077. 1111).

6) Redliche und an und für fich erlaubte Wetten. deßgleichen Spiele

als eine Art derfelben. find doch nur fo weit verbindlich. als der bedun;

gene Preis nicht blos verfproclnn. fondern wirklich entrichtet oder hin

terlegt wordenz gerichtlich kann der Preis nicht gefordert werden

(s. 1271. 1272),

b) Außer einem Vertrage kann auch das Gefeß oder die Schadens

zufügung Entflehungsgrund des perfönlichen Rechtes fein. Mehrere

gemeinfchaftliwe Befchädiger haften. wenn fie vorfäßlich gehandelt

haben. oder der Antheil eines jeden nicht zu ermitteln ift. in eoliauni;

unter einander find fie aber zum Regreß wegen des zu viel Bezahlten

berechtigt (Ö. 1301. 1302). Wenn bei einer Befchädigung zugleich ein

Verfchulden von Seite des Befchädigten eintritt. fo trägt er mit dem

Befchädiger den Schaden verhältnißmäßig. und wenn fich das Verhält

niß nicht beftimmen läßt. zu gleichen Theilen (Ö. 1304). Hat ein

Wahn: oder Blödfinniger oder ein Kind Iemanden. ohne deffen oder der

Auffeher Verfchulden. befchädigt. fo foll der Richter dem Befchädigten

einen nach den obwaltenden Umftänden und dem Vermögen des Befchä

digers billig abgemeffenen Erfaß zufprechen (Ö. 1308). Was endlich -

das Maß des Erfaßes betrifft. fo foll der Befchädigte. wenn der Scha

den aus Vorfah oder auffallender Sorglofigkeit zugefügt worden. volle

Genugthuung. d. h. auch den entgangenen Gewinn. fonft nur eigent

liche Schadloshaltung erhalten (h. 1323. 1324). Die Pflicht zum

Schadenerfaß geht auch auf Erben über (h. 1337).

Der dritte Theil des Gefeßbuches handelt von den gemeinfchaft

lichen Beftimmungen der Perfonen: und Sachenrechte. und zwar 1)

von 'Befeftigung der Rechte und Verbindlichkeiten durch Bürgfchaft und

Pfandvertrag. Der Bürge haftet nur als Nachfchuldner. außer wenn

er fich ausdrücklich als Mitfwuldner verpflichtet. oder für eine vermöge

ihrer .perfönlichen -Eigenfcha-ft zur Uebernahme von Verbindlichkeiten

unfähige Perfon die Bürgfchaft übernommen hat (h. 1346. 1347.

1352). Indeffen kann der Bürge doch fchon dann belangt werden.

wenn der Hauptfchuldner auf des Gläubigers gerichtliche und außer:

gerichtliche Einmahnung feine Verbindlichkeit nicht erfüllt hat und ohne

dieß fchon dann. wenn der Hauptfchuldner in -Eoncurs verfallen oder

zur Zahlungszeit nicht aufzufinden. und der Gläubiger keiner Nakh

läffigkeit zu befchuldigen ifi (th. 1355. 1356). Mehrere Mitbürgen

haften jo eolicium (Ö. 1359). -- Beim Pfandvertrage erklärt das Ge:

feßbuch der Natur des Pfand: und Darlehenvertrages en-tgegenftehende

Bedingungen und Nebenabreden für ungiltig. Dahin rechnet es die

Verabredung. daß nach der Verfallzeit der Schukdforderung das Pfand
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fiück dem Gläubiger zufalle oder der letztere daffelbe nach Willkür ode-r*

für einen zum Voraus beftimmten Pre-is veräu-ßere oder für fich behal

ten könne) oder daß der Schuldner das Pfand niemals einlöfen) oder

ein liegendes Gut keinem Anderen verfrhreiben) oder endlich der Gläu

biger nach der Verfallzeit die Veräußerung des Pfandes nicht verlangen

dürfe. Der Nebenvertrag) daß dem Gläubiger die Fruchtnießung

der verpfändeten Sache zuftehen folie (das peetorn antiohretieum), ift

ohne rechtliche Wirkung (Ö. 1371) 1372). Sodann handelt das Ge

feßbuci) 2) von der Umänderung der Rechte und Verbindlichkeiten durch

Novation) Vergleich) Eeffion und Anweifung. Mit der Novation

erlbfchen alle der vorigen Hauptverbindliclokeit angehängten Nebenver

bindlichkeiten) infofern darüber kein befonderes Einverfiändniß getroffen

worden (h. 1378). Durch Vergleich kann der Streit über die Giltig

keit einer Ehe nicht beigelegt) auch über den Inhalt einer lebten An

ordnung vor deren Bekanntmachung nicht tranfigirt) über Gefehüber

tretungen aber nur dann ein giltiger Vergleich gefchloffen werden) wenn

entweder nur auf Verlangen der Jntereffenten eine unterfuchung ftatt

findet) oder aber die Privatgenugthuung Gegenfiand des Ver-gleiches ift

(Ö. 1382) 1383). Ein redlich gefrhloffener Vergleich kann nicht wegen

Verlegung über die Hälfte oder neu aufgefundener Urkunden angefoch

ten werden) wenn diefe auch _den gänzlichen Mangel eines Rechtes auf

Seiten einer Partei aufdecken follten (h. 1386) 1387). Bürgen und

Pfänder bleiben nach wie vor verhaftet) dem Bürgen und dritten Ver

pfänder verbleiben aber auch alle vor dem Vergleiche vorhanden gewe

fenen Einreden) fofern fie nicht beigefiimmt haben (h. 1390). Die

Eeffion gibt dem Eeffionar ftatt des bisherigen Gläubigers ein unmit

telbares und felbftftändiges Recht gegen den Schuldner (Ö. 1392 flg.).

Der Eedent haftet in der Regel für die Richtigkeit und Einbringliclykeit

der cedirten Forderung-S. 1397-1399). Demnächfi handelt das

Gefebbuch noch 3) von der Aufhebung der Rechte und Verbindlichkeiten

durch Zahlung) Eompenfation) Entfagung) Eonfufion) Untergang der

Suche) Tod der Parteien und Zeitverlauf (h. 1411 flg.). Eine An

gabe an Zahlungsftatt oder Abfchlagszahlung ifi aber mit Bewilligung

des Gläubigers zuläffig (Ö. 1413-1415). Nur mit Einwilligung

des Schuldners kann dem Gläubiger die Zahlung von einem Dritten

aufgedrungen werden) jedenfalls aber tritt der Zahlende in die Rechte

des Gläubigers und kann deren Eeffion fordern (h. 1358) 1422) 1423).

Außerdem ift der Befriedigte verpflichtet) dem Zähler eine vollfiändige

Quittung auszufiellen (Ö. 1426 flg.). Wenn eine dispofitionsfähige

Perfon *wiffentlih eine Nichtfchuld zahlt) fo kann fie diefelbe nicht zu

rückfordern. Wenn aber eine folche Perfon aus einem factifchen oder

Rechtsirrthum eine Nichtfchuld oder noch irgendwie) z. B. durch bei:

gefügte Bedingung ungewiffe Schuld) in Sachen oder Handlungen

entrichtet hat) fo kann fie die erfieren zurück) für die leßteren einen dem

verfchafften Nutzen angemeffenenLohn fordern. Doch könnenZahlungen
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einer verjährten oder folchen Schuld; welche nur wegen mangeln

der Förmlichkeit ungiltig oder wegen pofitiver Vorfchriften nicht

klagbar ift; nicht zurückgefordert werden. uebrigens wird der Rück

gebende als redlicher oder unredlicher Befilzer behandelt; je nachdem ihm

der Jrrthum unbekannt gewefen oder nicht (h. 1431-1437). *Bei

den übrigen Aufhebungsarten der Verbindlichkeiten kommen keine be

fonderen Eigenthümlichkeiten vor; außer etwa; daß eingetragene Rechte

und Verbindlichkeiten überhaupt nur durch Löfchung völlig aufgehoben

werden 1446). Die resiilutjo jn jntegruln ift im GefehbuGe

durchaus verworfen (h. 1450). Endlich fchließt daffelbe

-c) mit der Lehre von der Verjährung und Erfihung. Rückfiwt

lich der lehteren ift befonders zu bemerken; daß ein rechtmäßiger und

redlicher Befitzer bewegliche Sachen in der Regel mit 3 Jahren erfilzt;

daß jedoch jedes volle Jahr fchuldlofer Abwefenheit des Berechtigten nur

zu 6 Monaten gerechnet wird. Binnen eben diefer Frift erfilzt der; auf

deffen Namen eine unbewegliche Sache oder ein Recht auf fremden

Grund und Boden eingetragen worden; das volle Recht gegen allen

Widerfpruch; ohne Eintragung wird aber die Erfihung folcher Sachen

und Rechte erft binnen 30 Jahren vollendet (h. 1466-1471 ; 1475).

Diefe ordentliche Erfißungszeit von 3 und 30 Jahren verlängert das

Gefehbuch auf 6 und 40 Jahre zu Gunften des Fiscus; der Kirchen;

Gemeinden und anderer erlaubter Körperfchaften (h. 1472; 1473). Die

Eigenfchaft eines Familienfideicommiffes; Erbpacht: und Erbzinsgutes;

geht nur durch einen frei eigenthümlichen Befiß von 40 Jahren ver

loren (h, 1474). Derjenige; welcher eine bewegliche Sache unmittel

bar von einem unechten oder unredlichen Befiher an fich gebracht hat;

oder feinen Vormann nicht anzugeben vermag; vollendet die Erfißung

er|.in_6 Jahren (h. 1476). Bei der Z0- und 40jährigen Erfißung

kommt das Vorhandenfein eines Titels nicht in Betracht; wohl aber

fchadet ihr die main heiss des Erfitzenden; follte fie auch nur snper-i-enienr

fein (h. 1460; 1477). Der redliche Nachfolger im Befilze kann die

Befitzzeit feines rechtmäßigen und redlichen Vorbefilzers und bei der 30

und 40jährigen Verjährung auch die feines blos redlichen Vorbefitzers

fich einrechnen (h. 1493). * -

Der redliche Nachfolger oder Erbe eines unredlichen Vorbefilzers

kann wenigftens eine neue Verjährung anfangen; Sachen aber; die der

Erblaffer als unrechtmäßiger oder unechter Befilzer inne hatte; kann der

Erbe mittelfi des bloßen tjluius pro beksäs nicht erfilzen (h, 1462

1464). Zur eigentlichen Verjährung oder zum Verlufie eines Rechtes»

ohne daß daffelbe von einem Anderen zugleich erfeffen wird; ift der bloße

Nichtgebrauch von 30 Jahren im allgemeinen und von 40 Iahren

gegen den Fiscus hinlänglich; in vielen Fällen tritt jedoch eine kürzere

Verjährungsfrift ein. 80m1 (i688 des durch die Verjährung frei wer

denden ifi durchaus gleichgiltig; und daher find auch eingetrageneRecbte

derfelben unterworfen (h. 1478-1493; f. auch h. 156-159; 201
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259. 384. 933. 936. 967. 982. 1075. 1082. 1084. 1097. 1111. *

1141. 1321. 1332. 1337). Ueberdieß kennt das Gefetzbuch eine usu

cepio ljhertatir bei Servituten. indem diefe verloren gehen. wenn der

Verpfliäztete fich ihrer Ausübung widerfelzt. und der Berechtigte durch

drei aufeinander folgende Iahre fein Recht nichtgeltend macht(h. 1488).

Gegen folche Perfonen. welche aus Mangel ihrer Geifteskräfte ihre

Rechte felbft zu verwalten unfähig find. kann die Erfihung oder Ver

jährung nur anfangen. wenn ihnen gefelzliclje Vertreter beftellt find.

Die einmal angefangene läuft zwar fort. kann aber nie früher als bin

nen 2 Iahren nach gehobenem Hinderniß vollendet werden (s. 1494).

Zwifchen Ehegatten. deßgleichen zwifchen Kindern oder Pflegebefohlenen

und ihren Eltern oder Vormündern kann. fo lange das eheliche oder

Gewaltverhältniß dauert. die Erfihung und Verjährung weder angefan

gen noch fortgefest werden (Ö. 1495). l Durch Abwefenheit in Staats

dienfien wird Anfang und Fortfehung beider gehemmt (Ö. 1496).

Außerdem werden diefelben durch jegliches Anerkenntniß und durch

Klageanbringung unterbrochen. falls nämlich derKläger nicht demnächft

durch einen rechtskräftigen Spruch abgewiefen wird (h. 1497). Bei

unbeweglichen Sachen gibt die Erfihung oder Verjährung nur einen

Titel. vermöge deffen der nunmehr Berechtigte oder Befreite die Ein

tragung feines Rechtes oder die Löfchung feiner Verpflichtung fordern

darf (Ö. 1498-1500). Uebrigens foll von Amtswegen auf die Ver

jährung kein Bedacht genommen werden und den Parteien nicht frei

ftehen. im Voraus der Verjährung zu entfagen oder längere als die ge

fehlicijen Verjährungsfriften zu bedingen (Ö. 1501. 1502).

Die Literatur des öfierr. Rechtes ift ziemlich umfangsreich.

wir*können uns daher nur auf die wichtigflen Erfcijeinungen befchrän

ken. - Binnen kurzem erfcheint eine bjliliotheea iuriciicn

auetriaoa von Prof. Stubenrauch. welche jedem. der fich mit

der juridifcloen Literatur Oeflerreichs befcloäftigt. genaue Nachweifungen

geben kann.

Gefetzfammlungen. Eine officielleSammlung der Iuftiz

gefetze vom Iahre 1780-1835: Gefelze und Verordnungen in Iu

fiizfachen. Nebft dem eine officielle Sammlung der politi fchen

G e fe h e un d V e r o rdn un g en feitLeopold ll.. eine officielle Samm

lung der Militärgefehe. Seit dem Iahre 1818 erfcheinen in den

einzelnen Provinzen jährlich Gefehfammlungen (P ro v in z i algefeß

fammlungen). welche alle in den Regierungsbezirken kund gemach

ten Gefehe im Fache der Iuftiz. Polizei. Strafrecht u. f. w. umfaffen.

Eine ältere wichtige Privatfammlung der für das Erzherzogthum

Oefterreich unter der Enns bezüglichen älteren Gefehe ift der (Losen

llustriacus (1704-1780. Fol.). be. lluclca Iufiiz-Codex (8.

Wien) und politifcljer Coder (8. Wien). Kürzer und überfichtlicher für

Böhmen. Mähren und Schlefien Weingarten. 006er kerciiuaucleo»

lieoyolclinuo. '

e
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Die Kropahfchek-Gutta-Pihkfhe Sammlung umfaßt die Juftiz

und politifhen Gefeße von 1740 bis auf die Gegenwart.

Eine brauchbare Ueberficht gibt H empel- K ü r fi n g er) alphab.

hronologifhe Ueberfiht der k. k. Gefeße und Verordnungen (Wien

1815-1831) 12 Bde.) 8.)) als Hauptrepertorium der Gefelze von

1740-1831.

Für das bürgerliche Reht dient Winiwartefis Sammlung

(4. Aufl.) Wien) zur Kenntniß aller nachträglihen Verordnungen zum

bürg. Gefelzbuhe) wie der übrigen mit dem bürgerlichen Rechte in Ver

bindung ftehenden Vorfhriften. -

Eommentare zum allg. bürg. Gefeßbuche: Zeiller's Commen

tar (Wien 1811-1813) 4Bde.)z Scheidlein) Eommentar(Wien

1823); Shufter's Eommentar (Prag 1818) unvollendet); Nip

pel) Erläuterung des allg. bürg.Gefehb.(Gräz 1830-1836) 9Bde.)z

W iniw a rter) das öfierreihifche Reht fyftematifch (Wien) 3. Ausg.)

5 Bde.).

Eine kurze bündige Erläuterung des Gefeßbuches) fammt Aus

zügen der damit in Verbindung ftehenden Verordnungen Ellinger)

Handbuch des ö|err. Eivilrehtes) 2. Aufl. Wien 1847.

Für das Le h en re h t: Kr em e r) das longobardifh-öfierreihifhe

Lehenrechtz Blafchke) Vorlefungen über Lehenreht mit Rückfiht auf

die fteiermärkifhen Lehen. Aeltere Shriften vonHeinke) Ehimani)

Wollerstal.

Für Handels; und Wehfelreht: Wagner) kritifches

Handbuh des in den ö|err. Staaten geltenden Wehfelrehtes) 2 Bde.)

Wien 1811; Kaleffa) Handbuch des ö|err. Wehfelrehtes) Wien

1844. 8.; Zimmer() Sammlung fämmtliher in den ö|err. Staa

ten befiehenden Wehfelgefelze (1717-1825). Wien 1825; Fifher)

Lehrbuh des ö|err. Handelsrehtes) herausgegeben von Ettinger

(Wien)z Sonnleithner) Handbuh des Handels: und Wechfel

rehtes.

Zeitfhriften: F. v. Zeiller) jährliche Beiträge zur Ge

feheskunde und Rechtswiffenfhaft (Wien 1806-1809)) 4Bde. (1810

neu gedruckt unter dem Titel: Vorbereitung zur neueften ö|err. Gefeh

kunde). P rato bevera) Materialien für Gefeßeskunde und Rechts

pflege (Wien 1814-1824)) 8 Bde. Hieran reiht fich: Wag ner's

Zeitfchrift für öfterreihifhe Rechtsgelehrfamkeit und Gefehkunde (Wien

feit 1825). Nah Wagners Tode) feit 1834) fortgefeht von D olli

ner und Kudler) feit 1838 mit Mot. F-ränzl) feit 1840 von

Kudler und Stubenrauh. J. Weffely) Themis) eineSamm

lung von Rehtsfällen) Abhandlungen und wiffenfhaftlichen Berihten

aus dem Gebiete des Straf- und Privatrehtes) begründet im Jahre

1835) erfhien anfänglich in Innsbruck) 1836 in Prag) 1. Folge

3 Hefte) 2. Folge 9 Hefte. Shopf) Archiv für Eiviljufiizpflege)

politifche und cameraliftifche Amtsverwaltung) feit 1837 (wird nicht
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fortgefeßt). Ign. v. Wildner) der Iurift) eine Zeitfchrift vorzüglich

für die Praxis der gefammten öfterreiclyifchen Rechte) feit 1839. Min

der bedeutend find Ro s bierski) Annalen der Rechtsgelehrfamkeit.

Wien 1812. Wagersbach) Archiv (Greiz 1814-20)) 6 Hefte.

Pabft und päbftliche Eee-rie. Der Pabft 1) ift der Landes

herr des Kirchenftaates und das Oberhaupt der römifG-katholifmen

Kirche. Indem hier die weltliche Macht deffelben unberührt bleibt2))

ift das Wefen des Primats und die darin liegenden Rechte allein in Be:

trachtung zu ziehen.

Die politif>)e Bedeutung der Stadt Rom) als der Hauptmetro

pole des römifchen Reiches) fowie die kirchliche* Autorität derfelben) als

der einzigen apofiolifchen Stiftung des Occidents) konnten fchon zeitig

zum Fundamente eines mächtigen Kirchengebäudes dienen. Das An

fehen) welches allen apoftdlifchen Sitzen 3) beigelegt ward) wuchs hier

noch durch die Tradition) daß Petrus und Paulus dafelbft als er|-e Bi

fchöfe gewirkt) den Märtyrertod gelitten und dort auch ihre Grabftätten

erhalten hätten 4). Dazu kam noch die Behauptung des Primats Petri)

des Apoftelfürften) als deffen Nachfolger die Bifcloöfe von Rom fich feit

dem vierten Jahrhunderte zu betrachten anfingen. Zwar traten diefel

ben bereits früher mit großen Anfprüchen in der Kirche auf) 'ohne daß

- diefe aber anerkannt worden wären 5)) und römifcijer Seits wird felbft

von gründlichen Forfchern zugegeben) daß in den beiden erften Iahr

1) Die Qu ellen gedenken der päbjilichen Gereehtfarne bei Behandlung der

einzelnen Materien. Aus der fehr reichen Literatur genüge die Hinweifung

auf "1" 11 o nt n 3 5111 , 'eine no 1107er eccierjee ciizeipljuu a, a. O. 1) e e 0 t1 , 111811

tut. renovierte 111), l. (it. 111. 86er. l. 11081107311!, (16 prime-tu llomnni yontifi

cjr eiusque jurjbuo. Zug. 'jnäe1ie.1834, 8. Kempen rei-Z , (Le 110n1nni 17011

116018 prjtuutu ojusque ottrjbutjs. l.0'unij 1841, 8, Klee) katholifche Dogma

tik B, l) Th. l1) Abfrhn. 2 und die in diefen Werken genannten Schriften (f.

auch Note 17),

2) Die Beziehungen) welche durch den Vefih des Kirehenftaates für die grifi

* liche Stellung der römifchen Vifchdfe eintreten) find von W alter) im Lehrbuehe

des Kirthenrechtes Z. 130 angedeutet. Befondere Erwähnung verdient hierbei

aber: Ranke) die römifchen Päbfte während des 16. und 17. Jahrhunderts

(Berlin 1835 fig)) 4 Bde. 8.

3) Vgl. 111. [übern-xrel, (10 tjtulj 86618 11p08t01jcc1e ni] jnejgnjenclum 366cm

Romanum usu antjquo et 'j rjngulnri. 'kkeeirie 1846. 8. -

4) Was römifcher Seits dafür gefagt worden) findet man befonders bei

Roßkornn! 1.0.9184). 14 8g. Vgl. indeffen noch überhaupt Giefeler)

Kirchengefchichte B. l) Z. 27. _

5) Ueber die einzelnen Thatfarljen) die jedoch verfchieden gedeutet werden)

f. man Giefeler a. a. Q. s. 33) 57) 66. Klee a. a. O. Rothenfee)

der Primat des Pabfies in allen Jahrhunderten (Mainz 1836 flg.) und dagegen

Ellend o rf) der Primat der römifchen Päbfte (Darmftadt 1841. 8.)) in Ver

bindung mit der Rec,_in den krit. Jahrbüchern für teutfche Rechtswiffenfchaft

Bd, 711l) S. 481 fig. Der nach des Verfaffers Tode 1816 erfehienene Bd. 1l

umfaßt das fünfte Jahrhundert.
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hunderten der Primat nicht fichtbar wirkfam gewefen fei. So äußert

Möhlerö): Diejenigen. welche vor jener Periode. in welcher die

Einheit der Kirche mit dem vollften Bewußtfein hervortritt (zur Zeit

Ehpriaws. geft. 258). unwiderfprechliche hifiorifche Beweife für einen

Primat verlangen. müffen. als etwas Ungebührliches verlangend. ab;

gewiefen* werden. weil es nach dem Gefekze einer wahren Entwickelung

nicht möglich ift; fowie hinwiederum die Bemühungen derjenigen. ihn

vor derfelben fo ganz ausgemacht zu finden.) oder die Meinung ihn ge

funden zu haben. als fruchtlos und unhaltbar erfweinen müffen.

Die Nothwendigkeit und göttliche Jnftitution des römifchen Primats

wird dagegen mit um fo größerer Fefiigkeit behauptet. Der neuefie

Schriftfieller hierüber fagt7); Mit dem von Gott gewollten römifchen

Episropate des Apoftelfürften. mit feinem zu Rom erfolgten Tode. war

für alle kommende Jahrhunderte bis zur Erfüllung der Zeiten die Ord

nung der Succeffion in den Primat vorgezeichnet. Beides. die Füh

rung jenes Episcopats und der Tod Petri zu Rom. find welthiftorifche

Ereigniffe geworden. an loelclje fich die Schickfale aller kommenden Ge

f>)lechter angeknüpft haben. Die erfte Uebergabe der Kirchengewalt war

gefchehen und der Primat der Gefchichte anheimgegeben. - Jin Ge

genfaße gegen Möhler äußert dann derfelbe Autor weiter: Wenn auch

die erften Jahrhunderte des chrifilichen Alterthums fchweigen. - fchon

ganz allein aus dem Umftande. daß Petrus als Bifciyof von Rom zu

Rom fiarb. erfcheint das Succeffionsrecht des Bifmofs von Rom in

den Primat als vollkommen begründet. Nun aber fchweigen diefe

erften Jahrhunderte nicht. fondern die vollgiltigfien Zeugniffe fprechen

fich auf das Deutlichfte und Unzweifelhaftefie über diefen Primat aus.

- Diefe Zeugniffe fin_d fo zahlreich. daß man mit Cicero fagen könnte:

14111 i100 tesljum 33m3 est, nut neecio quicl 8illj8 est.

Bedeutenden Vorfchub leiftete dem römifchen Episcopat die Aner

kennung des Ehriftenthums im römifchen Reiche. die hohe Perfönlimkeit

mehrerer Bifchöfe. namentlich Jnnocenz l. (402-417). Leo l. (440

_461) u. a. 8). die Eonfequenz der römifchen Entfcheidungen in den

mannigfachfien kirchlichen Angelegenheiten. das Wachsthum des Me:

tropolitanfprengels. die günftigen Befchlüffe der Shnoden und kaffee

lichen Erlaffe. Die Deutung aller diefer llmftände und Zeugniffe ift

fehr firittig. zumal es fchon in alter Zeit an mannigfachen Eorruptionen

nicht fehlte. So erkannte das Eoncil von Nicäa im J. 325 im eonon

7l."den Metropoliten von Alerandrien. Antiochien und Rom beftimmte

Vorrechtean. die man in der Mitte des fünften Jahrhunderts fchon als

römifchen Primat auslegte. der in Nicäa bereits ausgefprocljen worden

 

6) Die Einheit in der Kirche S. 264.

7) Georg Phillip s. Kirchenrecht Bd. l. S. 144 fig.

8) Wilh. Amad. Aren dt. Leo der Große und feine Zeit. Mainz 1835,

P arthel. Pabfi Leo's l. Leben und Lehren. Jena 1843. 8,
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fei9). Der Schluß der Synode von Sardica vom I. 347. nach wel

chem in bifmöflicijen Riegel heiten der Recurs nach Rom erfolgen

folle19). wurde erfi Edict Valentinian's lll. im I. 445

approbirtll) und Bach nicht einmal fchlechthin angenommen.

Vdrzugsweife- wurde der römifchen Autorität die Ver

bindung mit dent fränkifclyen Reiche durch Bonifacius. die Krönung

Karl des Großen zum Kaifer und das Syftem Pfeudo-Ifidors. Der

zuer| vom Verhältniffe der römifchen Vicare zum Bifchof ausge

fprocheneßrundfah: 710er ttoalraa jla tune crecliclitttus cttt-ilali, ut in
partout siäsitiocatuä aolicituciinjz, tion jtt plettiluciinetn' potealalis 1kl),

wurde in den falfchen Decretalen auf das Verhältniß aller Bifchöfe zum

römifchen Stuhle ausgedehnt: [psa natttque eccleaja, quite pritrta e81,

ita teljquja ecclesijs einer Zuas crecljcljt lutgiettciaa, ut jtt partout .einc

eacalae soliciluclinia, non in plettilutlittetut poleslatja, und daraus gefol

gert: [little otttttiuttt appellanliuttt aposlalicattt seele-irn epiacoparum iucli

via, ei. ounctlat-uttt tttaiot-uttt ancient-um einem sattclae 866i reset-rain 638e

liquet 910.13). In diefem Grundfahe ift das hierarchifG-feudale Prin

cip ausgefprochen. auf welchem der römifche Primat mit Eonfequenz

weiter entwickelt worden ift. Diefem Princip gemäß ift der Pabft im

eminenten Sinne die Kirche felbft: denn er allein hat alle Gewalt als

Vertreter Ehrifti auf Erden. und von ihm aus gehen Theile diefer

Machtvollkommenheit auf die lehrende Kirche über. deren Glieder ihm

den Obedienzeid zu leiften haben. Vollendet ward das Syfiem durch

Gregor bill. (1073-1085)14). der den Eid des Gehorfams zu einem

förmlichen Lehnseide ausbildete. der im Ganzen der ftets übliche geblie

ben ifiiä). und Innocenz lll. (1198-1216)16). Den fpäteren römi

fchen Bifchöfen lag nur ob. die Grundfähe des Papalfyfiems mit

Eonfequenz in Vollzug zu fehen, Diefem gegenüber ward das Ver

hältniß des Primats zur Kirche und zum Episcopat im Episcopal

fyfiem anders gefaßt und feit dem vierzehnten Jahrhunderte bei Ge

legenheit der Streitigkeiten des franzöfifchen Hofes mit der Eurie.

  

9) Vgl, die literarifchrn Nachweifungen bei Richter. Lehrbuch des Kir

chenrechtes I. 16. Anm. 2; Z. 20. Anm. 13.

10) Vgl. c. 7. (Ian. 71. (zu. lll. c. 36. Can. ll. qu, lil.

11) ueber die abweichende Erklärung deffelben f. man Phillips a. a. Ö.

S. 158.

12) o. 8. (Ian. lll. qu.1i[. (lma l. nnaatasio epiaoopo ?lteazalotticensi a.

446.)

13) o. 12. con. tt, qu. rt, (tiguan. ez. [si-1.)

14) Voigt. Hildebrand. als Pabfi Gregor llll. und fein Zeitalter (Wei

mar 1815). 2. Ausg.. verb. Stenzel. Gefchimte Teutfmlands unter den frän

kifehen Kbnigen l. S, 120 flg.. 270 flg. -

15) S. Richter a. a. O. Z. 131.

V 16) Hurter. Gefchichte Pabft Innocrnxs lll. (Hamburg 1834 flg.).

4 de, 8. -

un. ' - _ 46
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vorzüglich aber' der Beilegung der Kirchenfpaltung auf den Shnoden zu

Pifa (1409)) 601111115 (1414-1418) und Bafel (1431-1443)

factifci) in Anwendung gebracht. Seitdem 1| über das Princip und

den Umfang der Primatialrechte ioiederholentlich) befonders feit der

Mitte des vorigen Jahrhunderts gefiritten worden) ohne daß jedoch das

freiere Episcopalfhfiem zu practifcher Anerkennung gelangt 11117).

Die doctrinellen Anfichten über den Primär fucht Walter im

Lehrbuche des Kirchenrechtes h. 128 auf drei Elaffen zurückzuführen.

Er erklärt: Einige betrachten im fireng monarchifchen Sinne Pabft

und Kirche als Eins) und lafien alle Gewalt in der Kirche blos vom

Pabfie ausgehen (Papalfyfiem). Andere legen die höchfie Gewalt in

die Gefammtheit der BifGöfe) fo daß der Pabfi denfelben gegenüber

nicht der Erfte) fondern ihr unterworfen fei (Episcopalfhfiem). Noch

Andere ftellen den Pabfi und die Bifmöfe zu einander in das Verhält

niß) wie das Haupt zu den Gliedern) fo daß zwar die Fülle der Gewalt

in dem Gefammtkörper des Episcopats ruht) jedoch der Pabft den Bi

fchöfen fowohl einzeln als in ihrer Gefammtheit gegenüber immer das

Oberhaupt und die höchfte Autorität ifi, Diefe letztere Anficht erklärt

Walter für die unftreitig richtige. - Ob es confequent ifi) die Ver

mittelung der beiden Syfieme in folcher Weife zu bewirken) muß indeffen

bezweifelt werden; denn wenn der Gefammtkörper des Episcopats) die

Vereinigung deffelben auf einem bkumenifmen Eoncil) die Fülle der

Gewalt hat) fo wird fich die päbfiliche Autorität auf dem Eoncil felbft

als die primäre) nicht aber als die entfcheidende und die Befchlußnahme

der Bifchöfe vernichtende kaum anerkennen laffen) und das ifts) worauf

fich das Episcopalfhfiem befonders mit bezieht) und dieß erkennt Wal

ter felbfi eigentlich auch an) indem er bei der Darftellung des Verhält

*niffes des allgemeinen Eoncils zum Pabfte S. 158 ausfpricht: die Päbfie

haben die Satzungen der bkumenifmeir Eoncilien als eine auch fie ver

pflichtende Autorität demüthig anerkannt) woraus man würde folgern

dürfen: und haben auch ferner folche Salzungen anzuerkennen") -

  

17) Vollftändige literarifche Namlveifungen gibt v, D r o fte - H ii l s b o ff)

Grundfäße des gemeinen Kircbenrechtes Bd. ll) Abth, l) S. 163 flg. Eich

horn) Kirchenrecht Bd, 1) S. 296 flg. Dazu find noch vorzugsweife beach

tenswerth: Kopp) die katholifche Kirche im neunzehnten Jahrhundert (Mainz

1830, 8,)) und 111111111, 1110111101 (111 111'011 1111111100001081118111111011111101118, paris

1845, 12. (verb. Berliner Jahrbücher für ioiffenfmaftl, Kritik) 1845) Bd. l)

Nr. 118-120). » Ueber das Papalfhfiem f. man aus der älteren Zeit: 3111110

111000 111811111111 1101111110111 , 111 qua 11111110105 1110110118 1101110, (1111 11001011113 111-0 Z. 110

11111110 80110 8c11p801-11n1, [010 01111108 0011110011101“, 1001110191110 171-. 11. 1110-111. 11c-,

110 0011110111. (110111110 1698.) 11111 101111. 1701. Von Neuerenj'. man die oben

genannten 001011, 1108110111111, Klee) Rothenfee) Phillips. Von

Franzofen befonders 13011-1101, 1111 011x10 ec 803 111-0118 1011310111, y11r18 1'803

(teutfche Ueberfetzung von Giildenapfel). [10 1111115110, (111 ynpe. 171115

18120 (teutfch von Lieber)) und den von 1111x1111 1. c. berüclkfichtigten 111011

111 0111 1) 0 rt.

18) Falck (fchleswig-holfieinifches Privatrecht Bd, 111) Abth, ll) S. 694)

*

* e

„MY“.
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Im Zufammenhange mit der verfchiedenen Dortrin über das Ver

hältniß des Primats zur Kirche fieht die Unterfmeidung der Rechte)

welche dem Primat um feines Zweckes willen) nämlich Erhaltung der

Einheit der Kirche) mit Nothwendigkeit zugefprochen find) und der Be

fugniffe) die auf befonderen) zufälligen Erwerbgründen beruhen. Jene

find wefentliä) (irn-n esssnliniiä, natur-niir., primnrin), diefe minder

w ef en tlich (iurn serielle-italia, noqujoitn, rc-ounelaria). Nach dem

Papalfyftem ift die ganze Difiinction unfiatthaft) weil jedes in der Kirche

geübte Re>)t aus dem Primat hervorgeht 19); es läßt fich aber auch

überhaupt dagegen erinnern) daß eine Grenze zwifcijen den Rechten bei

der Art kaum gezogen werden kann) weil unter Umftänden ein Recht als

effentiel geltend zu machen fein würde) das unter anderen Verhältniffen

einen acciden-tellen Charakter haben kann. Je fchwieriger die Zeiten

find) defio größer werden die Rechte des Padftes fein müffen) um die

Einheit in der Kirche zu erhalten. Gewöhnlicher werden daher die

päbfiliciren Rechte in Beziehung auf das Kirchenregiment überhaupt

(Iurisdiction) und auf die Ehre insbefondre unterfchieden. Indem

diefe Eintheilung hier fefigehalten wird) foll aber) um die Doctrin der

Episropalifien zugleich zu bezeichnen) befonders auf die von diefen als

zufällig angefehenen Rechte mit aufmerkfam gemacht werden.

Der Padft erfcheint theils als Bifmof 'der Stadt Rom) als Me:

tropolit der römifchen Provinz und als Primas von Italien) theils als

Oberhaupt der römifch-katholifchen Kirch-e insgefammt. In erfterer

Rückficht ftehen *ihm alle die Rechte zu) welche die Kirchenoberen in fol

chen Difiricten *regelmäßig befihen20)) in letzterer Rück-fimt ift er der

Mittelpurät der kirchlichen Einheit. Ihm gebührt: plena preferred

pnscenäi, tsgencii et Zuber-rennen uniuei-snlom eociesin-m 21).

Anni. 78) äußert: Es ift auffallend zu fehen) daß protefiantifme Kirchenrechts

lehrer einerfeits das Papalfhfiem eifrig bekämpfen) auf der anderen Seite aber

fich fiir das katholifcije Episeopalfhfiem intcreffiren. Es muß ohne Ziveifel jedem

bei näherer Erwägung einleuchten) daß) vom protefiantifcljen Standpunkte aus)

das eine Svfiem um nichts vernünftiger oder fchriftgemäßer ift) als das andere.

Wir möchten dagegen erinnern) daß bei der Veurtheilung der römifch-katholi

fchen Kirche der Protefiant fich auf den Standpunkt diefer Kirche felbft begeben

muß) fo oft er nicht als bloßer Kritiker) fondern zugleich als Shftematiker und

Jui-ift zu entfcheiden hat, Fiir die practifme Veurtheilung kann aber die An

nahme des einen oder des anderen Shftems fehr einflußreich werden.

19) Vgl, befonders die Ausführung koennt-ungut 1.0. 8.4454, s. 543g

gegen diefe Difiinction.

20) Vgl. außer den *be-tr. Artikeln diefes Werkes lienociict All.) (is 3!

110.10 (Liner-mann iii). ll. cup. 2. v. Drofte-H-ü lshoff) Kirchenrecht Bd. k(

Abth. l) Z. 136.

21) Concil. kiorentiu. (bnbbs, e011. ronc, 7'. Will), 326.) (Zone. 'kei-L

ses., U'. o. 7.

.46.
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l. Päbfiliche Iurisdictionsrecljte.

Als wefentlictje iura iuri8äieti0ni3 find anerkannt:

1) Das allgemeine Gefelzgebungsrecht) jedoch be

fchränkt) da das allgemeine Conti( das eigentliche berechtigte Subject

ift) die päbfilicljen Erlaffe daher nur proviforifche find und außerdem

dadurch befchränkt) daß fie weder gegen die heilige Schrift) die allgemein

geltenden eanones 22), zu deren Beobachtung der Pabft ausdrücklich

verpflichtet wird 23)) noch gegen die wohl begründeten Rechte der einzel

nen Länder und Bisthümer gerichtet fein dürfen. Daher haben die

Bifchöfe die Befugniß) erforderlicheuFalles Einwendungen zu machenA)

und überdieß wirkt das landesherrliche Placet eiukö). Betrifft die päbft

liche Entfcheidung Glau b ensfa chen) fo wird von vielen Eanonifien

die Unfehlbarkeit derfelben angenommen) fo oft der Pabft er caliieclra

gefprochen) nicht als bloßer cioctor prior-tur, unabhängig davon) ob er

den Beirath des Episcopats eingeholt oder nichtW)) während Andere

nur eine der Eorrectur durch die allgemeine Synode unterworfene De

cifion darin finden27). Daß die Infallibilität fich auf das Factifche

nicht mit erftrecke) ift allgemein anerkanntW). In Angelegenheiten

der Disciplin wird die gefehgebende Macht des Pabftes weniger be

zweifelt) doch ift die Publication in Rom nicht genügend) fondern die

Reception in den einzelnen Diöcefen erforderlich 29).

2) Das allgemeine Auffichtsrecht. Demgemäß ift der

Pabft befugt) über alle die Kirche betreffenden Ereigniffe fich vollftän

dige Kunde zu verfchaffen. Die Bifchöfe find daher verpflichtet) regel

mäßig Bericht abzufiatten) und für außerordentliche -Fcille kann der

Pabft Legaten und Nuntien abfenden) welche an Ort und Stelle unter:

22) c. 1. (Ian. xx'. qu. l. (Gelusjus u. 495.) c. 6. e06. (llrbauus papa?)

u. 7. eur!, (Loc-nous a. 417.)

23) c. 8. (list. All). aus dem liber ciiurnus (toni. 714) die prafessia können]

yuniilicis.

24) S. c. 5. x. (i6 rescriplis. (1. 3,) (ülcxanäer [ll. 1179.) e. 1. cite cau

Zlit. in Lilo. (1, 2.) (ßuujluoKilll. 1298.) S. auch 6e ue cijot U7., 6e Ignacio

(ijoec, iii). 17i. auf). 8.
25) Vgl. wegen der hier in Betracht kommenden fogen. Freiheiten der teut

fchen Kirche v. D rofie-Hüls h off) Kirchenrecht Bd. ll) Abth. l) Z. 136.

26) S. bef. Phillips a. a. O. Bd. ll) Abth. l) S, 307 flg.

27) S. z. B. Lauter, iuucluru. juris oral. Z. 83.

28) Conraujuut (itunes [10830 pauliliueln , el cum suo coeiu consjljnriorum rei

cum goneruli couoiija, ori-ara iu cduirorarsjis fur-li purtjcularjllus, (fuss ex informa

tiouce tesijiuonijsque l101uinum pruecifiucz penäeul: (liczllnrmjn , .je 60m, ?anli

lice. [iii. l7. cap. 2. S. o. 6. Can. xxx'. (fu. 9. (Nicolaus u. 862.) c. 12. 71.

(ie rent. cet re jucI. (2. 27.) (luuoceul. ill. u. 1198.) c. 5. x. (ic: iu incest-um

rest. (1. 41.) (lciem.)

29) 'an L8 pen, (le pramulgatiane leg-um eccleäiasiicarum u. a. m. S.

auch in diefem Werke Bd. il die Art. Breve und Bulle.
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fuchen. Die Berichterftattung wurde fchon früh gefordertio). außerdem

aber den Bifchöfen auferlegt. regelmäßig (Anfangs jährlich. fpäter zu:

gleich mit Rü>ficht auf die Entfernung alle zwei. drei oder vier Iahre)

in Perfon oder durch einen Abgeordneten in Rom über den Zuftand der

Diöcefe Nachricht zu geben. Diefe Pflicht wurde eidlich übernommen

und fieht noch jetzt in dem vor der Eonfecration dem Pabfte zu-leiften

den Eide (bimjnnöpomalornin .ojnguiis anniZ nut pet* ina nut por* cet-turn

nunlium risicnlio, ni8i oorum cihsoli-ar* ljcenlia). In der neueften Zeit

ift die Beobachtung diefer Vorfchrift. deren Strenge im allgemeinen

gemildert ift. wieder üblicher geworden; doch pflegt die relativ status

c1j06ce8i8 die risilatio liinininn zu erfeßen 31). Die Sendung päbfilimer

Abgeordneter kann übrigens nur mit Genehmigung des Staates. nach

zuvor erfolgter Approbation der Infiruction derfelben. bewirkt werden.

3) Das allgemeine Verwaltungsrecht. worin die Lei

tung der Kirche im ganzen und die Vollziehung in mannigfachfter An:

wendung im befonderen liegt (das reg-jenen acc-losing uniror-Zalis).

Viele der hierzu gehörigen Rechte betrachten die Episcopalifien

als zufällige. namentlich

e. die Verfügung über die fogen. course arrluae ac: inn

ioeez, Die von Pfeudo-Ifidor zu den (lilficiles 03118.18 aut inaiora

neg-otia 32) gerechnetenObjecte find nach und nach fehr erweitert worden.

Es find aber folgende:

u) Das Recht der Entfcheidung in erfter Inftanz in den dem apo

ftolifmen-Stuhle refervirten Fällen 33). fowie die Befugniß der Eogni

tion in appellotorio überhaupt. welche jedoch überall befchrcinkt worden

i|34)_ .

i)) Alle (Kansas 9])i8co])0run1. nämlich die Beftätigung und Eon:

fecration. die Admiffion poftulirter Bifchöfe. die Verfeßung. Beftellung

von Eoadjutoren. Annahme der Refignationen. Abfeßung der Bifchöfe

aus gefehlimen Gründen. das Recht Bisthümer zu errichten. zu ver

einigen. zu theilen. zu transferiren. Bifchöfen und Erzbifchöfen das

Pallium zu verleihenki).

-----*- -- - 7z .

30) Beifpiele bei ber-oli 1. o. g. alle. ' k“

31) Die päbfiliche. von Benedict icli'. noch als Cardinal verfaßte In;

ftruction. nebft einem (kommentar dariiber. findet fich in der Schrift a0 sznoao

äjoeeesnnu lil). Alll. cup. 7 sq. S. auch die Zeitfchrift für Philofophie und ka:

tholifche Theologie (Köln 1839). Heft 29. S. 178 fig.. und überhaupt Phil:

lips a. a, O. Bd. ll. Abth. 1. S, 199 flg.

32) o. 3. Can. ll. qu. ill. -- Eine Rechtfertigung des Prinrips der päbfl:

lichen (xognition in diefen Sachen f. man bei 60:12:11 e: keller zum e. 1. x,

rie transiutione opjßo. (1. 7.) nr. 3 8g. , 9 3g. , vgl, auch o. 13. x. qui iilii oint

[egitinii. (4. 17.) (lnnocont. lil.)

33) (Zone. 'ki-ick 5258. 24. cap. 20. (le. rei.

34) S. in diefem Werke den ArbGciftliche GerichtsbarkeitBdl".

S. 657. 658.

33) Man f. ebendaf, den Art. Vifchof und Erzbifchof.
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o) Die Beftätigung und Aufhebung geifiliher Orden 36) und

kirchlicher Anfialten 37).

(i) Die Ertheilung mannigfacher Dispenfen) Abfolutionen) Facul

täten (namentlich der quinquennalW für die Bifchöfe) 38).

e) Das Recht der Selig- und Heiligfpreclmng) Approbation der

Reliquien 39)) der Anordnung) Verlegung und Aufhebung der Fefte für

die ganze Kirche 40).

K. Das Befieuerungörecizt der Kiräze und der Anfpruch auf ver

fchiedene Abgaben). die man bisweilen felbfi aus dem Eigenthum des,

Pabfles an allem Kirchengut hat herleiten wollen 41).

0. Verleihung weltlicher Titel und Rechte) die aber in der befon

deren Anwendung vielen Bedenken unterliegt. Die Päbfie haben frü

her Königstitel verliehen (wie Alerander lll. im J. 1179 dem Herzöge

Alphons von Portugal) Jnnocenz lll. im J. 1205 dem Herzoge von

Böhmen)) Länder verfchenkt (Alexander Vl. im J. 1493 dem Könige

Ferdinand von Eaftilien und Aragonien die von Columbus neuentdeckte

Welt42))) das Vicariat bei der Sedisvacanz des kaiferlichen Thrones

beanfpruwt43)) die Befiimmung des Ranges der Fürfien fich beigelegt44).

Während jeht die Behauptung folcher Gerechtfame wohl nicht gewagt

werden kann) dürfte es weniger auffallend erfuoeinen) daß andere gerin

gere Rechte noch in Uebung find) wie die Ertheilung der Doctorwürde 45))

die Ereirung von Notieren für die ganze EhriftenheitLii)) die Verleihung

des Adels 47). '

36) Desgl. den Art. Klofter.

37) Dazu gehörten früher auch die univerfitäten. Man f. z. V. wegen

.Königsberg 1544 Töppen) die Gründung der univerfität zu Königsberg

S. 112 flg.

38) Man f. in diefem Werke den Art. Di-spenfation.

39) a. 1. 2. x. (je reljg. ec 'enerntjone Zunetorutn. (3. 45.)

40) Man f. in diefem Werke den Art. Faften. '

41) ueber die einzelnen Abgaben felbfi f. man Richter) Kirchenrecht

Z. 222. ueber das angebliche Eigenthum des Pabfies überhaupt f. man in die

fem Werke den Art. Kirch en gut.

42) Vgl. [Fuller. iii-gn. l. 57., lx. 2. u. a.

43) [rtl-ue. Johann. Ulli. lil. b'. c. 1.

44) Kliiber) Völkerrecht Z. 109) Anni. i); Z, 111 u. a.

45) Schon feit dem dreizehnten Jahrhundert (Meiners) Gefchichte der

hohen Schulen Bd. ll) S, 288 flg.). -

46) l)e'01j 1, c. ni.. ln. nt. ic. g. 7, (r. n. p. 47.) Noch jetzt find

foleke-päbfiliche Notarm nöthig) um Urkunden zu beglaubigen ) welche von den

Vifwöfen an die Curie gerichtet werden.

47) Im Jahre 1845 nahm der Pabfi den Vifäwf) Freiherrn Caspar Mar

zu Drofie-Vifmering (bei Gelegenheit des 50jährigen Jubiläums im Episcopate)

unter die Zahl derjenigen Adeligen auf) die von beiden Eltern her aus gräflichem

Gefchlechte frammen ) mit deren Rechten und Privilegien.
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ll. Päbftliche Ehrenrechte.

Dem Pabfte; als Oberhaupt der römifäxkcitholifcizen Kirche; ge

bühren auch die entfprechenden Ehren. Er hat den Vorzug vor cillen

Prälaten und geiftlicljen Oberen; regelmäßig auch der weltlichen Für

fien48). Sein Titel hat gewechfelt. Der Name kann iftin ältererZeit

ein allgemeiner; feit dem feäzften Jahrhunderte vorzugsweife dem römi

fchen Bifchofe beigelegt und wohl erfi feit dem eilften Jahrh. ihm allein

eigen 49). lieblich ward auch die Bezeichnung sulnluus pavilion 30), ri

car-ins Christi; eisen-ins 06i. Den Titel putrinrciia unirsi-sniis lehnte

Gregor l. ab 51) und nahm dagegen die Bezeichnung serrus sere-drum

bei an; welche auch die Nachfolger als einen feierlichen beibehielten

und ihrem Namen zufügen. Angeredet wird der Pabft: Zancrjssirne

kater, 'kinds-saint list-e, Heiligfier Vater; -- iiesli-u Zunolilas, 70km?

Zaincets, Ew. Heiligkeitök). _

Die päbfilichen Jn fig ni en find; außer der gewöhnlichen bifchöf

lichen Kleidung und dem Pallium; ein gerader Hirteuftab; auf welchem

fich ein Kreuz befindet (peäurn reeuun), nicht der gekrümmte Bifchofs

fiab 53); ein Thron (52605 nposloiiea) und vorzüglich die dreifache Krone

(lien-u, iriregnum). Die Ticira war Anfangs einfach fpih und erhielt

nach den gewöhnlichen Berichten feit Nicolaus ll. (j- 1061); die zweite;

feit _Clemens k. (+1314) die dritte Krone 54). Der ilrfprung der Krone

wird bald auf eine Schenkung Confiantitfis; bald Ehlodwig's oder des

Königs Ethelwolf von England zurückgeführt 547). Die Bedeutung des.

48) Klü b er; Völkerrecht h. 9.5.

49) Nach dem cijctuius (Leergut-ii 71]. (hinter iiii. ll. opist. 55.) nr. 11.: 0110.1

unicutn est noinsu in [nun-10. S. auch [nous. Cironii obs-error. juris can. [ib.

ill. c. 4. in line.

50) Den von 'kckiuiliun (lo purliciliu cup. 1. gebrauchten Ausdruck; episod

pns episcoporuni bezieht iiiliinler, pi-iniorciiu acclosjuu .äiricunue p. 45. 7 'nicht

auf ?Zn rbmifchen; fondern irgend einen afrikanifcljrn Vifchof; wohl nicht mit

Unre t.

51) e. 4. 5. (list. neue. Zu deren Erklärung vgl. Giefeler; Kirchen

gefcljichte Bd. l; S, 678; 679.

52)Klüber a.a.O. f

53) Innocenz lil. erklärt dieß im c. un, h. uit. x. (i8 sucru undii0ne (1.14.)

im Jahre 1204: tun] proptoi' iijsloriuin , tun] propier inzsticuni ruliunein. Jene

bezieht fich auf die Legende; daß der Apofiel Petrus dem heil. Martial feinen

Stab zur Erweckung des heil. Maternus vom Tode übergeben habe; während

die myftifclte Deutung verfchieden gefaßt wird (f. (Ioannis: 7'911.22 uci i. e.

111x42). Das Pallium trägt der Pabjl bei jeder Meffe wegen der pieliiluciq

ucciasiusiiuu polersluiis (c. 4. il. rio usu puliii [1,. 8.]). (liinocclii. lll.)

54) S. lie-ir. i) ipyi ug , riiss. 11c ti-ipiidi odrollu liontii'. liuni. lainrine 16,42.

I0. [lei-mans cn , (ie cordnu lriziiici i). li. Unsulue 1736.

äh (7.14. äisl.)(())'l.(unächt), - Ziagebert. fJ-eindiucousis, Cirru

nicun q n. B10.. - li nine, iiislorz- of l-:ngluncl l. 94., weßhglb Nicolaus i.

(u. 858) bisweilen als der erfte gekrbnte Hahfi betraghtet wird„ *
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triregnum felbft wurde fpäter verfchieden aufgefaßt. gewöhnlich bezogen

auf die Herrfchaft des Pabfies in der ftreitenden. leidenden und trium

phirenden Kirche. Bei der Krönung des Pabftes durch zwei Cardinal

diaconen werden die Worte gebraucht: .aecijie iiarain lrjhu8 ooronj8 0r

nataln at 80m8 , patrone le e886 principum el regnen , terror-ern 0rbi8 in

lei-rei, ricurjum 8alrnl0ri8 n08lri .[0811 (Zl1ri8lj, cui 88i lionoi* cl Zink-ja in

53901116 8uecul0ri1m. Zu den früher üblichen Ehren gehört auch das

Reiten auf einem weißen Pferde (mit Bezugnahme auf Ehriftus) 56).

wobei der Kaifer den Steigbügel halten foll. damit fich der Sattel nicht

wende 57). Zur Bezeugung der O b e d i e nz wurden fonfi eigene Gefandt

fchaften nach Rom gefchickt und der Fußkuß gegeben 58). In dem (licta

tn8 (Iregorii kill. (f. Note 49) werden als Prärogative aufgeführt:

nr. 8. (Jubel 80lu8 9088i( uli jmperjaljlou8 jn8jgnjj8. nr. 9. Quocl 80liu8

?tip-le hellem 0mue8 prjnoilid8 (1808culenlur. nr. 10. 0n0cl jlliu8 80liu8

namen in edcle8ii8 recitetur. -

Wir gedenken hier zugleich der P a b fiw a hl59),

Bis zum eilften Iahrhundert wechfelten die Grundfähe über die

Wahl des Pabftes. welche mehr oder weniger vom Volke. einzelnen

Parteien und befonders vom Kaifer abhängig war. Als in Folge des

Invefiiturfireites die geifilicize und weltliche Seite der Befeßung höherer

Kiräoenfiellen überhauptfirenger gefchieden ward. gelang es um fo mehr.

größere Freiheit zu erhalten. *ils die Ueberweifung der Wahl bereits

durch Nicolaus ll. im Iahre 1059 an das Eardinalcollegium erfolgt

war 60). Es follte hiernach gewählt werden: accecleule cler-i populiclue

c0n86n8n, na renulilati8 m0rhn8 aliqua 0cca8j0n0 8ul)repal, at: 881e()

tlehilo lionore nt rei-insulin urinal-alarm. Dieß ward jedoch bald dahin

geändert. daß die Theilnahme des Volkes. des römifchen Elerus und

56) Offenbarung Joh. lll. 2; nix. 11. 13.

57) S. fäthfifcljes Landrecht Bd. l. Art. 1. Schwäbifches Landrecht Art. 10.

Vgl. K. L. Riu g. Kaifer Friedrich l. im Kämpfe gegen Pabfi Alexander lll.

Stuttgart 1835. 8.

58) [lern. e, Zunclon, eii88. rie pocloluirju kunnen. llegioln. 1713. -

(L. (I. [Zeitler, (l6 legulj8 olieclienljno llomum mj88j8. Lenin: 1737. - An die

Stelle der Obedicnz ift die bloße Notification des Regierungswechfels getreten.

59) Vgl. Carrolnonjurnm 8ire rituuni 00cle8ja8tic01-iitn 8. [tom. [animierte librj

lll. llomao 1560. - Häberlin. römifches Conclave, Halle 1769. - Za

patti. hiftorifcljr Nachrichten von den Ceremonien. welche von der letzten

Krankheit und dem Tode eines Pabfies bis zur Wahl u, f. w. vorgehen. Leip

zig 1798, - S taudenm aier. Gefchichte der Vifcljofswahlen. Tübingen

1830. 8.

60) S. c. 1. cii8t. Willi. (Tone. lmierun.) Das Decret findet fich in zwei

abweichenden Texten im Cbronicon l-'arfeuso (o. 1100) bei blu ral01-j , 8crjpl0re8

kai-urn [teil. 7.1l. l) ll. p. 645. und in (Mali-ici [stehender-g. cociex epi8tolaris

(c. 1125.) nr. 9. bei [Ice-irn. o0rpu8 bi8tor. 1'. ll. p. 21 8g. -- S. karl: ,

Ilonum. (Jerinnnine 7'. l7. slip. lol. 176. - (Invite, rlo Nicolai ]]. secret() .Io

electione. youtii. liomani. ilrgenti. 1837,
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des Kaifers fortfiel und den Card, allein die Wahl verblieb) wobei

indeffen fehr genaue Vorfhriften gebend wurden. Es find dieß die

Beftimmung des dritten Lateranconcils unter Alexander lll. von 1179

(c. 6. ll. (le telecljdne [1. 6,]), des Concils zu Lyon unter Gregor il.

von 1274 (e. 3. (le electiane in lil. [1. 6.]), des Concils zu Vienne

unter Clemens 7, von 1311 (Elena. 2. (le electione [1. 3.]). Dazu

kamen nähere Declarationen von Clemens lil. im J. 1351) Julius ll.

den 14. Januar 1505) Pius l7. den 19, Nov. 1561) Gregor xu.

1610) Urban lllll. 1626 61) und Clemens kill. vom 5. Oct. 1732 62).

Völlig unabhängig ift die Wahl übrigens niht von der Politik geblie

ben) und den Königen von Frankreih und Spanien fteht noh jetzt) wie

früher dem teutfhen Kaifer) jetzt dem Kaifer von Oefierreih) das Reht

zu) einen einzelnen Cardinal zu verwerfen 63).

Das Conclave) in welchem der Pabft gewählt wird) beginnt am

eilften Tage nah feinem Tode. Eine Convocation der Wähler erfolgt

nicht) doh wird) auch nahdem die Antvefenden eingefchloffen) jedem fpä

ter ankommenden Cardinal der Eintritt in das Conclave gefiattet. Die

Wähler geloben eidlih) den oben genannten Gefetzen gemäß und nur

den tauglihften und tvürdigften Mann zu tiefen. Wählbar (papabilja)

ift jeder) der Bifhof werden kann) doh tverden regelmäßig nur Cardi

näle gewählt. Die Wahlformen find) übereinftimmend mit den bei

den Bifhofswahlen üblichen) * entweder 1) put* cantprotnjsrnm, 2) pet*

jnspirntionon) (duch Acclamation) nur ausnahmsweife) oder) was ge

wöhnlicher gefchieht) 3) por ser-nimma (durch Abftimmung)) wobei fo

lange verfahren wird (per nccteßajonem), bis die erforderliche Majorität

von zwei Drittheilen der Stimmen zu Gunften Eines erreicht ift. Der

Erkorene hat die pr0l988j0 fitlej zu (elften und wird dann feierlih ado

rirt) confecrirt und gekröntöi). Nah der Wahl ändert der Pabft fei

nen bisherigen Namen) nah dem Beifpiele Petri) der zuvor Simon

hieß. Zuerft fheint dieß Octavian gethan zu haben) der fih Johannes

nannte) im Jahre 955 65).

Der Pabft) als Oberhaupt) unterliegt eigentlich dem Urtheile

Niemandes (papa n nc-.tnjne jutlicalur). Daher fieht es bei ihm allein)

feiner Stelle zu entfagen 66); iudeffen erkennt doh der Pabft felbfi

61) Sämmtlich im liullar. Maget. und gefammelt bei I. 6. [lila-rächen,

et-.rctnonjdlin eleoeionis ol anronnlionjs yontjlic-is liotnnuj. l-'t-ananf. uli [lil. 1732. 4.

62) 'Julian blugn. 1'. xtr. [al. 248 trq,

63) Eob. Toze) kleine Schriften (Leipzig 1791. 8.)) Nr, 11711.*

64) Vgl, wegen der Formen im einzelnen Andr. Müller) Lexikon des

ibirhenrehtes Bd. lil) S. 219 flg,

65) S, [Jill-null ännnlez at] 31.955, l1. 2. 4. .10. kr, lit-obs, (in nomi

utn ntutaliona potizsintnin in religinsorurn prolessjone atque knnliiicum 110111.

lnuzurntione. Marienberg.

66) o. 1, ei.: renunciat. in dlllo. (1.)-online. lllll.) e. 1. [rtr. Comm. clc lllnj.

eobea, (1. 8,) (lcieln u. 1302.) '
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an) daß er wegen Unglaubens ent erden könne67) und Anhänger

des Papalfhfiems erklären fich di r in entfchiedener Weife. So

liellärmjnög), wenn er fagt: 1.1001 1981818111 yonlifjcj... 1117611161111

11111111118...) et 11111110 11111818, 81 eceleximn (1e8l1ue1e 11c1eretu1; licet,

inqunm, resjelere, non ieejenclo qu0c1 iubet el impeäjenno, ue exequa

lul- 70111111816111 81111111.

Schließlich ift noch von den päbftlich en Gehilfen zu fprechen.

In gewiffem Sinne ift die ganze lehrende Kirche zur Unterftüizung

des Pabftes vorhanden) wie dieß der oben erwähnte Grnndfah (f. Note

13) von der 1100:1110 in 801101111111118111 ausdrückt. Unmittelbar ftehen aber

dem Pabfte befondere Beamte zur Seite) welche insgefammt die rö

mifche Curie bilden. Dazu gehören insbefondre die Eardinäle

und deren Congregationenöii); fodann die Verwaltungs

und Iufiizbehörden und Legaten) Nuncien und Vicare.

Die päbfilimen Verwaltungs: und Iuftizbehorden bilden die Curie

im engeren Sinne und werden daher als 0111111 grntine und (111111

111 311114111 bezeichnet. Zur erfieren gehören,

1) die apofiolifche Eanzlei (115111681131111 11011101111). Diefe

Behörde befteht feit Innocenz 111. (1 1216) und ift durch Honorius 111.

(-i- 1227) und Bonifacius 1'111. (1- 1303) genauer geordnet. Ihre

urfprünglici) umfaffendere Wirifamkeit wurde durch Theilung in meh

rere Behörden verringert. Ihr find befonders die Erpeditionen derjeni

gen Sachen zugewiefen) welche im Eonfifiorium der Eardinäle erledigt

werden. Chef ifi der Cardinal Vicecanzler (r1ee03112e11ie1e e 80111

11118171) 70), unter dem ein Eanzleidirector (eöncelluriae 1030115) und ein

großes Eanzleiperfonal (11111118110101-68) fieht) welches in zwei Eollegia

getheilt iii) unter dem 01110171118 (16 11111011 und (le 111111011 1101-00. Aus

der Eanzlei ift als befondere Behörde im vierzehnten Jahrhunderte her

vorgegangen

2) die 113111-111 11011131111. Ihr find die Expeditionen in Gna

denfachen pro 1010)e1te1n0 und die Verleihung der vorbehaltenen Bene:

ficien überwiefen) nämlich die Dispenfen der nicht geheim zn haltenden

Fälle bei Ehefachen) Irregularitäten ex tieferen u. a.) die Eollation der

116116110111 reeerrnta.- deren Einkünfte nicht über 80 Ditcaten nach römi;

fcher Schäizting betragen und die nicht zu den Eonfifiorialbeneficien ge:

hören) die 1e8er1t0l1011e8 pe1181011u111 derfelben Beneficien u. n. Solche

Gnadenfachen beforgte Anfangs der 1)1*1111i0eri118 oder yrolonotäriuß, dem

es auch insbefondre oblag) der Bewilligung das Datum beizufügen

67) So Innocenz 111, in der Z(*|*1n0111. in conßeckuijunetn kionnini 11011111163.

68) 0e 11011111'. 110m. 1'111. 11. o, 29.

69) Man f. den Art. in diefem Werke Bd. 11) S, 567 fig.

70) 101111. (1111111111111) (111 1101111111ne l-Ürele8ine 1'1cece1nce11gr10. 110111

1697. 1, ueber den Grund der Bezeichnung f. man Walter) Kirthenrect

Z. 133) Ann-i. n. 0. Richter a, a. O. 3.114) Axim, 1.

  



Pal-fir und* pcibfilihe Curie." l 731

(tiefere). Als fpäter eine befondere Behörde für diefe Sachen eingerich

tet wurde. erhielt diefe darnach den Namen. der Ehef aber. ein Cardi

nal. l)ro(l»ntnrjn871), dem ein Znbclstarins, praefeetns 'avanciert per

objluln und andere Beamte untergehen find.

3) Die yoenjtentinrin (Venitanriern anaeroben), organifirt

durch Pius ll. im J. 1562 und vorzüglich durch Benedict Lilli. im J.

1744 72). entfcheidet über die päbflliwen Dispenfationen und Abfolu

tionen. über jene jedoch nur in geheimen Fällen und pro loro intel-no
als trihnnnl oonocienline. Je nachdemifie als folches oder jncljojali nmel()

entfcheidet.ji| fie verfchieden befeßt; denn im erften Falle erfordert fie

den Vorftand. den Cardinal Groß-Pönitentiar (penjlensiekö Maggiore)

und drei l-oenilentinrii minores, in diefem den kegens, lheologns. cloeior

(lgcretornm, clöiärjus, corroolor. Zjgillnlor und drei Procuratoren und

Scriptoren. Zur Eognition gehören im einzelnen die Abfolutionen q

pecrcnlls et (Zensur-js, über Jrregularitäten und Jnhabilitäten ex (leljolo

in geheimen Fällen. Eonvalidritionen bei Beneficien. die durch Simonie

erlangt find. Abfolutionen bei der Rückgabe unrecht empfangener Gü

ter. Relegation des Eides u. f. w.. insbefondre auch Dispenfen in Ehe

fache-n verfchiedener Art. Alles gefchiehc übrigens gratis.

4) Die (lnnieru nposlolica (list-erkenne (lain. bp.) hat die

Verwaltung des pcibfllichen Finanzwefens. welche früher dem Archidia

conus oblag. An der Spiße fieht der Cardinal Kämmerling (En-ner

lengo (li 8. [i, eines-i), unter diefem der Auditor (llclitore generale (lellu

ls, (lauter-n an.), der Schalzmeifler (Tresoriere) 73) und mehrere Griff

liche. Der Auditor leitet zugleich eine Abtheilung der Kammer. das

Tribnnnle (Herner-ie, welchem eine umfafiende Jurisdiction zu

fie-ht.

5) Das Secretariat") (Zeigt-sturm esistenli nn ynlnnni upo

Ztolici) mit verfchiedenen felbfifiändigen Organen. nämlich das Secre

taeiat der Breven und zwar (le breei p ontifici. unter dem Cardinal

Secretär der Breven. und insbefondre (le lil-srl yrinojpi, zur,

Ausfertigung der päbfilichen Breven überhaupt75). Dann das S ta a ts -

fe c r e ta r i at (regrelarjn (li Ritto) für den diplomatifchen Verkehr.

71) 'l'l1e0cl. ömzclenlns, (ln ofljcjo ol jnrlscllcilonc buten-ji. (llenolljs

1654.) 170l. S. auch Note 71, ,

72) Man f, die Inftructionen Benedicrs x17. vom 13. April 1744 im

Bellini'. lllngn, 'l', lil/l. lol. 184 sq., 190 8c). *

73) Nach Verfügung Piuslll. von 1846 foll diefe Stelle nicht mehr mit der

Würde eines Cardinals verbunden werden. ebenfo die Stelle des (Ioeernutoro,

des yresjclenlc clelle sir-mi und des lllngglorelomo.

74) S. darüber befonders (ln l. nen, trncl. (le. ollicils eennljbns racnbillhns

llolnnnue (Lnrine. (llnln. 1682.) [70]. cap. 14.

75) Ueber die von der Dalaria und der Secretaria der Vreden zu bewirken

den Expeditionen verbreitet fich genauer die Confiitution Beuel-let's lil'. vom

26. November 1745 im llnllnr. lllngn. ll'. llhl, fol. 334 8g. : '
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unter dem Cardinal sagt-glatter (li Italo, Dieß befindet fich im Quiri

nal. Davon ift feit 1833 gefchieden das Secretariat für die

inn eren Ang eleg en h eiten im Vatican (Zogeotai-ja pet- gli aliati

(li Italo jttlot-uj) unter der Leitung eines Minijters und des Zsgretat-io

(loi Conießaj. Ferner die sog-rolaria rie' iilontorjaii und (ij iilsgtt. licitioti

(ij ttoatt-o 8jgnore.

Zu den Iuftizbehörden (Curia iusritia) 76) gehören

1) die 601a lla1nat1a77). ein Gerichtshof. dem die Infiruction

und Entfcheidung in zweiter Appellation oder in dritter Inftanz über

alle Eivilfacljen im Kirchenftaate dieffeits der Apenninen zufieht7s). in

fofern das Object 500 Scudi. in Beneficicilfachen 24 Scudi beträgt.

Nach der Anordnung Sixtus lll. vom I, 1472 befteht das Collegium

aus 12 (vorher waren es 14) Mitgliedern 79). unter denen 3 Italiener.

1 Teutfcher. 1 Franzofe. 2 Spanier fein follen. welche von ihren refp.

Landesherren defignirt werden. Sie bilden 3 Senate. in deren jedem

fich ein Referent (poltetts) und drei Votanten befinden. Gregor W71.

hat am 10. Nov. 1834 durch das iiogoiatltunio iEZiZialjro 8 giucijrjario

poi* gli uliari uit-iii (Z. 321 8c). . 377 8g.) die Zahl der Mitglieder auf

10 beftimmt und in 2 Senate vertheilt. die theils einzeln. theils jn

piano entfrheiden. Die Urtheile diefer Behörde (cieci3iotte5 t-otoe llama

nae) und deren Praxis (Zfiills curjae kiottt.) find von hoher Wichtigkeit

und daher mehrfach gefammeltso). _ Der Name [Lola wird bald von

roula, Zirkel. hergeleitet. da die Richter im Kreife filzen oder die Ge

fchäfte in beftitnmter Ordnung abgethan werden. bald von dem mit

runden Marmorplatten getäfelten Fußboden des Gerichtsfaales 81).

2) Die Zjgttalttra juatiljao, eine Behörde. welche nach dem

citirten llegolainonto von 1834 aus einem Eardinalpräfecten. fieben

Votanten und mehreren Referenten befteht. und als Eaffationshof über

die Zuläffigkeit von Appellationen. Recufationen. Refiitutiotten und

über die darauf zu gewährenden Delegationen entfcheidet. Der Pabfi

felbft fignirt (unterzeichnet) die Erlaffe.

76) Man f. überhaupt Ar n dts . in der krit. Zeitfchrift für Rechtswiffen

fchaft des Auslandes Bd. lllll. Heft 2. Nr. 12. und Stuben ra u ch . daielbfl

Vd. kill. Heft 1. S. 132 flg.

77) S. Dominica [Iotnino, ii tt-iitunuie eioiia 8. liola klotnantt. ("Ulli

1717.) 170i.

78) Fiir die vier Legatioiten tritt der Appellationshof in Bologna. fi!c *Lie

übrigen Provinzen der Apenninen d'er in Marerata ein. Wenn die Parteien iich

direct an den Pabft wenden. fo entfcheidrt in letzter Iufianz der ucijtore Zanus

5lll10.

79) S. die Cottslilutio: liotnatti konlilioia, im iluiiat'. iiiagtt. 'l'. l. 10i. 388..

und die dafelbft toi. 295 5a. cit. iibrigen Verordnungen. ,

80) S. (Li iicic. pt-uerognita juris oral. 8. 73. Die neuefte Sammlung 1|

die von lanltanc llattei. lloin. 1761. 1762. lol. beforgtr.

81) S. i)u (Lange (Flora-tt. s. e. llota yotpitzt-etioa und lietttino l. o. 10i. 10
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3) Die Zignoturo gratiao, unter dem Präfioium des Pabfies

felbfi) entfcheidet mehr fummarifch über Gnadenfachen, Ein vom

Pabfte ernannter yreietto und andere Prälaten werden befonders zuge

“ zogen. ,

Zum päbfilicloen Hofe gehören auch die verfchiedenen Clafien der

L e g a t e n 82).

Schon in der älteften Kirche wurden zur Unterhaltung des gegen

feitigen Verkehrs der Gemeinden Abgeordnete mit literee (ijmj880rial88

gefendet. Dieß gefchah insbefondre auch von der römifmen Kirche)

welche fo oft als es ihr Intereffe erheifchte) Gefandte abfchickte) nament

lich auch an den ökumenifmen Synoden durch folche Theil nahm. Nicht,

blos vorübergehend) fondern auch dauernd hielt der Bifmof von Rom

feit dem fünften Jahrhunderte einen .Geifilimen am kaiferliclyen Hofe

(up06rj8i3rju8, reeponealjz) 8i) zur gegenfeitigen Vermittelung. Schon

zeitig bediente fich auch der römifche Bifmofder Metropoliten als Stell

vertreter (Vicare) für ein einzelnes Gefmäft) dann bleibend für diefe

Perfon) endlich für immer geknüpft an die befiimmte Stelle (die fogen.

legati natj), wogegen bei befonderen Veranlaffungen'außerordentliche

Gefandte (le-gan rniZZj, (juli) abgeordnet wurden. S-*eit dem neunten

Jahrhunderte) vorzüglich aber durch Gregor 71i, ward das Legaten

wefen mehr geordnet und ein förmliches Syftem entwickelt. Mannig

fache Mißbräuche entfianden dabei) indem die Gefandten des Pabftes

berechtigt wurden. concurrirende Gerichtsbarkeit mit den Ordinarien zu

üben ti4). den außerordentlichen Abgeordneten aber fehr umfaffende Fa

cultäten verliehen wurden. Auf erhobene Klagen ließ fchon Leo x. im I.

1515 einige Befchränkungen eintreten) welche das Tridentinifcize Con

cil zu Gunften der Bifchöfe noch firenger faßteF indem es namentlich

die concurrirende Gerichtsbarkeit in der erften Inftanz ganz aufhob W).

Indefien traten in Folge *ftehender Nuntiaturen (zu Wien 1581) Cöln

1582) Luzern 1586) Brüffel 1597) München 1785)) befonders der

letzteren) heftige Streitigkeiten ein) deren Ergebnifie 86) durch die fran

zöfifme Revolution und die Uneinigkeit der teutfchen Bifmofe neutrali

firt wurden 87).

_Die jeßt üblichen päbfllichen Gefandteu find

82) Vgl. '['jl. x. rie oiiicjc) logati (1. 30), io "l0, (1. 15.) Ueber das Ge

fCHiGtljÜe f..man befonders ?vornußßj 11 l. c. (im lnciex 8, e. npocrjeiurjug, .Ie

iegotio, [egold. k", (le blut-cu, 116 concorljjn Sekret-cl. ei, jmperji ]ib. bi. , nebfi

[Böhmer-T obäerl-otl.

83) S. [-001. ep. 111. 113. - kid'. cxxlll. cap. 25. 26.

84) c. 1. x. l1. t. (eklextllläek jll. t1. 1170.)

85) 8e83. xxl'. cup. 20. (19 ref.

. 86) S. in diefem Werke den Art. Disp enfatio n Bd. lll) S. 361 flg.

87) F. K. v, Mofer) Gefch. der päbfilichen Nuntien in Teutfchland

(Frankf. u. Leipzig 1788)) 2 Vde. 8.

3
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c

1) Leg aten) und zwar l. 11.-ui oder (17111. Die geborenen Lega

ten haben jetzt keinen weiteren Vorrang oder befondere Vorrechte. Sie

erhalten) wie jeder Bifchof) die gewöhnlichen Facultäten und der An;

fpruch auf Repräfentation des Pabftes u. f. w. dem Staate gegenüber

ift nicht begründet. In Teutfchland befihen den Ehrentitel noch die

Erzbifchöfe von Prag) Salzburg) Eöln) Gnefen-Pofen 88). - Die 1e

gnli (1911 des erften Ranges find 1. c1 [atm-e (9011116018 110111.). Bereits

im vierten Jahrhunderte ift die Rede von [11'081))'i81*j8, [(118818 (lo leitete

yontilicie 89). Sie werden jeht nur felten abgeordnet und bereits feit

dem dreizehnten Jahrh. regelmäßig nur Eardinäle dazu genommen90).

Es gebührt ihnen als Repräfentanten des Pabftes ein hoherRang) auch

dürfen fie ohne fpecielles Mandat die päbfilicljen Refervatremte aus

üben 91).

_ 2) Nuntien (apofiolifme Botfmafter)) Gefandte) welche nicht

Eardinäle find undx im allgemeinen als diplomatifcije Abgeordnete er

fcheinen) daher auch bisweilen cum puieslulcz legati a intern. Sie be;

dürfen befondere Mandate (Facultäten)) und find bald dauernd beftellt

(wie in Wien und München)) bald werden fie nur bei befonderen An

läffen gefchickt. Dazu gehören auch in gewiffer Weife die yrotonotarij

nposlolidi (10 11611101-0 purljojpnuliuut) deren Functionen früher fich be

fonders bezogen nc] ßeciunäus 11111108 (11) 11901011018 excilalns) u(1 Judentum

nnti8tit11111 probnnänm titan rntionem, i111 c9n0n11111 äjsdipljnnln luenciuln

restitnenättmque. Unterm 12. Februar 1838 ift das Collegium der:

felben neu infiallirt worden 92').

3) Jnternuntien (kesjäeuiss), die eine höhere Stelle einneh

men) wenn fie ordentlich beim Landesherrn accredirt werden 93).

Endlich kommen noch in Betracht die apoftolifchen Vicare)

als Abgeordnete beim Mangel jedes Bifmofsfihes oder für den Fall von

Sedisvacanzen. Sie erhalten den Titel eines Bifchofs in 11311111115

1116091111111. Einen folchen hat das Königreich Sa>)fen 94)) das Groß

herzogthum Luxemburg u. m95); auch gehört dahin das nordifäje Vi

cariat) welches 1667 geftiftet) durch die neueren Einrichtungen dem

Weihbifmof von Osnabrück übertragen worden ift 96). H, zegzwbfon,

88) S. 80110 tt) (16 1851165 nutio. [Bamberg 1788. '

89) 0. 36. (Z911. 11. ([11. 111. ((10110. 891'010.) - *

90) S. 0. 3. 4. 6. 9. 1.11. t. c. 1. 60c). in 7110.

91) o. 4. 9. 11. 11. t. c. 36. (10 618cc. in 17110. (1. 6.) - S. 8. k', e16 13

70ern, (10 0111210617110, 3171410 et te1-111jni8 legnti n 111101-0. 110111. 1656. 4. 917(1

genseil) (1188. 4101631110 n 111101-0.

92) S. Zeitfchrift für Philofophie und kathol. Theologie (Coblenz 1838)

Heft 26) S. 236-238. ' -

93) Kliiber) Völkerrecht 8. 180 flg.

94) S. Mandat vom 19. Februar 1827. ,

95) In dem jährlich erfcheinenden 6111008 (Staatshandbuelje) findet fich eine

ueberficirt derfelben.

96) S. Richter) Kirchenrecht Z. 116) Anm. 1.
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Pncht- und Miethvertrag. Für diefen bei uns fo häufig

vorkommenden Vertrag gelten gemeinrecijtlicij im wefentlichen die Be

ftimmungen des römifchen Reäjtes über den dort mit dem Namen l0

catio 0011(1u0t1o bezeichneten Eonfenfualcontratt. Es wird daher

vorzüglich darauf ankommen) jene Beftimmungen hier zu entwickelnz

wobei übrigens neben denjenigen Gefelzen) welche die 1003110 001111110110

direct zum Gegenftande haben 1)) auch die über Verträge) insbefondre

Eonfenfualcontracte) im allgemeinen gegebenen Vorfchriften) und ferner

vor Allem die Analogie des) mit dem Miethvertrage in naher rechtlicher

Verwandtfchaft fiehenden) Kaufvertrages?) in das Auge zu faffen find.

Begriff und Namen. f,

1.003110 001111110110 3) ift im römifchen Rechte derjenige Vertrag)

wodurch fich der eine Eontrahent verbindlich macht) dem anderen gegen

Leiftung eines angemeffenen Aequivalents) welches der Regel nach in

einer befiimmten Summe Geldes befteht) die Benutzung eines Objectes

zu gewähren. Diefes Object kann entweder in Sachen oder in Kräften

von Menfchen beftehenF welche fich als Dienfileifiung äußern. Hierauf

gründet fich die Unterfcheidung zwifchen 1000110 00111100110 r0ru111 und

100. 001111. operaruru-i). Die Römer haben für den in Rede* ftehenden

Vertrag keinen denfelben im Verhältniffe zu beiden Eontrahenten gleich

zeitig bezeichnenden Neimenz vielmehr bedienen fie fich) um den Ver

trag abfolut (d. h. außer Beziehung zu einem der Eontrahenten aus

fchließlich) zu benennen) der Zufammenfelzung: 10011110 0011c1u0lj0 (l0

00110 01 001111110110), 1.000110 bezeichnet den Vertrag) wenn man das

Verhältniß desjenigen Eontrahenten in das Auge faßt) welcher die Sache

oder die Dienfie leiften foll) und welcher l00at0r'(Ver1niether) Verpach

ter) genannt wirdz c01-1c1uclj0 dagegen heißt der Vertrag) von Seiten

desjenigen Eontrahenten betrachtet) welcher fich die Leiftung der Sache

1) Qu ellen: 1115i. 110 10011110110 0c 0011600110110. (3, 24.) 01g. 1001111 0011

c1u0ij. (19. 2.) big. (10 mjzrauclo. (43. 32.) (Z011. (10 1001110 et 0011c]u0t0. (4. 65,)

_ Literatur; 00110111 (10111111011111111 110 1111-0 0117111 1111). 11111. cap. 6-9, -

.1. 11. l1c'i]111101*7 [Ixerejl. 1111 9111111001118 70111. 111, [t. 52. - bez-ser, W061i.

.-111 11111111001. i701 111. 17. Zpec. 212-220. - Glück) Commentar Bd, 17) 18)

8. 1044-1064. - Wefiphal) Lehre des gemeinen Rechtes vom Kauf-)

Pacht-) Mieth- und Erbzinsvertrag. - U n terh o (zn er) Schuldverhältniffe

Bd. ll) S. 316 flg. - v. Vangerow) Lehrb. der Pandektcu Bd. ill) S.418.

- Gbfchen) (Zivilrecht Bd. ll) Abth. 2) S. 370 flg.

2) Auf diefe Analogie ift ausdrücklich hiugewiefen in l.. 2. pr. l), l1, t.

3) Ueber die eigentliche Bedeutung der Worte 100111-0 und conciuaere fiehe:

00110111181. 0. cup. 6. Z. 3. Glück a. a. O. Bd. 17) S, 269. Beide Aus

drücke foilen übrigens von den älteren Römern 111011115000 gebraucht fein. l. 20,

l). (10 110i. 01111. 10116. (18. 1.)

4) Beide Arten der 100001111. können übrigens in einem und demfelben Ver

trage zufammengefaßt fein) z. B. wenn ich ein Schiff micthe und zugleich den

Schiffer mich zu fahren dinge.
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oder der Dienfte behufs deren Benuhung verfprechen läßt. - e01n1110t0e

(Niiether. Pachter). Eine eigenthümliclje Auffaffungsweife der Römer

hat jedoch bei der Dienftmiethe zu einer theilweifen Umtaufchung der

Begriffe von 10011110 und conciuotio geführt. Sind nämlich die Dienfte

nicht an und für fich. fondern in Beziehung auf einen befrimmten. an

einer Sache oder Perfon durch die Dienftleiftungen zu erzielenden Zweck

gemiethet worden. fo läßt fich das Verhältniß auch fo anfehen. als ob

jene Sache oder Perfon das den Nutzen gewährende Object des Ver:

trages abgebe. diefer Nahen aber in dem Verdienfte beftehe. welchen

der Dienftleifiende durch die auf den Gegenftand zu verwendende Mühe

erwirbt. Diefe Auffaffungsweife war bei den Römern in Fällen der

fraglichen Art die gewöhnliche; fie reden alsdann von einer 100. 0011

11110110 0p0rj85), wobei derjenige. welcher die Dienfie übernimmt (der

10011101* operakum). 001111110101 090118. der aber. für welchen folche

geleiftet werden follen (der 001111110101* operurum), 1003101* (P0118 ge:

nannt wird ö), Als Gegenftand des Vertrages aber wird die Sache

oder Perfon bezeiämet. für welche die Dienfte geleif'tet werden follen.

unter Beifügung des Zweckes. welcher die Art der Dienftleiftung näher

befiimmt7).

Im Teutfchen find für das in Rede ftehende Rechtsgefchäft die

Namen Pacht und Miethe die gebräuchlichften. Der Unterfchied

zwifchen beiden beruht auf der Verfchiedenheit in der Benußung des

Objectes. Befteht folche ausfmlicßlici) oder doch vorzugsweife in der

Beziehung von Früchten oder Einkünften (11001118), fo redet man von

einer P acht; wo aber diefes nicht der Fall ift. von M i ethe. Pacht

kann daher nur innerhalb der 100. 00n(11101i0 10111110 vorkommen. da

Dienfte einen Frurhtgenuß nicht zulaffen; während nicht allein diejenige

100. 00m1. 112111111, wo es auf einen Gebrauch (118118) der Sache abge

fehen ift. fondern auch jede 100. 00m1. opernrurn als Miethe fich dar

ftellt. . *

5) Ueber den Begriff von opus 1008111111 vgl. l.. 5. 8.1. 1). 11er b'. Z.

(so. 16.)

6) Die uuterfcheidung zwifchen l. c. operarinn und opens, welche 001101

1113 1. 0. cup. 6. 8. 5. macht. daß nämlich erfiere ohne Aufivendung von Koften

Seitens der Dienftleiftenden gefchehe. die letztere dagegen eine folche vorausfeße.

erfcheint in den Gefetzen nicht begründet. Ein Fall. wo der 10671101* dem e011

11110101* ape-rio Kofien vorfchießen mußte. ift namentlich enthalten in 1.. 30. Z. 3.

11.11.1. Vgl. auch Glück a. a. O. Vb. 17. S. 323. und 1.. 9. s. s. 1.11.

g. 3. 1.. 22. g. 1 u, 2. 1.. 25. g, 7. 11.11.1, 1. 2. [1110. (10 lego 111101111.

(14. 2.) _ Daß die 10c. cona. opckrjs und 0pe1c1111ll1 nur auf einer verfchiedenen

Auffaffung des Verhältniffes beruht. zeigt am deutlichften 1.. 22. 8. 2. 11. t., wo

von demjenigen. der früher 001111110101* 1115111110 noclifioanäoe genannt wurde.

gefagt wird: 100111 eni1n operum 8113111.

7) Z. V. 1711111111 t1-;1118p01*t1111r111n1, in8u1r1111 aeöiiicaucinm, 1n111ie1e111 reiienäam,

[e111 custociienclnrn 10031-8 oder 001111110610, -
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* ?Wille

, - .k

Charakter und Akfchließung des Vertrages im

Allgemeinenäx-'i-(c *M*

Die [loonlia concluclio gehört zu den bonne ficlei canlrnclus und

hat ihre Grundlage in dem-ins gentium 8), Dasworzugsweife in ihr

herrfchende Element der neqnitae fpricht fich in vielfachen Gefetzflellen

aus 9). Da fie zuqbgnf-Confenfualverträgen gehört) fo ift der Vertrag

nperfect) fobal-d. dieContrahenten ihren vereinigten Willen über den_ Ge

genftand der Bgjtuhung und die dafür zu leiftende Vergütung gegenfei

tig erklärt haben." Diefe Erklärung kann fowohl mittelft ausdrücklicher

Worte) als fiillfchweigendxdurci) Handlungen) gefchehenz fhriftliche

Abfaffung ift nicht erforderiichio), Die Vorausfehungen aber) unter

welchen ein vereinigter Willen der Contrahenten als vorhanden anzu

nehmeni ift) find die überhaupt bei Verträgen geltenden. Was-hiernaä)

insbefondre den Einfluß des Jrrthums anbelangt) fo wird ' '

1) durch einen Jrrthum über die Art des Rechtsgefclpäftes der

ausgefchloffen) und folglich das Zuftandekommen desIVerZxgges
verhindertU). i [ '

2) Gleiches muß 'bgm Pcincip nach gelten von einem Jrrthum

über die Perfon des anderen Contrahenten) nicht allein da)*wo auf be

(Öndere perfönliwe Eigenfchaftgn der Naturuder Sache nach vorzüglich

ückfimt genommenzuwerden pflegt) wie z. B. bei der Dienftmiethe)

fondern auch in anderen Fällenz wiewohl es häufig gefchehen mag) daß

wegen mangelnden Jntereffes des Jrrenden in folehen Fällen der ur

:fprüngliche Mangel gar nicht bemerkt oder drurch nachträglichemigung befeitigt wird. ' * “* 7»

3) Ein Jrrthum in dem Gegenfiaitde des Vertrages dergefialt)

daß beide Contrahenten entweder) wenn Sachen in gene-ne Gegenitand

der locatio find) ein verfchiedenes genur, oder bei einer Vertragsabfclplie

ßung auf Sachen) die in epecie befiimmt find) ganz verfchiedengGze

genftände (oorpom) im Sinne haben) macht ebenfalls den Vertrag

ungiltig. Sind aber die Contrahenten in Beziehung auf das zu lei

ftende Zonus oder e01-p118“ einig) fo kann noch ein Jrrthum beftehen in

Beziehung auf die Qualität oder die Quantität des zu LeifiendenN).1

a) Wird in einerQualität desqgemietheten Gegenftandes 13) geirrt)

fo kann dieß nur dann für einen :defentlichen (den Vertrag ungiltig

*u* M, .i134.3 rein»

Zi

'k'

. -,„.7„7*),:8) 1.. 1. o. 11.1 'i '
_

.-.- 9) 1., u. t. v. t l.. 9. pr. j. k. g. 1. 1.19. g. 7. 1.. 24.p1*.g.4.

r 27. pr. 1.. 58. Z, 1. 1.. 60. g. 2. n. 11. t. u. a. m. g ._- '

10) 1.. 14. 1). 11. t. 1., 21. c. i.. r. *i*11) 4kg. 1.. 9. pr. 11a contr. elnt, (18. 1.) ..c (z),

12) v. Savignh) Syfiem des heutigen römifchen Rechtes lll. S. 2.72)

Note i. -1 , -. r.. me» *ez-Ä

13) In Betreff des Micthgeldes kann ein folrher Zrrthum regelmäßig nicht

vorkommen. „z K) ) j_ f . „g 4
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machenden) Jrrthum gehalten werden; wenn nach den im Verkehr herr

fchenben Begriffen' durch die irrig untecftellte Eigenfchaft der fragliche

. Gegenftand zu einem ganz anderen werdeii; oder deffen Gebrauch be

dingt fein werden). x

l f' d) Wird in der Quantität der Leiflung geirrt; fo kommt es dar

auf an; _ob derjenige; idelcher leifteri foll; die größere oder kleinere

Quanatär im Sinne hat. Jm erfteren Falle' ift der Vertrag als rechts

wirkfam auf diejenige (kleinere) Quantität; welche der Empfänger im

Sinne* hat; abgefchloffen anzufehen; im letzteren Falle dagegen ifi der

ganzer-Vertrag ungiltigls). . _

' 4) Ein Jrrthum* in den Beweggründen macht den Vertrag nicht

ungiltig; außer wenn derfelbe in der irrigen Vorausfeßung einer Ver

bindlichkeit zu deffen Abfchließung eingegangenifi; wo ein Rechtsanfpruch

auf Befreiung nach d'en Grundfähen der' eonciieno incieiiiij begründet

ifi16).'

1 Ueber den Einfluß von Zwang und Betrug auf die Giltigkeit des

"Miethvertrages finden dergeftalt die im allgemeinen bei Verträgen gel

tenden.. Grundfähe Anwendung; daß auf folche; wie fie bereits bei Ge

' cegenheicdes Kaufvertrages 6'; S; 13diefes Werkes) vorgetragen

find; ,hier bezogen werden kann. ,

' z' * efentliä) beider ioctatic) cdnciudfio' (fo-wohl rei-un) als operen-uin)

A f . l x1 .'

714) Die Le ce über den Einfluß des Irrthums in Beziehung auf Eigen

fäjäfken des' Ver' eägcgegenfianöee findet fiä) in unferen Quellen nur beim Kauf

vertrag näher ausgeführt. Es wird aber keinem Bedenken unterliegen; folche

'eher-m Prindip nach-aua) auf die 10ern; ccjjci. anzuwenden. Nur möchte fich;

,was die einzelnen Fälle anbelaßgt; bez-iveifekn (aF-en; ob überall; wo beim *Kauf

Uri? wefentlicljer Irrthum an unehtnen fein würde; auch beim Miethvertrag ein

_ fo eher* anzuerkennen fei; da 'ei lehterenrVrrtrage; zufolge der dem Miether nur

'zur-immensen Venußung; die Riickficijt auf den inneren Werth der Sache; fo

weit jene Benußung davon nicht abhängt; weit weniger in Betracht kommen

kann; *als beim Kaufe.; Lk-lidererfeits aber erweitert fich jenes Princip auch wie

; der dadurch; daß die Verbindlichkeit des Miet ers abfolut durch die (objective)

'Brauchbar eit des Miethgegenftandesbedingt i “; und daher; wo diefe vom Mie

ther irrthümlick) unterftellkwurdr;auch-dieferIrrthum für einen den Vertrag an

Mntilbirenben gehalten werden muß; während beimjrkaufe in einem gleichen Falle

*nur die Anfechtung des als anfich. giltig 'betraehtetenGefchäftcs (mittelft der ex

cepiio aon oder der ädilitifcljen Klagen) gefiattet wird. - Vgl. übrigens über

diefe Lehre v. Savign y a. a. O. [ll. S. 276 fig.; 283; 299.

1d) Diefer Fall wird hauptfächliclj in Betreff des Miethpreifes vorkommen;

wofür l.. 52.1). [i. t. eine ausdrückliche Beftimmung enthält. - In _Beziehung

*auf die Lkiftulig des Beri-üiethers läßt firh diefer Irrthum in der Weife* denken;

daß über den Zeitraum; fiir welchen das Object gegen das fefigefeßte Miekhgeld

geleifiet werden foll; oder über die Zahl der jn-zeuerc gemietheten Sachen geirrt

wird, _erfchieden hiervon ifi der Fall; wenn über die Größe; das Gewicht

u; few. 'r jn-epeviegemtetheten Sache (z. V, über den Flächeninhalt eines ge

Gartens) geirrt wird. Hier ift ein Irrthum über die Qualität vor

16) 41-3. l.. ii. Z. 1. l), äe nciht-rue. ei. rcnä, (19. 1.)
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ifi die Verabredung eines für die Benutzung zu leifienden befiimmten

Aequivalentes) welches mei-ces, auch locarjum (Mieth- und

Pachtgeld) genannt wird. Im allgemeinen gelten für die mer-WZ

ganz diefelben Regeln) welche fiir das pretiuin beim Kaufvertrage ge

geben find 17); namentlich fordert man auch von ihr) daß fie derlei und

ecru fei. Dieielbe muß daher der Regel nach 18) in quantitativ beflimm

tem Gelde beftehen. Wird fiir die gewährte Benutzung ein anderes

Aequivalent) als Geld) z. B. die Benutzung einer anderen Sache ver

fprochen) fo liegt kein Miethvertrag) fondern ein Innominatcontract

vor 19). Ebenfo ift kein Miethvertrag vorhanden) wenn von vornher

ein die Abficht der Contrahenten auf unentgeltliche Benuhung gerich

tet2")F' oder das Miethgeld fo gering befiimmt war) daß man folche-Z

nur als zum Sayein verabredet anfehen kannN). Nachträgliche Er

lafiung oder Umwandlung des Miethgeldes in einen anderen Gegen

fiand hebt dagegen den Charakter des Miethvertrages als folchen nicht

aufN). Ift von Anfang an die Abficht der Contrahenten zwar nicht

auf unentgeltliche Gewährung des Objectes gerichtet gewefen) gleichwohl

aber ein fetter Miethpreis bei der Vertragsabfchließung nicht verabredet

131-..

17)* Vgl. diefes Werk Bd. Al) S. 21 flg. - Gerade in diefer-Aehnlichkeit

zwifchen mercee und preejnm befteht hauptfäGlici) di. Verwandtfchaft zwifchen

Kauf und Miethe. Mitunter wird die mei-ce. auch nretjum genannt) l.. 28.

KÖLN.. 35. s. 1, 1.. 31. 3.1. 1).-i. t. 1.. 10. 3. 2. 1). (ie leg. nahe.

18) Siehe unten S. 717, » '

19) Z. 2. .[. h. t. l.. 1. z. 9, l). ciepos, (16. 3.) - Nicht entgegen i|

l.. 35. 8. 1. l). l1. t. Im er|en Falle diefes Gefeßes war ein beflimmtes Pacht

geld verabredet; der ani Sciflufie erwähnte Fall) welcher die (Compenfation der

Früchte lliercccjjz nmnjne zuläßth- gründet fich darauf) daß ausnahmsweife bei

Paehtgrundfiücken der Pachtzinö auch in erzeugten Früchtenbeflehen kann,

20)1..20,3.1.1). l1.t. ,

21) l.. 46. l). i1. t. l.. 10. F. 111i. l). (le acquir. '. atom. pass. (41, 2.)

Gewdhnlich fagt man) es fei in einem folchen Falle kein Miethvertrag) fondern

eine Schenkung vorhanden (vgl, Glück a, a. Q. Bd. 17) S. 339; Göfchen)

(Zivilrecht Bd. ll) S.- 371)) was auch mit dem Ausfpruche der cit. Gefehe über:

einfi-immt. Es ijt damit jedoch die eigentliche Art des Rechtsgefchäftes nicht be

fiimmt. Daffelbe |ellt fich) je nachdem Sachen oder Dienfie Gegenfland deflel

ben find) als cannnocialum oder precorjum oder als Mandat heraus; inwiefern

diefen Nechtsgefchäften aber der Charakter der Schenkung innewohne) darüber f,

v, Sa vig n y) Shit. Bd. 17) S. 27 flg.) S. 32 flg. _ 3| eine Sache in der

Abficht einer gegen die Miether-auszuübenden Liberalität zu einem niedrigeren

Preife) als fie werth iit (der jedoch für einen Scheinpreie nicht gehalten werden

kann)) vermiethet worden) fo i| eine wahre Miethe vorhanden) welche jedoä)

eine Schenkung in fich faßt. J| nun diefe Schenkung ungiltig) dann kann das

Gefchäft auch nicht aus dem Gefichtspunkte der Miethe aufrecht erhalten werden'.

Das ift der-Sinn der Worte: lacatio nulla eat, in l.. 52. l). ae avant. int. ein

et 11x. (24. 1.) 44 )

22) l.. ö. l., 24. Z. 3. l). l1. t. - l.. 19. 8. 3. l). e06. (wo von *einer

fpäteren Umwandlung des Miethgeldes in Früchte die Rede ift), * Vgl. auch l).

16-18. b. (le liber. [es. (34. 3.) > * - - * *t*

47*



74!) Pacht- und Miethvertrag.

» *tea 11717.7'

  

worden) fo wird niht eigentlih ein Miethvertrag) fondern ein Juno

minatcontract als vorhanden angenommen 23). Man pflegt jedoh in

folhen Fällenmwenn anders für den fraglihen Gegenftand durch Her

kommen ein einigermaßen fefter Marktpreis fih gebildet hat) einen

Miethvertrag als ftillfhweigend auf den ü b lihen) nöthigenfalls

durh Sahverftändige zu ermittelnden) Preis abgefhloffen anzufehen 24).

Deßgleichen bedarf es in den Fällen) wo etwa durch Gefelz der Mieth

preis beflimmt ift) einer befonderen Einigung über folhen niht. Bei

Befiimmung des Miethpreifes kommt es niht darauf an) daß derfelbe

gerade vollkommen dem Werthe des vom Vermiether Geleifieten ent

fprehe; vielmehr liegt es in dem Wefen des Verkehrs) daß jeder der

Contrahenten möglichfi günftige Bedingungen für fih zu erlangen ftrebe)

und folchergefialt) wenn ihm die Umftände günfiig find) den' Anderen

übervortheile 25); nur darf dieß niht mittelfi Anwendung eigentlih

betritgerifher Mittel 26) gefhehen) auh die Grenze der Billigkeit nicht

überfhritten werden 27). Die Fefiflellung des Miethpreifes kann end

lih) wie beim Kaufe) dem Ausfpruhe einer beftimmten dritten Perfon

,von den Contrahenten vorbehalten werden. Jn diefem Falle gilt der

Vertrag dergeftalt als bedingt)) daß er| durh die Seitens des Dritten

vorgenommene Beftimmung derfelbe perfect wird. Kann oder will die

_fer die Beftimmung niht vornehmen) fo ift der Vertrag nihtig 28).

Letzteres ifi auh der Fall) wenn die Beftimmung des Miethgeldes im

allgemeinen auf fremdes Gutdünken oder in das Ermeffen eines der

Contrahenten geftellt i|29). Der Miethpreis kann übrigens entweder)

wie der Kaufpreis) ein: für allemal) areraione oder per near-sionen) 29 a))

1)'.
"_'*“7f" f“ llji 7 x* ((7. ,(

ej; z; U1 *r * :tritt-M

7W ..r-IB Z. 1. lt. l. l.. 22. l). (le praesct“. rat-l). (19. 5.)

24) Am unbedenklichfien ifl; diefes) wenn der Vermiether aus Miethverträ

gen der fraglichen Art ein Gewerbe macht und hierbei fefte Preife hat. In die

fem Falle maht fich der Miether fiillfchweigend verbindlich) auch feinerfeits einen

folhen Preis zu zahlen. Vgl. Glück a. a. O, Vb, 17) S. 345. - uebrigens

ift das wefentlihfte Jntereffe bei der fraglihen unterftheidung zwifhen Mieth

vertrag und Jnnomiuatcontrart dadurch verfchwunden ) daß auch der leßtere bei

uns alsbald nach der Abfchließung) gleich dem Miethvertrage) ein klagbares

Rechtsgefhäft abgibt) während derfelbe nach röm. Rechte erft durch die Erfül

lung eines der Contrahentrn klagbar wurde.

25) l.. 22. g. 3. l.. 23. |1. l1. t.

_ 26) l.. 23. l). l1. t. - Als folche betrligrrifhc Mittel find jedoch hier) wie

beim Kaufe) allgemeine Anpreifungen des Miethgegenflandes niht anzufehen.

27) Hierauf beruht die Auflbsbarkeit des Miethoertrages wegen Verlegung

über die Hälfte; vgl. unten.

28) l.. 25. pe. l). l1. t. An die Entfheidung des Dritten find übrigens die

Contrahenten gebunden; nur bei einer offenbaren unbilligkeit ift ihnen auf das

urbjlrjuln booi rtr-j zu recurriren geftattet; l., 76-79. l). pro 5oci0. (17. 2.)

29) Z. 1. l. l1. t. l.. 25. l). l1. l. l.. 35. Z. 1. ]). e18 contr. enn.. (18,1.)

l.. 1.3. (I. (lo adult. (unt. (4. 38.)

29a) l1. 36. l). l1. l. [1. 1, Z. 15. ]). (le extra. act. (14. 1.) [d. 10. I, 2.

l). (ic leer llltoci. (14. 2.)
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oder relativ) nach Verhältniß des Maßes oder der Zeit der demnächfiigen

Benußung) beftimmt werden) in welchem leßteren Falle derfelbe in der

Regel in wiederkehrenden terminliclnn Leiftungen befteht.

Der Miethvertrag läßt Modificationen und Nebenver

träge aller Art zu) fo weit folche nach der Natur jenes Vertrages ge

dacht werden können) und dadurch nicht wefentliche gefehliclye Beftand:

theile deffelben abgeändert oder befeitigt werden follen30). Die Ge

fammtheit diefer von den Contrahenten vereinbarten Beftimmungen

bildet die 1e11 loeetjonis oder eonäuetionjr, welche vor allem für die

Contrahenten normgebend ifiäi). Hiernach können Miethverträge unter

Bedingungen 32) fowie unter Zeitbeftimmungen abgefchloffen werdenz

die Beifügung der letzteren bildet fogar bei der nur vorübergehenden

Natur der meifien Miethverträge die Regel; wobei denn auch häufig

noch eine befondere Kundigungsfrift vorkommt. Mehrere Vermiether

und Miether haften) wenn fie nicht ausdrücklich eine folidarifcize Haft

verbindlichkeit übernommen haben) nur pro 17111133). Für die Aus

legung der Miethverträge gelten die allgemeinen Regeln über Aus

legung der Verträge. Vor allem aber werden da) wo gewiffe Arten

von Mielhverträgen häufig vorkommen) nach der Ortsgewohnheit und

dem Herkömmlichen zweifelhafte Vertragsbeftimmungen auszulegen und

Lücken des Vertrages zu ergänzen fein 34). uebrigens foll die Auslegung

des Vertrages im Zweifel) wie beim Kaufe gegen den Verkäufer) fo

bei der Miethe zum Nachtheile des Vermiethers erfolgen 35).

Ueber die Verpflichtungen beider Eontrahenten ift

hier im allgemeinen nur zu erwähnen) daß folche nach der Natur

des auf beiderfeitigen Vortheil abzweckenden*Miethvertrages) fich gegen

feitig zur größten Fleißanwendung verbunden find) welche überhaupt in

Obligationsverhältniffen gefordert werden kann) und zwar nicht allein

ritckfimtlicl) des unmittelbaren Gegenftandes ihrer Verpflichtung) fondern

überhaupt in allen Beziehungen) in welchen fie zufolge des Miethver

30) Vgl. jedoch unten die Lehre von den normalen Miethverhältniffen.

31) g. 3.1. 11. t. 11.24.29. 11.11.1. 1.1.1011,',

32) 11. 20. pr. l1. 11. t.

33) l.. 13. 5. 9. l.. 47, l). 11. t. l.. 13. 0. 11. t. - Scheinbar entgegen

ift 1.. 6. 9. 15. 1). common. (13. 6.), wo gefagt wird) daß wenn Mehrere ge

meinfchaftlicl) eine Sache gemiethet haben) diefelben wegen (101113, cnign (Ijijgentjo

und 01131041171 folidarifch haften follen. Dieß hat aber feinen Grund darin) daß

überall) wo ein Contrahent zufolge des Miethverhältniifes mit dem anderen oder

deffen Sachen irgend in Berührung kommt) er für (101113, cnlpo 0te. haften muß.

Da nun derjenige) welcher nur einen ideellen Anthril an einer Sache gemiethet

hat) in Beziehung auf folchen allein nicht culpos handeln kann) fondern feine

0111x171 immer auch den Antheil der uebrigen afficirt) fo liegt es in der Natur der

Sache) daß er folidarifch haftet.

34) 1.. 8. 19. 0.11:.

35) 1.. 39. l). c1e partie (2. 14.) (dgl. auch l1. 21. 33. 34. 1). rie 0011er. eme.

(18. 1.)).
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trages mit einander in Berührung ftehen 36). Hiernach haben diefelben

fowohl wegen (l0l118, als auch wegen cnlpo, und zwar auch wegen jedes

leichten Verfehens (cnlpa lern), einzuftehen. auch in Betreff der in ihrem

Befiße befindlichen Sachen des Miteontrahenten oustorlin zu leiften 37).

Die Klage. mittelfi deren der locnlor feine Rechte aus dem Mieth

vertrage geltend ma>)t. ifi die aclio loculi oder ex 100010 , die des con

cluctor die 361i() conclucli oder er c0n1ll1cl0 38). Jft in der Verletzung

des Miethvertrages zugleich die Verletzung anderer Rechte des Micron

trahenten enthalten. fo concurriren in der Regel mit der Eontractsklage

die betreffenden anderweiten Rechtsmittel electiv39).

:nr Für die weitere Darfiellung erfcheint eine Unterfcheidung zwifchen

Sachen- und Dienftmiethe erforderlich.

Sachenmiethe. Begriff und Eingehung.

Eine Scichenmiethesi)) ift vorhanden. wenn das miethweife zu

benubende Object in einer körperlichen oder unkörperlimen Sache be

fteht.

Was nun zuvörderfi die Art derBenulzung diefer Sache anbelangt.

fo muß folche 86173 rei Zubstnntia gefchehen. .Hierdurch befchränkt fich

denn auch der Gegenftand der lan. cant'. rer-uni auf folche Sachen.

welche eine derartige Benulzung zulaffen und zugleich dem Verkehre

nicht entzogen find 41). Betrachten wir hiernach die einzelnen möglichen

Objecte der Miethe. fo erfcheinen

36) l.. 19. pr. l). l1. i. l.. 5. Z. 13. l). common. (13. 6.) (Vgl. Note33.)

Ein einfchlagender prartifmer Fall findet fich bei Strip p elm a n n . Entfcheid.

des O.:2l.-Gerichtes zu Kaffe( Vb. 3. S. 223 flg. - Fiir folchen Schaden. der

zwar mit dem Miethvertrage in Verbindung firht. aber ohne eines der Contra

henten Verfchulden eintritt. haften fich die Contrahenten nicht aus dem Verträge.

l1. 45. pr. Z. 1, l). l1. t.

37)Z. 5. 1.11. t. i.. 9, z, 3. 1.. 11, g. 3. i.. 13. z, 1. 1.. 2s. z. 7,

1.10. 1.133,1, 1). 11.1. i.. 23. n. (le n. r. (50. 17.)

38) Derjenige. welcher miethweife Dienfte leiftet. hat hiernach. je nachdem

er als l0cnl0r oper-amo] oder conclnctnr oper-Z in Betracht kommt. die nell() locnti

oder ooncluoti, und umgekehrt. was den Dienfiherrn anbelangt. - Einen Fall.

wo die ac-tjo localj 1nd conclncll derfelben Perfon zuftehen. enthält auch l.. 35.

Z. 1. l). l1. t. Bei factifcher Ungewißhrit. welche von beiden Klagen zuftehe.

gaben die Römer eine in lnctuln aoiio, l.. 1. Z. 1. l). (le pruescr. 787l). (19. 5.)

39) l.. 13. pl“. g. 4. 112113.5. 1. 30. z. 2. 1,42, 1.13.1111. 1.

Vgl. jedoch l.. 13. Z. 6. l1. 33. l). (le clnmn() jnlectn. (39. 2.)

40) Was den Namen betrifft. fo kommen. außer den oben fchon erörterten

Bezeichnungen von Miethe und Pacht. auch noch andere vor. z. B, fiir Miethe

bei beweglichen Sachen der Ausdruck: leihen (z. V. Leihbibliothek u. f. w.). für

Pacht: Heuervertrag. Die Pachtung eines ganzen Bezirkes mit allen dazu ge

hörigen Nerhten wird mit dem Ausdrucke nclinocllnllo bezeichnet. Vgl. l3 ö dm er

l. c. lZx. 52. cap. 1. 3. 5. Bei den Römern wird der Pachter eines ländlichen

Grundfiückes colonns, der Miether eines Wohngebäudes jnquilinus, der von

Grundftücken zu zahlende Miethzins per-rio genannt.

41) In der letzteren Beziehung gilt im allgemeinen die Regel. daß Alles.

was Gegenfiand des Kaufee fein kann. auch Miethe zulaffe.
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ga) von körperlichen Sachen. die jtt commeroia, find nur diejenigen

ausgefchloffen. deren Gebrauch lediglich im Verbrauche befteht (rec cott

auuitiliilea). Uebcigens können die Sachen. Mobilien oder Immobilien.

itt speciu oder in gonere 42) beftimmt fein. auch ganz oder nur zu einem

gewiffen Theile. für alle mögliche oder nur für einzelne beftimmte Be

nuhungsarcen vermiethet werden.

lt) Bei dinglichen Rechten an fremden Sachen. welche die ,ganze

oder ,theilweife Benuhung der Sache gewähren. fällt die Vermiethung

des Rechtes mit der Vermiethung der Sache felbft zufammen. Wenn

daher die leßtere auch ein denkbares Object für eine Miethe abgibt. fo

iß die Zuläffigkeit der Miethe doch noch von der fubjectiven Befugniß

des Berechtigten zur Uebertragung der Rechtsausübung auf Andere ab

hängig. So weit diefe ni>)t mangelt. bilden dingliche Rechte der frag

lichen Art einen völlig zuläffigen Gegenftand der looatio coneluctio 43).

So weit ,dagegen dingliche Rechte die Benuhung einer Sache nicht ge

währen. können fie als Gegenftand der Miethe nicht gedacht werden 44),

o) Forderungsrechte find zwar an fich. infofern fie einen Nahen

abtyerfen. nicht als Gegenftand der locatio ausgefchloffen; jedoch wird

eine *Verpachtung von folchen (welche übrigens mit einer Eeffion der

aus denfelben entfpringenden Nuhungsrechte. z. B. der Zinfen. zufam

rnenfallen würde) feltner vorkommen. In einer Beziehung war diefelbe

bei den Römern gewöhnlich; es pflegte nämlich die Erhebung öffent

licher Abgaben. Pächtern - public-ini genannt - überlaffen zu wer:

den; ein Verhältniß. welches auch heutzutage mitunter vorkommt. Auch

läßt fich das im heutigen Verkehre nicht feltene Rechtsgefchäft. mittelft

deffen der Eigenthümer eines Loofes diefes letztere für eine einzelne Zie

hung einem Anderen überläßt. als eine Vermiethung des an den Befiß

des Loofes geknüpften Forderungsrechtes auffaffen.

Das Eharakteriftifche in der Berechtigung des eoncluctor an der

Sache beffeht darin. daß die loc. conciuctio nur ein perfönliches

Recht auf Benußung der Sache gibt") Es kann hiernach jeder mit

Wirkfamkeit vermiethen und verpachten. welmer ein perfönliches Be

nulzungsrewt an der Sache zu ertheilen vermag. Dieß licht vor allem

dem Eigenthümeriö) zu. fofern er nicht durch Rechte Anderer an der

Benußung feines Eigenthums gehindert ift; fodann aber auch dinglich

42) t.. 60. z. 7. o. t1. t.

43) Man denke hier insbefondre an teutfchrechtliche Realrechte. z. V. Zehn

ten. Schenkgerechtigkeiten u. f. w.

44) Hierher gehört insbefondre das Pfandrecht. - Selbfi wenn der anti

chretifche Pfandgläubiger die Sache verpachtet. fo ift doeh nicht das Pfandrecht.

fondern die Sache felbfi: als Gegenftand der iocatio anzufehen.

4s) t.. 39. t), t1 i.

46) Dem Miteigenthümer |eht die Verpachtung feines idealen Aufheller

an dem Eigenthum zu. l.. 35. 8. 1. l). lt. t. Desglrichen darf der Ehemann

die Dotalfachen verpachten, (Vgl. unten Note 169.)
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Berechtigten an der Sache) namentlich dem' Vafall47). .dem ufu

fructuarW)) dem auf eine nabjtaljo Berechtigten) dem Inhaber der

Emphhteufe und Superficies. fowie dem antichretifchen Pfandgläubi

ger49)z endlich auch fogar perfönlick) Berechtigten. und als einem folchen

namentlich dem coucluotor felbft) durch deffen weitere Verpachtung oder

Vermiethung die Afterpacht oder Aftermiethe (Zodiac-clio, suboourluotio)

entftehtöo). - - x

Dagegen kann der Inhaber einer Realfervitut diefe nur zugleich

mit dem herrfchenden *Grundfiückm deffen untrennbares Accefforium fie

bildet. verpachten 51). Derjenige) welchem der 118x18 an der Sache zu

fieht. kann diefelbe nur ausnahmsweife 52) dann vermiethen) wenn eine

folche Berechtigung in der Abficht des Eigenthümers bei Beftellung des

neue lag 53). Aua) den Mitgebrauch kann er miethweife einem Ande

ren überlaffen 54).

uebrigens hangt die Rechtsbefiändigkeit des Miethvertrages nicht

von der rechtlichen Befugniß des locnlor zur Vermiethung ab. Auch

Sachen) an denen derfelbe überall kein Recht hat) kann er vermiethen)

dergeftalt. daß aus einem folchen Vertrage beide Contrahenten einander

völlig verpflichtet werden 54“). Eine Ausnahme hiervon bildet der Fall)

wenn der Miether kraft eines eigenen (dingliäyen) Rechtes an der Same

die Benutzung derfelben dem Vermiether gegenüber in 'Llnfpruclh nehmen

könnte 55). Alsdann erfcheint der Miethvertrag von dem Augenblicke

_ 47) Die Verpachtung des Lehens gehört zu den dem Vafallen erlaubten

Dispofitwnen. ll. k'. 9. Z. 1. Den Vefißern von Vauergütern. welche zu

Colonatrecht ausgethan find. ioürde zwar an fich nach dem Umfange ihrer Be:

rechtigung die Verpachtung zufiehcn. In der Regel muß ihnen aber deßhalb.

weil eigene Vewirthfchaftung des Gutes als Bedingung der Verleihung anzu

fehen ifi. die Befugniß zur Afterverpachtung ohne Zufiimmung des Gutsherrn

verfagt werden. Vgl. Len n ep) von der Leihe zu Landfiedelremt Tit. 9. 8. 8.

Eich h orn) teutfch. Privatrecht 8. 259. 7

48) l.. 9. 8.1. l). l1. t. l4. 29. l). qujl). [nu-i. uauzfr. ulnrn. (7.4.) F1,

l. (le 1181.1. (2. 5.) - Jedoch darf er nicht die Sache zu einem deren Befchaffen

heit wefentlich umändernden oder gefährdenden Gebrauche vermiethen. l.. 13.

8. 8. l.. 15. 8. 4. l). (10 ußufr. (7. 1.)

49) l1. 37. l). lle pigu. auc. (13. 7,) l., 23. pr, l). (16 pign. (20. 1.)

50) Die Zublorolio ift als eine Vermiethung der Sache felbfi. nicht als eine

Vermiethung des perfönlimen Rechtes aus dem Pachtvertrage aufzufafien, Ein

Gefchäft der letzteren Art würde eine - eben wohl ftatchafte) jedoch andere juri

fiifche Verhältniffe erzeugende - Ceffion der Rechte aus dem Pachtvertrage ent

halten. (S. unten.)

51) Das i| der Sinn von l.. 44. l), l1. c.

52) 8. 1. I. (ie neu. (2. 5.) [,4. 8. l). e18 ußu. (7. 8.)

53) Ein Fall. wo dieß vermuthet wird) ift enthalten in l.. 12. Z. 4. l). (le

11511. (7. 8.)

54) l.. 2. 8. 1. -l.. 4. pr. coli.

54a) t.. 9. z. 6. o. 11. e. l.. v3, l). (le con-l. iotleb. (12. 6.)

55) l.. 15. l). elep. (16. 3.) l.. 45. pr. l). .ie [i. F. (50, 17.) l., 40. 8,3,

l), .le- rlequir. e. anno. [e088. (41. 2.)
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an. wo jenes Recht des Miethers in das Leben tritt, nichtig 56)z auch

darf in der Eingehung des Miethvectrages ein Aufgeben des etwa fchon

beftehenden Recines des Miethers an der Sache nicht gefunden wer

den 57). Es kann jedoch der Fall eintreten) daß Jemand. der zwar ein

an fich die Benuhung in fich faffendes Recht an der Sache hat) an der

Ausübung diefes Rechtes aber durch den von einem Anderen ausgeübten

Befilz gehindert wird 58). lediglich zur* Befeitigung diefes Hinderniffes

mit dem Befiher einen Miethvertrag einge-ht. In diefem Falle ift es

nicht die Abficht des Contcahenten) daß der Vermiethec dem Miether

erft die Benutzung der Sache gewähren folle; vielmehr wird bei der Ver

tragsabfmließung das Benuhungsrecht des Miethecs an fich als feft

ftehend oder wenigfiens als möglich unterftellt. und der Vermiether will

dem Miether nur die factifche Möglichkeit von deffen Ausübung (den

Befilz) miethweife gewähren. Ein folcher Vertrag. welchen die Römer

love-no comme-tio p088688j0l1j8 nennen) ift völlig rechtsverbindlich 59).

56) l.. 9. Z. nit. 1'). |1. t. l.. 43. l). (ie ll. l. (50. 17.)

37) [t. 20. l.. 23. l.. 25. (k. l1. t.

58) Diefe Hinderung kann in doppelter Weife gedacht werden. e) entweder

lediglich factifch. kraft de' im Vefiße als folchem liegenden Rechtes. welches der

dinglich Berechtigte erft durch feine petitorifclfe Klage befeitigen müßte. wozu er

aber vielleicht zur Zeit nicht im Stande oder geneigt ift (dgl. l.. 34. Z. 4. l). .le

conlr. eine. [18. 1.)); in diefem Falle trägt die [06. c0ncl. p058e88i0ni3 einiger

maßen *den Charakter eines (zeitweifen) Vergleiches an fich; h) oder rechtlich.

kraft eines dem Vefiger zufiehenden i118 p08ßjcjc-nl1j, z. B. als Pfandgläubiger.

Retentionsberemtigten u. f. w. Vgl, li. 33. 8. 6. l). (io nßnkp. ee 118W. (41. 3.)

l.. 35. 8. 1. l4. 37. l). (l0 pign01-.ncl.(13. 7.)

59) l.. 28. l), (le ncq. e. anno. [i088. (41. 2.) und die in vorherg. Note cit,

Gefehe. v. Savigny. Recht des Vefihes S. 29) 323 (6. Ausg.). Theil

weife abweichend hiervon ift: Schmidt. über das poffefforifclfe Klagrecht des

jurifiifclfen Vefißes gegen feinen Repräfentanten (in der Zeitfchr. fiir (Zivile. und

Prozeß Bd. 14) Abh. 3)F welcher die 10c, pGIZ. mit dem dem loocnor gegen den

oonäuctor eingeräumten Interdictenrechte (l:. 12. l). cle ei [43. 16.)) in Zufam

menhang dringen will. - Die ganze hier kurz zufammengefaßte Lehre wird ge

wöhnlich in einer befchrcinkteren Weife vorgetragen. Man fagt: auch fremde

Sachen können rechtsgiltig vermiethet werden. nur nicht eigene Sachen des

Miethercl; ausnahmsweife kann auch der Eigenthümer feine Sache miethen.

wenn er den Vertrag mit Riickficht auf den Vefig eines Anderen abfchließt. Da

aber für die regelmäßige ungiltigkeit der ]0cnl10 an eigener Sache der gefedliöle

Grund nur in dem felbftftändigen Rechte des Eigenthümers gefunden werden

kann. welches die Benutzung der Sache Seitens deffelben als eine kraft eigenen

Rechtes ausgeiibte. nicht erfi vom Vermiether gewährte. erfcheinen läßt: fo muß

man die betreffenden gefeßlichen Vorfchriften auf alle Fälle ausdehnen. wo der

Miether ein dingliches Recht auf Benutzung der Sache-hat. oder wenigfiens letz

tere mittel| der octjo l-udliejnnn vom Vermiether hätte in Anfpruch nehmen k5n

nen, Hiernach kann denn auch eine con-lucejo p088638j0nj8 nicht allein auf Sei

ten des Eigenthümers) fondern auch anderer dinglich Verechtigter und fogar

dem Eigenthümer als [oe-unn- gegenüber gedacht werden. _ Ein bereits beftehen

des perfönliches Recht auf Benutzung der Sache vermag dagegen den über

diefelbe abgefchloffenen Miethvertrag niemals an fich ungiltig zu machen.
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7*.- -Hinficlotlicio der Abfizließung von PaHtveetLäW find folgende

Perfonen gefeßlici) befchränkc: -

1) Den Curialen (Magiftraten von Mu-nicipien) war die o0nci11cij0

niiennrnm keroln bei Strafe der Niehtigkeit unterfagtW).

2) yaialinj in oiijcjo rei prix-nine principLZ (gewiffe kaiferlirhe Kam

merbeamte) follcen keine fiscalifchen Güter pachten U).

3) Soldaten war verboten) Ländereien zu parhtenz der Verpach

tec jedoch) welcher nicht gewußt) daß der Pachter Soldat feif hatte

gegen (ehteren eine Klage aus dem Vertrage 62).

4) Geiftliclye dürfen außer Kiechengütern keine Ländereien oder

öffentliche Einkünfte pachten 63).

5) Vormünder follen bei Srrafe des Falfum vor abgelegte-e Rech

nung keine fiscalifrhe und kaifeeljche Page-rungen übeenebmen. damit

der Fiscus oder der Kaiiee 'durch das ihm WWWSOÖKW' SNMP'

Pfandrecht der Bevormundeeen nich( gefährdet Werde-ii). -

Die unter 1 bis 4 aufgeführten Verbote dürften dermalen nicht

mehr für anwendbar zu halten fein 65). Das zuleht angeführte Verboc

dagegen halten die meiften Rechtslehrer civilreGtlirl) auch jeht noeh in

der Arc für wirkfam) daß der Paäzter aus einem folchen mit Verheim

lichung feiner Eigenfchafc als Vormund abgefehloffenm Veecrage keine

Rechte erwerbe 66).

Das von manchen Rerhtslehrern angeführte Verbot, daß Hand

werker von geräufGvoller Profeffion fich nicht in der Nähe von Gelehr

ten einmiethen follen. läßt fich gemeinreciytlicl) weder aus der dafür

citirten ie. un. i). (i8 Ziuci. iii). uni). [K011i. (11. 18.), noch aus einer an

* geblieben Obfervanz herleiten 67).

Eine Nöthigung zur Eingehung von Miethverhältniffen findet in

der Regel gefeßlici) nicht fiatt68). Namentlich kann nach Ablauf der

zuecft verabredeten Miechzeit weder der bisherige Miether einen Vorzug

 
.,w

60) l.. 30. (), i1. t.

61) i.. un, (L. qoji). nei ooneinct. yrneä. [iso. (11. 72.)

62) i.. 31. 33. (H. i1. t. i.. 50. l). i1. i. *

63) W0'. 123. cap. 6.

64) i.. 49. i). i). i. i.. 1. Z. 9. i). (ie lege Corn. .ie fois. (48. 10.) l.. no.

c. ne un. e01 our. (5. 41.) Vgl. Marczoll) in Linde's Zeitfchr. ill.

Ab . 19.H65) Glück a. a. O. Bd. 17) S, 300) Note 87, Göfchen) Civilc.

8. e808.

66) Glü> a. a, D, S. 304 flg. Gbfchen a. a. O. unterholzner

a. a. O. il. S. 329. And, Mein. fehr-int Puchta) Pand, Z. 365 i. f. zu fein.

67) Vgl. diefelb. Scbriftfi. a, a. O.

68) *Particularrechtlich kommt es vielfach vor, daß zufolge Regale? die

Staarsgewalt oder Perfonen. welche Rechte derfelben ausüben) die miethweife

»- Ueberlaifung von Gcgenfiänden erzwingen können, z. B, von fehlenden Pferden

für *die Poflen) von Grunbfiücken) die bei öffentlichen Bauten zeicweife erforder

lich find.
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vor anderen Miethern in Anfpruch nehmen 69)) noch der Vermieibd!

verlangen) daß der Miether das Vertcagsverhältniß erneuere 70). Hier)

von finden fich jedoch zwei Ausnahmen in den Gefeßen:

u) Die Pächter öffentlicher Einkünfte (publicuuj, 'eaueiuetukgr

eemjgeuiuin) können nach Ablauf der erfien Pachtzeit genöthigr werden)

die Pachtung) welche nicht wieder fo hoch ausgebracht werden kann)

beizubehalten) jedoch nur dann) wenn fie aus der erften bedeutenden

Ruhen gezogen haben 71).

b) Die Pächter öffentlicher Gitter folten bei der Wiederverpach*

tung unter der Vorausfehung eines gleichen Gebotes ein Vorzugsrecht

haben 72).

Diefe Vorfehriften werden von vielen Rechtslehrern auch für heut

zutage noch anwendbar gehalten 7?).

Rechte aus dem Miethoertrage erwirbt in der Regel nur derjenige)

welcher denfelben in eigener Perfon abf>)loß oder durch einen rechtsgil

tigen Vertreter in feinem Namen abfchließen ließ. Hat jedoch ein Vor

mund auch in eigenem Namen die Sachen feines Mundels verpachtet)

fo kann der leßtere die Anfprume aus dem Vertrage utiljter gegen den

Pachter geltend machen 74).

Was die vom conuuotor kei zu leiftende mercez anbelangt. fo tritt

hier von der allgemeinen Regel) daß folche in Geld beftehen miiffe) die

Ausnahme ein) daß bei der Verpamtung fruehttragender Grundfiücke

die Abführung des Pachtzinfes mittelft einer beflimmten") Quantität

Früchte verabredet werden kann) ohne daß dadurch der Vertrag aufhört

loculio conciucljo zu fein 76). _

Fiir die Abfchließung der 100. ooncl. rerum gelten die oben vorge

tragenen allgemeinen Negeln. Da die ioculjc) _keine Eigenthumsver

äußerung enthält) fo bedarf der Vormund zu folcher keines obrigkeic

lichen Decretes 77). Nach römifchem Rechte follte die Verpachtung der

69) l.. 32. (I. i1. t. Die hier gedrohten Strafen find nicht mehr an

wendbar.

70) l., 11. c). v. t.

71) 1., 11. 3. r. u. (le public. (39,4.) vgl. mit l. 3. 5. 6. o. ae juro um.

(49. 14.)

72) l.. 4. E. 60104:. pruetl. ci', u. [180. (11. 70.)

73) Vgl. Glück a. a. O. Bd, 18) S. 59. Bülow und Hagemann)

Erört. [ll. Nr. 30.

74) l.. 4. (L, que-uno ex facto lutokjs. (5. 39.)

75) ueber den Fall) wo der Pachtzins in einer Quote des Fruchtertrages

befteht) fiehe unten. “

76) 1.. 35. 3. 1. i. f. l). i1. t. l.. 18. 21. (I. i1. t.- Anderer Meinung ift

*com-sind in der Gloffe und l)0ue]]o3 1.0. cup. 6. 8. 6., welche das l0

eugtj in l., 21. oil. als ubu8jye gebraucht barfiellen. .hiergegen fpricht jedoch)

daß die fragliche lex im Titel (le 100x110 vorkommt. Vgl. G lüct a, a.O. Bd.17)

S. 331 flg,

77) Die in der Verpachtung liegende Veräußerung von Früchten ift dem

Vormund auch ohne Decret geftattet. l.. 28. 8. n. l). rie aämjn. tut. (ö. 3-7.)
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Privatgüter des Kaifers gerichtlich und unter Bürgfmaftsleifiung) der

Staatsgüter aber tnittelft öffentlicher Verfteigerung gefchehen") An

die letztere Form find auch dermalen häufig die Verpachtungen von

fiädtifchen und Gemeindegütern particularremtlia) gebunden.

An fich widerfireitet es zwar nicht dem Begriffe der [oo. eonclnotio,

daß die Benutzung der Sache fü r imm er übetlaffen werde 79). Nach

dem fich jedoch für eine derartige bleibende Ueberlaffung der Be:

nutzung einer Sache 80) fchon im römifchen Rechte) noch mehr aber im

teutfchen Rechte mehrfache anderweite Rechtsformen ausgebildet haben s1))

dürfte eine folche in der Form eines eigentlichen ONieth- oder Pachtver

trages heutzutage wohl nur höthft felten vorkommen. Jedenfalls firei

tet für eine Abfchließung auf immer niemals die Vermuthungz viel

mehr muß) wenn über die Dauer der Miethe nichts "feftgefeht ifi)

diefelbe für eine zeitweife gelten) fo daß beiden Theilen Aufkündi

gung freifteht.

4 Wird eine Miethe nach Ablauf der für diefelbe verabredeten Zeit

erneuert) fo wird diefe Erneuerung des Vertrages ralooatio ge

nannt. Sehr häufig erfolgt folche fiillfwweigend) dadurch) daß beide

Contrahenten das Miethverhältniß factifä) fortfehen 82). Jn diefem

Falle gilt die erneuerte Miethe ganz unter denfelben Bedingungen abge

fchloffen) wie die frühere. Namentlich werden die von den Contrahen

ten felbft gefchehenen Pfandbefiellungen auch für den neuen Vertrag als

ftillf>)weigend erneuert angenommen; wogegen die von Dritten in Be:

ziehung auf das Miethverhältniß geleiftete Caution nicht ohne weiteres

für erneuert zu halten ift 83). Es müffen jedoch) wenn eine relooetio

teeita angenommen werden foll) nicht allein die obwaltenden Verhält

niffe von der Art fein) daß daraus ivirklicl) auf den Willen der Con

trahenten) die Miethe zu erneuern) gefchloffen werden kann 54)) fondern

es müffen auch letztere eines jurifiifmen Willens fähig fein. Wenn

alfo der bisherige Vermiether zu der Zeit) wo das Miethverhältniß

78) l., 1 u. 3. (L. (16100. prnecj. ei'. l.. 4. (I. 11c! cecljg. (4. 61,)

79) Ein folches Gefchäft tvürde noch immer den Charakter der Miethe) als

eines rein perfönlimen Rechtes) dadurch bewähren) daß es dem dritten Befibec

der Sache gegeniiber nicht wirkfam wäre.

80) Bei den Römern wird einer continctj() perpetuu (wo die Pachter pet-pe

tuurjj heißen) mehrfach erwähnt. l.. 10. (L. i1. t. l.. (L. 110100. prneci. ei'. (ei,

60mm. lll. Z. 145.

81) Man denke an Emphvteufis) Superfities und die vielen teutfhreälk

lichen Leiheverhältrtiffe.

82) l.. 13. Z. 11. l.. 14. l). i1. t. l.. 16. 6.11.1.

83)1..13.g.11. 0.11.1. 1.16.17. 6.11.1,
84) Befonders dringender Gründe wird eine folche Annahme bedürfen)

wenn vorher eine ausdrückliche Aufkiindigung des Miethverhältniffes ftattgehabt

hat) weil hier die direct entgegenftrhende wbrtliche Erklärung durch die vorlie

gende factifche befeitigt werden muß. am.
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factifch fortgefeßt wurde- wahnfinnig wart fo kann eine Erneuerung

der Miethe nicht angenommen werden 85). ein reiner-litt!: -e-(JJ: des

Ifi bei der urfprünglimen oder erneuerten Eingehung einesMiethz

vertrages über die Zeitt für welche derfelbe Giltigkeit

haben foll- nichts verabredetF - wie folmes befonders häufig bei der

rolootitio tarif-i der Fall fein wird 86)- - fo kann die Frage entftehen

für welchen Zeitraum die Miethe als unwiderruflirh- abgefGloffen zu

halten- und wann daher beiden Theilen ein Kündigungsrecht zu geflat

ten fei. Suchen wir diefe Frage vorerfl aus der Natur der Sache-e ab

gefehen von den vorhandenen befonderen gefehlichen Befiimmungen, -zu

beantwortent fo muß zwar einerfeits angenommen werden- daß, die Con

trahenten nicht einen völlig gegenftandlofen Vertraghaben abfrhließen

wollen/ andererfeits aber muß auch die gegenfeitige, Verpflichtung als

'auf die geringfie Lei|ung„ weiche vernünftigerweife noch als Gegenfiand

des Vertrages gedacht werden kannt befehränit angefehen werden; Als

das geringfte Object eines Vertrages muß nun eine, einmaligeLei

fiung gelten; und es fragt fich daher- was beim Miechvertrage“ als ,ein

malige Leiftung zu betrachten fei. Hierauf ift zu antworten: 4

1) Ift die vermiethete Sache eine folche- deren Benußung nur

innerhalb beftimmter wiederkehrender Zeiten fiattfindetx fo muß die Lei

ftung der Sache während eines folchenZeitabfchnittes- innerhalb deffen

die vollfiändige Benutzung möglich ift- als Einheit angefehent und. die

Miethe im Zweifel wenigftens auf einen folchen Zeitraum fiir gefäileffen

gehalten werden. , »xt-in i *Kann-reda- riet

2) Ift dagegen die Sache eine folchez deren Benutzung in den

einzelnen Zeittheilen fich im wefenclichen gleich bleibt! fo kann an fich

jeder einzelne Moment der Benusung als Einheit gedacht werden, fo

daß in jedem Augenblicke von beiden Theilen das Miethverhältniß auf

gelöft werden könnte. Es läßt, fich aber auch denken- daß. die Contra

henten bei Abfchließung des Vertrages davon ausgegangen feien- eine

befiimmte längere Zeit der Benußung in ihrem Verhältniffe zu ein

ander als einmalige Leifiung zu betrachten; und eine folche Abficht

mußt wenn. fie auch nicht ausdrücklich ausgefproGen iftx doch aus ge

wiffen Befiimmungen gefchlofien werden. Sind nämlich bei Eingehung

des Vertrages gleichmäßige ZeitabfGnitte beftimrnt worden/ fiir welche

die wiederkehrend zu leifienden Zahlungen des Miethzinfes zu entrichten

find oder find folche bei Miethverträgen der fraglichen Art herkömm

(ieh- fo muß man annehmen- die Contrahenten haben diefe ZeitabfGnitte

85) ll. 14. 1). b. t. Es fchließt dieß jedoch nicht aus- daß wenn fpäter der

wiederhergeftellte Vermiether oder deffen Curator in die Fvrtfehung des Mieeh

verhältnilfes Seitens des Miethers einwilligtx die reloceitio mit rückwirkender

Kraft giltig werde. Vgl. Glück a, a. O. Bd. 17t S. 297,

86) Man behandelt diefe Frage in der Regel n ur in Beziehung auf die re

locetia iacira, was jedoch nur eine unvollfländige Erörterung zur Folge hat. . .,

K
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als untheilbarexEinheit angefehen) fo“ daß jede Kündigung die Auflbfung

des Miethverhältniffes nur für den Schluß eines folchen Zeitabfclhnittes

zur Folge haben kann. Fehlt es an einer ausdrücklichen Verabredung

oder einem Herkommen fiir folche Zeitabfwnitte) fo entfcheidet fiir deren

Länge im Zweifel das Maß desjenigen Zeitraumes) mit Beziehung auf

welchen das Miethgeld von den Eontrahenten beftimmt ift.

uebrigens können auch in den unter 1 erwähnten Fällen mehrere

Zeitabfmnitteß von denen jeder an fich1als Einheit gedacht werden

könnte) durch Zufammenfafien unter eine Gegenleifiung nach der ver

muthliclyen Abficht der Eontrahenten als Einheit fich darftellen) fo daß

nur für den» Schluß des folchergeftalt als untheilbar gedachten Zeitrau

mes eine Kündigung ,wirkfam wird. ,

ueber die hier aus der Natur der Sache zu erörtern verfuchte

Frage findet fich nur eine Stelle in unferen Gefehen vor) die fpeciell

von dem Falle der relncatio tacitu redet) nämlich l.. 13. 5. 11. i). h, t.

Hier wird zunächfi gefagt) daß bei Grundfiücken) die zumA>erbau be

ftimmt feien) - wie fich dieß mittelft eines nothwendigen nrgumantum

a contra-io aus dem fpäteren Gegenfalze in) urbnnis nuten] prnecijr ergibt

**- die Pachtung fiillfwweigend jedesmal auf ein Jahr als erneuert

gelten folie) felbfi wenn die urfprungliGe Pacht auf 5 Iahre abge

fchlofien gewefen. Da der Grund diefer Vefiimmung ohne Zweifel

darin befteht) daß die Benuhung eines fruchtcragenden Grundftückes in

der Regel nur binnen Iahresfrift gefchehen kann) fo erfcheint hiernach

das oben unter 1 aufgefiellte Princip gefehlick) anerkannt.

Bei Wohngebäuden (prneciia urbane!) fiellt Ulpian zunächft die

Regel auf: ut, praut quisque hahjlneerit, ita er abligetur. Verfteht

man diefe Worte dahin) daß das Miethverhältniß auf fo lange für m

neuert gilt) als es eben factifci) fortgefeht ift) fo liegt auch hierin eine

Anerkennung der oben unter 2 an die Spihe gefieltten Regel. Der

Iuriit fügt aber die Ausnahme hinzu: nisi in Zariptia certain ternyus

aaniiuacionir ti7) aompreheneum est, d. h. wenn nicht in dem gefchriebe

nen Miethvertrage eine gewiffe Zeit der Miethe zufammengefaßt ift.

Auch hierindurfte nur ein mit dem oben Entwicfelten itbereinftimmen

der Ausfpruci) zu finden fein) dahin gehend) daß) wenn vertragsmäßig

eine gewiffe Zeit als untheilbare Einheit für das Miethverhältniß fefi

gefiellt (zufammengefaßt) ift) bis zum jedesmaligen Ahlaufe diefer Zeit

der Vertrag für erneuert gehalten werden miifie. Die vom Iurifien

nicht beantwortete Frage) wann eine folche „zufammengefaßte Zeit“

als verabredet vorliege) ift mehr quae8li0 [anti, als juris; doch mögen

hierfür im Zweifel die oben aufgefiellten Regeln gelten. Daß aber

ulpian eines fchriftlichen Vertrages erwähnt) diirfte nur aus der

87) Die abweichenden Lesarten concioctjoni und eonaocejone begründen kei

nen uaterfchied.
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uebeechtetr fchrtfilltherxMet-räge auc* Wohnltijgsmiethen zu erklären)

nicht aber dahin* zu verflehen fein) daß die Shriftllhkeit-des Vertrages

eine Bedingung für die Anwendbarkeit des von ihm aufgefielltenSaßes

abgeben foll-e. - In diefer Auffaffung enthalt die l.. 13. dit, nicht

allein keinen Widerfpruh) fondern eine Befiätig-ung der oben aus' der

Natur der Sei-che entwickelten Rehl-sfäße. .

Freilich ift die Auslegung diefer Gefeßflelle-fehr definieren-NH.»

3) Zunähft hat man in Frage- gefreut) ob die fiillfhweigende

Wiederpahtung von fruchttragenden Grundflücken mit Rückfiht aufdie

Obermann übliche Dreifelderwirthfäjaft lL-att auf ein Jahr) auf je drei

Iahre oder überhaupt auf fo viele Iahre als gefht-ofien anzufehen-fei)

als zu einer vollftändigen Benutzung des Pahtgutes in alten Theilen

erforderlich find. Diefe Frage. ift (wie auch die meiflen-Neueren 89)

annehmen) der Regel nach zu verneinen() da auch bei uns* regelmäßig

die Benuhting von fruchttragenden Grundflücken jäh r-'li-h flattfindet)

und es niht darauf ankommt.) daß» der Pächter in allen) von feinen

fubjeeti-ven Einrichtungen abhängigen). Beziehungen den Pahttgegen

fiand fih zu Nutze mahe. Nur dann) wenn das Grundflück ausdrück

lich in einer Eigenfchaft) nach welcher es nur im Laufe mehrerer. Jahre

einmal Früchte“ tragen tvitide) verpirchtet) oder wenn' der Pnhrzkns für

je mehrere zufammengefaßte Jahre beftimmt ift, muß die other-e Zeit

befiimmung a-bgefhloffene oder erneuerte Pachtungs aufeinere folhen

längeren Zeitraum bezogen werden. 0:.)- ' : - uv:- :t-'a iii? .aus

b) Die Worte pro-u quiaqualntlzitneenit beziehen Marthe w) auf

die der erneuerten Mile-che' vdrausgegangene? Miethzeit?) lade-a* fie den

- erften Miethvertrag auch in Betreff der beigefügten Zeiebeßünmung-lols

erneuert anfehen wollem Hieugeg-en fprihc aber votzüglichädtie hiermit

niht übereinfilmmende Betfil-tnmung in Betreff der-pneotl1a'1-tt5-tii!a,.für

welche Abweichung ein Grund itlhterfihttich fein würden ' x

*- - 0)' Gleichen Grund gegen fich hat die Auslegung derer) welhe die

Woete nisl- in ourinlis .cet-tum campus concluolionio coinpnditonanmnrt)

2auf diejenige Miethzeit beziehen) für lvelhe der urfprüngliheMleth:

vertrag abgefchloffen war9l). '

(l) Andere 92) ver-fiehen diefe Worte von einer ausdrücklich-fin den

 

88) Vgl. hierüber insbefondre-Glück a,-a.O. B847) S.278 flg. v'. Bakt

g er o w) Pand. [ll. S.429.

89) Vgl. Thibaut) P. S.) 8.Ausg.) 8.512. Wening-Ingenheim)

* Zivilrecht Z. 260a. E; We-jtphal a. a. D. 8. 905. Pech-tn) geeiihtlihe

.Klagen F: 128. v. Vangerow a. a. O. S. 429; -

90) S. die bei G (fick a. a. O. Note 116 Sit. Vgl. auch Herrejtorff)

im Arch. für civ. Prar. Bd. 3) S. 47 flg. - a)

91) Z. Rb, Vangerow' a. a. Q. S. 433' und die beiG-'lück a. a. O.

Note 63 u. 64 (sit.

92) bez-sek 1. c. 8x). 214. ö. - Gif-htc l1) Ciiojltkchf-Z. W2; Weft

phala.a.O. Glück a.a.O.S.293. * - -
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Fall der 1111001110 verabredeten Zeitbeftimmungzgeine Auslegung) welche)

wenn man der oben gegebenen nicht beitreten will) wohl am meiften für

fich hat.

e) Viele 93) legen auf die Worte 111 801111118 Gewicht und nehmen

an) daß der aufgefiellte Satz nur bei fchriftlicl) errichteten und ver

abredeten Miethverträgen Platz greife. Herrefiorff (Note 90 cit.)

fucht die fraglichen Worte fo zu erklären: 0181 111 (8111110) 8011x1118 (qune

rpeetunl 111110011 10111 ru8l10e1qua111ur11anc1). d. h. wenn nicht in den oben

erwähnten Fällen 1c. k

1') Einige 94) nehmen an) bei fchriftlierhec Vertragfchließung dauere

auch bei 1111111118 nr1111ni8 die Wiederpamtung ein Iahr) - was fich

wohl am wenigften rechtfertigen möchtez und endlich 7

3) find Manche der Anficht) daß ein fchriftlici) erriäneter Mieth

vertrag gar nicht ftillfchweigend erneuert werden könne95).

Wie man aber auch die 11.13. 011. auslegt) jedenfalls wird das z

darin über die 1010011110 Befiimmte) fo weit die Natur der VerhältniffeZZB

es zuläßt) auch auf die erfie) ohne Zeitbeftimmung gefchloffene) MiethZ"

analog Anwendung finden müffen. Bei einer Verbindung von Ge

bäuden und Ländereien als Gegenftand eines Miethvertragesmüffen

die Grundfähe) welche auf den .iyauptgegenfiand des Vertrages anwend

bar find) entfcheiden. _

Scinießlici) ift noch zu erwähnen) daß) wenn eine Kimdigungsfrifi

dem Miethvertrage beigefügt ift) wenigftens für den Zeitraum derfelben

die Miethe ftets ausgehalten werden muß.

Die 10011110 001111110110 rernm kann übrigens fowohl für fich als

,auch in Verbindung mit anderen Verträgen) und zwar im

Verhältniß zu diefen als Haupt- oder als Nebenvertrag vorkommen.

Als Nebenvertrag in Verbindung mit einem Kaufverträge erfcheint z. B.

die Miethe in dem Falle) wenn beim Kaufe verabredet wird) der Käu

fer folle bis dahin) daß er das Kaufgeld zahlt) die Sache miethweife

inne haben W). Die Verbindung eines kaufähnlichen GefGäftes

kommt bei Pachtungen häufig in der Art vor) daß der Pächter das

Gutsinventar oder das zum Pachtgttte gehörige (eiferne) Vieh im Tara

tionswerthe übernimmt) dergefialt) daß er Eigenthümer wird und die

Gefahr der Sachen trägt) fich aber verpflichtet) beim Ende der Pachtung

entweder ein Inventar von gleicher Qualität -und Quantität) wie

das ihm überlaffene) zurückzuliefern) oder das Fehlende nach dem

 

93) Göfchen a. a. O. MarezolL-FZFn der Zeitfchr. für Civilr, und Pr,

Bd. 3) S, 281. Wening-Jngenheim a. a. O. (welcher im übrigen mit

der oben gegebenen Auslegung iibereinzuftimmen fcheint). Dagegen: Weft

phal a. a. O. Z
94) 110101111011, 0118er'. 1. 135. .Thibaut a. a. O. I. 512 und die

Note 9 Cit.

95) Vgl. die bei Glück a. a. O, Note 67 Cit.

96)1..20.s.2. 1.. 21. 1.22. 01,1). 11, t.
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*Tarationswerthe zu decken97). Manche Neuere nennen diefes Gefchäft

0011117101118 socjclne. - Wird eine Sache zur Benußung fo hingegeben.

daß zunächft ein Miethpreis. eventuell aber für den Fall. oaß fie zu

Grundegeht., ein Kaufpreis beftimmt wird. fo entfcheidet der Ausgang.

ob ein-Meth- oder Kaufvertrag anzunehmen fei98).

Zur näheren Begrijfsbefiimmung des Mieth- und Pachtvertrages

erfcheint es angemeffen. in Vergleichung mit mehreren ver

wandten Rechtsverhältniffen die unterfcheidenden Merkmale

des erfieren hier hervorzuheben. " .

_ 1) Die größte juriftifche Aehnlichkeit hat die Sachenmiethe mit

dem K a u fe. worauf auch mehrfach in den Gefehen hingewiefen wird 99).

Beide *werden durch Eonfens abgefchloffen. bei beiden befteht die Leiftung

des einen Theiles in Gewährung einer Sache. die des anderen in Hin

geben von beftimmtem Geld. und über die Befchaffenheit diefer lehteren

Leiftung gelten im wefentlichen gleiche Regeln.

Der charakteriftifche Unterfchied zwifchen beiden Reänsgefchäften

befieht aber darin. daß die Gewährung der Sache bei der Miethe nur

die Einräumung eines perfönlichen Benuhungsreänes. unbefwadet des

fortdauernden Eigenthums und juriftifchen Befißes des Verpachters.

enthält; während die Tradition beim Verkaufe zwar nicht als wefent

liche Bedingung ihrer Wirkfamkeit als Eontractserfüllung. wohl aber

nach der vertragsmäßigen Abficht der Eontrahenten und im naturgemä

ßen Gange des Gefchäftes die Uebertragung des Eigenthums. und jeden

falls die Uebertragung des juriftifchen Befißes zur Folge hat 100). In

Betreff der bei denfelben geltenden Rechtsgrundfäße find beide Gefchäfte

vor allem darin verfchieden. daß der zufällige Untergang der Sache den

Käufer nicht. wohl aber den Miether von der Verpflichtung zurZahlung

des Geldes befreit. daß alfo beim Kaufe der Käufer. bei der Miethe der

Vermiether die Gefahr des Vertrages trägt.

Die Frage. ob ein Kauf oder eine Pachtung vorliege. wird recht

lich hauptfämlici) nur in dem Falle zweifelhaft werden. wenn die noch

nicht feparirten Früchte einer Sache von deren Jnhaber einem Anderen

zu beziehen überlaffen werden. und nun der Zweifel entfteht. ob das

Gefchäft als Verpa>)tung der fruchttragenden Sache oder als Verkauf

der demnächftigen Früchte aufzufaffen fei. Der Unterfchied ift hierbei

zwar nicht fo bedeutend. wie ihn Manche 101) fich vorftellen. Denn

auch als Kauf aufgefaßt. würde das Gefthäfc - eine ennio rei spur-nine

97) l.. 3. l.. 54. 8. 2. l). l1. t. Auch die Gefahr des Sinkens der Preife

muß im Zweifel der Pächter tragen. un terholzn er a, a, O. l1. S.342.

S. auch den lehren Abfchn. diefer Abi).

98) (lui. lll. 8, 146. l1. 20. 8. 1. l). ne prnescr. untl). (19. ö.)

99) pr. I. ll, 1 u. 2.0.11. t.

100) l1. 63. l. 1'. l). .le contr. amt, (18. 1.)

101) 3, B. P u ch ta. gerichtliche Klagen S. 355.

'lll. 48
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- den Käufer nur infoweit zur Zahlung des Preifes verpflichten. als

die Früchte wirklich zur Exiftenz gelangen 102). fo daß auch in diefem

Falle ein die Früchte vor der Separation treffend-er Unglücksfctll. gleich

wie bei dem Pacht. den Veräußerer treffen würde. Wohl aber würde

der Käufer die Gefahr der Früchte alsbald nach deren Exifientroerden

(nach deren Trennung von der Hauptfache) tragen. fo daß er den Scha

den leiden müßte. wenn z. B. die reifen Früchte ohne Iemandes Ver

fchulden von einem Diebe geerntet und geftohlen würden; während bei

einem Pacht auch wegen diefes Schadens der Verpachter fich Abzug am

Pachtgelde gefallen laffen müßte. - Die Frage nun. ob in einem Falle

der fraglichen Art ein Pacht oder Kauf anzunehmen fei. ift zunächft

nach der vermuthlichen Abficht der Eontrahenten zu beantworten. wobei

der dem Gefchäfte beigelegte Namen zwar nicht allein zu entfcheiden

vermag. aber auch nicht ganz außer Betracht fällt. uebrigens dürfte

imZweifel. nach der Vorfchrift der l.; 39. l). (i6 pacljs (2. 14.). eher

für eine Pachtung. als das dem Veräußerer ungünfiige Rechtsverhält

niß zu vermuthen fein 103), “ -

2) Faßt man das Verhältniß des Miethers zu der gemietheten

Sache ins Auge. fo hat die Miethe die größte Aehnlichkeit mit dem

Eommo dat. Das unterfcheidende Merkmal des lehteren befteht aber

darin. daß bei demfelben eine Gegenleiftung Seitens deffen. der die

Sache benußt. nicht fiattfindet 104); abgefehen davon. daß nach römi

fchem Rechte beim Eommodat erfi durch Hingabe der Sache ein klag

barer Vertrag entfland.

3) In ihrer äußeren Erfcheinung hat der Pacht große Aehnlichkeit

mit der Emp h t) teu fe. indem beide Rechtsverhältniffe die Benußung

einer fremden Sache gegen eine wiederkehrende Geldabgabe zum Gegen

102) Die emtio tot axial-nine gilt als unter der Bedingung eines. dem ge

wöhnlichen Laufe der Dinge entfprechenden . Zuftandekommens der Sache abge

fchloffen. Vgl. l.. 8. pr. l). (ie contr. ente. (15. 1.) l.. 8. l). (le bet-geri. e. act,

rene). (18. 4.) l.. 1,1). rie concl. et (lem. (35. 1.) l.. 73. l). ile li. 0. (431.1.)

103) Gewöhnlich fagt man. in einem Falle diefer Art fei ein Kauf. kein

Pacht vorhanden. Vgl. S truben. rechtl. Bed. Bd, 5. Nr. 98, P u chta

a. a. O. Note 101 Cit. S ch w ep p e. röm. Privatr. Z. 464. Freilich wird

.man dieß annehmen müffen. wenn Früchte einer folchen Sache der Gegenftand

des Vertrages find. die iiberhaupt der Fruchtbeziehung halber nicht grpachtet zu

werden pflegt. z. B, wenn Jemand die Jungen. welche ein trächtiges Thiel:

werfen wird. einem Anderen iiberläßt; deßgleichen wenn der Veräußerer der

Früchte die Einerntung vornehmen foll. da es in der Natur des Pachtes liegt. daß

der Pächter die Beerntung bewirkt. Warum aber eine Pachtung nicht vorlie

gen foll. wenn Jemand z. B. in feinem Garten die Einerntung des Obites oder

des Grafes einem Anderen gegen Geld iiberläßt. ifi* nicht einzufehen. Der um

ftand wenigftens. daß der Eigenthümer die Detention des Grundftückes im Gan

zen beibehält. fteht der Annahme einer Pachtung nicht entgegen-Nur kann ein

verbotener Kauf von Früchten auf dem Halme durch den Titel einer Pachtung

nicht gerechtfertigt werden,

104) Vgl. oben Note 21.
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fiande haben. Die älteren römifwen Iuriften waren daher zweifelhaft)

ob der Vertrag) durch welchen eine Emphyteufe errichtet wurde) als

Kaufe oder Miethvertrag anzufehen fei.. Nach einer Entfeheidung

Zenos follte aber jener Vertrag als ein befonderer Confenfualcontract

betrachtet werden 105). Der wefentlichfie Unterfchied -zwifchen Emphy

te-ufe und Miethe befieht darin) daß jener ein dingliches) diefer nur ein

perfönlimes Recht auf Benußung der Sache zu Grunde liegt 106). Aueh

factifch wird eine Unterfcheidung beider Rechtsverhältniffe bei den fcharf

ausgeprägten Merkmalen der Emphyteufe fetten Schwierigkeit machen.

Sehr fmwierig i| dagegen

4) das Verhältniß des Paehtes zur teutfchreciytlicloenLeihe zu befiim

men und zwar insbefondre deßhalb) weil diefes lehtere Rechtsverhältniß

fich im Laufe der Zeit theilweife in den Begriff des römifmremtlichen

Pachtes aufgelbft hat. Während des Mittelalters bis auf die neuere

Zeit war die Mehrzahl der Bauergüter ni>)t freies Eigenthum ihrer

Befißer) fondern einem gutsherrlichen Nexus unterworfen. Seitdem

man auf diefe in unzähligen Abftufungen vorkommenden Verhältniffe

die durch die gefaoriebenen Rechte eingeführten Rechtsbegriffe anzuwen

den fich veranlaßt fah) mußte man theilweife den Befißern ein dingliches

Recht zugefiehen) welches man dann nach Analogie des Lehens und der

Emphyteufe zu beurtheilen pflegte) theilweife aber erkannte man denfel

ben nur ein perfonliches Benuhungsremt zu) auf welches man die Ana

logie des Pachtcontractes anwendete107). Die Frage nun) ob ein Leihe

verhältniß der erften oder zweiten Art anzunehmen fei) kann im concre

ten Falle äußerft fchwierig werden. Zunächft muß der Inhalt der

Leihebriefe in Betracht gezogen werden) wobei jedoch auf den in folchen

für das Leiheoerhältniß gebrauchten Namen 108) weit weniger) als auf

105) [1. 1. (I. (le jure enipbyteuijco. (4. 66.) Z. 3. .l. l1. l.

106) Was hier von der Emphyteufe gefagt wird) gilt auch von der super

fjolec, nur mit dem Unterfchiede) daß der Vertrag) durch welchen folche be

gründet wird) auch nach dem neueren rom. Rechte (wie bei der Emphyteufe vor

der Verordnung drseuKaifers Zeno) nicht als ein felbfifiändiger anerkannt) fon

dern nach Verfchiedenheit der umfiände als ennja oder locntjo bezeichnet wird.

Vgl. l., 1, Z. 1. l). (la ruperllc. (43. 18.) Jedenfalls jfl aber der fraglicheVer

trag) wenn er auch ein der Miethe ähnliches Rechtsverhältniß herbeiführt und

deßhalb von den röm. Iuriften [ocuijo genannt ivurde) von dem gewöhnlichen

Miethvertrage dadureh wefentlich verfchieden) daß er ein din gli ch es Recht be:

gründet; in ioelcher Rücklicht die fragliche loculjo als eine jrregulurjß angefehen

werdän kann) und rechtlich dem contructus empnzieurjcnrlne analog zu beurthei

len i .

107) Vgl. Ei ch h o r n ) teutfch. Privatrecht 8. 259. '

108) S0 kommen die Ausdrücke: locu re ef conferre iuro liereelilurlo etc.,

ausleihen zu Pachtrechte) zu Pachtrechtslehen) als Erbpacht u. f. w. in

Verhältniffen vor) die ebenfo entfchieden dlnglicher Natur find) wie die Erblei

hen) Erbbeftand- und Erbzinsgüter; während umgekehrt Leihen vorkommen) die)

ungeachtet fie in den Leihbriefen auf die Erben geflellt find) dennoch als frei wi

derruflicl) nur für eine perfönliwe Berechtigung gehalten werdm können. Vgl.

48*
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die für daffelbe getroffenen materiellen Befiimmungen) und namentlich

auf erfteren nur in dem Falle Gewicht zu legen ifi) wenn derfelbe fiir

eine entfchieden ausgeprägte Art von Leihe nach Gewohnheit der Gegend

oder Geier. gebräuchlich ift. Sodann kann als Regel aufge|ellt wer

den) daß da) wo ein unwiderrufliches erbliches Befißthum erwiefen ift)

auch eine dingliche) die Analogie des Pachtes im allgemeinen ausfchlie

ßende Berechtigung als deffen Grundlage anzunehmen fteht. Fiir eine

fol>)e unwiderrufliche Erblichkeit find aber fichere Kennzeichen nicht

leicht zu beftimmen) insbefondre weil es häufig zweifelhaft erfcheint) ob

die längere Zeit hindurch factifci) ftattgehabte Vererbung des Befißes

lediglich in einer Eonnivenz des Gutsherrn oder in einem Rechte des

Eolonen ihren Grund habe. uebrigens hat fich eine folche factifche

Erblimkeit auch gar vielfach unter Begunfiigung der Gefehgebung zu

einer juriftifclyen im Laufe der Zeit umgewandelt. Im allgemeinen

können als Indicien der Erblichkeit gelten: die ausdrückliche Erwäh

nung der Erben (rechten Erben) in den Leihebriefen) die Bezeichnung

des Verhältniffes als Lehen) die verhältnißmäßige Geringfügigkeit der

zu leiftenden Geldabgaben und Bezeichnung derfelben als ceindn, die

unveränderte Beibehaltung derfelben lange Zeiträume hindurch) die Felt

fevung eines laucleininm (Weinkaufes) Leihegeldes)) bei d'er Erneuerung)

das dem Leihemanne geftellte Verbot) das Gut ohne Eonfens des Leihe

herrn zu veräußern oder zu verpfänden) die demfelben nach feinem Be:

lieben zugeftandene Befugniß) nach Ablauf der Leihejahre das Gut

abzutreten oder einen neuen Leihebrief zu löfen) die Veftimmung) daß

dem Befländer die Oberbefferung an dem Gute gehören und daß der

felbe zur Erhaltung der Gebäude und Melioration der Ländereien) auch

zur Tragung der Reallaften und insbefondre bei adligen Gittern zur

Leiftung der EontributionW) verpflichtet fein foll) die öfters ftattge

habte Guteranfeßung Seitens des Leihemanns an feine Defcendenten)

Lenn ep) von der Leihe zu Landfiedelremt Tit. ll) 8. 29) 16 u. 18. - Was

insbefondre den Namen Erbpacht betrifft) fo wollen Manche denfelben auf

den Fall) wo dem Berechtigten ein unwiderrufliches Benußungsremt verliehen

ift) - im Gegenfage zu einem verliehenen ämnjninm inilo oder ing usurlknciuß

liei-ecjilnrjuni _ befchränken. Vgl. Bülow und H a g eman n) pract. Erört.

lll. S. 147 flg. Da aber die beiden letzteren Begriffe völlig vag und namentlich

von einem unwiderruflichen Benuhungsrechte nicht clmrakterifiifch verfchieden

find) fo ift durch jene Unterfcheidung practifch nichts gewonnen; wollte man

aber auch einen folchen Unterfchied anerkennen) fo würde es doch unrichtig fein)

aus dem Ausdrucke Erbpamt auf ein vergleichsweife befchränktes Recht fchließen

zu wollen) da nach dem Zeugniß von Lennep a. a. O, 8. 29) Note 25-29

der Name Erbpacht fiir gleiche Verhältniffe) wie Erbbeftand. Erbzinsgut ge

braucht wird) und alle diefe Arten von Leihe im Zweifel der Analogie der Em

phyteufe folgen. Vgl. auch 'Eichhorn a. a. O. s. 160) 259) Note c.

109) Da nämlich das adelige Gut an fich nicht) fondern nur das einem

Nichtadeligen daran zuftehende cldinjnjnm ucjle der Contribution unterworfen

war) fo läßt die Verpflichtung des Vefiänders zur Eontribution auf ein .loun

njuin nelle deffelben (im weiteren Sinne) fchließen.
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namentlich unter Vorbehalt einer Leibzucht) das Vorkommen der In

terimswirthfGaftUP. Fafi alle diefe Merkmale der Erblichkeit find

aber keine untrüglimen 111)) wie denn auch umgekehrt die Zufage einer

Remiffion am Canon wegen Mißwamfes und die Beftimmung von

Leihejahren nicht gegen die Erblimkeit entfcheiden) da insbefondre

die lehtere häufig nur auf die Verpflichtung zur Renovation der Leihe

gegen Zahlung des Empfängnißgeldes hinweijt. Im Zweifel aber

dürfte bei einem Verhältniffe) welches Jahrhunderte fortbeftanden hat)

diefes langjährige Fortbeftehen an fich fchon einen Grund- abgeben) ein

dingliches Recht des Leihemannes an feiner Befihung anzunehmen und

für deffen Aufrechthaltung zu entfmeiden 112). .

Aber auch bei den nicht unwiderruflich erblichen Leihen kann nicht

überall die Analogie des Pachtes angewendet werden. Vielmehr gelten

bei manchen Arten derfelben im wefentlimen gleiche Grundfähe) wie

beim erblichen ColonatrechtllPz und wo auch nach Inhalt der Leihebriefe

oder nach Heriommen das Rechtsverhältniß in allen wefentlichen Be:

ftimmungen nach den Grundfäßen des Pachtcontractes (namentlich in

Betreff der Unwirkfamkeit einem Singularfucceffor gegenüber) der re

mj88i0 inet-cenie, der Tragung der Reallajten durch den Gutsherrn) zu

beurtheilen ift) kommen doch wieder manche Abweichungen vor) z. B.

die befchränkte Befugniß zur Afterverpamtcing 11i).

Gegenfeitige Verpflichtungen der Contrahenten.

l. Verpflichtungen des Vermiethers.

Mit der Erfüllung des Miethvertrages muß) wenn nichts Anderes

verabredet ift) der Vermiether vor-ausgehen. Er muß alfo dem Miether

die Benuhung der Sache gewähren) ehe er das Miethgeld fordern kann.

Zu jenem Zwecke hat derfelbe zunächft den Miether in dasjenige facti

fche Verhältniß zur Sache zu fehen) welches demfelben die Benutzung

der letzteren in der durch den Miethvertrag beftimmten Weife möglich

macht. Dem Miether ift daher) wenn die ihm zugeftandene Benuhung

eine totale) jede Mitbenuhung zur Zeit ausfchließende fein foll) der Be:

filz (die Detention) der Sache) außerdem aber der Mitbefih) fo weit es

die Benutzung der Sache erfordert) einzuräumen 115). Mit der Sache

felbft ift auch Alles dasjenige' zu leiften) was nach allgemeinen Regeln

110) Vgl. Lennep a. a. O. Tit. ll) s. 46. Pfeiffer) pract. Ausf,

Bd. f) S.64, *'

111) Lennep a. a. Q.

112) So erkannte wenigfiens das Oberappellationsgerieljt zu Kaffel in einem

Erkenntnijje vom 18. Ianuar 1815. .

113) Eichhorn a, a. O. 8. 260.

114) Siehe oben Note 47.

115)l..15,8. 1. l). i1. t, )
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als Zubehörderfelben giltUö). Außerdem hat der Verpachter den Pach

ter in die Lage zu verfehen) daß er die Benußung der Sache ganz und

ohne Gefahr der Verleßung fremder Rechte vornehmen kann) weßhalb

er ihn insbefondre von den Grenzen des verpachteten Grundfiiickes) fowie

deffen Servituten) fowohl den ihm zuftehenden) als den darauf haften

den) zu unterrichten hat.

Was den Ort der zu bewirkenden Einräumung anbelangt) fo gel

ten hier diefelben Regeln) wie fiir die Uebergabe der Sache beim Kaufe

(f. diefes Werk Bd. ill) S. 25). Es verfteht fich jedoch von felbft) daß

der Vermiether nicht gerade nöthig hat) behufs der uederlieferung in

Gegenwart der Sache zu erfcheinen; vielmehr genügt derfelbe feiner

Verpflichtung) wenn er den Miether in Kenntniß feßt) daß er ihm die

Befihnahme der am gehörigen Orte befindlichen) dem Miether genugfam

bezeichneten oder bekannten Sache) geftatte) und diefer Befihnahme ein

factifches Hinderniß nicht im Wege fieht, Eine folche' Ueberweifung

kann auch gleichzeitig im Miethvertrage felbft enthalten fein. 1

Die Zeit der Uebergabe beftimmt fich zunächft nach der von den

Eontrahenten getroffenen Verabredung oder dem FYerLommen) welches

lehtere mitunter auch fiir die getroffene Verabredung eine von dem

Wortfinne einigermaßen abweichende Auslegung begründet. Ift für

den Anfang der Miethe keine Zeitbeftimmung getroffen) fo kann jeder

der Eontrahenten die Realifirung des Vertrages fofort begehren. Der

Miethvertrag tritt jedoch in diefem Falle erfi mit dem Zeitpunkte) wo

der eine Theil dem anderen jenes Begehren kund gibt (vom Augenblicke

der Mahnung) in Wirkfamkeit) fo daß von da an die für die Miethe

verabredete Frift zu laufen anfängt. Ift für einen beftimmten Zweck

gemiethet) fo muß der Vecn-iiether die Sache jedenfalls fo zeitig offeri

ren) daß diefer Zweck noch völlig erreicht werden kann.

Der Vermiether muß die Sache als eine gehörig geeigenfchaftete

(res vanille) gewähren. Sind Sachen jn 361101-6 vermiethet) fo haftet

er dafür) daß diefelben diejenigen Eigenfchaften haben) welche deren

Brauchbarkeit für den ausdrücklich verabredeten Zweck) oder) in Er

mangelung eines folchen) fiir denjenigen Zweck) zu welchem Sachen der

Art gewöhnlich benuht werden) oder welchen der Vermiether ohne wei

teres unterfiellen konnte) bedingen 117). ' Jfi eine Sache in specie ver

miethet) fo haftet der Vermiethcr zunächft dafür) daß fie die verfproche:

116) ueber dasjenige) was als Zubehör eines verpachteten Landgutes dem

Pathter zu gewähren' fei) findet fich eine ausführliche Veftimmung in l..19. 8.2.

l). 11. tx, welche jedoch blos auf den Oel: und Weinbau fich bezieht) und für uns

nur infoweit) als etwa noch gleiche laridwirthfcbaftliche Verhältnifle in Uebung

find) anwendbar erfcheint. ueberhaupt ift die Frage) was als Zubehör mit ver

pacdtet fei) mehr factifcher als rechtlicher Natur) und vor allem entfcheidct dar

über der Wille der Eontrahenten.

117) l.. 10. 3. 7, l). v. t.
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nen Eigenfchaften habe) und außerdem) daß die Sache auch wirklich

diejenige Brauchbarkeit gewähre) welche fie ihrer äußeren Erfcheinung

nach darbietet) und welche der Miether nach Lage der Sache unterftellen

konnte 118).

*Während der Dauer der Miethzeit hat der Vermiether den Mie

ther fortwährend in dem die Benußung bedingenden faetifchen Verhält

niffe zur Sache zu belaffen119)) ihn an deren Gebrauch nicht zu hin

dern 120)) und dafür zu forgen) daß dieß auch Seitens Anderer nicht

gefchehe121). Er darf an der Sache keine Aenderung vornehmen) wo

durch deren Benuhung beeinträchtigt würde 122)z vielmehr hat er die

felbe in brauchbarem Stande zu erhalten123)) die dieferhalb erforder

lichen AufwendungenW)) fowie die auf der Sache hafcenden Lafien

und Abgaben 125) zu befireiten und wefentliche Mängel) die im Laufe

der Miethe ohne Verfchulden des Miethers entfiehen) zu befeitigen126).

In folgenden Fällen 177) ift jedoch der Vermiether ausnahmsweife

befugt) dem Miether die Sache vor Ablauf der vertragsmäßigen Miet()

zeit zu entziehen:

1) Wenn der Vermiether der vermietheten Sache felbft dringend

118) l.. 19. Z. 1. 0.11.1. l.. 2. pr. l.. 4. Z. 1. l1. 42. 0.710 not. eme.

rencl. (19. 1.) l.. 69. Z. 6. ]). (le eriot. (21, 2.) Das ädilitifme Edict findet

freilich auf den Miethvertrag keine Anwendung) da) wie U lpian in l.. 63. ]).

.je neu. ea. (21. 1.) bemerkt) Miethfameti nicht zur Zurisdietion der Aedilen ge

hörten. Es war aber auch für diefe Anwendung deffelben kein Vedürfniß vor

handen) weil der Vermiether fchon an fich) auch unabhängig von einem etwaigen

tlolus, bei unbrauchbarkeit der Sache wegen geheimer Mängel das Miethgeld

nicht fordern kann.

119) 1.. 15. g. 1. o, u. t.

120) l.. 7. l.. 30. pr. l.. 35. pr. l.. 60. pr. l). b. t.

121) l.. 9. pr. Z. 1. l.. 25. Z. 1 u, 2. l). 11.1. Nöthigenfalls ifi der

Vermiether verpflichtet) gegen den Störer Klage zu erheben. l.. 60. Z. 5.

[). l1. t.

122) [1. 30. pr. l). l1. t.

123) l., 15. Z. 1. l). 11.1.

124) Bei manchen Miethverhältniffen liegt es jedoch in der Natur der

Sache) daß der Miether die zur Erhaltung der Sache während der Dauer der

Miethe erforderlichen Aufwendungen beftreite) z. V. bei einer Pferdemiethe die

Fütterungskoften.

125) l.. un. Z. 3. l). (je ein puhljeu. (43.10.) l.. 7. pr. ]). 110 puhl. (39,4.)

- Abgaben jedoch) die nur durch den Gebrauch der Sache entftehen) fowie die

jenigen Abgaben) welche auf den Früchten der Sache haften (z. V. Zehnten)) hat

der Pachter zu leiften. l.. 13. l). (ie jllil). in reg. (lot. (25. 1.) l.. 28. x. 11.3

tlocjln. (3. 30.)

126) l.. 15. Z. 1. l.. 25. Z. 2. l). 11. t. *- Bei Wohnungsmiethen liegen

jedoch geringere Reparaturen oft herkömmlich dem Miether ob.

127) Vgl. über diefe Fälle: Glück a. a. O. Bd. 17) S. 373. unter

holzner a. a. O. ll. S. 325. Göfchen a. a, O. ll, S. 383. - Die gefeh

lichen Veftimmungen fprechen zwar nur von gemietheten Wohnungen und Grund

jtücken) die Praxis pflegt fie aber-im Widerfprume mit vielen Theoretitern -

auf alle gemietheten Sachen anzuwenden. '
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bedarflW). Bei Anwendung diefes Sahes) der im Widerfpruche mit

dem ftrengen Rechte nur in einer gewiffen Billigkeic feinen Grund hat)

wird jedoch mit großer Vorficht zu verfahren) und namentlich außer dem

Bedürfniß des Vermiethers auch der für den Miether hervorgehende

Nachtheil und die Frage) ob nicht der Vermiether fein Bedürfniß hätte

vorherfehen und zeitig Vorforge treffen können) in Betracht zu ziehen

fein. Auch ift es angemeffen) daß dem Miether ein durch die Entzie

hung zugefügter pofitiver-Schaden erfeht werde. Im einzelnen Falle

muß das billige Ermeffen des Richters entfcheiden.

2) Zur Vornahme einer) mit Ausübung der Miethe unverträg

lichen) dringend nothwendigen Reparatur der Sache 129). In diefem

Falle i| jedoch der Vermiether unter den geeigneten umftänden dem

Miether zum Erfah des vollen Intereffes verpflichtet.

3) Wenn der Miether fchlecht mit der Sache umgehtjM). Das

richterliche Ermeffen muß hier entfcheiden) ob der Vermiether durch das

Benehmen des Miethers wefentlich gefährdet fei.

4) Wenn der ]0cnl0r zwei Jahre lang den Miethzins niäzt be:

zahltM). Dieß fehr jedoch voraus ) daß die einzelnen Zinstermine

enicht länger) als ein Jahr find. Auch kann (nach den in der Praxis

befolgten Vorfchriften des canonifchen Rechter-ZW)) der Verzug durch

Angebot der Zahlung vor angefiellter Klage purgirt werden.

In den beiden erfien Fällen i| der Vermiether nur fo lange zur

Entziehung der Sache berechtigt) als das Bedürfniß andauert. Der

Miether braucht jedoch fpäter die Sache nicht wieder zu nehmenW))

außer wenn ihm der Vermiether für die vorausfichtlicl) kurze Zwifclnn

zeit eine gleich gute Sache zur Benutzung anbietetW).

In den beiden lehten Fällen fieht es dem Rechte des Vermiethers

auch ni>)t im Wege) wenn er dem Miether irn-allgemeinen verfprochen

hat) ihn nicht vor Ablauf der feftgefelzten Miethzeit zu vertreiben) da

ein folches Verfprechen als unter der ftillfchweigenden Bedingung) daß

der Miether keine Veranlaffung zur Vertreibung geben werde) ertheilt

erfcheint 135).

Wenn nun der Vermiether außer diefen Fällen feine vertragsmä

ßigen Verbindlichkeiten in Beziehung auf Gewährung der Sache zu

erfüllen verweigert) "ei es) daß er entweder ciusdrücklicl) nicht erfüllen

zu wollen erklärt) oder jn 1110m verfeßt) die Erfüllung fiillfmweigend

128) l1. 3, 6.11. t,

129) l.. 3. (I. b. i. Cap. 3. L. (le loc. (3. 18])

130) Vgl. diefelb. Gef, und l4. 54. 8. 1. l). i1. t. U07. 120. cap. 8.

131) [u. 51. s. 1. l.. 56. l). 11. t. "or, 120. cap. 8.

132) Cup. 3. x. eit.

133) 11kg. [t. 24. Z. 4. i1. t.

134) l*- 60. pr. l). |1. t.

135) l., 34. 8. 1. l). l1, t,
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unterläßt) oder pofitiv vertragswidrig handelt) fo kann der Vermiether

zunächft auf Erfüllung des Vertrages in Natur) fo weit diefe nach Lage

der Sache noch möglich ift) Klage erheben. Außer der in allen diefen

Fällen anwendbaren Contractsklage 136) - actia conciucti - wird man

dem Miether für den Fall) daß der Vermiether ihm die bereits einge

räumte Sache eigenmächtig wieder entzieht) die Spolienklage) nach der

in der Praxis derfelben gegebenen Ausdehnung) deßgleiclyen unter den

geeigneten Vocausfehungen des inteeiijcuim quaci ei auf clan] zugeftehen

müffen. Der Miether kann fich aber auch) wenn es fich nur um Auf

wendungen handelt) welche der Vermiether für die Sache zu machen

verpflichtet ift (z. B. nothwendige ReparaturemAbgaben u. f. w.)) da

durch helfen) daß er folche felbft beftreitet 137) und feine Auslagen dem

nächft von dem Miethzinfe in Abzug bringt oder felbftfiändig einfor

dertM).

Unterbleibt aber die Vertragserfüllung Seitens des Vermiethers

ganz oder theilweife aus irgend welchen nicht in der Perfon des Mie

thers liegenden Gründen) fei es nun) daß der Vermiether nicht erfüllen

wollte oder nicht erfüllen konnte) fo hat dieß unter allen Umftän

den die Folge) daß die Verpflichtung des Miethers zur Zahlung des

Miethgeldes infoweit hinwegfällt) als ihm die Benuhung der Sache

entweder gar nicht oder nicht in gehorigem Maße oder gehöriger Weife

136) Diefe erfeht auch die n0tj0 ciainni iniecli dem Vermiether gegenüber)

l.. 13. 8. 6. l), (is äeiinn. ini. (39. 2.)

137) Particularrechtlicl) ift es häufig vorgefchrieben) daß gewiffe Abgaben)

welche auf dem Grundfcücke haften) von dem Miether oder Pathter erhoben wer:

den können ) vorbehaltlich deffen Berechnung mit feinem Verpachter.

138) Vielfach ift dariiber gefiritten) ob der Vermiether auch verpflichtet fei)

die Koften einer fiattgehabten Einquartierung dem Miether zu erfetzen.

Vgl. Glück a. a. O. Bd. 17) S. 395 flg. unterholzner a. a. O. il.

S. 336. v. Vangerow) Pand. iii. S. 4-23. Es kommt darauf an) ob die

Einquartierung in Gemäßheit gefetzlicher Vefiimmungen) oder lediglich factifch)

zufolge der dem Militär zuftehenden phhfifmen Uebermacht eingelegt gewefen ifi.

Im erfteren Falle miiffen diejenigen Gefehe) welche überhaupt das Recht zur

Einquartierung begründen) auch darüber) wer die deßhalbige Luft zu tragen

habe) zur Norm dienen, Vefcimmen diefe) daß die fragliche Lafi lediglich auf

dem Haufe haften und von deffen Eigenthiimer getragen werden folle) fo kann

der Miether nicht allein einen Abzug am Miethgeld infoweit) als ihm durch die

Einquartierung die Wohnung in erheblicher Weife entzogen worden) fondern

auch Erfah aller fonfiigen für die Einquartierung erforderlich gewefenen Auf

wendungen vom Vermiether begehren. Wenn dagegen die Gefehe eine *folche

Veftimmung nicht enthalten) deßgleichen wenn der oben gedachte ziveite Fall ein

tritt) fo kann der Miether zwar den gedachten Abzug am Miethgelde) nicht aber

auch Erfah von pofitiven Aufwendungen in Anfpruch nehmen. Denn die legte

ren erfcheinen nur als ein Schaden) welcher den Miether bei Gelegenheit der

Miethe betroffen hat) und folchen braucht der Vermiether nicht zu erfetzen. -

Die römifchen Gefehe über die Natur der Einquartierungslafi dürften übrigens)

?ls fin das öffentliche Recht einfchlagend) nicht mehr für anwendbar zu hal;

en em.
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gewährt ivorden ift 139). In einigen Fällen fodann berechtigt auch die

theilweife Nichterfüllung Seitens des Vermiethers den Miethew die

Leifiung felbfi zu dem Theile oder in der Art- wie folche der Vermiether

ihm zu gewähren im Stande nnd bereit ift- nicht anzunehmen vielmehr

ganz von dem Vertrage abzugehem fo daß er von feiner Gegenleiftung

völlig frei wird. Endlich ift der Vermiether in gewiffen Fällen nicht

allein der Gegenleiftung ganz oder theilweife verluftig/ fondern zugleich

auch verpflichten dem Miether alles Intereffe zu erfehenx welches

der letztere bei vollftändiger Erfüllung des Miethvertrages gehabt haben

würde.

Nur in den Fällen der leßeeren Art kann man eigentlich fagenf daß

der Vermiether aus dem Miethvertrage noch fortwährend verpflichtet

feiz in den Fällen der erfteren Art fällt nur feine Berechtigung hinweg.

fo daß fich das ganze Miethverhältniß auflöft. Die Frage nun. wenn

der Vermiether dem Miether wegen Nichterfüllung das Intereffe (eiften

müffef läßt fich im allgemeinen dahin beantwortenx daß er dazu ver

bunden feix wenn ihm in Betreff der Nichterfüllung irgend ein Ver

fchulden zur Laft falle. Jin einzelnen aber kommen folgende Fälle in

Betracht.

1) Am unzweifelhafcefien ift die fragliche Verbindlichkeit des Ver

miethers/ wenn derfelbe zur gehörigen Vertragserfüllung im Stande

wäre- demungeaclytet aber irbfichtlich oder aus Nachläffigkeit vertrags

widrig handelt 140)- z. B. wenn er die gemiethete/ in feinem Befiize be

findliche Sache nicht überliefert oder die bereits überlieferte dem Miether

wieder rntzieht- die nöthigen Reparaturen nicht vornirnmt u. f. w.

Soll jedoch *aus einer bloßen Unterlaffung eine zur Leiftung des In

tereffes verpflichtende Vertragswidrigkeit gefolgert werden/ fo muß eine

rechtswidrige Verroeigerung der betreffenden Handlungen vorliegenz in

fofeen man nicht annehmen kannF daß der Vermiether ohne weiteres die

Nothwendigkeit der fraglichen Handlungen im Intereffe des Miethers

habe einfehen können. Eine folche vertragswidrige Verweigerung ift

namentlich dann nicht vorhandenj wenn verabredet ift- daß der Miether

zu Anfang der Miethzeit das locarium entrichten foll„ und deßhalb der

Vermiether bis dahinh daß fin) der Miether zur gleichzeitigen Erfüllung

diefer feiner Verbindlichkeit bereit findet/ die Einräumung der Sache

F unterlcißt.- Die Möglichkein den Vertrag gehörig zu erfüllenh ift übrigens

für den Vermiecher inweit größerem Maße vorhandem wenn derfelbe eine

Sache jn gen-era vermjethet hat. als wenn die Vermiethung il] specie

139) Das Nähere hierüber, fowii-e die hiernächft' erwähnten Fälle z wird

unten bei den Verpflichtungen des Miethers erörtert ivrrden.

140) (t. 7. l.. 24. J. 4c [t. 30. pr. v. [ac. i. - Daß hierbei jedoch die

Fälle auszunehmon- findz wo dcr Vermierher dir Sache wegen iibler Behandlung

odW-Niwtzahlung des Miethzinfrs dent Mir-their entzieht. verfieht fich von

fel .
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ftattgefunden) weil im erfteren Falle dem Vermiether in der Regel eine

Mehrzahl von Objecten zu Gebote ftehen wird) während er im lehrer..

Falle gerade auf das vermiethete Object befchränkt ift. Dieß hat die

Folge) daß in jenem Falle die Verantwortlichkeit des Vermiethers weit

größer ift) indem er auch wegen jeden Verfchuldens in der Auswahl

haftet) während in diefem Falle es genügtF wenn ihm nur hinfiwtlicl)

des fpeciellen Objectes nicht (101113 oder oulpn zur La| fällt 141).

2) In gleicher Weife zur Leifiung des Interefies verpflichtet ifi der

Vermiether) wenn er fich abfiGtlicl) oder durch fein Verfchulden nach

Abfchließung des Vertrages außer Stande verfeßc hat) denfelben zu er

füllenF wenn er alfo z. B. die Sache zerftort oder in nicht herfiellbarer

Weife befchädigt oder veräußert hat. Hiernach erfcheint der Vermiether

fofort nach Abfchließung des Vertrages) auch ehe noch die Miethzeit

beginntF zur gehörigen Sorgfalt in Beziehung auf die Sache dern Mie

ther verbunden. Bei Veräußerungen ift es feine Pflicht) dafür zu for

gen) daß der neue Eigenthumer die Miethe einhalte. Jedoch verpflich

tet ihn die Veräußerung nicht fchon an fich) fondern er| dann zur Lei

itung des Interefies) wenn der neue Eigenthirmer den Miether an der

Fortfeßung des Miethverhältniffes hindertW). Als ein gegen den

Miether begangenes Verfchulden wird es jedoch nicht angefehen) wenn

die vermiethete Sache wegen eines Vergehens ronfiscirt wird) fo daß in

diefem Falle nur Nachlaß am Pachtgeld) nicht Leifiung des Interefies

eintrittW).

3) Ferner muß der Vermiether das Interefie leifien) wenn der

Genuß der Sache dem Miether aus urfachen entzogen oder beeinträch

tigt wird) die fchon zur Zeit der Vertragsabjwließung zufolge man

gelhafter Befchaffenheit der Sache felbfi oder des dem Vermiether an

folcher zuftehenden Rechtes. wenigftens ihrem Grunde nach) vorhanden

waren) wenn entweder der Vermiether diefe Mängel) obwohl er felbfi

fie kannte) auch als dem Miether unbekannt vorausjeßen mußteF bei

der Vertragsabfclyließung verfchwieg) oder wenn diejelben von der Art

find) daß der Vermiether für deren Abwefenheit ohne weiteres zu haften

verpflichtet ift. Was nun

n. zuvörderfi die factifch en Mängel der Sache betrifft) fo

ifi der Vermiether wegen der gehörigen Eigenfchaften der Sache) jo weit

folche fpeciell verfprocixn find 144)) unbedingt auch für das Intcrefle

141) l., 60. g, 7. o. b. c, vgl. mit l.. 45. g, 1. aaa. _

142) l4, 25. Z. 1, l). l1. t. 76th.: aljoquio pkodjbjtus i8 nget. [u. 9.

pr. e011. er|-b. : Si (iominuß non pätjntur.

.
143) l.. 33. pr. l). b. t.

144) Hierher gehört auch der Fall) wenn für das vermiethete Grundfliick

eine befiimmte Größe zugefagt ift. arg. l.. 2. pr. l., 4. 3. 1. l.. 38. l.. 42.

]). (le act. einc. rent). (19. 1.) l.. 69. 8. 6. (ie erjct. (21. 2.) Doch kann nicht

jede Angabe einer folchen Größe im Vertrage, welche häufig nur vohufs Bezeich
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verantwortlich. mag er deren Abwefenheit gekannt haben oder niht-U).

Hat er dagegen die mangelnden Eigenfchaften nicht als vorhanden zu

gefagt. fo haftet er für das Jntereffe nur dann. wenn er den Mangel

wußte und folchen verfchwieg 146). - Jft jedoch der Mangel der zu ge

währenden Eigenfchaften dem Miether bei der Vertragsfchließung be

kannt: gewefen. fo kann der Vermiether hierauf eine wirkfame Einrede

gründen 147).

Schwierigkeit ma>)t übrigens bei diefer Lehre ein Ausfprucl) Ul

pian's in l.. 19. Z. 1. l). |1. t. Hier wird unter Bezugnahme auf

mehrere Jurifien (unter anderen La b e o und S abinus) gefagt: wenn

Jemand Fäffer vermiethe. welche auslaufen. fo fei er wegen des Jn

tereffes verantwortlich. wenn er auch den Fehler nicht gekanntz habe

dagegen Jemand Weideplälze vermiethet. wo ungefunde Kräuter wach

fen. und fei hierdurch das Vieh .umgekommen oder -verfchlechtert. fo

brauche er das Jntereffe nur dann zu leiften. wenn er um den Fehler

gewußt habe. -- Viele wollen diefe Unterfcheidung daraus erklären. daß

bei der Schadhaftigkeit der Fäffer den Vermiether ein größeres Verfchul

den treffe; und dieß Verfchulden finden Einige darin. daß er die Dich;

tigkeit derfelben leicht habe unterfuchen können. während die Befchaffen

heit der Weide zu erforfchen fchwierig fei148)z Andere darin. daß er

dem Mangel bei den Fäffern habe abhelfen können. bei der Weide aber

nichtW). Es dürfte jedoch diejenige Erklärung den Vorzug verdienen.

welche die Entfiehungsgefchichte jener Anficht bei einem Theile der rö

mifchen Juriften (namentlich der oben genannten) wie folche aus l.. 6.

Z. 4. l). (le act. erni. .1 eencl. (19. 1.) fich ergibt. zur Grundlage hat.

Jn diefer Gefeßfielle wird zunächft der Sah aufgeftellt. daß der Verkäu

fer eines Gefäßes. deffen Dichtigkeit er ausdrücklich verfichert habe.

auch den Verlufi erfehen müjfe. der durch deffen Schadhaftigkeit ent

ftehe. Sodann aber wird als Labeo's Meinung angeführt und ge

billigt. daß. wenn auch die Dichtigkeit des Gefäßes nicht ausdrücklich

verfichert fei. dieß fich doch. als in dem Begriffe eines (zur Aufbewah

nung des Grundftückesin Uebereinftimmung mit den vorhandenen Grundbüchern

u. f. w. gefchieht. als eine den Vcrpachter ohne weiteres verbindende Znfage an:

gefrhen werden.

145) 14kg. l.. 13. Z. Z. l). cle nel, unit. rencl. (19. 1.)

146) l1. 19. Z. 1. l). l1. t. l.. 13. pr. l). (|8 act. ernt. 701111, (19,1.) Außer

dem haftet auch der Vermiether für den von den vermietheten Sclaven oderThie

ren dem Miether zugefiigten Schaden infoweit. als die Noralklage. welche durch

das Miethverhältniß nicht ausgefchlojfen wird. gegen ihn begründet ift. l1. 45

b. l1. t.
x 147) l.. 13. Z. 6. [l. (le clarnno ink. (39. 2.) l.. 48. 8. 4. l). (le 21'211.00:

(21, 1.) x

148) Glück a. a. O. Bd. 17. S. 361. Unterholzner a. a. O. [l

S. 335. Weftphal a. a. O. Z. 963. Neuftetel. römifchrcchtl. Unterf.

S. 181. Keller. in Sell* s Iahrbüchern [ll. Heft 3.

149) Gdfchen a. a. Q1!, S. 378.
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rung von Fluffigkeiten befiimmten) Gefäßes liegend) von felbfi verfiebez

daffelbe habe auch Sabinus bei vermietheten Fäffern ange

nommen. Die genannten Iurifien gingen hier alfo von der Anficht

aus) daß die Dichtigkeit des Gefäßes ohne weiteres als vom Verkäufer

oder Vermiether zugefagt anzufehen fei) und daß deßwegen derfelbe

fur das Interefie zu haften habe 150). Der diefer Anficht zu Grunde

liegende Sah läßt fich daher fo hinftellen: der Vermiether haftet auch

dann wegen Mangelhaftigkeit der gemietheten Sache für das volle In

tereffe) wenn die mangelnde Eigenfihaft dergefialt wefentlici) den Be

griff der Sache bedingt. daß diefelbe als fiillfcloweigend zugefagt ange

fehen werden kann. So aufgefaßt enthält jene Gefehfielle fiir die oben

aufgeflellten Regeln nur den Zufaß) daß die eine unbedingte Haftver

bindlichkeit des Vermiethers begründende fpecielle Zufage gewiffer Eigen

fchaften auch fiillfwweigend gefchehen könne.

[I. Befieht der Mangel) welcher den Vermiether an der Gewäh

rung der Sache hindert) in einem 'jtjutn iurj8, fo laffen fich fol

gende Fälle unterfcheiden:

a) Wenn der Vermiether die Sache ausdrücklich als eine folche)

an welcher ihm ein Recht zur Vermiethung nicht zufiehe (z. B. als eine

fremde)) vermiethet hat) fo liegt hierin die Zufage) dafüreinftehen zu

wollen) daß der Eigenthümer (oder wer fonfi dazu im Stande ifi) den

Genuß der Sache dem Miether gewähren werde. Diefer Zufage muß

der Vermiether durch Leiftung des vollen Interefies nachkommen) wenn

er fich) felbfi ohne fein Verfchulden. in Betreff der Möglichkeit) den

Eigenthümer zur Gewährung der Sache zu disponiren) geirrt hat 151).

b) Vermiethet Jemand eine Sache) ohne fich über fein Recht)

kraft deffen er die Vermiethung vornimmt) zu äußern. fo ift der Mie

ther im Zweifel zu der Annahme berechtigt) daß jener unbefchränkt

über die Stiche für die Dauer der Miethzeit zu verfügen befugt

fei152). Wird nun dem Miether der Genuß der Sache von einem

Dritten kraft eines fiärkeren Rechtes 153) entzogen oder gefchmälert) fo

150) Diefe Erklärung gibt u. a. l)0n6]]u8, 60mm. 13. c. 7. 3.15 u. 16,

welcher jedoch aus der betrefienden Gefeßitelle keine allgemeine Regel ziehen) fon

dern lediglich bei den im Gefeße genannten Fäffern fiehen bleiben will. - Vgl.

auch Wening-Ingenheim a. a. O. Bd. 11) S. 201) Note a.

1251) lt. 137. 8. 4. j. i. l). (ia l7. 0. (.15. 1.) Diefem Falle ähnlich i| auch

der) wenn Sachen in genere vermiethet find. und hiernächfl der Vermiether folche

nicht anzufehaffen vermag. Auch hier muß derfelbe das volle Jnterefie leiften)

weil es im Vertrage liegt) daß er für die Möglichkeit der Anfchafiung einfiehen

wolle,

152) l.. 9. Z. l. l). l1, t.

153) Meifiens wird das din gliche Recht eines Dritten hierbei den Grund

abgeben. Es kann jedoch diefes Recht auch lediglich aus dem jurifiifchen Vefilzr

eines Dritten an der Sache hervorgehen.
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muß der Vermiether auch in diefem Falle das volle Intereffe gewäh

ren 154). Manche Rechtslehrer155) find zwar der Anficht) daß diefe

Verpflichtung nur dann eintrete) wenn dem Vermiether der Mangel

oder die Befchränkung feiner Befugniß zur Vermiethung bekannt gewe

fen) wenn er alfo male licle gehandelt habe. Sie erklären dann in 11.9,

kel'. oil. die Worte: toner-j ex cancluoto ei, frui licera von einer Ver

pflichtung des Vermiethers lediglich zur Remiffion des Miethgeldesz

berufen fich aber für ihre eigene Anficht auf l.. 35. pr. l). l1. t. Diefe

Stelle kann jedoch nicht als für die gedachte Anficht entfcheidend ange

fehen werden) und wenn man gleich die lelztgedachte Auslegung der

l.. 9. Z. 1. cjt. nicht gerade für an fich unzuläffig halten kann) fo muß

doch im Zweifel fchon die Analogie des Grundfaßes) daß beim Kaufe

der Verkäufer wegen Eviction der Sache für das ganzeIntereffe haftet)

den Ausfchlag geben 155). - Jedenfalls aber wird der Vermiether von

der Verpflichtung zur Leiftung des Intereffes in dem hier betrachteten

Falle frei) wenn der Mangel feines Rechtes dem Miether bei der Ver

tragsabfmließung bekannt gewefen 157). Hieraus ergibt fich denn

auch) daß

a) der Vermiether) wenn er felbft beim Vertragsabfmluß dem Mie

ther die befchränkte Befchaffenheit feines Rechtes bekannt gemacht hat)

diefem wegen der dadurch herbeigeführten Entwahrung der Sache für

das Intereffe zu haften nicht fchuldig W155); es müßte denn die Ab

ficht des Vermiethers bei der fraglichen Bekanntmachung zu unterflellen

fein) nicht fowohl fich vor den Folgen einer möglichen Entwährung zu

verwahren) als vielmehr eben ohne Rückficht auf die eigene Berechtigung

an der Sache den Miethvertrag abzufchließen und folchergeftalt einen

Fall der unter a) erwähnten Art herbeizuführen.

Befondere Erwähnung verdient noch der Fall) wenn der Ehemann

eine Dotalfame vermiethet hat und während der Dauer der Miethzeit

die Verpflichtung zur Rückgabe der (loc für den Ehemann eintritt.

Hier braucht der Mann die Sache nicht anders an die Frau zurückzu

liefern) als wenn diefelbe fich verpflichtet) die Miethe (gegen Beziehung

der daraus für den Vermiether erwachfenden Nutzungen) fortzufehen159)*

Gibt nun der Mann die Sache zurück) ohne diefes Verfprechen fich

leifien zu laffen) und wird demzufolge der Miether von der Frau ver

 

1510]“. 9. pr. Z. 1. l.. 15. Z. 8. l). l1. t, '

153) Z.V.Glück a. a. O. Bd. 17) S. 366. Wening-Ingenhelm

a. a. Q. ll. S. 206) Note ee. _

156) l.. 8*. l.. 70. l). e16 erlitt. (21. 2.) l.. 43. l). cler not. akut. el ren-l.

"(19, 1.)
157) arg. l.. 1. 3.1. l). ue 30c. eme. eencl. (19. 1.) e, 18. 1.. 27. c). (le

eejct. (8. 45.)

158) arg. l.. 39. z. 5, 1.. 69. o. (le erjcl. (21. 2.)

159) l.. 25. Z. 4, l). (le ualut.. rnntr. (24.3) l.. 1. Z. 15. l). (le .late l)1*"'

leg. (33. 4.)



Pacht- und Miethveetrag. 7627 g

trieben) fo haftet der Mann fiir das Intereffe. Es fällt diefer Fall

daher nicht fowohl unter die Nr. 3) fondern unter die Nr. 2 unferer

Betrachtung. Deßwegen wird den Man-n auch nicht die Einrede be

freien kdnnen) daß dem .Miether fein befchränktes (Docal-) Recht an

der Sache bekannt gewefen fei.

4) Sind Fehler der Sache) für welche) wenn fie zur Zeit der Ver

tragsabfclnießung vorhanden gewefen wären) der Vermiether zu haften

gehabt hätte) erft nach dem Vertrage) jedoch vor deffen Vollziehung

ohne Verfchulden des Vermiethers entftanden) oder find ihmfonfiige

Fehler erft zwifchen der Abfchließung und Vollziehung des Vertrages be

kannt geworden) fo haftet derfelbe zwar nicht fiir das ganze Intereffe)

welches der ?Riether bei Abwefenheit jener Fehler haben wiirde) wohl

aber fiir den dem Miether durch jene Fehler zugeficgten Schaden) wenn

er folche dem Miether bei Ueberlieferung der Sache nicht angezeigt hat.

ueber die Frage) was als Incereffe gefordert werden

könne) entfcheiden die allgemeinen Regeln. Der Miether wird nicht

nur Erfaß des ihm entzogenen unmittelbar aus der Sachbenußung her

horgehenden Gewinnes 1m7)) fondern auch des mittelbar zu beziehen ge

wefenen) infofern nur deffen Beziehung mit Sicherheit zu erwarten

fland) fowie des ihm verurfachten Schadens fordern können. Es wird

dabei jedoch vorausgefeht) daß die Entziehung des Gewinnes oder der

Schaden eine Seitens des Miethers nicht wohl zu vermeidende Folge

der Nichterfüllung des Vertrages Seitens des Vermiethers fei. Wenn

alfo z. B. Iemandem eine Miethwohnung vom Vermiether rehtswidrig

entzogen ift) und derfelbe mi-ethet nun zur Deckung feines Bedürfnifies

eine weit theuerere Wohnung) fo wird er den Mehl-betrag des Mieth

preifes nur dann vom erften Vermiether in Anfpruch nehmen dürfen)

wenn er nachweift) daß er vergeblich gefucht habe) eine in gleichem Maße

feinem Bedurfniß entfpremende wohlfeilere Wohnung zu erlangen 161).

Daher wird der Vermiether i_n der Regel fich von der Intereffeforderung

des Miethers befreien) wenn er demfelben eine gleich gute Sache fiir

denfelben Miethpreis anbietet 162). Vefteht der Nutzen der Sache nicht

160) l1. 24. Z. 4. 11.11. t.

161) Er muß hierbei Zille (1010 111110 verfahren haben) 1.. 28. 8. 2. 1). 11. e'.

Ein folcher (101118 ift aber fchon dann anzunehmen) wenn der Miether die erfte

befte theuere Wohnung miethet) ohne fich nach einer wvhlfeileeen umzufehen.

162) l.. 28. 5, 2. l.. 9. pl". 1). 11. t. Dieß wird jedoch nicht immer ein

treten. Hat z. V. l1. eine zu 50 Thlr. gemiethete Wohnung zu 60 Thlr. an 13.

veraflermiethet) fo befieht das Intereffe) welches der erfte Vermiether (I. wegen

deren Entziehung dem 1. zu präfiiren hat) nicht allein in der Differenz des

Miethzinfes (10 Thlr.). fondern auch dem Intereffe) welches der 1. dem 11.

wegen der Entziehung leiflen muß. l.. 7 u. 8. l). l1. t. Bietet nun (1. dem 11.

eine andere geeignete Wohnung an) fo kann 11. durch deren weiteres Angebot an

13. jedenfalls deffen Intereffeforderung elidiren. Nimmt aber 11. die andere Woh

nung nicht an)-*wozu er nicht genbthigt werden kann)-fo *entgeht dem e.. doch

der Gewinn von 10 Thlr.) welchen er von (1. erfeßt verlangen kann.
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in der Befriedigung eines eigenen Bedürfniffes des Miethers) fondern

in der Verfchajfung eines Gewinnes) fo wird die Forderung auf Erfah

diefes Gewinnes nicht dadurch ausgefchlofien) daß der Pachter anders

woher eine Sache) aus der er ähnlichen Gewinn ziehen könnte) ver

pachtet erhalten hat 163). '

Bei der Liquidation des Intereffes find alle Aufwendungen) welche

der Miether zu machen gehabt hätte) alfo namentlich auch der Betrag

des Pachtgeldes) von welchem der Pachter zufolge der Nichtgewährung

der Sache frei wird) in Abzug zu bringen161). Deßgleimen kommt

darauf die Conventionalfirafe in Anreämnng) welche der Vermiether

wegen Nichterfüllung des Vertrages gezahlt hat) oder zu welcher er ver

urtheilt U165). e

Bei der Beftimmung der Größe des Intereffes kommt übrigens

die) bekanntlich fehr zweifelhafte l.. un. (i, (le senlentije, (luna pro ea,

quoti jniereei, proieruntur (7. 47.) zur Anwendung 166). Der Wür

derungseid ift dabei nicht anwendbar) da die acljc) canclucti nicht ein

resultiert: oder exliiliera zum Gegenftande hat 167).

Sind fruchttragende Grundfiücke dem Pachter entzogen)

fo hat er zur Fejtftellung feines Intereffes) den vermuthlimen Reinertrag

der Grundftücke) beftehend in dem Werthe der zu ziehen gewefenen

Früchte abzüglich der Beftellungs- und Beerntnngskofien nachzuweifen.

Dabei ift im Zweifel die orte-übliche Beftellungsart zu Grunde zu legen)

fofern nicht der eine oder andere Theilglaubhaft zu machen vermag) daß

und welchergefialt der Pachter hiervon abgewichen fein würde. Ift nun

nach diefer zu präfumirenden Beftellungsart in den betreffenden Iahren

wirklich das Grundftück bebaut worden) fo kann der Pachter auf den

wirklichen Werth der gezogenen Früchte refp. der aufgewendeten Koften

feine Forderung gründen. Es muß ihm jedoch auch geftattet werden)

den durchfchnittlichen Werth entweder durch Sachverficindige veranfchla

gen zu laffen) oder nach dem Fruchtertrage einer angemefienen Anzahl

früherer Jahre zu berechnen und darnach Entfchädigung zu fordern.

Gegen die Forderung eines folchen durchfchnittiichen Werthes kann dann

aber der Vermiether einredeweife geltend machen) daß der wirkliche

Werth ein anderer gewefen fei. uebrigens hatder Pachter nichtallein den

Werth der vermuthlicl) zu beziehen gewefenen Früchte (den Minnendus))

fondern auch den der in Abzug kommenden Koften (den Subtrahendus)

163) 1.. 24. g. 4. u. i.. t.

164) t.. 8. 1). |1. c.

165) hr3. l.. 41. 42. i). pr() 80cj0. (17. 2.) l.. 28., i). rie_ act. enn. i-encl.

(19. 1.) ,

„ 166) Die richtige Anwendung diefes Gefehes für den vorliegenden Fall

durfte wohl folgende fein: der unmittelbar aus der Entziehung der Sache her

vorgehende Schaden (der entzogene objective Werth der Venußung) darf niclit_

höher veranfmlagt werden) als auf das Doppelte des Miethgeldes.

167) Göfhen a, a. O. Bd. ll) Z, 397.



Pacht- und Miethvertrag. 769

quantitativ darzuthun. Weift daher der Verpachter nach) daß außer

den vom Pachter angegebenen Befiellungstofien noch weitere aufgewen

det werden müffen) um den vom Pächter berechneten Fruchtertrag zu

erzielen) und läßt fich der Betrag diefer weiteren Koften behufs deren

Abfehung nach den Arten nicht feftfiellen) fo muß der ganze Anfpruch

des Pachters) als auf einer unvollftändigen Berechnung beruhend) zu

rückgewiefen werden.

Was endlich die Zeit anbelangt) wann auf das Intereffe

wegen entzogener Benuhung der Sache geklagt werden könne)

fo fagt zwar l.. 24. Z. 4. i). l1. l.: 0010x1118 si ei kruj non [jener, toliuß

qujnquennji nomjne, slutjln reale 330c eco.; und Manche folgern

hieraus) daß der Miether) dem der Miethgegenftand entzogen fei) als

bald fein Intereffe einklagen könne. Da fich jedoch letzteres überall

nicht zum voraus befiimmen läßt) namentlich die Möglichkeit eintritt)

daß folches durch zufällige Umfiände) z. B. Untergang der Sache) vor

Ablauf der Miethzeit gänzlich verfchwinde) fo ift es wohl richtiger) den

(im Gefehe nicht bezeichneten) Gegenftand jenes dem conciuctar zuge

ftandenen alsbaldigen Klagerechtes auf einen Entfchädigungsanfpruch im

allgemeinen) vorbehaltlich der fpäteren Liquidation im einzelnen) oder

auf einen Anfpruch wegen Cautionsbeftellung (welche jedenfalls begehrt

werden kann 168))) oder auch auf Befreiung von der Verpflichtung zur

Zahlung des Miethzinfes 169) ffir befchränkt zu erachten 170).

Nur als Ausfluß der bisher betra>)teten Verbindlichkeit des Ver

miethers) die Sache im gehörigen Zuftande zu gewähren) kann auch die

Verpflichtung deffelben angefehen werden) gewiffe V e rw e n d u n g e n)

welche der Miether auf die Sache) während er folche befaß) gemacht hat)

zu erfehen. Sind diefe Verwendungen nämlich

1) von der Art) daß damit nur dasjenige befchafft ift) was der

Vermiether dem Miether aus dem Vertrage zu leiften verbunden war)

z. B. die Erhaltung der Sache in demjenigen Zuftande) wie ihn der

Vermiether verlangen konnte) fo ift der Vermiether unbedingt zu deren

Erfahe verbunden) auch wenn er diefelben dem Miether unterfagt haben

follte171). Sind dagegen

168) l.. 4].. l). (ie juclie. (5. 1.) l.. 38. l). pr() 30010. (17. 2.) l.. 16. l).

(L0 il. L). (5. 3.) l.. 4. f). (ie Zepllkiif. (42. 6.) Vgl. auch [u. 58. Z. 2. b. t.

169) Vgl. i.. 10. 1.. 15. g. 111c. 1.. 24. g. uit. u, 11. t.

170) Will man gegen die hier verthcidigte Anficht dem Miether alsbald

nach der Entziehung eine Klage auf fein Intereffe) fowie es fich im voraus muth

maßlich befiimmen läßt) geftatten) ,fo muß man doch jedenfalls dem Vermiether

nachträglich) wenn fich das Intereffe als geringer ausweift) eine Rückforderung

zugeftehcn, Mg. l.. 2. l). ue cunä. :joe raus. (12. 7.)

171) i.. 55. Z. 1. ]). b. t. - Wenn hier allgemein dem Miether Erfaß

auch für den Fall zugefprochen wird) daß er nit glich e Verivendungen auf die

Sache gemacht) fo muß man dieß nach Inhalt der hiernämft citirten Stellen)

fowie nach der Natur der Sache auf einen Fall beziehen) wo die Vorausfehungen

einer uegoliorum geetio für den Vermiether vorlagen, _

Kill. x 49
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1

2) die Verwendungen für Gegenfiände gemacht) welche der Ver

_ miether dem Miether nicht zu leiften gehabt hätte) z. B. pofitive Ver

befferungen der Sache) fo muß im Zweifel angenommen werden) der

Miether habe folche im eigenen Jntereffe zur Vermehrung des von ihm

felbft aus der Sache zu ziehenden Nulzens bewerkftelligt172). Jft der

felbe nun während der ganzen Miethzeit in Benuhung der Sache ge

blieben) fo hat er den zu erwartenden Nutzen von feinen Verwendungen

gezogen) und er kann deßhalb Erfalz derfelben Seitens des Vermiethers nicht

begehren) felbft wenn die Verwendungen noch in der Sache enthalten fein

und deren [Werth erhöhen follten. Gleiches tritt ein) wenn die Sache

dem Miether durch einen Umftand) für welchen der Vermiether nicht

zu haften hat) entzogen wird 173). Wird dagegen die Sache _dem Mie

ther dergeftalt entzogen) daß der Vermiether für das Jntereffe einzu

ftehen- verpflichtet ift) fo fällt unter diefe Verpflichtung auch die Ver

bindlichkeit zum Erfahe der Verwendungen 171)) jedoch wenn diefe dem

Miether fchon theilweife zu Nahen gekommen find) nur nach Verhälr

niß desjenigen Nubens) welcher für den Miether annoch aus folhen zu

erwarten ftand.

Jn beiden Fällen kann jedoch der Miether) ftatt Erfaß der Ver

wendungen in Anfpruch zu nehmen) das Recht ausüben) diefelben hin

wegzunehmen) infofern folche für ihn noch felbftftändig Ruben 'ge

währenz er ift jedoch alsdann verbunden) die Sache völlig in den frü

heren Zufiand wieder herzuftellen) und dafür) daß folches gefchehen

werde) vor der Wegnahme dem Vermiether Caution zu leiften175).

Nur dann tritt ausnahmsweife auch in dem unter 2 bezeichneten

Falle ftets eine Verpflichtung des Vermiethers) für die Verwendungen

Erfah zu leiften) ein) wenn fich nach den befonderen Umftänden an

nehmen läßt) daß der Miether nicht blos in feinem Jntereffe) fondern

zugleich auch in dem des Vermiethers die Verwendungen vorge

nommen habe) und auch im übrigen die Vorausfehungen einer nüv

lichen Gefchäftsführung vorhanden find. In folchen Fällen braucht

dann auch der Vermiether fich die Wegnahme nicht gefallen zu laffen

Sonftige Verpflichtungen des Vermiethers während der Dauer

der Miethzeit find theils Folge befonderer Vertragsbeftimmungen) theils

treten fie zufolge des allgemeinen Principe; ein) daß die Contrahenten

in allen ihr Vertragsverhältniß berührenden Punkten fich die größte

Sorgfalt zu (elften fchuldig find. Dahin gehört insbefondre die Vek

172) Als eine folche vom Pachter lediglich in feinem Intereffe gemachteAl-f

wendung erfcheint insbefondre auch die auf *dem Grundfliicke gemachte Ausfaat

Diefe erhält daher der Pachter felbfi dann nicht erfetzt) wenn er keine Ferch"

bezogen und daher eine relnj88j0 merceäjs begründet ift. Siehe unten.

173) l.. 9. g. 1.171,1.

174) t.. 61. pl'. o. 11. e.

175) l.. 19. s. 4. d, u. t.
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bindlichkeit desjenigen) welcher in einem Lagerhaufe) unter Vorbehalt

des eigenen Verfchluffes deffelben im Ganzen) einzelne Räume vermie

thet hat) für die Sicherheit der letzteren zu wachen 176)z während der

Vermiether des ganzen Lagerhaufes wegen Bewachung nicht verantwort

lich ifi 177). -- Ueber die durch den Mielhvertrag begründeten Verbind

lichkeiten hinaus haften Wirthe und Schiffer für die von ihnen

zufolge ihres Gewerbes in dem Gafthaufe) der Stallung oder dem

Schiffe aufgenommenen Sachen (16091111), indem fie) ohne Rückficht

auf eigenes Verfchuldeit) jeden diefe Sachen betreffenden Schaden zu

erfehen haben) toenn folcher nicht durch unabwendbaren Zufall oder eige

nes Verfchulden der Reifenden veranlaßt ifi178). Die weitere im rom.

Rechte begründete Verpflichtung jener Perfonen zum Erfaße des Dop

pelten) wenn der fragliche Schaden durch fie felbft oder die von ihnen

bei ihrem Gewerbe gebrauchten Leute verübt war 179)) ift im heutigen

Rechte nicht mehr anwendbar.

Endlich ift der Vermiether verpflichtet) dem Micther) infofern

diefer alle feine Verbindlichkeiten gegen ihn erfüllt hat) jederzeit) ins

befondre aber am Schlujfe der Miethe) freien Abzug zu gewähren)

namentlich ihn nicht zu hindern) die eingebrachten Sachen) feien es

eigene oder fremde) mit fich zu nehmen 1791). Verroeigert der Vermie

ther dieß gefchehen zu laffen) fo fieht dem Miether außer der Eontracts

klage die ualic) 1111 011111119111111111180) und) wenn ein Wohngebäude Ge

genftand der Miethe ift) ein befonderes Interdict) (lo niigrnncla genannt)

zu 181). Der diefe Freiheit des Abzuges bedingenden Befriedigung des

Vermiethers fieht es gleich) wenn es nur an ihm felbft liegt) daß er

noch nicht völlig befriedigt worden ift. - Auch wenn der Vermiether

unabfichtlici) Hinderniffe gefchaffen hat) welche dem Heraustragen der

Sachen entgegenftehen (z. B. wenn er die Thüre des Haufes verengert

hat)) ift er verpflichtet) dem Miether die Möglichkeit zum Abziehen zu_

verfchaffen und daher die nöthigen Abänderungen auf feine Koften vor;

zunehmen 182).

176) l.. 60. s. 6 11. 9. 1). 11.1. l.. 1, 6. i1. t.

177) l.. 55. l1. 60. Z. l). i). i1. t.

178) Lit. big. naulae, onnlianeg, stniiuiciiii' 11i racapla raslilunnl. (.1. 9.)

Das Nähere über diefe durch das prätorifche Recht begründete Verbindlichkeit

muß befonderen Artikeln vorbehalten bleiben.

179) 'l"jl. big. 111111 111171313113 1171111118, cuupoues) staiiniurios. (47. 5.)

17941) l., 19. Z. ii. 'l). l1. t. l1, 11. 6, i1. l. l.. 33. l.. 34. i). (i0 111111111.

i111'. (39. 2.)

180) 1.. 19. 3. 5. 1). 11.1.

181) '111. big. ae 1111311111110. (43. 32.) Diefes Interdict da-.tert 30 Jahre

und geht auch gegen die Erben. l.. 1. Z. 6, eoci.

182)1.. 19.s.5.1).11.1.

49*
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Verpflichtungen des Miethers.

Diefe laffen fich unter drei Kategorien bringen:

i. Zahlung des Miethgeldesz

il. Gehörige Behandlung der Sache;

iii. Rücklieferung der letzteren.

i. Die Verpflichtung zur Zahlung des Miethgeldes bildet

die wefentliclyfie) rein aus dem Vertrage hervorgehende Verbindlichkeit

des Miethers. Diefelbe ift eine obiigaijo cinncij, d. h. der Miether muß

den .Vermiether zum Eigenthümer des gezahlten Geldes machen 183).

Was den Ort der Zahlung anbelangt) fo entfcheidet darüber zu

nächfi die etwa getroffene Verabredung. Hat eine folche nicht fiattge

habt) fo muß im Zweifel der Ort der Erfüllung des Eontractes auch als

Zahlungsort gelten.

Was die Zeit der Zahlung betrifft) fo braucht das Miethgeld)

wenn nichts Anderes ausgemacht oder durch Herkommen begründet ift)

erft annSchluffe desjenigen Zeitraumes der Miethe) für welchen folches

gefchuldet wird) entrichtet zu werden. Eine Ausnahme nehmen Manche

für den Fall an) wenn Pachter oder Miethbewohner eines Haufes das

Grundftück oder die Wohnung vor dem Ende der Miethzeit verläßt)

weil für diefen Fall dem Vermiether in l1. 24. Z. 2. l). i1, t. geftat

tet wird) cum jia Zliiljm tiger-e. Aehnliche bGründe indeffen) wie

die oben (S. 769) bei der Auslegung des h4 diefes Gefehes erörterten)

treten auch hier ein) um eine anderweite Auslegung diefer Gefehftelle

zu begründen. Es können nämlich zufällige) im Laufe der Zeit vor

kommende Umfiände (z. B. Untergang der Sache) anderweite Benuhung

derfelben durch den Vermiether) die Folge haben) daß der Miether) der

die Sache verließ) von der Verpflichtung zur Zahlung des Miethgeldes

ganz frei wirdz und bei diefer Ungewißheit würde es fich nicht wohl

rechtfertigen) wenn man den Miether zur alsbaldigen Zahlung des erft

in der Zukunft fälligen Miethzinfes verurtheilen wollte) -- abgefehen

auch von der in dem Verlufte des internem-inn) liegenden Unbilligkeit.

Hiernach muß man wohl als Gegenftand des in l1. 24. Z. 2, cit. gefiat

teten Klagrechtes lediglich die Anerkennung der Verbindlichkeit-im allge

meinen 184) oder eine etwa geforderte Eautionsleifiung anfehen. Diefe

lehtere wird der Vermiether häufig auch dadurch herbeiführen können)

daß er die von dem Miether in die Wohnung eingebrachten Sachen

zurückhält.

Ift ausdrücklich verabredet) daß der Miether das Miethgeld zu

Anfang der Miethzeit entrichten folie) fo braucht doch im Zweifel der

Miether mit der Zahlung nicht gerade vorauszugehen) fondern jeder

183) hr3. l.. 11. 8. 2. l), rie act. eine. eeiicl. (19. 1.)

184) Hierfür fcheint l., 55. 8. 2. l). h. t. zu fprechen.
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Theil kann verlangen. daß Zahlung und Einräumung der Sache Zug

um Zug gefchehe. 4 7

Die Zeiträume. an deren Schluffe oder für welche zum voraus

jedesmal der entfprechende Theil des Miethgeldes zu leiften ift. befiim:

men fich zunächft nach Verabredung oder Fyerkommen. z Eventuell ent

fcheidet der Zeitraum. mit Beziehung auf welchen die Eontrahenten das

Miethgeld beftimmt haben; und wenn eine derartige Befiimmung nicht

ftattgehabt. fo muß die ganze Miethzeit als der fragliche Zeitraum

gelten.

Die Verpflichtung zur Verzinfung des Miethgeldeextritt nicht von

felbft mit deffen Fälligkeit. fondern nur zufolge eines Vertrages oder

Verzuges einW-f). welcher“ letztere der befonderen Begründung durch

Mahnung oder Feftfeßung eines ("o8 jnlnrp6|inn8 bedarffl '

Die Verpflichtung des Miethers zur Zahlung des Miethzinfes ifb

übrigens abfolut dadurch bedingt. daß ihm die Benutzung der Sachen!

vollem Maße gewährt worden 1Ui). Die letztere ift irberanchdann als

gewährt anzufehen. wenn der Vermiether die Sache dem Mietherge

hörig anbot und diefer fie nicht annahm. und 'hierauf diefelbe während

der Miethzeit zur Dispofition des Miethers fiand. oder ivenn in fon'

ftiger Weife der Miether felbfi an der unterbliebenen»Gewährungder

Nulzziehung Schuld war187). In diefen Fallen kann der Vermierhei:

ungeachtet der unterbliebenen Benutzung Seitens des Miethers (fei es.

daß diefer die Sache niün benußen wollte. oder aus einem in feinen

Verhältniffen liegenden Grunde nicht benutzen konnte). den Miethzins

fordernW). infofeen nicht Umftände eintreten. die den Miether. auch

wenn er die Sache angenommen hätte. von feiner Verpflichtung frei

gemacht-haben würden. Hat der Vermiether die vom Miether nicht

angenommene Sache anderweit benutzt (z. B. wieder vermiethet oder

die Früchte derfelben bezogen). fo muß er den gezogenen Nutzen auf das

vom Miether zu zahlende Miethgeld abrechnen189). Zu einer folchen

weiteren Benuhung ift der Vermiether berechtigt. fobald der Miether

' 185)l.. 54.111'. 0.11. t. l.. 2. [n17, C. l1. t. l.. 17. Z. 4, ]). (ie.- 118m'.

(22. 1.)

186) i.. 9. 8. 1. 4. 6. l.. 28. Z. 2. i. i“. l.. 30. pr. Z. 1. l.. 33. l). ]1,t.

187) Von diefem Gefichtspunkte betrachten Manche auch den Fall. wo der

Vermiether die Sache wegen iibler Behandlung dem Miether entzogen hat. weß

halb fie den letzteren alsdann bis zum Ende der Miethe das Miethgeld zu zahlen

fchuldig“ halten (vgl. Wening-Ingenheim a. a. O. ll. S. 208. Note l1).

jedoch wohl mit unrecht. da in der Vertreibung des Miethers ein Aufg eb en

des Miethverhältniffes im eignen Intereffe des Vermiethers zu finden ift. l) 0

nell. 1. e. cap. 7. Z. 18. - Auch kann es als ein Verfchuldrn des Miethers

nicht angefehen werden. wenn er durch den Erwerb des Eigenthums an der

Sache die Auflöfung des Miethvertrages herbeigeführt hat. l.. 19, Z. 6. l). n, t.

188) l.. 27. z. 1. j. k, 1., 53. g, 2. n, 11, c.

189) arg. l.. 19. s. 9 u, 10. o. n, t, - ueber den gezogenen Nutzen muß

der Vermiether Rechnung ablegen. '
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.

zu erkennen gibt) daß er die Miethe nicht ausüben wolle. Verpflichtet

zu jener Benutzung im Intereffe des Miethers dürfte dagegen der Ver

miether nur infoweit zu halten fein) daß ein ojfenbarer böfer Willen

deffelben) zufolge deffen er eine vollkommen annehmbar fich darbietende

Gelegenheit zur anderweiten Benutzung ausfchlägt) ihm nicht zu Gute

gehalten werden kann) vielmehr dem Miether zu ftatten kommt.

_, .Hat nun der Vermiether die Benuhung der Sache gar nicht ge

währt.) fei es) daß er dieß nicht konnte oder nicht wollte) fo kann er

Überall kein Miethgeld verlangen. Ift der Vermiether zwar bereit) die

Sache zu gewähren) jedoch nur unvollftäfndig oder nicht gehörig) fo

|eht in gewiffen Fällen dem Miether das Recht zu) die Miethe ganz

aufzugeben) ,fo daß er dadurch von der Zahlung des Miethgeldes frei

wird. Es find dieß nach den Gefelzen folgende Fälle: ,

| 1) Wennder Vermiether nicht vom Anfang an zur Gewährung

*der Sache bereit ift oder diefelbe dern Miether im Laufe der Miethe fiir

einen erheblichen Zeitraum entzieht) fo braucht der Miether folche auch

für die fpätere Zeit nicht mehr anzunehmen) zumal wenn er inzwifhen

in andere Verhältniffe fich eingelaffen hat) welche ihm die Benutzung

der friiher gemietheten Sache nicht mehr thunlicl) machen190). Der

Verzug oder die Entziehung muß jedoch von Bedeutung fein; eine ge

ringe Verzögerung oder Befchränkung) welche dem Miether keinen

Schaden bringt) ändert nichts an deffen Verpflichtung 191). Auch i|

*unter Umfiänden der an der alsbaldigen Leiftung gehinderte Vermiether

berechtigt) den Miether dadurch bei dem Vertrage zu halten) daß er ihm

eine andere ebenfo gute Sache fiir die Zivifmenzeit einräumt192).

2). Wird die Suche in, einer fo mangelhaften Befcha-ffenheit ge

währt) daß man annehmen kann) der Miether wurde) wenn er folche

unterftellt hatte) den Miethvertrag nicht eingegangen fein) fo ift der

Miether ebenfalls vom Vertrageabzugehen berechtigt193). Hiermit im

Zufammenhimge fteht '

190) 1.. 24. z. 4. l.. pl". 1). n. t,

191) l.. 24. S. 4. [4. pr. l). i1. t.

192) i.. 60. pr, l), l1. t. Die Billigkeit muß hier entfcheiden.- Daß aber

im allgemeinen und unter allen Umitänden der Miether fich die Lei-fiung eines

anderen ebenfo guten Objectes gefallen laffen müjfe) fo daß er bei deffen Angebot

an den Vertrag gebunden wäre) ift in den Gefeizen nicht begründet. Nur die

Forderung aufErfaiz eines befonderen Interejfes wird durch ein folches Angebot

in der Regel ausgefchloffen werden, Vgl. l.. 9. pl'. l.. 28. Z. 2. 1). b. t. und

oben Note 162.

193) i.. 25. Z. 2. l.. 27. pr. 1). i1. r. Die gefeizlicl) angeführten Beifpiele

find) wenn der Miethwohnung das Licht verbaut) oder ein wefentlicher Theil

derfelben durch einen Bau entzogen wird) oder ohne Verfohulden des Miethers

zertriimmerte Fenfcer und Thliren nicht wieder hergeftellt werden. Hierher ifi

auch zu rechnen) wenn fich Wanzen im Haufe vorfinden. Vgl. unterholz

nSer8-g. a. O. ll. S. 3.23. Bülow und Hagemann) pract, Erört. lll

0.

7.
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3) der Fall. wo der Miether durch gerechte Furcht veranlaßt wird.

die gemiethete Sache zu verlaffen194).

Außer diefen Fällen muß man auch wohl dann. wenn die Sache

überhaupt unvollfiändig oder nicht gehörig befchaffen angeboten wird.

und diefe Mangelhaftigkeit lediglich in dem vertragswidrigen Willen

des Vermiethers. welcher vollftändig zu leiften im Stande wäre. ihren

Grund hat. dem Miether die Befugniß einräumen. die Annahme der

Same zu verweigern. und dadurch. infofern nicht ein gehöriges Ange

bot Seitens des Vermiethers zeitig nachgeholt wird. die Wirkfamkeit

des Vertrages dergeftalt zu annulliren. daß er vom Miethgelde frei

wird.

Jft nun aber die Sache dem Miether theilweife oder in mangel

hafter Befchaffenheit gewährt worden. ohne daß ihm deßhalb das Recht

zuftand. die Miethe ganz aufzugeben oder daß er von diefem Rechte

Gebrauch machte. fo ift er verpflichtet. das Miethgeld. jedoch nur nach

Verhältniß der ftattgehabten Gewährung. zu entrichten. Die deßhal

dige Berechnung geftaltet fich einfach. wenn in genere gemiethete Sachen

nicht in gehöriger Zahl oder überhaupt der Miethgegenftand nicht die

ganze Miethzeit hindurch gewährt ift. indem hier die Rate des Mieth

geldes nach der Größe der geleifteten Zahl. refp. derZeitdes Genuffes 195)

fich befiimmt. Jft dagegen die gemiethete Sache nicht vollftändig ge

währt worden oder hat fie Mängel gehabt. die der Miether fich nicht

gefallen zu laffen braucht196). fo kann der Strenge nach das zu zah

lende Miethgeld nur fo fefigeftellt werden. daß der objective Werth. den

die Sache bei einer vollftändigen refp. fehlerfreien Leifiung gehabt haben

würde. fowie der. welchen die wirkliche Leiftung gehabt hat. ermittelt

und nach Verhältniß des lehteren zum erfieren die Rate des Miethgeldes

 

194) l1. 27. s. 1. l). l1. t. Als gefeßliches Veifpiel ift die Furcht vor dem

Einfturze des gemietheten oder des Nachbarhaufes zu nennen. l.. 28. l., 33.

1). ile clnrnn. int. (39. 2.) - Die befonders in früherer Zeit vielfach erbrterte

Frage. ob Furcht vor Gefpenfiern die Miethwohnung aufzugeben berechtige. ift

wohl nicht abfolut zu verneinen. Können Thatfachen juriftifcl) erwiefen werden.

die einen fonft ganz vernünftigen und beherzten Mann jtußig und ängftlich

machen miifien. fo wird man dem Miether. namentlich wenn derfelbe einem un

gebildeten Stande angehört. das Recht zum Ausziehen nicht verfagen können;

denn es kann weder die Nachweifung einer wirklichen Gefahr. noch einer befon

deren Kiihnheit verlangt werden. Vgl. Glück a. a. O. Bd. 17. S. 480. -

Viele wollen freilich die Gefpenfierfurmt gar nicht mehr gelten laffen.

195) l.. 9. Z. 1, 6. l., 25. 8. 2. l.. 33. l). l1. t. Jfi der Genuß der

Sache ein folcher. der nicht fortwährend gleichmäßig. fondern nur in einzelnen

Zeiten fiattfindet (z. B. der Fruchtertrag von Grunbfiiicken). fo kann natiirlich

nur diejenige Zeit in Betracht kommen. welche den Genuß gewährt.

196) Nur in dem Falle. wenn Furcht den Miether zum Aufgeben der

Sache berechtigt hätte. er aber dejfenungeachtet die Miethe beibehalten hat.

kann er wegen der ausgefiandenen Furcht einen Nachlaß am Miethzinfe nicht

begehren. l1, 28. pr, l). l1. e.
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berechnet wird 197). uebrigens foll der Miether nicht gleich wegen jeder

geringen Belafiigung einen theilweifen Erlaß des Miethgeldes in An

fpruch nehmen 198)) fowie umgekehrt eine geringe Erweiterung des Ge

brauches des Miethers den Vermiether nicht zur Erhöhung feiner An

fpriiclw berechtigen dürfte 199).

Die vorgetragene Lehre vom Nachlaß am Miethzinfe hat

eine im ganzen confequente Anwendung bei dem Pa chte fruchttra -

gender Grundftürke gefunden) geftaltet fich hier aber nach der

Natur der Verhaltniffe einigermaßen eigenthiimlich 200). Die dem

Pachter eingeräumte Benutzung der Grundfiiicke befteht in der Bezie

hung der auf folchen erzeugten Früchte) in deren Werth der Pachter

nicht allein Erfalz fiir das Pachtgeld) fondern auch für die Beftellungs

kofien fowie fur feinen Unternehmergewinn zu finden gedenkt. Es

laßt fich daher nicht allein dann) wenn die Sache feldft201)) fondern

auch wenn deren Fruchtertrag dem Pachter entzogen ift) behaupten) daß

der Pachter das Pachtobject nicht genoffen habe. Der Fruchtertrag ift

jedoch kein fefier) fondern nach Befchaffenheit des Jahres bald ein grö

ßerer) bald ein geringerer. Diefe Üngewißheit kennt der Pachterz er

kann und muß fie bei Feftfehung des Pachtgeldes berückfimtigen und

hat deßwegen auch die deßhalbige Gefahr zu tragen. Dagegen pflegt

doch auch in der Regel die Differenz von gutem und fchlechtem Ertrage

zwifchen gewiffen Grenzen zu fcinvanienz nach dem zwifchen diefen

Grenzen liegenden Durchfmnitte pflegt das Pachtgeld befiimmt zu wer

den) indem man dabei auf außerordentliche Ereigniffe) welche einen

noch größeren Minderertrcig herbeifuhren können) nicht rechnet; daher

kann man denn auch nur innerhalb jener Grenzen die Gefahr als vom

Pachter übernommen anfehen. Sind dagegen durch außergewöhnliche

Ereigniffe die Feuchte dergeftalt gemindert worden) daß der Ertrag eines

197) Z.B. eine zu 100 Thlr. anzufchlagende Miethwohnung ijt zu 80 Thlr,

vermiethet worden; der Vermiether hat aber mehrere Zimmer nicht einzuräu

men ver-möcht) fo daß der vom Miether benutzte Reft der Wohnung um 40 Thlr.

geringer als die ganze Wohnung) mithin zu 60 Thlr. anzufchlagen ift. Das

in diefem Falle vom Miether zu zahlende Miethgeld wird weder 60 Thlr.) noch

etwa 80-40 - 40 Thlr. betragen) fondern nach der Proportion 100 : 60 _

80 : x fich auf 48 Thlr. befiimmen. - Da) wo fich annehmen läßt) daß der ver:

abredete Miethpreis von dem wahren Miethwerthe der Sache nicht wefentlich

abweiihe) wird man in der Praxis mit einer Taration des wirklich Geleifieten

abkommen.

198) l.. 27. pl'. i). 11. t.

199) arg, l. 19. z. 7. n. v. t. Vgl. Note 9.

200) Vgl. hierüber Glück a, a. O. Bd, 17) S. 447 flg. Schweppe)

im jur. Mag. Heft 1) Nr, 4. W. Sell) über die reinigen) mercecljä bei dem

Pachtvertrage wegen zufälliger Verhinderung des Früchtebezuges; im Arch. für

civ. Prar. xx. S. 188 flg. v. V a n gero w) Pand. lll. S. 420 flg.

201) Geht das Grundfiücl? felbft z. B. durch ein Erdbeben unter) fo hat die

Befreiung des Pachters vom Pachtgelde durchaus nichts Eigenthiimlicijes.
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gewöhnlichen fchlechten Erntejahres noch nicht einmal erreicht worden

ift) dann kann man fagen) der Pachter habe von der Sache nicht, in

der Weife Nutzen ziehen können) wie er zu erwarten berechtigt war) er,

kann deßwegen auf Nachlaß am Pachtgelde Anfpruck) machen. Diefe

Betrachtung liegt folgenden für die relujssjo luercecljs aufgeftellten ein

zelnen Sälzen zu Grunde: *m* -

1) Der Schaden muß durch außergewöhnliche nicht in der natürli

chen Befchaffenheit des Grundftü>es begründete Ereigniffe) denen der

Pachter Widerftand zu leiften nicht im Stande war) verurfacht fein. Dahin"

gehören Befchädigungen durch Menfchen (Krieg) Brand) Diebftahl))

durch Thiere) die in ungewöhnlicher Weife von außen auf das Grund-

ftück eindringen (Wild) Mäufe) Krähen) Heufwrecken u. f. w.) oder

durch ungewöhnliche Naturereigniffe (Sonnenbrand) außerordentliche

Ueberfmwemmungen) Hagel) Wolkenbruch) Krankheit der Früchte

u. f. w.). Dagegen kann Nachlaß nicht begehrt werden wegen eines

Schadens) der aus der eigenthümlichen Befchaffenheit des Grundftückes

oder deffen Zubehör hervorgeht) z. B. wenn der Minderertrag durch

Ungeziefer oder Unkraut) welche auf dem Grundfiü>eiheimifch find)

Ueberfmivemmungen) welche das Grundftück feiner Lagenach regelmä

ßig betreffen oder durch das Alter der auf dem Grundftücke befindlichen

Anpflanzungen veranlaßt worden ift 201).

2) Der Schaden muß ein bedeutender fein203). Ueberfchreitet

der Minderertrag nicht die Grenzen) innerhalb deren nach der Natur

des Pachtvertrages die Gefahr als vom Pachter übernommen anzufehen

ift) fo ift kein Grund zum Nachlaß vorhanden. Auf Verlegung über

die Hälfte kommt es dabei nicht an 201). _ »

3) Der Schaden muß gerade darin beftehen) daß er die gehörige

Fruchtbeziehung hindert. Diefe ift aber als vollendet zu betrachten)

fobald der Pachter die Früchte in gehöriger Qualität und Quantität

202) l.. 15. g. 2. 3. 5, 1125.96, 0.11. t, l.. 8. 1.180.111,

cap. 3. li. (le loc. _et 60ml. (3, 18.)-In l.. 15. Z. 2. l). cjl. hat die Erklärung

der ejlin , quelle al( jpän t0 orinntur Schwierigkeiten gemacht (vgl. Sell a. a. Ö.

S, 205 flg.). Daß damit Fehler) die. in der fortdauernden Befchaffenheit der

Sache ihren Grund haben) gemeint feien) läßt fich wohl nach dem ganzen Zu

fammenhange nicht bezweifeln) wenn gleich die von Ulpia n angeführten Bei

fpiele nicht völlig klar den Sinn belegen. Eine Aenderung des aufgeftellten

Grundfalzes ift auch nicht durch cap. 3. ll. eit. bewirkt) denn hier ftehen die

Worte: eltjo rei lediglich im Gegenfalze zu der culpa caluui. und bedeuten: Wi

derwärtigkeit der Um ftä nde. Es verfieht fich übrigens von felbft) daß) wenn

das Grundftück Fehler hat) für die der Verpachter einitehen muß) der Pachter

deßhalb Herabfelzung des Pachtgeldes im allgemeinen verlangen-kann; diefe ift

aber von der befonderen rc-lnjssjc) mercaclic wegen Minderertrag des einzelnen

Jahres verfchieden.

203) l.. 25. z. 6, d. n. c.

204) Dieß war die Anficht mancher älteren Rechts-lehrer. Vgl. Glück a.»

a. O. S. 465 flg.
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percipirt) d. h. felbft oder durch feine Leute von Grund und Boden ge

trennt hat) da hierdurch der Pächter Eigenthümer der Frucht wird.

Das fchadende Ereigniß muß hiernach die Früchte vor der Perreption

betreffen) wobei es jedoch dem Pächter nicht zum Schaden gereicht) wenn

deffen benäwtheiligende Wirkungen erft nach der Perception an denTag

treten 205).

4) Bei Beftimmung des Nachlaffes am Pachtgelde kommen nie

mals die Koften der Ausfaat in Anfchlagz deren Verluft hat vielmehr

ftets der Pächter zu tragen 200). Hat das Grundftück gar keine Früchte

getragen) fo hat der Pächter auch kein Miethgeld zu entrichten 207).

Bei theilweifem Frnchtertrage foll auch das Miethgeld pro. kater entrich

tet werden 200)) wobei nur zweifelhaft erfcheint) ob das Verhältniß des

Werthes der wirklich bezogenen Früchte zu dem durchfchnittlichen Nor

malerträge des Grundftückes oder zu demjenigen Erträge) welchen das

Grundftü> ohne das fchadende Ereigniß in dem betreffenden Jahre

muthmaßlich geliefert haben würde oder etwa zu dem mindeften Erträge)

mit welchem der Pächter hätte zufrieden fein müffen) der Berechnung

zu Grunde zu legen fei. Von diefen Alternativen möchte die erfte vor

der letzten) fowie auch wohl (wenigftens in der Praxis) vor der zweiten

den Vorzug verdienen209). “

5) Der Anfpruch auf Remiffion fällt weg) wenn der Pächter auf

folche verzichtet oder alle Unglücksfälle übernommen hat. Eine folche

Verträgsbeftimmung umfaßt auch die fogen. 0118118 ine01ici83i111i(ganz

außergewöhnliche Unglücksfälle)) dagegen im Zweifel nur folche Ereig

niffe) welche die Früchte) nicht aber auch die Sache felbft betreffen 210).

Die Wirkungen eines Verzichtes können auch durch eine die Remiffion

ausfchließende Ortsgewohnheit herbeigeführt werden.

6) Ift der Pacht auf mehrere Jahre gefchloffen) fo erfcheint der

Verpachter berechtigt) dem Pächter den reicheren Ertrag des einen Jäh

205) Z. B. wenn die Frucht zufolge der Witterungsverhältniffe fchon bei

der Perceptivn den Keim des baldigen Verderbens in fich trägt. - Der unter 3

aufgeftellte Rechtsfatz ift zwar nicht ausdrücklich in den Gefetzen auSgefproclJen)

ergibt fich aber bei einer confeqnenten Durchführung der Lehre von felbft. Da

überhaupt die kemjssjc) mercrnix nur in der aus dem Wefen des Pachtvertrages

hervorgehenden Eonfequenz) nicht in befonderen Billigkeitsriickfimten gegen den

Pächter ihren Grund hat) fo ift die Anficht derjenigen) welche über jene Confe

quenz hinaus) aus einer vermeintlichen Villigkeit) dem Pachter auch wegen

f p äterer die Früchte betreffender unglücrsfälleRemiffion gewähren wollen) um

fo weniger zu vertheidigen ) als eine jede folche Villigkeit andererfeits eine Härte

gegen den Verpachter enthält. Vgl. G lück a. a. O. S. 439 flg.

206) e. 15. g, 2. 7, d. 11. 1., Vgl. Note 172.

207) 1., 1s. z. 2. 1). 11. t.

208) l.. 1s. g. 7. i), 11, r.

- 209) Hierfür entfcheidet fich auch v. Vangerow a. ä. O. S. 422) ohne

jedoch der anderen Alternativen zu gedenken.

210) 1.. 8. (1. 11. t, Vgl. v, Vangerow a. a. O. S. 423,
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res auf den zur Remiffion verpflichtenden Minderertrag des anderen in

Anrechnung zu bringen. Sind die fchlechten Jahre) in welchen ein

Nachlaß ftattgehabt) vorausgegangen) fo kann der Verpachter das nach:

gelaffene Pachtgeld von folchen nach Ablauf der gutenJahre noch for

dern) felbft wenn er den Nachlaß. früher unter der Bezeichnung als

Schenkung verwilligt haben follte. Gingen die guten Jahre vorher)

fo darf der Verpachter für das eintretende fchlechte Jahr den Nachlaß

verweigernz hat er folche-n aber unter-Vorwiffen um den reirheren Er

trag früherer Jahre einmal bewilligt) fo gilt nunmehr der Nachlaß als

eine Smenkung) die er nicht widerrufen kann 211). Als der zur Com

penfation geeignete Mehrertrag muß dasjenige angefehen werden) was

über den Normalertrag des Grundfiückes hieraus gewonnen wird)*in

foweit nicht etwa der Pachter durch befondere Bemühungen oder Auf

wendungen diefen höheren Ertrag* erzielt hat. Auch dürfte es billig

fein) daß diefer Mehrertrag zunächfi dem Pachter) auf feinen Ber

luft an den Befiellungskofien der fchlechten Jahre zu Gute gerechnet

werde 211).

7) Daß endlich die Verpflichtung zum Nachlaß dann hinwegfällt)

wenn der Pächter felbft den Schaden verfmuldeter Weife veranlaßt oder

nicht abgewendet hat) verfteht fich-von felbfi.

Die Klage) mittelft deren der Vermiether die Zahlung des Mieth

geldes fordert) ift die ncljc) loeati, Entfteht Streit darüber) ob der

Vermiether vollftändig und gehörig feine Verpflichtungen erfüllt habe)

und welches geringere als das verabredete Miethgeld zu entrichten fei)

fo hat der Vermiether als Kläger den. Beweis zu führen) fobald es

fich um die Frage handelt) in welcher Vollftändigleit und um welche

Zeit die Sache dem Miether eingeräumt fei. Dem Miether dagegen

liegt der Beweis einer etwa von ihm behaupteten Wiederentziehung der

bereits eingeräumten Sache vor geendigter Miethzeit) einer Mangel

haftigkeit derfelben oder der Unmöglichkeit des gehörigen Fruchtgenujfes

an folcher u. f. w.) fowie der quantitativen Richtigkeit des aus diefen

Gründen begehrten Nachlaffes am Miethzinfe ob. -

.Hat der Miether zum voraus das Miethgeld bezahlt) und es tre

ten Umfiände ein) wegen deren er einen Nachlaß in Anfprurl) nehmen

könnte) fo kann er lnittelfi der Contractsklage (acijo eonclucti) das Zu

vielgezahlte zurücrfordern 219*). Jn einigen Fällen wird dem Mieth-er

diefe Klage auch behufs der Freigebung von dem noch nicht gezahlten

Miethgelde zugefprochen 211).

211) r. 1313.10.11. 1. t.. 8. 6.11.1.

212) Ueber die Frage) inwieweit der Pächter bei einer zweiten Ausfaat in

demfelben Jahre einen Nachlaß am Pamtgelbe begehren könne) vgl. S ell a. a,

O. S. 232. '

213) 1., 19; 3. 6. ]). n. t. ev . ,

214) t.. 10. 1.. 13. s, 9. 1) v. t. Vgl. auch l.. t8. d. cie ni). leg. (31.3)
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uebrigens verdient hier noch erwähnt zu werden) daß außer dem

Falle) wo der Miether das Miethgeld zu Anfang der Miethzei t

zu zahlen verfprochen hat) derfelbe niemals) wenn er wegen des Mieth

geldes belangt wird) an demfelben auf den Grund der Einrede des nicht

gehörig erfüllten Vertrages ein Retentionsrecht mit dilatorifcher

Wirkung geltend machen kann. Denn entweder hat die mangelhafte

Vertragserfüllung während der Zeit ftattgehabt) für welche das Mieth

geld begehrt wird) und dann kann der Miether wohl Nachlaß am Mieth

gelde nach Maßgabe der nicht gehörigen Erfüllung) nicht aber Rück

behaltung des ganzen Miethgeldes in Anfpruch nehmen; oder die Ein

rede des nicht erfüllten Vertrages betrifft eine andere Zeitz dann kann

der Vermiether für diejenige Zeit) während welcher er vollftändig gelei

ftet hat) auch den vollftändigen Miethzins begehren) und der Miether

kann fein etwaiges Intereffe wegen Nichterfüllung während der betref

fenden anderen Zeit nur etwa im Wege der Eompenfation der Mieth

geldforderung des Vermiethers gegenüber geltend machen 215).

ll. Weniger ausfmließlicl) aus dem Vertrage hervorgehend) viel:

mehr zugleich auch durch das Intereffe des Vermiethers an der Erhal

tung der Sache begründet und bedingt erfcheint die Verpflichtung des

Miethers zur gehörigen Behandlung der Sache während der

Miethe. Es ifi diefe Verpflichtung im Vergleich mit der unter l. er

örterten mehr negativer Natur) indem fie im wefentlichen darauf hin

ausläuft) daß der Miether dem Vermiether an dem Eapitalwerthe der

Sache fo wenig als möglich Schaden thue. Nur infoiveit) als diefer

Zweck pofitive Handlungen erheifcht) welche zufolge der dem Miether

eingeräumten Benutzung nur diefer letztere gehörig vorzunehmen im

Stande ift) erfcheinen auch pofitive Handlungen als in der hier frag

lichen Verbindlichkeit des Miethers begriffen. Hiernach entfcheidet fich

auch die Frage) ob die Annahme und Benutzung der Sache lediglich ein

Recht oder auch eine Pflicht des Miethers fei? In der Regel ift die

er|e Alternative zu bejahen) weil meifiens der Vermiether gar kein

rechtliches Intereffe dabei haben wird) daß die Sache wirklich benußt

werde. Der Miether kann daher in fol>)en Fällen die Benutzung der

Sache verweigern) unbefchadet natürlich feiner Verpflichtung zur Zah

lung des Miethgeldes. Wo aber ausnahmsweife die gehörige Benutzung

der Sache wefentli>) zu deren Erhaltung in gutem Zuftande beiträgt_

wie dieß z. B. in der Regel bei fruchttragenden Grundftücken der Fall

ift) _ da erfcheint auch wegen des obwaltenden Intereffes des Vermie

thers die Benutzung der Sache als eine Pflicht des Miethers 216))

vorausgefelzt) daß ihm diefelbe in gehöriger Weife angeboten werde.

215) Vgl. Sintenis) über die fogen. erregt. n0n nclinml, contr., in

Linde' s Zeitfchr. Bd. 16) S. 287 flg.

216) l.. 24. 3. 2. l.. 25. Z, 3. l). l1. t, - Vgl. auch l.. 32. e011, und

unten. .*7 l »lc
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Verweigert daher in einem folchen Falle der Miether die Annahme)

fo i| der Vermiether auf lehtere oder auf fein Jntereffe aus dem Con

tracte zu klagen befugt.

Hat nun der Miether die Sache angenommen) fo ift derfelbe zwar

zu deren Benutzung berechtigt217)) zugleich aber verpflichtet) behufs

Erzielung diefes Nuhens ftets fo zu verfahren) wie ein forgfältiger

Mann in Beziehung auf eine ihm zugehörige Sache zu handeln pflegt.

Er hat hiernach den Capitalwerth der Sache fo viel als thunlich zu

fchonen) und überhaupt diefelbe fo zu behandeln) daß eine nachhaltige

Benuhung) fo weit folche nach der Art des Gegenftandes möglich i|)

ftattfinde. Wefentliche Veränderungen darf er an der Sache ohne Ein

willigung des Vermiethers nicht vornehmen. Die Aftervermiethung ift

ihm zwar) wenn niäns Gegentheiliges verabredet ift) gefiattetW))

jedoch nur infofern) als dadurch nicht ein Gebrauch herbeigeführt wird)

welcher von demjenigen) den der Vermiether bei der Vertragsabfmlie

ßung zu unterftellen berechtigt war) wefentlicl) verfchieden ift 219).

Vor allem aber hat der Miether bei der Benuhung die Vertrags

beftimmungen zu wahren 220). ueberfmreitet er die Art oder den Um

fang der ihm durch folche geftatteten Benuhung) fo .nacht er fich eines

kurtum 118118 fchuldig 221)) und es hat diefes die Wirkung) daß er für

jeden Nachtheil) welcher die Sache zufolge diefer Gebrauchsüberfmrei

tung) wenn auch ohne fein Verfchulden) betrifft) zu haften hatW).

Außerdem hat er wegen der) auch bei ordnungsmäßigem Gebrauche

nicht zu vermeidenden) Abnuhung der Sache fowie wegen zufälliger

Befchädigungen) wenn er nicht ausdrücklich die deßhalbige Gefahr über

nommen) nicht zu haften) wohl aber für den von ihm verfchuldeten

SchadenW). Ein Verfchulden kann aber nicht allein in der pofiti

ven Handlung des Miethers) fondern auch darin beftehen) daß er die

ihm in Betreff der Sache obliegende Sorgfalt und Wachfamkeit unter

217) Die Frage) ob der Pachter auch den außerordentlichen Ertrag des

Grundfiückes) z. V. das Holz abgeftorbener Fruchtbäume) zu beziehen habe)

wird zunächfl nach der ausgefpromenen oder zu vermuthenden Abfiiht der (Con

trahenten fich beftimmen. Bei Pachtungen auf längere Jahre werden im Zwei

fel dem Pachter auch jene Nutzungen zuzufprechen fein) woraus dann aber auch

die Verpflichtung für ihn erwächfl) durch neue Anpflanzuitgen für den Fortbe

ftand der Sache in ihrem Capitalwerthe zu forgen.

218) 1.. 60. pr. 1). 11.1. 1.. 6. t), 11. t.

219) 113. l... 13. Z. uit. ]). ue ueufr. (7, 1.)

220) Z. 5.4.11. t. 11.24. Z. 3. l.. 25. Z. 3. l). i1. t. - Die Vertrags

befiimmung) daß der Miether irgend etwas nicht gefchehen „laffen" folle) ift im

Zweifel dahin zu verflehen) daß er auch behufs der Vermeidung des Verbotenen

Vorforge trefie, l.. 29. l). v, t. '

221) Z. 6. l. (ie obljg. czuae ex (L81. (4. 1.)

222) u. 11. g. 1 u, 4, 1.12. 1.. 30. g. 2. 1). 11. e.

223) l.. 28, i). l1. t. l.. 9. Z. 2 u. 3. l). l1. t.
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laßt221). Insbefondre ifi der Miether verpflichtet) die der Sache zu;

jtehenden Rechte auszuüben) damit fie nicht durch Nichtgebraucl) ver

loren gehen; deßgleichen die Ausübung fremder Rechte an der Sache)

fo weit folche der Vermiether nicht bereits anerkannt hat) nicht zu dul

den oder davon dem Vermiether zur eigenen Reehtswahrung Nachricht

'zu geben225). Auch gegen andere Gefahren hat er die Sache zu

* fmühen) oder) wenn er hierzu nicht im Stande fein follte) dem Ver

miether von folchen Anzeige zu machen 226).

Für den von Anderen geftifteten Schaden muß er insbefondre dann

einftehen) wenn ihn bei der Zulaffung der betreffenden Perfonen zu der

gemietheten Sache ein Verfchulden trifft227); deßgleichen wenn der

Schaden aus Feindfchaft gegen ihn verübt ift 228).

Entfteht bei einem Unfalle) der die Sache betroffen hat) die Frage)

ob in Beziehung auf folchen der Vermiether die Schuld des Miethers

oder der Miether feine eigene Unfchuld zu erweifen habe) fo ift folche

nach der objectiven Befchaffenheit des Unfalles und der dadurä) begrün

deten Wahrfmeinlicljkeit) daß der Miether bei gehoriger Sorgfalt den

felben hätte abwenden können oder nicht) zu entfcheiden. Gefelzlihen

Beftimmungen zufolgefoll bei einem Abhandeniommen der Sache der

Miether feine Unfchuld 229)) bei einer gewaltfamen Befchädigung der

felben durch Andere dagegen dem Vermiether die Schuld des Miethers

beweifen 230). Stets aber erfordert es die 1101111 (11108 des Eontractes)

daß der Miether über feine Behandlung der Sache) die Entftehung des

Unfalles) foweit ihm folche bekannt ift) fowie über dasjenige) was er

zur Abwendung deffelben gethan) dem Vermiether gehörig Rechenfchaft

ablege. Wenn der Miether einen von Dritten an der Sache verübten

224) Z. 5. l. i1. t, l.. 28. (i. i1. t.

225) l1. 11. Z, 2. i). i1. t.

226) 1., 13. s. 7. 1). 1.. t.

227) i). 11.111'. l.. 30. Z. 2. l.. 41. ]). i1. t, l.. 27. Z. 9. i). 111l leg.

üquii. (9. 2,) -- l.. 30. Z. 1111. i). i1. t. fcheint weiter zu gehen) indem fie den

Miether wegen der von feinem Sclaven vorgenommenen Brandfiiftung verant

wortlich macht, Indeffen handelt es fich hier vorzugsweife um Auslegung der

Vertragsbeftimmung utc0i011118 111 corrupicun 1866110121; 7111:1111 premier 111111 01188111

811116111. Vgl. übrigens auch l.. 30. Z. 2. l.. 12. l.. 13. Z. 7. l). l1. t.

228) l.. 25. Z. 4. i). i1. t. Manche nehmen an) der Miether miiffe) um

zu haften) die Feindfclfaft verfchuldet haben (vgl. Unterholzner) Schuld

verh. il. S. 322) Note ic). - Der ganze Satz beruht aber nicht auf dem firengen

Rechte) fondern der Villigkeit) und diefer entfprimt es) daß der Miether die Fol

gen der Feindfchaft) die er fich) wenn auch unverfchuldet) zugezogen) dem jeden

falls vbllig unbetheiligten Miether gegenüber zu tragen habe. Dieß drücken

auch die Worte aus: cliilicie c0111i11ct01i8 et iiinci 11111111111a1c1t111* (als Verfäiul

den des 'Miethers wird es ohne weiteres angefehen).

229) l., 9. Z. 4, i.. 60. Z, 2. i). i1. t. i. 52. Z, 3. i). x110 50ci0. (17.2)

i). 14. Z. 12. l). cic-.i111ti8. (47. 2.) i1. 5. (i. 118 pignar. net. (4. 24.)

230) l.. 41. i). i1. t. l4. 31. pr. i). (ie net. eine. ren.). (19.-1.) l1. 19- l)

170111111011. (13. 3.) - . . .
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Schaden dem Vermiether erfeht) fo kann er verlangen) daß lehrer-er

ihm feine Anfprüclje auf Entfchädigung gegen jene: dritte Perfonen

cedire 231).

Ein durch Verfchulden des Miethers an der Sacheentftandener

Schaden hat die Folge) daß diefer nicht allein) ungeachtet der dadurch

etwa herbeigeführten Verminderung des Gebrauches der Sache) das volle

Miethgeld zahlen) fondern auch den Schaden wieder herftellen oder vol

len Erfatz deffelben leifien muß) und es kann dieferhalb auch fchon im

Laufe der Miethzeit Klage erhoben werden 232). Außer der in allen

Fällen zuftehenden Eontractsklage (aclio 10ern) kann der Vermiether

unter den geeigneten Umftänden die aetio iegie iiqriiljae 283) oder das

jniai-iiiciuin qiioci ei niit clain234) anfiellen) dergefialt jedoch) daß eine

Klage die andere ausfchließt. '

iii. Am Schluffe des Miethverhältnifies ift der Miether verpflich

tet) die S ache nebft allen Zubehörungen an den Vermiether zurück

zuliefernWö)) und zwar in demjenigen Zuftande) in welchem fie

nach ordnungsmäßigem Gebrauche während der Miethzeit fich befinden

muß 236). Vermag er dieß nicht und trifft ihn hierbei ein Verfchulden)

fo hat er dem Miether das volle Intereffe zu gewähren 237). Der Mie

ther kann jedoch) wenn er dem Vermiether den Werth der abhanden

gekommenen oder zerftorten Sache erfehen muß) Abtretung der Klagen

gegen diejenigen Perfonen verlangen) welche die Sache gefiohlen oder

befcljädigt haben 238). Auch wenn der Vermiether wieder in den Befih

der abhanden gekommenen und ihm vom Miether erfchien Sache ge

langt, kann der lehtere feine Erfahleiftung zurückfordern 239). Hat der

Miether durch grobes Verfchulden oder abficljtlick) die Unmöglichkeit der

Reftitution herbeigeführt) fo muß er fich dem Würderungseide des Ver

231) i.. 2s. Z. 8. i.. 60. z. 2. i), ii. t.

232) arg. l.. 24. Z. 3. l). h. t.

233) i.. 13. pl'. z. 4. i.. 25. s. s. i.. 30. g. 2. i143. 0.1i. t.

234) i.. 25. Z. 5. ]). li, t., wo auch das jnterci. nrboi-iim fiirtiin caesurum

erwähnt wird. - Auch die canciietio tutti-a wird zuläffig fein; arg, i.. 42. evil.

233) Bei Immobilien wird hier eine Anzeige an den Verpachter) daß er

den Befig wieder ergreifen könne) genügen) zu deren Entgegennahme derfelbe

fich jedoch am Orte der gelegenen Sache einfinden muß..

236) Entfieht Streit darüber) ob nicht der Vermiether die Sache bereits

in dem fchadhaften Zuftande) worin fie der Vermiether zurückgibt) zu Anfang

der Miethe überliefert habe) fo muß hier der Vermiether den Beweis über den

Zuftand führen) in welchem fich die Sache bei der ueberlieferung befunden hat.

237) Dagegen bezog nach röm, Rechte der Miether auch den Gewinn) wel

chen er mitteljt der ncii() [iii-ti erlangen konnte) indem diefer als Erfaß für das

von ihm übernommene pericoiiiiii ciistoäiae angefehen wurde. l.. 6. i). ii. e.

238) i.. 25. Z. 8. i), (ice t. -* I| jedoch die Klage gegen( den Dieb ohne

Schwierigkeiten) fo kann der Vermiether angewiefen werden) fich zunächjt an

diefen zu halten. l.. 60. 8. 2. i). ii. t.

239) l.. 2. l). (ic coiici. sind return. (12. 7.)
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-miethers- unterwerfen 240). > Wenn der Miether die Refteitution der

_Sache verweigert -und es bis zu dem ihn verurtheilenden Endeserkennt

niß kommen läßt. fo foll er nach einer Eonfiitution des Kaifers Zeno

.gleich .einem folchen. der Eigenmacht ausgeübt hat. nicht allein zur

Her-ausgabe der Sache. fondern auch zum Erfahe deren Werthes verur

theilt-werdenLBL). Außerdem treffen den Miether wegen verzögerter

Rückgabe der Sache die regelmäßigen Folgen der 11101-11. welche haupt

,fächlich in dem Uebergange der Gefahr der Sache auf denSäumigen

(perpetnntjo 011113711101118) und der Verpflichtung zur Leiftung des In

tereffes beftehen. _ .

Die Ri1>forderung der Sache kann der Vermiether zuvörderfi

mittelft der 311110 1061111 bewirken. *Daneben fteht ihm die Aufteilung

der ihm etwa zukommenden 'dinglichen Klage (1111111103111) , 110110 11111111

01711111. c0nke880rja) frei. Jft eine-unbewegliciye Sache. welche der Ver

miether in Eigenthumsbefih hat. der Pachtgegenfland. und widerfeßt

fich der Miether der Wiederergreifung der Detention. an folcher Seitens

des Vermiethers ohne gegründete Urfache. fo kann der letztere auch das

jntercljcrum (19 ri gegen den Miether behufs Wiedererlangung des Be

fihes anftellen 242). Bei beweglichen Sachen würde an die Stelle diefes

Interdicts im Falle einer Unterfchlagung der Sache (jnlerr8r8j0 [108568

8101118) die 00111110110 11111171 treten. Eigenmächtig dagegen darf [ich der

Vermiether (wenigftens nachheutigem Rechte) beim Widerfpruche des

Miethers nicht in den Befitz der Sache wieder einfehen. weil fonft die

Spolienklage gegen ihn begründet fein würde.

Was die Einreden betrifft. welche der Miether der Klage

auf Rücklieferung der Sache entgegenfetzen kann. f0 ift

demfelben

1) wegen Verwendungen auf die Sache. deren Erfaß er vom Ver

miether verlangen darf. ein Retentionsrecht zuzugeftehenM).

Letzteres berechtigt jedoch den Miether nicht. während Ausübung deffel

ben die Nutzungen der Sache für fich zu beziehenz vielmehr muß er nach

Befeitigung jenes Rechtes die Sache mit den gezogenen Nutzungen her

ausgeben. -

2) Die Einrede des Miethers. daß er Eigenthümer der Sache

fei. erfcheint in l1. 25, (L. 11. r. verworfen. indem hier beftimmt wird.

240)1..48,8.1..n.11.1. *

241) 1.. 34. (l. 11. t. - Die heutige Anwendbarkeit diefer Befiimmting

hängt von der Frage ab. ob man iiberhaupt die Privatftrafen der Selbfihilfe

noch für anwendbar hält.

242) 1.. 12. 1.. 18. l). (19 ri. (43. 16.) Ueber die in 1., 12. eit. ange

führte 1118111 er 1110113111118 61111811. wegen tveicher der Pachter die Reftitutionodes

Befitzes verweigern darf. vgl. Savignh. .Br-fih S, 430. Note 2. Muh

lenbruch. (Ceffion S, 279. Note 75. - S. auch l.. 20. l). (le. a. r. 11.11083.

(41. 2.)

24301418. l1. 15. S. 2. l1. 59. l), (Ic: kurt. (47,. 2.)
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(e,

daß der Miether zunächft die Sache refiituiren und dann wegen feines

Eigenthums ftreiten folle. Viele 244) wollen diefe Vorfchrift) welche

man faft allgemein als eine Abnormität betrachtet) nur für den Fall

angewendet loiffen) wenn der ?Riether im Laufe der Miethzeit von einem

  

Anderen) als dem Vermiether) das Eigenthum erworben hat) und,

fchließen fie daher aus)

a) wenn der Miether bereits zur Zeit der Vermiethung

Eigenthümer der Sache gewefen) da man alsdann) wegen Nichtigkeit

des Miethvertrages von Anfang an) nicht fagen könne) daß der Miether

conciualianjß ljtnl0 beffizez k* “i

1)) wenn der Miether während der Miethzeit vo m Verm i ether

das Eigenthum erworben) indem in diefem Falle durch die vom Mic-cher

an fich felbft vorgenommene breei wenn lrncijlju die Rücklieferung in der

That bewirkt fei) alfo der geltend gemachte Erwerb eigentlich die Ein

rede der Erfüllung enthalte.

Es dürfte jedoch das fragliche Refcript nur eine Folgerung daraus

enthalten) daß) wie die Pandekren ergeben) der Pnchter) welcher den

im Eigenthumsbefiße befindlichen Verpachter rechtswidrig an der Zurück

nahme des verpachteten Grundfiürkes hindert) als Dejicient des letzteren

angefehen wird) und daher dem jnlerclicluni ae ri unterliegt. Hat der

Pachter die Sache unter dem Titel eines Pachtvertragrs erhalten) fo

befißt er diefelbe in fremdem Namen für den Verpachter) und diefen

Befih .darf er fich nicht eigenmächtig dadurch ändern) daß er aus irgend

einem Grunde fortan als Eigenthümer befißen willz vielmehr ift) wenn

er dies verfucht) das inter-cl. (ie ri gegen ihn anwendbar) in welchem

poffefforifmen Streife natürlich die Frage über fein Eigenthum nicht

zur Entfcheidung kommen kann 245). Aus diefer Auffaffung ergibt fich)

daß überhaupt die l.. 25. (L. eit. nur dann Anwendung findet) wenn

die angeftellte Klage die Erforderniffe jener Befiizklage hat) und ferner)

daß man wohl die zweite der oben gedachten Ausnahmen zulaffeti kann)

da der Erwerb vom Vermiether felbft den Miether zur Umwandlung

feines unjnius pareiciencli berechtigtez daß dagegen der erfien Ausnahme

nicht beizufiimmen ift) da der putative ijluiuZ cunciuclioni8 auf Seiten

des Miethers ebenfofehr die Abficht) für den Vermiether zu befitzen)

begründet) wie ein wirklicher) und eine fpätere Entdeckung des Irr

thums die eigenmäcljtige Umwandlung des nnjn1118 poericlencli nicht

rechtfertigt. -- uebrigens wird man auch dann) wenn das Eigenthum des

Miethers bereits prozeffualifci) feftfteht) die darauf gefiüßte Einrede zu

laffen müfien) nach dem Grundfahe: petilnriuin abeorhel p088e880rinn1946).
. K

) ...r 3.nn ich. „,- 'elkflitli .1
 

' q. (l '244) Vgl. Thon) iiber die Bedeutung den l.. 25. 1:. cn., in Linde's

Zeitfclw. l. S. 470. - Unterholzner a, a, O.1l. S. 340. Wening-Jn

genheim a. a. O. Bd. ll) S. 204. 77- -iliu err- .ioey- m.

245) Hiermit fcheint auch P uchta) Pand, Z. 366) übereinzuftimmen* .CZK

l- 246) Vgl. Gbfchen a. a, O. Bd. 11) S. 381. - -c-*ör

711. rb 91*. ' .ri UM?
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Gefehliches Pfandrecht des 1003101-,

Dem Vermiether oder Verpachter einer unbewegllchen Sache fieht

ein gefeßliwes Pfandrecht217) wegen fämmtlimer Anfprüche aus dem

VertrageI-M) zu. und zwar mit folgender Unterfcheidung:

. , 11. Der Vermiether eines praecliurn urbanurn, d. h. 'eines Grund

ftückes. das feinem Hauptzwecke nach nicht zur Fruchterzeugung be

ftimmt ifi219). hat ein Pfandrecht an denjenigen dem Miether gehö
rigen Sachen. welche derfelbe in das Grundftück. behufs ftändigerAuf-f

bewahrung dafelbfi250) eingebracht hat251) (ini-seta et jllnlu). Das

Pfandrecht nimmt feinen Anfang von dem Augenblicke der Jllation 251).

da es von dem freien Willen des Miethers abhängt. ob er durch Ein

bringung von Sachen daffelbe ins Leben rufen will. Jft das Pfand

recht einmal durch Einbringung der Sachen begründet. fo hört daffelbe

dadurch. daß die Sachen wieder aus dem Grundftücke gebracht worden.

nicht wieder auf253). Obgleich nun während der Dauer der Miethzeit

das fragliche Pfandrecht nur als Hypothek fich darftellt. da der Miether

im Befihe- der eingebrachten Sachen verbleibt. fo fieht doch dem Ver

miether die Befugniß zu. den Miether. wenn er vor Tilgung feiner

Verbindlichkeiten aus der Miethe. fowohl für die verfloffene als etwa

nochbevorfiehende Miethzeit. die verpfändeten Sachen aus dem Haufe

hinwegbringen will. hieran zu hindern und die Sachen eigenmämtig'

zurückzuhalten 251). Durch Ausübung diefes Retentionsrechtes fieht

nun fortan der Vermiether einem Faufipfandgläubiger wenigftens info

weit gleich. daß er wegen gehöriger Aufbewahrung und Befchühung der

»Sachen mittelft der uotjo pjgnorntitia vom Miether in Anfpruch genom

men werden kann 235).

247) S. Sintenis. Pfandrecht S. 291 fig. G efterding. Pfandrecht

8. 20. v. Vangerow. Pand. l. S. 776.

248) l., 2. l). in quld. cuus. pjgn. (20. 2.) -

249) l1. 3. l1. 4. l). in qull). raus. pjgn. (20. 2.) vgl. mit l1. 198. l). (le

b'. 8. (50. 16.). l.. 1. pr. l). eannn. year-11. (8. 4.) Unter den hier in Betracht

kommenden Begriff vonhreecljn 1111131171 fallen daher nicht nur eigentliche Ge

bäude. fondern auch offene Pläne. auf deren Gebrauch. im Gegenfatze zu deren

Fruchtertrag. es abgefehen ift. -- uebrigens kann ein und derfelbe Pachtvertrag

yrneclju rusticu und urbane zugleich umfaffen. z. B. wenn ein Gut mit Gebäuden

gepachtet wird. , c _

250) l.. 7. 8. 1. l). in gulli. raus. yjgn. (20.2.) 14.32. l). ile pjgn. (20. 1.)

l.. 1. Z. 5. l). ile migr. (43. 32.) '

251) l.. 6. l). in qujl). cnus, pign. (20. 2.) Auf die Wiffenfhaft des Ver

miethers kommt es nicht an. l.. 5. (:. 11. t.

252) l.. 11. Z. 2. l). qui pol. in pign. (20. 4.)

253) Manchewollendas fragliche Pfandrecht nur als ein qualificirtes Re

bentionsrewt anfehen und demzufolge die hypothekarifme Klage gegen den drit

ten Befiger der Sachen in der Regel nicht geitatten* (z. B. Glück a., a. O.

Bd, 1841-S. 422). S. jedoch hiergegen v. Vangero tina. a. Q, S. 777.

254) l.. 1. Z. 5. l). (le migr. (43. 32.) l.. 34. 1).-rie cleunno int'. (39. 2.)

25s) 1.. 31. 1). a0 clörnno ini. (sd. 2.) 4 _
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b. Dem Verpachter W) einesppaeäiam rußtioum., d. h. eines: zur

Erzeugung natürlicher Früchte' befidimmten Grundfiiickes) ftehc ein Legal

pfandreGt-Lffi) an den erzeugten Früchten-WZ) zu. Das Pfandrechc ent

fteht in dem Augenblicke) wo die Früchte vom Pachter in Gemäßhei-t

des-Pachtcontractes percipirt) d. h. vom Grund und Boden getrennt

werden-AW).

Zufolge- der hier betrachteten Pfandrechte kann der Vermiether zur

Erzwingung der dem Mether obliegenden Verbindlichkeiten fich- der

h-hpotheka-rifmen Klage oder der Retention an den Invecten

und-Illaten bedienen.

Verhältui-ffe der Eontrahenten zu, dritten Nee_

fonrn. ' .

l. Au-f» de-n- Befih der Sache bezzügli-clpe.

Durch die Einräumung der Sache in Folge des Pachtconteactes

geht der jurifiifrhe und civile Vefiß der Sache auf den Yachternicht

über) vielmehr fdellt fich der lehtere fiets* nur als Repräfentantdis Ver_

pachters und als Natural-befiher dar c460). Der P-aehter übt dasjoarpm

p083688i0ni8 (die Detention) aus) während der Verpachter ani-no den

Befiß beibehältW-l). Wenn der leßtere felbft nicht jurifiifcher Befiher

ifi) vielmehr für einen Anderen den Befih ausübt, fo wird auch diefem

Dritten durch die Detention des Pachters derVefih nicht entzogen) viel

mehr erhalten 26fi)) und es iff dabei einerlei) ob der Wachter das Reprä

256) Die gefetzlichen Vefiimmungen reden zwar_ nur van dem_ coming:

kunäj; indeffen ift kein Grund vorhanden) bei dem Eigenthümer als Verpachter

fiehen zu bleiben. ' ' *7 '

237) l.. 24. Z. 1. [133. l). v. t. l.. 7, pr. 11:. in quib. anni. pix.),

(20. 2.) -'

258) Streitig ift es) ob diefes gefehliche Pfandrecht nicht auch auf die in

reeta ct jllutn fich er|re>e) indem Manche die verneinende Entfcheidung der Pan

dekten (l.. 4, pr. l). in qu'il). raus. [20. 2.]) durch -l.. 5. (I. b. t. für abgeändert

halten. Das in diefer Stelle erwähnte Pfandrecht an den Invecten und *Illaten

ift aber (ebenfo) wie in s). 3. F. ae inter-i, l.. 32. 1). ge pjgn. l.. 1.1. Z. 2.

l). qui poi. in pjgn.) für ein vertragsmäßiges zu halten. 239i. Sintenis a,

a. Q. S. 296) Note 3. v. Wangerow a. a. O. S. 77,7. 'Glüch a. a. O.

Bd.18)'S.444. ' '

259) Bis zur Trennung fiehen die Früchte als_ Theildes Grundfiiickes mit

diefem im Eigenthum des Verpachters) önnen alfo nicht demfelben verpfändet

fein. - Vgl. auch l.. 61. Y. 8. l). (16 furtic. (47. 2.) und Sinten-ib a, a. Q.

S.296. Glück a.a.O.Bd. 18) S.448. ' ' ' '

260) l.. 1. Z. 22. ]). e19 ri. (43. 16.) l.. 6'. F,- 2. l). (L6 precorjo.

(43. 26.) l.. 25. Z. 1. 1). .Je a. e. a. r. [i093. (41. 2.) Snvignh) Lehre

vom Vefiß) 6. Ausg.) S. 322) 140. Es gilt dieß 'felbfi dann) wenn derjenige)

welcher einen fogen. abgeleiteten Befiiz hat (z. B. der Pfandgläubiger)) dem
Eigenthümer verpachtet. l.. 37. l). ae pjgn, m. (13. 7.) i "' * '

261) Vgl. jedoeh l.. 30. 8. ö. 1). (ie a. r. a. ports. (41.2)

262) l.. 25. s. 1. l). (ie a. e. n. ports. (41. 2.)- -* Ü*

* 50*
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fentationsverhältniß feines Verpachters ken-nt oder nicht. Eine Verab

redung) daß der Befih auf den Pächter übergehen folie) widerfpricht

der Natur des Pachtvertrages 263). Auch wenn das Pachtverhältniß

endigt) hört dadurch die Vertretung des Verpachters durch den noch im

Befihe befindlichen Pachter (oder deffen Erben) nicht auf261). Die

Hingabe der Sache als Pachtobject unterbricht daher die Verjährung

nicht. Wird dagegen der Pächter dejicirt) fo ift dadurch der ufuca

pionsbefiß des Verpachters265) unterbrochenWö). In diefem Falle)

fowie bei einer Befihftörung) fteht nach römifchem Rechte auch nur

dem Verpachter) nicht dem Pachter) die Aufteilung der Interdicte) fo

wohl der auf den Befih der Sache felbft) als der auf die damit verbun

denen Gerechtfame bezüglichen) zu 267). Der Pächter kann nur mittelft

der Eontractsklage den „Verpachter nöthigen) durch eigenen Gebrauch

jener Rechtsmittel oder durch Eeffion des Klagrechtes ihm Schuh zu ge

währen. Nach heutigem Rechte wird man jedoch dem Pächter) welchem

eigenmächtig der Befilz der Sache entzogen ift) die Spolienklage) bei

der durch die Praxis derfelben gegebenen Ausdehnung) nicht verfagen

können. - Dem Pächter eines öffentlichen Platzes ift im röm. Rechte

ein befonderes Interdict) (l8 loc() public() lruencla. gegen jeden) der

ihn im vertragsmäßigen Gebräuche der Sache ftört) gegeben 2671).

ll. In Beziehung auf Vertretung der Sache

hinfichtlich der Rechte) welche für diefelbe

oder an derfelben in Anfpruch genommen

werden.

Da der Pächter nur ein perfönliches Recht auf Benußung der

Sache hat) fo fteht demfelben überall nicht zu) dingliche Klagen) welche

die Same oder Rechte derfelben betreffen) anzuftellen. Namentlich ift

.derfelbe zur Aufteilung der aelio confesrorja oder negatoria Namens des

verpachteten Grundfiückes nicht legitimirt265). Noch weniger kann

derfelbe aus Verträgen klagen) die im Intereffe des Grundftückes vom

263) l.. 10, l). (ie 11.7.11. para. (41. 2.) Savignh a. a. O. S. 324.

261) i.. 60. z. 1, 1). n. t. .

265) Es wird hier von dem gewöhnlichen Falle) daß der Verpachter felbfi

den jurifiifclwn Befitz hat) ausgegangen.

266) i. 1, 3. 22. o. (ie n. (43. 16,)

267) Manche haben geglaubt) dem Pächter das Recht zur Aufteilung des

interclieturn (ie ri wegen l.. 12. u. 18. l). (ie ei (43. 16.) nicht verfagen zu dür

_fen. Diefe Stellen werden jedoch von einem Falle) wo der Pächter durch Zu

,rückweifung des Eigenthümers (welche als eine Dejection angefehen wird) fich

in den juriftifchen Vefilz der Sache gefeht hatte) und ihm demzufolge, gegen jeden

Dritten das Interdict zuftand.

26711) 'kit.*])jg. tlc-..loro public() frnenclo. (43. 9.)

268) l., 2.;pr._8. 1. l). ri rei-eit. rjncl. (8. 6.) Kori) im Archiv für tiv.

Prar, Bd. 27) S. 331 flg.

- l1..
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Eigenthümer eingegangen find. Deßgleichen ift 'derfelbe zur Aufteilung

von Theilungsklagen nicht befugt209). ' 1 '

*Was die Klagen aus Delicten und delictsähnlichen Verhältniffen

betrifft) fo ift von den poffefforifGl-n Rechtsmitteln bereits vorher ge

redet worden. Gleich diefen werden auch dem Pächter folgende Klagen

in unferen Gefelzen eibgefprowen: die 00111110110 1111-11110 270), 110110 10313

0111111100271)) 01101-18 110111 nnn010110272). 00111) 011000 111111-100 arran

1100 273). Treten Fälle ein) in denen objectiv die Vorausfelzungen zur

Anfiellung diefer Klagen vorhanden find) fo kann fich der Pächter wegen

feines concurrirenden Intereffes nur an den Verpachter halten) und

von diefem die eigene Kläganftellung) Eeffion des Klagrechtes oder Er

fäß des Intereffes fordern-W). Dagegen ftehen dem Pächter folgende

Rechtsmittel) fobald er bei deren Aufteilung intereffirt ift) felbftfiändig

zu: das 1010101010111 110011 111 0111 010m 275), die 00110 1111011 11101118

0111180 276), 00110 (ie (1010 277), 001111 110 0011110010278), 00110 1101nni 1n

10011219). Ferner hat derfelbe nach römifchem Rechte die 1111-11 110110 200).

Wird der Miether als Inhaber der gemietheten Sache mittel|

einer dinglichen oder diefer gleich geachteten Klage (00110 1010111

801-11110) belangt) fo ift derfelbe zwar an fich richtiger Verklagter28l)z

er kann fich jedoch der Einredebedienen) daß er nicht in eigenem Namen)

fondern für feinen namhäft zu mächenden Vermiether befiße (001111110110

011010113). Diefe hat zur Folge) daß der Vermiether) welcher vom

Richter zu adcitiren ift) die Rolle des Verklägten übernehmen muß) das

Erienntniß aber) welches hiernächft auf die Verhandlungen zwifchen

dem Kläger und Vermiether (oder auch in den Ungehorfam des leßteren)

 

269) l1, 7.* Z. 11. l). 0011111111111 1111-111. (10, 3.)

270) l.. 1, l). 110 001111. 11111. (13. 1.) 11. 14. Z. 16. l). 111-. 1111-118. (47. 2.)

l..60.Z.5.l).11.1.

271) 0. 2. 111. 1.. 11. 5. 6. 9, 11. 311103. 1411. (9.2.) 1.. 18. g. 5, 11, 0.5

11010 111010. (4. 3.) Jedoch fcheint in dem Falle) wo die Vefchädigung die Früchte

betrifft) dem Pächter eine der Aquilifchen Klage nachgebildete in 100111111 00110

geftattet worden zu fein. l1. 27. Z. 14. 1). 011103. 1111. (9. 2.) Vgl. Gbfchen

a. a. O. 11. S. 567, unterholzner a. a. Q. 11. S. 699) Note. Glück

a. ä. O. Bd. 10) S. 375 flg. '

272) l.. 3. Z. 3. 110 0.11. 11139.1.) '

273) Vgl. Gbfchen a. a. O. 11. S.626) 628. Unterholzner a. a.

O.11. S. 199,

274) 11. 60. Z. 5. l). 11. t.

275) 1.. 11. Z. 12. l1. 13. Z. 4. 11. 19. 1). 011011 710111010111. (43. 24.)

l1. 27. Z. 14. l). 011103. 1111. (9. 2.)

276) 1.. 21. Z. 2. 1). 1111011 met. 00110. (4. 2.)

277) 111g. l1. 18. Z. 5. 1). 110 11010 111010. (4. 3.)

278) 11. 2. pr. 1). 8111110111'. paul). (9. 1.)

279) l1. 13. Z. 5. l.. 21. l1. 38. pr. 1). 110 11011111. ink. (39. 2.)

280) S. oben ote 237.

281) l.. 9. 11.110 11.17. (6, 1.)
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eugehtNanG-»gegeniden Miether Wirkfamkeit äußert 222). Verpflichtet

zur Vorbringung jener Einrede iflrder -verklagte Miether infofer-n) als

er-im linterlafftcngsfalle) wenn er den Prozeß verliert) nicht allein dem

Vermiether wegen des Schadens) der durch die eigene beffere Verthei

digung desleßterenhätte abgewendet werden können) verantwortlich ift)

fondern auch dem Kläger) wenn ihm das dem Miether gegenüber

erfirittene Recht fpäter vom. Vermiether wieder abgeftritten werden

follte221)) unter Umjtänden als i8, qui [iii 323e obtain, verhaftet er

- icbeint

x Wird der/Pämter wegen Handlungen) die eine Ausübung des

Pachtes enthalten) mit einer fonftigen perfönlichen Klage be

langt) fo fleht_ ihm die 1101111111110 auccarje nicht zu. Vielmehr *ift er

befugt und verpflichtet) fich zunächjt felbft zu vertheidigen) und nur in

fofern er von* dem Verpachter Schadloshaltung verlangen kann) hat er

zur Sicherftellung feines deßhalbigen Anfprumes-denfelben mittelft der

S-treitverkündigung zum Beiflande aufzufordern. p

_ . uebrigens kann in allen den Fällen) wo der Pächter als Verklag
text-dfich* der 1101111113110 au6l0rj8 bedienen darf) deriKläger auch' d'en Ver

pächter) als juriftifchenBefißer) unmittelbar belangen.

lll. Berhältniffe) welche *durch 'denUeberga-ng
der in 'Betracht *kommen-ben Rechte *aufx

p dritte 'Perfonen enrftehen.

111.-Der* Uebel-gang* der Rechte ' aus demPcichtvertrage durch B e -

errang 'ländert' überall“ nichts 'an den* rechtlichen* *Verhältniffen) welche

durch! d'en'**Vertrag"begrüi1det find. Die “Erben treten in Beziehung auf

denfelben völlig an die Stelle ihrer Erblaffer 281). Nur wenn der Ver

trag auf die Lebensdauer eines der Contrahenten geftellt ift) geht die

Miethe mit dem Tode des betreffenden' Eontrahenten zu -Endez -leßteres

threads) 'in'dem'Fnlle ein)-* wenn-'die-*Miethe ausdrücklich auf fo lange

gefchloffen ift) als der eine oder der andere Eontrahent wolle 2115).

_ l3. *xDie,'Frage) welchen (Einfluß :auf das Pachtverhältniß der

Aus b e-uich- d es -Coknru rfes überteirten. oder? den anderen Contra

282) l.. 2. (L. uiii in rem actjc). (3. 19.) - Linde) Eivilprozxxs. 117. _

uebrigens ift die Anficht) daß die 1101111113110 auetarir als *Einrede aufzufaffen fei)

nicht unbeftritten.

283) An fich präjudicirt der mit dem Miether gepflogene Remtsfireit dem

Vermiether nicht. Nur wenn der letztere wiffentlicl) dem erjieren -deirStreit

ansfemten ließ)- kann die-znnämft dem Miether gegeniiber ergehende Entfcheidung

auch für den Vermiether res iuclicnta begründen. l.. 63. l). (le act. 1111i. (42. 1.)

In einem folchen Falle kann daher auch von einer Verantwortlichkeit des Mie

thers wegen unterlajfener 1101111113110 nuotorie nicht die Rede-fein. Vielmehr i|

der Vermiether verpflichtet) auch 'ohne gerichtlicheAufforderung zu iuterve

mren.

284) l1. 10. i). i1. t.

2811) 1.. 1. 1). 11. t.
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henten übe) ifi vielfach erörtert und befirittenöiss). :um hierbei das

Richtige zu finden) muß man fich über das Wefen des Eonrursprözeffes)

* fowie er fiä) durch die Praxis ausgebildet) ins Klare fehen. Durch die

.Eoncurserkennung tritt an fta) ein eigentlicher Uebergang von Vermö

Agen überall nicht ein; fondern es bleibt der Eridar Inhaber fämmtlimet

"fein Vermögen bildender Rechte und Verpflichtungen. Nur kann ihm

_Kwegen des Intereffes) welches die Gläubiger bei möglichft vollfiändiger

Erhaltung diefes Vermögens haben) die eigene rechtliche Vertretung

deffelben nicht fernerhin, geftattet werden) vielmehr werden für diefes

Vermögen verpflichtete Vertreter beftellt) welche zugleich das gedachte

Intereffe der Gläubiger zu wahren haben und daher infofern rechtlich

zugleich als Vertreter der letzteren fich darfteilen, Die Unzulänglichkeit

des vorhandenen Vermögens hat fodann weiter die Wirkung) daß alle

perfönlimen Anfprüche an den Eridar - welchem gegenüber der Eon

tradictor(eure1l0r ljljs) die Maffe repräfentirt - nicht mehr abfolut)

fondern nur relativ nach Maßgabe der Größe des Vermögens und der

rechtlich fefizufelzenden Ordnung zroifchen den verfchiedenen Gläubigern

befriedigt werden können) wogegen alle Rechte des Eridars nugefchmä:

lert der - in diefer Hinfimt vom anrufen* bonorllln vertretenen -

Maffe verbleiben. Diefes Verhältniß ändert fich auch nicht dadurch)

daß Anfprüme und Verpflichtungen gegen die Vermögensmaffe zufällig

in einer Perfon vereinigt find. Es muß fich diefe Perfon die relative

Befriedigung ihrer Anfprüclje gefallen laffen) ohne die abfolute Be

friedigung der Rechte der-Maffe ihrerfeits verweigern zu können. Nur

infoweit als diefe letzteren in perfönlichen) aus einem Obligationsver

hältniffe entfpringenden Rechten (Forderungen) befiehen und die gegen

überftehenden Anfprüche der betreffenden Perfon mit folchen conner find)

kann von letzterer in dem Falle) wenn der ourntot* banoeum die Erfül

lung der von ihr übernommenen Verbindlichkeiten begehrt) refp. an

nimmt) auch die abfolute Erfüllung der der Maffe obliegenden Ver;

pflichtungen beanfprucht werden. Hieraus ergeben fich im einzelnen

folgende Beftimmungen:

1) Geräth der Miether in Eoncurs) fo kann der Vermiether

fein Recht auf Zahlung fowohl des bereits fälligen) als des noch fällig

werdenden Miethgeldes) fowie fein etwa fonft begründetes Intereffe an

286) Vgl. hierüber) fowie die in Betracht kommenden Grundfäße: diefes

Werk Bd, ll) S. 821 flg. Vai) er) Theor. des Eoncursproz. Z. 30 u. 31.

S ch w e p p e) Stift. des Concursproz. I. 60 u. 62. Mühlen b r u ch) (Jeffion

* S. 230 flg. und Entw. des Eivilproz. 8. 606. Lieb e) über die Verbindlichkeit

der Concursgläubiger) einen vom Eridar gefthloffenen Pachtcontratt auszuhal

ten) im jurift. Magazin Vb, ll) S. 129 flg. Schenk) Uebergang des Ver

mögens des Eridars auf die Gläubiger) in Linde's Zeitfchrift Bd. 13) S.

67 flg. Heife und Cropp) Abhandl. ll. Nr. 10) Z. 8 flg.
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fich nur dem Contradictor gegenüber liquidiren 2(i7) und muß fich deffen

relative Befriedigung gefallen laffen. Nimmt jedoch der Concnrscura

tor - wie ihm folches zufieht -- feinerfeits die Verpflichtung des

Vermiethers) den Genuß der Sache zu gewähren) noch fortdauernd in

Anfpruch) fo muß jener auch die diefer Verpflichtung des Vermiethers

gegenüberftehenden Verpflichtungen des Cridars aus dent Contracte für

die Zeit nach ausgebrochenem Concurfe anerkennen und vollftandig er

füllen. Durch die Fortfelzung des Miethverhältniffes Seitens des Cu

rators wird alfo der Vermiether in Betreff des laufenden Mieth

geldes aus einem C o n c u r s gläubiger zu einem M a f fe gläubiger. Der

Vermiether kann daher zunächfi Seitens des aut-accu- ])0110r111n die Er

klärung verlangen) ob er den Vertrag fortfehen wolle. So weit diefer

1hierzu fich verpflichtet) wird die Liquidation des Vermiethers wegen der -

Zeit nach der Concurseröffnung dem Contradictor gegenüber cibfällig.

- Das bereits oben (S. 786 flg.) erörterte gefehliche Pfandrecht des

Vermiethers und Verpachters wird insbefondre auch im Concurfe des

oaucluctor den concurrirenden Mitgläubigern gegenüber wirkfam. Ob

man in diefem Concurfe dem Vermiether auch eine Retention der ihm

verpfändeten Jnvecten und Jllaten geftatten will) hängt von der allge

meinen Frage ab) ob überhaupt eine Retention des Fauftpfandes im

Concurfe zuläffig fei788).

2) Wird über den Vermiether der Concurs erkannt) fo find

zuvörderft alle rückftändigen Anfprüche des Cridars gegen den Miether

als in der abgetretenen Vermögensmaffe enthalten anzufehen) und daher

fteht deren Geltendmachung dem Güterpfleger zu 289). Dagegen hat

der Miether feine Anfprüche aus der Vergangenheit (fo weit er folche

nicht durch Compenfation oder Abzug an dem noch rückftändigen Mieth

gelde realifiren kann)) im Concurfe zu liquidiren. Für die Zeit nach

der Concurseröffnung fteht es dem Güterpfleger frei) entweder den

Miether im Genuffe der Sache zu laffen) und dagegen das Miethgeld

für die Maffe einzuziehen oder dem Miether die Sache zu entziehen 990))

fei es nun mittelft Verkaufes an einen Dritten oder auch ohne folchen

behufs vortheilhafterer Benutzung (z. B. höherer Vermiethung) derfel

287) Wegen des noch nicht fälligen Miethzinfes kann vorerit nur Cautions

leiflung begehrt werden. Vgl. Var) er) Concursproz. Z. 52) Note 3.

288) Vgl. über diefe Frage: Pfeiffer) pract. Ausf, ll. S. 168 flg.

289) Ueber die Frage) ob der Pachter hierbei eine von ihm geleiftete am

Schluffe des Pachtes zurückzuzahlende Caution in Compenfation bringen könne)

vgl. diefes Werk Bd. ll) S. 826.

290) Die abweichende Vorfchrift in l.. 8. Z. 1. l). 11a red. 8116101'. jucl.

(42. 5.), wornacl) die in den Vefih angewiefenen Gläubiger einen vom Schuld

ner abgefchlofienen Pacht nur dann aufheben konnten ) wenn folcher 111 111111113111

c11-11jc01u111 eingegangen war ) kann bei der wefentlichen Verfchiedenheit des heu

tigen Concursverfahrens keine Anwendung mehr finden,
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ben während der Dauer des Eoncurfes 291). Zu diefer Entziehung ift

der 011111101- i10n0r111n fo lange berechtigt) als er nicht durä) die Erklä

rung) den Miether in der Miethe belaffen zu wollen) fich zu diefem in

ein felbfiftändiges Vertragsoerhältniß gefeht hat. Ift diefes gefmehen)

fo hat der Güterpfleger (d. h. die von ihm vertretene Eoncursmaffe) die

Sache gerade fo _zu gewähren) als ob jener felbft das Miethverhältniß

eingegangen wäre; es kann daher zwar noch durch Uebertragung des

Eigenthums an einen Dritten) nicht aber außerdem die Entziehung der

Sache bewirkt werden) und jedenfalls muß die Eoncursmaffe alsdann

dem Miecher das dolle Intereffe als eine Maffefcljuld präftiren. Hat

fich dagegen der Eurator zur Beibehaltung des Vertrages nicht verpflich

tet) fo kann der Miether wegen Entziehung der Sache fein Intereffe

nur dem Eontradictor gegenüber liquidiren) und es erfcheint daher) fo

lange der Eurator die Fortfelzung des Vertrages nicht zugefagt hat) für

den Miether rathfam) feine Jntereffeforderung (wegen deren er jedoch

vorläufig nur Eautionsleifiung begehren kann) im Liquidationstermine

anzumelden. ' * -

(i. Wenn der Miether die gemiethete Sache afterv ermiethet)

fo wird hierdurch das Vertragsverhältniß zwifchen Miether und Vermie

ther in keiner Weife verändert. Wegen Gewährung der Sache und

Erfüllung der deßhalbigen Obliegenheiten kann der Vermiether nur von .

feinem Mitcontrahencen) dem erften Miether) in Anfpruch genommen

werden) fowie auch der Aftermiether fich nur an feinen Vermiether (den

erften Miether) wegen Gewährung der Sache halten kann. Anderer

feits kann auch der *erfte Vermiether die Erfüllung der vom erfien Mie

ther übernommenen Verbindlichkeiten an fich nur von diefem letzteren

felbft fordern) fowie auch der Aftermiether an fich nur Verbindlichkeiten

dem Aftervermiether gegenüber hat292). Der Aftervermiether kann

jedoch das von ihm- gefchuldete Miethgeld auch an den erfken Vermiether)

foweit diefer ebenfalls Miethgeld von dem erften Miether zu fordern

hat) zahlen und wird hierdurch von der Verbindlichkeit gegen feinen

Vermiether frei 519:1).

291) Man konnte zweifelhaft fein) welches Rechtsmittel dem 011111101* 11011.

zur Rückforderung der vermietheten Sache gegeben fei. Die Klage aus dem

Vertrage (act. iaccili) wird er freilich nicht anjiellen können) weil ja der Miether

gerade zufolge diefer Vertrages befilzt. Dagegen wird er mit der betreffenden

dinglimen Klage (rei rinciicalio, nclio kuiiiieiann, coniezzoriu) durchlangen) da eine

etwa derfelben entgegengefehte 0xcepli0 pncti aus dem Miethvertrage durch die

Eoncurserkennung unwirkfam wird. Hatte der Eridar felbft nur ein perfönlimes

Recht auf Benutzung der Sache (z. B. als Pachter)) fo wird der Eurator von

deffen Auctor die Abtretung der dinglichen Klage begehren können.

292) Es verfteht fich jedoch von felbft) daß der erfie Vermiether zur Be

friedigung feiner Forderung an den erften Miether die diefem lehteren als After

verrniether zujtehende Forderung wider den Aftermiether als Erecutionsobject

benutzen kann. -

293) 1.. 11. 3. s. o. rie 11131101. act. (13. 7.) Es 1| dieß nichts Eigenthüm
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.Eigenthümliw geftaltet :fich-ferner das Verhältniß) wenn derFGe:

:gruß-and der Aftermiethe ein yraeciinni urbaniiin ift) und der Aftermie

,ther Sachen) die dem gefehlicljen Pfandrechte unterworfen find) in fol

ches inferirt hat. An diefen Sachen wird auch dem erften Vermiether

.in den Gefehen ein ftillfchweigendes Pfandrecht zuerkannt) welches nach

.den demfelben beigelegten Wirkungen und nach der Natur der Sache

,für ein Afterpfandrecht zu halten ift 294). Die vom Aftermiether infe

.rirte Sachenhaften hiernach nicht allein dem zweiten) fondern auch

dem erften Vermiether für feine .Forderungen aus dem Miethvertrage)

:dem leßteren jedoch nur bis zum Betrage der Forderungen des Afterver

,miethers. Nimmt man' nun an) daß in dem Afterpfande neben dein

.Pfandrechtean der verpfändeten Sache auch ein Pfandrecht an derFor

iderung) für welchedie Sache zuerft verpfändet ift) enthalten fei) dann

wird man) wenn nur das erwähnte gefeizlickje Afterpfandrecljt eriftent

geworden ift) dem erften Vermiether auch das Recht einräumen müffen)

fich wegen feiner Miethgeldsforderung durch Verfolgung der Forderung des

erften Miethers gegen den Aftermiether mittelft einer nativ uliljs oder auch

durch Verkauf diefer Forderung bezahlt zu machen. Ift man dagegen

der Anficljt 2*i-i)) daß das Afterpfandrecht eine Verpfändung der Forde

rung felbft nicht enthalte) dann wird der erfte Vermiether fich behufs

.der .Befriedigung feiner Miethgeldforderung nur der actia lizipoliie

onria utiiir, auch wohl des Retentionsrechtes an den Sachen des After

..miethers infoweit bedienen können) als folche dem erften Miether gegen

den Aftermiether zuftehen würden 296). Jedenfalls muß man aber dem

.erften Vermiether die Befugniß einräumen) durch _Denunciation an den

Aftermiether) d.) h. durch die Benachrichtigung) daß er von feinem

Afterpfandrechte _Gebrauch machen wolle) fich zu diefem in ein felbftftändi

ges Verhältniß zu fehen und ihn dadurch_ zu nöthigen) nicht durch Zah

lungan den Aftervermiether ihm (dem erften Vermiether) fein After

 

liches) fondern Folge des allgemeinen Grundfatzes) daß der Schuldner durch

Zahlung an den Gläubiger des Gläubigers zufolge der aus diefer negoiioniin

gestio begründeten Compenfationseinrede frei wird. Vgl. l.. 6. i). (ic iioi. iii-iii

lexccpt. .(14.,4.)

294) l1. 11.. Z. 5. l). (ic: pign. nations. l.. 5. pr. i). in quil). mins. pjzli.

. (20, 2.) (letzt. durch eng. c0nti-.). v. Vangerow) Pand. i. S. 778. An

derer Meinung ifc Trotf ch e) das Verpfändungsrecht des Pfandgläubigers

S. 25 flg. Vgl. auch Sintenis) Pfandrecht S. 294. Mühlenbruch)

. EeffiotrS. 321) ,Note 167. -

295) Diefer Anficht tritt der Verf. diefes Artikels bei. Eine weitere Erar

terung diefer fehr fireitigen Materie kann jedoch hier nicht gegeben werden. Vgl*

über diefe Frage und die deßhalb, Literatur v. Vangerow) Pandekten l»

S. .746 .296figDer wefentliche Unterfchied zwifchen der erften und zweiten Annahme

ift der) daß bei der letzteren der Vermiether in der Verfolgung feiner Anfptuche

itnmittelbac dem Aftermiether gegenüber auf den Werth der Invecten und Ilia

: ten befchräliit ift.
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pfcmdoeclytezu-entziehen. ,So lange eine fol-rhe-,Denunciation nicht er

folgt 1|. -kann- der Aftermiether an feinen Vermiether (den erften Mie

ther)-zahlen. wodurch die eingebrachten Sachenvon jedem Pfandrehte

frei werden.

Ift einpreeciiuiii-rustjoum afterverpacbtet. fo-entfieht das Pfand

rWtQdes-erfien Verpachters an den percipirten Früchten gerade fo. als

ob-fieder erfte Parhter felbft bezogen-hätte L97). Iener kann daherfeine

c(Forderung iaus »dem Pachtoertrage mittelft der hhpothekarifmen Klage

auch,gegen-den-Afterptimter. fo lange diefer im Befitze der Früchte ift.

felbft-über den-,Bel-truf-des Afterpachtgeldes hinaus und wenn diefes

auch 'fchon bezahlt ift. verfolgen. Kommt er hierbei mit dem Pachter.

welchernebenfalls- einPfandrecht: wegen feiner Forderung aus der After

verpcrmt-nng an den Früanen erwächft 298). in Eollifion. fo muß man

feiner-Forderung vor der des lehteren nachder 'Natur der Sache den

Vorzug einräumen.

-Verweigert-ncrchBeendignng der erften M-iethe der Aftermiether

die "Reftitution der Sache an- den erften Vermiether. fo fteht dem letzte

ren eine Eonteactsklage-wider jenen nicht zu. -Wohl »aber kann er den

erften M-ie-ther- auf Refiitution- belangen. und ihn folchergefialt nothi

geu.-auch feinerfeits gegen den Aftermiether die erforderlichen Schritte

zu-.thunxum -diefenezur Räumung zu zwingen. Hat fich der erfte

Miether hierzu außer Stand* gefeht (z. B. dadurch. daß er die-Sache

über -feine Mieth-zeitf hinaus aftervermiether hat). fo muß er dem Ver

miether--das-Intereffe präftiren. Der Vermiether kann fich aber auch

der ihm» etwa zuftehenden dingli-Gen-Klage (1-e1 7111111671110, ynblicinne.

negntarja-oder 201116830111-116110). fowie auch geeigneten Falles einer

Befihklage.- gegen denAftermiether bedienen.--welcl)en Klagen derfelbe.

infofeen er keine aus dertPerfon feines Vermiethers entnommene-:Ein- *

rede -entg-egenzufehen vermag. unbedingrweichen--muß.

Im wefentlichen analog ift das Verhältniß- zu beurtheiletyr-wenn

*Jemand -etnekSachexudie er. ftatt durch Miethe. kraft irgend eines an;

deren Rechtsgefchäftes zum Gebrauche erhalten hat. vermiethet oder der

Miether die g-emiethete» Sache unentgeltlich einem -Dritten zur .Be

nußung überläßts99).

*ooGeht das dinglicheRecht. kraft deffen der-Vermiether die Be:

nutzung-deoSache-dem Miether bisher gewährt hat. vor beendigter

Miethzeit lauf einen Anderen als S in g ula r fu c c e ffo r (über. fo

fragt es fich. welches Rechtsverhältniß zwifchen diefem Singularfttcceffor

und dem Miether entfteht? Hier tritt dieRegel ein. daß der erftere nicht

verbunden ift. dem letzteren die Benuhung der Sache. welche er blos

297) 11.24. s. 1. 1)», v. c.

298) S. oben Note 256.

299) In diefem Falle entfieht jedoch-keituPfandr-rc1hi an den Inoeeten und

Jllaten des Dritten. l.. ä. pr. l), in guib. rund. (20; 2,)

1
1
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kraft eines perfönlicljen Rechtes feinem Vermiether gegenüber in An

fpruch nehmen kann) zu belaffen 309)) - eine Regel) die man mit der

jurifiifcl) unrichtig ausgedrückten und factifch zu eng gefaßten Parömie:

Kauf bricht Mie-the) zu bezeichnen pflegt. Iuriftifcl) unrichtig

ift diefer Salz deßwegen) weil niemals der Kauf als folcher) d. h, der

Kaufcontract) fondern nur der in Folge deffelben eintretende Eigen

thumsübergang die unwirkfamkeit der Miethe herbeiführtz zu eng ge

faßt aber deßhalb) weil nicht allein der durch Kauf vermittelte) fondern

überhaupt jeder Eigenthumsübergang) fowie auch der Erwerb eines

jeden die Benußung in fich fchließenden dinglichen Rechtes (z. B. des

usuniruclus), die fragliche Wirkung zur Folge hat. Um nun bei dem

gewöhnlichen Falle eines Verkaufes der gemietheten Sache Seitens des

Vermiether-s ftehen zu bleiben) fo muß) um den Eigenthumsübergang

zu bewirken) nach römifchem Rechte zu dem Kaufverträge auch noch

Uebertragung des Befihes der Sache auf den Käufer hinzukommen.

Hat diefe Befihübertragung wirklich ftattgefunden (fei es) daß folche

etwa durch den Miether felbft) weläjer fortan für den Käufer befigen

zu wollen erklärt) vermittelt wird oder weil die Detention der Sache

Seitens des Miethers nicht eine dergeftalt ausfchließende ift) daß dadurch

eine unmittelbar durch den Vermiether bewirkte Befihübertragung

factifch gehindert worden wäre)) fo tritt nunmehr die Wirkung ein)

daß der Käufer mit der ihm zuftehenden dinglichen Klage (rei rinclieatio,

ynbljeinnn oder negetoria-nclio) dem Miether die Sache und deren Be:

nußung entziehen kann) ohne daß letzterer aus dem nur dem Vermiether

gegenüber wirkfamen Miethvertrage eine Einrede entgegenfeßen könnte.

Gleiches findet bei Immobilien fchon allein zufolge des Kaufvertrages

da fiatt) wo particularreckjtlicl) durch die mit lehterem verbundene ge

richtliche Auflaffung das Eigenthum auch ohne Befihübertragung auf

den Käufer übergehtW). In den Fällen hingegen) wo einerfeits Be

fihübertragung zum Eigenthumserwerbe erforderlich ift) andererfeits

aber der Miether fich in) einem dergeftalt ausfchließenden factifchen Ver

hältniffe zur Sache befindet) daß der Vermiether eine Tradition der

Sache nicht vornehmen kann 302)) da erfcheint kein Mittel gegeben)

dem Verkaufe dem Miether gegenüber Wirkfamkeit zu verfwaffen.

Denn der Vermiether (Verkäufer) kann mit den ihm zu Gebote fiehen

den Klagen aus dem Eontrarte) dem juriftifchen Befilze oder dem Eigen

thum 303) überall nicht gegen den Miether durchlangen) weil denfelben

300) l.. 25. Z. 1. l.. 32. il). i1. t. l.. 9. i). l1. t. l.. 120. Z. 2.0.1113

133.1. e. 59. g. 1, n. (i3 usukr. (7. 1.)

301) Aehnliche Verhältniffe von Singularfurceffion ohne Vefißiibertragung

kennt auch das rbmifche Recht) z. B. den Eigenthumsübergang durch Legat.

302) Als Beifpiel denke man fich) daß der Miether Mobilien gemierhet hatt

zu welchen er den Zutritt dem Vermiether nicht geftattet. 7

' 3:3) oben S. 784.
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fiets bis zurBeendigung des Miethverhältniffes die exoeptia 001i ent

gegenftehtz der Käufer aber hat vor dem Eigenthumserwerbe kraft eige

nen Rechtes keine Klage auf Auslieferung der SaGeZ-W)) und wollte

er 0x jure 06880 feines Verkäufers klagen) fo müßte er fich die Einreden

aus der Perfon des Cedenten gefallen laffen. - Es ergibt fich hieraus)

daß der Sah: Kauf bricht Miethe) nur fehr relativ richtig ift-ZW).

0.0 Hat der Verkäufer fich vom Käufer bei Abfchließung des Kaufes

verfprechen laffen, daß letzterer den Miether nicht vertreiben wolle 396)/

-fo- hat dieß jedenfalls die Wirkung, daß der Käufer) wenn er den Mie

ther dennoch vertreibt und diefer nun den Vermiether .wegen feines In:

tereffes in Anfpruch nimmt„ dem leßteren regreßpflicixig wird. Es

fragt fich aber. ob nicht der Miether aus jenem Verträge zwifchen dem

Vermiether und Käufer unmittelbar eine Einrede wider lehteren erlange

wenn derfelbe ihn zu vertreiben verfucht. Viele-W) verneinen dieß)

nach dem allgemeinen Gcundfaße des römifmen Rechtes) daß Verträge

nur den Contrahenten/ nicht auch anderen Perfonen Rechte geben.

Indeffen fcheint doch fchon die Art und Weife) wie einer folchen Ver

tragsbefiimmuug in den Gefeßen erwähnt wird 30i)) auf etwas mehr,

als eine bloße Regreßpflimtigkeit des Käufers hinzudeuten. Jedenfalls

ift die Praxis) gefiulzt auf mehrere Stellen des römifmen Rechtes 309)/

von .jenemGrundfave in feiner Allgemeinheit abgegangen) und gefiat

tet in Fällen der vorliegenden Art auch dem Dritten aus den Verträgen

Anderer Einrede und Klage 310). Der Miether kann daher) von einem

,Eigenthümer der Sache auf Räumung belangt) diefem die Einrede)

daß er dem Verkäufer die Belaffung feiner in der Miethe verfprockzen

habe) mit Wirkfamkeit entgegenfeßen) iii jedoch nicht genöthigt. fich

304) Wenn manche ältere Iuriften dem Käufer eine fogen. cooäjolio 0c lege

9. 0.00 10c. 00ml. geben wollten (vgl. Glück a. a. O. Bd. 18) S. 25)) fo

kann man diefe nur fiir ein iuriftifches Unding erklären. Glück) der ebenfalls

diefe c0l1(]jclj0 verwirft) macht aber die Sache nicht beffer) wenn er dem Käufer

jedenfalls eine Klage aus eigenem Rechte gegeben haben will) um deren Namen

er fich mit Rückficht auf 00]). 6. x. ue juiijr. nicht kiimmernzu dürfen glaubt,

305) Im wefentlichen hiermit iibereinfiimmend ift M ii h l e n b r u ch ) Ceffion

S. 279) Note 7.5F S. 17) Note 25. Vgl. auch v. Vangerow a. a. O. lll.

S. 427. P uchta) Pand. Z. 369 a. E. - uebrigens ift particularrechtlicl) der

Sah: Kauf bricht Miethe. mehrfach aufgehoben f z. B. im preuß. Landrechte l.

Tit. 21. Z. 358.. 00a. mp, url. 1743.

7 306) Bei fiscalifmen Verkäufen wird ein folcher Vertrag als ftillfchweigend

mit dem Käufer abgefrhloffen angefehen. l.. 50. 001111-0 030i. (49. 14.)

S 33507) Vgl, v. Vangerow a. a, Q. S. 427. Göfmen a. a. O. ll,

308) l.. 25. 8. 1. l). 11. t. l.. 9. 0.11.0

309) [7. 20. l). .je jnut. slip. (3, 19.) l.. 37. Z, 3. l). .ie leg. lll. l., 8.

C. uä exbii). l4. 3. (L. (ie äouat. quite. Zub m0c10.

310) Vgl. Pfeiffer. pract. Ausf. M. S. 152. Derfelbe. in der

Zeitfmr. für teutfch, Recht Bd. 9 x Abfchn. 12 (wo fich auch eine volifiändige

Darftellung der betreffenden Literatur findet).

F
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felbft auf den Streit einzulafien) fondern kann feinen-Vermiether auf

fordern). den Streit für ihn durchzufemten. Unterläßt der Vermiether

letzteres oder unterliegt er im Streite) fo hat er dem Miethe-e das volle

Intereffe zu präftiren. Hat dagegen der Miether) ohne den Vermie

ther zuvor zu- feinerVer-theidigung. aufzuforder-n) den Prozeß verloren

oder auf Begehren des Käufers die Sache geräumt) fo kann er zwar

feinen Vermiether auf das Intereffe in Anfprucl) nehmen) diefer wird

fich jedoch durch Eeffion feines Mgeeßan-fpr-uches- gegen dent Käufer)

welcher den- Menue vertragswidrig verdrängte) befreieni könne-MU). -

Daß- übrigens» auch eine Eoncursinaffe) wenn fie als Verkäuferin auf.

tritt) jenen Vorbehalt wege-n Belaffung des Miethe-rs- in der-verkauften

Sache fieliien könne) veeflleht au) von felbft.

' Es fragt fich weiter) ob im- Falle des veränderten Eigeuehums- an

der Sache-welches fortan lediglich“ unter dem Titel des V erkaufes

bezeichnet werden' foll - der Miether das Miethverhältniß-aufzugeben

befugt fei? *- Gewöhnlich' 312) wird diefe Frage mit Bezugnahme auf

l.. 32. i). l1. t. bejaht) jedoch gewiß mit Unrecht. Nur fo viel ifi riH

kig) daß der Miether mit dem Käufer in keinem contractliwen Verhält

niffe flieht und fich auch auf ein folches nicht einzula-ffen braucht. In

dem Verhältniffe des Niiethers zu feinem Vermiether wir-d dagegen

durch den: Verkauf im wefentlichen nichts verändert) denn fowie von

Anfang an die Rechtsgiltigkeit des Mieihveetrages nicht1 durch das

Eigenthum des Veemiethers an der Sache bedingt erfchei-nc) fo läßt fich

auch nicht einfehen) wie eine Veränderung in folcher-n während der

Dauer der Miethe auf deren Wirkfamkei-t von Einfluß fein follte. Nur

in' einer Beziehung tritt eine Modifieation ein) welche durch Folgendes

begründet wird. Bereits oben (S. 780) ifi auf die charakterifiifGe

Verfchiedenheit der beiden Verbindlichkeiten des Miethers) Zahlung des

Miethgeldes und gehörige Behandlung der Sache) hingewiefen und

namentlich bemerkt) daß* die lehtere ihre Grundlage nicht ganz rein im

Verträge) fondern zugleich. auch in dem Interefie finde) welches der

Vermiether an der Erhaltung der Sache hat) alfo iii-einem weiteren ding

lichen Rechte oder obligatorifmen Verhältniffe des Vermiethers. Hört nun

ein jedes folehes Verhältniß des-Vermiethers inBeziehung auf die Sache

auf) fo daß er an deren Erhaltung überall weiter kein Intereffe hat) fo

kann derfelbe auch jene lediglich auf Erhaltung der _Sache gerichtete

Verpflichtung des Miethers nicht weiter verfolgen. Einen Fall diefer

Art enthält die l.. 32. cit., wo entfchieden wird) der Pachter eines

Grundfiückes) welches durch Legat in das Eigenchum eines Dritten

311) Es wird hierbei jedoch vorausgefeht) daß dem Miether die Möglichkeit

einer Vertheidigung gegen den Käufer bekannt war) daß er alfo namentlich von

dem gefchloffenen Verträge wegen Velaffung der Miethe Nachricht hatte.

312) Vgl. Mühlenbruch a. a. O. S. 313. Göfchen a, a. Q. ll. S.

384. Wening-Ingenheim a. a, O. Bd. L4) S. 207.
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zu bauen (d. h. im guten Stande zu erhalten515))) weil hierbei der

Erbe kein Intereffe mehr habe. Davon aber) daß der Pachter) wenn

er vom Grundftücke ohne weitere Veranlaffung abziehe) nun auch kein

Pachtgeld zu zahlen brauche) fagt jene Stelle kein Wort) und auch

mittelft einer Folgerung aus derfelben kann man nicht zu diefem Reful

tate kommen) da fich doch gewiß nicht behaupten läßt) es fei für den

Erben ohne Intereffe) Pachtgeld zu beziehen.

Das Richtige 311) ift alfo: fo lange der Käufer (der neue Eigen

thümer) den Miether in Benußung der Sache beläßt) ift diefer verpflich

tet) dem Vermiether nach wie vor das Miethgeld zu bezahlen) woneben

ihm freilich in der Regel nicht gewehrt werden kann) die Benutzung der

Sache) unbefchadet feiner Zahlungspflimt) aufzugeben. Auch darf der

Miether wegen der ihm vom Käufer drohenden Gefahr einer unzeitigen

Austreibung geeigneten Falles vom Bermiether Eaution begehren.

Wegen gehöriger Behandlung der Sache dagegen kann der Vermie

ther 315) den ?Miether nur infofern in Anfprucl) nehmen) als er) des

veräußerten Eigenthums ungeachtet) noch dabei ein rechtliches Intereffe

hat. Dieß letztere ift aber nicht immer ausgefchloffen) vielmehr insbe

fondre *dann vorhanden) wenn der Vermiether bei der Veräußerung fich

verbindlich gemacht hat) für die gehörige Behandlung der Sache Sei

tens des in der Miethe zu belaffenden ?Niethers dem Käufer einzuftehenz

ja es muß fogar diefe Zufage als ftillfmweigend erfolgt angefehen wer

den) wenn nur überhaupt der Vermiether die Beibehaltung des Mie

thers bei der Veräußerung vom Käufer fich ausbedungen hat 316). In

diefem Falle kann der Käufer den Verkäufer nöthigen) den Miether

wegen nicht gehöriger Behandlung der Sache zu belangen und die Ent

fchädigung an ihn herauszugeben. Der Miether wird aber in einem fol

chen Falle Eaution verlangen können) daß er nicht wegen derfelben Be

fchädigung auch noch vom Eigenthümer (mit der uclio legjs again-ia)

in Anfpruch genommen werde.

Gewöhnlich in Verbindung mit der hier behandelten Frage wird

die weitere erörtert) ob

[i, eine Eeffion der Rechte aus dem Miethvertrage ftatthaft

fei? - Hierbei ift fo viel unbefiritten) daß einzelne fällige Anfprüche

aus dem Vertrage) z. B. auf rückftändiges Miethgeld) Entfcinidigungs

forderungen u. f. w.) cedirt werden können) und andererfeits eine Eeffion

des Miethvertrages keinenfalls fo verftanden werden kann) daß dadurch

313) Vgl. oben S. 780.

1 g 314) Das hier gegebene Refultat findet fich auch bei v. Vangerow)

Pand. lll. S. 427) por. 2 angedeutet.

315) Daß der neue Eigenthümer den Miether wegen pofitiver Vefchädigun

gen der Sache mit der net. leg. aguil. belangen kann) verfteht fich von felbft.

316) Dieß ergibt fich aus l.. 13. Z. 30. l). cle act. einc. rcntl. (19. 1.)

' gekommen fei) könne nicht gezwungen werden) das Grundftück ferner
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auch die Verbindlichkeiten auf den Ceffionar über-gingen. Die in der

Mitte ftehende Frage aber) ob der eine .Contrahent das 'aus einem fol

chen Vertrage ihm zuftehende 'gefammte Recht durch Eeffion übertragen

könne) ifi fehr ftreitig. Viele 317') verneinen diefelbe) hauptfäwlici) auf

den Grund hin) weil Rechte) die mit Verbindlichkeiten gemifchtfeien)

nicht cedirt werden» können. Der Verf. muß fich jedoch) zu der entge

gengefeßten AnfichtW) bekennen. Das Irrige in der erfigedamten

Anficht diirfte darin feine Grundlage haben) daß man fich nicht klar

gemacht hat) _wie das gefammte. Miethverhältniß doch nur aus einer

Summe beiderfeitiger Rechte befteht). und das) was von dem einzelnen

Rechte gilt, auch von 'deren Gefammtheit gelten muß, *

ueberall ift kein Grund vorhanden) warum nicht der Vermiether

-alle feine mit der ocrja ioenti verfolgbaren Rechte (auf Zahlung des

Miethgeldes) gehörige Behandlung der Sache) fo weit er dabei interef

firt ift u. f. w.) einem Andereniibertragen könnte. Es verfteht fich

dabei von felbft) daß der Vermiether allein derjenige bleibt) welcher

vom Miether mit der actia 'eonciuetj auf gehörige Gewährung der Sache

in Anfpruch genommen werden* kann. Gleichgilrig fiir den Miechec

aber ift esF ob der Vermiether felbft ihm die Sache gewährt oder ob die

fer durch einen Anderen) welcher auch wieder der Ceffionar fein kann)

die Sache gewähren läßt. Denn der Gläubiger kann die Annahme der

ihm gefchuldeten Leifiung nicht deßhalb verweigern) weil ein Anderer

als der Schuldner fie ihm anbietet. 'Nur ift die Verfolgbarkeit der

cedirten Anfpriiche durch die gehörige Gewährung der Sache bedingt.

Verkauft daher der Vermiether die Sache unter Ceffion feiner Anfpriihe

aus der Miethe) fo hat dieß vollkommene ?Wirkfamkeity infofern nur

der Käufer den Miether im Genuffe der Sache beläßt") bleiben des leh

teren Verpflichtungen gegen den Vermiether fortbefiehen 379)) und diefe

verfolgt der Käufer ex iure 00580, Dem Miether aber verbleiben alle

feine Rechte aus dem Vertrage wider den Vermiether) deffen Verbind

lichkeiten aber auch der Käufer feinerfeits erfüllen kann 320).

 

317) Zu diefen gehört insbefondre Müh lenbru ch ) Ceffion S. 310 flg

318) Diefelbe hat befonders in .Fyeife's und -Cropp-s Abhandl. li.

Nr. x: von der Ceffion eines Pachtcontrartes, Vertheidigung gefunden. Vgl

auch Glück a. a. O. Bd, 18) S. 27.

319) Gerade daß Mühlenbruch in diefer Beziehung von der oben als

irrig bezeichneten entgegengefetzten Anficht ausgeht) hat ihn auch bei der hier er

örterten Frage das Richtige erkennen laffen.

320) Die Möglichkeit einer folchen Ceffion der Rechte aus dem Miethver

trage beim Verkaufe der Sache wird in mehrfachen Gefegen (l4. 58. l). l1. t:

1x. 53. (t. 49. pl'. l4. 13. I. 11. l). (in act. amt. een-j. [-19, 1.] l.. 13. l). am

por. in pign. [20. 4.)) ohne weiteres angenommen) und es bedarf theilweife eine!c

künftlimen Auslegung derfelbenF um folche zu befeitigen. Die lt, 32. l), |1, i.

fieht nicht entgegen) die Klage ut [anno-n cdierec konnte? freilich der Erbe dem

Legatar nicht cediren) weil er fie felbft nicht hat) wohl aber die Klage auf das

Paehtgeld. _ 1
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Ebenfowenig ift einzufehen) warum nicht der Miether feinen An

fpruch auf Gewährung der Sache einem Anderen mit Wirkfamkeit cedi

ren könnte321). Der Eeffionar würde dadurch berechtigt werden) die

Gewährung der Sache unmittelbar 222) vom Vermiether in Anfpruch

zu nehmen. Wegen aller Verbindlichkeiten des Miethers würde dage

gen nur diefer felbft vom Vermiether belangt werden können 321Hz ob

wohl leßterer auch die vom Eeffionar für den Eedenten ihm angebotenen

Leiftungen annehmen müßte. - Den erheblichften Zweifel gegen die

Zuläffigkeit einer folchen Eeffion dürfte wohl der umftand begründen)

daß eine folche in den Rechtsquellen nicht erwähnt wird) vielmehr fich

nur das factifch ähnliche) aber juriftifri) verfchiedene Jnfiitut der After

miethe ausgebildet findet. Daß jedoch der Zwe> einer Eeffion im we

fentlichen auch noch in einer anderen Rechtsform erreicht werden kann)

gibt keinen Grund ab) die Zuläffigkeit jener) die doch in unferen Quel

len als allgemein auf Obligationsverhältniffe anwendbar dargeflellt

wird) zu verneinen. - Jft die Eeffion der Rechte Seitens des Miethers

in der Art bewirkt) daß ihm gegenüber vom Eeffionar wiederkehrende

dem Miethgelde analoge Gegenleiftungen übernommen werden) fo hat

das Verhältniß in feiner äußeren Erfcheinung die größte Aehnlichkeit

mit der Aftermiethe. Wenn es aber zweifelhaft erfcheint) ob die Eon

trahenten eine Ceffion der Miethe oder eine Aftermiethe beabfichtigt

haben) fo muß wohl für die letztere) als das im gemeinen Leben weit

gewöhnlichere Gefchäft) vermuthet werden.

k'. Endlich muß hier noch erörtert werden) welches Verhältniß

zwifchen denen eintrete) welche unabhängig von einander diefelbe Sache

für diefelbe Zeit gemiethet haben. Hier muß demjenigen der Vorzug

zuerkannt werden) dem die Sache zuerft vom Vermiether eingeräumt

ift) und zwar deßhalb) -weil kein Rechtsmittel fich findet) mittelft deffen

derfelbe wieder aus dem Befiße der Sache gefeht werden könnte 321).

Denn dem Vermiether fteht in allen Beziehungen die Einrede' aus dem

von ihm felbft abgefchloffenen Miethvertrage entgegen; der andere

321) Man könnte hierbei daran denken) ob nicht die Vermiethung auf

einem befonderen perfbnlichen Vertrauen zum Miether beruhe) wenn nicht diefe

Anficht durch die Zuläffigteit einer Aftervermiethung ohne weiteres ausgefchloffen

wiirde,

322) Hierin liegt der Unterfchied von der Aftermiethe) zufolge deren der

Aftermiether nur eine Klage gegen feinen Vermiether (den erften Miether)) nicht

gegen den erften Vermiether hat.

323) Die Invecten und Illaten des Ceffionars würden auch keinem Pfand

rechte unterworfen fein.

324) Eine gewiffe natürliche Villigkeit) fowie auch l.. 26. l). l1. t. , fchei

nen dafiir zu reden) daß demjenigen) welcher zuerft gemiethet) der Vorzug ge

bühre, Die l.. 26. cji. jedoch) welche ohnehin nur die D ienftmiethe erwähnt)

fcheint mehr von einer moralifchen) als einer juriftifchen Verpflichtung des Ver

miethers zu reden (rem. : 001111011111). Jene Billigkeit aber wird der Confequenz

unferes pofitiven Rechtes weichen müffen.

All. 51
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Miether aber hat nur eine Klage gegen den Vermiether) und muß fich

daher) wenn diefer die Gewährung nicht mehr bewirken kann) mit einer

Entfchädigung begnügen. Wenn manche Practiker dem erften Miether

gegen den im Befilze befindlichen zweiten) infofern diefer bei dem Ver

tragsabfchluffe um die erfie Vermiethung wußte) die uetio (le. (1010 auf

Entfchädigung oder gar Räumung der Sache geben wollen 325)) fo läßt

fich dieß) wenigftens theoretifch) nicht rechtfertigen.

 

Beendigung der SachenmietheZW).

Da die einzelnen Fälle der Beendigung faft fämmtlich bereits frü

her gelegentlich zur Sprache gekommen find) fo wird hier nur eine kurze

Zufammenftellung erforderlich fein. Das natürliche Ende für die

Miethe bildet die Erfüllung des befiimmten Zweckes) für roelchen die

Sache gemiethet wurde) der Ablauf der fefigefeßten Zeit) und bei unbe

ftimmt eingegangener Miethe die erfolgende Kündigung) wogegen der

Tod der Eontrahenten dabei in der Regel ohne Einfluß ift (vgl. S.790)

n). Eine frühere Beendigung kann ausnahmsweife eintreten:

1) Durch Unmöglichkeit der Leiftung der Sache Seitens des Vet

miethersz hierhin find die Fälle zu rechnen) wenn die Sache untergeht)

von einem Dritten kraft eines dinglichen Rechtes dem Miether entzogen

wird) oder wenn der Miether das Eigenthum der Sache erwirbt) wo

durch das Miethverhältniß fich endigt (f. oben S. 744 u. 745)z

2) durch gegenfeitige Einwilligung in die Aufhebung; wohin auch

der Fall gehört) wenn der Miether fich die widerremtlime Entziehung

der Sache Seitens des Vermiethers) welcher folche zu leiften im Stande

wäre ) gefallen läßt;

3) durch einfeitigen Rüwtritt des Vermiethers (die in Betracht

kommenden Fälle find oben S. 759 u. 760 erwähnt worden);

4) durch einfeitigen Rü>tritt des Miethers (vgl. oben S. 774

U. 775)z

5) endlich ift hier noch zu erwähnen) daß jedem der Eontrahenten

ein Recht auf Auflöfung des Vertrages zufteht) wenn er durch denfelben

über die Hälfte verletzt ift) d. h. wenn die von ihm zugefagte Leifiung

mehr als noch einmal fo viel werth ift) als die Gegenleiftung des ande

ren Eontrahenten. Obgleich die l.. 2 u. 8. l). (le rcsclnclenän rencljf

(.1. 14.) nur dem Verkäufer das Recht einräumen) wegen Verlebuug

323) Vgl. Glück a. a. O. Bd. 18) S. s4.

326) Als Beendigung des Miethverhältniffes laffen fich die hier aufgrfüdk

ten Fälle infofern bezeichnen) als in folchen ftets dieGewährung der Suche einer

feits und die Verpflichtung zur Lriftung des Miethziufes andererfeits aufhökkl

alfo die Miethe in ihrem naturgcmäßcn Verlaufe nicht fortbcfieht. Dagegen

bleibt in mehreren der hier angeführten Fälle das Vertragsverhältniß in derBe

ziehung noch lvirkfam) als der Vermiether wegen Nichtgewährung der Sache

dem Miether das Intereffe zu leifien hat. In welchen Fällen diefes eintrete) i»

oben S. 762 flg.
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über die Hälfte den Kaufvertrag anzufewten. fo hat doch die Praxis

diefe Vorfthriften auf alle Rechtsgefchäfte. die auf eine verhältnißrnä

ßige Gleichheit gegenfeitiger Leiftungen berechnet find. und namentlich

auch auf den Mieth- und Pachtvertrag ausgedehnt 327). Im wefent

lichen müffen in diefer Beziehung für letztere diefelben Grundfatze zur

Anwendung kommen. welche (Bd. &71. S. 35 flg. diefes Werkes).

rückfichtlicl) des Kaufvertrages dargefiellt find. Handelt es fich um eine

Miethe. fo wird der mit dem verabredeten Miethgelde in Vergleich zu brin

gende Nußungswerth der Sache durch Sachverftandige feftgefeßt werden

rnüffen. Bei einem Pachtvertrage wird zunächfi der Reinertrag der

Grundftiicke nach Maßgabe einer angemeffenen Durehfwnirtsberewnung

das Verhältniß befiimmen. Ift jedoch der Pathtgegenftand von Bedeu

tung (z. B. ein ganzes Landgut). fo wird billig auch noch der Unter

nehmergewinn des Pachters. welcher wenigftens auf die Größe des Loh

nes eines Verwalters zu veranfchlagen ift. zu Gunften deffelben von

dem Reinertrage abzufelxen. und erft »die folchergefialt verringerte

Summe mit dem Paehtgelde in Vergleich zu bringen fein. uebrigens

kommt es auf den Nußungswerth. wie folcher zur Zeit der Abfcbließung

des Pachtvertrages zu veranfchlagen war. an 328); eine irn Laufe der

Pachtzeit eintretende Aenderung diefes Werthes vermag die Klage wegen

Verletzung Über die Hälfte nicht zu begründen. Es kann daher die

Durchfwnittsbereckinung. wenn folche auf den wirklichen Ertrag der

Pachtgrundftü>e gegründet werden foll. nur auf den Ertrag der dem

Abfchluffe des Vertrages vorausgehenden Jahre gebaut werden. Wei

ter ift. wenn diefe Jahre die Grundlage der Durchfchnittsbereclonung

abgeben follen. erforderlich. daß in denfelben die Grundfiurke ordnungs

mäßig gebaut worden find; auch können folche Ausfälle. wegen deren

ein Paehter Remiffion am Pachtgelde hätte begehren können. bei der

Berechnung nicht in Anfchlag kommen.

Prozeß in Pacht- und MiethfaGen.

Streitigkeiten über Wohnungsmiethen. insbefondre diejenigen.

welche die Ein: oder Ausräuniung einer Wohnung betreffen. pflegen.

mit Rückfiwt auf die durch das practifcheBedurfniß gebotene Befehlen

nigung. im fummarifchen Verfahren verhandelt zu werden 329). welches

durch Landesgefeße häufig eine nähere Befiimmung erhalten hat. Deß

gleichen findet fich fiir die Streitigkeiten aus Pachtungen von Grund

327) Göfchen. Civilr. ll. S. 366. Glück a. a. O. Bd. 17. S. 120.

lenbruch. Pandekt. ll. Z. 408. 06W. 638881. lll. 660.139. Strip

p elmann. Entfcheidungen des Oberappellationsger. zu Caffe( ll. S. 268. -

Die l.. 23. ]). 11. t. hat man q und wohl mit Recht-nicht fiir entgegenfcehend

gehalten. Vgl. Glück a. a. O, S. 123.

328) arg. l.. 8. (I. j. k. e16 W80. Vena. (4. 44.)

329) Lind e. Civilproz, Z. 329.

51 *i
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ftücken) Landgütern u. f. w. öfters ein abgekürztes Verfahren vorge

fchrieben; fowie auch die Geltendmachung eines Anfpruches auf 11211118

510 11101061118 Seitens des Pachters particularrecljtlicl) an gewiffe pro

zeffitalifme Förmlichkeiten gebunden zu fein pflegt.

Dienftmiethe. x

x Begriff und Eingehung.

Eine Dienfimiethe (10011110 001111110110 0x1erar111n) ift vorhanden)

wenn das Object der miethtveifen Benutzung in Dienften) d. h. gewiffen

pofitiven Handlungen (Thätigkeiten) freier 330) Menfchen befteht. Was

nun die nähere Beftimmung anbelangt) welche Thätigkeiten

hierher gehören) fo müffen diefelben -

1) folche fein) welche nach den im Verkehre herrfchenden Begriffen

gemiethet zu werden pflegen (operae 100311 80111.18 331)). *Aus diefem

Gefichtspunkte find als Gegenftand des Dienftmiethvertrages insbefon

dre ciusgefmloffen:

11) Diejenigen Thätigkeiten) welche die Vornahme eigener Rechts

gefchäfte des Handelnden enthalten. Als ein Fall diefer Art ift in den

Gefelzen 332) aufgeführt die für Geld übernommene Freilaffung eines

Sclaven'. In gleicher Weife' wird man es nicht als Dienftmiethvertcag

(fondern nur als Mandat oder Jnnominatcontract) anfehen können)

wenn z. B. Jemand gegen eine Vergütung die Verpflichtung über

nimmt) mit einem Dritten einen Kauf abzufchließen oder demfelben ein

Darlehn zu geben.

i)) Die Römer pflegten eine Mehrzahl von Thätigkeiten) welche

theils eine gewiffe geiftige Befähigung) theils eine befondere perfönlihe

Zuneigung Seitens des Dienftleifienden voraus-festen) nicht als Gegen

ftand des Miethvertrages anzufehen. In erfterer Beziehung find hier

her zu rechnen diejenigen Dienfte) welche in der Betreibung von 81111111

111101711111 Seitens des Dienfileiftenden ihre Grundlage haben) alfo ins

befondre die Dienfte der Lehrer 313) von Wiffenfchaften)*der Aerzte und

Hebammen) der Advocaten und Procuratoren) der Schreib: und Rechen

verfiändigenZ3-1); fodann ferner die Dienfte der FeldmefferW)) der

Mäkler 336); aus dem leßteren Gefichtspunkte ift es zu erklären) daß

330) Wenn Sclaven zu Dienftleifiungen gemiethet wurden) fo war dieß

nach römifckjen Begriffen eine Sachenrniethe) nicht eine Dienfimiethe. Nicht

entgegen 1| l). 5. Z. 11. i). quoci ri nut clan). (43. 24.)

331) i.. 5. Z. 2. i). (ie 111116801. reri). (19. 4.)

332)1. 3. 5, 2, cit.

333) Ein Lehrvertrag über einen Gegenfiand niederer Art wurde als

Dienfimiethe angefehen. i.. 13. Z. 4. l). i1. t.

334) l1. 1. l). (i0 ern'. 1:031), (50. 13.) i). 7. l). 111111111. (17. 1.) [..1

C. 111111111. (4. 35.) ..

335) l.. 1. [11. ]). 811116118. 1:118. 111011. (11. 6.)

336) i., 2, 3. i). 11s proxen. (50. 14.)
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auch die Dienfte der Säugammen 337) in diefe Kategorie geftellt werden.

Dagegen wurden die Dienftleifiungen derjenigen) welche wir Künfiler

zu nennen pflegen) z. B. der Maler 338)) nicht für folche gehalten)

welche dem Begriffe des Miethvertrages entzogen feien.. Bei den vor:

gedachten Perfonen nun fah man urfprünglicl) die Dienfileifiung als

eine an fich nicht wohl bezahlbare Gefälligkeit (henniicinin) an) und

wenn gleich in fpäterer Zeit die Leiftung einer Bezahlung für folche

(iianarnrinin, rninrjnin) üblich geworden war) in den meifien Fällen 339)

auch bei verweigerter Zahlung der zugefagten Vergütung obrigkeitlich

Hilfe gewährt wurde) fo gefchah dieß lehtere doch nicht im gewöhnlichen

Prozeßwege) fondern mittelfi einer vom pri-toto!“ oder pl-aeses pi-oeincinn

vorgenommenen siclknoräinnrjn cognjtio.

Auch bei uns hat fich die Anficljt erhalten) daß Dienfileiftungen)

höherer Art nicht Gegenftand eines Miethvertrages feien. Vielmehr

betrachtet man die Uebernahme folcher Dienfte gegen das Verfprechen

eines beftimmten 340) Honorars als einen Vertrag eigener Art) welcher

jedoch ftets klagbar ift und' rechtlich in eigenen Fällen nach der Analogie

des Mandats 3i1)) meiftens aber nach den für-die Innominatcontracte

geltenden Regeln beurtheilt wird 3is). So weit lehtere hier Anwendung

finden) läßt fich behaupten) daß zwifchen Verträgen der fraglichen Art

und eigentlichen Dienftmiethverträgen nur noch eine nominelle Ver

fchiedenheit jtattfindeZ-LZ)) da Innominatcontracte in ihrer heutigen An

wendung im wefentlichen den Eonfenfualcontraccen) und zwar _unter

diefen wieder jedesmal denjenigen analog zu beurtheilen find) welchen

fie ihrem materiellen Inhalte naä) am nächfien ftehen 344)) auch die

prozeffualifche Abnormität einer eiilriwrciiiieirin cogniiio bei uns ver.

fchwunden ift. Hiernach ift es auch nicht von, Bedeutung) daß die

 

337) l), 1. Z. 14, l). (in oxli'. cogn. (50. 13.)

338) l). 5. 8. 2. l). (16 preinscr. rei-h. (19.5) l.. 1. s. 7. l). rie exit. ecign.

(s0. 13.)

339) Nur die Lehrer der Philofophie und des Rechtes follten es unter ihrer

Würde halten) ein Honorar einzuklagen. l.. 1. Z. 4 u. 5. l). (in oxli'. cogn.

(50. 13.) Vgl. jedoch l7. 6. (L. (Ic) prniess. (10. 52.) '

340) In vielen Fällen diefer Art ift das Honorar gefehlich beftimmt) z. B.

bei Advocaten) Aerzten. Hier bedarf es dann blos einer Befiellung und Leiftung

der Dienfie) um den Anfpruch auf das gefetzliche Honorar zu begründen.

341) Die Analogie des Mandates wird insbefondre in den Fällen angewendet)

wo die Dienfte eine eigentliche Stellvertretung des Dienftherrn zum Zwecke

haben; alfo namentlich bei Advocaten und Procuratoren.

342) Außer diefen nur im allgemeinen anwendbaren Grundfälzen kommen

jedoch für einzelne Arten von Dienftverträgen der hier fraglichen Art (z. B. die

der Advocaten) der Aerzte) der Mäkler u. f, w.) noch manche fpecielle Beftim

mungen vor) die theils aus dern rbmifchen Rechte beibehalten find) theils in den

neueren Particularrecljten ihre Grundlage haben. Vgl. Unterho lzn er)

Schuldverh. ll. Z. 521,

343) S. übrigens Note 396.

344) Vgl, v. Vangerow ) Pand. iii. S. 255 flg.) 218-225.
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heutige Anficljtdie Grenzen zwifchen dem Dienftmiethvertrage und

jenem unbenannten Verträge einigermaßen vom römifchen Rechte ab:

weichend gezogen hatz wie man denn bei uns z. B. die Ausüber der

höheren Künfte zu denjenigen Perfonen zu rechnen pflegt. welche nicht

gemiethet. fondern mittelft eines Honorars belohnt werden; andererfeits

aber das Gefchäft der Säugammen als einen Gegenftand gewöhnlicher

Dienfimiethe anfieht. 1

2) Die Dienfte dürfen nicht zunächft das Intereffe des Dienftlei

ftenden und erft mittelbar das des anderen Eontrahenten zum Gegen

ftande haben. Hierher 345) gehört insbefondre der Fall. wenn ich Ie

manden unter dem Verfprerkjen-einer Geldfumme veranlaffe.f aus feinem

eigenen Material eine Sache für mich anzufertigen oder eine ihm eigene

Sache. behufs deren demnächftiger Uebertragung auf mich. in einer

gewiffen Weife herzurichten. Hier wird die angefertigte Sache vorerft

Eigenthum des Dienftleifiendenz er hat daher die Dienfte zunächft nurin

fe i nem Intereffe. behufs Erhöhung des Werthes feines Materials oder

feiner bearbeiteten Sache. geleiftetz das Intereffe des Beftellers berüh

ren die Dienfte nur-unmittelbar infofeen. als der Dienftleifiende fich

dadurchin den Stand gefeht hat. ihm das verfprocljene Object zu lie

fern. Es ift daher in diefen Fällen keine Dienftmiethe. fondern ein

reiner Kaufvertrag 346) vorhanden. gerichtet auf eine vom Verkäufer

-anzufertigende Sache. Ift dagegen derjenige. welcher die Arbeit be

fiellt. Eigenthümer des Materials oder der* zu bearbeitenden Sache. fo

enthält dieBefiellung der Arbeit eine Dienftmiethez woran auch dadurch

-niajts geändert wird. daß der Dienftleiftende Verwendungen aus feinem

Eigenthum auf die Sache macht. infofeen nur folche im Verhältniffe

zu der Sache felbft als Accefforien fich verhalten. und daher unmittelbar

durch die Verbindung mit jener Sache in das Eigenthum des Vefcellers

übergehen 347). ,

_ 3) Ferner müffen die Handlungen'. welche den Gegenftand einer

in allen Beziehungen giltigen Dienftmiethe abgeben follen. fowie der.

durch folche zu realifirende Zweck rechtlich und moralifch erlaubt (0j1e11e

1101165128) fein. War die Widerrecijtlimkeit beiden Eontrahenten be

kannt. fo ift der ganze Vertrag ungiltig. ohne daß jedoch das etwa

ch 341i) Man könnte vielleicht auch den unter 1. a. erwähnten Fall hierher

re nen.

346) Bei den rbmifchen Iuriften war es jedoch beftritten. ob nicht eine Ver

bindung von Kauf- und Miethvertrag oorliege, 6211. 111. s. 147. Z. 4. 1.11. t.

347W. 4.1. 11. t. - 1., 2. s. 1, l.. 22. g. 2. t). 11. t. 1.. 20. 1.. 65.

1)“. ae oontr. emt. (18,. 1.) - Wer daher fiir einen Anderen gegen Vergütung

ein Haus zu bauen übernimmt. geht einen Dienftvertrag ein. wenn derjenige.

fur welchen er baut. Eigenthümer des Grund und Bodens 1|; in welchem Falle

es auch nicht darauf ankommt. ob der Bauherr oder der Vaumeifter das Mate

rial zum Bauen jtellt. Vgl, auch Note 444.
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Geleiftete zuricrkgefordert werden kann 347?). In gleicher Weifeungil

tig ift der Vertrag) wenn der Vermiether der Dienfte allein deren Wi

derrechtlichkeit kannte; auch kann in diefem Falle der andere Eontrahent

das) was er in gutem Glauben leifiete) zurückfordern. Wußte dagegen

der Dienftrniether allein um die Widerrecljtliwkeit) fo ift er dem Ver

miether der Dienfte völlig aus dem Verträge obligirt) während für den

letzteren keine Verbindlimkeit zur Dienftleijtung entfteht. Hiermit in

- nahem Zufammenhange fteht es) daß

4) die Dienfte nicht folche Handlungen fein dürfen) zu denen'der

Dienftleifiende fchon an fich verpflichtet ift) weil in diefem Falle das

Verfprechen eines Lohnes als die Zufage einer Vergütung für eine

Pflichterfüllung fich darftellt) welche in unferen Gefelzen für ungiltig

erklärt wird 349). So z. B. wird es ein ungiltiger Vertrag fein) wenn

fich ein Staatsbeamter von den Unterthanen für folche Dienfie eine

Vergütung verfprechen läßt) welche er denfelben fchon zufolge feines

Amtes umfonft zu leiften fchuldig ift. *

Bereits oben (S. 736) ift zur Erklärung der Begriffe von idee-iii()

und concluetio bemerkt) daß Dienfte entweder an und für fich oder in

Beziehung auf einen gewiffen an einer Sache oder Perfon zu realifiren

den Zweck gemiethet werden können) in welchem Falle die Römer zu

folge einer eigenthümlicijen Auffaffungsweife von einer 100300 oonclnccjo

oper-js, und zwar unter Umtaufclning der Begriffe von incnii() und

eonclnatio im Vergleiche mit deren Bedeutung bei der loc. anna. oper-n

rnni 350). zu reden pflegen. Im Teutfchen fagt man in ähnlicherRede

wcife: ein Werk oder eine Arbeit in Verding geben) und der c0nciii0i0r*

(auch recicirnlor) oper-io wird Unternehmer des Werkes genannt. Die

10a, c0rici. oper-js hat zwar manches Eigenthirmliche) fällt aber im all

gemeinen unter die Regeln der Dienftmiethe) weßhalb fie hier gleiajzei

tig mit diefer erörtert werden kann. Die Begriffe conciiiciicii* und loca

tor (Miether und Vermiether) follen hier übrigens) fo roeit nicht aus

drücklich durch den Zufatz uperis das Gegentheil fich ergibt) fortwährend

in dem Sinne) wie folche bei der loc. e0nci. opernrum vorzukommen

pflegen) gebraucht werden.

Was die Frage anbelangt) w effen Dienfte giltiger Weife den

Gegenftand eines Miethvertrages abzugeben vermögen) fo können dieß zu

vörderfi eigeneDienfte des Vermiethers fein. Selbft ohneaus- -

drückliclje Hinweifimg aufdie Perfon des Dienftvermiethers wird häufig die

Bedingung der eigenen Thätigkeit' deffelben fiillfchweigend in der ,Ver

tragsabfchließung liegen) wie das namentlich alsdann der Fall ift) wenn

348) l.. 3. 8. i). .ie conci. 0b turn. onna. (12. 4.)

349) i.. 7. g. 3. i). (i9 pnctis. (2. 14.) r. 4. g. 2. i). (ier-one, 0b turn.

cialis. (12. 4.) Savigny) Shftem lll. S. 176 flg.

350) Befonders wichtig i| die gehörige Beachtung diefer Verfchiedenheit in

den Begriffen für das richtige Verftändniß der Quellen.
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ich bei Iemandem) der eine befondere Kunft verfteht) eine nur mittelfi

diefer Kunft anzufertigende Arbeit beftelle.

Aber auch fremde Dienfte können den Gegenftand des Dienfi

miethvertrages abgeben 351). In diefem Falle übernimmt der Vermie

ther die Verbindlichkeit) die betreffenden Dienfte durch die (generell oder

fpeciell bezeichneten) dritten Perfonen zu (elften. Nur dann wurde die

fer Vertrag nngiltig fein) wenn nach der beiderfeitigen Abficht jene Per

fonen durch rechtswidrigen-Zwang zu den Dienfien genöthigt werden

follen. Zur Erfüllung eines folchen auf die Dienfte dritter Perfonen

geftellten Vertrages ift es jedoch erforderlich) daß fich diefe zu derDienfi:

leiftung verftehen. Ein Nöthigungsgrund hierzu kann nun aber ent

weder in einem Subjections-Zö?) oder einem Obligationsverhältniffe)

namentlich einem weiteren Dieftmiethvertrage liegen) welchen der oben

gedachte Vermiether der Dienfie) als Miether) mit den dritten Perfonen

als Vermiethern abgefchloffen hat. Zu diefem letzteren Miethvertrage

verhält fich jene erftere Dienftvermiethung als 8ul)l0catj0 0p0raku1u,

und diefe ift nicht nur an fich völlig rechtsgiltig zwifchen den Contra

henten) fondern auch der Dritte (prjluus l00al0k) kann zu der Dienfi

leifiung zu Gunften des Aftermiethers von feinem Miether genöthigt

werden) infofern er nicht etwa lediglich für feinen Miether die

Dienfte zu leiften verfprochen und zugleich ein befonderes Jntereffe

dabei hat) daß es bei diefer Leiftung zu Gunften feines Miethers be

laffen werde 3ini).

Endlich kann es auch vorkommen) daß die Perfon des Dienft

leiftenden uberhaupt nicht (weder ausdrücklich) noch fiillfchwei

gend) im Vertrage befiimmt ift) wie dieß am häufigfien bei der Ver:

dingung einer Arbeit) die keiner befonderen Kunft bedarf) der Fall

fein wird.

Die für die Dienfie zu leiftende_ Vergütung ((1101005) auch

manupretium. im Teutfmen Lohn genannt) muß in befiimmtemM)

Gelbe befiehen 355)) deffen Betrag jedoch auf verfchiedene Weife feftge

fehr zu werden pflegt. Derfelbe kann entweder für die gefammten den

351) l.. 3. l). (l6 u8u ei uaulr. per leg. (lat. (33. 2.)

352) So können die Dienfie der Hauskinder vermiethet werden, prall.

r, 1. 3. 1.

353) And. Mein. ift freilich Glück a. a. O. Bd. 18) S. 316) jedoch aus

unhaltbaren Griinden. Vgl. W efiphal a. a. O. S. 909. u n terh olzner

a, a, O. ll. S. 345) Note. 4 Jedenfalls kann der Umftand) daß etwa der

Dienfileiftende feine Dienfie nicht einem Dritten zu leifien braucht) nicht zu einer

Ungiltigkeit der 3111-1003110 zwifmen den Eontrahenten führen. Der Fall ift dem

S. 766 unter 13. a. betrachteten analog.

354) Vgl. jedoch oben S. 740.

355) Die von Gbfchen) Civilr. ll. S. 390 aufgeführte Ausnahme) ge

gründet auf l4. 8. (I. .l0 uncl. (2, 3.) fällt unter die loc. 00ml, irregulurjs. (S.

den legt. Abfchn.)
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Gegenftand des Vertrages abgebenden Dienfte ein- für allemalZi-ö).

oder nach Verhältniß der ZeitF während welcher die Dienfie geleifiet

werden357)) oder nach dem Maße des durch folche erzielten Reful

rates 358) beftimmt werden. -

Die Abfchließung der Dienftmiethe bedarf ebenfo wie

die der Sachenmiethe überall keiner Förmlichkeit. Jedoch ift nach

Ortsgewohnheit mitunter für einzelne Arten der Dienfimiethe 359) zur

Perfection des Vertrages die Hingabe eines Aufgeldes (art-lin) erfor

derlich.

»Eine fiillfchweigende Abfchließung eines Dienftmieth

vertrages pflegt infonderheit auch dann angenommen zu werden) wenn

Jemand einer Perfon) die aus der Beforgung gewiffer Gefchäfte ein

Gewerbe macht) derartige Gefchäfte zu beforgen überträgt oder fich die

Beforgung folcher Gefchäfte in feinem Intereffe von der gedachten Per

fon gefallen läßtW). Hier wird derjenige) welchem die Dienfie gelei

fiet werden) auch ohne ein ausdrücklich auf Belohnung gerichtetes Ver

fprechen zurLeifiung des gefehliciyen oder herkömmlichen und angemeffe

nen Lohnes verpflichtet. infofern nicht befondere Umftände auf die

Abficht unentgeltlicher Beforgung Seitens des Oienfileifienden fchließen

laffen 36i). Diefe umfiände können entweder in einem befonderen Ver

hältniffe zwifchen den betheiligten Perfonen oder in gleichzeitig vom

Dienfileifienden getroffenen Gegenleifiungen beftehen. In erfierer Be

ziehung begründet insbefondre ein nahes Verwandtfmaftsverhältniß oft

den Zweifel) ob die Dienfie wirklich in Erwartung einer Vergütung

geleifiet feien. Im allgemeinen gilt hier die Regel) daß die Verwandt

fchaft allein eine Vermuthung fiir den xinimu3 (Wim-icli nicht begründen.

Selbfi Kinder können von ihren Eltern Erfaß fur diejenigen Dienfie in

Anfpruch nehmen) die fie denfelben zur Beihilfe in deren Erwerbe zu

folge einer befonders erlernten Kunfi u. f. w. leifienz nicht aber) fo lange

fie bei den Eltern Unterhalt haben) fiir häusliche Dienfie/ d. h. folche)

welche im unmittelbaren Interefie des gemeinfamen Hauswefens/ an

356) 0pu8 urer8j0na luclutum, l4. 36. l). b. t.

357) r. 51. 3. 1.1). i1, t.

358)1..30.Z.3. 0.11. i,

359) Namentlich bei der Gefindemiethe.

360) Im römifchen Rechte war in einem folchen Falle nur ein Innominat

contract begründet. l1.22.]).i1e p17168c1'. rei-ix. (19. 4.) - Zweifel gegen die Be:

rechtigung auf eine Vergütung iiberhaupt werden begründet durch l.. 17. C.

lnonuuli. (4. Z5.) l.. 56. 3. l). [nnncinij. (17. 1.) Es beweifen jedoch diefe

Stellen nur) daß ein Zalnri um lediglich zufolge beftimmten VerfpreGens be

gehrt werden kannte) und felbit in diefer Beziehung roeicht das heutige Recht

entfchieden ab) indem es auch in Fällen. wo fogen. oper-oc liber-alex den Gegen

fiand des Vertrages abgeben) eine fiillfchweigende Abfchließung des letzteren in

der oben angegebenen Weife anerkennt.

361) Vgl. Unterholzner. Schuldverh. ll. S. 374. Langenn und

K012i. Erört. l. S, 5. Pfeiffer) pract. Ausfuhr. lll. Abh. 7) S. 151 flg.
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welchem die Kinder Theil nehmen) geleiftet werden 362). Die Gegen

leifiungen) welche die Abficht) eine weitere Vergütung in Anfpruch zu

nehmen) auf Seiten des Dienftleiftenden bezweifeln laffen) werden

meiftens in verabreichten Alimenten oder auch in Belehrung beftehen)

welche der Dienfileiftende bei Gelegenheit der geleifteten Dienfte von

demjenigen) welchem fie geleifiet wurden) erhalten hat. Hier wird es

auf das Verhältniß des Werthes der beiderfeitigen Leifiungen ankom

men. Stehen diefe fich im wefentlichen gleich) fo ift eine ftillfchwei

gende Eompenfation derfelben zu unterftellen) und es kann daher für

die Dienfte eine weitere Vergütung nicht begehrt werden. Ift dagegen

eine wefentliche Ungleichheit in den beiderfeitigen Leiftungen) fo wird

nach dem fich herausftellenden Verhältniffe beider und nach billigem

Ermeffen für denjenigen) deffen Leiftungen den höheren Wert haben)

eine angemeffene weitere Vergütung zu beftimmen fein311 . Wo

übrigens über den Werth der beiderfeitigen Leiftungen ein Beweisver

fahren nöthig wird) da ift es weit richtiger) folches auf den durch:

fchnittlichen Werth diefer Leiftungen zu richten und darnach dieß

Verhältniß derfelben zu bemeffen) als eine genaue Beweisführung über

den Werth jeder einzelnen Leiftung zu begehrenz da in Verhältniflen

der fraglichen Art wohl niemals die 'Abfiwt der Betheiligten ift) eine

Aufrechnung des Werthes ihrer Leiftungen völlig genau eintreten zu

laffen.

Ift die Dienftmiethe weder für eine gewiffe Zeit) noch für ein be

ftimmtes Maß von Arbeit eingegangen) fo kann auch hier die Frage

entftehen) für welche Zeit oder-für welches Maß die Miethe

als abgefchloffen anzufehen fei) bevor eine Aufkündigung ftatthaft ec

fcheint. Es müffen hier gleiche Grundfähe) wie oben (S, 749 flg.) bei

der Sachenlniethe vorgetragen wurden) zur Anwendung kommen. Im

allgemeinen kann jede einzelne Dienftleiftung als das minimum, die

Einheit) für wela)e der Vertrag abgefchlofien ift) angefehen werden) fo

daß zu jeder Zeit eine Aufkündigung ftattfindet. Läßt fich aber nach

der vermuthlichen Abficht der Eontrahenten annehmen) daß diefe eine

Mehrzahl von Dienften bis zu einer gewiffen Zeit oder einem gewiffen

Maße 'als Einheit in der Leiftung angefehen haben) fo bildet diefe

Mehrzahl denjenigen Vertragsgegenftand) an welchen beide Theile gc

bunden find. .

Für die ftillfchweigende Erneuerung des Dienftmiethvertrages)

welche durch die Fortfehung in der Leiftung und Annahme der Dienfte

über das urfprünglich verabredete Maß hinaus begründet wird) gelten

diefelben Grundfähe) infofern man folche mit den pofitiven Befiim

 

362) l.. 10. l). (la obeecx. parent. (37. 15.) Vgl. Pfeiffer a. a. O. S..

156 und die dort Angef. _

363) Vgl. die bei Pfeiffer a. a. O. S. 159 fig, angeführten Entfchei

dungen.
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mungen der l4. 13. J. 11. i): l1, t, fiir iibereinfiimmend ält. Gibt

man dagegen diefer Gefeßfielle eine anderweite Auslegung) ?o ift leßtere

auch bei der Dienftmiethe infofern entfcheidend) als für diefe die Ana

logie der in l4. 13. Z. 11. cit. für die relaontio praaäiarnm nrhnnorum

gegebenen Vorfchriften die Norm abgeben muß,

Vergleichen wir den Dienftmiethvertrag mit anderen

Verträgen) fo finden wir) daß ,

1) mit dem Kaufverträge derfelbe an fich weit geringere

Aehnlichkeit hat als die Sachenmiethe) da Dienfte niemals Gegenftand

eines-Kaufvertrages fein können. Dagegen berührt er infofern die

Grenze diefes Vertrages) als neben den Dienftleiftungen auch zugleich

die Uebertragung von Eigenthum Seitens des Dienftleiftenden auf den

anderen Contrahenten erfolgen kann. Daß in einem folchen Falle die

Frage) ob Kauf oder Dienftmiethe vor-liege) darnach zu' entfcheiden fei)

ob die Eigenthumsirbertragung die Hauptfache felbft)iauf welche die

Dienfte verwendet werden oder nur Aufwendungen zum Gegenftande

hat) welche der Dienftleifiende auf eine dem anderen Contrahencen

bereits zugehörige Sache macht) ift oben (S. 806) bemerkt.

Von dem Mandate ift die Dienftmiethe insbefondre dadurch

unterfchieden) daß die Thätigkeit) welche Gegenftand des Mandats fein

kann) nicht an die Begrenzung der apart-e [Muri 801mm gebunden ift)

fowie daß das Mandat feinem urfprirngliGen Begriffe nach unentgelt

liche Beforgung der fremden Gefchäfte vorausfetztöök).

Gegenfeitige Verbindlichkeiten der Contra

henten.y

[..Verbindlichkeiten des 10071101- opera

rum_ (coucluccar oparjs),

Auch bei der Dienftmiethe muß beim Mangel entgegenftehender

Verabredung der Vermiether mitErfirllung feiner Verbindlichkeiten vor

ausgehen) ehe er den Lohn begehren kann. Die Hauptverbindlichkeit des

Vermierhers aber befteht darin) daß er die verfprochenen Dienfte leifte

oder hierzu wenigftens bereit fei. Ueber die Perfon deffen) der die

Dienfle leiften foll) die Zeit fowie die Art und Weife der Leifrung ent

fcheidet vor allem der Inhalt des Vertrages. Jfi iiber die Perfon

des Dienftleiftenden nichts beftimmt) fo kann der Vermiether

diefelben durch jeden leiften laffen) der folche in gehöriger Weife zu lei

ften im Stande ift. Namentlich kann der eonciuerar 0pEkj8 die ihm in

Verding gegebene Arbeit wieder feinerfeits an einen Dritten weiter ver

dingen) wodurch eine 8 u l1 l 0 e ati 0 0 p e ri 8 entfteht 365). Ift dagegen '

 

364) l.. 1. Z, nit. i). rnanänti (17. 1.) l1. 22. l). rie praecox'. rei-b. (19. 3.)

Vgl. auch oben S. 804 flg.

365) 1.. 48. (rk, 1.. 13. s. 1.]).l1.c. r. 38. 3. 21. o. (1.3 e, 0, (45.1)
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die Perfon des Dienfileifienden ausdrücklich oder fiillfchweigend in dem

Vertrage befiimmt wordenx fo kann der Vermiether nur dann einen an

deren Dienftleifienden fubfiituiren. wenn er nachzuweifen vermag. daß

es für das Intereffe des Miethers gleichgiltig fei. ob durch die im Ver

trage bezeichnete oder die fubftituirte Perfon die Dienfte geleiftet wer

den 366).

Fehlt es an einer Vertragsbefiimmung über die Zeit. wann oder

während welcher die Dienfte geleiftet werden follen/ fo kann jeder der

Contrahenten verlangen. daß der Vertrag fofort erfiillt werde. Wenn

die gemietheten Dienfie die Vollendung eines Werkes zum Zwecke haben.

fo kann der Uebernehmer deffelben einen nach billigem Ermeffen zu be:

ftimmenden Zeitraumx welcher für die Arbeit nöthig _i|„ zu deren Ve

wirkung in Anfpruch nehmen 367). Ifi fiir die Vollendung des Werkes

eine fo kurze Zeit fefigefeht. daß innerhalb derfelben jene phyfifck) un

möglich erfcheint. fo kann folche auch nicht innerhalb der bedungenen

Zeit begehrt werdenz vielmehr ift im Zweifel als Abfimt der Contra

henten zu unterfiellen/ daß das Werk innerhalb der Zeit vollendet werde.

binnen welcher es nach billiger-n Ermeffen vollendet werden kann 366).

Trifft das noch nicht beendete Werk ein Unfall. fo daß die Arbeit von

neuem begonnen werden mußx fo muß dem conciuclor 0yerj3 hierzu

auch die anfangs verabredete Zeit von neuem berechnet werden 3(i9).

Eine Befiimmung über die Art und Weife der Dienfileiftung läßt

fich verfchieden denken. Es kann diefe Befcimmung in der Art getrof

fen fein. daß der Dienfiherr die Thätigkeit des Dienfileifienden im ein

zelnen zu leiten fich vorbehalten hat. oder auch daß lediglich das durch

die Thätigkeit zu erzielende Refultat beftimmt ift. und es nun dem

Vermiether der Dienfie Überlaffen bleibt„ in welcher Weife er diefes

Refultat herbeifirhren will. Im erfteren Falle hat fich der Dienfilei

ftende genau nach den Anordnungen des Dienfiherrn zu richten; im

letzteren dagegen fteht es ihm frei. wie er feine Thätigieit einrichten

will. wenn er nur das beftimmte Refultat fchafft. Bei Beendigung

des Werkes kommt alsdann dem Dienfiherrn die Priifung und Entfchei

dung zu. ob daffelbe gehörig befchaffc fei. Bei diefer Beurtheilung ift

366) Vgl. l.. 31. l). rio 50bit. (16. 3.) l.. 26. Z. 12. l). (ie con.). jocl.

(12. 6.)

367) 1., 14. 1., 137. 3, 3. l). ae', 0. (45,1.) In gleicher Weife ver

hält es fich . wenn Dienfte an einem entfernten Orte zu leifien verfpromen find.

l.. 137. Z. 2. Emi.

368) l.. 58, Z, 1, l). |1. t. Es kommt in einem folchen .Falle auf den ver

muthlichen Willen der Contrahenten an; läßt fich annehmcnf daß die Vertrags

abfmließung durch die beigefügte Zeitbefiimmung wefentlich bedingt gewefen fei

fo wird durch die Unmöglichkeit der Erfüllung innerhalb der feftgefetzten Zeit der

ganze Vertrag ungiltig. Vgl, l4. 31. l). (i8 0. et n, (44. 7.) l.. 2. Z. 6. o.

(i0 eo qnocl 66m0 1060. (13. 4.) Z. 5. I. (je 7. 0. 15.)

369) 1.. 15.1). (ie r. 0, (45. 1.) . ,
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derfelbe jedoch) felbft wenn er fich oder einem Dritten die Billigung

ausdrücklich vorbehalten hat) an das Ermeffen eines redlichen Mannes

(urlijlrilltn bonj dljkl) gebunden) fo daß der Dienftleifiende fich eine will

kürliche Verwerfung nicht gefallen zu laffen braucht370). - Die Erklä

rung des Dienftherrn) mit dem Refultate zufrieden zu fein) welche auch

ftillfchweigend dadurch erfolgen kann) daß derfelbe das Werk) ohne Aus

ftellungen daran zu machen) annimmt) wird in den Quellen pk0bnlj0

oder uppl-obntjo operis genannt 37').

Die Frage) ob die _Werkzeuge) welche zu der übernommenen

Dienftleiftung nöthig find) deßgleichen die bei der Dienftleiftung behufs

der Verwendung auf die Sache erforderlichen Materialien von dem

Dienftleifienden zu fiellen feien oder ob folche der Dienftherr zu liefern)

refp. dem Dienfileiftenden im Falle) daß diefer fie geftellt haben follte)

neben dem verfprochenen Lohne zu erfeßen habe) wird fich meiftens)

wenn der Vertrag darüber keine Befiimmungen enthält 372)) nach dem

.herkommen und der Ortsüblimkeit beftimmen laffen. Im Zweifel

jedoch i| hierbei zu Gunften desjenigen) der die Dienfte zu leiften hat)

zu entfcheiden. Werden die Werkzeuge) mittelft deren die Dienfte ge

leiftet werden) der unmittelbaren Benuhung des Dienftmiethers unter- .

worfen) fo läßt fich eine Verbindung von Dienft- und Sachenmiethe

annehmen (vgl. oben Note 4). Abgaben) welche auf der Dienftleifiung

haften) hat der Dienftleiftende zu tragen) infofern die Dienftleiftung

fchon bei der Vertragsabfchließung als eine folche beftimmt war) auf

welcher die Abgabe laftet373).

Verweigert der Vermiether der Dienfte diefe überhaupt oder gehö

rig zu leiften) oder das verfprochene Werk zu liefern) während er dazu

factifch und rechtlich 374) im Stande ift) fo kann der Miether mittelft

der Eontractsklage auf die vertragsmäßige Leiftung dringen. Hat der

conciuctor opel-m das opus laoalunl fehlerhaft geliefert) fo kann der 10

cutor deffen Annahme (pk0bulj0)_ verweigern) und die Befeitigung der

Fehler) foweit folche möglich ift) auf Koften des concluator verlangen.

 

370) 1.. 24. pl'. u. l1. 1,

371) t. 24, pl'. 1.. 36. l., 37. 1.. 51. 3. 1. l.. 62. n. l1, t.

372) Solche Fälle enthalten 1.. 22. 3. 2. 1.. 30. g, 3. n. l1. t. - Mit:

unter wird fich die _deßhalbige Abficht der Contrahenten fchon aus der Größe des

ftipulirten Lohnes fchließen laffen. Vgl. auch l.. 2. Z, 1. l). 0a leg. llliocl.

(14. 2.)

373) l.. 60. Z. 8. l). l1. t. Der hier angeführte Fall ift folgender: wenn

Iemand einen Wagen miethrt) von welchem beim uebergange über eine Brücke

Zoll gefordert wird) fo foll der Wagenführer (Vermiether) den Zoll bezahlen)

wenn ihm nicht unbekannt gewefen ift) daß die Brücke zu paffiren fei.

. 374) Ein rechtliches Hinderniß der Dienftleiftung kann insbefondre darin

beftehen) daß der Vermiether feine Dienfie einem Dritten zufolge eines früher

mit diefem eingegangenen Dienftmiethvertrages zu (elften genöthigt ift) da in

diefem Falle der zweite Miether erft nach dem früheren Miether die Leiftung der

Dienfte begehren kann, l.. 26. 1). l1. t. Vgl. unten. ' .
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Beruhigt fich der Miether bei der vertragswidrigen* Weigerung des

Vermiethers. die Dienfte überhaupt oder vollftändig zu leifien. oder i|

diefer zu der Dienftleiftung nicht im Stande. fo wird der Miether nicht

nur von der feinerfeits zugefagten Gegenleiftung verhältnißmäßig frei.

fondern er kann auch. wenn der Vermiether die Unmöglichkeitder Dienfi

leiftung durch eigenes Verfchulden herbeigeführt hat. fowie bei der ab

fichtlichen Weigerung deffelben Erfaß feines Jntereffes begehren375).

Ein Verfchulden des Vermiethers ift namentlich auch dann vorhanden.

wenn derfelbe Dienfte vermiethet hat. über welche er nicht zu disponi

ren vermag. z. B. feine eigenen. wenn er folche bereits zuvor einem

Dritten vermiethet hat (vgl. Note 374) oder im Dienfte dritter Perfo

nen. wenn leßtere diefelben zu leifien verweigern 376).

Leifiet der 10071101* opereu-uln verfchuldeter Weife die Dienfie nicht

zu g ehöriger Zeit. fo kann der Dienfiherr auch dieferhalb fein In

tereffe erfelzt verlangen. Außerdem muß man aber auch bei wefentliher

Verfäumniß des Vermiethers in Leifiung der Dienfie. felbft abgefehen'

'von einem Verfchulden deffelben. dem Miether nach billigem Ermeffen

geftatten. von dem Dienftmiethvertrage ganz abzugehen. insbefondre

dann. wenn nach Ablauf der Zeit. innerhalb deren der Miether die

Dienfileifiung erwarten konnte. derfelbe kein weiteres Intereffe an fol

rher hat oder wenn die bisherige Zögerung zu der gegründeten Beforg

niß Veranlaffung gibt. daß der Vermiether noch länger die Erfüllung

feiner Verbindlichkeiten hintenanfetzen werde 377).

Endlich ifi auch der Vermiether der Dienfie dem Miether das

Intereffe zu erfelzen fchuldig. wenn er die Dienfie nicht in gehöri

ger Weife leiftet undihn hierbeiein Verfchulden trifft. Dieß Verfchul

den kann auch darin befiehen. daß er Dienfie übernommen hat. zu wel

chen er nicht befähigt ift. Wenn er alfo die Kunfifertigkeit. die zu der

gehörigen Leiftung der Dienfie gefordert wird. nicht befißt. fo wird dieß

ihm zur Schuld gerechnet 378). Auch ,für das Verfchulden und,die Un

gefchicklichkeit derjenigen. welche fich der Vermiether behufs der Dienfi

leiftung fubftituirt oder deren Hilfe er fich bedient. hat derfelbe einzu

ftehen 379). Hat der Miether fich die Leitung der Thätigkeit des

1

375) i.. 14. (:. 11. t.

376) In diefem Falle kann es auch nicht dem Vermiether zur Entfchuldi

gung gereichrn . daß er bei der Vertragsabfehließung hinficiytlick) der Vereitwil

[ig-keit der dritten Perfonen zur Dienfileifiung fich im guten Glauben befunden,

Er haftet vielmehr nur dann nicht. wenn die Dienftleiftung den dritten Perfo

nen durch Zufall unmöglich geworden ift. Vgl, l.. 137. Z. 4 n. 5. ]). ae il. 0.

(45. 1,); auch oben S. 766 1], a. und Note 353.

377) Es fprieht hierfür die Analogie der l.. 24. Z. 4. l). 11. t. - Vgl. auch

1... 13. Z. 10. 1). 11. t. und l.. 44. 1). (18l1(1ei.(46. 1.)

378) l., 9. 3. 5. i.. 13. 91-. g. 5. l). 11. t.

379) l.. 25. Z. 7. [unt. Vgl. jedoch auch l.. 60. Z. 7. 60a. und 1.. d.

Z, 10. 1). (16j118t. not. (14. 3.) '
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Dienfileiftenden vorbehalten) fo ift der leßtere dann) wenn er den An

ordnungen des erfteren nachgekommen) in der Regel von jeder Verant

wortlichkeit frei 380). Nur ein Seitens des Vermiethers gefchehenes

dolofes Verfchweigen der aus den Anordnungen des Miethers für diefen

unbekannter Weife hervorgehenden Nachtheile wurde allzufehr der 1101m

ficiea widerftreiten) als daß man nicht jenen dafiir verantwortlich halten

follte381). War dagegen dem Dienfileiftenden zur Herftellung des be

dungenen Werkes freie Thätigkeit eingeräumt) fo haftet er für die Feh

ler des Wertes und jeden durch folche veranlaßten Schaden 382). Der

Vermiether muß jedoch feinen deßhalbigen Anfpruch bei der Ablieferung

des Werkes oder) wenn der Lohn nach dem Maße der Arbeit befiimmt

ift) bei der Zumeffung der einzelnen Theile deffelben geltend machen 383),

Ifi einmal die Annahme und Billigung (probarjo 0p6rj8) erfolgt) fo

kann der real-nm» 0p6kj8 nur noch wegen wiffentlich verfchwiegener

Mängel) welche dem Verdingendeni unbekannt geblieben find) von die

fem in Anfpruch genommen werdenW). In Betreff öffentlicher Bau

ten findet fich jedoch die Vorfchrift) daß die Baumeifier und Bauunter

nehmer nebft ihren Erben für die innerhalb 15 Iahren fich herausfiel

[enden Fehler der Sache) foweit folche nicht zufällig entftanden find

(worüber ihnen der Beweis obliegt)) haften follen 385).

Was die Berechnung und Geltendmachung des In:

te r e ffe s anbelangt) fo gelten hier im wefentlichen diefelben Grimdfähe)

welche oben (S. 767) bei der Sachenmiethe erörtert find. Einen Ge

genftand der Intereffeforderung bildet insbefondre auch der Werth der

Sachen) an denen oder mittelfi welcher die Dienfte grleiftet werden foll

ten) wenn diefelben durch üble Behandlung Seitens des Dienfileifien

den verdorben oder verloren gegangen find 386). War dagegen ein

äußerer Zufall oder ein der Sache innewohnender Fehler die Urfache

von deren Untergang oder Verderben) fo haftet dafiir der Dienftleifiende

nicht) außer wenn er durch vorfäyriftswidrige Behandlung die Möglich

keit des Unfalles herbeigefuhrt387) oder die deßhalbige Gefahr ausdruck

lich übernommen hatZW). Umgekehrt kann aber auch der lehtere fich

ausdrücklich ausbedingen) daß er nicht die Gefahr) welcher die Sache

bei der Bearbeitung unterliege) tragen wollez ift diefes gefchehen) fo kann

eine Klage auf Erfah der Sache) wenn folche bei der Bearbeitung zu

380) 1.. 31. 3. 1. j. k. 1), 11.1.

381) Vgl. Un terh olzner) S-chuldverh, 1]. S. 345) Note a.

382) i.. 51. s. 1. i... 62.01.1.

383)'l.. 36. 1). b. t.

384) l.. 24, pr. l). l1. t,

385) l1. 8. .I11 opel-ib. pnbi. (8. 11.) (vgl. mit l.. 2. Z. 1. 1). 0011.

[50, 10.)).

386) l., 13. 1. 2 u, 5. 1., 25. g. 7. 11.59. 1). 11,1.8.

387) l.. 13. 3. 1 11.3. o. 11.1.

388) 1.. 13, 3. 211x11. t. *
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Grunde gegangen ift) nur durch die Angabe eines befonderen Verfchul

dens des Arbeiters begründet werdenW)) während außerdem) wenn

lehterer die Sache ohne Vorbehalt zur Bearbeitung übernommen hat)

ihn der Beweis trifft) daß die Sache ohne fein Verfchulden verder

ben fei.

Nicht allein unmittelbar bei der Dienfileifiung) fondern auch

außerdem ha't der Vermiether der Dienfie in Betreff der ihm vom Dienft

miether anvertrauten Sachen diejenigen Verbindlichkeiten zu erfüllen)

welche aus der allgemeinen Verpflichtung der Eontrahenten zur größten

Fleißanwendung im Verhältniffe zu einander hervorgehen. Diefe Ver

bindlichkeiten des iaontoi- oper-iron)) welche im wefentlichen die gehörige

Aufbewahrung) Befchühung und Rücklieferung der ihm anvertrauten

Sachen zum Gegenftande haben 390)) entfprechen im wefentlichen den

auf die vermiethete Sache bezüglichen Verbindlichkeiten des aonciuclor

bei der ]. c. roruin (f. oben S. 780 flg.)) indem nur der verfchiedene Zweck

der Hingabe der Sachen einige Modificationen begründet. Auch i| hier

der bereits oben (S. 771) erwähnten eigenthümlichen Verbindlichkeit

des Schiffers zu gedenken) für die Rü>lieferung der zum Transport in

fein Schiff aufgenommenen Sachen (kscspln) unbedingt zu haften) fo

weit nicht unabwendbarer Zufall oder eigene Schuld des Befrachters

einen Schaden an folchen herbeigeführt hat; - Befiimmungen) welche

die Praxis auch auf Fuhrleute und andere) die aus dem Transport von

Sachen ein Gewerbe machen) ausgedehnt hat.

Der Miether der Dienfte kann fein, Recht auf Erfüllung aller hier

erörterten Verbindlichkeiten des Vermiethers (mit Ausnahme der eigen

thümlichen Haftverbindlicljkeit des Schiffers) welche mittelft einer befon

deren in inetuni oder (in rncopto nolio verfolgt wird) mittelft der Eon

tractsklage geltend machen) und diefe ift) je nachdem das Gefchäft als

100. conci. oper-atom oder operis in Betracht kommt) die hallo aonciucli

oder ioenti. Außerdem kann fich derfelbe) wenn es fich um eine Be

fclnidigung der dem Dienftleiftenden anvertrauten Sachen handelt) der

nati0 logie aqnilina 391), und wegen verweigerter Rücklieferung diefer

Sachen der etwa ihm zufiehenden dinglichen Klage) fowie unter den

geeigneten Vorausfehungen bei Immobilien des interciictnni iincie ei,

bei Mobilien der concijciio iuirtii-n bedienen 392). Hat fich der lncnlar

opernruin durch (101113 oder eulpn lala außer Stand gefeht) die Rücklie

ferung der Sachen zu bewirken) fo muß er fich dem iiirnineninin in

iitnin des Miethers unterwerfen. Iener ift jedoch zur Rücklieferung

389) So ift l.. 27. Z. 29. l), ni] leg. Aquil. (9. 2.) zu verftehen.

390) Vgl. i.. 11. g, 3. t. 13. Z. 411.6. i., 25, g. 8. i. a0. 1.1i.

l). [i. t. 8. 15. F. (i0 nlilig, (Luna ex (ici. nose. (4. 1,)

391) l1. 27. s. 29. l). nei leg. liqiiil. (9. 2.) l.. 13. 8.4.1), 11.1..

392) Vgl. die Ausführung oben S. 784) welche hier analog zur Anwen

dung kommt.
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erfi dann verbunden. wenn der Miether auch feinerfeits die Verbindlich

keiten aus- dem Vertrage vollfiändig erfiillt hat; bis zu diefem Zeit

punkte fieht dem Vermiether der Dienfle an den durch den Vertrag in

feinen Befiß gekommenen Sachen des Miethers ein Retentionsrecln zu.

wenn er nicht etwa dem Miether rücifirlotlick) der diefem obliegenden

Leiftungen Credit zugefagt haben follte.

il. Verbindlichkeiten desnonauetar operaruxn

(loc-Wok opel-K).

DieHauptverbindlirlykeit des eonänciai* opernrutn, welche in Zah

lung des Lohnes befteht. entfpricht in allem Wefentlichen * der

gleichartigen Verpflichtung des Miethers bei der Sachemniethe. weß

halb anf die obige Ausführung (S. 772 flg.) vertoiefen werden kann.

Sowie dort. braucht auch hier der Miether. wenn nichts Anderes ver

abreder wird. den Lohn erfl nach vollftändig ftattgehabter Dienfileiflung.

oder wenn der Lohn nicht für die Arbeit im ganzen. fondern nach dem

Maße oder der Zeit derfelben im einzelnen beftimmt wurde. nach Lei

fiung der Dienfie bis zu demjenigen Maße oder während der Zeit. mit

Beziehung auf welche der Lohn feftgefeht ifi 393). zu entrichten. Auch

kann der Miether gegen Zahlung des Lohnes die Rit>lieferung feiner

im Befiße des Vermiethers befindlichen Sachen. foweit folche nicht zur

weiteren Dienfileifiuitg erforderlich find. in Anfpruch nehmenz fowie

anderecfeits der Dienftleifiende _verlangen kann. daß der Miether ihm

diefe Sachen nach beendigter Dienfileifinng abnehme. Will oder kann

der Miether der bedungenen Dienfie fich nicht bedienen. fo muß er den

noch den Miethlohn bezahlen. nicht allein wenn ihn ein Verfchulden

trifft. fondern auch wenn er durch einen Zufall (z. B. durch den Unter

gang der Sache. an welcher die Dienfie geleifiet werden follten) an

deren Benutzung gehindert wird 394). Eine Ausnahme tritt infoweit

393) Vgl, l.. 30. z. 3. n. n. r. 7

394) 1.. 19. Z. 9. l.. 33. 1.. 61. Z. 1. l), l1. t. Nicht unzweifelhaft iii;

dieß freilich bei der 0p8rj8 ]0(:nli0. Es läßt fich denken. daß die Römer zu

folge ihrer. zu einer Gleichftellnng mit der Saihenmiethe fich hinneigenden. Auf

fafiung diefer Art von Dienfimiethe zu der Annahme gekommen feien. daß der

100mm operiz, ebenfo wie der 100mm- rei , durch den Untergang der Sache. mit

telfi; welcher der c0n([n(:l01' den Vortheil beziehen follte. frei werde; ioofür liber

dieß eine gewiffe natürliche Billigkeit zu fprechen fcheint. Dirß nehmen denn

auch Unterholzner a. a. O. ll. S. 352. Noten. und Puchta. Pand.

Z. 367. wirklich an. Es fehlt aber diefer Annahme an einer pofitiven Grund

lage. indem die oben cit. Gefeize - wenn auch nicht ganz befiimmt - dagegen

fprechen. und aus dcr Natur der Sache jene Annahme abzuleiten . ifi: insbefon

dre deßhalb bedenklich. weil es an einem fefien Princip fiir die Frage. wenn ein

einzelner Fall als 0p0kj8 oder als oxiel-nrcitn 100W() anzufehen fei. mangelt. -

uebrigens wird man. wenn das zn leifiende Werk nicht nreköjonc verdungen.

vielmehr der Lohn nach Zeit oder Maß der Arbeit befiimmt ifi. den Vertrag im

Zweifel fo auszulegen haben. daß auch vor Beendigung des ganzen Werkes dem

71].. 52
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einx als der Vermiether durch anderweite Vermiethung feiner Dienfie

außer Schaden gefelzt W395); auch in dem Falle„ wenn der Vermiether

bei der Dienfileifiung Aufwendungen zu machen gehabt haben würde

deren Erfalz nicht befonders geleiftet werden- fondern nach der Abficht

der Contrahenten in dem Miethlohne begriffen fein follte- muß fich

der Vermiether den Abzug des Werthes der Aufwendungen- welche

ihm durch die nicht begehrte Leifiung der Dienfte erfpart wordenx gefal

len laffen. Wenn dagegen der Vermiether aus Gründen! die in feiner

Perfon oder feinen Verhältniffen liegen„ die Dienfte nicht leiftetx fo

kann er keinen Lohn fordern! felbft wenn er durch einen Zufall an der

Dienfileifiung verhindert wurde 396). Unvollftcindige oder nicht gehö

rige Leiftung der Dienfte begründet für den Miether das Recht auf ver

hältnißmäßigen Abzug am Lohne. Soweit dagegen die Dienfie gelei

ftet find- kann der Vermiether den Lohn [neo rain fordernh felbft wenn

die theilweife Leiftung dem Miether von verhältnißmäßig geringerem

oder gar keinem Nutzen gewefen ift. Nur wird in dem Fallex wenn

der Vermiether die weitere Dienfileiftung abfiäytlicl) verweigert oder ver

fchuldeter Weife unmöglich gemacht hatx die hierdurch begründete In

tereffeforderung des Miethers auch den Anfpruch auf Erfaß des durch

Nichtvollendung der Dienfileifttmg unnulz gewordenen Lohnes für die

theilweife Dienfileiftung umfaffenx fo daß folchergefialt mittelbar eine

Befreiung von der Verpflichtung zur Zahlung jenes Lohnes herbeige

führt werden kann. Auch kann der Nlietherx wenn er vom Vermiether

bei nur theilweifer Leiftung der Dienfte auf verhältnißmaßige Zahlung

Miether ein Kündigungsrecht zuftehez durch deffen Gebrauch dann derfelbef wenn

ihm die weiteren Dienftleiftungen unnliiz werden 7 fich von dem Anfpruheauf

Zahlung weiteren Lohnes befreien kann,

395-01.. 19. 3, 9 u. 10. n11, c. e, 4. 1). (la 0a. 355. (1. 22.)

396) l.. 15. Z. 6. l). l1. t. Vgl, auch [a. 11. (Z. (in concl. 0b anne, (ini.

(4. 6.) - Manche find jedoch der Anfieht- daß der Vermiether der Dienfte auäi

dann den Lohn fordern könnex wenn er ohne fein Verfchulden durch einen ihn

betreffenden Zufall an der Dienflleiftung verhindert fei. (Vgl. z. B. 110786k

lileci. nel kann. lll. 8x1. 212. 111cc!, 5.) Indeffen fagt die l.. 38. pr. l). l1. t., auf

welche fich hierfür berufen wird/ dieß nicht mit Veftimmtheit- da die Worte: ij

per .zum [1011 steril, auch auf einen in der Perfon des Miethers eingetretenen

Hinderungsgrund bezogen werden können,- Andere nehmen am daß wenigfiens

eine Rückforderung des einmal bezahlten Lohnes in jenem Falle nicht fiattfinde

(Unterh o lzner- Schuldverh, l1. S. 346). Bei den Advocaten fcheint aller

dings eine in ihrer Perfon eingetretene unverfchuldete unmöglichkeitr den Prozeß

zu führenx eine Rückforderung des einmal gezahlten Honorars nicht begründet

zu haben. Vgl, l.. 38. cjt. Z. 1. und l.. 1. Z. 13. l). (je extrnorä. c0go. (50.13.)

Dieß kann jedoeh fchon deßhalb nicht im allgemeinen entfcheiden- weil das Vel

hältniß zwifchen Advocaten und Clienten nicht als Miethvertrag angefehen

wurde. - Jedenfalls muß im Zweifel die Analogie der bei der Sachenmiethe gel

tenden Grundfäize den Ausfchlag geben- wo unbefireitbar auch die zufällige

Hmderung des Vermiethers an der Leiflung der Sache den Anfprucl) auf das

Miethgeld aufhebt,
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des an fich erft nach vollfiändiger Leiftung “fälligen Lohnes belangt wird)

die exceplia nau acljmpleljcanlraclns mit dilatorifcljer Wirkung fo lange

entgegenfehen) als dem Vermiether die vollftändige Erfüllung feiner

feits noch immer möglich ift. uebrigens wird auch hier) wie bei der

Sachenmiethe) ein billiges Ermeffen in der Art obwalten müffen) daß

nicht jedem geringfügigen Mangel in der Dienftleifiung alsbald ein

Nachlaß am Miethgelde zur Folge gegeben werde 397); fowie auch um

' gekehrt eine unbedeutende) durch den Zufall gebotene) größere Ausdeh

nung der Dienftleiftung nicht einen Anfpruch auf Erhöhung des

Miethgeldes begründet; welcher letztere Satz fich insbefondre aus der

Beftimmung entnehmen läßt) daß für ein während der Fahrt auf einem

Schiffe geborenes Kind kein befonderes Fährgeld entrichtet zu werden

brauchtW).

*Befonderer Erörterung bedarf noch die Frage) welchen Einfluß

auf die Verpflichtung zur Zahlung des Lohnes es habe) wenn bei der

operis 100atj0 den 0011000101- in der Ausführung des übernomme

nen Werkes ein Unfall betrifft) fo daß dadurch das Refultat der Ar

beit ganz oder theilweife wieder verloren geht und eine erneuerte Arbeit

nothwendig wird. Es ift diefe Frage 399) folgendermaßen zu beant

worten.

Wenn der Unfall vom 00113110101- operjr verfchuldet) nament

lich alfo durch die Fehlerhaftigkeit der Arbeit (rjlj0 after-18) veranlaßt

ifi (z. B. wenn der begonnene Bau ohne äußere genügende urfacije ein
xftirrzt)) fo ift der loc-nor für diejenige Arbeit) welche fich durch den ein

getretenen Unfall als für ihn nutzlos bewährt hat) keinen Lohn zu geben

fchuldig 400). Derfelbe wird deßhalb verlangen können) daß der 000-.

tlucwl- das übernommene Werk rollende) ohne ihm hierfür etwas mehr

an Lohn zu berechnen) als wenn er von Anfang an den gehörigen Fleiß

angewendet und dadurch den eingetretenen Unfall vermieden hätte. So

dann *kann der cauclucwr oycrjc auch die Gefahr des Werkes

während der Arbeit vertragsmäßig übernehmen. Bei einem

09118 ararcianc löaalum namentlich muß die Gefahr gewiffer Unfälle als

ftillfckyweigend vom 00111100101* übernommen angefehen wei-benz wenn

nämlich nach der Natur des verdungenen Werkes die Möglichkeit der

fraglichen Unfälle als fo nahe liegend fich darftellt) daß man nicht an

ders annehmen kann) als daß die Eontrahenten bei der Vertragsabfmlie

ßung folche berüäfichtigt und darnach zugleich die Averfionalfumme be

397) 4kg. l.. 27. pr. l). 11 t.

398) n. 19. 5. 7.1).11.t

399) Vgl. darüber Glück a. a. Q. Bd. 17) S, 431 fig. 900011., 0011101.

13. c. 9. g, 1.1.

400) Vgl. l.. 51. 8. 1. l). 11. t. - Eine Ausnahme tritt natiirlich dann

ein) wenn der 1000W durch feine eigenen Anordnungen die Fehlerhaftigkeit der

Arbeit herbeigeführt hat,

52*
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|immt haben. Wer z. B! einen Brückenbau für eine fefie Summe

übernommen hat) wird auf keine Erhöhung der Arcordfumme Anfpruch

machen können) wenn eine größere) jedoch ni>)t gerade außergewöhn

liche Wafferfluth den angefangenen Bau wieder zerflörc. Wer für die

Ueberfahrt einer Perfon über das Meer eine beftimmte Summe fich hat

verfprecljen laffen) kann nicht deßhalb ein größeres Fährgeld verlangen)

weil widrige Winde das Schiff längere Zeit hin und hertreiben. Denn

in allen diefen Fällen liegt es in der Natur der Sache) daß der e011

(1uci0k 0p6kj8 auf die Möglichkeit einer durch Naturereignifie begrün

detengrößeren Schwierigkeit in der Ausführung des Werkes rechnen

mußte.

In den bisher betrachteten beiden Beziehungen alfo läßt fich fagen)

daß der c0nc1uct0r die Gefahr trage) jedoch nur fo lange) bis der loca

t0r das Wert angenommen und gebilligt hat-ML). Durch diefe Billi

gung (probatia opsxjs) erkennt der leßtere an) daß das Werk vollendet

und in gehöriger Befchaffenheit geleifiet fei. Nach derfelben kann er

daher einen Anfpruch auf Abzug am Lohne wegen Fehlerhaftigkeit des

Geleifteten nur auf 00m3 des concluctor (Verheimlimung von ftattge

habten Mängeln) gründen 402)) und auch diejenige Gefahr) welche' der

canciuelor für die Dauer der Arbeit ausdrücklich oder fiillfmiveigend

übernommen hat) hört mit der Anerkennung) daß die Arbeit vollendet

fei) auf. In letzterer Hinficht kommt es nicht einmal darauf an) daß

der loealar die Vollendung wirklich bereits anerkannt habe; es genügt

vielmehr) wenn der eonciuotar nur überhaupt nachzuweifen vermag) daß

das Werk vollendet und fo befchaffen gewefen fei) daß der locatdr ge

gründete Ausftellungen daran nicht würde haben machen können 403).

Jfi das Werk nicht für eine Gefammtfumme (arer3i0ne), fondern

für einen nach dem Maße der gelieferten Arbeit (in neues mensuraßre)

zu beftimmenden Lohn verbringen) fo hat die Vollendung eines jeden

zur Zumeffung geeigneten Theiles in Betreff diefes leßteren gleicheWir

kung) wie bei dem opus nrarsiana iocatum die Vollendung des Ganzen;

die Zumeffung und Annahme aber) welche der eaniiuawr auch fiückweife

Seitens des 1008W* begehren kannW)) ift rü>fichtli>) des zugemefienen

Theiles der yrabatjo opsrjs gleichzuachten 405).

Aber auch vor der Vollendung und Billigung des Werkes (bezie

hungsweife vor der Vollendung und Zumeffung des einzelnen Theiles)

trägt der [avatar 0p8rj8 die Gefahr) wenn das Werk durch nicht vor

herzufehende) ohne Verfchulden des eanciuetor eingetretene) Unfälle (ris

401)1..36.]).11,e.

402) l.. 24. pr. l). b

403) l., 36. 1.. 37. v.

404) l.. 30. 3. 3. l). t.

g A05) l., 36. o, |1. r, Es läßt fich hiernach jeder zur Zumeffung geeignete

Theil als ein befonderer opus arersjdne ldcutum betrachten.

, t.

1). t.

l1.
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»i8 major, 'i8 nntuka1i8) betroffen wird 4106). und er muß daher auch den

durch folche für ihn nulzlos gewordenen Arbeitslohn bezahlen. Jene

Unfälle können entweder in einer fehlerhaften Befchaffenheit der dem

100mm* 0p8kj8 gehörigen zu bearbeitenden Same-107). oder in Ereig

niffen. die von außen auf diefe oder die an derfelben vorgenommene

Arbeit einwirken 408)- beftehen. Ifi nun der Lohn nach Verhältniß des

Maßes oder der Zeit der Arbeit bedungenF fo wird bei der Berechnung

deffelben der durch den Unfall wieder untergegangene Theil des Werkesy

beziehungsweife die zu deffen Vollendung erforderlich gewefene Zeit mit

in Anfchlag kommen und darnach der Betrag des Lohnes um fo größer

ausfallen. War aber das Werk für eine Gefammtfumme accordirt. fo

kann der c0nc1uclor für den untergegangenen Theil des Werkes eine be:

fondere Vergütung begchren/ welche in einer nach dem Verhält

niffe des untergegangenen Theiles zu dem ganzen Werke zu berechnen

den Quote der bedungenen Gefammtfumme befteht.

uebrigens verfteht es fich von felbft. daß das Refultat der Arbeit

in Beziehung aufxwelches hier die Fragey wer die Gefahr zu tragen

habex erörtert ift. als ein folches gedacht werden muß. welches dem 10

cal01* 0pekj8 bereits wirklich zu Gute gekommenF namentlich alfo be

reits in das Eigenthum des lelzteren übergegangen ift. Trifft daher

z. B. bei einem Baue die vom conciuccor opekjs zu ftellenden Materia

lien, ehe folche durch Verbindung mit dem Grund und Boden Eigen

thum des 10cen0r geworden find. ein Unfall. fo kann dieferhalb der

concluctor vom 10cal0r keinen weiteren Erfaß verlangenx weder für den

Werth der Sachen an fick)h noch für die auf folche etwa bereits verwen

dete Arbeit. In gleicher Weife trägt der c0nc1u0c0r 0p01-j8 die Gefahr

ruckfickitlick) des fiir die Dienfileifiung von ihm zu ftellenden Handwerks

zeuges n. f. 117.409).

Eine zweite Verbindlichkeit des conciuccol* oporarum befteht darin.

dem 10071km* die Auslagen für diejenigen Verwendungen zu

erfeßen/ welche er nach dem Vertrage bei Gelegenheitder Dienfilei

fiung auf die Sache gemacht hat/ wenn nicht etwa der Inhalt des Ver

trages die Annahme begründen daß der Dienftleiftende einen befonderen

Erfah für diefe Aufwendungen neben dem Miethlohne nicht erhal

ten folle.

Die Klage. mittelft welcher der Vermiether der Dienfte die Er

füllung der Verbindlichkeiten des Miethers in Anfprurh nimma ift ftets

die Contractsklage. und zwar bei der 100. 00m1. operation die ratio 10

otilj, bei der 100. 00m1. operjs die ncijo conc1uctj.

406) l.. 36. l1. 37. l4. 59. l.. 62.1).11.l.

407) 8011r1li0 1*. 62. 1). 11. t.

408) Z. B. ivenn das halb errichtete Gebäude von einem Erdbeben oder

Brande zerfiört wird.

409) c. 2. 5. 1. 1).-eiii leg. nlmä. (14. 2.)
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Endlich ift noch zu erwähnen) daß dem. loeator operjs geftattet ift)

einfeitig alsdann vom Vertrage zurückzutreten) wenn der conäuciar

oft-nie einen zu geringen Koftenanfchlag für das Werk gemacht hat)

und fich fpäter ergibt) daß daffelbe nur mit bedeutend größeren Kofien

befchafft werden kann-W). Daß man demfelben auch bei erheblicher

Zögerung oder Verfäumniß des lacntor operarum in der Dienftleiftung

den Rücktritt geftatten müffe) ift bereits oben (S. 814) erwähnt.

Für einen fpeciellen Fall der Dienfimiethe - wenn nämlich der

* Transport von Sachen zu Schiff den Gegenftand derfelben ausmacht

- wird eine eigenthümliwe Verbindlichkeit beider Contra

henten aus dem Miethvertrage durch die Beftimmungen der lex

Rbacija (le jaetu111) begründet. Das diefem Gefeße zu Grunde

liegende Princip geht dahin) daß alle Aufopferungen) wel>)e bei dro

hender Gefahr _zur Erhaltung des Schiffes und der Ladung an dem

Eigenthum eines der Intereffenten abfiwtlicl) gemacht worden find) von

allen übrigen Intereffenten nach Verhältniß des Werthes des dadurch

ihnen geretteten Vermögens mitgetragen werden müffen 412). Diefer

Zwe> wird durch das zwifchen den Befrachtern und dem Vorfteher des

Schiffes (mc-guter nur-ie) beftehende Miethverhältniß vermittelt. Die

Befrachter nämlich) deren Sachen zur Abwendung einer gemeinfamen

Gefahr über Bord geworfen' oder in fonftiger Weife113) aufgeopfert find)

können mittel| der Contractsklage111) den Schiffsvorfteher115) auf

theilweifen Erfaß des Werthes jener Sachen belangen116)) und zwar

beftimmt fich diefer Theil nach dem Verhältniffe) in welchem der Werth

des geretteten Theiles von Schiff und Ladung zu dem Werthe fteht)

welchen Schiff und Ladung ohne die fiattgehabte Aufopferung' gehabt

haben würde. Umgekehrt kann der Schiffsvorfieher die Befrachter)

deren Sachen gerettet find) mittel| der Contractsklage auf einen ver

hältnißmäßigen Antheil an denjenigen Verluften belangen) welche er

felbft unter den gedachten Umfiänden an Schiffsgeräthe u. f. w. erlitten

oder den übrigen Vefrachtern zu erfeßen hat.- Die nähere Erörterung

410) i.. 60. 3.4.1). v. t.

' l). (ie lege: [ibo-Jia (Ia jaetu. (14. 2.)

o .I

* 413) Vgl, l.. 2, s 3. l.. 4. pr. 1), e011.

414) Daß diefe Klage) gleichwie die dem Schiffsvorfieher gegen die Eigen

thümer der Waaren zuftehende) bald als locarj, bald conauoej aetjo be

zeichnet wird (vgl. l.. 2. pl'. und I. 2. l). 20a.) erklärt fich einfach daraus) daß

das Miethoerhältniß bald als operjs, bald als opel-mann oder auch rei [ocniia

(als Miethe des Schiffes) betrachtet wird. Vgl. auch l., 1, 8. 1. l). (le prncescr.

untl). (19. 5.)

415) Auch gegen den Schiffsherrn (exercitor nur-is) würde die Klage als

euxekajtorja aotjo gerichtet werden können.

_ 416) Für die Beiträge der übrigen Vefrahter braucht er jedoch alsdann

nicht zu haften) wenn diefe zahlungsunfähig find. l.. 2. Z. 6. edel.
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der hier einfchlagenden gefehlihen Beftimmungen im einzelnen fowie

deren heutigen Anwendbarkeit muß der Lehre vom Seefchaden im allge

meinen vorbehalten bleiben.

Verhältniffe der Contrahenten zu dritten

P e r fo n e n.

Rückfimtlicl) der Sachen. welche der lociitor operai-um behufs

der Dienfileifiung an folchen oder mittelft derfelben vom Dienftherrn

zur Detention übertragen erhält. fteht jener. dritten Perfonen gegen

über. in einem gleichen Verhältniffe. wie bei der Sachenmiethe der

conäuetor hinficiytlicl) der ihm vermietheten Sachen; ein Verhältniß.

welches im allgemeinen als eine Repräfentation im Befihe fich bezeich

nen lcißt. und mit Rückfiht auf die obige Ausführung (S. 787 flg.)

hier keiner weiteren Erörterung bedarf.

Wegen der Handlungen. die der lacelor aperrirum behufs

Erfüllung feiner durch den Miethvertrag übernommenen Verbindlich

keiten votnimmt. ift derfelbe dritten Perfonen. welche dadurch berührt

werden. felbftftändig verantwortlich. infoweit die Vorausfehungen der

deßhalbigen Klagen in feiner Perfon begründet find. Nur mag er dem

Dienftherrn. welcher ihn zu dem Handeln veranlaßt. zur Wahrung

feines etwaigen Regreßanfprumes wider denfelben. den Streit verkün

digen. Der Dienftherr dagegen haftet für die innerhalb der Grenzen

des Miethvertrages von dem Dienftleifienden geübte Thätigkeit nach

denjenigen Grundfähen. welche. die Haftverbindlichieit des Auftrag

gebers für die Handlungen des Beauftragten überhaupt beflimmen.

Fragen wir. welches Verhältniß durch den Uebergang 'der

Rechte und Verbindlichkeiten des einen Contrahenten auf

dritte Perfonen zwifchen diefen letzteren und dem anderen Eontrahenten

begründet werde. fo tritt uns bei der Dienftmiethe in Vergleichung mit

der Sachenmiethe die wefentlime Verfchiedenheit entgegen. daß einer:

feits in vielen Fällen. und zwar im-Zweifel ftets dann. wenn die Per

fon des Dienftleifienden vertragsmäßig befiirnmt *ift. der Vertrag von

beiden Theilen als unter befonderer Berückfimtigung der Perfonlimteit

des Dienftleiftenden eingegangen anzufehen ift417). fo daß weder der

Dienftmiether fich die Leiftung der Dienfte durch andere Perfonen. feien

fie auch Succefforen des Vermiethers. gefallen zu laffen braucht. noch

diefe letzteren die von ihrem Rechtsvorgänger übernommenen Dienfte

zu leiften verbunden find; andererfeits aber auch nicht felten die Dienft

leiftungen. wenn folche mit den perfönliGen Verhältniffen des Dienft

miethets in genauer Beziehung fcehen. als mit Rückficht auf diefe vom

Vermiether der Dienfte übernommen fich darftellen und daher eine

Geltendmachung der Vertragsrechte des Dienftmiethers durch Andere

F

417) S. Note 366.
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nur dann zugelaffeti werden kann) wenn nicht durch den Wechfel in der

Perfon des Bereanigten die Dienftleiftung fich zum Nachtheile des Ver

miethers wefentlich ändert. Hieraus ergibt fich) daß

1) der Uebergang der durch die Dienfrmiethe begründeten Rechts

verhältniffe auf die Erben den Eontrahenten in weit befchränkterem

Maße fiattfindet) als bei der Sachenmiethe418). In den Fällen näm

lich) wo mit Rirrkficiyt auf die Perfönliclokeit des Vermiethers der

Dienfte contrahirt ift) erlifcht der Vertrag rnit dem Tode des Vermie

thers) fo daß weder der Miether von dem Erben des Vermiethers die

Dienfte anzunehmenF noch der Erbe folche dem erfteren zu leiften

braumt. In allen iibrigen Fällen gehen) wenn nichts Anderes verab

redet ift) bei dem Tode eines der Eontrahenten die Vertragsverhältnifie

deffelben zwar anefici) auf deffen Erben Über. Nur kann der Umfiand)

daß die übernommene Dienfileifiung in befonderer Beziehung zu der

Perfon des Dienfimiethers ftandß und nach dem Tode des lehre

ren die Perfon des Erben rixrkfichtlicl) der zu leiftenden Dienfte nicht

gleich annehmbare Verhältniffe für den Vermiether darbietet) ein facti

fches Hinderniß für den Erben) die auf ihn übergegangenen Vertrags

rechte geltend zu machen) abgeben. In diefem Falle ift das Verhältniß

fo anzufehen) als ob das Object der Dienfileiftung untergegangen

ware) und es wird daher der _Erbe des Miethers) ohne die Leiftung der

Dienfte für fich verlangen zu können) dem Dienftvermiether den Lohn

für die übernommenen Dienfte bezahlen müffen) foweit diefer nicht

etwa anderweit Gelegenheit findet) feine Dienfte nutzbar zu machen.

2) Eine Eeffion der Rechte aus dem Dienftmiethvertrage Sei:

tens des Vermiethers der Dienfie wird (wenn man anders zu den

Grundfälzen fich bekennt) die oben in Betreff der Zulaffigkeit einer Erf

fion der Rechte aus der Sachenmiethe entwickelt find) kein Bedenken

haben) da jene Rechte im ivefentlimen nur auf Geldleifiungen gerichtet

find) hinfimtlicl) deren dem Miether die Perfon des Empfängers gleich

giltig fein kann. Eine Eeffion der Rechte des Dienftmiethers

dagegen kann nur infoweit den Vermiether zur Leiftung der Dienfte fin:

den Eeffionar verpflichten) als dadurch nicht die Dienfileifiung zum

Nachtheile des Dienftleifienden verändert wird 419). uebrigens kann

der Eeffionar den feinem Eedenten gegenirberftehenden Eontrahenten

wegen Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Miethvertrage unmit

/118) Vgl. unterholzner a. a. O. 1]. S. 326.

419) Man kann nicht fagen) daß in einem folchen Falle die Ceffion ungiltig

wäre; vielmehr fieht der Geltendmachung der Rechte des Ceffionars nur der

factifche Umftand entgegen) daß derfelbe dem Vermiether keine Gelegenheit zu

gewähren vermag) die Dienfte nach Maßgabe der ihm obliegenden Verbindlich

keit zu leiften. Daher kann denn auch nicht etwa der Eedent fich auf die Unwirk

famkeit der Eeffion berufen und deßhalb noch ferner die Dienfte geleiflet verlan

gen; denn derfelbe hat fich feiner Anfprüme rechtsgiltig entäußert; rrfl eine

Rückceffion kann ihn berechtigen) die Dienfie wieder in Anfpruei) zu nehmen.
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telbar in Anfpruch nehmen. lelzterer dagegen die ihm zufiehenden Rechte

an fich nur gegen den Eedenten und nur infofern auch gegen den Eeffio

.nar geltend machen. als ihm das Recht zufteht. wegen unterlaffener

Erfüllueß der dem Eedenten obliegenden Verbindlichkeiten die Leifiung

feinerfeits. auch dem Eeffionar (fo. wie bei unterbliebener Ceffion dem

Eedenten) gegenüber. zu verweigern. Wenn dagegen

3) der Miether die gemietheten Dienfie aftervermiethet. fo

fiehen der erfie Vermiether der Dienfte und der Aftermiether überall in

keiner rechtlichen Beziehung zu einander.- Beide find vielmehr nur

ihrem in der Mitte fiehenden Contrahenten (dem erfien Miether und

Aftervermiether) gegenüber berechtigt und verpflichtet470). uebrigens

braucht fich der erfte Vermiether eine Aftervermiethung feiner Dienfie

nur unter derfelben Befchränkung. ivelche rückfiwtlicl) der Eeffion der

dem Miether zufiehenden Vertragsrechte gilt. gefallen zu laffen. '

4) Wird über den Miether derDienfte der Eoncurs erkannt.

fo treten im wefentlichen diefelben Rechtsverhältniffe ein. welche oben

für den Fall. daß der Miether einer Sache in Eoncurs geräth. darge

ftellt find. Einigermaßen abweichend dagegen geftaltet fich das Ver

hältuiß. wenn der Vermiether der Dienfte in Eoncurs kommt.

Durch die Eoncurserkennung wird nämlich der Eridar nur der Dispo

fition über fein Vermögen beraubt. dagegen an perfönlichen Leiftungen.

die keine Dispofition über Vermögensftücke enthalten. nicht gehin

dert-NL), Hat daher derfelbe vor dem Eoncurfe zufolge eines Mieth

vertrages Dienfte übernommen. fo kann der Miether auch nach ausge

brochenem Eoncurfe deren Leiflung in Anfpruch nehmen. infofern diefe

nur ohne Aufivendung von Vermögen zu bewirken fieht. Wenwnun

der Eridar diefe Dienfie leifiet. fo kann natürlich von einem Anfpruche

des Miethers an die Eoncursmaffe nicht die Rede feinz dagegen dürfte

in diefem Falle die in Folge der Dienfileiftung fällig werdende Lohn

forderung als der Eoncursmaffe zuftändig zu betrachten fein. da die

fragliche Forderung. wenn gleich darin wirkfame Geltendmachung durch

die wirkliche Dienfileifiung bedingt erfsheint. doch ihre rechtliche

Grundlage nur in dem vor Ausbruch des Eoncurfes abgefchloffenen

Miethvertrage hat und daher. als zur Zeit der Eon-:urserkennung in

dem Vermögen des Eridars enthalten. auf die Maffe übergeht. Für

den Fall aber. daß der Eridar fich der Dienfileifiung entziehen oder diefe

nicht gehörig verrichten follte. würde dem Dienftmiether nichts übrig

bleiben. als fein Intereffe zu fordern und diefe Forderung. als eine

gegen das Vermögen des Vermiethers girichtete. würde nur der Eon

cursmaffe gegenüber geltend gemacht werden können. Will daher der

420) Gleiches Verhältniß tritt auch bei der rublocetw operjs ein; f. oben

S. 811 flg.

421) Bay er. Concursprozeß S. 97.
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Miether fich wegen diefes feines Anfpruches ficherftellen) fo wird er

denfelben im Liquidationstermine anmelden und vorläufig deßhalb Cau

tion begehren miiffen, Die Frage) ob die Concursmaffe dadurch) daß

fie die vom Cridar gefchuldeten Dienftleifiungen durch einewAnderen

zu leiften fich erbietet) den Anfpruch auf Zahlung des vollen Mietb

geldes Seitens des Miethers fich erhalten könne) ift nach der Entfchei

dung dariiber zu beantworten) ob der Miether nach den concreten Ver

hältniffen-ficl) die Leiftnng der Dienfte durch einen Subflituten gefallen

zu laffen braucht.

Schließlich ift hier noch zu erörtern) welches Verhältniß eintrete)

wenn derfelbe Vermiether feine Dienfte fiir diefelbe Zeit an

zwei Perfonen vermiethet hat) während nur einer derfelben

die Dienfte wirklich geleiftet werden können. Fiir diefen Fall ift in den

GefehenW) entfchieden) es gezieme fich) daß der erfie Miether zunächft

befriedigt werde. Diefer Vorfchrift kann jedoch nicht die Folge gegeben

werden) daß die beiden Miether in irgend einem Rechtsverhältniffe zu

einander ßändenNPz vielmehr wird dadurch nur die Art und Weife)

wie diefelben ihre aus dem Vertrage erwachfenen Rechte dem Vermie

ther gegeniiber verfolgen können) in gewiffer Beziehung beftimmt. Der

erfte Miether nämlich kann abfolut die Leiftung der Dienfce in Natur

verlangen und daher in der Erecutionsinftanz die Anwendung von etwa

geeigneten Zwangsmitteln) um den Vermiether zu der Dienftleiftung

felbft zu nöthigen) mit Recht beantragen) auch wenn der lelztere bereits

in. der Leiftung der Dienfte für den zweiten Miether begriffen fein

follte 424). Der zweite Miether dagegen kann zwar ebenfowohl den Ver

miether auf Leiftung der Dienfte belangen. In der Erecutionsinftanz

aber begründet der Umftand) daß der Vermiether feine Dienfte bereits

dem erfien Miether leiftet und hierneben zu der Dienftleifiung fiir den

zweiten Miether nicht im Stande ift) eine (rechtliche) Unmöglichkeit fiir

den Vermiether) den Vertrag zu erfüllen; der zweite Miether wird

hiernach die Anwendung von Zwangsmaßregeln) um den Vermiether

zur Dienfileiftung felbft zu nöthigen) wenigfiens zurZeit nichtverlangen

422) 1.. 26. 1). v. t.

423) Es findet daher auch eine Klage des Einen wider den Anderen oder

eine Zwifmenklage des Einen in dem Prozeffe des Anderen gegen den Vermiether

in keiner Weife ftatt.

424) Der unterfchied) welcher fich hier im Vergleiche mit der Sachenmiethe

herausflellt) beruht darauf) daß der Dienfileifiende zu dem Dienfiherrn niemals

in einem Verhältniffe fteht) welches nicht von erfterem) ohne eine formelle

Rechtsverletzung zu begehen) jederzeit factifah wieder aufgelbft werden könnte;

während bei der Sachenmiethe der Mirther meiftens in einem folchen Verhält

niffe zur gemietheten Sache fich befindet) welches der Vermiether) ohne fich einer

formellen WiderreGtliGkeit (Eigenmacht) fchuldig zu machen) nicht factifch auf

heben kann) und daher) da auch ein rechtliches Mittel zur Wiederaufhebung

nicht gegeben ift) fortbeflehen laffen muß,
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können) fondern fich mit der Forderung feines Interefies begnügen

müficn (vgl. S. 824).

Beendigung der Dienfimiethe.

Die Beendigungsarten der Dienfimiethe find im wefentlichen die

felben) wie bei der Sachenmiethe. Die natürlichen Endpunkte für

jene find: die Vollendung der Arbeit oder der Ablauf der Zeit) für

welche gemiethet war) oder die erfolgende Kündigung.

In den außerordentlichen Arten der Beendigung i| bei der Dienfl

miethe auch der Tod des Vermiethers) infofern mit Rürkficht auf deffen

Perfönlichkeit contrahirt war) zu rechnen) indem dadurch eine unmög

lichkeitder Erfüllung des Vertrages begründet wird (vgl. S. 824).

Die Fälle) in welchen dem Miether der Dienfte einfeitiges ?zurücktreten

vom Vertrage zu geftatten ift) find oben (S. 822) angegeben. Für

den Vermiether der Dienfie finden fich derartige Fälle in den Gefeßen

nicht aufgeführt) und die Befiimmungen) welche bei der Sachenmiethe

über den einfeitigen Rücktritt des Vermiethers gegeben find) auf die

Dienftmiethe im allgemeinenW) analog anzuwenden) muß für fehr

bedenklich gehalten werden. - Auch eine Verleßung über die Hälfte

begründet ein Recht auf Auflöfung des Dienfimiethvertrages für den

verletzten Contrahenten) nach Maßgabe der bei der Sachenmiethe

(S. 802 flg.) und dem Kaufvertrage (Bd. 7]) S. 35 flg. diefes Wer

kes) erörterten Grundfäße.

Anomale Miethverhältniffe.

Bereits oben bei Fefiftellung der Begriffe von Sachen- und

Dienftmiethe find mehrfache Rechtsverhältniffe erwähnt worden) welche

mehr oder weniger Aehnlicbkeit mit der Miethe haben. Alle diefe

Rechtsverhältniffe) fo nahe fie auch theilweife in Betreff der bei ihnen

geltenden rechtlichen Grundfäße der Miethe ftehen 426)) werden in un

feren Rechtsquellen als felbfifiändige anerkannt427)z weßhalb denn die

felben auch von den neueren Reäytslehrern abgefondert von der Miethe

behandelt zu werden pflegen) und daher hier eine Erörterung nicht fin

den können. Die Mannichfaltigkeit des Lebens hat jedoch noch mehr

fache Rechtsverhältniffe gebildet) die von der Miethe in ihrer gewöhn

lichen Geftaltung zwar wefentlich abweichen) gleichwohl in ihren Grund

1.'

425) Bei der Gefindemiethe muß man allerdings grobe Mißhandlungen

oder verfuchten Mißbrauch (z. B. zur Unzucht) Seitens des Dirnfiherrn - eine

Handlungsweife) welche man als den Mißbrauch der grmietheten Sache Seitens

des Miethers analog anfehen kann) - für einen Grund halten) aus welchem

das Gefinde den Dienfi vor der Zeit verlaffen kann.

426) Dieß gilt insbefondre von dem Vertragsverhältnifle derjenigen) welche

fogen. opcrne fiberulcä leiften.

427) Bei einigen (Emphyteufes und zuperljcjjs) ift diefe Selbfrfiändigkeit

er| Folge ihrer Entwickelung im fpäteren römifGen Rechte.»
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zirgen dergeftalt ein Miethverhältniß erkennen laffen. daß man fie zu

der Miethe zu rechnen und zugleich mit diefer zu erörtern pflegt.

-- .Die hierher zu zählenden Verhältniffe haben theils im römifchen

Rechte. theils aber auch im teutfchen Rechte ihren Urfprung.

n. Anomale Miethverhälrniffe des römifchen

R e ch te s.

Es find hauptfächlicl) zwei. dem normalen Miethvertrage charak

terifiifme Punkte. hinfichtlici) welcher eine Abweichung vorkommt.

1) Regel bei dem Miethvertrage ift es. daß durch folchen das

Eigenthum der dabei in Betracht kommenden Sache nicht übertragen

wird428)z welcher Grundfaß bei der Sachenmiethe fich darin wickfam

zeigt. daß die Sache. deren Benutzung den Gegenftand der Miethe

abgibt. nicht in das Eigenthum des Miethers ubergehtz bei derDienfi

miethe aber in der Weife. daß die Sache. in Beziehung auf welche die

Dienfte geleifiet werden follen. nicht im Eigenthum des Vermiethers

der Dienfie fein darfilkii). Eine Folge hiervon ift es. daß derjenige

Contrahent. welcher die Sache hingegeben hat. fich zu deren Wieder

erlangung. außer der Eontractsklage. auch der ihm zuftehenden ding

lichen Klagen. und ferner gegen feinen Mitcontrahenten. wenn derfelbe

widerrechtlich über die Sache disponirt. der Klagen aus dem Furnnn

fich bedienen kann. dagegen aber auch die Gefahr eines jeden die Sache

betreffenden Zufalles trägt. Als Abweichungen von jener Regel und

der daran fich knüpfenden Eonfequenzen pflegt man folgende zwei

Fälle 430) anzufuhren. _

n) Sollenzdie gemietheten Dienfte an einer zfungiblen

Sauoegeleifiet werden. fo kann zwar der Miether - wie es dem

regelmäßigen (Charakter der Miethe entfpricht _ die Zurückerfiatttmg

derfelben in epeeje fich bedingen. Er kann aber auch. wenn er dem

Vermiether der Dienfte genugendes Vertrauen fchenkt. fo daß er fich

durch Entäußerung feiner dinglichen Klage nicht gefährdet glaubt. den

Vermiether von der Verpflichtung zur Refiitution der Sache in Zpecje

entheben und den Vertrag dahin abfchließen. daß jener nur zur Zurück

gabe der Sache in Zeneka verbunden fein folle 431). Ein folcher Vertrag

428) Wan solar 10eatj0 (Lomjninm mature, 1'... 39. l). l1. t.

429) Diefe Aehnlichkeit. welche zwifchen Sachen: und Dienfimiethe. jedoch

in umgekehrter Richtung fiattfindet. diirfte nicht außer Beziehung ftehen

mit der eigenthiimliwen Gefialtung des Begriffes der loc. oona, 0pekj5. -

430) Vgl. insbefondre W. Sell. über die fogeu. 100. 00m1. jrregnlarie. im

Arch. fiir tiv, Praia Bd, 19. S. 302 flg.

431) Als Beifpiel werden angeführt. wenn ich Iemandem Getreide. um

folches an einen Ort zu transportiren oder Metall zur Anfertigung von Suche?!

gegeben habe. Hier kann die Ablieferung deffelben Getreides. bezw. die Ver_

wendung deffelben Metalles. welches hingegeben ift. beabfimtigt oder auch die

Subfiitution anderen gleichen Getreides oder Metaller? gefiattet fein. l.. 31. l)

b. t. l.. 34. pr. ]). (Le. nur. arg. leg. (34. 2.)
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- welcher als wirklicher Miethvertrag in den Gefeßen anerkannt

wird 432). - ift (im Gegenfcitze mit der obigen Regel) geeignet. das

Eigenthum an der Sache zu übertragenz durch den Eigenthumsüber

gang wird ein crecljrlnn-LZZ) begründetz der Empfänger. ivelcher frei

über die Sache disponiren kann. trägt dagegen auch die Gefahr des

Zufalls. .Die Frage nun. wann die Abficht der Contrahenten als auf

Reftitution in Znooje oder in genere gerichtet anzunehmen fei. kann nur

nach dem Inhalte des einzelnen Vertrages und den begleitenden Um

ftcinden deffelben beantwortet werden434). Die erftere Abficht ift jeden

falls dann zu unteriiellen. wenn z. B. die fungiblen Sachen in ver

fchloffenen Behältern zum Transport übergeben werden; die Hingabe

derfelben ohne Verfchluß dagegen läßt noch nicht ohne weiteres die .

Abficht. daß nur in regnete reftituirt zu werden brauche. erkennen. wohl

aber z. B. in Verbindung mit dem dem Miether bekannten Umftande.

daß der Vermiether jene Sachen nicht abgefondert von den ihm felbft

oder anderen Perfonen gehörenden aufbewahren oder verarbeiten könne.

Eine erhebliche Frage ift ferner. von welchem Augenblicke an das cre

clitum begründet fei. d. h. das Eigenthum auf den Vermiether über

gehe. Es kommt hier wieder alles auf die Abficht der Eontrahenten

an. So wird z. B. ein alsbaldiijer Eigenthumsübergang anzunehmen

fein. wenn ich dem Arbeiter. dem ich eine Sache zur Bearbeitung be

reits hingegeben habe. fpäter auf fein Nachfumen gefiatte. diefelbe

anderweit zu gebrauchen und demnächft in genere- zu refiituiren435).

Ertheilte ich dagegen bei Hingabe der Sache dem Arbeiter blos die Er;

laubniß. ftatt derfelben. wenn er wolle. auch eine andere an mich bear

beitet zurückzuliefern. fo kann mit Rückfiwt auf die Unbefiimmtheit.

ob damals fchon jener die Abficht gehabt habe. von diefer Erlaubniß

irgend Gebrauch zu machen. der Eigenthumsübergang er| dann als

gefchehen angenommen werden. wenn der Arbeiter ausdrücklich oder

factifch (insbefondre durch Dispofition über die Sache) erklärt hat. jene

Erlaubniß benutzen zu wollen 436); es kann daher auch die Gefahr der

432) l.. 31. cjf.: forum loaaiarcim (ina genern e880, Wenn Sell a. a.

O. durch die Annahme. daß in dem hier fraglichen Falle eine Verbindung von

l0cnli0 und matnnnn vorliege. jede Irregnlarität zu entfernen glaubt. fo ift dieß

jedenfalls infofern unrichtig. als Dienftleifiungen an einer eigenen Sache in der

Regel nicht als Gegenftand eines Miethoertrages angefehen werden, Daß übri

gens diefe Art der Miethe mit einem Darlehn oder auch einem Taufchvertrage

viel Aehnlichkeit habe. läßt fich nicht leugnen.

433) l.. 31. eit.: in crecjitum jrj. Ueber den Begriff von creclilnm vgl.

Savigny. Syftem [S.513, J

434) Diefe oft fchwierige gaaeetio iacti wird auch wegen ihrer ftrafremt

lichen Folgen - der davon abhängigen Exiftenz einer unterfchlagung - von

Wichtigkeit,

435) nig. l1. 9. Z. 9. l). (ia kei). creci. (12. 1.) l.. 34. l). tunnel. (17. 1.)

436) hr3, l.. 10. l). cle rei), crecl. (12. 1.) l.. 1. ä, 34, l). (142903, (16. 3.)

r
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Sache) zumal bei dem eigenen Jntereffe des Miethers an dem Ver

trage437)) nicht als fchon vom Augenblicke der Hingabe an auf den

Vermiether der Dienfte übergegangen betrachtet werden. Die Fälle

der letzteren Art werden die häufigeren fein 438)) fo daß keineswegs all:

gemein gefagt werden kann) bei der vorliegenden Art der 100. 00ml.

jrregularie trage ftets der Vermiether die Gefahr der Sache vom Augen

blicke der Hingabe derfelben an,

i)) Der zweite Fall) den man hier anzuführen pflegt) ift die bereits

oben (S. 752) erwähnte Ueberlaffung des Gutsinventars)

nach vorgängiger Abfchäßung deffelben bei Verpachtung eines Land

gntes. Hierbei 'kann möglich-erweife dieAbficht der Eontrahenten auf

einen regulären Miethvertrag gerichtet fein) fo daß dem Pächter an den

Inventarfrücken nur ein Nutzungsrecht) nicht das Eigenthum zufieht)

auch die Gefahr derfelben vom Verpachter getragen wird) und die Ab

fchäßung nur den Zweck hat) die Entfchädigung) welche der Pachter für

*die durch fein Verfchulden untergegangenen Sachen leiften foll)

feftzufelzen. In der Regel aber *- und hierfür ift im Zweifel zu ver

muthen439) - wird die Abficht der Eontrahenten in dem fraglichen

Falle dahin gehen) daß für die übergebenen Inventarftücke jedenfalls)

alfo namentlich auch bei zufälligem Untergange derfelben) nach Maß

gabe des Tarationswerthes Erlaß geleiftet werde) fo daß der Paihter

die Gefahr der Sachen trägt) aber num deren Zuwachs gewinnt. Iener

Erfaß) welcher meiftens erft am Scinuffe der Pachtzeit zu (elften ift)

kann nun in einer dem Tarationswerthe entfprechenden Geldfumme

befrehen) und in diefem Falle ift nach Anficht der Gefeße ein wirklicher

437) Vgl. l.. 4. pr. l.. 11. pr. l). (le rei). rrecl. (12. 1.)

438) Auf einen Fall diefer Art muß auch der Schlußfalz in l.. 31. l). 11.1.

bezogen werden. Es wird hier vorausgefegt) daß dahin contrahirt fei: ul in

31min rc 8017i p basic, und in diefem Falle foll der Empfänger nur culpa (nicht

auch den 688118) präftiren) wofür - in Uebereinltimmung mit den in der vorher

gehenden Note angeführten Gefehen-_als Grund angegeben wird) daß der Con

tract ulriusque 001180 abgefchloffen fei. Natürlich muß der Empfänger auch in

diefem Falle für die Sache unbedingt einjtehen) fobald er über diefelbe in eigenem

Jntereffe disponirt hat. Als eine folche Dispofition kann es aber nicht ange

fchen werden) wenn der Schiffer) welcher von mehreren Befrachtern Getreide

zum Transport empfangen hatte) das durch Zufammenfmütten grmeinfames

Eigenthum derVefrachter geworden war) von diefer gemeinfamen Muffe zunäcbfi

einem der Befrachter fein Getreide zurückgegeben hat) fo daß) wenn hierauf der

Reit des Getreides zufällig untergeht) der Schiffer den übrigen Befraeljtern kei

nen Erfaß zu leiften fchuldig ift. -- Der vorhergehende Theil diefer Stelle i1k

'berühmt geworden durch die darin enthaltene Erörterung) ob die - außerdem

nirgends erwähnte - :m10 0001-13 urersi gegen den Schiffer wegen des hinweg

gegebenen Getreides begründet fei. Die Unterfuchungen über den Gegenftand

diefer Klage (vermuthlich eine Strafklage gegen den treulofen Schiffer) find

jedoch für unfer geltendes Recht ohne Bedeutung, Vgl. (Iuiar.) ohr. 711. 40.

lignliekslioe-lt, obs. 'lll. r. 3.

439) l., 3. [4. Z4. S. 2, l). l1. t.
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Kaufvertrag vorhanden) fo daß alfo namentlich auch das Eigenthum

auf den Pachter übergehtiW). In den meifien Fällen aber wird es im

Intereffe beider Eontrahenten liegenW) und daher befiimmt werden)

daß der Erfaß zunächft durch das beim Abgange des Pachters auf dem

Gute befindliche Inventar geleifcet) und nur die Differenz zwifchen

deffen Werthe und dem des überlieferten Inventars dem Pachter oder

Verpachter vergütet werde 442). In diefem Falle trägt zwar unbefirit

ten der Pachter die Gefahr der-Sachen und darf über folche frei dispo

nirenz zweifeln aber läßt fich (da die Abficht der Eontrahenten eventuell

- wenn nämlich am Schluffe der Pacht die Inventarfiücke noch in

Natur vorhanden find) - auf Reftitution derfelben in rpecio gerichtet

ift)) ob auch vor einer Dispofition des Pachters über die einzelnen

Sachen diefelben in das Eigenthum des letzteren übergehen) - eine

Frage) die namentlich dann von Erheblichkeit wird) wenn der Pachter

in Eoncurs geräth und der Verpachter auf die noch vorhandenen In

ventarftücke als Vindicant Anfprüche macht. Es möchte indeffen rich

tiger fein) auch in diefem Falle einen alsbald durch den Uebergang be

wirkten Uebergang des Eigenthums auf den Pachter im Zweifel zu un

terfiellen) da die Gefelze bei der Hingabe von Sachen behufs demnäch

ftiger Zahlung des Tarationswerthes in Geld entfchieden einen Eigen

thumsübergang annehmen) und der Umftand) daß) bei fonft gleichen

Verhaltniffen) fiatt des Geldes Gegenftände ähnlicher Art) wie die hin

gegebenen) oder auch diefe lehteren felbft) wenn fie noch vorhanden

find) zurückgegeben werden follen) rechtlich keinen Unterfchied begründen

dürfte.- uebrigens ifi das hier unter b) erörterte Rechtsgefchäft weder

in den Gefehen als ein Miet-h vertrag* bezeichnet) noch entfpricht der

Natur deffelben eine folche Auffafiung. Denn abgefehen von dem

zuerft erwähnten Falle) wo der fraglicheNebenvertrag als reiner Mieth

vertrag fich darftellt) ift derfelbe entweder ein Kauf oder ein folches

Rechtsgefchcift) bei wel>)em es von dem fpäteren Erfolge abhängt) ob

es als Taufeh- oder Kaufvertrag anzufehen fei. Hiernach läßt fich die

Annahme einer looacjo conci. jrregularjs für diefen Fall nicht rechtferti

gen; es ift vielmehr eine Verbindung einer eigentlichen Miethe mit

einem anderen Rechtsgefcijäfte als Nebenvertrag vorhandenW).

Häufig werden nur die Ausnahmsfälle444) von der unter 1)

440) l1. 3. 1). |1. t. und arg. (1.10. Z. 4 u. 3. l.. 69. 8. 8. l). tio juro clo

tjuln. (23. 3.) 1.. 5, 1.. 10. o. 20a. (5. 12.)

441) Der Pachter nämlich kann nach Abzug von dem Pachtgute das zu

diefem gehörige Inventar nicht gebrauchen) und der Verpachter kann ein folches

bei der weiteren Benutzung feines Gutes nicht entbehren.

442) Analoge Fälle enthalten l.. 17. Z. 1. l.. 18. f). (lo iure (lot. (23. 3.)

1.. 66. Z. 3. l). 80i. mntr. (24. 3.)

443) Vgl. Sell a. a. O. S. 317.

444) Zu diefen Ausnahmsfiillen wird von Manchen auch noch der Fall ge

rechnet) wenn der roaauolor operjs Verwendungen auf die zu dearbeitende Sache
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erwähnten Regel. im Gegenfahe zu der normalen Geftaltung des Mieth

vertrages (100. 00m1. r-egulario) als 100ati0 00m1. jrr-eZu1örj8 von den

Rechtslehrern bezeichnet. zu welcher Eintheilung insbefondre die Worte

in l4. 31. 1). 1). t.: return loeciteirnm ciao geriet-a 688e, Veranlaffung

gegeben haben. Hält man aber eine befondere Erörterung der von dem

normalen Miethvertrage in wefentlichen Punkten abweichenden Mieth

.verhältniffe für angemeffen. fo muffen ferner

2) als 10eati0 ireegniaria oder (wenn man diefen Ausdruck für den

Fall unter 1) vorzugsweife beibehalten will) als anomales Miethverhält

niß im weiteren Sinne auch diejenigen Fälle angefehen werden. in wel

chen von der Regel. daß der Miethzins in einer (abfolut) beftimmten

Summe Geldes beftehen muffe. abgewichen wird. Eine folche Aus

nahme. welche ftreng genommen hierher zu rechnen. jurifiifch aber von

geringer Bedeutung ift. wurde bereits oben erwähnt. daß nämlich der

Pachtzins von fruchttragenden Grundfiu>en auch auf Früchte verabre

det werden kann (S. 747). Erheblicher dagegen ift die Ausnahme)

daß die mercee, ftatt abfolut. auch relativ auf eine beftimmte Quote

des Ertrages der gepachteten Sache oder des durch die gemietheten

Dienfte erzielten Gewinnes fefigefeht fein kann. » Ein folcher Vertrag.

welcher bei den Römern durch das Beiwort parciarius bezeichnet445).

von manchen Neueren auch eontraotua eociilae genannt wird. ift zwar

als Miethe oder Pacht anzufehen446). tritt jedoch feiner rechtlichen

Natur nach einem Societätsverhältniffe fehr nahe447). Diefetn letzte

ren zufolge wird der Verpachter vorn 601011118 pUrljarjuZ verlangen kön

nen. daß folcher die verpachteten Grundfiiicke dergeftalt gehörig bebaue.

daß das Grundfiuck die regelmäßig zu erzielenden Früchte bringe. und

dem Verpachter feine Quote des Fruchtertrages nicht gefchmälert werdez

macht. welche dadurch in das Eigenthum des 10eat0r übergehen (z. B. wenn der

cancinctor operjß von feinem Material auf dem fremden Boden ein Haus baut).

Diefer Eigenthumsübergang hat aber feinen unmittelbaren Grund nicht in dem

Miethvertrage. fondern in der aceeäcia. Auch kann man rechtlich nicht von

einem wirklichen Eigenthumsübergange reden. Denn die verwendeten Ge

genfiände gehen als felbftftändiges Eigenthumsobject in der Hauptfache völlig

unter. und der Eigenthümer der letzteren gewinnt daher kein neues Eigenthum.

fondern behält nur fein bisheriges in einer veränderten Geftalt. Hiernach ift

kein Grund vorhanden. den fraglichen Fall als 10c. c01n1, irregolaris anfzufaffen.

- Wohl aber könnte man die 100, c0nciuctj0, durch welche das dingliche

Recht an einer ßnlierijcjee begründetwird. hierher rechnen. Vgl, Note 106.

445) So wird der Pachter eines unter den fraglichen Bedingungen gepach

teten Grundfilicres c010nn8 pariinricm genannt; l.. 25. Z. 6. 1).11. t.; pecura

partiaria ptmroncin Zuxejperc: heißt das .Hüten von Vieh übernehmen. deffen Junge

zwifchen dem Herrn und dem Hirten getheilt werden follenz l.. 9. f). (12 par-t.

(2. 3.) Hiernach redet man auch von 10c. c0nä. oder c010l1ja pen-imma.

446) Dieß beweift die Erwähnung diefes Vertrages in dem Titel 10c, concl.

Vgl. auch [Airline, 8911i. 37.

447) Hierauf ift fchon in l.. 25. Z. 6. ,1). 1x. i, hingewiefen,

' X
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während bei der gewöhnlichen Pachtung der Verpachter nur in dem Maße

die Bebauung fordern kann) als fol>)e zur Erhaltung des Grundftü>es

felbft nöthig ift. In gleicher Weife kann derjenige) welcher feine Dienfte

für eine Quote des durch folche zu erzielenden Gewinnes vermiethet hat)

begehren) daß ihm der Miether) foweit er dazu im Stande ift) Gelegen

heit zu der vertragsmäßigen Dienftleifiung gebe) während bei der ge

wöhnlichen Dienftmiethe die Leiftung der Dienfte nur eine Pflicht) nicht

auch ein Recht des Vermiethers ift. Wegen Verfäumniffen der gedach

ten auf Erzielung des gemeinfamenErtrages oder Gewinnes bezüglichen

Verpflichtungen der Eontrahenten erfcheinen diefe nach den bei der So

eietät geltenden Grundfäßen118) nur dann einander zum Erfahe des

Intereffes verbunden) wenn fie dabei nachläffiger) als fie in eigenen An

gelegenheiten zu fein pflegen) fich bewiefen (oulpa in oanereto begangen)

haben. Dagegen dürfte rückfichtlici) der Erhaltung der Sachen felbft)

welche zufolge des Vertrages der eine Eontrahent in den Befiß des an

deren ,übertragen hat) der leßtere dem erfteren zur vollen Fleißanwen

dung für verbunden zu halten fein) und deßhalb in diefer Beziehung

eulpn jn nb8trnet0 zu präftiren haben. Aus der Natur der Sache folgt

es übrigens auch noch) daß bei der aolonjn parliaria niemals von einem

befonderen Nachlaffe am Pachtgelde wegen eingetreten-r Unglücksfälle

die Rede fein kann) da fich ja durch letztere der vom Verpachter zu be

ziehende Antheil an den Früchten von felbft vermindert 1119).

b. Anomale Miethverhältniffe des teutfchen

Rechtes.

Zuvörderfi könnte man hierherdiejenigen Arten der teutfch-recht

lichen Leihe rechnen) welche im wefentlichen nach den römifchen

Grundfäßen der 10c, eonciuelio beurtheilt zu werden) daneben aber doch

im einzelnen manches Abweichende zu haben pflegen. Davon ift jedoch

bereits oben (S. 757) geredet. Hier bedarf es daher nur der Erörte

rung zweier Rechtsverhältniffe) die ihre Grundzüge zwar der römifchen

locatio oper-antun (oder wenigftens dem) der iaearia aperarum analogen)

Vertrage über zu leiftende fogen. oper-ae ljbernicm) entlehnen) gleichwohl

den Standpunkt des reinen Obligationsrechtes insbefondre dadurch eini

germaßen verlaffen haben) daß mit denfelben ein) mehr dem Perfonen

rechte angehöriges) teutfchrechtliches Treueverhältniß verbunden

ift. Es find dieß der öffentliche Dienfi und der Gefinde

dienft.

1) Die Eigenthümlimkeiten des öffentlichen Dienftes fin

den fich am meiften ausgebildet in der Form des Staatsdienftes.

Durch den Staatsdienftvertrag übernimmt der Staatsdiener dem Lan

448) Z. 9. .l. (le 80c. (3. 25.) l.. 72. i). pro 80c. (17. 2.)

449) l.. 25. s. 6. l). l1. t.

All, 53
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desherrn. als Inhaber der Staatsgewalt. gegenüber_ mehr als lediglich

die obligatorifclye Verpflichtung. die innerhalb des ihm übertragenen

Amtes liegenden Dienfte zu leifien. Derfelbe macht fich zugleich 'dern

Staate und dem Landesherrn. als Repräfentanten des letzteren. zu einer

auf Beförderung “von deren Wohl im allgemeinen und insbefondre mit

telft feiner amtlichen -Thätigkeit gerichteten_ Gxefinn-ung - Amts

treue - verbindlich.“ welche Verpflichtung auch in der Regel zur Be

lebung des fü_r folche erforderlichen moralifrhen Elementes durch einen

Eid - Dienfteid - beftcirkt wird. Andererfeits fieht der Staatsge

walt eine über die Grenzen eines blos obligatorifhen Nexus hinaus

gehende Herrfchaft über den Staatsdiener zu. zufolge deren fie nicht

allein über die unmittelbare _Erfüllung der demfelbenzobliegenden Dienfte.

fondern auch auf deffen moralifckien Lebenswandel. insbefondre foweit

diefer auf das Vorhandenfein der oben gedachten Gefinnung fchließen

läßt. oder die Fähigkeit. innerhalb des Amtes mit gehörigem Ruhen

zu wirken. bedingt. zu wachen berechtigt iftz auch wegen Amts- und

Standesvergehen. foweit fie nicht zugleich den Charakter gemeiner Ver

gehen an fich tragen. eine an die Formen des Strafprozeffes nicht ge

bundene Strafgewalt geringerer Art - Disciplinargewalt - durch die

dem Staatsdienervorgefehce Behörde im Verwaltungswege ausübt.

Was fvdann die Auflosbarkeißdes Staatsdienfivertrciges betrifft. fo

pflegt zwar dem Staatsdiener ftets das Recht eingeräumt zu werden.

feine Entlaffung zu' begeht-en: Dagegen hat die Anficht. daß das durch

den Staatsdienfivertrag dem Staatsdiener zugeficherte Einkommen

(Gehalt. Befoldung) nicht fo fehr aus dem Geficlotspuntte eines den

einzelnen Dienftleiftungen deffelden correfpondirenden Lohnes. als viel

mehr einer im allgemeinen Seitens des Staates übernommenen Ali

mentation zu betrachten fei. durch ivelche derStaatsdiener gegen alle

Nahrungsforgen fichergeftellt und folchergeftalt in den Stand gefett

werden folie. feine Kräfte ungetheilt dem Staate zu widmen. zu dem

in* das geltende gemeine Recht übergegangene Princip geführt. daß

Staatsämter im' Zweifel für unwiderruflich zu halten feien. dergeftalt.

daß das Dienfteinkommen dem Staatsdiener nicht ohne befondere

Gründe Seitens der Staatsgewalt wieder entzogen werden könne450)

Für diefe. von den Grundfäßen der gewöhn-liäzen Dienftmiethe wefent

lich abweichende Annahme fand man den-n auch eine Analogie in den

Grundfäizen des canonifrhen Rechtes über* den :Genuß der mit den Kir*

chenämtern verbundenen Pfründe. Demzufolge pflegt dem Staatsdie

ner bei unverfchuldet eingetretener Unfähigkeit deffelben. die Dienfie

ferner zu leifien. infofern diefe nur eine zeitweife ift. der Gehalt ganz. *

450) Den uebergang jener Anficht in das geltende Recht hat namentlich die

Praxis der Reichsgerichte bewirkt. Vgl. insbef. Pfeiffer. pract. Ausfuhr.)

S. 281 fig.. il. S. 251 flg. und die dort Eit.. und den Art. Beamte in die:

fem Werke Bd, 1. S. 722 fig.
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bei bleibender Unfähigkeit aber wenigftens zu einem für* den nothdürf

tigen Unterhalt ausreichenden Theile (als Penfion) belaffen zu werden.

Die Entziehung des Gehaltes wegen verfchuldeter Unfähigkeit des

Staatsdieners zu fernerer Dienftverriclytung (welche insbefondre durch

Verbrechen) die denfelben als zur ferneren Ausübung des Dienftes un

wiirdig erfcheinen laffen) begründet wird)) ift meiftens an gewiffe

firengere Formen) insbefondre den Ausfpruck) der Gerichte) geknüpft.

Da) wo diefes letztere Rechtens ift) pflegt den Staatsdienern wegen

einer im Verwaltungswege bewirkten Entziehung ihres Gehaltes der

Anfpruch auf ein unbedingtes Mandat oder auch (mit Rückficht auf die

Analogie der Pfrimde) die Spolienklage gefiattet zu werdenW). uebri

gens finden die hier erörterten Grundfäße im Zweifel nur Anwendung

auf die Diener des Eivilftandes) indem dem Milicärdienfte erft in

neuerer Zeit mehrfach die Eigenfchaft des Staatsdienfies gefeßlicl) bei

gelegt worden ift.

- Den Staatsdienern find in den hier .erörterten privatrechtlimen

Beziehungen diejenigen gleich zu achten) welche von folchen Perfonen)

deren Hoheitsreciyte des Staates kraft eigenen Rechtes zuftehen (z. B.

Patrimonialgericiytsherren)) zur Ausübung diefer Hoheitsrechte in

Dienfte genommen werden (mittelbare Staatsdiener). Auch

auf die höheren Beamten der Gemeinden) fowie die der,

öffentlichen Anftalten) pflegt man im allgemeinen gleiche Grund

täte anzuwenden) mit der Ausnahme jedoch) daß man gewöhnlich bei

folchen eine fiir lebenslänglime Aufteilung fireitende Vermuthtrng nicht

annimmt. Bei den Ho fdienern452) dagegen haben_ fich die gedach

ten Grundfäße unvollfiändiger entwickelt) fo daß ihr Verhältniß zu dem

Landesherrn einem reinen Obligationsverhaltniffe weit näher fieht) als

das der Staatsdiener453). Wenn gegen folche wegen Dienfioergehen

von den vorgefelzten Hofbehörden eine Strafgewalt ausgeübt wird)

welche der über die Staatsdiener geübten Disciplinargewcilt ähnlich

fieht) fo tragen doch die erkannten Strafen rechtlich in der Regel nur

den Charakter einer Eonventionalfirafe an fich. Insbefondre aber befteht

der Unterichied) daß bei Hofftellen) wie bei der gewöhnlichen Dienft

451) Pfeiffer a. a. O. l. S. 291-296.

452) Pfeiffer a. a. O, U. S. 275 flg.

453) So lange man nach dem urfpriinglichen (Charakter des teutfchen

Staatsrechtes diejenigen Rechte und Pflichten) welche man dermalen auf den

Staat zu beziehen pflegt) als Privatrerhte und Verpflichtungen des Landesherrn

anfah) fielen Staats- nnd Hofdiener unter den Begriff der landesherrlichen Die

ner zufarnmen. Erik feitdem man in neuerer Zeit immer mehr und mehr den

Staat als eine felbfiftändige von der Perfon des Landesherrn getrennte Perfön

lichkeit betrachtet hat) fchied fich auch der Begriff von Staats - und Hofdienern.

Gerade in diefe neuere Periode fällt aber auch die eigenthümlirhe Entwickelung

der für den Staatsdienfivertrag geltenden Rerhtsgrundfälze) welche nicht in glei

chem Maße auf den Hofdienfivertrag angewendet wurden.

53*
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miethe. eine Vermuthung für die Widerrufliclokeit derfelben angenom

men zu werden pflegt.

uebrigens hat mitunter die Praxis in allen Fällen. wo höher ge

fiellte Perfonen Andere in einer Form. die der zur Begründung des

Staatsdienfivertrages üblichen entfpricht (alfo namentlich mittelft Er

theilung eines Anftellungsrefcriptes unter Bezeichnung des Lohnes als

Gehalt oder Befoldung). in Dienfte nehmen. einen dem Staatsdienfi

vertrage analogen eigenthümlich teutfchrechtlichen Dienftvertrag unter:

fiellt und deßhalb insbefondre durch folchen ein bleibendes. nur aus be

fonderen Gründen widerrufliches Recht des Dienftleifienden auf den

Genuß feines Gehaltes als begründet angenommen 454).

2) Das Ge-findewefen war den Römern in der Allgemeinheit.

wie es bei uns befieht. völlig unbekannt. da diefelben die heutzutage

dem Gefinde obliegenden häuslichen Dienfie dura) Sclaven verrichten

zu laffen pflegten455). Für den Gefindevertrag dienen entfchieden die

Grundfälze über die ]0entj0 c0ii(1iicli0 opereirum zur Grundlage. Ab

weimend von denfelben aber ift es. daß das Gefinde neben dem beftimm

ten Lohne auch die Vortheile der Theilnahine an dem .fyauswefen des

Dienftherrn. alfo namentlich Wohnung und Kofi (mitunter auchKlei

dung) genießt. Sodann hat. wie bereits oben erwähnt. der Gefinde

dienft das Eigenthümlime. daß der Dienfileiftende über die Grenze des

eigentlichen Obligationsnerus hinaus dem Dienftherrn Treue. Anhäng

lichkeit und Ehrerbietung zu beweifen. und deffen Wohl im allgemeinen

nach Kräften zu fördern verpflichtet ift. Die gleichzeitige Verletzung

diefer befonderen Verpflichtungen - Gefindetreue - läßt alle Ver

gehungen des Gefindes gegen den Dienftherrn um fo firafbarer erfchei

nen; fowie denn auch manche Handlungen. die als Vertragsverlehungen

bei einem gewöhnlichen Obligationsverhciltniffe lediglich die Verpflich

tung zur Entfcinidigung nach fich ziehen. beim Gefinde als Vergehen

betrachtet und geftraft zu werden pflegen/OW). Andererfeits fteht dem

Dienfiherrn (der Herrfmaft) eine gewiffe Gewalt über das Gefinde zu.

Demzufolge hat jener auch über den moralifchen Wandel des letzteren

zu wachen; ferner pflegte ihm nach älterem Rechte eine mäßige Züchti

gung des Gefindes gefiattet zu fein. was fich infoweit erhalten hat. als

geringere wörtliche Beleidigungen des Gefindes von Seiten der Herr

 

454) Pfeiffer a. a. O. S.276 flg.' (Nr. 75. 76. 79). S. 356. 417.

455) Nur einzelne ,Ausnahmen hiervon werden erwähnt: l.. 4, pr. l). (ie

1181i ei 1in1). (7. 8.) l.. 4. (J. (ie 8er'. [eig. (6. 1.)

. 456) Es find dies namentlich eigenmämtige Dienfiverlaifung und Verwei

gerung des Dienfiantrittes. Einen Grund. deren Beftrafung anzudrohen. gibt

übrigens auch noch der Umfiand ab. daß eine Schadenserfaßklage theils fcbwie

rig. theils in den meifien Fällen wegen Vermögenslofigkeit der dienenden (Claffen

erfolglos fein wird. und daher die Androhung von Strafen als das wirkfamfie

Mittel erfcheint. um das Gefinde von Vertragsverlehungen der fraglichen Art

abzuhalten. Vgl. den Art, G efinde in diefem Werke Bd, l7. S. 768 flg.
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fchaft nicht als ftrafbare oder ein Recht auf Privatgenugthuung begrün

dende Injurien angefehen werden. Endlich kommen auch bei diefer

Art der Dienfimiethe in der Regel befondere Grunde vor) welche zur

Auflöfung des Vertrages berechtigen. Solche Grunde geben ab: für

die Fyerrfmaft fchlechtes Betragen) insbefondre Untreue des Gefindes

(Vergehen gegen das Eigenthum der Herrfchaft)) und für das Gefinde

üble Behandlung Seitens der Herrfmaft457)) für weibliche Dienftboten

auch die Verheurathung. Die das Gefindewefen 458) betreffenden Nor

men find in den meifien Ländern in befondere Gefindeordnungen zufam

mengeftellt. Die Streitigkeiten zwifchen Herrfchaft und Gefinde pflegt

der polizeilichen Gerichtsbarkeit oder einem fonftigen fummarifmen Ver

fahren iiberwiefen zu fein. Im Eoncurfe wird die Forderung von Ge

findelohn zu den abfolut privilegirten gerechnet.

Pasquill (Schmähfchrift) -_ Schi-indfcinift) -- ljbellns kn1110

3118M). Ealumnie - Verbrechen der falfchen Denun-*

ciation. - Pasquill: Bereits in den x11 Tafeln begegnen wir

hierher gehörigen Beftimmungen) indem dafelbft nach dem Zeugniffe

(Kir. .Je 119111151. bid. 17.2) verordnet gewefen: Zi 111118 0011611138861 eiiie

0111111611 cnnciicijssvt, (111011 jnlurninrn ("Meret iiagilinmrn ulierj 010., obfchon

dariiber fich wohl ftreiten läßt) ob man damals unter dem 0111111011 0011

ciere iiberhaupt etwas Anderes als eine Schmähung gegen einen Ande

ren) fei fie nun fchriftlici) oder mündlich) anonym oder nicht anonym)

verftanden) da diefe Unterfchiede dem damaligen Rechtsfyfieme wohl

ziemlich fremd gewefenZ). So viel läßt fich aber als gewiß anfehen)

daß man das 0111111811 101110811111 als eine fchwerere Art der Injurie her

vorgehobens). Unter den von dem Prätor aufgeftellten Formeln zur

Klage auf Beftrafung erlittener Injurien finden wir auch folgende:

011011 Mnmjcliuz ldiigiäjns carmen 0111i8jt 111110 13.2110 jnfamnncij 011118115),

als Beifpie( für den Fall) 8L (11113 client, 80 jni31110t11111 0880.

Beftimmtere Quellenzeugniffe Über Schmähfchriften und deren

Befirafung erhalten wir in l.. 5. Z. 9-11. l.. 6. l), (l0 jnjurjjs, von

457) S. oben Note 425.

458) Dem eigentlichen Gefinde pflegen übrigens auch die Gefellen und Ge

hilfen der Handwerker) welche in Kofi und Lohn ftehen ) gleichgeftellt zu fein.

1) Vgl, Weber) iiber Jnjurien und Schmähfcljriften Bd. l) S. 213 flg.

(Aufl. lll).

, 2) 111131181111118 , (ie cjrjlnte bei 1l. 9., in Verb. mit Cie. 71180111. Gut-est.

[bi. 2,

3) Doch heißt es bei .Rr110bj11Z, 11117111-8. Z611i. l.j1). l7.: 0111111011 11111111111

001180115010, (1110 (011111 nlldrjus jnqnjnoinr ol 'ji-l1) cleoennijrnljbus Zcjlis 01.111610

1'10]11i8tj8 impune,

4) W alter) iiber Ehre und Injurien nach rbmifchem Rechte) im n. Ar

chive des Criminalrechtes Bd. lil) S. 293,

ö) l' 111111118, liber Singular. ile injurjjs in der C011. bl.. lilosnjc. ll. 6.
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denen die in lt. 5. s. 9. enthaltene Stelle jedenfalls aus einem befonde

ren_Gefeße genommen ift) wie die ganze Faffung derfelben zeigt 6)) und

in welchen bereits von der Anonymität der Verfaffer der Schmähfchrift

die Rede ift. Es wird folche nicht als Moment des Thatbefiandes)

wohl aber die öffentliche Verbreitung der Schrift oder doch der Verfurh

derfelben als erforderlich angefehen. Als Strafe wird die Inteftabilität '

angedroht.

Noch energifcher fprechen fich die Eonfiitutionen der Kaifer gegen

die Verfaffer von ]jl)e11j8 fom08i8 aus) wenn fie) ohne fich zu nennen)

in denfelben gegen Andere die Befchuldigung erheben) daß fie ein Ver

brechen begangen. Wie auf folche anonyme Anklagen keine Unter:

fuchung wider den Bezümtigten wegen des ihm beigemeffenen Ver

brechens angeftellt werden foll) fo foll der ungenannte Verfaffer) wenn

er entdeckt wird) mit dem Tode beftraft werden) auch wenn er die

Wahrheit feiner Anklage zu beweifen vermöchte7). Als Grund diefer

Strenge führen die Eonftitutionen an) daß) wenn Jemand den Ande

ren eines Verbrechens in der That überführen könne) er ohne Furcht

feine Anzeige bei der Obrigkeit erftatten folle und fodann noch Lob zu

erwarten habe. Hauptfächlirk) mochten wohl auch die Kaifer von der

Furcht* geleitet fein) daß durch dergleichen Schmahfmriften) deren Ver

faffer fich durch die Anonymität der Beftrafung entziehen könnten) die

Lafier und Verbrechen der Kaifer und ihrer Günfilinge öffentlich bekannt

gemacht und fie dadurch blosgeftellt werden könnten 8). Auch der) wel

cher den Beweis der Wahrheit im Falle der Unterzeichnung des An

klagelibells nicht zu führen vermag) wird mit Eapitalftrafe bedroht)

und derjenige) welcher eine Schmähfchrift auffindet und fie nicht ver

nichtet oder an fich behält) fondern ihren Inhalt Anderen mittheilt)

wird wie der Urheber des Libells felbft beftraft.- Unter diefen Umfiän

den müffen daher jene Confiitutionen zunächft nur auf die Fälle bezogen

werden) in welchen der anonyme Verfaffer9) einer) der Oeffentlich

keit übergebenen Schrift einen Anderen einer nach den Gefeßen ftraf

baren Handlung bezüclytigt) wogegen) wenn die Schrift eine andere)

vielleicht nur nach dem Sittengefelze unerlaubte Handlung dem Anderen

vorwirft) gleichviel ob der Verfaffer der erfteren fich genannt hat oder

nicht) die Beftimmungen diefer Confiitutionen nicht Platz ergreifen 10).

6) Vgl. H eff ter) Lehrb. des Criminalremtes s. 312.

7) c. 1. 4. 7. 9. (Lori. '1'[1(-:0ä05. (ja fnmos. [ib. - o. un. 601,1. Fort. no fr]

11108. [ib. und (Jotbofrecl, ni] 'l'jl. 60a. Thema. cjtnf., fowie lilnttvoenz , (16

orjlninib. m1 [no. ÄlMll. bjg. "kit, 4. nr. 6.

8) Henke) Handb. des Criminalr, Bd. Ll) 8. 126) S. 281.

9) Vgl. auch v.Feuerbach) Lehrb. s. 298 flg. Henke a. a. O. S.

282.- Bei Anwendung der Strafoorfchrift in l.. ö. Z. 9. 1). (le ini. fcheintaller:

dings Anonymität nicht erforderlich. Die Worte in l.. 6.: cum 110m6!) 11011

aclieounn , beziehen fich offenbar auf den Injuriaten.

10) Die Schlußbefiimmung der c. no. 17111.1., auf welche v. Wächter) in f.
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Die italienifclfen Iurifien bleiben im Hauptwerke bei den Aufich

ten des römifchen Rechtes flehen. wie wir auch im altteutfckyen Rechte

nicht viel Ausbeute für unfere Lehre finden 11).

Eine befiimmtere Richtung gewann diefe Lehre durch die Vor

fchrift der Carolina im Art. 110. obfchon Über die Auslegung diefes

Art.. befonders in Ruckficl7t auf die fpäterhin erfchienenen Reichsgefehe.

*mannigfache Eontroverfen unter den Practikern entftanden.

Die Carolina beftimmte:

*Straff fchriftlicher unrechtliclfer peinlicher fchmehung. Item

welcher jemandt durch fchmachfchrift. zu latein libel famoß genannt. die

er außbreiter und fich nach ordnung der recht mitN) feinem rechten

tauff- und zunamen nit underfchreibt. unrechtlicher unfchuldiger weiß

(after und übel zumißt. wo die mit wahrheit erfunden wiirden. daß der

gefrhmecht an feinem leib. leben oder ehren peinlich gefirafft werden

möcht. derfelbig boßhaftig lefkerer foll nach erfindung folcher ubelthat.

als die recht fagen. milder peen. in welche er den unfchuldigen ge

fchmechten durch fein böfe unwahrhafftige lefterfchrift hat bringen wol

len. gefirafft werden. Und 13) ob fich auch gleich wol die auffgelegt

fchmach der zugemeffen that in der wahrheit erfinde. foll dennoch der

* außruffer folcher fchmach nach vermög der recht und ermeffung des rich

ters geflrafft werden.

Bleibt man bei diefer Vorfchrift ftehen. fo kann nicht bezweifelt

werden. daß zum Thatbeftande der Srhmähfchrift. außer dem That

befiande der Injurie iiberhaupt und der fchriftlicloen Injurie insbefon

dre 14). noch gehört:

a) die Befchuldigung eines öffentlichen. nicht blos mit Geld: oder

gemeiner Gefängnißflrafe bedrohtenf5). wenn fchon nicht gerade capi

Lehrb. Th. 11. 8. 159. S. 113 als einen Zweifelsgrund gegen das Reqnifit der

Anonymität. fo viel das Iuftinianifche Recht anlangt. fich beruft. ift

nicht entfcheidend. da fehr wohl der falfthe und der a n onyme Ankläger zu

fammengefiellt werden konnten. auch von letzterem felbft angenommen werden

kann. wie er feine Anklage vor Gericht zu vertreten fich nicht getraue. fie felbfr

für falfch halte. Diefer Salz folgt confequent aus der im Gefelze felbft angege

benen rncja 1e jk. And. Mein. ifi: zum Theil Berger. nei Tui-print. qu. 98. 0b5.

3. Vgl. no iilnttnueos, (ie crilnin. til. (16 jniur. l. 8.

11)]J611lner, m1 (3.6. (1.811. 110. 8.711. lleineooji, L1. ink. 661-7

man. 1.3i. ll. '1'jt. 22. - Vgl. noch Wilda. das Strafrecht der Germanen l.

S. 793,

12) In den Bamberg. Art. 134: - der recht nit infcribiret.

der brandenburg. HxGxO. Art. 136, ,

13) Diefer Sainußfatz fehlt gänzlich in der Bamberg. und Vrandenb. 'fo

wohl. als ,in dem fogen. prapoßjto ldioriro.

14) Martin. Lehrb. 8. 176. ,

15) Vgl. iii-Wonder. pnruliti. fi'. rie iniur. nr. 19. ()Z11*])Z01', l). ll.

(211, ATi/111. 51. und insbef. Böhmer, 3a 11. art. Z, 111. 4 So rechnenz. B.

31-233, na l1. ert., 1161311191* 1. e.. Quiftorp. Grundf. Z. 313 den gemach

ten Vorwurf eines Zfuyki nicht her, Cezrp20r fagt äeijctum uljguocl nolabjio

Ebenfo in
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talen16) Verbrechens. Wenn-dagegen Einige") angenommen. daß

fchon der Vorwurf eines unfittlichen Benehmens zum Begriffe der

Schmähfcljrift nach der Carolina ausreichend fei. da diefelbe in diefem

Artikel nur von der peinlichen Schmähung handle. ohne die Be

fchuldigung eines anderen Vergehens von der Schmähfchrift auszu

fchließen. fo fehlt es an jedem Anhalte dafür. daß die Carolina diefen

Fall von der gewöhnlichen Ehrenkränkung ausnehmen und eine Di

ftinction von peinlicher und nicht peinlicher Schmähung aufftellen

wollen.

1)) Die unterlaffung der Unterfchrift des wahren Namens der

* Verfaffer. fei es nun. daß diefer überhaupt keinen Namen oder einen

falfchen unterzeichnet hat18).

o) Eine wirkliche. nicht wider den Willen des Verf. erfolgte

Verbreitung der Scinnähfcljrift in das Publicum19). Diefes. fchon

im römifcheu Rechte 20) begründete Requifit ift das unterfcheidende

Merkmal diefer Art der fchriftlicheu Injurie., Hierdurch wird jedoch

nicht der Verfuch ausgefchloffen. wenn die beabfichtigte Verbreitung

gegen den Willen des Verfaffers verhindert wurde 21).

Ohne Unterfchied in Betreff des Thatbeftandes ift es übri

gens. ob der Verfaffer. für den Fall feiner Entdeckung. zu feiner Recht

fertigung darauf. daß die dem Anderen beigemeffene That in Wahrheit

beruhe. fich beruft und folches nachweift. indem hier der fchon in 00n8l.

un. 00a. (io tumor. [ib. angegebene Grund eintritt. Hierin liegt aller

dings ein ivefentlither practifcher Unterfchied von den übrigen fchrift

lichen Injurien und insbefondre auch von denjenigen in das Publicum

gebrachten Schriften. in welchen einem Anderen irgend eine widerrecht

liche oder unfittlickze Handlung. außer einem Vergehen. wie es oben

unter n) bezeichnet wurde. beigemeffen wird. indem in diefen Fällen die

nano eeri den Injurianten von jeder Strafe befreit.

Es kann hierbei die Frage entfiehen. ob der Verfaffer der Schmäh

fchrift fich auch dann auf die Einrede der Wahrheit beziehen könne.

wenn ihm er| nach erfolgter Verbreitung der Schmähfchrift bekannt

geworden. daß der Gefchmähte in der That des ihm beigemeffenen Ver

propter conlurneljnm. Vgl. noch [Berger, ei. jnrißpr. orjln. [i. 87. Dorn.

prqct. Commentar l. s, 125,

16) Wie z. V. [Jrunnernnnn, 311b'. un. 60c), (je fnn108. iii). wenigfiens

in Riickfimt auf das rbm. Recht fordert und fchon (Karproe 1. o. nr. 9. , weil

leye? fich um (angefchuldigte) Verbrechen gegen die 831118 public-i handle. verlangt

atte.

17) Z. B. Tittmann. Handb. Bd. n. z. 366. S. 265 (Aufl. n),

18) Martin. Lehrb. des Criminalr. ß. 176. v. Wächter a. a, O,

19) Die er ausbreitet - der Ausrufer.

20) Vgl. die obigen Stellen. - Vgl. noch e. 1. (J. 5. qu. 1.

21) Quiftorp a. a. O. Martin a. a. O. Dorn. Comment. 8.125

Salchow a. a. O. 8. 283, Heffter. Lehrb. s. 313. Note 5.
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brechens fich fchuldig gemacht. RoßhirtN) verneint die Frage)

indem der Verleumder u. f. w. fich auf jene Einrede nur dann berufen

könne) wenn er zur Zeit der Befchuldigung auch die ausreichenden Be

weife des behaupteten laclj hätte beibringen können) und ihm nicht zu

geftatten fei) fich erft fpäter nach der Wahrheit deffelben umzufehen.

Allein daß in diefem Falle die exaeplia reri dem Thäter u. f. w. wenig

ftens infoweit zu ftatten komme) daß er nur mit der Verfuchsfirafe zu

belegen fei) hat der Verf. an einem anderen Orte bereits nachzuweifen

verfuchtW).

Es wird nun noch kürzlich zu nnterfucljen fein) 0b und welche

Aenderungen diefer Vorfchriften der Carolina durch die fpäteren Reichs

gefehe eingeführt worden find.

.Die Lehre von den Schmähfchriften mußte an Bedeutung gewin

nen) als man die Preffe und Bilder zur Verunglimpfung des Gegners

- zu benußen anfing und insbefondre die religiöfen Wirren der damaligen

Zeiten mannigfache Veremlaffung zu gegenfeitiger Kränkung der ver

fchiedenen Religionsparteien boten. Die Geifilicljkeit hielt es daher

für nothwendig) die kirchliche Eenfur der Schriften möglichft fireng zu

handhaben 24i)) und die weltliche Polizei fand es in ihrem Intereffe)

diefe Eenfur zu unterjtüßen.

In der Polizeireformation von 1548 Art. lernte 25) wird gewal

tig dagegen geeifert) daß „folche fchmehliche Vücher) Schrifften und

Gemähldeilö) und Gemächte) je länger je mehr gedichtet) getrurkt) ge

macht) feil gehabt und außgebreitet werden" und „zur Pflanhung und

Erhaltung chriftlicljer Lieb und Einigkeit) und Verhütung Unruhe und

Weiterung) fo darauß folgen möchte") die Eenfur eingefchärft) den

-Buchdruckern) welche den ertheilten Vorfchriften nicht gemäß handeln

würden) fchwere Strafen angedroht) auch werden die alten Strafvor

fchriften' gegen den Verfaffer u. f. w. erneuert und die Obrigkeiten) bei

22) Abhandl. civilift. und criminal. Inhaltes Bd. lll) S. 275.

23) In den n. Iahrb. für fächf. Strafrecht Bd. ll) S. 22 flg. Dem Verf.

ift neuerdings beigetreten v. H ufn ag el) neue Präjudirien der höheren württ.

Ger. S. 684 flg.

24) Weber a. a. O. ll. 166, Roßhirt) Gefch. des teutfchen Straf

rechtes Bd. u) S.270.

25) Schon früher war verordnet) daß nichts Neues) insbefondre keine

Schmachfcijriften gedruckt) auch die Dichter) Trucker) Kauffer oder Verkäufer

folcher Schmdchfmriftcn) wo fie betreten würden) ftreng beftraft würden. R.-A.

von 1529 8. 9. R.-A. von 1541 Z. 40. '

26) Man gab denfelben den Namen Schandgemäld e. Vgl. über fel

bige die Ausführung von Tittm an n a. a. O. s. 368. - Der Gebrauch) fich

dem Anderen zur Zahlung u. f. w. mit der Ermächtigung für den Gläubiger ver

bindlich zu machen) daß letzterer) bei Nichterfüllung der Zufage) durch ein öffent

liches S ch a n d g em ä l d e feinen Schuldner in Verruf thue) ift in der R.-P,-O.

von 1577 linien. Z. 7 aufgehoben und bei Strafe verboten worden. (ueber jenen

Gebrauch vgl. lirunqucl, (le picture 161710801.)
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Vermeidung befonderer Strafe) aufgefordert) darüber zu wachen) daß

„auch nichts) fo der Eatholifmen allgemeinen Lehr) der h. Ehriftlichen

Kirchen ungemäß und tviderwärtig u. f. w.) desgleichen auch nichts

fchmehlichs) paßquilifms 27) oder andrer Weiß) wie das Namen haben

möcht u. f. w.) in was Schein das befchehen möcht u. f. w.) gedicht)

gefchrieben) in Truck gebracht) gemahlt) gefchnißt) gegoffen) gemacht

werde." '

Berfckjärfte Vorfchriften ertheilte der Reichsabfchied von 1570

S.154 flg.) insbefondre gegen dieDrucker und die WinZeldruckereienLZ))

wobei über die ))vermefine) ungefcheute Frechheit deß ' läfterlihen

Druckens) Mahlens und Schmähens) wobei weder Obrigkeit noch Herr

noch Unterthan gefchont werde" und über das Herumtragen und Feil

halten folcher ))Schn1ähfchriften) Karten und Gemälde auf Jahrmärk

ten) Meffen und in andern Verfammlungen" fehr geklagt wird. Ebenfo

die Polizeiordnung von 1577 Tic. unter) wobei auch anbefohlen wird)

daß nichts gedruckt werde) ))fo der chriftl. allgemeinen Lehr und zu

Augsburg atiffgericljtetem Religionsfrieden ungemäß und widerwärtig

fei." Hierbei wird noch verordnet) daß „keine Famosbücher oder

Schrifften) es habe derAuthor feinen Namen darunter

gefelzt oder nicht) desgleimen auch nichts fchmähliches oder Paß

quillifch oder in andre Weiß) wie das Namen haben und in was Schein

das befchehen möcht) gedicht) gefchrieben) inTruck gebracht) gemahlt) ge

fchnilzt) gegoffen oder gemacht" werden follen. W

Aus den mit den gefperrten Lettern gedruckten Worten haben nun

fehr viele Rechtslehrer gefolgert) daß das Requifit der Anonymität oder

Pfeudonhmität) welches die Carolina bei der Schmähfchrift angenommen)

aufgehoben worden fei29).

Es ftehen jene Worte theilweife auch in Verbindung mit der in

den beiden älteren citirten Reichsgefelzen enthaltenen Vorfchrift) daß

der Drucker und Bnchführer den Namen des Autors beidrucken folle.

Der Verfaffer u. f. w. foll daher nicht von Strafe frei fein) wenn er

feinen Namen angegeben.

Allein wenn man auch nicht annehmen will 30)) daß diefe Stelle

 

27) Es ift bekannt) daß man diefe Bezeichnung) welche hier zum eriten

M a l e gebraucht ift) von einem witzigen Schulter) Pasquino zn Rom) ableitet)

bei deffen Bude eine Statue ausgegraben und aufgeftellt wurde) welche man

yu8qujnu8 nannte und zum Anheften von Smmähfchriften gebrauchte. Jirgel()

[is. [uncl. panel. Mobil. 10. 8. 41. Dorn) Commentar 8. 125.

28) Vgl. auch das kurfämf. Mund, von 1571 ((100. aug. l. S. 407 flg.))

wofelbft insbefondre die Vefiimmung) daß nur in beftirnmten größeren Städten

Druckereien angelegt werden dürfen) weiter ausgeführt wird.

29) Vgl. insbef. Tittmann a. a. O. 8. 367) in Verb. mit llöliroer,

ni] art. Z. lll. und [loan 7 inatit. jur. orirn. Z. 386.

30) Dorn) pract. Commentar s. 126, llollfelcl, jorirpr. tor. 5.1978,

ecl. 02129. v, Feuerbach a, a. Q.
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lediglich in Betreff der Drucker und der über fie zu führenden Aufficht

ertheilt worden 31). fo ift doch nicht zu verkennen. daß hier im allge

meinen von öffentlich mittels des Druckes u. f. w. verbreiteten Ehever

leßungen eines Anderen die Rede ift. keineswegs. wie auch aus dem

Worte Schriften hervorgeht und ohne daß' der Ausdruck Famoslibell.

an fich nicht erclufiver Bezeichnung. entgegenfteht. ausfchließlich von

der im Art. 110 fpeciell hervorgehobenenSchmähfchrift (im eigentlichen

Sinne des Wortes). wie denn' jene firenge Trennung der Begriffe

nach Definitionsbezeiehnungen überhaupt nicht und am we

nigften in dem vorliegenden. die Mißbräuclye der damaligen Preffe be

treffenden Polizeigefeße erwartet werden kann. Es haben daher auch

die meiften Rerhtslehrer angenommen. daß das gedaähte Requifit durch

diefe Vorfchrift nicht aufgehoben worden 32).

Bemerkenswerth ift hierbei die 44. Eonftit.l).117. der kurfächfifchen

Eonftitutionen von 1572 33).

In den Eonfultationen erklären die Rechtsgelehrten. daß. wenn

wegen der Schmähfchrift criminaliter geklagt werde. es bei der

Strafbeftimmung der c0n8c. un. und des Art. 110 bewende34). und

befchränken die Straflofigkeit des Denuncianten bei der erceptio eeri

auf den Fall der gehörig und förmlich bei der Obrigkeit angebrachten

DenunciationW). Hierbei wird mit ausdrücklicher Beziehung auf die

p. G-O. Art. 110 bemerkt:

Wann aber einer fonften Iemandes (ie ori-nine durch Schriften

diffamiret. feinen Namen nicht bekennet. da er gleichfolches

31) Für diefe Annahme laffen fich allerdings auch die auf jene reichsgefeß

liche Vorfchrift bezüglichen kurfächfifchen Verordnungen v. 5. December 1683

und 27. Februar 1686 (6. n. 1. S. 414) anziehen. welche die erftere in diefem

Sinne auffaffen. Ebenfo werden die gedachten Worte in dem fraglichen Zufam

menhange in dem Edicte Kaifer Karls lll. v. I. 1715 gebraucht.

32) Vgl. die von v. Wächter. Lehrb. 8, 159. Note 11 angezogenen

Schriftiteller.

33) Wie die Schand- und Famös-Schrifften zu firaffen ift in gemeinen

Rechten und in der Peinlichen Ordnung verfehen . und ift folches in der Reichs

polizeiordnung auf die Schand- Gemälde und Gemächte erweitert und im jüng

ften Speherifchen Reichsabfchiede publiciret. wiederum erneuert. auch die Pbnen

zum Theil erhöht worden. Bei diefen allgemeinen Rechten. Reichsconftitutio

nen und Sanctionen laffen Wir es bleiben. wollen auch. daß denfelbigen nach

in Unfern Schbppenfiühlen gefprochen. und die Straffen in unfern Landen un

nachläßlich vollftreckt werden follen. Ordnen und felgen auch darüber: wann

einer Jemanden durch Schrifften diffamiren und feinen Namen nicht bekennen

würde. da er gleich folches folgends könnte ausführen. daß derfelbige gleichwohl

auch willkürlich. entweder mit Staupenfchlägen. Verweifung oder Gefängniß

nach Gelegenheit der Verbrechnng geftrafft werden foll.

34) Daß auch hierauf erkannt worden. bezeugt 111101181-, ni] cause. el.

111.111. 1'. 1'/ (n. 642).- Ebenfo foll nach sonst. ei. 46. die Strafe des Pasquil

lanten erft innerhalb der Verjährung von 31Iahren 6W. 3 T. erlöfchen. gleich

wie bei den fchwerften Realinjurien.

35) Vgl. übrigens auch D orn a. a. O. 8. 125.
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könnte folgends ausführen u. f. w. Darumb) daß er es derObrigkeit nicht

fürbracht) fondern unordentlicher Weife mit Verfchweigung feines Nah

mens) oder were under falfchem erdichten Nahmen gefchehen) diffa

mirt36).

Ebenfo ift fchon in einem befonderen Mandate an den Rath zu

Leipzig v. 10. Januar 1549 37) verordnet) daß Schmähbriefe) Lieder)

Reime und Gemälde mit ununterfmriebenen) unbekannten und erdich

teten Namen nicht geduldet werden follen. '

Aus diefen gleichzeitig und bezüglich bald nachher erlaffenen Ge

feßen läßt fich ebenfalls darauf zurückfciyließen) daß die Reichsgefeß

gebung an dem Thatbeftande der Schmähfclorift) wie ihn die Carolina

aufgeftellt) nichts ändern wollen.

Die Carolina beftimmt als Strafe gegen den Verfaffer der

Schmähfchrift die Strafe desjenigen Verbrechens) welches derfelbe

ungegründeter Weife dem Gefchmähten beigemeffen) -' eine Strafe)

welche) noch von Earpzo v 33) in Schulz. genommen) ihrer Unzweck

mäßigkeit wegen 39) bereits frühzeitig von der Praxis nicht angewendet

wurde 10). Es entfprach diefe Strafe der gefelzlici) beftimmten Strafe

der Ealumnie11) und dem Principe der Wiedervergeltungstheorie.

v. Feuerbach nahm in den früheren Ausgaben f. Lehrbuches 11) und

ebenfo Martin13) noch die römifchrechtliche Intefiabilität als Strafe

an) wogegen fich aber die Praris befiimmt erklärt hat11)) da die Ea

rolina diefer befonderen Folge weder als Nebenübel der von ihr ange

36) Vgl. noch dan. Waller, an i1. e0n8tjt.r1r. 5. und ßerlioh, eanci.

praot. peu-t. bi. canel. 67, nr. 9.

37) 6011. 2111g. l. S. 406.

38) l. c. 111-.8 ag, (Vgl. noch die daf. angezogenen Stellen der Gloffe.

burnboucior, [treue, rar. Erika. cap. 125. nr. 2. 639130. Full. und (Unzen,

ati l1. art.)

39) Weber a. a. O.

40)36l1rner und 111-688, an l1. art. - Quiftorp a. a. O. S.313.

[Tagan, al, iur. ori-n. Z. 306. - berater, [i181. e111 [kann. 8]). 352. mea. 1. 2.

*- Dorn a. a. O.

41) l.. 1. Z. 2. 1). 18. 16. -- o, 10. 60a. 9. 46. Vgl. auch noch das) was

Feuerb ach) Lehrb. 8. 429) und mit Beziehung auf das mofaifche Recht

(3. Mof. unt. 18. 19.) H effter) Lehrb. 8. 316) Note 2 bemerkt hat.

42) s. 392 (S, 261 der 5. Aufl.). In den neueren Ausgaben brfchränkt er

die jntcrstnbjljlus auf die Unfähigkeit des Zeugniffes fowohl Seiten des Pasquil

lanten als für ihn.

43) Z. 177) jedoch gegen Feuerbach) unter Zulaffung der paffiven Te

ftamentifaction. Vgl. noch Weftphal) Theorie des cbm. R. von den Tefta

menten 3. 67) 189. Dorn a. a. O. _

44) Dabelow) Lehrb. S.180. Grolman) Lchrb. 8. 228. Qui

|orp a. a. O.) welcher bemerkt) daß man jedoch - außer wenn auf eine peinl.

Strafe erkannt werde - zur Befeitigung jeder Differenz) dem Pasquillanten

die Ehre im Erkenntniffe vorbehalten, Vgl. auch 13 61111181- l. a. s. 'lll.
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drohten Strafe. noch überhaupt gedenkt45). In der'Praris wurde

daher eine arbiträre66). felten") über die iuetigaiio hinausgehende

Strafe erkannt. zumal die ranonifchrechtlichen Vorfchriften capitale

Strafen den Pasquillanten nicht androhen 46).

Vermorhte der Verfaffer der Schmähfchrift die Wahrheit feiner

Befchuldigung darzuthun. fo follte nur eine arbiträre Strafe eintre

ten49). ' . "

Schon frühzeitig wurden übrigens. wenn der Verfaffer nicht ent

deckt wurde. die Schmähfchriften oder die davon erlangten Exem

plare oder auch Abfchriften derfelben durch den Nachrichter öffentlich

verbrannt66). wogegen fpäterhin Eonfiscation derfelben angeordnet

wurde61). »

Die Rechtslehrer haben nun in Folge der Vorfchrift der Carolina

4 unterfchieden zwifchen

e) Schmähfchrift und

b) Pasquill. . .

indem fie unter dem lehteren diejenige öffentlich verbreitete. auf Ehren

kränkung eines Anderen berechnete Schrift verftehen. welche entweder

mit dem Namen ihres Verfaffers verfehen ift oder doch dem Anderen

nur ein geringeres Vergehen (als oben bei der Erläuterung des Art. 110

angenommen wurde) beimißt62). -- nur daß einige Rechtslehrer/ wie

bereits oben bemerkt. den Vorwurf jedes unfittlicloen Benehmens eden

falls zur Schmähfchrift rechnen 63). und einige auch unter die Schmäh

fchrift die fogen. Schandgemälde rechnen 54).

Beide Arten werden wieder unter dem Namen: Pasquill im wei

teren Sinne. begriffen und diefes felbft als eine ßpeejee der fchriftlichen

Injurie bezeichnet 66). obfchon theils der Natur der Sache nach. theils

45) Roßhirt. Lehrb. 8. 200. Grolman. Grundf. der Criminalrechts

wiffenfch, 8. 228.

46) Vgl. die vorftehend in Note 40 und in Note,47 angez. Rechtslehrer.

47)1*)ngc1n 1. e. 1.07301- 1. e. Tittmann a. a. O. - Quiftorp

a. a. O. Von der To des firafe fprechen aber im Falle eines gegen den Re

genten gerichteten Pasquills_ noch Zövmei- 1. e, 8. 17111, und Quiftorp

a. a. O.

48) Vgl. 8511m er, ei. ini-jahr. criin. 8. 96. (Jet. ll. cup, 6.)

49) Vgl. hierüber Zöiimar, :ici 11. url. 8. lll. 711l,

50) Quiftorp a. a. O. und die daf. angezogenen Rechtslehrer. fowie

Ill-ziel( 1. c. 8. 44. 1.07861-, spec. 552. merci. 4. 8x). 547. merci. 14. 110011,

jnetit, ink. crjln. 8. 390. D orn a. a. O.

51) Tittmann a, a, O. 8. 369. - S. bereits Reichsabfchied v. 1570

8,157.

52) Vgl. insbef. Henke a. a. O. und Wächter a. a. O.

53) Außer Tittmann a, a. O. bereits früher lioeii 1. c. 8. 388.

i14)Tittmann a. a. O. Heffter a. a. O. 8. 315. Dagegen insbef.

Feuerbach a. a. O. 8. 300. der die Schandgemälde zu den Pasquillen (im

engeren Sinne) zählt,

Zöklllek, Ua 1]. 011,8, l. a. a. O. Z. fig.
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zufolge jener reichsgefelzlimen Vorfchriften die Anwendung der S chrift

bei dem Pasquille nicht ausfmließlici) ift) fondern uberhaupt dieAnwen

dung bleibender) zur Weiterverbreitung geeigneter Zeichen (z. B. durch

Malen) Gießen) Holzfchneiden u. f. w.)-genugt.

Alle diefe Unterfchiede wurden jedoch dadurch) daß die Praris die

Talionsfirafe bei Seite feste und arbiträr firafte 56)) für diefelbe ziem

lich nuslos) infoweit nicht die diefen unterfchieden unterliegenden that

fämlichen Momente zugleich als Milderungs- und bezuglich Shar

fungsgriinde benußt wurden. Insbefondre fallen die Unterfchiede in

Betreff der Einrede der Wahrheit57) hinweg) und es kann wohl in

Frage kommen) ob nicht) nach Umfiänden) gerade darin ein Sanie

fungsgrund gefunden werden muß) wenn der Verfaffer fich genannt)

um dadurch feine Verleumdung um fo wirkfamer zu verbreiten 53).

Es fragt fich daher wohl59)) ob es uberhaupt nocheiner befonde

ren Aufftellung des Verbrechens der Schmähfchrift in den Lehrbüchern

bedurfe) und ob die Gefelzgebung fich veranlaßt fehen kann) diefes Ver

brechen befonders hervorzuheben. Auch ift das Verbrechen der falfchen

Denunciation) welches bisweilen fälfchlici) auf die Grundfähe von den

Schmähfwriften aufgebaut worden) nicht hierher zu ziehen) wie weiter

unten_ noch zu zeigen. . 4

'Die *Practiker haben hiernrichfi fich vielfach mit der Frage befchäf

tigt) 'wie diejenigen) welche ein ihnen zu Handen gekommenes Pasquill

weiter verbreiten ) zu_ beftrafen feien. Die Praxis hat theils die harte

pknesumiic. (i01i der c0n8t., un. eit. gegen denjenigen) welcher eine

Schmähfchrift-findet und fie nicht vernichtetöo)) verworfen 61)) theils

den dritten! Verbreiter der Schmähfchrift milder als den Verfafierkk)

beftraftiiii)) jedoch _die Verpflichtung zur Vernichtung oder Abgabe eines

36) Ueber die Milderungsgründe) mit denen auch hier die Praxis fehr frei

gebig war) vgl, insbef, 61218011, ac] l1. art. Quiftorp a. a. O, Z. 318.

Dorn) Eommentar Z. 126. lieil, juc1ex et (1eien80r. cap. ill. Z. 50.

57) Es fcheint am angerneffenften zu fein) diefer Einrede bei den Pasquil

len iiberhaupt) in Rlickficht auf die gewählte Form der Ehrverleßung) nur

einen geringen Einfluß auf die Strafbeftinnnung zirzugeftehen. ,

58)8ö11n1er 1. c. Z. 71. Roßhirt) Grfci). a, a. Ö. S. 271. Vgl.

dagege/:t Feuerbach a. a. O. Z. 300. W ielan d) der Geift der peinl. Gefeve

n. Z. 98, .

59) Mittermaier) zu Feuerbaclrs Lehrb, Z. 298) Nr. ll. Roßhirt)

Lehrb, Z. 200. Lev inea u) Unterf, der firafrechtl. Vefiimrntutgen über Ver

leumdung (Miinchen 1822)) S. 107 flg.

60) Die Reichsgefecze enthalten befondere Vorfthriften behufs der Ausnut

telung des Verf. gegen den dritten Verbreiter.

61)13runnon1un n 1. c.

62)()n1*p20e 1. c. nr. 21. C1a8en1. e, Böhmer, :ui n1-t..Z.)l1.

Weiterer 1. c. Z. 196. Heffter a. a. O. Z. 317. - Es trifft ihn die Strafe

der Begünftigung) vorausgefelzt) daß er den Inhalt des Pasquills gekannt und

er über den Zweck deffelben keinen Ziveifel haben konnte.

63) burioriei) aa art, und Quifcorn a. a, O, Z, 313 wollen den) wel
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erhaltenen oder gefundenen Pasquills an die Obrigkeit aufrecht erhal

ten 64). - * -

Von befonderer Wichtigkeit ift hierbei die Frage. inwieweit der

Verleger oder Drucker eines Pasquills. fowie der Redacteur einer Zei

tung. in welcher ein. die Ehre eines Anderen kränkender Artikel auf

genommen worden. fich einer criminell ftrafbaren Theilnahme an dem

Verbrechen des Pasquillanten fchuldig mache 66). -- Die Reichsgefeße

enthalten hierüber bereits mehrfache. jedoch meift nur polizeiliche Vor

fchriften und bedrohen die Dru>er und Verleger. die denfelben zuwider

handeln. mit Geldbußen und Eonceffionsentziehung 66). »- Ueber die

heutzutage hier anzuwendenden Grundfähe und insbefondre über die

einzufchlagenden Bundesbefchlüffe67) ift in diefem Werke unter dem

Art. Preßvergehen das Weitere zu finden.

In den neueren 6is) Gefeßgebungen .find theils die Pasquille noch

mit .befonderen 'Strafen ausgezeichnet. theils. ohne ßiecielie Bezeich

nung. unter den allgemeinen Vorfchriften über Injurien und Veileum

dungen mitbegriffenliß). -.

Das bayenfche Gefetzb. Art. 286 flg. erhöht die' Strafe der Ver

leumdung. wenn fie in einer öffentlich verbreiteten Schrift. in welcher

der Urheber fich nichtgenannt oder eines Anderen-Namen deigefelzlt hat.

erfolgt ift 76). *. q

Das fächfifche Gefetzbuch (Art. 200) droht Erhöhung der Strafe

bis auf das Doppelte. wenn Verleumdungen oder Beleidigungeifohne

x

cher b ereits c o nf i s rir te Schmähfchriften behalten oder wohl felbfi weiter

verbreitet. als gleichen Theilnehmer ftrafen.

64) Jedes Pasquills. nicht blos der Schmähfmrift. Reichspölizeiordnung

v. 1577 Tic. 35. ß. 5. Martin. Lehrb. 8. 175. Eine Verbindlichkeit zur

Abnahme von angefchlagenen Pasquillen (k) iittinaiin, el. ine. erjin.

Z. 418) läßt fich nicht annehmen. .Tittman n a. a. O. 8. 370, ,

65) Weber a. a. O. lll. S. 116. " Tittmann a. a. O. 8, 371flg.

66)1Iö11ii1sr1.c. 1(0c111.c:.Z.*392. '

67) Vgl, noch Mittermaier. zu Feuerbach? Lehrb. s. 301. Notell. lll.

68) ueberdie Vorfchriften der cuiißlitiiiic) criiiiinulj8 Flieresjniin und des

cocieii juris bneurjcj cijiiiin. v. 1751 vgl. Levin eau a, a. O. S. 21 flg. - Der

öfterr. Criminalcoder vcrweift die Pasquille in den Polizeifirafcoder.

69) ueber das preuß. Landrecht vgl. Klein. Grundf. Z. 244. Mitter

rnaier a. a. O. 8. 298. Note ll. Koch. Repert. des preuß, Strafrechtes

S. 135. - Wenn Schriften. welche den Wiffenfwaften. Kiinften oder fonft der

Belehrung oder dem Vergnügen des Publicums gewidmet find. nebenbei Inju

rien enthalten. fo follenderen Verfaifer ebenfo beurtheilt werden. wie die Par

teien. welche in gerichtlichen Unterhandlungen ihren Gegnern zur Sache nicht

gehörige' Vorwürfe machen. - Nach dem neuen Entwurfe s. 274 ift bei Ver

letzungen der Ehre durch öffentlich verbreitete Schriften. Abbildungen oder Dar

ftellungen die gefehlime Strafe um die Hälfte zu erhöhen. wenn der Verfaffer

fich gar nicht oder nicht mit feinem rechten Namen genannt hat,

70) Vgl. Bd. ll. S. 310 flg. in den Anmerkungen zu dem (ih-V. Levi

neau a, a, Q. S. 66 flg.



848 Pasguill.

Namen oder unter falfchem Namen fchriftlici) oder durch den Druck

oder durch bildliche Darfiellungen verbreitet werden 71)-.- Das Gefeßb.

des Großh. Heffen (Art. 310) 311) ahndet die Verbreitung von Pas

quillen mit erhöhter Strafe) welche gefchärft wird (unbedingt: Gefäng

nißftrafe neben Geldbuße)) wenn der Thäter fich nicht genannt oder

falfchen Namen angegeben. _

Das Gefelzb. von Württemberg (Art.284) hat die öffentliche Ver

breitung einer Beleidigung durch eine vom Verfaffer mit feinem wah

ren Namen nicht bezeichnete Schrift als erfchwerte Ehrenkrankung her

vorgehoben 72). In ähnlicher Maße: die Gefelzb. von Hannover Art.

262) von Braunfchweig Ö. 198 flg. und Baden Ö. 286 flg.73).

In dem franzöfifchen 600e 11181111174) werden Schmähfchriften als

gewöhnliche Verleumdungen behandelt) wogegen in dem in der Note

angegebenen Gefese befondere Beftimmungen auch hierüber getroffen

worden.

Calumnie - falfche Denunciation.

Mit den römifch-rechtlichen Befiimmungen über die 111111031 libelli

ftehen in engfter Verbindung die Vorfchriften über das Verbrechen der

Ealumnie75)z auch die rechtliche Natur diefes Verbrechens ift eine

finguläre) hervorgegangen aus der Natur des römifchen Criminalpro

zeffes. 7

Es ift bekannt76)) daß nach den Vorfchriften des römifchen Rech

tes zur Zeit der queesljonez perpeiuae ebenfowohl als fpaterhin) als

diefelben nicht mehr in Gebrauch waren) jeder) welcher wegen eines be

gangenen Verbrechens als Ankläger auftreten wollte) fiir die gehörige

Fortfiellung der Anklage und gegen etwaige falfche Befchuldigungen

gewiffe Sicherheiten bieten mußte. Hierzu gehörte zur Zeit jener

71) Vgl. Weiß) Commentar 1111 11. n11. - Die 6102x1110 rei-i ift hier aus

gefchloffen,

72) Vgl. insbef. v. Hufnagel) Commentar Bd. ll) S. 183 fig.

73) Nach den (Heft-hb. von Württemberg und von Baden ift jedoch die e11

ceylio een" hier auegefehloffen.

74) Der Art. 217 hat blos auf die Rebellion Bezug und ift durch das Ge

feß vom 17. Mai 1819 Art. 26 aufgehoben worden.

75) Vgl. L.. 1.11118. 1-5. 1.. 3. Z. 13. 1). e111 8C. 111111111. (48. 16.) *

'111. (1011. (ie c11111111ni11t0r. (9. 46.) - 11. 11e cnlninnjntar. (5. 2.) - Die Veflim

mungen des Titels big. (ie celninoiator. (3. 6.) gehören nicht hierher) fondern

in den Cioilprozeß. Vgl. Roßhirt) Gefrh. und Shfirm des teutfchen Straf

rechtes Bd. 111) S. 66. Glück) Erl. der Pand. Bd. ii) Z. 427 fig. (S. 386)

in Verb. mit Emmerich) über die Prozeßkofien u. f. w. l. Z. 8 flg. ßerger ,

0er. i111'. 111. 11. 111. 15. 110l. 6. Ztrxclc, l1, 111. 11111111. e111 11. t. 8. 2.

76) Hierüber) fowie über das Folgende vgl. Geib) Gefchichte des römi

fchen Criminalprozeffes S. 266 flg.) 270 flg.) 290 flg.) 552 flg.) in Verb. mit

Roßhirt) in f. Zeitfchrift Bd.l) S. 175 flg.) und Mittermaier) das

teutfche Strafverfahren 8. 217 (Bd. ll) S. 535 flg.) 3. Aufl.).
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'qnneotionee nicht nur die etwaige Prüfung der rechtlichen Fähigkeit des

.Anklägers zur Erhebung der Anklage und die zur Feflfiellung der An:

klage nachgelaffene vorläufige Befragung (interrogacjo) des Angeklagten)

fondern auch die Unterfchrift des von dem Prätor über den Inhalt der

Befchuldigung aufgenommenen Prntocolls (jllßcrjplio) durch den An

kläger (eubrorjytio) oder die uebergabe eines fchriftlich abgefaßten und

vom Ankläger unterzeichneten Anl-lagantrages) worauf erfi die Erklä

rung des Prätors) daß der Angeklagte im Anklageftande (reoto8)77)

'fich befinde) erfolgte (norojnie receplio) und das Hauptverfahren vor

den .luclicez begann. Ebenfo hatte der Ankläger gleich bei dem erften

' Anbringen (poäluinljo) einen Gefährdeeid) zur Verficlyerung feiner red

lichen Abficht) zu leiften. Auch nach dem Aufhören der 0une8lj0ne8

porn. wurden im allgemeinen diefe Vorficknsmaßregeln beibehalten")

und) da dei den verdorbenen Sitten die falfchen Auflagen häufig vor:

kommen mochten) in die inccrjptio. welche vom Ankläger zu unterzeiä);

nen war) die Erklärung des leßteren) fiä) den Strafen der falfchen An:

kluge) infofern er deren überführt würde) unterwerfen zu wollen) noch

.mit aufgenommen. '

Ebenfo wie folchergeftalt zum Schuße des Angeklagten geforgt

wurde),war man auch darauf bedacht) das Intereffe der bürgerlichen

Gefellfmaft gegen die widerrechtlichen Begünftigungen der Angeklagten

durch den Ankläger) - fei es) daß diefer zwar fcheinbar die einmal er

* hobene Anklage fortftellte) im Geheimen aber mit dem Angeklagten fich

verftändigt hatte und mit demfelben colludirte) um denfelben der Strafe

.rzu entziehen (ot-jenen prnernrjeacjonie), fei es) daß er) ohne dazu recht

lich genöthigt zu fein) feine Anklage fallen ließ (crime-r (regierte-trio

nig) 79) -- zu fchüßen. Gegenwärtig haben wir es jedoch nur mit dem

Verbrechen der Ealumnie zu thun) unter welchem die Handlung deß

jenigen zu verftehen ift) welcher) obgleich -von der Unfchuld des Ange

klagten überzeugt) eine Anklage wider denfelben erhebt und verfolgt.

Es gehört hierher in früherer Zeit die lee! [Demmin 80), über deren

Entfiehung) Inhalt und Untergang mannigfacher Streit unter den

Rechtslehrern fiattfindet. Die neuerdings von Geib a. a. O. S. 291 flg.

vertheidigte Anficht) daß fie erft um die Zeit der qunertionez perpetuee

eingeführt) und mit derfelben) ohne ausdrücklich aufgehoben zu wer:

77) ueber die bedeutenden Rechtsnachtheile diefes Zufiandes für den Ange

klagten f. G eib a. a. Q. S, 558.

78) Daß insbefondre die ineorjpejo und eubreripcjo der fpciteren Zeit etwas

- Neues gewefen ) hat G eib a. a. O. S. 354 widerlegt. .

79) Vgl. noch kiel-mann, (Le uboljtjoo, crimjnum p, 29 Zq,

80) Vgl. über felbige Lrenclnnnu, l. ketntnjn e. 6e legjs kiemmjne exjiu

1ih. Sing. 1726 (in 0tt0, idee-nur. lll. p. 1561 sq.). - Nach attifchem Rechte

*wurden die Calumniatoren nur mit Geldfirafe belegt, Heffter) Athenien,

Gerichtsoerf. S. 129 flg.

171l. 54
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denßl). wieder obfolet geworden. *fowie daß die bekannte Stelle von

Cicero (pro 11030. nrnec, o. 19 3g.) - wornach den Calumniatoren ein

befiimmter Buchftabe. jedenfalls ein 1L. auf die Stirne gebrannt wurde

- buchftäblicl) zu verftehen. ift durch die von ihm dafür angeführten

Gründe höchft wahrfcheinlicl) gemacht. Als die 11er lielunna in Ver

geffenheit kam. zeigte fich ein ziemlich willkiirliches Behandeln in der

Beftrafung der Calumnie s2). nur daß man den falfchen Ankläger. wie

friiher wenigftens bei den jnuicjje pub1jcj8 , fo jeßt in allen Fällen mit

der Strafe der Infamie belegte W). Ebenfo wurde nun die Strafe der

Talion eingeführt. dergefialt. daß der falfche Ankläger und bisweilen

auch der Anftifter deffelben mit derjenigen Strafe belegt wurden. welche

dem. dem Angeklagten fälfchlicl) beigemeffenen Verbrechen gefeßliä) an

gedrohr war. Im allgemeinen 84) wird jedoch angenommen 8*1). daß

diefe Strafe nur bei jneiicjje pub1jcj8, nicht auch exrraorcijnnrjje, viel

mehr bei leßteren und den (Leljelie prix-alice nur arbiträre Strafe einge

treten. wogegen das canonifche Recht ganz allgemein. ohne u-nterfchied

des Verbrechens. die Talionsftrafe be|immte *(7). 7

Als Beweis der falfchen Anklage galt jedoch die Freifpremung des

Angeklagten nicht. wie theils in der Natur der Sache liegt. theils

ausdrückliche Quellenzeugniffe uns belehren 77). Es konnten hier nicht

nur entfchuldbare undunentfchuldbare Verfehen des Anklägers bei Er

hebung der Anklage vorgegangen fein. welche aber nicht nothwendig

auf den (101118 deffelben zurückfmließen ließen. fondern auch im Fort

gange der Unterfuchung befondere. dem Ankläger aber unbekannt geblie

bene Thatumfiände fich herausftellen. welche eine Freifpremung des

Angeklagten zur Folge hatten. Es fiand dem Ankläger überdieß frei.

aus ausreichenden. ihn feld-ft genügend entfchuldigenden Griinden urn

Siftirung der Anklage und um die Erlaubniß. von derfelben zurückzu

treten. zu bitten. - eine Erlaubniß (ebolitio yrjrntn). durch welche ec

auch den Strafen _der einfeitigen und willkilrlichen Aufgabe der Anklage

81) Vgl. dagegen 'insbef Uri-mann 1. c. p. 22. 25,

82) 1.. 3. l). b. t. ,

S 5??) Marezoll. über die bürgerl. Ehre S. 138 flg. Geib a. a. O.

84) Abegg. Lehrb. 8. 206. 302. Wächter. Lehrb. 8. 186. Roßhirt

a. a. Q. S. 66.

85) Nur G eib a. a. O. S, 579 hat fich dagegen erklärt und den Sah auf

geflßllt. daß in Betreff der Talionsfirafe kein unterfchied der jnijjcjn fiattge

un en. '

86) Vgl. noch F. 11. 851111181-, ine ecc1o3. protest. l.i1). 7. "kit, 2.

87) Vgl. bef, l.. 1. Z. 3. ]). 48. 16. : Zen non ntjqne, qui non proben, (x110l1

intonäjl, protjnus cnlnrnnjnrj rjäetnr; nam eine rei jnquirjcjo nrbitrjo cognoseentj'

oornmietitur, qui reo nbsolnto .16 riocnsntorjo jnojpjt con8j1jo qunerere , qua mente

äuotus nc] noonsntionern prooosserjl. [r si qujclern iuzlnn] eins erroreni repererjtZ

:ideale-ir ernn; oi 'era jn ericienli oeuurnnjn anni aeprebencleril, 1egitin1an1 yoenanl el

* jrrogai.
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(der Tergiverfation) entging W). -a- fowie auch gegen_ gewiffe Mediziner!

und bei gewiffen Verbrechen .nur im Falle ganz offenbar böslimer Ab,

ficht des Anklägets die Talionsflrafe - von welcher jedoch z. B. die

Beamten. welche eine ungegriiudete Denunciation erhoben. nicht frei

waren -- erkannt wurde 89). f*

.Die falfche Anklage wurde übrigens :nicht fowohl als ein Angriff

auf die Ehre des Befchuldig-ten. .fondern von dem feinoererjen Gefichts

punkte einer unter der Form und .dem Scheine des Rechtes_ verfuwten

Gefährdung des Anderen an Leib und Leben angefehen. wie denn .der

Antrag auf Abolition in den Fällen. in welchen der Angeklagte bereits

die Nachtheile einer längeren Haft .oder BelafiungmitFeffeln erlitten.

nicht ohne Weiteres als »fiatchaft erfchien 90).

Von ,demfelbenGefichtspunkte ging das -germanifckze Recht (111891).

und fchon frühzeitig begegnen wir ,in den alten Rechtsbückiem .- neben

verfchiedenen Strafen und Bußen .- auch der xTalio.nsf*trtafie gegen den

Ealumniacor92). . 1.. 7 urn-z -xn- » 3.3.,...?

Ob die Talionsfirafe .durch die Carolina .aufgeh,oben. werden.

darüber hernfcloen. in Hinblick auf-den Art. >12 denfelben. .verfehiedene

Anfichten unter den Rechtsgelehrten 93). Es muß diefer_ Artikel in

Verbindung mit den Vorfchriften der Art. 611ml) 20194.), gebracht

werden. Hiernach ift aber kein gegründeter Zweifel .vorhanden. daß

in Art. 12 95) über die criminelle Ahndung des :falfchen Ankla

gers keine Beitimmung getroffen worden 96) .und werden ,follen. viel.

mehr - und zwar ohne .unterfchied. ob der Ankläger .lala mnio oder

nicht die Anklage erhoben -- man nur mit Rir>ficizt auf die vom An

kläger geftellte Eantion dem Angeklagten. gegen .welchen :kein Beweis

erbracht worden. feine Schcidenanfprüchegegen den .Ankläger fichern

wollen. Ebenfo follen. wennder Angeklagte. nach überftandener Tor

tur. -freigefproclyen worden. nach Art. 61. .201 97) die Kelten. weilder

Angeklagte ..feinem verdacht urfachgeben" und die Anklage zum ,Er

88) Geib a. a. O. S. b74flg.. li86xflg. - . * -

89)Geib a. a,O.S.581. : . e).

90) 1.. 18, pt. 3.1. n. ,n11 8c). Paypal. - cr. 2. 1. (L.'(l1.g1epb0]it.

c. 3, (:. l. e0(i.--Ge1*b a. a. O. S.687. , . , .

91) Wilder. dasStrafrechtaer Germanen). S. 959.

92) l.. ,Laiter-alu 'lll. .17. ,

93) Vgl. insbefondre Grolman. die Criminalreohtswiffenfchaft GND.

Wächter. Lehrb. 8. 186. Note 37. Henke. Handb. 8*. M6. .

94) Vgl. bamberg. att. 74. 22,6.

95) 1361111191', 3.1.6. (L. (L. 311.71". 8.7 8g.

96),Es läßt fich die hier-genommene Anficht .auch aus Art. 19. 22 der Vam

berg, und Art. 17 der brandenb. p. G-O. nachweifen. Vgl. noch Art. 11 der

htffifcben HxGäO. .

. 97) Aehnliche Vorfchriften finden-fich. zum Theil in unmittelbarer Verbin

dung mit der hier fraglichen Beftimmung (dgl. z. B. .Ark 11 der heff.-G.-O.).

inder. angezogenen (ix-O. -

51.- - ,

'N
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kenntnijfe auf die Tortur genügend begründet gewefen (es wer dann

fach) das der ankläger feiner klag rechtmäffig urfach gehabt)) competi

firt werden. -- Es erfcheint) wenn nicht einmal Grund zur Koften

compenfation vorlag) fondern die Anklage völlig unerwiefen blieb) die

Verurtheilung des Anklägers auf den Antrag des Angeklagten in den)

dem leßteren zu leiftenden Erfaß der Koften und fonftigen Schäden ge

wiffermaßen nur als der Ausfprueh über einen conneren) durch die Los

fprechung begründeten Eivilanfpruch) und eben diefe Eonnerität ift es)

durch welche die Eompetenz des Eriminalgeriäjtes zu diefem Erkenntniffe

bewirkt wird. Darum heißt es am Schluffe98): dardurch doch demfelben

peinlichen gericht) außerhalb diefer Fälle) und weiter dann es

vor gehabt) keyn bürgerlicher Gerichtszwang und erkanntnuß

zu wachfen foll) -- eine Eompetenzbefiimmung 99)) welche fich mit der

Anficljt) daß hier von der criminellenAhndung des bösliäjen

Anklägers die Rede fei) nicht füglich vereinigen läßt 100). - Es ent

fpricljt die Talionsftrafe auch dem Principe der Wiedervergeltung) wie

wir es in der Carolina finden) undänsdefondre der Strafbeftimmung

im Art. 68 101) gegen meineidige Zeugen in Eriminalfacljen.

Die Pearls ging fchon frühzeitig von der Talionsfirafe ab und

wandte fie höchftens in dem Falle an) wenn der Angefchuldigte in der

That - unverdienter Weife - mit Strafe belegt worden 102)) - ein

Fall) der infofern gewiß nur felten vorgekommen ift) als durch die De:

nunciation allein) zumal der Denunciant der Regel nach nicht zur eid

lichen Beftärkung feiner Anzeige zugelaffen wurde) gewiß kein voller

Beweis hergeftellt worden 103) und daher die Gleichfiellung) welche die

Praxis zwifchen dem falfchen Ankläger und dem m eineidigen Zeu

gen annahm) nicht als völlig paffend erfcheint.

Dagegen hat die Praxis nicht gezweifelt) dasjenige) was die Ge

feße gegen den falfchen Ankläger verordnen) auch auf den ,falfchen De

nuncianten im Inquifitionsprozeffe anzuwenden101). .hiergegen ift jedoch

98) Diefe Elaufel fehlt in dem Art. 22 der Bamberg.

99) Vgl. über felbige 01713011, nel 11. 0er. Z. lll.

100) Die Ahndung der Jnjurien erfolgte ohnedem in iucljcio ejeilj.

101) 01518011 und 807er, 0011.011.

102) Vgl. (310500, 0-1 url. 68. und die daf. angez. älteren Rechtslehrer)

fowie 1.07301-, Werl, nel 90ml. dp. 56. inecl, 8. lsrunnemnno, all [..16

l), (10103111). nr. 1. Steiger) Lehrb. 8, 687. Salchow) Lehrb. s. 441

(S. 420 der 3. Aufl.) . . -

103) Ausgenommen allerdings der Fall) wenn Ankläger und Zeugen im

Eomplotte fich befanden) indem fodann die durch die gemeinfame Täufchung des

Richters bewirkte Annahme der ueberführung des Angefchuldigten allen Theil

nehmern des Eomplotts gleichmäßig zur Laft fällt. _

104) S. die angez. Zeugniffe) fowie llomtnel, 01).. 671. nr. 4. Qui

ftorp a. a. O. 8. 811. Tittmann a. a. O. 8. 350, Martin a. a. O.

s. 197. »- Auch Feuerbach) der in den älteren Ausgaben f. Lehrbuchs der

rntgegengefehten Anficht beigetreten ift) hat fich zu derfelben (3. 429) bekannt.
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zu erinnern 105)) daß) bei der Verfchiedenheit der Principien des An

klage: und des Inquifitionsprozeffes) der Ankläger unmöglich mit dem

Denuncianten identificirt werden kann und der Ankläger dem Angeklag

ten fortdauernd als Partei) nicht blos als derjenige) auf deffen Antrag

die Unterfumung vom Richter) überdieß nach vorgängiger Prüfung der

vorgebrachten Indicien) eingeleitet worden) entgegenflehtioö). Wenn

Feuerbach fich auch auf die Vorfchriften in Art. 110 (wegen der

Pasquille) und Art. 68) 107 (wegen der falfchen Zeugen) beruft) fo ift

darauf aufmerkfam zu machen) daß) wie fchon oben gezeigt worden) das

charakteriftifclje Moment des Pasquilles in der Anonymität deffelben

und feiner heimlichen Verbreitung liegt) hier alfo) wenn fchon der Zu

fammenhang der Lehre vom Pasquille mit den Regeln des accufatori

fchen Prozeffes nicht geleugnet werden kann) eine nothwendige

Verbindung mit den letzteren nicht vorhanden) fowie daß) wie oben be

reits bemerkt worben) der Anklagszeuge mit dem Denuncianten nicht

gleichgeftellt werden kann.

Die Praxis erforderte ferner zur Confummation des Verbrechens)

daß gegen den Angeklagten die Unterfuchung eing eleitet w or

den107). Diefes Requifit läßt fich auch aus den römifchrechtlichen Be

ftimmungenjoö) über die obolitio fixierte und das Vergehen der Tergi

verfation rechtfertigen 109). Heutzutage wird der Richter bei denjenigen

Verbrechen) bei welchen die Unterfuchung von Amtswegen zu eröffnen

ift) zunächft die zur Rechtfertigung eines Antrages auf Unterfucljung

vom Antragfteller vorgebrachten Verdachtsgründe zu prüfen haben) ehe

er mit der Unterfumung gegen den Bezüchtigten verfährt) fo daß die

Einleitung der leßteren nicht unbedingt als das Werk des Denuncianten

und als die nothwendige Folge feines Antrages erfcheint. Anders bei

den auf Antrag zu unterfuchenden Vergehen) bei ivelchen der Richter in

der Regel in Folge des Antrages bereits verpflichtet ift) gegen den Be

zümtigten vorzufchreiten.

Die neueren Gefeßbümer haben dagegen angenommen) daß das

Verbrechen der falfchen Denunciation - wie es genannt zu werden

pflegt -- bereits mit der bei der Obrigkeit gemachten Anzeige vollendet

ifi1l0). _Es beruht diefe Anficht wohl theils auf dem fo eben bemerkten

105) Vgl. Aibegg) Lehrb. 5. 502. Marezoll) das gem. tcutfche Cri

minalrecht 8. 152. -

106) Die Priifung des Richters bei Stellung einer Anklage erftreckte fich

im accufatorifchrn Prozeffe hauptfämlicj) nur auf die p erfb nlich e Glaubwür

digkeit des Anklä gers) und nicht auf die Frage) ob die Anklage einigermaßen

befcheinigt worden.

107) Feuerbach) Lehrb. 8. 429. Abegg a. a. O. z. 502. Marezoll

a. a. Q. I. 152.

108) o, 2. 3. (L011. (i0 oboljl. - c. 7. 9. (L00. rio cnlnmnjnt.

109) Vgl. oben.

110) Gejeßb. von Bayern 8. 288) von Sachfen 8. 197) von Württemberg
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unterfchiede des Anklage: und Inquifitionsprozeffes. theils auf der *

faft durchgängig 111) erfolgten - Stellung des Verbrechens unter das

Eapitel von den Ehrenkränkungen. indem man daffelbe als gerichtliche

Verleumdung charakterifirte. Allein wie jener Unterfchied allein die

Eonfummacionsfcage nicht entfcheiden kann. fo erfcheint auch die Sub

fumtion der falfchen Denunciation unter die Ehrenkränkungen nicht

gerechtfertigtUX). indem die Abficht der Ehrenkränkung theils gar nicht.

theils gewiß nicht hauptfämlici) das Motiv des Thäters fein wird. viel

mehr derfelbe entweder geradezu die Qualen der Unterfuchung und die

Strafe des angedichteten Verbrechens dem Angeklagten zuzuziehen oder

doch fonft einen widecremtlichen Vortheil zu erreichen 113) beabfihtigen

wird 114).

uebrigens kann es auch heutzutage keinen Unterfchied machen. daß

die Denunciation an ony m von dem Denuncianten an die Obrigkeit

eingefendet worden. da auch anonyme Anzeigen von leßterer nicht völlig

unberückfimtigt bleiben können 1(ü). fowie. ob die Anzeige von einem.

zur Erftattung von Anzeigen über begangene Verbrechen verpflichteten

Beamten erftattet. und endlich ob die Anzeige bei einer incompetenten

K Behörde angebracht worden 116). da. fo viel diefen Fall anlangt. die

z. 289. von Hannover 8, 217. von Braunfchweig s. 144. von Rheinhefien

Z. 303. fowie Entwurf des k. preuß. Strafgefehb. Z. 259. Das hannbverfche

Gefeßb. fieht jedoch darin einen wefentlichen Milderungsgrund. wenn der De

nunciant. bevor gegen den Denunciaten eine gerichtliche Verfügung erlaffen

worden. feine Anzeige zurücknimmn* Das Gefegb. von Baden F. 286 verlangt

jedoch . daß der Bezüchtigte wenigfiens in unterfuchungshaft gekommen.

111) Die Gefegb. von Hannover nnd Braunfchweig machen allein hiervon

eine Ausnahme. - Auch das biterr. Strafgefetzb. Z. 188 und der C0112 pearl art.

373. fehen in der falfchen Denunciation nur die gerichtliche Verleumdung. (Vgl.

noch Lev ineau a. a. O. S. 44 flg. Das daher. Gefetzb. fiellt auch das falfche

Zeugniß u. f. w. unter die Verleumdung.)

112) Sehr viele Rechtslehrer behandeln daher diefes Verbrechen auch bei

der Lehre von den Fälfchungen oder Unredlimkeiten. Salcho w a. a.O. 8.439.

Feuerbach a. a. O. Z, 429. Wächter a. a. O. Z. 186. Henke a, a. Q.

Z. 216. Heffter a. a. O. z, 406. Abegg a. a. O. 8, 502. Marezoll

a. a. O. 8. 162.

113) Vgl. Kettenacker. das Verbr. der Ehrenkränkung S.21. Weiß.

(kommentar zum k. fächf. (Jriminalgefeizb. Bd. 11. S, 385. Abegg. Kritik

des preuß. Entwurfes Bd. 11. S. 357.

114) Es liegt z. B. dem Denuncianten daran. den Denunciaten auf einige

Zeit aus dem Haufe zu entfernen. um irgend etwas. unbehindert durch ihn.

vornehmen zu können.

115) Ebenfo ift es einflußlos. ob der Bezüchtigte im Libelle direct genannt

worden oder nicht. dafern er nur. letzteren Falles. auf eine Weife bezeichnet ift.

daß* daran. wen der Denunciant gemeint habe. nicht gezweifelt werden kann.

116) Die neuen Gefetzbücloer fprechen im allgemeinen auch nur von der

Anzeige bei der Obrigkeit. Vgl. noch v. Hufnagel. (kommentar Bd. 111.

S. 684. und Realreg. S. 271. Das A.-G. zu Dresden hat Fälle hierher ge

rechnet. wo die Denunciation bei dem Regenten. bezüglich dem Minifier einge

reicht worden.
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letztere zur Abgabe der Denuntiation an das zufieindige Geriht jeden

falls verpflihtet ift117). - Allerdings muß die Anfchuldigung m wie

auch das öfterr. Gefeh ausdrücklich verordnet- auf eine folche Art gefche

hen fein) daß fie zum Anlaffe obrigkeitlicher Unterfuchung oder doch zur

Nachforfwung gegen den Bezüciatigten dienen kann. Auch muß man

fich wohl hüten) jede bei Gelegenheit einer anderen gerichtliwen Ver

handlung einem Dritten gemachte Befchuldigung eines verübten Ver

brechens als eine Denunciation zu betrachten und felbige) nach Befin

den) fpäterhin als falfche Denunciation zu ahnden113),

Der Beweis) daß die Denunciation fälfmlicl) wider befferes Wiffen

vorgebracht worden) ift gegen den Denuncianten zu führen. Die

_Losfprewung des Denunciaten von dem ihm beigemeffenen Verbrechen

ift kein Beweis für den 601118 des Denuncianten 119)) und ebenfowenig

kann) wenn fchon im allgemeinen die Denunciationspflimt aufgehoben

worden) eine praerumtja (iolj angenommen werden 120). Andererfeits

würde felbft der Nachweis der Richtigkeit der von ihm zur Unterfiühung

feiner Denuncigtion angegebenen Thatfachen nicht unbedingt den De

nuncianten gegen den Vorwurf einer falfchen Denunciation fchühen)

wenn ihm die Wiffenfwaft von der Unfchuld des Denunciaten an dem)

leßterem beigemeffenen Verbrechen bekannt gewefen131)) da) obgleich

117) Vgl. die Abhandlung des Verf. in den neuen Iahrb. für fächf. Straf

recht (über das Verbr. der falfchen Denunciation nach k. fächf. Rechte) Bd. ll)

S. 23 fig.) und v. H ufn agel) Präjudicien S, 684. - Es muß daher auch

die bei der Polizeibehörde gemachte Anzeige als ausreichend angefehen werden.

-- Singulär ift die Beftimmung des badifchen Gefeßb, 8, 283) wornach derje

nige mit gleicher Strafe wie der falfche Denunciant belegt wird) welcher einen

Anderen durch argliftige) auf Täufchung gerichtete Veranftaltungen eines ver

übten Verbrechens verdächtig macht) in der Abficht) eine Unterfuchung oder Be

firafung gegen denfelben zu veranlaffen. Vgl. noch Gefelzb. von Bayern 8. 287.

118) Es fehlt hier fehr oft die Abficht) eine Unterfuchung und Befirafung

zu veranlaffen) völlig. Wie oft kommt es nicht bei Eonfrontationen vor) daß

Einer dem Anderen) cdlore ciefensjonis, vorwirft) daß er geftohlen u. f. w.) ohne

dabei irgendwie die Einleitung der Unterfucljung wegen diefes Diebltahls zu

beantragen. Es liegt hier Verleumdung oder bezüglich einfache Ehrenkränkung

vor.

119) S. die fchon oben angez. l.. 1. z. 3. l). 48, 16. und e. 3. 0, 9. 46.

Stelher a. a. O. 8. 686. .Tittmann a. a. O. Heffter a. a. O. Nach

dem röm. Prozeßremte erfolgte in der Regel die Erklärung des Richters) ob

cnlulnnjn vorliege) zugleich mit der absoluten-in des Bezümtigten. Heffter

a. a. O.

120) Vgl. die angez. Abh, des Verf. S. 25. Gibt der Denunciant zu fei

ner Rechtfertigung keine ausreichenden Gründe an) fo liegt hierin allerdings

ein fehr fchweres jncliojum 601i wider denfelben, Ebenfo wird der Beweis des

11011.18 durch den Nachweis folcher) dem Denuncianten bekannt gewefenen That

fachen) unter denen er vernünftigerweife die Schuld des Denunciaten nicht an

nehmen konnte) hergeftellt werden können.

121) Will der Denunciant durch feine Anzeige den Richter nur auf gewiffe

Vorgänge aufmerkfam machen (behnfs feiner Vigilanz u. f. w.) ) fo liegt keine

Denunciation in dem hier fraglichen Sinne vor.
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die Einleitung der Untetfuchung. wenn fie durch die angegebenen Than.

fachen nicht gerechtfertigt wurde. dem Richter. welcher die lehteren zu

nächft zu prüfen 122). zur Laft fällt. doch eben es in Betreff des That

beftandes unferes Verbrechens. auf die Einleitungder Unterfuchung

nicht weiter ankommt 113). -- Geht aus der untetfumung hervor. daß

der Denunciant zwar nicht ausreichende Gründe gehabt. den Denun

ciaten des ihm beigemeffenen Verbrechens für fchuldig zu halten. ihn

aberdoch in Betreff der Denunciation felbft wenigftens der Vorwurf des

Leichtfinns und der uebereilung trifft. fo wird er zwar von der Befchul

digung der falfchen Denunriation zu abfolviren. aber wegen Verleum

dung 12s) oder bezüglich einfacher Ehrenkränkung 127?). auf den Antrag

des Verlehten. zu beftrafen fein 126). l

Ueber den Fall. wenn der Denunriant wider befferes Wiffen die

Denunciation angebracht. lehtere aber zufällig als wahr befunden wor

den. vgl. das. was in gleichem Falle oben bei den Pasquillen erinnert

worden 1917).

Gleichmäßig firafbar ift derjenige Denunciant. jwelcher. nach

Entdeckung feines Irrthums. nichtsdeftoweniger Anträge. behufs der

Fortftellung der unterfuchung gegen den Andern. bei der Behörde

macht. fowie derjenige. welcher. von der unfchuld des Bezüchtigten.

überzeugt. gleichmäßige Anträge in der ohne feinen Antrag begonne

nen Unterfuchung fiellt.

Nach den Gefehgebungen. in welchen zum Thatbeftande der Ver

leumdung die Kenntniß von der Unwahrheit der Befchuldigung fehlerh

terdings gehört. wird man - nach der von denfelben aufgeftellten

Subfumtion unferes Verbrechens - zwifchen Verleumdung und fal

fcher Denunciation unterfmeiden müffen. dergefialt. daß die erftere den

Vorwurf eines Verbrechens o d e r überhaupt einer unfitt

lichen Handlung enthält. fei er nun gerichtlich oder außergerichtlich er

folgt. dafern nur bei der Befchuldigung eines Verbrechens vor der

122) Stübel. Criminalverfahren 8. 2901.

123) Vgl, die Abh. des Verf, S. 25. Auch im entgegengefeizten Falle

würdfen immer noch die nur auf Anzeige zu unterfuhenden Vergehen auszuneh

men ein.

124) Letzteres. wenn das Gefeh zum Thatbeftande der Verleumdung jeden

falls Kenntniß von der unwahrheit der Befchuldigung fordert.

125) Weiß a. a. O. S. 393. Vgl. noch Gefehb. von Helfen Art. 305.

Das badifche Gefeizb. läßt felbft in dem Falle. wenn der Denunciant glaubhaft

zu machen im Stande ift. daß er die Anzeige für wahr gehalten. die Strafe der

Ehrenkränkung eintreten.

126) Vgl. noch l.. 15. 8. 29. 1). 47. 10. llnrpproobt, trnet. crini. 117.

nc] 8. 1. 1. (le joint. ni'. 113. Hufnagel. im Realreg. zu f. Comm. S. 273.

127) uebrigens hat der Richter. bei dem Veweife der Einwendungen des

Denuncianten. dariiber zu wachen. daß nicht die Aufnahme von Veweismitteln

Zaclt)gel?ffe2n63werde. welche offenbar zum Verfchleife der Sache dienen. Preuß.

n w. . .
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Obrigkeit nicht zugleich die Abficlyt auf Einleitung der Unterfuchung

gerichtet W128)) - und daß die falfche Denunciation die Anzeige

eines Verbrechens bei der Obrigkeit enthält. Die Unterfcheidnng

zwifchen gerichtlicher Verleumdung (falfche Denunriation) und außer

gerichtlicher Verleumdung ift daher fchon deßhalb unrichtig) weil der

Vorwurf einer unfittlimen) jedoch rechtlich ftraflofen Handlung vor

Gericht nur als Verleumdung anzufehen. -

Was die Strafen der falfchen Denunciation anlangt) fo find

fie in den neuen Gefeßbuwern zum Theil fehr hart und felbft außer

Verhältniß zu der friiheren Talionsftrafe) z. B. wenn dem Anderen

fälfcizlici) eine geringfügige Selbfthilfe oder Injurie beigemeffen wor

den129). Auffällig ift es auch) daß bei der falfchen Denunciation)

obfrhon fie unter die Ehrenkränkungen geftellt worden) und ohne Unter

fchied der Schwere des fälfchlici) angezeigten Verbrechens (z. B. bei der

Beziichtigung einer nur auf Antrag zu unterfuchenden Iniurie)) *nach

dem Gefehbuche von Sachfen (Art, 203) und dem preuß. Entw.

(h, 282)) fowie wohl auch nach dem Gefeßb. von Heffen (h. 319)) von

Amtswegen verfahren werden foll. Schwarze.

Peculien. Die Lehre von den Peculien1) fchließt fich auf das

genauefte an die Rechtsregeln an) welche von Perfonen gelten) die in

fremder Gewalt fiehen. Von allen nämlich) welche aliani juris find)

gilt der einfache Grundfalz) daß fie vermdgenslos find) und Alles) was

fie erwerben) ihrem Gewalthaber erwerben) in deffen Perfönlimkeit mithin

aller möglicher Gewinn folcher Perfonen conrentrirt wird) und aus deffen

Perfönlichkeit fie lediglich die Erwerbmöglichkeit entlehnen. Von diefer

Regel) welche zur Zeit der Pandektenjurifien galt und auch bei Perfo

nen) welche in der lnnnus oder im mnncjpiuln fianden) Anwendung

fand) finden fich indeß fchon damals einige Ausnahmen) die fämmtlich

auf fpeciellen Gefehen beruhen) und den Grundfah in der Anwendung

befchränken. Am reinften hat fich derfelbe in der Lehre vom Srlaven

128) S. oben.

129) Nach dem württemb. Gefelzb. tritt folchenfalls mindefiens mehrmonat

liche Arbeitshausfirafe und nach dem k. fächf. Gefetzb. Art. 197 mindeftens ein -

mon atli ch e Gefängnißfirafe ein. *- Der preuß. Entw. Z. 259 läßt auch -

und zwar noch außerdem - im Falle der Bezüchtigte in Folge der fal

fchen Vefchuldigung befkraft worden) Talion eintreten (vgl. allg. preuß.

Landr. Z, 1431 flg.).

1) Literatur: 11ern) bistorio ini-iz cirilis (ie pecu1ji8. [jpg. 1770.

Zimmern) Gefchichte des römifrhen Privatrechtes bis auf Iufiinian Bd. 1)

Z. 186 flg. Sehr gute Einzelbemerkungen gibt v. Löhr) einige Bemerkungen

zu der Lehre von den Peculien eines [nine fnlniijns, im Archive für civilifi. Praxis

Bd. 10) S. 161-181; ferner Marezo ll) Revifion der Lehre vonden Adven

ticien) in feiner .Zeitfchrift für Civilrecht und Prozeß Bd, 8) S. 56-136)

S. 242_304) 362-404.
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erwerbe erhalten. wo er in dem ganzen Gebiete des Sclavenperulium

noch im Iuftinianifwen Rechte. durchgreifend einwirktz ferner langeZeit

bei den Perfonen. welche in der menue und in dem maneipjiiin fich befin

den. obfchon diefe Fälle der Gewalt im Iufiinianifchen Rechte verfchwun

den find. Am meifien war er in der Lehre von den Hauskindern modi

ficirt werden. wo fchon im claffifcizen Pandektenrechte Fälle des Kinder

erwerbs vorkommen. in welchen das Eigenthum der erworbenen Sehe

nicht dem Gewalthaber zufällt. z. B. bei dem cafirenfifmen Sondergutez

ferner bei profeetjaie (103, welape. ohne Peculium zu fein. als eigenes

Vermögen der Haustochter betrachtet wird 2). Die bedeutendfie Modi

fication im neueren Rechte feit Eonfiantin abwärts ift die. daß das

Kind gewiffe Erwerbungen fich zu eigen machen. und der Vater an fol

chen Gütern nur den Nießbrauch und die Verwaltung haben folie. Zu

nächft hat dieß Conftantin für das Muttergut verfügt.- nachher ward es

auf andere Erwerbungen ausgedehnt und Iuftinian hat das Nämliche

als Regel für Alles angeordnet. was das Kind nicht ex re (Zubsiönljn)

petejs erwirbt. Somit ift fiir die Hauskinder der Grundfaß des claffi

fchen Rechtes gewiffermaßen zurückgetreten. und die Regel des jüng

ften Rechtes ift nun folgende: was das Hauskind erwirbt. erwirbt

es lediglich fich zu Eigen (Proprietät). dem Vater zu Nießbraueh und

Verwaltung. Hiervon macht einestheils der Erwerb ex Zubsiunlia pe

reis eine Ausnahme. welchen es dem Vater vollftändig erwirbt. und

der Erwerb. der unter das caftrenfifche und quaficafirenfifäie Sondergut

fällt und die fogen. irregulären Adventirien. die der Subjectus voll

ftändig erwirbt. Von dem alten Rechte ift nur noch die Lehre vom

fogen. proieetieiiim peciiiiiim ftehen geblieben. welche lediglich vom

Standpunkte des claffifchen Pandektenrechtes aus ihre Erklärung erhält

und daß. wenn dem Sohne irgend ein Erwerb von außen geboten und

diefer gleichwohl von ihm ausgefchlagen wird. der Vater ihn immer fiir

fich machen kann 3).

Der Ausdruck Peculium. um welchen es fich hier zunächfi

handelt. bezeichnet in der Kunftfprache der neueren Rechtsgelehrten Alles.

was Perfonen. die in der väterlichen oder herrfihaftlichen Gewalt fiehen.

vom Vermögen ihrer Gewalthaber getrennt inne haben. mögen fie

daran volles oder nur theilweifes Eigenthum haben oder aber nicht ein

mal diefes. fondern lediglich die Verwaltung davon. In diefem

Sinne kommt der Ausdruck in den römifchen Rechtsquellen nicht vor. ,

Zwar könnte man darauf die Worte Ulpian's deuten. welcher er

klärt: peoiiliuin ciictiiin 08c quasi yusilln pecunin 8in6 patriinoniiiin pu

eilliim 4); allein die gleich darauf folgenden Worte lehren. daß hier vom

2) 14. 3. Z. 5. 1). .ie ininoi-ibna. (4. 4.) 14. 9, l), rie (ions e011. (37. 7.)

3) 1.. 8. pr. 8. 2. t). .ie 1101118, qui-e liber-18. (6. 61,)

4) 1*. ö. F. 3. l). sa yecuiio. (15. 1.)
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Sclavenpeculium die Rede ift; mithin ift jener Sah lediglich von der

Etymologie des Wortes zu verftehenz er eignet fich alfo ni>)t zur

Beftimmung der Terminologie für die claffifcheZeit.-Eherkönnte man

dafür eine Stelle von Ifi dor von Sevilla anführen: 11111111 11116111103

01111111 pntrj111011i11111 1110011111111* 1111011111111] 3); allein davon findet fich weiter

keine Spur bei den jurifiifmen Elaffikern) wenn es auch im gewöhn

lichen Leben) namentlich bei Teftamenten vorkommen mochte) daß die

Erblaffer ihr Gefammtvermögen mit dem Namen 31111111 1160111111111 be

zeichnethaben 6).- Auch gehört hierher nicht der weitere Sprachgebrauch)

welcher der Provinz Gallien eigenthümlici) war) die Güter einer Frau

außer ihrer 1108, die fogen. Paraphernen) mit dem Ausdrucke 1100111111111

zu belegen. In diefer Rückfimt fagt Ulpian: 6312113111111 81 108 1112111111

111 e11) (111116 (Freeci rrcrgrrmxgierr 111011111, (111ae1111e (16111 pe011]i11111 31)

pellanl: 1*i11e.1111118 an 811111111 eiiicianlur 111Z1rjii77) Wahrfcheinliä) 1|

diefe Bedeutung überall zu präfumiren) wo das Wort 1160111111111 neben

der 1103 genannt wird. - In der technifchen Sprache der claffifchen

Iuriften wird das Wort niemals auf 110111111123 511i juris. fondern ledig

lich auf folche bezogen) die einer fremden Gewalt unterworfen find und

von diefen find wieder fpeciell die ausgenommen) welche in fremder

1111111113 oder inaneipium befindlich find. Dann bezeichnet das Wort den

Inbegriff von Gütern) welche vom Gewalthaber einem Hauskinde oder

Sclaven dergeftalt (zur Verwaltung) übergeben worden 8)) daß darüber

getrennt vom iibrigen Vermögen des Gewalthabers befonders Buch und

Rechnung geführt wird9). Wefentlich ift dazu fernerweit die Bewilli

gung deffen) welcher die väterlime oder herrfchaftliche Gewalt über die

betreffende Perfon ausübt 10)) und dieß zwar fo fehr) daß) wenn der 811111601118

dem Miteigenthum verfchiedenerPerfonen unterworfen ift) zweiPeculien

in feiner Perfon zutreffen können) je nachdem beide Gewalthaber ver

fchiedene Sachen dazu hergegeben haben; und daß falls nur der Eine)

nicht auch der Andere zum .Hinten des Peculiums feine Einwilligung

gegeben hat) das Peculium nicht unter ihnen gemeinfchaftlich wird)

fondern lediglich dem eigenthütnlici) zugehört) _welcher es bewilligt

hatU). In diefem Sinne betrachten die römifchen Iuriften den Be:

griff als eine Art von Vermögensmaffe) wie fchon die Etymologie des

Wortes zeigtz als ein 1111811111111 111111111101111111112), wenn auch der letzt

5) 0113111. 71. e311. 17.

6) l.. 16. 111. 1). 1111 8C. '1're11e1|. (36. 1.)

7) 1.. 9. Z. 3. 1). 11011118 1101111111. (23. 3.)

8) 11. 8. 1). 1111 11ec111j0. (15. 1.)

9) 1.. 4. pr 1.. 5. 8. 4. 1). 15111.

10) 1.. 4. pr. Z. 2, 11.5. Z. 4. 1.. 7. Z, 1 u. 3. l.. 39. 1). 111111. 7111301111.

111111111111'. 11151 117. 7. 8. 4. erner das merkwürdige Digeftenfehvlium zu l.. 30.

6. 1 1), 118 11116115 in der linsiiicn ecl. 1161111511011. 1. p. 617.

11) l.. 7. Z, 1. 1). 15. 1. l.. 37. Z. 1, l). (ie 110uuti0nib113. (39. 5.)

12) l., 5, Z. 3. 1). 15. 1
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genannte Begriff im ftrengen Sinne darauf keine Anwendung leidet)

- als ein Vermögen) welches unter Umftänden einer Vermeh

rung und Verminderung fähig ift13)) und mit dem Wegfalle der väter

lichen oder beziehungsweife herrfchaftlichen Gewalt von felbft zu eriftiren

aufhört 14). Wer 811i juris ift) kann ebenfowenig nach römifchen Be:

griffen ein Peculium haben 15)) wie Iemand) welcher in einer fremden

Gewalt befindlich ift) Anfpruch hat auf den Begriff Patrimonium.

Von der Qualität des Peculiums verabzugen die römifchen Iuriften gleich

im voraus) was die fraglichen Perfonen entweder ihren Gewalthabern

felbft oder denen fchulden) welche zugleich mit ihnen in deren pol-ester

ftehen) gleichviel) ob dieß blos naturale Schulden find) wie bei den

Sclaven) oder civile) welche unter Umftänden bei Hauskindern vor:

kommen können 16). Wahrfmeinlici) bezieht fich diefe Verabzugung)

welche das Peculium von felbft um den Betrag deffen) was ver

abzugt werden foll) jp80 ini-o vermindert) lediglich auf die Eigen

thümlichkeit der ootio (io peeulio. in welcher der Gewalthaber berechtigt

ift) dergleichen Schulden gleich im voraus abzuziehen) fo daß nur)

was überfchießt) an den Kläger herauszugeben ifi17). - In diefem

Sinne ift das Peculium ein Theil des Vermögens) was dem Gewalt

haber eigenthümlich zugehörtlÖz er kann und darf darüber fchalten

und walten) wie er will 19); er kann es dem Bedachten zu jeder Zeit

und zwar fchon durch einfache Willenserklärung entziehen 20)) auch die

Verwaltungs- und Veräußerungsbefugniß ganz nach feiner Willkür

befchränken. Hiernach hat) wer ein Peculium hat) darüber nur info

weit zu verfügen) als der Gewalthaber dieß ihm geftattet hatA). -

Fragt man) was für Gegenflände ein Peculium fein können) fo gehören

hierher alle möglichen Vermögensftücke) die in diefer Eigenfchaft den

Namen rer peonliarja führen. Dergleichen find nicht blos bewegliche

13) Darauf beziehen fich in den Rechtsquellen die Ausdrücke poeiiliom cre

nejt, ciecronojt, lnoritnl* u. f. w. (a. 40- 8. 1. l). L5- 1.

14) l.. 1. s. 3. l.. 3. l). qunncio (ie peoniio notio. (13. 2.) l.. 37. F. 2

(L. (Lo inofk. tool. (3. 28.)

16) l.. 37. Z. 2. i.). 3. 28. l.. 182. ]). (Lo 7. Z. (50. 16.)

16) Hier find folgende Stellen entfcheidend: l.. tt. Z. 4. l.. 9. 3, 2. ]). (le

peculjo. (15. 1.) 'klw0[)[1.l. o. m, 7. 3. 4. Digefienfcijolium zu t.. 30. g. 1.

]). e18 partir).

17) Vgl. in diefem Werke den Art. noljo .ie poou]j0 Bd. l) S. 71.

18) yr. .[. quibus non ont permirenm (2. 12.) l.. 37. Z. 1. l). (le acqui

rencio ll. 1). (41. 1.) Anfpielungen darauf find enthalten in l.. 3. 8. 4. ]). (ie

minor. (4. 4.), ferner in l1. 1. s. 5., l.. 4. l). (ie uoquir. poßß. (41. 2.), welche

vom Befitzerwerbe des Vaters auf dem Wege des Peculiums fprechen.

19) Er kann es vermehren) auch zu jeder Zeit) und zwar durch bloßen

Willensausdrtick) einziehen. l.. 4. pr. s. 1. l.. 8. l). a. peculio. (15.1)

Theopn. par-tight. inne. ]]. 12. pr.

20) l.. 4. pr. l.. 8. l.. 43. l). (lo pecul. (15,1.) l.. 7. i). saint.

mntr. (5. 18.)

21) l.. 1. 8. 1. l), (Zune. ron pignorj. (20. 3.)
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und unbewegliche Sachen. fondern auch Forderungen 22). Nach römi

f>)en Begriffen können fogar wiederum Sclaven einen Theil des Peru

liums ausmachen. und diefe heißen dann in der Kunftfprache rjcarjj

Zerri, im Gegenfahe der orciinurii Zoe-ri. welche nicht im Peculium einer

anderen Perfon fiehen. Solche Vicarien können dann wiederum ein

Peculium für fich haben. wenn es ihnen der gefiattet. in deffen Peru

linm fie ftehen. wobei fich dann weiterhin die Einwilligung des eigent

lichen Gewalthabers von felbft verftehtW). Von allen diefen Gegen

ftänden gilt nach dem Obigen die Regel. daß fie nur durch Einwilligung

des Gewalthabers Theil des Peculiums werden können. und zwar

nicht blos von den urfprilnglimen peeu1jar68 W8. fondern auch von

allen fpäteren Erwerbungen. wenn es auch in diefem Falle nicht gerade

überall der fpeciellen Einwilligung der Gewalthaber für jede Einzel

erwerbung bedarfA). Diefe Einwilligung kann aber anfiandiger

Weife nicht vermuthet werden bei Delicten. welche der Inhaber des

Peculiums begeht; demnach fällt. was Hauskinder oder Sclaven aus

Diebftahl oder Raub erwerben. nicht unter die Rubrik des Peculiums.

Umgekehrt können Verringerungen des Peculiums auch ohne Einwilli

gung des Gewalthabers eintreten. z. B. wenn der Inhaber deffel

ben feinen eigenen Gewalthaber befiiehlt oder fonft ihm unrechtmäßi

gen Schaden zufügtW). und darauf beruht die ganze Lehre von der

nano (16 peonlio. - Neben diefer technifchen Bedeutung des Begriffes.

welche hauptfcichlicl) bei Gelegenheit der Lehre von der aolio (ie peonlio

fich entwickelt hat 26). kommt zur Zeit der claffifchen Iuriften der Ans

druck bei Hauskindern noch vor als cn8lran86 und quasi onelrenee pe

cnlinn). deffen Begriff nach der Richtung der privilegirten teslnnrcznii

lnerio der am lumiiine genauer beftimmt worden ift. Allein hier tritt.

inwiefern die Privilegien des (11in81'a1nj1jn8 daran aufhören. hinterher

wiederum der alte Peculienbegriff hervor. namentlich in Betreff des

Anfalles nach dem Tode des Hausfohnes. welcher kein Tefiamenr dar

iiber errichtet27). fo daß der Vater die darauf ruhenden Schulden

wie bei dem anderen Peculium innerhalb eines 711111118 ntjljs zu bezah

len hacks).

Ob der hier erörterte Peculienbegriff des claffifchen Rechtes noch

für das Iuftinianifclye Recht als giltig angenommen werden muß. das

ift eine Frage. welche in der neueren Zeit wohl nur mit Recht von

22) 1.. 28. Z. 2. l). 2. 14. l.. 48. Z. 1. ]). 15.1. l.. 34. pr. l). 46. 2.

23) l.. 4. Z. 6. 1.. 6. 1.. 7, Z, 4. l). 15. 1.

24) l.. 4. Z. 2,1) (18 peeul. (15. 1.)

25) l.. 4. Z. 3. 1). idic1.

26) Vgl. diefes Werk Bd. 1. S. 70.

27) 1.. 1 u, 2. l.. 9. l.. 14. pr. Z. 1. 11. 19. Z. 3. l). (1e enger. per.

(49. 17.) 1., 5. (L. (ie cnstr. per. (12. 27.) Abrufen. pnrnpvr. jnäi. ll. 12. [ir.

28) l... 17. pr. 1). (ie eurer. [red. (49. 17.)
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Hugo und Anderen bejaht worden ifixc'. Am klarfien fpricht dafiir

theils die Aufnahme' der bekannten Definition des Tubero in die Initi

nianifwen Pandektenx welche ungeachtet des Widerfpruwes des Labeo

'in Einzelpunkten von fpäteren Iuri-fien allgemein gebilligt .worden ift

und auch der Darfie-llung der Sache bei Pomponius zu Grunde

liegt-Ni); theils das fpecielle Zeugniß des Theophilus- welcher auch für

das Jufiiniani-[Ge Recht den Begriff in der angegebenen Weife wieder

holt 30)- wozu jezt :noch das Zeugniß eines alten Pandektenfmoliaften

kommtU); 'theils endliä) der Umfiand.. daß die fogen. Adventjcien nie

mals in denIuft-iniani-fehen Rechtsquellen -mit dem Ausdrucke premium

bezeichnet werden Z2). - In diefer Rückfimt find indeß nicht alle neue

ren Iurifien einerlei Anficht. 'Noch neuerdings hat man für die ältere

Anficht, welche jene Adventicien ohne Weiteres in das Bereich der Pe

culien zieht/ einigewGr-frnde-geltend gemacht. welche indeß wenig bewei

fendfcheinen. Einmalkragm. Nr.45', 1.12. 25.4., wo das Peculium

der Ehefrau neben der *(108 genannt wird. alfo fchon nach diefem Ge

genfahe nicht 'die Adventicien/ fondern lediglich die Paraphernalien der

felben bezeichnen dann 33). Ferner [4. 3. f), (L6 bonjs que-o iib. (6.61.),

wo von Adventicien gefagt wird. fie follen nicht jore peeul-jj an den

Vater fallen (non nel pairee .jure peacilji irnnsmjtcäntur). Allein .daraus

ifrvielmehr umgedehrt zu fchließen. daßnediglich- wenn xdiefer- Anfall

angenommen würdeh wie früher bei dem casilkenße pecnijum, folche

daher mit dem Namen Peculium bezeichnet werden könnten. .End

lich die Znfammenfiellung derfelben mit den wahren Peculien in .pr- F.

qnibu8 11011 23i pemnjssum (2. -1 2,). Hier werden nämlich im Gegen

faße zu dem cafirenfifclyen Sondergute die Peculien ausgeichiedeni

welchenacky dem i118 dir-ile als ein integrirender Theil des väterliwen

Vermögens angefehen und wie Sclavenpeculien behandelt werden„ und

zunächft davon werden wieder ausgenommen ea, quee exsäcrjeeonsn

tocjonjbuß el praeaipne n08lrj8 prapter _Wear-Ns cansaä 11011 ncqujruniur.

Nur/ wenn man von-der fonderbaren ZZde-eanisgehtF daß die Adventicien

wirklich Peculien feien »und Iuftinian alles mögliäee Vermögen der

Hauskinder in diefer Stelle habe umfafien wollen. könnte man in den

angeführten Worten eine .Anfpielung auf die Adventicien erblirkenZQz

allein das ift überall nicht nothwendig. Das quajicaflrenfifme Sonder

29)l..4.p1-. h. s. 3, 4. l4. 6., 1.. 7. g. 1. o, 15. 1.
30) kkbecqrb. pnrepvr, just. l7. 7. 8. 4, '

31) Zu l.. 30. Z. 1. l), (le pncljs ([388. ecl. jlejmbncb. l. p. 617).

32) Nach der Bemerkung von H u g o (ribilifi, Magazin Bd?, S.309 fig.

Bd. 'l7 S. 75 flg.)- Witte ((16 lnotoosn hnereäjloce Mrntjßl. 1824. 4.),

Puchta u. f. w.

33) So fchon (Le ßncbboltr, nf] b. i, 9106., 205. Für die letzte

Stelle wird *dieß auch .durch die Vergleichung der *urquelle von l4. 31. 8.1

]). (ie (ion-n. (39. ö.)'gewffi. *

34) So Marezoll a. a. Q, Bd. 8. S. 67.
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gut reicht vollkommen aus zur Bezeichnung deffen) was Iufiinian mit

den angeführten Worten hatte andeuten wolle-n. Auch zeigen die nach

folgenden Worte: pre-eier i108 igituk, qui 008042080 peoulium nel

quasi ca8lr0u80 11.-client, fehr deutlich die Beftimmung den im Vorher

gehenden ausgedrückten Begriff wiederum aufzunehmen; allein da war

lediglich vom caftrenfifcljen Sondergute der fjlii familien mi1ire8 die

Rede. Endlich hat auch der. alte lInfiitutionenerk-lärer Theophilus

hierin keine Spur von den Adventicien gefunden) da er gerade aus den

betreffenden* Worten den Schluß zieht (road-oo), daß der Hausfohn

über fein miftrerefiftljes und quaficaftrenfifcljes Sondergut ein Tefiament

errichten: könne. -- Mit diefer) hier verworfenen Anficht hängt auf das

Genauefie die Terminologie der heutigen Schule zufammenmi-*Sie be

zeichnet das) was die römifchen Iuriften eigentlich peeuliuin nennen)

mit dem Namen proieeiioium peculiuin, welcher den römifchen Quellen

durchaus fremd ift) auf der einen Seite im Gegen-faße ,des 00811-00170

und qua8i 0u8lreu8e peoulium (die. man oftmals auch unter der allge

meineren) wenn auch unechten-Bezeichnung luililariu pocul-jn zufammen

faßt) z auf der anderen im-Gegenfaße zu( den Adventicien (garantie-num

peculjum), wohin Alles gerechnet wird) was die Hauskinder nicht vom Va

ter her oder aus deffen Vermögen erwerben und was gleichwohl nicht zu dem

caftrenfifcljen oder quaficaftrenfifcljen Sondergute gerechnet werden kann.

Einer fpeciellen Kritik diefer Terminologie können wir uns nach dem

Obigen überheben. Andere gehen noch weiter und fchen die Militär

peculien allen anderen entgegen) welche leßtere fie dann unter dem Na

men pagauioum nooulium zufammenfafien ) fo daß alfo unter diefer Be

zeichnung ebenfowohl das proleelicium als die Adventicien enthalten

find. Alle-in wenn auch der Ausdruck peganicum peoulium zur Zeit

Iu|inian's und fpäter wirklich vorkommt) fo enthält er gleichwohl

nicht alles oben Genannte) fondern lediglich das Peculium des claffi

fchen Rechtes im Gegenfahe des' cn8lr0n80 und qua8i 0a81r0n80 'peeulium

mit Ausfchluß der Adventicien) welche nur aus Irrthum dazu* gerechnet

worden find 3ii). In der folgenden Darftellung der Sache *follen indeß

die gangbaren Schulbe-griffe gewifferrnaßen zu Grunde gelegtwerden.

1) Das peeulium pr0f00ti0iun136) (bei den Römern p0

culium fchlechthin ohne Zufalz genannt). Es wird von den römifchen

Iuriften als eine juriftifclje Muffe behandelt) deren Beftehen und Er

weiterung lediglich von der Zuftimmung des Gewalthabers abhängt)

und als ein wahrer) integrirender Vermögenstheil deffelben gilt. Die

35) l.. 37. 0. (le in0ili0i080 te8l. (3. 28.) 'kbeopln parupbk. inet. ll. 12,

pt. Vgl. dazu Marezoll a. a. O. Vd. 8) S.68 flg.

36) Diefer Zufaiz rührt her aus der Lehre von der 008 profeoiiciu, d.h. einer

folchen) welche vom Vater gegeben wird im Gegenfaße der aclreuliaiu, d. h.

welche von Anderen herriihrte. )
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Verminderung deffelben) ingleichen das gänzliche Einziehen der Muffe

kann fchon durch bloße Willenserklärung des Gewalthabers eintretenz

außerdem aber noch durch andere Thatumftände) z. B. durch unglüek:

liche Gefchäftsführung deffen) welcher in der Gewalt fieht) bei geftatte:

ter freier Verwaltung des Peculiums) oder durch Delicte gegen den

Gewalthaber) welche die Verpflichtung zum Schadenerfaße herbeifüh;

ren) endlich auch durch das Eingehen der Niciffe) inwiefern der Be

griff des Peculiums mit dem Aufhören der väterlimen oder beziehungs

weife herrfchaftlichen Gewalt von felbft erlifcijt. Daß der Gewalthaber

der eigentliche Eigenthümer des Peculiums ift) zeigt fich hauptfäcijlicl)

auch in den Schickfalen des Peculiums bei der Auflöfung der Gewalt.

Einmal nämlich ift es hier allgemeine Regel) daß es die Schickfale des

übrigen Vermögens theilt) was der Gewalthaber hat. Bei der Eon

fiscation deffelben geht es regelmäßig mit auf den Fiscus über 37)z nur

ausnahmsweife wird nach einer befonderen Verfügung des Kaifers

Claudius das Peculium dem Hausfohne erhalten) wenn das väterliche

Vermögen Schulden halber vom Fiscus mit Befchlag belegt wirdöö).

Sodann hängt auch alle und jede Dispofition über die Subfianz des

Peculiums bei der Entlaffung aus der Gewalt lediglich von der Will:

kür des Gewalthabers ab 39). Die Grundregel) von welcher die römi:

fchen Iuriften bei der Beurtheilung diefes Falles ausgehen) ift) daß

das Peculium eigentlich bei der Aufhebung der Gewalt von felbft an

den Gewalthaber oder deffen ErbenW) zurückfälltii). Der erfte gilt

dann nicht einmal als 8110088801* unirorsaljs oder sjngulnrjs, weil ange

nommen wird) daß das Peculium nie aufgehört) ein eigener Vermögens

theil deffelben zu fein. Ausnahmen gelten in folgenden Fällen.

Einmal) wenn die väterliche Gewalt dadurch aufgelöft wird) daß der

Hausfohn eine Dignität erhält) welche diefe Auflöfung der Gewalt zur

Folge hatz hier verbleibt das Peculium dem Söhne als freies Eigen

thum) und der Vater kann und darf es ihm nicht entziehenN). So

dann bei Auflöfung der Gewalt durch Emancipation oder Manumiffion

gilt allgemein der Grundfalz) daß) wofern das Peculium nicht ausdrück

lich adimirt wird) es dem Emancipirten oder Manumittirten als freies

f) .

37) l.. 1. Z. 1. l). qunnclo (16 pecul. (13, 2.)

38) l.. 3. z. 4. 0.1.3 mjooribus. (4, 4.) Nicht aber) falls der Befcljlag

“durch die Gläubiger ausgebracht wird. Arcor-b. purnpbk.- just. ll. 12. pr.

39) Hierauf beruht die 30110* .le peculjo 311113113 deslprätorifmen Edictes.

l.. 1. s. 2. l). 15. 2. l1. 17. pr. l). (La cnstr. peu. (49. 17.)

40) t. 1. g. 4. n. 15. 2. *

41) Hierauf beruht auch das fogen. legotnln peculii. Vgl. l.. 57. 0.10

poculjo. (15. 1.) l... 1. 8. 7 u. 8*. l). 15, 2. 8, 20. F. 110 legutjs. (2. 20.)

42) nor. 81. cup. 1. 8. 1. Vgl. dazu Marezoll a, a. O. Vd.8) S.

281) 284.
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Eigenthum verbleibtU). und diefer gilt in diefer Beziehung nicht

fowohl als Univerfalerwerber. als vielmehr lediglich als Singularfuc:

ceffor. Das fieht man am deutlichften fchon daraus. daß er nicht fofort

die Schuldner des Peculiums verklagen kann. fondern erfi abwarten

muß. bis ihm die Klagen gegen fie auf dem Wege des ulönciutuln in

rem 8u11111 cedirt werden 44). Nur bei der -1n1111un1i88i0 tertauienlo gilt

die umgekehrte Vermuthung der 3111311111110 116011111, wenn der Manumit

rent fich über diefen Punkt nicht weiter erklärt hat45).- Anlangend die

Rechte. welche der Sclave oder Hausfohn am Peculium hat. fo find fie

fämmtlich von dem Gewalthaber abzuleiten und von deffen ausdruck-x

licher Conceffion abhängig. Ohne befondere Eonceffion kann der Sohn

weder etwas aus dem Peculium verfchenken. oder fonft in Betreff

deffelben onerofe Eontracte abfchließen und in deren Folge Eigenthum

an den Mitcontrahenten übertragenW). Ferner hängt die Ertheilung

.freier Peculienverivaltung lediglich von der Willkür des Gewalthabers

ab 47). welche fich von der allgemeinen Erlaubniß. ein Peculium zu hal

ten. fehr wefenrlich unterfcheidetW). In diefer Bewilligung liegt die

Befugniß. onerofe Eontracte abzufchließen und in Folge derfelben

Eigenthum zu übertragen. über Anfprüme aus erlittenen Drlicten

zu tranfigiren49); keineswegs ift darin aber das Recht enthalten.

etwas zu verfchenken oder umfonfi etwas aus dem Peculium wegzu

geben oder in gleicher Richtung zu veräußern 50). weßhalb dem Inhaber

deffelben auch die ?Nannmiffion eines riearius sem-us geradezu uuterfagt

ift-el). Vielmehr bedarf es zur Vornahme folcher Gefchäfte immer

noch einer befonderenErlaubniß des Gewalthabers. welche in der

freien Peculienverwaltung noch keineswegs liegt; davon wird eine

fehr beftimmte Anwendung auf Schenkungen auf den Todesfall ge

43) 71713111. 70i, Z. 260. 261. l.. 31. Z. 2. 1). (ie c1011111i0ni11u8.. (39. 5.)

l.. 53. 1). (18 118011110. (15. 1.) 11. 1. (I. 110 peculio eine. (7.23.) 1.. 17. (1. (ie

äonuiionibus. (8. 54.) Z. 20. .1. 118 111311118. (2. 20.)

44) 1.. 53. l). 110 pceu1i0. [ragm. 711c. 8. 260.

45) 17i'. 1in1. Z. 261. 1.. 24 u. 25. 1). 110 yeculio 1031110. (33. 8.) l.. 1

(L, rie pecul. eine. Z. 20. .1. 110 1911:1115. (2. 20.)

46) 1.. 10. i). (111011 cum eo, qui. (4, 26.) Daffelbeegeht aus l.. .11. Z. 2.

1). ae 101111; ckociiljs (12.1) hervor. wenn wir es mit denn-Folgenden ver

gleichen. -

47) l.. 1. Z. 1. l). quite 108 pign. (20. 3.) 1.. 7. 8. 1.171). 116 [10eu1j0.

(15. 1) l.. 28. Z. 2. 1). (ie puctis. (2. 14.) l..*7. Z. 2. l). (10 11011111. (39. ö.)

48) 1.. 7. Z. 1. 1). (1x necu1i0.(15. 1.)

49) Entfcheidend find hier außer den angeführten Gefehftellen l.. 52. 8; 26.

l). 1101111118. (47. 2.) 1.. 34. pr. 1). 110 110701. (46, 2.) l.. 48. Z. 1. 1). rie pe

eu1i0. (15. 1.) 11. 10. l). ,quoci cum 00 qui. (4. 26.) Folgerungen enthalten

l., 20-22. 1). 11c jukejul'. (12. 2.) l.. 18. Z. 4. 1.. 19. 1). 118 jiign. net. (13, 7.)(

l.. 35. 1). 110 801111. (46. 3.) 1

50) Außer den angeführten Stellen vgl, l.. 7. pr, Z. 1--5. 1). rie 11011111.

(39. 5.)

51) l.. 13. 1). (16 iure 11011. (37. 14.) : d“
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machtös). In manchen Fällen verfteht fich indeß bei der freien Peru

lienverwaltung die Befugniß zu fchenken von felbft) z. B. bei dem

Hauskinde) wenn fein Vater im Staate einen hohen Rang ein

nimmt 33). Auch die Fortdauer der freien Peculienverwaltung ift ledig

lich dem Ermeffen des Gewalthabers anheim gegeben. Er kann fie

dem Hauskinde oder Sclaven jeden Augenblick entziehen. In manchen

Fällen verfteht fich diefe Entziehung fogar von felbft) z. B. wenn

der Sclave) welcher das Peculium verwaltet) geflohlen wird oder

fortläuft31). - Eine ganz andere Frage ifl es) welchen Einfluß die

vom Inhaber des Peculiums mit Anderen abgefchloffenen Gefchäfte

auf die Schickfale des Peculiums haben. Bei freier Verwaltung des

Peculiums wird jeder Erwerb des Verwalters fchon von felbft den Be

trag deffelben vermehren) allein die aus folchen Gefchäften Dritten

gegenüber entftehenden Klagen können in der Regel nur vom Gewalt

haber felbft) nicht vom endieetus angeftellt werden) weil fich Alles) was

Perfonen in 'der' [wtestas erwerben) in der Perfönlicijkeit des Gewalt

habers concentrirt. Von Sclaven gilt der Grundfakz durchweg;

Hausföhnen geht zwar die Fähigkeit) vor Gericht aufzutreten) nicht

völlig ab) allein fie ift lediglich auf Einzelfälle befchränkt) welche im

Vorliegenden nicht weiter in Betracht kommen. .In Betreff der paffi

ven Obligationen) welche aus der Verwaltung eines Peculiums ent

ftehen) gilt der Sclave) welcher es verwaltet) nur für naturaliter obli

girtz der Hausfohn wird aber auch civiliter verbindlich) fo daß derfelbe

auch während der Dauer der väterlichen Gewalt ohne weiteres ausge

klagt werden kann 35). Daneben wird aber aus dergleichen Gefchäften

auch der Gewalthaber bis zudem Beträge des Peculiums oder bei nach

gewiefener in rein eerejo aus dem Gefchäfte verbindlich) foweit diefe

Verfion reicht56). Diefe Nebenobligationdes Gewalthabers beruht

auf einer Sahung des prätorifchen Edictesund wird deßhalb in den

Rechtsquellen als lionararja ahljgatjo bezeichnet; Sie tritt aber nicht

blos bei Gefchäften ein) welche vom snbiaorus in fpecieller Rückfiht

auf das Peculium) fondern auch außerdem abgefchloffen worden find 56))

und läuft mit der Obligation des Hausfohnes fo parallel) daß felbft

nach deffen Ausklagung die iuäjcati nctjc) gegen den Vater auf den Be

trag des Peculiums gegeben wird57)) und daß) wenn der Tod des

52) l.. 35. Z. 1. ]). rie movtis causu 11011. (39. 6.) l.. 7. Z. 4 u. 5. l). rie

(101181. (39. 5.)

53) l.. 7. Z. 3. l). (ie tional.

2 54)) l.) 48. pr. Z. 1. l). ein peoul. (15. 1.) l., 11. Z. 2. ]). rie radar creä.

(1 . 1. *

55) 1.. 57. l). 6a juäicjjs. (5. 1.) 11.6. Z..7. l). 6.3 nctjanibur empfi

(19. 1.) l.. 1. Z. 42. l). cieposjti re] cantrn. (16. 3.) l.. 39. l). (Le obliz.

er nctjnlljbus. (44. 7.) l.. 3. Z. 4. ]). (ia minor-inne U17. (4. 4.) Vgl, dazu

Marezoll a. a. O. Bd. 8) S. 442.

56) l.. 44 u. 45. ]). (ie pacnl. (15. 1.)

57) l.. 35. l). (ie nannlibud net. (9, 4.)
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Sohnes nach der Litisrontefiation erfolgt. das 111616111111 auf den Vater

(16 peeuljo transferirt werden kann 66). Vgl. in diefem Werke den Art.

36110 (16 p66u110 Bd. 1. S. 70-72.

2) Das 66811-61186 peculiuin, d. h. dasjenige Sondergut.

welches ein filinaiamiliae 1111163 in feiner Eigenfchaft als Soldat er

wirbt69). fei es im Lager felbft oder aber außerdem bei Gelegenheit diefer

Eigenfchaft. ueberhaupt foll hier die wirkliche Erwerb-satt an fich ent

fcheiden. nicht die blos individuelle Abficht des Gebers. weßhalb Schen

kungen. welche an den Soldaten mit der befonderen Auflage gemacht

werden. daß fie zum 6381161136 peculium gehören follen. in der Regel

nicht dazu gerechnet werden66). Eaftrenfifci) ift aber zunächft Alles.

was der Hausfohn im Lager durch feinen Dienft erwirbt. d. h. unmit

telbar durch feinen Kriegsdienfi. wie Sold und Beute 61); ferner. was

er 0661310116 11111111116 erwirbt. d. h. jeder Erwerb. den er nicht erhalten

haben würde. wenn er nicht Soldat gewefen wäre 62). z. B. was dem

Soldaten feines Wohlverhaltens im Kriege halber von feinem Chef ge

fchenkt wirdz der fogen. apparatus 63811611818, d. Alles. was der

Hausfohn von feinem Vater oder anderen Perfonen an beweglichen

Sachen gefchenkt erhält. die wefentlich zu feiner Equipage gerechnet

werden (einerlei. ob er fie unmittelbar bei feinem Ausrücken ins Feld

erhalten hat oder nicht) 66)z ferner alle beweglichen Sachen. welche.

wenn fie auch nicht fchon ihrer allgemeinen Natur nach 168 11111113163

find. dem 11111181611111138 bei feinem Abzuge in den Krieg von feinem

Vater. feiner Mutter. Verwandten oder anderen Perfonen gefchenkt

*worden find. felbfl wenn nicht die Beftimmung hinzugefügt war. daß

daraus 163 11111113163 angefchafft werden follten64)z fvdann alle Schen

kungen. Vermächtniffe und Erbfchaften. welche der dienende Hausfohn

von feinen Kriegskameraden oder anderen Perfonen erhält. mit welchen

A

38) l.. 57. 1). c161u(1. (6. 1.)

69) Literatur: 6163011118 111111111181118, (16 156611110 61181161181 (äjßpul.

111r1s-t01n.1.n1. 14). (16 116168, (16 66511-61151 [16611110 (in 111661111611, 11168. 111118 61111118

616111101116110111. 171. [1. 242 8g.), Marezoll a. a. O. Bd. 8. S. 106 flg.

60) 1.. 8, 1). (16 66811'. 116611110. (49. 17.)

61) 161111111 86111. 166. 111.4. n. 8. 3. l.. 1. i). (16 611811'. i166. (12.37.)

x11. .l. (111111118 11011 65i [16111118811111. (2. 12.)

62) l.. 11. l). 47. 17. 1.. 1. l). 12. 37. l.. 4. 6. feiniil. 11616186. (3. 36.)

63) 1.. 3. 8. 4 1). (16 (1611. 111161* 1-1ru111. (24. 1.) 1.. 23. 8. 1. 1). (16 11661*

60min. 1111611. (40. 5.) 1.. 11. l), (16 611811“. [166. (49. 17.) Vgl. Marezoll

a. a. O. Bd. 8. S. 108. Geld. was zur Anfchaffung folcher Sachen gefchenkt

wird. erfordert erft die Verwendung zu diefem Zwecke. fo daß nicht die Geld

fiiictrn felbft. fondern. was damit angefchafft ift. die Eigenfchaft des Soldaten

prculiums annimmt. 1.. 3. l). 49. 17.

64) Vgl. die Stellen in der vorigen Note; außerdem 1.. 6. l). 49. 17. 1

l.. 1. (I. 12. 37. 1.. 4. (L. 3. 36. Ausgenommen find alle unbewegliche

Sachen (1.. 4. (7. 3. 36.) und was der Vater dem Sohne nach der Rückkehr

aus dem Kriege fchenkt (1.. 15. pr. 1). 49. 17.).
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er durch den Kriegsdienft in ein engeres) vertrauteres Verhältnlß

gekommen ift) woraus' fich die Zuwendung erklärt (einerlei) ob diefe

Sachenbeweglici) oder unbeweglich find) (i5); ferner Alles) was mit

Geld) das bereits zum pecnlium anatrenre gehort) angefchafft ift) endlich

auch nach einem befonderen Refcripte von Hadrian) was der dienende

Hausfohn durch teftamentarifche Erbfchaft von feiner Gattin erwirbt)

wobei inde'ß zweierlei vorausgefelzt wird) einmal) daß das Teftament

von der Frau während der Dienfizeit errichtet iftz fodann) daß diefe

Erbfchaft ihm noch während feiner Dienftzeit angefallen iftöö). -> Die

Berechtigungen) welche dem tilineininilina miles an diefem Peculium

zuftehen) werden von den römifchen Iurifien fämmtlich aus der ihnen

dariiber zufiehenden lestnlnenijinctjo hergeleitet) welche nach römifchen

Anfichlen als ein Ausfluß des Eommercium behandelt wird) weil fie

diefes Eommercium auch auf Gefchäfte unter Lebenden ausdehnen67).

Wir wollen diefe Einzelremte nach der Eintheilirng der Gefchäfte unter

Lebenden und auf den Todesfall zergliedern. Unter Lebenden gilt zu

nächft der fjljusieimjlins unter als voller Eigenthümer des caftrenfifchen

Sondergutes mit der Befugniß) daffelbe vollftändig) ohne Zuziehung

des eigenen Vaters) zu veraußern 68). In diefer Ritrkficht wird mehr

fach die Regel aufgeftellt) daß der Hausfohn hier wie ein paierin

11111138 behandelt wird69)) womit es dann weiterhin zufammenhängt)

daß er riickfimtlici) diefes Peculiums ohne Eoncurrenz des Vaters mit

Dritten70)) ja fogar mit dem eigenen Vater 71) felbftftändig contrahi

ren kann) aus welchem Eontrarte ihm dann ncitiirlici) auch die gewöhn

lichen Klagen zuftehen 72). Hiermit fcheidet fich die juriftifche Behand

lung des cafirenfifcinenSondergutes genau von der des proleetieium ab.

Das erftere wird regelmäßig gar nicht zum Vermögen des Vaters gerech

net73)z auf deffen Einwilligung kommt bei der Vergrößerung deffelben

oder fonfiigem Erwerbe nichts weiter an74)z er kann es dem Sehne

63) l.. 5. 8 u. 16. Z. 1. i), 49. 17. i.. 1 u. 4. i). 12. 37. Ausgefrbloffen

ift die Erbfchaft der Mutter (1.. 1. (I. eit.), ferner die anderer Verwandten) mit '

welchen er niemals gedient hat (1.. 16. Z. 1. l). 49. 17.); endlich was er aus

einem Tefiamente feiner Eommilitonen erhält) was vor dem Eintritte der Kriegs

kameradfchaft gemacht ifi (1., 19. pr. l). inin.).

66) t.. 13 u. 16. 1). 49. 17. Vgl. Marezoll a. a. O. Bd. 8) S. 115.

67) t.. 7. 3. 6. o. (16 (10n. (39, 5.)

68) l.. 7. Z. 5 u. 6. l). 39. 5. 1.. 2 u. 3. (I. 12. 37.

69) l.. 2, l). (ie 86. n02. (14.6) Eine Anfpielung darauf enthält l.. 11i.

Z. 3. l). rie craft. pecul. (49. 17.)

70) 11. 1. Z. 3. l). 14. 6.

71) l.. 15. Z. 1 u. 3. 1). 49. 17, l.. 2. pr. 1). c1e court-nb. empt. (18.1)

1... 42. Z. 3. l). (ie näqujr. rei olnitt. buereci. (29. 2.)

72) l... 4. l). (ie inciieiis. (5. 1.) l..* 4. Z. 1. l). 49. 17. Nach verletzten

Jtetllesfiehen die Klagen gegen Dritte dem Hausfohne fogar gegen den Willen des

a er zu.

73) l.. 17. 1). (16 mnnumjsß. (40,1 1.)

74) l.. 3. 6, 10 u. 12. 1). 49. 1_7.
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nicht nach Belieben entziehen76). nicht einmal bei der Emancipation,

Weitere Folgen diefer Behandlungsweife find. einmal. daß der Sohn

bei der Beerbung des Vaters es im Voraus entnimmt als pknscipiiuin,

alfo auch nicht zu conferiren braucht76)z fodann. daß es von des

Vaters Gläubigern im Eoncurfe des letzteren nicht zugleiä) mit

deffen Vermögen mit Befchlag belegt wird77)z daß ihm endlich daran

alle Rechte abgefprochen werden78). Er braucht in Betreff deffelben

den Sohn niemals gerichtlich zu vertreten 79); kann auch nichts daraus

veräußern. obfchon eine folche Veräußerung hinterher dadurch giltig

werden kann. daß der Sohn vor dem Eintritte der Veräußerungswirkung

verfiirbt66). Doch bleibt es dem Vater unverwehrt. Handlungen vor

zunehmen. wodurch der Zuftand diefes Peculiums verbeffert wird 81)z

auch verfällt es der väterliwen Euration. wenn der Hausfohn wahn

finnig wird 8T). -- Auf den Todesfall hat der Hausfohn das voll

fiändige Veräußerungsrecht. was fich nicht blos bei Schenkungen

auf den Todesfall und ähnlichen GefchäftenzeigtW). fondern haupt

fächlich in der Befugniß. auch während der Dauer der väterlichen

Gewalt ein Teftament darüber zu machen() Diefes Privilegium

ift den Finite-online iiiilitss zunächft durch Eonfiitutionen der Kaifer

Auguft. Trajan und Hadrian verliehen worden. und dauert im elaifi

fchen Pandektenremte auch nach der Miffion noch fort. fofern diefe nur

nicht jgnoininioee erfolgt ift 84). Gewöhnlich reicht hier ein Militär

teftament aus; nur außerhalb des Lagers und nach der Miffion find die

gewöhnlichen Förmliclokeiten der gemeinen Teftamente zu beobachten 85).

Infofern das Hauskind nach dem Privileginm ein Tefiament über das

fragliche Sonder-gut macht. wird diefes Peculium ivahre [nme-rules,

der Erbe auch als 1121-65 und Univerfalfucceffor behandelt86). felbft wenn

es der eigene Vater W866). Macht aber das Hauskind von dem

75)11.12.1).49. 17. '1'1ie0p1ij1.1.c. 11.12471:

76) 1.. 1. Z. 15. l1. (10 c011ntj0ne (37. 6.) l4. 23. Z. 2. 1). c1e ficleicominin.

knerecl. (40. 5.) '111e0p1i.1. c.

77) '1'1ie0p11. 1. c,

78) 1., 3. (I. 12. 37. »

79) l.. 18. Z. 4 u. 5. l). 49. 17. :x x - -

80) 1.. 18. Z. 1. 0.49. 17. 1... 98. Z. 3. 1). 4e oolut. (46. 3.) *'

81) l.. 18. Z. 3. 1). 49. 17,

82) 1.. 7. pi'. t). (ie ciirnt. furi08i. (5. 70.)

83) r. 7. g. 6. i). 39. 5. -_,_.

84) Coins, just. 11. Z. 106., lllpiani l7ogin. 20. 10. pr..1.2.12.

ibiqiie '1'1ie0p17. vgl. mit 1.. 26. Z. 1. l). e10 it-stniii. 171111113. (29. 1.) Auch die

Alienationsreaite des Sohnes unter Lebenden dauern nach der Miffion fort.

85) Z. 3. .i. (16 iiiiiitnri test. (2. 11.) 72'-

86) 1... 2. Z. 2. l). fnmil. bei-emo. (10. 2.) 1.. 34. pr. l). (ie [mei-en. petit.

(5. 3.) l.. 2 u. 9. l). 49. 17, Vgl. Haffe. im Archive für civilifiifmePraxis

Bd. 5. S. 48.

86x01.. 17. pi'. 1). 49. 17.
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Privilegium keinen Gebrauch. fo fällt das Peculium dem Vater ruck

wärts jure peculjj und alfo nicht als b6k8>jta8 wieder zu. weil ange

nommen wird. daß es der Priviligien des Hauskindes ungeachtet nie

mals aufgehört habe Peculium zu fein 87). Eine weitere Folge davon ift

die. daß es auch bei der Deportation des Sohnes dem Vater verbleibtW).

So nach dem claffifGen Pandektenrechte. Indeffen muß bereits vor

Iufiinian auch eine Art von Intefiaterbfolge in dieß Peculium aufge

kommen fein. weil die Iufiinianifthen Infiitutionen und Theophilus

erklären. daß es dem Vater nur dann juee peculii zufallen foll. wenn

der ohne Tefiament verfiorbene Sohn keine Kinder und Brüder_ hinter

läßt. woraus hervorgeht. daß Beide rückfimtlicl) des Peculiums dem

Vater vorgingen. Erft Iufiinian hat dieß Alles infofern geändert. als

er die gewöhnliche Inteftaterdfolge nach Nov, 118 auch auf dieß

cafirenfifGe Sondergut angewendet wifien wollte.. l3) Das peauljurn quoei orastkenäe. Dieß ifi nach den

Anfiehten der heutigen Iuriften der allgemeine Name zur Bezeichnung

des Sondergutes eines fjLjuZl-xmiljax non milee( was nach den Regeln

des caftrenfifciyen Sondergutes beurtheilt wird. Einige Spuren von

dem Ausdrucke finden fich bereits in dem claffifchen PandektenreGteM).

' wo er theils vorkommt zur Bezeichnung des milicake peouljom der Ve

teranen90). theils zur Andeutung von Erweiterungen. welche der ur

fprÜngliGe Begriff des im Lager erworbenen Peculiums durch kaiferlickze

Conftitutionen erfahren hatte97). Dieß nun hat zunächft Confiantin

den Großen veranlaßt. den fogen. Palatinen. d. h. gewiffen am Hofe

lebenden Centralbeamten das Privilegium zu verleihen. daß fie Alles.

was fie aus kaiferliGen Gefchenken erhalten oder fonft durch ihren Fleiß

eriibrigen. als pocllliolo 088tk8n8e haben follen 92). weßhalb man ihn

gewöhnlich zum Schöpfer des neuen Inftitutes zu machen pflegt.

Ferner haben Honorius und Theodofius das Nämliche ruckfimtlici) der

87) l., 1, l.. 2. l.. 9. l.. 14. l.. 17.p1*.Z. 1. l.. 19. Z. 3.1749.

17. l.. ö. 6. 2. 37. 'l'[1o0pl1j]., pnrupbk. jl15t. ll. 12. pr,

88) l.. 3. (I. (i6 honig praecrjpt. (9. 39,)

89) l.. 32 Z. 17. l). (Le (1011. julcer "rum, (24. 1.) l.. 1. Z. 6. l). ati 86.

Travan. (36.1) 1.. 3. 8. 5. o. (13 bon, po55. (37,1.) 1.. 1. 5. 15,1).ä9

callnt. (37. 6.) l.. 7. 8. 6. l). .ie cianat. (39. 5.) Manche haben hier beliebig

Interpolationen aus dem fpäteren Rechte des Coder annehmen wollen.

90) Dieß ergibt der Zufammenhang von l.. 37. pl'. 8. 1. (L. ae inan'. test.

(3. 28.) Vgl. v. Lbhr. zu der Lehre von den Peculien eines filjuäfamüjae, im

Archive für civil, Praxis Bd. 10. S. 176.

91) Vgl. hier Marezoll a. a, O. Bd. 8. S. 78 flg. Ein Fall diefer

Art ift in l.. 50. 1). 36. 1. enthalten. Wenn nämlich der Vater eine Erbfcbaft.

die er als Fiduriar in den Händen hat. feinem Söhne nach aufgehobener Gewalt

*ceftituiren foll und dabei fchlecht und treulos verfährt. fo foll der Vater. fo

lange der Sohn lebt. daran kein Recht haben. wie wenn der letztere Soldat

wäre. Vgl, Marezoll a. a. Q. Bd. 8. S. 80 flg,

92) l.. un. 6. (ie getretene-i amnium paint. (12. 31.)
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erlaubten Amtslucra verfügt) welche die a88688ore8 jucljoum während

ihrer Amtsdauer erwerben möchten 93); *- dieß auch ausgedehnt auf

Alles) was Advocaten von irgend welchen Gerichten entweder unmittel

bar durch die Advocatur oder bei Gelegenheit derfelben erwerben94))

unter welche Kategorie jedenfalls auch Erbfchaften) Vermächtniffe und

Gefthenke zu rechnen find von Seiten folcher Perfonen) mit welchen

fie durch die Advocatur in genauere Verhältniffe gekommen find (wer

aus der Zahl der Advocaten des prualeclrm prnetorjo oder urbj zum

1750i patrocinium befördert ward) ift nach einer Eonftitution des Theo:

dofius und Valentinian 95) noch tveiter dahin privilegirt) daß aller und

jeglicher Erwerb deffelben diefem Sondergute angehört). Sodann

haben Theodofius und Valentinian den Scriniarien) den Erceptoren

und allen Officialen des prueleclu8 praetorio .ein Pecnlium diefer Art

verwilligt) wie wenn fie in der Legion dienten 96).) was vielleicht damit

zufammenhängt) daß zu folchen Stellen überhaupt nur ausgediente

Soldaten genommen wurden) gewöhnlich unter Beibehaltung ihrer bis:

herigen militärifmen Privilegien. Nach Leo und Anthemius97) haben

auch die Diaconen) Presbytern und Bifchöfe ein peoulium quaZi oo

atrenoe an Allem) was fie in ihrer Stellung erwerben) ohneiUnter

fchied) ob fie es lediglich durch ihr geiftlimes Amt oder anderswoher

erhalten (vielleicht indeß mit Ausnahme deffen) was ihnen aus dem

- väterlichen Vermögen zufließt)) und Iuflinian hat dieß Privilegium aus

gedehnt auf den Erwerb der Subdiaconen) Eantoren und Lectoren 98)z

in der Perfon der Bifchöfe hat er es aber aufgehoben) weil nach feiner

Verordnung das Bisthum von der väterlichen Gewalt frei macht99))

wo dann der Begriff Peculirtm von felbft in Wegfall kommt. Den

Silentiarien fällt ferner nach einer Verordnung des Anafiafius als po

cuiium quö8i CilZlkEUZL Alles zu) was fie durch ihr eigenes Amt erwer

ben) und was ihnen fonft während der Amtsdauer bei Gelegenheit def

felben zufällt) z. B. Schenkungen) Erbfchaften u. dgl.100). Endlich

foll nach Jufilnialfs Verfügung Alles poculium quasi cnßlrense

fein) was der Kaifer oder die Kaiferin an einen Hausfohn fchenkt)

mögen diefe Gefchenke in beweglichen oder unbeweglichen Sachen be

ftehenz mag der Befchenkte überhaupt kaiferlimer Beamter fein oder

-nichtz mag er männlichen oder weiblichen Gefchlechtes feinjlil). -

 

93) l.. 7. 6. (io 888685. (1. 51.)

94) l.. 4. (L. .ie niir-oo. eiii-ern. juli. (2. 7.)

93) l1. 8. (L. jbjä.

96) l.. 6. (L. (io oußtronnj pecu]j0 militum. (12. 37.)

97) l.. 34. i). (io eniroopis et clerici8. (1. 3.) Vgl, dazu Marezoll a. a.

O. Bd. 8) S. 125.

98) Dior. 123. cup. 19. “

99) bio'. 81. cap. 3. Deßhalb ift in klo'. 123. dan. 19. nicht mehr vom

caftrenfifchen Peculium der Bifmöfe die Rede.

100) l.. 5. C. (je ujlent. (12. 16.)

101) l.. 7. (1. (io bouis quite fiber-ir. (6. 61.)
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Aus der Vergleichung diefer Einzelverfügungen unter fich ergeben fich

folgende Regeln. 1) Ein wahres pecnlinn) quasi ert-streuen kann

in der Regel nur der Hausfohn haben. welcher wahrer Staats- oder

Hofbeamter. Geiftlicher oder Advocat ift und zwar 2) in der Regel nur

Mannsperfonen. Indeß erleidet beides eine Ausnahme bei den Ge

fchenken des Kaifers und der Kaiferin. und bei der fideicommifiarifchen

Erbfchaft. welche der Vater als Fiduciar feinem Öauskinde nau) been

digter väterlirher Gewalt reftituiren foll. wenn er dabei fchlecht und

treulos verfährt 102). Was im Obigen nur bei einzelnen Hofbeamten.

den Palatinen und Silentiarien als vorkommend genannt ward. hat

die teutfchrechtliche Praxis ohne weiteres auf alle Elaffen von Hof

beamten übertragen. - Die Einzelrerhte. welche der Hausfohn an dem

pecuiinm gnaai onecreneohat. find nach der Analogie des caftrenfi

fchen Peculiums eingeführt. und müffen. wo die Gefehe nichts weiteres

beftimmen. darnach beurtheilt werden. Darauf deutet fchon der Sprach

gebrauch der neueren Eonftitutionen. in welchen einmal die Peculien ge

wiffer Perfonen diefer Elaffe geradezu cnslrenßjn [16611113 genannt wet

den 103% fodann eine Reihe von Aeußetungen. welche bezeugen. daß dieß

Petulium geradezu nach Analogie des taftrenfifchen eingeführt woW-n

 

 

fei104). Ueber die Einzelrechte. welche dem Hausfohne darüberefl.

ftehen. läßt fich nur fo viel mit Gewißheit fagen. daß namentlich die.

Befugniß zu tefiiren vor Iuftinian in manchen Fällen fehr angezweifelt.

aber von diefem Kaifer überall gleichmäßig dem Hausfohne zugeftan

den worden ift 105). Solche Teftamente follen. wie die der in der Ac

mee dienenden Hausföhne über das peeulinm euere-eure, niemals der

jnoiiioioejquerela unterliegenwö); doch muß ausnahmsweife den eigenen

Kindern-des Teftators oder in deren Ermangelung deffen Eltern aus

dem quasi reste-anne peenlinm der Geiftlimen der Pflichttheil verbleiben.

was bei dem wirklichen onacrenae peonijnm nicht der Fall ifl107). In

ähnlicher Weife haben die Inhaber diefes-Peculiums bei der väterlicben

Erbfchaft es auch nicht zu conferiren108)z bei ihrem Tode foll. wenn

 

102) l.. no. n. n11 8c. neben. (36. 1.) _

103) Darauf gehen ins cnsirensiß pecuiii in l.. 6. 6.12. 37. (e16 raste-rum

pecu1io '- prnofeetianoruln); dann inro rnßlrensis peeuiji pozeiciere in .

1.. 5. (I. ne 5i1onl1nrii8. (12. 16.) 1in1". (Joel. (ie cnatrenzi omninrn pnlalinoruin

peouiio. (12. 31.)

104) Hierher gehören die entfcheidenden Stellen l.. 6. pr, 6. 6. 61. l.. 37.

Z. 2. i). 3. 28. Z. 6. 1. (ie mil. leerem. (2. 11.) Ferner denten darauf du

Redensarten n(1 Zirniiilutjjnam onslrensjs peculjj in 1.. 7 (I. 6. 61., rm3* .ift-ora

throe 7a);- -eotnorgxi/aimy Aaron-limi- 0107, 123. cup. 19.-, ni onen-ente pncllljllm

hohere 1.. un. (L. 12. 31., '6111t cnätrense peruiinln l., 4. (L. 2. 7., 1.. 7. 6.1.

31., qnnti onrirense 1.. 8. (1. 2. 7.

105) 1.. 37. pr. Z, 1. (1. 3. 28., Z. 6. .1. 2. 11., pr. .1. 2. 12.

106) 1.. 37. Z. 1. 6. 3. 28.

107) U0'. 123. cup. 19.

108) l.. 34. (I. (ie epiar. et c1e1-ici.. (1. 3.)
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kein Tefiament vorhanden ift) das Pecul-ium auch nicht fofortauf den

Vater) welcher den Inhaber in der Gewalt hatte) jure peeuiji über;

gehen) fondern vielmehr die Intefiatfucceffion eintreten) welche ins pe

culium eurer-eure Überhaupt möglich 109) und durch Nov. 118 weiterhin

geordnet ift. -- Die Rechte des Hausfohnes unter Lebenden laffen fick)

nach Analogie des ceelrenee peeuiiulu leicht befiimmen. Da fie fämmt

(ich aus der zugefiandenen te8lumeniiiucljo hergeleitet werden) und

diefe letztere auch beidem peculiurn quußi remix-Suse eintritt) fo wird

fich wohl nicht viel gegen die Behauptung einwenden laffen) daß die

Inhaber des letzteren daffelbe auch unter Lebenden veraußern und ver

- fchenken können. wie wenn fie patreeiamjiiae waren. Eine Befiäti

'Verwaltung beanfprnwen darfUl).

gung diefer Anficht bietet das quaei 6a8ir6u8e peculium der Geifiliclyen)

wo die Schenkungsfreiheit des Hausfohnes unter Lebenden ausdrücklich

anerkannt i|110)z ferner die Behandlung der kaiferlimen Gefchenke.

deren Eigenthum Niemand anders. als dem Hausfohne zufallen foll

und zwar ohne alle Befchränkung. daß der Vater oder Großvater) wel- *

cher ihn in der Gewalt hat. davon nicht einmal die Nuhnießung und

4

q 4) Adventicien (in der Kunfifprame der neueren Iurifien

peoüiium acii-entjcjam). So heißen mit einem neueren Kunfiausdritcre

alle Guter) welche ein Hauskind anderstooher als aus dem Vermögen

feines Vaters erwirbt) fofern diefer Erwerb nicht unter den Gefithtsx

punkt des cafirenfifmen und quaficaftrenfifmen Sondergutes fällt. Sie

beruhen fämmtlich auf dem Salze des neueren Conftitutionenremt-es/

daß dem Erwerbe von Vermögensrechten von Seiten der Hausiinder

die väterlitiye Gewalt nicht mehr entgegenfteht) infoweit jene Ver

mögensrechte nicht vom Vater oder aus dem Vermögen des Vaters her

rühren. In diefer Richtung kommt nun zwar der genannte Kunfiaus

druck in den römifmen Rechtsquellen nicht vor) welchen die Neueren nach

Analogie der uurenlioja >03_ gebildet haben mögen; wohl aber werden

zu ihrer Bezeichnung Redensarten gebraucht. welche recht klar er:

_ geben„ daß ihr wefentlimes Merkmal in dem Nichterwerbe des Eigen

thums von Seiten des Gewalthabers befiehtW). Die erflen Spuren

diefes Gedanbens finden fich in der Verordnung Conflantiws über das

von der Mutter Seite her einem Hauskinde zufallende Vermögen (ma

terna bone), welche zivar der Proprietät nach dem Hauskinde gehören

 

109) l1. 34. (L. 1, 3.

110) t.. 34. c. 1. 3. n07. 123. cup. 19.

111) l.. 7. i). 6. 61.

112) Sie heißen res quue näqujsjtionem (partir) sffugjunt in Z. 2. .l. pen

quus peu-Sound (2. 9.), - en, .Zune minirne pair-i nciquiri [eeeß (leckerer-unt in

11. 2. 6. (ie bonjz, quue iiber-jo (6. 61.), _ eu, quad extrjusecus e111 iiiiosfnmilinß

renjunt et miuime pnrentjhue nciquiruulur in l.. 6, pr. (L. ibici. , - dann, quae

nciquiri non soient in l4. 6. Z. 3. (I. jbicj., - res, quer minirue pureutibuI Inqui

ruucur in l.. 21. C. (io roller. (6. 20.) Vgl, auch l.. 8. [er. (I. 6. 61,

/

x i'
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und diefem vom Vater auch unveräußerlici) aufbewahrt werden follen,

an denen indeß der Vater für die Dauer der väterliGen Gewalt alle

anderen Rechte wie bisher fortbehalten follte l1i). Erft Gratian) Valen

tinian und Theodor? 114)) noch vollftändiger Honorius 115) haben dafielbe

Princip auch auf die Erbgiiter angewendet) die außerdem von der mut

terlicher Verwandten Seite dem Haus-finde zufallen (die fogen. bonn

weiteren gene-rie); fpäterhin haben Theodos ll. und Valentinianlll, die

fem Erwerbe auch die nnptiuler [-88 gleichgefielltUö). Den Schlußfiein für

die Lehre legte erft Iufiinian durch die Verordnung) daß Alles) was

ein Hausfohn anderswoher als ex Zubslnnliti pulkj8, von Außen erwirbt)

fofern es nicht feiner befonderen Qualität nach cafirenfifci) oder quali

cafirenfifcl) fei) nach denfelben Grundfähen behandelt werden folle) wie

frirherhin die weitern-i bonn, malernjgenerjo und die ['68 nupljoles1l7).

.Hierdurch kann die Frage) was gehört zu den Adventicien) wie fruher

hin nicht mehr beantwortet werden durch Aufzählung der Einzelfawen)

welche die kaiferlichen Eonfiitutionen namhaft gemacht haben) fondern wir

haben durch Jufiiniaws Vermittelung einen erweiterten Begrifi der

Adventicien und zugleich eine) wenn auch nur negative Regel erhalten)

nach welcher fich im einzelnen fehr genau beftimmen läßt) was Adventicien

natur habe oder nicht. Sonach find die Merkmale des Begriffes im

einzelnen folgende: a) es muß irgend ein dem Hausfohne deferirter

Erwerb vorliegen. Ob diefer Erwerb lediglich in bloßen Glücksumfiän

den feinen Grund hat oder aber durch die Arbeit und Anfirengung des

Hauskindes herbeigeführt wird) ift gleichgiltig. b) Diefer Erwerb darf

nicht die Merkmale des cafirenfifwen und quaficaflrenfifaoen Sondergutes

an fich tragen. 0) Er darf nicht unmittelbar aus dem Vermögen des

Vaters (ex re, Zubßtantju partir) herrühren. Denn was auf diefem

Wege in die Hände des Sohnes kommt) bleibt entweder auch fernerhin

dem Eigenthume nach väterliclyes Vermögen) wie z. B. das peeuljum

profeoticjum oder was ihm fonfi vom Vater übergeben worden ift) ohne

daß es Peculium werden oder als Schenkung bei ihm verbleiben follte

- oder aber es hört auf) väterliches' Vermögen zu fein) ohne gleich

wohl die Eigenfchaft des Adventicium anzunehmen) wie dieß zweifels

ohne bei Sachen der Fall ift) welche der Vater den Fyauskindern zu

 

_ /

113) l4. 1 u. 2. '[11, C, rie maleroiß robuß. (8. 18.) l.. 1. E. .je bonjä mö

lekojs. (6. 60.)

114) la. 6. '[1]. i). jbjcj.

115) [4. 7. '171. (L. jbjcl. [t. 2, (L. 6. 60.

116) l.. un. 'l*i1. (Z. (ie b0l1j8, qnae filjiäfnrniliar. (8. 19.) l.. 1-4. C. rie

110m3, quae ]ji)erj3. (6. 61.) Leo und Anthemius dehnen dieß auch auf Schen

Zunlgen unter Verlobten und leßtwillige Zuwendungen von Verlobten aus. [a5

. . 61. -

117) l4. 6. pr. (Y, (10 honig, quad Uvezrjä. (6. 61.) cIm: Erklärung der

Ausdrücke ex re pötrjs i| die Infiitutionenfiellr Z. 1. F. per gung yers, (2. 9.)

fehr bezeichne-id.
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geben gefeßlicl) verpflichtet ift) z. B. Alimente) Ausfieuer oder propter

llupijus clonotjo. Ztveifelhafter ift die Entfcheidung bei Sachen) welche

in Folge gefelzlimer Vorfchrift fchon jpso iure aus dem väterlichen

Vermögen der Proprietät nach an die Hauskinder übergehen) z. B.

bei den luora nuptiulia, welche durch die zweite Ehe des Vaters der

Proprietcit nach den Kindern aus dererften Ehe zufallen. Einige

haben folchen Sachen ohne weiteres die Adventicienqualität beige

legtils); allein dagegen entfcheidet fchon der Umftand) daß nur folcher

Erwerb Adventicienqualitcit erhält) welcher von Anfang herein lediglich

dem Söhne) nicht aber dem Vater angeboten wird) während im legte

ren Falle der Erwerb recht eigentlich wohl nur 8:( re pulkjs herrührt119).

(i) Diefer Erwerb muß von dem Hausfohtle ivirklich im eigenen Namen

gemacht fein) natürlichunter Zuftimmung des Vaters) wo er derfelben

bedarf. Dieß Erforderniß ergibt nicht blos die Natur der Sache) fon

dern auch folgende Anwendung auf den Erwerb einer Erbfchaft. Wird

dem Hausfohne eine bel-autres angeboten) fo kann er fie natürlich

unter Zuftimmung feines Vaters als Adventicium erwerben. Diefe

Adventiciennatur tritt fogar dann hervor) wenn* der Erwerb vom

Hausjohne gegen den erklärten Willen feines Vaters gemacht wird.

Schlägt indeß der Sohn die Erbfchaft aus) fo kann fie der Vater für

- fta) erwerben; dann aber wird freilich das Erworbene nicht fowohl Ad

venticium) als vielmehr eigenes Patrimonium des Vaters 120).

Was die Rechtsverhältniffe anbelangt) welche durch den Adventi

cienerwerb entftehen) fo ift genau zwifchen folchen zu unterfcheiden) die

regelmäßig und präfumtiv überall eintreten) wo die Gefekze keine fpe:

cielle Ausnahme begründen (der Fall des fogen. aclrotiliojam orcijnarjllm

oder regal-tre) und denen) welche Ausnahmsweife vorkommen in be

ftimmten) durch das Gefeß genauer bezeichneten Fällen (das fogen. nci

rentjcium extruorciinorium oder jrrcguluro). Als regelmäßiges Rechts

verhältniß an den Adventicien bezeichnen die römifchen Rechtsquellen

die Sache in der Weife) daß die Adventicien dem Hauskinde dem

Eigenthum nach) dem Hausvater aber in der Richtung der Ruß:

nießung erworben werdenjkl); wcnigftens ift für das Iuftinianifme

Recht diefer Standpunkt der Beurtheilung außer Zweifel) obfchon zur

Zeit Eonftantins vielmehr die Idee vorherrfchend war) daß der

Vater felbft noch vorläufiger Weife Eigenthümer der Adventicien

verbleibt und diefelben nur der Proprietät nach verbunden ift)

118) So v. Glück) Mühlenbruch u. A.

119) Vgl. Marezoll a. a, O. Bd. 8) S. 247-260.

120) l.. 8. pr. (l. 6, 61. Dieß Erwerbsrecht des Vaters bezieht fich auch

auf Erbfchaften) die) wenn fie vom Hausfohne erworben worden wären) zu deffen

caftrenfifmem Sondergute gehört haben würden. l.. 8. 8. 2. l). 6. 61.

121) l., 2. 3. 4. (L. 6. 60. l.. 2. 3. 4. 6. 8. (I. 6. 61. i107. 117. eup.1.

8. 1. (in. g. 1. l. 2. 9,
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unveräußerlicl) den Hauskindern aufzubewahren 111). Hiernach erfirecken

fich die Rechte des Hausvaters an den Adventicien im einzelnen weiter)

als die Dienflbarkeit des Ufusfructus reichtW)) und es wird fomit

nöthig) diefelben nach dem Inhalte der römifchen Gefeßquellen genauer

zu zergliedern. Zunächft äußert fich feine Berechtigung in einem voll

ftändigen Befihrechte unter Ausfchluß des Hauskindes124)) was nicht

blos-von dem Naturalbefißer gilt) fondern vielmehr auch von dem In

tgrdictenbefiße zu verftehen ift; fodann in der freien Benußung der Ad

venticien und Fruchtziehung aus denfelben (vgl. Note 121)) in welcher

RückfiGt derfelbe frei ift nicht blos von aller und jederRechnungsablegung)

fondern auch von den gefelzlichen Eautionen) welche von dem Whitn

ßer regelmäßig verlangt werden 125) (von leßteren ift er aber waWn

lich auch dann frei) wenn die Adventicien in Sachen beftehen) welche

durch den Gebrauch in ihrer Subfianz aufgehoben oder verletzt “wer

den) 126)z endlich in der freien VerwaltungsbefugnißMwelche ihn auf

der einen Seite ermächtigt) die Adventicien im eigenen Namen) nicht

aber in dem feines Kindes zu adminifirirenz in gleicher Richtung auch

alle Prozeffe zu führen) welche folche Sachen angehen) wie wenn er

deren Eigenthümer wäre 127); "auf der anderen hingegen ihm auch in

einigen) durch das Gefeß fpeciell hervorgehobenen Fällen die Befugniß

gibt) die Subftanz folcher Sachen (dann freilich immer im Namen des

Sohnes) zu veräußern) nämlich dann) wenn das Adventicium in einer

Erbfchaft befteht und darauf Erbfchaftsfwulden haften oder zur Bezah

lung von Vermärhtniffen) welche auf der erworbenen Adventicienerbfwaft

ruhen) oder*bei beweglichen oder unbeweglichen Erbfchaftsfamen) welche

der Erbfchaft nur zur Lafi gereichen oder fonfi fchadhaft find und fich nicht

halten laffen128). In diefen Fällen ifizunäwfl nur der Verkauf der Sachen

erlaubt) und er| wenn "fich kein Käufer findet) tritt aushilfsweife das

Verpfändungsreckyt*ein129)z in beiden Fällen foll indeß die Veräuße

rung nichtauf den Namen des Vaters) fondern vielmehrauf den des Soh

nes geftellt werden 130); auch was iiberfckzießt) zweifelsohne zur Vermeh

rung der Adventicienfubfianz verwendet werden. Daß der Vater dem

122) Am kiarften 1.. 1. 5. 1. 711. (L. 8. 18, Jndeffrn ift fchon in Z. 3 von

einer uteniij frnencijqne pole-tas die Rebe.

123) Dieß ift der Sinn der merkwürdigen l.. 8. Z. 3. a. 6. 61.: eenim

babe-il pnrens plenjsaimnm pole-winter!) ucj frnique bis rebns etc.

124) l., 6. Z. 2. (I. 6, 61. l.. 8. 8. 6. 6. ibiei. Vgl. Marezoll a. a.

O. Bd. 8) S. 368, In diefer Rückfimt heißt das väterliche Recht an den Ad

venticien .Iolnjnium poßseasiooiö in 14,2, Me. (L. 8. 18.

125) l.. 8. Z. 4, (L. jbici.

126) So Marezoll a. a. O. Bd. 8) S. 362 flg.

127) l.. 1. i). 6. 60. Dazu Marezoll a. a. O. Bd. 8) S. 373.

128) l.. 8. Z. 4 u. 5. (I. 6.61.

129) l.. 8. Z. 5. i). 6. 61. *

130) l.. 8. 5. 4 u. 5. 1:. jbjä. Vgl. Marezoll a. a. O. Bd. 8) S* 401

*
.
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Sohne gegenüber eine Verwaltungsrechnung abzulegen habe) wird von

den meiften neueren Iuriften fchlechthin geleugnetz allein die Stelle

Iuftinians) auf welche man fich in diefer Rückficht bezogen hat (1.. 6.

Z. 1 u. 2. (L. (i0 1101118 maler-nis [6. 61.])) fpricht nicht fowohl von dem

Begriffe der Adventicien vor Iufiinian) als vielmehr lediglich von

deren Erweiterungen durch den zuletzt genannten Kaifer) und fagt

nur von diefen letzteren) daß der Vater in Betreff derfelben aller und

jeder Verwaltungsrechnung überhoben fein foll131). Hiernach ift es

wohl richtiger) bei dem Muttergute) und was dem im vorjuflinianifchen

Rechte gleichfteht) für den Vater eine Verpflichtung zur Diligenzleifiung

auch fernerweit anzunehmen) wie dieß bei dem Muttergute fchon früherhin

gefehlicj) fanctionirtwar 133)) welche Präflation unter Umfiänden auch zur

Ablegung einer Verwaltungsrechnung führen kann. uebrigens braucht

der Vater zur Ausübung diefer Rechte nicht erft eine Tradition der

Sachen von Seiten des Hauskindes zu beanfpruchen) weil fie nach dem

Ausfpruche der Gefehe dem Vater unmittelbar zum Nießbrauch erwor

ben werdenz und wenn er in der Ausübung diefer Rechte vom Sohne

oder von Dritten gehindert wird) fo ftehen ihm in diefer Richtung die

.nämlichen Schußmittel zu Gebote) welche fonft zur Ausübung feiner

väterlichen Gewalt dienen 133). Verboten ift ihm indeß jede Veräuße

rung und Verpfändung der Sachen) mit Ausnahme der oben bereits

angeführten Fälle) und zwar bei Strafe der Nullität) fo daß das Haus

kind die veräußerlichen Sachen zu jeder Zeit vom Befilzer mit der Eigen: .

thumsklage zurückfordern kann 131). In diefer Richtung wird fchon von

Theodofius und Valentinian abwärts 133) den Hauskindern an den Ad

venticien Eigenthum zugefchriebenz und damit ift der Thatumftand er.

klärt) daß der Vater die Adventicien feinen Kindern aufheben und die

Befugniß verlieren folle) fie ihnen nach Belieben zu entziehen 133).

Außerdem ift der Vater ohne weiteres auch gehalten) die zu dem Er

werbe und der Erhaltung der Adventicien nothwendigen Auslagen aus

dem eigenen Vermögen zu beftreiten 137)) was wohl nicht fowohl aus

der Natur des Nießbrauchsrechtes folgt) als vielmehr daraus hervorgeht)*

daß er die Adventicien unveräußert dem Kinde aufheben muß. -- DemKinde fteht an den Adventicien nach dem Zeugniffe der römifchen Kaifer l

auch während der Dauer der väterlichen Gewalt das Eigenthumsrecht

zu) was freilich bei der großen Ausdehnung der väterlicijen Rechte in

131) Dieß führt Marezoll a. a. Q. Bd. 8) S. 396 fehr gut aus.

132) r. 1. e. 6, 60.

133) 1.. 6. g. 1. a. 6. 61.

134) 1.. 1. g, 1. 1.2311, 0.8.18. 1.. 1 u.2.ln8t. n. 6,60. l.. 6.

g. 1 r. 8, g. 3. e. 6, 61.

13m1.. 211.4. e. 6. 1.

136) l.. 1 [W711. 0.8.18,

137)1.. 885, 3. e. 6. 61. Vgl. l.. 1. a. 6. 60.
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der That zu einer Ausficijt auf das Eigenthum wird. indeß auch wäh

rend jener Zeit folgende fpecielle Wirkungen äußert - einmal das Ver

äußerungsverbot für den Vater auf die Dauer der väterlichen Gewalt;

fvdann die Möglichkeit. die Sache unter Zuftimmung des' Vaters giltig

zu veräußern166). ja fogar auch ohnedem in Fällen. wo die Veräuße

rung ihm gleich bei dem Erwerbe zur Pflicht gemacht worden 111169).

Eine Teftirfähigkeit in Betreff der Adventicien geht dem Haustinde

gänzlich abz felbft mit Einwilligung des Vaters kann es darüber kein

Teftament machen116). -- Diefes Rechtsverhältniß an dem 71117611

116111111 0131111611111 befteht fo lange. als die väterliäje Gewalt an

dauert. und erlifcht regelmäßig bei der -Emancipation. wie fchon die

ganze juriftifclje Geftaltung der Lehre von dem praemium 6111:111

6111111101118 auf das klarfte zeigt. Nach Eonftantims Verordnung

konnte indeß der emancipirende Vater ein Dritttheil des mütterlicljen

Vermögens für fich und zwar 'zum vollen unbefchränkten Eigen

*thume zurüctbehalten111). und falls über die Verwerthung *der Gegen

ftände Streit entftand. welche zu den Adventicien gehörten. follten zur

Abfchähung derfelben Schiedsmänner ernannt werden. Dieß Dritttheil.

welches in der Kunfifpraclje 1)1-c161n1u1n einancjpntionis heißt. wird als

ein gewiffermaßen nothwendiges Gefchenk angefehen. welches der Sohn

feinem Vater für die Emancipation zu 'machen hatte 1111). und zwar für

die Ertheilung der Freiheit von der väterlichen Gewalt. Es fehte wahr

fcljeinlicl) voraus. daß fich der Vater bei dem Arte der Emancipation

dieß Recht als deren Vorbedingung vorbehalten hatte 1*11) (indeß räth

felbft Eonftantin den Eltern. von diefem Abzugsrechte keinen Gebrauch

zu machen) und fand wahrfcljeinlick) nur bei den freiwilligen Emanci

pationen ftatt. d. h. bei folchen. welche das Haustind von feinem

Hausvater nicht direct erzwingen konnte. Späterhin hat Iuftinian

unter Aufhebung derVerordnung Eonftantin's verfügt. daß der eman

cipirende Vater an den bisherigen Adventicien zur Hälfte den bisherigen

l Ufusfructus auch nach der Auflöfung der väterlichen Gewalt fortbehal

ten. aber dafür keine Eigenthumsrecljte an der Sache beanfpruchen follz

 

138) l.. 8. 8. 5 f). 6. 61.

139) t. 8. g. 6 6. 1111.1.

140) 1.. 8. 8. 6 (1. 11116 l.. 11,* (I. (1111 16516111. 1x16. (6. 22.) 111.).

2. 11

141) l.. 1. 2. l.. 2. '111. (Z. 8. 18. 1.. 6. 8. 3. (1. 6. 61. 8.2.

1. 2. 9..

142) In l.. 1. 8. 2. 611. 1| von 11111116118 (reinen 116161111 011611-6 die Rede. I"

.11. 2. 611:. heißt es 11111 1111111166111 mum-rie 67111811 0116111111. ' Iuftinian fpricht von

(111681 1611111116111110618 51171116 11 11110 1166111616 161 161111616 in 11. 6. 8. 3. i). 6. 61

143) Darauf deuten die Worte 81 rolnerat in 8. 2. 1. 2. 9. - Auch l-- 3*

(I. 6. 60.; et 111(161nj11111 c161c1tc16 61ne1n6111at1o1118, cum 7016i, 66.111161. gehört in

einem gewiffen Sinne hierher.
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auch bedarf er zu diefem Zwecke nicht erfi eines befonderen Vorbehaltes

bei der Emancipation) fondern es verfteht fich dieß von felbft) wenn der

Vater dem' Rechte nur nicht bei dem Emancipationsacte ausdrücklich

entfagt oder fonft den eigenen Kindern mit jenem Vermdgenstheile ein

Gefchenk gemacht hat114). Dabei wird noch hervorgehoben) daß der

Nießbraua) am prncininni Emnncjpatianjs nur bis auf die Lebenszeit des

Vaters dauern foll; nach deffen Tode wird er mit der Proprietät confo

lidirt und auf diefem Wege die Erhaltung des ganzen Adventirium in

der Hand des Kindes bewirkt. -- Wird die väterliche Gewalt auf ?an

dere Weife als durch Emancipation geldft) fo wirkt der Grundfaß ent

fcheidend ein) daß der Nießbrauch des Vaters am Adventicium nicht

durch die Auflöfung der Gewalt) fondern erft durch den Tod des Vaters

unterbrochen und erfi von diefem Momente an mit der Proprietät in

deii Händen der Kinder vereinigt wird 115). Und das nun ftimmt wie

derum ganz zur Tendenz des neueren Rechtes) daß der Vater nicht

etwa nur nebenbei und blos als zeitiger Inhaber der Gewalt und nur

fiir die Dauer derfelben den Nießbrauch haben folle) fondern vielmehr

der Idee des älteren Rechtes gemäß an den Adventicien kraft feiner

Gewalt die Rechte erwirbt) wel>)e der Sohn als folcher an den

felben zu erwerben unfähig war. Eine Anwendung des Prineips

kommt bei dem Tode des Sohnes zu Tagez denn dann foll der Vater

auch fernerhin den Nießbrauch behalten) wie wenn der Sohn noch

lebte 116). Ferner bei deefogen. ncioptio minus [nenn, wo der natiir

liche Vater den Nießbrauch an den Adventicien weiterhin allein erwirbt

und fortbehält) wie wenn durch die Adoption an den Rechten der

väterlichen Gewalt gar nichts geändert wurde 117)) woraus manche

neuere Iuriften wohl nur mit Unrecht gefchloffen haben) daß bei der

fogen. niioptio p1el1i1, 'wo die väterliche Gewalt an den Adoptivvater

ubergeht) lehterer auch an fämmtlichen Adventicien) welche fchon frii

herhin an das Hauskind gekommen find) den Nießbrauch erhalte) wäh

rend hier doch nach der richtigeren Anficht der-Nießbrauci) von Adven

ticien) welche vor der Adoption erworben worden find) bei dem friiheren

par-cnc verbleibt) was aber fpäterhin erworben wird) dem zeitigen

Inhaber der Gewalt) d. h. dem Adoptivater zum Nießbrauche zufallen

141) i.. 6. 3. 3. c. 6. 61, g. 2. t. 2. 9, e -

145) Vgl. l., 1. "kb, (1.8. 18. mit l.. 1. 11181. (1. 6. 60. l.. 3, 4. (Z. 6.

61. 1... 11. (1. 60mm. 11c success. (6. 69.) 1.. 7. Z. 1. (L. nei Z8. '1'crt. (6. 56.)

110r- 22 cap. 34. Mit der Auflöfung der väterlichen Gewalt läßt das Nieß

brauchsrecijt erlöfrhen v. Lbhry im Archive fiir civiliftifehe Praxis Bd." 10) S.

172; in den Fällen) wo der Hausfohn durch die Auflbfung der väterlichen

Gewalt davon frei wird) auch Marezoll a. a. O. Bd. 13) S. 173.

146) i.. 7. 3. 1. c. 6. 66. Vgl. Marezoll a. a. Q. Bd. 13) S. 189.

147) l.. 10, Z. 1. t), rie nciopt, (8. 48.) Dazu Marezoll a. a. O. Bd.

13) S. 212 flg, j
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kann. - Bei dem Tode des Hauskindes war es in der legten Periode

der Kaiferzeit Regel geworden. daß_die Adventicien nicht dem Vater

ini-e peoiilii zufallen. fondern einer eigenen Erbfolge unterliegen. in

welcher die Kinder des Geftorbenen zunächfi berufen wurden und in deren

Ermangelung deffen Gefchwifier und die Mutter unter Ausfchließung

des Vaters. welchem indeß fein Nießbrauch an dem Ganzen bis auf

Lebenszeit ungefchmälert verblieb 166). Unter Aufhebung diefer Suc

reffionsordnung hat Iufiiniaws Nov. 118 auf diefen Fall die gewöhn

liche cognatifche Erbfolge angewendet. und nur dann. wenn der Vater

neben den vollbürtigen Gefchwiftern und der Mutter zur förmliche!!

Inteftaterbfolge berufen wird. Anhangsweife verfügt. daß dann der Vater

den bisherigen Nießbraitci) der ganzen Erbportion verliert. weil es übertrie

ben fchien. daß er außer dem Proprietätseriverbe feiner eigenen Erbportion

zugleichnocl) auf Lebenszeit auch den Nießbrauch an den Portionen der

Miterben fortbehalten follte149). Hiernach ergibt fich von felbft aus

der Vergleichung des älteren Rechtes. daß. falls das Hauskind von fei,

nen Defcendenten beerbt wird. dem Vater. welcher ihn in der Gewalt

hatte. der väterliche Nießbrauch an den Adventicien auch fernerhin ver

bleibt. _ Daß bei der Auflöfung der väterlichen Gewalt durch den Tod

des Inhabers auch der Nießbrauch der Adventicien auf die Proprietät

zurückfällt. liegt theils in der Natur diefer Servitut. theils folgt _es

aus der gefelzlicloen Befchränkung des väterlichen Rechtes auf die Lebens

dauer des Vaters. Aus dem letzten Grunde muß-er auch durch das

Ableben des Vaters in den Fällen erlöfchen. in welchen er die väterliche

Gewalt überdauert. Ob Eapitisdeminutionen in der Perfon des Vaters.

infofern fie den Verluft der väterlichen Gewalt herbieiführen. auch den

väterlichen Nießbraucl) an den Adventicien vernichten. ift nicht außer

Zweifel. Nach der oben angeführten Regel dürfte indeß die Frage zu

bejahen fein.

Ausnahmsweife kann es in beftimmten. durch das Gefeß her

vorgehobenen Fällen vorkommen. daß die allgemeinen Vorbedingungen

der Adventicien vorliegen und gleichwohl der Nießbraucl) dem In

haber der-väterlichen Gewalt verfagt ifiW). -,- wovon es dann eine weitere

118) n07. 71.006. 7. i.. 3 u. 4, c. 6. 61. Vgl. o. Löhr. im Archive

für civiliftifche Praxis Bd. 10. S, 167-170. Aus dem Iufiinianifmen Rechte

gehört hierher noch l.. 11. (I. 6. 59. 1.. 6.“Z. 1. t), 6. 61.

-.. 149) G10', 118. cup. 2. Vgl. v. Löhr a. a. O. Bd. 10. S. 170-175.

Marezoll a. a. O. Bd. 13. S. 205-209.

150) Aus der älteren Literatur gehört hierher: Lauterbach, (ie peeiiiio

niIeeii11c101ri-egu1ni-1. 7111.,- 1661. iieusinger, 00min. (19 ini-s peculij asien

ticji extruorciinni-ii. [sen-lei 1751. 6, 1-1. nine-jagen , 618p. (1.3 1101718, qua.: 1111e

1-18 in polaztnte c0o3i1tut18 enten niililiiiin its näqiiiriintur, ut [unter ußiinifrueiuln

non naht-nt et edi-um näiiiinißtrniidiiein. 111g. '1'ceii1i*. 1786. Neuerdings*Mare

zoll. Revifion der Lehre von den Adventicien. a. a. O. Bd. 8. S. 409-417.

v. V uch t) o l g. die einzelnen Fälle der ercraordinären Adventicien. ebendafelbfi

Bd. 14. S. 281-333, _
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Folge ift. daß das Hauskind an folchen Sachen Proprietät und Nuß- '

nießung ungetheilt erwirbt. was die neueren Rechtslehrer peeulium aci

renticium irregtilare oder exli-aot-tiinurjum zu nennen pflegen. Alle Fälle.

tvelehe mit Sicherheit in diefe Kategorie gehören. find das Product des jung

fien römifchen Rechtes; fie fchreiben fich feimmtlicl) her aus der Gefeg

gebung Iufiiniaws. Im einzelnen find es aber folgende, 1) Wenn

einem Hauskinde von Jemand. der es nicht in der Gewalt hat. ein

Erwerb angeboten wird. und der Vater fich weigert. diefen Erwerb zu

vollziehen. fo kann der Hausfohn auch gegen des Vaters Willen den

felben vornehmen. und dann hat der Vater an dem Erworbenen gar

kein Recht. nicht einmal den Nießbraurh 152). Das Klagerechc aus dem

Erwerbe fteht dann lediglich dem Söhne und gegen ihn zu; gegen den

Vater wird gar keine Klage zugrlaffen. nicht einmal. infoweit ein peen

ljum p1-0fectieiuu1 des Hausiindes vorhanden ift. Beifpielsweife wer

den genannt Zuwendungen aus einer Erbeinfelzung. Legat. Singular

und univerfalfideicommiß. Säzenkung; felbft ein Contract kann der

Grund eines folchen Erwerbes fein. Ift der Sohn volljährig. fo

kann er die Verwaltung des Adventiriums ausfchließlici) übernehmen;

nur wenn fein Auftreten vor Gericht den Confens des Vaters nöthig

macht. foll letzterer per allieitirn jutljciz gezwungen werden. den geriähc

lichen Handlungen feines Sohnes beizutreten. Im minderjährigen

Alter des Hausfohnes foll indeß die Verwaltung folther Sachen bei dem

.fyausvater verbleiben; doch kann er fie weigern. und dann der Sohn

den Ortsrichter um Beftellung eines eigenen Curators angeheniöi).

2) Wenn Jemand einem Fyauskinde. tvas nicht in feiner Gewalt fieht.

etwas fcheukt oder hinterläßt und der Zuwendung die Bedingung hin

zufitgt. daß der Vater des Kindes an dem Gefchenkten oder Hinter

laffenen weder den Nießbraucl) in Anfpruch nehmen. noch fonft damit

irgend etwas zu thun haben folie 154). Ritckfiwtlicl) der Verwaltung fol

eher Guter wird zugleich beftimmt. daß fie von volljähriggn Hauskin

dern unter den Lebenden felbftftändig verwaltet werden können; im Falle

der Minderjährigkeit kommt die Verwaltung zunächfi an den. welcher

von dem Schenker oder Erblaffer dazu defignirt worden ift. was unter

Umfiänden auch die Mutter und Großmutter fein kann. ohne daß dabei

auf deren weitere Verheurathung gefehen wird und ohne daß fie zurlleber

nahme der Verwaltung uberhirupt gezwungen werden können. In Er

mangelung foleher Perfonelt erhalt *aber nicht der Vater die Verwaltung.

fondern es hat dann vielmehr der Hausfdhu fich deßhalb einen tuchcigen

Curator von der Ottsobrigteit zu erbitten. 3) Wenn ein Vater eines

von feinen Kindern zugleich mit des letzteren vollbirrtigen Giefchiviftern

oder Kindern von folchen in der Inteftaterbfolge beerbt. fo verliert er

Q 152) t.. 8, pl'. c, 6, 61.
153) i.. 8. z. 1. c). ima.

134) Ude. 117. cap, 1.

ru. x 56
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nach Vorfchrift des _Gefeßes den Anfpruch auf den Nießbrauch der Erb

portion) welche feinem Hauskinde zufällt) weil ihm anftatt des Nieß

drauches ein unmittelbarer Anthei( an der Erbfchafteingeräumtwird155).

4) Einen weiteren Fall diefer Art entnimmt man aus folgender Vor

fchrift der Nov. 134 Cap. 11. Wenn zwei Eheleute ohne gefeßliche

Scheidungsgründe fich von einander durch Uebereinkunft fcheiden) fo

follen beide lebenslänglicl) ins Klofter gefteckt werden) ihr Vermögen

aber an deren Defcendenten nach der gefeßlimen Erbfolge fallen) einerlei)

ob fie aus einer früheren oder aus der fo eben getrennten Ehe ftammen)

und diefe Erben follen dann gehalten fein) von dem) was ererbtwor

den) ein Dritttheil an das Klofter abzugeben) an den zwei Dritttheilen

aber) die fie definitiv behalten) foll ihr Vater keinen Nießbrauci) bean

fpruehen) auch wenn er fie in der Gewalt hat. Diefe Vorfchrift haben

Einige“ fo verftanden) daß _das gefammte Vermögen dann aarentiojum

exlruorcliuurjum werde; richtig aufgefaßt kann dieß indeß nur von den

Dritttheilen gelten) welche von der Mutter Seite auf die Kinder fallen)

weil) was von des Vaters Seite her anfällt) ex re pulkjs ift) alfo fchon nach

den allgemeinen Begriffen nach nichtAdventicienqualitäthaben kanniös).

Ießt) wo jene Vermögensftrafe der übereinkunftsweife abgefchloffenen

Scheidung mit dem ganzen Inftitute des (lirortium bonn grntin abge

kommen ift) hat der vorliegende Fall keinen weiteren Anfpruch auf Be

rückfichtigung in der Praxis; felbft im Oriente ift die Strafe niäyt

lange im Gebraucht gewefen) da fchon 10 Iahre fpäter Iuftin ]].

folche Scheidungen wieder frei gegeben hat. 5) Wenn einem Haus

kinde eine Suche zugewendet wird) welche unmittelbar nach der Erwer

bung nach dem Zwecke) welchen der Geber damit verknüpft hat) aus dem

Vermögen des Kindes heraustreten foll) fo wird die Sache nach der

richtigeren Anficht me. extrnorciinarium, weil ein nußbares Recht daran

nicht weiter übrig bleibt) alfo auch kein Object des väterlichen Nieß

brauchts vorhanden ift. Eine Anwendung davon kommt vor bei der

Schenkung eines Sclaven an einen Hausfohn mit der Auflage) daß er

ihn fofort nach dem Erwerbe freilaffen foll157). Analog ift der Fall)

daß dem Hauskinde Geld gefchenkt wird mit der Zweckbeftimmung) daß

es fofort zur Bezahlung der Schulden verwendet werde) welche das

Hauskind gemacht hat. - Außer diefen erweisliclyen Fällen der irregu

lären Adventicien haben die älteren Bearbeiter der Lehre noch andere

dergleichen angenommen) die fich aber als folche nicht aus den Quellen

nachweifen laffen) und hier um fo eher abgewiefen werden müffen) weil

bei einem fo ausnahmsweife eintretenden Inftitute ftrenge Beweis

führung verlangt werden kann. In diefer Rückfimt find hauptfämlici)

135) no', 118. cal). 2. Die Ausdehnung auf Kinder von Gefchwifiern

ergibt Ko'. 127. cap. 1. .

156) Diefe fehr gute Bemerkung macht Mar ezoll a. a. O.Bd, 8) S.

1r7) 1.. 8. g. 6. c. uno.
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folgende Ausdehnungen des Infiitutes zu mißbilligen: die Erftreckung

des Begriffes a) auf Univerfalfideicommiffe. welche der Vater feinem

Sohne nach beendeter väterliwer Gewalt teftituiren foll. wenn erfterer

dabei gewiffenlos verfährt. und deßhalb fie fofort reftituiren muß.

Die Pandektenftelle. worauf man fich beruft158). vergleicht zur Erklä

rung der Entfcheidung die Stellung des Hausfohnes zum cafirenfifchen

Sondergute. und da der Adventicienbegriff überall neuer ift. als die Stelle.

kann man ficher nur auf dem Wege eines hiftorifcljen nyeteron prote

ron zu jener hier verworfenen Erklärung gelangen. 11) Auf die Adven

ticien. an denen der Vater wegen fchlechter Verwaltung die Admini

ftration ganz und gar verlieren foll. Allein das letzte ift unerweislich;

die dafür angeführten Pandektenfiellen fagen kein Wort vom Verlnft

der Adminiftcation aus dem angeführten Grunde. namentlich nicht

die zuleht angeführte. auf welche man fich vorzüglich bezogen hat159).

Ebenfowenig fpricht davon l.. 13. Z. 2. 6. rio eententinm pne

813 (9. 51.). worin Eonftantin lediglich verordnet. daß. wenn der

zum Verluft der Eivität Verurtheilte vollftändig reftituirt wird. auch

die väterliche Gewalt wieder hergeftellt wird. weßhalb die in der Zwi

fchenzeit für deffen Kinder angeordnete Tutel oder Euration wieder auf

hören folle. jedoch nur dann. wenn man dem Vater mit Sicherheit die

Verwaltung übertragen könne160). Entfchieden verftößt die hier ver

worfene Auficht gegen die Analogie des Nießbraumes. in ivelchem der

Nießbraucher nie wegen fchlechter Verwaltung feine Servitut verliert;

ferner auch gegen die Vorfchcift von l.. 6. Z. 2. (f). 6. 61., daß die

Haus-kinder vom Vater keine Rechnungsablegung verlangen können

und die Adminiftration des Vaters mit Ausnahme des Verpfändungs

und Veräußerungsreciztes an den Adventicien unbefchtänkt ift. o) Auf

Erbfchaften. welche dem Sohne eines Rafenden zu Theil werden.

Allein die Stelle. welche man zum Beweife des Gefagten anführt.

ift aus der claffifchen Zeit. wo Adventicien noch nicht eriftirten.

und fagt nur. daß im angezogenen Falle nach einer Verordnung des

Antoninus Pius der Hausfohn auch ohne Eoncurrenz des Vaters

die Erbfchaft fo antreten könne. wie wenn er der väterliclyen Gewalt

nicht unterworfen wärelöj). und das nun ift offenbar als ein fpe

cielles dem Hansfohne geftattetes Privilegium zu behandeln. womit

der Kaifer den Mangel des väterlichen Eonfenfes fupplirt. welcher fonft

bei der Erwerbung von Erbfchaften nöthig ift. c1) Auf das Heurathsguc.

138) l.. so. 11. an 86. Frei). (36. 1.) Vgl. v. Buchholg a. a. O.

V7114. S.311.
139) Dieß bemerkt fchon v. Lbhr. im Archive für civilifiifme Praxis

Bd, 7. S. 208. ' *

160) Dieß bemerkt derfelbe im Archive Bd. 10. S. 179 flg.

161) 1.. 62. pr. 1). (10 nciqnir. n01 ont. 1101-011. (29. 2.) Vgl. dazu Buch

ho [h a. a. O. Bd. 14. S. 316 flg. .

56*“
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-* was der Vater vetmöge gefehlimer Vorfchrift feiner Haustochter mitgibt.

Allein hier *liegt einestheils der Adventicienbegriff Überall nicht vor.

weil die Mitgift aus dem Vermögen des Vaters herruhrtz ande

' rentheils haben die Stellen der claffifcloen Iuriften. welche diefe Mitgift

dis zur Ruckerftattung von Seiten des Mannes als ein Proprium der

* Hanstochter bezeichnen. lediglich die Bedeutung. daß die Tochter deß

- halb nach aufgelöfter Ehe ein Klagereclot hat 162). e) Auf die bisher

regulären Adventicien. an welchen der Vater zu Gunften feines Kindes

den Nießbrauch ausdrücklich oder ftillfchweigenb aufgegeben hatW).

Indeffen haben bereits Andere darauf aufmerkfam gemamt. daß ein

' folcher Verzimt nicht unter den angegebenen Begriff der Advenricien

fällt. weil der Nießbrauch ex re partie herfiammt. und daß es richtiger

fei. hier den Geficletspunkt derSchentung zwifchen Vater und Sohn her

vortreten zu laffen. welche fiir die Dauer der oäterliäzen Gewalt unwirk

fam fei und er| bei nicht erfolgtem Widerrufe mit dem Tode des Vaters

convalescirt. fo. daß lediglich die Erben des Vaters die vom Hausrinde

gezogenen Nutzungen und Früchte rückwärts-nicht beanfprucljen dur

fen 16*). 1') Auf das Univerfalfideicommiß. was der Hansvaterals

Fiduciarerbe feinem Hausfohne refiituiren foll. falls er die Erdfmaft

fur infolvent ausgibt und deßhalb den/Antritt derfelben weigert. Allein

die Pandertenfielle. worauf man fich zum Beweife diefer Ausdehnung

beruft165).fagt nur. daß der Hausfohn dann den Vater zum Erwerbe und

zur Reftitution der Erbfchaft zwingen könne. und läßt die Nießbrauchs

frage völlig unerörtert. Zudem wurde es nur ein 11781km!! proterou

fein. aus einer Pandeitenftelle ein irreguläres Adventicium annehmen

zu wollen. g) Auf das Pathengeld (peeunja luslrjcu), d.'h. ein Ge

fchenk. welches nach Sitte .und Herkommen unmittelbar vor. bei oder

nach-der Taufe von den Parhen des Täuflings an deffen Eltern

übergeben wird. was indeß Andere wieder bald zum Vermögen

der Eltern. bald zum praieotieium oder mjljture peouiiulu des Haus

' kindes gerechnet wiffen wollen. Nach der Gefchiclyte des Inftitutes

durfte es indeß regelmäßig als für die Eltern befiimmt zu betrachten

fein. außer wo es allgemeine Sitte geworden ift. daß es den Kindern

gehörtWö). was außerdem auch durch die befondere Willenserklärung

der Pathen bewirkt werden kann. Nur in den zuleht genannten Fallen

werden-fie ucireuiicjum, und zwar regelmäßig online-rium; als extra

oriijnurjuln können fie nur dann in Betracht kommen. wenn der Geber

bei der Hingabe beftimmr hat. daß der Vater gar keine Rechte daran

162) i.. 3. Z. 5. l). rie mjnaribur xxr. (4. 4.) Vgl. dazu Vuchholß

a. a. O. Bd. 14. S. 326.

163) So noch Lauterbach. Hofacker u. f, w.

164) Vgl. Thibau t. Verfuche Th. ll. Nr. 12. 2. Ausg.. S, 229 fig.

16s) l.. 16. 3. 11.1). ni] 8c. reer. (36. 1.)

166) Vgl. hier Marezoll a. a. O. Bd. 8. S. 277-281,



Perulien. . 885

haben foll) oder wenn der Vater das Gefchenk nicht annimmt) und der 4

Hausfohn) nachdem er in .der väterliclyen Gewalt mündig geworden) *

gegen diefe Nichtannahme Wiedereinfeßung in den vorigen Stand

fucht1ö7). - Was die Recwsverhältniffe anlangt) welche an den irre

gulären Peeulien entftehen) fo laffen fie fich unter den allgemeinen

Gefichtspunkt zufammenfajfen) daß fie zwar dem Hauskinde als folchem)

.doch in feiner Eigenfchafo als-Hauskind gehören) ohne daß indeß

rückfimtlicl) derfelben zwifchen ihm und feinem Vater irgendwelche Ge

meinfclmft-der Erwerbung und der Eigenthumsverhältnifie fiattfindet)

welche aus der väterlichen Gewalt zu erklären wäre. Daneben befleht

indeß die väterliclye Gewalt immerhin fort) d. h. das Hauskind wird

dabei noch immer im ganzen als folches behandelt) und nicht)

wie bei den Militärpeculien) dem palerfamilias gleichgeftelltz allein die.).

fonfi in derßväterlimen Gewalt liegenden Befchränkungen des Haus- -

kindes fall dabei gänzlich hinweg) infofern fie aufReGte des Vaters an

den Sa n hinauslaufen, Daher hat der Vater weder Eigenthum noch

Nießb auch) noch irgend eine andere Vermögensbefugniß an diefen.:

Sachen) und wenn er ihn bxi feinem Tode beerben kann) fo liegt dieß_ ,

nicht in der väterlichen Gewalt) fondern vielmehr in feiner Eigenfchafc

als Afcendent. Die Verwaltung des Adventiciums liegt bei der Voll

jährigkeit immer in deffen Händen; im Falle feiner Minderjährigkeit

gehört fie dem Vater nur in dem Falle rob 1)) während in allen ande

ren entweder die Perfonen eintreten) welche der Schenker_ oder Zuwender -

des Vermögensvortheiles zudiefem Zwecke ausdrücklich beftellt hat oder

aber ein eigens zu befiellender Curator von dem Hauskinde erbeten

werden foll, Klageremte fiehen activ und paffiv nicht gegen den Vater)

fondern lediglich gegen denHausfohn zu; allein) weildiefer keine persona

Zlönäj in jucijcin hat) wird der Vater oltieio jonjcjz gezwungen) zu der

gleichen Prozeffen feinen Eonfens zu ertheilen. Indeffen darf der

Sohn nicht uber die Adventicien teftiren) weil ihm dieß regelmäßig

unterfagt ift198)z bei feinem Tode wird) wie bei den ubrigen Adven

ticien) das Vermögen nicht ini-a peculii an den Vater feillen) fondern

eine Intefiatfucceffion nach Analogie von Nov. 118 eröffnet) bei wel

cher der yarenr fich allerdings unter Umfiänden betheiligen kann, 1

Eine ganz andere Bedeutung hat das Wort-,pecnljum in der_

Zufammenfeßung peoulium olerjcnie, wovon in der Decretalenfammlung

Gregor's 1x. lll. 25. gehandelt wird. Man verfteht darunter den Inbe

griff Alles deffen) was ein Geiftlimer von den Einkünften erfpart hat)

die er durch die Kirche oder in Ruckficiyt derfelben gehabt hat. Von

diefer Maffe galt nämlich im älteren Kirchenrechte die Regel) daß) was

167) Vgl. v. Vuehholh a. a. O. Bd, 14) S. 294 flg.

168) Ueber diefen Punkt ift fehr gründlich Marezoll g. a. O, Bd. 8)

S. 433 flg.
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durch die .Kirche erworben worden ifl) bei dem Tode des Geifilichen

derfelben wieder zufällt. Die erften Spuren diefes Rechtes finden

fich bereits in der Iuftinianifmen Gefehgebung vor) welche den Bi

fchöfen durchaus unterfagt) über Sachen) die fie nach Erlangung

der bifchöflichen Würde in Befiß erhalten oder erworben haben) gleich- 3- l

viel ob durch Schenkungen oder Teftamente) ein Teftament zu errichten?

oder fie bei Lebzeiten zu verfchenken oder fonft zu veräußern - aus-

genommen) wenn fie diefelben bereits früherhin erworben oder aber

nach der Erlangung der Würde von ihren näajften Verwandten erhal

ten haben. Niemand foll fich an diefem Nachlaffe irgend einanmaßen) fondern Alles fofort der Kirche zufallen 169). Indefien bleibt'

es auch hier noch 'den Bifchöfen anheimgeftellt) aus diefen Erfparnifieli

wenigftens die Armen in der Diöcefe zu unterftüßen oder fonft fromme

Stiftungen zu errichten. Den übrigen Geifilicljen blieb damals das Recht)

über ihren Erwerb aus dem geiftlimen Stande zu tefiiren) vorbehalten) weil

diefer Erwerb unter umfiänden fogar zum peeuliurn 03811-81188 gerechnet

ward 170). In dem Gratianifcljen Decrete171) finden wir theils aus“

echten) theils aus unechten Quellen den Grundfaß befiätigt) und in*

den Decretalen Gregor's wird er auf alle Geiftlime ohne unterfchied

ausgedehnt112). Zugleich wird mehrfach verfügt) daß d_ie Gcifklimen

über diefe Erfparniffe nicht von Todeswegen verfügen) und daß fie

weder durch Tefiament) noch auf dem Wege der Intefiatfucceffion der

Kirche entzogen- werden dürfen 173)) in welcher Richtung hauptfämlicl)

das Liiteranenfifcbe Eoncil von 1179 fich ausgefprochcn hat. Hier

durch ward bei Beerbung der Beneficiaten eine Erbfondernng nöthig

zlvifcijen dem p00lllil1n1 eloricnle und dem anderswoher als durch die

Kirche erworbenen Gute. Das Wefen jenes Peculiums fehte man in

den Erwerb durch die Kirche (ocquiraro per e00le8iam)174) oder bei Ge

legenheit derfelbeminfofern diefelbe überhaupt bei derZuwendung berück

fichtigt ward 175). Für diefen Erwerb fprach nach erlangter Ordination

überhaupt die juriftiiche Präfumtionz daher) wer außerdem den Nach

laß eines' Geiftlictjen in Anfpruch nahm) nachzuweifen hatte) daß der

Verftorbene entweder das Gut bereits vorher gehabt oder nachher

theils durch Erbfchaft) Legat) Schenkung von' feinen nächften Verwand

ten und* Freunden erhalten oder aber fonfi durch eigene Thätigkeit fich

erworben hatte 1W). Indeffen ward diefe Strenge der Gefehgebung

169) [4. 42. 8. 2. i). clc eyisa. st alericjs. (1. 3.) U0'.)131, cap. 13.

170) U07; 123. cap. 19,

171) (Da. 1. 3, 4. (Laus. 12. qu. 3. _

172) (Zap. 1-6, 7L. (le peculjo clerjcorum. (3. 25.)

173) Top36. il. ibiä. (Zap. 1. 7--9. 12, 21. tio testamrotj.. (3. 26.)

174) Cap. 7. 8. 12. lc. 3. 26.

176) (Zap. 9. -x. 3. 26.

176) klo'. 131. cap. 13. Cap. 1 u. 9. x. jbiä.
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theils dadurch gemildert) einestheils die MBC-one und die

Vögte das Spolienrecht am Nathlaffe der verfiorbenen Geifilimen an*

maßten) was' freilich Urban ll. bei Strafe des Bannes unterfagt hat;

theils dadurch) daß man den Geifilimen am Peculium wenigfienZ

Disvofitionen unter Lebenden erlaubte177)z theils durch das Aufkom

men der Gewohnheit) daf; Vermächtniffe aus dem Perulium zu Gun?

ften der Armen) fcommer Stiftungen und folcher Perfonen) die fich'

befonders um den Verfiorbenen verdient gemacht hatten) aufrecht erhal;

ten wurden) wozu Alexander lll. ausdrücklich ' e Zuftimrnung er

theilte178). Hiernackfentwickelte fich eine en Me Praxis)mente derI Geifilimen zu Gunften dürftiger Verwqddten auch ritckficizt

lich jenes Sondergutes fiir giltig zu betrachten) und wenn felb|

neuerdings von der Theorie Zweifel dagegen erhoben worden find) fg

iftMfie* damit nicht durchgedrungen. -- Bei der Intefiaterbfolge in

die Gitter der Geifilimen ift auch nichts Erhebliches von der ur

fprltnglimen Strenge fiehenzgeblieben. In der entfchejxdzndzn) Stelle

der Decretalen179) wird immer noch der alte Grundfaßhervorgehoben)

daß das Sondergut der Kircheangehört. Daneben bildete fich

indeß in manchen Ländern das particulare Gew- nhxfitsreclyt aus) daß

der ganze Nachlaß der Geiftlichen in vier Theie* *heilt ward) von

denen der eine dem Bifclyof) der andere der Orts irche) decßd itte

den Armen in dem Pfarrfprengel), der vierte den dürfti 'Verwandten

des Pfcirndners zufallen follte180). Die Folgezeit g ,“ noch weiter

und wandte die Regeln) welche von der Teftamentser (haft gelten)

ohne iveiteres auch auf die Intefiaterbfolge an) womit es dann weiter

hin zufammenhängt) daß das Sondergut von dem iibrigen Nach

laffe des Geifilichen nicht getrennt ward) und daß auf diefes Ganze die

Regeln der Iufiinianifmen Erbfolge angewendet wurden. Sonach i|

die Lehre vom peculium olerioale heutzutage Antiquität geworden.

Heimbach.

Perfou (pet-Zone) 1) bezeichnet theils nur fo viel als 1101110, theils

aber im technifchen _Sinne entweder ein rechtsfähiges Subject oder die

Rechtsfähigkeit iiberhaupt) diefe wieder entweder im allgemeinen oder

in Riickfimt auf beftimmte Rechtsverhältniffe. Außer den Menfmen

gibt es noch andere) durch die Fiction hierzu erhobene Rechtsfubjecte.

Daher der Unterfchied zwifchen phyfifmen und jurifiifmen Perfonen. ,

Der' Begriff einer phyfifchen Perfon felzt zunächft voraus)

177) Cap. 1. x. ile eure. nb inte-l. (3. 27,) j z. Me. z.; .

178)cop.12.x. 3.26. ,. ,
179)(Lal>, 1. Li. _(16 sucaeää. 0]) jnteZt. ;_ b",

180)c3p.2.x.jvjc1, x_ ,z (y x 5m - .
1) Vgl, in diefem Werke die Art. Alimentation) Alter) Geburt)

Gefchlecht) Adoption) Ehre) Adel) Geifilime) Beamte)

Bauern) Gemeinden) Corporation) Fiscus.

Ko:
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daß die Bedingungen für die Eriftenz als Menfci) vorhanden find. Wir

begegnen hier dem Unterfchiede nau) der äußeren Bildung einer geblore

nen Leibesfrucht in Mißgeburten und mit menfchlicher Geftalt verfehene

Wefen. Es ift jedoch nicht jede Mißbildung des Körpers bereits geeig

net) eine Geburt von der letzteren Elaffe _auszufä)ließen) dafern die

Mißbildung nicht von der Art ift) daß fie eine Abweichung von der

Form des menfchlichen Körpers in einem wefenrlimen Theile derfelben

enthält3). Man hat fchon frühzeitig den Sat) aufgeftellt) daß die

Tödtung eines monslrj rechtlich firaflos-fei-i). - Jfi die menfchliche

Form der geborenen Leibesfrucht außer Zweifel1)) fo ift es fodann) urn

derfelben die Rechte einer Perfon zutheilen zu können) erforderlich) daß

felbige und zwar außerhalb des Mutterleibes gelebt habe. Ueber den

Beweis des Lebens nach der Geburt ift bereits in diefem Werke Bd. l7)

S. 465 das Nöthige gefagt3). Eine befirittene Frage i| es) ob das

Kind auch lebensfähig fein müffe) um als Menfch anerkannt zu wer

den 3).

Man hat hier die bekannten) auf die Autorität des Hippocrates

gefiühten ter-mini natiejtatic als leitende Normen betrachtet und insbe

fondre die Worte perfectue pnrtua in l1. 12. ]). (ie einen 'inmi

nnoa mit gleichbedeutend für l) nrtus 'italia erachtet. Nicht minder

wird zugleich aber aus diefer und anderen Stellen7) gefolgert) daß

diefe Lebensfähigkeit des Kindes ein abfolutcs Erforderniß der Perfön

lichkeit fei. In Folge der Erklärung der Aerzte jedoch) daß jede vor

Ablauf des fiebenten Monates nach der Empfängniß geborene Leibes

frucljt) obfchon fie viellei>)t lebend zur Welt gekommen und felbfi einige

Tage forcgelebt) nicht fähig fei) das Leben fortzufeßen und daher für

lebensunfähig zu erklären) entftanden gegen die gedachten Grenzen

 

2) In der Regel wird diefes nach dem Kopfe beurtheilt) arg. l.. 44. pl'. o.

äe rellgis. (11. 7.) Vgl. jedoch Fritz) Erläuter. zu Wening-Jngenheinrs

Lehrb. Heft l) S. 134.

3) Vgl. Wächter) Lchrb, des Strafrecht-ts Z, 162) Nele 24 (Bd. ll) S.

120). - Ueber das romifch-realrlirhe) angeblich von Romulus herriihrende Be

fugniß der Väter) monfiröfr Kinder zu tödten) vgl. Schilling) Lehrte. des

röm. Privatrechtes Bd. l) Z. 25) Zuf. 1) S, 90. -

4) Doch follten auch monfiröfe Geburten die Eltern gegen die Strafe der

Kinderlofigkeit fchülzeti. S ch illin g a. a. O. Note 6. d1 ii |1 l c2 n l. ru c b ,

?ein kann. Z. 177. not. 12. Vgl, noch v. Savignv) Syfirm Bd. 1]) 8,61)

* 7- D . .

5) Zu vgl. ift noch über die angeblich fiattgefundene Meinungsverfwieden

heit der Sabinianer und Proculianer Hugo's Rechtsgefch. S. 837) Note 8

der 11. Aufl.

6) Ob die Geburt felbft eine kiinfilicl) bewirkte oder naturgemäß erfolgte ge

' wefen) ift jurifiifci) gleichgiltig (l.. 12. pr. 0. (le [ji-eris) und es hatte ein Gefeß der

alten Könige angeordnet) daß) wenn eine fchwangere Frau geftorben) .er Leich

nam geöffnet werden folle) um wo möglich das Kind noch zu retten (1.. 2. ae

martina joker.).

7) l.. 3. Z. 12. l). (ic: suis er [rg. -a a. 2. 3. C06. äe pooturn. dere-ä.
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manche Bedenken; man war geneigtj die fraglichen Ausfpricckye der

rbmifchen Iurifien und Gefehe auf die betreffenden einzelnen Falle zu

befchränkenj und verfuchtej verfchiedene Mittelwege einzufchlagen, um

mit jener medicinifchen Behauptung nicht in fchroffen Gegenfalz zu tre

tenx indem man jedoch fortdauernd dieLebensfähig-keit als Be:

dingung der Pen-zulegen: anfah. M* ei"

Allein man hat wohl hier häufig 8) die Frage: wer ift als Vater

eines Kindes anzufehen? mit der Frage: ob eine Geburt als MeniGÜ

zu betrachten und die Rechte eines folchen erworben? verwechfelt, Bei

den vorhandenen Zweifeln iiber die Zeit, welche die Frucht im Mutter

leibe verbleiben mußj um völlig ausgetragen zu feinj mußten naturlich

auch 'dariiber Zweifel entftehenF wie nunmehr zu beftiinmen fei/ ob ein

Kind aus einem gewiffen Beifchlafe erzeugt worden fein könne. Nut

mit feinem Leben außerhalb des Mutterleibes konnte übrigens das Kind

oder die Mutter für legteres die hier fraglichen Rechte erwerben 9). Die:

fes fiihrte naturlich auf die Fiage zurück: Wann ift ein Kind fo weit

ausgetragenj daß es- bei der Geburtj außer dem Mutter-leide zu leben

im Stande ift? Man nahm 'die der Mutter giinftigfie Anficijtj den kür

zeften Termin an und fiellte 'den Sah auf. daß ein KindF welches zu

Anfang des fiebenten Mdnates von dem BeifGlafe an gerechnet geboren*>

wordenF lebensfahig und alfo aus jenem Beifchlafe erzeugt fein könne.

Daraus folgt aber nichtj daß diefe Lebensfähigkeit als Bedingung der

Perfö nlichkeit des Kindes anzufehen. Es ift jener Salz nur zum

Schuhe der Rechte der Kinder gegen die Verfuchn die Paternität wegen

Unreife des Kindes abzulehnenlu)j und zur Befeitigung dießfallfiger

medicinifcher Erörterungen in jedem einzelnen Falle eingefiihrtii). Jft

daher fchon nicht zu glauben- daß ein, vor dem 181. Tage geborenes

8) Vgl. insbef. Glückl Erl. der Pandekten Bd. llj S. 87 (Anfl. ll); Bd.

xxrnl, S. 116 fig.j 129 flg.

9) Das Kind muß nach der Trennung vom Mutterleibe gelebt haben.

Stirbt es wahrend der Grburtl ehe es noch außer der Mutter völlig eriftirtej fo

hat es keine Rerhtsfähigkeit erlangt. Vgl. v. S a vign y a. a, O, Z. 61 (Bd. llj

S. 8). '

10) Wenn man fagt: ein am 181. Tage nach feiner Erzeugung zur Welt

gekommenes Kind fei nicht ledensfähig, fo wird man fehr oft fragen können

woher hat man denn den Tag der Erzeug u n g rrfalirenj wenn die (Eoncnm

benten längere Zeit hindurch mit einander gefchlemtlimen Umgang gepflogen.

v. Savign 1) hat bereits darauf aufmerkfam gemacht, daßl wenn man die

Aerzte fragen ivollel ob das Kind reif fei oder niehtj die tern-ini nuliriiuijö ganz

miißig feien und kein Weißt fagen würde: diefes Kind 1| nicht 182l fondern nu

181 Tage im Murtcrleibe gewefen. *N1 .

11) Die auf die Nativitätstermine gegründete Vermuthung gegen den Con

cumbenten kann daher durch die körperliche Vcfchafienheit des Kindes nicht wi

derlegt werden. Seuffertj rechtswiff. Abhandl, Nr, i7- S. 111 flg. Gö

frhen, Vorlefungen über das gemeine Civilrecht S. 146. Insbefondre hat

die k. fächfifche Sprurhpraris - welche übrigens jene Termine auch bei unehee

lichen Geburten anwendet - diefen Satz zeither feftgehalten. -

  



890 Perfon.

Kind lebendig zur Welt komme. fo würde doch. wenn wirklich ein

folcher Fall einmal.eintrete. die Eriftenz des Kindes als eines Men

fchen' anzuerkennen fein. und zwar auch dann. wenn. wie es wohl

der Fall fein wiirde. das Kind unfähig fein follte. das (begonnene)

Leben förtzufeßen. -- Würde man denn ein Kind. welches völlig

ausgetragen und lebendig zur Welt gekommen. aber wegen

organifcher Fehler fofort nach der Geburt gefiorben. wegen

der fonach ermangelnden Lebensfähigteit fiir einen aborlue (im recht

lichen Sinne des Wortes) halten.„ihm alfo die Eriftenz als Menfch

abfpreclocn? - .

Ein ausreichender Grund zur Annahme der Bedingung der Vi

talität ift ebenfowenig im Eivilrechte 12) vorhanden. als zum'That

beftande des Kindesmordes 13) Lebensfähigteit des Kindes verlangt wer

den kann. - *

f Ein noch nicht geborenes. aber fchon erzeugtes Kind - realer,

pnkfus, oder dafern es erft nach dem Tode oder der Teftamentserrimtung_

feines' Adfcendenten geboren wird. noelliumue - wird ebenfalls. wo es

auf feinen Vortheil ankommt. bereits als künftiger Menfch betrachtet

(uanaitukus pro inn] nella hubetuk, 81 (i6 6in8 common() ägitur). Ein

Beifpiel von der Beriickfimtigung eines folchen Embryo ift es. daß bei

der Theilung der väterlimen Erbfchaft auf ihn drei Theile gerechnet

wurden. weil man annimmt. daß die Mutter drei Kinder zur Welt

bringen könneU). Es bleibt jedoch die Effertuirung der ihm bewahr

ten Rechte bis zum Augenblicke feiner Geburt ausgefeht 13). - Auch

zeigt fich der Schuß des Staates für die Lebenserhaltung des noch nicht

geborenen Kindes in verfchiedenen polizeilichen und criminalreciytlimen

q__.

12) Vgl. insbef. v. V angerow. Pandekten Vd,l. F. 31. Anm. (S. 33).

wofelbft auch gezeigt ifi. daß aus cause. 2. 3. (L011. rie pastum. herren. ebenfalls

kein ausreichendes Argument fiir die gewöhnliche Anficht abgeleitet werden

könne. und auf l.. 12. 8. 1. i). (ie liber. el parfum. bei-en. *q wo es

darauf gefeht ift. ob das. wenn fchon non integrale) animal, cum spiritn eiii

tum sit - Bezug genommen wird. Vgl. noch Dei h n e. in Elder? Themis

Vb. ll. Nr. ill'. - Schilling a. a. O. verlangt. daß die Geburtlebendig

geboren und keine allzu (i) frühzeitige unreife fei. Das letztere Requrfit fuhrt

febließliti) wieder zur Lebensfcihigkeit. - Ausführlich. ift diefe Controverfe noch

von v. Sao ignv . Shfiem u. f. w. Bd. ll. Beilage Nr. ill. S. 385 flg. behan

delt worden, o e

13) Die Worte der Carolina: lebendig glidmäffig kindletn. und kind. das

leben und glidmaß empfangen (Art. 131). beweifen nichts .Dagegen VgbH e n ke.

Lehrb. I. 165. Martin 8. 122. _ '

14) Schilling a. a. O, Die Erbfolge felbft hängt aber vom wirklichen

Erfolge ab. - Die _römifchen Iuriften fahen übrigens nach der-Lehre der Stoiker

den Embryo als einen Theil der Yiutter. pat-e ein-return inner-e an und leiteten

Zaren-s .- B. dieStraflofigkeit der Fruchtabtreibung durch die Mutter ab. .

läfzjßbec die cui-a eentriz f. den Art. banal-nm posseßslo tn diefe-m

' (2.97 fig. Auch heutzutage ift die Anlegung derfelben theils
ZJLYYTIZIKYLÄ Jntzxeffen des etwaigen ydsibumur. theils zur Verhütung
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Vorfchriften (hierher gehören auch die Vorfchriften über Kinderabtrei

bung).

Wenn übrigens bei Zwillingen u. f. w. es darauf ankommt. wer

zuerft geboren worden. und darüber es an einem ficheren Beweife fehlt.

muß das Loos entfcheiden16),

Der Tod eines Menfchen ift ebenfo wie das Leben. die Eriftenz

deffelben. als befondere Thatfache zu beweifen. wird jedoch unterge

wiffen Vorausfehtingen. auch ohne förmlichen Beweis deffelben. gefeh

licher Voefchrift zufolge angenommen. Wenn ein Abwe fender feit

einer beftimmten Reihe von Jahren über fein Leben und feinen Aufent

halt keine Kunde an den Ort. wofelbfi ihm gehöriges Vermögen fich

befindet. gegeben oder fonft von ihm zu erlangen gewefen. oder er. bei

gleicher Unkenntniß über fein Leben und feinen Aufenthalt. dafern er

noch am Leben wäre. ein beftimmtes Altersjahr erfüllt haben würde. fo

tritt - gefehliwer Vorfchrift nach »- die Vermuthung. daß er geftor

ben. ein. und es kann durch den Richter der Abwefende. fowie diejeni

gen. welche als Erben deffelben auf fein hinterlaffenes Vermögen An-g

fpruch zu haben vermeinenl7). durch Edictalien vorgeladen werden.

erfierer. um die gegen ihn gefehlicl) begründete "Vermuthung feines

Todes durch fein Erfcheinen oder durch fonft genügende Nachricht von

feinem Leben zu widerlegen." letztere um ihre etwaigen Erbanfprüche.

bezüglich gegen einander. geltend zu machen. Man 18)'hat hierbei als

das höchfte Menfchenalter das fiebzigfte 16) Lebensjahr und als den Zeit

raum. nach deffen Ablauf jeder Abwefende (ohne Unterfchied des Alters)

für verfchollen erklärt werden kann. in der Regel einen zwanzigjähtigen

angenoininen76).

Zu dem Antrage auf Erlaß der Edictalien find zunächft die An

verwandten und Erben des Verfchollenen. in deren Ermangelung die

jenigen. welche ein Recht auf die erblofe Verwandtfchaft haben würden.

nach Befinden auch der Abwefenheitsvormund. um fich von der ferneren

1

von etwaigen Kindesunterfchiebungen und anderen Vetrügereien. irn Interejfe

der nächften Erben des Verfiorbenen. zuläffig und von der Praxis anerkannt.

16) 611i'. 'l' 110ii1 nsius, 1). (11: prioiiitnle ni; posten-iwie 1617111071- (1111111) atque

inoerlii cap. 11. Ueber l.. 10. Z. 1. l). (ie rei). (1111). vgl. 'kiioninsiue 1. o.

Z, 64 ßq.

17) Diejenigen. welche als Gläubiger des Verfchollenen Anfprüche zu haben

regte-deinen. find - der richtigeren Anficht zu Folge - nicht zugleich mit vor

zu a en. r

18) In den gemeinrechtlimen Gefelzen finden fich keine hierher gehörigen

Vorfchriften. - unter den Particulargefehen ift insbef. das kurfäctif. Mandat

vom 13. Nov. 1779. welches ziemlich fpecielle Befiimmungen enthält. zu er

wähnen. '

19) In Folge der Vibelftelle Pf. 90. V. 10. _

20) Vefondere Vorfchriften finden fich in mehreren teutfchen Partitular

gefetzgebungen in Betreff der Confcribirten aus der Napoleonifchen Zeit. welche

aus den damaligen Feldzügen. vorzüglich ausRußland nicht zurückgekehrt
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Verwaltung zu befreien und endlich felbfi der competente Richter. um

das Eigenthum an der Verlaffenfchaft fefizuftellen. berechtigt. Als

competent ift der Richter. vor welchen die Bevormundung des Abwe

fenden gehört. anzufehen 21). Der Implorant hat die. die gefehliclje

Vermuthung des Todes begründenden Thatfachen zu befcheinigen und

den Mangel vonNaclyricljten über den Abwefenden eidlich zu befiätigen.

Im Anmeldungstermine wird. wenn weder der Verfchollene noch ein

Bevollmächtigter deffelben fich meldet. von Seiten des Imploranten

oder des beftellten Eontradirtors mit den Erfchienenen wegen ihrer An

fprüche auf den Nachlaß des Verfchollenen verfahren und in dem urthel.

welches die Todeserklärung 22) und die Prciclufion der Ausgebliebenen

zugleich enthält. auch über diefe Anfprüche entfchieden. Wird der Tod

des Verfchollenen vollfiändig auf andere Art bewiefen. fo bedarf es kei

ner Todeserklärung. und ebenfo hat felbige auf die von ihm in einem

früher errichteten Teftamente eingefelzten Erben und deren Rechte keinen

Einfluß23).

Beftritten ift es. ob der Zeitpunkt. von welchem an Jemand für

todt zu achten. und fonach der Zeitpunkt. nach welchem die Erbfchaft

als angefallen zu betrachten. mit dem richterlichen Decrete der Todes

erklärung erft oder fofort niit delnAblaufe der nurgedachten Frifken

eintritt24). Man hat einerfeits angenommen. daß das Urthel des Rich:

ters nur das Anerkenntniß der bereits mit dem Ablaufe der gefeh

lich beftimmten Frift eingetretenen Wirkung enthalte und daher auf den

lehteren Zeitpunkt zurückzugehen fei. andererfeits aber das Urthel felbft

als Norm und Anfangspnnkt angenommen 25). indem man fich darauf

berufen. daß außerdem die Edictalladung für überflüffig zu achten und

feltfam fei. eine Ladung an einen bereits Verfiorbenen zu erlaffen26).

21) Vgl. Haafe. Edictalladungen S. 111 flg. und Volkmann. Soil.

des fächf. Proz. Bd. 111. S. 412 flg, -- Vgl. noch allg. preuß. Landr. 11. Tit.

18. Z. 823 flg. Allg. 61.-O. 1. Tic. 37. Z. 1 flg. Sachfen-weimar. Mandat

l?am 20. Aug, 1777.* Altenburg. Mandat vom 7. Dec. 1767 und 11. Decem

er 1815.

22) Von Intereffe ift die Frage. wie weit die in einem Lande erfolgte To

deserklärung von Einfluß auf das in einem anderen Lande befindliche Vermögen

des Verfchollenen ift. Vgl. H aaf e a. a. O.

23) Volkmann a. a. O.

* 24) Die frühere Anficht. daß man den Tod auf den Augenblick der Ver

fchollenheit zurückdatiren müffe. wobei man fich auf l.. 10, pl'. (le dann'. et

pozilnn. bezog. ift jeßt allgemein verlaffen. Ebenfo ift die von 6111x1207, nel

6.15. 1). 111. (161. 48 8g. 7 [rnit-er, 1101.1. 1'681). l1. qu. 1. n. 20 sq. u. A,

vrrtheidigte Auficht. wornach die Beftellung eines Abwefenheitsvormundes.

gleichfam die vorläufige Vefchlag-nahme der Erbfchaft. entfcheiden foll. auf

gegeben worden.

23.) Vgl. allg. preuß. Landr. Z. 835. -

26) V an gerow a. a. O. - Im KönigmSachfen ift die erftere Meinung

gefeglici) gebilligt. welche nicht nur practifch nützlicher. fondern auch infofern

vertheidigt werden kann. als man die bis zum Edictaltermine inneliegende Frift

als eine Refiitutionsfrifi für den Verfchollenen betrachtet.



Perfon. 893

  

'Mk

..

*i Weim es darauf ankommt. zu iviffen. wer von zwei verftorbenen

“Perfonen zuerfk vor der anderen verftorben. die Zeit des Todes aber

ungewiß und nur fo viel außer Zweifel ift. daß beide Perfonen zu unge

fähr gleicher Zeit verftorben. auch die Erfiigkeit des Todes einer der

beiden Perfonen durch keinen künfilich en Beweis 27) hergeftellt wer

den kann. fo hat das GefeßW) zur Befeitigung diefer Zweifel wenig:

fiens in Bitreff der Eltern und Kinder. welche in einem folchen Falle

find. die Vermuthung angenommen. daß das unmündige Kind früher.

das mündige aber fpäter als die Eltern geftorben feiP). Diefer Salz.

von welchem fich zu Gunften des Patronatrechtes und der Fideiromniiffe

zwei Ausnahmen finden 30). ift von Mühlenbrucf) allgemein auf

den Fall des Zufammenfterbens eines Unmündigen und Mündigen aus

gedehntij) und dabei angenommen ivordenZL). daß die Todesart

keinen Unterfchied mathe. es fei nun ein natürlicher oder ein außer

ordentlicher Tod die Urfache des Abfierbens. fowie daß es ohne Einfluß

-auf die Anwendung diefer Reajtsvermuthung fei. ob die Verftorbenen

eigentliche calnuiorjsutes oder ingroßer Entfernung von einander ver

florben feien. - Reicht in einem Zweifelsfalle diefe prue8umli0 ini-iz

nicht aus. fo tritt dasjenige nicht ein. was dura) Anordnung des Ge

feßes oder durch Privatdispofition von dem uederleben des Einen für

den Anderen. deffen Erben oder auch für dritte Perfonen abhängig ge

macht ift. ausgenommen. wenn es fich um Verwandlung eines bereits

erfolgten. aber widerruflichen Erwerbes in einen unwiderruflichen han

delt oder der Sinn der fraglichen Dispofitioit dahin geht. daß jedenfalls

derjenige. deffen Vortheil fie bezweckt. etwas erhalten foll. dafern er

nur der Ueberlebende ift 3i).

Zu unterfcheiden ifizivifchen der natürlichen Rechtsfähig

keit. die gegenwärtig jedem Menfchen als folchem zukommt. und der

bürgerlichen. welche durch das Vorhandenfein gewiffer bürgerlicher

Eigenfclmften bedingt ift. die theils durch das öffentliche. theils durch

das Privatrecht deftimmt waren. Derjenige Zuftand nun. 'reicher die

27) Bloße medicinifche Wahrfcheinlichkeiten reichen nicht aus. Vgl. Müh

lenbrucb. im Llrch. für die rio. Praxis Bd. ll'. S. 391, v. Vangerow

a, a. O. S. 58.

28) Keine gefetzlirljen Vermuthungen erkennen an das dfterr. Gefcigb. 8. 23.

Allg, pri-aß. Landr. a. a. O. Das k. fächf. Erbfolgegrfelz vom 31. Ian. 1829

3. 9 nimmt im Ziveifel an. daß b ride zu gleich er Zeit verflorben.

29) Früher nahm man auch bisweilen an. daß der Aeltere vor dem Jünge

ZmSda? ?seid vor dem Manne gcftorbrn u. f. w, Vgl, Mühlenbrucl) a. a.

. . 9 .

30) l.. 9. S. 2. (ie rei). (lui). (34. 5.) l.. 17. Z. 7. :ici 56. Fredi-ll. (36,1.)

31) Vgl. a. a. O. S. 399.

32) A, a. O. S. 398. Dagegen v. Bang erow a. a. D. S. 39 und die

daf. Angef.

33) Vgl. hierüber vorzüglich Mühlenbr uch a. a. O. S. 109. 111 fig..

wofelbfi auch über l.. 9. pr. (ie red. sub. das Nöthige gefagc ift.
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Grundbedingung der bürgerlichen Rethtsfähigkeit im allgemeinen oder

für gewiffeRechtsverhältniffe bildet. heißt* der status. Er äußert fich

dreifach. Zunächfi nämlich in dem statu libertatis und cjt-jlatis. fowie

dann in dem statt] funljljue (auch bonn-ns genannt). von denen die bür

gerlichen Rechte einesJeden abhingen. dergefialt. daß der st. liber-tätig

die Rechte des ius genauen. *der st. aieitatis, welcher von dem erfieren

bedingt. die römifche Eivität und der st. familie-e. welcher wieder von

dem st. cirit. abhing. beftimmte Familienrechte gewährte. Heutzutage

ift diefe ganze Lehre und mit ihr die Lehre von der rapitis (leminutjo

ziemlich unpractifa) geworden. Es gilt diefes wenigftens von dem sta

tus libertutis und cieitalis. da die veränderten Staatseinrimtungen ihre

Anwendung ausfchlicßen. Dagegen ift die Lehre von der canitjs .lewi

nutj0 nriniuia und dem status familie-ie noch nicht völlig unpractifch ge

worden. wie oft behauptet worden. S. hierüber in diefem Werke den

Art. näterliche Gewalt. Damit übrigens ein römifcher Bürger

bürgerliche Rechte für fich zu haben. fowie Vermögen für fich theils

felbft. theils durch Andere zu erwerben befugt-war. mußte er sui inrjs

(puleriumilias - proyriae pdteslnlis _ cnput iiberum), d. h. unab

hängig von dem Rechte eines Anderen fein; - der. welcher fich in der

Gewalt eines Anderen befand. gleichviel ob er ein Freier oder ein

Sclave war. hieß homo alisni juris. Von den drei Arten diefer Ge

walt über einen Anderen - der polestas clotninorum und pair-ja, -

der 'nanus - und dem nianajpjum - kommt jest und nachdem fchon

im Jufiinianifmen Rechte die beiden letzten verfchwunden. nur noch die

pair-ia potestas in Betracht. über welche in dem angez. Art. das Erfor

derliche bemerkt werden wird.

Ana) die-Neueren fprechen vom status nominis. als der Summe

derjenigen perfönlichen Eigenfchaften. von tvelciyen befondere Rechte

abhängen. indem fie zugleich dabei wieder zwifchen status natur-ans und

ojeilis unterfcheiden. Zu jenem werden außer der natürlichen Nemes

fähigkeit noch diejenigen phyf if chen Eigenfchaften gerechnet. von

welmen die Verfchiedenheit der Rechte im Staate abhängt. wogegen

diejenigen b ü rg e rlichen Qualitäten. welche eine Verfchiedenheit der

Rechte begründen. zu dem status cieilis gehören 34).

Was nun die Verfchiedenheit der (phhfifchen) Perfonen nach ihrer

natürlichen Rechtsfähigkeit und anderen phyfifchen Eigenfchaften an:

langt (status nnluralis), fo treten diefelben ein in Betreff des Gefchlerlj

tes 35). des Alters 3(i). der Gefundheit. Auch kannhierher die Ver:

Z1) Thibaut. Syft. des Pandektenr. 8. 118 (Bd. l. S. 97. Ausg, till).

Gegen diefe allerdings dem römifcilen Rechte und insbefondre der römifmen Lehre

vom status fremde Eintheilung f. Feuerbach. civil. Verfuche Nr. 6,

3d) Vgl. den Art. G efchlecht in diefem Werke Bd. lt. S, 678 fig.

36) Vgl. die Art. Alter. Altersftufen ebendaf. Vd. l. S. 212 fig.
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wandtfclfaft gerechnet werden) obfchon fie zum Theil auchzur bürger

lichen Rechtsfähigkeit gehört. '

In Betreff der Gefundheit find die Menfchen entweder Ge

funde oder Kranke. Ift die Heilbarkeit der Krankheit nicht ausge

fchloffen) fo wird fie Morbus, außerdem aber ritjum genannt 37); ift fie

von der Art) daß fie zur Vornahme von Gefchäften untauglich macht)

mol-bus eortioue. In allen diefen Fällen kann die Krankheit eine kör

perliche oder geiftige fein 311). In letzterer Beziehung ift wieder zwifchen

folchen zu unterfmeiden) welche lichte Zwifclyenräume in ihrer geiftigen

Krankheit (ani-cala intern-alla) haben (loriooi), und folchen) welche fort

dauernd im Zufiande geiftiger Krankheit (continue mentin niienutjo) fich

befinden (clementee. mente oepli) 39). Diefe Krankheit kann von der

Art fein) daß fie den freien Gebrauch der Vernunft geradezu aufhebt)

in welchem Falle dem Kranken ein Eurator zu befiellen10)) oder denfel

ben nur fchwächt) in welchem Falle es dem Ermeffen des Richters)

bezüglich auf vorherigen Antrag des Leidenden oder feiner Verwandten)

überlaffen bleibt) ihm) nach Befinden auf unbeftlmmte Zeit oder nur

für ein befrimmtes Gefchäft) einen Eurator beizuordnen. Derjenige)

der fich zur Aufrechthaltung eines mit einem iurioeua abgefchloffenen

Gefchäftes auf ein zu diefer Zeit fiattgefundenes (iiluoicium jnterrniiurn

beruft) hatdaffelbe zu beweifen. Endlich gehören hierher auch noch in

gewiffeeBeziehung die blos einfältigen Menfclun) bei welchen nur Be

fchränktheit des Verftandes und Mangel an Bildung vorhanden (81111

plicoe, rneciiorres) jnepti, rurtici), welche jedoch eben' deßhalb verfchie

dene Begünftigungen) z. B. in Betreff der Zurechnung des Irrthums 11))

genießen11).

In Betreff der körperlichen Gebrechen i| noch insbefondre der*

Mangel derZeugungsfähigkeit zu bemerken 13). Diejenigen Männer11))

welche an diefem Mangel leiden) Zpnclones im weiteren Sinne des

Wortes) find entweder oaatreti oder euuuciii 11*), denen diefe Fähigkeit

 

37) l.. 101. 8. 2. l.. 16. Morbus: leniporniir oorpori. jmdeciiiitnr; -

uitium: perpoluurn col-noris impeciiinenturnu* (Zeliiua, l7. 2. Doch begreift

luorbue (im weiteren Sinne) auch das einem l.. 1. Z. 7. l). 21. 1.

38) Vgl. Schilling a. a. O. 8. 36.

39) Es werden jedoch diefe Bezeichnungen nicht gleichmäßig gebraucht.

40) Ueber die euro furiori vgl. den Art. cui-n Bd. lil) S. 209 flg.

807 t71) Vgl. den Art. Irrthum und Unwiffenheit ebendaf. Bd. k) S.

g.

42) Vgl. noch 11. 25. 8. 1. l). (ie prohnt. (22. 3.) l., 3. 8. 18. l).c1e

suspect. tutor. (26. 10.) l1. 6. Z. 19. ]). rie excusut. (27. 1.)

43) Vgl. Schilling a. a. O.

44) Auch bei Frauen kann diefer Mangel vorkommen; z. B. bei orctituao

nbsolußiu. - Von Wichtigkeit ift diefe Lehre insbefondre für den Ehefcheidungs

prozr .

45) Hierher gehören auch die tiiiibine oder tblnsiae, d. h. die) denen die

Hoden zerdrückt find. , z
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durch Menfchenhände genommen worden) oder epmionee engeren

Sinne des Wortes) bei denen die Unfähigkeit aus einem natürlichen

Fehler entftanden.

Es ift oft von rechtlichem Einfluffe) zu wiffen) ob ein folches körper

liches oder geiftiges Gebrechen heilbar oder unheilbar) fowie wann es ent

ftanden) indem z. B. eine erft während der Ehe eingetretene Impotenz oder

geifiige Krankheit ebenfowenig als ein bereits friiher zwar entftandenes)

aber heilbares Leiden in der Regel einen Scheidegrund und noch weniger

einen Annullationsgrund bildet. .

Endlich wird auch ein Gerichtswegen für einen Verfchwender Er

klärter in Betreff der Vermögensverwaltung einem iurjaeuz gleich

gea>)tet und bevormundet16).

Von hoher Wichtigkeit find die verwandtfchaftlichen Ver

hältniffe17). Verwandtfcloaft ift im eigentlichen Sinne die durch

Erzeugung zwifchcn mehreren Perfonen begründete Verbindung (cogna

tio). Doch hat das Gefeh gewijfe Ereignifle und Verhältniffe) der

Zeugung in der gedachten Beziehung gleichgeftellt) und es ift nun eine

dreifache Art der dog-italia zu untecfcheiden: a) die blos natürliche (na

tui-aiio per 8e), b) die bürgerliche (oji-ilie pet* oe, legitime) _und c) die

gemifchte (quark uli-aqua jut-e concert-rente, el nature-li er ciujli, copula

111018). Zu der rein bürgerlichen gehört diejenige VerwandtfGaft)

welche durch eine bürgerliche Rechtshandlung begründet wird: Adoption)

Arrogation19) und nach älterem Rechte bei dem Abfchluffe der Ehe

durch in nic-num cant-earn). Die rein natürliche ift diejenige) welche

nur auf Zeugung außer der Ehe beruht) wogegen die gemifchte diejenige

ift) welme auf Zeugung oder GeburtFV) in der Ehe 51) oder auf einer

Handlung beruht) in Folge deren die außer der Ehe Geborenen gleich

als ob die Ehe ihrer Eltern fchon zur Zeit ihrer Geburt beftanoen

(ouuone yrolmljo) [egilirnalia, posliiminium) 52) betrachtet werden. End

lich gehört hierher noch die römifch- und canonifh-rehtlime cagnalio

16) Vgl, über die cure pracljzi den Art. cure] in diefem Werke Bd. ill)

S. 210 fig.

47) Vgl. insbef. Thibaut a, a. O. Z. 1:11 flg. dliibleobrucb i. c.

Z, 203 sq. Schilling a, a. O. 8. 39 flg.

18) Die neueren Jurifien unterfcheiden jedoeh meifiens nur zwifchen der

natürlichen (wahren) oder fingirten (bürgerlichen) und rechnen zur letzteren nur

die Adoption und Arrogation.

49) ueber die Adoption und Arrogation vgl. diefes Werk Bd. l) S.153 flg.

30) Es ifi fonach überall derjenige Zeitpunkt angenommen worden) welcher

den Kindern in Betreff ihrer Standesverhältniffe den meifien Vortheil bringt.

Vgl. v. Savigny a. a. O. z. 62) S. 1.1 flg.

31) Vgl. auch den Art. Ehe in diefem Werke Bd. lil) S. 325 flg.

d2) Vgl. Schilling a. a. O. I, 39.
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*Zpiritoaijm welche zwifwen den Pathen und dem Täufling und beziiglich

deren Verwandten angenommen wird'53). '

So viel hierbei die unehelichen Kinder insbefondre betrifft) fo find

*fie entweder natur-WZ iiberi (die im Concubinate erzeugten) oder 711150

"quer-eiii, W130 oonrepli, Zpurii) worunter die übrigen unehelichen Kin

der begriffen werden. Hierher gehören die vorzugsweife 71114-0 quueziti

(von einer meretrjx Geborenen) und Zldukjj (aus einem 3tupr0 Erzeug

ten) Genannten) fowie die uclullerinj und die jl10e8lu08j (die in blut- -

fchänderifcher Verbindung Erzeugten) auch ex jnceeiie et neiariie nuptjje

yrocreeti) 54).

Bei der fogen. natürlichen Verwandtfcljaft iii nun zu bemerken)

daß die mehreren Perfonen) entweder eine von der anderen) unmittelbar

oder mittelbar durch eine Zwifclyenperfon) von einander abfiammen

(Linea reer-i), oder daß fie nur von einem gemeinfchaftlicijen Dritten

(Zcipez c0mn1uuj5) ahfiammen (Lineu (kunst-oem. 8. ubliqun). Iene

Perfonen heißen Afcendenten und Defcendenten) und es ift die Linie

,entweder auffteigend (Zoperjor 8. uscencienß), wenn von dem Erzeugten

zum Erzeuger hinauf) oder herabfieigend (inierim- 3. (ieeeencienr), wenn

man vom Erzeuger zum Eczeugten hinuntergeht. Die auf der Seiten

linie Stehenden find die Seitenverwandten (en Lälere eenjentee, 001171

,ternle8) 55). Mehrere von einem gemeinfchaftliciyen Dritten abfiam

menden Verwandten bilden einen Stamm (Ztirlib) oder eine Linie

(Linea), die wieder in mehrere Stämme oder Linien zerfallen kann.

Die Nähe der Verwandtfclyaft wird nach Graden befiimmt) bei

,deren Berechnung (eornpuunw) im römifwen Rechte und zwar fowohl

in der geraden als in der Seitenlinie der Grundfaß gilt-W)) daß jede ein

zelne Zeugung oder jede erzeugte Perfon einen Grad ausmacht (semper

33) e, 26. in f. (LWL. äe nupt. (4. 4.) Ebenfo bei der Firmelung. becker.

(Iregdr. 1x. l.iL), L7, til. 11. 60110. 'kricLet-l. 8688. 24. e. 2. (Le kefurln. inner.

- Vgl. noch Wa (ter) Kirchenrecht 8. 324. Die Protefianten erkennen diefe

Verwandtfcijafl nicht an.

54) Die Neueren begreifen häufig die auulterjni und jnce8tu08i unter dem

Namen: ex (Lulnnciic) 00m1 nnti. - Nach der gemeinen Anficht follen diefe nicht

einmal von ihrer Mutter und deren Afcendenten Alimente fordern können) was

jedoch auf einer unrichtigen Auslegung der eine. 89. 15. beruht. Vgl. Archiv

fiir die civil. Prar, x11. S. 119. Die teutfche Praxis hat den (gemeinrecijtlicl)

nicht verpflichteten) Vater auch zur Alimentirung der Liberi inceeciwgi als ver

bunden angefehen.

7 55) Ueber die römifche Bezeichnung pnrentum Liberorumeefiocum 0btinent

(8. 5. .[, 1. 10.) und die jetzige: ke8peclu8 pui-enteiue - welche keineswegs

gleichbedeutend find - vgl. Dirk.) Beitr. zur Kunde des cbm. Rechtes

S. 246.

56) Die blos jurifiifche Verivandtfcijaft wird auf gleiche Weife berechnet.

711. 57
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geueratu quaeque per-rauer gracluu) ncliieit, - lol. runt graclur) quot

ruut Zsuernlwuer) 57). - Das canonifche Recht ftellt dagegen in Be:

treff der Seitenlinie den Grundfah auf: in eben dem Grade) in wel

chem die Perfon der einen Linie) und zwar bei ungleichen Linien die

entferntere Perfon) dem gemeinfchaftlichen Stammvater verwandt ift)

in eben dem Grade ift fie der Perfon der anderen Linie verwandtiis). _

Alle unter fich durch das Blut verwandte Perfonen heißen Eognaten im

weiteren Sinne. Beruht aber die Verwandtfmaft auf nur ehelichen

Zeugungen und lediglich auf Mannsperfonen 59)) fo heißen fie Agnaten

(Schwertmagen). Beruht fie aber auf einer Frauensperfon oder un

ehelicher Zeugung) -fo heißen fie (im engeren Sinne des Wortes) Cogna

ten (Spilmagen) 60). Die Seitenverwandtfchaft ift eine vollbürtige)

wenn fie durch Abftammung von denfelben Eltern begründet ift

(gormuuW-fiammen die Seitenverwandten von einer Perfon ab) die

aber in zwei verfchiedenen Paaren vorkommt) fo heißen diefelben halb

bürtig (und zwar eonrunguiuei bei Einheit des Vaters) - uteriui

bei Einheit der Mutter) 61). Die Vollbürtigkeit bewirkt noch keine

mehrfache Verwandtfchaft (eagualio muUj-plex), welche eintritt) wenn

Jemand mit einer Perfon durch zwei oder mehrere Linien verwandt

ift 62). - unter S chw äg e r fch a ft verfieht das römifche Recht das

Verhältniß eines rechtmäßigen Ehegatten zu den Blutsfreunden des

anderen Ehegatten während der Ehe63)) und es gründet fich daffelbe

57) Die Namen der Verwandten f. bei l) null, rent. rec. ly. 11, z, 1 rg.

Die Verwandten des fiebenten Grades haben keine befonderen Namen mehr und

werden auch in der Regel im cbm. Rechte nicht mehr berückfichtigt. Vgl. l* null.

rent. kee. [hi. 11. Z. 8. [b. 4. pi'. 38. 10. ,

58) H ö p fn c r ) Iufiitutionencommentar 8. 117 flg.

59) Früher war es auch erforderlich) daß diefe Mannsperfonen zur Familie

gehörten) fo daß z. B. der Bruder und der Sohn des anderen) aber bereits

emancipirten Bruders keine Agnaten waren und ebenfo jede andere cupilir (Leitli

nuliu iuininiu die aguulio (nicht auch die eaguntio) anfhoh. Durch die Gleich

fiellung der Eognaten und Agnaten im Iufiinianifmen Rechte ift diefes Requifit

erlofchen und 'auch die wichcigfirn Rechte der familia - Inteftaterbfolge und

gefehlime Vormundfchaft - find in allgemeine V e rw a n d tfch a ft s r e ch t e

verwandelt worden.

60) Der Agnat ift zugleich Eognat und bleibt diefes felbft nach Aufhören

der ugualio , nicht auch umgekehrt. - Vgl. Klen ze) über die Eognaten und

Affinen nach cbm. Rechte; in der Zeitfchr. für gefch. Rechtswiffenfchaft Bd. kl)

Nr. 1.

61) Jui lierecler find diejenigen) welche zunächft und unmittelbar in derfel

ben pull-iu polertur fich befinden) - cournuguiuej find die nämfimbglimen Seiten

verwandten unter den Agnaten. Vgl. noch Sch illin g a. a. O. Z. 42.

62) Hugo) civil. Magazin [li. Nr. 7) 16. Von Wichtigkeit irn Erb

rechte. > Sie kann auch dadurch entfce en) daß zu der natürlichen Verwandt

fchaft noch eine bürgerliche hinzutritt. Öackeldeh) Lehrb. s. 134) Note b.

63) Sie erlifcht daher) nach cbm. - echte) mit dem Aufhören der Ehe. Die

uiinima cccxulir (lem. ift ohne Einfluß. *- Das canon, Recht nimmt wenigfiens
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Diefes Heimathsrecljt - im Gegenfalze des Fremdenrecljtes") - ift

entweder Heimathsrecljt im weiteren Sinne und fo viel als Staats

angehörigkeit) oder im engeren Sinne und bedingt folchenfalls das

Recht) zu verlangen) von einer beftimmten Eommun des Landes auf

genommen und) im Falle der Verarmung) auch erhalten zu werden.

Früher) zur Zeit des" teutfchen Reiches) unterfchied man zwifchen

Reichsindigenat) welches durch Geburt innerhalb der Grenzen des Rei

ches oder durch Niederlaffung in demfelben oder durch Acquifition von

Grundftiirken erworben wurde und durch Auswanderung oder Reichs

acht erlofä)) und Territorialindigenat74). unter Indigenat verfteht

man gemeiniglicl) a) den Inbegriff der Rechte und Verbindlichkeiten)

die dem Einheimifhen vor dem Fremden aus der vollftändigen Unter

werfung unter die Staatsgewalt zukommen) oder l)) den Inbegriff der

Vorrechte der Landeseingeborenen vor den Aufgenommenen. Heutzu

tage unterfcheidet man noch Staatsbitrgerrecht und Indigenat) indem

jenes) welches außer dem letzteren auch noch Volljährigkeit) Anfäffigkeit

im Lande oder Staatsdienft und bei Neuaufgenommenen auch Ablauf

einer beftimmten Zeit verlangt75)) außer den Indigenatsrewten noch

alle politifchen Rechte gewährt. Nach den meiften neueren Gefelzgebun

gen wird das Indigenat durch die Geburt für denjenigen erworben)

deffen Vater oder Mutter zur Zeit der Geburt als Staatsangehörige)

als Inländer anerkannt war) -- durch Naturalifation) - und für

die Ausländer durch Verheurathung mit dem Inländer) wogegen in

der Regel langjähriger Aufenthalt oder Erwerb von Grundfiucken an

fich das Indigenat nicht gewähren. Verloren geht das Indigenat in

der Regel durch Auswanderung (ohne Vorbehalt) und durch die Ver

heurathung der Inländerin mit dem Ausländer. Die teutfche Bundes

acte hat die Regulirung diefer Verhältniffe der Gefehgebung den einzel

nen Bundesfiaaten überlaffen 76) und fich darauf befchränkt) den Unter

thanen derfelben folgende Rechte zuzufiGern: a) Grundeigenthum

außerhalb des Staates) den fie bewohnen) zu erwerben und zu befilzen)

ohne deßhalb in dem fremden Staate mehreren Abgaben unterworfen

zu fein) als deffen eigene Unterthanenz b) die Befugniß des freien

Wegziehens aus einem teutfchen Bundesftaate in den anderen) der fie

73) Vgl. den Art. Fremde) Fremdenrecht in diefem Werke Bd. lil)

S. 355 flg.

74) Vgl. über diefe Eintheilung Rn n de) Grundf. des teutfchen Privat

rechtes Z. 313. Danz) Handke, des teutfchen Private. Bd. ill) S. 100 flg.

75) Die Gefeizgebungen Teutfhlands ftimmen jedoch in diefer Beziehung

nicht überein. , . . ,

76) Vgl. über diefelben insbef, Mittermaier) das teutfche Privatrecht

8. 100. - Ueber Auswanderung vgl. den Art. in diefem Werke Bd. 1)

S. 510 flg. ,
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zu unterthanen annehmen will) auch in deffen Eivil- und Militärdienfie

zu treten) dafern keine Verbindlichkeit zu Militärdienften gegen das

bisherige Vaterland entgegenfteht) und a) die Freiheit von aller Nach

fteuer) infofern das Vermögen in einen anderen Bundesflaat übergeht.

--. Unter den Fr emd en find wieder zu unterfcijeiden) je nachdem fie

in dem Lande nur wegen eines vorübergehenden Zweckes fich aufhalten)

ohne in bleibende Verbindung mit dem Staate zu treten) oder Grund

ftücke in demfelben erwerben (lehteren Falles F o re n fen). Das Ver

h-ältniß der letzteren ij't wieder ein verfchiedenes) je nachdem der volle

Landfaffiat in dem fraglichen Staate gilt oder nicht. Gilt jener) fo

ift der Forenfer nicht blos wegen dinglicher) das Grundftück betreffender

Angelegenheiten) fondern auch felbft wegen perfönlicher Anfprücije vor

dem Gerichte des Grundftückes Recht zu leiden fchuldig. Noch befteht

in manchen Staaten in Folge der früheren Anficht von der Ausfcijlie

ßung der Fremden von aller Erbfähigkeit die Einrichtung) daß) wenn

ein Ausländer eine inländifckje Erbfchaft ganz oder theilweife) als Erbe

oder als Legatar erwirbt) von der Erbfchaftsmaffe (nach Abzug der

Schulden und Erbfchaftskofien) fowie fonftigen Laften) zu Gunften des

Fiscus oder anderer öffentlicher Anfialten eine bejtimmte Quote abge

zogen wird (Abzugsfieuer) 77). - Zur Wiedervergeltung für die in

einem Staate beftehenden nachtheiligen Einrichtungen gegen die Frem

den und gewiffermaßen als Nöthigung zur Gleichftellung mit den Ein

heimifcizen78) gilt die Retorfion) wornach die in einem anderen

Staate zum Nacbtheile der Fremden geltenden Rechte eintretenden Fal

les) nunmehr von dem Staate auch gegen die Bürger jenes Landes

angewendet werden.

Ueber die aus der Verfchiedenheit des Religionsbekenntniffes

abgeleiteten befonderen Vergünftigungen einzelner Einwohnerclaffen

vor den übrigen fiehe in diefem Werke den Artikel In de nz

fowie über die Unterfchiede) je nachdem Jemand in dem vollen Genuffe

der öffentlichen Achtung fteht oder nicht) ebendaf. den Art. E-h rlof i g

.keit

77) (Fridolin dereciitnrin, aenouo vererbt-trina, äetrncluo realiz. Vgl. hierüber

den Art. (Lubelia bert-ä. in diefem Werke Bd. l7) S. 439 flg. - Das

fggen. F-remdlingsrecljt (ciroit (karl-nine), als das Recht des Fiscus) fich

die Vrrlaffenfcljaft eines im Lande verftorbenen Fremden mit Ausfchluß der fon

ftigen Erben anzueignen) ift ebenfo wie der Erbkauf) d. h. eine befiimmte

Summe) welche der Fremdling an die Stadt bezahlte) um zu bewirken) daß

nach feinem Tode feine Erbfchaft an feine Erben verabfolgt würde) unpractifch
geworden. * i *

'78) Denn bloße Verfchiedenheit der Gefeßedes- fremden Landes von den in

ländifeljen ift nicht ausreichend) da fie keine Bevorzugung der Einwohner eines

Landes enthält.
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auf die Jdee der durch die Ehe bewirkten Einheit der Ehegatten. Hier

her gehört auch die fogen.' Stiefverwandtfchaftz doch find die Ehegatten

ebenfowenig als deren Verwandten unter fich verfchwcigert64). Ana:

log 6ii) werden auch hier Grade angenommen und dergeftalt berechnet.

daß in dem Grade. in welchem Jemand mit dem einen Ehegatten ver

wandtift. in demfelben Grade er mit dem anderen verfchwägert ift 66).

Man fpricht daher von aijiniluß pi-imi. Zeouncii geriet-is etc.

Was nun die bürgerliche Rechts-fähigkeit -- die auf pofitiven

Einrichtungen und Beftimmungen beruht und nicht allen Menfchen

auf gleiche Weife zukommt - und die hierauf begründete Verfchieden

heit der Menfchen anlangt. fo ift zuvörderfi zwar gegenwärtig nicht mehr

zwifchen Freien und Sclaven zu unterfcheiden und ebenfo find die

römifch :rechtlichen Vorfchriften iiber die befchränkte Rechtsfähigkeit der

Peregrinen unpractifch geworden; wohl aber ift nunmehr in Betreff

der politifchen. Gewerbs- und der fonft in das öffentliche Leben hinüber

greifenden Rechte nach den verfchiedenen Elaffen der Einwohner eines

Landes unter fich einer: und den Bewohnern fremder Länder andererfeits.

fei es nun. daß fie fich temporär in dem anderen Staate aufhalten oder

nicht. zu tinterfckfeiden. Von Wichtigkeit ift hierbei die Beftimmung

des wefentlicifen Wohnortes. Ein folcher (ciamieilinm) ift nur vorhan

den an dem Orte. an welchem Jemand feinen feften Aufenthalt genom

men 67). Die bloße Anfäffigteit mit einem Haufe begritndetiiß) ebenfo

wenig als der blos temporäre Aufenthalt wegen eines vorübergehenden

Zwecies einen Wohnort. Vielmehr ift hierzu erforderlich. daß Jemand

an einem Orte feinen Wohnfilz auffchlage und daß er die Abficht hat.

dort fiir befiändig zu bleiben69). Diefes gilt wenigfiens in Betreff des

freiwilligen Domicils.

Hiervon verfchieden ift das (lamieilium nece85arinm. Ein folches

haben Beamte an dem Orte. wo fie ihr Amt zu verwalten haben. - Ver

bei den Beftimmungen iiber die Eheverbote (vgl. iiber diefe diefes Werk Bd. lil.

S. 542 fig.) jeden Beifmlaf als Grund der Affinität an. welche daher weder

Eriftenz. noch Dauer der Ehe vorausfeßt.

; 64) Ad o p tio n begründet keine Sclnvägerfchaftz ein analoges Verhältniß

wird aber bei dem V erlb bniffe angenommen. ,

" 65) Die Affinität beruht nicht auf der Zeugung; daher heißt es Zrucius all)

nitatis nulli anni. l.. 4. Z. 5. i). 38. 10.

(S 66) ueber die Namen derfelben vglxS ch illin g a. a. O. Z. 13. Zufaß 2

. 190). -

67) 'kid l). nel mnnicipnlem et rie incoiia. (50. 1.) - 6041. (ie munieipibus et

originarjis. (10. 38.) 7- 0a incoijs et uhjquis iiumiciiiuin*[inder-e vicieluk. (10. 39.)

* 68)“-80]a äarnua p088e58io, que-e in uiiena ciritutc: calnpnrulnk, äamioiiium

nau facit. l.. 17. Z. 13. i). i1. t. ' ' "

?(19) Diefe Bedingungen gelten auch in Betreff' der Veränderung des Domi,

cils. batnicilium re et fact() realisiert-tur, nan nucia coijileotationa. l.. 20. i1. t.

57 i"
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bannte am Orte der Verbannung) *- Soldaten am Garnifonsorte) -

Ehefrauen und Kinder am Wohnorte ihres Ehemannes und Vaters)

dafern fie unter der Gewalt des letzteren noch ftehen und nicht mit

feiner Genehmigung, anderswo einen eigenen Wohnort genommen

haben70).

Das Forum originir ift nicht mit dem (iomioiiium zu verwechfeln)

- beide find von einander unabhängig") Ebenfo gibt das Wohnen

an einem Orte noch nicht die Rechte eines Mitgliedes der dafigen Ge

meinde. Schon das römifche Recht hatte das Bürgerrecht nicht mit

dem Wohnen am Orte vereinigt und das erfiere von befonderen Erwerb

gründen abhängig gemachk72).

Heutzutage ift die Lehre von dem Erwerbe des Bürgerrechtes und

der Staatsangehörigkeit der Gegenftand vielfacher Erörterungen und

der befonderen Aufmerkfamkeit der Gefelzgebung geworden) und die

Fragen über das Recht der Niederlaffung in einer Gemeinde und über

die Bedingungen der Gewinnung eines feften Domicils haben mannig

fache Theorien hervorgerufen.

Im Intereffe des Staates fowohl und der einzelnen Eommunen

insbefondre) in welchen Iemand feinen Wohnfih aufzufchlagen gedenkt)

find jetzt in den meiften Staaten Europas befondere Bedingungen

gefehlici) feftgeftellt worden) deren Vorhandenfein von demjenigen) we(

cher fich an einem Orte niederzulaffen gedenkt) nachgewiefen werden

muß und ohne lvelche die Staatsregierung oder bezüglich die Gemeinde

behörde die Niederlaffung verweigern kann. Sie beziehen fich nicht

blos auf den einwandernden Ausländer) fondern zum Theil auch auf

den Inländer) welcher in einer anderen Eommun) als welcher er zeither

zugehört) fich niederlaffen will) und fogar die Begründung einer felbft

ftändigen Haushaltung) ganz befonders aber die Verehelichung) am

Orte des zeitherigen wefentlichen Aufenthaltes ift gegenwärtig mannig

fachen Befchränkungen unterworfen worden) -- Vorfchriften) welche

faft fämmtlich in Rückficht auf die den Eommunen auferlegte Verbind

lichkeit zur Ernährung ihrer Armen und die beftehenden Gefehe über

die Militärpflimtigkeit der Unterthanen erlaffen worden. *

f In enger Verbindung mit denfelben ftehen die Gefehe wegen des

Heimathsrechtes) welches heutzutage eine fo bedeutende Rolle fpielt.

70) VgbSchilling a. a. O. Z. 44. - ,

71) Doch hat die Herkunft viele Wirkungen mit dem Wohnfiße gemein.

Vgl. Schilling a. a. O. 8. 44) Zufatz 1.

72) Count. 7. i1. t. 10. 39. (Linea quiäem origo, ennnumirsio, niiontio,

e01 ncioptio, inoolns 'Eko -- (ioluicjlium [unit.
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Körpers felbft bedingt ift oder nicht.

Theil ift als folcher immer Beftandtheil des Objectes. deffen Sub-ftanz

er bilden hilft; uberhaupt ift der Begriff des mehr oder minder

Wefentlimen auch hier ganz relativz oft fogar ftellt fich jeder einzelne

Theil eines Gegenftandes. fiir fich genommen. als außerwefentlich und

entbehrlich dar.i während eben diefe Theile in ihrer Verbindung dem

fraglichen Gegenfiande erft feine Erifienz verfchaffen und daher infofern

allefammt als wefentlici) zu betrachten find 2).

Im gewöhnlichen Leben pflegt man nun wohl zuweilen diejenigen

Theile eines Körpers. welche fich wegdenken laffen. ohne daß deßhalb

der Körper felbft zu eriftiren aufhört. im Verhältniffe zu den wefent

lichen Beftandtheilen deffelben mit dem Ausdrucke Zubehör zu bezeich

nen. wie z. B. das Ohr. die Hand. den Fuß. als Zubehör des

menfchlichen Körpers. die Blätter und Zweige als Zubehör des Bau

mes u. f. w. Iuriftifch ift jedoch diefe Bezeichnungsiveife ohne Be

deutung. da es Sache der Nothwendigteit. keineswegs Folge_ einer

eigenthümlimen rechtlichen Anfchauung und Beurtheilung ift. daß

Alles. was einer Sache als integrirender Theil einverleibt ift.

in jeder rechtlichen Beziehung dem Ganzen folgt.

Zubehörung. Pertinenz. im eigentlich' juriftifciyen Sinne..

ift vielmehr ein gewiffer Gegenftand infofern. als er. obfchon an und

fur fich felbftfiändig und nicht einen integrirenden Theil einer anderen

Sache bildend. dazu beftiinmt ift. nicht einen eigenen Zweck zu

erfüllen. fondern dem Zwecke einer beftimmten anderen Sache bleibend

zu» dienen 3).

Hieraus ergeben fich folgende einzelne Sätze:

1) Um zu beurtheilen. ob eine Sache Pertinenz einer anderen fei

oder nicht. hat man zu prüfen. ivelcljes der Zweck der lehteren ift und

ob und inwiefern die Beftimmung der anderen Sache dahin gehe.. für

diefen Zweck gebraucht zu werden und ihm zu dienen. *

Auf die körperliche Verbindung beider Gegenftände kommt hierbei

an und fiir fich nichts an. Es kann vielmehr ein gewiffer Gegenftand

 

Auch der weniger nothwendige -

' folche. infofern nicht. wie

2) Vgl. l.. 23. pr. l). ue usnrp. et usucnx). (41. 3.): [Zum , qui neues mer

cntus 08i, n01) put() uljuu, quuln jpsns neues poszjuere; num 8| ßingulns re8 p088j

uere jntelljgetur„ jpßuß 36.135 lion possjuebjt. Zepijkijfjd' enjln corpnrjbus, ex

quibus 33653 constant, .unjrerßjtne neujuln jntelljgi non p0terjl.

3) Der Ausdruck Pertinenz in feiner technifchcn Bedeutung gehört erfc der

neueren Zeit an. Von den Pertinenzen müffen unterfchieden werden die

Acceffionen. als wirkliche Befcandtheile derjenigen Sache. zu welcher fie

hinzukommen. deßgleichen die Früchte. welche. fo lange fie mit dem Grund

ftiicke noch zufammenhängen. Theile des letzteren find. während fie nach erfolg

ter Abfonderung als fiir fich befcehende Sachen in Betracht kommen. die. als

z. B. beim Samengetreide (vgl. weiter unten).

befondere Verhältniffe eintreten. dem Grundftückr und deffen Zwecken nicht

weiter zu dienen befiimmt find.

1S/
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mit einem anderen durch Affiyjon oder auf fonjiige Weife in phhfifclye

Eohärenz gebracht fein. ohne daß er deßhalb Pertinenz des letzteren

ifi4) und umgekehrt können Gegenftände. welche körperlich durchaus

nicht zufammenhängen. recht wohl in einem Zubehörigkeitsverhältniffe)

zu einander ftehen 5).

Demungeachtet liegt in der Eohäfion immer infofern ein wefent

liches Moment. als durch fie in den meiften Fällen der Beweis her

geflellt werden wird. daß es gerade diefe oder jene befiimmte Sache ift.

deren Zwecke die andere dient 6).

2) Soll nämlich ein gewiffes Pertinentialverhältniß als beftehend

angenommen werden. fo reicht es nicht hin. daß derjenige Gegenftand.

von welchem es fich fragt. ob er Pertinenz eines anderen Gegenfiandes

fei. im allgemeinen dazu befiimmt ift. Dingen derjenigen Gattung.

wozu diefer andere Gegenftand gehört. dienftbar zu fein. fondern er

muß vielmehr zum Dienfte des lehteren in epecie und zwar für immer

währende Zeiten 7)'be|immt fein. So dient z. B. ein Sattel lediglich

dazu. um beim Reiten benuht zu werden. Allein daraus. daß der

Eigenthümer eines gewiffen Sattels denfelben eine Zeitlang beim Aus

reiten eines beftimmten Pferdes benutzt hat. folgt an fich noch keines

-wegs. daß diefer Sattel für immer als Reitfattel diefes Pferdes

dienen foll. Es kann daher derjenige. welcher das Pferd. wenn auch

ausdrücklich als Reitpferd. erkauft. den Sattel. deffen fich der Ver

käufer beim Ausreiten des Pferdes bedient hat. aus diefem Gefichts

punkte als Zubehör nicht in Anfpruch nehmen 8).

Aus demfelben Grunde fpricht Funke 9) dem Wirthfcizafts

inventarium bei ländlichen Grundftücken die Pertinentialeigenfchaft

3111-0 711-3.4)l..17. pr. ]). (ie not. eine. kenn. (19. 1.) l..19. 8. 8. rie

1. ]). (ie. insel-urn,rnunä. (34. 2.) l.. 245. l). (je 'ei-]). ßjgnif. (50. 16.) l.. 2

lex. (33. 7.) l.. 38. Z. 2. l). (ie net. einc. (19. 1.)

. 5) l.. 12. Z. 24. ]). (ie jnsir. ee] jn5i1'. leg. (33. 7.) l.. 41.. Z. 12. l). (le

leg. l, l.. 13. 8. 31. l.. 17. pr. el Z. 8. l). ue net. enn. rent). (19.1)

6) Darin liegt zugleich mit ein Schlüffel dafür. weßhalb die römifchen

Gefetze. ungeachtet. daß fie den Entjiehungsgrund der Pertinenzqualität nicht

in der Affirion und überhaupt nicht in der körperlichen Cohärenz fuchen. doch

auf diefes körperliche Cohciriren vielfältig Rückficht nehmen. Eine gründ

liche Beleuchtung der hier einfchlagenden Stellen f. bei Funke a. a. O.

8. 10 flg.

7) l.. 17. Z. 7. l). (ie nei. eme. eenci. (19. 1.)

8) So rechnet das römifche Recht (l.. 17. Z. 11. l), (in nei. elnl. eenä.)

i Weinpfähle. welche in einem Weinberge bereits eingefteckt fich befinden. wenn

fie dazu befiimmt find. in denfelben wieder eingefteckt zu werden. zu den Perti

nenzen des Weinberges. aber nur unter der Vorausfehung. daß fie für den

Gebrauch und die Verengung des in Frage befangenen Weinbergcs beftimmt

find. 8j exenni Zune line mente, ut vollen-enten'.

9) A. a. O. S. 34.
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Von Einfluß auf die bürgerliche Recinsfähigkeit ift auch der
x Stand und das Gewerbe. das Jemand betreibt. Ueber die mit gewiffen

Gewerben früher verbunden gewefene Verminderung d'er bürgerlichen

Rechte ift bereits in dem Art. Ehtlofigkeit das Nöthige bemerkt.

Umgekehrt können aber auch in den Standes- und Gewerbsverhältniffen

befondere Vorrethte begründet fein. Ueber die Vorrechte des Adels vgl.

den Art. Adel (in diefem Werke Bd. l. S. 107 fig.). die der Geift

lichen den Art. Geiftliche (ebendaf. Bd. l7. S. 466 flg.). die der

Beamten den Art. B eamte (ebendaf. Bd. l. S. 722 flg.). Auch die.

Soldaten (milites - im Gegenfase von pagani, pkjualj) getroffen

im römifciten Rechte be-fondere Begünfiigungen. welche jedoch im

neueren röm-ifmen Rechte zum Theil auf die Zeit des Feldzuges

befchränkt wordenz befondere Vorrechte ftanden auch den ehrenvoll

entlaffenen Soldaten zu79). Noch heutzutage find den Militärs

fowohl activen als ehrenvoll entlaffenen in vielen Staaten befondere

Vorrechte eingeräumt worden. welche jedoch meiftentheils dem öffent

lichen Rechte angehören. indem fie im übrigen den Nichtmilitärs

gleichgeftellt worden. Ueber' die Rechtsverhältniffe der Bauern f.

den Art. Bauer. Bauergüter in diefem Werke Bd.l. S.608flg.

Von Einfluffe find die Standes- und Gewerbsverhältniffe auch auf die

paffiven und activen Wahlrechte bei der Vertretung des Landes und der

Eommunen auf den Landtagen. in den Stadtverordnetenverfammlungen

u. f. w.. bei Uebernahme gewiffer Eommunalämter u. f. w. Vgl. in

diefem Werke den Art. Landftände. Vgl. noch über die Gewerbs

verhältniffe Mittermaier. teutfches Privatrecht Ö. 450 und den

Art. Innung (in diefem-Werke Bd. l7. S. 431 fig.).

Die jurifiifihen Perfonen (moralifche. myfiifme. fingirte

derfonen). Als jurifiifme Perfon wird Alles betrachtet. was im

Staate außer dem einzelnen (phyfifchen) Menfrhen als ein eigenes

Oechtsfubject anzufehen (nal-sonne riet-nn suslinet. >- persanae 'joa

fngitur). Die juriftifche Perfon be|eht entweder in einer Mehrheit

vn Menfchen. die zufammen als eine Perfon im Rechtsfinne betrach

tetwerden. mögen fie nun gleichzeitig mit und neben einander eriftiren

(Grporationen. Gemeinheiten). oder aber aufeinander folgen (der

Rgent und feine Nachfolger. die Inhaber eines öffentlichen Amtes).

ode aber in gewiffen Anftalten. Stiftungen oder'Gütern. welche

duch eine Rechtsfi-ction einer Perfon gleichgeftellt und mit einer

gewffen Rechtsfähigkeit ausgezeichnet worden (z. B. der Fiscus. milde

Stitungen. Kirchen und felbfl die liererlilos jacens) 80). .Daß die

jurififche Perfon diefelbe Rechtsfähigkeit wie die phhfifme habe.. ift

 

Vgl. hierüber Schilling a. a. Q. S. 157.

Vgl.

B)

8)) Schilling a. a. O. 8. 46.
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nicht nothwendig. Doch muß fie fähig fein) Vermögensrerhte zu

erwerben) dahin gehörige Verbindlichkeiten zu übernehmen und Re

präfentanten zur Führung ihrer Angelegenheiten zu haben. Im übri

gen ift hier auf den Art. Corp orati onen (in diefem Werke Bd. ill)

S. 65 flg.) zu verweifen) wo das Erforderliche bereits ausgeführt

worden. In Betreff der einzelnen Gattungen juriftifcher Perfonen

find zu vergleichen der nurgedachte Artikel) fowie die Art. Fisrus

(ebend. Bd. li?) S. 297 flg.)) Gemeinde (ebend. Bd.li7) S. 483 flg.)

und Stiftungen) wofelbft auch von den befonderen Vorrechten

diefer juriftifwen Perfonen gehandelt wird.

Endlich ift hier noch der Fall zu erwähnen) daß' der phyfifche

Menfci) juriflifch mehrere Perfonen vorfiellt) d. h. mehrere Eigenfchaf

ten in fich vereinigt) vermöge deren ihm für jede derfelben befondere

Rechte zuftehen und befondere Verpflichtungen obliegen (dann), (lui

pink-EZ ptIk80l188 Zuntinet). Bei feinen Handlungen ifi darauf zu fehen)

in welcher diefer Eigenfchaften er fie vorgenommen) indem er das) was

er in einer derfelben thut) ihm in Betreff der anderen nicht fchadet)

dagegen aber auch Vorrrchte einer derfelben auf die andere nicht iiber

tragen kann. Andererfeits kommt es auch in gewiffen Rechtsverhält

niffen vor) daß mehrere Perfonen für eine gerechnet werden 81).

Schwarze.

Pertinenz1)) Nebenfache. Ieder lebende oder leblofe Kör

per ift aus gewiffen einzelnen Theilen gebildet) welche fin) bald als

mehr) bald als minder wefentlich darftellen) je nachdem von dem

Vorhandenfein des .betreffenden Theiles oder-Glieder? die Eriftenz des

. .x t. ,81) c. 11. 00a. 6. 26. Schilling a'. a. O. 3. 24, *nur -* -aiB

1) Die Lehre von den Pertinenzen hat in der) diefer Materie eigens gewid

meten) Schrift Funkeis (Chemnitz 1827)) wo zugleich die Literatur nacl

gefehen werden kann) eine hbchft gründliche und gediegene Bearbeitung gefui

den, Das Einzige) was an diefer trefflichen Schrift vielleicht nicht ganz ohte

Grund auszuftellen fein möchte) dürfte dieß fein) daß fich der Verfaffer allzufor

in die (Cafuiftik des römifchen Rechtes) dir) wie er felbft anerkennt) geradein

diefer Lehre von fehr nntergeordnetrm Werthe i|) vertieft hat) wodurch niht

nur die Ueberfichtlichkeit der Schrift etwas beeinträchtigt) fondern auch whl

die Veranlaffung dazu gegeben worden ift) daß fich der Verfaffer überdie -

practifche Anwendung der von ihm aufgeftellten theoretifchen Säge wenger

ausführlich verbreitet hat. Unbeftreitbar gebührt aber dem Verfaffer jner

Schrift) wie neuerdings auch Sintenis (Civilreclot Bd. 1) 8. 41) Not 37

a. E.) anerkannt hat) das Verdienft) die Lehre von den Pertinenzen in en fo

"hinlängliches Licht gebracht zu haben) daß feine hauptfämlickifien Refultatt alsi

unumftößlici) feftftehend betrachtet werden können. Es hat daher auch der

Verfaffer nachftehender Abhandlung ganz befonders auf die Funke'fche Shrift

gefaßt) dabei jedoch fich fein eigenes Urtheil mbglichft frei zu erhalten gericht)

auch in Folge deffen in einigen Punkten eine von Fnnkeus Meinung erwei

chende Anficht gewonnen. -
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ab 10). Er bezieht fich darauf) daß die Inventarienftücke nicht blos

zum Gute) fondern zugleich auch zu der Perfon des Befihers in Bezie

hung ftänden) indem fie ihm als Werkzeug dienten) um fein Gut nach

feiner Weife zu bewirthfchaften) daß fie fich zum Theil auch nur auf

die gewonnenen Früchte bezogen) wo nicht felbft unter die Kategorie

der letzteren gehörten) und daß ihnen die wefentliche Erforderniß der

Pertinenzqualitat) die perpetuirlicije und gleichmäßige Verbindung mit

dem Gute abgehe) indem die einzelnen Stücke täglichen Veränderungen

unterworfen feien und keinem befiimmten Orte angehörten) fondern

vielmehr abgefondert vom Gute ihren Zweck für fich verfolgten.

. Allein alle diefe Momente durften nicht geeignet fein) jene Anficljt

zu unterftichen.

Daß zu dem regelmäßigen und geordneten Betriebe jedes länd

lichen Gutes ein gewiffer Beftand an Schiff und Gefchirr) Vieh und

Samengetreide nothwendig ift) beruht außer Zweifel und ift in

Sachfen auch in rechtlicher Beziehung dadurch anerkannt) daß nach

Ö. 53 des Erecutionsgefehes vom 28. Februar 1838 in das bei einem

mit Landwicthfcljaft verfehenen Grundftücke befindliche) zur Bewirth

fchafcung des Gutes unentbehrliche Inventar die Hilfe nicht vollftreckt

werden darf. Der das Inventar bildende Complex bleibt' auch der

felbe) wenn einzelne in Wegfall gekommene Stücke durch andere

ergänzt werden11). Was der Befiher des Gutes an Vieh und Geräth

fchaften Über den zur Erhaltung des Gutes und zum Betriebe der

Wirthfchaft nothwendigen Bedarf fonftnoch hat) kann freilich nicht

als Inventarium betrachtet werden) es wird fich aber auch im Zweifel

ftets durch Sachverftändige ohne Schwierigkeit ausmitteln laffen) was

in diefer Beziehung als nothwendiger Beftand erfcheint und was nicht.

Nur das einzige) aus dem nachfiehend erwähnten Erforderniffe der

Pertinenzcigenfcijaft zu entlehnende Bedenken könnte man fich noch

_machen) ob nämlich im concreten Falle fo ohne weiteres anzunehmen

fei) daß die betreffenden Inventarienftucke auch wirklich zum Gebrauche

diefes) des betreffenden Gutes ausfchließlici) und auf immer befiimmt

feien. Hierbei muß man jedoch darauf fehen) was in dem Lande oder

Landestheile) von dem es fich handelt) herkömmlich ifi. Wäre es

10) Derfelben Meinung find Schiller, [nero. nr] panel. xxx. tb. 130.

ßekger) 70]. bisserl. (l.jp5.1707.) biss. xu. 41a inte rer. perl. 8.10. [Ijußcl.

lflecl. ])j8c. 101". 'lll. BMWA. 0b8. 7. 110c. 1. p. 1108. 1.67861', Zpeo, 717171.

mea. 6. Zpczc. cclx. mea. 8 u. 10. Hommel) Pertinenz- und Erbfonderungs

regjfxezr 5. e. Inventarium S. 226. Diener, yrogr. 0a. Mi. in 0j)u8c. ll.

p. .

11) l.. 13. pr. l). (Ia pjgnor. ec [iz-p. (20. 1.) l.. 68. Z. 2, l.. 69. [4.

70. 8. 3. l). cle usutr. (zuemeicilu. quia ul, fruul. (7.1.)
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z. B. in einer gewiffen Gegend gewöhnlich. daß derVerkäufer eines

Landgrundfiückes nach dem Verkaufe fein gefammtes Vieh. Schiff und

'Gefchirr mitnähme und der Käufer fich felbfi das zum Betriebe der

Wirthfckzaft nöthige Geräthe und Vieh mitbrächte. _fo könnte natür

licher Weife nicht davon die Rede fein. dergleichen Gegenftänden

Pertinenze-igenfclhaft beizulegen. Wo aber. wie dieß wohl in den

meiften teutfchen Ländern der Fall fein wird. das entgegengefeßte Ver

hältniß fiattfindet. da wird man nach der richtigeren Anficht das in

einem gewiffen Gute befindliche Inventar. infoweit es zum Betriebe

der Wirthfcioaft nothwendig ift. als Zubehör des Gutes anzufehen

haben. gleichwie das römifche Recht folches ausdrücklich von dem bei

einem Gute vorräthigen Dünger. infoweit felbiger nicht zum Verkaufe

beftimmt ift. vorfchreibtN). Es erfcheint folches auch aus legislato

rifcloen Rückfichten als entfpremend. da fonft im Eoncurfe das Wirth

fmaftsinventarium ohne weiteres von den chirographarifchen Gläu

bigern in Befchlag genommen und zur Verfteigerung gebracht werden

kann. wo *dann das Gut ganz entblößt dafteht und deffen Bewirthfmaf

tung nothwendig ins Stocten gerathen muß. Sehr zweckmäßig fchreibt

daher das preußifche Landrecht Th. l. Tit. ]l. h. 48 flg. vor. daß als

Pertinenzfiü>e eines Landgutes in der Regel alle darauf befindlichen

Sachen betrachtet werden follen. welche zum Betriebe des Ackerbaues

und der Viehzucht gebraucht werden. insbefondre die zum Fortbetriebe

der Wirthfchaft erforderlichen Vorräthe von Gutserzeugniffen. das

Feldinventarium an Dünger. Pflugarten und Ausfaat. aller Vorrath

an natürlicher oder künftlimer Düngung. alles auf dem Gute befind

liche. zu deffen Bewirthfwaftttng beftimmte Zug- und Laftvieh. inglei

chen alles nuhbare Vieh nebfi den zu beiden gehörigen Geräthfciniften

u. -dgl. Hiermit ftimmt im wefentliwen auch die Vorfchrift des _fran

zöfifchen Eivilcodex. [i7. ]l. Pit. l. Ein-p. l. Z. 524.. iiberein. Ebenfo

läßt in Bayern das Hypothekengefeß vom 1. Juni 1822 Ö. Z4 es

wenigftens dem Grundfiäcksbefitzer nach. das Wirthfwaftsinventarium

mit in das Hypochekenbuck) eintragen zu laffen und esauf diefe Weife

. zu Pertinenz des Immobile zu machen. In Sachfen hingegen hat fich

durch Gerichtsbrauci) der Grundfah gebildet. daß das Gutsinventarium

nicht als Pertinenz anzufehen. auch hat die auf Abänderung diefes

Grundfaßes gerichtete Befiimmung in Ö. 64 des Entwurfes zum

Gefeße. die Grund: und Hypothekenbucher und das Hypothekenrvefen

betreffend. die landftändifche Zuftimmung nicht gefunden und ift daher

in das Gefelz felbft nicht mit übergegangen.

In jedem Falle ift es inconfequent. dem landwirthfwaftliclyen

 

12) l.. 17. 8. 2. ]). .IQ act. eme. 70m1. (19. 1.)

“g- ..
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Invenrarnim die *Pertinenzcfucelltät *zu verfagen) *während man den

Braugefäßen in einem Brauhaufeik)) den für die 'Fremden befiimmten

Betten in 'den Wirthshiiufern u. 'd l. 'diefe Elgenfchafc verlegt")

Denn) gleichwie die Braugefäße zum' etrtebe der Brauerei) die :Gail

betten zur Ausübung der *Gaikwirthfmnw fo ifi Vieh) 'Schiff *und

Gefchirr zum Betriebe der Landwirthfwaft wefentlikh nothwendig.

Ebenfo tritt auch bei dmBrau- und *Gafihofsgeräthfmafleit 'der Fall

ein) daß) wenn einzelne Stücke 'defect 'werdei1) folche "ot-uch andere zu

_erfegen find) fowie es auch) .denn man h"ierbei nicht das Gewöhnliche

und Herkömmliche zum “Maßfiabe nehmen und bei entfiehettden Zwei

feln durch 'das Gutachten Sachverftändiger nachhelfen wollte) *rück

fiuzrliel) jener Geräthfchaften im 'conceeren Falle nicht weniger pro

blematifä) *fein wiirde) 'ob fie nusfchließlici) 'urid *für “unterer 'zum

Gebräuche der eben in Frage 'befangenen 'Bräuiekei ddek Gafiwirth

fchaft befiimmt feien) als dieß hinfiwtticl) des Wlrthfhaftsinventariums

mit Okückfiwt auf das betreffende Landgut in Zweifel gezogen werden

könnte.

Zu Zweifeln diefer lehteren Art -witd aber allerdings weniger Ver

an-laffung vorhanden fein) wenn die Gegen-Winde) rüekficlytlicl) deren

die Pertinentialität in Frage gelangt) körperlich mit einander verbun

den find. Zwar liegt aua) dann in der Eohärenz beider *Gegenftände

an für fich nicht der Grund der Per-tinentialität) fondern diefer Grund

ift) wie gedacht) .einzig und allein .darin zu fliehen) -dW-eine gewiffe

Sache lediglich dazu befiimmt ift) dem Zwecke einer anderen bleibend

zu dienen. Allein) daß es nun auch wirklich die individuellin Frage

fiehende Sache und nicht eine andere Sache gleicher Gattung und

Befchafienheit fei) für deren Zweck der betreffende Gegenfiand befiimmt

ift und daß diefe Befiimmung eine perpetuirlime) nicht blos momen

tane fei) dafür wird durch die körperliche -Eohäuetrz wenigfiens eine

Vermuthung begründet")

3)“In der Praxis hat fich die Regel gebildet) daß-Alles dasjenige)

was in einem Grundfiücke erd-) wand-e) band-) erinnere.) niet; und

 

13) ber-ger, 0er. iur. [ib. [i. tit. l. th. 7. - _

14) Berger i. c, [Zittau. [Lieder. (lisa. for. nei 'l'jt. Abi/l. obmll. p. 13998.1.

Zeitiiter, Deere. ati [inurl. 1'. s. 23, p. 83. Wei-uber, Sei. obmfar, [Mill,

ohr. Hommel a. a, O. "s, 10, steuer, 011.37. in opurc. ll.

p. 17 .

15) Dies erkennt auch die franzdfifehe Gefeßgebung an; ngl. (Lo-je oi'. 1te.

1], 'l'it. ll. (Zbup. 2. Z. 52b.: l...- proprjstujre ert cause; 37bit* nudeln? ii rau fonclr

.ier leitete mubjiierr i1 perpötuelle .Jem-eure , qui-incl ii. z' Zoot 8691158 ertpiutre, ou

Zi erbaute au i1 ejmeut, ou l0rrqu'jl8 ne. peut-eur ecke (leite-ober rau. Etre finalen-Er et

riet-inaktiv, ou Saur beisei- ou (Kriterien-er ia partie ein foncir i1 iaqueile ils 30m.

ölincbäe.

Al. 58
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,nagelfefi ift) für deffen Zubehör zu achten fei. Diefe Regel ift jedoch

*in keiner Weife geeignet) fiir den Begriff und das Wefen der Perti

nentialität als Norm zu dienenz denn ift ein gewiffer Gegenftand mit

'einem Grundfiitcke durch Einmauerung u. f. w. in unzertrenn

fbare Verbindung gebracht) fo ift er mehr als bloße Pertinenz) er ift

dann ein wirklich integrirender Theil des Immobilez ift er aber am

:GrundftiWe in trennbarer Weife und ohne demfelben wirklich

inrorporirt worden zu fein) befeftigt) fo läßt fich hinwiederum daraus

kein Schluß auf ein befiehendes Pertinentialverhältniß ziehen) da) wie

weiter oben gezeigt worden ift) die körperliche Cohärenz an und für fich

keineswegs die Pertinenzeigenfchaft begründet) fondern vielmehr der

Grund derfelben in dem Verhältniffe der einen Sache zur anderen)

abgefehen von körperlicher Cohäfion) beruht. Ebenfo wie mit obiger

Regel verhält es fich auch mit dem Begriffe der [ira einem. -Diefer

Ausdruck kommt uberhaupt nur in einer einzigen Stelle des römifchen

Rechtes) nämlich in ll. 38. Y. 2. l). (i8 act, elut. renu. (19. 1.)) und

zwar hier in einem folchen Zufammenhange vor) daß man daraus

deutlich erfieht) daß auch der römifche Iurift die Cohäfion keineswegs

'als Grund der Pertinentialität angefehen hat. Es berichtet nämlich

Eelfus in diefer Stelle) Proculus fei gefragt worden) ob die unter der

Erde weglaufendenRöhren) welche das Waffer aus der bleiernen

Wanne in den ummauerten Keffel fuhren) als Theil des Haufes zu

betrachten feien oder vielmehr als folche mit dem Haufe verbundene

und darin befeftigte Gegenfiände (rjuciel tiert-que), welche) gleich den

rutje coeeie, nicht Zubehör des Haufes feien. So hätte natiirlich die

Frage nicht geftellr werden können) wenn bei den Römern alle am

Grundftücke befeftigte Gegenftände) als folche) fchon um der bloßen

körperlichen Verbindung mit dem Grundfiitcke lvillen als deffen Zirbe

hör gegolten hätten) was auch mit den oben Note4 angeführten Gefer

ftellen nicht zu vereinigen wäre.

4) Unbewegliche Gegenftände können als folche gleichfalls Zube

hörungen anderer unbeweglicljer Gegenftände fein) doch ift auch hier

das alleinige Eriterium der Pertinentialität darin zu fuchen) daß das

eine Immobile für die Zwecke des anderen beftimmt ift. Diefer Zweck

gibt fich aber meiftencheils aus der Befchaffenheit der Gebäude

kund) welche auf dem einen Grundfiücke) in Bezug auf *wel>)es das

andere als Pertinenz in Frage kommt) errichtet find. Man muß hier

einen unterfchied machen zwifchen fiädtifchen und ländlichen

Grundftitcken. Bei fiädtifchen Grundftiicken ift der Grund und

Boden) die area 16), worauf das Gebäude fteht) in der Regel zu wei

16) l.. 6b'. v. rie rail). rignii. (50. 16,)
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ter nichts beftimmt) als dem Gebäude zur Grundlage zu dienen)

obgleich auch hier das Gebäude dem Eigenthümer des Bodens iure

noaessionis eigenthümlich zufällt17). Beide) das Gebäude und der

Grund und Boden) worauf es errichtet ift) bilden ein Ganzes 18)) was

man zufammen unter dem Worte Haus19) begreift. Ift nun ein

folches Haus) wie es in der Regel der Fall ift) dazu beftimmt)

als Wohnhaus zu dienen) fo gibt diefe Beftimmung des Haufes

zugleich den Maßftab dafür ab) ob ein gewiffes anderes Immobile)

zgB. ein Hofraum oder Garten) als Zubehör deffelben anzufehe

feiM), , .

Bei ländlichen Grundfiücken hingegen) nämlich folchen) welche

wirklich für den Ackerbau und die Landwirthfchaft beftimmt find) bilden

die Wohn: und Wirthfchaftsgebäude nur den Eentralpunkt) von wel

chem aus die Bewirthfchaftung des Grundjtückes erfolgt; es identificirt

fich hier nicht) wie bei fiädtifchen Grundftücken) der Grund und'

Boden mit den darauf errichteten Gebäuden) dergeftalt) daß beide ein

Ganzes bilden) fondern das Grundftück ift und bleibt bei Landgrundjtücken

die Hauptfache und die Gebäude folgen demfelben blos als Zubehör)

indem fie dem Zwecke _des Grundftückes) nämlich dem Betriebe der

Landwirthfchaft) dienen 21). Andererfeits wird fich aber aus dem

17) l.. 7. 8. 10. l.. 12. l.. 28. l). (ie ncquir. rer. (Ion). (41.1)

l.. 2. l). (le snpsrl. (43. 18.) l.. 2. 16. (I. (le rei 7in6. (3. 32.) Die in

der nächftfolgenden Note atigeführten beiden erften Gefehjtellen ftehen die

fem Salze nicht entgegen) fondern geben nur zn erkennen) daß fich die area

mit dem darauf errichteten Haufe dergejtalt in Eins verkörpert) daß) wenn

das Haus veräußert oder verpfändet wird) die area, ohne daß derfelben

befonders Erwähnung gefchieht) eo lyse als mit veräußert und verpfändet an

zufehen ift.

18) l.. 21. l). (le yjgndr. (13. 7.): 00m0 pjgnorj (lain et (iron eins tenebjtur,

est enjn) pnrs 611187 et contra jus s0li sequatur necljflcjurn. l.. 49. l). (le. rel eincl,

(6. 1.): 80111111 perlen) necliurn existirno. l.. 7. Z. 10. l). (le ncquir. rer. clom,

(11. 1.): 0rnue, quacl inaecljlicatur, solo aeclit. l.. 2. (L. (le rei 7in6. (3. 32.)

l.. 23. pr. u. F. 2. b. (le usurj). et usuoul). (41. 3.)

19) So auch bei den Römern. Vgl. l.. 211. (le eerb. signii. (50. 16.):

l-"uncii nypellatione arnne neäijicium et ornnis tiger cantinetur, secl in usu urbaner

nsclijicie „neues“, rustion „rillue" (licuntur, locus rer() sind necliliajo in urbo

„area“, rure untern „nger“ nppellntnr. *

20) l.. 91. 8. li. l). (le leg. lll.: Qui (iojnnni possiclebut, lim-turn uicinilm

necljbus colllpnrurjt, (ic; posten (10111111)) legst-it: sl lim-turn 'clornus cnnsn corn

pnrnejt, ut ulnosnjorem (lol-num nu snlubriorem possjäerel) nujtulnque in eurn par

(lornnm [inhalt, et uscliurn, l10rtus nucljtnmenturn full, (lornus legal() contine

bitur.

21) Daher drückt fich auch das rbmifche Recht in diefer Beziehung fo aus:

Villa pers (until liulietur, l.. 15. Z. 2. in (in. l). (le jnstruct. 'el jnstrum. leg.

(33. 7.), während es bei Häufern in der Stadt die erea als einen Be

58*
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Umfange der Gutsgebäude und des Wirthfchaftsinventariums, zuweilen

beurtbeilen lafien. ob ein. gewiffes Grundfiück als Pertinenz zu. einem_

befiimmten gefcblofienen Guteicomplere gehört oder als ein_ befonderes.

für. fich defiehendes Grundftöck zu, betrachten ift. obgleich Fälle. in.

welchen. auf diefes Merk-mal zu recurriren fein durfte. nicht leicht vor

kommen_ werden. da in den meifien Staaten Teutfmlands. die Grund

fliicfsuerhältniffe in, diefer Beziehung jeßt durch befondere gefetzlime

Vefiiiumungen regulirt find 2e),

5) Da dee Zweck und der Gebrauch. für welchen eine gewiffe

Sache befiimmt ift. das Eriterium dafiir abgibt. ob und welche andere

Sachen als, Zubehörungen: derfelben anzufehen. fo ift es bei Beant

wornmg der Pertinencialitätsfrage oft von Einfluß. ob mit einem

gewiffeu Gcuudfiircfe das Befugniß zur Ausübung eines gewiffen Ge

werbes. wie z. B, die Brauerei-. Brennerei-. Gafihofsgeremtigkeit

u. dgl.. als Realgereciztfame verbunden ift. dergefialt. daß dadurch das

Grundfiiick felbft. einen eigenthiimlichen Charakter erhältW). Denn ift

dieß der. Fall. dann find zu den Zubehörungen des betreffenden Grund

fiöckei nichd blos diejenigen Gegenfbände.. welche dem Grundfiucke fei

nem urfpriinglichen Zwecke nas) (als Haus.. Wohnhaus u. f. w.).

fondern auch alle die Sachen zu rechnen. welche demfelben in feiner.

durch die damit verbundene Gerechtfame ihm verliehenen befonderen

Eigenfchaft (als einem Gafihofs-. Miihlengrundftücke u. f. w.) blei

bend zu dienen befiimmt find. Ganz anders gefialtet fich das Verhält

niß. wenn Jemand in- einem-Grundfläche ein gewiffes Gewerbe oder

Gefchäft blos fiir feine Perfon betreibt. Hier dienen die zum Ge:

fchäftsbetriebe erforderlichen. Geräthfmafteu weder direct noch indircct

den Zwe>en des Grundftiickes. fondern lediglich dem Gewerbe oder

Gofmäfte. das in- dem Grundfdücfe nur zufällig und von lehterem felbft

zftxmdtheil des Haufes und das Hans als Theil der area bezeichnet. vgl. oben

ote 18..

22) So werden z. B. in Sachfennacl) Maßgabe des Gefeßes .. die Grund

und H , thekeubücher und das Hypothekenwefen betreffend. vom 6. November

1843, . 155,., und des Gefeges. die Theilbarkeit des Grundeigenthums betref

fend. vom. 30. November 1843 8. 6. als Zubehdrungen eines Grundfiücts

körpers alle diejenigen Grundftücke betrachtet. welche im Grund- und Hypo

thekenhuche auf dem olium des Hauptgutes als Zubehörungen nach den Flur

buchsnummern aufgef hrt find,

23) Man pflegt übrigens wohl hin und wieder dergleichen mit einem

Gruudfiücke verbundene nußbare Realgerewtigkeiten felbft als Zubehdrungen

des Grundfiii>es zu bezeichnen. allein eigentliche Pertinenzen find fie nicht.

denn ihre Verbindung mit dem betreffenden Grundfiücke gründet fich nicht auf

eine w rklich vorhandene wechfelfeitige Beziehung. fondern fie wird lediglich

durch befondere Vefiimmung (Realconceffion) hervorgebracht.
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unabhängig. .betrieben wird. Es macht hierbei auch. ?einen Unterfchied

ob diefe Geräthfcitaften in dem Gebäudex worin dzas-[fragliche: Gewerbe

oder Gefchäft ausgeübt wird. 'befeitigt find od'er nicht. da. 'wie reeitel.e

oben gezeigt worden, ift. die körperliche VerbindungTCohäffon. Affirion)

im, fich keineswegs die_ Pertinentfialität begründet. fondern' diefelbe viel.

mehr als wefentliches Erfordernißvorausfelzt. daß, die ÄeineiSache' bei)

Zwecken der anderen bleibend zu dienen öefiinimtifi. ' Wenn daher

einem Grundfiireke die Brauereigerechtfame als-Realgerechtigkeit ver

bunden und der Befißer des GrundftWes daffelbe zur Hypothek ein,

feßt. , fo ift mit dem Grundftücke zugleich die, damit verbundene Bran

gerecbtfame undfmif diefer .find wiederum die zur Ausübung diefer

Gerethtfame hefiimmten unddaher 'dem Grundfiücke nach' 'feinem befon

deren Zwecke. als Brauerei. dienenden Gefäße und_ Geräthfchaften als

vekpfändetanzufehen.. Wenn dagegen Jemand in feinem Haufe kraft

erlangter perfonlicher Eonceffion die Scinniedeprofeffion 'ausiibjx

oder ein Fabrikgefckiäft'betreibt. fo erftreckt' fichbeierfolgter Berpfän?

dung des betreffenden Haufes* das Pfandrecht. lediglich auf diefes.- kei;-7

neswegs aber zugleich mit, auf das darin, betriebene Gewerbe.“ welijhes

ebenfo *gut in einem blos vermiethetenLoeale erercirt werden lkönufe.“

mithin *auch* nicht auf die_ zum Betriebefdes, Gewerbes Wilk Gelchäfl??

beftimmten und nur diefem. nicht zugleich auch* mittelbar demfelbft. dienenden Mafcloinen und Geräthfchaften. *

6) Soll eine gewiffe Sache nach dem Willen ihres Eigenthümers

Pertinenz einer befiimmten anderen Sache werden. fo muß fie, zu der:

felben in ein_ folches Verhältniß gebt-amt werden. daß fie nunmehr der

letzteren nach "deren Zwecke und nach ihrer individuellen Beftimmnng

als dienftbar erfcheint. Nur infofern. als es der Eigenthümer in

feiner Gewalt hat. beide_ Sachen in ein derartiges Verhältniß zu

bringen. hängt es von feinem Willen ab. eine gewiffe Sache zur

Pertinenz einer anderen ihm 'gehörigen Sache zu machen. woge

gen dadurch allein. daß Jemand die eine Sache fiir die andere

befcimmt oder fiir Zubehör erklärt. eine folche Qualität keineswegs

erzeugt wird. ebenfowenig wie z. B. eine bewegliche Sache rechtlich

den Charakter eines Immobile annehmen würde. wenn der Eigen

thümer auf den Gedanken kommen follte. fie ausdrücklich dafiir zu

erklären. -

7) Kommt eine uns nicht gehörige Sache mit ,einer in, unferem

Eigenthum nicht befindlichen Sache durch Arte ffi o n(f.d.Art.).in php;

fifrlhe Verbindung. fo ivird dadurch das Eigenthum' an jener fremden

Sache erworben. Dieß ift bei einer bloßenApp e rti nenzirun g nicht

der Fall. denn hierdurch wird die eine Sache der anderen nicht incor

porirt. dergeftalt. daß fie in diefer aufgeht und ein integrirender Theil

derfelben wird. vielmehr bleibt die Pertinenz gewordene Sache. un
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geachtet des Pertinentialverhältniffes. fortdauernd ein felbftfiändiger

Gegenftand. Durch die Pertinentialität wird lediglich eine folche

rechtliche Beziehung der einen Sache zu der anderen Sache hergeftellt.

daß man vorauszufelzen hat. es fei demjenigen. welchem diefe letztere

Sache veräußert oder verpfändet worden ift. auch zugleich die andere.

dem Zwecke derfelben dienende. Sache mit veräußert oder verpfändet.

keineswegs wirdaber durch das Pertinentialverhältniß eine folche

Verfchmelzung beider Sachen herbeigeführt. daß. wenn die in ein

folches Verhältniß gebrachte Sache einem Dritten eigenthfimlicl) zuge

hört. diefer nicht das Recht haben follte. fie zu vindiciren24). Eben

fo kann eine Sache. welche zu einer anderen blos im Perti

nentialverhältniffe fieht. nicht integrirender Theil derfelben und

mit ihr zu einem einzigen Ganzen verfchmolzen ift. felbfifiändig

befefien und durch Erfiizung das Eigenthum daran erworben. auch.

wenn fie etwa fpäter mit derjenigen Sache. zu welcher fie im

Pertinentialverhältniffe fieht. in körperliche Eohärenz gebracht wird.

der Befiß und die Erfihung an ihr. als an einer einzelnen Sache.

fortgefeßt werdenW). während dieß bei den Sachen. welche einer

anderen als wirkliche Beftandtheile incorporirt werden. wie z. B.

die in ein Haus hineingebauten BaumaterialienW). nicht der Fall

ift27).

8) Sowie die Pertinentialeigenfmaft dadurch begründet wird.

daß die betreffende Sache mit einer gewiffen anderen Sache in ein

folches Verhältniß gebracht wird. daß fie fortan keine eigene Befiim

mung mehr hat. fondern lediglich dazu als befiimmt erfcheint. dem

Gebrauche und Zwecke diefer anderen Sache zu dienen. *fo erlifcht

die Pertinentialeigenfmaft wieder. wenn jenes gegenfeitige Verhältniß

beider Sachen aufgehoben wird. Es darf jedoch durch diefe Auf

hebung nicht Anderen zu nahe getreten werden. welche mit Ruckficht

auf das 'ftattgefundene Pertinentialverhältniß Rechte an dem Per

tinenzgegenfiande erworben haben; diefe. wie z. B. der Pfand

gläubiger. können vielmehr auch nach erfolgter Aufhebung des Per

tinentialverhciltnifies ihrer Rechte halber fich an den fruheren Perti

24) Vgl. Wächter. in diefem Werke Artikel Acceffion Bd. l. S. 12.

Sintenis. Eivilremt Bd. l. Buch 3. Cap. 1. Z. 41. Note 42. S. 431.

25) Sintenis a. a. O. Note 21 u. 58. S. 426 u. 433. wo derfelbe

feine im Archive für civilifiifche Praxis Bd. 20. S. 96 flg. aufgefiellte Anficht

modificirt.

26) l.. 23, pr. l). ue ußnrp. ei. usucup. (41. 3.)

27) Man vgl. die fo eben erwähnte Abhandlung von Sintenis. im

Archive für civil. Praxis Bd. 20. Nr. lil. S. 75 flg.
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nenzgegenftand halten. felbfi wenn diefer immittelft in dritte Hände

gekommen wäre 28). Heyne,

28) Vgl. v. Wening - Ingenheim. Lehrb. Th. 1. B. 1. 8. 120.

Funke a. a. O. 8. 15. S. 158. Sintenis. (Zivilrecht 8. 41. S. 433.

ingleichen Mayer. Commentar des württemb. Pfandgefeizes (Stuttg.1825).

Th. 1. S. 63 flg.. und Voller). Bemerk. zu dem württemb. Pfandgef. Bd.1.

S.22, Das baher'fche Hypothekengefeg 8. 35 und das fächf. Gefeß. das

Hypothekenwefen bett.. vom 6. November 1843 8.66. beftimmen ausnahms

weife. es folle. wenn bewegliche Zubehörungen eines mit Hypothek befchwerten

Grundftückes veräußert worden feien. der Hypothekgläubiger gegen den dritten

redlichen Befiser derfelben keinen Anfpruch haben.
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